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VorWort

Vorrangiges ziel der vorliegenden arbeit war es, im rahmen der Kloster-
monographien der Germania Sacra einen umfassenden überblick über die 
Geschichte der abtei St. maximin von ihren anfängen bis zu ihrer aufhebung 
1802 zu erstellen. Durch ihn soll versucht werden, eine in den Darstellungen 
der geistlichen institutionen des trierer landes, in der entwicklung der 
monastischen reformen vom 10. bis zum 15. Jahrhundert und in der lan-
desgeschichte überhaupt schmerzlich empfundene lücke zu schließen. Denn 
abgesehen von den knappen ausführungen in der Germania benedictina 91 
liegt der letzte Versuch zu einer umfassenderen Geschichte dieser abtei 
schon über 150 Jahre zurück2 und entspricht wegen des Fehlens jeglicher 
quellenkritischer betrachtungsweise, seiner unzulänglichen überlieferungs-
erfassung und seiner eingebundenheit in die ältere trierer Hagiographie in 
keiner Hinsicht dem neueren Forschungsstand. Die ursachen für diese lücke 
liegen vornehmlich in der Komplexität der Quellen und den zahlreichen aus 
ihnen resultierenden Fragestellungen.

bedingt durch die Vielfalt von überlieferungen zur monastischen und 
säkularen Geschichte der abtei und ihrer teilweisen Fragwürdigkeit vor 
allem für ihre Frühzeit musste sich die Darstellung für diese breit angelegte 
Klostermonographie in einigen größeren bereichen auf die zusammenfas-
sung des momentanen Forschungsstandes beschränken und auf eigenständige 
untersuchungen gelegentlich verzichten. ohne die arbeiten von petrus 
becker, erich Wisplinghoff, theo Kölzer, eugen ewig, adolf neyses, Hans 
Hubert anton, reiner nolden, thomas Gießmann oder isabel Knoblich, 
denen ich mich zutiefst verpflichtet fühle, hätten einzelne abschnitte der 
Darstellung in der vorliegenden Form nicht erstellt werden können. in die-
sen bereichen habe ich es als meine vordringliche aufgabe betrachtet, ihre 
gelegentlich konträren Feststellungen zu einem Gesamtbild der entwicklung 

1 Franz-Josef Heyen/isabel Knoblich/theo Kölzer/adolf neyses/reiner nol-
den/Winfried Weber/theresia zimmer, trier, St. maximin, in: Germ. ben. 9, 
S. 1010–1088.

2 Jakob marx, Die abtei St. maximin bei trier, in: ders., Geschichte des erzstifts 
trier 2,1, S. 33–165.
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des Klosters bis nach 1100 einschließlich seiner besitzungen zu verbinden 
und auf weitergehende untersuchungen zu verzichten, die durchaus noch 
einige verborgene zusammenhänge aufdecken könnten. Sicherlich werden 
hierdurch die mit dem namen von St. maximin verknüpften erwartungen 
mancher Fachhistoriker enttäuscht werden, die dieses buch in der Hoffnung 
auf antworten zu einzelfragen, etwa zur Fälschungsdiskussion bezüglich der 
Klosterurkunden oder zum Skriptorium der abtei, in die Hand nehmen, die 
aber möglicherweise durch die weitgehend noch unbekannten Geschicke dieses 
Klosterstaats nach 1140 entschädigt werden. zugleich hoffe ich hierdurch, 
einen größeren rahmen für künftige einzelforschungen wie zur erfassung 
der landesgeschichtlichen Strukturen des trierer raums geschaffen zu haben.

abschließend ist es mir ein besonderes bedürfnis, meinen Kolleginnen 
und Kollegen sowie den ehrenamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbei-
tern der Germania Sacra zu danken, die meine langjährige arbeit begleitet 
und gefördert haben. unter ihnen möchte ich besonders Herrn Dr. reiner 
nolden nennen, der mir nicht nur bei der auswertung der bibliothek und 
des archivs der Stadt trier behilflich war, sondern mir auch seine teilweise 
noch unveröffentlichten Forschungsergebnisse zu den reichhaltigen trierer 
Handschriften- und inkunabelschätzen zur Verfügung stellte, sowie Frau 
Dr. nathalie Kruppa und Frau bärbel Kröger m.a., mitarbeiterinnen der 
Germania Sacra an der akademie der Wissenschaften zu Göttingen, die 
die mühevollen Korrektur- und Koordinationsarbeiten mit großer Geduld 
und Verständnis auf sich genommen haben. ebenso danke ich der ganzen 
redaktion der Germania Sacra, namentlich Jasmin Hoven-Hacker  m.a., 
Dr. timo Kirschberger, Juliane michael m.a. und Dr. christian popp. mein 
besonderer Dank gilt schließlich meiner Frau, die mich bei dieser arbeit 
nicht nur unterstützte, sondern mir bei der gedanklichen und sprachlichen 
Formulierung eine große Hilfe war.

bertram resmini Vallendar, im Februar 2016
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3.  1110/1120–1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1295
4.  1200–1350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1301
5.  Priestermönche 1350–1802 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1312
6.  laienbrüder nach 1350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1374
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anhang: abbildungen und Karten





SiGlen unD abKürzunGen

1.1. allgemein

aa SS acta Sanctorum, siehe § 1.2.
afD archiv für Diplomatik
annHistVerniederrh annalen des Historischen Vereins für den 

niederrhein
archmrhKG archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte
bDlG blätter für Deutsche landesgeschichte
bezner, riesenbibel bezner, Von der liturgie zur Geschichte.  

Die riesenbibel von St. maximin, siehe § 2.1.
Da Deutsches archiv für erforschung des 

mittelalters
Germ. ben. Germania benedictina, siehe § 2.1.
GS Germania Sacra, siehe § 2.1.
Fasz. Faszikel
fl. Florin, Gulden
Fr. Francs
Fuchs, inschriften 
trier

Die inschriften der Stadt trier 1 und 2, bearb. 
von r. Fuchs, siehe § 1.2.

Jbtrier-Saarburg Jahrbuch des landkreises trier-Saarburg
JbwestdtlG Jahrbuch für westdeutsche landesgeschichte
Jl Jaffé-loewenfeld, siehe § 1.2.
Keuffer/Kentenich, 
beschreibendes 
Verzeichnis 

Keuffer/Kentenich/becker, beschreibendes 
Verzeichnis der Handschriften der 
Stadtbibliothek zu trier, siehe § 1.2.

KurtrierJb Kurtrierisches Jahrbuch
l1–l38 St. maximiner mönchslisten, siehe § 34.2.
ldkdVjbll landeskundliche Vierteljahresblätter



Siglen und abkürzungenxiV

lHaKo landeshauptarchiv Koblenz
mGH monumenta Germaniae Historica

const. = constitutiones et acta publica 
imperatorum et regum
D = Diplomata
epp = epistolae
libri mem. = libri memoriales et necrologia
poet. lat. = poetae latini
SS = Scriptores
SS rer. Germ. = Scriptores rerum Germanicarum 
in usum scholarum separatim editi
SS rer. merov. = Scriptores rerum 
merovingicarum

migne, pl J. p. migne, patrologiae latina, siehe § 1.2.
miÖG mitteilungen des instituts für Österreichische 

Geschichtsforschung
mrr 1–4 mittelrheinische regesten, siehe § 1.2.
mub 1–3 urkundenbuch zur Geschichte der … 

mittelrheinischen territorien, siehe § 1.2.
n1–n7 St. maximiner necrologe, siehe § 34.1.
na neues archiv der Gesellschaft für ältere 

deutsche Geschichtskunde
nD nachdruck
necr. necrolog
rep. Germ. repertorium Germanicum, siehe § 1.2.
rhVjbll rheinische Vierteljahresblätter
rtl. reichstaler
StmGbo Studien und mitteilungen zur Geschichte des 

benediktinerordens und seiner zweige
trierarch trierisches archiv
trierchron trierische chronik
trierHeimat trierische Heimat
trierJb trierisches Jahrbuch



Siglen und abkürzungen xV

trierzs trierer zeitschrift. Vierteljahreshefte für 
Geschichte und Kunst des trierer landes und 
seiner nachbargebiete

VD 16 Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich 
erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts 
(VD 16) (http://www.vd16.de)

VD 17 Verzeichnis der im deutschen Sprachraum 
erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts 
(VD 17) (http://www.vd17.de)

VD 18 Digitale bibliothek deutscher Drucke des 
18. Jahrhunderts (VD18) (http://vd18.de)

Vierteljahresbll-
Gesellnützl Forsch-
trier

Vierteljahresblätter der Gesellschaft für nützliche 
Forschungen zu trier

Westdtezs Westdeutsche zeitschrift für Geschichte und 
Kunst

zrG Kan. abt. zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
rechtsgeschichte, Kanonistische abteilung



Siglen und abkürzungenxVi

1.2. Standorte

aberdeen, ul aberdeen, university library
berlin, SbpK berlin, Staatsbibliothek Stiftung 

preußischer Kulturbesitz
bonn, ub bonn, universitätsbibliothek
brüssel, br brüssel, bibliothèque royale
brüssel, Ga brüssel, Generalarchiv
Darmstadt, Hess. landes- 
und universitätsbibliothek

Darmstadt, Hessische landes- und 
universitätsbibliothek

epinal, bibl. munic. epinal, bibliothèque municipale
Gent, ub Gent, rijksuniversiteit centrale bibliotheek
Heidelberg, ub Heidelberg, universitätsbibliothek
HHSta Wien Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien
HSta Darmstadt Darmstadt, Hessisches Staatsarchiv
Kopenhagen, Kgl. bibl. Kopenhagen, Dänische Königliche 

bibliothek (Det Kongelige bibliotek)
Krakau, bibl. Jagiell. Krakau, biblioteka Jagiellońska
lHaKo landeshauptarchiv Koblenz
london, bl london, british library
luxemburg, bn luxemburg, bibliothèque nationale
luxemburg, inst. Gr.-D., 
bibliothek

institut Grand-Ducale de luxembourg, 
bibliothek

manchester, John rylands 
ul

manchester John rylands university 
library

münchen, bSb münchen, bayrische Staatsbibliothek
nancy, arch. dép. nancy, archives départementales de 

meurthe-et-moselle
paris, an paris, archives nationales
paris, bn paris, bibliothèque nationale
rom, bibl. apost. Vaticana rom, apostolische bibliothek im Vatikan
rom, Sta rom, Staatsarchiv
rom, Va rom, Vatikanisches archiv
Speyer, la Speyer, landesarchiv



Siglen und abkürzungen xVii

Staarchtr Stadtarchiv trier
Stabitr Stadtbibliothek trier
Stalux Staatsarchiv luxemburg
Straßburg, bibl. du Grand 
Séminaire 

Straßburg, bibliothèque du Grand 
Séminaire 

trier, ba trier, bistumsarchiv 
trier, Sem. bibl. trier, bischöfliches priesterseminar, 

bibliothek
Warschau, bibl. nat. Warschau, nationalbibliothek (biblioteka 

narodowa)
Wien, ÖSta Wien, Österreichisches Staatsarchiv





1. Quellen, literatur, DenKmäler

§ 1. Q u e l l e n

1. ungedruckte Quellen in archiven und bibliotheken

1.1. archivalien (nach aufbewahrungsorten in alphabetischer Folge)

zur provenienzverteilung siehe § 4. Das archiv.

brüssel, Generalarchiv (brüssel, Ga)

conseil d’etat: nr. 34a und 71b: ordensgeistliche.
conseil royal de phillipe V.: nr. 267–268: Klöster zu trier 1705–1714.
conseil privé, régime espagnol: nr. 1154–1185: ordensgeistliche 1546–1712.
conseil privé, régime autrichien: nr. 918: abtei St. maximin 1735–1794.

brüssel, bibliothèque royale (brüssel, br)

Handschriften des alexander und des Wilhelm Wiltheim: bibliothèque bourgogne 
nr. 2221, 3169, 3334, 6393, 6731–6776, 6798, 6835, 6836, 7147–7149 und 8122.

Darmstadt, Hessisches Staatsarchiv (HSta Darmstadt)

best. a 2: urkunden der ehemaligen provinz rheinhessen, abt. trier, Kurfürstentum, 
Fasz. St. maximin (30 originalurkunden und einige abschriften).

best. a 5: aktivlehen.
best. c 2 Salbücher: nr. 407/1: Handbuch des Schwabenheimer Hofmanns, 16. Jahr-

hundert.
best. e alte aktenbestände, abt. 5: Kirchen, b: katholische Kirche und c: pfarreien.
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Heidelberg, universitätsbibliothek (Heidelberg, ub)

alte Sammlung: 66 urkunden aus St. maximin, siehe perlbach, regesten, in: zGorh 
23 (1871), S. 129–144, und 24 (1872,) S. 151–224.

Koblenz, landeshauptarchiv (lHaKo)

allgemein: 
Die bestände des landeshauptarchivs Koblenz. Gesamtverzeichnis, Schlussredaktion 

beate Dorfey (Veröffentlichungen der landesarchivverwaltung rheinland-pfalz 
81), Koblenz 1999.

im einzelnen:
best. 211 (abtei St. maximin):
 nr. 1–1999 originalurkunden (ca. 1550 urkunden),
 nr. 2003–2100: rechnungen, fast nur 18. Jahrhundert,
 nr. 2101 und nr. 2108–2123: Kopiare, 13.–17. Jahrhundert,
 nr. 2124–3038: akten, überwiegend über einzelne Güter (teilweise mit Weistümern 

und rechnungen), dabei auch nr. 2496–2505 archivinventare sowie nr. 2201–2299 
und nr. 2974–3035 Hexenprozesse.

best. 1 (Kurfürstentum trier): 
 a: urkunden nr. 1–11634,
 c 1–c 73: Kopiare (temporalien und perpetualien) der einzelnen erzbischöfe,
 c  nr. 112–19735: akten und amtsbücher, darin besonders: 
  nr. 6949–6950: beschreibung der ämter St. maximin und St. paulin 1782–1786,
  nr. 9843–9844: Das St. elisabethhospital 1764–1789,
  nr. 11248, 11269 und 11278: Klöster 1782–1793,
  nr. 19042–19072: einzelakten zum Verhältnis des Kurstaats zur abtei St. ma-

ximin 1623–1789,
  nr. 19073–19082: ungeordnete Sammlungen zur Visitation der abtei 1786 

und zu den zuständen in St. maximin bis 1789.
 D: Domkapitel,
 e: landstände.
best. 15 (Herzogtum luxemburg), vor allem akten zu den Konflikten zwischen Kur-

trier und dem Herzogtum wegen der regalien der abtei und der Vogtei über sie.
best. 54 (rheinischer adel): hauptsächlich lehensurkunden,
best. 56 (reichskammergericht), etwa 40 prozessakten, wichtig unter ihnen:
 nr. 830: Status der burggrafschaft Freudenburg, 4 bde.,
 nr. 877: reichsstandschaft der abtei 1549–1571,
 nr. 2121 und 2175: überfall der lothringischen truppen,
 nr. 2160, 2601, 2604, 2605, 2609, 2611 und 2676: prozesse gegen die Wild- und 

rheingrafen 1728–1775.
best. 61–225: Klöster und Stifte, unter ihnen besonders die bestände:
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 best. 96: abtei Himmerod,
 best. 171: zisterzienserinnen zu St. thomas/Kyll,
 best. 186: Kartäuserkloster trier,
 best. 190: nonnenkloster St. barbara/trier,
 best. 201: nonnenkloster St. irminen/trier,
 best. 207: abtei St. maria ad martyres/trier,
 best. 209: abtei St. martin/trier,
 best. 210: abtei St. matthias/trier,
 best. 213: Stift St. paulin/trier,
 best. 215: Stift St. Simeon/trier,
 best. 231,15: abtei echternach.
best. 241–276: Französische behörden 1792–1813, unter ihnen besonders:
 best. 241: zentralverwaltung, hier nr. 1194,
 best. 256: präfektur des rhein-moseldepartements, hier nr. 162,
 best. 276: präfektur des Saardepartements, hier nr. 670–672, 1461, 2355, 2567, 3433 

und 3955.
best. 402–548: preußische behörden 1814–1945; unter ihnen besonders:
 best. 403: oberpräsident der rheinprovinz nr. 70 und 3826,
 best. 442: bezirksregierung trier nr. 277 und 28199–28201,
 best. 910: Kultusministerium rheinland-pfalz nr. 9773.

luxemburg, Staatsarchiv (Stalux)

best. a xlV: abtei St. maximin:
 liasse 1–3: provenienz abtei St. maximin: urkunden über die abteigüter im Her-

zogtum, unterlagen zu Güterprozessen und Häusern der abtei in luxemburg, 
Korrespondenz betr. die umwandlung der abtei in ein Stift 1787; Güterverzeichnis 
der abtei im Herzogtum 1795.

 liasse 4–5: provenienz provinzialrat zu luxemburg: Steuerschulden der abtei 
1564–1570, prozesse der abtei gegen Kurtrier und gegen einzelne adelsfamilien, 
mit zahlreichen urkundenabschriften.

 liasse 6–7: provenienz St. maximin: zahlreiche rechnungen, manuale 1698–1702, 
Güter- und zehntverzeichnis der abtei im Herzogtum 1742.

Ferner:
 best. a iii: Gouvernement provincial de luxembourg,
 best. a iV: etats du luxembourg.

luxemburg, institut grand-ducal, Section historique

Hs 36: codex S. maximini continens originalia ex protocolo notarii ottonis pölich.
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paris, archives nationales (paris, an)

sér. F 12, nr. 1227: Handwerksschule zu St. maximin 1805–1814,
sér. F 12, nr. 1650: basilika und abtei St. maximin 1806–1814,
sér. F 17, nr. 1088: bibliothek von St. maximin,
sér. n ii, Sarre, nr. 4: plan von St. maximin um 1805,
sér. n iii, Sarre, nr. 1: plan von St. maximin um 1813.

paris, bibliothèque nationale (paris, bn)

manuscrits latins nouvelles acquisition:
nr. 2034: Kartular der abtei, 16. Jahrhundert,
nr. 2281 (urkunde Gozberts 923), 
nr. 8837 (urkunde Karls iii. des einfältigen 909),
nr. 9007 (urkunde Dagoberts 633), 
nr. 9264–9269 (68 urkunden des maximiner Sonderarchivs 633–1759, aufgeschlüsselt 

in: Verzeichnis der Handschriften und aktenstücke, in: trierarch 3 [1899], S. 64–74), 
nr. 11102 (liber privilegiorum der abtei von 1513).

rom, Staatsarchiv (rom, Sta)

auszüge aus den päpstlichen libri Quittanciarum und libri resignationum (archivio 
camerale) anhand von 1892/1893 durch ludwig Schmitz-Kallenberg angefertigten 
exzerpten (lHaKo best. 700,105 und best. 701 nr. 942), verkartet durch ulrich 
Kühne.

rom, Vatikanisches archiv (rom, Va)

Die ohne zweifel für die personallisten wichtigen unterlagen des Vatikanischen 
archivs konnten nur berücksichtigt werden, soweit sich zu ihnen Hinweise im 
repertorium Germanicum, im repertorium poenitentiariae Germanicum und in 
den nuntiaturberichten finden.

Speyer, landesarchiv (Speyer, la)

best. a: Kurpfalz, a1: urkunden und a2: akten,
best. b: Herzogtum pfalz-zweibrücken, b1: urkunden und b2: akten,
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best. c: adel, besonders c 38: nassau-Weilburg und c 40: rheingrafschaft.

trier, bistumsarchiv (trier, ba)

allgemein: Die bestände des bistumsarchivs trier. eine Kurzübersicht, bearb. von 
Stefan nicolay/thomas J. Schmitt (Veröffentlichung des bistumsarchivs trier 
34), trier 1999.

abt. 63,1: St. maximin, 52 einheiten, 0,5 rgm, 1333–1908,
abt. 71,3: pfarrarchiv St. Gangolf, nr. 1256 und 1257: Wirtschaftsbücher der Kloster-

kellerare 1685–1704 und 1752–1794,
abt. 95, nr. 30: Weistumssammlung der abtei 1569–1576; nr. 166: breviarium bene-

dictionum aus der abtei, 15. Jahrhundert,
ms 181, 183, 264 (privilegienbuch der abtei um 1600), 267 (Sammlung betr. die 

reichsunmittelbarkeit 16. und 17. Jahrhundert) und 289 (Historische notizen und 
Dokumentenabschriften).

trier, Stadtarchiv (Staarchtr)

allgemein: 
nolden, bestände des Stadtarchivs trier.
urkunden:1

 133 urkunden mit den Signaturen ihrer Kästen a–z sowie WW, tr und ta,
 6 urkunden im best. ta 43/5,
 10 urkunden im best. ta 55, provenienz teilweise fraglich,
 6 urkunden im best. DmpG.
akten, amtsbücher und rechnungen:
 l6/27: Schatzungsregister des maximiner banns und bezirks im amt St. maximin, 

1774.
 l6/38: Güterverzeichnis des St. maximiner Hofs zu rübenach 1786.
 l6/39: Grundbuch des maximiner banns und bezirks im amt St. maximin, 1774.
 l10/11: Steuerlisten der ämter St. maximin … 1653–1711 und Kriegsschäden in 

den ämtern … St. maximin …, 1684/1685.
ta trierer Klöster und Stifte:
 ta 43/5: St. maximin, 1 Karton mit ca. 0,3 rgm, überwiegend einzelblätter,
 ta 62: urkunden des St. elisabethhospitals, nr. 1–85, 1259–18. Jahrhundert,
 ta 63: akten des St. elisabethhospitals, nr. 1–10.
Depositum der Vereinigten Hospitien (DVH):
best. a 2: Das Hospital St. elisabeth bei St. maximin:

1 Findbuch: reiner nolden, Verzeichnis der originalurkunden der abtei St. maxi-
min vor trier, trier 1995.
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 einnahme- und ausgaberegister bd. 1 1387–1591, bd. 2. 1607–1642, 1791–1803,
 rechnungen,
 amtsbücher,
 nachlässe: müller, thomas Sanderat 1748–1819
 (siehe auch Hs 1831/964, 2063/679 und 2181/710)

Wien, Österreichisches Staatsarchiv (Wien, ÖSta)

abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv:
 Staatenabteilung trevirensia: 16 einheiten, 1528–1815.
 reichsregisterbände: bd. ee (preces primariae), t (register Friedrichs iii. 1485–1489).

1.2. Handschriften

Verzeichnisse der maximiner Handschriften bei: Krämer, Handschriftenerbe, S. 773–778, 
und Knoblich, bibliothek, S. 125–176, anhang b: liste der erhaltenen maximiner 
Handschriften. zu einzelheiten dieser beiden listen, zu den neuzeitlichen Hand-
schriften sowie zur zahl der maximiner Handschriften überhaupt siehe § 5. Die 
bibliothek.

2. Gedruckte Quellen

aa SS = acta Sanctorum, quotquot toto orbe coluntur vel a catholicis scriptoribus 
celebrantur, hg. von Joannes bollandus et al., antwerpen 1643–1940.

acht, peter siehe mainzer urkundenbuch.
acta cusana. Quellen zur lebensgeschichte des nikolaus von Kues, hg. von erich 

meuthen/Hermann Hallauer, bd. 1, lieferung 1 und 2: 1401–1450, Hamburg 
1976–1983.

albers, bruno, consuetudines monasticae, 5 bde., Stuttgart/Wien/monte cassino 
1900–1912.

annales Fuldenses sive annales regni Francorum orientali, hg. von Friedrich Kurze 
(mGH SS rer. Germ. 7), Hannover 1891.

annales magdeburgenses brevissimi, hg. von oswald Holder-egger, in: mGH SS 
30,2, S. 748–750.

annales maximiniani, continuatio, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 13, S. 19–25.
annales necrologici Fuldenses, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 13, S. 161–215.
annales necrologici prumienses, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 13, S. 219–223.
annales S. maximini trevirensis a. 708–987, hg. von Georg Heinrich pertz, in: mGH 

SS 2, S. 212 f.
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annales Sancti maximini trevirensis a. 538–987, hg. von Georg Heinrich pertz, in 
mGH SS 4, S. 5–7.

annales Weissenburgenses, hg. von oswald Holder-egger, in: lamperti monachi 
Hersfeldensis opera, hg. von dems. (mGH SS rer. Germ. 38), Hannover 1894, S. 9–57.

becker, peter Jörg/brandis, tilo, Die theologischen lateinischen Handschriften in Folio 
der Staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz berlin 2: ms. theol. lat. fol. 598–737 
(Kataloge der Handschriftenabteilung/Staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz 
reihe 1: Handschriften 2,2), Wiesbaden 1985.

becker, petrus siehe corpus consuetudinum monasticarum.
benedicti regula, hg. von rudolph Hanslik (corpus scriptorum ecclesiasticorum 

latinorum 75), Wien 1960.
bernhard von clairvaux siehe Winkler, Gerhard b.
beyer, Heinrich siehe mub.
blattau, Johannes Jacobus, Statuta synodalia, ordinationes et mandata archidiocesis 

trevirensis 1–9, trier 1844–1859.
bodman, Franz Joseph, rheingauische alterthümer oder landes- und regiments-

Verfassung des westlichen oder niederrheingaues im mittleren zeitalter 1: Die 
landes-Verfassung, mainz 1819.

böhmer, Johann Friedrich siehe regesten der erzbischöfe von mainz.
borst, arno, Der Karolingische reichskalender und seine überlieferung bis ins 

12. Jahrhundert (mGH libri mem. 2), 3 bde., Hannover 2001.
boshof, egon, Germania pontificia 10: provincia treverensis 1: archidioecesis tre-

verensis (regesta pontificum romanorum), Göttingen 1992.
brommer, peter, Die ämter Kurtriers. Grundherrschaft, Gerichtsbarkeit, Steuerwesen, 

einwohner. edition des sogenannten Feuerbuchs von 1563 (Quellen und abhand-
lungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 106), mainz 2003.

brommer, peter, Kurtrier am ende des alten reiches. edition und Kommentierung 
der kurtrierischen amtsbeschreibungen von (1772) 1783 bis ca. 1790 (Quellen und 
abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 124), 2 bde., mainz 2008.

brower/masen, antiquitatum = browerus, christopherus/masenius, Jacobus, 
antiquitatum et annalium treverensium libri 25, 2 bde., Köln 1626/lüttich 1670.

brower/masen, metropolis = browerus, christopherus/masenius, Jacobus, metropolis 
ecclesiae trevericae, quae metropolitanae ecclesiae originem, jura, decus, officia 1, 
hg. von christian von Stramberg, Koblenz 1855.

bünger, Fritz, admonter totenroteln (1442–1496) (beiträge zur Geschichte des alten 
mönchtums und des benediktinerordens 19), münster 1935.

calmet, augustin, Histoire ecclésiastique et civile de lorraine …, 7 bde., nancy 
1745–1757.

cartulaire de l’abbaye de Gorze. ms. 826 de la bibliothèque de metz, hg. von armand 
auguste d’Herbomez (mettensia. mémoires et documents publiés par la société 
nationale des antiquaires 2), paris 1898–1901.

catalogi abbatum epternacensium, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 13, S. 737–742.
catalogus abbatum [epternacensium] primus 739–1110, hg. von ludwig Weiland, 

in: mGH SS 23, S. 30–33.
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catalogus abbatum [epternacensium] secundus 897–1539, hg. von ludwig Weiland, 
in: mGH SS 23, S. 33–38.

catalogus codicum hagiographicorum latinorum seminarii et ecclesiae cathedralis 
treverensis, in: analecta bollandiana 49 (1931), S. 241–276.

catalogus codicum hagiographicorum latinorum bibliothecae civitatis treverensis, in: 
analecta bollandiana 52 (1934), S. 157–286.

chronicon epternacense auctore theodorico monacho, hg. von ludwig Weiland, in: 
mGH SS 23, S. 39–64.

corpus consuetudinum monasticarum:
5: consuetudines et observantiae monasteriorum sancti mathiae et sancti maximi-

ni treverensium ab iohanne rode abbate conscriptae, hg. von petrus becker, 
Siegburg 1968.

7,1: consuetudinum saeculi x/xi/xii monumenta, introductiones, hg. von Kassius 
Hallinger, Siegburg 1984.

7,3: consuetudinum saeculi x/xi/xii monumenta non-cluniacensia, hg. von Kassius 
Hallinger, Siegburg 1984.

De calamitate abbatiae S. martini treverensis, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 
15,2, S. 739–741.

De virtutibus sancti martini episcopi siehe Gregor von tours.
Delisle, léopold, le cabinet des manuscrits de la bibliothèque nationale, 4 bde., 

paris 1868–1881 (nD amsterdam 1969).
Despy, Georges, les chartes privées de l’abbaye de Stavelot pendant le haut moyen-

âge, in: le moyen age 62 (1956), S. 249–277.
Dronke, ernst Friedrich Johann (Hg.), codex diplomaticus Fuldensis, Kassel 1850; 

register zu Dronke’s codex Diplomaticus Fuldensis angefertigt von Julius Schmin-
cke, Kassel 1862.

eckertz, Gottfried, necrologium Gladbacense. Das Verbrüderungs- und todtenbuch 
der abtei Gladbach, aachen 1881.

ekkehard iV., St. Galler Klostergeschichten, hg. und übersetzt von Hans Frieder 
Haefele, mit einem nachtrag von Steffen patzold (ausgewählte Quellen zur 
deutschen Geschichte des mittelalters/Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe 10), 
4., erweitere auflage Darmstadt 2002.

eltester, leopold siehe mub.
enen, Johann, medulla Gestorum treverensium. clarlich berichtung des hochwir-

digen heyltumbs aller Stifft und clöster inwendig und bei der Statt tryer, metz 
1514; Faksimile: Die medulla gestorum treverensium des Johann enen: ein trierer 
Heiltumsdruck von 1514. Faksimileausgabe und Kommentar, hg. von Wolfgang 
Schmid/michael embach (armarium trevirense 2), trier 2004.

epigramata cuiusdam scolastici picture que est in capitolio claustri s. maximini de 
miraculis eiusdem confessoris, in: mGH poetae 5,1: Die ottonezeit, hg. von Karl 
Strecker unter mitarbeit von norbert Fickermann, leipzig 1937 (nD münchen 
1978), S. 146–152.

epitome alias medulla siehe Scheckmann, Johann.
ewald, Wilhelm, rheinische Siegel 1–5 (publikationen der Gesellschaft für rheinische 

Geschichtskunde 27), Düsseldorf/Köln 1906–1941.
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ex historia martyrum treverensium, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 8, S. 220–223.
ex miraculis S. liutwini auctore monacho mediolacensi, hg. von Heinrich Volbert 

Sauerland, in: mGH SS 15,2, S. 1261–1268.
ex miraculis S. maximini auctore Sigehardo siehe miracula s. maximini auctore Sigehardo.
Fabricius, Wilhelm, taxa generalis subsidiorum cleri treverensis, in: trierarch 8 

(1905), S. 1–52.
Fabricius, Wilhelm, Güter-Verzeichnisse und Weistümer der Wild- und rheingrafschaft 

(trierarch. ergänzungsheft 12), trier 1911.
Flodoardi Historia remensis ecclesiae, hg. von Johannes Heller/Georg Waitz, in: 

mGH SS 13, S. 405–599.
Freise, eckhard/Geuenich, Dieter/Wollasch, Joachim (Hg.), Das martyrolog-

necrolog von St. emmeram zu regensburg (mGH libri mem. 3), Hannover 1986.
Fuchs, rüdiger (bearb.), Die inschriften der Stadt trier 1 (Die Deutschen inschriften 70/

mainzer reihe 10), Wiesbaden 2006; Die inschriften der Stadt trier 2 (1501–1674) 
(Die Deutschen inschriften 71/mainzer reihe 11), 2 bde., Wiesbaden 2012.

Gercken, philipp Wilhelm, reisen durch Schwaben, baiern, die angränzende Schweiz, 
Franken, die rheinische provinzen und an der mosel [et]c. in den Jahren 1779–1785 
… 3: Von verschiedenen ländern am rhein, an der mosel und an der lahn [et]c., 
Stendal 1786.

Gesta alberonis archiepiscopi, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 8, S. 234–260, darin: 
Gesta alberonis archiepiscopi. Gesta metrica a. 1132–1145, S. 236–243, und Gesta 
alberonis archiepiscopi auctore balderico a. 1132–1152, S. 243–260.

Gesta treverorum, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 8, S. 111–260.
Gesta treverorum continuata, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 24, S. 368–488.
Gesta trevirorum integra lectionis varietate et animadversionibus illustrata, hg. von 

Johann Hugo Wyttenbach/michael Franz Josef müller, 3 bde., trier 1836–1839; 
deutsche übersetzung siehe zenz, emil.

Geuenich, Dieter siehe Freise, eckhard.
Glaubwürdiger bericht siehe trier zur zeit der französischen occupation.
Glöckner, Karl, codex laureshamensis, 3 bde. Darmstadt 1929–1936 (nD Darm-

stadt 1963).
Glöckner, Karl/Doll, ludwig anton, traditiones Wizenburgenses. Die urkunden 

des Klosters Weissenburg 661–864, Darmstadt 1979.
Goerz, adam, regesten der erzbischöfe von trier von Hetti bis Johann ii. 814–1503, 

trier 1861.
Goerz, adam siehe auch mrr und mub.
Gregor von tours, libri historiarum x, hg. von bruno Krusch/Wilhelm levison 

(mGH SS rer. merov. 1,1), 2. aufl., Hannover 1951.
Gregor von tours, miracula et opera minora, hg. von bruno Krusch (mGH SS rer. 

merov. 1,2), Hannover 1885, darin: De virtutibus sancti martini episcopi, S. 134–210; 
liber vitae patrum, S. 211–294; liber in gloria confessorum, S. 284–370.

Grimm, Jacob, Weisthümer, 7 bde., Göttingen 1840–1878.
Gudenus, Valentin Ferdinand von, codex diplomaticus exhibens anecdota ab anno 

… historiam illustrantia 1–3, Göttingen 1743–1751.
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Halkin, Joseph/roland, charles Gustav, recueil des chartes de l’abbaye de Stavelot-
malmédy (commission royale d’histoire. publications in-quarto 36), 2 bde., brüssel 
1909–1930.

Hallauer, Hermann siehe acta cusana.
Hallinger, Kassius siehe corpus consuetudinum monasticarum.
Hardt, matthias, luxemburger Weisthümer als nachlese zu Jacob Grimm’s Weis-

thümern, luxemburg 1868.
Heydinger, Johann baptist Wendelin, archidiaconatus, tituli S. agathes, in longuino, 

archidioecesis trevirensis, in novem Decanatus, nimirum in arlunensem, besellen-
sem, ivodiensem, Juvignensem, Kylburgensem aut bitburgensem, longuionensem, 
lutzemburgensem, merschensem et remigensem divisi discriptio, quam ex co-
dicibus mss. Saeculi xVi. primus eruit, animadversionibus illustravit et indicibus 
auxit, trier 1884.

Hilliger, benno, Die urbare von S. pantaleon in Köln (publikationen der Gesellschaft 
für rheinische Geschichtskunde 20/rheinische urbare 1), bonn 1902.

Hlawitschka, eduard siehe liber memorialis von remiremont.
Hontheim, Johannes nikolaus von, Historia trevirensis diplomatica et pragmatica, 

3 bde., augsburg/Würzburg 1750 (VD18 10734090-003).
Hontheim, Johannes nikolaus von, prodromus historiae trevirensis diplomaticae et 

pragmaticae, 2 bde., augsburg 1757 (VD18 11049111-002).
Houben, charlotte, Der heilige rock von trier siehe Scheckmann, Johann, ein 

warhafftiger tractat.
Jaffé, philipp, regesta pontificum romanorum ab condita ecclesia ad annum post 

christum natum mcxcViii, 2. aufl., bearb. von Samuel loewenfeld/Ferdinand 
Kaltenbrunner/paul ewald, 2 bde., leipzig 1885–1888.

Jungk, august Hermann, regesten der Geschichte der ehemaligen nassau-Saarbrü-
ckischen lande (bis zum Jahr 1381) (mitteilungen des Historischen Vereins für die 
Saargegend 13–14), Saarbrücken 1914–1919.

Kaminsky, Hans Heinrich siehe regesta imperii.
Keil, leonard, akten und urkunden zur Geschichte der trierer universität 1: Das 

promotionsbuch der artistenfakultät (1473–1603) (Veröffentlichungen der Gesell-
schaft für triers Geschichte und Denkmalspflege 6/trierarch. ergänzungsheft 16), 
trier 1917.

Keil, leonard, akten und urkunden zur Geschichte der trierer universität 2: Die 
promotionslisten der artistenfakultät von 1604–1794. nebst einem anhang Ver-
zeichnis der an der juristischen Fakultät von 1739–1794 immatrikulierten Studenten 
und einiger an derselben Fakultät wirkenden professoren, trier 1926.

Keuffer, max/Kentenich, Gottfried, beschreibendes Verzeichnis der Handschriften 
der Stadtbibliothek zu trier, 10 Hefte, trier 1888–1931:
1. Keuffer, max, bibel-texte und Kommentare, trier 1888,
2. Keuffer, max, Kirchenväter, trier 1891,
3. Keuffer, max, predigten, trier 1894,
4. Keuffer, max, liturgische Handschriften, trier 1897,
5. Keuffer, max, Die ascetischen Handschriften der Stadtbibliothek zu trier (abt. 1): 

no. 523–653 des Handschriften-Katalogs, trier 1900,
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6. Kentenich, Gottfried, Die ascetischen Handschriften der Stadtbibliothek zu trier 
(abt. 2): no. 654–804 des Handschriften-Katalogs und nachträge, trier 1910,

7. becker, adolf, Die deutschen Handschriften, trier 1911,
8. Keuffer, max/Kentenich, Gottfried, Die Handschriften des historischen ar-

chivs, trier 1914,
9. Kentenich, Gottfried, Die juristischen Handschriften, trier 1919,
10. Kentenich, Gottfried, Die philologischen Handschriften, trier 1931.

Keuffer, max, Verzeichnis der Handschriften und aktenstücke trierischer beziehung 
in der bibliothèque nationale, in: trierarch 3 (1899), S. 64–74.

Knetsch, carl (Hg.), Die limburger chronik des Johannes mechtel (Veröffentlichungen 
der Historischen Kommission für nassau 6), Wiesbaden 1909.

Krämer, Sigrid, Handschriftenerbe des deutschen mittelalters erg.-bd. 1,2: Köln–
zyfflich (mittelalterliche bibliothekskataloge Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz), münchen 1989.

Kraus, Franz xaver, necrologium von St. maximin, in: Jahrbücher des Vereins von 
alterthumsfreunden im rheinlande 57 (1876), S. 108–119.

Kraus, Franz xaver, Die christlichen inschriften der rheinlande 1–2, Freiburg 1890–1894.
Kraus, thomas r., regesten der reichsstadt aachen (einschließlich des aachener rei-

ches und der reichsabtei burtscheid) 3: 1351–1365 (publikationen der Gesellschaft 
für rheinische Geschichtskunde 47), Köln 1999.

Kurth, Godefroid, chartes de l’abbaye de Saint-Hubert en ardenne 1 (commission 
royale d’histoire. publications in-quarto 30), brüssel 1903.

lacomblet, theodor Joseph siehe urkundenbuch für die Geschichte des niederrheins.
lager, Johann christian, tagebuch der belagerung triers durch die Franzosen vom 

august 1673 an, in: trierchron n. F. 2 (1905/1906), S. 113–123, 131–140, 149–156, 
und n. F. 3 (1906/1907), S. 10–16 und 21–26.

lager, Johann christian, regesten der in den pfarrarchiven der Stadt trier aufbewahrten 
urkunden (trierarch. ergänzungsheft 11), trier 1910.

lechner, Johann siehe regesta imperii.
libellus de rebus treverensibus saec. Viii–x, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 14, 

S. 98–106.
liber de successoribus S. Hildulfi in mediano monasterio a. 703–1011, hg. von Georg 

Waitz, in: mGH SS 4, S. 86–92.
liber in gloria confessorum siehe Gregor von tours, miracula et opera minora.
liber memorialis von remiremont, hg. von eduard Hlawitschka/Karl Schmid/Gerd 

tellenbach (mGH libri mem. 1), 2 bde., Dublin/zürich 1970.
liber vitae patrum siehe Gregor von tours, miracula et opera minora.
libri confraternitatum Sancti Galli, augiensis, Fabariensis, hg. von paul piper (mGH 

necr. Supplementband), berlin 1884.
loewenfeld, Samuel siehe Jaffé, philipp.
looz-corswarem, otto Graf von/Scheidt, Hellmuth, repertorium der akten des 

ehemaligen reichskammergerichts im Staatsarchiv Koblenz (Veröffentlichungen der 
landesarchivverwaltung rheinland-pfalz. Große reihe 1), Koblenz 1957.

lupi abbatis Ferrariensis epistolae, hg. von ernst Dümmler, in: epistolae Karolini aevi 
(iV), hg. von dems./ernst perels (mGH epp. 6), berlin 1925, S. 1–126.
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luxemburgisches urkundenbuch siehe Wampach, camilius.
mainzer urkundenbuch 1: Die urkunden bis zum tode erzbischof adalberts i. (1137), 

bearb. von manfred Stimming (arbeiten der Historischen Kommission für den 
Volksstaat Hessen 4), Darmstadt 1932; mainzer urkundenbuch 2: Die urkunden 
seit dem tode erzbischof adalberts i. (1137) bis zum tode erzbischof Konrads 
(1200), bearb. von peter acht, 2 teilbände, Darmstadt 1968–1971.

mansi, Joannes Dominicus, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio … 
editio novissima, 53 bde., Florenz/Venedig/paris 1759–1927.

martène, edmond/Durand, ursin, Voyage littéraire de deux religieux bénédictins 
de la congregation de S. maur, 2 bde., paris 1717–1724.

masen, Jakob, epitome annalium trevirensium qua antiquae urbis ac dioecesis tre-
vericae … exordia progressusque … digestae sunt cum aliis romani imperii gestis 
eidem coniunctis, trier 1676 (VD17 12:115971m).

masen, Jakob siehe auch brower, christopherus.
mayer, theodor, Die älteren urkunden des Klosters Klingenmünster, in: miÖG 47 

(1933), S. 137–185.
meckelnborg, christina (bearb.), mittelalterliche Handschriften im landeshauptarchiv 

Koblenz 1: Die nichtarchivischen Handschriften der Signaturengruppe best. 701, 
nr. 1–190, ergänzt durch die im Görres-Gymnasium aufbewahrten Handschriften 
a, b und c (Veröffentlichungen der landesarchivverwaltung rheinland-pfalz 78), 
Koblenz 1998.

meuthen, erich siehe acta cusana.
meyer zu ermgassen, Heinrich (bearb.), Der oculus memorie, ein Güterverzeichnis 

von 1211 aus Kloster eberbach im rheingau 1: einführung und quellenkritische 
untersuchungen (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für nassau 
31,1), Wiesbaden 1981.

migne, pl = migne, Jacques-paul, patrologiae cursus completus sive bibliotheca 
universalis … series latina, 221 bde., paris 1844–1864.

mikoletzky, Hanns leo siehe regesta imperii.
miracula s. maximini auctore Sigehardo, in: aa SS maii bd. 7 (1866), S. 25–33; aus-

züge: ex miraculis S. maximini auctore Sigehardo, hg. von Georg Waitz, in: mGH 
SS 4, S. 228–234.

mötsch, Johannes (bearb.), Die balduineen. aufbau, entstehung und inhalt der 
urkundensammlung des erzbischofs balduin von trier (Veröffentlichungen der 
landesarchivverwaltung rheinland-pfalz 33), Koblenz 1980.

mötsch, Johannes (bearb.), regesten des archivs der Grafen von Sponheim 1065–1437 
1: 1065–1370 (regesten nr. 1–1514) (Veröffentlichungen der landesarchivverwal-
tung rheinland-pfalz 41), Koblenz 1987; 2: 1371–1399 (regesten nr. 1515–2992) 
(Veröffentlichungen der landesarchivverwaltung rheinland-pfalz 42), Koblenz 1988.

monumenta Germaniae Historica (mGH): 
Die briefe Heinrichs iV., hg. von carl erdmann (mGH Dt. ma 1), leipzig 1937.
const. 1: constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. Dccccxi 

usque ad a. mcxcVii (911–1197), hg. von ludwig Weiland, Hannover 1893.
const. 2: constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. mcxcViii 

usque ad a. mcclxxii (1198–1272), hg. von ludwig Weiland, Hannover 1896.
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Diplomata: 
DD arn: Die urkunden arnolfs (arnolfi Diplomata), hg. von paul Kehr (Die 

urkunden der deutschen Karolinger 3), berlin 1940.
DD F i: Die urkunden Friedrichs i. (Friderici i. Diplomata), hg. von Heinrich appelt 

u. a. (Die urkunden der deutschen Könige und Kaiser 10), Hannover 1975–1990.
DD H ii: Die urkunden Heinrichs ii. und arduins (Heinrici ii. et arduini Diplo-

mata), hg. von Harry bresslau/Hermann bloch/robert Holtzmann u. a. (Die 
urkunden der deutschen Könige und Kaiser 3), Hannover 1900–1903.

DD H iii: Die urkunden Heinrichs iii. (Heinrici iii. Diplomata), hg. von Harry 
bresslau (†)/paul Kehr (Die urkunden der deutschen Könige und Kaiser 5), 
berlin 1926–1931.

DD H iV: Die urkunden Heinrichs iV. (Heinrici iV. Diplomata), hg. von Dietrich 
von Gladiss/alfred Gawlik (Die urkunden der deutschen Könige und Kaiser 6), 
berlin/Weimar/Hannover 1941–1978 (nD Hannover 1978).

DD K i / H i / o i: Die urkunden Konrad i., Heinrich i. und otto i. (conradi i., 
Heinrici i. et ottonis i. Diplomata), hg. von theodor Sickel (Die urkunden der 
deutschen Könige und Kaiser 1), Hannover 1879–1884.

DD K ii: Die urkunden Konrads ii. (conradi ii. Diplomata). mit nachträgen zu 
den urkunden Heinrichs ii., hg. von Harry bresslau unter mitwirkung von 
Hans Wibel/alfred Hessel (Die urkunden der deutschen Könige und Kaiser 4), 
Hannover/leipzig 1909.

DD K iii: Die urkunden Konrads iii. und seines Sohnes Heinrich (conradi iii. et 
filii eius Heinrici Diplomata), hg. von Friedrich Hausmann (Die urkunden der 
deutschen Könige und Kaiser 9), Wien/Köln/Graz 1969.

DD Kar. 1: Die urkunden pippins, Karlmanns und Karls des Großen (pippini, 
carlomanni, caroli magni Diplomata), hg. von engelbert mühlbacher unter 
mitwirkung von alfons Dopsch/Johann lechner/michael tangl (Die urkunden 
der Karolinger 1), Hannover 1906. 

DD Karl: Die urkunden Karls iii. (Karoli iii. Diplomata), hg. von paul Kehr (Die 
urkunden der deutschen Karolinger 2), berlin 1936–1937.

DD lD / Kn / lJ: Die urkunden ludwigs des Deutschen, Karlmanns und ludwigs 
des Jüngeren (ludowici Germanici, Karlomanni, ludowici iunioris Diplomata), 
hg. von paul Kehr (Die urkunden der deutschen Karolinger 1), berlin 1932–1934. 

DD lo i / lo ii: Die urkunden lothars i. und lothars ii. (lotharii i. et lotha-
rii ii. Diplomata), hg. von theodor Schieffer (Die urkunden der Karolinger 3), 
berlin/zürich 1966.

DD lo iii: Die urkunden lothars iii. und der Kaiserin richenza (lotharii iii. Di-
plomata nec non richenzae imperatricis placita), hg. von emil von ottenthal/
Hans Hirsch (Die urkunden der deutschen Könige und Kaiser 8), berlin 1927. 

DD mer.: Die urkunden der merowinger (Diplomata regum Francorum e stir-
pe merovingica), nach Vorarbeiten von carlrichard brühl (†) hg. von theo 
Kölzer unter mitwirkung von martina Hartmann/andrea Stieldorf, 2 bde., 
Hannover 2001.

DD mer. (1872): Diplomata regum Francorum e stirpe merowingica: Diplomata ma-
iorum domus regiae. Diplomata spuria, hg. von Karl a. F. pertz, Hannover 1872.
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DD o ii / o iii: Die urkunden otto des ii. und otto des iii. (ottonis ii. Dip-
lomata. ottonis iii. Diplomata), hg. von theodor Sickel (Die urkunden der 
deutschen Könige und Kaiser 2), Hannover 1888–1893.

DD zw / lK: Die urkunden zwentibolds und ludwigs des Kindes (zwentiboldi 
et ludowici infantis Diplomata), hg. von theodor Schieffer (Die urkunden 
der deutschen Karolinger 4), berlin 1960.

epistolae:
Gregorii i papae registrum epistolarum. libri i–Vii, hg. von paul ewald/ludo 

m. Hartmann (mGH epp. 1), berlin 1887–1891 (nD Hannover 1992), libri 
Viii–xiV, hg. von paul ewald (†)/ludo m. Hartmann (mGH epp. 2), berlin 
1892–1899 (nD Hannover 1992).

epistolae selectae: 
Die briefe des heiligen bonifatius und lullus (S. bonifatii et lulli epistolae), hg. von 

michael tangl (mGH epp. sel. 1), berlin 1916 (nD Hannover 1989).
Formulae merowingici et Karolini aevi, hg. von Karl zeume, Hannover 1882–1886 

(nD Hannover 2001).
libri memoriales et necrologia n. S. 2 siehe borst, arno.
libri memoriales et necrologia n. S. 3 siehe Freise, eckhard.
libri memoriales et necrologia n. S. 8 siehe roberg, Francesco.
Scriptores in folio:
SS 2, hg. von Georg Heinrich pertz, Hannover 1829 (nD Hannover 1976).
SS 4, hg. von Georg Heinrich pertz, Hannover 1841 (nD Stuttgart 1981).
SS 8, hg. von Georg Heinrich pertz, Hannover 1848 (nD Hannover 1992).
SS 11, hg. von Georg Heinrich pertz, Hannover 1854 (nD Stuttgart 1994).
SS 12, hg. von Georg Heinrich pertz, Hannover 1856 (nD Stuttgart 1995).
SS 13, hg. von Georg Waitz, Hannover 1881 (nD Stuttgart 1963).
SS 14, hg. von Georg Waitz, Hannover 1883 (nD Stuttgart 1988).
SS 15,2, hg. von Georg Waitz/Wilhelm Wattenbach, Hannover 1888 (nD Stutt-

gart 1991).
SS 23, hg. von Georg Heinrich pertz, Hannover 1874 (nD Stuttgart 1986).
SS 24, hg. von Georg Waitz, Hannover 1879 (nD Hannover/Stuttgart 1975).
SS 30,2, hg. von adolf Hofmeister, Hannover 1934 (nD Stuttgart 1976).

möser, Johann Jacob, Staats-recht Des chur-Fürstlichen erz-Stiffts trier, Wie auch der 
gefürsteten abbtey prümm und der abbtey St. maximin, leipzig/Frankfurt 1740.

mrr = mittelrheinische regesten oder chronologische zusammenstellung des Quel-
lenmaterials für die Geschichte der territorien der beiden regierungsbezirke co-
blenz und trier in kurzen auszügen, bearb. von adam Goerz, 4 bde., Koblenz 
1876–1886 (nD aalen 1974).

mub = urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die preussischen regierungsbezirke 
coblenz und trier bildenden mittelrheinischen territorien, bearb. von Heinrich bey-
er/leopold eltester/adam Goerz, 3 bde., Koblenz 1860–1874 (nD aalen 1974).

necrologium epternacense, hg. von ernst Sackur, in: na 15 (1890), S. 132–136.
necrologium Fuldense = aus einer Fuldischen Handschrift: necrologium Fuldense, hg. 

von ernst Dümmler, in: Forschungen zur deutschen Geschichte 16 (1876), S. 168–177.
necrologium S. Vitoni Virdunensis, hg. von ernst Sackur, in: na 15 (1890), S. 126–132.
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neubauer, andreas, Die regesten des ehemaligen benediktinerklosters Hornbach 
(mitteilungen des Historischen Vereins der pfalz 27), Speyer 1904.

nolden, reiner, unbekannte urkundenausfertigungen aus St. maximin im Stadtarchiv 
trier, in: ldkdVjbll 45 (1999), S. 137–142.

nolden, reiner, Das urbar der abtei St. maximin vor trier (publikationen der Ge-
sellschaft für rheinische Geschichtskunde 20/rheinische urbare 6), Düsseldorf 1999.

nolden, reiner, Das maximiner urbar. eine übersetzung, in: ldkdVjbll 46 (2000), 
S. 1–111.

nomina monachorum s. maximini treverensis, hg. von oswald Holder-egger, in: 
mGH SS 13, S. 301 f.

notae dedicationum S. maximini treverensis, hg. Heinrich Volbert Sauerland, in: 
mGH SS 15,2, S. 967 und 1269–1272.

notae S. emmerami, hg. von oswald Holder-egger, in: mGH SS 15,2, S. 1093–1099.
notae S. maximini treverensis, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 15,2, S. 967.
notae tegernseenses, hg. von oswald Holder-egger, in: mGH SS 15,2, S. 1066–1068.
novillanius, nicolaus, chronicon imperialis monasterii S. maximini o.S.b. prope 

treviros ab anno christi cccxxxiii ad annum mDlxxxii, in: Hontheim, 
prodromus, S. 995–1045.

nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden aktenstücken 1. abteilung 
1533–1559: 1. nuntiaturen des Vergerio 1533–1536, bearb. von Walter Friedensburg, 
Gotha 1892; 2. nuntiatur des morone 1536–1538, bearb. von Walter Friedensburg, 
Gotha 1892; 3,1. legation alexanders 1538–1539, bearb. von Walter Friedensburg, 
Gotha 1893; 4,2., Gotha 1893; 5. nuntiaturen morones und poggios. legationen 
Farneses und cervinis 1539–1540, bearb. von ludwig cardauns, berlin 1909; 6. 
Gesandtschaft campegios. nuntiaturen morones und poggios (1540–1541), bearb. 
von ludwig cardauns, berlin 1910; 7. berichte vom regensburger und Speierer 
reichstag 1541, 1542. nuntiaturen Verallos und poggios. Sendungen Farneses und 
Sfondratos 1541–1544, bearb. von ludwig cardauns, berlin 1912; 8. nuntiatur 
des Verallo 1545–1546, bearb. von Walter Friedensburg, Gotha 1898; 9. nuntiatur 
des Verallo 1546–1547, bearb. von Walter Friedensburg, Gotha 1899; 10. legation 
des Kardinals Sfondrato 1547–1548, bearb. von Walter Friedensburg, berlin 1907; 
11. nuntiatur des bischofs pietro bertano von Fano 1548–1549, bearb. von Walter 
Friedensburg, berlin 1910; 12. nuntiaturen des pietro bertano und pietro camai-
ani 1550–1552, bearb. von Georg Kupke, berlin 1901; 13. nuntiaturen des pietro 
camaiani und achille de Grassi. legation des Girolamo Dandino (1552–1553), 
bearb. von Heinrich lutz, tübingen 1959; 14. nuntiatur des Girolamo muzzarelli. 
Sendung des antonio agustin. legation des Scipione rebiba (1554–1556), bearb. von 
Heinrich lutz, tübingen 1971; 15. Friedenslegation des reginald pole zu Kaiser 
Karl V. und König Heinrich ii. (1553–1556), bearb. von Heinrich lutz, tübingen 
1981; 16. nuntiatur des Girolamo martinengo (1550–1554), bearb. von Helmut 
Goetz, tübingen 1965; 17. nuntiatur Delfinos. legation morones. Sendung lippo-
manos (1554–1556), bearb. von Helmut Goetz, tübingen 1970; 1. ergänzungsband: 
1530–1531. legation lorenzo campeggios 1530–1531 und nuntiatur Girolamo 
aleandros 1531, bearb. von Gerhard müller, tübingen 1963; 2. ergänzungsband: 
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1532. legation lorenzo campeggios 1532 und nuntiatur Girolamo aleandros 1532, 
bearb. von Gerhard müller, tübingen 1969.

nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden aktenstücken 2. abteilung 
1560–1572: 1. Die nuntien Hosius und Delfino 1560–1561, bearb. von Samuel Stein-
herz, Wien 1897; 2. nuntius commendone 1560 (Dezember)–1562 (märz), hg. von 
adam Wandruszka, Graz/Köln 1953; 3. nuntius Delfino 1562–1563, bearb. von 
Samuel Steinherz, Wien 1903; 4. nuntius Delfino 1564–1565, bearb. von Samuel 
Steinherz, Wien 1914; 5. nuntius biglia 1565–1566 (Juni). commendone als legat 
auf dem reichstag zu augsburg 1566, bearb. von ignaz philipp Dengel, Wien 1926; 
6. nuntius biglia 1566 (Juni)–1569 (Dezember). commendone als legat bei Kaiser 
maximilian ii. 1568 (oktober)–1569 (Jänner), bearb. von ignaz philipp Dengel, 
Wien 1939; 7. nuntius biglia 1570 (Jänner)–1571 (april), aus dem nachlasse von 
ignaz philipp Dengel hg. und eingeleitet von Hans Kramer, Graz/Köln 1952; 8. 
nuntius G. Delfino und Kardinallegat G. F. commendone 1571–1572, bearb. von 
Johannes rainer, Graz/Köln 1967.

nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden aktenstücken 3. abteilung 
1572–1585: 1. Der Kampf um Köln 1576–1584, bearb. von Joseph Hansen, berlin 
1892; 2. Der reichstag zu regensburg 1576. Der pacificationstag zu Köln 1579. 
Der reichstag zu augsburg 1582, bearb. von Joseph Hansen, berlin 1894; 3. Die 
süddeutsche nuntiatur des Grafen bartholomäus von portia (erstes Jahr 1573/74), 
bearb. von Karl Schellhass, berlin 1896; 4. Die süddeutsche nuntiatur des Gra-
fen bartholomäus von portia (zweites Jahr 1574/75), bearb. von Karl Schellhass, 
berlin 1903; 5. Die süddeutsche nuntiatur des Grafen bartholomäus von portia 
(Schlussjahre: 1575–1576), bearb. von Karl Schellhass, berlin 1909; 6. nuntiatur 
Giovanni Delfinos (1572–1573), bearb. von Helmut Goetz, tübingen 1982; 7. 
nuntiatur Giovanni Dolfins (1573–1574), bearb. von almut bues, tübingen 1990; 
8. nuntiatur Giovanni Dolfins (1575–1576), bearb. von Daniela neri, tübingen 
1997; 9. nuntiaturen des Giovanni Delfino und des bartolomeo portia (1577–1578), 
bearb. von alexander Koller, tübingen 2003; 10. nuntiaturen des orazio malaspina 
und des ottavio Santacroce. interim des cesare dell’arena (1578–1581), bearb. von 
alexander Koller, berlin/boston 2012.

nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden aktenstücken 4. abteilung: 
17. Jahrhundert: 1. nuntiatur des pallotto. 1628–1630 1: 1628, bearb. von Hans 
Kiewning, berlin 1895; 2. nuntiatur des pallotto. 1628–1630 2: 1629, bearb. von 
Hans Kiewning, berlin 1897; 3. Die prager nuntiatur des Giovanni Stefano  Ferreri 
und die Wiener nuntiatur des Giacomo Serra (1603–1606), bearb. von a. o. meyer, 
berlin 1913; 4. nuntiaturen des Giovanni battista pallotto und des ciriaco rocci 
(1630–1631), bearb. von rotraud becker, tübingen 2009; 5. nuntiatur des ciriaco 
rocci. außerordentliche nuntiatur des Girolamo Grimaldi (1631–1633), bearb. 
von rotraud becker, berlin/boston 2013; 7. nuntiaturen des malatesta baglioni, 
des ciriaco rocci und des mario Filonardi. Sendung des p. alessandro D’ales 
(1634–1635), bearb. von rotraud becker, tübingen 2004.

nuntiaturberichte Köln: nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner nuntiatur 
(1583–1648), hg. von erwin Gatz/erwin iserloh†/Konrad repgen, 1. bonomi 
in Köln. Santonio in der Schweiz. Die Straßburger Wirren, bearb. von Stephan 
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ehses/alois meister, paderborn 1969; 2,1. nuntius ottavio mirto Frangipani 
1587–1590, bearb. von Stephan ehses, paderborn 1969; 2,2. nuntius ottavio mirto 
Frangipani 1590–1592, bearb. von burkhard roberg, paderborn 1969; 2,3. nuntius 
ottavio mirto Frangipani 1592–1593, bearb. von burkhard roberg, paderborn 
1971; 2,4. nuntius ottavio mirto Frangipani 1594–1596, bearb. von burkhard ro-
berg, paderborn 1983; 4,1. nuntius atilio amalteo 1606–1607, bearb. von Klaus 
Wittstadt, paderborn 1975; 4,2–3. nuntius atilio amalteo 1607–1610, bearb. von 
Stefan Samerski, paderborn 2000; 5,1. nuntius antonio albergati 1610–1614, bearb. 
von Wolfgang reinhard, paderborn 1973; 5,1, ergänzungsband: nuntius antonio 
albergati mai 1610–mai 1614, in Verbindung mit Wolfgang reinhard bearb. von 
peter burschel, paderborn 1997; 5,2. nuntius antonio albergati Juni 1614–De-
zember 1616, in Verbindung mit Wolfgang reinhard bearb. von peter Schmidt, 
paderborn 2009; 6. nuntius pietro Francesco montoro 1621–1624, bearb. von Klaus 
Jaitner, paderborn 1977; 7,1. nuntius pier luigi carafa 1624–1627, bearb. von 
Joseph Wijnhoven, paderborn 1980; 7,2. nuntius pier luigi carafa 1627–1630, 
bearb. von Joseph Wijnhoven, paderborn 1989; 7,3. nuntius pier luigi carafa 
1631–1632, bearb. von Joseph Wijnhoven, paderborn 1995; 7,4. nuntius pier luigi 
carafa 1633–1634, bearb. von Joseph Wijnhoven, paderborn 1995; 9,1. nuntius 
Fabio chigi, bearb. von maria teresa börner, paderborn 2008.

othloni Vita sancti Wolfkangi episcopi, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 4, S. 521–542.
overgaauw, eef, mittelalterliche Handschriften im landeshauptarchiv Koblenz 2: 

Die nichtarchivischen Handschriften der Signaturengruppe best. 701, nr. 191–992 
(Veröffentlichungen der landesarchivverwaltung rheinland-pfalz 94), Koblenz 2002.

perlbach, max, regesten der auf der Großherzoglichen universitätsbibliothek zu 
Heidelberg verwahrten urkundensammlung, in: zeitschrift für die Geschichte des 
oberrheins 23 (1871), S. 129–144 und 24 (1872), S. 151–224.

pflugk-Harttung, Julius von, acta pontificum romanorum inedita. urkunden der 
päpste, 3 bde., tübingen 1881–1888 (nD Graz 1958).

potthast, august, regesta pontificum romanorum ab a. post christum natum 
mcxcViii  ad a. mccciV, 2 bde., berlin 1874–1875.

recueil des actes de charles ii le chauve, roi de France, hg. von Georges tessier/
Ferdinand lot, bearb. von arthur Giry/maurice prou (chartes et diplômes relatifs 
à l’histoire de la France 8), 3 bde., paris 1943–1955.

recueil des actes de charles iii le Simple, roi de France (893–923), hg. von philippe 
lauer (chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France 10), 2 bde., paris 1940–1949.

recueil des actes de lothaire et de louis V rois de France (954–987), hg. von louis 
Halphen/Henry D’arbois de Jubainville (chartes et diplômes relatifs à l’histoire 
de France 2), paris 1908.

recueil des actes de pépin ier et de pépin ii rois d’aquitaine (814–848), hg. von mau-
rice prou/léon levillain (chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France 8), 
paris 1926.

regesta imperii (reg. imp.): 
1: Die regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751–918, bearb. von engelbert 

mühlbacher/Johann lechner, 2. aufl. innsbruck 1908 (nD Hildesheim 1966).
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2,1: Sächsisches Haus 919–1024 1: Die regesten des Kaiserreichs unter Heinrich i. 
und otto i. 919–973, bearb. von emil von ottenthal, innsbruck 1893, nD 
mit einem nachtrag von Hans Heinrich Kaminsky, Hildesheim 1967.

2,2: Sächsisches Haus 919–1024 2: Die regesten des Kaiserreiches unter otto ii. 
955 (973)–983, bearb. von Hanns leo mikoletzky, Graz 1950.

2,3: Sächsisches Haus 919–1024 3: Die regesten des Kaiserreiches unter otto iii., 
bearb. von mathilde uhlirz, Graz/Köln 1956.

2,4: Sächsisches Haus 919–1024 4: Die regesten des Kaiserreiches unter Heinrich ii. 
1002–1024, bearb. von theodor Graff, Wien/Köln/Graz 1971.

2,5: Sächsisches Haus 919–1024. 5: papstregesten 911–1024, bearb. von Harald 
zimmermann, Wien/Köln/Graz 1969, 2., verbesserte und ergänzte aufl. Wien/
Köln/Weimar 1998.

2,6: Sächsisches Haus 919–1024 6: register, bearb. von Harald zimmermann, Köln/
Wien 1982.

3,1: Salisches Haus 1024–1125 1: Die regesten des Kaiserreichs unter Konrad ii. 
1024–1039, bearb. von Heinrich appelt, Graz 1951.

3,2: Salisches Haus 1024–1125 2: Die regesten des Kaiserreichs unter Heinrich iV. 
1056 (1050)–1106, 1. lieferung: 1056 (1050)–1065, bearb. von tilman Struve, 
Köln/Wien 1984.

8,1: Die regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl iV. 1346–1378, bearb. von 
alfons Huber, innsbruck 1877 (nD Hildesheim 1968).

regesta pontificum romanorum siehe Jaffé, philipp.
regesten zur Geschichte der mainzer erzbischöfe von bonifatius bis uriel von Gem-

mingen 742?–1514 1: Von bonifatius bis arnold von Selehofen 742 (?)–1160, hg. 
von Johann Friedrich böhmer/cornelius Will, innsbruck 1877.

regino von prüm, chronicon cum continuatione treverensi, hg. von Friedrich Kurze 
(mGH SS rer. Germ. 50), Hannover 1890 (nD Hannover 1978).

rep. Germ. = repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen registern 
und Kameralakten vorkommenden personen, Kirchen und orte des deutschen reiches, 
seiner Diözesen und territorien von beginn des Schismas bis zur reformation 1: 
clemens Vii. von avignon (1378–1394), bearb. von emil Göller, berlin 1916 
(nD Hildesheim 1991); 2: urban Vi., bonifaz ix., innocenz Vii. und Gregor xii. 
(1378–1415), lfg. 1: einleitung und regesten, bearb. von Gerd tellenbach, ber-
lin 1933–1938 (nD Hildesheim 2000), lfg. 2: personenregister, bearb. von Gerd 
tellenbach, berlin 1938 (nD Hildesheim 2000), lfg. 3: ortsregister, bearb. von 
Hermann Diener, berlin 1961; 3: alexander V., Johann xxiii., Konstanzer Kon-
zil (1409–1417), bearb. von ulrich Kühne, berlin 1935 (nD Hildesheim 1991); 
4: martin V. (1417–1431), teil 1 (a–H), bearb. von Karl august Fink, berlin 1943 
(nD Hildesheim 2000), teil 2 (i, J, y), bearb. von Karl august Fink, berlin 1957 
(nD Hildesheim 2000), teil 3 (l–z), bearb. von Karl august Fink, berlin 1958 
(nD Hildesheim 2000), teil 4: personenregister, bearb. von Sabine Weiss, tübingen 
1979; 5: eugen iV. (1431–1447), teil 1: text, bearb. von Hermann Diener (†)/brigide 
Schwarz, redaktion christoph Schöner, 3 bde., tübingen 2004, teil 2: indices, 
bearb. von christoph Schöner, 3 bde., tübingen 2004; 6: nikolaus V. (1447–1455), 
teil 1: text, bearb. von Josef Friedrich abert/Walter Deeters, tübingen 1985, teil 2: 
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indices, bearb. von michael reimann, tübingen 1989; 7: calixt iii. (1455–1458), 
bearb. von ernst pitz, teil 1: text, tübingen 1989, teil 2: indices, tübingen 1989; 
8: pius ii. (1458–1464), teil 1: text, bearb. von Dieter brosius/ulrich Scheschke-
witz, tübingen 1993, teil 2: indices, bearb. von Karl borchardt, tübingen 1993; 9: 
paul ii. (1464–1471), bearb. von Hubert Höing/Heiko leerhoff/michael reimann, 
teil 1: text, tübingen 2000, teil 2: indices, tübingen 2000.

repertorium poenitentiariae Germanicum. Verzeichnis der in den Supplikenregistern 
der pönitentiarie vorkommenden personen, Kirchen und orte des Deutschen reiches 
4: pius ii. 1458–1464, text, bearb. von ludwig Schmugge/patrick Hersperger/
béatrice Wiggenhauser, indices, bearb. von Hildegard Schneider-Schmugge/
ludwig Schmugge, tübingen 1996.

rheinisches urkundenbuch. ältere urkunden bis 1100 1: aachen–Deutz, bearb. von 
erich Wisplinghoff (publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 
57,1,1), bonn/Düsseldorf 1972.

roberg, Francesco, Das älteste „necrolog“ des Klosters St. maximin vor trier (mGH 
libri mem. n. S. 8), Hannover 2008.

rode, Johannes siehe corpus consuetudinum monasticarum 5.
roland, charles Gustave siehe Halkin, Joseph.
rose, Valentin, Verzeichnis der lateinischen Handschriften der Königlichen bibliothek 

zu berlin, 2. bde., berlin 1893–1903.
rudolph, Friedrich, Quellen zur rechts- und Wirtschaftsgeschichte der rheinischen 

Städte c: Kurtrierische Städte 1: trier (publikationen der Gesellschaft für rheinische 
Geschichtskunde 29), bonn 1915.

Sackur, ernst siehe necrologium S. Vitoni Virdunensis und necrologium epternacense.
Sauerland, Heinrich Volbert, urkunden und regesten zur Geschichte der rheinlan-

de aus dem Vaticanischen archiv (publikationen der Gesellschaft für rheinische 
Geschichtskunde 23), 7 bde., bonn 1902–1913.

Scheckmann, Johann, tractatulus non tam ornatus quam devotus in laudem sancte 
ecclesie treverensis vrbisque illius antiquitatem reliquias & patronosmaxime pro 
tunica domini inconsutili editus, mainz 1512 (VD 16 S 2394).

Scheckmann, Johann, in hoc libello continentur reliquiae cum indulgenciis monasterii 
s. maximini confessoris et archiepiscopi trevirorum, nürnberg 1515 (VD16 S 2392).

Scheckmann, Johann, ein warhafftiger tractat wie man das hochwirdig heiligthum 
verkündt und geweist in der heiligen stadt trier jm thum …, Straßburg 1513 (VD16 
W 718); Faksimile: Der heilige rock von trier: „ein wahrhafftiger tractat“ aus dem 
Jahre 1513 über die auffindung und ausstellung der „tunika christi“ samt einer 
auflistung sämtlicher damals bekannter reliquien im trierer Dom, hg. von charlotte 
Houben, briedel/trier 1996.

Scheckmann, Johann, epitome alias medulla gestorum trevirorum nuper per venera-
bilem virum dominum Johannem enen divine pagine Doctorae eximium teutonico 
sermone edita … in latinum versa fratre Joanne Scheckmanno traductore, metz 
1517 (VD16 zV 19990), Faksimile in: Schmid/embach, Die medulla gestorum 
treverensium siehe enen, Johann, medulla Gestorum treverensium.

Schillmann, Fritz, Verzeichnis der lateinischen Handschriften 3: Die Görreshandschrif-
ten (Verzeichnis der lateinischen Handschriften der preußischen Staatsbibliothek zu 
berlin 14), berlin 1919.
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Schmid, Karl siehe liber memorialis von remiremont.
Schmid, Wolfgang siehe enen, Johann, medulla Gestorum treverensium.
Schmid/embach, Die medulla gestorum treverensium siehe enen, Johann, medulla 

Gestorum treverensium.
Schmitz-Kallenberg, ludwig (Hg.), urkunden des Fürstlich Salm-Horstmar’schen 

archives in coesfeld und der Herzoglich croy’schen Domänenadministration in 
Dülmen (inventare der nichtstaatlichen archive der provinz Westfalen beiband 1: 
regierungsbezirk münster beiheft 2/Veröffentlichungen der Historischen Kommis-
sion der provinz Westfalen 2), münster 1904.

Schwab, ingo (Hg.), Das prümer urbar (publikationen der Gesellschaft für rheinische 
Geschichtskunde 20/rheinische urbare 5), Düsseldorf 1983.

Scotti, Johann Josef, Sammlung der Gesetze und Verordnungen, welche in dem 
vormaligen churfürstentum trier über Gegenstände der landeshoheit, Verfassung, 
Verwaltung und rechtspflege ergangen sind vom Jahre 1310 bis zur reichs-Depu-
tations-Schluß-mäßigen auflösung des churstaates trier am ende des Jahres 1802, 
3. bde., Düsseldorf 1832.

Scriba, Heinrich eduard, regesten … urkunden zur landes- und ortsgeschichte des 
Großherzogtums Hessen 3: rheinhessen, Darmstadt 1851.

Sigehard siehe miracula.
Steffen, obituar = Steffen, albert, Das älteste erhaltene obituar der abtei echter-

nach, in: Hémecht. zeitschrift für luxemburger Geschichte 14/3–4 (1961), S. 5–102.
Stengel, eduard ernst, nova alamanniae. urkunden, briefe und andere Quellen, 

besonders zur deutschen Geschichte des 14. Jahrhunderts, vornehmlich aus den 
Sammlungen des trierer notars und officials, Domdekans von mainz rudolf losse 
aus eisenach in der Ständischen landesbibliothek zu Kassel und im Staatsarchiv zu 
Darmstadt, 2 bde., berlin 1921–1930.

Stengel, eduard ernst siehe auch urkundenbuch des Klosters Fulda.
Stimming, manfred siehe mainzer urkundenbuch.
Struck, Wolf Heinrich, Quellen zur Geschichte der Klöster und Stifte im Gebiet der 

mittleren lahn bis zum ausgang des mittelalters 1–4 (Veröffentlichung der Histo-
rischen Kommission für nassau 12), Wiesbaden 1956–1962.

Stumpf, Karl Friedrich, Die reichskanzler vornehmlich des x., xi. und xii. Jahr-
hunderts 2: Die Kaiserurkunden des 10., 11. und 12. Jahrhunderts, chronologisch 
verzeichnet als beitrag zu den regesten und zur Kritik derselben, innsbruck 1865 
(nD aalen 1964).

tellenbach, Gerd siehe liber memorialis von remiremont.
thietmari merseburgensis episcopi chronicon (Die chronik des bischofs thietmar 

von merseburg und ihre Korveier überarbeitung), hg. von robert Holtzmann 
(mGH SS rer. Germ. n. S. 9), berlin 1935.

toepfer, Friedrich, urkundenbuch für die Geschichte des graeflichen und freiherrlichen 
Hauses der Voegte von Hunolstein, 3 bde., nürnberg 1866–1872.

translatio et miracula S. modoaldi, hg. von philipp Jaffé, in: mGH SS 12, S. 284–323.
trier zur zeit der französischen occupation im Jahre 1674: Glaubwürdiger bericht, 

wie es in der uralten churfürstlichen Haupt- und residenzstadt trier so erbärmlich 
hergehe, 25.5.1674, in: trierchron n. F. 1 (1904/1905), S. 160.
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trithemius, Johannes, liber de scriptoribus ecclesiasticis, basel 1494 (nD Köln 1546; 
VD 16 t 2000).

trithemius, Johannes, catalogus illustrium virorum Germaniae, in: marquard Freher 
(Hg.), opera historica 1, Frankfurt 1601 (VD17 23:231165H), S. 120–185.

triumphus s. remacli de malmundariensi coenobio, hg. von Wilhelm Wattenbach, 
in: mGH SS 11, S. 433–461.

urkundenbuch der reichsabtei Hersfeld 1,1, bearb. von Hans Weirich (Veröffentli-
chungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck 19,1), marburg 1936.

urkundenbuch des Klosters Fulda 1: Die zeit äbte Sturmi und baugulf [744–802], 
bearb. von edmund ernst Stengel (Veröffentlichungen der historischen Kommission 
für Hessen und Waldeck 10,1), marburg 1913.

urkundenbuch für die Geschichte des niederrheins oder des erzstifts cöln, der Fürs-
tenthümer Jülich und berg, Geldern, meurs, cleve und mark, und der reichsstifte 
elten, essen und Werden, hg. von theodor Joseph lacomblet, 4 bde., Düsseldorf 
1840–1858 (nD aalen 1960).

Verzeichnis der Handschriften und aktenstücke trierischer beziehung in der biblio-
thèque nationale zu paris, in: trierarch 3 (1899), S. 64–74, und 6 (1902), S. 82–88.

Vita s. Helenae auctore almanno coenobita altvillarensi, in: aa SS august bd. 3 
(1737), S. 580–599.

Vita S. Helenae et S. agritii cum prologo ab auctore praemisso, hg. von Heinrich 
Volbert Sauerland, in: trierer Geschichtsquellen des xi. Jahrhunderts, hg. von 
dems., trier 1889, S. 173–212.

Vita s. Hildulfi, in: aa SS Julii bd. 3 (1723), vita prima: S. 221–227, vita secunda: 
S. 227–228, vita tertia: S. 228–238.

Vita iohannis abbatis Gorziensis auctore iohanne abbate S. arnulfi, hg. von Georg 
Heinrich pertz, in: mGH SS 4, S. 335–377.

Vita mathildis reginae antiquior. Vita mathildis reginae posterior = Die lebensbe-
schreibungen der Königin mathilde, hg. von bernd Schütte (mGH SS rer. Germ. 
66), Hannover 1994.

Vita maximini episcopi trevirensis auctore lupo (Vita maximini ii), hg. von bruno 
Krusch, in: mGH SS rer. merov. 3, hg. von dems., Hannover 1896, S. 71–82.

Vita s. maximini per anonymum Sanmaximinianum seculo Viii scripta (Vita maximini i), 
in: aa SS maii bd. 7 (1866), S. 21–25.

Vita s. maximini siehe auch epigramata, hg. von Karl Strecker.
Vita popponis abbatis Stabulensis auctore everhelmo, hg. von Wilhelm Wattenbach, 
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2. Streitschriften

naevius, exemptio in temporalibus per litem camerae Spirensis, 1606 (ex. in  Stabitr 
Hs 2176/708).

archiepiscopatus et electoratus trevirensis. per refractarios monachos maximinianos 
aliosque turbati, trier 1633.

electoratus in antiquissima archidiocesi trevirensi per refractarios maximinianos 
monachos, luxemburgenses aliosque turbatus et a philippo christophoro electori 
ludovici regis xiii christianissimi assistentia legitime consumptus et radicata conser-
vatus, necnon de omnimoda ecclesiastica et saeculari iurisdictione archiepiscoporum 
trevirensium et electorum super monasterium S. maximini o. o. o. J. (ca. 1633, 
Druck nicht nachzuweisen, Konzept in lHaKo best. 1c nr. 16248).

manifest, die churtrierische Gerechtsame über die abtei maximin betreffend [1633] 
(ex. nicht nachzuweisen, Konzept in lHaKo best. 1c nr. 16248).

papatus in antiquissima archidiocesi trevirensi per refractarios maximinianos monachos, 
luxemburgenses aliosque turbatos [1633] (ex. nicht nachzuweisen, Konzept in 
lHaKo best. 1c nr. 16248).

zillesius, nicolaus, Defensio abbatiae imperialis S. maximini per nicolaum zyllesium, 
[2. auflage: sacrosanctae theologiae baccalaureum et] eiusdem abbatiae officiorum 
praefectum supremum, qua respondetur libello contra praefatam abbatiam ab authore 
anonymo, anno mDcxxxiii), 1. auflage: editerunt religiosi fratres imperialis mo-
nasterii sancti maximini iuxta muros trevirensies anno 1638 (2. auflage: coloniae, 
typis urbani cratonis, anno 1648).

instantia fisci eminentissimi ac reverendissimi d. domini philippi christophori ar-
chiepiscopi trevirensis, principis electoris etc. pro executione fructuum in bulla 
apostolica eminentiae Suae, ratione commendae monasterii S. maximini assigna-
torum …, trier 1646 (VD17 23:641677u).

archiepiscopatus trevirensis restitutus per detectionem novi tradimenti excommunicato-
rum monachorum monasterii S. maximini contra regem christianissimum, trier 1646.

Kayserlicher- und reichs-executions-commissions-urthel wegen St. maximinischer 
Wiedereinsetzung, besonders in die Herrschafft Freudenburg etc. vom 23. august 
1650, trier 1650.

Kayserlich-offenes patent zur befestigung der St. maximiner alleiniger regierung, 
obrigkeit und besteuerungs-recht in der Herrschaft Freudenburg vom 17. oct. 
1650, trier 1650.

tardi honoris lente festinans quadriga a probo vindicata festis auguralibus, quibus 
reverendissimus dominus d. Joannes agritius imperialis monasterii S. maximini 
abbas, augustissimae imperatricis archicapellanus, ducatus luxemburgensis primas, 
post sex prope lustrorum cuncationem sacra infula et pontifica benedictione con-
firmabatur, trier 1652.

maximinische rettung. an deß Heyl. roemischen reichs Hoechst- und Hochlöbliche 
chur-, Fürsten und Staende, auch der abwesenden vortrefflichen raethe, pottschafften 
und Gesandte, o. o. o. J. [1653, ex. in Stabitr Hs 1649/369] (VD17 12:114172W).
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[broquard, e.], an des Heylligen römischen reichs hochlöbliche chur-Fuersten und 
Staende, wie auch der abwesenden vortrefflichen raethe, pottschafften und Gesandte 
maximinische rettung sive filum ariadneum, quo imperialis abbatiae s. maximini per 
tredecim secula huc usque inconcussa iura ex labyrinthaeis gyris, tricis et erroribus, 
quibus treverensis archiepiscopatus ministri, fucatis suis suggestionibus, sinistris 
impressionibus et pacifragis machinationibus hanc celebrem et totius Germaniae 
antiquissimam constantini m fundationem, imperii archicapellaniam, speciale 
 caesaream involvere, absorbere et ab imperio magno imperii praejudicio et pessimo 
exemplo, avellere conati sunt, vindicantur, extricantur et ad solis faciem sistuntur, 
o. o. o. J. [1653/1654].

Höchst … gemüssigte General ablehnung und in dero Wahrheit besser gegründete 
Gegenvorstellung occasione evangelische Herren rheingraffen zu Dhaun, Grum-
bach und Stein in anno 1721 zum öffentlichen Druck erlassenen und so genannten 
Fürst-Salmischen-religions-beschwehrden…, o. o. 1721.

unhindertreibliche Wiederlegung des kayßerlichen Gotteshaußs Stiffts zu Sanct maximin 
deren von Herren rheingraffen zu Dhaun, Grumbach und Stein hochgemüsigter 
General ablehnung und Gegenvorstellung, contra das fürstl. Salmische Hauß … 
Simmeren betreffend, o. o. o. J. [ca 1721].

triumphales deliciae vernales … Domini martini breuer … abbas inauguratur, Köln 1732.
ohnumstößliche rechts-Gründe, zu weiterer bewährung des landesherrschaftlichen 

Vorschlagungsrechts zu seiner pfarr talfang, worinnen … auch das maximinische 
einstreuen removiret wird, ad causam des Stiffts Sti maximini bey trier contra Herrn 
Wild-und rheingrafen zu Grumbach, 1740 [exemplar in lHaKo best. 56 nr. 2611].

ohnumstößliche rechts-Gründe, daß dem Hoch- Wild- und rheingräflichen Hauß 
das nominations-recht über seine pfarr thalfang, tronecker ambts, vermög aller, 
von den reformations-zeiten an bis hieher geübter ohnunterbrochener observanz…
ohnwidersprechlich zustehe. ad causam des Stiffts Sti maximini bey trier contra 
Herrn Wild- und rheingraffen zu Grumbach, 48 S., 1741 (VD18 10212019).

additamentum zu den rheingräflichen ohnumstößlichen rechts-Gründen zu weiterer 
bewährung des landes-Herrschaftlichen Vorschlagungs-rechts zu seiner pfarr tal-
fang, … worinnen zugleich ein kurtzer auszug der gantzen Sache dargeleget, auch 
das maximinische einstreuen removiret wird, ad causam des Stiffts Sti maximini 
bey trier contra Herrn Wild-und rheingrafen zu Grumbach, o. o. 1741, 24 S. [in 
lHaKo bibl. V a 16].

actenmäßige Geschicht-erzehlung, samt rechtbegründetem beweiß, daß der groß und 
kleine zehende von tronecken und der von dem herrschafftlichen eigenthumlichen 
Hof-Gütern in der marck thalfang, tronecker ambts, der rheingräflichen landes-
Herrschafft von vielen seculis her … zustehe. ad causam Herrn abts und convents 
des Stiffts St. maximin bey trier contra …, s. l., 1741.

Documentirte Geschichts-erzehlung und rechtliche Deduction über das von dem Hoch- 
Wild- und rheingräflichen Haus cum omni superioritate territoriali et advocatia 
plenissima ac regalibus nec non aliis iuribus von saeculis her besessene und per multas 
successiones ex pacto et providentia maiorum auf die special rheingräflich-Dhaunische 
linie gediehen, anjetzo aber gantz neuerlich von dem Stifft Sancti maximini bey trier 
gegen dessen eigne viel hundert jährige confession und selbsten bezeigte contraire 
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observantz in vermeintlichen anspruch nehmende Dorff Simmern unter Dhaun, 
sonst rheingrafen-Simmern genannt, 1741 (VD18 14469251-001).

responsum juris regiae facultatis Hallensis zu nochmaliger bestärkung des rheingräfli-
chen benennungsrechtes eines Subjecti zur evangelischen pfarr thalfang, tronecker 
amts, ad causam St. maximin bei trier contra Grumbach, Halle, 1742.

besser begründete Geschichts-erzehlung und rechtliche Gegen-Deduction über das dem 
Kayserl. Stifft Sti maximini bey trier aus uhralter Fundation cum omnibus iuribus 
mero mixtoque imperio erb- und eigenthümlich zustehende Dorff Simmern unter 
Dhaun. ad causam des kayserl. Stiffts Sti maximini contra weyl. Herrn Wild- und 
rheingrafen zu Dhaun modo die alldasige rheingräfliche Vormundschafft … anno 1742.

ausführlicher unterricht und gründlicher beweiß, daß dem kayserl. Stifft St. maximin 
bey trier das illiminatum iuspatronatus der pfarrey thalfang competire, mithin 
das rheingräfliche Hauß Grumbach und dessen Herren adhaerenten sich daselbst 
keines iuris nominandi anzumaßen habe., o. o. 1742, 40 S. [im lHaKo im best. 
36 nr. 3288] (VD18 10910727).

Kurtze Facti-Species und gründliche Wiederlegung der rheingräflich Grumbachischen 
gedruckten sogenannten acten-mäßigen Geschichts-erzehlung in Sachen Herrn 
abbts und convents des Kayserl. Stiffts Sti. maximini bey trier contra weyl. Herrn 
rheingrafen otto zu Kyrburg modo Herrn Wild- und rheingrafen zu Grumbach 
und übrige demselben adhaerirende Herrn Wild- und rheingrafen … den großen 
zehenden in der marck tallfang betreffend, o. o. 1742 [ex. in lHaKo best. 36 
nr. 3288].

abgenötigt weitere ausführung und besser gegründeter erweiß, daß das Wild- und 
rheingräfflich Haus von den reformationszeiten an bis hieher, insonderheit vor, 
in und nach dem anno normali 1624…das Juris nominandi zu seiner eigenen evan-
gelischen pfarr thalfang, tronecher ambts gewesen…ad causam Sti maximini bey 
trier contra Herrn Wild- und rheingraffen zu Grumbach und dessen adhaerirende 
Herren agnaten, o. o. 1744.

praetorius, J. p., assertio et Vindicatio diplomatis carolini inclytissimae abbatiae 
S. maximini in suburbio trevirensi, concessi, tribus dissertationibus, trier 1745.

Historischer ursprung und beweiß der ertzstiftisch trierischen weltlichen Jurisdiction, 
Hoheit und regalien über die abtey St. maximin und derselben güthern, besonders 
über den mosel- und Saarstrohm, o. o. o. J. [um 1767, ex. Stabitr Hs 2272/2214 
und in lHaKo best. 211 nr. 2127].

Haas, D. F., an eine höchstansehliche kaiserliche commission und hochverordnete 
reichs-Visitations-Deputation unterthänigste Vorstellung und bitte anwalds Seiner 
churfürstlichen Durchlaucht zu trier, die von der abtey St. maximin prätendirende 
immedietät und reichsstandschaft wegen des zum erzstift trier gehörigen burg-
grafenthums Freudenberg und die darauf seit kurzem übernommene Kammerzieler 
betreffend, 1773 mai [in lHaKo best. 1c nr. 964, S. 241–242].

abdruck eines von der churtrierischen regierung den 26. august 1773 an Dr. mainone 
[Kurtrierischer anwalt zu Wetzlar] erlassenen reskripts in Sachen maximin contra 
churtrier, 1773 [in lHaKo best. 56 nr. 2127 beilage 95 und bibl. lHaKo V a 
12, Fol] (VD18 10277811).
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unterthanigstes pro nota anwalds seiner churfürstlichen Durchlaucht zu trier die 
von maximin praetendirende immedietaet und reichsstandschaft wegen des zum 
ertzstift trier gehörigen burggrafthums Freudenburg und die darauf seit kurtzem 
übenommene Kammerzieler betreffend, o. o. o. J. [um 1773].

Vorstellung und bitte des anwalts des Kurfürsten zu trier an die Kaiserl. Kommis-
sion und reichs-Visitations-Deputation betr. reichsstandschaft des burggrafthums 
Freudenburg contra S. maximin, o. o. 1773.

ohnumstößliche ältere und neuere urkunden, woraus die reichs-ohnmittelbarkeit 
und reichs-contribualität der dem Kayserlichen abbteylichen Stifte zu St. maximin 
bey trier … anerworbener, außerhalb denen Gränzen des churfürstentums trier 
belegener … auch also von jeher stehts ruhig besessener Herrschaft Freudenburg 
ohnstreitig von selbsten erhellet, 1773 [ex. in lHaKo best. 56 nr. 2127 beilage 99 
sowie in best. 56 nr. 2606 und nr. 2607].

ohnerschütterliche Grundveste und ohnverletzliche Sicherheit des friedensschlußmäßig 
reichsexekutivisch wiedererlangt- und gehandhabten abteylich-St. maximinischen 
besitzes, der völliger und alleiniger landesherrlicher obrigkeit und regirung auch 
besteuerungs-rechtes etc. in der ohnmittelbarer reichs Herrschafft Freudenburg, 
o. o. o. J. [nach 1771, vor 1773 Dezember 10; ex. in lHaKo bibl. iV o 35 und 
V G 23] (VD18 10910735).

abdruck eines von der churtrierischen regierung den 26. august 1773 an Dr. mainone 
erlassenen rescripts in Sachen maximin contra churtrier [1773, ex. in lHaKo 
best. 56 nr. 2127].

an eine höchstansehliche commission und hoch-verordnete reichs-Visitations-
Deputation unterthänigste Vorstellung und bitte anwalds Seiner churfürstlichen 
Durchlaucht zu trier, die von der abtey St. maximin praetendirende immedietät 
und reichsstandschaft wegen des zum erzstift trier gehörigen burggrafenthums 
Freudenburg und die darauf seit kurzem übernommene Kammerzieler betreffend 
[mai 1773, ex. in lHaKo best. 1c nr. 964].

De non turbando abbatem et capitulum Sti maximini in possessione vel quasi iuris 
territorialis omnimodo et solitarii in immediata Dynastia Freudenburg extra territorii 
electoralis trevirensis fine sita [1773, ex. in lHaKo best. 1c nr. 964].

Vertheidigte medietaet und landsaessigkeit der abtey maximin bey trier und ihrer 
im erzstift gelegenen Güter, besonders der davon zu lehen gehenden mediatherr-
schaften taben und Freudenburg … mit beylagen von num 1 bis 29, o. o. 1774; 
[ex. in lHaKo bibl. iV o 35] (VD18 14615320-001).

responsum iuris regiae facultatis iuridicae Hallensis zu nochmaliger bestärckung des 
rheingräfl. benennungsrechts … eines Subiecti zur evangelischer pfarr thalfang …, 
Halle 1782 (VD18 14579901-001).

[Winckelmann, michael], Historia succincta hospitalis Sanctae elisabethae extra muros 
imp. mon. S. maximini oSb prope treviros, london 1786.

Geschichtserzählung, aktenmäßige, über den besitz des zehnten zu Dhronecken und 
von Hofgütern in der mark thalfang seitens der rheingräfl. landesherrschaft, 1791 
[exemplar in best. 56 nr. 2164].
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3. leichenpredigten

meelbaum, Heinrich Jacob, ein mit todt Farben entworffenes lebhafftes eben-bildt 
… H. alexandri Henn … fürgestellt den 9. Junii in einer leich-predig, trier 1698.

loranus, benignus, traurender adler wegen der durch den gefrässigen raub- und 
todten-Vogel entzuckten weissen Henne. Das ist über den unverhofften todt-Fall 
weiland … H. alexandri Henn betrubter nachruff …, trier 1698.

Heimbach, matthias, memoria in benedictione, das ist ruhm- und seegens volles an-
dencken des … nicetii andreae … welcher den 19. octobris 1719 unter dem Gebeth 
und fliesenden thränen seiner Geistlichen dieses zeitliche gesegnet …, trier 1719.

Hunoldt, Franz, ein Gott und der menschen gefälliger Herr … martinus bewer … 
bey offentlicher dreytägigen leich-begängnuß in einer lob-predig fürgestellt von 
Francisco Hunoldt, trier 1738.

Steinsel, leopold, trauer-, trost- und lob rede über den hoch-seeligen Hintritt … 
des … Herrn Willibrordi Scheffer … der kayserlichen freyen reichs-abteye zu 
St. maximin … abbten, trier 1762.
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§ 3. D e n k m ä l e r

1. Der Klosterbering

Der Sonderbereich des späteren Klosterbezirks begann sich herauszubil-
den, als der seit dem 4. Jahrhundert bestehende coemeterialbau mit dem 
Grab des hl. maximin in das zentrum des nördlichen trierer Gräberfeldes 
rückte. an der nordseite dieses Saalbaus lassen sich durch ausgrabungen 
schon im frühen mittelalter Wohnbauten feststellen, die für das personal, 
das diese anlage betreute, also für die zu vermutende ursprüngliche Kleri-
kergemeinschaft, bestimmt waren. infolge der Gebäude verblieb auch nach 
einführung einer klösterlichen ordnung für diese Kleriker wohl gegen ende 
des 7. Jahrhunderts das Quadrum als Wohnbereich der mönche immer im 
norden der Kirche.1 Der zeitpunkt der ausformung des Geländes zu einem 
den immunitätsbereich des Klosters kennzeichnenden bering mit Hilfe eines 
Grabens ist aber nicht bekannt. möglicherweise war diese befestigung bereits 
eine Konsequenz des normanneneinfalls von 882, doch wurde der Graben 
erstmals 1242 auch schriftlich erwähnt.2 er hatte eine kreisrunde Form, war 
etwa zehn meter breit und 860 meter lang, fasste etwa 5 500 000 liter Wasser, 
umschloss eine Fläche von sechs Hektar3 und wurde vom Kloster später auch 
als Fischweiher benutzt. Die ottonische Kirche teilte diesen bering in zwei 
Hälften, deren nördliche mit den Gebäuden des Klosters intensiv, die südliche 
jedoch zumindest nach 1522 nur wenig bebaut war. bedingt war dies zweifellos 
wegen der nähe der trierer Stadtmauer zum südlichen Klosterareal. Deshalb 
hatte dort 1522 der trierer erzbischof schon vor dem eintreffen der truppen 
Sickingens vor der Stadt das zehnthaus und den Kornspeicher der abtei 
niederbrechen lassen.4 Spätestens seit 1522 war die innenseite des Grabens 
mit einer Wehrmauer umgeben, die im südlichen bereich jedoch nicht ihm 
folgte, sondern durch ihren geradlinigen, mit mehreren bastionen versehenen 
Verlauf ein Vorfeld zu dem hier von der trierer Stadtmauer nur 170 meter 
entfernten Klostergraben schuf. Den einzigen zugang zum Klosterbereich 
bildete im Westteil des Grabens auf der Verlängerung der Kirchenachse eine 
Holz-, seit 1517 eine Steinbrücke,5 an deren Stelle um 1740 der maximiner 

1 neyses, baugeschichte 1, S. 169.
2 mrr 3 nr. 314.
3 neyses, baugeschichte 1, S. 213.
4 Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 307.
5 Stabitr Hs 1626, S. 1201.
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torbau errichtet wurde. als geschlossene einheit bestand der abteibering 
auch nach der aufhebung der abtei 1802 fort und wurde erst 1959 durch 
die anlegung der Straße „in der reichsabtei“, die sogar die architektonisch 
und kulturhistorisch bedeutsame außenkrypta überdeckt, endgültig zerstört.

1.1. Die Kirche

auf Grund der neueren Grabungen zu St. maximin dürfte feststehen, dass 
im 2. Jahrhundert nach christus auf dem Gelände der späteren abtei ein 
Gräberfeld angelegt und gegen ende des 3. Jahrhunderts dort ein imposanter 
Saalbau errichtet wurde.6 Dieser früher als suburbane Villenanlage gedeutete 
bau, den Kaiser Konstantin der trierer christengemeinde überlassen habe, 
wird heute allgemein als coemeterialbau in einer Grabanlage interpretiert. 
in geringer räumlicher Distanz zu ihm wurde im frühen 4. Jahrhundert eine 
gewaltige Halle mit mehreren tonnenüberwölbten Grabkammern errichtet, 
die mit 65 metern länge und 17 metern breite der größte coemeterialbau 
nördlich der alpen war. ihre Dimensionen dürften durch den charakter 
triers als Kaiserresidenz seit 293 und als bischofssitz bedingt sein. Deshalb 
erscheint die ältere ansicht durchaus plausibel, bischof maximin habe hier 
seinen Vorgänger agritius bestattet und sei danach selbst in deren östlicher 
Fortsetzung beigesetzt worden. Gegen ende des 4. Jahrhunderts wurde dieses 
Gebäude unter einbeziehung des früheren Saalbaus und des als Grabstätte 
des bischofs maximin zu vermutenden östlichen Konnexes auf die aus-
maße von etwa 100 metern länge und 30 metern breite erweitert und mit 
marmorplatten ausgekleidet, so dass es platz für etwa 1000 in den boden 
eingesenkte Sarkophage bot. beim Vergleich mit dem antiken Gräberfeld 
im Süden triers bei St. eucharius/St. matthias, dessen bedeutung seit etwa 
350 zurückging, spricht die bestattung von Hofbeamten, offizieren und 
Senatoren fast ausschließlich zu St. maximin für eine soziale Differenzierung 

6 zur spätantiken baugeschichte: neyses, baugeschichte 1, S. 8–85; polfer, Spätanti-
ke und frühmittelalterliche Kirchenbauten, S. 44; Weber, archäologische zeugnisse, 
S. 454–459; merten, Gräberfeld, S. 277–280; Sebastian ristow, Frühes christen-
tum im rheinland. Die zeugnisse der archäologischen und historischen Quellen an 
rhein, maas und mosel, münster/Köln 2007, S. 203–209.
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beider nekropolen. Deshalb wurde die maximiner Grabanlage gelegentlich 
auch mit der kaiserlichen Familie in Verbindung gebracht.7

Die umwandlung der bestattungsanlage in eine Kirche mit eucharistiefeiern 
scheint zu St. maximin erst um 550 erfolgt zu sein, als an der zentralen Stelle 
des baus ein ambo sowie vor der ostwand ein überhöhter chorraum errichtet 
wurde,8 der 634 im adalgisel-Grimo-testament als basilica bezeichnet wird.9 
unter dem chorraum entstanden nun auch eigene, mit wiederverwendeten 
marmorplatten verkleidete Grabkammern für die Heiligen agritius und ma-
ximin, zu denen man über eine treppe gelangte.10 Doch wurden um 698 diese 
Krypten wegen Grundwasserschäden aufgegeben und die beiden Heiligen 
in die oberkirche in die nähe des altars im chorraum transferiert.11 um 
diese zeit erfolgte auch die umgestaltung der ovalen amboanlage in eine 
rechteckige Schola cantorum. Hierin sieht adolf neyses ein anzeichen der 
benutzung der durch den vorhergehenden Funktionswechsel zu einer Kirche 
gewordenen räumlichkeiten durch eine mönchsgemeinschaft.12 im 8. und im 
9. Jahrhundert wurde der chorraum der in umrissen zu rekonstruierenden 
Kirche mit karolingischen Wandgemälden geschmückt.13 abbildungen des 
Sakralraums haben sich jedoch nicht erhalten.14 einige Gründe sprechen 
dafür, dass der ursprüngliche patron der Kirche der evangelist Johannes 
gewesen sein könnte,15 der jedoch schon im 6. und 7. Jahrhundert durch den 

 7 Wolfgang binsfeld, Wo ist der römische Kaiser constantius clorus beigesetzt?, in: 
Funde und ausgrabungen im bezirk trier 35 (2003), S. 60 f.

 8 Vgl. ewig, Das trierer land im merowinger- und Karolingerreich, S. 239, der das 
lob des Venantius Fortunatus auf nicetius: Templa vetusta dei renovasti in culmine 
prisco, speziell auf die anfänge der maximinusbasilica beziehen will.

 9 mub 1 nr. 6, zum Datum siehe levinson, Das testament des Diakons adalgisel-
Grimo, S. 69–85.

10 So um 550 Gregor von tours im liber in gloria confessorum, S. 356 f., und im liber 
vitae patrum, S. 281.

11 Hierzu § 7. Die anfänge.
12 neyses, baugeschichte 1, S. 85, ähnlich Weber, archäologische zeugnisse, plan 

S. 456.
13 eichler, Die karolingische Krypta, S. 65–78; exner, Die Fresken der Krypta, 

S. 17; neyses, baugeschichte 1, S. 93.
14 Vgl. Knoblich, bibliothek, S. 60, die mit guten Gründen die interpretation einer 

Federzeichnung des 9. Jahrhunderts in dem bekannten regelcodex benedikts von 
aniane in münchen, bSb, clm 28118, fol. 218v, als Darstellung der maximiner Kir-
che vor 882 ablehnt.

15 zusammenfassend Kölzer, Studien, S. 63–66, hierzu § 7. Die anfänge und § 22. 
patrone und Klosterheilige.
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hl. maximin infolge der großen Verehrung seiner reliquien im trierer raum 
verdrängt wurde. erst im 10. Jahrhundert dürfte das ursprüngliche Johan-
nespatrozinium wiederbelebt worden sein und fand danach in zahlreiche, 
zumeist gefälschte urkunden eingang.

in dieser Form blieb die anlage ohne wesentliche Veränderungen bis zu 
ihrer zerstörung 882 durch die normannen bestehen. im Widerspruch zu 
den überlieferungen der abtei legen die ergebnisse neuerer ausgrabungen 
nahe, dass schon bald nach dem normannensturm instandsetzungsarbeiten 
begonnen wurden, wofür die zeitliche einordnung des spätkarolingischen 
Kreuzigungsfreskos an der Westwand der inneren mittelgruft spricht16 und 
wozu 885 Karl iii. der abtei als baumaterial den ruinenkomplex der trierer 
barbarathermen überlassen haben könnte.17 Daher gibt der bericht Sigehards18 
über die auffindung der reliquien des hl. maximin nach 900 – bezeichnender-
weise durch einen Klosterhörigen aus maximins Heimat aquitanien – ebenso 
anlass zum zweifel wie die nachricht der maximiner annalen,19 933 habe 
ein Sturm die bestehende Kirche zerstört. Für den vielleicht schon vor der 
einführung der lothringischen reform 934 geplanten neubau der Kirche,20 
durch den mit ausnahme der Krypten die gesamte spätantike bauanlage 
niedergelegt wurde, konnten dadurch die eingriffe in die der Verehrung des 
hl. maximin geweihten Stätten gerechtfertigt werden.

Durch die ausgrabungen ergibt sich, dass die nach 934 durch abt ogo i. 
begonnene älteste ottonische Großkirche im reich als ein Gesamtkomplex 
geplant und nicht in mehreren getrennten bauabschnitten durchgeführt wur-
de, wie die unterschiedlichen Weihedaten von 942 für die als mönchskirche 
konzipierte osthälfte, von 949 für die als laienkirche gedachte Westhälfte 
und von 952 für die außenkrypta zunächst vermuten lassen. Der Konzeption 
des Gesamtbaus lag die dem bestreben der lothringischen Klosterreform 
entsprechende teilung in einen mönchschor und eine innenkrypta mit ex-
klusiv monastischem charakter21 und einen laienbereich zugrunde. Durch 
eine streng axiale raumanordnung entstand ein einheitlicher bau mit einem 

16 neyses, baugeschichte 1, S. 94.
17 mGH D Karl nr. 133; zur interpretation: clemens, tempore romanorum con-

structa, S. 127.
18 miracula s. maximini, in: aa SS maii bd. 7, S. 29.
19 annales Sancti maximini trevirensis, ed. pertz, S. 6; ferner regino von prüm, 

chronicon cum continuatione treverensi, S. 159, zum Jahr 934.
20 Siehe neyses, baugeschichte 1, S. 100.
21 Hierzu auch § 25. liturgie.
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dreischiffigen langhaus ohne Querschiff, dessen Fundamente teilweise 
in den spätrömischen Grabkammern ruhten. es war etwa 75 meter lang, 
durch fünf pfeilerpaare gegliedert und hatte eine flache Holzdecke. begrenzt 
wurde es durch einen massiven Westbau mit drei türmen, deren mittlerer, 
der michaelsturm, in späteren abbildungen, etwa auf dem titelblatt des 
maximiner Heiltumsdrucks 1513,22 markant hervortritt. ihm war wiederum 
im Westen ein zweigeschossiges, ca. 25 meter breites und 30 meter langes 
atrium vorgelagert. im osten fand der bau durch das durch drei parallel-
apsiden gegliederte chorhaupt seinen abschluss.23 Flankiert wurde der 
ostchor durch zwei doppelgeschossige türme mit oratorien. unter dem 
ostchor lag die innenkrypta, die dessen ganze breite einnahm, während die 
doppelgeschossige außenkrypta mit fünf Kapellenräumen unmittelbar an 
das chorhaupt angebaut und mit Hilfe einer treppe von der innenkrypta 
aus durch die Fundamente der ostchorapsis erreichbar war. Die anordnung 
der altäre und ihrer zahlreichen reliquien in der östlichen, am 13. oktober 
942 dem evangelisten Johannes geweihten mönchskirche24 und in der am 
29. September 949 konsekrierten25 laienkirche im Westen ergibt sich aus 
den erhaltenen Weihenotizen.26 Weitere Weiheinschriften überliefern die am 
27. oktober 952 geweihten altäre der innenkrypta und der zweigeschos-
sigen außenkrypta.27 Vor allem die Weihe des altars St. Johannes ev., des 
Hauptaltars der Kirche, der altäre St. martin und St. andreas sowie der 
oratorien St. petrus und St. paulus am 13. oktober 942 durch den trierer 
erzbischof rotbert in anwesenheit des bischofs von metz und der äbte 
von Gorze, St. aper in toul, St. arnulf zu metz, St. martin zu trier und 
von St. Hubert sowie die überführung der reliquien der bischöfe maximin, 
agritius und nicetius in die neue innenkrypta wurde für die mönchsge-
meinschaft zur bleibenden zäsur und für die monastische reformbewegung 
zum programmatischen akt. Seitdem wurde am 13. oktober in St. maximin 

22 enen, medulla Gestorum treverensium, S. 26.
23 Grundrisse in neyses, baugeschichte 2, und Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, 

S. 299; aufrisse in neyses, baugeschichte 1, S. 178–180, hierzu auch abb. 1.
24 Siehe abb. 1
25 novillanius, chronicon, S. 1007.
26 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 967 und S. 1269, ferner das Kalendar des 

10. Jahrhunderts, in Stabitr Hs 2500, fol. 10–15, hierzu Sauerland, bau und 
Grundriß, S. 310–320; nick, Die ältesten bekannten altarweihen, S. 82–87, und 
boeckler, eine verschollene Handschrift, S. 397–410.

27 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 190, und Sauerland, bau und Grundriß, 
S. 317.
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die Kirchweihe (dedicatio ecclesiae) gefeiert. Für zahlreiche später errichtete 
ottonische Kirchen war die komplexe Struktur des maximiner Kirchenbaus 
richtungsweisend. Vor allem die doppelgeschossige außenkrypta scheint 
einige andere Kirchenbauten beeinflusst zu haben.28

bis zum 13. Jahrhundert berichten keine überlieferungen über spätere 
bauten an der maximiner Kirche. Deshalb ist die lage des 1072 durch den 
trierer erzbischof udo geweihten und mit einer anniversarstiftung für sich 
und für seine Familie versehenen oratoriums des hl. blasius unbekannt.29 
bereits unter abt bartholomäus (1214/1215–1231) können größere bau-
maßnahmen vermutet werden, da 1231 erzbischof Dietrich von trier im 
bereich der außenkrypta von St. maximin vier neue altäre weihte.30 Für 
die Finanzierung der notwendigsten reparaturen an der inzwischen schad-
haften Kirche (quod ruinam minatur propter nimiam vetustatem) gewährte 
papst Gregor ix. 1236 einen ablass.31 nach umfangreicheren, durch einen 
brand bedingten arbeiten, bei denen offensichtlich viele antike Sarkophage 
entdeckt und als reliquien heiliger märtyrer betrachtet wurden,32 erfolgte am 
28. Juni 1245 eine neuerliche Weihe der Kirche und von acht altären durch 
den Kölner erzbischof Konrad in anwesenheit des trierer elekten arnold 
und des mainzer erzbischofs Siegfried.33 Seitdem galt zu St. maximin der 
8. Juli (Kilian) als Kirchweihtag.34 Wenige Spuren des später fast vollständig 
zerstörten Kirchenbaus35 und einige erhaltene Steinskulpturen36 zeigen, dass 
die neue Kirche bereits durch die frühe Gotik geprägt und eine der ersten 
größeren Kirchen dieses Stils war. Konkrete aussagen über die umgestaltung 

28 Siehe Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 295; für mettlach ist dies bezeugt, vgl. 
ex miraculis s. liutwini, S. 1265: [abt Hezzel von mettlach] oratorium … destru-
xit et ad exemplum monasterii sancti Maximini aliud edificare cepit; für die unter 
erzbischof egbert vor 993 fertiggestellte Kirche zu St. eucharius mit polygonalem 
Westabschluss kann dies vermutet werden.

29 Krakau, bibl. Jagiell. lat. quart 927, fol. 28; Kraus, Die christlichen inschriften 2, 
S. 186 f.; neyses, baugeschichte 1, S. 163.

30 novillanius, chronicon, S. 1020, hierzu Sauerland, bau und Grundriß, S. 318 f.; 
nick, Die ältesten bekannten altarweihen, S. 82 f.; neyses, baugeschichte 1, 
S. 164–167, und Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 626–628.

31 mub 3 nr. 567.
32 So mub 3 nr. 841: papst innozenz ix. 1245 in seinem ablassprivileg für die neue 

Kirche: in cuius reparatione inventa fuerunt multorum sanctorum pignora gloriosa.
33 mub 3 nr. 829.
34 So 1254 in Staarchtr best. z nr. 3.
35 Siehe neyses, baugeschichte 1, S. 193 f.
36 Siehe Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 296 f.
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des ottonischen baus etwa durch einen neuen choraufbau und die einwöl-
bung des langhauses sind infolge des Fehlens schriftlicher unterlagen auf 
Grund der baureste nur unter Vorbehalten möglich. Sicherlich wurde die 
Kirchendecke nun eingewölbt und die mittelapsis erhielt vier Strebepfeiler, 
deren reste noch heute zu bemerken sind. ebenso lassen sich noch auf beiden 
Seiten der langhauswände Strebepfeilerfundamente feststellen, die nahelegen, 
dass die pfeilerordnung des 10. Jahrhunderts insgesamt beibehalten wurde. 
Doch wurden nun die Seitenschiffe durch gewaltige Querriegel halbiert, die 
in der Höhe des fünften pfeilerpaars quer zur längsachse verliefen.37

Größere reparaturarbeiten an der Kirche sind erst wieder unter abt 
thomas von Huisdem (1502–1514) bezeugt. Grabungen zeigen, dass damals 
Fundamente für äußere Stützpfeiler errichtet und möglicherweise auch die 
anordnung der arkadenpfeiler des langhauses verändert wurden.38 Hiermit 
steht die nachricht in dem epitaph dieses abtes in einklang, er habe die 
Stabilität der Kirche durch Säulen inner- und außerhalb der Kirche verbes-
sern wollen.39 offensichtlich wurde dies nach 1500 erforderlich, denn papst 
leo x. überließ im Dezember 1517 thomas’ nachfolger, abt Vinzenz von 
cochem (1514–1525), für die dringlichen reparaturarbeiten an der Kirche 
die einkünfte der St. michaelskirche und der nikolauskapelle.40 neben der 
pachtung von Steinbrüchen der abtei St. martin/trier zu diesem zweck41 
schlugen sich die bemühungen des abtes in seinen rechnungen in dem 
ankauf von bauholz und Steinen nieder.42

mehrere Quellen schildern im anschluss an die Fehde Franz von Sickingens 
gegen erzbischof richard von trier ausführlich das bemühen der trierer 
bürger vom September bis november 1522, mit brand, unterminierung, 
pulver und Demolierungen die Gesamtanlage der abtei zu zerstören.43 in 
diese Verwüstung wurden auch die einzelnen teile der Klosterkirche einbe-
zogen, von deren langhaus und dem Westbau mit dem michaelsturm nur 

37 So adolf neyses, trier, St. maximin, bau- und Kunstgeschichte, in: Germ. ben. 9, 
S. 1042–1057, hier S. 1050.

38 neyses, baugeschichte 1, S. 202.
39 novillanius, chronicon, S. 1033; vgl. Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 43.
40 lHaKo best. 211 nr. 983.
41 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 195–197.
42 auszüge des novillanius, in: Stabitr Hs 1626/401, S. 1218 f.
43 Scheckmann, excidium imperialis monasterii s. maximini, in: Hontheim, Histo-

ria trevirensis 2, S. 552 f.; novillanius, chronicon, S. 1035; lieser, Historia obsi-
dionis, in: lHaKo best. 700,318 nr. 1 und best. 56 nr. 2120.
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noch trümmer blieben. Die abtei scheint sogleich mit dem Wiederaufbau der 
für das monastische leben unentbehrlichen Kirche begonnen zu haben. Den 
chor konnte abt Johannes von zell bereits 1533 einweihen44 und um 1544 
den St. martinsaltar im südlichen Seitenschiff, den er mit propagandistischen 
inschriften auf das alter der klösterlichen institution und der erhabenheit 
ihres patrons schmücken ließ.45 Doch erhielt der Kirchenbau offensichtlich 
nie eine Schlussweihe. im Krieg des Kurfürsten moritz von Sachsen gegen 
Karl V. ließ der markgraf albrecht alcibiades von brandenburg-Kulmbach im 
September 1552 die abtei mitsamt ihrer Kirche erneut einäschern.46 Da nun 
im unterschied zu 1522 St. maximin wegen der Geldforderungen Kurtriers, 
luxemburgs und der Kurie nicht mehr die finanzielle Kraft zum sofortigen 
Wiederaufbau hatte, zog sich die errichtung der neuen Kirche lange hin. 
mit ihr wurde 1559 begonnen und ein großer teil des chores scheint unter 
abt matthias reuter (1568–1581) fertig gestellt worden zu sein, der 1581 für 
die Kirche auch drei große Glocken gießen ließ.47 Der Glockenturm selbst 
wurde jedoch erst 1593 durch abt reiner biwer (1581–1613) errichtet.48 Das 
Westwerk mit dem chor und der hohe doppelspitzige Kirchturm entstanden 
ebenfalls unter diesem abt,49 der sich freilich hoch verschuldete, da er neben 
dem Kirchenbau auch den Wiederaufbau der abteigebäude voranzubringen 
suchte. Wie 1603 der echternacher abt Johannes bartels ausführlich beschrieb, 
waren damals sowohl die anlagen des Klosters mit den Klostermauern, 
den Gräben, dem pfortenbau mit der brücke, der noch von Weltgeistlichen 
verwalteten St. michaelskirche und den trefflich eingerichteten Häusern des 
abtes und des Konvents wiederhergestellt, wie auch die Kirche selbst mit 
dem gewaltigen Schiff, dem Hochaltar, Glasfenstern und dem chorgestühl.50 
in ihr hob bartels besonders den großen, vergoldeten leuchter und den 

44 novillanius, chronicon, S. 1036, Stabitr Hs 1626, S. 481; abb. eines heute im 
rheinischen landesmuseum trier verwahrten bogenschlusssteins mit dem Wappen 
des abtes Johannes bei Fuchs, inschriften trier 2,2, tafel 34, abb. 307.

45 Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 147–150.
46 lHaKo best. 1c nr. 750, S. 120 f.
47 Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 289–292; zu den Fragmenten aus dem späten 

16. Jahrhundert auch Fuchs, inschriften trier 2,2, tafel 67, abb. 357 a und b.
48 Stabitr Hs 1767/694, fol. 4–6.
49 lHaKo best. 701 nr. 87, S. 15: Corona nostri chori renovata est anno [15]82 per … 

Reinerum abbatem.
50 Kopie im Staarchtr des im Stalux verwahrten, von bartels im Juni 1603 dem trie-

rer erzbischof lothar gewidmeten tractatus de origine, progressu et constitutione 
trevericae civitatis …, S. 103–106.
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marmorepitaph adas in der chormitte hervor, ferner die innenkrypta unter 
der zum Hochaltar führenden treppe mit den Sarkophagen der bischöfe 
maximin, agritius, nicetius, basinus und Weomad sowie die außenkrypta 
mit zahlreichen altären und dem brunnen, in dem sich athanasius verborgen 
habe. Schon im Juli 1611 erteilte papst paul V. an den Festen der heiligen 
maximin und nicetius allen besuchern der abteikirche, die dort den ganzen 
tag hindurch für die eintracht der christlichen Fürsten, für die erhöhung 
der Kirche und für die ausrottung der Häresie beteten, einen vollkommenen 
nachlass ihrer Sündenstrafen,51 was die päpste Gregor xV. im Juni 162352 und 
innozenz x. im märz 165153 erneuerten. im oktober 1694 übertrug papst 
innozenz xii. diesen ablass auf die wiedererstellte Kirche und weitete ihn 
bald darauf auch auf das Fest des hl. evangelisten Johannes aus.54

Von der künstlerischen ausgestaltung dieser Kirche legen noch heute die 
im bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum in trier befindlichen zehn 
Schlusssteine zeugnis ab, die unter anderem die Wappen der maximiner äbte 
petrus reck und reiner biwer, des abtes Johannes Keil von St. matthias 
(1599–1612) und des papstes Gregor xiii. (1572–1585) zeigen sowie die 
brustbilder eines Kaisers mit Krone und zepter, eines papstes mit tiara und 
Stab sowie eines bischofs.55 Vermutlich waren es die politischen Streitigkeiten 
zwischen dem erzstift und dem Kloster seit 1600, die die Weihe der Kirche 
erst am 18. Juli 162156 durch den päpstlichen legaten antonio albergati unter 
assistenz des trierer Weihbischofs und der äbte von echternach, St. maria 
ad martyres und St. matthias ermöglichten. als patrone erhielt sie erneut 
den hl. evangelisten Johannes und die hll. maximin, nicetius und agritius. 
aus diesem anlass ließ der nuntius die reliquien der bischöfe basinus und 
Weomad, die bisher in der 1522 unzerstört gebliebenen unteren Krypta geruht 
hatten, zu beiden Seiten des Hochaltars aufstellen.57

51 Stabitr Hs 1626, S. 864.
52 Stabitr Hs 1644/380, S. 789 f.
53 Stabitr Hs 1644/375, S. 996 f.
54 Stabitr Hs 1644/380, S. 818 f. und 992 f.
55 Siehe Fuchs, inschriften trier 2,2, tafel 78, abb. 373 a–j.
56 So lHaKo best. 211 nr. 1401 und nr. 2497, S. 56, die Gesta trevirorum dagegen 

am 29. august 1621, siehe Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 300.
57 lHaKo best. 211 nr. 1401.
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Diese neue, bis 1674 bestehende Kirche58 ist durch die vier zeichnungen, 
die der maximiner mönch claudius antoni nach 1674 aus der erinnerung 
angefertigt und der augsburger Kupferstecher philipp Kilian umgesetzt hat,59 
sowie durch den 1712 ebenfalls aus dem Gedächtnis gezeichneten Grundriss 
des maximiner novizenmeisters Jakob enckhausen60 gut bekannt. in der 
neuen Kirche, die nicht mehr die länge der früheren erreichte,61 wurde der 
dreitürmige ottonische Westbau nicht wiederholt. Dafür waren die Seitenschiffe 
nach Westen verlängert. Der mitteleingang im Westen wurde beibehalten 
und lag nun unter einem mächtigen bogen, der die Stirnseite eines massiven 
querrechteckigen turms mit doppeltem Helmaufsatz bildete, der über dem 
westlichen ende des mittelschiffs errichtet war. Gegliedert wurde auch das 
nun querschifflose Kircheninnere durch sieben mit arkadenbögen verbun-
dene pfeilerpaare, deren Fundamente nach 1674 wiederverwendet werden 
konnten. Das mittelschiff war doppelt so breit und etwa dreimal so hoch 
wie die beiden Seitenschiffe und trug ein netzgewölbe. an seiner östlichen 
Hauptapsis bildete es ein polygon mit fünf Seiten eines regelmäßigen zehnecks. 
unterteilt war der innenraum ferner durch den leicht erhöhten chorraum 
im osten und einer stärkeren erhöhung der ostapsis, deren außenwand mit 
einer zwerggalerie versehen war. an der Grenze zwischen der apsis und 
dem mittelschiff befand sich zwischen dem ersten pfeilerpaar der zugang 
zur innenkrypta. an diese apsis war die doppelgeschossige außenkrypta 
angebaut. einige einzelheiten des Kircheninnern erwähnte alexander Henn 
in seinem Excidium vere horribile.62 So befanden sich am eingang des 100 
plätze umfassenden chorgestühls eine große, mit Schnitzereien und mit 32 
dorischen und ionischen Säulen geschmückte orgel sowie der aufgang zu 
einer größeren Sängerempore. Hohe künstlerische Qualität hatten auch die 
Stuckdecke, die Steinreliefs der Kreuzwegstationen im Kircheninnern sowie 
die Statuen von christus und der hll. maria, Johannes ev. und maximin in 
der Kirchenapsis und in den beiden nischen am Hochaltar.

58 ausführliche beschreibung von einer nicht bekannten Hand des 19. Jahrhunderts 
und pläne über die außenkrypten in Staarchtr best. ta 43/5.

59 abb. bei neyses, baugeschichte 2, S. 23–25, und Kunstdenkmäler der Stadt trier 
3, S. 298 und 305; Grundriss bei renard, zerstörung, S. 232; aufrisse der Kirche 
ferner bei neyses, baugeschichte 1, S. 203.

60 abb. bei neyses, baugeschichte 1, S. 205.
61 Wiltheim, in: Stabitr Hs 1622/405, S. 246.
62 Stabitr Hs 1622/405 und lHaKo best. 701 nr. 85.



§ 3. Denkmäler 75

bereits im mai und im Juni 1674 wurde die Kirche erneut das opfer der 
exponierten lage der abtei, als sie mitsamt den übrigen abteigebäuden aus 
Sicherheitsgründen von der französischen besatzungsarmee zu trier abge-
rissen wurde.63 planungsarbeiten für den neubau der Kirche könnten bereits 
unter dem im Dezember 1679 verstorbenen abt maximin Gülich begonnen 
worden sein und wurden im mai 1680 von dem neuen abt alexander Henn 
in angriff genommen.64 offenbar legten abt und Konvent, die bis zur Fer-
tigstellung der Kirche die kleine Kapelle in ihrem trierer Haus Fetzenreich 
für ihre Gottesdienste benutzen mussten, bei der beauftragung des trierer 
baumeisters Franz nisius Kuckeisen65 mit diesem projekt großen Wert auf 
den zügigen bau der Kirche. Sie konnte deshalb bereits am Fest Konstan-
tins des Großen (22. mai) 1683 geweiht werden. ein weiteres anliegen des 
Konvents beim bau der Kirche war die einfügung von elementen, die ihm 
von seinem früheren Gotteshaus vertraut waren. Die übereinstimmung mit 
der zerstörten Kirche fand beispielsweise in der anzahl der Joche und des 
breitenverhältnisses des mittelschiffs zu den Seitenschiffen ihren ausdruck. 
insgesamt ergab sich bei der neuen Kirche dadurch ein gelegentlich unorga-
nisches Gemisch gotischer, hochbarocker und manieristischer Stilformen, das 
später manchen zeitgenossen als schwerfällig und wenig elegant erschien.66 
Doch verzichtete die abtei in ihrem traditionalismus auch im 18. Jahrhundert 
trotz ihrer günstigen Finanzlage auf grundlegende umbauten. nach 1685 
wurde allerdings die zunächst strenge und schmucklose Fassade der Kirche 
durch einen risalit und einen Giebel mit den Statuen der drei heiligen bischöfe 
aufgelockert67 und das Kircheninnere sowie das chorgestühl mit zahlreichen 
bildern des malers louis counet (1651–1721) geschmückt.68 Sie dürften der 
erste größere auftrag dieses belgischen Künstlers im trierer raum gewesen 

63 Hierzu der spätere abt Henn, in: excidium vere horribile … imperialis et exempti 
monasterii S. maximini, in Stabitr Hs 1622/405 und in lHaKo best. 701 nr. 85, 
sowie renard, zerstörung, S. 230–240.

64 neyses, alexander Henn. abt von St. maximin, S. 45.
65 zu ihm: Karl lohmeyer, Johannes Seitz, kurtrierischer Hofarchitekt, ingenieur 

sowie obristwachtmeister und Kommandeur der artillerie 1717–1779. Die bau-
tätigkeit eines rheinischen Kurstaates in der barockzeit (Heidelberger kunstge-
schichtliche abhandlungen 1), Heidelberg 1914, S. 68.

66 lohmeyer, Johannes Seitz (wie anm. 65), S. 68 anm. 2
67 Schweicher, Die mainzisch-trierer bildhauerwerkstatt, S. 179–184.
68 Hierzu Dühr, barockmaler an rhein und mosel, S. 11–21 und 320 f.
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sein, der seitdem der abtei eng verbunden blieb69 und zu dessen bildern nach 
1762 abt Willibrord Wittmann eine Sammlung anzulegen suchte.70 

als trier im Juli 1794 durch die französischen revolutionstruppen einge-
nommen wurde, plünderten diese zunächst das von den mönchen und den 
wichtigeren Schätzen entblößte Kloster71 und richteten danach im november 
1794 in ihm ein militärhospital ein. Schon im September 1794 wurden dem 
baukörper eisenteile entnommen und die orgel abtransportiert72 und in den 
Jahren darauf erfolgte die systematische ausschlachtung der Gebäude für 
die unmittelbaren militärbedürfnisse und für die Finanzierung der Kriege. 
in das lazarett war auch die Klosterkirche einbezogen, weshalb sie die im 
august 1795 nach trier zurückgekehrten und in der Dekanei von St. paulin 
wohnenden maximiner mönche nicht benutzen konnten. nach der aufgabe 
des militärhospitals um 1800 entwickelte die französische militärverwaltung 
verschiedene nicht ausgeführte nutzungspläne für die Kirche und die abtei-
gebäude. um 1801 dachte sie zunächst an deren abriss und an den Verkauf 
des hierdurch gewonnenen baumaterials,73 gab sie im Juni 1802 jedoch wieder 
der französischen zivilverwaltung zurück, nachdem aus der unverschlosse-
nen Kirche bereits teile ihrer bausubstanz von der bevölkerung und wohl 
auch den behörden für ihre bedürfnisse verwendet worden waren. Schon 
im märz 1802 berichtete der trierer bürgermeister, dass in der Kirche die 
Steinplatten des Fußbodens und teile ihres Schieferdachs entwendet wurden, 
und im august 1802, dass nun auch teile des Kreuzgangs geplündert seien.74 
als um 1804 hier die anlage eines pulvermagazins geplant war, wurden aus 
Sicherheitsgründen die hohen Spitzdächer der Kirche und je ein Geschoss 
ihrer Seitentürme abgerissen, die zugänge zur Krypta, zur Sakristei und zum 
Kreuzgang vermauert und das Kircheninnere verfüllt.75 Dies alles geschah 
mit einer gewissen Gleichgültigkeit und ohne revolutionäres pathos, weshalb 

69 Hierzu außer Dühr, barockmaler an rhein und mosel; trierische Kronik 10 
(1825), S. 118 f., und neyses, alexander Henn. abt von St. maximin, S. 40; zu cou-
nets chronologia der maximiner äbte siehe § 17.1. Der abt.

70 mehrere einträge hierzu in Wittmanns manual Stabitr Hs 1652b/948b.
71 marx, Geschichte des erzstifts trier 3,5, S. 298 f.; Schüller, Die restdiözese trier, 

S. 371; Gottfried Kentenich, Geschichte der Stadt trier von der Gründung bis zur 
Gegenwart, trier 1915, S. 624, und lHaKo best. 701 nr. 571.

72 christian lager, mitteilungen aus einem trierischen tagebuch aus der zeit der 
französischen revolution, in: trierchron n. F. 10 (1913/1914), S. 175.

73 lHaKo best. 276 nr. 2567.
74 lHaKo best. 276 nr. 2567.
75 Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 122 f.
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die zeichen der alten Herrschaftssymbolik, etwa die abtswappen oder die 
ideologische ausschmückung der Klosterpforte unberührt blieben. als im 
mai 1805 napoleon die errichtung einer Handwerkerschule (école des arts 
et métiers) zu St. maximin verfügt hatte, zu welchem zweck aufnahmen 
der Klosteranlage am ort durchgeführt wurden,76 wurde die Kirche als 
lehrwerkstätte der Schmiede und Wagenbauer bestimmt, die Fenster ver-
größert und die türme gekappt.77 Weitere umbauten waren 1812 geplant,78 
jedoch noch nicht ausgeführt, als nach dem anfall der rheinlande an das 
Königreich preußen seit 1815 die Kirche und die Klosteranlage der preußi-
schen militärverwaltung als Kasernen79 zur Verfügung gestellt wurden, da 
infolge der zahlreichen intakten Kirchen der Stadt trier kein bedarf für ihre 
sakrale Verwendung bestand. Die durch diese zweckbestimmung bedingten 
fortlaufenden eingriffe in die ältere bausubstanz wurden auch fortgesetzt, 
als 1876 die östliche Hälfte der damals als truppenunterkunft fünfgeschossig 
ausgebauten Kirche zur Garnisonskirche bestimmt wurde. einzelheiten der 
rekonstruktion der von 1976 bis 1995 sanierten und in eine multifunktionale 
Halle umgewandelten Kirche sind mehrmals ausführlich behandelt worden,80 
weshalb auf sie hier nicht eingegangen wird.

1.1.1. Die altäre

über die Standorte und Weihen der altäre in der neuerrichteten ottonischen 
Großkirche geben die Weihenotizen vom 13. oktober 942 und vom 29. Sep-
tember 949 auskunft.81 Dank der jüngsten untersuchungen des ottonischen 
Kirchengrundrisses von St. maximin können nun ältere arbeiten über die 

76 reproduktion dieser Gebäudebestandsaufnahme in abb. 4 und 5.
77 lHaKo best. 276 nr. 670 und 671 sowie neyses, baugeschichte 1, S. 255.
78 lHaKo best. 276 nr. 671.
79 „maximinkasernen“, Grundriss von 1831 in lHaKo best. 702 nr. 14347.
80 neyses, baugeschichte 1, S. 223–230 und S. 255–257; Kunstdenkmäler der Stadt 

trier 3, S. 302–306; zahn, Das Kloster St. maximin; emil zenz, Geschichte der 
Stadt trier im 19. Jahrhundert 1: Vom beginn der französischen Herrschaft bis zum 
ende der revolution von 1848, trier 1979, S. 172, und cüppers, St. maximin in 
trier, S. 119–121.

81 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 967 und 1269, ferner nick, Die ältesten 
bekannten altarweihen, S. 82 f., und boeckler, eine verschollene Handschrift, 
S. 397 f.; zu den einzelnen überlieferungen siehe neyses, baugeschichte 1, S. 157 
bes. anm. 443.
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Standorte der altäre und oratorien82 korrigiert werden.83 im ersten Weiheakt 
942 durch den trierer erzbischof rotbert wurden nach der überführung der 
hll. agritius, maximin und nicetius in die fertiggestellte innenkrypta, deren 
altäre jedoch erst 952 konsekriert wurden, nur die altäre und oratorien 
einschließlich ihrer altarreliquien im ostteil der Kirche, dem eigentlichen 
mönchschor, geweiht. Diese waren der Hochaltar St. Johannes ev. in der 
Hauptapsis der Kirche, die beiden altäre St. martin und St. andreas in den 
nebenapsiden des rechten und linken Seitenschiffs sowie die beiden oratorien 
St. paulus im obergeschoss des über dem St. martinsaltar errichteten Südturms 
und St. petrus im obergeschoss des nordturms, der sich über dem St. and-
reasaltar befand. bei der altarweihe 949 in dem als laienkirche konzipierten 
Westteil erhielt der Hl. Kreuzaltar am östlichen ende der mittelachse eine 
zentrale Stellung, auf dessen Höhe im rechten Seitenschiff der den heiligen 
märtyrern, nämlich nereus, achilleus, pancratius, Sebastian, cyriacus, mar-
kus und marcellianus geweihte altar und im linken Seitenschiff der altar 
der hll. cosmas und Damian sowie nicasius und eutropia standen. in der 
nähe der südlichen Westapsis befand sich der altar des hl. papstes Gregor 
und in der nördlichen Westapsis der des hl. Stefan. auch im obergeschoss 
des mächtigen Westbaus befanden sich altäre, die damals geweiht wurden, 
so in der mitte der des hl. michael, in dessen südlichem teil der der apostel 
bartholomäus, philippus, Jacobus d. ä., thomas und Jacobus d. J.

Spätere überlieferungen zu weiteren altarweihen in der abteikirche selbst 
finden sich außer zu diesen elf altären und zwei oratorien des 10. Jahrhun-
derts kaum mehr. 1234 weihte erzbischof Dietrich von trier einen marienaltar 
an einem unbestimmbaren ort zu St. maximin (in medio monasterio),84 der 
wegen seiner altarreliquien mit dem 1231 in der außenkrypta konsekrierten 
marienaltar nicht identisch sein kann. Weder sind die namen und Standorte 
der 1245 anlässlich der erneuten Dedikation der abteikirche dort geweihten 
acht altäre85 bekannt, noch die Konsekrationen der im Spätmittelalter in der 
Klosterkirche einige male erwähnten altäre St. Katharina, St. anna oder 
St. clemens. Der St. clemensaltar soll laut Wiltheim schon um 993 bestan-
den haben und die Grabstätte des luxemburger Grafen Siegfried und seiner 

82 Vor allem Sauerland, bau und Grundriß, S. 310–320.
83 Siehe neyses, baugeschichte 1, S. 157–161; zum Folgenden auch abb. 1: Die abtei-

kirche.
84 So Krakau, bibl. Jagiell. lat. quart. 927, fol. 30; siehe boeckler, eine verschollene 

Handschrift, S. 406.
85 mub 3 nr. 822.
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nachfolger als Klostervögte gewesen sein.86 möglicherweise handelte es sich 
bei ihm um den 949 noch den hll. cosmas, Damian, nicasius und eutro-
pia geweihten altar,87 der damals auch reliquien des hl. clemens enthielt. 
Doch sagte 1386 abt rorich (1369–1411), als er den clemensaltar mit dem 
Vermögensfundus für eine tägliche messe ausstattete, seine Vorfahren hätten 
diesen altar begründet und seine eltern seien bei ihm bestattet.88 bereits 1344 
bezeichnete auch die Familie von braunshorn, der der damals regierende abt 
Dietrich ii. (1305–1352) angehörte, diesen altar als ihr erbbegräbnis89 und 
stiftete 1358 die mittel für die dauernde anstellung eines Weltpriesters als 
Kaplan dieses altars,90 der mehrmals im 15. Jahrhundert und zuletzt 1514 
nachzuweisen ist.91 Die maximiner äbte selbst bevorzugten von 1256 bis 
nach 1411 als begräbnisstätte den St. andreasaltar in der nördlichen ost-
apsis, der sowohl nach 1580 wie nach 1680 wiederhergestellt wurde und an 
dem sich 1719 auch abt nicetius beisetzen ließ. Dagegen ließen sich 1449 
abt lamprecht, 1502 abt otto von elten und 1581 abt matthias vor dem 
St. martinsaltar bestatten, den sich 1519 auch der trierer Weihbischof Johann 
enen als Grabstätte wählte.92

Die altäre in der 1621 geweihten Kirche können hauptsächlich durch die 
Kirchengrundrisse bei antoni und bei enckhausen rekonstruiert werden.93 
infolge der einfügung eines dreibogigen lettners und einer Sängerbühne 
wurden unter dessen nördlichem bogen der altar St. Weomad und unter 
dessen südlichem der altar St. basinus angelegt. in der apsis des südlichen 
Seitenchors befand sich wiederum der St. martinsaltar und in der nördlichen 
apsis der St. andreasaltar. Hingegen war der Hl. Kreuzaltar in die mitte des 
nördlichen Seitenschiffs versetzt worden. er diente 1613 und 1623 als Grab-
lege der äbte und an ihm nahm im april 1625 der trierer erzbischof philipp 
christoph von der abtei besitz.94 auf der Gegenseite des Hl. Kreuzaltars 
war im südlichen Seitenschiff ein altar des hl. Quiriacus errichtet worden 

86 twellenkamp, Das Haus der luxemburger, S. 488.
87 neyses, baugeschichte 1, S. 161.
88 lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 166 f.
89 lHaKo best. 211 nr. 346.
90 lHaKo best. 211 nr. 358.
91 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 188r.
92 novillanius, chronicon, S. 1035; zur Grabinschrift siehe Fuchs, inschriften 

trier 2,1, nr. 386.
93 Siehe neyses, baugeschichte 1, S. 205 und 2, S. 23–25, ferner Kunstdenkmäler der 

Stadt trier 3, S. 298 und 305, und renard, zerstörung, S. 232.
94 lHaKo best. 211 nr. 1411.
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sowie weiter westlich von diesem ein altar der heiligen apostel. mit ihm 
korrespondierte wiederum im nördlichen Seitenschiff ein altar der heiligen 
Schutzengel. Hingegen wurden die altäre St. Gregor, St. Stefan, St. nereus 
mit Gefährten und St. cosmas mit Gefährten aus der Kirche vor 1522 nicht 
mehr in die Kirche von 1621 übernommen. Für die 1683 fertiggestellte 
Kirche fehlen dagegen zur bestimmung ihrer altäre eigentliche Grundrisse 
oder Darstellungen des Kircheninnern, weshalb nachrichten über sie aus 
einzelnen angaben in den umfangreichen überlieferungen der abtei nach 
1680 zusammengestellt werden müssten.

1.1.2. Die Krypten

laut den neueren Grabungsberichten95 dürfte der Körper des hl. maximin 
schon bald nach 346 in einer zwischen 300 und 320 angelegten und danach 
vertieften Grabkammer bestattet worden sein. Sie wurde nach 400 in den 
ostabschluss des erweiterten coemeterialbaus integriert.96 in ihr finden 
sich Freskenschichten vom 4. bis zum 9. Jahrhundert, zunächst in floral-
ornamentalem, dann in figürlichem Stil. als der bau im 6. Jahrhundert durch 
einbauten den charakter einer Kirche erhielt, wurde an dessen östlichem 
ende ein erhöhter altarraum geschaffen, unter dem sich die Krypta nun 
in Form zweier beziehungsweise dreier antiker Grabkammern mit unter-
schiedlichem Höhenniveau befand. Wie in einem bericht Gregors von tours 
näher beschrieben, gelangte man zu ihnen durch einen seitlichen zugang.97 
zwar dürfte gesichert sein, dass um 700 die reliquien wegen Wasserein-
brüchen entfernt98 und entweder beim Hochaltar oder an einer der Krypta 
benachbarten Stelle verehrt wurden;99 vielleicht an dem platz, der nach 934 
die ostwand der neuen innenkrypta bildete.100 Doch zeigen die im frühen 
9. Jahrhundert in ihr entstandenen Fresken mit touronischen motiven, dass 

 95 eichler, Die karolingische Krypta; Sanderson, Die frühmittelalterlichen Kryp-
ten, sowie abschließend exner, Die Fresken der Krypta.

 96 Grundriss der vorottonischen Krypta bei exner, Die Fresken der Krypta, S. 32 f.
 97 Gregor von tours, liber in gloria confessorum, S. 281, siehe auch der plan bei 

Weber, archäologische zeugnisse, S. 459.
 98 Siehe § 7. Die anfänge.
 99 So eichler, Die karolingische Krypta, S. 69, auf Grund der angaben in der Stif-

tung der erkanfrida 853, siehe Wampach 1 nr. 88.
100 Hierzu exner, Die Fresken der Krypta, S. 39 f.
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die alte Krypta erneut als Kultraum benutzt wurde. Die mit großer Sicher-
heit erst nach dem normannensturm 882 entstandenen bilder legen zudem 
nahe, dass sie von dieser zerstörung nur wenig betroffen war und dass die 
von Sigehard erwähnten renovierungsbemühungen des trierer erzbischofs 
ratbod (883–915) zu St. maximin vor allem in den Fresken der Krypta ihren 
niederschlag fanden.101 ungeklärt ist freilich weiterhin, ob bei den jüngeren 
Grabungen auch der Hohlraum gefunden wurde, in dem die wertvollsten 
reliquien der abtei zwischen 882 und 902 verborgen gewesen sein könnten.102

Wie die Konzeption des ottonischen baus eine zweiteilung der neuen 
Kirche in eine mönchs- und in eine laienkirche vorsah, könnte sich aus 
ihr auch die zweiteilung der Krypten ergeben haben. Die für laien nicht 
zugängliche innenkrypta unter dem mönchschor mit den reliquien der 
drei heiligen bischöfe bezog die räumlichkeiten der früheren Krypta ein, 
zerstörte dadurch aber teilweise ihre früheren Fresken. Die außenkrypta 
dagegen sollte der intensiven Heiligenverehrung durch die laien rechnung 
tragen.103 neuere ausgrabungen zeigen,104 dass die innenkrypta weniger 
eine Weiterführung der alten Krypta, sondern in größerem umfang eine 
neuanlage nach 934 war. Durch die mittelapsis der neuen Kirche wurde nur 
ein Viertel der ursprünglichen Krypta überbaut und die neue nach Westen 
verschobene innenkrypta zudem durch parallele nebenkammern im norden 
und Süden erweitert. in sie übertrugen 942 bei der Weihe des ostteils der 
neuen Kirche der trierer erzbischof rotbert und die anwesenden äbte die 
in spätantiken Sarkophagen ruhenden reliquien, doch wurde der altar in 
ihr erst 952 konsekriert. Die unmittelbar vor der chorapsis im osten der 
Kirche angelegte doppelgeschossige außenkrypta war ein komplexes Werk 
der ottonischen baukunst und wurde als früheste rheinische außenkrypta 
beispielgebend für mehrere andere Kirchenbauten.105 nicht gesichert ist die 

101 exner, Die Fresken der Krypta, S. 42–44.
102 exner, Die Fresken der Krypta, S. 40, sowie die besprechung der Forschungen 

exners durch Sanderson im KurtrierJb 31 (1991), S. 319 f.
103 Siehe Wolfgang Schmid, Die Wallfahrtslandschaft rheinland am Vorabend der 

reformation. Studien zu trierer und Kölner Heiltumsdrucken, in: Schneider, 
Wallfahrt und Kommunikation, S. 17–195, hier S. 84.

104 pläne bei neyses, baugeschichte 2, tafel 16, und bei exner, Die Fresken der 
Krypta, S. 35.

105 albert Verbeeck, Die außenkrypta. Werden einer bauform des frühen mittel-
alters, in: zeitschrift für Kunstgeschichte 13 (1950), S. 7–38; ulrich rosner, Die 
ottonische Krypta (Veröffentlichungen der abteilung architekturgeschichte des 
kunsthistorischen instituts der universität Köln 40), Köln 1991, S. 87–91.
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Führung der treppenaufgänge, wohl aber, dass es infolge von Durchbrüchen 
an der Stirnwand der innenkrypta und in der mittelkapelle im obergeschoss 
der außenkrypta einen Sichtkontakt zwischen beiden Krypten gab.106 Das 
untergeschoss der außenkrypta war fünfschiffig, ihr durch zwei Säulenpaare 
aufgeteiltes obergeschoss dreischiffig und in gleicher breite wie das mittel-
schiff der Kirche angelegt.107 im obergeschoss wurden 952 in der mittleren 
Kammer altäre des Salvators, in der rechten Kammer des hl. Sixtus’ und in 
der linken des hl. benedikts und im unteren Geschoss in den fünf Kammern 
von rechts nach links des hl. papstes calixtus, des hl. mauritius’, der hl. ma-
ria, des hl. Sebastians und in der Kammer ganz links der heiligen Jungfrauen 
konsekriert. zweifelhaft ist, ob der in der außenkrypta beim altar des 
hl. calixtus’ gefundene Grabstein eines mönches Guntlach auf die Grabstätte 
des ehemaligen Gorzer mönchs Gundelach weist.108 unklar bleibt ferner der 
anlass der erneuten Weihe der ersten vier altäre im untergeschoss 1231.109 

im späten mittelalter wurde zu St. maximin mit der bezeichnung untere 
Krypta (crypta inferior) stets das untergeschoss der äußeren Krypta verstan-
den, wie urkunden über die 1389 gegründete bruderschaft der hl. maria in 
der Krypta110 und über ihre Gebetsverpflichtungen111 ebenso zeigen wie der 
bericht über die Heilung einer besessenen Frau 1444 beim marienaltar in der 
außenkrypta.112 als eines der wenigen Gebäude entging die außenkrypta 
1522 der zerstörung und wurde danach für einige zeit für die offizien der 
mönche verwendet.113 in ihr wurde 1525 an dem 1231 neu geweihten altar 
St. maria magdalena abt Vinzenz beigesetzt.114 aus einer bemerkung des 
päpstlichen nuntius attilius amalteo 1610 geht hervor, dass damals die 
außenkrypta von den trierer einwohnern häufig zum Gebet aufgesucht 

106 neyses, baugeschichte 1, S. 143–145.
107 Grund- und aufriss bei neyses, baugeschichte 2, tafel 19 und 19a.
108 neyses, baugeschichte 1, S. 152; Fuchs, inschriften trier 1, S. 70–74; siehe auch 

§ 37.2. mönche 934–1110/1120: Gundelach.
109 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 1269–1272, hiervon eine abweichende, 

vielleicht jüngere Fassung bei nick, Die ältesten bekannten altarweihen, S. 82 f., 
sowie der Vergleich beider Versionen bei neyses, baugeschichte 1, S. 165–167, 
und bei Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 626–628.

110 Stabitr Hs 1635/48, fol. 1–7; lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 93 f.
111 n5 und lHaKo best. 701, 87, S. 28.
112 novillanius, chronicon, S. 1028.
113 lieser, Historia obsidionis, in: lHaKo best. 700,318 nr. 1.
114 n7 und neyses, baugeschichte 1, S. 274.
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wurde.115 um 1621 ließ der als Historiker bekannte maximiner amtmann 
nikolaus zillesius116 dem St. marienaltar im untergeschoss der außenkrypta 
eine polygonale apsis anfügen, in der er 1638 bestattet wurde, und ließ dort 
vermutlich auch neue treppen anlegen sowie die Kapellen mit bodenplatten 
versehen.117 Schließlich zeigt der plan des maximiner mönchs antoni, dass 
im Spätmittelalter oder in der Frühneuzeit der altar des hl. Sebastian in der 
außenkrypta zu einem laurentiusaltar umgewidmet wurde und ebenso der 
952 den Jungfrauen geweihte altar zu einem St. ursulaaltar.118

im mai und im Juni 1674 wurde die außenkrypta von den französischen 
truppen zunächst geplündert, wobei ein Großteil ihrer reliquien von den 
mönchen gerettet werden konnte, und danach zerstört.119 Sie wurde beim 
Kirchenneubau von 1680 bis 1683 nicht wieder erneuert. erhalten blieb 
oder wiederhergestellt wurde dagegen die innenkrypta,120 zu der in den 
Seitenschiffen der neuen Kirche treppen führten. laut einer beschreibung 
des 18. Jahrhunderts121 stand dort ein dem hl. maximin geweihter altar mit 
den mit Holzsärgen verkleideten Sarkophagen der heiligen drei bischöfe. 
in einer weiteren innengruft, die wohl als ersatz für die außenkrypta zu 
sehen ist, befanden sich ein Salvatoraltar mit einem St. laurentius- und einem 
St. benedictusaltar in nischen und tiefer gelegen ein St. marienaltar, begleitet 
von altären der hl. apollonia und des hl. mauritius.

1.1.3. ausstattungsgegenstände

auf viele teils erhaltene, teils durch Quellen überlieferte und zur ausstat-
tung der einzelnen maximiner Kirchen bis zum 18. Jahrhundert dienende 
Gegenstände kann hier nicht eingegangen werden. Gelegentlich gibt es für 
sie auch bereits spezielle untersuchungen.122

115 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018 f.
116 zu ihm siehe § 18.3. Die amtsverwaltung.
117 neyses, baugeschichte 1, S. 208 f.
118 neyses, baugeschichte 1, S. 168.
119 Henn, excidium vere horribile, siehe oben.
120 marx, Geschichte des erzstifts trier 2,1, S. 163 f.; Stabitr Hs 1644/375, S. 402 f.
121 unsere processionen, S. 197 f.
122 Siehe literaturüberblicke in: Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 283–287, und 

bei neyses, baugeschichte 1, S. 277–291.
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unter den ausschmückungsgegenständen der ottonischen Kirche nahm 
das unter abt Willer (945–957) von einem gewissen Johannes geschaffene, 
heute verlorene goldene altarantependium123 einen hervorragenden platz 
ein, dessen inschriften die Klostergemeinschaft dem besonderen Schutz der 
Klosterpatrone maximin, nicetius und agritius empfahlen. bei der sakralen 
ausschmückung der Kirche im 11. Jahrhundert verdienen die beiden, heute 
ebenfalls nicht mehr nachzuweisenden, mit Gold, Silber und edelsteinen 
geschmückten Kronleuchter erwähnung, die mit dem abbatiat des abtes 
poppo (1024–1034 und 1037–1048) verbunden sind.124 Der größere wurde 
wohl unter der regierung des abtes Johannes i. (1034–1035) begonnen, wäh-
rend der zweiten amtszeit des abtes poppo vollendet und stellte in Form 
einer Stadtmauer mit zwölf türmen und toren ein abbild des himmlischen 
Jerusalems dar. er wurde in der mitte des Kirchenchors aufgehängt und am 
Vortag des maximinfestes sowie an allerheiligen angezündet. zu St. maximin 
befand er sich noch 1583, als ihn abt reiner biwer renovieren ließ,125 während 
der zweite leuchter damals im trierer Haus Fetzenreich verwahrt wurde.126

ungewiss ist das alter und der bestand eines Grabmals für den hl. Quiria-
cus, eines Jüngers des hl. maximin,127 an der rechten Seite des Kirchenchors. 
Sein Grab befand sich schon in der vorottonischen Kirche und wurde beim 
neubau nach 934 übernommen, wobei unsicher ist, ob es damals im Klos-
terbereich zusätzlich eine gesonderte St. Quiriacuskirche gab.128 abt Willer 
ließ 962 seine reliquien, die bei der Weihe der Krypten 952 noch zu den 
altarreliquien der inneren Krypta gehört hatten,129 an den Hochaltar der für 
die neue niederlassung der maximiner mönche von ihm errichteten Kirche 
in taben überführen. Der Grund für diese translation soll die die mönchs-
gemeinschaft störende unruhe in ihrer Kirche gewesen sein, die mit den 

123 zu ihm: Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 190, sowie Kunstdenkmäler der 
Stadt trier 3, S. 316; zur unsicherheit dieser inschrift siehe Fuchs, inschriften 
trier 1, S. 86–88.

124 einzelheiten zu ihnen: Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 183; Kunstdenk-
mäler der Stadt trier 3, S. 316 f., und Fuchs, inschriften trier 1, S. 163–166.

125 n6: Januar 26 und lHaKo best. 701 nr. 87.
126 novillanius, chronicon, S. 1014.
127 zu ihm: Hau, Sankt maximinus, S. 26–29; liell, Die Kirche des hl. Quiriakus zu 

taben, sowie Wisplinghoff, untersuchungen, S. 15.
128 So Sigehard, in: miracula s. maximini, in: aa SS maii bd. 7, S. 26.
129 neyses, baugeschichte 1, S. 158.



§ 3. Denkmäler 85

zahlreichen Wallfahrten zum Quiriacusgrab verbunden war,130 dessen lage 
in der für die laien nicht zugänglichen innenkrypta daher ungeeignet war. 
Doch müssen reliquienteile des Heiligen auch zu St. maximin selbst zurück-
geblieben sein, die in den Verzeichnissen der abtei 1514 und 1517131 erwähnt 
wurden. Für sie wurde wohl in der 1621 geweihten Kirche ein besonderer 
altar mit seinem Grab errichtet, das die mönche vor der zerstörung ihrer 
Kirche 1674 öffnen ließen und hieraus Skelettteile entnahmen.132

neueren Datums hingegen war das Grabmal der durch die Klostertradi-
tionen bekannten Stifterin ada133 in der chormitte unter dem Kronleuchter 
des abtes poppo. es wurde in die 1621 fertiggestellte Kirche nochmals über-
nommen, nach 1680 jedoch weggelassen und bestand aus weißem marmor mit 
der inschrift aDa ancilla cHriSti / Soror Karoli / maGni.134 
Die inschrift lässt vermuten, dass das Grab erst nach der redaktion des 
necrologs n2 um 1116 errichtet wurde, in dessen eintrag zum 11. mai ada 
erstmals als Schwester Karls des Großen bezeichnet ist,135 jedoch vielleicht 
noch vor 1200 entstand.136

Sicherlich dürfte die innengestaltung der ottonischen Kirche schon vor 
ihrem umbau im 13. Jahrhundert einige Veränderungen erfahren haben. Doch 
haben sich von ihr nur geringe Spuren erhalten, etwa in den Fragmenten der 
um 1140 geschaffenen chorschranken mit dem thronenden christus und den 
stehenden aposteln, von denen heute im bischöflichen museum zu trier 
noch bruchstücke vorhanden sind, sowie einigen hierzu passenden teilen im 
trierer landesmuseum.137 Verbunden mit dem um 1245 vollendeten umbau 

130 So novillanius, chronicon, S. 999, zu lubentius siehe auch § 22.5. besondere 
Heilige des Klosters.

131 enen, medulla Gestorum treverensium, S. 165, und Scheckmann, epitome alias 
medulla gestorum trevirorum, S. 400.

132 Henn in einer bemerkung zu Wiltheims annalen, Stabitr Hs 1621, S. 1317.
133 zu ihr siehe § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte sowie § 33.2.3. Kur-

mainz und die Herrschaften des nahe- und rheingaus.
134 beschreibung bei Wiltheim, annales, Stabitr Hs 1621, S. 667; Kraus, Die christ-

lichen inschriften 2, S. 188 f., und Fuchs, inschriften trier 1, S. 274–277; abb. in 
Stabitr Hs 275/1622, S. 625.

135 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 101.
136 Fuchs, inschriften trier 1, S. 275.
137 embers, Die figurale Steinskulptur, S. 11–21: chorschranken und lettnerfrag-

mente aus St. maximin, S. 45–53: ein Fragment des tympanons des Winterrefek-
toriums in St. maximin und S. 53–55: ein Fragment des hl. maximin von einem 
tympanon aus St. maximin.
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der abteikirche und der einfügung frühgotischer bauelemente war zweifellos 
eine auflockerung der strengen ursprünglichen architektur der Frühromanik, 
deren Spuren durch neuere ausgrabungen an den arkadenpfeilern als reste 
der Deckeneinwölbung und der polygonalen chormauern sichtbar werden.138 
Das Gotteshaus erhielt nun auch eine reiche, zum größten teil verlorene aus-
stattung mit plastischen Werken, als deren am besten erhaltenes beispiel der 
heute im trierer landesmuseum befindliche frühgotische Jünglingskopf um 
1250 aus St. maximin gelten kann.139 untersuchungen ergaben hierbei, dass 
diese neuen bauteile alternierende Farbeinfassungen mit weichen durchschei-
nenden Farbtönen besaßen. zuvor schon hatten die unter abt bartholomäus 
(1214/1215–1231) zur ausschmückung des Kirchenschiffs geschaffenen drei 
Wandteppiche farbige elemente in die Kirche gebracht.140 Von ihnen befand 
sich einer mit abbildungen und aussprüchen von Kirchenvätern (Hierony-
mus, athanasius, ambrosius, augustinus, Gregor und beda) beim Sitz des 
priors auf der linken Seite des Hochaltars, ein weiterer mit den bildnissen 
und Sentenzen antiker philosophen (plato, Sokrates, aristoteles, boethius, 
Diogenes und xenophon) und schließlich des abtes bartholomäus selbst 
beim Sitz des abtes rechts des Hochaltars und der dritte mit allegorischen 
Hexametern zur Symbolik des tierreichs mit dem göttlichen Gnadenweg 
ebenfalls rechts des Hochaltars. auch aus späterer zeit sind weitere Wand-
teppiche für die Klosterkirche überliefert.141 Weitere Farben kamen in das 
Gotteshaus durch abt rorich (1369–1411), der um 1378 im chorbereich das 
leben des hl. maximin in 23 bildern und neun weiteren abbildungen mit 
Helena und Konstantin sowie mit weiteren Kaisern und Königen, die die 
abtei beschenkt hatten, malen ließ.142 Damit schuf er wohl die tradition der 
abbildungen dieser Herrscher im Kirchenschiff, die vor 1621 in der Serie der 
heute noch erhaltenen Gewölbeschlusssteine fortgesetzt wurde. Durch ein 

138 neyses, baugeschichte 1, S. 193–195.
139 abb. und beschreibung in Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 296 f., und bei 

neyses, baugeschichte 1, S. 193 f.
140 überliefert in Stabitr Hs 1396/154, fol. 94; zu ihnen: Kraus, Die christlichen in-

schriften 2, S. 179 f.; Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 322 f., und Fuchs, in-
schriften trier 1, S. 350–357.

141 Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 323, ferner vor 1433 als Stiftung des Hospita-
lars Wirich in n5 am 9. mai und um 1511 als Geschenk des metzer archidiakons 
Jakob von ensingen in n5 am 28. Januar.

142 So novillanius, in: Stabitr Hs 1626/401, fol. 435, anders Fuchs, inschriften 
trier 1, S. 426–431.
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Gemälde der heiligen drei Könige, denen er sich als Vierter zugesellt hatte, 
setzte rorich um 1387/1389 diese ausschmückung fort.143

als nach den zerstörungen 1522 und 1552 der Wiederaufbau der Kirche 
begann, wurde ihre architektur durch einen Kompromiss zwischen der 
gotischen ausgestaltung des früheren Gotteshauses und der Formensprache 
der renaissance und des Frühbarocks bestimmt. bereits 1608 weitgehend 
fertiggestellt,144 galt sie bei ihrer Vollendung 1621 als die schönste Kirche 
im ganzen trierer erzstift.145 Von ihrem reichen figuralen Schmuck sind nur 
kümmerliche reste erhalten.146 Gänzlich zerstört wurden 1674 die lebens-
großen Statuen von christus, maria und der hll. maximin und Johannes ev. 
über dem Hochaltar, die ob ihrer plastizität bekannten Kreuzwegstationen 
und das angeblich 100 Sitze fassende chorgestühl. zwar zeigen die ansichten 
des feingegliederten Kircheninnern in den Stichen von antoni147 nur wenig 
von dessen figuraler ausschmückung, heben jedoch den im Vordergrund 
stehenden, der mitwelt wegen seiner Kunstfertigkeit bekannten, 1674 voll-
ständig vernichteten lettner mit einer Sängerbühne hervor.148 er war 1621 
bereits fertiggestellt, als in den altären St. Weomad und St. basinus an seinem 
nördlichen beziehungsweise südlichen bogen die reliquien dieser Heiligen 
eingefügt wurden.149 Der lettner ruhte auf 32 Säulen und zeigte auf seiner 
Vorderseite und den Seitenteilen Darstellungen der passion, auf seiner rück-
seite jedoch gotisierendes maßwerk.

in der heutigen multifunktionshalle erinnern an die Klosterkirche vor 
1674 noch am ehesten ihre wiederverwendeten viereckigen und runden 
Gewölbeschlusssteine mit den portraits der päpste, Kaiser und Königinnen, 
die zur abtei angeblich oder wirklich in besonderer beziehung standen. Von 
ihnen lassen sich die heute ebenfalls dort befindlichen, aber in ihrer Größe 
und ausführungsqualität unterschiedlichen Schlusssteine mit den bildern des 
Kaisers maximilian i. und der Wurzel Jesse150 unterscheiden, die bald nach 

143 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 20, vgl. Fuchs, inschriften trier 1, S. 427, mit ande-
ren Daten.

144 Hierzu die bleitafel in privatbesitz bei Fuchs, inschriften trier 2,1, nr. 585 und 
2,2, tafel 83, abb. 380 a und b.

145 Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 300, und neyses, baugeschichte 1, S. 222.
146 Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 301.
147 abb. bei neyses, baugeschichte 2, tafel 23.
148 zu ihm: Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 315, und neyses, Die baugeschich-

te 1, S. 205.
149 lHaKo best. 211 nr. 1401.
150 abb. bei neyses, baugeschichte 1, S. 211.
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1522 gefertigt sein könnten und zunächst vielleicht einen anderen Standort 
hatten.151 einer eigenen untersuchung bedürften die zahlreichen Schlussstei-
ne der Kirche und der damals renovierten Klosteranlage überhaupt in den 
trierer museen. Die beim Wiederaufbau nach 1580 entstandenen, im original 
oder als spätere nachbildung erhaltenen Schlusssteine in den Scheitelbögen 
der Kirche, die in der Kunstgeschichte der Stadt trier bisher kaum beachtet 
wurden, stehen in einer durch die Gründungslegende und durch Schenkun-
gen und privilegien bedingten abfolge. bei den in den museen verwahrten 
überresten aus der in die Jahre von 1580 bis 1610 zu setzenden bauphase 
vermittelt eine erste bestandsaufnahme dagegen ein komplexes bild, dessen 
programmatische aussagekraft wegen der unsicherheit der ursprünglichen 
Standorte dieser objekte nur in umrissen erkennbar wird.152 Vertreten sind 
hierbei abbildungen mit bezügen zum leben Jesu, von einzelnen aposteln, 
darunter auch des evangelisten Johannes, von Heiligen und Herrschern, die 
mit St. maximin besonders verbunden waren, etwa Helena und agritius oder 
Johannes von antiochia, von papst Gregor dem Großen und augustinus, 
von König Dagobert und vielleicht auch von pippin und von Karl V. oder 
von maximilian i. in den 18 bestimmbaren Wappensteinen spiegeln sich die 
politischen beziehungen der ruhigen Jahre vor 1600 wider. neben denen der 
beiden maximiner äbte reiner biwer und petrus reck und des römischen 
reichs sind auch die Wappen des papstes Gregor xiii. (1572–1585), des abtes 
Johannes Keil von St. matthias (1599–1612) und mehrerer adelsfamilien des 
Kurtrierer und luxemburger bereichs zu identifizieren.153

Glocken, die damals noch geschlagen wurden (compulsatio), sind in der 
abteikirche erstmals 1408 festzustellen154 und 1409 auch ein Glöckner.155 aus 
einem Vertrag mit einem Seiler ergibt sich dagegen, dass 1428 diese Glocken 
nun in einem der türme hingen und durch das anziehen der Seile geläutet 
wurden.156 um 1500 oblag die bedienung der Kirchenglocken einem der 
drei inhaber der Küsterlehen. im zuge des neuaufbaus der Klosterkirche 
ließ 1581 abt matthias drei große Glocken gießen,157 die mit inschriften 
versehen waren, die größte mit der erinnerung an die Gründung der abtei 

151 neyses, baugeschichte 1, S. 212.
152 Hierzu Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 358–366.
153 einzelheiten bei Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 360 f.
154 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 47 f.
155 lHaKo best. 211 nr. 538.
156 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 222 f.
157 novillanius, chronicon, S. 1040 f.
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im Jahr 333 durch Helena und Konstantin, an den namen des abtes und 
an das Jahr des Glockengusses sowie mit einem apotropäischen Gebet gegen 
Vergiftungen und zauber, die mittlere mit einem bild von christus, den 
namen der Klosterpatrone, des evangelisten Johannes, der Klosterpatrone 
agritius, maximin und nicetius und einem bildnis von maria, die kleinste 
mit den namen der mönche im Jahr 1581 (hierzu § 34.2. listen: l23). Sie 
wogen 5000, 4000 und 2800 pfund. Vor der zerstörung der Kirche 1674 
wurden sie von den mönchen vergraben und nach 1683 wiederverwendet.158 
zwei weitere größere Glocken ließ abt martin bewer (1731–1738) anfertigen 
(n7). nach 1794 wurden insgesamt vier maximiner Kirchenglocken nach 
trier geschafft, dort am 15. Februar 1802 für 16 000 Fr. versteigert und nach 
metz, nancy oder nach mézières verbracht.159

Wegen des Fehlens eigentlicher pläne der 1683 vollendeten neuen Kirche, 
der im Sommer 1794 zunächst mutwilligen zerstörung der in ihr befindlichen 
Gegenstände und der anschließenden Verschleppung der nun funktionslos 
gewordenen einrichtung ist es derzeit nicht möglich, eine übersicht über die 
ausstattung des Gotteshauses vor seiner umwidmung 1794 zu gewinnen. Dies 
gilt sowohl für die aufstellung der altäre wie für die bilder, von denen der zu 
brüssel geborene maler louis counet (1651–1721) nach 1683 20 großformatige 
Gemälde über das leben des hl. benedikt und über bekannte mitglieder des 
benediktinerordens gemalt haben soll, die zwischen den Fenstern der Kirche 
aufgehängt waren.160 es fehlen untersuchungen über die anderen Verluste, 
etwa zu dem prächtigen chorgestühl der mönche, das sich auf beiden Seiten 
vom Fuß des Hochaltars bis zur Kirchenmitte erstreckte und das ebenfalls 
mit kleineren Ölbildern counets geschmückt war, zu dem kunstvollen ei-
sengitter am Hochaltar, zu den zahlreichen beichtstühlen in der Kirche,161 
zu den Kirchenfenstern,162 zu den Statuen der Heiligen maximin, benedikt, 
basinus und Weomad,163 zum relief des hl. michael im Giebelfeld der zwei-

158 unsere processionen, S. 440.
159 lHaKo best. 276 nr. 2567, best. 701 nr. 571, trierer Wochenblatt vom 5. ap-

ril 1818, die lokalzeitung treviris vom 12. august 1835 sowie unsere processio-
nen 2, S. 440 f.

160 unsere processionen 2, S. 423, und Dühr, barockmaler an rhein und mosel, 
S. 11–21 und 320 f.

161 So 1786 in lHaKo best. 1c nr. 19076.
162 ein beispiel ihrer späteren Wiederverwendung bei peter-Frank Schwieger, Jo-

hann claudius von lassaulx 1781–1848. architekt und Denkmalpfleger in Kob-
lenz, neuss 1968, S. 46.

163 Siehe Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 303.
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turmfront164 sowie zur orgel in der abteikirche des 18. Jahrhunderts. als ihr 
erbauer nach 1700 kommt der aus luxemburg stammende orgelbauer Jean 
nollet in betracht.165 Dessen Sohn oder enkel romanus benedictus nollet 
und sein Sohn bernhard waren laut dem manuale des abtes Wittmann166 und 
einem Schreiben nollets167 in den Jahren 1762 bis 1783 mehrmals mit der 
reparatur und der Vergrößerung der orgel zu St. maximin beschäftigt und 
könnten von 1777 bis 1783 auch die orgel für die neue St. michaelskirche 
geschaffen haben. Vermutlich diese und nicht die um 1794 zerstörte orgel der 
abteikirche dürfte nach 1803 in die münsterkirche zu aachen gelangt sein.

1.2. Die anderen Gebäude und einrichtungen im Klosterbering

Der Gebäudebestand der imposanten Gesamtanlage vor 1674 ist durch 
mehrere Stiche von antoni vorzüglich dokumentiert.168 Den beschreibungen 
des abteigeländes wird deshalb häufig diese bestandsaufnahme zu Grunde 
gelegt.169 Dagegen steht eine systematische arbeit über die architektur, bau-
zeit und bestandsdauer der einzelnen Gebäudeteile im Verlauf der langen 
Klostergeschichte noch aus. zumindest seit dem 14. Jahrhundert sind infolge 
der nun kompakten historischen überlieferungen umfangreichere angaben 
zu erwarten. 1329 ordnete beispielsweise erzbischof balduin von trier an, 
dass mit den einkünften des Kellereiamtes die im allgemeinen baufälligen 
Gebäude des Klosters (quia … plurimum est in fabrica et edificiis defectum), 
besonders die Kellereigebäude, das Dormitorium, der Kapitelsaal und die 
angrenzenden Werkstätten, repariert werden sollten.170 Doch würden eigen-
ständige untersuchungen über die bautätigkeit des Klosters in den einzelnen 
epochen den rahmen dieser monographie sprengen.

Der einzige zugang zum Klostergelände bestand im westlichen teil des 
Grabens und der befestigungsmauer, unweit des St. elisabethhospitals und der 

164 neyses, baugeschichte 1, S. 223 f.
165 zu ihm ohne Hinweis auf St. maximin, martin blindow, Jean nollet und seine 

orgelbautätigkeit im trierer Dom, in: KurtrierJb 4 (1964), S. 28–34.
166 Stabitr Hs 1652b/948b.
167 lHaKo best. 1c nr. 12400, fol. 42–44.
168 Siehe neyses, baugeschichte 2, tafeln 23–25.
169 So Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 313–315, und neyses, baugeschichte 1, 

S. 213–219.
170 lHaKo best. 211 nr. 311.
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pfarrkirche St. michael außerhalb des berings, aus einer hölzernen brücke,171 
die 1517 abt Vinzenz durch eine Steinbrücke ersetzen ließ.172 Jenseits dieser 
brücke befand sich vielleicht schon 1347 ein pfortenbau,173 der 1357 die neue 
pforte genannt wurde.174 Vor 1674 gliederte er sich in einen torbau mit zwei 
rundtürmen, in dessen obergeschoss sich eine St. michaelskapelle befand 
und neben dem ein Wächterhaus errichtet war. Die bewachung dieser pforte 
und damit die Kontrolle über die personen, die die abtei betraten, legte 
1610 der päpstliche nuntius dem abt besonders ans Herz.175 Hier war die 
Stelle für den anschlag kaiserlicher oder erzbischöflicher mandate176 und 
hier scheint die abtei um 1600 Statuen von Konstantin, Helena und agriti-
us aufgestellt zu haben, auf die durch einen zusatztext als die Gründer des 
Klosters verwiesen wurde.177 reste der Figurengruppe oder einer früheren 
inschrift beim Klosterportal, die auch von Wiltheim abgebildet wurden,178 
haben sich möglicherweise im rheinischen landesmuseum trier erhalten.179 
Den heute noch bestehenden mächtigen pfortenbau als ausdruck des Selbst-
verständnisses der abtei mit zunächst drei, später vier obergeschossen ließ 
abt Willibrord Schaeffer wahrscheinlich um 1750 durch den architekten 
christian Kretschmar errichten.180

Hinter dem pfortenbau betrat man den Vorhof der abtei, einen viereckigen 
platz, der infolge des stumpfen, durch die spätantiken baufluchten bedingten 
Winkels zwischen den Kirchen- und Quadrumsmauern im Südosten und 
zwischen dem Ökonomiegebäude und dem Königsbau im nordosten kein 
eigentliches rechteck bildete und auf dem sich vor 1674 ein brunnen181 und 
eine Gerichtsstätte befanden. im 18. Jahrhundert war dieser Vorhof gegen 

171 Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 312, abgebildet auf dem titelblatt des maxi-
miner Heiltumsdrucks 1513; enen, medulla Gestorum treverensium, S. 26.

172 Stabitr Hs 1626, S. 1201.
173 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 75 f.: domum … sitam supra Tombetum ante por-

tam beati Maximini.
174 lHaKo best. 211 nr. 2118 nr. 180.
175 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018–1037.
176 So 1613 in lHaKo best. 1c nr. 19052.
177 So in: archiepiscopatus et electoratus trevirensis, S. 3, siehe § 2.2. Streitschriften.
178 Wiltheim, origines, in: Stabitr Hs 1622/405, S. 191.
179 Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 267–270, und 2,2, tafel 58 abb. 341 a: fotografi-

sche Wiedergabe und b: nachzeichnung Wiltheims.
180 Jakobs, christian Kretschmar; neyses, baugeschichte 1, S. 237.
181 zu ihm: Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 319 f., und Kraus, Die christlichen 

inschriften 2, S. 186.
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Süden durch die hier vom Klostergraben zurückgezogene Klostermauer und 
durch remisen begrenzt. Der abstand vom Klostereingang zum Westbau 
der Kirche betrug etwa 60 meter und zur Westseite des Quadrums ungefähr 
130 meter. unmittelbar hinter der pforte fand der Vorhof in dem etwa 50 me-
ter langen, nord-südlich orientierten Königsbau seinen westlichen abschluss. 
Wegen seines namens ist es verlockend, in dem Gebäude die reste einer 
ottonischen Königspfalz zu vermuten, doch erlauben die schriftlichen über-
lieferungen keineswegs diesen Schluss.182 auch ist nur für Kaiser otto iii. 992 
ein aufenthalt zu St. maximin wahrscheinlich.183 Der bau könnte allerdings 
schon um 1160 bestanden haben, da in diese zeit ein relieffragment der im 
15. Jahrhundert den nordteil des Königshauses bildenden St. nikolauskapelle 
datiert wird.184 Doch dürfte ein erster schriftlicher Hinweis auf ihn erst 1434 
in der Klage des abtes gesehen werden, die trierer bürger hätten neben 
anderen Gebäuden auch die camera regalis im Kloster zerstört.185 Danach ist 
er bis zu seiner erneuten zerstörung 1522 mehrmals erwähnt.186 Vermutlich 
wurde der Königsbau unter abt reiner biwer (1581–1613) wiederhergestellt 
und ist auf dem Stich von antoni als langgestrecktes Gebäude erkennbar, 
dessen Südteil vor 1674 die Geschäftsräume des maximiner amtmanns bildete.

ein annex im norden dieses Gebäudes vor 1522 war vermutlich die 
St. nikolauskapelle. Doch bereitet ihre genauere lokalisierung Schwierig-
keiten. um 1284 wurde ihre lage als infra ambitum S. Maximini sub prima 
turre bezeichnet.187 um 1332 ist sie als zwischen der Kirche St. michael und 
dem Kloster gelegen an dessen eingang erwähnt188 und 1476 als infra im-

182 zur pfalzproblematik im trierer raum siehe brühl, Königspfalz und bischofs-
stadt, S. 251–259; laufner, Die pfalzen in trier, S. 107–130, und Gerhard Streich, 
burg und Kirche während des deutschen mittelalters. untersuchungen zur Sakral-
topographie von pfalzen, burgen und Herrensitzen (Vorträge und Forschungen. 
Sonderband 29), Sigmaringen 1984, hier S. 64 f.

183 mGH D o iii nr. 95; zur echtheit siehe oppermann, rheinische urkundenstu-
dien 2, S. 73; mayer, Fürsten und Staat, S. 134, und Wisplinghoff, untersuchun-
gen, S. 143.

184 Hans erich Kubach/albert Verbeek, romanische baukunst an rhein und maas. 
Katalog der vorromanischen und romanischen Denkmäler (Denkmäler deutscher 
Kunst), 3 bde., berlin 1976, hier 2, S. 1131; ähnlich Fuchs, inschriften trier 1, 
S. 313–315.

185 lHaKo best. 211 nr. 578.
186 So 1476 in lHaKo best. 211 nr. 691, um 1500 in nr. 2119, S. 1409–1413, und um 

1510/1511 bei baumaßnahmen an der domus regia in Stabitr Hs 1626, S. 1154.
187 lHaKo best. 211 nr. 258.
188 lHaKo best. 211 nr. 325.
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munitatem monasterii … sita in domo que nuncupatur domus regis.189 Wie 
ihre erhaltene Supraporte und vermutlich auch die christusfigur ihres tym-
panons nahelegen,190 dürfte sie bereits um 1150/1160 bestanden haben, doch 
wurde sie schriftlich erst 1245 anlässlich einer ablassverleihung erwähnt.191 
Weitere ablässe erhielt sie 1295192 und 1476.193 Für sie hatte die abtei im 14. 
und 15. Jahrhundert einen Kaplan angestellt, so 1332, als dieser infolge einer 
Schenkung an die nikolauskapelle zum besuch der täglichen messe und 
Vesper des Konvents, zum mitsingen der chorgebete und zur ausführlichen 
begehung der memorien des Stifters und seiner Familie verpflichtet wurde,194 
um 1435195 und um 1500.196 Gelegentlich wurde die Kaplanei auch an einen 
Kanoniker eines trierer Stiftes vergeben, der vom abt weitere pfründen 
erhielt.197 Seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert waren die maximiner äbte 
jedoch bestrebt, diese Kapelle ihrem Kloster zu inkorporieren,198 was sie 1517 
bei papst leo x. auch erreichten, als er sie zusammen mit der St. michaelskirche 
in die mensa abbatialis eingliederte und ihre einkünfte für die reparatur der 
abteikirche bestimmte.199 Hierzu gehörten vor allem die einnahmen aus der 
Katzendoniermühle zu ruwer200 und aus Weinbergen am zewener berg.201

über die baugeschichte des trakts von Wirtschaftsgebäuden, der sich in 
einer ausdehnung von 100 metern im norden an den Königsbau anschloss 
und bis zur Höhe des Quadrums die nordflanke des Klosterhofs bildete, 
ist nur wenig bekannt und ebenso über die jeweilige Verwendung dieses 

189 lHaKo best. 211 nr. 691.
190 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 179; peter Seewaldt, Die mittelalterlich-

neuzeitliche Sammlung der Gesellschaft für nützliche Forschungen, in: Kurtrier-
Jb 40 (2000), S. 207–216, hier S. 212–214, und Fuchs, inschriften trier 1, S. 315–
317.

191 lHaKo best. 211 nr. 270.
192 lHaKo best. 211 nr. 270.
193 lHaKo best. 211 nr. 691.
194 lHaKo best. 211 nr. 325.
195 n5, august 4 und Dezember 25.
196 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1409–1413.
197 So 1396 laut rep. Germ. 2,1 Sp. 688, einem Kanoniker von St. paulin und um 1400: 

Sauerland, urkunden und regesten 7, nr. 20.
198 So 1499 in lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 528–530; 1517 in Stabitr Hs 1626, 

S. 1190 und 1528 in lHaKo best. 211 nr. 1045.
199 lHaKo best. 211 nr. 983.
200 So um 1435 in n5, august 4, und 1528 in lHaKo best. 211 nr. 1045; siehe 

§ 33.2.2.1.2.1.2. ruwer.
201 1478 in lHaKo best. 211 nr. 1905.
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Gebäudekomplexes in den unterschiedlichen epochen der Klostergeschich-
te. in analogie zu den anlagen anderer Klöster könnte man ihn als frühen 
Konversenbau betrachten, der mit dem weitgehenden Wegfall dieses instituts 
und durch die Verlagerung von arbeitsaufträgen und lagerhaltung in die seit 
dem 13. Jahrhundert entstandene maximiner Vorstadt zum teil funktionslos 
geworden war, im 16. Jahrhundert durch die neuerliche Konzentration der 
Klosterwirtschaft jedoch wieder an bedeutung gewann. Vor 1674 befanden 
sich in ihm neben der Kanzlei des abtes und der Schreibstube des Klosters 
vor allem Werkstätten, etwa eine Hufschmiede, eine Schreinerei, eine Wagen-
werkstatt, eine brauerei, eine bäckerei, die Wohnungen der pferdeknechte des 
Klosters sowie ein arresthaus, das später, abgesehen von seiner erwähnung 
1483,202 wohl nicht mehr benutzt wurde. als deshalb 1765 abt Wittmann für 
seinen mönch michael Winckelmann ein Gefängnis benötigte,203 musste er 
dieses im infirmarium der mönche einrichten. nach der zerstörung dieser 
Gebäude 1674 und ihrer anschließenden Wiedererrichtung beherbergten sie 
auch im 18. Jahrhundert vornehmlich die Klosterwerkstätten.

neben der Kirche im zentrum der anlage war das mehrgeschossige 
Quadrum nordwestlich von ihr mit den späteren ausmaßen von etwa 65 auf 
50 meter das weitaus wichtigste bauwerk in der abtei. Wie ausgrabungen 
zeigen,204 wurde wohl schon gleichzeitig mit dem ottonischen Kirchenbau 
ein etwa 32 auf 25 meter großes atrium angelegt, das als Wohngebäude 
der mönche gelten kann. es stand auf einer spätantiken anlage, wodurch 
seine von einem rechteck abweichende Grundfläche bedingt ist, und hatte 
zu großen teilen als innenhof einen etwa sechs meter breiten Kreuzgang, 
der als Grablege der verstorbenen mönche diente. mit dem nordostteil des 
mönchschors in der ottonischen Kirche war der etwa zwei meter höher lie-
gende Kreuzgang an seinem südwestlichen teil durch eine treppe verbunden. 
aussagen zur raumaufteilung in dem Quadrum vor 1522 bereiten allerdings 
Schwierigkeiten,205 da hierfür nur wenige fragmentarische Gebäudereste 
vorliegen. außer der erwähnten treppe schuf die später gotisch überwölbte 
Sakristei206 zwischen der nordwestecke des Quadrums und der nordwand 

202 lHaKo best. 211 nr. 712.
203 Siehe § 36.3.3. Subkellerare 1728–1784: Winckelmann.
204 neyses, baugeschichte 1, S. 169.
205 Siehe Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 312 f., und neyses, baugeschichte 1, 

S. 169 f.
206 zu der überlieferten inschrift über der tür siehe Kraus, Die christlichen inschrif-

ten 2, S. 180.
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der Kirche einen weiteren Durchgang. ungewiss ist die ursprüngliche Gestal-
tung der Kreuzgänge, die in späterer zeit an dem West- und dem nordflügel 
freilagen, sonst aber durch Stockwerke überbaut waren. Der bereich des 
abtes, seine Wohnung und seine Kapelle, lagen im Westflügel,207 wo sich 
auch der Haupteingang zum Quadrum befand. Diesem gegenüber stand 
eine brunnenkapelle, in der sich der bekannte Folcardusbrunnen befunden 
haben soll.208 unbekannt ist der zeitpunkt, zu dem im Quadrum die seit 
dem 13. Jahrhundert durch bauüberreste teilweise gesicherten einrichtungen 
geschaffen wurden, etwa das Skriptorium im Südflügel mit dem locutori-
um. im ostteil befand sich der Kapitelsaal mit den um 1000 geschaffenen 
bildern und Versen aus der Vita des hl. maximin209 sowie eine Wärmestube, 
ein treppenhaus, das allgemeine refektorium sowie ein refektorium für 
Fleischverzehr. in dem durch Kamine beheizbaren nordostteil lag ferner 
das Winterrefektorium, von dessen Supraporte ein teil des reliefs und der 
inschrift aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts erhalten ist.210 im oberen 
Stockwerk des ostflügels dürfte das 1325 durch einen brand zerstörte211 und 
danach wieder aufgebaute Dormitorium gelegen haben. es wurde entgegen 
den Vorstellungen des reformators Johannes rode212 vermutlich erst unter 
den äbten thomas (1502–1514) und Vinzenz (1514–1525) in einzelzellen 
für die mönche umgestaltet.213 Den nordflügel des Quadrums nahm das 
Sommerrefektorium ein, das später ein auf Säulen ruhendes Kreuzgewölbe 
erhielt und in dessen erhöhtem ostteil der tisch des abtes stand, während 
im westlichen Flügelteil die Klosterküche vermutet werden kann. erhalten 

207 Siehe § 17.1. Der abt.
208 Siehe § 35.1. in den abtslisten genannte sowie in der Forschung vermutete äbte: 

Folcardus.
209 Siehe § 7. Die anfänge und § 22.2. maximin.
210 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 179, und Fuchs, inschriften trier 1, 

S. 316–318.
211 So necrolog n4: mai 31.
212 becker, Das monastische reformprogramm, S. 133.
213 So brower/masen, metropolis 1, S. 358 f.; begonnen wurde gemäß dem bei 

Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 43, wiedergegebenen epitaph des abtes thomas 
von Huisdem das als domus cellarum sive quietis bezeichnete Dormitorium durch 
abt thomas. Doch legte laut dem Vorwort des Vinzenz von cochem in der rie-
senbibel (bd. 1, fol. 3r) schon abt otto von elten im märz 1502 die Fundamente 
des Dormitoriums. am 14. Juni 1504 konnte abt thomas den den hll. Johannes 
dem täufer, Hubert, bernhard und antonius dedizierten und mit einem 40-tä-
gigen ablass ausgestatteten altar im Dormitorium weihen, das schließlich 1506 
vollendet wurde (riesenbibel, bd. 1, fol. 3r–3v).
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hat sich ein inschriftenfragment der Supraporte des Sommerrefektoriums aus 
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts.214

baumaßnahmen an diesen Gebäudeteilen sind im Spätmittelalter nicht 
überliefert. 1329/1330 plante das Kloster die renovierung der baufälligen 
räumlichkeiten des Dormitoriums, des Kapitelsaals und der Werkstätten, 
die in einem zeitraum von sechs Jahren mit jährlich 60 pfund trierer pfen-
nige durchgeführt werden sollte,215 ohne dass deren resultate bekannt sind. 
nach 1490 dagegen sind nicht nur die reparaturarbeiten an den bestehen-
den Gebäuden, sondern nach der wirtschaftlichen Konsolidierung auch die 
rege neubautätigkeit des Klosters nicht zu übersehen. So ließen abt otto 
(1483–1502) ein neues Kapitelhaus,216 abt thomas (1502–1514) ein cellari-
um217 ausführen und abt Vinzenz 1515 das refektorium neu ausmalen.218 
Die Verwüstungen im abteibering und die zerstörung des Quadrums 1522 
beendete zu St. maximin daher eine größere renovierungs- und bauphase 
dieses Gebäudeteils.

Wie bei der Kirche lagen der Wiedererrichtung des Quadrums nach den 
zerstörungen 1522 und 1674 die Grundzüge des ursprünglichen eintei-
lungsschemas zugrunde, wenn auch einzelheiten nun verändert wurden. 
Die für die Klosteranlage zwischen 1600 und 1674 aufschlussreichen Stiche 
von antoni zeigen, dass der der Kirche zugewandte Südteil des Kreuzgangs 
fast die doppelte breite gegenüber seinen anderen teilen hatte, da sich hier 
offensichtlich die mönche vor ihrem einzug in die Kirche sammelten.219 Von 
hier bildete er eine breite Verbindung zum locutorium im ostflügel, dem 
daneben liegenden Kapitelsaal, dessen Kreuzgewölbe auf zwei Säulen ruhte, 
sowie zu der sich anschließenden Wärmestube. im obergeschoss des ost-
flügels lagen die zellen der mönche. Das Sommerrefektorium im nordflügel 
nahm zwei Stockwerke ein. es besaß ebenfalls ein Kreuzgewölbe, war durch 
sechs Joche gegliedert und mit Gemäldeszenen geschmückt, die die Verlo-
bung des späteren Kaisers maximilian 1473 zu St. maximin mit maria von 
burgund zeigten. Dem nordflügel vorgelagert war ein weiteres langhaus mit 
Wohnungen der Klosterbediensteten und mit ihren Werkstätten. in seinem 

214 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 179, und Fuchs, inschriften trier 1, 
S. 315 f.

215 lHaKo best. 211 nr. 311 und 313.
216 novillanius, chronicon, S. 1031.
217 brower/masen, metropolis 1, S. 358 f.
218 Stabitr Hs 1626, S. 1185.
219 neyses, baugeschichte 1, S. 216.
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Verbindungsteil zum Westflügel lagen beim eingang zum Quadrum und zur 
abtswohnung die Gästezimmer und die Speiseräume der Dienerschaft. Die 
größte Veränderung hatte der Westflügel erfahren. Die mitte seines ober-
geschosses bildete zwar weiterhin die Wohnung und die Kapelle des abtes, 
doch befanden sich im untergeschoss die amtsräume des Kellerars sowie 
Vorratsräume und Weinkeller. in den südlichen teil dieses Flügels war nun 
ein Kaisersaal (aula Caesarea) und ein Speisezimmer (triclinium) für Gäste 
eingebaut worden. Von hier aus erstreckte sich nach Westen ein Vorbau, 
der parallel zur außenmauer der Kirche verlief und räumlichkeiten für den 
Küster und den prior enthielt.

Wie die Kirche wurde nach den zerstörungen 1674 auch die Klosteran-
lage einschließlich des Quadrums in den früheren Dimensionen wiederauf-
gebaut. Hierbei erneuerte die abtei bauliche einzelheiten und das frühere 
einteilungsschema, ließ jedoch die zuvor unorganischen ausbauten weg, 
also das zusätzliche, parallel zum nordflügel verlaufende langhaus und 
den nach Westen gerichteten Seitenflügel für die Küsterei sowie für den 
prioratsbau neben der Kirche. Die Stiche von Weiser 1741220 und lothary 
um 1794 (abb. 3) zeigen das Quadrum als relativ schlichten zweigeschossi-
gen bau mit Steildächern und zahlreichen Gaupen. Diese beherbergten zum 
teil die mönchszellen, von denen 1787 die abtei über 47 verfügte.221 Das 
gleiche beharrungsvermögen und die ablehnung von neuerungen, die sich 
zu St. maximin bei der Gestaltung der Klosterkirche bemerkbar gemacht 
hatten, herrschte auch bei dem neubau des traktes mit den mönchszellen 
vor. laut den bemerkungen der Visitationskommission waren noch 1786222 
außer den zimmern im abtsflügel und in der nähe des refektoriums nur 
wenige zellen der mönche beheizbar, die im Winter für ihre privatstudien 
deshalb das refektorium benutzten. ein solcher Verzicht auf bequemlichkeit 
widersprach im 18. Jahrhundert den einrichtungen nahezu aller größeren 
süddeutschen abteien wie auch den hohen Holzerträgen des mit großen 
Waldungen ausgestatteten Klosters. Für das tägliche leben der mönche 
dürfte der Verzicht auf Komfort schwerwiegende Konsequenzen gehabt 
haben. einerseits stärkte ihr hauptsächliches Verweilen im refektorium oder 
in den anderen beheizbaren räumen zur kalten Jahreszeit möglicherweise 
ihr zusammengehörigkeitsgefühl, konnte aber auch zu innerklösterlichen 

220 abb. bei neyses, baugeschichte 2, tafel 22.
221 lHaKo best. 1c nr. 19079.
222 lHaKo best. 1c nr. 19075, ähnlich auch 1789 bei der Konferenz der kurtrieri-

schen Klöster in best. 1c nr. 11278, S. 12.
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Spannungen und animositäten führen. andererseits waren unter solchen 
bedingungen zu St. maximin wissenschaftliche, künstlerische oder literarische 
Spitzenleistungen, wie es zu dieser zeit zu St. blasien, in neresheim oder in 
St. Gallen der Fall war, kaum zu erreichen.

unter abt Willibrord Schaeffer (1738–1762) wurde vermutlich durch 
den architekten christian Kretschmar die außenfassade der Westfront neu 
gegliedert und durch einen mittelrisalit und Figurenschmuck ebenso umge-
staltet wie die eingänge zum Quadrum und zur Wohnung des abtes.223 Die 
Gebäudeteile außerhalb des zellentrakts, die einzelnen Säle, die Wohnung 
des abtes, die treppenhäuser und die räumlichkeiten für die Gäste statteten 
die äbte des 18. Jahrhunderts im unterschied zu den zimmern der mönche 
immer prunkvoller aus. Für sie erwarb abt Wittmann nach 1762 eine reihe 
von gelegentlich auch älteren Gemälden, die in seinem manuale aufgeführt 
werden.224 Goethe, der am 29. und 30. oktober 1792 gelegentlich des miss-
glückten alliierten Herbstfeldzugs gegen die französische republik die abtei 
besuchte, war beeindruckt von diesen Gebäulichkeiten und ihrer ausstattung 
mit Fußbodentäfelung, Damasttapeten, Vergoldungen, Stuckaturen und den 
großen Spiegeln.225

Die genauere nutzung des Klosterareals rings um das Quadrum wird 
erstmals durch die Stiche von antoni erkennbar. am äußersten nordende 
befand sich das Schlachthaus, an das sich gegen Westen mehrere Wohnungen 
der Knechte und des Klostergesindes anschlossen, deren außenfluchten zum 
teil an die Klostermauern angebaut waren. Während der Garten des abtes 
unmittelbar an der Südseite der Kirche lag, erstreckten sich im südöstlichen 
und nordöstlichen bereich des Geländes 22 kleinere Gärten der mönche. Der 
raum zwischen der mauer und dem Klostergraben war mit obstbäumen 
bepflanzt, im südlichen teil jedoch, wo der abstand zwischen beiden größer 
war, war ein Weinberg angelegt.

in den Klosteransichten vor 1674 befand sich südlich der außenkrypta 
der Friedhof für die Konventualen mit der im frühen 13. Jahrhundert ge-
fertigten totenleuchte.226 laut der inschrift wurde diese lampe von einem 
frater Johannes gestiftet, der mit dem im testament des 1231 verstorbenen 
abtes bartholomäus als betreuer der Friedhofslampe genannten mönch 

223 Siehe § 17.1. Der abt.
224 Stabitr Hs 1652b/948b; zu einzelheiten resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 216 f.
225 Grosse, Goethe in trier, S. 27 f.
226 zu ihr: Fuchs, inschriften trier 1, S. 379 f.
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Johannes von mertert227 gleichgesetzt werden kann und der auch 1258 als 
Stifter der lampe genannt wurde.228 unklar ist freilich, ob der Friedhof noch 
im 17. Jahrhundert für die mönche benutzt wurde. bei den Grabungen von 
Friedrich Kutzbach in den Jahren 1915 bis 1919 fanden sich im Südflügel des 
Kreuzgangs die Fragmente von etwa 20 Grabplatten der Jahre 1628 bis 1665, 
von denen mehrere damaligen maximiner mönchen229 zugeordnet werden 
können.230 möglicherweise wurden sie aber erst nach 1680 dorthin verbracht, 
da vor 1674 die bestattung der mönche im chor die regel gewesen zu sein 
scheint.231 Südwestlich dieses Friedhofs lag als offenbar abgegrenzter teil ein 
Sonderbereich für an ansteckenden Krankheiten Verstorbene, der vielleicht 
erst in dem verheerenden pestjahr 1636 angelegt wurde. nach 1680 wurde 
der Friedhof wieder angelegt und 1693 verlieh der päpstliche legat den an 
prozessionen zu diesem Friedhof teilnehmenden mönchen einen ablass.232 
Doch zeigen ausgrabungen,233 dass als begräbnisstätte der mönche noch 
lange der Südflügel des Kreuzgangs, also die Stelle des ottonischen atriums, 
beibehalten wurde. Für die Gebeine aus früheren Gräbern, die zu St. maximin 
als ehemalige spätantike nekropole bei jeder baumaßnahme zwangsläufig 
freigelegt wurden, war seit dem 13. Jahrhundert an der südlichen außenseite 
der Kirche ein tonnenüberwölbtes beinhaus angelegt worden und ein weite-
res in dem auf dieser Seite gelegenen Fundament der St. pauluskapelle. Von 
diesen begräbnisstätten zu trennen ist der Friedhof, den die abtei außerhalb 
des berings bei der St. michaelskirche unterhielt. auf ihm waren neben den 
angehörigen der pfarrei wohl auch die Diener des Klosters, die mitglieder 
der bruderschaften234 und die Verwaltungsangestellten der abtei235 beigesetzt. 

227 Stabitr Hs 1634/394, fol. 151v.
228 Stabitr Hs 1634/394, fol. 152v.
229 Siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802: pratz, prüm, lörsch, nidrum und Wurm.
230 Die Fragmente befinden sich heute im rheinischen landesmuseum trier und sind 

von Fuchs, in: inschriften trier 2,2, tafel 106 und 107, sowie Fuchs, begräbnisse 
in St. maximin vor trier, S. 150 und anhang tafel 32–34, abgebildet und unter-
sucht.

231 Vgl. Henn, excidium vere horribile, in Stabitr Hs 1622/405 und lHaKo best. 
701 nr. 85.

232 Stabitr Hs 1644/380, S. 816 f.
233 neyses, Die baugeschichte 1, S. 197 f.
234 So 1389 in Stabitr Hs 1635/48, fol. 1–7.
235 laut lHaKo best. 211 nr. 609 beispielsweise 1444 der laie und unterkellerar 

des abtes auf dem Friedhof ante ianuas monasterii.
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im Kloster selbst wurden nach 934 dagegen kaum mehr laien bestattet, wie 
die untersuchungen von rüdiger Fuchs zeigen.236

Die Größe des Klosterberings sowie seine lage im fruchtbaren moseltal 
vor der Stadt dürften schon früh bewirkt haben, dass die abtei nicht nur 
nahe der Klostermauer durch obstanlagen, sondern auch in der anlage selbst 
mit Gärten umgeben war, die sowohl für die rekreation der mönche im 
Klausurbereich wie für ihren körperlichen ausgleich zu ihrem langen chor-
gottesdienst wichtig waren. Wie in anderen Klöstern waren diese Gärten in 
den Garten des abtes und den des Konvents unterteilt. Die Visitationscharta 
von 1610 untersagte den mönchen das betreten des abtsgartens, gestattete 
ihre anwesenheit in den allgemeinen Gärten nur in den zeiten der rekreation 
und der Kolloquien und band ihr betreten der obstgärten an die erlaubnis 
des priors, der zu ihnen die Schlüssel verwahrte.237 Die aufteilung der im 
nordosten und Südosten des berings liegenden Konventsgärten in 22 recht-
eckige oder runde kleine parzellen (hortuli religiosorum infra clausurem), die 
auf den Stichen von antoni erkennbar sind und die ungefähr der damaligen 
anzahl der Konventualen entsprachen, dürfte erst nach 1610 erfolgt sein. 
unter abt nikolaus paccius (1719–1731) wurde in den Jahren 1724 bis 1726 
nördlich des Quadrums außerhalb des Klosterberings eine neue, etwa zwei 
Hektar große Gartenanlage erstellt,238 die in den ansichten von Weiser 1741 
und von lothary 1794 gut zu erkennen ist. Dieser ziergarten war von einer 
durch obelisken geschmückten und durch Spalierobst verdeckten mauer 
umgeben, achsensymmetrisch und mit rasterförmigen beeten angelegt und 
mit einer kleinen, später erweiterten orangerie am nördlichen ende der 
Hauptachse und zwei Gartenhäuschen versehen sowie mit vier kleineren 
und einem großen Springbrunnen in der mitte. Hierfür legte abt nikolaus 
paccius neue Wasserbehälter östlich des Klosters an, deren leitungen zum 
Garten zum teil über kurtrierisches Gebiet führten.239 Geschmückt wurde 
die anlage von dem bildhauer Johann neudecker d. J. durch Figurenzyklen, 
die Konstantin und drei weitere Kaiser als Wohltäter der abtei, die sieben 
Kardinaltugenden und sieben biblische Gestalten zeigen. Diese Statuen sind 

236 Fuchs, begräbnisse in St. maximin, S. 151–153.
237 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018–1038.
238 Hierzu: nolden, Gärten, S. 46–49; Seewaldt/von Döry, zwei unbekannte bild-

werke, S. 181–187; Seewaldt, Johann neudecker d. J., S. 309–315, und Faas, Gär-
ten des 18. Jahrhunderts, S. 111–120.

239 n7: abt nikolaus paccius; lHaKo best. 1c nr. 9843; neyses, über die Wasser-
versorgung, S. 48–54.
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heute zum teil im städtischen palastgarten zu trier, im städtischen museum 
Simeonsstift und vielleicht auch in der Kirche zu Schweich240 aufgestellt. 
Vor allem abt Wittmann (1762–1796) gab für Gärtner, seltene pflanzen 
und ständige umbauten unsummen aus, wie sein manuale ausweist.241 Die 
mönche, die für ihre nutzung zusätzlich den ehemaligen Garten des abtes 
erhalten hatten, durften den neuen großen Garten nur an rekreationstagen 
betreten242 und erhielten erst 1786 durch den Visitationsrezess des erzbischofs 
die erlaubnis zum täglichen aufenthalt in ihm.243

Die baulichen Veränderungen an den abteigebäuden in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts lassen sich am besten durch einen Vergleich der 1741 von 
Weiser wohl im auftrag des abtes Schaeffer geschaffenen zeichnungen aus 
der Vogelperspektive mit dem Stich von lothary aus dem Jahr 1794 erkennen. 
um 1741 erschien das abteigebäude noch als schlichter, zweigeschossiger bau, 
dessen Kanten mit einer rustica-bänderung versehen waren. Die gesattelten 
Steildächer waren an den ecken offenbar abgewalmt und besaßen zahlreiche 
Gaupen. Das Dach des Westtrakts ist über dem nördlichen Seitenschiff der 
Kirche bis an die Hochschiffwand herangeführt. nach 1741 wurde die bis 
dahin schlichte Westfront des Quadrums einer aufwendigen neugestaltung 
unterzogen, die dem baumeister christian Kretschmar zugeschrieben werden 
kann. Der Westflügel erhielt in seinem westlichen teil zwischen zwei Fenster-
achsen in der mitte eine Gliederung durch drei lisenen und ein geschweiftes 
Giebelfeld. Hinzutrat reicher Figurenschmuck. Südlich des risalits wurde 
durch vier Fensterachsen und einem Giebel der Klausureingang portalartig 
hervorgehoben, in dem das Wappen der abtei prangte, sowie der ebenfalls 
portalartig gestaltete eingang zur Wohnung des abtes mit dessen Wappen. 
Damals dürften auch die Kirchentürme ein viertes obergeschoss erhalten 
haben.244

insgesamt zeugen heute nur noch wenige überreste im früheren, seit 1959 
als einheit zerstörten abteibering von den Gebäudekomplexen der ehema-
ligen reichsabtei. neben dem barocken, etwas an die abschreckungsfunk-
tion chinesischer tempeleingänge erinnernden torbogen und dem kleinen 
Gartenpavillon ist es vor allem die Klosterkirche, die das andenken an die 

240 So Wilhelm Deuser, Verschleppte Werke der Kirchenkunst, in: trierchron 
n. F. 12 (1915/1916), S. 180–184.

241 Stabitr Hs 1652b/948b.
242 So die norma 1773 in lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 87 f.
243 lHaKo best. 1c nr. 19079.
244 So neyses, trier, St. maximin (wie anm. 37), S. 1054.
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mönchsgemeinschaft aufrechterhält. unfreiwillig wirkt sie heute freilich als 
mahnmal ihrer zahlreichen baulichen entstellungen und ihrer, als eine ma-
kabre Satire anzusehende, vielleicht im unterbewusstsein des bistums und 
der Stadt als Strafe für die achthundertjährige integrationsverweigerung des 
Klosters tolerierten Funktionalisierung zur Sportstätte über den überresten 
der frühen trierer christen. Sie birgt in ihrer nordöstlichen Seitenschiffmauer 
von dem ottonischen bau noch immer die reste von vier Fensterbögen mit 
ihrer rechtwinkligen, nach innen führenden laibung, von denen der östliche 
nahezu ganz erhalten ist. Darüber befinden sich noch vier stattliche balken-
löcher der Seitenschiffdecke, die acht meter über dem Fußboden lag und die 
zugleich den boden ihrer obergeschosskapelle bildete.245 Von der bautätigkeit 
an der Kirche nach 1500 zeugt außerdem noch ein Stützpfeilerfundament in 
der Südwestecke der damaligen Kirche.

2. Gebäude außerhalb des Klosterberings

Vor allem für seine Wirtschaftsführung unterhielt das Kloster zumeist 
auch außerhalb seines berings mehrere Gebäude, die sich im späten mittel-
alter auf die maximiner Vorstadt und in neuerer zeit vor der Klosterpforte 
konzentrierten. So ließ um 1769 abt Wittmann nördlich der Klosterpforte 
ein zweieinhalbgeschossiges, 30 meter breites und 40 meter langes Gebäude 
mit einem mansardendach ausführen, das als pferdestall, Wagenschuppen 
und als Wohnung des Kutschers und vielleicht auch des pförtners diente246 
und das 1901 abgerissen wurde. infolge der zerstörungen in diesem Gelände 
nicht nur 1433 und 1522, sondern beispielsweise auch um 1460 während der 
Fehde der Herren von Hunolstein mit der abtei247 sowie wegen der baulichen 
Veränderungen lassen sich nach fünf Jahrhunderten in der maximiner Vor-
stadt und zwei Jahrhunderten im pfortenbereich solche zweckbauten kaum 
mehr rekonstruieren. Wichtig für die Geschichte des Klosters waren jedoch 
drei Komplexe außerhalb des berings, die in einem anderen zusammenhang 
ausführlicher behandelt werden, weshalb sich hier die ausführungen auf ihre 
baugeschichte beschränken.

245 So neyses, trier, St. maximin (wie anm. 37), S. 1050 f.
246 neyses, baugeschichte 1, S. 237 f.
247 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 43: per destructionem ante portas.



§ 3. Denkmäler 103

2.1. Die pfarrkirche St. michael248

Vermutlich wurde die ältere, um 1140 noch erwähnte249 pfarrkirche St. mi-
chael zu mertesdorf vor 1200 nördlich vor die pforte der abtei verlegt, 
da sie erstmals im urbar der abtei als ecclesia S. Michaelis infra ambitum 
erwähnt wurde.250 Seitdem war sie die pfarrkirche für die einwohner von 
mertesdorf und tarforst, für die bewohner der maximiner Vorstadt und 
für die Dienerschaft des Klosters. erzbischof Dietrich von trier überwies 
1217 ihre einkünfte der infirmarie des Klosters und bestimmte abt und 
Konvent zu Kollatoren der Kirche.251 in der Folgezeit erhielt sie mehrere 
ablässe, so 1329 durch zahlreiche avignoneser bischöfe, die den pilgern 
und Wallfahrern zu ihr an zahlreichen Festen indulgenzen aussetzten, was 
1330 erzbischof balduin bestätigte,252 und wurde um 1333 Sitz der von der 
abtei getragenen corpus-christi-bruderschaft. 1517 inkorporierte papst 
leo x. zur instandsetzung der maximiner Klosterkirche ihre einkünfte in 
das Vermögen der abtei, die nun das recht erhielt, dort auch mönche als 
Seelsorger einzusetzen.253

Die Kirche wurde sowohl 1522254 wie 1674255 zerstört und jeweils wieder 
aufgebaut. überlieferungen über den Kirchenbau vor 1522 sind nicht bekannt. 
in den ansichten von antoni vor 1674 wird diese Kirche als flachgedeckter 
langrechteckiger Saal mit einem überwölbten chorraum und einer dreiseitigen 
polygonalen apsis um den Hochaltar wiedergegeben, an deren Südseite sich 
der Friedhof der pfarrei mit einem beinhaus befand.256 nach 1674 wurde sie 
zunächst nicht wieder aufgebaut, sondern ihre Gottesdienste wurden in das 
St. elisabethhospital verlegt, das über eine Kapelle verfügte. Für die Kapelle 
schuf um 1700 louis counet das altarbild des hl. michael257 und auf dem 
Hospitalgelände weihte 1703 abt nicetius den neuen Friedhof für laien ein.258 

248 zum besitz und Vermögen der Kirche und zu ihrer rechtsstellung siehe § 28. 
mönche als Seelsorger und § 33.2.2.1.3. pfarrkirche St. michael.

249 mub 1 nr. 516.
250 nolden, urbar, S. 87.
251 mub 3 nr. 75.
252 lHaKo best. 211 nr. 316.
253 lHaKo best. 211 nr. 983.
254 Stabitr Hs 1626, S. 481, und novillanius, chronicon, S. 1035.
255 lHaKo best. 701 nr. 85.
256 neyses, baugeschichte 1, S. 213.
257 Dühr, barockmalerei an maas und mosel, S. 11 f. und Katalog nr. 25.
258 Stabitr Hs 1644/381, S. 746.
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infolge der Forderungen des erzstifts, das alte Hospital wiederherzustellen, 
ließ von 1777 bis 1780 abt Wittmann, offiziell jedoch namens des Konvents 
der prior, die St. michaelskirche durch einen nicht bekannten architekten neu 
erbauen und mit altarbildern, darunter auch von Januarius zick, schmücken, 
wozu die pfarrangehörigen 1600 rtl. beisteuern mussten.259 Die neue Kirche 
hatte eine Kreuzform und war mit dem Hospital durch einen schmalen zwi-
schentrakt an ihrem nördlichen Querarm verbunden. nach 1794 benutzte 
sie der restkonvent für seine Gottesdienste und ließ im Dezember 1796 abt 
Wittmann vor ihrem St. elisabethaltar im rechten Kreuzarm beisetzen. nach 
1802 wurde sie als nun überflüssige Kirche abgebrochen.

2.2. Das Hospital260

Das zeitweilig sehr vermögende und einflussreiche Hospital, das im 13. 
und 14. Jahrhundert ein eigenleben entwickelte und als vermögensrechtliche 
Körperschaft in einzelnen orten sogar mit dem allgemeinen besitz der abtei 
konkurrierte, wurde um 1240 durch abt Heinrich iii. als eine dem hl. maxi-
min geweihte institution zunächst innerhalb des Klosters wiedergegründet.261 
bereits im Juni 1248 konnte infolge zahlreicher Schenkungen jedoch das neue 
Hospitalgebäude außerhalb des Klosterberings in der maximiner Vorstadt 
nördlich der Klosterpforte bezogen werden.262 namensgebend für das Hos-
pital wurde schon bald die hl. elisabeth, die noch 1248 nur als mitpatronin 
genannt war. zu den Hospitalgebäuden gehörte die vor 1281 fertiggestellte, 
ihnen gegenüberliegende St. margarethenkapelle, mit der ein Friedhof verbun-
den war.263 nach 1281 entstanden hier auch mehrere Wirtschaftsgebäude.264

Diese bauten, zu deren ursprünglicher Gestaltung sich keine überlie-
ferungen erhalten haben, wurden 1522 durch die trierer bürger und 1552 
durch den markgrafen albrecht von brandenburg265 zerstört. abt reiner 

259 Stabitr Hs 1652b/948b.
260 zum besitz, dem Vermögen und der rechtsstellung des maximiner elisabethhos-

pitals siehe § 29. Das Hospital.
261 pilgram, Die vereinigten Hospitien, S. 44–52, und Frank G. Hirschmann, civi-

tas Sancta. religiöses leben und sakrale ausstattung im hoch- und spätmittelalter-
lichen trier, in: anton/Haverkamp, 2000 Jahre trier 2, S. 399–476, hier S. 446.

262 mub 3 nr. 949, Weiheinschrift bei Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 187.
263 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 1.
264 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 2 f.
265 lHaKo best. 48 nr. 4006.
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biwer (1581–1613) erbaute das Hospital auf seinem früheren platz vor der 
Klosterpforte neu, das vor 1597 den betrieb bereits wieder aufgenommen 
hatte.266 Seine Darstellung auf dem Grundriss von antoni vor 1674 zeigt, 
dass die räumlichkeiten aus einem eingeschossigen Kirchenraum mit zwei 
altären in der mitte, einem größeren Gemeinschaftsraum und etwa zehn 
einzelräumen der pfründner bestanden. ihnen schloss sich die eigentliche 
Herberge mit einem Gemeinschaftsraum und fünf Kammern an.267 nach 
ihrer erneuten zerstörung 1674 wurden diese Gebäude nochmals notdürftig 
hergestellt, dienten nun aber bis 1777 hauptsächlich als behelfsräume für die 
damals ebenfalls abgetragene St. michaelskirche.

um schließlich den Forderungen eines Jahresbeitrags von 2400 rtl. an 
den trierer armenfonds zu entgehen,268 beschlossen im august 1789 abt 
und Konvent die Wiederherstellung des St. elisabethhospitals,269 das wie-
derum außerhalb der abtei bei der St. michaelskirche erbaut werden sollte 
und womit im Frühjahr 1791 begonnen wurde. Damit war der vornehmlich 
innerklösterliche Streit wegen des Hospitals noch keineswegs beendet. Die 
Konventsmajorität verfiel schon bald auf den Gedanken, den auf 10 000 bis 
12 000 rtl. veranschlagten neubau einzustellen und stattdessen dem trierer 
bürgerhospiz jährlich 1200 rtl. und dem Hospital in Kues 600 rtl. anzu-
bieten.270 Dennoch schritt der neubau fort, doch bleibt fraglich, ob er beim 
einmarsch der französischen armee im august 1794 bereits fertiggestellt 
war, da er anscheinend nie eingeweiht oder offiziell in betrieb genommen 
wurde. als der nach luxemburg geflohene abt Wittmann 1796 nach trier 
zurückkehrte, nahm er nicht zu St. paulin bei seinen übrigen Konventualen, 
sondern in dem neuen Hospitalgebäude Wohnung, wo er am 15. Dezember 
1796 verstarb. als Hospital wurde das Gebäude 1802 von der französischen 
Verwaltung den vereinigten trierer Hospitien zugewiesen271 und bestand noch 
bis 1806. Danach wurden seine Gebäude versteigert und 1904 abgerissen.

266 lHaKo best. 1c nr. 9843.
267 einzelheiten bei pilgram, Die vereinigten Hospitien.
268 lHaKo best. 1c nr. 9844 und nr. 19060.
269 lHaKo best. 1c nr. 19060.
270 lHaKo best. 1c nr. 19060.
271 lHaKo best. 276 nr. 2567.



1. Quellen, literatur, Denkmäler106

2.3. Haus Fetzenreich272

Das unweit vom trierer Stadtzentrum in der Flandergasse gelegene, um 
1270/1280 errichtete Haus273 kaufte abt rorich 1408 mit Wohngebäuden, 
Scheuern, Stallungen und Gärten für insgesamt 1200 mainzer Gulden von 
mehreren erben und pfandinhabern.274 Sicherlich wollte sich das Kloster mit 
diesem erwerb ein zentrum für ihren aus mehreren Häusern und Hauszinsen 
bestehenden besitz in der Stadt schaffen und nutzte es im 15. Jahrhundert auch 
als Wohnung seines Schultheißen, als Gerichtshaus und für den Stadtaufenthalt 
seiner äbte. eine neue Funktion erhielt dieser Komplex 1522 als zuflucht 
des aus seinem Kloster vertriebenen Konvents. Diese zeitweilige nutzung 
führte zum umbau des Hauses, in das auch ein refektorium untergebracht 
wurde, und zu anbauten, etwa eines oratoriums. in der Folgezeit wurden 
auch die mit einer immunität ausgestatteten Gebäude vergrößert. nachdem 
die abtei schon 1521 ein benachbartes Haus gekauft hatte,275 erweiterte sie 
das areal 1536 durch den erwerb eines weiteren Hauses276 und tätigte auch 
nach der rückkehr des Konvents nach St. maximin weitere immobilienan-
käufe in der benachbarten Wächtergasse, so 1582277 und 1592278 sowie durch 
einen Gütertausch mit ihrem amtmann musiel 1595.279

ziel der maßnahmen des Klosters war die Sicherstellung eines refugiums 
für seinen Konvent in notfällen, nicht jedoch die Schaffung einer alternative 
an Stelle des aufenthalts der mönche zu St. maximin. eine solche, durch das 
Haus Fetzenreich vorhandene möglichkeit entsprach dem Wunschdenken 
der Feinde des Klosters und wurde deshalb der abtei sowohl 1523 durch 
die trierer Stadtverwaltung280 wie auch 1679 durch den trierer erzbischof281 
vergeblich vorgeschlagen. trotzdem diente Fetzenreich in den Jahren von 1649 

272 zur allgemeinen Geschichte dieses Hauses siehe § 33.2.2.1.4. Haus Fetzenreich. 
abb. in Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 17,1, S. 334–336, und bei zahn, 
Stadthof Fetzenreich.

273 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 17,1, S. 334–336.
274 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 53r–55v, und nr. 2116, S. 98–100.
275 lHaKo best. 211 nr. 1009.
276 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 615.
277 lHaKo best. 211 nr. 1260.
278 lHaKo best. 211 nr. 2941.
279 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 813–815.
280 Spoo, trierer offizial Johann von eck, S. 30 f.
281 lHaKo best. 1c nr. 19070.
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bis 1650282 und von 1673 bis 1683 nochmals als aufenthaltsort der wiederum 
ihrer Gebäude zu St. maximin beraubten etwa 30 mönche, die dort unter 
größerem zulauf des Volks täglich Gottesdienst hielten, jedoch die einzelnen 
zimmer zu viert oder gar zu sechst teilen mussten.283 im 18. Jahrhundert 
schließlich wurden teile dieses Hauskomplexes von den amtsschreibern, 
Sekretären und prokuratoren der abtei bewohnt, andere teile waren vermietet 
und einige räume für den bedarf des Klosters reserviert.284

3. Der Klosterschatz

als eine der reichsten abteien des alten reichs war St. maximin stets 
bestrebt, der Würde der Klosterliturgie auch äußeren Glanz durch die erle-
senheit der hierbei verwendeten Gegenstände zu geben. Daher hat die abtei 
im lauf ihrer Geschichte eine Vielzahl wertvoller und traditionsreicher Sak-
ralgegenstände besessen, von denen sich heute nur noch wenige nachweisen 
lassen. Da solche Verluste nur in ausnahmefällen dokumentiert sind, bleibt 
unbekannt, welche dieser pretiosen die mönche selbst sowohl ende des 
11. Jahrhunderts veräußert haben, als die äbte Heinrich i. und Heinrich ii. 
größere teile des Klosterschatzes versetzt haben sollen,285 wie nach 1139, als 
angeblich ein teil des Konvents dem Grafen von namur den Schatz und 
die Kirchengeräte teils zu bestechungszwecken, teils zur Finanzierung ihres 
militärischen Widerstandes gegen den trierer erzbischof albero ausgeliefert 
hat.286 Solche Veräußerungen aus dem Klosterschatz sind in der regel auch 
nicht bei den Verkäufen in den notzeiten des Klosters festgehalten, als nach 
den zerstörungen von 1522, 1552 und 1674 ein enormer Kapitalbedarf für den 
Wiederaufbau seiner einrichtungen bestand. ebenso wenig sind einzelheiten 
über die Verkäufe von Wertgegenständen 1794/1795 in aschaffenburg und 
wohl auch nach 1795 in trier und Frankfurt durch die Konventualen bekannt.

allerdings lässt sich zu St. maximin der eigentliche Kirchenschatz von 
den anderen Wertgegenständen der abtei nur schwer trennen und bei man-

282 lHaKo best. 1c nr. 16234.
283 So um 1680 im Schreiben des abtes Henn, in: aa SS maii bd. 6, S. 385.
284 Stabitr Hs 1652b/948b; lHaKo best. 276 nr. 2567.
285 So der prolog des liber aureus in Stabitr Hs 1632/396, S. 1 f.
286 Gesta alberonis archiepiscopi, hier sowohl die Gesta alberonis archiepiscopi 

auctore balderico, S. 252, wie die Gesta alberonis archiepiscopi. Gesta metrica, 
S. 240.
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chen der genannten objekte ist ihr Verwendungszweck unklar. neben dem 
religiös motivierten bedürfnis nach Schmuckgegenständen einschließlich 
der liturgischen Gewänder, der insignien wie mitren, abtsstäbe, ringe oder 
pektoralkreuze und der prunkeinbände einiger beim Gottesdienst verwen-
deter codices lassen sich bereits im frühen 16. Jahrhundert auch ausgaben 
der abtei für Wertgegenstände im profanen bereich nachweisen, etwa für 
silbernes tafelgeschirr und trinkgefäße. Diese beiden unterschiedlichen 
Kategorien von pretiosen scheinen im Kloster nicht systematisch getrennt 
worden zu sein. Das Schatzverzeichnis der abtei von 1604287 bezeichnet 
sich als ein inventar von Kirchclenodien, führt gegen ende jedoch zahlreiche 
becher, Geschirr und ringe auf, die sicherlich nicht in der Kirche verwendet 
worden sind. Während der wirtschaftlichen blüte der abtei im 18. Jahrhundert 
überwog die anschaffung von Wertgegenständen ohne sakrale bezüge. Das 
Schatzverzeichnis von 1786288 kannte praktisch nur tafelsilber.

Die Schatzverzeichnisse des Klosters vermögen lediglich eindrücke vom 
reichtum der abtei an liturgischen und später auch profanen Wertgegen-
ständen zu vermitteln, geben jedoch nur ausnahmsweise anhaltspunkte zur 
identifizierung mit den durch andere überlieferungen bekannten pretiosen, 
am ehesten noch, wenn sie behältnisse von maximiner reliquien bilden. im 
reliquienverzeichnis von 1425289 trifft dies vor allem auf das Kreuz mit dem 
abendmahlmesser, dem damals in einer monstranz verwahrten Kamm ma-
riens, dem Schrein mit dem Haupt des hl. maximin und dem Vortragekreuz 
mit der Kreuzreliquie zu. unter den dort erwähnten acht mit edelsteinen 
geschmückten codices können das ada-evangeliar und der codex aureus 
vermutet werden, während die anderen sechs ebenso unbestimmbar bleiben 
wie die dort genannten weiteren vier elfenbein- und Holzschreine. Ferner 
kannte das inventar mehrere monstranzen, teilweise mit wertvollen Steinen 
geschmückte Kreuze, ein Weihrauchfass, neun Kelche sowie fünf Kaseln, 
22 chormäntel und 42 alben. Das Schatzverzeichnis von 1604290 nannte 
zunächst ebenfalls das reliquiar des hl. maximin und das Kreuz mit dem 
abendmahlmesser, jedoch keine eigentlichen Schreine, stattdessen fünf teil-
weise mit Kristallen geschmückte monstranzen und zwei reliquiare (Kass), 
von denen aber keines den bekannten reliquien zugewiesen wurde. mit dieser 

287 Kentenich, Schatzverzeichnis, S. 187–190; auszüge ferner bei Kentenich, Das 
trierer Kunsthandwerk im 16. und 17. Jahrhundert, S. 71 f.

288 Kentenich, Der vergrabene Schatz, S. 81–84.
289 Stabitr Hs 1626, S. 1101 f., und Hs 1643b/771.
290 Kentenich, Schatzverzeichnis, S. 187–190.
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präsentationstendenz von reliquien steht die angabe des abtes Vinzenz in 
einklang, er habe 1517 für 12 mark Silber bei einem trierer Goldschmied ein 
großes silbernes Kreuz für reliquien anfertigen lassen, die zuvor bei prozes-
sionen der Diakon in einer elfenbeinkiste getragen habe.291 Weiter erwähnt 
das Verzeichnis von 1604 zahlreiche goldene und vergoldete Kelche, darunter 
einen mit 17 Diamanten und mit perlen, und mehrere nach 1580 von trierer 
Goldschmieden gefertigte patenen und zwei messkännchen. nun werden auch 
zwei pektorale, zwei mit Steinen geschmückte mitren, rote Handschuhe mit 
Goldstickereien, ein abtsstab und sieben ringe genannt. Diese Vielzahl von 
ringen entsprach dem damaligen usus. abt Vinzenz etwa las im april 1518 
auf dem provinzialkapitel zu Köln das Hochamt, angetan mit sechs Finger-
ringen. auf der rückreise verlegte er diesen Schmuck bei seinem aufenthalt 
in seiner Heimatstadt cochem und fand ihn nach verzweifeltem Suchen erst 
ein halbes Jahr später wieder.292 Den rest des inventars nehmen 33 positionen 
mit zahlreichen vergoldeten und silbernen trinkgefäßen, gelegentlich mit 
den Wappen der äbte, ein sowie bestecke und in Gold gefasste edelsteine.

Kein wirkliches Schatzverzeichnis, sondern vermutlich eine aufstellung 
der Konventsmehrheit über die Wertgegenstände der abtei bei ihrer damals 
von ihr erhofften Säkularisation ist dagegen das am 12. mai 1786 erstellte 
inventar.293 es enthält, wie schon das Verzeichnis vom 3. Januar 1776,294 
fast ausschließlich profane objekte, überwiegend tischsilber, aber auch ein 
reisenecessaire, und berücksichtigt nicht die für die liturgie erforderlichen 
Gegenstände. es war wohl dieser Silberschatz, den die kurfürstliche Verwal-
tung im mai 1792 wegen des drohenden einfalls der französischen truppen 
auf die Feste ehrenbreitstein flüchten ließ.295 Die wichtigeren Sakralobjekte 
verblieben dagegen damals noch in der abtei und wurden vor dem einmarsch 
der französischen truppen im Sommer 1794 entweder bei trierer bekannten 
der abtei versteckt296 oder von den mönchen auf der Flucht mitgenommen. 
Der Silberschatz auf dem ehrenbreitstein wurde in einem großen Fass, zehn 

291 Stabitr Hs 1626, S. 1200.
292 Stabitr Hs 1626, S. 1197 f.
293 Kentenich, Der vergrabene Schatz, S. 81–84.
294 in Staarchtr best. ta 43/5.
295 Kentenich, Der vergrabene Schatz, sowie der bericht Goethes über seinen be-

such im oktober 1792 zu St. maximin bei neyses, baugeschichte 1, S. 253.
296 Hierzu die protokolle der pfarrei pfalzel 1803 bei Heyen, marienstift pfalzel, 

S. 83–87.
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kleineren Fässern und 17 Kisten297 auf Verlangen des Konvents im august 
1794 nach aschaffenburg und Frankfurt geschafft. er bestand aus 1040 pfund 
lötigen Silbers im Wert von etwa 30 000 fl. und wurde von den mönchen in 
den Jahren 1794 und 1795 nahezu vollständig veräußert, wie der Konvent 
im Februar 1798298 und der ehemalige prior Konstantin Schmitt im mai 1802 
berichteten.299 einiges Silber blieb 1792 in der abtei zurück und wurde 1794 
von dem französischen Kommissar bourbotte ebenso eingezogen wie die 
paramente und alben, die möbel, die zu St. maximin verbliebenen bilder, 
80 vollständige betten, 346 in den abteikellern lagernde Fuder Wein sowie 
große Getreidevorräte in den Klosterspeichern.300 Die von den mönchen 
geflüchteten Gemälde wurden auf ihrem langen Weg, zum teil bis nach bay-
reuth, größtenteils so beschädigt, dass sie kaum mehr einen Käufer fanden, 
wie der Konvent im Februar 1798 erklärte.301

abt Wittmann dürfte bei seiner Flucht nach luxemburg im Sommer 1794 
ebenfalls einige pretiosen mitgenommen haben. Denn mehrere umstände 
sprechen dafür, dass das ohne Datum von seiner Hand zusammengestellte 
inventar Verzeichnis deren der Abtey S. Maximin zugehörigen Sachen302 Ge-
genstände enthielt, die er 1795/1796 in seiner behausung im St. elisabethhos-
pital verwahrte. es nannte zwei goldene taschenuhren, vier mit edelsteinen 
(vermutlich je eines mit Smaragden, mit amethysten, möglicherweise mit 
chrysolythen oder beryllen und eines mit Diamanten) besetzte pektorale, 
ein pfälzisches ordenskreuz303 und ein Kästchen mit fünf abbatialringen. 
Weiter führte es zahlreiche münzen, ein Steckenpferd Wittmanns, auf: etwa 
50 schwergewichtige, einzeln vermerkte goldene oder silberne Schaustücke 
des 16. bis 18. Jahrhunderts, ungefähr 80 ältere und neuere Dukaten, weitere 
176 Dukaten in einem beutel und 126 Goldflorin. Diesen nachlass Wittmanns 
übergab im mai 1798 Sandrat müller dem neuen abt benedikt Kirchner,304 
freilich wohl ohne die numismatische Sammlung, da in dieser liste nur noch 
von wenigen münzen die rede ist. Da diese pretiosen seitdem verschwunden 
sind, dürfte sie Kirchner veräußert haben. Wegen des früheren reichtums 

297 Staarchtr best. ta 43/5.
298 Staarchtr best. ta 43/5.
299 lHaKo best. 276 nr. 2567 und Schiel, Die beiden prunkeinbände, S. 55 f.
300 Staarchtr best. ta 43/5.
301 Staarchtr best. ta 43/5.
302 Staarchtr best. ta 43/5.
303 Siehe § 17.1. Der abt.
304 Schiel, Die beiden prunkeinbände, S. 55 f.
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der abtei hielt sich unter den trierer einwohnern jedoch das Gerücht, die 
mönche hätten vor der französischen besetzung ihre Wertgegenstände ver-
graben. Dies veranlasste im 19. Jahrhundert mehrmals raubgrabungen in den 
Gemäuern der Klosteranlage.305

ebenfalls nicht mehr rekonstruieren lassen sich die alten Kirchenschätze 
der abtei. Schon dem abt Heinrich ii. (1086–1097/1100) warf die Klostertra-
dition vor, er habe pretiosen der abtei versetzt.306 1139 sollen die maximiner 
mönche dem Grafen von luxemburg ihren Schatz ausgeliefert haben, ent-
weder um sich seine Hilfe gegen den trierer erzbischof zu erkaufen307 oder 
um mit ihm die Kurie zu bestechen.308 Stiftungen von Kelchen, monstranzen 
und paramenten erfolgten im 14. Jahrhundert mehrmals309 und abt rorich 
bestimmte 1408 erhebliche Gelder für die liturgische ausstattung.310 angesichts 
der durch die strittige abtswahl bestimmten wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
verpfändeten jedoch nach 1411 abt Heinrich muyl eine große perle an der 
abtsmütze311 sowie seinen abtsstab und vor 1431 abt lamprecht sogar das 
reliquiar des hl. maximin.312 natürlich lenkte der prunkvolle aufenthalt des 
burgunderherzogs Karl des Kühnen im September und oktober 1473 zu 
St. maximin und die bei dieser Gelegenheit zur Schau gestellten pretiosen313 
den blick der zeitgenossen auf die angeblichen Schätze der abtei. Doch 
logierte hier der Herzog als Vogt und betrachtete sich anderen besuchern 
gegenüber so sehr als Hausherr, dass der abt als eigentlicher inhaber des 
Klosters in den Quellen überhaupt nicht in erscheinung trat. Wie bei der 
gemeinsamen messe von Herzog und Kaiser die in der maximiner Kirche 
aufgestellten kostbaren reliquien314 keineswegs maximiner provenienz waren, 
stammten auch die beim anschließenden Festmahl gezeigten pretiosen, etwa 
der zwei Daumen dicke Diamant im Wert von 200 000 Goldflorin, sicherlich 

305 neyses, Grabung nach dem Klosterschatz, S. 199–201.
306 So das einleitungskapitel des verlorenen liber aureus, überliefert in Stabitr Hs 

1632/396, S. 4.
307 So die Gesta alberonis archiepiscopi auctore balderico, S. 252.
308 So die Gesta alberonis archiepiscopi. Gesta metrica, S. 239.
309 So n5, april 22 und mai 11; lHaKo best. 211 nr. 325.
310 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 47 f.
311 Stabitr Hs 1626, S. 1107: magnum monile quod pendet ante cappam abbatis.
312 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 201.
313 maximiner überlieferungen hierzu in Stabitr Hs 1626, S. 274 und 889–891; trie-

rer angaben in den Gesta trevirorum, ed. Wyttenbach, cap. 265, S. 39–42.
314 So die Gesta trevirorum, in: zenz, Die taten der trierer 6, S. 39–41.
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nicht aus dem Klosterschatz.315 Doch erlaubte nach 1500 der Wohlstand der 
abtei die anschaffung mehrerer kostbarer paramente, Kelche, monstranzen 
und reliquienkreuze, vor allem auch prunkvoller abtsinsignien, etwa eines 
silbernen abtsstabs mit einem edelstein, in den ein adler eingraviert war, 
oder eines mit 17 Diamanten und drei großen perlen besetzten pektorales.316 
bemerkenswerte objekte für den Kirchenschatz hat die abtei danach nicht 
mehr erworben. im 16. und im 17. Jahrhundert war hierzu das Kloster 
kaum in der lage und im 18. Jahrhundert lässt sich zwar der erwerb ei-
ner Vielzahl von paramenten, pektoralen und abtsringen verfolgen, doch 
waren dies eher routineakquisitionen zur standesgemäßen ausstattung der 
liturgie und der hierin beteiligten, der mönche und des abtes. zugleich trat 
auch eine gewisse Verlagerung des Klostervermögens durch die anlegung 
physikalisch-naturwissenschaftlicher Sammlungen, eines münzkabinetts und 
von Gemäldegalerien ein.

abgesehen von dem byzantinischen, um 1000 geschaffenen elfenbeinkasten, 
dem sogenannten rosettenkasten, dessen Herkunft aus St. maximin höchst 
fraglich ist,317 verdienen unter den objekten des maximiner Kirchenschatzes 
einige besonders hervorgehoben zu werden.

nicht mehr nachgewiesen werden kann das unter abt bartholomäus 
(1214/1215–1231) durch oder unter aufsicht des Fraters Friedrich gefertigte 
Kreuzreliquiar.318 Hinsichtlich der Kreuzpartikel hätte die abtei auf eine 
altarreliquie des 949 geweihten Hl. Kreuzaltars in ihrer Kirche319 zurück-
greifen können, doch scheint deren erwerb von dem Kreuzfahrer Heinrich 
von ulmen wahrscheinlicher, der in diesen Jahren zahlreiche Kreuzreliquien 
veräußerte.320 Dagegen befindet sich das silberne Vortragekreuz der abtei 

315 anders Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 320.
316 rechnungen der äbte thomas und Vinzenz in Stabitr Hs 1626, S. 1131 f.; zu-

sammenstellung der für das trierer Kunsthandwerk wichtigen einträge in ihnen 
in Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 320; siehe auch richard laufner/Hans-
Hermann Kocks, trierisches Handwerk von der Vorzeit bis heute, trier 1996, 
S. 126.

317 Hierzu Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 605–607.
318 Siehe § 36.2.2. prioren: prior Friedrich 1234; zu ihm auch boeckler, eine ver-

schollene Handschrift, S. 401 anm. 1, und Kuhn, Das politische programm, 
S. 105 f.

319 Vgl. notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 1269.
320 Hans Wolfgang Kuhn, Heinrich von ulmen, der vierte Kreuzzug und die lim-

burger Staurothek, in: JbwestdtlG 10 (1984), S. 67–106.
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heute vermutlich in der pfarrkirche zu pfalzel.321 infolge von ungereimt-
heiten bei der erst 1803 erfolgten protokollierung der übergabe der 1794 
durch einen trierer Gastwirt sichergestellten maximiner reliquien an die 
pfarrei pfalzel322 könnte dieses Kreuz auch aus der trierer abtei St. martin 
stammen, doch sprechen gute Gründe für seine Herkunft aus St. maximin. 
es stellt ein ende des 12. oder zu beginn des 13. Jahrhunderts wohl zu li-
moges gefertigtes Scheibenkreuz dar mit kunstvollen emailarbeiten, einem 
kupfervergoldeten christuskörper und einem bergkristall mit einem Fenster 
für reliquienpartikel auf seiner rückseite.

Spurlos verschwunden nach 1794 war dagegen das Kopfreliquiar des hl. ma-
ximin, als sein Haupt in einer nische am Hochaltar in der pfarrkirche zu 
pfalzel geborgen wurde.323 laut seiner durch Wiltheim überlieferten inschrift 
ließ es 1378 abt rorich schaffen,324 nachdem er das Haupt des Heiligen am 
12. Juni 1378 seinem Grab in der maximiner Krypta entnommen hatte.325 
möglicherweise ließ abt rorich aber ein bereits vorhandenes Kopfreliquiar 
lediglich umarbeiten. Denn laut der an dem tag dieser elevatio ausgestell-
ten urkunde wurde das Haupt sogleich am Hochaltar in Gold und Silber 
gehüllt. auch lässt sich als Vorlage für die rücksiegel von maximiner äbten 
seit 1269 mit der büste eines bischofs mit nimbus326 ein bereits vorhande-
nes Kopfreliquiar dieses Heiligen vermuten. Schließlich überrascht, dass im 
frühesten reliquienverzeichnis von 1425 das Haupt selbst noch in einem 
Schrein (cista) verwahrt wurde. im Schatzverzeichnis von 1604 (siehe oben) 
hingegen nahm das Kopfreliquiar die erste Stelle ein und wog mit seinem 
zubehör über 79 mark Silber.

auch weitere reliquien, etwa der heute in piesport verwahrte Kamm 
mariens, die um 1800 verschwundenen reste des Schleiers mariens, das 
ebenfalls zu pfalzel verwahrte abendmahlsmesser und der Kreuzesnagel 
christi,327 hatten bis 1794 kostbare reliquienbehälter in Form von Kreuzen, 

321 zu ihm: Kunstdenkmäler des landkreises trier, S. 281, dort S. 279 auch abb.; fer-
ner Kentenich, Das trierer Kunsthandwerk, S. 62–64, und Fuchs, inschriften 
trier 1, S. 348 f.

322 Hierzu Heyen, marienstift pfalzel, S. 83–87, und Fuchs, inschriften trier 1, S. 349 
anm. 1.

323 pohlsander, maximinus und paulinus, S. 156 f.
324 Fuchs, inschriften trier 1, S. 431.
325 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 119.
326 Siehe abb. 9: rücksiegel des abtes Heinrich 1269.
327 zum Schicksal und zum Verbleib der wichtigeren reliquien des Klosters siehe 

§ 23. reliquien.
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monstranzen oder Schreinen, wie die Schatzverzeichnisse von 1425 und 1604 
ausweisen. alle diese behältnisse gingen während der Säkularisation verloren.

obwohl ursprünglich eine einheit mit dem jeweiligen codex, fallen für 
den heutigen betrachter auch zwei maximiner prachteinbände weniger in den 
bibliothekarischen bereich. Wegen ihres liturgischen Verwendungszwecks, 
hinter dem sich, wie auch bei anderen Sakralgegenständen, eine Demonstra-
tion der ursprünge und des Glanzes der abtei in der Öffentlichkeit verbarg, 
stellten sie schon früh eher objekte der Schatzkunst dar. als solche wurden 
sie auch im Schatzverzeichnis um 1425 gesehen und auch im 18. Jahrhundert 
nicht in der Klosterbibliothek, sondern in der Sakristei verwahrt.328

zu den 1425 erwähnten acht büchern, deren einbände mit wertvollen 
Steinen geschmückt waren,329 gehörte sicherlich das ada-evangeliar,330 auch 
wenn sein jetziger einband erst 1499 unter abt otto von elten geschaffen 
wurde, wie auf dem Fuß des unteren balkens des auf ihm abgebildeten 
Kreuzes vermerkt ist. Die anordnung der Figurengruppen und die Ge-
samtprogrammatik des neuen einbands machen dessen ausrichtung an dem 
früheren Deckel wahrscheinlich, von dem auch der Kameo mit der Familie 
Kaiser Konstantins übernommen sein könnte.331 auch rechnungseinträge 
des abtes um 1499332 lassen an die Wiederverwendung älterer pretiosen 
denken. Für die Gleichsetzung des früheren einbandes mit jenem, den laut 
einem auf dem letzten blatt dieses codex um 850 geschriebenen Vermerk 
die Stifterin anfertigen ließ,333 gibt es keine Hinweise. immerhin besteht die 
möglichkeit, dass Konstantins Kameo schon früh das evangeliar geschmückt 
hat und vielleicht das älteste zeugnis für die Konstantintradition in der abtei 
bildet. Die Grundform des überaus fein gearbeiteten, aus vergoldetem Silber 
über eichenholz bestehenden Deckels334 bildet ein Kreuz innerhalb einer mit 
ornamenten und Halbedelsteinen ausgefüllten randleiste, dessen arme mit 
den Symbolen der vier evangelisten belegt sind. in der mitte des Kreuzes 

328 Gercken, reisen durch Schwaben, baiern …, S. 376–378.
329 Stabitr Hs 1626, S. 1101.
330 Stabitr Hs 22.
331 Katalog Schatzkunst trier, S. 181 f.; Fuchs, inschriften trier 1, S. 616 f.; lukas 

clemens/Wolfgang Schmid, traditionen der konstantinischen Familie in trier, 
in: Katalog Konstantin der Große, S. 488–498, hier S. 496 f., sowie nolden, Das 
ada-evangeliar, in: ebd., S. 499 f.

332 Stabitr Hs 1626, S. 1150 f.
333 … iussit perscribere mater/Ada ancilla dei pulchrisque ornare metalla …, hierzu 

auch Kentenich, ada ancilla dei, S. 145–150.
334 beste abb. clemens/Schmid, traditionen (wie anm. 331), S. 498.
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befindet sich ein spätantiker dreischichtiger Sardonyx mit der aus fünf perso-
nen, darunter wohl Helena, bestehenden Familie Konstantins in bläulichem 
Weiß und davor zwei adler, die infolge der oberen Schichten des Steins in 
dunkelbraunem Kontrast erscheinen. in den durch das Kreuz gebildeten vier 
Feldern stehen jeweils auf einem Smaragd die hll. Johannes und maximin, 
bei dem abt otto kniet und dessen Wappen hier erscheint, sowie agritius 
und nicetius, vor dem ein ritter, vielleicht der Herzog von luxemburg als 
Klostervogt, kniet. als Schöpfer dieses Kleinods wird allgemein der trierer 
Goldschmied Heinrich Wolff vermutet,335 der vielleicht mit dem späteren 
abt Vinzenz in beziehungen stand. Das evangeliar wurde 1796 nach mainz 
geflüchtet, dort von der französischen Verwaltung beschlagnahmt und 1800 
der nationalbibliothek in paris zugeführt. 1815 wurde es vom preußischen 
Staat reklamiert und 1818 von diesem der trierer Stadtbibliothek zugewiesen.336

als weiterer prunkvoller einband aus St. maximin ist der Deckel des verlo-
renen liber aureus bekannt.337 er stammte aus der von 1225 bis 1250 zu trier 
nachzuweisenden Künstlerwerkstatt, die auch das mettlacher Kreuzreliquiar 
und den St. Simeonsschrein zu bendorf-Sayn gearbeitet hat, und wurde zwi-
schen 1220 und 1240 gefertigt. Der genauere zeitpunkt seiner anfertigung 
wird kontrovers diskutiert. Für den zeitraum um 1220 bringen christine 
Sauer, zwischen 1220 und 1230, vielleicht auch bis 1240 rainer Kahsnitz,338 
um 1234 Hans Wolfgang Kuhn und zwischen 1230 und 1240 rüdiger Fuchs 
unterschiedliche argumente vor. möglicherweise hat also nicht mehr der 1231 
verstorbene abt bartholomäus, sondern sein nachfolger Heinrich von bruch 
den einband in auftrag gegeben. Der inhalt des codex, die abschriften der 
wichtigsten echten und gefälschten urkunden des Klosterarchivs, ist trotz 
seines Verlustes durch mehrere Kopien339 erhalten. auch ist zu ihm eine 

335 Schommers, anmerkungen zur trierer Goldschmiedekunst, S. 52, und laufner/
Kocks, trierisches Handwerk (wie anm. 316), S. 126; vgl. jedoch Fuchs, in-
schriften trier 1, S. 617.

336 Hierzu § 5. bibliothek und Skriptorium.
337 zum liber allgemein neben älteren zusammenfassungen etwa bei lamprecht, 

Deutsches Wirtschaftsleben 2, S. 109–123, oder perrin, recherches, S. 512–540, 
und neueren Darstellungen, etwa bei Giessmann, besitzungen, S. 27 f., speziell 
zum einband: nolden, ein neuer Fund, S. 145–150; Sauer, Fundatio und memo-
ria, S. 273–292; Kuhn, Das politische programm, S. 81–88, und Fuchs, inschriften 
trier 1, S. 360–364.

338 rainer Kahsnitz, Die Gründer von laach und Sayn. Fürstenbildnisse des 13. Jahr-
hunderts, nürnberg 1992, S. 113 f.

339 z. b. Stabitr Hs 1632/396, S. 5–182.
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Vorarbeit um 1200 überliefert340 mit einem für die Geschichte der abtei von 
1100 bis 1200 aufschlussreichen Vorwort, in dem als ziel der Kodifizierung 
die Sicherung des besitzes und der rechte der abtei genannt wurde, die auch 
die Klosterüberlieferungen auf papyrus einbeziehen sollte.341

auch der verlorene einband342 ist durch mehrere Stiche und abbildungen 
des 17. und 18. Jahrhunderts gut bekannt.343 er zeigte in der mitte eine von 
rankenornamenten umgebene, relativ große elfenbeinplatte mit der Himmel-
fahrt christi. um sie herum befanden sich in der mitte des Deckeloberteils auf 
einer in den vergoldeten Silberüberzug eingelassenen Goldplatte die büsten 
Konstantins und Helenas, jede mit einem Kirchenmodell in der Hand, über 
die der evangelist Johannes schwebte, und mit umschriften, die Konstantin 
als Schenker von mertert und Helena als Schenkerin des Klosterareals (fundus) 
auswiesen. zwei weitere Goldplatten am linken rand zeigten die Könige 
arnulf und Heinrich i., ebenfalls mit Kirchenmodellen, und verwiesen durch 
umschriften auf ihre Schenkungen rübenach beziehungsweise Diedenhofen. 
ihnen entsprachen am rechten rand zwei Goldplatten mit den abbildungen 
von König Dagobert und von pippin mit den Verweisen auf Detzem bezie-
hungsweise auf remich und taben. Die mitte des unteren teiles nahmen auf 
einer Goldplatte das Stifterpaar Karl der Große und ada ein, über die der 
hl. maximin in Form einer Halbbüste schwebte, wobei für Karl auf Küntzig, 
Steinsel und Weimerskirch, für ada aber auf alsenz (ALCEI, häufig, aber 
wohl zu unrecht mit alzey identifiziert) und münsterappel verwiesen wurde. 
Die vier ecken waren mit quadratischen vergoldeten Silberplatten versehen, 
die mit edelsteincabochons und kleinen nimbierten personenbüsten, vielleicht 
der Helena, des evangelisten Johannes und der bischöfe agritius und nice-
tius, verziert waren. primäres ziel dieses bildprogramms war ebenfalls die 
rechtssicherung sowie natürlich der Hinweis für die mitwelt auf das hohe 
alter der abtei und auf ihre Heiltümer, weniger aber auf die rechtsstellung 
als reichskloster gegenüber der trierer Kirche, mit der die zusammenarbeit 
der abtei in diesen Jahrzehnten einen Höhepunkt erreicht hatte. inhaltlich 

340 lHaKo best. 211 nr. 2111.
341 Hierzu Wisplinghoff, untersuchungen, S. 6.
342 rekonstruktionen im Katalog Schatzkunst trier, S. 138, und Kuhn, Das politische 

programm, abb. 3.
343 Stich schon bei zillesius, Defensio abbatiae imperialis, und danach bei Hont-

heim, prodromus, S. 432 f., ein farbiges aquarell eines Scholasters aus Vreden um 
1731 befindet sich heute im nachlass Jodoc Hermann nünnings auf Haus ruhr in 
Senden-bösensell.
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wurden die auswahl der Stifter und die ihnen zugeschriebenen Schenkungen 
durch die Formulierungen im älteren necrolog um 1116 bestimmt, dessen 
von H7 geschriebenen traditionsnotizen hier ihren bildlichen niederschlag 
gefunden haben.

Die umstände der Vernichtung des liber aureus 1807 durch den letzten 
maximiner abt benedikt Kirchner waren höchst unglücklich. nachdem 
der liber 1801 Kirchner ausgehändigt worden war, veräußerte er einzelne 
pretiosen des einbands zu mainz,344 vermutlich um mit dem erlös seine 
Schwabenheimer pfarrkinder zu unterstützen. Doch blieben diese Verkäufe 
auf dem Kunstmarkt nicht unbemerkt, weshalb er schließlich den buch-
block als lästiges beweismittel verbrannte. eine andere, infolge mehrerer 
Verwechslungen nicht sonderlich glaubwürdige Version über die Vernichtung 
des liber berichtet Karl anton Schaab.345 einzelne teile des buchschmucks 
gelangten über umwege in das berliner neue museum, wo sie 1945 durch 
Kriegseinwirkungen zerstört wurden.

344 einzelheiten bei Kuhn, trierische Kirchenschätze, S. 32 f., sowie in § 5. bibliothek 
und Skriptorium.

345 Falk, Das Schicksal des Schatzes und des archivs, S. 101–103, sowie nolte, aus 
Schaabs papieren, S. 100–105; hierzu § 5. bibliothek und Skriptorium.
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§ 4. D a s  a r c h i v

Wie bei der Klosterbibliothek werden auch heute noch gelegentlich als 
Folge der auf mehrere lagerungsorte verteilten aufbewahrung der maximiner 
archivalien und der von 1810 bis 1870 geradezu verzweifelten Suche nach 
den älteren urkunden die scheinbar großen Verluste auch des Klosterarchivs 
zu sehr in den Vordergrund gestellt. im laufe seiner langen Geschichte hat 
das maximiner archiv sicherlich größere einbußen erlitten, dürfte nach 1220 
jedoch besser erhalten sein als die archive manch anderer größerer Klöster. 
Gute und dichte überlieferungen verwahrt es vor allem ab dem 13. bis zum 
17. Jahrhundert, für die neuere Güter- und Wirtschaftsgeschichte des Klosters 
und für die Verflechtung der abtei in das moselländisch-lothringische Kräfte-
feld. Dabei sind jedoch seine großen Verluste vor allem für die Frühzeit der 
abtei nicht zu übersehen. Sein untergang 882 im normannensturm war so 
vollständig, dass keine archivischen überlieferungen zur ältesten Geschichte 
des Klosters erhalten blieben. abgesehen natürlich von den späteren Spu-
rien, etwa den nachträglich gefälschten Herrscherurkunden angeblich aus 
den Jahren 765, 808, 822 und 866, stammen die wenigen nachrichten zu 
St. maximin aus der merowinger- und Karolingerzeit daher ausnahmslos aus 
überlieferungen anderer Klöster und institutionen. Dies trifft auch auf das 
testament der erkanfrida um 853 zu1 oder auf den Gütertausch der abtei-
en prüm und St. maximin 855, der durch seinen eintrag im prümer liber 
aureus überliefert ist,2 weil, im unterschied zum maximiner archiv, teile 
des prümer archivs 882 gerettet werden konnten, wie aus anderen prümer 
überlieferungen deutlich wird.

abgesehen von diesem frühen totalverlust könnten die heutigen ur-
kundenüberlieferungen des maximiner archivs nahelegen, dass sich um 
1200/1210 ein weiterer unglücksfall im Klosterarchiv ereignet hat, über den 
freilich keine Quelle berichtet. bis zu diesem zeitpunkt ist die zahl der in 

1 berlin, SbpK lat. fol. 729.
2 Stabitr Hs 1709, fol. 104 f.
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ihm erhaltenen echten urkunden, verglichen mit der Größe und bedeutung 
der abtei, nämlich außerordentlich gering. zwar finden sich im Kloster-
archiv für die Jahre von 882 bis 1140 überlieferungen zu insgesamt 72 echten 
und gefälschten Herrscher- und papsturkunden, unter diesen wiederum 58 
urkunden als ausfertigungen. Doch ist anzunehmen, dass schon im frühen 
13. Jahrhundert der überwiegende teil von ihnen in dem später gut belegten 
Sonderarchiv des Klosters verwahrt wurde und von den damals zu vermu-
tenden archivverlusten nicht betroffen war. an privaturkunden dagegen 
sind für diesen zeitraum nur 30 Dokumente erhalten, darunter lediglich 14 
als originalurkunden, von denen die Vogteiregelungen von 923 und 1135 
jedoch zu den bestandteilen des Sonderarchivs gerechnet werden können, 
dem sie zumindest im 16. und 17. Jahrhundert angehört haben. Daher waren 
bis zum Jahr 1000 die originale von nur acht privaturkunden bestandteile 
des Klosterarchivs.3 Für das 11. Jahrhundert verwahrte das Klosterarchiv 14 
fast durchweg gefälschte Herrscher- und eine ebenfalls verfälschte papstur-
kunde. abgesehen von der um 1800 dem archivfonds entfremdeten bulle 
leos ix.,4 einem brief Heinrichs iV.5 und den nur als spätere abschriften 
überlieferten Diplomen Heinrichs ii. von 1005 und Heinrichs iV. von 1065 
befinden sich diese 14 urkunden als bestandteile des ehemaligen maximiner 
Sonderarchivs heute alle in der pariser nationalbibliothek. ihnen stehen in 
diesem Jahrhundert lediglich fünf privaturkunden gegenüber,6 von denen 
sich nur das Weistum von Wasserbillig als allerdings nicht unverdächtiges 
original erhalten hat.7

aus dem 12. Jahrhundert lassen sich für die abtei 13 Königs- und papst-
urkunden nachweisen, von denen sich die originale von elf urkunden 
im Klosterarchiv befanden. neun von ihnen werden heute in der pariser 
nationalbibliothek und zwei im trierer Stadtarchiv verwahrt.8 aus diesem 
Jahrhundert befanden sich im Klosterarchiv zwölf privaturkunden, davon 
acht als originale. eine von ihnen, die wohl zum Sonderarchiv des Klosters 

3 853: berlin, SbpK lat. fol. 729; 909: Staarchtr best. b nr. 5 und H nr. 7; 923: paris, 
bn nouv. acq. lat. 2281 nr. 2; 959: Heidelberg, ub urk. nr. 395; 962: Heidelberg, 
ub urk. nr. 321; 963: seit 1984 im Staatsarchiv luxemburg; 970: Staarchtr best. b 
nr. 1; 978: Heidelberg, ub urk. nr. 323.

4 Heute Staarchtr best. o nr. 15.
5 Staarchtr best. b nr. 1 verso.
6 Wampach 1 nr. 213, mub 1 nr. 269, nr. 332, nr. 379, nr. 382.
7 Heidelberg, ub urk. nr. 320.
8 1125: mub 1 nr. 452 und 1140: mub 1 nr. 516.
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gehörende Vogteiregelung des luxemburger Grafen von 1135,9 befindet sich 
heute in der pariser nationalbibliothek, vier in der universitätsbibliothek 
Heidelberg als entnahmen Franz Georg bodmans und Gotthelf Fischers 
aus dem Klosterarchiv, zwei im landeshauptarchiv Koblenz und eine im 
Stadtarchiv trier. Verglichen mit der im 12. Jahrhundert in den anderen 
rheinischen und lothringischen Klöstern und übrigen institutionen bereits 
häufigeren Verwendung von privaturkunden sind solche urkunden im ma-
ximiner Klosterarchiv daher außerordentlich selten überliefert. Diese lücke 
kann keineswegs durch die mitnahme von archivteilen um 1139/1142 durch 
die bei der einführung der jungcluniazenischen reform vertriebenen mönche 
erklärt werden, wie dies durch den prolog des liber aureus nahegelegt werden 
könnte,10 da in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts die zahl der erhaltenen 
maximiner privaturkunden keineswegs zunimmt. Für frühe Verluste bei den 
privaturkunden im allgemeinen Klosterarchiv spricht ferner der umstand, 
dass ihre unzureichende überlieferung durch die frühen maximiner Kopi-
are nur unwesentlich gemildert wird. erst um 1215 setzt die einem Kloster 
dieser Größenordnung entsprechende urkundenüberlieferung ein. Deshalb 
enthielt sein archiv für den zeitraum von 1220 bis 1300 die ausfertigungen 
von etwa 60 privaturkunden. Danach lassen die zahlen der dort verwahrten 
originalurkunden keine überlieferungsstörungen mehr erkennen. Für das 
14. Jahrhundert barg es die ausfertigungen von etwa 320 urkunden, für das 
15. Jahrhundert von 470, für das 16. Jahrhundert von ungefähr 620 und für 
das 17. und 18. Jahrhundert zusammen von circa 570 urkunden. Hierdurch 
dürfte auch gesichert sein, dass die durch die zerstörung der Klostergebäude in 
den Jahren 1434, 1522 und 1674 gekennzeichneten zäsuren in der Geschichte 
der abtei ohne größere auswirkungen auf ihr archiv blieben. 

insgesamt sind heute vom ehemaligen maximiner archiv die lagerungs-
stätten von annähernd 2200 originalurkunden, von etwa 45 größeren Ko-
piaren und von über 1200 teils dünnen, teils umfangreicheren Güter- und 
prozessakten, Gerichtsprotokollen und liegenschaftsverzeichnissen sowie 
einigen wenigen das Kloster selbst berührenden Sachakten und rechnungen 
im umfang von vielleicht zwölf regalmetern nachzuweisen. unter ihnen 
befinden sich nur wenige Fremdprovenienzen.11 Für die überlieferung des 

 9 mub 1 nr. 483.
10 Stabitr Hs 1632/396, S. 4; vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 6.
11 Die beiden das Frankfurter Stift betreffenden urkunden von 880 und 881, mGH 

D lJ nr. 18 und D Karl nr. 180, heute paris, bn nouv. acq. 9268 nr. 5 und nr. 6, 
zu ihnen siehe § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte; zwei urkunden des 
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Klosters ist aber nicht nur die zahl der als Diplome ausgewiesenen urkunden 
zu berücksichtigen, sondern dass es seit dem 15. Jahrhundert der Gewohnheit 
des Klosterarchivs entsprach, urkunden zumeist auf papier, gelegentlich 
aber auch auf pergament, in ihrem zusammenhang mit den Güter- und 
prozessakten zu belassen, und dass die zahl der abschriftlich überlieferten 
urkunden infolge der zahlreichen Kopiare des Klosters ein mehrfaches der 
im original erhaltenen urkunden ausmacht.

in den aufbewahrungsorten der einzelnen ausfertigungen spiegelt sich das 
Schicksal des Klosterarchivs überhaupt nach 1794 wider. Deren Hauptmasse, 
etwa 1800 urkunden, die nach der Säkularisierung weder durch ihr alter, 
den rang ihrer aussteller oder durch diplomatische besonderheiten den 
Historikern bemerkenswert erschienen, lagert heute im landeshauptarchiv 
Koblenz. Dort belegen die urkunden im bestand 211: abtei St. maximin, die 
nummern 37–2002. Jedoch finden sich innerhalb der nummern 1 und 230 
nur 27 urkunden, da in dem um 1860 erstellten Findbuch diese nummern 
für die damals noch erhofften zugänge an älteren maximiner urkunden 
freigehalten wurden. Von verschwindenden ausnahmen abgesehen, die durch 
zugänge des 19. und des 20. Jahrhunderts aus einzelnen Sammlungen und 
aufkäufen entstanden, waren sie alle bestandteile des allgemeinen Klosterar-
chivs. Wie bei den Handschriften entfernten bei ihrer Sichtung um 1800 zu 
mainz Franz Georg bodman und Gotthelf Fischer auch bei den urkunden 
die ihnen besonders wertvoll erscheinenden originale aus dieser repositur 
und veräußerten sie. ein kleinerer teil dieser aussonderungen verblieb nach 
Fischers Wegzug nach moskau 1804 allerdings in der mainzer zentralschule 
und wurde später dem Koblenzer archiv zugeleitet.12 Wie unten dargelegt 
wird, scheinen diese gewöhnlichen urkunden, wenn der ausdruck angemessen 
ist, zunächst nach trier verbracht worden zu sein, bevor sie nach 1815 dem 
preußischen Staatsarchiv in Koblenz überstellt wurden. Dieses registrierte 
ihren eingang zunächst überhaupt nicht und suchte diese nachlässigkeit noch 

trierer Kartäuserklosters St. alban von 1427 und 1441, seinen besitz zu Kenn be-
treffend, heute lHaKo best. 211 nr. 1981 und nr. 1982, die beim rückkauf dieses 
besitzes 1484 St. maximin offensichtlich übergeben wurden; die urkunden in paris, 
bn nouv. acq. 9268 nr. 54, nr. 55, nr. 63 und nr. 66, die erst im 19. Jahrhundert 
irrtümlich in den maximiner urkundenfonds eingeordnet wurden und die der ab-
tei 1589 beim ankauf der Herrschaft Freudenburg übergebenen urkunden, diese 
burg betreffend, von 1439 in paris, bn nouv. acq. 9268 nr. 60 und von 1442 in 
lHaKo best. 211 nr. 1978.

12 Siehe Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 121 f.
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lange zu verschleiern. noch 1825 war dem oberpräsidenten der rheinpro-
vinz ihre Verwahrung unweit seines Dienstsitzes unbekannt, wie aus seiner 
damaligen umfassenden Suchaktion erkenntlich wird.13

Die heute in der nationalbibliothek zu paris verwahrten 68 urkunden14 
waren bestandteile des Sonderarchivs der abtei. aus Sicherheitsgründen 
waren zu St. maximin seit dem mittelalter vor allem die älteren echten und 
gefälschten Königs- und papsturkunden sowie einige Vogteiurkunden, neuere 
privilegienbestätigungen und Schutzbriefe nicht im allgemeinen Klosterar-
chiv verwahrt worden, daneben aber auch die Verzichtsurkunde des abtes 
lamprecht um 1427,15 wodurch dieses Sonderarchiv zugleich den charakter 
eines Geheimarchivs hatte. nach mehreren Verlagerungen in das Gebiet rechts 
des rheins seit Juli 1794 hatte es der Klosterarchivar Sandrat müller (zu ihm 
§ 37.5. priestermönche 1350–1802) zusammen mit einigen Handschriften, etwa 
dem ada-codex, im Januar 1798 im Haus des baudirektors Jakob Schneider 
in mainz deponiert. Gelegentlich einer Hausdurchsuchung im Juni 1800 
wurde das Depot von den französischen behörden beschlagnahmt und von 
Gotthelf Fischer und Franz Georg bodman im auftrag der Departemental-
verwaltung gesichtet, die aus ihm neben Handschriften offensichtlich auch 
urkunden entnahmen, die sich später in Sammlungen wiederfanden.16 Der 
rest des maximiner Sonderarchivs wurde im oktober 1800 an die pariser 
nationalbibliothek übersandt, wo er sich noch heute befindet, da ihn 1815 
die Siegermächte bei ihren archivalienrückforderungen übersehen hatten.

Die nun im Staatsarchiv luxemburg verwahrten etwa 50 maximiner neueren 
urkunden betreffen fast ausnahmslos besitzungen des Klosters in dem ehe-
maligen Herzogtum. Vermutlich waren sie aus dem archiv des abtes für die 
ausschließlich ihm zustehende, im refugium in der Stadt luxemburg erfolgte 
Verwaltung der luxemburger Güter ausgesondert worden und lagerten dort 
weiterhin nach 1794, bevor sie über die französische Domänendirektion in 
das heutige Staatsarchiv gelangten.

Die 143 maximiner urkunden, die heute im besitz des Stadtarchivs trier 
sind, hatten nach 1800 zunächst unterschiedliche besitzer. ein teil von ihnen 
entstammte der aussonderung Jean-baptiste maugérards 1803 für die pariser 
nationalbibliothek aus einer ende 1800 erfolgten archivalienübersendung 

13 lHaKo best. 403 nr. 70.
14 paris, bn lat. nouv. acq. 9264–9267.
15 Siehe § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
16 einzelheiten zu diesen Vorgängen in § 5. bibliothek und Skriptorium.
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des mainzer Departementalarchivs an den trierer Domänendirektor,17 war 
ursprünglich also ein bestandteil des allgemeinen Klosterarchivs. Da preußen 
1815 das protokoll über die Versendung nach paris im Herbst 1803 vorlag, 
mussten diese urkunden damals zurückgegeben werden und wurden vom 
preußischen König unter nichtbeachtung modernerer archivierungsgrund-
sätze dem trierer Stadtarchiv zugewiesen. einen weiteren zugang von 
zehn papsturkunden und zwei Sammelprivilegien verzeichnete das trierer 
Stadtarchiv 1827, als in ihm und nicht in dem hierfür zuständigen damaligen 
Koblenzer regierungsarchiv der oberpräsident der rheinprovinz auch einige 
vom mainzer archiv abgegebene urkunden deponierte.18 Der größere teil 
der maximiner urkunden im trierer Stadtarchiv dürfte jedoch aus den ur-
kundenentnahmen bodmans und Fischers sowohl aus dem Sonder- wie aus 
dem allgemeinen archiv des Klosters rühren und aus dem im Januar 1803 
„verloren“ gegangenen maximiner archivalientransport von mainz nach 
trier,19 von dem sich später größere teile im besitz von trierer Sammlern 
befanden. Sie sind im 19. Jahrhundert auf verschiedenen Wegen schließlich 
in das Stadtarchiv gelangt. entsprechend den unterschiedlichen auswahl-
kriterien, die diesen urkundenentfremdungen jeweils zu Grunde lagen, ist 
die zusammensetzung des trierer urkundenfonds uneinheitlich. aus dem 
ehemaligen Sonderarchiv finden sich in ihm einige der wertvollsten Königs- 
und papsturkunden des 10. und des 12. Jahrhunderts, aus den späteren Jahr-
hunderten auffallend viele papst- und einige Herrscherurkunden, die wohl 
dem eigentlichen Klosterarchiv bei dessen Sichtung um 1800 entnommen 
wurden, ferner urkunden, die für die trierer lokalgeschichte von interesse 
sind und die im frühen 19. Jahrhundert Sammelgut der hierfür einschlägig 
bekannten trierer persönlichkeiten gewesen sein dürften.

Hingegen dürften die 66 urkunden der universitätsbibliothek Heidelberg 
sämtlich aus bodmans urkundenentfremdungen stammen oder zumindest 
durch seine Hände gegangen sein, als sein Komplize Fischer sich 1804 in 
moskau niedergelassen hatte. bei ihnen handelt es sich ausnahmslos um 
privaturkunden, die aus dem eigentlichen Klosterarchiv stammen dürften, 
darunter freilich vier des 10., eine des 11., fünf des 12. und 19 des 13. Jahr-
hunderts. auswahlkriterien waren also zunächst wohl das alter der urkunden 
und bei jüngeren originalen diplomatische besonderheiten, etwa die Siegel. 

17 lHaKo best. 276 nr. 2810.
18 lHaKo best. 403 nr. 70.
19 Hierzu § 5. bibliothek und Skriptorium.
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Der zeitpunkt der Veräußerung dieses Selekts und seiner eingliederung in 
die urkundensammlung des 1829 verstorbenen Frankfurter privatgelehrten 
carl Fichard, genannt baur von eysseneck, ist nicht bekannt. aus seinem 
nachlass ersteigerte 1831 die Heidelberger universitätsbibliothek die urkun-
den, wobei jedoch ungewiss bleibt, ob sie den Gesamtbestand der maximiner 
urkunden in Fichards Sammlung darstellen oder ob nur jene erworben 
wurden, die von wissenschaftlichem interesse und für den universitätsun-
terricht geeignet erschienen. einige kleinere Sammlungen des 19. Jahrhun-
derts, etwa die Sammlung Habel in miltenberg20 oder die des Germanischen 
nationalmuseums in nürnberg,21 sind nun glücklicherweise aufgelöst. Doch 
dürften sich noch immer schätzungsweise 15 bis 20 maximiner urkunden 
in privatbesitz befinden.

Während die urkunden in der pariser nationalbibliothek als ein von 
der abtei schon frühzeitig für ihr Sicherheitsbedürfnis geschaffenes Selekt 
bezeichnet werden können, bilden die im Stadtarchiv trier und in der uni-
versitätsbibliothek Heidelberg lagernden urkunden des Klosters ebenfalls 
Selekte, deren zusammensetzung durch die unterschiedlichen interessen von 
bodman, Fischer, maugérard und der trierer Sammler bestimmt wurden. 
ähnlich verhält es sich auch mit den lagerungsorten der etwa 45 größeren 
Kopiare und amtsbücher des Klosters. bei dieser zahl ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass die unterscheidung zwischen eigentlichen Kopiaren und dem 
anderen Schriftgut zur rechtssicherung mit Kopiaransätzen, etwa in den 
akten der Güterverwaltung oder des reichskammergerichts, zwangsläufig 
etwas willkürlich ist wie auch die nichtberücksichtigung kleinerer urkunden-
abschriftssammlungen, die häufig22 nur extrakte aus den größeren Kopiaren 
darstellen. ebenfalls fließend sind die übergänge zwischen den Kopiaren und 
den amtsbüchern.23 Schließlich wurden gelegentlich auch lose abschriften 
erst im 19. Jahrhundert als bände neu formiert.24 zu den eigentlichen Kopi-
aren rechnen 15 bände im landeshauptarchiv Koblenz, 26 bände, darunter 
das archivium maximinianum mit 15 bänden, in der Stadtbibliothek trier 
und je ein band in der königlichen bibliothek zu brüssel,25 in der universi-

20 Heute zum teil im HSta Darmstadt und zum teil in lHaKo best. 211 nr. 1822–
1830.

21 Seit 1990 in lHaKo best. 211 nr. 1985–1995 und nr. 1997–1999.
22 Stabitr Hs 1640/390.
23 Stabitr Hs 1642/388.
24 lHaKo best. 211 nr. 2121.
25 brüssel, br ms 8122.
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tätsbibliothek bonn,26 im Historischen institut zu luxemburg27 und in der 
pariser nationalbibliothek.28 ihre Schicksale im 19. Jahrhundert können hier 
nicht im einzelnen verfolgt werden. beispielsweise war das älteste urkun-
denkopiar des Klosters aus dem frühen 13. Jahrhundert29 zu bemerkenswert, 
als dass es die archivalienplünderer im archivbestand belassen hätten. es 
hatte im 19. Jahrhundert mehrere besitzer, die aus ihm sogar einzelne blätter 
entfernten, bevor es um 1865 wieder mit dem Klosterbestand zu Koblenz 
vereinigt werden konnte. Das Verbrüderungsbuch des St. elisabethhospitals 
aus dem späten 13. Jahrhundert30 blieb hingegen im archivbestand, wohl weil 
es äußerlich unansehnlich und schadhaft ist, und aus den gleichen Gründen 
auch das Konzeptenbuch der äbte rorich und lamprecht.31 Dies waren 
vermutlich auch die ursachen, dass das liber feudorum um 1515 im Klos-
terarchiv verblieb,32 während Scheckmanns Speculare feudorum um 1803 in 
trier liebhaber fand.33 Der größte teil der nun in der Stadtbibliothek trier 
verwahrten Kopiare dürfte zu der 1803 verloren gegangenen archivaliensen-
dung des mainzer Departementalarchivs gehört haben. aus ihr stammen nicht 
nur einige ältere Kopiare, die 1827 Johann peter Job Hermes der Stadtbib-
liothek schenkte,34 sondern auch das 15-bändige archivium maximinianum, 
13 bände von ihm ebenfalls aus Hermes’ besitz, während die zwei übrigen 
bände der Stadtbibliothek erst 1865 zugeführt wurden.

Weniger willkürlich dagegen ist die Geschichte des zum normalen Klos-
terarchiv gehörenden aktenbestandes der abtei. obwohl auch er eine reihe 
älterer, zumeist abschriftlicher überlieferungen enthält, fand er im frühen 
19. Jahrhundert nicht die gleiche aufmerksamkeit der archivalienliebhaber 
und -händler wie die urkunden und Kopiare und verblieb daher als einheit 
zunächst im mainzer Departementalarchiv, dann bei der trierer Domänen-
verwaltung und schließlich im preußischen Staats- und nunmehrigen landes-
hauptarchiv Koblenz. Dort umfasst er mit neun regalmetern umfang etwa 

26 bonn, ub ms S 1255.
27 luxemburg, inst. Gr.-D., bibliothek, ms 36, er befand sich 1794 wohl im refugium 

der abtei, da er nur luxemburgische Weistümer enthält.
28 paris, bn lat. nouv. acq. 2034, er wurde erst 1909 angekauft.
29 lHaKo best. 211 nr. 2111.
30 lHaKo best. 211 nr. 2122.
31 lHaKo best. 211 nr. 2101.
32 lHaKo best. 211 nr. 2112.
33 Stabitr Hs 1643a/387 und Hs 1643b/771.
34 Stabitr Hs 1639/398 und Hs 1631/397.
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850 einheiten, stellt freilich keine gleichmäßige überlieferung der einst in der 
Klosterregistratur geführten akten dar. Dies zeigt schon ein blick auf die in 
der nunmehrigen bestandsgliederung vorhandenen aktennummern. in der 
Gruppe i: Geistliche angelegenheiten sind es nur 27 akten, bei der Gruppe 
ii: Hospital St. elisabeth 20, bei iii: lehenswesen 17, bei iV: Verwaltungs-, 
Güter- und rechnungssachen 400 und bei V: Gerichtswesen über 380 akten, 
darunter allein 160 akten über Hexenprozesse, die bis etwa 1830 nicht be-
standteil des eigentlichen Klosterarchivs waren, sondern im 18. Jahrhundert 
in einem Keller des burghauses in Fell verwahrt wurden.35 es fehlen im Kob-
lenzer aktenbestand die besitz- und prozessakten sowie die rechnungen und 
Verzeichnisse der Klostergüter im Herzogtum luxemburg, die infolge ihrer 
Sonderverwaltung durch den abt im refugium, der Klosterniederlassung in 
der Stadt luxemburg, im 18. Jahrhundert dort verwahrt wurden und nach 
1794 verblieben sind. Heute bilden sie im Staatsarchiv luxemburg zusammen 
mit den maximiner urkunden zu jenem besitzteil den bestand xlV (abtei 
St. maximin). relativ geringfügig sind die St. maximiner aktenüberlieferungen 
im Stadtarchiv36 und im bistumsarchiv37 trier, die teilweise nicht Vorgänge 
aus dem Klosterarchiv, sondern über die abtei beinhalten.

unter den erhaltenen akten, rechnungen und Verzeichnissen lassen sich nur 
geringe reste der ehemaligen Sonderregistraturen der maximiner Kellerei und 
einzelner Klosterämter ausmachen. es sind dies neben dem Schatzungsbuch 
des Klosterbesitzes um 178738 extrakte aus den Jahresrechnungen 1748–1750 
und 1776–1787,39 eigentliche Gesamtrechnungen der Kellerei für die Jahre 
1790–1791,40 1789–179241 und 1801–180242 sowie die amtsrechnungen der 
Speichermeisterei 1787–178943 und der Küchenmeisterei 1788–1789.44 bei ihnen 
ist unsicher, ob sie 1794 in der abtei verblieben sind oder bei der rückkehr 
des Konvents im Sommer 1795 nach trier wegen ihrer aktualität aus dem 
übrigen Schriftgut der Kellerei, das seitdem verschollen ist, ausgesondert 

35 resmini, Hexenprozesse im amt St. maximin, S. 209–213.
36 Staarchtr best. l nr. 6 und nr. 10, best. t 43 und best. t 63.
37 trier, ba best. 63.1.
38 lHaKo best. 211 nr. 2108.
39 Stabitr Hs 1652b/948b.
40 lHaKo best. 211 nr. 2563.
41 Stabitr Hs 1645/772.
42 lHaKo best. 211 nr. 2564.
43 lHaKo best. 211 nr. 2561.
44 lHaKo best. 211 nr. 2562.
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wurden. infolge des interesses des trierer erzbischofs an den Klosterfinanzen 
seit der beabsichtigten umwandlung St. maximins in ein Stift 1786 lassen 
sich auch in den Kurtrierer archivalien einzelne ersatzüberlieferungen für 
die Spätzeit der Klosterwirtschaft feststellen.45

noch geringer sind die überreste aus der nach 1794 verschwundenen 
registratur des abtes. Die umstände ihres Verlustes sind unbekannt. eini-
ges könnte dafür sprechen, dass sie 1794 abt Wittmann nach luxemburg 
und nach 1795 wieder nach trier geschafft hat. um 1797 wären sie dann 
dem neuen abt benedikt Kirchner ausgehändigt worden, der sie in Schwa-
benheim deponierte, wo sich von ihnen jedoch keine Spuren mehr finden. 
möglich ist aber auch, dass sie mit den übrigen archiven der abtei rechts des 
rheins verbracht wurden und dort, ähnlich wie die unterlagen der Kellerei, 
verschwanden oder beim rücktransport vergessen wurden. erhalten blieb 
aus der registratur des abtes lediglich das manuale des abtes Wittmann,46 
das er auch nach seiner rückkehr nach trier 1795 weitergeführt hat. Durch 
bemerkungen in anderen unterlagen der abtei steht fest, dass diese regist-
ratur zumindest seit 1502 die Vorgänge zur Wahl eines jeden abtes, zu seiner 
Konfirmation durch die Kurie, seiner investitur durch die erzbischöfe und 
zu seiner Weihe enthalten hat, ferner die unterlagen zur Verwaltung des 
Sondervermögens des abtes sowie zumindest seit 1623 auch zu jedem in 
St. maximin eingetretenen novizen eine Sammlung von Schriftstücken, die 
sich auf dessen person bezogen. Dies ergibt sich aus den überlieferungen der 
eckdaten aus den personenunterlagen in den verschiedenen Chronologiae des 
mönchs antonius Geisen,47 der als langjähriger registrator dieses abtsarchivs 
zugang zu ihnen hatte, sowie aus seinen einzelnen bemerkungen hierzu. aus 
der registratur des abtes haben sich jedoch auch hinsichtlich der Wahl und 
bestätigung der maximiner äbte größere teile als Kopien im archivium 
maximinianum erhalten.48 Da dieses Kopiar um 1693 angelegt wurde, fehlen 
jedoch für das 18. Jahrhundert solche überlieferungen.

Die bestandsaufnahme der noch erhaltenen teile des maximiner archivs 
zeigt zum einen zur Genüge, dass sich die urkundenverluste im Wesentli-

45 So in lHaKo best. 1c nr. 19081: zusammenstellungen der einnahmen und aus-
gaben des Klosters für den zeitraum 1775–1786 sowie die Jahresgesamtrechnung 
von 1773.

46 Stabitr Hs 1652b/948b.
47 Siehe § 34.1. necrologe: n7 und § 37.5. priestermönche 1350–1802: antonius Gei-

sen.
48 Stabitr Hs 1644/375.
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chen auf seine alten urkunden bis etwa 1210 beschränken, weshalb infolge 
der Vielzahl der Kopiare kaum mehr mit Verlusten bei den durch die spä-
teren urkunden zur Verfügung stehenden informationen zu rechnen ist. 
Da es nämlich nach 1220 kaum eine als original erhaltene urkunde gibt, 
deren Wortlaut sich nicht auch in zwei oder drei Kopialüberlieferungen 
erhalten hat, kann davon ausgegangen werden, dass sich auch der inhalt der 
verlorengegangenen späteren urkunden in einem oder mehreren Kopiaren 
wiederfindet. Die Verluste an Quellen zur jüngeren abteigeschichte infolge 
des Fehlens der registraturen des abtes und des Kellerars betreffen haupt-
sächlich die neuere, nur sehr dürftig überlieferte baugeschichte des Klosters 
sowie die Sachkultur zu St. maximin im 17. und 18. Jahrhundert und die 
überlieferungen zu den abtswahlen nach 1700. Gemindert, freilich nicht 
geschlossen werden diese lücken durch die erhaltenen archive des trierer 
erzstifts, in denen die wirtschaftliche expansion des Klosters und sein un-
abhängigkeitsstreben mit misstrauen und unbehagen wenigstens teilweise 
dokumentiert wurden.49 auch durch das dichte überlieferungsnetz der zahl-
reichen trierer geistlichen und weltlichen institutionen im umkreis der abtei 
wird das überlieferungsdefizit verkleinert. Von einem „verlorenen archiv“ 
kann bei St. maximin daher gewiss nicht die rede sein. Vielmehr wird man 
die Quellenlage zur Geschichte der abtei angesichts ihres langen bestehens 
trotz dieser einschränkungen zumindest als zufriedenstellend bezeichnen 
dürfen, wenn auch sehr aufwendig für ihre bearbeiter. 

Daneben erklärt sich aus dem Schicksal der einzelnen teile des maximiner 
archivs nach 1794 nicht nur seine Verteilung auf die verschiedenen Standorte, 
sondern auch seine Gliederung und die gesonderte Verwaltung einzelner teile 
in der abtei vor 1794. Herausgelöst aus dem allgemeinen archiv, von ihm 
vermutlich jedoch nicht räumlich getrennt, sondern in einem besonderen be-
hälter verwahrt, war wohl schon im frühen 13. Jahrhundert, vielleicht bereits 
zuvor, wie das Verhältnis der erhaltenen privaturkunden zu den Herrscher- 
und papsturkunden nahelegt, das Sonderarchiv der abtei mit den wichtigsten 
privilegien und besitzbestätigungen. über die drei phasen der indorsate auf 
ihnen im archiv, zuletzt um 1125 durch den archivar und bibliothekar, 

49 lHaKo best. 1a und best. 1c. Hierbei ist vor allem die von den kurtrierischen 
behörden angelegte ungegliederte materialsammlung in den aktenbänden best. 1c 
nr. 19073 bis 19082 mit schätzungsweise 6000 unpaginierten blättern zu Vorgän-
gen in der abtei aus den Jahren 1773 bis 1789 zu berücksichtigen. Sie blieb auch 
im 19. und 20. Jahrhundert unbeachtet und wurde in den Verzeichnissen als „Das 
St. elisabethhospital in trier, bd. 1–10“ erfasst, aber bisher nicht ausgewertet.
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liegen von theo Kölzer ausführliche untersuchungen vor.50 erhalten hat sich 
zu diesem archivteil, der in den Kopiaren nicht eigens ausgewiesen wurde, 
kein Sonderregister, der deshalb nur in seiner zusammensetzung um 1794 zu 
rekonstruieren ist. abgesehen von den ältesten urkunden dürfte sein inhalt 
aber wohl gewissen Schwankungen unterworfen gewesen sein. So befand sich 
1581 beispielsweise in der cista privilegiorum bei den papsturkunden auch 
noch die protestation des abtes antonius um 1460 gegen die Geldforderungen 
der Kurie.51 auf dieses Sonderarchiv bezieht sich wohl die bestimmung der 
Wahlkapitulation des abtes Vinzenz 1514, dass die päpstlichen und kaiserli-
chen privilegien, regalienverleihungen, die Schenkungsurkunden zugunsten 
der abtei sowie die inkorporationsurkunden der pfarreien gesondert zu 
deponieren seien.52 um 1510 hatte sich die inkorporationsurkunde über die 
pfarrei Steinsel dagegen noch im archiv des abtes befunden53 und erst zu 
einem späteren zeitpunkt sind solche urkunden aus dem Sonderarchiv in 
das allgemeine archiv eingeordnet worden. Die ordnung der urkunden des 
Sonderarchivs, die zumeist gleichbedeutend mit ihrer chronologischen abfolge 
war, wurde durch rücksignaturen, zunächst mit doppelten Großbuchstaben, 
seit dem frühen 13. Jahrhundert auch mit römischen ziffern festgehalten.54 
Die in der abtei gebräuchliche spätere bezeichnung dieses archivteils erfolgte 
nach seiner lagerung in der cista privilegiorum.55 Da 1559 zu diesem behältnis 
der abt und der prior je einen Schlüssel hatten,56 wird er der gemeinsamen 
aufsicht von abt und Konvent unterstellt gewesen sein.

Dagegen legen die wenigen Quellen zum archivwesen der abtei nahe, 
dass sich das sicherlich als Folge der Vermögenstrennung im 13. Jahrhun-
dert entstandene archiv des abtes unmittelbar beim abt, also im Haus des 
abtes, befand. Hierfür spricht, dass dieses sowohl im 13. Jahrhundert57 wie 
um 151058 archa domini genannte archivbehältnis um 1510 als beim abt 
verwahrt bezeichnet wurde.59 auch sein inhalt dürfte einigen zeitlichen 

50 Kölzer, Studien, S. 23–27, und ders., ein Fälscher bei der arbeit, S. 161–173.
51 lHaKo best. 1c nr. 19085.
52 Stabitr Hs 1644/375, S. 129.
53 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 476.
54 einzelheiten bei zimmer, Das archiv der abtei St. maximin, S. 214 f.
55 novillanius, chronicon, S. 1030.
56 lHaKo best. 1c nr. 19087.
57 lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 156.
58 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 476.
59 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 332.
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Schwankungen unterlegen sein. Vor seiner bereits erwähnten zusammenset-
zung im 18. Jahrhundert sind in ihm vermutlich auch zahlreiche urkunden 
hinterlegt worden, die die rechte und die einkünfte des abtes betrafen und 
die erst später, wahrscheinlich durch die neuordnung des Klosterarchivs 
durch abt alexander Henn (1680–1698), in das allgemeine Klosterarchiv 
eingeordnet wurden. zahlreiche überschriften und randbemerkungen zu 
den im Konzeptenbuch der äbte rorich und lamprecht eingetragenen ur-
kunden, Schreiben und register,60 deren originale später zu großen teilen im 
allgemeinen Klosterarchiv nachzuweisen sind, lassen es als sicher erscheinen, 
dass sie zwischen 1380 und 1450 noch im Haus des abtes verwahrt wurden. 
Da zu den einkünften des abtes auch die erträge aus den inkorporierten 
pfarreien gehörten, befanden sich um 1500 dort die hierauf bezüglichen 
urkunden61 und die unterlagen über die einnahmen des abtes.62

Vor dem 18. Jahrhundert bildete ein weiterer teil des abtsarchivs das le-
hensarchiv des Klosters, da die Vergabe von lehen und die hieraus rührenden 
Gebühren allein dem abt zustanden, der erst im 18. Jahrhundert auch dem 
Konvent anteile an den lehenstaxen einräumte.63 Das lehensarchiv war der 
einzige archivteil, in dem die um 1500 konzipierte archivische neuordnung 
mit einiger Konsequenz durchgeführt wurde, wie das um 1513/1514 angelegte 
lehenskopiar,64 das um 1527 fertiggestellte Speculare feudorum Scheckmanns65 
und die rücksignaturen auf zahlreichen, freilich nicht allen lehensurkunden, 
in der regel reverse, zeigen. möglicherweise in anlehnung an ein älteres 
System von Gefachen oder laden wurden hierbei die topographischen re-
gionen der lehensobjekte des Klosters mit den Großbuchstaben von a bis 
K gekennzeichnet, denen eine zahl in arabischen ziffern beigegeben war, 
unter der sowohl im Kopiar wie im archiv selbst das betreffende lehen 
bezeichnet und die hierauf bezüglichen reverse chronologisch eingeordnet 
waren.66 in einer zweiten phase nach 1514 wurde dieses System vervollstän-
digt und verfeinert.67

60 lHaKo best. 211 nr. 2101, zu diesem codex siehe auch § 30. überlieferungen.
61 So um 1510 die unterlagen betreffend die pfarrei Steinsel, lHaKo best. 211 

nr. 2116, S. 476.
62 So um 1500 zu oberemmel, lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 332–336.
63 Siehe § 18.1. Scharmannen, ministeriale, Schultheißen, Schöffen und lehensleute.
64 liber feudorum in lHaKo best. 211 nr. 2112.
65 Stabitr Hs 1643a/387.
66 Hierzu zimmer, Das archiv der abtei St. maximin, S. 222–228.
67 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 363–368.
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Die wirtschaftliche bedeutung und die vermögensrechtliche Stellung des 
maximiner St. elisabethhospitals führten schon früh auch zur bildung eines 
eigenen Hospitalarchivs für die register und die zahlreichen urkunden dieser 
institution. Vielleicht war es zunächst gesondert aufgestellt. Denn erst 1507, 
lange nachdem das Hospital seine frühere bedeutung verloren hatte, bestimmte 
eine Hospitalordnung, es solle im Klosterarchiv (archa monasterii) ein eigenes 
behältnis (cista) für das Hospitalarchiv geschaffen werden, in dem dessen Siegel 
und privilegien zu verwahren seien und zu dem der abt und der Hospitalar 
je einen Schlüssel hätten.68 es erhielt im 16. Jahrhundert ebenfalls eine feste 
Gliederung.69 im zuge der einverleibung der Hospitalsgüter im 16. und im 
17. Jahrhundert in das allgemeine Klostervermögen scheint das Hospitalarchiv 
aufgelöst und sein inhalt in das allgemeine Klosterarchiv eingeordnet wor-
den zu sein. an den rekonstruktionsversuchen dieses ehemaligen archivs 
nach 1760, als der erzbischof und die Stadt trier auf die Wiederherstellung 
des früheren Hospitalfonds drängten, war als Klosterarchivar von 1762 bis 
1764 auch michael Winckelmann beteiligt (zu ihm § 36.3.3. Subkellerare 
1728–1784). er formierte nach dem pertinenzprinzip einzelne unterlagen 
zum Hospitalvermögen offensichtlich neu,70 lieferte bei seiner ersten Flucht 
aus dem Kloster 1764 jedoch einen teil dieser Dokumente dem trierer 
erzbischof aus, der sie der abtei aber zurückgab.71 Dennoch behaupteten 
seitdem die maximiner mönche, nur noch reste des Hospitalarchivs zu be-
sitzen, da Winckelmann deren wichtigere teile dem archiv entfremdet habe.72 
Sowohl die umstände der zweiten Flucht Winckelmanns 1769 aus der abtei 
wie die im trierer und im Koblenzer archiv auch heute nachzuweisenden 
archivalien des St. elisabethhospitals lassen diese aussage jedoch eher als 
eine Schutzbehauptung der restitutionsunwilligen abtei erscheinen. infolge 
der eingliederung des Hospitalarchivs im 16. Jahrhundert in das allgemeine 
Klosterarchiv und seiner nach 1750 teilweise wieder gesonderten aufstellung 

68 lHaKo best. 211 nr. 2114, nr. 27.
69 ein beispiel: lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 561–564, bezüglich einer urkunde über 

den Hof des Hospitals in matten: … quod infrascripta littera habetur inter litteras 
hospitalis in litteras E Z. Hierbei entspricht der buchstabe e der Gliederung des 
Hospitalarchivs in best. 211 nr. 2122, in der der buchstabe e dem Hospitalbesitz 
bei matten, Waltrach und ruwer zugeordnet ist, siehe zimmer, Das archiv der 
abtei St. maximin, S. 225.

70 lHaKo best. 1c nr. 19060.
71 lHaKo best. 1c nr. 11224, S. 27–29.
72 So 1786 der Klosterarchivar Konstantin Schmitt in lHaKo best. 1c nr. 19075 und 

1787 der Klosterarchivar Josef Schimper in best. 1c nr. 9844.
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lagern heute teile seiner archivalien sowohl im landeshauptarchiv Koblenz 
wie im Stadtarchiv trier.73

Wenig bekannt ist schließlich der inhalt der bis auf geringe reste verlo-
renen registratur des Kellerars, die ihm für die aufgabenerledigung seines 
amtes und der dem Konvent unterstehenden Klosterämter unentbehrlich 
war. Solche materialiensammlungen waren eigentlich selbstverständlich 
und sind im späten 15. Jahrhundert auch bezeugt.74 Da jedoch das ältere 
Schriftgut zur Güterverwaltung des Klosters, etwa die Güterrenovation von 
1484,75 das einnahmeregister um 1560/156576 oder das Güterverzeichnis der 
abtei von 1720/1721,77 im späten 18. Jahrhundert bestandteil des allgemei-
nen Klosterarchivs war, wird in ihm das vom Kellerar nicht mehr benötigte 
Wirtschaftsschriftgut fortlaufend eingegliedert worden sein. Dort unterlag es 
jedoch größeren Kassationen, die sich vor allem für die baugeschichte des 
Klosters, weniger auch für die Wirtschaftsgeschichte des 17. und 18. Jahr-
hunderts, schmerzlich bemerkbar machen.

als Folge dieser archivalienaufteilung kann nach 1200 zu St. maximin von 
einem Klosterarchiv im eigentlichen Sinne nicht mehr gesprochen werden. 
Seitdem bemühten sich mehrere institutionen primär aus rechtlichen und nur 
gelegentlich auch aus historischen Gründen um die erhaltung der ihre belange 
berührenden schriftlichen zeugnisse. ein Gesamtarchiv kann noch um 1125 
durch die indorsate des archivars und bibliothekars auf den ältesten Kloster-
urkunden vorausgesetzt werden78 und auch noch um 1129 bei der anordnung 
des abtes Gerhard, seine bestätigung einer Schenkung im archiv des Klosters 
zu deponieren.79 Von einem wenigstens ideellen Gesamtarchiv, das heißt, von 
der Konzentration der von den institutionen nicht mehr benötigten, historisch 
und besitzrechtlich jedoch wertvollen überlieferungen an einer Stelle, wird 
man jedoch erst wieder seit der neuordnung des klösterlichen archivwesens 
durch abt alexander Henn (1680–1698) reden dürfen. obwohl durch keine 
überlieferung bezeugt und auch von Henn nicht ausdrücklich erwähnt, scheint 

73 lHaKo best. 211; Staarchtr best. ta 62 und ta 63.
74 zu einer notariellen aufzeichnung von 1487 wurde im Kopiar in lHaKo best. 211 

nr. 2113, S. 508, vermerkt: … ut patet in registro existenti in capsula cellerarii.
75 Stabitr Hs 1641/389.
76 lHaKo best. 211 nr. 2557.
77 lHaKo best. 211 nr. 2193.
78 Kölzer, Studien, S. 23–27; Knoblich, bibliothek, S. 12 f., und roberg, Das älteste 

„necrolog“, S. 48.
79 mub 1 nr. 463: in nostrum … armarium poni placuit.



2. archiv und bibliothek134

mit dessen archivordnung auch eine neue bestandsverteilung verbunden 
gewesen zu sein. Damals dürften aus dem Sonderarchiv des Klosters die 
Hauptmasse der neueren papst- und Königsurkunden, aus dem archiv des 
abtes das lehensarchiv und die älteren, die rechts- und besitzansprüche des 
abtes begründenden urkunden sowie aus der registratur des Kellerars die 
alten, nicht mehr aktuellen register und rechnungen ausgesondert und in 
das allgemeine Klosterarchiv eingegliedert worden sein. auch hat Henn als 
erster abt die einzelnen archivteile als Gesamtarchiv konzipiert, wie schon 
der titel seines als überlieferungssicherung und als Findmittel angelegten 
15-bändigen Kopiars archivium maximinianum zeigt, in dessen rubriken 
die Dokumente auch der archive des abtes und des Kellerars eingefügt 
sind, während seine Vorgänger im 16. und im 17. Jahrhundert in den Ko-
piaren des Klosters die urkunden der Sonderarchive kaum berücksichtigt 
hatten. Geschaffen wurde durch Henn allerdings eine nur auf dem papier 
bestehende einheit, bei der die bisherigen einzelarchive, also das allgemeine 
Klosterarchiv, das archiv des abtes und das Sonderarchiv, weiterbestanden, 
nun aber gleichsam vernetzt waren.

Vor dieser neuordnung des archivs um 1690 finden sich seit dem frühen 
16. Jahrhundert zur Gliederung der einzelnen archivteile mehrere moder-
nen aktenplänen vergleichbare Gliederungsversuche nach topographischen 
rubriken, deren einheitliche Durchführung jedoch nur in den Kopiaren und 
repertorien des Klosters, in den beständen selbst aber nur gelegentlich und 
unvollständig erfolgt ist. Dies lässt sich vor allem an den rücksignaturen des 
größten und umfangreichsten archivteils verfolgen, des vom prior und vom 
Konvent beaufsichtigten allgemeinen Klosterarchivs mit der Hauptmasse der 
Klosterurkunden, register und akten. um 1500 lagerten seine aus urkun-
den, frühen akten, briefen, registern, Weistümern und anderem diversen 
Schriftgut zusammengesetzten einheiten in einer topographischen Gliede-
rung in Gefachen oder laden. ihre inventarisierung und die Sicherung ihrer 
rechtserheblichen teile erfolgte von 1513 bis 1516 in zwei Kopialbüchern,80 
die später als liber e beziehungsweise liber D bezeichnet wurden. Der liber 
a81 beinhaltet hingegen die von der Kellerei zusammengestellte Dokumenten-
sammlung und der bald nach 1520 angelegte liber c82 stellt ein Spezialkopiar 
für die prozesse zu den zahlreichen Streitigkeiten in einzelnen ortschaften 

80 lHaKo best. 211 nr. 2115 und nr. 2116.
81 lHaKo best. 211 nr. 2113.
82 lHaKo best. 211 nr. 2114.
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dar. Der liber b ist nicht erhalten, aber durch ein um 1680 angelegtes Kopiar 
teilweise überliefert.83 in diesen Kopiaren erhielt jede der bereits bestehenden 
topographischen Gruppen einen Großbuchstaben zugewiesen und jede in ihr 
befindliche urkunde zusätzlich eine arabische ziffer. nach der Gruppe a: 
Monasterii fundatio, dilatio, privilegia …, die den inhalt des Sonderarchivs in 
der cista privilegiorum allerdings kaum berücksichtigte, waren die einzelnen 
Klosterbesitzungen nach ihrer geographischen lage in die Gruppen b bis t 
eingeordnet84 und innerhalb einer Gruppe die hierauf bezüglichen urkun-
den mit einer zahl versehen, nicht jedoch die ebenfalls in diesen einheiten 
verwahrten akten und register. Doch wurde dieses System schon in den 
jüngeren teilen der beiden Kopiare nicht mehr konsequent durchgeführt und 
für seine übertragung auf die originaldokumente finden sich nur geringe 
Spuren. Deshalb sind in den im landeshauptarchiv Koblenz im best. 211 
verwahrten originalurkunden des 13. und frühen 14. Jahrhunderts mit den 
nummern 146 bis 234 solche aus Großbuchstaben und arabischen ziffern 
bestehende rücksignaturen nur zehnmal vermerkt, weit häufiger dagegen 
rückvermerke des 14. und 15. Jahrhunderts mit der auf die topographie des 
ursprünglichen Gefachsystems weisenden ortsbezeichnung. allerdings ist 
hierbei zu berücksichtigen, dass ein teil dieser urkunden nicht bestandteil 
des archivs des Klosters, sondern des abtes gewesen sein dürfte, das in die 
archivordnung von 1513/1516 nicht einbezogen war.

nicht erfasst wurde durch beide Kopiare der inhalt des archivs des abtes, 
das wenigstens teilweise in dem zwischen 1515 und 1520 hierfür angeleg-
ten liber feudorum85 und in dem wesentlich jüngeren Kopiar Documenta 
parrochialia86 ebenfalls eine systematische ordnung erhielt, die von der 
des allgemeinen Klosterarchivs abwich. ebenso fehlt in den Kopiaren des 
Klosterarchivs das Schriftgut der Kellerei. Für diese unterlagen hatte schon 
um 1470 der Kellerar Gottfried von mainz ein eigenes Kopiar angelegt, das 
abschriften aus seinem eigenen archiv, aber auch aus zahlreichen urkunden 
des allgemeinen Klosterarchivs enthielt.87 ebenso wenig berücksichtigten 
die allgemeinen Klosterkopiare des frühen 16. Jahrhunderts den inhalt des 
Hospitalarchivs. Das Hospital verwendete damals ein von ihm im frühen 

83 lHaKo best. 211 nr. 2117.
84 zu ihrer Gliederung siehe zimmer, Das archiv der abtei St. maximin, S. 216–219, 

und Giessmann, besitzungen, S. 66–68.
85 lHaKo best. 211 nr. 2112.
86 lHaKo best. 211 nr. 2119.
87 lHaKo best. 211 nr. 2113.
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15. Jahrhundert angelegtes memorienbuch als eigenes Kopiar.88 Die urkun-
denabschriften hierin erhielten im frühen 16. Jahrhundert Signaturen, die 
ebenfalls aus auf die topographische lage des besitzes weisende Großbuch-
staben und aus nummern für das einzeldokument bestanden, sich von der 
in den beiden Klosterkopiaren getroffenen einteilung jedoch unterschieden.89

Durch die neuordnungsversuche der einzelnen maximiner archivteile im 
frühen 16. Jahrhundert wurde also nicht ein Gesamtarchiv oder wenigstens eine 
übergreifende inventarisierung erstrebt, die dem Kloster präzise recherchen 
ermöglicht hätte. auch dürfte sich die neuordnung im Wesentlichen auf die 
systematische Gliederung der überlieferungen in den jeweiligen Kopiaren 
beschränkt, für die tatsächliche ordnung und lagerung der archivalien 
selbst als durch die topographie vorgegebenen einheiten von Dokumenten 
unterschiedlicher art jedoch keine Verbesserung gebracht haben. Verhindert 
wurden grundlegende reformen im klösterlichen archivwesen sicherlich 
durch den Verlauf der Klostergeschichte in den Jahrzehnten danach, der sich 
für ordnungs- und Konservierungsbemühungen in den maximiner teilar-
chiven höchst ungünstig erwies. zwar konnte 1522 die abtei ihre archive 
und ihre reliquien sowie Schätze in ihr trierer Haus Fetzenreich flüchten. 
Doch verbrachte wegen der Kriegsunruhen der trierer erzbischof Johann 
von isenburg, seit 1548 Koadjutor der abtei, diese archive an einen sicheren 
ort. Hierüber beschwerte sich 1554 der Konvent, da ihm derzeit nur Kopien 
und abschriften zur Verfügung stünden,90 weshalb der damalige archidia-
kon Johann von der leyen ihre Verlagerung an einen ort empfahl, zu dem 
auch die mönche zutritt hätten.91 Danach ließ abt petrus reck (1556–1568) 
infolge seines Konflikts mit dem neuen trierer erzbischof wegen dessen 
Geldforderungen die Klosterarchive bis auf die cista privilegiorum außerhalb 
des erzstifts deponieren.92

auch nach der rückkehr der archive gibt es anzeichen für die unordnung 
in ihnen und für die fehlende Koordination ihrer einzelnen teile.93 über die 

88 lHaKo best. 211 nr. 2122.
89 Hierzu zimmer, Das archiv der abtei St. maximin, S. 226 f.
90 lHaKo best. 48 nr. 733.
91 lHaKo best. 48 nr. 4006.
92 lHaKo best. 1c nr. 19087.
93 laut lHaKo best. 211 nr. 2541 konnte beispielsweise 1599 ein pachtrevers des 

amtmanns musiel über zwei zum Hospitalvermögen gehörende Gärten in trier in 
der registratur des Hospitals nicht gefunden werden, weshalb ihn der Hospitalar 
Gerlach neu anfertigen ließ. nach 1616 vermerkte eine Hand, vermutlich die des 



§ 4. Das archiv 137

tatsächlichen Verhältnisse in den maximiner archiven geben auch die um-
fangreichen bestimmungen des nuntius attilius amalteo keine auskunft, 
der 1621 in seiner Visitationscharta näher auf sie einging.94 Da er hierbei 
vom Klosterarchivar sprach, eine Funktion, die es zu St. maximin erst seit 
1760 gab, und ihm die Vielzahl der zu St. maximin bestehenden archive 
offensichtlich unbekannt blieb, lesen sich seine Vorschriften bezüglich des 
Klosterarchivs, als ob sie einem römischen Handbuch für das Klosterwesen 
entnommen wären. in der endphase der auseinandersetzungen zwischen 
der abtei und erzbischof philipp christoph von Sötern ließ dieser ende 
november 1634 die tür zum archiv (armarium) aufbrechen und dessen 
inhalt beschlagnahmen.95 Sicherlich wurde er St. maximin nach der nieder-
lage des erzbischofs 1635 wieder zurückgegeben, doch ist zu vermuten, dass 
sowohl in der zweiten phase dieser Kämpfe, als der erzbischof im Sommer 
1646 erneut die mönche aus dem Kloster vertrieben hatte, wie auch 1653 bei 
der besetzung der abtei durch eine kaiserliche Kommission die archive des 
Klosters nach luxemburg geflüchtet wurden.

rechnet man zu diesen Verlagerungen noch die bei der Flüchtung der 
archivalien 1674 vor der zerstörung der abteigebäude durch die französi-
sche besatzung entstandenen Schäden hinzu, war für abt alexander Henn 
die neuordnung des klösterlichen archivwesens eine vordringliche aufgabe. 
Die Vorarbeiten hierzu begannen bereits, bevor die abtei 1683 die neuen 
Klostergebäude beziehen konnte. zunächst wurden jene Dokumente, die für 
das bei der neuordnung vorgesehene Gesamtinventar in betracht kamen, 
gesammelt und in eigenen Kopialbüchern nach dem ordnungsschema von 
1513/1516 zusammengestellt. in dem hierfür um 1683 fertiggestellten Kartular 
über die Klosterprivilegien96 ist deshalb eine inventarisierung des damaligen 
inhalts des Sonderarchivs der abtei zu erblicken. ein anderes gleichzeitig 
entstandenes Kopiar97 gab die inhalte des heute verlorenen liber aureus 
wieder, dessen überlieferung hierdurch erhalten ist, ferner des Speculare 
feudorum Scheckmanns sowie der wichtigeren Königs- und papsturkunden 

nikolaus zillesius, auf einer Kopie der urkunde Karls iii. von 885 in best. 211 
nr. 2121, S. 248 f.: Nescio quoniam ista documenta nondum ad manus meas vene-
rant.

94 Stabitr Hs 1644/375, S. 1038 f.
95 Stabitr Hs 1644/375, S. 1060 f.
96 Stabitr Hs 2101/687.
97 Stabitr Hs 1632/396.
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und der pfarreiinkorporationen. ein weiteres Kartular98 stellte die wichtige-
ren Dokumente aus den im frühen 16. Jahrhundert angelegten Kopiaren a 
bis e zusammen, nun jedoch nicht mehr nach dem alten regionalen Gliede-
rungsschema, sondern bereits nach der danach im archivium maximinianum 
und für die neue archivtektonik verwendeten alphabetischen ordnung. es 
enthält deshalb die überlieferungen zum Klosterbesitz in den ortschaften, 
deren namen mit den buchstaben m bis z beginnen, da der erste teil des 
Kartulars mit den orten von a bis l heute verloren ist. erhalten haben sich 
zu dieser Kopialzusammenstellung auch zwei beibände, die Documenta par-
rochialia mit den urkunden über die rechte des Klosters bei den einzelnen 
Kirchen von 975 bis 168099 und ein weiterer band mit recht unterschiedlichen 
Sammlungen zu den Gütern und den Kirchenrechten des Klosters, aber auch 
zu dem im archivium maximinianum wiederholten Sachbetreff electio [der 
maximiner äbte].100

erreicht wurde hierdurch ein überblick über die im archivium maximi-
nianum zu berücksichtigenden überlieferungen, keineswegs jedoch eigent-
liche Vorlagen für die erforderlichen Kopierarbeiten. Da dieses 15-bändige 
Kopiar nicht nur als Findmittel dienen sollte, das die neue ordnung der 
archivteile nach dem ortsalphabet der Klosterbesitzungen festschrieb und 
in vielen Fällen die einsicht in die archive überflüssig machte, sondern auch 
zur rechtssicherung bei eventuellen archivverlusten, ließ abt Henn die 
meisten abschriften nicht aus diesen oder aus früheren Kopiaren, sondern 
aus den hierfür vorgelegten originalen anfertigen und sie durch notarielle 
Kollationsvermerke beglaubigen.101 Hinsichtlich einzelner, heute nicht mehr 
nachzuweisender Quellen aus den archiven des abtes und des Kellerars 
entstand hierdurch eine sehr zuverlässige überlieferung, die beispielsweise 
die schon um 1693 vorhandenen textausfälle und zweifelhaften lesarten 
kenntlich machte. Dennoch weist dieses seit 1865 vollständig in der trierer 
Stadtbibliothek verwahrte 15-bändige Kopialwerk102 mit annähernd 19 000 
Seiten einige lücken auf, die nicht nur durch die nichteinbeziehung einiger 

 98 lHaKo best. 211 nr. 2117.
 99 lHaKo best. 211 nr. 2119, index hierzu bei Giessmann, besitzungen, S. 33.
100 lHaKo best. 211 nr. 2110.
101 Vgl. Stabitr Hs 1644/372, S. 17–70: beglaubigungsschreiben für die hierbei häufig 

tätigen notare petrus martini und petrus conradi, letzterer ist von 1672 bis nach 
1695 auch als Sekretär der abtei nachzuweisen.

102 Stabitr Hs 1644/372–386; zu ihm auch Keuffer/Kentenich, beschreibendes 
Verzeichnis 8, S. 125–127, sowie Giessmann, besitzungen, S. 77–85.
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überlieferungen des Klosters,103 sondern auch dadurch bedingt sind, dass sie 
um 1693 als juristisch irrelevant und historisch als bedeutungslos betrachtet 
wurden.104 Die ersten 13 bände des archiviums beinhalten die alphabetische 
abfolge von 139 als rubriken bezeichneten Stichworten. bei 130 rubriken 
bilden sie die namen der ortschaften, in denen das Kloster damals, gelegentlich 
aber auch früher begütert war und bei denen gewöhnlich in chronologischer 
abfolge die abschriften der auf diesen besitz bezüglichen urkunden, Weis-
tümer, teile von Gerichtsverhandlungen, extrakte aus Güterverzeichnissen 
und gelegentlich auch rechnungen eingefügt sind.105 Diese Gliederung wird 
in neun Fällen jedoch durch die einfügung von Sachbetreffen und Sammel-
begriffen in das ortsalphabet unterbrochen.106 Die beiden letzten bände107 
enthalten das maximiner lehensarchiv, im Wesentlichen in seiner um 1515 
geschaffenen ordnung.

ein weiteres ergebnis der neuordnung Henns war auch die trennung 
der urkunden von dem übrigen Schriftgut des allgemeinen Klosterarchivs 
und die lagerung der nun vermutlich durch zugänge aus dem Sonderarchiv 
und dem archiv des abtes vermehrten urkunden in chronologischer ab-
folge in 96 behältern.108 Diese für die Konservierung der urkunden längst 
überfällige maßnahme erfolgte zu St. maximin leider recht spät. allgemein 
wird jedem benutzer der maximiner archivalien deren insgesamt schlech-
ter erhaltungszustand auffallen. bei ihren Schriftstücken auf papier weisen 
häufig brauntöne und moderbefall auf Feuchtigkeitsschäden als Folge ihrer 
langen unsachgemäßen lagerung. Die hierdurch eingetretenen textverluste 

103 beispielsweise enthält das archivium Kopien aus dem Konzeptenbuch der äbte 
rorich und lamprecht in lHaKo best. 211 nr. 2101 nur in den Fällen, in denen 
auch andere überlieferungen, entweder als originale oder als Kopien, nachzuwei-
sen sind.

104 Solche im archivium nicht berücksichtigte überlieferungen finden sich als im 
original oder als abschrift erhaltene Quellen vor allem im aktenbestand der ab-
tei, dessen aufarbeitung für die erstellung des archiviums offensichtlich nur recht 
oberflächlich erfolgte.

105 indices hierzu bei Giessmann, besitzungen, S. 80–83.
106 etwa nach Diedenhofen und vor Donven durch Gruppen: Diplomata, eorum con-

firmationes cum salva gardiis und Domus maximinianae, nach Dündorf und vor 
ellange durch den Sachbetreff Electio, nach everlange und vor Freudenburg durch 
den betreff Exemptio in spiritualibus …, ähnlich bei den Gruppen Horti maximi-
niani, St. elisabethhospital, Judengeleit und Vineae maximinianae.

107 Stabitr Hs 1644/385 und 386.
108 Stabitr Hs 1644/372, S. 18 f.: omnia monasterii documenta … per nonaginta sex 

capsas iuxta annorum curriculum distribuere.
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finden in den Kopiaren der abtei um 1690 häufiger ausdruck.109 bei den 
gegen Feuchtigkeit eher resistenten pergamenturkunden wirkte sich ihre lange 
Verwahrung in vermutlich kompakten, aus unterschiedlichen archivaliengat-
tungen bestehenden einheiten vor allem in dem Verlust der meisten Siegel aus, 
der durch den ständigen Druck oder durch ihre unsachgemäße aushebung 
bei dem häufiger zu beobachtenden Wühlen nach Vorlagen für die Gerichte 
oder für die Schriftsätze der anwälte des Klosters zwangsläufig entstand. 
einigermaßen intakte abtssiegel finden sich zumeist nur in Fremdbeständen, 
und es bereitet sogar mühe, bei den im Klosterbestand selbst befindlichen, 
sicherlich über 100 mal vorhandenen Verwendungen des prioratssiegels ein 
einigermaßen unbeschädigtes exemplar zu finden, von den größeren Siegeln 
der abtei und des Konvents ganz zu schweigen. Wie die noch vorhandenen 
abgeschnittenen pressel der Siegel gelegentlich zeigen, wurde der Siegelbestand 
des archivs auch von Sammlern des frühen 19. Jahrhunderts geplündert.110 
Doch sind für die mehrzahl der abgegangenen Siegel noch kümmerliche 
reste an intakten presseln vorhanden, die ihre zerstörung vor dem ende 
des Klosters und wegen gelegentlicher Vermerke im archivium über die 
besiegelung der kopierten urkunde noch vor 1693 bezeugen.

Hinsichtlich der lagerung und der weiteren erschließung der archivalien 
sind im 18. Jahrhundert an der archivordnung Henns Veränderungen und 
Weiterentwicklungen durch Quellen nicht bekannt und ebenso wenig ihre 
lagerung vor 1794. eine neuerung wurde lediglich nach 1750 durch die 
einführung der Funktion eines Klosterarchivars geschaffen, dessen ernennung 

109 z. b. lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 647, oder Stabitr Hs 1644/375, S. 45 f., oder 
um 1739 bei dem extrakt aus dem Simmerner Güterbuch von 1484 in lHaKo 
best. 56 nr. 2609, fol. 507: sequebatur aliqua lecta impossibilia quia vetustate rasa 
et consumpta est. Davon waren freilich nicht nur die akten des Klosters betroffen. 
1773 berichtete beispielsweise in best. 1c nr. 19057 der Kurtrierer Gesandte auf 
dem regensburger reichstag über seine akten wegen des exemtionsstreits mit 
St. maximin: Diese Akten, da sie aus dem vorigen und zweitvorigen Saeculo sind, 
waren auf dem Point, eine Speise der Würmer zu werden … und mich sollte sehr 
freuen, wan diese zum Theil schon angefressene, dem Wurm entrissene … Acta von 
Nutzen wären.

110 So berichtete 1826 in lHaKo best. 403 nr. 70 Graf Friedrich Felix renesse-
breitbach dem oberpräsidenten, Franz Georg bodman habe 12 000 abgeschnit-
tene Siegel hinterlassen, die versteigert worden seien. aber auch der zeitweilige 
leiter des Koblenzer archivs, der spätere trierer Weihbischof Wilhelm arnold 
Günther, huldigte noch dieser manie, vgl. den bericht von Heinrich beyer in best. 
403 nr. 17616, S. 509.
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zumindest bis 1788 allein dem abt zustand. zuvor hatte zu St. maximin, 
im unterschied zu anderen Klöstern, der Sondercharakter der einzelnen 
archivteile die bestellung eines armarius oder archivars als inhaber eines 
Klosteramtes für die zentrale beaufsichtigung der archivalien verhindert. 
Direktiven für den aufgabenbereich dieses nun in die reihe der Funktionäre 
des Klosters, nicht aber der amtsinhaber eingefügten Klosterarchivars finden 
sich an keiner Stelle, auch nicht in dem auf ihn bezüglichen abschnitt der 
norma von 1773, in dem lediglich auf seine pflichten zur Verschwiegenheit 
und zur teilnahme am chor hingewiesen und im übrigen empfohlen wurde, 
dass sich mehrere mönche in der Kenntnis der paläographie und der abbre-
viationen ausbilden sollten, damit der archivar nicht überheblich werde.111 
offensichtlich kam 1773 die zwitterstellung des archivars zwischen dem 
abt und dem Konvent zum ausdruck, in die er mit der Verschärfung der 
Fraktionskämpfe zwischen dem abt und dem Konvent zunehmend geriet. 
Da für das archiv des abtes ein eigener registrator zuständig war112 und der 
Kellerar seine unterlagen selbst beaufsichtigte, blieben ihm als arbeitsgebiet 
nur das allgemeine archiv und das Sonderarchiv, auf die jedoch der Konvent 
aufsichtsrechte geltend machte. 1788 entzog deshalb die Konventsmajorität 
abt Wittmann das ernennungsrecht des archivars und bestimmte ihn selbst.113 
ähnlich verhielt es sich mit der befreiung des archivars vom chorgottes-
dienst. Solange die archivare als Vertrauensmänner des abtes galten, wurde 
sie ihnen neben den Kelleraren widerspruchslos zugestanden.114 Seitdem sie 
jedoch zu dessen opponenten zählten, bestritt ihnen abt Wittmann diese 
Vergünstigung, während der Konvent sie aufrechterhalten wollte.115

aus den persönlichkeiten der Klosterarchivare und ihren in den unterlagen 
belegten tätigkeiten wird offenkundig, dass für die einführung dieser Funktion 

111 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 43–45.
112 Siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802: antonius Geisen.
113 lHaKo best. 1c nr. 19077 und 19079.
114 So 1760 in lHaKo best. 1c nr. 19060.
115 So schon 1773 in der norma, obwohl damals noch mansuetus le payen, ein an-

hänger Wittmanns, archivar war, dann 1787 vor der Kommission des erzbischofs 
in lHaKo best 1c nr. 19077, während zu diesem zeitpunkt die Konventsmajo-
rität in best. 1c nr. 19079 die chorfreiheit wegen der vielen Geschäfte des archi-
vars verteidigte. im Visitationsrezess vom mai 1788 in best. 1c nr. 19079 trat der 
erzbischof jedoch dem Standpunkt Wittmanns bei und bekräftigte ihn nochmals 
im november 1788 in best. 211 nr. 2521.
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zu St. maximin nach 1750 durch abt Willibrord Schaeffer116 der Hauptzweck 
nicht die fachliche betreuung und erschließung der archivbestände war. 
ausschlaggebend scheint hierfür die notwendigkeit gewesen zu sein, aus 
der masse des Schriftguts in der abtei die für die zahlreichen Verfahren des 
Klosters vor den verschiedenen Gerichten benötigten unterlagen herauszu-
filtern und zu bewerten, was neben paläographischen vor allem juristische 
Fähigkeiten der archivare voraussetzte. Sie erstellten deshalb mehrmals 
selbst rechtsgutachten, wickelten einen Großteil der Korrespondenz mit 
den anwälten der abtei ab, vor allem mit jenen am reichskammergericht,117 
arbeiteten eng mit dem maximiner amtmann zusammen und fungierten 
auch als lehenssekretäre.118 auf die einseitigkeit der tätigkeit der bisherigen 
Klosterarchivare wies abt Wittmann im Juli 1787 hin, als er die ansicht 
vertrat, der archivar müsse nicht unbedingt Jurist sein, womit St. maximin 
nicht immer gute erfahrungen gemacht habe, sondern solle in erster linie die 
urkunden ordnen und erschließen.119 auch der Visitationsrezess des trierer 
erzbischofs versuchte im november 1788 den archivar zur errichtung von 
archivinventaren mit alphabetischen namens-, ortsnamens- und Schlag-
wortindices zu verpflichten.120 Solche tätigkeiten können für die seit Januar 
1760 bekannten Klosterarchivare freilich nicht vermutet werden. Diese waren 
nach Karl coels bis zu seiner Wahl zum prior im august 1763 und bis zu 
seiner ernennung als apostolischer protonotar der umtriebige und ehrgeizige 
ambrosius paffrath, von dem als archivar mehrere juristische Gutachten 
bekannt sind,121 sowie der sicherlich nicht unbegabte, charakterlich freilich 
schillernde michael Winckelmann. er behauptete später, abt Schaeffer habe 
ihn 1758 zum Klosterarchivar ernannt, doch war er bis august 1763 wohl 
nur Gehilfe paffraths und musste im märz 1765 seine Funktion als archivar 
niederlegen. ihm folgte bis mai 1775 der als archivar nur wenig hervorge-
tretene mansuetus le payen, danach bis zu seiner Wahl zum Kellerar im 

116 Der zeitpunkt ist nicht bekannt. Da die reihe der archivare von Januar 1760 bis 
1802 feststeht, muss aus der aussage des mönchs Karl coels 1786 vor der Visitati-
onskommission in lHaKo best. 1c nr. 19075, er sei früher auch Klosterarchivar 
gewesen, geschlossen werden, dass er diese Funktion vor 1760 bekleidet hat und 
vermutlich der erste archivar war.

117 beispiele in lHaKo best. 56 nr. 2127, nr. 2602 und nr. 2604.
118 So in lHaKo best. 48 nr. 1254.
119 lHaKo best. 1c nr. 19077.
120 lHaKo best. 211 nr. 2521.
121 So in lHaKo best. 33 nr. 9102 und in best. 56 nr. 2676.
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Dezember 1784 adalbert ott. Hierauf bekleidete bis zu seiner Wahl zum 
prior im april 1788 Konstantin Schmitt, der Wortführer der gegen abt 
Wittmann gerichteten Konventsmajorität, diese Funktion, der danach gegen 
Wittmanns Willen bis zur aufhebung der abtei in Josef Schimper einen 
nachfolger erhielt.

einzelheiten zur Flüchtung der terminologisch damals nicht immer vom bib-
liotheksgut zu trennenden archivteile 1794, zu ihrer kurzfristigen Verwahrung 
und ihrem endgültigen Verbleib wurden bereits eingangs dieses abschnittes 
und in den ausführungen über das Schicksal der maximiner bibliothek er-
wähnt.122 nur unbefriedigend zu klären ist die zeitweilige lagerung des heute 
im landeshauptarchiv Koblenz verwahrten allgemeinen Klosterarchivs. laut 
Karl anton Schaab soll es zunächst nach Schwabenheim verbracht worden sein 
und erst, als dieser ort wegen der wechselseitigen plünderungen der truppen 
nicht mehr sicher erschien, nach mainz.123 Hingegen besagt die erklärung 
der maximiner mönche im august 1802, dass das allgemeine archiv mit den 
unterlagen über den Klosterbesitz 1794 zusammen mit den übrigen archiv-
teilen in rechtsrheinische Gebiete verbracht und danach in der Wohnung des 
bernhard Sebastian nau deponiert worden sei.124 Diese aussage trifft jedoch 
sicherlich nur für das Sonderarchiv der abtei zu. Denn es steht fest, dass das 
allgemeine archiv auf Weisung des abtes Kirchner vom Klosterbibliothekar 
Sandrat müller ende 1797 zunächst im mainzer Welschnonnenkloster un-
tergebracht und im Gegensatz zu den bei nau deponierten Handschriften 
und archivalien der französischen Verwaltung notifiziert wurde. im Sommer 
1800 sichteten es dort gemeinsam der mainzer Friedensrichter Karl anton 
Schaab und der von abt Kirchner hierzu delegierte maximiner Konventual 
nepomuk baumgarten.125 teils belegte, unsichere und gelegentlich auch 
nachweislich irrtümliche einzelheiten zum Schicksal dieser archivalien finden 
sich im bericht des oberpräsidenten der rheinprovinz aus dem Jahr 1825, 
mit einer Vielzahl von unbegründeten Vermutungen, anschuldigungen und 
Verwechslungen, beispielsweise der des abtes Kirchner mit baumgarten oder 
der des liber aureus mit dem ada-evangeliar.126 bedenken bei einzelhei-
ten, etwa bei den Vorgängen, die zur Vernichtung des liber aureus geführt 
haben, erweckt auch die noch stark auf mündlichen traditionen beruhende 

122 Siehe § 5. bibliothek und Skriptorium.
123 So nolte, aus Schaabs papieren, S. 100–105.
124 lHaKo best. 276 nr. 2567.
125 Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 121 f.
126 lHaKo best. 403 nr. 70.
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Darstellung Karl anton Schaabs.127 Gesichert ist aber, dass Schaab 1800 die 
abtei zur eigentümerin des allgemeinen archivs erklärt hat. Doch ließ es 
nepomuk baumgarten aus ungeklärten Gründen nicht nach Schwabenheim, 
sondern in den Gasthof zum Goldenen löwen in der Gaugasse zu mainz 
schaffen. Dort soll es bis zum Sommer 1802 verblieben sein, als es Kirch-
ner nach der aufhebung der abtei in das archiv des Donnersbergkreises 
zu mainz verbringen ließ. möglicherweise hat Kirchner der französischen 
Verwaltung jedoch schon zuvor teile des allgemeinen archivs ausgehändigt, 
denn bereits im mai 1801 übersandte der präfekt des Donnersbergdepar-
tements aus dem mainzer Departementalarchiv eine Kiste mit maximiner 
papieren, die das Saardepartement zur Feststellung des Klosterbesitzes in 
seinem Verwaltungsbereich benötigte.128 Wegen ihres inhalts konnten diese 
unterlagen nicht aus dem beschlagnahmten Depositum in der Wohnung des 
nau stammen, sondern nur aus dem allgemeinen archiv. im Dezember 1802 
erfolgte die Versendung eines weiteren teils des allgemeinen archivs durch 
das mainzer Departementalarchiv an die trierer Domänendirektion, nämlich 
der register und akten über die liegenschaften der ehemaligen abtei, die 
für die Veräußerung der aus dem säkularisierten maximiner Kirchenbesitz 
bestehenden Staatsgüter erforderlich waren.129 Von ihrer benutzung durch 
diese mit der Versteigerung der Kirchengüter beauftragten trierer behörde 
zeugen die häufigen Vermerke in französischer Sprache auf ihren umschlägen 
und einbänden sowie ihre zitierung in einzelnen Versteigerungsprotokollen. 
anderes Schriftgut des allgemeinen archivs, vor allem die urkunden, dürfte 
jedoch noch länger im mainzer Departementalarchiv verblieben sein, in dem 
bei ihrer Sichtung und inventarisierung die bereits erwähnten entnahmen 
von Fischer, bodman, büchel und pitschaft erfolgten. Sie sind sicherlich nicht 
ein teil der umfangreichen Versendung von maximiner literalien gewesen, 
die im Januar 1803 von mainz nach trier abging, in trier jedoch nie ihren 
empfänger erreichte und die wohl im Wesentlichen aus Handschriften be-
standen haben dürfte.130

Danach finden sich Spuren über den Verbleib des allgemeinen abteiar-
chivs erst wieder im Jahr 1817 und diese auch nur in einer eher marginalen 
erwähnung des leiters des Koblenzer archivs im Jahr 1825. bei dem damals 
einsetzenden bemühen um die Sicherstellung und die edition der älteren 

127 Falk, Das Schicksal des Schatzes und des archivs, S. 101–103.
128 lHaKo best. 241 nr. 1194 und best. 276 nr. 2355.
129 lHaKo best. 256 nr. 162.
130 Siehe § 5. bibliothek und Skriptorium.
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deutschen Geschichtsquellen geriet die preußische archivverwaltung hinsicht-
lich des Verbleibs der schon seit langem durch die Quellensammlungen von 
nikolaus zillesius und Johann nikolaus von Hontheim bekannten älteren 
maximiner urkunden und Handschriften in panik. Diese war umso ver-
ständlicher, als ihr die französischen behörden wahrheitswidrig gerade erneut 
erklärt hatten, sie besäßen keine maximiner urkunden und Handschriften, 
und ihr die im besitz von Josef Görres und Franz von lasaulx befindlichen 
Handschriftenbestände sowie der Verbleib der entwendungen der Sammler 
nach 1800 noch unbekannt waren. auf befragen teilte nun der damalige 
Koblenzer archivleiter und spätere trierer Weihbischof Wilhelm arnold 
Günther dem mit diesen nachforschungen beauftragten oberpräsidenten der 
rheinprovinz mit, auch dem Koblenzer archiv sei der Verwahrungsort dieser 
alten überlieferungen unbekannt. allerdings habe er an einem morgen des 
Jahres 1817 in dem überfüllten eingang des archivs einen großen behälter 
mit akten und urkunden der abtei St. maximin und des Stifts St. paulin 
vorgefunden, über dessen Herkunft sich kein Vorgang oder auch nur ein 
Hinweis fände. eine flüchtige Durchsicht – mehr war in den verflossenen 
acht Jahren offensichtlich nicht erfolgt – habe ergeben, dass sich unter ihnen 
die gesuchten urkunden und Handschriften nicht befänden.131 auch heute 
noch lässt sich über die Herkunft des behälters nur spekulieren und auch über 
seinen inhalt nichts Genaueres sagen. Doch liegt die Vermutung nahe, dass 
dieser behälter die Hauptmasse der neueren maximiner urkunden enthalten 
hat sowie einen teil der papiere des allgemeinen archivs, mit ausnahme der 
1801 und 1802 nach trier versandten register und akten über den ehemaligen 
Klosterbesitz, die 1825 dem Koblenzer archiv überstellt wurden,132 und der 
ebenfalls 1825 übergebenen reste von maximiner archivalien im mainzer 
archiv.133 Denn seit 1825 lassen sich alle größeren zugänge des Koblenzer 
archivs in den Dienstakten des landeshauptarchivs verfolgen,134 unter denen 
jedoch keine weiteren akzessionen von archivalien in größerem umfang 
aus dem ehemaligen abteiarchiv festgestellt werden können. ob ihre über-
stellung 1817 an das Koblenzer archiv jedoch in anonymer und schriftloser 
Form erfolgte oder ob die Vorgänge hierüber schon früh verloren gingen, 
muss offen bleiben.

131 lHaKo best. 403 nr. 70.
132 lHaKo best. 442 nr. 277.
133 lHaKo best. 403 nr. 3826.
134 lHaKo best. 417.
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§ 5. b i b l i o t h e k  u n d  S k r i p t o r i u m

eine ausführliche Studie über das Skriptorium der abtei im laufe der 
Jahrhunderte, über die Handschriftenbestände des Klosters sowie über deren 
Schicksale nach der Säkularisation, die die ausgedehnten einzeluntersuchun-
gen zu zahlreichen codices berücksichtigt, bedürfte eines größeren rahmens 
als diese monographie. bekannt war die abtei schon im 17. Jahrhundert für 
ihre reichhaltige bibliothek mit ihren alten Handschriften. Die zahl der noch 
erhaltenen codices hat um 1900 max Keuffer auf etwa 350 geschätzt und 
vermutet, die maximiner bibliothek habe am ende des mittelalters etwa 1000 
Handschriftenbände verwahrt.1 ohne die der abtei gelegentlich zu unrecht 
zugeschriebenen Handschriften sowie solche mit zweifelhafter provenienz 
zu berücksichtigen, lassen sich derzeit außer den aus der abtei stammenden 
zahlreichen Fragmenten in den verschiedenen bibliotheken hauptsächlich 
europas, gelegentlich aber auch amerikas etwa 260 codices ausmachen, 
die längere zeit bestandteile der Klosterbibliothek gewesen sind.2 Von ih-
nen befinden sich 55 codices in berlin, sieben in brüssel, 29 in Gent, 14 in 
Koblenz, neun in Krakau, acht in london, 15 in paris und etwa 83 in trier.3 

1 Keuffer, bücherei und bücherwesen, S. 48 f.
2 Vgl. Krämer, Handschriftenerbe, S. 773–776, die 224 vor 1500 zu St. maximin ent-

standene Handschriften auflistet. zu dieser zusammenstellung, die gelegentlich auch 
kleinere Fragmente einbezieht, müssen ungefähr 30 neuzeitliche, von Krämer des-
halb nicht berücksichtigte, sowie ungefähr 15 ältere Handschriften hinzugerechnet, 
dagegen etwa zehn hier mit eingerechnete codices wegen ihrer zweifelhaften pro-
venienz weggelassen werden. auch bei der anzahl der maximiner Handschriften 
an ihren hauptsächlichsten, durch Kataloge gut erschlossenen aufbewahrungsorten, 
der Staatsbibliothek Stiftung preußischer Kulturbesitz in berlin und der Stadtbib-
liothek zu trier, ergeben sich als Folge der uneinheitlichen Definitionen von Hand-
schriften und ihrer inhaltlichen abgrenzung von Kopiaren, urbaren und eigentlich 
auch archivalien sowie ihrer unterschiedlichen zeitlichen begrenzung größere un-
terschiede.

3 insgesamt befinden sich in der Handschriftenabteilung der trierer Stadtbibliothek 
89 bände aus St. maximin, von denen Sigrid Krämer infolge unklarer oder fehlerhaf-
ter provenienzfeststellungen und infolge ihrer beschränkung auf die älteren codices 
21 nicht berücksichtigt. reiner nolden hat in der dem autor freundlicherweise als 
unveröffentlichtes manuskript zur Verfügung gestellten Signaturenkonkordanz und 
dem provenienzverzeichnis der mittelalterlichen Handschriften der Stadtbibliothek 
trier, trier 1998, diese zahl durch einige zusätzliche maximiner bände vermehren 
können, hauptsächlich wegen seiner zeitlichen beschränkung auf den zeitraum bis 
1600 jedoch ebenfalls etwa 25 codices nicht einbezogen.
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Weitere 22 bibliotheken (aberdeen, basel, bern, besançon, bonn, cambridge, 
Darmstadt, epinal, Köln, Kopenhagen, leicester, luxemburg, manchester, 
münchen, new york, petersburg, rom, Straßburg, utrecht, Warschau, Wien 
und Wolfenbüttel) verwahren jeweils ein bis zwei der maximiner codices. 
über die wenigen sich noch heute in privatbesitz befindlichen maximiner 
Handschriften liegen nur zufällige nachrichten vor.4

Diese zahlen scheinen anzudeuten, dass schon vor der Flüchtung der 
älteren Handschriften 1794 die bibliothek der abtei trotz ihres vorzügli-
chen rufs infolge des alters und der bedeutung einiger bände keineswegs 
besonders groß war. Von dem benachbarten Kloster St. matthias, das an 
reichtum und macht sicherlich nicht mit St. maximin wetteifern konnte und 
dessen Schicksal seiner bibliothek nach 1802 sich mit dem von St. maximin 
vergleichen lässt, sind heute noch über 400 Handschriften nachzuweisen,5 
darunter allein in der trierer Stadtbibliothek 290.6 noch einseitiger ist dieses 
Verhältnis bei den heute noch nachzuweisenden inkunabeln beider Klöster, 
von denen laut der neueren Forschungen von reiner nolden in der trierer 
Stadtbibliothek über 500 aus St. matthias, aus St. maximin jedoch nur 138 
stammen. meines erachtens können die relativ geringen zahlen der aus der 
maximiner bibliothek noch nachzuweisenden Handschriften und Drucke 
nicht so sehr auf die bei St. maximin besonders hohen Verluste in den Jahren 
der besetzung und Säkularisation von 1794 bis 1802 zurückgeführt werden, 
wie dies in der literatur häufiger der Fall ist. bei der aufhebung der Klöster 
traf die St. maximiner bibliothek ein Schicksal, das sich keineswegs von dem 
anderer säkularisierter institutionen wesentlich unterschied, wie im Folgen-
den ausführlicher dargestellt wird. Das heißt: teile ihres inhalts konnten 
vom Fiskus beschlagnahmt werden und befinden sich nun, von geringen 
Verlusten abgesehen, im eigentum öffentlicher bibliotheken oder archive. 
Hierbei scheint es heute eher nebensächlich, ob der Standort dieser codices 
paris, berlin, Krakau oder trier ist. andere teile fielen jedoch buchliebha-
bern und zugleich buchräubern anheim, im Falle St. maximins weniger Jean 
baptiste maugérard als Johann Josef Görres und Johann adam von lasaulx, 
und erlitten weit höhere Verluste und Versprengungen als die erste Gruppe. 

4 Dies betrifft vor allem die dreibändige, 1511 begonnene maximiner riesenbibel, 
hierzu bezner, riesenbibel, S. 11–15, sowie eine früher in der Sammlung phillipps 
befindliche maximiner riesenbibel des 11. Jahrhunderts, vgl. bezner, riesenbibel, 
S. 75 f.

5 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 105–234.
6 nolden, Signaturenkonkordanz (wie anm. 3), S. 184–191.
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berichte des 17. und 18. Jahrhunderts über die maximiner Klosterbibliothek 
deuten auch an, dass sich schon damals der bestand der codices in engeren 
Grenzen hielt. Schon um 1610 verlor bei der Visitation der abtei der päpstli-
che nuntius kein Wort über die bibliothek, außer dass es ihm dort gelungen 
sei, ein manuskript mit den häretischen beschlüssen des basler Konzils 1439 
sicherzustellen und zu vernichten.7 1644 wunderte sich alexander Wiltheim 
über die geringe zahl der maximiner Handschriften8 und 1718 hoben die 
beiden mauriner edmond martène und ursin Durand einige codices der 
Klosterbibliothek hervor, erwähnten jedoch ebenfalls ihre großen Verluste, 
weshalb die Handschriften nicht allzu zahlreich gewesen sein können.9 phi-
lipp Wilhelm Gercken schätzte um 1775 die zahl der Handschriften in der 
kleineren alten bibliothek, also ohne die in der Kirche und im Klosterarchiv 
verwahrten bände, auf etwa 150 bis 200.10

Die heutige zerrissenheit des buchbestandes und bedingt hierdurch des-
sen zwangsläufig unterschiedlicher erschließungszustand,11 aber auch die 
Komplexität einer durch eine Vielzahl von Handschriften dokumentierten 
tausendjährigen büchereigeschichte erschwert zwangsläufig eine übersicht 
über die Klosterbibliothek. ihre Geschichte ist deshalb ungleichmäßig und 
nie als Gesamtkomplex bearbeitet worden.12 im mittelpunkt der Forschung 
standen die frühen als bestandteil der Klosterbibliothek nachzuweisenden 
codices, die nach neueren Forschungen jedoch überwiegend aus fremden 

 7 nuntiaturberichte Köln 4,2, S. 2.
 8 Jean-claude muller, la correspondance d’alexandre Wiltheim S. J., in: Hémecht 

36 (1984), S. 167–232.
 9 martène/Durand, Voyage littéraire 2, S. 157.
10 Gercken, reisen durch Schwaben, baiern …, S. 376–378.
11 Für berlin: rose, Verzeichnis der lateinischen Handschriften, daneben: Schill-

mann, Görreshandschriften, sowie becker/brandis, Die theologischen lateini-
schen Handschriften; für trier: Keuffer/Kentenich, beschreibendes Verzeichnis, 
10 Hefte, daneben: catalogus codicum hagiographorum latinorum bibliothecae, 
S. 157–285, sowie marx, Handschriftenverzeichnis der Seminar-bibliothek; für 
Gent: Joseph van den Gheyn (Hg.), catalogue des manuscrits de la bibliothèque 
royale de belgique 2: patrologie, brüssel 1902, 5: Histoire-Hagiographie, brüssel 
1905.

12 allgemeine überblicke zur maximiner bibliothek finden sich bei laufner, Vom 
bereich der trierer Klosterbibliothek, S. 15–43, bei Keuffer, bücherei und bücher-
wesen, S. 48–94, und bei isabel Knoblich, trier, St. maximin, bibliotheksgeschich-
te, in: Germ. ben. 9, S. 1039–1042; für die frühe Klosterbibliothek bei Knoblich, 
bibliothek, und für das 10. und frühe 11. Jahrhundert bei Hoffmann, buchkunst 1, 
S. 444–509.
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Skriptorien rühren, sowie die erzeugnisse des meisters des registrum Gregorii 
und der egbertschule, weniger dagegen die nicht aus dem spätkarolingisch-
frühottonischen rahmen fallenden zahlreichen Handschriften des maximiner 
Skriptoriums von 890 bis 960 sowie die produktion des maximiner Skriptori-
ums nach 1000. Hinsichtlich der späteren Handschriften liegen nur noch für 
einzelne bemerkenswerte codices ausführlichere untersuchungen vor, etwa 
für das um 1116 erstellte ältere maximiner necrolog,13 für das maximiner 
Kapitelbuch aus dem 12. Jahrhundert mit dem jüngeren necrolog ab 1180,14 
für das im 12. und im 13. Jahrhundert redigierte sogenannte maximiner 
Kalendar,15 für den verlorenen liber aureus wohl um 1230/1240,16 für einzelne 
register und Kopiare der Wirtschaftsführung des 15. bis 17. Jahrhunderts,17 
für die um 1480 zu St. maximin geschriebene rezension der caeremoniales 
rodes18 sowie für die zu St. maximin entstandenen Schriften der Historiker 
Johannes Scheckmann und alexander Wiltheim. Sie erlauben wertvolle mo-
mentaufnahmen aus der tätigkeit des Klosterskriptoriums, stellen darüber 
hinaus aber nur einzelne bausteine für die erarbeitung einer kontinuierlichen 
Geschichte der Klosterbibliothek, ihrer organisation, ihres buchbestandes, 
ihrer Verluste oder ihrer importe aus Fremdskriptorien dar, die in ihr vom 
9. bis zum 15. Jahrhundert einen nicht unerheblichen umfang hatten.

unglücklicherweise kann aus Katalogen der einstige bestand der Klos-
terbibliothek nur ungenügend rekonstruiert werden. an bibliothekarischen 
indices lassen sich für St. maximin lediglich zwei bücherverzeichnisse nach-
weisen: Der ältere Katalog, der um 1115/1130 redigiert wurde,19 und der um 
1393 geschriebene jüngere Katalog. Falls danach noch neuere Verzeichnisse 
über die älteren codices gefertigt wurden, was recht zweifelhaft erscheint, 
müssen diese als verloren gelten. Der zeitpunkt der erstellung des sich in 
einer Handschrift des frühen 12. Jahrhunderts befindlichen älteren biblio-

13 manchester, John rylands ul lat. 116, zu ihm vor allem roberg, Gefälschte me-
moria, sowie ders., Das älteste „necrolog“, vgl. auch § 34.1. necrologe: n2.

14 Stabitr Hs 1634/394; hierzu Geuenich, eine unveröffentlichte Verbrüderungslis-
te, S. 180–195, sowie § 34.1. necrologe: n3.

15 Krakau, bibl. Jagiell. lat. quart 927; hierzu boeckler, eine verschollene Hand-
schrift, S. 397–410.

16 zu ihm: Sauer, Fundatio und memoria, S. 273–292, und Kuhn, Das politische pro-
gramm, S. 81–128; zum einband auch Fuchs, inschriften trier 1, S. 360–364.

17 zu ihnen vor allem Giessmann, besitzungen, S. 57–85.
18 lHaKo best. 701 nr. 87, hierzu corpus consuetudinum monasticarum 5, S. xVii–

xix.
19 anders laufner, Vom bereich der trierer Klosterbibliothek, S. 51–53.
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thekskatalogs20 ergibt sich aus der identität seiner Hand mit der einiger 
früher nachträge im ältesten maximiner necrolog sowie etlicher maximiner 
urkundenindorsate.21 Der Schreiber des Katalogs, dessen name unbekannt 
ist, kann daher mit dem archivar und bibliothekar der abtei um 1115/1130 
gleichgesetzt werden, der die damals entstandenen Fälschungen der abtei 
registrierte22 und sich auch in einem Gedicht manifestiert hat.23 Wie seine 
überschrift besagt (Libri de armario Sancti Maximini), beschränkte er sich 
auf die etwa 150 in der bibliothek (armarium) verwahrten bücher, von denen 
etwa 100 nach autoren gegliedert sind, nämlich nach neun bibelhandschrif-
ten, 88 codices mit Werken der einzelnen Kirchenväter, darunter 50 allein 
von augustinus, sowie etwa 50 nach Sachgruppen, das heißt nach Werken 
historischen, juristischen und philologischen inhalts.24 er stellt sicherlich 
kein Gesamtverzeichnis der damals in der abtei verwahrten codices dar, da 
sowohl die für die liturgie ständig benutzten bücher fehlen wie „moderne“ 
Schriftsteller des 10. und 11. Jahrhunderts oder heidnische autoren, etwa 
Vergil. Dessen aeneis muss sich im 11. Jahrhundert ebenfalls zu St. maximin 
befunden haben, wie erhaltene Fragmente zeigen,25 oder Horaz.26 aber auch 
die im 10. und 11. Jahrhundert zu St. maximin nachzuweisenden Gedichte 
des prudentius,27 die Grammatik des priscianus28 oder die Weltgeschichte des 
orosius29 werden im Katalog nicht erwähnt. möglicherweise ist in ihm daher 
nur eine zusammenstellung der für die mönche empfehlenswerten lektüre 
zu sehen und Schlüsse aus ihm auf den Gesamtbuchbestand der abtei nach 

20 Stabitr Hs 2209/2328 ii auf fol. 1r als nachtrag auf einem leeren blatt; abbildun-
gen bei Knoblich, bibliothek nr. 147 und bei Kölzer, Studien, abb. nr. 1b.

21 Siehe Kölzer, Studien, abb. 1a.
22 Kölzer, Studien, S. 27.
23 london, bl cod. add. 10940, fol. 5v–6r; vgl. Knoblich, bibliothek, S. 98.
24 edition des Katalogs bei Knoblich, bibliothek, S. 120–124.
25 in Gent, ub ms 231, Vorsatzblatt; vgl. Knoblich, bibliothek, S. 23, und Hoff-

mann, buchkunst 1, S. 472, in berlin, SbpK lat. fol. qu. 709, ferner im innenspiegel 
von berlin, SbpK lat. fol. 749, fol. 1r, umgeformten Vergilverse sowie Fragmente in 
lHaKo best. 701 nr. 759,13, vgl. overgaauw, mittelalterliche Handschriften 2, 
S. 432.

26 Fragmente des 10. Jahrhunderts in lHaKo best. 701 nr. 759,32; vgl. overgaauw, 
mittelalterliche Handschriften 2, S. 443, Knoblich, bibliothek, S. 98, und Hoff-
mann, buchkunst 1, S. 477, sowie in den Fälzen von Stabitr Hs 2209/2328 i und ii.

27 brüssel, br ms 9968–72.
28 cambridge, Fitzw. mus. cod. mc clean 159.
29 Stabitr Hs 1094/59.
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1100 oder auf die monastische ausrichtung dieser bibliothek30 sind deshalb 
wenig zwingend.

Der jüngere bibliothekskatalog wurde im mai 1393 auf anweisung des 
abtes rorich in Gegenwart des priors und Kustos engelbert von blanken-
heim31 durch zwei nicht dem Konvent angehörende Kleriker gefertigt.32 in 
ihm wurden 159 zum teil genauer beschriebene codices, die die abtei nicht 
im chor verwendete, ohne erkennbare ordnung aufgezählt.33 Von der gerin-
gen Kenntnis beider bearbeiter zeugen die häufigen Falschschreibungen der 
autorennamen und von ihrem nicht allzu großen bibliothekarischen interesse 
ihre Schlussbemerkung, es gäbe im Kloster noch viele weitere bücher von 
mäßigem Wert.34 max Keuffers Versuch, in 68 angaben des jüngeren Katalogs 
Hinweise auf die im älteren Verzeichnis aufgeführten codices zu finden,35 
ergibt wegen der unbestimmtheit dieser angaben zumeist nur geringe auf-
schlüsse über die buchbestände des Klosters vom 12. bis zum 14. Jahrhundert. 

offensichtlich als Folge der im 17. und im 18. Jahrhundert nicht zu 
übersehenden Vernachlässigung der alten bibliothek durch die maximiner 
mönche scheint in der abtei die anfertigung eines neuzeitlichen eigentli-
chen Katalogs unterblieben zu sein. ein solches Hilfsmittel erwähnten im 
frühen 17. Jahrhundert weder alexander Wiltheim bei seinen ausgedehnten 
Studien zur Klostergeschichte noch die benediktiner edmond martène und 
ursin Durand 1718 bei ihrem besuch der maximiner bibliothek oder Johann 
nikolaus von Hontheim um 1750 bei der auswertung der maximiner Hand-
schriften für die trierer Geschichte. Wohl aber hat im 18. Jahrhundert ein 
heute verlorenes Handschriftenverzeichnis existiert, dessen Signaturen durch 
aufgeklebte Schilder der buchrücken teilweise noch erhalten sind (gewöhnlich 
man[uscriptorum] cat[alogus] sowie eine zahl in römischen ziffern). Die 
norma von 1773 trug dem bibliothekar allerdings die sukzessive erstellung 
von bibliothekskatalogen auf.36 angesichts der zahlreichen anderen interessen 

30 So becker, Das frühe trierer mönchtum, S. 26 f.
31 zu ihm siehe § 36.2.2. prioren. Der von 1388 bis 1397 als prior bezeugte engelbert 

war damals wohl auch Kustos, wie die Formulierung in presencia domini Engilberti 
prioris custodis nahelegt.

32 überliefert in lHaKo best. 211 nr. 2111, einem Kopiar der abtei aus dem frühen 
13. Jahrhundert, auf den frei gebliebenen blättern 82v–84v.

33 ediert bei Harry bresslau, aus archiven und bibliotheken. mittheilungen, in: 
na 11 (1886), S. 93–108, hier S. 104–108.

34 Vgl. Knoblich, bibliothek, S. 11.
35 Keuffer, bücherei und bücherwesen, S. 58 f.
36 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 45.
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des bibliothekars Sandrat müller (zu ihm § 37.5. priestermönche 1350–1802), 
der sich um diese älteren Handschriften nie gekümmert zu haben scheint, war 
es jedoch nicht verwunderlich, dass um 1775 ein solches Verzeichnis noch 
nicht vorhanden war, als der lektor Ferdinand Heynen dem besucher der 
Klosterbibliothek, philipp Wilhelm Gercken, mehrere codices aus dem bib-
liotheksfonds heraussuchen musste.37 Die anfertigung von büchereikatalogen 
wurde schließlich auch im Visitationsrezess für St. maximin im november 
1788 gefordert,38 doch scheint der Kurfürst hierbei vornehmlich die neuere 
bibliothek im auge gehabt zu haben. auf sie nur kann sich auch das bei 
der aufhebung der abtei 1802 erwähnte, heute nicht mehr nachzuweisende 
inventar des maximiner mönchs placidus Spinola über etwa 500 sakrale und 
profane bücher39 bezogen haben, da sich die älteren codices schon seit acht 
Jahren nicht mehr zu St. maximin befanden.

Hilfestellungen für die rekonstruktion des inhalts der maximiner bi-
bliothek bieten deshalb weniger die bibliotheksverzeichnisse, sondern die 
besitzeinträge. bei Handschriften ohne solche Vermerke kann nur in ausnah-
mefällen auch aus ihrem inhalt auf ihre zugehörigkeit zur Klosterbibliothek 
geschlossen werden, etwa bei dem zur registrum-Gregorii-Gruppe gehö-
renden, ursprünglich aus echternach stammenden maximiner Sakramentar 
kurz vor 100040 auf Grund der Schrift und der in ihm genannten Heiligen.41 
untersuchungen der zahlreichen, wegen des Fehlens von provenienzangaben 
in den bibliotheken als heimatlos geltenden codices könnten künftig weitere 
Handschriften der maximiner bibliothek zuweisen. Derzeit lässt sich eine 
solche zugehörigkeit jedoch zumeist nur anhand der besitzvermerke, der 
späteren bibliothekssignaturen oder ihres inhalts feststellen. 

über die Formen dieser einträge seit dem 10. Jahrhundert, über die zusätze 
des als Schreiber des älteren bücherverzeichnisses um 1125 bekannten maxi-
miner archivars und bibliothekars in einzelnen Handschriften seines Klosters 
sowie über die revision der bücherei bald nach 1150 durch nachträge und 
Glossen zu den älteren einträgen unterrichtet isabel Knoblich.42 eine syste-
matische bearbeitung des Handschriftenbestandes lässt sich erst wieder am 
ende des 15. und zu beginn des 16. Jahrhunderts feststellen. Damals versahen 

37 Gercken, reisen durch Schwaben, baiern …, S. 376–378.
38 lHaKo best. 211 nr. 2521.
39 lHaKo best. 211 nr. 2559.
40 paris, bn nouv. acq. lat. 1541.
41 Hoffmann, buchkunst 1, S. 502.
42 Knoblich, bibliothek, S. 12–14.
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zwei oder drei Hände die meisten Handschriften mit neuen besitzvermerken 
in einer häufig der karolingischen minuskel nachempfundenen Schrift und 
mit aus einem buchstaben und einer zahl bestehenden Signaturen sowie mit 
inhaltsangaben oder überschriften. Die bearbeiter sind sicherlich unter den 
mönchen zu suchen, deren Schreibtätigkeit seit dem Wiederaufblühen des 
Klosterskriptoriums nach 1480 bekannt ist (so die mönche Vinzenz coci von 
cochem, matthias crustz und nikolaus von St. aldegund). als Folge der 
tätigkeit der maximiner mönche in der abtei echternach seit 1496 wurde 
dieses System der besitzvermerke und Signaturen auch dorthin übertragen 
und von dem echternacher archivar und bibliothekar Willibrord Schramm 
in den Jahren 1526 bis 1541 konsequent durchgeführt.43

nach 1590 befasste sich der maximiner mönch nikolaus peltre (Petreius, 
zu ihm § 37.5. priestermönche 1350–1802) mit der neuordnung der Hand-
schriftenbibliothek. in den codices versah er gewöhnlich die Vorderseite 
des ersten beschriebenen blattes oben rechts mit einer aus der abkürzung 
N[umerus] und einer zahl bestehenden Signatur und den unteren rand 
mit dem besitzvermerk der abtei, zumeist: ex libris Imperialis monasterii 
S. Maximini. Diesem Vermerk fügte er häufiger seinen latinisierten Fami-
liennamen petreius hinzu, jedoch nur zweimal, beide male im Jahr 1593, 
auch die Jahreszahl.44 Die rekonstruktion des bestandes und des aufbaus 
der maximiner Handschriftenbibliothek um 1593 anhand dieser Vermerke, 
die gelegentlich auch getilgt45 oder versehentlich beschnitten46 beziehungs-
weise abgeschnitten,47 in einem Fall wohl auch in betrügerischer absicht 
versetzt wurden,48 ist nach dem derzeitigen Stand nicht möglich. aus den 
beiden höchsten von peltre vergebenen bibliotheksnummern 23549 und 23650 
könnte man auf die anzahl der codices in der damaligen Klosterbibliothek 
schließen, zu der prunkhandschriften, wie das ohne einen petreiusvermerk 
versehene ada-evangeliar und vermutlich auch der liber aureus ebenso 

43 Schroeder, bibliothek und Schule der abtei echternach, S. 229, und reiner nol-
den, epternacensia in Stadtarchiv und Stadtbibliothek trier, in: Hémecht 37 (1985), 
S. 87–129, hier S. 123–127.

44 Stabitr Hs 2500 und berlin, SbpK lat. fol. 138.
45 So in Hs berlin, SbpK cod. phill. 1869, die im 17. Jahrhundert nach paris gelangte, 

oder in der Hs Gent, ub ms 102.
46 So in Stabitr Hs 144/1188 und 160/1198 sowie in berlin, SbpK lat. oct. 228.
47 So in Stabitr Hs 160/1198 und paris, bn nouv. acq. lat. 763.
48 Stabitr Hs 2500, hierzu Knoblich, bibliothek, S. 74 anm. 340.
49 Gent, ub ms 324.
50 london, bl cod. add. 36736.
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wenig gehörten wie die ebenfalls von peltre nicht erfassten bücher für den 
Gottesdienst. Doch wird bei der nummernvergabe ein ordnungsschema 
nicht ersichtlich, das wegen des hohen alters der beiden codices mit den 
höchsten nummern zumindest nicht chronologisch sein konnte. angesichts 
der abordnung peltres 1595 nach nancy bleibt auch zweifelhaft, ob er seine 
bestandsaufnahme überhaupt beendet hat. Dagegen könnte sprechen, dass 
in einigen bänden, deren Verwahrung um 1590 in der Klosterbibliothek 
gesichert ist, sein Vermerk fehlt.51

offensichtlich waren peltres arbeiten in der bibliothek die letzte größere 
initiative der abtei, ihre Handschriften zu ordnen. Denn in den maximiner 
codices finden sich im 17. und im 18. Jahrhundert kaum mehr jüngere be-
sitzvermerke, wie auch nicht chiffren, die als bibliothekssignaturen gedeutet 
werden könnten, bemerkungen oder überhaupt anzeichen für ihre benutzung 
durch die mönche. allerdings wurden in dieser zeit die innensignaturen 
peltres auf einem kleinen Schild in der oberen mitte des buchvorderdeckels 
angebracht, da sie offensichtlich der aufstellung der codices in der bibliothek 
entsprachen. Ferner wurden im 17. Jahrhundert die oberen teile der einzelnen 
bandrücken mit jeweils einem größeren schwarzen einzelbuchstaben versehen, 
dessen Klassifikationsbedeutung nicht ohne weiteres ersichtlich ist, sowie 
mit einer zahl innerhalb dieser Gruppen. im 18. Jahrhundert begnügte man 
sich mit der einfachen Durchzählung der bände, wobei die höchste bekannte 
bandzahl 239 war.52 Doch war man sich zu St. maximin auch in jenen Jahr-
hunderten des kulturellen Wertes der Handschriften durchaus bewusst, wie 
das bemühen des Klosters um ihre Konservierung mittels neubindungen 
und dem anfertigen neuer einbände zeigt.

ein systematischer und lückenloser bericht über die einbände der auf 
zahlreiche bibliotheken zerstreuten maximiner codices bedürfte einer eigenen 
untersuchung. in den Katalogen der größeren bibliotheken finden sich von 
den 260 nachzuweisenden Handschriften etwa 150 teils mehr, teils weniger 
konkrete angaben über ihre einbände. ihre auswertung erlaubt allenfalls 
vorläufige Feststellungen, die in einzelfällen jedoch sicher zu ergänzen oder 
zu korrigieren sind. erleichtert werden könnten untersuchungen zu ihnen 
durch den umstand, dass die abtei zumindest im 15. und im 16. Jahrhun-
dert und nach 1674 bis 1750 eine eigene buchbinderei mit spezifischen 
prägestempeln für floralen und figürlichen einbandschmuck, geometrische 

51 z. b. berlin, SbpK cod. phill. 1829, oder Stabitr Hs 149/1195.
52 Stabitr Hs 307/1979.
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muster und bindegewohnheiten besaß, wie die in diesen Jahren gefertigte 
umfangreiche Serie von einbänden zeigt. allerdings wirkte sich das bestehen 
dieser buchbinderei für die erforschung der Klosterbibliothek in mehrerer 
Hinsicht auch negativ aus. einmal bestand durch sie bedarf an pergament 
als binde- und Füllmaterial für neue bände, der sie beispielsweise am ende 
des 15. und im beginnenden 16. Jahrhundert veranlasste, die prächtige, in 
der Klosterbibliothek verwahrte touronische bibel des 9. Jahrhunderts 
hierfür zu verwenden53 und der auch andere ältere codices der abtei zum 
opfer gefallen sind, wie die noch erhaltenen Fragmente zeigen. außer den 
bereits erwähnten Vergil- und Horazfragmenten finden sich vor allem in 
den inkunabeln der trierer Stadtbibliothek zahlreiche reste älterer liturgi-
scher texte, darunter eine bedahandschrift des frühen 9. Jahrhunderts,54 eine 
weitere des 11. Jahrhunderts,55 Fragmente von caesarius von arles aus dem 
9. Jahrhundert,56 eines missales aus dem späten 9. Jahrhundert,57 eines anti-
phonars des frühen 12. Jahrhunderts58 sowie als Fragment nr. 1 der trierer 
Stadtbibliothek auch ein wohl im frühen 16. Jahrhundert als einbandspiegel 
verwendetes blatt einer Handschrift des pactus legis Salicae um 850. als 
umschläge für Wirtschaftsbücher der abtei wurden im 17. Jahrhundert auch 
blätter eines missales des späten 11. Jahrhunderts verwendet.59 ein überblick 
über weitere ältere maximiner Fragmente findet sich bei isabel Knoblich.60 
zum anderen hat diese Werkstatt vor allem in den Jahren 1742 bis 1750 
nahezu alle bände in der Klosterbibliothek vom 9. bis zum 13. Jahrhundert 
mit neuen einbänden versehen, wodurch kodikologische Feststellungen 
sehr erschwert werden. maximiner einbände, die vor dem 15. Jahrhundert 
gefertigt wurden, lassen sich deshalb ohne intensivere Durchmusterung der 
bibliotheksbestände kaum feststellen. Sie könnten sich am ehesten unter den 
zahlreichen Handschriften befinden, deren einbände ohne weitere angaben 
lediglich als Holzdeckel mit Schweinslederüberzug bezeichnet werden, die 

53 Hierzu vor allem nolden, Die touronische bibel, bes. S. 207 f.
54 Stabitr inc. 1340.
55 lHaKo best. 701 nr. 759,34.
56 Stabitr inc. 1173.
57 Stabitr inc. 1507.
58 Stabitr inc. 1766 und inc. 1777.
59 lHaKo best. 211 nr. 2169 und 2170.
60 Knoblich, bibliothek, S. 171–174.
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jedoch, wie datierbare einbände unter ihnen zeigen, zum größten teil dem 
17. Jahrhundert angehören.61

bis zur übernahme des renaissancetypus bei bucheinbänden durch die 
Klosterwerkstatt um 1470 dürfte sie im 15. Jahrhundert ihre bände vornehm-
lich mit in rotgefärbten Schafshäuten gebundenen Holzdeckeln ausgestattet 
haben.62 Für die aus der buchbinderei des Klosters stammenden einbände 
des späten 15. und des 16. Jahrhunderts, die infolge der allein in der trierer 
Stadtbibliothek nachzuweisenden 180 maximiner inkunabeln recht zahlreich 
sind,63 liegen mehrere untersuchungen vor, die über sie gesicherte aussagen 
ermöglichen.64 Hierbei lassen sich zwei Grundtypen von einbänden feststellen: 
einmal Holzdeckel, die mit leder, in der regel mit Hirschleder, überzogen, 
gewöhnlich mit ein bis zwei metallschließen ausgestattet sind und die auf 
den Vorder- und rückseiten fast regelmäßig fünf metallbuckel und häufig 
auch eckbeschläge tragen,65 selten jedoch mit einem zentralbeschlag.66 bei 
dem anderen, allem anschein nach etwas jüngeren einbandtyp wurde der 
nun außer aus Wild- auch aus Schweins- oder Kalbsleder bestehende ein-
bandüberzug über den Holzdeckeln mit Stecheisenlinien und mit den ab-
drücken von zumeist runden, gelegentlich auch rechteckigen einzel- sowie 
rollensiegeln versehen. Hierbei lassen sich etwa 60 Stempel ausweisen, die 
der buchbinderwerkstatt des Klosters zugeordnet werden können, darunter 
abbildungen von tieren (etwa einhorn, Vogel, löwe, osterlamm, Hirsch 
oder doppelköpfiger adler) oder dekorativen elementen (lilie, raute oder 
rosette), aber auch ein rechteckiger zweizeiliger namensstempel mit der 

61 in betracht kommen die codices Gent, ub nr. 9 und nr. 231; berlin, SbpK lat. 
fol. 192, 756 und 777, lat. qu. 683, 692, 702, 705, 707, 709 und 710, lat. oct. 223; 
Stabitr Hs 389/1050, Hs 1631/397 und Hs 1647/371; vielleicht auch Gent, ub 
nr. 294, und berlin, SbpK lat. qu. 682 und 694.

62 beispiele in Stabitr Hs 307/1979, Hs 818/1715 und Hs 1253/590.
63 Voullième, inkunabeln; hierzu demnächst reiner nolden, der mir freundlicher-

weise teile seiner umfassenden untersuchung über die trierer inkunabeln zugäng-
lich gemacht hat.

64 nolden, Die touronische bibel, S. 207 f.; Kyriss, Spätgotische einbände, S. 345–
352.

65 ausnahmen, die sich vielleicht noch an früheren umschlägen orientieren, sind ein-
bände mit glattem Hirschlederüberzug, z. b. Stabitr inc. 992, inc. 1146, inc. 1614 
und inc. 2000, lHaKo best. 701 nr. 87.

66 So Stabitr inc. 898, inc. 1013, inc. 1102 und inc. 1889.



§ 5. bibliothek und Skriptorium 157

inschrift codex sancti/maximini.67 natürlich gab es auch mischformen zwi-
schen beiden einbandtypen, die sowohl die blindprägung von Stempeln wie 
auch metallbuckel tragen.68

im späten 16. und im 17. Jahrhundert verwendete die Klosterwerkstatt 
auch weiterhin diese Stempel. Doch finden sich nun häufiger in der mitte 
des vorderseitigen umschlags außer Schriftenstempeln größere prägungen 
als zentralmotive,69 gelegentlich auch ein auf die entstehung des einbandes 
weisendes Spruchband70 und buchrückenpressungen, die die abtei als eigen-
tümerin ausweisen. ihre Fortsetzung im 17. Jahrhundert fand die Gestaltung 
der nun gewöhnlich aus Schweinsleder bestehenden einbände in einer reichen 
blattwerk- und Figurenpressung.71 bedingt durch die neuaufstellung der 
Klosterbibliothek nach 1680 unter abt alexander Henn (1680–1698), dem 
diese Schätze des Klosters sehr am Herzen lagen, war eine erneute größere 
aktivität der Klosterbuchbinderei, die nun mehrere ältere codices mit neuen 
einbänden versah. ihre Haupttätigkeit bestand freilich in der bindung der 
umfangreichen, durch diesen abt initiierten Sammlungen zur Sicherung der 
rechte und einkünfte des Klosters, etwa des archivium maximinianum.72 
Die prägungen der ebenfalls aus Holzdeckeln mit Schweinslederüberzügen 
bestehenden einbände waren im unterschied zu den früheren exemplaren 
nun wesentlich stereotyper. Sie zeigten für gewöhnlich in einem System von 
Stecheisenornamenten in der mitte des Vorderdeckels das von mitra und 
abtsstab begleitete Wappen des abtes Henn in einem 9 cm hohen und 7 cm 
breiten oval in der umschrift: alexanDer abbaS imperialiS mo-
naSterii S maximini sowie eine buchrückenpressung mit inhalts- und 

67 z. b. Stabitr inc. 155; abbildungen der Stempel bei Kyriss, Spätgotische einbän-
de, S. 345 f.

68 So Stabitr inc. 694, inc. 956, inc. 964 und inc. 1193.
69 beispielsweise in berlin, SbpK lat. qu. 689, eine Jagdszene, in berlin, SbpK lat. 

fol. 740, eine Kreuzigungsszene und ebenso in Stabitr Hs 485/1921 mit einer um-
schrift, in lHaKo best. 211 nr. 2114 neben einer Kreuzigungsgruppe auch eine 
auferstehungsabbildung sowie brustbilder von aposteln und propheten, ferner in 
berlin, SbpK lat. oct. 246, die gekrönte maria mit dem Kinde, in lHaKo best. 701 
nr. 307 eine prophetengruppe und in Stabitr Hs 443/1908 diverse menschen- und 
tierfiguren.

70 So Stabitr Hs 1628/770: Abbas Petrus me fieri fecit.
71 beispiele in trier, Sem. bibl. nr. 35 und 36, sowie Stabitr Hs 1631/397.
72 Stabitr Hs 1644/372–386.
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eigentümerhinweisen.73 im 18. Jahrhundert beschäftigten sich die maximiner 
mönche zwar kaum mit den Werken in ihrer alten bibliothek und trugen zu 
ihrer erschließung offensichtlich nichts bei. Dennoch sahen sie in ihnen ein 
augenfälliges zeugnis der altehrwürdigen traditionen ihres Klosters, dessen 
erbe es zu wahren galt. Seit 1742 versah die buchbinderwerkstatt der ab-
tei zahlreiche, vornehmlich ältere codices deshalb mit neuen einbänden,74 
während jüngeren Handschriften eher ihr ursprünglicher einband belassen 
wurde.75 Diese bemühungen erreichten in den Jahren 1749 mit zehn in den 
bibliothekskatalogen nachzuweisenden neueinbänden76 und 1750 mit 17 
neueinbänden77 ihren Höhepunkt. Sie bestehen aus gelegentlich wiederver-
wendeten Holzdeckeln mit Schweinsleder- oder pergamenteinbänden mit 
reicher pressung durch plattenstempel, darunter auch als besitzvermerk 
(Bibliotheca Imperialis monasterii S. Maximini), als kaiserlicher adler sowie 
zumeist der Jahreszahl ihrer anfertigung und einer geprägten rückaufschrift. 
Spätere bucheinbände ersetzten die Holzdeckel oft durch pappe unter einem 
ledereinband.78 noch 1765 unterhielt die abtei eine buchbinderei, wie ein-
zelne ausgabenposten in der rechnung des abtes zeigen.79 Sie stand damals 
jedoch unter der leitung des mönchs laurentius collignon (siehe § 36.5. 
infirmare) und gab sich offensichtlich nicht mehr mit ordinären bindearbei-
ten ab, die mit jährlichen Kosten zwischen 50 und 150 rtl. an den trierer 
buchbindermeister Steinbüchel vergeben wurden.

Sowohl besitz- und bibliotheksvermerke wie die für die Klosterwerkstatt 
typischen einbände gestatten also gewisse rückschlüsse auf die zugehörigkeit 

73 beispiele lHaKo best. 211 nr. 2110 und nr. 2115–2120; Stabitr Hs 1644/372–
386, Hs 1626, Hs 2101/687 und Hs 1632/396.

74 1742 zunächst teile des um 1230 angelegten achtbändigen maximiner legenda-
riums, heute in der Stabitr Hs 1151/453–456 und paris, bn lat. 9741 und 9742, 
während die teile in trier, Sem. bibl. nr. 35 und 36, schon im 17. Jahrhundert neu 
gebunden sein dürften.

75 beispielsweise trier, Sem. bibl. nr. 166; Stabitr Hs 1259/590, Hs 307/1979 oder Hs 
818/1715.

76 berlin, SbpK lat. fol. 738, 743, 753 und 759; Gent, ub ms 102, 117, 306 und 314; 
paris, bn lat. 9633; Stabitr Hs 864/1301.

77 paris, bn nouv. acq. lat. 1835; london, bl cod. add. 36736; Gent, ub ms 249, 
307, 313 und 324; Krakau, bibl. Jagiell. lat. qu. 667, 673, 678 und 680; berlin, SbpK 
lat. qu. 679, lat. fol. 742, 746 und 749; Stabitr Hs 592/1578, Hs 879/1719a und Hs 
2209/2328 i und ii.

78 beispiele in lHaKo best. 701 nr. 88; Stabitr Hs 1890; trier, Sem. bibl. nr. 181.
79 Stabitr Hs 1652b/948b.
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einer Handschrift zur Klosterbibliothek. Deshalb müssen zuschreibungen 
einiger codices an die abtei, bei denen keines dieser Kriterien vorhanden 
ist, als höchst unsicher betrachtet werden, sofern inhaltliche bezüge, etwa 
die auswahl von Heiligenfesten in Kalendarien, dies nicht nahelegen. Kann 
durch solche Hinweise häufig wenigstens die provenienz geklärt werden, so 
bleibt bei vielen dieser Handschriften ihre Herkunft auch aus dem maximiner 
Skriptorium dagegen offen. Die ältere Forschung war im allgemeinen geneigt, 
infolge des wirtschaftlichen, politischen und zeitweilig auch monastischen 
Gewichts der abtei die Größe und die Kontinuität des Klosterskriptoriums 
zu überschätzen.80 Für die aus dem 9. Jahrhundert stammenden maximiner 
codices haben die untersuchungen von isabel Knoblich jedoch ergeben, dass 
von den etwa 50 Handschriften der Klosterbibliothek lediglich drei, vielleicht 
auch vier aus dem Skriptorium der abtei stammen,81 die die Verwüstungen 
von 882 möglicherweise nur überdauerten, weil sie als Schulschriften nicht 
in der allgemeinen bibliothek verwahrt wurden. Wie das Klosterarchiv muss 
damals auch die bibliothek vollständig vernichtet worden sein, und die weit-
aus überwiegende zahl der Handschriften des 9. Jahrhunderts in der späteren 
Klosterbibliothek wurde wohl erst im 10. Jahrhundert erworben. ein großer 
teil von ihnen, darunter die für eine mönchsgemeinschaft wichtige literatur 
der Väter sowie bibel- und rechtstexte stammt laut Knoblich aus dem main-
zer raum, wobei unklar bleibt, ob hierbei traditionelle beziehungen wieder 
aufgegriffen wurden. Für die Heimat zahlreicher weiterer Handschriften ver-
mutet sie neben metz mehrere nordfranzösische Skriptorien. Hinweise, dass 
St. maximin nach 934 seinen buchbestand auch mit Hilfe der lothringischen 
reformklöster ergänzt haben könnte, finden sich in keinem dieser codices.

nach den untersuchungen von Hartmut Hoffmann82 legt der einheitliche 
Handschriftenduktus einiger codices der maximiner bibliothek des ausge-
henden 9. und des frühen 10. Jahrhunderts83 nahe, dass die anfänge eines 

80 zum angeblichen maximiner Skriptorium um 800 siehe Keuffer, bücherei und 
büchereiwesen, S. 79–84, sowie laufner, Vom bereich der trierer Klosterbib-
liothek, S. 15, der vermutet, dass von dieser karolingischen Schreibschule zu trier 
etwa 20, einschließlich der Fragmente sogar 32 Werke, die im ältesten maximiner 
bibliothekskatalog genannt seien, den normannensturm von 882 überdauert hät-
ten.

81 rom, bibl. apost. Vaticana, palat. lat. 1448, sowie zwei Handschriften in Gent, ub 
ms 301 und vielleicht ub ms 231.

82 Hoffmann, buchkunst 1, S. 444–504.
83 berlin, SbpK lat. fol. 738, Gent, ub ms 129, manchester, John rylands ul lat. 116, 

und Stabitr Hs 1156/459 sowie Hs 2243/2034.
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eigenständigen maximiner Skriptoriums in diese Jahrzehnte zu setzen sind 
und durch die echternacher Schreibschule erheblich beeinflusst wurden. laut 
Hoffmann weist diese Handschriftengruppe, die sich teilweise noch bis in 
das dritte Viertel des 10. Jahrhunderts bemerkbar macht, breite, stellenweise 
gedrückte proportionen mit einem scharfen Duktus auf sowie besonderheiten 
bei einzelnen buchstaben und ligaturen, die im allgemeinen altertümlich 
wirken. nach 950 finden sich im maximiner Skriptorium jedoch mehrere 
Schrifttypen: eine von echternach beeinflusste, leicht nach links geneigte 
Schrift mit spezifischen buchstabenformen,84 die später ihre kalligraphischen 
ansprüche aber verlor,85 ein möglicherweise ebenfalls aus echternach stam-
mender ornamentaler Schrifttypus mit der tendenz zu großen ausformun-
gen86 und schließlich eine schmucklos-nüchterne Schrift, die sich auch im 
11. Jahrhundert noch verfolgen lässt. Diese buchproduktion diente primär 
der Selbstversorgung der großen Klostergemeinschaft im unterschied zu den 
späteren erzeugnissen des meisters des registrums Gregorii, die zumeist für 
auswärtige empfänger angefertigt wurden. Die wenigen maximiner codices 
in anderen Klosterbibliotheken, etwa in echternach87 oder St. emmeram,88 
lassen sich als buchmitnahmen durch maximiner mönche erklären. aus 
dieser sich bis ins frühe 11. Jahrhundert erstreckenden maximiner Skripto-
riumsperiode sind heute noch etwa 80 Handschriftenteile und -fragmente in 
35 codices nachzuweisen, die sich auf 20 biblische und liturgische bücher, 
13 bücher mit Heiligenviten, 35 patristische Werke, sechs Klassikerhand-
schriften und sechs Werke unterschiedlichen inhalts erstrecken.89 Diese von 
anderen Klosterbibliotheken abweichende Schwerpunktsetzung mag mit 
dem bedarf an theologischer literatur nach der zerstörung der bibliothek 
882 zusammenhängen.

Wichtig für die überlegungen zu dem Sitz der bekannten egbertschreib-
schule ist Hoffmanns Feststellung, dass es für das bestehen eines gesonder-
ten Skriptoriums am trierer Dom im 10. Jahrhundert kein indiz gibt und 
dass damals maximiner mönche gelegentlich auch Kopien für den trierer 
erzbischof fertigten. Hierfür spricht ferner, dass einige in den egbertcodices 
überlieferte Hände auch in Handschriften zu bemerken sind, die eindeutig 

84 paris, bn lat. nr. 10865, Gent, ub ms 96 und 129.
85 Gent, ub ms 172 und 175.
86 Stabitr Hs 2209/2328 i und ii.
87 Schroeder, bibliothek und Schule der abtei echternach, S. 237 f.
88 Hoffmann, buchkunst 1, S. 290 f.
89 Hoffmann, buchkunst 1, S. 496–498.
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dem Klosterskriptorium nach 1000 entstammen, und dass die Funktionen 
der Dombibliotheken im 10. Jahrhundert im allgemeinen recht bescheiden 
waren. es gibt daher gute Gründe, in der abtei St. maximin auch die Heimat 
der Schrift der egbertwerkstatt zu sehen, einer bewussten neuschöpfung 
von anspruchsvoller ästhetik und weitreichendem einfluss auf andere zeit-
genössische Skriptorien. Doch werfen die 15 codices aus dem umkreis des 
meisters des registrums Gregorii eine reihe noch ungelöster Fragen auf, die 
hier nicht untersucht werden können, wie auch nicht die gegenseitige beein-
flussung und abhängigkeit der maximiner und echternacher buchkunst.90

Die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts stellte so zweifellos einen qua-
litativen und auch quantitativen Höhepunkt des Klosterskriptoriums dar. 
Hingegen sind die etwa 62 zwischen 1000 und 1400 geschriebenen co-
dices, die bestandteile der maximiner bibliothek waren, kaum erforscht. 
Die vollständigste übersicht über ihre bestandteile findet sich bei isabel 
Knoblich.91 in der zusammenstellung der maximiner codices bei Sigrid 
Krämer, Handschriftenerbe des deutschen mittelalters 2, fehlen dagegen 
zahlreiche Handschriften.92 Wie die bibliothek ist auch das insgesamt sehr 
uneinheitliche Skriptorium des Klosters nach 1000 nur in ausnahmefällen 
näher untersucht worden, weshalb aussagen zu ihm nur mit Vorsicht und 
Vorbehalten gemacht werden können.

im frühen 11. Jahrhundert entstanden in St. maximin in der nachfolge 
der egbertschule noch Handschriften mit schönen zierseiten und initialen.93 
Danach scheint auf polychromie weitgehend verzichtet worden zu sein und 
die initialen wurden in kleinerer oder größerer ausführung zumeist in roter, 
gelegentlich auch blauer Farbe ausgeführt.94 Doch bedürften die Gewohn-

90 Hierzu mütherich, buchmalerei, S. 26; plotzek, anfänge der ottonischen trier-
echternacher buchmalerei, S. 7–36, und Hoffmann, buchkunst 1, S. 484 und 511.

91 Knoblich, bibliothek, S. 125–176. Da sie auch viele Fragmente einbezieht sowie 
einige Handschriften zweifelhafter provenienz, z. b. Stabitr Hs 1737/66, ist diese 
übersicht sehr umfangreich. in ihr berücksichtigt sie dennoch einige vermutlich 
ebenfalls aus der maximiner bibliothek stammenden Handschriften nicht, bei-
spielsweise den im 14. Jahrhundert an die pfarrei Dalheim gelangten codex Stabitr 
Hs 360/1024 sowie die Handschriften Gent, ub ms 245, und berlin, SbpK lat. 
fol. 906. bei dem Fragment cantilly, musée condé ms 1147, lehnt sie auf S. 140 
anm. 14, St. maximin als provenienz ab.

92 beispielsweise berlin, SbpK lat. oct. 246; brüssel, br ms iV 1100; Straßburg, bibl. 
du Grand Séminaire ms 18; Stabitr Hs 1978/644.

93 So paris, bn nouv. acq. 1541, und london, bl egerton 809.
94 typische beispiele london, bl egerton 2909, und berlin, SbpK lat. qu. 692.
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heiten des damaligen Klosterskriptoriums weiterer untersuchungen. Seine 
tätigkeit scheint in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, als es neben dem 
zehnbändigen legendar95 zahlreiche weitere Handschriften produzierte, ei-
nen neuen Höhepunkt erreicht zu haben, und war danach eher rückläufig. 
Während die zugehörigkeit von 62 der zwischen 1000 und 1400 entstandenen 
bände zur Klosterbibliothek nicht zweifelhaft ist, erscheint in einigen Fällen 
ihre entstehung auch im maximiner Skriptorium fraglich96 und bei anderen 
Handschriften ist ihr import aus fremden Skriptorien gesichert. So wurde 
der nach 1150 geschriebene Hieronymuscodex97 in einem nordfranzösischen 
Skriptorium gefertigt, das 1467 der abtei geschenkte Dekretalienbuch98 zu 
padua geschrieben, der von Wilhelm peraldus stammende moraltraktat99 
sowie das aus dem späten 14. Jahrhundert stammende Dictionarium  vitiorum 
et virtutum100 wohl in süddeutschen Skriptorien verfasst und ein im 15. Jahr-
hundert geschriebener Varienband101 könnte aus münstereifel stammen. 
auch der Dialekt der Werke des Johann von zusenhausen102 weist nicht auf 
ihre mosel-, sondern mittelfränkische Herkunft. angesichts des materiellen 
reichtums des Klosters sind weitere buchimporte durchaus vorstellbar. im 
allgemeinen dürfte in diesen Jahrhunderten der inhalt der Handschriften 
dem bedarf der Klostergemeinschaft an legendaren, Sakramentaren, psaltern, 
martyrologien und kirchenrechtlichen abhandlungen entsprochen haben. 
auch Kirchenväter wurden weiterhin tradiert, freilich nicht mehr in dem 
umfang und der ausschließlichkeit des 10. Jahrhunderts. neuere Kirchen-
lehrer sowie Dogmatiker der Scholastik waren in der Klosterbibliothek vor 
1400 in nur geringem maße vertreten.

unübersehbar bleibt bei den etwa 35 Handschriftenbänden des 15. Jahr-
hunderts die inhaltliche ausweitung des buchbestandes durch die einbe-
ziehung neuerer themenbereiche, etwa der zeitgenössischen theologie103 

 95 paris, bn lat. 9741 und nouv. acq. 1836; Stabitr Hs 1151/453–456 und Hs 435/1915 
sowie trier Sem. bibl. nr. 35 und 36.

 96 beispielsweise london, bl egerton 809, der auch zu echternach entstanden sein 
könnte.

 97 Krakau, bibl. Jagiell. lat. qu. 679.
 98 Stabitr Hs 879/1719a.
 99 berlin, SbpK lat. qu. 693.
100 berlin, SbpK theol. lat. oct. 164.
101 berlin, SbpK lat. qu. 710.
102 Stabitr Hs 818/1715.
103 paulus von burgos in berlin, SbpK lat. fol. 772, oder nikolaus von Dinkelsbühl in 

Stabitr Hs 938/862.
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und erbauungsliteratur104 sowie der Devotio moderna.105 aber auch profane 
bereiche, etwa antike autoren,106 Geschichte,107 Geographie,108 astrologie109 
und reisebeschreibungen,110 selbst eine zote von boccaccio bei den Sermones 
des Jacobus de Voragine111 waren nun in der Klosterbibliothek vorhanden. 
auch bei den codices dieses Jahrhunderts blieb die zahl der nicht aus dem 
maximiner Skriptorium stammenden Handschriften überschaubar.112

natürlich verminderte der aufkommende buchdruck langfristig die tätig-
keit des maximiner Skriptoriums und veränderte seine aufgaben. Da jedoch 
die Jahrzehnte des Frühdrucks in eine zeit fielen, in der nach einer wohl 
wirtschaftlich bedingten niedergangsphase das maximiner Skriptorium nach 
1450 neue aktivitäten entfaltete, ist die zahl der zwischen 1450 und 1500 im 
Kloster entstandenen Handschriften keineswegs geringer als die anzahl der 
bände, deren ursprung in die zeit zwischen 1400 und 1450 zu setzen ist. als 
Folge der nach 1450 bestehenden erwerbsmöglichkeiten einer inhaltlich breiten 
palette gedruckter bücher durch die Klosterbibliothek machten sich bei der 
produktion des Klosterskriptoriums nun zwei unterschiedliche tendenzen 
bemerkbar. Für kurze zeit, das heißt bis zum abbruch der benediktinischen 
Humanismusphase, die zu St. maximin bereits im Jahr 1522 mit der zerstörung 
der abtei durch die trierer bürger endete, machte sich in St. maximin, wie 
auch in anderen rheinischen, vom Humanismus erfassten benediktinerklös-
tern, ein in der Forschung noch wenig berührter aspekt bemerkbar: Die 
Schreibtätigkeit der mönche scheint damals als eine dem Klostergeistlichen 
angemessene tätigkeit gegolten zu haben, die geeignet war, sowohl seinen 

104 albertanus von brixen in berlin, SbpK lat. qu. 706, ludolf von Sachsen in berlin, 
SbpK lat. qu. 709, und leicester ul cod. 41, Gerson in petersburg, bibl. Saltykov-
Shchedrin lat. qu. i 188, und Johann Herolt in berlin, SbpK lat. qu. 705.

105 mischbände in Stabitr Hs 2247/2183 und lHaKo best. 701 nr. 306 sowie Hen-
drik Herp in berlin, SbpK lat. qu. 702.

106 Stabitr Hs 1090/21.
107 berlin, SbpK lat. qu. 710, lat. fol. 608 und lat. fol. 908.
108 aberdeen, ul ms 364.
109 berlin, SbpK lat. fol. 192.
110 Deutsche übersetzung des Heinrich von Diemeringen der reisen des Johannes 

mandeville in berlin, SbpK cod. Germ. fol. 1268.
111 berlin, SbpK lat. fol. 777, fol. 184v, doch stammt diese Handschrift nicht aus dem 

Skriptorium des Klosters und hat, wie auch der später in der maximiner biblio-
thek verwahrte mischband Stabitr Hs 307/1979, als Vorbesitzer Friedrich nah 
von arlon.

112 berlin, SbpK lat. qu. 710, Stabitr Hs 618/1560, Hs 5/1677 aus St. Gallen, ferner 
Hs 307/1979 und vielleicht utrecht, ub ms 361.
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Wissensstand wie sein reflektions- und meditationsvermögen zu stärken, und 
die gleichberechtigt neben den eigenständigen arbeiten einzelner benedikti-
nerhumanisten, in St. maximin vor allem Johannes Scheckmann, stand.113 ein 
von diesem humanistischen Geist getragenes Gemeinschaftsunternehmen war 
das bemühen des abtes thomas (1502–1514), für einige teile des alten und 
des neuen testaments114 einen mit Hilfe der in trier vorhandenen überlie-
ferungen korrekt rekonstruierten text in einer auf drei bänden berechneten, 
sorgfältig geschriebenen und prächtig illuminierten pergamenthandschrift für 
die lesungen im chor und im refektorium herzustellen.115 begonnen wurde 
das Werk im mai 1511 durch den späteren abt Vinzenz von cochem, der 
bereits im Herbst 1512 den ersten band beendet hatte, den zweiten band 
jedoch infolge seiner abordnung nach echternach, seiner Wahl 1514 zum 
maximiner abt und der Katastrophe 1522 erst im august 1525, unmittelbar 
vor seinem tod, fertigstellen konnte. Die erstellung des um 1548 vollendeten 
dritten bandes besorgte Jakob Gladbach (siehe § 36.6. Kantoren), während 
die anteile der mönche Johann Scheckmann (siehe § 36.10. Küchenmeister), 
martin von trier (siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802) und Johannes von 
ettlingen (siehe § 36.6. Kantoren) sowie des nicht weiter bekannten adam 

113 Die Deutung von Franz bezner, riesenbibel, S. 21–23: ein trierer projekt gegen 
die tradition von Gutenberg und bursfelde, die in der Schreibtätigkeit der maxi-
miner mönche eine reaktion gegen die Verbreitung des Drucks allgemein und in 
den von ihnen erstellten dreibändigen, prächtig ausgestatteten riesenbibeln ein 
Kontrastprogramm gegen die von bursfelde geförderten bibeldrucke sieht, geht 
sicherlich in die irre. auch in den Klöstern der bursfelder Kongregation, beispiels-
weise zu laach und zu St. matthias, beschäftigten sich während der periode des 
Klosterhumanismus mehrere mönche mit der produktion und illumination von 
Handschriften, während St. maximin andererseits neben zahlreichen inkunabeln 
schon früh ein exemplar des 42-zeiligen bibeldrucks durch Gutenberg erworben 
hat.

114 zu der aus heutiger Sicht nicht erklärbaren auswahl und der abfolge von teilen 
des alten und neuen testaments nun bezner, riesenbibel, S. 25 f. Denkbar ist 
hierbei die Schaffung eines nachfolgeexemplars für eine ebenfalls zu liturgischen 
zwecken verwendete maximiner riesenbibel des 11. Jahrhunderts, die sich eben-
falls auf diese bibelteile, wenn auch in anderer abfolge, beschränkte. Sie befand 
sich früher in der Sammlung phillipps (bezner, riesenbibel, S. 75 f.) und ist nun, 
wie auch die neuere riesenbibel der Jahre 1511 bis 1548, deren besitzer anonym 
bleiben möchte, in privater Hand.

115 umfassende informationen über die einzelnen phasen des langen entstehungs-
prozesses, über die nichtbiblischen einschübe und bemerkungen sowie über die 
ausstattung und zum bildteil der drei codices bei bezner, riesenbibel, S. 11–130.
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Wolff an der redaktion und an der erstellung der initialen unbestimmbar 
bleiben. Gebunden wurden die codices 1559 durch den priester und ein-
wohner der Stadt trier, otto nauticus, der zu St. maximin möglicherweise 
Hilfskustos war. Sicherlich als eine humanistische Schreibübung besorgte 
1501 der maximiner prior Heinrich von oirschot eine abschrift des malo-
granatum des zisterzienserabtes Gallus,116 ein Werk, das bereits seit 1481 und 
erneut seit 1487 auch im Druck vorlag.117 als Schreiber eines Sammelwerks 
antiker autoren sind ferner der maximiner Kellerar und spätere abt von 
St. nabor, nikolaus von St. aldegund, fassbar118 und der spätere abt Vinzenz 
1512 als Subprior oder prior als Schreiber des echternacher martyrologs.119 
als Kalligraph bekannt war schließlich der Kantor Jakob Gladbach.120 über 
diese teils von den mönchen des Klosters, teils auch von berufsschreibern 
durchgeführten tätigkeiten des Skriptoriums unterrichten mehrere rech-
nungseinträge des abtes thomas.121 Dort finden sich zahlreiche Vermerke 
über den ankauf von pergament, etwa 1502 von 400 pergamenthäuten zu 
aachen für antiphonare oder 1509 für den Schreiber petrus zu trier, der 
vertragsgemäß einen psalter für die abtei schrieb, oder 1514 allgemein für 
seine fratres in scribendo et pingendo.

Doch konnte die vom benediktinischen Humanismus getragene Schreibtä-
tigkeit der mönche nur für kurze zeit verschleiern, dass in der Gesamtpro-
duktion des Klosterskriptoriums zunehmend die für den Gottesdienst und 
den liturgischen Gebrauch speziell im Kloster hergestellten textsammlungen 
überwogen, die von dem sich ausbreitenden buchdruck nicht berücksich-
tigt wurden. Dieser bedarf hatte sich nach 1496 durch die monastische 
Gemeinschaft mit echternach und St. nabor noch erhöht. Schon im späten 
15. Jahrhundert haben solche Handschriften einen größeren anteil in der 
Gesamtproduktion erhalten.122 nach 1522 kann zu St. maximin von einem 
eigentlichen Skriptorium nicht mehr gesprochen werden. Danach lassen 

116 Stabitr Hs 742/904, fol. 186.
117 ludwig Hain, repertorium bibliographicum … 1,2, Stuttgart/paris 1827, 

nr. 7449–7451.
118 Stabitr Hs 1090/21, fol. 67v.
119 luxemburg, bn ms i nr. 136.
120 brower/masen, metropolis 1, S. 358 f.
121 in Stabitr Hs 1626, S. 1131–1172.
122 1479 der ordinarius der abtei in lHaKo best. 701 nr. 87, nach 1480 das le-

gendar in berlin, SbpK theol. lat. fol. 730, um 1490 das lektionar in Stabitr Hs 
383/1050 und um 1498 die consuetudines des Klosters, heute in Straßburg, bibl. 
du Grand Séminaire ms 18.
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sich bis 1600 als zu St. maximin entstandene Handschriften nur noch drei 
breviere nachweisen,123 ferner je eine zusammenfassung der consuetudines 
und der ordinaten der abtei124 und ihrer Gebete125 sowie zwei Schriften 
zur Klostergeschichte.126 Wegen der auseinandersetzungen mit dem trierer 
erzstift und der einsetzenden quellenkritischen methode überwogen im 
17. Jahrhundert Handschriften historischen inhalts, etwa von novillanius,127 
Wiltheim128 und Henn,129 während aus diesem Jahrhundert nur ein einziges 
caeremoniale überliefert ist.130 relativ gering ist auch der ertrag an Hand-
schriften im 18. Jahrhundert. unter ihnen kann für die Klostergeschichte 
größere bedeutung den historischen Schriften des Jakob enckhausen um 
1712,131 der Chronologia fratrum des antonius Geisen um 1762,132 den con-
suetudineszusammenstellungen im frühen 18. Jahrhundert133 und dem caere-
moniale Geisens134 zuerkannt werden, während die anonymen Kurzannalen 
der abtei135 und die die abteigeschichte nicht berührenden arbeiten der 
mönche Josef Schimper136 und Sandrat müller137 ziemlich dilettantisch sind.

ein teil dieser Handschriften, vor allem liturgischen inhalts, war natürlich 
nicht zur Verwahrung in der bibliothek bestimmt und gelangte allenfalls 
dorthin, wenn sie durch neuere bücher ersetzt wurden, falls sie nicht der 
buchbinderwerkstatt als Füllmaterial zum opfer fielen. ebenfalls nicht für 
die bibliothek angefertigt wurde ein teil der vom 16. bis ins 18. Jahrhun-
dert entstandenen zahlreichen Handschriften zur rechts- und besitzsiche-
rung, die dem Kellerar und seinen Gehilfen zur Geschäftserledigung oder 

123 1556 in Stabitr Hs 443/1908, 1559 in lHaKo best. 701 nr. 307 und 1581 in 
 Stabitr Hs 485/1921.

124 1538 in luxemburg, bn ms 271 und 1594 in Stabitr Hs 1638/392.
125 1592 in berlin, SbpK lat. oct. 2460.
126 trier, Sem. bibl. nr. 144, und Stabitr Hs 2256.
127 Stabitr Hs 1626, Hs 1629/399 und Hs 1640/390; zu novillanius siehe § 36.2.3. 

Subprioren.
128 Stabitr Hs 1621 und Hs 1627.
129 Stabitr Hs 275/1622 und Hs 1626; zu Henn siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802.
130 um 1599/1607 in Stabitr Hs 1639.
131 Stabitr Hs 1623/404; zu enckhausen siehe § 36.8. novizenmeister.
132 Stabitr Hs 289/1627, trier, ba ms 181 und lHaKo best. 701 nr. 88; zu Geisen 

siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802.
133 epinal, bibl. munic. ms 176.
134 lHaKo best. 701 nr. 88.
135 Stabitr Hs 1624/403.
136 Stabitr Hs 1890; zu Schimper siehe § 36.3.2. Kellerare 1728–1802.
137 Stabitr Hs 2063; zu müller siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802.
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dem Klosterarchiv als überlieferungssicherung und durch ihre Systematik 
auch als Findmittel dienen sollten. Die einordnung dieser codices bei den 
Handschriften und damit als bibliotheksgut in abgrenzung etwa zu den 
amtsbüchern erfolgte erst im 17. und 18. Jahrhundert, als ihre benutzung 
nicht mehr der rechts- und besitzsicherung diente, oder erst im 19. Jahr-
hundert, als sie größtenteils in öffentliche bibliotheken gelangt waren. bei 
einer institution wie dem landeshauptarchiv Koblenz, das neben einigen 
dieser codices die Hauptmasse der rechnungen, protokolle und amtsbücher 
verwahrt, erfolgte die Scheidung zwischen archiv- und bibliotheksgut etwas 
willkürlich auf Grund formaler Kriterien, während bibliotheken in diesem 
Schriftgut eher einen annex zu ihren älteren Handschriftenbeständen zu sehen 
geneigt sind. allerdings lassen sich im 18. Jahrhundert auch zu St. maximin 
die Grenzen zwischen archiv- und bibliotheksgut nicht genau bestimmen. 
So fand Johann nikolaus von Hontheim um 1750 bei seinen arbeiten zu 
seiner großangelegten trierer Geschichte beispielsweise das ältere necrolog 
(n2) im archiv der abtei.138 

Vor 1500 werden zu dieser Handschriftengruppe die verschiedenen 
Fassungen des urbars um 1200 gerechnet,139 das älteste im 13. Jahrhundert 
angelegte Kopiar der abtei, das auch teile der Frühfassung des verlorenen 
liber aureus überliefert,140 der ebenfalls noch im 13. Jahrhundert angelegte 
liber hospitalis des St. elisabethhospitals,141 dessen einzelne teile später wenig 
systematisch zusammengebunden wurden, das Kopiar- und Konzeptenbuch 
der äbte rorich und lamprecht,142 das urbar des Klosters um 1484143 sowie 
ein im 15. und 16. Jahrhundert geführtes teilurbar.144 besonders vielfältig 
und umfangreich sind überlieferungen dieser Gruppe im 16. Jahrhundert. 
Genannt seien hier: die Serie von vier Kopiaren, die die originalurkunden 
des Klosters erfassten und sicherten,145 die im 17. Jahrhundert um einen zu-

138 Hontheim, prodromus, S. 996.
139 Hierzu nolden, urbar, S. 12 f.
140 lHaKo best. 211 nr. 2111, auf fol. 4 als notiz des 16. Jahrhunderts: ca. 1200 con-

scriptus est iste liber et est antiquior libro aureo, vgl. bresslau, über die älteren 
Königs- und papsturkunden, S. 22.

141 lHaKo best. 211 nr. 2122.
142 lHaKo best. 211 nr. 2101.
143 Stabitr 1641/389, siehe nolden/Giessmann, Güterrenovation, S. 3–12; Giess-

mann, besitzungen, S. 59–65.
144 Stabitr Hs 1642/388.
145 lHaKo best. 211 nr. 2115–2118, vgl. Giessmann, besitzungen, S. 29 f.
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sätzlichen band erweitert wurde,146 der 1513 angelegte liber privilegiorum147 
sowie spätere privilegienkopiare,148 der um 1515 von Johannes Scheckmann 
redigierte liber feudorum,149 sein um 1527 angelegtes Speculare feudorum,150 
das Konzeptenbuch der äbte thomas und Vinzenz151 sowie der äbte Vin-
zenz und Johannes von zell,152 kleinere Güter-153 und benefizkopiare,154 
Streitschriften155 und Weistumssammlungen.156

Wegen der Gefährdung des Klosterarchivs durch die zerstörungen der 
Klostergebäude 1522 und 1552, seiner zeitweiligen beschlagnahmung im 
16. und 17. Jahrhundert durch einzelne erzbischöfe und der mehrmaligen 
besetzung der abtei durch feindliche truppen trat im 17. Jahrhundert bei 
der anlegung neuer Handschriften das bemühen um die Sicherung der 
rechte und besitzungen fast ausschließlich in den Vordergrund. Die im 
frühen 17. Jahrhundert von nikolaus novillanius angelegte Dokumenten-
sammlung157 stellte noch eine materialsammlung zu den damals aktuellen 
problemen und Streitigkeiten der abtei dar und ebenso die urkundenkopi-
are aus jenen Jahren über die Klostergüter in luxemburg und lothringen158 
und über die ältesten Klosterurkunden159 sowie die zahlreichen Streitschrif-
ten.160 nach der völligen zerstörung des Klosters 1674 war es ein wichtiges 
anliegen des maximiner abtes alexander Henn, den überlieferungs- und 
beweiswert des Klosterarchivs zu sichern. neben einem gesonderten Kopiar 
über die Klosterprivilegien161 und einem weiteren mit abschriften des liber 

146 lHaKo best. 211 nr. 2119.
147 paris, bn lat. nouv. acq. 11102.
148 Stabitr Hs 2176/708 und Hs 1648/730.
149 lHaKo best. 211 nr. 2112.
150 Stabitr Hs 1643a/387 und Hs 1643b/771; hierzu Giessmann, besitzungen, S. 69–

77.
151 Stabitr Hs 1888/1431.
152 Stabitr Hs 1630/398.
153 bonn, ub S 1255.
154 Stabitr Hs 1650/368.
155 Stabitr Hs 1628/770 und Hs 2176/708.
156 luxemburg, inst. Gr.-D., bibliothek, ms 36; trier, Sem. bibl. nr. 30.
157 Stabitr Hs 1631/397.
158 lHaKo best. 211 nr. 2502.
159 brüssel, br ms 8122.
160 übersicht bei Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 305–310; 

siehe auch § 2.2. Streitschriften.
161 Stabitr Hs 2101/687.
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aureus und des maximiner Speculare feudorum162 legte er hierfür zunächst 
eine Kopiarserie an, der die damalige ordnung des Klosterarchivs zugrun-
de lag.163 nach der neuordnung des archivs versuchte er ab 1693, in dem 
archivium maximinianum den wichtigeren, nun auf 130 topographischen 
und neun thematischen rubriken verteilten archivinhalt in 15 bänden mit 
etwa 19 000 Seiten nicht nur zu sichern, sondern auch dessen benutzung zu 
erleichtern.164 Verglichen mit diesem großangelegten unternehmen blieben 
die zumeist aus miscellanea bestehenden Handschriftenbände des 18. Jahr-
hunderts165 ohne größeren überlieferungswert, sieht man vielleicht von dem 
manuale des abtes Wittmann ab.166 

Spätestens seit dem 17. Jahrhundert war jedoch die Handschriftenbib-
liothek im Klosterleben kaum mehr präsent. Wenn im 18. Jahrhundert die 
abtei und die behörden des erzstifts von der Klosterbibliothek sprachen, 
meinten sie hiermit gewöhnlich den bestand an gedruckten büchern.167 Wie 
für die Handschriften haben sich auch für die Druckwerke der abtei keine 
Kataloge erhalten. reste der bibliothek sind sicherlich noch vorhanden und 
dürften sich im unterschied zu den Handschriften größtenteils in trierer 
bibliotheken, vor allem der mit älteren Werken vorzüglich ausgestatteten 
Stadtbibliothek befinden. Sie hat den größten teil der buchbestände der 
ehemaligen zentralschule erhalten, als sie 1802/1803 von den ihr aus Klos-
terbibliotheken angebotenen 19 519 bänden 7760 bände übernommen hat.168 
Doch muss gerade bei St. maximin fraglich bleiben, ob dessen buchbestand 
damals noch ansehnlich war, nachdem er im Sommer und Herbst 1794 
ebenfalls der allgemeinen plünderung der bibliotheken unterworfen war169 
und nachdem durch die einrichtung eines Hospitals in der abtei das Holz 
der bibliotheksregale und -gestelle für Krankenbetten170 und das papier als 
pferdestreu verwendet wurde.171 bei den 500 sakralen und profanen büchern, 

162 Stabitr Hs 1632/396.
163 lHaKo best. 211 nr. 2110 und nr. 2117–2120.
164 Stabitr Hs 1644/372–386, zum archivium siehe § 4. Das archiv.
165 Stabitr Hs 1645/772, Hs 1651/367, Hs 1652b/948b und Hs 2196/1750.
166 Stabitr Hs 1652b/948b, vgl. resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 201–235.
167 So die norma von 1773 in lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 45, und die Katalogisie-

rungsanordnung des erzbischofs 1788 in best. 211 nr. 2521.
168 Kentenich, zur Geschichte der Stadtbibliothek, S. xi–xVi.
169 Keuffer, bücherei und büchereiwesen, S. 59.
170 lHaKo best. 701 nr. 571.
171 Vgl. Schiel, Handschriften aus trier, S. 64. Dort findet sich die Schilderung San-

drat müllers, der im Herbst 1794 allerdings gar nicht in trier war, aus dem Jahr 
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die nach ihrer Katalogisierung durch placidus Spinola bei der aufhebung 
der abtei im märz 1802 vom regierungskommissar übernommen wurden,172 
dürfte es sich dagegen nicht um die eigentliche Klosterbibliothek, sondern 
um kleinere, durch die plünderungen versprengte teile gehandelt haben. 
auf den tagebucheinträgen des Franz tobias müller173 beruhen sowohl die 
nachrichten über die plünderung der bibliothek 1674 wie die angabe über 
den abtransport der bücher der maximiner bibliothek im Jahr 1802 auf 
leiterwagen in das Stadt-Kaufhaus, wo man Butter und Käse feilbot, wor-
aufhin sie dort versteigert seien. Wegen der damals bereits durchgeführten 
beschlagnahmung und Versiegelung der allgemeinen Klosterbibliothek für 
die zentralschule konnten damit jedoch nur jene bücher gemeint sein, die 
bei der aufhebung der abtei noch im besitz der mönche waren und die 
Spinola katalogisiert hatte. Hierzu hätte es sicherlich keiner leiterwagen 
bedurft, weshalb Hans Wolfgang Kuhn vermutet, es habe sich hierbei um die 
allgemeinen Habseligkeiten des restkonvents gehandelt.174 Für den rückkauf 
solcher bücher hatte abt Wittmann in den Jahren 1795 und 1796 größere 
Geldbeträge ausgegeben.175 Die erfassung der 1802 noch in den damals ver-
siegelten Klosterbibliotheken vorhandenen buchbestände durch die trierer 
zentralschule scheint so vollständig gewesen zu sein, dass dem bearbeiter 
weder zu Koblenz noch in anderen bibliotheken jemals ein buch mit Hin-
weisen auf St. maximin als früherem aufbewahrungsort begegnet ist. bisher 
war die trierer Stadtbibliothek arbeitsmäßig jedoch nicht in der lage, außer 
bei den inkunabeln, provenienzermittlungen auch in ihren älteren buchbe-
ständen durchzuführen, weshalb über den umfang und die ordnung der 
maximiner bibliothek keine verlässlichen aussagen gemacht werden können.

Der wirtschaftliche aufschwung der abtei nach 1450 und das wache inte-
resse des Konvents in der humanistischen periode begünstigten sicherlich den 
ankauf, gelegentlich auch die Schenkung zahlreicher Frühdrucke vor 1500 
für die Klosterbibliothek. Die zahl der einst in ihr vorhandenen inkunabeln 

1808: Wie man kostbare und gelehrte Werke dem Stroh gleichsetzte und ihre wü-
tend ausgerissene und zerfetzte Blätter den Pferden unterstreute.

172 lHaKo best. 211 nr. 2559; laut Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisa-
tion, S. 122, wurde dieses inventar dem mit der tirage beauftragten präsidenten 
des tribunal criminel, Valentin büchel (1757–1810), ausgehändigt und ist seitdem 
verschwunden.

173 lichter, Die besetzung der Stadt trier im Jahre 1794, S. 21.
174 Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 123.
175 Stabitr Hs 1652b/948b. 
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schätzen Günther Franz und reiner nolden auf über 1000,176 von denen 
sich heute noch 138 in der trierer Stadtbibliothek nachweisen lassen,177 nicht 
eingerechnet acht maximiner inkunabeln, die 1871 als Doppelstücke an die 
universitätsbibliothek Straßburg abgegeben, und vier weiterer, die nach 1920 
als Dubletten veräußert wurden. Dies ermöglicht einen einblick in die bücher-
erwerbungen des Klosters zwischen 1450 und 1500. natürlich überwogen bei 
ihnen die theologischen und moraltheologischen Schriften, unter ihnen jedoch 
kaum Werke älterer Kirchenväter, einige von albertus magnus, bonaventura 
und thomas von aquin und viele von theologen des 15. Jahrhunderts, darun-
ter allein sieben abhandlungen von Gerson. zahlreich waren auch ausgaben 
antiker autoren (cicero, Horaz, plautus, Seneca, Flavius Josephus, curtius 
und boethius). einige von ihnen (Donatus, Disticha catonis und vielleicht 
auch die Gesta romanorum) wurden sicherlich für die Schule im Kloster 
angeschafft, wozu auch die fünf damals erworbenen Grammatiken sowie 
einige Vokabularien gedient haben dürften. abhandlungen zur Geschichte, 
zur medizin und zur astrologie finden sich kaum bei der profanliteratur, 
jedoch drei Werke von boccaccio, eines von petrarca, der liber chronicarum 
von Schedel und auch der malleus maleficarum der Dominikaner institoris 
und Sprenger. über maximiner inkunabeln in anderen bibliotheken fehlen 
zusammenstellungen.178 Der wertvollste erwerb des Klosters war sicherlich 
ein exemplar des 42-zeiligen bibeldrucks von Gutenberg vor 1456. es erlitt 
1568 vermutlich durch die in der abtei einquartierten kurtrierischen truppen 
schwere beschädigungen, worauf die buchbinderwerkstatt des Klosters die 
unversehrten teile mit einem neuen einband versah. Dieser rudimentäre 
band kam 1828 aus privaten Händen in die trierer Stadtbibliothek, die ihn 
nach 1930 zur Finanzierung ihres neubaus veräußerte. er befindet sich nun 
zum größten teil in bloomington (indiana/uSa), doch wurden einzelblätter 
schon früh aus ihm herausgelöst, so 1812 eine Seite, die nach metz ging und 
1985 von der trierer Stadtbibliothek erworben wurde, sowie ein sich in der 
universitätsbibliothek zu mons (belgien) befindliches größeres Fragment.

176 Franz, Geistes- und Kulturgeschichte, S. 557; nolden, Die touronische bibel, 
S. 206.

177 Hierzu demnächst reiner nolden.
178 bekannt sind lediglich paris, bn lat. 9633, 9741, 9742 und 10865, und der Kober-

ger-Druck in london, bl Sign. i c 7128, eines Werkes des thomas von aquin 
um 1475, den laut eines einliegenden zettels der abtei ihr präbendar Simon von 
neumagen geschenkt hat, siehe § 18.5. präbendare.
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mangels untersuchungen zum trierer buchhandel im 15. und 16. Jahrhun-
dert bleibt ungewiss, in welchem umfang die abtei die von ihr benötigten 
bücher von auswärtigen buchmärkten bezog, was in wenigen Fällen zu 
belegen ist.179 in der Stadt trier bestand bis 1564 keine Druckerei, weshalb 
die abtei 1513/1514 ihre Heiltumsdrucke in mainz, nürnberg und metz 
anfertigen lassen musste. zu St. maximin wurde zuerst 1599 eine Druckerei 
für die Herausgabe des Officium diurnum sec[undum] usum monasteriorum 
ss. Maximini, Willibrordi et Naboris eingerichtet,180 wofür die mönche in der 
Vorrede dieses officiums abt reiner dankten. 1603 druckte die Werkstatt 
eine edition der regula Sancti benedicti. als letzte ihrer arbeiten lässt sich 
1638 der Druck des Werkes von zillesius, der Defensio abbatiae imperialis 
S. maximini, nachweisen. in den danach folgenden Jahren der Wirren und 
der Vertreibung der mönche scheint sie aufgegeben worden zu sein. eine 
Druckerei in der abtei findet sich danach erstmals wieder 1762 in der aus-
gabenrechnung des abtes Wittmann,181 die freilich als liebhaberdruckerei 
des maximiner mönchs laurentius collignon anzusehen ist, die er in seinem 
Gartenhäuschen betrieb.182 Größere Werke sind aus ihr nicht hervorgegangen, 
sondern nur 1763 der Druck der bereits 1758 verfassten theses philosophiae 
des späteren priors ambrosius paffrath (zu ihm § 36.2.2. prioren), einige 
totenzettel und 1769 der Druck des titelblattes zu der handschriftlich er-
haltenen Chronologia des maximiner mönchs antonius Geisen.183

über das anwachsen des bestandes an gedruckten büchern in der abtei 
nach 1500 und über dessen Systematik ist bis zum 18. Jahrhundert nichts 
bekannt. Sicherlich war er schon im 16. Jahrhundert von der alten bibliothek 
und den Handschriften getrennt, weshalb ihn peltre um 1593 nicht in seine 
bibliotheksreorganisation einbezogen hat. Die erhaltung der inkunabeln 
des Klosters dürfte nahelegen, dass dieser buchbestand insgesamt oder zum 
größten teil von der zerstörung der abteigebäude 1522 und 1674 nicht 
betroffen war. Die von max Keuffer und Gottfried Kentenich184 sowie von 
emil Jacobs185 unter berufung auf die bemerkung des Franz tobias müller 

179 z. b. london, bl Sign. i c 7128.
180 Siehe § 24. regel und consuetudines.
181 Stabitr Hs 1652b/948b.
182 So loses Schreiben des michael Franz Josef müller an Wyttenbach 1828 in Stabitr 

Hs 1637/388, S. 126.
183 exemplar in trier, Sem. bibl. nr. 181.
184 Keuffer, bücherei und büchereiwesen, S. 59.
185 Jacobs, Handschriftensammlung Joseph Görres, S. 189–206.
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um 1810186 vermutete plünderung der bibliothek 1674 durch französische 
truppen, weshalb die mönche danach mabillon keinen zutritt zu ihr gewährt 
hätten, ist wenig wahrscheinlich. zum einen kam es 1674 auch an anderen 
Stellen nicht zu solchen plünderungen, sondern die zerstörung vollzog sich 
schematisch nach den plänen des französischen Generals pierre de Vignory 
und ließ den betroffenen die möglichkeit, ihre bewegliche Habe in Sicherheit 
zu bringen. Deshalb konnte die abtei auch ihre reliquien, Wertgegenstän-
de und die mobilen teile ihrer Kirchenausstattung retten. zum anderen ist 
Franz tobias müller ein recht unzuverlässiger Gewährsmann, wie Hans 
Wolfgang Kuhn bei anderer Gelegenheit festgestellt hat.187 Freilich ist zu 
vermuten, dass in den notzeiten des Klosters im 16. und 17. Jahrhundert die 
mönche dem bestand an gedruckten büchern nur wenig aufmerksamkeit 
widmen konnten. Für die Größe der Klosterbibliothek im 17. Jahrhundert 
gibt es keine anhaltspunkte. aus der benutzung umfangreicher historischer 
sowie kirchen- und staatsrechtlicher literatur durch nikolaus zillesius und 
alexander Wiltheim kann nicht geschlossen werden, dass diese Werke zum 
bestand der Klosterbibliothek gehörten, da beiden Historikern im trierer 
raum auch zahlreiche andere bibliotheken zur Verfügung gestanden haben. 
in den leichenpredigten auf die maximiner äbte wurde lediglich alexander 
Henn (1680–1698) als Vergrößerer der Klosterbibliothek gerühmt, doch dürfte 
sich dessen büchervermehrung durch den nachsatz hierbei einschränken, er 
habe auch alle neuerwerbungen selbst gelesen.188

Wie die Handschriftenbibliothek beschrieb um 1775 philipp Wilhelm 
Gercken auch die bibliothek mit den Druckwerken als relativ klein und 
ungeordnet, hob in ihr jedoch den anteil an guten und neueren historischen 
Werken hervor.189 ein besonderer bücherfreund scheint der damalige abt 
Willibrord Wittmann (1762–1796) nicht gewesen zu sein. er bemühte sich in 
der norma von 1773 zwar um eine Katalogisierung der buchbestände,190 doch 
ohne erfolg, wie die neuerliche Katalogisierungsanordnung des erzbischofs 

186 ediert bei lichter, Die besetzung der Stadt trier im Jahre 1794, S. 21.
187 Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 123, bei müllers ebenfalls 

kaum den tatsachen entsprechender behauptung über den abtransport der maxi-
miner bibliothek 1802.

188 loranus, traurender adler, siehe § 2.3. leichenpredigten.
189 Gercken, reisen durch Schwaben, baiern …, S. 376.
190 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 45.
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1788 zeigt.191 Für die bücherei gab er im Jahresdurchschnitt nur 215 rtl. aus,192 
eine für die einkünfte der abts- und der Klosterkasse erstaunlich geringe 
Summe, von der gewöhnlich noch 100 rtl. für bindearbeiten abgingen. ein 
Großteil dieser Gelder ging an die lektoren und novizenmeister, war also 
für das Studium der novizen bestimmt. bei den angeschafften büchern über-
wog natürlich das theologische und rechtshistorische Schrifttum. So wurden 
die Serien der bollandisten, von migne und mansi fortgeführt, an profanen 
büchern einige mathematische, astronomische und geographische Werke 
erworben, jedoch keine Werke zeitgenössischer Dichter oder philosophen. 
Diese mögen aber in den privatbibliotheken der mönche vorhanden gewesen 
sein, wie die ausführung einiger von ihnen bei ihren Vernehmungen 1786 
durch die Kommissare des erzbischofs nahelegt. um 1780 beabsichtigte der 
abt, sich neben der allgemeinen Klosterbibliothek eine privatbibliothek zu 
schaffen und erwarb hierfür für 240 rtl. aus seiner eigenen Kasse die ausgaben 
der mauriner, gab diesen plan jedoch bald wieder auf. um die bibliothek 
war es vor dem einmarsch der französischen truppen 1794 also sicherlich 
nicht zum besten bestellt. Symptomatisch für die Schönfärberei sowohl der 
erzbischöflichen behörden wie eines teils der mönche bei der beabsichtigten 
umwandlung des Klosters in ein Stift war aber, dass beide Gruppen im märz 
1786 die bibliothek als wohleingerichtet und -ausgestattet befanden.193 zu 
der vom erzbischof geplanten umwandlung der bibliothek im Jahr 1788 in 
ein bildungszentrum zur angenehmen und dem müßiggang vorbeugenden 
beschäftigung der noch derzeitigen maximiner mönche und Stiftsherren im 
Wartestand, wodurch der bibliothek ein lesezimmer mit auf Kosten des 
Klosters zu beschaffenden verschiedene anständige Journale, Zeitungen und 
andere angemessene Lesebücher angeschlossen werden sollte,194 scheint es 
nicht mehr gekommen zu sein.

Die Funktion des Verwalters der bibliothek bildete zu St. maximin nie ein 
eigenes officium und scheint im laufe der Jahrhunderte unterschiedlichen 
Klosterämtern als nebenaufgabe zugeteilt worden zu sein. Wie in anderen 
Klöstern dürfte im mittelalter auch hier der armarius sowohl das amt des 
bibliothekars wie des archivars versehen haben. allerdings ist nie ein ar-
marius namentlich belegt, wohl aber das armarium des Klosters, in dem sich 

191 lHaKo best. 211 nr. 2559.
192 Stabitr Hs 1652b/948b, hierzu resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 230 f.
193 lHaKo best. 1c nr. 19076.
194 lHaKo best. 1c nr. 19077 und nr. 19079 sowie best. 211 nr. 2521.



§ 5. bibliothek und Skriptorium 175

laut dem älteren bibliothekskatalog um 1120/1130 die codices befanden195 
und in dem 1129 abt Gerhard eine urkunde deponieren ließ.196 Durch die 
tätigkeit benzos sowohl als Schreiber der indorsate auf einigen urkun-
denfälschungen wie dieses Katalogs197 wird ersichtlich, dass vor 1125 diese 
beiden aufgaben des armariums bei einer person lagen und wohl durch abt 
berengoz selbst wahrgenommen wurden. aus der anwesenheit des priors 
und Kustos engelbert bei der erstellung des jüngeren bibliothekskatalogs 
um 1393198 könnte geschlossen werden, dass ihm die damalige bibliothek 
unterstand, doch ist ungewiss, ob in seiner eigenschaft als prior oder als 
Kustos. eigenständiges Gewicht schien die Verwaltung der Klosterbücherei 
in der epoche des Humanismus gewonnen zu haben. Dies war sicherlich 
auch eine Folge der persönlichkeit Johannes Scheckmanns als maximiner 
literarischer exponent jener Jahre, der vom Weihbischof Johann enen 1514 
als apud divinum Maximinum bibliothecae curam agenti angesprochen 
wurde199 und der sich damals selbst als librarius bezeichnete.200 Das gewalt-
same ende des Klosterhumanismus durch die zerstörung der abtei 1522 
brachte jedoch diese ansätze zum erliegen und für den rest des 16. wie 
für das 17. Jahrhundert bleibt ungewiss, wie die Verwaltung der bibliothek 
organisiert war. aus dem Vermerk um 1550 in einem mischband des 9. bis 
11. Jahrhunderts,201 ad usum fratris Materni Rilensis, könnte geschlossen 
werden, dass sie damals der Kustodie unterstand, welches amt 1551 ma-
ternus von riol (zu ihm § 36.7. Küster) bekleidete, und aus einem weiteren 
Vermerk (fol. 13v), sub custodia fratris Nicolaj, dass hiermit nikolaus peltre 
(zu ihm § 36.5. infirmare) gemeint war, der um 1593 die bibliothek neu 
ordnete, aber als Kustos nie genannt ist. als eigenständiger Funktionsträger 
wurde ein bibliothekar erstmals im Juni 1763 erwähnt, als abt Wittmann 
diese aufgabe seinem mitmönch benignus bourgeois (n7, zu ihm § 37.5. 
priestermönche 1350–1802) übertrug. Sie zählte jedoch nie zu den eigentlichen 
ämtern und wurde allein durch den abt verliehen. als bibliothekare traten 
benignus bourgeois (bis Juli 1764) und seine nachfolger Gregor moskopp 

195 ediert bei Knoblich, bibliothek, S. 120.
196 mub 1 nr. 463.
197 Kölzer, Studien, S. 27; Knoblich, bibliothek, S. 12 f.
198 lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 168–170.
199 reichert, trierer Heiltumsschriften, S. 175.
200 im Juli 1514 zwar nicht im Wahldekret des abtes Vinzenz, jedoch im protokoll 

über die Vorbereitung der Wahl in Stabitr Hs 1644/375, S. 133.
201 paris, bn nouv. acq. lat. 2199, fol. 12v.
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(bis Dezember 1765, zu ihm § 36.2.3. Subprioren), modestus bourgeois (bis 
Juli 1771, zu ihm § 36.5. infirmare), maximinus Fuxius (bis Juli 1775, zu ihm 
§ 36.10. Küchenmeister), Donatus mettlach (bis märz 1777, zu ihm § 37.5. 
priestermönche 1350–1802) und Sandrat müller (bis 1802, zu ihm § 37.5. 
priestermönche 1350–1802) nie hervor und machten sich weder durch die 
erschließung der alten Handschriftenbestände noch bei der ordnung der 
neuen bibliothek und ihrer ergänzung bemerkbar.

im laufe ihres langen bestehens hat die abtei einige Handschriften ver-
schenkt oder wurden ihr entwendet. aus nicht geklärten ursachen befan-
den sich bereits im 14. oder 15. Jahrhundert eine zu St. maximin um 1050 
geschriebene Hieronymus-Handschrift202 in der mainzer abtei St. Jakob, 
wo sie neu gebunden wurde,203 ein maximiner psalter des frühen 13. Jahr-
hunderts204 schon früh in der pfarrkirche von euren, ein weiterer in der 
Kirche zu Dalheim205 und ein maximiner brevier des frühen 14. Jahrhunderts 
bereits vor 1500 in der abtei reichenau.206 im frühen 16. Jahrhundert soll 
ein maximiner abt ein auf purpur goldgeschriebenes evangeliar des späten 
10. Jahrhunderts aus dem umkreis des meisters des registrums Gregorii 
papst leo x. (1513–1521) geschenkt haben, der es Heinrich Viii. von eng-
land anlässlich der Verleihung des titels „Defensor fidei“ weiterschenkte 
und das im 19. Jahrhundert unter nicht geklärten umständen von pierpont 
morgan erworben wurde.207 infolge des Fehlens des petreius-Vermerks scheint 
die maximiner prudentius-Handschrift des 10. Jahrhunderts,208 die sich im 
17./18. Jahrhundert im Jesuitenkolleg zu antwerpen befand, bereits vor 
1590 in fremde Hände gelangt zu sein. ein evangeliar des 9. Jahrhunderts209 
schenkte 1582 abt reiner der abtei St. matthias, die es 1583 dem von ihr 
betreuten nonnenkloster marienberg bei boppard weitergab. auf welchen 
Wegen schließlich eine maximiner beda-Handschrift des 9. Jahrhunderts210 
bereits vor 1700 nach paris gelangte, ist unbekannt.

202 berlin, SbpK theol. lat. fol. 725.
203 Knoblich, bibliothek, S. 91 f.
204 Stabitr Hs 435/1915, vgl. jedoch Knoblich, bibliothek, S. 166 anm. 22.
205 Stabitr Hs 360/1024.
206 Karlsruhe, bad. landesbibl., cod. reichenau cclxVi.
207 new york, pierpont morgan library m 23; zur Handschrift: Knoblich, biblio-

thek, S. 66 anm. 305 und S. 101, zu ihrer Geschichte: Hellriegel, benediktiner 
als Seelsorger, S. 154.

208 Heute brüssel, br ms 9968–72.
209 berlin, SbpK theol. lat. fol. 283, siehe Knoblich, bibliothek, S. 38.
210 berlin, SbpK phill. 1869.
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Die Flüchtung der Handschriftenbibliothek vor den anrückenden fran-
zösischen revolutionstruppen zog für den sicherlich kleineren teil der co-
dices ihre Vernichtung, für die meisten von ihnen jedoch ihre zerstreuung 
in verschiedene aufbewahrungsorte nach sich.211 Da über die bibliotheks- 
und archivalienflüchtungen kaum Dokumente vorliegen und die spärlichen 
berichte der mönche in sich widersprüchlich sind, lassen sich einzelheiten 
hierbei, nämlich der zeitpunkt der Flüchtung der Handschriften, ob sie 
damals geschlossen an den Flüchtungsort verbracht wurden und wo dieser 
überhaupt gelegen hat, nicht mit letzter bestimmtheit klären. erschwert wird 
diese unsicherheit durch die Gewohnheit sowohl der abtei wie der franzö-
sischen behörden, häufig nur von den „effekten des Klosters“ zu sprechen, 
weshalb vor allem bei den einzelnen um 1798 in mainz vorhandenen Depots 
des Klosters die anteile des Schatzes, einschließlich der zimelien und der 
prunkhandschriften, der Handschriften und des archivgutes, bei ihnen nicht 
immer genauer bestimmt werden können.

im mai 1792 ließ der trierer Kurfürst nach der Kriegserklärung Frankreichs 
vom 20. april 1792 und dessen angriff auf die Habsburger niederlande nicht 
nur seine eigenen Wertgegenstände und Kunstschätze, sondern auch die ver-
schiedener trierer Klöster und Stifte auf die Festung ehrenbreitstein schaffen. 
in der lokal- und landesgeschichte wurde deshalb häufig angenommen, dass 
sich hierunter auch die Handschriften und der Klosterschatz von St. ma-
ximin befunden haben. Diese seien auch im Sommer 1794 auf der Festung 
verwahrt gewesen, weshalb ihr späteres auftauchen in mainz sowie im besitz 
von Josef Görres anlass zu vielen mutmaßungen und Kombinationen gab. 
Durch Quellen belegt ist diese Verwahrung auf dem ehrenbreitstein jedoch 
nur für das Klostersilber, nicht jedoch für die Sakralobjekte, die sich noch 
im Sommer 1794 in der abtei befanden,212 und ebenfalls nicht für die Hand-
schriften. Dagegen hat schon Josef Kentenich 1907 auf den transport größerer 
mengen Fluchtguts der abtei im Sommer 1794 aufmerksam gemacht213 und 

211 zur maximiner bibliothek nach 1794 vor allem: Kentenich/Jacobs, zum Schick-
sal der bibliothek, S. 108–112, Jacobs, Handschriftensammlung Joseph Görres, 
S. 189–206; Gross, Das Schicksal der Kloster-bibliothek, S. 369–379; Schiel, 
auflösung der trierer Kloster- und Stiftsbibliotheken, S. 92–114; Kuhn, anmer-
kungen zur auflösung der Stifts- und Klosterbibliotheken, S. 116–126, sowie 
Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 99–177.

212 Siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
213 Kentenich/Jacobs, zum Schicksal der bibliothek, S. 108–112, ferner in Kente-

nichs rezension der arbeit von emil Jacobs über die Görreshandschriften, in: 
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daraus geschlossen, dass erst damals die maximiner Handschriften geflüchtet 
wurden. rätselhaft blieb für Kentenich jedoch, wie später Josef Görres in 
den besitz zahlreicher dieser codices kommen konnte.

Seit den untersuchungen von Hans Wolfgang Kuhn über das Schicksal 
der maximiner Handschriften214 dürfte feststehen, dass die Flüchtung der 
maximiner Handschriften in zwei phasen erfolgte. tatsächlich stellte die 
abtei für ihre Verbringung nach Koblenz im Frühjahr 1792 eine auswahl 
der älteren, freilich nicht der wertvollsten Handschriften zusammen, darun-
ter zahlreiche codices des 9. bis 11. Jahrhunderts. Der transport ging am 
2. mai 1792 unter der begleitung des mönchs augustin Saarburg (zu ihm 
§ 37.5. priestermönche 1350–1802) nach Koblenz ab.215 Jedoch wurden die 
Handschriften nicht auf der Festung ehrenbreitstein, sondern zu Koblenz 
in der rheinstraße 28, im Keller der anna Katharina von lasaulx, Witwe 
des geheimen Kurtrierer rates Johann claudius von lasaulx († 1791) und 
Schwester des augustin Saarburg, deponiert. unklar bleibt hierbei, ob die 
Festung durch anderes Flüchtungsgut überfüllt war, ob augustin Saarburg 
hierbei eigenmächtig handelte oder ob dies den absichten des Klosters ent-
sprach, das seine Handschriften nicht dem zugriff der behörden des erzstifts 
aussetzen wollte. einer der Söhne der anna Katharina von lasaulx war der 
1813 verstorbene ehemalige Kurtrierer regierungsrat Johann adam von 
lasaulx, der später in französischen Diensten mit der übernahme der auf dem 
ehrenbreitstein nach dessen eroberung vorgefundenen literalien beauftragt 
war.216 als Kinder hatte Johann adam von lasaulx den 1818 verstorbenen 

trierarch 10 (1907), S. 96, in der der revers des Klosterarchivars Josef Schimper 
über den transport der „effekten“ der abtei in einem Fuderfass und weiteren 
zehn größeren Fässern ediert ist sowie die anweisung des zollschreibers linz 
vom 3. august 1794 für ihre zollfreie passage.

214 Kuhn, anmerkungen zur auflösung der Stifts- und Klosterbibliotheken, S. 115–
126, vor allem jedoch die posthum von seiner Witwe, Frau Halgard Kuhn, erarbei-
tete zusammenstellung aus seiner reichen materialsammlung zu diesem thema, in: 
Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 99–177.

215 tagebuch des louis müller in lHaKo best. 701 nr. 571, vgl. Kuhn/Kuhn, un-
tersuchungen zur Säkularisation, S. 113 und 115 f., bes. anm. 37, ferner trier, ba 
best. 63,1 nr. 44, S. 1 f., wodurch feststeht, dass augustin Saarburg 1792 im auf-
trag seines abtes auf reisen war.

216 zur Familie von lasaulx siehe Julius Wegeler, coblenz in seiner mundart und 
seinen hervorragenden persönlichkeiten, 2. aufl., Koblenz 1906, S. 36–45.
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Franz von lasaulx217 und Katharina, die 1801 den aus ihrer nachbarschaft 
stammenden, damals schon bekannten Journalisten Johann Josef Görres 
(1776–1848) ehelichte. es bedarf daher kaum der bis 1985 teilweise phanta-
sievollen erklärungsversuche für die tatsache, dass später Franz von lasaulx 
als besitzer von etwa 35 und Johann adams Schwiegersohn Josef Görres als 
besitzer von über 90 maximiner Handschriften in erscheinung traten. Für 
die Vertreter der im 19. und teilweise noch im 20. Jahrhundert konfessionell 
und patriotisch bedingten Görresglorifizierung, die in Görres eher den retter 
dieser codices vor dem zum notorischen bücherdieb abgestempelten und 
für manche deutsche Handschriftenliebhaber als alibi dienenden Jean bap-
tiste maugérard218 und vor der von ihnen ebenfalls subsumierten zügellosen 
zerstörungswut der Sansculotten sahen, war die widerrechtliche aneignung 
dieser Handschriften durch die Familie von lasaulx und ihre Verteilung unter 
ihre mitglieder freilich unvorstellbar.219 Sie vermuteten vielmehr, Görres sei 
um 1799 nach der Kapitulation der Festung ehrenbreitstein in den besitz 
der maximiner Handschriften gelangt, doch seien ihm aus diesem Fonds 
wertvolle codices entwendet worden.220 Doch scheint Görres auch bei der 
aneignung anderer Kunstschätze nicht zimperlich gewesen zu sein, wie sein 
Streit um 1832 mit der pfarrei Kues wegen deren früherem altarbild zeigt.221

217 zu ihm: leo Just, Franz von lasaulx. ein Stück lebens- und bildungsgeschichte 
im zeitalter der großen revolution und napoleons, bonn 1926.

218 zu ihm: traube/ehwald, Jean-baptiste maugérard, S. 301–387; Schiel, auflö-
sung der trierer Kloster- und Stiftsbibliotheken, S. 92–114, und muller, „Faites-
moi la grâce de ne pas dédaigner mon envoi“, S. 5–80.

219 So etwa aloys Schulte, berichte und notizen, in: annHistVerniederrh 77 
(1904), S. 247–250, hier S. 247 f.: „[Görres], der an der mosel von den handschrift-
lichen Schätzen, die auf einmal herren- und wertlos geworden waren, rettete, was 
in seinen besitz kam … Der rest blieb in seiner Familie, ein Schatz, zu dem nie-
mand zutritt hatte …“; ähnlich auch traube, bibliotheca Goerresiana, S. 737–
739; Jacobs, Handschriftensammlung Josef Görres, S. 189–206, und Kentenich/
Jacobs, zum Schicksal der bibliothek, S. 100–112. Die umfangreiche, freilich 
recht oberflächliche neueste Görresbibliographie von monika Fink-lang, Joseph 
Görres. Die bibliografie, paderborn 2013, nimmt sogar nicht einmal notiz von 
seinem Handschriftenbesitz.

220 So noch Schiel, Handschriften aus trier, S. 64 f.
221 Hierzu lHaKo best. 403 nr. 4718 und Günther Wohlers, Das rheinische ober-

präsidium und die Stadt coblenz, in: zeitschrift für Heimatkunde des regierungs-
bezirks coblenz und trier und der angrenzenden Gebiete 3 (1922), S. 138–154, 
hier S. 142: Görres verweigerte der pfarrei Kues die rückgabe des Kreuzigungs-
bildes, das er nach münchen verbringen wollte, und argumentierte, er sei durch 
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Während Franz von lasaulx seinen sich nun in der universitätsbibliothek 
Gent und in der königlichen bibliothek zu brüssel befindlichen anteil an 
den maximiner Handschriften bald veräußerte,222 behielt Görres seine nun 
durch zahlreiche Himmeroder codices vermehrte beute auch nach seinem 
unfreiwilligen ortswechsel 1819 von Koblenz nach münchen.223 Verwandt-
schaftliche Querverbindungen bewirkten, dass er sie damals im Koblenzer 
Stadthospital, zeitweilig auch in einem Verschlag im Koblenzer rathaus 
und schließlich im Koblenzer Gymnasium deponieren ließ. Gleichsam als 
bestätigung von Görres’ Verschleierungsbemühungen tauchte 1894 auf einem 
Speicher der von der Kommunalverwaltung genutzten Koblenzer „alten burg“ 
ein ende des 8. Jahrhunderts geschriebenes, durch mäusefraß und Feuchtig-
keit erheblich beschädigtes neues testament St. maximiner provenienz auf, 
das 1832 Dronke noch im besitz von Görres erwähnt hatte, es aber bei der 
Handschriftenversendung nach münchen nicht mehr hatte finden können.224 
es wurde um 1900 von der Staatlichen akademie in braunsberg in Westpreu-
ßen erworben, war nach 1945 zunächst verschollen und befindet sich nun in 
Warschau. Diese Handschriften in Koblenz wurden erstmals 1832 von dem 
damaligen Gymnasialbibliothekar ernst Dronke noch unter Vermeidung des 
namens ihres besitzers katalogisiert (Index librorum manu scriptorum qui 
adservantur in bibliotheca gymnasii regii Confluentini). 1844 ließ sich Görres 
neben einigen Himmeroder Handschriften etwa 60 der älteren und wertvol-
leren maximiner codices nach münchen schicken und schenkte den rest, 
etwa 30 überwiegend neuere manuskripte, die er zunächst vergeblich dem 
trierer bischof zum Kauf angeboten hatte, dem heutigen Görresgymnasium 
in Koblenz. Dieses deponierte im 20. Jahrhundert die für die Geschichte der 

dessen restaurierung eigentümer geworden und würde bei dessen Verkauf die 
Gemeinde Kues entschädigen. Die Koblenzer bezirksregierung bemerkte hierzu: 
„übrigens scheint Herr Görres zu dem damaligen zeitpunkte mehrere alte Ge-
mälde auf diese art erworben zu haben.“ und erwähnt hierbei auch ein bild aus 
der pfarrkirche zu adenau.

222 Durch die Vermittlung entweder des bibliothekars pierre lammens oder des Ju-
risten Johann michael Klotten, vgl. Knaus, trierer Handschriften in Gent, S. 1–7, 
und Schiel, Handschriften aus trier, S. 64–71.

223 Hierzu Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 167–172. bei der 
Durchsuchung der Wohnung von Görres 1819 fand der preußische Kommissar 
auch zwei Kisten „von augenscheinlich ganz alten, nach der angabe von Frau 
Görres von ihrem Großvater vererbten büchern“, die er jedoch nicht öffnete.

224 Heute Warschau, bibl. nat. ms acq. 12400.
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abtei aufschlussreicheren bände im landeshauptarchiv Koblenz.225 Görres 
erben dürften zu münchen schon bald einige maximiner Handschriften 
veräußert haben, etwa den codex mit dem älteren maximiner necrolog.226 
Schließlich brachten sie 1902, nachdem sie kurz zuvor nochmals sieben 
Handschriften separat verkauft hatten, 94 codices zur Versteigerung.227 Von 
ihnen erwarb im april 1903 die königliche bibliothek zu berlin 64 codices, 
darunter 42 aus der maximiner bibliothek, während die 30 anderen bände 
größtenteils in private Hände fielen. unter ihnen befand sich auch die be-
kannte maximiner beda-Handschrift,228 die zunächst an die Schlossbibliothek 
in Hohenaschau, oberbayern, dann 1956 nach amerika verkauft und 1989 
vom land rheinland-pfalz für 3 700 000 Dm erworben wurde.

Während jedoch die Standorte von schätzungsweise 85% der 1792 geflüch-
teten und der Familie von lasaulx in die Hände gefallenen codices heute 
nachgewiesen werden können, fällt diese Quote für die im august 1794 
dem archiv und den Wertsachen der abtei mitgegebenen Handschriften 
wesentlich geringer aus. bei diesem transport sind sowohl der ursprüngli-
che zielort wie seine modalitäten nicht bekannt. es bleibt ungewiss, ob ihn 
der Klosterbibliothekar Sandrat müller von beginn an begleitet hat und ob 
zunächst an seine unterbringung in der propstei Schwabenheim gedacht 
war, die im Herbst 1794 wegen des Vorrückens der französischen truppen 
illusorisch geworden wäre. es ist anzunehmen, dass sich das Flüchtungsgut 
ab Spätherbst 1794 bei dem aufenthaltsort des Konvents zu aschaffenburg 
befand. Dort verblieb es jedoch, als der Konvent im Sommer 1795 nach trier 
zurückkehrte, unter der aufsicht von Sandrat müller. er wurde zunächst von 
theodor oliva und Hildulf erasmi begleitet, die jedoch vor Januar 1797 nach 
trier zurückkehrten. noch im September 1795 befanden sich das archiv und 
die bibliotheksteile in aschaffenburg, wurden danach, möglicherweise unter 
zurücklassung der registratur des abtes und von teilen des Wirtschafts-

225 lHaKo best. 701; hierzu meckelnborg, mittelalterliche Handschriften 1, S. 32–
34.

226 Heute manchester, John rylands ul ms 116. er befand sich 1839 noch im be-
sitz von Görres, vgl. Georg Waitz, reise nach lothringen, paris, luxemburg und 
trier vom october 1839 bis august 1840, in: archiv der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichte 8 (1843), S. 3–24, hier S. 4, während ihn Kraus 1866 in der 
bibliothek der bollandisten in brüssel entdeckte, vgl. roberg, Das älteste „nec-
rolog“, S. 10 anm. 48 und 49, bevor er um 1900 nach manchester kam.

227 Verkaufskatalog: Hauck, catalogus librorum, und Schillmann, Die Görres-
handschriften.

228 Stabitr Hs 2500.
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schriftgutes, die seitdem nicht mehr nachzuweisen sind und irgendwann 
kassiert wurden, nach Hanau geschafft229 und lagerten von Sommer 1796 
bis Sommer 1797 in bayreuth. nach dem Frieden von campo Formio im 
oktober 1797 hielt abt Kirchner mainz offensichtlich für einen sicheren un-
terbringungsort für die effekten seines Klosters und befahl Sandrat, sie dort 
zu deponieren, wurde jedoch durch die übergabe der Stadt im Januar 1798 
an die französische Verwaltung überrascht. nachdem Sandrat im Januar 1798 
beim Kurmainzer baudirektor Jakob Schneider, bei dem er selbst Wohnung 
bezogen hatte, drei Kisten mit den zimelien, der ada-Handschrift, einigen 
weiteren Handschriften und dem Sonderarchiv der abtei mit den ältesten 
Klosterurkunden untergebracht und sieben behälter mit dem eigentlichen 
Klosterarchiv im mainzer Welschnonnenkloster abgestellt hatte, machte er die 
französische Verwaltung zwar auf das archiv, nicht aber auf das Depositum 
bei Schneider aufmerksam. im Frühjahr 1798 kehrte er nach trier zurück, 
da abt Kirchner in dem nahegelegenen Schwabenheim sich um die in mainz 
lagernden effekten seines Klosters selbst kümmern konnte.

im Haus des Schneider wohnte auch sein Schwiegersohn, der Kurmainzer 
Hofrat bernhard Sebastian nau, der Kurmainz auf dem rastatter Kongress 
vertreten hatte und nach seiner rückkehr nach mainz offenbar für Österreich 
und seine Verbündeten Spionagedienste leistete. nach wütenden angriffen der 
zurückgekehrten mainzer clubisten auf ihn wurde er im Juni 1800 verhaftet 
und seine Wohnung durchsucht.230 Hierbei kamen die drei St. maximin gehö-
renden Kisten zum Vorschein. Der französische Kommissar beauftragte nun 
den bibliothekar der mainzer zentralschule, Gotthelf Fischer (1771–1853), 
den Historiker Franz Georg bodman (1754–1820) und den Friedensrichter 
Karl anton Schaab mit der Sichtung ihres inhalts und mit der auswahl 
einer für die nationalbibliothek in paris geeigneten Sammlung. Von nun an 
glichen beide maximiner Deposita in mainz einem nach Süden driftenden 
eisberg, aus dessen kümmerlichen resten der beschauer vergeblich auf seine 
ursprüngliche Form und Größe zu schließen versucht. Was Sandrat müller 
bei seinem aufenthalt auf der rechten rheinseite vielleicht nur aus mangel 
an Subsistenzmittel veräußert hat, ist unbekannt. Sicher dagegen scheint, dass 
sich sowohl bodman wie Fischer nicht nur bei der Durchsicht der Hand-

229 zu den später in Hanau gefundenen bibliotheksresten, die zunächst irrtümlich den 
maximiner Handschriften zugeordnet wurden, siehe Kuhn/Kuhn, untersuchun-
gen zur Säkularisation, S. 118 anm. 46.

230 HSta Darmstadt best. e1, G1; hierzu auch Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur 
Säkularisation, S. 132–134.
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schriften, sondern später auch des archivs persönlich bereichert haben.231 
Doch hatten beide damals noch nicht das maximiner archiv selektiert, da die 
älteren, sich heute zu paris befindlichen urkunden der abtei als Sonderar-
chiv in einer Kiste ebenfalls in der Wohnung des nau verwahrt wurden. Für 
die nationalbibliothek sonderten sie schließlich die ada-Handschrift, zwei 
Kartulare und zwei der acht bände des maximiner legendars des 13. Jahr-
hunderts aus. Da sich die sechs anderen bände offensichtlich unter der nie 
von der trierer Domänendirektion in empfang genommenen lieferung von 
maximiner Schriftgut im Januar 1803 befanden und trierer Sammlern in die 
Hände fielen, kann hierin ein weiterer Hinweis gesehen werden, dass infolge 
der panik bei der Flüchtung im Sommer 1794 im Kloster die Handschriften 
und das archiv nicht säuberlich getrennt worden waren. bei den längeren 
aufenthalten in Hanau und bayreuth waren diese teile offensichtlich nicht 
ausgepackt und neu sortiert worden, sondern Sandrat müller hatte es vor-
gezogen, stattdessen wissenschaftliche exkursionen in die nachbarregionen 
zu machen.232 ebenfalls ausgesondert wurden damals die alten urkunden 
des Sonderarchivs, die entgegen dem noch geltenden recht konfisziert233 
und im oktober 1800 nach paris geschickt wurden. Doch auch aus diesem 
in der Wohnung des nau verwahrten Sonderarchiv lassen sich entnahmen 
von bodman und Fischer vermuten,234 nämlich die Herrscher- und papst-
urkunden des 10. bis 12. Jahrhunderts, die sich heute nicht in der pariser 
nationalbibliothek befinden.235

Von den nach paris verbrachten maximiner Handschriften und archivalien 
forderte 1815 der preußische König als der neue Souverän des rhein-mosel-

231 zu den unterschiedlichen listen beider während dieser Sichtung siehe Kuhn/
Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 134–139, zu ihren unterschlagun-
gen S. 141–146.

232 Vgl. Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 119.
233 Damals war die abtei noch eigentümerin und verlor diesen besitzanspruch erst 

durch ihre aufhebung im märz 1802.
234 anschuldigungen der trierer Domänendirektion gegen bodman erfolgten bereits 

1810, gegen die ihn jedoch die mainzer Direktion in Schutz nahm, vgl. lHaKo 
best. 276 nr. 3433.

235 in betracht kommen 962: mGH D o i nr. 442 in Staarchtr best. b nr. 2; 1051: 
bulle leos ix., mub 1 nr. 333, in Staarchtr best. o nr. 15; eine der drei Fassun-
gen des Vogteiweistums Heinrichs iii. 1056 in Heidelberg: ub urk. nr. 275; 1125: 
Heinrich V., mub 1 nr. 452 in Staarchtr best. a nr. 7 und 1140: innozenz ii., 
mub 1 nr. 516 in Staarchtr best. p nr. 35.
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gebiets nur die ada-Handschrift zurück,236 da die preußischen behörden das 
übrige archiv- und bibliotheksgut übersahen, die pariser nationalbibliothek 
damals wie auch längere Jahre danach deren Verwahrung bestritt und die 
noch lebenden acht ehemaligen mönche, die Kenntnis von dem Konfiskati-
onsprotokoll von 1800 haben mussten, sie nicht reklamierten.237 Der Verbleib 
der alten maximiner urkunden in der pariser nationalbibliothek wurde erst 
vor 1863 durch Franz xaver Kraus entdeckt und publik gemacht.238

aber auch nach dieser ablieferung an die nationalbibliothek scheinen in 
der Wohnung des nau noch zahlreiche literalien des Klosters übrig geblieben 
zu sein, die bodman und Fischer in die Hände fielen. Da beide später auch 
das Klosterarchiv selektiert haben, lässt sich bei einigen ihrer entfremdun-
gen nicht mit Sicherheit sagen, ob sie aus dem archiv oder der Wohnung 
des nau stammen. ende 1800 wurden aus dieser Wohnung neben einigen 
Handschriften vor allem archivalien über die Klostergüter in 44 paketen der 
bibliothek der mainzer zentralschule überstellt, die im mai 1801 auf Drängen 
der trierer Domänendirektion nach trier befördert wurden.239 Dort rekla-
mierten sie vergeblich die maximiner mönche als ihr eigentum, das ihnen für 
ihre Wirtschaftsführung unentbehrlich sei.240 aus dieser ablieferung wählte 
im mai 1803 Jean baptiste maugérard als regierungskommissar 17 urkunden 
und zwei Handschriften für den Verbleib in der pariser nationalbibliothek 
aus,241 die infolge der noch verfügbaren unterlagen 1815 von Frankreich 
zurückgefordert und dem trierer Stadtarchiv übergeben werden konnten. 
unter den archivalien zu mainz lagerten auch weitere Handschriften des 
Klosters, die im Januar 1803 auf Verlangen der trierer Domänendirektion 
auf dem Schiffsweg von mainz nach trier transportiert, dort jedoch nie in 
empfang genommen wurden.242 Der spätere besitz dieser Handschriften, 
etwa des archivium maximinianum und sechs der acht bände des maximiner 

236 zu deren rückgabe laufner, trierer Stadtbibliothek (1970), S. 155–174.
237 Hierzu Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 138 f., die hierbei die 

absicht der exkonventualen vermuten, ihre eigenen Verkäufe zu verheimlichen.
238 Kraus, über trier’ische Handschriften nr. 4, S. 49–61, und nr. 5, S. 70–77.
239 lHaKo best. 241 nr. 1194.
240 lHaKo best. 276 nr. 2567.
241 lHaKo best. 276 nr. 2810; zu maugérards aufenthalt in trier vom oktober 1802 

bis Juni 1803 siehe bushey, Die deutschen und niederländischen Handschriften, 
S. 16 f.

242 lHaKo best. 256 nr. 162, dort und in best. 276 nr. 2355 auch die recherchen 
des präfekten des Saardepartements 1806 nach diesem transport und in best. 403 
nr. 70 die nachforschungen des oberpräsidenten der rheinprovinz 1825.
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legendars durch den bekannten trierer Sammler Johann peter Job Hermes,243 
lässt vermuten, dass diese Sendung den trierer archivalienliebhabern in die 
Hände gefallen ist. Weitere archivalien, darunter zehn papsturkunden und 
zwei Sammelprivilegien, verblieben zunächst im mainzer archiv und wurden 
erst 1827 dem oberpräsidenten der rheinprovinz übergeben, der sie ebenfalls 
dem trierer Stadtarchiv überließ.244 einen weiteren teil der Handschriften in 
der Wohnung des nau händigten die Kommissare 1801 dem maximiner abt 
Kirchner aus, der sie nach Schwabenheim schaffen ließ. bei drei dieser codi-
ces lässt sich mit bestimmtheit nachweisen, dass er sie an Sammler veräußert 
hat. Hierzu gehört die 1856 nach aberdeen245 gelangte ptolemäushandschrift 
des frühen 15. Jahrhunderts, die 1835 in london versteigert wurde246 und zu-
nächst nach Frankfurt am main wanderte. in dieser Versteigerung befand sich 
auch die heute in Kopenhagen247 verwahrte Handschrift des 13. Jahrhunderts 
mit den Hauptwerken Hildegard von bingens. Das älteste, bald nach 1200 
geschriebene Kartular der abtei248 kam durch den Frankfurter bibliothekar 
Georg Kloß (1787–1854),249 dem Kirchner diese Handschriften verkauft 
haben dürfte,250 zunächst in die Sammlung Kindlinger und aus ihr 1821 in 
das Staatsarchiv münster. Von dort wurde es an das Geheime Staatsarchiv 
berlin und 1867 schließlich an das Staatsarchiv Koblenz überstellt, wo ihm 
um 1960 zwei Seiten eingefügt werden konnten, die nach 1802 vermutlich 
bodman entfernt hatte.251 bei einigen anderen Handschriften kann Kirchner 
als Vorbesitzer vermutet werden. Doch befand sich unter diesen codices 
sicherlich nicht der von Kirchner zunächst spoliierte und dann vernichtete 
liber aureus, der bestandteil weder der 1792 und wohl auch nicht der 1794 
geflüchteten Handschriften war. Wie die noch erhaltene ada-Handschrift 
wäre er wegen seines einbandes nämlich der aufmerksamkeit der sich zu 
mainz mit den maximiner effekten befassenden personen sicherlich nicht 
entgangen. er dürfte sich vielmehr unter den Wertgegenständen befunden 

243 zu ihm bushey, Die deutschen und niederländischen Handschriften, S. 21, dort 
weitere literatur.

244 lHaKo best. 403 nr. 70.
245 aberdeen, ul ms 364.
246 catalogue of the library of Dr. Kloss, london 1835.
247 Kopenhagen, Kgl. bibl. ny Kgl. Saml. 2° 90b.
248 lHaKo best. 211 nr. 2111.
249 zu ihm: ulrich-Dieter oppitz, Georg Kloss und seine Handschriftensammlung, 

in: Wolfenbütteler notizen zur buchgeschichte 22 (1997), S. 1–47.
250 Vgl. Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 141 f.
251 Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 148.
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haben, die Sandrat müller im mai 1798 abt Kirchner aus dem nachlass 
des abtes Wittmann übergeben hat und könnte 1794 von Wittmann nach 
luxemburg mitgenommen worden sein. allerdings will Karl anton Schaab 
bei der Öffnung der Kisten in der Wohnung des nau 1800 dort den liber 
aureus gesehen haben.252 Doch dürfte es sich hierbei wegen der prunkein-
bände beider Handschriften um eine Verwechslung mit dem von Schaab 
nicht erwähnten ada-evangeliar handeln, das sich in naus Wohnung befand. 
Wenig glaubwürdig ist auch die Version Schaabs über den untergang des 
liber, den ein Dieb benedikt Kirchner entwendet, den buchblock vernichtet 
und den einbandschmuck mit den elfenbeinplatten einem jüdischen trödler 
veräußert haben soll.253

252 Falk, Das Schicksal des Schatzes und des archivs, S. 101–103, sowie nolte, aus 
Schaabs papieren, S. 100–105.

253 zu seiner zerstörung siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
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§ 6. l a g e ,  n a m e  u n d  p a t r o z i n i u m

Die spätere abtei liegt etwa 500 meter östlich der porta nigra, des nörd-
lichen tores des antiken triers, in einem an der nördlichen ausfallstraße 
beidseitig genutzten Grabareal. Wie in anderen antiken Grabfeldern links-
rheinischer Städte entwickelte sich hier in frühchristlicher zeit die Keimzelle 
einer religiösen Gemeinschaft, die einen ursprünglich heidnischen Hallenbau 
zu einem coemeterialbau erweiterte und einen in West-ostrichtung stehenden 
Großbau mit einer apsis sowie mehreren anbauten schuf, dessen ostteil 
durch drei Schiffe mit je einer Grabkammer erweitert wurde.1 Durchaus 
glaubwürdig sind die traditionen, dass der ursprüngliche patron des coe-
meterialbaus der evangelist Johannes war. Durch die Grablege des trierer 
bischofs maximinus in dieser anlage im 4. Jahrhundert, vermutlich in der 
außenkrypta des coemeterialbaus, flankiert von den Gräbern der bischöfe 
agritius und seit dem 6. Jahrhundert auch nicetius, wurde der Gesamtbe-
reich schon bald nach dem in der trierer Diözese sehr verehrten maximinus 
benannt, ohne dass jedoch das Johannespatrozinium der hier damals und 
später bestehenden Kirche aufgegeben wurde.2 Schon Gregor von tours 
sprach in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts nur noch von der Basilica 
sancti Maximini und ebenso um 634 adalgisel-Grimo in seinem bekannten 
testament. als Kloster, nämlich als monasterium s. Maximini, wurde diese 
anlage erstmals um 853/855 im testament der erkanfrida bezeichnet.3 Doch 
dürfte als gesichert gelten, dass hier im späten 7. oder frühen 8. Jahrhundert 
eine dem trierer bischof unterstehende mönchsgemeinschaft den bisherigen 
Verband der priester an der Kirche und dem Grab des in der Diözesanliturgie 
und in der Volksfrömmigkeit verankerten hl. maximin abgelöst hat.4

im mittelalter gehörte St. maximin zusammen mit St. eucharius/St. mat-
thias, St. maria ad martyres und St. martin zum Kreis der männerabteien 

1 Hierzu allgemein § 3.1.1. Die Kirche.
2 Hierzu § 22.1. Johannes evangelista.
3 mub 1 nr. 83.
4 Siehe § 7. Die anfänge und § 22.2. maximin.
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der Stadt und war als solche in die liturgie des erzbischofs und der Stadt 
eingebunden und ebenso in den bund der trierer Kirchen. Doch lag der 
Standort des Klosters und der bald bei seinem bering entstandenen Siedlung 
außerhalb der späteren befestigung der Stadt. Diese räumliche Distanz, die 
zur ursache für die zerstörungen der abtei 1434 und 1522 durch die trierer 
bürger wurde, betonten die Stadt, das Kloster und auswärtige aussteller in 
ihren urkunden häufig durch die beifügung von lageangaben wie in sub-
urbio civitatis5 oder extra muros Treverenses.6 Seit dem 16. Jahrhundert fügte 
die abtei in ihren inschriften, urkunden und Schreiben aber auch die mit 
ihr befreundeten institutionen dem Klosternamen gelegentlich den zusatz 
imperialis et exempta abbatia hinzu.7 auf diese attribute verzichteten die 
maximiner äbte auch nach 1670 nicht, als sich ihr Kloster in wesentlichen 
belangen der trierer landeshoheit unterwerfen musste.

5 So schon 968 papst Johannes xiii., in: mub 1 nr. 231, und 992 otto iii., in: mGH 
D o iii nr. 95 und der nobilis everbero im frühen 11. Jahrhundert, in: Wampach 1 
nr. 265.

6 So 1295 in lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 305 f., und 1346 Karl iV. in best. 1a 
nr. 5351.

7 etwa 1596 der abt von St. matthias, der abt reiner biwer in lHaKo best. 211 
nr. 1323 als Vorsteher des dei gratia imperialis monasterii sanctae sedi apostolicae 
immediate subiecti ansprach.
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§ 7. D i e  a n f ä n g e

zwar bestand schon seit dem 4., sicherlich aber seit dem 5. Jahrhundert 
bei dem coemeterialbau des trierer bischofs maximin (ca. 329/330–347) 
eine geistliche institution, deren endgültige religiöse ausformung als urzelle 
des späteren Klosters St. maximin jedoch mit einiger Sicherheit erst in den 
Jahrzehnten zwischen 634 und 698 erfolgt ist. Dieser im allgemeinen von 
der neueren Forschung geteilte zeitansatz1 lässt sich einmal damit begründen, 
dass im adalgisel-Grimo-testament von 6342 bei der dort erwähnten basili-
ka St. maximin mit einiger Sicherheit noch kein Kloster bestanden hat. Die 
bezüglich dieser frühen rheinischen urkunde häufig gemachte Feststellung, 
dass hier Kennzeichnungen kirchlicher institutionen durch die beigefügten 
appositionen ecclesia, monasterium oder basilica keine aussagen über deren 
organisatorische Form ermöglichen,3 kann in dieser Form nicht aufrechter-
halten werden. Schließlich gebraucht Grimo die bezeichnung monasterium 
ausschließlich und gleich neunmal sowie einmal monasterium seu congregatio 
für das St. agathakloster in longuion, auch wenn diese institution später nie 
mehr als Kloster genannt wird, und spricht dessen leiter als abt persönlich 
an. Die bezeichnung basilica dagegen verwendet er nur für Kirchen, die die 
Gräber oder aber allgemein verehrte reliquien von Heiligen verwahren, 
nämlich für die Kirchen St. petrus zu temmels, St. petrus und St. Vito zu 
Verdun, St. martin zu tours, St. maximin bei trier und St. Georg zu amay. 
Hierdurch scheint gesichert, dass 634 St. maximin noch eine „Heiltumskir-
che“ ohne spezifisch monastische ausformung war, über deren organisation 
freilich keine aussagen möglich sind.

Wesentlich schwieriger als die bestimmung des terminus post ist die Fest-
legung eines zeitpunktes, an dem zu St. maximin bereits eine monastische 
Gemeinschaft bestanden hatte, auf der die spätere abtei gründete. es wäre 
sicherlich zu einfach, sich hierbei mit dem Jahr 853 zu begnügen,4 als in 
einer echten urkunde zu St. maximin erstmals von einem monasterium die 
rede ist.5 Die auf 723 zu datierenden Schenkungen großer Villikationen in 

1 anton, trier im frühen mittelalter, S. 154 f., sowie Giessmann, besitzungen, S. 12, 
und Wisplinghoff, untersuchungen, S. 16–22.

2 zu ihm levison, Das testament des Diakons adalgisel-Grimo, S. 69–85, und Herr-
mann, Das testament des adalgisel-Grimo, S. 67–89.

3 So Wisplinghoff, untersuchungen, S. 16.
4 So Gauthier, l’évangélisation, S. 370 f.
5 Wampach 1 nr. 88.
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der späteren Grafschaft luxemburg an den hl. maximin durch Karl martell 
als Dank für seine Heilung6 setzen bei dessen Kirche die existenz einer fest 
organisierten geistlichen Gemeinschaft voraus, die nicht mehr die vage Form 
der frühen Klerikergemeinschaften haben konnte. Dies ist auch für den im 
8. Jahrhundert an der mosel mittelbar, in rheinhessen durch urkunden 
jedoch unmittelbar zu erschließenden Fernbesitz des Klosters der Fall und 
ebenso bei der freilich nicht ganz zweifelsfreien Verweisung eines Sohnes des 
bayernherzogs tassilo 788 als mönch nach St. maximin.7 Schließlich lassen 
auch einige epigraphische zeugnisse auf das bestehen eines monasteriums 
zu St. maximin gegen ende des 8. und im frühen 9. Jahrhundert schließen, 
nämlich der Grabstein des monachus Widargildus (zu ihm § 37.1. mönche vor 
934), der früher dem 6. oder 7.,8 nun jedoch dem späten 8. oder beginnenden 
9. Jahrhundert zugeordnet wird,9 und ebenso die epitaphe für den levita et 
monachus Amulricus und für den presbyter atque monachus Gerola.10

ein indiz für einen organisationswandel der Klerikergemeinschaft am 
Grab des Heiligen könnte in der nachricht der verschiedenen Fassungen 
der Vita S. maximini11 gesehen werden, die drei heiligen männer Hildulf, 
chlodulf und clemens hätten die Gebeine des hl. maximin aus der Krypta 
der St. Johanneskirche, in der sie der hl. paulinus beigesetzt habe, an den ort 
verbracht, an dem sie bei abfassung dieser Vita um 760/770 verehrt wurden.12 
Hildulf ist nämlich als trierer chorbischof und Gründer des Vogesenklosters 
moyenmoutier um 700 bezeugt.13 auch ist es camille Wampach und Franz-
Josef Heyen gelungen,14 Hildulfs begleiter clemens als den bekannten angel-

 6 So die um 760 verfasste ältere Vita S. maximini; zu ihrer Glaubwürdigkeit: anton, 
neue Studien, S. 45–62, sowie § 22.2. maximin.

 7 Hierzu zusammenfassend Kölzer, Studien, S. 37 anm. 5.
 8 Gose, Katalog der frühchristlichen inschriften, nr. 477.
 9 Fuchs, inschriften trier 1, S. 49–52.
10 Fuchs, inschriften trier 1, S. 52–58, fotografische Wiedergabe bei Fuchs, begräb-

nisse in St. maximin, anhang abb. 69; zum typus dieser christlichen Grabsteine 
vgl. Fuchs, begräbnisse in St. maximin, S. 145 f.

11 Die älteste Vita s. maximini, in: aa SS maii bd. 7, S. 23; die Vita maximini episcopi 
trevirensis des lupus, ed. Krusch, in: mGH SS rer. merov. 3, S. 79, zu diesen Viten 
§ 22.2. maximin.

12 Vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 16; exner, Die Fresken der Krypta, 
S. 38 f., sowie Kölzer, Studien, S. 65 anm. 200 und S. 83 anm. 286.

13 anton, Klosterwesen und adel, S. 113; Heyen, Die Öffnung der paulinus-Gruft, 
S. 33.

14 Wampach, Grundherrschaft echternach 1, S. 53 anm. 2; Heyen, Die Öffnung der 
paulinus-Gruft, S. 33.
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sächsischen missionsbischof Willibrord und Gründer der abtei echternach 
zu identifizieren und die translation auf das Jahr 698 festzulegen. anders, 
jedoch meines erachtens wenig überzeugend, sieht nancy Gauthier diese 
reliquienübertragung, die, laut ihr, erst nach 698 stattgefunden haben soll.15

offen bleibt hierbei jedoch, ob die translation in einem ursächlichen 
zusammenhang mit den anfängen des Klosters St. maximin steht, das dann 
infolge des einflusses Willibrords seit seinem beginn auf die benedikti-
nische ordensregel orientiert gewesen wäre, oder ob dessen monastische 
umgestaltung bereits einige Jahrzehnte zuvor erfolgt ist. auf einen früheren 
termin weisen nämlich die monastisch geprägte persönlichkeit und tätigkeit 
des trierer bischofs numerian, der von etwa 646/647 bis 697/698 dieses 
amt bekleidete und zuvor mönch zu luxeuil und remiremont gewesen 
sein dürfte.16 über ihn berichtet die Vita seines bruders Germanus,17 des 
mitbegründers und ersten abtes des von luxeuil aus gegründeten Klosters 
Grandval, numerian und Germanus hätten zuvor von numerians Vorgänger 
auf dem trierer Stuhl, modoald, vergeblich den eintritt in ein Kloster co-
lumbanischer observanz begehrt, das zu trier nicht bestanden habe. Deshalb 
hätten sie sich zunächst nach remiremont, dann nach luxeuil begeben, wo 
beide das mönchsgelübde ablegten. mit numerian habe dann zum ersten 
mal ein monastisch und iroschottisch geprägter bischof zu trier regiert, der 
sich politisch bewusst den arnulfingern zugewandt habe.18 Seine mitwirkung 
bei Klostergründungen ist bezeugt, etwa 646/647 bei der Gründung des iro-
fränkischen Klosters cugnon, das dann durch dessen leiter remaclus in das 
Doppelkloster Stablo-malmedy verlegt wurde, ferner bei der Gründung des 
nonnenklosters St. irminen zu trier vor 659 und vielleicht auch bei St. Dié 
in den Westvogesen, zusammen mit den bischöfen rothar von Straßburg 
und Dragebodo von Speyer, was freilich nicht unbestritten ist.19 Für die 
umwandlung auch der Klerikergemeinschaft am Grab des hl. maximin durch 

15 Gauthier, l’évangélisation, S. 342.
16 So anton, trier im frühen mittelalter, S. 154 f., sowie ders., trier vom beginn des 

6. Jahrhunderts, S. 64–66.
17 Vita Germani abbatis Grandvallensis, hg. von bruno Krusch, in: mGH SS rer. 

merov. 5, Hannover 1910, S. 25–40, hier S. 35.
18 Vgl. anton, Verfassungsgeschichtliche Kontinuität, S. 104 f.
19 zur echtheit der bei christian pfister, les légendes de saint Dié et de saint Hi-

dulphe, in: annales de l’est 3 (1889), S. 377–408 und 536–588, hier S. 379, edierten 
urkunde siehe Heinrich büttner, Das bistum Worms und der neckarraum wäh-
rend des Früh- und Hochmittelalters, in: archmrhKG 10 (1958), S. 9–38; ewig, zu 
Wimpfen und Worms, St. Dié und trier, S. 1–10; anton, Verfassungsgeschichtliche 
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numerian in ein von einer monastischen ordnung geprägtes Kloster schon 
vor der translation von 698 sprechen daher gewichtige momente. Dann 
freilich ist es wahrscheinlich, dass die junge mönchsgemeinschaft zunächst 
nicht durch den benediktinischen ordo der angelsachsen, sondern durch die 
in luxeuil befolgte columbanisch-benediktinische regel20 geprägt war und 
dass das Kloster, im unterschied zu den in diesen Jahrzehnten im trierer 
land entstandenen weiteren Klöstern zu mettlach, echternach, pfalzel und 
prüm, keine Gründung des adels, sondern des trierer bischofs war. auch 
die wenigen überlieferungen zur Geschichte der abtei im 8. Jahrhundert 
sprechen für den ursprünglichen charakter von St. maximin als bischofsklos-
ter. auf Grund des augenblicklichen Forschungsstandes lassen sich hierbei 
mögliche berührungen der jungen mönchsgemeinschaft auch mit der Wei-
ßenburger und tholeyer Klostergruppe zu ende des 7. Jahrhunderts nicht 
klären, die Wolfgang Haubrichs21 auf Grund von besitzüberschneidungen 
im Seille- und Wormsgau sowie wegen der personengleichheit der in der 
ältesten maximinusvita erwähnten rodarea (Hrodara) mit der zu St. Georg 
in amay bestatteten chrodoarda aus der Sippe des dux chrodoin vermutet.

Gegen den zeitansatz von 634 bis 698 als der epoche, in der die Kleri-
kergemeinschaft zu St. maximin einen endgültigen und nun kontinuierlich 
beibehaltenen monastischen ordo erhielt, sprechen freilich echte wie fik-
tive traditionen der trierer Kirche und des Klosters selbst wie auch die 
entwicklung des frühen mönchtums im übrigen Gallien. Das weitläufige, 
aus gezielten Fälschungen, mythenbildungen und aus den religiösen und 
politischen Variablen der Jahre von 330 bis 700 zusammengesetzte umfeld, 
in dem die Gründungsüberlieferungen der abtei eingebettet wurden, kann 
hier nicht detailliert untersucht werden.22 Für die Juristen des trierer erz-
bischofs lieferten diese Vorstellungen im 17. Jahrhundert in ihrem Kampf 
gegen die konstantinischen traditionen des Klosters allerdings argumente, 
die Gründung der abtei den trierer oberhirten, vor allem nicetius oder 
modoald, gelegentlich auch Hildulf, zuzuschreiben.23 Diese älteren und neu-
eren, durch konkrete überlieferungen kaum gestützten Hypothesen können 

Kontinuität, S. 104 f.; becker, Das frühe trierer mönchtum, S. 25, sowie prinz, 
Frühes mönchtum, S. 123.

20 So becker, Das frühe trierer mönchtum, S. 25.
21 Haubrichs, Die tholeyer abtslisten, S. 120 f.
22 Siehe § 22.2. maximin und § 22.3. agritius.
23 So in verschiedenen Streitschriften ab 1633; zu ihnen § 2.2. Streitschriften.
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hier nur gestreift werden, weshalb eine kurze zusammenfassung der neueren 
Forschungen und ihrer Diskussionsansätze genügen muss.

eine grundlegende Schwierigkeit, die anfänge der monastischen ordnung 
zu St. maximin festzulegen, ist terminologischer natur. eine begriffliche 
Scheidung des Ordo monasticus und des Ordo canonicus ist eigentlich erst 
seit 816/817 statthaft, als beide ordines durch die aachener reformsynode 
festgesetzt wurden.24 Das vorhergehende zeitalter der „mischregel“ erlaubt 
häufig gar nicht eine unterscheidung von mönchen und Kanonikern. erst seit 
Karl dem Großen fasste man den begriff monachus präziser und versuchte, 
ihn durch die fränkische Gesetzgebung festzulegen.25 zuvor sind die monas-
teria auf einen zufälligen personenkreis zugeschnitten und unterliegen ebenso 
wie ihre personen und deren leiter dem personellen Wechsel. Sie sind also 
genauso instabil wie die frühen Klerikergemeinschaften. Falls zu St. maximin 
um 550 unter bischof nicetius wirklich ein Kloster bestanden hat, bedeutet 
dies deshalb nicht, dass es auch 634 ein monasterium sein musste und dass 
sich die ursprünge der späteren abtei auf 550 zurückverfolgen lassen. ein 
blick auf die anderen bischofsstädte Galliens in der merowingerzeit bestätigt 
diesen eindruck. Dort sind bis zum beginn des 7. Jahrhunderts etwa 200 
geistliche institutionen bezeugt, deren Kennzeichnung als monasterium oder 
basilica völlig austauschbar ist und in denen namentlich nur zwei monachi, 
aber zahlreiche religiosi viri genannt werden.26 andererseits beschränken sich 
dort aber vor 600 bezeichnungen wie abbas oder monachus nicht unbedingt 
auf den spezifisch monastischen bereich.27

es ergibt daher wenig Sinn, in dem spätantiken oder merowingischen 
trier monastische einrichtungen aufzuspüren und diese zu Vorläufern der 
späteren abtei zu erklären, selbst wenn diese institutionen in der coeme-
terialkirche mit dem Grab des hl. maximin ihren Sitz gehabt haben, solange 
nicht ersichtlich ist, dass sich diese Gemeinschaften kontinuierlich zu jenem 
Kloster fortentwickelt haben, das unter den Karolingern die abtei St. maximin 
darstellt. Denn es steht außer zweifel, dass sich, wie in den anderen gallischen 
bischofsstädten, auch zu trier seit dem aufenthalt des hl. augustinus um 
375 bis in das 7. Jahrhundert immer wieder mönchs- und nonnengemein-

24 becker, Das frühe trierer mönchtum, S. 22.
25 Semmler, Karl der Große und das fränkische mönchtum, S. 263.
26 atsma, Die christlichen inschriften Galliens, S. 38.
27 Jean leclercq, monachus, in: ders., Études sur le vocabulaire monastique du mo-

yen âge (Studia anselmiana 48), rom 1961, S. 7–17.
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schaften nachweisen lassen.28 bei der lokalisierung dieser Gemeinschaften in 
der Stadt und der peripherie von trier muss ferner dem Gräberfeld und der 
coemeterialkirche von St. maximin ein gewisser Vorrang eingeräumt werden. 
zu St. eucharius herrschte bis zum 10. Jahrhundert eher der charakter als 
Stift vor29 und St. paulin dürfte sich seit seinen anfängen zum Stift entwickelt 
haben, während für St. maximin nicht nur die trierer traditionen, sondern 
zumindest seit der zweiten Hälfte des 8. und des frühen 9. Jahrhunderts 
mehrere inschriften für den Sitz eines monasteriums sprechen.30

auch einzelnen trierer bischöfen speziell wurde die einrichtung klös-
terlicher, durch die überlieferungen kaum bezeugter Gemeinschaften zu 
St. maximin zugesprochen. So soll schon um 450 bischof Severus zuvor 
mönch von lérins gewesen sein und zu trier ein mönchskloster gegründet 
haben.31 um 510 soll der trierer bischof Fibicius zu St. maximin ein Kloster 
eingerichtet haben,32 was allerdings nicht ohne Widerspruch geblieben ist.33

besondere beachtung hat die errichtung einer angeblich an dem rhône-
mönchtum orientierten Klostergemeinschaft zu St. maximin durch bischof 
nicetius (525/526–566) gefunden.34 laut Gregor von tours sei nicetius, der 
zu St. maximin auch bestattet wurde,35 zuvor selbst abt in limoges gewesen.36 
Spuren der von ihm zu St. maximin geschaffenen Gemeinschaft, vielleicht 

28 überblick bei becker, Das frühe trierer mönchtum, S. 9–44.
29 Grabplatte des ludubertus aus dem 8. Jahrhundert, siehe becker, St. eucharius-

St. matthias, S. 680.
30 becker, Das frühe trierer mönchtum, S. 26.
31 becker, Das frühe trierer mönchtum, S. 19, und Gauthier, l’évangélisation, 

S. 129.
32 ewig, trier im merowingerreich, S. 90 und S. 94–96, sowie ders., Die Klöster im 

östlichen Frankenreich um 700, in: Frühes mönchtum in Salzburg. probleme der 
Forschung. Wissenschaftliche tagung zur 3. Salzburger landesausstellung „St. pe-
ter in Salzburg“ vom 16. bis 18. September 1982 in der universität Salzburg, hg. von 
eberhard zwink (Salzburger Diskussionen 4), Salzburg 1983, S. 25–34, hier S. 26, 
sowie prinz, Frühes mönchtum, S. 197 f.

33 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 8–15, und anton, trier im frühen mittelalter, 
S. 87.

34 So prinz, Frühes mönchtum, S. 197 f.
35 ewig, Das trierer land, S. 222; Gierlich, Grabstätten, S. 24; hierzu auch § 22.4. 

nicetius.
36 So becker, Das frühe trierer mönchtum, S. 26, und Gauthier, l’évangélisation, 

S. 174; bedenken dagegen bei Staab, untersuchungen zur Gesellschaft, S. 7 
anm. 31, bei Felten, Die bedeutung der „benediktiner“, S. 3 und S. 5 anm. 19, 
und bei Winheller, lebensbeschreibungen, S. 7.



§ 7. Die anfänge 195

einer mischform mit kanonikalen und monastischen zügen,37 könnten sich 
im maximinuspatrozinium von wichtigen alten Kirchen der Westeifel finden, 
nämlich von bitburg-St. maximin, Kyllburg und rommersheim, in dessen 
Sprengel 721 zwar die abtei prüm gegründet wurde, St. maximin jedoch bis 
1018 die pfarreirechte behauptete.38 auch werden St. maximin als späterer 
Kirchherr zu bitburg, fernab von den besitzzentren des Klosters, und die 
Häufung von maximinuspatrozinien in diesem raum nur dadurch erklärbar, 
dass zu bitburg, einem Knotenpunkt alter Straßen und einem zentrum der 
fränkischen neuansiedlung, bischof nicetius neben dem alten pfarrver-
band, bitburg-St. marien, für die provinzialen eine neue zur missionierung 
der Franken bestimmte Großpfarrei gegründet und der Gemeinschaft von 
St. maximin zur betreuung übergeben hat. Hierbei kann durch die missions-
tätigkeit dieser institution zu St. maximin nicht unbedingt deren klösterlicher 
charakter ausgeschlossen werden. eine solche aufgabenwahrnehmung durch 
ein loses frühes Klerikerstift ist jedenfalls schlechter vorstellbar als durch eine 
monastische Gemeinschaft. zur Wahrnehmung missionarischer aufgaben 
erfolgte vielleicht auch die Gründung der abtei echternach um 697/698, die 
in zusammenhang mit der Willibrord 695 vom papst übertragenen Friesen-
mission gesehen werden könnte.

auch einigen nachfolgern des nicetius auf dem trierer bischofsstuhl wer-
den monastische initiativen zu St. maximin zugeschrieben, nämlich  magnerich 
(566–586) und modoald (614/620–647), dem vermutlichen Gründer des 
nonnenklosters St. Symphorian.39 Jedenfalls waren um 580 im umkreis von 
trier mönche allgemein keine Seltenheit, wie die Vita magnerici bezeugt.40 
entgegen der interpretation von nancy Gauthier unterscheidet der autor 
dieser Vita sehr wohl zwischen den mönchen der trierer Stadt und ihres 
umlandes sowie den anachoreten und Styliten in den unbewohnten regi-
onen.41 Von zahlreichen Abbates in der umgebung magnerichs spricht auch 

37 So becker, Das frühe trierer mönchtum, S. 24; ähnlich anton, trier vom beginn 
des 6. Jahrhunderts, S. 38 f.

38 Kyll, Siedlung, christianisierung und kirchliche organisation, S. 170 f., und Götz, 
Vom ehemaligen Kirchlein St. maximin, S. 132–142.

39 anton, Verfassungsgeschichtliche Kontinuität, S. 97 f.
40 aa SS Julii bd. 6, S. 183, und De abbatia sancti martini ex vita sancti magnerici 

auctore eberwino, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 8, S. 208 f.
41 Gauthier, l’évangélisation, S. 246.
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Gregor von tours.42 es ist jedoch müßig, die anfänge der abtei St. maximin 
mit diesen Formen des frühen mönchtums zu verknüpfen.

Für die mittelalterliche Sichtweise über die anfänge von St. maximin kamen 
solche überlegungen sicherlich nicht in betracht. als ergebnis der frühzeitig 
einsetzenden legendenbildung und einiger darauf beruhender umfangreicher 
Fälschungen blieb es bis mabillon historisches allgemeingut, dass sowohl die 
trierer Kirche wie das Kloster St. maximin von Kaiser Konstantin und seiner 
mutter Helena privilegiert beziehungsweise gegründet waren.43 Hierbei wurde 
seit dem 16. Jahrhundert und verstärkt seit den arbeiten Wiltheims das Jahr 
333 als das Gründungsjahr des Klosters angenommen.44 nachdem die abtei 
vielleicht schon nach 950, sicherlich jedoch vor 1100 diese Gründungslegende 
auch in ihre urkundenfälschungen eingeflochten hatte,45 bezeichneten bei-
spielsweise 1245 sowohl die Kurie wie auch der Kölner erzbischof Konrad 
Kaiser Konstantin als den urheber des Klosters St. maximin.46 in den Grün-
dungstraditionen lässt sich jedoch schon seit dem späten 11. Jahrhundert 
sowohl eine bischöfliche Version feststellen, nach der die Gründung durch 
Helena unter mitwirkung des trierer bischofs agritius erfolgt ist, dem das 
Kloster dann übergeben wurde, wie auch eine abteiliche Version, wonach das 
Kloster sogleich eine kaiserliche abtei geworden sei. unklar ist allerdings der 
zeitpunkt der ausformung dieser legende zu trier, die auf der um 850/860 
verfassten lebensbeschreibung der hl. Helena durch den mönch almann von 
Hautvillers (Diözese reims) fußt, und damit ihre näheren umstände und 
ursprüngliche tendenz. almanns Vita, die schon um 900 in trier bekannt 
gewesen sein dürfte, kannte bereits starke bezüge dieser Heiligen zu trier. 
Die endgültige Formulierung des anteils von Helena an der Gründung des 
Klosters und der privilegierung des trierer erzbistums erfolgte aber erst um 
1050 durch die Doppelvita der hll. Helena und agritius.47 zur Herausstellung 

42 Vgl. anton, trier im frühen mittelalter, S. 141; skeptisch dagegen Felten, Die be-
deutung der „benediktiner“, S. 4.

43 zusammenfassend pohlsander, Der Heilige rock und die Helenatradition, 
S. 119–127.

44 Hierzu auch das heute im landesmuseum trier befindliche Fragment der wohl um 
1600 an der Klosterpforte angebrachten inschrift bei Fuchs, inschriften trier 2,2, 
tafel 58 abb. 341a und b.

45 So in mGH D o i nr. 442; zum zeitpunkt dieser Fälschung siehe Kölzer, Studien, 
S. 166, sowie egon boshof in seiner rezension von Wisplinghoff, untersuchun-
gen, in: Historische zeitschrift 217 (1974), S. 125–130, hier S. 129.

46 mub 3 nr. 829 und 841.
47 aa SS Januarius bd. 1, S. 773–781.
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ihrer bestandteile für die unterschiedlichen trierer Geschichtsrekonstruktio-
nen im mittelalter bedurfte es jedoch einiger grundlegender untersuchungen. 
Diese konnten die ansicht ihres neu herausgebers Heinrich Volbert Sauerland 
widerlegen,48 dass diese Doppelvita erst um 1110 durch den als Fälscher 
bekannten St. maximiner abt berengoz (1107–1126/1127) verfasst worden 
sei und dass die um 1100 verfasste Vita St. agritii49 die Grundlage dieser 
Doppelvita sei. bedingt war Sauerlands irrtum durch eine relativ junge, aus 
St. maximin stammende überlieferung der Doppelvita, während er die älte-
ren, dem trierer Dom zuzurechnenden Versionen nicht berücksichtigte, die 
die Gründung der abtei durch Helena als ein bischöfliches Kloster betonen. 
bald schon stellte Joseph marx richtig, dass diese Vita des bischofs agritius 
keineswegs von einem maximiner mönch, sondern wohl von einem trierer 
Domgeistlichen schon um 1030, nach neuerer ansicht nach 1050, verfasst 
wurde.50 Durch die berücksichtigung ihrer älteren überlieferungen erhielt 
nun auch die Doppelvita eine neue bewertung. Sie dürfte um 1050 ebenfalls 
am trierer Dom entstanden sein, ist im zusammenhang mit der dritten 
Fassung der gefälschten urkunde des papstes Silvester zugunsten der trierer 
Kirche zu sehen und spiegelt die kaiserlich-kirchliche Helenatradition aus 
der Sicht des erzbischofs wider, die im Gegensatz zur maximiner Fassung 
steht.51 laut dieser Vita erhält nach auffindung des Hl. Kreuzes der auf be-
treiben Helenas nach trier gesandte bischof agritius nämlich nicht nur den 
primat über Gallien und Germanien, sondern neben zahlreichen reliquien, 
darunter bezeichnenderweise denen des apostels matthias, auch den kaiser-
lichen palast als bischofskirche. theo Kölzer hat diese Vita als Höhepunkt 
der trierer Konstantintradition bezeichnet, die im zusammenhang mit den 
primatfälschungen unter dem trierer erzbischof eberhard stehe. Das bald 
danach gefertigte Dagobertspurium, das laut Kölzer der autor der Vita 
noch nicht gekannt habe, sei die antwort der abtei St. maximin auf diese 
Herausforderung gewesen.52 ihm ist egon boshof beigetreten.53

Doch beantwortet der nachweis, wann die literarische ausformung der 
trierer Helenatradition entstanden ist, noch keineswegs die Frage nach ih-
rem wirklichen alter. nach der legendären, nicht vor dem Dagobertspurium 

48 Sauerland, trierer Geschichtsquellen, S. 175–211.
49 ex vita sancti agritii, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 8, S. 211 f.
50 marx, Der biograph des bischofs agritius, S. 37–50; siehe auch § 22.3. agritius.
51 anton, trier in der Karolingerzeit, S. 108.
52 Kölzer, Studien, S. 85.
53 boshof, Das erzstift trier, S. 80.
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fassbaren überlieferung soll St. maximin über einem palast des konstantini-
schen Kaiserhauses errichtet worden sein. Der neueste archäologische befund 
mit den mauerzügen eines großen Saalbaus aus konstantinischer zeit, mit 
Korridoren und nebenräumen, kann den historischen Kern dieser legende 
weder bestätigen noch widerlegen.54 er stellt jedoch sicher, dass im areal des 
späteren Klosters in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts ein mächtiger, 
später veränderter coemeterialbau entstanden ist, der als Grabstätte des 
bischofs agritius und seines nachfolgers maximin durchaus in betracht 
kommt.55 aber auch für den trierer Dom ist der nachweis erbracht worden, 
dass er auf einer konstantinischen Kirche ruht, der ein palast vorausging.56 
Der beim Dom und zu St. maximin an Helena und Konstantin haftenden 
erinnerung könnte um 850/860 schon almann von Hautvillers rechnung 
getragen haben, der Helena zu trier geboren sein lässt. Helenareliquien 
werden zu St. maximin bereits 952, also lange vor der aufzeichnung der 
Viten, in der unteren Krypta der neuen Kirche erwähnt.57 möglich ist sogar, 
dass der bekannte Kameo mit der Familie Konstantins58 in dem um 1499 von 
dem maximiner abt otto von elten neu geschaffenen Vorderdeckel des bald 
nach 800 geschriebenen ada-evangeliars59 schon in dem ersten, möglicher-
weise noch aus dem 9. Jahrhundert stammenden einband eingelassen war. 
Denn aus den erhaltenen rechnungsauszügen des abtes otto um 1499 kann 
geschlossen werden,60 dass damals hauptsächlich teile des alten einbands 
wiederverwendet wurden.61

in der Forschung umstritten ist freilich der zeitpunkt, zu dem seitens der 
abtei die konstantinische tradition erstmals schriftlich fixiert wurde. in be-
tracht kommen hierfür das sogenannte Dagobertspurium,62 dessen entstehung 

54 neyses, Die baugeschichte 1, S. 51–54.
55 Gierlich, Grabstätten, S. 21–23.
56 ewig, Kaiserliche und apostolische tradition, S. 51; Kempf, trierer Domgrabun-

gen, S. 368–379.
57 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 1269, siehe § 3.1.1.2. Die Krypten.
58 zu ihm siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
59 Stabitr Hs 22.
60 Stabitr Hs 1626, S. 1150 f.
61 Siehe auch nolden, Das ada-evangeliar, in: Katalog Konstantin der Große, 

S. 499 f.
62 mGH D mer. 1 nr. 29.
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heute zwischen 950,63 1050/108464 und 114065 angesetzt wird, der vermut-
lich um 967/968 geschriebene nachtrag des damaligen maximiner mönchs 
adalbert in der continuatio reginonis66 und die in den zeitraum von 970 
bis 1000 datierte aufzeichnung der epigramme im maximiner Kapitelsaal.67 
Der einschub in der Genter augustinushandschrift aus St. maximin68 mit den 
Versen über die bilder aus der Vita des hl. maximin lässt eingangs das Kloster 
von der hl. Helena gegründet sein, die es nach ihrer Weihe durch den trierer 
bischof seinem ersten abt Johannes übergab. Dieser einschub wurde nach 
einhelliger meinung zwischen 970 und 1000 geschrieben.69 zweifel dagegen 
könnten über die monumentale ausführung der bilder schon zu dieser zeit 
bestehen, über den ort ihrer anbringung und ihrer Verwechslung bei ihren 
späteren beschreibungen mit den 1378 von abt rorich in der Klosterkirche 
angebrachten bildern des Heiligen.70 Je nach der zeitlichen einordnung des 
Dagobertspuriums wird damit natürlich auch die wechselseitige abhängig-
keit dieser überlieferungen unterschiedlich eingeschätzt. in der angeblichen 
Schenkungsurkunde von 633 bezeichnet der merowingerkönig Dagobert 
St. maximin als ein Kloster, das zuvor ein königlicher tempel des Kaisers 
Konstantin gewesen sei, das auf dessen befehl der bischof agritius zu ehren 
des hl. evangelisten Johannes geweiht und wo auf bitten Helenas der Kaiser 
mönche und zum abt Johannes [von antiochia] eingesetzt und verfügt habe, 
dass es nur der kaiserlichen Gewalt unterworfen sei. adalbert seinerseits 
berichtet in seinen zusätzen zur continuatio, Kaiser Konstantin habe der 
Gründung eines Klosters zu trier durch abt Johannes zugestimmt, das später 
auch augustinus erwähnt habe. Damals habe zu trier der bekannte bischof 
agritius gewirkt, der sich maximin zum nachfolger bestimmt habe. umstritten 
ist, ob adalbert bereits das Dagobertspurium vorgelegen hat71 oder ob nicht 
vielmehr seine notiz dieses Spurium beeinflusste,72 damit aber auch, ob die 

63 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 5 f.
64 Kölzer, Studien, S. 75–88.
65 oppermann, rheinische urkundenstudien 2, S. 67 f.
66 regino von prüm, chronicon cum continuatione treverensi, ed. Kurze, S. 14.
67 epigramata, ed. Strecker, S. 146–152.
68 Gent, ub ms 9.
69 Hoffmann, buchkunst 1, S. 470; Kölzer, Studien, S. 82; Knoblich, bibliothek, 

S. 94.
70 zusammenfassend hierzu Fuchs, inschriften trier 1, S. 120–130.
71 So Wisplinghoff, untersuchungen, S. 7 f.
72 So Kölzer, Studien, S. 79 f.
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auf Konstantin bezüglichen, um 1000 entstandenen73 Fälschungen der trierer 
Kirche das maximiner Dagobertspurium gekannt haben. ebenfalls nicht ein-
deutig zu klären ist die zeitliche einordnung des Dagobertspuriums an Hand 
seiner paläographischen elemente.74 Doch hat es trotz der argumente theo 
Kölzers den anschein, dass sich bereits spätestens um 960 zu St. maximin 
eine Gründungsversion herausgebildet hatte, in der Konstantin der initiator, 
Helena die nebeninitiatorin und agritius der Weihende war,75 die adalbert 
schon vorgelegen hat und der einige Jahrzehnte später auch die epigramme 
folgten. Wegen der erwähnung der cella sancti Hilarii zu St. maximin in dem 
laut Kölzer und Dopsch kurz vor 1000 gefertigten Dagobertspurium für 
die trierer Kirche76 fällt es auch schwer, der Fälschung ein höheres alter als 
dem Dagobertspurium für St. maximin einzuräumen, das diesen zusatz noch 
nicht kennt und deshalb nicht berücksichtigt. Das trierer Dagobertspurium 
scheint deshalb eher eine antwort auf die maximiner Fälschung zu bilden als 
umgekehrt, da das Kloster in seiner eigenen Fälschung sonst vermutlich auch 
bezug auf die trierer behauptung genommen hätte, das Kloster sei auf dem 
boden der trierer Kirche gegründet worden. ein Schlüssel für das alter der 
Dagobertfälschung könnte die urkunde ottos ii. vom 21. Juli 963 darstellen,77 
in der jener Herrscher die urkunden Dagoberts und anderer Herrscher für 
die abtei bestätigt. Wegen der erwähnung dieses merowingerkönigs betrach-
tet sie theo Kölzer jedoch als Fälschung, deren Diktat möglicherweise von 
dem maximiner mönch adalbert, dem späteren Fortsetzer der reimchronik, 
stamme.78 Dies würde aber zugleich implizieren, dass schon 967/968 Dagobert 
von adalbert zum umkreis der urkundenaussteller für die abtei gerechnet 
wurde. Der bearbeiter der urkunden ottos ii., theodor von Sickel,79 sowie 
erich Wisplinghoff80 sehen in dem Diplom dagegen ein unverdächtiges ori-
ginal, bei dem das Dagobertspurium bereits vorgelegen habe.

73 So Kölzer, Studien, und Dopsch, trierer urkundenfälschungen, S. 341.
74 Vgl. Kölzer, Studien, S. 79 f., sowie die rezension von Wisplinghoff, in: 

bDlG 127 (1991), S. 651–658.
75 So auch anton, neue Studien, S. 54–57.
76 mGH D mer. 1 nr. 33.
77 mGH D o ii nr. 7.
78 Kölzer, Studien, S. 71.
79 in Vorbemerkung zur edition des Diploms in mGH D o ii nr. 7.
80 in seiner rezension der Studien Kölzers, siehe Wisplinghoff, in: bDlG 127 

(1991), S. 651–658.
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Das letzte zeugnis für das anknüpfen der abtei an die Konstantintradition 
bereits im 10. Jahrhundert bildet schließlich die aufzeichnung der epigramme 
im maximiner Kapitelsaal.81 Die epigramme waren begleittexte zu bildern 
aus dem leben und zu Wundern des hl. maximin, die dort als Fresken gemalt 
waren, und benutzten erzählende Quellen, wie Gregor von tours, die maxi-
minusvita des lupus von Ferrières und die miracula s. maximini Sigehards, 
nicht jedoch urkunden. Hartmut Hoffmann hat ihre überlieferung in den 
zeitraum um 990/1000 datiert.82 Dagegen hat Hans Hubert anton darauf 
aufmerksam gemacht, dass sich die Hand dieser aufzeichnung auch in den 
Diplomen ottos i. von 953 und 956 wiederfindet, die deshalb als Fälschungen 
zu betrachten sind,83 ferner als falsifizierende zusätze in einigen spätkaro-
lingischen urkunden84 sowie in der in ihrer echtheit umstrittenen urkunde 
agapits ii. von 95485 und in der urkunde des Grafen Siegfried 993,86 und sich 
für eine Datierung in den zeitraum von 963 bis 970 ausgesprochen. Diesen 
Schreiber hat theo Kölzer schließlich mit dem maximiner chronisten Sige-
hard identifiziert.87 Dadurch werden die Verse gelegentlich in den Kontext 
einer Selbstdarstellung der Geschichte der abtei gegen die bedrohung ihrer 
Selbständigkeit durch den trierer erzbischof egbert (977–993) gerückt.88 
Dies scheint jedoch wenig zwingend, wenn in den epigrammen die rolle 
des trierer bischofs agritius gewürdigt wird, der sich bei der Gründung des 
Klosters selbst beteiligt und als Weihender in erscheinung tritt, während er 
im Dagobertspurium nur befehlsempfänger ist und bei adalbert lediglich als 
Synchronismus dient. Jedenfalls rückt St. maximin dadurch stärker in die nähe 
eines bischofsklosters als durch die anderen Gründungsversionen. man wird 

81 epigramata, ed. Strecker, S. 146–152; zu ihnen auch § 22.2. maximin.
82 in Gent, ub ms 9, fol. 25. Hoffmann, buchkunst 1, S. 470, übereinstimmend da-

mit Knoblich, bibliothek, S. 94.
83 953: mGH D o i nr. 169; 956: mGH D o i nr. 179. anton, neue Studien, S. 54 f.; 

so auch Kölzer, Studien, S. 44–57.
84 mGH D arn nr. 114, mGH D zw nr. 14 und recueil des actes de charles iii 1, 

nr. 69.
85 mub 1 nr. 197.
86 Wampach 1 nr. 206.
87 theo Kölzer, trier, St. maximin, Geschichtlicher überblick, in: Germ. ben. 9, 

S. 1010–1027, hier S. 1020, bes. anm. 85; argumente gegen diese personengleich-
setzung jedoch bei anton, neue Studien, S. 54 f.

88 So Kölzer, trier, St. maximin, Geschichtlicher überblick (wie anm. 87), S. 1020, 
und Krönert, la construction, S. 163–165.
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daher eher anton zustimmen müssen: Die Verse für den Kapitelsaal selbst sind 
referierend und ohne konkrete momentane kirchenpolitische zielrichtung.89 

erwähnt wurde bereits die cella sancti Hilarii, die laut einigen überliefe-
rungen des späten 10. und des 11. Jahrhunderts die Vorläuferin der späteren 
abtei gewesen sein soll. zuerst wird die cella um 990/1000 genannt, nämlich 
in den beiden gefälschten besitzbestätigungen von trierer Kirchen für bischof 
modoald durch die Könige Dagobert i. und Sigibert90 als cella sancti Hilarii 
que nunc [629/635 beziehungsweise 653] appellatur cella sancti Maximini, 
que est in predio sancti Petri, also in einem der unabhängigkeit der abtei 
vom trierer bischof widersprechenden Kontext. Genannt wird die cella dann 
erneut nach 1050 in der ebenfalls die bestrebungen der abtei bekämpfenden 
rezension a91 der Gesta treverorum,92 nämlich in der historisch monströ-
sen und für die rechtsstellung der abtei äußerst tendenziösen nachricht, 
bischof Hildulf habe die Gebeine des hl. maximin und der märtyrer der 
thebäischen legion aus der cella sancti Eucharii in die von ihm erbaute 
Kirche St. Johannes neben der cella sancti Hilarii überführen lassen. Dem 
widerspricht freilich, dass bereits Gregor von tours zu trier eine basilika 
des hl. maximin gekannt hat. Diese angabe wiederholt dann die Vita sancti 
Hildulfi.93 Daher wird auch im 11. Jahrhundert die cella sancti Hilarii zunächst 
ausschließlich in überlieferungen erwähnt, die der trierer Kirche nahestehen 
und deren der abtei abgeneigte tendenz offenliegt, nicht aber in Quellen, 
die in St. maximin selbst entstanden sind. erst aus der bischofsnahen Fas-
sung der Gesta übernahm auch deren jüngere, zu St. maximin entstandene 
Version diesen zusatz.94 infolge der Vorlagen der urkundenfälschungen für 
bischof modoald 1139 durch erzbischof albero fand die cella dann auch in 
der urkunde König Konrads iii. erwähnung, durch die die Selbständigkeit 
der abtei für einige zeit vernichtet wurde,95 und ebenso 1157 in der urkunde 
Friedrichs i. für erzbischof Hillin.96 Von da ab wurde diese cella zum histo-

89 anton, neue Studien, S. 52–57.
90 mGH D mer. 1 nr. 33; mGH D mer. 2, S. 714 f.
91 Hierzu thomas, Studien zur trierer Geschichtsschreibung, S. 23 f., sowie 

Wisplinghoff, untersuchungen, S. 13 f.
92 Gesta treverorum, ed. Waitz, S. 162.
93 aa SS Julii bd. 3, S. 223.
94 Version b der Gesta treverorum, ed. Waitz, S. 161: [basinus] qui fuit abbas cellae 

sancti Hilarii in territorio Treberensi.
95 mGH D K iii nr. 26.
96 mGH D F i nr. 156.
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rischen allgemeingut, das dann die spätere maximiner Geschichtsschreibung 
ebenfalls berücksichtigt hat.

Die einseitigkeit der frühen überlieferung der cella mindert ihre Glaub-
würdigkeit sicherlich ebenso wie ihr patrozinium des hl. Hilarius. patrozinien 
dieses Heiligen kommen im bereich der trierer Diözese nur im Dekanat 
Juvigny vor,97 und unter den patronen sowie bei den reliquien des Klosters 
wird im 10. Jahrhundert Hilarius nicht erwähnt. allerdings war Hilarius auch 
zu St. maximin nicht ganz unbekannt. Sein Gedenktag am 13. Januar findet 
sich nämlich bereits in den beiden ältesten Kalendarien des Klosters aus dem 
9. und 10. Jahrhundert.98 Hierbei fällt auf, dass der 13. Januar zugleich der zu 
St. maximin ebenfalls schon im 9. und 10. Jahrhundert begangene Festtag des 
bischofs agritius ist, also des mitpatrons der abtei, um dessen Grabstätte 
sich seit dem 11. Jahrhundert St. maximin und St. eucharius stritten.99 Wegen 
des zusammenfalls der Festtage beider Heiligen könnte in der einführung des 
hl. Hilarius als angeblichen maximiner Klostergründer auch der Versuch des 
konkurrierenden Klosters St. matthias gesehen werden, zu St. maximin die 
Feier des von St. matthias allein beanspruchten bischofs agritius durch das 
Hilariusfest zu eliminieren. andererseits sieht gerade wegen der irrelevanz 
der Hilariusverehrung im übrigen trierer raum eugen ewig in der cella kei-
ne bloße erfindung des Fälschers, sondern bringt den um 367 verstorbenen 
Hilarius mit dem in der maximiner abtsliste genannten bischof Fibicius in 
Verbindung, der ein zeitgenosse des Hilarius von poitiers gewesen sein soll.100 
eine gewisse bestätigung seiner Hypothese findet ewig ferner in den Grün-
dungstraditionen von Wimpfen, Heinsheim und St. Dié, mit einer allerdings 
vagen Vergesellschaftung des Hilarius- und maximinuspatroziniums durch 
den trierer bischof numerian.101 Wie jedoch unten gezeigt wird (§ 35.1. in 
den abtslisten genannte sowie in der Forschung vermutete äbte), ist der 
älteste teil der maximiner abtsliste mit Fibicius als abt weitgehend fiktiv 
und bietet für eine solche Vermutung keine wirklichen anhaltspunkte. erich 

 97 ewig, trier im merowingerreich, S. 93 f.
 98 in cod. Vat. 1448; zu dessen Datierung vgl. miesges, Der trierer Festkalender, 

S. 9 f., und bernhard bischoff, panorama der Handschriftenüberlieferung aus der 
zeit Karls des Großen, in: ders., mittelalterliche Studien 3, S. 5–38, hier S. 9, doch 
könnte seine Feier auch durch die übernahme einer Heiligenschicht aus nordfran-
zösischen Kalendarien nach 800 bedingt sein, siehe § 25. liturgie.

 99 Hierzu becker, St. eucharius-St. matthias, S. 393, sowie § 22.3. agritius.
100 ewig, trier im merowingerreich, S. 93 f.
101 ewig, zu Wimpfen und Worms, St. Dié und trier, S. 8 f.
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Wisplinghoff zieht die Verwechslung des Hilarius mit Quiriacus wegen der 
von Sigehard erwähnten Quiriacuskirche zu St. maximin in erwägung,102 
während Hans Hubert anton eher an eine ursprünglich dem bischof Hi-
larius von arles geweihte Kirche im Klosterbereich denkt.103 Schließlich 
könnte man in anlehnung an Gregor von tours104 in der Hilariuszelle auch 
eine reminiszenz an eine mönchsgemeinschaft vermuten, die unter bischof 
nicetius von poitiers nach trier verpflanzt worden sei,105 oder gar an den 
bekannten syrischen mönchsvater Hilarion, dessen durch die teilweise aus 
dem orient stammenden trierer bischöfe hierher gerufenen Jünger bei der 
coemeterialkirche eine cella gebildet hätten, die in der zweiten Hälfte des 
4. Jahrhunderts bereits augustinus bekannt war.106

angesichts solcher zahlreichen, insgesamt wenig befriedigenden erklärungs-
versuche, ferner wegen der Herkunft dieser nachricht aus dem mit St. maximin 
konkurrierenden umfeld und infolge des Schweigens der älteren maximiner 
traditionen über eine Verbindung Hilarius’ mit ihrer abtei dürften zweifel 
an dem tatsächlichen bestehen einer solchen cella sicherlich angebracht sein. 
eher muss in der cella ein absichtsvolles Konstrukt des Fälschers der beiden 
besitzbestätigungen für bischof modoald um 990/1000 gesehen werden, das 
dann nach 1050 vom St. eucharius- beziehungsweise matthiaskloster bewusst 
aufgegriffen und zur aufwertung seiner eigenen tradition umgebildet wurde. 
unübersehbar waren freilich die kirchenrechtlichen Konsequenzen, die sich aus 
der existenz der angeblichen Hilariuszelle ergeben hätten. Durch sie wurde 
die behauptung der abtei widerlegt, sie sei eine Gründung Kaiser Konstantins 
und seiner mutter Helena. Vielmehr suggerierte die cella, dass St. maximin 
irgendwann in merowingischer zeit durch aquitanische mönche gegründet 
worden sei und erst später den namen des hl. maximin angenommen habe.

leider muss bei St. maximin die bei anderen Klöstern häufig erfolgreiche 
Vorgehensweise, mit Hilfe der ältesten abtslisten licht in ihre anfänge und 
Frühzeit zu bringen, gänzlich versagen. zum einen gibt es für St. maximin 
keine abtslisten, die vor 1120 aufgezeichnet sein könnten (§ 35.1. in den 

102 miracula s. maximini, in: aa SS maii bd. 7, S. 26.
103 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 13–15; anton, trier vom beginn des 6. Jahr-

hunderts, S. 39 f.
104 Gregor von tours, liber vitae patrum, ed. Krusch, S. 281.
105 So Staab, untersuchungen zur Gesellschaft, S. 188, und ewig, trier im merowin-

gerreich, S. 88.
106 Sein Fest kennt bereits das um 850 geschriebene Kalendar des späteren necrologs 

n2 am 21. oktober: natalis sancti Hilariani monachi.
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abtslisten genannte sowie in der Forschung vermutete äbte), womit ein 
unersetzbarer, auch in anderen bereichen spürbarer traditionsverlust für das 
Kloster verbunden ist, das bei seiner Verwüstung 882 durch die normannen 
praktisch seine gesamten überlieferungen verloren hat. Dadurch mag bedingt 
sein, dass um 990 die epigramme im maximiner Kapitelsaal von den frühen 
äbten außer dem ersten, Johannes von antiochien, nur den vierten abt 
tranquillus nennen, der in der Vita sancti Maximini mit der rückführung 
der maximinusreliquien aus aquitanien verbunden ist. Sodann sind die in 
den überlieferungen erstmals im 12. Jahrhundert greifbaren abtslisten erst 
im 16. Jahrhundert in einer durch die Klosterhistoriker Scheckmann und 
später novillanius und Wiltheim überarbeiteten Form erhalten, die keine 
rekonstruktion der listen des 12. Jahrhunderts ermöglichen. aber auch 
wenn uns diese ursprünglichen listen zur Verfügung stünden, könnte den 
in ihnen vor basinus (vor 698–705) enthaltenen 15 abtsnamen angesichts 
der tendenz der abtei, an eine Gründung Konstantins anzuknüpfen und 
die trierer bischöfe als Klosterherren möglichst zu eliminieren, kaum ein 
wirklicher überlieferungswert zuerkannt werden. Für das damalige zustan-
dekommen der liste mag ein bisher unbeachtetes einzelbeispiel genügen. 
Die liste enthält als nummer 7 einen abt maurelius, von Wiltheim zu 
maurilianus verändert, und als nummer 13 den durch das Dagobertspurium 
bekannten abt memilianus. angesichts der Vielzahl der im mittelalter zu 
St. maximin vorhandenen spätrömischen Steinsarkophage107 bedarf es nur 
geringen Vorstellungsvermögens, dass damals zwei spätrömische Sarkophage 
mit den in den Formen der spätantiken epigraphik gehaltenen inschriften 
m[arcus]aureliVS und m[arcus]emilianVS als Gräber der beiden 
äbte angesehen wurden. auch andere von eugen ewig als merowingisch 
interpretierte namensformen in dieser liste und ihre Gleichsetzungen mit 
tholeyer äbten halten einer überprüfung nicht stand.108

mit den maximiner abtslisten haben sich bisher nur eugen ewig und 
erich Wisplinghoff beschäftigt.109 ihr Verweis auf das abtsverzeichnis in 
den um 1650 fertiggestellten Origines et Annales d. Maximini des Jesuiten 
alexander Wiltheim110 als der ältesten und nahezu einzigen Quelle für die 

107 clemens, tempore romanorum constructa, S. 390.
108 ewig, trier im merowingerreich, S. 94 f.; Haubrichs, tholeyer abtslisten, 

S. 121 f.
109 ewig, trier im merowingerreich, S. 94–96; Wisplinghoff, untersuchungen, 

S. 8–12.
110 Stabitr Hs 1626, bd. 1, S. 21 und S. 99.
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überlieferung der maximiner abtsliste ist irreführend. eine solche liste ist 
bereits aus dem Jahr 1505 erhalten,111 die bis 1556 fortgeführt wurde, ferner 
um 1600 von der Hand des novillanius112 und um 1612.113 Sie dürften jedoch 
alle auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen, da für die ältesten teile der 
listen die unterschiede nur gering sind. in ihnen wird Hildulf nicht als 
abt von St. maximin aufgeführt. ihn und seinen bruder erhard, der in den 
früheren niederschriften noch als abt Heverardus ein zeitgenosse Karls des 
Großen war, scheint erst Wiltheim auf Grund seiner Kenntnisse der trierer 
Geschichtsschreibung eingeschoben zu haben. auch kennt nur Wiltheim 
theodo, den um 788 nach St. maximin verbannten Sohn des bayernherzogs 
tassilo, als abt und nennt allein die laienäbte des 9. und 10. Jahrhunderts. 
überarbeitungsspuren zeigen sich bei Wiltheim auch für die zeit zwischen 
den äbten Helisachar und Waldo, für die er lediglich Folcardus, wohl wegen 
des bekannten brunnens, und Hattaboldus nennt, der in den necrologen mit 
der Schenkung der erkanfrida 853 in Verbindung gebracht wird, während 
die abtsliste von 1505 hier außer diesen beiden äbten noch fünf weitere 
abtsnamen enthält. über die gemeinsame Vorlage berichtet Wiltheim,114 
er habe sie in der bibliothek von laach vorgefunden, als Handschrift, die 
unter dem maximiner abt Konrad (1177–1201/1208) angefertigt worden 
sei. obwohl diese überlieferung in den noch erhaltenen resten der laacher 
bibliothek nicht nachgewiesen werden kann,115 erscheint die angabe plausi-
bel, da um 1142/1143 St. maximin durch die abtei laach reformiert wurde 
und seit etwa 1185 beide abteien in einer intensiven Fraternitätsbeziehung 
standen. Vielleicht wurde Wiltheims Vorlage zu laach aber schon unter dem 
maximiner abt berengoz (1107–1126/1127) angefertigt, da seine nachfolger 
Gerhard, Siger und arnold in ihr nicht mehr genannt werden. Doch müssen 
im 16. Jahrhundert auch noch zu St. maximin von Wiltheims Vorlage über-
lieferungen bestanden haben. 

bei diesen meines erachtens fiktiven listen (siehe § 35.1. in den abtslis-
ten genannte sowie in der Forschung vermutete äbte) haben eugen ewig 
und erich Wisplinghoff einen echten Kern angenommen und deshalb das 
namensmaterial durch eine Vielzahl von Korrekturen, umstellungen und 
Hypothesen in eine sinnvolle reihung zu bringen versucht. ewig, dem hier 

111 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 58.
112 Stabitr Hs 1626, S. 496.
113 Stabitr Hs 1647/371, S. 282.
114 Stabitr Hs 1626/401, S. 99.
115 Vgl. resmini, benediktinerabtei laach, S. 50–89.
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Wisplinghoff gefolgt ist, vermutete, dass nur die ersten drei namen wirklich 
interpoliert, die anderen namen aus der Frühzeit, darunter auch maurelianus 
und memilianus, insgesamt zuverlässig seien. Die Kontroverse zwischen den 
beiden landeshistorikern erstreckte sich hauptsächlich auf die authentizität 
der liste im 8. Jahrhundert. in der tat ist es auffällig, dass die ursprüngliche 
liste zwar die laienäbte des 9. und 10. Jahrhunderts unterdrückt, die erst 
durch Wiltheims Forschungen hinzugefügt wurden, nicht aber die trierer 
bischöfe basinus, Hildulf und Weomad, von dem freilich sogleich gesagt 
wird, er habe die abtswürde bei erlangung des bischofsamtes niedergelegt. 
Hierin könnte ein Hinweis gesehen werden, dass es schon um 1120 ältere 
abtslisten gegeben hat, die man nicht einfach negieren konnte. Der in den 
listen enthaltene name des abtes memilianus schließlich legt nahe, dass 
Vorformen von ihnen bereits bald nach 950, dem von mir vermuteten zeit-
punkt der anfertigung des Dagobertspuriums, existiert haben, in dem er 
als abt genannt ist, und dass sich der Fälscher des Dagobertdiploms diesen 
abtsnamen nicht erdacht, sondern damals bereits vorgefunden hat.
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§ 8. b i s c h o f s k l o s t e r ,  r e i c h s a b t e i  u n d  
l a i e n ä b t e  (700–934)

Die sich gegenseitig beeinflussenden Fälschungen und legendenbildun-
gen der trierer Kirche wie der abtei seit dem 10. Jahrhundert dienten so 
vornehmlich zur absicherung der jeweiligen rechtsansprüche und enthal-
ten keine elemente, die der Vermutung widersprechen, dass die endgültige 
monastische ausformung zu St. maximin zwischen 634 und 698 erfolgt sein 
dürfte. aber ebenso unbestimmbar wie die anfänge des Klosters bleibt dessen 
Frühzeit bis zur übernahme seiner leitung durch die laienäbte in der späten 
Karolingerzeit. Das Fehlen aller innerklösterlichen Quellen mit ausnahme 
der älteren Vita S. Maximini erklärt sich durch die totale Vernichtung des 
Klosterarchivs durch die normannenkatastrophe 882. Das weitgehende 
nichtvorhandensein jedoch auch außerklösterlicher überlieferungsspuren 
zu der Klostergemeinschaft, verglichen mit den ebenfalls in diesen Jahren 
gegründeten abteien prüm und echternach, legt dagegen den Schluss nahe, 
dass St. maximin im unterschied zu diesen beiden Gemeinschaften eben 
als bischofskloster gegründet war und in seinem ursprünglichen Status 
längere zeit verharrte, während prüm bereits um 762 zum Familienkloster 
der Karolinger aufgestiegen war und echternach sich schon in dem ersten 
Jahrhundert seines bestehens zu einem monastischen zentrum entwickelt 
hatte. Wenn es gestattet ist, im 8. Jahrhundert die größeren Klöster der 
trierer region bestimmten entwicklungsmodellen zuzuordnen, so war die 
spezifisch monastische bedeutung des maximinusklosters damals, gemessen 
an prüm und echternach, nur bescheiden, vergleichbar vielleicht mit dem 
ebenfalls früh bischofskloster gewordenen mettlach, als dessen Vorsteher ein 
propst nachzuweisen ist, während der abt in personalunion mit dem trierer 
bischof stand1 oder von ihm zumindest ernannt wurde.2 Deshalb lässt sich 
durch die wenigen Quellen nicht wirklich ausschließen, dass St. maximin 
in dieser periode als bischofskloster durch die trierer oberhirten ähnlich 
wie mettlach verwaltet wurde. ausschlaggebend für die ganz unterschied-
lich verlaufenden späteren Geschicke der beiden klösterlichen institutionen 
sind freilich auch die bereits damals vorhandenen Strukturdifferenzen ihrer 
rahmenbedingungen. im unterschied zu mettlach lag St. maximin an der 

1 raach, Kloster mettlach, S. 16–20, und anton, Verfassungsgeschichtliche Konti-
nuität, S. 113.

2 Felten, äbte und laienäbte, S. 122.
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peripherie der bischofsstadt, sozusagen im Herzen des trierer episcopiums, 
und musste bei politischen Veränderungen in diesem Herrschaftsraum zwangs-
läufig in sie mit einbezogen werden, während das von dem trierer bischof 
milo (717–762/763) zunächst besonders geförderte Kloster mettlach auch 
im späten 8. Jahrhundert den trierer bischöfen verblieb. Vor allem aber war 
die religiöse bedeutung von St. maximin als Grabstätte des heiligen trierer 
bischofs, dessen nicht nur auf die trierer region beschränkte Verehrung 
gerade im 8. Jahrhundert gut bezeugt ist,3 ungleich größer als von mettlach, 
was wiederum der Klostergemeinschaft zugutekam, die dessen Kultus betreute.

es ist deshalb sicherlich kein zufall, dass die erste, durch die älteste 
Vita Sancti Maximini und die Annales Mosellani einigermaßen zuverlässig 
bezeugte größere Güterschenkung an St. maximin mit dem ansehen und 
der Wunderkraft seines Heiligen begründet wurde. um 723 übergab der 
Hausmeier Karl martell dem Kloster besitz bei Steinsel, clémency (Küntzig) 
und Weimerskirch im späteren luxemburg aus Dank für eine überstandene 
Krankheit, vielleicht aber auch als belohnung für den trierer bischof milo 
und für seine Familie, die Widonen,4 die möglicherweise ab 692, wenn man 
basinus (vor 698–705) zu ihnen rechnet,5 sicher jedoch mit den bischöfen 
liutwin, milo und Weomad von 705 bis 791 den trierer Stuhl besetzt hatte. 
Die nach den späteren überlieferungen recht ausgedehnten besitzungen 
wurden neben den noch älteren, vielleicht aus der vormonastischen periode 
von St. maximin stammenden, im Dagobertspurium erwähnten Gütern zu 
mertert in der Folgezeit bestimmend für die orientierung der abtei nach 
Westen und ihre späteren bindungen an ihre Vögte aus dem luxemburger 
Grafenhaus. ebenso dürfte auf König pippin der Grundstock des späteren 
Klosterbesitzes in der region von taben und remich zurückgehen.6 einer-
seits wurde so St. maximin als bischofskloster der eigentliche nutznießer 
der anhänglichkeit der Widonen an die arnulfinger, andererseits scheinen 
die trierer bischöfe ihr Kloster auch selbst mit einigem besitz ausgestattet 
zu haben, so basinus mit Gütern im bliesgau7 und zu oberemmel.8

anhand der überlieferungen lässt sich freilich kaum entscheiden, wieweit 
in diesen Jahrzehnten das abbatiat von den Widonen in personalunion mit 

3 Hierzu § 22.2. maximin.
4 anton, trier in der Karolingerzeit, S. 50.
5 Vgl. anton, Verfassungsgeschichtliche Kontinuität, S. 113.
6 Hierzu Wampach 1 nr. 18.
7 pöhlmann, Das Kloster St. maximin, S. 33–35.
8 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 5, S. 67; Giessmann, oberemmel, S. 209–216.
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dem trierer bischofsamt selbst wahrgenommen wurde. Die abtslisten, deren 
Fiktionen vor 700 und unzuverlässigkeiten danach bereits gestreift wur-
den, nennen unter den äbten des 8. Jahrhunderts nur die bischöfe Hildulf, 
basinus und Weomad (zu ihnen § 35.2. äbte nach 700 bis 1802). Weomad 
soll bei beginn seines pontifikats 757 auf die abtei verzichtet haben, was 
jedoch infolge des Wortlauts der immunitätsurkunde Karls des Großen 
772 für die trierer Kirche wenig wahrscheinlich erscheint.9 Hintergrund 
ihrer nennungen in den späteren maximiner abtslisten ist sicherlich, dass 
später alle drei bischöfe zu St. maximin nicht nur bestattet waren, sondern 
zumindest im frühen 16. Jahrhundert dort große Verehrung genossen10 und 
deshalb trotz der gegen die ursprüngliche bischofsherrschaft zu St. maximin 
gerichteten späteren tendenzen der maximiner Klosterhistoriographie nicht 
ausgelassen werden konnten. ob sie jedoch sogleich nach ihrem tod hier 
ihre ruhestätten gefunden haben, ist nicht gesichert, da sie noch nicht in 
der Dedikation der abteikirche 942,11 sondern die Gräber des basinus und 
Weomad erstmals 1513 durch Scheckmann,12 danach freilich häufig erwähnt 
wurden, während die überreste Hildulfs laut einzelner rezensionen der Vita 
sancti Hildulfi13 erst 973 von moyenmoutier nach St. maximin überführt 
worden sein sollen, wo sie später jedoch nicht nachzuweisen sind.14 aber 
auch deren Grablege zu St. maximin beweist keineswegs, dass sie dort auch 
den abtsstuhl innegehabt haben. 

Gegen eine ständige personalunion des abtes und des episcopus unter 
den bischöfen aus der Widonensippe oder gegen ein erbbegräbnis dieser 
Familie zu St. maximin könnte sicherlich der umstand sprechen, dass li-
utwin zu mettlach und milo zu ehrang bestattet worden sind. Dennoch ist 
es auffällig, dass die listen selbst bis auf Weomad überhaupt keine weiteren 
abtsnamen kennen, weshalb sie liudolf sowie milo, dessen schlechter ruf 
durch bonifatius notorisch geworden war,15 eliminiert haben könnten. Der 
name des einzigen abtes außerhalb dieser bischofsreihe, des in ihnen für 
das Jahr 765 genannten odilrad, ist einem im 11. Jahrhundert angefertigten 

 9 mGH D Kar. 1 nr. 66.
10 Siehe § 22.5. besondere Heilige des Klosters.
11 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 967 und S. 1269.
12 § 22.5. besondere Heilige des Klosters.
13 aa SS Julii bd. 3, S. 221–238.
14 Siehe § 35.2. äbte nach 700–1802: Hildulf.
15 Hierzu: ewig, milo et eiusdem similes, S. 189–219, sowie Felten, äbte und lai-

enäbte, S. 122.
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Spurium König pippins für St. maximin entnommen, dem jegliche echte 
Vorlage abgehen dürfte.16 zwar hat eugen ewig die lücke in der abtsliste 
von 705 bis nach 765 dadurch zu schließen versucht, dass er als aussteller 
der Fälschung trotz dessen intitulatio dei gratia rex Francorum nicht König 
pippin, sondern den Hausmeier pippin den mittleren annimmt, weshalb 
odilrad unmittelbar dem bischof basinus als abt nachgefolgt wäre.17 odil-
rad habe zum nachfolger den in den listen erst unter Karl dem Großen 
genannten eberhard (Heberardus, erhard) gehabt, dem 723 Karl martell 
Weimerskirch geschenkt habe18 und dem schließlich Weomad gefolgt sei. Gegen 
diesen Versuch der lückenfüllung hat erich Wisplinghoff jedoch begründete 
bedenken vorgebracht und es abgelehnt, eine abtsliste für das 8. und das 
frühe 9. Jahrhundert zu rekonstruieren.19 Denn auch für den als nachfolger 
Weomads um 808 genannten abt Werinolfus gibt es keinen wirklichen beleg.20

Daher lässt sich der personelle Verbund zwischen dem Kloster und dem 
bistum in jenen Jahrzehnten nicht mit bestimmtheit klären. auf der anderen 
Seite dürfte jedoch gesichert sein, dass sich zu dieser zeit die frühmittelalterliche 
ordnung der bischöflichen Stationes herausgebildet hat,21 in der St. maximin 
auch später verhaftet blieb. Sie sicherte dem Hochstift die sakrale mitwirkung 
aller Kirchen von Klerikergemeinschaften, pfarreien und auch Klöstern der 
Stadt und ihrer peripherie. im prinzip blieb der religiöse Verbund unter 
einschluss von St. maximin, der sich im Spätmittelalter auch politisch als 
der bund der sieben Kirchen geäußert hat, bis nach 1430 bestehen. in ihm 
war nach der auflösung des trierer Kirchenstaats durch Karl den Großen 
lediglich die bischöfliche potestas über St. maximin umstritten, nicht aber 
die teilhabe der abtei an der liturgischen Gemeinschaft der Stadt.

zwar wird die auflösung des trierer episcopiums im späten 8. oder frühen 
9. Jahrhundert und damit die Wandlung St. maximins von einem bischofs-
kloster in ein Königskloster heute allgemein in der Forschung vertreten, 
doch gehen die ansichten über ihren zeitpunkt und ihre Konsequenzen 
auseinander. zweifellos handelt es sich hierbei um einen differenziert zu 
betrachtenden prozess, der als solcher nicht durch zeitgenössische Quellen 
beschrieben, sondern expressis verbis erst über hundert Jahre später in der 

16 mub 1 nr. 20 = mGH D Kar. 1 nr. 39; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 127.
17 ewig, trier im merowingerreich, S. 94.
18 So auch Wampach 1 nr. 18.
19 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 7–10.
20 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 127–128.
21 Hierzu Heyen, Stift St. paulin, S. 417–431.
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urkunde König zwentibolds für erzbischof radbod von trier vom 5. Fe-
bruar 898 angedeutet und in der restitutionsurkunde König ludwigs vom 
19. September 902 ausführlicher beschrieben wird.22 laut diesen Diplomen 
seien der trierer Kirche unter bischof Weomad ländereien, rechte, ein-
künfte und Hörige entzogen und zu einer eigenen Grafschaft verwendet 
worden.23 Dass hiervon jedoch weder die Kirchen und Klöster des bischofs 
im städtischen bereich noch dessen Vorrang als metropolit berührt waren, 
macht die immunitätsurkunde ludwigs des Frommen für bischof Hetti vom 
27. august 816 klar.24 Da, wie noch gezeigt wird, es gute Gründe für die 
Vermutung gibt, dass damals schon ludwig die abtswürde von St. maximin 
seinem Kanzler Helisachar verliehen hatte, zählte diese abtei sicherlich nicht 
mehr zu jenen Klöstern unter bischöflicher Herrschaft, sondern befand sich 
bereits in der Hand des Königs. Sie muss daher zwischen 772, als Karl der 
Große bischof Weomad neben der immunität der besitzungen des Hochstifts 
auch die der abtei St. maximin bestätigt hat,25 und 816, vermutlich vor 791, 
dem todesjahr Weomads, und vielleicht auch schon vor 788, als theodo, 
Sohn des bayernherzogs tassilo, dort als mönch verwahrt wurde,26 in ein 
Königskloster umgewandelt worden sein.

an Versuchen, diesen zeitpunkt genauer festzulegen, hat es nicht gefehlt. 
Hans Hubert anton nimmt hierfür die Jahre von 772 bis 780 an.27 Franz 
J. Felten und Josef Semmler sehen in der entscheidung Karls des Großen 
782 zugunsten der abtei prüm in ihrem Streit mit dem trierer erzbischof 
wegen St. Goar bereits ein anzeichen für dessen Wendung gegen das trierer 
episcopium und halten dessen auflösung 786 für vollendet, da in diesem Jahr 
für St. maximin bereits ein vom König ernannter abt Wigbold zu belegen 
sei, den damals Karl als seinen missus mit zwei päpstlichen legaten nach 
england geschickt habe.28 zu diesem Schluss sind sie jedoch durch einen 
irrtum Wilhelm levisons veranlasst worden,29 der den Uuigbodum abbatem 

22 898: mGH D zw nr. 18; 902: mGH D lK nr. 17.
23 Hierzu mayer, Fürsten und Staat, S. 264, und pfeiffer, bischöfe, bistum, kirchli-

che entwicklung, S. 247–250.
24 mub 1 nr. 50; vgl. ewig, trier im merowingerreich, S. 512.
25 mGH D Kar. 1 nr. 66; vgl. Semmler, episcopi potestas, S. 376.
26 Hierzu Kölzer, Studien, S. 37 anm. 45.
27 anton, trier im frühen mittelalter, S. 166, sowie ders., Verfassungsgeschichtliche 

Kontinuität, S. 19.
28 Felten, äbte und laienäbte, S. 374 f., und Semmler, episcopi potestas, S. 370.
29 levison, england and the continent, S. 128.
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atque presbiterum,30 den Karl 786 nach england sandte, mit jenem presbyter 
Wigbod identifiziert hat, dessen Widmungsgedicht31 zu seinem oktateuch-
kommentar um 1720 martène in der maximiner bibliothek gefunden hatte.32 
Selbst wenn die Gleichsetzung dieser beiden Wigbolde berechtigt wäre, ist 
hierdurch kein bezug auf einen abt von St. maximin gegeben, da die Hand-
schrift mit Wigbolds Widmungsgedicht gar nicht aus St. maximin, sondern 
aus Hildesheim stammt, wie theo Kölzer gezeigt hat.33 Daher scheidet der 
in keiner maximiner oder trierer überlieferung erwähnte Wigbold als erster 
eigenständiger abt von St. maximin aus und mit ihm auch ein terminus ante 
quem für den übergang der abtei in die Hand des Königs. möglicherweise 
hat erich Wisplinghoff nicht ganz unrecht, wenn er für den Wandel von 
St. maximin zur Königsabtei wie auch bei der auflösung des trierer Kirchen-
staates einen längeren prozess annimmt.34 allerdings kann dieser nicht erst 
um 850 abgeschlossen sein, wie Wisplinghoff, der das abbatiat Helisachars 
bezweifelt, vermutet, sondern spätestens um 816, möglicherweise auch schon 
788. einzelne bestimmungen der immunitätsurkunde ludwigs 816 für den 
trierer bischof legen zudem nahe, dass der umbau des trierer episcopiums 
nicht sonderlich radikal und mit größeren besitzumschichtungen verbunden 
war.35 zumindest sind keine Güter auszumachen, die in dieser zeit aus dem 
besitz der trierer Kirche in den der abtei oder des reiches gekommen sind. 

Die Geschichte von St. maximin als königliche abtei in der Karolinger-
zeit ist nur unzusammenhängend und mit erheblichen unsicherheiten zu 
schreiben, nicht nur wegen des Fehlens von Quellen vor 882, das nach 765 
infolge der lücken der mirakelüberlieferungen bis 900 besonders extrem 
ist,36 sondern auch, weil die abtei zumindest seit 816 von den Herrschern 
zumeist an weltliche oder geistliche Große vergeben worden war. auch 
Waldo (ca. 861–879), einer der beiden regulären äbte dieser periode, war 
zwar mönch, aber als Sohn des lahngrafen Gerhard vermutlich auch in die 

30 ernst Dümmler (Hg.), mGH epp. 4, berlin 1895, S. 19–29, hier S. 20.
31 ernst Dümmler (Hg.), mGH poetae 1, berlin 1881, S. 95–97.
32 Veterum Scriptorum et monumentorum Historicorum, Dogmaticorum, morali-

um, amplissima collectio ... 9, hg. von edmond martène/ursin Durand, paris 
1733, S. 295–298; vgl. Dümmler, mGH poetae 1 (wie anm. 31), S. 88.

33 theo Kölzer, trier, St. maximin, Geschichtlicher überblick, in: Germ. ben. 9, 
S. 1010–1027, hier S. 1015 anm. 45.

34 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 22.
35 mub 1 nr. 50; vgl. ewig, trier im merowingerreich, S. 512.
36 Hierzu Wisplinghoff, untersuchungen, S. 6.
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auseinandersetzungen im lothringisch-austrasischen Großraum verstrickt. 
infolge des niedergangs der Karolinger im 9. Jahrhundert wurde die abtei 
zunehmend zum Spielball der dynastischen und regionalen interessen. Sie 
behielt zwar ihren rechtsstand als Königskloster, stellte aber in der regel nur 
den Siegespreis für jene adelsfraktion dar, die sich gerade durchgesetzt hatte, 
und wurde dadurch zum indikator des machtgefüges in der lothringisch-
mosellanischen region. auch die zeitgenossen waren sich dieser missstände 
und ihrer nachteile für die abtei bewusst. So beklagte Karl iii. 885, dass 
St. maximin an verschiedene personen vergeben und die freie abtswahl 
dort unterdrückt worden sei.37 Die mit den laienäbten verbundenen unzu-
länglichkeiten für ein benediktinerkloster, dessen zentrum laut seiner regel 
eigentlich der abt sein sollte, und die unsicherheiten infolge der instabilität 
der späten Karolingerzeit sind jedoch nur ein aspekt der Geschichte von 
St. maximin in jener zeit. Denn zugleich ist nicht zu übersehen, dass, trotz 
der generalisierenden und einseitigen Darstellung dieses laienabbatiats durch 
die späteren reformkreise, im 9. und im frühen 10. Jahrhundert die basis 
für einen Großteil des erst im 12. Jahrhundert konkret nachzuweisenden 
Klosterbesitzes gelegt wurde38 und dass sich der Konvent selbst, der wohl 
schon 855 gegenüber dem laienabt durch einen propst aus seiner mitte 
vertreten wurde, schon bald nach 882 konsolidiert zu haben scheint und vor 
893 die trennung des besitzes in das Vermögen des abtes und des Klosters 
durchgesetzt hat. möglicherweise war um 934 der Konvent daher nicht so 
sehr reformbedürftig als reformfähig und -willig.

Welche Funktion der abtei St. maximin als Königskloster im rahmen der 
karolingischen Klosterpolitik ursprünglich zugedacht war, ist unbekannt. 
Selbst die besetzung des abtsstuhls lässt sich vor der Herrschaft ludwigs des 
Frommen nicht befriedigend klären. auszuschließen als abt von St. maximin 
ist wohl der bekannte alkuin, wie von einigen auf Grund seiner erwähnung 
als nicht näher bezeichneter abt in den annales S. maximini trevirensis39 
vermutet wurde, die jedoch zunächst zu laon geführt wurden und erst nach 
882 nach St. maximin gelangt sind.40 allerdings hat schon Jacob marx auf eine 
Gebetsaufforderung alkuins in einer bibelhandschrift aufmerksam gemacht, 
die sich in dieser Form auch zu beginn des ada-evangeliars41 findet sowie 

37 mGH D Karl nr. 133.
38 Giessmann, besitzungen, S. 12.
39 annales S. maximini, ed. pertz, S. 212 f.
40 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 24.
41 Stabitr Hs 22.
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auf alkuins brief an Karls Schwester Gisla, in dem ada erwähnt wird.42 Dies 
kann freilich nur den religiösen Kontakt zwischen alkuin und ada, deren 
beziehungen zu St. maximin unten gestreift werden, nicht jedoch dessen 
abbatiat in diesem Kloster belegen. es erscheint auch kaum vorstellbar, dass 
zu St. maximin die erinnerung an diesen Gelehrten, von dem die maximi-
ner bibliothek schon im 10. Jahrhundert einzelne Werke verwahrte,43 das 
Jahr 882 nicht überlebt hätte. in den abtslisten wird ebenfalls nicht alkuin 
als abt, sondern zwischen den äbten Weomad und Helisachar ein höchst 
verwirrendes und suspektes namensmaterial genannt. Die älteren überliefe-
rungen44 kennen nur abt Werinolfus (reinolfus), der in dem Spurium Karls 
des Großen 808 für St. maximin genannt wird.45 Wiltheim schiebt zwischen 
Weomad und Werinolfus noch die äbte Vochilradus und theodo, den 788 
nach St. maximin verbannten Sohn des bayernherzogs, ein. Diese lässt no-
villanius weg und fügt statt ihrer zwischen Weomad und Werinolfus sechs 
abtsnamen (tiedboldus, reinfridus, Gunlandus, Hildebertus, Warnarius und 
Humboldus) ein.46 ihre existenz bezweifelt er allerdings selbst, doch will 
er sie in einer unbekannten Vorlage gefunden haben. Weder für Werinolfus 
noch für die übrigen von Wiltheim und novillanius genannten äbte findet 
sich aber ein historischer beleg.

offen muss bleiben, ob seitens des karolingischen Herrscherhauses der 
abtei zunächst ähnliche Dienstleistungen für die königliche Verwaltung zu-
gedacht waren, wie sie in großem umfang für die abtei prüm anhand ihres 
bekannten späteren urbars festzustellen sind. in den zahlreichen Quellen des 
12. und 13. Jahrhunderts zum abteibesitz lässt sich bei den Klostergütern 
noch eine West-ostachse fassen, die im Seillegau mit bezange beginnt und 
über clémency (Küntzig) auf den umfangreichen abteibesitz in der Graf-
schaft luxemburg und in der trierer region stößt. Von dort verlängert sich 
die achse, die bei ruwer die mosel verlässt und der alten römerstraße über 
Fell und thalfang folgt, wo sich die römischen Straßenzüge trier–Worms 
und trier–mainz treffen. Sie erreicht über Veitsrodt, Simmern/Dhaun und 
münsterappel den rheingau mit albig und Schwabenheim und endet in mainz. 
Die Herkunft und das alter der meisten dieser noch im 13. Jahrhundert 

42 marx, Geschichte des erzstifts trier 2,1, S. 56.
43 basel, ub Hs o ii 28; Gent, ub Hs 306, und vielleicht Göttingen, Sub cod. ms. 4° 

theol. 99.
44 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 58, und Stabitr Hs 1671/371, S. 282.
45 mGH D Kar. 1 nr. 276.
46 novillanius, chronicon, S. 1012.
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bezeugten Klostergüter, als sie zum teil schon als lehen verausgabt waren, 
nämlich bezange auf der einen und thalfang, Veitsrodt und Simmern  (unter 
Dhaun) auf der anderen Seite dieser achse, ist unbekannt. im nahebergland 
werden für den Klosterbesitz häufig ehemalige Königsgüter vermutet.47 
münsterappel ist nach maximiner tradition eine Schenkung der ada und für 
Schwabenheim wird ebenfalls früheres reichsgut angenommen.48 in mainz 
schließlich besaß St. maximin das ganze mittelalter hindurch noch die Kirche 
St. christophorus, in der eine frühere eigenkirche des ehemaligen Königs-
hofs oder der abtei St. rémy gesehen wird.49 Da clémency (Küntzig) aus 
der Hand des Hausmeiers pippin stammt und die rheinhessischen teile der 
achse der abtei ebenfalls bereits im 8. Jahrhundert zugefallen sind, liegt die 
Vermutung nahe, dass diese Verbindung zwischen lothringen und den rheini-
schen bischofsstädten mainz und Worms in der Karolingerzeit entstanden ist. 
Dann freilich könnte sie vornehmlich den export des wirtschaftlich wichtigen 
lothringer Salzes in die dicht besiedelten Gebiete am rhein gesichert haben, 
den die Herrscher in die Hand der abtei St. maximin gegeben und so die 
Königsdienste der abtei prüm in dieser region gleichsam ergänzt haben. Falls 
diese Vermutung, die freilich noch erhärtet werden müsste, zutrifft, könnte 
sie zugleich einen Schlüssel für den damaligen Fernbesitz von St. maximin 
in rheinhessen und auch zur persönlichkeit der ada bilden, von der ein 
Großteil der Güter stammen soll. 

Da in rheinhessen im 8. Jahrhundert in den urkunden die abtei seit 
752 lediglich sieben mal als anrainerin von Gütern der Klöster Fulda und 
Hersfeld genannt wird und nachrichten über diesen besitz erst wieder seit 
97350 zur Verfügung stehen, kann ihr umfang nur aus den überlieferungen 
des 12. und 13. Jahrhunderts erschlossen werden. Hierbei bleibt ungewiss, 
welche teile von ihnen damals bereits die Grafen des rheingaus und deren 
erben, die raugrafen, die mainzer erzbischöfe für ihre ministerialen und die 
ezzonen an sich gerissen hatten. Dennoch war hier auch noch im 12. Jahr-

47 Dotzauer, Geschichte des nahe-Hunsrück-raumes, S. 91; Giessmann, besitzun-
gen, S. 478–487.

48 Kraft, reichsgut, S. 223; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 66; siehe auch 
§ 33.2.3.1. und 33.2.3.2. Hunsrück und nahe sowie das münstertal.

49 eugen ewig, Die ältesten mainzer patrozinien und die Frühgeschichte des bistums 
mainz, in: Das erste Jahrtausend. Kultur und Kunst im werdenden abendland an 
rhein und ruhr 1: textband, hg. von Victor H. elbern, Düsseldorf 1962, S. 114–
127, hier S. 127.

50 mGH D o ii nr. 57.
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hundert der nicht als lehen ausgegebene besitz des Klosters beträchtlich. er 
konzentrierte sich damals zunehmend auf den Hof zu Schwabenheim, der 
nun auch Güter zu Hilbersheim, bubenheim, Saulheim und bingen umfasste, 
während der Klosterhof zu ebersheim mit Gütern zu bechtoldsheim, Dien-
heim, essenheim, Gosselsheim und nackenheim sich aufzulösen begann und 
der Hof bretzenheim später an das erzstift mainz veräußert wurde. Ferner 
besaß St. maximin damals noch die pfarreien albig, Weinheim, Gosselsheim, 
Schwabenheim und Winternheim, während die noch 1140 von papst inno-
zenz ii. im abteibesitz erwähnten pfarreien bretzenheim, ebersheim und 
essenheim bereits im 12. Jahrhundert verloren gegangen sind. Schon wegen 
der nachbarschaft zum ingelheimer Grund ist für einen teil der Güter die 
Herkunft aus Königsgut nicht auszuschließen, das auch mehrmals unter den 
anrainern des maximiner besitzes genannt wird. Doch spricht seine starke 
zersplitterung im urbar um 1200 eher für privaten Vorbesitz.51 als Stifterin 
wenigstens eines teils dieses besitzes rückt damit die person der ada in den 
Vordergrund. auf sie haben um 1116 das maximiner necrolog und seit dem 
14. Jahrhundert die maximiner traditionen allgemein die Hauptmasse der 
rheinhessischen abteigüter zurückgeführt. eine mit ihr wohl personengleiche 
ada hat in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts auch sieben Schenkungen 
an Fulda und lorsch gemacht.52

Das gewichtigste zeugnis für die Verbindung der ada mit der abtei bildet 
die Verwahrung des auf ihre Veranlassung um 800 durch das Skriptorium 
Karls des Großen angefertigten prachtevangeliars53 schon um 840 zu St. ma-
ximin. richard laufner und Gottfried Kentenich vermuten deshalb zu trier 
und speziell zu St. maximin den Sitz dieses Skriptoriums.54 Dagegen sieht 
isabel Knoblich wohl zu recht den ursprung der Handschrift in dem nicht 
lokalisierbaren Hofskriptorium Karls des Großen.55 auf dem letzten blatt 
der Handschrift wird als nachtrag, jedoch in einer Schrift um 830/840 als 
Stifterin die mater Ada, ancilla dei genannt.56 obwohl dies durch keinen 

51 So Wisplinghoff, untersuchungen, S. 65 f.
52 nachweise in urkundenbuch des Klosters Fulda 1 sowie bei Glöckner, codex 

laureshamensis 1.
53 Kentenich, ada, ancilla dei, S. 145–150, und bernhard bischoff, Die Hofbiblio-

thek Karls des Großen, in: ders., mittelalterliche Studien 3, S. 149–170, hier S. 158 f.
54 laufner, Vom bereich der trierer Klosterbibliothek, S. 7–35; Kentenich, Die 

trierer ada-Handschrift, S. 54–56.
55 Knoblich, bibliothek, S. 64–67.
56 abbildung des nachtrags bei Knoblich, bibliothek, S. 233.
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alten besitzvermerk gesichert ist und die Handschrift sich erst um 1125 als 
bestandteil der maximiner bibliothek wirklich nachweisen lässt,57 scheint es 
angesichts der maximiner besitzungen in rheinhessen und ihrer erwähnung 
im ältesten maximiner necrolog als wahrscheinlich, dass der codex von ada 
selbst der abtei St. maximin geschenkt wurde und dort die Verwüstungen von 
882 überstanden hat. ohne historische aussagekraft dagegen ist die existenz 
des Grabs der ada zu St. maximin aus weißem marmor im chor der abtei-
kirche unter dem von abt poppo (vor 1024–1048) gestifteten Kronleuchter. 
es wird erst im 16. und 17. Jahrhundert erwähnt, dürfte frühestens in der 
ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts geschaffen worden sein58 und wurde nach 
der zerstörung der Kirche 1674 nicht wieder erneuert.

als Schwester Karls des Großen erwähnt erstmals das maximiner necrolog 
um 1116 ada zum 11. mai und verweist auf ihre Schenkungen bei mainz 
und Worms sowie auf die Stiftung des nach ihr benannten evangeliars.59 
nicht nur diese relativ späte nachricht aus der häufiger tendenziösen über-
lieferung der Wohltäter in dem necrolog ist problematisch,60 sondern auch 
der umstand, dass sie als mitglied der Herrscherfamilie in keiner anderen 
überlieferung genannt ist. Hierbei kann eugen ewigs Vermutung, hier sei 
– wie zu St. maximin auch in anderen Fällen – adas angeblicher Vater, der 
Hausmeier pippin, mit dem König pippin verwechselt worden,61 infolge der 
zeitlichen einordnung der übrigen Quellen zu ada außer betracht bleiben. 
Gottfried Kentenich hat dagegen diese ada mit der sanctimonialis oda in 
Verbindung zu bringen versucht, die nach 828 als angebliche, sonst ebenfalls 
nicht bezeugte Schwester Karls des Großen äbtissin von argenteuil bei paris 
geworden sein soll.62 zuvor habe ada, die sich auch 803 bei der Schenkung 
eines Hauses in mainz als ancilla dei bezeichnet hat,63 als gottgeweihte Frau 
bei St. maximin gelebt, ähnlich wie 853 auch die deo sacrata erkanfrida.64 
Gegen diese Gleichsetzung spricht jedoch, dass die rheinhessische ada 

57 ältester maximiner bibliothekskatalog in Stabitr Hs 2209/2328 ii, fol. 1r, vgl. 
Keuffer, beschreibendes Verzeichnis 8, S. 23, sowie § 5. bibliothek und Skriptori-
um.

58 Fuchs, inschriften trier 1, S. 274–277; siehe § 3.1.1.3. ausstattungsgegenstände.
59 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 101.
60 Vgl. roberg, Gefälschte memoria, S. 132–137.
61 ewig, trier im merowingerreich, S. 301.
62 Kentenich, ada, ancilla dei, S. 145–150, vgl. Gallia christiana 7, Sp. 509.
63 Gockel, Karolingische Königshöfe, S. 250 anm. 262.
64 mub 1 nr. 83.
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schon 775 geurkundet hat.65 michael Gockel hat diese ada der Familie der 
in rheinhessen begüterten otakare zugeordnet, die besonders gegenüber 
der abtei Fulda als Stifter in erscheinung getreten sind.66 Diese Familie, die 
von 762 bis 774 den abt von murbach gestellt hat, verfügte über gute be-
ziehungen zum Königshof, an dem sie mit richolf zunächst als mitglied der 
Hofkapelle, dann von 787 bis 813 als erzbischof von mainz präsent war. zu 
ihr gehörte möglicherweise auch der trierer erzbischof richbod (791–804). 
eine analyse der durch urkunden belegten zahlreichen Schenkungen adas 
an die abtei Fulda sowie ihrer durch traditionen bezeugten Stiftungen an 
St. maximin ergibt laut Gockel die Herkunft der Güter aus dem Familienbesitz 
der otakare. ada wäre demnach kein wirkliches mitglied der karolingischen 
Herrscherfamilie gewesen, hätte jedoch infolge ihrer Verwandtschaft zu so 
guten beziehungen zum König und dessen Hofskriptorium verfügt, dass für 
sie dort jenes evangeliar angefertigt worden sei. auch erich Wisplinghoff 
verneint die zugehörigkeit zum karolingischen Gesamthaus, da die Karolin-
ger in rheinhessen nur reichsgut besessen hätten, über das ada nicht hätte 
verfügen können.67 als mitglied der Königsfamilie erscheint sie jedoch in 
einem reichenauer Gedenkbucheintrag.68

es gibt also zumindest ansätze zu der Vermutung, dass der abtei nach 
dem übergang in die Hand des Königs zunächst auch wirtschaftliche er-
schließungsmaßnahmen übertragen worden sein könnten und dass sie damals, 
wenn auch nicht in unmittelbarem Kontakt zum Herrscherhaus, so doch zu 
dessen engerer umgebung gestanden hat. Die Vergabe der abtei an Helisa-
char, dem Kanzler ludwigs des Frommen, wohl schon bald nach 814 mochte 
zunächst von den zeitgenossen und auch vom Konvent selbst nicht schon 
als abbruch der beziehungen zur Königsfamilie und als eindringen eines 
nicht von den mönchen gewählten fremden, wenn auch geistlichen laienab-
tes betrachtet worden sein. Denn der Kleriker Helisachar war nicht nur als 
Vertrauter ludwigs seit 814 dessen Kanzleileiter, der ihm auch die abteien 

65 urkundenbuch des Klosters Fulda 1 nr. 71.
66 Gockel, Karolingische Königshöfe, S. 197 und 250.
67 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 66.
68 Das Verbrüderungsbuch der abtei reichenau, hg. von Johanne autenrieth/Die-

ter Geuenich/Karl Schmid (mGH libri mem. n. S. 1), Hannover 1979, Faksimile 
S. 114, abschnitt 2, Sp. c (rot hervorgehoben); eckhard Freise, Studien zum ein-
zugsbereich der Klostergemeinschaft von Fulda, in: Schmid, Klostergemeinschaft 
von Fulda 2,3, S. 1003–1269, hier S. 1145 anm. 768 und S. 1179; vgl. auch Kölzer, 
Studien, S. 105.
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St. aubin in angers, St. riquier und Jumièges übertragen hatte, sondern stand 
als kultivierter theologe auch in engerem Kontakt mit benedikt von aniane, 
der die Vereinheitlichung der benedictusregel und im zusammenhang damit 
die reformgesetzgebung 816/819 bewirkt hat.69 er könnte deshalb bei der 
Durchsetzung der einheitsregula in den ihm unterstellten Klöstern, also wohl 
auch zu St. maximin, eine entscheidende rolle gespielt haben. Sicherlich ist 
aber die hieraus gelegentlich gezogene Schlussfolgerung wenig überzeugend, 
St. maximin sei bis dahin ein Kanonikerstift gewesen, das erst Helisachar zu 
einem Kloster umgeformt habe. Die wenigen reste der maximiner bibliothek 
des frühen 9. Jahrhunderts – unabhängig davon, ob diese Handschriften in 
der abtei selbst entstanden sind oder ob sie importiert wurden – könnten 
nahelegen, dass es sich hier um eine Klosterbibliothek gehandelt hat.70

Doch ist in der Forschung der abbatiat Helisachars zu St. maximin nicht 
unbestritten. außer seiner nennung in den maximiner abtslisten, denen 
auch hier keine beweiskraft zukommen kann, wird er als abt in einem un-
datierten Spurium ludwigs des Frommen71 und in einer weiteren, auf diesen 
Herrscher ausgestellten Fälschung vom 2. april 822 erwähnt.72 obwohl in 
letzterer urkunde erich Wisplinghoff die authentizität eines teildiktats 
festgestellt hat, halten er und Felten den namen des abtes für eine freie 
erfindung des Fälschers der beiden urkunden,73 wobei aber doch zu fragen 
ist, weshalb dieser auf den namen gerade dieses abtes verfallen ist. mehr 
Gewicht als die Fälschungen dürfte jedoch dem aufbewahrungsort des wohl 
von benedikt von aniane selbst zusammengestellten codex mit der Regula 
monachorum zukommen.74 er ist schon im 10. Jahrhundert die bibliothek zu 

69 Semmler, Karl der Große und das fränkische mönchtum, S. 255–289, und ders., 
episcopi potestas, S. 370; hierzu auch: Geuenich, Kritische anmerkungen, S. 99–
112.

70 So becker, Das frühe trierer mönchtum, S. 27, und Knoblich, bibliothek, S. 17–
30. allerdings erscheinen die auf der analyse des älteren maximiner bibliothekska-
talogs um 1115/1125 beruhenden Feststellungen beider nicht allzu zwingend, siehe 
§ 5. bibliothek und Skriptorium.

71 mub 1 nr. 47; hierzu Wisplinghoff, untersuchungen, S. 128.
72 mub 1 nr. 54; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 128.
73 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 12 und S. 24; Felten, Die bedeutung der „be-

nediktiner“, S. 36 f.
74 münchen, bSb clm 28118; zu diesem codex: bernhard bischoff, Die ältesten 

Handschriften der regula s. benedicti in bayern, in: StmGbo (1982), S. 7–16, hier 
S. 13.
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St. maximin nachzuweisen.75 trotz mancher einwände76 spricht vieles für die 
ansicht von Josef Semmler sowie von bernhard bischoff, von theo Kölzer 
und anderer,77 die in dem maximiner codex regularum das exemplar sieht, 
das benedikt seinem Freund Helisachar geschenkt hat. infolge des frühen 
aufbewahrungsortes dieses codex zu St. maximin kann deshalb mit einiger 
berechtigung auf die Funktion Helisachars als abt zu St. maximin geschlossen 
werden. ungewiss bleibt jedoch das ende seiner regierung. er dürfte vor 
840 gestorben sein, könnte St. maximin aber schon um 830 verloren haben, 
als er sich beim aufstand der Söhne ludwigs beteiligt hatte.

ein neuer abt wird namentlich erst wieder in der Schenkung der erkanfrida 
am 1. april 853, danach beim Gütertausch zwischen prüm und St. maximin 
am 18. Juni 855 und beim Gütertausch zwischen bischof Samuel von Worms 
und der abtei St. maximin am 18. Juli 855 genannt,78 nämlich adalhard, der 
bekannte Seneschall ludwigs des Frommen.79 er hat nach 840 zwischen 
Karl dem Kahlen und den lotharen im mittelreich mehrmals die Seiten 
gewechselt, war aber auch mit den Konradinern im ostreich verwandtschaft-
lich verbunden. Die reihe der ihm zeitweilig verliehenen abteien ist lang. 
Genannt wurde er 842 auch als abt von Stablo, 849–856 von echternach, 
855 von lorsch und 862 von St. Symphorien in autun, daneben auch von 
St. Quentin, St. martin in tours, marmoutier und St. Vaast in arras. mög-
licherweise erhielt er 846/847 bei seinem umschwenken zu Kaiser lothar 
von diesem als belohnung neben der abtei echternach auch St. maximin.80 
adalhard starb zu einem unbekannten zeitpunkt nach 865, ob noch als abt 

75 Knoblich, bibliothek, S. 59 f.
76 Vor allem bei Felten, Die bedeutung der „benediktiner“ 1, S. 36, und 2, S. 5.
77 Semmler, Das erbe der karolingischen Klosterreform, S. 37; ferner: ders., episco-

pi potestas, S. 370; bernhard bischoff, panorama der Handschriftenüberlieferung 
aus der zeit Karls des Großen, in: Katalog Karl der Große 2, Düsseldorf 1965, 
S. 233–254; Kölzer, Studien, S. 37; anton, trier in der Karolingerzeit, S. 101, und 
michel Huglo, trois livres manuscrits présentés par Hélisachar, in: revue béné-
dictine 99 (1989), S. 272–285.

78 853: mub 1 nr. 83, zur Datierung: Wampach, Grundherrschaft echternach 1,1, 
S. 164; 855: mub 1 nr. 85, zur Datierung: Dotzauer, Geschichte des nahe-Huns-
rück-raumes, S. 90; Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 65; 
Glöckner, codex laureshamensis 2, nr. 1922.

79 zu ihm: Hlawitschka, anfänge, S. 163–168; Felten, äbte und laienäbte, S. 267, 
und parisot, le royaume, S. 184.

80 anton, trier im frühen mittelalter, S. 171.



3. Historischer überblick222

von St. maximin, ist jedoch zweifelhaft. laut den chroniken81 soll im april 
861 nämlich ein abt Waldo seinem von ludwig dem Deutschen aus dem 
mittelreich vertriebenen onkel adalhard nach Westfranken gefolgt sein. 
Dieser abt Waldo wird von einigen mit dem gleichnamigen Sohn des Gra-
fen Gerhard im lahngau gleichgesetzt.82 adalhard könnte deshalb seinem 
neffen St. maximin schon vor dem april 861 übergeben haben. nicht aus-
zuschließen ist ferner, dass St. maximin noch um 900 eine heute unbekannte 
überlieferung zu den Vorgängen auf dem reichstag zu regensburg 861 und 
zum übergang der abtei von adalhard auf Waldo verwahrt hat, den beiden 
einzigen in seinem necrolog aufgeführten äbten vor 934.83

infolge Waldos aufenthaltsortes um 836, als er zu Fulda den bekannten 
lupus von Ferrières traf, könnte diese abtei auch sein eintrittskloster gewesen 
sein. Da er damals lupus jedoch um eine lebensbeschreibung des hl. maximin 
gebeten hat,84 wäre entweder damals schon sein onkel adalhard abt von 
St. maximin gewesen oder Waldo war von seiner Heimatabtei St. maximin 
für einige zeit nach Fulda abgeordnet worden. Keinesfalls ist er aber mit 
dem bereits 828 bezeugten abt Waldo von Schwarzach identisch.85 Waldos 
Vater Gerhard wurde nämlich noch am 9. november 879 bei der Schenkung 
der Konradiner an das Stift Gemünden als lebend erwähnt,86 der einzigen 
echten urkunde, in der Waldo als abt von St. maximin genannt wird, da 
das für ihn ausgestellte Schutzprivileg König lothars ii. vom 15. april 868 
eine Fälschung ohne echte Vorlage ist.87 Wenig glaubhaft, aber nicht auszu-
schließen ist schließlich die relativ späte überlieferung, Waldo habe 30 Jahre 
lang als abt regiert.88 Dies würde voraussetzen, dass er schon bald nach dem 
Juli 855 zum abt ernannt wurde und dass sein nachfolger erchenbertus nur 
zwei Jahre hindurch die leitung der abtei innehatte, da bei der urkunde 

81 Vgl. ernst Dümmler, Geschichte des ostfränkischen reichs 1: ludwig der Deut-
sche (Jahrbücher der deutschen Geschichte 7,1), berlin 1862, S. 463.

82 Gensicke, landesgeschichte, S. 45, und Wisplinghoff, untersuchungen, S. 25; 
anders, jedoch wohl nicht zutreffend: bornheim gen. Schilling, St. maximin, 
S. 35.

83 Vgl. roberg, Das älteste „necrolog“, S. 24 f.
84 Vita maximini episcopi trevirensis auctore lupo, ed. Krusch, S. 74.
85 So Wilhelm Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im mittelalter bis zur 

mitte des 13. Jahrhunderts 1,7, von ernst Dümmler bearbeitete auflage, Stuttgart/
berlin 1904, S. 258 anm. 4 und S. 310.

86 Struck, Quellen zur Geschichte der Klöster und Stifte 2, nr. 667.
87 mGH D lo ii nr. 39; zu ihm: Wisplinghoff, untersuchungen, S. 129.
88 novillanius, chronicon, S. 1004 f.
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arnulfs vom 23. Januar 888 bereits Graf megingoz als laienabt vermutet 
werden kann.89 es ist durchaus möglich, dass noch unter Waldos regierung 
die normannen am 5. april 882 neben der Stadt trier vor allem St. maximin 
verwüstet haben,90 so dass dort für ein bis zwei Jahrzehnte die Klosterkirche 
sowie die meisten Gebäude in Schutt und asche lagen und der größte teil 
der bibliothek sowie nahezu alle urkunden vernichtet wurden.

als abt erscheint Waldo sehr in die Kämpfe seiner konradinischen Fa-
milie verstrickt. nach seiner Flucht 861 infolge der Fehde der Konradiner 
mit ludwig dem Deutschen dürfte es fraglich sein, ob er sich in den Jahren 
danach längere zeit in seiner abtei aufhalten konnte. Vermutlich wechselte 
er dann zu ludwig über und wurde als abt zeitweilig abgesetzt. Denn er 
dürfte mit jenem trierer mönch Waldo identisch sein,91 den 870 ludwig der 
Deutsche als Gegenkandidaten gegen den von Hinkmar von reims als trierer 
erzbischof eingesetzten bertulf erhoben hatte.92 nachdem sich bertulf aber 
durchgesetzt hatte und infolge der Stabilisierung der politischen Verhältnisse 
durch den Vertrag von meerssen 870 konnte Waldo jedoch die abtei behaupten. 
Später erscheint er als interessenvertreter des konradinischen Hauses neben 
der Dotationsurkunde 879 für das Stift Gemünden nochmals, als er zu einem 
nicht bestimmbaren zeitpunkt erzbischof bertulf um die Weihe der Kirche 
zu roßbach im Westerwald bat.93 Dennoch scheint Waldos regierung, außer 
seinem nachfolger wohl der einzige wirkliche mönch unter den äbten des 
9. Jahrhunderts, im Kloster in gutem angedenken gestanden zu haben.

nachfolger Waldos war wohl erchenbertus (Herkenbertus), dessen re-
gierungszeit zwischen den Jahren 879 und 887 liegen muss, sich aber nicht 
näher eingrenzen lässt wegen des Fehlens seiner erwähnung in urkunden und 
wegen der vagen angaben der anderen überlieferungen. einige Historiker 

89 mGH D arn nr. 10.
90 So annales S. maximini, ed. pertz, S. 212, sowie regino von prüm, chronicon 

cum continuatione treverensi, ed. Kurze, S. 119.
91 Vgl. theo Kölzer, trier, St. maximin, Geschichtlicher überblick, in: Germ. ben. 9, 

S. 1010–1027, hier S. 1017 anm. 58.
92 Flodoardi Historia remensis ecclesiae, ed. Heller/Waitz, S. 512: presumptor et 

apostata monachus Walto de monasterio Trevirensis parrochiae; hierzu: Dümmler, 
Geschichte des ostfränkischen reiches 1, S. 731 anm. 47.

93 Vita maximini episcopi trevirensis auctore lupo, ed. Krusch, S. 72 anm. 10, und 
novillanius, chronicon, S. 1004 f., sowie die einwände von Wisplinghoff, un-
tersuchungen, S. 25, gegen den Korrekturvorschlag von Krusch.
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schieben zwischen Waldo und erchenbertus noch einen abt Williher ein.94 
tatsächlich verwahrte das archiv der abtei St. maximin schon im frühen 
17. Jahrhundert eine urkunde ludwigs des Jüngeren vom 17. november 
880 und eine erst später auf den namen Karls iii. angefertigte Fälschung, 
angeblich vom 11. Dezember 881,95 die sich noch heute im Fonds der ma-
ximiner urkunden in der pariser nationalbibliothek befinden.96 in beiden 
Diplomen wurde dem abt Williher des Frankfurter Kanonikerstifts, einem 
früheren mitglied der Königskapelle,97 die Gründung des Frankfurter Stifts 
durch ludwig den Deutschen bestätigt. Da es für den Verwahrungsort die-
ser urkunden im archiv von St. maximin keine einleuchtende erklärung 
gibt, hat hieraus im frühen 17. Jahrhundert der Klosterhistoriker Wiltheim 
gefolgert, dass abt Williher des Frankfurter Stifts zugleich auch die abtei 
St. maximin innegehabt haben müsse und dass diese urkunden deshalb dort 
archiviert worden seien, und hat ihn seinen abtslisten beigefügt. allerdings 
kennen weder die Klosterchronisten Sigehard, Scheckmann oder novillanius 
Williher als abt von St. maximin noch erwähnen ihn die älteren abtslisten.98 
auch kann die annahme einer kurzlebigen personalunion zwischen beiden 
institutionen nicht erklären, warum diese Diplome später nicht wieder nach 
Frankfurt gekommen sind. Speziell die urkunde von 880 könnte eigentlich 
erst nach der zerstörung des abteiarchivs 882 durch die normannen nach 
St. maximin gelangt sein. Die in das Jahr 881 datierte spätere Fälschung 
würde zudem voraussetzen, dass eine länger währende Verbindung zwischen 
der abtei und dem Frankfurter Stift bestanden hätte, was auf Grund der 
sonstigen überlieferungen auszuschließen ist.

Von abt erchenbert, infolge seiner von theo raach nach 887 vermute-
ten leitung der abtei mettlach99 vielleicht kein laienabt, sondern ein vom 
Konvent regulär zum abt gewählter priestermönch, sind weder seine regie-
rungszeit noch seine abkunft bekannt. in den Kontext seiner erlangung der 
abtei St. maximin könnte deshalb die urkunde Karls iii. vom 1. oktober 
885 gesetzt werden, durch die die maximiner mönchsgemeinschaft das recht 

94 So Schalles-Fischer, pfalz und Fiskus, S. 253–257; dagegen Wisplinghoff, un-
tersuchungen, S. 12 und S. 27 anm. 32.

 95 880: mGH D lJ nr. 18; 881: mGH D Karl nr. 180.
 96 paris, bn nouv. acq. 9264 nr. 5 und nr. 6.
 97 Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 180.
 98 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 58.
 99 raach, Kloster mettlach, S. 38 f.
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der freien abtswahl zurückerlangte.100 Doch ist nicht zu entscheiden, ob der 
Kaiser durch seine anordnung die Voraussetzung für erchenberts bestellung 
schaffen oder die zuvor erfolgte abtswahl sanktionieren wollte. bezeugt ist 
das abbatiat erchenberts zu St. maximin durch Sigehard,101 auf den sich die 
späteren maximiner überlieferungen berufen. Hierbei berichtet Sigehard, 
nach erchenberts tod 891 hätten die mönche den Kaiserhof um die erlaubnis 
zu einer neuwahl gebeten, die ihnen wegen der im Konvent eingerissenen 
Disziplinlosigkeit jedoch verweigert wurde. Vielmehr habe arnulf einigen 
Klosterbesitz eingezogen und megingoz als laienabt zu St. maximin einge-
setzt. Sicherlich schlägt sich nach der Durchführung der monastischen reform 
um 934 in Sigehards ausführungen die tendenz nieder, für das unglück der 
abtei die mangelnde befolgung der regula verantwortlich zu machen und 
nicht die Kämpfe der adelsfraktionen im lothringischen bereich, zu deren 
behebung die einsetzung eines laienabtes allerdings ein wenig geeignetes 
mittel darstellen dürfte. Wenig Vertrauen verdient auch Sigehards nachricht, 
dass erchenbert 891 gestorben und megingoz damals als laienabt eingesetzt 
worden sei. Denn von megingoz berichtet Sigehard selbst, er habe vor seiner 
ermordung im august 892 längere zeit hindurch die abtei geleitet. bereits 
in der Schenkungsurkunde König arnulfs im Januar 888 an St. maximin102 
wurde nicht mehr erchenbert als abt erwähnt, wohl aber megingoz, zwar 
nicht als abt, aber als intervenient. Daher ist naheliegend, dass erchenbert bei 
den auseinandersetzungen des neuen Königs arnulf mit den lotharingischen 
Großen ende 887 sein amt verloren hat, das damals an arnulfs anhänger, 
Graf megingoz, fiel. möglicherweise war erchenbert also ein Vertreter der 
eigenexistenz des Regnum Lotharingiae. Dies könnte die Vermutung theo 
raachs stützen, dass erchenbert nach dem Verlust der abtei St. maximin 
Klostervorsteher von mettlach gewesen ist.103 in dieser Funktion wäre er in 
langwierige auseinandersetzungen mit erzbischof ratbod von trier (883–915) 
wegen der rechte seines Klosters verwickelt worden.

Die abtei geriet nun ganz in die Wirren der Fraktionskämpfe um die 
zugehörigkeit lotharingiens als teil des karolingischen ost- oder des 
Westreiches beziehungsweise als eigenes regnum mit größerer autonomie. 
Der neue maximiner laienabt megingoz, als Graf des nahe-, dann auch 

100 mGH D Karl nr. 133.
101 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 229.
102 mGH D arn nr. 10 und nr. 179.
103 raach, Kloster mettlach, S. 39 f.
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des mayengaus seit 868 bezeugt,104 verdankte die abtei seiner parteinahme 
für arnulf.105 ob er schon vor seiner ermordung im august 892 durch den 
Grafen alberich auf die abtei verzichtet hat, infolge der vom hl. maximin 
über ihn verhängten Strafe, wie Sigehard berichtet,106 erscheint zweifelhaft.107 
er wurde zu St. maximin beigesetzt, wie adalbert in seinem nachtrag zur 
chronik reginos auffällig betont hat.108

Für die zeit von 892 bis 906 lassen sich die inhaber der abtei nicht sicher 
bestimmen. Häufig wird angenommen, dass bei der neuordnung der lotharin-
gischen Verhältnisse durch König arnulf 892 dessen Sohn zwentibold einen 
teil der ämter des ermordeten megingoz109 erhalten habe und damit auch 
die abtei St. maximin.110 Doch könnte arnulf zunächst seinen erzkanzler 
für lotharingien, den trierer erzbischof ratbod, mit dieser abtei begabt 
haben,111 der am 28. Januar 897 in dem Forstbannprivileg zwentibolds112 
und am 13. Juni 897 für St. maximin als intervenient fungierte113 und dem 
der König 893 auch die abtei echternach gegeben hat. übereinstimmung 
herrscht weitgehend, dass entweder nach einer empörung ratbods gegen das 
ostreich 898 oder aber auf Grund einer, laut theodor Schieffer, friedlichen 
übereinkunft St. maximin in der Hand des neuen Königs zwentibold bis zu 
dessen tod im august 900 geblieben sei. Gegenüber dieser rekonstruktion 
des maximiner laienabbatiats in jenen Jahren auf Grund von rückschlüssen 
vermitteln die Klostertraditionen, denen nach 882 wieder mehr Gewicht bei-
zumessen ist, ein etwas anderes bild. Die listen enthalten zwischen megingoz 
und dem 912 bezeugten laienabt reginar die namen Gerhard, Konrad und 

104 Dotzauer, Geschichte des nahe-Hunsrück-raumes, S. 72 f.
105 Dümmler, Geschichte des ostfränkischen reiches 2, S. 357 f., und Hlawitschka, 

lotharingien und das reich, S. 110 f.
106 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 231.
107 Vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 27.
108 regino von prüm, chronicon cum continuatione treverensi, ed. Kurze, S. 140.
109 So die regino von prüm, chronicon cum continuatione treverensi, ed. Kurze, 

S. 140.
110 Schieffer, Die lothringische Kanzlei, S. 73, und Hlawitschka, lotharingien und 

das reich, S. 112 f.
111 anton, trier im frühen mittelalter, S. 175 f.
112 mGH D zw nr. 13; zur echtheit Schieffer, in: Die lothringische Kanzlei S. 73, 

zum inhalt: boshof, Das erzstift trier, S. 27.
113 mGH D zw nr. 14.
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eberhard. ebenso berichtet der Libellus de rebus Treverensibus,114 dass 892 
König arnulf St. maximin zusammen mit Ören und St. peter zu metz den 
brüdern Gerhard und matfried aus der Familie der matfriedinger gegeben 
habe.115 zumindest in den Jahren von 900 bis 906 dürfte St. maximin zwi-
schen den matfriedingern und den nach zwentibolds tod 900 mit der abtei 
ausgestatteten Konradinern, die dort mit adalhard und Waldo bereits früher 
die äbte gestellt hatten, strittig gewesen sein. im zusammenhang mit der 
babenberger Fehde bemächtigten sich im Frühjahr 906 die matfriedinger er-
neut der abtei,116 wobei Konrad am 27. Februar 906 im Kampf fiel,117 dessen 
Sohn eberhard jedoch die matfriedinger vertreiben konnte, deren ansprüche 
schließlich im Herbst 906 durch ein Königsgericht zu metz zurückgewiesen 
wurden.118 eberhard trat hierauf das erbe der Konradiner auch als laienabt 
von St. maximin an und wurde in dem precarievertrag 909 als inhaber der 
abtei genannt.119 Doch konnte eberhard, der noch 918 bei der übertragung 
des Königtums auf das sächsische Haus mitgewirkt hat,120 sein laienabbatiat 
nicht lange behaupten. Sogleich nach dem tod ludwig des Kindes im Septem-
ber 911 bemächtigte sich Karl der einfältige, der Herrscher des Westreiches, 
lotharingiens und setzte zu St. maximin am 1. Januar 912 seinen wichtigsten 
Verbündeten reginar, den Grafen des Haspengaus, als laienabt ein.121 nach 
dessen tod 915 folgte ihm als letzter laienabt von St. maximin für 19 Jahre 
sein Sohn Giselbert, der schon bald den Herzogstitel von lothringen führte 
und sich wegen der dynastischen probleme im Westreich wieder enger an das 
nun von den sächsischen Herrschern gelenkte ostreich anschloss.

114 libellus de rebus treverensibus, ed. Waitz, S. 98–106; zum libellus: Franz-Josef 
Heyen, untersuchungen zur Geschichte des benediktinerinnenklosters pfalzel bei 
trier (ca. 700–1016) (Veröffentlichungen des max-planck-instituts für Geschichte 
15/Studien zur Germania Sacra 5), Göttingen 1966, S. 61–73; thomas, Studien zur 
trierer Geschichtsschreibung, S. 75–90, und Kölzer, Studien, S. 252–260.

115 zu ihr: Kimpen, rheinische anfänge, S. 39 f., und Hlawitschka, anfänge, S. 71–
79.

116 regino von prüm, chronicon cum continuatione treverensi, ed. Kurze, S. 150 f.; 
vgl. anton, trier im frühen mittelalter, S. 173.

117 Hlawitschka, lotharingien und das reich, S. 171.
118 mGH D lK nr. 51 und regino von prüm, chronicon cum continuatione treve-

rensi, ed. Kurze, S. 152.
119 Wampach 1 nr. 141a und 141b; zur echtheit: Wisplinghoff, untersuchungen, 

S. 195, und Giessmann, besitzungen, S. 289–292.
120 Hlawitschka, lotharingien und das reich, S. 218.
121 recueil des actes de charles iii 1, nr. 69.



3. Historischer überblick228

§ 9. D i e  r e f o r m  9 3 4

Die auflösung des laienabbatiats und die Hinwendung zur reform 
bedeutete für das Kloster eine große zäsur, vergleichbar denen der Jahre 
1142/1143 oder 1623, und leitete eine periode ein, die für die abtei wegen 
ihrer bedeutung für eine Vielzahl anderer Klöster im reich als Höhepunkt 
ihrer Geschichte bezeichnet werden kann. Der äußerliche Wandel wird of-
fenkundig, wenn die Stellung des Klosters um 900 als eines von mehreren 
lothringischen Königsklöstern in adelshand mit seiner bedeutung um 1000 
verglichen wird, als sich in zahlreichen Königs- und bischofsklöstern äbte 
und mönche aus St. maximin als träger des monastischen reformgedankens 
finden. Der innerliche Wandel im Kloster als ergebnis der reform, etwa die 
Veränderungen des monastischen bewusstseins im Konvent und in dessen 
täglicher liturgie, kann dagegen nur ungenügend nachvollzogen werden. 
zum einen werden nämlich zu St. maximin, wie in anderen Klöstern nach 
der annahme der reform, die berichte über die früheren religiösen und wirt-
schaftlichen zustände durch die nun geschaffenen neuen Klostertraditionen 
und ihre tendenz verzerrt sowie durch die notwendigkeit, die reform mit 
den früheren missständen zu begründen. auch existieren für die zeit nach 934 
ebenfalls keine eigentlichen Quellen über die Kultur und das geistige leben 
in der abtei, sondern das hierüber bekannte kann nur aus rückschlüssen, 
etwa aus den Viten der einzelnen mönche, aus der maximiner bibliothek, 
aus den Wunderberichten Sigehards und aus den überlieferungen anderer 
Klöster gewonnen werden.

zum monastischen leben des Konvents in der zeit der laienäbte ste-
hen nur wenige Quellen zur Verfügung, außer den erst um 963 verfassten 
berichten Sigehards über die Wunder des hl. maximin1 existieren praktisch 
nur einige zu St. maximin ausgestellte privaturkunden, in denen, wie in der 
abtei prüm, neben dem abt eine anzahl mönche als zeugen genannt wer-
den, die sich von den weltlichen zeugen jedoch nicht immer trennen lassen. 
in der frühesten dieser privaturkunden aus dem Jahr 855 wird unter ihnen 
erstmals der propst erwähnt, in dem wohl schon damals der Vertreter des 
Konvents gegenüber dem laienabt gesehen werden kann.2 in einer weiteren 
privaturkunde des Jahres 909 fungierte dann außer ihm bereits ein Dekan,3 

1 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 229 f.
2 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
3 Wampach 1 nr. 141a.
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dem damals zumindest in anderen Klöstern wichtige liturgische aufgaben 
übertragen waren, die von laienäbten nicht wahrgenommen werden konnten. 
beim precarievertrag mit Gozbert 923 wählte der Konvent gar aus seiner 
mitte eine vierköpfige Kommission für die besichtigung der Klostergüter und 
als offizianten wurden hier außer dem propst auch der pförtner sowie die 
ämter des späteren Konventskellerars (ministerialis fratrum) und Hospita-
lars (susceptoris pauperum) genannt,4 926 auch das des Kantors5 und 929 des 
thesaurars.6 Die urkunden lassen deshalb im frühen 10. Jahrhundert bereits 
den regulären ausbau der Konventsämter und der entscheidungsbefugnisse 
des Konvents in gewissen Güterangelegenheiten erkennen und vermitteln den 
eindruck, dass schon damals die zahl der mönche nicht gering war, ohne 
sie freilich quantifizieren zu können. trotz der nachricht der maximiner 
annalen7 über die Vertreibung der reformfeindlichen mönche 934 kann auch 
der durch die reform bewirkte Kontinuitätsbruch nicht allzu groß gewesen 
sein. Dem reformkonvent gehörte nämlich nicht nur der neue abt ogo an, 
der zu St. maximin bereits 923, 926 und 929 als Schreiber beziehungswei-
se Kanzleivorsteher8 und 934 als propst erwähnt wurde9 und der bei dem 
vormaligen langjährigen propst bodo eine Vertrauensstellung gehabt haben 
dürfte. zum maximiner Konvent vor der einführung der reform hatten auch 
ogos nachfolger, die äbte Willer und Wiker, gehört. außerdem lassen sich 
auf Grund der einträge in dem um 1116 angelegten necrolog10 bei weiteren 
fünf nach 934 verstorbenen mönchen (engelricus, muotarius, rotbertus, 
thietgaudus und thietmarus) vermuten, dass sie bereits vor einführung 
der reform zu St. maximin eingetreten sind. Gegen eine implantation des 
reformgedankens zu St. maximin durch andere Klöster und für dessen kon-
tinuierliche entwicklung im Konvent schon vor 934 spricht ferner, dass die 
abtei bereits 938 in der lage war, für das neu gegründete St. mauritiuskloster 
in magdeburg den Gründungskonvent zu stellen, während Klöster, in denen 
reformen von außen hineingetragen wurden, gewöhnlich fremde mönche 
aufnehmen mussten und einige zeit hindurch keine eigenen abgeben konnten. 

 4 mub 1 nr. 163.
 5 mub 1 nr. 166.
 6 mub 1 nr. 170.
 7 annales Sancti maximini trevirensis, ed. pertz, S. 6.
 8 923: mub 1 nr. 163; 926: mub 1 nr. 166; 929: mub 1 nr. 170.
 9 annales Sancti maximini trevirensis, ed. pertz, S. 6.
10 roberg, Das älteste „necrolog“.
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neben dem inneren ausbau lässt sich auch die Vermögenstrennung zwischen 
dem laienabt und dem Konvent verfolgen. Sigehard erwähnt erstmals 887/888 
eine Güterauseinandersetzung zwischen dem neuen laienabt megingoz und 
dem Konvent, die dem Konvent jedoch kaum den erforderlichen unterhalt 
geboten habe, weshalb megingoz den königlichen Fiskus rübenach erworben 
und den mönchen geschenkt habe.11 in der urkunde hierüber vom 23. Januar 
888 erscheint als Schenker freilich König arnulf selbst und megingoz nur als 
intervenient.12 zu einer förmlichen Vermögensabteilung kam es schließlich 
am 11. Februar 893, als arnulf dem Konvent besitz in 22 orten zuwies, in 
denen er dem jeweiligen laienabt keine abgaben oder Dienste zu leisten 
habe und die durch den propst verwaltet werden sollen,13 was zwentibold 
897 und Karl der einfältige 912 bestätigten.14 Gemessen an dem gesamten 
Klosterbesitz um 900 dürften jedoch die dem Konvent zugewiesenen Güter 
eher bescheiden gewesen sein.15

in ihrer Gesamtheit ergeben die wenigen urkunden zu St. maximin das 
bild einer ruhigen entwicklung auf die reform hin, wogegen es sich bei der 
bemerkung Sigehards, die pröpste seien die anführer der reformunwilligen 
Kräfte gewesen, wohl um einen topos der tendenziösen abwertung des 
vorreformatorischen mönchtums handeln dürfte. Denn ogo kann nur als 
Vertrauensperson des langjährigen früheren propstes bodo seine Stellung als 
leiter der Klosterkanzlei innegehabt haben und bekleidete beim beginn der 
reform selbst die Funktion des propstes. nach ihrer Durchführung dürfte 
zu St. maximin deshalb die gleiche tendenz vorgeherrscht haben, die mi-
chele camillo Ferrari nach den reformen zu echternach 973 ausführlicher 
beschreibt,16 die sich in monastischen Verbänden zu allen zeiten und auch 
im 10. Jahrhundert bemerkbar macht. Sie versucht, die Jahrzehnte vor der 
reform gewissermaßen einer damnatio memoriae zu unterziehen und nach 
der reform von einem völligen neubeginn des monastischen lebens zu 
sprechen, auch wenn in Wirklichkeit viele ältere bezüge und Verbindungen 
weiterlaufen. Für den heutigen betrachter ist jedoch auch infolge des Fehlens 
geeigneter überlieferungen die conversio monachorum, der innere Wandel, 

11 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 231.
12 mGH D arn nr. 10.
13 mGH D arn nr. 114; zu den geringfügigen interpolationen vgl. die Vorbemerkung 

des Herausgebers Kehr.
14 897: mGH D zw nr. 14; 912: recueil des actes de charles iii 1, nr. 69.
15 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 72.
16 margue, libertas ecclesiae, S. 230.
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etwa die Veränderungen des monastischen bewusstseins der betreffenden 
mönche und deren liturgische praxis, schwerer nachzuvollziehen als die 
äußerlichen ergebnisse der reform. Hier bedingten sich die abschaffung 
des laienabbatiats und die Durchführung der reform gegenseitig, da nun 
ein vom Konvent bestimmter mitmönch als der in der regula St. benedicti 
unabdingbare Pater spiritualis die Gemeinschaft leitete. bezüglich dieser äbte 
scheint zu St. maximin im 10. und frühen 11. Jahrhundert das charismatische 
amtsverständnis, das in dem Kernsatz der regula abbas vices Christi agere 
creditur gipfelt, vorgeherrscht zu haben, während die in der regula ebenfalls 
angedeuteten mitbestimmungsklauseln des Konvents sich zuerst unter abt 
poppo (vor 1024–1048) bemerkbar machten und erst nach 1070 wirklich zu 
fassen sind. Gegenüber den ebenfalls charismatisch geprägten äbten von cluny 
unterschieden sich die maximiner äbte jedoch durch den unübersehbaren 
einfluss des Königtums auf ihr Kloster, das wohl die einzige maßgebliche 
instanz für ihre bestellung war und das ihren Konvent auf vielfältige Weise 
für seine kirchenpolitischen ziele benutzte. im unterschied zu dem rex 
Oydelo in cluny war hier der deutsche König der wirkliche monachorum 
gubernator,17 hinter dessen Willen sich die deshalb in den Quellen recht 
farblos gebliebenen maximiner äbte zwischen ogo und poppo bei ihrem 
reformwerk in anderen Klöstern stets verborgen haben. 

Scheinbar ebenfalls zu den äußerlichkeiten, in Wirklichkeit aber eher zum 
Kern der reform, weil zur feierlichen ausgestaltung der liturgie, muss auch 
die neue Kirche gerechnet werden, die bald schon den rahmen für die täglichen 
Gottesdienste und Gebete der mönchsgemeinschaft gesetzt hat. Hier ist es 
sicherlich kein bloßer Synchronismus, dass der maximiner annalist zum Jahr 
933 lakonisch meldete, die Kirche des Klosters sei durch einen Sturm zerstört 
worden18 und dass bereits am 13. oktober 94219 ein völlig neuer, prachtvoller 
Kirchengroßbau mit drei Schiffen eingeweiht wurde, dessen erweiterung 947 
und dessen ergänzung durch die außenkrypten 952 fertig gestellt waren.20 
möglicherweise genügte den liturgischen ansprüchen der mönchsgemeinde 
nach der reform die bisherige, nach der normannenverwüstung wohl erst um 
900 fertig gestellte Kirche nicht, weshalb ihre zerstörung nicht als unglück 
empfunden und ihre reparatur nicht mehr in angriff genommen wurde. adolf 
neyses hat sogar vermutet, bei der länge der planungsphase für ähnliche 

17 Wollasch, mönchtum des mittelalters, S. 160 f.
18 annales Sancti maximini trevirensis, ed. pertz, S. 6.
19 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 967 und 1269–1270.
20 Hierzu § 3.1.1. Die Kirche.
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Großbauten könnte zu St. maximin schon vor 934 der neubau der Kirche 
ins auge gefasst worden sein.21 ähnliche Kirchenneubauten im umfeld der 
reform finden sich im 10. Jahrhundert auch zu mettlach, echternach oder 
zu St. emmeram. zu St. maximin entstand in der architektonisch äußerst 
komplexen Kirche22 mit ihren zahlreichen reliquien eine Vereinigung des 
liturgischen programms der reformer mit den hier seit dem 4. Jahrhundert 
gewachsenen sakralen traditionen. Diese macht sich bemerkbar in dem als 
mönchskirche konzipierten ostteil durch den Hochaltar St. Johannes evan-
gelista und seinen vier weiteren altären, in dem als Volkskirche gedachten 
Westteil durch die acht altäre, in der innenkrypta mit den Gräbern des 
Klosterpatrons maximin, der mit der Geschichte des alten coemeterialbaus 
eng verbundenen bischöfe agritius und nicetius sowie weiterer trierer 
bischöfe, in den im Grundgeschoß der beiden türme untergebrachten ora-
torien St. peter und St. paul sowie in der doppelgeschossigen außenkrypta.23

in der anwesenheit des abtes agenold von Gorze bei der Weihe des 
ostteils der Kirche 942 neben dem trierer erzbischof rotbert als zelebran-
ten, des metzer bischofs adalbero und der äbte von St. evre zu toul, von 
St. arnulf und von St. martin zu metz sowie von St. Hubert24 wird gelegent-
lich, aber sicherlich zu unrecht, ein wichtiges zeugnis für den einfluss der 
lothringischen abtei Gorze auf die reform zu St. maximin gesehen. Kassius 
Hallinger hat in seiner bekannten Studie die reform zu St. maximin deshalb 
auf das einwirken des mit der abtei Gorze verbundenen reformkreises zu-
rückgeführt, zu dessen mitgliedern auch bischof adalbero und die äbte von 
St. arnulf, St. martin und St. Hubert gehört haben.25 Die neuere Forschung26 
hat freilich Hallingers Klassifikation der lothringischen reformrichtungen 
nicht unwesentlich korrigiert. Sie sieht heute eher das allgemeine monas-
tische Konsolidierungsbestreben, das im frühen 10. Jahrhundert zahlreiche 
Klostergemeinschaften im Westreich und in den östlich davon gelegenen 

21 neyses, baugeschichte 1, S. 100.
22 zu ihr: neyses, baugeschichte 1, S. 100 f., und Sauerland, bau und Grundriß, 

S. 310–320.
23 Siehe abb. 1: Der ottonische Kirchenbau.
24 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 967; zur Verbundenheit dieses personen-

kreises mit St. maximin siehe Dierkens, abbayes et chapitres, S. 337.
25 Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 59 f.
26 Wisplinghoff, Die lothringische Klosterreform, S. 145–159, und ders., in: unter-

suchungen, S. 30 f., ferner margue/Schroeder, aspects, S. 110–113, sowie Semm-
ler, Das erbe der karolingischen Klosterreform, S. 36–38.
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nachbargebieten nach den normannenstürmen, den politischen Wirren bei 
der auflösung des Gesamtreichs und den übergriffen der laienäbte verband. 
Gemeinsames ziel war die rückbesinnung auf die regula und die Wieder-
herstellung eines geordneten monastischen lebens unter regularäbten. Doch 
fehlte den lösungsvorschlägen der einzelnen Klostergemeinschaften hierfür 
die Konformität, die aus ihnen eine feste Kongregation hätte bilden können. 
im lothringischen bereich gingen aus dieser bewegung deshalb mehrere in 
zeitlicher und spiritueller parallelität zu setzende reformkreise hervor, etwa 
Gorze, St. evre zu toul, brogne oder St. maximin zu trier, die miteinander 
in Verbindung, nicht aber in einem Filiationsverhältnis zueinander standen 
und auch keine eigenen consuetudines entwickeln wollten.27 Gorze war ei-
nes dieser bedeutenden reformzentren mit einer großen ausstrahlungskraft 
auf die benachbarten benediktinerklöster, entwickelte seine reformansätze 
jedoch zeitlich parallel zu St. maximin und hatte zu dieser abtei nur flüchtige 
beziehungen, die sich in den necrologen beider Klöster oder in personellen 
Querverbindungen kaum niederschlugen.28 Solche Verbindungen können 
auch nicht in den beiden mönchen blidulf und Gundelach gesehen werden, 
die sich zeitweilig zu St. maximin und zu Gorze aufhielten, wie die Vita 
des Gorzer abtes Johannes berichtet,29 die jedoch erich Wisplinghoff auf 
Grund ihrer Vita30 als „monastische Wandervögel“ bezeichnet hat,31 besser 
wäre vielleicht als Wanderer zwischen zwei spirituellen Welten. Wie bereits 
dargelegt, gibt es zu St. maximin vielmehr anzeichen für eine längere, auf 
die monastische erneuerung zielende entwicklung, die keines zusätzlichen 
reformanstoßes von außen bedurfte. zugleich stellt sich hier die Durchfüh-
rung der reform auch als Vorgang der politischen und sozialen Gebundenheit 
der abtei dar und ihres Selbstverständnisses als spirituelle Kraft außerhalb 
des bistumsverbandes.32

zu den eigentlichen Vorgängen, die in St. maximin zum monastischen 
neuanfang und, was dessen Voraussetzung war, zur abschaffung des laien-
abbatiats geführt haben, geben die Quellen keine auskunft. nicht restlos zu 
klären ist hierbei vor allem die Haltung des letzten laienabtes Giselbert, der 

27 Wollasch, mönchtum des mittelalters, S. 160.
28 parisse, le necrologe de Gorze, und margue/Schroeder, aspects, S. 111 f., dif-

ferenzierter Wollasch, totengedenken, S. 155–158.
29 Vita iohannis abbatis Gorziensis, ed. pertz, S. 356.
30 Gallia christiana 13, Sp. 879.
31 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 31.
32 Wollasch, totengedenken, S. 155.
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seinen Herrschaftsraum 923 dem einfluss des französischen Königs entzogen, 
ihn 925 förmlich dem ostreich unterstellt und von König Heinrich i. hierfür 
die lothringische Herzogswürde und die Hand seiner tochter erhalten hatte. 
als Verbündeter der liudolfinger fungierte Giselbert noch 936 bei der Krö-
nung ottos i. als Kämmerer, schloss sich danach jedoch der opposition von 
ottos jüngerem bruder Heinrich an und ertrank nach einem aufstandsversuch 
939 im rhein. zu St. maximin blieb das andenken an ihn durchaus positiv, 
denn Sigehard berichtet über ihn,33 er habe in jungen Jahren das Kloster 
bedrückt und dessen Güter seinen Freunden verschenkt. nachdem sich die 
mönche hierüber vergeblich bei König Heinrich i. beschwert hätten, sei 
Giselbert schließlich der hl. maximin im Schlaf erschienen und habe ihn mit 
der peitsche gezüchtigt. Darauf habe er sich zu einem Wohltäter der abtei 
gewandelt. Doch kommt bei Sigehard sein Verzicht auf das laienabbatiat 
nicht ausdrücklich zur Sprache. abt Johannes von Gorze rechnet ihm bei 
der umsetzung der monastischen reform großen Verdienst zu,34 während 
ihn adalbert in seiner continuatio mit keinem Wort erwähnt und stattdessen 
die beteiligung König Heinrichs i. hervorhebt. auch im Kloster St. martin/
trier, dem Giselbert ebenfalls als laienabt vorstand, war sein andenken 
weniger positiv.35 Denkbar ist auch, dass Sigehard bei seiner um 963 nieder-
geschriebenen Darstellung die möglicherweise enge Verwandtschaft Giselberts 
mit dem Grafen Siegfried berücksichtigt hat,36 mit dem um diese zeit die 
abtei die für dessen Familie namengebende burg luxemburg eingetauscht 
und ihm später ein erbbegräbnis und die Vogtei über ihre Güter gegeben 
hat. in der Forschung steht zwar fest, dass Giselbert in den anderen, ihm 
ebenfalls als laienabt unterstellten Klöstern häufiger monastische reformen 
begünstigt hat, doch wird diese bereitschaft unterschiedlich eingeschätzt. 
parisse sieht hierin eine grundsätzliche Haltung des lothringerherzogs,37 
während Hlawitschka Giselberts bereitschaft hierzu vor allem in den au-
ßenbereichen seines Herrschaftsraums, also zu remiremont, moyenmoutier 
und St. Ghislain konstatiert, nicht aber für dessen Kernräume, in denen die 

33 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 229 f.
34 Vita iohannis abbatis Gorziensis, ed. pertz, S. 364.
35 appendix vitae S. magnerici, hg. von Heinrich Volbert Sauerland, in: trierer 

Geschichtsquellen des xi. Jahrhunderts, hg. von dems., trier 1889, S. 46–52, hier 
S. 46 f.

36 Klein, Wer waren die eltern des Grafen Siegfried?, S. 9–27.
37 michel parisse, noblesse et monastères en lotharingie du ixe au xie siècle, in: 

Kottje/maurer, monastische reformen, S. 167–196, hier S. 186.
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Klöster chèvremont und echternach nicht reformiert wurden und Stablo 
erst 937, als ihm hier wegen seines aufstands gegen otto i. der laienabbatiat 
wohl schon entzogen war.38

bei der einsetzung ogos als selbständigen abt ist freilich auch der anteil 
König Heinrichs i. ungewiss. Sicher scheint, dass er den Verzicht Giselberts, 
seines wichtigsten Vasallen im Westen, nicht erzwungen hat, wodurch die 
nachricht Sigehards wahrscheinlich wird, die abtei habe sich an ihn vergeb-
lich um Hilfe gegen Giselbert gewandt. zugleich hat er jedoch frühzeitig zu 
dieser abtei engere beziehungen aufgebaut, da wegen der inneren entwicklung 
im Konvent vielleicht schon ihm bewusst war, dass dieses Königskloster in 
der künftigen reichskirche wichtige Funktionen übernehmen konnte. Der 
abtei, die noch im Juni 923 einen precarievertrag nach den regierungs-
jahren Karls des einfältigen datiert hatte,39 stand bereits im Dezember 926 
der Klostervogt Volmar zur Verfügung, den König Heinrich zu Worms auf 
einem Gerichtstag eingesetzt hatte.40 ebenfalls ohne mitwirkung Giselberts 
erfolgte die Schenkung der pfalzkapelle und von Gütern zu Diedenhofen an 
St. maximin im Juni 930 durch Heinrich.41 Diese einst karolingische pfalz 
hatte nun wegen ihrer randlage für das ostreich an bedeutung verloren,42 
sicherte der abtei jedoch den besitz des späteren pfarrverbandes und des 
zolles, mit denen erhebliche einkünfte verbunden waren. Wenn otto i. 
sogleich nach seinem regierungsantritt für die besetzung von St. mauritius 
zu magdeburg auf St. maximin zurückgriff, könnte er deshalb eine noch von 
seinem Vater konzipierte Weichenstellung aufgegriffen haben, die nun seine 
eigene Kirchen- und Klosterpolitik kennzeichnete.

man wird wohl nicht fehlgehen, wenn als Grundlage für die Wiederher-
stellung des regulären abbatiats zu St. maximin die zustimmung der beiden 
hierdurch tangierten Großen vorausgesetzt wird. Freilich ist man versucht, 
hierbei die interessenlage beider zu analysieren, weshalb in dem deutschen 
König eher das element zu sehen ist, das diese entwicklung vorangetrieben 
hat, da er die abtei in die Dienste des reiches nehmen wollte. ihm gegen-
über erscheint der laienabt Giselbert eher als retardierendes element, der 
die Schwächung seiner position im trierer raum befürchtet haben könnte. 
Doch wird sein damals noch ungetrübtes Verhältnis zur sächsischen Dynastie 

38 Hlawitschka, Herzog Giselbert von lothringen, S. 422–465.
39 mub 1 nr. 163.
40 mub 1 nr. 166; zu Volmar auch Wampach 1, S. 193–194.
41 mGH D H i nr. 24, sowie D o i nr. 31.
42 Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 137.



3. Historischer überblick236

und sein ansehen in den kirchlichen und weltlichen Kreisen lothringens 
bewirkt haben, dass auch er sich diesem Schritt nicht verweigerte. ob bei der 
Durchsetzung der monastischen reform als weitere Kraft auch das papsttum 
mitgewirkt hat, das abt ogo bei der restitution der Klostergüter bemüht 
haben soll,43 erscheint dagegen höchst unsicher.

43 Hampe, reise nach england, S. 410–415; vgl. zimmermann, papsturkunden 1 
nr. 89.
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§ 10. S t .  m a x i m i n  i n  o t t o n i s c h e r  z e i t

mit der aufhebung des laienabbatiats wurde St. maximin nicht nur for-
mal wieder eine königliche abtei, sondern zugleich ein wichtiges element 
der ottonischen Kirchenpolitik, das in den folgenden 60 Jahren eng mit dem 
Herrscherhaus verbunden blieb und zu dem einige persönliche beziehungen 
bestanden. zunächst musste es den interessen eines jeden reichsoberhauptes 
im 10. Jahrhundert entsprechen, in zahlreichen reichs- und bischofsklöstern 
religiöse zentren zu schaffen, die das religiöse leben intensivieren, als bil-
dungsstätten für die Söhne der nobiles dienen und die das Seelenheil der 
Herrscherfamilie durch die memoria der mönche sichern konnten. Dies 
machte die Wiederherstellung der in den politischen unruhen der späten 
Karolingerzeit in vielen Klöstern vernachlässigten regula erforderlich. Für 
die Situation der ottonen im reich speziell wurde darüber hinaus auch das 
zusammenwirken des Königtums und des reichsepiskopates mit einem 
zahlenmäßig starken reformkonvent eines angesehenen Klosters, am besten 
einer reichsabtei, unabdingbar. trotz der gelegentlich etwas aufdringlichen 
Selbstbeweihräucherung der abtei Gorze durch ihren abt Johannes1 kann 
nämlich aus der weitgehenden beschränkung ihrer reformaufträge auf den 
lothringisch-brabantischen raum unschwer geschlossen werden, dass dieses 
metzer bischofskloster für die reform größerer reichsabteien ungeeignet 
war. in den reichsklöstern hing die autorität der reformer offensichtlich 
auch von dem Stand und dem ansehen ihres mutterklosters ab. Hingegen 
war St. maximin als reichsabtei, die sich infolge ihrer lothringischen bezüge 
sehr früh der monastischen reform geöffnet hatte, die über einen zahlenmäßig 
großen Konvent verfügte und seit Heinrich i. mit dem Königshaus verbunden 
war, für solche aufgabe bestens ausgestattet. allerdings konnte hierdurch die 
abtei zugleich auch zu einem instrument des Herrschaftskonzeptes ottos i. 
werden, das sich nach den aufständen von 937, 944 und 953 stärker auf 
die reichskirche stützte. in ihr waren es vornehmlich die Klöster, die den 
adelsfamilien entzogen und seiner Kontrolle unterstellt werden sollten. Die 
neue libertas dieser Klöster, abtswahl, tuitio, Defensio und mundeburdium, 
wurde zugleich auch deren bindemittel an das Königtum. mit der reform-
tätigkeit von St. maximin in den einzelnen Klöstern ging deshalb auch die 
Verstärkung der einflussnahme des Königs in ihnen einher, weshalb die abtei 
gewollt oder ungewollt als instrument der zentralisierung der reichskirche 

1 Vita iohannis abbatis Gorziensis, ed. pertz, S. 337–377.
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in erscheinung trat. neben diesen kirchenpolitischen überlegungen hatte 
das interesse des Königs an den maximiner mönchen auch trivialere Seiten. 
So benötigte er für seine Kanzlei, dem zentrum der königlichen Verwaltung, 
die maximiner mönche zeitweilig auch als gebildete und in die einzelnen 
interessengruppen im reich nicht allzu sehr verstrickte mitarbeiter.

in diesem rahmen ist es natürlich nicht möglich, für den nachweis des 
engen Verhältnisses der drei ottonischen Herrscher bis 1002 zur abtei die 
echtheit ihrer zahlreichen privilegierungs-, restitutions- und Schenkungsur-
kunden für sie zu überprüfen. auch nach den arbeiten von bresslau, Dopsch, 
oppermann, Wisplinghoff und Kölzer wird die Diskussion hierüber in Gang 
bleiben, ohne dass in einzelfällen ein abschließendes urteil möglich wird. 
Deshalb muss die beschränkung auf wenige allgemein als echt anerkannte 
Diplome für den zweck dieser monographie genügen.

Schon in dem übereinstimmend als authentisch geltenden privileg vom 
3. Juni 940 hat otto i. der abtei das recht verliehen, sich gemäß der bene-
dictusregel durch den Konvent einen abt zu wählen, wie dies bereits sein 
Vater Heinrich bestimmt habe.2 Dieses recht hatte die abtei zwar schon 
885 erhalten,3 doch wurde es nun von otto nicht als bestätigung, sondern 
als neuverleihung formuliert, wohl wegen der zwischenzeitlichen beset-
zung des Klosters durch laienäbte. im unterschied zu zahlreichen anderen 
Klöstern, etwa echternach, war zu St. maximin das Wahlrecht jedoch nicht 
an die zustimmung des Herrschers gebunden. trotzdem bleibt es natürlich 
unsicher, ob sich im politischen alltag der Wunsch des Konvents gegen den 
Willen des Herrschers wirklich durchsetzen konnte. immerhin fällt auf, dass 
nach dem tod des abtes Wiker im mai 966 nicht der Kanzlist ottos ii. und 
spätere magdeburger erzbischof, der maximiner mönch adalbert, diesen 
abtsstuhl erhielt, sondern der maximiner propst asolf, während adalbert 
noch im gleichen Jahr mit der abtei Weißenburg gleichsam abgefunden wur-
de. allerdings ist nicht bekannt, ob damals adalberts Förderer, die Kaiserin 
adelheid, otto ii. und der mainzer erzbischof Wilhelm gegen den Willen 
des maximiner Konvents dessen berufung nach St. maximin überhaupt 
betrieben haben. 

in demselben privileg ottos i. von 940 wurde in der corroboratio nicht 
so sehr ein beweismittel gegen die ansprüche Dritter, sondern eine Gedenk-
stiftung für den Herrscher und dessen Vater geschaffen, die ihnen für alle 

2 mGH D o i nr. 31.
3 mGH D Karl nr. 133.
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zeiten das Gebet der maximiner mönchsgemeinschaft sichern sollte.4 insge-
samt erwähnen die urkunden ottos i. dreimal diese Gebetsverpflichtungen 
der maximiner mönche, deren Fürsprache vor Gott sich der Herrscher von 
einer Klostergemeinschaft, abgesehen von der abtei St. mauritius zu mag-
deburg, damit am häufigsten erbat.5 Diese Verpflichtung zum Gebet wurde 
am 29. mai 992, als otto iii. zu St. maximin das Fest des Klosterpatrons 
gefeiert und der abtei Güter im nahe-, Worms- und Speyergau restituiert 
hatte, auf seinen Vater otto ii. und auf ihn selbst ausgedehnt.6

Die anderen Verpflichtungen der abtei gegenüber dem Königtum lassen 
sich durch die Quellen kaum belegen. aus dem umstand, dass sie in dem 
bezüglich seiner interpretation kontroversen Indiculus loricatorum Otto-
ni II. in Italiam mittendorum aus den Jahren 981 oder 9837 nicht unter den 
zahlreichen reichsklöstern erwähnt wurde, die ein militärisches Kontingent 
für die italienzüge der Herrscher stellen mussten, kann nicht geschlossen 
werden, dass St. maximin von solchen militärischen leistungen befreit war. 
Denn die anwesenheit des abtes thietfried (967–983) nicht nur an der 
Kurie im Januar 968,8 sondern im april 970 auch am kaiserlichen Hof zu 
ravenna, wird sowohl durch zwei Fälschungen9 erwähnt und in einer echten, 
im august 973 von otto ii. ausgestellten urkunde bezeugt.10 ausnahmslos 
spätere Fälschungen dagegen sind alle angeblichen privilegien der ottonen, 
die die abtei von der Gastungspflicht und anderen königlichen Diensten 
befreiten oder ihr besondere privilegien einräumten.11 Freilich spielte infolge 
ihrer randlage die ursprünglich karolingische Königspfalz zu St. maximin 
als aufenthaltsort der ottonischen Herrscher nur noch eine geringe rolle. 
außer dem bereits erwähnten besuch ottos iii. 992 lässt sich die anwesenheit 
ottos ii. lediglich vermuten.12

auch die beziehungen der abtei zur Kurie wurden unter den ottonen 
durch die enge bindung von St. maximin zum Königshaus bestimmt. als 

 4 Wagner, Gebetsgedenken der liudolfinger, S. 37.
 5 Vogtherr, reichsabteien, S. 224.
 6 mGH D o iii nr. 95.
 7 mGH const. 1, ed. Weiland, S. 632 f.
 8 Jl nr. 3722; zimmermann, papsturkunden 1 nr. 185.
 9 mGH D o i nr. 391 und D o ii nr. 57; vgl. Kölzer, Studien, S. 95–107.
10 mGH D o iii nr. 95.
11 mayer, Fürsten und Staat, S. 143 f.
12 mGH D o ii nr. 54 und nr. 55; vgl. brühl, Fodrum, gistum et servitium regis, 

S. 121 f.
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papst Johannes xiii. 968 der abtei die ihr von otto i. verliehenen privilegien 
und ihre mit prüm identische immunität bestätigte,13 bediente er sich hierbei 
sogar des Wortlauts der urkunde ottos i. vom 5. april 96514 bezüglich des 
Königsschutzes, der immunität und der freien abtswahl für St. maximin.15

neben der Verbindung der abtei mit den Herrschern selbst standen 
mit ihr auch einzelne persönlichkeiten aus der Familie der liudolfinger in 
Kontakt. Hervorgehoben unter ihnen seien die Kaiserin adelheid, die in 
zahlreichen urkunden für das Kloster als intervenientin auftrat,16 sowie 
ottos i. Halbbruder, der Kölner erzbischof brun (953–965), dessen lehrer, 
der iroschotte israel, zu St. maximin sein leben als mönch beschloss. brun 
wird als intervenient für die abtei ebenfalls mehrmals in Diplomen ottos i. 
erwähnt und ihm wurde bei dem tauschkontrakt zwischen dem Grafen Sieg-
fried und dem Kloster 963 seitens der parteien eine Stellung eingeräumt,17 
die der der späteren obervögte, nämlich Siegfrieds und seiner nachkommen, 
entsprach. in engerem Kontakt zur abtei und besonders zu dem späteren 
magdeburger erzbischof adalbert stand auch der mainzer erzbischof Wil-
helm (954–968), ein unehelicher Sohn ottos i. neben diesen war ein weiterer, 
mit den ottonen teils verwandter, teils enger befreundeter personenkreis 
mit der abtei verbunden. Fassbar wird dieser in einer bemerkenswerten, 
wegen ihres schlechten erhaltungszustandes und den mit ihr verbundenen 
personengeschichtlichen und hilfswissenschaftlichen problemen jedoch nur 
mit zahlreichen Vorbehalten zu verwendenden zusammenstellung dieser 
namen, dem sogenannten maximiner Diptychon. Sie dürfte eine liste für 
die memorienbegehung der mönche, etwa im Kanon der messe, darstellen 
und könnte in den Jahren 963–965 angelegt worden sein.18 neben der an 
vielen Stellen schlecht lesbaren ursprünglichen liste ist auf ihr jedoch als 
nachtragsschicht um 1020 eine reihe weiterer namen beigefügt.19 aller-
dings sieht Wolfgang metz in diesem Diptychon eher ein Verzeichnis der 

13 Jl nr. 3722; zimmermann, papsturkunden 1 nr. 185.
14 mGH D o i nr. 280.
15 boshof, Das erzstift trier, S. 154.
16 zu ihrem Fehlen bei gleichzeitigen urkunden für das erzstift trier siehe boshof, 

Das erzstift trier, S. 152 und S. 165.
17 mub 1 nr. 211.
18 Kraus, Diptychon, S. 138–157; Jungandreas, St. maximin zur zeit der ottonen, 

S. 12–22; Hansjörg Wellmer, persönliches memento im deutschen mittelalter 
(monographien zur Geschichte des mittelalters 5), Stuttgart 1973, S. 84.

19 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 36 anm. 23.



§ 10. St. maximin in ottonischer zeit 241

begleiter des im Frühjahr 965 aus italien zurückkehrenden Kaisers otto i.,20 
was jedoch nicht die hier genannten zahlreichen Frauen und die überschrift 
anotet (er soll nennen) erklären kann. auch in der neueren Forschung21 ist 
der personenkreis selbst bisher nicht eindeutig geklärt worden, doch sind 
die namen von otto i., adelheid, von ottos mutter mathilde und deren 
Schwester Friderun gesichert, unter den bischöfen ferner die namen von brun 
und der bischöfe von metz, toul, Verdun und lüttich, wogegen der name 
eines trierer erzbischofs mit bestimmtheit ausgeschlossen werden kann.

Das Verhältnis der abtei zum trierer erzstift unterlag nach ihrer res-
titution als reichskloster wegen der königlichen immunitätsprivilegien bis 
zur Jahrtausendwende einigen Schwankungen, die in der Forschung sehr 
unterschiedlich beurteilt werden. umstritten ist vor allem, ob um 950 der 
trierer erzbischof rotbert (930–957) vergeblich versucht hat, sich die abtei 
zu unterwerfen, und ob danach diese Spannungen das ganze 10. Jahrhundert 
hindurch anhielten. 

überliefert ist zunächst eine urkunde des papstes agapit ii. vom 28. Fe-
bruar 950 für die abtei, in der auf die immunitätsverleihung ottos i. für 
St. maximin verwiesen und die ansprüche des trierer erzbischofs unter 
heftigen ausfällen gegen dessen person zurückgewiesen werden.22 Für die 
echtheit dieser im original verlorenen urkunde, die formal zu zahlreichen 
bedenken anlass gibt, haben sich erich Wisplinghoff und Harald zimmer-
mann ausgesprochen,23 dagegen schon Johann nikolaus von Hontheim, 
otto oppermann und danach vor allem theo Kölzer und egon boshof.24 
ohne aufwendige untersuchungen zum päpstlichen urkundenwesen im 
10. Jahrhundert lässt sich natürlich kein eigenständiges urteil gewinnen, 
auch wenn den argumenten Kölzers, vor allem der Verwendung des sonst 
in echten urkunden jener zeit kaum üblichen St. Johannespatroziniums 
durch agapit ii., sicherlich einiges, jedoch nicht unbedingt entscheidendes 
Gewicht beizumessen ist, da dieses patrozinium möglicherweise schon um 

20 metz, adalbert von magdeburg, S. 69 f.
21 Wagner, Gebetsgedenken der liudolfinger, S. 1–78; althoff, adels- und Königs-

familien, S. 137 f., und roberg, Gefälschte memoria, S. 145 f.
22 mub 1 nr. 197; siehe reg. imp. 2,5 nr. † 226.
23 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 38 und S. 134; zimmermann, papsturkun-

den 1 nr. 121.
24 Hontheim, Historia trevirensis 1, S. 285; oppermann, rheinische urkundenstu-

dien 2, S. 63; Kölzer, Studien, S. 57–62; boshof, Germania pontificia 10, S. 201 f. 
(St. maximin nr. † 5).
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936 papst leo Vii. für St. maximin gebraucht haben könnte25 und da auch 
der Hauptpatron der 942 geweihten mönchskirche der evangelist Johannes 
war. Wenig leuchtet jedoch theo Kölzers Vermutung ein, diese von ihm als 
Fälschung angesehene papsturkunde sei durch die nachricht des continu-
ators der chronik reginos über die umtriebe rotberts gegen die abtei, 
nämlich des maximiner mönchs und späteren magdeburger erzbischofs 
adalbert, veranlasst worden,26 der diese continuatio um 966/967 als abt 
von Weißenburg verfasst hat.

noch schwieriger ist die beurteilung der nächsten urkunde, die sich mit 
dem vermuteten übergriff des trierer erzbischofs beschäftigt, dem Diplom 
ottos i. vom 20. august 953, in dem die ansprüche rotberts ebenfalls zu-
rückgewiesen, die immunität der abtei bekräftigt und deren Fischereirechte in 
der ruwer bestätigt werden.27 in ihm scheinen Diktat, rekognitionszeichen, 
Datierungsformel und Siegel dem damaligen Kanzleigebrauch zu entsprechen, 
doch halten nach paläographischen untersuchungen otto oppermann und 
theo Kölzer die Schrift des Diploms für identisch mit der in einer urkunde 
des Jahres 993 und ordnen dieser Hand auch einträge in zwei zwischen 970 
und 1000 zu St. maximin geschriebenen codices zu, wobei der Fälschung 
selbst das Diktat adalberts für eine andere urkunde zugrunde liegen soll.28 
Die echtheit der urkunde hat dagegen vor allem erich Wisplinghoff betont 
und sie in der rezension der arbeit Kölzers nochmals verteidigt.29

über die echtheit der beiden urkunden ist sicherlich noch nicht das letzte 
Wort gesprochen. auch theo Kölzers hilfswissenschaftlich beeindruckende 
argumentationskette weist einige den historischen Fakten widersprechende 
Schwachstellen auf. Wie er selbst darlegt, habe sich erst um 990 die abtei vom 
trierer erzbischof bedroht gefühlt und deshalb beide Fälschungen angefertigt, 
deren Grundlage die nachricht des continuators zum Jahr 950 gewesen sei. 
Jedoch passt Kölzers zeitlicher ansatz für die anfertigung der Spuria und 
damit die bedrohung der abtei um 990 durch den trierer erzbischof kaum 
in eine periode, in der die zusammenarbeit zwischen dem Kloster und dem 
erzstift unübersehbar ist. Damals hatte erzbischof egbert (977–993) in drei 
der vier seinem bistum unterstehenden männerklöstern maximiner mönche als 

25 Vgl. auch § 22.1. Johannes evangelista.
26 regino von prüm, chronicon cum continuatione treverensi, ed. Kurze, S. 164.
27 mGH D o i nr. 169.
28 oppermann, rheinische urkundenstudien 2, S. 27; Kölzer, Studien, S. 44–57.
29 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 138, sowie in seiner rezension der Studien von 

Kölzer, in: bDlG 127 (1991), S. 651–658.
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äbte eingesetzt, nämlich zu St. eucharius Sigehard, vermutlich der bekannte 
chronist, der noch unter egberts Vorgänger erzbischof Dietrich diese abtei 
erlangt haben dürfte,30 und zu St. maria ad martyres und danach zu mettlach 
Hildebold.31 in diesen Jahren fertigte ferner die wohl hauptsächlich aus maxi-
miner mönchen bestehende egbertschule, deren Sitz, wie noch gezeigt wird, 
im Skriptorium der abtei zu suchen ist,32 für erzbischof egbert prächtige 
Handschriften an. zuvor schon war der maximiner mönch ramwold bis 
zu seiner berufung nach St. emmeram 972 durch den regensburger bischof 
Wolfgang Kaplan des trierer erzbischofs gewesen.33

ebenso scheint auch Kölzers Vermutung dem Wortlaut der Quelle nicht 
gerecht zu werden, adalbert habe mit seiner nachricht von der bedrohung 
der abtei 950 durch rotbert nicht die Gefährdung der Stellung der abtei 
außerhalb des trierer episcopiums gemeint, sondern lediglich der besitzun-
gen und der eigenkirchen des Klosters. es gibt mehrere anzeichen, dass das 
Verhältnis der abtei zum erzstift während der regierung rotberts und wohl 
auch noch unter dessen nachfolger erzbischof Heinrich (956–964) nicht nur 
wegen Güterstreitigkeiten gespannt war, wie egon boshof nachgewiesen hat,34 
der allerdings hierbei übersieht, dass die früheren Spannungen spätestens 
unter erzbischof egbert, vielleicht schon unter seinem Vorgänger Dietrich, 
zumindest in den Hintergrund gedrängt waren. beispielsweise versuchte 
rotbert noch, den umfang und wohl auch den bestand der St. maximin 
gehörenden Großpfarrei mersch in Frage zu stellen, wie deren Grenzbe-
schreibung durch seinen nachfolger zu entnehmen ist.35 Hubertus Seibert hat 
das Verbot auf der Frankfurter Synode 951, abteien mit freiem Wahlrecht 
zu verschenken,36 ebenfalls auf die umtriebe des trierer erzbischofs gegen 
St. maximin bezogen, da die wörtliche Formulierung dieses Verbots in der 
allgemein als echt anerkannten urkunde 968 des papstes Johannes xiii. für 

30 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 583; margue/Schroeder, aspects, S. 125 f.
31 einzelheiten zu diesen beiden gelegentlich bestrittenen abbatiaten bei Wispling-

hoff, Die lothringische Klosterreform, S. 151, und bei margue/Schroeder, as-
pects, S. 126–128.

32 Siehe § 5. bibliothek und Skriptorium.
33 othloni Vita sancti Wolfkangi episcopi, ed. Waitz, S. 529.
34 boshof, Das erzstift trier, S. 152 f.
35 mub 1 nr. 207.
36 Die Konzilien Deutschlands und reichsitaliens 916–1001 (concilia aevi Saxonici 

DccccxVi–mi) 1: 916–960, hg. von ernst-Dieter Hehl unter mitarbeit von 
Horst Fuhrmann (mGH conc. 6,1), Hannover 1987, S. 178–184.
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St. maximin wiederholt wurde.37 auch die namensliste in dem bereits er-
wähnten, um 962/963 angefertigten Diptychon, das neben den angehörigen 
der Herrscherfamilie auch zahlreiche kirchliche Würdenträger anführt, kennt 
im unterschied zu den späteren necrologen noch kein Gebetsgedenken für 
einen der trierer erzbischöfe.

mit dem tod des Herzogs Giselbert 939 war die idee eines lothringi-
schen teilreichs zu ende, nicht aber die alten, nach lothringen weisenden 
bindungen der abtei. ein lothringisches Gemeinschaftsgefühl scheint auch 
in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts weiter bestanden zu haben, das 
die abtei St. maximin mit einschloss. Sicherlich lag das Kloster unmittelbar 
vor den toren triers, was sich jedoch keineswegs in seinen privaturkunden 
des 10. Jahrhunderts bemerkbar machte.38 in ihnen fehlen nahezu alle be-
rührungen mit dem trierer erzstift oder mit angehörigen seiner Familia. 
allerdings finden sich im archiv der abtei für das 10. und 11. Jahrhundert 
zu dem Klosterbesitz in den anderen regionen, in denen die abtei begütert 
war, etwa in rheinhessen, auf dem Hunsrück oder im Seillegau, ebenfalls 
keine Quellen. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass als Folge von überlie-
ferungsstörungen, etwa durch die mitnahme von teilen des urkundenarchivs 
durch die 1139 aus St. maximin geflohenen mönche, nur die urkunden zu 
den in der späteren Grafschaft luxemburg gelegenen Gütern erhalten sind. in 
den noch vorhandenen privaturkunden jedenfalls lässt sich ein Großteil der 
partner bei precarieverträgen des Klosters in den Kreis des ostlothringischen 
niederadels einordnen, die danach zu den nobiles der späteren Grafschaft 
luxemburg gehören und teilweise schon im 10. Jahrhundert ministeriale des 
Grafen Siegfried waren.39 eine scheinbare ausnahme hiervon bildet nur die 
Gräfin uda, die 943 St. maximin Hünsdorf und 963 Frisingen geschenkt 
hat.40 Sie war jedoch mit den liudolfingern verwandt und hatte den Grafen 
Siegfried zum Schwager.41 ähnlich waren die Verflechtungen der zahlreichen 
sogenannten beamtenvögte der abtei mit einem wohl festumrissenen Sprengel. 
Wenn die Vermutung stimmt, dass Graf Siegfried ein nachkomme des Grafen 

37 Seibert, abtserhebungen, S. 61 anm. 174.
38 zu ihrer echtheit Wisplinghoff, untersuchungen, S. 177–192, gegen opper-

mann, rheinische urkundenstudien 2, S. 39 f.
39 zahlreiche einzelnachweise bei Wampach 1 sowie ders., Grundherrschaft echter-

nach 1.
40 943: mub 1 nr. 179; 963: mub 1 nr. 212.
41 renn, Das erste luxemburger Grafenhaus, S. 31 f.
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Giselbert, des letzten laienabtes der abtei, war,42 haben die bindungen der 
abtei zu ihm ebenfalls auf solchen traditionen beruht. Graf Siegfried, der 
963 von St. maximin seine später namensgebende Stammburg durch Güter-
tausch erworben hatte,43 übernahm nach dem tod des erzbischofs brun 965 
dessen machtpositionen in jenem raum und damit wohl auch dessen einem 
obervogt angenäherte Stellung in der abtei. infolge dieser position leitete 
er 973 die reform der abtei echternach ein.44 Formal freilich erlangte er die 
obervogtei über St. maximin, die bis zum untergang der abtei ihre künf-
tige Geschichte wesentlich bestimmen sollte, erst vor dem Jahr 996, als dort 
sein Sohn Heinrich als allgemeiner Klostervogt erwähnt wurde.45 Jedenfalls 
vermitteln die maximiner privaturkunden des 10. Jahrhunderts ein dichtes 
berührungsgeflecht des Klosters zu seiner lothringischen umgebung, das 
im Kontrast zu seiner weitgehenden beziehungslosigkeit mit den trierer 
erzbischöfen und ihrer Familia steht.

Wie oben erwähnt, stehen für die innere entwicklung des Konvents in 
ottonischer zeit nur wenige Quellen zur Verfügung. Verbunden sind mit 
diesem prozess einige auch in anderen Klöstern der lothringischen reform 
zu bemerkende erscheinungen, deren monastische integration durch die 
bisherige Forschung nur ungenügend geklärt ist, so das Vorhandensein auch 
iroschottischer und eremitischer elemente in den Konventen vor allem der 
lothringischen Klöster.46 zu St. maximin, dessen um 850 geschriebenes Ka-
lendar des ältesten necrologs47 bereits zahlreiche irische und angelsächsische 
Heilige enthält, war dieses iroschottische mönchtum vor allem durch den 
episcopus Israel, den erzieher des späteren Kölner erzbischofs brun, vertreten, 

42 Klein, Wer waren die eltern des Grafen Siegfried?, S. 9–27.
43 mub 1 nr. 211.
44 boshof, untersuchungen zur Kirchenvogtei, S. 83.
45 mub 1 nr. 273.
46 allgemein hierzu: leo Weisgerber, eine irenwelle an maas, mosel und rhein in 

ottonischer zeit?, in: aus Geschichte und landeskunde. Forschungen und Dar-
stellungen. Franz Steinbach zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Freunden 
und Schülern, hg. von max braubach/Franz petri/leo Weisgerber, bonn 1960, 
S. 727–750; reiche, iren in trier, S. 1–16, und Josef Semmler, iren in der lothrin-
gischen Klosterreform, in: Die iren und europa im früheren mittelalter, hg. von 
Heinz löwe (Veröffentlichungen des europa zentrums tübingen. Kulturwissen-
schaftliche reihe), 2 bde., Stuttgart 1982, hier 2, S. 941–957.

47 manchester, John rylands ul lat. 116.
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der zuvor möglicherweise erzbischof von aix-en-provence48 oder inhaber 
eines von den normannen verwüsteten bischofssitzes in der bretagne war.49 
Dieser verbrachte vor 965 zu St. maximin seine letzten lebenstage und gilt 
als mittler zwischen brun und der lothringischen reform, die bei bruns 
Klostergründung St. pantaleon zum tragen kam. Wieweit zu trier jedoch 
seit dem 9. Jahrhundert eine förmliche irenkolonie bestanden hat, von der 
rainer reiche in den maximiner Handschriften mehrere Spuren gefunden 
haben will, ist durch andere Quellen nicht auszumachen, ebenso wenig, ob 
sich in der zu St. maximin ende des 11. Jahrhunderts überlieferten Navigatio 
sancti Brendani50 der einfluss irischer mönche in der abtei niedergeschlagen 
hat.51 zu St. maximin konnte reiche fünf Libri scottice scripti nachweisen, 
von denen drei im ältesten bibliothekskatalog des Klosters um 1120 erwähnt 
werden,52 ferner ein auf 850 zu datierendes, in diesem Kloster redigiertes 
Kalendar und eine litanei mit unübersehbaren irischen und angelsächsischen 
einflüssen,53 im necrolog von echternach,54 ferner den zu St. maximin als 
Konversen gestorbenen Schotten benedictus und in dem Kalendarfragment 
des aus St. maximin stammenden laacher rapiariums55 drei weitere wohl 
irische namen von mönchen aus St. maximin.

Daneben macht sich hier auch nach der reform nicht nur durch die zeit-
weilige anwesenheit von blidulf und Gundelach, die später als einsiedler 
in den Vogesen lebten, eremitischer einfluss bemerkbar. Wiltheim erwähnte 
auch den Grabstein des Humbertus eremita, der zugleich Konventsmitglied 
war56 und der mit dem in der maximiner mönchsliste unter abt ogo i. an 
67. Stelle stehenden Humbertus identisch sein könnte.57 ebenso kennt auch 

48 colette Jeudy, israël le grammairien et la tradition manuscrite du commentaire de 
remi d’auxerre à l’„ars minor“ de Donat, in: Studi medievali Ser. 3, 18 (1977), 
S. 185–248.

49 So carl Selmer, israel, ein unbekannter Schotte des 10. Jahrhunderts, in: StmGbo 
62 (1950), S. 69–86.

50 london, bl cod. add. 36736.
51 Hierzu carl Selmer, Die Herkunft und Frühgeschichte der navigatio sancti bren-

dani, in: StmGbo 67 (1957), S. 5–17; reiche, iren in trier, S. 11, und Hoffmann, 
buchkunst 1, S. 478.

52 Stabitr Hs 2209/2328 ii, fol. 1r.
53 manchester, John rylands ul lat. 116, fol. 1–7 und fol. 112–113.
54 Steffen, obituar, S. 61 eintrag 15. märz.
55 ub bonn S 218.
56 Stabitr Hs 1621, fol. 929.
57 nomina monachorum, ed. Holder-egger, S. 301.
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das älteste maximiner necrolog den inklusen betto als Konventsmitglied.58 
Wie freilich solche Konventsteile in die Klostergemeinschaft integriert waren, 
ist unbekannt. ebenso merkwürdig ist die Hervorhebung der besonderen 
regeltreue der abtei St. maximin durch andere Klöster trotz der ständigen 
aufweichung der stabilitas loci als eines der Grundelemente der benedictusre-
gel in der abtei durch die häufigen abordnungen der maximiner mönche in 
fremde Klöster im Dienst der reform. einige dieser reformer, etwa Sandrat, 
der von den mönchen zu St. Gallen ironisch als regularissimus bezeichnet 
wurde,59 oder adalbert, hielten sich den größten teil ihres mönchseins au-
ßerhalb ihres Heimatklosters auf. Durch auswärtige überlieferungen sind 
ihre Viten weitaus bekannter als die der maximiner äbte jener Jahrzehnte, 
die ebenfalls einige Fragen aufwerfen. So sind vor ihrer abtsweihe sowohl 
ogo i. wie thietfried und ogo ii. nur Diakone gewesen und laut dem ältes-
ten necrolog thietfried und ogo ii. auch als Diakone gestorben. ähnlich 
war auch abt Hadamar von Fulda (927–956) bei seinem tod noch Diakon. 
Deshalb könnte im 10. Jahrhundert zu St. maximin wie vielleicht auch in 
anderen Klöstern der reform gelegentlich ein später obsolet gewordenes 
innerklösterliches, uns freilich unbekanntes Hierarchiemodell zum tragen 
gekommen sein. Gegenüber der späteren, seit dem 13. Jahrhundert als Klo-
sterordnung standardisierten monastischen Verfassung zu St. maximin mit 
der aufteilung des Vermögens und der befugnisse zwischen dem abt, den 
inhabern von Klosterämtern und dem Konvent wird es nach der einführung 
der reform daher noch abweichungen gegeben haben, die zwar dem Geist, 
nicht jedoch unbedingt dem Wortlaut der benedictusregel entsprochen haben 
könnten. So treten schon im 10. Jahrhundert in anderen abteien mönche 
als Wohltäter ihres Klosters auf, weil sie bereits über eigenes Vermögen 
verfügen,60 was zu St. maximin noch keineswegs der Fall ist, da hier sogar 
die vor 936 bestehende trennung zwischen dem Vermögen des laienabtes 
und des Konvents wohl erst um 1110 wieder aufgegriffen wurde.61

außer Frage steht, dass mit der Durchführung der reform 934 nicht nur 
eine Vergrößerung des Konvents, sondern auch eine Verbesserung der religiösen 
und monastischen einrichtungen einherging. nur dadurch war die abtei in 
der lage, schon 938 eine stärkere mönchsgruppe nach magdeburg zu schi-
cken, von denen sich danach einige personen in der Hofkanzlei wiederfinden, 

58 am 9. oktober, siehe roberg, Das älteste „necrolog“, S. 137.
59 ekkehard iV., St. Galler Klostergeschichten, S. 273.
60 Schrimpf, Kloster Fulda, S. 199.
61 Siehe § 17.2. Der Konvent.
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später auch den leiter der magdeburger Domschule und 965 den abt von 
St. pantaleon zu stellen, der wohl von einigen mönchen begleitet war, deren 
Spuren sich im Skriptorium von St. pantaleon bemerkbar machen. Danach 
wurden maximiner mönche 966 äbte von Weißenburg, 972 von St. emmeram, 
973 von echternach, wohin weitere 40 maximiner mönche folgten, 974 von 
Gladbach und 978 von tegernsee. trotzdem finden sich keine anzeichen eines 
ausblutens des maximiner Konvents durch diese personalverluste. Vielmehr 
war die abtei damals noch im Stande, auch bei den reformen der trierer 
Klöster St. eucharius, St. maria ad martyres und mettlach mitzuwirken. Für 
die damalige Konventsstärke hat erich Wisplinghoff unter einbeziehung des 
jüngeren, um 1180 angelegten necrologs (n3) für die zeit von 934 bis etwa 
1200 eine durchschnittliche zahl von 100 mönchen errechnet, die für die 
Jahre vor 1050 vielleicht noch etwas höher gewesen sein soll.62 auf Grund 
des namensmaterials in den beiden necrologen n2 und n3 ist man jedoch 
geneigt, die durchschnittliche Stärke des maximiner Konvents von 934 bis 
etwa 1110 eher mit etwa 70 mönchen zu beziffern,63 da Wisplinghoff in 
dem späteren, um 1180 angelegten necrolog (n3) zu unrecht die vielen 
namen von Konventualen ohne Klosterherkunft pauschal zu den maximiner 
mönchen gerechnet hat, die im älteren necrolog (n2) weggelassen seien. in 
jenen Jahren entspricht diese Konventsstärke wohl nicht ganz der anderer 
größerer Klöster, etwa Fulda64 oder prüm,65 was durch den starken abgang 
maximiner mönche in andere Klöster bedingt sein mag. Hinsichtlich der 
Gliederung des Konvents mit etwa 10% Konversen im ältesten und ebenfalls 
10% im jüngeren necrolog weicht er von ihnen jedoch nicht erheblich ab. 
andere überlieferungen zur exakteren zeitlichen eingrenzung der namen 
der mönche und zur bestimmung der zusammensetzung des Konvents stehen 
kaum zur Verfügung, da auch die als abschrift um 1110 überlieferte liste 
der 70 maximiner mönche unter abt ogo i. hierzu nichts beitragen kann.66

62 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 48 f.
63 einzelheiten in § 34.1. necrologe: n2 und n3.
64 Siegfried zörkendörfer, Statistische untersuchungen über die mönchslisten und 

totenannalen des Klosters Fulda, in: Schmid, Klostergemeinschaft von Fulda 2,2, 
S. 988–1002.

65 Gerd tellenbach, Der Konvent der reichsabtei prüm unter abt ansbald (860–
886), in: neue beiträge zur südwestdeutschen landesgeschichte. Festschrift für 
max miller, dargebracht von Freunden und Kollegen, hg. von Werner Fleisch-
hauer/Walter Grube/paul zinsmaier (Veröffentlichungen der Kommission für 
geschichtliche landeskunde in baden-Württemberg b 21), Stuttgart 1962, S. 1–10.

66 Siehe § 34.2. listen.
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Hinsichtlich der Klosterämter dürfte zu St. maximin nach der abschaffung 
des laienabbatiats das auch in anderen lothringischen Klöstern zu beobach-
tende modell in Gebrauch gewesen sein.67 Die bereits vor 934 erwähnten 
ämter des Kämmerers, pförtners, des Konventskellerars, der nun 963 wirklich 
cellerarius genannt wurde,68 sowie des Hospitalars und des Kantors dürften 
auch danach beibehalten worden sein, werden in den überlieferungen jedoch 
erst später wieder genannt. Das aufgabenfeld des zu St. maximin relativ gut 
bezeugten propstes scheint sich nun hauptsächlich auf die Wirtschaftsführung 
verlagert zu haben, weshalb er auf dem placidum der Scharmannen als Vertreter 
des abtes fungierte.69 eine teilung dieses amtes und damit wohl auch eine 
spezifische regionale zuständigkeit findet sich erstmals im urbar um 1200.70 
Gesichert ist ferner das Weiterbestehen des amtes des Dekans, auch wenn es 
nach 96371 erst wieder gegen ende des 11. Jahrhunderts bezeugt ist.72 es wird 
die Funktionen des späteren priors wahrgenommen haben, dessen amt vor 
einführung der jungcluniazensischen reform 1142 zu St. maximin sicherlich 
nicht bestanden hat73 und mit dessen einführung es verschwindet, also die 
Vertretung des abtes in den Spiritualia, die überwachung der Disziplin und 
die geistige leitung des Konvents. mit dem im 10. Jahrhundert in mehreren 
überlieferungen zu fassenden aufblühen der maximiner Klosterschule dürfte 
hier das amt des Magister scholae eingeführt worden sein, dessen inhaber, 
der als Gelehrter bekannte ohtrich, um 968 die Domschule zu magdeburg 
übernahm.74 Dagegen sind die angaben von Johann trithemius über dessen 
nachfolger marinus und rathbodo höchst dubios und werden durch keine 
maximiner überlieferungen gestützt.75

über die leitung und organisation der nun rasch wachsenden Kloster-
bibliothek liegen keine angaben vor. Wir können lediglich vermuten, dass 

67 Hierzu Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 843 f.
68 mub 1 nr. 211.
69 mGH D o iii nr. 62; zu den diese bestimmung nicht betreffenden interpolatio-

nen vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 144 anm. 11, und Kölzer, Studien, 
S. 161.

70 nolden, Das urbar, S. 81 f.
71 Wampach, Grundherrschaft echternach 1, nr. 173.
72 mub 1 nr. 379; zur Datierung Wisplinghoff, untersuchungen, S. 192, sowie 

Dahlhaus/Koch/Kölzer, Die „rebellen“ von Wasserbillig, S. 115 anm. 39.
73 becker, Die monastische observanz, S. 25–27.
74 thietmari merseburgensis episcopi chronicon, ed. Holtzmann, S. 110.
75 Johann trithemius, chronicon insigne monasterii Hirsaugiensis ordinis S. bene-

dicti, basel 1559, S. 143.
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es hierfür schon im 10. Jahrhundert, wie in vergleichbaren Klöstern, das 
gelegentlich mit dem Kustodenamt verbundene amt des armarius gab, der 
dem archiv und der bibliothek vorstand und deren bedürfnisse besorgte. 
erst um 1100 lässt sich zu St. maximin die tätigkeit dieses armarius als 
archivar, bibliothekar und Schreiber genauer verfolgen.76

Die maximiner buchmalerei des späten 10. Jahrhunderts steht seit länge-
rem im mittelpunkt des kunsthistorischen interesses. Für eine große abtei, 
bei der im unterschied zu anderen mittelalterlichen Klöstern von den vielen 
zeugnissen ihrer einst außerordentlichen monastischen Kultur heute außer 
zahlreichen Handschriften nur noch geringe architekturreste greifbar sind, 
ist eine solche Verengung zwar unvermeidlich, aber auch gefährlich. Deshalb 
gilt es ein missverständnis auszuräumen. Wahrscheinlich nahm in ottonischer 
zeit das Skriptorium innerhalb der abtei keine besondere Stellung ein. 
abgesehen von einigen Jahrzehnten zwischen 950 und 1000 hat die abtei 
vermutlich immer mehr bücher importiert als exportiert, da dessen Skripto-
rium im allgemeinen nicht der Größe des Klosters und dessen bücherbedarf 
entsprach, der nach 934 durch die häufiger zu beobachtende mitnahme von 
codices durch die maximiner reformmönche noch gesteigert wurde. als 
wohlhabende abtei war St. maximin damals wie auch später in der lage, 
für den büchererwerb Geld aufzuwenden, und hat hiervon vor allem nach 
dem untergang seiner bibliothek 882 reichlich Gebrauch gemacht. Denn im 
Gegensatz zu richard laufner, der zahlreiche, im ältesten bibliothekskata-
log der abtei zu beginn des 12. Jahrhunderts erwähnte alte codices77 dem 
Skriptorium der abtei des 9. Jahrhunderts zuordnete,78 hat isabel Knoblich 
festgestellt, dass der größte teil der damals schon in eine Schul- und eine 
allgemeine bibliothek gegliederten Handschriften in auswärtigen Skriptorien 
entstand und danach erst nach St. maximin gelangt ist.79 Hinsichtlich des 
buchbestandes und der zusammensetzung der maximiner bibliothek gingen 
durch die einführung der reform 934 zunächst keine neuen impulse aus. 
Die zentren für die neuerwerbungen von codices lagen auch danach nicht 
in den ostfranzösischen und lothringischen reformklöstern, wie man hätte 
vermuten können, sondern zu mainz, echternach und auf der reichenau. 
auch als nach 950 das maximiner Skriptorium einen beträchtlichen umfang 
und vor allem eine hohe künstlerische Qualität erreichte, entwickelte die 

76 Kölzer, Studien, S. 27.
77 Stabitr Hs 2209/2328 ii, fol. 1r.
78 laufner, Vom bereich der trierer Klosterbibliothek, S. 7–35.
79 Knoblich, bibliothek, S. 80–110.
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abtei hinsichtlich des inhalts und der organisation ihrer bibliothek kein 
modell, das von den maximiner mönchen zusammen mit der monastischen 
reform in andere Klöster exportiert worden wäre. Deshalb behielten die 
betreffenden Klosterbibliotheken ihre eigenständigkeit,80 übernahmen freilich 
häufiger texte aus der maximiner bibliothek und gelegentlich auch einflüsse 
der maximiner buchmalerei.81

Den Höhepunkt der maximiner buchmalerei stellen zweifellos die 15 
codices oder codicesreste der sogenannten egbertschule dar, des mit der 
egbertwerkstatt verbundenen Skriptoriums, die unter erzbischof egbert 
(977–993) zu trier tätig war und durch ihre künstlerische rezeption antiker 
und karolingischer Vorbilder ein Glanzlicht der ottonischen buchkunst 
darstellt. unklar ist der eigentliche Sitz dieses Skriptoriums, zu dem auch 
dessen bekanntester Vertreter, der meister des registrums Gregorii, gehört,82 
während der berühmte codex egberti,83 unabhängig von seiner strittigen 
entstehung zu trier oder auf der reichenau, ein produkt der reichenauer 
Schule ist, auch wenn an ihm der Gregormeister mitgewirkt hat. Doch dürfte 
den Feststellungen Hartmut Hoffmanns das größte Gewicht beizumessen 
sein, dass am ende des 10. Jahrhunderts Domschulen gemeinhin noch keine 
Skriptorien unterhalten haben und dass es auch keine wirklichen indizien 
für ein damaliges Skriptorium am trierer Dom gibt.84 Hingegen lassen sich 
maximiner Hände im Dienste des trierer erzbischofs sporadisch seit 957 
nachweisen.85 zwar stellen laut Hoffmann die Schriften im egbertcodex und 
die der 15 codices der egbertschule einen völligen neuanfang dar, vergli-
chen mit der allgemeinen Schriftentwicklung im maximiner Skriptorium 
des 10. Jahrhunderts, die sich in 35 codices, zumeist patristischen inhalts, 
niedergeschlagen hat. Doch weisen einige Spuren in diesen prachthand-
schriften ebenfalls eher auf ihre anfertigung zu St. maximin als am Dom. 
auch ist es schlecht vorstellbar, dass die spätere trierer Dombibliothek, die 
noch lange den charakter einer Schulbibliothek hatte und auch 1238 nur 
36 buchtitel aufwies, zuvor eine ganz andere Funktion hätte wahrnehmen 
können. Gleichzeitig mit dem niedergang der abtei nach 1000 infolge der 
aushöhlung des ottonischen reichskirchensystems und dem gewalttätigen 

80 Knoblich, bibliothek, S. 115 f.
81 einzelbeispiele bei margue/Schroeder, aspects.
82 Heute Stabitr Hs 171/1626 und chantilly, musée condé nr. 15654.
83 Stabitr Hs 24.
84 Hoffmann, buchkunst 1, S. 444 f.
85 abschrift in lHaKo best. 1a nr. 14, ediert in mub 1 nr. 202.
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auftreten der Feudalherren als Klostervögte setzte auch das ende der eg-
bertschule ein. Das erbe der maximiner buchkunst trat im 11. Jahrhundert 
im Wesentlichen die abtei echternach an.86

betrachten wir schließlich den einfluss der abtei in der ottonenzeit auf 
die übrige monastische Welt. nach 934 war St. maximin weniger ein reform-
zentrum, sondern der mittelpunkt einer klösterlichen observanz mit großem 
prestige bei den anderen Klöstern. in den von St. maximin reformierten abteien 
wurde diese observantia regularis zum stereotypen attribut der maximiner 
mönchsgemeinschaft87 und ließ sie zumeist vergessen, dass der einführung 
der reform bei ihnen nicht unbedingt die freie Willensentscheidung ihrer 
eigenen Konvente, sondern gelegentlich auch der Druck des reichsoberhaupts 
oder einzelner bischöfe zu Grunde lag. Das Grundelement des maximiner 
Klosterlebens bildete im späten 10. und frühen 11. Jahrhundert daher diese 
observanz. eher im Hintergrund blieben dagegen die aus ihr entwickelten 
consuetudines des Klosters, die nicht überliefert sind und sich möglicherweise 
aus den zu einsiedeln unter dem namen des reformers Sandrat erhaltenen 
consuetudines rekonstruieren lassen.88

Hallinger hat zwischen 937 und 1059 für St. maximin 19 Filiationen fest-
gestellt, deren zahl sicherlich noch höher sein dürfte.89 insgesamt erlangten in 
diesem zeitraum 34 maximiner mönche in 42 Klöstern die abtswürde, nämlich 
im 10. Jahrhundert 16 mönche in 22 Klöstern und im 11. Jahrhundert – zumeist 
durch die reformtätigkeit des abtes poppo – 18 mönche in 20 Klöstern. mit 
den monastischen ergebnissen der reformansätze der maximiner mönche 
in den betreffenden Klöstern selbst und mit der rückwirkung auf die abtei 
St. maximin, deren Verhältnis zum Königtum und zum reichsepiskopat sowie 
mit den damit verbundenen religiösen und intellektuellen aktivitäten haben 
sich vor allem michel margue und Jean Schroeder befasst.90 beim Wirken 
der maximiner mönche in anderen Klöstern ist augenfällig, dass die meisten 
der reformeinsätze auf direkte oder mittelbare Weisung des Königshauses 
erfolgten, während die einführung der reform ohne Vermittlung, gelegentlich 
wohl auch auf Druck der ottonen, eher die ausnahme blieb.

am beginn der maximiner reformtätigkeit stand die entsendung meh-
rerer maximiner mönche 938 als Gründungskonvent von St. mauritius zu 

86 mütherich, buchmalereien, S. 15 f.
87 einzelbeispiele bei margue/Schroeder, aspects, S. 70–76.
88 So Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 893, vgl. § 24. regel und consuetudines.
89 Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 95.
90 margue/Schroeder, aspects.



§ 10. St. maximin in ottonischer zeit 253

magdeburg,91 die wohl sehr nachhaltig für die beziehungen des sächsischen 
Herrscherhauses zu dem lothringischen Kloster und dessen Verankerung in der 
religiösen reform wurde. ihren leiter, anno, ernannte otto i. 950 zum bischof 
von Worms, während er um 940 einen größeren, nicht genau zu definierenden 
personenkreis aus dieser mönchsgruppe in der Königskanzlei verwendete.92 
unter diesen von der Forschung als magdeburger Diktatoren bezeichneten 
mönchen könnte sich auch der spätere magdeburger erzbischof adalbert 
befunden haben. als personelle basis griff der Kaiser bei der installierung von 
magdeburg als erzbistum 968 erneut auf die abtei St. maximin zurück und 
entnahm ihrem Konvent nicht nur den neuen erzbischof adalbert, sondern 
als leiter der Domschule,93 deren anfängliches Skriptorium und deren frühe 
bibliothek ebenfalls auf St. maximin verweisen,94 den bisherigen magister 
scholarum ohtrich,95 ferner als neuen abt des 968 verlegten ursprünglichen 
mauritiusklosters den maximiner mönch Harding sowie einige mitglieder 
des neuen Domkapitels.96

erfolgte die Verwendung der maximiner mönche zu magdeburg und in 
der reichskanzlei seit 938 noch in Kerngebieten der ottonischen Herrschaft, 
bedurfte es offenbar eines längeren zeitraums, um die monastischen reform-
vorstellungen der ottonen auch in nichtsächsischen Klöstern durchzusetzen. 
erst nach 964/965, seit der ernennung des maximiner Konventuals christian 
zum abt von St. pantaleon/Köln durch ottos Halbbruder erzbischof brun,97 
häufte sich die Verwendung der maximiner mönche in solchen Klöstern. So 
erhielt 966 der maximiner mönch und möglicherweise als mitglied der Kö-
nigskanzlei mit otto i. und seiner Gemahlin adelheid verbundene adalbert 
die abtei Weißenburg, die er auch nach seiner ernennung zum magdeburger 
erzbischof 968 bis zu seinem tod 981 behielt und in der ihm als abt der 
maximiner reformer Sandrat nachfolgte. Für die lothringische Kloster-
landschaft wurde im märz 973 die entscheidung ottos i. und des Grafen 

91 beumann, Die bedeutung lotharingiens, S. 14–46.
92 theodor Sickel, einleitung zu mGH D o i, S. 83; Kurt-ulrich Jäschke, Königs-

kanzlei und imperiales Königtum im zehnten Jahrhundert, in: Historisches Jahr-
buch 84 (1964), S. 288–333, und Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 37 f.

93 Gerd althoff, Die Gründung des erzbistums magdeburg, in: Katalog otto der 
Große, magdeburg und europa 1, S. 344–352, hier S. 350.

94 margue/Schroeder, aspects, S. 85.
95 thietmari merseburgensis episcopi chronicon, ed. Holtzmann, S. 98.
96 althoff, adels- und Königsfamilien, S. 348.
97 zum zeitpunkt vgl. margue/Schroeder, aspects, S. 114–116.
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Siegfried als laienabt des Klosters echternach wichtig, dort die klösterliche 
ordnung wiederherzustellen. Hierfür wurden der maximiner Konventual 
ravanger, der diese abtei bis 1007 leitete, und weitere 40 seiner mitmönche 
abgeordnet. trotz der massiven Durchsetzung des echternacher Konvents 
mit maximiner mönchen behielt diese abtei jedoch ihre eigenständigkeit, 
die sich in ihrem Skriptorium und ihrer bibliothek niederschlug, in der auch 
heidnische autoren vertreten waren. ebenfalls sichtbar wird der einfluss des 
sächsischen Herrscherhauses in der einsetzung des ehemaligen maximiner 
Kellerars, dann wohl mönchs von St. pantaleon, Sandrat, zum abt der ver-
mutlich im Juli 974 gegründeten abtei Gladbach.98 ihn hatte otto i. in den 
Jahren zuvor für die reform der abtei St. Gallen bestimmt, wo sich Sandrat 
jedoch gegen den Widerstand des St. Galler Konvents nicht hatte durchsetzen 
können.99 offensichtlich hatte Sandrat jedoch nicht nur das amt des abtes 
von Gladbach, aus dem er zeitweilig vertrieben wurde, und Weißenburg inne, 
sondern entweder von 964 bis 972 oder von 979 bis 984 auch das von ell-
wangen.100 Weniger spürbar ist der einfluss der ottonen bei der einführung 
der reform zu St. emmeram/regensburg durch den regensburger bischof 
Wolfgang nach 972, der hierfür zunächst als propst, danach als abt den 
ihm durch seine tätigkeit in der Kanzlei des trierer erzbischofs Heinrich 
(956–964) wohlbekannten damaligen Dekan von St. maximin, ramwold, 
berief.101 Dieser leitete bis zu seinem tod 1000/1001 St. emmeram, in dessen 
damaligem Skriptorium sich mehrere maximiner einflüsse finden.102 bei der 
reformierung der abtei tegernsee 978 traten dagegen Kaiser otto ii. und 
bischof Wolfgang gleichermaßen in erscheinung. Freilich ist nicht gesichert, 
ob der neue abt Hartwig direkt aus St. maximin kam oder zunächst mit 
ramwold nach St. emmeram gegangen war, woher auch sein nachfolger 
nach 982 stammte. eher der initiative des mainzer erzbischofs Willigis 
(975–1011) schließlich dürfte die einführung der reform in dem taunus-
kloster bleidenstadt entsprungen sein, dessen reformabt reginbert infolge 
der necrologangaben ursprünglich maximiner mönch gewesen sein muss.103

 98 zusammenfassend margue/Schroeder, aspects, S. 119 f.
 99 ekkehard iV., St. Galler Klostergeschichten, S. 273 f.
100 zusammenfassend margue/Schroeder, aspects, S. 123 f., sowie § 37.2. mönche 

934–1110/1120: Sandrat.
101 zu ihm auch § 37.2. mönche 934–1110/1120: ramwold.
102 Hoffmann, buchkunst 1, S. 290 f.
103 margue/Schroeder, aspects, S. 130 f.
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infolge der entspannung des Verhältnisses des trierer erzstifts zur abtei 
St. maximin unter den erzbischöfen Dietrich (965–977) und egbert (977–993) 
scheinen diese metropoliten maximiner mönche auch für die reform ihrer 
bischöflichen Klöster verwendet zu haben. anhand der necrologeinträge 
dürfte dies für die neue mönchsgemeinschaft zu St. eucharius-St. matthias 
gesichert sein, deren leiter der bekannte maximiner chronist Sigehard ge-
wesen ist, entweder vor 977104 oder, was wahrscheinlicher ist, erst nach 990.105 
Wegen einer reihe von Fälschungen ist der maximiner einfluss zu St. maria 
ad martyres schwieriger zu bestimmen. Doch ist sich die neuere Forschung 
über das abbatiat des maximiner mönches Hildebold 980/981 in diesem 
Kloster einig,106 nachdem die trierer erzbischöfe hier zunächst den Gorzer 
mönch Deodat eingesetzt hatten. Dieser Hildebold dürfte personengleich mit 
dem um 977 von erzbischof egbert als Koadjutor von mettlach eingesetz-
ten maximiner mönch Hildebold sein. er konnte sich jedoch im Konvent 
nicht gegen den alten abt ruotwich (ca. 940/945–nach 977) behaupten, der 
ursprünglich aber ebenfalls maximiner mönch gewesen zu sein scheint.107

104 So becker, St. eucharius-St. matthias, S. 583.
105 Siehe § 37.2. mönche 934–1110/1120: Sigehard.
106 Wisplinghoff, Die lothringische Klosterreform, S. 151, und margue/Schroe-

der, aspects, S. 126 f.
107 petrus becker, mettlach, in: Germ. ben. 9, S. 517–545, hier S. 513, bes. anm. 13.
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§ 11. D i e  a b t e i  u n d  d i e  S a l i e r

nicht nur durch die für diesen zeitraum wenig inhaltsreiche Geschichts-
schreibung des Klosters, auch durch andere überlieferungen steht fest, dass sich 
im 11. Jahrhundert die materielle und geistige blütezeit der abtei während der 
ottonenzeit nicht hat fortsetzen können. zum einen scheint für die deutschen 
Herrscher nach 1002 die maximiner observanz für die größeren Klöster des 
reichs nicht mehr den idealen reformtyp gebildet zu haben. Deshalb ist nun 
von den monastischen impulsen, die über ein halbes Jahrhundert von St. ma-
ximin ausgegangen waren, für einige Jahrzehnte nichts mehr zu verspüren. 
Kaiser Heinrich ii. selbst bevorzugte für Klosterreformen die durch abt 
richard in St. Vanne bei Verdun begründete, dem cluniazensischen Vorbild 
angenäherte monastische observanz, der ein wesentlich zentralistischeres 
modell als das der lothringer reformkreise zu Grunde lag. zu St. maximin 
selbst führte dies dazu, dass hier eine wesentliche errungenschaft der reform 
von 934, die leitung der mönchsgemeinschaft durch einen selbständig vom 
Konvent gewählten abt als Pater spiritualis, seit dem abbatiat poppos 1024 
für den größten teil des 11. Jahrhunderts illusorisch wurde. Sowohl abt pop-
po (1024–1048) und wohl auch sein nachfolger abt Dietrich i. (1049–1075) 
hatten zuvor dem maximiner Konvent nicht angehört, wurden allein durch 
den Willen der Herrscher äbte zu St. maximin und leiteten daneben das Dop-
pelkloster Stablo-malmedy.1 Die hieraus resultierenden unzuträglichkeiten 
sind nicht nur durch die Klagen der beiden Konvente bezeugt2 und führten 
1075 schließlich zur absetzung Dietrichs i. durch den maximiner Konvent. 
Die beschränkung des Wahlrechts der mönche, durch die Heinrich ii. schon 
1020 dem widerstrebenden Konvent von Stablo poppo als abt aufgezwungen 
und ihn 1024 als abt von St. maximin förmlich eingesetzt hatte, setzte sich 
nämlich auch nach dessen tod 1048 fort. poppo selbst ernannte noch 1048 
den Stabloer mönch Dietrich zu seinem nachfolger zu St. maximin sowie 
Stablo und befahl den mönchen, für ihn die kaiserliche bestätigung und in-
vestitur einzuholen,3 weshalb sich Dietrich später als abt kraft kaiserlicher 
ernennung bezeichnete.4 einzelne ausführungen in der Vita popponis legen 

1 zu Dietrichs Herkunft vgl. die Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 305, ferner Hal-
kin/roland, recueil des chartes 1, nr. 112, und novillanius, chronicon, S. 1015, 
anders jedoch Wisplinghoff, untersuchungen, S. 55 anm. 180.

2 mGH D K ii nr. 228a und Halkin/roland, recueil des chartes 1, nr. 112.
3 Seibert, abtserhebungen, S. 279.
4 mub 1 nr. 382.
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zudem nahe, dass die mit dem namen von richard von St. Vanne verbunde-
ne reformerische tätigkeit poppos, durch die wiederum St. maximin neben 
Stablo für einige Jahrzehnte zum monastischen zentrum für andere Klöster 
im reich wurde, nun nicht mehr so sehr durch ihre Konvente, sondern durch 
einzelne äbte und bischöfe, vor allem jedoch durch die Kaiser der frühen 
Salierzeit getragen wurden, während sich in beiden Konventen zunehmend 
Spannungen bemerkbar machten.

aber nicht nur bei den im 11. Jahrhundert erneut von St. maximin ausge-
henden monastischen reformen, sondern auch in dem Verhältnis der deutschen 
Herrscher zu den größeren Klöstern des reichs machen sich seit beginn 
der Salierzeit solche akzentverschiebungen bemerkbar. Schon Heinrich ii. 
(1002–1024) hatte die reform kirchlicher institutionen gelegentlich mit um-
widmungen und der Säkularisierung von teilen ihrer Güter verbunden, wie 
seine eingriffe 1005 zu Hersfeld, 1013 zu Fulda, 1014 zu corvey und 1016 bei 
der Gründung des bistums bamberg zeigen. naheliegend ist deshalb, in der 
durch die späteren maximiner urkundenfälschungen berichteten entfremdung 
großer Klostergüter ende des Jahres 1023 durch diesen Herrscher und der 
von ihm der abtei aufgenötigten reform, die in der einsetzung poppos als 
abt spätestens im märz 1024 gipfelte,5 ebenfalls einen einheitlichen Vorgang 
zu sehen. nicht das in den Fälschungen als beweggrund hierfür angegebene 
alter des in späteren maximiner überlieferungen nicht wieder genannten 
abtes Haricho, sondern die einsetzung des einige monate danach bezeugten 
reformabtes poppo könnte Heinrich ii. damals zum anlass für eine teilsä-
kularisation der Klostergüter benutzt haben. mit der neuen reform waren 
für die abtei deshalb auch größere Güterverluste verbunden, auch wenn 
sie damals das exorbitante ausmaß der in den Fälschungen genannten 6676 
beziehungsweise 6750 Hufen sicherlich nicht erreicht haben werden. eben-
so wenig können diese angaben jedoch auch den erst später eingetretenen 
Güterverlusten der abtei entsprochen haben, die dann in den Fälschungen 
um 1110 gleichsam subsumiert und allein diesem eingriff Heinrichs ii. zuge-
schrieben worden wären. unter Heinrichs ii. nachfolgern verschärften sich 
allerdings die intensive inanspruchnahme der Wirtschaftskraft der Klöster 
und die Vergabe ihres besitzes durch das reich. infolge der begehrlichkeit 
der geistlichen und weltlichen Fürsten erreichte dieser Säkularisierungsprozess 
gerade im rheinland während der minderjährigkeit Heinrichs iV. nach 1056 
einen Höhepunkt und bildete zweifellos den Hintergrund für die nennung 

5 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 36.
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der ungeheuren masse von Klostergütern in den maximiner Fälschungen über 
die angeblichen eingriffe Heinrichs ii. im Jahr 1023. Dagegen versuchte sich 
die abtei schon vor 1056 oder um 1065 unter zuhilfenahme von Fälschun-
gen zu wehren.6 So sind dort damals die angeblich von den karolingischen 
Herrschern ausgestellten Fälschungen entstanden, vermutlich als reaktion 
auf das bestreben des trierer erzbischofs eberhard (1047–1066), vom reich 
St. maximin und St. Servatius in maastricht zu erlangen.7 Verbunden mit dieser 
absicht waren mehrere urkundenfälschungen auch des erzstifts sowie eine 
Fehde erzbischofs eberhard mit dem obervogt des Klosters, dem Grafen 
Konrad von luxemburg.8 zu dieser angespannten Situation passte durchaus, 
dass die abtei unter ihrem abt poppo (1024–1048) in der luxemburger 
Grenzfestung Wasserbillig am unterhalt eines gegen den trierer erzbischof 
gerichteten Festungswerks mitwirkte.9

auch andere entwicklungen des 11. Jahrhunderts zogen die abtei in 
mitleidenschaft. mit der abschaffung der traditionellen „beamtenvögte“ 
und der ernennung der luxemburger Grafen zu alleinigen Vögten der abtei 
um 1000 wurde das bislang freie Wahlrecht der Vögte bald hinfällig.10 an 
die Stelle des verlorenen Verfügungsrechtes der äbte versuchte das Kloster 
um 1100 schließlich die ämter nicht nur ihres obervogtes, sondern vor 
allem der sich gegen den Widerstand des Klosters bemerkbar machenden 
untervögte an die königliche bannleihe zu binden. Durch die im frühen 
12. Jahrhundert gefertigten Fälschungen oder doch Verfälschungen der kö-
niglichen Vogteiweistümer seit 1026 gelang es St. maximin schließlich, diese 
rechtskonstruktion, die die amtsausübung der Vögte von ihrer ernennung 
durch den König abhängig machte und deren Voraussetzungen mit dem ende 
der Salier 1125 hinfällig wurden, als Grundlage der Vogtei über das Kloster 
bereits im 11. Jahrhundert darzustellen. Doch konnten solche Fälschungen 
nicht verhindern, dass wohl schon im 11. Jahrhundert eine größere zahl von 
liegenschaften, pfarreien und rechten aus dem besitz des Klosters in den 
der luxemburger Grafen gelangte, die diese später nur noch zum teil von 
St. maximin als lehen muteten. im 12. Jahrhundert dürften dann weniger die 
Grafen die Fortsetzung des Schrumpfungsprozesses der abteigüter und -rechte 

 6 Kölzer, Studien, S. 110 f.
 7 Kölzer, Studien, S. 113 f.
 8 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 47.
 9 mub 1 nr. 332, vgl. mathieu, Wasserbillig und mertert, S. 99, und Giessmann, 

besitzungen, S. 203 anm. 19.
10 Vgl. § 20. Die Vogtei.
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im bereich der obervogtei bewirkt haben als deren edelfreie ministerialen, 
die die abtei für einen Großteil ihrer Güter als untervögte einsetzen musste, 
bevor um 1200 dieser umschichtungsprozess weitgehend abgeschlossen war.

Die entwicklung der Vogtei der luxemburger Grafen brachte dem Kloster 
also in jenen Gebieten, in denen sich ihre obervogtei bemerkbar machte, 
einige Verluste. unvergleichlich höher waren seine einbußen jedoch in den 
räumen, die vom einfluss der obervogtei unberührt blieben, nämlich auf dem 
Hunsrück, im Westerwald, im nahe- und lahngau sowie im Worms- und 
Speyergau. über das Schicksal des dortigen Klosterbesitzes existieren vom 10. 
bis zum 13. Jahrhundert kaum überlieferungen, weshalb sowohl der Verlust 
der Hauptmasse der Klostergüter ungeklärt ist wie auch der umstand, dass 
einige dennoch in der Verfügung der abtei und andere wenigstens nominell 
ihre lehensgüter blieben. Daher muss auch offen bleiben, auf welche ihrer 
teile sich die in einem wohl gefälschten, aber möglicherweise auf echter 
Vorlage beruhenden Diplom ottos ii. 973 verfügte restitution bezogen 
hat,11 die otto iii. 992 wiederholen musste,12 und ob die abtei zu beginn des 
11. Jahrhunderts tatsächlich wieder in ihrem besitz war. natürlich ist es auch 
verlockend, die angebliche einziehung eines Großteils der Klostergüter 1023 
durch die auf den namen Heinrichs ii. gefertigten urkundenfälschungen in 
besonderem maße auf den besitz der abtei im nahegau und in rheinhessen 
zu beziehen. Hierzu könnte vor allem die nennung des pfalzgrafen ezzo 
und des Grafen otto als neubesitzer neben dem des luxemburger Vogtes 
Heinrich von bayern in ihnen verleiten. Hierbei wird Graf otto gelegentlich 
als otto von Hammerstein, als möglicher Stammvater der emichonen und der 
mit der abtei später in einem engeren lehensgeflecht stehenden raugrafen,13 
gelegentlich aber auch als Sohn des pfalzgrafen ezzo identifiziert. Durch 
Quellenbelege lässt sich diese Vermutung jedoch nicht erhärten. in den echten 
und gefälschten urkunden des Klosters der zweiten Hälfte des 11. und im 
frühen 12. Jahrhundert ist neben dem Grafen emicho14 und dem Herzog 
Heinrich von limburg15 als unrechtmäßige besitzer von Klostergütern nur 
von ministerialen des reiches, des mainzer erzbischofs, des bischofs von 

11 mGH D o ii nr. 57; zur echtheit: oppermann, rheinische urkundenstudien 2, 
S. 71; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 143, und Kölzer, Studien, S. 95.

12 mGH D o iii nr. 95.
13 Hlawitschka, anfänge, S. 46 und S. 54.
14 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3095.
15 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3014 und nr. 3015.
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metz und wohl auch des pfalzgrafen die rede.16 ähnlich wie im bereich der 
luxemburger Vogtei scheinen hier die Fälschungen des Klosters nicht die 
größeren räuber, sondern nur die kleineren Diebe genannt zu haben.

Vermutlich waren die Verluste der abtei in jener zeit im bereich der 
nahe, der lahn und in rheinhessen am größten, blieben aber sicherlich nicht 
singulär. Das ausmaß der entfremdungen ist deshalb nicht genauer festzu-
stellen, weil sämtliche listen in den Güterbestätigungen der Herrscher für 
die abtei, so 1023 Heinrichs ii., 1026 Konrads ii., 1051 des papstes leo ix., 
1051 Heinrichs iii. und 1066 Heinrichs iV.,17 produkte späterer Fälschungen 
darstellen, die keine gemeinsame Vorlage haben dürften, da sie alle mitein-
ander nicht identisch sind. erst mit dem privileg innozenz’ ii. von 1140,18 
dessen besitzliste freilich nicht vollständig und in einzelfällen wohl auch 
tendenziös ist, werden wieder gesicherte aussagen zur besitzgeschichte der 
abtei möglich. immerhin hat erich Wisplinghoff darauf hingewiesen, dass 
in den Quellen zwischen 1050 und 1125 von 28 besitzungen des Klosters die 
rede ist, die nach 1140 alle nicht mehr genannt werden, und die absoluten 
Güterverluste des Klosters in jenen Jahren auf etwa ein Drittel geschätzt, 
ohne berücksichtigung der ländereien und rechte, die die abtei nun als 
lehen auszugeben gezwungen war.19

Diese das ganze 11. Jahrhundert hindurch andauernden, für das Kloster 
negativen entwicklungen dürften den Hintergrund für die Fälschungen der 
abtei nach 1100 gebildet haben, Kaiser Heinrich ii. habe 1023 sich gegen die 
befreiung des Klosters von der teilnahme an reichstagen, von den Servitia 
und vom Heerbann von dem greisen abt Haricho 6656 beziehungsweise laut 
der anderen Fassung 6750 mansen Klostergüter geben lassen und diese dem 
Klostervogt Herzog Heinrich von bayern, dem pfalzgrafen ezzo und dem 
Grafen otto als reichslehen verliehen. überliefert ist dieses Spurium durch 
zwei angebliche originale20 von der Hand des Fälscherabtes berengoz,21 eines 
davon besiegelt, das andere unbesiegelt und erheblich erweitert. ihr Heraus-
geber Harry bresslau hat infolge des itinerars Heinrichs sowie der Gepflo-

16 mub 1 nr. 382; mGH D H iV nr. 369 sowie Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3014, 
nr. 3015, nr. 3069, nr. 3095 und nr. 3147.

17 1023: mGH D H ii nr. 500 und nr. 502; 1026: mGH D K ii nr. 48, 1051: Jl 
nr. 4251; 1051: mGH D H iii nr. 262 und nr. 1066: mGH D H iV nr. 181.

18 mub 1 nr. 516.
19 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 80.
20 paris, bn nouv. aqc. 9266 nr. 29 und nr. 30.
21 Kölzer, ein Fälscher bei der arbeit, S. 161 f.
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genheiten seiner Kanzlei für sie jeweils echte Vorurkunden angenommen.22 
Die hier genannten zahlen über die Verluste des Klosters müssen freilich 
ein Fantasieprodukt sein, wenn man berücksichtigt, dass im 9. Jahrhundert 
die Klöster Fulda etwa 8000 Hufen, prüm 1700, corvey 2000 und Hersfeld 
etwa 1800 Hufen besessen haben23 und dass der besitz von St. maximin 
um 950 auf etwa 1300 und um 1050 auf 1700–1800 Hufen geschätzt wird.24 
Da die Vorurkunden nicht zu rekonstruieren sind und die in den beiden 
Fälschungen wiedergegebenen besitzlisten wohl kaum auf sie zurückgehen 
können,25 ist hierbei auch kein bloßer übertragungsfehler wahrscheinlich.26 
Für die Geschichte von St. maximin im 11. Jahrhundert lässt sich aus beiden 
Fälschungen wohl nur ableiten, dass mit der von Heinrich ii. angeordneten 
reform des Klosters und der einsetzung poppos als dessen abt auch hier, wie 
bei ähnlichen reformprojekten dieses Kaisers in anderen abteien, ein größerer 
Güterverlust verbunden war. Die einbußen hatten dann die Fälschungen des 
frühen 12. Jahrhunderts, stellvertretend für die weiteren entfremdungen jener 
Jahrzehnte, im auge, ohne sie jedoch quantifizieren zu wollen. 

nicht nur die anfänge poppos als abt von St. maximin (1024–1034 und 
1037–1048) waren hierdurch problematisch, sondern auch seine Stellung 
als reformabt in der bisherigen Konventsverfassung sowie der durch seine 
ernennung geschaffene, bis 1075 bestehende Klosterverband von St. maxi-
min mit Stablo-malmedy unter einem gemeinsamen abt. Seine aktivitäten 
als führender repräsentant des reichsmönchtums für eine reformrichtung, 
die gewöhnlich als lothringische mischobservanz und als Weiterentwicklung 
der lothringischen reform, nun aber unter zentralistischer regie, bezeichnet 
wird, sind häufig behandelt worden.27 Sicherlich darf hierbei nicht übersehen 
werden, dass poppos ansatzpunkt nun weniger die reformbedürftigkeit der 
Konvente, sondern ihr einbau in ein zentralistisches Kirchenregiment der 
Herrscher war und seine Grundlage nicht so sehr in der benedictusregel, 
sondern im charisma der „Superäbte“ hatte, das sich im 11. Jahrhundert bei 

22 Vorbemerkung in mGH D H ii nr. 500 und nr. 502.
23 Schrimpf, Kloster Fulda, S. 223.
24 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 71 und S. 82 f.
25 Kölzer, ein Fälscher bei der arbeit; anders Wisplinghoff, untersuchungen, 

S. 74 f.
26 etwa 656 statt 6656 Hufen, wie Schaab, Geschichte der Kurpfalz 1, S. 25, vermutet.
27 zunächst Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 292 f., in neuerer zeit Schäfer, Studien 

zu poppo von Stablo; Hoffmann, mönchskönig und „rex idiota“, und Seibert, 
Herrscher und mönchtum, S. 205 f.
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odilo von cluny, richard von St. Vanne, Wilhelm von Dijon und eben bei 
ihm findet. Von poppo rühmt seine Vita,28 er habe im laufe seiner tätigkeit 
15 abteien geleitet und ihm hätten die Kaiser Heinrich ii. und Konrad iii. 
die aufsicht über die Klöster des reichs insgesamt unterstellen wollen, die 
ihn auch mehrmals für diplomatische missionen verwendet hätten. innerhalb 
seines breit gestreuten, mit der benedictusregel nur schwer zu vereinbarenden 
Wirkungskreises stellen die beiden abteien Stablo, wo ihn Heinrich ii. 1020 
als abt eingesetzt, und St. maximin, dessen abbatiat er in der zeit zwischen 
märz und Juli 1024 erlangt haben dürfte,29 zweifellos den Schwerpunkt seines 
Wirkens als Klosterreformator dar. Denn die von ihm in anderen Klöstern 
eingesetzten äbte stammten in der regel aus diesen beiden Konventen.

entgegen den ausführungen erich Wisplinghoffs30 scheint freilich das Ver-
hältnis von St. maximin zu poppo, dem ersten dem Kloster seit der periode der 
laienäbte von auswärts aufgezwungenem Vorsteher, nicht ohne Spannungen 
gewesen zu sein. zwar könnte durchaus zutreffen, dass in den nachrichten 
der Vita des abtes über St. maximin, etwa über den traurigen zustand der 
mönchsgemeinschaft vor poppos amtsantritt oder über die umtriebe der 
mönche gegen ihn, die bis zum Versuch seiner Vergiftung – ein infolge der 
benedictuslegende in der mittelalterlichen Klosterhistoriographie nicht allzu 
seltener topos – gegangen sein sollen, gewisse ressentiments des autors der 
Vita gegen die trierer reichsabtei ausdruck gefunden haben. auch trifft 
es zu, dass poppo maximiner mönche als äbte zu echternach, brauweiler, 
Weißenburg und limburg an der Hardt eingesetzt hat. Dies vermag jedoch 
über sein Verhältnis zum maximiner Gesamtkonvent nur wenig auszusagen. 
auffällig ist nämlich, dass nicht nur er, sondern alle von ihm zu St. maximin 
eingesetzten äbte von auswärts stammen. als er 1034, vielleicht wegen seiner 
vielen pflichten, dort seinen abbatiat niederlegte, bestimmte er seinen nef-
fen Johannes, ehemals mönch zu Stablo und kurzzeitig abt von limburg, 
zu seinem nachfolger. laut poppos Vita geriet Johannes mit seinem onkel 
jedoch schon bald in Konflikt, denkbar ist wegen der Sonderinteressen seiner 
abtei St. maximin in poppos Klosterverband, starb aber schon im Juli 1035. 
Hierauf übertrug poppo die leitung des Klosters dem propst lambert, einem 
ehemaligen mönch von St. Hubert oder aber Stablo,31 den er jedoch noch im 
Jahr 1035 als neuen abt des Doppelklosters Waulsort (Vaucour)-Hastières 

28 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 303 f.
29 zum zeitpunkt siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 53.
30 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 54.
31 Dierkens, abbayes et chapitres, S. 158 anm. 59.
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einsetzte. lamberts nachfolger zu St. maximin wurde hierauf bernhard, der 
zuvor vermutlich ebenfalls mönch zu Stablo gewesen war.32 bernhard starb 
bereits 1037, worauf poppo erneut den maximiner abtsstuhl einnahm. ebenso 
bestimmte poppo nochmals 1048 auf dem totenbett zu seinem nachfolger 
den Stabloer mönch Dietrich.33

Während der regierung Dietrichs als abt von St. maximin (1049–1075) 
und von Stablo-malmedy (nach 1048–1080) wurden dann die vielleicht 
schon zuvor bestehenden Spannungen zwischen den beiden abteien auch 
in den Quellen sichtbar. Wie eifersüchtig beide Konvente ihren besitzstand 
zu wahren suchten, zeigt der vornehmlich aus späteren traditionsnotizen zu 
eruierende Gütertausch zwischen Stablo und St. maximin um 1036.34 Durch 
ihn erhielt Stablo gegen asselborn zunächst nur corswarem bei Hasselt, auf 
die Klagen des Stabloer Konvents wegen Schlechterstellung dann zusätzlich 
maximiner Streubesitz bei Winningen und remagen. Diesen soll Stablo dann 
mit dem bamberger Domkapitel gegen losange getauscht haben.35 als nach 
1048 abt Dietrich losange jedoch St. maximin zuwendete, habe er den un-
willen des Stabloer Konvents erregt.36 Die problematik der beiden abteien 
in einer Hand könnte sich auch 1065 gezeigt haben, als erzbischof anno ii. 
von Köln das Kloster malmedy von Stablo trennen und der Kölner Kirche 
angliedern wollte37 und zu malmedy als Klostervogt ausgerechnet den Vogt 
von St. maximin, Graf Konrad von luxemburg, einsetzte.38 zu St. maximin 
selbst dürfte abt Dietrich durch die Willfährigkeit gegenüber dem reich 
und durch seine verkehrte lehenspolitik missliebig geworden sein, die ihm 
noch 1112 abt berengoz direkt vorwerfen sollte und sie durch mehrere 

32 So die Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 309, und Hontheim, prodromus, S. 985; 
anders Wisplinghoff, untersuchungen, S. 55 anm. 180, doch hat schon Wiltheim 
darauf verwiesen, dass bernhards eintrag mit dem zusatz nostre congregationis im 
ältesten maximiner necrolog durch den monastischen Verbund St. maximin-Stablo 
bedingt gewesen sein könnte.

33 So die Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 305; Halkin/roland, recueil des char-
tes 1, nr. 101 und Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 212; anders Wisplinghoff, un-
tersuchungen, S. 55.

34 mGH D K ii nr. 228 und nr. 228a.
35 mGH D H iii nr. 208a und b.
36 Halkin/roland, recueil des chartes 1, nr. 125.
37 mGH D H iV nr. 161; mGH D H V nr. 49; Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3037; 

vgl. Jenal, erzbischof anno ii. von Köln, S. 62–86.
38 Wampach 1 nr. 286 und nr. 287.
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Fälschungen zu korrigieren versucht hat.39 Schließlich wurde Dietrich 1075 
zu St. maximin als abt vertrieben und musste sich nach Stablo zurückzie-
hen, obwohl ihm dessen Konvent parteilichkeit zugunsten von St. maximin 
vorgeworfen hatte, da er dort die (abts-)Weihe empfangen habe.40 Dort ist er 
als abt 1080 gestorben. Seine noch im 18. Jahrhundert zu Stablo vorhandene, 
etwas despektierliche Grabinschrift, die ihm einfältigkeit vorwirft,41 dürfte 
freilich einer späteren zeit angehören. 

über die beiden Dietrich zu St. maximin, nicht aber zu Stablo folgenden 
äbte Heinrich i. (1075–1086) und Heinrich ii. (1086–1097/1100) ist nur wenig 
bekannt. ihr späteres andenken in der abtei war schlecht, da um 1220 im 
Vorwort zum liber aureus behauptet wurde, beide äbte hätten pretiosen des 
Klosterschatzes verpfändet und nicht wieder eingelöst.42 laut dem ältesten 
necrolog wurde abt Heinrich i. an einem 22. Juni zu myrrhae in Kleinasien 
beigesetzt. Dies muss um 1086 gewesen sein, da er den Klostervogt Graf 
Konrad von luxemburg auf dessen pilgerreise nach Jerusalem begleitet haben 
wird, der selbst, laut diesem necrolog nach seiner rückkehr, am 8. august 
1086 starb. Kaum aussagewert für die Geschichte der abtei dürfte eine 
erst 1782 berichtete und wohl eher zu den Klosterlegenden zu rechnende 
erzählung haben,43 die, wenn sich in ihr ein echter Kern verbirgt, nur auf 
abt Heinrich i. zutreffen kann: Wegen der tyrannei ihres abtes hätten 1083 
oder 1084 zahlreiche mönche St. maximin verlassen. nach seiner absetzung 
durch den papst hätten die mönche schließlich seine Kukulle mit Geld ge-
füllt und ihn mit Stierschwänzen aus dem Kloster gejagt. Hierauf sei er in 
armut zu myrrhae gestorben. über seinen nachfolger, abt Heinrich ii., lässt 
sich sogar nur feststellen, dass er laut dem um 1116 redigierten necrolog44 
an einem 13. Dezember vor dem Jahr 1101, in dem bereits sein nachfolger 
Folmar genannt wird, verstorben und im Kreuzgang des Klosters beigesetzt 
ist, wo sich im 17. Jahrhundert noch sein inhaltsleeres epitaph befunden hat.45

39 mub 2 nr. 423 = mGH D H  V nr. † 88: … qui eadem bona a Theoderico abbate 
quamvis iniuste pro beneficio habuit …; zur Kritik des berengoz an seinem Vorgän-
ger Dietrich siehe Kölzer, Studien, S. 207–212.

40 Halkin/roland, recueil des chartes 1, nr. 125.
41 martène/Durand, Voyage littéraire 2, S. 157.
42 Stabitr Hs 1632/396, S. 1 f.
43 lHaKo best. 1c nr. 19060.
44 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 153.
45 Fuchs, inschriften trier 1, S. 190 f.
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Sein nachfolger Folmar ist als abt von St. maximin zuerst durch die 
urkunde Heinrichs iV. über die restitution der Höfe Schwabenheim und 
ebersheim für die abtei am 26. märz 1101 bezeugt, könnte damals jedoch 
laut der narratio des Diploms schon einige zeit hindurch im amt gewesen 
sein, danach im Juli 1103 und zuletzt in einer urkunde von 1105, aus der 
hervorgeht, dass er mit dem seit 1100 als abt von Stablo genannten Folmar 
identisch ist.46 Vielleicht war er ursprünglich mönch zu St. maximin,47 doch 
erhielt er als erste abtei 1097 Stablo. Die von ihm ausgestellten urkunden legen 
nahe, dass er in weit höherem maße für Stablo tätig war48 als für St. maximin 
und dass er in engerer Verbindung zu den Saliern Heinrich iV. und Hein-
rich V. stand. im maximiner necrolog ist sein tod an einem 15. Dezember,49 
vermutlich im Jahr 1106, vermerkt, da er laut einem nachtrag zum 31. märz 
in diesem necrolog für den am 7. august 1106 verstorbenen Kaiser Hein-
rich iV. noch ein Jahrgedächtnis fundiert hat. im april 1107 amtierte als abt 
von St. maximin laut dem bericht des abtes thietmar von Helmarshausen 
bereits sein nachfolger berengoz.50

berengoz (1107–1126/1127), ursprünglich wohl mönch zu Fulda, wie 
theo Kölzer auf Grund seiner Fälschertätigkeit auch für dieses Kloster und 
seiner dortigen necrologeinträge wahrscheinlich gemacht hat,51 dürfte die 
abtei St. maximin möglicherweise durch die intervention Heinrichs V., der 
Fulda besucht hatte,52 nach august 1106, jedoch vor april 1107 erhalten 
haben, weshalb er sich dort im april 1113 im siebten Jahr seiner regierung 
befand.53 unklar ist, ob er schon zuvor die abtei St. arnulf bei metz erlangt 
hatte oder erst in den Jahren 1113 bis 1115,54 aus der er vor 1119 durch 

46 1101: mGH D H iV nr. 465; 1103: mGH D H iV nr. 467; 1105: Halkin/roland, 
recueil des chartes 1, nr. 137.

47 So Wisplinghoff, untersuchungen, S. 57 anm. 201.
48 Vgl. Halkin/roland, recueil des chartes 1, nr. 130–138.
49 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 154.
50 translatio et miracula S. modoaldi, ed. Jaffé, S. 296; zum zeitpunkt der translatio 

siehe Klaus nass, Der auctorkult in braunschweig und seine Vorläufer im frühen 
mittelalter, in: niedersächsisches Jahrbuch für landesgeschichte 62 (1990), S. 153–
207, hier S. 161.

51 Kölzer, Studien, S. 162–164, anders, jedoch wohl irrtümlich, Wisplinghoff, un-
tersuchungen, S. 57.

52 Kölzer, ein Fälscher bei der arbeit, S. 161 f.
53 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3095.
54 m. müller, am Schnittpunkt von Stadt und land, S. 32 f., und J. müller, Vir 

religiosus ac strenuus, S. 105.
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die papstfreundliche partei zu metz zeitweilig vertrieben wurde55 und die 
er vor april 1123 endgültig aufgab oder verlor.56 Die abtei Werden, deren 
traditionen ihn zu einem angehörigen des Grafenhauses von Westerburg 
machen und für die er 1122 ebenfalls ein Königsdiplom fälschte,57 erhielt 
er erst nach 1119.58 im unterschied zu seinen Vorgängern poppo, Dietrich 
und Folmar bildete St. maximin den Schwerpunkt seiner politischen bemü-
hungen. Dessen rechte und besitz suchte er durch seine engen beziehungen 
zur Königskanzlei und zu Heinrich V. selbst zu wahren, den er 1116–1118 
auf dessen italienzug begleitete. St. maximin war auch das zentrum seiner 
nicht unbedeutenden literarisch-theologischen tätigkeit. Seine autorschaft 
an einzelnen ihm zugeschriebenen Schriften59 müsste freilich noch näher 
untersucht werden, wie auch seine einbettung in die theologie des frühen 
12. Jahrhunderts, etwa als angeblicher erfinder des durch die späteren päpste 
innozenz iii. und bonifatius Viii. bekannt gewordenen Gleichnisses des 
Verhältnisses zwischen dem Sonnen- und dem mondlicht.60 Schon bresslau 
hatte vermutet, dass der name benzo unterhalb des eschatokolls der jüngsten 
maximiner Fälschung,61 dessen Hand sich nicht nur in einer Serie weiterer 
Spuria des Klosters sowie als indorsate, sondern auch in dem ältesten maxi-
miner bücherverzeichnis62 und dessen ältesten necrolog findet, eine Kurzform 
von berengoz darstellt.63 Die untersuchungen von theo Kölzer hierzu sind 
so überzeugend,64 dass in abt berengoz der Fälscher oder doch Verfälscher 
einer reihe von Königsurkunden von otto i. bis Heinrich V. und einiger 
papsturkunden gesehen werden kann.65 Für einige ältere Diplome dürfte sein 
anteil an den Fälschungen in der Forschung jedoch auch weiterhin fraglich 
bleiben. So stellte die regierungszeit dieses abtes, der an einem 22. bezie-

55 Gawlik, Diplom Kaiser Heinrichs V., S. 635 f.
56 meinert, papsturkunden in Frankreich nr. 13.
57 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3177.
58 Stüwer, reichsabtei Werden, S. 314.
59 Sauerland, trierer Geschichtsquellen, S. 157–171; zuletzt: Krönert, Helena, das 

Kreuz christi und die Juden, S. 57–90.
60 erkens, Die trierer Kirchenprovinz, S. 105.
61 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3095.
62 Stabitr Hs 2209/2378 ii, fol. 1.
63 bresslau, über die ältesten Königs- und papsturkunden, S. 20 f.
64 eher skeptisch noch Wisplinghoff, untersuchungen, S. 175 f.
65 Kölzer, Studien, S. 158–165; zur arbeitsweise und zu den tendenzen des Fäl-

scherabtes ferner ders., ein Fälscher bei der arbeit, S. 161–173.



§ 11. Die abtei und die Salier 267

hungsweise 23. September 1126 oder 112766 starb, einen letzten Höhepunkt 
im ringen der abtei um ihren besitz und ihre Freiheit unter zuhilfenahme 
von Fälschungen dar.

zeitlich fielen berengoz’ tod und das aussterben der Salier also fast zusam-
men und signalisierten zugleich das ende einer mit abt poppo beginnenden 
ära, in der die Herrscher und die reichsabtei in engerem Verhältnis gestanden 
hatten. obwohl während dieser epoche poppo und seine nachfolger größere 
Verluste an besitz und an rechten ihres Klosters nicht hatten verhindern 
können, wie gerade die restitutionsurkunden der Salier zeigen, die zumeist 
spätere Fälschungen sind, steht doch fest, dass bis 1125 vor allem durch das 
bemühen des abtes berengoz eine gewisse Konsolidierung der rechts- und 
besitzverhältnisse der abtei erreicht wurde. Das einvernehmen zwischen den 
Saliern und der reichsabtei dürfte sich auch in der Stabilisierung der Stellung 
St. maximins gegenüber dem trierer erzstift niedergeschlagen haben. nach 
1065 weisen bis 1135 nämlich keine überlieferungen auf größere Spannungen 
zwischen beiden geistlichen institutionen, auch wenn aus einer späteren ur-
kunde Konrads iii. auf einen erneuten Versuch der unterwerfung des Klosters 
durch erzbischof bruno (1102–1124) geschlossen werden könnte.67 Vorausset-
zung des einvernehmens zwischen Herrscher und Kloster war nicht nur die 
engere bindung einzelner äbte an das salische Königshaus, was für poppo 
und berengoz durch urkunden gesichert und für Folmar wahrscheinlich ist, 
sondern auch die Verfügungsgewalt des reiches über sie. Sie schlug sich vor 
allem durch die Vergabe von Klostergütern an reichsministeriale als lehen 
und bei der besetzung des abtsstuhls nieder.68 Denn die ernennung poppos 
und seines nachfolgers Dietrich ist bezeugt und kann wegen ihrer Funktionen 
in anderen abteien auch für Folmar und berengoz angenommen werden. 
Die von keiner Quelle ausdrücklich erwähnte parteinahme von St. maximin 
im investiturstreit auf der Seite der Salier war hierdurch selbstverständlich,69 
auch wenn sich abt berengoz in seiner Schrift De mysterio ligni dominici 
gegen die trennung des regnums vom Sacerdotium gewandt hat.70 Diese 
parteinahme hatte freilich auch eine weitgehende beziehungslosigkeit der 
abtei zur Kurie zumindest bis 1116,71 vermutlich jedoch auch in den Jahren 

66 So die angaben seines nachfolgers in mub 1 nr. 463.
67 mGH D K iii nr. 26.
68 Hierzu allgemein: Seibert, abtserhebungen, S. 28 f.
69 Hierzu erkens, Die trierer Kirchenprovinz, bes. S. 105 f.
70 migne, pl 160, S. 435 f.
71 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3123.
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danach zur Folge. als nach dem aussterben der Salier die Kurie zunehmend 
einfluss auch auf die reichsabteien gewann, könnte das hieraus resultierende, 
wenig positive und noch keineswegs gefestigte ansehen der abtei bei ihr 
ihre entscheidungen nach 1140 beeinflusst haben.
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§ 12. D i e  j u n g c l u n i a z e n s i s c h e  r e f o r m  u n d  d i e  z e i t  d e r 
u n t e r o r d n u n g  u n t e r  d a s  e r z s t i f t  tr i e r  (1142–1411)

über berengoz’ nachfolger abt Gerhard (1126/1127–1138), unter dem die 
prekäre Situation der abtei sichtbar wurde, ist nahezu nichts bekannt. aus dem 
von ihm mit dem Grafen von luxemburg 1135 geschlossenen Vogteivertrag,1 
der das schon länger bestehende Gewicht der obervögte ebenso festschrieb 
wie die meisten bestimmungen der von benzo gefälschten Vogteiweistümer 
der Salier, sowie aus den auseinandersetzungen mit dem trierer erzstift in 
den folgenden Jahren darf man schließen, dass damals nicht nur der abt, 
sondern auch sein Konvent dem luxemburger Grafenhaus nahegestanden 
hat. Die Schritte des trierer erzbischofs albero richteten sich zunächst gegen 
den abt, gegen den er bereits 1135 Simonievorwürfe vor der Kurie erhob, 
wozu ihm die Spannungen im maximiner Konvent eine günstige Handhabe 
geboten hatten. Dahinter dürfte sich jedoch schon damals alberos vorrangiges 
ziel, der übergang der abtei aus der Verfügungsgewalt des Königs in die der 
trierer Kirche, verborgen haben sowie die Durchsetzung des Weiherechts 
des metropoliten, das das freie Wahlrecht ebenfalls wesentlich einschränken 
sollte, und nicht zuletzt die relativierung der luxemburger Vogtei. Schon 
bald nach beginn der eigentlichen auseinandersetzungen nach dem tod König 
lothars ende 1137 musste abt Gerhard erfahren, dass gegen das politische 
zusammenspiel zwischen albero und dem neuen König Konrad iii., der die 
anerkennung im reich im Wesentlichen der unterstützung alberos verdankte, 
und den gegen ihren abt opponierenden teilen des Konvents die Hilfe des 
luxemburger Grafen allein unzureichend war. Durch den Druck der Kurie 
wurden deshalb Gerhard und die ihm anhängenden mönche zur räumung 
ihrer abtei gezwungen und verschwanden dadurch aus den überlieferungen. 
als nach der absetzung Gerhards der im Kloster verbliebene restkonvent 
in Siger abermals einen Vertrauten des luxemburger Grafenhauses zum abt 
wählte, bestätigte ihn papst innozenz ii., offensichtlich in der meinung, mit 
der auswechslung der äbte sei diese affäre beendet. Daher schien alberos 
eigentliche absicht zunächst misslungen zu sein. Sein in den Gesta überlie-
ferter unmut hierüber ist deshalb durchaus verständlich. in bernhard von 
clairvaux, dem er bereits seine ernennung zum trierer erzbischof verdankt 
hatte, fand er nun unterstützung für sein eigentliches ziel, die unterwerfung 
der abtei. bernhards parteinahme für den trierer erzbischof, die im rah-

1 mub 1 nr. 483, hierzu auch § 20. Die Vogtei.
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men seiner politischen Konzeption um 1140 gesehen werden muss, da nur 
die Stärkung des mit der Kurie verbundenen Königtums Konrads iii. und 
dessen anhänger die Grundlage für die beruhigung der aufgewühlten lage 
in zentraleuropa und zugleich für einen neuen Kreuzzug bilden konnte, gab 
auch bei papst innozenz ii. schließlich den ausschlag.2

nachteilig für die Selbstbehauptung der abtei war hierbei zweifellos, 
dass mit diesem ringen auf der politischen ebene ein innerklösterlicher 
Konflikt einherging, der die Stellungnahme bernhards und die endgültige 
entscheidung der Kurie zugunsten der trierer Kirche beeinflusst haben 
mag. ungewiss ist, ob die auseinandersetzungen durch das eindringen der 
im 12. Jahrhundert in den benediktinerabteien allgemein zu beobachtenden 
aufgabe des benediktinischen armutsideals auch zu St. maximin bedingt 
waren, das zuvor als Vermögensträger nur abt und Konvent und eventuell 
noch deren officia gekannt hatte. Schon vor 1125 scheinen zu St. maximin 
jedoch auch mehrere mönche über privateigentum verfügt zu haben, näm-
lich über Geldeinkünfte, die sie der marienkapelle beim trierer Dom zur 
begehung des maximinusfestes geschenkt hatten,3 sowie über Güter, die 
die Schulmeister und elemosinare des Klosters erworben hatten, bei denen 
ungewiss ist, ob für sich selbst oder für ihr officium. in diesem übergang 
der mönche vom gemeinsamen unterhalt zur persönlichen pfründe unter 
abt Gerhard wird auch in mehreren neueren überlieferungen4 neben dem 
persönlichen aufwand des abtes das motiv für die opposition im Konvent 
und deren Klage bei der Kurie gesehen. Hierfür spricht ferner, dass papst 
innozenz ii. bereits im oktober 1135, nach Simonie- und Verschwendungsvor-

2 bernhards briefe an innozenz ii. sind ediert bei Winkler, bernardus claravallen-
sis 2, nr. 178: allgemein gegen die appellationen an die Kurie im bereich des trierer 
erzbistums ohne besondere erwähnung der abtei, nr. 179: Wohl Frühjahr/Som-
mer 1140: Verwunderung bernhards, dass angesichts der Verdienste alberos um die 
Kurie gegen illum sancti Maximini abbatem non sanctum nicht vorgegangen und 
der erzbischof, der seiner Kirche die beute wieder gewonnen und aus laienhand 
befreit habe, beschimpft werde; in Winkler, bernardus claravallensis 3, nr. 323: 
Frühjahr/Sommer 1140: bernhard wundert sich erneut über das missfallen des paps-
tes an albero, der doch nur St. maximin der königlichen macht entzogen und seiner 
priesterlichen Gewalt unterstellt habe und der einem jungen mann die anerkennung 
[als abt] verweigert habe, der nicht leiten kann, weil er selbst sich nicht lenken lassen 
will.

3 mub 1 nr. 463.
4 So masen, epitome annalium trevirensium, S. 390, und novillanius, chronicon, 

S. 1017.
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würfen gegen abt Gerhard persönlich, darüber klagte, dass die abtei wegen 
ihres reichtums an temporalien und ornamenten die ehrfurcht vor Gott 
vergessen habe.5 Dennoch sind die ankläger des abtes aus dem Konvent, 
von denen in den einzelnen briefen des papstes zehn mönche namentlich 
genannt wurden und die zum teil Klosterämter innehatten, ohne dass ihre 
Funktionen aber deutlich werden, nicht ohne weiteres mit den anhängern 
der früheren Vermögenseinheit gleichzusetzen. Denn schon im Januar 1136 
warf innozenz ii. dem abt vor, er habe diese opponenten nicht nur ihrer 
ämter, sondern auch ihrer pfründen (propria beneficia) beraubt,6 und befahl 
erzbischof albero im lauf der Jahre 1137 und 1138 in mehreren briefen, sie 
auch in ihr Vermögen wieder einzusetzen. offensichtlich sind sie jedoch nicht 
mehr nach St. maximin zurückgekehrt, da keiner von ihnen in dem um 1180 
angelegten necrolog (n3) erwähnt wird. Das eindringen des pfründenwe-
sens scheint in dem Konflikt zumindest für die Kurie keine rolle gespielt zu 
haben. aber auch bindungen einzelner Konventsteile an das luxemburger 
Grafenhaus beziehungsweise an das trierer erzstift können als Grund des 
innerklösterlichen zerwürfnisses ausgeschlossen werden.7 auch nach der 
absetzung und dem Weggang des abtes Gerhard blieb im Konvent nämlich 
die anlehnung an ihre Vögte erhalten. Deshalb übergaben die mönche im 
Frühjahr 1139 dem luxemburger Grafen sämtliche Wertgegenstände des 
Klosters, entweder als anzahlung für die von ihm zu erwartende Waffen-
hilfe, so balderich in der Vita alberonis,8 oder um mit ihnen die Kurie zu 
bestechen,9 und wählten danach den lütticher mönch und Vertrauten dieser 
Grafen, Siger (1139–1163/1166), zum abt.

eine wesentliche Voraussetzung für die niederlage der abtei bildete die 
neuorientierung des deutschen Königtums nach dem aussterben der Salier 
1125. zum neuen König lothar iii. scheint abt Gerhard Verbindungen gehabt 
zu haben, auch wenn er in dessen umgebung nur ende 1128/anfang 1129 
und im april 1131 nachzuweisen ist.10 als papst innozenz ii. im Frühjahr 
1136 die untersuchung gegen abt Gerhard vorantreiben wollte, bat ihn 
lothar vor april 1136 um aufschub.11 erst nach lothars tod im Dezember 

 5 Hontheim, Historia trevirensis 1, nr. 348.
 6 migne, pl 179, Sp. 251.
 7 Vgl. reichert, landesherrschaft zwischen reich und Frankreich, S. 16–23.
 8 Gesta alberonis archiepiscopi auctore balderico, ed. Waitz, S. 252 f.
 9 So die Gesta alberonis archiepiscopi. Gesta metrica, ed. Waitz, S. 239 f.
10 1128/1129: mGH D lo iii nr. 14 und nr. 16; 1131: mGH D lo iii nr. 36.
11 migne, pl 179, Sp. 255.
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1137 ergriff der papst im Februar 1138 gegen den inzwischen vom trierer 
erzbischof mit dem interdikt belegten abt weitere maßnahmen.12 allerdings 
behauptete im mai 1139 der redaktor der urkunde Konrads iii., Wibald 
von Stablo, in der der trierer Kirche ihre angeblichen rechte auf die abtei 
bestätigt wurden, dass schon Kaiser lothar diese restitution beschlossen 
habe, die lediglich infolge seines tods nicht durchgeführt worden sei.13 Doch 
dürfte dieser angabe, die danach von den beiden Gestae des erzbischofs 
albero übernommen wurde (sowohl von der Gesta alberonis archiepiscopi 
wie von der Gesta alberonis archiepiscopi auctore balderico), ebenso wenig 
Gewicht beizumessen sein wie dem übrigen, aus älteren Fälschungen des 
erzstifts bestehenden inhalt dieser urkunde. anders als die seines Vorgän-
gers musste die Stellung des neuen Königs Konrad iii. in der rivalität zwi-
schen der abtei und dem trierer erzstift ausfallen. Konrad verdankte sein 
Königtum infolge der Vakanz des mainzer und des Kölner erzstifts allein 
dem eingreifen alberos, der ihn im Frühjahr 1138 in einem Handstreich 
zum König ausgerufen hatte. er war während der sich nun abzeichnenden 
auseinandersetzung mit den Welfen auch weiterhin auf albero angewiesen 
und deshalb weder im Stande noch willens, die interessen des reichs an 
St. maximin wahrzunehmen. Hierbei ist natürlich nicht zu übersehen, dass 
es den späteren Status der reichunmittelbarkeit für die frühen Staufer noch 
nicht geben konnte, die auch in anderen Fällen häufiger die Verfügungsgewalt 
des reiches an territorialherren abgetreten haben.

Die einzelnen phasen der sich bis 1146 hinziehenden auseinandersetzungen 
sind mehrmals, zuletzt von Jörg müller,14 ausführlich untersucht worden, der 
auch die gelegentlich verwirrenden früheren chronologischen einordnungen 
einzelner Quellen15 korrigieren konnte. allerdings neigt müller wie viele 
andere Historiker16 dazu, in den erfolgen alberos über St. maximin eine 
Vorentscheidung für die spätere verfassungsrechtliche Stellung der abtei und 
nicht nur einen an die damaligen politische Konstellation gebundenen Spruch 
Konrads iii. auf dem Hoftag zu Straßburg ende mai 1139 zu sehen.17 eine 

12 Vgl. boshof, unbekannte papsturkunde, S. 295 f.; zum Datum: J. müller, Vir re-
ligiosus ac strenuus, S. 390.

13 mGH D K iii nr. 26.
14 J. müller, Vir religiosus ac strenuus.
15 büttner, Der übergang der abtei St. maximin, S. 65 f.; boshof, unbekannte 

papst urkunde, S. 295 f.
16 etwa Wisplinghoff, untersuchungen, S. 61, oder Kölzer, Studien, S. 238–242.
17 mGH D K iii nr. 26.
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solche bedeutung ist der damaligen entscheidung des Königs jedoch nicht 
beizumessen. einmal standen der künftigen einordnung von St. maximin 
als landsässige abtei die zumeist ge- oder verfälschten privilegien der abtei 
entgegen, die 1139 zweifellos schon vorhanden waren und nicht erst danach 
von Wibald von Stablo angefertigt wurden.18 Diese sind damals im Gegensatz 
zu den Fälschungen des erzstifts zwar nicht berücksichtigt worden, gewannen 
jedoch seit dem 14. Jahrhundert für die reichsrechtliche Stellung der abtei 
wieder zunehmend an bedeutung. zum anderen war um 1140 der rechtliche 
Status der alten Königsklöster ohnehin überholt, da der Königsschutz immer 
bedeutungsloser wurde und an seine Stelle die päpstlichen Schutzklöster unter 
zurückdrängung der Diözesanrechte getreten waren. 

Dieser entwicklung folgte auch die abtei St. maximin. abt Siger ließ seine 
Wahl durch den restkonvent nicht vom trierer Diözesanbischof, sondern 
durch die Kurie bestätigen, wohin er sich begeben hatte und von der er auch 
seine Weihe empfing. Der hierüber höchst aufgebrachte erzbischof albero19 
dürfte in diesem Vorgehen bereits ein präjudiz für die später durch das Ge-
wohnheitsrecht festgeschriebene weitgehende ausschaltung seines erzstifts 
bei der bestellung eines abtes von St. maximin gesehen haben. Danach lag 
die freie Wahl des abtes ausschließlich beim Konvent, deren bestätigung un-
bestritten allein der Kurie zustand, während das recht seiner Weihe zwischen 
der Kurie und dem erzbischof ungeklärt blieb und in jedem anstehenden Fall 
für gewöhnlich durch einen Kompromiss festgelegt wurde.20 Festgeschrieben 
wurde die kirchenrechtliche unterstellung der abtei unmittelbar unter die 
Kurie und nicht unter den trierer erzbischof in der privilegien- und be-
sitzbestätigung innozenz’ ii. vom 6. mai 1140,21 die abt Siger unter Vorlage 
von gefälschten papstbullen erlangt hatte.22 allerdings bestätigte der papst im 
Dezember 1140 ebenfalls den Spruch Konrads iii. vom mai 1139 zugunsten 
alberos,23 wenn auch unter Vorbehalt der rechte der römischen Kirche. Die 

18 So Faussner, zu den Fälschungen Wibalds von Stablo, S. 315–327.
19 So die Gesta alberonis archiepiscopi. Gesta metrica, ed. Waitz, S. 240, und die 

Gesta alberonis archiepiscopi auctore balderico, ed. Waitz, S. 255.
20 Siehe § 35.2. äbte nach 700–1802.
21 mub 1 nr. 516.
22 Kölzer, Studien, S. 240 f.
23 mub 1 nr. 518, hierzu auch das Drängen bernhards in dem Schreiben an inno-

zenz ii. bei Winkler, bernardus claravallensis 3 nr. 323, das den bisherigen 
rechtszustand völlig negiert und ausschließlich mit der machterweiterung alberos 
und damit der Kirche insgesamt begründet wird.
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darin ausgesprochene unterstellung der abtei unter das erzstift wurde durch 
die päpste in den privilegienbestätigungen für die trierer Kirche 1147, 1152, 
1161 und nochmals in der bulle 1190 für das trierer erzstift wiederholt,24 in 
der auch die bestimmungen des Friedens von 1147 zwischen albero und der 
Grafschaft luxemburg erneut bekräftigt wurden. im laufe des 13. Jahrhunderts 
knüpfte die Kurie jedoch an die privilegienbestätigung der abtei von 1140 
wieder unmittelbar an, so 1224, 1228 und 1245.25 zuvor schon hatte im mai 
1182 Kaiser Friedrich i. der abtei nicht nur den in den hierbei vorgelegten 
Fälschungen Heinrichs ii. von 1023 und Heinrichs iV. von 1066 genannten 
besitz bestätigt, sondern auch das Verfügungsrecht des reiches, ohne den 
anspruch der trierer Kirche überhaupt zu erwähnen.26 im Jahr 1242 schließ-
lich stellte König Konrad iV. die abtei erneut unter den besonderen Schutz 
des reiches,27 was im Juni 1276 rudolf von Habsburg wiederholte und den 
Grafen von luxemburg mit diesem Schutz beauftragte.28 im laufe des 13. 
und 14. Jahrhunderts, als sich St. maximin noch mit dem rang als erste der 
trierer abteien begnügte, machte das Kloster seine reichsrechtliche Stellung 
auf Grund der gefälschten privilegien noch kaum geltend und verzichtete 
auch auf die betonung seiner kirchenrechtlichen einordnung als päpstliches 
Schutzkloster. unter dem veränderten politischen umfeld wurden seit dem 
frühen 15. Jahrhundert bis 1670, im Grunde sogar bis zur Säkularisation 1802 
von St. maximin jedoch beide ansprüche kompromisslos vertreten, so dass 
seine formale unterwerfung unter das erzstift nur als eine vorübergehende 
phase erscheint, deren ende sich seit dem arrondierungsstreben Kurtriers 
unter erzbischof balduin (1307–1354) abzeichnete.

auch in anderer Hinsicht wurden in jenen Jahren die Weichen für die 
zukunft der abtei im späten mittelalter und in der neuzeit gestellt. ansatz-
punkte alberos für die unterwerfung der abtei gegenüber der Kurie waren 
zunächst gegen abt Gerhard und danach gegen St. maximin überhaupt die 
missstände im Kloster gewesen, die er angeblich durch eine reform habe be-
seitigen wollen. auch bernhard von clairvaux hatte 1140 bei innozenz ii. auf 

24 1147: mub 1 nr. 547; 1152: mub 1 nr. 566; 1161: mub 1 nr. 625; 1190: mub 2 
nr. 104.

25 1224: Wampach 2 nr. 165; 1228: mub 3 nr. 338; 1245: mub 3 nr. 838.
26 mGH D F i nr. 829.
27 mub 3 nr. 741.
28 Wampach 4 nr. 382.



§ 12. reform und unterordnung unter das erzstift trier 275

die reform von St. maximin gedrängt.29 Die Voraussetzungen für eine solche 
reform hatte der Konvent jedoch durch die Wahl des lütticher mönches Siger 
zum abt, vermutlich noch im Jahr 1139, gegen den Willen des erzbischofs 
selbst geschaffen. bereits zu diesem zeitpunkt waren die mönche deshalb 
sicherlich nicht mehr so reformfeindlich, wie es die Schilderungen alberos, 
bernhards und der anderen zeitgenössischen Quellen vermuten lassen. Denn 
Siger war laut balderich durch seine Familienbande nicht nur eng mit dem 
luxemburger Grafen Heinrich von namur liiert,30 sondern zuvor auch mönch 
in einer lütticher abtei gewesen. in betracht kommen als ursprüngliches 
Kloster von Siger die beiden lütticher benediktinerabteien St. Jakob31 oder 
St. laurentius, zu der 1139 Heinrich von namur in beziehung stand32 und 
die um 1180 mit St. maximin in einen Konfraternitätsverbund trat.33 beide 
Klöster waren 1106 mitglieder des jungcluniazensischen reformkreises gewor-
den, zweifellos durch den einfluss der um 1085 gegründeten brabantischen 
abtei afflighem, der um 1112 auch die abtei laach angegliedert worden 
war.34 ungewiss ist deshalb, ob die einführung der jungcluniazensischen 
reform auch zu St. maximin lediglich auf den Druck alberos, bernhards 
und der Kurie veranlasst wurde oder ob sie auch den absichten des neuen 
abtes und eines teils seines Konvents selbst entsprach. Die Wahl des Klos-
ters laach als zelle der reform zu St. maximin erfolgte jedoch sicherlich 
durch abt Siger, der hiermit die bewusste einbindung seiner abtei in den 
von afflighem getragenen reformkreis seines mutterklosters erstrebt hat. 
ein zeichen dieser neuen monastischen ausrichtung mag in dem nachtrag 
des cluniazenserabtes maiolus in das älteste maximiner necrolog gesehen 
werden, der um 1150 erfolgt sein könnte.35

ähnlich wie im 15. Jahrhundert St. matthias für die bursfelder reform-
klöster wurde deshalb im trierer raum die abtei St. maximin etwa drei bis 
vier Jahrzehnte nach der einführung der reform im späten 12. und frühen 
13. Jahrhundert zum zentrum des jungcluniazensischen einflusses im Westen 
des reichs und zum mittelpunkt eines Fraternitätsbundes westdeutscher, 

29 Winkler, bernardus claravallensis 2, nr. 180, wo albero von bernhard als den 
betreiber der monastischen reform gegen die maximiner mönche bezeichnet wird.

30 Gesta alberonis archiepiscopi auctore balderico, ed. Waitz, S. 253.
31 Hallinger, Gorze-Kluny 2, S. 292.
32 mGH D K iii nr. 30.
33 Stabitr 1634/394, fol. 80; siehe § 34.1. necrologe.
34 resmini, benediktinerabtei laach, S. 94.
35 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 49: 11. mai.
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lothringischer und brabanter Klöster. er wird in dem Verbrüderungskatalog 
im maximiner Kapitelbuch fassbar36 und in den einträgen des ebenfalls dort 
überlieferten jüngeren maximiner necrologs.37 zur ältesten Schicht der etwa 
von 1180 bis 1220 kurrenten einträge, die sich durch einige nachtragsschich-
ten auch noch in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts fortsetzen, zählten 
die abteien afflighem und laach mit jeweils etwa 90 namen verstorbener 
mönche,38 gefolgt von echternach, den trierer abteien St. maria ad martyres 
und St. matthias und den lothringischen Klöstern St. nabor zu St. avold und 
St. laurentius zu lüttich. ausgeweitet wurde der Gebetsbund, der fragmen-
tarisch auch um 1234 in einem weiteren Verzeichnis dokumentiert ist,39 nicht 
nur auf die benediktinerabteien mettlach, prüm und St. pantaleon/Köln, 
sondern auch auf die zisterzienserklöster eberbach und Himmerod, auf die 
augustinerchorherren zu ravengiersburg sowie auf mehrere Frauenklöster. 
Sowohl zu St. maximin selbst, das sich noch im prolog seines liber aureus 
um 1220 als reformkloster der Jungcluniazenser begriff,40 wie auch in den 
umliegenden abteien scheint seine zentrale rolle in der monastischen re-
form lange nachgewirkt zu haben, weshalb noch im 15. und 16. Jahrhundert 
bei Verbrüderungen dieser Klöster mit St. maximin mehrmals hierauf bezug 
genommen wurde. Seine frühere Stellung dürfte St. maximin nach 1500 
sogar ermöglicht haben, mit den abteien St. nabor und echternach, die 
sich der bursfelder Kongregation ebenfalls nicht anschließen wollten oder 
konnten, für viele Jahre eine gesonderte reformgemeinschaft aufrecht zu 
halten. Daher bildete seit 1140, abgesehen von den Verfallserscheinungen im 
14. und frühen 15. Jahrhundert, die offenheit des maximiner Konvents für 
monastische reformen ein leitthema seiner Geschichte, die ihm ermöglichte, 
trotz seiner ungünstigen politischen platzierung und trotz mehrerer verhee-
render Katastrophen bis weit in das 18. Jahrhundert hinein ein geordnetes 
Klosterwesen zu bewahren.

lassen sich allerdings die Kräfte bei der einführung der reform zu 
St. maximin nicht so eindeutig bestimmen, wie dies häufig dargestellt wird, 
so bleiben auch bei ihrer Durchsetzung im Kloster einige Fragen offen. 

36 Stabitr Hs 1634/394, fol. 80v–92v; hierzu auch Geuenich, eine unveröffentlichte 
Verbrüderungsliste, S. 180–195.

37 zu den einträgen siehe § 34.1. necrologe: n3.
38 resmini, benediktinerabtei laach, S. 458–472.
39 Stabitr Hs 1644/380, S. 751 f., vgl. boeckler, eine verschollene Handschrift, 

S. 406 f.
40 Stabitr Hs 1632/396, S. 4.
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Gegen alberos Wunsch, die Kurie möge der von ihm verfügten absetzung 
Sigers als abt zustimmen, hatte innozenz ii. im mai 1141 den erzbischof 
angewiesen, Siger vom Kirchenbann loszusprechen, sofern er ihm Gehorsam 
leiste.41 Die rekonziliation und die anerkennung Sigers als abt könnte auf 
der Generalsynode des erzstifts vom 22. bis 24. oktober 1142 erfolgt sein, 
bei deren letzten beurkundung unter den zeugen Siger erstmals genannt wur-
de42 und auf der auch abt Giselbert von laach anwesend war.43 unklar ist, 
ob zu diesem zeitpunkt die reform zu St. maximin, die ja keine Forderung 
des papstes darstellte, bereits durchgeführt war oder damals erst in angriff 
genommen wurde. Gemäß den zeitgenössischen überlieferungen erfolgte die 
Vertreibung der reformunwilligen mönche 1141/1142,44 laut der einleitung 
im liber aureus jedoch erst im Jahr 1143 als freiwilliger abzug.45 

mehrere umstände lassen hierbei vermuten, dass, ähnlich wie 200 Jahre 
zuvor bei der einführung der lothringischen reform, auch nun der maximiner 
Konvent nicht förmlich ausgewechselt, sondern nach dem Weggang der Kläger 
gegen abt Gerhard und später seiner reformfeindlichen teile lediglich um 
eine mönchsgruppe aus laach angereichert wurde, dass jedoch, wie schon 
nach 934, in einer späteren, kompromissfeindlichen Sicht auch bei der re-
form von 1142/1143 von einem völligen neuanfang die rede ist. trotz des 
jungcluniazensischen einflusses ist zu St. maximin nämlich das Weiterleben 
der liturgie auch des lothringischen reformkreises bemerkenswert, auf das 
petrus becker46 beim Vergleich der um 1436 von Johannes rode geschaffenen 
beiden consuetudines für St. matthias und St. maximin aufmerksam gemacht 
und ihre abweichungen auf die unterschiedliche monastische Vergangenheit 
beider abteien zurückgeführt hat. bezüglich des Konvents um 1142 ist 
ferner zu berücksichtigen, dass er schon beim amtsantritt des abtes Siger 
1139 vermutlich stark dezimiert war, da dessen Vorgänger Gerhard sieben 
mönche aus der abtei vertrieben hatte,47 die zum teil wenigstens im trierer 
Kloster St. maria ad martyres zuflucht gefunden haben könnten, darunter 

41 mub 1 nr. 517; zum Datum: J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 419 anm. 627.
42 mub 1 nr. 529; vgl. J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 563 f.
43 mub 1 nr. 527.
44 So laut balderich, in der Gesta alberonis archiepiscopi. Gesta metrica, ed. Waitz, 

S. 242, und den annales S. Disibodi a. 891–1200, ed. Waitz, in: mGH SS 17, hg. 
von Georg Heinrich pertz, Hannover 1861, S. 4–30, hier S. 27.

45 Stabitr Hs 1632/396 S. 4.
46 becker, Das monastische reformprogramm, S. 204 f.
47 Hontheim, Historia trevirensis 1, nr. 351.
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auch der spätere abt von St. maria, ludwig,48 und dass mit dem austritt 
des früheren abtes Gerhard weitere mönche das Kloster verlassen hatten. 
auch wählte der maximiner restkonvent 1139 in Siger schließlich nicht nur 
einen Vertrauten des luxemburger Grafen zu seinem abt, sondern auch ei-
nen angehörigen einer jungcluniazensischen mönchsgemeinschaft, was eher 
für einen ausgeprägten Widerstand der damaligen Konventsmajorität gegen 
erzbischof albero, nicht aber gegen die reform spricht.

andererseits ist die besetzung des maximiner Konvents durch laacher 
mönche nicht nur durch den liber aureus bezeugt.49 in St. maximin ist im 
november 1146 nämlich auch ein Arnoldus de Lacu nachzuweisen, und zwar 
in dem für die neue cluniazensische liturgie wichtigen amt des Kustos.50 
Vermutlich war es dieser arnold, der 1153 bereits das priorat bekleidet hat,51 
das wichtigste amt im Konvent, das durch die einführung der reform zu 
St. maximin neu geschaffen war, und der nach 1163 nachfolger des abtes 
Siger geworden sein könnte. Sicherlich legt die urkunde von 1146 den 
Schluss nahe, dass die überwiegende zahl der maximiner mönche damals 
nicht aus laach stammte, da die Herkunftsbezeichnung arnolds sonst eine 
Selbstverständlichkeit gewesen wäre, doch lassen sich auch in den maximi-
ner necrologen zwei weitere laacher mönche nachweisen, die zumindest 
zeitweilig zu St. maximin tätig waren.52 So unübersehbar im übrigen die 
späteren Spuren der monastischen Gemeinschaft zwischen den beiden abteien 
infolge der Fraternitätsverzeichnisse und der necrologeinträge sind, fehlen 
jedoch weitere indizien für wechselseitige innerklösterliche Kontakte nach 
1143, da trotz des personellen reformtransfers infolge der unterschiedlichen 
Klostertraditionen, politischen umfeldern und ökonomischen Situationen 
offensichtlich keine dauerhaften monastischen bindungen geschaffen werden 
konnten. So glichen sich auch die Skriptorien beider abteien nicht an. le-
diglich bei einer Handschrift der laacher bibliothek kann ihre Herkunft aus 
St. maximin vermutet werden53 und daneben für das um 1150 geschriebene 
laacher Sakramentar der einfluss des maximiner Kalendars.54

48 J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 391 und S. 427.
49 anders, jedoch unrichtig: resmini, benediktinerabtei laach, S. 94.
50 mub 1 nr. 541.
51 mub 1 nr. 573.
52 Siehe § 37.3. mönche 1110/1120–1200: Hugo und Walter.
53 ub bonn S 218; siehe reiche, ein rheinisches Schulbuch, S. 211–215.
54 Darmstadt, Hess. landes- und universitätsbibliothk cod. 891; zu ihm: Frank, Das 

älteste laacher Sakramentar, S. 262–303.
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Symptomatisch für die Geschichte der abtei St. maximin in den beiden 
folgenden Jahrhunderten wurde schließlich ihre unterwerfung unter das trierer 
erzstift und ihr Verhältnis zu ihren Vögten in dem sich bis 1147 hinziehenden 
Kampf zwischen erzbischof albero und Graf Heinrich von namur.55 Schon 
beim beginn der auseinandersetzungen, als Graf Heinrich im Frühjahr 1141 
die Stadt trier belagerte und ihr umland verwüstete, scheinen sich abt Siger 
und seine abtei an den Kämpfen nicht beteiligt zu haben. ebenso blieb das 
Kloster St. maximin in den folgenden Jahren neutral, als die Herrschaft über 
das Kloster als ursprünglicher Streitpunkt bereits entschieden war und die 
wechselvollen Kriege sich zunehmend als ringen um die Vorherrschaft in 
der Westeifel und an der obermosel gestalteten.56 Die neutralität erwies sich 
für die abtei allerdings als recht verlustreich, da nun Graf Heinrich mehrere 
pfarreien und Güter in seinem Herrschaftsgebiet einzog, erzbischof albero 
Klostergüter an der mosel und in der eifel seinen Dienstmannen als lehen 
des erzstifts ausgab, der besitz der abtei im Westerwald endgültig an die 
Herren von molsberg fiel und in rheinhessen mehrere pfarreien für einige 
zeit verloren gingen. im Friedensschluss auf dem Hoftag zu Speyer bekräftigte 
im Januar 1147 König Konrad iii. schließlich die von albero behaupteten 
territorialen positionen und die unterstellung der abtei unter dessen erzstift,57 
traf jedoch hinsichtlich der Vogtei keine zusätzlichen bestimmungen, die die 
rechte des Vogts in dem unter einer anderen landesherrschaft stehenden 
Kloster näher definiert hätte. Klarer wurde die rechtslage auch nicht zehn 
Jahre später durch das Diplom Friedrichs i. vom Januar 1157.58 nach der aus-
führlichen Wiedergabe der gefälschten merowinger- und Karolingerurkunden 
bezüglich der rechte des trierer erzstifts und der auseinandersetzung um 
die abtei und deren beilegung unter Friedrichs Vorgänger Konrad wurde in 
ihm nämlich lediglich festgestellt, dass die Hilariuszelle, wie nun die abtei 
St. maximin genannt werde, ohne jeglichen zweifel auf dem eigentum der 
trierer Kirche entstanden sei und zum trierer episcopium gehöre. Deshalb 
bestätigte der Kaiser dem trierer erzbischof Hillin und dem pfalzgrafen 
Konrad als dem obervogt der trierer Kirche unter der zustimmung Hein-
richs von namur als dem freien Vogt von St. maximin alle eigentumsrechte 

55 Hierzu marianne pundt, erzbischof und Stadtgemeinde vom ende des investitur-
streites bis zum amtsantritt balduins (1122–1307), in: anton/Haverkamp, 2000 
Jahre trier 2, S. 239–293, hier S. 245–247.

56 J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 565–596.
57 mGH D K iii nr. 164.
58 mGH D F i nr. 156.
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an der abtei. Diese unbestimmtheit, die seit dem 15. Jahrhundert anlass 
zu zahllosen Kontroversen bilden sollte, wurde zwar 1346 vorübergehend 
beseitigt, als der soeben von der Kurie zum deutschen Herrscher ernannte 
luxemburger Graf Karl iV. die Hilfe seines onkels, des trierer erzbischofs 
balduin, benötigte und erklärte, vom trierer erzbischof, als dem obervogt 
der abtei, die Vogtei über den abteibesitz und über das patronat von 72 
pfarreien im luxemburger land zu lehen zu tragen.59 Doch rückte Karl iV. 
nach balduins tod hiervon sogleich wieder ab.60 er wie auch seine nachfolger 
in der Grafschaft bezeichneten sich nun als vom reich eingesetzte oberste 
Vögte und Schirmer des Klosters. abgesehen von der juristischen Herleitung 
ihrer Vogteigewalt betrachteten sich die luxemburger Grafen bis zu ihrem 
aussterben in ihrem eigenen territorium während des ganzen zeitraums als 
obervögte der abtei, ohne hierbei auf Widerspruch zu stoßen. Denn trotz 
gelegentlicher güter- und lehensrechtlicher Streitigkeiten mit den Grafen 
war St. maximin bei der Verwaltung seines ausgedehnten luxemburger 
besitzes auf deren mitwirkung angewiesen und suchte hier das einwirken 
des trierer erzbischofs ebenfalls zu vermeiden. außerhalb ihrer Grafschaft 
machten die luxemburger dagegen keine Vogteirechte geltend, weshalb hier 
die abtei für ihren weitgestreuten besitz der zunehmenden territorialisierung 
unterworfen war.

es gab daher für abt Siger und für seine nachfolger viele Gründe, die 
vom reich festgesetzte und von der Kurie gebilligte unterstellung ihrer abtei 
unter den erzbischof auch innerlich zu akzeptieren und als ein vornehmes 
mitglied der trierer Kirche für über zwei Jahrhunderte die politischen Ge-
schicke ihres Klosters mit denen des erzstifts zu teilen. Die mannigfaltigen 
und unterschiedlichen Folgen der zeitweilig recht engen Verbindung in 
religiösen, politischen und innerklösterlichen bereichen haben die weitere 
Geschichte von St. maximin ebenfalls entscheidend geprägt. 

Schon mit den anfängen der abtei als bischofskloster im 8. Jahrhundert 
waren elemente der frühen trierer liturgie übernommen worden, die sich 
in den frühen Kalendarien des Klosters niedergeschlagen hatten. Der nach 
1142 erfolgte ausbau der liturgiegemeinschaft macht sich in mehreren ma-
ximiner Handschriften des 12. bis 14. Jahrhunderts bemerkbar, etwa in dem 
nach 1250 niedergeschriebenen Kalendar des Klosters61 und in dessen etwas 

59 1346 Dezember 3, in: lHaKo best. 1a nr. 5315/16.
60 1354 Februar 22, in: reg. imp. 8 nr. 1791 und 1793.
61 Krakau, bibl. Jagiell. quart. 927, fol. 1–9.
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älterem rituale,62 in denen neben den spezifischen eigenfesten der abtei 
nahezu alle besonderheiten des Festkalenders und der liturgie der trierer 
Kirche erwähnt werden. auch spätere maximiner zusammenstellungen 
der Feste und Gedächtnisse im Kloster, etwa das martyrologium63 und das 
breviarium,64 beide aus dem Jahr 1559, bewahren den starken anteil des 
Klosters an der trierer bistumsliturgie. auf der Gegenseite war der trierer 
Kirchenverbund seinerseits um die propagierung der maximiner Heiltümer 
und um die Verankerung ihrer Feste in der Diözesanliturgie bemüht. bei-
spielsweise ordnete er für die namensfeste der Klosterpatrone maximin und 
agritius, die ja zugleich oberhirten des bistums gewesen waren, 1225 und 
1240 feierliche prozessionen der trierer Stifte zu ihren begräbnisstätten im 
Kloster an.65

Die liturgiegemeinschaft erscheint selbstverständlich bei dem problemlosen 
einfügen der abtei in den Kreis der im umkreis der Stadt trier angesiedelten 
religiösen institutionen des trierer erzstifts, die neben dem Domkapitel mit 
dem erzbischof selbst gleichsam das zentrum der trierer Kirche bildeten, 
nämlich den beiden Stiften St. paulin und St. Simeon sowie den benediktiner-
abteien St. matthias, St. maria ad martyres und St. martin. bei den zahlreichen, 
vom erzbischof gemeinsam mit seinem städtischen Klerus vollzogenen litur-
gischen Handlungen, den Stationes,66 erhielt der abt von St. maximin eine 
Sonderstellung. bei der palmsonntagsprozession etwa konnte er als einziger, 
möglicherweise nicht durch eine förmliche Verleihung, jedenfalls aber durch 
das Gewohnheitsrecht ausgewiesener inhaber der pontifikalien neben dem 
erzbischof bei dessen abwesenheit pontifikalfunktionen übernehmen.67 Die 
Funktion als pontifikalieninhaber bestätigte 1237 papst Gregor ix. dem abt 
nochmals eigens.68 Seinem hohen rang trug auch das Domkapitel rechnung, 
als es ihm um 1220 propter magnae antiquitatis dignitatem et loci religionem 
einen platz im refektorium des Domkapitels einräumte und mit seinem 
Kloster eine Fraternitas schloss.69

62 Krakau, bibl. Jagiell. quart. 927, fol. 11–27.
63 Stabitr Hs 2317/2258, fol. 3–9.
64 lHaKo best. 701 nr. 307, fol. 3–7.
65 1225: mub 3 nr. 251; 1240: lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 123 f.
66 Hierzu Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 220–341.
67 brower/masen, metropolis 1, S. 353.
68 mub 3 nr. 594.
69 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 25, und Stabitr Hs 1634/394, fol. 152.



3. Historischer überblick282

prägend für diese epoche wurde hierbei das, von wenigen ausnahmen 
abgesehen, weitgehend spannungsfreie Verhältnis der abtei zu den trierer 
metropoliten. Voraussetzung war seitens der erzbischöfe hierfür das begnü-
gen mit der 1139 erreichten unterstellung des Klosters unter Vermeidung 
seiner wirtschaftlichen und politischen unterwerfung. Die ministerialität, die 
Grund- und Hochgerichtsbereiche und die Verwaltung beider institutionen 
blieben deshalb getrennt. auch lassen sich in den überlieferungen vor 1411 
einwirkungsversuche der erzbischöfe auf abtswahlen nicht feststellen. Die 
abtei wiederum verzichtete auf die ausschöpfung ihrer privilegien, auf die 
sie auf Grund ihrer Fälschungen hätte anspruch erheben können und die 
ihr auch die Kurie 1245 und rudolf von Habsburg 1274 bestätigt hatten.70 
Vor allem in der ersten Hälfte dieser epoche scheint das Verhältnis der me-
tropoliten zu den maximiner äbten recht eng gewesen zu sein. erzbischof 
Dietrich (1212–1242), der 1231 die umbauten der teilerneuerten spätromani-
schen Klosterkirche weihte,71 inkorporierte der abtei mehrere pfarrkirchen 
beziehungsweise deren einkünfte, darunter 1217 die später als pfarrkirche 
des Klosters wichtige St. michaelkapelle, 1223 die pfarrei Steinsel und 1238 
die Kirche zu longuich.72 erzbischof arnold (1242–1259) erhielt durch die 
Vermittlung des maximiner abtes Heinrich das pallium73 und erzbischof 
boemund i. (1286–1299) fand in der abtei unterstützung bei der Kurie ge-
gen sein Domkapitel.74 im 14. Jahrhundert dagegen fehlen anzeichen für die 
Fortsetzung des engen einvernehmens zwischen der abtei und dem erzstift. 
infolge der in den meisten größeren Klöstern der Diözese üblichen anni-
versarstiftungen der erzbischöfe sind in dem um 1409 angelegten necrolog 
der abtei (n5) allerdings die todestage nahezu aller trierer metropoliten 
dieses zeitraums erwähnt.

bemerkenswert sind in diesem necrolog auch die anniversarien von zwölf 
angehörigen des trierer Domstifts, von zehn Stiftsherren von St. paulin und 
von vier Kapitularen von St. Simeon. Vor allem mit dem Stift St. paulin in 
unmittelbarer nachbarschaft der abtei stand St. maximin nicht nur in per-
soneller Verbindung, die sich beispielsweise bei der zusammensetzung der 
Hospitalsbruderschaft nach 1250 niederschlug, sondern auch in enger litur-
gischer Gemeinschaft mit zahlreichen wechselseitigen bittprozessionen und 

70 1245: mub 3 nr. 838; 1274: paris, nb lat. nouv. aqc. 9268 nr. 53.
71 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 1269; novillanius, chronicon, S. 1020.
72 1217: mub 3 nr. 75; 1223: mub 3 nr. 214; 1238: mub 3 nr. 619.
73 Stabitr Hs 1626/401, S. 764.
74 Holbach, Die besetzung des trierer erzbischofsstuhls, S. 18.
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gemeinsamen Stationes sowie der anwesenheit der Stiftsherren im Kloster 
bei den Festtagen des hl. maximin sowie des hl. agritius und der mönche 
im Stift bei den paulinusfesten jeweils mit den reliquien und Schreinen 
ihrer Heiligen.75 zu dieser frühen Kultgemeinschaft stießen erst später auch 
das Stift St. Simeon und die abtei St. maria ad martyres.76 Für die mitwelt 
war hierbei weniger die räumliche nähe beider institutionen, sondern das 
freundschaftliche lehrer-Schülerverhältnis zwischen maximin und paulinus 
bestimmend, das wegen der Gleichrangigkeit beider Heiliger als trierer ober-
hirten freilich keine unterordnung, sondern lediglich eine gewisse reverenz 
implizierte, wie dies noch 1402 und 1409 bei der neuordnung der trans-
lationsfeste des hl. paulinus und des hl. maximin im Stift beziehungsweise 
Kloster betont wurde.77 Die Fortdauer des nachbarschaftlichen einverneh-
mens auch noch im 15. und frühen 16. Jahrhundert bezeugt nicht zuletzt die 
einsetzung zahlreicher Stiftsherren von St. paulin und einiger von St. Simeon 
als rektoren vieler der abtei gehörender pfarreien. eine momentaufnahme 
der Verflechtung der abtei sowohl mit den umliegenden Stiften wie mit der 
eigenen Verwaltung findet sich in dem seit dem 13. Jahrhundert bezeugten78 
und noch zu beginn des 16. Jahrhunderts beachteten79 Modus propinandi in 
festo sancti Maximini. bei der bewirtung des Konvents und der mitglieder 
der Stifte St. paulin und St. Simeon an den beiden Festen des hl. maximin 
und am agritiusfest im Kloster waren auch deren Stiftsklerus sowie deren 
ministerialen und Scholaren eingeschlossen, deren Sitzordnung, Speisen und 
Weinqualität jeweils ihrem rang angepasst waren. neben den zuwendungen 
an die weltlichen Verwaltungsträger des Klosters in seiner Jurisdiktion und 
in seiner Vorstadt erhielt an diesen Festen auch das Stift pfalzel Geschenke.

Der enge Kontakt der abtei in jener epoche mit den übrigen kirchlichen 
institutionen der trierer region führte seit der mitte des 13. Jahrhunderts auch 
zu ihrer mitgliedschaft im bund der sieben Kirchen, also des Domkapitels, 
der beiden Stadtstifte und der vier trierer benediktinerabteien. Der bund 
war ein instabiles, jeweils gegen eine bestimmte Gefährdung der Sonderin-
teressen des trierer Klerus geschlossenes Defensivbündnis, das der abtei 
freilich nicht jenen kollektiven Schutz gewähren konnte, den sie im 15. und 

75 Siehe § 25. liturgie.
76 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 267.
77 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 81–83.
78 Stabitr Hs 1626, S. 667–668.
79 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 493 u. a.
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16. Jahrhundert benötigt hätte. in das erstmals 1257 erwähnte bündnis,80 das 
sich damals möglicherweise noch gegen die Verwaltungsmaßnahmen des trierer 
erzbischofs richtete,81 wurde die abtei im november 1258 aufgenommen.82 
bei seiner erneuerung im märz 126383 war es jedoch ausdrücklich gegen die 
trierer bürger und den adel gerichtet, die die trierer Kirchen bedrängen 
würden (dum in medio nationis perverse positi). mit teilen des adels, so 1273 
mit den Grafen von luxemburg,84 söhnte sich der bund bald aus, während 
seine gegen die finanziellen Forderungen der Stadt trier gerichtete tendenzen 
bis ins 15. Jahrhundert bestehen blieben und die Spannungen zwischen der 
abtei und den aus vornehmlich wirtschaftlichen Gründen gegen sie erbosten 
bürgern verstärkt haben dürften. Größere aktivitäten, die bis zur einstellung 
der Gottesdienste gingen, entfaltete der Kirchenbund nochmals 1306 und 1307 
gegen die zugriffe des trierer erzbischofs Dietrich von nassau (1300–1307) 
auf die den bündnern inkorporierten Kirchen85 und gegen die misshandlung 
des abtes von St. matthias durch ihn.86 im märz 1308 erreichten sie dann 
von dem neugewählten erzbischof balduin die befreiung von den städtischen 
Steuern.87 zwar scheint der bund 1358 erneuert worden zu sein,88 machte sich 
aber im lauf des 14. und frühen 15. Jahrhundert nicht wirklich bemerkbar und 
konnte 1434 der abtei keinen Schutz vor ihrer zerstörung durch die trierer 
bürger gewähren. erst im mai 1437 erneuerten die sieben Kirchen ihren alten 
bund, wandten sich vehement gegen die bedrohung ihrer Freiheiten durch 
die Stadt, erinnerten hierbei auch an die Schäden, die ihnen durch brand 
und abbruch zugefügt waren,89 und erreichten schließlich, dass das basler 
Konzil über trier das interdikt verhängte.90 Dieser Streit konnte schließlich 
im Sommer 1440 durch einen Vergleich im Wesentlichen zu Gunsten der 

80 zu ihm: Heyen, Stift St. Simeon, S. 460–465.
81 Holbach, Stiftsgeistlichkeit, S. 344.
82 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 15–17.
83 mub 3 nr. 744; zum Datum: Heyen, Stift St. Simeon, S. 461 anm. 1.
84 lHaKo best. 1D nr. 134.
85 Holbach, Stiftsgeistlichkeit, S. 348.
86 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 605.
87 Hontheim, Historia trevirensis 2, S. 36.
88 lHaKo best. 211 nr. 2494, S. 124; beitragszahlungen des abtes von St. maximin 

um 1400 an diese confoederatio ecclesiarum Trevirensium in lHaKo best. 211 
nr. 2101, S. 15.

89 lHaKo best. 1D nr. 997.
90 lHaKo best. 1a nr. 4202 und Staarchtr best. r nr. 27, 34 und 35.
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trierer Kirchen beigelegt werden.91 im Juni 1449 wurde das bündnis unter 
inserierung der Verträge von 1263 nochmals erneuert,92 gewann jedoch in 
der Folgezeit keine lebenskraft mehr, offensichtlich weil die interessen der 
beteiligten gegenüber der Stadt zu unterschiedlich waren.

Die reibungslose eingliederung der abtei St. maximin in den Kreis der 
dem bistumsverband unterstehenden institutionen nach 1142 und zugleich 
ihre Vorrangstellung vor den übrigen Klöstern lässt sich vor allem an Hand 
der zeugenlisten der im 12. und frühen 13. Jahrhundert noch häufigen bis-
tumssynoden verfolgen. in ihnen nahm der maximiner abt gewöhnlich die 
erste Stelle nach den archidiakonen, dem Dompropst und den pröpsten 
der großen Stifte ein. ihm folgten dann die namen der äbte der übrigen 
trierer Stadtklöster, der anderen benediktinerabteien und schließlich der 
prämonstratenserstifte und zisterzienserklöster. Freilich gab es bei dieser 
typischen abfolge der zeugenreihe zahlreiche, teils durch den urkundenin-
halt, teils auch durch zufälle bedingte abweichungen. Dennoch ist in ihr die 
herausgehobene position der maximiner äbte unverkennbar. Da im laufe 
des 13. Jahrhunderts diese zeugenlisten weitgehend außer Gebrauch kamen, 
lässt sich die ableitung der erst später bezeugten ehrenrechte des maximi-
ner abtes innerhalb der Geistlichkeit aus seiner Stellung in den urkunden 
des 12. und des 13. Jahrhunderts nicht kontinuierlich verfolgen, dürfte aber 
dennoch nicht zweifelhaft sein. Sicherlich ist Scheckmanns behauptung 151793 
nicht korrekt, der abt sei seit alters der Dekan der sieben trierer Kirchen 
gewesen, da sich ein solches Dekanat nicht nachweisen lässt. aber in einem 
Gerichtsverfahren wird 1445 der maximiner abt als erster in der reihe der 
äbte aufgerufen94 und seit dem 16. Jahrhundert ist seine Funktion als primas 
des trierer Klerus (os cleri) auf den landtagen des oberen erzstifts belegt.95 
Doch schien schon bald der nun erneut geltend gemachte anspruch der ab-
tei auf die reichsunmittelbarkeit mit der mitgliedschaft auf den landtagen 
unvereinbar, weshalb sie nach 1623 dort nicht mehr vertreten war und der 
abt von St. matthias auf ihnen bis nach 1670 den Vorsitz übernahm. als 
nach ihrer erneuten unterwerfung 1669 die abtei nur noch für kleine teile 

91 lHaKo best. 1D nr. 994, best. 1a nr. 4200 und 4201 und best. 211 nr. 2116, 
S. 28–36.

92 lHaKo best. 215 nr. 1858, S. 31–36.
93 in seiner epitome, Faksimile in: Schmid/embach, Die medulla gestorum treve-

rensium, S. 399.
94 lHaKo best. 1D nr. 4028, S. 377.
95 lHaKo best. 56 nr. 877, S. 305 f.
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ihres besitzes die reichsunmittelbarkeit beanspruchte, erhielten die maxi-
miner äbte wieder das landtagspräsidium, das sie bis zum ende des alten 
reiches behaupteten.96

als unmittelbare Folge der reform von 1142 machte sich zu St. maximin 
eine lange, etwa einhundert Jahre dauernde Konsolidierungsphase bemerk-
bar. in dieser zeit erlangte das monastische leben im Kloster einen neuen 
Höhepunkt. auf Grund der namen in der um 1180/1200 erfolgten anle-
gungsschicht des neuen necrologs (n3), die nicht auch im älteren necrolog 
(n2) enthalten sind, sowie der weiteren in den überlieferungen jener Jahre 
genannten mönche kann nach 1142 von einer Konventsstärke von 35 bis 45 
mönchen ausgegangen werden. noch im 12. Jahrhundert fand auch die orga-
nisation der Klosterwirtschaft, der Güterverwaltung und der lehensordnung 
eine noch lange nachwirkende neuordnung, die sich in den verschiedenen 
Fassungen des erst nach 1200 endgültig redigierten maximiner urbars nie-
derschlug.97 Seitdem waren der besitzstand und die Verwaltungsstrukturen 
der abtei festgeschrieben und veränderten sich nur noch wenig im laufe der 
folgenden Jahrhunderte. auch die 1231 und 1245 geweihten neubauten und 
reparaturen an der teils verfallenen, teils durch brand zerstörten romanischen 
abteikirche sowie der Klosteranlage und die unter abt bartholomäus ii. 
(1214/1215–1231) geschaffenen prunkeinbände einiger Handschriften bezeugen 
noch den eifer der Jungcluniazenser für die liturgische ausgestaltung der 
Sacra. Seit dem späten 13. und im 14. Jahrhundert entsprach jedoch die innere 
entwicklung des relativ wohlhabenden benediktinerklosters, in dem nun alle 
eigenheiten der spätmittelalterlichen Klosterverfassung ihren niederschlag 
fanden, der einbettung der abtei St. maximin in die Klosterlandschaft der 
trierer region. Gemeint ist damit die gesonderte Vermögensverwaltung des 
Konvents über große teile des Klosterbesitzes, dessen Statuten und beschlüsse 
seit dem frühen 13. Jahrhundert sporadisch überliefert sind98 und der mit der 
Verwaltung des abtes schon damals gelegentlich konkurrierte, wie beispiele 
zeigen.99 Hierbei wurde selbst die Vermittlung durch die trierer erzbischöfe, 
so etwa 1329 durch balduin,100 nicht gescheut. in diese entwicklung fügt sich 
die zunehmende bedeutung der häufig mit eigenem Vermögen ausgestatteten 
Klosterämter, deren besetzung, etwa der propsteien, teils dem abt, teils 

 96 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 268; moser, Staats-recht, S. 218.
 97 Hierzu: nolden, urbar, einleitung.
 98 Stabitr Hs 1634/394, fol. 151 f.
 99 mub 3 nr. 1307; lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 35–37, und nr. 2115, S. 384 f.
100 lHaKo best. 211 nr. 311.
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auch dem Konvent zustand, dessen Selbständigkeit in dem durch das um 
1142 eingeführte priorat seinen ausdruck fand. in der zweiten Hälfte des 
13. und im 14. Jahrhundert entfalteten vor allem einzelne ämter, etwa des 
Hospitalars und des Kämmerers, eine größere wirtschaftliche eigendynamik, 
die das Wirtschaftsgefüge der abtei zu sprengen drohten. abgesehen von den 
Sondervermögen und von den ebenfalls bezeugten laufenden zuwendungen 
durch ihre Familien erhielten die mönche damals ständige zuweisungen 
durch ihren abt in Form von präbenden, über deren beschaffenheit eine 
liste um 1400 auskunft gibt101 und die sich auch aus anderen Quellen 
näher bestimmen lassen,102 sowie zahlreiche Sonderleistungen (pitanzen) 
aus den Vermögen der Klosterämter und aus den anniversarstiftungen. Da 
wegen der tendenz zur gehobenen lebensführung der Konventsmitglieder 
die pfründenzuweisungen stattlich sein sollten, war damit auch die Gefahr 
der personellen ausdünnung der mönchsgemeinschaft verbunden. zählte 
die abtei vor 1100 laut Wisplinghoff noch etwa 100,103 nach meiner eigenen 
Schätzung jedoch 70 mönche, sank ihre zahl auf neun Konventualen im Jahr 
1373104 und erreichte 1434 ihren tiefstand mit sechs mönchen.105

infolge dieser monastischen Strukturen war bis etwa 1430 die adelige ab-
kunft der maximiner mönche eine größere Selbstverständlichkeit als beispiels-
weise zu St. matthias.106 Sie entstammten häufig den edelfreien Geschlechtern 
der umliegenden Gebiete an der mittelmosel, des Hunsrücks und der eifel. 
Der wallonische teil des trierer erzstifts war unter ihnen im unterschied zum 
17. und 18. Jahrhundert noch kaum vertreten, weshalb 1348 der maximiner 
Konvent von einem metzer Kloster als gemeinhin deutschsprachig bezeichnet 
wurde.107 andere mönche waren abkömmlinge von ministerialenfamilien, 
vor allem der abtei, seltener auch des erzstifts. auf ihre ständische Quali-
fikation legte die abtei bei ihrer aufnahme großen Wert wie auch auf ein 
relativ hohes eintrittsgeld und auf ihre regelmäßigen einkünfte als mönche 
aus dem Familienbesitz, wie eine um 1400 aufgezeichnete, aber wohl ältere 
maximiner ordnung zeigt.108 Deshalb unterdrückte noch 1422 abt lamp-

101 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 114.
102 lHaKo best. 1c 8 nr. 357 und Stabitr Hs 1626, S. 115.
103 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 48.
104 lHaKo best. 211 nr. 408.
105 lHaKo best. 211 nr. 578.
106 becker, Die ständische zusammensetzung, S. 313–320.
107 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 79–83: qui veri sunt theutonici.
108 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 210.
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recht auf dem provinzialkapitel der Kölner und trierer benediktinerabteien 
bei der übernahme der beschlüsse des äbtekapitels von petershausen 1417 
die darin enthaltene Forderung nach der abschaffung des adelsprivilegs.109

bis zur Durchsetzung der reformen Johannes rodes zu St. maximin um 
1436 entsprach deshalb auch hier der monastische rahmen der in nahezu 
allen benediktinerabteien des deutschen raumes üblichen entwicklung im 
Spätmittelalter mit all den von den reformern des 15. Jahrhunderts scharf 
verurteilten Verformungen und auflösungserscheinungen der benedictusregel. 
allerdings kann hierbei nicht ganz außer acht gelassen werden, dass infolge 
des dichten Geflechts der trierer Kirchen und der aufsicht ihrer erzbischöfe 
und offiziale in der Stadt auch im Spätmittelalter die Disziplin und ord-
nung der religiösen institutionen im trierer raum sich vorteilhaft von den 
zuständen in manch anderen deutschen Klosterregionen abgehoben haben 
dürften. zwar tadelte 1401 der trierer offizial das zügellose umherschweifen 
der maximiner mönche in der Stadt und ihre Disziplinlosigkeit im Kloster 
selbst,110 was im gleichen Jahr auch abt rorich von St. maximin beklagte.111 
Doch dürften bei den zahlreichen anstößen gerade dieses abtes zur Verbes-
serung des religiösen lebens im Kloster und bei dem nach seiner regierung 
manifestierten reformwillen des Konvents auch das monastische erbe der 
reformen von 934 und 1142 weitergewirkt haben, das den desolaten zustand 
eines von regionalen adelsfraktionen zerrissenen Klosterstaates verhinderte, 
den etwa die benachbarte abtei prüm bot. einer allzu starken auflösung des 
monastischen Verbandes dürfte auch die seit dem 13. Jahrhundert zu fassende 
ungewöhnlich starke polarisierung der Klostergemeinschaft in den bereich 
des abtes und den des Konvents entgegengewirkt haben, der in den von 
ihm zu vergebenden ämtern des priors und Kellerars repräsentiert wurde.112

unter diesen äußerlichen rahmenbedingungen ist auch das Wirken der 
maximiner äbte jener periode zu sehen, die im Grunde der Herkunft ihrer 
mönche entsprachen. bei ihrer Wahl wurde auf ihre adelige abstammung 
und auf ihre verwandtschaftlichen beziehungen anscheinend besonderer Wert 
gelegt. offensichtlich erreichten im 13. und 14. Jahrhundert zu St. maximin 
mönche nur die abtswürde, wenn sie zugleich auf die unterstützung von 
Familienangehörigen mit höheren Funktionen in der reichskirche rechnen 
konnten. Das einwirken dieser persönlichkeiten inner- und außerhalb des 

109 becker, Die ständische zusammensetzung, S. 313–320.
110 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 54.
111 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 30.
112 einzelheiten in § 16. Grundzüge der neueren maximiner Klosterverfassung.
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trierer bistums bei der besetzung des abtsstuhls wird jedoch in keinen 
überlieferungen festgehalten, sondern lässt sich nur vermuten.

unbekannt ist die abkunft der unmittelbaren nachfolger des abtes Siger, 
arnold (1163/1166–1169), der mit dem 1146 bezeugten Kustos arnoldus de 
lacu und dem wenig später genannten prior arnold identisch sein könnte, 
sowie des lediglich 1177 mit Sicherheit erwähnten abtes andreas. Für abt 
Konrad (1177–1201/1208) lässt sich eine verwandtschaftliche bindung an 
das im südlichen Hunsrück und im naheraum einflussreiche Geschlecht der 
Wildgrafen vermuten, die vielleicht wegen dieser Verwandtschaft von der abtei 
neben zahlreichen lehen zeitweilig auch die Vogtei über den dort gelegenen 
Klosterbesitz mit dem zentrum in münsterappel besaßen. ebenfalls nicht 
bekannt ist die Familie seines nachfolgers anselm (1201/1208–1213/1214).

erst seit dem abbatiat des bartholomäus (1214/1215–1231) gestatten die 
überlieferungen eine genauere Feststellung der ungefähren regierungszeiten 
und der Herkunft der maximiner äbte. abt bartholomäus von esch wurde 
zunächst 1210 in der nachfolge seines onkels, des mattheiser abtes Gott-
fried von Kahler, abt seines mutterklosters echternach,113 erlangte zwischen 
1213 und 1215 auch die abtei St. maximin und regierte beide Klöster bis zu 
seinem tod am 14. (18.) november 1231, auch wenn er in den urkunden 
niemals gleichzeitig als Vorsteher beider abteien auftrat. Seinem mutterkloster 
echternach blieb er immer verbunden, wie seine einführung des Willibrord-
festes (7. november) zu St. maximin zeigt (vgl. n4, n5 und n6). aus seiner 
Verwandtschaft mit dem trierer erzbischof Dietrich von Wied (1212–1242) 
zog die abtei Vorteile durch die inkorporation mehrerer pfarreien. Daneben 
blieb seine regierung durch die spätromanische ausgestaltung der Kloster-
kirche und durch die Schaffung mehrerer bemerkenswerter Handschriften, 
etwa des Goldenen buches, in erinnerung.

Sein nachfolger, der an einem 28. Februar vermutlich des Jahres 1258 
verstorbene abt Heinrich iii. von bruch aus einer adelsfamilie des Salmtals 
bei Wittlich, wurde als Vollender des Kirchenbaus 1245 und als Gründer 
des St. elisabethhospitals bei der abtei bekannt, dem er neue Gebäude und 
durch mehrere Schenkungen, zuletzt am 16. Januar 1258,114 eine großzügige 
Vermögensausstattung schuf. Vor märz 1236 erhielt er auch die abtei tholey. 
ihm folgte wohl im Frühjahr 1258 abt Heinrich iV., der Sohn des um 1263 

113 einzelnachweise hier und im Folgenden bei § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: bar-
tholomäus.

114 mub 2 nr. 1429.
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verstorbenen Wildgrafen Konrad ii. von Dhaun und zugleich bruder des 
mainzer erzbischofs Gerhard (1251–1259) und des bischofs Konrad von 
Freising (1258–1279). Seine Verwandtschaft mit Kaiser Friedrich ii. wird 
in den überlieferungen auffallend betont. tätig war er vor allem im nahe-
Hunsrückraum, wo er lehen der rheingrafen zurückkaufen konnte. Da 
seine Familie dort im frühen 14. Jahrhundert neben der Vogtei über müns-
terappel weitere umfangreiche lehensgüter der abtei besaß, kann vermutet 
werden, dass sie von ihm, wenn nicht schon von seinem Vorgänger abt 
Konrad (1177–1201/1208), der abtei entzogen worden waren. Seine reise 
nach September 1279 ins Heilige land,115 auf der er vermutlich vor beginn 
des Jahres 1283 verstarb, während die abtei durch den späteren Hospitalar 
leonius als provisor geleitet wurde, ist glaubwürdig, nicht jedoch seine be-
stattung zu myrrhae. unter dem neuen abt, dem vor dem 18. Januar 1283 
gewählten und vermutlich am 15. Dezember 1286 oder 1287 verstorbenen 
antonius i., dessen Herkunft nicht bekannt ist, war die abtei 1284 zu ei-
ner größeren Geldaufnahme gezwungen. Sie verkaufte deshalb dem trierer 
Domkapitel für 600 trierer pfund pfennige eine stattliche Jahresrente von 
100 malter Weizen und 100 malter Hafer, die erst 1508 für 4000 fl. wieder 
abgelöst werden konnte.

Der erstmals im oktober 1288 genannte und bis Januar 1304 regierende 
abt Gottfried i. von Holfels (Hollenfels), der wegen der Vakanz des trierer 
Stuhls nach seiner Wahl sogleich zur römischen Kurie reiste, entstammte 
einer ministerialenfamilie der Grafen von luxemburg. ihn zwang 1295 die 
schlechte Wirtschaftslage seines Klosters zu einer neuaufteilung der ein-
künfte zwischen abt und Konvent. Sein nachfolger war der seit märz 1305 
bezeugte abt Dietrich ii. von braunshorn aus einer noch im 14. Jahrhundert 
ausgestorbenen ritterfamilie des Hunsrücks, die im trierer Domkapitel 
mehrere mitglieder und 1280 den Hochmeister des Johanniterordens gestellt 
hat. Seine lange regierungszeit war für die abtei nicht durchweg glücklich. 
zwar gelang abt Gottfried 1309 der rückkauf der rheingräflichen anteile zu 
Schwabenheim, 1311 die ausdehnung der Klosterjurisdiktion zu mertert und 
Wasserbillig und 1324 der ankauf der lehensgüter zu Kenn. Doch brannten 
1325 große teile der abteigebäude ab und 1329 kam es zwischen dem abt 
und seinem Konvent zu einem längeren Konflikt wegen der besetzung des 
Kämmereiamtes und dessen einkünften. prägend für seine amtszeit ist jedoch 
die Durchsetzung der spätmittelalterlichen mentalität im Kloster. als erster 

115 einzelnachweise bei § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: Konrad.



§ 12. reform und unterordnung unter das erzstift trier 291

abt scheint Dietrich für die memoria für sich und seine Familienangehörigen, 
die er 1334 nicht nur in seiner eigenen abtei, sondern nach seiner resignation 
auch im prümer marienstift, im Dominikanerinnenkloster marienthal, im 
zisterzienserinnenkloster St. thomas an der Kyll und in der trierer Kartause 
St. alban fundiert hat, einen enormen aufwand getrieben zu haben, der später 
nur noch von seinem zweiten nachfolger rorich von eppelborn übertroffen 
wurde. bemerkenswert sind ferner die bemühungen Dietrichs für seine Ver-
wandtschaft. Seinem bruder, einem lütticher Kanoniker, verschaffte er die 
zuvor an einen Verwandten seiner mutter vergabte reiche pfarrei üxheim, 
deren patronat die abtei besaß. einem anderen bruder, dessen memoria er 
ebenfalls in der abtei fundiert hat, übertrug er die Vogtei über die Hörigen 
des maximiner Streubesitzes auf dem Hunsrück und ließ zeitweilig dessen 
Güter zu mertert durch den Hofmann des Klosters mitverwalten. eine sei-
ner Schwestern verheiratete sich mit dem angehörigen eines zu longuich 
ansässigen rittergeschlechts und wurde dadurch die ahnherrin der hier bis 
ins 18. Jahrhundert begüterten Familie plait von longuich, die der abtei 
später mehrere Schultheißen und amtmänner gestellt hat.

es war wohl auch sein Familienegoismus, der abt Dietrich ii. vor dem 
4. mai 1352, als die Kurie seine nachfolgeregelung billigte, bewogen hat, 
auf seine abtswürde zugunsten seines neffen, des Werdener propstes otto 
von Gennep, eines bruders des Kölner erzbischofs Wilhelm von Gennep 
(1349–1362), zu verzichten. Gestorben ist Dietrich laut der von novillanius 
noch gesehenen Grabplatte am 12. September 1358.116 abt otto, der sein amt 
in seiner früheren abtei beibehielt und sich wohl mehr dort als zu St. maximin 
aufhielt, galt in der maximiner Klosterhistoriographie als Verschwender, bei 
dessen tod die untertanen aufgeatmet hätten. im Februar 1367 überließ er 
dem trierer erzbischof Kuno (1362–1388), angeblich wegen der reform der 
abtei, deren temporalien und Spiritualien auf seine lebenszeit gegen eine 
stattliche rente, die aus den einkünften zahlreicher Klosterbesitzungen und 
aus einer doppelten präbende bestand, starb jedoch bereits am 29. april 1367.

Der ernennung rorichs von eppelborn zum abt durch die provision der 
Kurie im lauf des Jahres 1368 trat der maximiner Konvent durch dessen 
förmliche Wahl vor dem 24. Januar 1369 nachträglich bei. Die an der Saar 
und im bliesgau begüterte ritterfamilie, der er entstammte, verfügte über ein 
einflussreiches Verwandtschaftsgeflecht, zu dem in der abtei selbst 1367 der 
damalige infirmar und spätere abt rorich, der bisherige Kämmerer eberhard 

116 novillanius, chronicon, S. 1024.
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von Stein und ein weiterer maximiner mönch zählten. Sein bruder eberhard 
war trierer Domkanoniker und seit 1385 auch mainzer Domdekan. mehrere 
Quellen aus der langen regierungszeit des abtes belegen seine Sorge für die 
religiöse Vertiefung, etwa durch die in den Klosterkalendarien vermerkte 
neuordnung der liturgie oder durch die Gründung der marienbruderschaft 
in der Krypta, und für reformen des lebens im Konvent. Doch war er als 
Kind seiner zeit zugleich von der Heilskraft des Gebetsgedenkens geradezu 
besessen, weshalb er ab 1370 bis zu seinem tod im mai 1411 für sich und 
seine Verwandten in seiner abtei eine Serie von memorienstiftungen, teils 
mit täglichen messen, Vigilien, Vespern und pitanzen, fundierte und in diese 
Gebetsleistungen auch die von ihm 1389 in der unteren Krypta der abtei-
kirche gegründete bruderschaft einbezog.

ein anderer aspekt dieser zeittypischen Frömmigkeit rorichs galt der 
Steigerung der religiösen Verehrung der Klosterpatrone maximin und agritius 
nicht nur im Konvent, sondern auch im Volk durch Wallfahrten, bittpro-
zessionen, ablässe und Kirchweihen, womit natürlich auch wirtschaftliche 
Vorteile für die abtei und der ihr gehörenden Vorstadt verbunden waren. zu 
diesem zweck ließ er 1378 das Grab des hl. maximin in der Krypta öffnen und 
ihm sein Haupt entnehmen, für das er ein silbernes, teilvergoldetes und mit 
edelsteinen geschmücktes Kopfreliquiar anfertigen ließ. Diese rückbesinnung 
auf die Gründungssage seines Klosters und die undifferenzierte privilegien-
bestätigung König Karls iV. 1354 unmittelbar nach dem tod seines onkels, 
des trierer erzbischofs balduin, die die abtei wieder unter den besonderen 
Schutz des reiches stellte, was 1384 König Wenzel und 1402 ludwig von 
orleans als Gouverneur des Herzogtums luxemburg wiederholten, könnten 
rorich zu Schlussfolgerungen bezüglich der Stellung seiner abtei geführt 
haben, die im Widerspruch zu ihrer unterwerfung 1142 unter das trierer 
erzstift standen. in einem begleitschreiben für einen nach Dinant reisenden 
einwohner seiner Vorstadt teilte er nämlich 1398 dem dortigen rat mit, das 
Kloster St. maximin sei einst ein regale templum des Kaisers Konstantin 
gewesen und stünde seitdem unter dem besonderen Schutz der römischen 
Kaiser und Könige, weshalb die leute des Klosters an allen orten freies 
zutritts- und abzugsrecht ohne die sonst üblichen abgaben hätten.117 Diese 
argumentation wiederholte er 1408 in einer öffentlichen proklamation an 
jegliche obrigkeit, der er dafür anteil an den Gnadenschätzen seiner abtei 

117 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 145.
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versprach.118 unter rorich begann deshalb die auf die Gründung St. maximins 
durch Konstantin und Helena pochende und auf den angeblichen privilegien 
fußende öffentliche propaganda der abtei gegen ihre einordnung in das 
trierer erzstift, die sich im laufe des 15. Jahrhunderts steigerte und sich im 
16. Jahrhundert in mehreren überlieferten inschriften etwa an der Kloster-
pforte, in der Kirche oder in ihren Glockengüssen um 1580 niederschlug.119 
Der tragweite solcher Vorstellungen war sich das erzstift freilich zunächst 
kaum bewusst. Dies zeigte sich in der Vereinbarung 1384 anlässlich der Ver-
pfändung der Herrschaft Schönecken durch König Wenzel als Herzog von 
luxemburg an Kurtrier, dass das archiv der Herrschaft bis zur auslösung 
der pfandschaft zu St. maximin deponiert werden soll,120 wodurch die abtei 
von den Vertragspartnern gleichsam als neutrale und ihnen gleichgeordnete 
institution betrachtet wurde.

Das Wiederaufgreifen älterer Vorstellungen wie auch andere anzeichen 
weisen darauf, dass vor dem formalen ende dieser periode durch den ersten 
massiven einwirkungsversuch des trierer erzbischofs 1411 in die bestellung 
des maximiner abtes schon im späten 14. Jahrhundert die der abtei vom 
erzstift gewährten Freiräume eng geworden waren und dass das Kloster 
selbst zunehmend geneigt war, auf ansprüche zurückzugreifen, die es infolge 
seiner Fälschungen erheben konnte.

118 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 133.
119 beispiele bei Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 41 f., 147–150, 267–270 und 298 f.
120 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 83, und best. 1a nr. 6422.



3. Historischer überblick294

§ 13. D a s  r i n g e n  d e r  a b t e i  u m  i h r e  
S e l b s t ä n d i g k e i t  (1411–1670)

mit dem tod des abtes rorich am 23. mai 1411 begann eine zweieinhalb 
Jahrhunderte dauernde periode, die durch die auseinandersetzungen der abtei 
mit den sie umgebenden Kräften geprägt war, auch wenn sie von mehreren 
ruhepausen unterbrochen wurde. bei diesen Kämpfen überlagerten sich 
mehrere, in ihrer entstehung unterschiedliche Konflikte, die sich bald schon 
gegenseitig beeinflussten.

als konstanter Gegensatz stand in diesen Jahren das ringen der abtei 
mit Kurtrier im Vordergrund, das gleichsam den nährboden für die ande-
ren probleme des Klosters bildete. Doch unterlag seine intensität starken 
Schwankungen, weshalb sich der zweikampf im späten 16. Jahrhundert einige 
Jahrzehnte hindurch wegen anderer, dem erzstift und der abtei gemeinsamer 
Gefahren den zeitgenossen kaum bemerkbar machte. mit dem fundamentalen 
Gegensatz zwischen dem Kloster und dem Kurstaat standen zugleich die 
Spannungen Kurtriers mit luxemburg nicht nur in zusammenhang, sondern 
das aus dem früheren Vogteiamt abgeleitete Schutzverhältnis zwischen dem 
Herzogtum und der abtei bildete auch den hauptsächlichen Konfliktstoff 
zwischen beiden landesherrschaften. Seit jedoch die Habsburger 1477 in den 
besitz des Herzogtums luxemburg gelangt waren, unterlag dieser Schutz 
zeitweilig einigen einschränkungen. bis nach 1550 konnte er sich lediglich 
in zeiten geltend machen, in denen das reichsoberhaupt nicht unbedingt auf 
die mitarbeit des trierer Kurfürsten im reich angewiesen war. Hierdurch 
bedingt waren die rasch wechselnden beziehungen des Kurstaates zum 
reich und zu dessen oberhaupt. erschwert wurde das Verhältnis Kurtriers 
zu seinem westlichen nachbarn später aber dadurch, dass nach 1552 nicht 
mehr die deutschen Kaiser, sondern bis 1684, nominell sogar bis 1713, die 
spanischen Habsburger das Herzogtum luxemburg innehatten. im zeichen 
der Gegenreformation war den spanischen Herrschern die zusammenarbeit 
mit Kurtrier sicherlich erstrebenswert, hatte aber in ihrer weitgespannten 
europäischen politik keinen besonderen Stellenwert, während die frühere 
rücksichtnahme der Habsburger auf die reichspolitik nun entfallen konnte. 
Die spanischen positionen in den niederlanden und luxemburg wurden 
daher für einhundert Jahre unverzichtbare Stützen der abtei in ihrem 
Kampf gegen die trierer landesherrschaft. Der Konflikt zwischen der abtei 
und dem erzstift war deshalb von 1552 bis 1648 eng mit dem Kräftespiel 
im westdeutsch-lothringischen raum überhaupt verwoben und fand erst 
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durch den niedergang der spanischen monarchie in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts ein vorläufiges ende.

in loser Verbindung zu dem Gegensatz zwischen dem Kloster und dem 
erzstift standen die Spannungen der abtei zu den trierer bürgern, die sich 
seit dem 14. Jahrhundert bemerkbar gemacht hatten und die bis zur auf-
hebung der abtei bestehen blieben. Das territorium der abtei und ihrer 
Vorstadt als zentrum ihrer Güterverwaltung und ihrer Grundgerichte sowie 
als Vermarktungsort ihrer produkte lag unmittelbar vor den befestigungen 
der Stadt und konkurrierte mit ihr wegen ihrer bedeutung stärker als die 
eigenwirtschaft der anderen trierer Stadtklöster. Wie eine Quellenanalyse 
zu den beiden zerstörungen des Klosters durch die bürger 1434 und 1522 
zeigt, als im ersten Fall ein trierer erzbischof überhaupt nicht präsent war, im 
zweiten Fall dieser den übergriff aber offen begünstigt hat, kam der Druck 
hierzu, ähnlich wie bei Judenpogromen und Hexenverfolgungen, aus den 
Kreisen der Handwerker, während das Stadtpatriziat solchen zerstörungen 
eher abgeneigt war. nach solchen exzessen musste die abtei weiterhin in 
unmittelbarer nachbarschaft der Stadt trier leben, deren Suburbium durch 
das maximiner territorium eingeschränkt war. Deshalb unterhielt sie im 16. 
und 17. Jahrhundert zum Stadtpatriziat einige personelle Querverbindungen, 
deren Dichte sich jedoch nicht mit dem 13. und 14. Jahrhundert vergleichen 
lässt und beherbergte auch einige mönche stadttrierischer Herkunft. Doch 
war ihr anteil im Gesamtkonvent wesentlich geringer als in anderen trierer 
Stadtklöstern. noch im 18. Jahrhundert galt die abtei jedoch wegen ihres 
Souveränitätsanspruches beim trierer Klerus und bei den bürgern als hoch-
mütig und unverträglich. bei einigen trierer institutionen scheint sie ihren 
schlechten ruf sogar bis in die Gegenwart behalten zu haben, weshalb das 
traurige Schicksal ihrer überreste bei ihnen keine emotionen freisetzen kann.

in Konflikt geriet die abtei im 16. und 17. Jahrhundert auch in ihrem 
Verhältnis zur Kurie. in der privilegienbestätigung von 1140 hatten sich die 
päpste das zugriffsrecht auf die bestellung des abtes vorbehalten. Diese 
zunächst eher als bestätigungsrecht aufgefasste beschränkung des Wahlrechts 
der mönche, das ihnen die Stellung ihrer Gemeinschaft als eine unmittelbar 
dem päpstlichen Stuhl unterstellte abtei sichern sollte, wurde von der Ku-
rie seit 1352 als ernennungsrecht in der Form von provisionen ausgeübt. 
im 15. Jahrhundert herrschte bei der Kurie noch die tendenz vor, sich auf 
Grund dieses rechtes die bestätigung der vom Konvent gewählten äbte 
teuer bezahlen zu lassen. nach der reformation neigten die päpste jedoch 
dazu, die abtswürde von St. maximin als Kommendation für die zusätzliche 
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finanzielle ausstattung der ihnen ergebenen Würdenträger und Funktionäre 
zu verwenden. Hierdurch entstand bald ein bei mehreren Gelegenheiten 
spürbarer interessengegensatz zwischen abtei und Kurie, der schließlich 
in den auseinandersetzungen der Jahre 1623–1652 seinen Höhepunkt fand.

Die reformation dagegen bedeutete für die abtei in ihren eigentlichen 
Herrschaftsräumen keine Gefährdung ihrer Stellung, eher schon in den au-
ßenbereichen. im Hunsrück und in teilen rheinhessens gesellte sich durch 
sie zur landesherrschaftlichen Konkurrenz noch die religiöse rivalität. Dies 
führte zwar zu merkwürdigkeiten, etwa wenn die abtei ihr patronat in der 
reformiert gewordenen pfarrei thalfang nicht aufgeben wollte und deshalb 
gezwungen war, dort reformierte pfarrer zu präsentieren. Weitaus gefährlicher 
als solche unzuträglichkeiten war die reformation jedoch für das Weiterbeste-
hen der abtei in ihrem bisherigen zustand, da von den gegenreformatorischen 
mächten eine bündelung ihrer Kräfte im reich angestrebt wurde, bei der die 
umwidmung ihres Klosterbesitzes als geeignetes mittel betrachtet wurde.

normalerweise hätte das der abtei feindliche politische umfeld und der 
Streit um die verfassungsrechtliche Stellung als landsässiges Kloster oder als 
reichsunmittelbare abtei einerseits wie als päpstlich privilegierte mönchsge-
meinschaft oder als eine ausstattungsmasse der Kurie für ihre parteigänger 
im reich auf der anderen Seite St. maximin wie andere größere Klosterstaa-
ten in der neuzeit auf Dauer zerreiben müssen. Doch hatte die abtei das 
Glück, während dieser zweieinhalb Jahrhunderte sozusagen im zentrum 
der politischen auseinandersetzungen im Westen des reichs zu liegen, 
durch deren rasch wechselnde Konstellationen und ziele keine längerfris-
tige mächtekombination entstand, die zu ihrem eigenen nutzen die Güter 
und den reichtum der abtei hätte einziehen können, obwohl eine solche 
umwidmung mehrmals unmittelbar bevorzustehen schien. auch hätte die 
aufteilung des geographisch weitgestreuten Klosterbesitzes ein politisches 
einverständnis der zahlreichen landesherren zwischen Diedenhofen und 
mainz vorausgesetzt, das im 16. und 17. Jahrhundert noch illusorisch war. 
Deshalb fand die abtei während dieser periode im politischen Kräftefeld der 
region auch immer einen Vertreter ihrer interessen: im 15. Jahrhundert die 
Kurie und nach 1520 das reich gegen die eingliederungsabsichten Kurtriers, 
nach 1550 gegen die Kommendationspläne der Kurie die trierer erzbischöfe 
selbst und um 1600 die spanische Verwaltung zu brüssel und luxemburg 
gegen trier. Selbst als nach 1623 die Kurie und der trierer erzbischof in 
ihrer zielsetzung hinsichtlich der abtei übereinstimmten, fand St. maximin 
zuerst im reich, dann vor allem in Spanien rückhalt.
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natürlich könnte es einseitig erscheinen, die Geschichte der abtei 
während dieses langen zeitraums ausschließlich unter dem Gesichtspunkt 
ihrer Konflikte mit den außenmächten sehen zu wollen. Doch macht sich 
dieser Hintergrund auch in innerklösterlichen bereichen häufig bemerkbar. 
Vermutlich war das Kloster nach den Wirren wegen der besetzung der 
abtswürde 1411–1416 keineswegs so reformunwillig, wie dies allgemein 
in den späteren, nach Durchsetzung der reform geschriebenen und in der 
uns nach den reformen von 934 und 1142 schon vertrauten Schwarz-Weiß-
malerei verfassten überlieferungen dargestellt wird. offensichtlich war sie 
jedoch nicht willens, die reformen des Johannes rode anzunehmen, solange 
sie ihr unter der regierung des trierer erzbischofs otto von ziegenhain 
(1418–1430) vom Diözesanbischof gleichsam verordnet wurden. erst als 
1436 das bistum wegen seines seit 1431 währenden Schismas in ohnmacht 
versunken war und rodes reformwerk nicht mehr das odium eines ge-
waltsamen eingriffs des ortsbischofs anhaftete, war auch zu St. maximin 
die zeit für die einführung der reform gekommen. ähnlich gestaltete sich 
auch das Verhältnis der abtei zur bursfelder reform. abt antonius von 
St. maximin (1452–1482), der selbst aus einem späteren mitgliedskloster der 
union hervorgegangen war, hielt zu ihr noch engen Kontakt. Dass er oder 
seine nachfolger ihr jedoch nicht beitraten, mag neben den in der abtei 
bereits entwickelten Verfassungsstrukturen auch daran gelegen haben, dass 
die union im allgemeinen auseinandersetzungen mit den Diözesanbischöfen 
aus dem Wege ging und sich St. maximin von ihr keine unterstützung im 
Kampf um die Selbständigkeit des Klosters erhoffen konnte. Doch war die 
nichtmitgliedschaft St. maximins in der union auch durch die im unterschied 
zu den Kongregationsklöstern ungewöhnlich starke Stellung des Konvents 
in der Klosterverfassung bedingt, die hier das autoritäre Selbstverständnis 
der bursfelder äbte ausschloss. So blieb in der abtei rodes reformwerk 
unverändert und ohne die anpassungen und zutaten der bursfelder bestehen 
und diente ihr dort, wie zahlreiche innerklösterliche Quellen, etwa liturgische 
zeugnisse oder Verbrüderungen, aber auch die nuntiaturberichte, belegen, 
bis in das 18. Jahrhundert als monastische richtschnur.

Wenige berührungspunkte mit den politischen auseinandersetzungen 
der abtei scheint zunächst die wirtschaftliche entwicklung des Klosters 
in dieser periode aufzuweisen. Die Krise der Klosterwirtschaft, durch die 
die abtei in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts stark in mitleidenschaft 
gezogen wurde und die erst um 1500 wirklich behoben war, scheint schon 
im 14. Jahrhundert ihren anfang genommen zu haben und wurde durch 
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die Wirren nach 1411 lediglich verschärft. Von dem politischen Kontext des 
16. Jahrhunderts lassen sich dagegen die wirtschaftlichen Schicksalsschläge 
der abtei in jener zeit sicherlich nicht trennen, nämlich die plünderung des 
Klosters 1522 durch die truppen Franz von Sickingens, die anschließende 
niederbrennung der abtei durch die trierer bürger und die spätere aus-
beutung des Klosters durch seinen Kommendatarabt, den trierer erzbischof 
Johann von isenburg (1547–1556), zu der nach dessen tod noch zusätzliche 
exorbitante Geldforderungen sowohl des erzstifts wie der Kurie kamen. 
allerdings erlaubte der abtei ihre große Wirtschaftssubstanz, diese Verluste 
bis etwa 1600 wieder auszugleichen und danach einen völligen neubau der 
Klosteranlage in angriff zu nehmen. Dieser Sanierungsprozess wurde nach 
1623 jedoch weniger durch die Wirren des Dreißigjährigen Krieges als durch 
die Vergabe der abtei an den trierer erzbischof philipp christoph von Sötern 
(1623–1652) durch die Kurie abgebrochen. 

auch der Konvent selbst scheint durch die Konflikte im lauf der Jahre eine 
spezifische prägung erhalten zu haben. es ist sicherlich kein zufall, dass im 
unterschied zu den perioden zuvor oder danach in den überlieferungen dieses 
langen zeitraums nur selten Spannungen innerhalb der mönchsgemeinschaft 
oder der Konventsmehrheit mit ihrem abt festzustellen sind. im laufe des 
15. Jahrhunderts hatte sich zu St. maximin die traditionelle Gewaltenteilung 
zwischen abt und Konvent als „monastischer Konstitutionalismus“ gefestigt, 
der in der Kapitulation des abtes Vinzenz 15141 seinen endgültigen ausdruck 
fand. Deshalb konnten sich danach im Kloster alle Kräfte auf die abwehr 
der äußeren Gefahren konzentrieren und seit dem 16. Jahrhundert eine 
uniformität des Konventswillens schaffen, bei der es nebensächlich war, ob 
eines seiner mitglieder aus der Stadt trier oder aus luxemburger regionen 
stammte. Der Konvent, der nach dem Fall des adelsprivilegs durch die ein-
führung der reformen rodes schon um 1450 überwiegend bürgerlich war, 
zählte 1449 wieder acht mönche2 und erreichte zwischen den Jahren 1502 
mit 243 und 1516 mit 27 mönchen4 seinen vorläufigen Höchststand. Vermut-
lich als Folge der zerstörungen des Jahres 1522 und der Kommendation an 
den trierer erzbischof Johann sank danach die zahl der Konventualen auf 
durchschnittlich 16 bis 22 mönche bis zum Jahr 1623 und erhöhte sich erst 
wieder in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. bezüglich ihrer Herkunft 

1 Stabitr Hs 1644/375, S. 129.
2 lHaKo best. 211 nr. 820.
3 Stabitr Hs 1644/375, S. 121–125.
4 Staarchtr best. z nr. 28.
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lässt sich mit einigen einschränkungen sagen, dass sich nach der regierung 
des abtes matthias von Saarburg (1568–1581) die zahl der mönche aus dem 
trierer umland und der Stadt trier zunehmend verringerte, weshalb seit dem 
frühen 17. Jahrhundert für einhundert Jahre im Konvent das luxemburgische 
element überwog und die politische Haltung der abtei maßgeblich prägte.

So bildet die Geschichte der abtei in jener periode zugleich einen wichtigen 
bestandteil der historischen entwicklung des politischen Kräftefelds im Westen 
des reichs. Für die Geschichte eines Klosters könnte die betonung solcher 
landesgeschichtlicher zusammenhänge zunächst etwas einseitig erscheinen, wie 
auch das unentwegte Festhalten des Konvents an seiner Selbständigkeit selbst 
von namhaften Historikern wie erich Wisplinghoff oder theo Kölzer als ein 
gelegentlich sogar lächerlicher anachronismus betrachtet wird. Darüber sollte 
jedoch nicht übersehen werden, dass nahezu alle größeren abteien, denen im 
Spätmittelalter und in der frühen neuzeit die bewahrung ihrer äußerlichen 
unabhängigkeit und inneren Geschlossenheit nicht gelang, dies mit enormen 
materiellen Verlusten und einbußen im klösterlichen leben bezahlen muss-
ten. es bedarf einer gewissen naivität, um nicht zu vermuten, dass im Falle 
größerer Konzessionen des Konvents die geld- und machthungrigen trierer 
Kurfürsten des 15. bis 18. Jahrhunderts, in denen jedoch auch die neuere 
trierer Historiographie den traditionen der Gesta trevirorum folgend mit 
Vorliebe zumeist fromme und integre prälaten sieht, St. maximin auf den 
gleichen armseligen und unwürdigen Status herabgedrückt hätten, den im 
18. Jahrhundert den zeitgenossen die ehemalige reichsabtei prüm darbot. 
allerdings sind die überlieferungen zu den nahezu vierhundert Jahre beste-
henden Konflikten der abtei mit ihren außenmächten, aber auch zu ihrem 
monastischen leben und zur Wirtschaftsführung des Klosters allein in den 
rheinischen und luxemburger archiven so umfangreich, dass in diesem rah-
men nur eine gedrängte zusammenfassung möglich wird und auf die breitere 
Darstellung mancher, für die rheinische landesgeschichte aufschlussreicher 
einzelheiten in diesem permanenten Kräftespiel verzichtet werden muss.

Den auftakt zu dieser unruhigen epoche bildete 1411 die Wahl beziehungs-
weise bestellung zweier äbte für St. maximin, des einzigen innerhalb des 
Konvents ausgetragenen Streits um die abtswürde in der langen Geschichte 
des Klosters. obwohl in der literatur häufig als Folge der uneinigkeit der 
mönche dargestellt und von der späteren Geschichtsschreibung im Kloster, 
vor allem von novillanius förmlich suggeriert,5 war auch er weniger die Fol-

5 novillanius, chronicon, S. 1026.
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ge innerklösterlicher Spannungen, sondern wurde aus recht durchsichtigen 
Gründen von den außenkräften eher in die abtei hineingetragen. noch am 
23. mai 1411, dem todestag des abtes rorich, wählte der aus 13 oder 14 mön-
chen bestehende Konvent einmütig, also auch mit der Stimme des infirmars 
und späteren abtes lamprecht (lambert) von Sassenhausen (Sachsenhausen) 
und dessen späteren anhängern, den bisherigen Konventskellerar Heinrich 
muyl von neuerburg zum abt.6 Die sofortige ansetzung des Wahltermins 
wurde zu St. maximin im übrigen im 16. und 17. Jahrhundert zur regel, 
um möglichen interventionen des trierer erzstifts oder der Kurie zuvorzu-
kommen. Wie jedoch 200 Jahre später bei der Wahl des agritius reckingen 
schlug aber auch damals dieses überraschungsmoment fehl. Die Kurie des 
pisaner papstes Johannes xxiii., zu dessen obödienz sich bisher neben 
dem trierer erzstift auch die abtei selbst gezählt hatte, bestand nämlich 
auf ihrem provisionsrecht und kassierte die Wahl als unkanonisch.7 Des-
halb wandte sich der Gewählte und mit ihm der trierer erzbischof Werner 
(1388–1418), auf dessen unterstützung er sich bis 1414 verlassen konnte, an 
den römischen, zu Gaeta residierenden papst Gregor xii. und erhielt gegen 
mehrere Servitienzahlungen seine bestätigung.8 im Widerspruch zu dieser 
damals sicherlich von der Konventsmehrheit getragenen linie bemühte sich 
jedoch noch im laufe des Jahres 1411 der infirmar der abtei, lamprecht, 
bei papst Johannes xxiii. um seine provision als abt.

Der vielleicht um 1385 geborene lamprecht,9 ursprünglich mönch, eher 
aber wohl nur Scholar in limburg an der Hardt, war 1399 zu St. maximin 
eingetreten10 und hatte nach 1403 mehrere Jahre hindurch, sicherlich als 
Vertrauter des abtes rorich, als dessen persönlicher Kellerar fungiert.11 
Vor 1411 wurde er infirmar der abtei. Die ursprünge seiner Familie liegen 
zweifellos in dem in Frankfurt und im taunus begüterten rittergeschlecht 
von Sassenhausen (Sachsenhausen),12 doch ist in der Forschung bisher die 
Genealogie ihrer nebenlinie, der Herren von Sassenhausen-praunheim, 
kaum beachtet worden. Sie stand im 14. Jahrhundert vor allem in Diensten 
Kurtriers, so Friedrich von Sassenhausen, vermutlich ein onkel lamprechts, 

 6 Wahlprotokoll in Stabitr Hs 1644/375, S. 45–49.
 7 lHaKo best. 211 nr. 1997.
 8 Sauerland, urkunden und regesten 7, nr. 764, und Stabitr Hs 1644/380, S. 624.
 9 lHaKo best. 1D nr. 4028, S. 377.
10 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 75.
11 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 153 sowie best. 211 nr. 533 und 535.
12 zu ihm möller, Stammtafeln 3, S. 261 und taf. 116.
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der nach 1386 über 20 Jahre hindurch als amtmann zu Koblenz, rat des 
erzbischofs und trierer burgmann genannt wurde. lamprechts Vater rudolf13 
dagegen erscheint häufiger als lehensmann König Johanns von böhmen.14 
Dessen Sohn Friedrich, lamprechts bruder, war 1406 für Herzog ludwig 
von orleans Generaleinnehmer des Herzogtums luxemburg15 und vertrat 
1414 zusammen mit dem Wildgrafen Gerlach die interessen lamprechts auf 
dem Konstanzer Konzil.16 Daneben war lamprecht wohl auch mit seinem 
Kontrahenten Heinrich muyl verschwägert.17 Die bindung von lamprechts 
engster Familie zum Herzogtum luxemburg verschaffte ihm selbst bei der 
Durchsetzung seines anspruchs als abt, nachdem ihn damit am 2. Dezember 
1411 papst Johannes xxiii. providiert hatte,18 angeblich wegen seines sittlichen 
und religiösen eifers, tatsächlich jedoch gegen enorme Servitienzahlungen,19 
zunächst unübersehbare Vorteile gegenüber seinen mitbewerbern, wenn er 
nicht sogar den wirklichen Hintergrund für seinen erfolg bei der pisaner 
Kurie gegen seinen von Kurtrier gestützten Widersacher gebildet hat. bereits 
am 22. Februar 1412 befahl der durch seine Heirat mit der luxemburger 
erbtochter elisabeth von Görlitz zum regenten des Herzogtums luxemburg 
avancierte Herzog anton von lothringen-brabant seinen lehensleuten und 
untertanen, lamprecht bei der behauptung seiner abtswürde zu unterstüt-
zen, und ermahnte im august 1412 hierzu auch den Grafen ruprecht von 
Virneburg, der bisher Heinrich muyl begünstigt hatte.20 lamprecht zog 
sich daher nach luxemburg zurück, von wo aus er am 9. September 1412 
mit päpstlicher Vollmacht seine mitbrüder exkommunizierte und über seine 
abtei das interdikt verhängte.21

bewegung in die strittige maximiner abtsfrage kam erst wieder 1414 durch 
die eröffnung des Konstanzer Konzils, zu der beide parteien prokuratoren 
schickten. in dessen Vorfeld hatte erzbischof Werner im Frühjahr 1414 
Heinrich muyl zum Verzicht auf seinen anspruch bewogen, der hernach 
bis zu seinem tod im Februar 1420 im Konvent verblieben ist. Statt seiner 

13 lHaKo best. 211 nr. 2101 S. 46.
14 Würth-paquet, table chronologique 19, S. 11, und 24, S. 104.
15 Würth-paquet, table chronologique 25, S. 126.
16 Stabitr Hs 1626, S. 1105.
17 lHaKo best. 1c 10 nr. 539.
18 lHaKo best. 211 nr. 1997.
19 lHaKo best. 211 nr. 2506; Stabitr Hs 1644/375, S. 60.
20 Stabitr Hs 1644/374, S. 248–253.
21 Stabitr Hs 1644/375, S. 69–74.
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ließ er, vermutlich aus familienegoistischen motiven, Heinrich von Sayn, 
früher mönch von Weißenburg und bis zu seiner Verdrängung 1405 aus 
diesem amt propst auf dem remigiusberg,22 zum abt wählen. Jedoch war 
seine Wahl sicherlich nicht mehr einmütig, da bereits im oktober dieses 
Jahres zumindest der um die spätere reform der abtei verdiente Hospitalar 
nikolaus von lorch zu den anhängern lamprechts zählte.23 Gegen weitere 
Servitienzahlungen bestätigte papst Gregor xii. auch Heinrich von Sayn als 
abt.24 Während des von den parteien auf dem Konzil betriebenen prozesses, 
dessen Verlauf sich nicht mehr rekonstruieren lässt, bei dem sich jedoch beide 
Seiten zu hohen zahlungen an die Kardinäle verpflichteten, die die abtei nach 
1416 ebenfalls abtragen musste,25 scheint den beteiligten in diesem Streit die 
erkenntnis gedämmert zu haben, dass infolge der nun enormen finanziellen 
belastungen des Klosters der Wert seines abbatiats nur noch relativ war, den 
sich die Kontrahenten aufteilen könnten. zuerst versuchte dies Heinrich von 
Sayn, als er im märz 1415 lamprecht gegen entbindung von der residenz- 
und Gehorsamsverpflichtung für seinen Verzicht auf die abtswürde eine 
Jahresrente von 200 fl. bot.26 lamprecht, der sich inzwischen zum abt von 
St. maria ad martyres hatte wählen lassen,27 scheint hierauf zunächst eingegan-
gen zu sein. Doch vor dem Konzil nahm das Verfahren seinen Fortgang und 
endete im Frühjahr 1416 mit lamprechts bestätigung als abt. nachdem ihn 
nun auch der maximiner Konvent, angeblich einstimmig, zum abt gewählt28 
und Heinrich von Sayn auf sein amt verzichtet hatte, nicht ohne bereits am 
31. märz 1416 an lamprecht seine Schulden von 1425 fl. und 1415 malter 
Korn zu übertragen,29 blieb erzbischof Werner nach der formalen prüfung 
des Wahlaktes durch den späteren reformabt Johannes rode am 18. april 
1416 nur noch die anerkennung der Konzilsentscheidung übrig.30 Doch 

22 Karl Heinz Debus/ansgar Stöcklein, Die französischen benediktinerpropsteien 
am rande der heutigen pfalz zur zeit des großen Schismas: offenbach am Glan, 
Georgenberg bei pfeddersheim, remigiusberg, Grünstadt, in: archmrhKG 23 
(1971), S. 235–363, hier S. 287 f., sowie Hans Fell, remigiusberg, in: Germ. ben. 9, 
S. 668–688, hier S. 672.

23 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 3 f.
24 rep. Germ. 2 Sp. 1367; Sauerland, urkunden und regesten 7, nr. 785.
25 Stabitr Hs 1626, S. 1105–1123, und Hs 1644/375, S. 854–855.
26 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 208 f.
27 Stabitr Hs 1644/375, S. 53 und S. 77.
28 Stabitr Hs 1644/375, S. 53–56.
29 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 157.
30 Stabitr Hs 1644/375, S. 77–79.
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sorgte er für eine reiche ausstattung seines bisherigen Schützlings Hein-
rich, der auch weiterhin außerhalb des Konvents lebte, mit einkünften aus 
größeren Klostergütern. Der abtei fehlte nun zur Wiedergewinnung ihrer 
Wirtschaftskraft bis zu Heinrichs tod 142931 ihr besitz zu Kenn und Fell, 
später auch zu rübenach und löf und bis 1454 sogar ihre Güter im bistum 
metz, die Heinrich dem ritter Konrad beyer von boppard veräußert hatte.32

nachdem sich lamprecht als abt durchgesetzt hatte, befand sich deshalb 
sein Kloster in einer äußerst bedrängten ökonomischen, politischen und re-
ligiösen lage. Für die Klosterwirtschaft während seiner regierung ergeben 
lamprechts bis 1440 reichenden rechnungsaufzeichnungen ein trauriges bild.33 
ein Großteil der einkünfte aus zahlreichen Klosterhöfen war verpfändet. Die 
Schulden an die Konzilsväter, die Geldaufnahmen Heinrichs von Sayn über 
3000 fl., Heinrich muyls von 830 fl. und lamprechts von 900 fl. mussten 
ebenso abgetragen werden wie die legate des verstorbenen abtes rorich, 
die abfindungen für dessen neffen, den früheren Hospitalar nikolaus von 
eppelborn, die allein 2900 fl. betrugen, und die Geldforderungen des trierer 
erzbischofs in Höhe von 1350 fl. noch um 1450 betrugen die Schulden der 
abtei 20 300 fl. in dieser lage ließen sich Verpfändungen größerer Klostergüter, 
etwa 1425 des Hofes Kenn und der dortigen Hospitalsgüter an die Kartäuser 
zu St. alban, 1431 der zehnten zu merzkirchen an das Stift St. paulin oder 
1445 zehntanteile zu Schwabenheim an das mainzer Domstift, nicht vermei-
den, die freilich im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert wieder ausgelöst 
werden konnten. nimmt man die Klagen lamprechts über die belastungen 
in den Verpfändungsurkunden seiner letzten regierungsjahre wörtlich,34 
dürfte bis 1450 die Schuldenlast von St. maximin sogar stetig gewachsen zu 
sein. Deshalb plante lamprecht im mai 1446, sein Kloster unter die Finanz-
aufsicht der äbte von St. matthias und St. maria ad martyres sowie einiger 
maximiner Klosterbeamter zu stellen und sich selbst gegen die Gewährung 
einer Jahresrente von 200 fl. und einiger Sachleistungen zurückzuziehen,35 
scheint sein Vorhaben jedoch nicht ausgeführt zu haben.

31 novillanius, chronicon, S. 1028.
32 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 278 f.
33 Stabitr Hs 1626, S. 1105–1123.
34 So Staarchtr best. H nr. 26, lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 248, und Stabitr Hs 

1644/375, S. 79.
35 Stabitr Hs 1644/375, S. 79–84.
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beschäftigten die wirtschaftlichen nöte der abtei auch noch lamprechts 
beide nachfolger,36 unterlag ihr politisches und in zusammenhang hiermit 
ihr geistiges umfeld raschen Wandlungen. nach dem makabren tod der 
wichtigsten Stütze lamprechts, des luxemburger regenten Herzog anton 
von brabant-lothringen, als englischer Kriegsgefangener am 25. oktober 
1415 auf dem Schlachtfeld zu azincourt, konnte dessen Witwe, elisabeth 
von Görlitz, dessen platz als Vogt des Klosters und Schutzherr des abtes 
nicht ausfüllen, auch wenn sie in den kritischen Jahren 1427 und 1428 die 
abtei nach möglichkeit zu schützen suchte.37 St. maximin befand sich des-
halb während der regierung des trierer erzbischofs otto von ziegenhain 
(1418–1430) in starker abhängigkeit zum erzstift.

in der landesgeschichte hat dieser erzbischof infolge seiner zusammen-
arbeit mit dem St. mattheiser abt Johannes rode zumeist den ruf eines um 
die kirchliche und vor allem um die monastische reform bemühten prälaten 
erhalten, obwohl sich bei ihm persönliches und institutionelles machtstreben 
und reformanliegen häufig kaum trennen lassen und sich vielleicht auch 
gegenseitig bedingten.38 Speziell für St. maximin haften seinem bemühen um 
die einführung der reformen rodes wegen der widersprüchlichen Quellen 
einige unsicherheiten und zweifel an. auf solchen tendenziösen überliefe-
rungen gründet jedoch der rekonstruktionsversuch über die anfänge der 
reform zu St. maximin durch petrus becker,39 der aber ihre chronologischen 
und inhaltlichen Widersprüche keineswegs ausräumen kann und der zudem 
das seit dem 14. Jahrhundert wiedererwachte traditionsbewusstsein und das 
politische umfeld der abtei wie auch die nicht unproblematische persönlich-
keit des erzbischofs unberücksichtigt lässt. in der abtei selbst wurden ottos 
reformversuche jedenfalls nicht als religiöse, sondern als politische eingriffe 
gedeutet, weshalb sie hier trotz des reformwillens der mönche Johannes rode 
erst nach ottos tod 1430 wirklich in angriff nehmen konnte, nachdem sie 
angesichts der ohnmacht des durch ein Schisma zerrissenen erzstifts den 
charakter einer anordnung des Diözesanbischofs verloren hatten.

auch die Kurie scheint in ottos maßnahmen gegen St. maximin zur 
Durchsetzung der reform einen unberechtigten eingriff in ein ihr unmittelbar 
unterstelltes Kloster gesehen zu haben. papst martin V. hatte schon 1422 die 

36 So 1450 in lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 266, und 1462 in best. 211 nr. 2110, 
S. 1243.

37 Würth-paquet, table chronologique 26, S. 42, und lHaKo best. 211 nr. 573.
38 Vgl. resmini, Die trierer erzbischöfe, S. 233–260.
39 becker, Das monastische reformprogramm, S. 13–21.
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rechtliche Stellung der abtei in vollem umfang bestätigt, 1425 den Kölner 
offizial mit der Wahrung ihres besitzstandes gegen unberechtigte Forderungen 
von Klerikern und laien beauftragt und im Juni 1426 den Weihbischof und 
den offizial von trier wegen des Visitationsanspruches des erzbischofs otto 
zu St. maximin vor sein Gericht gezogen,40 nachdem lamprecht die Visitation 
unter berufung auf die exemte Stellung seines Klosters abgelehnt hatte.41 Die 
Desavouierung ottos durch die Kurie hätte freilich nicht deutlicher ausfallen 
können als durch die beauftragung lamprechts mit der untersuchung des 
Streits zwischen otto und den prümer mönchen am 30. Juni 1427.42 otto 
hatte nämlich gegen den Widerstand einiger mönche durch mehrere ab-
machungen die inkorporation der mensa der alten reichsabtei prüm in das 
erzstift erreicht, deren reform ihm in diesem Fall völlig gleichgültig war 
und die martin V. nun aufhob.

ottos gewaltsames Vorgehen gegen die abtei erfolgte wohl erst danach und 
lässt sich vielleicht folgendermaßen rekonstruieren. laut der in einigen chro-
niken des 16. Jahrhunderts überlieferten nachrichten hat erzbischof otto abt 
lamprecht und seine mönche am 2. oktober 1427 auf verschiedenen burgen 
gefangen gesetzt,43 was durch die rechnungsauszüge lamprechts bestätigt 
wird.44 Freilich beurkundeten und besiegelten lamprecht und sein Konvent 
bereits am 1. Dezember 1427 einen Verkaufsvertrag,45 aber noch im august 
1428 befand sich einer der maximiner mönche in Haft des erzbischofs.46 
mit lamprechts baldiger Freilassung hängt möglicherweise sein undatierter 
und kein Datierungselement enthaltender unterwerfungsvertrag unter ottos 
Forderungen zusammen. in ihm versprach er die reform seines Klosters, 
Gehorsam und anerkennung der Jurisdiktion des erzbischofs, wobei otto die 
möglichkeit erhielt, für die leitung von St. maximin erforderlichenfalls auch 
einen Vertrauten einzusetzen. Vermutlich erfüllte lamprecht diese auflagen 
aber nicht, weshalb ihn otto am 16. Dezember 1428 zur resignation zwang. 
Die urkunde hierüber gehörte freilich zu den arcana der abtei, da sie einen 

40 1422: Staarchtr best. z nr. 11; 1425: lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 59 f.; 1426: 
Stabitr Hs 1644/375, S. 881–890.

41 Stabitr Hs 914/1143, fol. 229.
42 lHaKo best. 1a nr. 7031.
43 Knetsch, limburger chronik, S. 154; brower/masen, antiquitatum 2, S. 271; 

novillanius, chronicon, S. 1027, und Stabitr 1206/504, fol. 287.
44 Stabitr Hs 1626, S. 1121.
45 lHaKo best. 211 nr. 572.
46 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 215.
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beweis für die auch im 17. und 18. Jahrhundert vom Kloster bestrittene erz-
bischöfliche Jurisdiktion in geistlichen angelegenheiten hätte bilden können. 
Deshalb wurde sie im Klosterarchiv nicht im normalen urkundenbestand, 
sondern bei den privilegien verwahrt und gelangte mit ihnen nach 1802 in das 
pariser nationalarchiv,47 während ihre Kopie im archivium maximinianum48 
nur für das Kloster einsehbar war. Wie den Kurtrierer Juristen, die für den 
erneuten Visitationsanspruch des trierer erzbischofs 1785 in dieser urkunde 
eine willkommene Stütze hätten finden können, blieb auch der Forschung 
des 19. und 20. Jahrhunderts ihr inhalt deshalb weitgehend verborgen. Selbst 
petrus becker kannte von ihr nur einen auszug.49

nachdem nämlich der erzbischof, wie die narratio der urkunde wortreich 
ausführt, zur besseren befolgung der benedictusregel lamprecht vor die 
Wahl gestellt habe, die reform zu St. maximin durch die aufnahme hierfür 
geeigneter personen durchzuführen oder aber abzudanken, habe dieser nach 
beratung mit seinen Freunden gegen eine stattliche leibrente das letztere 
vorgezogen. Das problem für otto lag jedoch darin, dass er sich verpflichten 
musste, binnen Jahresfrist hierfür die zustimmung des papstes zu erreichen. 
Wegen dieser kaum zu realisierenden bedingung könnte lamprecht freilich 
seine resignation schon bei der beurkundung des Vertrags als illusorisch 
betrachtet haben. in den beiden folgenden Jahren blieb zu St. maximin die 
lage völlig ungeklärt. Für die Kurie war in dieser zeit nicht die abdankung 
lamprechts aktuell, sondern dessen Schulden an einen Florentiner Kaufmann, 
der ihm dessen fällige Servitiengelder vorgestreckt hatte, sie aber zunächst nicht 
erstattet bekam. mit mühe scheint lamprecht die Summe schließlich beim 
Schultheißen von longuich aufgetrieben zu haben,50 worauf ihn, wohlgemerkt 
als abt, am 23. mai 1430 die päpstliche Kammer von der exkommunikation 
wegen säumiger zahlung löste.51 als abt freilich urkundete lamprecht selbst 
erst wieder im november und im Dezember 1430.52 zu diesem zeitpunkt 
war erzbischof otto bereits tot, von dem keine konkreten Schritte zur neu-
besetzung der abtei bekannt sind und für den inzwischen die maximiner 

47 paris, bn lat., nouv. aqc. 9268 nr. 59.
48 Stabitr Hs 1644/380, S. 697–707.
49 becker, Das monastische reformprogramm, S. 17, der dort in anm. 82 genannte 

lagerungsort in lHaKo ist unrichtig.
50 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 197.
51 Stabitr Hs 1644/375, S. 1010–1012.
52 november 1430: Würth-paquet, table chronologique 36 nr. 827; Dezember 

1430: lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 4r–4v.
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abtsfrage wegen seines Streites mit anderen religiösen institutionen seines 
erzstifts in den Hintergrund getreten sein könnte.

angesichts der Situation muss offen bleiben, ob lamprechts Widerstand 
im Dezember 1428 vornehmlich seiner abneigung gegen die monastische 
reform entsprang, wie dies das Diktat des kurtrierischen Schreibers besagt 
und wie petrus becker vermutet, oder aber eher seiner Weigerung, sich dem 
erzbischof in kirchlichen angelegenheiten unterzuordnen. Wenn auch im 
Geiste anderer monastischer traditionen aufgewachsen, erwies sich lamp-
recht nämlich nach ottos tod keineswegs als reformfeindlich und scheint 
dies auch zuvor bei der auswahl seiner mönche nicht gewesen zu sein. zwar 
umfasste das Kapitel wohl als Folge der angespannten finanziellen lage im 
august 1434 außer ihm selbst nur noch fünf mönche,53 darunter jedoch den 
langjährigen Hospitalar nikolaus von lorch, der den abwesenden abt im 
Februar 1427 als Momper vertreten und sich danach um die einführung der 
reform bemüht hat, den zeitweiligen prior Herbrand von Güls, zuvor von 
1416 bis 1419 abt zu St. matthias und von 1427 bis 1429 abt zu St. martin/
trier und vermutlicher mitarbeiter rodes bei der reform,54 und Wilhelm von 
Helmstadt, neffe und Generalvikar des späteren trierer erzbischofs raban 
(1430–1439), zu St. maximin 1430 Kellerar und seit 1433 prior, damals wohl 
eher durch verwandtschaftliche und persönliche bindungen befürworter 
der monastischen reform als durch überzeugung. rechnet man zu diesem 
personenkreis den nur im Herbst 1424 erwähnten maximiner prior petrus, 
der mit dem späteren mattheiser propst petrus von erpel personengleich 
sein könnte,55 scheint der Konvent vor 1431 keineswegs so reformfeindlich 
gewesen zu sein, wie dies häufig dargestellt wird.

als mit dem tod des erzbischofs das eigentliche Hindernis für die ein-
führung der reform weggefallen war und nachdem sich die abtei von den 
Verwüstungen der Jahre 1433 und 1434 erholt hatte, stand ihrer Durchführung 
zu St. maximin daher nichts mehr entgegen. Sie wurde am 21. Dezember 1436 
durch Johannes rode schließlich abgeschlossen.56 St. maximin hat rode in 
seinen beiden necrologen jener zeit höchste anerkennung gezollt,57 auch 
wenn er dort wohl nicht zeitweilig das priorat bekleidet hat, wie eine über-

53 Stabitr Hs 1644/378, S. 498.
54 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 615 f.
55 Siehe becker, St. eucharius-St. matthias, S. 701 f.
56 novillanius, chronicon, S. 1027.
57 n5 und n6: 1. Dezember.
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lieferung aus St. alban bei trier 90 Jahre später wissen wollte.58 in dem Kreis 
der von rode reformierten Klöster wurde St. maximin jedoch als durchaus 
gleichberechtigt aufgenommen. Deshalb erstellte rode für sie eine eigene, 
von der für St. matthias abweichende consuetudo.59 Sie blieb zu St. maximin 
bis zum 18. Jahrhundert die maßgebliche Klosterordnung und beeinflusste 
im 16. und 17. Jahrhundert auch das klösterliche leben in den abteien ech-
ternach und St. nabor. Die zahlreichen urkunden lamprechts von 1436 bis 
1449 lassen auch keinen zweifel, dass sich lamprecht nach der reform als 
vollgültiger abt eines reformklosters begriffen hat und nicht nur als eine 
art ehrenvorsitzender einer Klostergemeinschaft, deren eigentliche leitung 
durch rode und die übrigen reformäbte besorgt worden sei.60 Deshalb war 
er zu St. matthias am 28. Dezember 1439 bei der Wahl von rodes nachfolger 
auch persönlich anwesend.61 nicht die Souveränität des abtes, sondern die 
wechselseitige Fürsorge der reformklöster dagegen tangierte die durch die 
personalnot zu St. maximin bedingte zeitweilige tätigkeit fremder mönche in 
der abtei,62 die sich auch bei anderen neu reformierten Klöstern beobachten 
lässt, sowie die finanzielle aufsicht der reformklöster nach 1445 über die 
nahezu bankrotte abtei. neben der personalaushilfe durch andere reform-
klöster veränderte der Wegfall der ständischen Qualifikationserfordernisse als 
Folge der reform die zusammensetzung des 1434 nur noch sechs mönche 
umfassenden Konvents63 erheblich und aktivierte dessen reformkräfte. Wie 
in anderen rheinischen reformklöstern stammte nun ein größerer teil der 
maximiner mönche aus dem von der devotio moderna schon früh erfassten 
nordwestdeutsch-niederländischen Gebiet. Diese zunächst landesfremden 
mönche passten sich erstaunlich gut den maximiner Verhältnissen an und 
bekleideten in der abtei nicht nur mehrmals die wichtigen ämter des priors 
und des Kellerars, sondern erlangten später mit otto von elten (1483–1502) 
und thomas von Huisdem (1502–1514) zu St. maximin auch die abtswürde.

Während unter lamprechts regierung also die Grundlagen für das monas-
tische Weiterbestehen seines Klosters in den folgenden Jahrhunderten gelegt 
wurden, schien sich dessen äußerer Verfall nach dem tod des erzbischofs 

58 Stabitr Hs 1635/48, fol. 4.
59 corpus consuetudinum monasticarum 5.
60 So becker, Das monastische reformprogramm, S. 19 f.
61 lHaKo best. 210 nr. 498.
62 Siehe § 36. inhaber von Klosterämtern: petrus, Friedrich von nackenheim und 

wohl auch adrian von breda.
63 Siehe § 34.2. listen: l8.
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otto zu beschleunigen. in der ende 1430 beginnenden auseinandersetzung 
um den trierer Stuhl zwischen dem mehrheitlich vom Domkapitel gewählten 
ulrich von manderscheid und dem von der Kurie providierten Speyrer bischof 
raban von Helmstadt stand lamprecht, wie die meisten trierer prälaten und 
äbte sowie die Stadt selbst, anfänglich auf ulrichs Seite,64 wechselte jedoch 
im april 1432 zu raban über.65 Hierauf besetzte ulrich vermutlich im Ja-
nuar 1433 die abtei, verwüstete sie und misshandelte ihre mönche. Doch 
stimmt die auf einem irrtum des novillanius beruhende überlieferung,66 
der maximiner prior Herbrand habe hierbei den tod gefunden, nicht,67 da 
er noch im august 1434 dem Konvent angehört hat.68 zu einem nicht genau 
bestimmbaren zeitpunkt vor Juli 1434 besetzten dann truppen der Stadt 
trier die abtei, schliffen ihre Klostermauern, zerstörten die brunnen und 
verbrannten die Vorstadt des Klosters, die sich von diesem unglück nicht 
mehr richtig erholte,69 während die Kirche und die Gebäude des Klosters 
hierdurch wohl weniger betroffen waren. Danach begannen sie, im Kloster-
gelände befestigungen gegen ulrichs Streitkräfte zu errichten. Wie 90 Jahre 
später waren auch damals die motive der Stadt für ihr Vorgehen gegen die 
abtei sicherlich mehrschichtig. neben der unmittelbaren bedrohung der 
Stadt, die zu St. maximin durch die Verschanzung von feindlichen truppen 
ausgehen konnte, schwelte zwischen beiden institutionen seit längerem der 
Streit wegen des von der abtei beanspruchten marktrechtes70 und wegen der 
berechtigung von Fleischbänken der abtei auf dem trierer markt.71 Hinter-
grund des übergriffes waren sicherlich auch die damaligen Spannungen der 
Stadt allgemein mit dem trierer Klerus wegen dessen besteuerung,72 die dann 
im mai 1437 eskalierten, weshalb das basler Konzil über trier das interdikt 
verhängte.73 über die zerstörungen führte die abtei schon im Juli 1434 bei 
Kaiser Sigismund Klage,74 der die Stadt wegen des auf dem Gebiet des reiches 

64 acta cusana 1,1 nr. 99.
65 meuthen, obödienz- und absolutionslisten, S. 51.
66 Stabitr Hs 1651/367, fol. 27, und novillanius, chronicon, S. 1027.
67 So auch becker, St. eucharius-St. matthias, S. 616.
68 lHaKo best. 211 nr. 578.
69 einzelheiten bei Heit, trier 1433/34.
70 lHaKo best. 1c nr. 736, S. 29.
71 lHaKo best. 211 nr. 433.
72 lHaKo best. 1D nr. 977 und best. 1c nr. 736, S. 82.
73 Staarchtr best. r nr. 27, nr. 34 und nr. 35.
74 lHaKo best. 211 nr. 578.
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verübten Schadens von insgesamt 16 000 fl.75 vor sein Gericht zitierte. Diese 
erreichte einen aufschub, doch wurden seitens der abtei ihre Forderungen 
gegen die Stadt erneut 1437, 1440 und noch 1452 geltend gemacht.76

Die Hilfestellung der mit St. maximin durch die reform verbundenen Klös-
ter bewährte sich besonders, als nach lamprechts tod am 12. Juni 1449 sich 
die Vorgänge von 1411 bis 1416 zu wiederholen drohten. erzbischof Jakob 
von trier (1439–1456), dem sein Vorgänger raban das erzstift meistbietend 
verschachert hatte und dessen Geldgier selbst die für gewöhnlich äußerst 
bischofsfreundlichen Gesta trevirorum bei seinem tod rügten,77 versuchte aus 
Gründen der Familienpolitik dem Kämmerer und Hospitalar zu Weißenburg, 
rheingraf Konrad, die abtswürde zu verschaffen. Hierfür gewann er vier 
der acht maximiner mönche, darunter den maximiner Hospitalar, rheingraf 
Wilhelm. er und Konrads bruder, der trierer Domkapitular Gerhard, dem 
der erzbischof um diese zeit das amt des trierer Domscholasters verschafft 
hatte,78 setzten sich sogleich für die Wahl Konrads ein.79 Das Vorhaben des 
erzbischofs wäre zweifellos gelungen, wenn nicht der neu ernannte Kardinal 
nikolaus von Kues schon bald nach lamprechts tod zur Sicherung der re-
form zu St. maximin den plan entwickelt hätte, dass Johannes Forst (Vorst), 
abt der von ihm reformierten abtei St. pantaleon zu Köln, für zwei Jahre 
als abt von St. maximin providiert werden sollte, bis sich Konrad zu Wei-
ßenburg in die reform stärker eingelebt hätte.80 eine erste Wahlversammlung 
des Konvents, vermutlich am 6. oktober 1449, führte zur Konfrontation 
der mönche in zwei gleich große lager, von denen eines Konrad wählen, 
das andere dagegen Johannes Forst postulieren wollte.81 Die bittschrift der 
anhänger Konrads an die Kurie vom 6. november 144982 konnte jedoch 
schon deshalb keinen erfolg haben, weil papst nikolaus V. auf betreiben 
des Kardinals bereits vor dem 11. September 1449 Johannes Forst mit der 

75 So Stabitr Hs 1626, S. 485 f.
76 1437: lHaKo best. 1D nr. 977; 1440: best. 211 nr. 2116, S. 28–33; 1452: best. 211 

nr. 607.
77 Gesta trevirorum, ed. Wyttenbach, S. 327: quia pessime rexit populum suum et 

avaritia excacaverat cor suum.
78 lHaKo best. 1D nr. 1134.
79 Vgl. das Schreiben vom 14. märz 1450 in lHaKo best. 1c nr. 12515.
80 undatierte Gesprächsnotiz in lHaKo best. 1c nr. 12515.
81 lHaKo best. 211 nr. 2513, mit dem sicherlich nicht richtigen Datum 6. novem-

ber, doch bleibt die zeitliche abfolge der einzelnen Schritte unsicher.
82 lHaKo best. 211 nr. 2513.
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abtei providiert hatte.83 Dennoch wählte noch am 2. november 1449 ein teil 
der mönche Konrad zum abt. Dies wurde auch von einem sicherlich dem 
erzbischof Jakob nahestehenden nicht genannten berichterstatter als unka-
nonisch bezeichnet, der allerdings auch Johannes Forst als abt ablehnte, der 
in weltlichen angelegenheiten unerfahren, träge und nachlässig sei, wie sein 
abbatiat zu St. matthias (1439–1447) gezeigt habe.84 infolge der päpstlichen 
rückendeckung hatte sich Johannes als abt bis zum märz 1450 schließlich 
durchgesetzt, wie aus einem späteren Dankesbrief des rheingrafen Konrad 
an erzbischof Jakob für dessen vergebliche mühen hervorgeht.85 zugleich 
kündigte er in ihm an, er wolle zunächst als Hospitalar und als Kämmerer 
in Weißenburg bleiben, welche ämter ihm immerhin 300–400 fl. im Jahr 
einbrächten.

abt Johannes Forst starb jedoch schon am 4. Juni 1452 auf der rückrei-
se von St. maximin, wo er am Fest des Klosterpatrons (29. mai) noch das 
Hochamt gelesen hatte,86 zu seiner anderen abtei St. pantaleon, in der er auch 
bestattet wurde. in dieser für die abtei schwierigen inneren und äußeren 
Situation hatte sie das Glück, in ihrem neuen vom Konvent bereits am 9. Juni 
1452 postulierten abt antonius Drüblein (träublein, de trubellis u. a.) für 
30 Jahre einen umsichtigen und monastisch geprägten leiter zu erhalten. 
antonius stammte aus einer Straßburger patrizierfamilie und war zunächst 
mönch zu ettenheimmünster, wo er 1441 bei einer abtswahl unterlegen 
war,87 ohne dass hierzu einzelheiten bekannt sind. möglicherweise war er 
schon damals ein befürworter der monastischen reform, denn er trat hierauf 
in den Konvent von St. matthias ein, in dem er 1452 das priorat bekleidete. 
Seine problemlose Durchsetzung als abt von St. maximin spricht dafür, dass 
hier die reformwilligen Kräfte endgültig die oberhand gewonnen hatten. abt 
antonius und sein Konvent blieben auch weiterhin in engerem Kontakt zu 
den trierer reformabteien, auch wenn sie deren Weg zur bursfelder Kon-
gregation infolge der Wahrung ihres politischen anspruches nicht mitgehen 
wollten. So wurde er beispielsweise im august 1465 neben den äbten von 
St. matthias und St. maria ad martyres mit der leitung der verschuldeten 

83 So die auszüge von Schmitz-Kallenberg in lHaKo best. 700,105 aus dem Vatika-
nischen archiv, liber obligationum 7, fol. 72.

84 lHaKo best. 211 nr. 2513.
85 lHaKo best. 1c nr. 12515.
86 novillanius, chronicon, S. 1028 f.
87 brower/masen, metropolis 1, S. 357.
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abtei St. martin zu trier beauftragt88 und nahm dieses amt noch im Juli 1468 
wahr.89 bereits am 11. Juli 1452 bestätigte die Kurie die Wahl90 und providierte 
ihn am 1. august 1452 mit der abtei.91 Wegen ermäßigung seiner Servitien 
war er schließlich im april 1453 persönlich in rom.92

Frostig dagegen blieb sein Verhältnis zu den trierer erzbischöfen, vor 
allem zu erzbischof Johann ii. von baden (1456–1503). einem engeren 
einvernehmen mit ihm stand zunächst die beständige Fehde der Herren von 
Hunolstein mit der abtei entgegen, die als regionale Vögte des Klosters an 
der mittelmosel seit 1445 mit St. maximin einen erbitterten Streit um die 
einkünfte und die Jurisdiktion zu Detzem und in den benachbarten Dörfern 
führten.93 zum unglück für die abtei wurden hierbei die Hunolsteiner nicht 
nur von einigen einheimischen adelsfamilien, sondern auch von der Grafschaft 
Sponheim unterstützt, deren miteigentümer, die badischen markgrafen, seit 
1456 den trierer erzbischof stellten, der in dieser Fehde daher nicht neutral 
war. Deshalb wollten die Hunolsteiner 1456 ihren Streit vor ein kurtrierisches 
Gericht ziehen, wogegen abt antonius an das kaiserliche Hofgericht zu 
rottweil appellierte, wo sich das Verfahren einige Jahre hindurch ergebnislos 
hinzog. als die Familie Hunolstein um 1487 ausstarb, fiel ihr erbe an das 
Kurstift, dessen beamten hierauf die repressalien gegen die abtei fortsetzten.

ein weiterer größerer Konflikt zwischen abt antonius und erzbischof 
Johann entstand nach 1470 wegen der einkünfte der reichen pfarrei Die-
denhofen. Wie schon 1462 die St. maximin gehörende pfarrei ospern im 
Herzogtum luxemburg94 hatte die Kurie im mai 1473 der abtei zur Verbes-
serung ihrer finanziellen lage die inkorporation der ihr 930 durch Heinrich i. 
geschenkten pfarrei Diedenhofen gestattet.95 im Widerspruch hierzu vergab 
diese einkünfte jedoch papst Sixtus iV. im mai 1474 an erzbischof Johann,96 
der zuvor bereits der Stadt trier versprochen hatte, die pfarreigelder aus 

88 lHaKo best. 1c 18 nr. 50.
89 lHaKo best. 1a nr. 4248.
90 Stabitr Hs 1632/396, S. 143.
91 rep. Germ. 6 S. 28.
92 laut den auszügen von Schmitz-Kallenberg in lHaKo best. 700,105 aus dem Va-

tikanischen archiv, liber obligationum 7, fol. 167.
93 zahlreiche archivalien hierzu in lHaKo, die aufschlussreichsten befinden sich im 

best. 211 nr. 592, nr. 620 und nr. 2550 sowie im best. 1c nr. 16213–16214.
94 rep. Germ. 8 S. 39 und lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1293–1308.
95 lHaKo best. 211 nr. 2660.
96 lHaKo best. 1a nr. 4242.
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Diedenhofen seiner universitätsgründung in der Stadt zuzuwenden.97 Dann 
revidierte die Kurie jedoch erneut ihre entscheidung und beauftragte im april 
1475 das metzer Domkapitel mit der inkorporation der pfarrei in die abtei 
St. maximin, was sie im Februar 1476 nochmals bestätigte.98 Hierüber kam 
es zu langwierigen auseinandersetzungen des abtes mit dem erzbischof, 
dann auch mit abt Johannes von St. matthias, den der erzbischof sicherlich 
nicht ohne Hintergedanken zum prokurator seiner universität ernannt hatte. 
Gegen die fortwährenden übergriffe des erzbischofs und des mattheiser 
abtes musste abt antonius noch im Dezember 1480 erneut an die Kurie 
appellieren,99 bevor die inkorporation der pfarrei in die abtei nicht mehr 
bestritten wurde.

Daher ist es verständlich, dass abt antonius zunehmend den Schutz 
des obervogtes seines Klosters, des luxemburger Herzogs suchte. bei der 
eroberung des Herzogtums im Herbst 1443 durch philipp den Guten von 
burgund wurden auch die Klosterbesitzungen zunächst sehr geschädigt100 und 
zeitweilig beschlagnahmt, was auf bitten nikolaus von Kues’ im September 
1447 in anbetracht der Verdienste der reformierten maximiner mönche um 
den Gottesdienst wieder aufgehoben wurde.101 am 12. oktober 1462 nahm 
dann Herzog philipp die abtei insgesamt und ihre einzelnen besitzungen 
nach dem beispiel seiner Vorgänger und wegen ihrer regeltreue in seinen 
besonderen Schutz102 und schaltete sich in die Hunolsteiner Fehde zuguns-
ten von St. maximin 1467 mit mehreren Schreiben an erzbischof Johann 
ein.103 Danach scheint abt antonius die unterstützung des burgunderher-
zogs immer stärker beansprucht zu haben, denn zweifellos hatte die Kurie 
hauptsächlich ihn in ihrem mahnschreiben vom 6. april 1471 an den abt im 
auge, nicht ständig gegen erzbischof Johann die Gewalt weltlicher Fürsten 
anzurufen, sondern sich stattdessen an den päpstlichen Stuhl zu wenden.104 
ein ähnliches nicht datiertes mahnschreiben an den abt erging auch von 
Kaiser Friedrich iii., der ihm etwas blauäugig den Schutz des reiches in 

 97 lHaKo best. 1a nr. 4271.
 98 1475: lHaKo best. 211 nr. 684; 1476: best. 211 nr. 706.
 99 lHaKo best. 211 nr. 706.
100 Würth-paquet, table chronologique 29, S. 52 f.
101 Stabitr Hs 1644/380, S. 514–516.
102 lHaKo best. 211 nr. 638.
103 lHaKo best. 1c nr. 457, S. 311–314.
104 rep. Germ. 9,1 nr. 5922; Würth-paquet, table chronologique 32, S. 14.
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seinem Streit mit dem erzbischof empfahl.105 zur gleichen zeit machte der 
Kaiser den burgunderherzog nämlich auf die lehensabhängigkeit seiner 
Vogtei über das Kloster vom trierer erzstift gemäß des Spruchs Konrads iii. 
von 1139 aufmerksam.106 ihren Höhepunkt fand die bindung der abtei an 
ihre Vögte bei dem in zahlreichen, auch zeitgenössischen Quellen so häufig 
beschriebenen treffen Karls des Kühnen mit Kaiser Friedrich iii. zu trier 
im September und oktober 1473, dass auf dessen Verlauf und ergebnisse 
hier nicht eingegangen werden braucht.107 bemerkenswert ist jedoch, dass 
der burgunderherzog in seinem vier Wochen dauernden Quartier mit einem 
Hofstaat von etwa 250 mann zu St. maximin weilte, das kurz zuvor durch 
kurtrierische truppen überfallen worden war,108 dort selbst die Hausrechte 
wahrnahm, die besuche geleitete und die Festtafel unterhielt. ein blick in 
die Schatzverzeichnisse der abtei lässt auch keine zweifel aufkommen, dass 
die prunkgegenstände beim Festmahl und vor allem das prächtige inventar 
der Klosterkirche beim besuch der Herrscher mit ihrem Gefolge mit bemer-
kenswerten reliquien, goldenen Heiligenstatuen und Kleinodien, darunter 
einem Diamanten, dessen Wert auf 200 000 fl. geschätzt wurde, nicht dem 
Kloster, sondern dem Herzog gehörten, dem Vorbesitzer einiger noch heute 
bekannter edelsteine.

Der tod Herzog Karls im Januar 1477 vor nancy und die lange zeit unge-
klärte nachfolge in seinem luxemburger besitz beraubte die abtei zunächst 
ihrer westlichen Schutzmacht. in einem Vertrag im november 1478 musste 
abt antonius sich verpflichten, wegen seiner Streitpunkte mit dem erzstift 
nicht nur die entscheidungen eines nicht gerade unparteiisch zusammenge-
setzten Schiedsgerichts anzuerkennen, sondern dem erzbischof Gehorsam 
und anerkennung seines anspruchs als Schirmherrn der abtei zu geloben.109 
Dagegen stellte papst Sixtus iV. im Juni 1479 die abtei mit ihren rechten und 
ihrem besitz erneut unter seinen besonderen Schutz. zwiespältig blieb zunächst 
die Haltung des neuen besitzers des Herzogtums luxemburg, des späteren 
Kaisers maximilian, zur Vogtei über das Kloster. als erzherzog bezeichnete 
er sich zusammen mit seiner Gemahlin maria im november 1480 wie auch 
im Juli 1487 zusammen mit seinem Sohn philipp in seinen Schutzbriefen 

105 lHaKo best. 211 nr. 2535.
106 Würth-paquet, table chronologique 34, S. 66.
107 Hierzu Karl der Kühne (1433–1477). Kunst, Krieg und Hofkultur, hg. von Susan 

marti/till-Holger borchert/Gabriele Keck, Stuttgart 2008, S. 264–295.
108 emil Schaus, Kurtrierische Kabinettsarchivalien, in: trierzs 5 (1930), S. 89 f.
109 lHaKo best. 211 nr. 698.
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für die abtei als alleiniger und souveräner Vogt.110 zum König gewählt und 
auf die mithilfe des trierer Kurfürsten angewiesen, rechnete er dagegen im 
September 1492 die Klostervogtei der luxemburger zu den vom erzstift an 
das Herzogtum gegebenen lehen.111 Schließlich zählte er am 1. Juni 1495 
unter den regalien, die das reich erzbischof Johann verliehen habe, auch die 
Vogteien über prüm und St. maximin sowie das investiturrecht der prümer 
und echternacher äbte112 und forderte den neuen maximiner abt otto am 
31. Juli 1495 auf, sich mit den regalien des reiches durch erzbischof Johann 
belehnen zu lassen.113 Hierüber beriet der abt lange mit seinem Konvent, 
da, wie sein Vermerk auf der belehnungsurkunde besagt, dieses Verfahren 
ungewohnt, schädlich und für seine nachfolger nachteilig erscheine,114 ließ 
sich aber schließlich von erzbischof Johann am 9. Dezember 1495 belehnen. 
Die Furcht des abtes, hierdurch ein präjudiz geschaffen zu haben, war jedoch 
unbegründet, da weder maximilians noch ottos nachfolger diese regelung 
als verbindlich erachteten.

Der nachfolger des am 31. Juli 1482 verstorbenen abtes antonius, der 
bereits am 1. august vom Konvent gewählte und im oktober 1482 von der 
Kurie bestätigte langjährige Kellerar Dietrich iii. von Sehlem (bei Wittlich), 
der als abt sein früheres amt beibehielt, regierte nur etwas über ein Jahr. 
er hinterließ in der Klosterhistoriographie einen schlechten ruf als Ver-
schwender und Weichling,115 ohne dass sich in den überlieferungen selbst 
Hinweise hierauf finden. Dagegen prägte die fast 20-jährige regierung des 
im oktober 1483 von der Kurie bestätigten abtes otto von elten (zwischen 
xanten und Goch) das äußere der abtei für die Jahre bis zu ihrer zerstörung 
1522 durch dessen neubau des Konventshauses, von räumlichkeiten für die 
Kellerei und für einen zellentrakt, der das bisherige Dormitorium abgelöst 
zu haben scheint, wie einige überlieferungen nahelegen.116 Da die abtei nun 
ihre langjährige Finanzkrise größtenteils überwunden hatte, war otto in der 
lage, nicht nur eine reihe von Klosterhöfen baulich zu erneuern, sondern 
auch der liturgie seines Klosters wieder äußerlichen Glanz zu verleihen, wozu 

110 1480: lHaKo best. 211 nr. 700; 1487: best. 211 nr. 741.
111 Würth-paquet, table chronologique 35, S. 330–332.
112 Würth-paquet, table chronologique 37, S. 17 f.
113 lHaKo best. 1c 17 nr. 1505.
114 lHaKo best. 211 nr. 2514.
115 So novillanius, chronicon, S. 1031 f., und lHaKo best. 1c nr. 9843.
116 lHaKo best. 1c nr. 9844; brower/masen, metropolis 1, S. 358 f.; Fuchs, in-

schriften trier 2,1, S. 43, und Stabitr Hs 1626, S. 1217.
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der unter ihm geschaffene goldene einband des ada-evangeliars117 diente. 
zeichen des monastischen und wirtschaftlichen aufschwungs der abtei war 
das anwachsen des Konvents, der bei ottos tod trotz der entsendung einiger 
mönche nach echternach noch immer 24 mitglieder zählte,118 sowie die durch 
St. maximin 1496 begonnene reform von echternach. Dieser im laufe ihrer 
Geschichte mehrmals mit St. maximin eng verbundenen abtei drohte damals 
infolge ihrer personellen ausdünnung und ihres allgemeinen niedergangs das 
ende, als ihr betagter abt Hilfe bei otto suchte. Sicherlich waren es nicht 
nur die beiden Klöstern gemeinsamen monastischen traditionen, sondern die 
Stellung von St. maximin als reformiertes Kloster außerhalb der bursfelder 
Kongregation, die echternach, wie einige Jahre später auch St. nabor, die 
Vermittlung der reformen rodes ermöglichte. namentlich bekannt sind vier 
maximiner mönche, die 1496 zu echternach die ämter des priors, Kustos, 
Kellerars und Kantors übernahmen, ferner ottos nachfolger als abt, der 
dort zeitweilig ebenfalls als Kellerar tätig war, während die anderen zugänge 
aus dem maximiner Konvent sich infolge der unsicheren Quellenlage nicht 
rekonstruieren lassen.119

Die unter der regierung des am 30. april 1502 verstorbenen abtes otto 
eingeschlagene entwicklung der abtei setzte sich unter dem zwei tage später 
gewählten und im Juni von der Kurie bestätigten abt thomas von Huisdem 
(bei Gent) fort, der, wie schon sein Vorgänger, im november vom trierer 
erzbischof die regalien des reiches empfing.120 thomas war zunächst propst 
von taben, dann von Juni 1496 bis zu seiner Wahl als abt Kellerar zu St. ma-
ximin, zeitweilig vielleicht auch zu echternach. als abt führte er nicht nur 
die erneuerung der Klostergebäude und die Sanierung des Haushalts weiter, 
so dass er 1508 in der lage war, mit 4000 fl. die 1284 dem trierer Domstift 
verpfändete jährliche Kornrente von 200 maltern zurückzukaufen,121 sondern 
erweiterte 1512 die reformtätigkeit seines Klosters durch die aufnahme 
der abtei St. nabor in den maximiner reformkreis. Hierfür entsandte er 

117 Stabitr Hs 22, zu ihm § 3.3. Der Klosterschatz.
118 Stabitr Hs 1644/375, S. 121–125.
119 Vgl. novillanius, chronicon, S. 1031; petrus becker, eine neue Quelle über das 

echternacher mönchsleben im 15. Jahrhundert, in: Hémecht 37 (1985), S. 75–85; 
reiner nolden, Kodikologische beschreibung der echternacher Handschriften 
in trier, in: analecta epternacensia. beiträge zur bibliotheksgeschichte der abtei 
echternach, hg. von luc Deitz/reiner nolden, luxemburg 2000, S. 45–70.

120 lHaKo best. 1c 18 nr. 1702.
121 Stabitr Hs 1626, S. 1147 f.
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1513 vier maximiner mönche, darunter seinen Kellerar und neuen abt von 
St. nabor, matthias von bitburg, sowie den späteren dortigen abt nikolaus 
von St. aldegund und drei novizen.122

bei seinem tod am 4. Juli 1514 hatte thomas nicht nur alle früheren 
Schuldverschreibungen bis auf die der Schwabenheimer zehnte abgelöst, 
sondern er hinterließ auch seinem nachfolger, dem am folgenden tag zum 
abt gewählten Subprior Vinzenz coci aus cochem, ein beträchtliches bar-
vermögen.123 Dennoch mag gegen seine regierung im Konvent ein gewisses 
missbehagen vorhanden gewesen sein, das dadurch ausdruck fand, dass in-
nerhalb eines Jahres sämtliche Klosterämter neu besetzt wurden. ein Grund 
hierfür könnte darin gesehen werden, dass im Gegensatz zu früher die abtei 
in den anfangsjahren des abtes Vinzenz auf integration in die Stadt trier 
und auf die eintracht mit dem trierer erzbischof bedacht war. Dies zeigen 
die bemühungen des maximiner mönchs Johannes Scheckmann, im anschluss 
an die ausstellung des heiligen rocks 1512 in mehreren Schriften124 nicht nur 
die reliquien seines eigenen Klosters, sondern auch die zahlreichen Heiltü-
mer in der Stadt trier bekannt zu machen und der allgemeinen Verehrung 
zu empfehlen, Sacra also, deren echtheit er nach der zerstörung seiner abtei 
1522 durch die Stadt selbst bezweifelte, da zu trier immer solche reliquien 
entdeckt worden seien, die Gewinn abwürfen.125 auch die erhaltenen rech-
nungsauszüge des abtes Vinzenz aus den Jahren 1514 und 1517–1520,126 
die ihn im übrigen als einen dem aufwand seiner zeit ergebenen prälaten 
zeigen, der als zelebrant sechs ringe zu tragen pflegte und seine mutter in 
der abteikirche feierlich bestatten ließ, lassen ihn mehrmals im auftrag des 
trierer erzbischofs richard (1512–1531) tätig sein, während er zu luxemburg 
kaum Verbindungen unterhielt. 

Falls sich mit den regierungsanfängen des abtes Vinzenz also das be-
mühen des Klosters um ein freundschaftliches Verhältnis zur Stadt und 
zum erzstift trier verbunden hat, so haben es ihm beide mit der völligen 
zerstörung der Klosteranlage gedankt, die vor 1522 Jodok lieser wegen 
ihrer ausdehnung und ihrer aufwendigen bauten mit der Stadt Jerusalem 

122 brower/masen, metropolis 1, S. 358; novillanius, chronicon, S. 1033.
123 Stabitr Hs 1626, S. 1165.
124 Siehe § 36.10. Küchenmeister: Johannes Scheckmann.
125 Scheckmann, excidium imperialis monasterii s. maximini, in: Hontheim, Histo-

ria trevirensis 2, S. 552; vgl. reichert, trierer Heiltumsschriften, S. 177.
126 Stabitr Hs 1626, S. 1165, S. 1197 f.
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vor ihrer zerstörung durch die assyrer verglichen hat.127 Wie schon 90 Jahre 
zuvor war auch im September 1522 hierfür der anlass, in Wirklichkeit aber 
eher ein bloßer Vorwand, die vorübergehende besetzung der abtei, nicht 
aber deren weitgehende Verwüstung, wie seitens Kurtrier später behauptet 
wurde, durch die truppen Franz von Sickingens im Verlauf seiner häufig 
beschriebenen Fehde gegen den trierer erzbischof und dessen Stadt.128 bei 
deren abzug war die abtei noch immer soweit intakt, dass auch die archi-
valien der Stadt trier den aktiven anteil der trierer einwohner danach an 
diesem zerstörungswerk nicht verbergen können.129 Hierfür steht ein breites 
Spektrum von in sich recht unterschiedlichen aussagen zur Verfügung, das 
sich aus den überlieferungen der abtei, einschließlich ihrer Klageschrif-
ten vor dem reichskammergericht,130 vor allem Johannes Scheckmann,131 
Jodok lieser132 und novillanius133 auf der einen sowie den Darstellungen 
der Stadt134 und ihren Verteidigungsschriften135 auf der anderen Seite ergibt. 
Hierdurch lässt sich der Verlauf des zerstörungsprozesses, seine täter und 
motive sowie die rolle des erzbischofs richard und des Domkapitels zur 
Genüge rekonstruieren. bereits vor Sickingens ankunft hatten die einwoh-
ner die Klostermauern eingerissen, die Wein- und Getreidevorräte der abtei 
geplündert und die Scheuern und Ställe des Klosters und seines Hospitals 
verbrannt. unmittelbar nach dem abzug der truppen am 14. September 1522 
legten zunächst zahlreiche trierer einwohner weitere unkontrollierte brände 
in dem verlassenen Gelände der abtei, da sich der damals aus 28 mönchen 
und vier laienbrüdern bestehende Konvent wegen der Kampfhandlungen in 
sein trierer Stadthaus Fetzenreich geflüchtet hatte. Während zeitgenössische 
Quellen in dem Sicherheitsbedürfnis der Stadt, in dem neid der bürger auf 

127 lHaKo best. 700, 318 nr. 1.
128 zusammenfassend: Scholzen, Franz von Sickingen, S. 219 f.
129 Hierzu Scholzen, Franz von Sickingen, S. 224 f.; Heit, trier 1433/34, S. 53, und 

richard laufner, eine trierer „Stadtplanung“ im Jahr 1522, in: trierJb 9 (1958), 
S. 34–42.

130 lHaKo best. 56 nr. 2120.
131 Scheckmann, excidium imperialis monasterii s. maximini, in: Stabitr Hs 

275/1622, teilediert bei Hontheim, Historia trevirensis 2, S. 552 f.
132 lieser, Historia obsidionis, in: lHaKo best. 700,318 nr. 1.
133 novillanius, chronicon, S. 1035.
134 Spoo, Der trierer offizial Johann von eck, S. 30 f.; zu ihm auch michael embach, 

Der Humanismus im raum trier-luxemburg. ein überblick, in: ders./Dühr, 
trierer reichstag von 1512, S. 147–200, hier S. 180–182.

135 lHaKo best. 211 nr. 2525 und best. 56 nr. 2120.
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den reichtum der abtei und in der wirtschaftlichen Konkurrenzsituation 
den tätern eher konventionelle motive unterstellten, begründeten spätere 
überlieferungen, vor allem Jodok lieser, die zerstörungswut mit dem Wandel 
der religiosität der trierer einwohner,136 die, infolge der maßlosen reli-
quiensucht der trierer Kirchen seit 1512, schon damals unter dem einfluss 
der beginnenden reformation eine tiefe Verachtung solcher Heiltümer und 
der institutionen, die sie verwahrten und propagierten, an den tag gelegt 
hätten. Damit habe sich auch ein Wandel im trierer Stadtrat verbunden, der 
zuvor hauptsächlich aus patriziern und Juristen, damals jedoch vornehmlich 
aus ungebildeten zunftangehörigen bestanden habe.137 Während die brände 
weitergingen, bei denen sich besonders die metzger hervortaten, wurde 
den aus trier zu löscharbeiten herbeigeeilten mönchen die rettung der 
Gebäude vom bürgermeister förmlich untersagt, obwohl sich sechs zünfte 
ebenfalls zur brandbekämpfung bereit erklärt hatten. am folgenden tag 
stellte der Stadtrat beim Kurfürsten, der gerade den seine Hilfe suchenden 
abt Vinzenz vertröstet hatte, den antrag zur gänzlichen niederlegung der 
abtei. als erzbischof richard noch zögerte, unterstützte das Domkapitel 
dieses Gesuch. auch wettete sein offizial, der durch luthers Verhör be-
kannte Johann eck, mit ihm um ein ohm Wein, dass ihm das reich deshalb 
keine Schwierigkeiten bereiten würde, obwohl schon zu diesem zeitpunkt 
Warnungen aus luxemburg eingetroffen waren. Schließlich stimmte richard 
zu, worauf der Stadtrat eine abrissverfügung erließ. Da die Stadt schon früh 
mit dem einspruch des luxemburger Gouverneurs und der Statthalterin der 
niederlande, margarethe, konfrontiert wurde, beeilte sie sich mit den ab-
brucharbeiten, konnte sie jedoch erst am 6. november 1522 beenden, als sie 
den massiven turm der Klosterkirche sprengen ließ, worauf auch die Kirche 
einstürzte. als die boten König Ferdinands eintrafen, die die Stadt vor das 
reichskammergericht zitierten, standen von den Gebäuden des Klosters nur 
noch die außenkrypta sowie zwei kleinere nebengebäude, die domus rasoris 
und die domus sartoris. inzwischen hatte sich ein teil des Konvents nach 
St. nabor und nach taben geflüchtet, während ein anderer teil im trierer 
Domizil ausharrte und abt Vinzenz die angelegenheiten seiner abtei in 
der niederlassung seines Klosters in der Stadt luxemburg betrieb. Vor dem 

136 ähnlich auch caspar, Das erzbistum trier, S. 46 f.
137 zur Haltung der trierer zünfte, die nachträglich die zustimmung von teilen des 

trierer Stadtrats erzwangen, die ihre ämter als Schöffen des maximiner Gerichts 
und als inhaber von Dienstlehen der abtei niederlegen mussten, siehe matheus, 
trier am ende des mittelalters, S. 324 f.
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tod des abtes am 26. november 1525 konnte das monastische leben im 
bereich der abtei nur mühsam wieder in Gang gebracht werden, und noch 
1533 schilderte der trierer archidiakon das Kloster als gänzlich zerstört.138

zwar versuchte die abtei für die Wiedergutmachung ihrer immensen 
Schäden auch papst Hadrian Vi. einzuschalten,139 der im September 1523 
mit Karl V. hierüber korrespondierte und ihn von den absichten erzbischofs 
richard zur inkorporation des Klosters als dessen eigentliche motive für 
sein Verhalten während der zerstörung warnte.140 Doch bemühte sich abt 
Vinzenz angesichts des damals gespannten Verhältnisses zwischen dem Kur-
fürsten und den Habsburgern sowie der unterstützung, die er noch während 
des abbruchs aus luxemburg und Holland erfahren hatte, vor allem um die 
einschaltung der reichsgewalt. noch im november 1522 luden die boten 
König Ferdinands die Stadt wegen der zerstörungen vor das reichskammer-
gericht.141 Vor ihm begann im folgenden Jahr das Verfahren, doch bestritt die 
Stadt zunächst im zusammenspiel mit erzbischof richard die zuständigkeit 
des Gerichts, da die abtei nicht reichsunmittelbar sei und für den Kurfürs-
ten deshalb das Privilegium de non evocando gelte. Dieser argumentation 
versuchte Ferdinand durch die bestätigung sämtlicher echten und gefälschten 
privilegien der abtei zu begegnen.142 Karl V. selbst, zu dem abt Vinzenz im 
Juli 1523 seinen mönch Johannes moderscheit nach burgos geschickt hatte,143 
ermahnte seinerseits richard am 20. august 1523.144 zwar wies das reichs-
kammergericht im november 1524 die einsprüche richards und der Stadt 
trier ab und erklärte sich für zuständig,145 worauf die abtei im märz 1525 
als Klägerin zugelassen wurde.146 Doch vereinbarten richard und die abtei 
im april 1525 einen vorläufigen Verfahrensstillstand, der letztlich das ende 
der maximiner entschädigungshoffnungen, freilich nicht des abscheus der 
mönche gegen die Haltung des Kurfürsten bei ihrer bedrängnis im September 
1522 bedeutete. Deshalb erschien ihnen sowohl das jähe ende des offizials 
Dr. eck im Dezember 1523 am reichskammergericht zu esslingen während 

138 lHaKo best. 1c nr. 9844.
139 Stabitr Hs 1626, S. 706–713.
140 Stabitr Hs 1626, S. 702–704.
141 lHaKo best. 56 nr. 2120.
142 lHaKo best. 56 nr. 2121, S. 3–175.
143 novillanius, chronicon, S. 1037.
144 lHaKo best. 1c nr. 4658.
145 lHaKo best. 56 nr. 2120.
146 lHaKo best. 211 nr. 1022.
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des entschädigungsprozesses der abtei147 wie der tod erzbischof richards 
im märz 1531 nach einem einbruch in das eis ihres Klostergrabens als das 
gerechte Strafgericht Gottes.148

Die zerstörung ihrer Kirche und ihrer Klosteranlage bildete für die abtei 
freilich nur den auftakt für eine der schwierigsten epochen ihrer Geschichte, 
die sie für einige Jahrzehnte in höchste bedrängnis bringen sollte. angesichts 
der politischen neuorientierungen Karls V. und der Kurie nach 1523 hielt sich 
die abtei möglicherweise für zu schwach, um die Konfrontation mit dem 
trierer erzstift fortzusetzen, weshalb noch abt Vinzenz im april 1525 wegen 
seiner reparationsforderungen mit erzbischof richard ein Stillhalteabkommen 
geschlossen hatte, dem sein nachfolger 1531 dauernde Verbindlichkeit ver-
lieh.149 Dies mag auch der Grund gewesen sein, weshalb der Konvent zwei tage 
nach dem tod des abtes Vinzenz am 28. September 1525 seinen langjährigen 
Kellerar Johannes Schienen aus zell zu dessen nachfolger wählte. er war mit 
dem trierer Weihbischof nikolaus Schienen (1519–1556) eng verwandt. abt 
Johannes scheint sich in der Folgezeit nicht als reichsunmittelbarer, sondern 
nur als abt im Verband des erzstifts betrachtet zu haben, der auf den land-
tagen als os cleri redlich die aufträge seines erzbischofs verfolgte150 und damit 
die rechtsposition seiner nachfolger geschwächt hat. Dies warf ihm bereits 
sein mitmönch Johannes Scheckmann vor und später ebenso novillanius wie 
auch, dass er entgegen der urkunde Heinrichs ii. von 1023 erstmals sich zu 
reichssteuern verpflichtet habe, vor allem jedoch, dass er sich der von der 
Kurie und vom trierer erzstift betriebenen nachfolge eines Kommendatar-
abtes zu St. maximin nicht widersetzt habe. am 21. november 1541 legte 
er nämlich seinen mönchen eine päpstliche bulle sowie einen beschluss des 
Kardinalskollegiums vor, die als seinen Koadjutor mit dem recht der nach-
folge den trierer archidiakon Johann von isenburg bestimmten, worauf der 
Konvent dieser entscheidung beitreten musste und angesichts der Sachlage 

147 Walter bernhard, Das Grabepigramm des trierer offizials Dr. Johannes von 
ecken in der esslinger Stadtkirche St. Dionys, in: esslinger Studien 24 (1985), 
S. 211–223.

148 lieser, Historia obsidionis, in: lHaKo best. 700,318, allerdings widersprechen 
andere Quellen über den tod des Kurfürsten der Darstellung liesers, vgl. Gunther 
Franz, beziehungen der reformatoren luther, bullinger und calvin zu erzbis-
tum, Kurfürstentum und Stadt trier, in: embach/Dühr, Der trierer reichstag 
von 1512, S. 101–118, hier S. 103 f.

149 novillanius, chronicon, S, 1037.
150 aussagen von 1557 in lHaKo best. 56 nr. 877, S. 305–502, z. b. S. 315.
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auf eine eigentliche Wahl verzichtete.151 Der revers, den Johann von isenburg 
damals abt und Konvent leistete, scheint später, bedingt auch durch seine 
Wahl zum trierer erzbischof im april 1547, mehrmals verändert worden zu 
sein, weshalb er in unterschiedlichen Versionen überliefert ist,152 die jedoch die 
berechtigung der exorbitanten Geldforderungen seines nachfolgers auf dem 
trierer Stuhl 1556 an die abtei nicht begründen können. im übrigen war 
es das vordringlichste bestreben des abtes Johannes von zell, unter dessen 
regierung 1540 eine Seuche über die Hälfte der mönche hinweggerafft haben 
soll,153 die aufbauarbeiten im abteibereich voranzubringen. Hier gelang ihm 
der neubau der St. michaelskirche und des abtshauses sowie die errichtung 
der Fundamente für die neue Kirche.154 Doch war diesen Gebäuden keine 
lange Dauer beschieden. im September 1552 verwüsteten und verbrannten 
die truppen des markgrafen albrecht von brandenburg, der sich zu trier als 
bürgerfreund und pfaffenfeind gerierte,155 und bald darauf auch kaiserliche 
Kontingente156 neben anderen trierer Klöstern auch St. maximin. im august 
1554 dürften die Gebäude der abtei wiederum hauptsächlich aus ruinen 
bestanden haben.157

Die personalunion Johanns von isenburg als abt und als erzbischof nach 
dem tod des abtes Johannes von zell am 11. Juli 1548 gestaltete sich höchst 
nachteilig für das Kloster. Häufig blieb beispielsweise bei Geldforderungen 
Johanns an St. maximin unklar, ob sie für ihn als abt oder als erzbischof 
bestimmt waren. ebenso hätte Johann bei dem für die abtei wichtigen 
prozess vor dem reichskammergericht 1549 bis 1570 wegen ihrer reichsun-
mittelbarkeit sowohl als anwalt des Klosters wie seines erzstifts auftreten 
müssen, was natürlich illusorisch war. auch klagte 1554 der Konvent über 
den Verfall der Klosterzucht wegen der ständigen abwesenheit ihres abtes 
und forderte ihn deshalb auf, bei der Kurie ein indult zu erwirken, dass 
nach seinem ableben zu St. maximin ein neuer abt gewählt werden dürfe.158 
Johann hatte jedoch 1555 die absicht, seine Kommende seinem bruder, dem 
Kölner Kleriker Gerlach von isenburg, zu überlassen, wogegen sich der 

151 Stabitr Hs 1644/375, S. 165–170.
152 Stabitr Hs 1644/375, S. 170 f.; lHaKo best. 1D nr. 1619 und best. 211 nr. 2515.
153 lHaKo best. 1c nr. 9844.
154 novillanius, chronicon, S. 1037.
155 lHaKo best. 1c nr. 750, S. 120 f.; zenz, Gesta trevirorum 4, S. 63 f.
156 lHaKo best. 1c nr. 9841.
157 lHaKo best. 48 nr. 733 und nr. 4006.
158 lHaKo best. 48 nr. 733.
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Konvent heftig wehrte.159 So blieb die regierung des am 18. Februar 1556 
verstorbenen erzbischofs zu St. maximin für lange zeit das paradebeispiel 
für die schädliche auswirkung von Kommendataräbten auf das Klosterwesen, 
wie dies 1570 auch der trierer erzbischof gegenüber der Kurie ausführte, 
die damals erneut einen ähnlichen Schritt plante.160 alle künftigen Versuche 
der Kurie oder Kurtriers zu einer solchen abtsbestellung stießen daher auf 
den erbitterten Widerstand des Konvents, der nach 1623 gegen die erneute 
Vergabe seines Klosters an einen trierer erzbischof als Kommende bis zur 
Gefahr der Selbstvernichtung der abtei gehen sollte.

acht tage nach dem tod des erzbischofs zu montabaur wählte der ma-
ximiner Konvent am 26. Februar 1556 in einer sehr verworrenen Situation 
seinen mitmönch petrus reckschenkel (reck, reccius), zuvor 15 Jahre hin-
durch Kellerar des Klosters, zum abt. zwar hatte papst Julius iii. im april 
1551 dem Kloster bei einer künftigen Vakanz die freie abtswahl zugesagt,161 
doch war 1556 abzusehen, dass sich die Kurie daran nicht halten würde. 
auf die nachricht vom tod ihres Kommendatarabtes hatten die mönche 
wegen der neuwahl sogleich einen boten nach luxemburg zum Statthalter 
geschickt. Dessen antwort traf zwar erst am 27. Februar zu St. maximin 
ein,162 befürwortete jedoch die neuwahl und stellte den Schutz Spaniens in 
aussicht.163 Der neue abt entstammte einer Familie aus der Stadt luxemburg, 
doch war bereits sein Vater nach trier übergesiedelt. Sein bruder Johann fun-
gierte zunächst als pfarrer von longuich, seit 1563 als Kantor und seit 1568 
als Dekan von St. paulin, bevor er nach seiner resignation um 1580 prior 
der Kölner Kartause wurde. Der neue, erst im april 1567 gewählte trierer 
erzbischof Jakob von eltz, der um 1554 als archidiakon noch Vorschläge 
zur behebung der zu St. maximin infolge der Kommendation entstandenen 
missstände gemacht hatte,164 schien zunächst ebenfalls bei der Kurie nach 
der erlangung der maximiner abtswürde gestrebt zu haben.165 er verzich-
tete jedoch hierauf im august 1556 gegen das Versprechen des neuen abtes 
petrus, ihm persönlich den angeblichen Verlust von 16 000 fl. zu ersetzen.166 

159 Stabitr Hs 1686, S. 859–861.
160 lHaKo best. 1c nr. 19085.
161 lHaKo best. 211 nr. 1162.
162 zillesius, Defensio abbatiae imperialis, S. 126.
163 Stabitr Hs 1626, S. 857 f.
164 lHaKo best. 48 nr. 4006.
165 novillanius, chronicon, S. 1038.
166 Staarchtr best. o nr. 21.
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Die Forderung des erzbischofs rühre daraus, dass seinem Vorgänger die 
regierung zu luxemburg seit 1549 wegen dessen Weigerung, die erbhul-
digung zu leisten und an den landtagen teilzunehmen,167 die einkünfte aus 
den abteigütern im Herzogtum vorenthalten habe, auf die er als damaliger 
Verwalter der regalien und temporalien des Klosters anspruch gehabt hätte. 
Da abt petrus diese Summe, die erst 1575 vollständig beglichen war,168 nur 
in kleineren raten abtragen konnte und der erzbischof ihm die Fortsetzung 
seiner beziehungen zur luxemburger regierung verübelte, setzte er ihn auch 
weiterhin massiv unter Druck. Wie ein umfangreiches, wohl aus dem Jahr 
1559 stammendes Fragment einer undatierten Verhandlungsniederschrift 
zeigt,169 weigerte er sich, dem abt das von seinem Vorgänger übernommene 
Klosterarchiv zu übergeben, und drohte ihm, die noch immer ausstehende 
päpstliche Konfirmation zu hintertreiben und sich zu rom selbst um die 
Verleihung der abtei als Kommende zu bemühen. 

Die Kurie selbst zögerte die Konfirmation des abtes zunächst hinaus. als 
dort schließlich ende 1559 der mediceerpapst pius iV. inthronisiert wurde, 
verlieh dieser die abtei dem Koadjutor der Klöster murbach und lure (lü-
ders), Johann ulrich von raitenau, als Kommende. Johann ulrichs bruder 
war nämlich mit einer nichte des papstes verheiratet und er dadurch auch mit 
den Kardinälen mark Sittich von Hohenems und Karl borromäus verwandt. 
erst durch die Vermittlung maximilians ii. und philipps ii.170 erklärte sich 
raitenau gegen eine zahlung von 4000 talern und einer Jahrespension von 
300 talern im mai 1564 zum Verzicht auf den maximiner abtsstuhl bereit,171 
worauf im September 1564 pius iV. abt petrus bestätigte.172 Schließlich 
konnte sich petrus nach achtjähriger Wartezeit im Juni 1565 vom trierer 
Weihbischof Gregor von Virneburg zum abt weihen lassen, doch auch dies 
nur unter protest gegen die neuen, den rechtsstatus der abtei verletzenden 
Klauseln bei der benediktion.173

bis zu seinem tod am 1. mai 1568 war abt petrus also gezwungen, den 
Großteil seiner bemühungen auf seine behauptung als abt von St. maximin 
zu verwenden, während seine maßnahmen zur Verbesserung des desolaten 

167 Hierzu Stabitr Hs 1644/375, S. 176–178, und Hs 1626, S. 804.
168 lHaKo best. 211 nr. 1242.
169 lHaKo best. 1c nr. 19087.
170 novillanius, chronicon, S. 1040.
171 lHaKo best. 211 nr. 1988.
172 Staarchtr best. o nr. 22.
173 Staarchtr best. o nr. 23.
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zustands der Klosterbaulichkeiten nur in seiner Grabinschrift anklingen.174 
Dem bereits am 4. mai 1568 zum abt gewählten 26 Jahre alten Kellerar des 
Klosters, matthias reuter aus einer Saarburger Familie, mag dies als Warnung 
vor weiteren Konfrontationen mit Kurtrier gedient haben. Darin wurde er 
sicherlich durch die absichten der Kurie, die matthias zunächst ebenfalls 
nicht bestätigte, bestärkt. pius iV. tadelte im September 1568 vielmehr den 
trierer erzbischof Jakob von eltz (1567–1581) wegen dessen anerkennung 
des neuen abtes, da er selbst die abtei durch eine provision oder eine Kom-
mende besetzen wolle, und befahl ihm, St. maximin vorläufig dem trierer 
Kanoniker Wilhelm Quad von landskron zu übergeben.175 Dieser Weisung 
kam der erzbischof jedoch nicht nach. auf weitere Vorwürfe pius’ V. wegen 
seines ungehorsams berichtete er schließlich im Frühjahr 1570 nach rom, 
dass die betrauung des habgierigen, von dem päpstlichen nepoten Kardi-
nal alexander unterstützten Wilhelm mit der Kommende den untergang 
der abtei herbeiführen würde. auf deren beiträge könne das erzstift zum 
Schutz des Glaubens in seiner exponierten lage jedoch nicht verzichten.176 
offensichtlich setzte sich der erzbischof hiermit bei der Kurie durch, die 
matthias im november 1570 als abt bestätigte.177

Damit begann für einige Jahrzehnte zwischen dem Kurstaat und der ab-
tei eine periode des ausgleichs, begünstigt durch die persönlichkeiten der 
erzbischöfe und äbte. Jakob von eltz (1567–1581) und sein nachfolger 
Johann von Schönenberg (1581–1599) konnten angesichts der Gefährdung 
ihres Staates und vor allem ihrer Stadt trier durch die reformation ihre 
Hauptaufgabe nicht in der unterwerfung der abtei sehen und schienen einer 
Vergabe der abtei durch die Kurie als Kommende ebenso abgeneigt zu sein 
wie das Kloster selbst. abt matthias reuter dagegen dürfte sich unter Verzicht 
auf die Sonderstellung seiner abtei ausschließlich als mitglied des trierer 
Kirchenverbunds begriffen haben, was ihm jedoch offensichtlich erst später 
bei den neuen Konfrontationen St. maximins mit dem Kurstaat nach 1600 
vorgeworfen wurde.178 So gewährte 1570 der erzbischof für die infolge des 
Vertrags von 1556 noch immer bestehende Schuld des Klosters von 11 200 fl. 
an das erzstift beträchtliche zahlungserleichterungen und erließ ihm auch die 

174 Hulley, zwei verloren gegangene Grabinschriften, S. 380 f.
175 lHaKo best. 211 nr. 1203.
176 lHaKo best. 1c nr. 19085, ohne Datum, jedoch auf dem reichstag zu Speyer 

verfasst.
177 lHaKo best. 211 nr. 1995.
178 novillanius, chronicon, S. 1040–1042, und naevius, in: Stabitr Hs 2176/708.
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bisher angefallenen landessteuern.179 in diese ruhigen Jahre fiel auch das im 
Februar 1570 ergangene urteil des reichskammergerichts in dem seit 1548 
währenden prozess,180 bei dem es nicht so sehr, wie häufig dargestellt wird, 
um die reichsunmittelbarkeit des Klosters, sondern zunächst um seine Ver-
pflichtung zum beitrag an der reichssteuer ging.181 Das urteil des Gerichts, 
dass St. maximin hierzu nicht gehalten sei, war durchaus doppeldeutig. Der 
in der Forschung zumeist vertretenen interpretation, der Spruch besage, dass 
die abtei als landständige institution zur entrichtung der reichssteuer nicht 
direkt mittels der reichsmatrikel, sondern nur indirekt durch die anschläge 
der landstände verpflichtet und deshalb kein reichsstand sei, dürften 1570 
auch der Kurfürst Jakob von eltz und abt matthias reuter von St. maximin 
angeschlossen haben, auch wenn bei ihnen keine reaktion hierauf ersichtlich 
ist.182 Doch haben die abtei nach 1600 und auch das reich nach 1623183 das 
urteil dahin ausgelegt, dass St. maximin, obwohl reichsunmittelbare abtei, 
wegen des angeblichen privilegs Heinrichs ii. von 1023 von der reichssteuer 
befreit sei.

auch der nachfolger des abtes matthias seit Dezember 1581, der aus einer 
trierer Familie stammende abt reiner biwer, konnte in den ersten beiden 
Jahrzehnten seiner regierung dieses einvernehmen erhalten,184 das sich auch 
in den von der trierer universität ihm und seinem Vorgänger verliehenen 
ämtern niederschlug.185 als bereits der tod des schwer erkrankten abtes 
matthias absehbar war, setzte sich im oktober 1581 erzbischof Johann von 
Schönenberg bei der Kurie erneut für die freie Wahl dessen nachfolgers 
ein,186 empfahl ihr im Dezember 1581 den neugewählten abt187 und belehnte 
ihn im Dezember 1582 mit den regalien des reiches.188 Diese entspannung 
scheint sich auch im Konvent niedergeschlagen zu haben, in dem bis nach 

179 lHaKo best. 211 nr. 1212.
180 lHaKo best. 56 nr. 877.
181 Diestelkamp, rechtsfälle aus dem alten reich, S. 39–56; Käufer, Sankt maximin 

zwischen Kurfürst und reich, S. 31–91.
182 anders, jedoch ohne wirklichen beleg Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst 

und reich, S. 94.
183 anders, jedoch von falschen prämissen ausgehend Käufer, Sankt maximin zwi-

schen Kurfürst und reich, S. 194.
184 resmini, Hexenprozesse, S. 231 anm. 47.
185 Keil, promotionsbuch, S. 57, S. 67, S. 70 und S. 98.
186 lHaKo best. 1c nr. 19073.
187 lHaKo best. 19085.
188 lHaKo best. 1a nr. 11682.
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1600 keine anzeichen von parteiungen erkennbar sind. Das von michael 
Käufer189 als Dissens gedeutete Fehlen von fünf mönchen bei der Visitation 
der abtei durch den erzbischof im Juli 1569190 erklärt sich zwanglos aus ihrer 
anwesenheit auf den außenposten des Klosters. im märz 1577 bezeichnete 
der päpstliche nuntius in seinem Visitationsbericht das leben der mönche 
im Kloster St. maximin als vorbildlich, dessen reichtum ständig wachse, 
weshalb die Kurie die exemtion und die freie abtswahl beibehalten sollte.191 
Der wirtschaftliche Sanierungsprozess hatte schon abt matthias den beginn 
des Wiederaufbaus der Klosteranlage, die errichtung einer Kirche, vermutlich 
einer notkirche, und die anschaffung dreier großer Glocken erlaubt.192 abt 
reiner gestattete er die errichtung der eigentlichen spätgotischen Kirche, 
die bei seinem tod größtenteils fertig gestellt war und 1674 zerstört wurde, 
und 1589 den erwerb der Herrschaft Freudenburg von den Grafen von Sayn 
um 8000 taler.193 Später ermöglichte die von Kurtrier bestrittene Qualität 
dieser Herrschaft als reichsunmittelbares Gebiet der abtei auch nach ihrer 
Kapitulation 1670 die aufrechterhaltung ihres anspruchs als reichsstand.

in krassem Kontrast zu der äußerlich relativ friedlichen periode standen 
die Hexenverfolgungen der Jahre 1560–1640, schwerpunktmäßig mit über 
90% der opfer jedoch im Jahrzehnt von 1585 bis 1595.194 Sie erfassten die 
meisten territorien des mittelrhein-moselgebiets, wüteten aber wohl am 
verheerendsten in den moseldörfern unter der maximiner Gerichtshoheit, 
in denen sich allein in den archivalien des Klosterarchivs195 von 1587 bis 
1595 in 420 Verfahren 412 Hinrichtungen nachweisen lassen. Der ablauf, die 
Dimensionen und die anteile der bei diesen Verfahren beteiligten institutio-
nen, nämlich der abtei, ihrer amtsverwaltung und der ihnen unterstehenden 
ausschüsse in den Dorfschaften, sind mehrmals untersucht worden,196 wobei 
sich hinsichtlich der betreiber dieser prozesse und ihrer motive durchaus 
Differenzen abzeichnen. rita Voltmer verkennt zwar nicht den Druck der 

189 Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 90.
190 Hüllen, Die erste tridentinische Visitation, S. 52.
191 nuntiaturberichte aus Deutschland 3,1, S. 57–59.
192 novillanius, chronicon, S. 1040 f.; n5, 15. Dezember.
193 lHaKo best. 211 nr. 2709 und Staarchtr best. b nr. 9.
194 Hierzu allgemein Gunther Franz/Franz irsigler (Hg.), trierer Hexenprozesse 

1–4, trier 1995–1998.
195 Hauptsächlich in lHaKo best. 211 nr. 2201–2299 und nr. 2974–3035.
196 Vor allem bei Voltmer/Weisenstein, Hexenregister, bei Voltmer, claudius mu-

siel, und bei resmini, Hexenprozesse.
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bevölkerung infolge ihrer Hexenfurcht, spricht jedoch auch abt reiner 
biwer neben seinem amtmann claudius musiel hierbei eine aktive rolle 
zu. Denn sowohl der abt wie der amtmann hätten dadurch neben ihren 
bereicherungsabsichten nach der Vermögenseinziehung der Hingerichteten 
vor allem die Demonstration der Hochgerichtsbarkeitsrechte ihrer abtei ge-
genüber dem trierer Kurstaat bezweckt.197 Diese Schuldzuweisung ist jedoch 
wenig plausibel, da angesichts der engen zusammenarbeit des abtes mit dem 
trierer erzbischof Johann vor 1599 kein Grund zu solchen beständigen De-
monstrationen der Hochgerichtsrechte von St. maximin bestand, da ferner die 
behörden des Kurstaats auch nach eindämmung der Verfolgung im erzstift 
selbst um 1592 der maximiner amtsverwaltung auch weiterhin bei ihren 
Verfolgungsjagden behilflich waren und weil in den früheren und künftigen 
Streitigkeiten zwischen beiden territorien gar nicht die Gerichtsrechte der 
abtei, sondern ihre ständische Qualität und ihre Steuerpflichtigkeit tangiert 
waren. auch lassen sich keine Güter von Hingerichteten in dem in diesen 
Jahren gut dokumentierten besitz der abtei oder ihrer amtmänner Johann 
von piesport und claudius musiel nachweisen, da solche Gütereinziehungen 
im Gebiet der mittleren mosel nicht üblich waren. Schuld trifft sicherlich 
auch abt reiner, von dem keine äußerung zu den prozessen bekannt ist, der 
jedoch, wie auch sein Konvent, in der allgemeinen Hexenfurcht jener zeit 
gefangen war. Dies zeigt die mehrmalige erwähnung von Vergiftungen und 
Vergiftungsversuchen an maximiner äbten durch Hexen bei novillanius sowie 
die inschrift auf der größten, 1581 zu St. maximin angeschafften Glocke.198 
Doch liegt sein wirkliches Versagen in der Duldung solcher exzesse in einem 
Gebiet, in dem er als oberster Gerichtsherr die Verantwortung trug, und in 
seiner Konformität mit einer ideologie, die die ängste und Wahnvorstellungen 
seiner mitwelt begründete und unter Hintansetzung jeglicher humanitärer 
momente das vermeintlich böse ausrotten wollte. Freilich kann auch ver-
mutet werden, dass er es war, der um 1595, wenn auch nur aus Furcht vor 
der zunehmenden entvölkerung seines Klosterstaates, die Verfolgungswelle 
beendete. unter den drei bei den Hexenverfolgungen beteiligten institutio-
nen, den ausschüssen in den Dörfern, den Schöffen und amtmännern als 
exekutivorganen und dem abt als inhaber der Hochgerichtsbarkeit, war 
er nämlich die einzige, die nach 1595 keine absicht zu erkennen gab, die 
Verfolgungswelle fortzusetzen. Das aufhören der Hexenjagd stand nämlich 

197 ähnlich auch Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 112.
198 novillanius, chronicon, S. 1040 f.
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im Widerspruch zur wachsenden massenhysterie in den Dörfern, die sich 
während der prozesse häufig äußerte, und geschah sicherlich auch gegen den 
Willen des amtmanns musiel. Dieser suchte vielmehr durch offensichtlich 
erpresste Geständnisse das ende der prozesswelle vergeblich dadurch zu 
verhindern, dass er zunehmend auch dem abt und seinem Konvent eine 
ihr leben gefährdende bedrohung durch Verschwörungen der verhexten 
Klostermeier gegen sie suggerieren wollte.

Die eigentlichen ursachen für die rasche Verschlechterung der beziehungen 
zwischen dem Kurstaat und der abtei nach dem tod des erzbischofs Johann 
von Schönenberg 1599 sind nicht mit bestimmtheit auszumachen. Sie könnten 
in den spanischen plänen nach 1600 zur errichtung einer Diözese luxem-
burg liegen, in der zunehmenden Durchsetzung des maximiner Konvents 
unter abt reiner mit mönchen luxemburger Herkunft und damit in einer 
Fraktionsbildung, die sich 1609 bei der Wahl eines Koadjutors bemerkbar 
machte, möglicherweise auch in der nach einem Schlaganfall des abtes um 
1600 geschwächten Gesundheit, die sich laut der Gesta trevirorum auf seine 
urteilskraft ausgewirkt haben soll,199 oder schließlich in der schroffen persön-
lichkeit des neuen erzbischofs lothar von metternich (1599–1623). Gesichert 
ist, dass der anlass des Streites in der verstärkten Heranziehung der nun 
wieder zunehmend verschuldeten abtei zur landessteuer bestand, der nach 
vergeblicher Vermittlung des luxemburger Statthalters so rasch eskalierte, 
dass der erzbischof bereits 1601 besitz des Klosters teils beschlagnahmen, teils 
auch plündern ließ. Die von der abtei zu Hilfe gerufenen luxemburgischen 
Kontingente verheerten hierauf die in ihrem umkreis gelegenen ländereien 
des Kurstaats. Der Kleinkrieg scheint sich längere zeit hingezogen zu haben, 
bis ihn 1608 die abtei auf dem regensburger reichstag zum Verhandlungs-
gegenstand machen wollte. zu seinem Gesandten hierfür bestimmte abt 
reiner den bekannten maximiner Historiographen und ehemaligen Koadjutor 
von St. nabor, nikolaus novillanius, zugleich Wortführer der luxemburger 
Fraktion im Konvent.200 novillanius nahm dort zunächst am Fürstenrat teil, 
wurde dann aber nach dem protest Kurtriers ausgeschlossen und nur noch 
als der Vertreter der Herrschaft Freudenburg zugelassen.201

Vorläufig zur ruhe kam der Konflikt durch das bestreben des maximiner 
Konvents, für den gesundheitlich immer labileren abt reiner, der inzwischen 

199 zenz, Gesta trevirorum 7, S. 16 f.
200 Vgl. seinen Widerruf vor dem nuntius vom 29. august 1610, in: Stabitr Hs 1626, 

S. 824 f.
201 lHaKo best. 56 nr. 2127, beil. 99, und best. 1c nr. 19083.
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infolge seiner bauten und des aufwands seines Klosters 100 000 taler Schulden 
aufgehäuft hatte, in seinen eigenen reihen einen geeigneten Koadjutor zu 
finden. im Januar 1609 hatte die Kurie dem Konvent noch die ermächtigung 
zu einer solchen Wahl gegeben.202 am 1. Juli 1609 befahl ihm der päpstli-
che nuntius attilius amalteo jedoch, wohl mit rücksicht auf den trierer 
erzbischof, sie nur in seiner anwesenheit vorzunehmen.203 ende September 
1609 traf er in trier ein und nahm seine tätigkeit zu St. maximin auf, die 
sich freilich als schwierig erweisen sollte, wie zahlreiche nuntiaturberichte 
zeigen.204 Vermutlich erfolgte die Wahl des maximiner mönchs nikolaus 
Hontheim, aus einer trierer, erst 1622 nobilitierten Familie, in Gegenwart 
des nuntius bereits am 28. oktober 1609. bezüglich der person des zu wäh-
lenden Koadjutors dürfte zuvor eine Verständigung zwischen dem nuntius 
und dem trierer erzbischof lothar erfolgt sein, denn die Wahl geschah 
sicherlich gegen die absichten der spanischen regierung in luxemburg, 
die auch im Konvent auf zahlreiche parteigänger zurückgreifen konnte. Sie 
bereitete der abtei sogleich Schwierigkeiten und forderte von dem neuen 
Koadjutor einen treueid. auch war die Wahl keineswegs so einmütig, wie 
dies in der bulle des papstes paul V. behauptet wurde. Denn gleichsam zur 
Wiederherstellung des früheren einflusses der luxemburger Fraktion im 
Kloster versuchten im märz 1610 abt reiner, mit dem sich der nuntius 
anfänglich gut verstanden hatte, und 16 mönche, ihren prior michael pratz 
abzusetzen, der zumindest damals noch zur kurtrierischen Seite neigte. Dies 
konnte der nuntius jedoch verhindern.205 abt nikolaus wurde am 15. april 
1610 von papst paul V. schließlich konfirmiert206 und im mai nach zahlung 
von 452 fl. endgültig bestätigt.207 Seinem nachfolger hinterließ amalteo im 
mai 1610 einen umfangreichen bericht über die innere lage des Klosters und 
dessen probleme im Spannungsfeld zwischen Kurtrier und luxemburg, doch 
führte er die von ihm im oktober 1609 begonnene Visitation der abtei noch 
selbst zu ende.208 in der am 16. September 1610 erstellten charta visitationis 

202 Stabitr Hs 1626, S. 816–818.
203 Staarchtr best. t nr. 70.
204 nuntiaturberichte Köln 4 und 5.
205 lHaKo best. 1c nr. 19073.
206 Staarchtr best. z nr. 10.
207 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 495–499.
208 Stabitr Hs 1625, fol. 244–249, für seine Visitation hatte amalteo eine Sammlung 

der maximiner Klostergewohnheiten anlegen lassen, die sich zu rom, bibl. apost. 
Vat. cod. ottob. 2422, befindet.
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war das urteil über die abtei einigermaßen zufriedenstellend, auch wenn 
zahlreiche missstände, unter ihnen besonders der Genuss von Fleisch, das 
tragen leinener Hemden durch die mönche, die selbständige Verwaltung 
der Seelsorge durch mönche, die nichtbeachtung des Silentiums und die 
Verwendung von Frauen als Klosterangestellte, gerügt wurden.209 einige 
der beanstandungen waren sicherlich auch regional bedingt, wie überhaupt 
den kultivierten italienischen nuntius allgemein die mangelnde Würde und 
Harmonie sowohl im refektorium wie in der Kirche störten. in die alten 
consuetudines von St. maximin arbeitete er sich jedoch nur wenig ein und 
von der bibliothek nahm er nur insofern notiz, als es ihm dort gelang, eine 
überlieferung der häretischen beschlüsse des basler Konzils von 1439 zu 
entdecken und eigenhändig zu entfernen. ein Freund von Klosterbibliothe-
ken waren er und 1621 sein nachfolger als Visitator ohnehin nicht, da sie 
den mönchen die beschränkung ihrer lektüre auf die hl. Schrift und deren 
exegese, auf autoren, wie turrecremata, oder gar auf die Homilien des 
maximiner erzfeindes bernhard von clairvaux empfahlen.

nach dem abschied des nuntius lebte der Streit zwischen dem Kurstaat 
und der abtei wegen der landessteuern und der reichsunmittelbarkeit zu-
nächst erneut auf. über letztere kam es 1612 zu einem Schriftwechsel des 
trierer erzbischofs mit dem mainzer Kanzler.210 nach einem verheerenden 
einfall spanischer truppen in das trierer amt Welschbillig auf betreiben 
der abtei erließ im oktober 1613 Kaiser matthias gegen das Kloster ein 
pönalmandat.211 in Stellvertretung des abwesenden abtes verweigerte der 
prior dessen entgegennahme, worauf der Kammerbote das mandat an der 
äußeren Klosterpforte anschlug und es allen Dorfschaften im Hochgericht 
der abtei notifizierte. Doch traten nach dem tod des abtes reiner biwer im 
September 1613 diese Spannungen weitgehend in den Hintergrund und spielten 
während der regierung des abtes nikolaus Hontheim eine nur untergeord-
nete rolle. Hontheim wurde jedoch am 13. Juni 1621 bei einer feierlichen 
prozession im trierer Dom vom Schlag getroffen. zum nachfolger erhielt er 
den Kellerar petrus von Freudenburg, der möglicherweise auf Grund seiner 
Vita auf der legende seines porträts im maximiner refektorium212 später mit 

209 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018–1038.
210 lHaKo best. 1c nr. 19088.
211 lHaKo best. 1c nr. 19047; nuntiaturberichte Köln 5,1, S. 902, S. 915 f.
212 Hontheim, prodromus historiae trevirensis, S. 989.
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hagiographischen zügen versehen wurde.213 er wurde im november 1621 
von der Kurie bestätigt, regierte jedoch nur zwei Jahre, in denen sich durch 
die truppeneinquartierungen Kurtriers auf dem Gebiet der abtei214 bereits 
der Dreißigjährige Krieg bemerkbar machte und die mit erneuten Verfahren 
zwischen dem erzstift und dem Kloster vor dem reichstag, dem reichshofrat 
und dem reichskammergericht ausgefüllt waren.215 Jedoch hatte abt petrus 
das Glück, dass am 29. august 1621 der Kölner nuntius antonio albergati 
nach 72-jähriger bauzeit die neue, spätgotische Klosterkirche konsekrieren 
konnte.216 zugleich beendete albergati am 15. September 1621 eine erneute 
Visitation der abtei. Die Visitationscharta217 fiel nun wesentlich milder aus als 
elf Jahre zuvor, wiederholte jedoch einige monita im refektorium und Dor-
mitorium, legte den mönchen das Hospitals- und armenwesen ans Herz und 
schlug dem abt im Widerspruch zur benedictusregel und zu den maximiner 
consuetudines die leitung der weltlichen und geistlichen angelegenheiten 
durch zwei vom abt bestimmte Kommissionen vor.

mit dem tod des abtes petrus am 21. oktober 1623, dem fast gleichzeitigen 
Hinscheiden des trierer erzbischofs lothar und dem regierungsanfang des 
papstes urban Viii. begannen sowohl für die abtei wie für das erzstift un-
ruhige zeiten, die durch die bündniskombinationen der mächte im rheinland 
und den raschen militärischen umschwüngen des Dreißigjährigen Krieges 
bedingt waren. Die kanonische rechtmäßigkeit der Wahl des Subpriors 
agritius reckingen, eines gebürtigen luxemburgers, am 26. oktober 1623 
in anwesenheit des trierer Weihbischofs, des propstes von Fulda und der 
äbte von echternach und St. matthias,218 jedoch in abwesenheit des päpst-
lichen nuntius, der sich entschuldigen ließ, kann auch durch die zahllosen 
Streitschriften der folgenden Jahrzehnte nicht geklärt werden. Der nuntius, 
dem für den informationsprozess die Wahlunterlagen nach lüttich geschickt 
wurden, hat in seiner abwesenheit zunächst jedenfalls kein Hindernis 
gesehen,219 während papst urban Viii. (1623–1644) die Wahl von anfang an 
nicht anerkannt hat. Hierbei berief er sich formal auf die fehlende präsenz 

213 So brower/masen, metropolis 1, S. 362 f., und marx, Geschichte des erzstifts 
trier 2,1, S. 153 f.

214 lHaKo best. 1c nr. 16243.
215 lHaKo best. 1c nr. 19084 und best. 56 nr. 1568.
216 lHaKo best. 211 nr. 2497, S. 56.
217 Stabitr Hs 1644/375, S. 1038–1060.
218 Stabitr Hs 1644/375, S. 282.
219 nuntiaturberichte Köln 6, S. 753 und S. 766.
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seines nuntius, tatsächlich wollte er jedoch das päpstliche Verfügungsrecht 
über die abtei zum nutzen der Diplomatie der Kurie in diesem zunächst 
noch als ringen der Konfessionen verstandenen Krieg einsetzen. ob St. ma-
ximin den trierer Domdekan Wilhelm Hausmann von namedy, der wegen 
der bestätigung des neugewählten trierer erzbischofs gerade an der Kurie 
weilte und dem urban Viii. anfang 1624 die abtei als Kommende verliehen 
hatte, als Kommendatarabt akzeptiert hätte, ist ungewiss. als der Domdekan 
jedoch, wohl aus Furcht vor der intervention Spaniens, mit zustimmung der 
Kurie seine abtswürde dem neuen trierer erzbischof und bischof von Spey-
er, philipp christoph von Sötern (1623–1652),220 übertrug, waren angesichts 
der vielen probleme zwischen dem Kurstaat und der abtei Kompromisse 
nicht mehr möglich. Das bewusstsein der päpstlichen rückendeckung auf 
der einen und die erinnerung an das unglück des Klosters bei der früheren 
Kommendation durch einen trierer erzbischof auf der anderen Seite erstickten 
alle möglichkeiten einer Konfliktlösung. Diese hätten beispielsweise bei der 
überlassung der abtei an den trierer Domdekan durchaus noch bestanden, 
da der erzbischof gegen hohe pensionszahlungen seitens der abtei sich 
zunächst erboten hatte, die Kommendation zu hintertreiben.

Die einzelheiten des erbitterten, teils mit brachialer Waffengewalt, teils von 
einer unzahl von Gerichten ausgefochtenen Streits zwischen Kurtrier und 
St. maximin, der mit dem tod der langjährigen Kontrahenten, des papstes 
urban Viii. 1644, erzbischofs philipp christoph 1652 und des abtes agritius 
1655, keineswegs beendet war, sollen hier nicht verfolgt werden.221 anfänglich 
war die abtei eher im Vorteil. zwar gelang dem erzbischof nach ergebnislo-
sen unterhandlungen im april 1625, die abtei auch militärisch zu besetzen, 
worauf der abt und ein teil des Konvents nach luxemburg flüchteten, wo 
sie im September 1625 von dem metropoliten exkommuniziert wurden. Doch 
hatte sich Kaiser Ferdinand ii. von anfang an gegen die Kommendationspläne 
der Kurie erklärt und im laufe der Jahre 1625 und 1626 durch zahlreiche 
Verfügungen die Wahl des abtes agritius wie auch den Status des Klosters 
als reichsunmittelbare abtei bestätigt. Spanien hatte durch seine infantin 
isabella in den niederlanden und durch seinen Generalleutnant, den marquis 
ambrosio Spinola, abt agritius zunächst nur verdeckt, nach der aufforde-
rung des Kaisers jedoch auch offen unterstützt. im September 1625 sperrte 

220 zu ihm baur, philipp von Sötern.
221 einzelheiten bei Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 152–

297.
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es dem Kurstaat die einkünfte aus dem Herzogtum luxemburg und legte 
1200 mann in die Kurtrierer moseldörfer. Dies zwang schließlich den erz-
bischof am 10. november 1625 zum Verzicht auf die maximiner abtswürde, 
den die Kurie jedoch als unfreiwillige resignation nicht anerkannte. ebenso 
sprachen im oktober 1626 mehrere entscheidungen des reichshofrats und 
Diplome Ferdinands ii. dem Kurstaat jegliches besteuerungsrecht der abtei 
ab, die lediglich zur reichssteuer verpflichtet sei.

mit ausnahme der päpstlichen bestätigung ihres abtes schien deshalb 
die abtei ende des Jahres 1626 einen Großteil ihrer ziele erreicht zu haben. 
Die politischen und militärischen Veränderungen der Jahre nach 1628 ließen 
jedoch ihre scheinbar gesicherte Stellung rasch zusammenbrechen. Schon das 
reichskammergericht war 1628 den Feststellungen des reichshofrats nicht 
beigetreten und seit 1629 bewog die im zusammenhang der oppositionellen 
reichsstände sich abzeichnende annäherung Kurtriers an Frankreich und 
danach auch an Schweden unter gleichzeitigem bruch mit Spanien Kaiser 
Ferdinand ii. zur revision seiner Haltung gegenüber dem Kurstaat. im Juli 
1630 setzte er das urteil des reichskammergerichts von 1570 erneut in Kraft, 
diesmal mit einem dem bestreben Kurtriers entgegenkommenden Kontext. 
Dies konnte freilich den anschluss des erzbischofs an die französische und 
damit auch an die schwedische Gruppierung nicht verhindern. entscheidend 
für die parteinahme des Kurstaates wurden die zunehmenden Differenzen 
mit der spanischen Vormacht, bei denen die Herrschaft über St. maximin eine 
wichtige rolle spielte. Durch die zwischenzeitlich eingetretene entwicklung 
war die abtei jedoch gezwungen, sich nun fast ausschließlich auf die spanische 
Verwaltung in den niederlanden und in luxemburg zu stützen. mit dem 
Siegeszug des Schwedenkönigs durch Deutschland gingen das Vorrücken 
der französischen truppen und der rückzug der spanischen Kontingente 
aus dem moselraum einher. Damit wuchs der Druck des erzbischofs auf die 
abtei, die schließlich 1633 nicht nur völlig in die kurtrierische landesherr-
schaft eingegliedert, sondern auch mit den Schadensersatzforderungen des 
Kurfürsten von über 300 000 rtl. konfrontiert wurde. um den Widerstand 
des in der abtei verbliebenen restkonvents zu brechen, ließ er mit päpstli-
cher zustimmung im oktober 1634 eine Visitation des Klosters durchführen 
und im Februar 1635 die anwesenden mönche, die alle die anerkennung 
des erzbischofs als ihren abt verweigert hatten, vertreiben, während ihr 
Wortführer, der siebzigjährige prior Dominicus Wissendorf von den Soldaten 
misshandelt und ins Gefängnis geworfen wurde. an Hand der zeitgenössi-
schen Kurtrierer und laacher überlieferungen lässt sich freilich weder für 
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damals, noch bei der späteren Vertreibung des maximiner Konvents 1646 
die gelegentliche, ohne belege aufgestellte behauptung222 nicht erhärten, als 
ersatz habe der erzbischof nach St. maximin mönche aus laach geschickt. 
in der kurzen zeit bis zur einnahme triers durch die Spanier am 26. märz 
1635 als Folge des kaiserlichen Sieges bei nördlingen und bis zur Gefangen-
nahme des erzbischofs scheinen in der abtei lediglich truppen gelagert zu 
haben. ebenso wenig sind einzelheiten über die noch im laufe des Jahres 
1635 erfolgte rückkehr des abtes agritius und seines Konvents bekannt, der 
in den folgenden beiden Jahren durch eine Seuche 14 mitglieder, darunter 
den langjährigen prior, verlor,223 jedoch zwischen 1636 und 1643 16 in der 
mehrzahl aus luxemburg stammende novizen aufnehmen konnte.

Durch die nun folgende spanische präponderanz an der mittelmosel, die 
St. maximin vor weiteren Gewalttaten schützte, erhielt die abtei zwar ei-
nen zehnjährigen aufschub, in dem sie ihr Verhältnis zum Kurstaat jedoch 
nicht absichern konnte. Daran vermochte auch nichts die in jenen Jahren 
erschienene, gegen frühere kurtrierische Streitschriften gerichtete edition 
der bekannten echten und gefälschten privilegien der abtei in der Defensio 
abbatiae imperialis des 1638 verstorbenen maximiner amtmanns nikolaus 
zillesius ändern,224 deren Veröffentlichung freilich als Grundlage der weiteren 
bis nach 1770 geführten prozesse diente. Hinsichtlich der landsässigkeit des 
Klosters zeigte sich das trierer Domkapitel, das die regentschaft für den in 
der Haft des Kaisers befindlichen erzbischof übernommen hatte, nämlich 
ebenfalls unnachgiebig, bestritt seit 1639 die Hoheitsrechte des Klosters an 
der ruwer und an der Saar und konnte 1640 St. maximin auch den zugang 
zum reichstag versperren. als erzbischof philipp christoph nach seiner 
Freilassung im September 1645 sein erzstift wieder betreten konnte, flüchtete 
abt agritius daher sogleich erneut nach luxemburg und ließ in der abtei 
lediglich einen teil des Konvents unter der leitung des priors Valentin 
adami in einer verfahrenen Situation zurück. Frankreich hatte nämlich die 
abtei zunächst unter seinen Schutz gestellt, während der erzbischof außer 
den rückständigen landessteuern auch zwei Drittel der gesamten einkünfte 
seit 1623 forderte, die ihm als Kommendatarabt zustünden. im august 1646 
wurden die mönche schließlich nach der misshandlung ihres priors zunächst 

222 So zillesius, Defensio abbatiae imperialis, S. 202, und Kentenich, burg Freu-
denburg, S. 2–5.

223 Schüller, Seuchen in trier.
224 zu ihm Kumor, nikolaus zillesius, S. 27–37, und resmini, Hexenprozesse, 

S. 234; siehe auch § 18.3. Die amtsverwaltung.



3. Historischer überblick336

ohne nahrung in ihrem Kloster eingesperrt und hernach aus ihm vertrieben 
und zugleich die Güter der abtei besetzt und teilweise verwüstet. Dagegen 
begann die spanische Verwaltung mit der einziehung des besitzes des erzstifts 
im Herzogtum luxemburg. Sowohl im Vorfeld wie auch bei der umsetzung 
der bestimmungen des Westfälischen Friedens geriet der erzbischof selbst 
nun zunehmend in Konflikte mit seinem ehemaligen Verbündeten Kaiser 
Ferdinand iii., vor allem aber mit seinem eigenen Domstift, das ihn zeitweilig 
gefangen setzte und entmachtete. Daher konnte der maximiner Konvent im 
Juni 1649 wieder in seine abtei einziehen, die damals von den vom erzbi-
schof eingesetzten fremden mönchen unbekannter Herkunft geräumt wurde.

Damit war der Konflikt zwischen dem Kurstaat und St. maximin jedoch 
keineswegs beendet. zwar befreite der tod des erzbischofs philipp chris-
toph am 7. Februar 1652 das Kloster von seinem grimmigsten Feind und 
verschaffte der Kurie, die sich seit dem tod des papstes urban Viii. 1644 
hinsichtlich St. maximin auffallend zurückgehalten hatte, die möglichkeit einer 
Korrektur. am 4. mai 1652 stellte papst innozenz x. dem Kölner nuntius 
anheim, in der abtei eine neuwahl anzuordnen oder dort agritius als abt 
zu bestätigen,225 und ordnete am 27. mai dessen amtseinführung an. Jedoch 
hatte der neue trierer erzbischof Karl Kaspar von der leyen (1652–1676) 
bereits 1652 Kaiser Ferdinand iii. die Wahl dessen Sohnes Ferdinand iV. 
in aussicht gestellt, verlangte hierfür jedoch eine größere Geldsumme und 
eine für das erzstift günstige entscheidung im Konflikt mit St. maximin. 
Deshalb ließ am 4. Januar 1653 der Kaiser den reichshofratsbeschluss von 
1626 kassieren und eine recht einseitig besetzte Kommission zur rege-
lung der Streitfrage konstituieren, auf die Spanien vergeblich einfluss zu 
gewinnen suchte. Da die abtei und auch ihre untertanen die arbeit der 
Kommission behinderten und sich der Huldigung gegen den Kurfürsten als 
ihren landesherrn widersetzten, stellte Ferdinand am 10. mai 1653 dem abt 
agritius und dem einmütig hinter ihm stehenden Konvent226 ein auf 14 tage 
begrenztes ultimatum und drohte ihnen die reichsacht und den entzug 
ihrer Güter an. ab September dieses Jahres wurden die maximiner besit-
zungen tatsächlich durch eine kaiserliche Kommission verwaltet, während 
der abt und seine mönche erneut nach luxemburg geflohen waren. Dort 
baten ende des Jahres 1653 der nun etwa 75-jährige abt agritius und sein 

225 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 488–492.
226 anders Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 272 f., vgl. je-

doch resmini, adler und bär, S. 50, anm. 78.
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Konvent die Kurie um die erlaubnis zur Wahl eines Koadjutors mit dem 
recht der nachfolge,227 die ihnen im laufe des mai 1654 erteilt wurde. am 
2. Juni wählten sie darauf ihren Subprior maximin Gülich aus St. Vith in 
luxemburg. ihn bestätigte papst alexander Vii. im april 1655. Gülich, den 
abt agritius wegen der probleme der abtei zuvor mehrmals nach brüssel 
und nach luxemburg geschickt hatte und der als Vertreter von St. maximin 
beim reichstag 1654 gezwungen wurde, regensburg zu verlassen,228 war als 
Verfechter der reichsunmittelbarkeit seines Klosters ebenso unbeugsam wie 
sein am 11. august 1655 verstorbener Vorgänger. Doch hatte im Westen des 
reichs der aufstieg Frankreichs unter richelieu und ludwig xiV. inzwi-
schen die politische Konstellation so zu ungunsten der abtei verschoben, 
dass das bemühen des abtes keinen erfolg haben konnte. Das spanische 
Königreich war aus dem Westfälischen Frieden geschwächt hervorgegangen 
und konnte beziehungsweise wollte seine frühere Vogteifunktion als inhaber 
des Herzogtums luxemburg nicht mehr wahrnehmen. Dagegen war nun die 
unterstützung des trierer Kurstaates in der gegen ludwig xiV. von Frank-
reich gerichteten bündnispolitik des neuen Kaisers leopold i. (1658–1705) für 
die behauptung des reichs so unentbehrlich geworden, dass alle argumente 
der abtei vor den verschiedensten Gerichtshöfen keine berücksichtigung 
mehr finden konnten. um wenigstens die aufhebung der Güterprivation 
zu erreichen, leistete am 3. november 1661 abt Gülich dem trierer erzbi-
schof den lehenseid in der Form, wie ihn 1572 abt matthias und 1582 abt 
reiner abgelegt hatten229 und die Kurtrier die landeshoheit über die abtei 
einräumte. aber auch danach zog sich der mit der rückgabe aller Güter und 
der aufhebung der kaiserlichen administration verbundene abschluss des 
zwangsverfahrens bis zum 20. Januar 1670 hin, als sich die abtei Kurtrier 
formal erneut unterwarf,230 ohne dass sie dies später freilich gehindert hätte, 
ihre alte Stellung erneut zu beanspruchen.

227 Stabitr Hs 1644/375, S. 357 f.
228 lHaKo best. 1c nr. 19046, fol. 58.
229 lHaKo best. 211 nr. 1477.
230 lHaKo best. 211 nr. 2135.
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§ 14. b a r o c k  u n d  a u f k l ä r u n g  z u  S t .  m a x i m i n  (1670–1786)

auch nach der anerkennung der kurtrierischen landeshoheit 1670 nahmen 
die auseinandersetzungen über den Status des Klosters ihren Fortgang, nun 
jedoch weniger in der Form brachialer Gewaltanwendungen, sondern in einer 
Vielzahl von prozessen und unter größeren modifikationen des bisherigen 
politischen umfelds der abtei. Der trierer Kurstaat war trotz des starken 
einflusses seiner landstände auf dem Weg zu einem modernen territorialstaat 
mit weitgehend ideologiefreiem landesegoismus gegenüber seinen nachbarn. 
Das Habsburger Kaiserhaus hatte im Frieden von rastatt 1714 mit den spa-
nischen niederlanden auch das Herzogtum luxemburg erhalten und wurde 
deshalb nicht nur mit dem anspruch auf die reichsstandschaft der abtei, 
sondern auch mit der traditionellen rolle luxemburgs als Schutzmacht von 
St. maximin konfrontiert. Dies führte zwangsläufig zu freundschaftlichen 
Kontakten der Habsburger und ihrer luxemburger Gouverneure mit dem 
Kloster, dessen äbte das präsidium der luxemburger Stände innehatten. in 
den nahezu permanenten Spannungen zwischen St. maximin und Kurtrier 
konnten diese nachbarschaftlichen beziehungen allerdings nur zum tragen 
kommen, solange durch sie die habsburgischen eigeninteressen als landes-
herren und als Kaiser nicht berührt wurden. Die Freiräume schließlich für 
die abtei infolge ihrer unmittelbaren unterstellung unter die Kurie blieben 
zunächst bestehen, und zwar nunmehr ohne die Gefahr der instrumentali-
sierung des Klosters seitens der Kurie durch die Vergabe seiner abtswürde 
zum nutzen der päpstlichen politik. Sie verschwanden jedoch nach 1770 
rasch, als die kirchliche Verwaltung des trierer erzstifts besonders nachhaltig 
durch den episkopalismus geprägt wurde.

allgemein waren nach 1670 die Konflikte der abtei keineswegs gerin-
ger als zuvor. auf ihnen und nicht etwa auf der inneren entwicklung der 
mönchsgemeinschaft ruhte auch im 18. Jahrhundert die aufmerksamkeit der 
inner- und außerklösterlichen Öffentlichkeit. Sie machten sich nun jedoch 
nur noch in ausnahmefällen als lokal eng begrenzte, durch Gewalttätigkeiten 
begleitete Fehden bemerkbar. Solche anwendungen von Gewalt dienten jetzt 
eher zur Demonstration von rechten und konnten hierbei auch heute skurril 
erscheinende Formen annehmen, etwa beim Streit um das bergungsregal er-
trunkener in der Saar und der mosel. Der gewöhnliche austragungsmodus 
solcher Streitereien bestand jedoch in unübersehbaren juristischen Kämpfen 
vor den Gerichten des reiches, des landes und der ämter, die im Gegensatz 
zu den früheren Konflikten nun nicht mehr die existenz der abtei ernsthaft 
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bedrohten und die den ausbau ihres religiösen und kulturellen lebens und 
ihrer Wirtschaftskraft auch nicht nachhaltig behindern konnten. auf diesem 
Wege erreichte die abtei 1772 schließlich gegen den heftigen Widerstand der 
kurtrierer anwälte die vorläufige anerkennung der reichsunmittelbarkeit 
ihrer Herrschaft Freudenburg durch das reichskammergericht,1 wodurch 
St. maximin auch weiterhin die Qualität eines reichsstandes behielt und 
seine Vertretung auch im oberrheinischen Kreis anstrebte.

Vielleicht scheint aus heutiger Sicht der ungebrochene Selbstbehauptungs-
wille der abtei, der nach 1715 zu langwierigen prozesslawinen gegen Kur-
trier, die rheingrafen und gegen die eigenen untertanen führte, den abt und 
Konvent von ihrer eigentlichen monastischen zielsetzung abgelenkt zu haben. 
Doch waren diese Verfahren die einzigen der abtei zur erhaltung der ihr 
noch verbliebenen Souveränität zur Verfügung stehenden mittel, die zugleich 
aus dem Konvent bis 1785 eine verschworene Gemeinschaft formten, sobald 
es um die abwehr von Schmälerungen der Klosterrechte ging. erst das Jahr 
1786 enthüllte die durchaus unterschiedlichen motive der mönche und der 
äbte bei diesen prozessketten. Damals erst zeigte sich, dass der abt durch 
solche Verfahren seinen Status nach außen und seine durch die regula als 
abt gegenüber dem Konvent vorgegebene Stellung erhalten wollte, während 
die Konventualen hauptsächlich die einkünfte des Klosters im auge hatten, 
die gemäß der nun einzuführenden Stiftsverfassung auf jeden einzelnen von 
ihnen aufgeteilt werden sollten. 

bei den langwierigen juristischen Kämpfen hatte St. maximin durchaus 
einige erfolge aufzuweisen oder konnte sich zumindest einen aufschub 
verschaffen, ohne die Konflikte wirklich zu bereinigen. infolge der günstigen 
Finanzlage der abtei fiel hierbei weniger ins Gewicht, dass sie deshalb um 1780 
an Gerichts- und anwaltskosten ungefähr ein Viertel ihrer nettoeinnahmen 
aufwenden musste.2 Vor allem beim reichskammergericht genoss die abtei 
durch ihre zahlungen hohes ansehen. Deshalb warnte 1741 beispielsweise 
König Friedrich ii. von preußen den anwalt der Wild- und rheingrafen im 
prozess wegen der besetzung der pfarrei thalfang, dass St. maximin bei den 
Kammerrichtern in ungemeinem Credit stehe.3 Doch bekam die Konzentration, 
ja Verbissenheit des abtes und seines Konvents bei der Verteidigung ihrer 
angeblichen, für das publizistische und juristische publikum der zeit oftmals 

1 lHaKo best. 1c nr. 19056.
2 resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 233.
3 lHaKo best. 36 nr. 3288.
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jedoch antiquierten privilegien und Vorrechte4 ihrem ruf in der Öffentlichkeit 
nur schlecht. ihre prozess- und Streitsucht verschaffte ihnen nämlich nicht 
nur bei den kirchlichen und weltlichen behörden des Kurstaats und natürlich 
auch in der Stadt trier5 einen unangenehmen ruf. auch die untertanen des 
Klosters beklagten sich, beispielsweise schon 1723 zu Simmern unter Dhaun, 
seit 1759 zu lorscheid, 1769 zu Freudenburg oder 1778 zu thalfang, dass 
sich die abtei aus Hartnäckigkeit und rachsucht mit Hilfe ihrer unerschöpf-
lichen Finanzmittel über die traditionellen rechte der Dörfer hinwegsetze.6 
Solche Klagen der Klosteruntertanen blieben keineswegs einzelfälle. Vor dem 
einmarsch der revolutionstruppen im Sommer 1794 setzten mehrere offen-
bar durch die ereignisse im benachbarten Frankreich seit 1789 beeinflusste 
Gemeinden an der mittelmosel, etwa Fell oder Schönberg, den finanziellen 
Forderungen der abtei erbitterten Widerstand entgegen.7 zu den manchmal 
geradezu pedantischen auflagen an ihre untertanen machte sich gelegentlich 
auch die tendenz der abtei zu rigorosen exekutivmaßnahmen gegen sie 
unangenehm bemerkbar. So ließ St. maximin etwa 1769/70 das Dorf Freu-
denburg durch mehrere von ihr gerufene luxemburgische truppenkontingente 
besetzen und militärisch verwalten,8 da hier Kurtrier aus Furcht vor größeren 
Verwicklungen mit dem reich und den benachbarten landesherrschaften 
zum Schutz der einwohner nicht einzugreifen wagte. allerdings wäre es 
einseitig, diese beispiele zu verallgemeinern, da die abtei in vielen der zu 
ihrem besitz zählenden Dörfern auch weiterhin auf die unterstützung der 
einwohner gegen die kurtrierische landesherrschaft zählen konnte. Doch 
riefen die eingriffe des trierer Kurfürsten 1786 zu St. maximin Verständnis, 
wenn nicht gar Schadenfreude nicht nur in einigen Dorfschaften der abtei, 
im Kurtrierer bereich allgemein und am Wiener Hof hervor,9 sondern auch 
bei teilen der lehensträger der abtei, die über den Hochmut der mönche 
ebenfalls häufiger geklagt hatten.10 auch gegenüber dem Kurstaat selbst stellte 

 4 So beispielsweise 1755 die argumentation des anwalts der Gemeinde lorscheid in 
lHaKo best. 1c nr. 19090.

 5 beispiele im tagebuch von louis müller, in lHaKo best. 701 nr. 571.
 6 1723: lHaKo best. 56 nr. 2609; 1759–1764: best. 1c nr. 19090; 1769: best. 56 

nr. 830; 1778: best. 56 nr. 2604.
 7 Fell: lHaKo best. 1c nr. 6960; Schönberg: best. 1c nr. 18388.
 8 lHaKo best. 56 nr. 830, bd. 1–4.
 9 lHaKo best. 1c nr. 19074 und 19078.
10 So schon 1698 in lHaKo best. 211 nr. 2839, als der abt als Grundherr des müns-

tertals vom rheingrafen, der dort für seine untertanen ein Gefängnis bauen woll-
te, gefordert hatte, er müsse diesen bau auf Stelzen errichten, um die rechte des 
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das benehmen der abtei gelegentlich eine Herausforderung dar. So warf der 
maximiner prior Damian d’Hame 1753 dem leiter des trierer Konsistoriums 
den Kaufvertrag von Weinbergen um 4000 rtl. in dem mitten im erzstift 
gelegenen piesport, dessen registrierung diese behörde verlangt hatte, auf 
dessen Schreibtisch und ging mit der bemerkung, dass dies seine abtei nicht 
nötig habe, da sie nicht dem Konsistorium unterstände.11 als nach dem tod 
d’Hames das priorat vakant war und abt Schaeffer wie häufig auch nun 
wieder in luxemburg weilte, jagte im märz 1754 der Subprior bernhard 
Kayll einen notar mit einer ladung des erzbischofs zu einem zehntprozess 
mit Fußtritten und weiteren misshandlungen aus dem Kloster. Schaeffer, 
der den Subprior als seinen landsmann besonders schätzte, erreichte beim 
Kurfürsten durch seine schriftliche missbilligungserklärung und durch ein 
Schmerzensgeld an den notar die mit der Klosterdisziplin begründete be-
lassung Kaylls im amt.12

nach 1674 war die existenz des Klosters im Gegensatz zu früheren perioden 
nicht mehr wirklich von außenkräften bedroht. ohne die opposition, dann 
sogar Konspiration der maximiner mönche gegen ihre Klosterverfassung wäre 
deshalb auch die 1785/86 vom trierer erzbischof zunächst erzwungene, dann 
vom Konvent jedoch mehrheitlich freudig begrüßte Visitation der abtei eine 
folgenlose episode in der an solchen eingriffen reichen Klostergeschichte 
geblieben. letztlich schufen die günstigen wirtschaftlichen umstände der 
abtei, die erst in den für das Kloster relativ katastrophenarmen Jahrzehnten 
des 18. Jahrhunderts voll zur Geltung kommen konnten, im Verein mit den 
geistigen Strömungen der zeit, dem Wandel vom tiefreligiösen barock zur 
skeptizistisch-relativierenden aufklärung, Sprengsätze, an denen die abtei 
schon eineinhalb Jahrzehnte vor ihrer formalen aufhebung 1802 zu Grunde 
gegangen ist. es ist hier jedoch nicht der ort für überlegungen, ob durch ihr 
Gelübde zur armut verpflichtete mönche in einer zu enormem reichtum 
gelangten klösterlichen institution noch wirklich im Geist der benedictus-
regel leben können, und ebenso wenig, ob es zwischen der aufklärung mit 
ihrem anspruch, den menschen aus seiner selbst gewählten unmündigkeit 
zu führen, und der regula des hl. benedikt überhaupt Kompromisse geben 
kann. Damit erübrigt sich auch die Frage nach Schuld oder Verhängnis, also 
nach dem ausmaß des Verschuldens der mönche oder des trierer erzbischofs 

Klosters nicht zu beeinträchtigen. ähnliche Klagen über die anmaßung der abtei 
gegenüber den lehensträgern finden sich noch 1790 in lHaKo best. 211 nr. 2548.

11 lHaKo best. 211 nr. 2842.
12 lHaKo best. 1c nr. 19060, nr. 19071 und nr. 19073.
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und seiner ratgeber an dem untergang von St. maximin und ebenso nach der 
zwangsläufigkeit des endes dieser alten abtei gegen ende des 18. Jahrhunderts.

Der reichtum der abtei war im 18. Jahrhundert im trierer raum geradezu 
sprichwörtlich und führte im 19. Jahrhundert zu phantastischen angaben13 
und zu Sagenbildungen über einen verborgenen maximiner Klosterschatz.14 
Seine auswirkungen für das Schicksal der abtei im 18. Jahrhundert blieben 
freilich ambivalent. Sicherlich waren es die stattlichen, aus den zahlreichen 
und gelegentlich sehr komplexen Hofverbänden fließenden natural- und 
Geldeinkünfte, die der abtei ihr Fortbestehen vom 15. bis zum 17. Jahrhun-
dert überhaupt erst ermöglicht haben, als sie sich von den Schicksalsschlägen 
jener Jahre und den gelegentlich gewaltigen finanziellen aderlässen durch 
Kurtrier und durch die Kurie jeweils rasch regenerieren konnte. Seine rei-
chen ressourcen gestatteten dem Kloster auch nach seiner totalzerstörung 
1674 durch die französischen truppen, die seine Verwüstung in den Jahren 
1434, 1522 und 1552 bei weitem übertraf, in nur dreijähriger bauzeit von 
1680 bis 1683 das neue, vierflügelige Klostergebäude und die neuanlage der 
Krypten zu errichten und 1684 den bau der noch bestehenden Kirche vor-
läufig abzuschließen, nachdem es 1679 die Versuche des trierer erzbischofs, 
den Standort der neuen Gebäude aus dem umkreis der Stadt zu verlegen, 
erfolgreich abgewehrt hatte.15 in den folgenden Jahrzehnten verfügte die abtei 
auch weiterhin über genügend mittel zur Schaffung eines reichen Skulptu-
renbestandes für das Kircheninnere, für ihre Fassade, für die Gärten und für 
das Klostergelände überhaupt, daneben zur errichtung großer Gartenanlagen 
mit Wasserleitungen, brunnen und einer orangerie,16 deren unterhaltskosten 
schon wegen des hierdurch erforderlichen Klosterpersonals nicht unbe-
trächtlich waren,17 und schließlich für den neubau des pfortengebäudes, 
des Hospitals und der St. michaelskirche. Das ergebnis der bautätigkeiten 
war die riesige, im Vergleich zu manchen süddeutschen Klosteranlagen jener 
zeit freilich nicht sonderlich kunstvolle und bis in die einzelheiten durchge-
plante barockanlage der Gesamtabtei, wie sie aus den ansichten Weisers um 
1741 und lotharys 1794 (abb. 3) bekannt ist. Kaum reste erhalten haben 

13 marx, Geschichte des erzstifts trier 2,1, S. 59 f.
14 lHaKo best. 403 nr. 10652 und Kentenich, Der vergrabene Schatz, S. 81–84, 

siehe auch § 3.3. Der Klosterschatz.
15 Korrespondenz zwischen dem erzbischof und abt Henn hierüber in lHaKo best. 

1c nr. 19070.
16 Siehe § 3.1. und § 3.2.
17 Siehe § 18.4. Diener.
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sich von der prunkvollen innenausstattung der räumlichkeiten des abtes 
und des Fremden- und Gästetrakts, die in zeitgenössischen reiseberichten 
mehrmals hervorgehoben wurden und deren wahrhaft fürstliche zimmer, 
getäfelte Fußböden, Damasttapeten, Stuckaturen und Spiegel auch Goethe 
bemerkenswert erschienen.18 in ihnen waren nach 1762 als liebhabereien des 
abtes Willibrord Wittmann (1762–1796) ein münzkabinett integriert, für das 
der abt große Summen ausgab19 und dessen inhalt er durch einen mönch 
inventarisieren ließ,20 ein naturalienkabinett, das eine Sammlung von minera-
lien, von mathematisch-physikalischen apparaten und von Globen enthielt,21 
und eine Gemäldegalerie. in Wittmanns rechnungsaufzeichnungen lässt sich 
der erwerb zahlreicher kleinerer zeichnungen und großflächiger Gemälde 
von zeitgenössischen und älteren, heute weitgehend unbekannten Künstlern 
vornehmlich des belgisch-holländischen, seltener auch des nordfranzösischen 
und mainzer raumes verfolgen,22 aber auch von bekannteren meistern wie 
Januarius zick, louis counet, maximilian blommaerdt, philips Wouwerman, 
andré Jean lebrun, Jaques Sébastian le clerc oder Jean Francois lesueur 
sowie sechs Kopien von rembrandt, die die Wohnung des abtes und die 
Gästezimmer schmückten. Was von ihnen 1794 in der abtei zurückblieb, 
scheint größtenteils von den französischen truppen zerstört worden zu sein, 
während die damals von den mönchen geflüchteten Gemälde auf den trans-
porten so beschädigt wurden, dass sich für sie 1798 kaum ein Käufer fand.23

Die günstigen Vermögensverhältnisse nach 1680 beeinflussten auch die 
zusammensetzung des maximiner Konvents sowie die ausbildung und die 
tätigkeiten seiner mönche. Schon nach der aufgabe der ständischen Quali-
fikation ihrer mönche im 15. Jahrhundert konnte es sich die abtei erlauben, 
fähige junge männer ohne rücksicht auf ihre Herkunft und ohne, dass die 
Klosterkasse ihres möglicherweise ansehnlichen an sie fallenden erbteils 
bedurfte, als novizen aufzunehmen.24 auch im 18. Jahrhundert stammten 

18 Grosse, Goethe in trier, S. 27–47.
19 belege in seinem manuale in Stabitr Hs 1652b/948b; laut diesem manuale ließ er zu 

trier als Schaumünzen auch silberne maximinuspfennige prägen.
20 inventare in Staarchtr best. ta 62 nr. 43/5 und in Stabitr Hs 1890/1497; zur tä-

tigkeit von Josef Schimper als numismatiker siehe lHaKo best. 1c nr. 19075.
21 belege zu ihrer anschaffung im manuale Stabitr Hs 1652b/948b, vgl. Gross, Die 

Gesellschaft für nützliche Forschungen, S. 63 f.; zu maximin Fuxius als betreuer 
dieser Sammlung siehe lHaKo best. 1c nr. 19075.

22 Stabitr Hs 1652b/948b, hierzu resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 217 f.
23 Staarchtr best. ta 62 nr. 43/5.
24 Hierzu § 17.2. Der Konvent.
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zahlreiche mönche aus wenig bemittelten, zum teil auch auswärtigen Famili-
en. Für die aufnahme eines anderen teils der novizen entscheidend scheint 
jedoch deren Herkunft aus einheimischen Familien gewesen zu sein, die sich 
weniger durch reichtum, sondern durch ihre beziehungen zu Verwaltungs-, 
Wirtschafts- und Juristenkreisen auszeichneten, auch wenn zu St. maximin 
dieser Gesichtspunkt weniger als bei anderen Klöstern, beispielsweise bei 
St. matthias, im Vordergrund gestanden haben dürfte. infolge ihrer Finanz-
mittel sah sich die abtei in der lage, zahlreichen ihrer novizen ein zwei-
jähriges theologiestudium an der trierer universität zu ermöglichen, von 
denen etliche dort auch promovierten. Hierdurch entstand eine enge bindung 
zwischen der abtei und der universität, die durch eine reihe von Wahlen 
maximiner äbte zu universitätsrektoren in den Jahren 1720 bis 177025 und 
durch Stipendien des Klosters für arme Studenten verstärkt wurden. nicht 
nur die maximiner mönche christian brand und alexander melior wirkten 
hier als professoren, sondern nach dem ausscheiden der Jesuiten schien es 
1762/63 für kurze zeit, dass sie an der trierer universität durch benediktiner 
ersetzt werden könnten.26 Daneben gewann die abtei durch das universi-
tätsstudium vieler ihrer mönche auch geeignete Kräfte für die ausbildung 
ihrer novizen und für die Weiterbildung der Konventualen im Kloster selbst.

Hierdurch mangelte es St. maximin auch im 18. Jahrhundert nicht an 
mitgliedern, die für administrative, wirtschaftliche und seelsorgerische auf-
gaben geeignet schienen. Dies war schon angesichts der die mitwirkung des 
Konvents besonders betonenden Verfassung der abtei unerlässlich. Daneben 
erforderte auch der im 18. Jahrhundert teilweise beträchtliche Geschäftsum-
fang einzelner Klosterämter von ihren inhabern besondere Fähigkeiten und 
Kenntnisse. Sowohl durch den Wohlstand des Klosters, aber auch durch 
die wachsenden aufgaben der mönche in und außerhalb der abtei, ferner 
durch ihre zunehmende abwesenheit von St. maximin infolge aushilfen in 
nachbarpfarreien, urlaub (Spatiamentum), Kuren oder Sondermissionen im 
auftrag ihres abtes war das anwachsen der Konventsstärke von 24 Konven-
tualen 1680 auf 44 in den Jahren 1773 und ebenso 1786 bedingt.27 Wegen der 
teilweisen befreiung der offizianten vom chordienst fanden sich nach 1762 
zu den chorgebeten dennoch oft nur zwölf bis 15, zur Herbstzeit sogar noch 
wesentlich weniger mönche ein. abgesehen von der ständigen Verwaltung der 

25 Siehe § 35.2. äbte nach 700–1802.
26 lHaKo best. 1c nr. 12810-
27 1680: Stabitr Hs 1644/375, S. 393; 1773: lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 108 f.; 1786: 

best. 1c nr. 19076.
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außenstellen des Klosters zu taben durch gewöhnlich zwei, zu luxemburg 
durch drei und zu Schwabenheim durch zumeist drei bis vier mönche benö-
tigte das Wirtschaftssystem der abtei auch die mithilfe nahezu sämtlicher in 
der abtei selbst weilenden Konventualen, zumindest in den erntemonaten. 
aus dem manuale des abtes Wittmann für die Jahre von 1762 bis 1786 wird 
ersichtlich, dass damals fast jedem mönch ein größerer Hofkomplex zur 
beaufsichtigung der erntearbeiten und zur Sicherung der naturalzehnte und 
anderer für das Kloster bestimmter abgaben übergeben wurde.28 Durch die 
kontinuierliche zuteilung eines Hofes an jeweils denselben mönch verfügte 
die abtei deshalb über Fachleute für lokale Wirtschaftsprobleme. allerdings 
gibt es auch anzeichen, dass die bei den mönchen hierbei entwickelte eigen-
verantwortlichkeit und Dispositionsfähigkeit sich nur schlecht mit der in der 
abtei selbst geforderten bereitschaft zur unterordnung vertrugen. auch finden 
sich mehrmals Hinweise, dass durch dieses Verwaltungssystem der umgang 
einzelner mönche mit dem weiblichen Hofpersonal allzu vertraulich wurde.29

abgesehen von den Kursen der lektoren des Klosters zur Vertiefung des 
theologischen Wissens auch der mönche, denen alle Weihegrade bereits erteilt 
waren, erfolgte die beschäftigung maximiner mönche mit den Wissenschaften 
dagegen eher selten und überschritt, gemessen an dem damaligen Wissens-
stand, nie die Grenzen der privaten liebhaberei. im Gegensatz zu anderen 
abteien des 18. Jahrhunderts dürfte in dem in den traditionen der reformen 
rodes stehenden Kloster nämlich auch damals noch der „gelehrte mönch“ 
nicht dem monastischen ideal entsprochen haben. Deshalb beschränkte sich 
auch das wissenschaftliche interesse der drei letzten äbte im allgemeinen 
auf botanische, mineralogische und numismatische Sammlungen. trotz der 
finanziellen überschüsse der abtei wurden nur sehr geringe mittel zur 
anschaffung nichttheologischer Werke für die Klosterbibliothek oder für 
wissenschaftliche apparate verwendet. Das massive eindringen der theori-
en der aufklärung in die abtei, die bei den ausführlichen Darlegungen der 
mönche bei der Visitation 1786 so unübersehbar waren, dass sich aus ihnen 
die lektüre von Werken montesquieus und rousseaus förmlich rekonstruie-
ren lässt,30 kann sich daher nur über den privaten lesestoff vollzogen haben. 
auf ihren Gebieten blieben die wenigen mönche, deren beschäftigung mit 
weltlichen Wissenschaften aus den überlieferungen zu eruieren ist, immer 

28 Stabitr Hs 1652b/948b; resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 226–228.
29 lHaKo best. 1c nr. 19060, nr. 19077 und nr. 19080.
30 lHaKo best. 1c nr. 19075.
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Dilettanten. Dies zeigen gerade die arbeiten des häufig als paradebeispiel 
eines gelehrten maximiner mönchs genannten langjährigen Klosterbibliothe-
kars Sandrat müller (1748–1819). trotz seines amtes hat er sich nie mit dem 
Katalogisieren und erschließen der maximiner Handschriftenschätze abgege-
ben, sondern sich lieber mit der Feuerwerkskunst, mit dem Vulkanismus des 
Vesuvs, den er auf einer einjährigen, gegen den Willen seines abtes aber als 
protegé italienischer Fürsten und Kardinäle unternommenen reise studiert 
hatte, mit römischen altertümern sowie mathematischen und physikalischen 
problemen beschäftigt und scheint daneben auch der anonyme Verfasser der 
gegen das Klosterwesen gerichteten mönchsbriefe gewesen zu sein.31 Sein 
lebenswerk als Vielschreiber und als in trier angesehener privatgelehrter 
krönte er schließlich 1818 mit einer Schrift, in der er für die Guillotine 
eine gerade statt einer schrägen Schneide und aus physiologischen Gründen 
einen vorhergehenden Keulenschlag auf den Kopf des zu Guillotinierenden 
vorschlug.32 Wie Sandrat müller verwendete auch der letzte archivar der 
abtei und Kapitelsekretär, Josef Schimper (1752–1814), dessen erhaltenen 
Fragmente ihn als fleißigen und befähigten Historiker ausweisen,33 nach 1780 
seine energie weniger auf seine ämter, sondern auf die opposition gegen 
seinen abt und für die umwandlung seines Klosters in ein Stift.

zum Verhängnis für die abtei wurde ihr reichtum jedoch erst, als die 
ziele der aufklärung zunehmend das Denken der meisten ihrer mönche be-
herrschten. Wie in vielen anderen Klöstern machte sich auch zu St. maximin 
der einfluss der aufklärung zuerst in der Klosterzucht bemerkbar, da hier 
die Differenzen zwischen ihren Grundsätzen und den angeblich stupiden 
ordensregeln und consuetudines des Klosters besonders zu tage traten. 
Der nachfolger des am 29. Dezember 1679 noch im Haus Fetzenreich, dem 
trierer zufluchtsort der ihrer abtei beraubten mönche, verstorbenen ab-
tes maximin Gülich, abt alexander Henn (1680–1698), hatte nicht nur die 
abtei wieder erbaut, sondern in ihr auch das klösterliche leben gleichsam 
neu konstituiert und hierfür die von rode für St. maximin entworfenen 
consuetudines erneut als norma eingesetzt. Dies ergibt sich aus der Verlei-
hung der privilegien der congregatio cassinensis schon 1683 durch papst 
innozenz xi., der St. maximin als einen Hort der regularis observantiae 

31 Siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802: Sandrat müller.
32 Sandrat müller, blicke auf die enthauptungsmaschine in Hinsichte ihrer Verbes-

serung, trier 1818.
33 lHaKo best. 1c nr. 9844.
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bezeichnete,34 aus Henns Exhortatio capitularis aus dem Jahr 168835 und aus 
dessen Hinzuziehung zur reform der abtei echternach 1693.

über die beachtung der Klosterzucht unter den drei folgenden äbten 
nicetius andreae (1698–1719), nikolaus paccius (1719–1731) und martin 
bewer (1731–1738) ist nur wenig bekannt. zwar zollten die mauriner edmond 
martène und ursin Durand anlässlich ihres besuchs 1718 zu St. maximin 
der Disziplin in der abtei, ihrem chorgottesdienst und der regelbefolgung 
höchstes lob.36 ob freilich ihre recht pathetische Schilderung wirklich der 
realität entsprach, ist nicht so sicher. als maßlose übertreibung beider au-
toren erscheint zumindest ihre behauptung, ein trierer Dominikaner würde 
nach dessen eigenem bekunden lieber in seinem eigenen orden als einfacher 
mönch verbleiben, als in St. maximin abt werden, da er dann mehr zwängen 
unterliege und in seiner Freiheit stärker eingeengt sei. Doch sind in diesen 
Jahrzehnten weder durch die überlieferungen des trierer ordinariats noch 
der abtei selbst regelverstöße der mönche wirklich bekannt, weshalb viel-
leicht auch die bemerkung Geisens um 1763 in seiner Chronologia fratrum, 
abt martin bewer habe die lau gewordene regelbeachtung wieder hergestellt 
(n7), nicht unbedingt wörtlich zu nehmen ist.

Für das eindringen des bedürfnisses nach luxus und wohl auch der anfänge 
der aufklärung scheint dagegen die regierung des abtes Willibrord Schaeffer 
(Schoeffer) (1738–1762) eine verhängnisvolle rolle gespielt zu haben. Wie 
sein Vorgänger ein gebürtiger luxemburger, residierte er gern in dem von 
ihm völlig neu erbauten prächtigen Stadthaus der abtei zu luxemburg, dem 
refugium, und dürfte in seiner lebensführung von allen maximiner äbten 
dem typus eines barocken prälaten am ehesten entsprochen haben. zu luxem-
burg und zu St. maximin habe er, so der bericht des als protegé Schaeffers in 
diesem punkt wohl unverdächtigen ehemaligen maximiner mönches michael 
Winckelmann, die durchreisenden Habsburger prinzen, aber auch andere 
Fremde begrüßt, reichlich bewirtet und mit ihnen gelegentlich auch Karten 
gespielt, weshalb ein erzherzog später in brüssel und Wien erzählte, er habe 
den besten piquet-Spieler zu trier in einem benediktinerkloster gefunden.37 
auch habe ihn, so fährt Winckelmann fort, der bekannte spätere Weihbischof 
Johann nikolaus von Hontheim öfters wegen der lockeren lebensweise seiner 
mönche gerügt und ihm deren Kartenspiel, Gastereien und lärmenden lust-

34 Stabitr Hs 1644/375, S. 1002.
35 lHaKo best. 1c nr. 9843.
36 martène/Durand, Voyage littéraire 2, S. 278–280.
37 lHaKo best. 1c nr. 9843 und nr. 19060.
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barkeiten sowie die besuche von Frauen bei ihnen vorgehalten.38 Die anderen 
zeitgenössischen überlieferungen freilich verschweigen solche missstände im 
Konvent während der regierung Schaeffers. Solche regelverstöße müssen 
sich jedoch in diesen Jahren eingeschlichen haben, da sie bereits in den ersten 
regierungsjahren seines nachfolgers häufiger bezeugt sind, der sie mit Hilfe 
des Weihbischofs Hontheim vergeblich zu unterdrücken suchte.

nach dem tod des abtes Schaeffer wählte der Konvent in anwesenheit 
Hontheims am 11. november 1762 wohl als Kompromisskandidaten seinen 
45-jährigen mitmönch Willibrord Wittmann zum abt, den Sohn eines trierer 
Handwerkmeisters und Hochgerichtsschöffen, der im Kloster bisher keine 
nennenswerten Funktionen innegehabt hatte. offensichtlich war zuvor der 
Versuch der Konventualen luxemburger Herkunft gescheitert, den neuen 
abt wiederum aus ihren reihen zu bestimmen,39 aber ebenso vermutlich 
die Kandidatur der inhaber von wichtigeren Klosterämtern, unter denen die 
bewerbung des späteren Kellerars und priors ambrosius paffrath bezeugt 
scheint.40 paffrath blieb von 1763 bis 1780 nach dem abt die wichtigste per-
sönlichkeit im Kloster und ihm warf 1776 die erzbischöfliche Verwaltung eine 
besondere mitschuld an den exzessen der maximiner mönche vor.41 nicht 
besonders glaubwürdig ist die erzählung des exkonventualen Winckelmann 
20 Jahre später, Wittmanns Wahl sei erfolgt, weil er sich zuvor durch seine 
nörgeleien über die bescheidenheit der Konventstafel und als Veranstalter 
von lustbarkeiten und Festmahlen im Kloster beliebt gemacht habe, die 
durch die gemeinsame umlage der Konventualen bezahlt worden seien.42 
zur persönlichkeit des neuen abtes liegt eine Vielzahl so widersprüchlicher 
beurteilungen vor, dass es schwierig ist, ihm gerecht zu werden. auch im 
urteil seiner mönche unterlag er beträchtlichen Schwankungen. bei ihrer 
ersten befragung im Februar 1786 durch die Visitationskommission des 
trierer erzbischofs zollten sie trotz mancher Kritik an ihm seinen bemü-
hungen um den Fortbestand des monastischen lebens zu St. maximin sowie 
seiner Frömmigkeit und mildtätigkeit noch durchaus anerkennung.43 bei der 
zweiten, nun auf die einführung einer Stiftsverfassung zielenden enquete 
nur drei monate später schilderten sie ihn dagegen fast ausnahmslos als 

38 lHaKo best. 1c nr. 19072.
39 lHaKo best. 1c nr. 19060.
40 lHaKo best. 1c nr. 19060.
41 lHaKo best. 1c nr. 19080.
42 lHaKo best. 1c nr. 19060.
43 lHaKo best. 1c nr. 19075.
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engstirnigen tyrannen.44 Sein manuale45 und die umfangreichen aktenüber-
lieferungen zu seinem Kloster in jenen Jahren schließlich weisen ihn als einen 
frommen und gewissenhaften, oftmals auch pedantischen prälaten aus, der 
dem prunk seines zeitalters durchaus nicht abgeneigt war, hierbei freilich 
ein nur begrenztes künstlerisches interesse entwickelte, der aber auch ein 
aufbrausendes, vielleicht auch rachsüchtiges temperament besaß und dem 
häufiger auch diplomatisches Fingerspitzengefühl abzugehen schien. Seine 
mängel machten sich neben seinem unglücklichen Verhalten im Frühjahr 
1786, das dem umwandlungsplan des Klosters in ein Stift Vorschub leistete, 
und neben seiner der Stellung der abtei zuwiderlaufenden Sympathie für den 
Hontheim-Kreis beispielsweise in dem von 1761 bis 1776 vor zahlreichen 
Gerichtsinstanzen ausgetragenen Streit zwischen dem Kloster und dem erzstift 
wegen der niederlegung der maximiner Wehr bei ruwer bemerkbar.46 in ihm 
versuchte Wittmann zunächst, den erzbischof gegen den trierer Dompropst 
auszuspielen, erreichte aber schließlich nur die einmütige Gegnerschaft beider 
prälaten gegen sein Vorhaben. ihm eine besondere Schuld an dem untergang 
seines Klosters zuzuschreiben, wäre jedoch sicherlich einseitig. Denn angesichts 
der zunehmenden zerrüttung im Konvent, des beispiels, das Josef ii. mit 
der Säkularisierung zahlreicher Klöster in seinen eigenen ländern gab, und 
des Strebens des von aufklärern dominierten Kirchenregiments des letzten 
trierer Kurfürsten clemens Wenzeslaus (1773–1801) nach umwidmung der 
enormen einkünfte der abtei für die zwecke des Kurstaats wären damals 
wohl auch andere persönlichkeiten als äbte von St. maximin gescheitert.

Schon bald nach dem beginn von Wittmanns regierung zeigten sich der 
desolate zustand des maximiner Konvents und die Schwierigkeiten des neuen 
abtes mit seinen mönchen. 1764 beschwerte sich der trierer erzbischof bei 
ihm über das umherschwärmen der maximiner Konventualen in der Stadt, 
über ihre Spielsucht und ihren umgang mit Frauen. 1764 und 1765 scheinen 
auch zumindest zwei mönche auf den Klosterhöfen mägde geschwängert zu 
haben und ein weiterer mönch wurde damals von Wittmann selbst solcher 
Vergehen bezichtigt.47 ein Heilmittel gegen solche missstände sah der abt 
in einer Visitation durch den päpstlichen nuntius, die er 1769 und 1772 
beantragte. Sie wurden ihm jedoch vom trierer erzbischof clemens Wen-

44 lHaKo best. 1c nr. 19076.
45 Stabitr Hs 1652b/948b.
46 lHaKo best. 1c nr. 19043 und best. 56 nr. 2602.
47 lHaKo best. 1c nr. 19060 und best. 1c nr. 9834.
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zeslaus untersagt, da solche Visitationen ihm allein zustünden.48 Schließlich 
beschimpfte der abt auf dem Kapitel am Gründonnerstag 1773 den Konvent 
in seiner Gesamtheit als fures, fornicatores, adulteros, sodomitas, inscendiarios 
et geminos viperum und bezichtigte sie zu rom der schwersten Verbrechen.49 
Dies hatte zur Folge, dass sowohl an der Kurie wie auch am Sitz des nuntius 
zu Köln Verfahren in Gang gesetzt wurden, bei denen sich der abt und der 
Konvent durch eigene anwälte vertreten ließen. Schließlich gestattete der 
erzbischof im märz 1773 den äbten von St. maria ad martyres und von laach 
als Subdelegierte des nuntius zu St. maximin, eine Visitation vorzunehmen,50 
die im lauf von 23 tagen die klösterliche Disziplin untersuchten.51 eine 
Visitationscharta scheint hierüber nicht angefertigt worden zu sein. ein 
ergebnis ist jedoch in der umfangreichen norma zu sehen, auf die sich im 
Herbst 1773 abt und Konvent einigten.52 Sie wurde im Dezember 1773 von 
der ritenkongregation zu rom gebilligt und im märz 1774 schließlich von 
dem Kölner nuntius Giovanni batista caprara der abtei als verbindliche 
constitutio zugestellt.53 Die von allen Konventualen unterschriebene norma 
versuchte auf 120 Seiten unter berücksichtigung der alten consuetudines 
rodes und deren durch den zeitgeist und die bauliche entwicklung des 
Klosters bedingten erweiterungen, aber auch modifizierungen eine speziell 
für St. maximin gültige regel aufzustellen und die zuständigkeit des abtes, 
der offizianten und des Gesamtkonvents neu festzulegen. Hierbei war sie 
bemüht, die einflussnahme des trierer ordinariats nach möglichkeit auch wei-
terhin auszuschließen. Für die entwicklung spätbarocker Klosterverfassungen 
sowie für die Handhabung der consuetudo zu St. maximin zwischen 1700 
und 1760 ist die norma recht aufschlussreich. Für die Geschichte der abtei 
St. maximin und ihres Konvents nach 1773 blieb sie dagegen ohne einfluss, 
wie dies später auch bei den von keiner Seite ernst gemeinten erbaulichen 
bestimmungen clemens Wenzeslaus in der charta visitationis von 1786 und 
in dessen ordinaten von 1789 der Fall war. Schon bald behaupteten zudem 
mehrere mönche, ihre unterschrift unter die norma sei nicht freiwillig er-
folgt54 und bei der Feststellung der bisherigen consuetudines habe der abt 

48 lHaKo best. 1c nr. 19073.
49 lHaKo best. 1c nr. 19077.
50 lHaKo best. 1c nr. 10019 § 1747 und nr. 10020 § 337.
51 Stabitr Hs 1652b/948b.
52 lHaKo best. 211 nr. 2518.
53 lHaKo best. 1c nr. 19079.
54 lHaKo best. 1c nr. 19076.
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die unwahrheit gesagt.55 Wie wenig die norma im Kloster wirklich befolgt 
wurde, zeigt das Schreiben clemens Wenzeslaus’ vom november 1776, in 
dem er den abt, besonders jedoch den prior beschuldigte, keine geeigneten 
maßnahmen zu ergreifen gegen die zu trier bereits sprichwörtlich geworde-
nen exzesse der maximiner mönche, ihren unkontrollierten ausgang in die 
Stadt, ihre trunksucht und ihren umgang mit Frauen allgemein, besonders 
jedoch zur erntezeit auf den Höfen.56 

es wäre jedoch naiv, in solchen beschuldigungen des erzbischofs nur des-
sen entrüstung über die Vernachlässigung der Klosterzucht zu sehen. bereits 
1774 hatten ihm seine ratgeber empfohlen, das beste mittel zur brechung 
des Stolzes der mönche sei, im Kloster zwietracht zu säen, wodurch der 
Kurstaat den größten nutzen gewinnen könne.57 tatsächlich wurde mit den 
maximiner mönchen durch die der aufklärung verhafteten mitarbeiter des 
erzbischofs im Kirchenregiment ein doppeltes Spiel getrieben. Diese waren 
selbst, wie mehrere Denkschriften in den Kurtrierer Konsistorialakten zeigen,58 
den Klöstern äußerst feindlich gesinnt und bezeichneten sie mit Vorliebe als 
unnütze Glieder der Kirche. um die Stellung der abtei zu schwächen und 
deren Visitation durch Kurtrierer Kommissare zu erzwingen, setzten sie ei-
nerseits den abt mit den Vergehen seiner mönche unter Druck, stachelten auf 
der anderen Seite jedoch gleichzeitig die mönche zur insubordination gegen 
ihren abt auf. So korrespondierten schon 1774 sechs maximiner mönche 
mit ihnen über die möglichkeit, ihre abtei in ein Stift zu verwandeln, und 
verwiesen hierbei auf die beispiele von Fulda und corvey.59 Hinsichtlich 
der Handhabung der kirchlichen Verwaltung und des Stellenwerts religiöser 
institutionen stand der trierer Kurfürst clemens Wenzeslaus ganz unter dem 
einfluss seiner mitarbeiter. er liebte es sichtlich, sich in der Öffentlichkeit 
als frommer landesfürst darzustellen, doch lag ihm vor allem die nutzbar-
machung der Finanzen der Klöster für die zwecke des Kurstaats am Herzen, 
nicht jedoch ihr Fortbestehen.60

55 lHaKo best. 1c nr. 19080.
56 lHaKo best. 1c nr. 19080.
57 lHaKo best. 1c nr. 19057.
58 So etwa von Kerpen und von pidoll in lHaKo best. 1c nr. 19076 oder in 

nr. 19080.
59 lHaKo best. 1c nr. 19080.
60 Hierzu resmini, aufklärung und bischöfliches regiment, S. 429–453, sowie ders., 

Klöster zwischen aufklärung und Säkularisation, S. 243–273.
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Doch auch abt Wittmann war an den für sein Kloster nachteiligen aus-
wirkungen des erzbischöflichen absolutheitsanspruchs nicht schuldlos. zu 
seinen intellektuellen ungereimtheiten zählten nämlich seine nicht nur durch 
Winckelmanns Klagen, sondern auch durch andere überlieferungen belegten 
andauernden beziehungen zu dem als Kirchenhistoriker und theoretiker des 
anspruchs der reichsbischöfe auf das unbegrenzte Kirchenregiment bekann-
ten trierer Weihbischof Johann nikolaus von Hontheim,61 der seine Wahl 
zum abt möglicherweise gefördert hatte und dem er verbunden blieb. noch 
1774 bezeichnete beispielsweise der Hofkammerrat Fridolin martinengo den 
einfluss Hontheims auf Wittmann als den eigentlichen Grund des zerwürf-
nisses zwischen dem abt und seinem Konvent. Hontheim, der in Wittmanns 
Wahl vielleicht eine Voraussetzung für die Wiederherstellung der Disziplin 
zu St. maximin gesehen hatte, treffe den abt täglich, unternehme mit ihm 
reisen und sei für ihn ein Abgott, so er fast anbeten thut.62 auch mit Hont-
heims wichtigstem mitstreiter, dem trierer Kirchenrechtler professor Georg 
christoph neller, stand Wittmann in enger beziehung und verschaffte ihm 
mehrere lukrative aufträge.63 als ihn 1773 erzbischof clemens Wenzeslaus 
zusammen mit dem assessor von Hontheim wegen seiner anwaltstätigkeit 
für St. maximin in den Verfahren wegen der reichsunmittelbarkeit von 
Freudenburg zum nachteil des Kurstaats in scharfer Form verwarnte und 
ihm den besuch in der abtei untersagte, soll ihn Wittmann häufig in dessen 
Wohnung aufgesucht haben.64 Die anfängliche affinität Wittmanns zum 
Hontheim-Kreis ist sicherlich nicht verwunderlich, wohl aber das Fortbeste-
hen der intensiven Kontakte nach der Herausgabe des Febronius 1763. Die 
Durchsetzung der von Hontheim hierin vertretenen, von rom losgelösten 
bischöflichen autorität musste nämlich die besondere bindung St. maximins 
seit 1140 an die Kurie als päpstliches Schutzkloster zunichtemachen und die 
abtei uneingeschränkt dem einfluss des erzbischöflichen Kirchenregiments 

61 zu ihm allgemein Seibrich, Weihbischöfe, S. 140–150, der in dieser knappen und 
unkritischen biographie allerdings viele Facetten in Hontheims leben, etwa seine 
Kandidatur für das bistum ypern 1756 bis 1762 mit Hilfe des maximiner abtes 
Schaeffer, nicht berücksichtigen konnte, vgl. Just, reichskirche 1, S. 144 f.

62 lHaKo best. 1c nr. 19080.
63 laut lHaKo best. 1c nr. 19090 vertrat neller schon vor 1762 die abtei in ihrem 

prozess gegen die Gemeinde lorscheid, war laut best. 1c nr. 19060 1765 rechts-
konsulent des Klosters und laut best. 1c nr. 19080 vor 1773 der anwalt Wittmanns 
im prozess vor dem päpstlichen nuntius gegen seine mönche.

64 So martinengo in lHaKo best. 1c nr. 19056.
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preisgeben und damit dem egoismus der Schichten, aus denen sich die höhere 
trierer Geistlichkeit zusammensetzte, und der religiösen und weltanschauli-
chen Konzeptionslosigkeit ihres metropoliten. Das durch den nuntiaturstreit 
geförderte Wiederaufgreifen dieses episkopalismus seitens des erzbischofs 
war einer der Gründe für die Hilflosigkeit St. maximins 1785/86, als die 
abtei die Hilfe des nuntius und unmittelbar der römischen Kurie anrief, 
bei ihrer umwelt jedoch nur Spott, bei den regierungen zu trier und Wien 
aber strenge Verweise erntete.

Der Sicherung des landesherrlichen regiments in den Klöstern und deren 
reglementierungs- und ausbeutungsmöglichkeiten diente zunächst die ein-
setzung einer kurfürstlichen Visitationskommission im märz 1785.65 ihr lag 
eine liste verschiedener Klöster vor, auf die im Juli 1785 auch St. maximin 
gesetzt wurde.66 zu diesem zeitpunkt konnte der erzbischof nämlich vorher-
sehen, dass im Gegensatz zu früheren Versuchen der rekurs der abtei bei der 
Kurie und beim reich gegen eine solche Visitation nur geringe aussichten 
auf erfolg haben dürfte. Der einfluss der Kurie in der reichskirche war nun 
geschwächt infolge des emser Kongresses, besonders aber wegen des nunti-
aturstreits seit 178467 und der hierdurch bedingten bindung Kaiser Josefs ii. 
an seinen bruder, den Kölner erzbischof. natürlich verweigerten im august 
1785 abt und Konvent die Visitation unter berufung auf die unmittelbare 
unterstellung ihres Klosters unter den hl. Stuhl und drohten mit einem 
Verfahren vor der Kurie,68 entschuldigten sich aber doch für die sicherlich 
zutreffende bemerkung ihres mitmönchs Willibrord Kleber, eines neffen 
des abtes Wittmann, diese ganze Visitation ziele doch nur auf das Temporale 
und auf das Geld der Abtei.69 Der Herbst 1785 war mit diplomatischen ak-
tivitäten beider parteien ausgefüllt. St. maximin appellierte an rom, an den 
päpstlichen nuntius zu Köln, an das reichskammergericht, an den Kaiser 
und suchte sogar die Vermittlung des Herzogs von pfalz-zweibrücken. Der 
Kurfürst dagegen ernannte den bekannten mainzer Kirchenrechtler Johann 
baptist Horix70 zu seinem anwalt, der nicht nur in verschiedenen Denk-
schriften die aufhebung der nuntiatur und die einkerkerung der maximiner 

65 lHaKo best. 1c nr. 19073.
66 lHaKo best. 1c nr. 19079.
67 Vgl. von aretin, Das alte reich 3, S. 257 f.
68 lHaKo best. 1c nr. 19073.
69 lHaKo best. 1c nr. 19077.
70 zu ihm: Just, reichskirche 1, S. 186, sowie von aretin, Das alte reich 3, S. 247.
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mönche bei Wasser und brot71 beziehungsweise das Herausvisitieren der 
mönche aus der abtei empfahl,72 sondern gegen das widerspenstige Kloster 
auch eine ungezügelte zeitungskampagne entfachte.73 Wie zu erwarten war, 
signalisierte der trierer Gesandte zu Wien schon im Dezember 1785 dem 
Kurfürsten das einverständnis der Wiener reichskanzlei und des Kaisers zu 
der beabsichtigten Visitation74 und im Januar 1786 auch deren bereitwilligkeit, 
hierüber im Streit zwischen dem Kurfürsten und der Kurie zu vermitteln. im 
Februar 1786 legte der Wiener Hof zu rom durch den Kardinal Franziscus 
von paula Herzan von Harras als Protector nationis Germaniae schließlich 
seinen einspruch gegen die behinderung der Visitation durch rom ein.75 Die 
Kurie selbst war bemüht, die Visitation bis zur entscheidung der päpstli-
chen rota aufzuschieben und für die zwischenzeit ihren Kölner nuntius 
einzuschalten. Doch hatte Kaiser Josef ii. schon im november 1785 jeden 
eigenmächtigen rekurs an die nuntiatur untersagt. Da der trierer Kurfürst 
im Januar 1786 dieses Verbot auf sein erzstift ausdehnte, war die tätigkeit 
der nuntiatur lahmgelegt.76

clemens Wenzeslaus ging daher kaum ein risiko ein, als er am 24. Janu-
ar 1786 seinen beiden Kommissaren für St. maximin, dem Domdekan und 
Statthalter, anselm Franz theodor Freiherr von Kerpen, und dem Dekan 
von St. paulin, Johann michael von pidoll, sowie dem mattheiser mönch 
Johannes Davis (d’avis) als dem Sekretär und dem pfarrer von burgen (an 
der mosel), anton braun, als dem rechnungsführer dieser Kommission 
den beginn der Visitation befahl und ihnen genaue richtlinien zukommen 
ließ.77 Wie in seinen instruktionen vorhergesehen, leisteten die mönche beim 
beginn der Visitation am 10. Februar 1786 den Kommissaren erbitterten 
Widerstand. Deshalb ließ der erzbischof die abtei durch 80 Soldaten des 
kurtrierischen Jägerbataillons besetzen und ihre zugänge kontrollieren. als 
nach der Verlesung des kurfürstlichen Dekrets der Konvent seine mitarbeit 

71 So im September 1785 in lHaKo best. 1c nr. 19074.
72 So im oktober 1785 in lHaKo best. 1c nr. 19078.
73 nachweise in lHaKo best. 1c nr. 19078 und nr. 19075. Dort in einem zeitungs-

bericht vom 12. Februar 1786: … die Mönche, worunter ich immer solche, die ich zu 
Banditen brauchen könnte, zu finden mir getraute … zur Gratifikation des Johann 
baptist Horix im märz 1786 durch den Kurfürsten siehe best. 1c nr. 10055 § 862.

74 lHaKo best. 1c nr. 19078.
75 lHaKo best. 1c nr. 19079 und HHSta Wien, trevirensia bd. 9.
76 lHaKo best. 1c nr. 11374, S. 65.
77 lHaKo best. 1c nr. 19075.
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weiterhin verweigerte, wurden seine mitglieder in ihren zellen arretiert, zur 
befragung durch die Visitatoren einzeln, zum teil gewaltsam vorgeführt und 
ihnen die Haft in anderen Klöstern angedroht.78 in der ersten, vom 11. bis 
zum 18. Februar dauernden befragungsphase lehnten die meisten der durch 
militär eskortierten mönche jegliche Kommunikation mit der Kommission 
ab. infolge der zurückweisung der Klage der abtei vor dem reichskam-
mergericht am 23. Februar 1786 trat nach mehreren privatgesprächen der 
mönche mit den Kommissionsmitgliedern allmählich ein Sinneswandel der 
Konventualen ein, die sich am 25. Februar zum freiwilligen erscheinen 
bereit erklärten. Während zu trier das Gerücht kursierte, nun würde mit 
dem personal und den Gütern der abtei der Grundbestand des künftigen 
bistums luxemburg gelegt, ein Gedanke, der auch am Kaiserhof im okto-
ber 1786 für kurze zeit auftauchte,79 konnte zu St. maximin am 27. Februar 
das militär abgezogen werden und die tätigkeit der Kommission bewegte 
sich nun in regulären bahnen. Schon anfang märz wurden sowohl in der 
kurfürstlichen Verwaltung, in der Visitationskommission wie im Konvent 
selbst überlegungen zur umwandlung der abtei in ein Stift angestellt. Diese 
wollten die mönche jedoch zunächst nicht selbst artikulieren, um, wie der 
Dompropst bemerkte, nicht in Verdacht zu geraten, ein angenehmes leben 
zu suchen. Die Voraussetzung für einen solchen plan, die anerkennung der 
erzbischöflichen Jurisdiktion, schuf der Konvent bereits am 22. märz 1786, 
als mit ausnahme der expositi die übrigen 33 mitbrüder sowie der prior 
und der abt die unterwerfungsadresse unterschrieben.

zu den Defiziten im Führungsstil des abtes Wittmann in dieser kritischen 
Situation gehörte sein entschluss, sich ende des Jahres 1785 in sein refugium 
nach luxemburg zu begeben, zunächst wohl mit der Genugtuung, dass sein 
widerspenstiger Konvent nun statt an seiner person sich an den beauftragten 
des erzbischofs reiben könne. Sicherlich wäre in der entscheidenden Stunde, 
als das militär die abtei besetzte, sein platz im Kloster gewesen. Wie dies 
schon seinem Vorgänger vor 360 Jahren geschehen sein mag, hätte er sich 
dann bei der Verteidigung der alten Vorrechte St. maximins gegebenenfalls 
als primas des obererzstiftischen Klerus und der luxemburger Stände zum 
entsetzen seiner mitwelt in das kurtrierische Staatsgefängnis auf dem eh-
renbreitstein abführen lassen können, wo er sich mit anderen politischen 

78 Kommissionsberichte in lHaKo best. 1c, zunächst in nr. 19075, ab 17. april 
1786 in nr. 19079.

79 lHaKo best. 1c nr. 19081.
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Häftlingen möglicherweise in besserer Gesellschaft befunden hätte als bei 
den erzbischöflichen Kommissaren. als er am 4. märz 1786 schließlich in 
seine abtei zurückkehrte,80 hatte sein Konvent nicht nur kapituliert, sondern 
auch seinen Willen zur Klostergemeinschaft soweit aufgegeben, dass er in den 
folgenden monaten mit den säkularisierungsbeflissenen beratern des erzbi-
schofs gegen Wittmann eine einheitsfront bildete. in der naiven meinung, 
es handle sich zunächst nur um die Wiederherstellung der klösterlichen Dis-
ziplin, zeigte sich der abt anfänglich noch durchaus kooperativ und glaubte 
sogar, die renitenz seiner mönche bei den Kommissaren entschuldigen zu 
müssen. erst spät erkannte er schließlich die wahren absichten seiner mön-
che und der Verwaltung des erzbischofs, worauf er sich erneut mehrmals 
in das luxemburger refugium zurückzog, nun offensichtlich überzeugt von 
der aussichtslosigkeit, auf seinen Konvent einwirken zu können, in dem er 
zuvor schon nur wenig Sympathie gefunden hatte.

Seit märz 1786 beschäftigte die kirchlichen behörden des Kurstaats und 
die meisten maximiner mönche hauptsächlich die errichtung des Stiftes, 
während die Visitation selbst in den Hintergrund trat. zwar nahmen die 
untersuchungen der Kommission ihren Fortgang, doch mussten bei ihnen 
schon bald wegen des Widerstands der maximiner expositi bezüglich der 
rechnungslegung über auswärtige Klostereinkünfte und wegen des schon 
lange strittigen Hospitalvermögens81 die temporalien der abtei ausgeklam-
mert werden. bei den befragungen über die einhaltung der regel und der 
klösterlichen ordnung selbst hatten weder die Kommission noch die mönche 
das bedürfnis, missstände aufzudecken und dadurch zu ihrer beseitigung 
beizutragen. im Widerspruch zu den mängeln zu St. maximin in den bei-
den vorhergehenden Jahrzehnten entstand nun das erheblich geschönte bild 
eines Klosterwesens, dessen mönche sich angeblich um die einhaltung ihrer 
consuetudines die größte mühe gegeben hatten. Die eigentlichen Klagen 
gegen ihren abt und über ihre unzufriedenheit mit ihrem mönchsstatus in 
diesem aufgeklärten zeitalter wurden weniger bei den befragungen, sondern 
in den mit der offiziellen untersuchung parallel laufenden Gesprächen des 
Dompropstes und des Stiftsdekans mit den einzelnen Konventsmitgliedern 
vorgebracht. um die inzwischen im Grunde substanzlos gewordene Visitation 
zu beenden, erließ clemens Wenzeslaus am 18. august 1786 schließlich eine 
vorläufige Visitationscharta, deren Wortlaut durch die von ihm auch sonst 

80 lHaKo best. 1c nr. 19075.
81 Vgl. § 29. Das Hospital.
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bei vielen Gelegenheiten bis zum überschwang verwendeten moralischen 
und religiösen beteuerungen geprägt ist.82 Sie enthielt umfangreiche bestim-
mungen zur tagesordnung, liturgie, Disziplin und rechnungslegung, die 
bei den sich bereits als Stiftsherren fühlenden mönchen jedoch kaum mehr 
beachtung gefunden haben.

Die umwandlung der abtei in ein Stift schien zunächst nur geringe Schwie-
rigkeiten zu bereiten. Dass der erzbischof ohne die zustimmung der Kurie, 
ja sogar gegen deren Widerstand hierzu berechtigt sei, legte von pidoll im Juli 
1786 in einer Denkschrift klar: Dieser … Grundsatz ist so angemessen, daß er, 
unerachtet der … noch heutigen Tags von einem oder anderen kurzsichtigen 
oder der römischen Kurie anhangenden Theologen darwider gewagten schiefen 
Behauptung von allen zismontanischen Nationen allgemein angenommen ist.83 
Von den Konventualen befürworteten sie im mai 1786 alle mit ausnahme 
des abtes, des Subpriors Gregor moskopp und Willibrord Klebers, die un-
bedingt mönche bleiben wollten. Dies bevorzugten im Grunde auch der in 
seinem amt als prior recht farblose, bereits im oktober 1787 verstorbene 
rudolf Granz und der hochbetagte antonius Geisen, die jedoch bereit waren, 
sich dem Willen des Kurfürsten zu fügen.84 im oktober 1786 nannte abt 
Wittmann allerdings die namen von sieben Konventualen zu St. maximin 
sowie der neun expositi, die ihren bisherigen Status beibehalten wollten. er 
wurde von dem Generalvikar Josef ludwig beck jedoch zurechtgewiesen: 
Der Widerspruch von 16 Konventualen sei unwichtig, sobald der Kurfürst 
überzeugt ist, daß diese Umwandlung der Diözese und dem Land nützlich 
ist.85 Die bei der Kommission vorgebrachten Gründe der nach Veränderung 
strebenden Konventualen waren recht unterschiedlich. Wie nicht anders zu 
erwarten, riet ihnen dies natürlich vor allem ihr Gewissen. auch sei der nun 
verachtete mönchsstand ohnehin zum aussterben verurteilt. eine so reiche 
institution wie St. maximin müsse auch soziale Verantwortung übernehmen, 
sowohl gegenüber der städtischen Wirtschaft und den armen der Stadt, aber 
auch gegenüber ihren eigenen Verwandten, die an den ihnen als Stiftsherren 
ausgesetzten Gehältern nun partizipieren könnten. Die durchschnittlichen 
Jahreseinkünfte der abtei von 42 800 rtl. sollten laut dem plan der Kom-
mission86 in dem neuen Stift folgendermaßen verteilt werden: 9000 rtl. 

82 lHaKo best. 211 nr. 2522.
83 lHaKo best. 1c nr. 19079.
84 lHaKo best. 1c nr. 19076.
85 lHaKo best. 1c nr. 19081.
86 lHaKo best. 1c nr. 19081.



3. Historischer überblick358

stehen dem erzbischof als dessen propst zu, der teile seines Gehaltes auch 
für den trierer Schulfonds verwenden kann, und je 1000 rtl. erhält jeder 
der 30 früheren mönche, die nun Kanoniker werden. Die restlichen Gelder 
sollen als zuschläge für die inhaber der Stiftsämter, eventuell auch für die 
13 mönche, die nicht Kanoniker des neuen Stifts werden wollen oder kön-
nen, verwendet werden. Diese könne man zu taben unter belassung ihres 
ordenskleids konzentrieren.87

bei ihrer planung waren die beteiligten freilich davon ausgegangen, dass 
dem künftigen Stift alle maximiner einkünfte erhalten blieben. Doch war 
sich die kurtrierische Verwaltung bereits im april 1786 im Klaren, dass 
nach den landeskirchenrechtlichen Grundsätzen der erzbischof zunächst 
nur über die Klostereinkünfte in seinem bereich disponieren konnte und 
dass für die umwidmung der etwa zwei Fünftel des Gesamthaushalts aus-
machenden einkünfte aus dem Herzogtum luxemburg die zustimmung 
Kaiser Josefs ii. als landesherrn erforderlich war.88 im Herbst 1786, als er 
2500 rtl. von St. maximin für seine auslagen am Wiener Hof wegen der 
umwandlungsbemühungen forderte, unter denen wohl in der Hauptsache 
Schmiergelder zu verstehen sind,89 nahm clemens Wenzeslaus die Sicherung 
auch jener maximiner einkünfte ernsthaft in angriff. Deshalb erbaten sich 
im Dezember 1786 der reichsvizekanzler und die Wiener Geheime Hof- 
und Staatskanzlei von der abtei und von ihren eigenen niederländischen 
beamten eine genauere Spezifikation der betreffenden Güter und einkünfte.90 
Seitens des Klosters wurden die aufnahmen von den zu luxemburg wei-
lenden maximiner mönchen, offensichtlich im stummen einverständnis mit 
ihrem abt und vielleicht auch der luxemburger behörden am ort, jedoch 
verzögert.91 Während der trierer Geschäftsträger zu Wien den Habsburger 
behörden zu versichern suchte, die neuen Stiftsherren würden lediglich ihre 
Kleidung wechseln, erwog Josef ii. zunächst neben dem Wiederaufgreifen 
der idee der errichtung eines bistums luxemburg, das mit diesem Kloster-
besitz auszustatten sei,92 einen austausch der Klostergüter zwischen dem 
Kurstaat und luxemburg. Gegen die überlassung der maximiner einkünfte 

87 lHaKo best. 1c nr. 19079.
88 HHSta Wien, trevirensia bd. 9.
89 lHaKo best. 1c nr. 19079.
90 HHSta Wien, trevirensia bd. 9.
91 lHaKo best. 1c nr. 19082.
92 Dieses projekt wurde seit 1772 von luxemburger Seite mehrmals in Vorschlag ge-

bracht, vgl. Just, reichskirche 1, S. 185, S. 409 und S. 416.
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in luxemburg an die luxemburger regierung plante er die übertragung aller 
Güter der im Kurstaat begüterten luxemburger religiösen institutionen, vor 
allem der abtei echternach, daneben der Klöster marienthal, St. thomas 
an der Kyll und St. maria in luxemburg an das künftige Stift St. maximin. 
Doch zerschlug sich das tauschprojekt, als sich zeigte, dass der Wert der 
fraglichen maximiner Güter das zehnfache der dem neuen Stift angebotenen 
entschädigung betrug.93 als letzte möglichkeit schlug clemens Wenzeslaus 
dem Kaiser schließlich die überlassung der Hälfte der jährlichen einkünfte 
von insgesamt 18 000 rtl. für den niederländischen Schulfonds vor.94 Doch 
verzögerte der ausbruch des aufstands der niederländischen Stände im Jahr 
1787 gegen die Habsburger Verwaltung die endgültige entscheidung Josefs ii. 
lange. am 2. Dezember 1787 erklärte der Kaiser schließlich, er sei infolge 
seiner Säkularisationsgrundsätze nicht in der lage, dem künftigen Stift die 
luxemburger einkünfte zukommen zu lassen. Vergeblich versuchte der 
Kurfürst in den folgenden monaten beim österreichischen Staatskanzler, dem 
Grafen Wenzel anton von Kaunitz-rietberg, und bei mehreren behörden des 
Wiener Hofs sowie bei dem bruder Josefs ii., dem Kölner erzbischof max 
Franz, eine änderung des kaiserlichen entschlusses zu erreichen. ausschlag-
gebend für die Weigerung des Kaisers war zunächst sicherlich, dass er im Fall 
der einziehung der maximiner einkünfte nicht in der lage war, dem Stift 
für den tausch ein gleichwertiges Kompensationsobjekt anzubieten. Doch 
scheint die österreichische regierung angesichts ihrer schwierigen lage in 
den niederlanden 1787 auch nicht gesonnen gewesen zu sein, eine weitere 
beunruhigung ihrer luxemburger Stände zu riskieren, die mit dem Fortbe-
stand der abtei sympathisierten und deren primas der maximiner abt war.

Die hierdurch drohende einbuße von zwei Fünfteln der künftigen Stifts-
einnahmen machte den ganzen umwandlungsplan illusorisch. Während das 
Scheitern eines Vermögensausgleichs mit luxemburg für den erzbischof 
freilich nur eine niederlage darstellte, die bei politischen Veränderungen 
in einigen Jahren vielleicht wieder ausgemerzt werden konnte, kam für die 
maximiner Konventsmajorität die Weigerung des Kaisers einer Katastrophe 
gleich, da es für sie keinen Weg zurück zu ihrem früheren monastischen 
Status mehr geben konnte. im Widerspruch zu den bestimmungen der zu-
nächst noch immer verbindlichen norma von 1774 und später der im Juli 
1786 erlassenen Visitationscharta, die auf bitten der mönche jedoch bereits 

93 lHaKo best. 1c nr. 19081.
94 lHaKo best. 1c nr. 19082.
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im oktober 1786 modifiziert wurde,95 was sich im laufe des Jahres 1787 
noch mehrmals wiederholte, hatte sich seit Frühjahr 1786 in der abtei ein 
kontinuierlicher aufweichungsprozess der monastischen ordnung bemerkbar 
gemacht, da sich die Konventualen nicht mehr an sie gebunden betrachteten. 
Was das trierer Konsistorium der abtei prüm bereits im Juli 1785 bewilligt 
hatte, erlangten auch die maximiner mönche ende april 1786: Die Verlegung 
der mette, die nun nicht mehr gesungen, sondern nur noch gebetet werden 
sollte, von mitternacht in die frühen morgenstunden, weil in Gemäßheit des 
anliegenden Zeugnisses des Medici ordinarii das mitternächtliche Aufstehen 
durch die Hemmung der um diese Zeit kaum angefangenen Säfte, Ausdüns-
tung, Transpiratio insensibilis … dem Körper sowohl als dem Geiste schädliche 
Wirkungen veranlasset, sowie die abschaffung der tonsur, weilen nicht in 
geschorenem Mönchskopf, sondern in gutem Lebenswandel der ächte Religios 
bestehe.96 zwar hatte der erzbischof im august 1786 die mönche nochmals 
ermahnt, bis zur endgültigen umwandlung die mönchsregel weiter zu befol-
gen.97 Doch bereits im Januar 1787 klagte auch das Generalvikariat über den 
Verfall der Klosterzucht zu St. maximin.98 Dort würden die Stundengebete 
ohne Gesang und in ungebührlicher Hast heruntergebetet sowie die obrigkeit 
und die Klosterregel nicht beachtet. als sich damals auch abt Wittmann über 
die ständigen neuerungen im Konvent zum nachteil seiner Stellung als abt, 
über die unordnung im Kloster und seine Gängelung durch die Visitations-
kommission beschwerte, bezeichnete ihn der Dompropst, der ihn noch ein 
Jahr zuvor als aufrechten ordensmann charakterisiert hatte, als larmoyanten 
besserwisser, der sich während seiner ganzen regierung gegenüber seinem 
Konvent nicht habe durchsetzen können.99 Der erzbischof befahl hierauf 
einen öffentlichen Verweis gegen ihn, da er seine beschwerden mehr aus 
Abneigung gegen die erzbischöfliche Kommission, als aus Liebe zur Ordnung 
vorgebracht habe, nachdem auch der mattheiser mönch Johannes Davis als 
Kommissionsmitglied an Wittmann dessen ihm eigenen Andachtstrieb und 
scheinfrommen Fürwitz verspottet hatte. Während im laufe des Jahres 1787 
zu St. maximin die Klosterzucht weiter verfiel, zeichnete sich nun ende des 
Jahres zum entsetzen der Konventsmajorität das Scheitern des umwandlungs-
planes ab. Sie erblickte im Dezember 1787 in der Sendung ihres mitmönchs 

95 lHaKo best. 1c nr. 19079.
96 lHaKo best. 1c nr. 19076.
97 lHaKo best. 1c nr. 19077.
98 lHaKo best. 1c nr. 19079.
99 lHaKo best. 1c nr. 19077.
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und späteren priors Konstantin Schmitt zum Wiener Kaiserhof ein letztes 
rettungsmittel für das umwandlungsprojekt,100 nachdem Schmitt noch im 
Juli 1787 Karl von birkenstock, den trierer Geschäftsträger am Kaiserhof, 
vergeblich durch ein Geschenk von 100 Dukaten sich zu verpflichten gesucht 
hatte.101 Doch war dessen mission ebenfalls ergebnislos, wie ihm schon der 
trierer Staats- und Konferenzminister Freiherr Ferdinand von Duminique 
und dessen Wiener botschafter vorausgesagt hatten.

100 lHaKo best. 1c nr. 19080.
101 lHaKo best. 1c nr. 19082.



3. Historischer überblick362

§ 15. D e r  e p i l o g  (1786–1802)

nach dem Scheitern des umwandlungsplanes in ein Stift bestand St. ma-
ximin als mönchskloster formal zwar weiter, doch fällt es für den zeitraum 
bis zur aufhebung der abtei 1802 schwer, hier noch von einem monasterium 
zu sprechen. Die rekonstruktion des klösterlichen lebens war nach 1786 
keineswegs ein anliegen der mönchsmajorität, die infolge ihrer vergeblichen 
Hoffnung auf den künftigen Status als Stiftsherren frustriert war. ebenso 
wenig erblickte in ihr nun das kurtrierische Kirchenregiment weiterhin die 
Grundlage des religiösen lebens zu St. maximin, sondern zunehmend ein 
zuchtmittel gegen die umtriebe der von der aufklärung erfassten mönche. 
auch war der Stiftsplan nur vorläufig aufgeschoben, wie clemens Wenzes-
laus gelegentlich betonte, und tauchte bis 1794 noch mehrmals auf. trotz 
der grundsätzlichen ablehnung Josefs ii. gingen nämlich Verhandlungen 
über die neuaufteilung der luxemburger einkünfte der abtei auch im Jahr 
1788 weiter. noch im Januar 1789 boten zwölf maximiner mönche unter 
der Federführung von Sandrat müller dem Kaiser und der luxemburger 
regierung bei einer realisierung der umwandlung in ein Stift die über-
lassung des luxemburger refugiums, Subsidien von 20 000 rtl. für den 
türkenkrieg und die reservierung des ernennungsrechtes von zehn Stellen 
in dem neuen Stift an.1 auch clemens Wenzeslaus präferierte 1788 zunächst 
für St. maximin eine zwischen der Kloster- und Stiftsverfassung stehende 
institution. zwar lehnte er den im Frühjahr 1788 von Johann michael von 
pidoll vorgeschlagenen jährlichen Geldbetrag von 600 fl., der jedem mönch 
zur Verfügung stehen sollte, als zu hoch ab, bezeichnete die umwandlung 
jedoch nur als aufgeschoben und schlug den mönchen stattdessen zunächst 
Studien zu trier und auswärtigen universitäten oder aber die übernahme von 
Funktionen in der pastoralen Seelsorge vor.2 erst angesichts der inzwischen 
gänzlich zerrütteten Verhältnisse zu St. maximin erklärte er im november 
1788 unter Strafandrohungen bei weiteren exzessen, dass die umwandlung 
zur zeit nicht möglich sei.3

Die auf eine Säkularisierung der abtei zielenden Kreise hatten daher auch 
nach 1787 zunächst ein übergewicht über die Kräfte, die das klösterliche 
leben wiederherzustellen suchten. erstrebt wurde dies allenfalls von abt 

1 Sprunck, Die abtei St. maximin, S. 66 f.
2 lHaKo best. 1c nr. 19077.
3 lHaKo best. 1c nr. 19079.
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Wittmann, dem seine Kritiker unterstellten, er wolle hierdurch lediglich seine 
frühere position zurückerlangen, von zwei bis drei mönchen zu St. maximin 
und von den expositi bei den außenstellen der abtei, über die von pidoll 
schon im november 1786 den Verdacht geäußert hatte, sie seien mit ihrem 
bisherigen Status nur deshalb so zufrieden, weil sie an diesen orten ohne die 
sonst für mönche üblichen einschränkungen und reichlich ausgestattet mit 
Finanzmitteln leben könnten.4 im lauf des Jahres 1788 gewann abt Wittmann 
allerdings auch bei den luxemburger behörden unterstützung. ursprünglich 
hatte der luxemburger rat einer Säkularisierung der abtei nicht ablehnend 
gegenüber gestanden, sofern die Klostereinkünfte im Herzogtum in vollem 
umfang ihrem Staat zugute kämen.5 als sich dies nicht durchführen ließ, 
wirkten sich die beziehungen der beiden in luxemburg geborenen expositi 
im refugium der abtei zu den bewohnern der Stadt luxemburg, vor allem 
aber des abtes Wittmann zum luxemburger ratspräsidenten Franciscus du 
rieux immer nachhaltiger als Votum zur erhaltung des bisherigen zustands 
aus. luxemburg wurde daher der bereich, in dem der abt den Wunsch des 
erzbischofs 1787/1788, durch eine Kommission eine vollständige Vermögens-
aufnahme des Klosters zu erreichen, hintertreiben konnte. Dort verweigerten 
seine expositi dem rechnungsführer der Kommission und dessen dorthin 
entsandtem Sekretär jeglichen einblick in die im refugium geführten un-
terlagen über den Klosterbesitz im Herzogtum.6 Hierbei konnten sie sich 
seit Juli 1788 auf die anordnung des luxemburger rates berufen, befehle 
nur von ihrem abt entgegenzunehmen.7 auch hatte der luxemburger rat 
am 27. September 1788 den abt in seiner Stellung als alleiniger inhaber der 
Klostergüter im land bestätigt.8 Deshalb konnte abt Wittmann die luxem-
burger einkünfte des Klosters der aufsicht der Konventsmajorität gänzlich 
entziehen, worüber sich die mönche seit 1788 häufig beim erzbischof und 
beim luxemburger rat beschwerten.9

es waren schließlich die zustände im Kloster selbst, die im lauf des 
Jahres 1788 immer unhaltbarer wurden und den erzbischof im november 
zum eingreifen zu Gunsten des abtes und damit zu einer allerdings recht 
oberflächlichen reaktivierung des monastischen lebens zu St. maximin 

4 lHaKo best. 1c nr. 19079.
5 Sprunck, Die abtei St. maximin, S. 50–53.
6 lHaKo best. 1c nr. 19077.
7 lHaKo best. 1c nr. 19079.
8 Sprunck, Die abtei St. maximin, S. 50–53.
9 lHaKo best. 1c nr. 19077.
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zwangen. Dort war das priorat seit oktober 1787 vakant und wurde erst 
nach dem Scheitern der installierung des Stifts im april 1788 durch die Wahl 
Konstantin Schmitts besetzt. Hierfür hatte die Kommission eigens die bei 
solchen Wahlen bisher erforderliche relative majorität der Stimmen in eine 
absolute ändern lassen, um zu verhindern, dass auch ein anhänger des abtes 
eine Wahlchance erhalte. Schmitt (Schmidt) war seit langem ein Gegner des 
abtes (siehe § 36.2.2. prioren) und machte sich nun bei dessen häufiger ab-
wesenheit zum befürworter ausgedehnter Freiheiten für die Konventualen. 
Diese sollten mit hohen jährlichen zuwendungen ausgestattet werden, wofür 
man bisherige ausgaben des Klosters für ärzte und Handwerker, für den 
Vespertrunk und die nun ausufernde Hospitalität einsparen könne. in der 
praxis führte dies jedoch zu einer enormen Steigerung des Weinkonsums im 
Konvent, zum weitgehenden Wegfall der Klausur, zu morgendlichen Früh-
stücksgelagen mit Wein, tee und Kaffee sowie abendlichen Kneipereien in der 
Kellerei mit personen beiderlei Geschlechts, zur Vernachlässigung der chor-
gebete und zur völligen missachtung der Vorrechte des abtes, wie Wittmann 
von august bis oktober 1788 wiederholt klagte.10 Schließlich erreichten die 
wechselseitigen beschuldigungen zwischen der Konventsmajorität und dem 
abt ein solches ausmaß, dass am 13. november 1788 der trierer Konferenz-
minister Freiherr Ferdinand von Duminique sich veranlasst sah, Schmitt vor 
weiteren zügellosigkeiten des Konvents freundschaftlich zu warnen, die der 
erzbischof künftig nicht mehr hinnehmen werde, und auch von ihm selbst 
die besserung seines eigenen sittlichen betragens zu fordern, das nach dem 
urteil auch unparteiischer menschen nicht tadelsfrei sei.11 möglicherweise 
spielte Duminique hierbei auf den erst später von Wittmann erhobenen 
Vorwurf an, der prior und dessen leiblicher bruder würden eigenmächtig 
mit auswärtigen Kaufleuten Geschäfte mit den produkten und Geldern der 
abtei treiben.12 nachdem clemens Wenzeslaus die Visitationscharta von 1786 
annulliert und die 1785 eingesetzte Visitationskommission aufgehoben hatte, 
erließ er schließlich am 18. november 1788 eine neue monastische ordnung 
für St. maximin,13 gegen die bedenken seiner Kommission, die eine Schwä-
chung der Stellung ihres protegés, des priors Schmitt, die sich dieser unter 
missachtung der regula verschafft hatte, nicht hinnehmen wollte. Die neue 

10 lHaKo best. 1c nr. 19077.
11 lHaKo best. 1c nr. 19079.
12 lHaKo best. 1c nr. 19080, hierzu mögliche Spuren auch in Staarchtr best. ta 62 

nr. 43/5.
13 lHaKo best. 1c nr. 19079.
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ordnung stellte die unterwerfung des priors unter den abt ausdrücklich 
fest, versuchte die eingerissenen missstände zu bekämpfen, was sich jedoch 
als illusorisch erwies, wie die Klagen in den folgenden Jahren zeigten, und 
drohte den widerspenstigen mönchen ihre Säkularisierung bei geringer pen-
sion oder ihre abordnung in ein anderes Kloster an.

Dies waren die äußerlichen rahmenbedingungen, in denen sich bis zum 
Sommer 1794 die Geschichte der abtei abspielte, deren wenig erfreulichen 
aspekte hier jedoch nicht in einzelheiten verfolgt werden können. Der Versuch 
des erzbischofs im mai 1789, durch seine ordinaten eine für alle männerabteien 
seiner Diözese verbindliche einheitsregel zu schaffen,14 blieb für St. maximin 
ohne erkennbare resultate. auf der vorhergehenden befragung hatten die 
maximiner Deputierten als ihr ziel erneut die umwandlung ihres Klosters 
in ein Stift angegeben und die vom erzbischof angestrebte Kongregation 
der benediktinerabteien abgelehnt.15 in den Jahren 1788 bis 1792 erzwang 
clemens Wenzeslaus von der abtei den neubau des St. elisabethhospitals 
und dessen großzügige ausstattung mit einkünften zugunsten der armen 
der Stadt trier.16 Hierbei gerieten abt und Konvent über die ernennung des 
neuen Hospitalars heftig aneinander. Schließlich konnte sich jedoch der abt 
mit seinem Kandidaten, dem Klosterarchivar Josef Schimper, der 1788 zur 
Fraktion des abtes umgeschwenkt war, gegen den prior Schmitt durchsetzen.17 
Schmitt scheint im Sommer 1790 auch der Hauptbetreiber einer dubiosen 
anleihe der abtei von 100 000 fl. an die österreichische regierung gewesen zu 
sein. Diese Gelder konnte das Kloster jedoch nicht selbst aufbringen, sondern 
musste sie zum größeren teil bei Frankfurter und bei einigen einheimischen 
Kaufleuten entlehnen. Da die abtei hierfür mit einem erheblichen teil ihrer 
Güter bürgte, wurde noch 1815 die preußische Domänendirektion trier mit 
den Forderungen der Gläubiger konfrontiert.18 ähnliche Geldgeschäfte, die 
möglicherweise das Wohlwollen der österreichischen regierung bezüglich 
der Wünsche des Konvents sichern sollten, sind bei der Vorstreckung von 
300 000 fl. durch die abteien St. maximin und echternach für die bank von 
Wien zu vermuten, die bei der abwicklung der Vermögenssäkularisation des 
Klosters 1802 eine rolle gespielt haben.19 

14 Hierzu resmini, Klöster zwischen aufklärung und Säkularisation, S. 270.
15 lHaKo best. 1c nr. 11269, S. 206 f.
16 lHaKo best. 211 nr. 2540; best. 1c nr. 19060.
17 lHaKo best. 1c nr. 19060.
18 lHaKo best. 354 nr. 536.
19 lHaKo best. 276 nr. 2567 und nr. 3452.
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nach 1788 scheint überdies die uneinigkeit innerhalb der den abt ableh-
nenden Konventsmajorität gewachsen zu sein, die von ihrem Sprecher, dem 
prior Schmitt, nur noch mühsam zusammengehalten werden konnte. So 
artikulierten im Juni 1790 lediglich noch zwölf mönche ausdrücklich ihren 
Säkularisierungswunsch.20 in den beiden letzten Jahren vor dem einmarsch 
der französischen armee schließlich nahm wegen der zeitereignisse die au-
torität des abtes ohnehin wieder zu. Diese entwicklung resultierte aus dem 
Versuch des erzbischofs seit 1792, durch die Konservierung traditioneller 
Herrschaftsstrukturen und damit durch die Wiederbelebung religiöser insti-
tutionen eine Stütze gegen die revolutionären Strömungen im benachbarten 
Frankreich zu finden.21 Deshalb erbat clemens Wenzeslaus im august 1793 
vom abt einen bericht über den augenblicklichen zustand seines Klosters 
und über mögliche Korrekturmaßnahmen. Wittmanns Denkschrift zeigt, 
dass, verglichen mit seinen Klagen im Jahr 1788, inzwischen die Schäden 
und der zerfall der Klosterzucht in seiner abtei durch deren unterstellung 
unter die geistlichen Gerichte des bistums und durch die rekursmöglichkei-
ten der mönche an das Vikariat nochmals erheblich zugenommen hatten.22 
notwendig sei die Wiederherstellung der autorität des abtes, die ersetzung 
des derzeitigen denkbar ungeeigneten priors und dessen neuwahl wie auch 
die der offizianten nur durch den abt und durch die Senioren, da die den 
mönchen gewährte Demokratie zur anarchie führe.

Gleichsam als Vorboten der revolutionskriege stellten sich mehrere 
auswärtige besucher ein. Von august 1789 bis Februar 1791 residierte zu 
St. maximin der durch einen aufstand vertriebene lütticher bischof Kons-
tantin von Hoensbroich mit einem zahlreichen Gefolge.23 ende oktober 1792 
weilte der Stab der bei Valmy geschlagenen Koalitionsarmee zu St. maximin, 
darunter Goethe, dessen tagebuchnotizen ein lebhaftes bild von dem luxus 
der Gästeappartements des Klosters und von der Stimmung der mönche 
entwarfen.24 obwohl sich die besetzung der Stadt schon länger abgezeichnet 
hatte, erfolgte, vermutlich wegen des Versagens der alliierten armeen im 
trierer raum, die Flucht der mönche im Juli 1794 kopflos.25 Deshalb und 

20 manuale in Stabitr Hs 1652b/948b.
21 resmini, Klöster zwischen aufklärung und Säkularisation, S. 272 f.
22 lHaKo best. 1c nr. 19080.
23 lHaKo best. 211 nr. 2548; Stabitr Hs 1652b/948b.
24 Grosse, Goethe in trier, S. 27–47.
25 Hierzu die protokolle der trierischen landstatthalterschaft vom mai und Juni 1795 

in lHaKo best. 1c nr. 10098 § 73, § 1505 und § 1765, in denen der prior Kons-
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auch aus mangel an transportmitteln konnten die aus trier flüchtenden 20 
Konventualen den größten teil ihrer riesigen Wein- und Getreidevorräte nicht 
mitnehmen, der den französischen truppen in die Hände fiel.26 Schon bald 
waren sie daher zur Veräußerung eines Großteils ihrer ornamente und ihres 
Silbers im Wert von 30 000 fl. gezwungen.27 ziel der Flucht könnte zunächst 
Schwabenheim gewesen sein, doch zwangen die Fortschritte der französi-
schen invasionsarmee die mönche spätestens ende oktober 1794, sich auf 
rechtsrheinisches Gebiet zu begeben. Dort fanden sie zu aschaffenburg,28 
wohin vielleicht schon zuvor ein teil der pretiosen und Handschriften der 
abtei ausgelagert war,29 möglicherweise in der Deutschordenskommende, 
unterkunft30 und unterhielten mit Hilfe der geflüchteten Kapitalien und 
naturalerträge sowie des Verkaufs von teilen des Klosterschatzes einen 
gemeinsamen tisch.31

in trier selbst waren vier mönche verblieben, die jedoch nicht das ab-
teigebäude zu betreten wagten,32 in dem die französische militärverwaltung 
seit Herbst 1794 ein zeitweilig 900 Kranke beherbergendes militärlazarett 
einrichtete und hierfür das inventar verwendete.33 abt Wittmann hingegen, 
der bereits im Januar 1794 der provinzialkasse in luxemburg von den lu-
xemburger einkünften seines Klosters 14 400 fl. zur bestreitung der Kriegs-
kosten beigesteuert hatte,34 hatte sich im Juni 1794 unter mitnahme fast 
sämtlichen im Kloster vorhandenen bargeldes, zahlreicher pretiosen35 und 
vielleicht auch des liber aureus36 in seine residenz in der Stadt luxemburg 
geflüchtet37 und erlebte dort mit sechs seiner mönche vom november 1794 
bis Juni 1795 die belagerung der Stadt durch die französische armee. nach 
ihrer eroberung kehrte er im Herbst 1795 nach trier zurück. zuvor schon 

tantin Schmitt bemerkte: Die Abreise war so geschwind, die Verwirrung so groß … 
jeder suchte sich zu retten, wie er konnte.

26 Schüller, Die restdiözese trier, S. 371.
27 Siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
28 lHaKo best. 276 nr. 2567.
29 Siehe § 5. bibliothek und Skriptorium.
30 Hierzu Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 114, bes. anm. 33.
31 lHaKo best. 1c nr. 10101 § 1505 und § 1765.
32 lHaKo best. 1c nr. 1014.
33 lHaKo best. 701 nr. 571.
34 HSta Darmstadt best. e 5 b 3 nr. 473, Fasz. 2.
35 Siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
36 Siehe § 5. bibliothek und Skriptorium.
37 Stabitr Hs 1645/772, S. 438; lHaKo best. 276 nr. 2567.
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hatte sich der nach aschaffenburg geflohene Konventsteil mit der erlaubnis 
der französischen Verwaltung vom 30. Juni 179538 im august wieder nach 
trier begeben, während zu aschaffenburg zunächst noch das archiv und 
teile der zimelien und der Handschriften mit Sandrat müller und zwei 
mönchen verblieben waren, die schließlich nach umwegen über Hanau und 
bayreuth im oktober 1797 nach mainz gelangten.39 Da dem Konvent die 
Klostergebäude nicht mehr zur Verfügung standen, erhielten sie in der auf 
ihre Kosten reparierten Dekanei des benachbarten Stifts St. paulin zuflucht,40 
wozu der trierer Stadtchronist ironisch bemerkte Itzt sind sie Canonici,41 
während abt Wittmann seine unterkunft in dem neuen St. elisabethhospital 
bezog. ihren unterhalt konnten die mönche nicht aus den nun gesperrten 
Klostereinkünften beziehen, sondern waren hierfür zu anleihen bei einwoh-
nern der umgebung gezwungen.42

abt Willibrord Wittmann starb am 15. Dezember 1796 und wurde in der 
St. michaelskirche bei St. maximin beigesetzt. Der Konvent, dessen Stärke von 
44 mönchen im märz 1786 auf 30 im Juli 1794 und nun auf 27 zurückgegangen 
war,43 hielt die fällige neuwahl am 7. Februar 1797 im St. elisabethhospital 
in anwesenheit zweier Kommissare der französischen Verwaltung und des 
offizials und Dekans von St. Simeon, petrus Josef von Hontheim, ab,44 bei 
der 18 Konventuale persönlich und acht schriftlich abstimmten. Hierbei er-
hielt der nicht anwesende propst zu Schwabenheim, benedikt Kirchner, im 
zweiten Wahlgang 14 Stimmen. Die Wahl wurde zwar sogleich von mehreren 
mitgliedern der früheren Kapitelmajorität angefochten, da Kirchner die ma-
jorität nur durch die Stimme des seit langem schwachsinnigen Konventuals 
theodor oliva erlangt habe,45 doch bestätigte der geflüchtete erzbischof 
clemens Wenzeslaus die Wahl am 23. märz 1797.46 Dieser einspruch war 
allerdings nicht die letzte regung der Stiftsherrenfraktion. noch 1801 ver-
weigerte der prior Schmitt dem langjährigen maximiner amtmann Karl 

38 lHaKo best. 276 nr. 2567.
39 Siehe § 5. bibliothek und Skriptorium.
40 lHaKo best. 276 nr. 2567.
41 lHaKo best. 701 nr. 501.
42 manuale in Stabitr Hs 1652b/948b.
43 1786: lHaKo best. 1c nr. 19076 bzw. nr. 19079; 1794: best. 276 nr. 2567; 1796: 

Stabitr Hs 1652b/948b.
44 ansprache Hontheims an den Konvent in brower/masen, metropolis 1, S. 374–

377.
45 trier, ba abt. 63,5, St. maximin.
46 Stabitr Hs 1652b/948b.
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theodor Heinrich eichhorn47 sein ihm auf lebenszeit zugesichertes Gehalt, 
nicht etwa aus mangel an Geldmitteln, wie es den tatsachen entsprochen 
hätte und wie abt Kirchner ihm mitteilte, sondern mit der begründung, 
dass er ein parteigänger des verstorbenen abtes Wittmann gewesen sei.48 
Kirchner, der lange Jahre hindurch das amt des pfarrers und seit 1786 des 
propstes zu Schwabenheim bekleidet hatte, war als expositus nicht mit-
glied der Konventsmajorität gewesen, in den klosterinternen Kämpfen seit 
1786 jedoch auch nie hervorgetreten. auch als abt hielt er sich ständig zu 
Schwabenheim auf, dessen pfarrei er bis zu seinem tod 1813 verwaltete. in 
trier überließ er die Geschäfte der abtei weitgehend dem Kellerar und dem 
prior und war dort anscheinend nur bei der aufhebung seiner abtei am 
6. märz 1802 persönlich anwesend.49 Währenddessen ging im restkonvent 
zu St. paulin der Verfall der Klosterzucht weiter. noch am 19. november 
1801 wurde im Vikariatsprotokoll geklagt, dass die maximiner mönche seit 
mehreren Jahren den chordienst völlig eingestellt und den prior aufgefordert 
hätten, für die tägliche Konventsmesse in der St. michaelskirche und für die 
begehung der tageszeiten, der Vesper und der Komplet Sorge zu tragen.50

Die Jahre bis zur aufhebung der einst so wohlhabenden abtei waren fast 
ausschließlich mit der Sorge des Konvents um seinen täglichen unterhalt erfüllt. 
obwohl zunächst nahezu sämtliche einkünfte des Klosters beschlagnahmt 
waren, forderte die militärverwaltung von der abtei hohe abgaben, etwa 
58 000 Fr. für die sogenannten bourbott’schen Kontributionen und zusätzlich 
57 566 rtl. im Jahr 1795, die nur durch weitere Geldanleihen aufgebracht wer-
den konnten.51 Versuche des Konvents, von den pächtern ihrer Güter die alten 
abgaben einzuziehen, wurden von der Domänenverwaltung als erpressung 
bezeichnet und unterbunden.52 eine Folge des höchst unsicheren unterhalts, 
wodurch schon im September 1798 abt Kirchner zu überlegungen veranlasst 
wurde, die gemeinsame tafel seiner mönche in der Dekanei aufzugeben,53 

47 zu ihm siehe § 18.3. Die amtsverwaltung.
48 lHaKo best. 211 nr. 2485.
49 lHaKo best. 276 nr. 2567.
50 trier, ba best. 46/29a, S. 31 f.
51 lHaKo best. 276 nr. 2567.
52 Joseph Hansen, Quellen zur Geschichte des rheinlandes im zeitalter der fran-

zösischen revolution 1780–1801 3: 1794–1797 (publikationen der Gesellschaft 
für rheinische Geschichtskunde 42), bonn 1935, S. 831; zur Klosterwirtschaft in 
den Jahren 1795 bis 1802 auch Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, 
S. 127–129.

53 lHaKo best. 211 nr. 2458.
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war, dass sich im Dezember 1798 von den noch lebenden 25 Konventualen 
nur 15 in trier selbst aufhielten, die anderen jedoch als Hilfsgeistliche oder 
expositi zu Wasserbillig, taben, luxemburg, oberemmel und Schwabenheim 
ihr auskommen suchten.54 allerdings waren die maximiner mönche für solche 
aufgaben nicht sonderlich qualifiziert. Dies zeigt ihre beurteilung durch die 
französische Verwaltung im Juli 1799, bei der lediglich zwei mönche ein po-
sitives prädikat erhielten,55 sowie die übernahme von nur fünf Konventualen 
in die Dienste der späteren Diözese trier,56 trotz des im Vergleich zu anderen 
säkularisierten mönchsgemeinschaften eher geringen Durchschnittsalters des 
Gesamtkonvents.57 ein Großteil der mönche strebte schon 1798 danach, in 
den Genuss der im eigentlichen Frankreich bereits vorgesehenen pensionen 
für ehemalige ordensgeistliche zu kommen.58 erst nach der aufhebung ihres 
Klosters gewährte die Domänenverwaltung im mai 1802 den meisten von 
ihnen eine jährliche pension von 200 Fr.,59 die für die in den Grenzen der 
damaligen französischen republik geborenen Konventualen bereits im Juni 
1802 auf 500 beziehungsweise bei überschreitung des 60. lebensjahres auf 
600 Fr. erhöht und im november 1804 erstmals ausbezahlt wurde.60

Durch die am 4. Februar 1802 verfügte61 und am 6. märz 1802 durch-
geführte Säkularisation der abtei62 wurde eine institution aufgehoben, in 
der nicht erst seit dem einmarsch der revolutionstruppen das monastische 
leben größtenteils erloschen und deren aufhebung absehbar war. Wie wenig 
die mitglieder dieses Konvents, der 800 Jahre zuvor noch die pflanzstätte 
der monastischen reform und des ottonischen reichsklerus gebildet hatte, 
sich damals ihrer großen Vergangenheit noch verbunden fühlten, zeigt die 
Vernichtung des liber aureus durch den letzten maximiner abt.63 bei der 
Verlesung und unterzeichnung des aufhebungsdekrets am 6. märz waren 
von den 21 noch lebenden Konventualen nur zehn persönlich anwesend. 
Vier von ihnen waren ausländer, da sie von der rechten rheinseite stamm-

54 lHaKo best. 276 nr. 585.
55 lHaKo best. 276 nr. 1098.
56 benignus und modestus bourgeois, petrus leibfried, Josef Schimper und nikolaus 

Watzelhahn, vgl. thomas, Weltklerus.
57 Hierzu: resmini, mönche und nonnen der eifelklöster, S. 477–493.
58 lHaKo best. 241 nr. 623, fol. 15.
59 lHaKo best. 276 nr. 2567.
60 lHaKo best. 256 nr. 10843.
61 lHaKo best. 270 nr. 263.
62 lHaKo best. 276 nr. 2567.
63 § 5. bibliothek und Skriptorium.
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ten. Sie erhielten ein reisegeld, kehrten zum teil später aber wieder nach 
trier zurück. Fünf weitere waren nicht im Saardepartement gebürtig und 
wurden zunächst in ihre Heimatdepartements verwiesen. Das am 12. märz 
1802 erstellte inventar über das Vermögen der ehemaligen abtei64 fiel infolge 
der bisherigen notunterkunft der mönche in der Dekanei, des Verlustes der 
bibliothek sowie des archivs und des Verkaufs der Wertgegenstände schon 
1794/1795 recht bescheiden aus und hätte nicht vermuten lassen, dass es 
sich hierbei um die armselige Hinterlassenschaft eines der wohlhabendsten 
Klöster des reichs handelte. neben mehreren, erst in den letzten Jahren 
ausgestellten Schuldurkunden des Klosters an Gemeinden im ehemaligen amt 
St. maximin und einigen einkunfts- und Grundregistern fanden sich hier nur 
etwa 500 inventarisierte sakrale und profane bücher. auch die im august 
1802 von der Domänenverwaltung vorgenommene untersuchung über das 
Klostervermögen, zu der acht ehemalige maximiner Konventualen vorgeladen 
wurden,65 konnte lediglich die Klostergüter in den vier Departements und die 
maximiner Schulden an Kommunen und an einzelpersonen auflisten, wegen 
der damals noch zu mainz lagernden inventare und rechnungen jedoch keine 
weiteren ergebnisse bringen.

64 lHaKo best. 276 nr. 1559.
65 lHaKo best. 276 nr. 2567.
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§ 16. G r u n d z ü g e  d e r  n e u e r e n  
m a x i m i n e r  K l o s t e r v e r f a s s u n g

als Folge des laienabbatiats bildete sich zu St. maximin schon frühzei-
tig die Vermögenstrennung zwischen abt und Konvent heraus. ungewiss 
bleibt, ob dieser Differenzierungsprozess bereits um 853 eingeleitet war,1 
doch ist er durch die nur geringfügig verfälschte urkunde König arnulfs 
von 893 bezeugt,2 die dem Konvent eine reihe von Klostergütern zu seinem 
unterhalt zuwies. ihn hatte arnulf schon 888 mit eigengütern zu rübenach 
ausgestattet,3 die sich jedoch, laut Sigehard,4 als ungenügend erwiesen hatten. 
Diese Vermögenszuweisung wiederholten 897 arnulfs Sohn zwentibold5 und 
912 der westfränkische König Karl der einfältige.6 Durch die beseitigung des 
laienabbatiats 934 wurde die Vermögenstrennung jedoch hinfällig. auch im 
11. Jahrhundert finden sich keine anzeichen für die neubildung eines Son-
dervermögens des Konvents. Die in der bekannten Fälschung Heinrichs ii. 
1023 über den angeblichen entzug von 6656 Hufen Klosterbesitzes7 genannte 
liste von Konventsgütern ist sicherlich fiktiv8 und hat kaum berührungs-
punkte mit dessen besitz vor 934. Sie zeigt jedoch, dass nach 1100 eine solche 
Vermögensabsonderung wieder begonnen hatte, und eine weitere Fälschung 
angeblich aus dem Jahr 1051,9 dass sie um 1116 an das frühere Konventsgut 
anzuknüpfen suchte.10 in einem Verzeichnis der Konventseinkünfte nach 120011 

 1 Vgl. Kölzer, Studien, S. 178.
 2 mGH D arn nr. 114.
 3 mGH D arn nr. 10.
 4 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 231.
 5 mGH D zw nr. 14.
 6 recueil des actes de charles iii 1, nr. 69.
 7 mGH D H ii nr. 500 und nr. 502, hierzu § 11. Die abtei und die Salier.
 8 anders metz, Quellenstudium, S. 197–199.
 9 mGH D H iii nr. 262.
10 Kölzer, Studien, S. 180 f.
11 Stabitr Hs 1634/394, fol. 80v–81v, ediert bei lamprecht, Deutsches Wirtschafts-

leben 3 nr. 283b.
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scheint der Differenzierungsprozess der Klostergüter im Wesentlichen bereits 
abgeschlossen. laut ihm hat der Konvent keinen anspruch auf realen Klos-
terbesitz, sondern auf einkünfte, zu denen ihm der abt, der propst und die 
einzelnen Hofleute verpflichtet waren. im laufe des 13. Jahrhunderts wurde 
das Konventseinkommen weiter ausgebaut, etwa 1223 durch die überlassung 
der pfarreinkünfte zu Steinsel12 und durch zahlreiche anniversarstiftungen.13

entscheidend für die spätmittelalterliche und neuere Klosterverfassung 
wurde zu St. maximin die zunehmende polarisierung zwischen dem einfluss-
bereich des abtes als leiter des Klosterstaats und dem des Konvents als der 
Grundlage des monastischen lebens überhaupt. Diese entwicklung spiegelte 
sich in den Wandlungen des erst nach 1140 eingeführten amtes des priors. in 
der Konzeption clunys war er der Stellvertreter des abtes in der geistlichen 
und disziplinären leitung des Klosters mit wichtigen liturgischen Funktionen, 
aber bei den ausgedehnten täglichen Wechselgesängen beim Stundengebet der 
mönche eben auch einer der beiden chorischen Stimmführer, platziert auf 
der Gegenseite des abtes. in einem psychologisch bedingten transmissions-
prozess könnte der prior infolge seiner Stellung in einem solchen den alltag 
der mönche beherrschenden liturgischen Dualismus auch im nichtsakralen 
bereich zur Verkörperung der Gegenkraft zu der durch rationale zwänge 
hervorgerufenen zentralisationstendenz der Güterverwaltung durch die äbte 
geworden sein. Jedenfalls wurde das priorat für den Konvent zunehmend 
zum Kristallisationspunkt seiner in der regula benedikts in beschränktem 
umfang schon vorgegebenen Freiräume gegen den autoritätsanspruch des 
abtes. Sichtbaren ausdruck fand die einheit von Konvent und prior in dem 
neben dem Siegel des abtes immer selteneren Gebrauch des vom Konvent 
geführten Klostersiegels und in der zunehmenden Verwendung des prio-
ratssiegels statt seiner durch den Konvent. Schließlich bildete von 1450 bis 
1774 das prioratssiegel das alleinige Siegel des Konvents.14 Die sich seit dem 
13. Jahrhundert entwickelnde polarität zwischen abt und Konvent, die sich 
bis zum ende der abtei in phasen versteckter oder offener rivalität, aber 
auch gedeihlicher zusammenarbeit beider Kräfte bemerkbar machte, gestaltete 
maßgeblich die spätere Verfassung und die Geschichte des Klosters. 

Vom 13. bis ins 15. Jahrhundert schien sich die maximiner Verfassungs-
entwicklung noch nicht grundsätzlich von dem prozess der zunehmenden 

12 mub 3 nr. 214.
13 Hierzu Wampach 3 nr. 430; lHaKo best. 211 nr. 248 und bes. nr. 2122.
14 abb. 15 und 16.
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aufgliederung des Klostervermögens in anderen Klöstern durch die ämter 
und präbenden zu unterscheiden. Die abtrennung von Vermögensteilen, 
die für den unterhalt des Konvents oder zur Verwendung durch den abt 
und den Küster bestimmt waren, lassen sich zu St. maximin schon in den 
nachträgen des um 1180 angelegten jüngeren necrologs und Kapitelbuchs15 
beobachten. Das mitspracherecht des Konvents bei bestimmten einkünften 
trat bereits 1256 in seinem protest gegen die vom abt eigenmächtig verge-
bene Kollatur der pfarrei Schönberg deutlich hervor,16 dann 1286 bei der 
bestellung eines administrators für die rheinhessischen Klostergüter17 und 
1297 schließlich bei seinen Differenzen mit dem prior wegen der einkünfte 
des tabener Klosterhofs.18 Solche Vermögensauseinandersetzungen waren 
im 13. Jahrhundert auch in zahlreichen anderen abteien die regel. an der 
in benediktinerklöstern üblichen Verfassungsnormalität dürfte sich auch der 
Schiedsspruch des trierer erzbischofs balduin 1329 orientiert haben, als er 
im Streit des maximiner abtes mit dem prior und Konvent wegen der be-
setzung des Kämmereiamts dieses recht prinzipiell dem abt zusprach, der 
hierfür jedoch das einverständnis des priors, das heißt des Konvents und der 
Hospitalare, infirmare, Küster und Kellerare als der wichtigsten amtsinhaber, 
einholen musste.19 Das verbreitete modell der Kompetenzverteilung auf drei 
organe, nämlich auf den abt, den Konvent und die officia, scheint schon 
unter dem abbatiat rorichs (1369–1411) leicht modifiziert worden zu sein, 
da rorich in mehreren wichtigen urkunden die vorausgegangene beratung 
des Konvents und dessen zustimmung hervorhob, den er auch zu seinem 
testamentsvollstrecker einsetzte,20 während er die ämter als weitere organe 
der Klosterverfassung an keiner Stelle erwähnte.

bei der annahme der reformen Johannes rodes 1435, dessen consuetudines 
ja nicht nur eine erneuerung der monastischen lebensformen, sondern auch 
die Wiederherstellung der Klosterordnung nach den Weisungen benedikts 
erstrebten, hätte der polarisationsprozess zu St. maximin durch die res-
tauration der ursprünglichen autorität des abtes ein ende finden müssen. 
Doch erfuhren in den von ihm für St. maximin entworfenen consuetudines 
die bestimmungen über den abt, den Konvent und die ämter eine von der 

15 Stabitr Hs 1634/394, hier fol. 151–153.
16 mub 3 nr. 1374.
17 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 35–37.
18 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 384 f.
19 lHaKo best. 211 nr. 311.
20 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 47 f.
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St. mattheiser Version abweichende interpretation, die den bisherigen maxi-
miner Klostertraditionen entsprach. Deshalb war nach 1450 zu St. maximin 
der ausbau des reformansatzes durch den beitritt zur bursfelder Kongre-
gation nicht nur wegen des Souveränitätsanspruchs gegenüber dem trierer 
erzbischof nicht möglich, sondern auch, weil die Verfassung der bursfelder 
Klöster zunehmend das Gewicht ihrer äbte gegenüber den Konventen be-
tonte. ihre entwicklung stand in Widerspruch zu dem zu St. maximin auch 
nach der Durchführung der monastischen reformen rodes herrschenden 
Gleichgewicht zwischen beiden Gewalten und führte schon bald zu einer 
gewissen Distanz St. maximins zur bursfelder Kongregation.

einen vorläufigen abschluss fand der innerklösterliche polarisierungspro-
zess durch die übereinkunft des abtes Vinzenz 1514 mit dem Konvent,21 
die die zuständigkeit des abtes und des Konvents für die bestellung und 
entlassung der offizianten festlegte und die mit geringen abänderungen auch 
noch der norma von 1773 zugrunde lag. nicht nur die Kapitulation selbst, 
auch der 1514 mit der neuwahl verbundene unübersehbare bruch in der 
ämterbesetzung und die penible rechnungslegung des neuen abtes Vinzenz 
vor dem prior, Hospitalar, Kantor, Küchenmeister, Kellerar und den Senioren 
lässt auf die unzufriedenheit des Konvents mit der regierung des verstor-
benen abtes thomas schließen. in der Kapitulation, die sich zu mehreren 
malen auf die consuetudines und die caeremoniae der abtei beruft, dürfte 
vor allem der fünfte absatz auf die inzwischen eingetretene entwicklung 
in der bursfelder Kongregation zielen: Der abt möge nicht den anschein 
erwecken, er herrsche allein, und er möge sich nicht als Fremder aufführen, 
der nicht vom Konvent erwählt, sondern zum Herrn aufgestiegen sei.

natürlich unterlag die einhaltung der Kräfteverteilung zwischen abt und 
Konvent im laufe der Jahrhunderte gewissen zeitbedingten Schwankungen. 
Dem päpstlichen nuntius attilius amalteo schien um 1610 der maximiner 
Dualismus sicherlich befremdlich, weshalb er die mönche zu dem ihrem abt 
geschuldeten Gehorsam ermahnte,22 aber nicht unmittelbar in die Verfassung 
eingriff. in den notzeiten nach der zerstörung der abtei 1674 scheint er 
zeitweilig außer Kraft gesetzt worden zu sein. Deshalb berichtete 1680 der 
mönch Gerhard Schoemann, es gäbe keine trennung zwischen der Mensa 
abbatialis und der Mensa conventualis, da alle einkünfte der Gemeinschaft 

21 Stabitr Hs 1644/375, S. 129.
22 lHaKo best. 1c nr. 19073.
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gehörten und vom abt verwaltet würden.23 Doch war der frühere zustand 
spätestens um 1725 wiederhergestellt, wie sich die nur für die einkünfte 
des abtes zuständige neuerrichtung des amtes des Subkellerars und die 
einverständniserklärungen von prior und Senioren in den wichtigeren vom 
abt ausgestellten urkunden zeigen. Die norma von 177324 wiederholte 
schließlich nochmals die Gewaltenteilung in der abtei, allerdings mit eini-
gen vom Konvent nicht gebilligten zusätzen des abtes Wittmann, die sich 
gegen die Kontraktentheorie der aufklärung wandten. Sie verpflichtete den 
abt zur einbeziehung des Gesamtkonvents beziehungsweise des priors 
und der Senioren bei seiner tätigkeit. Hinsichtlich der Wahl des priors, des 
Kellerars, des Küchenmeisters und des refektionars sowie des amtmanns 
und des arztes hatte der Konvent freie Hand, doch brauchte der abt seine 
Wahlen nicht unbedingt zu bestätigen. Hingegen bestimmte ausschließlich 
der abt die ernennung der pröpste und expositi zu St. michael, taben und 
Schwabenheim, die ihm allein rechnung legten, sowie in der praxis des 
18. Jahrhunderts auch des infirmars und Hospitalars, worüber die norma 
selbst keine bestimmungen getroffen hat. bei der besetzung der propsteien, 
die 1514 noch an die zustimmung des priors und der Senioren gebunden war 
und über die 1731 der Konvent sogar selbständig hatte verfügen können,25 
wurden dem abt nun keine einschränkungen auferlegt.

Sicherlich wäre es zu einseitig, in der polarität zwischen abt und Kon-
vent ein beständiges ringen der parteien zu sehen. Vielmehr war im frühen 
16. Jahrhundert ein Gleichgewichtszustand erreicht, der St. maximin bis nach 
1760 eine lange phase der innerklösterlichen ruhe verschaffte, deren sich nur 
wenige andere Klöster dieses ranges rühmen konnten. er dürfte zur raschen 
beilegung einzelner Konfliktstoffe in der abtei beigetragen haben, etwa der 
unzufriedenheit größerer Konventsteile, die um 1483, vor 1514 und im Jahr 
1610 in den überlieferungen nur sehr diskreten ausdruck fand. Deshalb 
schweißten vor 1760 für gewöhnlich die das Kloster ständig bedrohenden 
äußeren Gefahren und der gemeinsame Wille zur monastizität beide teile zu 
einer aktionsfähigen einheit zusammen und verhinderten größere Skandale, 
Doppelwahlen oder das allzu einseitige Hervortreten der persönlichkeit 
einzelner äbte, unter dem im 18. Jahrhundert vor allem zahlreiche süddeut-
sche Klöster litten. auch scheint dieser „monastische Konstitutionalismus“ 

23 Stabitr Hs 1644/375, S. 402.
24 lHaKo best. 211 nr. 2518.
25 Siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: Willibrord Schaeffer.
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im Konvent einen gewissen Korpsgeist geschaffen zu haben, der die großen 
unterschiede der Konventualen hinsichtlich ihrer landsmännischen und so-
zialen Herkunft in den Hintergrund treten ließ. Deshalb wandten sich bis 
1785 alle mönche, ob sie aus dem trierer bereich oder aus der luxemburger 
region stammten, ob ihre Väter beamte, Kaufleute oder einfache bauern 
waren, geschlossen gegen die politischen und kirchenrechtlichen ansprüche 
der trierer Kurfürsten.

neben dem sicherlich schon vor 1514 vom Konvent bestimmten prior, 
der in den bußkapiteln den Vorsitz führte, waren die auch von benedikt als 
beratungsorgan des abtes bestimmten Senioren die Vertreter des Konvents. 
Wie beispiele zu St. maximin und in anderen Klöstern zeigen, setzten sich 
die Senioren natürlich nicht automatisch aus den ältesten mönchen zusam-
men, sondern aus mönchen mit einer gewissen lebenserfahrung, die, vom 
Konvent gewählt, dessen Vertrauen besaßen. Hierzu wurden in der abtei 
1514 mehrere, später zumeist zwei mönche als Senioren beziehungsweise als 
Kon- oder Subsenioren in einem zwei- oder dreijährigen turnus gewählt oder 
durch ihre Wiederwahl bestätigt. mit ihnen hatte der abt die sich etwa aus 
der Klosterdisziplin und der Wirtschaftsführung ergebenden routineangele-
genheiten durchzusprechen, während wichtigere Fragen dem Gesamtkonvent 
vorgelegt werden mussten. im 17. und 18. Jahrhundert war vor allem bei den 
das Klostervermögen berührenden Verträgen ihre zustimmungserklärung fast 
obligatorisch. neben dem abt und dem prior besaßen sie zu dem behältnis 
mit den wichtigen privilegien und dem bargeld der abtei zunächst mehrere 
und nach Vereinfachung des Schließsystems im 18. Jahrhundert noch einen 
von drei Schlüsseln. ebenso wie die zustimmung des priors, den sie in seiner 
und des Subpriors abwesenheit vertraten, war ihr einverständnis auch bei der 
ernennung der pröpste und Hospitalare erforderlich. Sie sicherten hierdurch 
die ständige mitsprache des Konvents, der daneben für besondere aufgaben, 
etwa rechnungsprüfungen, noch besondere Delegierte ernennen konnte.
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§ 17. D i e  o r g a n e  d e r  K l o s t e r v e r f a s s u n g

1. Der abt

St. maximin war bis 1140 eine Königsabtei, deren abt vornehmlich im 
einvernehmen mit dem Herrscher bestimmt wurde. Die bestellung des leiters 
der abtei durch die freie Wahl der mönche, an der der Klostergemeinschaft 
nach der beseitigung der laienäbte und der einführung der reform 934 
besonders gelegen sein musste, war deshalb nur durch Wahlrechtsprivilegien 
der deutschen Kaiser und Könige zu erreichen. Solche privilegien erhielt 
St. maximin zuerst 940 durch otto i.,1 sodann 963 durch otto ii.2 ottos ii. 
bestimmungen wiederholten die abtswahlprivilegien und ebenso privilegi-
en Heinrichs iV. 10653 und Heinrichs V. 1116.4 Sie sind dem sogenannten 
murbacher privilegienformular angeglichen,5 beschränken die Wahl nicht auf 
einen angehörigen des Konvents und enthalten nicht die in anderen Klöstern 
häufige bindung des Wahlentscheids an die zustimmung des Herrschers. 
nicht ganz unbedenklich ist die echtheit der urkunde Karls iii., in der er das 
freie Wahlrecht der mönche bereits 885 wiederherstellen wollte,6 die für die 
späteren abtsbestellungen bis 934 jedoch ohne einfluss blieb. als eindeutige 
Fälschungen müssen dagegen die abtswahldiplome pippins 765,7 Karls des 
Großen 779 und 807,8 ludwigs des Frommen 8229 und wohl auch ottos i. 
96510 angesehen werden. Für das freie Wahlrecht des Konvents erlangte die 
abtei im Januar 968 und im Januar 987 nicht nur die bestätigung durch die 
Kurie,11 sondern auch ihre Freistellung vom ordinationsrecht des bischofs. 

 1 mGH D o i nr. 31, wiederholt 943 in D o i nr. 53.
 2 mGH D o ii nr. 7, gegen die echtheit des Diploms Kölzer, Studien, S. 71, vgl. 

jedoch § 10. St. maximin in ottonischer zeit.
 3 mGH D H iV nr. 158; zum charakter dieser empfängerausfertigung siehe Köl-

zer, Studien, S. 118.
 4 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3147; mGH D H V nr. 186; zur echtheit: Gawlik, 

Das Diplom Kaiser Heinrichs V., S. 605–638, sowie Kölzer, Studien, S. 119.
 5 Seibert, abtserhebungen, S. 49.
 6 mGH D Karl nr. 133.
 7 mub 1 nr. 20, hierzu Wisplinghoff, untersuchungen, S. 127.
 8 779: mub 2 reg. nr. 41; 807: mub 1 nr. 46.
 9 mub 1 nr. 54; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 128.
10 mGH D o i nr. 280.
11 968: Jl nr. 3722, zimmermann, papsturkunden 1 nr. 185; 987: zimmermann, 

papsturkunden 1 nr. 291.
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Diese kirchliche rechtsstellung bestätigte die Kurie bis 1140 nicht wieder 
wegen der Stellung St. maximins im investiturstreit und da im 11. Jahrhundert 
die Kirchenherrschaft der Salier über die abtei wesentlich massiver war als 
unter den ottonen.

Keine überlieferungen berichten bis 1023 über eingriffe der Herrscher 
hinsichtlich der besetzung der abtei. angesichts der weitgehenden unbe-
kanntheit der maximiner äbte zwischen ogo i. und poppo außerhalb ihres 
Klosters ist ihre einsetzung durch das ottonische Herrscherhaus entgegen 
dem Wortlaut seiner privilegien auch wenig wahrscheinlich. Hingegen scheint 
es sicher, dass 1024 der reformabt poppo (1024–1034 und 1037–1048) unter 
missachtung des Wahlrechts des Konvents noch von Heinrich ii. der abtei 
als leiter aufgenötigt wurde und dass seine einsetzung als abt nur einer der 
aspekte der salischen Klosterreform war, die auch eine weitgehende enteig-
nung der abteigüter zugunsten des Königtums einschloss. Wie poppo dürften 
auch die beiden nur kurze zeit regierenden äbte Johannes i. (1034–1035) 
und bernhard (1035–1037) sowie poppos nachfolger Dietrich i. (1049–1075) 
nicht aus dem maximiner Konvent stammen. Dietrich wurde wohl auch 
nicht vom Konvent förmlich gewählt, sondern von poppo als nachfolger 
bestimmt und musste Heinrich iii. zur erlangung seiner investitur erneut 
Klostergüter überlassen. auch abt Folmar ii. (1101–1106) könnte einem 
fremden Konvent entstammen, was für seinen nachfolger, den bekannten 
abt berengoz (1107–1126/1127), gesichert ist. als äbte standen sie in en-
gerer Verbindung zu den Saliern, was deren einwirken bei der erlangung 
ihrer abtswürde nahelegt, die freilich in keiner überlieferung zum ausdruck 
kommt. Die nähe zum Herrscherhaus bot St. maximin nicht nur Schutz 
vor möglichen eingriffen der trierer erzbischöfe, sondern stärkte auch die 
rechtsstellung der abtei als Königskloster, die abt berengoz sowohl durch 
seine Fälschungsserie wie auch durch seine aktive unterstützung der italien-
politik Heinrichs V. absicherte. Formalrechtlich wurde das freie Wahlrecht des 
maximiner Konvents erstmals 1123 durch das Wormser Konkordat begrenzt, 
die nun dem Gewählten die erlangung der königlichen investitur vor seiner 
Weihe vorschrieb. Doch hatten zuvor bereits die äbte poppo und Dietrich i. 
um die investitur des Herrschers nachgesucht.

Die persönlichen bindungen der äbte an das Herrscherhaus und damit 
der Schutz der abtei fielen mit dem aussterben der Salier weg. Fortan hatte 
das reich keinen einfluss mehr auf die besetzung der abtei. ihren ausdruck 
fand die missachtung der bisherigen Stellung von St. maximin durch das neue 
Herrscherhaus der Staufer in der entscheidung Konrads iii. 1139/1140 im 
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Streit zwischen der abtei und dem trierer erzstift zugunsten des erzbischofs 
albero. Durch dessen Spruch wurde die abtei für einige Jahrhunderte faktisch 
in den bistumsverband eingegliedert. Gleichzeitig stellte jedoch die bulle des 
papstes innozenz ii. vom 6. mai 1140 die abtei unter den unmittelbaren 
Schutz der Kurie und bestätigte dem Konvent das freie Wahlrecht seiner 
äbte, deren Konfirmation allein dem papst zustand. bis nach 1411 führte 
die merkwürdige rechtsstellung St. maximins als ein in den bistumsverband 
eingegliedertes päpstliches Schutzkloster zu keinen Spannungen zwischen der 
Kurie und dem trierer erzstift. eingriffe der päpste in das Wahlrecht der 
mönche erfolgten noch nicht durch die Verweigerung der bestätigung, sondern 
durch provisionen der Kurie bei Vakanzen des abtsstuhls. zum ersten mal 
fand ein solches Verfahren 1352 durch die provision des konventsfremden 
otto von Gennep statt, danach 1369, als die Kurie den maximiner mönch 
rorich von eppelborn zum abt providierte, der hierzu in unkenntnis der 
provision auch vom Konvent gewählt war.

Von diesen beiden ausnahmen abgesehen, erfolgte bis 1411 die bestimmung 
des abtes durch die Wahl des Konvents, ohne dass zu den Wahlvorgängen 
selbst einzelheiten oder Wahllisten bekannt sind. Der einfluss des trierer 
erzstifts auf sie lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, doch wird er nicht 
übermäßig gewesen sein, da sich unter den Gewählten mehrmals zwar mit 
der person des erzbischofs freundschaftlich verbundene oder verwandte 
äbte finden, jedoch keine angehörigen aus lehens- oder ministerialen-
familien des erzstifts. Wichtiger für die erlangung der abtswürde scheint 
zu St. maximin die unterstützung durch Familienangehörige mit höheren 
Funktionen in der reichskirche oder im trierer erzstift gewesen sein. So 
war abt Heinrich iii. von bruch (1232–1258) mit dem trierer Dompropst 
und dem trierer archidiakon verwandt und abt Heinrich iV. von Dhaun 
(1258–1282), bei dem mehrere Quellen seine Verwandtschaft mit den Stau-
fern rühmen, hatte den mainzer erzbischof Gerhard (1251–1259) und den 
bischof Konrad von Freising (1258–1279) zu brüdern. zur Verwandtschaft 
des abtes Dietrich von braunshorn (1305–1352) zählten als onkel die pröpste 
des prümer marienstifts und des Stifts St. Gereon in Köln sowie der Groß-
meister der Johanniter. ein bruder des abtes otto von Gennep (1352–1367) 
war erzbischof Wilhelm von Köln (1349–1362) und ein bruder des abtes 
rorich von eppelborn (1369–1411) bekleidete in mainz das Domdekanat. 
auch wenn die mehrzahl der maximiner mönche aus kleineren adels- und 
ministerialengeschlechtern stammten scheinen sie bei ihrer Stimmabgabe 
mitmönche aus bekannteren Häusern mit weiterreichenden beziehungen 
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bevorzugt zu haben. Für ein Gleichgewicht im Kloster zwischen den äbten 
und dem Konvent schon nach der absetzung des abtes Gerhard 1138 spricht 
das Fehlen von Doppelwahlen, von parteiungen und inneren zerwürfnissen 
oder absetzungsversuchen, überhaupt jeglicher Skandale bis 1411.

mit dem tod des abtes rorich im mai 1411 und dem ringen zweier 
maximiner mönche sowie eines vom trierer erzbischof ins Spiel gebrachten 
klosterfremden bewerbers um die abtswürde12 waren diese ruhigen zeiten 
vorüber. bezeichnend in dem Kräftespiel der Jahre 1411 bis 1416 war, dass 
sich nicht die beiden vom Konvent gewählten und vom erzbischof unter-
stützten Kandidaten Heinrich muyl und Graf Heinrich von Sayn als äbte 
durchsetzen konnten, sondern der von der pisaner Kurie postulierte und 
danach vom Konstanzer Konzil anerkannte lamprecht von Sassenhausen, 
der sich hierauf im Frühjahr 1416 vom Konvent der Form wegen ebenfalls 
zum abt wählen ließ. Gemeinsam war seitdem vielen maximiner abtswah-
len die versuchte einflussnahme Kurtriers, der regelmäßige Widerstand im 
Konvent dagegen und die Konfirmation des von ihm Gewählten durch die 
Kurie, die das ringen zwischen abtei und erzstift beendete. Schon die ers-
te Wahl nach dem tod lamprechts 1449 liefert hierfür ein paradebeispiel. 
nach der einführung der reformen des Johannes rode 1436 hatten sich 
im Konvent zwei gleich große lager gebildet, von denen der den reformen 
abgeneigte teil den konventsfremden Kandidaten des trierer erzbischofs 
unterstützte, die reformfreundlichen mönche sich jedoch den Schüler rodes, 
abt Johannes Forst von St. pantaleon, zum leiter der Klostergemeinschaft 
wünschten. nur die anwesenheit des Kardinals nikolaus von Kues, der die 
Wahlauseinandersetzungen beenden und die bestellung des abtes durch die 
provision der Kurie erreichen konnte, verhinderte, dass sich die Vorgänge 
von 1411 wiederholten. eine entschärfung der prekären lage der abtei trat 
dadurch ein, dass in ihrem Konvent um 1450 die reformkräfte endgültig 
die oberhand gewannen und sich dadurch bei den folgenden abtswahlen 
eindeutige mehrheiten ergaben. Die dringlichste aufgabe des Gewählten 
war nun, sich gegen die möglichen umtriebe des erzstifts sogleich seiner 
Konfirmation durch die Kurie zu versichern, was ein teilweise recht kost-
spieliges unterfangen war.

nach dem tod des abtes Johannes Forst 1451 waren alle äbte mit 
ausnahme des Kommendatarabtes Johann iV. von isenburg (1548–1556) 
bürgerlicher Herkunft. Sie stammten von 1502 bis 1623, abgesehen von abt 

12 einzelheiten in § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.



§ 17. Die organe der Klosterverfassung 383

petrus reck (1556–1568), aus kurtrierischem Gebiet, seit 1623 bis 1762 mit 
ausnahme von abt nikolaus paccius (1719–1731) jedoch aus dem luxem-
burger und Jülicher raum. erst für diese abtserhebungen stehen geeignete 
Quellen zur Verfügung, die die bestandteile einer rechtmäßigen bestellung 
zum maximiner abt hervortreten lassen. Grundsätzlich gab es zwei mög-
lichkeiten zur besetzung des abtsstuhls bei einer Vakanz: Durch die Wahl 
der mönche oder durch die provision der Kurie. Doch erfolgten nach 1449 
zu St. maximin alle besetzungen durch einen Wahlakt, während die päpste 
im 16. und im 17. Jahrhundert provisionen zwar mehrmals versuchten, aber 
nie wirklich durchsetzen konnten.

zwischen dem tod eines abtes und dem termin der neuwahl, der aus 
formalrechtlichen Gründen häufig durch anschläge notifiziert wurde, lag 
zur Vermeidung von parteiungen im Konvent und von eingriffsmöglich-
keiten außerklösterlicher institutionen eine möglichst kurze zeitspanne. 
Deshalb konnten die Konventualen auf den außenstellen des Klosters bei 
den Wahlen zumeist nicht anwesend sein, hatten jedoch gelegentlich, so bei 
der letzten abtswahl 1797, die möglichkeit, einen anwesenden mönch mit 
ihrer Stimmabgabe zu beauftragen. bei den Wahlen von 1514 betrug die 
Frist einen tag, 1528 und 1621 zwei tage und 1581 drei tage. erst später 
dehnten sich die Fristen erheblicher aus, so 1680 auf zwölf tage und 1762 
auf drei Wochen. bei der Wahl selbst im Kapitelsaal waren bis nach 1623 
häufig nicht nur die wahlberechtigten mönche, die ihre profess bereits abge-
legt hatten, zugegen, sondern auch einige prälaten einzelner trierer Kirchen 
eingeladen. Sie hatten natürlich kein Stimmrecht, übernahmen auf Wunsch des 
Konvents im Verlauf der Wahl als Wahlmänner jedoch gelegentlich wichtige 
Funktionen. Der Wahlverlauf selbst war kompliziert. Da es zu verhindern 
galt, dass der Konvent in Fraktionen zerfiel und damit der Gewählte sowohl 
im Kloster wie in der außenwelt eine starke position erhielt, sollte die 
Wahl nach möglichkeit einstimmig sein. in den Wahlprotokollen sowie in 
anderen überlieferungen, beispielsweise in Konfirmationsbullen der päpste, 
in den Schreiben der erzbischöfe sowie im chronicon des novillanius, 
wurde deshalb die einstimmigkeit der Wahlen von 1452, 1483, 1514, 1525, 
1541, 1556, 1581, 1623 und 1654 hervorgehoben. erreicht werden konnte 
ein solches resultat jedoch nur durch ein indirektes Wahlverfahren, bei dem 
die in der regel nach ihrem eintrittsalter aufgeteilten Konventsgruppen 
zumeist drei Wahlmänner (scrutatores) wählten, die als einzige ihre Voten 
abgaben. Falls sie differierten, bemühten sich die Wahlmänner außerhalb 
des Kapitelsaals um ein einstimmiges Votum, das danach dem Konvent 
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verkündet wurde. bei einem solchen Verfahren gab es natürlich zahlreiche 
Varianten. bei der Wahl 1514 fand eine Vorbesprechung im Konvent statt, 
in der sich die mönche wohl nicht nur auf die dem neuen abt vorzule-
genden Kapitulationen, sondern auch auf den namen des zu Wählenden 
einigten. bei der Wahl 1525 wählte der Konvent drei mitmönche und vier 
auswärtige prälaten zu Wahlmännern. als Johannes von zell unter den 
sieben Voten eine mehrheit erhalten hatte, wurde abschließend ein mönch 
zum alleinigen Wahlmann gewählt, der Johannes nun „einstimmig“ wähl-
te. bei der Wahl Johanns von isenburg als Koadjutor 1541 scheinen die 
mönche dem Vorschlag ihres abtes formlos beigetreten zu sein. bei der 
Koadjutorwahl 1609 in anwesenheit des päpstlichen nuntius wurde auf 
Wahlmänner verzichtet, mit dem resultat, dass nikolaus Hontheim 17 
der 27 Stimmen erhielt. neu war das Verfahren der abtswahl 1623, als die 
sechs Wahlmänner – drei maximiner mönche, die äbte von echternach und 
St. matthias sowie der trierer Weihbischof – die mönche einzeln in den 
Kapitelsaal luden, dort von jedem sein Votum erfragten und anschließend 
dem Konvent das Votum des sanior pars verkündeten. ein solches Verfahren 
wurde auch bei der Wahl des Koadjutors 1654 von den drei Wahlmännern, 
nun alle maximiner mönche, angewendet, wogegen der Konvent sich 1680 
bei der abtswahl wieder mit dem Stimmentscheid von drei Wahlmännern 
begnügte. Sozusagen zum guten ton gehörte seit 1514 das zögern des 
Gewählten bei der annahme des amtes unter berufung auf seine unwür-
digkeit und auf seine begrenzten Fähigkeiten. Dies konnte so weit gehen, 
dass 1621 der anwesende nuntius dem gewählten petrus von Freudenburg 
die annahme der abtswürde förmlich befehlen musste. nach beendigung 
der Wahl durch die proklamation des Gewählten läuteten die Glocken der 
abtei. im 18. Jahrhundert wurden hierbei auch Kanonen abgefeuert, deren 
pulver 1762 über 500 fl. gekostet haben soll. Hierauf stimmte der Konvent 
das Te Deum an und geleitete seinen neuen abt, der nun den titel abbas 
electus führte, in den chor der Kirche, wo er im abtsstuhl inthronisiert 
wurde. eher zeitlich bedingte zeremonien waren 1502 die überreichung der 
Klosterschlüssel durch den prior, die proklamation an der Klosterpforte oder 
die feierliche Congratulatio und Subiectio der mönche im 18. Jahrhundert.

allerdings sind die bestimmungen der maximiner consuetudines über die 
Wahl des abtes nach der einführung der reformen rodes 1436 nicht wirklich 
bekannt, sondern lassen sich lediglich aus den erhaltenen Wahlprotokollen 
des 16. und 17. Jahrhunderts ableiten. aus dem Fehlen der Kapitel 36 bis 
62 der consuetudines rodes für St. matthias bezüglich der abtswahl in der 
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frühesten Fassung der consuetudines rodes für St. maximin um 148013 kann 
geschlossen werden, dass St. maximin rodes bestimmungen für St. matthi-
as nicht übernommen hat. Diese lücke hat nach 1500 die abtei offenbar 
bewogen, in ihr consuetudinesexemplar die bestimmungen der bursfelder 
Kongregation über die abtswahl einzutragen,14 natürlich nicht als teil der 
maximiner consuetudines, wofür sie wegen des Fehlens der in ihr genannten 
Kongregationseinrichtungen in St. maximin, etwa des Jahreskapitels oder der 
Visitationen, gänzlich ungeeignet waren, sondern als ungefähre richtschnur. 
Danach scheinen sich zu St. maximin im laufe des 16. Jahrhunderts eigene 
Vorschriften für die Wahl herausgebildet zu haben, wie sich aus der gelegent-
lichen anwesenheit höhergestellter nichtkonventualer beim Wahlakt sowie 
1654 aus dem ausschluss zweier Konventsmitglieder ergibt, die noch nicht 
die profess abgelegt hatten.15

noch am Wahltag oder kurz darauf fertigte der Konvent eine Postulatio an 
die Kurie mit der bitte um die bestätigung des neuen abtes. Die einholung der 
bereits in der urkunde des papstes innozenz ii. 1140 ausschließlich der Kurie 
reservierten Konfirmation des Gewählten scheint im lauf des 14. Jahrhunderts 
obligatorisch geworden zu sein und lässt sich seit dem 15. Jahrhundert in den 
überlieferungen kontinuierlich verfolgen. eine durch das Schisma bedingte 
ausnahme hiervon bildete die bestätigung des abtes Heinrich muyl im Juni 
1411 durch erzbischof Werner von trier,16 die die pisaner Kurie jedoch nicht 
anerkannte.17 Verbunden mit der päpstlichen Konfirmationsbulle für den 
Gewählten, der sich danach als abbas confirmatus bezeichnete, waren seine 
leistung des Gehorsamseids gegenüber der römischen Kurie, zumeist durch 
den prokurator der abtei in rom, ferner mehrere päpstliche urkunden an 
den Konvent und an die Vasallen des Klosters mit der aufforderung zum 
Gehorsam gegenüber dem neuen abt und gelegentlich auch Schreiben an 
den trierer erzbischof, seltener auch an den Kaiser mit der bitte um die 
unterstützung des Konfirmierten. Für einzelheiten der prüfung der späteren 
Konventswahlen durch die Kurie bedürfte es weiterer nachforschungen im 
vatikanischen archiv.18 Doch war bis zum Jahr 1556 die Konfirmation ein 

13 lHaKo best. 701 nr. 87; zu ihnen siehe § 24. regel und consuetudines.
14 lHaKo best. 701 nr. 87, S. 407–435.
15 Stabitr Hs 1644/375, S. 369.
16 Stabitr Hs 1644/375, S. 47.
17 Siehe § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
18 angedeutet wird 1785 das prüfungsverfahren in lHaKo best. 1c nr. 19073 bei der 

Verteidigung des päpstlichen Konfirmationsrechts durch den Konvent: … nachdem 
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geschäftsmäßiger Vorgang, bei dem die Kurie gegen erhebliche zahlungen der 
bitte des Gewählten nach einiger Frist nachkam, wobei fraglich bleibt, ob 
bereits zuvor ein 1570 erstmals bezeugter informationsprozess der päpstlichen 
beauftragten über die person des Gewählten als Grundlage der päpstlichen 
entscheidung durchgeführt wurde. Dagegen sprechen die Fristen zwischen 
der Wahl und der ausstellung der Konfirmationsurkunde, die 1452 einen 
monat, 1482 zweieinhalb monate sowie 1483, 1502 und 1514 etwa zwei 
monate betrugen.

erstmals verweigerte die Kurie 1556 einem Gewählten die Konfirmation. 
Schon die Wahl zwei tage nach dem tod des Kommendatarabtes Johann von 
isenburg war schwierig, da noch zu Johanns lebenszeit der Konvent sich zur 
Wahl von Johanns bruder Gerlach, Kanoniker zu St. Gereon in Köln, nur 
bereit erklärt hatte, wenn dieser die profess ablege und das mönchsgewand 
gebrauche, was Gerlach ablehnte. Die Kurie war jedoch nicht bereit, den 
schließlich am 26. Februar 1556 gewählten mönch petrus reck zu konfirmie-
ren, sondern providierte 1560 den Koadjutor der abteien murbach und lure 
(lüders), Johann ulrich von raitenau, der mit mehreren Kardinälen verwandt 
war, zum maximiner abt.19 er verzichtete auf seine ansprüche schließlich 
am 14. mai 1564 gegen die zahlung von 4000 talern und einer Jahresrente. 
Danach erst war papst pius iV. am 15. September 1564 zur Konfirmation des 
abtes petrus reck bereit. auch dem 1568 gewählten abt matthias von Saar-
burg verweigerte papst pius V. zunächst die Konfirmation, da der Gewählte 
minus idoneus sei und er sich die besetzung der abtei reserviert habe, was 
der Konvent und der trierer erzbischof missachtet hätten. Da der trierer 
erzbischof jedoch die provision des von der Kurie in aussicht genomme-
nen trierer Kanonikers Wilhelm Quad zu verhindern wusste, konfirmierte 
schließlich der papst am 20. november 1570 den Gewählten.

Die bestätigung des abtes reiner am 19. Februar 1582 vollzog sich ohne 
Komplikationen. Hingegen bereitete die bestellung eines Koadjutors für ihn 
1609 der Kurie einige Schwierigkeiten. Für die Stelle hatte der nuntius zu-
nächst den Dekan des lütticher St. Johannesstifts vorgesehen, doch beharrte 
der Konvent auf der Wahl eines mönches. als Koadjutor wünschte sich ein 
teil der mönche den abt von echternach, dessen Kandidatur jedoch auf den 
Widerstand des trierer erzbischofs stieß. in dieser Situation entschloss sich 

der Electionsprozess mit großer Feyerlichkeit in Consistorio Cardinalium vordersam 
examiniret und aufs Innere durchforschet …

19 Siehe § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
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der nuntius nach trier zu reisen und mit der Koadjutorwahl eine Visitation 
der abtei zu verbinden. Die von ihm am 1. november 1609 geleitete Wahl 
des nikolaus Hontheim wurde am 15. april 1610 von papst paul V. bestätigt. 
auch die abtswahl am 15. Juni 1621 fand in anwesenheit des päpstlichen 
nuntius statt und wurde nach einem ausführlichen informationsprozess am 
24. november 1621 durch papst Gregor xV. bestätigt. Durch diese Wahlen 
von 1609 und 1621 hatte sich bei der Kurie offenbar die auffassung durch-
gesetzt, dass bei einer abtswahl zu St. maximin der nuntius anwesend sein 
müsse. Dessen abwesenheit bei der Wahl des abtes agritius am 26. oktober 
1623 war einer der Gründe, dass sie von papst urban Viii. nicht anerkannt 
wurde, ein anderer, dass sie wegen der sechs für sie ernannten Wahlmänner 
minus canonice sei. Doch war zu diesem zeitpunkt die Kurie ohnehin ent-
schlossen, über die abtei durch provision zu verfügen. nachdem ihr Kan-
didat als Kommendatarabt, der trierer Domdekan Wilhelm Hausmann von 
namedy, zugunsten des trierer erzbischofs philipp christoph von Sötern 
auf die abtei verzichtet hatte, bestätigte urban Viii. ihn anfang 1624 als 
maximiner abt. an der rechtmäßigkeit der provision hielt die Kurie bis 
zum tod des erzbischofs am 7. Februar 1652 fest. 

erst danach kam wegen der besetzung der abtei wieder bewegung in 
die verhärteten Fronten. am 4. mai 1652 stellte papst innozenz x. seinem 
nuntius frei, abt agritius zu bestätigen oder eine neuwahl vornehmen zu 
lassen. zu beginn des Jahres 1654 bat dann der Konvent die Kurie um die 
erlaubnis, einen Koadjutor mit dem recht der nachfolge zu wählen, was 
ihm sogleich gestattet wurde. nach seiner Wahl am 24. Juni 1654 empfing 
maximin Gülich am 18. april 1655 seine Konfirmation durch papst alexan-
der Vii. als Koadjutor. bei der Konfirmation der nachfolgenden abtswahlen 
von 1680, 1698, 1719, 1731, 1738 und 1762 traten keine besonderheiten mehr 
auf. Sie erfolgten alle im Verlauf weniger monate nach der Wahl. lediglich 
die letzte abtswahl vom 7. Februar 1797 wich von ihnen ab, da bei ihr der 
trierer Weihbischof Johann michael Joseph von pidoll präsidierte, ohne 
freilich, wie er versicherte, hierdurch ein neues Vorrecht des trierer erzstifts 
begründen zu wollen. 

bei der Verpflichtung der äbte, für ihre Wahl die päpstliche Konfirmation 
einzuholen, kann die finanzielle Seite nicht übersehen werden, die für die 
Kurie recht einträglich war. Servitienzahlungen an sie finden sich bereits 
1352 durch den durch provision ernannten abt otto von Gennep20 und 1369 

20 Sauerland, urkunden und regesten 3, nr. 1030.
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durch den neuen abt rorich.21 Sie erreichten nach 1411 durch die zahlungen 
der einzelnen bewerber an die pisaner und an die römische Kurie22 sowie 
lamprechts an das Konstanzer Konzil23 und danach an papst martin V. einen 
vorläufigen Höhepunkt. Wegen zahlungsversäumnissen wurde 1430 abt 
lamprecht für kurze zeit sogar exkommuniziert.24 Kardinal nikolaus von 
Kues soll zwar erreicht haben, dass die ad-limina-besuche der äbte und ihre 
Gebühren wegfielen, nicht aber die Konfirmationskosten,25 doch verhängte die 
Kurie sowohl 1460 wie 1481 über abt antonius wegen der Vernachlässigung 
dieser besuche kirchliche zensuren.26 Die Konfirmationskosten des abtes 
Dietrich iii. 1482 betrugen 200 fl. sowie 45 fl. Servitiengelder,27 1502 die des 
abtes thomas 453 fl. sowie die anstehenden Servitien,28 insgesamt jedoch 
mit allen taxen über 1100 fl.29 abt Vinzenz zahlte 1514 der Kurie für seine 
Konfirmation 1432 rheinische fl. und 568 trierer fl.30 und abt Johannes iii. 
nach 1525 insgesamt 1460 fl.31 auch im 17. und 18. Jahrhundert waren die 
Konfirmationsgelder hoch. abt alexander entrichtete 1680 hierfür 1377 fl. 
an die Kurie32 und abt Wittmann will 1762 sogar 4219 rtl. bezahlt haben, 
nämlich 2600 rtl. direkt zu rom, 600 rtl. dem nuntius und über 1000 rtl. 
an Spesen und taxen.33

Der nächste Schritt nach seiner Wahl und bestätigung bestand für den 
neuen abt in seiner belehnung mit den regalien, temporalien und lehen des 
reichs, zu der laut den bestimmungen des Wormser Konkordats von 1122 
die äbte der reichsabteien vor ihrer Weihe verpflichtet waren. Vor 1495 ist 
allerdings keine regalienverleihung an maximiner äbte bekannt. ebenso hatte 
bis dahin auch die interpretation der trierer erzbischöfe kaum beachtung 

21 Sauerland, urkunden und regesten 5, nr. 640.
22 lHaKo best. 211 nr. 2497 und nr. 2506, best. 700,105; Sauerland, urkun-

den und regesten 7, nr. 759, nr. 764 und nr. 765; rep. Germ. 2,1 nr. 1364 und 
nr. 1402.

23 Stabitr Hs 1626, S. 1105–1107.
24 Stabitr Hs 1644/375, S. 1010–1012.
25 So novillanius, chronicon, S. 1028.
26 Stabitr Hs 1644/375, S. 89–91; lHaKo best. 211 nr. 2506 und nr. 2117, S. 83–94.
27 lHaKo best. 211 nr. 2506.
28 lHaKo best. 700,105.
29 Stabitr Hs 1626, S. 1131.
30 Stabitr Hs 1626, S. 1165 f.
31 Stabitr Hs 1626, S. 1228.
32 Stabitr Hs 1644/375, S. 401 f.
33 Stabitr Hs 1652b/948b.
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gefunden, dass gemäß dem Spruch Konrads iii. von 1139 die maximiner äbte 
die regalien von ihnen als den vom reich hierzu beauftragten zu empfangen 
hätten. als luxemburger regent hatte maximilian sich noch 1480 und 1487 
selbständig zum Vogt der abtei erklärt, musste jedoch als reichsoberhaupt 
1495 der Forderung Kurtriers zustimmen, dass er die Vogtei vom erzstift 
zu lehen trage und dass der abt von St. maximin wie auch die äbte von 
echternach und prüm die regalien des reichs vom trierer erzbischof emp-
fangen müssten, der ihn damit namens des reichs zu belehnen habe.34 nach 
längerer beratung im Konvent willigte abt otto hierein schließlich ein und 
empfing im Dezember 1495 die regalien aus der Hand des erzbischofs.35 
im Gegensatz zur lehensabfolge hinsichtlich der Vogtei behielt die Kon-
zession maximilians zugunsten Kurtriers bis zum ende des alten reichs 
ihre Gültigkeit. Fortan musste sich jeder neugewählte maximiner abt vor 
seiner Weihe vom trierer erzbischof investieren lassen. Kniend empfing er 
von dem auf einem schwarzen Samtstuhl sitzenden erzbischof oder dessen 
Vertreter die regalien, temporalien und lehen des reichs und leistete ihm 
auf die evangelien einen Gehorsamseid (iuramentum fidelitatis, subiectionis 
et oboedientiae). angesichts des häufig gespannten Verhältnisses zwischen 
dem Kloster und dem Kurstaat waren deshalb mehrere regalienleihen mit 
umständlichen Diskussionen wegen des zeremoniells und der schriftlichen 
protokollierung des Hoheitsaktes begleitet.36 infolge der erforderlichen 
päpstlichen Konfirmation vor der investitur erfolgte er gewöhnlich erst 
zwischen sechs monaten und einem Jahr nach der Wahl. Die hierbei an den 
erzbischof fallenden Gebühren waren 1495 auf 40 fl. festgesetzt worden 
und erhöhten sich danach nicht. Hinzukamen allenfalls noch Kosten für 
das Festmahl, das in ruhigen zeiten die äbte dem Kurfürsten und seinem 
Gefolge zu geben pflegten.

im unterschied zu den bisher beschriebenen Verfahren war die Weihe der 
äbte weder durch die benedictusregel vorgeschrieben noch für die Wahrneh-

34 Würth-paquet, table chronologique 37, S. 17 f., und lHaKo best. 1c 17 
nr. 1505.

35 lHaKo best. 211 nr. 2514.
36 Hierzu die ausführlichen anweisungen des trierer erzbischofs Karl Kaspar vom 

16. Januar 1653 an seinen Statthalter über das zeremoniell bei der leistung des ei-
des und der Formula investiturae et iuramenti in lHaKo best. 1c nr. 19052 sowie 
die protokolle bei den eidesleistungen am 3. november 1661: best. 1c nr. 19051, 
am 23. märz 1699: best. 1c nr. 4698 und am 30. Juni 1763: best. 1c nr. 19053, bei 
der gleichsam jeder Kniefall protokolliert wurde.
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mung ihres amtes im strengen Sinne erforderlich. es ist auch kaum vorstellbar, 
dass die als Diakone verstorbenen äbte thietfried (967–983) und ogo ii. 
(983–987) eine sakramentale Weihe als äbte erhalten haben. andererseits hat 
eine frühe Hand im ältesten necrolog das Weihedatum des abtes Winrich 
(1005/1016–1019/1023) an einem 7. märz besonders hervorgehoben.37 Seit 
die maximiner äbte im besitz der pontifikalien waren, kann der empfang 
der Weihe, bei der ihnen ring, Stab und mitra überreicht wurden, als sicher 
vorausgesetzt werden und diese pontifikalienübergabe könnte bei abt Win-
rich bereits der Fall gewesen sein.38 Konkrete nachrichten zu ihren Weihen 
finden sich jedoch erst seit 1483.39 Damals überließ papst Sixtus iV. dem von 
ihm bestätigten abt otto die Wahl des zelebranten. Diese das Weiherecht 
des trierer erzbischofs als ordinarius beeinträchtigende Vergünstigung 
enthielten auch mehrere spätere Konfirmationsbullen (so 1514, 1570, 1610, 
1621 und 1680). im 16. Jahrhundert erfolgte die abtsweihe jedoch wohl 
immer zu trier, entweder durch den trierer erzbischof40 oder durch einen 
der Weihbischöfe,41 wobei sowohl 1565 wie 1582 die äbte gegen einige von 
den Weihbischöfen gebrauchte Formulierungen protest einlegten. Seit 1655 
dagegen wurden sämtliche maximiner äbte, mit ausnahme des 1738 zu trier 
durch den trierer Weihbischof lothar Friedrich von nalbach geweihten 
abtes Schaeffer,42 in Köln durch den päpstlichen nuntius unter der assistenz 
von Kölner und trierer benediktineräbten geweiht.43 abt Wittmann gab bei 
seiner Weihe im mai 1763 zu Köln insgesamt 895 rtl. aus, darunter für seine 
Verpflegung 183 rtl., für die Kirchenmusik 71 rtl., für die Kanonen 60 rtl., 
für das Festmahl 108 rtl., für eine dem nuntius geschenkte goldene tabatière 
40 fl. und für dessen drei Kapläne 30 rtl.44

Gemäß der regula hatte der abt die Verfügungsgewalt über sämtliche 
besitzungen und einkünfte seines Klosters und sollte hieraus dem Konvent 

37 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 86.
38 Siehe § 19.2. Die Kurie.
39 lHaKo best. 211 nr. 1999.
40 1514: Gesta trevirorum, ed. Wyttenbach, cap. 269.
41 1565: Stabitr Hs 1632/396, S. 323; 1571: lHaKo best. 1c 39, S. 189; 1582: Stabitr 

Hs 1632/396, S. 411.
42 n7; siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: Schaeffer.
43 1655: lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 486–488; 1680: n7, siehe § 35.2. äbte nach 

700 bis 1802: Henn; 1699: lHaKo best. 211 nr. 2838; 1720: nick, zwei mayener 
benediktineräbte, S. 154; 1732: Volk, Generalkapitelrezesse 3, S. 303; 1763: Stabitr 
Hs 1652b/948b.

44 Stabitr Hs 1652b/948b.
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und den ämtern den von ihnen benötigten unterhalt zuweisen. Schon im 13. 
und im 14. Jahrhundert waren solche zuweisungen obligatorisch geworden, 
weshalb die mönche einen anspruch auf sie ableiten konnten. Doch verfügten 
um 1400 die äbte über so zahlreiche, aus dem besitz und den rechten des 
Klosters sich herleitende einkünfte,45 dass der Konvent damals wie auch später 
auf zuschüsse aus der abtskasse angewiesen war. Seit dem 15. Jahrhundert 
war der abt zu einer genauen rechnungslegung gegenüber dem prior und 
dem Konvent verpflichtet, der hierfür gelegentlich eine eigene Deputation 
einsetzte. 1452 befahl das provinzialkapitel den äbten der ordensprovinz 
Köln-trier die jährliche rechnungslegung vor vier oder fünf Senioren,46 was 
um 1455 in die maximiner caeremoniae aufgenommen wurde.47 Gemäß den 
beschlüssen des provinzialkapitels von 1458 sollte die rechnungslegung 
zweimal im Jahr erfolgen.48 nach einer durch die wirtschaftlichen und 
kriegerischen nöte gebotenen einheitlichen bewirtschaftung setzte sich im 
frühen 18. Jahrhundert die getrennte Verwaltung der Güter und einkünfte 
des abtes und des Konvents erneut durch. Doch können für diese Jahrzehnte 
zwar die Gesamteinnahmen und der besitz der abtei, ohne eine aufwendige 
analyse des umfangreichen Schriftguts zur Wirtschaftsführung, aber nicht 
die anteile des abtes und des Konvents an ihnen genauer bestimmt werden. 
abt Wittmanns manuale seit 176249 zeigt jedoch zur Genüge, dass die dem 
abt zustehenden einkünfte so reichlich waren, dass er kontinuierlich dem 
Kellerar des Konvents und einzelnen offizianten größere zuschüsse gewährte. 
bevor nach 1786 sich der Konvent größerer teile der abtsgelder bemächtig-
te, waren alle institutionen im Kloster Kostgänger des abtes. Hintergrund 
seiner starken finanziellen ausstattung bildete neben seinem Güteranteil in 
der ertragreichen Feller Grafschaft und im luxemburger Gebiet auch seine 
Stellung als alleiniger lehensherr, weshalb er durch die seit dem späten 
17. Jahrhundert ständig steigenden lehenstaxen über zusätzliche einkünfte 
verfügte. allerdings teilte er die Gebühren im 18. Jahrhundert so auf, dass 
ihm einschließlich der Kanzlei, seines Schreibers und seiner hiermit ebenfalls 
bedachten Diener etwa drei Viertel zuflossen und der Konvent ein Viertel der 

45 etwas fragmentarisch erhaltene zusammenstellung der abtseinkünfte um 1400 in 
lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 15.

46 novillanius, chronicon, S. 1029.
47 lHaKo best. 701 nr. 87, cap. 36.
48 novillanius, chronicon, S. 1029.
49 Stabitr Hs 1652b/948b.
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taxen erhielt.50 eine weitere Quelle seines Vermögens war die große zahl der 
dem Kloster gehörenden pfarreien. bei ihnen stand ihm allein das Kollaturrecht 
zu und ein verhältnismäßig großer teil der zehnterträge fiel ausschließlich 
an ihn. Verbunden mit den pfarreien waren wiederum zahlreiche altäre und 
weitere pfründen, die der maximiner abt zu vergeben hatte und sich durch 
sie im 15. und 16. Jahrhundert zahlreiche mitglieder der Stifte und andere 
Kleriker der trierer Diözese, etwa 1407 vermutlich auch Johannes rode,51 
verpflichten konnte sowie hochgestellte persönlichkeiten, etwa den Kardinal 
nikolaus von Kues, dessen Familiares er hierdurch versorgte.52 

Sowohl einer vielleicht etwas schön gefärbten realität wie auch gutgemeinten 
absichtserklärung für die zukunft dürften die bestimmungen der norma von 
1773 über die Stellung des abtes in seiner mönchsgemeinde entsprechen.53 
ausgehend von dem Grundsatz der benedictusregel, der abt möge prodesse 
magis quam praeesse, soll er, egal ob luxemburger oder trierer Herkunft, 
im abtshaus von St. maximin residieren, worin sicherlich eine anspielung 
auf den 1762 verstorbenen abt Willibrord Schaeffer gesehen werden kann, 
dessen lieblingssitz luxemburg war. er soll für gewöhnlich an der communis 
mensa teilnehmen und wenn er zum nutzen des Klosters mit Fremden im 
abtshaus speist, möge er sie nicht aufwendig, sondern hospiter tamquam 
Christus traktieren, da die Kaiser und Könige dem Kloster ihre Güter zur 
unterstützung der mönche geschenkt haben und nicht dazu, dass der abt 
mit seinen Freunden übermäßig pokuliert. ohne die mönche allzu sehr an 
der leitung des Klosters zu beteiligen, die er allein vom papst und als regal 
vom Kaiser empfangen habe, soll er doch bei geringfügigen angelegenheiten 
die Senioren und bei größeren, nämlich bei Geldaufnahmen, Verpfändungen, 
tausch von Gütern, Verzicht auf ältere rechte und errichtung von baulich-
keiten, den Konvent hinzuziehen.

ein eigenes Haus des abtes (curia abbatialis) ist vor der zerstörung der 
Klostergebäude 1522 mehrmals bezeugt,54 das eine größere Halle (aula) 
besaß55 sowie mehrere räumlichkeiten (stupa), in denen im 15. Jahrhundert 
auch die Geschäftsregistratur und die Güterregister lagerten, wie sich aus 

50 beispiele in zahlreichen Gebührenvermerken auf einzelnen lehensreversen sowie 
in lHaKo best. 48 nr. 1254 und best. 49 nr. 434.

51 rep. Germ. 2,1 Sp. 1392: 1407: Johannes de Rede, cler. Trev., mag. in artibus …
52 rep. Germ. 6 nr. 2986 und rep. Germ. 7 Sp. 289.
53 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 6–13: De abbate.
54 1374: lHaKo best. 211 nr. 409 und 1416: best. 215 nr. 574.
55 1517: lHaKo best. 211 nr. 2636.
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überschriften und randvermerken des Konzeptenbuchs der äbte56 ergibt. 
bei der neuerrichtung der abteigebäude um 1580 wurde fast der gesamte 
Westtrakt des Quadrums dem abt reserviert, der von einem Hochparterre 
aus den gesamten Klosterhof überblicken konnte, während unter seinen 
räumlichkeiten sich Weinkeller und darüber Getreidespeicher befanden 
(Stich von antoni vor 1674). Die für besucher, die die abtei durch den 
pfortenbau betraten, beeindruckende lage behielt das abtshaus auch bei 
seiner Wiedererrichtung nach 1680 durch abt alexander Henn. es bildete 
erneut die fast im rechten Winkel zur abteikirche stehende Westseite des 
neuen Quadrums. unter abt Willibrord Schaeffer (1738–1762) wurde es 
durch den baumeister christian Kretschmar einer aufwändigen umgestaltung 
mit einem mittelrisalit unterzogen. Danach hatte es zwei eingänge, rechts 
zur eigentlichen abtswohnung, über der das Wappen Henns angebracht 
war, und links ein zugangsportal zu den zellengebäuden der mönche mit 
dem Wappen Schaeffers.57 bis 1674 verfügte hier der abt als Verlängerung 
in richtung der abteikirche über eine eigene Kapelle, die auf dem Stich von 
antoni polygonal angelegt und mit einem kleinen turm versehen ist. eine 
Vorgängerin dieser Kapelle wurde bereits 1018 als oratorium quod est capella 
abbatis unter abt Winrich durch erzbischof poppo von trier zu ehren aller 
Heiligen geweiht und mit zahlreichen reliquien ausgestattet.58 Sie wurde 1514 
als aufbewahrungsort der Gelder des verstorbenen abtes thomas erwähnt59 
und nach 1680 nicht wieder erneuert.

im laufe der Jahrhunderte wurden den äbten von St. maximin zahl-
reiche Würden, ehrungen und auszeichnungen zuteil, deren sie sich seit 
dem 17. Jahrhundert in unterschiedlicher durch die jeweiligen politischen 
umstände bedingter Weise bedienten, und die sie im 18. Jahrhundert in 
der art der langatmigen titulaturen weltlicher und geistlicher potentaten 
verwendeten. abt Willibrord ii. nannte sich 1785 beispielsweise „abt des 
kaiserlichen Gotteshauses St. maximin bei trier, erzkaplan der römischen 
Kaiserin, Graf zu Fell, burggraf zu Freudenburg, Herr zu taben, roth und 
neunkirchen, primas der Stände des Kurfürstentums trier und des Herzog-
tums luxemburg, wirklicher pfälzer rat und geheimer rat des pfälzischen 

56 lHaKo best. 211 nr. 2101.
57 Siehe das Foto um 1913 bei neyses, baugeschichte 2, tafel 29.
58 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 1269, sowie o. V., nachrichten über Kirch-

weihen in St. maximin, in: trierarch 3 (1899), S. 74 f., und neyses, baugeschich-
te 1, S. 162 f.

59 Stabitr Hs 1626, S. 1165.
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löwenordens und erb- und Großalmonsier“60 und verwies damit auf reale 
und fiktive ansprüche. Denn von der eigenschaft der abtei als reichskloster 
war nach den bestimmungen über die regalienverleihung 1495, der ent-
scheidung des reichskammergerichts 1570 und dem Vertrag der abtei mit 
dem trierer Kurstaat 1669 nur noch wenig geblieben, die erzkaplanei eine 
seitens des Klosters schon früh erdichtete Fabel ohne irgendwelche Konse-
quenzen, die Grafschaft Fell ein historisches Konstrukt ohne staats- oder 
landesrechtliche anerkennung, die rechtliche Sonderstellung Freudenburgs 
höchst umstritten und die tabens und der übrigen orte im trierer landes-
verband nicht auszumachen. real dagegen waren nur der Vorsitz des abtes 
in den Ständeversammlungen Kurtriers und luxemburgs sowie die ihm vom 
pfälzer Kurfürsten im rahmen der nachbarschaftlichen courtoisie verliehenen 
auszeichnungen, die keinerlei Konsequenzen hatten.

nicht erwähnt wurde in der titulatur Willibrords ii. dagegen, dass die 
äbte vielleicht schon seit der Jahrtausendwende61 im besitz der pontifikali-
en waren. Sie hatten ihnen unter dem Klerus des trierer erzstifts zunächst 
eine Sonderstellung verschafft, da sie in abwesenheit der erzbischöfe pon-
tifikalfunktionen übernehmen konnten.62 im frühen 13. Jahrhundert, als die 
integration der abtei in das erzstift sehr eng war, scheint der liturgische 
rang des maximiner abtes sowohl innerhalb der trierer Kirche wie bei den 
beziehungen der metropoliten zur Kurie ausdruck gefunden zu haben,63 
weshalb 1237 papst Gregor ix. speziell die Weiherechte der äbte als inhaber 
der pontifikalien64 und 1245 papst innozenz iV. ihre herausgehobene Stellung 
allgemein65 bestätigten. mit der kontinuierlichen bestellung eines Weihbi-
schofs als vicarius generalis in pontificibus in der erzdiözese seit beginn des 
14. Jahrhunderts66 wurde die liturgische Hilfsfunktion der maximiner äbte 
jedoch überflüssig und durch die erzbischöfe kaum mehr beansprucht. au-
ßerdem waren nun auch die äbte der übrigen trierer Klöster in den besitz 
der pontifikalien gelangt. Die vor allem im 18. Jahrhundert häufig erwähnte 

60 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 815 f.
61 zum zeitpunkt siehe § 19.2. Die Kurie.
62 Siehe Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 353.
63 Siehe § 19.2. Die Kurie.
64 mub 3 nr. 594.
65 mub 3 nr. 838.
66 Hierzu Seibrich, Weihbischöfe, S. 20–22.
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assistenz der äbte bei Weiheakten67 resultierte nicht mehr aus ihrer Stellung 
als pontifikalieninhaber, sondern trug dem zeremonienbedürfnis der zeit 
rechnung.

Die Fälschungen, die den anspruch der maximiner äbte, Kapläne der 
römischen Königin beziehungsweise Kaiserin zu sein, begründeten,68 wurden 
außerhalb der abtei nie als wirkliche zeitübergreifende privilegierungen ver-
standen. laut ihnen habe otto i. seiner Gemahlin adelheid die abtei als dos 
übergeben, deren abt ihr am Hof in der Kapelle dienen und das schuldige 
Servitium nur jedes zweite Jahr leisten soll. theo Kölzer69 hat in den Fäl-
schungen den Versuch des abtes berengoz gesehen, ähnlich wie die Fuldaer 
Spurien, eine Gleichstellung ihrer Klostervorsteher mit den mainzer70 und 
mit den trierer erzbischöfen am Königshof zu erreichen.71 unbestimmbar 
bleibt, ob in den Fälschungen auch ältere Vorstellungen über die Wunderkraft 
des Klosterheiligen gegen unfruchtbarkeit zum ausdruck kamen72 oder ob 
auf die Sage bezug genommen wird, ein trierer bischof habe die abtei einer 
Königin als Heiratsgut geschenkt.73 

Während konkrete ansprüche der äbte auf das amt sich im mittelalter 
nicht belegen lassen, dürften sie im 16. Jahrhundert wieder aufgelebt sein. 
Jedenfalls war um 1550 im umkreis der abtei die meinung verbreitet, der 
abt sei Kaplan der römischen Königin.74 ende des 16. Jahrhunderts könnte 
das fiktive Vorrecht des abtes in der reihe der Gewölbeschlusssteine mit den 
Köpfen von Königinnen im linken Seitenschiff der überreste der früheren 

67 So 1730 bei der Konsekration des trierer Weihbischofs lothar Friedrich von nal-
bach, siehe Seibrich, Weihbischöfe, S. 136, 1731 bei der Weihe des abtes von tho-
ley, siehe Hontheim, prodromus, S. 945, ferner der äbte von Himmerod 1751, 
von echternach 1752 und 1776, von orval 1758 und 1769, von eberhardsklausen 
1766 und 1769, von laach 1767 und von mettlach 1769, siehe trier, ba abt. 45.

68 mGH D o i nr. 442, mGH D H iii nr. 391 und mGH D H iV nr. 181; zum Fäl-
schungscharakter bresslau, über die ältesten Königs- und papsturkunden, S. 42 f.; 
oppermann, rheinische urkundenstudien 2, S. 105 f., und Wisplinghoff, unter-
suchungen, S. 151.

69 Kölzer, Studien, S. 166–172.
70 edmund ernst Stengel, primat und archicanzellariat der abtei Fulda, in: Sankt 

bonifatius. Gedenkgabe zum zwölfhundertsten todestag, Fulda 1954, S. 488–505.
71 zur Genese der Fälschung siehe auch § 19.1. Das reich.
72 Hierzu zender, Verehrung des hl. maximin, S. 5, und Kölzer, Studien, S. 171 f.
73 So die Gesta treverorum, ed. Waitz, S. 163.
74 aussagen hierzu 1558 in lHaKo best. 56 nr. 877, S. 451 f., etwa des Kanonikers 

von pfalzel, er habe immer gehört, dass der maximiner abt ein capellanus honoris 
reginae Romanorum sei, doch wisse er nichts Genaues.
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Kirche zu St. maximin ausdruck gefunden haben, die sich aus dem 1621 
fertig gestellten Kirchenbau erhalten haben. in den zahlreichen authentischen 
urkunden des reichs für die abtei wurde eine solche Würde des maximiner 
abtes nie erwähnt, mit ausnahme der urkunde Kaiser Ferdinands ii. 1626, 
die in die allgemeine privilegienbestätigung für die abtei auch den anspruch 
des abtes als Archicapellanus Romanorum imperatricis einschloss.75 Danach 
jedoch haben er oder seine nachfolger das angebliche Vorrecht nie mehr 
erwähnt oder beachtet. auch bei der letzten Krönung einer Kaiserin im 
märz 1742 wurde des anspruchs des maximiner abtes nicht gedacht und 
als erbkanzler beziehungsweise erbmarschall der Kaiserin fungierten die 
Fürstäbte von Kempten und von Fulda.76

mangels größerer arbeiten über die Herausbildung der Ständevertretungen 
im kurtrierischen und im luxemburger Staat müssen die ausführungen über 
den Vorsitz des maximiner abtes in der luxemburger Ständeversammlung 
sowie bei den tagungen der Stände des oberen trierer erzstifts lückenhaft 
bleiben.77 Vermutlich lässt sich im kurtrierischen bereich das amt des primas 
der landstände aus der nicht nur kirchenrechtlichen, sondern allgemeinen 
Vorrangstellung der maximiner äbte unter dem Klerus des oberen erzstifts 
ableiten. Diese Heraushebung zeigt sich zunächst in den zeugenreihen der 
im 12. und 13. Jahrhundert häufig von den teilnehmern beurkundeten Sy-
nodalbeschlüsse unter dem Vorsitz der erzbischöfe. Wenngleich es hierbei 
zahlreiche situations- und sachbedingte abweichungen gibt, wurden in ihnen 
die maximiner äbte gewöhnlich nach den archidiakonen und den pröpsten 
des Domstifts sowie den anderen Stiften, jedoch vor den äbten der übrigen 
Stadttrierer benediktinerklöster und der Klöster der anderen orden genannt.78 
auch später wurde seine Vorrangstellung häufiger betont, so 1445, als in 
einem Verfahren zunächst abt lamprecht von St. maximin testis in ordine 

75 original in Staarchtr best. a nr. 1; ediert bei zillesius, Defensio abbatiae impe-
rialis, S. 169–171.

76 Von aretin, Das alte reich 2, S. 440.
77 Hierzu allgemein und ohne wesentliche ausführungen zur tätigkeit der maximiner 

äbte auf den Ständeversammlungen beziehungsweise -tagungen: Gustav Knetsch, 
Die landständische Verfassung und reichsritterschaftliche bewegung im Kurstaate 
trier, vornehmlich im 16. Jahrhundert (Historische Studien 75), berlin 1909; edwin 
Haxel, Verfassung und Verwaltung des Kurfürstentums trier im 18. Jahrhundert, 
in: trierzs 5 (1930), S. 47–88, und Schwarz, landstände, S. 1–65.

78 Hierzu § 12. Die jungcluniazensische reform und die zeit der unterordnung unter 
das erzstift trier.
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primus und nach ihm die äbte von St. matthias und Himmerod auftraten,79 
1554, als vor dem reichskammergericht der maximiner abt von zahlreichen 
Klerikern und laien als der vornehmste prälat des erzstifts und vom Dekan 
von St. paulin auch als os cleri bezeichnet wurde,80 und noch 1730, als abt 
nikolaus von St. maximin als primarius cleri den neuen trierer erzbischof 
zu trier begrüßte.81 allerdings erlangte dieser anspruch nie rechtsverbind-
lichen charakter. ebenso wenig lässt sich Scheckmanns behauptung um 
1517, der maximiner abt sei der Dekan der sieben trierer Kirchen,82 in den 
überlieferungen verfolgen.

auf den landtagen des späten 15. Jahrhunderts im Kurstaat83 und des 
16. Jahrhunderts war der abt zumeist persönlich anwesend und nahm den 
ersten rang ein.84 Die teilnahme an ihnen und die Verpflichtung zu den auf 
ihnen beschlossenen matrikelanteilen vertrugen sich für die maximiner äbte 
bis 1623 noch durchaus mit ihrem anspruch auf die reichsunmittelbarkeit, 
weshalb 1559 abt petrus erklärte, er sei bisher nur wegen der unkosten 
auf den landtagen nicht erschienen, und weil er den dort beschlossenen 
Schatzungen nicht habe zustimmen wollen.85 aus den zeugenbefragungen 
anlässlich des reichskammergerichtsverfahrens wegen der errichtung der 
reichsumlagen durch die abtei86 ergibt sich auch, dass abt Johannes iii. von 
zell nur wegen seines alters und aus mangel an beredsamkeit nach 1540 den 
Vorsitz auf den landtagen nicht mehr geführt hat und sich auf ihnen gele-
gentlich auch vertreten ließ. ob den maximiner äbten in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts das präsidium in der Ständeversammlung des oberen 
erzstifts auch formal verliehen oder nur gewohnheitsrechtlich übertragen 
wurde, ist unbekannt. Doch lassen die überlieferungen keinen zweifel, das 
ihnen bis 1623 dieser Vorrang zustand, seit beginn der auseinandersetzungen 
zwischen dem erzbischof philipp christoph von Sötern und abt agritius um 

79 lHaKo best. 1D nr. 4028, S. 377 f.
80 lHaKo best. 56 nr. 877, S. 305–502.
81 Hontheim, prodromus, S. 945.
82 in Scheckmann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: Schmid/em-

bach, Die medulla Gestorum treverensium, S. 399.
83 Siehe Dieter Kerber, Herrschaftsmittelpunkte im erzstift trier. Hof und residenz 

im späten mittelalter (residenzenforschung 4), Sigmaringen 1995, S. 89 f.
84 Stabitr Hs 1626, S. 1153 f., zahlreiche aussagen zur teilnahme des abtes an den 

landtagen von etwa 1520 bis 1554 finden sich in lHaKo best. 56 nr. 877, S. 52 
und S. 305–502.

85 lHaKo best. 1c nr. 19087.
86 lHaKo best. 56 nr. 877.
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den abtsstuhl 1624 aber natürlich nicht mehr, und dass die abtei St. maximin 
bis 1665 auch keine landessteuern mehr leistete.87 Statt ihrer führte von 1625 
bis 1669 der abt von St. matthias den Vorsitz als primas der landstände,88 
der ihn nach der unterwerfung der abtei St. maximin 1669 abt maximin 
Gülich wieder abtrat.89 Seitdem nahmen die maximiner äbte das amt des 
primas der obererzstiftischen Stände bis zur besetzung des landes durch die 
französische armee 1794 kontinuierlich wahr. 

ähnlich wie in Kurtrier dürfte auch im Herzogtum luxemburg der ab-
tei, die seit dessen anfall an die spanische linie der Habsburger 1556 mit 
den Statthaltern der niederlande und ihren Gouverneuren zu luxemburg 
in engem Kontakt stand und die nach dem landesherrn im Herzogtum der 
größte landbesitzer war, der Vorsitz in der luxemburger Ständeversammlung 
gewohnheitsrechtlich zugefallen sein. in den luxemburger Ständen war die 
abtei seit dem Spätmittelalter ständig vertreten, hatte deren umlagen mit-
getragen und im 15. Jahrhundert deren urteil in zahlreichen lehens- und 
besitzstreitigkeiten eingeholt. als 1543 die französischen truppen luxemburg 
besetzt hielten, organisierte St. maximin den luxemburger Ständetag in der 
abtei.90 nachdem der ausbau des refugiums in der Stadt die Grundlage für 
die gesellschaftliche repräsentation der abtei im land geschaffen und den 
mönchen Schutz während der Wirren um den abtsstuhl und der landsäs-
sigkeit ihres Klosters von 1624 bis 1669 geboten hatte, erhielt das amt in der 
luxemburger Ständeversammlung auch eine politische Dimension, da es seine 
inhaber in engere Verbindung mit der spanischen, seit 1713 habsburgischen 
Vormacht im Westen und Gegengewicht gegen Kurtrier brachte, aber auch 
mit der nobilität und den einwohnern des Herzogtums.91 nicht nur abt 
Willibrord Schaeffer (1738–1762), der als geborener luxemburger während 
seiner längeren aufenthalte im refugium solche Kontakte besonders pflegte, 
sondern auch sein nachfolger Willibrord Wittmann (1762–1796) nahmen 
deshalb das amt des primas der luxemburger Stände sorgfältig wahr, ob-
wohl es sie für gewöhnlich einen monat im Jahr von ihrer abtei fernhielt.

87 lHaKo best. 1e nr. 647, nr. 651, nr. 726 und nr. 729.
88 Hontheim, Historia trevirensis 3, S. 291 und S. 572; Kurzeja, Der älteste liber 

ordinarius, S. 268; vgl. die wenig präzisen ausführungen hierzu von becker, 
St. eucharius-St. matthias, S. 350.

89 moser, Staats-recht, S. 218.
90 novillanius, chronicon, S. 1037.
91 zahlreiche überlieferungen, die in der vorliegenden arbeit nicht systematisch aus-

gewertet werden konnten, im Stalux best. iV: etats du luxembourg.
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auch in der 1473 gegründeten trierer universität,92 die bis nach 1480 
mit der abtei St. maximin wegen des patronats der pfarrei Diedenhofen im 
Streit lag,93 erlangten die äbte vor allem in den epochen ihres friedlichen 
einvernehmens mit dem Kurstaat häufiger ämter. als erster maximiner abt 
wurde 1576 matthias reuter zum rektor der universität gewählt, danach 
1580 zu deren Vizekanzler und kurz vor seinem tod 1581 in den Fakultätsrat 
aufgenommen. Sein nachfolger abt reiner biwer bekleidete bereits 1582 
das rektorat und wurde 1600 vom erzbischof zum Vizekanzler ernannt. 
Während der abwesenheit des von der liga gefangen genommenen trierer 
erzbischofs philipp christoph von Sötern konnte auch abt agritius 1642 
das rektorat und 1643 das Dekanat dreier Fakultäten erlangen. im späten 
17. und im 18. Jahrhundert, als zahlreiche maximiner mönche die univer-
sität besuchten und ihr die abtei zeitweilig mehrere ihrer Konventualen als 
professoren oder assessoren überließ,94 wuchs auch das ansehen der äbte 
in der universität. abt maximin Gülich erlangte schon 1670, also ein Jahr 
nach seiner unterwerfung unter den trierer Kurstaat, das rektorat, sein 
nachfolger alexander Henn fungierte von 1681 bis 1684 als rektor und 
ebenso 1722 und 1725 abt nikolaus paccius. Während der regierung des 
abtes Willibrord Wittmann, der selbst von 1770 bis 1773 sowie von 1781 bis 
1794 das rektorat bekleidete, schien es in den Jahren 1763 und 1764 infolge 
der repressalien der französischen Verwaltung gegen den Jesuitenorden, des 
bis dahin tragenden elements der trierer universität, dass diese Hochschule 
sogar völlig der leitung der Stadttrierer benediktinerklöster unterstellt würde. 
Wegen der Gefahr, dass die 262 pfarreien der trierer Diözese in Frankreich 
und die 205 pfarreien in lothringen nicht mehr mit Kandidaten besetzt werden 
konnten, die in trier bei den Jesuiten theologie studiert hatten, sollten sie 
durch benediktinermönche ersetzt werden. zwar ließ sich das projekt nicht 
realisieren, doch schlug sich seitdem und noch mehr nach der unterdrückung 
des Jesuitenordens 1774 der nun gewichtige einfluss der abtei St. maximin 
auf die universität in der mehrfachen besetzung ihrer lehrstühle durch 
Konventualen und in dem seit 1781 beständigen rektorat ihres abtes nieder.

92 zu ihr allgemein: Keil, promotionsbuch; ders., promotionslisten; zenz, trierer 
universität, sowie trauth, begegnung.

93 Siehe § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit und § 33.2.5.2.1. Dieden-
hofen.

94 Siehe § 36. inhaber von Klosterämtern und § 37.5. priestermönche 1350–1802: 
bohlen, brand, melior, paffrath, Heinen, Watzelhahn, müller und Schmitt.
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ohne Gewicht hingegen waren die zahlreichen ratstitel, die den äbten 
im 18. Jahrhundert vor allem seitens des Wiener Hofs wohl wegen ihrer 
gemeinsamen interessen in luxemburg verliehen wurden. So wurde abt 
nicetius 1700 und 1715 zum kaiserlichen rat ernannt,95 abt martin bewer 
173396 und abt Willibrord Schaeffer 1748 sowie 1759 zum Staatsrat in den 
niederlanden.97 Diese Würde erhielt 1768 auch abt Willibrord Wittmann, der 
hierfür der reichshofkanzlei 336 rtl. zu bezahlen hatte98 und der in diesem 
Jahr auch zum geheimen kurpfälzischen rat und zum ständigen obersten 
elemosinar des pfälzischen ritterordens vom löwen ernannt wurde.99 

außer den Darstellungen der äbte auf ihren Siegeln und von abt Willi-
brord Wittmann (1762–1796), von dem mehrere portraits bekannt sind (siehe 
§ 35.2. äbte nach 700 bis 1802), finden sich die bildnisse aller 82 fiktiven 
und wirklichen maximiner äbte auf der 1699 von dem maler louis counet100 
geschaffenen tafel: cHronoloGia abbatum imp. et exempti 
monaSterii S. maximini a conStantino maGno anno 333 
FunDati. nicetiuS abbaS Fieri curaVit.101 portraiteigenschaften 
können bei ihnen nur für den 1698 verstorbenen abt alexander Henn und 
für den auftraggeber abt nicetius andreae angenommen werden sowie für 
die fünf von unterschiedlichen malern in die zunächst noch freigebliebenen 
ovalen medaillons der untersten reihe eingefügten bildnisse der äbte nach 
1719, einschließlich des praktisch nie zu trier weilenden letzten abtes be-
nedikt Kirchner. Doch zeigen die schematischen Darstellungen der äbte von 
333 bis 1681, unter denen abt Johann von isenburg (1548–1556) bezeich-
nenderweise fehlt, bezüglich ihrer Gewandung, ihrer attribute und seit 1258 
auch Wappen mehrere durch die abteigeschichte und ihrer legendenbildung 
bedingte eigenheiten.

Die Siegel der maximiner äbte102 sind in der umfangreichen maximi-
ner urkundenüberlieferung nur schlecht dokumentiert. Diese gelegentlich 

 95 Staarchtr best. DmpG nr. 6 und n7.
 96 Staarchtr best. b nr. 7.
 97 original paris, bn lat. nouv. aqc. 9269 sowie n7.
 98 Staarchtr best. b nr. 8 und Stabitr Hs 1652b/948b.
 99 n7 und Stabitr Hs 1652b/948b.
 100 zu ihm: Dühr, barockmalerei an rhein und mosel, S. 338–340, weitere literatur.
101 Heute trier, bischöfliches Dom- und Diözesanmuseum inv. nr. m 53; abb. des 

tableaus bei Dühr, barockmalerei an rhein und mosel, S. 229.
102 zu den einzelnen Siegeln der äbte siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802, einige Sie-

gelabbildungen, ferner bei ewald, rheinische Siegel 4, tafeln 92, 96, 97, 103 und 
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schmerzliche lücke ist vor allem durch die wenig pflegliche behandlung der 
gewöhnlichen urkunden während vieler Jahre im Klosterarchiv bedingt, da-
neben auch durch Sammler nach 1800, die an den urkunden von den Siegeln 
häufig nur die abgeschnittenen pressel zurückgelassen haben.103

nach der frühen, nicht ganz zweifelsfreien Führung eines institutions-
siegels durch abt poppo und dessen Verwendung noch unter abt Gerhard 
(abb. 14) war Siger (1139–1163/1166) der erste maximiner abt, der um 1146 
ein eigenes, dem abt vorbehaltenes Siegel benutzte.104 es ist noch rund, zeigt 
einen sitzenden abt mit Stab und buch, jedoch ohne mitra, und nennt in der 
umschrift den namen des abtes verbunden mit der Dei-gratia-Formel. Durch 
seine Größe und Gestaltung steht es in der reihe der anderen frühen Siegel 
rheinischer benediktineräbte. erst von Sigers zweitem nachfolger Konrad 
(1177–1201/1208) ist 1189 erneut ein abtssiegel überliefert,105 das nun, dem 
sphragistischen trend folgend, spitzoval ist und ebenfalls den abt barhäuptig, 
in sitzender Haltung und mit Stab und buch zeigt. im typus entspricht es den 
besser überlieferten und erhaltenen Siegeln seiner nachfolger bartholomäus 
(1214/1215–1231), Heinrich iii. (1232–1258) und Heinrich iV. (1258–1282),106 
wobei von letzterem erstmals auch ein als rücksiegel verwendetes Sekret-
siegel bekannt ist, das vermutlich die reliquienbüste des Klosterpatrons 
darstellt.107 Die in der Spätgotik allgemein zu beobachtende sphragistische 
ausgestaltung der Siegelbilder durch maßwerke, architekturteile und Ge-
wandfaltenwürfe sowie die aufgabe der Starrheit der abgebildeten person 
machte sich bereits beim Siegel des abtes Dietrich ii. (1305–1352) bemerkbar 
und wurde in denen seiner nachfolger bis 1450 immer stärker ausgestaltet. 
Das Siegel Dietrichs ii. bildete auch erstmals sein Familienwappen zu seinen 
Füßen ab. abt rorich (1369–1411) nahm dagegen sein Wappen nicht in sein 
Siegelbild auf, sondern gebrauchte es nur in seinem als rücksiegel verwende-
ten Sekret, während es sein nachfolger lamprecht (1411–1449) wieder, nun 
als regulären Schild, zu Füßen des sitzenden abtes verwendete (abb. 10). 
Seitdem war das Familienwappen obligatorischer bestandteil des Siegelbildes 

108 sowie im anhang, abb. 7–13, zu den abtssiegeln bis 1189 auch Stieldorf, 
Die frühen Siegel, S. 81–103.

103 Vgl. § 4. Das archiv.
104 erhalten in Heidelberg, ub urk. nr. 326; abb. 7; zu der Siegelführung der einzel-

nen äbte siehe auch § 35.2. äbte nach 700 bis 1802.
105 lHaKo best. 211 nr. 137.
106 abb. 8 und 9.
107 lHaKo best. 211 nr. 242.
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eines maximiner abtes bis 1796. ebenfalls griff lamprecht die durch ro-
rich geschaffene tradition der Sekretsiegel der maximiner äbte wieder auf, 
die zumeist ohne umschrift ausschließlich das Familienwappen des abtes 
abbildeten. Sie wurden von den meisten äbten zunächst als Geschäftssiegel 
und als Sekret- sowie rücksiegel neben ihrem großen Siegel bis nach 1650 
verwendet. Danach erst wurden die ringsiegel als aufgedrückte lack- und 
papiersiegel zum hauptsächlichen beglaubigungsmittel ihrer nun vornehmlich 
auf papier geschriebenen urkunden, während ihr großes Siegel zunehmend 
in den Hintergrund trat. ebenfalls unter abt lamprecht, der in seinen frü-
hen typaren noch barhäuptig abgebildet ist, wurde bis 1796 die mitra zum 
unverzichtbaren teil der Darstellung der maximiner äbte auf ihren Siegeln.

ein neuer Siegeltypus erschien unter abt antonius (1452–1483), dessen 
runder abdruck die Figur des stehenden abtes mit Stab, mitra und buch 
zeigt, die ab den Knien durch dessen Wappenschild bedeckt ist. zwar griff 
sein nachfolger otto (1483–1502) gelegentlich noch auf die ältere spitzovale 
Siegelform zurück, doch setzte sich hierauf bis zum amtsantritt des abtes 
matthias reuter 1568 bildinhalt und Form des von antonius gewählten 
großen abtssiegels durch. Danach wurde es durch einen ebenfalls runden 
Siegeltypus abgelöst, bei dem der abt, dessen Füße durch sein Familienwap-
pen bedeckt sind, mit Stab, mitra und buch nun wieder sitzend vor einem 
frühbarocken Gestühl abgebildet wird. auch die nachfolger des matthias 
benutzten bis 1623 denselben Siegeltypus neben den nun immer häufigeren 
ring- und Sekretsiegeln, die abt agritius (1623–1655) sogar ausschließlich 
verwendet zu haben scheint. Die letzte ausformung des großen Siegels der 
äbte erfolgte unter anlehnung an deren frühere Siegel unter abt maximin 
Gülich (1655–1679). Sein typar hat den wie bisher vor einer barockstaffage 
sitzenden abt mit Stab und mitra zum inhalt. Sein Wappen zu seinen Füßen 
wird nun zur linken von einem Doppeladler und zur rechten von einem 
aufgerichteten bären begleitet, den der abt an einer Kette hält. Das nach 
1655 geschaffene typar wurde von maximins nachfolgern, die lediglich das 
Wappen und die umschrift auf ihm änderten, bis nach 1763 weiterverwendet,108 
auch wenn nun die teils ovalen, teils oktogonalen oder runden um- und 
inschriftslosen ringsiegel zunehmend als beglaubigungsmittel überwogen. 
Die ringsiegel hatten als bildinhalt den stets ovalen Schild mit dem Fami-
lienwappen des abtes, als electus noch ohne Wappenmehrung und ohne 
abtsattribute, als geweihte äbte jedoch zusätzlich mit dem doppelköpfigen 

108 zuletzt 1763 in lHaKo best. 48 nr. 1254.
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adler. im Wappenschild belegte der adler nun entweder die obere Hälfte 
und das Familienwappen die untere Hälfte (so Henn, andreae, paccius, 
bewer und Schaeffer) oder nahm zwei Felder des gevierten Schildes ein (so 
Wittmann). zugleich wurden auf den ringsiegeln über dem Wappenschild 
die attribute der maximiner äbte gezeigt: die abtskrümme, die mitra und 
seit abt paccius (1719–1731) auch ein Schwertknauf, dessen Verwendung der 
trierer erzbischof im Dezember 1774 vergeblich beanstandete.109 lediglich 
abt Wittmann (1762–1796) führte an den Seiten seines Wappenschilds statt 
der ranken seiner Vorgänger zwei adlerschwingen beziehungsweise einen 
adler auf der rechten und einen löwen auf der linken Seite (abb. 13).

2. Der Konvent

Vor der einführung der lothringischen reform 934 fehlen wirkliche überlie-
ferungen zur Konventsstärke. Der begrenzung der zahl der maximiner mönche 
auf 100 in der Dagobertfälschung und später durch den trierer erzbischof 
Hildulf in der Vita St. agritii liegen relativ späte Vorstellungen zugrunde.110 
auch die umfangreicheren, hinsichtlich ihrer eigenschaft als mönche, Vögte 
und andere personen jedoch nicht zu bestimmenden namenslisten in den 
precarie- und tauschverträgen des Klosters111 vermitteln lediglich den ein-
druck einer größeren klösterlichen institution. an dem regulären abt ogo i. 
(934–945) wurde nicht nur die Durchführung der reform, sondern auch die 
Vermehrung der zahl der mönche auf 60 gerühmt.112 Diese zahl erscheint 
durchaus realistisch, weniger wegen der mönchsliste unter ogo i., die 70 na-
men kennt, deren Genese jedoch einige Fragen offen lässt,113 sondern wegen 
der beobachtungen, die mit Hilfe des nun einsetzenden ältesten maximiner 
necrologs sowie dessen ergänzungsmöglichkeiten aus dem jüngeren maxi-
miner necrolog und aus dem echternacher necrolog möglich sind. Für den 
zeitraum von 934 bis 1200 hatte erich Wisplinghoff auf Grund der beiden 

109 lHaKo best. 1c nr. 10025, § 3759; antwortschreiben des maximiner anwalts 
Dr. Franz philipp Felix Gress vom Januar 1775 hierauf in Stabitr Hs 1652a/984a: 
auch der trierer Kurfürst führe als sächsischer prinz das polnische Wappen, ob-
wohl polen kein erb-, sondern ein Wahlkönigtum sei.

110 Kölzer, Studien, S. 78.
111 So mub 1 nr. 153, nr. 163, nr. 167 und nr. 170.
112 So roberg, Das älteste „necrolog“, S. 78, eintrag der Hand H7.
113 Hierzu § 34.2. listen: l1.
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maximiner necrologe eine Durchschnittsstärke des Konvents von etwa 100 
mönchen errechnet.114 eine genauere analyse des namensmaterials in den 
necrologen führt jedoch dazu, nur jene dort genannten personen als maxi-
miner mönche zu betrachten, die in ihnen ausdrücklich als solche genannt 
sind.115 Dadurch wird wahrscheinlich, dass der Konvent in dem zeitraum 
von 934 bis nach 1100 im Durchschnitt etwa 70 mönche umfasste, darunter 
90 % priestermönche und 10 % Konversen. Die maximiner Konventsstärke 
dürfte deshalb die für das 10. Jahrhundert bei anderen großen abteien, etwa 
Fulda oder prüm, errechnete zahl der mönche nicht ganz erreicht haben, 
was durch die zahlreichen abordnungen maximiner Konventualen in andere 
Klöster bedingt sein könnte.

Die einträge von maximiner mönchen in den nachtragsschichten des 
jüngeren necrologs machen deutlich, dass ihre zahl nach 1200 stark zu-
rückging. Die Gründe für den niedergang können sicherlich nicht in dem 
mangel an eintrittswilligen gesehen werden, sondern in der zunehmenden 
begrenzung der aufnahme von novizen durch den Konvent selbst. überhaupt 
lassen zahlreiche Quellen vermuten, dass sowohl bis zur Durchführung der 
monastischen reform 1436, als für den eintritt in die abtei noch ständische 
Qualifikationen erforderlich waren, wie auch in den einzelnen perioden der 
Klostergeschichte bis um 1780 die Konventsstärke nicht durch die zahl der 
bewerber als novizen, sondern durch die abtei selbst bestimmt wurde. 
Von der möglichkeit, dass das Kloster nicht mehr in der lage sei, geeignete 
novizen zu gewinnen, ist erstmals 1786 die rede.116 zuvor jedoch war die 
Konventsstärke das resultat einer mehrzahl von Gründen, die den jeweiligen 
Konvent bewogen hatten, seine mitgliederzahl zu begrenzen. Die wichtigste 
und vom 14. bis ins 17. Jahrhundert mehrmals ausgesprochene ursache war 
sicherlich die begrenztheit der dem Konvent zustehenden einkünfte, weshalb 
durch jede neuaufnahme die für den unterhalt seiner bisherigen mitglieder 
zur Verfügung stehenden mittel beeinträchtigt wurden. in einer zeit ohne 
nachwuchsprobleme spiegeln sich daher in der jeweiligen Konventsstärke 
die resultate des augenblicklichen zustands der Klosterwirtschaft und der 
monastischen impulse des Konvents zur erhaltung einer möglichst ausge-
dehnten und ausgebauten klösterlichen Gemeinschaft wider, die andererseits 

114 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 48 f.
115 Hierzu § 34.1. necrologe: n2 und n3.
116 lHaKo best. 1c nr. 19076.
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durch den egoismus ihrer nach einem hohen lebensstandard strebenden 
mitglieder begrenzt wird.

Dieser egoismus war im späten mittelalter auch zu St. maximin besonders 
ausgeprägt und durch die präbenden verfassungsmäßig institutionalisiert, 
wonach jedes Konventsmitglied anspruch auf einen bestimmten teil der 
Gesamteinkünfte hatte. So sollte abt otto von Gennep 1367 für die zeit 
seines Verzichts auf die leitung der abtei eine doppelte präbende erhalten.117 
im Jahr 1386 verlieh abt rorich einem außerhalb des Konvents lebenden 
priester der Diözese utrecht für dessen Dienste und dessen Schenkung von 
300 alten fl. eine ausführlich beschriebene präbende.118 nach 1400 betrug der 
jährliche aufwand für diese präbenden insgesamt 100 fl., 39 malter Korn, 
20 malter erbsen, 46 Gefäße Öl und 7 malter Salz, die abt rorich dem 
Konvent außer seinen propinationen an 16 Heiligenfesten zu liefern hatte.119 
Der Wert einer einzelnen präbende wurde 1416 auf jährlich 70 fl. geschätzt, 
als dem früheren abt Heinrich muyl eine doppelte präbende zuerkannt 
wurde.120 Dieses aufteilungssystem bewirkte, dass der Konvent um 1373 nur 
noch neun mitglieder umfasste (l5). Die geringe Konventsstärke mag bei 
der anstellung von Kaplänen 1332 und 1334 in der St. nikolauskapelle und 
am St. clemensaltar in der Klosterkirche durch legate von laien bewirkt 
haben, dass diese Weltpriester zur teilnahme an den messen und Vespern 
des Konvents, zum Gesang im chorgottesdienst und zur mithilfe bei den 
prozessionen der Klostergemeinschaft verpflichtet wurden.121 abt rorich 
scheint dem ausdünnungsprozess der mönchsgemeinschaft zunächst entge-
gengearbeitet zu haben, denn 1389 zählte der Konvent wieder 18 personen 
(l6), bei seinem tod 1411 freilich nur noch zwölf mönche (l7). Danach 
verminderte der wirtschaftliche niedergang des Klosters die zahl der Kon-
ventualen sogar auf sechs im Jahr 1434 (l8). noch 1446 verpflichtete abt 
lamprecht seinen bei seinem tod 1449 acht mitglieder zählenden Konvent 
(l9), wegen der schlechten Finanzlage in den nächsten fünf Jahren keine 
neuen novizen aufzunehmen.122 

Die aufgabe der institutionalisierten präbenden und das bemühen der 
abtei um die Wiederherstellung des ursprünglichen mönchsideals durch 

117 lHaKo best. 1c 8 nr. 357.
118 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 85 f.
119 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 114.
120 Stabitr Hs 1626, S. 115.
121 lHaKo best. 211 nr. 325 und nr. 356.
122 Stabitr Hs 1644/375, S. 79.
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die annahme der reformen Johannes rodes 1436 konnten sich infolge 
der wirtschaftlichen notlage des Klosters nur mit einer gewissen zeitlichen 
Verzögerung in der steigenden zahl der Konventsmitglieder niederschlagen. 
auch wurde in den Jahrzehnten von 1430 bis 1470 ein größerer teil der 
mönche nicht als novizen zu St. maximin ausgebildet, sondern war aus 
anderen Klöstern der reform gleichsam geliehen. erst die listen nach 1500 
zeigen, dass ein wichtiges anliegen der reform, die Gewinnung zahlreicher 
und gut ausgebildeter mönche ohne ansprüche aus den Klostereinkünften 
für ihre person, erreicht war. 1502 umfasste der Konvent bereits 24 mönche 
(l11) und 1516 erreichte sein umfang mit 27 Konventualen (l13) einen 
vorläufigen Höchststand. bedingt durch die zerstörung der abtei 1522 und 
durch die primär durch außenkräfte verursachten Krisen des Klosters im 
16. und im 17. Jahrhundert sank nach 1532 bis zur erneuten zerstörungen 
1674 diese zahl auf durchschnittlich 16 bis 22 mönche.

unter der regierung des als zweiten Gründer der abtei verehrten abtes 
alexander Henn (1680–1698) stieg die Konventsstärke auf 39 mönche bei 
seinem tod 1698123 und dürfte in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wei-
ter angewachsen sein. um 1758 kennt eine Quelle124 60 Konventualen und 
beim regierungsantritt des abtes Wittmann 1762 lebten im Kloster selbst 
52 mönche ohne die Konventualen zu luxemburg, taben, Schwabenheim 
und Großwinternheim.125 mehrere Faktoren, die inneren Spannungen im 
Kloster selbst, die rasch ansteigenden personal- und arbeitskosten sowie 
ausgaben für den Konvent126 und wohl auch das einwirken der aufklärung, 
führten danach zum rückgang der Konventsstärke. Die norma von 1773 
wurde noch von 44 mönchen unterschrieben (l33) und die Visitation 1786 
verzeichnete ebenfalls 44 mönche, von denen 35 im Kloster und neun auf 
den außenstellen der abtei lebten (l34). Doch verwies 1787 der prior ru-
dolf Grantz auf die ungünstige altersstruktur des Konvents. als Folge der 
mangelnden neuaufnahme von novizen während des verflossenen Jahrzehnts 
sei nur ein mönch unter 30 Jahren, vier zwischen 30 und 40 Jahren und alle 
übrigen älter. Deshalb könnten wegen studienbedingter abwesenheiten, 
chorfreiheiten der offizianten und altersbedingter Gebrechen nur 21 mönche 
am chorgebet teilnehmen.127 auch ließ im ausgehenden 18. Jahrhundert die 

123 leichenpredigt loranus, siehe § 2.3. leichenpredigten.
124 lHaKo best. 1c nr. 19060.
125 Stabitr Hs 1652b/948b.
126 resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 213–215 und S. 225.
127 lHaKo best. 1c nr. 19079.
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allgemeine Verachtung des mönchsstandes eine Verschlechterung der künfti-
gen Konventszusammensetzung befürchten.128 zu den eingriffen des trierer 
Kurfürsten 1786 in der abtei gehörte auch ein vorläufiges aufnahmeverbot 
weiterer novizen. Der nun erheblich überalterte Konvent zählte beim einfall 
der französischen truppen deshalb noch 30 (l36) und bei der aufhebung 
der abtei im märz 1802 nur noch 21 mönche (l38).

Die Herkunft der maximiner mönche vor 934 bleibt ebenso im Dunkeln 
wie in der ottonischen Kaiserzeit. Für sie lassen sich keine aufschlüsse 
gewinnen, die die aus anderen reichsklöstern bekannten informationen 
ergänzen könnten. in den Hinweisen auf die vornehme abkunft in den 
Viten der ehemaligen maximiner mönche, die als reformäbte in anderen 
Klöstern bekannt wurden, muss eher ein zeitgenössischer Gemeinplatz als 
eine historische realität gesehen werden. bezeichnend für die Dürftigkeit der 
Quellen ist, dass gesicherte nachrichten zur Herkunft auch der äbte, abge-
sehen natürlich von poppo von Stablo, erst mit abt Siger (1139–1163/1166) 
einsetzen und sich seit abt bartholomäus (1214/1215–1231) kontinuierlich 
verfolgen lassen. aussagen zu den Familien der maximiner mönche erlauben 
zunächst einzelne angaben in den nachtragsschichten von n3 und in eini-
gen urkunden. Für das 13. Jahrhundert sind sie noch spärlich und zufällig 
und ermöglichen erst für das 14. Jahrhundert Feststellungen, die durch eine 
breitere überlieferung gesichert sind. Sie unterstreichen die ausführungen 
von petrus becker,129 dass St. maximin in stärkerem ausmaß als die ande-
ren trierer abteien ein ausschließliches adelskloster war. bei den meisten 
angehörigen des Konvents bis nach 1435 lässt sich ihre zugehörigkeit zu 
der im trierer und im luxemburger land ansässigen Schicht der kleineren 
adelsfamilien nachweisen, deren trennung in „edelfreie“ und ministerialenfa-
milien in diesem Jahrhundert allerdings nicht mehr angemessen erscheint. ein 
geringerer teil entstammte auch dem niederen adel der pfalz, rheinhessens 
und der Wetterau, nämlich aus den Familien randeck, lorch, bommersheim 
und beldersheim. Der landsmannschaftlichen Geschlossenheit entsprach auch 
die Herkunft der mönche aus einem einheitlichen Sprachraum, die 1348 der 
abt von St. arnulf bei metz bei einem Gütertausch betonte, als er abt und 

128 So der Konventual mauritius lessel 1786 in lHaKo best. 1c nr. 19076: Sonsten 
fehlte es uns nicht an Supplicanten auch von vornehmen Ältern Kinder, dermalen 
aber bei dem gehässigen Klosterwesen sind wir bald gezwungen, die Subjecte von 
der Strasse anzunehmen.

129 becker, Die ständische zusammensetzung, S. 313–320.
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Konvent als rein deutschsprachig bezeichnete,130 und ebenfalls noch 1507 die 
abtei molesme.131 im unterschied zu den anderen abteien der Stadt trier 
gewährte St. maximin nur in einem einzigen Fall auch nachkommen von 
städtischen Schöffengeschlechtern zugang zum Konvent.132 bei dem mit St. ma-
ximin eng verbundenen priester Johannes133 aus der trierer Schöffenfamilie 
der philomena134 ist deshalb denkbar, dass er um 1327 zu Himmerod eintrat, 
weil er im maximiner Konvent keine aufnahme fand. Während im 13. und 
im frühen 14. Jahrhundert die maximiner äbte Heinrich von bruch, Heinrich 
von Dhaun und Gottfried von braunshorn dem höheren adel zuzurechnen 
sind, verfügte der Konvent über eine große ständische Homogenität, da sich 
in ihm, möglicherweise infolge der Konkurrenz der Stifte, keine Söhne des 
höheren adels befanden. eine nur scheinbare ausnahme ist der von 1414 
bis 1416 zu St. maximin als abt auftretende Graf Heinrich von Sayn, der 
kein ursprüngliches Konventsmitglied war, sondern durch seinen onkel, 
erzbischof Werner von trier, in die abtei versetzt wurde.

Die ständische Qualifikation der maximiner mönche betonte zwischen 1414 
und 1420 nochmals abt lamprecht in seiner anordnung, dass in den Konvent 
nur aufgenommen werden dürfe, wer väterlicher- und mütterlicherseits aus 
einer ritter- oder Knappenfamilie stamme und mindestens 20 fl. als erbe 
mitbringe.135 Daneben erwecken einzelne bestimmungen dieser ordnung den 
eindruck, dass damals der eintritt der späteren mönche bereits als pueri die 
regel war. in der person des abtes lamprecht sieht petrus becker136 auch 
den initiator für die unterdrückung des abschnittes über die abschaffung 
des adelsprivilegs bei der übernahme der petershäuser reformbeschlüsse 
durch das provinzialkapitel der benediktineräbte der Köln-trierer provinz 
im oktober 1422.

erst die einführung der reformen Johannes rodes im Jahr 1436 bedeu-
tete für die zusammensetzung des maximiner Konvents eine grundlegende 
zäsur. Seitdem war jeder der neu aufgenommenen novizen bürgerlicher oder 
bäuerlicher Herkunft. unterschiede in der zusammensetzung des Konvents, 
die nicht sonderlich markant waren, ergaben sich im Verlauf der restlichen 

130 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 79–83: qui veri sunt theutonici.
131 lHaKo best. 2113, S. 607 f.
132 Siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802: Heinrich meutze.
133 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 80r–80v, und nr. 2118, S. 296.
134 zu ihr Heyen, Stift St. paulin, S. 685.
135 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 210.
136 becker, Dokumente zur Klosterreform, S. 132.
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360 Jahre bis zur aufhebung des Klosters nur noch aus der sozialen und 
beruflichen Stellung der Familie des novizen in der mitwelt und aus dessen 
Heimatregion.

nach dem Wegfall der ständischen Qualifikation machte sich zunächst hier 
wie auch in anderen Klöstern des mittelrhein-moselgebietes offensichtlich 
ein mangel an ausgebildeten und geeigneten einheimischen bewerbern für 
das noviziat bemerkbar. bis etwa 1500 stammte deshalb ein größerer teil 
der mönche aus dem nordwestdeutsch-niederländischen raum, in dem die 
Devotio moderna eine breite Schicht von Schulen und Klöstern erfasst hatte. 
unbekannt ist, wieweit St. maximin diese Konventualen als professmönche 
aus anderen Klöstern übernommen, vielleicht sogar nur ausgeliehen oder als 
novizen durch Werbungen an den Schulen der Devotio gewonnen hat, wie 
dies beispielsweise für laach bezeugt ist.137 einige dieser zunächst landes-
fremden mönche passten sich erstaunlich gut den maximiner Verhältnissen 
an, erlangten in der abtei mehrmals die ämter des priors und des Kellerars 
und stellten mit otto von elten (1483–1502) und thomas von Huisdem 
(1502–1514) auch zwei äbte. Das Defizit an geeigneten einheimischen no-
vizen wurde nach 1500 jedoch rasch abgebaut, wie die Wahlliste von 1514 
zeigt (l12). Stammten in der liste von 1502 (l11) noch fast die Hälfte der 
mönche aus niederrheinischen Gebieten, so waren nun von den 24 mönchen 
15 im bereich des trierer Kurfürstentums, die mehrzahl von ihnen sogar im 
trierer Stadtgebiet gebürtig, während bei den übrigen nur die Herkunftsorte 
Köln und Gladbach auf ihre niederrheinische Heimat weisen. 

trotz der Spannungen der Stadt trier zur abtei seit 1522 hielt das 
übergewicht von mönchen trierer Herkunft im maximiner Konvent das 
ganze 16. Jahrhundert hindurch an. in der liste von 1551 (l18) stammen 
beispielsweise von den 17 Konventualen acht aus der Stadt und dem trierer 
umland. erst während des langen Konflikts mit dem trierer erzbischof 
philipp christoph von Sötern von 1623 bis nach 1652 lassen sich leichtere 
Veränderungen in der zusammensetzung feststellen. Von den 22 Wählern des 
maximin Gülich zum abt im Dezember 1654 (l31) kann bei 13 mönchen 
ihr Heimatort festgestellt werden, nämlich von sieben aus dem luxemburger 
und von sechs aus dem trierer land. ebenso stammen bei der Wahl des 
abtes alexander Henn im Januar 1680 von den zwölf mönchen mit gesi-

137 Johannes butzbach, odeporicon. Wanderbüchlein, aus dem lateinischen über-
tragen und mit einem nachwort versehen von andreas beriger, zürich 1993, 
S. 299–307, vgl. resmini, benediktinerabtei laach, S. 420.
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cherten Herkunftsangaben sechs aus dem Herzogtum luxemburg und sechs 
aus dem trierer Kurfürstentum. ein solches Gleichgewicht dürfte bis etwa 
1740 bestanden haben und verschob sich erst unter der regierung des abtes 
Willibrord Schaeffer (1738–1762) leicht zugunsten luxemburgs, was sich 
jedoch unter dessen nachfolger abt Wittmann (1762–1796) in das Gegenteil 
wendete. Doch wurden seit 1750 als neues element zunehmend auch von 
außerhalb dieser beiden landesherrschaften stammende novizen, vornehm-
lich aus Franken und aus rheinhessen, in den Konvent aufgenommen. bei 
der Visitation im märz 1786 (l34) waren von den 35 in der abtei und den 
neun auf deren außenstellen weilenden Konventualen noch 20 mönche unter 
abt Schaeffer eingetreten, darunter acht aus dem luxemburger, sieben aus 
dem Kurtrierer Gebiet und fünf aus anderen regionen. Von den 24 bereits 
unter abt Wittmann eingetretenen Konventualen stammten dagegen zwölf 
aus dem erzstift trier, darunter neun aus der Stadt trier selbst, nur fünf aus 
dem luxemburger land und sieben aus anderen Gegenden. mit insgesamt 
19 trierer, 13 luxemburger und zwölf Konventualen aus anderen regionen 
im Jahr 1786 hatten sich daher seit einiger zeit die landsmannschaftlichen 
proportionen im Konvent verschoben, doch blieb dies für die Geschichte 
der wenigen Jahre, in der die abtei noch bestand, ohne bedeutung.

Die soziale Herkunft der mönche während des langen zeitraums von 
1436 bis 1802 ergibt kein einheitliches bild. nach 1470 verfügte die abtei, 
von einigen Jahrzehnten nach 1522 und zwischen 1623 und 1670 vielleicht 
abgesehen, über so reiche einkünfte, dass sie für den unterhalt des Kon-
vents nicht auf die erbteile der einzelnen Konventualen angewiesen war. ein 
eintrittsgeld (dos) hat sie von ihren novizen nach 1436 niemals erhoben. 
trotzdem konnte sie sich durchaus die aufnahme auch unvermögender no-
vizen leisten. Dennoch zeigt die zusammensetzung des Konvents nach 1436 
ein nebeneinander von mönchen vermögender und bescheidener Herkunft, 
das sich in den einzelnen epochen nur wenig verschob. natürlich waren 
in ihm, verglichen mit dem bevölkerungsdurchschnitt, Konventualen mit 
vermögenden eltern überrepräsentiert, was wohl eher an ihren günstigeren 
bildungsvoraussetzungen und beziehungen lag, weniger jedoch an einer geziel-
ten aufnahmepraxis der abtei. Das bedeutete freilich nicht, dass das Kloster 
nicht auch an den ihm zufallenden erbteilen seiner mönche interessiert war, 
wegen deren es eine reihe von prozessen führte.138 ebenso lassen sich aber 

138 Vgl. Jakob tredheck in § 36.1.2.3. pröpste zu Schwabenheim und petrus olinger 
sowie basinus Hetzrodt in § 37.5. priestermönche 1350–1802.
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auch in allen zeiträumen mönche von bescheidener Herkunft nachweisen. 
bei einigen legen dies die überlieferungen nahe.139 als unvermögend können 
sicherlich auch manche der zahlreichen nur nach ihrem Herkunftsort benann-
ten mönche des 16. und 17. Jahrhunderts betrachtet werden, häufiger wohl 
Söhne wenig begüterter landbewohner.140 in diesem ausleseprozess hatten 
sie unter glücklichen umständen vornehmlich dank ihrer guten begabung 
und ihres Fleißes die aufnahme in den Konvent erreicht und waren danach 
zu geeigneten mitarbeitern der breiten personellen basis in der Güter- und 
Vermögensverwaltung geworden, die St. maximin immer ausgezeichnet hat. 
auch im 18. Jahrhundert riss der zufluss von Söhnen der Klosterhinter-
sassen in den Konvent nicht ab. Dies zeigen die drei Konventualen aus der 
pächterfamilie Welter in riol,141 die beiden mönche benignus und romanus 
Dötsch aus rübenach,142 die zwei Konventualen der Klostermeier budeler zu 
Wasserbillig143 sowie die Karrieren des letzten priors der abtei, Konstantin 
Schmitt aus mertert,144 und des letzten Küchenmeisters, nicetius Heuard 
aus lintgen.145 Wie unterschiedlich nach 1762 schließlich die motive für die 
aufnahme von novizen waren, wird bei den 24 mönchen erkennbar, die 
unter abt Wittmann (1762–1796) in die abtei eingetreten sind. bei 13 von 
ihnen lassen sich die beweggründe des abtes zu ihrer annahme aus seinem 
manuale erschließen.146 in vier Fällen gab die musikalische begabung der 
bewerber den ausschlag,147 bei vier anderen novizen die Geschäftsbeziehun-

139 Friedrich von Ferschweiler, vgl. § 37.5. priestermönche 1350–1802, vermutlich Jo-
hannes Scheckmann, vgl. § 36.10. Küchenmeister, dessen abt zur aussteuer seiner 
Schwester beitrug, agritius Kenner, vgl. § 37.5. priestermönche 1350–1802 und 
die brüder Watzelhahn, vgl. § 36.10. Küchenmeister: Wolfgang Watzelhahn und 
§ 37.5. priestermönche 1350–1802: nikolaus Watzelhahn.

140 So die zahlreichen ohne Familiennamen überlieferten mönche des 16. und 17. Jahr-
hunderts in § 37.5. priestermönche 1350–1802.

141 Vgl. § 36.7. Küster: cornelius Welter, § 36.11. refektionare: leopold Welter und 
§ 37.5. priestermönche 1350–1802: eugen Welter.

142 Vgl. § 37.5. priestermönche 1350–1802: benignus Doetsch und romanus Doetsch.
143 Vgl. § 36.1.2.2. pröpste zu taben: maximinus budeler und § 37.5. priestermönche 

1350–1802: mauritius budeler.
144 Vgl. § 36.2.2. prioren: Konstantin Schmitt.
145 Vgl. § 36.10. Küchenmeister: nicetius Heuard.
146 Stabitr Hs 1652b/948b.
147 bei den brüdern Watzelhahn vgl. § 36.10. Küchenmeister: Wolfgang Watzelhahn 

und § 37.5. priestermönche 1350–1802: nikolaus Watzelhahn, ferner bei raphael 
lazarus vgl. § 36.5. infirmare und bei agritius Kenner vgl. § 37.5. priestermönche 
1350–1802.
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gen der abtei.148 Hinzukamen ein neffe des abtes149 sowie die Söhne eines 
verdienten pächters,150 eines Jugendfreundes des abtes,151 eines anwalts des 
Klosters152 und eines trierer beamten.153

ein gewichtigeres moment als das zu erwartende erbteil scheint für die 
aufnahme von novizen deren Verwandtschaftsgeflecht gebildet zu haben. 
Verwandtschaftsstrukturen sowohl innerhalb eines einzelnen Klosters wie für 
den Gesamtbereich einer Kloster- und Stiftslandschaft waren bisher kaum 
Gegenstand regionaler Forschungen. Die im trierer bereich augenfälligste 
erscheinung, dass im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert drei Söhne der 
Familie Henn die abtsstühle der Stadttrierer Klöster St. maximin, St. matthias 
und St. martin besetzten, wurde allerdings mehrmals gewürdigt.154 Doch war 
der maximiner abt alexander Henn (1680–1698) auch in seinem Kloster 
selbst nur ein Glied einer Verwandtschaftskette, die mit seinem onkel, abt 
maximin Gülich (1655–1679), begann, sich mit seinem neffen, dem tabener 
propst arnold Henn, fortsetzte und mit abt martin bewer (1731–1738) 
endete, der mit der Familie Henn nah verwandt war. Solche verwandtschaft-
lichen bindungen finden sich bereits bei abt rorich, der mit dem Kantor 
eberhard von Sötern und dem Küster nikolaus von Sötern verwandt war 
und seinen neffen nikolaus von eppelborn zum infirmar ernannte. in der 
neueren Klostergeschichte können hier drei brüderpaare (baum, bourgeois 
und Watzelhahn) festgestellt werden sowie mehrere onkel-neffen-Verhältnisse 
(pratz, budeler, umbscheiden, Dötsch, Winckelmann, Saarburg und ver-
mutlich auch Delfeld). einerseits haben während ihrer regierung die äbte 
Henn, paccius,155 Schaeffer156 und Wittmann157 Verwandte in den Konvent 
aufgenommen, andererseits waren mehrere mönche miteinander verwandt, 
etwa der prior ambrosius paffrath mit den maximiner mönchen musiel, 

148 Vgl. § 36.10. Küchenmeister: maximin Fuxius, § 36.11. refektionare: Weomad 
beaudvin , § 36.3.2. Kellerare 1728–1802: Josef Schimper und § 37.5. priestermön-
che 1350–1802: Jakob Heitgen.

149 Vgl. § 37.5. priestermönche 1350–1802: Willibrord cleber.
150 Vgl. § 36.2.2. prioren: Konstantin Schmitt.
151 Vgl. § 37.5. priestermönche 1350–1802: Sandrat müller.
152 Vgl. § 37.5. priestermönche 1350–1802: placidus Spinola.
153 Vgl. § 36.11. refektionare: Quiriacus Serger.
154 Kentenich, Drei Hennen, S. 74–78, und neyses, alexander Henn, abt von 

St. maximin, S. 40–52.
155 Siehe § 36.3.3. Subkellerare 1728–1784: Karl coels.
156 Siehe § 36.5. infirmare: laurentius collignon.
157 Siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802: Willibrord cleber.
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Winckelmann und martinengo. in den überlieferungen des Klosters, die 
die tendenz haben, solche Verwandtschaften möglichst zu verschweigen, 
sind ihre einflüsse auf das Klosterleben ebenso schwer abzuschätzen wie 
die rückwirkungen des Verwandtschaftsgeflechts mit angehörigen anderer 
kirchlicher institutionen, das bei den mitgliedern der Familien, Henn, d’Hame, 
moskopp oder Schimper bestand.

ausgeschlossen von der aufnahme waren im 17. Jahrhundert uneheliche 
Kinder sowie Kinder von Häretikern und übelbeleumdeten158 und bereits 
seit 1436 infolge der bestimmungen der consuetudines von rode bewerber, 
die mit körperlichen Gebrechen behaftet waren,159 sowie nachkommen aus 
kirchlich unerlaubten Verbindungen. Das übliche aufnahmealter der novizen 
lag im 16. Jahrhundert bei etwa 20 Jahren, im 17. Jahrhundert bei 23–25 und 
im 18. Jahrhundert bei 20–22 Jahren. zwischen dem eintritt (conversio) und 
der profess lag ein probejahr, in dem der novizenmeister den probanden mit 
zustimmung des priors wegschicken konnte.160 nach seinem eintritt wurde 
dem novizen der name eines Heiligen als ordensname verliehen, wobei zu 
St. maximin neben dem seit dem 16. Jahrhundert zunehmenden rückgriff 
auf die namen aus der legendären Frühzeit der abtei (maximin, Konstantin, 
agritius, nicetius, basinus, Weomad, Hildulf) die mehrmalige Weiterführung 
des taufnamens als ordensname auffällt wie auch die gleichzeitige Führung 
desselben namens für mehrere im Konvent lebende mitglieder. abgesehen 
von dem zu allen zeiten mehrmals vertretenen namen Johannes hießen bei-
spielsweise 1653 drei mönche nikolaus (l28) und nach 1770 zwei mönche 
Willibrord. mit dem Status als novize waren auch gewisse Verrichtungen, 
etwa im refektorium, beim Glockenläuten, ferner im Klostergarten und im 
18. Jahrhundert auch das Servieren an den mönchstischen, verbunden.161 
todesfälle sowie freiwillige oder durch das Kloster veranlasste austritte von 
probanden während des probejahrs waren nicht selten und besonders die 
austritte häuften sich im 18. Jahrhundert. zu ihnen geben die necrologe 
n4–n6 keine auskunft und vor dem einsetzen von n7 finden sich hierzu 
nur wenige nachrichten.162 Für das Jahr 1636/1637 vermerken die Klosterauf-

158 So 1621 in Stabitr Hs 1644/375, S. 1018–1038, und 1680 in Hs 1664/375, S. 403.
159 Freilich mit gewissen ausnahmen, siehe corpus consuetudinum monasticarum 5, 

Kap. 56.
160 lHaKo best. 1c nr. 11278, S. 92.
161 lHaKo best. 1c nr. 19077.
162 etwa bei bünger, admonter totenroteln, S. 217, und in den rechnungen des ab-

tes thomas um 1509/1510 in Stabitr Hs 1626, S. 1152.
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zeichnungen um 1650163 und die Chronologia von Geisen (n7) vier novizen, 
die damals an der pest verstarben. ebenfalls aus dieser Chronologia ergeben 
sich weitere todesfälle von novizen in den Jahren 1640, 1661, 1705, 1725, 
1728, 1743, 1751 und 1770 sowie austritte von novizen in den Jahren 1725, 
1738, 1739 (zwei novizen), 1755, 1756, 1758, 1764 und 1765 sowie von drei 
der acht 1781 eingetretenen novizen.

Vor der ablegung der Gelübde (professio) traf der novize eine Disposition 
über seinen auf ihn fallenden erbteil zugunsten des Klosters.164 mehrmals 
lassen sich zu diesem zeitpunkt auch Verhandlungen zwischen den eltern 
und der abtei über die bestimmung des erbes, manchmal auch über die 
professkosten feststellen.165 nicht üblich war zu St. maximin jedoch – im 
unterschied zu anderen Klöstern166 – die einzahlung einer bestimmten Geld-
summe als peculium des mönchs durch dessen Familie, der damit auslagen 
bezahlen konnte, die sein Kloster nicht trug. erst in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts scheinen wohlhabende Familien ihren mitgliedern im Kloster 
finanzielle zuwendungen gemacht zu haben, die abt Wittmann (1762–1796) 
als peculiumsgelder verbuchte und den betreffenden mönchen weiterreichte.167 
Doch erregte diese aufweichung der consuetudines noch 1786 den unwillen 
einiger mönche, den sie den Visitatoren zum ausdruck brachten.

bei der profess legte der novize dem abt vor versammeltem Konvent die 
Gelübde ab und empfing von ihm die Kukulle, das Skapulier und den Habit. 
Hierbei erbaten die novizen vom abt das mönchsgewand (15. Jahrhundert: 
habitum; Variante des 18. Jahrhunderts: cuculla vel maiorem habitum), der 
es ihnen nach einer längeren ansprache mit ausführungen zu den Gelübden 
allgemein und zu dem rigorismus der maximiner consuetudo bezüglich der 
Fasten und Gottesdienste im besonderen überreichte. Hierauf gelobte der 
novize die einhaltung der observanz nicht nur allgemein gemäß der regel 
des hl. benedikt, sondern speziell auch gemäß den maximiner consuetu-
dines.168 Die Form dieses Gelöbnisses entsprach der consuetudinesfassung 
rodes für St. maximin und blieb dort erhalten, während St. matthias sie 
durch die bursfelder professformel ersetzte. Deshalb gelobten zu St. maxi-

163 Stabitr Hs 1626, S. 982.
164 z. b. lHaKo best. 700,30 nr. 22.
165 So lHaKo best. 211 nr. 2775 und nr. 2587.
166 Siehe lHaKo best. 1c nr. 11278, S. 92 f.
167 belege hierzu in Stabitr Hs 1652b/948b.
168 um 1480 in lHaKo best. 701 nr. 87, S. 406: Formula petitionis et professionis 

novitiorum.
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min die novizen nicht nur die oboedientiam secundum regulam S. Benedicti, 
sondern die stabilitatem et conversionem morum et oboedientiam secundum 
regulam b. Benedicti in hoc monasterio quod est constructum in honorem 
sanctorum Johannis ev., Maximini, Agritii et Nicetii.169 Danach begaben sich 
die beteiligten zum Gebet in die abteikirche. zur profess, der gewöhnlich 
exerzitien des probanden, im 17. und frühen 18. Jahrhundert häufiger im 
trierer Jesuitenkolleg, vorangingen, wurden die eltern, Geschwister und 
die nahen Verwandten in die abtei eingeladen. Den aufwand hierbei hatte 
schon 1621 der nuntius zu begrenzen versucht, und die norma von 1773 
beschränkte die Feier auf eine zweitägige rekreation im großen refektorium.

mit der ablegung der profess war der novize wahlberechtigtes Konvents-
mitglied geworden und unterzog sich nun im Kloster einem zweijährigen 
Studium der theologie, im 18. Jahrhundert auch der philosophie. Für diesen 
unterricht scheint im 16. und 17. Jahrhundert das Kloster hierzu gelegentlich 
auch nichtmönche angestellt zu haben.170 Seit dem späten 17. Jahrhundert 
wurde der novize hierbei durch einen vom abt zum lektor der theologie 
ernannten mitmönch geleitet, später zusätzlich auch durch einen lektor der 
philosophie. erst seit 1780 versuchte der trierer erzbischof, das Studium 
außerhalb des Klosters in sein neugegründetes priesterseminar zu verlegen 
und es durch exegetische, moraltheologische, kanonistische und dogmati-
sche Studiengänge zu erweitern. Während ihres noviziats empfingen die 
künftigen mönche zunächst die niederen Weihen, nämlich die tonsur sowie 
das Subdiakonat, und danach das Diakonat. einschließlich des probejahrs 
dauerte das noviziat zumindest drei Jahre, in vielen Fällen jedoch länger, da 
die kanonischen Vorschriften die erteilung der priesterweihe vor Vollendung 
des 24. lebensjahrs untersagten. So absolvierte zum beispiel der 1728 mit 
sechszehneinhalb Jahren zu St. maximin eingetretene palmatius Delande ein 
achtjähriges noviziat. aus praktischen Gründen waren die äbte seit dem 
17. Jahrhundert ferner bestrebt, für die aufnahme mehrerer novizen nach 
möglichkeit einen gemeinsamen zeitpunkt festzulegen, zumindest aber die 
ausbildung aller in der abtei weilenden novizen in einem einzigen Kursus 
durchzuführen. Die Kursusabsolventen konnten danach, sofern dies die al-
tersvorschriften gestatteten, am gleichen tag auch die priesterweihe erhalten. 

169 corpus consuetudinum monasticarum 5, S. 193. Formulare des 18. Jahrhunderts 
zur professablegung finden sich in lHaKo best. 701 nr. 88, fol. 6–80.

170 So der 1574 zu Kues geborene, 1596 an der trierer universität zum bakkalaureus, 
1597 zum magister promovierte und 1636 zu luxemburg verstorbene nikolaus 
Kribs, der nie Konventsmitglied war. zu ihm: Keil, promotionsbuch, S. 93.
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mit der Weihe zum priester, die gewöhnlich in der abteikirche durch 
einen der trierer Weihbischöfe erteilt wurde, beendete der Klostergeistliche 
sein noviziat. Der Weihe gingen nochmals exerzitien voraus sowie eine 
prüfung, in die sich seit 1690 der Weihbischof einzuschalten suchte.171 Die 
primiz wurde in der Klostergemeinde aufwendig als Freudentag gefeiert, 
für die Johannes rode um 1436 besondere zeremonien vorsah172 und zu 
der sowohl im 16. Jahrhundert173 wie nach 1762174 die nächsten angehörigen 
des primizianten eingeladen wurden. in der theorie unterstanden danach 
die jungen priestermönche weiterhin sieben Jahre hindurch der aufsicht 
des novizenmeisters, doch war hiervon im klösterlichen alltag wenig zu 
spüren. zahlreiche maximiner mönche besuchten nach ihrer priesterweihe 
die theologischen Vorlesungen an der trierer universität, viele promovierten 
an ihr und einige schlugen danach eine mehr auf die Hochschule als auf das 
Kloster ausgerichtete laufbahn ein. unabhängig davon waren alle Jungmön-
che verpflichtet, an der theologisch-asketischen Weiterbildung in der abtei 
durch Seminare, Vorträge und meditationen aktiv mitzuwirken, die schon um 
1621 ein anliegen des nuntius gewesen waren.175 Solche innerklösterlichen 
Weiterbildungsveranstaltungen, zu denen auch häufig mönche auswärtiger 
Klöster, vor allem der abteien echternach und mettlach, eingeladen wurden, 
lassen sich seit 1762 dank des manuales Wittmanns176 gut verfolgen.

neben der regelung der täglichen abläufe im Klosterleben durch die an 
anderer Stelle zu berührenden Weisungen der regula, der consuetudines 
oder der tages- und chordienstordnung waren für die mönche zahlreiche 
weitere einrichtungen im Kloster bestimmend. Diese eher das äußerliche 
leben der Konventualen berührenden Gewohnheiten unterlagen starken 
zeitlichen Schwankungen und können hier nur gestreift werden.

Schon die Fälschung eines Diploms Heinrichs iii., angeblich aus dem Jahr 
1051,177 bestimmte die einkünfte des Klosterhofs zu brechen für die Kleidung 
der mönche, die hieraus ihre obergewänder und mäntel beziehen sollten. 
noch auf dem provinzialkapitel der benediktiner 1422 und im Sprachge-
brauch Johannes rodes schienen sich die maximiner mönche hinsichtlich 

171 Stabitr Hs 1644/375, S. 403.
172 lHaKo best. 701 nr. 87, cap. 22.
173 rechnungen der äbte in Stabitr Hs 1626.
174 Stabitr Hs 1652b/948b.
175 Stabitr Hs 1644/375, S. 1038 f.
176 Stabitr Hs 1652b/948b.
177 mGH D H iii nr. 262.
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ihrer Kleidung von denen anderer Klöster zu unterscheiden,178 da sie allein 
an der im prinzip ärmellosen Kukulle als einzigem obergewand festgehal-
ten und den durch cluny verbreiteten Flocus mit ärmeln nicht benutzt zu 
haben scheinen. Die Verwendung des mönchsgewandes zu St. maximin in 
Kukullenform ohne Kapuze sowie weiterer Kleidungsstücke aus Wolle oder 
leinen beschrieb 1610 der päpstliche nuntius, der den Gebrauch von Fellen 
und Handschuhen beim chorgebet im Winter ebenso rügte179 wie 1621 sein 
nachfolger die benutzung von leinengewändern und Federbetten,180 ihren 
Gebrauch durch ältere mönche jedoch in das ermessen des abtes stellte. 
im laufe des 18. Jahrhunderts wuchsen die ausgaben für die Kleidung der 
mönche beträchtlich, obwohl zumindest von 1762 bis nach 1778 die Klos-
terschneiderei durch einen laienbruder geleitet wurde.181 laut dem manuale 
Wittmanns182 betrugen sie nach 1762 für jeden mönch jährlich zwischen 25 
und 35 rtl. Die obergewänder bestanden zu dieser zeit in kurzen Sommerha-
biten aus halbseidenem französischem tuch und in langen Winterhabiten aus 
Damast- oder Samtstoffen. Das bekleidungskontingent wurde 1787 durch die 
Visitationskommission um jährlich vier Hemden, fünf paar Strümpfe, sechs 
taschentücher und zwölf Kragen vergrößert,183 weshalb noch im gleichen 
Jahr stattdessen vorgeschlagen wurde, jedem mönch für seine bekleidung 
jährlich 127 rtl. auszuhändigen.184 ein solcher Kleideraufwand entsprach der 
mentalität des damaligen Kurfürsten clemens Wenzeslaus. im Juli 1788 befahl 
er beispielsweise dem maximiner Konvent zur erzielung der Gleichheit in 
der Kleidung die Wahl eines in späteren Quellen nie erwähnten Vestiarius 
sowie, dass die mönche mit ungepuderten Haaren, einem Skapulier und 
langen röcken sittsam einherschritten, bei reisen jedoch kurze schwarze 
Kleidung tragen sollten.185

Während über die ernährungsgewohnheiten in der abtei vor dem 
15. Jahrhundert kaum überlieferungen vorliegen, beschäftigen sich im 17. 
und 18. Jahrhundert zahlreiche Quellen mit dem Verzehr der mönche an 

178 Hierzu becker, Das monastische reformprogramm, S. 207 f.
179 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018 f.
180 Stabitr Hs 1644/375, S. 1038 f.
181 Siehe § 37.6. laienbrüder nach 1350: palmatius.
182 Stabitr Hs 1652b/948b.
183 lHaKo best. 1c nr. 19077.
184 lHaKo best. 1c 19079; weitere Quellen hierzu in best. 1c nr. 11278, S. 29, S. 57 

und S. 88.
185 lHaKo best. 1c nr. 19077.
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Speisen und Getränken. Da ihr Konsum von der zeitgemäßen interpretation 
der benedictusregel in einigen punkten abwich, beanstandete ihn im frühen 
17. Jahrhundert die Kurie und im 18. Jahrhundert wegen des zunehmenden 
missbrauchs dieser Gewohnheiten auch eine breite Öffentlichkeit. im un-
terschied zu anderen benediktinerabteien war in St. maximin nämlich der 
Konsum von Wein bereits am nachmittag üblich. ebenso entsprach die zu 
St. maximin gebräuchliche zweite mahlzeit am abend auch in der zeit von 
September bis ostern, mit ausnahme von Fasttagen, nicht den in anderen 
benediktinischen Gemeinschaften üblichen mäßigungsvorschriften, wie auch 
nicht der Verzehr von Fleisch, das zu St. maximin im 18. Jahrhundert außer 
an Fasttagen sogar bestandteil fast jeder Speisung war. 

Die Darbietung von Wein im refektorium nach dem mittagessen hatte 
zu St. maximin eine lange tradition. laut einer auf den namen des mero-
wingerkönigs Dagobert gefälschten urkunde habe der König den mönchen 
die begehung seiner memoria mit einem nachmittäglichen Weintrunk in 
der wärmeren Jahreszeit aufgetragen und ihnen hierfür einige Weinberge in 
der Grafschaft Fell geschenkt. Vermutlich hat theo Kölzer recht, wenn er 
für die angebliche Schenkung neben dem eigentlichen Dagobertspurium186 
eine weitere, otto i. vorgelegte187 Fälschung dieses inhalts annimmt.188 Die 
Vorlage der Fälschung sollte bei Kaiser otto möglicherweise eher die ma-
ximiner trinkgewohnheit sanktionieren als den besitz der Grafschaft Fell 
durch die abtei, der um 966 wohl kaum mehr gefährdet war. ein solcher 
der benedictusregel widersprechender Weinkonsum bestand deshalb wohl 
schon im 10. Jahrhundert und mit ihm stimmt überein, dass um 970 der 
maximiner mönch Sandrat zu St. Gallen zwar den Konsum von Fleisch 
und brühe rügte, aber auch die zu geringen Weinportionen monierte.189 Die 
Schenkung Dagoberts erschien auch später dem Konvent so wichtig, dass 
um 1115 der Schreiber H7 in seiner letzten bearbeitungsstufe des ältesten 
necrologs am 19. Januar bei der memoria Dagoberts den vom 2. Februar 
bis zum 11. november währenden Gedächtnistrunk nach der none ein-
trug, obwohl ihn hierbei der am linken rand verbliebene geringe platz zu 
exzessiven abkürzungen zwang.190 Der memorieneintrag wurde um 1180 im 

186 mGH D mer. 1 nr. 29.
187 mGH D o i nr. 314.
188 mGH D mer. 2, S. 559 f. Dep. 147.
189 ekkehard iV., St. Galler Klostergeschichten, S. 273 und S. 277, wo Sandrat sogar 

als alkoholiker dargestellt wird.
190 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 75.
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jüngeren necrolog wiederholt. offensichtlich war es diese nachmittägliche 
Weinportion, für die zwischen 1515 und 1517 abt Vinzenz einen silbernen 
becher (cyphus) im Gewicht von 3½ mark mit dem bild des erlösers und 
einem mahnspruch zur mäßigung fertigen ließ,191 der im inventar um 1519192 
als das maß für einen Konventualen (portio conventualis) bezeichnet wurde. 
Hierin kann ein letztlich vergeblicher Versuch des abtes gesehen werden, den 
nachmittäglichen Weinkonsum, den sogenannten Haustus antevespertinus, 
einzuschränken, den er 1516 auch durch eine zur mäßigung ratende inschrift 
im Sommerrefektorium unternommen hatte.193 Denn 1610 beanstandete der 
nuntius attilius amalteo, dass in der abtei den mönchen täglich viermal, 
nämlich vor und während des mittagessens (prandium), am nachmittag und 
beim abendessen (coena), Wein angeboten werde und dass am nachmittag 
um 2 uhr jeder mönch unbegrenzt von dem dargebotenen Wein konsumie-
ren könne. Stattdessen müsse der refektionar zusammen mit dem Kellerar 
den Wein jedem einzelnen mönch in einem Glas reichen und dadurch den 
Verzehr unter Kontrolle halten.194 ob die Vorschrift des nuntius längere 
zeit eingehalten wurde, lässt sich nicht verfolgen. Sicher jedoch ist, dass 1776 
St. maximin durch seinen übermäßigen Weinkonsum in der region berüch-
tigt und der Verbrauch im Kloster in den Jahrzehnten zuvor von 80 auf 130 
Fuder gestiegen war, wie der erzbischof sich bei abt Wittmann beklagte.195 
Gesteigert wurde der Verzehr noch durch ausgedehnte zechereien einzelner 
mönche mit den Gästen, wie 1774 auch einige Konventualen klagten.196 mit 
dem übermäßigen und einem Geistlichen unanständigen Trinken zu St. ma-
ximin befasste sich im mai 1788 auch die Visitationskommission.197 zur zeit 
würden dort jährlich über 130 Fuder Wein konsumiert, deren reduzierung 
auf die Hälfte etwa 1800 rtl. einbringen könne. Stattdessen vergrößerte der 
Konvent jedoch das im Kloster als bemessungsgrundlage dienende Weinmaß, 
weshalb abt Wittmann im Juli 1788 klagte, dass nun jeder mönch zwei und 

191 zum becher: Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 45 f.
192 Stabitr Hs 1626, S. 1162.
193 Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 46 f.
194 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018 f.
195 lHaKo best. 1c nr. 19080.
196 lHaKo best. 1c nr. 19080: Manche suchen ihren Zeitvertreib in den Gast-Zim-

meren und als dann heisst es: Ubi est Bacchus ibi est Venus.
197 lHaKo best. 1c nr. 19079.
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an gewissen tagen auch drei Flaschen Wein trinke,198 was bewirke, als wären 
unsere Geistlichen die größten Saufbrüder im Land.199

über die ernährungsgewohnheiten der mönche lassen sich bis zum 
17. Jahrhundert kaum aussagen machen. Wie in anderen abteien erhielt die 
Klosterküche200 vom abt jährlich einen festen bestandteil an nahrungsmit-
teln, nach 1400 jährlich 100 fl., 39 malter Korn, 20 malter erbsen, 46 Gefäße 
mit Öl und sieben malter Salz,201 wozu die mit einzelnen anniversarien 
verbundenen und von verschiedenen officia der abtei zu leistenden essens-
zuschläge kamen. lediglich die bestimmung der Hälfte der Hofeinkünfte zu 
Kenn für das Schweinefett (sagimen) der mönche durch abt bartholomäus 
(1217–1231) lässt vermuten,202 dass schon im 13. Jahrhundert die nahrung 
auch tierische produkte einbezog. Doch liegt aus St. maximin für das vor 
allem im 15. Jahrhundert unter den benediktinern umstrittene Fleischverbot 
keine spezifische äußerung vor, sondern nur eine allgemeine Vorschriften-
sammlung zum Fleischverzehr in benediktinerklöstern.203 aus dem bericht 
der Visitation um 1610 wird ersichtlich, dass die abtei um 1579 bei papst 
Gregor xiii. um den Dispens vom Fleischverbot bat, aber abschlägig be-
schieden wurde. Dennoch habe um 1585 abt reiner den Fleischkonsum an 
jedem Dienstag und Donnerstag außerhalb des refektoriums erlaubt. Hierüber 
erkundigte sich der nuntius 1610 bei der Kurie, die ihm jedoch von einem 
scharfen Vorgehen gegen den Fleischkonsum abriet.204 Hierauf tolerierte er 
ihn in der bisherigen Form, während sein nachfolger 1621 dem abt auftrug, 
sich erneut um einen Dispens zu bemühen, was offensichtlich jedoch infolge 
der Wirren zwischen der Kurie und der abtei seit 1623 nicht weiter verfolgt 
wurde. auch beanstandete 1610 der nuntius die private Vorratshaltung von 
lebensmitteln aus den Klostermahlzeiten durch die mönche, die ungleichen 
portionsgrößen und die nach tischen gesonderten Speisen. Hinsichtlich der 
abendmahlzeiten, die damals noch in der abtei nur an jedem Dienstag und 
Donnerstag stattfanden, rügte er lediglich ihre üppigkeit mit drei verschie-

198 Die identität zwischen den von Wittmann genannten Wein-Boutellen und dem 
neuen maß ergibt sich in der Quelle.

199 lHaKo best. 1c nr. 19077.
200 über die organisation der Klosterküche siehe § 36.10. Küchenmeister und § 18.4. 

Diener.
201 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 85 f.
202 Stabitr Hs 1634/394, fol. 151v–152v.
203 Stabitr Hs 2943, fol. 172–175.
204 nuntiaturberichte Köln 4,2,2.
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denen brotsorten und Früchten, während sie 1621 sein nachfolger für die 
vorgeschriebene Fastenzeit vom 14. September bis ostern gänzlich beseitigt 
sehen wollte. außer an den eigentlichen Fasttagen finden sich im 18. Jahr-
hundert dagegen keine Spuren mehr für eine begrenzung des Fleischkonsums 
oder der nun täglichen abendmahlzeiten. Die norma von 1773 berichtet 
sogar, zwar habe der nuntius 1610 den Fleischverzehr nur an zwei Wochen-
tagen gestattet, doch habe der Konvent bereits im 17. Jahrhundert wegen 
der hohen Fischpreise an allen tagen, ausgenommen an Fasttagen, Schafs-, 
Kalb- und rindfleisch verzehrt.205 Die behauptung der mauriner martène 
und Durand 1718, der maximiner abt habe seinen mönchen nach 1713 den 
Fleischgenuss erst auf anraten bekannter universitäten gestattet,206 erscheint 
deshalb wenig glaubwürdig. unter abt Willibrord Schaeffer (1738–1762) 
verbreitete sich im Konvent sogar die Gewohnheit der sogenannten Festins, 
bei der die mönche, die zu einer zuzahlung aus eigenen mitteln in der lage 
waren, zusätzliche mahlzeiten mit luxusgerichten wie Schnepfen, pasteten, 
Schellfisch oder Kabeljau abhielten.207 Dies unterdrückte zwar der neue abt 
Wittmann (1762–1796), der den mahlzeiten seiner mönche in der norma 
einen eigenen abschnitt widmete.208 Doch war auch unter seiner regierung 
der betrieb der Klosterküche recht teuer, die Speisen wurden immer auf-
wändiger209 und die abstellung von Sondermahlzeiten scheint dem abt nur 
unvollkommen gelungen zu sein.210 Der Speiseplan, den die abtei 1789 der 
Konferenz der trierer äbte unterbreitete,211 sah sowohl zum mittag- wie 
abendessen Suppe, Fleisch oder braten mit Gemüse und abends zusätzlich 
Käse oder Salat beziehungsweise Früchte vor.

überblickt man den tagesablauf im Kloster, bei dem die mönche an 
gewöhnlichen Wochentagen etwa sechs Stunden im chor mit den metten, 
Horen, messen, Kollekten, Vesper und Komplet verbrachten, und zieht 
man daneben die ausgedehnten zeiten des Silentiumsgebots in betracht, so 
scheint es nur natürlich, dass sie zur erhaltung der geistlichen und körper-
lichen beweglichkeit auch einer gewissen rekreation bedurften, die schon 

205 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 88 f.
206 martène/Durand, Voyage littéraire 2, S. 278–280.
207 lHaKo best. 1c nr. 19060.
208 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 88–91.
209 Hierzu resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 214 f.
210 laut lHaKo best. 1c nr. 19076 fand 1785 beispielsweise in der Kellerei des 

Klosters ein austernessen statt, wozu in einem Korb zitronen gereicht wurden.
211 lHaKo best. 1c nr. 11278, S. 75.
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die benedictusregel kannte. rekreationszeiten waren deshalb als Kolloquien 
in den tagesablauf eingebaut, etwa nach dem mittagsmahl bis zum beginn 
der Vesper gegen 3 uhr sowie nach dem abendessen bis zum beginn der 
Komplet. Daneben waren schon vor 1610 zwei Wochentage als rekreations-
tage festgesetzt, an denen das officium verkürzt gebetet und den mönchen 
Gelegenheit zu Spaziergängen nicht nur im Klosterbering gegeben wurde, 
sondern auch in dem östlich davor gelegenen ländlichen terrain, das den 
Grünberger Hof einschloss.212 Solche rekreationstage bestanden noch 1773,213 
als das Klostergelände selbst durch die verschiedenen Gartenanlagen des frü-
hen 18. Jahrhunderts an attraktivität gewonnen hatte, sowie 1788, als zum 
ausflugsbereich der mönche auch tarforst gehörte.214 infolge seiner lage 
wurde der Grünhäuser Hof schon früh zum ausflugsort der mönche, dessen 
pächter sich bereits 1457 zu ihrer Verpflegung verpflichten mussten, wenn sie 
den Hof ein- oder zweimal jährlich besuchten, um dort spazieren zu gehen 
oder um zu fischen.215 bereits damals bestand vermutlich auch die 1514 und 
1610 belegte Gewohnheit,216 dass der gesamte Konvent unter der leitung 
des priors jährlich ein- oder zweimal den Hof besuchte. im 18. Jahrhundert 
waren es dagegen jeweils die Hälfte des Konvents für zwei tage an zwei 
unterschiedlichen terminen, geleitet abwechselnd vom abt und vom prior, 
während der im Kloster verbliebene Konventsteil den chorgottesdienst un-
terhielt.217 besondere rekreationszeiten mit aufhebung des Silentiumsgebots 
gab es natürlich auch an einzelnen Festtagen und an den Karnevalstagen, an 
denen die Vermeidung von exzessen seit dem 17. Jahrhundert ein häufiges 
thema war.218 regelmäßig wiederkehrende rekreationstage boten ferner die 
termine für die lasstage im mai und im oktober.219 in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts fanden sie auch für die maximiner mönche in der abtei 
echternach statt und wurden jedes mal von zwei bis drei Konventualen be-
sucht. Daneben verschafften sich die mönche weitere in den consuetudines 

212 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018 f.
213 lHaKo best. 211 nr. 2581, S. 87 f.
214 lHaKo best. 1c nr. 19077.
215 lHaKo best. 211 nr. 616.
216 1514: Stabitr Hs 1644/375, S. 129; 1610: Hs 1644/375, S. 1018 f.
217 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 86 f.
218 1621: Stabitr Hs 1644/375, S. 1038 f., 1762: Hs 1652b/948b, um 1765: lHaKo 

best. 1c nr. 19060 und 1786: best. 1c nr. 19079.
219 zu den modalitäten des aderlasses der mönche zu St. maximin siehe § 18.4. Die-

ner.
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nicht vorgesehene rekreationen, beispielsweise durch das Fischen in der 
umgebung der abtei, wogegen sich 1610 der italienische nuntius wandte 
und ihnen stattdessen das bocciaspiel als bewegungsausgleich empfahl,220 
oder durch die Jagd. Diese tolerierte auch die norma widerstrebend,221 doch 
sprach sich 1788 abt Wittmann erneut für ihr Verbot aus.222

Wenig angebracht für ein Kloster erscheint auch das im 18. Jahrhundert 
häufige Kartenspiel der mönche. ihm hatte wohl abt Schaeffer (1738–1762) 
in der abtei wie im luxemburger refugium mit seinen auswärtigen Gäs-
ten gefrönt. Seitdem spielten auch einige mönche mit gelegentlich höheren 
einsätzen.223 natürlich erfolgten die einsätze aus dem nun teilweise wieder 
eingeführten eigenen Vermögen der mönche, das wohl wegen dieses Verwen-
dungszweckes die bezeichnung „Spielpfennig“ erhalten hatte. Die norma 
von 1773 versuchte, das Kartenspiel auf die zimmer der Gäste und auf den 
Klostergarten zu beschränken.224 noch auf der Konferenz der Klostervorste-
her im Jahr 1789 gehörte Wittmann zu den äbten, die es nicht grundsätzlich 
verbieten, sondern auf gewisse tage einschränken wollten.225

im unterschied zu den rekreationen, während deren die Klosterordnung 
weiterbestand und der chorgottesdienst allenfalls eingeschränkt wurde, 
bewirkte der urlaub (spatiamentum) der mönche deren aufhebung, da mit 
ihm das Verweilen des betreffenden außerhalb der abtei zumindest für einen 
tag, häufiger aber für länger verbunden war. ein urlaub konnte nur vom 
abt oder in dessen abwesenheit vom prior erteilt werden. bei der rückkehr 
nach St. maximin musste sich der betreffende in der chormitte niederwerfen 
und den Segen des abtes empfangen, bevor er seinen platz im chor wieder 
einnahm.226 Die ersten bekannten beispiele einer solchen urlaubserteilung 
im frühen 16. Jahrhundert waren alle durch die notwendigkeit eines mönchs 
bedingt, sich in seiner Heimat bei seinen Verwandten um sein nun an das 
Kloster fallendes erbe zu kümmern.227 Hieraus dürfte sich der allgemeine 
besuch der heimatlichen Verwandtschaft durch die mönche entwickelt haben, 
der für das 17. Jahrhundert zwar nicht belegt ist, in der norma von 1773 

220 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018 f.
221 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 80 f.
222 lHaKo best. 1c nr. 11278, S. 57.
223 lHaKo best. 1c nr. 19060.
224 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 87.
225 lHaKo best. 1c nr. 11238, S. 56.
226 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 81–83.
227 1516–1520: Stabitr Hs 1626, S. 1187, S. 1210 und S. 1220.
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jedoch als schon lange üblich bezeichnet wurde.228 an Hand der bemerkungen 
Wittmanns in seinem manuale229 könnte geschlossen werden, dass zwischen 
1762 und 1790 einige mönche fast jedes zweite Jahr für zwei bis drei Wo-
chen ihre Verwandten besuchten, andere nur ein- bis zweimal während ihres 
ganzen Klosteraufenthalts und etwa die Hälfte der mönche nie. außer in den 
Familienstrukturen der betreffenden mönche könnten die Gründe hierfür 
darin liegen, dass der mit keinen Kosten für den abt verbundene urlaub 
der mönche aus näheren regionen im manuale nicht erfasst wurde und dass 
manchem Konventualen angesichts der geringen reisekostenzuschüsse aus 
der abtskasse die Geldmittel für eine reise in entferntere regionen fehlten. 
Die gewöhnliche Form des urlaubs der mönche war zu St. maximin im 
18. Jahrhundert jedoch ihr zumeist drei Wochen währender aufenthalt in 
den propsteien Schwabenheim und taben, gelegentlich auch im refugium zu 
luxemburg. Solche zumeist im Frühjahr oder Sommer gewährte befreiung 
von den klösterlichen Verpflichtungen scheint bei den mönchen sehr beliebt 
gewesen zu sein und förderte daneben auch die einbindung der acht bis neun 
auf den außenstellen lebenden Konventualen in die Klostergemeinschaft, bei 
der sie sich deshalb zumeist einer gewissen reputation erfreuten.

zu den rekreationen gerechnet werden können sicherlich auch die im 
18. Jahrhundert häufiger belegten musikalischen betätigungen von mönchen. 
noch 1621 hatte der päpstliche nuntius antonio albergati den novizen 
das Singen und die Verwendung von musikinstrumenten untersagt.230 Doch 
bereits abt nikolaus paccius (1719–1731), der begründer der Kirchenmusik 
zu St. maximin, soll bei der auswahl der novizen auch deren musikalische 
befähigung als ein Kriterium berücksichtigt haben.231 bereits oben wur-
de gezeigt, dass dieser Gesichtspunkt auch bei abt Willibrord Wittmann 
(1762–1796) für die annahme mehrerer novizen entscheidend war. Von 
1731 bis 1762 war zu St. maximin die durch den abt zu vergebende, nicht 
zu den Klosterämtern zählende Funktion des Director chori musici ständig 

228 lHaKo best. 211 nr. 1518, S. 81–83.
229 Stabitr Hs 1652b/948b.
230 Stabitr Hs 1644/375, S. 1038 f.
231 So Johann Valentin rathgeber in seinem Vorwort zu seiner abt paccius gewid-

meten, in der musikhandschriftenabteilung der bayrischen Staatsbibliothek in 
münchen nachzuweisenden Sammlung Decas Mariano-Musica, hoc est X missae 
solemnes, vgl. musik in Geschichte und Gegenwart 11 (1963), Sp. 20.
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besetzt.232 Doch fehlen bis 1762 überlieferungen, aus denen hervorgeht, dass 
zu ihren aufgaben nicht nur die musikalische ausgestaltung der Gottesdienste 
im Kloster, die Verpflichtung von Sängern und chören hierfür und die be-
stellung eines organisten, sondern auch die aufführung von Konzerten in 
der abtei gehörte. Die Stelle des Direktors blieb nach 1762 zunächst wohl 
deshalb unbesetzt, weil abt Wittmann diese aufgabe selbst übernahm. Sein 
manuale weist zahlreiche ausgaben für durchreisende musiker und Sänger 
auf,233 für die feste anstellung eines Diskantisten und eines altisten, fer-
ner des Kapellmeisters Storck, der selbst zahlreiche messen, Vespern und 
oratorien für die aufführung in der abtei komponierte, und des musikers 
macher für die erteilung von musikunterricht sowie für die gelegentliche 
Verpflichtung von musikern. auch lassen sich in ihm die anschaffung eines 
größeren notenmaterials, die aufführung zu St. maximin von musikalischen 
Vespern, musikmessen, oratorien und Symphonien von Weckbach, maranus 
Königsberger (1708–1769), Giuseppe antonio paganelli (1710–vor 1764) oder 
Joseph anton auffmann (um 1720–um 1778), um nur einige namen zu nen-
nen, verfolgen sowie der erwerb zahlreicher musikinstrumente, bei denen der 
anschaffungswunsch bestimmter mönche oder ihre Verwendung durch sie 
angegeben wurde. Die betätigung einzelner musikausübender Konventualer 
als Solisten oder als ensemble findet sowohl in den befragungsprotokollen 
der Visitationskommission 1786 erwähnung wie auch in der bemerkung der 
Kommission über die aufführung eines Quartetts durch die mönche im re-
fektorium.234 noch am 10. märz 1793 veranstaltete die abtei ein musikalisches 
te Deum in der Klosterkirche wegen der Fortschritte der österreichischen 
armee in den niederlanden.235

bereits mehrmals erwähnt wurde, dass die abtei beim eintritt eines no-
vizen ansprüche auf das an ihn fallende erbteil erhob, auf ein eintrittsgeld 
(dos) und auf dessen ausstattung mit einem vom Kloster zu verwalten-
den eigenvermögen (peculium, Spielpfennig) dagegen verzichtete. Diesen 
Grundsatz betonte auch noch 1773 die norma, obgleich sich in der abtei 
schon seit längerem tendenzen bemerkbar gemacht hatten, die bisherige 

232 Siehe § 36.7. Küster: Gregor Sommer, § 36.2.3. Subprioren: bernhard Kayll, 
§ 36.11. refektionare: matthias Hegener und § 36.7. Küster: adalbert lorsch.

233 Stabitr Hs 1652b/948b.
234 lHaKo best. 1c nr. 19075: nach tisch baten einige mönche um die erlaubnis 

zum musizieren. Es wurden sodann verschiedene recht gut geratene Quadro … 
gemacht.

235 trierer Wochenblatt vom 26. September 1819.
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Geschlossenheit des Konvents aufzulösen. Der Konvent begann sich damals 
in „arme“ und in „reiche“ mönche zu scheiden, denen für ihre bedürfnisse 
zusätzliche Geldmittel zur Verfügung standen. zum einen wurden nun die 
inhaber von ämtern erneut mit festen einkünften ausgestattet, über die sie 
nach Gutdünken disponieren konnten. Schon vor 1764 war es üblich, dass 
bei belehnungen der lehenssekretär, in der regel der archivar des Klosters, 
einen anteil an den lehensgebühren erhielt.236 Durch Konventsbeschluss 
wurde dem prior ein neujahrsgeld von 51 rtl. und dem lektor 4 rtl. als 
Fixum zuerkannt und 1778 dem Küchenmeister von 11 rtl.237 auch war 
abt Wittmann zwar nicht rechtlich, aber gewohnheitsmäßig zu weiteren 
neujahrsgeldern an die verschiedenen amtsinhaber verpflichtet. zum an-
deren ergaben sich weitere Sondereinkünfte aus den messstiftungen, deren 
Kapitalien nun nicht mehr in die allgemeine Klosterkasse flossen, sondern 
Sonderfonds bildeten, deren zinsen dem jeweils vom abt zu bestimmenden 
zelebranten zufielen. Die hierdurch begünstigten mönche erweckten den 
neid der übrigen Konventualen und wurden bei der Visitation 1786 von 
ihnen als „lieblinge“ des abtes bezeichnet. am folgenschwersten für die 
bisherige Homogenität und für die Klosterordnung wurden jedoch die nun 
für die mönche aus begüterten Familien dem abt übergebenen Geldbeträge, 
die er in seinem manuale als Peculium bezeichnete und den betreffenden bei 
bedarf zur Verfügung stellte. unsicher ist zwar, ob das Kapital von 200 rtl., 
das 1762 der mönch alexander melior in die Klosterkasse gegen einen Jah-
reszins von 8 rtl. einzahlte, von seiner Familie oder aus seiner lehrtätigkeit 
an der trierer universität stammte. eindeutig dagegen dürften die 60 rtl., 
die der meier von oberemmel dem 1784 verstorbenen Konventual Damian 
radermacher schuldete, von dessen wohlhabenden Familie in luxemburg 
rühren. Solche Geldzahlungen ermöglichten einigen mönchen ausgedehnte 
reisen offenbar nicht nur zu ihren Familienangehörigen, häufige Kuren in 
bad bertrich, den aufbau einer privatbibliothek und die anschaffung von 
luxusgegenständen.238 Gegen diese art der ungleichheit richtete sich 1786 
der unwille mehrerer mönche.239

organisatorisch bildete die Gesamtheit der mönche mit abgelegter profess 
das Kapitel, das sich bis zur zerstörung des Klosters 1674 im Kapitelsaal 
und danach im Kapitelhaus versammelte. Seine gewöhnliche Form war das 

236 lHaKo best. 48 nr. 1254.
237 Stabitr Hs 1652b/948b.
238 beispiele in Stabitr Hs 1652b/948b.
239 So Wolfgang Watzelhahn in lHaKo best. 1c nr. 19077.
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capitulum causarum, das nach einberufung und unter dem Vorsitz des abtes 
beziehungsweise des priors bei dessen abwesenheit zusammentrat und die 
allgemeinen Klosterangelegenheiten behandelte. eine Sonderform des Kapitels 
bildeten die vom prior einberufenen und geleiteten Disziplinarkapitel (capitula 
culparum)240 zur bestrafung der nachlässigen oder ungehorsamen mönche 
nach einer vergeblichen mahnung durch den prior. bis 1786 bestanden die 
protokolle dieser Kapitel nicht aus eigentlichen Verhandlungsniederschriften, 
sondern aus nachträglichen zusammenfassungen der resolutionen durch den 
archivar.241 Danach erst wurde hiermit ein eigener Kapitelsekretär, zuerst 
der spätere prior Konstantin Schmitt (siehe § 36.2.2. prioren), seit 1788 Josef 
Schimper (siehe § 36.3.2. Kellerare 1728–1802) beauftragt. Von diesen proto-
kollen haben sich nur bruchstücke aus den Jahren 1786 bis 1793 erhalten.242

nicht ohne Stolz behauptete der Konvent einen gewissen Vorrang unter 
den zahlreichen Kollegien der trierer Klöster und Stifte. Dessen Herleitung 
war im Hochmittelalter neben der Domgeistlichkeit nur natürlich, da es sich 
um die älteste dieser institutionen handelte, und wurde bei der abhaltung 
der Stationes des Diözesanklerus in der Stadt und später auch in die Diöze-
sanliturgie eingefügt. bei den totenoffizien für die verstorbenen erzbischöfe 
etwa nahm der maximiner Konvent seinen platz im Hauptchor ein, die 
mönche der anderen trierer Stadtklöster dagegen im ost- und Westchor und 
beim begräbnisamt standen die maximiner mönche auf der rechten und die 
Stiftsherren auf der linken Seite des Sarges.243 eine ähnliche ordnung wurde 
bei den exequien eines Domherrn im trierer Dom befolgt. einzelheiten der 
rangordnung im laufe der Jahrhunderte, die in der abfolge der institutio-
nen in vielen urkunden und in beschreibungen liturgischer Feierlichkeiten 
durch mehrere trierer überlieferungen ausdruck finden, können hier nicht 
verfolgt werden. beim Geleit der leiche des erzbischofs richard durch die 
Stadt trier 1531 etwa hatten die maximiner mönche unter den mitgliedern 
der geistlichen Korporationen ihren platz unmittelbar vor dem Sarg, dem an 
erster Stelle der Weihbischof und vor ihm der maximiner abt voranschritt.244 
noch 1720 schritten bei einer kirchlichen prozession durch die Stadt trier 

240 zu ihnen lHaKo best. 211 nr. 2581, S. 61 f.
241 lHaKo best. 1c nr. 19077.
242 in lHaKo best. 1c nr. 19060 und nr. 19076 sowie best. 354 nr. 536.
243 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 342 f.
244 Gesta trevirorum, ed. Wyttenbach, cap. 272, S. 56; siehe auch Stabitr Hs 

1644/380, S. 588–590: Quomodo sepeliendi sint archiepiscopi.
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die maximiner mönche an der Spitze, gefolgt von den mitgliedern der trierer 
Stifte, den ratsherren und der bürgerschaft.245

nicht mitglied der mönchsgemeinschaft war der beichtvater der mönche, 
dessen tätigkeit im Kloster laut der benedictusregel an die zustimmung des 
abtes gebunden war. Deshalb hat 1401 abt rorich für seinen zu luxemburg 
weilenden kranken mitmönch matthias, genannt Stump, einen mönch der 
abtei St. maria in luxemburg bestimmt.246 im Januar 1516 gestatteten jedoch 
die päpstlichen Kommissare dem Konvent die freie Wahl eines mit ausge-
dehnten absolutionsbefugnissen ausgestatteten beichtvaters.247 im zeichen der 
Gegenreformation ordnete dann 1621 der päpstliche legat albergati an, dass 
der abt an allerheiligen und am palmsonntag dem Konvent einige mitglieder 
des trierer Jesuitenkollegs als beichtväter präsentieren solle, unter denen die 
mönche wählen müssten.248 Vermutlich blieb diese regelung bis zur aufhe-
bung des Jesuitenordens 1773 in Kraft und förderte, wie auch der betrieb der 
trierer universität, die im 17. und 18. Jahrhundert zu beobachtende engere 
Verbindung der abtei mit den Jesuiten. nach längeren Diskussionen 1786249 
bestimmte 1788 der Visitationsrezess, dass die beichtväter von den mönchen 
nur mit zustimmung des abtes gewählt werden sollen, zuvor jedoch vom 
erzbischof hierzu approbiert werden müssen.250 Diese bedingungen erfüllte 
offensichtlich der pater ludwinus endres des trierer augustinereremiten-
klosters in der brückengasse, der 1799 das amt des beichtvaters über zehn 
Jahre hindurch in der abtei versehen hatte.251

infolge der Differenzierung der klösterlichen Sphragistik in die frühen 
vom abt und Konvent gemeinsam verwendeten abteisiegel, denen der in 
der urkunde des abtes poppo betreffend Wasserbillig überlieferte abdruck 
und das unter abt Gerhard erhaltene Siegelfragment zuzuordnen sind 
(abb. 14), in die seit 1146 erhaltenen maximiner abtssiegel (abb. 7) und 
in das seit 1256 bezeugte prioratssiegel (abb. 16) ist der Gebrauch eines 
eigenen Konventssiegels erst seit 1272 wahrscheinlich. Die ausführungen 
anderer zwischen den klösterlichen institutionen nicht unterscheidender 

245 Hontheim, prodromus, S. 927.
246 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 77.
247 Staarchtr best. z nr. 28.
248 Stabitr Hs 1644/375, S. 1038 f.
249 lHaKo best. 1c nr. 19079.
250 lHaKo best. 211 nr. 2521.
251 lHaKo best. 276 nr. 580.



§ 17. Die organe der Klosterverfassung 429

Darstellungen252 sind deshalb korrekturbedürftig. Da der Konvent im frühen 
13. Jahrhundert noch kein eigenes Siegel besaß, war er genötigt, entweder den 
trierer erzbischof253 und das trierer offizialat254 oder seinen abt255 um die 
besiegelung in eigener Sache zu bitten. anlässlich einer Visitation vor Juli 
1253 erlaubte deshalb der Kardinallegat Hugo von St. Sabina dem Konvent 
auf dessen bitten die Führung eines eigenen Siegels, das unter Verschluss des 
abtes, des priors und eines vom Konvent bestimmten mitglieds verwahrt 
und bei Güterveränderungen verbindlich sein sollte,256 und erließ hierzu 
nähere ausführungsbestimmungen.257 Da bald darauf jedoch der prior in 
den besitz eines eigenen Siegels gelangte,258 erschien zunächst dem Konvent 
eine eigene Siegelführung vermutlich überflüssig. er verwendete deshalb das 
prioratssiegel auch für seine eigenen beurkundungen,259 worin sicherlich ein 
weiteres indiz für die Klosterverfassung in der mitte des 13. Jahrhunderts 
gesehen werden kann, in der der prior und der Konvent bereits eine enge 
einheit bildeten. mit einiger Wahrscheinlichkeit ist ein eigenes Siegel des 
Konvents erstmals 1272 nachzuweisen.260 Da dieses Siegel ebenso abgegangen 
ist wie die in den Siegelankündigungen der urkunden von 1297 und 1312 
genannten Konventssiegel,261 kann als sein frühester abdruck erst der Siegel-
rest an der urkunde vom 8. märz 1329 nachgewiesen werden.262 Das runde, 
94 mm große Siegel, dessen sphragistische und stilistische merkmale gut in 
die Jahre um 1270 passen, hat Wilhelm ewald in seiner überlieferung um 
1366 abgebildet.263 ein weiterer guter abdruck befindet sich an einer urkun-
de von 1440.264 Sein bildinhalt ist programmatisch: zwei gekrönte, kniende 
Figuren, eine davon mit nimbus – vielleicht Konstantin und Dagobert –, 
halten einen großen reliquienschrein. in dessen oberteil befinden sich in 
drei architekturnischen in der mitte der evangelist Johannes als büste und 

252 So vor allem Stieldorf, Die frühen Siegel, S. 81–103.
253 1232: Wampach 2 nr. 244, 1234: mub 3 nr. 504 und 1235: Wampach 2 nr. 274.
254 1250: mub 3 nr. 1070.
255 1234: mub 3 nr. 500 und nr. 1237: mub 3 nr. 595 und 1250: mub 3 nr. 1070.
256 mub 3 nr. 1204.
257 Stabitr Hs 1634/394, fol. 152v.
258 nachzuweisen zuerst 1256 in mub 3 nr. 1376.
259 1256: mub 3 nr. 1376, 1257: mub 3 nr. 1404 und 1258: mub 3 nr. 1429.
260 lHaKo best. 96 nr. 376.
261 1297: Heidelberg, ub urk. nr. 207; 1312: lHaKo best. 211 nr. 280.
262 lHaKo best. 211 nr. 311.
263 lHaKo best. 1a nr. 11657; ewald, rheinische Siegel 4, tafel 27 nr. 2.
264 lHaKo best. 1D nr. 988; siehe abb. 15.
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links und rechts von ihm die hll. maximin und agritius als Ganzfiguren. 
Die umschrift lautet: S(igillum) conVentVS eccl(es)ie S(an)c(t)i 
maximini treVeren(sis). in der Folgezeit wurde das Siegel häufig ge-
braucht, ist jedoch, wie auch die meisten anderen Siegel aus dem maximiner 
Klosterbereich, nur selten im original erhalten. auch der prior verwendete 
es, seit von ihm nach 1291 eine gesonderte Siegelführung nicht mehr nach-
zuweisen ist, zusammen mit dem Konvent für gemeinsame beurkundungen, 
einige male aber auch in eigener Sache.265 als er jedoch vor 1426 wieder ein 
eigenes Siegel führte (abb. 16), wurde die benutzung des großen Konvents-
siegels seltener und die Verwendung des neuen prioratssiegels auch durch 
den Konvent, der es gelegentlich als sein sigillum ad causas bezeichnete,266 
immer häufiger. Die letztmalige Verwendung des Konventssiegels lässt sich 
1453 nachweisen.267 Danach gebrauchte der Konvent bis 1774 das priorats-
siegel auch als sein eigenes Siegel, daneben gelegentlich auch das Siegel des 
Kellerars, dessen amt ihm ebenfalls unterstand.268 erst die Verschiebung 
der innerklösterlichen Kräfteverhältnisse bewog um 1774 den Konvent zur 
Schaffung eines eigenen ovalen Siegels.269 es zeigt einen doppelköpfigen ge-
krönten reichsadler mit Schwert und reichsapfel in den Klauen mit einem 
brustschild, auf dem ein nach links gewendeter bär auf allen Vieren schreitet. 
Die umschrift lautet: SiGil(lum) Vene(rabilis) conVentVS S(anc)ti 
maximini treVir(ensis). Soweit ersichtlich, wurde dieses Siegel jedoch 
nur im Jahr 1774 benutzt.270

3. Die officia

Schon die regula benedikts gliederte einige befugnisse aus dem allgemeinen 
aufgabenbereich der mönchsgemeinschaft aus und wies sie bestimmten per-
sonen zu. Die jeweiligen teilbereiche, die hierdurch einer Sonderverwaltung 
unterstanden, und die befugnisse ihrer offizianten unterlagen in den einzelnen 

265 So 1370 in Stabitr Hs 1644/380, S. 618, und 1388 in lHaKo best. 211 nr. 2101, 
S. 66.

266 So schon 1427 in lHaKo best. 211 nr. 1847.
267 Heidelberg, ub urk. nr. 247.
268 So 1643: lHaKo best. 56 nr. 785, 1664: best. 213 nr. 223, 1711: best. 56 nr. 713a 

und nr. 1737: best. 56 nr. 2160.
269 abgebildet bei ewald, rheinische Siegel 4, tafel 27 nr. 4.
270 lHaKo best. 211 nr. 1779–1781.
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benediktinerklöstern im lauf ihrer Geschichte erheblichen Schwankungen 
und lassen sich nicht in ein einheitliches Schema pressen. Wie allgemein in 
ihnen wird gerade am beispiel der abtei St. maximin deutlich, dass es im 
Kloster aufgaben gab, die kontinuierlich wahrgenommen werden mussten 
und deshalb schon früh die tendenz zur dauernden besetzung, später auch 
zur eigenen Vermögensausstattung aufwiesen. Diese wurden unter dem be-
griff officia zusammengefasst. ihnen standen bereiche der Klosterverwaltung 
gegenüber, die eher zeitbezogenen charakter hatten. Sie ergaben sich aus 
der entwicklung der Stellung der äbte (Kellerare, Kapläne und Sekretäre 
der äbte) und der Konventsverfassung (Senioren, Konventsdeputierte und 
Kapitelssekretäre), aus wirtschaftlichen Sonderproblemen (Speichermeister 
und Gartenmeister) sowie aus dem bemühen um die rechtssicherung und 
um den ausbau der innerklösterlichen Kultur (archivar, bibliothekar, mu-
sikdirektor und präfekt der Sammlungen). mit ausnahme der Kellerare des 
abtes nahmen sie vor allem im 18. Jahrhundert zumeist nur kurze zeit eng 
begrenzte aufgaben wahr und erhielten nicht den rang und die ausstattung 
eines officiums.

über den bestand und die rangordnung der ämter vor der einführung 
der cluniazensischen reform in St. maximin um 1143 geben die überlie-
ferungen nur geringe anhaltspunkte. noch während der Herrschaft der 
laienäbte wurden in den urkunden die inhaber mehrerer officia genannt. 
am wichtigsten war zweifellos das amt des propstes, des leiters der 
mönchsgemeinschaft und ihres Vertreters gegenüber den laienäbten. nach 
855 sind deshalb die namen von vier pröpsten, einschließlich ogos i., des 
ersten regulären Klosterabtes, bekannt. bezeugt sind vor 934 als inhaber 
weiterer ämter ferner zwei Dekane, ein ministerialis fratrum, der wohl mit 
dem zu St. maximin erstmals 963 bezeugten Kellerar gleichgesetzt werden 
kann, ein susceptor pauperum, sicherlich ein anderer name für den erst im 
13. Jahrhundert belegten Hospitalar, zweimal ein Kantor und um 900 ein 
Aedituus, also wohl der 929 Thesaurarius genannte Küster. außerhalb der 
späteren officia standen die 923 genannten ämter des Cambrarius und des 
Portarius. abgesehen von der urkunde von 963,271 die in der klassischen 
abfolge die ämter des propstes, des Dekans und des Kellerars nannte, lässt 
sich zu St. maximin auffallend schlecht der bestand an Klosterämtern im 
zeitalter der lothringischen reform verfolgen. Das officium des propstes 
bestand als wichtigstes amt unter dem abt fort, doch kann bei den fünf bis 

271 mub 1 nr. 211.
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1140 genannten pröpsten keine eigentliche aufgabenzuweisung ausgemacht 
werden. ebenso wenig finden sich zu St. maximin anhaltspunkte für die 
tätigkeit der bei der mönchsliturgie in anderen von der reform erfassten 
Klöstern wichtigen Funktion des Dekans. erst nach der einführung des durch 
die abtei laach vermittelten cluniazensischen ordo um 1143 enthalten die 
überlieferungen zunehmend belege für die bildung des ämtergefüges. zu 
diesen ämtern zählt freilich nicht das officium caritatis, das zu St. maximin 
lediglich um 1435 bei den propinationen der amtsinhaber für den Konvent 
zur Weihnachtszeit erwähnt wurde,272 von dem jedoch kein inhaber bekannt 
und das bei den officia nicht eigens berücksichtigt wird. in den Klöstern 
des von brabant ausgehenden jungcluniazensischen ordo, also zu afflighem 
und zu laach, erhielt es für die Durchführung der zahlreichen memorien 
und für die Verwaltung der durch sie begründeten Sondervermögen eine 
wichtige Funktion unter den Konventsämtern.273 es kann vermutet werden, 
dass es bei der übernahme des jungcluniazensischen ordo um 1143 auch 
zu St. maximin eingeführt wurde, dort nominell einige zeit hindurch be-
stand, jedoch wegen der sich hier früh herausbildenden Sonderverwaltung 
des Konvents nie das Gewicht erlangte, das es in anderen abteien bis zum 
15. Jahrhundert behauptete.

Die neue ämterstruktur mit dem Wegfall der Dekane und der einführung 
des priorats als dem wichtigsten amt nach dem abt wurde zu St. maximin 
nicht nur im 13. und 14. Jahrhundert für das spätmittelalterliche leben im 
Kloster entscheidend, sondern bestimmte auch in den folgenden Jahrhunder-
ten bis zur aufhebung der abtei die innerklösterlichen Strukturen. Während 
der prior als repräsentant des Konvents schon bald ein festes element der 
Klosterverfassung wurde, übten im 13. und im 14. Jahrhundert zunächst 
wegen des umfangreichen besitzes und der hohen einkünfte ihrer instituti-
onen der Kämmerer, der Hospitalar und der infirmar größeren einfluss aus. 
Diese spätmittelalterliche zersplitterung der Klostergüter, die gelegentlich die 
besitzentwicklung der abtei selbst behinderte, konnte im späten 14. und im 
15. Jahrhundert jedoch weitgehend beseitigt werden. erreicht wurde dies durch 
die aufhebung der Kämmerei 1367 und durch die bedeutungsminderung 
des Hospitalats und der infirmarie, deren Güter und einkünfte die abtei im 
15. Jahrhundert größtenteils an sich brachte. Damit fielen auch die vor 1400 

272 n5, 23. Dezember.
273 Siehe resmini, benediktinerabtei laach, S. 138 f.
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zahlreichen propinationen der ämter für den Konvent weg.274 Seitdem hatten 
die Klosterämter nur noch geringe Sondereinkünfte, das priorat beispielsweise 
zu mertert und die infirmarie zu Fell. Den Hauptanteil der für die erfüllung 
ihrer aufgaben erforderlichen mittel bezogen sie nun jedoch, wie auch die 
übrigen officia, durch anweisungen aus der allgemeinen Klosterkasse, die 
ihnen der abt im einverständnis mit dem Konvent zukommen ließ.

Das von Johannes rode entwickelte modell, wonach dem durch zwei 
mönche zu besetzenden amt des Kellerars sämtliche andere ämter mit 
stärkeren Verflechtungen mit der Klosterwirtschaft, also das Hospital, die 
infirmarie und die ämter des Küchenmeisters und refektionars, unterstanden, 
ließ sich nach der annahme der reformen rodes 1436 zu St. maximin nicht 
durchführen. Hier wurde schon seit dem 14. Jahrhundert der gewöhnliche 
Klosterkellerar vom Konvent bestimmt und hatte die aufsicht nur über das 
Vermögen des Konvents, während dem abt für seine einkünfte eine eigene 
Vermögensverwaltung durch den Subkellerar oder den Kellerar zu Fell zur 
Verfügung stand. entgegen der intentionen rodes scheint sich im 15. Jahr-
hundert die zuordnung der einzelnen ämter zu den bereichen des abtes 
beziehungsweise des Konvents sogar bis zu einem Grad weiterentwickelt 
zu haben, der in der Kapitulation des abtes Vinzenz 1514 festgeschrieben 
wurde.275 Sie bestimmte, dass die ämter des priors, des Kellerars, Küchen-
meisters und refektionars durch den Konvent zu besetzen waren, während 
die ämter des Subpriors, des Hospitalars, des Küsters und des Kellerars zu 
Fell vom abt, wenn auch mit zustimmung des priors und der Senioren des 
Konvents, vergeben werden sollten. im laufe des 16. Jahrhunderts erhielt 
der abt ferner das recht der Versetzung von mönchen als expositi und der 
besetzung der propsteien, doch wurde im frühen 18. Jahrhundert zumindest 
in einem Fall der propst auch vom Konvent gewählt.276 ohne Folgen blieben 
die anordnungen des päpstlichen nuntius bei seiner Visitation 1610277 für 
die amtsstrukturen, weil sie offensichtlich die Gegebenheiten zu St. maxi-
min kaum berücksichtigten. Denn außer den ämtern des Küsters, infirmars, 

274 Vgl. n4, vor allem 15. Dezember bis 23. Dezember. Diese propinationen wurden 
zwar alle von den späteren necrologen n5 und n6 übernommen, doch ergeben 
sich aus den anderen überlieferungen keine Hinweise, dass sie, wie auch die häufi-
gen propinationen des abtes für den Konvent, nach 1400 noch tatsächlich geleistet 
wurden.

275 Stabitr Hs 1644/375, S. 129.
276 Siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: Willibrord Schaeffer.
277 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018 f.
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priors, Küchenmeisters, refektionars und Kantors nannte er wie auch sein 
nachfolger 1621 als amtsinhaber den Sakristan, der zu St. maximin nie ein 
officium erlangt hat, sowie den Vestiarius (Kleiderbewahrer) und den pellio 
(pelzmacher), die beide hier gänzlich unbekannt waren, und die der nuntius 
wohl einer Vorlage entnommen hatte. alle diese ämter sollten zur rech-
nungslegung gegenüber dem abt verpflichtet sein, während die zuständigkeit 
des Konvents für bestimmte bereiche vollständig ignoriert wurde.

Feste regeln für den rang, die abfolge und die Dauer der ämter gab 
es in St. maximin in der neueren zeit nur wenige. Selbst der erforderliche 
zeitraum zwischen der priesterweihe und der ersten bekleidung eines amtes 
wurde recht unterschiedlich gehandhabt. lediglich die ämter des priors und 
des Kellerars scheinen mit anderen officia nicht vereinbar gewesen zu sein, 
weshalb die hierzu Gewählten ihre früheren Funktionen regelmäßig aufga-
ben. Sonst aber lassen sich zahlreiche ämterkombinationen feststellen. im 
Jahr 1751 bekleidete beispielsweise bernhard Kayll gleichzeitig die ämter 
des novizenmeisters, des Kantors und des Subpriors und war daneben noch 
musikdirektor im Kloster. bei den vom abt zu vergebenden ämtern gab es 
keine feste amtsdauer, sondern beginn und ende einer amtszeit lagen im 
belieben des abtes. Für die durch die Wahl des Konvents zu besetzenden 
ämtern hatten sich seit dem frühen 18. Jahrhundert feste amtszeiten her-
ausgebildet, für den Kellerar fünf Jahre und für die infirmare, Küchenmeis-
ter und refektionare drei Jahre, doch entwickelte sich hieraus infolge der 
Wiederwahlen, resignationen, todesfälle und abwahlen kein regelmäßiger 
amtsturnus. abwahlen durch den Konvent in einer noch laufenden amts-
periode waren häufiger und wurden von abt Wittmann als Hemmnisse der 
ordentlichen Klosterverwaltung bedauert.278 Die amtszeit des priors war 
dagegen nicht begrenzt. obwohl die Wahl in dieses amt zumeist das ende 
einer innerklösterlichen Karriere bedeutete, da allenfalls noch die ernennung 
zum propst möglich, die Wahl zum abt jedoch kaum wahrscheinlich schien, 
nachdem seit dem 12. Jahrhundert lediglich 1514 ein ehemaliger prior und 
1581 ein amtierender prior auch die abtswürde erlangt hatten, starben infolge 
ihrer resignation mehrere prioren nicht im amt. Wegen ihrer Dienstgeschäfte 
waren die Kellerare und die Küchenmeister von der teilnahme am chorgebet 
befreit, sonst nur noch die archivare.279 im refektorium hatten die offizi-

278 lHaKo best. 1c nr. 19076.
279 So um 1760 in lHaKo best. 1c nr. 19060 und 1785 in best. 1c nr. 19079.
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anten einen eigenen, offenbar aufwändigen tisch, dessen abschaffung 1788 
als einsparungsmöglichkeit vorgeschlagen wurde.280

Der bestand der Klosterämter war vor 1514 mit der einführung der refek-
tionare und Küchenmeister als amtsinhaber abgeschlossen und wurde wegen 
der komplizierten Kompetenzverteilung zwischen abt und Konvent danach 
nicht mehr erweitert. als im 18. Jahrhundert einige Verwaltungsbereiche we-
gen ihres beträchtlich gewachsenen Geschäftsumfangs aus der zuständigkeit 
dieser Klosterämter ausgegliedert wurden, erhielten sie nicht mehr den durch 
die Klosterverfassung festgeschriebenen rang eines officiums, auch wenn 
ihnen gelegentlich im inner- und außerklösterlichen Schriftverkehr eine solche 
bezeichnung zugelegt wurde. Von den inhabern solcher aufgabenbereiche 
wurden die archivare und bibliothekare281 sowie die lektoren, musikleiter 
(praefecti chori musici) und Sekretäre vom abt ernannt, während die bestel-
lung der Speichermeister (praefecti granarii), Fabrikmeister (praefecti fabricae) 
und Kapitelsekretäre durch die Wahl des Konvents erfolgte.

3.1. pröpste

mit dem in der abtei von 855282 bis 1797283 überlieferten propsttitel wurden 
mönche ausgezeichnet, die im lauf der Jahrhunderte recht unterschiedliche 
Funktionen innehatten. in der zeit der laienäbte waren sie als von der 
mönchsgemeinde gewählte Vertreter gegenüber dem abt Vorsteher der Hi-
erarchie der klösterlichen amtsträger und Verwalter des für den Konvent 
bestimmten teils des Klostervermögens.284 Während der zugehörigkeit von 
St. maximin zum lothringischen reformkreis kennzeichnete der propst den 
allgemeinen Vertreter des abtes,285 ohne dass sich eine nähere aufgabenein-
grenzung erkennen lässt. Die einführung der jungcluniazensischen reform 
1143 hätte das amt eigentlich überflüssig machen müssen, doch waren auch 
unter dem vor 1177 gestorbenen abt arnold im Klosterbereich gleichzeitig 

280 lHaKo best. 1c nr. 19079.
281 zu ihnen auch § 4. Das archiv und § 5. bibliothek und Skriptorium.
282 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
283 lHaKo best. 701 nr. 571.
284 mGH D arn nr. 114.
285 So um 1035 der praepositus Lambertus in der Vita popponis, ed. Wattenbach, 

S. 305, oder 1107 der propst arnulf in der translatio et miracula S. modoaldi, ed. 
Jaffé, S. 296.
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zwei pröpste tätig.286 möglicherweise waren ihre inhaber schon damals mit 
der Verwaltung von teilen des ausgedehnten Klosterbesitzes betraut, wie 
dies bei dem seit 1258 bezeugten,287 insgesamt jedoch schlecht überlieferten 
propst des Gaus belegt ist.288 im 14. Jahrhundert könnte die abtei zeitweilig 
sogar drei solcher propsteien unterhalten, sicherlich aber nicht fest installiert 
haben, nämlich im Gau, zu taben und vielleicht zu Diedenhofen,289 über 
deren organisation und ihre inhaber sich in den überlieferungen jedoch 
keine Hinweise finden. 

zur einrichtung wirklicher propsteien als Wirtschafts- und Verwaltungs-
filialen mit einem oder mehreren Konventualen als Gehilfen des propstes 
kam es erst um 1486 zu taben290 und um 1530 zu Schwabenheim,291 wobei 
Schwabenheim als propstei nach ihrem untergang infolge der reformation 
um 1540 erneut 1698 installiert wurde. Dagegen unterblieb eine solche ein-
richtung zu luxemburg, obwohl die luxemburger niederlassung der abtei im 
Vergleich zu den beiden propsteien ein Vielfaches an Gütern und einkünften 
verwaltete, vermutlich weil durch sie die rechte des abtes beeinträchtigt 
worden wären. Denn dieser ernannte allein die luxemburger expositi und 
ihm allein standen die einkünfte aus den luxemburger Gütern zu. bei ta-
ben hatte sich schon 1514 abt Vinzenz dagegen verpflichten müssen, für die 
ernennung und entlassung des propstes die zustimmung des priors und der 
vier Senioren einzuholen,292 und im 18. Jahrhundert ist wenigstens einmal die 
Wahl des tabener propstes durch den Konvent bezeugt.293

286 nolden, urbar, S. 81 f. und S. 144; siehe § 36.1.1. pröpste bis 1266: arnoldus und 
Gerhardus.

287 mub 3 nr. 1467.
288 Gowe, wohl rheingau, wozu die hier berührten Klostergüter zu bretzenheim ge-

hörten, sowie der nahegau. im lehensregister des Klosters um 1515 in lHaKo 
best. 211 nr. 2112 umfasst die region Gauwe beide bereiche.

289 in der vor 1407 redigierten anlegungsstufe von n5 werden vor Weihnachten die 
propinationen dreier pröpste für den Konvent vermerkt: am 19. Dezember der 
propst in Goue, am 20. Dezember der propst in Thyngrich und am 21. Dezember 
der propst zu taben.

290 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 387–395; vgl. § 33.2.2.4. und § 36.1.2.2. pröpste zu 
taben.

291 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1133–1142, vgl. § 33.2.3.3. und § 36.1.2.3. pröpste 
zu Schwabenheim.

292 Stabitr Hs 1644/375, S. 129.
293 Siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: Willibrord Schaeffer.
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3.2. Dekane und prioren

leider gestatten die Quellen nicht, das amt des zu St. maximin nur spärlich 
überlieferten Dekans von dem des propstes abzugrenzen. Deshalb bleibt un-
sicher, ob es durch die karolingische Klosterreform zunächst abgeschafft und 
später wegen der belange der Klosterliturgie nach westfränkischem Vorbild 
wieder eingeführt wurde. Feststehen dürfte, dass um 1107 zu St. maximin 
noch der propst der allgemeine Vertreter des abtes war, den universellen 
charakter zwar schon bald infolge der räumlichen eingrenzung seines am-
tes verlor, als ein officium der Klosterverwaltung jedoch weiter bestand im 
Gegensatz zum amt des Dekans, das nach der einführung der jungcluniazen-
sischen reform um 1143 für immer aufgegeben wurde. Dennoch wird man 
in dem neuen priorat nicht einfach nur den ersatz für das Dekanat sehen 
dürfen, da in ihm auch zusätzliche, die spätmittelalterliche und neuzeitliche 
St. maximiner Klosterverfassung bestimmende elemente zum tragen kamen.

allgemein nahm in St. maximin das priorat eine entwicklung, die sich von 
vielen benediktinerklöstern unterschied und vor allem den bestimmungen 
Johannes rodes und danach der bursfelder Kongregation widersprach. Diese 
reformrichtungen sahen in dem bis ins 18. Jahrhundert ausschließlich vom 
abt ernannten prior primär den inner- und außerklösterlichen Vertreter des 
abtes und vernachlässigten eher dessen Funktion als Vertreter des Konvents 
gegenüber dem abt. zu St. maximin scheint dagegen von beginn an dessen 
eigenständige, auf der zustimmung des Konvents beruhende und auch nach 
der annahme der reformen rodes nicht abgeschwächte position betont 
worden zu sein, während sich seine Funktion als Vertreter des abtes auf die 
Spiritualia beschränkte, nicht aber auf die temporalien, deren ausübung durch 
die dem prior nicht unterstehenden offizianten wahrgenommen wurde.294 Für 
die Wertschätzung des priorats spricht, dass es schon um 1200 mit größeren 
Gütern und einkünften zu mertert ausgestattet war.295 Schon 1316 war der 

294 ausführungen hierzu um 1680 in Stabitr Hs 1644/375, S. 402.
295 nolden, urbar, S. 88 f. Giessmanns überlegungen in: besitzungen, S. 184 f., auf 

Grund der ausführungen von perrin, recherches, S. 537, mertert könnte der 
Sitz eines selbständigen maximiner priorats gewesen sein, werden durch spätere 
überlieferungen gegenstandslos. Das Sondervermögen des maximiner priors zu 
mertert wurde noch 1654 in lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1229, beschrieben und 
die norma von 1773 gewährte dem prior jährlich 25 taler bis zur auslösung der 
prioratsgüter zu mertert.
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prior auch der Kollator der für den Konvent bestimmten zehntanteile296 und 
beide zusammen verkauften 1334 dem abt Dietrich ii. eine rente für dessen 
anniversar zu St. maximin.297 Das traditionelle Disziplinarrecht des priors 
im Konvent wurde in der Wahlkapitulation des abtes Vinzenz 1514 sowie 
in den beiden Visitationen von 1610 und 1621 genauer geregelt und durch 
einzelne bestimmungen der norma von 1773 ergänzt.298 Die erteilung der 
disciplina corporalis durch den prior könnte hierbei zu St. maximin wie in 
der hinsichtlich der consuetudines gleichen abtei echternach erst unter abt 
alexander Henn (1679–1698) weggefallen sein.

Während über die bestellung der frühen priore zu St. maximin nichts 
bekannt ist, lassen ausführungen in der Wahlkapitulation des abtes Vinzenz 
1514299 vermuten, dass schon damals der prior vom Konvent gewählt wurde. 
mit Sicherheit war dies 1610 der Fall, als ein Konventsteil die absetzung des 
alten priors und eine neuwahl betrieb.300 im Grundsatz war der prior auf 
lebenszeit gewählt, auch wenn um 1772 einige Konventualen seine amtszeit 
auf drei Jahre begrenzen wollten.301 Gewählt wurde er mit der einfachen 
Stimmenmehrheit des Konvents, was um 1788 die mitarbeiter des erzbischofs 
in eine kanonische mehrheit abzuändern wünschten.302 zur amtsübernahme 
war ferner die zustimmung des abtes erforderlich. allgemein führte dieses 
Wahlverfahren in der neuzeit zu langen, von den regierungsperioden der 
äbte unabhängigen amtszeiten einiger priore. umso auffälliger bleibt, dass 
nur einmal, nämlich 1581, der Konvent seinen prior reiner biwer unmittelbar 
zum abt wählte. Das amt war sicherlich sehr angesehen in der abtei, aber 
wohl nicht sonderlich beliebt beim Konvent.

Die hier einleitend dargestellte einheit zwischen prior und Konvent ver-
deutlicht sich besonders in der Siegelführung. Vor dem Konvent führte er 
bereits 1256, 1257 und 1258 ein Siegel,303 das er und der Konvent gemeinsam 
benutzten, dessen abdrücke jedoch nicht erhalten sind. nur in dem zeitraum 

296 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 841 f.
297 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 153 f.
298 1514: Stabitr Hs 1644/380, S. 129; 1610: Hs 1644/375, S. 1018–1038; 1621: Hs 

1644/375, S. 1038–1060; 1773: lHaKo best. 211 nr. 2518.
299 Stabitr Hs 1644/380, S. 129.
300 lHaKo best. 1c nr. 19073.
301 lHaKo best. 1c nr. 19076.
302 lHaKo best. 1c nr. 19077.
303 1256: mub 3 nr. 1376; 1257: mub 3 nr. 1404; 1258: mub 3 nr. 1429.
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von 1272 bis 1291, als das Siegel des priors zuletzt erwähnt wurde,304 dürften 
beide institutionen ein eigenes Siegel besessen haben. Danach verwendete der 
prior das große Konventssiegel, zumeist als gemeinsames Siegel bei beurkun-
dungen, gelegentlich aber auch in eigener Sache.305 Seit 1426 führte er wieder 
ein eigenes Siegel (abb. 16),306 das rasch das große, letztmalig 1453 überlieferte 
Konventssiegel verdrängte und danach vom Konvent bis ins 18. Jahrhundert 
als sein einziges Siegel mitbenutzt wurde. Dieses spitzovale, abhängende 
oder aufgedrückte Wachs- beziehungsweise lacksiegel, dessen typar im 
laufe der Jahrhunderte unverändert blieb,307 ist neben dem der maximiner 
Schöffen das am häufigsten überlieferte Klostersiegel und zeigt den in einem 
tabernakel thronenden hl. maximin mit Stab und mitra im Segensgestus. 
zu seinen Füßen kniet unter einem rundbogen ein mönch. Die umschrift 
lautet (sigillum) prioriS Sanct(i) maxi(mi)ni treVeren(sis). es 
blieb bis in das frühe 18. Jahrhundert im Gebrauch,308 doch verwendeten 
die prioren seit 1681309 zunehmend statt seiner für lacksiegel ein kleines 
ovales, ca. 8 × 14 mm großes typar, dessen Siegelbild einen Schild mit einem 
doppelköpfigen adler zeigt und darüber zwischen zwei arabesken den 
buchstaben p(rioratus). Größere, ca. 13×17 mm große lacksiegel mit dem 
gleichen bildinhalt finden sich seit 1724.310

3.3. Subprioren

Da dieses amt zu St. maximin zum ersten mal 1438 erwähnt ist, wurde 
es hier wohl erst bei der annahme der Konstitutionen rodes eingeführt, in 
denen ihm ein eigenes Kapitel gewidmet ist. laut den bestimmungen und den 
berichten des 18. Jahrhunderts311 war der Subprior nur in innerklösterlichen 
teilbereichen als monitor fratrum Stellvertreter des priors. beispielsweise 
wurde bei einer Geldaufnahme des Klosters 1774 der abwesende prior nicht 

304 lHaKo best. 211 nr. 266.
305 1370: Stabitr Hs 1644/380, S. 628.
306 lHaKo best. 211 nr. 568.
307 abb. bei ewald, rheinische Siegel 4, tafel 104 nr. 14.
308 letzter nachweis 1712 in lHaKo best. 211 nr. 1644, fol. 556.
309 lHaKo best. 211 nr. 1544.
310 lHaKo best. 211 nr. 2942.
311 norma von 1773 in lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 31 f., best. 1c nr. 19075 sowie 

im Konferenzprotokoll von 1789 in best. 1c nr. 11278, S. 36 f.
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durch den Subprior, sondern durch die Senioren und die Konventsdeputierten 
vertreten.312 Gegenüber Konventualen hatte er keine Strafgewalt, bei unei-
nigkeit zwischen abt und prior über die Verhängung von Strafen allerdings 
den Stichentscheid. ebenso konnte er in abwesenheit beider auch Sonderer-
laubnisse erteilen. im Kapitel führte er in abwesenheit des priors nicht den 
Vorsitz und im chor sowie bei tisch stand ihm auch nicht automatisch der 
platz nach dem prior zu. er wurde allein vom abt im prinzip auf lebenszeit 
ernannt. Deshalb wollte ihm der Konvent 1789 einen besonderen rang nur 
einräumen, wenn er künftig capitulariter gewählt würde. 

3.4. ämter der Wirtschaftsverwaltung:  
Kellerare, Subkellerare und Kämmerer

in der regel benedikts war das Kellerat das klassische amt zur Verwal-
tung des besitzes und der einkünfte eines Klosters sowie zur Verteilung 
der erträge auf seine einzelnen institutionen. auch zu St. maximin scheint 
es für diese zwecke die ursprüngliche einrichtung gewesen zu sein, die im 
10. Jahrhundert bezeugt ist. 923 wurde der Verwalter solcher aufgaben noch 
ministerialis fratrum genannt, während sich Sandrat 963 bereits als celerarius 
bezeichnete.313 Doch ist die spätere entwicklung des Kellerats zu St. maximin 
unübersichtlich. es fällt auf, dass von diesem amt weder im urbar um 1200 
die rede ist noch in der Depositio des abtes bartholomäus,314 in der dem 
Kustos aufgaben übertragen wurden, die sonst für den Kellerar typisch waren. 
Dennoch ist im 13. Jahrhundert auch der Kellerar, wenn auch sporadisch, 
erwähnt,315 ohne dass sich sein Geschäftsbereich von dem des nun ebenfalls 
bezeugten Kämmerers316 eindeutig abgrenzen lässt. 

zum amt des Kämmerers, dessen besetzungsrecht durch den abt im ein-
verständnis mit den inhabern der übrigen officia durch den Schiedsspruch 
des trierer erzbischofs balduin 1329 im Streit zwischen dem abt und dem 

312 lHaKo best. 211 nr. 1779.
313 923: mub 1 nr. 163; 963: mub 1 nr. 211.
314 1213/1214–1231: Stabitr Hs 1634/394, fol. 151 f.
315 um 1217: Stabitr Hs 1644/377, S. 963, ferner in Hs 1634/394, fol. 80 f., und in 

lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 82v–83r.
316 1213/1214–1231: Stabitr Hs 1634, fol. 151 f.; 1243: mub 3 nr. 774; 1248: lHaKo 

best. 211 nr. 2118, S. 236–239; um 1255: best. 211 nr. 2115, S. 779 f.
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Konvent sicherlich nicht neu verfügt, sondern nur bestätigt wurde,317 ge-
hörten im 14. Jahrhundert enorme einkünfte. abgesehen von der nennung 
eines Kämmerers H. zwischen 1214 und 1231318 wurde es erstmals 1243 als 
ein Klosteramt erwähnt, das schon längere zeit bestand.319 Damals war das 
Kämmereiamt, zu dem wohl die einkünfte der pfarrei üxheim gehörten, 
offenbar zeitlich begrenzt. Vorläufer dieses amtes finden sich jedoch nicht. 
Denn die aufgaben des 923 genannten cambrarius muotarius, der drei Jahre 
später den Kantor-titel führte,320 dürften sich vermutlich weniger auf die 
allgemeine Vermögensverwaltung bezogen, sondern auf die Kirchenschätze 
beschränkt haben. laut der erklärung bei der aufhebung des Kämmerei-
amtes 1366321 waren die Hauptquellen seines Vermögens die einkünfte der 
Fabrica des Klosters, die die Kämmerer an sich gebracht und nur zu geringen 
teilen zweckentsprechend verwendet haben sollen, sowie einnahmen, die 
früher dem Konvent zugestanden hatten. Deshalb hatte 1329 erzbischof 
balduin angeordnet, dass während der regierungszeit des abtes Dietrich ii. 
(1305–1352) die erlöse der Fabrica dem Kloster wieder für die notwendigen 
baumaßnahmen zur Verfügung stehen und die Kämmerer stattdessen jährlich 
70 pfund pfennige erhalten sollten. offenbar war hierauf das Kämmereiamt 
einige zeit hindurch vakant, wurde danach jedoch wieder durch den vor 
oktober 1366 verstorbenen Konventual eberhard von Stein besetzt (siehe 
§ 36.3.1. Kellerare und Subkellerare bis 1728). bei der teilung seines nach-
lasses unter seine vier erben, darunter den späteren abt rorich und einen 
weiteren maximiner mönch, entstanden sowohl hinsichtlich der trennung 
von institutions- und privatvermögen wie wegen eberhards privatgeschäften 
größere Verwicklungen.322 um der Verarmung des abteivermögens entgegen-
zuwirken, beschlossen am 1. oktober 1366 abt und Konvent mit zustim-
mung des trierer erzbischofs die aufhebung des amtes und den rückfall 
seiner einkünfte an die Fabrica des Klosters und an den Konvent.323 Dies 

317 lHaKo best. 211 nr. 311 und nr. 312, so schon in den einträgen des zwischen 
1250 und 1280 geschriebenen liber hospitalis im best. 211 nr. 2122, in denen der 
Kämmerer mehrmals als camerarius abbatis, gelegentlich auch als camerarius sanc-
ti Maximini bezeichnet wurde.

318 Stabitr 1634/394, fol. 151 f., siehe § 36.3.4. Kämmerer: H[enricus].
319 auszug in mub 3 nr. 774, Volltext mit den aussagen des ehemaligen Kämmerers 

nikolaus in lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1213–1219.
320 923: mub 1 nr. 163; 926: mub 1 nr. 166.
321 lHaKo best. 1c 8 nr. 370.
322 lHaKo best. 1c 8 nr. 369.
323 lHaKo best. 1c 8 nr. 370.
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bestätigten sie nochmals im Januar 1370324 und erhielten hierfür im Juli 1373 
auch die billigung der Kurie.325

bis zu diesem zeitpunkt stand das amt des Kellerars eher im Schatten der 
entwicklung. angesichts des zunehmenden Gewichts der Sondervermögen 
im Kloster lässt sich schon früh seine aufspaltung in das für den Konvent 
verantwortliche allgemeine Kellereiamt der abtei und in das Kellereiamt für 
das Vermögen des abtes beobachten, dessen inhaber nun als Kellerar des 
abtes bezeichnet wurden. als Kellerar des abtes ist zuerst 1303 der pfarrer 
von Steinsel, Johannes von luxemburg, nachzuweisen,326 danach 1328 Wilhelm, 
der verheiratet in der maximiner Vorstadt lebte.327 beim ministerialengericht 
1336 wurden der Klosterkellerar eberhard unter den Klosteroffizianten und 
ein weiterer Kellerar Heinrich als zeuge nach den Schöffen und Weltklerikern 
und vor den Dienern des abtes genannt.328 eindeutig war die aufspaltung des 
amtes auch 1373 in einer Kostenübernahmeverpflichtung des Konvents,329 in 
der der Klosterkellerar Wilhelm ebenfalls in der reihe der Klosteroffizianten 
und als Kellerar des abtes Heinrich genannt wurde, der laut einer urkunde 
von 1372 zusammen mit seiner Frau ein Haus in der maximiner Vorstadt 
gekauft hatte, das 1385 sein Schwiegersohn wieder verkaufte.330 in dieser 
wegen des besitzschwerpunktes der Güter des abtes zunächst gelegentlich, 
seit 1514 jedoch beständig als Kellerar von Fell bezeichneten Funktion finden 
sich im frühen 15. Jahrhundert auch priestermönche. im unterschied zu den 
Kelleraren des Konvents werden Kellerare des abtes beziehungsweise von 
Fell in den personallisten nur erwähnt, wenn ihre Konventszugehörigkeit 
ebenfalls erwiesen ist. ungewiss noch ist der Stand des Kellerars des abtes 
rorich, Hermann von beinsheim, aus einer mainzer patrizierfamilie, für 
deren mitglieder, darunter der propst des mainzer Stiftes St. maria in cam-
pis, und zwei mainzer Stiftsherren zu St. maria ad gradus und zu St. peter, 
der maximiner Konvent laut den necrologen n5 und n6 am 29. Juli eine 
größere memoria beging. zwar setzte der Spruch des mainzer Gerichts bei 
der erbaufteilung 1389 dem in den orden getretenen Hermann und seinem 

324 lHaKo best. 1c 5 nr. 303.
325 Sauerland, urkunden und regesten 5, nr. 967.
326 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 66 f.
327 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 121–123, und nr. 2122, S. 86 und S. 113.
328 lHaKo best. 211 nr. 335.
329 lHaKo best. 211 nr. 408.
330 1372: lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 120 f.; 1385: best. 211 nr. 436.
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Konvent eine jährliche rente aus,331 doch trat er in den überlieferungen der 
abtei nie als mönch in erscheinung und wurde auch bei seinem eintrag am 
31. Januar in n5 und n6 nur als cellerarius domini Rorici abbatis bezeichnet. 
als Kellerare des abtes beziehungsweise als Kellerare von Fell fungierten im 
frühen 15. Jahrhundert jedoch zunächst mönche, nämlich 1404 der spätere 
abt lamprecht von Sassenhausen332 und um 1419 Johannes von Klotten,333 
der in der Wahlliste 1411 (l7) noch mit dem zu St. maximin nicht mehr 
üblichen Kämmereiamt bezeichnet worden war, der aber in den necrologen 
n5 und n6 am 14. november ebenfalls als Kellerar von Fell erwähnt ist.334 
nach 1420 scheinen vornehmlich wieder nichtmönche zu Kelleraren von 
Fell ernannt worden zu sein, wie die im necrolog n5 am 17. Januar, 31. Ja-
nuar, 9. September, 16. September, 12. oktober und 3. Dezember genannten 
Kellerare des abtes nahelegen, die vermutlich alle laien oder Weltgeistliche 
waren, darunter auch der nicht dem Konvent angehörige, an einem 2. Fe-
bruar verstorbene priester Gobelinus von münstereifel. Seit jedoch 1514 
die besetzung dieser Funktion auch an die zustimmung des priors und der 
Senioren geknüpft wurde,335 waren alle Kellerare des abtes beziehungsweise 
Kellerare von Fell ausschließlich maximiner mönche. letztmalig wurde das 
amt 1623 beim tod seines inhabers Johannes von trittenheim erwähnt.336 
Danach wurde die Funktion zunächst nicht mehr besetzt, doch übernahmen 
ihre einstigen aufgaben als Kellereiamt für die einkünfte des abtes seit etwa 
1728 die Subkellerare, die im 17. Jahrhundert noch Gehilfen der Klosterkel-
lerare gewesen waren.

Die eigentlichen Klosterkellerare verstanden sich seit dem 14. Jahrhundert 
dagegen ausschließlich als Kellerare des Konvents und wurden im 15. Jahr-
hundert gelegentlich, mehrmals zum beispiel im necrolog n5, auch so be-
zeichnet. als Folge der zerstreuten lage der Konventsgüter überwachten sie 
einen mühevollen aufgabenbereich. Seit dem 15. Jahrhundert waren sie dem 
Konvent vier mal im Jahr zur rechnungslegung verpflichtet.337 zur bewälti-
gung ihrer Verpflichtungen hatten sie schon zu beginn des 15. Jahrhunderts 

331 lHaKo best. 211 nr. 453.
332 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 153, zu ihm § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: lamp-

recht von Sassenhausen.
333 Stabitr Hs 1626, S. 1108 f.
334 zu ihm: § 36.3.4. Kämmerer: Johannes von Klotten.
335 Stabitr Hs 1644/375, S. 129.
336 n5: 31. mai, zu ihm § 37.5: priestermönche 1350–1802: Johannes von trittenheim.
337 So um 1455 im caeremoniale lHaKo best. 701 nr. 86, cap. 50.
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Subkellerare angestellt, die in der regel nicht dem Konvent angehörten.338 
Die Konstituierung eines Subkellerariats als ein von einem mönch besetztes 
Konventsamt neben den auch weiterhin Subkellerare genannten Gehilfen 
des Kellerars erfolgte durch die einführung der monastischen reform des 
Johannes rode 1436 zu St. maximin. in seinen consuetudines hatte rode 
für das amt des Kellerars eine Doppelbesetzung vorgesehen, nämlich durch 
einen älteren Kellerar als den eigentlichen leiter des amtes und durch einen 
diesem untergeordneten jüngeren Kellerar,339 der zu St. maximin die bezeich-
nung Subkellerar erhielt. rodes bestimmung entsprach den bedürfnissen 
der umfangreichen maximiner Kellereiverwaltung, weshalb sich bei ihr vor 
allem in der zweiten Hälfte des 15. und im frühen 16. Jahrhundert eine sol-
che Doppelbesetzung findet und später wieder zwischen 1650 und 1700. Da 
bestellungsurkunden für die Kellerare durch den Konvent aber nicht erhalten 
sind, vielleicht auch nicht ausgestellt wurden, und in den überlieferungen 
häufiger nur pauschal von dem Kellerar des Klosters die rede ist, kann in 
St. maximin unter den Konventualen zwischen dem älteren und dem jünge-
ren Kellerar nicht immer unterschieden werden. einen anderen charakter 
erhielt das amt des Subkellerars jedoch im 18. Jahrhundert, ohne dass zu 
dieser Funktionsänderung einzelheiten bekannt sind. Während dem Klos-
terkellerar damals ein Stab von beamten, meiern, amts- und Hofleuten zur 
Verfügung stand340 und er zur erntezeit auch auf die mithilfe eines Großteils 
seiner mitbrüder rechnen konnte,341 nahmen seit etwa 1728 die Subkellerare 
die aufgaben des in der Klosterhierarchie nicht mehr existierenden Keller-
ars des abtes war. nun wurden sie ausschließlich vom abt ernannt und 
entlassen,342 wobei abt Schaeffer das amt von november 1738 bis april 1740 
sogar doppelt besetzte. aber auch nach dem Wegfall der mithilfe durch die 
früheren Subkellerare stand dem Klosterkellerar in wichtigen Fällen häufig 

338 So der in n5 am 31. mai eingetragene, vor 1408 verstorbene Gobelinus raitge so-
wie der vermutlich um 1420 an einem 21. Januar verstorbene Johannes Vedder, die 
beide im necrolog nicht als monachi bezeichnet werden. Keine erwähnung in die-
sem necrolog fand der 1473 in lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 178–182, erwähnte 
Subkellerar arnold von mertesdorf, der 1478 laut lHaKo best. 211 nr. 696 auch 
Kirchenmeister von St. michael war.

339 corpus consuetudinum monasticarum 5, S. 166–168.
340 Hierzu § 18.3. Die amtsverwaltung und § 18.4. Diener.
341 Siehe resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 227–229.
342 anschauliche beispiele hierzu aus den Jahren 1760 bis 1764 in lHaKo best. 1c 

nr. 19060
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ein mitmönch zur Verfügung, nämlich der ehemalige Kellerar, der ihn als 
senior cellerarius oder cellerarius emeritus mehrmals vertrat.343

außer der entlastung der Kellerare durch Subkellerare unternahm die abtei 
im Spätmittelalter den Versuch, mit Hilfe der aus der Klosterministerialität 
im 14. Jahrhundert herausgelösten Dienstlehen spezielle zuständigkeiten für 
einzelne tätigkeitsbereiche ihrer Kellerare zu schaffen. Vier dieser lehen 
unterstanden dem Kustos und sechs dem Kellerar, deren Dienste im Ver-
gleich zu den Küsterlehen wesentlich eingeschränkter waren und teilweise 
schon ende des 15. Jahrhunderts wieder wegfielen. zum aufgabenbereich 
des Kellerars gehörten ursprünglich zwei bäckerlehen, die aus dem Getreide 
des Klosters brot backen sollten, zwei Kochlehen, die mit Hilfe der Knechte 
und der Gerätschaften der abtei das essen für den Konvent zu bereiten 
hatten, sowie zwei Schmiedelehen mit der aufgabe der produktion der von 
der abtei benötigten metallgegenstände, einschließlich der Glocken.344

anscheinend waren der amtszeit des Konventskellerars zunächst keine 
festen Grenzen gesetzt. eine beschränkung auf fünf Jahre findet sich erstmals 
1685 (n7: Winandi), nach deren ablauf der Kellerar sein amt zurückgab 
(absolutus) oder damit erneut betraut wurde (confirmatus). Seitdem erfolgte 
die Wahl des Kellerars, nicht jedoch des Subkellerars, in einem fünfjährigen 
turnus, der durch den vorzeitigen tod der amtsinhaber 1728 und 1752 nur 
zeitweilig unterbrochen, im Grundsatz jedoch bis 1785 beibehalten wurde. 
Gegen seine Wahl durch den Konvent hatte der abt ein einspruchsrecht, 
das sich in den Quellen jedoch nie bemerkbar macht. 

Die zahlreichen überlieferungen über die im lauf der Jahrhunderte wech-
selvolle tätigkeit und unterschiedlichen Wirkungskreise der Klosterkellerare 
können hier nicht ausgeschöpft werden. in St. maximin konnte sich die be-
stimmung rodes nicht durchsetzen, dass der Kellerar auch der Vorgesetzte 
der anderen Klosterämter mit wirtschaftlichen aspekten sein sollte, also des 
infirmars, Hospitalars oder refektionars. So geachtet das amt im Kloster 
war, wie die Karrieren mehrerer seiner inhaber zeigen, dürfte der Konvent 
für ein Wirtschaftsmonopol des Kellerars wenig neigung verspürt haben. 
infolge seiner zahlreichen aufgaben in der Güterverwaltung, wo er nach 
möglichkeit bei den Weistumskodifikationen, Jahrgedingen, begehungen und 

343 beispiele in lHaKo best. 211 nr. 2946 und best. 1c nr. 789.
344 Hierzu auch § 18.1. Scharmannen, ministeriale, Schultheißen, Schöffen und le-

hensleute.
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rechnungsrezessen zugegen sein sollte, war er vom chorgottesdienst befreit 
und hatte neben dem abt und dem prior einen Schlüssel zur Klosterkasse.

eine eigene Siegelführung des Kellereiamtes ist seit 1504 nachzuweisen,345 
doch sind dessen Siegel selbst nur für den zeitraum von 1640346 bis 1763347 
erhalten. Sie alle sind rund und von unterschiedlicher Größe, tragen mit aus-
nahme der kleinen lacksiegel im 18. Jahrhundert die umschrift cellerarie  
mo(nasterii) S(ancti) maximini und zeigen alle einen doppelköpfigen 
adler.348 Da das amt dem Konvent unterstand, benutzte er das Kellerarsiegel 
einige male auch für seine beurkundungen.349

3.5. Hospitalare

zur entwicklung und zu den aufgabenbereichen dieses von 1217 bis 1460, 
von 1507 bis 1600 und 1789 erneut besetzten amtes siehe § 29. Das Hospital.

3.6. infirmare

unbekannt ist zu St. maximin der zeitpunkt der trennung zwischen dem 
Hospitalariat und der infirmarie, nämlich der pflege der auswärtigen Kranken 
im Hospital außerhalb des Klausurbereichs und der Gebrechlichen der Klos-
tergemeinschaft in einem Gebäude innerhalb des Klosterberings, der domus 
infirmorum, durch einen hierfür aus dem Konvent bestimmten mönch, den 
infirmar. Seit 1217 lässt sich das getrennte eigenleben beider ämter verfolgen,350 
das bis zum ende der abtei bestand hatte. entscheidend hierfür war, dass 
im 13. Jahrhundert beide institutionen größere eigenvermögen erhielten, 
deren Stiftungszweck festgeschrieben war. Formal beruhte die ausstattung 
der infirmarie 1217 mit den einkünften der bei St. maximin gelegenen 
pfarrei St. michael351 und 1238 auch mit denen der pfarrei longuich,352 bei 

345 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 618.
346 lHaKo best. 54 nr. 120.
347 lHaKo best. 211 nr. 2991.
348 abb. bei ewald, rheinische Siegel 4, tafel 27 nr. 3, sowie abb. 17.
349 Siehe § 17.2. Der Konvent.
350 Stabitr Hs 1644/377, S. 963 f.
351 mub 3 nr. 75.
352 mub 3 nr. 619.
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beiden unter Vorbehalt gewisser teile für den unterhalt der pfarrer, auf der 
initiative des trierer erzbischofs Dietrich ii. (1212–1242), dessen episkopat 
den Höhepunkt der zusammenarbeit zwischen dem erzstift und der abtei 
bildete. in beiden Schenkungen hatte der erzbischof auf die bisher ungenü-
gende ausstattung der infirmarie für den unterhalt der Kranken des Klosters 
verwiesen. Da über beide pfarreien die abtei jedoch bereits das patronat be-
sessen hatte, sie ihr aber noch nicht inkorporiert waren, könnten die anstöße 
zur Dotation der infirmarie ursprünglich auch von St. maximin ausgegangen 
sein. Weitere einkünfte erhielt das Krankenhaus 1258 und 1263 durch die 
Schenkung von zehntanteilen zu monheim353 und zu mersch.354 infolge des 
Sprengels der St. michaelskirche war die infirmarie auch in der umgebung 
der abtei, vor allem zu mertesdorf und tarforst, begütert und behielt einen 
teil ihrer einkünfte auch, als die Kurie 1517 St. michael unmittelbar der 
abtei inkorporiert hatte.355 ebenso bezog das Krankenhaus von den pfar-
reinkünften von longuich, die 1360 der trierer offizial in ihrer Gesamtheit 
erneut dem Hospital zugesprochen hatte,356 noch im 18. Jahrhundert mit dem 
census infirmariae den größten anteil der inzwischen unter verschiedenen 
institutionen des Klosters zersplitterten pfarrzehnte. mit dem reichtum und 
der Wirtschaftskraft des bald nach ihr ausgestatteten maximiner Hospitals 
konnte die infirmarie freilich nicht konkurrieren, entging dafür jedoch im 
17. und 18. Jahrhundert der weitgehenden umwidmung ihres Vermögens 
für die belange der abtei.

über den ursprünglichen Standort des Krankenhauses innerhalb der al-
ten Klosteranlage und über die einrichtungen zu seinem betrieb ist wenig 
bekannt. Die lücken in den amtslisten von 1411 bis 1752357 lassen es als 
zweifelhaft erscheinen, dass in diesem zeitraum das amt regelmäßig besetzt 
war. Gesichert scheint, dass die infirmarie, deren inhaber im 18. Jahrhundert 
stereotyp infirmariae praefectus genannt wurden, immer durch den abt 
vergeben wurde. in seiner Visitationscharta ermahnte 1610 der nuntius den 
refektionar, er möge dem infirmar, dem allein die bestellung von ärzten, 
chirurgen und medikamenten obliege, bereitwillig liefern, was dieser benöti-
ge.358 auch soll der infirmar einen eigenen Schlüssel zur Klosterküche haben, 

353 Stabitr Hs 1634/394, fol. 152; siehe § 33.2.5.2.2. monheim.
354 Wampach 3 nr. 430; siehe § 33.2.1.2.1.7. mersch.
355 Stabitr Hs 1626, S. 1192 f.
356 lHaKo best. 211 nr. 383; siehe § 33.2.2.2.3.3. longuich.
357 Siehe § 36.5. infirmare.
358 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018–1037.
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um in notfällen sogleich an das erforderliche zu gelangen. in der norma 
von 1773 wurde dem infirmar aufgetragen, im Krankenhaus keine geheimen 
zusammenkünfte oder Diskurse zu dulden, die Simulanten auszuweisen, 
die wirklich kranken mönche dagegen wegen der Störung des klösterlichen 
lebens durch sie aufzunehmen. ärzten soll er stets, Fremden jedoch nur 
selten zutritt gewähren und auch nahen angehörigen der Kranken in den 
räumlichkeiten des Krankenhauses keine nahrung anbieten, da es nicht zur 
Hospitalität bestimmt sei.359 außer für die Schwerkranken wurden in der 
infirmarie die mahlzeiten in einem größeren Speisesaal gereicht.360

3.7. Kantoren

in der benedictusregel erhält der Kantor die aufgabe, in der mönchsge-
meinschaft die liturgie umzusetzen und zu organisieren. Die entwicklung und 
präsenz des amtes scheint in den einzelnen Klöstern uneinheitlich verlaufen 
zu sein, da die beschneidung seiner ursprünglichen Kompetenz durch die 
äbte, prioren, Subprioren und gelegentlich Kustoden, später auch durch eigene 
Succentoren, armarii, bibliothekare und organisten sehr unterschiedlich war. 
zu St. maximin wurde das amt bereits 926 und 929, also vor der einführung 
der lothringischen reform, erwähnt.361 Während der monastischen blüte der 
abtei im 10. und 11. Jahrhundert blieb es bestehen. zwar sind aus dieser 
zeit keine amtsinhaber namentlich bekannt, doch wird es auch in den den 
maximiner consuetudines nachgebildeten consuetudines von St. emmeram 
genannt. in den wenigen nachrichten des 12. bis 14. Jahrhunderts zu den 
aufgaben des Kantors, dem laut dem urbar um 1200 eigene, später nicht mehr 
nachzuweisende einkünfte nur zu butzdorf (bei remich) und zu mörsdorf 
(bei Wasserbillig) zustanden,362 gehörten, abgesehen natürlich von dem selbst-
verständlichen und namensgebenden anstimmen von Kirchengesängen,363 die 
besorgung von Öl für die zahlreichen lampen in der abteikirche.364 Ferner 
hatte er um 1217 die aufsicht über die in der Kirche verwendeten bücher, 

359 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 73.
360 lHaKo best. 1c nr. 19060.
361 mub 1 nr. 166 und nr. 170.
362 nolden, urbar, S. 101 und S. 147.
363 So ausdrücklich 1393 in lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 93.
364 Gesta treverorum continuata, ed. Waitz, S. 397, und Stabitr Hs 1634/394, 

fol. 151v.
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die aber nicht automatisch mit diesem amt verbunden war,365 während die 
eigentliche Klosterbibliothek schon um 1110 organisatorisch einer anderen 
person unterstand, die auch das Klosterarchiv leitete,366 die in anderen Klöstern 
die zu St. maximin nicht belegte bezeichnung Armarius erhielt.367 nur aus-
nahmsweise wurde zum aufgabenkreis des Kantors auch die Verteilung von 
anniversareinkünften auf die Konzelebranten gerechnet.368 aus den 1436 von 
Johannes rode für St. maximin erarbeiteten consuetudines ergibt sich, dass 
bis dahin die liturgische Funktion des maximiner Kantors etwa am Karsams-
tag oder an Fronleichnam stärker herausgehoben war als zu St. matthias.369 
Doch stießen rodes Vorstellungen über den ausbau der Klosterliturgie mit 
Hilfe mehrerer Kantoren zu St. maximin auf keinerlei resonanz.370 es kann 
zwar angenommen werden, dass auch dort das amt des Kantors dauernd 
besetzt blieb, doch drängt sich wegen der wenigen erwähnungen seiner 
inhaber und deren tätigkeit der eindruck auf, dass es verkümmerte und 
für den chorgottesdienst an bedeutung verlor. offensichtlich war dessen 
organisation auf die priore und Subpriore übergegangen und die Kantoren 
fungierten nun hauptsächlich als tongeber. Deshalb bewegten sich auch die 
bemerkungen des päpstlichen Visitators 1610 über die aufgaben des Kan-
tors bei den liturgiefeiern der mönche ausschließlich im bereich chorischer 
Selbstverständlichkeiten.371 Die norma von 1773 schließlich erwähnte dieses 
Klosteramt nicht einmal, obwohl es nun kontinuierlich besetzt war.

3.8. Küster

Wie in den meisten anderen Klöstern gehörten auch in St. maximin die 
Verwahrung der reliquien, die aufsicht über den Kirchenschatz und der 
unterhalt der Klosterkirche mitsamt ihren einrichtungen zu den wesentli-
chen aufgaben des Küsters. Seine liturgischen aufgaben beschrieb Johannes 

365 Stabitr Hs 1634/394, fol. 151v–152v: … procurabit cantor vel quicumque libros 
ecclesie in cura habuerit.

366 Kölzer, Studien, S. 27.
367 Vgl. § 5. bibliothek und Skriptorium.
368 So 1370 in lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 175 f.
369 corpus consuetudinum monasticarum 5, Kap. 46 und 47.
370 Hierzu becker, St. eucharius-St. matthias, S. 313.
371 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018–1037.
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Scheckmann in seinem Speculare feudorum um 1527 folgendermaßen:372 er ist 
der Hüter der auf dem Hochaltar ausgestellten reliquien, der bei prozessionen 
und reliquienaussetzungen an der Spitze schreitet und für das anzünden 
und löschen der Kerzen im altarraum zuständig ist. Solche prozessionen 
blieben auch nach der einführung der consuetudines von Johannes rode 
in St. maximin zahlreich.373 laut den anweisungen von rode gehörte zu 
den aufgaben des Küsters auch die ausstattung der einzelnen altäre mit 
den zum liturgischen zyklus passenden messgewändern.374 Weitere, ihm in 
anderen Klöstern gelegentlich zugeschriebene Funktionen, etwa in der bib-
liothek, lassen sich in St. maximin dagegen nicht nachweisen.375 angesichts 
der Größe der Kirche von 943 und der Vielzahl ihrer altäre sowie des um 
1230 abgeschlossenen Kirchenumbaus, dessen zahlreiche altäre zunehmend 
mit lampen- und Kerzenstiftungen ausgestattet wurden, erforderte das ar-
beitsreiche amt eine solide Vermögensausstattung. Sie lässt sich bereits im 
12. Jahrhundert einigermaßen rekonstruieren, als sie wegen der weitgehenden 
naturalwirtschaft noch stärker den unmittelbaren bedürfnissen der Küsterei 
angepasst war. So wurden 1146 die einwohner von longuich verpflichtet, 
ihre an den maximiner Küster arnoldus de lacu fallenden abgaben nicht 
als Geld, sondern in der Form von luminaria zu liefern.376 Den Gütern der 
Küsterei auf dem etwa 10 km langen moselabschnitt zwischen Kirsch und 
pölich wurde im urbar um 1200 ein eigener abschnitt eingeräumt.377 Viele 
der darin zu lörsch, Detzem, Fastrau, Fell, Kirsch, matten und pölich ge-
nannten, der Küsterei gehörenden Felder, Weinberge und einkünfte lassen 
sich auch im 14. und 15. Jahrhundert in ihrem besitz nachweisen. noch im 
16. Jahrhundert gab es in Fell einen mons custodis genannten Weinberg, dessen 
abgaben Custerwein genannt wurden.378 außer diesen einkünften bezog die 
Küsterei für ihren unterhalt auch abgaben von den zu bannprozessionen 

372 Stabitr Hs 1643a/387, fol. 5.
373 lHaKo best. 701 nr. 87, cap. 37, vgl. § 25. liturgie.
374 lHaKo best. 701 nr. 87, cap. 52.
375 Siehe § 5. bibliothek und Skriptorium.
376 Heidelberg, ub urk. nr. 165. zur person des wohl im zuge der jungcluniazen-

sischen reform nach St. maximin gekommenen und dort mit diesem für die li-
turgie wichtigen amt ausgestatteten Küsters siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: 
arnold.

377 nolden, urbar, S. 138–140.
378 Stabitr Hs 1644/376, S. 1043.
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nach St. maximin verpflichteten pfarreien,379 daneben von den anscheinend 
nicht einem bestimmten Klosterbesitz zugeordneten Hörigen der abtei auf 
dem Hunsrück380 und natürlich aus zahlreichen Stiftungen. Die Stiftungs-
einkünfte waren in der regel als Öl- oder Kerzenzinse für die anniversare 
an den einzelnen altären in der abteikirche angelegt, gelegentlich auch mit 
Dienstleistungen des Küsters bei der memoria der Stifter verbunden381 oder 
erfolgten an bestimmten Feiertagen.382 Ferner standen dem Küster aus jedem 
Haus in der maximiner Vorstadt jährlich 5 Schillinge zu.383

Wie bei den Kelleraren versuchte die abtei im 14. und im 15. Jahrhundert 
den Küster durch die einrichtung von Dienstlehen zu entlasten und ordnete 
ihm zur Wahrnehmung seiner aufgaben vier von zehn solcher lehen als 
Dienstküsterlehen zu. Die aufgaben dieser lehensleute waren im allgemei-
nen die Wachdienste in der Kirche, in der sie abwechselnd zusammen mit 
dem Knecht des Küsters nächtigen mussten, ferner die unterstützung der 
Kirchendiener beim anzünden und löschen der Kerzen.384

Die einzige bekannte bestimmung über die ordnung und die besetzung 
des Küsteramtes stammt aus dem Jahr 1514.385 Damals war die noch unzer-
störte abteikirche völlig integriert in der allgemeinen Verehrung der sakralen 
Stätten zu trier durch die Volksfrömmigkeit. Dies zeigte sich während der 
ausstellung des hl. rocks 1514,386 aus deren Wallfahrt auch dem maximiner 
Küster größere Geldsummen zuflossen.387 laut den bestimmungen von 1514 

379 Vgl. Kyll, pflichtprozessionen und bannfahrten, S. 70; Senninger, bannwall-
fahrten, S. 21–26; ein instruktives beispiel hierfür bildet die pfarrei Frisange, vgl. 
Heynen, einige historische nachrichten, S. 234–243.

380 Johannes mötsch, regesten der urkunden im archiv der Fürsten von metternich 
im Staatlichen zentralarchiv zu prag 2 (Veröffentlichungen der landesarchivver-
waltung rheinland-pfalz. Große reihe 90), Koblenz 2001, nr. 26.

381 So 1346 in lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 210–220, für das läuten der Glocke 
durch den Küster, wofür schon 1342 laut best. 211 nr. 2114, fol. 302v–305r, ein 
eigener Glöckner angestellt war.

382 So hatten 1457 laut lHaKo best. 211 nr. 616 die pächter von Grünhaus am palm-
sonntag dem Küster eine Bürde Palmen zu liefern.

383 lHaKo best. 1a nr. 3925 und nr. 3926.
384 einzelheiten hierzu in § 18.1. Scharmannen, ministeriale, Schultheißen, Schöffen 

und lehensleute.
385 Stabitr Hs 1644/375, S. 129, lHaKo best. 211 nr. 3037.
386 Schneider, Wallfahrt und Kommunikation, S. 43 f.; enen, medulla Gestorum 

treverensium, ed. Schmid/embach, Die medulla Gestorum treverensium, und 
Scheckmann, ein warhafftiger tractat.

387 rechnungen des abtes Vinzenz in Stabitr 1626, S. 1165.
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soll der Küster vom abt mit zustimmung des priors und der Senioren ernannt 
und entlassen werden. Für die Kirchenschätze wurden zwei Konservatoren 
ernannt, der Küster und ein Subkustos, die beide je einen Schlüssel zu einem 
reliquienbehälter (promptuarium reliquiarum) mit zwei Schlössern hatten. 
Diese regelung war wohl eigens für die besucherströme während der hl. rock-
ausstellung getroffen worden, denn danach findet sich nur noch einmal, 1551, 
ein Subkustos.388 mit der zerstörung der abteikirche 1522 durch die trierer 
bürger, die auch das Haus des Küsters nicht verschonten,389 verlor das Küs-
teramt seine frühere bedeutung. Die Verwendung der Küstereinkünfte für 
den unterhalt der Kircheneinrichtungen entfiel nun für mehrere Jahrzehnte, 
weshalb noch im 16. Jahrhundert der größte teil der Küstergüter für den 
allgemeinen nutzen des Klosters bestimmt wurden. nach der Fertigstellung 
der neuen abteikirche vor 1622 und erneut um 1683 wurde der frühere Fonds 
des Küsteramtes nicht rekonstruiert. Die auslagen für die Klosterkirche und 
für ihre einrichtungen trug nun die allgemeine Klosterkasse, während dem 
Küster selbst nur die aufsicht über die räumlichkeiten der Kirche verblieben 
zu sein scheint. Das amt selbst dürfte im 16. und 17. Jahrhundert zeitweilig 
unbesetzt geblieben sein. Für die Klosterliturgie war es im 18. Jahrhundert 
so bedeutungslos, dass 1787 vom letzten Küster berichtet wurde, er könne 
wegen Mangel an Aussprache weder singen noch vorbeten.390

3.9. novizenmeister

Der umfang und die bedeutung des amtes des novizenmeisters lassen 
sich zu St. maximin nur schwer feststellen, da sich die tätigkeit seiner inhaber 
nur selten in den Quellen niedergeschlagen hat. auch nach der Durchfüh-
rung der monastischen reform 1436 bleibt unsicher, ob in St. maximin die 
rigorosen bestimmungen Johannes rodes hinsichtlich der novizen391 wirklich 
durchgeführt wurden. Sie sahen beispielsweise vor, dass die Jungmönche nach 
ihrer profess noch sieben Jahre hindurch dem novizenmeister unterstellt 
waren und danach erst im chor einen festen Sitz erhalten sollten. Doch 
erfolgte in St. maximin vom 15. bis zum 18. Jahrhundert in so zahlreichen 
Fällen innerhalb der siebenjährigen Frist die betrauung jüngerer mönche 

388 lHaKo best. 211 nr. 1163 und 1164.
389 novillanius, chronicon, S. 1035.
390 lHaKo best. 1c nr. 19079.
391 corpus consuetudinum monasticarum 5, S. 176–193.
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mit pfarreien oder Klosterämtern, dass fraglich ist, ob rodes Vorschriften 
den tatsächlichen Klostergewohnheiten entsprachen, auch wenn sie dort in 
der norma von 1774 kommentarlos wiederholt wurden.392 ähnlich verhält 
es sich mit den Vorschriften der Visitatoren von 1610 und 1621 bezüglich 
des novizenmeisters und der novizen. albergatis rezess von 1621393 etwa 
bestimmte für die novizen eigene bereiche in der Kirche, im Dormitorium 
und in den Gärten, die nur der aufsicht des novizenmeisters unterstehen 
sollten. Damals waren jedoch für die novizen keine separaten räumlichkei-
ten vorhanden, weshalb der nuntius dem abt die errichtung eines eigenen 
novizenhauses ans Herz legte. Doch machten die Geschicke der abtei im 
17. Jahrhundert, die häufige exilierung des Konvents nach luxemburg und 
danach die vollständige zerstörung der Klostergebäude, die Schaffung inner-
klösterlicher eigenbereiche des novizenmeisters illusorisch.

Die bezeichnung novizenmeister (magister novitiorum) selbst ist in 
St. maximin erst 1514 nachzuweisen.394 Doch dürfte gesichert sein, dass die-
se für das Klosterleben wichtige Funktion schon zuvor bestanden hat, aber 
zunächst bei der Wahrnehmung von aufgaben in erscheinung trat, die nur 
einen teilbereich der instruktion und überwachung der novizen darstell-
ten. einen solchen bereich bildete das vor 1363 mehrfach genannte amt des 
magisters beziehungsweise Rector scholarum. zumindest im 14. Jahrhundert 
dürfte die abtei neben der ausbildungsanstalt für ihre novizen auch eine 
allgemeine bildungsstätte für Knaben unterhalten haben, die beide zunächst 
von einem mönch geleitet wurden.395 erst um 1370 scheint die Wahrneh-
mung der beiden unterschiedlichen, aber doch benachbarten Funktionen 
durch eine person beendet worden zu sein. Seit 1373 wurde in St. maximin 
ein mönch als zuchtmeister (magister disciplinae) erwähnt,396 der wohl für 
die novizen zuständig war und dessen amt auch noch 1409 bestand,397 und 
daneben 1390 auch ein rector scolarum, der offensichtlich nicht mönch war.398 

392 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 45–50.
393 Stabitr Hs 1644/375, S. 1038–1060.
394 Stabitr Hs 1644/375, S. 149.
395 Hierzu n4: 6. märz: Johannes mon. n. c. magister secularis in scholis nostris sowie 

21. märz: Johannes mon. n. c. magister puerorum nostrorum secularis; natürlich 
konnte Johannes als mönch nicht eine „säkulare“ person sein, sondern nur die 
Schule.

396 lHaKo best. 211 nr. 408.
397 lHaKo best. 211 nr. 532.
398 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 382–384.
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Während anzunehmen ist, dass im 15. Jahrhundert, sicherlich verstärkt durch 
den einfluss von rodes consuetudines und der zunahme der novizen im 
Kloster, sich das officium des zuchtmeisters auf die leitung der novizen 
verengte, wurde nach 1400 zu St. maximin ein profaner Schulbetrieb nicht 
mehr erwähnt. Denkbar ist, dass die nähe der Stadt eine solche einrichtung 
beim Kloster zunehmend überflüssig machte.

Für die Hochschätzung des nur durch den abt zu besetzenden amtes 
des novizenmeisters im 17. und 18. Jahrhundert in der abtei wie auch um 
deren bemühen um die bewahrung der Klosterdisziplin spricht, dass mit 
ausnahme zweier theologieprofessoren von etwa 1620 bis nach 1760 alle 
novizenmeister später zu äbten, prioren oder Subprioren gewählt wurden. 
Hingegen dürfte sich in seiner nach 1760 nur noch gelegentlich erfolgten 
besetzung der niedergang der monastischen ordnung spiegeln.

3.10. elemosinare

als inhaber des für die abgabe von nahrungsmitteln an die armen zustän-
digen amtes der elemosinarie wurden erstmals 1129 der mönch reinbaldus 
und dessen Vorgänger petrus genannt,399 doch bestand es in St. maximin 
als klassisches Klosteramt sicherlich schon länger. zu seiner Vermögens-
ausstattung gehörten um 1200 Weinberge im avelertal bei Kürenz und bei 
pölich400 sowie Weinzehnte zu rivenich.401 Wesentliche einbußen erlitt sein 
Vermögensfonds durch die ausstattung des St. elisabethhospitals um 1256, 
dem die einkünfte des elemosinars bei Kürenz, eine bisher an ihn von der 
Klosterküche zu leistende abgabe an nahrungsmitteln, Tricenaria bezie-
hungsweise Tercenaria genannt, übertragen wurden402 sowie Weinberge beim 
Kloster.403 trotz der unübersehbaren funktionalen Konkurrenz des Hospitals 
lassen sich im 14. Jahrhundert im besitz des elemosinars, der um 1400 vom 

399 mub 1 nr. 463.
400 nolden, urbar, S. 84 f. und S. 109.
401 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 47.
402 mub 3 nr. 1376 und nr. 1404.
403 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 266 f. Das Hospital tauschte 1301 einen ihm von 

abt Heinrich geschenkten Weinberg rückwärts der abtei, der ursprünglich eben-
falls der elemosinarie gehört haben dürfte, da er in lHaKo best. 211 nr. 2118, 
S. 240, als: in montem qui volgariter petitura elemosinariae nuncupatur, bezeichnet 
wurde.
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abt eine jährliche abgabe an Korn und Wein sowie an einigen Festtagen 
Geldzuweisungen erhielt,404 noch Weinabgaben zu mertesdorf405 und lösch406 
sowie mehrere Häuser und Hauszinse in der maximiner Vorstadt407 nach-
weisen. Dafür hatte er dem Konvent und seit 1389 auch der neugegründeten 
St. marienbruderschaft an bestimmten tagen pitanzen zu leisten.408 offenbar 
erlosch im 15. Jahrhundert jedoch das amt und seine bisherigen einkünfte 
flossen in die allgemeine Klosterkasse, auch wenn sie in den Heberegistern 
der abtei noch lange als census elemosinae aufgeführt wurden.409

3.11. Küchenmeister

Das amt des Küchenmeisters war zu St. maximin eine relativ junge 
einrichtung. bis nach 1500 unterlag hier der insgesamt unübersichtliche 
Küchenbereich der leitung durch laien.410 Schon die ältesten nachrichten 
aus dem 14. Jahrhundert über die Klosterküche belegen die finanzielle und 
institutionelle, sicherlich aber nicht räumliche trennung des Küchenwesens 
des abtes von dem des Konvents, die bis zum ende der abtei bestand und 
die die unterstellung der Küche unter den vom Konvent gewählten Kellerar 
verhinderte. Der seit 1357 erwähnte Koch Heinrich, genannt augustin, der 
stets als Koch des abtes bezeichnet wurde, war im ruhestand in der lage, 
das ansehnliche Haus braunshorn in der maximiner Vorstadt zu erwerben.411 
abt rorich vermachte 1411 den Klosterköchen kleinere legate, nämlich einem 
meisterkoch, zwei Köchen, einem Jungkoch und zwei weiteren Köchen zu 
Fell,412 und um 1610 unterhielt St. maximin einen Koch und einen unterkoch 
des abtes, den vom Kellerar zu bezahlenden Koch des Konvents, den Koch 
der Familia, mehrere Küchenjungen sowie einen bäcker und unterbäcker.413 
Der Koch des abtes erhielt um 1770 unter den angestellten der abtei mit 

404 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 114.
405 Stabitr Hs 1634/394, fol. 153.
406 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 93 f.
407 lHaKo best. 211 nr. 342, nr. 370 und nr. 2114, fol. 64r–64v, sowie nr. 2118, 

S. 75 f. und S. 149–151, ferner best. 1D nr. 543 und nr. 759.
408 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 93 f., und best. 701 nr. 87, S. 28.
409 lHaKo best. 211 nr. 2782.
410 Siehe § 18.4. Diener.
411 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 155 f., nr. 2118, S. 117 f., S. 169 f. und S. 183 f.
412 Stabitr Hs 1626, S. 113.
413 Sauerland, Verzeichnis der Dienerschaft, S. 90–93.
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jährlich 50 rtl. und 25 rtl. zulagen den weitaus höchsten lohn, während 
der Koch des Konvents nur 25 rtl. verdiente.414

im 15. Jahrhundert versuchte das Kloster noch, das umfangreiche Küchen-
wesen, zu dem nicht nur die Verarbeitung, sondern auch die beschaffung 
der lebensmittel gehörte, durch Dienstlehen zu organisieren, nämlich durch 
die beiden Koch- und bäckerlehen, die dem Kellerar unterstanden.415 auch 
wenn einzelheiten dieser archaisch anmutenden Verwaltung unbekannt sind, 
scheinen deren misserfolge die abtei bewogen zu haben, vor 1514 das amt 
des Küchenmeisters einzuführen. Dessen inhaber war nun ein mönch, der 
auf gewisse zeit, im 18. Jahrhundert auf drei Jahre, vom Konvent gewählt 
wurde, aber der zustimmung des abtes und des priors bedurfte. er war das 
aufsichtsorgan des gesamten Küchenpersonals, weshalb ihn 1610 der päpst-
liche nuntius in seinem Visitationsrezess auch verpflichtete, Sorge zu tragen, 
dass die Klosterangestellten bei ihren mahlzeiten Fluchen und obszönitäten 
unterließen und dass zur Küche der mönche keine Frauen zutritt hätten.416 
Seine arbeitsbelastung, die ihn vom chor befreite,417 wuchs im 18. Jahrhun-
dert enorm durch den ausbau und die Verfeinerung der Klosterküche, deren 
im Vergleich zu anderen ausgaben überproportionale Kostensteigerung von 
jährlich etwa 330 rtl. um 1765 auf 1420 rtl. im Jahr 1788418 unübersehbar 
war. im späten 18. Jahrhundert konnte der Küchenmeister daher über große 
Geldbeträge disponieren. Deshalb versuchte um 1772 abt Wittmann, das recht 
zur besetzung des amtes an sich zu bringen,419 musste sich in der norma 
von 1773 aber mit dem bisherigen zustand, dem Wahlrecht des Konvents 
und seinem einspruchsrecht, begnügen. Der einfluss des amtes wird auch 
in den Klagen des Konvents 1788 über den früheren Küchenmeister maxi-
min Fuxius sichtbar (§ 36.10. Küchenmeister), der den nun mit dem Kloster 
prozessierenden obstgärtner entlassen und mit den Händlern zweifelhafte 
Verträge geschlossen habe.420

414 Stabitr Hs 1652b/948b.
415 Siehe § 18.1. Scharmannen, ministeriale, Schultheißen, Schöffen und lehensleute.
416 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018 f.
417 lHaKo best. 1c nr. 19060.
418 Stabitr Hs 1652b/948b.
419 lHaKo best. 1c nr. 19076.
420 lHaKo best. 1c nr. 19079.



§ 17. Die organe der Klosterverfassung 457

3.12. refektionare

Wie die Funktion des Küchenmeisters dürfte auch das 1514 erstmals er-
wähnte amt des refektionars in St. maximin erst im frühen 16. Jahrhundert 
eingeführt worden sein, vermutlich infolge des Wegfalls der Dienstlehen, die 
bis dahin seine aufgaben wahrgenommen hatten. zwar kannte bereits die 
benedictusregel die Dienste der tischdiener im refektorium, und Johannes 
rode beschrieb in seinen consuetudines die aufgaben des refektionars 
bei der bereitung und dem auftragen von Speisen und Wein sowie bei der 
ordnung und reinigung des refektoriums und der tischutensilien aus-
führlich.421 Doch finden sich in St. maximin vor 1514 keine Spuren für die 
Wahrnehmung dieser arbeiten durch ein eigenes Klosteramt. Durch den 
Visitationsrezess des nuntius attilius amalteo 1610422 wurde der refektionar 
auch zur Kontrollinstanz gegen alkoholmissbrauch. Denn statt der bisherigen 
formlosen bereitstellung von Wein am nachmittag im refektorium für den 
Konsum der mönche mussten sie nun zur Vermeidung von trunksucht den 
refektionar jeweils um einen becher Wein bitten. Wohl seit bestehen des 
amtes wurde, wie auch der Küchenmeister, sein inhaber vom Konvent, im 
18. Jahrhundert auf drei Jahre, gewählt. im Juni 1770 versuchte abt Wittmann 
zwar, den refektionar selbständig zu ernennen, konnte sich jedoch gegen 
den Konvent nicht durchsetzen, dessen Wahlrecht in der norma von 1773 
bestätigt wurde.423 in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war das in der 
ämterhierarchie relativ gering eingestufte amt wegen der nun aufwändigen 
beschaffung von Speisen, Wein, Silber und Weißzeug für den Konventstisch 
so arbeitsreich, dass es 1786 zusätzlich noch einen Hilfsrefektionar gab.424 
Wohl deshalb fungierten zu St. maximin in den beiden Jahrzehnten von 1744 
bis 1764 insgesamt zehn refektionare, und aus diesem Grund bemerkte der 
ehemalige refektionar Quiriacus Serger (§ 36.11. refektionare) 1786 vor der 
Visitationskommission, er habe das amt des refektionars 1772 aufgegeben, 
weil es ihm zu beschwerlich gewesen sei.425

421 corpus consuetudinum monasticarum 5, S. 193–195.
422 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018 f.
423 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 34 f.
424 Siehe § 36.5. infirmare: raphael lazarus.
425 lHaKo best. 1c nr. 19075.
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§ 18. D i e  w e i t e r e  K l o s t e r f a m i l i e

1. Scharmannen, ministeriale, Schultheißen, Schöffen und lehensleute

Scharmannen (scaramansi, scaremanni) fanden sich vom 10. bis zum 
12. Jahrhundert auf den ländereien einiger größerer Klöster im Westen des 
reichs, etwa zu prüm, St. maximin oder echternach, als lokale und regio-
nale Kommissare der abteien mit Verwaltungs- und organisationsaufgaben 
unter teilweiser befreiung von den allgemeinen abgaben.1 in der Familia 
des Klosters waren sie von den Hörigen zunächst eher funktional und erst 
später auch sozial durch ihre rechtsstellung getrennt. im unterschied zur 
abtei prüm, in deren urbar um 893 sie als eine mobile reserve des abtes in 
Klosternähe mit qualifizierten Dienstverpflichtungen als boten und begleiter 
des abtes, als organisatoren der von den Hörigen zu leistenden abgaben, 
aber auch als exporteure der produkte ihrer abtei zu fassen sind, wurden sie 
zu St. maximin zunächst eher selten erwähnt. in echten urkunden der abtei 
ist von ihnen nur 990, 1053/1056, 1116 und 1135 die rede,2 daneben in den 
gefälschten, auf die Jahre 963, 1056, 1065 und 1111 gesetzten Vogteiweistü-
mern.3 ihre Funktionen im späten 9. und im 10. Jahrhundert zu St. maximin 
werden deshalb häufig in analogie zu dem durch die überlieferungen besser 
bekannten aufgabenkreis der prümer Scharmannen gesetzt. eher als in prüm 
lassen sich im 11. und 12. Jahrhundert jedoch in St. maximin die entwicklung 
der rechtlichen Sonderstellung der Klosterscharmannen und ihr übergang 
zur späteren ministerialität verfolgen.

im Gegensatz zu früheren ansichten, die in diesen Scharmannen ursprüng-
liche Königsfreie sahen, die die Herrscher unter Wahrung ihrer Verfügungsge-
walt und unter beibehaltung der persönlichen Freiheit der betreffenden den 
Klöstern zur Verfügung gestellt hatten,4 dürfte durch neuere Forschungen 

1 ältere literaturzusammenstellung zu ihnen bei Schulz, ministerialität und bürger-
tum, S. 175 f. anm. 22.

2 990: mGH D o iii nr. 62; 1053/1056: mub 1 nr. 382; 1116: mub 1 nr. 434; 1135: 
mub 1 nr. 483.

3 963: mGH D o ii nr. 8; 1056: mGH D H iii nr. 372a und b; 1065: mGH D H iV 
nr. 159; 1111: Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3069; mGH D H V nr. † 88.

4 So theodor mayer, Die Königsfreien und der Staat des frühen mittelalters, in: Das 
problem der Freiheit in der deutschen und schweizerischen Geschichte (Vorträge 
und Forschungen 2), Sigmaringen 1955, S. 7–56.
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ihre Herkunft aus der Familia des jeweiligen Klosters feststehen.5 in dieser 
Hinsicht werden sich die maximiner Scharmannen kaum von jenen anderer 
Klöster unterschieden haben, möglicherweise jedoch bezüglich der leistung 
des servitium regis. Das in anderen reichsabteien gelegentlich zu vermerkende 
bestreben, in den waffenfähigen mitgliedern ihrer Familia die mannschaft 
für den von ihnen geschuldeten anteil an den königlichen aufgeboten zu 
rekrutieren, lässt sich in den maximiner überlieferungen nicht beobachten. 
bei keinem der zahlreichen Heeresaufgebote der ottonischen und salischen 
Herrscher ist die teilnahme eines maximiner Kontingents oder auch nur 
eines angehörigen seiner Scharmannen bekannt. Wahrscheinlich genoss die 
Familia des Klosters keine Sonderstellung hinsichtlich der Heerespflicht, 
doch können aus ihrer nichterwähnung in den königlichen aufgeboten 
möglicherweise die Folgen der wohl nicht wirklich bestehenden, seitens der 
abtei mittels ihrer Fälschungen jedoch erstrebten befreiung vom servitium 
regis gesehen werden.6

Die entwicklung der rechtsstellung der Scharmannen vom 10. bis zum 
12. Jahrhundert und ihre Heraushebung aus dem Kreis der anderen Hörigen 
der abtei lässt sich an Hand der echten und gefälschten maximiner urkunden 
durchaus, wenn auch nicht kontinuierlich, verfolgen. bereits in der interpo-
lierten, im Kern jedoch wohl authentischen privilegienbestätigung ottos iii. 
von 990 durften die Vögte über die Scharmannen nur in Gegenwart des ab-
tes oder seines Vertreters, des propstes, richten, und das über sie verhängte 
bußgeld fiel an das Kloster.7 Doch sind die Scharmannen in anderer Hinsicht 
von den übrigen mitgliedern der Familia noch nicht herausgehoben. ihre 
Sonderstellung wird jedoch in der in die Jahre 1053 bis 1056 zu setzenden 
urkunde des abtes Dietrich i. wegen der überlassung des Hofes brechen 
an anselm und an dessen Sohn Guntram [von molsberg] deutlicher.8 ausge-
nommen von dieser von Heinrich iii. wohl erzwungenen belehnung waren 
nämlich die Scharmannen, die vermutlich 20 mansen bewirtschafteten und 
die zuvor mit der Schenkung des Hofes ebenfalls an St. maximin gefallen 
waren. Sie sollten nun mit den anderen bewaffneten der Klosterfamilie dem 

5 So vor allem Wisplinghoff, Königsfreie und Scharmannen, S. 200–217, und Hans 
Kurt Schulze, rodungsfreiheit und Königsfreiheit. zu Genesis und Kritik neuerer 
verfassungsgeschichtlicher theorien, in: Historische zeitschrift 219 (1974), S. 529–
550.

6 Siehe § 19.1. Das reich.
7 mGH D o iii nr. 62.
8 mub 1 nr. 382.
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Hof St. maximin, also der damaligen zentralen bewirtschaftungsstelle des 
Klosters, Dienste leisten, nur dem abt gehorchen und nur von ihresgleichen 
gerichtet werden. nach 1050 könnte sich ferner die Vergabe von lehen nicht 
nur an frühe, der Familie des Klosters nicht angehörende ministeriale wie 
den Herren von molsberg, sondern auch an Scharmannen in der späteren 
Kritik an der Wirtschaftsführung des abtes Dietrich i. (1048–1075) nieder-
geschlagen haben.9 offensichtlich stellte bereits im späten 11. Jahrhundert 
neben dem allgemeinen treueverhältnis die belehnung auch von Scharmannen 
für die abtei ein geeignetes mittel dar, sich selbst in schwierigen zeiten eine 
ausreichende zahl von Vasallen zu sichern.

bei den gefälschten Vogteiweistümern ist davon auszugehen, dass in ih-
nen nicht nur der rechtsstand der Scharmannen zum Fälschungszeitpunkt 
zu Grunde gelegt wurde, sondern dass sich in ihnen auch das bestreben 
des Klosters niederschlug, den später als die entstehung der ministerialität 
bezeichneten prozess zu steuern. Deutlich wird dies bei den komplizierten 
überlieferungsverhältnissen der einzelnen Versionen des auf den namen 
Heinrichs iii. durch benzo selbst und durch seine Vorgänger gefälschten 
Vogteiweistums angeblich aus dem Jahr 1056.10 Durch die tendenzen der 
Fälscher sind einzelne anachronismen, aber auch unstimmigkeiten bedingt. 
So unterstanden die Scharmannen im Weistum Heinrichs iii. 1056 nur dem 
abt, in benzos Fälschung der urkunde Heinrichs V. 1111, die sonst im 
Wesentlichen die bestimmungen des Weistums Heinrichs iii. wiederholt, 
jedoch der reichsgewalt11 und im echten Diplom Heinrichs V. 1116 für 
St. maximin schließlich sowohl dem abt wie dem Kaiser.12 entgegen der 
älteren Forschung kann aus den widersprüchlichen zuordnungen nicht auf 
die Herkunft der Scharmannen aus der Schicht der ehemaligen Königsfrei-
en, sondern auf das bestreben der abtei nach 1100 geschlossen werden, im 
Königtum eine Stütze gegen das trierer erzstift und gegen die aufstrebenden 
territorialherrschaften zu finden, weshalb sie nun die königliche Gewalt über 
ihre Scharmannen einfügten. Daneben wurde aber in der ältesten, um 1100 
entstandenen Version des Weistums Heinrichs iii., angeblich aus dem Jahr 
1056, neben der juristischen Sonderstellung der Scharmannen bereits ihre 

 9 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3069; siehe auch Kölzer, Studien, S. 211.
10 mGH D H iii nr. 372a und b; hierzu Kölzer, Studien, S. 153–155.
11 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3069; text in mub 1 nr. 423 und mGH D H V 

nr. † 88.
12 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3147; text in mub 1 nr. 434 und mGH D H V 

nr. 186.
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gewachsene bedeutung im Wirtschaftsleben der abtei zu beginn des 12. Jahr-
hunderts berücksichtigt. Daher wurde ihnen im Weistum Heinrichs iii. auch 
die appellationsgerichtsbarkeit bei abgaben- und leistungsverweigerungen 
der Klosterhörigen zugesprochen,13 in der die anfänge des späteren maximi-
ner oberhofs gesehen werden können. Die befreiung der Scharmannen vom 
Gericht des Vogts ist allen diesen Weistümern gemeinsam, doch versuchte 
benzo, sie in die Gerichtsbarkeit des luxemburger Grafen als des obervogts 
einzubinden, da laut seiner Version des Weistums Heinrichs iii. der Vogt am 
tag nach dem Fest des hl. maximins über ihre Güter zu Gericht sitzen soll.

in dem echten, 1135 durch den luxemburger Grafen festgestellten Weistum 
wurden die bestimmungen der angeblichen Herrscherweistümer einschließlich 
der Vogteifreiheit der Scharmannen wiederholt, nun aber mit der für ihre 
entwicklung kennzeichnenden einschränkung, sofern sie nicht auch lehen 
des Vogtes innehaben. als äußerliches zeichen ihrer aufwertung erhielten sie 
jetzt für das Placidum generale am maximinustag das Futter für ihre pfer-
de, leistungen an Wein und brot sowie die teilnahme am tisch des abtes 
und an der beratung mit ihm.14 bezeichnend für die bis 1135 eingetretene 
entwicklung ist ferner, dass diese ursprüngliche Familiarenschicht nun als 
ministeriales bezeichnet wurde und nicht mehr als ministri et scaremansi 
wie noch im angeblichen Vogteiweistum Heinrichs iii., von dem der übrige 
Kontext der urkunde des luxemburger Grafen abhängig ist. Sicherlich war 
der ausdruck Scharmannen 1135 bereits antiquiert.15 Doch unterstreicht die 
neue bezeichnung ministeriales die identität der früheren Scharmannen mit 
den späteren ministerialen16 und kennzeichnet zugleich, wenn auch vielleicht 
noch unbewusst, ihre abtrennung von der übrigen Familia des Klosters. 
Die erwähnung eines iudicium ministerialium et scabinorum zu St. maximin 
1135 in der Vogteiurkunde des luxemburger Grafen nimmt bereits das erst 
im 13. Jahrhundert bezeugte maximiner Schöffengericht vorweg, als es sich 
hauptsächlich aus Handwerkern der Vorstadt des Klosters zusammensetzte.

einzelheiten des übergangs vermutlich nur einiger, nicht jedoch sämtli-
cher Scharmannen zur neuen Schicht der ministerialen, deren Dienstpflicht 

13 mGH D H iii nr. 372a.
14 mub 1 nr. 483.
15 Wisplinghoff, Königsfreie und Scharmannen, S. 216.
16 Hierzu allgemein Friedrich Keutgen, Die entstehung der deutschen ministeriali-

tät, in: Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 8 (1910), S. 1–16, 
169–195 und 481–547, für die abtei prüm um 1222 auch caesarius: scararii id est 
ministeriales, vgl. Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 176.
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gegenüber der abtei zunehmend auf dem empfang eines lehens beruhte und 
die außerhalb des Klosterbereichs lebten, sind für St. maximin nicht bekannt. 
Die 1129 von abt Gerhard als urkundszeugen erwähnten sechs ministerialen 
wurden noch durchgehend nur nach ihren taufnamen und nicht nach ihren 
lehensobjekten genannt.17 ihre seltene erwähnung nach 1140 sucht Knut 
Schultz sicherlich nicht ganz zutreffend mit dem bedeutungsverlust der 
abtei nach der aberkennung der reichsunmittelbarkeit 1139 zu erklären 
und mit wohl mehr berechtigung durch die beschränkung der eigentlichen 
ministerialen auf den rechtsbezirk der abtei vor den toren triers, während 
ein anderer teil der ministerialen durch die umwandlung der Dienstgüter 
in lehensbesitz zu Vasallen der abtei wurde.18 Diese personengruppe ist 
sicherlich zu großen teilen im lehensverzeichnis der jüngsten Fassung des 
maximiner urbars um 1200 genannt,19 lässt sich in ihm als solche jedoch 
nicht herauskristallisieren.

neben dieser ministerialengruppe kannte bereits das Weistum von 1135 
eine ministerialenschicht des Klosters, die auch von dem luxemburger Grafen 
lehen innehatte und deshalb nicht die Vogteifreiheit der übrigen ministe-
rialen besaß. bei vielen später im luxemburger bereich als lehensträger 
des Klosters genannten Familien, etwa bei den als ritterbürtig erachteten 
angehörigen der Helmerdingen, mertert, bereldingen, Fischbach, bettingen, 
preisch, zolver, esch oder berg, lässt sich nicht entscheiden, ob sie ursprüng-
lich ministeriale der abtei oder aber des luxemburger Grafen waren. ein 
beispiel für eine solche Doppelvasallität bietet die Familie der durch ihren 
angehörigen, den mainzer erzbischof petrus (1306–1320), bekannten aspelt. 
ihr früher Vertreter Gerhard von aspelt wird im lehensverzeichnis um 1200 
als ianitor domini abbatis bezeichnet,20 könnte aber trotz dieser für einen 
Klosterministerialen typischen Funktion ursprünglich zu den ministerialen 
des Grafen gehört haben, von dem sein Geschlecht mehrere lehen besaß.21 

17 mub 1 nr. 463: … ministerialium nostrorum …
18 Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 179.
19 nolden, urbar, S. 147–154.
20 nolden, urbar, S. 148.
21 pauly, luxemburg im späten mittelalter 1, S. 122. auszuschließen ist sicherlich die 

durch Wampach 4 nr. 449 vermutete mitgliedschaft des magisters und Dr. iur., seit 
1265 Kanonikers zu St. paulin, nikolaus von aspelt, im Konvent von St. maximin 
1278, da Wampachs angaben zum inhalt der von ihm hierbei regestierten urkun-
de lHaKo best. 211 nr. 248 fehlerhaft sind. zu nikolaus von aspelt, dessen Ver-
wandtschaft mit dem mainzer erzbischof petrus von aspelt ungeklärt ist, siehe auch 
Heyen, Stift St. paulin, S. 677, und pauly, luxemburg im späten mittelalter 1, S. 122.
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problematisch ist auch die zuordnung zur ursprünglichen ministerialität 
des erzstifts oder aber des Klosters bei einigen lehensträgern im bereich 
des trierer erzbischofs, etwa bei dem späteren ortsadel von longuich, 
Waltrach, neumagen, Güls oder Veldenz. Die bereits in der Vogteiurkunde 
1135 nicht mehr ausgeschlossene Doppelvasallität der nun zu lehensträgern 
gewordenen maximiner ministerialen war um 1200 wohl schon die regel. 
abgesehen von ihnen nennt das lehensverzeichnis natürlich auch altadlige 
Familien als inhaber von Klosterlehen, etwa die Herren von manderscheid, 
eppstein, Daun, isenburg und bolanden, ferner die Kämmerer von mainz, 
die Wild- und die rheingrafen oder die boos von Waldeck. ebenfalls keine 
weiteren aufschlüsse über die ursprüngliche zugehörigkeit zur Klosterfa-
milie ergeben sich für die als zeugen in den urkunden der maximiner äbte 
und im umkreis des trierer erzbischofs genannten laien,22 durch die sich 
lediglich der ursprung des ortsadels von oberemmel und von Detzem aus 
der ministerialenschicht des Klosters ergibt.

Durch den Feudalisierungsprozess wird trotz des mangels an gesicherten 
überlieferungen erkennbar, dass sich bis 1200 die um 1135 noch als einheit 
behandelte Schicht der Klosterministerialen aufgespalten hat. ein teil von 
ihnen, der seine früheren Funktionen gegen die lokalen Vögte und gegen den 
nun stärker in den Vordergrund getretenen, gewöhnlich aus seinen früheren 
Standesgenossen bestehenden Kleinadel nicht hatte behaupten können, wird 
wieder in seine frühere existenz als Hörige einer der Klostervillikationen 
zurückgefallen sein. einem anderen quantitativ kaum zu bestimmenden teil 
war es gelungen, seine ursprünglichen Dienstlehen als erbliche lehen unter 
weitgehendem Wegfall seiner Dienstpflichten nicht nur zu behaupten, sondern 
von anderen Herrschaften noch zusätzliche lehen zu erhalten. Weniger im 
bereich des trierer erzstifts, sondern vor allem in der Grafschaft luxemburg 
bildeten sie fortan den Kern der ritter und Knappen, die primär nun der 
landesherrschaft zur Verfügung standen. Für die abtei war die Doppel-
bindung ihrer Vasallen in der Grafschaft zweischneidig. einerseits war mit 
ihr sicherlich eine minderung ihres besitzes und ihrer rechte verbunden, 
andererseits bildete sie aber auch eine Klammer zwischen dem landesherrn 
in luxemburg und dem Kloster und wurde dadurch eine der Grundlagen 
der engen Verbindung der abtei zu ihren obervögten vom 15. bis zum 
17. Jahrhundert.

22 mub 1 nr. 541 und nr. 579, mub 2 nr. 2 und nr. 44.
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eine dritte, sicherlich nicht allzu große Gruppe der ministerialen verblieb 
in Klosternähe und behielt dort ihre schon 1135 erwähnten jurisdiktionel-
len Funktionen als Schöffen der Familia des Klosters, zu denen infolge der 
entwicklung der maximiner Vorstadt schon bald neue tätigkeitsbereiche 
hinzutraten. Dadurch bildeten sie zugleich eine der unterschiedlichen minis-
terialengruppen, die im Spätmittelalter im umkreis der Stadt trier präsent 
waren. unter ihnen nahmen die früheren ministeriales S. Petri, die aus der 
Dienstmannschaft des erzbischofs und des Domstifts hervorgegangenen 
trierer patrizier- und Schöffengeschlechter, die höchste position ein.23 ihnen 
folgten im rang, wenn auch in einem gewissen abstand, die maximiner 
ministerialen im umkreis des Klosters und auf den großen abteihöfen.24 
erkennbar wird diese rangfolge in der Verfügung des erzbischofs Johann 
um 1200/1210, durch die sein Vogt zu Koblenz, der vermutlich mit einer 
maximiner ministerialentochter verheiratet war, dessen Kinder jedoch den 
Status der mutter besaßen, die Vergünstigung erhielt, dass seine Söhne die 
Vorrechte der erzbischöflichen ministerialen, darunter die Steuerfreiheit, 
erhalten sollten.25 allerdings gab es schon im 13. Jahrhundert personelle 
Verbindungen zwischen beiden ministerialengruppen und bald auch For-
men einer Doppelministerialität.26 Deshalb konnte die abtei nach 1200 bei 
der besetzung der für die Verwaltung der Klosterhoheit, der ausübung 
der Jurisdiktion in ihr und bei den für den Haushalt des abtes wichtigen 
Funktionen nicht nur auf ihre eigenen ministerialen, sondern häufiger auch 
auf trierer Schöffen zurückgreifen. ebenso zeigen die urkunden, dass im 
13. Jahrhundert auch Dienstlehen des Klosters zunehmend an trierer bürger 
vergeben wurden. Der spätere Status der bei der abtei verbliebenen Klos-
terministerialen war daher sehr uneinheitlich. Von ihnen dürften nur wenige 
Familien den aufstieg in die trierer Schöffengeschlechter geschafft haben, 
während für die meisten ihre Verschmelzung mit den Schichten der in der 
maximiner Vorstadt ansässigen Handwerker und der Klostermeier in der 
nähe der abtei vermutet werden muss. 

23 Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 170 f.
24 beispielsweise zu rübenach, in dessen curia abt Siger 1153 laut lHaKo best. 211 

nr. 2111, S. 139, mit consilio fideliorum nostrorum den Salzehnten zu barweiler ver-
pachtete.

25 mub 2 nr. 295; dabei blieben aber die Söhne des Vogts vollgültige ministerialen 
der abtei, wie um 1225 der maximiner abt erklärte und der trierer erzbischof 
Dietrich in mub 3 nr. 266 beurkundete.

26 beispiele bei Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 171 und 181.
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über die tätigkeit der ministerialen im lehensgericht des Klosters finden 
sich für das 13. Jahrhundert in den unterlagen allerdings keine Spuren. als 
zeugen einer belehnung durch den abt wurden beispielsweise 1250 nur zwei 
trierer Schöffen, die auch lehensträger des Klosters waren, genannt.27 erst 
durch den Wachstumsschub der maximiner Vorstadt um 1250 bedingt war 
die mitgliedschaft der ministerialen in dem nun entstandenen Schöffengericht 
für den Hoheitsbereich der abtei, das erstmals 1261 bezeugt ist.28 Die sechs 
mitglieder dieses Gerichts bezeichneten sich 1266 noch als ministeriales et 
scabini,29 danach jedoch nur noch als scabini, seit 1307 als Schöffen ausdrücklich 
für die potestas S. Maximini30 beziehungsweise seit 1316 als Schöffen der iusticie 
secularis apud S. Maximini.31 aus ihren teils erwähnten, teils zu vermutenden 
Funktionen lässt sich erkennen, dass es sich bei ihnen zunächst überwiegend 
um angehörige der ministerialengruppe handelte, darunter zum großen teil 
Hofmeier und andere beauftragte für die Güterverwaltung in Klosternähe,32 
die in Verbindung zu den Dienstmannschaften anderer Klöster und Stifte 
standen.33 im lauf des 14. Jahrhunderts nahm das Schöffengericht gelegent-
lich bereits die Funktion des späteren maximiner oberhofs vorweg.34 Seit 
127035 führten die Schöffen ein rundes Siegel mit der umschrift SiGillV(m) 
ScabinorV(m) eccleSie S(ancti) maximini, das den auf einem Falt-
stuhl sitzenden bischof maximin mit pallium und mitra zeigt, der in jeder 
Hand eine Kreuzfahne hält.36 im 14. und im frühen 15. Jahrhundert war es 
das im abteibereich am häufigsten überlieferte Siegel, bis es nach 1433 wegen 

27 mub 3 nr. 1070.
28 mrr 3 nr. 1727.
29 mrr 3 nr. 2132.
30 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 175.
31 lHaKo best. 215 nr. 169.
32 Vgl. mrr 3 nr. 2279 und 2397.
33 So die mitglieder der von 1260 bis 1290 mehrmals als Schöffen genannten Familie 

von mertesdorf mit St. paulin, siehe Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 182. 
Die von Schulz jedoch als anzeichen der engen Verbindung der Dienstmannschaf-
ten von St. maximin, St. paulin und St. Simeon bezeichnete gemeinsame teilnahme 
an der propination der mönche und Kanoniker am Vorabend des maximinusfes-
tes – hierzu § 26. Das Kirchenjahr – stammt sicherlich noch aus der zeit vor der 
Konstituierung solcher ministerialengemeinschaften und ersetzt hierbei wohl die 
ursprüngliche Klosterfamilia.

34 So wurde 1374 in lHaKo best. 211 nr. 410 für den Hof des Klosters zu rübenach 
dieses Schöffengericht als appellationsinstanz genannt.

35 Staarchtr best. ta 62 nr. 6.
36 abb. bei ewald, rheinische Siegel 4, tafel 27 nr. 1; abb. 19.
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des Funktionswandels des Schöffengerichts weitgehend durch das Siegel des 
abtes ersetzt und im 16. und 17. Jahrhundert nur noch höchst selten verwen-
det wurde.37 ein Schultheiß dieses Gerichts wurde erstmals 1274 genannt, 
bezeichnenderweise der wohl juristisch versierte trierer Schöffe Jakob38 aus 
der bekannten trierer Familie der Scholer.39 Dessen Sohn ordulf bekleidete 
1295 ebenfalls das Schultheißenamt40 und nachkommen der Familie sind in 
ihm das ganze 14. Jahrhundert hindurch häufiger bezeugt.

im 14. Jahrhundert sind die berufe der 1266 sechs,41 1432 außer dem Schult-
heißen jedoch acht42 maximiner Schöffen, die durchweg vom abt ernannt 
werden, noch selten erwähnt. Daher bedürfte es genauerer untersuchungen 
über ihre Herkunft, entweder aus den alten ministerialenfamilien, den in der 
Vorstadt ansässigen einwohnern oder aus trierer bürgerfamilien. Vorläufig 
wird man sich mit dem eindruck begnügen müssen, den die zahlreichen 
beurkundungen des Gerichts vermitteln. Gesichert scheint, dass sich die um 
1260 noch selbstverständliche bindung der ministerialität an das Kloster bei 
der Wahrnehmung eines Schöffen- und Schultheißenamtes in der maximiner 
Vorstadt schon früh gelockert hat. bei den zahlreichen Färbern, töpfern, 
tuchscherern, Fleischern und bäckern im 14. Jahrhundert im Schöffenamt, 
deren Wohnsitze in der maximiner Vorstadt mehrmals genannt sind, kann 
nicht vermutet werden, dass sie noch Dienstlehen der abtei erhalten haben. 
Dagegen sprechen allein schon die gelegentlichen Herkunftsbezeichnungen 
ihrer Familien, die nahelegen, dass die mehrzahl von ihnen nicht aus den 
der abtei gehörenden Dörfern stammte, dass sie also nicht als Hörige der 
abtei, sondern anderer Herrschaftsbereiche in die Vorstadt gezogen sind. 
ein ligistisches Verhältnis zur abtei ist eher bei einem teil der Schultheißen, 
Vizeschultheißen und Schöffenmeister zu vermuten, unter denen trierer 
bürger und Schöffen verhältnismäßig stark vertreten waren. Vor allem die 
Klostergüter zu Kenn waren infolge dieser lehensvergaben zum großen teil 

37 zuletzt 1623 in lHaKo best. 56 nr. 1568.
38 mrr 4 nr. 68.
39 zu ihr Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 71–78.
40 Staarchtr best. S nr. 77.
41 mrr 3 nr. 2132.
42 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 198 f.
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im besitz solcher trierer Familien,43 bis 1427 diese lehensgüter für 450 fl. 
verpfändet wurden.44

Doch handelte es sich bei den lehen der trierer Schöffen nicht um ei-
gentliche Dienstlehen (feuda servilia seu ministerialia), sondern um freie 
lehen (feuda liberalia). Diese einteilung der Klosterlehen findet sich zwar 
erst in dem Weistum von 145045 und wird von Johannes Scheckmann in sei-
nem Speculare feudorum um 1527 näher erläutert,46 existiert jedoch schon 
im frühen 15. Jahrhundert.47 zur entwicklung der Dienstlehen bereits im 
14. Jahrhundert gibt es nur ein einziges, jedoch aufschlussreiches zeugnis. 
1336 verkaufte der ausdrücklich als Klosterministeriale bezeichnete trierer 
bäcker thilo von bies dem maximiner abt einen teil seines Dienstlehens, 
nämlich 13 morgen ackerland zu Kenn, für 120 pfund trierer pfennige. 
zuvor hatten der Kellerar und der Kustos des Klosters und die neun anderen 
namentlich genannten ministerialen des Klosters, die zum „Gericht an der 
roten tür“ versammelt waren, die zulässigkeit des Verkaufs festgestellt.48 
infolge der zahl der ministerialen und ihres Standes als trierer bürger sowie 
den zustimmungserklärungen des Kellerars und des Kustos hat Knut Schulz 
in ihnen sicherlich zu recht die Vorläufer der im 15. Jahrhundert belegten 
inhaber49 der zehn Dienstlehen des Klosters (feuda servilia seu ministerialia) 
gesehen, die dem Kellerar und dem Kustos zugeordnet und deren inhaber 
durchweg trierer bürger waren. Der älteste beleg für das „Gericht an der 
roten tür“ weist auf einen bau beim Kelterhaus und bei den anderen Wirt-
schaftsgebäuden im Hof des Klosters, der im 16. Jahrhundert der Sitz des 
maximiner Vogteigerichts und der appellationsgerichtshof für die anderen 
Klostergerichte war50 und der 1674 zerstört wurde.

43 So 1313 in Staarchtr best. ta 62 nr. 22: der trierer Schöffe Johann, genannt San-
son, 1324 in lHaKo best. 211 nr. 288: der Schöffe ordulf Scholer, 1380 in best. 
211 nr. 417: der Schöffe Heinrich buttom, 1390 in best. 211 nr. 437/438: der 
Schöffe Jakob von der Wynreben, 1418 in best. 211 nr. 2115, S. 734–736: Wallraf 
Wolff sowie 1426 in best. 211 nr. 556: mehrere genannte trierer Schöffen.

44 lHaKo best. 211 nr. 572.
45 Stabitr Hs 1644/385, S. 1–15.
46 Stabitr Hs 1643a/387, fol. 2–6.
47 Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 183 anm. 64.
48 lHaKo best. 211 nr. 335.
49 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 6r–11v, Stabitr Hs 1644/385, S. 143 f., und 

lHaKo  best. 211 nr. 2118, S. 375–386.
50 lHaKo best. 211 nr. 899 und nr. 2939.
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erst Johannes Scheckmann erläutert in seinem Speculare feudorum um 1527 
diese Dienstlehen näher, als sie teilweise nicht mehr besetzt waren.51 bis auf 
eines der beiden bäckerlehen, bei deren besetzung der abt freie Hand hatte, 
waren sie alle innerhalb der Familien der lehensträger, gelegentlich Schöf-
fengeschlechter der Stadt, später häufiger Handwerker,52 auch in weiblicher 
linie vererbbar. Vier dieser lehen unterstanden dem Kustos und sechs dem 
Kellerar, deren Dienste im Vergleich zu den Küsterlehen wesentlich einge-
schränkter waren und die teilweise schon gegen ende des 15. Jahrhunderts 
wieder wegfielen. Der inhaber des ersten der Dienstküsterlehen, der custos 
sacrosanctarum reliquiarum in summo altari expositarum, schritt an der Spit-
ze der reliquienumzüge in der Klosterkirche, hielt bei der aussetzung der 
reliquien am altar Wache mit einem silbernen Stab in der linken und war 
für die Fenster des ostchores und die Kerzen am altar verantwortlich. nach 
seinen inhabern, der trierer bürgerfamilie appoteker,53 nannte Scheckmann 
dieses lehen feudum apothecarii. Die aufgaben der träger der drei übrigen, 
von Scheckmann feuda aeditua seu cerealia genannten Dienstküsterlehen 
bestanden in Wachdiensten in der Kirche, in der jeder ein Drittel des Jahres 
zusammen mit dem Knecht des Küsters nächtigen musste, sowie in der 
unterstützung der Kirchendiener beim anzünden und löschen der lichter 
und des Glöckners. zu ihren lehen gehörten zehntanteile zu pölich, einzelne 
liegenschaften in Klosternähe sowie feste zuweisungen an brot, Holz und 
Wein. Die dem Kellerar unterstehenden sechs Dienstlehen waren eingeteilt 
in zwei bäckerlehen, die aus dem Getreide des Klosters brot backen sollten, 
zwei Kochlehen, die mit Hilfe der Knechte und der Gerätschaften der abtei 
das essen für den Konvent zu bereiten hatten, sowie in zwei Schmiedelehen 
mit der aufgabe der produktion der von der abtei benötigten metallge-
genstände, einschließlich der Glocken. Hierbei waren die leistungen der 
abtei für sie und ihre aufgaben während ihrer arbeitszeiten im Kloster, bei 
den Schmiedelehen beispielsweise auch die Fertigung eines großen löffels 
für die bemessung der essensportionen der mönche, sowie ihre bußen bei 
mangelnder erfüllung ihrer pflichten genau festgelegt. bei der niederschrift 
des Speculare 1527 bestanden von den Dienstlehen des Kellerars jedoch nur 
noch zwei bäckerlehen, deren inhaber von der abtei jährlich fünf malter 

51 Stabitr Hs 1643a/387, fol. 2–6; teilübersetzung bei Georg bärsch, Das Küsterlehn 
der abtei Sankt maximin, in: Jahrbücher des Vereins von alterthumsfreunden im 
rheinlande 22 (1855), S. 149–154.

52 näheres bei Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 184 f.
53 Siehe § 36.2.2. prioren: Johannes appoteker.
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Korn erhielten, und ein Küchenlehen, während das andere Küchenlehen und 
die Schmiedelehen von der abtei eingezogen waren. im unterschied zu den 
Küsterlehen lassen sich von den dem Kellerar unterstehenden Dienstlehen 
lediglich noch die bäckerlehen bis 1550 verfolgen.54 offen bleiben muss hierbei, 
ob die zunehmende Spezialisierung dieser berufe, das gespannte Verhältnis der 
abtei zur Stadt trier oder einfache ökonomische überlegungen zum Wegfall 
der anderen Dienstlehen geführt haben. Die inhaber der Dienstküsterlehen 
nahmen dagegen 1527 ihre aufgaben laut der lehensbeschreibung durch 
Johannes Scheckmann noch in vollem umfang wahr. als Dienstlehen wurden 
sie beim abt auch im 17. Jahrhundert häufig gemutet und behielten teilweise 
noch lange ihre alte bezeichnung,55 wurden aber schon bald als gewöhnliche 
lehensverhältnisse ohne die früheren Verpflichtungen gegenüber dem Küster 
angesehen. Sie dürften schon dadurch hinfällig geworden sein, dass die abtei 
zwischen 1522 und 1622 über keine größere Kirche verfügte.

mit den inhabern der freien lehen der abtei (feuda libera) verband diese 
ministerialengruppe nur der gemeinsame lehensbegriff. ein detaillierter 
überblick über das lehenswesen des Klosters kann hier freilich nicht gegeben 
werden. teils sind hiermit Vorgänge rechts- und besitzgeschichtlicher art 
verbunden, die einer sorgfältigen untersuchung bedürften, etwa die über-
gänge von der precarie und der teilvogtei im 10. und 11. Jahrhundert zum 
lehen, wofür die echten und gefälschten maximiner überlieferungen mehrere 
belege bieten könnten, deren wissenschaftliche auswertung noch nicht in 
angriff genommen ist. zum anderen sind der abtei seit dem 11. Jahrhundert 
große teile ihrer Güter durch besitzentfremdungen und lehensvergaben, 
die sich durch die erhaltenen Quellen nicht rekonstruieren lassen, sowohl an 
die inhaber späterer territorialherrschaften in rheinhessen, auf dem Huns-
rück und wohl auch in rechtsrheinischen Gebieten, wie an ministeriale des 
reichs und des mainzer erzstifts, verloren gegangen. Da diese Güter später 
nur noch zum teil, etwa in den Gebieten der luxemburger Grafen, an der 
mittelmosel und an der nahe, beim abt als lehen gemutet wurden, bleibt 
ihr ursprünglicher bestand unbestimmbar und unterliegt zahlreichen Speku-
lationen. Hinzukommt, dass die abtei selbst zur Sicherung und Kontrolle 
ihres ihr noch verbliebenen lehensbesitzes erst verhältnismäßig spät und 
nicht konsequent einen lehenshof mit einem eigenen Gericht der lehensleute 

54 lHaKo best. 211 nr. 1136 und nr. 1157.
55 zuletzt 1740 in lHaKo best. 211 nr. 1717.
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geschaffen hat. in der ältesten lehensliste im anhang des urbars um 1200,56 
die als Vorlage für das lehensverzeichnis im Liber aureus gedient hat,57 ist 
eher eine etwas willkürliche zusammenstellung von lehensbesitz vor allem 
in der nähe des Klosters und von relevanz für die Villikationen der abtei 
zu sehen. Sie berücksichtigt nicht die damals nicht mehr durchsetzbaren ma-
ximiner lehensansprüche sowie die entlegenen lehen. Die lehensvergaben 
der äbte im 13. und 14. Jahrhundert scheinen durch kein gleichzeitiges und 
kurrent gehaltenes register erfasst worden zu sein. bei Verträgen des abtes 
mit seinen Vasallen waren zumindest im 14. Jahrhundert in der regel im 
luxemburger bereich der Justitiar des Grafen, wohl als Vertreter des Grafen 
als des obervogts, und im trierer bereich der offizial des erzbischofs die 
beurkundenden instanzen. über die formlose Vergabe von lehen seitens des 
Klosters beklagte sich noch 1389 papst bonifatius ix.58 abgesehen von dem 
entscheid 1336 über die Dienstlehen lässt sich ein eigentliches lehensgericht 
der abtei erst unter abt rorich (1369–1411) nachweisen.59 es trat im laufe 
des 15. Jahrhunderts jedoch selten in erscheinung.60 Seit dem späten 15. Jahr-
hundert sind auch einige namen der mannrichter des Gerichts bekannt. 

Die lehensverzeichnisse des maximiner mönchs Johannes Scheckmann 
auf Grund des urkundenbestandes und dessen topographische ordnung im 
lehensarchiv des abtes um 1513/151461 und 1519/152762 als neuredaktion und 
handbuchartige zusammenfassung zu einem Speculare feudorum63 umfassen 
außer den Dienstlehen des Klosters 82 feuda libera, die 71 adelsfamilien in 
115 orten innehatten.64 trotz ihrer Gliederung nach den lehensträgern ist 

56 nolden, urbar, S. 147–154.
57 mub 2, S. 467–473; vgl. lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 2, S. 114–119, 

und Giessmann, besitzungen, S. 57–59.
58 Stabitr Hs 1644/380, S. 609 f.
59 So 1397 in lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 190r–193r: bei der lehensverweigerung 

des ritters Johann von mersch versammelt abt rorich, induens religioso pileo ac 
stola et baculo pastorali, mehrere ministeriale, befragt sie und verliest hernach aus 
dem libro privilegiorum et vasallorum et feodalium predicti sui monasterii qui dici-
tur aureus liber, prope das gulden boch, den passus über das betreffende lehen.

60 beispielsweise 1439 in lHaKo best. 211 nr. 581 wegen der lehen zu matzen bei 
bitburg oder 1483 beim Verkauf einer als lehen vergabten Jahresrente in best. 211 
nr. 2116, S. 78 f.

61 in lHaKo best. 211 nr. 2112; ferner in best. 211 nr. 2118 als abschrift und gleich-
zeitiger Weiterführung des Verzeichnisses.

62 in Stabitr Hs 1643a/387.
63 Hierzu Giessmann, besitzungen, S. 69–75.
64 Verzeichnis bei Giessmann, besitzungen, S. 72–75.
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das einzelne lehensobjekt der abtei die Grundlage von Scheckmanns be-
standsaufnahme.65 Dabei werden häufig seine Vorbesitzer seit 1200 genannt, 
wodurch ein freilich nur grober überblick über die Komplexität einzelner 
erbgänge und besitzansprüche möglich wird. Da die zusammenstellungen 
jedoch den maximiner lehensbestand im frühen 16. Jahrhundert zur Grund-
lage haben, wird aus ihnen die für den Wohlstand der abtei bis zu ihrer 
aufhebung entscheidende Verminderung der lehensgüter zu Gunsten des 
eigenguts des Klosters nicht sichtbar, die nach 1200 in den Kernräumen ihres 
besitzes an der mosel östlich von trier bis Schweich und in südöstlichen teilen 
der Grafschaft luxemburg eingetreten war. Den größten teil der im urbar 
um 1200 genannten lehensgüter zu oberemmel, lorscheid, Detzem und 
Gosseldange dürfte die abtei schon bald nach 1200 zurückerworben haben. 
Größere lehen in seinen außenbereichen konnte St. maximin auch danach 
aufkaufen, etwa 1268 zu Gostingen und Hagelsdorf,66 1486 die Vogtei besch67 
oder 1496 zu taben,68 wo sie 1589 auch die Vogtei erwarb.69 entscheidend 
für die Geschlossenheit ihres in ihrer nähe gelegenen besitzes war jedoch, 
dass es ihr vom 14. bis zum 16. Jahrhundert gelang, die mehrzahl der lehen 
und Sondervogteien in den Dörfern büdlich, Detzem, pölich, Fell, Fastrau, 
longuich, Kenn, lorscheid, riol und oberemmel zurückzugewinnen, 
aus denen sie danach das amt St. maximin mit seinen vier Hochgerichten 
bilden konnte. auf diesem Verdichtungsprozess der Klostergüter in einem 
überschaubaren, jedoch äußerst ertragreichen Gebiet sowie auf der Geschlos-
senheit ihrer ortsherrschaften gegenüber den von Kurtrierer, luxemburger 
und wild- und rheingräflichen anrainern beherrschten territorien beruhte 
die an mehreren Stellen berührte Wirtschaftskraft des Klosters vom 16. bis 
zum 18. Jahrhundert und das eigenleben des amtes St. maximin außerhalb 
der ämter des kurtrierischen Staates, auch nachdem Kurtrier sich 1670 
das Gebiet der abtei zumindest formal eingegliedert hatte. Die hierdurch 
bedingten wirtschaftlichen überschüsse versetzten auch im 18. Jahrhundert 
St. maximin in die lage, weitere größere lehen in diesem raum, die auf 
dem erbweg zumeist an auswärtige Familien gefallen waren, zurückzukau-
fen, etwa 1709 die Vogteigüter zu longuich,70 1766 und 1773 die ehemals 

65 Vgl. lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 2, S. 713.
66 lHaKo best. 211 nr. 240.
67 lHaKo best. 211 nr. 734.
68 lHaKo best. 211 nr. 787.
69 lHaKo best. 211 nr. 2709.
70 lHaKo best. 211 nr. 1624.
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Sötern’schen lehensgüter,71 ferner die lehensgüter der nassau zu Detzem, 
der Herren von Geisspitzheim und der Kratz von Scharfenstein.72 Wegen 
der matrikularbeiträge zur rheinischen reichsritterschaft, zu denen einige 
der ehemaligen inhaber solcher Klosterlehen vor allem in oberemmel und 
longuich herangezogen waren, entstand 1706 zwischen der ritterschaft 
und der abtei als der neuen besitzerin ein längerer Streit, der 1725 durch 
eine pauschalzahlung St. maximins zunächst beigelegt werden konnte, 1733 
jedoch erneut ausbrach.73

auf die einzelnen lehen der abtei, deren fast unübersehbare Vielzahl 
durch die ursprünglich im archiv des abtes, seit dem späten 17. Jahrhundert 
jedoch im allgemeinen archiv des Klosters verwahrten lehensreverse sowie 
durch die belehnungsurkunden in den archiven der jeweiligen empfänger 
dokumentiert ist, kann hier nicht eingegangen werden.74 unter ihnen befanden 
sich manche lehensobjekte, die zumeist als bestandteile anderer lehen bis 
in das 18. Jahrhundert ohne nähere Spezifizierung seitens des Klosters oder 
der lehensempfänger genannt wurden und eher als Formalien zu betrachten 
sind: etwa die einkünfte zu bruschied oder prosterath, die lehen zu Fles-
ten bei üxheim, die zehntanteile zu Hoffeld und Kaltenreifferscheid, die 
lehen zu Kempfeld oder die Vogtei über die 15 Höfe im nahegau und zu 
mannental. andere lehen, vor allem in rheinhessen, im nahegau und im 
Hunsrück, verschwanden aus dem blickfeld des Klosters, als sie nach einem 
bestimmten zeitpunkt nicht mehr gemutet wurden, so durch die reformation 
das patronat über die Kirchen zu albig und Veitsrodt, die Kirchenzehnte 
zu antweiler nach 1543,75 der ehemalige Klosterhof zu ebersheim, nun 
Hubenhof genannt, nach 1672, die lehensgüter zu Saulheim nach 1476,76 
zu Weiler bei monzingen nach 152677 und zu Wöllstein nach 1533.78 Dies 
ist auch bei einigen lehen in der eifel und in der luxemburger region der 
Fall, etwa bei den Gütern und der Hälfte der burg aspelt nach 1605,79 der 

71 lHaKo best. 211 nr. 1775, nr. 2817 und nr. 2862.
72 lHaKo best. 211 nr. 2794.
73 lHaKo best. 53b nr. 1578 und nr. 1579.
74 Hierzu vor allem § 33.2. nach 1140 gesicherter besitz.
75 lHaKo best. 211 nr. 1022.
76 Heidelberg, ub urk. nr. 226.
77 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 535–537.
78 lHaKo best. 211 nr. 1070.
79 lHaKo best. 211 nr. 1361.
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Vogtei zu auw nach 157380 sowie der lehen zu Heisdorf bei remich nach 
1533,81 zu messerich bei Stedem nach 151882 und zu oberhersdorf bei prüm 
nach 1535.83 Der einzug eines lehens wegen der Versäumnis seiner mutung 
lässt sich in der neuzeit nur 1760 bei dem Hof Dill bei Kirchberg/Hunsrück 
verfolgen, nachdem die Herren von Schmidtburg ihre lehenstaxe seit 1700 
nicht bezahlt hatten und der mehrmaligen aufforderung des Klosters zur 
erneuten lehensnahme nicht nachgekommen waren.84 Vom reichshofrat in 
Wien erlangte die abtei 1758 ferner die erlaubnis, die lehen der Wild- und 
rheingrafen zu münsterappel, ober- und niederhausen, Winterborn und 
alsenz einzuziehen, die jene ohne zustimmung des Klosters an den Herzog 
von pfalz-zweibrücken verkauft hatten. mit ihnen belehnte St. maximin 
schließlich 1764 die Fürsten von Salm.85

Wegen des Verlustes des archivs des abtes haben sich unterlagen über die 
organisation der lehensordnung zu St. maximin nur seit den Jahren nach 1680 
erhalten. Wenn der abt vom papst konfirmiert und vom trierer erzbischof 
mit den regalien belehnt war, konnte er die lehensträger auffordern, in eige-
ner person oder durch Vertreter unter der Vorlage des jüngsten lehensbriefs 
die ihnen zustehenden lehen zu muten.86 ebenso wurde nach dem todesfall 
eines lehensträgers die neubelehnung eines seiner Kinder, eventuell unter 
zustimmung des abtes auch eines erben aus dessen weiteren Verwandtschaft, 
erforderlich. bei der stets durch den abt selbst vorgenommenen belehnung 
war ein von den benachbarten landesherrschaften abweichendes zeremoniell 
üblich, das den empfang des lehens in kniender Haltung vorschrieb.87 Seit 
1680 lassen sich an Hand der rückvermerke auf den lehensreversen die 
erhebung der hierbei fälligen lehenstaxen verfolgen, die je nach der Größe 
des lehens zwischen 1 und 40 fl., etwa bei den Herren von eltz, schwankten 
und die mehrmals Gegenstand längerer schriftlicher auseinandersetzungen 
waren.88 Von ihr gingen bestimmte teile an die Kassen des abtes und des 
Konvents sowie feste beiträge an den Sekretär des abtes, seit 1764 auch an 

80 lHaKo best. 700,204 nr. 106.
81 lHaKo best. 211 nr. 1070.
82 lHaKo best. 211 nr. 989.
83 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 519.
84 lHaKo best. 33 nr. 9102 und best. 49 nr. 453.
85 lHaKo best. 211 nr. 1762, nr. 1763, nr. 2537 und nr. 2543.
86 So 1681 in lHaKo best. 49 nr. 433.
87 So noch 1790 in lHaKo best. 211 nr. 2548.
88 lHaKo best. 48 nr. 1254 und best. 49 nr. 434.
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den vom Konvent ernannten lehenssekretär der abtei und an die Dienerschaft 
des Klosters. beim Versäumen einer oder mehrerer der vorgeschriebenen 
belehnungen konnte die lehenstaxe verdoppelt oder vervielfacht werden. 
Deshalb mussten beispielsweise die rhein- und Wildgrafen 1764 nach dem 
ende der erbwirren im Salmer Grafenhaus eine taxe von 150 fl. entrichten.

als lehen besaß die abtei St. maximin selbst nur die Vogtei Kahren bei 
Saarburg, über die St. matthias und St. maximin 1602 einen Vertrag geschlossen 
hatten.89 Sie war seit dem 14. Jahrhundert ein mattheiser lehen90 und kam 
1589 beim ankauf von Freudenburg als bestandteil dieser Herrschaft aus 
dem besitz der Sayner Grafen zu den maximiner Klostergütern.91 aus der 
Vogtei bezog St. maximin im 17. Jahrhundert jährlich jedoch nur vier bis fünf 
malter Korn.92 belehnungen der maximiner äbte durch St. matthias mit der 
Vogtei finden sich im 17. und im 18. Jahrhundert häufig.93

2. Hörige und untertanen

ob sich die wirtschafts- und personenrechtlichen Gegebenheiten der 
maximiner Hörigen im 10. Jahrhundert von denen des eingehender unter-
suchten Klosters prüm94 wesentlich unterschieden, darf bezweifelt werden. 
in den zahlreichen precarie- und Schenkungsurkunden des Klosterarchivs 
erschienen die gewöhnlich als mancipium bezeichneten Hörigen neben den 
Gebäuden als pertinenzartiger bestandteil einer liegenschaft.95 Sie wurden 
somit als zubehör des betreffenden Gutes betrachtet und dienen bei fehlen-

89 Siehe § 33.2.2.4.2.2. Kahren.
90 Siehe becker, St. eucharius-St. matthias, S. 515 und S. 550.
91 lHaKo best. 211 nr. 1351.
92 lHaKo best. 211 nr. 1544.
93 lHaKo best. 211 nr. 1351, nr. 1393, nr. 1603, nr. 1666, nr. 1693 und nr. 1777.
94 perrin, recherches; ludolf Kuchenbuch, bäuerliche Gesellschaft und Klos-

terherrschaft im 9. Jahrhundert. Studien zur Sozialstruktur der Familia der ab-
tei prüm (Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, beihefte 66), 
Stuttgart 1978, und Schwab, prümer urbar.

95 bei dem lokalen namen eines besitzes ist das Formular … tam in mancipiis … 
quam in edificiis … am gebräuchlichsten, so in mub 1 nr. 165, nr. 205, nr. 206, 
nr. 210, nr. 212, nr. 245, nr. 251, nr. 268, nr. 272 und nr. 273.
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den Größenangaben gelegentlich auch als indiz für dessen umfang,96 waren 
jedoch selten namentlich aufgeführt.97 Hinsichtlich der bewirtschaftungsform 
der ländereien wie auch des rechtsstatus der Hörigen gab es damals schon 
sicherlich größere abstufungen. So gehörten 996 zum Klosterland in Dalheim 
ein mansus dominicalis, zwölf mansi ingenuiles und 20 mansi serviles.98 um 
929 erhielt megingaud von der abtei neben der nicht namentlich genannten 
mancipia sechs mansi ingenuiles und den servus emmordus und gab ihr 
hierfür drei mansi, die ebenfalls nicht namentlich genannten mancipia und 
seine servi Dingolfus und rodingus.99 bei den in der Schenkungsurkunde des 
Grafen Siegfried von mersch 993 genannten ausnahmen von der mancipia, 
nämlich des nevelungus, der mit seiner Familie zu einem festen Geldzins 
verpflichtet, von anderen Diensten jedoch befreit war, sowie des ravacho 
und des liuzo, die mit ihren Familien beim Grafen verblieben,100 könnte es 
sich dagegen um Scharmannen handeln. offensichtlich waren diese Hörigen 
zu einer festen abgabe verpflichtet, wodurch die bestimmungen bei der 
Schenkung von besitz zu mamer 960 und zu üxheim 970 an die abtei be-
dingt sein dürfte, dass die Hörigen nicht zusätzlichen belastungen ausgesetzt 
werden sollten.101 auch hatten sie eine Kopfsteuer zu entrichten, waren aber 
nicht schollengebunden, weshalb 962 thiedo Dalheim dem Kloster schenkte, 
einschließlich der Hörigen, die in Dalheim oder außerhalb wohnten,102 und 
993/996 irminard bei der Schenkung von Heisdorf an die abtei bestimmte, 
dass auch ein Höriger, der sich nach auswärts verheiratete, auswärts weilte 
oder vagans war, der abtei einen jährlichen Wachszins entrichten musste.103 
ob die bestimmungen des Warnerus um 1000 bei der Schenkung seiner Hö-
rigen, der ancilla Wodela mit ihren Kindern, an die abtei104 einen Sonderfall 
oder eine allgemeine entwicklungstendenz des Verhältnisses der Hörigen zu 
ihrem Kloster darstellte, ist nicht zu entscheiden. Warnerus hatte Wodela 
einen halben mansus geschenkt mit der auflage eines Jahreszinses an den 

 96 So schon bei der Schenkung der erkanfrida 853: Wampach 1 nr. 88, nämlich 96 
Hörige; 909: mub 1 nr. 153: für 247 iugera und 19 Hörige als mancipia erhält 
roricus 216 iugera mit 26 Hörigen als mancipia; 923: mub 1 nr. 163.

 97 853: Wampach 1 nr. 88 und 909: mub 1 nr. 153.
 98 mub 1 nr. 273.
 99 mub 1 nr. 170.
100 mub 1 nr. 268.
101 mub 1 nr. 206 und nr. 233.
102 mub 1 nr. 210.
103 mub 1 nr. 272.
104 mub 2 regesten nr. 314 S. 639.
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Klosterhof zu everlange, zwar unter der befreiung von jeglicher Dienstbarkeit 
(iugo totius alterius servitutis soluti), nicht jedoch von dem Mundiburdium des 
Vogtes, dem sie wie die anderen Klosterhörigen zu everlange unterstand.105

über die entwicklung der Hörigkeit im 11. und 12. Jahrhundert auf 
den besitzungen der abtei stehen nur wenige gesicherte überlieferungen 
zur Verfügung. Hierfür kann die sicherlich authentische, vermutlich um 
1084/1088 verfasste traditio der Freien uda von reza an die abtei gegen 
die Verpflichtung eines Jahreszinses, jedoch unter ausschluss jeglicher leis-
tung an den Klostervogt und der unterstellung unter seine Gewalt, keinen 
aufschluss geben.106 Solche Selbsttraditionen von Freien sind bei St. maximin 
bereits im 10. Jahrhundert überliefert,107 dürften jedoch für die Stellung der 
Hörigenschichten kaum einfluss gehabt haben. Die überlieferungslücke 
über die Wirtschaftsorganisation der abteigüter und über die soziale lage 
der Hörigen ist man durch die vielbeachtete urkunde des abtes poppo über 
die zinspflichtigkeit der Klosteruntertanen zu Wasserbillig, angeblich um 
1040/1050, zu schließen versucht.108 Doch zeigen neuere untersuchungen, 
dass die urkunde nur mit Vorsicht als Frühbeleg für die agrartechnischen und 
sozialen zustände um 1050 herangezogen werden darf, da sie ein produkt 
des frühen 12. Jahrhunderts sein könnte,109 bei dem sich nicht entscheiden 
lässt, ob es eine inhaltliche oder nur formale Fälschung darstellt. auch wenn 
der inhalt der von abt poppo unter beiziehung des obervogts des Klosters, 
eines Grafen und zwei weiterer Vasallen erlassenen urkunde gegen die ihre 
abgaben verweigernden Hörigen zu Wasserbillig den tatsächlichen Gegeben-
heiten entspricht, sind angesichts der um 1200 festzustellenden erheblichen 
unterschiede unter den Klosterbesitzungen allgemeine Schlussfolgerungen 
für das Verhältnis der Hörigen zur abtei um 1050 höchst fragwürdig. tat-
sächlich belegt oder fingiert die urkunde, dass die Klosteruntertanen neben 
den allgemeinen Diensten bei den Fischwehren, den ackerfronden und am 

105 Hierzu auch Wisplinghoff, untersuchungen, S. 192.
106 mub 1 nr. 379; hierzu Wisplinghoff, untersuchungen, S. 192, und Dahlhaus/

Koch/Kölzer, Die „rebellen“ von Wasserbillig, S. 115 anm. 39.
107 So in der fabulösen Fälschung auf den namen ottos ii., angeblich aus dem Jahr 

963, vgl. mub 1 nr. 216, die auf einer erzählung in Sigehards miracula s. maxi-
mini beruht, die sich angeblich unter der regierung des abtes Wiker (957–966) 
zugetragen haben soll.

108 edition und literatur zu ihr bei Dahlhaus/Koch/Kölzer, Die „rebellen“ von 
Wasserbillig, S. 111–120.

109 So rück, Graphische Symbole, S. 40 anm. 267, ferner Dahlhaus/Koch/Köl-
zer, Die „rebellen“ von Wasserbillig, S. 111 f.



§ 18. Die weitere Klosterfamilie 477

burgwerk für jeden der von ihnen in erbpacht bewirtschafteten und im 
prinzip unter ihnen teilbaren 60 mansen des Klosters (mansionaria que et 
curtilia vocitantur) jährlich 3 Schillinge und ein ohm Wein entrichten müssen. 
Vor der Weinernte entschied der Dienstmann des Klosters jedoch, ob der 
Weinzins in Geld abzulösen wäre. ein realer Hintergrund liegt der Verfü-
gung des abtes poppo sicherlich zu Grunde, denn gemäß der mittleren und 
jüngsten Fassung des urbars um 1200110 besaß St. maximin zu Wasserbillig 
in fünf Gewannen über 80 iugera, deren etwa 45 Hintersassen dem Kloster 
ausschließlich Weinabgaben zu leisten hatten. auch war der Hintergrund des 
Streites noch lange präsent, wie der Vergleich des trierer erzbischofs Diet-
rich 1227 zwischen dem abt und seinen untertanen zu Wasserbillig zeigt, 
die nun sowohl aus dem Fronland (terram indominicatam que vulgo dicitur 
vronede) wie aus dem lehensland (terram feodalem), dessen nutzung der 
abtei freistand, jährlich insgesamt neun Fuder Wein liefern mussten, bei denen 
jedes fehlende ohm durch 2 Schillinge und 30 pfennige zu ersetzen war.111

auch den Weistumsfälschungen der abtei nach 1100 lässt sich nur weniges 
zur lage der Klosterhörigen um 1100 entnehmen. ihre tendenzen richten 
sich primär nicht auf die Sicherung ihrer leistungen an St. maximin, son-
dern gegen die anmaßung der Klostervögte und gegen die ausbeutung der 
untertanen durch sie. bei diesen Fälschungen hat theo Kölzer aufgezeigt,112 
dass sich aus ihnen entgegen der älteren Forschung113 keine inhaltlichen 
Kriterien zur entwicklung der Grundherrschaft im 11. Jahrhundert ableiten 
lassen, sondern dass um 1115 benzo weniger von dem tatsächlichen befund, 
sondern von Grundprinzipien ausgegangen ist und hierbei widersprüchliche 
bestimmungen keineswegs vermieden hat. über die soziale Schichtung der 
Klosterhörigen, etwa zu abgrenzungen zwischen den eigentlichen Knech-
ten und den Hörigen der abtei, über Heiratsverbote oder die Stellung der 
untertanen im Hofverband, wird in ihnen nur wenig mitgeteilt. am aus-
führlichsten ist hierin noch die um etwa 1100, also noch vor der tätigkeit 
benzos, angefertigte Fälschung eines angeblichen Vogteiweistums ottos ii. 

110 nolden, urbar, S. 53 und S. 90; hierzu auch Giessmann, besitzungen, S. 172 f.
111 mub 3 nr. 312.
112 Kölzer, Studien, S. 282–290.
113 So mayer, Fürsten und Staat, und Hans Hirsch, Die hohe Gerichtsbarkeit im 

deutschen mittelalter (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschich-
te 1), 2 bde., prag 1922 (nD Darmstadt 1958).
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mit der Jahreszahl 963.114 Sie verpflichtet den Villicus bei jedem placidum 
zur zahlung von 30 pfennigen an den Vogt, beschränkt dessen Strafgeld auf 
5 pfennige, kennt neben einer festen jährlichen abgabe eines jeden Höri-
gen an den abt auch Sonderabgaben bei der Heirat mit einer auswärtigen 
Frau und bei bemühungen des Vogteigerichts. bei den auf die namen der 
salischen Herrscher ausgestellten Weistumsfälschungen benzos115 lassen sich 
bei den unterschiedlichen Versionen ihrer überlieferung keine älteren, auf 
das 11. Jahrhundert weisenden Fassungen von neueren, den zustand nach 
1100 wiedergebenden Varianten unterscheiden. Gemeinsam ist ihnen allen, 
aber auch dem echten Vogteiweistum des Grafen Konrad 1135,116 dass sie 
zu St. maximin, taben und münsterappel größere Gruppen von prebendarii 
kennen, die infolge ihrer aus ihren Funktionen rührenden bezeichnungen als 
dagescalci, pistores, bovarii, piscatores, coci und lavatores einen ausgedehnte-
ren eigenbetrieb des Klosters an diesen orten wahrscheinlich machen. Sie 
waren vom Vogteigericht ausgenommen und unterstanden der unmittelbaren 
Gerichtsbarkeit des abtes. in der angeblichen Vogteiordnung Heinrichs V. 
von 1111117 wird münsterappel nicht mehr erwähnt, dagegen werden hier 
die censuales, qui cereales dicuntur, also wohl die im umkreis von St. maxi-
min und taben wohnenden wachszinspflichtigen Hörigen zu den dagescalci 
gerechnet. Dieser Hörigenkreis wird im Weistum des Grafen Konrad 1135 
dahin ausgeweitet, dass nun alle Klosterhörigen zu ruwer, mertesdorf, 
matten, tarforst und oberemmel zu den unmittelbar der abtei unterstellten 
Familiares (prebendarii sive mansionarii fratrum) zählen. Damit waren die 
Voraussetzungen zur Vogteifreiheit der Siedlungen in Klosternähe und der 
bildung der späteren Vogtei und des Hochgerichts St. maximin geschaffen. 
Gemeinsam ist den Weistumsfälschungen und dem Weistum von 1135 fer-
ner, dass der Vogt jährlich drei Placida abhält, seine sonstige tätigkeit sich 
im Wesentlichen auf die ihm vom abt angezeigten notfälle beschränkt und 

114 mGH D o ii nr. 8; zum zeitpunkt der Fälschung siehe Kölzer, Studien, S. 151 f. 
und S. 188; die lokalität Swejerbach beziehungsweise Suejerbahc, für die otto ii. 
dieses Weistum erlassen haben soll, wird teils mit Schwerbach, so Wisplinghoff 
und Gießmann, teils mit Weierbach, so Kölzer, identifiziert, findet sich jedoch in 
keiner der späteren besitzlisten der abtei.

115 mGH D H iii nr. 372, mGH D H iV nr. 159 und Stumpf, reichskanzler 2, 
nr. 3069.

116 mub 1 nr. 483.
117 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3069.
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ihm neben einem jährlichen Servitium am maximinusfest ein Drittel der 
verhängten bußen zufallen, zwei Drittel jedoch dem abt.

Wirkliche aussagen zur organisation der klösterlichen Grundherrschaft 
und zur bewirtschaftung weniger des Herrenlandes als der von den Hörigen 
bearbeiteten mansen und deren leistungen erlauben die drei Fassungen des 
urbars der abtei um 1200.118 Damals besaß die abtei 72 Hofverbände (villae) 
mit etwa 1000 morgen zinsländereien sowie in eigenbewirtschaftung durch 
einen Gutshof (curtis dominicalis) 2300 Joch land. Jeder dieser villae waren 
mehrere abhängige bauernhöfe zugeordnet,119 deren reallasten sich je nach 
ihrer rechtlichen Qualifikation unterschieden. Die uneinheitliche einteilung 
der mansen bezog sich damals jedoch sicherlich nur noch auf die abgaben-
höhe, nicht mehr aber auf die rechtsstellung der Hörigen, die diese mansen 
bearbeiteten, weshalb der inhaber eines mansus servilis zu den leistungen 
dieser Kategorie verpflichtet war, nicht aber auch ein servus sein musste.

zum bereich eines Fronhofes gehörten für gewöhnlich auch mehrere 
curtes, die möglicherweise erst im 12. Jahrhundert durch die auflassung 
und parzellierung von ursprünglichem Herrenland entstanden und deren 
inhaber zumeist nur zu Grundzinsen verpflichtet waren. Weitere zubehöre 
einer Villa waren in Weinbaugebieten die curtillae, kleinere, auf den anbau 
von Weinen spezialisierte, selbständig geführte betriebseinheiten, sowie die 
petiturae, nämlich zum Fronhof gehörende Weinberge, deren bebauung zu 
den arbeitsverpflichtungen der inhaber der Klostermansen gehörte. mit 
ausnahme des Klosterbesitzes zu mandern, münsterappel und im tabener 
bereich, wo die Fronhofverbände bereits aufgelöst und durch selbständige 
meiereien ersetzt waren, stellte das Villikationssystem um 1200 noch die 
gewöhnliche bewirtschaftungsform des Klosterbesitzes dar. Doch zeigte es 
bereits auflösungserscheinungen, da in mehreren Fällen (so in oberemmel, 
Schuttrange und taben) auch teile des früheren, zum Klosterhof gehörenden 
Herrenlandes den Hörigen zur bebauung überlassen waren oder ihnen die 
möglichkeit gegeben wurde, ihre arbeitsverpflichtungen für den Klosterhof 
mit Geld abzulösen (so in Frisange, moutfort, oberdonven und Schwaben-
heim). einerseits war die bewirtschaftung des eigenlandes der abtei ohne 
solche Dienstleistungen nicht aufrecht zu erhalten, auf der anderen Seite 

118 zu ihm: perrin, recherches, S. 512–585; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 95–
101; Giessmann, besitzungen, S. 49–56 und S. 515–520, sowie nolden, urbar, 
bes. S. 11, dort auch weitere literatur.

119 Mansi, laut den untersuchungen lamprechts in Deutsches Wirtschaftsleben 1,1, 
S. 346, enthielt ein mansus im 13. Jahrhundert etwa 30 morgen ackerfläche.
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belasteten sie aber die Klosterwirtschaft durch den anspruch der Fröner auf 
die beköstigung an den arbeitstagen (so in moutfort, oberdonven, olingen 
und Simmern/Dhaun) oder auf bezahlung (so in Schuttrange). Die tendenz 
zur Verkleinerung oder gar aufgabe der Herrenhöfe und ihrer ländereien 
und die umwandlung des Hörigenstandes in ein reines pachtverhältnis unter 
reduzierung der bisherigen arbeitsleistungen und Dienstverpflichtungen 
wie auch die nivellierung der abgaben aus den unterschiedlichen arten der 
mansen lässt sich im urbar nicht übersehen.

charakteristisch für die Stellung der Klosterhörigen im urbar ist, dass 
ihre abgaben und Dienstverpflichtungen stets an das ihnen zur Verfügung 
gestellte Klosterland gebunden waren, zu dessen bearbeitung sie zumindest in 
einigen Fällen sicherlich selbst weiteren personals bedurften, über das wie auch 
über die zur bewirtschaftung der Klosterhöfe erforderlichen hauptamtlichen 
arbeitskräfte das urbar keine angaben macht. Jährliche einwohnersteuern 
in der Form von arbeitsleistungen oder von abgaben für die sich in einer 
villa im bann des Klosters aufhaltenden oder wohnenden personen nennt das 
urbar zwar mehrmals (so zu lörsch, rittersdorf, Stedem, olingen, naurath, 
esslingen und matzen), niemals jedoch eine eigentliche Wachszins- oder 
Kopfsteuer, das heißt eine regelmäßige abgabe ausschließlich auf Grund der 
zugehörigkeit zu den Klosterhörigen an den abt, wohl aber an den inhaber 
der Vogtei. ebenso findet sich im urbar kein Hinweis auf die bindung des 
Hörigen an die Scholle. auch andere für die sogenannte leibeigenschaft 
typische belege, etwa Heiratsbewilligungen mit ehepartnern benachbarter 
bannbezirke, Kindgedinge unterschiedlicher Herrschaften oder abzugsbe-
willigungen für Hörige, sind aus dem späten 12. und im 13. Jahrhundert 
für St. maximin nicht überliefert wie auch nicht für die anderen geistlichen 
institutionen des trierer landes. Das erlaubt den Schluss, dass sich hier die 
Wandlung von der klassischen Hörigkeit zum modernen pachtverhältnis 
unter ausschluss der leibeigenschaft schon früh vollzogen hat, auch wenn 
dies erst um 1409 in einem Weistum ausdruck findet.120 pachtverweigerun-
gen dagegen wurden gelegentlich drakonisch geahndet. So wurden 1277 zu 
büdlich, breit, thalfang und naurath 31 Klosterhörige vom trierer archi-

120 im Weistum für longuich in lHaKo best. 211 nr. 533: Die einwohner konn-
ten ihre Güter der abtei zurückgeben, wenn ihnen die abgaben als zu hoch er-
schienen; ähnlich das Weistum 1486 zu taben, ediert bei Grimm, Weisthümer 2, 
S. 73–75: Die einwohner waren persönlich frei und konnten mit ihrem eigenen 
erbe verfahren und wegziehen oder wiederkehren, wie sie wollten.
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diakon mit der exkommunikation belegt.121 ähnliche maßnahmen wurden 
auch gegen die zehntverweigerungen in mersch ergriffen. nachdem die 
inhaber von Gütern der St. maximin gehörenden pfarrei mersch versucht 
hatten, die zinspflichtigkeit bestimmter ländereien zu ignorieren, und des-
halb schon 1267 unter Strafandrohungen an ihre Verpflichtungen gegenüber 
ihrem pfarrherrn erinnert worden waren,122 gaben sie schließlich 1288 nach 
ihrer exkommunikation diese Güter der abtei zurück, da auch der Graf 
von luxemburg gegen sie entschieden und seinen lokalen Vogt, den ritter 
Johann von mersch, angewiesen hatte, die einwohner der Vogtei mersch 
künftig mit Gewalt zu ihren pflichten gegenüber dem Kloster anzuhalten.123

Dem neuen pächterstatus der ehemaligen Klosterhörigen entspricht das 
meiersystem, das die älteren Villikationen ablöst, jedoch mehrere Varianten 
kennt. teilweise wurden im 13. Jahrhundert die Fronhöfe vollständig aufge-
löst und das zuvor von ihnen bewirtschaftete land zur erbpacht vergeben. 
Häufig verpachtete die abtei jedoch ihren ehemaligen Herrenhof mitsamt 
den arbeitsfronden und den abgaben, wodurch an die Stelle des vom abt 
eingesetzten Hofmanns ein pächter trat, zu dessen aufgaben auch die ein-
treibung der abgaben aus den erbzinsgütern des Klosters am ort gehörte. 
Vom 13. bis zum 15. Jahrhundert entstammten die pächter in der regel der 
Dorfbevölkerung, im 16. und 17. Jahrhundert dagegen finden sich in dieser 
position vermutlich als Folge der nun benötigten breiteren Kenntnisse im 
agrarbereich und in der Handhabung der lokalen rechte beim Vorsitz im 
Dorfgericht häufiger auswärtige männer. in den Dörfern, in denen der frühere 
Herrenhof vollständig aufgegeben war, bestellte der abt aus den erbpäch-
tern des Klosters einen meier, der die abgaben an das Kloster zu sammeln 
und abzuliefern hatte, sowie ein Schöffengericht, das zusammen mit dem 
meier die Jahrgedinge abhielt. Seit dem 15. Jahrhundert versuchte die abtei 
in diesen Dörfern jedoch, der Gefahr der zersplitterung der ihr zinsbaren 
Güter infolge der fortlaufenden erbteilungen durch die neuanlegung von 
Klosterhöfen mit einem Hofmeier und einem Hofgericht entgegenzuwirken.

Deutlicher macht sich seit dem 15. Jahrhundert in den Weistümern die 
rechtliche Differenzierung des Klosterbesitzes bemerkbar. Der abtei gehörten 
zinsgüter, die als bestandteile des Wirtschaftsverbandes eines meierhofs in 
erbpacht vergeben wurden. ihre inhaber lieferten dem Hofmann den nach der 

121 lHaKo best. 211 nr. 245.
122 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 261.
123 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 259 f.
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Größe des zinsguts festgelegten Grundzins, waren jedoch im unterschied zu 
den früheren Hörigen freie pächter, die bei der bewirtschaftung, Veräußerung 
und nachfolgeregelung an das Weistum des betreffenden Hofes gebunden 
waren. Den erbzinsgütern standen die von der abtei auf lebenszeit oder 
auf eine bestimmte anzahl von Jahren vergebenen pachtgüter gegenüber. in 
diese Gruppe fielen zunächst nur wenige Höfe, einzelgrundbesitz an Feldern, 
Gärten und Weinbergen, fast regelmäßig allerdings der Sonderbesitz des Klos-
ters, etwa mühlen, backhäuser oder Furten. im 17. und im 18. Jahrhundert 
wurde dies jedoch die von St. maximin auch für Höfe bevorzugte Verpach-
tungsform, die die abtei durch den aufkauf von erbzinsgütern und durch 
deren umwandlung in pachtgüter mit pachtverträgen zu fördern suchte.

auf die entwicklung der Hoheits- und Gerichtsrechte der abtei in den 
einzelnen Dorfschaften und deren zeitweiligen Dualismus in dem komplexen 
begriff der Dorfherrschaft mit den rechten der Vögte kann hier nicht einge-
gangen werden.124 in den Weistümern des 14. bis zum 16. Jahrhundert,125 die 
häufig ältere rechtszustände widerspiegeln, besaß das Kloster in allen Höfen 
und damit in einem genau beschriebenen bezirk die Grundgerichtsbarkeit. 
mit ihr war das recht der einsetzung des Hofgerichts, dessen Schöffen 
und des gewöhnlich aus dem Schöffenkollegium ernannten meiers verbun-
den. mit ausnahme von Gerichten in der propstei taben und von einigen 
Höfen in der Grafschaft luxemburg, wo drei bis vier Schöffen die regel 
waren, bestand das Hofgericht aus sieben, bei den oberhöfen der abtei in 
mertert, taben, münsterappel und St. maximin jedoch aus 14 Schöffen. Sie 
traten in der regel jährlich zu drei festen terminen zum Jahrgeding zusam-
men, zu dessen teilnahme alle inhaber von zinsgütern im Gerichtsbezirk 
verpflichtet waren, gewöhnlich unter dem Vorsitz des Hofmeiers oder des 
Hofschultheißen, seit dem späten 15. Jahrhundert jedoch zunehmend des 
maximiner oberschultheißen beziehungsweise amtmanns oder eines hierzu 
von der abtei verordneten Konventualen. Vor allem bei der neufassung 
eines Weistums, dessen ausweis als neuredaktion eines älteren Weistums 
für das rechtsempfinden der Dorfbewohner unumgänglich war und das in 
einem umständlichen Fragespiel mit zumeist standardisierten antworten 
festgelegt wurde, lässt sich die anwesenheit von Kommissaren des Klosters 
beobachten. Die notwendigkeit ihrer präsenz zeigte sich beispielsweise bei 

124 einzelbeispiele hierzu in § 33.2. nach 1140 gesicherter besitz.
125 eine auswahl findet sich bei Grimm, Weisthümer 1–7, sowie bei Hardt, luxem-

burger Weisthümer, doch ist ihre überwiegende anzahl nicht ediert.
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der Weistumssetzung 1597 zu Detzem, bei der der maximiner amtmann 
claudius von musiel zunächst die beamten des trierer erzbischofs und 
der Stadt trier, die zu Detzem eine teilvogtei beansprucht hatten, aus dem 
Jahrgeding förmlich hinauskomplimentieren ließ und danach erst von den 
Schöffen das Weistum erfragte.126

erst durch die Vereinigung der Hoch- und Grundgerichtsbarkeit bei dem 
Klosterbesitz an der mittleren mosel in der Hand der abtei wurden aus den 
bewohnern der maximiner Dörfer untertanen des Klosters, eine bezeichnung, 
die seit dem frühen 16. Jahrhundert seitens der abtei mit Vorliebe verwendet 
wurde.127 Dies ermöglichte schließlich die zentralistische Verwaltungsstruktur 
für den abteibesitz in Klosternähe mit dem oberschultheißen, dann amtmann 
von St. maximin an der Spitze des amtes, in dem der abt alle regalien und 
Gerichtsrechte beanspruchte, und darunter den vier Hochgerichtsbezirken zu 
St. maximin, Detzem, Fell und oberemmel. Symbol der nun ungeteilten Ge-
richtsrechte wurde der bald von allen vier Hochgerichten benutzte Galgen bei 
büdlich, nachdem er im 16. Jahrhundert noch auf dem ruwer berg gegenüber 
pfalzel gestanden hatte.128 als er 1712 reparaturbedürftig war, schlug vor den 
versammelten maximiner untertanen der maximiner amtmann den ersten 
nagel in ihn, um der tätigkeit am Galgen den Geruch der ehrlosigkeit zu 
nehmen, und hielt eine erbauliche ansprache. Hierauf lösten die maximiner 
Schützen eine Salve und der Klosterkellerar warf ad perpetuam rei memoriam 
eine Handvoll münzen unter die Jugend.129 bei neuerlichen reparaturen 1736 
und 1766 wurde dieses zeremoniell wiederholt.130

natürlich blieben auch im maximiner Gebiet Streitigkeiten der untertanen 
mit ihrer obrigkeit nicht aus. Schon 1567 klagten die einwohner von pölich, 
dass sie sich wegen der hohen abgaben an die abtei überlegen würden, ihr 
Dorf zu verlassen.131 andererseits schenkte 1650 abt agritius dieser durch 
den Krieg zerrütteten Gemeinde aus dem erbe einer pfründnerin beim 
Kloster eine namhafte Geldsumme.132 im späten 18. Jahrhundert äußerte sich 
die unzufriedenheit der Klosteruntertanen mehrmals in heftigen Klagen und 
langwierigen prozessen, etwa der Gemeinde lorscheid wegen ihres rechts auf 

126 lHaKo best. 211 nr. 2644.
127 zum beispiel in lHaKo best. 211 nr. 2596, fol. 43 f.
128 lHaKo best. 56 nr. 877, S. 410 f.
129 lHaKo best. 211 nr. 2604.
130 lHaKo best. 211 nr. 2656.
131 lHaKo best. 211 nr. 2875.
132 lHaKo best. 211 nr. 2877.
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die Schafweide133 oder 1793 von 70 der 93 erbzinspflichtigen einwohner der 
mit 5000 rtl. verschuldeten Gemeinde Fell. Sie warfen dem Kloster vor, dass 
es seit 1720, als zu Fell nur 34 zinspflichtige gewohnt hatten, die abgaben 
ungebührlich gesteigert habe und forderten die Wiederherstellung der frühe-
ren abgabenhöhe.134 eine größere beachtung im Westen des reichs fand vor 
allem 1769 die offene rebellion der einwohnerschaft von Freudenburg und 
ihre gewaltsame unterdrückung durch luxemburger militär. Doch gibt es 
neben diesen mit einer landesherrschaft verbundenen fast unvermeidlichen 
Klagen gerade im 18. Jahrhundert auch zahlreiche beweise des zusammen-
gehörigkeitsgefühls der Klosteruntertanen und ihrer Solidarisierung mit der 
abtei gegenüber dem sie umgebenden trierer Kurstaat, dessen finanziellen 
anforderungen an seine einwohner keineswegs geringer waren.

3. Die amtsverwaltung

Seit 1350 lassen sich in der personellen zusammensetzung des Schöffenge-
richts in der maximiner Vorstadt Veränderungen feststellen. es wurde auch 
weiterhin von einem Schultheißen geleitet, der jedoch bei den allgemeinen 
beurkundungen des Gerichts kaum mehr in erscheinung trat. Statt seiner 
wurde als Vorsitzender der Schöffen nun häufig der Vize- oder unterschultheiß 
genannt, etwa von 1338 bis 1360 Hermann, genannt Keye, oder von 1419 bis 
1439 Johann von briedel. Die wenigen urkunden des späten 14. und frühen 
15. Jahrhunderts, in denen auch der Schultheiß erwähnt wird, weisen dagegen 
auf seine tätigkeit als Vertrauter des abtes im Gesamtbereich des Klosters. 
Dies traf bereits auf den ersten namentlich bekannten dieser Schultheißen, den 
Familiaris des abtes rorich,135 Johann von Kausheim, zu, auch wenn er 1402 
bei dem Weistum zu Gostingen ebenfalls anwesend war,136 und auf den 1414 
als Schultheißen des abtes genannten Johann von Jornitz, rentmeister der 
Stadt trier und amtmann des abtes zu Fell.137 Seinen nachfolger, Heinrich 

133 lHaKo best. 1c nr. 19090.
134 lHaKo best. 1c nr. 6960.
135 So 1401 in lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 55.
136 lHaKo best. 211 nr. 515.
137 laufer, Sozialstruktur, S. 334.
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von breisig,138 schickte abt lamprecht nach luxemburg, wo er in einer der 
zahllosen Fehden in dieser Grafschaft bis zur etablierung der Herrschaft 
der burgunderherzöge von den Herren von Kriechingen gefangen gesetzt 
und 1428 von abt lamprecht für seine finanziellen Verluste von 1000 fl. 
entschädigt wurde.139

in diesen Jahrzehnten erhielt das Schöffengericht für die Vorstadt und für 
den unmittelbaren Klosterbereich140 zusätzliche bedeutung als revisionsinstanz 
der Hofgerichte und als Hochgericht des Klosters. Seine Sonderfunktionen 
lassen sich möglicherweise aus dem 1135 zu St. maximin bestehenden und 
am tag des hl. maximin zusammentretenden Scharmannengericht ableiten, 
finden in den Quellen jedoch erst später ausdruck. beispielsweise verpflich-
tete 1405 das Weistum von Fell die Höfer zum Gehorsam gegenüber dem 
meier des abtes und danach gegenüber dem „Gericht an der roten tür“.141 
Damit wird jenes im innenhof der abtei tagende Gericht bezeichnet, das 
1336 noch als Gericht der mit Dienstlehen ausgestatteten Klosterministerialen 
fungiert hatte. Vor der zerstörung der baulichkeiten 1674 wurde es im 15. 
und 16. Jahrhundert als Sitz des maximiner Vogtei- und als berufungsgericht 
unter dem Vorsitz des Schultheißen, dann des amtmanns für die anderen 
Klostergerichte zum Symbol der weltlichen Gerichtsbarkeit des Klosters.142 
Durch die zerstörung der maximiner Vorstadt 1433 verringerte sich die 
tätigkeit des Gerichts als lokales Schöffengericht zusehends, während seine 
Funktion als oberhof stärker in das bewusstsein rückte. Deshalb bezeichneten 
sich 1439 dessen langjähriger unterschultheiß Johann von briedel und seine 
mitschöffen erstmals nicht mehr als Schöffen des Schöffengerichts, sondern 

138 brijsge, bristge, zur Familie, der auch der um 1403 verstorbene trierer offizial 
und Kanoniker von St. Simeon angehört, vgl. matheus, trier am ende des mittel-
alters, S. 206–217, sowie Heyen, Stift St. Simeon, S. 895.

139 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 193 f.
140 Vgl. die um 1400 redigierte Instructio scabinorum s. Maximini in lHaKo best. 

211 nr. 2113, S. 491.
141 Grimm, Weisthümer 2, S. 310–315.
142 So bereits 1311 für den abteihof zu mertert, Wampach 7 nr. 1382, 1486 im Weis-

tum von taben, siehe Grimm, Weisthümer 2, S. 73–75, 1507 im Weistum von mer-
tert in lHaKo best. 211 nr. 899 und 1584 im Weistum von rübenach, siehe best. 
211 nr. 2110, S. 1329 f. laut best. 211 nr. 2939 wird sowohl 1544 wie auch 1569 
bei der mit einem rundgang durch den Klosterbereich verbundenen traditionellen 
einweisung der neugewählten äbte durch den Schultheißen und die Schöffen ih-
nen die rote tür als ein Mark dero Gewalth und Gericht s. Maximini gewiesen.
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des Hochgerichts von St. maximin143 und verstanden sich 1469 ausdrücklich 
als Hilfsorgane des maximiner Schultheißen.144 im 15. Jahrhundert unterstri-
chen die maximiner äbte ihre Stellung als Herren des Gerichtshofs, weshalb 
sich unter abt lamprecht auf der plica von entscheidungen des Gerichts 
mehrmals der Vermerk: Provisum et examinatum per dominum abbatem 
findet. um 1463 wurde die besoldung seiner mitglieder, die damals noch 
durchwegs trierer bürger waren, vereinheitlicht.145

erst die zerstörung der abtei 1522 und die hierdurch offen zu tage getrete-
nen Spannungen zwischen der Stadt und dem Kloster veränderten für kürzere 
zeit die zusammensetzung des maximiner Schöffen- und revisionsgerichts. 
bis dahin hatten mehrere trierer bürgerfamilien, etwa die Quetzpennick, 
uffingen, zederwalt, appoteker und ramsdonck, sowohl Funktionen im 
trierer Stadtrat wie Schöffenämter und Dienstlehen zu St. maximin inne-
gehabt. Sie wurden nun gezwungen, ihre Klosterämter aufzugeben.146 Für 
einige Jahrzehnte befanden sich unter den maximiner Schöffen deshalb die 
gelehrten richter in der überzahl. Doch ernannten nach 1560 die maximiner 
äbte erneut vorwiegend personen, die auch im Justiz- und Verwaltungsdienst 
der Stadt trier oder des trierer erzstifts tätig waren, weshalb bis um 1623 
zwischen dem außerklösterlichen Justizpersonal und den Gerichtspersonen 
der abtei ein enges personelles Geflecht bestand.147

als inhaberin des Hoch- und blutgerichts unterhielt die abtei zumindest 
im 16. Jahrhundert auch einen eigenen Scharfrichter148 und vollstreckte durch 
seine tätigkeit schon lange vor dem einsetzen der Hexenprozesse 1586 to-
desurteile.149 Die ordnung des Gerichts zu St. maximin wurde 1559 in einem 
Weistum festgehalten.150 laut ihm wird ein missetäter durch die zehnter der 
ortsgemeinden festgesetzt und dem maximiner Schultheißen ausgeliefert, dem 

143 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 179.
144 lHaKo best. 215 nr. 707.
145 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 43–45.
146 Hierzu matheus, trier am ende des mittelalters, S. 324 f.
147 beispiele bei emil zenz, Dr. Dietrich Flade, ein opfer des Hexenwahns, in: 

Kur trierJb 2 (1962), S. 41–69, hier S. 50–52, und bei Voltmer, claudius musiel, 
S. 214–219.

148 So Stabitr Hs 1626, S. 486: über das zelt des Scharfrichters auf dem Jahrmarkt 
vor der abtei am maximinusfest, ferner lHaKo best. 56 nr. 877, S. 420: über 
das eigene tischchen im refektorium des Klosters, an dem der Scharfrichter an 
Kirchweih beköstigt wird.

149 So lHaKo best. 56 nr. 877, S. 441.
150 lHaKo best. 211 nr. 3037.
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zu dessen Verwahrung eine räumlichkeit in einem der Kirchtürme sowie ein 
eigener Stock zur Verfügung stehen und in dessen bewachung die zehnter 
und Gemeindemitglieder sich abwechseln. Falls die 14 Schöffen des Gerichts 
auf ein todesurteil erkennen, gegen das keine einspruchsmöglichkeiten, son-
dern nur die anrufung des begnadigungsrechts des abtes möglich ist, soll 
es auf dem richtplatz bei ruwer vollstreckt werden, dessen einwohner die 
exekutionskosten übernehmen müssen. als „Gericht der roten tür“ lebte 
das Schöffen- und Hochgericht für den abteibereich dem namen nach auch 
nach der zerstörung seines Gebäudes 1674 weiter.151

auch wenn für die entwicklung der endgültigen Verwaltungsstruktur für 
die Gebiete unter der Hochgerichtsbarkeit des abtes keine unmittelbaren 
überlieferungen vorliegen, muss sie um 1528 ihren abschluss gefunden 
haben, als der damalige maximiner Schultheiß sich erstmals auch als amt-
mann bezeichnete.152 Sie erfolgte durch die zusammenfassung der früheren 
Hof- und meiergerichte sowie der Gerichte der im 14. und 15. Jahrhundert 
wieder an die abtei gefallenen Vogteien in dem späteren amtsbezirk und 
durch die Konzentration der rechtsprechung auf vier Hochgerichtsbezirke, 
in deren abgrenzungen sich der erwerb der zu ihnen gehörenden Güter und 
ihre frühere rechtliche Stellung widerspiegelt. Durch diese bis zur besetzung 
des abteigebiets 1794 bestehende organisation wurden die Funktionen des 
Hochgerichts zu St. maximin für die Höfe im umkreis des Klosters sowie 
als berufungsgericht der drei anderen Hochgerichte bestätigt und ausgebaut. 
Seitdem gliederte sich das amt St. maximin in das Hochgericht St. maximin, 
dem als Hofgericht die Klostergüter zu ruwer, Kevenich und matten unter-
standen und das zu mertesdorf und tarforst weitere Hofgerichte unterhielt, 
in das Hochgericht Detzem mit Hofgerichten zu Detzem, pölich, Schönberg, 
neunkirchen sowie einem weiteren für die Gesamtgemeinde der Siedlungen 
büdlich, breit und naurath, in das Hochgericht Fell mit den Hofgerichten 
zu Fell, Fastrau, longuich, wozu auch die einwohner zu Kirsch gehörten, 
Kenn, issel, riol, lörsch und einem Hofgericht für die aus den Siedlungen 
lorscheid, meirath, Welschrath, Herl und dem Feller berg bestehende Ge-
samtgemeinde und schließlich in das Hochgericht oberemmel, dem lediglich 
das Hofgericht dieses Dorfes unterstand. Jedes der vier Hochgerichte hatte 
zunächst ein eigenes amtsgebäude, zu St. maximin „an der roten tür“ im 

151 Vgl. Die kurtrierische amtsbeschreibung um 1787 in lHaKo best. 1c nr. 6949, 
fol. 1r, ediert von brommer, Kurtrier am ende des alten reiches, S. 1029.

152 lHaKo best. 211 nr. 2910.
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abteihof, zu Fell im burghaus, zu Detzem, dessen Verhandlungen jedoch 
schon im 16. Jahrhundert in das burghaus zu Fell verlegt wurden, und zu 
oberemmel in der Wasserburg. ebenso stand jedem Hochgericht zunächst 
ein eigenes Gefängnis zur Verfügung, doch benutzten die Hochgerichte zu 
St. maximin und zu Detzem hierfür schon bald das Feller burghaus und seit 
1700 wurde statt der eigenen richtplätze von allen vier Hochgerichten die 
richtstätte bei büdlich verwendet. 

Die bezeichnung „amt“ für die Gesamtheit der vier Hochgerichtsbezirke 
wurde erstmals im Januar 1548 in den anordnungen des abtes Johannes iii. 
von zell verwendet, die er über den Gebrauch der klostereigenen maße und 
Gewichte im amtsdistrikt, über die Höchstpreise für nahrungsmittel sowie 
über maßnahmen gegen müßiggang, trunksucht, Feuergefahr, unbefugte 
Jagdausübung und aufwand bei Kleidern, Gastereien oder Schöffenessen 
erließ.153 obwohl der besitz aller Grund- und Hochgerichtsrechte im amt 
durch den abt zunächst kaum angefochten wurde, war seine zugehörigkeit 
zum trierer Kurstaat vor allem in den Jahrzehnten von 1600 bis 1670 strittig. 
Schon 1555 sollten sich die einwohner des amtes bei der Huldigung vor 
dem trierer erzbischof den bewohnern des amtes pfalzel, allerdings unter 
einer eigenen Fahne, angeschlossen haben.154 Gesichert ist, dass sich sowohl 
1581 wie 1600 die trierer erzbischöfe von den amtsbewohnern zu lon-
guich huldigen ließen und dort die Heerschau abhielten sowie dass 1605 die 
Gemeinden des amtes zur trierer landes- und türkensteuer veranschlagt 
wurden.155 Dagegen untersagte 1613 der abt seinen untertanen diese Hul-
digung, worauf die Gesandten des erzstifts mitsamt dem Kammerboten in 
den einzelnen maximiner Dörfern recht unterschiedlich empfangen und 
teilweise auch beschimpft wurden.156 Die nach 1613 rigorose behauptung der 
Souveränität der Klostergerichte zeigt sich beispielsweise im prozess gegen 
den meier Johann von Kenn, den 1617 das Hochgericht der Grafschaft Fell 
aus dem Gebiet der abtei verbannte und der hierauf vergeblich sieben Jahre 
hindurch vor den Gerichten des Kurstaats und vor dem reichskammergericht 
um die revision dieses urteils kämpfte.157 lediglich in den Jahren von 1652 
bis 1670 bildeten auch die Gerichtsrechte des abtes im amt St. maximin 
einen der auseinandersetzungspunkte mit der trierer Verwaltung, die sich 

153 lHaKo best. 211 nr. 2596, fol. 43–54.
154 So aussagen um 1653 in lHaKo best. 1c nr. 19052.
155 lHaKo best. 56 nr. 1568.
156 lHaKo best. 1c nr. 19052.
157 lHaKo best. 56 nr. 1569.
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jedoch mit ihrem begehren, den amtsinsassen solle die Wahl zwischen den 
Gerichten des Klosters und dem des trierer offizialats freistehen, nicht 
durchsetzen konnte.158 nach der unterwerfung der abtei unter die trierer 
landeshoheit 1670 erfolgten die Huldigungen an die Kurfürsten und die 
Veranschlagungen der Gemeinden zu den landessteuern regelmäßig, doch 
wurde die sonstige Selbständigkeit des amtes sowie seiner Verwaltung von 
der trierer administration 1681 bekräftigt.159 Die äbte konnten sich deshalb 
auch im 18. Jahrhundert ihre Gerichtsrechte in vollem umfang bewahren.160 
in den untersuchungen des Kurstaats 1783 bis 1787 über die Verbesserungen 
der landwirtschaftlichen Strukturen wurden die bemühungen der maximiner 
amtsverwaltung hinsichtlich des Schul- und Forstwesens und der armenpflege 
durchaus positiv beurteilt und angemerkt, die bevölkerung des amtes habe 
zwischen 1720 und 1780 um ein Viertel zugenommen, zu tarforst, büdlich, 
breit, naurath, Schönberg, Fell und Detzem sich sogar verdoppelt.161

in diesem Klosterstaat bildeten seit dem späten 15. Jahrhundert der 
oberschultheiß, dann der amtmann der abtei die Spitze der weltlichen 
Verwaltung. Da er gewöhnlich das besondere Vertrauen des abtes genoss, 
für ihn häufig auch wichtige Funktionen im Verkehr mit auswärtigen ter-
ritorialherrschaften und Gerichtshöfen übernahm und von ihm allein bis in 
das 18. Jahrhundert auch ernannt wurde, lassen sich seine Spuren als tragende 
Säule der weltlichen Klosterverwaltung und als Sprachrohr seines abtes in 
der durch seine Verwaltungstätigkeit mitgeprägten Geschichte des Klosters 
zumeist mühelos verfolgen. bei ihm überwog im 15. und 16. Jahrhundert noch 
seine Herkunft entweder aus den im trierer Stadtrat vertretenen Familien 
oder aus der kleinadeligen ministerialenschicht. Seit dem 17. Jahrhundert 
entsprachen sie dagegen dem typus der gelehrten Juristen, die nach dem 
universitätsstudium vor ihrer ernennung häufiger der abtei zunächst als 
anwälte oder Syndici gedient und sich hierbei bewährt hatten. im Vergleich 
zu anderen Klosterbediensteten war ihr Gehalt geradezu fürstlich. Dem letz-
ten maximiner amtmann wurden 1772 beispielsweise ein jährliches Fixum 
von 400 rtl., ein Drittel der Gerichtsbußen, zwei Fuder Wein, sechs malter 

158 lHaKo best. 1c nr. 19052.
159 Staarchtr best. o nr. 15.
160 Vgl. die erhebungsformulare der kurfürstlichen Verwaltung 1783–1787 in lHaKo  

best. 211 nr. 2595, die amtsbeschreibungen 1784/1786 in best. 211 nr. 2555 und 
die ausführungen um 1787 bei brommer, Kurtrier am ende des alten reiches, 
S. 1029–1040.

161 lHaKo best. 211 nr. 2595.



4. Verfassung und Verwaltung490

Korn, vier malter Weizen, freie unterkunft, ein freier tisch in der abtei 
sowie die erstattung seiner reisekosten zugesichert.162 Daneben erhielt er 
vom abt mehrmals besondere zulagen.

am anfang dieser weltlichen Statthalter des abtes steht peter von Sas-
senhausen, ein Verwandter des abtes lamprecht,163 in dessen amtszeit die 
organisation der vier Hochgerichtsbezirke des Klosters und des maximiner 
Schöffengerichts als oberhof größere Fortschritte gemacht haben dürfte. 
Vor märz 1444 betraute ihn lamprecht mit dem Schultheißenamt,164 das er 
schon 1447 in die bezeichnung oberschultheiß änderte,165 als der abt ihm 
und seiner Frau als Wohn- und amtssitz den größten teil des Hauses Fet-
zenreich in trier überließ.166 auch unter lamprechts nachfolgern Johannes 
Forst und antonius Drüblein behielt peter die führende Stellung in der Klos-
terverwaltung, deren während seiner amtszeit zum abschluss gekommener 
aufbau dadurch gekennzeichnet wird, dass sich 1469 Johann von Fastrau als 
unterschultheiß des Schultheißen peter von Sassenhausen bezeichnete167 und 
dass 1464 das Gericht des Herzogs in luxemburg die besitzeinweisung des 
maximiner oberhofs in den Klosterhof zu mertert als rechtens anerkann-
te.168 auch bei der tätigkeit von peters nachfolger, des aus einer Familie 
zu remich stammenden, von 1478 bis 1487 als Schultheiß beziehungsweise 
oberschultheiß von St. maximin bezeugten Johann Hoffernagel,169 lässt sich 
die wachsende bedeutung des maximiner Schöffengerichts und seines Vor-

162 lHaKo best. 211 nr. 2458.
163 peter war laut lHaKo best. 211 nr. 578 bereits 1434 in der Klosterverwaltung 

tätig und wurde 1442 in best. 211 nr. 2101, S. 235, als frater des ebenfalls anwesen-
den abtes lamprecht bezeichnet. Dies ist nicht unproblematisch, da lamprecht 
spätestens 1385, vielleicht jedoch schon früher geboren war, vgl. § 35.2. äbte nach 
700 bis 1802: lamprecht von Sassenhausen, peter jedoch erst nach 1469 verstarb.

164 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 249.
165 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 260. Diese bezeichnung führte peter allerdings 

nicht konsequent, sondern nur, wenn er zusammen mit dem maximiner unter-
schultheißen urkundete, etwa 1468 in best. 211 nr. 2944 oder 1469 in best. 215 
nr. 707.

166 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 250; Fetzenreich wurde als amtssitz peters auch 
1458 in best. 211 nr. 2114, fol. 346r–347r, genannt.

167 lHaKo best. 215 nr. 707.
168 Würth-paquet, table chronologique 32, S. 21.
169 Huffnagel, Hoifnagell; zu seiner Familie siehe pauly, luxemburg im späten mit-

telalter 1, S. 406; zu seinen Funktionen im trierer Stadtrat vgl. matheus, trier am 
ende des mittelalters, S. 139 anm. 254 und S. 220 anm. 208, sein Siegel befindet 
sich in lHaKo best. 211 nr. 713.
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sitzenden verfolgen. neben seiner Funktion als Kommissar des abtes170 war 
auch er mehrmals bei den Weistümern und Jahrgedingen auf den Klosterhö-
fen anwesend.171 ihm folgte Johann von Welschbillig, dessen anwesenheit 
auf den Klosterhöfen als maximiner Schultheiß durch die überlieferungen 
zwischen 1489 bis 1502, als oberschultheiß vielleicht nur bis 1500 zu bele-
gen ist172 und der zu trier seit 1498/1499 als mitglied des Stadtrats und bis 
1518/1519 als rentschreiber fungierte.173 in diesen Funktionen ist als der 
nächste maximiner oberschultheiß von 1500 bis 1510 auch Gerhard plait 
von longuich174 zu fassen,175 dessen Familie seit der einheirat einer Schwester 
des abtes Dietrich von brunshorn vor 1348 neben kurtrierischen lehen die 
burg von longuich als lehen des Klosters innehatte. auch als er um 1510 
luxemburgischer amtmann in bitburg wurde, blieb er der abtei weiterhin 
verbunden, wie der rechnungseintrag des abtes Vinzenz bezüglich seines 
patengeschenks für Gerhards Sohn 1514 zeigt.176

Von Gerhards nachfolger, dem aus einer trierer Schöffenfamilie, die 1486 
den Stadtschultheißen gestellt hatte, stammenden philipp von Homburg, in 
den Jahren 1515 bis 1517 auch trierer Schöffenbürgermeister,177 ist sein von 
abt thomas ausgestellter anstellungsvertrag vom 26. Juli 1513 überliefert.178 

170 So 1480 beim rückkauf des Hofes zu Kenn in lHaKo best. 211 nr. 703 und 704, 
beim Schiedsgericht 1481 zwischen dem rheingrafen und dem Stift St. paulin in 
best. 213 nr. 117, 1483 zwischen den Herren von enschringen und St. maximin 
in best. 211 nr. 713 und 1486 zwischen den abteien mettlach und St. maximin in 
best. 143 nr. 98.

171 So 1484 zu oberemmel in lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 87, und zu losheim, 
ebd., S. 555, 1487 zu mechern, ebd., S. 91 f., und zu Dalheim, ebd., S. 509 f.

172 So 1491 zu bachem in lHaKo best. 211 nr. 749 und zu losheim, ebd., nr. 750, 
1493 zu Kenn in best. 211 nr. 746 und 1496 zu besch in best. 211 nr. 782.

173 matheus, trier am ende des mittelalters, S. 180.
174 zu ihm Hans-peter bungert, Familienbuch der katholischen pfarreien St. lau-

rentius longuich mit issel (1732–1803), Kirsch (1732–1875) (Heiraten –1899), 
Kenn (1732–1803) und longuich (1732–1875) (Heiraten –1899) sowie St. marga-
reta Kenn (1803–1868), Großrosseln 2000, S. 34, und matheus, trier am ende des 
mittelalters, S. 323 anm. 291 und 292.

175 So 1504 und 1506 auf den Jahrgedingen zu taben in lHaKo best. 211 nr. 865 
und nr. 2115, S. 396–399, 1506 zu mechern in best. 211 nr. 2115, S. 451–453, 1509 
für den Klosterbesitz im trierer Stadtdistrikt in best. 211 nr. 2113, S. 275 f., und 
beim Jahrgeding zu Detzem in best. 211 nr. 910 sowie 1510 zu issel in best. 211 
nr. 2114, fol. 312r–313v.

176 Stabitr Hs 1626, S. 1167.
177 matheus, trier am ende des mittelalters, S. 373 f.
178 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 89–91.
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Dieser verpflichtete ihn zu Dienstleistungen für die abtei beim Hochgericht, 
beim Schöffengericht und beim lehensgericht zur abhaltung der Gerichts-
tage und zur eintreibung der bußen sowie zu den Diensten, die der abt 
und der Kellerar von ihm verlangen. Hierfür wurden ihm ein pferd und ein 
Knecht zur Verfügung gestellt, die übernahme seiner Kosten, über die er 
am Jahresende rechnung legen soll, zugesagt und an einkünften ihm neben 
einem Drittel der Gerichtsbußen jährlich 12 fl. für seine Kleidung sowie zehn 
malter Korn und sechs ohm Wein ausgesetzt. in zahlreichen Weistümern der 
Klosterhöfe und in einigen rechtsakten des Klosters ist philipp, der seit 1527 
erstmals auch den seitdem zunehmend gebräuchlichen titel eines amtmanns 
von St. maximin neben seiner bezeichnung als oberschultheiß führte,179 bis 
nach 1541 in Diensten der abtei nachzuweisen.180 Wenig bekannt dagegen 
ist über philipps nachfolger vor august 1544, den lic. iur. Heinrich von 
buchell.181 laut seinen angaben vor dem reichskammergericht 1558 als 
trierer Schultheiß hatte er vor 1548 den alten abt Johannes iii. von zell 
auf drei trierer landtagen vertreten.182 als maximiner amtmann wurde er 
zuletzt im Februar 1549 genannt, als ihn der Kommendatarabt Johann von 
isenburg auf den landtag nach luxemburg sandte.183

ungewiss ist, ob in den für die Klostergemeinschaft kritischen Jahren nach 
1550 die maximiner amtmannsstelle ständig besetzt war. erst im Februar 
1566 wurde in dieser Funktion Johann Scipio von Kriechingen (Krieschen) 
aus einer im luxemburger bereich ansässigen adelsfamilie und besitzerin der 
Herrschaft berg bei remich erwähnt.184 als amtmann ist er zuletzt im mai 
1572 genannt.185 Die biographien seiner beiden nachfolger dagegen, Johann 
von piesport, vermutlich schon ab 1572, laut den schriftlichen überlieferun-
gen allerdings erst seit 1576 bis nach oktober 1593, und claudius musiel, 
vor april 1594 bis nach 1609 im amt, sind als berüchtigte Hexenjäger und 
-richter in der literatur eingehend behandelt worden, weshalb sich weitere 

179 lHaKo best. 211 nr. 2910.
180 zuletzt um 1542 in lHaKo best. 1c nr. 741, S. 101; zu seiner amtstätigkeit auch 

die aussage seines Sohnes philipp von Homburg 1557, damals kurtrierischer amt-
mann von St. Wendel, vor dem reichskammergericht in best. 56 nr. 877.

181 lHaKo best. 211 nr. 2931, anwesend 1547 bei den Jahrgedingen zu Herl und zu 
Fell in best. 211 nr. 2596.

182 lHaKo best. 56 nr. 877, S. 451 f.
183 Stabitr Hs 1644/375, S. 176.
184 lHaKo best. 211 nr. 1194.
185 bischöfliches priesterseminar trier Hs 30, fol. 299 f.
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ausführungen zu ihnen erübrigen.186 zur Verwaltungsgeschichte des amtes 
sei lediglich angemerkt, dass vor 1581 bis nach 1610 die bisherige union 
der beiden ämter des oberschultheißen von St. maximin als Vorsitzender 
des maximiner Hochgerichts und des amtmanns von St. maximin als leiter 
der gesamten weltlichen Klosterverwaltung in einer person aufgehoben war. 
als oberschultheiß fungierte musiel bereits im Februar 1581187 und nahm 
dieses amt auf den Gedingen einzelner Klosterhöfe wahr,188 als amtmann 
jedoch zunächst nur 1589 in der von der abtei erworbenen Herrschaft 
Freudenburg,189 im amt St. maximin dagegen erst nach dem tod Johanns 
von piesport ende 1593 seit märz 1594.190 bei der überwiegenden zahl 
der etwa 420 in den Jahren 1587 bis 1595 im amtsgebiet nachzuweisenden 
Hexenprozesse amtierte musiel deshalb als oberschultheiß, in welcher ei-
genschaft er auch sein berüchtigtes register führte. Deshalb galt weniger er, 
sondern der amtmann Johann von piesport den Klosteruntertanen später 
als der prototyp des Hexenverfolgers, der diese prozesse vielleicht auch 
als terrorsystem seiner amtsgewalt zu instrumentalisieren suchte, obwohl 
auch musiel hiervon sicherlich nicht freizusprechen ist.191 Daneben ist man 
versucht, musiels amtszeit in zwei unterschiedliche perioden aufzuteilen. 
er genoss seit etwa 1577 auch in der Stadt trier und bei der Verwaltung des 
erzbischofs großes ansehen und erhielt von diesen institutionen mehrere 
aufträge, während er in den Jahren des guten einvernehmens zwischen der 
abtei und dem erzstift bis nach 1600 zugleich die wichtigste Stütze des abtes 
reiner biwer in Verwaltungsangelegenheiten war. als jedoch nach 1600 die 
eintracht zwischen St. maximin und dem Kurstaat zerbrach und ein erbit-
terter Streit mit gegenseitigen militärischen repressalien an ihre Stelle trat, 
scheint das Vertrauen des abtes zu ihm nicht mehr in dem gleichen umfang 
vorhanden gewesen zu sein. nach 1600 lässt sich seine nun offensichtlich 
nur noch geringe tätigkeit für die abtei kaum mehr verfolgen. in diesen 
Jahren dürfte auch die Vereinigung der Funktionen des amtmanns und 

186 zusammenstellung der Quellen für beide amtmänner bei Voltmer/Weisenstein, 
Hexenregister, ferner bei Voltmer, claudius musiel, S. 211–254, und bei resmi-
ni, Hexenprozesse, S. 233–239.

187 lHaKo best. 211 nr. 2879.
188 So 1584 in rübenach: lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1329, in besch: best. 211 

nr. 2619 und in Dalheim: best. 211 nr. 2110, S. 337.
189 lHaKo best. 211 nr. 2709.
190 lHaKo best. 211 nr. 2981 und nr. 3031.
191 Hierzu resmini, Hexenprozesse, S. 238 f.
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des Schultheißen von St. maximin erneut aufgehoben worden sein. Dr. iur. 
Franz Felix Hornung, seit etwa 1580 Hochgerichtsschöffe zu St. maximin 
und einer der wichtigsten Helfer musiels in den Hexenprozessen, vor 1592 
zeitweilig auch Schultheiß von St. paulin und vor 1597 rat und anwalt des 
abtes reiner,192 amtete nämlich 1610 und 1613 als Schultheiß des maximiner 
Gerichts neben dem neuen amtmann zillesius.193

Wie piesport und musiel gehört auch der nachfolger beider als amtmann, 
der zu Wolf an der mosel gebürtige Konvertit und magister der trierer 
universität nikolaus zillesius (zilles, zyllesius), der 1610 vermutlich noch 
Schreiber des Klosters war,194 zu den bekannten maximiner amtmännern.195 
allerdings beruht seine bekanntheit weniger auf seiner Verwaltungstätigkeit, 
sondern auf seiner Verfasserschaft der ersten größeren Verteidigungsschrift 
des Klosters, der, möglicherweise unter mithilfe von alexander Wiltheim,196 
1633 beendeten und 1638 im Kloster selbst gedruckten Defensio abbatiae 
imperialis s. Maximini, in der erstmals etwa 90 der älteren echten und ge-
fälschten Kaiser- und papsturkunden ediert sind, auf denen sich die maximiner 
rechts- und besitzansprüche gründeten. auch die anwälte Kurtriers muss-
ten eingestehen, dass zillesius diese ihm durch mehrere Vertretungen seines 
Klosters vor den Gerichten Kurtriers und des reichs vertrauten urkunden 
sehr sorgfältig ediert und gegen die diplomatischen beweismittel der Gegner 
St. maximins bereits eine Frühform der späteren urkundenkritik entwickelt 
hatte,197 deren anwendung er bei den überlieferungen seines eigenen Klos-
ters freilich außer acht ließ. Die zweitauflage seiner Schrift musste 1648 zu 
Köln erfolgen, nachdem im märz 1646 der trierer erzbischof ihren besitz 
und ihre lektüre unter Strafe gestellt hatte. bei der tätigkeit des zillesius 
als maximiner amtmann seit September 1610198 muss offenbleiben, ob der 
zahlenmäßige rückgang der Hexenprozesse während seiner amtszeit auf 
seine Vorbehalte gegen solche Verfahren zurückzuführen ist199 oder ob die 

192 Stabitr Hs 1644/373, S. 523, und lHaKo best. 211 nr. 2644, nr. 2846 und 
nr. 2884.

193 lHaKo best. 231,15 nr. 201 und nr. 202.
194 Sauerland, Verzeichnis der Dienerschaft, S. 90 f.
195 zu ihm: laufer, Sozialstruktur, S. 341; Kumor, nikolaus zillesius, S. 27–31, und 

Voltmer/Weisenstein, Hexenregister, S. 25.
196 So Jakob enckhausen um 1712 in seiner Chronologia in Stabitr Hs 1623/404.
197 Siehe Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 214–220.
198 lHaKo best. 231,15 nr. 202.
199 So Voltmer/Weisenstein, Hexenregister, S. 25.
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veränderten zeitumstände dem durchaus verfolgungswilligen zillesius ein-
schränkungen auferlegten.200 Doch verkörperte er nicht nur wegen seiner 
juristischen universitätsausbildung einen neuen typus des Klosteramtmanns, 
sondern auch infolge seiner bindung an die abtei als seiner ausschließlichen 
auftraggeberin unter Verzicht auf nebenamtliche Funktionen in der Stadt 
trier und im Kurstaat sowie auf Sondereinkünfte aus ihnen, die seine Vor-
gänger noch wahrgenommen hatten. als treuer und emsiger Diener seines 
abtes erschien er bei wichtigen rechtshandlungen des Klosters, etwa bei dem 
maximiner protest 1617 vor dem luxemburger provinzialrat,201 bei der Wahl 
des abtes petrus von Freudenburg 1621202 und als anwalt der abtei 1627 
vor dem Wiener Kaiserhof,203 aber auch als eifriger Förderer seines Klosters. 
er erweiterte um 1621 auf eigene Kosten das untergeschoss der maximiner 
außenkrypta um eine apsis, in der er im Februar 1638 auch bestattet wur-
de.204 Daneben ist er als Förderer der Gegenreformation in seiner engeren 
Heimat hervorgetreten.205

Seine nachfolger im amt nach 1638 sind für längere zeit nur noch für die 
amtsverwaltung von bedeutung. bis 1670 legten die eingriffe der beamten 
Kurtriers in das amt, seit 1653 auch der Kommissare des reichs weitgehend 
ihre tätigkeit lahm. nach der überwindung der 1674 durch die zerstörung 
der abteigebäude entstandenen Schäden wurde ihr Wirken dagegen eher 
durch die eigenverantwortliche leitung vieler amtsangelegenheiten durch 
die äbte selbst und zunehmend auch durch den Konvent eingeschränkt. Der 
zeitpunkt, zu dem die frühere ernennung der amtmänner ausschließlich 
durch den abt durch die für sie erstmals 1772 bezeugte Wahl des Konvents 
abgelöst wurde, ist in den überlieferungen nicht ersichtlich. er dürfte schon 
im frühen 18. Jahrhundert gelegen haben, da die Wahl 1772 bereits als Ge-
wohnheitsrecht des Konvents betrachtet wurde.206 trotz des einflusses des 
Konvents auf seine bestellung wurde der von ihm 1772 gewählte amtmann 
jedoch zur Vertrauensperson des abtes Wittmann, der ihm wichtige aufgaben 

200 So resmini, Hexenprozesse, S. 226 und S. 234.
201 lHaKo best. 211 nr. 1394 und nr. 1395.
202 Staarchtr best. z nr. 6.
203 lHaKo best. 1c nr. 9844.
204 zur Grabinschrift siehe Fuchs, inschriften trier 2,1 nr. 659.
205 Hierzu Kumor, nikolaus zillesius, S. 27–31, nämlich durch die Fundierung von 

vier Stipendiatsstellen, der von der trierer universität verwalteten Stiftung zilles 
und durch die Schenkung des altaraufsatzes für das Kloster zu Wolf.

206 lHaKo best. 211 nr. 2458.



4. Verfassung und Verwaltung496

auch außerhalb seines amtsbereichs übertrug und im amt seinen einfluss 
stärkte, weshalb die Konventsmajorität nach 1780 in ihm ihren Gegenspieler 
sah.

ohne Spuren in der Klostergeschichte blieben die kurzzeitigen tätig-
keiten des adam Jodoci um 1640,207 des cornelius Gobelinus um 1641,208 
des Friedrich linnius um 1642,209 des 1652 erwähnten nikolaus andreae210 
und des 1654 bei abt agritius in luxemburg weilenden nikolaus antoni211 
als amtmänner der abtei. unbekannt ist der zeitpunkt, zu dem engelbert 
broquard (brocardus, brockquart), ein gebürtiger lütticher und von 1640 
bis 1652 Kanoniker zu St. Simeon in trier,212 die Stelle als amtmann erhielt. 
Schon 1653 hatte er das Kloster auf dem reichstag zu regensburg vertreten,213 
bevor er 1654 zusammen mit dem späteren abt maximin Gülich vom reichs-
hofrat der Stadt verwiesen wurde.214 in seiner eigenschaft als anwalt der 
abtei ließ er um 1654 anonym eine größere Verteidigungsschrift zugunsten 
St. maximins drucken.215 als er im Februar 1656 ebenfalls aus Wien gewiesen 
wurde, trug er sich zunächst mit dem Gedanken, eine assessorenstelle beim 
reichskammergericht anzunehmen,216 blieb jedoch in Diensten der abtei, bis 
er am 5. Januar 1674 als maximiner amtmann starb und in der bald hernach 
zerstörten Klosterkirche vor dem St. martinsaltar beigesetzt wurde.217

Die biographien der auf broquard folgenden amtmänner des Klosters 
weisen erhebliche lücken auf, die durch eingehendere Forschungen sicherlich 
geschlossen oder doch verkleinert werden könnten. Dies trifft zunächst für den 
von mai 1680218 bis nach 1701219 als maximiner amtmann nachzuweisenden 
Dr. iur. Dietrich meelbaum zu,220 der vermutlich aus einer trierer bürgerfa-

207 lHaKo best. 211 nr. 3020.
208 lHaKo best. 56 nr. 787 und best. 211 nr. 3045.
209 lHaKo best. 49 nr. 432 und Stabitr Hs 1644/373, S. 454.
210 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 419 f.
211 Stabitr Hs 1644/375, S. 369.
212 Heyen, Stift St. Simeon, S. 954.
213 Stabitr Hs 1626, S. 991.
214 Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 286 f.
215 an des Heylligen römischen reichs hochlöbliche chur-Fürsten …, o. o. o. J., 

siehe § 2.3. Streitschriften.
216 Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 287.
217 Stabitr Hs 1626, S. 947.
218 lHaKo best. 211 nr. 1529.
219 lHaKo best. 56 nr. 2604, fol. 69.
220 Sein Wappen befindet sich in Stabitr Hs 555/1393, fol. 4.
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milie stammte, obgleich seine Verwandtschaft mit dem 1651 erwähnten trierer 
Hofrat Dr. Jakob meelbaum nicht gesichert ist. meelbaum war auf zahlreichen 
Jahrgedingen der Klosterhöfe in jenen Jahren anwesend und wurde von abt 
alexander Henn auch mehrmals zu den komplizierten Verhandlungen mit 
den Wild- und rheingrafen wegen der rechte des Klosters im münstertal 
und zu Simmern/Dhaun verwendet. Sein nachfolger, der Dr. iur. utr. und 
Dr. med. reiner lohmer, diente den äbten alexander und nicetius zunächst 
als Sekretär,221 bevor er im Januar 1709 als amtmann urkundete,222 in diesem 
amt jedoch nur bis nach September 1712 nachzuweisen ist.223 unbekannt 
sind auch die lebensumstände des von mai 1725224 bis zum Juli 1736225 als 
amtmann belegten Dr. iur. utr. philipp ludwig niesen, der in seiner amtstä-
tigkeit nur wenig hervortrat. Dies trifft letztlich auch auf Johann baptist 
coels zu, einen neffen des maximiner abtes nikolaus paccius und Vater 
des maximiner mönchs Karl coels (vgl. § 36.3.3. Subkellerare 1728–1784), 
zeitweilig auch bürgermeister von trier, Generaleinnehmer der Stände des 
oberen erzstifts und Kurtrierer Hofrat,226 dessen Familie von der abtei ein 
Drittel der zehnte zu Hoffeld zu lehen besaß.227 einem bericht um 1762 
kann entnommen werden, dass er schon vor 1740 amtmann des Klosters 
war.228 in diesem amt trat er freilich erstmals 1749 in erscheinung.229 er starb 
im lauf des Jahres 1772 und dürfte angesichts seiner anderen ämter und des 
geringen niederschlags seiner tätigkeit für die abtei in deren unterlagen seine 
maximiner amtmannsfunktion nur im nebenberuf wahrgenommen haben.

Dies kann von seinem nachfolger, dem 1735 zu trier geborenen und am 
20. november 1772 vom Konvent zum amtmann gewählten lic. iur. Karl 
theodor Heinrich eichhorn nicht gesagt werden, der am folgenden tag seinen 
anstellungsvertrag erhielt.230 er war für St. maximin seit 1763 als anwalt,231 
seit 1764 als Syndicus mit einem Jahresgehalt von 300 rtl.,232 um 1769 auch 

221 lHaKo best. 211 nr. 1603 und nr. 2566.
222 lHaKo best. 211 nr. 1624–1626.
223 lHaKo best. 211 nr. 2604.
224 lHaKo best. 56 nr. 2601.
225 lHaKo best. 211 nr. 2656.
226 lHaKo best. 211 nr. 1755, ferner laufer, Sozialstruktur, S. 270.
227 lHaKo best. 211 nr. 1755, 1778 und 1973.
228 lHaKo best. 56 nr. 2165.
229 lHaKo best. 56 nr. 2127, beil. 99.
230 lHaKo best. 211 nr. 2458, zum inhalt siehe oben.
231 lHaKo best. 56 nr. 2604.
232 lHaKo best. 1c nr. 9843 und Stabitr Hs 1652b/948b.
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als Vertreter des amtmanns tätig233 und erlangte vor 1772 den titel eines 
kurpfälzischen und vor 1786 auch eines kurtrierischen Hofrats. nach seiner 
ernennung zum amtmann beziehungsweise oberamtmann, wie er nun in 
angleichung an den Sprachgebrauch in den kurtrierischen ämtern tituliert 
wurde, behielt er seine Funktion als Syndicus des Klosters bei und vertrat 
es in zahlreichen Gerichtsverfahren. Doch stand ihm für die Verhandlungen 
vor dem reichskammergericht seit 1764 der Kurkölner Hofrat und anwalt 
Dr. iur. Franz philipp Felix Gress zur Verfügung, der dort bis zu seinem tod 
im april 1797 die interessen St. maximins in zahlreichen Verfahren wahr-
nahm234 und die abtei ebenfalls juristisch beriet.235 Häufig Gast im Kloster 
mit einem festen platz im refektorium, entstand zwischen eichhorn und 
abt Wittmann ein ausgesprochenes Vertrauensverhältnis, das sich seit 1786 
in verschiedenen Hilfestellungen für den von seinem Konvent bedrängten 
abt bemerkbar machte.236 als ihm das Kloster seit 1794 sein Gehalt schuldig 
blieb, versuchte der abt im Juni 1796, ihn mit den Klostereinkünften zu Fell 
schadlos zu halten,237 was infolge der beschlagnahmung der Klostereinkünfte 
durch die französischen behörden jedoch vereitelt wurde. beim neuen abt 
benedikt Kirchner seit Januar 1798 erneut vorstellig, versprach ihm dieser 
die bezahlung der rückstände, sobald es die bedrängten Klosterfinanzen 
erlaubten, während die Konventsmajorität eine entschädigung eichhorns 
wegen dessen parteinahme für den verstorbenen abt prinzipiell ablehnte.238 
eichhorn,239 dessen todestag nicht bekannt ist, war mit albertine de la roque 
aus bonn verheiratet und hatte einen Sohn Karl Josef, der 1792 in das Stift 
St. Simeon trat.240

233 lHaKo best. 56 nr. 2607.
234 lHaKo best. 56 nr. 830, nr. 2127, nr. 2165, nr. 2602, nr. 2604, nr. 2607 und 

nr. 2609.
235 lHaKo best. 211 nr. 2533, best. 1c nr. 19075 und nr. 19078.
236 lHaKo best. 1c nr. 19077 und nr. 19079.
237 lHaKo best. 211 nr. 2485.
238 lHaKo best. 211 nr. 2458.
239 Sein persönliches Siegel ist in lHaKo best. 56 nr. 2604, fol. 108, erhalten.
240 Heyen, Stift St. Simeon, S. 990.
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4. Diener

innerhalb der großen und uneinheitlich zusammengesetzten Familia der 
abtei beschränkte sich später der Dienerbegriff auf jene personenkreise, die 
dem Kloster primär für die bedürfnisse von abt, Konvent und amtsverwal-
tung, nicht mehr aber für die allgemeine Wirtschaftsverwaltung zur Verfügung 
standen. Die entstehung einer solchen Dienerschicht ist sicherlich als ergebnis 
sozialer entwicklungen des 13. und 14. Jahrhunderts mit der Wandlung des 
Hörigen zu dem in einem pachtverhältnis stehenden untertanen der abtei 
und des in den überlieferungen nun stärker akzentuierten bedürfnisses der 
Klostergemeinschaft nach lebensqualität und repräsentation zu sehen. in den 
Fassungen des urbars um 1200 scheint es noch keine eigentlichen boten und 
Fuhrleute und wohl auch keinen eigenen Fuhrpark des Klosters zu geben. 
Vielmehr wurden solche Dienste an den maximiner Sammelstellen etwa zu 
Schönberg in der luxemburger Grafschaft, zu esslingen und rittersdorf 
in der eifel, zu Weiten bei taben oder zu Fell und longuich an der mit-
telmosel durch die Hofleute der abtei, teilweise auch durch deren Förster, 
wahrgenommen. Die aufgabe des türhüters (ianitor), die in der neuzeit 
hauptberuflich durch einen Portarius, einen Klosterangestellten, gelegentlich 
auch Klosterbruder wahrgenommen wurde, ist im urbar noch an eine mit 
Klosterlehen in der Grafschaft luxemburg ausgestattete ministerialenfamilie 
vergeben,241 die diese Funktion sicherlich nur am maximinusfest wahrnehmen 
konnte. auch die wohl noch aus dem 13. Jahrhundert stammende ordnung 
für den Vorabend des maximinusfestes nennt als Klosterbedienstete nur den 
zehnter (Centurio) und den reiniger der Scheune beim Kloster.242

zu St. maximin war die entstehung einer spezifischen Dienerschaft beim 
Kloster und die anzahl der zu ihr gehörenden personen sicherlich durch 
mehrere Faktoren bedingt. begünstigt wurde das anwachsen der teils im, 
teils auch beim Kloster wohnenden Diener durch den allgemeinen, der Klos-
tergemeinschaft allerdings in einzelnen epochen nur begrenzt zur Verfügung 
stehenden reichtum der abtei, durch das erlöschen des früheren Konversen-
instituts und durch die wachsenden bedürfnisse der Klostermitglieder, nach 
1432 auch durch das weitgehende Verschwinden der maximiner Vorstadt und 
allgemein natürlich durch das Standesdenken, das die tätigkeit der mönche 
zunehmend auf nur wenige arbeitsbereiche beschränkte. andere Faktoren 

241 nolden, urbar, S. 148.
242 Modus propinandi in festo S. Maximini, in lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 493.
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wiederum setzten der vermehrten anstellung von Dienern des Klosters 
jedoch Grenzen, zunächst die bis 1432 dem Kloster in seiner Vorstadt zur 
Verfügung stehenden Handwerker und allgemeinen arbeitskräfte, die gene-
rell zu Frondiensten gegenüber der abtei verpflichtet waren,243 danach im 
15. und 16. Jahrhundert die Wahrnehmung bestimmter tätigkeiten durch 
die pfründner des Klosters sowie durch die inhaber der zehn klösterlichen 
Dienstlehen (siehe oben) und im 17. und 18. Jahrhundert schließlich durch 
trierer einwohner in der Form von arbeitsvergaben. eingeschränkt wurde 
die zahl der Diener sicherlich auch durch die von den monastischen refor-
men geforderten aufwandsbeschränkungen des klösterlichen lebens, die in 
den consuetudines rodes nach 1436 oder in den Visitationsrezessen 1610 
und 1620 ausdruck fanden. 

Den Konsequenzen dieser rahmenbedingungen auf den bestand der in 
den überlieferungen nur wenig dokumentierten Dienerschaft des Klosters 
kann hier nicht in einzelheiten nachgegangen werden, da eigentliche Diener-
verzeichnisse für St. maximin weitgehend fehlen. Die wenigen urkunden seit 
dem 14. Jahrhundert, in denen Diener des Klosters genannt werden, machen 
ihre unterschiedliche soziale und berufliche zusammensetzung deutlich. bis 
zu seiner Verengung im 16. Jahrhundert wurde in ihnen der Dienerbegriff 
sowohl für einfache arbeitsleistungen wie für spezialisierte Funktionen im 
Dienst des Klosters verwendet. So waren Diener des abtes ein 1339, 1342 
und 1351 in der maximiner Vorstadt wohnender carrucarius des abtes,244 
1351 ein weiterer carrucarius,245 1351 und 1373 ein operarius sive vineator 
des abtes246 sowie 1372 ein ebenfalls in der Vorstadt wohnender Getreide-
messer (mensurator bladorum) des abtes.247 Die Dienerbezeichnung führten 
jedoch auch der 1336 genannte, in der Vorstadt wohnende Heinrich dictus 
Pres (Preys),248 der für das anniversar seiner Familie der abtei außer 30 
pfund pfennige einen Kelch, eine Kasel und weitere paramente zu schenken 
vermochte (n4: 8. Juli), die 1342 bei der Schlichtung zwischen der abtei und 
den einwohnern von longuich neben zwei Klerikern und dem Kellerar als 

243 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 285 f.
244 lHaKo best. 1D nr. 444 und nr. 445, best. 211 nr. 2118, S. 98 f., und best. 211 

nr. 368.
245 lHaKo best. 211 nr. 368.
246 lHaKo best. 1a nr. 4007 und best. 215 nr. 501.
247 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 120 f.
248 lHaKo best. 211 nr. 335.
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zeugen genannten beiden Diener des abtes,249 der 1396 mit einer jährlichen 
Getreiderente ausgestattete servitor et famulus specialis des abtes rorich, 
der Kölner Kleriker Gottschalcus,250 und der 1395 als pächter größerer im-
mobilien des St. elisabethhospitals in der Vorstadt genannte Dietrich von 
trarbach, genannt busemann.251 er wurde 1394 wegen seiner 1390 im Dienste 
des Klosters erfolgten Gefangennahme durch isenbart von Kastel vom abt 
entschädigt,252 der ihm 1398 eine weitere rente verlieh.253 Daneben lässt sich 
auch das anwachsen vor allem der persönlichen Dienerschaft des abtes im 
testament des abtes rorich 1411 feststellen, das legate für einen Schneider, 
einen Jäger, einen meisterkoch, zwei Köche, einen Jungkoch und zwei weitere 
Köche zu Fell, ferner für zwei Stallknechte, einen Speichermeister, je einen 
pförtner zu St. maximin und Fell sowie für zwei Fuhrleute aussetzte.254 zu 
den Klosterdienern rechneten um 1467 auch die Schreiber sowie die Kellerare 
und unterkellerare des abtes,255 die ein festes lebensmitteldeputat bezogen.256 
in den necrologen n5 und n6 finden sich jedoch selten einträge zu Die-
nern, nämlich nur, wenn sie zu einer anniversarstiftung in der lage waren 
(beispiele in n5: 12. april und 21. mai sowie 28. und 29. oktober). Für ihre 
anzahl im 15. und 16. Jahrhundert, als ihre aufgaben zum teil auch durch 
die inhaber der Dienstlehen und durch präbendare wahrgenommen wurden, 
liegen deshalb kaum anhaltspunkte vor.

Vermutlich wuchs die Dienerschaft des Klosters in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts erheblich infolge der rasch sinkenden zahl der präbendare, 
dem aufhören der tätigkeiten der inhaber von Dienstlehen und der nach 1570 
gesteigerten Wirtschaftskraft der abtei. um 1610 erreichte ihre zahl wahr-
scheinlich ein maximum, als im zusammenhang mit der Visitationstätigkeit 
des päpstlichen nuntius attilius amalteo das einzige erhaltene Verzeichnis 
der maximiner Diener angelegt wurde.257 zu diesem zeitpunkt wohnten in 
den Gebäuden des Klosters 30 bedienstete, deren zahl dem nuntius jedoch 

249 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 302v–305r.
250 lHaKo best. 211 nr. 2101 S. 150.
251 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 133 f.
252 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 41 und S. 77.
253 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 29.
254 Stabitr Hs 1626, S. 1113.
255 Vgl. § 17.3.4. ämter der Wirtschaftsverwaltung.
256 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 297.
257 überliefert in rom, apost. bibl. Vaticana, ottoboniana nr. 2422, bd. 2, S. 605, 

ediert durch Sauerland, Verzeichnis der Dienerschaft, S. 90–93.
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als zu groß erschien. als außerhalb des Klosters wohnend sind der Gärtner 
und seine Frau hinzuzurechnen, offensichtlich der einzige verheiratete Diener 
unter den angestellten der abtei. nicht zur Dienerschaft gerechnet wurden 
fünf mägde, die in den Stallungen logierten. Sechs dieser 31 bediensteten, 
nämlich ein Sekretär, ein Koch, ein unterkoch, ein Stallmeister, ein Kämme-
rer und ein weiterer angestellter wurden aus der Kasse des abtes bezahlt, 
die anderen 25 jedoch aus der Kasse des Kellerars, also aus der allgemeinen 
Klosterkasse. ihr Jahreslohn lag zwischen 8 und 14 talern, daneben erhielten 
sie freie Kost, logis und Kleidung. unter ihnen befanden sich die beiden 
Köche des Konvents und der Dienerschaft, zwei Küchenjungen, zwei bäcker, 
zwei töpfer, vier tischler und Wagenmacher, ein Fuhrmann, ein pförtner, ein 
Gärtner, ein Spindmeister, ein Schneider, der zugleich als Gastmeister fun-
gierte, dessen Gehilfe, mehrere Knechte sowie ein Schuster und ein maurer, 
die beide gegen tagelohn arbeiteten. Der missstand, dass auch die mägde 
im Klosterbering wohnten, war schon seit einigen Jahren abgestellt. Doch 
verbot ihnen der nuntius in seinem rezess nochmals vehement das betreten 
der Klosterräumlichkeiten. Die Klosterbediensteten, die beim umgang mit 
Frauen entlassen werden sollten, verpflichtete er unter androhung einer 
prügelstrafe zur teilnahme an der täglichen Konventsmesse.258 bezeugt ist 
die anwesenheit aller Klosterbediensteten beim Frühgottesdienst zumindest 
noch 1624, als die trierer metzger diesen umstand zu übergriffen auf die 
Weiden der abtei nutzten.259

nicht eingegangen werden kann hier auf die durch die längere abwe-
senheit des Konvents nach 1633 und 1646 bedingten Veränderungen in 
der Dienerschaft, die für einige zeit neu organisiert werden musste260 und 
die unter den zwangsmaßnahmen des trierer erzbischofs gegen die abtei 
ebenfalls zu leiden hatte.261

eine übersicht über die Dienerschaft des Klosters erlauben erst wieder die 
aufzeichnungen des abtes Wittmann in seinem manuale über seine ausga-
ben in den Jahren 1762 bis 1786.262 in ihnen wird die nicht unbeträchtliche 
zahl der bediensteten in den außenstellen des Klosters zu luxemburg, 

258 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018 f.
259 lHaKo best. 211 nr. 2960.
260 etwa 1654 durch einen Magister operum monasterii in Stabitr Hs 1626, S. 1004, 

der auch einen teil der Kelleraraufgaben wahrgenommen haben könnte.
261 etwa durch ihre inhaftierungen, so Stabitr Hs 1644/375, S. 1060–1063, oder 

durch die abnötigung des treueids gegen den erzbischof, so Hs 1626, S. 989.
262 Stabitr Hs 1652b/948b.
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Schwabenheim und taben jedoch nicht berücksichtigt. beispielsweise unter-
hielt um 1788/1789 allein die propstei Schwabenheim einen Gärtner, einen 
oberknecht sowie je einen unterknecht, Hausknecht und ochsenjungen, 
daneben eine Köchin, eine Küchenmagd und zwei Viehmägde.263 in der abtei 
selbst war nun im Vergleich zur bestandsaufnahme von 1610 die anzahl 
der Diener nicht nur leicht gesunken, sondern ihr arbeitsgebiet hatte sich 
auch merklich verschoben. infolge der schon lange nicht mehr auf autarkie 
bedachten Wirtschaftsweise zu St. maximin nach der weitgehenden aufgabe 
der landwirtschaftlichen betriebe bei den abteigebäuden vergab das Kloster 
nun die meisten Gewerke und arbeiten an trierer Handwerker und ersparte 
sich dadurch die unterhalts- und wenigstens einen teil der relativ hohen 
lohnkosten für eine allzu große Dienerschaft. Durch den bezug von Fer-
tigprodukten, etwa brot und Fleisch, hatten sich auch die für den bereich 
der nahrungsmittelzubereitung erforderlichen arbeitskräfte verringert. Hier 
genügten dem Kloster nun ein meisterkoch, nämlich der Koch des abtes, 
ein Koch des Konvents, etwa zwei bis drei Küchenmägde und zwei weitere 
bedienstete. trotz des strikten Verbots des nuntius 1610, dass Frauen den 
Klausurbereich betreten, und trotz mehrerer invektiven des abtes Wittmann 
gegen die anwesenheit von Frauen im Kloster bei anderen Gelegenheiten264 
scheint sich im frühen 18. Jahrhundert die präsenz von mägden in der Klos-
terküche wieder durchgesetzt zu haben. überliefert ist sogar, dass sie um 
1762 in der Fastnachtszeit im refektorium Singspiele aufgeführt haben.265 
Für die nun ausgedehnten Klostergärten scheinen ein meistergärtner und 
ein Gärtnergeselle genügt zu haben. Doch ist unsicher, wie weit neben dem 
individuell sicherlich sehr unterschiedlichen anteil der Konventualen an der 
Gartenarbeit als körperliche ausgleichsbetätigung hierfür noch zusätzliche 
arbeitskräfte eingesetzt werden mussten. Während für die bedürfnisse des 
Konvents allenfalls ein barbier, ein Krankendiener, ein pförtner und seit 1779 
auch eine beschließerin zur Verfügung standen, unterhielt die amtsverwal-
tung einen Hofrat, einen Kellereibediensteten, einen amtssekretär, einen 
amtsboten, einen amtsfeldscher, einen brunnenmeister, einen oberjäger, 
einen Jäger und einen Spießförster.

263 lHaKo best. 211 nr. 2561.
264 So in lHaKo best. 1c nr. 19060 und nr. 19080 sowie zur castitas in der norma 

von 1773 in best. 211 nr. 2518, S. 13 f.
265 So die ausgaben hierfür im Februar 1762 in Stabitr 1652b/948b, ferner die erin-

nerungen eines ungenannten im trierer Wochenblatt vom 5. april 1818.
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zahlreicheres personal als dem Konvent stand auch abt Wittmann 
selbst zu seiner bedienung und für seine präsentation zur Verfügung, ob-
gleich er sich in der Öffentlichkeit in der rolle des asketen gefiel. Seine 
prachtvolle Kutsche benötigte einen Kutscher, einen Vorreiter und mehrere 
pferdeknechte. eine besondere Vertrauensstellung nahm bei ihm sein stets 
unverheirateter Kammerdiener ein, der mit einem Jahreslohn von 25 rtl. in 
der lohnliste der abteidiener nur eine mittlere position behauptete, jedoch 
zahlreiche Sondergratifikationen erhielt, und auf dessen pflegedienste der 
abt nach 1780 wegen seines beinleidens angewiesen war, bei dem entweder 
Durchblutungsstörungen oder Venenentzündungen vermutet werden kön-
nen. zahlreiche einträge im manuale halten ihre namen fest: bis 1762 war 
es Waxmann. er wurde 1765 reaktiviert, als sein unmittelbarer nachfolger 
Grandille 1764 als mönch in das trierer Kapuzinerkloster eintrat und dessen 
ersatz im mai 1765 entlassen wurde, nachdem er sich mit einer Weibsperson 
herumgetrieben hatte und die halbe Nacht weggeblieben war.266 Daneben 
standen dem abt in der regel zwei bis drei jüngere Diener zur Verfügung, 
die über musikalische talente verfügen mussten, da er sie mit Vorliebe als 
trompeter, Waldhornisten, Violinspieler und als Sänger verwendete. Dieser 
neigung verdankten Wolfgang und nikolaus Watzelhahn ihre aufnahme in 
den Konvent und ebenso raphael lazarus, der vor seiner einkleidung 1770 
fünf Jahre hindurch bei Wittmann als musikalischer Diener fungiert hatte.

Wie schon 1610 erhielt auch im späten 18. Jahrhundert der als meister- 
beziehungsweise mundkoch bezeichnete Koch des abtes mit 50 rtl. das 
höchste Jahresgehalt. zwar wurde zeitweilig auch dem meistergärtner des 
Klosters dieser lohn gewährt, doch versprach der abt dem Koch 1771 einen 
jährlichen zuschlag von 25 rtl., falls er die Küche und deren einrichtungen 
in guter ordnung halte.267 Die Stelle und der rang eines Kochs des abtes hat 
zu St. maximin eine lange tradition. Sie ist dort bereits 1359 bezeugt268 und 
1493 wird für sie auch ein anstellungsvertrag überliefert.269 Sicherlich wäre 
es zu einseitig, in der Hochschätzung der tätigkeit dieses Kochs lediglich das 
bestreben der äbte nach tafelfreuden sehen zu wollen. abgesehen von den 
vielen auf den Gästezimmern des Klosters zu verpflegenden besuchern, über 

266 So Stabitr Hs 1652b/948b.
267 Stabitr Hs 1652b/948b.
268 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 64 und S. 67.
269 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 620.
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deren zahl sowohl der abt,270 der trierer erzbischof271 und gelegentlich auch 
der Konvent klagten,272 speisten während der regierung der äbte Schaeffer 
und Wittmann häufig ein oder mehrere Gäste am tisch des abtes im refek-
torium, wozu gelegentlich auch Konventuale geladen wurden. Hinzukamen 
große Festmähler, etwa anlässlich der besuche Herzog Karls von lothringen 
1750273 oder im September 1771 des trierer Kurfürsten clemens Wenzeslaus 
mit seiner Schwester, der Fürstäbtissin Kunigunde, und seiner Schwägerin, 
der sächsischen Kurfürstin, bei deren bewirtung der abt allein für das Des-
sert 682 rtl. ausgab. im September 1775 weilte der trierer Kurfürst mit 37 
Gästen erneut im Kloster und ließ sich vom Koch zum Dessert auch ananas 
servieren, und ähnlich war der aufwand auch 1785 beim besuch des Herzogs 
Karl eugen von Württemberg.274 Gelegentlich beherbergte das Kloster auch 
Dauergäste, deren bekannteste von august 1789 bis Februar 1791 der aus 
lüttich vertriebene Fürstbischof Konstantin von Hoensbroich, sein Weihbi-
schof, sein neffe und weitere lütticher Herren waren. Sie wurden im laufe 
des Jahres 1791 durch französische emigranten abgelöst. Die arbeit eines 
Kochs des abtes erforderte daher zumindest im 18. Jahrhundert gelegentlich 
ein höheres maß an Dispositionsfähigkeit und an eigenverantwortung. es war 
sicherlich nur sein arbeitsplatz, der ihn unter den Dienern der abtei beließ, 
während eine reihe anderer personen mit den gleichen tätigkeitsmerkmalen 
seit dem 15. Jahrhundert nicht mehr zu den eigentlichen Dienern, wohl aber 
noch zur Familia des Klosters gerechnet wurde. 

zu den Dienern kann schließlich ein weiterer, hinsichtlich seiner Herkunft 
und ausbildung unterschiedlich qualifizierter personenkreis gerechnet werden, 
der dem Kloster seit dem 15. Jahrhundert zur Verfügung stand. in den Quellen 
ist er fassbar in seinen Funktionen als anwälte und Syndici der abtei, als 
räte, Kellerare, Schreiber und Sekretäre des abtes sowie als Hochgerichts-
schöffen, zehnter und Förster des amtes. aus ihren bezeichnungen in den 
überlieferungen könnte man auf ein besonderes unterstellungsverhältnis der 
betroffenen unter die amtsverwaltung, speziell unter den abt oder allgemein 
unter das Kloster, schließen. Doch wurden häufig bei der inanspruchnahme 

270 lHaKo best. 211 nr. 2518.
271 lHaKo best. 1c nr. 19080.
272 lHaKo best. 1c nr. 19077.
273 Just, Die reichskirche 1, S. 375, und ders., Hoher besuch in trier am 13. au-

gust 1750: Karl von lothringen, in: trierer Heimat 3 (1926/1927), S. 164–166, hier 
S. 165.

274 alle angaben in Stabitr Hs 1652b/948b.
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ihrer Dienste diese institutionen als auftraggeber nicht eigens erwähnt. 
Dadurch entsteht der eindruck, dass die betreffenden Klosterangestellten 
zwar aus den Kassen der genannten einrichtungen entlohnt wurden, dem 
Kloster jedoch allgemein zur Verfügung standen. Sowohl die Disparität 
ihrer Funktionen und ihrer aufträge wie die große zahl solcher männer 
in Diensten des Klosters im laufe von drei Jahrhunderten gestatten hier 
keinen umfassenden überblick über aufgaben und umfang des fraglichen 
personenkreises. als Folge der zahlreichen Hexenprozesse von 1586 bis 1640 
enthalten die Klosterüberlieferungen beispielsweise biographische Sammlungen 
zu den langjährigen Schöffen des maximiner Hochgerichts, etwa zu Dr. iur. 
Dietrich balen, Hans biewer, Dr. iur. Johann philipp botzheim, nikolaus 
Fiedler, zu dem bereits erwähnten Dr. iur. Franz Felix Hornung, zu Dr. iur. 
Heinrich Hutzbach, Wilhelm Killburg oder zu peter omsdorf. aus anderen 
Quellen ergeben sich zahlreiche angaben über die Schreiber, dann Sekretäre 
des abtes beziehungsweise der abtei im 17. und 18. Jahrhundert, etwa zu 
petrus conradi (ca. 1672–1695),275 Dr. iur. et med. reiner lohmer (vor 1698 
bis vor 1709), Heinrich Diedenhofen (vor 1729 bis nach 1738), ferner zu Jo-
hann Gehmer (vor 1762 bis nach november 1775) und zu anton Keller (vor 
1771 bis nach 1790), die beide im Haus Fetzenreich ihre Dienstwohnungen 
hatten, sowie zum letzten maximiner abteisekretär Johann matthias Greis. 
unüberschaubar schließlich sind auch die überlieferungen zu den zahlreichen 
prokuratoren und anwälten des Klosters, beginnend mit dem von 1352 bis 
1359 an der Kurie tätigen Kanoniker von xanten, tilmann von neuss, und 
dem von 1416 bis 1445 in Diensten des abtes lamprecht stehenden, ihn 
beim Konstanzer Konzil, an der Kurie und vor den Gerichten des reichs 
vertretenden und von ihm mit wichtigen aufträgen bedachten Johann von 
der Sonnen (de Sole ex Velle, de Aura alias de Sole, de Sole dictus de Aura), 
einem mit zahlreichen pfründen versehenen clericus coniugatus.276 als anwälte 
des Klosters vor dem reichskammergericht und teilweise auch als dessen 
mit einem festen Gehalt versehene Syndici seien hier ferner erwähnt Dr. iur. 
leonhard Hochmüller (um 1523), bernhard Kuckorn (vor 1597–1602), Dr. 
iur. Sigismund Haffner (1602 bis nach 1625), lic. iur. Franz peter Jung (1715 
bis nach 1721), melchior Deuren (1716), Dr. iur. Johann rudolf lachs (1728), 
lic. iur. Franz christoph bolles (1763), der spätere maximiner amtmann 

275 zu ihm auch § 5. bibliothek und Skriptorium.
276 maximiner Quellen zu ihm in Stabitr Hs 1626, S. 1105–1107, Hs 1644/375, 

S. 854 f., und Staarchtr best. W nr. 44, ferner in lHaKo best. 211 nr. 578 und 
nr. 2114, fol. 241r–241v, sowie nr. 2115, S. 301 f.
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Karl theodor Heinrich eichhorn (vor 1772) und der bereits genannte Dr. 
iur. Franz philipp Felix Gress (1764–1797).

im 18. Jahrhundert gehörten zu diesem personenkreis auch die ärzte des 
Klosters, die vom Konvent auf sechs Jahre aus der trierer ärzteschaft ge-
wählt wurden und neben der Vergütung eines jeden besuchs als festes Gehalt 
jährlich ein Fuder Wein aus Detzem und vier malter Korn bezogen.277 Wie 
dem amtmann eichhorn blieb der Konvent auch seinem letzten arzt, dem 
1777 gewählten professor und trierer Hofrat Josef ignatius Dörner, das 
Jahresgehalt seit 1794 schuldig.278 Vom abt dagegen, der auf Wunsch eines 
erkrankten mönchs auch besondere ärzte oder einen Chirurgus specialis 
hinzuziehen konnte, wurden der chirurg und der apotheker der abtei 
ernannt,279 wobei nach 1757 die Verwaltung der Klosterapotheke längere zeit 
hindurch der mönch Damian radermacher (siehe § 37.5. priestermönche 
1350–1802) wahrnahm. Diese personen hatten auch zutritt zur infirmarie 
des Klosters280 und wurden vom abt regelmäßig mit neujahrsgeschenken 
bedacht. ein wesentlicher bestandteil der traditionellen Klostermedizin, der 
aderlass an bestimmten, im Jahresablauf festliegenden Schröpftagen, mit dem 
ein mehrtägiges Spatiamentum und die befreiung von Fastenvorschriften 
verbunden waren, spielte im 18. Jahrhundert zu St. maximin dagegen nur 
noch eine bescheidene rolle. im Konvent war zu dieser zeit die meinung 
über den nutzen einer venae sectio offensichtlich geteilt, da es immer die 
gleichen mönche waren, die einen solchen eingriff wünschten. zur Durch-
führung des aderlasses schickte sie der abt für einige tage zu der mit 
St. maximin in enger beziehung stehenden abtei echternach.281 Dabei war 
diese Form der medizinischen Vorsorge, die gemäß der mittelalterlichen Säf-
telehre in zahlreichen traktaten auch zur eindämmung der Sexualität diente, 
zunächst auch zu St. maximin sehr geschätzt. in dem ältesten aus der abtei 
bekannten Dienstvertrag hatte 1226 abt bartholomäus den trierer arzt 
Hermann liefreiz282 und dessen von ihm in dieser Fertigkeit zu unterrich-
tenden nachkommen mit dem regelmäßigen aderlass im Kloster beauftragt 

277 Stabitr Hs 1652b/948b, lHaKo best. 1c nr. 19076 und n7, eintrag zum 14. Ja-
nuar 1777.

278 lHaKo best. 276 nr. 2567.
279 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 34–43.
280 lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 73.
281 Vorgänge in Stabitr Hs 1652b/948b.
282 zu ihm Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 151.
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und ihm hierfür einkünfte aus Gütern nahe der abtei zu lehen gegeben.283 
noch 1559 weigerte sich abt petrus reck mit den im Kloster erschienenen 
Kommissaren des erzbischofs zu verhandeln, da er sich mit seinem Konvent 
gerade dem zu St. maximin vier mal im Jahr üblichen aderlass unterziehe.284

5. präbendare

in den älteren überlieferungen wurden in St. maximin als präbendare zuerst 
die 20 Fratres bezeichnet, mit denen um 962 abt Wiker die verlassene Cella 
zu taben wieder besiedelt haben soll.285 in ihnen sieht erich Wisplinghoff 
reguläre mönche.286 Dem widerspricht die Verwendung des terminus eines 
präbendars sowohl in den Fälschungen287 wie echten urkunden des frühen 
12. Jahrhunderts,288 in denen die präbendare zu den Dienstleuten der abtei 
gerechnet wurden. möglich ist, dass sie um 962, als zu taben nicht nur die 
Klostergüter, sondern auch die Kirche mit dem Kult und der Wallfahrt des 
hl. Quiriacus restauriert werden mussten, noch dem Konvent angehört haben 
und erst im laufe des 11. Jahrhunderts unter ihnen eine eigentliche Diffe-
renzierung in fratres und in prebendarii erfolgt ist. Während die Konversen 
ihren platz im Konvent auch im 12. Jahrhundert behaupten konnten, sind die 
präbendare dann rasch auf die Stufe der Dienstleute des Klosters, etwa der 
dagescalci und der mansionarii, gesunken, in deren Kontext sie in den echten 
und gefälschten urkunden nach 1100 genannt wurden. Wie diese hatten sie 
im 12. Jahrhundert ihren Sonderstatus nicht behaupten können und sind in 
der masse der gewöhnlichen Dienstleute der abtei aufgegangen. Deshalb 
wurden nach 1120 bis zum frühen 14. Jahrhundert in den überlieferungen 
der abtei präbendare weder namentlich noch als mitglieder einer eigenen 
institution erwähnt. 

283 mub 3 nr. 289; vgl. nolden, urbar, S. 146.
284 lHaKo best. 1c nr. 19087.
285 So um 1115 in n2 zum 8. mai, vgl. roberg, Das älteste „necrolog“, S. 100, später 

auch novillanius, chronicon, S. 1009.
286 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 50.
287 angebliche Vogteiweistümer Heinrichs iii. von 1056 in mGH D H iii nr. 372b: 

servientes vero, qui prebendarii sunt … in cellulis … Apula vel Tavena … und 
Heinrichs V. von 1112 in mub 1 nr. 423: Prebendarii autem qui fratribus infra 
claustrum serviunt sive in ipso loco sive in cellula que Tavena dicitur …

288 privilegien- und besitzbestätigung Heinrichs V. vom 1. Juli 1116 in mub 1 
nr. 434: … Prebendarii etiam sive mansionarii fratrum ….
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zwischen den frühen präbendaren und dem personenkreis, der seit den 
ersten Jahrzehnten nach 1300 als präbendare und bald auch als pfründner 
des Klosters bezeichnet wurde, bestehen sicherlich keine Querverbindun-
gen. namengebend und eine Voraussetzung für die nun neu entstehende 
Schicht von Klosterangestellten ist die spätmittelalterliche präbende. Damit 
wird die turnusgemäße zuweisung von anteilen aus den erlösen der abtei 
bezeichnet, die zunächst Konventsmitgliedern,289 später in abgeschwächtem 
umfang vertragsgemäß auch personen zustanden, die sich um das Kloster 
durch die überlassung von teilen ihres privatvermögens und beziehungsweise 
oder ihrer arbeitskraft Verdienste erwarben. zwar kann vermutet werden, 
dass einige in den necrologen n3 und n4 genannte Wohltäter des Klosters 
in Wirklichkeit bereits den Status von pfründnern hatten, doch wurden sie 
in den überlieferungen noch nicht als solche bezeichnet. mit der annahme 
als präbendare dürfte seit dem 14. Jahrhundert regelmäßig ein wenn auch 
nur selten überlieferter Vertrag zwischen ihnen und dem Kloster verbunden 
gewesen sein. Für den pfründner bedeutete er primär die Sicherung seines 
lebensunterhalts und seiner altersversorgung, daneben zwar keine Garantie, 
aber einen förderlichen umstand für sein künftiges Seelenheil durch eine 
gewisse teilhabe an den Verdiensten und Gnadenschätzen der abtei. Das 
Kloster zog nicht nur durch die bei der zuteilung einer präbende übliche 
Schenkung von teilen des Vermögens oder der liegenschaften nutzen, die 
sich beim eintritt einer person ohne natürliche erben auf dessen ganzes 
Vermögen erstrecken konnte, sondern gewann auch eine arbeitskraft, die 
je nach der körperlichen beschaffenheit und der Vorbildung des neuen 
präbendars natürlich sehr unterschiedlich einzuschätzen ist. entstanden 
ist zu St. maximin diese institution jedoch gewiss nicht auf der Grundlage 
moderner risikoberechnungen von altersversicherungen, sondern aus der 
in der benedictusregel für die mönchsgemeinde vorgeschriebenen pflicht der 
aufnahme von armen und Kranken, wofür zu St. maximin bereits vor 893 
ein Hospital bestand,290 auf das 1140 papst innozenz ii. erneut verwies.291 
neben der altersversorgung von Wohltätern des Klosters war die Verpfle-
gung und beschäftigung der armen im Hospital sicherlich eine der Wurzeln 
der spätmittelalterlichen präbendarinstitution. ihre mitglieder unterstanden 
deshalb ebenfalls dem Hospitalar und hatten ihre Wohnungen zumeist im 

289 Hierzu § 17.1. und 2.
290 mGH D arn nr. 114.
291 mub 1 nr. 516.
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Hospital, dessen ursprünglicher charakter bei seiner neugründung um 1240 
sich dadurch weitgehend änderte. ob sich dort außer ihnen im 15. Jahrhun-
dert noch Kranke und arme aufhielten, die in keinem Vertragsverhältnis zur 
abtei standen, ist nicht bekannt.

Das früheste zeugnis über die anwesenheit von pfründnern im Hospital 
stellt der Fall der noch nicht ausdrücklich als präbendarin bezeichneten 
Kunigunde, tochter des trierer bürgers Jakob von mannenbach, dar. Sie 
wurde im märz 1316 gegen zahlung von 12 pfund trierer pfennige mit dem 
Versprechen ihrer lebenslänglichen Versorgung mit nahrung und Kleidung 
im Hospital aufgenommen. Daraus entfernte sie sich jedoch für längere zeit 
und bat im Januar 1329 erneut um aufnahme, die ihr im Januar 1331 gewährt 
wurde, nachdem sie versprochen hatte, künftig eigenmächtige entfernun-
gen sowie unschickliche Handlungen zu unterlassen.292 ausdrücklich als 
präbendar des Klosters genannt wird zuerst 1330 ein Fischer in der trierer 
pfarrei St. Symphorian, der sein Haus dem Hospital geschenkt hatte.293 in der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts mehrten sich die präbendarverträge mit 
dem Kloster. 1383 etwa übergaben ein in der maximiner Vorstadt wohnender 
Weinschröter und seine Frau gegen das Versprechen ihrer lebenslänglichen 
Versorgung dem Hospital ihr Haus und ein Kapital von 175 pfund trierer 
pfennige und 1386 nahm der Hospitalar die aus der luxemburger minis-
terialenfamilie von apach stammende Johannetta als präbendarin an,294 die 
dem Hospital ihre ererbten Güter geschenkt hatte und dafür eine neben 
der latrine des Hospitals gelegene Kammer und die für einen präbendar 
üblichen nahrungsmittel an brot, Wein, Fleisch, Fisch, eier, Käse und Ge-
müse erhielt, die sie selbst zubereiten musste, sowie brennholz. Die volle, 
einem jeden maximiner mönch zustehende und aus bereits zubereiteten 
nahrungsmitteln und einkünften bestehende präbende erhielt dagegen im 
gleichen Jahr ein aus der Diözese utrecht stammender priester, der lange 
zeit in Diensten der abtei gestanden und ihr 300 fl. vermacht hatte.295 im 
15. Jahrhundert erwarben zu St. maximin mehrere pensionierte pfarrer prä-
benden, etwa Walter, der ehemalige pastor von ospern (n6: 14. September), 

292 Stabitr Hs 1644/377, S. 935–937, und lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 105.
293 lHaKo best. 211 nr. 319.
294 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 274–276, Versprechen Johannettas: … quod 

oboediens  ero fidelis soror … in dicto hospitali.
295 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 85 f.
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der dem Hospital eine Handschrift schenkte,296 und um 1456 der pfarrer von 
St. Gervasius in trier, nikolaus einhorn.297 um 1489 vermachte der pfarrer 
von münsterappel, Simon arnoldi von neumagen, der abtei einen Großteil 
seines Vermögens, den St. maximin vermutlich für die erneuerung des cho-
res der münsterappeler Kirche verwendete.298 Hierfür gab das Kloster ihm 
neben einer vollen präbende einen platz im refektorium und eine Wohnung 
in der Klausur,299 in der er noch nach 1502 nachzuweisen300 und vermutlich 
erst um 1514 verstorben ist.301

Doch waren Kleriker als präbendare eher ausnahmen im Vergleich mit 
der Vielzahl der im 15. und frühen 16. Jahrhundert in den Quellen als ehe-
paare, Witwen und Witwer sowie als unverheiratete überlieferten präben-
darinnen und präbendare, die zuvor häufig in der maximiner Vorstadt und 
in der Stadt trier, gelegentlich aber auch auf dem umland gewohnt haben. 
in einzelnen präbendarverträgen wurde ihr künftiger arbeitsbereich nur 
selten gekennzeichnet, etwa zur unterstützung des Kellerars,302 Dienste auf 
dem tabener Klosterhof mit der Versetzungsmöglichkeit an das maximiner 
Hospital im Krankheitsfall,303 als Hofmann des Klosterhofs zu Kaimt,304 für 
näharbeiten innerhalb der abtei und speziell für den Kustos305 sowie für 
tätigkeiten in der Klosterschmiede und in der Klosterschneiderei.306 Ferner 
legen die erhaltenen Verträge nahe, dass im 14. Jahrhundert die zahl der 
präbendare noch begrenzt war, im laufe des 15. Jahrhunderts aber merklich 
anstieg und vor der zerstörung der abteigebäude 1522 ihren Höhepunkt 
erreichte. Hierzu geben die necrologe des Klosters jedoch kaum aufschluss, 
da in sie präbendare nur unregelmäßig eingetragen wurden. beispielsweise 
enthalten der necrolog n5 und die um 1433 abgeschlossene anlegungsstufe 
von n6 nur sieben präbendareinträge, nämlich von drei ehepaaren, von drei 

296 berlin, SbpK theol. lat. oct. 164; Schenkungsvermerk auf fol. 134v, auf fol. 2 Got-
tesdienstordnung des Hospitals und ablässe.

297 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 293.
298 Siehe § 33.2.3.2.1. münsterappel.
299 lHaKo best. 211 nr. 742.
300 Stabitr Hs 1626, S. 1130.
301 laut Stabitr Hs 1626, S. 1174, zahlte sein Sohn anton neumagen, Kanoniker zu 

pfalzel, 1514/1515 an abt Vinzenz für seinen Vater 100 fl.
302 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 325.
303 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 9.
304 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 499–503.
305 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 297.
306 Stabitr Hs 1626, S. 1154.
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als sorores nostre congregationis bezeichneten, offensichtlich unverheirateten 
präbendarinnen und von einem pensionierten pfarrer, während andere, vor 
1433 durch Verträge überlieferte präbendare und präbendarinnen in ihnen 
nicht berücksichtigt werden. obwohl allein im Jahr 1516 die abtei neben vier 
Donaten 14 präbendare und acht präbendarinnen unterhielt (l13), erwähnen 
die necrologe n5 und n6 auch für den zeitraum von etwa 1480 und 1630 
insgesamt nur elf präbendare und drei präbendarinnen, darunter sieben als 
Donaten und zwei als Konversen bezeichnete ehelos lebende männer. offen-
bar ist schon um 1450 unter ihnen eine Differenzierung eingetreten. zu den 
gewöhnlichen, häufiger in einer ehe lebenden präbendaren und präbendarin-
nen, die die möglichkeit hatten, sich durch Sonderleistungen ihre memoria 
im Kloster zu sichern,307 trat nun eine Gruppe von zumeist als Donaten, 
zweimal auch als Konversen bezeichneten männern. als deren frühester 
wird in den überlieferungen der 1450 als pfarrer von ospern gegen eine 
Jahresrente resignierte Walter greifbar.308 Sowohl in den necrologen wie im 
präbendarverzeichnis von 1516 (l13) ist ihre position hervorgehoben. ob in 
ihnen jedoch Vorläufer oder zwischenglieder zu den seit dem 16. Jahrhundert 
zu St. maximin mehrfach belegten laienbrüdern gesehen werden können,309 
die im unterschied zu ihnen auch die profess abgelegt haben, ist unsicher.

eine ordnung für die im St. elisabethhospital weilenden präbendare 
(Statuta praebendariorum fratrum et sororum hospitalis S. Elisabeth prope 
monasterii S. Maximini) hat sich erst spät, vermutlich aus den Jahrzehnten 
von 1450 bis 1500, erhalten.310 Sie legte die essens- und Weinportionen für 
die gewöhnlichen tage und für die Sonn- und Feiertage fest, regelte den 
Heizungsbedarf, die Gebetsleistungen sowie die beicht- und Kommunions-
pflichtigkeit der insassen und gab anweisungen zu ihrem friedfertigen und 
dezenten Verhalten im Hospital sowie zu ihrer mithilfe bei den gewöhnlichen 
alltagsarbeiten, bei deren erfüllung sie den Weisungen des Hospitalars und 
des Kellerars unterstanden.

Weniger die einträge in den beiden necrologen n5 und n6, die im 
16. Jahrhundert vor allem die Donaten zu berücksichtigen scheinen, als das 

307 So 1494 in lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 499–503.
308 zu ihm: § 33.2.1.4.1.3. ospern; sein eintrag erfolgte in n5 am 14. September als: 

Walterus quondam pastor in Osperen, donatus nostri monasterii.
309 zu ihnen § 37.6. laienbrüder nach 1350.
310 Früheste überlieferung um 1680 in Stabitr Hs 1644/377, S. 855 f., die synonyme 

Verwendung der officia des Hospitalars und des Kellerars weist auf die zweite 
Hälfte des 15. Jahrhunderts.
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Fehlen späterer Verträge von präbendaren mit der abtei legen nahe, dass die 
präbendarinstitution durch die zerstörung der Hospitalsgebäude 1522 stark 
beeinträchtigt wurde.311 auch nach der Wiederherstellung des Hospitals unter 
abt reiner biwer (1581–1613) dürften in ihm nur noch wenige eigentliche 
pfründner und pfründnerinnen gewohnt haben, deren tätigkeit sich in der 
abtei nicht mehr bemerkbar machte.

nur in Wehlen an der mosel scheint die abtei auch im 18. Jahrhundert ihre 
Güter durch präbendarverträge vergrößert zu haben. einen solchen Vertrag 
schloss sie 1748 mit dem Wehlener Gerichtsschöffen nikolaus Haut, durch 
den sie mehrere Weinberge mit 5652 Stöcken erhielt.312 nicht überliefert ist, 
ob der noch 1761 lebende Haut313 danach in Wehlen oder zu St. maximin 
weilte. Dagegen wurde der Witwe barbara Foltz aus Wehlen, die 1756 als 
präbendarin des Klosters weitere 1250 Weinstöcke und ihr Haus in Wehlen 
St. maximin geschenkt hatte, der Klosterhof in longuich als aufenthaltsort 
zugewiesen.314 trotz ihrer nichterwähnung in überlieferungen waren mög-
licherweise Haut und Foltz als präbendare beziehungsweise pfründner der 
abtei im 18. Jahrhundert aber keine einzelfälle. Denn 1787 verlangte der 
trierer erzbischof vergeblich von St. maximin die aufnahme auch des alters-
schwachen lutherischen pastors von thalfang als pfründner des Klosters.315

311 Siehe § 29. Das Hospital.
312 lHaKo best. 211 nr. 2716 und nr. 2926.
313 lHaKo best. 211 nr. 2969.
314 lHaKo best. 211 nr. 2538.
315 lHaKo best. 1c nr. 19079.
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§ 19. a u s w ä r t i g e  b e z i e h u n g e n

Der wesentlichste Faktor für die beziehungen der abtei zur außenwelt 
stellt sicherlich ihr Verhältnis zum trierer erzstift dar, dessen inhaber zugleich 
der Diözesanbischof war, da in seinem Sprengel das Kloster lag. auf eine 
gesonderte Darstellung der symbiotischen und konträren Kräfte zwischen 
beiden institutionen im Verlauf ihres langen bestehens wurde jedoch hier 
verzichtet, da sie die Geschichte der abtei so entscheidend geprägt haben, 
dass sie in den einzelnen Kapiteln des historischen überblicks ausführlich 
beschrieben werden. eher summarisch und unzusammenhängend wurden 
im überblick dagegen einzelne aspekte der beziehungen St. maximins zum 
reich, zur Kurie und zu den luxemburger obervögten behandelt. Für sie 
erscheint deshalb eine gesonderte zusammenfassung an dieser Stelle sinnvoll.

1. Das reich

Wie andere abteien des lothringischen raumes stürzte der zusammenbruch 
der karolingischen Gesamtmonarchie auch St. maximin in eine tiefe Krise. in 
der späten Karolingerzeit wurden die abtei, die ihren wohl schon vor 800 
erlangten charakter als Königskloster formal behaupten konnte, sowie ihr 
besitz zum Spielball einzelner adelsfraktionen in den teilreichen. Hierbei 
besetzte der jeweils erfolgreiche Familienverband den abtsstuhl mit einem 
seiner angehörigen als laienabt. besonders in den Jahrzehnten zwischen 
880 und 911 hatte dies zu raschen, durch die politischen Wirren bedingten 
brüchen in der leitung der abtei geführt, bis sich unter dem laienabbatiat 
der lothringerherzöge reginar und Giselbert die politische lage stabilisiert 
hatte. infolge deren unterstellung unter die Herrschaft Karls des einfältigen 
gehörte auch St. maximin zunächst zum westfränkischen reich und datierte 
noch 923 eine urkunde nach den regierungsjahren seines Königs.1 erst nach 
dem umschwenken Giselberts zum ostreich kam 925 auch das Kloster in en-
gere berührung zu dessen Herrscher, dem liudolfinger Heinrich i. (919–936). 
Hierbei scheint es St. maximin gelungen zu sein, an seinen früheren Status als 
königliche abtei anzuknüpfen. Denn die ersten Kontakte Heinrichs mit dem 
Kloster, die einsetzung eines königlichen Klostervogtes ende 9262 und die 

1 mub 1 nr. 163.
2 mub 1 nr. 166.
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Schenkung der königlichen pfalz Diedenhofen 9303 lassen keine mitwirkung 
des laienabtes Giselbert erkennen. angesichts der aufgaben, die vermutlich 
schon Heinrich i. dem Kloster bei dem aufbau des nachmaligen ottonischen 
reichskirchensystems zugedacht hatte, war dessen Funktion als abt nunmehr 
nicht nur überflüssig, sondern auch unvereinbar mit der künftigen Stellung der 
abtei in der reichskirche. Für das erlöschen des laienabbatiats als eine der 
Voraussetzungen für die einführung der lothringischen reform zu St. maximin 
um 934 kann deshalb sicherlich ein gewisser Druck des Herrscherhauses auf 
den lothringerherzog angenommen werden, dessen intensität sich freilich 
nicht aus den Quellen bestimmen lässt.4

Voraussetzung für die übernahme wichtiger Funktionen in der reichs-
kirche durch St. maximin und für dessen besondere Verbundenheit mit dem 
sächsischen Herrscherhaus war sicherlich die lösung des Klosters von seinen 
bisherigen laienäbten und damit auch sein später allerdings nicht konsequent 
durchgehaltenes ausscheiden aus dem west-östlichen Kräftefeld in loth-
ringen. eine weitere Voraussetzung schuf die konsequente Durchführung 
der monastischen reform in der abtei, möglicherweise als ergebnis einer 
längeren innerklösterlichen entwicklung. Vielleicht schon unter Heinrich i., 
sicher aber unter otto i. (936–973) bildete die abtei ein religiöses zentrum, 
das in die Dienste der neuen Herrschaftskonzeption der liudolfinger gestellt 
wurde. Diese sah nach mehreren durch die älteren Herrschaftsorganisationen 
geschürten aufständen die machtverlagerung zu der nun auf den König aus-
gerichteten reichskirche vor, die die zentrifugalen Kräfte einbinden sollte. 
eine solche reichskirche fand otto i. bei seinem regierungsantritt jedoch 
nicht vor, sondern musste sie erst schaffen. Hierzu benötigte er die Hilfe der 
reformklöster. Denn nur solche Klöster verfügten über hinreichend befähigtes 
personal für die neuen kirchlichen aufgaben und waren in der lage, neben 
den Söhnen der Nobiles allgemein besonders die künftigen amtsinhaber in 
der reichskirche auszubilden. Für eine solche aufgabenstellung erwies sich 
die von der monastischen reform erfasste abtei St. maximin als ideal. Die 
ausbreitung der lothringischen Klosterreform durch sie auf andere Klöster 
des reichs, die seitens der abtei selbst als religiös-monastisches anliegen 
gesehen wurde, brachte für die Herrscher einen multiplikationseffekt in der 
reform der reichskirche und wurde von ihnen deshalb in ungewöhnlichem 
ausmaß gefördert. nicht zu übersehen ist bei dieser unterstützung der mo-

3 mGH D H i nr. 24.
4 Hierzu § 9. Die reform 934.
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nastischen reformen durch die ottonen auch das zusammenspiel zwischen 
Königtum, dem lokalen bischof und regionalen adelsgruppen.5 Durch die 
personalsituation der ersten regierungsjahre ottos i. bedingt war daneben 
der starke einsatz von maximiner mönchen in der reichskanzlei. bei dem 
umbau der reichskanzlei zum zentralen organ der königlichen Verwaltung 
und zugleich als rekrutierungsbasis für die besetzung wichtiger ämter in der 
reichskirche konnte otto i. zunächst auf maximiner mönche als gebildete und 
von den interessengruppen im reich unabhängige mitarbeiter zurückgreifen. 
erst durch die zunehmende Durchsetzung der zunächst monastischen, später 
jedoch allgemeinen kirchlichen reform wurden die mönche in der Königs-
kanzlei durch die angehörigen anderer kirchlicher institutionen ersetzt.

neben solchen primär politischen aspekten trug die Verbundenheit der 
ottonen mit der abtei auch den religiösen und ideologischen überzeugungen 
der zeit rechnung. Sie waren der auffassung, dass das Gebetsgedenken allge-
mein, besonders jedoch das der Gott geweihten asketischen mönche für ihren 
König infolge des hierdurch erlangten göttlichen beistands dessen Herrschaft 
stabilisieren, die effizienz seines politischen Handelns und sein persönliches 
Wohlergehen sichern und ihm nach seinem tod besondere Gnadenmittel zur 
Verfügung stellen würden. Folgen dieser religiösen anschauung waren die in 
den privilegien der ottonischen Herrscher dem maximiner Konvent mehrmals 
auferlegten Gebetsverpflichtungen für das Königshaus, wie sie sonst nur für 
Klöster innerhalb des sächsischen machtbereichs üblich waren.6 aus ihnen 
erwuchs wiederum eine persönliche nähe der mönche zu den liudolfingern. 
Die Verbundenheit des Klosters mit dem Herrscherhaus schlug sich in der 
beförderung zahlreicher maximiner mönche zu hohen Kirchenämtern nieder 
und in der abtei selbst um 965 im sogenannten Diptychon, einer memori-
enliste mit zahlreichen namen aus dem ottonischen umkreis.7

nutznießer dieser politischen und religiösen Verbindung waren natürlich 
nicht nur die Herrscher und einzelne mitglieder des maximiner Konvents, 
sondern auch die abtei selbst, die für solche aufgaben materiell ausgestat-
tet sein musste und deren auszeichnung auch auf das ansehen ihrer im 
königlichen auftrag tätigen mönche ausstrahlte. im unterschied zu den 
Karolingern versahen die ottonen die abtei jedoch nicht mehr so sehr mit 
Güterschenkungen, sondern mit privilegien, regalien und einkünften, deren 

5 boshof, Kloster und bischof, S. 197 f., und margue, aspects politiques, S. 31 f.
6 Vogtherr, reichsabteien, S. 224.
7 Hierzu: § 10. St. maximin in ottonischer zeit.
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ausmaß durch die Forschung infolge der zahlreichen späteren Fälschungen 
des Klosters nicht ganz zweifelsfrei geklärt werden kann.

Schon bald nach dem tod des lothringerherzogs Giselbert sicherte otto i. 
im Juni 940 der abtei neben der bestätigung ihrer Güter auch die bestellung 
ihres abtes durch die freie Wahl des Konvents gemäß der benedictusregel 
zu.8 Vermutlich machte St. maximin auch schon auf der Frankfurter Synode 
im Januar 951 vor otto i. gegen die umtriebe des trierer erzbischofs seinen 
Status als älteres reichskloster mit immunitätsschutz geltend,9 in dem auch 
das recht der freien abtswahl eingeschlossen war.10 trotz abweichender 
interpretationen der Synodalbeschlüsse11 ist ihr bezug auf St. maximin 
naheliegend, weil teile ihrer bestimmungen in der urkunde des papstes 
Johannes xiii. 96812 für St. maximin wiederholt wurden.13 Gesichert dürfte 
ferner sein, dass die abtei 963 von otto ii. ein eigentliches privileg der freien 
abtswahl erhielt,14 während frühere urkunden ludwigs des Frommen und 
lothars ii. diesen inhalts plumpe Fälschungen sind und auf das echte Diplom 
Karls iii. von 88515 hierbei nicht zurückgegriffen wurde. offensichtlich stellte 
die redaktionelle Fassung des Wahlrechts der abtei in einer Königsurkunde 
für St. maximin eine besondere auszeichnung dar, da die ottonen, abgesehen 
von einsiedeln, solche Wahlrechtsprivilegien sonst auf Klöster der sächsischen 
und fränkischen Kernräume ihrer Herrschaft beschränkt haben. Die echtheit 
der Verleihung des Wahlfreiheitsdiploms durch otto ii. hängt primär von 
dem zeitlichen ansatz der Dagobertfälschung ab, die der Schreiber der Kö-
nigsurkunde gekannt haben muss. Sie setzt erich Wisplinghoff auf die zeit 
bald nach 950 fest, theo Kölzer jedoch auf die Jahre 1050 bis 1184.16 trotz 
der bedenken Kölzers17 und anderer Forscher dürfte meines erachtens der 

 8 mGH D o i nr. 31.
 9 Die Konzilien Deutschlands und reichsitaliens 916–1001, hg. von ernst-Dieter 

Hehl unter mitarbeit von Horst Fuhrmann (mGH conc. 6,1), 2 bde., Hannover 
1987–2007, hier 1: 916–960, S. 178–184.

10 Semmler, traditio und Königsschutz, S. 1 f.
11 So Kölzer, Studien, S. 40.
12 zur echtheit siehe unten.
13 Seibert, abtserhebungen, S. 61 anm. 174.
14 mGH D o ii nr. 7.
15 mGH D Karl nr. 133.
16 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 133, und in seiner rezension der Studien von 

Kölzer, in: bDlG 127 (1991), S. 65 f.; Kölzer, Studien, S. 76 und S. 87; hierzu auch 
§ 7. Die anfänge.

17 Kölzer, Studien, S. 71.
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inhalt der nur abschriftlich überlieferten urkunde ottos ii. echt sein,18 an 
dem die mitarbeit des späteren chronisten und magdeburger erzbischofs 
adalbert freilich offen bleiben muss. Seine bestimmungen wurden 965 von 
Kaiser otto i. und 968 von papst Johannes xiii.19 in teilweise von der 
Forschung20 als Fälschungen verdächtigten urkunden wiederholt und 987 
durch papst Johannes xV. sowie 990 durch Kaiser otto iii. bestätigt.21 auf 
dem Diplom von 963 gründen sich die späteren Wahlrechtsprivilegien der 
salischen Herrscher 1065 und 1116.22

eine auswirkung des freien Wahlrechts (liberum arbitrium) des maximi-
ner Konvents, das im unterschied zu echternach nicht an die zustimmung 
des Königs gebunden war, kann möglicherweise darin gesehen werden, dass 
die mönche zu ihren äbten nicht ihre bekannten, vom Herrscherhaus zu 
reformvorhaben eingesetzten und später mit hohen Kirchenämtern ausge-
zeichneten mitbrüder, etwa adalbert, anno, Hartwin oder Sandrat, wählten, 
sondern Konventuale, die nach außen nicht sonderlich hervorgetreten waren. 
Dies legt nicht nur den formalen, sondern wirklichen Verzicht der ottonen 
auf die einflussnahme bei abtswahlen zu St. maximin nahe. in starkem 
Gegensatz hierzu stand später jedoch das Verhalten der Salier, die der ab-
tei die ihr fremden äbte poppo (1024–1048) und Dietrich i. (1049–1075) 
aufdrängten, auch wenn diese nachträglich ebenfalls vom Konvent gewählt 
wurden. Formal blieb zu St. maximin weiterhin das freie Wahlrecht beste-
hen, wurde jedoch 1123 durch das investiturgebot des Wormser Konkordats 
eingeschränkt, dessen bestimmungen die äbte poppo und Dietrich i. für ihre 
abtei bereits vorweggenommen hatten.23 auch bei der berufung der äbte 
Folmar (1101–1106) und berengoz (1107–1126/1127) dürfte die königliche 
investitur bereits eine rolle gespielt haben.24 eine weitere beschränkung 
des Wahlrechts des Konvents bedeutete schließlich 1139 die unterstellung 
des Klosters unter die Kurie, die hierdurch sowohl das approbationsrecht 
bezüglich des Wahlaktes des Konvents wie auch das provisionsrecht über 
die maximiner abtswürde erhielt.

18 So auch Seibert, abtserhebungen, S. 49 f.
19 965: mGH D o i nr. 280; 968: zimmermann, papsturkunden 1 nr. 185.
20 Kölzer, Studien, S. 71 und S. 79, dagegen zimmermann, papsturkunden 1, Vorbe-

merkung zu nr. 185.
21 987: zimmermann, papsturkunden 1 nr. 291; 990: mGH D o iii nr. 62.
22 1065: mGH D H iV nr. 158; 1116: mub 1 nr. 434.
23 Seibert, abtserhebungen, S. 46 f.
24 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 36 f.
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Verbunden mit der beginnenden Serie der ottonischen privilegienverleihun-
gen für St. maximin war der immunitätsschutz und das introitusverbot für die 
Vertreter der öffentlichen Gewalt. laut den im 11. Jahrhundert angefertigten 
Fälschungen hatten der abtei schon die päpste und die fränkischen Könige 
des 8. Jahrhunderts die immunität bestätigt, was ludwig der Fromme 822 
wiederholt haben soll.25 offen bleiben muss, ob 950 bereits papst agapit ii. 
gegen das bestreben des trierer erzbischofs rotbert der abtei die weit-
gehende exemtion vom trierer bistumsverband und die immunität unter 
dem Schutz des Königs zugesichert hat.26 Die echtheit der nur abschriftlich 
überlieferten bulle wird teils bejaht,27 teilweise jedoch heftig abgelehnt.28 
Sprechen die Kanzleiunregelmäßigkeiten für eine Fälschung, ist andererseits 
ein Hauptargument für eine solche annahme, das sonst häufig in anderen 
Fälschungen verwendete St. Johannespatrozinium der abtei, nicht allzu ge-
wichtig. Denn außer in der urkunde ottos iii. von 99029 könnte es auch die 
Kurie für St. maximin in einem Schreiben bereits bald nach 936 verwendet 
haben.30 unabhängig hiervon dürfte sich St. maximin jedoch schon damals, 
vielleicht auf Grund einer verlorenen Königsurkunde, im besitz der immunität 
betrachtet haben, weshalb otto ii. 963 sie nur noch bestätigte und ebenso 
968 papst Johannes xiii., dieser freilich die immunität in der art, wie sie 
die abtei prüm besitze.31 Denkbar ist hierbei, dass das frühe karolingische 
Hauskloster prüm infolge seiner abgelegenheit vom metropolitansitz und 
von der einflusssphäre des trierer erzbischofs eine erweiterte, bisher nicht 
untersuchte Form der immunität besaß, die nun auch St. maximin zuteil-
werden sollte.

Sind bei den immunitätsbestätigungen der ottonen für die abtei be-
schränkungen des Herrschaftsraums der trierer erzbischöfe daher nahelie-
gend, wird eine solche tendenz bei der allgemeinen besitzentwicklung im 
10. Jahrhundert weniger greifbar. infolge der leidigen echtheitsproblematik 
der urkunden sind auch hierbei konkrete aussagen nur unter Vorbehalten 
möglich, doch scheinen vor allem die Forstbannprivilegien der Herrscher 

25 mub 1 nr. 54.
26 zimmermann, papsturkunden 1 nr. 121.
27 So zimmermann, papsturkunden, und Wisplinghoff, untersuchungen, S. 134.
28 So schon Hontheim, Historia trevirensis 1, S. 285; oppermann, rheinische ur-

kundenstudien 2, S. 63, und Kölzer, Studien, S. 57–62.
29 mGH D o iii nr. 62.
30 Hampe, reise nach england, S. 410–415.
31 zimmermann, papsturkunden 1 nr. 434.
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versucht zu haben, in stärkerem maße auch den interessen des episcopiums 
rechnung zu tragen und einen Kompromiss bei der zuweisung der weitgehend 
noch kaum besiedelten regionen des Hunsrücks und der eifel zu finden. 
Seit 897 besaß hier der trierer erzbischof eine starke Stellung wegen seiner 
Forstbannprivilegierung durch König zwentibold für ein dem bistum und 
der abtei gemeinsames Waldgebiet zwischen der Dhron, dem idarbach, der 
nahe und der mosel,32 das infolge der damaligen zugehörigkeit der abtei 
zur Herrschaft der lothringischen magnaten noch eine einheit bildete. als 
jedoch 949 König otto i. den Forstbann des erzbischofs erneut bestätigte,33 
war der Forstbezirk der abtei hiervon offensichtlich bereits abgetrennt. 
Deshalb wurde der bischöfliche bezirk gegen Westen bis an die Saar erwei-
tert, der im osten jedoch die Gebiete des Hunsrücks nicht mehr umfasste, 
die nun wohl St. maximin zugeordnet waren.34 Doch schenkte 973 otto ii. 
dem erzbistum mit dem Kyllwald einen größeren Forstbezirk nördlich der 
mosel,35 wodurch sicherlich auch ältere rechte des Klosters und seines be-
sitzes in der Westeifel tangiert waren. Die opposition der abtei hiergegen 
sieht egon boshof dadurch als erwiesen,36 dass bei dieser privilegierung die 
mit St. maximin eng verbundene Kaiserinmutter adelheid im unterschied 
zu acht weiteren, damals ausgestellten Diplomen als intervenientin nicht 
erwähnt wurde. Vielleicht wegen der benachteiligung des Klosters und 
wegen des Widerstands der luxemburger Grafen als Klostervögte wie auch 
des regionalen adels, könnte im 11. Jahrhundert der trierer Forstbezirk 
eingeschränkt worden sein.37 zu beginn des 12. Jahrhunderts versuchten die 
St. maximiner urkundenfälschungen dann das nun wohl schon bestehende 
recht der erhebung von Salzehnten und die freie Verfügung in den Forsten 
der abtei angeblichen Diplomen der salischen Herrscher zuzuschreiben.38

mit letzter Gewissheit ist das ausmaß und die bedeutung der von den 
ottonen dem Kloster tatsächlich verliehenen beziehungsweise später von ihm 
geltend gemachten privilegierungen allerdings nicht zu klären. Während es 

32 mGH D zw nr. 13; zur echtheit Schieffer, Die lothringische Kanzlei, S. 73.
33 mGH D o i nr. 110.
34 Hierzu boshof, Das erzstift trier, S. 27 f.
35 mGH D o ii nr. 52.
36 boshof, Das erzstift trier, S. 165.
37 mub 1 nr. 299; zur echtheit oppermann, rheinische urkundenstudien 2, S. 165, 

und boshof, Das erzstift trier, S. 27 f.
38 mGH D H iii nr. 372b, D H iV nr. 159 und Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3069.
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sich bei dem zollprivileg ottos i. 970 um eine spätere Fälschung handelt,39 
dürfte um 1000 Kaiser otto iii. der abtei laut einem nur als Kopie mit der 
Jahreszahl 992 im liber aureus überlieferten Diplom ein zoll-, markt- und 
münzprivileg zu Wasserbillig verliehen haben,40 das 1056 Kaiser Heinrich iii. 
erneuerte.41 Wohl mit rücksicht auf die rechte des erzbischofs in der Stadt 
trier war der Geltungsbereich dieser privilegierung zunächst auf Wasserbillig 
beschränkt. Doch scheint das marktrecht schon früh auf die um 1065 belegte 
größere Siedlung beim Kloster selbst übertragen worden zu sein, und im 
12. Jahrhundert dürfte der am maximinusfest bezeugte markttag vor der abtei 
mit dem 1135 erwähnten allgemeinen placidum an diesem tag in Verbindung 
stehen. Das münzrecht allerdings hat St. maximin angesichts der prävalenz 
der erzbischöflichen münzen vermutlich nicht ausgeübt. eine früher der 
prägeanstalt des Klosters zugeschriebene münze des 10. Jahrhunderts42 wird 
heute anders eingeordnet.43

Widersprüchlich sind die belege für die Freistellung des Klosters vom 
servitium regis, nämlich von militärischen leistungen sowie von dem 
Gastungsgebot des Königs und der erscheinungspflicht seiner äbte auf 
reichstagen. berücksichtigt man, dass die auch durch eine echte urkunde 
verbürgte anwesenheit des abtes thietfried zu ostern 970 bei otto i. zu 
ravenna44 nicht durch die Heeresfolge, sondern durch dessen längeren auf-
enthalt an der Kurie bedingt sein konnte,45 spricht einiges für eine solche 
Freistellung. unter den zu militärischen Diensten verpflichteten institutionen 
in dem bekannten Indiculus loricatorum Ottoni II. in Italiam mittendorum 
um 980/98146 wird St. maximin jedenfalls nicht erwähnt, was wegen des 

39 mGH D o i nr. 391; hierzu: bresslau, über die ältesten Königs- und papstur-
kunden, S. 35, und Kölzer, Studien, S. 95, anders Wisplinghoff, untersuchun-
gen, S. 73.

40 zur Datierung auf den durch mGH D o iii nr. 364 im Frühjahr 1000 bezeug-
ten aufenthalt ottos iii. in ingelheim vgl. Kölzer, Studien, S. 134, und Winfried 
Weber, trier, St. maximin, numismatik, in: Germ. ben. 9, S. 1086 f., mit weiterer 
literatur.

41 mGH D H iii nr. 378.
42 Gose, eine ottonische münzprägung, S. 184.
43 raymond Weiller, Die münzen von trier 1,1: beschreibung der münzen 6. Jahr-

hundert–1307 (publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskun-
de 30,1,1), Düsseldorf 1988, nr. 38.

44 mGH D o iii nr. 95.
45 zimmermann, papsturkunden 1 nr. 185.
46 mGH const. 1, ed. Weiland, S. 632 f.
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rudimentären erhaltungszustandes und der unsicheren interpretation dieser 
liste allerdings ohne besonderes Gewicht ist. bei der von dem Fälscher nach 
1100 in den Fälschungen von 102347 dem abt Haricho in den mund gelegten 
und wohl nicht frei erfundenen außerordentlichen inanspruchnahme des 
Klostervermögens für die Dienste des reichs als Grund für den niedergang 
seiner abtei48 wurde vielleicht nicht nur die eigenmächtige Verfügung des 
Königtums über Klosterbesitz angesprochen, sondern auch die zunehmende 
beanspruchung ihrer leiter zu reichsdiensten. nachdem nämlich der ma-
ximiner abt zunächst nur 967 bei der Krönungssynode ottos ii. anwesend 
war, ist seine teilnahme an reichsversammlungen seit beginn der Salierzeit 
mehrmals bezeugt, so 1016 zu Frankfurt und 1023 zu Seligenstadt.49 Doch 
nimmt sich in den Fälschungen von 1023 das Versprechen Kaiser Heinrichs ii. 
der künftigen Freistellung des Klosters von Königsdiensten merkwürdig 
aus. abgesehen von der reformtätigkeit des neuen maximiner abtes poppo 
(1024–1048) nicht nur im interesse der von ihm geleiteten abteien, sondern 
auch im auftrag und zum nutzen der Kaiser Konrad ii. und Heinrich iii., 
war nun auch die anwesenheit der maximiner äbte auf Hoftagen häufiger.50 
einen letzten Höhepunkt dieser zusammenarbeit stellte die anwesenheit des 
abtes berengoz bei Heinrich V. auf dessen zweitem italienzug im Sommer 
1116 dar.51

Verbunden mit dem servitium regis war das Gastungsrecht des Herrschers, 
das heißt, die häufig als auszeichnung gedeutete pflicht, den zunächst an 
keine feste residenz gebundenen König und dessen Hofstaat zu beherbergen. 
Da in trier dies jedoch in erster linie dem erzbischof zukam,52 an dessen 
persönlichen Kontakten dem König besonders gelegen sein musste, verweilten 
die ottonischen und salischen Herrscher höchst selten zu St. maximin. mit 
Sicherheit traf dies nur auf otto iii. am Fest des hl. maximin 99253 zu und 
vielleicht 1065 auch auf Heinrich iV., dessen urkunden hierüber im escha-

47 mGH D H ii nr. 500 und nr. 502.
48 mGH D H ii nr. 500.
49 Vogtherr, reichsabteien, S. 191.
50 Vogtherr, reichsabteien, S. 192.
51 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3147, mGH D H V nr. 186; vgl. hierzu Kölzer, Stu-

dien, S. 158 f., und Gawlik, Das Diplom Kaiser Heinrichs V., S. 609.
52 allgemein brühl, Fodrum, gistum, servitium regis, S. 121 f., und ders., Königs-

pfalz und bischofsstadt, S. 258 f.
53 mGH D o iii nr. 95.
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tokoll Fälschungen und Korrekturen aufweisen.54 Später glaubte das Kloster 
allerdings, seinen Status als reichsabtei und als potentiellen aufenthaltsort 
des Königs dadurch unterstreichen zu müssen, dass es zumindest seit dem 
13. Jahrhundert im abteibering ein festes romanisches Gebäude, den „Kö-
nigsbau“ unterhielt.55 Dieses war mit einer St. nikolauskapelle verbunden 
und wurde 1674 gänzlich zerstört.56 rückschlüsse auf eine frühere ottonische 
Königspfalz lassen sich aus dem Gebäude nicht ableiten. Da seit der Staufer-
zeit von einem servitium regis der nun dem erzbischof unterstellten abtei 
nicht mehr gesprochen werden konnte, hatten die gelegentlichen, allerdings 
recht spärlichen besuche späterer deutscher Herrscher zu St. maximin einen 
gänzlich anderen charakter. Der aufenthalt Karls iV. im Februar 1354 im 
Kloster, bezeichnenderweise während der Sedisvakanz des trierer Stuhls, 
scheint vornehmlich der akquisition von reliquien dieses Herrschers gedient 
zu haben, der als Sammler solcher Heiltümer häufig in erscheinung trat. 1473 
empfing hier, gleichsam in seinem eigenen bereich als Vogt des Klosters, der 
burgunderherzog Karl der Kühne Kaiser Friedrich iii. als auswärtigen besu-
cher. Der besuch Kaiser maximilians im märz 1512 in der abtei schließlich 
fand lediglich im rahmen seiner trierer Heiltumsfahrt statt.

eine phantasievolle, aber auch berechnende Fälschung des abtes beren-
goz (1107–1126/1127) stellt schließlich die angebliche Schenkung der abtei 
St. maximin an die deutsche Königin gemäß dem Vorbild früherer Herrscher 
seit Konstantin beziehungsweise Dagobert und die ernennung des maximiner 
abtes zu ihrem Hofkaplan dar. Die Heraushebung St. maximins aus dem 
Kreis der anderen abteien sollen die liudolfinger in zwei Stufen vollzogen 
haben: einmal als Verleihung des Klosters an die Kaiserin, mit der ernennung 
seines abtes zu ihrem Kaplan im Februar 962 anlässlich der Kaiserkrönung 
ottos und adelheids57 und später im Juli 973 mit der genaueren Festlegung 
der Vorrechte dieses Kaplans der Kaiserin am Hof durch otto ii., die in den 
späteren, angeblich von Heinrich iii. und Heinrich iV. ausgestellten Fälschun-

54 mGH D H iV nr. 157–159.
55 Aedificium regis beziehungsweise domus regis, siehe § 3.1.2. Die anderen Gebäude 

und einrichtungen im Klosterbering; vgl. hierzu laufner, Die pfalzen in trier, 
S. 107–130, und Gerhard Streich, burg und Kirche während des deutschen mittel-
alters. untersuchungen zur Sakraltopographie von pfalzen, burgen und Herrensit-
zen (Vorträge und Forschungen. Sonderband 29), 2 bde., Sigmaringen 1984, hier 1, 
S. 64 f.

56 Stabitr Hs 275/1622 nr. 3.
57 mGH D o i nr. 442.
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gen beschrieben werden.58 Die politische zielsetzung der Fälschungen um 
1110, denen jedoch eine ältere, in der um 1101 abgeschlossenen rezension 
a der Gesta trevirorum bereits erwähnte Vorstellung über die abtei als 
mitgift der deutschen Königinnen zugrunde liegen dürfte, hat theo Köl-
zer dargelegt.59 mit ihrer Hilfe versuchte der maximiner abt, ähnlich den 
äbten von Fulda als erzkanzler der Königin,60 deren ansprüche berengoz 
als ehemaligem Fuldaer mönch bekannt sein mussten, seine Gleichstellung 
am Königshof mit den Kölner und mainzer erzbischöfen als coronatoren 
und mit dem trierer erzbischof als dem damaligen erzieher der noch un-
mündigen Königin zu erreichen. Daneben beanspruchte die abtei durch die 
Fälschungen die von der Kurie anerkannten trierer aposteltraditionen, auf 
denen der primatanspruch der erzbischöfe beruhte, auch für sich selbst. aus 
der in der realität jedoch fiktiv gebliebenen erteilung des brautsegens für die 
Königin durch den maximiner abt kann mittels anderer überlieferungen aber 
kaum auf die Verehrung des hl. maximin als patron gegen unfruchtbarkeit 
geschlossen werden.61 Solche Folgerung zogen nikolaus zillesius und nach 
ihm auch nikolaus von Hontheim und matthias zender und begründeten 
mit einer solchen Verehrung des Klosterheiligen die Wahl der abtei 1473 
als treffpunkt des deutschen Herrschers mit dem burgunderherzog zu einer 
eheverabredung.62

entgegen den Vorstellungen des Fälschers brachte den maximiner äbten 
ihr Kaplanstitel keinerlei Vorteile für ihre spätere Stellung im reich. nach 
der unterstellung des Klosters unter das erzstift 1140 wurde er lange zeit 
hindurch nicht mehr geltend gemacht. interesse an diesem Hofamt dürfte 
möglicherweise wieder abt rorich gezeigt haben, wie seine beschäftigung 
um 1400 mit der anrede und den titulaturen einer römischen Königin na-
helegen könnte.63 Der anspruch der maximiner äbte auf die Kaplanei war 
um 1558 zu trier jedenfalls allgemein bekannt.64 Für ein gesteigertes inte-
resse des Klosters gegen ende des 16. Jahrhunderts an dem amt sprechen 
ferner die zahlreichen erhaltenen Schlusssteine mit den bildnissen deutscher 

58 mGH D H iii nr. 372b: … quasi regalis sive regis dotis …; mGH D H iV nr. 181.
59 Kölzer, Studien, S. 169–172.
60 Hierzu Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 243.
61 Hierzu § 22.2. maximin.
62 zillesius, Defensio abbatiae imperialis, S. 20; Hontheim, Historia trevirensis 1, 

S. 292; zender, Die Verehrung des hl. maximin, S. 5 anm. 15.
63 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 59.
64 lHaKo best. 56 nr. 877, S. 451.
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Herrscherinnen im linken Seitenschiff der 1621 fertig gestellten Kirche. aber 
erst abt agritius reckingen fügte nach 1623 im Kampf gegen den trierer 
erzbischof Johann philipp von Sötern das amt eines Kaplans der Kaiserin 
in seine titulatur ein und wurde in dieser Funktion im oktober 1626 von 
dem mit ihm verbündeten Kaiser Ferdinand ii. ausdrücklich bestätigt.65 Seit-
dem verwendeten die maximiner äbte diesen titel bis zur aufhebung des 
Klosters häufig, aber keineswegs regelmäßig in ihren Schreiben sowohl an 
den Kaiserhof wie an Dritte, während sein Gebrauch durch die kaiserliche 
Kanzlei höchst selten war.66 Während jedoch die abteien Fulda und Kempten 
bei den Krönungen von Kaiserinnen 1690 und 1742 am Hof als erzkanzler 
und erzmarschälle wirklich tätig waren,67 traten die äbte von St. maximin 
hierbei nicht in erscheinung. Deshalb vermutete um 1740 Justus möser, das 
amt des maximiner abtes als Kaplan der Kaiserin sei zwischenzeitlich in 
abgang gekommen.68

abschließend lässt sich sicherlich sagen, dass St. maximin als reichsabtei 
mit den deutschen Herrschern nie in einem engeren Verhältnis gestanden 
hat als zur ottonenzeit. Doch drückte sich die Verbundenheit weniger in 
der Gewährung umfassender privilegien, Schenkungen oder restitutionen 
aus. Hierbei waren auch die liudolfinger außerhalb ihres Kerngebiets zu 
sehr an die zwischen den bischöfen und dem regionalen adel aufgeteilten 
machtstrukturen gebunden. Gerade im lothringischen bereich bildete für die 
akzeptanz der sächsischen Herrschaft die mitarbeit der trierer erzbischöfe 
eine unverzichtbare Voraussetzung. Deshalb mag die Verhinderung der einglie-
derung der abtei in das episcopium das äußerste gewesen sein, was otto i. 
für St. maximin erreichen konnte. Danach trat im trierer Kräftefeld während 
der regierung der erzbischöfe Dietrich (965–977) und egbert (977–993) eine 
spürbare entspannung ein, die sich in der reformtätigkeit St. maximins auch 
in den trierer Klöstern und in der tätigkeit der sogenannten egbertschule 
niederschlug. aber auch den nachfolgern ottos i. waren enge Grenzen 
gesetzt, weshalb die theoretische restitution des rheinhessischen Kloster-
besitzes durch sie am faktischen besitzstand der abtei nur wenig geändert 
haben dürfte. nicht so sehr im materiellen aufblühen des Klosters, sondern 
in einer Vielzahl von beziehungen zu personen der königlichen Familie, 
in der inanspruchnahme der abtei für monastische reformen in anderen 

65 zillesius, Defensio abbatiae imperialis, S. 169–171.
66 So am 27. august 1700 in Staarchtr best. DmpG nr. 6.
67 Von aretin, Das alte reich 2, S. 440.
68 möser, Staats-recht, S. 299 f.
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reichsklöstern, in der beförderung maximiner mönche in wichtige ämter 
der reichskirche und in dem besonderen Gebetsgedenken der mönchsge-
meinschaft für die liudolfinger wird also die Verbundenheit der abtei mit 
dem sächsischen Königshaus sichtbar.

Für die Stellung von St. maximin in der reichskirche bedeutete der 
übergang des Königtums auf die Salier deshalb nicht nur einen dynastischen 
bruch, sondern brachte infolge des wesentlich zentralistischeren modells des 
neuen Herrscherhauses bezüglich des reichsmönchtums 1023 zunächst grö-
ßere materielle einbußen, dann auch den Verlust der Wahlfreiheit ihrer äbte 
und der Selbständigkeit des Klosters selbst. Die Schlechterstellung der abtei 
trat während der regierung des bekannten reformabtes poppo (1024–1048) 
und seines nachfolgers Dietrich (1049–1075) in erscheinung und wurde wie 
auch die umstände der besitzminderung 1023 bereits im historischen über-
blick näher dargelegt.69 es war daher nur natürlich, dass nun nicht mehr die 
mönchsgemeinschaft, sondern lediglich deren zumeist mit der leitung weiterer 
Klöster beauftragten äbte mit dem Herrscherhaus in Verbindung standen 
und dass St. maximin selbst von den Kaisern Konrad ii. und Heinrich iii. 
keine eigentliche Schenkung, restitution oder privilegierung erhalten hat, 
abgesehen von der bestätigung der zoll-, markt- und münzrechte des Klosters 
zu Wasserbillig.70 auch die angeblich auf bitten Heinrichs iii. 1056 durch 
papst leo ix. erfolgte besitzbestätigung für die abtei71 ist wie die anderen 
beurkundungen der frühen Salier für das Kloster korrumpiert.72 Vielmehr 
scheint Heinrich iii. um 1053/1056 sogar die einziehung der Klosterlehen des 
reichsministerialen anselm von molsberg nach dessen missachtung seiner 
lehenspflichten verhindert zu haben,73 was im späten 11. Jahrhundert zu grö-
ßeren auseinandersetzungen über den maximiner besitz im Westerwald und 
schließlich zu ihrem endgültigen Verlust geführt hat. erst der damals unter 
dem einfluss des Kölner erzbischofs anno stehende, noch minderjährige 
König Heinrich iV. bestätigte nach langer zeit 1065 wieder die privilegien der 
abtei.74 Doch dürfte der Kontakt der abtei zum Königshof alsbald wieder 

69 § 11. Die abtei und die Salier.
70 mGH D H iii nr. 378.
71 Jl nr. 4251.
72 Kölzer, Studien, S. 181–184.
73 mGH D H iii nr. 262, zum zeitpunkt und als Korrektur der Fälschung siehe 

bresslau, über die ältesten Königs- und papsturkunden, S. 48, Wisplinghoff, 
untersuchungen, S. 192, und Seibert, abtserhebungen, S. 284.

74 mGH D H iV nr. 158, hierzu Kölzer, Studien, S. 118.
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abgerissen sein, als der maximiner abt, gleichzeitig Vorsteher der abtei Stablo, 
wegen deren propstei malmedy mit erzbischof anno in Streit geriet, was 
möglicherweise auch zur Vertreibung der maximiner mönche aus Siegburg 
beigetragen hat. Für die folgenden Jahrzehnte finden sich gleichsam als bezie-
hungslose einzelüberlieferungen eine inhaltlich sehr unsichere Dorsalnotiz, 
wonach 1075 der König die abtei um ihr Gebet vor seinem Feldzug gegen 
die Sachsen gebeten habe,75 sowie die zweifellos echte urkunde des Kaisers 
über die restitution von Klostergütern zu Gondershausen.76

obwohl die abtei, wie die trierer Kirchenprovinz insgesamt, im investi-
turstreit stets auf der Seite der salischen Herrscher gestanden hat,77 wurden 
erst nach 1100 die bindungen der maximiner äbte Folmar ii. (1101–1106), 
vor allem jedoch berengoz (1107–1126/1127) an das Königtum stärker. neben 
der mitwirkung berengoz an Heinrichs V. italienzug 111678 und seiner ein-
setzung als abt von St. arnulf zu metz79 und Werden80 schlug sich die nähe 
der maximiner äbte zum Königshof in einer reihe echter und gefälschter 
Diplome nieder, die sich um die begrenzung der im lauf des 11. Jahrhunderts 
der abtei zugefügten Schäden bemühten. echt ist zunächst die rückgabe der 
Klosterhöfe zu Schwabenheim und ebersheim im märz 1101,81 womit Hein-
rich iV. eine memorienstiftung in der abtei für sich, seine eltern, Großeltern 
und für seinen Sohn verband, die in dem unter berengoz redigierten82 und 
dem späteren necrolog (n3) am 31. märz, dem ordinationstag Heinrichs 
als Kaiser durch den Gegenpapst clemens iii., begangen wurde. authentisch 
sind ferner die privilegienbestätigung für St. maximin im Juni 1116,83 die 
restitution des Klosterbesitzes zu brechen und Selters im Januar 112384 und 
schließlich die rückerstattung von Klostergütern aus der Hand der pfalz-
grafen, einschließlich der bestätigung früherer restitutionsverfügungen im 
mai 1125, unmittelbar vor dem tod Heinrichs V., verbunden wiederum mit 

75 mub 1 nachtrag nr. 5; sowie in Die briefe Heinrichs iV., ed. erdmann, nr. 6, und 
Wampach 1, S. 250.

76 mGH D H iV nr. 369.
77 erkens, Die trierer Kirchenprovinz, S. 105 f.
78 Gawlik, Das Diplom Kaiser Heinrichs V., S. 609.
79 m. müller, am Schnittpunkt von Stadt und land, S. 33 f.
80 Stüwer, Werden, S. 314.
81 mGH D H iV nr. 465.
82 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 91.
83 mub 1 nr. 434; Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3147.
84 mub 1 nr. 450; zum Datum: Kölzer, Studien, S. 217.
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einer Gebetsverpflichtung des Klosters.85 als Fälschungen des abtes beren-
goz dagegen erweisen sich die angeblichen restitutionen Heinrichs V. vom 
mai 1107 bezüglich mandel und Gondershausen86 und bezüglich lützelkirch 
und Weiler,87 die bestätigung der fiktiven Vogteiordnung Heinrichs iii. aus 
dem Jahr 1056, verbunden mit der Schenkung von taben, Wormeldingen 
und aspelt durch Heinrich V. im august 111288 sowie die restitutionen 
Heinrichs V. im april 1113 von Klostergütern in der rheinpfalz.89

im unterschied zu den ottonischen Königen hat das Kloster zu ihren 
nachfolgern, den Saliern, also nur nach 1100 engere Kontakte unterhalten. Die 
zunächst sehr intensive bindung der abtei an das sächsische Herrscherhaus 
konnte im 11. Jahrhundert daher gar nicht und im frühen 12. Jahrhundert nur 
teilweise durch die Salier ersetzt werden. mit der einseitigen entscheidung 
Konrads iii. 1139/1140 zugunsten des trierer erzbischofs brach der Konnex 
der nun gleichsam landsässig gewordenen abtei zum deutschen Königtum 
endgültig ab. Der im späteren mittelalter häufiger zu beobachtenden über-
tragung ursprünglich persönlicher beziehungen zum reichsoberhaupt auf die 
institution des reiches war hierdurch jeglicher boden entzogen. Die zuge-
hörigkeit zum römischen reich wurde für die abtei in der frühen neuzeit 
nur noch von belang, wenn sich durch sie bestimmte rechte und Freiheiten, 
etwa ihre reichsstandschaft und ihr besitz der regalien, ableiten ließen. Sie 
entbehrte nun jedoch jeglicher nationalen Komponente, die sie infolge ihrer 
ebenfalls personalisierten bindungen an ihre gelegentlich gar nicht dem rö-
mischen reich angehörigen obervögte und in der neuzeit auch wegen der 
Herkunft zahlreicher Konventualer aus dem französischen Sprachraum gar 
nicht haben konnte.

Doch ist die nach 1140 in der landesgeschichte für die abtei häufig 
konstatierte landsässigkeit generell sicherlich nicht zutreffend. nach den 
schweren, den bestand der mönchsgemeinschaft in Frage stellenden inne-
ren und äußeren auseinandersetzungen der abtei nach 1135, die infolge 

85 mub 1 nr. 452; Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3212; mGH D H V nr. 279; hierzu 
Schmid, Die Sorge der Salier, S. 680.

86 mub 1 nr. 412; Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3014 und nr. 3015.
87 mub 1 nr. 414; Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3016; zusammenfassend für diese 

urkundengruppe Kölzer, Studien, S. 226–229, und ders., ein Fälscher bei der ar-
beit, S. 161–173.

88 mub 1 nr. 423 mit dem Datum 8. august 1112; Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3069; 
mGH D H V nr. † 88.

89 mub 1 nr. 426; Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3095; mGH D H V nr. † 113.
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der entschiedenen Stellungnahme König Konrads iii. und bernhards von 
clairvaux zugunsten des erzbischofs albero von trier mit der niederlage 
St. maximins enden mussten, befolgte die abtei über zwei Jahrhunderte 
hindurch bewusst die ihr damals befohlene eingliederung in den trierer 
bistumsverband, wofür es zunächst keine alternative geben konnte. in 
diesen Jahren schlummerten gleichsam die privilegierungen und rechte, 
die die abtei auf Grund ihrer echten und gefälschten Königsurkunden für 
ihre Stellung im reich beanspruchen konnte. Sie blieben jedoch virulent 
und waren durch Konrads iii. entscheidung keineswegs aufgehoben, der 
damals aus nicht offen genannten Gründen lediglich den Fälschungen der 
trierer Kirche den Vorzug gegeben hatte. ähnlich bestätigte auch der papst 
im Dezember 1140 den Spruch Konrads iii. vom mai 1139 zugunsten al-
beros, wenn auch unter Vorbehalt der rechte der römischen Kirche.90 im 
Friedensschluss auf dem Hoftag zu Speyer bekräftigte im Januar 1147 König 
Konrad iii. schließlich die von albero behaupteten territorialen positionen 
und die unterstellung der abtei unter sein erzstift,91 traf jedoch hinsichtlich 
der Vogtei keine zusätzlichen bestimmungen, die die rechte des Vogts in 
dem unter einer anderen landesherrschaft stehenden Kloster näher definiert 
hätte. Klarer wurde die rechtslage auch nicht zehn Jahre später durch das 
Diplom Friedrichs i. vom Januar 1157.92 nach der ausführlichen Wiedergabe 
der gefälschten merowinger- und Karolingerurkunden bezüglich der rechte 
des trierer erzstifts und der auseinandersetzung um die abtei und deren 
beilegung unter Friedrichs Vorgänger Konrad wurde in ihm lediglich festge-
stellt, dass die Hilariuszelle, wie nun die abtei St. maximin genannt werde, 
ohne jeglichen zweifel auf dem eigentum der trierer Kirche entstanden sei 
und zum trierer episcopium gehöre. Schon im mai 1182 bestätigte Kaiser 
Friedrich i. der abtei jedoch nicht nur die besitzumschreibungen der hierfür 
vorgelegten Fälschungen Heinrichs ii. von 1023 und Heinrichs iV. von 1066, 
sondern auch das Verfügungsrecht des reiches über die abtei, ohne den 
anspruch der trierer Kirche nochmals zu erwähnen.93 im Jahr 1242 schließ-
lich stellte König Konrad iV. die abtei erneut unter den besonderen Schutz 
des reiches,94 was im Januar 1274 und im Juni 1276 rudolf von Habsburg 
wiederholte und den Grafen von luxemburg mit ihrem Schutz beauftrag-

90 mub 1 nr. 518.
91 mGH D K iii nr. 164.
92 mGH D F i nr. 156.
93 mGH D F i nr. 829.
94 mub 3 nr. 741.
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te.95 ähnlich befahl 1311 auch der erste Kaiser aus dem luxemburger Haus, 
Heinrich Vii., seinen amtmännern zu luxemburg den Schutz der abtei.96 
Dagegen bestätigte im august 1332 Kaiser ludwig wiederum dem trierer 
erzstift neben seinen Gütern und seinen privilegien auch ausdrücklich den 
besitz und die eigentumsrechte an St. maximin.97 Diese Wendung gebrauchte 
auch der neue deutsche König Karl iV. gegenüber seinem onkel, erzbischof 
balduin von trier, in seinem Sammelprivileg zugunsten der trierer Kirche 
im november 134698 und ließ sich von balduin hierauf sogar mit den zur 
Klostervogtei gehörenden Gütern belehnen.99 Sogleich nach dem tod seines 
onkels stellte Karl im Februar 1354 jedoch die abtei wiederum unter den 
besonderen Schutz des Königs und bestätigte ihr alle privilegien, Freiheiten, 
rechte und besitzungen, darunter auch ihre immunität und die freie Wahl 
ihres abtes und ihres Vogtes sowie ihre markt- und zollrechte.100 Seitdem 
bezeichneten er und seine nachkommen sich wieder als vom reich einge-
setzte oberste Vögte und Schirmer des Klosters.101

bevor also ende des 16. Jahrhunderts das Bellum diplomaticum zwischen 
der abtei und dem Kurstaat seinen anfang nahm, war bereits offenkundig, 
dass die reichskanzlei keinerlei Kriterien für die authentizität angeblicher 
Königsurkunden entwickelt hatte und sich hierum auch nicht kümmerte. 
Vielmehr scheint sie in der regel das bestätigt zu haben, was ihr vorgelegt 
wurde, sofern der petent der Gunst des Herrschers gewiss sein und hierfür 
materielle oder ideelle leistungen anbieten konnte. Darüber hinaus fehlte der 
reichskanzlei neben den echtheitskriterien auch jegliche Kontrolle über den 
inhalt ihrer bestätigungen. Daher hat sie unter Karl iV. schon 1346 bezie-
hungsweise 1354 zunächst für den trierer erzbischof, danach auch für die 
abtei die alten Fälschungen beider institutionen vidimiert, obwohl sie sich 
gegenseitig widersprachen. ein solches Verfahren wiederholte sie auch im 16. 
und 17. Jahrhundert mehrmals, wobei ihre Stellungnahmen in den Jahren von 
1625 bis 1650 besonders konträr waren. Solange Kaiser Ferdinand ii. und die 
abtei gegen den trierer erzbischof die gleichen interessen hatten, bestätigte 
die kaiserliche Kanzlei bedenkenlos deren Fälschungen, hierunter sogar die 

 95 Wampach 4, nr. 382.
 96 zillesius, Defensio abbatiae imperialis, trier 1638, S. 44.
 97 Hontheim, Historia trevirensis 2, S. 121.
 98 Hontheim, Historia trevirensis 2, S. 170.
 99 lHaKo best. 1a nr. 5316.
100 Staarchtr best. a nr. 6 und nr. 10–12; reg. imp. 8 nr. 1791–1793.
101 So 1384 Staarchtr best. a nr. 3 und lHaKo best. 211 nr. 433.
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eigenschaft des maximiner abtes als Kaplan der Kaiserin, und interpretierte 
den Spruch des reichskammergerichts von 1570 ganz im Sinne des Klos-
ters. als danach der Kaiser jedoch die unterstützung Kurtriers nicht mehr 
entbehren konnte, machte sie ebenso unbedenklich die trierer Fälschungen 
des 10. und 11. Jahrhunderts zum Schaden der abtei zur Grundlage ihrer 
entscheidung und gab dem Spruch von 1570 eine gänzlich andere auslegung. 
angesichts dieser verwirrenden beweislage infolge der sich widersprechenden 
Fälschungen beider parteien konnte es auf Dauer auch vor den Gerichten 
des reichs keinen endgültigen Gewinner oder Verlierer geben, und es war 
nur natürlich, dass im 18. Jahrhundert für Staatsrechtler, etwa Justus möser, 
der reichsrechtliche Status der abtei kaum zu klären war. Wenn 1785/1786 
Josef ii. schließlich bei den Visitationsansprüchen des Kurfürsten, die die 
bisherige unabhängigkeit der abtei vom geistlichen regiment des Kur-
staats beenden sollten, dem Standpunkt des trierer Kurfürsten gegenüber 
den argumenten der abtei den Vorzug gab, lag dies nicht an den besseren 
urkundlichen beweisen des Kurstaats, sondern daran, dass damals die habs-
burgische Hausmachtpolitik auf die unterstützung Kurtriers angewiesen war. 

Die phase der selbstverständlichen unterordnung der abtei unter das 
erzstift ging unter der regierung des abtes rorich (1369–1411) zu ende. 
unklar bleibt hierbei, welche politischen Vorgänge und geistesgeschichtlichen 
Strömungen zunächst 1387 die erhebung der reliquien des hl. maximin,102 
dann das Wiederaufgreifen der angeblich konstantinischen traditionen zu 
St. maximin und schließlich die rückbesinnung auf die früheren ansprüche 
des Klosters bewirkt haben. Jedenfalls stellte rorich den Vorrang seines Klos-
terpatrons und dessen Heiltümer vor den anderen trierer Heiligen und deren 
Verehrung heraus und versuchte den Kult des hl. maximin auch wirtschaftlich 
und politisch zu nutzen. So teilte er der Stadt Dinant 1398 mit, das Kloster 
St. maximin sei einst ein regale templum des Kaisers Konstantin gewesen 
und stünde seitdem unter dem besonderen Schutz der römischen Kaiser und 
Könige, weshalb die leute des Klosters an allen orten freies zutritts- und 
abzugsrecht ohne die sonst üblichen abgaben hätten.103 ebenso versprach 
er 1408 jeglicher obrigkeit, die die abgabenfreiheiten und rechte der un-
tertanen seines von Helena gegründeten und von den Kaisern geschützten 
und mit vielen privilegien ausgestatteten Klosters beachten würden, anteil 

102 lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 171.
103 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 145.
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an den Gnadenschätzen seiner abtei.104 angesichts der enormen wirtschaft-
lichen, religiösen und politischen probleme der abtei unter abt lamprecht 
von Sassenhausen (1411–1449) konnte sich dieses neue bewusstsein zunächst 
zwar nicht unmittelbar auswirken, bildete jedoch die Grundlage für das 
spätere Selbstverständnis der abtei.

auch im reich selbst war im laufe des 15. Jahrhunderts die Stellung von 
St. maximin unmittelbar unter der Krone wieder eine Selbstverständlichkeit 
geworden. Dafür hatte schon 1354 Karl iV. durch seine undifferenzierten 
bestätigungen der privilegien des Klosters gesorgt,105 die 1384 Wenzel,106 1402 
der luxemburger Statthalter Herzog ludwig von orleans,107 1422 Kaiser 
Sigismund108 und 1442 Kaiser Friedrich iii.109 wiederholten. eine Stellung 
als souveräner landstand nahm die abtei schon 1384 ein, als bei der über-
nahme der Herrschaft Schönecken in der eifel durch Kurtrier König Wenzel 
und der trierer erzbischof Kuno vereinbarten, dass das Schönecker archiv 
weder zu trier oder luxemburg, sondern bei der abtei als einer neutralen 
Stelle verwahrt werden sollte.110 nach der Verwüstung des abteigeländes 
durch die trierer bürger zitierte Kaiser Sigismund diese im Juli 1434 vor 
sein Hofgericht, weil sie die abtei, die zur königlichen Kammer gehöre, 
geschädigt und auf dem boden des reichs (uff unser Gericht und Gepiet) 
Gebäude eingerissen hätten.111

aktuell wurde die Frage der reichsstandschaft des Klosters freilich erst, 
als abt antonius (1452–1482) mit dem trierer erzbischof Johann von ba-
den (1456–1503) in größere Konflikte geriet. Deshalb suchte er zunehmend 
den Schutz seines westlichen nachbarn, des inhabers der alten Vogteimacht 
luxemburg, und ließ sich hiervon auch durch päpstliche112 und kaiserliche 
mahnschreiben113 nicht abbringen. in der auf die Wiederherstellung des 
lotharingischen mittelreichs zielenden politik der Herzöge von burgund, 
von 1443 bis 1477 inhaber des Herzogtums luxemburg, fand abt antonius 

104 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 133.
105 Staarchtr best. a nr. 10–12.
106 Staarchtr best. a nr. 2–3; lHaKo best. 211 nr. 433.
107 lHaKo best. 211 nr. 2101 S. 127.
108 lHaKo best. 211 nr. 559.
109 lHaKo best. 211 nr. 585.
110 lHaKo best. 211 nr. 2101 S. 83 und best. 1a nr. 6422.
111 lHaKo best. 211 nr. 578.
112 rep. Germ. 9,1 nr. 5922.
113 lHaKo best. 211 nr. 2535.
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aktive unterstützung. Die Herzöge erneuerten 1462 ihr mit der Vogtei ver-
bundenes Schutzversprechen114 und intervenierten danach mehrmals gegen die 
militärischen maßnahmen des trierer erzbischofs Johann.115 als schließlich 
Kaiser Friedrich iii. vor Juli 1471 Karl dem Kühnen die Vogtei über das 
Kloster bestätigte, protestierte erzbischof Johann mit erfolg, da nach dem 
Diplom Konrads iii. von 1139 Kurtrier in die lehensfolge eingeschaltet 
werden müsse.116

an dem Schutz des abteilichen besitzes und der rechtlichen Stellung des 
Klosters durch ihre Vögte schien sich nach der besitznahme luxemburgs 
durch die Habsburger 1477 zunächst nur wenig zu ändern. Der neue lu-
xemburger regent und spätere Kaiser maximilian erneuerte im november 
1480 zusammen mit seiner Frau maria von burgund und im Juli 1487 zu-
sammen mit seinem Sohn philipp das Versprechen, die Güter und rechte 
von St. maximin zu verteidigen.117 als er jedoch 1491 seinem Vater im reich 
nachgefolgt war, wurde erzbischof Johann seit 1492 mehrmals wegen des 
zwischenschaltens seines Kurstaates in die lehensabfolge der vom reich 
rührenden Klostervogtei und der regalien vorstellig, wie dies 1139 angeblich 
bestimmt worden sei.118 Schließlich bestätigte im Juni 1495 maximilian dem 
erzbischof unter den ihm verliehenen regalien des reichs auch die Vogtei 
über St. maximin119 und forderte im Juli 1495 abt otto von St. maximin auf, 
sich mit diesen regalien durch erzbischof Johann belehnen zu lassen.120 nach 
längerer beratung mit seinem Konvent war abt otto schließlich gezwungen, 
sie im Dezember 1495 aus der Hand des erzbischofs zu empfangen.121

bezüglich der regalienleihe war hierdurch ein für die abtei wenig befrie-
digender zustand geschaffen, der bis zu ihrer aufhebung Geltung behielt, 
im Gegensatz zur lehensabfolge bei der Vogtei. bei der lehensabfolge fiel 
die einschaltung Kurtriers bereits 1503 durch die Schutzurkunde Herzog 
philipps und 1515 durch die erklärung des späteren Kaisers Karl V. weg122 

114 lHaKo best. 211 nr. 638.
115 lHaKo best. 1c nr. 457, S. 311–314.
116 lHaKo best. 1a nr. 8535 und best. 211 nr. 2512.
117 1480: lHaKo best. 211 nr. 700; 1487: lHaKo best. 211 nr. 741.
118 Goerz, regesten erzbischöfe trier, S. 282; Würth-paquet, table chronologique 

35, S. 330–332.
119 Würth-paquet, table chronologique 37, S. 17 f.
120 lHaKo best. 1c 17 nr. 1505.
121 lHaKo best. 211 nr. 2514.
122 1503: lHaKo best. 211 nr. 857; 1515: Stabitr Hs 1626, S. 896.
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und wurde auch danach nicht wieder hergestellt. Hinsichtlich der regali-
enleihe dagegen blieben die bestimmungen von 1495 in Kraft. Doch haben 
schon das reichskammergericht 1570123 und später auch Justus möser zu 
ihr bemerkt, dass durch sie kein Kriterium gegen die reichsstandschaft der 
abtei geschaffen worden sei. bei der bis 1763 fast lückenlos überlieferten 
Serie der regalienleihen der erzbischöfe an die äbte, gewöhnlich nach ihrer 
approbation durch die Kurie – lediglich für die Jahre von 1623 bis 1661 
findet sich bei ihnen eine bezeichnende lücke –, legen einzelne textvarianten 
das ringen beider parteien um die vertragliche ausgestaltung dieses Ho-
heitsaktes offen. Das Verhältnis des Klosters zum Kurstaat wurde durch die 
regalienbelehnung seitens des erzbischofs, namens des reiches und nicht aus 
eigener Souveränität, was bei nahezu allen passagen der belehnungsurkunde 
auf insistieren der äbte beständig hinzugefügt werden musste, gewiss nicht 
einfacher. ob der Kaiser der abtei die regalien auch ohne die mitwirkung 
des Kurfürsten verleihen könnte, blieb unter den Staatsrechtlern umstritten. 
nicht nur für die zeremonielle ausgestaltung des routinevorgangs zum Staats-
akt, sondern über das persönliche Verhältnis der äbte zu den erzbischöfen 
im 18. Jahrhundert überhaupt ist das protokoll der letzten regalienleihe im 
Juni 1763 aufschlussreich.124 nach einer längeren Diskussion über das recht 
des abtes, beim Kurfürsten sechsspännig, mit leiblakaien und Hornisten 
vorzufahren, verbargen beide parteien während der pompös inszenierten 
lehensnahme ihre keineswegs freundschaftlichen Gefühle und ambitionen 
hinter einer gespreizten barocken Symbolik, beachteten jedoch peinlich die 
Konventionen, als sie sich zum abschluss des aktes nochmals an der fast 
obligatorischen Festtafel trafen.

Schon zu beginn des 16. Jahrhunderts wurde offenbar, dass Kaiser ma-
ximilian die für St. maximin nachteilige entscheidung bei der regalienleihe 
in seiner eigenschaft als römischer Kaiser gefällt hatte, der auf den Konsens 
der Kurfürsten angewiesen war, nicht jedoch als landesherr von luxem-
burg. Das Herzogtum verwaltete er, wie das burgundische erbe seiner ver-
storbenen Frau überhaupt, damals nur als Vormund seines Sohnes philipp. 
Die niederländische, von der administration der habsburgischen erblande 
getrennte Verwaltung unterstützte auch weiterhin die abtei in ihrem ringen 
mit dem Kurstaat. in der Haltung der Habsburger gegenüber St. maximin 
ergab sich hierdurch eine spürbare Diskrepanz, die sich nach dem anfall der 

123 Hontheim, Historia trevirensis 2, S. 496.
124 lHaKo best. 1c nr. 19053.
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niederlande 1555 an die spanische linie der Habsburger wiederholen sollte. 
Während der Kaiser in seinen restlichen regierungsjahren zwar 1512 auch 
die abtei besuchte und ihr lediglich 1502 und 1512 allgemein ihre privilegien 
bestätigte, darunter freilich auch jene, die seiner Verfügung von 1495 zuguns-
ten des erzstifts widersprachen,125 begünstigte die niederländische regierung 
der Habsburger die abtei wesentlich nachhaltiger. Für sie bekundete bereits 
im april 1503 Herzog philipp, dass er, wie seine Vorgänger, die Vogtei über 
das Kloster unmittelbar vom reich erhalten habe, und befahl seinen amt-
männern, den Klosterbesitz durch das anbringen seines eigenen Wappens zu 
schützen.126 Gemeint war hiermit sicherlich nicht das Wappenschild mit dem 
luxemburger löwen, sondern mit dem reichsadler, dessen Verwendung auf 
einem Grenzstein der abtei bereits 1513 bezeugt ist127 und dessen Gebrauch 
als Klosterwappen die regierung zu luxemburg nochmals im mai 1521 
ausdrücklich erlaubte.128 noch als Herzog von luxemburg wiederholte der 
spätere Kaiser Karl V. im märz 1515 als unmittelbar vom reich eingesetzter 
Vogt alle Schutzversprechen seines Vaters.129

als entschiedener Verteidiger der reichsstandschaft der abtei erwies sich 
Karl V. nach der mit zustimmung des trierer erzbischofs richard erfolgten 
Verwüstung des abteibezirks im September 1522 durch die trierer bürger, 
die seine Schwester, die Statthalterin in luxemburg, erfolglos zu verhindern 
versucht hatte. im Dezember 1523 erinnerte er den maximiner abt Vinzenz, 
der wegen mangelnder unterbringungsmöglichkeiten einige mönche in an-
dere Klöster, beispielsweise St. nabor, oder auf maximiner außenstellen wie 
taben geschickt hatte,130 dass durch die zerstreuung des Konvents der ihm 
unmittelbar unterstellten abtei auch das reich selbst geschädigt werde.131 
im lauf der Jahre 1523 und 1524 richtete er ferner mehrere mahnschreiben 
an erzbischof richard,132 warnte papst Hadrian Vi., dass dieser metropolit 
mit seinem Vorgehen die inkorporation der abtei in sein erzstift erreichen 
wolle, und setzte durch, dass die Schadensklage der abtei nicht vor einem 

125 1502: zillesius, Defensio abbatiae imperialis, S. 102; 1512: lHaKo best. 211 
nr. 2512.

126 lHaKo best. 211 nr. 857.
127 lHaKo best. 211 nr. 2588.
128 Stabitr Hs 1626, S. 657–659.
129 lHaKo best. 211 nr. 1013.
130 lieser, Historia obsidionis, in: lHaKo best. 700,318, nr 1.
131 lHaKo best. 1c nr. 4658.
132 lHaKo best. 1c nr. 4658 und Stabitr Hs 1626, S. 704 f.
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kurtrierischen Gericht, sondern vor dem reichskammergericht verhandelt 
wurde.133 Dass in den folgenden Jahren der Kontakt der Habsburger zu 
St. maximin immer geringer wurde, lag nicht am Kaiser, sondern in der zu-
nehmend schwierigeren lage der abtei nach 1522, die sich bereits 1525 mit 
erzbischof richard auf die niederschlagung ihrer Forderungen verständigte, 
sich danach dem Druck des erzstifts zunehmend beugte und schließlich 1541 
einen von der Kurie eingesetzten Koadjutor akzeptieren musste, der 1547 
auch noch trierer erzbischof wurde. auch die ihm folgenden, wieder vom 
Konvent bestimmten äbte konnten und wollten sich vom einfluss des erz-
stifts nicht befreien, während die position der Habsburger durch die teilung 
1555 geschwächt wurde, mit der die trennung des obervogts der abtei von 
dem inhaber der kaiserlichen Gewalt verbunden war.

in diese phase fiel 1570 das urteil des reichskammergerichts in dem seit 
1548 betriebenen Verfahren wegen der Steuerpflichtigkeit der abtei, dass 
St. maximin nicht gehalten sei, seinen beitrag zur reichssteuer unmittelbar 
über die reichsmatrikel zu leisten.134 Dies war bis 1558 der Fall gewesen 
und diese praxis griff die abtei spätestens um 1581 wieder auf. Von 1500 
bis 1558 und von 1578 bis 1582 zahlte die abtei an reichssteuern, nämlich 
an türkensteuern und an beiträgen zum reichskammergericht, unmittelbar 
etwa 6400 fl.135 auch lag sie 1556 in den reichsmatrikeln an der 20. Stelle 
der reichsprälaten, zahlte einen jährlichen unterhalt von 125 fl. und war 
zur Stellung von drei reitern und 22 Fußsoldaten verpflichtet.136 ein sol-
ches Kontingent hatte bereits 1544 Kaiser Karl V. von der abtei für den 
türkenkrieg gefordert.137 Den naheliegenden Schluss aus dem urteil des 
reichskammergerichts 1570, St. maximin sei kein wirklicher reichsstand, hat 
mit Sicherheit nach 1570 der Kurstaat138 und wohl auch zunächst das Kloster 
gezogen, das erst um 1600 von seiner auffassung abrückte. Diese Folgerung 
wurde von den anderen reichsständen jedoch nicht so eindeutig geteilt. als 
das Kloster 1608 nach förmlicher ladung zum reichstag, wie zuvor schon 
1603, seinen mönch nikolaus novillanius, den Sprecher der gegen Kurtrier 
gerichteten Fraktion im Konvent, nach regensburg schickte, konnte er dort 

133 lHaKo best. 56 nr. 2120.
134 lHaKo best. 56 nr. 877; vgl. Diestelkamp, rechtsfälle aus dem alten reich, 

S. 39–56.
135 lHaKo best. 211 nr. 2529.
136 zillesius, Defensio abbatiae imperialis, einleitung.
137 Stabitr Hs 1626, S. 908 f.
138 So schon 1570 erzbischof Jakob an den papst in lHaKo best. 1c nr. 19085.
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ungestört drei Wochen hindurch an den Sitzungen des Fürstenrats teilneh-
men, bis der kurtrierische Gesandte ihn auf seine Funktion als Vertreter der 
zur abtei gehörenden reichsherrschaft Freudenburg beschränken wollte.139 
auch 1612 musste Kurtrier sich erneut beim mainzer präsidium bemühen, 
damit künftige ladungen der abtei unterblieben.140

im Gegensatz zur spanischen Vogteimacht unterhielt die abtei zwischen 
1570 und 1613 jedoch kaum Kontakte zum reichsoberhaupt. Deshalb kam 
es zunächst zu keiner Stellungnahme des reichs zu dem seit 1601 mit spa-
nischen truppen gegen den erzbischof geführten Kleinkrieg des Klosters 
und zu dem Höhepunkt der agitation des luxemburgischen Konventsteils 
1609/1610 gegen Kurtrier. erst nach dem verheerenden einfall der Spanier 
in das kurtrierische amt Welschbillig erließ Kaiser matthias im oktober 
1613 ein pönalmandat gegen St. maximin, das dem abt die entrichtung der 
landessteuern und die erstattung der dem Kurstaat entstandenen Schäden 
befahl.141 Da die abtei die entgegennahme des Schreibens verweigerte, schlug 
es der Kammerbote an der äußeren Klosterpforte an und versuchte, es in 
den Dorfschaften des maximiner Hochgerichtsbezirks zu notifizieren, wo 
er jedoch auf erheblichen Widerstand stieß.142 nach 1613 beruhigte sich die 
Gewalttätigkeit beider Seiten für einige zeit, wodurch das Kloster in der lage 
war, 1621 seine neue Kirche fertig zu stellen, flammte 1622 jedoch erneut 
auf143 und mündete in die große auseinandersetzung zwischen St. maximin 
und Kurtrier nach 1623.

Für die jeweiligen motive der kaiserlichen politik während des äußerst 
heftigen, ende 1623 infolge der übertragung der abtei an den trierer 
erzbischof philipp christoph von Sötern (1623–1652) durch die Kurie 
entstandenen und sich bis 1670 hinziehenden Konflikts zwischen der abtei 
und dem Kurstaat bedürfte es eingehender Forschungen in den archiven 
Wiens, Den Haags, madrids und roms. unklar bleibt trotz umfangreicher 
Vorarbeiten,144 ob sich 1623 Kaiser Ferdinand ii. vor allem durch massiven 

139 lHaKo best. 56 nr. 2127, beil. nr. 99; best. 1c nr. 19083, Druck: ohnumstöß-
liche ältere und neuere urkunden, siehe § 2.2. Streitschriften sowie Stabitr Hs 
1631/397.

140 lHaKo best. 1c nr. 19088.
141 lHaKo best. 1c nr. 19047; nuntiaturberichte Köln 5,1, S. 902 und S. 915 f.
142 lHaKo best. 1c nr. 19052; vgl. resmini, Hexenprozesse, S. 235 anm. 58.
143 lHaKo best. 1c nr. 19084 und best. 56 nr. 1568.
144 baur, philipp von Sötern, und Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und 

reich, S. 152–288.
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spanischen Druck zur unterstützung des vom Konvent gewählten abtes 
agritius von reckingen (1623–1655) veranlasst sah. als reichsoberhaupt und 
als Haupt der katholischen liga konnte es für ihn keine gewichtigen Gründe 
für seine anfängliche Stellungnahme in dieser auseinandersetzung geben, 
die Spanien und St. maximin begünstigen, ihm jedoch die Feindschaft des 
trierer Kurfürsten eintragen musste. ebenso unsicher ist, wieweit es gerade 
diese parteinahme war, die den trierer Kurfürsten zunehmend in die arme 
der Gegner des Kaisers getrieben hat, bis er als erzbischof der reichskirche 
schließlich gegen die katholische liga Krieg führte. Sicherlich wäre es zu 
einfach, die auseinandersetzung auf die in ihr hervortretenden politiker und 
Würdenträger zu personalisieren. Denn hinter ihr verbargen sich prinzipielle 
und seit langem schwebende Konflikte des Klosters auch mit den Ständen 
des kurtrierischen Staates, die während der zehnjährigen Gefangenschaft 
des erzbischofs von 1635 bis 1645 nicht beigelegt werden konnten und die 
sich im 18. Jahrhundert erneut bemerkbar machten. Dass sie damals jedoch 
die gewalttätigen Formen annahm, die sich in der gänzlichen beraubung, 
mehrmaligen Vertreibung und häufigeren körperlichen misshandlungen der 
mönche manifestierten, mag dem durch langjährige Kriegswirren abgestumpf-
ten zeitgeist entsprochen haben, dem Kompromissfähigkeiten weitgehend 
abhandengekommen waren.

ablauf und einzelheiten der Kette von auseinandersetzungen, die die 
abtei an den rand ihrer auflösung brachte, sind mehrmals beschrieben 
worden.145 Da das militärische Gewicht Spaniens gegen Kurtrier in dieser 
zeit zunehmend schwächer wurde, hing die behauptung der abtei gegen 
den Kurstaat vor allem von der unterstützung durch den Kaiser und dessen 
Streitkräfte ab. nach seinen erfolgen in böhmen und norddeutschland glaubte 
1624 Ferdinand ii. möglicherweise, auf die weitere unterstützung Kurtriers 
verzichten und stattdessen das engagement Spaniens im lothringischen raum 
stärker binden zu können. in den Jahren bis 1628 erreichte er teilweise durch 
massiven militärischen Druck zunächst den vorläufigen Verzicht des trierer 
Kurfürsten auf die abtei, dem die Kurie freilich beizutreten sich weigerte. 
auch stellte er den Status der abtei als reichsstand durch die bestätigung 
all ihrer echten und gefälschten urkunden und durch die neuinterpretation 
früherer entscheidungen der reichsgerichte wieder her, kassierte das pönal-
edikt seines Vorgängers von 1613 und bestätigte die befreiung des Klosters 

145 baur, philipp von Sötern, sowie Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und 
reich, S. 152–288.
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von jeglicher Form landesherrlicher besteuerung und zollerhebung. an der 
restitution der rechte der abtei hielt Ferdinand ii. trotz des wachsenden 
Widerstands der reichsstände bis zum Sommer 1630 fest und versuchte erst 
im Juli 1630 dem erzbischof entgegenzukommen,146 als es nach dem einfall 
der Schweden hierfür bereits zu spät war.

mit dem abzug der spanischen armee und der besetzung triers und 
seines umlandes durch die mit dem erzbischof verbündeten französischen 
truppen im august 1632 wurden die möglichkeiten des Kaisers illusorisch, 
die bedrängte abtei zu schützen. Vielmehr musste er nun ohnmächtig der 
besetzung des Klosters und der Vertreibung seiner mönche zusehen. nach 
deren rückkehr in die abtei änderte sich die lage des Konvents während 
der Gefangenschaft des erzbischofs in kaiserlicher Haft von märz 1635 bis 
mai 1645 und der regentschaft des trierer Domkapitels nicht grundlegend, 
da ein ausgleich mit den landständen nicht erreicht werden konnte. Schon 
bald nach seiner Freilassung im Sommer 1645 vertrieb der erzbischof die 
mönche erneut, versuchte aber vergeblich bei den Friedensverhandlungen 
1646–1648, die inkorporation der abtei in das erzstift zu erreichen. Schon 
beim Friedensschluss, mehr noch aber bei der Durchführung seiner bestim-
mungen nach 1648 zeigte sich jedoch, dass die frühere, für die unabhängigkeit 
der abtei vorteilhafte mächtekonstellation nicht wiederherzustellen war. Die 
Führungsrolle im Westen war nun von Spanien, der früheren Schutzmacht 
der abtei, endgültig an das französische Königtum übergegangen. Dessen 
zugriff auf die rheinischen territorien konnte das reich in den folgenden 
Jahrzehnten ohne engere zusammenarbeit mit dem trierer Kurstaat kaum 
abwehren und benötigte dessen unterstützung auch für die Stabilisierung 
der politischen Verhältnisse im reichsinnern. Die für die Durchführung des 
Westfälischen Friedens eingesetzte kaiserliche Kommission erreichte allerdings 
im Dezember 1649 die erneute rückführung der maximiner mönche, 1650 
eine teilrestitution der eingezogenen Klostergüter und zunächst auch eine 
nicht genau definierte anerkennung der reichsunmittelbarkeit durch Kaiser 
Ferdinand iii.147 als durch den tod des erzbischofs philipp christoph im 
Februar 1652 die Kurie die möglichkeit erhielt, ihre entscheidung bezüglich 
der abtsbestellung von 1623 zu revidieren, und im mai 1652 ihrem nuntius 

146 Hontheim, Historia trevirensis 3, S. 287.
147 Stabitr Hs 1649/369, fol. 52; zu den divergierenden interpretationen vgl. Käufer, 

Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 246 f.
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die amtseinführung des petrus reckingen als abt auftrug,148 schien auch 
die Durchsetzung der übrigen maximiner ansprüche Gestalt anzunehmen.

ein erstes motiv für das umschwenken Ferdinands iii. im Herbst 1652 
war die Sicherung der Stimme des neuen trierer Kurfürsten Karl Kaspar 
von der leyen (1652–1676) für die Wahl seines Sohnes Ferdinand zum rö-
mischen König. auf Karl Kaspars einspruch ordnete Ferdinand iii. statt der 
geplanten belehnung des maximiner abtes mit den regalien durch ihn selbst 
die beibehaltung des bisherigen Verfahrens an, wodurch die regalienleihe 
wieder durch den erzbischof zu erfolgen hatte. Danach schloss er im Juni 
1653 die beiden Vertreter der abtei von der teilnahme am reichstag zu re-
gensburg aus. zuvor schon hatte im Januar 1653 der Kaiser die aufhebung 
des urteils des reichshofrats von 1626 angeordnet, in der St. maximin zur 
unmittelbaren reichsabtei erklärt worden war, die interpretation des urteils 
des reichskammergerichts von 1570 im Sinne des erzbischofs bekräftigt 
und der einsetzung einer ausschließlich von den Standesgenossen des erz-
bischofs besetzten Kommission zur regulierung der Verhältnisse zwischen 
der abtei und dem Kurstaat zugestimmt. als die abtei ihre mitarbeit in der 
Kommission verweigerte und dies auch ihren untertanen verbot, verhängten 
Kurfürst und reich zunächst einen Wirtschaftsboykott über den abt und 
seine einhellig hinter ihm stehenden mönche,149 die nun zum größten teil 
erneut in luxemburg asyl suchten. nach der militärischen besetzung der 
abtei und ihrer Dörfer folgten schließlich die belegung des Klosters mit der 
reichsacht, der entzug seiner regalien und die privation seiner Güter. als 
administrator der Klostergüter und -vermögen setzte im September 1653 
der erzbischof zunächst nikolaus Deodatus, Scholaster des Stifts St. Kastor 
in Koblenz, danach den chorherrn von St. Simeon in trier, Johann Dietrich 
bruerius (breuer), ein. bruerius hatte diese Funktion bis zu seiner postu-
lierung als Dekan von St. Georg zu Köln 1661 inne150 und wurde von den 
mönchen mehrfach der finanziellen Veruntreuung bezichtigt, die auch zu dem 
Sittlichkeitsprozess gegen seinen bruder colin bruerius, 1653–1658 Kustos 
von St. Simeon,151 beigetragen haben dürfte.

Die personellen Veränderungen der folgenden Jahre, der tod Ferdinands iii., 
die nur einjährige regierung Ferdinands iV. und die Wahl leopolds i. zum 

148 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 488.
149 anders, jedoch unrichtig Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, 

S. 274 f.
150 zu Johann Dietrich bruerius siehe Heyen, Stift St. Simeon, S. 805–807.
151 Hierzu Heyen, Stift St. Simeon, S. 844.
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deutschen Kaiser auf der einen Seite sowie die Wahl des bisherigen maximi-
ner Geschäftsträgers zu regensburg und Wien, des luxemburgers maximin 
Gülich, zum Koadjutor und nach dem tod des abtes petrus reckingen im 
august 1655 zu dessen nachfolger auf der anderen Seite, konnten die un-
glückliche lage der abtei nicht ändern. Das einvernehmen zwischen dem 
Kaiserhof und dem Kurstaat wurde zunehmend zur Voraussetzung für die 
einwirkungsmöglichkeiten des reichs im Westen überhaupt. erzbischof Karl 
Kaspar, der sein ziel, die unterwerfung der abtei, nie aus den augen verlor, 
mag gefühlt haben, dass die zeit für ihn arbeitete. Der neue abt, der nicht 
weniger als sein Vorgänger und sein amtmann engelbert broquard152 wei-
terhin die reichsstandschaft seines Klosters verfocht, musste in luxemburg 
mit ansehen, wie mit der kontinuierlichen Schwächung Spaniens auch seine 
eigenen einflussmöglichkeiten schwanden. um wenigstens die aufhebung 
der Güterprivation zu erreichen, erklärte er sich im november 1661 schließ-
lich bereit, sich vom erzbischof mit den regalien des reichs belehnen zu 
lassen, hierbei die eidesformel zu verwenden, die seine Vorgänger, die äbte 
matthias 1568 und reiner 1582, gebraucht hatten, und seine Steuerschulden 
gegen den Kurstaat anzuerkennen. auf den einspruch des Kurfürsten wurde 
die administration der Klostergüter jedoch weiterhin aufrecht erhalten, da 
der abt dem Kaiser nach seiner eidesleistung in einem Schreiben erklärt 
hatte, seine investitur nicht aus freien Stücken, sondern gezwungenermaßen 
eingeholt zu haben. es dauerte noch weitere acht Jahre, bis sich die abtei 
im mai 1669 zur leistung des Gehorsamseides, der landessteuern und 
der reichssteuern in der Form der allgemeinen landesumlagen gegen den 
erzbischof bereit erklärte,153 worauf Kaiser leopold i. im Januar 1670 die 
temporalienprivation endlich aufhob.154

allerdings hat St. maximin danach immer bestritten, durch diesen unter-
werfungsakt ein landsässiges Kloster geworden zu sein. auch die Juristen 
des Kurstaates selbst haben in der Steuerpflichtigkeit des Klosters und in der 
regalienleihe nur bedingt ein zeichen einer solchen landsässigkeit gesehen 
und auch den Gehorsamseid des abtes keineswegs als lehenseid gegenüber 
dem landesherrn gedeutet. Vor 1785 war dem überwiegenden teil von 
ihnen durchaus bewusst, dass der rechtsstatus der abtei sich von dem der 

152 zu ihm § 18.3. Die amtsverwaltung sowie Käufer, Sankt maximin zwischen 
Kurfürst und reich, dessen ausführungen auf S. 286 f. bezüglich der resignation 
broquards jedoch irreführend sind, da dieser 1674 als maximiner amtmann starb.

153 lHaKo best. 1c nr. 19045.
154 lHaKo best. 1c nr. 4658.
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anderen Klöster des Kurstaats erheblich unterschied. erst die sich langsam 
entwickelnde urkundenkritik gab ihnen möglichkeiten, wenigstens einen 
teil der maximiner ansprüche als unbegründet zurückzuweisen. Während 
für sie die Standesqualität des Klosters insgesamt unsicher blieb, bestanden 
hieran für ihre mitwelt kaum zweifel. bis 1785 bezeichnete sich St. maximin 
auch gegenüber reichsinstitutionen als kaiserliches und exemtes Kloster,155 
führte im Wappen und an der eingangspforte den doppelköpfigen reichsad-
ler (siehe abb. 20) und schmückte sowohl die Schlusssteine im Hauptschiff 
der Klosterkirche wie die Gartenanlage mit den Köpfen beziehungsweise 
Statuen deutscher Herrscher. um Sitz und Stimme im reichstag zu behal-
ten, verfocht die abtei bis 1785 vehement die reichsunmittelbarkeit ihrer 
Herrschaft Freudenburg. Die vor dem erwerb 1597 durch St. maximin 
komplizierten besitz-, rechts- und lehensverhältnisse dieser Herrschaft 
entfachten deshalb im 18. Jahrhundert zwischen den trierer und maximiner 
anwälten ausgedehnte Federkriege.156 zum entsetzen des Kurstaates bewogen 
sie und Justus Jacob mösers ausführungen hierzu in seinem Staats-recht des 
churfürstenthums trier das reichskammergericht 1772, die Vertretung der 
abtei auf dem reichstag zu bestätigen.157 über die Klagen des erzbischofs 
hiergegen158 erging in den Jahren, in denen das alte reich noch bestand 
hatte, kein endurteil.

ebenfalls keine lösung fand ein weiterer Konflikt zwischen Kurtrier 
und der abtei wegen der von St. maximin auf Grund teilweiser gefälschter 
privilegien beanspruchten regale auf der Saar und der mosel, über die 1670 
keine entscheidung getroffen war. Sie waren zuvor bereits strittig gewesen,159 
beschäftigten jedoch vor allem im 18. Jahrhundert die institutionen der abtei, 
des Kurstaats und des reichs, obwohl ihr materieller Wert recht unbedeutend 
war. Da Kurtrier nämlich die auf Grund der regalien durch das Kloster zu 
taben und Schweich unterhaltenen Fähren wie auch dessen Fischereirechte 
auf der mosel und der Saar nie wirklich beeinträchtigte, erstreckte sich der 
Streit in erster linie nur auf das bergungsregal, nämlich auf das recht der 
bergung und bestattung der in diesen Flüssen gefundenen leichen. Doch 
waren die rechtspositionen beider parteien so verhärtet, dass es hierbei in 
zahlreichen Fällen zur gelegentlich von Skandalen begleiteten exhumierung 

155 z. b. 1768 in lHaKo best. 56 nr. 2604.
156 Siehe § 2.2. Streitschriften.
157 lHaKo best. 1c nr. 964 und nr. 19056 sowie best. 56 nr. 2606.
158 lHaKo best. 56 nr. 2606.
159 lHaKo best. 1c nr. 19052.
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der leichname von Verunglückten durch das kurtrierische militär und deren 
bestattung auf Friedhöfen kurtrierischer Dörfer kam, die zuvor von den 
leuten der abtei aufgefunden und auf den Friedhöfen zu longuich, Kenn, 
Detzem oder taben beigesetzt waren.160 zwar hatte das reichskammergericht 
im august 1715 die regalien der abtei auf der Saar und der mosel im allge-
meinen anerkannt und dem Kurfürsten solche exhumierungen untersagt,161 
doch bezeichnete dieser später das mandat als erschlichen und als seinen 
vom reich verliehenen regalien zuwiderlaufend.162 noch 1767 ließen die 
Kurtrierer behörden einen verunglückten mühlenknecht unter der bedeckung 
mehrerer hundert Soldaten auf dem longuicher Friedhof ausgraben und zu 
Schweich bestatten.163 andere regalien des Klosters, etwa das mit dem recht 
des Holzeinschlags verbundene Forstregal,164 bestritt Kurtrier erst nach 1770.

Der Wiener Hof selbst hat nach 1670 keine weitere entscheidung bezüglich 
der Standesqualität und der regalien der abtei gefällt. nach 1715 waren die 
Habsburger, deren reichspolitik nun zunehmend von ihrer Hausmachtspoli-
tik resorbiert wurde, durch den besitz des Herzogtums luxemburg sowohl 
nachbarn Kurtriers wie der abtei St. maximin. Die Vorteile, die dem Kaiser 
die unterstützung triers als Kurstaat in der reichspolitik bot, wurden dadurch 
aufgewogen, dass große besitzungen von St. maximin teile des Herzogtums 
bildeten und der abt den luxemburger Ständen als primas vorstand, eine 
Funktion, die sich mit seiner landsässigkeit gegenüber Kurtrier nur schlecht 
vertragen hätte. Deshalb vermied Wien in den fast permanenten Querelen 
zwischen den erzbischöfen und den äbten konsequent jegliche Stellungnahme. 
Dies hinderte die Habsburger erzherzöge bei ihrem aufenthalt zu luxem-
burg nicht an persönlichen Kontakten zu den maximiner äbten, von denen 
sie sich mehrmals in ihrer luxemburger residenz, dem refugium, bewirten 
ließen und denen sie seit 1700 regelmäßig den titel eines rats beziehungs-
weise Staatsrats verliehen.165 mit der tradition der strikten neutralität brach 
erst Josef ii., als er 1785 in einer undurchsichtigen politischen Situation das 

160 zahlreiche Vorgänge hierzu in lHaKo best. 1c nr. 19044 und nr. 19052 sowie 
best. 56 nr. 2127 und nr. 2165.

161 lHaKo best. 1c nr. 19054.
162 lHaKo best. 1c nr. 19044.
163 lHaKo best. 211 nr. 2644.
164 lHaKo best. 1c nr. 6960.
165 Staarchtr best. DmpG nr. 6; best. b nr. 7 und nr. 8 sowie paris, bn lat. nouv. 

aqc. nr. 9269.
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Visitationsbegehren des Kurfürsten clemens Wenzeslaus in der abtei nicht 
nur tolerierte, sondern bei der Kurie auch aktiv unterstützte.166

2. Die Kurie

Wie bei anderen urkundenausstellern werden bei einigen der frühen 
papsturkunden für das Kloster spätere Fälschungen sogleich augenfällig. bei 
weiteren sind zumindest zweifel bezüglich ihrer echtheit beziehungsweise 
ihres aussagewertes angebracht. So hat bereits Hontheim167 in der ältesten 
dieser urkunden, der abtswahl-, immunitäts- und pontifikalienbestätigung 
des papstes Gregor ii., angeblich aus dem Jahr 729,168 eine plumpe Fälschung 
gesehen, die nicht nur den privilegien der abtei ein hohes alter, sondern für 
die Klostertraditionen auch das abbatiat des basinus, den frühen päpstlichen 
Schutz und die befolgung der benedictusregel sichern sollte. ihm ist die 
neuere Forschung ausnahmslos gefolgt. im Gegensatz zu Harry bresslau und 
erich Wisplinghoff hat theo Kölzer für sie mit guten Gründen die Vorlage 
einer echten papsturkunde abgelehnt.169 Wirkliche berührungen der Kurie 
zu St. maximin in dessen Stadien als bischofskloster, als frühe reichsabtei 
und als einer von laienäbten beherrschten mönchsgemeinschaft lassen sich 
an Hand der Quellen nicht nachweisen.

aus der überlieferung der exkommunikationsformel eines papstes leo 
gegen Schädiger der Klostergüter allgemein in einer Handschrift offensichtlich 
maximiner provenienz170 könnte man schließen, dass nach der beseitigung 
des laienabbatiats abt ogo i. von papst leo Vii. bald nach 936 den Schutz 
der Kurie gegen die entfremdung von Klosterbesitz erbeten habe.171 Für die 
beziehungen der abtei zur Kurie während der ottonenzeit ist diese mög-
liche erste berührung beider institutionen jedoch ohne größere bedeutung, 
verglichen mit der im original verlorenen bulle des papstes agapit ii. im 

166 Hierzu § 14. barock und aufklärung zu St. maximin.
167 Hontheim, Historia trevirensis 1, S. 117.
168 mub 1 nr. 9.
169 bresslau, über die ältesten Königs- und papsturkunden für das Kloster, S. 60; 

Wisplinghoff, untersuchungen, S. 171 f.; Kölzer, Studien, S. 89.
170 Früher codex celtenham phill. 400; zu ihrer identifizierung siehe Krämer, 

Handschriftenerbe 2, S. 778.
171 Hampe, reise nach england, S. 410–415; vgl. zimmermann, papsturkunden 1 

nr. 89.



§ 19. auswärtige beziehungen 545

Februar 950. ihre echtheit ist in der Forschung freilich heftig umstritten.172 in 
ihr wird auf die immunitätsverleihung ottos i. für St. maximin 940173 bezug 
genommen und die ansprüche des trierer erzbischofs unter heftigen, für 
den Kurialstil eher ungewöhnlichen ausfällen gegen dessen person zurück-
gewiesen. einige Kanzleiunregelmäßigkeiten der urkunde sprechen eher für 
ihre Fälschung, doch sind die anderen argumente für eine solche annahme 
nicht allzu gewichtig. Das sonst zumeist nur in anderen Fälschungen genannte 
St. Johannespatrozinium der abtei könnte bereits papst leo Vii. nach 936 
verwendet haben. Wenig einleuchtend ist auch theo Kölzers Vermutung, dass 
dem Wortlaut der urkunde bereits die erst um 966/967 niedergeschriebene 
nachricht des continuators der chronik reginos über die umtriebe erz-
bischof rotberts gegen die abtei zugrunde liege.174

Weitgehend einig ist sich die Forschung dagegen über den Fälschungscha-
rakter der in dem Spurium ottos i.,175 angeblich vom Februar 962, erwähnten 
privilegienbestätigung und des Schutzversprechens des papstes Johannes xii. 
für die abtei. Vor 1140 bestimmten die rechtsstellung des Klosters nämlich 
ausschließlich die Herrscher, deren Diplome in ottonischer und salischer zeit 
auch die Grundlage der beziehungen der abtei zur Kurie bildeten. Deutlich 
wird dies bei der bestätigung der von otto i. der abtei verliehenen privilegi-
en, etwa der freien abtswahl, und immunitäten durch papst Johannes xiii. 
968,176 bei der sich die Kurie des Wortlauts der urkunde ottos i. vom 5. april 
965177 bezüglich des Königsschutzes, der immunität und der freien abtswahl 
für St. maximin bedient hat.178 auch bei dem Verbot in der urkunde, die 
abtei zu verschenken, inserierte Johannes xiii. wörtlich die beschlüsse der 
Frankfurter Synode von 951179 und wiederholte damit nur reichsrechtliche 
Satzungen. anzumerken bleibt, dass auch die papsturkunde von 968 anlass 
zu einigem bedenken bereitet, dass es jedoch gute Gründe für ihre echtheit 

172 mub 1 nr. 197. zu den Fälschungen des Klosters wird sie von Hontheim, His-
toria trevirensis 1, S. 285, oppermann, rheinische urkundenstudien 2, S. 25, und 
Kölzer, Studien, S. 57–62, gerechnet, als echt betrachten sie Wisplinghoff, un-
tersuchungen, S. 134, und zimmermann, papsturkunden 1 nr. 121.

173 mGH D o i nr. 31.
174 regino von prüm, chronicon cum continuatione treverensi, ed. Kurze, S. 164; 

siehe § 10. St. maximin in ottonischer zeit.
175 mGH D o i nr. 442.
176 mub 1 nr. 231; zimmermann, papsturkunden 1 nr. 185.
177 mGH D o i nr. 280.
178 boshof, Das erzstift trier, S. 154.
179 Seibert, abtserhebungen, S. 61 anm. 174.
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gibt. So wird die anwesenheit des maximiner abtes thietfried (967–983) 
an der Kurie im Januar 968 auch durch zwei Fälschungen180 und durch eine 
echte urkunde bezeugt.181 Die bestätigung der durch die ottonen der abtei 
verliehenen Stellung wiederholte papst Johannes xV. im Januar 987.182

eine weitere päpstliche bestätigung könnte die verlorene urkunde des 
papstes Gregor V. vom Januar 999 darstellen. ihr text dürfte die Grundlage für 
das bereits erwähnte gefälschte abtswahl-, immunitäts- und pontifikalienpri-
vileg Gregors i., angeblich aus dem Jahr 729,183 bilden, wie die Scriptumszeile 
des Spuriums nahelegt.184 Falls dies zutrifft bleibt jedoch unsicher, ob 999 
Gregor V. den maximiner äbten bereits den Gebrauch der pontifikalien ge-
stattet hat, der ihnen in der Fälschung Gregors ii. zugestanden wurde. ohne 
hier auf die damit verbundenen Kontroversen näher einzugehen,185 spricht 
allgemein gegen eine solche privilegierung, dass pontifikalienverleihungen 
an äbte vor 1050 selten sind und gerade in bischofsstädten kaum erfolgten. 
Generell kann sie allerdings nicht ausgeschlossen werden. Denn für die Ver-
leihung der pontifikalien an St. maximin schon zu diesem zeitpunkt sprechen 
andererseits einige in der abteigeschichte liegende umstände. zunächst muss 
bei der entwicklung der päpstlichen pontifikalienvergaben an äbte sicherlich 
berücksichtigt werden, dass es um 1000 außer etwa Fulda, corvey oder der 
reichenau kaum eine für die organisation der reichskirche wichtigere und 
vom bistumsverband so weitgehend exemte abtei gab wie gerade St. maxi-
min. Deshalb ist eine solche auszeichnung ihrer leiter durch die Kurie zu 
einem relativ frühen zeitpunkt zumindest nicht unmöglich. Für eine spätere 
Verleihung oder bestätigung der pontifikalien, deren besitz 1237 von papst 
Gregor vorausgesetzt wurde186 und die im 13. Jahrhundert die maximiner 
äbte zu Vertretern der trierer erzbischöfe bei pontifikalfunktionen werden 
ließen,187 finden sich keine Hinweise. Dies trifft vor allem für die Jahrzehnte 
nach 1000 zu, für die nahezu alle belege über beziehungen der Kurie zu 

180 mGH D o i nr. 391 und mGH D o ii nr. 57; vgl. Kölzer, Studien, S. 95–107.
181 mGH D o iii nr. 95.
182 mub 1 nr. 258; zimmermann, papsturkunden 1 nr. 291.
183 mub 1 nr. 9.
184 zimmermann, papsturkunden 1 nr. 364, S. 710–711; anders Kölzer, Studien, 

S. 89.
185 oppermann, rheinische urkundenstudien 2, S. 70, Wisplinghoff, untersu-

chungen, S. 38, und Kölzer, Studien, S, 90 f.
186 mub 3 nr. 594.
187 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 268, und brower/masen, metropo-

lis 1, S. 353.
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der abtei fehlen, weshalb sich für eine solche Verleihung keine konkreten 
anhaltspunkte ermitteln lassen. auch das autenticum der später verfälschten 
urkunde leos ix. 1051 dürfte hierfür nicht in betracht kommen, wie unten 
ausgeführt wird.188 Wenig Gewicht für den Gebrauch der pontifikalien vor 1060 
durch die maximiner äbte hat sicherlich die nachricht hierüber in der Vita 
basini,189 da diese nicht, wie früher angenommen, um 1060/1075, sondern erst 
um 1520 durch Johannes Scheckmann verfasst wurde.190 andererseits spricht 
gegen die Vergabe der pontifikalien erst in dem zeitraum von 1075 bis nach 
1140, dass St. maximin während des gesamten ablaufs des investiturstreits 
auf der kaiserlichen Seite stand und dass danach die Spannungen mit dem 
trierer erzbistum eine solche auszeichnung sicherlich verhindert hätten.

Die möglichkeit der pontifikalienverleihung durch die päpste um 999 
kann deshalb nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Doch war St. maximin 
im 10. Jahrhundert ausschließlich Königskloster, dessen rechtsstellung zu-
nächst vom Herrscher bestimmt und danach von der Kurie lediglich bestätigt 
wurde. Selbst die sonst in papsturkunden bei größeren abteien gelegentlich 
erwähnte unterstellung ausschließlich unter die Jurisdiktion der römischen 
Kirche unterblieb bei ihm, obwohl es zur Gruppe der lothringischen Klöster 
zählte, um deren belange sich die Kurie damals stärker als bei den übrigen 
abteien des reichs bemüht hat.191 im 11. Jahrhundert hingegen war das Kloster 
zunächst aus dem blickfeld und nach 1077 auch aus dem Weisungsbereich 
der Kurie gerückt und die wenigen urkunden der päpste für St. maximin in 
diesem zeitraum stellen sich als spätere Fälschungen oder doch Verfälschungen 
dar. offenkundig ist dies bei der privilegienbestätigung benedikts Viii. vom 
Dezember 1023,192 in deren Wortlaut teile des von abt berengoz um 1116 
gefälschten Diploms Heinrichs ii. angeblich aus dem Jahr 1023 inseriert sind.193 
Schwieriger ist das ausmaß der Verfälschungen in der Güterbestätigung des 
papstes leo ix. im Januar 1051194 zu bestimmen. einzelne urkundenteile in 
ihr könnten auf einer echten Grundlage beruhen.195 ihre authentische bulle ist 

188 anders Kölzer, Studien, S. 183, und Wisplinghoff, untersuchungen, S. 174.
189 aa SS martii bd. 1, antwerpen 1668, S. 315 f.
190 poncelet, l’auteur de la vie de S. basin, S. 134 f., und Winheller, lebensbe-

schreibung, S. 167–174.
191 Seibert, abtserhebungen, S. 111.
192 zimmermann, papsturkunden 1 nr. 1268.
193 mGH D H ii nr. 502; vgl. Kölzer, Studien, S. 180.
194 mub 1 nr. 333.
195 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 173, und Kölzer Studien, S. 181–184.
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jedoch nachträglich angebracht196 und ihre besitzliste stimmt mit den Güter-
aufzählungen in den anderen, allerdings ebenfalls gefälschten urkunden des 
12. Jahrhunderts nur wenig überein. in ihr fällt besonders die nennung des 
Hofes niederbrechen im einrichgau auf, dessen besitz 50 Jahre später zwischen 
den ministerialen von molsberg und der abtei strittig war und die wegen des 
Hofes mehrere andere Fälschungen produziert hat. Die Glaubwürdigkeit der 
papsturkunde in ihrer vorliegenden Form wird noch dadurch verringert, dass 
ebenfalls noch im Januar 1051 in einem mit bestimmtheit den Fälschungen 
des maximiner abtes berengoz (1107–1127) zuzurechnenden Spurium Kaiser 
Heinrich iii. für den Hof niederbrechen auf die vorhergehende bestätigung 
des papstes leo ix. verweist.197 Falls jedoch die in der Forschung häufig 
geäußerte Vermutung zutrifft, die abtei habe im Januar 1051 wirklich eine 
papsturkunde erhalten, würde dies bedeuten, dass sie die urkunde später 
materiell ausgeschlachtet, das heißt unter Verwendung des ursprünglichen 
protokolls, eschatokolls und Siegels später eine neue urkunde mit einer 
veränderten Dispositio hergestellt und hierauf das original vernichtet hat. 
bei einem solchen Vorgehen leuchtet jedoch wenig ein, dass der eigentliche 
inhalt der urkunde leos ix. von 1051 die Verleihung der pontifikalien 
gewesen sei, wie theo Kölzer und erich Wisplinghoff annehmen,198 und die 
deshalb den pontifikalienpassus in der auf den namen Gregors ii. von 729 
lautenden Fälschung auf diese urkunde und nicht auf das Deperditum von 
999 zurückführen. Denn eine absichtliche Vernichtung der Verleihung von 
ehrenrechten, die den maximiner äbten die Weihebefugnisse erteilten und 
sie zu liturgischen Stellvertretern der trierer erzbischöfe erhoben, lediglich 
um bessere diplomatische rechtstitel in einer Güterauseinandersetzung zu 
erlangen, erscheint zumindest aus heutiger Sicht absurd.

bestanden bis zum ausbruch des investiturstreits 1077 möglicherweise noch 
spärliche beziehungen der abtei zur Kurie, die sich in den Quellen aber nicht 
niedergeschlagen haben, dürften danach für vier Jahrzehnte solche Kontakte 
abgebrochen sein. Die parteinahme St. maximins im investiturstreit für die 
positionen der Kaiser und der mit ihnen verbundenen trierer metropoliten 
wird in den überlieferungen zwar nicht ausdrücklich hervorgehoben, ergibt 
sich jedoch aus dem politischen umfeld.199 Die nähe der abtei zum Herr-
scherhaus und ihre einbeziehung in die Kirchenpolitik der Salier drückten 

196 bresslau, über die ältesten Königs- und papsturkunden, S. 39.
197 mGH D H iii nr. 262; vgl. Kölzer, Studien, S. 180 f.
198 Kölzer, Studien, S. 183; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 174.
199 Hierzu erkens, Die trierer Kirchenprovinz, S. 76 und S. 188–190.
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sich nach 1100 in der Stellung ihrer Vorsteher aus. abt Folmar (1101–1106) 
war zugleich leiter der reichsabtei Stablo und erhielt für dieses Kloster 
mehrere Diplome Heinrichs V. Sein nachfolger berengoz (1107–1126/1127), 
der von Heinrich V. nicht nur die abteien St. arnulf bei metz und Werden 
erhielt und den Kaiser auf dessen italienzug 1116 begleitete, berührte auch in 
seinen Schriften mehrmals die kirchenpolitische Situation jener Jahre. ohne 
das reformpapsttum einer ausdrücklichen Kritik zu unterziehen, vertrat er 
in ihnen die traditionelle Gleichberechtigung der weltlichen und geistlichen 
Gewalt, die in der Kirche als Synergismus wirken sollte.200 Wohl nur flüchtig 
und nicht ganz zweifelsfrei ist sein Kontakt während seines italienaufenthaltes 
1116 mit dem als intervenienten in der privilegienbestätigung Heinrichs V. 
genannten papst paschalis ii.201

Während die Kurie in jenen Jahrzehnten unter zurückdrängung der bi-
schöflichen und kaiserlichen Herrschaftsrechte das modell des päpstlichen 
Schutzklosters förderte, nahm St. maximin an dieser entwicklung keinen 
anteil und verharrte auf dem Status eines reichsklosters, in dem schon lange 
vor dem Wormser Konkordat von 1123, trotz des Wahlrechts des Konvents, 
der Herrscher für die bestellung seiner äbte bestimmend war. Dies wurde 
bei den ernennungen der äbte poppo und Dietrich i. deutlich und kann 
auch für die äbte Folmar und berengoz zumindest vermutet werden. Da 
im frühen 12. Jahrhundert der Königsschutz immer bedeutungsloser wurde, 
drohte die abtei, dem zugriff ihrer nachbarn schutzlos ausgeliefert zu sein, 
wenn nicht die ereignisse der Jahre 1139/1140 für die Geschichte des Klos-
ters eine entscheidende Wende gebracht hätten. als das wichtigste resultat 
dieser zäsur wurde häufig die unterwerfung von St. maximin unter die 
Herrschaft des trierer erzbischofs gesehen. Für die folgenden 300 Jahre der 
Klostergeschichte mag dies zutreffen. Für die spätere entwicklung der abtei 
bis zur faktischen aufhebung ihrer monastizität 1785 war jedoch die ihr 
damals verliehene rechtsstellung als päpstliches Schutzkloster folgenreicher. 

Vorausgegangen war der neubestimmung des rechtsstatus der abtei die 
relative machtlosigkeit des Königtums lothars im lothringischen raum 
nach dem ende der Salier. Gegen die Vorstellungen des trierer erzbischofs 
albero (1131–1152) mag die ohnmacht des reiches St. maximin stärker an 
ihre Vögte, die luxemburger Grafen, gebunden haben, was in dem Vog-

200 So im libellus insignis de mysterio ligni dominici; migne, pl 160, Sp. 981–1010.
201 mub 1 nr. 434; vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 151, dagegen Gawlik, 

Das Diplom Kaiser Heinrichs V., S. 605 f.
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teiweistum 1135202 und in dem späteren Widerstand der Grafen gegen die 
neuorientierung der abtei zum ausdruck kam. eine weitere Voraussetzung 
für die Veränderung der rechtsstellung St. maximins war das Desinteresse 
des neuen staufischen Königs Konrad iii. im rhein-moselgebiet und seine 
abhängigkeit von der unterstützung des trierer erzbischofs, dem er seine 
erhebung im märz 1138 hauptsächlich verdankte. Deshalb war er bereit, 
den Fälschungen der trierer Kirche ein höheres Gewicht beizumessen als 
dem bisherigen Status von St. maximin als reichskloster, den er im mai 1139 
nachhaltig beseitigte.203 Der für den König und den erzbischof zur rechtfer-
tigung ihres eingriffs dienende anlass waren die fortdauernde Simonie- und 
Verschleuderungsvorwürfe eines maximiner Konventsteils gegen ihren abt 
Gerhard (1126/1127–1138), mit denen sich seit 1133 auch die Kurie beschäf-
tigte, die 1135 den abt zeitweilig suspendierte. papst innozenz ii. versuchte 
offensichtlich vergeblich, die von abt Gerhard verfügte pfründenberaubung 
seiner ankläger rückgängig zu machen und übertrug die weitere untersu-
chung erzbischof albero von trier, wurde in seinem Vorgehen zunächst 
jedoch durch die Fürsprache Kaiser lothars für abt Gerhard behindert. 
erst nach lothars tod im Dezember 1137 setzte innozenz ii. ende 1138 
den inzwischen vom erzbischof exkommunizierten abt, der seine Gegner 
aus der abtei vertrieben hatte, endgültig ab, nachdem er ihn vergeblich vor 
sein Gericht geladen hatte.204

Für die Kurie, die schon im oktober 1135 gegen abt Gerhard außer Si-
monie und Verschwendung auch den Vorwurf mangelnden religiösen Sinns 
erhoben hatte,205 war mit dessen Flucht 1139 aus St. maximin die angele-
genheit zunächst beendet. Denn im Gegensatz zu erzbischof albero hatte 
sie mit dem Verfahren gegen den abt keinerlei politische ziele verbunden, 
die die rechtsstellung der abtei betrafen. als deshalb im Frühjahr 1140 der 
vom Konvent gewählte neue abt Siger nach rom reiste, zögerte sie nicht, 
seine Wahl zu bestätigen, ihn zu weihen und den einspruch des trierer 
erzbischofs albero gegen dessen Wahl zurückzuweisen.206 Der Widerstand 
alberos mochte daraus rühren, dass Sigers Familie eng mit alberos Wider-
sachern, den luxemburger Grafen, verbunden war.207 Vermutlich war es 

202 mub 1 nr. 483.
203 mGH D K iii nr. 26.
204 Hierzu auch § 12. Die jungcluniazensische reform.
205 Hontheim, Historia trevirensis 1 nr. 348.
206 mub 1 nr. 498.
207 So balderich in der Gesta alberonis archiepiscopi, ed. Waitz, S. 253.
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aber nicht nur die personelle entscheidung, die den heftigen Widerspruch 
des erzbischofs auslöste, sondern vor allem die bulle innozenz’ ii. vom 
6. mai 1140.208 neben einer ausführlichen besitzbestätigung hatte sie die 
unmittelbare unterstellung von St. maximin unter den Schutz des papstes 
und die bestätigung des freien Wahlrechts seiner äbte durch den Konvent 
zum inhalt, wobei die Konfirmation des Gewählten nun ausschließlich der 
Kurie zustand. Hierdurch schienen die einflussmöglichkeiten des erzstifts 
auf St. maximin weitgehend ausgeschaltet. Wohl durch das einwirken 
bernhards von clairvaux im zeichen des zusammenwirkens von regnum 
und Sacerdotium bei dem bevorstehenden Kreuzzug bestätigte dann jedoch 
im Dezember 1140 innozenz ii. den Spruch Konrads iii. vom Vorjahr, der 
die abtei dem erzstift unterstellte,209 ohne jedoch den Status der abtei als 
päpstliches Schutzkloster ausdrücklich aufzuheben.

Die hierdurch entstandene widersprüchliche rechtsstellung von St. maxi-
min als ein in den bistumsverband eingegliedertes päpstliches Schutzkloster 
beseitigte die bisherige bindung der abtei an das reich, ließ aber für die 
zukunft sowohl dem Kloster wie dem erzstift und der Kurie alle optionen 
offen. in den beiden folgenden Jahrhunderten begnügte sich St. maximin mit 
der Stellung als der ersten abtei im erzbistum. erst seit dem 15. Jahrhundert 
begann das Kloster die Disziplinargewalt der erzbischöfe über seinen Konvent, 
die sich zuvor jedoch nicht wirklich bemerkbar gemacht hatte, zu bestreiten 
und aus seiner eigenschaft als päpstliches Schutzkloster seine exemtion 
von der trierer Kirche abzuleiten. Den erzbischöfen dürfte der rechtliche 
unterschied zwischen der abtei und den übrigen trierer Klöstern immer 
bewusst gewesen sein, weshalb sie sich nach 1140 jeglicher beurkundung ihres 
besitzstandes und ihrer privilegien enthielten. als sie seit dem 14. Jahrhundert 
zunehmend die interessen ihres erzstifts in der abtei durchsetzen wollten, 
kümmerte sie deren unterstellung unter den Heiligen Stuhl zunächst jedoch 
nur wenig. So war im Februar 1367 bei der überlassung der temporalien 
und Spiritualien des Klosters durch dessen abt otto von Gennep an erzbi-
schof Kuno von trier von der hierfür erforderlichen zustimmung der Kurie 
nicht die rede210 und noch im Herbst 1427 maßte sich erzbischof otto von 
trier entgegen der zuvor ergangenen Schutzurkunden der Kurie die rechte 
der Visitation zu St. maximin und der absetzung des abtes an.211 Danach 

208 mub 1 nr. 516.
209 mub 1 nr. 518.
210 lHaKo best. 1c 8 nr. 357.
211 Stabitr Hs 1644/380, S. 697–707.
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mussten die erzbischöfe dem Status der abtei als Schutzkloster der Kurie, 
der dort allein das Visitationsrecht und die bestätigung ihrer äbte zukam, 
stärker rechnung tragen, bis erzbischof clemens Wenzeslaus 1785 die volle 
eingliederung St. maximins in den bistumsverband durchsetzen konnte.

Die späteren päpste dagegen scheinen in den bestimmungen innozenz’ ii. 
vom Herbst 1140 bezüglich der unterordnung der abtei unter das erzstift 
eher eine durch die umstände bedingte und zeitlich befristete Verfügung 
gesehen zu haben. Für den eigentlichen Status von St. maximin als päpstliches 
Schutzkloster blieben für sie die bestimmungen der bulle vom mai 1140 ent-
scheidend. zwar wiederholte die Kurie zunächst die unterstellung der abtei 
unter den trierer erzbischof mehrmals in ihren im 12. Jahrhundert für die 
trierer Kirche noch häufigeren privilegienbestätigungen, so 1147, 1152, 1161 
und 1190.212 Da im 13. Jahrhundert solche bestätigungen der päpste für das 
trierer erzstift jedoch nicht mehr üblich waren, und weil vor 1411 zwischen 
den erzbischöfen und der abtei keine größeren zerwürfnisse entstanden, 
lässt sich der zeitpunkt nicht genau eingrenzen, an dem die Kurie von diesen 
bestimmungen abgerückt ist. in der besitzbestätigung Gregors ix. 1228 für 
St. maximin und bei der bestätigung der dem Kloster angeblich verloren 
gegangenen älteren privilegien durch innozenz iV. 1245 wurde der abtei der 
päpstliche Schutz ohne auf das erzstift bezug nehmende einschränkungen 
versprochen.213 ebenso verwies bei der ablassgewährung für die reparatur 
der Klostergebäude 1245 die Kurie darauf, dass St. maximin von Kaiser 
Konstantin und dessen mutter Helena gegründet sei.214 Dies braucht nicht 
schon als ablehnung der unterordnung der abtei unter das erzstift durch 
die Kurie gedeutet werden, da die unterstellungsfrage damals überhaupt 
nicht aktuell war. Wirklich konfrontiert mit dem Widerspruch zwischen der 
Stellung von St. maximin als päpstlichem Schutzkloster und dem sich aus 
der unterstellung unter sein erzstift ergebenden Weisungsrecht des trierer 
erzbischofs otto wurde die Kurie erstmals 1426. auf die Vorstellungen des 
maximiner Konvents215 untersagte damals der als päpstlicher Kommissar 
eingesetzte Kardinaldiakon ardicuus dem erzbischof die Visitation der 
abtei, da sie unmittelbar dem Heiligen Stuhl unterstehe.216 in der Sache 

212 1147: mub 1 nr. 547; 1152: mub 1 nr. 562; 1161: mub 1 nr. 625; 1190: mub 2 
nr. 104.

213 1228: mub 3 nr. 338; 1245: mub 3 nr. 838.
214 mub 3 nr. 841.
215 Stabitr Hs 1644/375, S. 881–890.
216 Stabitr Hs 914/1143, fol. 229 f.
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bedeutete das die anerkennung der kirchenrechtlichen immediatstellung 
der abtei durch die Kurie, die danach bis zur aufklärung im Gegensatz zu 
den landesherrlichen Souveränitätsansprüchen Kurtriers nicht mehr ernsthaft 
bestritten wurde. um unnötige Konfrontationen mit den trierer metropoliten 
aus dem Weg zu gehen, verwiesen die päpste im 15. Jahrhundert jedoch noch 
weitaus seltener auf das unmittelbare unterstellungsverhältnis der abtei als 
St. maximin selbst. Dennoch findet die Stellung St. maximins als päpstliches 
Schutzkloster unmissverständlichen ausdruck bereits in den bullen der päpste 
pius ii. 1459, 1460 und 1462,217 Sixtus iV. 1476 und 1483218 sowie leos x. 
1514.219 Schon 1481 weigerte sich abt antonius von St. maximin mit den 
päpstlichen Kollektoren im bistum trier zu verhandeln, da er gewohnt sei, 
mit dem päpstlichen nuntius direkt zu verkehren.220 auch der trierer Weih-
bischof Johann enen bezeichnete 1514 die abtei als unmittelbar der Kurie 
unterstellt221 und 1517 sprach die abtei St. matthias in ihrem Fraternitätsbrief 
abt Vinzenz von St. maximin als dei et apostolice sedis gratia abbas an.222

infolge der integration St. maximins während des 13. und 14. Jahrhunderts 
in das erzstift deklarierte die Kurie die exemtion der abtei als päpstliches 
Schutzkloster also erst verhältnismäßig spät. eine weitere Konsequenz aus 
der im mai 1140 der abtei durch innozenz ii. verliehenen Stellung war das 
bestätigungsrecht der vom Konvent gewählten äbte durch die Kurie bezie-
hungsweise ihre provisio, nämlich das ernennungsrecht eines maximiner 
abtes durch die päpste ohne einen vorangehenden Wahlakt des Konvents, 
dessen befugnis hierzu durch eine vorausgehende reservatio sogar aufgehoben 
sein konnte. Die ausübung dieses rechts lässt sich schon früh verfolgen. 
Schon im Januar 1283 führte der neugewählte abt antonius i. zunächst nur 
den electus-titel und war zu rom durch einen prokurator vertreten.223 Sein 
nachfolger Gottfried ist bald nach seiner Wahl im Februar 1289 in rom 
nachzuweisen,224 ob wegen seiner Konfirmation oder wegen der besetzung des 

217 1459: Stalux best. a xlV, liasse 1–3; Würth-paquet, table chronologique 31, 
S. 54; 1460: lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 418; 1462: best. 211 nr. 2110, S. 1293 f.

218 1476: lHaKo best. 211 nr. 706; 1483: best. 211 nr. 1999.
219 1514: lHaKo best. 211 nr. 1998.
220 Stabitr Hs 1644/375, S. 918 f., und lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 83–94.
221 enen, medulla Gestorum treverensium, hg. von Schmid/embach, Die medulla 

gestorum treverensium, S. 164.
222 Stabitr Hs 1635/48, fol. 4.
223 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 257–262.
224 Wampach 5 nr. 253.
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seit april 1286 vakanten trierer Stuhls mit erzbischof boemund i., zu dessen 
parteigänger die maximiner äbte auch später gehörten,225 ist ungewiss. Von 
der zweiten möglichkeit, der besetzung des abtsstuhls durch eine provision, 
machte die Kurie erstmals 1352 Gebrauch, als sie nach der resignation des 
abtes Dietrich ii. dessen neffen, otto von Gennep, zum abt ernannte226 
und von ihm hierfür, wie dies im 15. und 16. Jahrhundert in solchen Fällen 
angesichts des reichtums der abtei zur regel wurde, stattliche Servitien-
gelder erhielt.227 ebenfalls providiert wurde 1369 dessen nachfolger rorich 
durch papst urban V., den auch der maximiner Konvent in unkenntnis der 
päpstlichen reservation zum abt gewählt hatte228 und der hierfür ebenfalls 
erhebliche zahlungen leisten musste.229 nach dessen tod 1411 setzte sich als 
abt lamprecht von Sassenhausen dank seiner provision durch den pisaner 
papst Johannes xxiii. durch.230 

zahlreiche privilegien und ablässe der päpste für die abtei, aufgaben-
delegationen an die maximiner äbte, richterliche entscheidungen der Kurie 
zugunsten des Klosters, im 14. Jahrhundert allerdings auch die zunehmenden 
päpstlichen reservationen von pfründen, deren Vergabe der abtei zustand, 
erwecken den eindruck, dass zwischen 1200 und 1400 die Kontakte zwischen 
rom und St. maximin sehr dicht waren. Konkret könnte allerdings nur ein 
Vergleich der beziehungen der päpste zu anderen Schutzklöstern dieser Grö-
ßenordnung den Stellenwert ermitteln, den die Kurie St. maximin zumaß. 
Vor allem in den Jahrzehnten des engsten einvernehmens zwischen dem 
erzstift und der abtei während des 13. Jahrhunderts beauftragte die Kurie 
die äbte mit wichtigen missionen, ließ etwa um 1244 dem trierer elekten 
durch den eigens hierfür nach lyon gesandten abt Heinrich iii. das pallium 
übermitteln231 und trug ihm 1249 den Schutz des trierer Domkapitels gegen 
das eindringen unwürdiger personen auf.232 in diese Jahre fällt auch ein 
Großteil der St. maximin gewährten ablassvergaben und privilegierungen. 
Solche ablässe, die in der Folgezeit durch einzelne Kardinallegaten wieder-

225 Holbach, Die besetzung des trierer erzbischofsstuhls, S. 18.
226 Sauerland, urkunden und regesten 3, nr. 1012.
227 Sauerland, urkunden und regesten 3, nr. 1030, sowie Sauerland, urkunden 

und regesten 4, nr. 98 und nr. 127.
228 Sauerland, urkunden und regesten 5, nr. 639.
229 Sauerland, urkunden und regesten 5, nr. 640 und nr. 697.
230 Siehe § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
231 Stabitr Hs 1626, S. 764.
232 mub 3 nr. 987.
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holt und erweitert wurden, erhielt die abtei 1236 für den Wiederaufbau der 
Klostergebäude, 1237 für die teilnehmer an der prozession des Klosters am 
agritiusfest, 1245 nochmals für die beteiligung an Gebäudereparaturen und 
für die Wohltäter des elisabethhospitals sowie 1252 für die besucher der 
Klosterkirche an bestimmten Festtagen und 1253 für die teilnehmer am Fest 
des hl. maximin.233 außer der allgemeinen Schutzurkunde Gregors ix. 1228 
für die abtei sind an privilegierungen erwähnenswert die Weiheerlaubnis für 
die äbte von paramenten und geistlichen Gewändern bei Verhinderung des 
erzbischofs 1237, die bestätigung der der abtei verloren gegangenen älteren 
privilegien 1245 sowie die nur durch spezielle päpstliche Weisungen einge-
schränkte Selbständigkeit der abtei bei der aufnahme von novizen und bei 
der Vergabe von pfründen 1247.234 in der anordnung des Kardinallegaten 
Hugo von St. Sabina auf bitten des Konvents 1253 nach seiner Visitation in 
der abtei, dass der Konvent künftig ein eigenes Siegel führen sollte, dessen 
Verwendung bei Verschreibungen des Klosters vorgeschrieben wurde,235 
dürfte schließlich das bemühen der Kurie zum ausdruck kommen, auch zu 
St. maximin das mitspracherecht des Konvents in Vermögensangelegenheiten, 
analog der Verfassung anderer Klöster im Spätmittelalter, zu sichern.

nach 1260 verschoben sich in den päpstlichen Schreiben die maßnahmen 
zur Förderung der abtei. neben der bestätigung der inkorporationen von 
Kirchen und pfarreien haben sie nun vor allem richterliche entscheidungen 
und die Verhängung von Strafmaßnahmen der Kurie und ihrer legaten zum 
inhalt, da die abtei in einer ganzen reihe von besitz- und rechtsstreitigkeiten 
mit ihren nachbarn das Verfahren vor den päpstlichen Stuhl zog, wenn die 
regionalen Gerichte ein urteil zu ihren Gunsten nicht durchsetzen konnten 
oder wollten. zugleich nahmen, vor allem nach 1300, die Delegationen von 
aufgaben durch die Kurie an die maximiner äbte zu, die in einzelfällen 
mühsam und gelegentlich wohl auch unangenehm waren, etwa wenn 1324 
papst Johannes xxii. den abt mit der präsentation des Verfahrens der Ku-
rie gegen ludwig den bayern beim trierer erzbischof balduin und mit der 
publikation des prozesses beauftragte.236 nach 1330 bildeten pfründenverga-

233 1236: mub 3 nr. 567; 1237: mub 3 nr. 580; 1245: mub 3 nr. 841 (Gebäuderepa-
raturen); mub 3 nr. 842 (Wohltäter); 1252: mub 3 nr. 1200; 1253: lHaKo best. 
211 nr. 2505.

234 1228: mub 3 nr. 338; 1237: mub 3 nr. 594; 1245: mub 3 nr. 838; 1247: mub 3 
nr. 906.

235 mub 3 nr. 1204.
236 Sauerland, urkunden und regesten 1, nr. 694.
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ben den Hauptinhalt der päpstlichen Schreiben. zum teil bestätigten sie die 
durch die abtei selbst getätigten Vergaben, häufig enthielten sie jedoch die 
anweisung, eine dem Kloster zustehende pfründe an eine durch die Kurie 
bestimmte person zu vergeben. ähnlich wie bei den nun nachzuweisenden 
Servitiengeldern der maximiner äbte für ihre provision wird auch hierbei die 
tendenz des päpstlichen Hofes erkennbar, von dem scheinbaren reichtum 
St. maximins nutzen zu ziehen. Dass dieser in der zweiten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts jedoch weitgehend verschwunden war, wird durch die einsetzung 
einer reihe päpstlicher Konservatoren für die abteigüter seit 1371 und in 
den maßnahmen der Kurie zum Schutz des Klostervermögens spürbar.237

nach dem tod des abtes rorich im mai 1411 während des Schismas der 
drei päpste setzte sich als maximiner abt trotz der Konfirmation seiner Kon-
kurrenten Heinrich muyl und danach Heinrich von Sayn durch den römischen 
papst Gregor xii.238 der Klosterinfirmar lamprecht von Sassenhausen infolge 
seiner provision durch den pisaner papst Johannes xxiii. durch,239 nachdem 
er auf dem Konstanzer Konzil seinen anspruch erfolgreich vertreten hatte 
und sich 1416 auch durch den Konvent hatte wählen lassen.240 bis dahin 
flossen infolge des Schismas sowohl der drei päpste wie der drei bewerber 
um die abtei ansehnliche, durch Darlehen und Verschreibungen finanzierte 
Geldströme in Form von Servitien an die Kurien des römischen und des 
pisaner papstes241 wie auch an die Kardinäle auf dem Konstanzer Konzil,242 
deren tilgung die abtei in den folgenden Jahren außerordentlich belastete.

abt lamprechts größtes problem lag zunächst jedoch in der einführung 
der seit dem Konzil auch von der Kurie geförderten monastischen reform. 
Sein späteres Festhalten an der reform und ihr Weiterleben in der abtei 
zeigen, dass ihm und seinem Konvent der reformwille nicht grundsätz-
lich abgesprochen werden kann. Doch bot sich für benediktinerklöster im 
trierer bereich nach 1420 eine solche Korrektur der spätmittelalterlichen 
Klostergewohnheiten nur in der Form der reformvorstellungen des mit 
dem trierer erzbischof otto von ziegenhain (1418–1430) eng verbundenen 
nunmehrigen mattheiser abtes Johannes rode an. Der von otto vehement 

237 Sauerland, urkunden und regesten 5, nr. 812, nr. 976 und nr. 1256, Sauer-
land, urkunden und regesten 6, nr. 265, sowie Stabitr Hs 1644/380, S. 609 f.

238 Sauerland, urkunden und regesten 7, nr. 764.
239 lHaKo best. 211 nr. 1997.
240 Hierzu § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
241 Stabitr Hs 1644/380, S. 624; Hs 1644/375, S. 60; lHaKo best. 211 nr. 2506.
242 Stabitr Hs 1626, S. 1105–1123, und Hs 1644/375, S. 854–855.
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betriebene beitritt von St. maximin zu dem Kreis der trierer reformabteien 
unter rode hätte zu lebzeiten des erzbischofs erneut die anerkennung der 
unterstellung der abtei unter das erzstift und des von keinem der anderen 
mitgliedsklöster dieses Kreises jemals bestrittenen Disziplinarrechts seines 
metropoliten bedeutet. auch die Kurie scheint in ottos maßnahmen zu 
St. maximin zur Durchsetzung der reform einen unberechtigten eingriff 
in ein ihr unmittelbar unterstelltes Kloster gesehen zu haben. papst mar-
tin V. hatte zunächst 1422 die rechtliche Stellung der abtei als päpstliches 
Schutzkloster in vollem umfang bestätigt.243 als 1426 erzbischof otto eine 
Visitation zur einführung der reformen rodes zu St. maximin angesetzt 
hatte, untersagte dies der als päpstlicher Kommissar eingesetzte Kardinal-
diakon ardicuus auf die Vorstellungen des maximiner Konvents244 und 
lud den trierer offizial vor sein Gericht,245 nachdem auch lamprecht die 
Visitation unter berufung auf die exemte Stellung seines Klosters abgelehnt 
hatte.246 ein weiteres zeichen ihrer Haltung gegen die Klosterpolitik des 
trierer metropoliten setzte die Kurie, als sie im Juni 1427 ausgerechnet abt 
lamprecht mit der untersuchung des Streits zwischen den prümer mön-
chen und erzbischof otto beauftragte,247 der sich bemüht hatte, prüm in die 
mensa seines erzstifts einzugliedern. Gegen diese Widerstände versuchte der 
erzbischof, seine sicherlich nicht nur durch seinen reformeifer motivierten 
ziele zu St. maximin mit Gewalt durchzusetzen. nachdem er im oktober 
1427 einen Großteil des maximiner Konvents gefangen gesetzt hatte, nötigte 
er im Dezember 1428 abt lamprecht zum Verzicht auf seine abtei,248 falls 
die Kurie binnen Jahresfrist hierin einwillige. unbekannt ist, ob erzbischof 
otto bei papst martin V. hierzu die erforderlichen Schritte unternahm, da 
er im lauf der folgenden Jahre in heftige Kämpfe mit seinem Domkapitel 
verstrickt wurde. Für die Kurie jedenfalls waren in den Jahren 1429 und 1430 
nicht die resignation des abtes lamprecht, sondern dessen Schulden an sie 
aktuell, wegen deren er zeitweilig in exkommunikation gefallen war.249 mit 
dem tod des erzbischofs im Februar 1432 war das eigentliche Hindernis für 
die einführung der reform weggefallen. nachdem sich die abtei von den 

243 Staarchtr best. z nr. 11.
244 Stabitr Hs 914/1143, fol. 229.
245 Stabitr Hs 1644/375, S. 881–890.
246 Stabitr Hs 914/1143, fol. 229.
247 lHaKo best. 1a nr. 7031.
248 einzelheiten in § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
249 Stabitr Hs 1644/375, S. 1010–1012.
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Verwüstungen der Jahre 1433 und 1434 erholt hatte, konnte sie daher am 
21. Dezember 1436 durch Johannes rode dem Kreis seiner reformklöster 
angeschlossen werden,250 unter denen sie im mai 1438 von papst eugen iV. 
lobend erwähnt wurde.251

in der Folgezeit blieben das ganze 15. Jahrhundert hindurch die Hilfestel-
lungen der Kurie für die zunächst noch von gewaltigen Schulden bedrängte 
abtei unübersehbar. nach dem tod des abtes lamprecht im Juni 1449 war es 
hauptsächlich dem bemühen des Kardinals nikolaus von Kues zu verdanken, 
dass die reform zu St. maximin bestand hatte und der von ihm vorgeschla-
gene und von einem teil des maximiner Konvents gegen den Kandidaten 
des trierer erzbischofs gewählte abt Johannes Forst von St. pantaleon zu 
Köln von papst nikolaus V. bereits im September 1449 providiert wurde.252 
ebenso reibungslos vollzog die Kurie im Juli 1451 die provision des nach dem 
tod von Johannes Forst vom Konvent zuvor postulierten maximiner priors 
antonius,253 der sich wegen der ermäßigung der Servitiengelder im april 1453 
persönlich nach rom begab,254 wegen seiner späteren ad-limina-besuche jedoch 
mehrere Dispense erhielt.255 um der aus den früheren Geldaufnahmen und 
Verschreibungen rührenden Verschuldung seiner abtei abzuhelfen, ernannte 
die Kurie nicht nur mehrmals Konservatoren256 und stellte 1479 die maximiner 
Güter unter ihren speziellen Schutz,257 sondern gestattete dem abt auch die 
inkorporation größerer pfarreien wie ospern und Diedenhofen.258 laut den 
aussagen des abtes antonius 1481 war seine abtei auch nie zur zahlung 
der annaten verpflichtet worden und hatte in den verflossenen 30 Jahren nur 
die alle zwei Jahre fälligen ad-limina-Gebühren entrichtet.259

auch unter den nachfolgern des abtes antonius, den äbten Dietrich iii. 
(1482–1483), otto ii. (1483–1502) und thomas (1502–1514), deren Wahl durch 

250 novillanius, chronicon, S. 1027.
251 rep. Germ. 5 nr. 8905.
252 laut den auszügen von Schmitz-Kallenberg in lHaKo best. 700,105 im Staatsar-

chiv rom, liber obligationum 7, fol. 72.
253 Stabitr Hs 1632/396, S. 143, und rep. Germ. 6 S. 28.
254 laut den auszügen von Schmitz-Kallenberg in lHaKo best. 700,105 im Staatsar-

chiv rom, liber obligationum 7, fol. 167.
255 rep. Germ. 8 S. 39 und rep. Germ. 9 nr. 303 sowie Stabitr Hs 375, S. 89–91; 

lHaKo best. 211 nr. 2506 und nr. 2497, S. 132.
256 lHaKo best. 211 nr. 621; nr. 2117, S. 418–422.
257 lHaKo best. 211 nr. 1993.
258 Hierzu § 33.2.1.4.1.3. ospern und § 33.2.5.2.1. Diedenhofen.
259 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 83–94.
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den Konvent von den päpsten jeweils bestätigt wurde, blieb die wohlwollende 
Haltung der Kurie gegenüber St. maximin zunächst bestehen. Grundlagen 
des einvernehmens zwischen der abtei und der Kurie waren möglicherweise 
deren nie in dieser Deutlichkeit formulierte überlegung, den ihrer politik 
nicht immer förderlichen einfluss der trierer erzbischöfe durch die abtei 
zu begrenzen, mit Sicherheit aber auch, erhebliche finanzielle mittel für ihr 
Geldbedürfnis aus der abtei zu ziehen. Die für diese Jahre erhaltenen rech-
nungen der maximiner äbte zeigen,260 dass neben den gewöhnlichen, periodisch 
wiederkehrenden zahlungen und Sonderleistungen, etwa für inkorporationen, 
abt thomas für seine Konfirmation zwischen 1502 und 1505 etwa 1200 fl. 
der Kurie entrichtet hat und sein nachfolger abt Vinzenz 1514 ebenfalls 
über 1200 fl. Die Voraussetzungen für die Stützung St. maximins durch die 
Kurie fielen jedoch weg, als der Fortgang der reformation die Stellung des 
papsttums in Deutschland zunehmend gefährdete. nun sah die Kurie in der 
ihr unterstellten abtei zunächst ein mittel, durch ihre gezielte Vergabe eine 
Konzentration der katholischen Kräfte im rheinischen raum zu erreichen. 
Solche bestrebungen dürften 1541 die übertragung der abtsnachfolge an den 
archidiakon und späteren trierer erzbischof Johann von isenburg bewirkt 
haben, als die reformation bereits teile der eifel- und Hunsrückterritorien 
erfasst hatte. bald neigten die päpste aber auch dazu, die abtswürde von 
St. maximin einfach nur als Kommende für die zusätzliche finanzielle aus-
stattung der ihnen ergebenen Würdenträger und Funktionäre zu verwenden, 
was, wie im Fall ihres abtsanwärters Johann ulrich von raitenau 1560–1564, 
auch Formen des nepotismus annehmen konnte. Hierdurch entstand im 
16. Jahrhundert ein bei mehreren Gelegenheiten spürbarer interessengegensatz 
zwischen abtei und Kurie, der schließlich in den auseinandersetzungen der 
Jahre 1623–1652 seinen Höhepunkt fand.

obwohl sich die Kommende des erzbischofs Johann von isenburg für 
die Disziplin und das Vermögen des Klosters als äußerst nachteilig erwies,261 
hatte noch 1555 der erzbischof versucht, sie gegen den heftigen Widerstand 
des Konvents seinem bruder, dem Kölner Kleriker Gerlach, zu überlassen.262 
Da papst Julius iii. im april 1551 aber versprochen hatte, bei der künfti-
gen besetzung des abtsstuhls auf eine provision oder Kommendation zu 

260 in Stabitr Hs 1626.
261 So schon 1554 der Konvent in lHaKo best. 48 nr. 733 und noch 27 Jahre danach 

erzbischof Johann von Schönenberg in best. 1c nr. 19085.
262 Stabitr Hs 1686, S. 859–861.
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verzichten und dem Konvent ausdrücklich eine neuwahl gestattet hatte,263 
wählte dieser nach dem tod des erzbischofs im Februar 1556 sogleich seinen 
langjährigen Kellerar petrus reck zum abt,264 konnte für ihn aber dennoch 
nicht die Konfirmation der Kurie erhalten. Während sich der neue trierer 
erzbischof Johann von der leyen (1556–1567) noch unentschlossen zeigte, 
ob auch er St. maximin als Kommende übernehmen oder stattdessen von 
abt petrus Gehorsam und finanzielle leistungen erpressen wollte,265 verlieh 
anfang 1560 papst pius iV. die abtei dem Koadjutor der Klöster murbach 
und lure (lüders), Johann ulrich von raitenau, als Kommende. Johann 
ulrichs bruder war nämlich mit einer nichte des papstes verheiratet und 
er dadurch auch mit den Kardinälen mark Sittich von Hohenems und Karl 
borromäus verwandt. erst durch die Vermittlung Kaiser maximilians ii. 
und König philipps ii. von Spanien266 erklärte sich Johann ulrich im mai 
1564 gegen eine zahlung von 4000 talern und einer jährlichen pension von 
300 talern zum Verzicht auf den maximiner abtsstuhl bereit,267 worauf im 
September 1564 pius iV. schließlich petrus als abt bestätigte.268 aber noch 
waren St. maximin keine ruhigeren zeiten beschieden. Der drei tage nach 
dem tod des petrus am 1. mai 1568 gewählte neue abt matthias reuter 
wurde von der Kurie ebenfalls nicht bestätigt. Vielmehr wollte sie den abts-
stuhl von St. maximin erneut durch eine provision oder durch die Vergabe 
als Kommende besetzen und hatte hierbei einen Günstling des Kardinals-
nepoten alexander, den trierer Kanoniker Wilhelm Quad von landskron, 
im auge. Hingegen erkannte der neue trierer erzbischof Jakob von eltz 
(1567–1581) noch im laufe des Sommers 1568 matthias als abt an, wofür 
er sich den tadel der Kurie zuzog.269 Den erzbischof dürfte neben seiner 
abneigung gegen Wilhelm Quad die verzweifelte lage des Klosters zu 
seiner Stellungnahme bei der Kurie bewogen haben, das bei einer erneuten 
Kommendation seinem sicheren ruin entgegengehe.270 mit dem neuen, ihm 
gegenüber nachgiebigen und willfährigen abt hatte er sich schon bald über 
dessen mitarbeit im erzstift und über die seit der Kommende Johanns von 

263 lHaKo best. 211 nr. 1162.
264 Stabitr Hs 1644/375, S. 181.
265 lHaKo best. 1c nr. 19087.
266 novillanius, chronicon, S. 1040.
267 lHaKo best. 211 nr. 1988.
268 Staarchtr best. o nr. 22.
269 lHaKo best. 211 nr. 1203.
270 lHaKo best. 1c nr. 19085.
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isenburg vom Kurstaat gegen die abtei erhobene Geldforderung geeinigt. 
Schließlich erreichte der erzbischof, dass im november 1570 auch papst 
pius V. abt matthias bestätigte.271

in der ära der erneuten zusammenarbeit zwischen dem Kurstaat und der 
abtei rückte auch die Kurie zunächst von weiteren Kommendationsplänen 
ab. So empfahl im märz 1577 der nuntius bartholomäus portia nach der 
Visitation des Klosters, dessen monastisches leben er als vorbildlich befand, 
die aufrechterhaltung der exemtion der abtei und des freien Wahlrechts 
ihrer mönche.272 in einem weiteren bericht an die Kurie vom oktober 1581 
wurde die tätigkeit des maximiner abtes matthias belobt und die bestä-
tigung der privilegien des Klosters, namentlich der abtswahlprivilegien, 
empfohlen, was auch erzbischof Jakob angeregt habe.273 in einem Schreiben 
vom Januar 1582 bat der neue trierer erzbischof Johann von Schönenberg 
(1581–1599) papst Gregor xiii. schließlich um die Konfirmation des nach 
dem ableben des matthias kürzlich gewählten abtes reiner und zugleich 
um befreiung oder doch um ermäßigung der hierbei fälligen Gebühren.274 
Die Konfirmation erteilte die Kurie sogleich im Februar 1582,275 wobei die 
Gebührenfestsetzung nicht überliefert ist. Das monastische leben in der 
abtei hob schließlich auch noch der nuntius ottavio mirto Frangipani im 
november 1595 lobend hervor.276 

im laufe der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts machte die Kurie von 
dem aus dem unterstellungsverhältnis unter ihren Schutz sich ergebenden 
Visitationsrecht der abtei durch ihre nuntien mehrmals, so 1577 und 1595, 
Gebrauch, ohne hierbei, wie noch im 15. und später im 18. Jahrhundert, auf 
den Widerstand der trierer erzbischöfe zu stoßen. es scheint sogar erzbischof 
lothar von metternich (1599–1623) gewesen zu sein, der 1609 eine erneute 
Visitation durch den päpstlichen nuntius attilius amalteo angeregt hat, um 
die politischen Schwierigkeiten mit der abtei beizulegen, die sich seit 1600 
gegen seine finanziellen und landesherrlichen ambitionen einseitig auf den 
Schutz der spanischen Statthalter in luxemburg und den niederlanden gestützt 
hatte. um der zunehmenden finanziellen misswirtschaft des alternden abtes 
reiner biwer ein ende zu setzen, hatte der maximiner Konvent die Wahl eines 

271 lHaKo best. 211 nr. 1995.
272 nuntiaturberichte aus Deutschland 3,3,1, S. 57–59.
273 lHaKo best. 1c nr. 19085.
274 lHaKo best. 1c nr. 19085.
275 lHaKo best. 211 nr. 1960.
276 nuntiaturberichte Köln 2,4, S. 164.
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Koadjutors beschlossen und hierfür im Januar 1609 auch die erlaubnis der 
Kurie erhalten.277 Da der erzbischof hierbei die berufung einer dem erzstift 
missliebigen persönlichkeit als Koadjutor fürchtete, dürfte er den nuntius im 
Juli 1609 veranlasst haben, statt der Wahl eine provision in dessen Gegenwart 
vorzunehmen.278 Faktisch bestimmte daher der nuntius den neuen abt, kam 
hierbei dem Konvent jedoch soweit entgegen, dass er auf seinen Favoriten, 
den Dekan von St. Johann zu lüttich, als Kandidaten verzichtete und dem 
Kloster die ernennung eines mönchs aus seiner mitte zugestand. amalteo traf 
am 28. September 1609 zu St. maximin ein und wohnte dort beinah ein Jahr 
hindurch. Wie seine nuntiaturberichte zeigen, fand er im Kloster zunächst 
erzherzog albrecht, Sohn des Kaisers maximilian ii. und spanischer regent 
der niederlande,279 vor, der vergeblich seinen Kandidaten für den maximiner 
abtsstuhl, den echternacher abt pierre richardot, durchzusetzen versuchte, 
und den Konvent, der in sich uneins war, mehrheitlich aber zur luxembur-
ger Seite neigte. nachdem am 18. oktober 1609 abt reiner die regierung 
der abtei in die Hände des nuntius gelegt hatte, konnte am 28. oktober 
die Wahl des maximiner Kulinars nikolaus Hontheim zum Koadjutor mit 
dem recht der nachfolge mit 17 von 27 Stimmen stattfinden, auf den sich 
amalteo und erzbischof lothar zuvor verständigt haben dürften. in dieser 
Funktion wurde er am 15. april 1610 von papst paul V. konfirmiert280 und im 
mai nach zahlung von 452 fl. endgültig bestätigt.281 Doch scheint die Kon-
ventsmehrheit die Wahl des nikolaus nur auf Druck des nuntius vollzogen 
zu haben, denn bereits im Frühjahr 1610 versuchte sie, im Verein mit dem 
vom nuntius in seinen berichten nun zunehmend negativer beurteilten abt 
reiner vergeblich, den vermutlich zu Kurtrier neigenden maximiner prior 
michael pratz abzusetzen.282 Daneben verwandte der nuntius einen Großteil 
seiner zeit zu Verhandlungen mit dem trierer erzbischof und der spanischen 
regierung zu luxemburg über die seit Jahren vom Kurstaat bestrittenen 
regalien und Jurisdiktionen sowie der landes- und Steuerhoheit der abtei 

277 Stabitr Hs 1626, S. 816–818.
278 Staarchtr best. t nr. 70.
279 Just, reichskirche 1, S. 78, sowie rom, bibl. apost. Vaticana, ottob. lat. 2422, 

fol. 1 f.
280 Staarchtr best. z nr. 10.
281 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 495–499.
282 lHaKo best. 1c nr. 19073.
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und ihres Vertretungsrechts am reichstag, die er in seinen instruktionen an 
seinen nachfolger albergati ausführlich geschildert hat.283

amalteos aufgaben zu St. maximin beschränkten sich nicht auf die len-
kung der Koadjutorwahl und auf ausgleichsbemühungen zwischen Spanien 
und Kurtrier wegen der künftigen Stellung der abtei. im September 1609 
hatte papst paul V. den nuntius auch mit einer neuen Visitation der abtei 
beauftragt.284 Sie führte er im September 1610, als er bereits von antonio 
albergati als legat abgelöst war, zu ende und erließ eine umfangreiche 
Visitationscharta.285 in ihr rügte er an der von ihm insgesamt befriedigend 
beurteilten abtei vor allem einige aus den monastischen Gepflogenheiten im 
deutschen raum und aus den consuetudines Johannes rodes sich ergebenden 
besonderheiten.

aus der politischen und pontifikalen tätigkeit des Kölner nuntius alber-
gati, der hierzu für drei monate zu St. maximin Wohnung nahm, resultierte 
auch dessen Visitation der abtei im September 1621.286 abgesehen von den 
mühsamen Versuchen des Kardinals Giovanni battista caprara 1773/1774,287 
war sie die letzte von der Kurie durchgeführte Visitation und der abtei über-
haupt bis zum gewaltsamen eingreifen 1786 des trierer erzbischofs.288 Der 
eigentliche anlass für albergatis besuch dürfte jedoch die Wahl eines neuen 
abtes zu St. maximin nach dem tod nikolaus Hontheims gewesen sein. Sie 
erfolgte am 15. Juni 1621 formal frei durch sechs Wahlmänner (Scrutiniarii), 
drei aus dem Konvent sowie der nuntius selbst, der prior Hector der Kartause 
St. alban und der trierer Jesuitenrektor Gerhard Wentzler.289 Der erwählte, 
der bisherige Kellerar petrus von Freudenburg (1621–1623), dem die spätere 
trierer Historiographie hagiographische züge verlieh,290 obwohl er sich wäh-
rend seiner kurzen regierung keineswegs als Freund des trierer erzbischofs 
lothar erweisen sollte,291 scheint die anwesenheit des nuntius zur Weihe der 
neuen maximiner Kirche benutzt zu haben. Hierdurch konnte die eigenschaft 

283 nuntiaturberichte Köln 5,1, S. 12–16.
284 nuntiaturberichte Köln 4,2,2, nr. 884.
285 Stabitr Hs 1644/375 S. 1018–1038.
286 Visitationscharta in Stabitr Hs 1644/375 S. 1038–1060.
287 lHaKo best. 211 nr. 2518.
288 lHaKo best. 1c nr. 19079.
289 Staarchtr best. z nr. 6.
290 So, mit zahlreichen irrtümern und Verwechslungen, marx, Geschichte des erz-

stifts trier 2,1, S. 153 f.
291 lHaKo best. 1c nr. 16243; best. 1c nr. 19084 und best. 56 nr. 1568.
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von St. maximin als päpstliches Schutzkloster betont und vermieden werden, 
dass bei diesem nach 40-jährigen intensiven anstrengungen nahezu fertig 
gestellten münster der erzbischof als dessen Konsekrator in erscheinung trat. 
bei der Kirchenweihe am 18. Juli292 1621 nahm deshalb neben dem nuntius 
und den äbten pierre richardot von echternach, Gangolf alderborn von 
St. matthias und Johannes Jodocus von St. maria ad martyres seitens des 
erzstifts nur dessen Weihbischof Georg von Helfenstein teil,293 während bei 
der Konsekration des neuen abtes durch den legaten am 29. august auch 
erzbischof lothar anwesend war. Den abschluss von albergatis tätigkeit 
zu St. maximin bildete schließlich die feierliche überführung der reliquien 
der äbte und bischöfe basinus und Weomad aus der oberen Klosterkrypta 
zu zwei altären unmittelbar vor dem chor der neuen Kirche am 15. Sep-
tember 1621,294 bevor er am 17. September pietro Francesco montoro, seinen 
nachfolger als nuntius, zu St. maximin einführte.295

ohne genauere Kenntnis des vatikanischen archivs bleiben die Gründe im 
Dunkeln, die nach dem tod des abtes petrus von Freudenburg im oktober 
1623 die Kurie veranlasst haben, von der seit 1570 von mehreren legaten 
ausgesprochenen Warnungen abzurücken, St. maximin als Kommende zu 
vergeben. auch wenn hierfür allgemein das Geldbedürfnis des seit august 
1623 regierenden barberinipapstes urban Viii. (1623–1644) für seine ge-
planten Großbauten vermutet werden kann, widersprach es der bisherigen 
Haltung der Kurie, dass ausgerechnet der neue trierer erzbischof philipp 
christoph von Sötern (1623–1652) die abtei als Kommende erhielt. phil-
ipp christoph war ein ambitionierter politiker, der als landesfürst und als 
metropolit ein erbitterter Gegner des seit 1600 zunehmend gegen Kurtrier 
opponierenden maximiner Konvents sein musste und dessen ziel letztlich 
die beseitigung der Stellung St. maximins als päpstliches Schutzkloster und 
dessen unterordnung unter seine landesherrschaft war. ebenso ungeklärt 
ist auch das Festhalten urbans Viii. und seines nachfolgers innozenz x. an 
ihm als Kommendatarabt bis zu seinem tod 1652, obgleich die päpstlichen 
legaten in ihren berichten hieran zwar keine offene Kritik zu üben wagten, 

292 So lHaKo best. 211 nr. 1401; andere überlieferungen, so auch brower/masen, 
metropolis 1, S. 363, nennen hierfür den 29. august 1621, den tag der Weihe des 
neuen maximiner abtes.

293 lHaKo best. 211 nr. 1401.
294 lHaKo best. 211 nr. 1401.
295 nuntiaturberichte Köln 6,1, S. 19.
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sie zwischen den zeilen aber gelegentlich durchaus erkennen ließen.296 Die 
päpstliche politik jener Jahrzehnte widersprach nicht nur der bündelung 
aller Kräfte gegen die protestantische union, sondern es war auch frühzei-
tig abzusehen, dass das wichtigste ergebnis des langen ringens zwischen 
Kurtrier und St. maximin, die unterwerfung der abtei unter den Kurstaat, 
auf Dauer auch deren Stellung als päpstliches Schutzkloster beeinträchtigen 
würde. tatsächlich konnte die Kurie nach 1670 zu keiner zeit mehr ihren 
einfluss auf die abtei in dem umfang geltend machen, den sie vor 1623 
besessen hatte, weshalb nun beispielsweise die Konfirmationen der vom 
Konvent gewählten äbte nach der Sicherung ihrer Servitienzahlungen zur 
bloßen routine wurden. auch die abtei selbst unterhielt zwar weiterhin 
vor allem zur Kölner nuntiatur Kontakte, wandte sich jedoch in den für 
sie wichtigen angelegenheiten nicht mehr an die Kurie, sieht man von ihren 
Verzweiflungsschritten 1785 einmal ab.

Seinen anfang nahm das langjährige zerwürfnis zwischen der Kurie und 
der Konventsmehrheit, als diese fünf tage nach dem tod des abtes petrus 
von Freudenburg in anwesenheit des echternacher abtes pierre richardot 
und des propstes von Fulda ernst von Fels (a Rupe) am 26. oktober 1623 
ihren mitmönch agritius reckingen zum abt gewählt hatte.297 Der nuntius, 
dem für den informationsprozess die Wahlunterlagen nach lüttich geschickt 
wurden, sah zunächst jedenfalls in seiner abwesenheit kein Hindernis.298 Die 
päpstliche rota kassierte jedoch deshalb sowie wegen des Scrutiniums dreier 
mönche und dreier weiterer Kleriker am 20. november 1623 die Wahl299 als 
unkanonisch und erklärte, die abtei durch eine provision besetzen zu wollen.300 
Während der nuntius montoro mit dem informationsprozess beschäftigt 
war301 und die Kurie noch im märz 1624 vor einer Vergabe von St. maximin 
als Kommende warnte,302 hatte papst urban Viii. St. maximin bereits im 
Dezember 1623 dem trierer Domdekan Wilhelm Hausmann von namedy 
als Kommende übergeben, der wegen der bestätigung des neugewählten 

296 So 1625: nuntiaturberichte Köln 7,1, S. 292.
297 Stabitr Hs 1644/375 S. 282.
298 nuntiaturberichte Köln 6,2, S. 753 und 766.
299 Hierzu Hontheim, prodromus 3, S. 1203 f., doch war ein solches Verfahren auch 

1609 angewendet worden.
300 lHaKo best. 1c nr. 19055 und Hontheim, Historia trevirensis 3, S. 276–279.
301 nuntiaturberichte Köln 6,2, S. 713, 753 f.
302 nuntiaturberichte Köln 6,2, S. 773 f.
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trierer erzbischofs gerade an der Kurie weilte.303 Vermutlich wegen des zu 
erwartenden Widerstandes der spanischen regierung zu luxemburg und der 
mönche selbst ließ der Domdekan mit zustimmung des papstes jedoch die 
Kommende, die zunächst eher zufälligkeiten als einem wirklichen Konzept 
urbans Viii. entsprungen sein dürfte, auf seinen erzbischof übertragen.

als auch die Kurie am 4. Februar 1624 erzbischof philipp christoph die 
abtei gegen eine jährliche pension von 1200 Scudi aus den Klostereinkünf-
ten304 als lebenslängliche Kommende verlieh,305 blieb den maximiner mönchen 
nur noch die Wahl zwischen offenem Widerstand gegen die Kurie und den 
erzbischof oder die abfindung mit dem Schicksal der ehemaligen reichsabtei 
prüm, deren Herabwürdigung zu einem unbedeutenden priorat mit ständiger 
beraubung und ausbeutung ihrer Güter durch den Kurstaat ihnen vor augen 
stehen musste und auch vom legaten montoro der Kurie als abschreckendes 
beispiel vorgestellt wurde.306 ihr einmütiges Festhalten an der rechtmäßigkeit 
der Wahl ihres abtes agritius reckingen während der nächsten drei Jahrzehnte 
war für sie daher ein Gebot der Selbstbehauptung, nachdem sich die Kurie 
zu keinen Kompromissen bereitgefunden hatte. möglichkeiten hierfür hätten 
sich durchaus angeboten, etwa als im november 1625 der erzbischof infolge 
des Drucks Spaniens und des reichshofrats zeitweilig auf seine Kommende 
verzichten musste307 oder als seit dem märz 1635 der erzbischof für zehn 
Jahre Gefangener des Kaisers war. Doch wurden Verhandlungen mit dem 
Konvent von der Kurie stets abgelehnt. Sie exkommunizierte vielmehr im 
Juli 1634 abt agritius und seine mönche308 und beauftragte zugleich den 
erzbischof mit der Visitation der abtei.309

urbans Viii. nachfolger, papst innozenz x. (1644–1655), war zwar bestrebt, 
den Konflikt mit der abtei nicht weiter eskalieren zu lassen, fand jedoch 
erst durch den tod des erzbischofs philipp christoph im Februar 1652 die 
möglichkeit einer Korrektur. Deshalb konnte er im mai 1652 seinen nuntius 
in Köln mit der lossprechung des abtes agritius von den kirchlichen zen-
suren und mit dessen bestätigung als abt beauftragen, falls er ihn geeignet 

303 Hontheim, Historia trevirensis 3, S. 276, vgl. auch nuntiaturberichte Köln 6,2, 
S. 773.

304 lHaKo best. 1c nr. 16243.
305 lHaKo best. 211 nr. 1407.
306 nuntiaturberichte Köln 6,2, S. 773.
307 Hontheim, Historia trevirensis 3, S. 283; nuntiaturberichte Köln 8,1, S. 341.
308 lHaKo best. 1c nr. 16243.
309 lHaKo best. 211 nr. 2530.
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fände.310 merkwürdigerweise ordnete innozenz x. also nicht eine neuwahl 
oder eine provision an. Vielmehr bezeichnete er in seinem breve als letzten 
maximiner abt petrus von Freudenburg, worauf der Konvent infra legitimum 
tempus agritius zum abt gewählt habe, dessen Wahl jedoch vom trierer 
erzbischof als unkanonisch bezeichnet worden sei, während der entscheid 
der päpstlichen rota 1623 nun nicht erwähnt wurde. offensichtlich wollte 
nun die Kurie der abtswahl von 1623 nachträglich Gültigkeit verleihen, zu 
einem zeitpunkt also, in dem die revision weder abt agritius noch seinem 
nachfolger, dem im Juni 1654 mit zustimmung innozenz’ x. zum Koadjutor 
gewählten311 und im april 1655 als abt bestätigten312 maximin Gülich, bei 
dem hierdurch ebenfalls in Gang gesetzten Verfahren Kurtriers vor dem reich 
wegen seiner landesherrschaft über die abtei noch nützen konnte. Deshalb 
ließ sich nicht mehr verhindern, dass 1670 St. maximin zur landsässigen abtei 
wurde, in der sich der päpstliche Schutz nur noch begrenzt auswirken konnte.

Fortan bewegten sich die beziehungen der abtei zur Kurie zumeist in 
dem engen rahmen, der durch ihre kirchliche exemtion vorgegeben war, 
also der approbation der vom Konvent gewählten äbte, der Gewährung 
von ablässen313 und der Förderung des ansehens der institution allgemein. 
als eine solche maßnahme ist die Verleihung der privilegien der Congregatio 
Cassinensis an St. maximin im Dezember 1683 durch papst innozenz xi. 
anzusehen,314 die, ähnlich wie bei zisterzienserabteien, die kirchliche Stellung 
eines keinem bischöflichen ordinariat und keiner benediktinischen Kongre-
gation angehörigen Klosters absichern sollte, auf die weiteren Geschicke von 
St. maximin aber keine auswirkungen hatte. im 17. Jahrhundert lässt sich 
ferner beobachten, dass die abtei bei größeren Güterveräußerungen noch 
die schriftliche einwilligung der Kurie einholte,315 was im 18. Jahrhundert 
entweder nicht mehr üblich war oder durch die mündlich erteilte erlaubnis 
des nuntius ersetzt wurde. 

310 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 488–492.
311 Stabitr Hs 1626, S. 1003.
312 Staarchtr best. o nr. 27.
313 So 1676 allgemein für das allerseelenfest in Staarchtr best. u nr. 74, 1694 für die 

prozessionen der mönche auf dem Klosterfriedhof und für den neuen Hl. Kreuz-
altar in der Klosterkirche an allerseelen in Stabitr Hs 1644/380, S. 816–818, und 
1695 für das St. maximinusfest in Hs 1644/380, S. 992 f.

314 Stabitr Hs 1644/375, S. 1002–1004.
315 So 1668 in lHaKo best. 211 nr. 2837 und 1676 in Stabitr 1644/380, S. 832–839.
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möglicherweise befürchtete die Kurie eine zeit hindurch jansenistische 
einflüsse in der abtei. ein Hintergrund hierfür könnte der aufenthalt des 
wegen seines Widerstands gegen die bulle Unigenitus des papstes clemens xi. 
1713 geflüchteten Verduner mönchs und zeitweiligen novizenmeisters lud-
wig Josef louviot mehrere Jahre hindurch zu St. maximin gewesen sein.316 
um 1720 trat louviot dem lehrkörper der trierer universität bei und 
dedizierte dem maximiner abt nikolaus paccius seine promotionsthesen.317 
zu St. maximin legte er im august 1721 erneut die profess ab (siehe § 37.5. 
priestermönche 1350–1802: louviot) und wurde danach mit zustimmung des 
französischen Königs von 1727 bis 1740 abt zu St. airy bei Verdun (n7). 
einige Korrespondenzfragmente318 lassen ferner vermuten, dass St. maximin 
in diesen Jahren in engerem Gedankenaustausch mit der mit dem Jansenismus 
eng verbundenen abtei orval stand und dass auch die der abtei vertraute 
regierung zu luxemburg den Jansenismus förderte. Die befürchtungen 
der Kurie wurden jedoch durch die gedruckte unterwerfungserklärung der 
trierer äbte unter die bulle Unigenitus vom märz 1722 gegenstandslos,319 
die als erster abt paccius als abbas imperialis et exempti monasterii sancti 
Maximini, danach die drei äbte der bursfelder Kongregation, nämlich Wil-
helm Henn von St. matthias, Jakob Horst von St. maria ad martyres und 
benedictus Henn von St. martin und schließlich der prior Stephan prangh 
von prüm unterzeichneten. Doch ist das Dankschreiben des Kurienkardinals 
vom 11. august 1722 an abt paccius so merkwürdig abgefasst,320 dass zweifel 
bestehen, ob die Kurie St. maximin zu den mitgliedern der bursfelder Kon-
gregation gezählt hatte, von denen sie eine unterwerfung erwartete, oder, 
ob sie mit der unterwerfung des maximiner abtes gar nicht gerechnet hat. 
Für weitere einzelheiten zum einfluss des Jansenismus auf St. maximin, der 
sich auch in Geisens positiven ausführungen zu louviot niederschlug (n7), 
bedürfte es eingehender Forschungen im Vatikanischen archiv und ebenso 
zur berechtigung der behauptung michael Winckelmanns,321 abt Wittmann 

316 Siehe Heribert raab in seiner rezension der arbeit von tavenneaux, le Janse-
nisme en lorraine, in: archmrhKG 19 (1967), S. 382 f.

317 Theses theologicae de summo pontifice et sancta ecclesia, quas … Nicolao Paccius … 
ad s. Maximinum Treviris abbati…dedicatas…propugnabat R. P. Ludovicus Joseph 
Louviot … pro tempore in dicta abbatia degens, trier 1721.

318 lHaKo best. 211 nr. 2517.
319 lHaKo best. 1c nr. 16300.
320 lHaKo best. 1c nr. 16300.
321 Winckelmann, Historia succincta hospitalis Sanctae elisabethae, S. 85.
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habe noch 1778 vor dem Kölner nuntius dem Jansenismus und dem Febro-
nianismus abschwören müssen, in die er jedoch alsbald wieder gefallen sei.

Hinsichtlich der bestellung der äbte von St. maximin verzichtete die 
Kurie nun auf ihre zuvor häufigen eingriffe und begnügte sich nach einem 
informativprozess mit der Konfirmation der vom Konvent gewählten fünf 
exemten äbte zwischen 1680 und 1785, während der letzte, nicht mehr 
exemte abt 1797 nur noch vom trierer erzbischof bestätigt wurde. Die 
zahlungen der äbte für ihre Konfirmation dürften allerdings beträchtlich 
gewesen sein. beispielsweise kostete 1763 dem gewählten abt Willibrord 
Wittmann seine bestätigung durch papst clemens xiii. insgesamt 4219 rtl., 
nämlich 2600 rtl., die direkt an die Kurie flossen, 600 rtl. für den nuntius 
und über 1000 rtl. für Gentili, dem agenten der abtei zu rom, sowie für 
boten und für den zahlungsverkehr.322 Dafür überließ die Kurie dem Ge-
wählten die bestimmung des zelebranten für seine abtsweihe. Die ersten 
drei äbte dieses zeitraums ließen sich 1698, 1720 und 1732 zu Köln durch 
den päpstlichen nuntius weihen, abt Willibrord Schaeffer 1738 dagegen im 
trierer Dom durch den trierer Weihbischof. Dabei kam es wegen der ablei-
tung der Weihegewalt des zelebranten jedoch zu unstimmigkeiten zwischen 
der abtei und dem trierer offizialat.323 Deshalb wohl ließ sich im mai 1763 
abt Wittmann wieder in Köln, in St. pantaleon, weihen. allerdings betrugen 
seine aufwendungen laut seinem manuale über 900 rtl. an präsenten für den 
nuntius, dessen Kapläne und bediensteten sowie für den festlichen rahmen 
der Feier durch Kirchenmusik, artillerie und ehrenkompanien.324 Deshalb 
soll der abt nach seiner rückkehr gesagt haben, der nuntius wolle ihn und 
sein Kloster auffressen.325

Da bei St. maximin das bischöfliche ordinariat als Schiedsgericht wegfiel, 
wurde für die abtei die Kurie, mehr noch aber deren Kölner nuntiatur, 
zur berufungsinstanz in den innerklösterlichen Streitigkeiten nach 1760. Sie 
standen häufig im zusammenhang mit der spätmittelalterlichen, durch die 
aufklärung neu interpretierten monastischen Klosterverfassung als element 
des Gleichgewichts zwischen abt und Konvent. in der abtei St. maximin, 
wo solche Spannungen in den letzten Jahrzehnten ihres bestehens rasch zu-
nahmen, traten papst und nuntius bei appellationen häufiger in erscheinung. 
So klagte bereits 1761 der maximiner mönch martin creutz bei der Kurie 

322 Stabitr Hs 1652b/948b.
323 lHaKo best. 1c nr. 19053.
324 Stabitr Hs 1652a/948b.
325 lHaKo best. 1c nr. 19060.
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gegen seinen abt Schaeffer326 und nach 1769 michael Winckelmann zunächst 
vor dem nuntius, dann vor der rota und der ritenkongregation.327 als 
1772 abt Wittmann mit seinem Konvent in Streit wegen der bestellung der 
offizianten geriet, verklagte er ihn sowohl beim Kölner nuntius Giovanni 
battista caprara wie vor der Kurie selbst und forderte den nuntius zu einer 
Visitation auf,328 die durch den trierer erzbischof jedoch verhindert wur-
de.329 Schließlich erzielten abt und Konvent eine einigung, die 1773 in der 
umfangreichen norma, einer zusammenfassung der zu St. maximin damals 
gültigen regel und consuetudines, ihren niederschlag fand.330 Sie wurde im 
Dezember 1773 von der ritenkongregation zu rom gebilligt und im märz 
1774 schließlich von caprara der abtei als verbindliche constitutio zuge-
stellt.331 in einem eigenen abschnitt (De abeundo sine licentia ad Nuntiaturam 
vel Romam obtentu gravaminis proponendi) versuchte sie die als missstand 
gerügten häufigen appellationen von mönchen an die Kurie oder an den 
legaten von der erlaubnis der Klosteroberen abhängig zu machen. Jedoch 
warfen um 1770 Winckelmann332 und um 1774 auch andere mönche333 dem 
nuntius vor, er habe sich bei den früheren Verfahren vor seinem Gericht in 
maximiner angelegenheiten von abt Wittmann bestechen lassen. 

zum untergang der exemten Stellung St. maximins 1785/1786 trug schließ-
lich die ohnmacht des Kölner nuntius bei und die den episkopalismus 
begünstigende allgemeine Stimmung jener Jahre, die 1785 in dem Versuch des 
mainzer erzbischofs Friedrich Karl Joseph von erthal (1774–1802) ausdruck 
fand, durch den Fürstenbund eine deutsche nationalkirche zu errichten. als 
Folge des Streits wegen der errichtung der münchner nuntiatur seit 1784334 
und der hierdurch bedingten bindung Kaiser Josefs ii. an seinen bruder, den 
Kölner erzbischof maximilian Franz von Habsburg (1784–1801), hatte dieser 
im november 1785 jeglichen rekurs an die Kölner nuntiatur untersagt, was 
der trierer Kurfürst im Januar 1786 auf sein erzstift ausdehnte,335 nachdem 

326 lHaKo best. 1c nr. 19072.
327 lHaKo best. 1c nr. 19060.
328 lHaKo best. 1c nr. 19076.
329 lHaKo best. 1c nr. 19073.
330 lHaKo best. 211 nr. 2518.
331 lHaKo best. 1c nr. 19079.
332 lHaKo best. 1c nr. 19060.
333 lHaKo best. 1c nr. 19080.
334 Vgl. von aretin, Das alte reich 3, S. 257 f.
335 lHaKo best. 1c nr. 11374, S. 65.
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ihm bereits im november 1785 seine berater empfohlen hatten: sich dahin 
verwenden, damit der Herr Nuntius vom deutschen Boden hinweggeschaft 
und diese Nuntiatur, welche ohnehin schon vielen Unrath in dem Reich 
angerichtet hat, … gänzlich mögte aufgehoben werden.336 Die appellation 
der abtei an den nuntius gegen die bevorstehende Visitation war deshalb 
wirkungslos und dessen Schritte zugunsten der abtei wurden von dem 
trierer Hofrat Johann claudius lasaulx nochmals im märz 1786 vehement 
zurückgewiesen.337 Dagegen schien anfang 1786 die Kurie entschlossen, 
bezüglich des Hilferufs der abtei wegen ihrer bedrohten exemtion338 neben 
dem nuntius auch die rota einzuschalten,339 was der erzbischof im Januar 
1786 jedoch als einen unstatthaften und den erzbischöflichen Befugnissen 
unangemessenen Rechtsweg ablehnte.340 auch gelang es ihm, den Wiener 
Hof gegen den einspruch der Kurie zu mobilisieren, der im Februar 1786 
durch den Kardinal Franciscus Herzan von Harras als Protector nationis 
Germaniae zu rom gegen eine künftige behinderung der Visitation protest 
einlegte.341 zwar erwog papst pius Vi. im märz 1786 statt eines Verfahrens vor 
der rota die absendung einer päpstlichen Delegation nach trier,342 begnügte 
sich jedoch am 26. april 1786 in einem Schreiben an den erzbischof damit, 
seiner zufriedenheit ausdruck zu geben, dass inzwischen die unruhen zu 
St. maximin beigelegt seien.343

als letzte überlieferungsfragmente zu den einst so wichtigen beziehungen 
zwischen der Kurie und der abtei finden sich schließlich im Sommer 1786 
einige anlagen zum Schriftwechsel zwischen erzbischof clemens Wenzeslaus 
und papst pius Vi. über die vom erzstift betriebene umwandlung der abtei 
in ein Stift.344 auf das weitere Schicksal der mönchsgemeinschaft konnte diese 
Korrespondenz, deren eigentlicher Wortlaut unbekannt ist, keinen einfluss 
gehabt haben und ebenso wenig auf die Haltung des erzbischofs, dessen 
schroffer episkopalismus in der für die Kurie bestimmten Denkschrift sei-
nes kirchenpolitischen beraters, des St. pauliner Dechanten Johann michael 

336 lHaKo best. 1c nr. 19074.
337 lHaKo best. 1c nr. 19075.
338 lHaKo best. 1c nr. 19073.
339 lHaKo best. 1c nr. 19078.
340 lHaKo best. 1c nr. 19075.
341 lHaKo best. 1c nr. 19079 und HHSta Wien, trevirensia bd. 9.
342 lHaKo best. 1c nr. 19078.
343 lHaKo best. 1c nr. 19079.
344 lHaKo best. 1c nr. 19079 und nr. 19081.
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von pidoll, unverhüllt zum ausdruck kam.345 letztlich war nun, wie schon 
im Jahr zuvor, die Kurie nicht mehr in der lage, die Stellung der abtei 
gegen die außenkräfte zu schützen und in ihr das monastisches leben zu 
erhalten. Die mönche mögen die ohnmacht der päpste vorausgeahnt haben. 
Denn bereits anlässlich der aufhebung des Jesuitenordens 1774 hatte der 
maximiner Konventual romanus martinengo, dessen bruder Jesuit war,346 
die inschrift unter einem christusbild zu St. maximin: Ego vobis propitius 
ero, durch den zusatz ergänzt: usque ad tempora Ganganelli (clemens xiV., 
1769–1774, aus der Familie Ganganelli), wie 1786 die Visitationskommission 
amüsiert feststellte.347

345 lHaKo best. 1c nr. 19079: … daß der Erzbischof … die göttliche Einsetzung 
des Episcopats so begründet findet, daß er den eingeschlichenen menschlichen Miß-
brauch, wie die Exemption, nicht tolerieren würde.

346 lHaKo best. 1c nr. 1980.
347 lHaKo best. 1c nr. 19075.
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§ 20. D i e  Vo g t e i

in der Forschung wurde die entstehung der obervogtei über die abtei 
St. maximin häufig behandelt.1 Hierbei herrscht weitgehend übereinstimmung, 
dass der erste maximiner obervogt eigentlich erzbischof brun von Köln 
(953–965) gewesen sei. er habe durch seine zustimmung und bekräftigung des 
tauschvertrags, durch den 963 Graf Siegfried die Örtlichkeit seiner späteren 
burg luxemburg von der abtei erhalten hat,2 zwar nicht nominell, jedoch 
faktisch bereits diese Funktion im Kloster eingenommen. nach bruns tod 
965 sei dann Graf Siegfried in dessen position gerückt. in den überlieferungen 
wurde das amt erstmals 996 in einer nicht ganz unverdächtigen urkunde 
genannt,3 als es von Siegfrieds Sohn Heinrich, seit 1004 zugleich Herzog 
von bayern, wahrgenommen wurde. er und seine drei nachfolger in der 
Vogtei, seine Söhne Heinrich, ebenfalls Herzog von bayern († 1043), und 
Giselbert, Graf von Salm und luxemburg († 1058), sowie Giselberts Sohn, 
der luxemburger Graf Konrad († 1086), sind alle in dem um 1116 redigier-
ten maximiner necrolog erwähnt.4 auch fanden Siegfried, seine Gemahlin 
Hadewig sowie die drei ersten obervögte aus seiner nachkommenschaft in 
der abteikirche vor dem St. clemensaltar eine Grablege, die um 1086 durch 
die von dem Grafenhaus 1083 gegründete abtei St. marien zu luxemburg 
abgelöst wurde.5

Diese Darstellung über die anfänge der obervogtei kann einige aspekte 
der maximiner Vogteientwicklung nicht hinreichend erklären. Würde man 
nämlich in bruns zustimmung 963 die Vorwegnahme der späteren obervogtei 
sehen, müsste man den hier als Vogt der abtei ebenfalls genannten Hildrat 
eigentlich als untervogt betrachten. Solche gewöhnlich als „beamtenvögte“ 
bezeichnete advocati6 lassen sich für St. maximin schon zur zeit der laienäbte 
seit 909 nachweisen.7 Sie waren vermutlich zunächst nur für einen lokalen 

1 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 46 f.; boshof, untersuchungen zur Kirchen-
vogtei, S. 55 f.; Kölzer, Studien, S. 273; Vones, Klöster und Stifte, S. 142 f.

2 mub 1 nr. 211.
3 mub 1 nr. 273; zur echtheit Wisplinghoff, untersuchungen, S. 191 f., und rück, 

Graphische Symbole, S. 40.
4 roberg, Das älteste „necrolog“.
5 twellenkamp, Das Haus der luxemburger, S. 488.
6 zu ihnen: boshof, untersuchungen zur Klostervogtei, S. 83 f.; Wisplinghoff, un-

tersuchungen, S. 46; Klein, untersuchungen über die Vögte, S. 5–11.
7 mub 1 nr. 153, zu dem 1674 zu St. maximin gefundenen möglichen Grabstein des 

hier genannten Vogtes Gozmar siehe Fuchs, inschriften trier 1, S. 74–76.
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Sprengel zuständig, in dem sie in der regel auch selbst begütert waren. Deshalb 
konnten und mussten sie auch gelegentlich für die einhaltung von Verträgen 
mit ihrem Vermögen haften.8 Diese Vögte kannten noch keine hierarchische 
Gliederung, weshalb beispielsweise 960 zwei Vögte parallel genannt wurden.9 
Denkbar ist, dass sie bereits mit einer gewissen autorität des Königs, einer 
Vorform des späteren Königsbannes, ausgestattet waren, wie 926 die bemer-
kung zu Vogt Volmar nahelegt.10 Da nämlich der abtei im 10. und frühen 
11. Jahrhundert von den Herrschern mehrmals das freie Wahlrecht ihrer Vögte 
zugesichert wurde, wäre 926 eine bloße bestätigung11 des zuvor bereits 923 
als Vogt genannten Volmar12 durch Heinrich i. eine Selbstverständlichkeit, 
dessen Hervorhebung in diesem zusammenhang etwas merkwürdig gewesen 
wäre. auch andere umstände lassen die obervogtei über St. maximin ende 
des 10. Jahrhunderts weniger als eine bloße mandatsfortsetzung des erzbi-
schofs brun erscheinen. bei ihrer einführung vor 996 scheint nämlich das 
alte Vogteiinstitut sogleich weggefallen zu sein, da sich für St. maximin in 
echten urkunden des 11. Jahrhunderts keine untervögte nachweisen lassen. 
bruns Stellung im lothringischen raum als eine Vorwegnahme der späteren 
obervogtei über St. maximin zu bezeichnen, scheint deshalb eher den blick 
auf die Vogteientwicklung bei der abtei zu verstellen.

analog zu den Vogteien über andere reichsabteien in salischer zeit könnte 
man voraussetzen, dass auch die nun dem luxemburger Grafenhaus zuerkannte 
obervogtei über St. maximin keine regionale begrenzung kannte. Doch ist 
eine solche annahme nicht ganz unproblematisch, da sich die luxemburger 
Vogtei damals, wie auch später, nur beim Klosterbesitz in dieser Grafschaft und 
an der mittelmosel bemerkbar gemacht hat. bei den ursprünglich sicherlich 
umfangreichen Klostergütern des nahegebiets und rheinhessens, um deren 
restitution sich die abtei schon ende des 10. Jahrhunderts bemüht hatte13 
und die vor 1140 zum größeren teil endgültig verloren gegangen sind, finden 
sich dagegen keine Spuren ihrer obervogtei. Vor allem wegen der Fälschungen 
von 1023 über die entfremdung der Klostergüter14 ist man versucht, statt 

 8 So mub 1 nr. 272.
 9 mub 1 nr. 206.
10 mub 1 nr. 166: S[ignum] Uuolmari advocati cui Uuormatie in publico mallo offici-

um advocationis traditum est ab Henrico rege.
11 So Kölzer, Studien, S. 273.
12 mub 1 nr. 163.
13 mGH D o ii nr. 57 und mGH D o iii nr. 95.
14 mGH D H ii nr. 500 und nr. 502.
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ihrer eine Sondervogtei über die Güter des Klosters in jenen räumen anzu-
nehmen. Wirkliche Hinweise auf ihr bestehen im 11. Jahrhundert ergeben 
sich jedoch aus den Quellen nicht. Vielleicht kann man den angaben in den 
Fälschungen bezüglich der nutznießer der Güterumschichtung eine gewisse 
Glaubwürdigkeit einräumen, da sie möglicherweise aus der retrospektive des 
Fälschers zu beginn des 12. Jahrhunderts entfremdungsprozesse von längerer 
Dauer subsumieren. Der Schluss hieraus, alle drei in den Fälschungen von 
1023 genannten personen hätten ein Vogteiamt über das Kloster innegehabt, 
ist freilich keineswegs zwingend. mit einiger Sicherheit trifft dies nur auf den 
bayernherzog Heinrich als Grafen von luxemburg zu, nicht aber auf die 
beiden anderen, hier ebenfalls erwähnten personen, auf Graf otto und auf 
pfalzgraf ezzo. Falls die in der Forschung gelegentlich vermutete Gleichset-
zung jenes Grafen otto mit otto von Hammerstein († 1036) zutrifft, hätte 
er als nachfahre der ehemaligen Grafen des rheingaus15 vor allem die von 
seiner Familie bereits im 10. Jahrhundert usurpierten Klosterbesitzungen 
zurückerlangt und sie dann an seine nachkommen, zunächst die emichonen 
und dann die raugrafen,16 weitergegeben. laut den urkunden des 12. und 
13. Jahrhunderts standen beide Grafengeschlechter mit der abtei St. maximin 
jedoch nicht in einem Vogtei-, sondern in einem lehensverhältnis, das sich 
aus der möglichen zugehörigkeit einiger maximiner äbte zu diesen Familien 
erklären lässt. eher vorstellbar ist eine solche Vogtei für den hier ebenfalls 
genannten pfalzgrafen ezzo,17 der um 1024 auch den Gründungskonvent 
für sein neues Kloster brauweiler aus St. maximin kommen ließ. ein solches 
Vogteiverhältnis des 1034 gestorbenen pfalzgrafen findet jedoch in keiner 
Quelle einen niederschlag und entspricht auch nicht der Vogteiregelung in 
den anderen Königsklöstern.

um 1000 war nicht abzusehen, dass die Vogteiübertragung an das luxem-
burger Grafenhaus den weiteren Verlauf der Geschicke der abtei bis in die 
neuzeit maßgeblich beeinflussen würde. ausschlaggebend für die Wahl der 
luxemburger Grafenfamilie, deren abkunft von dem älteren lothringischen 

15 So Siegfried reicke, Der Hammersteinische ehehandel im lichte der mittelalterli-
chen Herrschaftsordnung, in: rhVjbll 38 (1974), S. 203–224.

16 So Hlawitschka, anfänge, S. 46 und S. 54.
17 So Gerstner, pfalzgrafschaft, S. 11 f., und Schaab, Geschichte der Kurpfalz 1, 

S. 25.
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Herzogshaus vermutet wird,18 mögen damals die bindungen der abtei an den 
lothringischen raum gewesen sein. auch die Förderung, die St. maximin im 
lauf des 10. Jahrhunderts durch sie erfahren hatte, fiel hierbei sicherlich ins 
Gewicht. Schließlich mag bei ihrer Wahl zu den Vögten des Klosters auch 
die hierdurch wohl absichtlich geschaffene Distanzierung des abteigebiets 
vom bereich des trierer erzstifts zum ausdruck gekommen sein, die für 
die zukunft ein problematisches erbe darstellen sollte. Die Vorteile, die 
sowohl das Kloster wie die Grafen gerade während der anfänge des Vog-
teiverhältnisses zogen, sind augenfällig. Die meisten der nachzuweisenden 
Gütererwerbungen der abtei zwischen 934 und 1050 lagen im bereich jener 
Grafschaft,19 auch wenn sie weniger Schenkungen oder erwerbungen aus 
dem besitz der Grafen selbst waren, sondern häufiger von personen, die zu 
ihnen in feudaler beziehung standen oder engere angehörige ihres Famili-
enverbandes waren.20 andererseits zog sicherlich auch das Grafenhaus aus 
der engen Verbundenheit mit dem ottonischen reformkloster und dessen 
spiritueller Gebetsgemeinschaft mit dem Königshaus größeren prestigege-
winn, der ihm im 11. Jahrhundert zeitweilig erlaubte, seinen einfluss weit 
über seine lothringische Heimat hinaus auszudehnen. Den Vorteilen der 
Grafen infolge ihrer engen Verbindung mit der mönchsgemeinschaft, die 
auch in ihrer Grablege in der abteikirche und noch 1083–1086 in der be-
gleitung des Grafen Konrad auf seiner Wallfahrt nach Jerusalem durch abt 
Heinrich ausdruck fanden, entsprach der nutzen der Vogtei für die abtei. 
er wird beispielsweise aus dem ihr von ihren Vögten gewährten Schutz in 
den auseinandersetzungen mit dem trierer erzbischof eberhard um 1055 
deutlich. Deshalb richtete sich die tendenz ihrer späteren, auf die namen 
der salischen Herrscher gefälschten Vogteiurkunden auch weniger gegen ihre 
luxemburger obervögte, sondern gegen die zu ende des 11. und im frühen 
12. Jahrhundert eingerissenen missstände bei der ausübung der Vogtei durch 
untervögte.21 ebenso lassen die Quellen der folgenden Jahrhunderte nur 
mit einer gewissen zurückhaltung und Verschleierung vermuten, dass nicht 
nur die lokalen Klostervögte, sondern auch die luxemburger Grafen Güter 

18 renn, Das erste luxemburger Grafenhaus, S. 57–65; boshof, Das erzstift trier, 
S. 41 f., sowie Hlawitschka, anfänge, S. 91, und schließlich Klein, Wer waren die 
eltern des Grafen Siegfried?, S. 9–27.

19 Siehe § 31. allgemeine besitzentwicklung.
20 zu diesem Stifterkreis roberg, Gefälschte memoria, S. 41–48.
21 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 163.
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und rechte der abtei an sich gerissen haben.22 breiten niederschlag in den 
überlieferungen der abtei fand dagegen die unübersehbare entfremdung 
von Klosterbesitz durch zahlreiche edelfreie des luxemburger landes, die 
sich seit dem 12. Jahrhundert als untervögte der luxemburger Grafen in 
den Klostergütern bemerkbar machten, ihr amt für gewöhnlich jedoch als 
lehen der abtei erhielten.

bei den maximiner urkunden haben sich mehrere von Kaisern und Königen 
des 10. und 11. Jahrhunderts angeblich ausgestellte Diplome zur regelung der 
Vogtei über das Kloster erhalten. über ihre echtheit, Fälschungsumfang und 
interpolationen wurde in der Forschung der letzten Jahrzehnte umfassend 
und teilweise auch kontrovers diskutiert. ihr inhalt hatte nämlich zeitweilig 
zu dem trugschluss geführt, St. maximin habe im 11. Jahrhundert eine Vorrei-
terrolle bei der Vogteientwicklung in den deutschen Klöstern eingenommen. 
es sind dies die urkunden ottos ii. vom 21. Juli 963 bezüglich der Vogtei 
über den Klosterbesitz vermutlich zu Weierbach,23 ottos i. vom 30. märz 
970 bezüglich des freien Wahl- und absetzungsrechts der äbte bei ihren 
Vögten, ottos iii. vom 16. Juni 990 mit zusätzlichen bestimmungen wegen 
der Jahrgedinge und bußen, Heinrichs ii. vom 9. april 1005 und Konrads ii. 
vom 11. Januar 1026, vor allem jedoch Heinrichs iii. Vogteiordnung vom 
30. Juni 1056.24 Diese Vogteiordnung ist in zwei unterschiedlichen Versionen 
überliefert, die sich bezüglich der Jahrgedinge, der den Vögten schuldigen 
Servitia, des instanzenzugs bei zinsrückständen der Hörigen, deren Verehe-
lichungsrecht, der Gerichtsbarkeit der Scharmannen und der reservierung 
von einkünften für das Hospiz unterscheiden. Den zeitraum danach decken 
die angeblichen bestätigungen der Vogteibestimmungen Heinrichs iii. 1056 
durch Heinrich iV. von 1065 und durch Heinrich V. vom 8. august 1111 und 
schließlich Heinrichs V. bestätigung vom 14./21. Juni 1116 ab.25

22 Klein, untersuchungen über die Vögte, S. 5–11, und Jean Schroeder, avoués et 
sous-avoués en luxembourg, in: l’avouerie en lotharingie. actes des 2es Journées 
lotharingiennes, 22–23 oct. 1982, centre univ. luxembourg (publications de la 
Section historique de l’institut Grand-Ducal de luxembourg 85), luxemburg 1984, 
S. 189–200.

23 mGH D o ii nr. 8. laut Wisplinghoff, untersuchungen, S. 122, jedoch Schwer-
bach.

24 970: mGH D o i nr. 391; 990: mGH D o iii nr. 62; 1005: mGH D H ii nr. 94; 
1026: mGH D K ii nr. 48; 1056: mGH D H iii nr. 372a und b.

25 1065: mGH D H iV nr. 159; 1111: mub 1 nr. 423, mGH D H V nr. † 88; 1116: 
mub 1 nr. 434, mGH D H V nr. 186.
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Den Forschungsstand zu diesen urkunden hat zunächst 1970 erich 
Wisplinghoff zusammengefasst und durch weitere arbeiten zu vertiefen 
versucht.26 Hierbei hat er in dem gefälschten, für die Vogteientwicklung im 
11. Jahrhundert entscheidenden umfangreichen Vogteiweistum Heinrichs iii. 
angeblich aus dem Jahr 1056 echte bestandteile einer Vogteisatzung des 
Herrschers zu erkennen geglaubt27 und auch das bestehen des Königsbanns 
für die Vögte bereits um 1056 angenommen. auf Grund paläographischer 
merkmale hat jedoch theo Kölzer in seinen untersuchungen zu den St. ma-
ximiner urkundenfälschungen klargestellt, dass die Schrift der endredaktion 
der ersten Fassung des Vogteiweistums einer in den Jahren 1100 bis 1110 
nachzuweisenden Hand zuzuordnen ist, die den Versuch unternahm, das um 
diese zeit zu St. maximin tatsächlich praktizierte Vogteirecht zu fixieren.28 
Diese Fassung hat die früheren Fälschungen nur in geringem maß als Vorlage 
benutzt. in der zweiten, sich vor allem durch die inhaltliche ausweitung der 
Vogteibestimmungen hiervon unterscheidenden Fassung dagegen erkannte 
theo Kölzer die Hand und die tätigkeit des bekannten Fälscherabtes beren-
goz, die den bestehenden rechtszustand nicht einfach nur festgeschrieben, 
sondern um die Wünsche des Klosters bezüglich des Vogteirechts erweitert 
hat. ihre aussagen sind daher widersprüchlich, etwa wenn hier das einsetzen 
von untervögten verboten, zugleich jedoch bemerkt wird, dass gegen altes 
Herkommen fast jede villa mehr Vögte habe, als erforderlich sei. ebenfalls 
gesichert ist berengoz’ tätigkeit als Fälscher des Spuriums Heinrichs V. von 
1111, das neben einigen Schenkungen und inhaltlichen erweiterungen be-
züglich der Scharmannen sowie der Waldrechte das Vogteiweistum von 1056 
wiederholt.29 Den abschluss der Serie schließlich bildet die echte urkunde 
Heinrichs V. von 111630 in der Form eines von berengoz auszufüllenden 
blanketts,31 in der dem Kloster neben anderen privilegien auch die Vogteiver-
hältnisse bestätigt wurden.

trotz der mit diesen urkunden verbundenen echtheits- und interpreta-
tionsprobleme lässt sich mit einiger Sicherheit feststellen, dass die abtei in 
der zeit der „beamtenvögte“ über sie das ernennungs- und absetzungsrecht 

26 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 157–165.
27 So auch: boshof, lothringen, Frankreich und das reich, S. 63 f.
28 Kölzer, Studien, S. 153 f.
29 mub 1 nr. 423, mGH D H V nr. 88.
30 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3147; mub 1 nr. 434; mGH D H V nr. 186; vgl. 

Gawlik, Das Diplom Kaiser Heinrichs V., S. 605 f.
31 Kölzer, ein Fälscher bei der arbeit, S. 161 f.
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besessen hat. in den bestimmungen des Diploms von 990, über dessen echt-
heit sowohl erich Wisplinghoff wie theo Kölzer übereinstimmen, bestätigte 
otto iii. lediglich dieses schon bisher von den äbten wahrgenommene recht.32 
Durch den übergang der Vogtei an die luxemburger Grafenfamilie wurde 
das Wahlrecht der äbte in der politischen praxis jedoch illusorisch. ob es 
1026 durch Konrad ii. nochmals bestätigt wurde, auf dessen namen lautender 
Fälschung33 ein echtes Diplom zugrunde liegen könnte, erscheint zweifelhaft. 
in den beiden Fassungen des gefälschten Vogteiweistums Heinrichs iii. von 
1056 erhielten die Vögte dagegen ihr amt vom König.34 Für dieses Weistum 
wird von einigen Forschern eine echte urkunde als Vorlage angenommen,35 
auch wenn sich deren bestandteile entgegen erich Wisplinghoffs Darlegungen36 
nicht mit Sicherheit herauskristallisieren lassen. Dagegen lehnt die Forschung 
das bestehen des Königsbanns schon um 1056 größtenteils ab37 und sieht in 
ihm einen zusatz des maximiner Fälschers um 1100, der gegen die sich nun 
bemerkbar machenden adeligen untervögte gerichtet ist. nicht zu übersehen 
jedenfalls ist, dass spätestens in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts den 
maximiner äbten das Verfügungsrecht über die Vogtei entglitten war und auch 
später nicht wieder zurückerlangt werden konnte. Die nochmalige bestätigung 
der Wahl des Vogtes durch das Kloster in der angeblich von Heinrich iV. 1065 
ausgestellten Vogteifälschung38 war lediglich durch den rückgriff des Fälschers 
des Diploms um 1100 auf den Wortlaut der Vogteiurkunde Heinrichs ii. von 
1005 bedingt und hatte keinen realen Hintergrund mehr.39 ausführlicher hat 
schließlich martin  clauss die tendenziellen Veränderungen in der Haltung der 
abtei gegenüber ihren untervögten untersucht.40 ihre vor 1114 angefertigten 
Fälschungen41 beziehen zur einrichtung von untervögten keine Stellung und 
scheinen sie als gegeben hinzunehmen, ohne sie vogteirechtlich zu fixieren. 

32 mGH D o iii nr. 62; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 144 f.; Kölzer, Studien, 
S. 151.

33 mGH D K ii nr. 48.
34 mGH D H iii nr. 372.
35 So Kehr in den Vorbemerkungen zu mGH D H iii nr. 372; mayer, Fürsten und 

Staat, S. 151, und boshof, untersuchungen zur Klostervogtei, S. 112.
36 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 159 f.
37 mayer, Fürsten und Staat, S. 150 f., boshof, untersuchungen zur Klostervogtei, 

S. 111, und Kölzer, Studien, S. 273.
38 mGH D H iV nr. 159.
39 Kölzer, Studien, S. 118.
40 clauss, Die untervogtei, S. 188–194.
41 mGH D o ii nr. 8, mGH D H iii nr. 372aa und nr. 372ab.
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in den die Vogtei berührenden frühen Fälschungen benzos-berengoz um 
1114 wird dagegen die einsetzung von untervögten förmlich untersagt,42 
während in den späteren Spurien des Fälschers43 wie auch in der echten 
privilegienbestätigung Heinrichs V. 111644 die existenz von untervögten 
akzeptiert und ihre Kompetenz abzugrenzen versucht wird. angesichts des 
für die abtei notwendigen politischen Gewichts ihres luxemburger ober-
vogts kann in dieser Konzession des Fälschers sicherlich nicht der Versuch 
gesehen werden, dessen einfluss mit Hilfe der untervögte zu begrenzen, 
sondern der tatsächlichen Situation rechnung zu tragen, was dann 1135 in 
den bestimmungen des unter benutzung von benzos Fälschungen entstan-
denen echten Vogteiweistums schärfer akzentuiert wurde.45

natürlich enthalten die Fälschungen auch zahlreiche aussagen über die 
angebliche ausübung der Vogtei, etwa über die Jahrgedinge, die bußen und 
die einkünfte der Vögte, oder über die exemtion bestimmter personen-
gruppen, etwa der Scharmannen, von der allgemeinen Gerichtsbarkeit.46 Sie 
sind jedoch eher von theoretischem interesse für die entwicklung der Kir-
chenvogtei im lothringischen raum als für die eigentliche Vogteigeschichte 
von St. maximin. allerdings bezeugen sie für das frühe 12. Jahrhundert das 
wachsende interesse der Salier an den Klostervogteien durch den ausbau 
der königlichen bannleihe, das sich damals auch in anderen abteien verfol-
gen lässt. abt berengoz mag in der bannleihe noch ein instrument gegen 
die sich nach 1100 in den Klostergütern zunehmend bemerkbar machenden 
untervögte gesehen haben. mit dem ende des salischen Herrscherhauses 1125 
wurde die Koalition zwischen Kloster und Herrscher jedoch hinfällig, da sie 
der interessenlage der Staufer nicht mehr entsprach, wie die ereignisse zu 
St. maximin 1139/1140 zeigen. in den echten überlieferungen der abtei seit 
dem 12. Jahrhundert schlagen sich deshalb die bestimmungen der salischen 
Königsdiplome kaum nieder. Vielmehr sind nun die aussagen zur Vogtei von 
der entwicklung der Hofrechte mit ihrem System der untervögte geprägt. 
Solche untervögte lassen sich in den überlieferungen des Klosters schon im 
frühen 12. Jahrhundert nachweisen, etwa der im ältesten necrolog am 12. Sep-
tember kommemorierte,47 zeitlich nicht genau einzuordnende ewerwinus 

42 mGH D H iii nr. 502 und mGH D K ii nr. 48.
43 mGH D H iii nr. 372b; Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3069.
44 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3147; mub 1 nr. 434; mGH D H V nr. 186.
45 mub 1 nr. 483.
46 Vgl. § 18.1. Scharmannen, ministeriale, Schultheißen, Schöffen und lehensleute.
47 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 131.



§ 20. Die Vogtei 581

von bettingen48 oder der 1129 als untervogt von Fell genannte tieboldus,49 
der möglicherweise schon 1115 als Vogt erwähnt wurde50 und der mit dem 
1135 als zeugen des luxemburger Grafen Konrad fungierenden tibaldus von 
bettingen identisch sein könnte.51 Danach werden 1152 für den Klosterbesitz 
in bingen zwei Vögte genannt.52 ende des 12. Jahrhunderts ist von solchen 
untervögten im ältesten maximiner urbar53 und im lehensverzeichnis des 
Goldenen buches54 so häufig die rede, dass seitdem ihr Vorhandensein in 
den Weistümern der Klosterhöfe im luxemburger bereich die regel bildet.

mehr einfluss als die Diplome der salischen Herrscher hatten für die wei-
teren Geschicke der abtei das 1135 zwischen der abtei und deren obervogt, 
Graf Konrad von luxemburg, vereinbarte Vogteiweistum,55 dessen echtheit 
von erich Wisplinghoff und theo Kölzer gegen otto oppermann verteidigt 
wurde.56 unübersehbar sind in ihm die Vorlagen der beiden auf die namen 
Heinrichs iii. 1056 und Heinrichs iV. 1065 ausgestellten Fälschungen, aus 
denen sogar der passus über die Verpflichtungen der Klosterleute beim 
erscheinen des obervogts zu St. maximin zitiert wurde. als resultat der 
politischen Situation der Jahre nach 1125 wurde in ihm weder der königliche 
bann als Voraussetzung für die Vogtei erwähnt noch die Heiratserlaubnis 
der Klosterhörigen mit leuten des trierer erzstifts. Gegenüber den ge-
fälschten Vogteiweistümern der Salier war nun der gewachsene einfluss des 
obervogtes unverkennbar, dem allein die Gerichtsbarkeit über die minis-
terialen des Klosters zustand. Deshalb wurden hier mehrere, für die abtei 
günstige Sonderregelungen ebenso wenig wiederholt wie die Sonderstellung 
bestimmter personengruppen, etwa zu taben und münsterappel, wie auch 
der Scharmannen, die hier fast ausschließlich unter dem begriff ministeriale 
subsumiert wurden,57 wobei zwischen den ministerialen des Grafen und der 
abtei keine trennung erfolgte. Klar ausgedrückt wurde in dem Vogteiweis-
tum auch, dass es mehrere vom obervogt eingesetzte untervögte gibt, über 

48 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 47 anm. 114; Kölzer, Studien, S. 285.
49 mub 1 nr. 463.
50 mub 1 nr. 432.
51 mub 1 nr. 483.
52 mub 1 nr. 570.
53 nolden, urbar.
54 mub 2, S. 467–473.
55 mub 1 nr. 483.
56 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 170 f.; Kölzer, Studien, S. 207; oppermann, 

rheinische urkundenstudien 2, S. 49.
57 Siehe § 18.1. Scharmannen, ministeriale, Schultheißen, Schöffen und lehensleute.
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die der abt nur ein beschränktes Weisungsrecht hat. ein gewisser ausgleich 
wurde dadurch geschaffen, dass jetzt die abtei im engeren Klosterbereich 
(oberemmel, ruwer, mertesdorf, matten und tarforst) eine eigene Gerichts-
barkeit mit einem Schultheißen und Schöffen besaß. Dieser bereich konnte 
später durch den Klosterbesitz zu Detzem und Fell erweitert werden und 
bildete den Grundbestandteil des späteren Hochgerichts St. maximin. Die 
Grundzüge der Vogteiordnung von 1135 lassen sich in den Hofweistümern 
der folgenden Jahrhunderte unschwer wiederfinden, etwa die drei jährlichen 
placida auf den Höfen der abtei oder der anfall der erträge unbesetzter Güter 
im ersten Jahr zur Gänze an die abtei, danach die zuweisung der zinse zu 
zwei Dritteln an das Kloster und zu einem Drittel an die Vögte. überhaupt 
entspricht die hier festgesetzte Drittelung der bußen und einkünfte, von 
denen zwei teile an die abtei und ein teil an die Vögte fallen, der späteren 
normalität bei den Hofrechten der Klosterhöfe im bereich der luxemburger 
Vogtei. Selbst bestimmungen des Vogteiweistums, die in der Folgezeit wenig 
beachtet wurden, wirkten noch lange nach. So hatte im Weistum von 1135 der 
obervogt die Verpflichtung, jährlich am Fest des hl. maximin im Kloster ein 
placidum abzuhalten, an dem die ministerialen mit ihrer Familia teilnehmen 
mussten. Hierbei waren die leistungen der abtei und ihrer Hörigen für 
die ministerialen und deren Dienste für die abtei genau festgelegt. in den 
späteren überlieferungen lässt sich zwar die teilnahme der luxemburger 
Grafen an den placida kaum mehr feststellen, wohl aber die propination und 
die Geschenke für ihre teilnehmer am maximinusfest, so 1225 und in dem 
wohl aus dem 13. Jahrhundert stammenden Modus propinandi in festo S. Ma-
ximini.58 noch um 1500 verband sich deshalb mit dem Fest des hl. maximin 
ein vielbesuchter Gerichts- und markttag beim Kloster.59 

Seit dem 14. Jahrhundert war in der politischen praxis und später auch 
im deutschen Staatsrecht umstritten, ob die obervogtei über das Kloster als 
Folge des nun lehensrechtlich gedeuteten früheren Königsbanns den besitzern 
des Herzogtums luxemburg von den deutschen Herrschern unmittelbar 
verliehen wurde oder ob sie eigentlich dem trierer erzbischof zustehe, der 
gehalten sei, sie den Herzögen als lehen weiterzugeben. Schuld an dieser 
unklarheit trugen die Geschehnisse nach 1139. Damals hatte König Konrad iii. 
St. maximin der Herrschaft des trierer erzbischofs unterstellt,60 unabhängig 

58 mub 3 nr. 251; Stabitr Hs 1626, S. 667 f.; hierzu: § 22.2. maximin.
59 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 486.
60 mGH D K iii nr. 26.
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davon jedoch offensichtlich den luxemburger Grafen mit der Klostervogtei 
belehnt.61 Weder damals noch bei seinem Frieden mit dem luxemburger Gra-
fen Heinrich von namur 114762 wurden von Konrad nähere bestimmungen 
über die Vogtei getroffen und daher nicht explizit definiert, wieweit sich die 
unterstellung der abtei unter Kurtrier mit der vom erzstift unabhängigen, 
nur vom König rührenden Vogtei über sie vertragen konnte. 

Diese unklarheit wurde erstmals im Dezember 1346 aktuell, als der gerade 
von der Kurie und von einer partei im reich zum König ausgerufene Karl iV. 
neben größeren territorialen und reichsrechtlichen zugeständnissen an seinen 
onkel, den trierer erzbischof balduin, sich von ihm auch mit der Vogtei über 
St. maximin belehnen ließ.63 Dagegen kannten die privilegienbestätigungen 
Karls iV. für St. maximin im Februar 1354,64 unmittelbar nach balduins tod, 
die Herleitung seiner Vogteigewalt über die abtei als lehen Kurtriers nicht 
mehr. Wie wenig sich zeitweilig die späteren Herzöge aus der luxemburger 
Königsdynastie noch als spezielle Vögte der abtei betrachteten, wird durch 
den Streit König Wenzeslaus’ von 1376 bis 1381 mit den trierer Klöstern 
offenkundig, zu denen er unterschiedslos auch St. maximin rechnete. Von 
ihnen verlangte er für den Schutz gegen die Söldnerbanden des Hundert-
jährigen Krieges Subsidienzahlungen und beschlagnahmte hierbei auch ma-
ximiner besitz im Herzogtum.65 erneut aufgegriffen wurde die bestimmung 
der Vogtei über St. maximin als lehen des Kurstaats in dem lehenseid, den 
im Juni 1406 Herzog ludwig von orleans als Gubernator des Herzogtums 
luxemburg dem trierer erzbischof Werner leistete,66 und ebenso in dem eid 
der Herzogin elisabeth von Görlitz gegen erzbischof Jakob 1439.67 noch 
weiter ging 1455 König ladislaus von ungarn als kurzfristiger usurpator 
des luxemburger erbes, der in seinen eid seltsamerweise auch Diedenhofen 
einschloss, da er erfahren habe, dass dieser ort ebenfalls St. maximin gehöre.68

Danach jedoch wandten sich die Herzöge von burgund als Herren von 
luxemburg explizit gegen die abhängigkeit ihrer Vogtei vom trierer Kur-
fürsten, die sie laut ihrer Schutzurkunde für die abtei im oktober 1462 

61 J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 403 f.
62 mGH D K iii nr. 164.
63 lHaKo best. 1a nr. 5315/16.
64 Staarchtr best. a nr. 10 und 11.
65 Holbach, Stiftsgeistlichkeit 2, S. 66 f., und Just, reichskirche 1, S. 192–196.
66 lHaKo best. 1b nr. 2419.
67 lHaKo best. 1b nr. 1475.
68 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 701–706.
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ausschließlich kraft kaiserlichen Gebots innehätten.69 in ihrer interpretation 
scheinen sie vom maximiner abt antonius gestützt worden zu sein, dem 
1471 papst paul ii. vorwarf, dass er wegen der Vogteifrage den Schutz der 
weltlichen mächte gegen den trierer erzbischof Johann suche.70 Kaiser 
Friedrich iii., der in diesen tadel eingestimmt hatte,71 ernannte dennoch 
vor Juli 1471 Herzog Karl den Kühnen zum Vogt des Klosters, ohne den 
trierer Kurstaat in die lehensabfolge einzubeziehen. erst auf den protest 
erzbischofs Johann von trier erklärte er schließlich, dass durch sein Vorgehen 
dem erzstift kein nachteil entstehen solle.72

auch die Habsburger, seit 1477 Herren des Herzogtums, nahmen in 
ihren Schutzbriefen 1480 und 1487 für die abtei zunächst keine rücksicht 
auf die Herleitung ihrer Vogtei vom trierer erzstift.73 infolge ihrer späteren 
zusammenarbeit mit dem Kurstaat änderten sie jedoch nach Vorhaltungen 
des erzbischofs 149274 vor 1495 ihren Standpunkt75 und ließen sich hernach 
vom erzbischof mit der Vogtei belehnen.76 Doch war diese entscheidung nicht 
von Dauer. Schon im mai 1515 erklärte der spanische prinz und künftige 
Kaiser Karl V. in seinem Schutzbrief an die abtei, dass seine Vorfahren, die 
Herzöge von luxemburg, ausschließlich kraft kaiserlichen privilegs oberste 
Vögte des Klosters gewesen seien,77 was 1521 der spanische Gouverneur 
von luxemburg wiederholte und ebenso 1523 Karl V. nach der zerstörung 
der abtei durch die Stadt trier gegenüber papst Hadrian Vi.78 Danach trat 
hinsichtlich der Vogtei die bannleihe zunehmend in den Hintergrund und 
wurde zu St. maximin mit der ebenfalls strittigen regalienleihe vermischt. 
nur noch gelegentlich, so 1558 vor dem reichskammergericht,79 stützte mit 
ihr auch Kurtrier seinen anspruch, während für die spanischen behörden 
zu luxemburg der Streit gänzlich obsolet geworden war, da sie ihre Vogtei 
über das Kloster ständig ohne einschränkende zusätze bekundeten.

69 lHaKo best. 211 nr. 638.
70 Würth-paquet, table chronologique 32, S. 14.
71 lHaKo best. 211 nr. 2535.
72 lHaKo best. 1a nr. 8535 und best. 211 nr. 2512.
73 1480: lHaKo best. 211 nr. 700 und 1487: best. 211 nr. 741.
74 Würth-paquet, table chronologique 35, S. 330–332.
75 Würth-paquet, table chronologique 37, S. 17 f.
76 lHaKo best. 211 nr. 2661.
77 Stabitr Hs 1626, S. 896–899.
78 1521: lHaKo best. 211 nr. 1013; 1523: Stabitr Hs 1626, S. 700–702.
79 lHaKo best. 56 nr. 877, S. 400 f.
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im 18. Jahrhundert erwähnten auch die Habsburger als inhaber des Her-
zogtums luxemburg bei Konflikten mit Kurtrier kaum mehr ihre Funktion 
als Vögte, sondern beschränkten sich auf ihre Stellung als landesherren. Die 
trierer erzbischöfe selbst bedienten sich ihrerseits in den Jahrzehnten des 
relativ ungestörten nebeneinanderlebens zwischen der abtei und dem Kur-
staat vor dem regierungsantritt clemens Wenzeslaus’ 1768 bei problemen mit 
der luxemburger regierung mehrmals der Vermittlung durch die maximiner 
äbte.80 Versuche des luxemburger provinzialrats 1764 bei der österreichischen 
Verwaltung in brüssel, sie zur Wahrnehmung früherer Vogteifunktionen zu 
bewegen,81 waren deshalb ebenso folgenlos wie die seitens der abtei bewusst 
gepflegten reminiszenzen an ihren früheren Schutzherrn.82

auf den besitz, die einkünfte und den Schutz der abtei hatten solche 
staatsrechtlichen Streitigkeiten kaum mehr auswirkungen. Für die entwick-
lung von St. maximin bildete die lange epoche der luxemburger obervogtei 
einen glücklichen umstand, der zur Sicherung ihrer Freiheiten und besit-
zungen erheblich beitrug. Wie in anderen Klöstern war auch für St. maximin 
mit einer solchen Vogtei ein gewisser Verlust an Gütern und einkünften 
verbunden. Sie gerieten im lauf des 11. und 12. Jahrhunderts in die Hände 
sowohl des obervogtes wie seiner untervögte.83 Seit 1200 jedoch, als der 
besitzstand der abtei in ihrem ältesten urbar erstmals zusammenhängend 
erfasst wurde, kann festgestellt werden, dass sich die späteren einbußen der 
abtei an Gütern und einkommen im bereich der luxemburger Grafschaft 
in engen Grenzen hielten und sich sicherlich nicht mit den Verlusten einiger 
anderer reichsklöster infolge solcher Vogteien vergleichen lassen. Vom 13. bis 
15. Jahrhundert war St. maximin zwar häufig mit den adeligen untervögten 
des luxemburger landes in besitz- und rechtsstreitigkeiten verwickelt, 
die gewöhnlich vor den Gerichten der Grafschaft ausgetragen wurden. bei 
solchen Verfahren wurde die abtei jedoch keineswegs benachteiligt, da sie 
schon früh zu den Ständen der Grafschaft zählte, deren Vorsitz sie später 
einnahm, und auch sonst die Verbindungen zum luxemburger land nie 
hatte abreißen lassen. Deshalb blieb St. maximin ein Großteil seiner seit dem 
10. Jahrhundert belegten zahlreichen besitzungen vor allem im osten und 
Süden der Grafschaft erhalten, im unterschied zu seinen enormen Güter-

80 beispiele bei Just, reichskirche 1, S. 96, S. 110, S. 144 f. und S. 170–175.
81 lHaKo best. 1c nr. 435, S. 191–247.
82 lHaKo best. 1c nr. 19057.
83 Hierzu vor allem Klein, untersuchungen über die Vögte, S. 5–11; Wampach, 

Grundherrschaft echternach, S. 272, und Wisplinghoff, untersuchungen, S. 89.
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verlusten im nahegau und in rheinhessen. aus ihnen konnte das Kloster 
noch im 18. Jahrhundert zwei Fünftel seiner Gesamteinkünfte erwirtschaften.

Die obervogtei der luxemburger Grafen hatte nicht nur einfluss auf den 
besitzstand des Klosters, sondern legte auch zumeist die position der abtei 
im Kräftefeld des ostlothringisch-trierischen raumes fest. bis zur mitte 
des 17. Jahrhunderts, als die institutionelle Funktion der Vogtei durch die 
territoriale Herrschaftsdefinition endgültig ersetzt war, dürften hierbei die 
Vorteile der zumeist engen bindungen der abtei an die luxemburger Herr-
scher die nachteile überwogen haben, die sich aus den hierdurch bedingten 
Konfrontationen mit dem erzstift trier ergaben.

Die Vogteien über die ertragreichen Klostergüter an der mittelmosel ent-
glitten dem luxemburger Grafen als obervogt allerdings noch im laufe des 
12. Jahrhunderts. Für einen teil der Vogteien, nämlich zu longuich, Kirsch, 
Kenn, lörsch und issel, dürften sie den 1135 beim Vogteiweistum anwesenden 
tibaldus von bettingen als untervogt eingesetzt haben,84 der möglicherweise 
schon damals diese Funktion innehatte. Seine in den maximiner necrologen 
als Vögte mehrmals erwähnte Familie85 hatte im urbar um 1200 zahlreiche 
lehen der abtei, darunter drei Kirchenpatronate und den salischen zehnten 
zu Kenn, inne86 und wurde danach in maximiner lehensurkunden des 13. 
und 14. Jahrhunderts oft genannt. Sie übergab ihre Vogteien offensichtlich mit 
zustimmung der abtei87 vor 1269 an die hauptsächlich in der luxemburger 
Grafschaft begüterten Herren von Feltz, auch de Rupe beziehungsweise von 
Wiltz genannt.88 Von ihnen gelangten sie im lauf des 15. Jahrhunderts in die 
Hände des moselländischen regionaladels. infolge der im Weistum von 1135 
lediglich kodifizierten lehenstraditionen waren jedoch die aus den Vogteien 
abzuleitenden rechte und einkünfte ihrer inhaber nur begrenzt und bildeten 
deshalb nicht, wie in einigen anderen regionen, ansatzpunkte für die völlige 
entrechtung der Klöster. auf den den einzelnen Vogteien unterstellten Höfen 
führten gewöhnlich die meier der abtei immer den Vorsitz der Hofgerichte 
namens des abtes, dessen Grund-, Gerichts- und lehensrechte durch die 
Vögte nicht bestritten wurden. in der regel mussten sich die Vögte mit ei-
nem Drittel der Gerichtsbußen und mit dem ernennungsrecht des zehnter 
und des boten begnügen und hatten nur in einzelfällen auch das recht, von 

84 mub 1 nr. 483.
85 n5 und n6: 23. august, 26. September und 24. november.
86 nolden, urbar, S. 150–152.
87 So im bericht von 1386 in lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 166 f.
88 lHaKo best. 211 nr. 2111, nr. 166, und nr. 2101, S. 180.
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den einwohnern in gewissen Grenzen Vogteigelder als zusätzliche abgaben 
zu fordern. Schwierig wurde die position der abtei an der mittelmosel al-
lerdings in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, als es den Vögten von 
Hunolstein gelang, vor dem aussterben ihres Geschlechts 1487 mehrere 
dieser Vogteien in ihren besitz zu bringen und die Vogteigebühren erheblich 
zu steigern. als die abtei im 16. Jahrhundert in ihrem bereich eine straffere 
Verwaltungsorganisation aufgebaut hatte, wurden die Vogteien offenbar immer 
unattraktiver. einen teil von ihnen kaufte St. maximin im lauf des 17. und 
18. Jahrhunderts zurück. andere Vogteien dagegen wurden entweder in den 
Quellen nicht mehr erwähnt oder die mit ihnen verbundenen einkünfte und 
liegenschaften nicht mehr als Vogtei, sondern als unspezifizierte Klosterlehen 
an ihre inhaber ausgegeben.
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§ 21. S i e g e l  u n d  W a p p e n

1. Siegel

Die Siegel wurden im rahmen der verschiedenen institutionen und personen 
behandelt und beschrieben. zum teil sind sie auf den abb. 7–19 reproduziert.

Siegel der abtei: 11. Jahrhundert (?)–1131, siehe § 17.1. Der abt und abb. 7.
Siegel der äbte: allgemein 1146–1802 siehe § 17.1. Der abt. zu den ein-

zelnen äbten siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802 sowie abb. 7–13.
Siegel des Konvents 1272–1453 sowie 1774 siehe § 17.2. Der Konvent 

sowie abb. 15.
Siegel des priors 1256–1291 sowie 1426–1712 siehe § 17.2. Der Konvent 

und § 17.3.2. Dekane und prioren sowie abb. 16.
Siegel des Kellerars 1504–1763 siehe § 17.3.4. ämter der Wirtschaftsver-

waltung sowie abb. 17.
Siegel des Hospitalars 1284–1467 siehe § 29. Das Hospital sowie abb. 18.
Siegel des maximiner Schöffengerichts 1270–1623 siehe § 18.1. Scharman-

nen, ministeriale, Schultheißen, Schöffen und lehensleute sowie abb. 19.

2. Wappen

trotz des Fehlens vergleichender zusammenstellungen scheinen die all-
gemein erst spät nachzuweisenden Klosterwappen aus der notwendigkeit 
eines Hoheitszeichens für teile des besitzes der Klöster entstanden zu sein. 
Hierbei wurde für die Wappen mit Vorliebe eines der attribute der jeweiligen 
Klosterheiligen gewählt. Für St. maximin hätte sich als ein solches attribut 
sicherlich der durch die maximinuslegende bekannte und gelegentlich auch 
bildlich dargestellte bär des Heiligen angeboten.1 als jedoch im späten 
15. Jahrhundert solche Hoheitszeichen vor allem für die Gemarkungssteine 
des Klosters erforderlich wurden, beherrschte die abtei der Gedanke der 
Demonstration ihrer reichsrechtlichen Stellung so sehr, dass sie im einver-
ständnis mit ihren habsburgisch-luxemburgischen obervögten dem adler als 
dem Symbol des Heiligen römischen reiches den Vorzug gab.

So wies im Dezember 1503 der inhaber des Herzogtums luxemburg, 
erzherzog philipp von Österreich, seine amtsleute an, bei drohender Gefahr 

1 zu ihm § 22.2. maximin.
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die Güter und besitzungen der abtei durch das anbringen von zeichen 
und bannern zu schützen, die sein Wappen trügen.2 Die abbildung des 
adlers auf einem Grenzstein des Klosters lässt sich ferner im Jahr 1513 
belegen.3 im oktober 1521 erlaubte schließlich der luxemburger Statthalter 
der abtei im namen Karls V., an ihrer pforte und an allen ihren Gebäuden 
das kaiserliche Wappen anzubringen.4 neben seinem persönlichen Wappen 
verwendete deshalb abt Johannes iii. von zell (1525–1528) allein den adler 
als Wappen seines Klosters auf dem mittelpfosten des renaissancefensters 
im Haus Fetzenreich in trier.5

bis zur Säkularisation 1802 blieb der doppelköpfige, bekrönte adler, der 
in farbigen abbildungen in schwarzer Farbe und roter bewehrung mit einem 
silbernen nimbus auf goldenem, gelegentlich auch weißem Grund wieder-
gegeben wurde,6 der Hauptinhalt des Klosterwappens. erst vor 1663 fügte 
abt maximin Gülich (1655–1679) diesem adler ein Herzschild mit einem auf 
allen Vieren trabenden bären hinzu,7 den er erstmals neben dem adler auch 
als Schildhalter in seinem abtssiegel verwendete und in dem sicherlich ein 
rekurs auf die anfänge seines Klosters gesehen werden kann. Seitdem bildete 
das Herzschild ebenfalls einen bestandteil des Klosterwappens, wurde bei 
dessen schematischer Wiedergabe jedoch gelegentlich nicht berücksichtigt.8

2 lHaKo best. 211 nr. 857: signa seu vexilla nostris armis depicta bonis … apponent.
3 lHaKo best. 211 nr. 2588: Güterrenovation 1695 in ürzig: Alda stehet eine lange 

March von Sandtstein mit des Gotteshaus St. Maximin Adlers Zeichen und der Jahr-
zahl de anno 1513 inngehauen.

4 lHaKo best. 211 nr. 1013.
5 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 17,1, S. 336 f.
6 So in Stabitr Hs 1639/391, fol. 2, und am Klosterhof zu longuich, siehe Kunstdenk-

mäler des landkreises trier, S. 227.
7 Siehe abb. 20: Wappen am refugium in luxemburg 1663.
8 So auf den kleineren lacksiegeln der priore und Kellerare und auf einigen Hand-

schrifteneinbänden des 17. und 18. Jahrhunderts, während es auf anderen einbän-
den, auf dem Konventssiegel von 1774 und beispielsweise auch auf dem rittersdorfer 
Gerichtssiegel um 1716 in lHaKo best. 211 nr. 2893 ebenfalls wiedergegeben wur-
de.
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§ 22. p a t r o n e  u n d  K l o s t e r h e i l i g e

Während sich als patron des coemeterialbaus und dann vermutlich 
ebenfalls der Kirche der evangelist Johannes auch nach der entstehung 
einer monastischen Gemeinschaft zunächst behaupten konnte, dürfte das 
Gräberfeld und später auch die betreuungsinstitution des Komplexes schon 
früh nach seinem populärsten und bei den umwohnern die meiste Verehrung 
findenden Heiltum, den reliquien des hl. maximin, benannt worden sein. 
Doch war hier bereits vor maximin bischof agritius beigesetzt worden. zu 
beider reliquien kamen nach 566 die des trierer bischofs nicetius hinzu. 
Die junge mönchsgemeinschaft übernahm deshalb eine Dreiergruppe von 
Sarkophagen heiliger bischöfe, die nach 934 in der innenkrypta der neuen 
Kirche aufgestellt wurden. unter ihnen blieb maximin im mittleren Sarg 
namensgebend und genoss mit abstand die meiste Verehrung. Doch wurden 
sowohl im mittelalter wie in der neuzeit alle drei bischöfe als patrone der 
abtei bezeichnet, so schon 950 durch papst agapit ii.,1 um 950 im goldenen 
altarantependium des abtes Willer (945–957)2 und noch in dem um 1499 
geschaffenen prunkeinband des ada-evangeliars3 sowie bei der Weihe der 
Kirche von 1621.4 eher eine ausnahme bildete um 1511 die zusätzliche 
nennung des evangelisten Johannes auch bei den Klosterpatronen.5

1 zimmermann, papsturkunden 1, nr. 121: monasterium … in honore sancti Johannis 
evangelistae fundatum, sanctis sanctorum confessorum Maximini, Agricii et Nicetii 
corporibus dicatum.

2 Siehe Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 316.
3 Siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
4 lHaKo best. 211 nr. 1401.
5 riesenbibel 1, fol. 2r.
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1. Johannes evangelista

Die älteste Vita maximins vor 768 berichtet,6 dass paulinus den Körper 
des hl. maximin in der basilika des evangelisten Johannes habe bestatten 
lassen.7 zwar sprach nach 550 Gregor von tours nur von der basilika des 
hl. maximin.8 Doch wurde auf Grund der maximinusvita allgemein gefol-
gert, dass der durch die jüngeren ausgrabungen bestätigte coemeterialbau 
des frühen 4. Jahrhunderts an dem ort der späteren abtei und die aus ihm 
entstandene spätere Kirche dem evangelisten Johannes geweiht waren.9 Die 
zu ende des 7. Jahrhunderts entstandene Klostergemeinschaft habe dagegen 
ihr patronat von der wichtigsten reliquie in dieser Kirche, dem bischof 
maximin, hergeleitet, mit dessen im bistum verbreiteten Kultpflege zuvor 
eine priestergemeinschaft betraut gewesen sei. in neuerer zeit wurde die 
patroziniumsteilung mit beachtenswerten argumenten als ein Konstrukt 
des jungen Klosters in zweifel gezogen, das dazu gedient habe, dem hl. pe-
trus als dem Hauptheiligen des trierer bistums10 mit dem lieblingsjünger 
christi einen Konkurrenten entgegenzusetzen.11 Dieser Gesichtspunkt mag 
für das 10. Jahrhundert sicherlich zutreffen und erklärt die Wiederbelebung 
des Johannespatroziniums in dieser zeit.12 zwar dürfte die urkunde mit 
der nennung des Johannespatroziniums durch papst leo Vii. 938/939 eine 
Fälschung sein13 und auch die echtheit der bulle des papstes agapit ii. von 
950, in der der evangelist ebenfalls als ursprünglicher patron genannt wurde, 
ist nicht ganz unumstritten.14 Doch steht die authentizität des auf dieses 

 6 Vita s. maximini, in: aa SS maii bd. 7, S. 22.
 7 zu diesem patrozinium siehe ewig, trier im merowingerreich, S. 51.
 8 in Gregor von tours, liber vitae patrum, ed. Krusch, S. 281, und im liber in gloria 

confessorum, ed. Krusch, S. 356 f.
 9 So Wisplinghoff, untersuchungen, S. 15, und anton, trier im frühen mittelalter, 

S. 72, sowie ders., trier in den germanischen invasionen, S. 11.
10 ewig, Der petrus- und apostelkult, S. 215–251.
11 Gauthier, l’évangélisation, S. 46, und Giessmann, besitzungen, S. 11, unentschie-

den hierzu Kölzer, Studien, S. 63–66.
12 So 942 bei der Weihe der ottonischen Kirche in den notae dedicationum, ed. Sau-

erland, S. 967, sowie in dem laut Hoffmann, buchkunst 1, S. 446, im 10. Jahr-
hundert zu St. maximin geschriebenen Kalendar fol. 10–15 in Stabitr Hs 2500 zum 
13. oktober 942: Treveris dedicatio basilice sancti Johannis evangeliste et translatio 
corporum … Maximini, Agritii atque Nicetii und um 990/1000 im ersten Vers der 
inschrift im maximiner refektorium, siehe epigramata, ed. Strecker, S. 146.

13 Hampe, reise nach england, S. 410; zimmermann, papsturkunden 1, nr. 149.
14 Siehe § 10. St. maximin in ottonischer zeit sowie § 19.2. Die Kurie.
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patrozinium bezüglichen urkundenteils im Diplom ottos iii. außer Frage.15 
auch wenn in den späteren urkundenfälschungen benzos das Johannespat-
rozinium fast zum festen bestandteil wurde, kann es für das 10. Jahrhundert 
jedenfalls nicht in der ausschließlichkeit als Fälschungskriterium betrachtet 
werden, die theo Kölzer seinen untersuchungen zu Grunde legt.16 Für die 
Jahre vor 768 dagegen, als St. maximin wohl noch ein bischofskloster war, 
würde die absichtsvolle Wahl des evangelisten Johannes als in der Volksfröm-
migkeit konkurrierender Gegenspieler zum bistumspatron petrus noch nicht 
den tatsächlichen Verhältnissen am bischofssitz entsprechen. als patron des 
Hauptaltars in der Klosterkirche und damit als eigentlicher Kirchenpatron 
behauptete der evangelist in allen Kirchenbauten bis nach 1680 unangefochten 
seinen platz, auch wenn in mittelalterlichen und neuzeitlichen überlieferungen 
die Kirche gewöhnlich als die des hl. maximin bezeichnet wurde und mit 
der Verehrung des evangelisten Johannes im Kloster kein besonderer Kult 
verbunden war. als patrone der abtei galten im 10. Jahrhundert dagegen 
maximin, agritius und nicetius.17

2. maximin

Die ältesten nachrichten zum leben und Wirken des fünften oberhirten 
in der trierer bischofsreihe finden sich in der vor 768 wohl zu St. maxi-
min verfassten ältesten Vita des hl. maximin.18 Von ihr werden große teile 
in der um 839 geschriebenen Vita S. maximini des lupus von Ferrières 
wiederholt.19 Deshalb hat sich in der neueren Forschung seit längerem die 

15 mGH D o iii nr. 62.
16 Kölzer, Studien, S. 66.
17 So um 950/975 das Gebet ad sanctos patronos nostros Maximinum, Agricium atque 

Nicetium in berlin, SbpK Hamilton 249, fol. 257v; im 11. Jahrhundert, siehe Ham-
pe, reise nach england, S. 410: clamamus ad tuam genitricem et ad Iohannem ap. et 
ev. et ad sanctos patronos nostros Maximinum, Agricium atque Nicetium.

18 Vita s. maximini, in: aa SS maii bd. 7, S. 21–25, zu möglichen interpolationen 
des textes, dessen Grundlagen auf Handschriften des 12. und des 15. Jahrhunderts 
beruhen, siehe Winheller, lebensbeschreibungen, S. 21. zum zeitpunkt: Win-
heller, lebensbeschreibungen, S. 18 f.; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 5, und 
Hans Hubert anton, Die trierer Kirche und das nördliche Gallien in spätrömi-
scher und fränkischer zeit, in: atsma, la neustrie, S. 53–73, hier S. 54.

19 Vita maximini episcopi trevirensis auctore lupo, ed. Krusch, S. 71–82, zur identi-
fikation des autors siehe Winheller, lebensbeschreibungen, S. 23–27.
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meinung durchgesetzt,20 dass die älteste Vita, die bereits alle wesentlichen 
elemente der späteren lebensbeschreibungen enthält, die unmittelbare Vor-
lage für lupus war.21 Darüber hinaus bietet die Vita des lupus nur wenige 
zusätzliche informationen.22 auch die bemerkungen Sigehards in seinen um 
962/963 verfassten miracula über diesen Heiligen23 lassen sich ebenso wie die 
um 990/1000 entstandenen epigramme im maximiner refektorium24 auf die 
älteste Vita zurückführen, so dass die abhängigkeit der jüngeren überliefe-
rungen von ihr offensichtlich ist. 

Während die ältere Forschung25 einen Großteil der nachrichten in der 
ältesten Vita für glaubwürdig, wahrscheinlich oder doch möglich hielt, 
bleiben heute nur noch wenige ihrer aussagen unbestritten. Gesichert ist, 
dass maximin vielleicht seit 329 oder 330 unmittelbarer nachfolger des 314 
bezeugten trierer bischofs agritius war, dass er 343 den trierer Stuhl inne-
gehabt hat, damals auch vielleicht an dem gegen arius gerichteten Konzil 
von Serdica teilnahm und vor 347 starb.26 zu St. maximin gefundene Sar-
kophaginschriften aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts legen nahe,27 
dass maximin schon bald, vielleicht unter seinem nachfolger paulinus, in 
dem in der ältesten Vita Johanneskirche genannten coemeterialbau beim 
späteren Kloster beigesetzt wurde. bei anderen ausführungen in der Vita 
dagegen dürften sich einige parteinahmen zu Konfliktstoffen verbergen, 
die um 750 aktuell waren, vielleicht zu den Sonderbeziehungen der trierer 

20 anders noch Garenfeld, Die trierer bischöfe, S. 26–30, der den zusatz am 29. Juli 
im ältesten necrolog, qui vitam sancti Maximini scripsit, dem Konversen Hucceu-
inus statt dem sanctus episcopus Lupus zugeordnet hat, siehe roberg, Gefälschte 
memoria, S. 138 f.

21 Winheller, lebensbeschreibungen, S. 19–23; ewig, trier im merowingerreich, 
S. 34; Gauthier, l’évangélisation, S. 3 und S. 46; anton, trier im frühen mittelal-
ter, S. 210, und pohlsander, maximinus und paulinus, S. 144.

22 pohlsander, maximinus und paulinus, S. 144.
23 miracula s. maximini, in: aa SS maii bd. 7, S. 25–33; auszüge in ex miraculis 

S. maximini, ed. Waitz, S. 228–234.
24 epigramata, ed. Strecker, S. 146–152; hierzu Hoffmann, buchkunst 1, S. 470; 

Knoblich, bibliothek, S. 94, und anton, neue Studien, S. 52–54.
25 marx, Geschichte des erzstifts trier 2,1, S. 34–38; Franz xaver Kraus, „maximi-

nus, der Heilige“, in: aDb 21 (1885), S. 76–78; Hau, Sankt maximinus, S. 29–31, 
und ewig, Die ältesten miracula, S. 230–233.

26 zusammenstellung und Diskussion der Fakten bei Winheller, lebensbeschrei-
bungen, S. 11–13, und bei pohlsander, maximinus und paulinus, S. 120–129.

27 Weber, archäologische zeugnisse, S. 454–459, und merten, Gräberfeld, S. 277–
280.
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Kirche zum römischen papsttum, zum Vorrang der trierer Kirche vor den 
Kölner und mainzer metropolitanverbänden, möglicherweise auch schon 
zur Gleichwertigkeit der Kirche des hl. maximin mit der bischofskirche in 
der Stadt28 und eventuell auch zur überlegenheit der gallischen Kirche über 
die fränkische, wie ausführungen zu den in die Vita verwobenen Gestalten 
des martin und des lubentius zeigen.

unsicher sind deshalb mehrere in der ältesten Vita erwähnte einzelheiten. 
Dies trifft zunächst auf die von der lebensbeschreibung stark herausgestellten 
bezüge maximins auf aquitanien zu,29 das damals noch das poitou einschloss. 
maximins aquitanische Herkunft hatte bereits Garenfeld abgelehnt, während 
ewig und neuerdings auch bauer seine bindung an jene region stärker be-
tonten.30 Die Vita berichtet über seine Herkunft aus aquitanien, über seine 
dort lebenden Verwandten, darunter sein bruder maxentius, angeblich bischof 
von poitiers, über seine reise als trierer bischof in seine Heimat, um seine 
angehörigen wiederzusehen sowie über seinen dort erfolgten tod und seine 
bestattung. Seine ursprüngliche beisetzung könnte im Kloster mouterre-Silly, 
südwestlich von loudun, erfolgt sein, in dem sich die Verehrung maximins 
nachweisen lässt.31 nach seinem tod, so berichtet die Vita weiter, habe eine 
Gesandtschaft der trierer unter Führung des lubentius dort seinen leichnam 
geraubt und nach trier gebracht, wo er neben seinem Vorgänger agritius 
auf dem Gräberfeld beigesetzt worden sei. Solange weitere Forschungen 
über den maximinuskult in Südwestfrankreich fehlen, wird man sich mit der 

28 anton, neue Studien, S. 45–62, und ders., Geschichte des bistums trier im mit-
telalter: Vom ausgehenden 5. Jahrhundert bis zur ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts 
(480/500–930), in: Heinen/anton/Weber, Geschichte des bistums trier 1, trier 
2003, S. 119–194, hier S. 158.

29 zu den beziehungen aquitaniens zu trier in fränkischer zeit siehe ewig, Spätanti-
kes und fränkisches Gallien, S. 114–172: Die fränkischen teilungen, hier S. 133, und 
Staab, untersuchungen zur Gesellschaft, S. 188–192.

30 Garenfeld, Die trierer bischöfe, S. 26–30; ewig, Die älteren miracula, S. 230–233, 
ferner in: ders., l’aquitaine et les pays rhénans au Haut-moyen-age, in: cahiers 
de civilisation médiévale 1 (1958), S. 37–54, sowie in: ders., trier im merowinger-
reich, S. 33; bauer, Die Verehrung heiliger trierer bischöfe, S. 361–365.

31 Hierzu vor allem zender, räume und Schichten mittelalterlicher Heiligenver-
ehrung, S. 209 f., und ders., Die Verehrung des hl. maximin, S. 4. angaben zur 
durchweg älteren literatur der französischen regionalgeschichtsforschung über 
das maximinuspatrozinium in diesem Kloster, zur Verehrung des Heiligen in der 
umliegenden Gegend und zu einem bischof maxentius von poitiers finden sich hier 
sowie bei Winheller, lebensbeschreibungen, ferner bei Gierlich, Grabstätten, 
S. 24 f., und bei pohlsander, maximinus und paulinus.
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Feststellung begnügen müssen, dass seine Herkunft und seine ursprüngliche 
bestattung in aquitanien ungewiss und ein bischof maxentius von poitiers 
im 4. Jahrhundert durch keine überlieferung verbürgt ist. allerdings wird 
der ausführliche translationsbericht seines leichnams nach trier in der Vita 
nicht dadurch glaubwürdiger, dass in ihm kaum ein topos fehlt, der in den 
Schilderungen ähnlicher reliquiendiebstähle nicht auch mit Vorliebe erwähnt 
wird,32 und dass sich seine Diktion mit vielen volkstümlichen Gemeinplätzen33 
hervorragend zur Verbreitung des Kultes des Heiligen eignet. Da maximin 
mit einiger Sicherheit bald nach seinem tod in der St. Johanneskirche bei 
trier beigesetzt wurde und der translationsbericht insgesamt wenig Vertrauen 
erweckt, sprechen gute Gründe für seinen tod in seiner bischofsstadt.

Schwer zu entscheiden ist auch die Historizität eines im mai 346 zu Köln 
stattgefundenen Konzils über den sich als radikalen arianer gebärdenden 
Kölner bischof euphrates. laut der ältesten Vita habe auf ihm maximin den 
Vorsitz geführt und euphrates verurteilt. Während die Konzilsakten mög-
licherweise gefälscht sind, könnte ihre teilnehmerliste durchaus echt sein.34 
aus unterschiedlichen Gründen wird in der Forschung der zusammentritt 
dieses Konzils mehrheitlich abgelehnt.35 Doch findet die realität des Kon-
zils auch befürworter.36 einer der Hintergründe für den wohl am frühesten 
durch die maximinusvita bezeugten möglichen zusammentritt des Konzils, 

32 z. b. bei einhard, translatio et miracula SS. marcellini et petri, ed. Georg Waitz, 
in: mGH SS 15,1, hg. von dems., Hannover 1887, S. 238–264, vgl. patrick J. Geary, 
Furta sacra. thefts of relics in the central middle ages, princeton 1990.

33 etwa der beim hl. maximin schwörende aquitanische Hirtenjunge oder der betrun-
ken gemachte Grabwächter, der seinen Schlüssel natürlich unter seinem Kopfkissen 
versteckt.

34 Hierzu Winheller, lebensbeschreibungen, S. 12 f., bes. anm. 13, und pohlsan-
der, maximinus und paulinus, S. 125–128.

35 So Garenfeld, Die trierer bischöfe, S. 32; Gauthier, l’évangélisation, S. 447–
453, und pohlsander, maximinus und paulinus, S. 126–128, wo sich auch ein 
überblick über den Forschungsstand findet. ähnlich zunächst auch in: Hans Hu-
bert anton, Die trierer Kirche und das nördliche Gallien in spätrömischer und 
fränkischer zeit, in: atsma, la neustrie, S. 54–57, und ders., trier in der hohen 
und späten Karolingerzeit, S. 107 f. Doch hat anton, neue Studien, S. 49 f., seine 
meinung hierzu revidiert.

36 Vgl. pohlsander, maximinus und paulinus, S. 127 anm. 47–49. neuerdings hat 
auch anton, neue Studien, S. 45–52, darauf hingewiesen, dass die hierzu über-
lieferten Konzilsakten dem 4. Jahrhundert angehören könnten und deshalb nicht 
auszuschließen ist, dass dem Schreiber der Vita ein echtes Dokument vorgelegen 
habe.
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von der die späteren überlieferungen zu ihm abhängen dürften, ist maximins 
durch zahlreiche Quellen belegte rolle als Haupt des gegen die lehren des 
arius gerichteten gallischen episkopats. er hatte nämlich wohl um 343 dem 
verbannten athanasius in trier zuflucht gewährt, vielleicht am Konzil von 
Serdica 343 teilgenommen und wurde von den zeitgenossen als entschiedener 
Gegner des arianismus betrachtet.37 Der augenblickliche Forschungsstand 
jedenfalls lässt offen, ob das ringen der Kölner mit der trierer Kirche wegen 
der organisation der rheinischen bistümer um 750 und damit die rivalität 
des trierer bischofs milo mit bonifatius von dem Schreiber der Vita zum 
anlass einer tendenziösen Darstellung benutzt wurde, die mit ihrem bischof 
euphrates die ganze Kölner Kirche diskreditieren musste.

ähnliche tendenzen der Vita glaubt man bei ihrer Schilderung der reise 
des maximin nach rom zum papst erkennen zu können. zwar lässt sich 
die möglichkeit einer solchen reise nicht ganz von der Hand weisen, doch 
wird man konstatieren müssen, dass sie um 340 weitaus außergewöhnlicher 
gewesen wäre als um 760. Von einigen Forschern wird sie deshalb schlichtweg 
abgelehnt,38 von anderen aber vertreten.39 Wichtiger als die Wahrscheinlichkeit 
einer solchen reise selbst scheint hierbei die begleitung maximins durch eine 
heilige (beatus beziehungsweise sanctus) person namens martin zu sein. Da 
der bekannte, mit trier in engerer Verbindung stehende bischof martin erst 
um 371 sein bischofsamt in tours erhielt, wurde gelegentlich an den 343 be-
zeugten bischof martin von mainz gedacht.40 Doch dürften die Darlegungen 
der neueren Forschung evident machen,41 dass der autor der ältesten Vita 
einem anachronismus erlegen ist und mit ihm zweifellos den im fränkischen 
Herrschaftsraum gleichsam zum reichsheiligen stilisierten martin von tours 
gemeint hat. auch bei der Schilderung der romreise der beiden bischöfe 
äußert sich der Vorrang maximins. So schläft er beispielsweise, während 
martin besorgungen macht und der bär ihren lastesel auffrisst. bei seiner 
rückkehr rügt martin seinen Gefährten nicht eigentlich, sondern beklagt den 

37 Quellen und literatur hierzu bei pohlsander, maximinus und paulinus, S. 120–
125.

38 Garenfeld, Die trierer bischöfe, S. 33; Winheller, lebensbeschreibungen, S. 16; 
Gauthier, l’évangélisation, S. 5, und pohlsander, maximinus und paulinus, 
S. 141.

39 ewig, trier im merowingerreich, S. 36, und neuerdings auch von anton, neue 
Studien, S. 50–52.

40 So ewig, trier im merowingerreich, S. 36.
41 zusammenfassend bei pohlsander, maximinus und paulinus, S. 140–143.
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Verlust, während maximin dem bären die Strafe des lasttragens auferlegt 
und ihn später wieder von diesen Diensten befreit. nach ihrer rückkehr 
nach trier vertraut martin dem maximin seinen Schüler lubentius für den 
unterricht in der Heiligen Schrift an, der ihn später zum priester weiht.42 
Die nachwelt freilich beeindruckten weniger die versteckten, den primat 
über die gallischen Kirchen berührenden tendenzen der reisebeschreibung, 
sondern vor allem die auch in mehreren anderen Heiligenviten zu findende 
episode mit dem bären.43 Sie war so publikumswirksam, dass bei späteren 
abbildungen des Heiligen auf sie mehrmals bezug genommen wurde, so 
schon um 1120 im Stuttgarter passionale44 oder um 1490 im chorraum der 
Kirche zu münsterappel (abb. 6). im 16. Jahrhundert wurde der bär neben 
dem reichsadler zum attribut der abtei45 und seit 1655 begleitete er auf 
dessen großem Siegel den abt, der ihn an einer Kette hielt.46 Für die abtei 
selbst war neben dem reichsadler der bär freilich ein eher nebensächliches 
und relativ spät verwendetes Wappenattribut. in der Hochschätzung des 
Heiligen als bärenbezwinger lebte möglicherweise ein relikt vorchristlicher 
Kulte weiter, das in der volkstümlichen Verehrung des Heiligen in der region 
um Guémar im elsass besonderen ausdruck fand.47 Doch bedürfen nicht nur 
einige aspekte der maximinuslegende, sondern des Kultes dieses Heiligen 
überhaupt der weiteren Forschung, etwa die nicht befriedigend zu klärende 
Verehrung des Heiligen, wie übrigens auch seines nachfolgers paulin, als 
bischof von besançon.48

42 zu lubentius die auf der ältesten Vita und auf der des lupus fußende Vita S. luben-
tii, siehe emil Schaus, Die überlieferung vom heiligen lubentius, in: nassauische 
annalen 37 (1907), S. 162–179, hier S. 164–167, in der er ausdrücklich als geistiger 
Sohn martins von tours bezeichnet wurde, im Widerspruch zu ihr die angaben in 
den Gesta treverorum, ed. Waitz, S. 153 f.; ferner Winheller, lebensbeschrei-
bungen, S. 17 anm. 35 und 36, und Struck, St. lubentius in Dietkirchen, S. 44–48, 
der seinen lehrer martin jedoch nicht erwähnt.

43 zender, Die Verehrung des hl. maximin, S. 19, und pohlsander, maximinus und 
paulinus, S. 140.

44 pohlsander, maximinus und paulinus, S. 169, hier auch Wiedergabe der initiale.
45 resmini, adler und bär, S. 13–15.
46 Siehe § 17.1. Der abt sowie § 21.2. Siegel.
47 literatur bei zender, Die Verehrung des hl. maximin, S. 10.
48 Vgl. zender, Die Verehrung des heiligen maximin, S. 14, zur Kapelle bei trépot. 

auffallend sind die bezüge zu besançon auch in der Vita s. Helenae auctore alt-
manno, in: aa SS aug. bd. 3.
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Die älteste Vita des Heiligen, die vielleicht die bereits damals verbreite-
ten legendenstoffe über ihn in ihre Darstellung eingearbeitet hat, wurde 
zu einer zeit redigiert, als er nicht nur zu trier, sondern auch in einigen 
nachbarregionen schon seit längerem große Verehrung genoss. Dies lag an 
der Devotion, die seinen in der Krypta bei der Johanneskirche geborgenen 
reliquien schon frühzeitig entgegengebracht wurde und die die dort ebenfalls 
verwahrten reliquien seines Vorgängers agritius weitgehend in den Hinter-
grund gedrängt hat. beigesetzt wurde maximin möglicherweise in der bei 
der Öffnung der innenkrypta 1936 gefundenen Dreiergruppe spätrömischer 
Sarkophage, die für die bischöfe agritius, maximin und nicetius bestimmt 
waren. Vorwiegend stilistische Gründe sprechen dafür, dass seine bestattung 
in dem mittleren, zum Guten Hirten genannten, 1936 freilich leeren Steinsarg 
erfolgte, der lange zeit hindurch als der Sarkophag des agritius galt.49 in 
diesem Sarkophag hätte der leichnam maximins daher schon lange gelegen, 
als um 560 Gregor von tours die Krypta des Heiligen in der von ihm nur 
Basilica S. Maximini genannten Kirche beschrieben und dessen durch Wun-
der gestütztes ansehen geschildert hat. laut Gregor hatten am Grab des 
maximin mehrmals reinigungseide stattgefunden und bei ihm wurde auch 
bischof nicetius bestattet.50 Sowohl der zusatz des frühen 8. Jahrhunderts 
im martyrologium Hieronymianum, dass sich an seinem Grab seit alters 
viele signa et curationis ereigneten,51 wie die berichte in der ältesten Vita und 
in den miracula s. maximini Sigehards über Wunder, die sich hier ereignet 
hatten, weisen auf eine ausgedehnte Verehrung maximins, auf den häufigen 
besuch seiner Grabstätte schon im 6. und 7. Jahrhundert,52 und lassen auf 
die organisation seines Kultes durch eine priestergemeinschaft bei der Kir-
che schließen, in der die Vorform des künftigen Klosters gesehen werden 
kann. abweichend von der frühen und allgemein verbreiteten tradition der 
bestattung maximins durch seinen nachfolger paulinus im coemeterialbau 
des nördlichen Gräberfeldes findet sich als späte nachricht in der bischofs-
nahen Version der Gesta treverorum allerdings, maximin sei zunächst zu 
St. eucharius beigesetzt worden und erst Hildulf habe seine reliquien an den 

49 literatur hierzu bei pohlsander, maximinus und paulinus, S. 156 f., und Gier-
lich, Grabstätten, S. 23 anm. 61.

50 Gregor von tours, liber in gloria confessorum, ed. Krusch, S. 356 f., und ders., 
liber vitae patrum, ed. Krusch, S. 281.

51 Vgl. die Vita maximini auctore lupo, ed. Krusch, S. 71.
52 Hierzu beispiele bei Gauthier, l’évangélisation, S. 370 f.
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ort des späteren Klosters St. maximin verbracht.53 Doch liegt die tendenz 
dieser erst im 11. Jahrhundert belegten angabe auf der Hand, da sie der 
umformung der Konstantin-Helena-legende in dieser zeit durch die von 
der bischofskirche beeinflussten institutionen entspricht. 

Wie bei der Verehrung der anderen heiligen bischöfe der Diözese ist auch 
hier bis nach 800 die trierer Kirche als die trägerin des maximinuskultes zu 
sehen, weshalb sich bis nach 1200 das maximinuspatrozinium sehr häufig 
bei Kirchen und Kapellen findet und unter den zahlreichen patrozinien der 
heiligen trierer bischöfe sogar das verbreiteteste war. infolge seines alters 
war die ausbreitung dieser Verehrung jedoch nicht auf den Diözesanbe-
reich beschränkt. Die auflistung seiner zahlreichen Kultstätten bei matthias 
zender54 und seiner Kommemorationen in den Festkalendern55 zeigt neben 
einer gewissen Verdichtung an der obermosel und an der lahn nicht nur im 
französischsprachigen teil der trierer Diözese, sondern darüber hinaus eine 
über die Diözese metz in das elsass und burgund reichende zone der maxi-
minusverehrung. ihre entstehung wirft viele ungelöste Fragen auf, etwa nach 
dem Wirken anderer bischöfe namens maximin oder maximus zu besançon, 
aix, tongern oder in Südwestfrankreich und zum Weiterleben einiger mit dem 
trierer maximin verbundener legenden im elsass oder in Südwestfrankreich. 
Wenig begründet scheint hierbei die Vermutung, der Kult des Heiligen sei 
von zwei zentren, nämlich von mouterre-Silly und von trier ausgegangen, 
wodurch die unsicherheit über den tag seines todes und seiner translation 
(29. mai beziehungsweise 12. September) bedingt sei.56 Der Vorgang der 
Verbreitung des patroziniums vornehmlich durch die trierer Kirche war im 
9. Jahrhundert sicherlich abgeschlossen, nachdem der Heilige nun gleichsam 
synonym mit einer abtei geworden war, und seine Verehrung griff in dieser 
zeit auch auf die mainzer und Wormser bistümer über.57 Weitere Kultstätten 
entstanden im 10. und 11. Jahrhundert vor allem durch die reformtätigkeit 
maximiner mönche in anderen Klöstern, etwa zu bamberg, benediktbeuren, 
brauweiler, eichstätt, Fulda, Helmarshausen, prüm und Stablo, wohin sie 
gelegentlich auch reliquienteile überführten. Dagegen hat im allgemeinen 
die abtei ihren Klosterpatron auf jene Kirchen, deren patronat sie erhalten 

53 Gesta treverorum, ed. Waitz, S. 162 f.
54 zender, Die Verehrung des hl. maximin, S. 8–15.
55 zender, Die Verehrung des hl. maximin, S. 6 f.
56 So bauer, Die Verehrung heiliger trierer bischöfe, S. 361–365.
57 Staab, untersuchungen zur Gesellschaft, S. 188–192.
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hatte, nicht übertragen, sondern die bisherigen Kirchenpatrone beibehalten.58 
Doch blieb in solchen pfarreien die Verehrung auch dieses Heiligen durch 
Wallfahrten, pflichtprozessionen oder Kirchweihen lebendig. in den anderen 
räumen dagegen wurde die Verehrung maximins seit dem 13. Jahrhundert 
häufig durch andere Heilige verdrängt und allgemein spielte sie in der späteren 
Volksreligiosität des trierer landes keine rolle mehr.

als todestag des Heiligen nennen die ältesten martyrologien zumeist den 
29. mai.59 Seit dem 10. Jahrhundert erfolgten in den trierer Festkalendern 
erwähnungen von maximin auch am 12. September,60 ohne eindeutige Ver-
weisungen auf seinen todes- beziehungsweise translationstag. Der doppelte 
Gedenktag des Heiligen könnte durch die bestimmung des 29. mai als den tag 
seiner reliquienauffindung um 900 durch den trierer bischof radbod bedingt 
sein61 und des 12. Septembers als todestag, der in maximins aquitanischer 
Heimat begangen wurde.62 auch zu St. maximin waren seit dem 11. Jahr-
hundert die angaben für beide tage uneinheitlich, so bezeichnete das älteste 
necrolog der abtei um 1116 sowohl den 29. mai wie den 12. September als 
dies natalis des maximin63 und der um 1250 erstellte Kalendar der abtei den 
29. mai als den tag der translatio und den 12. September der Depositio.64 Die 
späteren Kalendarien des Klosters um 1180 in n3, vor 1300 in n4 und um 
1390 in n5 begehen jedoch alle den todestag des Heiligen am 29. mai. mit 
diesem Festtag waren nun am Vortag im Kloster eine propination des abtes 
für den Konvent verbunden sowie einkünfte des Konvents aus taben und 
aus der Verpachtung der Schweicher Fähre, mit dem 12. September dagegen 
die Depositio. Die überlieferungen des Klosters zeigen zur Genüge, dass 

58 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 92, und Giessmann, besitzungen, S. 506.
59 zusammenstellung bei pohlsander, maximinus und paulinus, S. 145.
60 miesges, Der trierer Festkalender, S. 56 und S. 84, sowie bauer, Die Verehrung 

heiliger trierer bischöfe, S. 361–365.
61 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 186–187 und S. 200.
62 zender, räume und Schichten mittelalterlicher Heiligenverehrung, S. 209 f., doch 

hat zender später in: Die Verehrung des hl. maximin, auf Grund der aquitanischen 
überlieferungen den 29. mai als todestag des Heiligen angenommen. Diese Fest-
stellung teilt auch bauer, Die Verehrung heiliger trierer bischöfe, S. 363–365, so-
wie in seiner kartographischen Darstellung: Die liturgische Verehrung maximins 
am 29. mai beziehungsweise am 12. September, in: ders., lotharingien als histori-
scher raum. raumbildung und raumbewußtsein im mittelalter (rheinisches ar-
chiv 136), Köln u. a. 1997, Karte 44.

63 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 105 und S. 131.
64 Krakau, bibl. Jagiell. lat. quart. 927, fol. 3–9.
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nach 1200 unter dem eigentlichen Festtag des Heiligen immer der 29. mai 
verstanden wurde, demgegenüber die Feier der Depositio am 12. September 
merklich zurücktrat. Sie wurde jedoch 1409 wegen der engen Verbundenheit 
der abtei mit dem Stift St. paulin, dessen patron den leichnam maximins 
nach trier zurückgeschafft haben soll, durch abt rorich mit einer Geldrente 
neu fundiert und als Fest mit neun lektionen und der lesung der Historia 
des hl. maximin sowie einer propinatio für die anwesenden angehörigen 
des Stifts ausgestattet.65

laut der Verordnung des trierer erzbischofs Dietrich vom Juni 1225 zur 
begehung des eigentlichen Festtages maximins66 bestand seit alters eine pro-
zession des trierer Domkapitels und der angehörigen der Stifte St. paulin 
und St. Simeon an diesem tag nach St. maximin, wobei jede Korporation 
vom abt 5 pfund trierer pfennige erhielt. Dort sangen die Stiftsherren 
die benediktinische Vesper.67 Danach betete der Konvent gemeinsam mit 
den Gästen den Stationsgottesdienst, wobei die mönche die rechte und die 
Stiftsherren die linke Seite einnahmen.68 nach der Vesper richtete der abt 
für seine Gäste eine propinatio solemnis aus, während in der Kirche bis in die 
folgende nacht Kerzen brannten.69 Für die propination ist die umfangreiche, 
sozial- und ernährungswissenschaftlich bemerkenswerte ordnung erhalten,70 
die hinsichtlich der zu verabreichenden Weinqualitäten und -quantitäten so-
wie dem Weizengebäck zwischen den älteren Stiftsherren und mönchen, den 
jüngeren Kanonikern und Konventualen sowie zwischen den Scholaren und 
den ministerialen der einzelnen institutionen genau unterschied. an diesem 
tag wurden auch die bediensteten der abtei und deren Schultheiß entlohnt 
und den angestellten der Stadt und des erzbischofs Geschenke gemacht. 
Verbunden war mit dem maximinusfest um 1500 ein Jahrmarkt beim Klos-
ter, auf dem der Scharfrichter der abtei in einem zelt die markt- und die 

65 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 81–83; auch im ordinarius der abtei um 1480 in 
lHaKo best. 701 nr. 87, S. 228, wird zum Fest der translatio vermerkt: Est sum-
mum festum apud nos et celebre in populo servatur cum sua propria hystoria sicut in 
libris habetur. Fälschlicherweise hält deshalb Kurzeja, Der älteste liber ordinari-
us, S. 186 f., den 12. September für den eigentlichen todestag des Heiligen.

66 mub 3 nr. 251.
67 überliefert aus dem 14. Jahrhundert im antiphonar von St. Simeon in Stabitr Hs 

366/1030, fol. 147 f., und aus dem 17. Jahrhundert in trier, ba abt. 95 nr. 561.
68 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 293.
69 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 93 f.
70 Modus propinandi in festo S. Maximini, in: lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 493, 

nr. 2116, S. 84, mit dem zusatz et Agricii und nr. 2117, S. 141 f.
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Gerichtsrechte des abtes als vom Kaiser verliehene Freiheiten proklamierte.71 
ebenfalls am maximinusfest fanden pflichtprozessionen der Klosteruntertanen 
verschiedener ortschaften zur abtei statt.72

eine gewisse rolle spielte das maximinusfest schließlich als termin für 
leistungen der Klosteruntertanen, wofür es allein in der ersten Fassung 
des urbars um 1200 23 mal genannt wird.73 Doch kann die bedeutung des 
Heiligen für den Hörigen- und untertanenverband des Klosters nur schwer 
bestimmt werden. Sicherlich versuchte die abtei gezielt oder auch unbewusst 
die frühe Verehrung maximins im trierer raum zu einer Kultgemeinschaft 
zwischen ihren zinspflichtigen und den Klosterangehörigen auszubauen, 
die deren anspruch auf abgaben und leistungen religiös umdeuten sollte. 
Deshalb zieht sich gleichsam als roter Faden durch die verschiedenen ma-
ximinusviten und durch die miracula s. maximini Sigehards, ja selbst durch 
einzelne urkundenfälschungen74 die Sorge des Heiligen für seine Kloster-
gemeinschaft und seine Strafen für deren bedrücker. aus heutiger Sicht ist 
kaum zu entscheiden, wieweit seitens des Klosters die sicherlich noch leben-
digen magischen Vorstellungen des Volkes gezielt für die Sicherung der ihm 
zustehenden leistungen benutzt wurden oder ob die mönchsgemeinschaft 
auch selbst in dieser Vorstellungswelt teilweise befangen war. in der maxi-
miner bibliothek finden sich belege sowohl für die rationale Durchdringung 
der Glaubenswelt, etwa in den zahlreichen augustinushandschriften des 
10. Jahrhunderts oder in dem Großteil der im 15. Jahrhundert für die abtei 
erworbenen inkunabeln, wie auch für eher rituelle magiepraktiken, so in 
einer Sammlung von rezepten und zaubersprüchen des frühen 13. Jahrhun-
derts75 und in Dämonengeschichten.76 im späten 16. Jahrhundert bezeugen 
der apotropäische Spruch auf dem Schlussblatt eines Güterregisters um 
1565,77 die Glockeninschriften 1581 und die berichte des novillanius über 
die zauberische Vergiftung mehrerer maximiner äbte vom anwachsen der 

71 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 486.
72 einzelheiten bei Kyll, pflichtprozessionen und bannfahrten, S. 67–74.
73 nolden, urbar, S. 41–61.
74 So das Spurium auf den namen ottos ii., angeblich aus dem Jahr 963, in mub 1 

nr. 216, mit einem Wunder des Heiligen, das auf einer erzählung in Sigehards mi-
racula s. maximini beruht und sich angeblich unter der regierung des abtes Wiker 
(957–966) zugetragen haben soll.

75 Stabitr Hs 1634/394, fol. 82–84, hierzu Harry bresslau, aus archiven und bib-
liotheken. mittheilungen, in: na 11 (1886), S. 93–108, hier S. 104–108.

76 beispielsweise in lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 28.
77 lHaKo best. 211 nr. 2557, S. 38.
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irrationalen angstgefühle im Konvent als eine der Voraussetzungen für die 
1586 auf dem Klostergebiet einsetzende Hexenverfolgung. nicht zu übersehen 
sind aber auch die Versuche der abtei, dem natürlichen Verhältnis zwischen 
der obrigkeit und den untertanen durch den Kult ihres Hauptheiligen eine 
sakrale überhöhung zu geben. Hierzu dienten die bannwallfahrten der 
einzelnen Dorfschaften und die ausgestaltung des maximinusfestes bei der 
abtei zunächst als Dingtag der Scharmannen, als ablieferungstermin von 
leistungen, zu dem die Hörigen zum teil persönlich erschienen, dann durch 
reliquienaussetzungen und ablässe in der Klosterkirche und schließlich 
durch einen Jahrmarkt an diesem Fest vor der Klosterpforte. ob die häufige 
erwähnung des Heiligen auch in den späteren Weistümern der Klosterhöfe78 
eher einem relikt seiner präsenz in der Volksfrömmigkeit oder seines vom 
Kloster geförderten Kults entsprach, lässt sich nicht entscheiden.

Das Grab des Heiligen, seit 942 in der innenkrypta der abteikirche, zu 
der die laien nicht unmittelbaren zutritt, jedoch Sichtkontakt hatten, war 
ein natürliches zentrum sowohl der Klostergemeinschaft wie der Verehrung 
maximins durch einheimische und durch auswärtige pilger, die in ihm viel-
leicht auch einen patron gegen unfruchtbarkeit sahen.79 Von ihrer Verehrung 
zeugen einige berichte von Wundern am maximinusgrab auch nach dessen 
neuplatzierung.80 laut den Gesta treverorum installierte nach 1190 der trierer 
erzbischof Johann für sein anniversar hier eine vom Kantor des Klosters zu 
unterhaltende ewige lampe, der den überschuss der aus Hauszinse bestehen-
den Stiftung für zusätzliche Kerzen am maximinusgrab verwenden sollte.81 
aus den äußerungen von Scheckmann und enen könnte man schließen, 
dass sich um 1514, außer dem 1378 entnommenen und in ein reliquiar ge-
fassten Haupt,82 der ganze leichnam des Heiligen in der Krypta befunden 
habe. Doch lassen sich als Folge der Funktion der abtei bei der Verbreitung 
der lothringischen Klosterreform schon im 11. und 12. Jahrhundert häufig 

78 beispielsweise 1487 im Weistum von besch in lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 433 f.: 
So wissen sie den lieben heilgen sant Maximin vor irren Patron und rechter Grond 
Herren, darnach … folgen als weitere Grundherren abt, prior und Konvent.

79 zender, räume und Schichten mittelalterlicher Heiligenverehrungen, S. 208–213; 
hierzu auch die Hintergründe für den anspruch des abtes als capellanus reginae 
Romanorum in § 17.1. Der abt.

80 beispielsweise um 950 bei Sigehard in seinen ex miraculis s. maximini, ed. Waitz, 
S. 232–234, oder 1444 bei novillanius, chronicon, S. 1028.

81 Gesta treverorum continuata, ed. Waitz, S. 397.
82 Siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
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reliquien von seinem Hauptpatron, zumeist von seinem leichnam, seltener 
auch von seinem pallium oder Stab, in zahlreichen abteien nachweisen, ge-
wöhnlich als altarreliquien.83 bekannt sind solche reliquientranslationen 980 
nach St. emmeram in regensburg durch den maximiner mönch ramwold,84 
1012 durch den Kölner erzbischof Heribert nach St. peter in bamberg und 
1051 des ganzen rechten arms des Heiligen mit elle, Speiche und ringfin-
ger durch Kaiser Heinrich iii. an die abtei Wessobrunn.85 1372 soll Kaiser 
Karl iV. ebenfalls größere teile eines armes und beines dieses Heiligen 
nach prag geschafft haben.86 Die in der inneren Krypta der Klosterkirche 
verbliebenen reliquienteile des Heiligen überstanden die zerstörungen von 
1522 und 1552, wurden 1674 geborgen und 1683 in der Krypta der neuen 
abteikirche beigesetzt. bei den plünderungen 1794 durch die französischen 
truppen befanden sie sich in einem behälter aus blei, der damals spurlos 
verschwand,87 während das Haupt und der Stab des Heiligen heute in der 
Kirche zu pfalzel verwahrt werden.88

83 laut der zusammenstellung bei zender, Verehrung des hl. maximin, S. 8–15, zu 
brauweiler, corbie, echternach, eichstätt, engelberg, Fulda, Hersfeld, Hirsau, 
St. arnulf in metz, mönchengladbach, muri, Quedlinburg, petershausen, prüfening , 
St. Dié, St. Gallen, Stablo, Weingarten, Werden und zwiefalten, hinzukommen die 
reliquien in den heimischen Kirchen und Klöstern, etwa im trierer Dom, in den 
Klöstern St. eucharius-matthias und St. maria ad martyres und im Stift St. paulin 
sowie in den Kirchen von ehrang und euren, aber auch in Kölner Kirchen, etwa im 
Dom, zu St. Gereon und St. pantaleon sowie in der Klostergruppe  um abdinghof, 
braunschweig und Helmarshausen, dann auch in laach und in Himmerod.

84 notae S. emmerami, ed. Holder-egger, S. 1094; siehe § 36.2.1. Dekane: ram-
wold.

85 Klosterarchiv Wessobrunn Fasz. 806/19a, vgl. andrian-Werburg, benediktiner-
abtei Wessobrunn, S. 200. Diese reliquien, die sich laut münchen, bSb clm 1211, 
fol. 248r (vgl. Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 656 anm. 2), noch immer in Wesso-
brunn befinden, ließ die abtei 1612 in zwei armreliquiare fassen.

86 aa SS maii bd. 7 (1866), S. 35; vgl. philipp Schmitt, Die Kirche des heiligen pau-
linus bei trier, ihre Geschichte und ihre Heiligthümer, trier 1853, S. 179, und Diel, 
Geschichte der Kirche des heiligen maximin, S. 38.

87 Diel, Geschichte der Kirche des heiligen maximin, S. 40 f.
88 Siehe § 23. reliquien.
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3. agritius

noch weniger als für maximin vermitteln die überlieferungen gesicherte 
Daten zur tätigkeit seines Vorgängers agritius als trierer bischof.89 bezeugt 
ist lediglich seine teilnahme an der Synode von arles 314, wodurch seine 
den späteren Fälschungen zugrundeliegende zeitgleichheit mit Helena und 
Konstantin gesichert ist. nicht mit Sicherheit, aber doch mit einer durch 
die späteren traditionen gerechtfertigten Wahrscheinlichkeit wurde er von 
maximin auf dem nördlichen Gräberfeld in dem coemeterium St. Johannes 
evangelista beigesetzt.90 Durch die jüngeren ausgrabungen kann auch ver-
mutet werden, dass er der erbauer des in die Jahre um 320 zu datierenden 
coemeterialbaus war, des Vorgängers der späteren Kirche des evangelisten 
St. Johannes.91

Das missverhältnis zwischen seiner bedeutung für die trierer Kirchen, deren 
legenden seiner initiative die Schenkung der trierer Heiltümer durch die 
Kaiserin Helena und die Gründung von St. maximin als Kloster zuschreiben, 
und seiner im Vergleich zu seinem nachfolger maximin nur bescheidenen 
Verehrung in der Diözese und im späteren Kloster ist vornehmlich durch 
das geringe alter seiner Vita bedingt. Sie wurde erst im 10. Jahrhundert 
schriftlich fixiert, als die anderen trierer Heiligen aus ihren positionen nicht 
mehr verdrängt werden konnten. aus unbekannten Gründen hatte im 5. 
und im 6. Jahrhundert die Verehrung der reliquien des hl. maximin denen 
des hl. agritius den rang abgelaufen, weshalb schon um 570 Gregor von 
tours ausschließlich von der Krypta des hl. maximin sprach, obwohl hier 
auch agritius ruhte.92 auch die danach entstandene, nach maximin benannte 
mönchsgemeinschaft propagierte nach Kräften den Kult ihres Hauptheiligen, 
wie die Wunderberichte der ältesten maximinusvita und die miracula Sige-
hards zeigen. Deshalb warf auch der Verfasser der Doppelvita der Helena 
und des agritius nach 1053 in seinem prolog den maximiner mönchen die 

89 Winheller, lebensbeschreibungen, S. 123 f.; ewig, trier im merowingerreich, 
trierzs 21, 1952, S. 147 f.; Gauthier, l’évangélisation, S. 43–47, und Gierlich, 
Grabstätten, S. 21–23.

90 Hierzu Gierlich, Grabstätten, S. 21; zweifel dagegen bei Gauthier, 
l’évangélisation, S. 47; bezeugt ist sein Grab in der Kirche zu St. maximin erst 853 
in mub 1 nr. 88.

91 Siehe § 3.1.1. Die Kirche.
92 Gregor von tours, liber in gloria confessorum, ed. Krusch, S. 356 f.
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Vernachlässigung des agritiuskultes vor.93 zwar erwähnte auch die älteste 
maximinusvita agritius als heiligen bischof, dem ein engel maximin als 
seinen nachfolger anzeigte, doch erhielt er als mit Helena und Konstantin 
zeitgleicher trierer bischof erst im 10. Jahrhundert in der nun formulierten 
maximiner Gründungslegende eine wichtige Funktion. in der Dagobertfäl-
schung noch eher als befehlsempfänger Helenas und Konstantins, in den 
eingangsversen der bildergalerie im mönchsrefektorium um 990/1000 dagegen 
bereits als aktiv bei der Klostergründung beteiligter bischof nahm er in dem 
nun entwickelten Selbstverständnis der abtei als ein kaiserliches Kloster ei-
nen wichtigen platz ein. Daher blieb sein andenken zu St. maximin immer 
lebendig und fand auch im 17. und 18. Jahrhundert ausdruck in mehreren 
Statuen des Heiligen an der Klosterpforte und in den Gärten der abtei sowie 
in der benennung mehrerer mönche nach ihm. Wie das maximinusfest war 
im 13. Jahrhundert auch das Fest des hl. agritius am 13. Januar mit einer 
prozession des Domkapitels und der Stifte St. paulin und St. Simeon in die 
abteikirche verbunden.94 Den prozessionsteilnehmern verliehen 1237 papst 
Gregor ix. und 1240 erzbischof Dietrich von trier ablässe95 und ihnen 
gewährte auch die abtei eine aufwändige, mit der Feier am maximinustag 
vergleichbare propination.96 im Kloster selbst hatte sein Jahrestag den rang 
eines Duplex-Festes.97

als trierer bischof und zeitgenosse Helenas und Konstantins gewann 
agritius jedoch bedeutung auch für die Fälschungen der trierer Kirche. Für 
seine inanspruchnahme zur begründung der Vorrechte der trierer metro-
politen genügt, ohne auf das in der Forschung lebhaft diskutierte alter der 
trierer Helenatradition und des primatsanspruchs der bischöfe einzugehen, 
der Verweis auf die nach 1053 im bereich des trierer Domkapitels entstan-
dene Doppelvita der hl. Helena und des hl. agritius.98 Die Vermutung ihres 
editors Heinrich Volbert Sauerland, der autor sei um 1110 der bekannte 
maximiner abt berengoz gewesen,99 hatte schon bald Josef marx durch die 
einbeziehung der älteren Handschriftenüberlieferungen dahin korrigiert, 

93 Siehe Winheller, lebensbeschreibungen, S. 142 f.
94 So 1225: mub 3 nr. 251.
95 1237: Staarchtr best. z nr. 15; 1240: lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 26.
96 Stabitr Hs 1626, S. 667 f.
97 Stabitr Hs 1634/394, fol. 152.
98 aa SS Jan. bd. 1 (1643), S. 773–781; neuedition von Sauerland, trierer Ge-

schichtsquellen, S. 175–211.
99 Sauerland, trierer Geschichtsquellen, S. 153 f.
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dass die agritiusvita um 1030 von einem angehörigen des Doms geschrieben 
worden sei.100 Diesen ansatzpunkt behielt auch die neuere Forschung bei, 
verlegte die abfassungszeit jedoch in die Jahre von 1053 bis 1072.101 laut 
der Vita habe die zu trier gebürtige Helena nach der Kreuzauffindung papst 
Silvester um die entsendung des patriarchen von antiochia, agritius, gebeten. 
Silvester habe agritius mit umfassenden Vollmachten, darunter den primat 
über Gallien und Germanien, ausgestattet, während Helena ihm ihren palast 
zu trier als bischofskirche zur Verfügung gestellt und ihm kostbare reliquien, 
wie den leichnam des apostels matthias und die später von St. maximin 
beanspruchten Herrenreliquien, den Kreuzigungsnagel und das abendmahls-
messer, geschenkt habe. erst bischof Hildulf habe St. maximin als Kloster 
begründet und mit Familienbesitz ausgestattet. abhängig von dieser Doppel-
vita ist die am meisten verbreitete Version der Gesta treverorum, die nach 
1072 zu St. matthias kompiliert wurde,102 nämlich die rezension a, auf deren 
Handschriften die edition der Gesta durch Georg Waitz beruht,103 während 
ihre zu St. maximin redigierte Version weitgehend unbekannt blieb.104 auch 
zu St. maximin wurde im 14. Jahrhundert eine abschrift der damals allgemein 
verbreiteten rezension a der Gesta hergestellt, doch verwahrte sich auf ihrem 
titelblatt bald darauf ein maximiner mönch gegen ihre tendenzen.105 Hin-
sichtlich der bestattung der trierer bischöfe widerspricht die St. mattheiser 
Version der Gesta den maximiner traditionen. laut ihr wurden alle frühen 
trierer bischöfe einschließlich maximin und agritius auf dem Friedhof von 
St. eucharius, also im Gelände der späteren abtei St. matthias, beigesetzt, da 
eucharius auf diesem Friedhof die Kirche des evangelisten Johannes errichtet 

100 marx, biograph des bischofs agritius, S. 37–50.
101 ewig, Kaiserliche und apostolische tradition, S. 147 f.; ders., Spätantikes und 

fränkisches Gallien, S. 51 f.; pohlsander, Der trierer Heilige rock und die He-
lena-tradition, S. 119–127; Winheller, lebensbeschreibungen, S. 138 f.; Gier-
lich, Grabstätten, S. 23 f.; Kölzer, Studien, S. 84–86, und anton, trier im frühen 
mittelalter, S. 108.

102 thomas, Studien zur trierer Geschichtsschreibung, S. 23 f.
103 Gesta treverorum, ed. Waitz, S. 111–260.
104 rezension G, hierzu Wisplinghoff, untersuchungen, S. 13 f.
105 berlin, SbpK lat. fol. 608, dort auf fol. 1r unter dem buchtitel von einer Hand des 

14. oder 15. Jahrhunderts: Apogrypha sunt scripta sine auctore quibus multa falsa 
commiscentur.
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habe.106 Die reliquien von maximin hat später die abtei St. matthias zwar 
nie beansprucht, dafür umso hartnäckiger die des agritius,107 obwohl 1237 
papst Gregor und 1240 erzbischof Dietrich von trier in ablassverleihungen 
die existenz des agritiusgrabes zu St. maximin anerkannt hatten.108 anlässlich 
der einfügung des maximinushaupts in ein reliquiar öffnete abt rorich 
wegen der törichten reden der mattheiser mönche (propter vesaniam et 
temerantiam famam quorundam monachorum de sancto Mathia) am 12. Juni 
1378 auch den Sarg des hl. agritius rechts neben dem des hl. maximin und 
fand dort neben den überresten des Heiligen auch eine bleitafel mit einer 
alten inschrift S. Agritius.109 um 1513 ließ jedoch der abt zu St. matthias ein 
reliquiar für den angeblich bei ihm verwahrten arm des hl. agritius anfertigen 
und fand am 7. mai 1513 in seiner Kirche auch die Grabplatte mit dem Sarg 
des Heiligen,110 worauf am 19. mai 1513 abt thomas zu St. maximin den 
von einem steinernen Sarkophag umgebenen Holzsarg des agritius erneut 
öffnen, den befund auf einer heute im Hochaltar der pfarrkirche zu pfalzel 
eingebauten Schiefertafel festhalten und seinen inhalt notariell beschreiben 
ließ.111 Wohl wegen dieses Streits zwischen den beiden Klöstern erwähnte 
der trierer Weihbischof Johann enen 1514 in seiner medulla agritius nicht 
unter den maximiner reliquien,112 wohl aber Scheckmann 1513 in seinem 
Heiltumsbuch113 und 1517 in seiner epitome.114

mit der erhebung des agritius 1513 war seine verstärkte Verehrung ver-
bunden, die sich im legendar des Klosters in jenen Jahren niederschlug.115 

106 So die Gesta treverorum, ed. Waitz, S. 148: sämtliche trierer bischöfe und S. 153: 
bestattung des bischofs maximin in cimiterio S. Eucharii und des bischofs agriti-
us iuxta corpus S. Eucharii; hierzu Gierlich, Grabstätten, S. 23.

107 Siehe becker, St. eucharius-St. matthias, S. 392–394, sowie die reliquienver-
zeichnisse von St. matthias, ebd., S. 440 f.

108 1237: mub 3 nr. 580; 1240: lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 26.
109 lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 171; zur bleitafel siehe Fuchs, inschriften trier 2,1, 

S. 242 f.
110 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 393.
111 berlin, SbpK theol. lat. fol. 729, fol. 49r–50v; zur tafel siehe Fuchs, inschriften 

trier 2,1, S. 31 f.; notarielles zeugnis in lHaKo best. 211 nr. 939.
112 enen, medulla Gestorum treverensium, ed. Schmid/embach, S. 26.
113 Scheckmann, ein warhafftiger tractat.
114 Scheckmann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: Schmid/embach, 

medulla Gestorum treverensium, S. 400 f.
115 berlin, SbpK theol. lat. fol. 729, in dem auf fol. 35–51 eine ausführliche agritius-

legende mit ihren bezügen zu den legenden über die frühen trierer bischöfe ein-
schließlich maximin, die für den Kult des Heiligen wichtigen urkunden von 1237 
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als ein missstand der spätmittelalterlichen reliquienverehrung, der manchen 
trierer einwohner zur reformation verführt habe, erwähnte Jodok lieser die 
Feiern und die ausstellung zweier Körper des gleichen Heiligen am tag des 
hl. agritius sowohl zu St. maximin wie zu St. matthias,116 was noch um 1622 
der Fall gewesen sein soll. außerhalb der trierer Diözese wurde agritius 
früh, aber nicht allzu häufig verehrt.117

4. nicetius

Die Vita dieses von 525/526 bis nach 561 regierenden, vor 566 verstorbenen 
trierer bischofs wurde von Gregor von tours etwa 30 Jahre nach dessen 
tod in sein Liber Vitae patrum eingefügt und einige seiner Wunder durch 
ihn in seiner Schrift Liber in gloria confessorum aufgezeichnet.118 Vermutlich 
war Gregors absicht hierbei, die Verehrung des bischofs als Vertreter der 
bischofsgewalt gegenüber dem Königtum zu fördern, womit er jedoch nur 
geringen erfolg hatte.119 nicht zu übersehen ist bei Gregor die Verbindung 
des nicetius zur Grabeskirche des hl. maximin,120 die er jedoch nicht neu 
erbaut, sondern, wie die neueren ausgrabungen nahelegen, allenfalls reno-
viert hat.121 Vor seinem episkopat war nicetius zu limoges leiter einer 
mönchsgemeinschaft,122 die vielleicht der monastischen bewegung des rho-
neraums nahestand,123 und könnte deshalb zu St. maximin als betreuer der 
Grabeskirche eine mischform von Kanonikern mit monastischen elementen 

und 1513 sowie ein Hymnus eines Servatius aedicollus aus Köln auf ihn eingetra-
gen wurden.

116 lieser, Historia obsidionis, in: lHaKo best. 700, 318 nr. 1.
117 Hierzu bauer, Die Verehrung heiliger trierer bischöfe, S. 360 f.
118 Gregor von tours, liber Vitae patrum, ed. Krusch, S. 281; hierzu Winheller, 

lebensbeschreibungen, S. 3–9; Gierlich, Grabstätten, S. 42; Gregor von tours, 
liber in gloria confessorum, ed. Krusch, S. 356 f.

119 bauer, Die Verehrung heiliger trierer bischöfe, S. 386–389.
120 Gierlich, Grabstätten, S. 42.
121 cüppers, St. maximin, S. 42.
122 zweifel hieran allerdings bei Winheller, lebensbeschreibungen, S. 7, und bei 

Staab, untersuchungen zur Gesellschaft, S. 7.
123 So prinz, Frühes mönchtum, S. 197 f.
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eingesetzt haben.124 Schon Gregor von tours berichtet, dass er zu St. maximin 
bestattet wurde,125 wo sich um 853 sein Grab befand126 und 942 sein Sarg 
in die innenkrypta der neuen Kirche überführt wurde.127 laut enen und 
Scheckmann stand dort sein Sarkophag links vom Sarg des hl. maximin128 
und dürfte mit einem der drei 1936 gefundenen Steinsärge identisch sein.

bezeugt ist die begehung seines Festes zu St. maximin schon ende des 
10. Jahrhunderts129 und danach seit 1116 in allen späteren Kalendarien des 
Klosters,130 mit dem im 16. Jahrhundert auch eine oktav verbunden war 
(n6: 1. oktober). Wie in den meisten institutionen inner- und außerhalb des 
trierer bistums131 galt auch in der abtei der 1. oktober als sein todestag, 
so auch um 1116 im ältesten necrolog des Klosters,132 das diesen jedoch am 
5. Dezember von einer späteren Hand des 12. Jahrhunderts nochmals als 
archiepiscopi totius sanctitatis viri eingetragen hat.133 Schon Gregor von tours 
berichtete über Wunder an seinem Grab, doch sind besondere Feierlichkeiten 
an seinem todestag in der abtei nicht bekannt.

5. besondere Heilige des Klosters

Während die Dreiergruppe der heiligen trierer bischöfe ihren rang als 
patrone des Klosters immer behauptete, nahm eine weitere Gruppe von 
Heiligen, deren Verehrung zeitlichen Schwankungen unterworfen war, in der 
abtei ebenfalls eine besondere Stellung ein. ihr ansehen unter den mönchen 
beruhte zum teil auf ihrem alter, ihrer Funktion in der abtei und ihrem 
durch legenden begründeten ansehen in der mitwelt, war sicherlich aber 

124 ewig, Das trierer land, S. 239; becker, Das frühe trierer mönchtum, S. 27; Gau-
thier, l’évangélisation, S. 174, und anton, trier vom beginn des 6. Jahrhunderts, 
S. 38 f.

125 Gregor von tours, liber in gloria confessorum, ed. Krusch, S. 356 f.
126 mub 1 nr. 83.
127 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 967.
128 Scheckmann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: Schmid/embach, 

medulla Gestorum treverensium, S. 400; enen, medulla Gestorum treverensium, 
in: ebd., S. 26.

129 paris, bn lat. 18005, fol. 1 f.
130 n2–n6; Stabitr Hs 2317/2258, fol. 3; lHaKo best. 701 nr. 307.
131 Siehe bauer, Die Verehrung heiliger trierer bischöfe, S. 389.
132 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 135.
133 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 151.



5. religiöses und geistiges leben612

auch dadurch bedingt, dass die abtei ihre reliquien besaß. in den Heiltums-
büchern der Jahre 1513 bis 1517 wurden ihre reliquien unmittelbar nach 
den patronen, noch vor den Herren- und marienreliquien aufgeführt. laut 
den ausführungen von enen 1514 in seiner medulla hatten diesen rang die 
bischöfe basinus und Weomad, die märtyrer der thebäischen legion und 
der märtyrer asteriolus.134 Sie hatte zuvor schon 1513 Johannes Scheckmann 
neben maximin, Konstantin, Helena, agritius und nicetius auf dem titelblatt 
seiner Heiltumsschrift abgebildet,135 daneben auch Quiriacus und außer den 
durch mehrere Soldaten repräsentierten 300 märtyrern der legion nochmals 
gesondert ihren anführer bonifatius. in seiner epitome alias medulla fügte 
Scheckmann 1517 nach den patronen und vor den Herrenreliquien ebenfalls 
diese Heiligen ein.136 Hierbei erwähnte er, dass die Särge des basinus und 
des Weomad vor dem altar in der innenkrypta stünden, hinter dem sich die 
Sarkophage der drei patrone befänden, sowie dass die reliquien der anderen 
Heiligen in der außenkrypta untergebracht seien. zum Grab des Quiriacus 
bemerkte er, dass dessen leichnam nach taben überführt worden sei, die 
abtei von ihm jedoch ebenfalls reliquien besäße. Dieser Heiligengruppe 
hinzugefügt hat er damals den trierer bischof auctor, dessen reliquien 
jedoch ebenfalls zu taben verwahrt würden.

ausführungen zum Wirken der beiden trierer bischöfe basinus und 
Weomad als äbte von St. maximin sowie über ihre im Kloster verwahrten 
reliquien finden sich bei den personallisten der äbte (siehe § 35.2. äbte nach 
700 bis 1802). laut Johannes Scheckmann befanden sich 1517 in der unteren 
Krypta der Klosterkirche die reliquien der 300 märtyrer der thebäischen 
legion mit ihrem Führer bonifatius, die erzbischof (!) Hildulf von ihrem 
ursprünglichen bestattungsort an der moselbrücke hierher gebracht habe.137 
Johann enen erwähnte 1514 in seiner medulla Gestorum treverensium138 
dagegen nur: Dyle [teile] vonn sant Mauricius vnd seiner geselschafft, nicht 
also reliquien der trierer thebäer, auf die vor allem das Stift St. Simeon 
anspruch erhob. Hierbei griff Scheckmann unter nichtbeachtung des ma-
ximiner Festkalenders bewusst auf die vor 1050 zu moyenmoutier entstan-

134 enen, medulla Gestorum treverensium, ed. Schmid/embach, S. 259.
135 abb. bei enen, medulla Gestorum treverensium, ed. Schmid/embach, S. 26.
136 Scheckmann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: Schmid/embach, 

medulla Gestorum treverensium, S. 400 f.
137 So Scheckmann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: Schmid/em-

bach, medulla Gestorum treverensium, S. 400.
138 enen, medulla Gestorum treverensium, ed. Schmid/embach, S. 260.
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dene dritte Fassung der Vita Hildulfi139 und deren Fortsetzung, den liber 
de successoribus S. Hildulfi, zurück140 und erwähnte im Gegensatz zu enen 
die zu St. maximin immer vorhandenen mauritiusreliquien überhaupt nicht. 
reliquien der märtyrer der thebäischen legion und ihres anführers mauritius 
barg die abtei nämlich schon 952 zusammen mit denen der hll. Gereon und 
Dionysius in einem der altäre in der unteren Krypta.141 Sie waren also teil 
der zu St. moritz unter Führung des mauritius hingerichteten Soldaten der 
thebäischen legion, die sich ursprünglich von den 300 zu trier verurteilten 
legionären dieser einheit unterschieden,142 seit dem 11. Jahrhundert jedoch 
mit ihnen vermengt wurden. zeugnis der Vermischung beider märtyrergrup-
pen zu St. maximin war 1231 die Konsekration eines altars des hl. mau-
ritius und seiner 300 Gefährten, einer zahl also, die nicht der klassischen 
mauritius-, sondern der trierer thebäerlegende entsprach.143 Stärker als in 
dieser altarweihe spiegelt sich in den Kalendarien des Klosters die anglei-
chung der ursprünglichen thebäerverehrung an den von der Stadt und dem 
St. paulinstift propagierten thebäerkult seit der auffindung der gefälschten 
bleitafeln 1072 zu St. paulin mit den namen des anführers der Soldaten, 
thyrsus, und der getöteten trierer Senatoren.144 in ihnen wurden mauritius 
und seine Gefährten am 22. September zwar durchweg genannt, doch beging 
die abtei bereits um 1170/1180 am 4. oktober, am tag des hl. thyrsus, des 
in den pauliner bleitafeln genannten Führers der trierer märtyrergruppe, 
auch das Fest Sanctorum Trevirensium (Kalendar in n3). in den späteren 
maximiner Kalendarien wurde bei ihrem Gedenktag am 4. oktober der 
hl. thyrsus namentlich genannt und der Konvent erhielt an diesem tag für 
die begehung des Festes eine pitanz aus dem Klosterhof in Steinsel sowie 
der Küster einen Geldbetrag für Kerzen für den Hochaltar. unter den mär-

139 Vita s. Hildulfi, in: aa SS Julii bd. 3, S. 228–238.
140 liber de successoribus S. Hildulfi, ed. Waitz, S. 86–92.
141 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 190, und Sauerland, bau und Grundriss, 

S. 317.
142 So bemerkte im liber de successoribus S. Hildulfi, ed. Waitz, S. 90, in einem 

traumgesicht bonifatius, der Führer der trierer legionärsgruppe, gegenüber ei-
nem mönch von moyenmoutier, er sei: … divino concedente gratia non impar 
gloriae collegae mei Mauricii in caelis …

143 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 1271; Konkordanz der Weihelisten von 
1231 bei neyses, baugeschichte 1, S. 166.

144 ex historia martyrum treverensium, ed. Waitz, S. 220–223; Heyen, Die Öffnung 
der paulinus-Gruft, S. 32 f.; thomas, Studien zur trierer Geschichtsschreibung, 
S. 30–32.
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tyrern der thebäischen legion, von denen St. maximin immer einen teil der 
reliquien beansprucht hat, wurden seit dem 12. Jahrhundert deshalb auch 
in der abtei zunehmend jene angeblich durch den römischen Statthalter 
rictiovarus unter Diokletian bei der trierer moselbrücke hingerichteten 300 
legionäre verstanden. Doch konnte Johannes Scheckmann 1517 als deren 
anführer nicht thyrsus nennen, dessen reliquien St. paulin beanspruchte, 
sondern musste auf den in der dritten Fassung der Vita S. Hildulfi genann-
ten bonifatius zurückgreifen, dessen Verehrung in St. maximin wie in den 
anderen trierer Kirchen sonst unbekannt war.

Das entstehen und die ausgestaltung der trierer märtyrerlegende nach 
1050 ist in der neueren trierer Geschichtsschreibung eingehend untersucht 
worden.145 Hieraus ergibt sich, dass um 1050 zu trier über die Verfolgung 
der christen durch rictiovarus zwei Versionen in umlauf waren: zum einen 
gab es die durch die Passio Fusciniani, Victorici et Gentiani überlieferte mar-
tyriumslegende von trierer bürgern und Senatoren, die vor 1050 im Kloster 
St. maria ad ripam, wegen der Örtlichkeit dieser Hinrichtungen später ad 
martyres genannt, überarbeitet wurde. zum anderen war der bericht vom 
martyrium von 300 Soldaten der thebäischen legion durch die dritte Fassung 
der Vita S. Hildulfi und dessen Fortsetzung verbreitet, deren überreste Hil-
dulf geborgen und in der Krypta der Kirche zu St. maximin beigesetzt haben 
soll.146 Diese Fassung wurde vermutlich zwischen 1043 und 1048 durch den 
mönch Humbert zu moyenmoutier und späteren Kardinal von Silva can-
dida niedergeschrieben.147 Sie hat den liber de successoribus s. Hildulfi als 
nachfolger,148 aus dem sich ergibt, dass die legionäre an der trierer mosel-
brücke getötet wurden, ihr anführer bonifatius hieß und dass die reliquien 
bald nach 700 aus St. maximin entwendet und in einer Kirche bei der abtei 
moyenmoutier deponiert wurden. Dort seien sie zunächst in Vergessenheit 
geraten, wurden jedoch erneut erhoben, als um 960 bonifatius einem der 
mönche im traum erschienen sei, was sich um 1043 nochmals wiederholt 
habe. Wegen der kaum bearbeiteten Geschichte der abtei moyenmoutier 

145 Winheller, lebensbeschreibungen, S. 121–127; Heyen, Die Öffnung der pauli-
nus-Gruft, S. 32–43; thomas, Studien zur trierer Geschichtsschreibung, S. 30–32, 
und vor allem Heyen, Stift St. paulin, S. 308–328.

146 Vita s. Hildulfi, in: aa SS Julii bd. 3, S. 228 f.
147 So anton michel, Die Frühwerke des Kardinals Humbert über Hildulf, Deodat 

und moyenmoutier, in: zeitschrift für Kirchengeschichte 64 (1952/1953), S. 225–
259, hier S. 225.

148 liber de successoribus S. Hildulfi, ed. Waitz, S. 86–92.
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wird man sich bei den in jenem liber beschriebenen reliquienerhebungen mit 
der Vermutung reformerischer einflüsse von St. maximin auf dieses Kloster 
begnügen müssen, in dem sich um 960 auch die maximiner mönche blidulf 
und Gundelach aufgehalten haben. Keine überlieferung berichtet jedoch, wie 
nach 1043 die thebäerreliquien von dort nach St. maximin zurückgekommen 
sind. laut Wiltheim sei das Haupt des hl. bonifatius immer zu St. maximin 
verblieben, und um 1043 habe abt lambert von moyenmoutier auch die 
anderen reliquien zurückgegeben.149

Die beiden unterschiedlichen märtyrerversionen wurden erstmals in der 
Doppelvita der hll. Helena und agritius dadurch kombiniert, dass statt der 
300 legionäre 300 trierer einwohner getötet wurden.150 Doch standen in 
der nur wenig später verfassten Gesta treverorum151 und in der von ihnen 
abhängigen Historia martyrum treverensium152 wiederum beide märtyrer-
gruppen nebeneinander. Die endgültige ausformung der legende und die 
lokalisierung der reliquien zu St. paulin erfolgte 1072, als dort die gefälsch-
ten bleiplatten mit den namen der märtyrer gefunden wurden.153 laut der 
damals zu paulin entstandenen thebäerlegende wurden ihre Gebeine vom 
trierer bischof Felix in der späteren Kirche St. paulinus bestattet, deren 
zugang wegen der normannen um 882 verschlossen und erst 1072 wieder 
entdeckt worden seien.154

Hierdurch war das St. maximin benachbarte Stift St. paulin, dessen 
thebäerreliquien in trier durch das fiktive zeugnis der bleiplatten weitaus 
bekannter waren als jene von St. maximin, zum Konkurrenten der abtei 
geworden. im unterschied zum Streit zwischen St. matthias und St. maxi-
min um den besitz der agritiusreliquien wurden die ansprüche der beiden 
institutionen anscheinend aber nie öffentlich ausgetragen. es schien nämlich 
durchaus vorstellbar, dass zwei Gruppen von Soldaten der thebäischen legion 
zu trier getötet wurden, die eine unter bonifatius am linken und die andere 

149 Wiltheim, annales, in: Stabitr Hs 1621, buch 6.
150 aa SS Jan. bd. 1 (1643), S. 773–781; neuedition von Sauerland, trierer Ge-

schichtsquellen, S. 175–211.
151 Gesta treverorum, ed. Waitz, S. 130–200, hier S. 150.
152 ex historia martyrum treverensium, ed. Waitz, S. 220–223.
153 ex historia martyrum treverensium, ed. Waitz, S. 220; vgl. Heyen, Stift St. pau-

lin, S. 308 f.
154 aa SS oct. bd. 2 (1868), S. 373–383; auszüge ex historia martyrum treverensi-

um, ed. Waitz, S. 220–223; siehe Heyen, Stift St. paulin, S. 283 f.
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unter thyrsus am rechten moselufer.155 ihren besitz von thebäerreliquien 
versuchte die abtei möglicherweise dadurch zu manifestieren, dass sie bei 
einem unmittelbar unter dem Hochaltar, im westlichen teil der unteren au-
ßenkrypta gelegenen brunnenschacht eine aufschrift anbringen ließ.156 laut 
ihr hätten sich in dem Schacht die thebäerreliquien befunden, als sich in ihm 
der hl. athanasius auf der Flucht vor den arianern drei Jahre verborgen und 
in dieser zeit seine Schrift Quicumque vult verfasst habe. einen brunnen 
zu trier als Versteck des athanasius erwähnte bereits die Vita SS. Helenae 
et agricii.157 Die früheste überlieferung für die zeitweilige Verwahrung der 
thebäerreliquien in dem brunnen findet sich auf dem Vorsatzblatt des maxi-
miner legendariums für den monat mai aus dem 13. Jahrhundert.158 allerdings 
wurde auch zu St. maria ad martyres ein brunnen als erster bestattungsort 
der thebäergebeine gezeigt. 

ob der abgabe zweier fast vollständiger Gebeine aus dem maximiner 
bestand an thebäerreliquien 1107 an die mönche von Helmarshausen an-
lässlich der überführung des hl. modoald sowie um 1113/1114 im zusam-
menhang der translation des hl. auctor nach St. ägidius zu braunschweig 
ebenfalls propagandaabsichten des Klosters unterlag, ist ungewiss.159 Doch 
fällt auf, dass damals die Helmarshauser mönche auch St. Simeon besuchten 
und dort reliquien der trierer bischöfe modoald, aprunculus und bono-
sus, thebäerreliquien aber nur in St. maximin erhielten. in dem besitz von 
thebäerreliquien der abtei laach bei der Weihe ihres münsters 1156160 
kann sicherlich eine Folge der engen Verbindung St. maximins zur abtei 
laach nach der Durchführung der jungcluniazensischen reform gesehen 
werden, da sie wegen der nennung auch von reliquien des hl. bonifatius 
aus St. maximin stammen müssen. Den besitz der thebäerreliquien betonte 
St. maximin erneut 1389 bei der der Heiligen Dreifaltigkeit, maria, maximin, 
agritius, nicetius und den in ihrem Kloster ruhenden thebäischen märtyrern 

155 Vgl. Heyen, Stift St. paulin, S. 316.
156 zur inschrift: Fuchs, inschriften trier 1, S. 447–449.
157 aa SS Jan. bd. 1 (1643), S. 773 f.
158 Stabitr Hs 1151/454, fol. 1r.
159 translatio et miracula S. modoaldi, ed. Jaffé, S. 302 und 307; Winheller, lebens-

beschreibungen, S. 161–167; zur translatio siehe nass, auctorkult, S. 161–167, 
mit weiterer literatur.

160 laacher Sakramentar in: Darmstadt, Hessische landes- und universitätsbiblio-
thek, cod. 891, fol. 170.
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geweihten bruderschaft.161 noch vor 1654 bearbeitete Wilhelm Wiltheim, der 
bruder des bekannten maximiner Klosterchronisten alexander Wiltheim,162 
eine Darstellung der trierer märtyrer auf Grund von Vorlagen aus St. paulin, 
der er jedoch eine aus St. maximin stammende passio mit bonifatius als ihrem 
anführer und ihrer translation durch Hildulf anfügte.163 bei der zerstörung 
der maximiner außenkrypta im Juni 1674 durch die französischen truppen 
wurden die Gebeine der thebäischen märtyrer von den Soldaten zerstreut, 
von mönchen jedoch wieder gesammelt und in ihrem trierer Domizil gebor-
gen.164 Da die 1683 fertig gestellte Kirche über keine außenkrypta verfügte, 
wurden sie hernach in der Heiltumskammer der abtei verwahrt. aus ihr 
ließ 1726 abt nikolaus paccius einige thebäerreliquien in die Kirche von 
Detzem überführen.165 Der Verbleib der anderen maximiner thebäerreliquien 
nach 1794 ist unbekannt.

Der von Scheckmann ebenfalls in diese Heiligengruppe gesetzte Quiriacus 
war laut der ältesten Vita S. maximini Diakon oder priester des bischofs ma-
ximin. zeitweilig verleumdet, von maximin jedoch rehabilitiert, wurde er an 
einem 6. märz in der St. Johanneskirche zu St. maximin beigesetzt, wo sich an 
seinem Grab bald Wunder ereigneten.166 Sigehard berichtete, dass sich vor 962 
sein Grab in der 942 geweihten Kirche befand, kannte jedoch auch eine sehr 
alte cella des Quiriacus im Kloster mit verblassten bildern aus seiner Vita.167 
abt Willer soll 962 seine reliquien, die bei der Weihe der Krypten 952 noch 
zu den altarreliquien der inneren Krypta gehört hatten,168 an den Hochaltar 
der für die neue niederlassung der maximiner mönche von ihm errichteten 
Kirche in taben überführt haben.169 Der Grund für die translation sei die 
die mönchsgemeinschaft störende unruhe in ihrer Kirche gewesen, die mit 

161 lHaKo best. 211 nr. 3037: … sanctorum martyrum Tebee legionis quorum corpo-
ra in cripta et in puteo cripte in monasterio antefato site … requiescunt.

162 zu ihm: neyen, biographie luxembourgeoise 2, S. 251–253.
163 brüssel, br, bibliothèque de bourgogne Hs 6731–76, fol. 18–34.
164 Henn, excidium vere horribile, in: Stabitr Hs 1622 nr. 3 und in lHaKo best. 

701 nr. 85.
165 So Hilgers, ad decimum lapidem, S. 144, aus einem eintrag im pfarrbuch von 

Detzem.
166 Vita S. maximini, in: aa SS maii bd. 7, S. 21–25.
167 Sigehard, miracula s. maximini, in aa SS maii bd. 7, S. 26.
168 neyses, baugeschichte 1, S. 158.
169 So Sigehard, miracula s. maximini, in: aa SS maii bd. 7, S. 26, mit der Jahreszahl 

960; novillanius, chronicon, S. 999, dagegen mit dem Datum 20. September 
962; siehe auch § 18.5. präbendare.



5. religiöses und geistiges leben618

den zahlreichen Wallfahrten zum Quiriacusgrab verbunden war,170 dessen 
lage in der für die laien nicht zugänglichen innenkrypta daher ungeeignet 
war. Doch erwähnte bereits um 853 erkanfrida in ihrem testament taben 
als ruhestätte der reliquien des hl. Quiriacus.171 in taben selbst bestand seit 
ungewisser zeit der Kult des Heiligen, verbunden mit bannprozessionen aus 
dem tabener raum sowie aus dem Gebiet des heutigen Saarlands, zunächst am 
20. September, später am Freitag nach Jubilate.172 mit der opferung lebender 
Hähne an diesem tag, zwar nicht in der Kirche des hl. Quiriacus, jedoch in 
der St. michaelskapelle vor dem Dorf, knüpfte das Fest möglicherweise an 
vorchristliche rituale an.173 Den Hochaltar der alten tabener Quiriacuskirche 
schmückte ein bild des von Frauen und Kindern umgebenen Heiligen, der 
als patron gegen epilepsie, Kopfweh und Geburtskrämpfe verehrt wurde, 
und an den Seitenaltären befanden sich abbildungen des hl. maximin mit 
dem bären auf seiner reise nach rom sowie des hl. nikolaus.174

Für die Wertschätzung der Quiriacusreliquien auch in der abtei selbst 
spricht, dass, wie offensichtlich schon zuvor, auch 962 teile von ihnen im 
Kloster zurückbehalten wurden, die in den Verzeichnissen der abtei 1514 
und 1517 erwähnt sind.175 Für die in St. maximin verbliebenen reliquien 
wurde in der 1621 geweihten Kirche ein besonderer altar mit dem Grab des 
Quiriacus errichtet, das die mönche vor der zerstörung ihrer Kirche 1674 
öffnen ließen und hieraus Skelettteile entnahmen.176 ihr späterer Verbleib ist 
jedoch unbekannt.

in der abtei ist das Fest des Heiligen am 6. märz schon im 9. und ende 
des 10. Jahrhunderts erwähnt.177 es wurde im Kloster bereits vor 1170/1180 
feierlich begangen, während es in den Kalendarien der anderen trierer kirch-

170 So novillanius, chronicon, S. 999.
171 Wampach 1 nr. 89: Sanctum Quiriacum ad Attavanum; zur echtheit der urkun-

de: Sauerland, Das testament der lothringischen Gräfin erkanfrida 2, S. 205.
172 Siehe § 33.2.2.4.1.1. taben.
173 einzelheiten bei Hau, Sankt maximinus, S. 26–29.
174 einzelheiten bei liell, Die Kirche des hl. Quiriakus zu taben.
175 enen, medulla Gestorum trevirensium, ed. Schmid/embach, S. 165, und 

Scheckmann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: Schmid/embach, 
medulla gestorum treverensium, S. 400.

176 Henn in einer bemerkung zu Wiltheims annalen, Stabitr Hs 1621, S. 1317.
177 Schon um 850 in das Kalendar eingetragen, das vor 1116 zum ältesten necrolog 

n2 umgestaltet wurde, siehe roberg, Das älteste „necrolog“, S. 86; vor 1000 in: 
paris, bn lat. 18005, fol. 4 f., zur provenienz dieses Sakramentars siehe becker, 
Von Handschriften und texten, S. 127–131.
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lichen institutionen erst seit dem 14. Jahrhundert berücksichtigt wurde. mit 
der Feier des Quiriacustages war zu St. maximin bereits um 1170/1180 eine 
propination für den Konvent verbunden, die für den Kustos, den zeleb-
ranten der Festmesse und den Hebdomadar zweifach gereicht wurde.178 an 
diesem tag wurde auch den Kranken im Hospital des Klosters eine zusätz-
liche Weinportion gereicht. Ferner zeigen Kalendareinträge, dass die abtei 
vermutlich in ihrer Vorstadt eine St. Quiriacuskapelle unterhielt, zu der ein 
obstgarten und ein durch den magister secularis der abtei, Johannes,179 mit 
unterstützung des Hospitals erbautes Haus gehörte. Der 20. September als 
tag der translation der Quiriacusreliquien nach taben findet sich erst spät 
im maximiner Kalender (n5 und n6) und war mit keinen Feierlichkeiten 
verbunden.

zu den in der Krypta der abtei bestatteten Heiligen mit besonderer Ver-
ehrung hat 1514 Johannes Scheckmann den hl. auctor hinzugefügt, jedoch 
mit dem zusatz, dass sich seine reliquien ebenfalls in taben befänden. laut 
Wiltheim hatte sie dorthin um 962 abt Wiker zusammen mit den Quiria-
cusreliquien transferieren lassen. allerdings vermutet Gottfried Kentenich, 
die übertragung der reliquien sei erst anlässlich der neuweihe der tabener 
Kirche durch erzbischof udo von trier (1066–1078) erfolgt.180 Doch befanden 
sich 1072 teile der auctorreliquien auch in St. maximin.181 zu taben genossen 
sie noch im 17. Jahrhundert Verehrung,182 konnten im 19. Jahrhundert dort 
aber nicht mehr mit Sicherheit nachgewiesen werden.183 Für die aufnah-
me unter die im Kloster besonders verehrte Gruppe von Heiligen war für 
Scheckmann offensichtlich die eigenschaft auctors als angeblicher trierer 
bischof bestimmend.184 unklar sind die umstände, die zur transferierung 

178 einträge in den Kalendarien von n3, n4, n5 und n6 am 6. märz.
179 zu ihm: § 17.3.9. Johannes novizenmeister und § 36.2.2. prioren: Johannes, prior 

nach 1336.
180 Kentenich, eine frühmittelalterliche Kultur- und Kunststätte, S. 158.
181 nick, Die ältesten bekannten altarweihen, S. 86.
182 Wiltheim, annales, in: Stabitr Hs 1621, S. 259.
183 Hau, Sankt maximinus, Saarbrücken 1935, S. 27 f., und Festschrift zur 1200-Jahr-

feier St. Quiriakus taben-rodt, 28.–30. Juni 1969, bearb. von phillipp Wey/Hu-
bert Fehr, Saarburg 1969, S. 24.

184 zu auctor: Winheller, lebensbeschreibungen, S. 159 f., der seine übernahme in 
die trierer bistumsliste aus dem metzer bischofskatalog vermutet, während Wilt-
heim, annales, in: Stabitr Hs 1621, S. 259, zwei unterschiedliche bischöfe dieses 
namens angenommen hat, von denen sich die reliquien des inhabers des trierer 
Stuhls in der Kirche zu St. maximin, des metzer Stuhls jedoch in moyenmoutier 
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der maximiner reliquien auctors nach braunschweig geführt haben. laut 
der translatio S. modoaldi hatten 1107 die mönche von Helmarshausen ne-
ben den überresten modoalds und anderer trierer bischöfe aus St. Simeon 
aus St. maximin die Hirnschale und zwei größere teile der auctorreliquien, 
darunter einen arm in ihr Kloster gebracht.185 Hierzu berichtete Wiltheim, 
abt berengoz habe diese reliquien aus taben kommen lassen,186 doch wur-
de 1111 dort auch noch auctor verehrt.187 nach dem späteren bericht über 
die Wunder des hl. auctors zu braunschweig habe um 1115 die markgräfin 
Gertrud auctorreliquien, die sie laut den hierin divergierenden überlieferun-
gen entweder in trier oder im Kloster Helmarshausen erworben habe, der 
ägidiuskirche in braunschweig geschenkt, wodurch auctor nach 1200 in den 
rang des braunschweiger Stadtpatrons gelangte.188 aus den Worten des dem 
trierer erzbischof im traum erschienenen Heiligen könnte man allerdings 
schließen, dass seine reliquien zuvor dem trierer Dom gehört haben. Die 
nach 1132, jedoch vor 1170 vielleicht von einem maximiner mönch für die 
ägidiuskirche in braunschweig verfasste Vita S. auctoris bietet hierzu jedoch 
keine zusätzlichen informationen.189

über den in dieser Heiligengruppe genannten, schon 1513 von Scheck-
mann in seinem titelblatt abgebildeten, von enen 1514 als märtyrer und von 
Scheckmann 1517 als märtyrer und lektor genannten asteriolus, der in der 
Krypta zu St. maximin unter den reliquien der thebäischen Soldaten liege, ist 
durch die überlieferungen der abtei nichts in erfahrung zu bringen.190 laut 
alexander Wiltheim sollen seine reliquien durch Hildulf in die Krypta von 

befunden haben. zu dem metzer und zu dem trierer bischof mit dem namen 
auctor siehe auch nass, auctorkult, S. 155–159.

185 translatio et miracula s. modoaldi, ed. Jaffé, S. 307 und S. 309.
186 Wiltheim, annales, in: Stabitr Hs 1621, S. 259.
187 So die um 1116 von benzo gefertigte, auf Heinrich V. lautende Fälschung mub 1 

nr. 423: cellula deo sanctisque confessoribus Auctori et Quiriaco famulantibus.
188 miracula S. auctoris, in: translatio et miracula s. modoaldi, ed. Jaffé, S. 315 f.; 

hierzu nass, auctorkult, S. 167–170 und S. 183–195.
189 zu ihr: Winheller, lebensbeschreibungen, S. 161–167, und nass, auctorkult, 

S. 170 f.
190 titelblatt Scheckmanns 1513 abgebildet bei Schmid/embach, Die medulla gesto-

rum treverensium, S. 26; enen, medulla Gestorum trevirensium, ed. Schmid/
embach, S. 259; Scheckmann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: 
Schmid/embach, medulla gestorum treverensium, S. 400.
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St. maximin gekommen sein.191 Doch könnten sie ebenso gut aus einem in 
St. maximin gefundenen christlichen Sarkophag der Spätantike rühren. Sein 
Festtag am 18. august wird nur in dem Kalendar des maximiner breviers 
aus dem 15. Jahrhundert erwähnt.192

191 alexander Wiltheim, annales in: Stabitr Hs 1626, S. 512, so auch Wilhelm Wilt-
heim, in: brüssel, br, bibliothèque de bourgogne Hs 6731–76, fol. 34–35.

192 trier, Sem. bibl. ms 116, fol. 1 f.
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§ 23. r e l i q u i e n

bis zum ende des mittelalters gründete sich der ruf und das ansehen 
der abtei in ihrer mitwelt sicherlich weniger auf ihren reichtum oder ihre 
herausgehobene verfassungs- und kirchenrechtliche Stellung, sondern auf der 
Verehrung ihrer reliquien im Volk, das sich von ihren Gnadenschätzen Hilfe 
in seinen zeitlichen bedrängnissen und Verdienste für das ewige leben erhoff-
te. Schon die ersten großen Schenkungen der Karolinger im 8. Jahrhundert 
knüpften an die ihnen vom Klosterheiligen maximin erwiesenen Wohltaten 
an. Die gezielte identifizierung des Klosters mit seinem Hauptheiligen ging 
im späteren mittelalter soweit, dass Hörige nicht der abtei, sondern formal, 
das heißt nach dem Wortlaut ihrer Verpflichtungserklärung, dem hl. maximin 
ihre abgaben schuldeten. Versäumnisse gegenüber diesem Heiligen wogen 
offensichtlich schwerer als Verstöße gegen die grundherrliche institution, 
wie aus Sigehards Wunderberichten über die vom hl. maximin verhängten 
körperlichen Strafen gegen die Klostervögte und die bedrücker der mönche 
deutlich wird. Das ansehen, das die abtei als Hüterin besonders heilskräftiger 
reliquien genoss, deren Wertschätzung beispielsweise 1107 der maximiner 
propst arnold gegenüber den mönchen von Helmarshausen mit den Worten 
hervorhob: es gibt hier viele reliquien von männern von großer Heiligkeit 
und mit besonderen Verdiensten vor Gott,1 sicherte ihr den Gehorsam ihrer 
untertanen und die zuwendungen aus nichtklösterlichen Kreisen, die sich 
noch im 12. und 13. Jahrhundert in einzelnen necrologeinträgen bemerkbar 
machen. Die Verehrung der Klosterheiligen im trierer umland war für die 
behauptung der rechte und ansprüche der abtei deshalb von essentieller 
bedeutung. ihr hatte St. maximin um 942 durch den in eine mönchs- und 
eine Volkskirche geteilten Kirchenneubau rechnung getragen, der zwar die 
Klostergemeinde räumlich separierte, den laien jedoch zugleich die mög-
lichkeit der anteilnahme an der Klosterliturgie einräumte. Danach förderte 
das Kloster diese Verehrung durch die feierliche ausgestaltung der Feste 
der Heiligen und ihrer begräbnisstätten, später auch durch die literarischen 
bemühungen Scheckmanns und Wiltheims oder durch medaillen. So prägte 
die abtei noch im 18. Jahrhundert sogenannte benedictuspfennige,2 denen 

1 translatio et miracula S. modoaldi, ed. Jaffé, S. 300.
2 beschreibung und abbildung in Stabitr Hs 1626, fol. 1437–1452; zu einer maximi-

ner prägung des 18. Jahrhunderts siehe Hans-Joachim Kann, benediktuspfennige 
des 18. Jahrhunderts aus trierer privatsammlungen, in: KurtrierJb 30 (1990), S. 99–
113, hier nr. 32.
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im späten 16. Jahrhundert abwehrkräfte gegen Hexen und Dämonen zuge-
schrieben wurden.3

Vor allem resultierte aus der Verehrung der Heiltümer des Klosters im 
Volk und aus dessen schon früh bezeugten Verweilen an den Gräbern der 
Heiligen die vom Kloster geförderte entwicklung der Wallfahrten nach 
St. maximin. Für diese vor allem im späten mittelalter unübersehbare, durch 
überlieferungen jedoch nur schwer zu fassende Form der religiosität stehen 
für die abtei selbst nur wenige Quellen zur Verfügung. Sie zeigen jedoch, 
dass die Wallfahrten zum hl. maximin durch zwei unterschiedliche ursachen 
bedingt waren. 

ein hohes alter hatten die bann- und pflichtprozessionen der Kloster-
untertanen zu ihrem Heiligen als ein im Frühmittelalter weit verbreitetes 
mittel zur organisation des Hörigenverbands. Daneben machte sich jedoch 
für die Formen des maximiner Wallfahrtswesens das in einzelnen epochen 
unterschiedlich ausgeprägte bestreben bemerkbar, mit den Heiligen an ihren 
Gräbern oder am aufbewahrungsort ihrer reliquien in Verbindung zu treten 
und von ihren Gnadenschätzen nutzen zu ziehen. Hierfür hatte die abtei 
einen festen zyklus zur aussetzung ihrer wichtigsten reliquien auf dem 
Hochaltar der maximiner Kirche entwickelt. So berichtete 1514 Johann enen 
in seiner medulla Gestorum trevirensium, dass die abtei ihre Heiltümer zu 
etlichen zeiten im Jahr, so am Himmelfahrtsfest christi, auszustellen pfleg-
te sowie alle sieben Jahre vor der aachener Heiltumsfahrt am Kiliansfest,4 
darunter besonders den Schleier oder das Kopftuch mariens.5 zusätzliche 
angaben zu den maximiner Heiltumsfahrten machte 1517 der maximiner 
mönch Johannes Scheckmann.6 Diese soll erzbischof arnold von isenburg 
(1242–1259) angeordnet haben. Durch andere überlieferungen ist gesichert, 
dass zumindest schon 1354 die Weisung des maximiner marienschleiers im 
zusammenhang mit der aachener Heiltumsfahrt bestand, wie aus dem besuch 

3 Gunther Franz/anita Hennen, „Hauskreuze“ (teufelspeitschen) gegen Hexerei 
und pest. Dämonenabwehr im trierer land des 18. Jahrhunderts, in: Franz/irsig-
ler, Hexenglaube und Hexenprozesse 1, S. 89–129, hier S. 120–122.

4 8. Juni; dieser tag galt seit 1231 als tag der dedicatio ecclesie und an ihm fanden in 
trier auch die bürgermeisterwahlen statt, vgl. Schneider, Wallfahrt und Kommuni-
kation, S. 86 f.

5 enen, medulla Gestorum treverensium, ed. Schmid/embach, S. 258 f.
6 Scheckmann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: Schmid/embach, 

medulla Gestorum treverensium, S. 399–402.



5. religiöses und geistiges leben624

Karls iV. zu trier in diesem Jahr und der mitnahme eines teils der reliquie 
nach prag offenkundig wird.7

ende des 14. Jahrhunderts scheinen die Wallfahrten nach St. maximin er-
heblich zugenommen zu haben. abt rorich, der vermutlich den Schrein für 
das Haupt des hl. maximin auch für die reliquienaussetzungen geschaffen 
hatte, bestimmte deshalb 1393 einen teil der von ihm erworbenen Vogtei-
einkünfte zu longuich für die ausgestaltung der Gottesdienste, die wegen 
des zusammenströmens des Volkes an den Gräbern der hll. agritius, nice-
tius und der übrigen Heiligen seiner abtei erforderlich wurden.8 in seinen 
Schriften zur hagiographischen topographie der Stadt trier in den Jahren 
von 1513 bis 1517 wollte Johannes Scheckmann im zusammenhang mit der 
ausstellung des Heiligen rocks, dessen besucher auch die pilgerströme zu 
St. maximin vergrößerten, zugleich einen Führer für die reliquien seines ei-
genen Klosters erstellen. Verbunden mit der ausstellung des Heiligen rocks 
verliehen die päpstlichen Kommissare im Januar 1516 einen auf zwei Jahre 
begrenzten vollkommenen ablass allen besuchern, die an Stelle der sieben 
Kirchen roms sieben mal die sieben altäre der abteikirche oder andere 
Kultstätten innerhalb der maximiner Klostermauern aufsuchten.9 zugleich 
erhielt damals der Konvent das recht der freien Wahl eines beichtvaters 
mit absolutionsbefugnissen für die meisten der Kurie vorbehaltenen Fälle 
und nachlass der Sündenstrafen im todesfall, der auch auf die eltern und 
angehörigen der mönche ausgeweitet war.

bei reliquienaussetzungen hatte um 1527 zu St. maximin der inhaber des 
feudum apothecarii genannten Dienstküsterlehens10 die pflicht, mit einem 
silbernen Stock in der Hand dem reliquienumzug voranzuschreiten und 
während ihrer aussetzung an dem Hochaltar auf dessen linker Seite zu wa-
chen.11 Sein amt wurde deshalb auch als feudum sacrosanctorum reliquiarum 
in summo altari bezeichnet. noch um 1769 klagte abt Wittmann über die 
vielen hundert trierer untertanen sowie die armen pilger aus Frankreich, der 

 7 prag, Staatsarchiv, archiv des Domkapitels nr. 228; vgl. Kraus, regesten der 
reichsstadt aachen 3 nr. 96, und Schneider, Wallfahrt und Kommunikation, 
S. 87 f.

 8 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 93 f.
 9 Staarchtr best. z nr. 28.
10 zu ihnen siehe § 17.3.4. ämter der Wirtschaftsverwaltung und § 18.1. Scharman-

nen, ministeriale, Schultheißen, Schöffen und lehensleute.
11 Scheckmann, Speculare feudorum, in: Stabitr Hs 1643a/387, fol. 5 f.
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pfalz, Kurköln und luxemburg, die sich in der abtei alljährlich, vor allem 
in der pfingstwoche und am maximinusfest, einfinden würden.12

Von diesen eigentlichen Wallfahrten lassen sich die oben erwähnten, häu-
figer bezeugten pflicht- und bannwallfahrten nach St. maximin nicht immer 
unterscheiden. Solche Wallfahrten sind um 1200 für matten13 und vom 14. 
bis zum 18. Jahrhundert für mehrere, vor allem luxemburger pfarreien be-
legt.14 nachrichten hierzu liegen auch aus den pfarreien rittersdorf15 sowie 
barweiler vor16 und würden sich bei intensiveren recherchen sicherlich 
noch vermehren lassen. unklar bleibt der charakter mancher Wallfahrten, 
etwa der einwohner von Detzem im 18. Jahrhundert, die am maximinustag 
(29. mai) die Stiftsherren von St. Simeon auf ihrer prozession nach St. ma-
ximin begleiteten.17

Der reichtum der abtei an reliquien nicht nur ihrer patrone, sondern 
auch von singulären Herren- und marienreliquien wurde durch mehrere 
umstände begünstigt. zum einem lag St. maximin wie auch andere trie-
rer Klöster und Stifte inmitten spätantiker Gräberfelder mit zahlreichen 
christlichen Sarkophagen. Sie könnten nicht nur die eintragung der namen 
maurelius und memilianus in die maximiner abtslisten bewirkt haben.18 
in der peripherie der Stadt waren im mittelalter solche Funde so alltäglich, 
dass 1072 eine bäuerin bei der Öffnung der paulinusgruft bemerkte, ähnliche 
Gräber befänden sich von Kohl überwuchert auch in ihrem Garten.19 in dem 
Gräberfeld beim Kloster kann sicherlich die Wurzel mancher maximiner 
reliquienzuschreibungen gesehen werden. Deshalb bemerkte 1245 papst 
innozenz iV., dass bei den reparatur- und bauarbeiten zu St. maximin viele 
reliquien von Heiligen gefunden worden seien.20

12 lHaKo best. 1c nr. 9843.
13 nolden, urbar, S. 133 f.
14 brower/masen, metropolis 1, S. 48; Senninger, bannwallfahrten, S. 21–26; mül-

ler, Die wallonischen Dekanate, S. 359; Heynen, einige historische nachrichten, 
S. 234–243.

15 trier, ba abt. 44 nr. 40, S. 323 und 384; vgl. pauly, Siedlung und pfarrorganisati-
on 3, S. 176.

16 lHaKo best. 211 nr. 3045.
17 Hilgers, ad decimum lapidem, S. 162.
18 Siehe § 35.1. in den abtslisten genannte sowie in der Forschung vermutete äbte.
19 aa SS oct. bd. 2 (1868), S. 365; vgl. Heyen, Stift St. paulin, S. 318.
20 mub 3 nr. 841: in cuius reparatione inventa fuerunt multorum sanctorum pignora 

gloriosa.
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Hiervon abgesehen bestand im umkreis der abtei ein festes Gefüge weiterer 
religiöser institutionen mit alten traditionen und einem dichten Gewebe von 
legenden, die seit dem 10. Jahrhundert mittels zielgerichteter reliquienfikti-
onen an ihrer bedeutungssteigerung im trierer Heiltumskosmos arbeiteten. 
auf diesem legendenkomplex gründeten auch die bekanntesten maximiner 
reliquien, etwa der Kreuzesnagel, das abendmahlsmesser oder der Schleier 
und der Kamm mariens. Die durch die anderen Klöster und Stifte geschaffene 
sakrale Dichte wirkte auf die abtei durch die übernahme von legenden 
und reliquien zwar anregend, setzte sie aber auch dem Konkurrenzdruck 
der anderen trierer Heiltümer aus. Die Konkurrenz konnte, wie im Fall 
der Doppelvita der hll. Helena und agritius oder der thebäerlegende, zur 
umdeutung bereits vorhandener lokaler überlieferungen führen oder auch 
zu spektakulären ereignissen, etwa der Öffnung der St. paulinusgruft 1072 
durch das Stift St. paulin oder der auffindung der matthiasreliquien 1127 in 
der abtei St. eucharius-St. matthias. ein pauschaler überblick über die sak-
ralen entwicklungen im umfeld der abtei im lauf der Jahrhunderte könnte 
allerdings den eindruck einer zunehmenden relativierung und entwertung 
der maximiner reliquien zugunsten der Heiltümer anderer institutionen 
erwecken. zumindest legt eine Gegenüberstellung der beiden Schilderungen 
von trier als Stätte der Heiligen durch Gregor von tours und fast eintausend 
Jahre später durch Johann enen diese beobachtung nahe.

nachdem bereits im vorhergehenden abschnitt die zu St. maximin ver-
wahrten überreste der patrone und der hier besonders verehrten Heiligen 
behandelt wurden, ist es im rahmen dieser monographie nur möglich, bei 
einzelnen bemerkenswerten Herren- und marienreliquien auf ihre Herkunft 
und ihre Geschichte in der abtei näher einzugehen. bei ihnen bleiben in der 
neueren Forschung jedoch viele Fragen ungeklärt und bedürften weiterer 
untersuchungen. Solch ein lückenhafter Wissensstand zeigt sich beispielsweise 
bei der auffallenden reliquiengleichheit zwischen St. maximin und laach. 
beide Klöster verwahrten unter anderem als von Helena sichergestellte Heil-
tümer das abendmahlsmesser und den Kamm mariens.21 Doch wäre es zu 
einfach, in den laacher reliquien teile der maximiner Heiltümer erkennen 
zu wollen, die als Folge der Verbundenheit zwischen beiden Klöstern nach 
1142 nach laach transferiert worden wären. laut den laacher traditionen 

21 Für laach siehe resmini, benediktinerabtei laach, S. 200 f.
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stammen die laacher reliquien nämlich nicht aus trier, sondern aus Köln 
und wurden als furta sacra dem laacher abt Fulbert (1152–1177) übergeben.22

aus den einzelnen Verzeichnissen lässt sich nur ein unvollständiger über-
blick über den Gesamtbestand der abtei St. maximin an reliquien erstellen. 
Sehr ausführlich sind die 942 und 949 anlässlich der Weihe der Kirche und 952 
bei der Konsekration der beiden Krypten erstellten Verzeichnisse hinsicht-
lich der altarreliquien.23 Für die anderen reliquien jedoch werden in ihnen 
stattdessen nur ihre behälter, etwa 942 ein reliquienschrein aus elfenbein, 
drei behälter mit Heiligenreliquien sowie drei weitere behälter, genannt, 
deren inhalt laut dieser überlieferung wegen ihrer Vielzahl nicht angegeben 
werden kann. Für viele in späterer zeit genannte reliquien des Klosters 
entfällt dadurch ihre nachweismöglichkeit bereits im 10. Jahrhundert. auf 
die reliquienbehälter möchte Hans Wolfgang Kuhn24 ein altes, auf papyrus 
geschriebenes reliquienverzeichnis beziehen, das um 1220 bereits nicht mehr 
lesbar war.25 zur Herkunft der 942 und 949 genannten, großenteils römischen 
altarreliquien bedürfte es genauerer untersuchungen. im unterschied zu ihnen 
sind die anteile der fränkischen und vor allem der trierer Heiligen bei den 
altarreliquien, die in den beiden Weihenotizen des 11. Jahrhunderts bezüglich 
der Kapelle des abtes 1018 und des oratoriums des hl. blasius 1072 erwähnt 
wurden, wesentlich höher.26 Für die Weihe von vier neuen altären 1231 im 
bereich der außenkrypta der abtei27 scheint eine gewisse umgruppierung 
der bisherigen altarreliquien und ihre teilweise einfügung in die neuen altäre 
erfolgt zu sein. Doch lässt sich hierbei nur wenig Klarheit gewinnen, etwa 
wie viele partikel vom Hl. Kreuz, von den Kleidungsstücken mariens, vom 
Haupt des hl. Johannes des täufers oder von den Haaren des hl. petrus, die 
alle schon in den Verzeichnissen von 942 bis 952 genannt und nun erneut 
erwähnt wurden, die abtei wirklich besaß. Verwirrend ist beispielsweise 
auch, dass 1231 im marienaltar reliquien des hl. auctor erwähnt wurden, 

22 Heinrich von münstereifel, relatio de inventione reliquiarum nostrarum, hg. von 
paul richter, Die Schriftsteller der abtei maria laach, in: Westdtezs 17 (1898), 
S. 41–115, hier S. 52–58.

23 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 967 und S. 1269; hierzu auch § 3.1.1. Die 
Kirche sowie neyses, baugeschichte 1, S. 157–162.

24 Kuhn, Das politische programm, S. 81.
25 Vorwort zum liber aureus in Stabitr Hs 1632/396, S. 5: qua reperta est in harundi-

ne conscripta, diutina vetustate condemnata.
26 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 1269; neyses, baugeschichte 1, S. 162 f.
27 Sauerland, bau und Grundriß, S. 319; nick, Die ältesten bekannten altarweihen, 

S. 82 f.; neyses, baugeschichte 1, S. 164–167.
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die St. maximin 1107 dem Kloster Helmarshausen geschenkt hatte, die sich 
aber, laut Johannes Scheckmann, 1517 zu taben befanden.

ein eigentliches, nicht auf die altarreliquien bezogenes reliquienverzeich-
nis, das sich auf die wichtigsten Heiltümer der abtei beschränkte, findet sich 
erst 1425.28 es führt auf:

1. ein silbernes, mit wertvollen Steinen geschmücktes Kreuz, in dem sich 
das abendmahlsmesser christi befindet,

2. eine silberne, mit Steinen besetzte monstranz mit dem Kamm mariens,
3. ein großes silbernes Kreuz mit edelsteinen, in dem eine Kreuzreliquie 

eingefasst ist,
4. ein Schrein (cista) mit dem Haupt des hl. maximin,
5. ein Schrein (cista) mit dem tuch (peplum) mariens,
6. ein mit Gold beschlagener Holzschrein mit reliquien,
7. die Stäbe der hll. maximin und martin.
einige dieser reliquien hat 1513 Johannes Scheckmann auf dem titelblatt 

seiner frühesten Heiltumsschrift: In hoc libro continentur reliquiae cum 
indulgenciis monasterii s. Maximini abgebildet,29 nämlich in der mitte des 
Stichs das glatte, von zwei engeln gehaltene peplum Marie quo fuit velata in 
salvatione, über dem eine abbildung des zweireihigen pecten Marie sowie des 
cultellum Jesu schwebt. ein Jahr später berichtete, von Scheckmann beraten, 
der trierer Weihbischof Johann enen ausführlicher über die St. maximiner 
Heiltümer.30 er zählte hierbei die hauptsächlichsten reliquien der abtei auf, 
darunter außer den überresten der patrone und Hauptheiligen, unter denen 
bezeichnenderweise agritius fehlt, zahlreiche mit der Kreuzigung verbundene 
Herrenreliquien, nämlich reste vom Hl. Kreuz, von der hl. lanze, von dem 
Schwamm bei der Kreuzigung, von christi Grabtuch, von dem bei der passion 
verwendeten Strick und von der Geißelungssäule, ferner Gegenstände, die 
mit dem letzten abendmahl in beziehung standen: das abendmahlsmesser 
und ein großes Stück des bei der Fußwaschung der Jünger verwendeten tu-
ches. an marienreliquien besaß die abtei den von ihr bei der Verkündigung 
durch Gabriel getragenen Schleier oder das Kopftuch sowie ihren für sich 
und für ihren Sohn verwendeten Kamm. Von dem hl. maximin wurden hier 
außer seinem leichnam sein Haupt, teile seiner Haare und das ihm von 
rom überschickte pallium eigens erwähnt, offensichtlich weil sie im Klos-

28 Stabitr Hs 1626, fol. 1101–1102.
29 Scheckmann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: Schmid/embach, 

medulla gestorum treverensium, S. 26.
30 enen, medulla Gestorum trevirensium, ed. Schmid/embach, S. 258 f.



§ 23. reliquien 629

ter gesondert verwahrt wurden, ferner der Stab dieses Heiligen und der des 
hl. martin bei ihrer gemeinsamen romfahrt. an apostelreliquien verwahrte 
die abtei Haare des hl. petrus, von Jakobus d. J. einen halben arm und einen 
zahn sowie reliquien des hl. bartholomäus. unter den hierauf genannten 
männlichen (Stephanus, Vincentius, laurentius, lazarus, papst clemens, 
papst cornelius, Sebastian, Valentin, Quirinus, mauritius, König oswald, 
martin, athanasius, nikolaus, Servatius, abt antonius und benedikt) und 
weiblichen Heiligen (agnes, apollonia, Katharina, barbara, agatha, lucia, 
margarethe, Walpurga, anna, Dorothea, Scholastica, maria magdalena und 
Helena), deren reliquien zum teil näher bezeichnet werden, befanden sich 
viele, die bereits 942, 949, 952 und 1018 genannt waren. 

Für die reliquienausstellung im Kloster 1514 im rahmen der hl. rock-
Wallfahrt zu trier hatte abt Vinzenz für die wichtigsten Klosterreliquien, 
den Schleier, das abendmahlsmesser und den Kamm, neue behältnisse 
anfertigen lassen.31 als Hüter des klösterlichen reliquienschatzes hatte er 
den Kustos und den Subkustos der abtei eingesetzt, die nur zusammen die 
reliquienbehälter öffnen durften.32 nach dem ende dieses für die Stadt trier 
so ereignisreichen Jahres beschrieb Johannes Scheckmann 1517 in seiner 
epitome alias medulla Gestorum trevirensium erneut die Heiltümer seines 
Klosters und benutzte hierfür als Vorlage die aufstellung von enen, dessen 
angaben er geringfügig verbesserte und ergänzte.33 Seine Korrekturen betrafen 
vor allem die Geschichte und die rechtsstellung der abtei, die Hinzufügung 
der agritiusreliquien zu denen der Klosterpatrone sowie des bonifatius und 
der märtyrer der thebäischen legion. auch merkte er an, dass das maximi-
ner exemplar der hl. lanze noch Spuren des blutes christi zeige, dass der 
Kamm mariens aus elfenbein bestehe und, wie auch das abendmahlsmesser, 
ein Geschenk Helenas an agritius gewesen sei, ferner dass dieses messer 
viele Wunder bewirkt, 1470 beispielsweise einen besessenen geheilt habe, 
oder dass das pallium des hl. maximin beinah noch vollständig sei.34 einige 

31 Stabitr Hs 1626, S. 1176.
32 lHaKo best. 211 nr. 3037.
33 Scheckmann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: Schmid/embach, 

medulla gestorum treverensium, S. 399–402.
34 Das pallium wurde erstmals 1072 beim St. blasiusaltar erwähnt und danach 1231; 

siehe Fuchs, inschriften trier 1, nr. 177, und 2,1, S. 656. Das von Wiltheim abge-
bildete, bei Fuchs, inschriften 2,2, tafel 148 abb. 484, wiedergegebene pallium, das 
später nicht mehr nachzuweisen ist, dürfte jedoch aus dem frühen 16. Jahrhundert 
stammen.
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Kreuzigungsreliquien und zahlreiche reliquien, vor allem von weiblichen 
Heiligen, erwähnte Scheckmann dagegen nicht.

Die zusammenstellungen von enen und Scheckmann bilden praktisch die 
einzigen reliquienkataloge der abtei. im Schatzverzeichnis des Klosters von 
1604 wurden nur einige wenige reliquien genannt:35 Die des hl. Jakobus [des 
Jüngeren], die nun offensichtlich in einer silbernen Statue verwahrt wurden, 
eine Statue der hl. maria mit reliquien der hl. anna und anderer Heiliger, ein 
großes und ein kleines, jeweils von zwei engeln gehaltenes reliquiar (Kess) 
sowie ein Kreuz- und zwei armreliquiare, deren inhalte nicht angegeben sind, 
und schließlich ein Kreuz mit dem abendmahlsmesser. um 1650 beschäftigte 
sich alexander Wiltheim in einzelnen Disputationes zu seinem Werk Origines 
et annales coenobii d. Maximini ausführlich mit einzelnen maximiner reli-
quien, vor allem mit dem abendmahlsmesser sowie dem Kamm und dem 
peplum mariens, deren damaliger zustand er in abbildungen festhielt.36 Das 
bei brower/masen edierte maximiner reliquienverzeichnis37 wiederholt die 
reliquienliste Johannes Scheckmanns, weshalb in ihm auch die agritiusreli-
quien erwähnt werden. zusätzliche angaben enthält es nur über das äußere 
des abendmahlsmessers und des marienschleiers, die brower offensichtlich 
in augenschein genommen hatte. bei der ausstellung des hl. rocks 1655 in 
trier blieben einem belgischen pilger von den durch die abtei am Hochal-
tar ausgesetzten reliquien in erinnerung nur das Haupt der hl. agnes, die 
Schleier von maria und von maria magdalena, das Gewand christi, das ihm 
Herodes anziehen ließ, das vermutlich mit dem von enen und Scheckmann 
erwähnten Grabtuch christi identisch ist, das tuch der Fußwaschung und das 
abendmahlsmesser.38 bei dieser ausstellung erwähnte der offizielle trierer 
Führer infolge des gespannten Verhältnisses zwischen dem erzbischof und 
der abtei die Heiltümer des Klosters freilich überhaupt nicht.39

35 Kentenich, Schatzverzeichnis, S. 187–190.
36 nachzeichnung dieser abbildungen bei Diel, Die Geschichte der Kirche des 

hl. maximin, S. 28 f., einzelne Wiedergaben der zeichnungen Wiltheims auch bei 
Fuchs, inschriften trier 1 und 2.

37 brower/masen, metropolis 1, S. 368–371.
38 Wolfgang Seibrich, Die Heilig-rock-ausstellungen und Heilig-rock-Wallfahrten 

von 1512 bis 1765, in: aretz/embach/persch/ronig, Der Heilige rock zu trier, 
S. 175–217, hier S. 204.

39 lHaKo best. 1D nr. 4253, und richard laufner, Die Hl.-rock-ausstellung im 
Jahr 1655, in: trierJb 10 (1959), S. 56–67, hier S. 56 f.
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reliquienverluste durch abgaben, translationen oder auch entwendungen 
sind in den überlieferungen nur in ausnahmefällen festgehalten. Vor allem 
von den reliquien des Hauptheiligen, St. maximin, müssen vom 8. bis zum 
12. Jahrhundert abgaben sehr häufig erfolgt sein, wie die Standorte von 
maximinusreliquien zeigen.40 Der erwerb von maximinusreliquien durch 
zahlreiche Kirchen von mitteldeutschland bis Westfrankreich, vom nieder-
rhein bis tirol bildet ein außerhalb dieser arbeit liegendes Forschungsfeld, 
das sich in vielen Fällen allerdings mit Vermutungen wird begnügen müssen. 
besser, wenn auch keineswegs vollständig überliefert sind abgaben von re-
liquien im 10. und 11. Jahrhundert an andere durch St. maximin reformierte 
Klöster. So brachte um 975 ramwold von St. maximin nach St. emmeram 
reliquien des hl. maximin, seiner Stola und seines palliums, des petrus und 
seiner Kette, ferner des märtyrers Quintinus und der bischöfe audomarus 
und cassianus sowie des Stabes von moses, mit dem er das rote meer teilte,41 
mit ausnahme von Quintinus alles reliquien, die in den listen von 942 bis 
952 nicht erwähnt sind. echternach, das um 952 St. maximin reliquien des 
hl. Willibrord geschenkt hatte,42 erhielt nach 1028 unter dem abbatiat des 
ehemaligen maximiner mönchs Humbert reliquien des hl. maximin43 und 
ebenso 1065 das neue Hospital von Gorze bei seiner einweihung.44 Weitere 
abgaben von reliquien des hl. maximin lassen sich 1012 an bamberg, 1051 
an die abtei Wessobrunn, 1372 an Karl iV.45 und im 12. Jahrhundert und 
später an das Stift St. paulin46 nachweisen. auch andere reliquienabgaben 
sind vereinzelt überliefert, etwa unbekannte reliquien 1232 an eine Kartause 
bei reims,47 1354 eines teils des Schleiers mariens an Karl iV. (siehe unten) 
und 1592 von reliquien an das bayrische Herzogshaus.48

40 Hierzu die Karten in: Geschichtlicher atlas der rheinlande 11,1, Köln 1982: zen-
der, Verehrung des heiligen maximin, sowie ders., räume und Schichten mittelal-
terlicher Heiligenverehrung, Karte 16 auf S. 211.

41 notae S. emmerami, ed. Holder-egger, S. 1094.
42 Georges Kiesel, Der Kult des hl. Willibrord in der Geschichte seines Grabes und 

seiner reliquien, in: KurtrierJb 9 (1969), S. 20–31, hier S. 23.
43 notitiae dedicationum ecclesiae epternacensis, hg. von nicolas van Werveke, in: 

mGH SS 30, 2, S. 770–774, hier S. 771.
44 Wiltheim, annalen, in: Stabitr Hs 1621.
45 Siehe § 22.2. maximin.
46 Heyen, Stift St. paulin, S. 343 und 347.
47 mrr 2 nr. 2047.
48 Staarchtr best. z nr. 26.



5. religiöses und geistiges leben632

Keine Quellen berichten über die Verluste der maximiner reliquien 
durch die mehrmalige zerstörung der Klosterkirche 1522, 1552 und 1674 
sowie auch der Krypten 1674. auch die Schicksale der meisten der abtei 
noch verbliebenen reliquien bei der überstürzten Flucht des Konvents im 
Sommer 1794 und der anschließenden plünderung der abtei- und Kir-
chengebäude durch die französischen truppen lassen sich nur ungenügend 
rekonstruieren. Gerettet wurden einzelne maximiner Heiltümer, darunter 
einige von besonderem ansehen, durch das bemühen des trierer Gastwirts 
Karl Kaspar Kirn, der nach dem einmarsch der Franzosen zu St. maximin 
und zu St. maria ad martyres einzelne reliquien sicherstellte und den plün-
dernden Soldaten offensichtlich auch abkaufte.49 ohne autentica gelangten 
sie über seine Witwe 1803 an seinen bruder, den pfarrer zu pfalzel, balthasar 
Kirn. überliefert ist die bestandsaufnahme der reliquien zu pfalzel in zwei 
bezüglich einiger einzelheiten unterschiedlichen berichten des trierer lo-
kalhistorikers Franz tobias müller50 und durch die beträchtliche zeit später 
erfolgten aufzeichnungen des pfalzeler pfarrers Kirn;51 Kirns erinnerungen 
und ihre Kommentierung durch Franz-Josef Heyen52 bedürfen freilich einiger 
Korrekturen.53 mit Sicherheit befanden sich damals unter ihnen folgende ma-
ximiner reliquien: Das abendmahlsmesser, der Schleier mariens, das Haupt 
des hl. maximin, offensichtlich ohne seinen früheren Schrein, sowie der Stab 
des hl. maximin, während die provenienz der mit einem edelsteinbesetzten 
Seidenumhang geschmückten reliquien der hl. apollonia und der hl. agnes 
offenbleiben muss, da auch St. maria ad martyres solche reliquien besessen 
hatte. auf jenes Kloster weisen auch eher die hierbei ebenfalls erwähnten 
reliquien von Gefährtinnen der hl. ursula, eines der unschuldigen Kinder 
und des bischofs Honorius. nicht mehr zu pfalzel befand sich damals der 
Kamm mariens, den müller nicht erwähnte und den pfarrer Kirn verschenkt 

49 anders: Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 49 anm. 1.
50 lager, Die Kirchen und klösterlichen Genossenschaften triers.
51 pfarrarchiv pfalzel nr. 20.
52 Heyen, Das marien-Stift pfalzel, S. 83–87.
53 bei den zu pfalzel am 3. Juni 1803 zur identifizierung der reliquien erschienenen 

ordensgeistlichen handelte es sich nicht um maximiner Konventuale, sondern um 
mönche der abtei St. maria ad martyres. bei den hierfür am 10. Juni 1803 nach 
pfalzel gereisten beiden maximiner mönchen ist die identität des von Kirn genann-
ten Spinola leibfried ungewiss. außerdem dürften sich unter den nun pauschal als 
maximiner bezeichneten reliquien auch einige aus St. maria ad martyres befunden 
haben.
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haben will, sowie die anderen reliquien, über deren Verbleib beide über-
lieferungen schweigen.

zu den bekanntesten maximiner reliquien gehörten neben dem unter abt 
rorich (1369–1411) geschaffenen Kopfreliquiar des hl. maximin und dem unter 
abt bartholomäus (1214/1215–1231) entstandenen Kreuz mit einem Stück des 
Hl. Kreuzes54 somit das abendmahlsmesser, der Kamm, den maria für sich 
und für den Jesusknaben gebrauchte, eine weitere reliquie des Kreuzesholzes 
und ein teils als Kopftuch, teils als Schleier bezeichnetes Gewandstück marias. 
Die maximiner traditionen führen diese vier Heiltümer auf jene reliquien 
zurück, die Helena dem trierer bischof agritius gegeben haben soll. in der 
frühesten Fassung der nach 1053 aufgezeichneten Doppelvita der hll. agritius 
und Helena schenkte nämlich die Kaiserin dem bischof einen reliquienschrein, 
der unter anderem den nagel, die reliquien des apostels matthias und das 
abendmahlsmesser enthalten habe.55 Die trierer legende hatte den bericht 
des mönchs almann (altmann) im Kloster Hautvillers um 850 in seiner Vita 
s. Helenae56 zur Grundlage, wonach Helena nach ihrer Kreuzauffindung papst 
Silvester diese reliquien geschenkt habe. in trier wurde die legende jedoch 
vielleicht schon im 10. Jahrhundert teilweise umgestaltet. in der veränderten 
Form mit agritius, der hierbei in anlehnung an das ältere Silvesterdiplom 
zugleich auch den primat über Gallien und Germanien erhalten habe, als 
empfänger der reliquien und zugleich als ihr überbringer nach trier, wurde 
sie nach 1053 vom autor der Doppelvita der hll. agritius und Helena unter 
entlehnungen aus altmanns Vita s. Helenae aufgezeichnet. Doch finden 
sich einzelne teile der Helenareliquien bereits im 10. Jahrhundert zu trier. 
beispielsweise besaß St. maximin schon 952 reliquien der Kaiserin selbst,57 
und im trierer Dom befand sich bereits unter erzbischof egbert (977–993) 
ein noch heute erhaltener reliquienschrein mit einem Kreuzesnagel.58 auch 
die Schenkung der reliquien des apostels matthias wurde schon in einer 
der Fassungen des Silvesterdiploms erwähnt.59 Während die Doppelvita unter 
den Helenareliquien nur das abendmahlsmesser speziell erwähnte, rechnete 
die spätere Vita agritii auch den Kreuzesnagel und die matthiasreliquien 
zu ihnen. in der älteren, dem Dom nahestehenden Version der Doppelvita 

54 zu beiden siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
55 zu dieser Doppelvita siehe § 22.3. agritius.
56 Vita s. Helenae auctore altmanno, in: aa SS aug. bd. 3, S. 580–589.
57 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 1269.
58 Winheller, lebensbeschreibungen, S. 126.
59 thomas, Studien zur trierer Geschichtsschreibung, S. 28.
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hatte agritius diese reliquien der trierer Kirche geschenkt,60 in der jüngeren, 
aus maximin stammenden Version deponierte er sie jedoch in dem von ihm 
gegründeten Kloster. Dies hatte zur Folge, dass zumindest das abendmahls-
messer sowohl im Dom wie zu St. maximin gezeigt wurden und dass sich 
möglicherweise bis zur auffindung der St. matthiasreliquien um 1127 die 
abtei St. maximin auch im besitz der anderen reliquien wähnte, von denen 
sie 1107 den mönchen von Helmarshausen teile schenkte.61

Das abendmahlsmesser wurde zu St. maximin vermutlich erstmals 1107 
genannt, als die abtei den mönchen von Helmarshausen in einem reliqui-
enbehälter (pyxis) auch teile vom Knauf des messers schenkte.62 bei dem 
zum zeitpunkt der abfassung der Doppelvita zu trier bereits vorhandenen 
abendmahlsmesser dagegen dürfte es sich um das exemplar handeln, das 
im trierer Domschatz verwahrt und dort 1514 von enen gesehen wurde.63 
es war noch im frühen 17. Jahrhundert vorhanden,64 ist heute jedoch nicht 
mehr nachzuweisen.65 Das maximiner messer wurde 1425 und 1604 in ei-
nem mit edelsteinen besetzten Silberkreuz verwahrt.66 aus eisen gefertigt 
und mit einem geriffelten Horngriff versehen, ist seine Schneide durch rost 
beschädigt.67 Seine Spitze war bereits im frühen 17. Jahrhundert abgebro-
chen.68 auf seinem Knauf trägt es in einem wohl 1515/1516 durch den trierer 
Goldschmied bernhard Wolff gefertigten Silberblechstreifen die inschrift: 
cVltell(VS) D(omi)ni JH(eS)V Q(V)o VS(VS) FVit i(n) cena.69 
ebenso erscheinen die beiden Ösen an der Schneide und am Griff für eine 

60 zu den Helenareliquien im trierer Domschatz siehe auch lukas clemens/Wolf-
gang Schmid, traditionen der konstantinischen Familie in trier, im Katalog: Kon-
stantin der Große, S. 488–498, hier S. 490–492.

61 translatio et miracula s. modoaldi, ed. Jaffé, S. 304.
62 translatio et miracula s. modoaldi, ed. Jaffé, S. 304.
63 enen, medulla Gestorum treverensium, ed. Schmid/embach, S. 26.
64 brower/masen, metropolis 1, S. 180.
65 rudolf maria Kloos, aus der Schatzkammer des antiken trier, in: Da 19 (1963), 

S. 215–217.
66 Stabitr Hs 1626, S. 1106; Kentenich, Schatzverzeichnis, S. 187 f.; abb. um 1640 

bei Wiltheim, origines et annales in: Stabitr Hs 1621/99, S. 86, wiedergegeben 
bei Fuchs, inschriften trier 2,2, tafel 9, abb. 262a.

67 abb.: Die Kunstdenkmäler des landkreises trier 2, S. 280.
68 brower/masen, metropolis 1, S. 369.
69 So Fuchs, inschriften trier 2,1, S, 47 und 2, 2, tafel 9 abb. 262b; anders: Die Kunst-

denkmäler des landkreises trier 2, S. 281.
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Kette als eine relativ späte zutat.70 Seit 1803 wird es in der pfarrkirche zu 
pfalzel aufbewahrt.

als Geschenk der Helena galt auch der Kamm aus elfenbein, den maria 
für sich und den Jesusknaben benutzt haben soll und der nach neueren 
untersuchungen im 6. oder im 7. Jahrhundert im östlichen mittelmeerraum 
gefertigt sein dürfte.71 er oder der Schleier mariens könnten bereits 1107 als 
Heiltum mariens erwähnt sein, von dem die Helmarshäuser mönche einen teil 
erhielten.72 mit Sicherheit wurde er zu St. maximin jedoch erst 1425 genannt, 
als er in einer silbernen, mit edelsteinen besetzten monstranz aufbewahrt 
wurde,73 und danach 1513 und 1517 von Johannes Scheckmann und 1514 
von Johann enen. beschrieben und interpretiert wurden die Darstellungen 
eines löwen- und eines taubenpaares auf seinem mittelsteg von brower und 
Wiltheim als Geschenk Josefs an seine braut maria.74 im 17. Jahrhundert 
fehlten in der doppelten zahnreihe des Kamms bereits sechs als reliquien 
verschenkte zähne, darunter einen an eleonore, Gemahlin des Kaisers Fer-
dinand ii. (1619–1637). um 1803 dürfte ihn der pfalzeler pfarrer balthasar 
Kirn der pfarrei piesport geschenkt haben, wo er sich noch befindet.75

Der Schleier oder das Kopftuch mariens zu St. maximin (peplum, übersetzt 
1514 von enen mit: hauptuech oder schleyer den sie uff hat do sy der engel 
gegrusset sprechende: Gegrusset bistu vol gnaden etc.; Scheckmann: Peplum 
beate Marie virginis quo cooperta erat dominice annunciationis et incarnacionis 
tempore salutante Gabriele) wurde erstmals 1354 erwähnt. in einem Schrei-
ben teilte Kaiser Karl iV. am 17. Februar 1354 dem prager Domkapitel mit, 
er habe sich nach dem tod seines onkels, des trierer erzbischofs balduin 
(† 21. Januar 1354), nach trier begeben, wo ihm der elekt boemund (von 
Saarbrücken, 1354–1362) als entschädigung für seine und des Domkapitels 
hohe Schulden bei ihm mehrere reliquien gegeben habe. zu St. maximin habe 
er von dem durch Helena nach trier gebrachten Schleier mariens, der dort 
mit päpstlicher erlaubnis jedes siebte Jahr vor der Heiltumsfahrt nach aachen 

70 Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 47.
71 Katalog: Schatzkunst trier, S. 83 f.
72 translatio et miracula s. modoaldi, ed. Jaffé, S. 304: De sacrario beatae Mariae.
73 Stabitr Hs 1626, S. 1106.
74 brower/masen, metropolis 1, S. 369; Wiltheim, annales, in: Stabitr Hs 1621/99, 

S. 74–82. Wiltheim setzte sich hierin auch mit dem zu besançon aufbewahrten, an-
geblichen Kamm mariens auseinander, den maria sicherlich nicht benutzt hätte, da 
er das bildnis der Göttin cybele zeige, und bildete beide Kämme auf S. 82 f. ab.

75 Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 316, dort auch photographische aufnahme.
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mit anderen marienreliquien gezeigt würde, das mittlere Drittel erhalten, das 
er dem prager Domkapitel zuschicken wolle.76 Während die reliquienschen-
kung aus dem Domschatz offenbar der preis für die bestätigung des trierer 
elekten darstellte, erlangte die abtei durch die Herausgabe eines teils dieser 
wertvollen reliquie am 22. Februar 1354 von Karl iV. den besonderen Schutz 
des reichs, mit dem Karls bruder, der luxemburger Graf Wenzel, als Vogt 
und als Vasall der abtei beauftragt wurde,77 und in den beiden folgenden tagen 
neben der erneuten unmittelbaren unterstellung auch die bestätigung aller 
von deutschen Herrschern verliehenen rechte, privilegien und besitzungen, 
speziell der immunität und der freien abts- und Vogteiwahl, theoretisch also 
die Wiederherstellung des rechtszustandes vor 1139.78 im mai 1354 verlieh 
papst innozenz Vi. den besuchern der prager Kirche, in der nun der teil die-
ses Schleiers aufbewahrt wurde, den gleichen ablass, den zuvor die besucher 
des Schleiers zu St. maximin während der aachener Heiltumsfahrt erhalten 
hatten.79 Der im prager Veitsdom aufbewahrte reliquienteil ist noch heute 
nachzuweisen.80

Die zu St. maximin verbliebenen reste des Schleiers wurden 1425 in einem 
Schrein (cista) verwahrt,81 von enen und von Scheckmann gewürdigt und 
auch von brower erwähnt.82 nach 1794 befand sich der drei ellen lange und 
eineinhalb ellen breite Schleier unter den von Karl Kaspar Kirn geretteten 
maximiner reliquien und gelangte mit ihnen vor 1803 nach pfalzel. bei der 
bestandsaufnahme 1803 fehlte er jedoch, da ihn der pfarrer von pfalzel ei-
nem lothringischen pfarrer geschenkt haben wollte, dessen namen er nicht 

76 Horstmann, ein brief Kaiser Karls iV., S. 167–175; Kraus, regesten der reichs-
stadt aachen 3 nr. 96.

77 originale in paris, bn lat. nouv. aqc. 9268 nr. 55; Staarchtr best. a nr. 6; reg. 
imp. 8 nr. 1791.

78 paris, bn lat. nouv. ach. 9265 nr. 56; Staarchtr best. a nr. 10–12.
79 Sauerland, urkunden und regesten 4, nr. 154; Kraus, regesten der reichsstadt 

aachen 3 nr. 116.
80 literatur zu ihm: marie bláhová, Wallfahrten in prag bis zur Hussitenzeit, in: 

Wallfahrt und reformation: pout’ a reformace. zur Veränderung religiöser praxis 
in Deutschland und böhmen in den umbrüchen der Frühen neuzeit, hg. von Jan 
Hrdina/Hartmut Kühne/thomas t. müller (europäische Wallfahrtsstudien 3), 
Frankfurt am main u. a. 2007, S. 63–78, hier S. 76 f.

81 Stabitr Hs 1626, S. 1101.
82 enen, medulla Gestorum treverensium, ed. Schmid/embach, S. 259; Scheck-

mann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: Schmid/embach, medulla 
Gestorum treverensium, S. 401; brower/masen, metropolis 1, S. 369.
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mehr wusste. Wie die zwei als teile des Schleiers geltenden textilien,83 die 
mit der nachzeichnung des Schleiers durch alexander Wiltheim erheblich 
differieren,84 schließlich nach ihrem heutigen aufbewahrungsort zunächst im 
Schwesternhaus, dann in der pfarrkirche von piesport kamen, ist ungeklärt.85 

nicht mit der Helenatradition verbunden waren weitere bekannte reliquien 
des Klosters, etwa der zu rom in der basilika SS. petrus und marcellinus 
bestatteten Kaiserin Helena selbst, die schon 952 im altar der hll. Jungfrauen 
in der außenkrypta nachzuweisen sind, und von denen enen 1514 ein großes 
Stück ihres armknochens und ihr Kopftuch kannte.86 Von den zahlreichen 
1514 und später genannten Heiltümern seien hier ferner die schon 1018 bei 
der einweihung der Kapelle des abtes erwähnten reliquien des hl. nikolaus 
hervorgehoben,87 von denen um 1030 vermutlich teile nach echternach und 
nach Stablo übertragen wurden.88 Von ihnen besaß 1514 die abtei noch die 
Hälfte eines armknochens.89 Hoher Wertschätzung erfreuten sich in der 
abtei im frühen 12. Jahrhundert laut der aussage ihres propstes arnold 
auch die dort befindlichen reliquien des trierer bischofs modoald,90 die 
ebenfalls 1018 und 1072 erwähnt wurden.91 Größere Verehrung genossen 
auch die 1514 in der abtei verwahrten teile der Schädel der hll. apollonia 
und agnes,92 von denen zuvor nur die reliquien der hl. agnes 952 im altar 
der hll. Jungfrauen in der maximiner außenkrypta erwähnt wurden, und die 
möglicherweise 1803 nach pfalzel gelangten. Da die Gruft des hl. paulinus 

83 beschreibung und abb. bei Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 50, beziehungsweise 
abb. nr. 261.

84 Wiltheim, collectanea, fol. 181; hierzu Fuchs, inschriften trier 2,2, tafel 9 
abb. 261.

85 Hierzu Diel, Geschichte der Kirche des hl. maximinus, S. 57–59; vgl. auch Fuchs, 
inschriften trier 2,1, S. 52 anm. 1.

86 enen, medulla Gestorum treverensium, ed. Schmid/embach, S. 261.
87 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 1269.
88 Karl meisen, nikolauskult und nikolausbrauch im abendlande. eine kulturgeo-

graphisch-volkskundliche untersuchung (Forschungen zur Volkskunde 9–12), 
Düsseldorf 1931, S. 80 f.; Hirschmann, Verdun im hohen mittelalter, S. 166.

89 enen, medulla Gestorum treverensium, ed. Schmid/embach, S. 261; Scheck-
mann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: Schmid/embach, medulla 
Gestorum treverensium, S. 402.

90 translatio et miracula s. modoaldi, ed. Jaffé, S. 304.
91 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 1269 und 1271.
92 enen, medulla Gestorum treverensium, ed. Schmid/embach, S. 261; Scheck-

mann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: Schmid/embach, medulla 
Gestorum treverensium, S. 402.
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von 882 bis 1072 zu trier unbekannt war, müssen auch die in St. maximin 
verwahrten reliquien dieses Heiligen, von denen die abtei teile um 980 
St. emmeram zu regensburg und 1012 St. peter in bamberg schenkte, sehr 
alt gewesen sein.93

93 Vgl. Heyen, Stift St. paulin, S. 272.
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§ 24. r e g e l  u n d  c o n s u e t u d i n e s

Kein Hinweis kann aus den Klosterüberlieferungen gewonnen werden, 
ob St. maximin sogleich nach der umwandlung von einer Kleriker- in eine 
mönchsgemeinschaft die von Willibrord geförderte benedictusregel befolgte 
oder zunächst in einer anderen monastischen zuordnung stand. infolge der 
unsicherheit des zeitpunkts dieses umformungsprozesses zwischen 634 und 
698 und wegen der Kontakte der trierer bischöfe des 7. Jahrhunderts zum 
kolumbanischen und iroschottischen mönchtum sind solche einflüsse in der 
Frühzeit des Klosters durchaus möglich. Doch gab es in der abtei für die 
observanz der frühen maximiner mönche keine späteren traditionen oder 
sie wurden vom Kloster nachträglich erfunden. auch als seit dem 10. Jahr-
hundert die abtei ihre anfänge in das frühe 4. Jahrhundert setzte und später 
mehrmals betonte, sie habe schon 200 Jahre vor dem tod benedikts von 
nursia bestanden,1 entwickelten die mönche keine Vorstellungen, welche 
monastische ordnung das Kloster bis zur Verbreitung der benedictusregel 
im Frankenreich befolgt habe. angesichts des Quellendefizits und der anhal-
tenden Diskussion über das Wesen und die abgrenzungen des voranianischen 
mönchtums sind auch keine Feststellungen zur monastischen ordnung 
St. maximins im 8. Jahrhundert als bischofskloster möglich, sondern allenfalls 
analogieschlüsse, die wie zu echternach oder mettlach die befolgung der 
benedictusregel wahrscheinlich machen. einem solchen analogieverfahren 
steht zwar die simple, meines erachtens wegen der Quellenarmut und der im 
8. Jahrhundert eingeschränkten Verwendung der bezeichnung monasterium 
jedoch nicht allzu gewichtige Feststellung entgegen, St. maximin sei erstmals 
853 als monasterium genannt2 und sollte für die zeit zuvor nicht schon als 
solches betrachtet werden.3

erste aussagen zur monastischen ordnung im Kloster dürften durch die 
zu vermutende tätigkeit Helisachars als maximiner abt unter ludwig dem 
Frommen möglich sein. Da sich schon im 10. Jahrhundert in der Klosterbi-
bliothek die noch von Helisachars Freund, dem 821 verstorbenen benedikt 
von aniane selbst bearbeitete Kodifikation der benedictusregel befand,4 

1 So um 1544 in einer propagandistischen inschrift am St. martinsaltar, siehe Fuchs, 
inschriften trier 2,1, S. 147

2 mub 1 nr. 83 und Wampach 1 nr. 88.
3 So Gauthier, l’évangélisation, S. 370 f., und Felten, Die bedeutung der „benedik-

tiner“, S. 36.
4 Heute münchen, bSb clm 28.118.



5. religiöses und geistiges leben640

liegt es nahe, dass Helisachar als abt von St. maximin den ihm geschenkten 
codex für die monastische ausrichtung seines Konvents verwendet und dort 
deponiert hat. auch hier wird man allerdings über einen gewissen Grad an 
Wahrscheinlichkeit nicht hinausgelangen, da in der Forschung sowohl das 
abbatiat Helisachars wie die ursprüngliche provenienz des regelcodex nicht 
unbestritten sind.5 neuere untersuchungen haben schließlich dargelegt, dass 
die reformstatuten benedikts von aniane keine einheitliche für die benedik-
tinerklöster verbindliche consuetudo schufen, sondern mehrere alternierende 
modelle.6 unter ihnen scheint sich im 9. Jahrhundert in St. maximin bei der 
gerade in Klöstern, die von laienäbten regiert wurden, wichtigen Vertretung 
des abtes die aufgabenwahrnehmung durch einen propst durchgesetzt zu 
haben, während andere abteien diese Funktion einem Dekan zusprachen.

im Gegensatz zur neueren Historiographie erblickte das reformmönch-
tum des 10. Jahrhunderts7 und noch später8 in der Vergabe des Klosters an 
laienäbte im 9. und 10. Jahrhundert durch die Kaiser und Könige nicht eine 
ursache für den niedergang der klösterlichen Disziplin, sondern sah in ihr 
eine Folge und Korrekturmaßnahme der eingerissenen missstände. nach der 
Wiederherstellung der monastischen Verfassung zu St. maximin im Geiste 
benedikts 934 und der ersetzung des laienabtes durch einen aus der mitte der 
Klostergemeinschaft gewählten abt dürfte hier eine consuetudo die Grundlage 
des klösterlichen lebens gebildet haben, die die umsetzung der monastischen 
ordnung im tagesablauf, für den Festkalender, im Jahreszyklus und für die 
durch Krankheit, tod, Fasten und rekreation bedingten Sondersituationen 
regelte. rekonstruieren lässt sich diese als selbständiger text nicht überlieferte 
consuetudo durch zwei im umkreis von St. maximin entstandene consu-
etudinessammlungen: durch die nach 975 von dem ehemaligen maximiner 
Dekan und nunmehrigen abt von St. emmeram in regensburg, ramwold, 
angelegte redactio der St. emmeramer consuetudines9 und durch die redactio 
Fuldensis-trevirensis consuetudinum, die 1014 poppo, der von Heinrich ii. 

5 literatur hierzu bei § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte sowie § 35.2. 
äbte nach 700 bis 1802: Helisachar.

6 Semmler, Das erbe der karolingischen Klosterreform, S. 56 f.; Geuenich, Kritische 
anmerkungen, S. 99–112.

7 So Sigehard in ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 230 f.
8 So noch novillanius, chronicon, S. 1005.
9 corpus consuetudinum monasticarum 7,1, S. 411 f.; ediert ist die redactio in: cor-

pus consuetudinum monasticarum 7,3, S. 186–253.
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zum abt von Fulda ernannte Schüler ramwolds, zu Fulda einführte.10 aus 
ihnen wird ersichtlich, dass die consuetudines keineswegs die uniformie-
rung der sakralen und wirtschaftlichen organisationen der zum maximiner 
reformkreis zählenden mitgliedsklöster zum ziel hatte, weshalb beispiels-
weise der bestand an Klosterämtern in beiden redaktionen unterschiedlich 
ist. Hierdurch wird ihr aussagewert zur Klosterordnung zu St. maximin 
freilich erheblich eingeschränkt. um 1000 war der monastische ruf der abtei 
in ihrer umwelt vorzüglich. anfang des 11. Jahrhunderts nannte das spätere 
Konventsmitglied von St. eucharius-St. matthias, theoderich,11 in seiner im 
Kloster lure geschriebenen Vita Deicoli12 die abtei St. maximin ein specular 
monachorum. zugleich legt das lob nahe, dass um 1000 zwischen den con-
suetudines und Gottesdienstordnungen zu St. maximin und den wesentlich 
besser bekannten der abtei St. eucharius,13 die theoderich schließlich für 
seinen aufenthalt wählte, kein wesentlicher unterschied bestand.

Doch sind die Quellen zu speziellen maximiner Klosterordnungen bis 
zum 15. Jahrhundert äußerst dürftig. So lassen sich keine änderungen der 
consuetudines durch den anschluss der abtei an die von Kassius Hallinger 
als lothringische mischobservanz bezeichnete reformrichtung feststellen,14 der 
um 1023 durch den reformabt poppo von Stablo erfolgte. unsicher bleibt 
deshalb, ob der in der Vita poppos geschilderte Verfall der Klosterzucht 
zu St. maximin15 nicht ein in der reformpropaganda üblicher Gemeinplatz 
darstellt,16 vor allem, weil das monastische leben zu St. maximin um 1035 
unter poppos nachfolger abt bernhard als vorbildlich geschildert17 und noch 
um 1107 von den mönchen von Helmarshausen gerühmt wird.18 allerdings 

10 zu den beiden teilen dieser redactio, dem von Kapitel 1 bis 36 reichenden zu 
St. emmeram erarbeiteten und von St. maximin beeinflussten sogenannten San-
dratblock sowie zu dem die Kapitel 37 bis 75 umfassenden Fleuryblock siehe cor-
pus consuetudinum monasticarum 7,1, S. 411 f. ediert ist die redactio durch Hal-
linger in: corpus consuetudinum monasticarum 7,3, S. 257–322.

11 zu ihm becker, St. eucharius-St. matthias, S. 681 f.
12 Heinz thomas, Der mönch theoderich von trier und die Vita Deicoli, in: rhVjbll 

31 (1966/1967), S. 42–63, hier S. 42 f.
13 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 294 f. und 399 f.
14 Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 479 f.
15 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 303.
16 Hierzu auch § 11. Die abtei und die Salier.
17 Vita Wolfhelmi abbatis brunwilarensis auctore conrado, hg. von roger Wilmans, 

in: mGH SS 12, S. 180–195, hier S. 183.
18 translatio et miracula s. modoaldi, ed. Jaffé, S. 307.
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klagte bereits um 1133 papst innozenz ii., dass die abtei wegen ihres reich-
tums die ehrfurcht vor Gott vergessen habe,19 und lud 1138 abt Gerhard 
wegen Simonie und Güterverschleuderung vor sein Gericht.20

einen tieferen einschnitt nicht nur in die liturgie, sondern auch in die 
Verfassung und in das monastische leben der abtei scheint die nach 1143 mit 
Hilfe laacher mönche durchgeführte jungcluniazensische ordnung bewirkt zu 
haben. Durch die einführung des priorats schuf sie einerseits die Grundlage 
für das eigenleben der Klosterämter, das infolge der entwicklungen im 13. 
und 14. Jahrhundert durch Johannes rode im 15. Jahrhundert nicht mehr be-
seitigt werden konnte. auf der anderen Seite war mit der neuen ordnung der 
anschluss St. maximins an einen Verbund mit ebenfalls von der monastischen 
reform erfassten abteien möglich, der sich seit 1185 in einer weiträumigen 
und teilweise intensiven Gebetsverbrüderung benediktinischer mönchsklöster 
äußerte und sich im maximiner necrolog jener Jahre in zahlreichen einträgen 
von Konventualen dieser abteien niederschlug.21 Hierdurch entstand ein 
größerer monastischer rahmen, der nach den reformen des 15. Jahrhunderts 
teilweise wiederbelebt und zur Grundlage eines spezifischen Klosterverbands 
zwischen St. maximin, echternach und St. nabor wurde, als sich nach 1450 
die meisten anderen mitglieder des ehemaligen Gebetsbundes der bursfelder 
Kongregation angeschlossen hatten. in welchem ausmaß im 12. Jahrhundert 
in St. maximin freilich die monastischen und liturgischen besonderheiten der 
früheren lothringischen observanz noch wirksam waren, könnte eine genauere 
untersuchung des maximiner rituales um 112022 und der für die benutzung 
in der abtei um 1180/1200 umgearbeiteten benedictusregel zeigen.23

es ist offensichtlich, dass nach 1350 die umsetzung der benedictusregel 
gemäß der jungcluniazenischen ordo auch in St. maximin durch die allgemein 
im Spätmittelalter in zahlreichen benediktinerklöstern zu beobachtenden 
umbildungs- und auflösungsprozesse der Klosterdisziplin erheblich beein-
trächtigt war. Hiervon zeugen die zunehmende ausdünnung des Konvents 
bis zum ende des 14. Jahrhunderts und die aufteilung der Klostereinkünfte 
in präbendenanteile, von denen mehrere auf einen mönch entfallen konnten.24 
Konkrete missstände zu St. maximin nannte ein wohl nur durch einen zufall 

19 Stabitr Hs 1626, S. 646, siehe Hontheim, Historia trevirensis 1, S. 523.
20 mub 1 nr. 500.
21 Siehe § 34.1. necrologe: n3.
22 Krakau, bibl. Jagiell. lat. quart. 927, fol. 11–26.
23 Stabitr Hs 1634/394, fol. 56–80.
24 Hierzu § 17.2. Der Konvent.



§ 24. regel und consuetudines 643

erhaltenes mahnschreiben des trierer offizials vom Juli 1401 an die abtei.25 
beklagt wurden hier die Vernachlässigung der Gottesdienste im Kloster, 
das zügellose umherschweifen der mönche bei tag und nacht in Kneipen 
und beim Würfelspiel inner- und außerhalb der Stadt, der aufenthalt von 
Schaustellern (ioculatores et histriones) in der abtei, der ausschweifende, 
oft mit trinkgelagen verbundene umgang der mönche mit nonnen und 
weltlichen Frauen sowie die allgemeine unruhe im Kloster, begleitet von 
Streitigkeiten und würdelosem benehmen. ein weiterer Hinweis auf den 
Verfall der Klosterzucht kann in dem um 1400 erstellten, ebenfalls nur durch 
die Sonderregistratur des abtes überlieferten Verzeichnis der dem abt vor-
behaltenen Delikte gesehen werden.26 es nennt: das Würfelspiel, das tragen 
von Schwertern und großen messern im Dormitorium, den nächtlichen 
ausgang ohne erlaubnis des priors, das einschleusen verdächtiger personen 
in das Dormitorium, die missachtung der Stundengebete und den besuch 
von Wirtshäusern. Vergeblich hatten sich die abteien St. maximin und ech-
ternach schon 1259 bei der erneuerung ihres Fraternitätsbundes gegenseitig 
zur aufnahme der korrekturbedürftigen mönche aus den jeweils anderen 
Konventen verpflichtet,27 da keine solche maßnahme, etwa die inhaftierung 
eines mönches zu St. maximin, bekannt sind. ebenso wenig scheint 1338 das 
Statut des trierer erzbischofs balduin zur reform der benediktinerklöster, 
das sich gegen schwerere Verstöße richtete und die Disziplinargewalt der äbte 
zu stärken suchte,28 zu St. maximin größere beachtung gefunden zu haben. 
Die innerklösterlichen zustände beklagte auch um 1401 abt rorich bei sei-
nen reformvorsätzen anlässlich der neuordnung des St. elisabethhospitals.29

Geringe erfolge hatten zunächst auch die von der Kurie 1215 und erneut 
1336 sowie gelegentlich auch von einzelnen trierer erzbischöfen unternomme-
nen Versuche, die monastische ordnung in den infolge der Dynamik der neuen 
orden, also der zisterzienser und prämonstratenser, an bedeutung verlorenen 
benediktinerklöstern durch die abhaltung regelmäßiger provinzialkapitel zu 
steuern und zu vereinheitlichen.30 im bereich der trierer erzdiözese lassen 

25 überliefert in lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 54, also durch die registratur des ab-
tes, während sich in dem von prior und Konvent beaufsichtigten allgemeinen Klos-
terarchiv keine Spuren solcher beanstandungen finden.

26 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 68.
27 Stabitr Hs 1644/380, S. 653; siehe Wampach 3 nr. 305.
28 blattau, Statuta synodalia 1, S. 164–166.
29 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 30.
30 berlière, les chapitres généraux (1891), S. 255–264.
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sich im 13. und im 14. Jahrhundert solche Kapitel nur vereinzelt nachweisen,31 
die keinen erkennbaren einfluss auf die ordnung zu St. maximin hatten. 
als in ihnen nach 1414 das Konstanzer Konzil ein brauchbares instrument 
für die reform der benediktinerklöster erkannte, wurden sie im Gebiet der 
trierer und Kölner erzdiözesen jedoch zu einem wirksamen Hilfsmittel der 
monastischen erneuerung und schufen für die reformarbeit des St. mattheiser 
abtes Johannes rode einen größeren rahmen.32 Das auch von dem maximiner 
abt lamprecht besuchte provinzialkapitel von petershausen 1417 ordnete 
die periodizität der Kapitel an und entwarf eine vorläufige Klosterordnung, 
laut der nun auch die äbte zur regelmäßigen rechnungslegung verpflichtet 
waren. Doch bedurfte es im mai 1422 des anstoßes der Kurie, um in der 
trierisch-Kölner ordensprovinz ein neues provinzialkapitel ins leben zu 
rufen.33 es fand im oktober 1422 zu St. maximin in anwesenheit von etwa 
50 äbten statt. auf ihm wurden die petershäuser beschlüsse, vornehmlich 
die abschaffung des einzelbesitzes der mönche, des präbendarwesens und 
des Fleischgenusses sowie die Wiederherstellung des klösterlichen Gemein-
schaftslebens bestätigt und regelmäßige Visitationen angeordnet. Vermutlich 
infolge des Widerspruchs des abtes lamprecht wurden auf ihm die zu pe-
tershausen beschlossene abschaffung des adelsprivilegs in den Konventen 
jedoch nicht mehr erwähnt.34

Der Stillstand der monastischen reformen in den meisten trierer abteien 
nach dem Generalkapitel zu St. maximin von 1422 bis 1434, als das basler 
Konzil Johannes rode zum Generalvisitator aller benediktinerklöster der 
Kirchenprovinzen trier und Köln ernannte,35 war vermutlich durch die zwei-
deutige Haltung des trierer erzbischofs otto von ziegenhain gegenüber der 
monastischen reform bedingt.36 Speziell für St. maximin hätte der beitritt 
zu den reformen rodes zu lebzeiten des erzbischofs die Kapitulation der 
abtei vor seinem anspruch als Diözesan bedeutet. Dieses Hindernis war 

31 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 256 und S. 259; Wampach 3 nr. 374, und 
blattau, Statuta synodalia 1, S. 161, 164 und 166.

32 Hierzu allgemein: berlière, les chapitres généraux (1892), S. 545–557; becker, 
benediktinische reformbewegungen, S. 167–187; Hammer, monastische refor-
men, S. 49–52, und Seibrich, Die benediktinerprovinz Köln-trier, S. 1–20.

33 Staarchtr best. p nr. 28.
34 Hierzu becker, Dokumente zur Klosterreform, S. 126 f., allerdings müssen einige 

einzelergebnisse beckers zur Durchsetzung der monastischen reform in der trie-
rer region hier wie auch in anderen seiner untersuchungen modifiziert werden.

35 becker, Das monastische reformprogramm, S. 28.
36 einzelheiten hierzu in § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
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nach seinem tod im Februar 1430 weggefallen. Doch zögerten das Schisma 
bei der Wahl seines nachfolgers und die zerstörung der abteigebäude 1434 
durch die trierer bürger den beitritt St. maximins zum reformwerk rodes 
hinaus. Schließlich konnte er am 21. Dezember 1436 erfolgen.37 Doch auch 
danach bedurfte es noch einiger zeit, bis sich die anliegen der reform, der 
Verzicht auf individualbesitz der mönche und die gemeinschaftliche lebens-
führung im Konvent, allgemein durchgesetzt hatten. Weiterhin bestehende 
Vorbehalte des maximiner abtes lamprecht gegen die reform sind durch 
keine überlieferungen zu belegende mutmaßungen, da er im Kreis der 
ebenfalls reformierten trierer mitäbte stets als gleichberechtigt betrachtet 
wurde. Doch legte die abtswahl von 1449 die zerrissenheit des Konvents 
in ein reformfreundliches und ein reformunwilliges lager offen. ein allsei-
tiges bekenntnis des Konvents zu rodes reformen erfolgte erst nach 1450, 
wurde dann aber rasch zum Fundament der maximiner Klosterordnung. Der 
von petrus becker auch für die regierungszeit des abtes Johannes Forst 
(1449–1452) und für die anfangsjahre des vom Konvent einstimmig gewählten 
abtes antonius Drüblein (1452–1482) vermutete Widerstand größerer maxi-
miner Konventsteile gegen die reform38 lässt sich durch keine überlieferung 
erhärten.39 ausdruck fand das neue Grundverständnis schon vor 1482 durch 
die aufnahme Johannes rodes als einzigen nicht aus St. maximin stammen-
den mönch in die necrologe der abtei und dessen Würdigung in ihnen.40

37 Vgl. novillanius, chronicon, S. 1027: Anno domini 1436 facta est reformatio cum 
monachis Maximinis ipso S. Thomae.

38 becker, Das monastische reformprogramm, S. 176–178.
39 beckers belege hierfür sind wertlos: Der maximiner abt Johannes Forst führte am 

31. märz 1451 nur seine abtei St. pantaleon in Köln der trierer-Kölner Kloster-
vereinigung zu, weshalb er sich auch nur als abt von St. pantaleon bezeichnete, 
vgl. lHaKo best. 207 nr. 428. Für das Fehlen von St. maximin in der von Forst 
initiierten Kongregation mögen dagegen die gleichen Gründe maßgeblich gewesen 
sein, die später die abtei auch zum Fernbleiben von der bursfelder Kongregation 
bewogen haben. ebenso erfolgte ein Gehorsamsgebot des papstes an den Konvent 
und an die Vasallen gewohnheitsgemäß im anschluss an die meisten Wahlbestäti-
gungen eines maximiner abtes durch die Kurie. Deshalb kann durch eine solche 
aufforderung des papstes nikolaus V. am 11. Juli 1452 nach der bestätigung des 
abtes antonius keinesfalls auf eine opposition im Konvent gegen den neuen abt 
geschlossen werden.

40 n5 nachtrag, n6 anlegungsstufe Dezember 1: Obiit … Johannes Rode … notabilis 
reformator illius monasterii et ceterorum monasteriorum huic circumiacentium pre-
cipuum reformator ordinis.
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Die maximiner Statuten rodes liegen in einem für St. maximin und St. mat-
thias gemeinsamen regelwerk vor, in dem die nur St. maximin betreffenden 
besonderheiten eigens angemerkt, gelegentlich auch in einer getrennten 
rubrik ausgewiesen sind.41 Die unterschiede in den Statuten beider Klöster 
sind nicht allzu bedeutend. abgesehen von dem Fehlen der Kapitel 36–63 
über die abtswahl zu St. matthias in der consuetudo für St. maximin über-
haupt, trägt die maximiner Version beispielsweise dem umstand, dass der 
abt abwesend sein könnte, stärker rechnung als die mattheiser Fassung, 
betrachtet zu St. maximin wohl wegen der Funktion der St. michaelskirche 
die anwesenheit von laien bei den Gottesdiensten eher als ausnahme und 
versucht die mitra des maximiner abtes sowie die beiden Krypten in das 
liturgische Geschehen einzubinden. Für die eigenfeste des Klosters kennt 
die maximiner Version verständlicherweise zusätzliche Duplexerhöhungen, 
Vespern, antiphone und prozessionen. Größere liturgische abweichungen 
bestehen auch hinsichtlich der begehung der Kartage und des Fronleich-
namsfestes, bei denen in St. maximin auch die Familia des Klosters, seine 
ministerialen einschließlich der inhaber der Dienstlehen und die bewohner 
seiner Vorstadt eingebunden wurden. auch sind die Weisungsrechte des 
maximiner priors im refektorium und seine leitung bei einzelnen offizi-
en ausgedehnter. Hinsichtlich der aufnahme von novizen, bei der nur zu 
St. maximin ihr aufnahmeverbot beim Vorliegen eines defectus natalium 
betont wird, hat allein St. maximin die auf rode zurückgehende dreigliedrige 
petitio und die aufnahmeformel durch den abt beibehalten, in der dieser 
den novizen nochmals auf die Härte der regel und die Strenge der Gelübde 
hinweist, während St. matthias schon bald hierfür das bursfelder Formular 
verwendete.42 Hiervon abgesehen macht jedoch ein Vergleich der beiden 
Versionen augenfällig, dass sich um 1436 die consuetudines beider abteien 
noch wenig unterschieden, von rode gelegentlich aber die maximiner denen 
von St. matthias angepasst wurden.43 Hinsichtlich der liturgie zu St. maximin 
ließ rode die anweisungen des unter abt rorich um 1400 geschaffenen 
ordinarius44 weitgehend unbeachtet. Dies hatte zur Folge, dass sich später 
zu St. maximin die älteren liturgischen Gewohnheiten erneut durchsetzten 

41 corpus consuetudinum monasticarum 5.
42 Vgl. lHaKo best. 701 nr. 87, S. 406; siehe auch § 17.2. Der Konvent.
43 Hierzu und zum folgenden becker, Das monastische reformprogramm, bes. 

S. 96–98.
44 Fragment, das von advent bis Fronleichnam reicht, in Stabitr Hs 1635/48, fol. 60–

87.
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und im ordinarius der abtei aus dem Jahr 1594 wieder stärker berücksichtigt 
wurden.45 ähnlich wurden rodes ausführungen über die Klosterämter in 
St. maximin durch die spezifischen maximiner consuetudines ergänzt oder 
ersetzt.46 berücksichtigt hat rode für St. maximin ferner einige aus dessen 
zugehörigkeit im 10. und 11. Jahrhundert zum lothringer reformkreis 
stammende Gebräuche, vor allem bezüglich der mönchskleidung.47

abgesehen von den nachträglichen änderungen hatte St. maximin durch 
rodes Statuten eine den reformbedürfnissen des 15. Jahrhunderts rechnung 
tragende consuetudo erhalten. es ist sicherlich kein zufall, dass in den Jahr-
zehnten nach der Durchsetzung der reformen rodes die außerklösterliche Welt 
von der regeltreue und der religiosität der maximiner mönche beeindruckt 
war, wie dies in den Schutzbriefen der Herzöge philipp von burgund 1462, 
philipp von Habsburg-burgund 1503 und des späteren Kaisers Karl V. 1515 
ausdruck fand48 und 1518 auch vom trierer Weihbischof bei einer indulgenz-
erteilung hervorgehoben wurde.49 auch wenn noch im 15. und vermehrt im 
16. Jahrhundert einzelne bestimmungen, vor allem der ämterverfassung und 
der liturgie, den spezifischen begebenheiten zu St. maximin angepasst und 
im 18. Jahrhundert das eindringen von elementen der barocken lebensfüh-
rung unübersehbar wurden, berief sich der Konvent bei den Visitationen der 
päpstlichen nuntien 1610 und 1620, ja noch 1774 auf die Statuten rodes 
als seiner ausschließlichen richtschnur, im bewusstsein, als einziges Kloster 
im trierer Gebiet diese Constitutio oder Caeremoniae, wie sie im Kloster 
seit dem 16. Jahrhundert ständig genannt wurden, unverändert zu beachten.

Hinter diesem Stolz mag sich auch ein stiller Vorwurf gegen die drei 
anderen trierer abteien, vor allem gegen St. matthias verborgen haben, die 
nach ihrer meinung rodes reformwerk im rahmen der bursfelder union 
weiterentwickelt, nach ansicht der maximiner mönche jedoch verwässert 
haben. Die abkoppelung St. maximins von der entwicklung der drei anderen 
abteien entsprach den belangen der zwischen 1450 und 1480 auf die unter-
stützung gegen die trierer erzbischöfe angewiesenen abtei, die sie nicht bei 
der bursfelder union, sondern allenfalls im reich und in luxemburg finden 

45 Stabitr Hs 1638/392; einzelbeispiele bei becker, Das monastische reformpro-
gramm, S. 97.

46 einzelheiten in § 17. Die organe der Klosterverfassung.
47 nur andeutungsweise ausgeführt bei becker, Das monastische reformprogramm, 

S. 200–204: exkurs 4: überleben lothringischer traditionen in den cr.
48 lHaKo best. 211 nr. 638 und nr. 858 sowie Stabitr Hs 1626, S. 896–899.
49 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 599 f.
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konnte. Vermutlich standen hiermit auch die interessen des maximiner Kon-
vents im einklang, der bei einem anschluss an die bursfelder ordnung um 
seine starke Stellung in der Klosterverfassung fürchten musste. ein weiteres 
motiv für die absonderung des Klosters von den übrigen trierer abteien 
könnte in seiner heimlichen rivalität zu St. matthias, dem trierer Vorort 
der union, gelegen haben, die einige male, etwa nach 1470 beim Streit um 
die pfarrei Diedenhofen oder um 1514 wegen der reliquien des hl. agritius, 
auch offen ausgefochten wurde. nicht auszuschließen ist schließlich, dass der 
aus St. matthias stammende abt antonius Drüblein (1452–1482) anfänglich 
beabsichtigt hatte, St. maximin der bursfelder union zuzuführen, durch 
die oben genannten Gründe dann aber abgehalten wurde. petrus becker 
hat auf Grund der rezeption einiger absätze der bursfelder consuetudines 
um 1480 in das maximiner rituale50 und der überlieferung der bulle des 
papstes pius ii. 1458 zugunsten der bursfelder Kongregation51 auf den von 
abt antonius geplanten beitritt St. maximins zur union geschlossen.52 Doch 
lässt sich gegen den beweiswert dieser „bursfeldiana“ zu St. maximin für die 
eintrittsabsichten des Klosters Verschiedenes vorbringen, wobei unbestritten 
ist, dass später auch teile der bursfelder Statuten den äußerlichen rahmen 
für die ausgestaltung der die Fassung rodes bewahrenden consuetudines 
in St. maximin gebildet haben, die dort gleichsam zur Kenntnis, nicht aber 
als richtschnur genommen wurden. exzerpte der bursfelder Statuten über 
die Wahl des abtes finden sich vermutlich deshalb in dem um 1480 erstellten 
maximiner caeremoniale,53 weil es hierfür im maximiner bereich damals 
keine vergleichbaren schriftlichen Vorlagen gab. erstaunlich ist in diesem 
zusammenhang allerdings beckers Fehleinschätzung der politischen lage 
St. maximins nach 1450 und der generellen passivität der union gegenüber 
den ansprüchen der geistlichen Kurfürsten, wenn er sich wundert, warum 
St. maximin unter abt antonius „trotz der Kämpfe mit dem erzbischof von 
trier“ nicht der union beigetreten ist.

ähnliche beweggründe wie St. maximin dürfte die ebenfalls zum provinzi-
alkapitel gehörende abtei echternach, über deren beziehungen zu St. maximin 
im 14. und 15. Jahrhundert keine Quellen vorliegen, von der mitgliedschaft 
in der union abgehalten haben. Durch diesen umstand, sicherlich aber auch 
durch die erinnerung an die enge Verbundenheit beider Klöster vom 10. bis 

50 lHaKo best. 701 nr. 87, S. 407–435.
51 Stabitr Hs 1644/375, S. 1013–1018.
52 becker, Das monastische reformprogramm, S. 178.
53 lHaKo best. 701 nr. 87, S. 407–435.
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zum 13. Jahrhundert war St. maximin zur Durchführung der monastischen 
reform in echternach geradezu prädestiniert. um einen solchen eingriff bat 
1496 der betagte echternacher abt burkhard boisswin (boißwin, posswyn), 
dessen Konvent damals nur noch aus drei novizen ohne profess und drei 
mönchen bestand,54 den maximiner.55 Hierfür schickte abt otto vier maxi-
miner mönche, darunter matthias von St. nabor, dem abt burkhard später 
die abtswürde übergab, während die anderen maximiner mönche zu ech-
ternach das priorat, die Kantorei und das Kellerat übernahmen,56 so dass der 
echternacher Konvent 1497 bereits wieder zwölf mönche zählte. Verbunden 
mit dieser monastischen reform war die einführung der maximiner Statu-
ten des Johannes rode, jedoch nicht in ihrem vollem umfang, sondern als 
mischconsuetudines. Dies zeigte sich, als 1693 der maximiner abt alexander 
Henn zur einführung einer neuen regel für echternach deren consuetudines 
zusammenstellte.57 als Folge der monastischen Gemeinsamkeiten standen beide 
abteien noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in regem Kontakt.

eine weitere Wirkungsstätte der Statuten rodes schuf St. maximin in der 
lothringischen abtei St. nabor (St. avold), die seit 1269 mit der trierer abtei 
St. maria ad martyres verbrüdert58 und noch 1483 durch die bursfelder uni-
on visitiert wurde,59 ihr aber wohl wegen des politischen umfelds zwischen 
metz und lothringen nicht beigetreten war. Dort war nach der resignation 
des alten abtes im Juni 1512 der maximiner mönch matthias von bitburg 
zum abt gewählt worden, dem abt thomas von St. maximin vier mönche, 
darunter matthias’ nachfolger als abt seit 1518, nikolaus von St. aldegund, 
zur Durchführung der reform schickte.60 offensichtlich wurden hier die zu 
St. maximin geltenden Statuten des Johannes rode in vollem umfang einge-
führt.61 Die abtei war seit 1517 sowohl mit St. maximin wie mit echternach 
verbrüdert62 und erhielt nach dem tod ihres abtes nikolaus 1532 als dessen 
nachfolger den maximiner mönch Heinrich von utrecht. 1590 wählte der 

54 nolden, zu den continet-einträgen, S. 71.
55 becker, Das monastische reformprogramm, S. 179; brimmeyr, Geschichte ech-

ternach 2, S. 34 f.
56 novillanius, chronicon, S. 1031; petrus becker, eine neue Quelle über das ech-

ternacher mönchsleben im 15. Jahrhundert, in: Hémecht 37 (1985), S. 75–85.
57 becker, Das monastische reformprogramm, S. 179.
58 lHaKo best. 207 nr. 75.
59 Stabitr Hs 1626, S. 880–882.
60 novillanius, chronicon, S. 1033.
61 becker, Das monastische reformprogramm, S. 180.
62 Stabitr Hs 1635/48, fol. 7; Wampach 9 nr. 1167.
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Konvent von St. nabor den bekannten maximiner Historiker nikolaus 
novillanius zum Koadjutor seines alten abtes,63 den nach Differenzen mit 
dem Konvent 1598 abt reiner von St. maximin als Visitator des Klosters 
jedoch durch den maximiner mönch nikolaus peltre ersetzte.64 zeugnis der 
Verbundenheit der drei durch die Statuten rodes vereinten abteien wurden 
1599 und 1600 die Drucklegung eines gemeinsamen offiziums und eines 
breviers: Officium diuinum sec(undum) usum monasteriorum ss. Maximini, 
Willibrordi et Naboris [trier], Fratr(es) Imperialis Monasterii ss. Maximini 
1599 sowie: Breuiarium sec(undum) usum monasteriorum ss. Maximini, 
Willibrordi et Naboris. Excudebant Religiosi fratres Imperialis Monasterii 
s. Maximini iuxta muros Trevirenses, Anno 1600. nach dem tod des abtes 
peltre 1606 erzwang das Hochstift metz jedoch den anschluss St. nabors 
an die Kongregation von St. Vanne,65 wodurch die abtei aus dem Kreis der 
rode-Klöster ausschied.

So stand St. maximin außerhalb der bursfelder union, die um 1475 durch 
die Ceremoniae nigrorum monachorum ihre consuetudines endgültig gefes-
tigt hatte,66 und bildete seit 1496 beziehungsweise seit 1512 zusammen mit 
echternach und mit St. nabor eine eigene, auf die ursprünglichen Statuten 
rodes verpflichtete Kongregation. um 1480 wurden die Statuten rodes für 
St. maximin dort neu redigiert67 und um 1498 nochmals umgearbeitet.68 Die 
Verpflichtung auf die zu St. maximin Caeremoniae genannten Statuten neben 
der regula St. benedicti betonte 1514 der maximiner Konvent in seiner Wahl-
kapitulation.69 unter abt reiner biwer wurden sie zwischen 1599 und 1607 
für die abtei St. nabor neugefasst, doch verblieb die redaktion nach dem 

63 lHaKo best. 211 nr. 1989 und nr. 2497, S. 40; Staarchtr best. DmpG nr. 5.
64 Hierzu § 36.2.3. Subprioren: nikolaus novillanius und § 37.5. priestermönche 

1350–1802: nikolaus peltre.
65 becker, Das monastische reformprogramm, S. 181, bes. anm. 68; Gallia christia-

na 13, Sp. 840.
66 paulus Volk, Fünfhundert Jahre bursfelder Kongregation. eine Jubiläumsgabe, 

münster 1950, S. 194.
67 lHaKo best. 701 nr. 87, S. 263–402.
68 bibliothèque du Grand Seminaire Strasbourg Hs 18, fol. 32–131, von becker als Hs 

mt bei der edition im corpus consuetudinum monasticarum 5 als Grundlage der 
maximiner Version gewählt.

69 Stabitr Hs 1644/375, S. 129.
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anschluss des Klosters an die Kongregation von St. Vanne in St. maximin.70 
Sie fanden die allgemeine anerkennung der päpstlichen nuntien attilius 
amalteo 1610 und antonio albergati 1621, die nur geringe änderungen an 
ihnen vorschlugen.71 als ersatz für die St. maximin fehlenden privilegien der 
bursfelder Kongregation verlieh papst innozenz xi. 1683 dem Kloster die 
privilegien der Kongregation von monte cassino und des zisterzienserordens.72

unübersichtlich wird der Verlauf der monastischen reform im trierer 
erzstift allerdings dadurch, dass nach dem eindringen der bursfelder union 
in den trierer bereich 1452 das ursprüngliche anliegen, die Durchsetzung 
der monastischen reform in den benediktinerklöstern und ihre Verankerung 
durch Statuten, nun durch zwei unterschiedliche institutionen verfolgt wurde. 
zu diesem zweck bestand seit 1422 in der kölnisch-trierischen ordensprovinz 
das provinzialkapitel, zu dessen teilnahme alle Klöster verpflichtet waren und 
das sich bis 1533 nachweisen lässt.73 bis 1450 nur schlecht besucht, nahm es 
danach einen gewissen aufschwung und erweiterte sein arbeitsprogramm, 
wobei die abtei St. maximin in ihm sicherlich eines der aktivsten mitglieder 
war. in den Jahren 1446, 1478, 1486, 1490 und 1497 fand das provinzialkapitel 
in St. maximin statt und 1486, 1512 und 1518 war der maximiner abt sein 
präsident. er war nach 1486 auch häufiger auf den tagungen anwesend und 
übernahm auf ihnen mehrmals Funktionen als Visitator, prokurator oder 
einnehmer. Daneben hatte die bursfelder union seit 1452 einen Sonderbund 
aus einzelnen mitgliedern des provinzialkapitels gebildet, die auch weiterhin 
zur teilnahme an ihm verpflichtet waren, daneben auf ihren eigenen General-
kapiteln aber gesonderte reformstatuten erließen. Die Doppelmitgliedschaft 
der meisten Klöster des Kölner und trierer raums in zwei reformkreisen 
und die zunehmende Verlagerung der zeitbedingten Weiterentwicklung 
der monastischen reform in die bursfelder Kongregation, die infolge ihrer 
liturgie und ihrer anniversarpflege auch ein religiöses band unter ihnen 
schuf, höhlte die tätigkeit des provinzialkapitels zunehmend aus und setzte 
ihr nach 1530 ein ende.

Formal blieben zu St. maximin die Caeremoniae bis 1774 in Kraft. Doch 
sind im laufe des 16. und 17. Jahrhunderts einige zumeist durch die widri-

70 Heute Stabitr Hs 1639/391, fol. 1–157: Caeremoniale iuxta ritum Imperialis mo-
nasterii S. Maximini; vgl. becker, Das monastische reformprogramm, S. 52, und 
corpus consuetudinum monasticarum 5, S. xxi.

71 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018–1060.
72 Stabitr Hs 1644/375, S. 1002–1004.
73 zur literatur siehe oben anm. 32.
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gen Geschicke der mönchsgemeinschaft bedingte abstriche an ihnen nicht 
zu übersehen. Schon 1554 klagte der Konvent nach den Verwüstungen in 
der Klosteranlage 1552 über die eingerissene Vernachlässigung der Gottes-
dienste und über die unordnung im Kloster.74 um 1570 machte der trierer 
erzbischof die Kurie auf die Schäden im Klosterleben aufmerksam, die 
durch die regierung seines Vorgängers Johann von isenburg als Koadjutor 
von St. maximin (1548–1556) entstanden seien.75 unter den äbten nach 
1568 dürften die Caeremoniae ihren platz als richtschnur des monastischen 
lebens wiedererlangt haben. nach 1623 wirkte sich jedoch das zerwürfnis 
zwischen der abtei und dem trierer erzbischof schon vor der zeitweiligen 
Vertreibung des Konvents nachteilig auf das Klosterleben aus. Sicherlich war 
die Schilderung der mönche um 1625/1626 als eine zucht- und disziplinlose 
Gemeinschaft seitens des erzbischofs gegenüber der Kurie damals noch eine 
tendenziöse Verzeichnung,76 doch konnte es nicht ausbleiben, dass infolge 
der exilierung der mönche 1633 und 1645, als sie sich sogar auf mehrere 
aufenthaltsorte verteilen mussten, die Caeremoniae kaum mehr beobachtet 
werden konnten. es war das Verdienst des abtes alexander Henn (1680–1698), 
nach den unruhigen zeiten wiederum die Consuetudines von rode, nun 
jedoch in einer zeitgemäßen barocken Form, zur Grundlage nicht nur des 
in St. maximin neu aufblühenden Klosterlebens gemacht, sondern sie auch 
in der abtei echternach neu fundiert zu haben.

Soweit die überlieferungen die aussage gestatten, blieben zu St. maxi-
min diese Consuetudines auch für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts das 
Fundament des Klosterlebens, wenn auch das lob der maximiner Disziplin 
um 1718 durch die beiden mauriner martène und Durand zu pathetisch 
erscheint.77 Schon während der regierung des abtes Willibrord Schaeffer 
(1738–1762) waren jedoch die auflösungserscheinungen bezüglich der 
regelbeobachtung und die zugeständnisse an den zeitgeist nicht mehr zu 
übersehen, die nach dem regierungsbeginn des abtes Willibrord Wittmann 
1762 rasch überhandnahmen. nach längerem und erbittertem Streit einigten 
sich im Herbst 1773 abt und Konvent auf eine neue regel, die Norma.78 
Sie hatte ebenfalls rodes Statuten zur Grundlage, schrieb in ihr jedoch auch 

74 lHaKo best. 48 nr. 733 und nr. 4006.
75 lHaKo best. 1c nr. 19085.
76 lHaKo best. 1c nr. 16243.
77 martène/Durand, Voyage littéraire 2, S. 278–280, siehe auch § 14. barock und 

aufklärung zu St. maximin.
78 lHaKo best. 211 nr. 2518, fol. 1–110.
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zahlreiche neuere Gewohnheiten und erst für das 18. Jahrhundert aktuelle 
bestimmungen fest, wurde im Dezember 1773 von der ritenkongregation 
bestätigt und trat im märz 1774 in Kraft. angesichts der zunehmenden 
polarisierung zwischen dem abt und der Konventsmehrheit blieben die 
umfangreichen regelvorschriften aber ohne erkennbaren einfluss auf die 
nun in Fraktionen zerrissene Klostergemeinschaft. zudem behaupteten 1786 
zahlreiche mönche, sie hätten ihr damals nicht innerlich, sondern nur zur 
Wahrung der eintracht im Konvent zugestimmt.79

abgelöst wurde die norma bereits im mai 1789 durch die Schaffung 
einer Diözesankongregation für alle männerklöster der Diözese trier mit 
einer einheitsregel für alle orden, den Ordinata archiepiscopalia pro abba-
tiis archidiocesis Trevirensis.80 einer der Hintergedanken der ratgeber des 
erzbischofs war hierbei, die mönche zu disponiblen Subjekten zu machen, 
die nach belieben des Konsistoriums versetzt werden konnten, wie dies der 
Domdekan und Statthalter anselm Franz von Kerpen offen ausgedrückt 
hat.81 zweifellos kann in den mit scheinheiligen religiösen phrasen garnierten 
ordinaten weniger ein monastisches reformwerk, sondern der ausfluss des 
selbstsüchtigen episcopalismus gesehen werden.82 Sie ließen sich zu St. ma-
ximin kaum umsetzen, wie ein halbes Jahr später auch die Kommissare der 
geistlichen Verwaltung einräumten,83 als der erzbischof erneut Statuten für die 
abtei entwarf,84 und beeinflussten die Geschichte der abtei in den wenigen 
ihr noch verbleibenden Jahren kaum mehr.

79 lHaKo best. 1c nr. 19076 und 19079.
80 text bei blattau, Statuta synodalia 6 nr. 129; zur Diskussion einzelner punkte 

dieser ordinaten im april 1789 auf der Versammlung der Delegierten der Klöster 
zwischen abt Wittmann und dem prior Konstantin Schmitt vgl. die allerdings feh-
lerhaft gebundenen protokolle in lHaKo best. 1c nr. 11278.

81 lHaKo best. 1c nr. 11269, S. 206 f.
82 zu ihnen: resmini, Klöster zwischen aufklärung und Säkularisation, S. 243–273.
83 lHaKo best. 1c nr. 11278, S. 220–223.
84 brower/masen, metropolis 1, S. 371–373.
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§ 25. l i t u r g i e

trotz zahlreicher Quellen gibt es zu der in den unterschiedlichen zeiten in 
der abtei gebräuchlichen liturgie keine untersuchungen, sondern lediglich 
einige bemerkungen in den arbeiten zur liturgie des trierer Doms, vor 
allem bei adalbert Kurzeja und bei peter miesges.1 Diese lücke kann vom 
bearbeiter, der kein liturgiewissenschaftler ist, nicht geschlossen werden, 
weshalb seine ausführungen hierzu notgedrungen fragmentarisch bleiben.

abgesehen von dem um 1000 in echternach geschriebenen lektionar2 
mit nachträgen um 1120 über die maximiner altarweihen,3 finden sich die 
wichtigsten überlieferungen zur Klosterliturgie in folgenden, größtenteils 
unedierten manuskripten:

– Das um 950/1000 zu St. maximin geschriebene Sakramentar in paris, bn 
lat. 10501.

– Die aus St. maximin stammenden, von Kassius Hallinger in corpus 
consuetudinum monasticarum 7,1 edierten teile der consuetudines von 
St. emmeram nach 975 und von Fulda um 1014.

– Das maximiner Hymnar des 10. Jahrhunderts in Stabitr Hs 592/1578, 
fol. 123–129.

– Das lektionar des 10. oder 11. Jahrhunderts aus St. maximin in paris, bn 
nouv. aqc. lat. 1541.4

– Das im 12. Jahrhundert zu St. maximin verfasste rituale in Krakau, bibl. 
Jagiell. lat. quart. 927.5

– Die zur Verwendung in St. maximin umgearbeitete, nach 1180 aufgezeich-
nete regula s. benedicti in Stabitr Hs 1634/394, fol. 56–80.

– Das möglicherweise, aber nicht sicher aus St. maximin stammende psal-
terium zu beginn des 13. Jahrhunderts in Stabitr Hs 443/1908.6

– Das maximiner ordinariusfragment vom ende des 14. Jahrhunderts für den 
zeitraum von advent bis Fronleichnam in Stabitr Hs 1635/48, fol. 60–87.7

1 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius; miesges, Der trierer Festkalender.
2 paris, bn nouv. aqc. lat. 1541.
3 Hoffmann, buchkunst 1, S. 502; Knoblich, bibliothek, S. 103.
4 zu ihm: Hoffmann, buchkunst 1, S. 502, und Knoblich, bibliothek, S. 103.
5 Vgl. boeckler, eine verschollene Handschrift, S. 397–410, und roberg, Wenig be-

kannte Handschriften, S. 86–89.
6 Vgl. Keuffer/Kentenich, beschreibendes Verzeichnis 4, S. 56, und Knoblich, bi-

bliothek, S. 166 anm. 22.
7 Vgl. Keuffer/Kentenich, beschreibendes Verzeichnis 8, S. 122 f.
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– Das im 15. Jahrhundert zu St. maximin angelegte breviarium benedictionum 
mit dem commune sanctorum in trier, Sem. bibl. Hs 166, fol. 16–155.8

– Das zwischen 1450 und 1480 niedergeschriebene maximiner breviarium 
in Stabitr Hs 451/797, fol. 8–75: officium de sanctis und fol. 76–234: 
officium de tempore.9

– Der 1479/1480 geschriebene ordinarius von St. maximin in lHaKo best. 
701 nr. 87, S. 163–258.10

– Die um 1480 zu St. maximin redigierten consuetudines des Johannes rode 
in lHaKo best. 701 nr. 87, S. 263–402.11

– Die 1498 aufgezeichneten consuetudines von St. maximin in Straßburg, 
bibl. du Grand Séminaire Hs 18, fol. 131–200.12

– Das Diurnale aus St. maximin um 1520 in Stabitr Hs 479/1613, fol. 15–75: 
psalterium, fol. 76–402: officium, proprium de tempore, officium de 
tempore, proprium sanctorum und commune sanctorum.13

– Der ordinarius s. maximini von 1538 in luxemburg, bn ms 271, fol. 1–61: 
eigentlicher ordinarius, fol. 64–165: die maximiner consuetudines von 
rode in einer mischform der Versionen von 1480 und 1498.14

– Das maximiner breviarium um 1556 in Stabitr Hs 443/1908, fol. 1–111: 
officium de tempore, fol. 113–120: Kalendar, fol. 121–192: commune sanc-
torum, fol. 192–233: cantica et hymni, fol. 244–289: proprium, fol. 290–320: 
commune sanctorum.15

– Das auf 1559 datierte maximiner breviarium in lHaKo best. 701 nr. 307, 
fol. 9–56: psalterium, fol. 56–66: Hymnar, fol. 68–89: commune sanctorum, 
fol. 98–220: pars de tempore, fol. 220–331: pars de sanctis.16

 8 Vgl. marx, Handschriftenverzeichnis der Seminar-bibliothek, S. 115.
 9 Vgl. Keuffer/Kentenich, beschreibendes Verzeichnis 4, S. 67 f., und miesges, 

Der trierer Festkalender, S. 12.
10 Vgl. meckelnborg, mittelalterliche Handschriften 1, S. 83.
11 Vgl. becker, Das monastische reformprogramm, S. 52; corpus consuetudinum 

monasticarum 5, S. xxi, und meckelnborg, mittelalterliche Handschriften 1, 
S. 83 f.

12 Vgl. becker, Das monastische reformprogramm, S. 52, und corpus consuetudi-
num monasticarum 5, S. xxx.

13 Vgl. Keuffer/Kentenich, beschreibendes Verzeichnis 4, S. 84 f.
14 corpus consuetudinum monasticarum 5, S. xix.
15 Vgl. Keuffer/Kentenich, beschreibendes Verzeichnis 4, S. 62.
16 Vgl. overgaauw, mittelalterliche Handschriften 2, S. 395–397.
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– Das ebenfalls auf 1559 datierte missale der abtei in Stabitr Hs 2317/2258, 
fol. 1–2: Suffragia, fol. 3–9: martyrologium, fol. 9–67: Stundengebete, 
fol. 68–94: commune sanctorum und fol. 98–331: proprium de tempore.

– Das breviarium der abtei um 1581 in Stabitr Hs 485/1921, fol. 11–86: 
nocturni cum antiphonis, fol. 86–107: Vesperale, fol. 107–130: cantica, 
fol. 131–177: proprium de tempore, fol. 178–261: proprium und commune.17

– Der liber precationum aus St. maximin von 1592 in berlin, SbpK lat. oct. 
246.

– Der ordinarius der abtei von 1594 in Stabitr Hs 1638/392.18

– Das brevier für die abteien St. maximin, echternach und St. nabor, ge-
druckt 1599/1600 zu trier durch die abtei St. maximin.

– Das zwischen 1599 und 1607 erstellte, ursprünglich für die abtei St. na-
bor bestimmte caeremoniale der abtei in Stabitr Hs 1639/391, mit einer 
Fassung der consuetudines rodes, die der von 1480 entspricht.19

– Das caeremoniale des 17. Jahrhunderts aus St. maximin in trier, ba, 
abt. 95 nr. 561.

– Die consuetudines von St. maximin aus dem frühen 18. Jahrhundert in 
epinal, bibl. munic. ms 176, S. 1–272: consuetudines, S. 273–320: ordo.20

– Das caeremoniale des maximiner mönchs antonius Geisen 1775 in Stabitr 
Hs 2386/2332 und in lHaKo best. 701 nr. 88, fol. 6–80.

abgesehen von dem um 810/820 redigierten Kalendar im codex berlin, 
SbpK cod. phill. 1869 unbekannter Herkunft, in dem laut isabel Knoblich 
die auf St. maximin bezüglichen nachträge erst im 12. Jahrhundert eingefügt 
wurden,21 haben sich größere Kalendare der abtei in folgenden überliefe-
rungen erhalten:

– um 810 in rom, bibl. apost. Vaticana palat. lat. 1448, fol. 1–44.22

– um 850 in manchester, John rylands ul lat. 116, fol. 1–7.23

17 Vgl. Keuffer/Kentenich, beschreibendes Verzeichnis 4, S. 89.
18 Vgl. Keuffer/Kentenich, beschreibendes Verzeichnis 8, S. 123.
19 Vgl. corpus consuetudinum monasticarum 5, S. xxi.
20 Vgl. corpus consuetudinum monasticarum 5, S. xViii, und becker, Das monasti-

sche reformprogramm, S. 52.
21 Knoblich, bibliothek, S. 39–42.
22 Vgl. bischoff, mittelalterliche Studien 3, S. 9, und Knoblich, bibliothek, S. 17–

19.
23 Vgl. Knoblich, bibliothek, S. 58 f., und roberg, Der sogenannte lorscher pro-

totyp, S. 30–36. Das Kalendar entspricht dem von Hontheim, prodromus, S. 373–
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– um 1000 in paris, bn lat. 18005, fol. 4–10.24

– Die Kalendarien in den necrologen n3–n6 aus den Jahren 1180 bis 1480.25

– nach 1250 in Krakau, bibl. Jagiell. lat. quart 927, fol. 3–9.26

Spätere Kalendarien des Klosters finden sich: aus dem 13. Jahrhundert in 
Stabitr Hs 435/1915, fol. 1–7; aus dem 15. Jahrhundert in trier, Sem. bibl. Hs 
166, fol. 1–12; nach 1450 in Stabitr Hs 451/797, fol. 1–6; um 1480 in lHaKo  
best. 701 nr. 87, S. 1–161; um 1520 in Stabitr Hs 479/1613, fol. 11–14; um 
1520/1540 in berlin, SbpK lat. oct. 246, fol. 8–19; vor 1553 in Stabitr Hs 
443/1908, fol. 113–120; um 1580/1581 in Stabitr Hs 485/1921, fol. 1–10. 

zur umfassenden auswertung dieser breiten überlieferung bedürfte es 
größerer untersuchungen. Statt ihrer muss hier ein allgemeiner überblick 
über die liturgische entwicklung zu St. maximin genügen. 

als ursprüngliches bischofskloster war für St. maximin auch nach 800 
die einbindung in die frühmittelalterliche ordnung der bischöflichen Sta-
tiones und die teilnahme an der liturgiegemeinschaft der trierer Kleriker 
selbstverständlich27 und schlug sich in den späteren Festkalendarien der 
abtei unübersehbar nieder. Daneben dürften spätestens seit dem frühen 
9. Jahrhundert die liturgiekapitel der regula benedicti den klösterlichen 
chor- und Gottesdienst bestimmt haben, wie die zu vermutende frühe 
präsenz der reformstatuten benedikts von aniane wahrscheinlich macht.28 
eine frühe benediktinische ausrichtung der Klostergemeinschaft scheinen 
auch die erhaltenen Handschriftenreste der aus der maximiner bibliothek 
des 9. Jahrhunderts nahezulegen.29

im 10. Jahrhundert wird die liturgie in St. maximin durch die in den lothrin-
gischen reformklöstern festzustellenden orationen, prozessionen, antiphone 

379, edierten und von miesges, Der trierer Festkalender, S. 11, als verschollen be-
zeichnetem Kalendar.

24 Vgl. Heinrich Volbert Sauerland/arthur Haseloff, Der psalter erzbischof eg-
berts von trier, codex Gertrudianus, in cividale. Festschrift der Gesellschaft für 
nützliche Forschungen zu trier zur Feier ihres hundertjährigen bestehens, her-
ausgegeben am 10. april 1901, trier 1901, und becker, Von Handschriften und 
texten, S. 127–131.

25 Vgl. § 34.1. necrologe.
26 Vgl. boeckler, eine verschollene Handschrift, S. 397 f.
27 Semmler, episcopi potestas, S. 370 f.
28 münchen, bSb clm 28111, hierzu § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: Helisachar.
29 So becker, Das frühe trierer mönchtum, S. 27 f.; vgl. jedoch § 5. bibliothek und 

Skriptorium.
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und litaneien geprägt worden sein, wodurch sich größere unterschiede zur 
liturgie des trierer Domes und der Diözese ergaben. Hierfür finden sich 
im ältesten liber ordinarius des trierer Doms ende des 10. Jahrhunderts 
einige beispiele. So verwendete die abtei damals das antiphonar amalrichs 
von metz und verlas im unterschied zur trierer und zur römischen liturgie 
in der Weihnachtsstatio die Genealogia christi nach dem matthäusevangeli-
um.30 Die mit der reform verbundene intensivierung des chorgottesdienstes 
scheint schon in der phase der erneuerung der abteikirche um 942 bewirkt 
zu haben, dass die eigentliche mönchskirche von der laienkirche baulich 
abgesetzt wurde und der zugang zur innenkrypta mit den Klosterpatronen 
nur von der mönchskirche aus erreichbar war. Sicherlich stand der strenge 
und elitäre charakter des ausgedehnten chordienstes der mönche im Kon-
trast zur allgemeinen Volksfrömmigkeit, weshalb die abtei die Wallfahrten 
des Volks zum Grab des hl. Quiriacus von der Klosterkirche nach taben 
verlegen ließ31 und die im 9. und 10. Jahrhundert noch zahlreichen bestat-
tungen von laien im Kloster32 rigoros einschränkte, weshalb sich vom späten 
10. Jahrhundert bis 1802 anhand der Grabinschriften die beisetzung von nur 
fünf laien im Kloster, darunter des Grafen Siegfried von luxemburg und des 
bekannten Historikers nikolaus zillesius, nachweisen lässt. Doch war die 
bis zur intensiveren rezeption des trierer Diözesanritus primär monastische 
liturgie für die außenwelt sicherlich sehr eindrucksvoll. Die Würde und den 
aufwand der die laudes singenden maximiner mönche in ihren mänteln 
(omnes palliati) mit Vortragekreuzen bei ihrer teilnahme an der prozession 
des trierer Klerus hoben noch 1107 die Helmarshäuser mönche hervor und 
rühmten die Sorgfalt des maximiner Konvents in ihrer liturgie.33

nicht geklärt bei der liturgischen bewegung in den reformklöstern ist 
die spezifische rolle der abtei und ihrer repräsentanten, etwa Sandrats, 
bei der Verbreitung der metzer liturgie sowohl im monastischen bereich 
wie im trierer bistum.34 ebenso bedürfte es näherer untersuchungen, um 
das ausmaß des anteils der aus der lothringischen reformzeit stammenden 
antiphone, Hymnen und orationen bei den bestandteilen der späteren ma-
ximiner Klosterliturgie festzustellen, die von der Diözesanliturgie abwichen. 

30 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 79 f.
31 Siehe § 22.5. besondere Heilige des Klosters: Quiriacus und § 33.2.2.4.1.1. taben.
32 zu ihnen: Fuchs, inschriften trier 1, und ders., begräbnisse in St. maximin, 

S. 145 f.
33 translatio et miracula s. modoaldi, ed. Jaffé, S. 302
34 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 407 f.
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auf den ersten blick hat es den anschein, dass in der abtei wie bei den 
consuetudines auch in der liturgie solche lothringischen Substrate mehrmals 
zurückgedrängt wurden, sich insgesamt aber doch als langlebig erwiesen. 
beispielsweise finden sich einige in der trierer Diözese ungebräuchliche 
antiphone noch im gemeinsamen brevier des Klosterverbandes St. maximin, 
echternach und St. nabor 1599/1600.35

ein blick auf die ältesten Kalendarien des Klosters zeigt die Verbunden-
heit St. maximins mit dem trierer und echternacher Heiligenzyklus, lässt 
aber auch die frühe aufnahme einer Heiligengruppe erkennen, die zunächst 
ausschließlich in der abtei verehrt wurde. teile von ihnen finden sich in den 
Festkalendern anderer trierer institutionen erst im 13. und 14. Jahrhundert. 
Das älteste überlieferte, auf der Grundlage des Sacramentariums Gelasianum 
erstellte maximiner Kalendar um 81036 dürfte neben dem trierer Festkalen-
der auch das Kalendar eines nordfranzösischen Klosters als Vorlage benutzt 
haben37 und enthält nur wenige eigenfeste des Klosters.38 ob zu ihnen oder 
zur Gruppe der nordfranzösischen Heiligen der am 13. Januar erwähnte 
Hilarius, bischof von poitiers, zu rechnen ist, muss offen bleiben. Das um 
850 geschriebene Kalendar in dem nachmals ältesten maximiner necrolog39 
zeigt zahlreiche anklänge an den erst für spätere zeit genauer zu rekons-
truierenden trierer Festkalender, hat aber auch mit dem etwas später ver-
fassten echternacher Kalendar40 viele Heilige gemeinsam und weist daneben 
eine nur in ihm, nicht mehr aber in den späteren Kalendaren des Klosters 
genannte größere Gruppe von Heiligen ebenfalls häufig nordfranzösisch-
niederländischer sowie irisch-angelsächsischer Herkunft auf. Gegenüber 
dem früheren Kalendar ist in ihm der Kreis der später speziell in der abtei 
verehrten Heiligen bereits erheblich ausgeweitet. es erwähnt am 13. Januar 
neben Hilarius von poitiers auch agritius, begeht am 29. mai das Fest des 

35 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 407 anm. 1849.
36 rom, bibl. apost. Vaticana palat. lat. 1448, hierzu miesges, Der trierer Festkalen-

der, S. 9–11; vgl. bischoff, mittelalterliche Studien 3, S. 9, und Knoblich, biblio-
thek, S. 17–19.

37 So: 20. Juli: Wulfmarus, 5. September: Bertinus abbas, 9. September: Audomarus 
conf., 16. September: Lantbertus mart., 1. oktober: Translatio … s. Germani ep. et 
Remedii ep. et Vedasti ep., 1. november: Translatio s. Audomari ep. usw.

38 28. mai: Dedicatio ecclesiae gloriosi Maximini ep. Trev., 29. mai: Festivitas s. Maxi-
mini conf., 24. Juni: conceptio Johannis ev.

39 manchester, John rylands ul lat. 116; ediert von roberg, Der sogenannte lor-
scher prototyp, S. 46–55.

40 paris, bn lat. 9433.
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hl. maximin und hat zum 12. September keinen eintrag. auffallend ist in 
ihm das Gedächtnis zahlreicher Heiliger, von denen St. maximin einhun-
dert Jahre später altarreliquien besaß. Dieses Kalendar diente später zu 
St. maximin häufiger als Vorlage für jüngere Klosterkalendarien, wie die 
übernahme von Heiligen nicht trierer Herkunft in sie deutlich macht. in 
dem ende des 10. Jahrhunderts zu St. maximin, ursprünglich vielleicht auch 
in Süddeutschland,41 angelegten Kalendar42 schließlich ist der anteil der nur 
im Kloster verehrten Heiligen erneut gewachsen. außer den Heiligen des 
trierer Festkalenders erwähnt er am 6. märz auch Quiriacus, am 28. mai 
maximinus, am 29. Juli pantaleon, am 31. august paulinus, am 12. September 
die Depositio s. maximini und am 6. november Willibrord. Dennoch lassen 
sich bis zur Jahrtausendwende an Hand der Kalendarien nur eine relativ 
begrenzte Gruppe von Heiligen herausschälen, die in der abtei besondere 
Verehrung genossen und die eingang in die jüngeren Klosterkalendarien 
fanden. Die erste Gruppe bilden die Heiligen, die zur Geschichte der abtei 
in besonderer beziehung standen: natürlich maximin am 29. mai und am 
12. September, agritius am 13. Januar, paulinus am 30. august, Quiriacus 
am 6. märz und lubentius am 6. Februar sowie die Dedicatio der Kirche 
am 22. november. eine weitere Gruppe, darunter auch mit iro-schottischen 
Heiligen, weist auf frühe liturgische beziehungen St. maximins zur abtei 
echternach, und als Vorlage für eine letzte Gruppe können die aus jener zeit 
nicht erhaltenen trierer Festkalender angenommen werden. Dagegen wurde 
in späteren Kalendarien eine große anzahl teilweise aus dem Gelasianum 
übernommenen Gedächtnisse römischer und orientalischer Heiliger nicht 
mehr berücksichtigt.

Sicherlich wird man sagen können, dass die monastische reform 934 
zwar die Klosterliturgie, kaum jedoch das Kalendar der abtei beeinflusst 
hat. Deshalb konnte gegen ende des 11. Jahrhunderts von der Hand H6 des 
ältesten necrologs der um 850 als Kalendar angelegte stattliche codex43 ohne 
Veränderung des kalendarischen teils für seine necrologeinträge verwendet 
und um 1116 von der Hand H7 für die neuredaktion des Klosternecrologs 
weiterbenutzt werden. Hierdurch wurde die auch in vielen anderen Klöstern 
zu beobachtende und für den täglichen Klostergottesdienst zweckmäßige 
Kombination eines zu St. maximin offensichtlich noch im frühen 12. Jahr-

41 So becker, Von Handschriften und texten, S. 127 f.
42 paris, bn. lat. 18005, fol. 4–10.
43 manchester, John rylands ul lat. 116.
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hundert aktuellen Kalendars mit einem neu redigierten necrolog geschaffen. 
Sie sollte nicht nur als Vorlage bei Kaiser Heinrich V. 1116 dienen,44 sondern 
auch danach in der abtei Verwendung finden, wie die 14 necrologischen 
nachträge nach 1116 und die übernahme von teilen des Kalendars und der 
memorien in den necrolog um 1185 (n3) zeigen.

neue elemente in die maximiner liturgie brachte um 1143 zweifellos der 
anschluss der abtei an die jungcluniazensische reformbewegung. es war 
sicherlich kein zufall, dass das für die äußerliche Gestaltung der Gottesdienste 
wichtige amt des Kustos nun von einem mönch der abtei laach besetzt 
wurde, von der die Durchführung der reform zu St. maximin ausging.45 
Denn in der nachfolge von cluny legte diese reformrichtung großen Wert 
auf eine feierliche liturgie mit zahlreichen Stationes, aber auch auf ein festes 
zeremoniell für die begehung der memorien von Verstorbenen durch ein 
ritual von Gebeten, lesungen und psalmenrezitationen.46 Hierin dürfte 
der Grund für die nach 1180 zu St. maximin und in anderen Klöstern der 
reformrichtung einsetzenden Konfraternitätsbemühungen gesehen werden, 
die in St. maximin wegen der erhaltung seines jüngeren necrologs so ein-
drucksvoll in erscheinung traten. berücksichtigt man die engen beziehungen 
der trierer abtei zu laach, die sich um 1185 in der vollen Konfraternität 
mit laach und dessen zeitweiligem mutterkloster afflighem niederschlugen,47 
und die lobende erwähnung des laacher reformeinsatzes noch um 1220 
im Goldenen buch von St. maximin,48 wird man den laacher einfluss auf 
die maximiner liturgie nicht gering einschätzen. Das Kalendar im laacher 
Sakramentar um 115049 hatte den trierer Festkalender zur Grundlage sowie 
eine Heiligenschicht, die aus dem nordfranzösisch-brabantischen umfeld 
der damals laach noch übergeordneten abtei afflighem und weiterer jung-
cluniazensischer reformklöster stammte, während die ordinationen und 
messformulare im Sakramentar größtenteils einem cluniazensischen ordo 
entnommen waren.50 in diesem laacher Kalendar und in dem Kalendar der 
abtei St. maximin um 1180/1185 im necrolog n3 findet sich eine breite 

44 So roberg, Gefälschte memoria.
45 Siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: arnold 1163/1166–1169.
46 zur begehung der memorien in laach im 12. Jahrhundert vgl. resmini, benedikti-

nerabtei laach, S. 189 f.
47 Hierzu § 12. Die jungcluniazensische reform sowie § 34.1. necrologe: n3.
48 Stabitr Hs 1632/396, S. 4.
49 Darmstadt, Hess. landes- und universitätsbibliothek cod. 391.
50 Frank, Das älteste laacher Sakramentar, S. 262–303.
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Schicht gemeinsamer Heiligennamen, die in den trierer Festkalendern fehlen, 
und die in den maximiner Kalendarien nach 1270 durch Heilige der trierer 
Kalendarien ersetzt wurden. So eindeutig wie bei den Kalendarien lässt sich 
der einfluss der jungcluniazensischen liturgie auf die orationen und die 
anderen teile des chorgottesdienstes zu St. maximin jedoch nicht feststellen, 
da hier für das späte 12. und frühe 13. Jahrhundert verwertbare liturgische 
überlieferungen weitgehend fehlen.

Durch die eingliederung der abtei in den trierer bistumsverband um 1140 
wurde jedoch nicht nur die einführung der jungcluniazensischen reform 
möglich, mit ihr begann auch die weitgehende angleichung der maximiner 
liturgie an die des Doms und des bistums. zunächst scheint diese entwick-
lung nur langsam vonstattengegangen zu sein und machte sich hauptsächlich 
in der anwesenheit der maximiner äbte auf den Synoden und Hoftagen der 
trierer erzbischöfe bemerkbar. aus der tabellarischen zusammenstellung der 
Heiligenfeste in einigen maximiner Kalendarien und in den Festkalendern der 
trierer Stifte und Klöster bei peter miesges51 kann seit dem 11. Jahrhundert 
das ausmaß der wechselseitigen übernahme von Heiligenfesten erschlossen 
werden. nach 1200 war auch die zunehmende rezeption der bistumslitur-
gie in den überlieferungen des Klosters nicht mehr zu übersehen, wobei 
der liturgische annäherungsprozess einem politischen entsprach. Denn nie 
wieder in der langen Geschichte der abtei war ihr einvernehmen mit dem 
erzstift so intensiv wie in den Jahrzehnten von 1210 bis 1240, in denen das 
Verwandtschaftsverhältnis des maximiner abtes bartholomäus von esch 
(1214/1215–1231) zum trierer erzbischof Dietrich von Wied (1212–1242) 
und zum trierer archidiakon meffried in urkunden mehrmals angespro-
chen wurde und die abtei sich 1217 die St. michaelskapelle, 1223 die pfarrei 
Steinsel, 1225 die pfarrei Detzem, 1238 longuich und 1245 den pfarrverband 
mersch inkorporieren konnte. in den maximiner überlieferungen schlug sich 
die breite liturgierezeption vor allem in der weitgehenden übernahme des 
trierer Festkalenders nieder, die sich erstmals in dem bald nach 1250 redigierten 
Kalendar des sich nun zu Krakau befindlichen rituales bemerkbar machte.52 
in ihm sind die in der jungcluniazensischen reformära aufgenommenen 
Heiligengedenktage fast durchgehend durch Heilige des trierer Festkalen-
ders ersetzt worden. Dadurch weist er eine größere Gemeinsamkeit mit den 

51 miesges, Der trierer Festkalender, S. 20–113.
52 Krakau, bibl. Jagiell. lat. quart. 927, fol. 1–9; zum abfassungszeitpunkt des Kalen-

dars siehe boeckler, eine verschollene Handschrift, S. 397–410
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alten maximiner Kalendarien des 9. und 10. Jahrhunderts auf, die ebenfalls 
stärker vom trierer Festzyklus beeinflusst waren als das Kalendar im jün-
geren necrolog um 1185. Die damals eingetretene weitgehende identität des 
maximiner mit dem trierer Festkalender setzte sich in der Folgezeit fort,53 
steigerte sich noch in den Klosterkalendarien des 14. und 15. Jahrhunderts, 
bei denen gelegentlich der eindruck entsteht, sie hätten einige der bei peter 
miesges54 edierten Festeinträge zur Vorlage gehabt, und bestand bis zur 
aufhebung der abtei. Durchbrochen wurde diese Gemeinsamkeit natürlich 
durch die eigenfeste des Klosters und ihre rangerhöhung etwa als Duplex- 
oder Semiduplexfeste sowie durch begehung einiger in benediktinerklöstern 
besonders kommemorierter Heiligentage.

im unterschied zu den Kalendarien ist ein urteil über den anteil der 
trierer liturgie bei den vor 1200 zu St. maximin im chorgottesdienst und 
bei den messfeiern gebräuchlichen orationen, antiphonen, Hymnen und 
litaneien schwieriger. Für den zeitraum danach wird man sich ohne spezi-
elle untersuchungen mit dem durch die trierer liturgieforschung allgemein 
vermittelten eindruck begnügen müssen, dass die liturgie des trierer Doms, 
nämlich des erzbischofs und seiner Stifte und Klöster in der Stadt, auch das 
liturgische Fundament der Gebetsformulare, lesungen und anweisungen der 
maximiner breviere, psalter und ordinarien bildete. Hiervon gab es natürlich 
zahlreiche, durch den besonderen Festcharakter im Kloster, durch die Funktion 
des Konvents als aktiv in die liturgie einbezogene Gemeinschaft und durch 
ältere Gewohnheiten bedingte ausnahmen, die unten bei der Verfolgung 
des Kirchenjahres gestreift werden. Die grundsätzliche übereinstimmung 
mit der trierer liturgie bildete die Voraussetzung für die zugehörigkeit 
der abtei zur liturgiegemeinschaft der sieben trierer Kirchen, der sich die 
erzbischöfe zur Vornahme sakraler Handlungen in ihrer bischofsstadt bedien-
ten, nämlich außer St. maximin und des Domstifts auch der Stifte St. paulin 
und St. Simeon sowie der Klöster St. matthias, St. maria ad martyres und 
St. martin. möglicherweise bewirkten die Folgen der verstärkten rezeption 
der bistumsliturgie im Kloster, dass nach 1200 die zugehörigkeit der abtei 
zur Gemeinschaft der sieben trierer Kirchen stärker in erscheinung trat. 
zu ihr hatte sie sicherlich zuvor schon gezählt, doch betonten erst seit dem 
frühen 13. Jahrhundert sowohl St. maximin wie die anderen mitglieder die-
se Gemeinsamkeit und versuchten, die wechselseitige liturgiegemeinschaft 

53 etwa in dem maximiner Kalendar um 1300 in Stabitr Hs 1634/394, fol. 138–151.
54 miesges, Der trierer Festkalender, S. 20–113.
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durch einzelregelungen zu verstärken. So begründete um 1220 das Domka-
pitel seine Konfraternität mit der abtei als einem vornehmen mitglied der 
trierer Kirche wegen ihrer althergebrachten Würde und ihrer Frömmigkeit 
und versprach ihrem abt im Domkapitel einen platz auf der prälatenbank 
und besondere mit propinationen verbundene exequien nach seinem tod.55 
um 1225 dehnte der trierer erzbischof die althergebrachte prozession des 
Domkapitels und der Stifte St. paulin und St. Simeon am Fest des hl. maximin 
nach der maximiner Kirche auch auf das agritiusfest aus56 und verlieh 1240 
den prozessionsteilnehmern einen ablass.57

Verbunden mit der mitgliedschaft in der liturgiegemeinschaft der trierer 
Kirchen war auch die Sonderstellung des maximiner abtes als, vom erzbi-
schof abgesehen, einziger inhaber von pontifikalien bis 1389, ein rang mit 
besonderen Weihegewalten, die papst Gregor ix. 1237 dem abt nochmals 
bestätigt hatte.58 er fand bei den im Jahresablauf zu vollziehenden liturgischen 
Handlungen des erzbischofs und seines Klerus ausdruck59 und befähigte 
den maximiner abt auch zur Wahrnehmung von pontifikalfunktionen bei 
der abwesenheit des metropoliten oder bei der bestattung verstorbener 
erzbischöfe. Hier fand der Vorrang der abtei vor den übrigen trierer 
Kirchen besonderen ausdruck, denn bei den totenoffizien verweilten die 
maximiner mönche im Hauptchor des Domes, die mönche der anderen 
trierer abteien dagegen in den nebenchören, während beim begräbnisamt 
die maximiner Konventualen auf der rechten und die Stiftsherren auf der 
linken Seite standen.60 Diese von der Gesamtheit der religiösen institutionen 
getragene, äußerst komplexe und in allen einzelheiten geregelte liturgie in 
der bischofsstadt war bis zum 18. Jahrhundert höchst präsent. in ihr be-
trachtete sich die abtei St. maximin als wichtiges mitglied und nahm ihre 
liturgische Funktion auch in jenen Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts wahr, als 
sie in offener auseinandersetzung mit dem erzbischof stand und ihre äbte 
ihre hiermit vergleichbare Stellung als primas der landstände des oberen 
erzstifts von 1623 bis 1669 ruhen ließen.

Sicherlich wäre es einseitig, die entwicklung der Klosterliturgie bis zu 
den reformen rodes lediglich als prozess der zunehmenden angleichung an 

55 paris, bn lat. nouv. acq. 9267 nr. 51.
56 Heidelberg, ub urk. nr. 285.
57 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 26.
58 mub 3 nr. 594.
59 einzelbeispiele bei Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 220–321.
60 Vgl. § 17.2. Der Konvent.
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die religiöse ordnung ihrer umgebung zu verstehen. es gibt durchaus auch 
anzeichen, dass die Domliturgie elemente aus dem monastischen ordo der 
abtei übernommen hat, etwa die agape und die Fußwaschung am Grün-
donnerstag, die Depositio und elevatio des Hl. Kreuzes am Karfreitag oder 
die Visitatio sepulcri am Karsamstag sowie allgemein zusätzliche psalmen 
und offizien.61 Doch sind solche rezeptionen von teilen des monastischen 
Gottesdienstes in die liturgie des Doms recht früh erfolgt und lassen sich 
ohne genauere analysen nicht mehr rekonstruieren.

Durch die consuetudines rodes 1436 für St. maximin wurde die beste-
hende trierer liturgiegemeinschaft nicht berührt, da sie nur die innerklös-
terliche liturgiepraxis betraf und anweisungen für den chorgottesdienst, 
die privatmessen der mönche sowie für die Festzeiten, offizien, begräbnisse 
und totengedenken gab. Hierbei hat rode von ausnahmefällen, etwa am 
palmsonntag, abgesehen, im allgemeinen den liturgieordo der mattheiser 
consuetudines auch für St. maximin zugrunde gelegt. Sie war jedoch ihrerseits 
„ein verwirrend buntes Gebilde, in das Fäden verschiedensten ursprungs 
eingewebt waren“,62 nämlich unter anderem cluniazensische liturgietexte, 
ein lütticher ordinar und natürlich auch größere bestandteile der trierer 
liturgie,63 die rode durch Vereinfachungen und Vereinheitlichungen zu ord-
nen suchte. ob die in seinen consuetudines enthaltenen liturgieanweisungen 
für St. maximin nach 1436 hier in vollem umfang umgesetzt wurden, bleibt 
zweifelhaft. rückgriffe auf die ältere maximiner liturgie lassen sich schon 
in der neuredaktion der consuetudines um 1480 zu St. maximin feststellen64 
und sind im ordinarius der abtei um 1594 unübersehbar.65 es waren wohl 
weniger die einzelnen bestimmungen zur Klosterliturgie, die zu St. maximin 
überlebten,66 sondern der monastische Geist von rodes reformwerk, etwa 
die Hochschätzung des chorgottesdienstes gegenüber dem kontemplativen 

61 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 396 f.
62 So becker, Das monastische reformprogramm, S. 94.
63 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 404 f.
64 lHaKo best. 701 nr. 87, S. 263–402.
65 Stabitr Hs 1638/392; vgl. hierzu becker, Das monastische reformprogramm, 

S. 97.
66 Genauere ausführungen der consuetudines rodes über die Festgrade, die zu-

ordnung einzelner Feste zu den offizianten, über die Festa de tempore et mobilia 
und über die Festa sanctorum finden sich bei becker, St. eucharius-St. matthias, 
S. 405–420. Sie wurden mit unerheblichen änderungen auch in den breviarien und 
ordinarien von St. maximin vom 15. bis zum 18. Jahrhundert wiederholt, so dass 
sich hier eine Darstellung erübrigt.
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privatgebet oder die besondere rolle der marienverehrung in der abtei, 
die in zahlreichen Klosterprozessionen zur maximiner marienkrypta zum 
ausdruck kam. 

Der monastische Geist war das eigentliche erbe rodes, während es bei 
seinen in den späteren maximiner ordinarien häufig zitierten liturgiean-
weisungen zweifelhaft ist, ob sie der im Kloster tatsächlich praktizierten 
liturgie entsprachen, ja, ob sie ihr überhaupt entsprechen konnten. an einem 
kleineren bereich, den anweisungen für die Stationen und prozessionen 
der Klostergemeinschaft, soll der Gegensatz zwischen den Vorschriften und 
der Wirklichkeit verdeutlicht werden. neben den in den Klöstern seit dem 
8. Jahrhundert üblichen Weihwasserprozessionen an den Sonntagen vor der 
messfeier67 schrieben die consuetudines rodes Stationen und prozessionen 
des mit dem chormantel bekleideten und mit den pontifikalien ausgestatte-
ten abtes, vertretungsweise des priors, mit seinen Konzelebranten und dem 
Konvent an den Hochfesten Weihnachten, epiphanie, lichtmess, palmsonntag, 
ostern, christi Himmelfahrt, St. maximin, trinitatis, Fronleichnam, emp-
fängnis und Geburt mariens sowie an allerheiligen vor. Diese prozessionen 
sollten von der Kirche über die Krypten, die Konventsgebäude, den Kreuzgang 
und das refektorium wieder zum Hochaltar zurückführen, an dem hierauf 
das Hochamt zelebriert wurde. Solche bestimmungen wiederholten die ma-
ximiner liturgieüberlieferungen des 16. und 17. Jahrhunderts gleichförmig, 
obwohl die abtei zwischen 1522 und 1621 keine eigentliche Kirche und kaum 
Konventsgebäude, Kreuzgang und refektorium besaß und obwohl sich nach 
1632 bis nach 1660 der abt mit dem größeren teil des Konvents zumeist in 
luxemburg aufhielt. über die in jenen Jahren jedoch tatsächlich praktizierte 
liturgie enthalten die überlieferungen dagegen keine informationen.

67 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 325.
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§ 26. D a s  K i r c h e n j a h r

Seit der intensivierung der liturgiegemeinschaft mit den anderen trierer 
Kirchen im frühen 13. Jahrhundert lässt sich für St. maximin auch der ablauf 
des Kirchenjahres genauer beschreiben. er war für die mitglieder der abtei 
in zwei bereiche gegliedert, die sich häufig berührten, wenn nicht gar ver-
schmolzen: Das liturgische Geschehen innerhalb der durch ältere und neuere 
consuetudines geprägten Klostergemeinschaft und der anteil St. maximins 
an den prozessionen, Stationes und Feiern der liturgie des Domes und der 
religiösen institutionen der Stadt während eines Kirchenjahres.

noch im 13. Jahrhundert unterschied sich der interne Festkalender der 
abtei wesentlich von dem der bischofskirche. Damals bestand aus der loth-
ringischen und der jungcluniazensischen zeit im Kloster noch eine reihe mit 
Duplex- oder Semiduplexcharakter ausgestatteter Heiligenfeste (etwa 1. Janu-
ar: concordius m., 6. Januar: Juliana und basilissa, 14. Januar: Servatius m., 
15. april: amantius, 6. april: irenäus, 27. april: Victorinus und Severinus, 
5. mai: Florianus, 9. Juni: clodulfus und Vincentius, 13. Juni: rufinus, 7. Juli: 
Willibald, 6. September: papst Sergius, 13. September: aurelius ep.), die spä-
ter größtenteils von Heiligen des trierer Festkalenders verdrängt wurden. 
einen besonderen rang unter den Heiligen nahmen natürlich die patrone 
ein, am 29. mai und am 12. September maximin, am 13. Januar agritius, 
die als trierer bischöfe auch in der Domliturgie verehrt wurden, daneben 
die bischöfe nicetius, auctor, basinus und Weomad, deren reliquien die 
abtei beanspruchte, sowie Quiriacus. Großer Wertschätzung erfreute sich 
zu St. maximin ferner das Fest des evangelisten Johannes am 27. Dezember 
und dessen oktav. Die Weihe der Klosterkirche feierte die abtei bis 1245 
am 12. oktober, dem tag der Weihe des 942 konsekrierten mönchschors, 
danach am Kilianstag (8. august), der 1245 bei der Weihe der renovierten 
Kirche als Kirchweihtag festgesetzt wurde. am 13. november, möglicherweise 
am tag, an dem 1018 die Kapelle des abtes eingeweiht wurde,1 beging die 
Klostergemeinschaft eine Commemoratio sanctarum reliquiarum ecclesiae 
s. Maximini, ferner am 17. oktober die Weihe der Salvatorkrypta und am 
17. Januar die Weihe der Kirche zu taben. zur Klosterliturgie gehörte auch 
seit dem ältesten necrolog um 1116 die Feier der memoria der Wohltäter 

1 So boeckler, eine verschollene Handschrift, S. 397 f.; der text des Weiheprotokolls 
in den notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 1271, nennt als Weihedatum aller-
dings den 2. märz.
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von St. maximin, deren Kreis in dem frühen necrolog noch sehr ausgedehnt 
war. in den Kalendarien nach 1180 fielen sie zum großen teil weg (so am 
15. Februar: Kaiserin Gisela, am 4. mai: Kaiser lothar, am 4. Juni: Kaiser 
Konrad, am 14. august: Graf Siegfried und am 17. august: König arnulf), 
doch behaupteten Karl der Große und pippin auch später ihren rang. Der 
noch um 1116 nur am 19. Januar kommemorierte König Dagobert erhielt 
nach 1388 an jedem monatsanfang einen Gedenktag, natürlich als erinnerung 
an die auf seiner gefälschten urkunde beruhenden besitzungen und rechte 
des Klosters, vielleicht aber auch auf Drängen des Konvents, der mit seinem 
namen die Gewährung eines zusätzlichen nachmittäglichen Weintrunks 
verband.2 Spätere Kalendarien enthalten auch vereinzelt memorien von 
trierer erzbischöfen, am 15. Februar eberhard und am 10. Februar zunächst 
boemund  ii., was dann auf erzbischof balduin und schließlich auf alle trierer 
erzbischöfe ausgedehnt wurde. nach 1388 beging der Konvent am Schluss 
eines jeden monats eine Commemoratio omnium fidelium defunctorum et 
benefactorum nostrorum. Hierin kann eine Vereinfachung der bis dahin aus-
ufernden anniversargedächtnisse gesehen werden, die in neueren necrologen 
größtenteils wegfielen. zur innerklösterlichen liturgie enthalten die necro-
loge nach 1388 zahlreiche angaben, bei Heiligenfesten etwa zur entzündung 
der Kerzen des Kronleuchters in der abteikirche am allerheiligentag, zur 
prozession der mönche zum Hospital am St. elisabethfest (19. november), 
zur Feier des Willibrordsfestes (7. oktober) mit zwölf lektionen und der 
Verlesung seiner Historia und ebenso an praesentatio mariens (21. november). 
Verbunden war mit zahlreichen Festen eine propinatio des Konvents durch 
den abt oder durch einzelne inhaber von Klosteroffizien.

Vor den reformen des Johannes rode machte sich zu St. maximin das 
bestreben bemerkbar, diese Feste prunkvoll auszugestalten. als durch den 
erwerb der Vogteieinkünfte des Dorfes longuich sich 1393 die einkünfte des 
abtes erheblich vermehrt hatten, beschloss abt rorich, sie zur ausschmückung 
der Klosterliturgie durch zusätzliche Kerzen und lichter, propinationen und 
Speisungen der armen an den Festen praesentatio mariens (21. november), 
11 000 Jungfrauen (21. oktober), 10 000 märtyrer (22. Juni) und der hll. bar-
bara (4. Dezember), antonius (17. Januar), Gregor (12. märz), ambrosius 
(7. Dezember), augustinus (28. august), Hieronymus (30. September) und 
an der translatio des hl. maximin (12. September) zu verwenden.3 Seitdem 

2 Vgl. § 17.2. Der Konvent.
3 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 93 f.
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brannten an diesen tagen am Hochaltar sieben beziehungsweise zwölf Ker-
zen, wurde die Historia des betreffenden Heiligen gelesen und wurden alle 
Glocken geläutet, wie dies um 1482 im necrolog n6 wenigstens teilweise 
noch nachzuweisen ist. 

unterstrichen wurde die weitgehende eigenständigkeit der klosterinternen 
liturgie durch den rang einzelner Feiertage. im Kalendar um 1520/1540 
wurden in der abtei als Duplexfeste gefeiert:4 1. Festtage der Klostergemein-
de: agritius, basinus, Quiriacus, Johannes ante portas latinas, maximinus, 
nativitas s. Johannis, Dedicatio ecclesiae, Helena, auctor, Decollatio s. Jo-
hannis, Depositio s. maximini, nicetius und elisabeth. 2. nahezu sämtliche 
apostelfeste einschließlich der Divisio apostolorum. 3. Feste der benachbarten 
religiösen institutionen: matthias, paulinus und Simeon. 4. Heiligenfeste, die 
schon in den älteren Kalendarien als Duplexfeste kommemoriert waren: papst 
Gregor, ambrosius, maria magdalena, laurentius, michael, Hieronymus, 
communio sanctorum, martin und nikolaus. 5. marienfeste: Visitatio, as-
sumptio, nativitas und conceptio, ferner das Fest exaltatio crucis und der 
Sonntag in der oktav des hl. martin, an dem die abtei die commemoratio 
reliquiarum beging. unter den zahlreichen Semiduplexfesten sind besonders 
zu nennen die oktaven von agritius und maximin und die oktav der De-
positio maximins, ferner die ordensheiligen maurus, antonius, benedictus, 
bernardus und Willibrord und schließlich die annuntiatio mariens. Vor allem 
bei den eigenfesten des Klosters machte sich das bestreben um ihre liturgi-
sche ausgestaltung bemerkbar. noch zwischen 1513 und 1519 legte hierfür 
die abtei ein legendar als pergamentcodex an, der wegen seiner sorgfältigen 
auszeichnungsschrift und seiner figürlichen, teilweise mit blattgold unter-
legten, an karolingischen und ottonischen Vorbildern orientierten farbigen 
initialen für den Gebrauch der Festliturgie in der Klosterkirche zur Verlesung 
der Historia des betreffenden Heiligen bestimmt war.5 Deshalb enthält der 
codex die Viten der hll. benedikt, placidus, Helena, agritius mit mehreren 
Kontinuationen, des evangelisten Johannes, von maximin die Vitenfassung 
des lupus von Ferrières, einen auszug aus den miracula Sigehards, relativ 
neue Viten ferner von nicetius, den thebäischen märtyrern, von basinus, 
die damals Johannes Scheckmann zu diesem zweck verfasst haben könn-
te, und von auctor sowie ansprachen für das Kirchweihfest und für die 
commemoratio reliquiarum im november. bei den Hochfesten und einigen 

4 berlin, SbpK lat. oct. 246, fol. 8–19.
5 berlin, SbpK theol. lat. fol. 729.
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Duplexfesten fungierte als offiziant der abt, bei anderen der prior und an 
gewöhnlichen tagen der jeweils als Hebdomadar bestimmte priestermönch. 
im späten 15. und im 16. Jahrhundert scheint der Festzyklus des Klosters ein 
Kompromiss zwischen dem hergebrachten rang der maximiner eigenfeste 
und den Vorschriften rodes über die Feste mit zwölf lektionen sowie der 
Duplex- und Semiduplexfeste gewesen zu sein, der zu St. maximin weitgehend 
erhalten blieb, während er zu St. matthias schon bald durch die bursfelder 
Festordnung abgelöst wurde.

Verbunden waren mit dem Festzyklus zahlreiche in den Kalendarien und 
durch einzelne Verfügungen festgehaltene propinationen des abtes und ein-
zelner offizianten an den Konvent. So gewährte der abt solche zulagen zu 
den üblichen mahlzeiten an circumcisio (1. Januar), epiphanie (6. Januar), 
am agritiusfest (13. Januar), am Sonntag circumdederunt, an Fronleichnam, 
an den Festen des hl. maximin (29. mai) und der 10 000 märtyrer (22. Juni), 
an Kirchweih (8. Juli), an der translatio des hl. benedikt (11. Juli), Geburt 
mariens (8. September), an der Depositio des hl. maximin (12. September), 
an den Festen der hl. thekla (23. September), nicetius (1. oktober), der 
11 000 Jungfrauen (21. oktober), Willibrords (7. november), der Quattuor 
coronati (8. november), martins (11. november), der Darstellung ma-
riens (21. november), nikolaus (6. Dezember), der empfängnis mariens 
(8. Dezember) und an der Vigil vor Weihnachten (24. Dezember). Solche 
Verpflichtungen bestanden auch für den prior an lichtmess (2. Februar), 
an Verkündigung mariens (25. märz), am Fest der hl. Helena (18. august) 
und an Geburt mariens (8. September), für den Kustos am Quiriacusfest 
(6. märz), am benedictusfest (21. märz) und an Kirchweih (8. Juli), für den 
infirmar an allerheiligen (1. november) und für den Hospitalar am Fest der 
hl. elisabeth (19. november).

Daneben wurde der von den Festtagen, der kirchlichen Jahreszeit und 
dem Heiligenkalender bestimmte klosterinterne Jahreszyklus auch von der 
liturgie des Domes und der Gemeinschaft der trierer Kirchen geprägt, der 
St. maximin angehörte und in der die abtei gelegentlich eine aktive rolle 
einnahm. Solche anlässe boten das eselsfest der trierer Subdiakone, die am 
Sonntag nach epiphanie auch in St. maximin eine Statio mit antiphonen 
abhielten,6 und das Fest des hl. agritius (13. Januar). an dessen Vorabend 
bewirtete der maximiner abt die mitglieder der drei trierer Stifte, die in der 
Klosterkirche die Vesper gesungen hatten, im refektorium nach einer festen, 

6 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 101.
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am maximinusfest zu schildernden ordnung. Für den eigentlichen Festtag 
hatte erzbischof Dietrich 1225 die prozession dieser Stifte zum Grab des 
Heiligen in St. maximin angeordnet7 und ihnen hierfür ein präsenzgeld von 
5 trierer pfund bestimmt, das die abtei aus den ihr hierfür inkorporierten 
einkünften der pfarrei Detzem bestreiten sollte. Die einbeziehung auch 
der laien in das Fest ergibt sich aus den ablassverleihungen des papstes 
und des erzbischofs 1237 und 1240 für die besucher des agritiusgrabes 
an seinem Festtag.8 am Freitag vor dem ersten passionssonntag besuchte 
der Domklerus bei seiner prozession nach St. paulin auch St. maximin und 
hielt dort zeitweilig eine Statio.9 am palmsonntag, der zu St. maximin seit 
ende des 14. Jahrhunderts auch mit der Verteilung von Getreide und Wein 
an arme und an pilger verbunden war,10 nahm der abt zunächst in der 
Klosterkirche die palmenweihe vor und vereinigte sich mit seinem Konvent, 
danach mit den Stiften St. paulin und St. Simeon sowie der abtei St. maria 
ad martyres zur gemeinsamen prozession zum Dom, um an der palmen-
weihe teilzunehmen, die er in abwesenheit des erzbischofs selbst vollzog.11 
Jüngeren Datums scheint dagegen die teilnahme der trierer Klöster bei der 
Weihe des hl. Öls im Dom am Gründonnerstag,12 an dem der abt bei der 
Fußwaschung in der Klosterkirche almosen verteilte.13 Die teilnahme der 
maximiner mönche bei der Karfreitagsprozession hoben schon 1107 die 
Helmarshäuser Konventualen hervor.14 eine Statio zu St. maximin hielt die 
von erzbischof egbert (977–993) für den Freitag nach dem zweiten Sonn-
tag nach ostern angeordnete bannprozession in der Stadt15 und ebenso die 
sogenannte Wolfsprozession am mittwoch nach dem dritten Sonntag nach 
ostern.16 an den bitttagen, nämlich am montag bis mittwoch nach christi 
Himmelfahrt, hielt der maximiner Konvent bittprozessionen nach St. maria 
ad martyres, nach St. matthias und am mittwoch nach St. paulin, in deren 
Kirche er eine messe feierte, während die pauliner Stiftsherren die maxi-

 7 mub 3 nr. 251.
 8 mub 3 nr. 580 und lHaKo best. 211 nr. 2116 nr. 5.
 9 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 303.
10 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 93 f.
11 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 276–278.
12 Stabitr Hs 1644/375, S. 1076.
13 lHaKo best. 1c nr. 9844.
14 translatio et miracula s. modoaldi, ed. Jaffé, S. 303 f.
15 lHaKo best. 701 nr. 87, fol. 102r.
16 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 319–322.
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miner Kirche besuchten. Diese prozessionen wurden im 15. Jahrhundert 
abgeschafft und durch eine Statio des Konvents im Kreuzgang des Klosters 
ersetzt.17 bestehen blieb jedoch die prozession der trierer Domgeistlichen 
an diesem mittwoch nach St. paulin und St. maximin, die im 17. Jahrhundert 
wegen ihres Gepränges die statio aurea genannt wurde. als Statio diente die 
abteikirche ferner an Fronleichnam für die pauliner Kanoniker sowie für den 
Domklerus am Freitag in der Fronleichnamsoktav.18 nach der intensivierung 
der paulinusverehrung um 1400 veranstalteten am Vorabend der translatio 
s. paulini (13. mai) St. maximin, St. Simeon und St. maria ad martyres ge-
trennte prozessionen nach St. paulin und feierten dort gemeinsam die Vesper 
und eine commemoratio der hier ruhenden märtyrer. am Feiertag selbst 
nahmen diese institutionen am feierlichen Hochamt teil, wobei die mönche 
von St. maximin das Kopfreliquiar ihres Heiligen mitbrachten, das gemein-
sam mit dem Haupt des hl. paulinus bei der sich anschließenden prozession 
mitgeführt wurde, weil beiden bischöfen im leben so vieles gemeinsam war. 

Das Fest des hl. maximin am 29. mai war nicht nur ein markantes ereignis 
für die Klostergemeinde und für ihre Familia, an dem schon um 1200 mehrere 
zinse zur beleuchtung der Kirche fällig wurden19 und an dem zahlreiche 
Hörige des Klosters ihre abgaben zu entrichten hatten.20 im 15. Jahrhundert 
war an diesem tag vor den toren des Klosters ein Jahrmarkt,21 der schon 
im 12. Jahrhundert bestanden haben könnte, als laut dem Vogteiweistum von 
1135 am maximinustag die Klosterleute vor der abtei zum placidum des 
Vogtes zusammenkamen.22 Später war für die laien die teilnahme an den 
liturgischen Feiern des tages mit indulgenzen verbunden.23 Die archaische 
art der naturalleistungen des Klosters und ihres bemessungsverfahrens an 
die Klosterbediensteten in der maximiner Vorstadt, an den Schultheißen der 
abtei, an städtische institutionen oder an die Kirche zu pfalzel am maximi-
nustag in den beschreibungen des 15. Jahrhunderts lassen auf ein hohes alter 

17 lHaKo best. 701 nr. 87, fol. 102r; Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 306 f.
18 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 324.
19 nolden, urbar, S. 77 und S. 131.
20 allein auf den Seiten 41 bis 61 der urbaredition noldens wird der tag des Heiligen 

23-mal als zinstermin genannt. Der zusatz in nocte scheint auf die persönliche an-
wesenheit der Hörigen des nachts in der Form einer pflichtprozession in die hell 
erleuchtete Kirche zu weisen.

21 Kentenich, beiträge zur erläuterung, S. 92.
22 mub 1 nr. 483.
23 So 1699: lHaKo best. 211 nr. 2497, S. 127.
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der gewohnheitsrechtlichen Verpflichtungen schließen. am Festtag erhielten 
die mönche eine besonders reichliche propination, an dem im 15. Jahrhun-
dert auch die einnahmen des Klosters aus der Fähre zu Schweich unter sie 
verteilt wurden (so n5: 29. mai). zuvor nahmen sie am Vorabend in der hell 
erleuchteten Kirche die rechte und die Kanoniker des Domstifts und der 
Stifte St. paulin und St. Simeon die linke Seite ein und sangen gemeinsam mit 
ihnen die benediktinische Vesper und verschiedene antiphonen.24 Hierauf 
bewirtete der abt die Kanoniker im refektorium. Die oben sitzenden älteren 
Stiftsherren erhielten gewisse portionen besseren Weins sowohl von älteren 
wie jüngeren Jahrgängen und ebenso die unten bei den Scholaren sitzenden 
jüngeren Kanoniker, die Scholaren dagegen frischen spritzigen Wein, Kna-
benwein genannt. ebenfalls am umtrunk nahmen die ministerialen der drei 
Stifte teil, die teils besseren, teils jüngeren Wein erhielten, ihre Konversen 
und Glöckner, denen Knabenwein ausgeschenkt wurde, ferner, mit genauen, 
archaisch wirkenden angaben zu ihrem aufzug und ihrer portionszumes-
sung, die Diener der abtei, nämlich die Wächter des baldachins über dem 
Grab des Heiligen, der zenturio des Klosters, die reiniger der Scheune zu 
St. maximin sowie der Stadtdiener. nach abzug der Gäste veranstaltete der 
abt in seiner Wohnung mit seinen mönchen einen weiteren umtrunk.25 am 
Festtag selbst nahmen die mitglieder des Stifts St. paulin am Hochamt teil.

am Fest der maximiner Kirchweihe, seit 1242 der Kilianstag (8. Juli), 
erhielten nicht nur die mönche eine propinatio, sondern zumindest im 
16. Jahrhundert scheinen auch die Klosterbediensteten zu einem mahl in das 
refektorium geladen worden zu sein, sogar der Scharfrichter der abtei, der 
dort ein eigenes tischchen erhielt.26 Die Depositio s. maximini am 12. Sep-
tember, gelegentlich auch am Sonntag nach mariae Geburt (8. September), 
wurde nicht nur in St. maximin als Fest mit neun lektionen und der Verlesung 
der Historia gefeiert, sondern seit 1409 auch zu St. paulin. Wegen der engen 
Verbundenheit der beiden Heiligen hatte damals abt rorich für 100 rheini-
sche fl. einen jährlichen zins von 4 fl. erworben, von dem den Kanonikern 

24 Kurzeja, Der älteste liber ordinarius, S. 186 f.
25 Modus propinandi in festo s. Maximini, in: lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 493, 

nr. 2116, S. 84 und nr. 2117, S. 141 f., mit dem zusatz et in festo s. Agritii. Wei-
tere zusätze machen es wahrscheinlich, dass ursprünglich auch die angehörigen 
der Klosterfamilia am Festtag brot- und Weinportionen sowie eine neue pflugschar 
und im 15. Jahrhundert der maximiner oberschultheiß sowie der Stadtzenturio 
brot- und Weinzuteilungen erhielten.

26 lHaKo best. 56 nr. 877, S. 420.
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2 fl. für die begehung der Feier in ihrer Kirche zufallen sollten und die rest-
lichen 2 fl. am folgenden tag für das anniversar rorichs im Stift.27 Ferner 
hatte sich die abtei verpflichtet, von nun an das Fest der trierer märtyrer 
thyrsus und palmatius, deren reliquien in St. paulin ruhten, am 4. oktober 
ebenfalls in ihrer Kirche mit orgelklang, Glockengeläute, neun lektionen 
und der Verlesung der Historia zu begehen.

Die Komplexität des klösterlichen Jahreskalenders wurde durch die un-
terschiedlichen Grade der einzelnen Heiligenfeste in der alltagsliturgie der 
abtei erhöht, deren etwa das maximiner breviar von 1556 sieben kannte:28 
Summum (Hochfeste, darunter auch die Feste des hl. maximin am 29. mai 
und das benedictusfest), totum duplex (hauptsächlich die größeren marien-
feste, aber auch agritius, die Dedicatio ecclesiae, die Depositio s. maximini 
am 12. September und das Fest des evangelisten Johannes am 27. Dezember), 
duplex (neben den einzelnen aposteln auch basinus, Quiriacus, bartholomäus, 
nicetius und elisabeth), semiduplex (vornehmlich die wichtigeren Kirchen-
lehrer, aber auch Helena, palmatius und thyrsus) sowie Heiligenfeste mit 
zwölf, acht oder drei lektionen. Die Wahl der bei den offizien gesungenen 
antiphonen orientierte sich an der art des Festes (Feste der apostel, mehrerer 
märtyrer, eines märtyrers, eines papstes oder bischofs oder einer Jungfrau) 
sowie an den kirchlichen Jahreszeiten. 

natürlich unterlag der ablauf der im Kloster selbst und in der Gemeinschaft 
mit den trierer religiösen institutionen gebräuchlichen liturgie im laufe der 
Jahrhunderte zahlreichen Veränderungen, die hier nicht untersucht werden 
können. nach der auch zu St. maximin zu beobachtenden umformung und 
der zunehmenden zeremoniellen Verflachung der Klosterliturgie im barock-
zeitalter, die allenfalls in einzelnen bemerkungen von Konventsmitgliedern 
1786 vor der Visitationskommission, nicht jedoch in eigenständigen Denk-
schriften ihren ausdruck fanden, wurden für die außenwelt das ende ihres 
monastischen Gehaltes durch die schwerwiegenden eingriffe des trierer 
erzbischofs clemens Wenzeslaus seit 1785 sichtbar. nun wurden für die 
einzelnen Festtage statt des Singens zahlreicher antiphonen deren rezitation 
angeordnet, beispielsweise auch für die nach der messe und nach der Vesper 
zu St. maximin seit vielen Jahrhunderten gesungene marienantiphon Haec 
est praeclara vas. Den Wunsch des abtes Wittmann, das Singen dieser an-
tiphon beizubehalten, verspottete das erzbischöfliche Kommissionsmitglied, 

27 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 81–83.
28 Stabitr Hs 443/1908, fol. 113–120.
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der mattheiser mönch Johannes Davis (d’avis), als produkt des Wittmann 
eigenen Andachtstriebs.29 Durch die Verlegung der Vigil von mitternacht 
auf den frühen morgen 1786 fiel sie nun mit der matutin zusammen und 
ebenso wurden die prim und die terz zusammengelegt sowie die non und 
die Vesper.30 Die zahl der Klosterprozessionen wurde erheblich beschränkt 
und die abtei stattdessen zur teilnahme an der Fronleichnamsprozession 
der Stadt angehalten.31 ziel des erzbischofs hierbei war die weitgehende er-
setzung der Klosterliturgie durch das Diözesanbrevier,32 wozu es wegen der 
restitutionsbemühungen des religiösen brauchtums angesichts der Vorgänge 
in Frankreich seit 1789 jedoch nicht mehr gekommen ist.

29 lHaKo best. 1c nr. 19077.
30 lHaKo best. 211 nr. 2522.
31 lHaKo best. 1c nr. 19076.
32 lHaKo best. 1c nr. 19079.
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§ 27. b r u d e r s c h a f t e n

obwohl das Grab des hl. maximin schon früh im trierer umland und in 
der Diözese bekannt und vielbesucht war, hat sich bei ihm im unterschied 
zu anderen Wallfahrtsorten, etwa St. matthias, zunächst keine bruderschaft 
herausgebildet, noch lassen sich frühe bemühungen des Klosters feststellen, 
eine solche Vereinigung ins leben zu rufen. Denkbar ist, dass der nach der 
lothringischen reform streng monastisch ausgerichtete Konvent bis ins 
12. Jahrhundert den Kult seines Klosterheiligen durch laien zwar tolerier-
te, aber als die Klosterordnung beeinträchtigend nicht unbedingt förderte. 
zumindest legen dies im 10. Jahrhundert die Versetzung der Kultstätte des 
hl. Quiriacus nach taben sowie die einteilung der 942 fertiggestellten Kirche 
und die lage der inneren Krypta mit dem Grab des hl. maximin nahe. im 
späten 12. Jahrhundert war die Fraternitas mit der abtei und ihrem Kon-
vent ein mehrdeutiger begriff und an die errichtung einer memoria in der 
Klosterkirche gebunden. Fratres waren daher zunächst die mitglieder der mit 
St. maximin entweder durch die volle oder durch die institutionelle Konfra-
ternität verbundenen Klöster.1 Daneben lassen sich im jüngeren necrolog 
von etwa 1180 bis um 1300 zahlreiche durch solche memorienstiftungen mit 
der abtei verbrüderte trierer Kanoniker, Weltkleriker, bürger der Stadt und 
adelige der region fassen, aber auch ein personenkreis, der ohne Gelübde 
beim Kloster gelebt haben könnte. Diese nicht organisierte Form der Frater-
nitas von Klerikern und laien, für deren bindung an St. maximin lediglich 
die Fundierung ihrer memoria ausschlaggebend war und deren eigentlicher 
zweck nur in der tilgung der Sündenstrafen nach dem tod bestand, lässt 
sich bis weit in das 16. Jahrhundert auch in den neueren necrologen des 
Klosters verfolgen. Von ihr lassen sich bruderschaften unterscheiden, die 
nicht nur als ein absolutionsinstrument konzipiert waren, sondern neben 
diesem zweck auch die bewältigung einer aufgabe als ziel hatten und hierfür 
eine feste organisation erhielten. Da bis zum 16. Jahrhundert die Verdienste 
der guten Werke für das Seelenheil noch nicht bezweifelt wurden, neigten 
jedoch auch solche bruderschaften dazu, ihren eigentlichen Gründungszweck 
zugunsten der anhäufung persönlicher Gnadenschätze in den Hintergrund 
treten zu lassen.

Die im zusammenhang mit der entwicklung des Klosterhospitals stehende 
älteste maximiner bruderschaft mit einer selbständigen organisation, die seit 

1 Hierzu und zum folgenden: § 34.1. necrologe: n3.
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1248 bezeugte St. elisabethbruderschaft, wird an anderer Stelle gestreift.2 bei 
ihrer Gründung nach der reorganisation des Hospitals dürfte abt Heinrich iii. 
(1232–1258) den zweck verfolgt haben, das Hospitalwesen weitgehend vom 
Kloster zu trennen. trotzdem ließ sich die erstausstattung des Hospitals mit 
Klostereinkünften nicht vermeiden, die 1256 in großzügiger Weise erfolgte.3 
Doch sollten danach die mitglieder der neuen bruderschaft – in der regel 
vermögende Kleriker und laien – nach Kräften zum Vermögensfonds des 
Hospitals beitragen, unter den trierer einwohnern für die karitativen ziele 
des Hospitals werben und auch die Verwaltung des Hospitalbetriebs weitge-
hend übernehmen. Konstituiert wurde dieser Verwaltungsrat im november 
1248 als religiöse bruderschaft, als ihm außer dem provisor des Hospitals, 
der immer ein maximiner mönch war, ein weiterer maximiner Konventual, 
acht trierer pfarrer, Diakone und Subdiakone sowie zwei laien angehör-
ten. in den damals erlassenen Statuten verpflichteten sich seine mitglieder 
zu mehrmaligen zusammenkünften im Jahr in der Hospitalskapelle, abends 
unter abhaltung einer feierlichen Vesper und am folgenden morgen einer 
matutin und einer anschließenden messe, ferner zu feierlichen exequien für 
jedes verstorbene mitglied mit Vigilien, messen und Kommendationen sowie 
zu einer allgemeinen memoria für die Wohltäter und Stifter des Hospitals.4 
Vorstand der bruderschaft, die jährlich zwei Kapitel abhielt, war ein von ihr 
gewählter und ihr zur rechnungslegung verpflichteter bruderschaftsmeister. 
zur aufnahme neuer mitglieder war die zustimmung aller erforderlich, doch 
sollten laien nur bei größeren finanziellen zuwendungen aufgenommen 
werden (qui opes confraternitatis non larga sed largissima dextera cupiant 
amplexari). bald schon stellte die bruderschaft einen Weltpriester an, pri-
mär vermutlich für die Gottesdienste der bewohner des Hospitals in der zu 
ihm gehörenden Kapelle, zunehmend jedoch für die Gottesdienste und für 
totenmessen der mitglieder und Wohltäter der bruderschaft selbst. Seine 
Verpflichtungen wurden in der Statutenerweiterung 1274 genauer geregelt.5

über die zusammensetzung der bruderschaft sowie über ihre religiösen 
und wirtschaftlichen aktivitäten geben zahlreiche im Koblenzer und im 
trierer archiv verwahrte überlieferungen auskunft, die hier nicht näher 
verfolgt werden können. in betracht kommen der bis etwa 1370 geführte 

2 Siehe § 29. Das Hospital.
3 mub 3 nr. 1376.
4 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 236–239.
5 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 239 f.
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liber hospitalis6 mit mehreren traditionsnotizen, mitgliederverzeichnissen, 
necrologischen zusammenstellungen und urkundenabschriften, sodann 
zahlreiche das Hospital betreffende urkunden und Güter- und rechnungsre-
gister sowohl im landeshauptarchiv Koblenz (eingeordnet im best. 211) und 
im Stadtarchiv trier (bestand ta 62: elisabethhospital und Depositum der 
Vereinigten Hospitien, bestand a 2: Das Hospital St. elisabeth). Die listen 
des 13. Jahrhunderts weisen einen bestand von 20 bis 25 mitgliedern der 
bruderschaft aus. zumeist waren sie und ihre ehefrauen trierer bürger, einige 
von ihnen auch aus Schöffengeschlechtern, sowie angehörige des regionalen 
Kleinadels. Doch zählten in einem zeitraum von etwa 70 Jahren auch drei 
Kanoniker und zwei Kapläne von St. paulin, ein Stiftsherr von St. Simeon, 
ein Dekan und zwei pfarrer in moselorten zu ihren mitgliedern sowie in 
der regel der Kaplan der Hospitalskapelle und der provisor des Hospitals, 
außer ihm jedoch nur drei weitere mönche zu St. maximin. eine Fortsetzung 
des mitgliederverzeichnisses im 14. Jahrhundert7 scheint hinsichtlich der be-
gehung der memorien zwischen den mitgliedern der bruderschaft und den 
Wohltätern des Hospitals kaum mehr unterschiede gemacht zu haben und 
vermittelt den eindruck, dass aus der bruderschaft mit karitativer zielsetzung 
weitgehend ein totengedächtnis- und bestattungsverein geworden ist. aus 
mehreren urkunden über Verkäufe und Verpachtungen von objekten, die 
der bruderschaft gehörten, ergibt sich auch, dass ihr Vermögen von dem des 
Hospitals immer getrennt gehalten wurde und wohl eher zur bestreitung 
der anniversarien ihrer verstorbenen mitglieder, zur bezahlung des von 
ihr angestellten Kaplans und als umlage für ihre Versammlungen diente, 
weniger jedoch dem Hospitalbetrieb zugutekam. aus den immer spärlicher 
werdenden Geschäftsurkunden der bruderschaft in der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts kann auf ihren zunehmenden Verfall geschlossen werden, 
doch besaß sie in der maximiner Vorstadt noch 1418 einige zinse.8

noch weniger verbunden mit dem Kloster als die St. elisabethbruderschaft 
war die 1333 erstmals erwähnte Sakramentsbruderschaft in der St. micha-
elskirche (confraternitas s. sacramenti in ecclesiam s. Michaelis prope mo-
nasterium s. Maximini),9 deren patronat seit 1217 der abtei gehörte. über 
ihre entstehung, zielsetzung und Statuten geben keine überlieferungen 
auskunft, doch wird aus ihrer bezeichnung offensichtlich, dass sie sich wie 

6 lHaKo best. 211 nr. 2122.
7 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 119–124.
8 lHaKo best. 211 nr. 552.
9 lHaKo best. 211 nr. 326.
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andere Sakramentsbruderschaften der Verehrung des hl. altarsakraments in 
der pfarrkirche St. michael besonders widmete und deshalb vermutlich an 
Fronleichnam und durch eigene andachten besonders in erscheinung trat. 
im laufe des 14. Jahrhunderts erwarb die bruderschaft in der maximiner 
Vorstadt mehrere Häuser, Gärten und Hauszinse. ihre größte aktivität 
scheint sie zu einem zeitpunkt entfaltet zu haben, als die St. elisabethbru-
derschaft bereits im niedergang begriffen war. ihre mitglieder waren wohl 
ausnahmslos einwohner der Vorstadt, also pfarrangehörige von St. michael, 
wie auch ihre gut überlieferten bruderschaftsmeister, unter ihnen 1404 ein 
Schuhmacher- und 1411 ein metzgermeister.10 erwähnt wurde die bruder-
schaft zuletzt im Jahr 1425.11

eine vornehmlich vom Kloster initiierte und getragene Fraternitas war 
hingegen die bruderschaft St. maria12 zu ehren der Dreifaltigkeit und der 
hl. maria, ferner der hll. maximin, agritius, nicetius und der märtyrer der 
thebäischen legion, deren Körper in den Krypten des Klosters ruhen.13 ihre 
Gründung durch abt rorich (1369–1411) stand im einklang mit den an an-
derer Stelle berührten bestrebungen dieses abtes, das ansehen seines Klosters 
wieder stärker zur Geltung zu bringen, sowie mit seiner gelegentlich manisch 
wirkenden Sorge für sein eigenes Seelenheil und das seiner angehörigen, mit-
mönche und Freunde, das er durch eine Vielzahl von memorien abzusichern 
suchte.14 Daneben sollte dieser Gebetsbund von inner- und außerklösterlichen 
teilnehmern sicherlich auch die frühere, mit anniversarien und memorien 
verbundene allgemeine Fraternitas zwischen der außenwelt und der abtei wie-
derbeleben, die nach 1180 im jüngeren necrolog breiten niederschlag gefunden 
hatte, in seinen bis etwa 1350 reichenden nachtragsschichten jedoch kaum 
mehr zum ausdruck kam. im einverständnis mit seinem Konvent gestaltete 
im april 1389 abt rorich die bereits bestehende bruderschaft um, benannte 
sie nun nach ihrem Versammlungsort, der marienkrypta, als bruderschaft der 
hl. maria in der unteren Krypta (fraternitas beatae Mariae virginis in cripta 
inferiori sancti Maximini) beziehungsweise als bruderschaft der unteren 

10 lHaKo best. 211 nr. 521 und nr. 544.
11 lHaKo best. 211 nr. 563.
12 überlieferungen zur bruderschaft enthalten neben den abschriften in lHaKo 

best. 211 vor allem der liber confraternitatis in Stabitr Hs 1600/423 und das nach 
1400 angelegte officium defunctorum der Fraternitas in Hs 404/1740.

13 Stabitr Hs 1635/48, fol. 1.
14 Vgl. § 12. Die jungcluniazensische reform und die zeit der unterordnung unter 

das erzstift trier sowie § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: rorich.
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Gruft und gab ihr Statuten.15 ihre mitglieder, männer oder Frauen, die ein 
eintrittsgeld zu zahlen hatten, sollten bei ihrer bestattung unter beteiligung 
der bruderschaft, gegen Sonderzahlung sogar auf dem Klosterfriedhof, der 
feierlichen exequien des Konvents mit dreißigtägigem Gedenken und eines 
Jahrgedächtnisses mit Vigilien und Seelenmessen in der Klosterkirche teil-
haftig werden. außer einer täglichen messe eines priesters für alle lebenden 
und verstorbenen mitglieder in der marienkrypta, deren beleuchtung an 
den Herren- und marienfesten aus dem Fonds der bruderschaft bestritten 
werden sollte, sahen die Statuten feierliche prozessionen ihrer mitglieder zur 
marienkrypta an den Freitagen nach invocavit, pfingsten, Quatember und 
lucia vor, mit Vigilien, neun lektionen und einer Seelenmesse am folgenden 
tag, wonach der elemosinar der abtei den teilnehmern im refektorium eine 
propinatio von siebeneinhalb Sextaria Wein zu reichen hatte.16 Der Fraternitas 
standen zwei gewählte bruderschaftsmeister, ein mitglied des Konvents und 
ein laie, vor, die jährlich einem vierköpfigen, aus zwei priestern und zwei 
laien bestehenden ausschuss rechenschaft abzulegen hatten.

Schon wenige monate später stattete abt rorich die bruderschaft mit den 
einkünften der von ihm zurückgekauften Vogtei Gostingen aus gegen deren 
Verpflichtung, jährlich an Kreuzerhöhung (14. September) die anniversare 
seiner mutter Jutta von Stein sowie seiner Vorfahren und brüder mit Glo-
ckengeläute, vier achtpfündigen Kerzen, einer Vigil am Vorabend und einer 
Seelenmesse zu begehen, wobei die teilnehmer wiederum eine propinatio 
erhalten sollten.17 im Januar 1393 fügte er dann weitere Gedenktage für 
die Verstorbenen hinzu und nahm die Dienste der bruderschaft auch für 
die propagierung der Verehrung des hl. maximin in anspruch. Sie hatte 
nun das Wachs für drei Kerzen zu stellen, die am St. maximinustag und am 
translationstag des Heiligen im chor vom Vorabend ab der Vesper bis zur 
nacht des folgenden tages brennen sollten.18 Diese anordnung bestätigte er 
nochmals in seinem testament 1408.19

15 lHaKo best. 211 nr. 3037; ebenfalls als Statuten- und bruderschaftsbuch angelegt 
waren zunächst die ersten sieben blätter der Handschrift Stabitr Hs 1635/48, die 
später ab fol. 8 für den necrolog n5 der abtei verwendet wurde.

16 Vgl. die einträge in n5 und n6 am 28. Februar, 31. mai, 18. September und 13. De-
zember.

17 Stabitr Hs 1634/394, fol. 3 f.
18 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 93 f.
19 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 47 f.
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mitglieder der bruderschaft waren 1389/1390 anscheinend sämtliche mönche 
der abtei sowie die sieben dort anwesenden Scholaren, wie die listen der 
Fraternitas im april 1389 und bei der aufnahme der nonnen von St. bar-
bara/trier im September 1390 mit der nennung von 18 beziehungsweise 
zwölf Konventualen nahelegen,20 in denen die laien nicht genannt wurden. 
außerhalb der abtei gehörten ihr bis etwa 1410 mehrere hochgestellte Kle-
riker, seit 1389 auch erzbischof Werner von trier, einzelne Klöster, wie die 
Dominikanerinnen von St. barbara, sowie zahlreiche trierer bürger an,21 
darunter die Schöffenfamilie praudom, die der bruderschaft ihre Güter zu 
Filzen an der mosel schenkte.22 nach dem tod rorichs 1411 scheint sich die 
Fraternitas rasch aufgelöst zu haben, da sie danach in keiner überlieferung 
mehr erwähnt wird. unsicher ist, ob ihre vier Gedenktage in der marienkrypta 
mitsamt ihrer propinationen vom Konvent auch danach beachtet wurden. Die 
vor 1408 im necrolog n5 niedergeschriebenen ausführlichen anweisungen 
für ihre begehung wurden nämlich um 1480 auch im necrolog n6 wörtlich 
wiedergegeben, ohne dass sich sagen lässt, ob sie noch bestandteile der klös-
terlichen liturgie oder nur schematische übernahmen der Vorlagen waren.

nach 1411 gebrauchte die abtei den Fraternitätsbegriff nur noch in zwei 
sehr unterschiedlichen bereichen: als bezeichnung ihres Verhältnisses zu 
ihren präbendaren und Donaten23 sowie für ihre Verbrüderung mit anderen 
Klöstern, die sie neu eingegangen war oder erneuert hatte. Wie für viele 
abteien waren auch für St. maximin Kontakte zu anderen religiösen insti-
tutionen wegen der monastischen impulse, die das Kloster empfangen oder 
vermitteln konnte, äußerst wichtig. Hierauf hatte sich im 10. Jahrhundert die 
einzigartige Stellung der abtei als zentrum der monastischen reformen im 
reich gegründet. Dagegen hatte St. maximin im 11. Jahrhundert durch die 
Kreise der lothringischen mischobservanz und im 12. Jahrhundert durch die 
jungcluniazensische bewegung anregungen zu eigenen reformen erhalten, 
bevor die abtei um 1180 wiederum zum mittelpunkt eines Konfraterni-
tätsnetzes von reformklöstern wurde.24 in diesem Gebetsbund leisteten um 
1234 unter gegenseitiger Gemeinsamkeit aller guten Werke für die lebenden 
und die toten jährlich die männerabteien St. maximin 300 messen und 200 
psalter, laach und rommersdorf je 200 messen, ravengiersburg 35 messen 

20 1389: Stabitr Hs 1635/48, fol. 2; 1390: lHaKo best. 211 nr. 460.
21 mitgliedsverzeichnis in Stabitr Hs 1600/423, fol. 3–6.
22 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 267v–268v, und nr. 2101, S. 155.
23 zu ihnen § 18.5. präbendare.
24 Siehe § 34.1. necrologe: n3.
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und 100 psalter, Springiersbach 70 messen und 100 psalter, echternach 300, 
luxemburg 100, mettlach 250, St. maria ad martyres 100, St. matthias 300, 
und St. martin/trier 100 messen, die Frauenklöster Kumbd, St. maria in 
andernach und löwenbrück/trier jeweils 200, die nonnen zu martental, 
niederwerth, marienburg, Springiersbach, ravengiersburg und St. irminen 
jeweils 100 psalter. auch von mehreren männer- und Frauenklöstern der 
Diözesen metz und lüttich25 wurde damals zu St. maximin an bestimmten 
tagen im Jahr die institutionelle memoria für die angehörigen der betreffen-
den Klostergemeinschaft begangen, die hierfür ihre rotuli mit den namen 
der toten übersandt hatten.26 Spätere Fraternitätsabkommen St. maximins 
sind 1259 mit der abtei luxemburg bekannt, als sich beide abteien gegen-
seitig als Korrekturanstalten für ihre mönche bestimmten,27 1323 mit den 
Dominikanerinnen von marienthal,28 1369 mit der abtei St. nabor29 und 
1390 mit den Dominikanerinnen von St. barbara zu trier als anerkennung 
der nonnen für die ihnen überlassene pfarrei Dalheim.30 abgesehen von den 
anniversaren für die mitglieder dieser Klöster beging der maximiner Konvent 
die totengedenken für die angehörigen des trierer Domkapitels, mit dem 
er zwischen 1214 und 1224 eine gegenseitige Fraternität geschlossen hatte.31

nachdem sich schon in den nachtragsschichten des bis etwa 1350 ge-
führten jüngeren necrologs in den wenigen einträgen von anniversaren 
für mönche und laien außerhalb der abtei nach 1300 der niedergang der 
früheren Konfraternitätsverflechtungen bemerkbar gemacht hatte, scheint 
dieses bemühen im späten 14. und im 15. Jahrhundert weitgehend zum 
erliegen gekommen zu sein. an die Stelle der früheren monastischen Kon-
fraternitäten trat nach 1436 die spirituelle Gemeinschaft St. maximins mit 
den reformklöstern des rhein-moselraums. Sie schlug sich allerdings nicht 
in einem memoriengeflecht nieder, sondern eher in der zeitweiligen abord-
nung einiger ihrer professmönche in den personell ausgedünnten maximiner 
Konvent. unbekannt ist allerdings, welche der zahlreichen landesfremden 
mönche zu St. maximin die abtei damals selbst als novizen gewonnen hat. 

25 Geuenich, eine unveröffentlichte Verbrüderungsliste, S. 180–195.
26 Krakau, bibl. Jagiell. lat. quart. 927, fol. 3–9; neuere abschrift in lHaKo best. 211 

nr. 2119, S. 602 f.; hierzu: boeckler, eine verschollene Handschrift, S. 406 f.
27 Wampach 3 nr. 305.
28 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 169r–170r.
29 Stabitr Hs 1626, S. 737 f.
30 lHaKo best. 211 nr. 460.
31 Stabitr Hs 1634/394, fol. 151–153.
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bei mehreren dieser mönche lässt sich jedoch vermuten, dass sie von anderen 
Klöstern der abtei nur ausgeliehen waren.32 nachdem jedoch vor 1500 der 
größere teil der reformklöster durch den personellen eigenbedarf und durch 
das Kongregationssystem der bursfelder union St. maximin nicht mehr zur 
Verfügung stand, scheint im Kloster das bedürfnis nach eigentlichen Fra-
ternitäten wieder lebendig geworden zu sein. Solche Verbindungen ging die 
abtei zunächst mit den beiden schon früher mit ihr verbrüderten Klöstern 
echternach und St. nabor ein, nachdem sie in ihnen bereits 1496 und 1512 
die reformen rodes eingeführt hatte. 1514 vereinbarten diese drei abteien 
eine wechselseitige bruderschaft,33 die 1517 noch erweitert wurde.34 Weitere 
Konfraternitäten schuf St. maximin 1516 mit der zur bursfelder union gehö-
renden abtei tholey35 und 1517 auch mit der abtei St. matthias. laut ihren 
bestimmungen sollte der tod jedes Klostermitglieds in der anderen abtei 
mit dem absingen der Vigil und der exequien, danach einer messe sowie 
der zelebration von drei privatmessen begangen werden.36 mit St. paulin 
erneuerte die abtei 1518 ihre alte liturgische Verbindung und stiftete mit 
25 fl. eine jährliche rente für die Stiftsherren, die am Karfreitag den psalter 
lasen und der passio domini zuhörten.37 Die Kartause St. alban bei trier trat 
1521 der zwischen St. maximin und St. matthias bestehenden Fraternität bei 
und erinnerte hierbei an Johannes rode, der abt zu St. matthias sowie prior 
zu St. alban und St. maximin gewesen sei.38 rodes priorat zu St. maximin 
wird freilich durch keine Quellen belegt und ist aus mehreren Gründen nicht 
wahrscheinlich. im unterschied zu den früheren Verbrüderungen hinterließen 
die Konfraternitäten des 16. Jahrhunderts allerdings weder in den mattheiser 
noch maximiner necrologen Spuren.

eine neue Welle von Konfraternitätsvereinbarungen setzte zu St. maximin 
erst 1659 ein, als sich dort unter abt maximinus Gülich die monastischen 
Verhältnisse wieder einigermaßen konsolidiert hatten. Damals erneuerte 

32 Siehe § 36.2.2. prioren, § 36.3.1. Kellerare und Subkellerare bis 1728 und § 37.5. 
priestermönche 1350–1802: Herbrand von Güls, Heinrich pantaleonis, Heinrich 
von Kreuznach, adrian von breda, Heinrich von oirschot, emmerich Francke von 
Kirchberg, Johannes von neuss und Gottfried von oirschot.

33 Gallia christiana 13, Sp. 585.
34 Wampach 9 nr. 1167.
35 lHaKo best. 211 nr. 1986.
36 Stabitr Hs 1635/48, fol. 4.
37 Stabitr Hs 1644/380, S. 536–539.
38 Stabitr Hs 1635/48, fol. 34 f.
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echternach die wohl niemals ganz erloschene Fraternität. nun sollten bei 
jedem todesfall eine Vesper mit nokturnen und am folgenden tag die 
laudes mit einem Hochamt und einer Kommendation gesungen, außerdem 
von jedem priestermönch für einen abt sechs, für ein anderes Klostermit-
glied aber drei privatmessen gelesen werden, während die nichtpriester 
ein officium defunctorum mit neun lektionen beteten.39 ähnlich waren 
auch die bestimmungen in der Verbrüderung, die noch im gleichen Jahr die 
abtei St. maria in münster bei luxemburg im Gedenken an die genau vier 
Jahrhunderte zuvor geschlossene Fraternität mit St. maximin einging.40 Der 
Gebetsvereinigung traten die drei trierer abteien St. matthias, St. maria ad 
martyres und St. martin im Jahr 1660 mit den gleichen Verpflichtungen bei 
einem todesfall bei41 und ihr schloss sich 1664 das Stift St. paulin an.42 auch 
auf Klöster außerhalb triers dehnte St. maximin seine Konfraternität aus, so 
1666 auf die zisterzienserabtei orval,43 1668 auf die benediktinerabtei Stablo,44 
1681 auf die zisterzienserabtei Himmerod45 und in diesem Jahr auch auf die 
prämonstratenserabtei rommersdorf.46

um die mitte des 18. Jahrhunderts lässt sich zu St. maximin zumindest 
noch ein teil der Konfraternitäten nachweisen, nämlich mit echternach, mit 
St. paulin und mit den trierer Stadtabteien. Das mattheiser mortuarium von 
1767 beschreibt den austausch von totennachrichten zwischen St. matthias 
und St. maximin näher.47 Für die maximiner außenstellen beförderte der 
mattheiser bote die mitteilungen als unbesiegelte, durch einen Faden zusam-
mengeheftete zettel. Das zur benachrichtigung der propstei Schwabenheim 
bestimmte Schriftstück deponierte er zusammen mit den von St. matthias für 
die bursfelder union bestimmten Schreiben im Kloster St. Jakob in mainz, 
von wo es nach Schwabenheim weitergeleitet wurde, die information für 
die im luxemburger refugium weilenden maximiner mönche jedoch in 
St. maria bei luxemburg.

39 Staarchtr best. z nr. 35.
40 Stabitr Hs 1644/380, S. 666 f.
41 Stabitr Hs 1644/380, S. 669–671.
42 Stabitr Hs 1644/380, S. 539–541; lHaKo best. 213 nr. 229.
43 Stabitr Hs 1644/380, S. 671 f.
44 Stabitr Hs 1644/380, S. 568 f.
45 lHaKo best. 211 nr. 1991.
46 lHaKo best. 211 nr. 2497, S. 129.
47 lHaKo best. 210 nr. 2400. 
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§ 28. m ö n c h e  a l s  S e e l s o r g e r

infolge ihrer unterschiedlichen zielrichtungen waren mönchtum und 
pastorat ursprünglich sehr gegensätzliche pole der religiosität. allerdings 
kannten das Spätmittelalter und die neuzeit durchaus übergänge zwischen 
beiden lebensformen, in denen zumeist eine unorganische Vermengung 
dieser ordines aus egoistischen motiven, nicht aber eine durch besondere 
umstände bedingte notwendigkeit gesehen wird. Doch hat vielleicht schon 
Willibrord nach seiner Weihe 695 zum bischof der Friesen durch den papst 
vor seinem einsatz in Friesland 697/698 das Kloster echternach als Stütz-
punkt seiner missionstätigkeit gegründet und es deshalb mit einem größeren 
Skriptorium ausgestattet.1 erinnert sei ferner an die mögliche, wenn auch 
nicht gesicherte missionstätigkeit der maximiner Klerikergemeinschaft im 
6. Jahrhundert im bitburger bereich,2 die allerdings wohl noch nicht in eine 
ordensregel eingebunden war.

angesichts der strikten trennung der 942 erbauten maximiner Kirche in 
bereiche für die mönche und für die laien und der Konzentration der Klos-
tergemeinschaft in der lothringischen und jungcluniazensischen reformzeit 
auf die in der regula geforderte monastizität kann bis zum 13. Jahrhundert 
die übernahme pastoraler aufgaben durch maximiner mönche ausgeschlossen 
werden. Doch besaß die abtei schon früh das patronat über viele pfarreien. 
zwar verringerte sich ihre zahl von 79 im Jahr 1140 auf 46 um 1200,3 die 
St. maximin danach jedoch bis zur Säkularisation zum größten teil behaup-
ten konnte. Verbunden mit dem patronat über diese Kirchen war das recht 
des abtes, ihre pfarrer dem jeweils zuständigen offizial zu präsentieren, 
der nach prüfung seiner eignung den vorgeschlagenen Kandidaten in das 
mit einem festen einkommen (beneficium) ausgestattete pfarramt einführte. 
Wurde eine patronatspfarrei der abtei jedoch inkorporiert, fiel dem Kloster 
auch das einkommen des pfarrers zu und der abt legte mit dem von ihm 
zu bestellenden ständigen, im Fall einer Incorporatio pleno iure jedoch wi-
derruflichen Vikar dessen entlohnung vertraglich fest. Die wirtschaftlichen 
Gewinne der abtei aus den ihr nicht inkorporierten pfarreien, in denen sie 
die zehnten mit dem pfarrer gewöhnlich teilte und bei deren besetzung 
sich der abt durch die präsentation einflussreicher Kandidaten, etwa von 

1 arnold angenendt, Willibrord im Dienste der Karolinger, in: annHistVerniederrh 
175 (1973), S. 60–113, hier S. 93; Ferrari, Sancti Willibrordi venerantes memoriam.

2 Hierzu: § 33.2.1.3.2.1. bitburg sowie § 7. Die anfänge.
3 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 87.
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Familiaren des papstes oder des Kardinals nikolaus von Kues sowie von 
Kanonikern der Stifte St. paulin, St. Simeon, pfalzel oder münstermaifeld 
Vorteile verschaffen konnte, die ihrerseits diese pfarreien durch besoldete 
Vikare verwalten ließen, wurden an anderer Stelle gestreift.4 in den der abtei 
inkorporierten pfarreien dagegen bestand vor allem bei einer Incorporatio 
pleno iure die möglichkeit für kürzere oder längere zeit auch einen mönch 
als pfarrer einzusetzen. inkorporationen erlaubten die trierer erzbischöfe 
dem Kloster vor allem in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, auf dem 
Höhepunkt ihres einvernehmens mit St. maximin, nämlich 1217 die Kirche 
St. michael in der maximiner Vorstadt, dann die sehr wohlhabenden pfarreien 
Steinsel 1223, Detzem 1225, longuich 1238 und mersch 1245, denen 1246 
noch die lothringische pfarrei breux folgte.5 eine zweite, zumeist mit der 
wirtschaftlichen notlage der abtei begründete inkorporationswelle erfolgte 
im 15. Jahrhundert und war nun nicht mehr durch die trierer erzbischöfe, 
sondern durch die Kurie und die mainzer und Kölner erzbischöfe getragen. 
Hierbei wurden St. maximin nicht nur 1437 die pfarreien Schwabenheim 
und 1487 taben inkorporiert, die die Grundlage für die errichtung ihrer 
künftigen propsteien bildeten, sondern 1450 auch ospern, 1473 sehr zum 
unwillen des trierer erzbischofs Diedenhofen, 1476 Fell und schließlich 
1517 die St. nikolauskapelle im Klosterbering. nicht inkorporiert dagegen 
war der abtei die pfarrei üxheim, deren besetzung mit einem maximiner 
mönch der Kölner erzbischof Dietrich aber 1443 erlaubt hatte, wovon sie 
sogleich Gebrauch machte. ähnlich gestattete 1675 der trierer erzbischof 
der gänzlich zerstörten abtei zur entlastung ihres Konvents ihre ihr nicht 
inkorporierte patronatspfarrei Freudenburg mit einem mönch zu besetzen, 
was St. maximin bis 1684 beibehielt.

tatsächlich hätte die abtei also seit dem 13. und verstärkt seit dem 15. Jahr-
hundert mehrere ihrer mönche auf pfarrstellen setzen können, machte von 
dieser möglichkeit jedoch nur in bescheidenem umfang Gebrauch. Veranlasst 
wurde sie hierzu hauptsächlich in wirtschaftlichen Krisenzeiten, um einigen 
mönchen unterhalt zu gewähren und die eigenen ausgaben für den Konvent 
zu verringern. Dies war beispielsweise 1443 nach der erlangung der pfarrstelle 
in üxheim geschehen, um 1450 in ospern, in den Jahren 1646 bis 1669 durch 
die besetzung der pfarrei Diedenhofen und von 1675 bis 1684 der pfarrei 

4 § 32. Wirtschaftsverfassung und Vermögenslage.
5 Quellenangaben hierzu und zum folgenden bei den einzelnen pfarreien in § 33.2. 

nach 1140 gesicherter besitz.
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Freudenburg. Gelegentlich begünstigten landesherrschaften die Verwaltung 
von pfarrämtern durch maximiner mönche als mittel der Gegenreformation, 
so 1608 in üxheim, vor allem aber zu Schwabenheim. Dort bemühten sich 
seit 1693 drei Konventuale um die rekatholisierung der region, restituierten 
mit unterstützung des pfälzischen Kurfürsten 1698 die katholische pfarrei 
und kamen 1705 auch in den besitz der ehemals evangelischen Kirche. 

bei der zuweisung von pfarrer- und Vikarsstellen, die auf Dauer mit 
maximiner mönchen besetzt werden konnten, war die abtei zunächst eher 
zurückhaltend. zum einen steigerten solche besetzungen kaum die einnah-
men des Klosters, da in einer ihm inkorporierten pfarrei die dem pfarrer 
verbleibenden, in der regel nur bescheidenen einkünfte kaum den von 
einem mönch beanspruchten aufwand überstiegen und zum anderen auch 
die Konventsstärke vom 15. bis zum 17. Jahrhundert erheblichen Schwankun-
gen unterlag, die größere personelle aderlässe nicht kontinuierlich gestattet 
hätten. auch hatte der päpstliche nuntius attilius amalteo 1610 anlässlich 
seiner Visitation solche amtsverwaltungen durch mönche als störend für die 
Klosterdisziplin bezeichnet und hierbei die St. michaelskirche vor der Klos-
terpforte und vielleicht auch die pfarrei üxheim im auge gehabt.6 Deshalb 
waren seit dem frühen 17. Jahrhundert nur die pfarrei taben und das Vikariat 
in der Kirche St. michael ständig mit maximiner mönchen besetzt und im 
frühen 18. Jahrhundert außer ihnen auch die pfarreien Schwabenheim und 
Großwinternheim.

Die motive der abtei für die beibehaltung der Stellenbesetzungen durch 
ihre mönche dürften relativ komplex gewesen sein. Das Vikariat in der 
St. michaelskirche beim Kloster, deren ordinarius vor 1722 der abt und 
danach infolge der sich in der abtei wieder bemerkbar machenden Vermö-
genstrennung der prior war, fiel hierbei nicht ins Gewicht. Der jeweilige 
Vikar nahm als Konventsmitglied aktiv am Klosterleben teil, bekleidete 
häufiger Klosterämter und dürfte, wie etwa brandt, melior oder paffrath, 
sein Vikariat eher als nebenamt betrachtet haben. Finanzielle überlegungen 
spielten bei den pfarrbesetzungen sicherlich keine rolle, denn die einkünfte 
der pfarrer von taben und Schwabenheim waren nur mäßig, jedenfalls weitaus 
geringer als in den ihr ebenfalls inkorporierten pfarreien mersch, longuich 
oder Fell, in denen nie ein maximiner mönch als pfarrer tätig war, und 
die der Schwabenheim benachbarten pfarrei Großwinternheim sogar recht 
bescheiden. eher dürfte in den propsteien Schwabenheim und taben die 

6 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018–1038.
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hierdurch den Klosteruntertanen demonstrierte einheit von geistlicher und 
weltlicher Verwaltung mitbestimmend gewesen sein, abgesehen davon, dass 
ihre pfarrer auch die Gottesdienste der propsteien, in denen sich im 18. Jahr-
hundert zumeist jeweils drei mönche befanden, wahrnehmen konnten. auch 
waren zu Schwabenheim und Großwinternheim ende des 17. Jahrhunderts 
die mönche auf Wunsch der pfälzischen regierung als pfarrer eingesetzt 
worden und erfreuten sich dort das ganze 18. Jahrhundert hindurch beim 
katholischen bevölkerungsteil großer beliebtheit.7 nicht auszuschließen ist 
ferner, dass die abtei in diesen pfarrstellen ein angemessenes Feld für den 
betätigungsdrang jüngerer, aktiver mönche sah, die der eintönigkeit des 
Klosteralltags zu entrinnen suchten, dabei jedoch auf ihre befähigung für 
solche ämter großen Wert legte. Der anteil der mönche unter ihnen, die 
später in der abtei höhere ämter erlangten, war deshalb sehr hoch. unter 
den zwölf pfarrern von taben im 18. Jahrhundert befanden sich ein späte-
rer abt (martin bewer), drei pröpste von taben (philipp Horsch, Gerhard 
poncin und Heinrich Feller) und je ein Subprior (nikolaus Winckelmann) 
und infirmar (ignatius otto), unter den 14 Schwabenheimer pfarrern seit 
1693 drei spätere äbte (nicetius andreae, Willibrord Wittmann und bene-
dikt Kirchner), drei pröpste von Schwabenheim (mauritius pennay, ignatius 
manheim und maurus möller) und je ein Subprior (nikolaus Winckelmann), 
infirmar (ignatius otto) und novizenmeister (Gabriel bartz) und unter den 
13 pfarrern von Großwinternheim seit 1693 ein späterer abt (nikolaus pac-
cius), vier pröpste von Schwabenheim (mauritius pennay, benedikt tandell, 
christian brandt und benedikt Wagner) sowie zwei prioren (Damian d’Hame 
und rudolf Grantz). neben ihren Fähigkeiten mag zu ihrer beförderung 
auch beigetragen haben, dass die außerhalb ihres Klosters lebenden mönche 
im Konvent offensichtlich sehr geachtet waren, sicherlich eine Folge der 
Gewohnheit der abtei, ihren mönchen ein jährliches Spatiamentum in einer 
dieser propsteien zu gewähren,8 wodurch die integration der außenstellen 
in die Klostergemeinschaft gefördert wurde.

Sicherlich können daher im 18. Jahrhundert die meisten abordnungen 
jüngerer mönche auf eine solche pfarrstelle als ein zeichen ihrer Wertschät-
zung verstanden werden, mit dem zugleich eine gewisse bewährungsprobe 
verbunden war. nur vereinzelt lassen sich bei solchen Versetzungen auch 
Korrekturmaßnahmen des abtes vermuten. Dies mag bei der entfernung 

7 Hierzu: Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 13–36.
8 Hierzu: § 17.2. Der Konvent.
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des bisherigen Klosterkellerars Damian d’Hame im oktober 1731 durch den 
soeben gewählten abt martin bewer aus dem Konvent und seine betrauung 
mit der unbedeutenden pfarrei Großwinternheim der Fall gewesen sein. be-
dingt war diese maßnahme möglicherweise dadurch, dass Damian d’Hame, 
ein bruder des regierenden abtes von tholey, ein Konkurrent bewers bei 
der abtswahl gewesen sein könnte. Sogleich nach bewers tod 1738 wurde 
d’Hame nach St. maximin zurückberufen und dort zwei Jahre später zum 
prior gewählt. ebenso dürfte in der ernennung des mit seinem abt in ein 
Verfahren vor der päpstlichen rota verstrickten mönchs martin creutz 
1764 als pfarrer von Großwinternheim und bald darauf von Schwabenheim 
ein mittel des abtes Willibrord Wittmann zu dessen entfernung aus dem 
unruhigen Konvent gesehen werden. Da creutz für diese pfarrstellen jedoch 
keine befähigung aufwies, dauerte seine abordnung nur kurze zeit.

liste der im 18. Jahrhundert pastoraldienste verrichtenden maximiner 
mönche:

K i r c h e  S t .  m i c h a e l :
michael bürden vor 1713
martin bewer vor 1719
ignatius manheim 1727–1728
christian brandt 1729–1731
markus Hitzler vor 1761
Willibrord Wittmann 1753–1761 (?)
rudolf Grantz vor 1764
paulus Fuccius 1764–1774
alexander melior 1774–1777
ambrosius paffrath 1778–1780
Willibrord cleber 1780–1787
nikolaus Watzelhahn 1787–1792
placidus Spinola 1792–1794

p f a r r e i  ta b e n :
petrus cornet um 1707
martin bewer 1709–1712
philipp Horsch 1714–1721
placidus Streff 1721–1731
Dagobert Dixius 1731–1738
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benignus Doetsch 1738–1743
Gerhard poncin 1743–1759
Heinrich Feller 1759–1762
ignatius otto 1762–1765
nikolaus Winckelmann 1765–1767
benignus bourgeois 1767–1801/1802

p f a r r e i  S c h w a b e n h e i m :
nicetius andreae 1693–1698
mauritius pennay 1698–1711
Johannes Horgard 1711–1729
ignatius manheim 1729–1734
antonius Guillaume 1734–1735
nikolaus Winckelmann 1736–1743
adalbert lorsch 1743–1745
Willibrord Wittmann 1745–1753
maurus möller 1753–1764
martin creutz 1764–1765
ignatius otto 1765–1767
benedikt Kirchner 1769–1785
Gabriel bartz 1785–1799
benedikt Kirchner 1799–1807

p f a r r e i  G r o ß w i n t e r n h e i m :
mauritius pennay vor 1698
nikolaus paccius 1698–1711
benedikt tandell 1719–1731
Damian d’Hame 1731–1738
christian brandt 1738–1742
michael müssig 1742–1745
benedikt Wagner 1745–1754
romanus Doetsch 1754–1756
paulus Fuccius 1757–1764
martin creutz 1764–1764
rudolf Grantz 1764–1780
Jakob Heitgen 1780–1786
Johannes nepomuk baumgarten 1787–1805
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außer diesen ständigen aufgaben des Vikariats und pastorats war die 
abtei kaum mit weiteren seelsorgerischen pflichten belastet. angesichts der 
personalstärke des Klosters, des hohen ausbildungsstandes seines Konvents,9 
seiner Größe und seines einzugsbereichs könnte dies verwundern, war jedoch 
sicherlich durch die Haltung St. maximins bedingt, die mit der trierer Diö-
zesanverwaltung nur selten kooperierte. eine aufgabe, die ein im maximiner 
Konvent verbleibender mönch als nebenamt wahrnehmen konnte, war die 
von 1583 bis nach 159910 und nach 1753 belegte tätigkeit maximiner Kon-
ventualen als beichtvater der nonnen von St. irminen. erzbischof Johann 
von trier hatte 1583 abt reiner von St. maximin und dessen nachfolger als 
Visitatoren der zuvor zeitweilig von der abtei St. matthias betreuten und von 
ihr bis 1541 auch mit einem beichtvater versehenen benediktinerinnenabtei 
unterstellt.11 als Visitator hatte abt reiner die klösterliche Disziplin und 
Klausur zu überwachen, die nonnen zu investieren, einzukleiden und mit 
einem beichtvater zu versehen.12 in seiner eigenschaft als Visitator urkundete 
abt reiner mehrmals13 und war noch 1607 Skrutator bei der Wahl der äb-
tissin von St. irminen. Sicherlich als Folge des sich rasch verschlechternden 
Verhältnisses St. maximins zu Kurtrier brach danach jedoch die Verbindung 
beider Klöster ab. Die äbtissinnenwahl 1656 zu St. irminen fand deshalb 
in anwesenheit des St. mattheiser abtes statt14 und 1679 wurde dort die 
Visitation durch abt cyrill von St. matthias durchgeführt.15 ein möglicher-
weise auf der abneigung der nonnen gegen die bursfelder consuetudines 
beruhendes resultat der Visitation des trierer Weihbischofs Johann niko-
laus von Hontheim im September 175316 war die erneute beauftragung der 
maximiner mönche als beichtväter des Frauenklosters. in dieser Funktion 
traten die mönche bis zur Säkularisation jedoch nie besonders hervor und 
in der maximiner Klosterhierarchie war das amt so bedeutungslos, dass es 
fast nie erwähnt wurde. 

 9 Hierzu § 17.2. Der Konvent.
10 Siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802: antonius von luxemburg.
11 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 721.
12 Staarchtr best. DmpG nr. 4; lHaKo best. 1c 43, S. 62–64.
13 So 1587 in lHaKo best. 1c nr. 105, fol. 46, und 1599 in best. 201 nr. 322.
14 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 373.
15 lHaKo best. 201 nr. 374.
16 trier, ba abt. 63,30 nr. 32.
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b e i c h t v ä t e r  z u  S t .  i r m i n e n :
markus Hitzler 1753–1756
Willibrord Wittmann 1756–1762
alexander melior 1763–1778
Willibrord cleber 1778–1787

Die inanspruchnahme der maximiner mönche durch die öffentlichen 
Gottesdienste, predigten und beichttätigkeiten in der maximiner abteikirche 
lässt sich kaum abschätzen, da hierzu keine überlieferungen vorliegen. in 
den Visitationsprotokollen von 1786 erwähnen mehrere Konventualen solche 
tätigkeiten, die besonders in den zeiten der Wallfahrten in der pfingstwoche, 
am maximinusfest und an peter und paul recht aufreibend seien. Der reguläre 
beichtvater in der Klosterkirche war für die laien damals der mönch igna-
tius otto,17 der auch von 1776 bis 1791 die Kapelle in dem nahegelegenen 
tarforst versorgte.

17 Siehe § 36.5. infirmare: ignatius otto.
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§ 29. D a s  H o s p i t a l

infolge der Weisungen der benedictusregel über die aufnahme von pilgern, 
armen und Kranken dürften zu St. maximin diese aufgaben schon früh 
hierzu bestimmte personen verwaltet haben. bereits in der interpolierten 
urkunde König arnulfs vom 11. Februar 893 wurde ein teil der dem Kon-
vent zugedachten einkünfte zur pflege der pilger und der armen bestimmt.1 
Die bezeichnung der hierfür bestimmten person war noch schwankend, wie 
die des 923 erwähnten Gainardus als susceptor pauperum zeigt.2 auch wenn 
die karitativen leistungen der abtei im 11. Jahrhundert nur in urkunden 
erwähnt wurden, deren echtheit zweifelhaft ist,3 kann vorausgesetzt werden, 
dass St. maximin damals ein Hospital besaß, dessen frühere existenz auch 
in der Weiheinschrift für das neue Hospiz 1248 bezeugt ist.4 Seine pflege 
legte 1140 papst innozenz ii. der abtei ans Herz.5 namentlich benannt ist 
der Hospitalar allerdings erstmals um 1217,6 als sich das Hospital von der 
infirmarie vermögensrechtlich bereits getrennt hatte und beiden institutionen 
eigene Verwalter vorstanden.

Während zunächst die infirmarie eine großzügige Vermögensausstattung 
erhielt, die sie bis in das 15. Jahrhundert behaupten konnte, begann die neu-
belebung des Hospitals erst um 1240 durch abt Heinrich iii. er errichtete 
um 1240 noch in den Klostergebäuden ein dem hl. maximin geweihtes neues 
Hospital. Durch Schenkungen, ablassprivilegien7 und durch die inkorpora-
tion der pfarreien mersch und breux8 sowie weiterer sieben lothringischer 
pfarreien konnte er dessen institutionelles Vermögen soweit aufstocken, dass 
im Juni 1248 das neue Hospitalgebäude außerhalb des Klosterberings in der 
maximiner Vorstadt bezogen werden konnte.9 Geweiht war es zunächst zu 
ehren des Hl. Kreuzes und der hll. maria, nikolaus, Katharina und elisabeth. 

1 mGH D arn nr. 114.
2 mub 1 nr. 163.
3 1051 von Heinrich iii. bei der rückerstattung des Hofes brechen in mGH D H iii 

nr. 262 und von papst leo ix. in mub 1 nr. 333.
4 novillanius, chronicon, S. 1020; Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 187.
5 mub 1 nr. 516.
6 Stabitr Hs 1644/377, S. 963 f.
7 mub 3 nr. 824, nr. 842 und nr. 948; lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 232 f.
8 mub 3 nr. 816.
9 mub 3 nr. 949, zum Hospital nach 1240: pilgram, Die vereinigten Hospitien, 

S. 44–52, und Frank G. Hirschmann, civitas Sancta. religiöses leben und sakra-
le ausstattung im hoch- und spätmittelalterlichen trier, in: anton/Haverkamp, 
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Doch war die Verehrung der erst 1227 verstorbenen und 1235 kanonisierten 
elisabeth in der mitwelt bereits so groß, dass ihr patronat namensgebend 
wurde. 

mit dem auszug des Hospitals aus der abtei war auch eine stärkere ab-
koppelung seiner institution vom Kloster verbunden. es bildete nun eine 
eigene vermögensrechtliche Körperschaft, geleitet von einem durch den abt 
bestimmten maximiner mönch als Hospitalar. als Dirigent des Hospitals 
wurde er bis ins 16. Jahrhundert, als sich die leitungs- und ausführungs-
funktionen wieder trennten, auch provisor des Hospitals oder magister 
hospitalis genannt. ihm stand ein Verwaltungsrat, die Hospitalsbruderschaft, 
zur Seite. ihr gehörten neben einigen maximiner mönchen vor allem Stifts- 
und Weltgeistliche der Stadt trier sowie laien, größtenteils aus ratsfähigen 
Familien der Stadt, an,10 im idealfall 30 Geistliche und 30 laien, unter denen 
auch Frauen aufgenommen werden konnten, falls sie zu größeren Stiftungen 
in der lage waren.11

nicht nur das sakrale, auch das wirtschaftliche eigenleben des Hospitals 
gewann in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts rasch an bedeutung, 
nachdem 1256 seine Güterzuweisungen aus dem abteibesitz sanktioniert 
worden waren.12 Der um 1280 angelegte liber hospitalis,13 der jedoch wegen 
der unsystematischen bindung seiner einzelteile im 18. Jahrhundert, des 
Verlusts mehrerer blätter und seiner starken randbeschneidungen schlecht 
erhalten ist, und eine Vielzahl von Geschäftsurkunden machen das ausgedehnte, 
durch Schenkungen und erwerbungen entstandene netz der Hospitalsgüter 
deutlich, die teilweise in eigenen Höfen mit Keltern und Scheuern organisiert 
waren. einer genaueren untersuchung bedürften hierbei die aktivitäten der 
Hospitalsverwaltung bei der allgemeinen intensivierung des landesausbaus 
im 13. Jahrhundert. Gesichert ist, dass sie beispielsweise 1256 bei Kürenz, 
vor 1267 bei tarforst und vor 1269 bei matten unbebautes land erhalten 
und es kultiviert hat.14 Doch behinderten die Güter des Hospitals die Wirt-
schaftsentwicklung und -organisation der abtei selbst teilweise erheblich 

2000 Jahre trier 2, S. 399–476, darin: 11. Hospitäler und bruderschaften, S. 444–449, 
hier S. 446.

10 mitgliederverzeichnisse in lHaKo best. 211 nr. 2122.
11 zur Hospitalsbruderschaft siehe § 27. bruderschaften.
12 mub 3 nr. 1376.
13 lHaKo best. 211 nr. 2122.
14 1256: lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 5; vor 1267: mrr 3 nr. 2274; 1269: Staarchtr 

best. ta 62 nr. 5.
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in ihren besitzzentren.15 auf ihnen agierten die provisoren des Hospitals 
und ihr personal durchaus selbständig, ohne dass eine Koordination und 
lenkung durch den abt erkennbar wird oder die erst im 17. und 18. Jahr-
hundert festzustellende aufsicht des priors über sie. bis etwa 1400 wuchs 
auch das personal der Hospitalsverwaltung, die nun neben den Weltgeistli-
chen zur erledigung der anstehenden arbeiten auch einen eigenen Kellerar 
und Knechte, teilweise aber auch ihre pfründner und präbendare anstellte. 
Hierdurch war im Verlauf weniger Jahrzehnte in dem St. elisabethhospital 
ein großer, reichlich mit liegenschaften und Finanzmitteln ausgestatteter 
Wirtschaftsbetrieb entstanden, der vor allem bei den immobiliengeschäften 
in trier und in der maximiner Vorstadt eine wichtige rolle spielte.

Die hieraus entstandenen Schäden, dass die weltliche Geschäftigkeit den 
durch benedikt vorgegebenen zielen eines Klosterhospitals, der pflege der 
Kranken und Schwachen, abträglich sei und dass die misswirtschaft der 
provisoren seit etwa 1390 zu hohen Schulden geführt habe, beklagte abt 
rorich bereits im September 1401 ausführlich, als er eine reform plante und 
seinen neffen nikolaus zum Hospitalar ernannte.16 offensichtlich zeitigte 
seine maßnahme jedoch keine greifbaren Verbesserungen in dem zustand des 
Hospitals. es hatte seit dem späten 14. Jahrhundert seinen ursprünglichen 
charakter als aufnahmestätte für pilger und arme zunehmend verloren und 
war weitgehend zur ständigen unterkunft von pfründnern und präbendaren 
geworden.17 in diesen Jahrzehnten ging auch der umfang seiner eigengeschäfte 
merklich zurück und der einfluss der bruderschaft als Selbstverwaltungsorgan 
machte sich nicht mehr bemerkbar. erst die einführung der reformen rodes 
in der abtei beendete auch die Selbständigkeit der Hospitalsverwaltung. im 
Gegensatz zu früher18 wurde nun bei Geschäften des Hospitals das einver-
ständnis des abtes häufiger, wenn auch nicht regelmäßig vermerkt. nach 

15 einzelne beispiele hierfür in § 33.2. nach 1140 gesicherter besitz, etwa in 
§ 33.2.1.2.1.4. lintgen, in § 33.2.1.2.1.7. mersch oder in § 33.2.2.1.1.3. matten.

16 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 30.
17 Hierzu § 18.5. präbendare. typische pfründnerverträge finden sich schon 1329 

in Stabitr Hs 1644/377, S. 935–937, 1383 in lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 145 f., 
1386, ebd., S. 274–276, und 1431, ebd., S. 13–15.

18 ausnahmen vor 1436 sind die Hospitalurkunden von 1347 in lHaKo best. 211 
nr. 2118, S. 75 f., sowie 1379, ebd., S. 254–256, in denen die zustimmung des abtes 
ausdrücklich vermerkt wurde. bedingt ist sie wohl dadurch, dass der abt in der ma-
ximiner Vorstadt und zu ruwer, worüber diese urkunden handeln, der Grundherr 
war.
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1460 blieb die Stelle des Hospitalars zunächst gänzlich unbesetzt19 und abt 
antonius und seine nachfolger nannten sich in den urkunden selbst provisor 
beziehungsweise Regierer des Hospitals.20

erst die neue Hospitalsordnung vom mai 1507 kannte wieder einen in 
übereinstimmung mit der benedictusregel vom abt nun mit zustimmung 
der Senioren ernannten und absetzbaren maximiner mönch als Hospitalar.21 
er sollte nun aber im Konvent verbleiben und an dessen chordienst teil-
nehmen, wenn er nicht durch gottesdienstliche Verpflichtungen im Hospital 
verhindert war. er hatte dem abt rechnung zu legen, die überschüsse des 
Hospitals an die Klosterkasse zu liefern sowie das Siegel und die urkunden 
des Hospitals in einer Kiste mit zwei Schlössern aufzubewahren, zu denen 
er und der abt jeweils einen Schlüssel hatten. Seit Dezember 150722 lassen 
sich bis zum ende des 16. Jahrhunderts daher wieder einige Hospitalare 
namentlich feststellen. Der umfang ihrer tätigkeit entsprach jetzt dem der 
inhaber der anderen Klosterämter, während der abt selbst seine Stellung als 
provisor des Hospitals beibehielt.23 nach 1600 blieb das amt des Hospitalars 
jedoch erneut unbesetzt, bedingt vermutlich durch die empfehlungen der 
päpstlichen nuntien 1610 und 1621, im Hospitalsbereich nach möglichkeit 
nur weltliche personen einzusetzen. ein neuer Hospitalar findet sich erst 
wieder 1789, als das amt infolge des Drängens des trierer erzbischofs und 
der Stadt trier auf die Wiederherstellung des maximiner Hospitals erneut 
besetzt werden musste. es wurde damals von abt Wittmann selbständig ver-
geben, nachdem er sich mit seinem Konvent nicht auf das ernennungsrecht 
hatte einigen können.

Die Vakanz des amtes bedeutete nicht auch das ende des von der abtei 
unterhaltenen Hospitalbetriebs. allerdings wurden 1522 entweder vor der 
ankunft Franz von Sickingens oder nach dessen abzug die Hospitalgebäu-
de durch die trierer bürger zerstört.24 eine durch novillanius überlieferte 

19 lHaKo best. 211 nr. 633.
20 So 1463 in lHaKo best. 211 nr. 639, 1465 und 1485 in best. 186 nr. 467: quia vero 

rectores seu provisores hospitalis predicti sumus.
21 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 86r–87r.
22 Staarchtr best. ta 62 nr. 71.
23 beispielsweise 1547 in Staarchtr best. ta 62 nr. 78, als der abt als provisor zusam-

men mit dem Hospitalar ein ehepaar als präbendare aufnahm.
24 So 1523 abt Vinzenz an papst clemens Vii. in Stabitr Hs 1626, S. 706 f.; Scheck-

mann, excidium imperialis monasterii s. maximini, in Stabitr Hs 1622/405 und in 
lHaKo best. 701 nr. 85 sowie novillanius, chronicon, S. 1035.
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inschrift über dem eingang des Hospitals auf dem früheren platz in der 
maximiner Vorstadt könnte freilich andeuten, dass seine reparatur schon 
bald in angriff genommen wurde.25 beendet wurde sein Wiederaufbau aber 
erst durch abt reiner biwer (1581–1613). Sowohl 1610 wie 1621 belobigten 
die päpstlichen nuntien den klösterlichen Hospitalsbetrieb.26 nach 1618 
waren hier zeitweilig auch einige aus der pfalz vertriebene Katholiken un-
tergebracht. Die Darstellung der Hospitalgebäude auf dem Grundriss von 
antoni um 1660 zeigt, dass sie aus einem eingeschossigen Kirchenraum mit 
zwei altären in der mitte, einem größeren Gemeinschaftsraum und etwa zehn 
einzelräumen der pfründner bestanden. ihnen schloss sich die eigentliche 
Herberge mit einem Gemeinschaftsraum und fünf Kammern an.27 nach ihrer 
erneuten zerstörung 1674 wurden die Gebäude nochmals notdürftig herge-
stellt, dienten aber bis 1777 hauptsächlich als behelfsräume für die ebenfalls 
abgetragene St. michaelskirche.

abt alexander Henn, der die bisher beim Hospital bestehenden 1141 
messstiftungen auf 365 in der abteikirche zu lesenden messen vereinfacht 
hatte, bedauerte 1688 allerdings lebhaft die Verwendung der bisherigen 
Hospitaleinkünfte für den Wiederaufbau der abteigebäude28 und gab in den 
Gebäuden auch zwölf armen männern unterkunft und unterhalt.29 Seine 
nachfolger ließen die von abt Henn eingeführten Getreideausgaben jeden 
Dienstag und Donnerstag an der Klosterpforte für die armen sowie die Spei-
sung von etwa 30 bis 50 trierer Geistlichen vier mal im Jahr bestehen.30 um 
1774 gab die abtei an drei Wochentagen brot für die armen an der Kloster-
pforte aus, wobei sich nach zeitgenössischen berichten die Straße zur abtei 
derart füllte, dass der eindruck einer prozession zur Klosterkirche entstand.31 
trotzdem verwendeten die äbte auch größere teile der Hospitaleinkünfte für 
die belange der abtei. So soll laut der aussage michael Winckelmanns abt 
Wittmann noch 1763 erklärt haben: Wenn wir das Hospital wieder herstellen 
lassen, können wir nicht mehr so wohl leben, wie anjetzo … Dies kann mein 
Successor thun, wenn er will.32

25 Fuchs, inschriften 2,1, S. 61 f.
26 lHaKo best. 1c nr. 9843 und Stabitr Hs 1644/375, S. 1018–1047.
27 einzelheiten bei pilgram, Die vereinigten Hospitien, S. 44–52.
28 lHaKo best. 1c nr. 9843.
29 loranus, traurender adler, siehe § 2.3. leichenpredigten.
30 lHaKo best. 1c nr. 11224, S. 39 f.
31 lHaKo best. 1c nr. 19080.
32 lHaKo best. 1c nr. 9843.
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nach der anzeige des Klosterarchivars michael Winckelmann im Herbst 
1764 beim erzbischof über den missbrauch der abtei mit dem Hospital-
vermögen versuchte die trierer Verwaltung, die einkünfte für ihre durch 
die aufklärung geprägte armen- und Sozialpolitik zu nutzen. um solche 
Forderungen abzuwehren, machte abt Wittmann zunächst geltend, dass 
die abtei an Stelle der Hospitalgelder jährlich 400–500 malter Korn unter 
die armen verteile, teils an der Klosterpforte, teils in luxemburg, da die 
luxemburger regierung dem export des Getreides nicht zustimmen würde. 
tatsächlich weist auch Wittmanns manuale durchschnittliche Geldausgaben 
von jährlich 400 rtl., nach 1775 sogar von über 700 rtl. für die armen an 
der Klosterpforte aus sowie Sonderausgaben für die in trier bereits beste-
henden Hospitäler, für den unterhalt von zwölf armen Studenten und für 
einzelne Waisenkinder.33 bei letzteren erscheint in einigen Fällen deren Höhe 
allerdings so suspekt, dass es sich hierbei auch um alimentationszahlungen 
handeln könnte. ebenfalls beschrieben um 1774 einige mönche den andrang 
der bedürftigen an den drei mal in der Woche von der abtei ausgerichteten 
gemeinen Brot-Tagen.34 Darin sahen der erzbischof und Hontheim jedoch 
keinen ersatz. ihrer meinung nach würde diese art von Wohltätigkeit mehr 
Schaden als nutzen bringen, zumalen es nur faule Bettler und nichtsnutziges 
Volk – so sich dem gemeinen Gespräch nach auf die St. Maximinische heira-
ten (gemeint die kosten- und gebührenfreie Heirat unbemittelter leute in 
der abteikirche, bei der das Kloster gelegentlich sogar das Hochzeitsmahl 
beisteuerte) –, anhero ziehet.35 Deshalb müsse eine gemischte Kommission 
über die zweckbestimmung der einkünfte verfügen.36 Weil es sich jedoch als 
äußerst schwierig erwies, den alten Hospitalfonds zu rekonstruieren, blieb 
die Verwendung seiner Gelder offen, wobei seitens des Kurstaats immer 
wieder neue projekte vorgeschlagen wurden, etwa als Startkapital zu einem 
trierer armenfonds oder als regelmäßige zahlung an das trierer Stadthos-
pital.37 auch bei den Fragen der Visitationskommission im Frühjahr 1786 
argumentierten viele mönche zunächst, dass die realen ausgaben der abtei 
für milde zwecke höher seien als die Hospitaleinkünfte, dass die Güter des 
früheren Hospitals zum großen teil aus dem abteivermögen stammten und 
daher wieder zurückgenommen werden könnten sowie, sicherlich wahrheits-

33 Stabitr Hs 1652b/948b.
34 lHaKo best. 1c nr. 19080.
35 lHaKo best. 1c nr. 9843.
36 lHaKo best. 1c nr. 11224.
37 lHaKo best. 1c nr. 9843.
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widrig, dass der Hospitalsfonds nicht mehr rekonstruiert werden könne, da 
der frühere Klosterarchivar Winckelmann die wichtigsten Hospitalurkunden 
nach england mitgenommen habe.38

um schließlich den Forderungen eines Jahresbeitrags von 2400 rtl. an den 
trierer armenfonds zu entgehen,39 beschlossen im august 1789 abt und 
Konvent die Wiederherstellung des St. elisabethhospitals,40 das wiederum 
außerhalb der abtei bei der St. michaelskirche erbaut werden sollte und womit 
im Frühjahr 1791 begonnen wurde. Damit war der jetzt auch zum innerklös-
terlichen zankapfel gewordene Streit wegen des Hospitals noch keineswegs 
beendet. zunächst entstand wegen der Wiederbesetzung des Hospitalarsamts 
nach 190 Jahren zwischen dem Konvent und dem abt eine erbitterte aus-
einandersetzung, in der sich abt Wittmann mit seinem Kandidaten Josef 
Schimper durchsetzen konnte. Darauf verfiel die Konventsmajorität auf den 
Gedanken, den auf 10 000 bis 12 000 rtl. veranschlagten neubau einzustellen 
und stattdessen dem trierer bürgerhospiz jährlich 1200 rtl. und dem Hos-
pital in Kues 600 rtl. anzubieten.41 Dennoch schritt der neubau fort, doch 
bleibt fraglich, ob er beim einmarsch der französischen armee im august 
1794 bereits fertig gestellt war, da er anscheinend nie eingeweiht oder offiziell 
in betrieb genommen wurde. als der 1794 nach luxemburg geflohene abt 
Wittmann 1795 nach trier zurückkehrte, nahm er nicht zu St. paulin bei seinen 
übrigen Konventualen, sondern in dem neuen Hospitalgebäude Wohnung, 
wo er am 15. Dezember 1796 verstarb. als Hospital wurde das Gebäude 
1802 von der französischen Verwaltung den Vereinigten trierer Hospizien 
zugewiesen, deren präsident und Sekretär die früheren maximiner mönche 
placidus Spinola und christian macher waren.42 als institution bestand das 
Hospital noch bis 1806, danach wurden seine Gebäude versteigert und 1904 
abgerissen, seine Güter und einkünfte jedoch den neugebildeten Vereinigten 
trierer Hospizien zugewiesen. 

Das spitzovale, ca. 52 × 34 mm große Siegel des Hospitals lässt sich von 
1284 bis 1467 nachweisen.43 es zeigt die stehende hl. elisabeth mit nimbus, 

38 lHaKo best. 1c nr. 19075; hierzu siehe auch § 36.3.3. Subkellerare 1728–1784: 
michael Winckelmann.

39 lHaKo best. 1c nr. 9844 und nr. 19060.
40 lHaKo best. 1c nr. 19060.
41 lHaKo best. 1c nr. 19060.
42 lHaKo best. 276 nr. 25679.
43 1284: Wampach 5 nr. 114; 1467: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 297.
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langem Gewand und einem Geißelgürtel (abb. 18).44 Sie hält in den ausge-
streckten Händen Kleidungsstücke, die sie einer sitzenden, halbnackten und 
einer stehenden, bekleideten person reicht. Die umschrift lautet: S(igillum) 
HoSpitaliS Sancte elizabet treV(irensis).

44 Guter abdruck in lHaKo best. 186 nr. 164.



6. beSitz

mit Hilfe der zahlreichen archivalien, vor allem in trier und in Koblenz, 
lässt sich die Wirtschafts- und besitzgeschichte der abtei in einem umfang 
darstellen, die den rahmen dieser monographie bei weitem überschreiten 
würde. angesichts der Größe des Klosterbesitzes, seiner weiten Streuung 
von lothringen bis in den Westerwald und in den taunus und vom Köl-
ner erzstift bis in die nördliche pfalz ist hier eine genaue Darstellung der 
Geschichte und der Struktur der einzelnen besitzkomplexe nicht möglich. 
auch stand die ältere Wirtschafts- und Gütergeschichte St. maximins schon 
häufiger im blickpunkt der Forschung, weshalb für einzelne bereiche auf 
weiterführende literatur verwiesen werden kann, etwa für den besitz der 
abtei bis um 1200 auf erich Wisplinghoff und thomas Gießmann, für die 
besitzstruktur der Klostergüter und ihre bewirtschaftung um 1200 auf rei-
ner nolden und bei einzelnen aspekten der früh- und hochmittelalterlichen 
Klosterwirtschaft auf Karl lamprecht und auf charles-edmond perrin.1 
Verglichen mit der für die frühen perioden umfangreichen Forschung zur 
Wirtschaft und zum besitz der abtei sind dagegen die lücken zur besitz-
geschichte des spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Klosters beträchtlich. 
Sie können hier nicht durchgehend geschlossen, sondern nur mit gelegentlich 
knappen zusammenfassungen gefüllt werden.

§ 30. ü b e r l i e f e r u n g e n

Die umfangreiche besitzbestätigung des papstes innozenz ii. 1140 bietet 
den frühesten, möglicherweise jedoch nicht ganz zweifelsfreien ungefähren 
überblick über die Güter und rechte der abtei.2 abgesehen von den ersten 
besitznachweisen des Klosters überhaupt im 8. Jahrhundert im rheinhessi-
schen raum als anrainer anderer kirchlichen institutionen,3 stehen vor dem 
12. Jahrhundert zur maximiner besitzgeschichte nur die 69 Königs- und 

1 Wisplinghoff, untersuchungen; Giessmann, besitzungen; nolden, urbar; lam-
precht, Deutsches Wirtschaftsleben; perrin, recherches.

2 mub 1 nr. 516.
3 Vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 65 f.
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papsturkunden sowie die 29 privaturkunden des Klosterarchivs zur Verfü-
gung.4 unter ihnen nehmen für besitzgeschichtliche Feststellungen die frühen 
privaturkunden des Klosters einen höheren Stellenwert ein als die Königs- und 
papsturkunden. bedingt sind ihre aussagemöglichkeiten nicht nur wegen 
ihrer authentizität, da nur eine der privaturkunden verfälscht sein dürfte,5 
sondern weil sich in den precarien, Schenkungen und tauschverträgen auch 
die Herkunft, organisation und Struktur einiger maximiner besitzungen, 
vor allem im bereich der späteren Herrschaft luxemburg, nachvollziehen 
lassen. Für solche untersuchungen können aus der Gruppe der 69 Königs- 
und papsturkunden dagegen kaum resultate gewonnen werden. laut den 
Feststellungen von theo Kölzer dürften 33 dieser Diplome gefälscht und 
drei weitere interpoliert sein, eine zahl, die sich nur geringfügig verringert, 
wenn von ihnen einige bezüglich ihrer echtheit in der Forschung umstrittene 
urkunden vor allem des 10. Jahrhunderts ausgenommen werden, die zum 
klösterlichen besitz jedoch keine aussagen erlauben. listen über den Klos-
terbesitz finden sich nämlich ausschließlich in den allgemein als Fälschungen 
erkannten privilegien- und Güterbestätigungen der Könige und päpste. Für 
die maximiner besitzgeschichte kann ihnen kein unmittelbarer Quellenwert 
zuerkannt werden, nicht so sehr wegen des Fälschungscharakters der Dip-
lome an sich, sondern wegen der Willkürlichkeit ihrer insgesamt 13 mehr 
oder weniger ausführlichen listen. Während erich Wisplinghoff in den Fäl-
schungen noch echte Vorlagen für die besitzaufzählungen vermutet und aus 
ihnen Schlüsse für den besitzstand der abtei gezogen hat, erbrachte theo 
Kölzer den nachweis, dass bezüglich des namensbestandes und ihrer abfolge 
keine der listen mit einer anderen übereinstimmt.6 Deshalb dürften ihnen 
keine realen Vorlagen zugrunde liegen, sondern sie wurden größtenteils von 
dem Fälscher benzo, beziehungsweise berengoz, ohne erkennbares System 
zusammengestellt. mangels weiterer überlieferungen lässt sich auch häufig 
nicht entscheiden, ob die einzelnen Spurien in einer den tatsächlichen besitz 
verteidigenden absicht als formale Fälschungen oder bewusst als inhaltliche 
Fälschungen gefertigt wurden.7 Sicherlich erlauben die listen, in denen grö-
ßere erst durch das urbar um 1200 bezeugte Güterkomplexe gänzlich fehlen,8 
keine konkreten aussagen zur frühen besitzgeschichte des Klosters, sind 

4 Kölzer, Studien, S. 20–22.
5 mub 1 nr. 237, vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 197.
6 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 154; Kölzer, Studien, S. 175–177.
7 Kölzer, Studien, S. 230–243.
8 Vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 63.
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aber trotzdem nicht ganz wertlos. bei ihren jeweils willkürlich angeordneten, 
für gewöhnlich pauschal und ohne die spätere Spezifizierung verwendeten 
lokalen bezeichnungen könnte es sich trotzdem um eine feste besitzgruppe 
handeln, bei der nur wenige ortsnamen in späteren Klosterüberlieferungen 
nicht mehr auftauchen. möglich, wenn auch keineswegs zwingend, ist daher, 
dass sich unter diesen namen Klosterbesitz des 11. und 12. Jahrhunderts 
allgemein verbirgt,9 dessen Herkunft und umfang durch überlieferungen 
jedoch nicht zu bestimmen sind.

Wirkliche Sicherheit über den Güterbestand der abtei ist erst durch die 
umfangreiche, geographisch nach Diözesen gegliederte besitzbestätigung 
des papstes innozenz ii. vom 6. mai 1140 zu gewinnen.10 Sie kennt an 85 
orten besitzungen der abtei, weist aber im Vergleich mit den verschiedenen 
Fassungen des einige Jahrzehnte danach redigierten maximiner urbars vor 
allem im lothringischen bereich einige lücken auf.11 Sie können nicht allein 
durch die genaueren geographischen bezeichnungen im urbar erklärt wer-
den, was für die Klostergüter im umkreis der abtei vielleicht als Folge ihrer 
fortschreitenden Villikation im 12. Jahrhundert der Fall sein mag. auffallend 
an der besitzliste der papsturkunde ist ferner, dass sie 1140 der abtei an 79 
orten die Kirchenrechte zuschreibt, während dies im urbar nur noch bei 46 
orten der Fall ist und 13 Kirchen als lehen ausgegeben sind.12

Seit dem späten 12. Jahrhundert werden dann, nicht zuletzt auch wegen 
ihrer guten überlieferung in zahlreichen Kopiaren, die Vielzahl der urkun-
den des maximiner archivs zur wichtigsten Quelle für die Geschichte der 
Güter- und Wirtschaftsentwicklung der abtei. angaben zur anzahl der 
urkunden in den einzelnen Jahrhunderten finden sich bei Gießmann,13 die 
jedoch beträchtlich nach oben korrigiert werden müssen, da die von ihm 
zugrunde gelegte urkundenliste des Koblenzer archivs nur die wichtigsten 
Kopiare berücksichtigt hat. auf die einzelnen urkundenfonds des Klosters, 
auf zahlreiche Kopiare seit dem frühen 13.14 bis zum 16. Jahrhundert15 sowie 
auf die urkundenabschriften bei der neuordnung des maximiner archivs 

 9 Vgl. Giessmann, besitzungen, S. 49.
10 mub 1 nr. 516.
11 Vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 63.
12 Giessmann, besitzungen, S. 48 anm. 52.
13 Giessmann, besitzungen, S. 37; ferner § 4. Das archiv.
14 lHaKo best. 211 nr. 2111.
15 lHaKo best. 211 nr. 2112–2119.
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gegen ende des 17. Jahrhunderts16 einschließlich des archivium maximini-
anum17 wird in § 4. Das archiv näher eingegangen. eine analoge beschrei-
bung der für die besitzgeschichte ebenfalls aussagekräftigen lehensregister 
des Klosters findet sich in § 18.1. Scharmannen, ministeriale, Schultheißen, 
Schöffen und lehensleute. Hier soll lediglich das für die besitzerforschung 
wichtigste nichturkundliche Schriftgut, nämlich einige der speziell für die 
Sicherung des besitzes und für die Wirtschaftsführung angelegten register 
und amtsbücher vorgestellt werden. Da sie in den meisten Fällen zunächst 
bestandteile des archivs des Kellerars waren,18 sind die Verluste bei diesem 
Schriftgut infolge mehrerer Kassationen noch während des bestehens der 
abtei wie auch bei und nach ihrer aufhebung weitaus höher als bei den 
urkunden. beispielsweise lassen sich nur noch geringe reste aus dem einst 
umfangreichen rechnungswesen sowohl für die Kasse des abtes wie der 
Kellerare, für die allgemeine Klosterkasse und eher zufällig erhaltene ein-
zelrechnungen für die übrigen offizien nachweisen.

außer in den im original oder als abschriften überlieferten urkunden 
sind wichtige Quellen zum besitzstand und zur Gütergeschichte der abtei 
in folgenden registern und amtsbüchern erhalten:
Das u r b a r  u m  1 2 0 0 : Seit den untersuchungen von charles-edmond 

perrin steht fest,19 dass der nach 1227 in den liber aureus übernommenen 
endfassung (Fassung iii) des urbars zwei frühere redaktionen zu Grunde 
liegen, die durch das Fragment eines auf die Jahre 1150–1175 zu setzenden 
rotulus20 und durch die Kopie einer bearbeitungsstufe um 1175–1200 
überliefert sind. alle drei Fassungen sind in der einzigen wissenschaftlichen 
ansprüchen genügenden edition durch reiner nolden berücksichtigt.21 
ohne das Sondervermögen der Kustodie und den besitzkomplex um 
münsterappel dürfte um 1220 laut den einzelnen Fassungen die abtei 72 bis 
75 Villikationen mit etwa 1000 Hufen besessen haben,22 deren zuordnung 
gelegentlich allerdings probleme aufwirft,23 deren geographische anord-

16 Stabitr Hs 2101/687 und Hs 1632/396.
17 Stabitr Hs 1644/372–386.
18 Siehe § 4. Das archiv.
19 perrin, recherches, S. 512–540.
20 lHaKo best. 211 nr. 140.
21 nolden, urbar.
22 So perrin, recherches, S. 541; vgl. Giessmann, besitzungen, S. 52 f.
23 nolden, urbar, S. 14–18; laut perrin, recherches, S. 543, erfolgte die Gliederung 

auf Grund des günstigsten reisewegs eines aus trier kommenden Visitators, was 
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nung jedoch insgesamt einleuchtet.24 an ihr orientiert sich auch das älteste 
lehensregister der abtei, das der jüngsten Fassung beigefügt ist.25 infolge 
seines informationsreichtums über Größe und bewirtschaftungsart der 
einzelnen Villikationen und lehen wurde das urbar zu einem wichtigen 
ansatzpunkt für Forschungen zur organisation früher Grundherrschaften.26

Der z i n s r o d e l  u m  1 3 0 0 :27 entgegen früherer annahmen28 dürfte es sich 
bei diesem ohne Kopfteil überlieferten pergamentfragment nicht um eine 
aufstellung der Gesamteinkünfte der abtei, sondern des in ihr integrierten 
St. elisabethhospitals handeln.29 Hierfür spricht der bescheidene umfang 
der einkünfte und das überwiegen der Geldzinse statt der naturalabgaben, 
vor allem jedoch die lage der hier genannten abgabepflichtigen Güter zu 
trier und seinen Vororten, an der unteren Saar sowie an der ober- und 
mittelmosel, wo sich die Schwerpunkte der Hospitaleinkünfte finden.

V e r z e i c h n i s  der St. maximin gehörenden p f a r r e i e n  des 14. oder 
15. Jahrhunderts:30 Wie der bestand der Kirchen und die Form der orts-
namen wahrscheinlich machen, dürfte die Vorlage des um 1690 kopierten 
Verzeichnisses aus dem späten mittelalter stammen. Die nach Diözesen 
und darunter nach archidiakonaten gegliederte liste nennt 48 Kirchen, 
ein zusätzliches Verzeichnis das Kollationsrecht der abtei über weitere 
neun altäre.

K o p i a r -  und K o n z e p t e n b u c h  der äbte rorich und lamprecht:31 
es betrifft nicht die allgemeine Güterverwaltung des Klosters, sondern 
nur das im abtshaus verwahrte archiv des abtes32 und seine einkünf-
te. Durch zahlreiche Hände von etwa 1365 bis 1425 kurrent gehalten, 
enthält es auch einige originalschreiben und nachträge bis etwa 1480. 
Wie die blattzählung in römischen ziffern des 15. Jahrhunderts deutlich 

beim Vergleich der drei Fassungen etwas künstlich erscheint, vgl. Giessmann, be-
sitzungen, S. 169–174.

24 Giessmann, besitzungen, S. 54 f.; nolden, urbar, S. 18 f.
25 ediert von nolden, urbar, S. 147–154; vgl. Giessmann, besitzungen, S. 57–59.
26 literatur bei nolden, urbar, S. 11 anm. 16 und 17.
27 Staarchtr best. b nr. 17; als besser erhaltene abschrift in Stabitr Hs 1644/384, 

S. 569–582.
28 lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 2, S. 709, und laufner, Der älteste zins-

rotel, S. 37 f.
29 So schon Giessmann, besitzungen, S. 35 anm. 2.
30 lHaKo best. 211 nr. 2119, dort S. 1441 f.
31 lHaKo best. 211 nr. 2101.
32 Hierzu § 4. Das archiv.
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macht, wurde es im 17./18. Jahrhundert unsystematisch und unter Verlust 
zahlreicher blätter neu gebunden und mit dem irreführenden rückentitel 
Liber feudorum et copiarum et aliarum litterarum versehen. einige um 
1962 beigebundene einzelblätter waren sicherlich nicht ursprünglicher 
bestandteil dieses codex.

r e c h n u n g s a u s z ü g e  des abtes lamprecht 1412–1449:33 Der abschrift 
aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts dürften nicht die eigentlichen 
rechnungen, sondern eine spätere zusammenstellung als Vorlage zu Grunde 
gelegen haben, der die Gesamtverschuldung der abtei im Jahr 1450 mit 
203 000 fl. bereits bekannt war.

Die m a x i m i n e r  G ü t e r r e n o v a t i o n , um 1484:34 nach dem urbar 
um 1200, dessen Fassung ii hier als eingangsteil kopiert ist (fol. 1–30), 
vielleicht weil eine neuere Gesamtrenovation nicht vorhanden war, ist die 
laut dem incipit-Vermerk (fol. 43) 1484 durch den maximiner Kellerar Ja-
kob Stephelt (§ 36.1.2.2. pröpste zu taben) begonnene Güterrenovation die 
zweite zusammenstellung des abteibesitzes, die in der Forschung bisher 
die größte beachtung gefunden hat.35 laut der Gesamtübersicht (fol. 41) 
sollten durch diese renovation die rechte und der besitz St. maximins in 
109 orten beziehungsweise ortsgruppen erfasst werden.36 Doch konnte 
Stephelt selbst bei seiner ausgedehnten reisetätigkeit bis 1493 nur für 42 
orte die eigentlichen Feststellungen redigieren (fol. 43–92) und bei einigen 
weiteren seine mitarbeiter (fol. 93 und 104 f.). im letzten teil der renova-
tion (fol. 148–190) wurden die für das Kloster wichtigen ortsweistümer 
und besitzurkunden zusammengestellt, möglicherweise weil Stephelt 1484 
infolge des Fehlens einer Vorgängerstufe den platzbedarf der einzelnen 
renovationen noch nicht abschätzen konnte. Die fertig gestellten teile 
der nun im Vergleich zum urbar um 1200 wesentlich differenzierteren 
angaben berücksichtigen weitaus stärker die außenpositionen des abtei-
besitzes als die Klostergüter im späteren amt St. maximin. Denkbar ist, 
dass es für sie bereits teilurbare gegeben hat, worauf auch die Gliederung 
der Gruppen Q–t in dem 1516 erstellten maximiner Güterkopiar weisen 

33 Stabitr Hs 1626, S. 1105–1123.
34 Stabitr Hs 1641/389.
35 lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 2, S. 712; nolden/Giessmann, Güterre-

novation, S. 3–12; Giessmann, besitzungen, S. 59–65.
36 Schema bei Giessmann, besitzungen, S. 62–64.
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könnten.37 Da die 1484 begonnene Gesamtrenovation jedoch nicht fertig 
gestellt wurde, unterblieb auch deren integration in das Kopiar von 1516.

auszüge aus den r e c h n u n g e n  d e r  a b t s k a s s e  1 4 9 0 – 1 5 2 0 .38 
ihren ursprung haben die nur als Kopie erhaltenen rechnungsbruchstü-
cke in der Verpflichtung der äbte seit den monastischen reformen des 
15. Jahrhunderts zur periodischen rechnungslegung ihrer Finanzen vor 
den Deputierten des Konvents.39 Sie enthalten wertvolle, häufig aber nur 
in der Form von Schlagworten aufgezeichnete angaben zu personen des 
Klosters und zu den aktivitäten einzelner äbte und sind nur für wenige 
Jahrzehnte überliefert.

K o p i a r e  des 16. Jahrhunderts:40 zwischen 1513 und 1516 wurden die nach 
topographischen betreffen geordneten und mit entsprechenden Signaturen 
als rückvermerke versehenen originalurkunden41 in zwei Kopiaren erfasst.42 
Sie wurden im laufe des 16. Jahrhunderts um zwei weitere Kopiare43 sowie 
im 17. Jahrhundert durch die Sammlung Documenta parrochialia44 ergänzt. 
Die in diesen urkundenbüchern im Volltext inserierten urkunden sind 
zum größten teil auch in dem nach 1693 redigierten archivium maximi-
nianum erfasst. Für die nicht mehr nachzuweisenden originalurkunden 
stellen die Kopiare des frühen 16. Jahrhunderts jedoch die älteste über-
lieferung dar. Deshalb wurden sie in der folgenden besitzliste besonders 
berücksichtigt. Wie die anderen im landeshauptarchiv Koblenz verwahrten 
Kopiare tragen sie zum teil handschriftliche paginierungen des 18.45 und 
des 19. Jahrhunderts,46 teils moderne Stempelpaginierungen,47 in einem Fall48 
jedoch nur eine handschriftliche bleistiftfoliierung des 19. Jahrhunderts. 
Wie die übrigen aufgeführten Kopiare werden sie hier, wie in der gesamten 
monographie, nach diesen Seiten- beziehungsweise blattzählungen zitiert.

37 lHaKo best. 211 nr. 2115.
38 Stabitr Hs 1626, S. 1125–1263.
39 Hierzu § 16. Grundzüge der neueren maximiner Klosterverfassung.
40 lHaKo best. 211 nr. 2115–2119.
41 zimmer, Das archiv der abtei St. maximin, S. 211–228.
42 lHaKo best. 211 nr. 2115 und nr. 2116; inhaltsverzeichnis bei Giessmann, besit-

zungen, S. 66–69.
43 lHaKo best. 211 nr. 2117 und nr. 2118.
44 lHaKo best. 211 nr. 2119.
45 lHaKo best. 211 nr. 2110, nr. 2119 und nr. 2123.
46 lHaKo best. 211 nr. 2111, nr. 2121 und nr. 2122.
47 lHaKo best. 211 nr. 2113, nr. 2115, nr. 2116, nr. 2117 und nr. 2120.
48 lHaKo best. 211 nr. 2114.
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l u x e m b u r g e r  We i s t ü m e r , ca. 1550:49 Codex S. Maximini continens 
originalia ex protocollo notarii Ottonis Pölich.50 ein teil dieser Sammlung 
wurde von Hardt, luxemburger Weisthümer, als nachlese zu Jacob 
Grimm’s Weisthümern ediert. Der vor 1802 ständig im luxemburger 
refugium der abtei verwahrte codex war vermutlich nie bestandteil des 
archivs der abtei.

e i n n a h m e r e g i s t e r  1 5 6 0 / 1 5 65:51 Regyster vonn allen Dourfferen, dye 
in das loblich Gotthaus gehorych. inhalt: einnahmen aus dem Klosterbesitz 
in den Dörfern der Schultheißen von luxemburg, Diedenhofen und bit-
burg, der ämter remich und St. maximin, ferner aus dem unmittelbaren 
amtsbereich des Klosterkellerars, damals die propsteien Schwabenheim 
mit münsterappel und taben, die liegenschaften in Klosternähe, nämlich 
tarforst, Grünhaus, Kürenz und ruwer sowie Kenn und oberemmel, nicht 
jedoch die Vogteien Detzem und Herl sowie Fell und longuich. Sonder-
gruppen bilden das patronatsrecht und die Kollatur bei 38 Kirchen sowie 
die mühlen des Klosters (15 in luxemburg, zehn in der trierer region 
und sieben in der Grafschaft Fell), bei denen unsicher ist, ob sie damals 
aus der lokalen Verwaltung herausgenommen waren.

Das a r c h i v i u m  m a x i m i n i a n u m .52 im zuge der umfassenden Güterre-
novation, deren organisation im engeren Klosterbereich überliefert ist,53 hat 
abt alexander Henn (1680–1698) nach den wirtschaftlichen Katastrophen 
seit 1623 und der zerstörung der abtei 1674 eine neuordnung des Kloster-
archivs vornehmen lassen,54 mit der eine inventarisierung der wichtigeren 
Dokumente verbunden war. zu deren Sicherung und erleichterter Vorlage, 
etwa bei prozessen, aber auch zur rationalisierung der Güterverwaltung 
im Kloster selbst wurden diese seit 1693 als jeweils notariell beglaubigte 
abschriften in 15 voluminöse Quartbände mit insgesamt 19 000 Seiten 
eingetragen. Das hierdurch entstandene archivium maximinianum enthält 
die alphabetische abfolge von 139 rubriken, nämlich 130 topographischer 
und neun Sachbetreffe.55 theoretisch stellt das archivium eine unter den 
Gesichtspunkten der rechtserheblichkeit sowie des archivischen und 

49 luxemburg, inst. Gr.-D., bibliothek, ms 36.
50 Vgl. lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 2, S. 710.
51 lHaKo best. 211 nr. 2557.
52 Stabitr Hs 1644/372–386.
53 lHaKo best. 211 nr. 2567 f.
54 Hierzu Giessmann, besitzungen, S. 31–34, sowie § 4. Das archiv.
55 inhaltsverzeichnis bei Giessmann, besitzungen, S. 80–84.
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historischen Wertes einer Quelle getroffene auswahl aus dem weitaus 
umfangreicheren Gesamtinhalt dar, die beispielsweise kleinere pachtver-
träge und -modifikationen, einzelrechnungen und Güterbeschreibungen 
nicht immer berücksichtigt. allerdings kann der autor das gelegentlich 
überschwängliche lob der landesgeschichtsschreibung hinsichtlich der 
Genauigkeit und Vollständigkeit dieses archiviums nicht ganz teilen, da 
der Vergleich seines inhalts mit den zumeist älteren überlieferungen im 
Koblenzer archiv nicht nur dessen manchmal fragwürdige einordnun-
gen, sondern auch die nichtberücksichtigung wichtiger überlieferungen, 
beispielsweise des materialreichen Konzeptenbuchs des abtes rorich,56 
aufzeigt.57

G ü t e r v e r z e i c h n i s  1 7 2 0 / 1 7 2 1 :58 Verzeichnis der Maximiner Ren-
ten und Gefälle für das Generallandmaß im Trierer Erzstift. inhalt auf 
S. 1–794: Verzeichnis der dem Kloster im erzstift trier gehörenden Güter, 
sowohl der selbst bewirtschafteten wie der verpachteten, geordnet nach den 
kurtrierischen ämtern und darunter nach den ortschaften, aufgenommen 
durch beamte des Kurstaats. Jede liegenschaft ist eingeteilt in ackerland, 
Wildland, rodland und Wald und enthält angaben über die aus ihr fälli-
gen natural- und Geldabgaben. eingeengt wird der informationswert der 
überlieferung durch ihre beschränkung auf den trierer Kurstaat, wobei 
in ihm die Konzentration der Klostergüter auf das amt St. maximin 
deutlich wird und ebenso deren relative bedeutungslosigkeit außerhalb 
des amtes, abgesehen vielleicht von Schweich, Filzen, losheim, Kaimt, 
löf und rübenach. Hinderlich für wirtschaftshistorische Fragestellungen 
ist ferner die anlage des Verzeichnisses nach den Dorfgemarkungen, 
weshalb beispielsweise für liegenschaften des Klosterhofs in löf auch die 
Verzeichnisse der Gemeinden mörz, oberfell, moselsürsch, Dreckenach, 
Forst und brohl zu berücksichtigen sind.

J a h r e s r e c h n u n g e n  1748–1750,59 1773,60 1776–178461 und 1785.62

56 lHaKo best. 211 nr. 2101.
57 Vgl. auch lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 2, S. 707.
58 lHaKo best. 211 nr. 2123.
59 Stabitr Hs 1652b/948b.
60 lHaKo best. 1c nr. 19081.
61 Stabitr Hs 1652b/948b.
62 lHaKo best. 1c nr. 19079.
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r e c h n u n g s b u c h  des abtes Willibrord Wittmann 1762/1792:63 Manu-
ale Willibrordi Wittmann incipiendo a die 11. Novembris 1762 electionis. 
rechnungsbuch des abtes Willibrord Wittmann. mit nachträgen des 
19. Jahrhunderts, u. a. zur abtswahl 1797 sowie zu den Sterbedaten ein-
zelner ehemaliger mönche.64

S c h a t z u n g s b u c h  der abtei, 1787:65 offenbar im zusammenhang mit 
der geplanten umwandlung der abtei in ein Stift nach den kurtrierischen 
ämtern und Dörfern gegliederte aufstellung der Geld- und naturalerträge 
des Klosters aus ackerland, Weinbergen, Wiesen und Wildland einschließlich 
der zinse und zehnten. ähnlich angelegt ist auch der universalstatus der 
abtei von 1787,66 ebenfalls ohne die Klostergüter in luxemburg, jedoch 
mit einschluss des besitzes in rheinhessen. 

a u f s t e l l u n g  der jährlichen e i n n a h m e n  und a u s g a b e n  des 
St. maximiner r e f u g i u m s  im Herzogtum luxemburg 1790:67 Hiervon 
wurden abt Wittmann 5657 rtl. (1100 louis d’or) überwiesen.

l i s t e  der Güter, zehnten, zinse und renten von St. maximin in Frankreich 
und in luxemburg 1793–1794.68

r e c h n u n g e n  d e r  ä m t e r : Kellereirechnungen: 1679–1683;69 märz 
1790 bis märz 1791;70 1789–1792;71 Januar 1801 bis märz 1802.72

K ü c h e n m e i s t e r r e c h n u n g  mai 1788 bis mai 1789.73

S p e i c h e r m e i s t e r r e c h n u n g  november 1787 bis Januar 1789.74

63 Stabitr Hs 1652b/942b.
64 zum inhalt und zum informationswert über die Wirtschaft der abtei bis 1786 vgl. 

resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 201–235.
65 lHaKo best. 211 nr. 2108.
66 lHaKo best. 1c nr. 19082.
67 lHaKo best. 211 nr. 2565.
68 lHaKo best. 1c nr. 9302, S. 59–101.
69 Stabitr Hs 2414.
70 lHaKo best. 211 nr. 2563.
71 Stabitr Hs 1645/772.
72 lHaKo best. 211 nr. 2564.
73 lHaKo best. 211 nr. 2562.
74 lHaKo best. 211 nr. 2561.
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§ 31. a l l g e m e i n e  b e s i t z e n t w i c k l u n g

Die chronologische zusammenstellung der gesicherten überlieferungen 
über Herkunft und umfang des frühen maximiner besitzes ergibt ein 
sehr lückenhaftes bild. ein übergang von Gütern und rechten der frü-
hen Klerikergemeinschaft bei der Kirche des hl. maximin auf das spätere 
monasterium ist in keinem Fall wirklich nachzuweisen. Die 634 durch den 
Diakon adalgisel-Grimo1 der Basilica domni Maximini geschenkten Güter 
zu bastogne und lieser2 tauchen im besitz des späteren Klosters nicht mehr 
auf. Sehr unsicher ist auch die ableitung des späteren, 1227 den nonnen von 
St. thomas übertragenen3 Kollationsrechts der abtei bei der erstmals 1140 
genannten Kirche St. maximin bei bitburg auf einen angeblich dieser mönchs- 
oder Klerikergemeinschaft durch den trierer bischof nicetius (525/526–566) 
zugewiesenen missionssprengel.4 ebenso sind auch rückschlüsse auf besitz 
und rechte der priestergemeinschaft am Grab des hl. maximin nur auf Grund 
des maximinuspatroziniums im trierer land oder im zülpichgau zweifel-
haft.5 Denn die Verehrung des Heiligen wurde bis in das 8. Jahrhundert in 
seiner coemeterialkirche zunächst stärker von der trierer Kirche in seiner 
Funktion als einer der großen bischöfe der Frühzeit, noch nicht aber von 
einer klösterlichen institution propagiert.6

Die Grundausstattung des frühen bischofsklosters St. maximin bleibt daher 
spekulativ. nicht zu erweisen, aber naheliegend ist, dass im 8. Jahrhundert 
der Fiskus Detzem mit den orten Kenn, Kirsch, longuich, riol, Fell, pö-
lich, büdlich, thalfang und löf an St. maximin gefallen ist und damit eine 
Hauptquelle des späteren reichtums und des landesherrlichen anspruchs 
der abtei, dessen umfang im urbar um 1200 etwa 185 Hufen ausmachte. 
in der Fälschung, dass König Dagobert i. um 633 den königlichen Hof mit 
diesen orten sowie den sicherlich ursprünglich nicht zu diesem Komplex 
gehörenden Gütern zu ruwer und im idarwald dem Kloster geschenkt habe,7 
könnte sich als realer Hintergrund die Herkunft des Fiskus aus dem Kron-

1 Siehe § 7. Die anfänge.
2 mub 1 nr. 6.
3 mub 3 nr. 311.
4 Kyll, Siedlung, christianisierung und kirchliche organisation, S. 170 f.
5 ewig, Das trierer land, S. 239–247; tichelbäcker, Der zülpicher Güterkomplex, 

S. 9–18.
6 Hierzu § 22.2. maximin.
7 mGH D mer. 1 nr. 47, hierzu § 7. Die anfänge.



6. besitz712

gut der merowingerkönige verbergen, wie dies erich Wisplinghoff infolge 
der Geschlossenheit des Komplexes inmitten des altsiedellandes vermutet.8 
auch ist ihm gegen eugen ewig sicherlich zuzustimmen, dass sich unter der 
Güterumschreibung des Dagobertspuriums nicht nur der Königshof Detzem, 
sondern auch teile des trierer bistumsbesitzes aus der Spätantike befanden, 
die im 8. Jahrhundert aus dem episcopium in Klosterbesitz übergegangen 
sind.9 Während die Herkunft und das alter des in der Dagobertfälschung 
ebenfalls erwähnten Klosterbesitzes um mertert gänzlich unbekannt sind, 
könnten die zeitweilig nicht unbeträchtlichen, nach 1140 als lehen verge-
benen maximiner Güter im bliesgau ebenfalls im 8. Jahrhundert aus dem 
besitz des trierer bischofs liutwin oder seiner Familie, den Widonen, an 
die abtei gefallen sein.10 als weitere Schenkung dieser Familie kommt der 
maximiner Frühbesitz zu oberemmel in betracht.11

ein teil des Frühbesitzes des jungen Klosters dürfte vermutlich aus dem 
trierer bischofsgut und aus dem Familiengut der inhaber des bistums stam-
men, die zeitweilig wohl auch mit den Klostervorstehern identisch waren.12 
Daneben könnten sich die frühen Kontakte St. maximins mit den arnulfingern 
ebenfalls schon bald in seiner Güterentwicklung niedergeschlagen haben. 
laut der vor 768 verfassten älteren Vita des hl. maximin13 habe um 723 Karl 
martell als Dank für seine Heilung durch den hl. maximin das Kloster reich 
beschenkt. Diese in den necrologen seit dem 12. Jahrhundert14 fälschlicherweise 
Karl dem Großen zugeschriebene Schenkung wurde in jüngeren maximiner 
überlieferungen stets mit größerem Klostergut in und nahe luxemburg 
identifiziert. Hierbei handelte es sich um die Güter zu Weimerskirch (heute 
Stadt luxemburg), deren umfang 926 beträchtlich war,15 zu Steinsel (8 km n. 
luxemburg), wo die abtei laut dem urbar um 1200 noch 33 Joch eigenland, 

 8 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 68.
 9 ewig, trier im merowingerreich, S. 124 und S. 245; Wisplinghoff, untersuchun-

gen, S. 69.
10 pöhlmann, Das Kloster St. maximin, S. 33–35, und Wisplinghoff, untersuchun-

gen, S. 69.
11 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 5, S. 67, und Giessmann, oberemmel, 

S. 209–217.
12 Siehe § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte.
13 zu ihr § 22.2. maximin.
14 So schon um 1116 im ältesten necrolog am 28. Januar von der Hand H7, roberg, 

Das älteste „necrolog“, S. 78.
15 mub 1 nr. 165.
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3 mansen und 14 kleinere Höfe besaß,16 und zu clémency (Küntzig, 18 km 
w. luxemburg), dessen Kirche 1140 St. maximin noch innehatte,17 danach 
jedoch als lehen vergab.18 Frühzeitig scheinen dadurch die Grundlagen der 
maximiner besitzentwicklung westlich von trier in die räume der späteren 
Grafschaft luxemburg gelegt worden zu sein, was sich in der Folgezeit für 
die abtei als schicksalhaft erwies. noch im 8. Jahrhundert dürfte auch die 
erst in späteren necrologen bezeugte Schenkung der Höfe zu taben und 
remich durch pippin den Jüngeren erfolgt sein,19 die ebenfalls einige Glaub-
würdigkeit besitzt20 und die den Grundstein für den späteren Klosterbesitz 
südlich von trier gelegt hat.

Für eine weitere frühe maximiner Gütergruppe, für den Klosterbesitz 
in rheinhessen, können möglicherweise nicht unmittelbare Schenkungen 
der arnulfinger, sondern Familiengüter der otacare in betracht kommen. 
allerdings bleiben sowohl zum umfang wie zur Herkunft dieser Güter 
mehrere Fragen offen. bezeugt ist der maximiner besitz zwischen 752 und 
800 insgesamt sieben mal, und zwar zu bretzenheim, pfeddersheim, mainz 
und Dienheim, jedoch nur in seiner eigenschaft als anrainer von Fuldaer, 
Hersfelder und lorscher Klostergütern in der rheinhessischen region. Da-
nach wurde er ohne genauere Spezifikation erst wieder 973 erwähnt.21 erst 
überlieferungen des 12. und 13. Jahrhunderts erlauben quantifizierende 
aussagen, als vermutlich die mainzer erzbischöfe und ihre ministerialen 
sowie die rhein- und die Wildgrafen bereits große teile an sich gebracht 
hatten und als der noch immer stattliche besitz, darunter acht pfarreien, 
von denen freilich drei noch vor 1200 verloren gingen, zunehmend vom Hof 
des Klosters in Schwabenheim organisiert wurde. Wie ihr umfang ist auch 
die Herkunft der Güter ungewiss. infolge ihrer nachbarschaft zum ingel-
heimer Grund könnten sie aus dem Königsgut stammen, wogegen jedoch 
ihre zersplitterung um 1200 spricht.22 Die späteren maximiner traditionen23 

16 nolden, urbar, S. 95.
17 mub 1 nr. 516.
18 Giessmann, besitzungen, S. 103.
19 So im jüngeren necrolog n3 am 13. Januar.
20 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 69 f.
21 mGH D o ii nr. 57.
22 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 65 f.; ebenso Gockel, Karolingische Königs-

höfe, S. 197.
23 So das älteste necrolog, siehe roberg, Das älteste „necrolog“, S. 101, und Köl-

zer, Studien, S. 105 f.
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führen ihre Schenkung einhellig auf ada zurück, eine angebliche Schwester 
Karls des Großen und sicherlich nicht nur fiktive Wohltäterin der abtei. 
Das um 800 wohl vom Hofskriptorium Karls angefertigte prachtevangeliar 
zu St. maximin24 nannte in einem nachtrag um 830/840 die mater Ada, 
ancilla dei, nämlich bereits als dessen Stifterin.25 ebenso ungewiss wie die 
Verwandtschaft dieser ada mit den Karolingern26 und ihr tod als äbtissin 
von argentueil27 ist ihre identität mit der seit 775 bis 803 in rheinhessen als 
Wohltäterin der abteien Fulda und lorsch mehrmals genannten ada,28 die 
aus der Familie der otacare stammte und am Königshof und im episkopat 
einflussreiche Verwandte hatte.29

Weitere zuwendungen der Karolinger an die abtei nach ihrer umwand-
lung in ein Königskloster sind vor allem wegen der gänzlichen Vernich-
tung des Klosterarchivs 882 nicht bekannt. Spekulativ bleiben natürlich 
rückschlüsse auf sie aus überlieferungen des 12. und 13. Jahrhunderts, die 
lediglich zur Dokumentation des späteren besitzstandes des Klosters ange-
legt wurden. ebenso unsicher sind analogien zu den aufgaben der abtei 
prüm im reichsdienst, also dass mit der Schenkung von reichsgut auch 
für die abtei St. maximin Dienstleistungen für die königliche Verwaltung 
verbunden gewesen sein könnten. ansatzpunkte für die Vermutung solcher 
aufgaben im reichsdienst, die allerdings noch einer eingehenden künftigen 
untersuchung bedürften, könnten darin gesehen werden, dass durch das 
maximiner urbar und durch andere besitzgeschichtliche überlieferungen 
eine in lothringen beginnende und in mainz endende West-ost-achse des 
klösterlichen Frühbesitzes erkennbar wird.30 Die Herkunft und das alter der 
meisten dieser noch im 13. Jahrhundert bezeugten Klostergüter, als sie zum 
teil schon als lehen verausgabt waren, ist unbekannt. Für teile, vor allem im 
nahebergland, für münsterappel, Schwabenheim und mainz werden häufig 

24 Kentenich, Die trierer ada-Handschrift, S. 54–56; zu ihm auch § 3.3. Der Klos-
terschatz.

25 Knoblich, bibliothek, S. 233.
26 ewig, trier im merowingerreich, S. 301, und Kraft, reichsgut, S. 18.
27 Gallia christiana 7, Sp. 509.
28 zustimmend: Gockel, Karolingische Königshöfe, S. 197 und S. 250; eher skeptisch 

Wisplinghoff, untersuchungen, S. 66, hierzu auch § 33.2.3.3. mainz und rhein-
gau.

29 Gockel, Karolingische Königshöfe, S. 250, und Kölzer, Studien, S. 106 anm. 403 
und 404.

30 Hierzu § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte.
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ehemalige Königsgüter vermutet.31 Da clémency (Küntzig) aus der Hand des 
Hausmeiers pippin stammt und die rheinhessischen teile dieser achse der 
abtei zum großen teil ebenfalls im 8. Jahrhundert zugefallen sein könnten, 
liegt die Vermutung nahe, dass die Verbindung zwischen lothringen und 
den rheinischen bischofsstädten mainz und Worms durch den Klosterbesitz 
bereits in der Karolingerzeit entstanden ist und dass die abtei zu größeren 
teilen mit reichsgütern ausgestattet wurde. 

bezüglich der Herkunft der übrigen, im 9. Jahrhundert erstmals genann-
ten besitzungen der abtei bleibt der Vorbesitzer der Güter in der eifel bei 
üxheim32 und bei leudersdorf33 ebenso unsicher wie im luxemburgischen 
Gebiet bei mersch.34 Schenkungen aus reichsgut dürften dagegen die 893 
erstmals erwähnten Klostergüter zu brechen und laubuseschbach sowie in 
dem 897 genannten Gondershausen gewesen sein.35 ob St. maximin damals 
auch Güter im zülpichgau mit dem zentrum zu Hofen besaß, ist in der 
Forschung umstritten.36 allgemein lässt sich jedoch infolge der gänzlichen 
Vernichtung der überlieferungen 882 für das 9. Jahrhundert kein klares bild 
der klösterlichen besitzentwicklung gewinnen. erst an dessen ende und zu 
beginn des 10. Jahrhunderts ist dies wenigstens für einen teil der Klostergüter, 
dem von den laienäbten dem Konvent überlassenen besitz, möglich. bei den 
angaben der urkunden der Könige arnulf 893, zwentibold 897 und Karls 
des einfältigen 91237 kristallisieren sich als Konventsgut die auch in späteren 
überlieferungen genannten besitzgruppen um Steinsel, clémency, üxheim, 
Weinheim, albig, Gosselsheim, Kirsch, longuich, riol, pölich, ixheim und 
Hanweiler heraus.38 allerdings empfand der Konvent diese aufteilung als 
ungenügend für seine bedürfnisse,39 weshalb ihm König arnulf 888 zusätz-

31 einzelheiten in § 33.2. nach 1140 gesicherter besitz, bei den jeweiligen orten.
32 zuerst 845, siehe ex translatione SS. chrysanti et Dariae, hg. von oswald Holder-

egger, in: mGH SS 15,1, hg. von Georg Waitz/Wilhelm Wattenbach, Hannover 
1887, S. 374–376, hier S. 375.

33 zuerst 855 in: mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
34 zuerst 853 in: Wampach 1 nr. 88 und nr. 89.
35 893: mGH D arn nr. 114; 897: mGH D zw nr. 14.
36 Vgl. § 33.1. Frühbesitz in echten und gefälschten urkunden, der nach 1140 nicht 

mehr erwähnt wird, sowie § 33.2.4. Kurköln.
37 mGH D arn nr. 114; mGH D zw nr. 14; recueil des actes de charles iii 1 nr. 69.
38 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 71 f.
39 So Sigehard in: ex miraculis S. maximini in: ed. Waitz, S. 231.
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lich die villa rübenach im mayengau schenkte.40 Die Klostergüter, über die 
die laienäbte disponieren konnten, sind dagegen nur in ausnahmefällen 
(thalfang, Fell, remich und Weimerskirch) bekannt.41

Vor der Durchführung der reform 934 dürfte der Güterzuwachs durch 
Schenkungen nur gering gewesen sein und die mönchsgemeinschaft war bei 
der nutzung der ihr verbliebenen Güter zu precarieverträgen gezwungen, die 
ein hohes entfremdungsrisiko bargen.42 nach dem ende des laienabbatiats 
ist wohl der größte teil der zuvor dem laienabt reservierten Klostergüter 
an die abtei zurückgefallen, manche allerdings, wie etwa Fell,43 mit einer 
gewissen Verzögerung. Für die moselvillikationen des Klosters kann dieser 
rückerwerb aus ihrer späteren Dichte geschlossen werden, nicht jedoch 
für die abteigüter im nahegau und in rheinhessen, deren rückgewinnung 
Schwierigkeiten bereitete und vermutlich unvollständig blieb,44 und auch 
nicht für thalfang, wo St. maximin nach dem precarievertrag des laienabtes 
Giselbert mit der trierer Kirche 928 nur die pfarreirechte verblieben.45 auch 
die Güterbestätigung des papstes innozenz ii. von 114046 sowie die späteren 
überlieferungen kannten zu thalfang als abteibesitz nur noch pfarreirechte, 
während die früheren Klostergüter seit dem frühen 13. Jahrhundert lehens-
besitz der Wildgrafen waren.47

Die klösterliche besitzgeschichte in der reformära nach 934 bis etwa 
1000 ist vor allem durch eine reihe von Schenkungen des lothringischen, 
mit dem späteren luxemburger Grafenhaus verbundenen oder verwandten 
adels gekennzeichnet sowie durch tausch- und precarieverträge mit ihnen 
und mit dem Grafen Giselbert von luxemburg. Der zuwachs des Kloster-
gutes in diesen Jahrzehnten, den erich Wisplinghoff auf etwa ein Fünftel des 
Gesamtbesitzes schätzt48 und der im unterschied zu anderen erwerbungen 
für die abtei größtenteils von Dauer war, hatte seinen Schwerpunkt im süd-
lichen und östlichen teil der sich nun ausbildenden Grafschaft luxemburg. 

40 mGH D arn nr. 10, zu den späteren interpolationen in dem Diplom siehe Köl-
zer, Studien, S. 160.

41 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 71 anm. 71.
42 beispiele bei Wisplinghoff, untersuchungen, S. 72 f.
43 mGH D o i nr. 314.
44 mGH D o ii nr. 57 und o iii nr. 95.
45 mub 1 nr. 169.
46 mub 1 nr. 516.
47 Siehe § 33.2.2.4.1.5. thalfang.
48 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 80.
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erstmals wurden in diesen Jahren Klostergüter in Hunsdorf, Donven, ma-
mer, Dalheim, Feulen, Frisingen, reifferscheid, Hoffeld, mersch, Heisdorf, 
moutfort und Frenkingen genannt, die in der Folgezeit den Grundstock 
des umfang- und ertragreichen späteren Klosterbesitzes in der luxemburger 
Grafschaft gebildet haben. natürlich hat dieser besitzgeschichtliche aspekt 
viele Facetten. nicht nur die luxemburger Grafen, deren gemeinsame Sorge 
für die abtei eine Wohltätergemeinschaft mit dem ottonischen Herrscher-
haus und damit eine spirituelle Verbundenheit mit ihm herstellte, auch ihre 
Verwandten und Vasallen, sahen im 10. Jahrhundert noch nicht in der erst 
mit maximiner Hilfe 973 reformierten abtei echternach, sondern zunächst 
in St. maximin ihr Hauskloster. mit ihren zuwendungen an diese abtei steht 
die beziehungslosigkeit des adels im trierisch-moselländischen raum und der 
erzbischöfe selbst in auffälligem Kontrast, da von ihnen das Kloster in jenen 
Jahrzehnten offenbar keine unterstützung erhalten hat. zwar verwendete auch 
erzbischof egbert von trier maximiner mönche für die reform der abteien 
in der Stadt, nachdem Versuche mit mönchen seiner engeren Heimat offenbar 
fehlgeschlagen waren. Doch sind in dieser zeit weder von ihm noch von der 
trierer Kirche überhaupt Schenkungen an St. maximin nachzuweisen. auch 
der angeblich 1037 der abtei testamentarisch durch den St. pauliner propst 
adalbero, einen abkömmling des luxemburger Grafenhauses, vermachte 
besitz zu oberemmel beruht auf einer Fälschung.49

Der Klosterbesitz, den erich Wisplinghoff um 950 auf 1300 mansen, dar-
unter etwa 400 mansen aus reichsgut und aus dem karolingischen Hausgut, 
schätzt,50 dürfte um 1000/1020 mit etwa 1700 mansen einen vorläufigen 
Höhepunkt erreicht haben. Danach machten sich in der abtei zeichen des 
mit erheblichem besitzverlust verbundenen wirtschaftlichen niedergangs 
bemerkbar, hervorgerufen in erster linie sicherlich durch Veränderungen 
des politischen, wirtschaftlichen und soziologischen umfelds im Verlauf 
des 11. Jahrhunderts. Die neue Königsdynastie der Salier bedurfte für ihr 
zentralistisch ausgerichtetes Kirchenmodell nicht mehr der monastisch-
kulturellen Hilfestellung St. maximins in der reichskirche. abgesehen von 
ihrer nun stärker betonten Verfügungsgewalt über die reichsklöster, die 
auch vor der von ihren Vorgängern verliehenen Wahlfreiheit des Konvents 
nicht haltmachte, sahen die Herrscher seit Kaiser Heinrich ii. (1002–1024) 

49 Heyen, adalbero von luxemburg, S. 17–19, und Wisplinghoff, untersuchungen, 
S. 80.

50 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 71.
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in den ausgedehnten liegenschaften der großen reichsklöster kirchliches 
Vermögen in Königshand. Dessen umwidmung für andere kirchliche be-
lange schien ihnen durchaus statthaft, wobei sich infolge des zunehmenden 
Feudalisierungsprozesses der übergang von teilen ihrer Güter in die Hand 
von laien gar nicht vermeiden ließ. aber auch die intensivere agrarnutzung, 
vor allem des altsiedelgebietes, und die zunehmend soziologische und be-
sitzrechtliche abgrenzung sowohl seiner bearbeiter wie der nutznießer, die 
auf dem Gebiet der abtei als inhaltlich oder formal gefälschtes Weistum in 
dem Streit des abtes poppo mit der Familia des Klosters zu Wasserbillig51 
oder in der Fälschung eines Vogteiweistums durch abt berengoz angeblich 
aus dem Jahr 1056 eindringlich vor augen geführt wird,52 machten neue 
Grundgerichts- und Wirtschaftsorganisationen erforderlich. auch bei der 
ersetzung der traditionellen teilvögte der abtei durch einen einheitlichen 
Klostervogt, der seinerseits schon bald auf untervögte zurückgreifen musste, 
blieben dauernde Substanzverluste der abtei unvermeidlich.

insgesamt dürfte die abtei, nach einschätzung von erich Wisplinghoff, im 
zeitraum von 1020 bis 1140 als Folge einer Serie solcher Güterentfremdungen 
über ein Drittel ihrer Güter verloren haben,53 so dass sie 1170/1180 nur noch 
über etwa 1000 zinspflichtige mansen verfügte. als Gewinner dieser besitz-
umschichtung weisen die Fälschungen, aber auch rekonstruktionsversuche 
an Hand späterer überlieferungen, zunächst auf das reich selbst, das jedoch 
nur als zwischenbesitzer fungiert haben wird, sowie auf dessen ministeriale 
und unter den Großen des reiches auf den mainzer erzbischof und dessen 
Klientel sowie auf den pfalzgrafen und den rhein- und den raugrafen. ihre 
Gewinne aus den älteren maximiner Gütern dürften die Verluste des Klosters 
erheblich übertreffen, die es durch die Grafen von luxemburg als seinen 
obervögten, durch den luxemburger Kleinadel als deren untervögte sowie 
durch seine eigene ministerialen erlitt. bei den neuen besitzern verblieb das 
ehemalige Klostergut teilweise als ihr allodialgut, zum teil wurde es der 
abtei auch als lehen aufgetragen und trug dadurch zur entstehung des 
umfangreichen späteren maximiner lehenshofes bei. als Gesamtvorgang 
ist diese Verlustphase, die durch einzelaussagen der späteren Fälschungen 
eher erschwert wird, noch wenig aufgearbeitet. Doch haben untersuchungen 
einiger Güterkomplexe durch erich Wisplinghoff und thomas Gießmann 

51 mub 1 nr. 332, vgl. Dahlhaus/Koch/Kölzer, Die „rebellen“ von Wasserbillig, 
S. 109–125, und § 18.2. Hörige und untertanen.

52 mGH D H iii nr. 372; vgl. Kölzer, Studien, S. 153–155 und S. 184–206.
53 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 81.



§ 31. allgemeine besitzentwicklung 719

der Forschung einige einzelergebnisse zur Verfügung gestellt.54 restituti-
onsversuche für einzelne Verluste zugunsten seines Klosters unternahm nach 
1106 abt berengoz durch eine reihe von Fälschungen, die theo Kölzer 
eingehend untersucht hat.55 Wie eingangs bemerkt, besitzen sie wegen der 
nichtberücksichtigung echter Vorlagen nur geringen aussagewert zur be-
sitzgeschichte der abtei. Die bekannteste dieser Fälschungen, die angebliche 
befreiung der abtei von der teilnahme am Heerbann und an reichstagen 
sowie von den reichsservitien durch Kaiser Heinrich ii. 1023, der hierfür 
von St. maximin 6650 beziehungsweise 6750 mansen erhalten haben will,56 
nennt als die neuen besitzer der ländereien, die sie nun vom reich zu lehen 
trugen, den Klostervogt Herzog Heinrich von bayern, den pfalzgrafen ezzo 
und einen Grafen otto.

Konkrete aussagen zu den der abtei verbliebenen liegenschaften und 
rechten erlaubt erst die bulle des papstes innozenz ii. vom 6. mai 1140,57 
deren Güterliste der damalige maximiner besitzstand zugrunde liegen dürfte, 
obwohl bei einzelnen ortsnennungen (z. b. Schiersfeld) unten näher erläu-
terte zweifel angebracht sind. infolge der absichten des trierer erzbischofs 
albero bei der besetzung des maximiner abtsstuhls58 scheint die bulle im 
Frühjahr 1140 in rom vermutlich auch unter zeitlichem Druck, vielleicht 
noch in anwesenheit des zu seiner bestätigung und Weihe dorthin geeilten 
neuen und klosterfremden abtes Siger redigiert worden zu sein.59 Deshalb 
ist leicht vorstellbar, dass Sigers unterlagen vor allem bezüglich des loth-
ringer Klosterbesitzes nicht vollständig waren. bei anderen, noch nicht in 
der papsturkunde, sondern erst im späteren urbar der abtei genannten Vil-
likationen, die erst durch die Wirtschaftsintensivierung der abtei nach 1140 
angelegt sind, vermutet thomas Gießmann ihre damalige Subsumption unter 
dem alten, im frühen 12. Jahrhundert noch gebräuchlichen topographischen 
begriff.60 Doch signalisierte die bulle innozenz’ ii. noch nicht das ende des 
Schrumpfungsprozesses der Klostergüter, der sich auch in der zweiten Hälfte 

54 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 75 und S. 81–89; Giessmann, besitzungen, 
S. 149–158.

55 Kölzer, Studien, S. 158–230.
56 mGH D H iii nr. 500 und nr. 502; hierzu § 11. Die abtei und die Salier.
57 mub 1 nr. 516.
58 Vgl. § 12. Die jungcluniazensische reform und die zeit der unterordnung unter 

das erzstift trier.
59 mub 1 nr. 498 und die Gesta alberonis archiepiscopi, ed. Waitz, S. 255.
60 Giessmann, besitzungen, S. 149 f.
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des 12. Jahrhunderts noch fortsetzte. Deutlich wird dies durch einen blick 
auf den besitz des Klosters an pfarrkirchen, von denen die bulle noch 79 
nennt, das urbar jedoch nur noch 46. Die ausführungen erich Wisplinghoffs 
hierzu lassen vermuten,61 dass um 1200 einige Kirchen als Filialen von mut-
terkirchen nicht erwähnt wurden, andere während der bis 1145 dauernden 
auseinandersetzungen zwischen dem trierer erzbischof und dem Grafen 
von luxemburg der abtei verloren gingen und mehrere Kirchen, vor al-
lem in rheinhessen, sich zwischenzeitlich adelsfamilien angeeignet hatten. 
Gegen die Verluste von pfarreien im erzstift mainz half auch keine erneute 
Fälschungsaktion,62 die die abtei gegen ende des 12. Jahrhunderts nochmals 
vergeblich in Gang setzte. außerdem scheint im nahegau und in rheinhessen 
in jenen Jahrzehnten weiterer Klosterbesitz an den einheimischen adel auch 
als lehen vergeben worden zu sein, so an die Herren von bolanden63 und 
an die rheingrafen.64

Die einzelnen redaktionsstufen des maximiner urbars nach 1175 erfolgten 
jedoch zu einem zeitpunkt, als sich der besitz der abtei wieder zu konso-
lidieren begann. Dies belegen die späteren urkundlichen überlieferungen 
über die einzelnen Klostergüter, die auch deutlich machen, dass nun Ver-
besserungsmöglichkeiten der klösterlichen Wirtschaftskraft weniger durch 
neuerwerbungen, sondern durch die intensivierung des landesausbaus vor 
allem im altsiedelgebiet gesucht wurden, während neurodungen im abteibe-
reich offensichtlich nur eine geringe rolle gespielt haben.65 in diesem punkt 
sind die ausführungen von erich Wisplinghoff sicherlich zu korrigieren.66 
bei einer ersten Durchsicht der schon im 14. Jahrhundert unübersehbar wer-
denden überlieferungen zur Wirtschaftsgeschichte drängt sich der eindruck 
auf, dass der landesausbau als effizienzsteigerung der Klosterwirtschaft vor 
allem in den Jahren 1150 bis 1300 eine erhebliche rolle gespielt hat, danach 
bis etwa 1450 stagnierte und im 16. und 17. Jahrhundert wieder intensiviert 
wurde. Durch ihn verfügte St. maximin im 18. Jahrhundert über ein varian-
tenreiches und im Vergleich mit anderen klösterlichen Grundherrschaften 

61 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 90.
62 Heidelberg, ub urk. nr. 309, vgl. mainzer urkundenbuch 2,1 nr. 211 und 2,2 

nr. 438 und nr. 441.
63 Kraft, reichsgut, S. 161.
64 mrr 2 nr. 867 und nolden, urbar, S. 153.
65 beispiele hierfür 1232/34 bei mersch: Wampach 2 nr. 244, nr. 265 und nr. 274 

und 1269 bei matten: lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 217.
66 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 64; vgl. Giessmann, besitzungen, S. 152.



§ 31. allgemeine besitzentwicklung 721

sicherlich auch effektives bewirtschaftungssystem seiner Güter. bei ihm 
waren noch immer die alten Villikationen erkennbar, doch hatte eine Vielzahl 
von Sonderregelungen bezüglich der eigenbewirtschaftung, Verpachtung 
und Vergabe sowie zur Fremdbewirtschaftung sowohl der Höfe wie ihrer 
außenstellen eine höchst komplexe Wirtschaftsordnung geschaffen, deren 
zehnt- und Sonderrechte, etwa bei mühlen, Schäfereien oder für Wald- und 
Wiesennutzungen, im Folgenden nur berührt werden können.67

Verglichen mit den intensivierungsmöglichkeiten erscheinen nach 1200 
die räumlichen Gewinne und Verluste der abtei bei ihren Gütern nur noch 
von marginaler bedeutung für ihren Gesamtbestand. ohnehin verschleiern 
bloße listen der späteren Güter und einkünfte der abtei vor allem in den 
Jahren von 1420 bis 1480 und von 1650 bis 1670 das missverhältnis zwischen 
dem St. maximin real zur Verfügung stehenden besitz und seinen wegen 
zeitweiliger Sequestrierung, Verpfändung und anderer belastung für das 
Kloster nicht disponiblen liegenschaften und rechten. Während ferner für 
die karolingische und ottonische zeit als hauptsächlicher Gradmesser der 
Wirtschaftskraft von institutionen noch ihr Grundbesitz gelten kann, werden 
in der neuzeit auch die politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in 
einer region für die möglichkeiten und den Grad der nutzung von liegen-
schaften einer Grundherrschaft zunehmend bestimmend. bei der Güter- und 
Wirtschaftsgeschichte der abtei in der neuzeit ist daher der zusammenhang 
mit ihrer politischen Geschichte unübersehbar. infolge der lage seiner Gü-
ter in mehreren, teilweise miteinander rivalisierenden landesherrschaften 
verfügte St. maximin dank der häufigen Hilfestellung luxemburgs über 
wesentlich größere Spielräume beim ausbau seiner Grundherrschaft auch 
im trierer Kurstaat selbst, verglichen mit anderen abteien, deren besitz fast 
vollständig in das trierer erzstift eingebettet war und deren Gewinne deshalb 
zunehmend von den landessteuern und den benachbarten landesherrlichen 
Finanzverwaltungen abgeschöpft wurden. Welch anderer abtei etwa stand 
als nachbar ein Herzogtum zur Seite, in dem sie selbst reich begütert war, 
in dessen Ständeversammlung sie den Vorsitz führte und das als revanche 
für finanzielle und güterrechtliche pressionen der erzbischöfe gegen die 
abtei selbst zeitweilig besitz des erzstifts beschlagnahmte, wie dies durch 
Herzog Karl den Kühnen von burgund nach 1460 und durch die spani-
sche Verwaltung zu luxemburg in den Jahren 1600 bis 1610 und nochmals 
von 1625 bis 1634 der Fall war. Wie effizient weniger bloße rechtstitel, 

67 Hierzu allgemein auch § 18.2. Hörige und untertanen.
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sondern primär das politische umfeld die Sicherheit und den bestand von 
besitz garantieren konnten, zeigte sich noch 1769 bei dem heimlich von der 
kurtrierischen Verwaltung geförderten aufstand der Klosteruntertanen der 
Herrschaft Freudenburg gegen die abtei. zum ohnmächtigen Grimm des 
erzbischofs konnte sich noch damals abt Wittmann beim luxemburger 
Festungskommandanten eine Kompanie Soldaten ausleihen, die die ordnung 
in Freudenburg rasch wiederherstellte.68

lagen die wirtschaftlichen zuwachsmöglichkeiten der abtei in der neuzeit 
also eher in der intensivierung und qualitativen Verbesserung des bereits 
um 1200 vorhandenen besitzes als in dessen quantitativer erweiterung, sind 
danach für die Gesamtheit der Klostergüter Schrumpfungs- und Verdich-
tungsprozesse dennoch nicht zu übersehen. abgestoßen hat St. maximin vor 
allem seinen frühen besitz in lothringen, so 1234 die Güter und einkünfte 
zu Heining (bei Saarlouis) an die abtei busendorf, propter loci distanciam et 
advocatorum violentiam,69 1348/1350 seinen Güterkomplex südöstlich von 
metz mit tincry, ménil und prévoncourt im tausch mit der abtei St. arnulf 
zu metz70 und 1676 seinen alten besitz im Seillegau südwestlich von metz mit 
den Gütern und den Kirchen zu bezange-la-petite (bissingen) und blanche-
eglise (Weißkirchen) an die Kartause bosserville, ob destructionem nostri 
monasterii et ob nimiam locorum distanciam.71 Größere Verkäufe tätigte das 
Kloster ferner in rheinhessen. So veräußerte es 1258 den Hof bretzenheim, 
in ottonischer und salischer zeit noch das zentrum der Klostervillikationen 
in der region, dessen Funktionen damals jedoch bereits der Klosterhof in 
Schwabenheim übernommen hatte. Die abtretung der Kirche von Gossels-
heim an das zisterzienserkloster eberbach 1383 begründete die abtei damit, 
dass diese Kirche einst widerrechtlich erblehen der Wildgrafen geworden sei, 
und da St. maximin keine aussicht habe, sie zurückzuerlangen, sei es besser, 
dass sie in geistliche statt in die Hände von laien falle.72 

Die neuerwerbungen der abtei lagen nach 1200 zumeist in räumen, die 
bereits eine höhere Konzentration an Klostergütern aufwiesen. eher eine 
ausnahme hiervon bildete der erwerb der Güter zu monheim (manon) 1266 
von dem nonnenkloster Hessen, die offenbar den maximiner Fernbesitz in 
lothringen abrunden sollten. nach der Veräußerung des Streubesitzes in 

68 lHaKo best. 56 nr. 830, bd. 1–4.
69 mub 3 nr. 500.
70 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 184v–186r.
71 Stabitr Hs 1644/388, S. 832–839.
72 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 251v–252v.
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der Diözese metz 1348 und 1676 sowie den Verlusten durch entfremdun-
gen verblieben St. maximin dort vor allem die monheimer Güter, die ihm 
noch im 18. Jahrhundert jährlich 950 rtl. einbrachten.73 Hingegen gehörten 
die Klostergüter im Herzogtum luxemburg zum Kernbesitz der abtei, den 
sie seit dem 13. Jahrhundert noch vergrößern konnte, so etwa 1278 durch 
den erwerb von Gütern zu Waldbredimus oder 1350 durch Grundbesitz zu 
biwer und Wellen. Diese Güter verkauften der abtei damals die mönche des 
Klosters St. arnulf zu metz wegen ihrer Sprachunkenntnis in jener region 
(lingue commercii penitus ignoramus), die im Gegensatz zu den mönchen von 
St. maximin stand (qui veri sunt theutonici). Der besitzabrundung in der lu-
xemburger region diente auch 1486 der erwerb eines Viertels der Herrschaft 
und des Schlosses reinig bei Wasserliesch und 1490 von weiteren Gütern zu 
Wellen an der mosel. im bereich der Stadt trier war der erwerb zahlreicher 
Häuser und Hauszinse zumeist nur vorübergehend, mit ausnahme des 1408 
erworbenen Hauses Fetzenreich, das nach verschiedenen ausbaustufen dem 
Kloster zeitweilig als refugium und schließlich als Stadtpalais diente. au-
ßerhalb ihrer alten Güter in der Grafschaft Fell sowie zu löf und rübenach 
erwarb die abtei an der mosel lediglich 1214 vom Stift Kerpen neben Kröv 
die Weinhöfe zu Kaimt und ürzig,74 die bis 1802 in ihrem besitz blieben, 
jedoch von den anderen Klostergütern isoliert waren, da mehrere ansätze 
der abtei im 16. und im 17. Jahrhundert, ihre Weingüter an der mittleren 
mosel auszuweiten, keine bleibenden resultate zeitigten. an der Saar gelangte 
St. maximin zunächst 1401 durch ankauf von einer trierer Schöffenfamilie 
in den besitz des Hofes Filzen, dessen Weinlagen im 18. Jahrhundert einen 
guten ruf besaßen. Wichtig für St. maximin wurde 1589 der erwerb der 
erbburggrafschaft Freudenburg an der Saar mit Schloss und Stadt sowie der 
Dörfer Kastel, Hamm und Staadt von den Sayner Grafen, da diese Güter die 
abtei nach ihrer unterwerfung unter das trierer erzstift 1670 in die lage 
versetzten, für einen teil ihres besitzes auch weiterhin die reichsstandschaft 
zu beanspruchen. letzte größere erwerbungen gelangen St. maximin durch 
den rückkauf von lehensgütern. 1766 erwarb das Kloster zu oberemmel 
für 11 000 rtl. von den Grafen von Öttingen das ehemalige lehensgut der 
Herren von Sötern,75 das sie im 17. Jahrhundert eigenmächtig zu ihrem Fa-
milienfideikommiss geschlagen hatten,76 wogegen die abtei vergeblich vor 

73 Stabitr Hs 1652b/948b.
74 mub 3 nr. 25: quia a nobis remota erant et … sepe a predonibus invasa.
75 lHaKo best. 211 nr. 2862.
76 lHaKo best. 1c nr. 4658.
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dem reichskammergericht prozessiert77 und es einzuziehen versucht hatte.78 
Der erwerb der ehemaligen Vogtei der Herren von Sötern über den Hoch-
wald bei mandern (19 km sö. von trier) um 80 000 rtl., ebenfalls von den 
Grafen von Öttingen 1773,79 rundete schließlich den rückkauf von größeren 
entfremdeten lehen ab.

insgesamt blieben die zugänge von neuerwerbungen also überschaubar 
und beschränkten sich vornehmlich auf bereiche, in denen die abteigüter 
eine größere Dichte hatten, während die ebenfalls geringen Güterverluste 
nach 1200 in der regel Veräußerungen von zumeist räumlich entferntem 
Klosterbesitz darstellten. nicht berücksichtigt werden kann durch eine sol-
chen zusammenstellung jedoch die im allgemeinen recht massive zunahme 
von besitz, rechten und einkünften des Klosters in jenen orten, in denen 
es um 1200 bereits eine Villikation besaß. Hohe zuwachsraten erzielte die 
abtei vor allem bei ihren Höfen in ihrem luxemburger besitzzentrum zwi-
schen der Sauer, der mosel und der Syre sowie östlich von trier im Gebiet 
des späteren amtes St. maximin. Hier gelang ihr oftmals die beseitigung 
der untervogteien, die, wie die älteren Weistümer zeigen, ihre rechte und 
einkünfte merklich beschnitten hatten, der erwerb der in den Klosterbesitz 
eingestreuten kleineren adelsgüter, teils allode, teils lehensgüter, und die 
beschränkung der allmend- und rechtsansprüche der Gemeinden. allerdings 
lässt sich an dieser Stelle der Verdichtungsprozess der abteilichen Güter und 
einkünfte in jenen regionen nur als allgemeine tendenz feststellen, da er in 
jedem Dorf unterschiedlich verlief und bei ihm gelegentlich auch rückschlä-
ge zu bemerken sind. Doch ist nicht zu verkennen, dass, statt des bunten 
Flickenteppichs, den eine kartographische Darstellung der besitzverhältnisse 
zur zeit des urbars um 1200 ergäbe, mit dem unmittelbaren Klosterbesitz 
in satter, den lehensgütern in abgetönter und der Fremdbesitz in anderer 
Farbe, eine gleiche Darstellung um 1700 ein wesentlich anderes bild zeigen 
würde. nun dürfte die Farbe des Klosterbesitzes hier vorherrschen, während 
deren abtönungen weitaus seltener und das Vorhandensein von Fremdfarben 
recht überschaubar wären. bei diesem Verdichtungsprozess nahmen einige 
langwierige und erbittert ausgefochtene Konflikte der abtei mit ihren un-
tervögten, im 14. und 15. Jahrhundert etwa mit den Herren von berperg 
wegen Güter- und Kirchenbesitz bei mertert80 oder im 15. Jahrhundert mit 

77 lHaKo best. 211 nr. 2860 und best. 53b nr. 1578.
78 lHaKo best. 211 nr. 2861.
79 lHaKo best. 211 nr. 1775 und nr. 2817.
80 Siehe Giessmann, besitzungen, S. 180–197.
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den Vögten von Hunolstein wegen der einkünfte in den moselorten,81 im 
unterschied zu den sonstigen, fast unumgänglichen besitzstreitigkeiten mit 
den nachbarn eine Schlüsselstellung ein.

81 Siehe § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
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§ 32. W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g  u n d  V e r m ö g e n s l a g e

über die Wirtschaftsweise des Klosters kann vor ihrer überlieferung 
in den einzelnen redaktionen des urbars um 1200 nur die um 1042/1047 
ausgestellte urkunde des abtes poppo über die Verpflichtung der Familia 
des Klosters zu Wasserbillig herangezogen werden.1 bei ihr ist nicht von der 
Hand zu weisen, dass ihre ausfertigung erst zu einem späteren zeitpunkt 
erfolgt ist,2 ihr inhalt aber eine echte Grundlage haben könnte. in diesem 
Statut legte der abt im einverständnis mit dem Klostervogt und seinen 
lehensleuten die leistungen der Klosterhörigen fest, die sich bisher ihren 
Verpflichtungen hartnäckig widersetzt hatten. neben allgemeinen Diensten 
bei den Fischwehren, den ackerfronden und am burgwerk mussten sie nun 
der abtei für jeden mansus 3 Schillinge entrichten, die in guten Weinjahren 
mit Wein abgelöst werden konnten, sowie 1 ohm Wein.3

erst die drei redaktionsstufen des urbars um 1200 erlauben zahlreiche 
aussagen der Forschung zur organisation der Grundherrschaft des Klosters 
und zur bewirtschaftung des Herren- und des zinslandes,4 deren zusammen-
fassungen durch erich Wisplinghoff und thomas Gießmann hier lediglich 
rekapituliert werden sollen.5 laut den berechnungsgrundlagen unterhielt die 
abtei damals 72 Hofverbände mit etwa 1000 mansen zinsland und 2300 Joch 
land in eigenbewirtschaftung (croada). Die zinspflichtigen hatten nicht nur 
ihre abgaben an der Hebestelle im Klosterhof, sondern zusätzliche arbeits-
dienste zur bewirtschaftung des Herrenlandes zu erbringen, die gelegentlich 
durch Geldzahlungen abgelöst werden konnten, während hier über die un-
freien arbeitskräfte am Klosterhof selbst keine aussagen gemacht werden. 
Die im urbar gemachten Differenzierungen der Klosterhörigen sind nicht 
einheitlich. Gelegentlich, so in mertert, waren einige von arbeitsleistungen 
befreit, hatten dafür jedoch höhere abgaben zu leisten. in Simmern unter 
Dhaun ist das zinsland noch aufgeteilt in das der scaramansi und in mansi 
serviles und zu rübenach in ministerialmansen, die nur Geldabgaben leisteten, 
und in gewöhnliche mansen. Doch herrscht der eindruck der zunehmenden 

1 mub 1 nr. 332, neuedition in Dahlhaus/Koch/Kölzer, Die „rebellen“ von 
Wasserbillig, S. 124.

2 rück, Graphische Symbole, S. 40 f.; Dahlhaus/Koch/Kölzer, Die „rebellen“ 
von Wasserbillig, S. 109–125.

3 Hierzu auch § 18.2. Hörige und untertanen.
4 literatur bei nolden, urbar, S. 11.
5 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 95–101; Giessmann, besitzungen, S. 49–56.
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nivellierung der Hörigen vor, auf die der für andere regionen zutreffende 
begriff der leibeigenschaft sicherlich nicht korrekt ist.6 Kompliziert war 
wegen den hierzu erforderlichen hohen arbeitsleistungen der Klosterleute 
die bewirtschaftung der Weingüter der abtei. im unterschied zu späteren 
epochen ließ das Kloster damals nur wenige Weinberge in eigenregie bebauen 
(olca), sondern vergab ihren größten teil als zubehör (petitura) der von ihm 
abhängigen mansen und erhielt hieraus ein bis zwei Drittel des erntegutes.

bemerkenswert ist in den späteren überlieferungen nicht nur das Fort-
bestehen der im urbar genannten Klosterhöfe, sondern auch der dort be-
schriebenen organisation der Wirtschaftsverwaltung. in den Weistümern der 
Verdichtungsräume der maximiner Grundherrschaft finden sich im 14. und 
15. Jahrhundert die Strukturen des urbars im Wesentlichen wieder, wobei 
allerdings die tendenz erkennbar wird, auch die leistungen des Klosters für 
die zunehmend präzisierten arbeitsdienste genauer festzulegen. im Weistum 
von besch aus dem Jahr 1487 beispielsweise erhalten die Dorfschöffen bei den 
Jahrgedingen im Klosterhof einen Sester Wein, eine mahlzeit mit zweierlei 
brot, zweierlei Wein, mit erbsen und Speck, rindfleisch mit Senf, braten mit 
Knoblauch und Schweinefleisch na alder Gewanheit. Die Hörigen bekommen 
bei jedem arbeitstag im Herrenland neben einem abschlag vom naturalzins 
ein abendessen ohne Wein, beim Kornschneiden eine morgensuppe, essen 
und trinken auf dem Feld, abends brei mit Käse und ein nachtessen na 
alder Gewanheit.7

neben den Klosterhöfen waren die zahlreichen Kirchen, deren patronat 
und Kollatur und vor allem zehnte und einkünfte die abtei besaß, gleichsam 
das zweite Standbein des Klostervermögens. über ihren erwerb und Verlust 
orientieren die ausführungen von erich Wisplinghoff und thomas Gießmann.8 
Häufig standen sie in Verbindung mit einem Klosterhof, da sie St. maximin 
zumeist zusammen mit einer Villa erworben hatte. Deshalb erklärt sich der 
maximiner pfarreibesitz in rheinhessen mit albig, Flonheim, Gosselsheim, 
Weinheim und Wöllstein, in deren bereiche die abtei keine Fronhöfe unterhielt, 
möglicherweise durch den erwerb des adeligen eigenklosters münsterappel 
(monasterium in Apula) im 9. Jahrhundert, dem diese pfarreien zugeordnet 
waren.9 Dagegen dürften zahlreiche Klosterhöfe im urbar um 1200, mit denen 
kein pfarreibesitz verbunden war (Givenich, lellig, manternach, Wasserliesch, 

6 Siehe § 18.2. Hörige und untertanen.
7 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 433–440.
8 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 89–94; Giessmann, besitzungen, S. 504–514.
9 Giessmann, besitzungen, S. 509.
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bachem, losheim, mechern, Weiten und mandern) neuvillikationen des 11. 
und 12. Jahrhunderts aus älteren Hofverbänden darstellen. mit ausnahme 
von albig, Kreuzweiler und merzkirchen verlor nach 1200 die abtei in jenen 
orten die pfarrrechte, in denen sie keinen Hofverband unterhielt, gewöhnlich 
durch ihre Vergabe als lehen. Dagegen blieb St. maximin in der regel der 
besitz der pfarreien mit einem Fronhof im ort auf Dauer erhalten. einen 
einblick in die in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts durch lehensvergaben 
und Veräußerungen gefährdeten patronatsrechte der abtei in lothringen und 
rheinhessen vermittelt eine bald vor 1200 erfolgte Fälschung des Klosters 
mit der angeblichen beurkundung seiner pfarrrechte durch abt Siger 1155, 
die in Wahrheit die dort eingetretene entwicklung rückgängig zu machen 
suchte.10 Solche in der folgenden besitzliste bei den einzelnen pfarreien ver-
merkten Diskrepanzen zwischen dem anspruch der abtei auf das patronat 
von 46 pfarrkirchen laut dem Klosterurbar um 120011 beziehungsweise von 
79 pfarreien laut der urkunde des papstes innozenz ii. 114012 beeinflussten 
im 12. Jahrhundert den besitzstand der abtei entscheidend. Die späteren 
überlieferungen des Klosters zu seinem pfarrbesitz enthalten natürlich eine 
Fülle von nachrichten über die begehrlichkeit des adels und auch kirchlicher 
institutionen nach dem erwerb der maximiner pfarreien oder doch ihrer 
einkünfte, die hier nicht einzeln dargestellt, sondern nur umschrieben werden 
können. Während des engen einvernehmens zwischen dem trierer erzstift 
und der abtei in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts bewogen die erzbi-
schöfe das Kloster zur Schenkung mehrerer patronatspfarreien an kirchliche 
institutionen im bistum, so 1219 der großen pfarrei remich an das trierer 
Domkapitel,13 1226 der einkünfte der pfarrei Schuttrange (Schüttringen) an 
das luxemburger marienkloster, deren patronat jedoch St. maximin verblieb,14 
1227 der maximinuskirche zu bitburg an das nonnenkloster St. thomas,15 
deren patronat St. maximin 1230 den nonnen ebenfalls abtrat,16 1231 der 
Kirche zu thalfang an das trierer nonnenkloster löwenbrücken,17 deren 

10 Heidelberg, ub urk. nr. 309, hierzu mainzer urkundenbuch 2,1 nr. 211 und 2,2 
nr. 438 und nr. 441.

11 nolden, urbar, S. 21.
12 mub 1 nr. 516.
13 mub 3 nr. 113, siehe § 33.2.1.1.1.10. remich.
14 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 9, S. 113, siehe § 33.2.1.1.1.11. Schuttrange.
15 mub 3 nr. 311.
16 mub 3 nr. 392, siehe § 33.2.1.3.2.1. bitburg.
17 mub 3 nr. 426.
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präsentationsrecht jedoch bis 1802 der abtei verblieb, auch nachdem um 1550 
diese Kirche protestantisch geworden war,18 und 1253 schließlich der Kirche 
zu Schönberg an die trierer abtei St. martin,19 deren Schenkung wegen des 
Widerstands des maximiner Konvents jedoch unterblieb.20 andererseits zog 
aus dieser engen Verbindung auch die abtei nutzen, da ihr die erzbischöfe 
die inkorporation der einkünfte mehrerer ihr gehörender Kirchen in das 
Vermögen des Klosters erlaubte, so 1217 der St. michaelskirche neben der 
abtei in ihre infirmarie,21 1223 die einkünfte der Kirche von Steinsel in ihr 
refektorium,22 1225 der großen Kirche von Detzem,23 1238 der Kirche von 
longuich in ihre infirmarie24 und 1245 der sehr ertragreichen Kirche von 
mersch in das elisabethhospital.25

neben dem dauerhaften Verlust einer Kirche, etwa durch die Vergabe als 
lehen, bestand häufig die Gefahr eines zeitweiligen Verlustes, der beispielsweise 
um 1243 bei der pfarrei üxheim eingetreten war, die, laut zeugenaussagen, 
damals schon seit Generationen von angehörigen des Grafenhauses von nür-
burg besetzt wurde,26 oder 1237 bei der pfarrei lessenich durch die Grafen 
von Daun.27 exemplarisch sind auch die Versuche, die reichen einkünfte der 
1245 durch den trierer erzbischof arnold dem Hospital inkorporierten pfarrei 
mersch zu beschneiden, etwa durch die Herren von Fischbach 1253–1255,28 
dann durch die Herren von usseldingen 1263,29 durch die einwohner von 
mersch 1267 und 1281, durch die ritter von elle 1269 und durch die ritter 
von mersch 1288.30 Stellvertretend genannt für die vielen anderen zehnt- und 
präsentationsstreitigkeiten, denen sich die abtei wegen ihres Kirchenbesitzes 
unterziehen musste, sei schließlich ihr 1278 begonnenes, durch alle instanzen 
der bischöflichen und päpstlichen Gerichtsbarkeit geführtes Verfahren gegen 
den pfarrer von Signy, der nach unrechtmäßiger erlangung der Kirche deren 

18 Hierzu lHaKo best. 1c nr. 878, siehe § 33.2.2.4.1.5. thalfang.
19 mub 3 nr. 1209.
20 mub 3 nr. 1374, siehe § 33.2.1.2.1.9. Schönberg.
21 mub 3 nr. 75, siehe § 33.2.2.1.3. Vorstadt St. maximin und pfarrei St. michael.
22 mub 3 nr. 214, siehe § 33.2.1.2.1.10. Steinsel.
23 mub 3 nr. 251, siehe § 33.2.2.2.2.1. Detzem.
24 mub 3 nr. 619, siehe § 33.2.2.2.3.3. longuich.
25 Siehe § 33.2.1.2.1.7. mersch.
26 mub 3 nr. 774, siehe § 33.2.4.2. üxheim.
27 mub 3 nr. 595, siehe § 33.2.4.3. lessenich.
28 Wampach 3 nr. 178 und nr. 196, mrr 3 nr. 1033 und nr. 1128.
29 Wampach 3 nr. 423.
30 einzelheiten hierzu in § 33.2.1.2.1.7. mersch.
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einkünfte verkauft hatte. es war nach einer Vielzahl von appellationsschriften 
und zeugenvernehmungen 1293 noch immer nicht beendet.31

überstanden jedoch die Hofverbände mit ihren organisationsformen und 
der maximiner Kirchenbesitz die Krisen der spätmittelalterlichen Kloster-
wirtschaft einigermaßen unbeschadet, hinderte vor allem die zerrissenheit 
des Klostervermögens bis in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts die abtei 
an einer straffen und effektiven Wirtschaftsführung. Die Vermögensteilung 
zwischen dem abt und dem Konvent, dessen anteil gelegentlich, so 1223 
mit den einkünften der pfarrei Steinsel, noch vergrößert wurde, blieb nicht 
nur bestehen, sondern entwickelte durch die Kellerare des abtes sowie des 
Konvents auch getrennte Finanzverwaltungen.32 Daneben bestanden die 
Sondervermögen der officia, etwa der Kustodie,33 des priorats zu mer-
tert, des elemosinars zu Kürenz, pölich und mertesdorf, des Kantors zu 
butzdorf und mertesdorf sowie des infirmars zu longuich und monheim. 
unter diesen officia dürften dem 1367 aufgehobenen amt des Kämmerers 
die größten einkünfte zugeflossen sein,34 die 1330 ausschließlich aufgrund 
seiner einnahmen aus remich auf 130 pfund geschätzt wurden.35 eine 
zusätzliche zersplitterung großer teile des Klostervermögens verursachte 
nach 1240 die Gründung des St. elisabethhospitals bei St. maximin,36 das 
nicht nur durch laien zahlreichen besitz, Häuser und zinse erhielt, sondern 
von seinem Gründer, abt Heinrich iii., großzügig mit Gütern des Klosters 
und dessen pfarrrechten zu mersch, Signy und breux ausgestattet wurde.37 
ähnliche nachteile für das Klostervermögen brachten die im 14. Jahrhundert 
zu St. maximin gegründeten bruderschaften,38 weniger die 1333 entstandene 
corpus-christi-bruderschaft, sondern die 1389 durch abt rorich ins leben 
gerufene marienbruderschaft, der er neben zahlreichen zinsen die einkünfte 
der Vogteien Gostingen und longuich schenkte.39

31 Siehe § 33.2.5.1.5. Signy.
32 Siehe § 16. Grundzüge der neueren maximiner Klosterverfassung sowie § 17.3.4. 

ämter der Wirtschaftsverwaltung.
33 Vgl. nolden, urbar, S. 138–140.
34 lHaKo best. 1c 8 nr. 369.
35 lHaKo best. 211 nr. 313; vgl. lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 3 nr. 118.
36 Siehe § 29. Das Hospital.
37 mub 3 nr. 1376.
38 Siehe § 27. bruderschaften.
39 Gostingen: Stabitr Hs 1635/48, fol. 1 f.; longuich: lHaKo best. 211 nr. 2101, 

S. 93.
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nicht nur die fehlende Konzentration der Vermögensverwaltung in einer 
Hand, auch die Gemengelage zwischen den rechten und besitzungen des 
Klosters und ihrer zahlreichen lokalen Vögte behinderte im 13. und 14. Jahr-
hundert die Klosterwirtschaft noch erheblich. erst im lauf des 15. und frühen 
16. Jahrhunderts konnte der größere teil von ihnen durch das aussterben 
der betreffenden Familien, durch den aufkauf ihrer rechte seitens des Klos-
ters oder durch Gerichtsverfahren beseitigt werden. bis dahin jedoch waren 
Streitigkeiten des Klosters mit den Vögten über die gegenseitigen rechte, 
einkünfte und realen besitz auch in den Kernräumen der abteigüter recht 
häufig, wie die nur auf größere auseinandersetzungen und auf das 13. Jahr-
hundert beschränkte aufzählung verdeutlichen soll: 1218/1222 mit den Herren 
von meisenburg wegen oberemmel und lintgen,40 1225 wegen rübenach 
mit den ministerialen am ort,41 1227 mit den Herren von berperg (berburg) 
wegen Wasserbillig,42 1263 mit den Herren von usseldingen wegen mersch,43 
1266 mit den Herren von Guntreve wegen Kenn,44 1269 mit den Herren von 
Feltz wegen longuich, Kirsch, Kenn und lörsch,45 1273 mit den Herren von 
esch wegen Detzem, longuich und Schüttringen,46 1279 mit den Herren 
von brandenburg wegen Waldbredimus und Schönfels47 und 1288 mit dem 
ritter Johann von mersch wegen mersch.48 Dabei hat es den anschein, als 
ob sich infolge der neuen rechtslage vor allem in den neurodungsgebieten 
des 12. und 13. Jahrhunderts die interessen der lokalen Vögte zum nachteil 
der abtei stärker durchsetzen ließen. ein blick etwa auf die verworrenen 
Vogteiverhältnisse im Hunsrück-naheraum zeigt, dass St. maximin dort im 
unterschied zum altsiedelland vor dem zugriff der Vögte nur bruchteile 
seiner ursprünglichen rechte und besitzungen retten konnte.

neben solchen Faktoren haben auch klosterinterne missstände zu dem 
wenig erfreulichen bild beigetragen, das die wirtschaftliche lage der abtei 
schon vor 1411 bot, also vor dem durch die Wahl dreier äbte für die Klos-
terfinanzen verhängnisvollen Jahr. im Gegensatz zu späteren Jahren, als 

40 mub 3 nr. 182.
41 mub 3 nr. 266.
42 mub 3 nr. 312.
43 Wampach 3 nr. 423.
44 lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 3 nr. 38.
45 Wampach 4 nr. 94.
46 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1599 f.
47 Wampach 4 nr. 484 und nr. 518.
48 Wampach 5 nr. 23.
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große teile des Konvents in die Vermögensverwaltung eingebunden waren, 
konnte von dem damaligen zahlenmäßig zunehmend ausgedünnten Konvent, 
dessen angehörige teils von ihrem eigenen Vermögen, teils von präbenden, 
den zuschlägen aus den Kassen des abtes und des Klosters, lebten, nur ein 
geringes gemeinsames Verantwortungsgefühl erwartet werden. eher wurde 
von ihnen ihr Kloster als ein Wirtschaftsunternehmen mit eigenbeteiligung 
betrachtet. beispielsweise hat der neffe des abtes rorich, nikolaus von 
eppelborn, 1401 bei seinem eintritt zu St. maximin dem Hospital 418 fl. 
vorgestreckt und wurde dafür von seinem onkel sogleich zu dessen provisor 
auf lebenszeit und zum Kaplan des abtes ernannt.49 Vor 1411 lieh er dem 
abt weitere 718 fl. und erhielt dafür den Klosterhof taben mit jährlichen 
einkünften von 60 fl.50 als nikolaus um 1418 St. maximin verließ, behielt 
er seine einkünfte aus taben zunächst und stellte an abt lamprecht weitere 
finanzielle Forderungen, der ihm dafür die Klosterzehnten zu Diedenhofen 
und monheim überließ, so dass er bis zu seinem tod im oktober 1435 von 
St. maximin insgesamt 2896 fl. erhalten hat.51

Gerade über die Wirtschaftsführung des letzten abtes vor der Durch-
führung der reform zu St. maximin, rorich von eppelborn (1368–1411), 
entwerfen die erhaltenen überlieferungen ein fragwürdiges bild, das nicht 
nur durch die häufigen ernennungen von Konservatoren der abtei durch die 
Kurie unterstrichen wird. mehrmals finden sich während seiner regierung 
Vergaben von Klostergütern an den adel und an Kleriker als lehen auf 
lebenszeit,52 um diese in den Kreis der Klosterministerialen einzubinden, 
und Verpachtungen an relativ hochgestellte persönlichkeiten, beispielsweise 
1370 den Hof zu taben an den propst des trierer Simeonsstifts,53 1394 die 
Kirchenzehnten zu Schönberg an den amtmann des luxemburger Herzogs54 
oder 1400 den ganzen Hof Schwabenheim an eine ritterfamilie der region.55 
ebenso tätigte er mehrmals anniversarien und messstiftungen für sich und 
seine eltern nicht nur aus seiner Kasse als abt, sondern aus der allgemeinen 

49 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 30.
50 Stabitr Hs 1626, S. 1111 und S. 1114.
51 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 218.
52 So lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 41 und S. 159.
53 Heyen, Stift St. Simeon, S. 752.
54 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 102.
55 Siehe lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 37.
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Klosterkasse.56 nicht ohne Grund ordnete daher schon 1387 papst bonifati-
us ix. eine untersuchung über die vielfältigen Klagen an, dass St. maximin 
zu seinem eigenen nachteil einen teil seiner Güter, einkünfte und rechte 
Klerikern und laien auf deren lebenszeit oder für immer abgetreten und, 
wie einige sagen, sich die erlaubnis hierzu bei der Kurie erschlichen habe.57

nachdem sich 1416 lamprecht als abt durchgesetzt hatte, befand sich sein 
schon unter seinem Vorgänger verschuldetes Kloster für einige Jahrzehnte 
in einer äußerst bedrängten ökonomischen lage. Für die Klosterwirtschaft 
ergeben die rechnungsaufzeichnungen lamprechts bis 1440 ein trostloses 
bild.58 ein Großteil der einkünfte zahlreicher Klosterhöfe war zur beglei-
chung der Schulden bei der Kurie und bei den Konzilsvätern für die aner-
kennung seines abbatiats verpfändet. einige Höfe und einkünfte mussten 
versetzt oder verkauft werden, um die Geldaufnahmen der beiden anderen 
bewerber um die abtei, die legate des verstorbenen abtes, die abfindun-
gen für dessen neffen nikolaus von eppelborn und die Geldforderungen 
des trierer erzbischofs abzutragen, etwa 1424 der Hof zu Kenn für 3750 fl. 
an die Kartause St. alban,59 der jedoch schon 1480 wieder zurückgekauft 
werden konnte,60 1431 die zehnten zu merzkirchen an das Stift St. paulin61 
oder zehntanteile zu Schwabenheim an den umliegenden adel62 und an das 
mainzer Domstift.63 um 1450 scheinen die Schulden der abtei auf einen 
Höchststand von 20 300 fl. gewachsen zu sein.64 einige Jahre vor seinem tod 
im Juni 1449 hatte abt lamprecht deshalb im mai 1446 zeitweilig geplant, 
sein Kloster unter die Finanzaufsicht der äbte von St. matthias und St. maria 
ad martyres sowie einiger maximiner Klosterbeamter zu stellen.65

nach 1450 überwand die abtei jedoch in kurzer zeit ihre finanziellen 
engpässe. Voraussetzung hierfür war der jetzt überwiegend bürgerliche, 
nach der benediktinischen armutsregel lebende Konvent, in dessen mittel-
punkt gemeinsam mit ihrem abt antonius Drüblein (1452–1482) neben der 

56 1386: lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 166 f., 1393: nr. 2101, S. 93 f., 1400: nr. 2101, 
S. 49 f., und 1408: nr. 2101, S. 47 f.

57 Stabitr Hs 1644/380, S. 609 f.
58 Stabitr Hs 1626, S. 1105–1123.
59 lHaKo best. 211 nr. 2747.
60 lHaKo best. 211 nr. 704.
61 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 194 f.
62 lHaKo best, 211 nr. 2101, S. 123 und S. 182.
63 Staarchtr best. H nr. 26.
64 Stabitr Hs 1626, S. 1125.
65 Stabitr Hs 1644/375, S. 79–84.
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Durchsetzung der monastischen reform die wirtschaftliche Sanierung der 
abtei stand. War vor 1411 die mehrzahl von Kelleraren zu St. maximin noch 
durch die Vermögenstrennung bedingt, so lassen sich nach 1470 in der abtei 
lediglich wegen der weiten Streuung des Klosterbesitzes wiederum mehrere 
Kellerare nachweisen. Sie waren für die intensivierung des wirtschaftlichen 
Sanierungsprozesses erforderlich, wofür die 1484 begonnene Gesamtauf-
nahme der Klostergüter, die erste seit dem urbar um 1200, zeugnis ablegt.66 
Dennoch ist die kurze zeit zwischen 1450 und 1514, als abt thomas seinem 
nachfolger an bargeld bereits 7500 fl. überlassen konnte,67 in der die Gesun-
dung der Klosterwirtschaft erreicht werden konnte, erstaunlich. Denn die 
Hilfestellungen hierfür durch institutionen außerhalb des Klosters blieben 
relativ bescheiden. zwar hatte schon 1437 der mainzer erzbischof St. ma-
ximin zur Hebung des Gottesdienstes in der abtei, deren einkünfte kaum 
mehr für den unterhalt der mensa abbatialis et conventualis ausreichten, die 
inkorporation der reichen pfarrei Schwabenheim erlaubt.68 1462 gestattete 
papst pius ii. der abtei die inkorporation der pfarrei St. remigius zu os-
pern im Herzogtum luxemburg69 und 1473 papst Sixtus iV. sogar der recht 
wohlhabenden pfarrei Diedenhofen.70 Doch wurden solche wirtschaftlichen 
Förderungen durch den generellen Widerstand der für das Kloster wichtigs-
ten außenkraft, des trierer erzstifts, relativiert. Dieses stürzte zusammen 
mit den einwohnern von Diedenhofen die abtei wegen der pfarrei in eine 
bis 1483 währende prozesslawine. erklärbar wird der Sanierungserfolg der 
abtei, der die Grundlage für den zwischen 1510 und 1522 unverkennbaren 
Wohlstand St. maximins gelegt hat, nur durch deren Grundausstattung mit 
ertragreichen Gütern und einkünften. Sie flossen nach 1450 zunehmend dem 
Kloster wieder zu und erlaubten bereits 1509 der abtei, die seit 224 Jahren 
dem trierer Domkapitel verpfändete Jahresrente von 200 maltern Korn um 
4000 fl. zurückzukaufen.71 Wie im 15. Jahrhundert waren es die durch ihren 
reichen Güterbesitz bedingten äußerst soliden Grundlagen der Klosterwirt-
schaft, die auch in den späteren Krisensituationen der Jahre von 1550 bis 

66 Siehe § 30. überlieferungen.
67 Stabitr 1626, S. 1165 f.; zur umrechnung der hier genannten münzsorten vgl. no-

villanius, chronicon, S. 1036.
68 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 178 f.
69 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1293–1308.
70 lHaKo best. 211 nr. 2660.
71 lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 172–174; zu den rechtlichen bedenken bei diesem 

rückkauf siehe Stabitr Hs 1626, S. 1146.
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1570, um 1610 sowie nach 1650 bis 1680 die abtei in die lage versetzt haben, 
ihre finanziellen engpässe in verhältnismäßig kurzer zeit zu überwinden.

einigermaßen auskunft über den Wohlstand des Klosters im frühen 
16. Jahrhundert, der durch die zerstörung ihrer Gebäude 1522 durch die 
trierer bürger eingeschränkt und durch die nachfolge des Koadjutors und 
späteren trierer erzbischofs Johann von isenburg als abt seit 1548 völlig 
vernichtet wurde, geben vor allem die auszüge über die einnahmen und 
ausgaben der äbte thomas (1502–1514) und Vinzenz (1514–1525), die 
offensichtlich für die rechnungslegung vor dem Konvent angelegt waren.72 
allerdings war damals zwischen dem abt und dem Konvent erneut eine 
Vermögensteilung eingetreten, weshalb sie fast nur die Vermögensverhältnisse 
des abtes dokumentieren. Seine einnahmen bestanden aus den patrimonia 
der mönche und präbendare, einigen pfarreizehnten, darunter aus Dieden-
hofen, den einkünften aus taben und Schwabenheim, die wohl zwischen 
1495 und 1530 als Güter des abtes den Status von propsteien erhalten 
hatten, der Grafschaft Fell, weshalb im 16. Jahrhundert „Kellerar zu Fell“ 
die gewöhnliche bezeichnung für den Kellerar des abtes war, sowie aus 
den Hospital- und lehensgeldern. Seine ausgaben waren teils singulärer 
art für seine Konfirmation, Weihe und regalienempfang, teils periodisch 
wiederkehrende auslagen für die bibliothek und Kanzlei des Klosters sowie 
für das vom Kloster beschäftigte personal, für die Subsidien an den trierer 
erzbischof und an das reich, für zuwendungen an das provinzialkapitel der 
benediktiner und schließlich für patenschaften bei den Familien der Wild-
grafen, der Solmser, pfalz-zweibrückener und isenburger Grafen, Familien, 
die sich einige Jahrzehnte später der reformation zuwandten. Seiner guten 
Finanzlage entsprechend waren auch die ausgaben des abtes für Gegenstän-
de des liturgischen Gebrauchs, wozu sicherlich der schon 1499 durch abt 
otto besorgte prunkeinband des ada-evangeliars zu rechnen ist,73 daneben 
für reliquienbehältnisse, Kruzifixe, pektoralkreuze, Fingerringe, Kelche 
und monstranzen, ferner für Silbergeschirr und Schatzgegenstände. neben 
der Kasse des abtes existierte nun wiederum eine eigene Kassenführung des 
Konvents, dessen einkünfte jedoch offensichtlich geringer waren und der 
darum aus der abtskasse mehrmals zuschüsse erhielt. Die mönche selbst 
hatten kein eigenes Vermögen mehr und auch für erneute Sondervermögen 
der ämter finden sich keine anzeichen.

72 Stabitr Hs 1626, S. 1124–1230.
73 Siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
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bei der klosterinternen Wirtschaftsteilung, die die Finanzmöglichkeiten des 
abtes zwar hervorhob, im unterschied zu dem zentralistischen bursfelder 
modell die mitwirkung des Gesamtkonvents jedoch wesentlich stärkte und 
die rechnungslegung des abtes rezessierte, ist es zu St. maximin im Grunde 
bis 1786 geblieben. um 1500 war die tätigkeit von mehreren Kelleraren in der 
abtei zu einer mit der Klosterverfassung in einklang stehenden einrichtung 
geworden. bis dahin wurde das schon im 14. Jahrhundert bezeugte amt des 
Kellerars des abtes teils durch vom abt ernannte Konventsmitglieder, teils 
auch durch laien wahrgenommen, während der immer zu den mönchen 
zählende Kellerar des Konvents infolge des umfangs seiner Geschäfte seine 
aufgaben gelegentlich recht unübersichtlich auf mehrere unterkellerare 
delegiert hatte, die teilweise auch dem laienstand angehörten.74 nunmehr 
gab es zu St. maximin grundsätzlich nur noch zwei, beide dem Konvent 
angehörende Kellerare, den Kellerar des Konvents und den nun ständig als 
Kellerar zu Fell bezeichneten Kellerar des abtes, der laut der Wahlkapitula-
tion des abtes Vinzenz vom Juli 1514 vom abt mit zustimmung des priors 
und der Senioren ernannt wurde.75 nachdem um 1600 zum letzten mal ein 
Kellerar des abtes bezeugt ist,76 wurde im 17. Jahrhundert das Vermögen 
des abtes nicht mehr durch einen eigenen Kellerar verwaltet. bei der in der 
zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts mehrmals bezeugten Doppelbesetzung 
des Kelleraramts handelt es sich stets um den Kellerar des Konvents, dem 
als Gehilfe ein mitmönch, iunior cellerarius, im 18. Jahrhundert auch unter-
kellerar genannt, beigeordnet war.77 Vor 1728 waren die Konventskellerare 
daher auch mit der Vermögensverwaltung des abtes betraut. Danach ließen 
die äbte ihre Finanzen durch einen von ihnen ernannten unterkellerar ver-
walten, während der eigentliche, vom Konvent gewählte Klosterkellerar für 
die Klosterwirtschaft insgesamt zuständig blieb. 

Die erste periode der neuzeit, in der die abtei ihre Wirtschaftskraft un-
gestört für ihre eigenen belange nutzen konnte, endete schon im September 
1522. Den wirtschaftlichen Schaden bei der vollständigen Demolierung der 
Klostergebäude78 mit ihren im Widerspruch zur Stadtordnung errichteten 

74 einzelheiten in § 17.3.4. ämter der Wirtschaftsverwaltung.
75 Stabitr Hs 1644/380 und lHaKo best. 211 nr. 3037.
76 Stabitr Hs 1644/372, S. 1428–1430.
77 So schon 1655 in lHaKo best. 211 nr. 2679, 1680 in best. 211 nr. 2790 und 1684 

in Stabitr Hs 1644/376, S. 125–127; für die namen der Kellerare besonders auf-
schlussreich sind die thalfanger Fruchtzehntrezesse in lHaKo best. 56 nr. 2164.

78 Siehe § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
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türmen, mauern, Gräben, zinnen und Wehren, wie der anwalt der Stadt vor 
dem reichskammergericht ausführte,79 durch die trierer bürger bezifferte 1523 
die abtei auf 100 000 fl.80 Weitere unglücksfälle, die um 1786 der maximiner 
archivar Josef Schimper aus heute teilweise nicht mehr nachzuweisenden 
unterlagen zusammengestellt hat,81 verhinderten in der Folgezeit die rasche 
Genesung von dieser Katastrophe. noch 1533 habe der trierer archidiakon 
die abtei als eine vollständige ruine geschildert, bevor 1540 die pest zwei 
Drittel der noch immer im trierer Haus Fetzenreich wohnenden 24 mönche 
hinweggerafft habe. Sicher ist, dass 1552 die inzwischen wiederhergestellten 
Gebäudeteile82 durch den markgrafen albrecht von brandenburg-Kulmbach 
erneut zerstört wurden,83 der den trierer bürgern bei dieser einäscherung 
erklärt habe, er sei ein Freund der bürger, aber ein Feind des Klerus.84 als 
beträchtlich bezeichnet Schimper auch die wirtschaftlichen Schäden des Klos-
ters in seinem lothringischen und luxemburger besitz, von denen es infolge 
der politischen Wirren zwischen 1550 und 1580 praktisch keine und aus den 
rheinhessischen Gütern kaum mehr die Hälfte der einkünfte erhalten habe.

in Wirklichkeit waren es jedoch weniger solche Schicksalsschläge, etwa 
die Verwüstungen im Dreißigjährigen Krieg oder das erneute auftauchen 
der pest im Kloster 1637, die das wirtschaftliche leben der abtei bis etwa 
1680 lähmten. Weit stärker belastete die Klosterwirtschaft das bestreben 
der Kurie, St. maximin mit Kommendataräbten zu besetzen, die sich ihren 
Verzicht gelegentlich teuer bezahlen ließen, vor allem jedoch das bestreben 
Kurtriers nach der eingliederung der abtei in ihre landesherrschaft mittels 
der besetzung des maximiner abtsstuhls durch die erzbischöfe oder durch 
finanzielle repressalien. Die Schilderung der einzelnen Schritte der Kurie und 
der erzbischöfe sowie der aus ihnen resultierenden belastung des Klosters 
erübrigt sich hier, da sie an anderer Stelle ausführlich dargestellt wurden.85 
ihren abschluss fand die periode, in der eine reguläre Wirtschaftsverwal-
tung des Klosters zeitweilig fast unmöglich war, nach seiner endgültigen 
unterwerfung 1670 unter die trierer landeshoheit schließlich 1674 mit 

79 lHaKo best. 211 nr. 2525.
80 lHaKo best. 56 nr. 2120.
81 lHaKo best. 1c nr. 9844.
82 novillanius, chronicon, S. 1037.
83 lHaKo best. 1c nr. 750, S. 120 f., und best. 48 nr. 733.
84 zenz, Gesta trevirorum, cap. 275, S. 63 f.
85 § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit sowie § 19.2. Die Kurie.
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der totalen Vernichtung der Klosterkirche und der abteigebäude durch die 
französische armee.

Wie schon gegen ende des 15. Jahrhunderts konnte jedoch auch nun der 
natürliche reichtum der abtei, nämlich ihre hohen erträge aus ihren Gü-
tern und einkünften, ihren wirtschaftlichen tiefpunkt rasch überwinden. 
trotz des weitgehenden ausfalls der einnahmen aus luxemburg infolge 
der französischen besetzung des Herzogtums bis 1713 stabilisierten sich 
die ökonomischen Verhältnisse des Klosters erstaunlich schnell unter sei-
nem tatkräftigen abt alexander Henn (1680–1698). Sein name hat in der 
maximiner baugeschichte einen bleibenden platz gefunden, da er in nur 
dreijähriger bauzeit von 1680 bis 1683 das neue vierflüglige Klostergebäude 
errichtete und 1684 den bau der neuen Klosterkirche vorläufig abschloss, wie 
auch in der erneuten Fundierung des monastischen lebens in der abtei, als 
deren zweiter Gründer ihn die nachwelt ehrte. Durch sein bemühen erhielt 
auch das Klosterarchiv eine neue, der neuzeitlichen Wirtschaftsverwaltung 
angemessenere ordnung86 und die Sicherung seines hauptsächlichen inhalts 
durch 15 umfangreiche bände,87 dem archivium maximinianum.88

Die auch im Wirtschaftsschriftgut der abtei spürbare reorganisation und 
modernisierung der Vermögensverwaltung blieb auf die leistungsfähigkeit 
der Klosterwirtschaft nicht ohne Wirkung. abgesehen von den Klosterein-
nahmen aus luxemburg und rheinhessen, in deren Genuss Henns nach-
folger erst nach 1713 wieder kamen, kann für den zeitraum 1700 bis 1785 
nahezu von einer Verdoppelung der natural- und Geldeinkünfte der abtei 
ausgegangen werden, wie die pacht- und nutzungsverträge, die erlöse aus 
den lehensgeldern und die gelegentlich überlieferten Jahresfinalabschlüsse 
nahelegen. bei den Klostermühlen entsteht sogar der eindruck, ihre pacht 
habe sich zwischen 1670 und 1770 um das Dreifache erhöht, was allerdings 
irreführend sein kann, da St. maximin in dieser zeit auch große Summen für 
die Verbesserung von mühlenanlagen ausgab. Sicherlich ist der aufschwung 
der Klosterökonomie auch im Kontext der allgemeinen Wirtschaftsentwick-
lung des rhein-moselgebiets im 18. Jahrhundert zu sehen, mit der erhebliche 
Steigerungsraten bei der agrarischen produktion durch rationalisierungen 
und deren verbesserte Vermarktungsmöglichkeiten verbunden sind, für die 
landesherrschaften aber auch größere Gewinnabschöpfungen durch generelle 

86 Giessmann, besitzungen, S. 31–34.
87 Stabitr Hs 1644/372–386.
88 Hierzu § 4. Das archiv und § 30. überlieferungen.
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Steuern- und abgabenerhöhungen. Die zunahme des reichtums speziell 
in der abtei St. maximin im zeitalter des barocks war ferner durch ihre 
zurückhaltung bei der ausschmückung ihrer neuen Klosteranlage bedingt. 
zwar gaben damals auch die maximiner äbte einen teil ihrer Gewinne für 
die innengestaltung ihrer bauten, etwa für den Skulpturenbestand im Kir-
chenraum, für die Fassaden der Gebäude, für den Fremdentrakt, für Gärten, 
brunnen und Wasserleitungen aus,89 doch lassen sich solche Verbesserungen 
und Verschönerungen sicherlich nicht mit der gelegentlich geradezu ruinösen 
bauwut einiger süddeutscher prälaten dieser zeit vergleichen, deren Klöster 
über wesentlich schmalere Wirtschaftsgrundlagen als St. maximin verfüg-
ten. Größere Summen flossen eher in die reparatur und die Vergrößerung 
der einrichtungen auf den Klosterhöfen und mühlen und trugen dadurch 
zur gesamtwirtschaftlichen Strukturverbesserung bei. bei reparaturen und 
neubauten ihrer zahlreichen patronatskirchen war die abtei dagegen weit 
zurückhaltender und scheute wegen der baukostenanteile auch keine lang-
wierigen Streitigkeiten mit den Gemeinden.

absichtlich wohl nicht in die spürbaren modernisierungsprozesse ein-
bezogen war das lange Festhalten der abtei an ihren für ihre untertanen 
verpflichtenden Klostermaßen. Für Korn ist der malter nach des Cloisters 
Spicher Mais bereits 1371 bezeugt,90 für Öl der maximiner Sester 1440.91 eine 
rechentabelle um 1500 legt dar, dass das maximiner Weinfuder um etwa sieben 
prozent größer war als das gewöhnliche trierer Fuder.92 Während das trierer 
Fuder 180 Sester hatte, umfasste das maximiner Fuder daher 192 Sester. Solche 
für die Klosteruntertanen verbindlichen maße wurden beispielsweise auch im 
Klosterhof zu oberdonven verwahrt.93 Durch das lange Festhalten an den 
spezifischen Klostermaßen sollte sicherlich die wirtschaftliche Sonderstellung 
der Klostergüter in ihrer umwelt herausgehoben werden, ähnlich wie im 
politischen bereich die betonung des relativ späten Konstrukts der Grafschaft 
Fell im 18. Jahrhundert durch die maximiner amtsverwaltung gegenüber den 
anderen ämtern Kurtriers. noch um 1720 waren die Klostermaße für die 
ortschaften im amt St. maximin obligatorisch.94

89 einzelheiten bei § 3.1. Der Klosterbering.
90 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 62.
91 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 233.
92 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 496, dort auch umrechnungstabelle von Gulden in 

pfennige und in Heller.
93 lHaKo best. 211 nr. 2854.
94 lHaKo best. 211 nr. 2123.
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Die planvolle Wirtschaftsförderung bis 1785 durch die äbte und ihre 
Kellerare, denen für aufgaben an den außenposten des Klosters, für ein-
zelbereiche oder für Sondersituationen, etwa zur erntezeit, ein Großteil des 
Konvents zur Verfügung stand, führte dazu, dass in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts der reichtum der abtei bei den trierer einwohnern geradezu 
sprichwörtlich wurde und gelegentlich zu grotesken überschätzungen führte. 
Hierfür nannten nicht nur bereits die zeitgenossen phantastische Geldsummen, 
die mit den belegen nicht in einklang zu bringen sind, etwa der ehemalige 
maximiner mönch michael Winckelmann bei seiner behauptung, abt Witt-
mann habe 1762 in der Kasse seines Vorgängers an bargeld 80 000 rtl. und 
in den abteikellern 800 Fuder Wein vorgefunden,95 während die kurfürst-
liche regierung diesen Winckelmann beschuldigte, er habe seinem Kloster 
25 000 rtl. veruntreut.96 möglicherweise wegen der mittellosigkeit der letzten 
Konventualen bei der aufhebung der abtei, die mit dem früheren reichtum 
ihrer institution in Widerspruch stand, bildete sich zu trier deshalb bald die 
Sage von dem vergrabenen maximiner Klosterschatz. Schließlich hat dieser 
mythos mehrmals, zuletzt 1897, zu ungeordneten und ziellosen Grabungen 
in den Fundamenten und Gemäuern der Klostergebäude einschließlich den 
Krypten geführt.97

Der wirkliche reichtum der abtei vor ihrer geplanten umwandlung in 
ein Stift 1786 lässt sich infolge zahlreicher berechnungen, die zur realisie-
rung dieses letztlich gescheiterten projekts dienen sollten, ziemlich genau 
feststellen. Für die Öffentlichkeit war sicherlich der beitrag des Klosters zur 
landessteuer des Kurstaats ein Gradmesser seines finanziellen Vermögens. 
Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass zur landessteuer nur der im 
erzstift gelegene Klosterbesitz erfasst und somit annähernd zwei Fünftel der 
abteigüter in ihr nicht veranschlagt wurden. im unterschied zu St. maximin 
waren die auswärtigen Güter der anderen geistlichen institutionen in den 
Steuertabellen wesentlich geringer. im anschlag von 1625 rangierte St. ma-
ximin mit Gesamteinkünften von 100 000 fl. gleichrangig mit St. matthias 
und wurde nur vom Stift Karden mit 124 000 fl. und den zisterziensern zu 
Himmerod mit 112 000 fl. übertroffen.98 im anschlag von 1750 zur Festset-
zung einer Steuer von insgesamt 4300 fl. von den geistlichen institutionen 

95 lHaKo best. 1c nr. 19060.
96 lHaKo best. 1c nr. 19078.
97 neyses, Grabung nach dem Klosterschatz, S. 199–201; Kentenich, Der vergrabe-

ne Schatz, S. 81–84, sowie eingeklebte zeitungsberichte in Stabitr Hs 1652b/948b.
98 lHaKo best. 1e nr. 647, fol. 13.
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des Kurstaats fielen dagegen auf St. maximin 250 fl., auf St. matthias 160 fl., 
auf die Klöster Himmerod, laach und Springiersbach sowie auf die Stifte 
münstermaifeld, St. Florin/Koblenz und St. Kastor/Koblenz je 150 fl. und auf 
Karden nur noch 120 fl.99 Die Verschiebung des Steueranteils kann sowohl 
als Steigerung der St. maximiner Wirtschaftskraft gegenüber den anderen 
institutionen wie auch als bestreben des Kurstaats und seiner landstände 
gedeutet werden, die maximiner einkünfte höher als die der anderen mit-
glieder zu versteuern. Jedenfalls war die abtei nicht nur absolut gesehen das 
wohlhabendste mitglied des Klerus des oberen erzstifts, sondern besaß dort 
unter allen institutionen die größten einkünfte aus ländereien.

ablesbar wird der Wirtschaftsaufschwung der abteigebiete im 18. Jahr-
hundert ferner durch die steigenden einwohnerzahlen der Gemeinden im 
amt St. maximin. Hier nahm die bevölkerung zwischen 1720 und 1780 um 
über ein Viertel, in mertesdorf, tarforst, büdlich, breit, naurath, Schönberg 
und Detzem sogar um fast die Hälfte zu.100 auch im Herzogtum luxemburg 
rangierte St. maximin als die wohlhabendste und am stärksten besteuerte 
kirchliche institution noch vor den abteien echternach und St. maria in 
luxemburg.101

über den umfang und die nutzung der Klostergüter im kurtrierischen 
Gebiet geben das um 1787 redigierte Schatzungsbuch des Klosters102 und der 
ebenfalls 1787 aufgestellte, mit dem Schatzungsbuch gelegentlich divergierende 
universalstatus der abtei auskunft.103 Danach besaß die abtei im Kurstaat 
3100 morgen land, nämlich 1773 morgen bebautes land, 886 morgen Wald 
und büsche, 71 morgen Gärten und 420 morgen Wiesen. auf diesen lände-
reien unterhielt sie 324 000 Weinstöcke, 32 Hofhäuser und 17 mühlen. Hierbei 
wurde angenommen, dass 1 morgen Weinberg mit 3200 Stöcken besetzt war, 
der ertrag von 2000 Stöcken 1 Fuder Wein ergab und infolge der Dreifelder-
wirtschaft aus jedem morgen ackerland im Durchschnitt 1½ malter Korn 
geerntet werden konnte. Den jährlichen ertrag aus den Gütern hatte die 
abtei 1787 aus recht durchsichtigen Gründen zunächst viel zu hoch, nämlich 
ohne abzug der lasten auf 56 000 fl., also etwa 37 800 rtl., geschätzt, wozu 
noch Gefälle in Höhe von 26 000 fl. oder 17 670 rtl. kommen sollten.104 bei 

 99 Stabitr Hs 1652b/948b.
100 lHaKo best. 211 nr. 2533.
101 So um 1515 in lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 498 f.
102 lHaKo best. 211 nr. 2108.
103 lHaKo best. 1c nr. 19082.
104 lHaKo best. 211 nr. 2108.
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einer erneuten berechnung mussten die erlöse jedoch auf 30 648 fl. reduziert 
werden, von denen nach dem abzug der Steuern und unkosten der abtei 
nur noch ein reingewinn von 16 324 fl. oder 10 930 rtl. verblieb.105 Die um-
fangreichsten Klostergüter im oberen erzstift, in dem etwa 89 % des abtei-
besitzes im gesamten Kurstaat lagen, waren die liegenschaften unmittelbar 
bei der abtei mit 184 morgen bebautem land und 54 000 Weinstöcken, bei 
Fell mit 233 morgen bebautem land und 45 500 Stöcken, bei Grünhaus mit 
96 morgen bebautem land und 42 200 Stöcken, bei longuich mit 182 morgen 
bebautem land und 60 000 Stöcken, zu oberemmel mit 155 morgen bebautem 
land und 37 000 Stöcken sowie zu Kenn mit 303 morgen bebautem land 
und 30 000 Stöcken. Diese Güter lagen alle im amt St. maximin, während 
die übrigen abteigüter im oberen erzstift, etwa zu Filzen, bachem, taben, 
tarforst, Schönberg, issel, ruwer, lörsch, Kürenz und Kaimt, wesentlich 
weniger ertragreich waren. im niederen erzstift mit etwa 11 % des ab-
teibesitzes im Kurstaat waren lediglich die besitzungen bei rübenach mit 
249 morgen bebautem land und 6400 Stöcken sowie bei löf mit 10 morgen 
und 10 000 Stöcken von bedeutung. 

im Vergleich zu den einkünften waren die Gewinne des Klosters aus der 
Weiterverarbeitung ihrer produkte und die erlöse aus dem unmittelbaren 
absatz auf regelmäßigen märkten damals nur noch bescheiden. bis 1433 hatte 
die ansiedlung von Handwerksbetrieben, vor allem von Webern, Färbern, 
tuchscherern, Walkern und Schuhmachern, daneben von töpfern, bäckern 
und metzgern, zur Verwertung der naturprodukte und zur Deckung des 
Klosterbedarfs in der unmittelbar vor dem abteibering gelegenen Siedlung 
außerhalb der trierer Stadtmauer, auf dem sogenannten tombet (tumbetum), 
vor allem in der linden-, lang- und martgasse, größere ausmaße erreicht.106 
Die vielleicht schon 1065 als vicus erwähnte niederlassung107 dürfte laut dem 
Verzeichnis der Frontage um 1400 etwa 120 Häuser,108 darunter zeitweilig 
auch eine beginenniederlassung,109 umfasst haben, deren bewohner laut 
ihrer Herkunftsnamen sich größtenteils aus den maximiner Dorfschaften 
rekrutierten. Sie war mit regelmäßigen märkten ausgestattet, darunter einem 
bedeutenden Jahrmarkt am Fest des hl. maximin, der besonderen zulauf hatte 

105 lHaKo best. 1c nr. 19082.
106 Spoo, Die spätmittelalterliche Siedlung, S. 65–69, sowie Heit, trier 1433/34, 

S. 35–37.
107 Wiltheim, origines, buch 6, in Stabitr Hs 1621.
108 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 121.
109 lHaKo best. 215 nr. 108.
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und der möglicherweise bereits 1135 im Vogteiweistum des Grafen Konrad 
von luxemburg mit einem placidum der Klosterleute verbunden war.110 Die 
Siedlung der abtei in ihrem unmittelbaren Vorfeld wurde 1433 von den 
trierer bürgern so gründlich verwüstet,111 dass sie sich vor ihrer erneuten 
zerstörung 1522 nicht mehr vollständig erholen konnte. Danach degenerierte 
sie zu einem unbedeutenden Straßendorf, deren bewohner durch mehrere 
beschränkungen der trierer erzbischöfe zugunsten der Stadt trier in ihrem 
Wirtschaftsleben stark eingeschränkt waren und die abt alexander Henn 
nach 1680 vergeblich wiederzubeleben suchte.

über die einkünfte des Klosters in lothringen und vor allem im Her-
zogtum luxemburg informiert eine 1793/1794 als Forderung gegenüber der 
französischen republik gefertigte aufstellung.112 in lothringen hatte nach 
den Güterverkäufen vom 13. bis zum 17. Jahrhundert St. maximin damals nur 
noch ansprüche auf Jahreseinkünfte in Höhe von 15 000 livres, also etwa 
3500 fl., wozu der Klosterbesitz zu monhofen, Diedenhofen (thionville) 
und roussy-le-bourg (rüttig) die wesentlichen anteile beitrug, während die 
einnahmen zu Flavigny, Signy und Frisange nur noch unbedeutend waren. 
Die luxemburger einnahmen der abtei waren dagegen mit 104 872 livres 
oder 26 000 fl. recht stattlich. Sie setzten sich aus den erlösen von zehnten, 
Grundherrlichkeiten und Grundzinsen aus den Klosterhöfen von insgesamt 
66 246 livres zusammen. über die damals ausschließlich dem abt zustehenden 
einnahmen aus den zehnten von zahlreichen luxemburger Dörfern, zum 
größeren teil der kleine zehnt, daneben der Kartoffelzehnt und Strafgelder, 
informiert ausführlicher die rechnung des mönchs Jakob Heitgen aus dem 
Jahr 1790.113 Hinzukamen 18 319 livres pachtgelder von Klosterliegenschaften 
und der Jahreserlös von 27 475 livres aus dem 1912 morgen großen Wald-
besitz des Klosters im Herzogtum. bemerkenswert sind ferner zinsen von 
24 367 livres aus Kapitalien, die St. maximin im laufe des 18. Jahrhunderts 
zahlreichen luxemburger Gemeinden vorgestreckt hatte, da die abtei zu 
ihrer Sicherheit überflüssige Gelder offensichtlich nicht im Kurtrierer be-
reich anlegen wollte, in dem nur einige bescheidene kommunale anleihen 
der abtei an Gemeinden im unmittelbaren Klosterbereich bekannt sind. Der 
endbetrag der Jahreseinkünfte von 26 000 fl. ergibt sich schließlich durch 

110 mub 1 nr. 483.
111 So Kaiser Sigismund in lHaKo best. 211 nr. 578 und in Stabitr Hs 1644/378, 

S. 498.
112 lHaKo best. 1c nr. 9302, S. 59–101.
113 lHaKo best. 211 nr. 2565.
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den abzug der Schatzungen und landessteuern sowie der löhne, etwa für 
die Förster der Klosterwaldungen. am ertragreichsten waren die abteihöfe 
zu remich, mersch und ospern. Dann folgten die Höfe zu Kehlen, Steinsel 
und Schuttrange, während die erlöse aus den Höfen zu besch, Dalheim, 
matzen, mertert und rittersdorf einen Durchschnittswert hatten und jene in 
Gostingen, mamer, moutfort, olingen, asselborn, Wasserbillig, biwer und 
Seinsfeld gering waren. Durch die buchführung des abtes Wittmann lässt 
sich freilich feststellen, dass die luxemburger Klostereinkünfte erheblichen 
Schwankungen unterlagen, insgesamt jedoch eine aufsteigende tendenz 
aufwiesen, weshalb sie 1766 32 %, 1781 jedoch 61 % der Gesamteinkünfte 
des abtes ausmachten.114

Gegenüber den Güterkomplexen des Klosters im trierer Kurstaat und 
im Herzogtum luxemburg traten die abteieinkünfte in anderen territorien 
merklich zurück. am ansehnlichsten waren sie noch in der Kurpfalz, in der 
die Güter der propstei Schwabenheim lagen, die der abtei im Jahresdurch-
schnitt 600 bis 700 rtl. erbrachten.115 es folgte das Gebiet der rheingrafen 
mit dem Klosterhof zu Simmern/Dhaun mit jährlich etwa 200 rtl., während 
die erlöse aus dem Streubesitz und den rechten des Klosters im Kurkölner 
Staat unter 100 rtl. blieben.

Schließlich lohnt noch ein blick auf die Höhe der Jahreseinnahmen der 
abtei und auf ihre Herkunft. Durch mehrere überlieferungen ist gesichert, 
dass das Gesamteinkommen der abtei 1786 auf 49 253 rtl. berechnet wurde,116 
beziehungsweise auf 49 602 rtl.,117 als Durchschnitt der verflossenen zehn Jahre. 
Hiervon konnte in der regel der abt allein über 23 000 rtl. verfügen, wie 
aufstellungen im manuale Wittmanns zeigen, natürlich mit gewissen Schwan-
kungen, so in dem schlechten Wirtschaftsjahr 1764 nur über 17 175 rtl., 1769 
dagegen über 31 158 rtl.118 41,1 % der ertragssumme wurden im territorium 
des trierer Kurstaates erwirtschaftet, 34,8 % im Herzogtum luxemburg, 
11,6 % in der Kurpfalz, 5 % im Freudenburger Gebiet, dessen reichsstand-
schaft strittig war, 4,7 % in lothringen und in den ende des 17. Jahrhunderts 
an Frankreich gefallenen luxemburger Gebietsteilen, 1,6 % im Gebiet der 
rheingrafschaft und 1 % im Kurkölner territorium. Von diesen einkünften 
entfielen laut der 1786 der Visitationskommission übergebenen aufstellung 

114 resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 211.
115 resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 212.
116 lHaKo best. 1c nr. 19076 und nr. 19079.
117 lHaKo best. 1c nr. 19082.
118 resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 209 f.
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auf unmittelbare einnahmen aus den liegenschaften der abtei 13,8 %, 
nämlich 5,7 % aus der eigenbewirtschaftung des umliegenden Klosterlandes, 
2,4 % aus den Klosterwaldungen, 2,1 % aus den luxemburger und 1,7 % aus 
den trierer Hofgütern sowie 2 % aus landverpachtungen. Die mühlen des 
Klosters erbrachten jährlich 2,2 %, die Grundzinse und Vogteigelder 5,2 % 
und die Viehnutzbarkeiten, vor allem die ausgedehnten maximiner Schäfe-
reirechte, 5,1 %. abgesehen von 2,7 % an kleineren einnahmen aus Jagden, 
Fischereien, Steinbrüchen, Strafgeldern und Kapitalzinsen erwirtschaftete die 
abtei die verbleibenden großen einkommenssummen aus dem Verkauf der 
aus ihren Gütern gewonnenen erzeugnisse. Hierbei fielen produkte der in 
dieser region wenig intensiven Viehwirtschaft, also Fleisch, Häute, butter, 
eier und Wolle, nur wenig ins Gewicht und ebenso landwirtschaftliche ne-
benprodukte wie Öl, Gemüse, nüsse oder obst. ohnehin stieß in diesem 
bereich die abtei rasch an die Grenzen ihrer Vermarktungsmöglichkeiten, 
wie ihr Jahrhunderte währender Streit mit den trierer metzgern wegen der 
Fleischbänke auf dem trierer markt und in der maximiner Vorstadt zeigt,119 
die deshalb bei der zerstörung der abteigebäude sowohl 1433 wie 1522 
eine führende rolle gespielt zu haben scheinen.120 Haupteinnahmequelle 
des Klosters war dagegen neben dem Verkauf von Holz vor allem die Ver-
marktung ihrer großen Getreide- und Weinernten. in der auf Grund des 
Durchschnitts der verflossenen zehn Jahre 1787 gefertigten aufstellung121 
bezifferte das Kloster seine erlöse aus Holzverkäufen mit jährlich 6483 rtl. 
(15,8 % der naturaleinkünfte), aus Getreide mit 29 048 rtl. (58,6 %, davon 
54 % roggen, 19 % Hafer, 17 % Weizen, 5 % Gerste und 5 % Spelz) und an 
Wein mit 11 300 rtl. (24,8 %). Während im kurtrierischen Gebiet die Wein- 
und Getreideproduktion der Klosterwirtschaft sich in etwa die Waage hielt, 
dominierte in den luxemburger abteigütern eindeutig der Getreideanbau. 
allgemein verlieh der Getreidehandel dem Klosterhaushalt größere Stabilität 

119 So schon im Jahr 1377: lHaKo best. 211 nr. 416, und 1384: best. 211 nr. 433, 
und noch um 1770, vgl. Jakob Wagner, Kurfürst clemens Wenzeslaus und das 
aufflackern der revolution, in: rheinische Heimatblätter 12 (1927), S. 559–564, 
hier S. 559 f., sowie lHaKo best 1c nr. 789–790, bes. nr. 790, S. 203 und S. 285.

120 So Scheckmann, excidium imperialis monasterii s. maximini, Stabitr Hs 
275/1622, und lieser, Historia obsidionis, Stabitr Hs 2256.

121 lHaKo best. 1c nr. 19082.
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als eine zu einseitige ausrichtung auf den Weinbau, da dessen erträge stärker 
von klimatischen Faktoren abhingen.122

obwohl St. maximin aus dem Getreideanbau also weitaus größere Ge-
winne zog, war die abtei schon im 18. Jahrhundert wie auch noch heute 
eher wegen ihrer Weine bekannt, für die sie auch, etwa zu Grünhaus, ober-
emmel und Filzen, vorzügliche lagen besaß. abgesehen von Schenkungen 
von Weinbergen zu lieser an der mosel zu einer zeit, als St. maximin noch 
kein Kloster war, und von ihrem Frühbesitz in rheinhessen, dürfte die abtei 
zumindest gegen ende des 8. Jahrhunderts durch den übergang des Fiskus 
Detzem größere Weingüter auch in Klosternähe erhalten haben, falls die 
ländereien von ihr für den Weinbau überhaupt nicht erst erschlossen wurden. 
zur bedeutung dieser besitzungen für die Klosterwirtschaft um 1200 finden 
sich mehrere beobachtungen bei Karl lamprecht und bei charles-edouard 
perrin.123 Für die Geschichte des Weinbaus der abtei im späten mittelalter 
und in der frühen neuzeit ist die instruktive und materialreiche arbeit von 
Karl christoffel noch immer unentbehrlich.124 er beschreibt die allgemeine 
Stagnation des klösterlichen Weinbaus vom 13. bis in das 16. Jahrhundert, 
in denen St. maximin zwar noch einige Weingüter an der mittelmosel er-
warb, diese jedoch nicht halten konnte. Daneben versuchte die abtei, ihren 
Weinbau auf einzelne besitzungen möglichst in Klosternähe zu konzent-
rieren, wie dies in Grünhaus der Fall war, was sich auch später durch die 
zur Weinproduktion erforderlichen einrichtungen für das pressen, Keltern, 
abfüllen und die reifelagerung als sinnvoll erwies. nicht eingegangen werden 
kann hier auf einzelheiten, etwa auf das schon im urbar um 1200 erwähnte 
jährliche Weinschiff der abtei moselabwärts nach Koblenz, auf die zollbe-
freiungen beim transport der Klosterweine auf der mosel und der Saar, auf 
die bedeutung der für Weintransporte wichtigen, St. maximin gehörenden 
moselfähren, auf die nicht unbeträchtlichen Weinschankrechte und zapf-
monopole des Klosters oder auf die Vergabe der meisten Klosterweinberge 
seit dem 15. Jahrhundert nicht mehr in erb-, sondern in zeitpacht, mit sehr 
stark variierenden ernteabgaben. Die Stagnation des klösterlichen Weinbaus 
wurde nach 1680 rasch überwunden. bereits um 1720 war St. maximin mit 
etwa 600 000 bis 700 000 Weinstöcken nach dem erzbischof, aber noch vor 

122 Hierzu die bemerkungen des abtes Wittmann zu den Weinjahrgängen 1769–1793 
in Stabitr Hs 1652b/948b.

123 lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben, vor allem bd. 2; perrin, recherches.
124 christoffel, Geschichte des Weinbaus, S. 61–128.
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Himmerod der größte Weinproduzent im erzstift.125 auch danach intensivierte 
die abtei weiterhin den Weinbau. lagen beispielsweise die durchschnittlichen 
Jahreserträge aus den Weinbergen in unmittelbarer Klosternähe von 1762 
bis 1778 noch bei 142 Fuder, wurden in diesem bereich von 1779 bis 1788 
252 Fuder erzeugt.126 Der jährliche Gesamtertrag des Klosters an Wein lag 
in den Jahren 1770 bis 1785 im Durchschnitt bei 372 Fuder.127 Wegen seiner 
günstigen Finanzlage war das Kloster nicht auf den sofortigen Verkauf seiner 
Weinernte angewiesen, weshalb in seinen Kellern beständig einige hundert 
Fuder lagerten und zum teil dort ausgebaut wurden. im Juni 1786 befanden 
sich dort beispielsweise 842 Fuder, darunter einige Fuder der Jahrgänge 1748 
bis 1778 und jeweils 50 bis 200 Fuder der Jahrgänge 1779 bis 1785.128

Der renommierteste Wein der abtei stammte von ihrem Weinhof Grünhaus. 
Von ihm schenkte 1773 abt Wittmann dem mainzer Kurfürsten 1 Fuder des 
Jahrgangs 1762, ließ ihn 1788 bei einer Weinprobe zu eltville prämiieren und 
verkaufte 1793 einem holländischen Kaufmann eine größere Quantität des 
Jahrgangs 1779, das Fuder um 1144 fl. bei einem preis von 50 bis 80 fl. für 
ein gewöhnliches Fuder.129

Die im 18. Jahrhundert durchaus nach den prinzipien der damals aktu-
ellen ökonomischen Grundsätze geführte Klosterwirtschaft war nicht nur 
auf die mitarbeit einer breiten Schicht von Konventualen angewiesen, sei es 
zur erntezeit, sei es als Vertreter ihres Klosters auf den belgischen, Kölner, 
mainzer und Frankfurter märkten, deren missionen im manuale des abtes 
Wittmann mehrfach bezeugt werden. es belegt auch, dass bei der Vermark-
tung der Klosterprodukte der trierer markt eher zweitrangig war gegenüber 
den auswärtigen Handelsplätzen. Den beiden außenposten der abtei, der 
propstei Schwabenheim, deren wirtschaftliche bedeutung nur gering war, 
und den maximiner mönchen im luxemburger refugium, die neben der 
Kontaktpflege mit der Stadt und der regionalen nobilität allerdings auch 
das Hauptorgan der abtei für die bewirtschaftung ihrer luxemburger Gü-
ter waren, wuchsen durch die auswärtigen märkte neue aufgaben zu. Der 
Schwabenheimer propst war nun häufiger in mainz wegen wirtschaftlicher 
und politischer angelegenheiten und über ihn dürften auch die beziehungen 

125 christoffel, Geschichte des Weinbaus, S. 78 f.
126 resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 228.
127 manuale in Stabitr Hs 1652b/948b.
128 lHaKo best. 1c nr. 19097.
129 Kentenich, beiträge zur Geschichte von Weinbau und Weinhandel, S. 27 f., ferner 

auktionslisten vom märz 1794 im manuale Wittmanns in Stabitr Hs 1652a/942a.
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zum benachbarten adel als den lehensträgern der abtei gelaufen sein. Der 
expositus zu luxemburg und seine dort weilenden mitmönche dagegen 
waren nicht nur mit dem Kontakt zu den Kaufleuten und der Verwaltung 
des landes und der österreichischen niederlande überhaupt betraut, er dürf-
te seiner abtei auch kulturelle anstöße vermittelt haben, wie eine gewisse 
einseitigkeit belgischer maler in Wittmanns Gemäldesammlung nahelegt.130

Der Wirtschaftsaktivität kam die im 18. Jahrhundert zu St. maximin prak-
tizierte Klosterverfassung entgegen, die die rechte des Konvents besonders 
hervorhob und den abt zur jährlichen rechnungslegung über seinen eigenen 
Vermögensanteil vor dem prior und drei Konventsdeputierten zwang.131 ob-
wohl bei ihrer Kodifizierung 1773 durch die norma die rechte des abtes 
stärker hervorgehoben wurden,132 war auch er weiterhin auf die mitarbeit seiner 
mönche angewiesen. tatsächlich war für die mehrzahl seiner Konventualen 
die Konzentration auf monastische ideale kaum mehr möglich, da sie auf 
der einen Seite zunehmend in parteiungen innerhalb des Klosterorganismus 
gedrängt wurden, auf der anderen Seite jedoch als eigenverantwortlich han-
delnde Vertreter des Gesamtklosters agieren mussten. Für seine wirtschaftlichen 
erfolge zahlte St. maximin daher sicherlich einen hohen preis.

130 resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 216 f.
131 lHaKo best. 1c nr. 19075.
132 lHaKo best. 211 nr. 2581.
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§ 33. l i s t e  d e r  K l o s t e r g ü t e r ,  K i r c h e n  u n d  z e h n t e n

angesichts der Größe, der weiten Streuung und der unterschiedlichen 
Herkunft des maximiner besitzes ist hier eine eingehende untersuchung 
aller Güter und rechte der abtei nicht möglich. Denn jede der im urbar 
um 1200 genannten 74 Villikationen hatte einen Herrenhof, von dem die 
einzelnen mansen als bauernstellen abhingen. Sie lagen häufig in unterschied-
lichen ortschaften, weshalb die abtei in wesentlich mehr als in 74 Dörfern 
besitzungen hatte. infolge ihrer zahlreichen pfarreien besaß die abtei ferner 
in vielen Gemarkungen zehntrechte, die hier nicht alle aufgeführt werden 
können. auch auf eine analyse der Geschichte und organisationsstrukturen 
der einzelnen Güter, die thomas Gießmann für drei begrenzte teilbereiche 
durchgeführt hat, nämlich für die regionen zwischen der Sauermündung, 
der mosel und der Syre, sodann zwischen der obermosel und der Saar ein-
schließlich des Hochwalds und schließlich im bereich der mainzer erzdiözese, 
muss hier weitgehend verzichtet werden. Die rechtsstellung St. maximins 
in seinem besitz blieb seit dem 12. Jahrhundert allerdings relativ stabil. Für 
die meisten seiner Güter besaß das Kloster nur die Grundherrschaft und die 
Grundgerichtsbarkeit, zu denen durch die ablösung zahlreicher Vogteien seit 
dem 13. Jahrhundert häufiger auch deren rechte und einkünfte traten. nur 
im engeren abteibereich, in den orten oberemmel, tarforst, mertesdorf, 
büdlich, breit, naurath, Schönberg, lorscheid, Herl, Fell, Fastrau, riol, 
longuich, lörsch, Kenn, Detzem, pölich, Freudenburg, taben und in teilen 
von ruwer, konnte St. maximin seine Güter unter seiner eigenen Hochge-
richtsbarkeit organisieren. Für den größeren teil seines besitzes war das 
Kloster dagegen der kurtrierischen oder der luxemburger landesherrschaft 
unterworfen und steuerpflichtig. Stärker noch als im unterstellungsverhältnis 
seiner untertanen vollzog sich im laufe der Jahrhunderte in der bewirt-
schaftungsform der Klosterhöfe ein größerer Wandel, der hier ebenfalls nur 
gelegentlich gestreift werden kann. beispielsweise war die abtei im laufe des 
17. und 18. Jahrhunderts dazu übergegangen, den unterhalt und die pflege 
ihrer Hofgebäude den pächtern als teil ihres pachtvertrags aufzuerlegen. 
Daher oblag ihr selbst um 1786 die baupflicht nur noch bei ihren Höfen zu 
Heyer, rübenach, löf, mörz, Kaimt, ürzig, Wehlen, reinsport, Detzem, 
longuich, Fell, Kenn, Grünhaus, Filzen, oberemmel und Freudenburg im 
trierer Kurstaat und bei ihren Hofstätten zu bersch, rittersdorf, au, matzen, 
Stedenheim und mertert im Herzogtum luxemburg, ferner zu monhofen 
und in der pfalz zu Simmern/Dhaun, münsterappel, Winterborn und Fürfeld.
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Grundlagen der besitzgeschichte St. maximins bilden im rahmen der 
Güterliste einige durch die Quellenlage sich anbietende Querschnitte, etwa 
auf Grund des ältesten urbars um 1200, der Güterrenovation des maximiner 
Kellerars Jakob Stephelt um 1484 sowie der bereits behandelten Güterver-
zeichnisse um 1786. ihr resultat ist daher eine im Wesentlichen statische 
liste auf Grund der ergebnisse der untersuchungen von Karl lamprecht, 
charles-edmond perrin, thomas Gießmann und reiner nolden. Daneben soll 
hier aber versucht werden, auch dem historisch-dynamischen moment stärker 
rechnung zu tragen und die Geschichte und wirtschaftliche bedeutung der 
einzelnen St. maximiner besitzungen im Verlauf ihrer teilweise recht langen 
zugehörigkeit zur abtei darzustellen. Solche ergänzungen drängen sich durch 
den überlieferungsreichtum gerade im wirtschaftlichen bereich förmlich auf, 
doch sind ihnen durch den Handbuchcharakter der monographie freilich 
enge Grenzen gesetzt. auch dieser besitzliste liegt die von charles-edmond 
perrin, thomas Gießmann und reiner nolden verwendete und gelegentlich 
kommentierte regionale einteilung des urbars um 1200 zu Grunde,1 durch die 
der bezug von einzel- und Streubesitz des Klosters zu seinem Hofverband 
auch für die neuere zeit am ehesten noch bewahrt wird. ihr ist lediglich die 
einteilung nach den sie umgebenden landesherrschaften übergeordnet, die 
sich im lauf des 12. und 13. Jahrhunderts verfestigt und bis zum ende des 
alten reichs bestand hat. andere Gliederungen, etwa nach dem alphabet 
der 130 topographischen rubriken des archivium maximinianum nach 16832 
oder nach den heutigen politischen Grenzen, schienen für die Darstellung 
der besitzgeschichte dagegen weniger sinnvoll.

1. Frühbesitz in echten und gefälschten urkunden, der nach 1140  
nicht mehr erwähnt wird

a n d e r n a c h : ca. 1036.3 zu dem Gütertausch zwischen St. maximin und 
malmedy, durch den der andernacher besitz angeblich an die bamberger 
Kirche fiel, siehe Wiltheim, annales.4

1 perrin, recherches, S. 537; Giessmann, besitzungen, S. 54 f.; nolden, urbar, 
S. 18 f.

2 Hierzu Giessmann, besitzungen, S. 80–84.
3 mGH D K ii nr. 228 und Halkin/roland, recueil des chartes 1, nr. 101a.
4 Stabitr Hs 1621, buch Vi.
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a n g e r s v i l l e r s : 926 Ansheresvillare.5

a q u i t a n i e n : über Klostergüter in Südwestfrankreich berichten keine 
überlieferungen. in den um 963 von Sigehard niedergeschriebenen miracula 
s. maximini wird jedoch um 900 die entdeckung des seit 882 unbekannten 
Grabes des hl. maximin einem quendam natione Aquitanum conditione 
Maximini servum zugeschrieben, der sich aus Verehrung für diesen Heiligen 
aus seiner Heimat nach trier begeben habe.6 Hieraus könnte man schließen, 
dass St. maximin um 900 noch Hörige in aquitanien besaß.

b a s t o g n e : 634.7 
b a u s t e r t : 893–1140.8

b e r g e n : 926 Beregon,9 1140.10 
b e u v i l l e r s : 926 Boevillare.11

b i c k e n d o r f : 1023,12 1026.13

b o m b o g e n : 940,14 1140.15

b o p p a r d : ca. 1036.16

b o r n y : 893 Burnacha,17 1023.18

b o s e n b a c h : 945,19 962,20 104421 und 1051,22 siehe auch bosenheim.

 5 mub 1 nr. 165.
 6 miracula s. maximini, in: aa SS maii bd. 7, S. 29.
 7 mub 1 nr. 6. zum frühen, wohl vor 882 erfolgten Verlust siehe Giessmann, besit-

zungen, S. 156, und van rey, Die lütticher Gaue, S. 303 f.
 8 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 103; Giessmann, besitzungen, S. 97, und 

nolden, urbar, S. 151.
 9 mub 1 nr. 166 und 167.
10 mub 1 nr. 516. Siehe Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, 

S. 298, und Seibrich, entwicklung der pfarrorganisation, S. 211.
11 mub 1 nr. 165.
12 mGH D H ii nr. 500 und nr. 502.
13 mGH D K ii nr. 48.
14 mGH D o i nr. 31.
15 mub 1 nr. 516.
16 mGH D K ii nr. 228; siehe Halkin/roland, recueil des chartes 1, nr. 101a. zu 

dem Gütertausch zwischen St. maximin und malmedy, durch den der bopparder 
besitz angeblich an die bamberger Kirche fiel, siehe Wiltheim, annales, Stabitr 
Hs 1621, buch 6.

17 mGH D arn nr. 114.
18 mG D H ii nr. 500 und nr. 502.
19 mGH D o i nr. 71.
20 mGH D o i nr. 442.
21 mGH D H iii nr. 262.
22 mGH D H iii nr. 391.
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b o s e n h e i m : 1125.23

b r e c h e n : 893–1140.24

c o r s w a r e m : 1036 Corworommo.25

C u r m i r i n g u n : 1023–1140.26

D r u h d i l d i n g a : 962–1140.27

E b e n o : 962–1140.28

F r a c t u r i s : 1026–1140.29

F r e n k i n g e n : 1042/1047–1140.30

G ö s d o r f : 1036 Gozilesdorp.31

G o n d e r s h a u s e n : 897–1140.32

G r a a c h : 1023,33 1051.34

G u n d l i n g e n : 987 Gundelavinga.35

H a n w e i l e r : 1023,36 1044.37

23 mGH D H V nr. 279; zur möglichen Verwechslung mit basenbach/bosenbach 
siehe Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 20, und Kraft, 
reichsgut, S. 200, ferner Wisplinghoff, untersuchungen, S. 80.

24 Vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 105 und S. 156; may, territorialgeschichte 
des oberlahnkreises, S. 36–38, und Kölzer, Studien, S. 213 f.

25 mGH D K ii nr. 228; zum erwerb und zum tausch siehe auch Wiltheim, anna-
les, Stabitr Hs 1621, buch 6.

26 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 106.
27 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 107, und Giessmann, besitzungen, 

S. 290.
28 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 107.
29 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 109.
30 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 79 und S. 109; Giessmann, besitzungen, 

S. 109, und nolden, Das urbar, S. 151.
31 mGH D K ii nr. 228; zum tausch mit malmedy siehe Wiltheim, annales, Stabitr 

Hs 1621, buch 6.
32 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 70 und S. 110, sowie Dotzauer, Ge-

schichte des nahe-Hunsrück-raumes, S. 309.
33 mGH D H ii 502.
34 mub 1 nr. 333 und Jl nr. 4251.
35 mub 1 nr. 251; siehe Giessmann, besitzungen, S. 111, und Janssen, Studien zur 

Wüstungsfrage, S. 247.
36 mGH D H ii nr. 500 und nr. 502.
37 mGH D H iii nr. 391; siehe edith ennen, zur Geschichte der Gemeinde Han-

weiler-rilchingen, in: rhVjbll 5 (1935), S. 222–232, hier S. 224, und Wisplinghoff, 
untersuchungen, S. 69; vgl. jedoch Seibrich, entwicklung der pfarrorganisation, 
S. 213.
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H o f e n : Der besitz der abtei im 10./11. Jahrhundert im zülpichgau mit 
Hofen als zentrum und ulpenich, Schwerfen, Floren, elwenich und paffen-
dorf an der erft als Filialen, auf den eine Schreibübung in einer maximiner 
Handschrift38 hinweisen könnte, ist in der Forschung umstritten. abgelehnt 
wird dies aus unterschiedlichen Gründen von Wisplinghoff, Heusgen und 
petry.39 Den Hinweis dieses Vermerks auf realen maximiner Grundbesitz im 
zülpichgau vertreten dagegen auf Grund des maximinuspatroziniums und 
seiner möglichen nachbesitzer besonders corsten und tichelbäcker.40 Hierzu 
auch § 33.2.4. Kurköln, einleitung.

H o l z h u s a : 893–1125.41

i x h e i m : 962–1140.42

K r e u z w e i l e r : 912–1107.43

K r u c h t e n : 893–?44

l a u b u s e s c h b a c h : 897 Ascapahc bis 1107.45

l a u s d o r n : 1051–1140.46

l e u d e r s d o r f : 855.47

l i e s e r : 634.48

38 Stabitr Hs 2243/2043; laut laufner, Vom bereich der trierer Klosterbibliothek, 
S. 26, aus dem 9. Jahrhundert, laut Hoffmann, buchkunst 1, S. 503, jedoch ca. 900–
950.

39 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 67; Heusgen, Das Dekanat zülpich, S. 150; 
petry, Der paffendorfer zehntstreit, S. 14–18.

40 corsten, Fernbesitz, S. 20–22, und tichelbäcker, Der zülpicher Güterkomplex, 
S. 9–18.

41 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 112, und Fabricius, Die Herrschaften 
des unteren nahegebietes, S. 158.

42 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 69 und S. 112, sowie pöhlmann, Das 
Kloster St. maximin, S. 33–35.

43 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 113; vgl. jedoch Giessmann, besitzun-
gen, S. 144, und nolden, urbar, S. 27, laut denen sich lediglich die urkunden von 
912 (recueil des actes de charles iii 1 nr. 69), 1023 (mGH D H ii nr. 500 und 
nr. 502), 1026 (mGH D K ii nr. 48) und 1051 (mGH D H iii nr. 262) auf Kreuz-
weiler im bistum trier beziehen, die übrigen von Wisplinghoff hier genannten Di-
plome jedoch auf Villers-l’orme im bistum metz.

44 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 113; Giessmann, besitzungen, S. 119, 
und nolden, urbar, S. 151.

45 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 83 und S. 114.
46 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 83 und S. 114, sowie van rey, Die lütti-

cher Gaue, S. 304.
47 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
48 mub 1 nr. 6.
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l o s a n g e : 1023,49 1026.50

l u c y : 912 Lutiaco,51 1033.52

m a n d e l : 962–1140.53

m e i s p e l t : 962–1140.54

m e r l : 893,55 102356 und 1026.57

m e t z : 940–1140 (domos cum areolis, vineis et agris).58

n o r h e i m : 962–1125.59

O p p i n g a : 975.60

p f e d d e r s h e i m : 771.61

r e d a n g e : 926.62

r e m a g e n : 1036.63

r o ß b a c h : 962–1125.64 erwerb möglicherweise durch abt Waldo aus 
konradinischem besitz.65

S c h i e r s f e l d : 962–1140.66

S c h r a s s i g : 893–1051.67

S c h w e p p e n h a u s e n : 1044–1125.68

49 mGH D H ii nr. 500 und nr. 502.
50 mGH D K ii nr. 48; siehe van rey, Die lütticher Gaue, S. 304.
51 recueil des actes de charles iii 1 nr. 69.
52 mGH D K ii nr. 189; von pauly, Siedlung und pfarrorganisation 9, S. 46, mit Was-

serliesch identifiziert; dagegen Giessmann, besitzungen, S. 223 anm. 3.
53 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 116, und Seibrich, entwicklung der 

pfarrorganisation, S. 123–125.
54 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 116.
55 mGH D arn nr. 114.
56 mGH D H ii nr. 500 und nr. 502.
57 mGH D K ii nr. 48.
58 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 117.
59 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 119; Fabricius, Die Herrschaften des 

unteren nahegebietes, S. 73 f.; Giessmann, besitzungen, S. 493–495.
60 mub 1 nr. 245.
61 urkundenbuch des Klosters Fulda 1,1 nr. 55.
62 mub 1 nr. 165.
63 mGH D K ii nr. 228.
64 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 121.
65 Vita maximini episcopi trevirensis auctore lupo, ed. Krusch, S. 72 anm. 10.
66 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 121; ewig, trier im merowingerreich, 

S. 298, und Giessmann, besitzungen, S. 467 f.
67 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 121.
68 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 122, und Seibrich, entwicklung der 

pfarrorganisation, S. 54.
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S c h w e r b a c h : 963 Swejerbach69 bzw. Suejerbahc.70

S e l t e r s : 1118,71 1125.72

V e n d e n g i a s : 1065.73

V i l l e r s - l ’ o r m e : 962,74 1044,75 1066,76 110777 und 1140.78

Vo l l m e r s b a c h : 962–1125.79

Vo l x h e i m : 855 Foldersheim.80

W i n n i n g e n : 962–1044.81

W i n t r i c h : 966.82

2. nach 1140 gesicherter besitz

in der liste werden die Klosterbesitzungen, die im urbar um 1200 eine 
Villikation bildeten, durch Fettdruck, die noch im 18. Jahrhundert als Hof-
verband nachzuweisen sind, durch ihre Wiedergabe in Kapitälchen und orte, 
mit denen sich der dauernde oder zeitweilige besitz der pfarreirechte der 
abtei verbanden, durch unterstreichungen angezeigt. Für die ortsnamen wird 
grundsätzlich ihre derzeitige amtliche Schreibweise verwendet, mit ausnahme 
von orten, bei denen heute noch deutschsprachige Versionen gebräuchlich 

69 mGH D o ii nr. 8.
70 Von Giessmann, besitzungen, S. 139, mit Schwerbach, von Kölzer, Studien, 

S. 151, mit Weierbach identifiziert.
71 mub 1 nr. 450.
72 mub 1 nr. 452; siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 85, und Kölzer, Studi-

en, S. 213–219.
73 mGH D H iV nr. 160; zum Gütertausch zwischen St. maximin und malmedy sie-

he Wiltheim, annalen, Stabitr Hs 1621, buch 6.
74 mGH D o i nr. 442.
75 mGH D H iii nr. 391.
76 mGH D H iV nr. 181.
77 mGH D H V nr. 17.
78 mub 1 nr. 507; siehe Giessmann, besitzungen, S. 144; anders Wisplinghoff, un-

tersuchungen, S. 113.
79 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 85 und S. 124; Giessmann, besitzungen, 

S. 498 f., und Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 67.
80 Glöckner, codex laureshamensis 2, nr. 1922; siehe Dotzauer, Geschichte des 

nahe-Hunsrück-raumes, S. 90, und Fabricius, Die Herrschaften des unteren na-
hegebietes, S. 65.

81 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 125.
82 mGH D o i nr. 315.
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sind (luxemburg, Diedenhofen, monheim). in Klammern werden dagegen 
einige in den überlieferungen gebräuchliche bezeichnungen angegeben.

2.1. Grafschaft beziehungsweise Herzogtum luxemburg

2.1.1. zwischen der Sauermündung, der mosel und der Syre

2.1.1.1. Hofverbände

1. B e s c h  (an der mosel, 5 km s. remich): besitz hatte hier St. maximin 
vor 893,83 möglicherweise als Folge eines Gütertauschs mit der abtei prüm 
für die villa remich.84 im urbar um 1200, dessen ausführliche bestimmun-
gen85 einem sonst nicht nachzuweisenden, 1169 verfassten Liber censuum 
entnommen sein könnten,86 ist besch die einzige größere Villikation des 
Klosters am rechten moselufer. laut dem bezüglich der arbeitsverpflich-
tungen und -leistungen der Klosterhörigen recht ausführlichen Weistum 
von 148787 gehörte zu dem 1374 gegen jährlich 100 malter Korn und 12 fl. 
einschließlich der mühle und der Kirchenzehnten88 und 1448 gegen 80 malter 
Korn89 verpachteten Hof eine Schäferei und eine mühle sowie an ländereien 
nach den angaben des Hofgüterverzeichnisses von 157990 124 morgen Felder 
und büsche sowie 14 morgen Wiesen und Wildland. Die Vogtei der Herren 
von Feltz konnte St. maximin in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
durch pfändungen an sich bringen.91 nach der zeitweiligen unterstellung 
des Hofs unter die propstei taben ließ ihn abt otto ii. (1483–1502) neu 
erbauen. im 16. Jahrhundert war die abtei mit den einwohnern des Dorfs 
und den Hofleuten in zahlreichen Verfahren vor dem hierfür als oberhof 
zuständigen luxemburger Hof zu remich und vor dem Hofgericht zu 
luxemburg verstrickt,92 bevor sie um 1629 für kurze zeit zur Verpfändung 

83 mGH D arn nr. 114.
84 Giessmann, besitzungen, S. 300 f.
85 nolden, urbar, S. 102.
86 abschrift in lHaKo best. 211 nr. 2620.
87 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 433–440.
88 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 89 und S. 111.
89 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 255.
90 lHaKo best. 211 nr. 2619.
91 lHaKo best. 211 nr. 734 und nr. 2113, S. 441–443.
92 So Stabitr Hs 1644/372, S. 789, S. 933 und S. 1267; lHaKo best. 211 nr. 935.
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des Hofes gezwungen war.93 1698 bestanden die Hofgüter des Klosters zu 
besch aus dem Hofgebäude mit Scheuern, Stallungen und einem Garten, 
vier Gärten und zwei baumgärten im Dorf selbst sowie 128 morgen äcker 
und 22 morgen Wiesen,94 hatte also in den verflossenen dreihundert Jahren 
seinen zuschnitt nur wenig verändert.

mit dem erwerb der villa besch dürfte für das Kloster auch der besitz 
der pfarrei besch mit Filialen zu Wochern und bis zum 17. Jahrhundert zu 
Schwepsange verbunden gewesen sein, der jedoch erst 1140 bezeugt ist.95 zu 
ihr gehörte ein größerer zehntbezirk, dessen einkünfte zu zwei Dritteln an 
die abtei und zu einem Drittel an den pfarrer fielen.96 Das verschiedentlich 
bezeugte Kollationsrecht des abtes97 diente um 1450 zur Versorgung mehre-
rer Familiaren des Kardinals nikolaus von Kues98 und 1788 eines in seinem 
probationsjahr 1781 wieder ausgetretenen ehemaligen maximiner novizen.

Größeren besitz außerhalb der Gemeinde besaß der Hofverband zu:
1.1. a p a c h  (an der mosel, 10 km s. remich): im urbar um 1200 ge-

hörten hier der abtei noch zwei mansen,99 um 1790 jedoch nur noch die 
Kirchenzehnten.100

1.2. b i w e r b a c h  (ca. 6 km nw. Grevenmacher): Die Herkunft und 
die weitere besitzgeschichte des Hofes, den im april 1460 die äbte von 
St. maximin und von echternach gemeinsam besaßen und sich dessen pacht 
teilten,101 ist ungeklärt. Danach wird dieser maximiner teilbesitz nicht mehr 
erwähnt, weshalb es sich um den zum echternacher Klostergut gehörenden 
altenhof handeln könnte.

1.3. W o c h e r n  (an der mosel, 2 km w. besch): Das urbar um 1200 
kannte zu Wochern lediglich als lehen vergebene zehntanteile.102 Größeren 
besitz scheint hier die abtei erst durch den erwerb der Vogtei besch 1486 

 93 lHaKo best. 211 nr. 2622.
 94 lHaKo best. 211 nr. 2623.
 95 mub 1 nr. 516.
 96 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 6, S. 149.
 97 So lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1441 f.; rep. Germ. 2,1 Sp. 640 und Sauerland, 

urkunden und regesten 6, nr. 1020.
 98 Vgl. rep. Germ. 6 nr. 2986.
 99 nolden, urbar, S. 102.
100 lHaKo best. 211 nr. 2565.
101 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 137–140, und Stabitr Hs 1641/389, fol. 148; vgl. 

lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 1,2, S. 959, jedoch mit der Jahreszahl 
1406.

102 nolden, urbar, S. 149.
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von den Herren von berperg erlangt zu haben,103 weshalb hier die maximiner 
rechte erstmals 1487 im Weistum der Schöffen von besch104 und die hierzu 
gehörende mühle in den seit 1497 erhaltenen pachtverträgen genannt wer-
den.105 um 1686 versuchten auch die Kartause St. Sixtus zu rettel und das 
trierer Domkapitel später nicht mehr erwähnte rechte auf den zehnten zu 
Wochern geltend zu machen,106 nachdem dieser im 16. Jahrhundert von der 
abtei teilweise noch als lehen ausgegeben war.107

2. D a l h e i m  (7 km w. remich):108 St. maximin lag 1309 auch wegen 
der besetzung einer pfarrei Dalem in der trierer Diözese mit dem mainzer 
erzbischof im Streit.109

Die villa mit der Kirche gelangte 962 an St. maximin durch die Schenkung 
des thiedo,110 wozu 963 durch die Schenkung der Gräfin uda die späteren 
Hofgüter zu Filsdorf kamen.111 zwar soll 996 die abtei diesen besitz, näm-
lich die Kirche mit ihren zehntrechten, einen Herrenmansus, 12 freie und 
20 Dienstmansen, mit berta, der Witwe des Grafen Folkmar, gegen moutfort 
getauscht haben.112 Doch findet sich im urbar um 1200 zu Dalheim und 
den umliegenden orten wieder neben 9 als lehen verliehenen mansen eine 
ausgedehnte Villikation der abtei mit 36 mansen,113 sei es, dass die urkunde 
über die precarie von 996 auf einer Fälschung beruht,114 oder aber, weil die 
Vergabe dieses besitzes auf bertas lebenszeit beschränkt war.

Die 1473 beginnende Serie der Dalheimer Weistümer115 zeigt eine genaue 
aufteilung der einkünfte zwischen der abtei und den Herren von rüttig, 
deren Vogtei über den Klosterbesitz bis 1792 bestand. Der abt unterhielt als 
Grund-, lehens- und Hochgerichtsherr, dem allein die Huldigung zustand, 

103 lHaKo best. 211 nr. 734.
104 lHaKo best. 211 nr. 739.
105 lHaKo best. 211 nr. 2620.
106 lHaKo best. 211 nr. 1566.
107 Giessmann, besitzungen, S. 309.
108 zur Verwechslung mit Dahlen bei mainz in der älteren literatur siehe brigitte 

Flug, mainz, Dalen, in: Germ. ben. 9, S. 426–444, hier S. 427.
109 Sauerland, urkunden und regesten 1, nr. 289.
110 mub 1 nr. 210; zur person des thiedo siehe Wisplinghoff, untersuchungen, 

S. 78.
111 mub 1 nr. 212.
112 mub 1 nr. 273.
113 nolden, urbar, S. 92; vgl. Giessmann, besitzungen, S. 234 f.
114 rück, Graphische Symbole, S. 40; vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 191.
115 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 469–479.
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den Klosterhof mit dem Grundgericht, dessen Schöffen aus einwohnern des 
Dorfes bestanden, die seit 1492 paritätisch vom abt und vom Vogt ernannt 
wurden.116 Der Hof war als oberhof auch für die Klostergüter zu Frisingen 
und aspelt zuständig. nicht unbeträchtliche einkünfte aus den ländereien 
und jährliche abgaben der bewohner blieben dem Vogt vorbehalten. zu dem 
seit 1580 nur noch auf zeit verpachteten Klosterhof117 gehörten außer großen 
ländereien auch zwei mühlen, davon eine bannmühle, deren neubau nach 
ihrem brand von heftigen protesten der einwohner nach 1608 begleitet war.118 
zu weiteren prozessen führten im 17. Jahrhundert die Waldstreitigkeiten des 
abtes mit den Vögten des Hofverbands.119

Für die ebenfalls 962 dem Kloster geschenkte pfarrei lässt sich die aus-
übung des präsentationsrechts durch die äbte mehrmals nachweisen.120 Von 
seinen pfarrrechten behielt sich abt rorich nur die präsentation des Vikars 
vor, als 1390 mit seiner zustimmung die pfarrei dem Dominikanerinnen-
kloster St. barbara zu trier als lehen der abtei inkorporiert wurde, mit der 
Verpflichtung der feierlichen begehung der exequien und memorien der 
verstorbenen maximiner äbte.121 Hierbei hatte sich die abtei zunächst noch 
teile des Dalheimer Kirchenzehnten vorbehalten, die sie den nonnen erst 
1521 gegen das Versprechen der überreichung eines Korporale für den abt 
bei jeder lehensnahme ebenfalls abtrat.122 offensichtlich mussten die nun mit 
dem präsentationsrecht ausgestatteten nonnen allerdings tolerieren, dass die 
pfarrstelle 1465 ein Familiare des papstes paul ii., der die Subdiakonatsweihe 
noch nicht empfangen hatte,123 innehatte und 1524 der achtzehnjährige Johannes 
reck, der bei seiner investitur durch den Kardinallegaten laurentius mit einem 
Dispens wegen des defectus aetatis ausgestattet war.124 nach der aufhebung 

116 lHaKo best. 211 nr. 754.
117 lHaKo best. 211 nr. 1256.
118 lHaKo best. 211 nr. 2624.
119 lHaKo best. 211 nr. 2641.
120 Sauerland, urkunden und regesten 1, nr. 389, und lHaKo best. 211 nr. 2101, 

S. 117.
121 Giessmann, besitzungen, S. 233 anm. 6; Hans-Joachim Schmidt, bettelorden in 

trier. Wirksamkeit und umfeld im hohen und späten mittelalter (trierer Histo-
rische Forschungen 10), trier 1986, S. 149 f.; bestätigung durch die Kurie 1391 in 
rep. Germ. 2,1 Sp. 1120.

122 lHaKo best. 211 nr. 1008.
123 rep. Germ. 9,1 nr. 1905.
124 lHaKo best. 211 nr. 1019.
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des trierer St. barbaraklosters 1556 legen trotz widersprüchlicher angaben125 
mehrere überlieferungen nahe, dass St. maximin wenigstens zeitweilig das 
präsentationsrecht und die nonnen des luxemburger Heiliggeistklosters 
zumindest teile des zehnten erhalten haben.126

Größere Güter des Hofverbands lagen in:
2.1. c o n t e r n  (4 km nö. Dalheim): laut der Fassung iii des urbars 

um 1200 gehörten hier zur Dalheimer Villikation 2 unverlehnte mansen.127

2.2. D i p p a c h  (10 km sw. remich): 1529 anerkannte das Gericht zu lu-
xemburg die Forderung der abtei von ½ malter Hafer von jedem Haushalt 
zu Dippach,128 eine abgabe, die auch 1793 noch bestand.129

2.3. e l l a n g e  (ellingen, 6 km sw. remich):130 in der Fassung iii des urbars 
um 1200 bezog hier die abtei aus dem keiner Villikation zugeordneten ort 
am Walpurgis- und andreastag einige Geld-, Hafer- und Weineinkünfte.131 
Den vierten teil der zehnten trugen die Herren von aspelt zu lehen.

2.4. F i l s d o r f  (8 km w. remich): bei der Schenkung des ortes an die 
abtei 963 durch die Gräfin uda kann vermutet werden,132 dass er damals 
zur Villikation Frisange gehört hat. im urbar um 1200, das hier 3 verlehnte 
mansen des Klosters kannte, zählte er jedoch zum Hofverband in Dalheim. 
lehensgüter hatten hier damals neben den Herren von trutingen der als 
türhüter (ianitor) und ministerialer (homo ecclesiasticus) der abtei besonders 
hervorgehobene Gerhard von aspelt,133 der Vater des bekannten mainzer 
erzbischofs peter von aspelt.134 Diese lehen dürften später auf die Herren 
von puttlingen und danach von Feltz übergegangen sein, denen 1582 auch die 
Hälfte des pfarrzehnten zu Filsdorf gehörte.135 Seit 1472 ist die ebenfalls zum 
Dalheimer Hofverband gehörende bannmühle des Klosters nachzuweisen136 

125 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 9, S. 92, und Giessmann, besitzungen, 
S. 234, bes. anm. 9.

126 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 9, und lHaKo best. 211 
nr. 2110, S. 372 f. und S. 382 f.

127 nolden, urbar, S. 92.
128 lHaKo best. 211 nr. 1050.
129 lHaKo best. 1c nr. 9302.
130 zur identifizierung Giessmann, besitzungen, S. 292 anm. 2.
131 nolden, urbar, S. 102.
132 mub 1 nr. 212.
133 nolden, urbar, S. 148.
134 Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 180 f.
135 lHaKo best. 211 nr. 2702.
136 erpelding, St. maximiner mühlen, S. 111–114.
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sowie seit 1593 auch ausgedehnte Fischereirechte des Klosters in der Gander, 
einem nebenfluss der mosel. zu Filsdorf gehörten die im Weistum von 1473 
und 1793 erwähnten Güter und einkünfte zu Welfrange (Welfering), 2 km 
s. von Dalheim.137

3. D o n v e n  (heute ober- und niederdonven, ca. 5 km sw. Greven-
macher): Für den erwerb der späteren Klostergüter im ort kommen zwei 
urkunden des 10. Jahrhunderts in betracht: Die precarie des megingaud 929, 
durch die St. maximin 1 mansus zu Duneba erhielt,138 sowie die Schenkung 
des bovo 959 an die abtei zu Duneba.139 thomas Gießmann vermutet in 
dem mansus des megingaud ein zubehör der villa mertert zu Donven im 
urbar um 1200 und in der Schenkung des bovo die eigentlichen Güter des 
Klosters im Dorf.140

Während in den Fassungen i und ii dieses urbars die besitzungen der 
abtei zu Donven bei der Villikation zu lellig eingeordnet sind, erhalten in 
der Fassung iii die 14 mansen am ort einen eigenen abschnitt.141 möglicher-
weise entstand daher bald nach 1200 zu oberdonven ein neuer Klosterhof 
mit eigenem Gericht, dem diese ländereien zugeordnet wurden. nach dem 
Wegfall des Hofes wurden die Güter anscheinend von der Villikation zu Gos-
tingen bewirtschaftet, während die Grundherrschaft und das Gericht mit vier 
Schöffen und einem meier zu Donven bestehen blieben.142 bei dem Weistum 
zu oberdonven im mai 1542,143 auf dem offensichtlich der passus des urbars 
um 1200 verlesen wurde, zeigte sich, dass die ursprüngliche Hufenverfassung 
und die daran geknüpften Dienstleistungen nicht mehr bestanden. auch 
verfügte die abtei zu oberdonven damals über keinen Hofmann, jedoch 
über einen Schöffen des Gostinger Hofs als meier im ort und plante hier 
den neubau eines Hofes, der jedoch erst im 17. Jahrhundert verwirklicht 
wurde.144 1699 wurde der inzwischen bestehende Hof auf zwölf Jahre mitsamt 
des Viehbestands, der eigentum des Klosters war, gegen 12 rtl. sowie gegen 
die übernahme der baulasten verpachtet.145 im 15. Jahrhundert lässt sich ein 

137 1473: lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 469 f.; 1793: best. 1c nr. 9302.
138 mub 1 nr. 170.
139 mub 1 nr. 205.
140 Giessmann, besitzungen, S. 265.
141 nolden, urbar, S. 101.
142 Giessmann, besitzungen, S. 265 f.
143 lHaKo best. 211 nr. 2854.
144 Giessmann, besitzungen, S. 269 anm. 10.
145 lHaKo best. 211 nr. 2854.
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Hof des Klosters auch zu niederdonven, oberhalb der dortigen Kirche, nach-
weisen, der zum Hofverband in Gostingen gehörte und der asylrecht hatte. 
er wurde 1460 gegen ein Feld zu niederdonven eingetauscht,146 das ebenfalls 
zum Gostinger Hof kam, war jedoch 1542 wieder im besitz des Klosters.147

Kirchlich gehörten ober- und niederdonven zur pfarrei St. martin in nie-
derdonven, deren zehnten und Kollatur dem trierer Domkapitel zustanden, bei 
der St. maximin jedoch für gewisse teile die baupflicht übernehmen musste.148 
nur ein einziges mal, nämlich im Weistum von 1542, wurden schließlich als 
Vögte der Klostergüter zu oberdonven die Herren von Falkenstein erwähnt.

4. F r i s a n g e  (Frisingen, ca. 12 km sö. luxemburg): 963 schenkte die 
schon vor 943 verwitwete Gräfin uda für ihr und ihres verstorbenen mannes, 
des Grafen Gozlin (Gozilos), Seelenheil149 ihr erbgut (praedium) Frisingen, 
ihre eigenkirche zu aspelt und ihre Güter zu evrange und Filsdorf.150 Wenig 
wahrscheinlich ist, dass es damals auch zu Frisange eine pfarrkirche gege-
ben hat.151 Vielmehr dürfte die Kirche von aspelt schon früh nach Frisange 
übertragen worden sein, vermutlich vor 1114/1116,152 dem vermutlichen 
Fälschungsdatum der Vogtei- und restitutionsurkunde Kaiser Heinrichs V., 
in der die Kirche zu aspelt nur noch als Kapelle bezeichnet wurde, mit 
Sicherheit jedoch vor 1140, als papst innozenz ii. St. maximin den besitz 
der villa und ecclesia Frisinga bestätigte,153 aspelt jedoch nicht erwähnte. 
Die maximiner necrologeinträge zur Schenkung der uda sind allerdings 
verwirrend. H7 des ältesten maximiner necrologs fügt um 1116 sowohl bei 
der memoria für uda am 8. april, wie für Gozlin am 19. oktober lediglich 
hinzu, dass diese dem Kloster multa bona gebracht hätten.154 Dagegen berichtet 
um 1185 das jüngere necrolog bei der memoria Gozlins am 18. oktober, er 
habe zusammen mit seiner Frau uda die Kirche von Frisange dem Kloster 
geschenkt. Die späteren necrologe n5 und n6 kommemorieren am 8. april 
die Gräfin uda als die Stifterin des kleinen zehnten zu Frisange, also eines 

146 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 142v–143r.
147 lHaKo best. 211 nr. 2854.
148 lHaKo best. 211 nr. 2854.
149 mub 1 nr. 179.
150 mub 1 nr. 212.
151 Vgl. Giessmann, besitzungen, S. 246 f., bes. anm. 4.
152 mub 1 nr. 423.
153 mub 1 nr. 516.
154 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 93 und S. 139.
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wesentlichen bestandteils der pfarrei, am 19. oktober jedoch den Grafen 
Gozlin als den Schenker der villa Frisange.

mit der Verlegung der pfarrei von aspelt nach Frisange mag die frühe 
Konzentration der maximiner Güterverwaltung zwischen der Sauer und der 
mosel zu Frisange zusammenhängen. im urbar um 1200 besaß dort die abtei 
100 morgen sowie 16 mansen in fünf parzellen,155 während das Klostergut zu 
aspelt als lehen verausgabt war. Dennoch blieb der maximiner Hof am ort 
bescheiden, da sich danach mertert als zentrum der Klostergüter gegen Frisange 
offenbar durchgesetzt hatte. zu Frisange wurden im 13. und 14. Jahrhundert 
die Klosterländereien fast durchweg als erbzinsgüter verliehen, weshalb das 
Weistum von 1455 in Frisange, aspelt, preisch und evrange 42 solcher Gü-
ter kannte.156 Sie wurden danach noch weiter zersplittert, wie sich aus dem 
Weistum von 1541 ergibt.157 zwar konnte 1309 die abtei durch die Schenkung 
der Witwe des hierfür in den necrologen am 2. Dezember kommemorierten 
Wilhelm von preisch den salischen zehnten zu Frisange zurückerhalten,158 
den sie zuvor 1250 den Herren von aspelt zu lehen gegeben hatte.159 Doch 
wuchsen im 14. und im 15. Jahrhundert ihre Schwierigkeiten mit den Herren 
von Feltz als den Vögten ihrer Güter zu Frisange. Wie 1462 ein Verfahren 
vor dem burgundischen Generalhauptmann des Herzogtums zeigt, galten 
die Vögte allgemein als Herren des Dorfes, hatten ihre Vogteieinkünfte, die 
eigentlich nur 13 malter Hafer im Jahr betragen sollten, seit so vielen Jahren 
gesteigert, dass sie nun als Gewohnheitsrecht gelten würden, wogegen die von 
St. maximin vorgelegte Schenkungsurkunde der Gräfin uda als leerer rechts-
titel bezeichnet wurde.160 Strittig war auch die Herleitung dieser Vogtei als 
maximiner lehen, da die ursprünglichen Vögte, die mit uda eng verwandten 
luxemburger Grafen, sie den Herren von rodenmachern zu lehen gegeben 
und diese sie wiederum an die Familie von Feltz weiterverliehen hatten.161 
im 17. und 18. Jahrhundert konnten die äbte ihre Stellung zwar als Grund-, 
nicht aber als Gerichtsherren behaupten. auch ihre erträge aus ihren Gütern 
zu Frisange waren eher rückläufig.162

155 nolden, urbar, S. 57 und S. 92 f.
156 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 495–501.
157 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 881–896.
158 Wampach 7 nr. 1259.
159 mub 3 nr. 1070.
160 lHaKo best. 211 nr. 2661, S. 311–324.
161 Giessmann, besitzungen, S. 244 anm. 22.
162 Stalux best. a xlV liasse 7.
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Der zehntbezirk der pfarrei, dessen einkünfte zu zwei Dritteln an die 
abtei fielen, umfasste die Filialen aspelt, evrange, Hellange und Hagen. Die 
Verpachtung der pfarrzehnten 1388 brachte der abtei einen jährlichen erlös 
von 35 maltern Weizen und 75 maltern roggen.163 auch im 16. Jahrhundert 
betrug der jährliche maximiner anteil am zehnten noch 100 malter Korn.164 
Die pfarrer, von denen einer 1563 wegen seiner missetaten zu ewigem Kerker 
verurteilt165 und dessen nachfolger 1570 von den Visitatoren als Häretiker 
bezeichnet wurde,166 sind infolge ihrer präsentation durch die maximiner äbte 
fast lückenlos bekannt.167 Die pfarrangehörigen waren noch im 18. Jahrhun-
dert am Fest des hl. maximin zu prozessionen in die abtei verpflichtet, die 
in einem aufschlussreichen bericht dokumentiert sind.168

zum Hofverband Frisange gehörten:
4.1. a s p e l t  (3 km nö. Frisange): Die Siedlung Hadespelelth kam zusammen 

mit Frisange 963 durch die Schenkung der Gräfin uda an die abtei.169 Die 
später als Filiale der pfarrei Frisange belegte Kapelle soll nach 1048 zunächst 
an die von St. maximin abhängige cella St. Quiriaci zu taben gekommen 
und danach von den Herren von Fischbach unrechtmäßig als lehen bean-
sprucht worden sein, wie in der um 1114 gefälschten Vogteiordnung Kaiser 
Heinrichs V. behauptet wird,170 wofür es jedoch keine wirklichen indizien 
gibt. Das urbar um 1200 nennt zu aspelt nur die zehnten, die die Herren 
von Fischbach als lehen des Klosters innehatten.171 Dennoch dürfte auch 
die abtei hier noch einige liegenschaften besessen haben, die im 15. Jahr-
hundert als Güter der Klosterhöfe zu Dalheim und zu Frisange verzeichnet 
sind.172 Die hier befindliche burg war wohl der Stammsitz der gegen ende 
des 15. Jahrhunderts ausgestorbenen Herren von aspelt und wurde danach 
von der abtei an verschiedene Familien als lehen ausgegeben.173

163 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 25.
164 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 19.
165 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 904–906.
166 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 19.
167 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 897 f., und nr. 2112, fol. 186r–186v.
168 Heynen, einige historische nachrichten, S. 234–243.
169 mub 1 nr. 212.
170 mub 1 nr. 423.
171 nolden, urbar, S. 147.
172 Dalheim: lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 469 f.; Frisange: best. 211 nr. 2116, 

S. 335–339.
173 Giessmann, besitzungen, S. 247 f.
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4.2. e v r a n g e  und p r e i s c h  (1 km bzw. 3 km s. Frisange): Wie aspelt 
und Frisange waren evrange (Ebiringon) und preisch (Prisichi) 963 bestand-
teile der Schenkung der Gräfin uda. Güter der abtei an dem ort, die im 
urbar um 1200 nicht eigens ausgewiesen sind, waren 1455 bestandteile des 
Klosterhofs zu Frisange.174

4.3. H e l l a n g e  (Hellingen) und H a g e n  (2 km sw. bzw. w. Frisange): 
Die Filialkapellen beider orte gehörten zum zehntbezirk der pfarrei Frisange, 
worauf sich die maximiner zehntrechte gründeten.

5. G o s t i n g e n  (7 km sw. Grevenmacher): Durch die precarie mit 
megingaud erhielt St. maximin hier 929 einen Fronhofverband mit 1 mansus 
Herrenland und 6 freien mansen.175 als dessen relikte können die im urbar 
um 1200 erwähnten, an die Herren von Helmdingen verlehnten 3½ mansen 
zu canach sowie die ebenfalls als lehen ausgegebenen 3 salischen mansen 
zu Gozdinge gesehen werden,176 die reiner nolden auf Gosseldange an der 
alzette, thomas Gießmann jedoch wohl zutreffender auf Gostingen bezogen 
haben.177 es dürfte sich hierbei nämlich um jene Klosterlehen zu Gostingen 
und canach handeln, die 1268 der ritter Heinrich von Helmdingen der 
abtei verpfändet178 und 1269 um 250 pfund trierer Währung verkauft hat.179 
offensichtlich fielen die erlöse aus den neuen maximiner Gütern zunächst 
in das den äbten vorbehaltene Klostervermögen, die hiervon ihrem Konvent 
mehrere propinationen stifteten, so schon abt antonius i. (1283–1286/1287) 
und noch abt rorich (1369–1411) für die memoria seiner mutter Jutta von 
Stein.180 abt rorich stattete mit den einkünften auch die von ihm gegründete 
bruderschaft in der Krypta aus.181 Doch waren diese einnahmen von 1284 
bis zum anfang des 16. Jahrhunderts durch die Verpfändung einer hohen 
Getreiderente an das trierer Domkapitel geschmälert, die auf die erträge zu 
Gostingen und anderem Klosterbesitz fundiert war.

Weitere erwerbungen und lehensrückkäufe, etwa 1387 der lehensgüter 
und -einkünfte des peter von Ham,182 führten zur entstehung eines eigenen 

174 lHaKo best. 2116 nr. 126a.
175 mub 1 nr. 170.
176 nolden, urbar, S. 147.
177 nolden, urbar, S. 172; Giessmann, besitzungen, S. 249.
178 lHaKo best. 211 nr. 240.
179 lHaKo best. 211 nr. 242; hierzu Wampach 4 nr. 92.
180 n5: 15. September.
181 Stabitr Hs 1634/394, fol. 3–4.
182 lHaKo best. 211 nr. 443.
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Hofverbandes des Klosters zu Gostingen, dessen Weistum erstmals 1402183 
und dessen Güterbeschreibung und einnahmen 1455 nachzuweisen sind.184 
laut dem Weistum von 1539 war der abt für das ganze Dorf der Grund-, 
Vogt- und Gerichtsherr, der die Schöffen des in seinem Hof tagenden Ge-
richts einsetzte.185 Die Herren von berperg (berburg) waren hier nicht Vögte, 
sondern nur Schirmherren, die von jedem Haushalt 9 Sester Schirmhafer 
beanspruchen konnten. zu dem spätestens seit 1594 gegen jährlich 8 malter 
Korn verpachteten Klosterhof,186 dessen oberhof zu mertert war, gehörten 
über 50 morgen Felder in verschiedenen parzellen und über 60 morgen zins-
pflichtige ländereien, aus denen die abtei eine jährliche pacht von 14 maltern 
Getreide und 8 fl. sowie Grundzinse von 10 maltern Korn und zahlreiche 
Hühner und eier erhielt, ferner eine spätestens seit 1578 gegen jährlich 5 fl. 
und 2 Kapaunen verpachtete bannmühle.187 1679 entrichtete der Hofmann 
für die Hofpacht noch immer 4 malter Weizen und 4 malter Hafer, hatte nun 
auch die pflicht, die Gefälle der abtei einzuziehen und die Schöffenessen 
auszurichten, und sollte die nächsten zwölf Jahre für die mühle keine pacht 
entrichten, da diese neu erbaut werden musste, wofür die abtei die mühlsteine 
liefern wollte.188 an dem Klosterbesitz änderte sich bis 1793 nur wenig, als 
der abteihof noch immer aus dem Hofgebäude mit Scheuer und Stallung 
bestand und 60 morgen land sowie 10 morgen Wiesen bewirtschaftete.189

außer dem Hof des Klosters zu niederdonven und dem etwa 35 mor-
gen betragenden Waldbesitz bei Gostingen190 gehörten zu dem Hofverband 
folgende größere liegenschaften außerhalb der Gemarkung von Gostingen:

5.1. a h n  a n  d e r  m o s e l  (6 km s. Grevenmacher): einkünfte der abtei 
wurden hier erstmals 1442 erwähnt, die damals zum Klosterhof zu mutfort 
gehörten und die abt lamprecht neben anderem Klosterbesitz verpachtete.191 
in der Güterrenovation um 1484 waren sie jedoch dem Hofverband zu Gos-

183 lHaKo best. 211 nr. 515.
184 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 377–387; nr. 2113, S. 543 f., und nr. 2101, S. 283 f.
185 lHaKo best. 211 nr. 2714.
186 lHaKo best. 211 nr. 1318.
187 lHaKo best. 211 nr. 2509.
188 lHaKo best. 211 nr. 1528.
189 lHaKo best. 1c nr. 9302.
190 lHaKo best. 1c nr. 9302.
191 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 235.
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tingen zugeordnet.192 laut einer undatierten renovation des Hofes in dieser 
zeit rührten die einkünfte zu ahn aus zinspflichtigen Gütern am ort.193

5.2. c a n a c h  (Kentenach, 8 km nw. remich): Das im urbar um 1200 hier 
erwähnte lehen der Herren von Helmdingen von 3½ mansen194 dürfte zuvor 
einen bestandteil des 929 von der abtei als precarie erworbenen Fronhofs 
zu Gostingen gebildet haben. es wurde 1268 St. maximin verpfändet und 
im folgenden Jahr verkauft (siehe Gostingen). Die ländereien kamen zu 
dem ende des 14. Jahrhunderts neu errichteten Klosterhof zu Gostingen, 
der hieraus 1455, 1499 und 1539 einkünfte von 6 maltern Getreide und 
zahlreiche Hühner und eier erhielt.195 Sie umfassten 1685 neben mehreren 
Wiesen 18,5 morgen Felder.196

5.3. K r e u z w e i l e r  (3 km nö. remich):197 Die abtei besaß 1140 pfarreien 
sowohl zu Villers-l’orme (Wilre) wie bei der Gruppe der villae cum ecclesiis 
im erzbistum trier ein Wilera,198 das mit Kreuzweiler im trierer archidiakonat 
remich gleichzusetzen ist.199 Die in den einzelnen Fassungen des urbars um 
1200 genannte pfarrei Wilre meint ebenfalls Kreuzweiler im erzbistum trier, 
worauf erich Wisplinghoff alle Weiler-orte bezogen hat, also auch die in 
den Fälschungen von 962, 1044, 1066 und 1107 genannten ortschaften,200 die 
sich auf Grund zusätzlicher angaben auf Villers im bistum metz beziehen. 
zu Kreuzweiler dagegen sind alle ohne weiteren zusatz bezeichneten frühen 
Wilre-orte zu rechnen, also auch die urkunde Karls des einfältigen 912 und 
die Fälschungen von 1023, 1026 und 1051.201

Kreuzweiler dürfte erstmals 912 bei dem zum unterhalt des Konvents 
bestimmten Klosterbesitz genannt worden sein.202 ob diese bestimmung zum 
ausscheiden Kreuzweilers aus der St. maximin wohl schon seit dem 8. Jahr-

192 Stabitr Hs 1641/389, fol. 108.
193 Stabitr Hs 1641/389, fol. 90 f.
194 nolden, urbar, S. 147.
195 1455: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 271 f.; 1499: nr. 2737; 1539: nr. 2714.
196 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 354r–355v.
197 zu den Schwierigkeiten der identifizierung von Weiler-orten in St. maximiner 

besitz siehe Giessmann, besitzungen, S. 316 anm. 4.
198 mub 1 nr. 516.
199 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 6, S. 141–143.
200 962: mGH D o i nr. 442; 1044: mGH D H iii nr. 391; 1066: mGH D H iV 

nr. 181; 1107: mub 1 nr. 412.
201 912: recueil des actes de charles iii 1 nr. 69; 1023: mGH D H iii nr. 500 und 

nr. 502; 1026: mGH D K ii nr. 48; 1051: mGH D H iii nr. 262; Jl nr. 4251.
202 recueil des actes de charles iii 1 nr. 69.
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hundert gehörenden Großpfarrei remich und zur bildung einer eigenen mit 
einer pfarrei verbundenen villa geführt hat, bleibt spekulativ. Die Villikation 
ist im 12. Jahrhundert untergegangen. ihre reste können in den 14 mansen 
gesehen werden, die im urbar um 1200 die ritter von berg in den Dörfern 
bübingen und Kreuzweiler (Wilre) von der abtei zu lehen hatten,203 sowie 
vielleicht in den anderen, dort genannten lehensgütern dieser Familie.204 im 
besitz von St. maximin blieben hiervon nur die pfarrei und ihre zehnten 
und einkünfte, darunter des in einzelnen Feldern der Vogtei bübingen und 
der nachbarpfarrei nennig erhobenen Kreuzzehnten, die um 1790 lediglich 
6 malter Korn und 6 malter Hafer erbrachten.205

zum pfarreibezirk gehörten Filialen zu Dilmar, 4 km n. von remich, im 
kurtrierischen amt Saarburg, sowie das Schloss thorn bei Kreuzweiler.

6. H a g e l s d o r f  (6 km nw. Grevenmacher): im urbar um 1200 trugen 
hier – wie im benachbarten betzdorf an der Syre – die Herren von Helm-
dingen von der abtei die Vogtei und 5 mansen zu lehen, in denen thomas 
Gießmann die reste einer untergegangenen eigenständigen Klostervillikation 
sieht, deren erwerb durch St. maximin nicht bekannt ist.206 Diese Güter 
gaben die Herren von Helmdingen 1269 der abtei zum pfand für den ruhi-
gen besitz der eben von ihr erworbenen liegenschaften zu Gostingen und 
canach,207 wodurch die Hagelsdorfer, nicht jedoch die betzdorfer Güter an 
die abtei gelangt sein dürften. um 1450 unterhielt hier der abt als Grund- 
und lehensherr einen eigenen Hof mit vier Schöffen und einem meier und 
erhielt aus den erbzinsgütern zu Hagelsdorf neben zahlreichen Hühnern und 
eiern jährliche einkünfte von 5 maltern Korn und 5 maltern Hafer.208 Der 
Hof als reale Wirtschaftseinheit, nicht jedoch als element der Wirtschafts-
verfassung dürfte vor 1483 weggefallen sein, als nun der meier des Hofes 
zugleich der Klostermeier von olingen war und die bisherige Hofstätte als 
freier Brühl bezeichnet wurde.209 Die rechte der Vögte, im 15. Jahrhundert 
die Herren von udenesch, seit 1503 die Herren von eltz und seit 1617 die 
mohr vom Wald,210 waren zu Hagelsdorf verhältnismäßig gering. laut dem 

203 nolden, urbar, S. 149.
204 Giessmann, besitzungen, S. 316 anm. 3.
205 lHaKo best. 1c nr. 9302.
206 nolden, urbar, S. 147; Giessmann, besitzungen, S. 255.
207 Wampach 4 nr. 122.
208 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 295.
209 lHaKo best. 211 nr. 726.
210 Siehe Giessmann, besitzungen, S. 257 anm. 5.
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Weistum von 1483 erhielten sie ein Drittel der bußen, mussten der abtei 
jedoch unter umständen ausfälle bei den erbzinsgütern begleichen. 1602 
bestimmte der luxemburger provinzialrat nach einem Klageverfahren, dass 
dem abt zu Hagelsdorf zwar generell die ernennung der Schöffen zustehe, 
dass unter sie jedoch auch der meier des Vogtes aufzunehmen sei.211 einen 
Hofverband mit Schöffen, freilich ohne wirklichen Klosterhof, lassen auch 
die überlieferungen des 17. und 18. Jahrhunderts, etwa die Güterrenovation 
1685,212 erkennen.

7. M e r t e r t  (an der mosel, 14 km sw. trier): in der Forschung herrscht 
weitgehend übereinstimmung, dass die Siedlung mertert zum ältesten ma-
ximiner besitz gehört. in der erweiterten Fassung der Dagobertfälschung 
im maximiner Kopiar um 1200/1210 soll sie sogar von Kaiser Konstantin 
mit einem bannbezirk dem Kloster geschenkt worden sein.213 neuere bau-
geschichtliche untersuchungen sprechen der ehemaligen Kirche und dem 
Gutshof zu mertert ebenfalls ein hohes alter zu,214 deren besitz durch die 
abtei in einer echten überlieferung jedoch erst 940 im abtswahlprivileg 
ottos i. (936–973) bezeugt ist.215 Die umfangreichen angaben des urbars um 
1200 lassen zu mertert einen großen Fronhofverband erkennen,216 mit dem 
eigentlichen Klosterhof mit 32 morgen, 6 mansen, 1 mühle und weiterem 
eigenland, ferner mit 23½ grundzinspflichtigen Höfen, 12 Dienstmansen und 
3 freien mansen. zu diesem Fronhof gehörten auch je 1 mansus zu lellig und 
Donven, ferner 5½ mansen in dem im 16. Jahrhundert zur Gemarkung mertert 
gezogenen eich. Die jeweiligen Dienste und abgaben in dem Hofkomplex hat 
thomas Gießmann ausführlich interpretiert.217 zu mertert befanden sich auch 
schon damals die noch 1654 nachzuweisenden Güter des priorats,218 nämlich 
14 morgen land und 2 Weinberge, mit Sicherheit die Sondergüter des durch 
die einführung der jungcluniazensischen Klosterverfassung neugeschaffenen 
amtes des Klaustralpriors zu St. maximin, also nicht eines priorats als au-

211 Stabitr Hs 1644/377, S. 352–364; Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 308–315.
212 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 387v–389r.
213 lHaKo best. 211 nr. 2111; hierzu Giessmann, besitzungen, S. 180 anm. 8.
214 polfer, Spätantike und frühmittelalterliche Kirchenbauten, S. 109, und clemens, 

tempore romanorum constructa, S. 195.
215 mGH D o i nr. 31.
216 nolden, urbar, S. 53 und S. 87 f.
217 Giessmann, besitzungen, S. 188–190.
218 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1229.
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ßenstelle der abtei, wie Gießmann zu vermuten geneigt ist,219 die nach 1139 
nur Sitz einer propstei hätte sein können. Dagegen bildete um 1140 und im 
urbar um 1200 mertert noch eine selbständige pfarrei. Später war die Kirche 
im ort nur noch eine von der pfarrei Wasserbillig abhängige Filialkapelle. 
offenbar verlief in dieser region der Konzentrationsprozess der abtei bei 
ihren Kirchenzehnten entgegengesetzt dem bei ihren liegenschaften. 

in den folgenden Jahrhunderten wurde der Hofverband noch erheblich 
vergrößert und erhielt in der Verwaltung und bewirtschaftung des Klosterbe-
sitzes im bereich der Sauermündung eine wichtige Funktion.220 entscheidend 
hierfür dürfte die günstige lage des Hofs an der mosel gewesen sein, die der 
abtei den transport der auf ihren Gütern im luxemburger land gewonnenen 
naturalien auf andere märkte ermöglichte. So ist 1518 bezeugt, dass abt Vin-
zenz in mertert für sie neue Speichermöglichkeiten schaffen ließ, nachdem der 
luxemburger rat ihre ausfuhr nach trier mehrmals behindert hatte,221 und 
schon 1448 hatte die abtei die pächter ihrer Wehren in der mosel verpflich-
tet, ihre Schiffstransporte in mertert nicht zu behindern.222 beim Hofgericht 
von mertert waren 1507 auch die Schöffen der Klostergüter in manternach, 
Wasserbillig und oberbillig vertreten223 und 1565 auch von reinig, Wellen, 
Wasserliesch und liersberg.224 bereits 1401 wurde als umfang der Gesamt-
villikation 241 morgen ländereien und 3 morgen Weinberge angegeben,225 
die damals mehreren einwohnern zu mertert gegen ein Drittel der erträge 
und gegen die einziehung von jährlich 27 pfund pfennige trierer Währung 
aus den nicht zum Hof gehörenden zinsgütern in erbpacht gegeben waren.226 
in den folgenden Verträgen erhöhte sich die pachtabgabe auf die Hälfte der 
ernte,227 wobei die erbpacht erst um 1550 durch die zeitpacht abgelöst wur-
de. um 1565 umfasste der Klosterhof einschließlich der morsdorfer Güter, 
jedoch ohne seine Wiesen und Weinberge und ohne seinen außenbesitz zu 

219 Giessmann, besitzungen, S. 185.
220 Giessmann, besitzungen, S. 180 f.
221 Stabitr Hs 1626, S. 1204.
222 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 236.
223 lHaKo best. 211 nr. 899.
224 Stabitr Hs 1644/381, fol. 403–431.
225 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 99.
226 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 89.
227 So schon 1406 in lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 131, und ähnlich noch 1551 in 

best. 211 nr. 2508.
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Wasserbillig, manternach, lellig, reinig und Wasserliesch, etwa 206 morgen 
ackerland zwischen mertert und Wasserbillig.228

offenbar waren die Standortvorteile des Hofes und die erfordernis der 
besitzkonzentration in jener region für die abtei so gewichtig, dass sie 
seinen ausbau betrieb, obwohl sie den Herrschaftsanspruch der lokalen 
Vögte über ihn und die dadurch bedingten wirtschaftlichen Schmälerungen 
nie beseitigen konnte. zwar anerkannten 1311 die Herren von berperg 
(berburg) als Hofvögte und nachfolger der Herren von meisenheim229 noch 
das ernennungsrecht des abtes bezüglich der Schöffen und Hofbedienste-
ten wie auch dessen nutzungsrechte bei den Wehren, Waldungen, mühlen 
und Schafhaltung, als sie gegen 100 pfund pfennige trierer Währung ihm 
ihre allodialrechte zu mertert zu lehen auftrugen.230 im laufe des 15. und 
16. Jahrhunderts gelang es ihnen aber in einer reihe von Verfahren vor den 
luxemburger Gerichten,231 ihre Stellung im Klosterbesitz zu mertert so weit 
auszubauen, dass die ortsschöffen 1589 zu protokoll gaben, vor 30 Jahren 
sei ihr oberhof noch das St. maximiner Hofgericht gewesen. nun jedoch 
gehöre das Dorf den Herren von berperg, weshalb nun ihr oberhof zu lu-
xemburg sei.232 ähnlich erklärten 1654 die Schöffen, sie hätten zwar gehört, 
dass der abt der Grundherr wäre, doch seien sie auf die Herren von berperg 
vereidigt worden.233 Dennoch blieb die wirtschaftliche bedeutung merterts, 
dessen Hofgebäude abt nicetius andreae (1698–1719) erneuern ließ, auch im 
18. Jahrhundert für die abteiwirtschaft enorm, wie zahlreiche bemerkungen 
des abtes Willibrord Wittmann (1762–1796) in seinem manuale zeigen.234

Größere bestandteile des Hofverbands zu mertert waren:
7.1. b i w e r  (6 km nw. Grevenmacher): nicht näher bezeichnete besit-

zungen des Klosters lassen sich hier erstmals 1277 beim Verzicht Sogers von 
burscheid auf seine lehensgüter zugunsten von St. maximin nachweisen.235 
Da 1580 die abtei hier jedoch neben einigen renten nur eine mühle und 
eine Wiese besaß,236 die zum Hofverband mertert gehörten, können größere 

228 Stabitr Hs 1644/381, fol. 403–431.
229 mub 3 nr. 80.
230 Wampach 7 nr. 1382.
231 mathieu, Wasserbillig und mertert, S. 137.
232 Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 525–527.
233 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1229.
234 Stabitr Hs 1652b/948b.
235 Wampach 4 nr. 397.
236 Stabitr Hs 1644/372, S. 1211 f.
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besitzentfremdungen zuvor durch die ortsherren, die Herren von berperg, 
vermutet werden.237

Die pfarrei- und zehntrechte zu biwer waren zunächst zwischen den 
Herren von berperg und der abtei St. arnulf in metz geteilt und das Kolla-
tionsrecht alternierte zwischen ihnen, worauf sie sich um 1300 nach längerem 
Streit geeinigt hatten.238 1348 tauschte das metzer Kloster seine rechte und 
einkünfte am ort sowie zu Wellen mit St. maximin gegen dessen Güter in 
der Diözese metz,239 worauf sich nach einigen zerwürfnissen 1385 abt rorich 
und Wymar von Gymnich als Herr von berperg ebenfalls auf die teilung 
der pfarreieinkünfte und die alterierung des präsentationsrechts verständig-
ten.240 Hierbei blieb es bis zum ende des alten reiches,241 wenngleich der 
Visitationsbericht von 1570 als Kollatoren lediglich die Herren von berperg 
kannte und die Visitation von 1629 ihnen zwei Drittel der pfarreieinkünfte 
zusprach.242

7.2. i g e l  (an der mosel, 8 km sw. trier): Durch die precarie 929 mit me-
gingaud erhielt St. maximin zu igel 3 mansen.243 Sie dürften vor 1200 zum 
größeren teil der abtei verloren gegangen sein, da im urbar für igel kein 
besitz und im zinsrodel des Klosters um 1300244 nur 2 Weinberge angezeigt 
wurden, deren erlöse an das St. elisabethhospital fielen.245 im frühen 16. Jahr-
hundert besaß hier die abtei noch einen vom Hof in mertert verwalteten 
und in parzellen aufgeteilten Weinberg,246 der ihr um 1680 als Steinbruch für 
den neubau der Klosteranlage diente.247

7.3. L e l l i g  (5 km n. Grevenmacher): im urbar um 1200 kannte die Fas-
sung ii noch 13½ kleine Höfe (curtillae)248 neben einem auch in Fassung iii 

237 Giessmann, besitzungen, S. 209 f.
238 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 89–91.
239 tincry, ménil und prévoncourt; zum Vertrag siehe Giessmann, besitzungen, 

S. 210 anm. 1.
240 Staarchtr best. J nr. 18.
241 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 8, S. 209.
242 1570: Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 254; 1629: Kaiser, Das ar-

chidiakonat longuyon 2, S. 251 f.
243 mub 1 nr. 170.
244 Staarchtr best. b nr. 17.
245 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 53.
246 Stabitr Hs 1644/381, S. 1031–1033.
247 andreas Schüller, Felseninschriften bei igel, in: trierchron n. F. 4 (1907/1908), 

S. 137–141.
248 nolden, urbar, S. 54.
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erwähnten mansus.249 in diesen liegenschaften sieht thomas Gießmann die 
bestandteile eines kleinen Fronhofverbandes unter dem Hofverband von 
mertert.250 Später kamen die Güter unmittelbar zum Klosterhof in mertert, 
gingen jedoch bei den zwistigkeiten der abtei mit dem Vogt des Hofes 
größtenteils verloren.251

7.4. l i e r s b e r g  (an der mosel, 1 km n. Wasserliesch): Während die 
Güter der abtei zu liersberg im urbar um 1200 noch bei Wasserliesch auf 
der anderen moselseite vermerkt sind, wurden sie im frühen 16. Jahrhundert, 
als sie aus 3 Weinbergen und 4 morgen land bestanden, unmittelbar vom 
Hof in mertert verwaltet.252

7.5. M a n t e r n a c h  (5 km w. Wasserbillig): Vermutlich gehörte manter-
nach zum alten Klosterbesitz um mertert, bildete im urbar um 1200 jedoch 
einen eigenen Fronhofverband mit 30 morgen,253 einem selbst bewirtschaf-
teten Weinberg (olca),254 einer eigenen und einer weiteren als lehen vergab-
ten mühle, 5½ mansen und 16 Höfchen (curtillae), dessen einnahmen von 
thomas Gießmann beschrieben werden.255 in späteren überlieferungen ist 
der Klosterbesitz nur noch als bestandteil des Hofs zu mertert bezeugt.256 
er wurde 1452 gegen 2 malter roggen verpachtet, da er, wie abt antonius 
bemerkte, seit langem vergessen sei und dem Kloster wenig nutzen gebracht 
habe.257 offenbar bewirtschaftete auch später der Hof in mertert nur teile 
der 1512 und 1565 genauer beschriebenen Klostergüter zu manternach,258 da 
einzelverpachtungen an Dritte weiterhin bestanden.

Die vermutlich sehr alte brictiuskapelle im ort war eine Filiale der zu 
St. maximin gehörenden pfarrei Wasserbillig, weshalb die abtei hier das 
anrecht auf die von ihr häufig verpachteten Kirchenzehnten hatte. Doch wur-
den teile von ihm auch von den Herren von berperg und von den pfarreien 

249 nolden, urbar, S. 98.
250 Giessmann, besitzungen, S. 172.
251 Verzeichnisse 1530 und 1565 in Stabitr Hs 1644/381, fol. 359 und fol. 426.
252 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 21–26, und Stabitr Hs 1644/378, S. 535–539.
253 nolden, urbar, S. 55 und S. 90.
254 Siehe Giessmann, besitzungen, S. 219 anm. 4; anders nolden, urbar, S. 166.
255 Giessmann, besitzungen, S. 219 f.
256 So 1312: Wampach 7 nr. 1382.
257 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 299.
258 Stabitr Hs 1644/381, fol. 361 und fol. 423.
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Grevenmacher, betzdorf und Flachsweiler beansprucht.259 im 17. Jahrhundert 
bestand die tendenz, die ortskapelle als Vikariat zu verselbständigen.260

7.6. Wa s s e r b i l l i g  (12 km sw. trier): Der besitz der abtei zu Wasser-
billig wird erst um 1000 in dem markt-, münz- und zollprivileg ottos iii. 
erwähnt.261 Doch ist die nachricht der echternacher chronik im liber au-
reus der abtei,262 König Dagobert i. habe als Dank für seine Genesung von 
einer schweren Krankheit dem hl. maximin Wasserbillig mit den zehnten 
geschenkt, angesichts des zu vermutenden hohen alters der pfarrei nicht 
unglaubwürdig.263 Wasserbillig dürfte sicherlich nicht nur zu den ältesten 
Gütern der späteren abtei gehören, durch ihren besitz ist auch die einzige 
Quelle über die Verhältnisse in der klösterlichen Grundherrschaft im 11. Jahr-
hundert überliefert, nämlich die Verordnung des abtes poppo (1023–1048) 
über die leistungen der Klosterhörigen am ort.264 auch wenn die formale 
echtheit der urkunde zweifelhaft ist,265 könnten ihre aussagen über die 
organisation und die Größe der Grundherrschaft glaubwürdig sein, da sie 
mit den durch überlieferungen des 13. Jahrhunderts gesicherten Verhältnissen 
am ort durchaus übereinstimmen.266 Durch poppos Verordnung wurden die 
inhaber der 60 erblichen curtilia zu bestimmten Geld- und Weinabgaben, zur 
reparatur der Fischwehr des Klosters, zu ackerfronden und zu Dienstleis-
tungen an der burganlage verpflichtet. aus den verschiedenen Fassungen des 
urbars um 1200, bei denen die zuordnung der einzelnen abschnitte zu den 
Villikationen in mertert und in Wasserbillig problematisch ist,267 lässt sich 
zu Wasserbillig ein Fronhofverband mit über 80 morgen rekonstruieren, 
dessen etwa 45 Hintersassen zu größeren Weinabgaben verpflichtet waren, 
die ihre Grundzinsen jedoch bereits an den Klosterhof in mertert geliefert 
haben dürften.268

259 So 1654: lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1251–1255.
260 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 8, S. 207.
261 mGH D o iii nr. 364.
262 chronicon epternacense, ed. Weiland, S. 44 f.
263 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 8, S. 61 und S. 201; Giessmann, besitzun-

gen, S. 200 f.
264 mub 1 nr. 332; neuedition und -interpretation bei Dahlhaus/Koch/Kölzer, 

Die „rebellen“ von Wasserbillig, S. 124.
265 Dahlhaus/Koch/Kölzer, Die „rebellen“ von Wasserbillig, S. 109–125, und 

rück, Graphische Symbole, S. 40.
266 Siehe § 18.2. Hörige und untertanen.
267 Giessmann, besitzungen, S. 160–174.
268 So Giessmann, besitzungen, S. 205.
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offenbar bestand um 1200 die Vogtei der Herren von berperg (berburg) 
noch nicht, wohl aber 1227, als sie als Vögte zusammen mit den einwoh-
nern von Wasserbillig als Vertragspartner gegenüber der abtei im Streit um 
die Weinzinsen auftraten. in dem Schiedsspruch hierüber setzte erzbischof 
Dietrich von trier die jährlichen Weineinkünfte der abtei aus dem Fronland 
(terram indominicatam que vulgo dicitur vronede) und aus dem lehensland 
(terram feodalem), dessen nutzung der abtei freistand, auf insgesamt 9 Fuder 
Wein fest, bei denen jedes fehlende ohm mit 2 Schillingen und 30 pfenni-
gen abgelöst werden musste.269 in der Folgezeit wurde die Villikation des 
Klosters zu Wasserbillig jedoch aufgegeben, da die Klostergüter am ort 
nun vom Hof zu mertert verwaltet wurden, soweit sie nicht verpachtet oder 
verpfändet waren, so etwa 1486 um 850 rheinische fl.,270 die 1519 abgelöst 
wurden. laut den Güterverzeichnissen des 16. Jahrhunderts bewirtschafte-
te der Hof in mertert zu Wasserbillig nur wenige ländereien selbst.271 im 
Weistum von 1742 besaß die abtei,272 die zuvor in einem Verfahren vor dem 
luxemburger Hofgericht gegen die Herren von berperg (berburg) wegen der 
Grundherrschaft im ort unterlegen war, hier noch größere zehntpflichtige 
Güter, teile des pfarrzehnten und nur noch die Fischwehr an der mosel, da 
sie 1603 die Wehr an der Sauerbrücke der abtei St. matthias überlassen hatte. 
Der umfang der Güter betrug 1792 in Wasserbillig und in oberbillig auf 
der gegenüberliegenden moselseite, wo sie durch eine Schenkung seit 1293 
ebenfalls begütert war,273 noch 37 morgen bebautes land, 3 morgen Wiesen 
und 3 morgen Weinberge.274

im unterschied zur Güterverwaltung baute die abtei in Wasserbillig 
den bezirk der ihr ebenfalls seit dem erwerb des ortes gehörenden pfarrei 
nach 1200 aus und erweiterte ihn durch die einbeziehung der ehemaligen 
pfarrei mertert. Deren Kirche erhielt nun den Status einer Kapelle und bil-
dete zusammen mit manternach, lellig und oberbillig Filialen der pfarrei 
Wasserbillig. bis 1422 standen der abtei hieraus zwei Drittel der zehnten zu, 
allerdings nicht unangefochten, da das Dominikanerinnenkloster St. barbara 
zu trier auf seine ansprüche auf die pfarrei 1257/1258 und von 1308 bis 

269 mub 3 nr. 312.
270 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 417.
271 Vgl. Giessmann, besitzungen, S. 206 f.
272 lHaKo best. 211 nr. 2589, S. 6–22.
273 Wampach 5 nr. 472.
274 lHaKo best. 1c nr. 9302.
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1312 erst nach längeren prozessen vor der Kurie verzichtet hatte.275 1422 
übertrug erzbischof otto von trier, zweifellos in ausnutzung der politisch 
schutzlosen und finanziell bedrängten lage der von ihm wenig geliebten 
abtei nach den klosterinternen Wirren von 1411 bis 1416, die Kollatur der 
pfarrei dem St. Simeonsstift zu trier.276 Seitdem war der propst des Stifts der 
eigentliche pfarrer zu Wasserbillig, während der abtei die ernennung des 
Vikars, des tatsächlichen Seelsorgers der pfarrei, verblieb. Der bisher an die 
abtei fallende zehntanteil wurde nun zwischen beiden institutionen ebenso 
geteilt wie die baulast an der Kirche, bei der für das Schiff St. maximin, für 
den chor jedoch St. Simeon zuständig war.277 Der gesamte zehnt erbrachte 
um 1570 100 malter Korn und 6 Fuder Wein,278 wovon der Vikar vorab 
10 malter Korn, 10 malter Hafer, ½ Fuder Wein und 4 Fuder Heu erhielt, 
während St. Simeon und St. maximin sich den verbleibenden rest teilten.

7.7. Wa s s e r l i e s c h  (an der mosel, 10 km sw. trier): Der erwerb des 
Dorfes durch das Kloster ist nicht bekannt. es wird auch nicht 912 als 
Lutiaco  unter den Konventsbesitzungen genannt,279 worunter lucy (28 km 
sö. metz) zu verstehen ist.280 Die Fassung iii des urbars um 1200 kannte zu 
Wasserliesch eine kleinere Villikation mit Herrenhaus, Kelter und Weinbergen, 
4 morgen eigenland und 4 mansen mit zahlreichen naturalabgaben, ferner 
auf der gegenüberliegenden moselseite 4 morgen land und 3 Weinberge,281 
die später zu liersberg gehörten. zwar wurde das Hofgebäude noch 1489 
erwähnt,282 doch dürfte es damals nicht mehr der Sitz eines Fronhofes gewesen 
sein, da die abtei seit 1457 zahlreiche Grundstücke in der Gemarkung einzeln 
verpachtete, deren pachterträge teilweise unmittelbar nach St. maximin zu 
liefern waren.283 um 1565 umfassten die Güter der abtei zu Wasserliesch 
und reinig, die nun vom Klosterhof in mertert verwaltet wurden, außer 

275 Quellen bei Giessmann, besitzungen, S. 201 anm. 13.
276 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 175; Würth/paquet, table chronologique 26, 

S. 15.
277 Vgl. Heyen, Stift St. Simeon, S. 732–733, der in dieser aufteilung merkwürdiger-

weise keine finanzielle Schlechterstellung von St. maximin sieht.
278 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 292.
279 recueil des actes de charles iii 1 nr. 69.
280 Vgl. § 33.1. Frühbesitz in echten und gefälschten urkunden, der nach 1140 nicht 

mehr erwähnt wird.
281 nolden, urbar, S. 89 f.
282 lHaKo best. 211 nr. 1939.
283 So 1458 in lHaKo best. 211 nr. 1882.
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mehreren Feldern insgesamt 10 morgen land, aus denen die abtei etwa 
20 Wein- und Ölzinse erhielt.284

Verbunden mit der Verwaltung der Klostergüter zu Wasserliesch war 
der besitz des Klosters von einem Viertel der rechte und einkünfte der 
Herrschaft r e i n i g  (1 km ö. Wasserbillig), das St. maximin vermutlich als 
Vermächtnis der Guda von berperg (berburg) vor 1486 erhalten hatte285 und 
auch im 18. Jahrhundert noch beanspruchte.286

7.8. We l l e n  (an der mosel, 5 km sö. mertert): St. maximin dürfte in den 
besitz von Wellen 1348 durch den Gütertausch mit der abtei St. arnulf in 
metz gekommen sein, durch den es neben biwer ein Wale supra Mosellam 
erhalten hatte,287 das nicht, wie thomas Gießmann vermutet,288 mit Wahl bei 
redange, sondern mit dem an der mosel gelegenen Wellen gleichzusetzen ist.289 
im Güterverzeichnis um 1490 umfassten die Klostergüter in Wellen 7 morgen 
Weinberge, die damals wüst lagen, 15 morgen Felder und etwa 6 morgen 
brachland.290 nach 1490 wurden die Weinberge und Felder verschiedenen 
einwohnern in erbpacht gegeben, mit der auflage, sie zu rekultivieren. in 
den Güterrenovationen und baugedingen des 16. und 17. Jahrhunderts wurden 
sie stets als teil des Klosterhofs zu mertert erfasst.291

8. M o u t f o r t - P l e i t r a n g e  (9 bzw. 11 km sö. luxemburg): in 
der bezüglich seiner authentizität nicht ganz zweifelsfreien precarie von 996 
schenkte berta,292 die Witwe des Grafen Folkmar, der abtei ihr Heiratsgut 
moutfort mit der Kirche, einem Herrenhof sowie 12 freien und 20 Hörigen-
mansen.293 auf Grund des maximinuspatroziniums der moutforter Kirche 
in der precarie hat eugen ewig eine restitution von älterem, St. maximin 
entfremdeten Klosterbesitzes vermutet, was wenig zwingend ist.294 Gegenüber 

284 Giessmann, besitzungen, S. 224 f.
285 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1277 f.; Stalux best. a xlV liasse 1–3; lHaKo 

best. 211 nr. 2113, S. 422.
286 lHaKo best. 211 nr. 2589.
287 lHaKo best. 211 nr. 2114.
288 Giessmann, besitzungen, S. 144.
289 m. müller, am Schnittpunkt von Stadt und land, S. 246 und S. 261.
290 Stabitr Hs 1644/384, S. 1261 f.
291 Stabitr Hs 1644/384, S. 355 ff., S. 1268 ff., sowie lHaKo best. 211 nr. 2972 und 

nr. 2589.
292 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 190, und rück, Graphische Symbole, S. 40.
293 mub 1 nr. 273.
294 ewig, trier im merowingerreich, S. 216 anm. 24; hierzu pauly, Siedlung und 

pfarrorganisation 9, S. 106 f., und Giessmann, besitzungen, S. 259 f.



6. besitz778

dieser ausstattung erwähnten die Fassungen ii und iii des urbars um 1200 
als teile der Klostervillikation zu moutfort nur noch 18 morgen eigenland 
in 5 parzellen, 2 Wiesen von 14 morgen, 2 mühlen sowie 18 mansen,295 
weshalb vor 1200 Güterverluste vermutet werden können. Damals schuldete 
der Hof den luxemburger Grafen ein jährliches Servitium von 21 maltern 
Hafer und dem wohl von diesen bestellten Vogt des Hofes eine abgabe 
bei jedem placidum. Die Vogtei bestand auch 1492, als deren inhaber das 
Hochgericht zu moutfort innehatte und jährliche einkünfte von 25 fl. und 
11 maltern Korn erhielt.296

Der eigentliche Fronhofverband wurde in moutfort nach 1200 aufgelöst. 
Der Großteil der ehemaligen Hofgüter, darunter die Hälfte der Kloster-
mühle, dürften an das St. elisabethhospital gefallen sein.297 1492 bestand die 
Grundherrschaft der abtei noch aus einem eigenhof und 34 erbzinsgütern.298 
Vermutlich wegen der hohen belastung des Hofes durch die Vogtei verlegte 
St. maximin seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt auf seinen freien Hof in 
dem benachbarten pleitrange (blittringen, pletring), der spätestens seit 1560 
auf zeit gegen jährlich 5 malter Korn und 6 fl. verpachtet wurde.299 Der Hof 
in pleitrange übernahm auch die abgaben von jährlich 22 maltern Korn an 
die luxemburger Herrschaft und umfasste 1792 66 morgen bebautes land, 
70 morgen rodland, 2 morgen Gärten und 7 morgen Wiesen.300

Für die mit der precarie 996 der abtei ebenfalls übergebene pfarrei mout-
fort, deren besitz auch in den pfarreilisten des papstes innozenz ii. 1140 und 
des urbars um 1200 erwähnt wurde, sind vom 14. bis zum 16. Jahrhundert 
mehrere präsentationen durch die maximiner äbte belegt, wie auch 1523 
deren Schlichtung im Streit zwischen dem pfarrer und der Gemeinde wegen 
der allmende- und Waldnutzung.301 1570 waren die zehntrechte nach äckern 
und parzellen aufgeteilt, die teils der abtei, teils dem pfarrer, der hierdurch 
30 malter Korn und 14 Fuder Heu erhielt, und zum teil der äbtissin von 

295 nolden, urbar, S. 56 und S. 91 f.
296 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 243–248.
297 mub 3 nr. 1376.
298 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 243–248.
299 Stabitr Hs 1644/382, S. 382 und S. 389.
300 lHaKo best. 1c nr. 9302.
301 lHaKo best. 211 nr. 1016.
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bonnevoye zustanden,302 deren anspruch hierauf ungeklärt ist. Dieser Ver-
teilungsmodus führte im 17. Jahrhundert mehrmals zu unzuträglichkeiten.303

9. O l i n g e n  (an der Syre, 9 km w. Grevenmacher): besitz der abtei 
wurde hier zuerst 1140 durch papst innozenz ii. genannt,304 mit dem noch 
eine pfarrkirche verbunden war, die in den pfarrlisten des urbars um 1200 
und danach nicht mehr erwähnt wurde, als sich in olingen lediglich eine 
Filialkapelle der pfarrei betzdorf befand. laut den Fassungen ii und iii 
dieses urbars bestand hier um 1200 eine größere maximiner Villikation mit 
einem Fronhof, 9 mansen, 7 parzellen Salland, 2 Wiesen und 1 mühle,305 die 
1270 durch den ankauf der rechte und Güter des ritters Wilhelm von barin 
in der Gemarkung und deren umkreis noch vergrößert wurde.306 Dennoch 
dürfte auch hier St. maximin die eigenwirtschaft früh aufgegeben haben, da 
die einkunftsverzeichnisse des Klosters 1469 und 1588 am ort nur noch 
19 erbzinsgüter kannten, die, wie auch die mühle, verpachtet waren.307 Durch 
die Weistümer des 16. Jahrhunderts wird noch ein Klosterhof mit einem meier 
und vier Schöffen als Hofgericht mit einem Jahrgeding fassbar. Das Gericht, 
das nun die Vogtei genannt wurde, hatte seinen oberhof zu Schuttrange. 
Durch Kriege und andere Schicksalsschläge war ende des 16. Jahrhunderts 
das Dorf fast menschenleer, und da abt reiner (1581–1610) aus ihm keine 
einkünfte mehr erhielt, verpachtete er den ganzen bereich gegen jährlich 
8 fl. der Vogtei.308

Die Villikation schuldete um 1200 dem luxemburger Grafen ein jährliches 
Servitium und hatte dessen Jäger zu beköstigen. als eigentliche Vögte des 
Hofgerichts wurden erstmals 1545 die Herren von Heisdorf bezeichnet309 
und 1624 Gottfried von Hentgen, genannt Wassenburg. mit dessen erben 
war St. maximin in längere Gerichtsverfahren verwickelt.310 1792 umfassten 
die ländereien des Klosters in der Gemarkung 69 morgen bebautes land 
und 4 morgen Wiesen.311

302 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 17.
303 Stabitr Hs 1644/382, S. 824 ff.
304 mub 1 nr. 516.
305 nolden, urbar, S. 61 f. und S. 99.
306 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 94.
307 1469: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 305; 1588: Stabitr Hs 1644/382, S. 82.
308 Stabitr 1641/389, fol. 150.
309 Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 573–577.
310 lHaKo best. 211 nr. 2867.
311 lHaKo best. 1c nr. 9302.
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10. r e m i c h  (an der mosel): in den überlieferungen erscheint St. maximin 
nur als inhaber der umfangreichen zehntrechte der pfarrei remich. Durch 
die necrologeinträge wird wahrscheinlich, dass König pippin (751–768) 
dem Kloster neben taben zu remich einen Hof geschenkt hat, mit dem die 
pfarreirechte verbunden waren und der wegen der Dichte des karolingischen 
Hausguts in dieser region nicht unbeträchtlich gewesen sein könnte.312 Dies 
berichtet um 1185 das jüngere necrolog der abtei zum 27. Januar, das mit 
der Kommemoration Karls des Großen die seines Vaters pippin, des Stifters 
der Höfe zu taben und remich, verbindet, was die späteren necrologe n5 
und n6 wiederholen, pippin am 16. Februar jedoch nochmals gesondert 
kommemorieren. Der remicher Hof dürfte St. maximin schon vor 897 
verloren gegangen sein, da die abtei prüm in ihrem urbar als inhaberin 
der Grundherrschaft zu remich und in dem benachbarten Waldbredimus 
in erscheinung trat.313 in der von Sigehard um 930 erwähnten Familia von 
St. maximin zu remich314 könnten allenfalls noch reste des maximiner be-
sitzes gesehen werden.

laut den pfarreiverzeichnissen um 1140, im urbar um 1200 und in späteren 
überlieferungen verblieb dagegen St. maximin der besitz der pfarrei, deren 
Sprengel mit besch, Wellenstein, Kleinmacher, Wintrange, Schwebsange, ei-
meringen, erpeldange, rolling, assel, bous, Stadtbredimus, Kreuzweiler und 
Dilmar besonders ausgedehnt war und damit die Kirchenzehnten in jenen 
orten, von denen gewöhnlich zwei Drittel an die abtei und ein Drittel an 
den ortspfarrer fielen. zwar trat um 1219 abt bartholomäus ii. dem trierer 
Domkapitel das präsentationsrecht der pfarrer zu remich ab,315 wodurch die 
zehntrechte jedoch nicht tangiert wurden. im laufe der Jahrhunderte ver-
gab St. maximin zwar teile des zehnten als lehen316 oder verpachtete sie317 
beziehungsweise teilte sie der 1366 aufgehobenen Kämmerei im Kloster zu. 
in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts dürfte der zehnt der abtei jährlich 
etwa 250 rheinische fl. erbracht haben318 und zwischen 1762 und 1788 jährlich 

312 ewig, trier im merowingerreich, S. 223.
313 Giessmann, besitzungen, S. 310.
314 in seinen ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 233.
315 original in lHaKo best. 1D nr. 37; vgl. mub 3 nr. 113c.
316 Siehe Giessmann, besitzungen, S. 313 anm. 12–14.
317 Staarchtr best. Kesselstatt nr. 7588 und 7603 sowie lHaKo best. 211 nr. 313 

und nr. 2101, S. 252.
318 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 252.
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etwa 75 Fuder Wein319 beziehungsweise 90 Fuder im Jahr 1792,320 was etwa 
einem Fünftel aller Weineinkünfte der abtei entsprach.321

zur einziehung und zur lagerung der zumeist als naturalien gelieferten 
zehnten benötigte die abtei zu remich eine Sammelstelle, so 1330 und noch 
um 1770,322 die gelegentlich als Klosterhof bezeichnet wurde.

11. S c h u t t r a n g e  (Schüttringen, an der Syre, 10 km ö. luxemburg): 
Das um 1116 redigierte älteste maximiner necrolog nannte zum 14. oktober 
den 1047 verstorbenen und als Vogt des Klosters zu St. maximin bestatteten 
Graf Heinrich von luxemburg,323 seit 1042 Herzog von bayern, als Schenker 
der villa und deren zubehör zu Schuttrange.324 Sowohl papst innozenz ii. 
um 1140325 wie das urbar um 1200 bezeichneten die abtei als besitzer der 
villa und der ecclesia. laut dem urbar unterhielt in Schuttrange St. maximin 
einen großen Fronhofverband, bestehend aus einem Herrenhof mit mehr als 
125 morgen in 9 parzellen, mit 9½ morgen Wiesen und mit 2 mühlen. zu ihm 
gehörten ferner 24 mansen sowie ein Gut zu ernster.326 Ferner bestand eine 
Vogtei am ort und einige Güter waren als lehen vergeben. Die Villikation, 
deren einkünfte seit 1284 durch die an das trierer Domkapitel verpfändete 
Getreiderente gemindert war,327 wurde im 13. und 14. Jahrhundert durch die 
Schaffung zahlreicher erbzinsgüter aufgelöst. Das zinsverzeichnis von 1498 
kannte hier keinen eigentlichen abteihof mehr, stattdessen 38 zinsgüter in 
einem Hofverband und einem Hofgericht mit sieben Schöffen.328 laut dem 
Weistum von 1542 fielen an das Gericht ein Drittel, an den abt dagegen zwei 
Drittel der bußen, der auch die Förster für den 61 morgen großen Kloster-
wald zu Schuttrange ernannte.329 außerhalb des Hofverbandes standen die 
mühlen des Klosters am ort, zumeist zwei, darunter eine bannmühle.330 Die 
schon im urbar um 1200 erwähnte Vogtei, die 1542 im besitz der Herren 

319 Stabitr Hs 1652b/948b.
320 lHaKo best. 1c nr. 9302.
321 resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 229.
322 1330: lHaKo best. 211 nr. 313; um 1770: Stabitr Hs 1652b/948b.
323 Wampach 1 nr. 267.
324 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 138.
325 mub 1 nr. 516.
326 nolden, urbar, S. 55 f. und S. 91 f., und Giessmann, besitzungen, S. 279 f. und 

S. 516 f.
327 lHaKo best. 1D nr. 149.
328 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 395–397.
329 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1499–1504.
330 erpelding, St. maximiner mühlen, S. 122.
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von metzenhausen war, spielte für die besitzentwicklung der abtei am ort 
offenbar eine geringe rolle. Sie hatte bestimmte Waldrechte und konnte von 
jedem Haushalt eine jährliche abgabe fordern.

Seit dem erwerb der villa besaß St. maximin auch die pfarrei, zu deren 
zehntbezirk die Siedlungen munsbach, (ober- und nieder-)anwen, Hostert, 
einsdorf, engelhof und Franzosengrund zählten. ihr Kollationsrecht überließ 
1226 abt bartholomäus ii. der damals bedürftigen abtei (marien-)münster 
in luxemburg,331 doch beanspruchte münster seitdem neben der besetzung 
auch teile des pfarrzehnten, die das luxemburger Kloster nach längerem Ver-
fahren als maximiner lehen auch erhielt.332 Weitere zehntansprüche erhoben 
die Herren von esch, die deshalb 1277 vom trierer offizial exkommuniziert 
wurden.333 um 1570 erhielten vom zehnten jeweils ein Drittel St. maximin und 
marienmünster, während sich in das letzte Drittel drei adelsfamilien teilten.334 
Doch verzichtete 1609 die luxemburger abtei auf ihr Kollationsrecht,335 das 
seitdem wieder durch St. maximin wahrgenommen wurde.336

zum Güterkomplex des Klosters bei Schuttrange gehörten besitzungen 
zu e r n s t e r  (7 km n. Schuttrange), wo bereits das urbar um 1200 eine 
außenstelle erwähnte, die gegenüber dem maximiner abt Gastungspflichten 
hatte,337 zu a n w e n  (3 km nw. Schuttrange) und zu S e n n i n g e n  (9 km 
n. luxemburg). in diesen drei orten versuchten 1273 die Herren von esch 
die zehnten an sich zu bringen,338 die die abtei jedoch bis 1792 behaupten 
konnte.339 ihre einkünfte dienten von 1284 bis 1508 zur bestreitung eines 
teils der maximiner Kornrente an das trierer Domkapitel.340

12. W a l d b r e d i m u s  (6 km w. remich): besitz am ort erhielt die abtei 
erst 1278,341 als Gertrud von brandenburg, Witwe des ritters Hermann von 
Veldenz, ihr mütterliches erbe in der Grafschaft luxemburg dem Kloster 
für die aufnahme ihres neffen, des Scholaren Johannes (von Schmidtburg), 

331 mub 3 nr. 283.
332 Quellen bei Giessmann, besitzungen, S. 277 anm. 5.
333 Stabitr Hs 1644/372, S. 172 f.
334 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 26.
335 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1015.
336 Vgl. lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1551.
337 nolden, urbar, S. 91.
338 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 393–395, und Stabitr Hs 1644/372, S. 172–177.
339 lHaKo best. 211 nr. 2565.
340 lHaKo best. 1D nr. 149; Stabitr Hs 1626, S. 1177.
341 anders pauly, Siedlung und pfarrorganisation 9, S. 98; vgl. jedoch Giessmann, 

besitzungen, S. 284.



§ 33. liste der Klostergüter, Kirchen und zehnten 783

in den maximiner Konvent schenkte.342 aus dem Verfahren nach dem 
einspruch von Gertruds bruder Gottfried von brandenburg und aus dem 
Schiedsspruch Dietrichs von brandenburg, propst zu ravengiersburg, von 
1280 geht hervor, dass St. maximin hierdurch zu Waldbredimus ein Haus, 
über 4 mansen land und elf zinspflichtige leute erhalten hat.343 ansprüche 
der Schmidtburger Familie auf Gertruds erbe konnte die abtei 1295 und 
1309 erfolgreich abwehren.344 1455 besaß das Kloster hier 6 Hofstellen,345 
darunter den 1454 für jährlich 2 malter Korn an den meier von Gostingen 
verpachteten ambysser-Hof, der die fälligen zinse zu erheben hatte.346 Das 
Kloster verpachtete 1502 seine renten und zinse am ort für jährlich 50 
rheinische fl.347 erst 1585 wird ein als solcher noch nicht genannter, aber 
durch seine Größe und seine abgaben von den anderen 8 Hofstellen deut-
lich abgehobener selbständiger Klosterhof greifbar.348 er umfasste 1685 ein 
Wohnhaus, eine Scheuer, Stallungen, Kelter, Garten und baumgarten349 sowie 
ländereien, die 1792 27 morgen bebautes land, 24 morgen rodland und 
4 morgen Wiesen umfassten.350 Die 1520 in der zinsrenovation genannten, 
St. maximin zinspflichtigen 6 Hofstellen351 bewirtschafteten auch einige Güter 
in den Waldbredimus benachbarten Gemarkungen, nämlich in G o n d e l a n -
g e 352 sowie in e r s a n g e , m e d i n g e n  und We l f r a n g e .353

342 lHaKo best. 211 nr. 248; siehe § 37.4. mönche 1200–1350: Johannes von 
Schmidtburg.

343 Wampach 4 nr. 508 und nr. 518.
344 1295: Wampach 6 nr. 587; 1309: Wampach 7 nr. 1245.
345 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 197.
346 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 271.
347 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 23 f.
348 Stabitr Hs 1644/384, S. 775–793.
349 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 361v–362r.
350 lHaKo best. 1c nr. 9302.
351 lHaKo best. 211 nr. 1003.
352 zur möglichen identifikation mit den 978 laut mub 1 nr. 251 der abtei als pre-

carie gegebenen 5 mansen in Gundelavinga beziehungsweise mit dem lehensgut 
der abtei, das 1239 laut mub 3 nr. 661 Johann von Helmedingen in Gundelinge 
innehatte, siehe Giessmann, besitzungen, S. 283 anm. 2.

353 So im Hofweistum von 1585 in Stabitr Hs 1644/384, S. 775–793.
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2.1.1.2. außerhalb der Hofverbände

1. b e t z d o r f  (an der Syre, 6 km w. Grevenmacher): trotz der einord-
nung des im urbar um 1200 genannten Betersdorf zur Villikation coume, 
von dessen Kirche die abtei einkünfte von 5 Schillingen hatte,354 dürfte 
es sich hierbei nicht um bettendorf bei mertert,355 sondern um betzdorf 
bei mertert handeln. Hier, wie zu Hagelsdorf, besaßen laut diesem urbar 
die Herren von Helmedingen von der abtei die Vogtei und ein lehen von 
5 mansen, für die thomas Gießmann die reste einer früheren maximiner 
Villikation vermutet.356 Später mutete diese Familie bei der abtei nur noch 
ihre lehen zu Hagelsdorf.357

2. b ü b i n g e n  (2 km sw. Kreuzweiler): ebenfalls könnten in den 14 man-
sen zu bübingen und Kreuzweiler, die die Herren von berg im urbar um 
1200 von der abtei zu lehen trugen, Spuren einer früheren Klostervillikation 
gesehen werden.358 Die Güter wurden zur Grundlage der späteren Herrschaft 
bübingen, für die die Herren von berg, dann von bübingen, von Kesselstatt, 
von bellenhausen und von Horst bis 1608 der abtei den lehenseid leisteten.359 
St. maximin selbst hatte hier nach 1200 lediglich noch einkünfte von dem 
ihm gehörenden Kreuzzehnten der pfarrei nennig.360

3. G i v e n i c h  (6 km n. mertert): Vermutlich war der Klosterbesitz am 
ort zunächst ein teil der abteigüter um Wasserbillig.361 lediglich das ur-
bar um 1200 kannte in Givenich eine selbständige Kirche, deren patronat 
St. maximin zustand,362 später befand sich hier nur eine Filialkapelle der 
pfarrei mompach.363 Ferner erwähnte das urbar 13 mansen des Klosters zu 
Givenich, von denen 12 verlehnt waren.364 Die vom Hofmann zu Wasserbillig 
bewirtschaftete manse dürfte nach 1250 an das maximiner St. elisabethhos-

354 nolden, urbar, S. 84.
355 So Wisplinghoff, untersuchungen, S. 104.
356 nolden, urbar, S. 147; Giessmann, besitzungen, S. 255.
357 Wampach 4 nr. 122.
358 nolden, urbar, S. 149.
359 lHaKo best. 211 nr. 1376.
360 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 6, S. 137, und Giessmann, besitzungen, 

S. 315 anm. 2.
361 Giessmann, besitzungen, S. 212.
362 nolden, urbar, S. 21.
363 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 8, S. 199.
364 nolden, urbar, S. 55 und S. 89.
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pital gefallen sein, das hier auch Klosterlehen zurückkaufte365 und noch im 
14. Jahrhundert größere pachtgüter besaß,366 deren Verbleib unbekannt ist.

4. n e n n i g  (2 km sw. remich): infolge des Kreuzzehnten in der pfarrei 
nennig, den die abtei in genauer bezeichneten Distrikten seit unbekannter 
zeit besaß,367 standen ihr in der pfarrei einkünfte zu, die 1792 auf 3 malter 
Weizen, 3 malter Korn und 3 malter Hafer geschätzt wurden.368

5. W o r m e l d a n g e  (Wormeldingen, 8 km n. remich): zu Burmeringas 
erwarb das Kloster durch den tausch seiner Güter zu eßlingen bei bitburg 
mit roricus, einem Vasallen der trierer Kirche, 247 Joch und die Güter von 
24 Hörigen, ersetzte später jedoch den tauschvertrag durch eine precarie mit 
diesem roricus und dessen Sohn Wigerich.369 Durch einen weiteren preca-
rievertrag gelangte St. maximin nach 996 in den besitz von weiteren 10 Hö-
rigenmansen und von Weineinkünften von jährlich 4 Fuder Wein.370 Gegen 
die identifikation des ortes auf Grund des lautbestandes mit burmerange 
(burmeringen, 7 km sö. remich) durch eugen ewig und erich Wisplinghoff 
haben camille Wampach und thomas Gießmann dessen Gleichsetzung mit 
Wormeldange wahrscheinlich gemacht.371 in der um 1111 von berengoz ge-
fertigten Fälschung der Güterrestitution durch Heinrich V.372 gehörten die 
Güter zu Wormeldange zum Sondervermögen der cella der abtei zu taben, 
waren jedoch durch den edelfreien udo von Fischbach usurpiert. im urbar 
um 1200 und noch im lehensverzeichnis um 1380 trug diese adelsfamilie 
die ganze villa Wormeldange von der abtei zu lehen.373

365 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 53.
366 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 34 f. und S. 309.
367 Vor 1502, vgl. lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 137v–139r.
368 lHaKo best. 1c nr. 9302.
369 mub 1 nr. 153 und nr. 154; vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 195 f.
370 mub 1 nr. 273.
371 ewig, trier im merowingerreich, S. 215 anm. 18; Wisplinghoff, untersuchun-

gen, S. 195 anm. 123; Wampach 1 nr. 141a; Giessmann, besitzungen, S. 289 f.
372 mGH D H V nr. 88.
373 um 1200: nolden, urbar, S. 147; 1380: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 111.
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2.1.2. im einzugsbereich der alzette

2.1.2.1. Hofverbände

1. F e u l e n  (ca. 5 km w. ettelbruck): Die abtei besaß hier schon 893 
Güter, die damals König arnulf in die Vermögensmasse des Konvents 
stellte374 und die 963 durch den Gütertausch zwischen St. maximin und 
Graf Siegfried von luxemburg möglicherweise vergrößert wurden.375 im 
urbar um 1200 bildete der Klosterbesitz eine Villikation mit 15 (Fassung ii) 
beziehungsweise 26 mansen (Fassung iii) und hatte 15 morgen eigenland 
und 7 morgen Wiesen.376 Der Hofverband, zu dem damals eine nicht näher 
bekannte Vogtei gehörte, wurde im 13./14. Jahrhundert aufgelöst, wobei 
der abtei ihre zinsgüter erhalten blieben und als Grundgericht mit einem 
meier weiterbestanden.377 Den Hof selbst verpachtete die abtei mit seinen 
einkünften dagegen 1314 dem Knappen arnold von Schindels auf dessen 
lebenszeit um 300 pfund kleiner turnosen und erneut 1381.378 in späteren 
überlieferungen wird er nicht mehr erwähnt.

Verbunden mit dem besitz der villa waren die rechte der abtei an der 
pfarrkirche zu niederfeulen mit einer Filialkapelle zu oberfeulen, die 1140 
durch papst innozenz ii. und im urbar um 1200 erwähnt wurden.379 im un-
terschied zum Hofverband konnte sie St. maximin behaupten. ihre zehnten 
erbrachten 1448 jährlich 30 rheinische fl. sowie 6 malter roggen und 7 malter 
Hafer380 und 1570 60 malter Korn und 15 fl., die zwischen dem pfarrer und 
der abtei geteilt wurden.381 Das recht der Kollatur der maximiner äbte ist 
seit dem 14. Jahrhundert belegt.382 1490 besetzte abt otto die pfarrstelle mit 
einem pfründner des Königs maximilian,383 um 1570 abt matthias von Saarburg 

374 mGH D arn nr. 114.
375 mub 1 nr. 211; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 78.
376 nolden, urbar, S. 57 und S. 93 f.
377 Stabitr Hs 1644/376, S. 1235–1275.
378 1314: lHaKo best. 211 nr. 281; 1381: best. 211 nr. 421.
379 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 84.
380 lHaKo best. 211 nr. 2109, S. 262.
381 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 281.
382 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1441 f., und nr. 2101, S. 328; ferner rep. Germ. 4 

Sp. 2515 f.
383 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 328.
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jedoch mit seinem gleichnamigen, damals minderjährigen Verwandten, so dass 
die pfarrei über fünf Jahre durch einen Kurator verwaltet werden musste.384

2. H e i s d o r f  (an der alzette, 7 km n. luxemburg): laut dem abts-
wahlprivileg ottos i. besaß St. maximin hier schon 940 Güter,385 die zwischen 
993 und 996 vergrößert wurden, als irminard dem Kloster seine erbgüter 
am ort schenkte.386 Da Heisdorf an der alzette, unmittelbar unter der nach 
963 erbauten burg luxemburg liegt, war die maximiner Villikation teil der 
Hofverbände, die um 1200 dem luxemburger Grafen ein stattliches Servitium 
zu leisten hatten387 und die danach unter dem verstärkten einfluss der lan-
desherrschaft standen. in der Fassung iii des urbars um 1200 gehörten zu 
dem damals noch unter der Vogtei der Herren von Helmedingen stehenden 
Fronhof 12 mansen, von denen 4½ an angehörige des luxemburger Gra-
fenhauses sowie der adelsfamilien Steinsel und Feltz ebenso verlehnt waren 
wie die zehntteile.388 Der Klosterhof selbst hatte 8 morgen eigenland und 
einige Wiesen. Da der Hof jedoch im zentrum der luxemburger Herrschaft 
lag, scheinen hier im 13. und 14. Jahrhundert die einkünfte und eigenrechte 
des regionaladels weitgehend beseitigt worden zu sein. Deshalb besaßen in 
den Weistümern von 1421 und 1484 in Heisdorf nur noch die Herzöge von 
luxemburg die Hochgerichtsbarkeit und die Vogtei, wodurch ihnen die Hälfte 
beziehungsweise ein Drittel der erträge sowie Sonderabgaben zufielen.389 
Die Grundherrschaft dagegen verblieb der abtei, einschließlich des Hofge-
richts, dessen Schöffen der abt bestellte und deren Klosterhof fortbestand.390 
Die Hofeinkünfte überließ 1458 abt antonius dem baumeister Klaus von 
luxemburg wegen seiner Verdienste auf dessen lebenszeit.391 1560 war der 
Hof gegen jährlich 6 malter Korn und 4 fl. und 1618 gegen 7 malter, 6 fl. 
und 1 Fuder Heu verpachtet.392

3. H u n s d o r f  (Hünsdorf, an der alzette, 11 km n. luxemburg): zu 
dem ersten besitz am ort wird St. maximin 853 gelangt sein, als erkanfri-
da, die Witwe des nithard, dem Kloster unter anderen zur pfarrei mersch 

384 lHaKo best. 211 nr. 1959; siehe Vannerus, les biens et les revenues, S. 68.
385 mGH D o i nr. 31.
386 mub 1 nr. 272.
387 nolden, urbar, S. 95.
388 nolden, urbar, S. 96.
389 Stabitr Hs 1641/389, fol. 181 f., und Hs 1631/397, fol. 200 f.
390 einzelheiten in Stabitr Hs 1644/377, S. 413–497.
391 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 323.
392 1560: lHaKo best. 211 nr. 1184; 1618: best. 211 nr. 2721.
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gehörenden Gütern ein Waldstück zu Hunanesdorph schenkte.393 Die villa 
Hunzelinesdorph selbst erhielt die abtei 943 durch uda als Vermächtnis 
ihres verstorbenen mannes Gozlin.394 Das urbar um 1200 kannte hier einen 
Fronhof mit unbestimmbarem eigenland sowie mit 9 mansen, deren leis-
tungen anschaulich beschrieben sind, und einem mansus sancti Petri,395 dessen 
bezeichnung ebenso wie die zahlreichen transportdienste der mansionarii 
nach trier auf einen Frühbesitz der trierer Kirche weisen könnten. Wie der 
nachbarhof der abtei zu Heisdorf war auch dieser Hof zu einem Servitium 
an die luxemburger Grafen verpflichtet. Später unterlag er, wie der Heisdorfer 
Hof, der aufteilung in die dem luxemburger Herzog vorbehaltene Vogtei 
und Hochgerichtsbarkeit und in die der abtei verbliebene Grundherrschaft, 
der neben der bestellung des Hofgerichts, der ernennung des Försters, der 
Hälfte der anfallenden bußen auch ein Drittel der erträge aus den zinsgü-
tern zustand, wie die Weistümer 1450 und 1484 bestimmten.396 laut den 
Weistümern von 1597 und 1607,397 als das bei dem einfall der holländischen 
Freibeuter 1592 vernichtete Gerichtsbuch erneuert werden musste, standen 
St. maximin zu Hunsdorf zwei Drittel der zehnten und dem pfarrer von 
Steinsel ein Drittel zu. Der Hof wurde seit 1381 gegen jährlich 29 malter 
Korn und 10 fl. und 1438 zu ähnlichen Konditionen verpachtet.398 zu ihm 
gehörten 1675 40 zinspflichtige Höfer399 sowie 1 mühle.400

4. L i n t g e n  (linnich, an der alzette, 12 km n. luxemburg): erste 
rechte und besitz dürfte St. maximin 896 durch die Schenkung rotgers er-
halten haben, der hier eine zur pfarrei mersch gehörende Kapelle erbaut, mit 
Vermögen ausgestattet und sie der abtei für seine und seiner Frau memoria 
übergeben hatte.401 in den gefälschten Königsurkunden werden im 10. und 
11. Jahrhundert Klostergüter zu lintgen mehrfach genannt, doch fehlen in 

393 mub 1 nr. 83; zur urkunde siehe Sauerland, Das testament der lothringischen 
Gräfin erkanfrida 1, S. 288–296, und 2, S. 205–234; Wampach, Grundherrschaft 
echternach 1,1, S. 164, und Wisplinghoff, untersuchungen, S. 189–191.

394 mub 1 nr. 179; zu Gozlin/Gozelin siehe renn, Das erste luxemburger Grafen-
haus, S. 31 f., und Wampach 1 nr. 156.

395 nolden, urbar, S. 59 und S. 95 f.
396 1450: lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 414 f.; 1484: Stabitr Hs 1641/389, fol. 173.
397 Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 347–360.
398 Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 178. Weitere einzelheiten in Stabitr Hs 

1644/377, S. 969–1026.
399 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 970.
400 erpelding, St. maximiner mühlen, S. 122.
401 mub 1 nr. 141.
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echten überlieferungen bis 1140 nachrichten über sie.402 Deshalb bleibt un-
gewiss, woher die im urbar um 1200 genannten liegenschaften der größeren 
Villikation am ort rühren.403 Damals gehörten zum Klosterhof, der, wie alle 
Fronhöfe im alzettetal, dem luxemburger Grafen ein größeres Servitium 
schuldete, an eigenland 33 morgen sowie 12 morgen Wiesen und 1 mühle, 
ferner 24 mansen und 12 Höfe, die zum teil auch in prettingen, Gosseldange 
und in Schoos (4 km w. mersch, dieser Klosterbesitz wird hier später nicht 
mehr erwähnt) begütert waren. im 13. und 14. Jahrhundert war der einfluss 
des regionalen adels, der im urbar zu lintgen mehrere Klosterlehen inne-
hatte, noch spürbar, was zu längeren auseinandersetzungen – 1222 mit den 
Herren von meisenburg wegen der Wald- und eckerrechte,404 1299 mit den 
Herren von Steinsel wegen des Verkaufs der lehensgüter405 und 1330 mit 
den Herren von lintgen wegen der mühlen zu prettingen und lintgen406 – 
führte. in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erwarb auch das maximiner 
elisabethhospital zu lintgen Güter und rechte und beanspruchte deshalb 
noch 1488 ein Drittel der zehnten des Klosterhofs.407

laut den Weistümern von 1410, um 1470 und 1537 gehörten auch hier 
die Vogtei und die Hochgerichtsbarkeit dem Herzog von luxemburg, der 
hierfür vom abt jährlich 24 Sester Korn, 24 Sester Hafer und 9 Schillinge 
erhielt sowie von jedem Haushalt ½ malter Hafer und 3 Hühner. Dagegen 
besaß der abt die Grundgerichtsbarkeit einschließlich des ackerschatzes, der 
Wald- und eckerrechte und der an den Hof fallenden Grundzinse.408 Der 
Hof war seit dem 16. Jahrhundert verpachtet.409 betrug die pacht 1651 noch 
1 malter Weizen und 4 malter Korn, steigerte sie sich bis 1791 auf 5 malter 
roggen, 2 malter Weizen, 180 pfund Speck, 4 Hühner und auf die übernah-
me der landessteuern. Ferner besaß hier St. maximin 2 bannmühlen, eine in 
lintgen selbst und eine in prettingen.410

402 mub 1 nr. 516.
403 nolden, urbar, S. 59 f. und S. 96 f.
404 mub 3 nr. 182.
405 Wampach 6 nr. 747.
406 lHaKo best. 211 nr. 318.
407 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 570 f.
408 1410: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 317; 1470: best. 211 nr. 2113, S. 527 f.; 1537: 

Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 451–458.
409 einzelheiten in Stabitr Hs 1644/378, S. 721–948.
410 erpelding, St. maximiner mühlen, S. 109–112.
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Die bereits 896 erwähnte Kapelle blieb Filiale der pfarrei mersch, weshalb 
St. maximin zu lintgen auch die zehnten besaß. Seit 1484 bestand für sie eine 
Stiftung, die den pfarrer von mersch oder dessen Kapläne zu drei Wochen-
messen in ihr verpflichtete. Diese auflage führte im 17. Jahrhundert jedoch 
zu größeren auseinandersetzungen zwischen ihnen und den einwohnern.411

Größeren besitz hatte die Klostervillikation in folgenden ortschaften:
4.1. G o s s e l d a n g e  (an der alzette, gegenüber von lintgen): Klosterbe-

sitz wurde hier erstmals im privileg ottos i. 940 erwähnt, der im urbar um 
1200 wohl als lehen vergeben war.412 im 13. Jahrhundert dürfte er wieder 
an die abtei gefallen sein, denn abt antonius i. (1283–1286/1287) fundier-
te mit ihm für das elisabethhospital beim Kloster eine rente von jährlich 
3 pfund trierer pfennigen,413 worauf das Hospital hier und zu prettingen für 
100 pfund weitere Güter erwarb.414 in späteren Güterrenovationen wurden 
diese liegenschaften vom Klosterhof zu lintgen verwaltet.

4.2. p r e t t i n g e n  (12 km n. luxemburg): im urbar um 1200 verfügte 
der Fronhof zu lintgen am ort über 6 mansen,415 während weiterer Klos-
terbesitz zu prettingen als lehen ausgegeben war. auch hier erwarb nach 
1280 das elisabethhospital später zum Hof in lintgen gehörende Güter.416 
Schon vor 1320 besaß die abtei in prettingen eine bannmühle,417 auf deren 
anspruch 1330 die Herren von lintgen Verzicht leisteten.418

5. l u x e m b u r g : nachdem 963 die abtei im Gütertausch mit Graf Sieg-
fried den vielleicht von ihr bereits grundherrschaftlich organisierten bezirk419 
der späteren burg und Stadt luxemburg abgetreten hatte,420 standen ihr hier 
zunächst keine liegenschaften mehr zur Verfügung.

411 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1181–1193.
412 mGH D o i nr. 31; nolden, urbar, S. 147.
413 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 44.
414 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 2.
415 nolden, urbar, S. 59 und S. 97.
416 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 2.
417 erpelding, St. maximiner mühlen, S. 109–112.
418 lHaKo best. 211 nr. 318.
419 Jules Vannerus, le berceau de luxembourg, in: les cahiers luxembourgeois 11 

(1934), S. 23–37; Victor Haag, notice historique sur l’ancienne organisation ad-
ministrative et judicaire de la ville et du pays de luxembourg, in: Hémecht 15 
(1963), S. 221–261, und michel margue/michel pauly, Saint-michel et le premier 
siècle de la ville de luxembourg. Quelques réflexions sur l’apport de l’histoire re-
ligieuse à l’étude des origines de la ville, in: Hémecht 39 (1987), S. 5–83, hier S. 21 f.

420 mub 1 nr. 211.
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erneut besitz in der Stadt erlangte St. maximin, ähnlich wie auch zu trier, 
durch den erwerb von renten und objekten des spätmittelalterlichen städ-
tischen immobilienmarktes. eine solche beteiligung des Klosters lässt sich 
bereits 1262 vermuten, als es deshalb mit der luxemburger abtei münster 
in Streit geriet.421 Doch ist über die frühe präsenz der abtei zu luxemburg 
nur wenig bekannt. 1401 hielt sich beispielsweise der maximiner mönch 
matthias, genannt Stump, aus unbekannten Gründen längere zeit in der 
Stadt auf,422 1414 beauftragte die Stadt einen maximiner Konventualen mit 
ihrer Vertretung vor dem reich und dem Konzil423 und unter abt lamprecht 
(1411–1449) besaß St. maximin zu luxemburg in der ulrichsgasse das Haus 
zu dem Horn.424 Wegen der zunehmenden Kontakte der abtei zu ihren Vögten 
und deren Vertretern in der Stadt und sicherlich auch, um in luxemburg, 
angesichts der unsicheren Verhältnisse zwischen ihr und der Stadt trier 
nach den zerstörungen von 1434, ein zweites wirtschaftliches Standbein zu 
gewinnen, erstrebte das Kloster in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
den erwerb einer größeren liegenschaft in der Stadt. Schon 1469 kaufte abt 
antonius für 170 fl. ein weiteres Haus,425 das die abtei 1498 ebenso veräu-
ßerte426 wie 1500 das Haus zu dem Horn.427 Denn 1483 hatte sie für 560 fl. 
ihre endgültige niederlassung, das von margarethe von bettenburg ihrem 
mann, dem raugrafen reinhard, in die ehe gebrachte, damals Peltzheim 
oder nach einem Vorbesitzer von Kettenhofen (cattenom) genannte anwesen 
bei dem luxemburger Franziskanerkloster, in der heutigen theresienstraße, 
erwerben können,428 das sie wegen der Wohnrechte der früheren besitzer 
erst 1498 auch wirklich nutzen konnte.

im 16. Jahrhundert war die bedeutung dieses Hauses für die abtei noch 
gering. es wurde damals noch nicht durch mönche, sondern durch präbendare 
der abtei bewirtschaftet.429 als 1514 die abtei die teilnahme an den für die 
luxemburger lande ausgeschriebenen kaiserlichen Steuern und Subsidien auf 

421 Wampach 3 nr. 386.
422 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 77.
423 Würth-paquet, table chronologique 25, S. 199.
424 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 105.
425 Würth-paquet, table chronologique 34, S. 41.
426 Würth-paquet, table chronologique 37, S. 74, und lHaKo best. 211 nr. 802.
427 Würth-paquet, table chronologique 37, S. 114.
428 Stalux best. a xlV liasse 1–3; margue, zur Vorgeschichte des maximiner re-

fugiums, S. 21–24.
429 So Stabitr Hs 1626, S. 1214.
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Grund ihrer privilegien verweigerte, drangen die truppen des Kommissars in 
das Gebäude und beschlagnahmten die Kornvorräte.430 ähnlich sequestrierte 
nach 1552 – während der regierung Johanns von isenburg als maximiner 
Kommendatarabt – die spanische regierung die niederlassung und gab sie 
erst 1563 gegen das Versprechen des abtes zurück, dort aus seinen einkünf-
ten im Herzogtum 350 malter Korn für notfälle einzulagern.431 allerdings 
soll hier abt Johannes von zell (1525–1548) in pontifikalgewändern Kaiser 
Karl V. empfangen haben.432 nach 1624 dagegen konnte St. maximin als 
klösterliche institution nur dadurch überleben, dass in verschiedenen phasen 
seiner auseinandersetzungen mit den trierer erzbischöfen von 1624 bis 1670 
sich der abt mit teilen seines Konvents in das Haus zu luxemburg flüchten 
und dadurch sich dem zugriff der trierer erzbischöfe entziehen konnte. 
Damals erhielt diese niederlassung in der Klostergemeinschaft den namen 
„refugium“,433 den sie beibehielt und der in der Stadt luxemburg für diesen 
Gebäudekomplex noch heute gebräuchlich ist. Die mehrmalige exilierung 
des Konvents bedingte zugleich die notwendigkeit von erweiterungsbauten, 
die um 1650 begonnen und 1668 fertig gestellt wurden.434

Seit 1670 besaß die abtei nach der rückkehr ihres abtes und Konvents 
nach St. maximin zu luxemburg eine zunächst überdimensionierte nieder-
lassung. Die Gründe für ihre beibehaltung in dem bisherigen umfang lagen 
neben dem wachsenden reichtum des Klosters, das ihm diese zusätzlichen 
ausgaben ermöglichte, und der zunehmenden Konventsstärke, die die ab-
ordnung mehrerer mönche in das refugium erlaubte, in der politischen und 
wirtschaftlichen Situation St. maximins am ende des 17. und im 18. Jahrhun-
dert. Stärker noch als zuvor war die Klosterwirtschaft auf ihre ressourcen 
und ihren absatz im bereich des Herzogtums angewiesen, dessen behörden 
ihr seit 1713 auch den zugang zu den österreichischen niederlanden und 
daneben zum Wiener Hof erschlossen. Die immer noch an den differierenden 
rechten und einkünften der einzelnen Hofverbände orientierte Güterver-
waltung des umfangreichen Klosterbesitzes in diesem territorium erlaubte 
im refugium zu luxemburg zwar keine einheitliche zentraladministration, 

430 Stabitr Hs 1626, S. 1178.
431 lHaKo best. 211 nr. 2813.
432 novillanius, chronicon, S. 1037.
433 Stabitr Hs 1644/375, S. 369: Die Wahl des abtes maximilian Gülich erfolgte 1654: 

in domo refugii et residentiae.
434 lascombes, la ville de luxembourg, S. 75. Die inschrift auf dem Wappenstein des 

abtes Gülich – siehe abb. 20 – nennt hierfür das Jahr 1663.
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aber doch die abkoppelung der luxemburger einkünfte von der allgemeinen 
Güterverwaltung der abtei und deren gesonderte etatisierung. Dies hatte für 
die maximiner äbte bei ihren zunehmenden Spannungen mit dem Konvent 
zugleich den Vorteil, dass wegen der allein ihrer Kasse zustehenden einnahmen 
aus den luxemburger Höfen zugleich eine dem Konvent nicht zugängliche 
Wirtschaftsinstanz geschaffen wurde. So konnte nach den eingriffen Kur-
triers 1786 in die abtei für abt Wittmann die luxemburger niederlassung 
erneut zum refugium werden, in dem er als primas der luxemburger Stän-
de residierte und den trierer Kommissaren erfolgreich die Herausgabe der 
Wirtschaftszahlen über den Klosterbesitz im Herzogtum verweigerte. Doch 
entsprach im 18. Jahrhundert die unübersehbare präsenz von St. maximin 
in der Stadt luxemburg auch den absichten des Konvents. Durch sie hatte 
das Kloster einflussmöglichkeiten auf die Stadtbevölkerung, bei der es sich 
und seine aufwendige niederlassung nicht nur wegen der damit verbun-
denen Wirtschaftskraft wesentlich größerer beliebtheit erfreute als bei den 
trierer Stadtbewohnern. Diese Wertschätzung, die durch die Funktion des 
maximiner abtes auf dem landtag ausdruck fand, und die die äbte durch 
ihre gelegentlich geradezu fürstliche Hofhaltung im refugium zu steigern 
wussten, brachte ihm, im unterschied zu den Kurtrierer behörden, auch die 
luxemburger Verwaltung entgegen.

im refugium selbst weilten 1688 noch sieben,435 in den Jahren von 1690 bis 
1750 gewöhnlich jedoch nur noch zwei mönche, die gemeinhin als residenten 
bezeichnet wurden.436 nach 1750 wohnten hier in der regel drei mönche, 
deren tätigkeitsbereiche sich nicht wirklich trennen lassen. zwar sah die 
norma von 1773 für die luxemburger niederlassung die Funktionen eines 
Procurators iurisdictionum, eines Oeconomus ordinarius und eines Expositus 
vor.437 aber gerade letzterer war nie ein älterer, zur besorgung der Gottes-
dienste abgeordneter mönch, wie dessen bezeichnung eigentlich impliziert, 
sondern ein jüngerer Konventuale, der gelegentlich Spezialaufträge seines 
abtes erledigte und nach einigen Jahren für gewöhnlich zum oeconomus 
aufrückte. in der regel waren diese mönche gebürtige luxemburger, die 
wenig neigung zeigten, in den maximiner Konvent zurückzukehren, viel-
leicht weil das leben im refugium unter landsleuten angenehmer war als im 
mutterkloster. Deshalb bezeichnete auch der Konvent 1788 die Versetzung 

435 lascombes, la ville de luxembourg, S 278.
436 So 1680 in Stabitr Hs 1644/375, S. 393 f., und 1699 in lHaKo best. 211 nr. 2854.
437 lHaKo best. 211 nr. 2518.
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an das refugium ausdrücklich als belohnung. Den insassen des refugiums 
sprach 1786 der Visitationskommissar Johann michael von pidoll einen 
wirklichen mönchsstatus ab.438 ihre wichtigste tätigkeit war die beaufsich-
tigung der luxemburger Hofverbände und ihrer zinspflichtigen ländereien, 
der einzelgüter des Klosters sowie dessen zehnten und anderer einkünfte, 
die im refugium gesammelt und von dort direkt in die Kasse des abtes 
überwiesen wurden. Diese Gelder stellten in den Jahren von 1766 bis 1775 
mit durchschnittlich 9820 rtl. und von 1776 bis 1785 mit 12 530 rtl. ein bis 
zwei Drittel aller einnahmen dar, über die der abt verfügen konnte.439 in 
diesen Summen dürften jedoch auch erlöse aus Geldgeschäften und aus dem 
Verkauf von naturalien nach den österreichischen niederlanden, Holland 
und Frankreich enthalten sein, die der abt mit Vorliebe über seine niederlas-
sung in luxemburg tätigte. Die für die tätigkeit der mönche zu luxemburg 
benötigten unterlagen verblieben ebenso wie ihre rechnungslegung und 
ihre Korrespondenz das ganze 18. Jahrhundert hindurch im refugium und 
wurden nie in das eigentliche Klosterarchiv überführt. Die teile des Schrift-
guts, die nach 1794 den Kassationen entgingen, verwahrt deshalb heute das 
Staatsarchiv luxemburg.440

allen maximiner äbten seit 1680 lag ihr luxemburger refugium besonders 
am Herzen, in dem sie sich gewöhnlich mehrmals im Jahr aufhielten, was 
schon durch ihre anwesenheit auf den luxemburger landtagen bedingt war. 
eine besondere Vorliebe für die niederlassung zeigte abt Willibrord Schaeffer 
(1738–1762), Sohn eines luxemburger Goldschmieds. er ließ seit 1751 den 
bisherigen bau teilweise abtragen und errichtete hier einen neubau,441 der 
damals das am reichsten ausgestattete Gebäude in der Stadt darstellte. Der 
Hauptbau zeigt auf rechteckigem Grundriss eine wuchtige, einfach gehaltene 
Hausfassade mit einem dreistöckigen mansardierten Dach. ihm schließen 
sich ein geräumiger Hof, nebengebäude für die Klosterbediensteten und 
für Stallungen sowie ein Garten an. Seitdem verfügte die abtei über einen 
großräumigen bau, in dem die mitglieder der österreichischen regierung, 
aber auch des Kaiserhauses häufiger abstiegen und sich bewirten ließen.442 

438 lHaKo best. 1c nr. 19079.
439 resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 211.
440 Siehe § 4. Das archiv.
441 ries, le refuge de 1751, S. 63–102; Koltz, baugeschichte der Stadt und Festung 

luxemburg 1, S. 368–373.
442 Jean ulveling, renseignements sur les anciens refugés religieux, in: publications 

de la Section historique de l’institut (royal) Grand-Ducal de luxembourg 25 
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nach der aufhebung der abtei diente er der luxemburger regierung als 
repräsentativbau für unterschiedliche zwecke, die hier nun seit 70 Jahren 
das ministerium für auswärtige angelegenheiten untergebracht hat.

6. M a m e r  (8 km nw. luxemburg): Die Grundlage für den Klosterbe-
sitz am ort wird das predium Mambra gewesen sein, das liutgard als ihr 
elterliches erbgut 960 der abtei schenkte.443 Da hier weitere erwerbungen 
St. maximins nicht bekannt sind, dürfte es nicht unbeträchtlich gewesen 
sein. im urbar um 1200 umfasste der Fronhof des Klosters zu mamer noch 
42 mansen, von denen 9 verlehnt waren, sowie größeren Waldbesitz.444 in 
dem urbar werden auch nicht spezifizierte lehensgüter der Herren von 
bettingen genannt, von denen sich die später in der Villikation spürbaren 
rechte der Vögte ableiten dürften, zunächst des Seneschalls der Gräfin er-
mesinde, Dietrich von Diedenhofen, danach der Herren von usseldingen 
und von mersch,445 die die Vogtei noch ende des 16. Jahrhunderts besaßen.446 
1281 konnte die abtei zwar die Herausnahme ihres salischen landes aus der 
Vogtei erreichen,447 jedoch nicht verhindern, dass um 1395 die Vögte ihre 
belehnung durch die abtei verweigerten und versuchten, ihre Vogtei auf die 
pfarrei und ihre zehnten auszudehnen.448 ein eigentlicher Klosterhof als Sitz 
des Grundgerichts wurde letztmalig 1583 erwähnt,449 zu dessen Jahrgeding 
auch die Höfer des Klosters zu Kehlen und nospelt verpflichtet waren. 
Danach wurden die zum Klosterhof gehörenden erbzinsgüter zumeist vom 
Klosterhof zu medernach verwaltet,450 der über sie 1643 eine Spezifikation 
erstellte.451 Sie betrugen 1792 106 morgen bebautes land, 34 morgen rod-
land und 36 morgen Wiesen.452 neben einer mühle hatte hier die abtei auch 

(1869/1870), S. 268–272; eine ausnahme machte allerdings Josef ii., vgl. Friedrich 
Wilhelm engelhardt, Geschichte der Stadt und Festung luxemburg, seit ihrer 
ersten entstehung bis auf unsere tage mit besonderer rücksicht auf die kriegsge-
schichtlichen ereignisse, luxemburg 1850, S. 342 f.

443 mub 1 nr. 206. zu liutgard siehe renn, Das erste luxemburger Grafenhaus, 
S. 51, und Hlawitschka, anfänge, S. 115.

444 nolden, urbar, S. 57 und S. 93.
445 Wampach 3 nr. 423.
446 Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 480–490.
447 Wampach 3 nr. 544.
448 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 190r–193r.
449 Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 480–490.
450 einzelheiten in Stabitr Hs 1644/380, S. 17–173.
451 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1156–1158.
452 lHaKo best. 1c nr. 9302.
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umfangreichen Waldbesitz von etwa 460 morgen, darunter den Jockelsbusch 
(Jakobsbusch), über dessen nutzungsrechte sie mit den Vögten zunächst 1281 
und erneut nach 1627 im Streit lag.453

in dem zuerst 1140 und dann im urbar um 1200 bezeugten besitz der 
pfarrei mamer war die abtei wohl 960 als bestandteil des prediums gelangt.454 
Während dem abt das Kollationsrecht über sie immer verblieb, wurden ihm 
die zehnten entfremdet. teils vergab sie die abtei als lehen,455 teils wurden 
sie vom Vogt okkupiert.456 1570 hatten die Vögte anspruch auf zwei Drittel 
und der pfarrer auf ein Drittel der zehnten.457

7. M e r s c h  (an der alzette, 15 km n. luxemburg): Der älteste bezeug-
te besitz des Klosters zu mersch ist die Schenkung der Witwe erkanfrida 
853.458 Durch sie erhielt St. maximin zu mersch die Kirche, einen Hof mit 
Salgut, Wälder zu beringen, Hunsdorf und zu Businesberch, eine mühle 
sowie 12 mansen und 96 namentlich genannte Hörige. König arnulf wies 
die merscher Klostergüter 893 dem Konvent zu und otto i. bestätigte sie 
940 der abtei.459 aus der beschreibung der Grenzen der pfarrei mersch 
960 durch erzbischof Heinrich von trier ergibt sich, dass sein Vorgänger 
erzbischof rotbert, dessen Stellung gegenüber St. maximin als ein indiz für 
den zeitpunkt der Dagobertfälschung bereits eingehender dargelegt wurde,460 
ihren umfang und wohl auch ihren bestand zu beschneiden versucht hatte.461

Weiteren zuwachs erhielten die Klostergüter 993 durch die Schenkung des 
Grafen Siegfried von luxemburg und seiner Frau Hedwig von 1 Hufe land 
mit einem Jahreszins von 5 Schillingen.462 Genauere nachrichten zur Villikation 
der abtei geben erst die ausführlichen bestimmungen des urbars um 1200 
über den Güterbestand, die leistungen des Hofes und der Hintersassen und 

453 1281: Wampach 4 nr. 544; nach 1627: lHaKo best. 211 nr. 1424 und Stalux 
best. a xlV liasse 1–4.

454 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 87.
455 So 1515 in lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 422 f.
456 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 190r–193r.
457 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 9.
458 mub 1 nr. 83; zur urkunde: Sauerland, Das testament der lothringischen Grä-

fin erkanfrida 1, S. 288 f., und 2, S. 205 f.; Wampach, Grundherrschaft echter-
nach 1,1, S. 164, und Wisplinghoff, untersuchungen, S. 189–191.

459 mGH D arn nr. 114; mGH D o i nr. 31.
460 Siehe § 7. Die anfänge und § 10. St. maximin in ottonischer zeit.
461 mub 1 nr. 207.
462 mub 1 nr. 268.
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über die Gebühren des Vogtes und des Grafen.463 zum Hof gehörten damals 
33 morgen eigenland, 12 morgen Wiesen und 1 mühle, ferner 30 mansen und 
6 Höfe zu mersch sowie weitere mansen zu beringen, medingen, mörsdorf, 
Schoos und Glabach. Der Hofverband unterhielt vier Forstaufseher und zwei 
Fuhrleute und musste dem hier nicht genannten Vogt – sicherlich ein Vorfahr 
des in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts als Vogteiinhaber genannten 
Familienverbands usseldingen-mersch – an jedem placidum 2 Schillinge, 
1 malter Weizen und 2 malter Hafer und dem (luxemburger) Grafen 1 malter 
Weizen, 3 malter Hafer und 16 pfennige geben.

nach 1200 entwickelten sich der besitzstand der abtei sowie die ein-
künfte, die das Kloster aus dem Hofverband und der pfarrei als den beiden 
ihr zu mersch gehörenden Komplexen bezog, recht unterschiedlich. im 14. 
und 15. Jahrhundert sank der Hofverband der abtei, der nun beinahe voll-
ständig in erbzinsgüter aufgelöst wurde, zur bedeutungslosigkeit gegenüber 
dem wachsenden einfluss der Vögte, der Herren von usseldingen und von 
mersch, dann deren erben von meilberg und von Kerpen. nachdem ihnen 
um 1325 der luxemburger Graf auch die Hochgerichtsbarkeit abgetreten 
hatte, teilten sie den bezirk in verschiedene meiereien und Vogteien auf.464 
Doch gelang es der abtei, sich neben der abgabenpflichtigkeit der zins-
güter einen nun bescheidenen eigenbesitz und ihre rechte als Grund- und 
zehntherr, einschließlich der ernennung der Gerichtsschöffen und meier, 
zu erhalten. Dies zeigt sich in den Weistümern von 1485 und 1542,465 als 
die Vogtei auf vier adelsfamilien aufgeteilt war. Störend für einen erneuten 
Konzentrationsprozess der Klostergüter wirkte hierbei zweifellos der besitz 
des St. elisabethhospitals, dem nicht nur 1245 die pfarrei inkorporiert wurde, 
sondern das sich zu mersch selbst zum Großgrundbesitzer entwickelte.466 
erst nach dem Verfall des Hospitals und der nutzung seiner Güter durch 
die abtei selbst konnte abt reiner die Wiedererrichtung eines eigentlichen 
Klosterhofs planen. Deshalb verpachtete er 1584 den verfallenen Widumshof 
zu mersch gegen die pflicht zu dessen Wiederaufbau,467 der vor 1600 fertig 
gestellt war.468 er wurde hierauf zum mittelpunkt des klösterlichen Grund-

463 nolden, urbar, S. 60 f. und S. 97 f.
464 reuter, Herrschaft mersch, S. 31–230.
465 1485: lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 555–558; 1542: Hardt, luxemburger Weis-

thümer, S. 521–525.
466 Wampach 3 nr. 423; lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 262, und nr. 2122.
467 lHaKo best. 211 nr. 1288.
468 lHaKo best. 211 nr. 2821.



6. besitz798

gerichts, an den die erlöse aus den zahlreichen zinsgütern flossen469 und der 
um 1792 54 morgen bebautes land, 35 morgen rodland und 22 morgen 
Wiesen umfasste.470

mit der villa hatte erkanfrida 853 auch ihre eigenkirche St. michael zu 
mersch dem Kloster geschenkt, zu deren ausgedehntem Sprengel die späteren 
Filialen zu Fischbach, lintgen, Gosseldange, prettingen, Schoos, beschbach, 
essingen, réckange, Kolbach, mösdorf, bereldange und Schönfels gehörten 
und die im 10. Jahrhunderts Sitz eines Dekanats wurde. als erzbischof ar-
nold von trier im Jahr 1245 die pfarrkirche dem maximiner elisabethhospital 
auf betreiben von dessen Gründer, des abtes Heinrich iii., inkorporierte,471 
nahm ein komplizierter teilungsmodus ihrer zehnten seinen anfang. bei der 
abtei verblieben die zehntanteile des abtes als patron der pfarrei wie auch 
das recht ihrer besetzung mit einem Seelsorger, der aus dem dem abt zu-
stehenden zehnten ein Fixum erhielt, das 1570 25 malter Korn betrug.472 an 
das Hospital fielen als Folge der inkorporation weitere zehntanteile, darunter 
die der fabrica. laut den aussagen der einwohner um 1488 standen dadurch 
dem abt etwa zwei und dem Hospital ein Drittel der zehnten zu.473 ihre 
Gesamterträge waren 1570 mit 270 maltern Korn beziehungsweise 1640 mit 
219 talern, 41 maltern Weizen, 12 maltern Korn und 10 maltern Hafer und 
1765 sogar mit 450 maltern Korn außergewöhnlich hoch.474 ihre behauptung 
verwickelte die abtei im laufe der Jahrhunderte in zahlreiche Streitigkeiten 
sowohl mit den einwohnern, die sich dieser leistung zu entziehen suchten,475 
als auch mit dem umliegenden adel, der sich einzelner zehntanteile bemäch-
tigen wollte.476 auch führte die inkorporation zu mehreren beschwerden 
der pfarrangehörigen, die beispielsweise 1454 behaupteten, die abtei habe 
nicht nur ihre baupflicht bei der Kirche vernachlässigt, sondern aus dem 

469 einzelheiten in Stabitr Hs 1644/380, S. 1205–1600.
470 lHaKo best. 1c nr. 9302.
471 mub 3 nr. 815.
472 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 278.
473 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 568–571.
474 1570: Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 278; 1640: lHaKo best. 

211 nr. 2821; 1765: best. 1c nr. 9843.
475 So schon im 13. Jahrhundert in lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 261, und nr. 351, 

sowie Wampach 4 nr. 504 und nr. 544, hierzu auch § 18.2. Hörige und unterta-
nen.

476 Für das 13. Jahrhundert: Wampach 4 nr. 25, nr. 31, nr. 56, nr. 57, nr. 148 und 
nr. 314; ferner lHaKo best. 211 nr. 243 und nr. 2118, S. 31 f. und S. 257–262.
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Kirchenvermögen auch Kelche, missale und ornamente veräußert.477 Doch 
konnte St. maximin sich diese zehnten recht vollständig erhalten, die eine 
Quelle seines Wohlstands waren, besonders als nach 1550 die Hospitalanteile 
stillschweigend zu den allgemeinen einkünften der abtei gezogen wurden. 
noch 1765 argumentierte die abtei gegenüber dem auf die Wiederherstellung 
des Hospitalfonds drängenden trierer erzbischof, dass die luxemburger 
regierung zwar die überweisung des merscher Hospitalanteils von jährlich 
150 maltern Korn in das luxemburger refugium, nicht aber nach trier 
an eine unter der erzbischöflichen aufsicht stehende Hospitalsverwaltung 
tolerieren würde.478

besonderer anstrengungen der abtei zur behauptung ihrer zehntrechte 
in den zahlreichen oben genannten Siedlungen im umkreis von mersch 
bedurfte es in:

7.1. F i s c h b a c h  (5 km ö. mersch): Die abteigüter trugen um 1200 und 
um 1344 die Herren von Fischbach zu lehen479 und später deren erben.480 
nach 1252 entbrannte zwischen ihnen und St. maximin ein heftiger Streit 
wegen des patronats über die zur pfarrei mersch gehörende Kapelle am ort 
und deren zehntrechte.481

7.2. r é c k a n g e - l e s - m e r s c h  (reckingen, 2 km w. mersch): Hier 
hatte die abtei vor 1250 ihren anteil von zwei Dritteln des zehnten den 
Herren von puttlingen zu lehen gegeben, die von 1266 bis 1273 mit dem 
elisabethhospital wegen seines Drittels mehrere prozesse führten.482 1329 
verkauften die erben der Herren von puttlingen ihren zehntanteil der abtei 
für 80 pfund kleiner turnosen.483

8. N o s p e l t  (11 km nw. luxemburg): Der erstmals im urbar um 1200 
erwähnte Klosterbesitz484 bildete damals eine bescheidene Villikation mit acht 
zu abgaben und arbeitsdiensten verpflichteten mansen, aber offenbar ohne 
eigene ländereien. ein eigentlicher Klosterhof wird 1457485 und letztmalig 

477 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 833 f.
478 lHaKo best. 1c nr. 9843.
479 um 1200: nolden, urbar, S. 147; 1344: lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 155 f.
480 Würth-paquet, table chronologique 37, S. 168.
481 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 106; Wampach 3 nr. 178, nr. 185 und nr. 196 so-

wie mub 3 nr. 1312.
482 lHaKo best. 211 nr. 2122 sowie Wampach 4 nr. 2, nr. 25, nr. 31, nr. 56, nr. 57 

und nr. 314.
483 lHaKo best. 211 nr. 315.
484 nolden, urbar, S. 58 f. und S. 95.
485 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 57.
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im Weistum von 1493 erwähnt486 als Sitz des Grundgerichts mit vom abt 
bestellten Schöffen und einem Hofmeier, der die Hälfte des Hofertrags an die 
Speicher der abtei zu luxemburg zu liefern und die Grundzinse des Klosters 
von den einwohnern zu erheben hatte. Vögte der Grundherrschaft waren 
1493 die Herren von clerf, vielleicht als erben der Herren von meisenburg, 
und später die Herren von Korrig. ihnen standen von jedem Haushalt drei 
Hühner sowie die Frevelbußen zu. Die grundherrschaftlichen organisatio-
nen der abtei blieben bestehen, wie das Weistum von 1542 zeigt,487 als der 
Klosterhof selbst wohl schon aufgegeben war.488 zu dem besitz der abtei 
bei nospelt gehörte auch ein Waldstück von 98 morgen.489

9. S c h ö n b e r g / K e h l e n  (10 km nw. luxemburg): bei den benach-
barten und zusammen eine Grundherrschaft bildenden ehemaligen Siedlun-
gen verlagerte sich im 15./16. Jahrhundert der Siedlungsschwerpunkt von 
Schönberg nach Kehlen, das dann für die Herrschaft namensgebend wurde. 
Der Sitz der pfarrei blieb jedoch weiterhin in Schönberg, auch als das Dorf 
im 17. Jahrhundert bereits eine Wüstung war.490 Da im urbar um 1200 die 
abtei sowohl zu Schönberg bei luxemburg wie in der Hunsrückgemeinde 
Schönberg491 eine Villikation besaß,492 was Wisplinghoff entgangen ist,493 
bereitet die zuordnung der überlieferungen gelegentlich probleme.

Güter der abtei zu Schönberg/Kehlen werden erstmals in dem urbar 
erwähnt, als ihr hier ein Fronhof mit 3½ mansen, 8 Höfen, 2 nicht spezifi-
zierten bona sowie salische Güter zu n o m m e r n  (7 km nö. mersch) und 
zu Ludenger gehörten, während andere liegenschaften als lehen ausgege-
ben waren. Der Vogt des Hofes hatte anspruch auf jährlich 1 malter Korn, 
3 malter Hafer und 24 pfennige, der Graf von luxemburg ebenfalls auf ein 
größeres Servitium. offenbar ging der Fronhof der abtei schon bald verloren. 
möglicherweise wurde er 1298 dem nonnenkloster marienthal für 1000 pfund 
trierer pfennige versetzt.494 Doch verblieb St. maximin die Grundherrschaft 

486 Stabitr Hs 1641/389, fol. 177 f.
487 Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 555–562.
488 Weitere einzelheiten in Stabitr Hs 1644/381, S. 1349–1411.
489 lHaKo best. 1c nr. 9302.
490 Kaiser, Das archidiakonat longuyon 2, S. 236.
491 amt St. maximin, Hochgericht Detzem, siehe § 33.2.2.2.2. Hochgericht Detzem.
492 Schönberg im Hunsrück siehe nolden, urbar, S. 44 und S. 106 f.; Schönberg bei 

luxemburg siehe nolden, urbar, S. 58 und S. 94 f.
493 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 121.
494 So novillanius, chronicon, S. 1023 f.
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in Schönberg und Kehlen, während den Herren von puttlingen als Vög-
ten die Hochgerichtsbarkeit und ein Drittel der bußen zustand, wie 1513 
das Gericht zu luxemburg entschied495 und auch die Weistümer 1542 und 
1583 feststellten.496 zur Grundherrschaft gehörte die mühle des Klosters in 
K o p s t a l  (8 km nw. luxemburg), in der gelegentlich die mühle zu mamer 
gesehen wird,497 die 960 liutgard St. maximin geschenkt hat.498

in unverdächtigen urkunden erschien die abtei erstmals 1140 als besit-
zerin auch der pfarrei Schönberg499 und danach erneut im urbar um 1200.500 
Wie mersch, ospern und Steinsel dürfte sie zu den frühen pfarreien des 
luxemburger landes zählen und hatte mit den Dörfern Kehlen, Kapellen, 
Kopstal (später bei der pfarrei Steinsel), olm, Dondelage, Keispelt, meis-
pelt und nospelt einen ausgedehnten pfarrbezirk,501 dessen zehnt zu zwei 
Dritteln an den maximiner abt als Kollator der Kirche fielen.502 als 1253 
erzbischof arnold von trier die pfarrei mit zustimmung des maximiner 
abtes Heinrich iii. der verarmten benediktinerabtei St. martin zu trier 
übertragen wollte,503 protestierte dagegen der maximiner Konvent um 1256504 
und erreichte dadurch, dass sie der abtei verblieb. um 1393 verpachtete abt 
rorich die Kirchenzehnten um jährlich 140 mainzer fl.505 1457 verlegte der 
Schönberger pfarrer seinen Wohnsitz nach Kehlen, wo er ein neues pfarrhaus 
hatte bauen lassen, für das er dem abt und seinen bediensteten die freie 
Gastung zusicherte,506 offensichtlich weil hier die abtei über keinen eigenen 
Hof mehr verfügte. Dennoch befand sich 1629 die pfarrkirche noch immer 
in dem inzwischen verlassenen Schönberg.507

495 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 164r.
496 Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 397 und S. 480.
497 So erpelding, St. maximiner mühlen, S. 107.
498 mub 1 nr. 206.
499 mub 1 nr. 516.
500 nolden, urbar, S. 87.
501 muller, zur textlichen Grundlage, S. 462 f.
502 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 8, S. 153.
503 mub 3 nr. 1209.
504 mub 3 nr. 1373; unsicher in der erklärung des Konvents bei den exequien des 

Domherrn Simon von Franchimont ist allerdings die in der urkunde genannte 
Jahreszahl, da Simon noch nach 1256 als lebend nachzuweisen ist.

505 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 102.
506 lHaKo best. 211 nr. 617.
507 Kaiser, Das archidiakonat longuyon 2, S. 236.
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10. S t e i n s e l  (an der alzette, 8 km n. luxemburg): Die nachricht der 
älteren, vor 768 redigierten Vita sancti maximini,508 um 723 habe Karl martell 
dem Kloster neben Weimerskirch und clémency auch Steinsel geschenkt, 
verdient Glaubwürdigkeit,509 auch wenn spätere maximiner necrologe dies 
Karl dem Großen zuschreiben.510 in unverdächtigen urkunden wird der 
Klosterbesitz zu Steinsel erst 1140 erwähnt.511 Damals besaß St. maximin 
nicht nur die pfarrei, sondern auch die villa, deren Fronhof im urbar um 
1200 30 morgen eigenland, 3 mansen, 14 Höfchen (curtillae) sowie 10 mor-
gen in S c h ö n f e l s  (3 km s. mersch, diese Güter waren später bestandteil 
des Hofverbands zu mersch) umfasste.512 Von dem Klosterhof finden sich 
im 13. Jahrhundert infolge der erwähnung seines meiers noch schwache 
Spuren.513 Doch scheint er schon vor 1300 aufgegeben worden zu sein, ohne 
dass sich der Verbleib seiner Güter verfolgen lässt.

Wesentlich wichtiger für das Klostervermögen als dieser Hof war der besitz 
der pfarrei, die mit Filialen zu Walferdange, bofferdange, Kopstal, Heisdorf 
mit eisenbrouch, Hunsdorf und Helmdange über einen großen zehntbezirk 
und beträchtliche einnahmen verfügte. in der phase des engsten einverneh-
mens zwischen dem trierer erzstift und der abtei in den Jahren 1220 bis 
1240 unter erzbischof Dietrich und abt bartholomäus erlaubte 1223 der 
erzbischof die inkorporation der pfarrei in das refektorium des Klosters, 
das heißt, die Verwendung ihrer einkünfte für den unterhalt des Konvents, 
der laut den Feststellungen des erzbischofs ungenügend sei,514 was die Kurie 
im folgenden Jahr bestätigte.515 Durch die inkorporation erhielt St. maximin 
den zugriff auf den Gesamtzehnten, der um 1575 auf 120 malter Korn und 
30 lämmer geschätzt wurde.516 Die bestimmung erzbischof Dietrichs 1223, 

508 miracula s. maximini, in: aa SS maii bd. 7, S. 24, siehe § 22.2. maximin.
509 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 65.
510 So schon um 1116 im ältesten necrolog am 28. Januar von der Hand H7, dessen 

Korrektur zu 28. Januar in Karolus Martellus erheblich jünger ist, siehe roberg, 
Das älteste „necrolog“, S. 78, und danach die necrologe n3, n5 und n6 am 
27. Januar.

511 mub 1 nr. 516.
512 nolden, urbar, S. 59 und S. 95.
513 n4, n5 und n6: 4. oktober: Der meier hat 3 malter Korn dem Kellerar zu über-

weisen, ferner lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 37v: bisher nicht edierte Vereinba-
rung über den zehnten zu beringen vom märz 1235.

514 mub 3 nr. 214.
515 Wampach 2 nr. 165.
516 Vannerus, les biens et les revenues, S. 80.
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dass der vom abt ernannte pfarrer von Steinsel honeste ausgestattet werden 
müsse, verwickelte die abtei jedoch vom 13. bis ins 17. Jahrhundert in eine 
endlose Kette von Verfahren vor geistlichen und weltlichen Gerichten. Deren 
prozesskosten betrugen beispielsweise 1302 bei der Kurie 114 fl.,517 nachdem 
der abt seinem Kellerar Johannes von luxemburg die pfarrei verliehen und 
Johannes hierauf unrechtmäßig die zehnten selbst eingetrieben hatte.518 trotz 
der enormen landesgeschichtlichen und kirchenrechtlichen aussagekraft dieser 
Verfahren – beispielsweise 1376 stiegen die Kosten eines der prozesse vor der 
Kurie durch deren Verlegung von avignon nach rom beträchtlich519 oder 
1490 stellte der pfarrer von Steinsel die zehntüberweisungen an St. maximin 
wegen der ständigen Kriege und missernten am ort ein520 – können sie hier 
nicht weiter verfolgt werden. im 16. Jahrhundert bestand zu St. maximin die 
tendenz, die reiche pfarrei einem trierer prälaten zu verleihen, so um 1570 
dem Scholaster von pfalzel,521 der seinerseits dort einen Vikar einsetzte. im 
17. Jahrhundert rückte die abtei von dieser praxis wieder ab. nur ende des 
13. Jahrhunderts verpachtete das Kloster auch teile des zehnten, so 1267 zu 
bofferdange und eisenbrouch522 und 1291 von Helmdange.523

11. We i m e r s k i r c h  (heute Stadt luxemburg): Wie zu Steinsel dürfte 
auch zu Weimerskirch der Klosterbesitz aus der Schenkung Karl martells 723 
an St. maximin rühren und wurde in den necrologen zunächst ebenfalls als 
Stiftung Karls des Großen verzeichnet.524 er befand sich unter den liegen-
schaften, deren erträge König arnulf 893 für den unterhalt des Konvents 
bestimmte,525 und dürfte äußerst umfangreich gewesen sein. als nämlich 
926 St. maximin mit bernacrus sowie dessen Frau und tochter einen pre-
carievertrag schloss, durch den ihnen auf ihre lebenszeit der Klosterbesitz 
zu Weimerskirch überlassen wurde,526 umfasste er 20 mansen, den Hof, die 

517 lHaKo best. 211 nr. 273.
518 Wampach 6 nr. 747 und nr. 810 sowie lHaKo best. 211 nr. 273.
519 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1150–1163.
520 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1181–1184.
521 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 292.
522 Wampach 4 nr. 20.
523 Wampach 5 nr. 393.
524 So schon um 1116 im ältesten necrolog am 28. Januar von der Hand H7, dessen 

Korrektur zu 28. Januar in Karolus Martellus erheblich jünger ist, siehe roberg, 
Das älteste „necrolog“, S. 78, und danach die necrologe n3, n5 und n6 am 
27. Januar

525 mGH D arn nr. 114.
526 mub 1 nr. 165.
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Kirche, ein Herrenhaus, weitere 100 nicht verlehnte mansen, einen Wald, 
der 300 Schweinen mast bot, und 6 mühlen. abgesehen von der Güterliste 
im privileg ottos i. von 949527 ist dies die letzte erwähnung von Kloster-
gütern zu Weimerskirch. entweder übergab die abtei 963 sie dem Grafen 
Siegfried zusammen mit der benachbarten burg luxemburg als das in der 
Schenkungsurkunde genannte Klosterland vom Flussbett der alzette bis zu 
den alten überresten (truncos) vor der burg528 oder die rückgabe der precarie 
an St. maximin unterblieb nach dem tod der angehörigen des bernacrus. 
Hierfür spricht, dass 1628 die Visitatoren berichteten,529 die abtei habe die 
Weimerskirchner zehnten 926 dem adel überlassen, von dem sie 1231 an die 
Grafen von luxemburg gekommen seien. Sicherlich auf einem irrtum beruhte 
dagegen die Feststellung dieser Visitatoren, der maximiner abt sei Kollator 
der Kirche, da sich in den vielen Jahrhunderten keine einzige präsentation 
eines solchen pfarrers durch die abtei nachweisen lässt. allerdings bestätigte 
noch 1140 papst innozenz ii. St. maximin den besitz zwar nicht der villa 
Weimerskirch, wohl aber der pfarrei,530 die jedoch in den pfarreilisten des 
urbars um 1200 nicht genannt wurde. Schlüsse auf den realen besitz der 
pfarrei durch die abtei noch um 1140 sollten hieraus sicherlich nicht gezo-
gen werden angesichts der möglichkeit eines irrtums infolge alter Vorlagen 
für die bulle oder infolge damaliger ansprüche des Klosters, die sich jedoch 
nicht realisieren ließen.

2.1.3. in der eifel

2.1.3.1. Hofverbände

1. A u w  (an der Kyll, 11 km sö. bitburg): Die Herkunft der Güter des 
Klosters, die es im urbar um 1200 am ort besaß, sind unbekannt. zusammen 
mit dem besitz in dem benachbarten Hosten bildeten sie in der jüngsten Fas-
sung des urbars eine kleine Villikation mit 8½ mansen, offenbar aber ohne 
eigenland.531 als der Hofverband in den überlieferungen des 15. Jahrhunderts 
wieder fassbar wird, war er nur noch zu auw lokalisiert, zu dem teile der 

527 mGH D o i nr. 31.
528 mub 1 nr. 211.
529 Kaiser, Das archidiakonat longuyon 2, S. 10–12.
530 mub 1 nr. 516.
531 nolden, urbar, S. 100.
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Klostergüter in Hosten gehörten, während weitere Güter zu Hosten 1598 als 
zwei kleinere, zunächst selbständig verpachtete Höfe zurückgekauft und in 
den abteihof zu auw integriert wurden.532 andere Güter des Klosterhofs,533 
zu dem auch ein Waldstück von etwa 70 morgen gehörte, lagen zu preist. 
Der Hofverband stand immer unter einer Vogtei, im 15. und 16. Jahrhun-
dert der Herren von bruch, dann der von enschringen, Hilbringen und von 
bettingen und schließlich der Herren von Kesselstatt, mit denen die abtei 
im 18. Jahrhundert zahlreiche auseinandersetzungen wegen der bußen, der 
Fischerei, der Jagd und der Gerichtsbarkeit hatte.534 laut den Weistümern 
von 1483, 1535, 1565 und 1607 führte der abt als Grundherr im Hofgericht 
den Vorsitz.535 neben ihm saß der Vogt oder dessen Vertreter, der anspruch 
auf jährlich 4 malter Weizen, ein Drittel der bußen, auf freien Weinzapf am 
St. laurentiustag und auf Jagdrechte hatte. Verpachtungen des Hofes sind 
seit 1447 überliefert, 1455 gegen 6 malter Korn und 2 malter Hafer und 
1616 gegen jährlich 2 malter Korn, 2 Kapaune und 100 eier.536 nach 1650 
waren die Hofgebäude verfallen537 und wurden vor 1683 mit Scheuern und 
Stallungen neu errichtet.538

Der besitz der pfarrei auw durch St. maximin scheint jüngeren Datums 
zu sein, denn weder in der besitzbestätigung innozenz’ ii. 1140539 noch in 
den pfarreilisten des urbars um 1200 wird sie genannt. Franz-Josef Heyens 
Vermutung, sie könne durch die ausgliederung aus der pfarrei Scheidweiler 
entstanden sein,540 wird durch den wiederholten Streit zwischen St. maxi-
min und den nonnen von St. irminen wegen der pfarreizugehörigkeit des 
Dorfes preist gestützt.541 Die maximiner pfarreirechte werden erstmals in 
dem vielleicht noch aus dem 14. Jahrhundert stammenden pfarreiverzeichnis 

532 lHaKo best. 211 nr. 2611 und nr. 2614.
533 zu ihm allgemein Stabitr Hs 1644/372, S. 186 ff.
534 lHaKo best. 211 nr. 2610 und Stabitr Hs 1644/372, S. 393.
535 1483: lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 523 f.; 1535: Hardt, luxemburger Weisthü-

mer, S. 43; 1565: lHaKo best. 211 nr. 2507; 1607: best. 211 nr. 2608.
536 1447: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 260; 1455: best. 211 nr. 2101, S. 284; 1616: 

best. 211 nr. 2614.
537 lHaKo best. 211 nr. 2509.
538 lHaKo best. 211 nr. 2611.
539 mub 1 nr. 516.
540 Heyen, St. marien-Stift pfalzel, S. 197 f.; ähnlich pauly, Siedlung und pfarrorga-

nisation 3, S. 135 f.
541 So 1688 in Stabitr Hs 1644/372, S. 472–474, und 1787 in lHaKo best. 211 

nr. 2615.
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erwähnt,542 während die präsentation des pfarrers durch den abt nicht vor 
1509 belegt ist.543 auw war eine relativ arme pfarrei und erbrachte 1570 an 
pfarreizehnten nur 17 malter544 und um 1740 13 malter Korn,545 die zwischen 
der abtei und dem pfarrer geteilt wurden. bei aussicht auf eine bessere 
Stelle waren deshalb resignationen der pfarrer nicht selten, so um 1657 des 
bernhard Guibhrynus, eines Flüchtlings aus irland,546 und 1789 des laacher 
mönchs beda lannau.547

1.1. We l l k y l l  (bei auw): Gesondert von den Hofverbänden verzeich-
nete das urbar um 1200 den besitz der mühle zu Wellkyll,548 die damals 
die bannmühle für die Villikation zu eßlingen war und deren Gebäude und 
ländereien dem Kloster einen Jahreserlös von 7 Schillingen erbrachten. Später, 
als zu ihr 40 morgen land gehörten, lag das für sie zuständige Grundgericht 
zu auw.549 pachtverträge sind seit 1440 erhalten.550 betrug die pacht damals 
noch 2 malter Korn und 4 Kapaune, so steigerte sie sich, ohne erkennbare 
Veränderung der Größe dieser liegenschaft, auf 7 malter Korn und ein 
Schwein von 150 pfund im Jahr 1761.551

2. D u d e l d o r f  (8 km ö. bitburg): Die Herkunft des zuerst im urbar um 
1200 erwähnten Klosterbesitzes zu Dudeldorf ist unbekannt. Damals bildete 
er eine kleine villa mit 6½ mansen,552 doch unterhielt danach die abtei keinen 
Hof mehr, abgesehen von einem kurzen zeitraum nach 1500.553 Der abt 
konnte im Dorf jedoch die Grundherrschaft mit dem Hofgericht behaupten,554 
zu dem im 16. und 17. Jahrhundert 25 zinspflichtige gehörten,555 die neben 
dem besthaupt und der Kurmut jährlich 6 malter Korn zu entrichten hatten. 
Hiervon wurden zwei Drittel von der abtei, zumeist durch ihren Hof zu 

542 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1441 f.
543 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 184v.
544 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 316.
545 peter F. Schmidt, Das bruderschaftsbuch von auw a. d. Kyll, in: trierHeimat 7 

(1930/1931), S. 69–71, S. 84–87, S. 104–106, S. 128–137, hier S. 133.
546 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 82.
547 resmini, benediktinerabtei laach, S. 508.
548 nolden, urbar, S. 48, S. 65 und S. 114.
549 lHaKo best. 211 nr. 2507.
550 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 234.
551 lHaKo best. 211 nr. 2972.
552 nolden, urbar, S. 49.
553 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 210 f., und best. 211 nr. 817.
554 Hierzu allgemein Stabitr Hs 1644/374, S. 1107–1261.
555 lHaKo best. 2114, fol. 220v–221v.
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rittersdorf, eingezogen, während ein Drittel an die Herren von Kriechingen 
als Vögte fiel, die ihre Gerichtsbarkeit im ort als maximiner lehen ausüb-
ten. einen anderen an den Kleinadel der region verlehnten ursprünglichen 
Klosterbesitz bildete der schon 1382 nachweisbare Sternzehnt.556

3. E s s l i n g e n  (eßlingen; 6 km s. bitburg): über den erwerb der 
zunächst ausgedehnten abteigüter zu eßlingen ist nichts bekannt, doch 
erfolgte er vermutlich unter den Karolingern. 909 beabsichtigte St. maximin 
mit dem Vasallen der trierer Kirche, rorich, 216 morgen äcker mit 24 na-
mentlich genannten mansen zu eßlingen gegen 247 morgen und 24 mansen 
zu Wormeldange zu tauschen,557 dürfte danach aber rorich beide Güter als 
precarie gegeben haben,558 weshalb eßlingen später wieder im besitz der 
abtei war. im urbar um 1200 gehörten zur Villikation des Klosters am ort 
38 morgen eigenland, 4½ mansen und je eine mühle beim Klosterhof und 
an der Kyll,559 wohl die später zum Hof zu auw gehörende mühle Wellkyll, 
die für eßlingen die bannmühle blieb.

neben St. maximin hatten im 13. Jahrhundert auch die Herren von bet-
tingen zu eßlingen Hörige, wie ihre einigung mit der abtei 1238 über die 
Waldrechte zeigt,560 doch blieb der Klosterbesitz vogteifrei.561 Der Klosterhof 
scheint noch stattlich gewesen zu sein, als er 1479 gegen jährlich 5½ malter 
Weizen und 5½ malter roggen verpachtet wurde,562 doch ging bis 1793 seine 
Jahrespacht auf 2 malter Weizen und 2 malter Korn zurück,563 als zu ihm 
noch 23 morgen äcker, 4 morgen rodland und 5 morgen Wiesen gehörten.564

Der besitz der Kirche zu eßlingen durch die abtei ist schon 1140 und 
im urbar um 1200 belegt.565 Sie war unbedeutend, weshalb sie seit dem 
15. Jahrhundert allgemein nur noch als Kapelle bezeichnet wurde, behielt 
jedoch ihre freilich ebenfalls wenig ertragreichen zehntrechte,566 die im 
15. Jahrhundert zum teil an das St. elisabethhospital bei St. maximin fielen. 
Gegen eine Jahresrente von 1 malter Korn und 1 malter Hafer übertrug 1491 

556 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 47r–49v.
557 mub 1 nr. 153.
558 mub 1 nr. 154; hierzu Wisplinghoff, untersuchungen, S. 195 f.
559 nolden, urbar, S. 47, S. 64 f. und S. 113.
560 mub 3 nr. 636.
561 zu ihm allgemein Stabitr Hs 1644/375, S. 734–826.
562 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 25 f.
563 lHaKo best. 102 nr. 206.
564 lHaKo best. 1c nr. 9302.
565 mub 1 nr. 516; nolden, urbar, S. 87.
566 So 1456 in lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 31.
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St. maximin schließlich seine pfarr- und zehntrechte den Kreuzherren des 
neugegründeten Hospitals Helenenberg bei Welschbillig.567

4. M a t z e n  (2 km nö. bitburg): bei der frühesten erwähnung von Klos-
tergütern zu matzen im urbar um 1200 besaß die abtei neben eigenland 
7 mansen, ferner war 1 mansus und weiterer besitz als lehen vergeben,568 
der 1343 teilweise zurückgekauft wurde.569 zuwachs an lehensgütern erhielt 
St. maximin 1382, als der ortsadel (Hurril von matzen) das bisher allodiale 
Schreibergut gegen zahlung von 150 trierer pfund von der abtei zu lehen 
nahm.570 Hieraus entstand im 15. Jahrhundert ein eigener Hof,571 den seit 1496 
die Herren von enschringen als maximiner lehen besaßen.572

Der im urbar nicht ausdrücklich genannte Klosterhof im ort ist um 1200 
durch einen eintrag im codex des jüngeren necrologs belegt.573 er befand 
sich neben der ortskapelle, dürfte um 1434 mit seinen einkünften von dem 
hochverschuldeten abt lamprecht verpfändet worden sein574 und war seit 1480 
gegen 4, dann 5 fl. verpachtet.575 Vor 1511 wurde er jedoch aufgegeben576 und 
der weiter bestehende Hofverband vom abteihof in rittersdorf verwaltet.577 
Von den ihm um 1750 angehörenden 34 zinspflichtigen einwohnern erhielt 
die abtei jährlich 15 malter Korn, halb Weizen, halb Hafer, und 15 Hühner.578 
Daneben gehörten um 1793 St. maximin noch 50 morgen äcker, 16 morgen 
rodland und 6 morgen Wiesen, die größtenteils verpachtet waren.579 Spä-
testens seit 1786 unterhielt die abtei hier wieder einen eigenen Hof, dessen 
Jahrespacht 25 rtl. erbrachte.580

infolge des besitzes der pfarrei bitburg und danach der pfarrei ritters-
dorf, zu denen die Kapelle zu matzen gehörte, besaß St. maximin im ort 

567 lHaKo best. 94 nr. 3.
568 nolden, urbar, S. 50, S. 67, S. 116, S. 151 und S. 154.
569 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 205r–206v.
570 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 41r–41v.
571 lHaKo best. 211 nr. 581.
572 lHaKo best. 211 nr. 783; einzelheiten zum lehen in Stabitr Hs 1644/386, 

S. 297–319.
573 Stabitr Hs 1634/394, fol. 80v.
574 lHaKo best. 211 nr. 581 und nr. 2101, S. 182.
575 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 28.
576 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 206r–207r.
577 einzelheiten in Stabitr Hs 1644/380, S. 961–1077.
578 lHaKo best. 211 nr. 2613 und best. 102 nr. 206, S. 57 f.
579 lHaKo best. 1c nr. 9302.
580 lHaKo best. 102 nr. 206, fol. 57 f.
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auch die zehntrechte. nach der inkorporation der bitburger Kirche an die 
nonnen von St. thomas 1227 fielen an die abtei zwei und an die nonnen 
ein Drittel dieser einkünfte.

4.1. e v e n  (ebeno; Wüstung bei matzen): möglicherweise lag im 11. und 
12. Jahrhundert das Villikationszentrum der abtei zunächst mehr in even 
als zu matzen, da in den nach 1110 gefertigten Fälschungen der sächsischen 
und salischen Herrscher even häufig,581 matzen dagegen nie genannt wurde, 
was auch in der urkunde innozenz’ ii. von 1140 der Fall ist.582 auch die 
mönche aus Helmarshausen übernachteten 1107 nach ihrem aufbruch von 
St. maximin zu even.583 im urbar um 1200 bildete der Klosterbesitz zu even 
noch zusammen mit matzen eine villa.

Während danach jedoch die Kapelle zu even bestehen blieb und wegen 
der zehntrechte des Klosters noch länger von bedeutung war,584 ging mit 
dem Verschwinden der Siedlung auch das Klostergut, das hier um 1434 noch 
einen eigenen Hof besaß,585 im Hofverband von matzen auf.

5. M e t t e r i c h  (ca. 5 km ö. bitburg): auch hier nannte zuerst das ur-
bar um 1200 den relativ bescheidenen besitz der abtei im ort,586 nämlich 
eine villa mit 15 morgen eigenland in 3 parzellen sowie 5 mansen, ferner 
1 mühle, die auch die bannmühle für die Klostervillikation in Seinsfeld 
war.587 Der Klosterhof in der Dorfmitte, der 1447 gegen jährlich 3 und 1494 
gegen 4 fl. verpachtet war,588 wurde zum letzten mal 1512 als Fronhaus mit 
einer Scheuer, einem backhaus und ländereien von 26 morgen erwähnt, als 
er noch bewirtschaftet war.589 Danach blieb er unbenutzt590 und das Hofland 
wurde vom müller bestellt.591 pachtverträge über die mühle sind seit 1473592 
in relativ dichter Folge überliefert. zur mühle an der Kyll, deren pacht 1768 
5 malter, halb Korn (roggen), halb Weizen, betrug, wozu 1778 ein zuschlag 

581 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 107.
582 mub 1 nr. 516.
583 translatio et miracula s. modoaldi, ed. Jaffé, S. 304 f.
584 1230: mub 3 nr. 392; 1434: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 201.
585 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 182.
586 nolden, urbar, S. 48 f., S. 65 f. und S. 114 f.
587 nolden, urbar, S. 117.
588 1447: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 263; 1494: best. 211 nr. 2113, S. 153 f.
589 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 213r–214r.
590 1696: lHaKo best. 211 nr. 2583 und 1802: best. 211 nr. 2831.
591 einzelheiten in Stabitr Hs 1644/381, S. 497–521.
592 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 7.
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von 5 fl. kam, gehörte ein größerer teich mit Fischereirechten auch im Fluss, 
deren Fische der müller nach St. maximin liefern musste.593

6. O b e r s t e d e m  (Stedem, Stedeheim, ca. 5 km s. bitburg): in der 893 
noch als Gut der abtei prüm,594 1140 aber als maximiner besitz595 erwähnten 
ortschaft bestand laut den angaben im urbar um 1200 eine aus eigenland 
von 27 morgen in 3 parzellen sowie 11½ mansen unterschiedlicher zins-
pflichtigkeit bestehende Villikation.596 nach der auflösung der Villikations-
verfassung besaß hier St. maximin zu beginn des 16. Jahrhunderts mit der 
Grundherrschaft einen bei der Dorfkapelle gelegenen Klosterhof mit lände-
reien von 15 morgen, den zinsen aus 41 morgen ackerland597 und bestellte 
zusammen mit den Vögten, den Herren von bettingen, das Dorfgericht, das 
seinen oberhof am Gericht des abteihofes zu rittersdorf hatte.598 Dieser 
Klosterhof war 1444 für jährlich 2 malter (Grün-)Kern, 2 malter Korn und 
2 malter Hafer sowie 1 Schwein und 1722 für 4 malter Korn und je ein Viertel 
erbsen und linsen verpachtet.599 Von den 13 zinspflichtigen einwohnern 
erhielt die abtei um 1750 4½ malter Korn und etliche Hühner.600 Ferner 
besaß St. maximin in oberstedem teile des zehnten, da die ortskapelle zur 
pfarrei messerich gehörte.

7. R i t t e r s d o r f  (3 km nw. bitburg): trotz der erwähnung des rit-
tersdorfer Klosterbesitzes in zahlreichen Fälschungen des 10. und 11. Jahr-
hunderts601 gibt es für ihn wie für den größten teil der anderen maximiner 
Güter in der eifel keine Hinweise auf seine Herkunft. im urbar um 1200 
bildeten die rittersdorfer Klostergüter schon damals das maximiner besitz-
zentrum in der eifel.602 Hatte 1140 papst innozenz ii. rittersdorf noch unter 
die abteigüter ohne gleichzeitigen pfarreibesitz eingereiht,603 so gehörte laut 
dem Verzeichnis in dem urbar St. maximin dort eine pfarrei.604 Hierin ist 

593 lHaKo best. 211 nr. 2831.
594 mub 1 nr. 135.
595 mub 1 nr. 516.
596 nolden, urbar, S. 48, S. 65 und S. 114.
597 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 212r–212v; einzelheiten in Stabitr Hs 1644/383, 

S. 825–896.
598 lHaKo best. 655,252 nr. 585.
599 1444: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 250; 1722: best. 211 nr. 2866.
600 lHaKo best. 211 nr. 2613.
601 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 120.
602 nolden, urbar, S. 49 f. und S. 66 sowie S. 115 und S. 151.
603 mub 1 nr. 516.
604 nolden, urbar, S. 21.
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sicherlich ein Hinweis zu sehen, dass es der abtei zwischen 1140 und 1200 
gelungen war, ihre rittersdorfer Hofkapelle samt ihrem zehntanspruch zwar 
noch nicht kirchenrechtlich, aber faktisch aus dem pfarrverband St. petrus zu 
bitburg herauszulösen.605 als teil der umfangreichen Villikation nannte das 
urbar klösterliches eigenland von insgesamt 81 morgen, ferner 8½ mansen 
und 1 mühle am ort, 18 Höfe sowie weitere mansen in der umgebung und 
schließlich lehensgüter von 55 morgen.

trotz der starken beeinträchtigung des Dorfes und damit der Klosterein-
künfte im laufe der Jahrhunderte durch Kriege und Hungersnöte – 1656 waren 
von den 40 Häusern am ort 30 unbewohnt und verfallen, 1795 zählte man 
hier jedoch wieder 70 zinspflichtige einwohner606 – vermitteln die Weistümer 
und einnahmeregister ein ruhiges und einheitliches bild der entwicklung des 
maximiner Klosterbesitzes,607 bei der der Flächeninhalt des Hofgutes 1793 
annähernd der anzahl der morgen im urbar um 1200 entsprach.608 Die Vögte 
des Hofes, seit dem 16. Jahrhundert die Herren von bettingen, im 17. Jahr-
hundert verschiedene lokale ritterfamilien, während im 18. Jahrhundert die 
Vogtei offensichtlich erloschen war, hatten bei den Hofgedingen mit ihren 
Knechten zu stehen und dem abt beistand zu leisten, wofür ein Drittel der 
bußen an sie fiel.609 Die Schöffen des Hofgerichts, das den oberhof für die 
Klosterhöfe zu oberstedem, eßlingen, matzen, Seinsfeld und metterich sowie 
für die Klostermühlen der umgebung bildete, wurden vom abt bestellt, dem 
auch die Jagd- und Fischereirechte gehörten. Seit seinem neubau 1715 verfügte 
der Hof über größere Speicher, in denen die Korneinnahmen der anderen 
Klosterhöfe gesammelt wurden.610 nachdem er mit den Klostereinkünften 
zu rittersdorf nach 1411 zunächst verpfändet war,611 lässt sich seit 1446 seine 
Verpachtung nachweisen,612 so 1530 und 1576 an die Herren von enschrin-
gen613 und 1589 an den Schultheißen von bitburg.614 Seine pacht betrug 1577 
noch 10 malter Weizen und 7 fl.,615 1795 dagegen 15 malter Korn, je 1 malter 

605 Siehe pauly, Siedlung und pfarrorganisation 3, S. 174–182.
606 lHaKo best. 102 nr. 206.
607 zu ihm allgemein Stabitr Hs 1644/382, S. 745–953.
608 lHaKo best. 1c nr. 9302.
609 So 1546, Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 606 f.
610 lHaKo best. 211 nr. 2894.
611 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 31 und S. 237.
612 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 258.
613 1530: Stalux best. a xVl liasse 1–3; 1576: lHaKo best. 211 nr. 2892.
614 lHaKo best. 211 nr. 2899.
615 lHaKo best. 211 nr. 2892.
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erbsen, Weizen und Hafer sowie 300 pfund Schweinefleisch.616 Hinzukamen 
1795 aus den zehntpflichtigen ländereien 7 malter Korn, 14 malter Hafer 
und 2 rtl. Die erträge der Korn-, Hafer- und Hühnerzehnten sowie von 
zwei Dritteln des großen und kleinen zehnten zu rittersdorf wurden 1795 
auf 1388 livres oder 427 fl. geschätzt.

eine weitere einnahmequelle bildete die bereits im urbar um 1200 erwähnte 
Klostermühle, deren pachtverträge seit 1437 in dichter Folge erhalten sind. 
obwohl hier nach 1483 die Herren von enschringen zeitweilig ebenfalls eine 
mühle unterhielten,617 blieb sie für das Dorf die bannmühle, mit der sich im 
17. Jahrhundert die Gemeinde allerdings mehrmals im Streit befand.618 ihre 
pacht betrug nach ihrem neubau 1768619 einschließlich der 7 morgen großen 
Klosterländereien, die 1674 zur mühle gekommen waren,620 7 malter Korn 
und 150 pfund Schweinefleisch.621 Seit dem 18. Jahrhundert unterhielt hier 
St. maximin eine weitere mühle mit einer Jahrespacht von 5 maltern, halb 
Korn und halb Weizen.622

Die ehemalige rittersdorfer Kapelle behielt auch nach ihrer faktischen 
aufwertung vor 1200 zur pfarrei noch lange den Status als Halbmutterkirche, 
deren zusammenschluss mit der Filiale zu even zunächst unterblieb und die 
für ihren bezirk die zehntrechte beanspruchte. ihre frühere unterstellung 
unter die pfarrei St. petrus zu bitburg hat Ferdinand pauly wahrscheinlich 
gemacht.623 Hierfür sprechen auch die noch im 16. Jahrhundert zwischen den 
pfarreien rittersdorf und St. petrus in bitburg geführten Verfahren wegen 
der abgrenzung der beiden zehntbezirke.624 Doch scheint die urkunde des 
trierer erzbischofs Dietrich 1227, durch die die neue St. maximin genannte 
pfarrei in bitburg den zisterzienserinnen von St. thomas an der Kyll inkor-
poriert wurde,625 die rittersdorfer Kirche als Kapelle dieser pfarrei betrachtet 
zu haben. Deshalb erhielten die nonnen auch für rittersdorf das Kollati-
onsrecht, von den zehnten am ort jedoch nur die dem pfarrer zustehende 

616 lHaKo best. 1c nr. 9302.
617 lHaKo best. 211 nr. 713.
618 lHaKo best. 211 nr. 2896 und nr. 2898.
619 lHaKo best. 211 nr. 2897.
620 lHaKo best. 211 nr. 1515.
621 lHaKo best. 211 nr. 2897.
622 lHaKo best. 102 nr. 206.
623 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 3, S. 177–183.
624 lHaKo best. 207 nr. 823.
625 mub 3 nr. 311.
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portio, das heißt ein Drittel, während zwei Drittel weiterhin St. maximin 
zustanden. erst seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde rittersdorf 
vom trierer bistumsverband auch formal als pfarrei betrachtet.626 bei der 
bestellung des rittersdorfer pfarrers hatte St. maximin zwar das Kollations-, 
nicht aber das präsentationsrecht des Kandidaten der nonnen gegenüber 
dem archidiakon verloren, weshalb es zwischen 1461 und 1467 infolge der 
uneinigkeit beider Klöster zu einer längeren Vakanz der pfarrstelle kam.627 
Für den neuen pfarrverband versuchte 1434 abt lamprecht die Verteilung 
der baulasten und den unterhalt der Kirche zwischen der Kirchengemeinde 
rittersdorf und ihren Filialen zu matzen und even zu regeln.628 Dennoch 
befand sich die rittersdorfer Kirche im 17. Jahrhundert in erbärmlichem 
zustand, weshalb um 1695 der pfarrer klagte, seine pfarrkinder besuchten 
lieber die Gottesdienste zu bitburg und ließen sich dort auch taufen.629 ein 
neubau wurde erst 1779 möglich, als sich St. maximin zur bezahlung von 
zwei Dritteln der Kosten sowie St. thomas und der ortspfarrer zu je einem 
Sechstel verständigt hatten.630

8. S e i n s f e l d  (13 km nö. bitburg): nachdem erstmals 1140 durch die 
bulle des papstes innozenz ii. der maximiner besitz der Kirche und von 
Gütern zu Seinsfeld ausgewiesen wurde,631 erwähnte die jüngste Fassung des 
urbars um 1200 nicht die Kirche und umschrieb den abteibesitz am ort 
als Villikation mit einem Klosterhof, zu dem neben lehensgütern 6 morgen 
eigenland, 1 Wiese sowie 5 Häuser gehörten, ferner 9½ mansen, auf die sich 
der mühlenbann der abtei zu metterich erstreckte, 2 davon in Seinsfeld, 
6 in pickließem (Lizheim), 1 mansus in Gindorf (Guend-) und ½ mansus in 
Gransdorf (Granzd-).632 bis zum 16. Jahrhundert verschwanden die Güter 
des um 1470 letztmalig erwähnten Klosterhofs,633 dessen erlöse zwischen 
1420 und 1450 mehrmals verpfändet waren,634 fast vollständig,635 während die 
Gerichtsbarkeit und die Grundherrschaft in Händen der inhaber der vom 

626 lHaKo best. 171 nr. 228.
627 lHaKo best. 211 nr. 2901, best. 171 nr. 228 und rep. Germ. 8 S. 491.
628 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 201.
629 lHaKo best. 211 nr. 2901.
630 lHaKo best. 211 nr. 2610 und nr. 2901.
631 mub 1 nr. 516.
632 nolden, urbar, S. 117.
633 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 535.
634 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 124 und S. 253.
635 zu ihnen auch Stabitr Hs 1644/383, S. 737–821.
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Herzogtum luxemburg lehensabhängigen Herrschaft Seinsfeld waren. erhal-
ten blieben hier der abtei dagegen die zehnteinkünfte als Folge des besitzes 
der pfarrei mit Filialen zu Kyllburgsweiler, Steinborn und zendscheid. Der 
zeitpunkt und die umstände der umwandlung der ursprünglichen Kapelle 
im ort in eine pfarrkirche sind ungeklärt.636 Doch hatten bei ihr seit der 
mitte des 14. Jahrhunderts die nonnen von St. thomas an der Kyll bezüglich 
des pfarrers das nominations- und der maximiner abt das präsentations-
recht.637 Von den zehnten erhielt seitdem St. maximin zwei Drittel – um 1570 
etwa 40 malter Korn und 1793 13 malter Korn und 20 malter Hafer – und 
St. thomas ein Drittel, von dessen anteil dem ortspfarrer jedoch 14 malter 
zustanden.

2.1.3.2. außerhalb der Hofverbände:

1. b i t b u r g : Der weder in der pfarrliste von 1140 noch im urbar um 
1200 bezeugte besitz der pfarrei St. maximin zu bitburg durch die abtei, 
etwa 800 meter südlich der pfarrkirche St. petrus zu bitburg, wirft mehrere 
durch die überlieferungen nicht zu klärende Fragen auf. manche umstände 
sprechen sicherlich für nikolaus Kylls Vermutung, in ihr wie auch bei anderen 
maximinuskirchen der eifel (Kyllburg und rommersheim) eine Gründung des 
diesem Heiligen besonders verbundenen trierer bischofs nicetius (526–561) 
zu sehen, als eine taufkirche für die bei bitburg neu entstandene Franken-
siedlung neben der hier bereits bestehenden pfarrkirche St. maria.638 nach der 
ausgliederung mehrerer weiterer pfarrverbände zwischen 600 und 800 habe 
sich ihr Sprengel schließlich auf den Südteil bitburgs sowie auf rittersdorf 
mit matzen und even beschränkt. nicht zwingend sind paulys einwände, der 
in der 1227 erwähnten Kirche eher eine Hofkapelle oder ein untergegangenes 
Hospital sieht. Seiner meinung nach spricht gegen die existenz eines frühen 
pfarrverbandes St. maximin zu bitburg das Fehlen historischer überliefe-
rungen über dessen zehntrechte, über einen Kirchhof und über Filialen.639 

636 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 3, S. 148–153.
637 So 1350 in lHaKo best. 211 nr. 367; der im Visitationsbericht von 1570 genann-

ten umgekehrten reihenfolge, so Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, 
S. 368, widersprechen auch die anderen vom 15. bis ins 18. Jahrhundert nachzu-
weisenden pfarreikollationen.

638 Kyll, Siedlung, christianisierung und kirchliche organisation, S. 170 und S. 216.
639 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 3, S. 174.
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Sicherlich ist ihm jedoch beizupflichten, dass zu bitburg schon lange vor 
1227 diese pfarrei mit Filialen zu rittersdorf und even nicht mehr bestand, 
als sie erzbischof Dietrich von trier den nonnen von St. thomas auf bitten 
auch des maximiner abtes und Konvents unter Vorbehalt ihres präsentati-
onsrechts und ihrer zehnten inkorporierte.640 ohne hier die Gründe dieser 
also eher fiktiven inkorporation zu untersuchen, muss festgestellt werden, 
dass aus ihr weder St. thomas größeren nutzen zog, das durch sie allenfalls 
das Kollationsrecht über zehntteile in rittersdorf erhielt, noch St. maximin. 
in späteren Verzeichnissen wurde die pfarrei St. maximin in bitburg nicht 
mehr erwähnt, offensichtlich weil die ehemalige rittersdorfer Kapelle nun 
selbst pfarrrechte besaß.

2. m e s s e r i c h  (4 km sw. bitburg): in einer unverdächtigen urkunde 
wurde der besitz der Kirche und von Gütern zu messerich (Mezrich) durch 
das Kloster erstmals 1140 erwähnt,641 nicht aber im urbar um 1200. Das pa-
tronat über die Kirche könnte St. maximin schon vor 1147 verloren haben.642 
Später besaßen es lokale adelsfamilien als luxemburger lehen, doch blieben 
der abtei gewisse zehntanteile erhalten, die um 1795 auf 5 malter, halb Korn, 
halb Hafer, geschätzt wurden.643 auch einzelbesitz der abtei lässt sich nach 
1200 nachweisen, der im 14. Jahrhundert als lehen ausgegeben644 und später 
vom Klosterhof zu oberstedem bewirtschaftet wurde.645

2.1.4. Sonstiger besitz in luxemburg

2.1.4.1. Hofverbände

1. A s s e l b o r n  (ca. 15 km n. Wilz): Den von den anderen Gütern der 
abtei in der luxemburger region isolierten und im bistum lüttich gelege-
nen, damals mit über 20 mansen beträchtlichen besitz erwarb St. maximin 
1036 von der abtei Stablo-malmedy in einem wohl nicht ganz freiwilligen 
tauschverfahren. Stablo-malmedy erhielt für den besitz von asselborn von 
St. maximin die kurz zuvor durch einen tausch mit Kaiser Konrad ii. erlangten 

640 mub 3 nr. 311.
641 mub 1 nr. 516.
642 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 3, S. 200.
643 So noch um 1770 in lHaKo best. 211 nr. 2830; 1795: best. 102 nr. 206.
644 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 50v–51r; Staarchtr best. r nr. 55.
645 Stabitr Hs 1644/381, S. 484–493.
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ländereien zu corswarem sowie Weinberge zu Winningen und remagen.646 
Vermutlich gehörte zu den Gütern in asselborn auch die Kirche, die bei der 
Güterbestätigung 1140 durch papst innozenz ii. erstmals647 und danach auch 
im urbar um 1200 genannt wurde. in der jüngsten Fassung dieses urbars 
umfasste der Hof der abtei 29 mansen, davon 8 zu asselborn, weitere mansen 
und Güter zu rumlange, Doennange, Stockem, mecher, boxhorn und Sassel 
sowie 2 mühlen und nicht spezifizierte lehensgüter.648 auch nach auflösung 
der Villikation blieb der Klosterhof ansehnlich,649 zu dessen ländereien 1494 
350 morgen und 1793 366 morgen gehörten.650 allerdings war die abtei 
zu dessen Verpfändung mehrmals gezwungen.651 über ihn besaßen schon 
im 15. Jahrhundert die Herren von reuland die Vogtei und wohl auch die 
Hochgerichtsbarkeit,652 mit denen die abtei ende des 16. und zu beginn des 
17. Jahrhunderts wegen des rechts der Schöffeneinsetzung mehrere prozesse 
vor dem luxemburger Hofgericht zu führen hatte.653

Statt der zwei mühlen des urbars unterhielt hier St. maximin um 1490 noch 
eine vom Klostermeier beaufsichtigte bannmühle, die dem Vogt abgabepflich-
tig war.654 ihre pacht erbrachte jährlich etwa 8 malter roggen. Das patronat 
über die pfarrei konnte die abtei einschließlich der Kollatur behaupten. 
Doch waren ihre zehntrechte dadurch eingeschränkt, dass 1380 Walter von 
Völklingen mit erlaubnis des abtes rorich seinen ihm zustehenden anteil 
dem trinitarierkloster zu Vianden veräußert hatte.655 bis zur aufhebung ihres 
Klosters durch Kaiser Josef ii. als luxemburger landesherrn, wodurch ihre 
einkünfte an die Staatskasse fielen,656 besaßen die trinitarier diese anteile als 
lehen der maximiner äbte.

2. M e d e r n a c h  (ca. 8 km sö. Diekirch): Die von dem anderen maxi-
miner besitz in luxemburg relativ isolierten Güter, die bis 1031 der abtei 

646 mGH D K ii nr. 228; zur Vorgeschichte die Stabloer traditionsnotiz in mGH D 
K ii nr. 228a und mGH D H iii nr. 208a sowie Wisplinghoff, untersuchun-
gen, S. 75.

647 mub 1 nr. 516.
648 nolden, urbar, S. 99 f.
649 Hierzu allgemein Stabitr Hs 1644/372, S. 166–304.
650 1494: lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 223 f.; 1793: best. 1c nr. 9302.
651 So 1608 in Staarchtr best. V nr. 16 und vor 1714 in lHaKo best. 211 nr. 2607.
652 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 223 f.
653 Stabitr Hs 1644/372, S. 253–258.
654 erpelding, St. maximiner mühlen, S. 123–127.
655 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 27v.
656 lHaKo best. 1c nr. 11221, S. 157.
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Stablo-malmedy gehört hatten, erwarb das Kloster vor 1048 von der abtei 
St. martin zu metz im tausch gegen lucy.657 in der jüngsten Fassung des 
urbars um 1200 bildeten sie eine Villikation mit 18 morgen eigenland, 
3 Wiesen, 1 mühle und 8 mansen.658 Ferner hatte hier Johann von Helmdin-
gen ein lehen von 4 mansen.659 Der zuschnitt des späteren Klosterhofs, der 
unter der Vogtei der Herren von Stein stand und Grundzinse zu ermsdorf, 
eppeldorf, nommern und Heffingen hatte,660 blieb immer bescheiden. Der 
Hof war seit 1489 verpachtet661 und bestand auch noch im 18. Jahrhundert,662 
während die mühle frühzeitig in abgang gekommen war.663

3. O s p e r n  (ca. 15 km w. mersch): Die Herkunft der Klostergüter ist 
unbekannt. im urbar um 1200 gehörte hier St. maximin neben der 1140 
noch nicht erwähnten Kirche eine ausgedehnte Villikation mit insgesamt 
72 mansen, nämlich 16 mansen zu ospern selbst sowie in den umliegenden 
ortschaften Schandel 9, Wahl 4, platten 2½, (nieder-)pallen 4, everlange 
12, reichlange 6, Hostert 6, Widenrode (später Wüstung) 2 und zu pratz 
7½ mansen, ferner zu ell, merzig und Feulen je 1 mansus.664 Weitere mansen 
waren an den umliegenden adel als lehen vergeben.665 überlieferungen zu dem 
Verlust nahezu aller dieser Güter, die 1484 nur noch aus einem Klosterhof, 
dem Widemhof, mit einkünften aus zinsgütern zu everlange, reichlange, 
Hostert und eschette bestanden,666 sind nicht bekannt.

Hingegen zog die abtei aus dem besitz der pfarrei, deren zehnterträge 
wegen ihrer Filialen zu Folscheid, pratz, platten, reichlange, pallen, eschette, 
everlange und Schandel sehr ansehnlich waren, großen finanziellen nutzen. 
ob die behauptung bei der inkorporation 1450 zutrifft, dass St. maximin 
die pfarrei gegründet habe,667 kann hier ebenso wenig untersucht werden 
wie das alter des maximiner patronats. laut den aussagen des Dokuments 
waren vor 1445 die früheren pfarrer zu ospern fast durchweg angehörige 
von adelsfamilien, wodurch größere teile der pfarreieinkünfte in laienhände 

657 Wampach 1 nr. 269.
658 nolden, urbar, S. 101–102.
659 nolden, urbar, S. 149.
660 allgemein Stabitr Hs 1644/380, S. 1141–1202.
661 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 79.
662 Stalux best. a xlV liasse 1–3.
663 erpelding, St. maximiner mühlen, S. 122.
664 nolden, urbar, S. 61 und S. 98 f.
665 nolden, urbar, S. 149.
666 Stabitr Hs 1641/389, fol. 95r–95v.
667 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 149r–149v.
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gekommen seien. tatsächlich kaufte noch 1489 abt otto von ägidius von 
Fürfeld für 310 rheinische fl. die Hälfte des Kirchenzehnten im Gericht 
von ospern zurück.668 als es 1444 der hochverschuldeten abtei gelang, den 
damaligen pfarrer Walter von ospern gegen eine Jahresrente von 60, später 
von 70 fl. zur resignation zu bewegen,669 war erzbischof Jakob von trier 
zur inkorporation der pfarrei in die abtei bereit, die er 1450 angesichts der 
notlage der abtei schließlich verkündete.670 auch papst pius ii. bestätigte 
1459 die inkorporation, auf Drängen des trierer erzbischofs Johann zunächst 
noch mit der einschränkung, dass dem erzbischof das ernennungsrecht des 
pfarrers vorbehalten sei, dem ein größerer teil der zehnteinkünfte verbleiben 
müsse.671 eine endgültige regelung schuf 1462 die bulle pius’ ii. Sie sprach 
der unmittelbar dem Heiligen Stuhl unterstellten, von Konstantin und Helena 
gegründeten und ausgestatteten, nun aber durch Kriege und unglücksfälle 
verarmten abtei von den auf 85 mark geschätzten pfarreieinkünften 70 mark 
zu und der pfarrei selbst 15 mark, ferner dem abt die alleinige ernennung 
des pfarrers, der hierfür jeweils im ersten Jahr seiner regierung dem erzbi-
schof 50 fl. bezahlen solle.672 tatsächlich erzielte 1570 St. maximin aus dem 
Kirchenzehnten, der vor 1445 noch jeweils zur Hälfte an den pfarrer und an 
die abtei gefallen war, nach abgabe von jeweils 25 maltern Korn und Hafer 
als pfarrkompetenz einkünfte von 1000 fl.,673 musste 1575 jedoch neben dem 
pfarrer und seinem Kaplan einen zusätzlichen Kaplan anstellen.674 zwar er-
langte 1680 der trierer erzbischof durch ein päpstliches indult nochmals das 
ernennungsrecht des pfarrers von ospern, verzichtete jedoch nach protesten 
der abtei und der luxemburger regierung schließlich hierauf.675 St. maximin 
verblieb auch weiterhin im besitz der zehnten, deren jährliche einkünfte 1793 
auf 2040 fl. geschätzt wurden, wovon lediglich die Kompetenz des pfarrers 
von 257 fl. und des Küsters von 29 fl. abging.676

668 lHaKo best. 211 nr. 744.
669 Stalux best. a xlV liasse 1–3; danach war Walter zu St. maximin als präbendar 

und als donatus tätig, vgl. § 18.5. präbendare.
670 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 149r–149v.
671 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 149r–149v.
672 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1293–1308.
673 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 284.
674 Vannerus, les biens et les revenues, S. 86.
675 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 941–958.
676 lHaKo best. 1c nr. 8302.
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3.1. e v e r l a n g e  (everlingen; ca. 11 km w. mersch): zu everlange be-
saß die abtei schon 893 Güter, die damals König arnulf dem Konvent zur 
nutzung zuwies und die 963 durch die Schenkung der Gräfin uda vermehrt 
wurden.677 über die Größe und die Struktur des besitzes ist aus seiner 
mehrmaligen erwähnung in den Fälschungen des 10. und 11. Jahrhunderts 
keine Klarheit zu gewinnen,678 auch wenn zu vermuten ist, dass die spätere, 
dem hl. maximin geweihte Dorfkapelle als Kapelle eines Hofes entstanden 
sein könnte. Der Klosterhof unterstand um 1000, als Warnerus seine der 
abtei geschenkte Hörige Wodela zu einem Jahreszins an ihn verpflichtete, 
dem mundiburdium und der Defensio eines Vogtes,679 wohl des Grafen von 
luxemburg. Doch spricht für die frühe Sonderstellung der Klostergüter die 
aufzählung ihrer 12 mansen in einem gesonderten abschnitt des urbars um 
1200,680 die jedoch damals bestandteile der benachbarten Klostervillikation 
zu ospern waren.681 auch später wurden die Klosterliegenschaften am ort 
durch den Klosterhof zu ospern verwaltet.682 Die ortskapelle war Filiale 
der St. maximin gehörenden pfarrei ospern, weshalb hier die abtei auch 
die zehntrechte besaß. als die Gemeinde everlange den zehnt selbständig 
einzog, um ihn für die reparatur der Kapelle zu verwenden, konnte dies 
St. maximin in einem langwierigen Verfahren 1494–1500 vor geistlichen und 
weltlichen Gerichten unterbinden.683

2.1.4.2. außerhalb der Hofverbände

1. a r l o n  (ca. 25 km nö. luxemburg): Die Herkunft der 30 mansen, die 
gemäß dem urbar um 1200 Heinrich von Heluragen von der abtei zu lehen 
hatte,684 wird aus den überlieferungen nicht ersichtlich. Wahrscheinlich war 
es das lehensobjekt zwischen longwy und arlon, das 1295 der edelknecht 

677 mGH D arn nr. 114; mub 1 nr. 212.
678 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 108.
679 mub 2 regesten nr. 314 S. 639.
680 nolden, urbar, S. 61 und S. 98.
681 anders Wisplinghoff, untersuchungen, S. 108, und Giessmann, besitzungen, 

S. 106.
682 Hierzu Stabitr Hs 1644/375, S. 806–814.
683 lHaKo best. 211 nr. 768, nr. 812 und nr. 820 sowie nr. 2114, fol. 197v–198r.
684 nolden, urbar, S. 185.
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arnold von mussons bei der abtei mutete685 und woraus 1316 dessen Sohn, 
der Kleriker Hassunus, dem St. elisabethhospital einen Jahreszins versprach.686 
Der ort arlon war zwar die Heimat mehrerer maximiner mönche, doch lag 
er für eine Villikation des Klosters zu abseits von den maximiner besitzver-
dichtungen. Daher besaß hier St. maximin seit 1468 nur den pachterlös für 
ein Haus aus der Schenkung des Jakob von Stephelt bei seinem eintritt in 
das Kloster, der noch 1793 bestand.687

2. c l é m e n c y  (Küntzig, ca. 18 km w. luxemburg): laut der durchaus 
glaubwürdigen nachricht der älteren Vita sancti maximini schenkte um 723 
der Hausmeier Karl martell dem Kloster auch die villa clémency, zu deren 
zubehör die Kirche gezählt haben dürfte.688 Während Klostergüter am ort 
in späteren überlieferungen nicht mehr erwähnt werden, besaß St. maximin 
noch 1140 und um 1200 die Kirche.689 Die pfarrzehnten verkaufte das Kloster 
bald nach 1200 an die Herren von bettenburg-Differdingen. Diese gaben sie 
um 1235 an die abtei Differdingen, die um 1240 im besitz auch der pat-
ronatsrechte war.690 allerdings bezeichnete noch im frühen 16. Jahrhundert 
Johannes Scheckmann das patronat als lehen der abtei, das nun die Herren 
von zolver innehatten.691 auch im 18. Jahrhundert machte das Kloster noch 
einige zehntrechte im pfarrbezirk geltend,692 für den noch im 17. Jahrhundert 
pflichtprozessionen nach St. maximin bezeugt sind.693

3. u s e l d a n g e  (usseldingen, ca. 20 km nw. luxemburg): Hier verfügte 
das Kloster nur während der Jahre 1507 bis 1510 über einkünfte. im Juni 
1507 hatte es mit der abtei molesme einen zunächst auf drei Jahre befris-
teten und danach offenbar nicht erneuerten Vertrag geschlossen,694 wodurch 

685 Wampach 6 nr. 590.
686 lHaKo best. 211 nr. 283.
687 Stabitr Hs 1641/389, fol. 96v; lHaKo best. 1c nr. 9302.
688 zu der Schenkung und ihrer späteren zuschreibung an Karl den Großen, zuerst 

durch das älteste necrolog am 28. Januar von der Hand H7, dessen Korrektur 
zu 28. Januar in Karolus Martellus erheblich jünger ist, siehe roberg, Das älteste 
„necrolog“, S. 78, und danach durch die necrologe n3, n5 und n6 am 27. Janu-
ar, vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 91.

689 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 21 und S. 87; anders, jedoch 
irrtümlich, Wisplinghoff, untersuchungen, S. 90, bes. anm. 201.

690 müller, Die wallonischen Dekanate, S. 353–355.
691 Stabitr 1643a/387.
692 lHaKo best. 211 nr. 2565.
693 müller, Die wallonischen Dekanate, S. 355.
694 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 607 f.
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St. maximin die einkünfte des molesmer priorats useldange erhielt und 
molesme dafür die erträge aus einem teil seines lothringischen besitzes 
östlich der maas mit breux, Flassigny, Villecloye und Signy sowie einer 
Jahresrente von 20 fl. überließ.

2.2. Kurfürstentum trier

2.2.1. trier und umgebung

Die engere umgebung von trier weist kaum ursprüngliche Hofverbände 
des Klosters auf. Die größeren maximiner Höfe zu Kevenich und Grünhaus 
entwickelten sich erst nach abschluss der redaktionen des urbars um 1200. 
in ihm wird lediglich in dem 4 km von der abtei entfernten matten eine 
gesonderte Villikation ausgewiesen, die als Gut der Kustodie des Klosters 
bedingt sein könnte. entscheidend für diese entwicklung dürfte der Verbleib 
der Villikationen in unmittelbarer Stadtnähe im besitz des erzbischofs – auch 
nach der zergliederung des trierer episcopiums im 8. oder 9. Jahrhundert – 
gewesen sein. ob hierfür allerdings der vor allem durch die arbeiten eugen 
ewigs in der Forschung geläufig gewordene begriff der „zerschlagung“ 
zutreffend ist oder ob es sich hierbei um eine eher unspektakuläre besitz-
umschichtung von ehemaligem Königsgut durch die Karolinger handelt, sei 
dahingestellt. Denn immerhin verblieben dem erzbischof mit den Villikatio-
nen und pfarreien auf der nördlichen moselseite auch die zugänge zur eifel, 
während die Güter der abtei mit ausnahme von issel, lörsch und pölich 
sich auf die Dörfer südlich der mosel und auf das Vorland des Hunsrücks 
beschränkten, womit eine raumpolitische Konzeption der Karolinger mit einer 
aufgabenzuweisung an St. maximin verbunden gewesen sein könnte.695 Der 
Sitz der abtei blieb für ihre eigengüter in einem größeren umkreis noch 
längere zeit hindurch zugleich auch das Wirtschaftszentrum. um 1053/1056 
ist noch von einem zentralhof, der curtis S. Maximini, die rede, dem die der 
abtei verbliebenen Scharmannen des Hofes brechen zusammen mit den an-
deren bewaffneten der Familia des Klosters Dienste leisten sollen.696 als Folge 
der späten wirtschaftlichen Dezentralisierung machte sich im Spätmittelalter 
deshalb im engeren bereich der Stadt trier, nachdem hier die abtei seit dem 

695 Siehe § 31. allgemeine besitzentwicklung.
696 mub 1 nr. 382.
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12. Jahrhundert zunehmend einzelgüter erworben hatte, bei der Verwaltung 
des Klosterbesitzes eine wirtschaftsorganisatorische lücke bemerkbar. Spür-
bar war sie in Kürenz, wo St. maximin seit dem 13. Jahrhundert der größte 
Grundbesitzer war, vor allem aber zu ruwer, wo die abtei trotz ihres um-
fangreichen mühlenbesitzes nie über die teilung der Grundherrschaft mit 
dem Stift St. paulin gelangt ist.

Der Klosterbering selbst war auf allen Seiten von einem relativ kleinen, 
von den immunitätsbezirken des Stifts St. paulin, des Domkapitels und der 
erzbischöflichen palastkellerei begrenzten und von den benachbarten besit-
zungen des Klosters isolierten Distrikt umgeben,697 in dem St. maximin bis 
zum ende des alten reichs die Hoheit zustand. Seit dem einsetzen schrift-
licher Quellen bildete dieser bereich einen bestandteil des Schöffen-, dann 
des Hochgerichts St. maximin.

2.2.1.1. Hofverbände

1. G r ü n h a u s  (an der ruwer, ca. 5 km nö. von trier und 3 km ö. der 
abtei): obwohl durch die Quellen nicht belegt, wird das erst im 14. Jahr-
hundert von dem benachbarten mertesdorf gesondert ausgewiesene „Grüne 
Haus“698 bestandteil des comitatus vel suburbium Trevirorum gewesen sein,699 
dessen übergang in Klosterbesitz um 800 erfolgt sein dürfte. Wie mertesdorf 
gehörte auch Grünhaus zur pfarrei St. michael innerhalb der Klostermauern 
von St. maximin und damit zum engeren Klosterbezirk, der im urbar um 
1200 nicht berücksichtigt wurde. noch im 15. Jahrhundert wies die land-
wirtschaftliche nutzung des zunächst noch in einem Waldgebiet gelegenen 
grünen Hauses,700 dann Hofes der abtei701 keine besonderheiten auf. erst 
durch den Vertrag mit erzbischof Johann von trier 1484, in dem bereits grö-
ßere rodungsvorhaben angekündigt wurden, kam St. maximin in den nahezu 
ausschließlichen besitz des Geländes,702 in dem in den folgenden Jahrzehnten 

697 Hierzu Karten des 18. Jahrhunderts über die Grundherrschaften in der umgebung 
der Stadt trier in lHaKo best. 702 nr. 278 und nr. 279.

698 So 1350 in lHaKo best. 201 nr. 107.
699 mGH D o i nr. 314.
700 So 1439 in lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 233.
701 So 1457 in lHaKo best. 211 nr. 616.
702 Stabitr Hs 1644/377, S. 305.
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große Weinberganlagen geschaffen wurden.703 Wie in den benachbarten mo-
selorten war das ziel der abtei hierbei, ihren Weinbau möglichst im östlichen 
Halbkreis um trier zu konzentrieren, wobei die neuanlage zu Grünhaus 
die bebauung und qualitative Verbesserung erleichtern sollte. trotz einiger 
rückschläge verbesserte hier im 16. Jahrhundert die abtei kontinuierlich die 
Wirtschaftsstrukturen, etwa 1546 durch den bau einer brücke über die ruwer704 
und durch die neuerrichtung der Hofgebäude nach 1581.705 Während zuvor 
die Klosterweinberge größtenteils durch zahlreiche pächter bebaut wurden, 
1540 etwa durch 22 einwohner aus ruwer und pfalzel oder 1579 durch 32 
leute aus mertesdorf, deren erbpachtzinse in der abgabe eines Sechstels, seit 
dem 17. Jahrhundert eines Viertels der erträge bestanden,706 wuchs seitdem 
die durch die pächter des Klosterhofs betriebene eigenwirtschaft der abtei. 
nach der durch die Kriegswirren erforderlichen neukultivierung um 1680 
besaß hier 1695 St. maximin 102 000 Weinstöcke in 25 morgen Weinbergen,707 
1721 aber 142 000 Stöcke, von denen die abtei 62 000 selbst bewirtschaftete.708 
zu dem großen abteihof gehörten im 18. Jahrhundert mehrere Scheuern und 
Stallungen mit sechs rindern, eine Kapelle, eine Schäferei mit 200 Schafen 
sowie mehrere Weiher und baumgärten. Ferner unterhielt das Kloster zu 
Grünhaus an der ruwer zwei mühlen mit mehreren Gängen sowie neben 
dem gewöhnlichen Hochgericht des amtes St. maximin zu Detzem auf ei-
nem Hügel ein weiteres Hochgericht mit einem Galgen.709 eine analyse an 
Hand des manuale des abtes Wittmann für die Jahre 1762 bis 1788 zeigt,710 
dass damals St. maximin mit durchschnittlich 26 Fuder Wein im Jahr aus 
Grünhaus über 10% seiner gesamten Weinerträge bezog, darunter qualitativ 
so hochwertige, dass 1779 ein holländischer Kaufmann für ein einziges Fu-
der Grünhäuser 1144 fl. zahlte und 1794 70 Fuder zu je 500 rtl. versteigert 
wurden.711 auch heute noch zählt der Grünhäuser Herrenberger zu den 
trierer Spitzenweinen.

703 christoffel, Geschichte des Weinbaus, S. 65.
704 Stabitr Hs 1644/380, S. 369.
705 novillanius, chronicon, S. 1034.
706 einzelheiten in Stabitr Hs 1644/377, S. 221–336.
707 Stabitr Hs 1644/377, S. 234.
708 lHaKo best. 211 nr. 2133, S. 15–30.
709 lHaKo best. 211 nr. 2656.
710 Stabitr Hs 1652a/984a; vgl. resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 228.
711 Kentenich, beiträge zur Geschichte von Weinbau und Weinhandel, S. 27 f.
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mit dem nahegelegenen Grünhaus verknüpfte die Klostergemeinschaft 
früh die für die Gesundheit auch für mönche erforderliche bewegung und 
rekreation,712 wofür die Stadt trier selbst nach möglichkeit vermieden 
werden sollte. Schon 1457 gehörte es zu den pflichten des Hofpächters, die 
mönche mit brot, Käse, eiern und milch zu versorgen, wenn sie im Sommer 
ein- oder zweimal den Hof besuchten, um dort zu fischen oder spazieren 
zu gehen.713 ebenso erhob 1610 der päpstliche nuntius als Visitator keine 
einwände gegen die Klostergewohnheit, diesen Hof zweimal in der Woche 
zu besuchen und dort jeden monat einen zweistündigen Spaziergang in 
den Hügeln und obstgärten zu machen, empfahl jedoch wegen negativer 
erfahrungen eine vorhergehende mahlzeit im maximiner Konvent selbst.714 
Solche negativen erfahrungen verstärkten sich freilich nach 1760, da ein teil 
der berichte über sittliche Verfehlungen maximiner mönche in jenen Jahren 
sich durchaus auf ihren aufenthalt zu Grünhaus beziehen könnte. Jedenfalls 
schrieb die norma von 1773 den mönchen bei ihrem besuch zu Grünhaus 
vor, dass sie nüchtern bleiben und sich nicht in der Küche mit der Frau des 
pächters und mit den mägden abgeben sollten,715 was erzbischof clemens 
Wenzeslaus 1788 in seinem Visitationsrezess wiederholte.716

2. K e v e n i c h  (Wüstung zwischen ruwer und Kenn): im urbar um 
1200 gehörten hier St. maximin 2 morgen als bestandteil des Klosterhofs zu 
issel.717 als Folge der Schenkung von Weinbergen zu Kevenich 1256 durch 
die abtei an das St. elisabethhospital718 gelangten die ländereien aus ihrem 
ursprünglichen Hofverband in die Vermögensverwaltung des Hospitals, das 
hier weitere Weinberge ankaufte und eintauschte.719 es unterhielt hier schon 
1353 einen eigenen Weinhof, auf dessen Vogtei Johann von Feltz als Vogt der 
abteigüter zu Kenn und longuich damals verzichtete.720 Die liegenschaf-
ten des nach 1482 neu erbauten721 und nach 1800 verschwundenen Hofes 
lagen teils im bezirk des maximiner Hofgerichts Kenn, teils in dem teil der 

712 Hierzu auch § 17.2. Der Konvent.
713 lHaKo best. 211 nr. 616.
714 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018 f.
715 lHaKo best. 211 nr. 1518, S. 86 f.
716 lHaKo best. 211 nr. 2521; Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,2, S. 84.
717 nolden, urbar, S. 79 und S. 135.
718 mub 3 nr. 1376.
719 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 130 f. und S. 315 (Kauf) sowie S. 266 f. (tausch).
720 lHaKo best. 211 nr. 372.
721 lHaKo best. 1c nr. 9844.
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Grundherrschaft ruwer, der dem Stift St. paulin gehörte.722 Dies führte im 
16. Jahrhundert zu häufigem Streit wegen der Viehtrift und Weiderechte723 
und noch im 18. Jahrhundert zu komplizierten rechts- und besitzverhält-
nissen, wie einzelne Güterrenovationen zeigen.724 Von 1565 bis 1623 war der 
Hof um 440 fl. dem Stift pfalzel verpfändet.725 im 18. Jahrhundert umfasste 
der trotz der nicht mehr existierenden Vermögensverwaltung des Hospitals 
noch immer Hospitalsgut genannte Hof ländereien von 45 morgen, deren 
pächter ein Drittel des ertrags abzuliefern hatten.726

3. M a t t e n  (Wüstung bei tarforst, ca. 4 km sö. von St. maximin): als 
Villikation der abtei ist matten zuerst 1135 unter den Klosterbesitzungen 
erwähnt, die keinen lokalen Vogt haben, die jedoch zur Gastung des lu-
xemburger Grafen als obervogt bei seiner anwesenheit in St. maximin 
verpflichtet sind,727 wobei diese einschränkung nach 1147 bedeutungslos 
wurde. Während in der mittleren Fassung des urbars um 1200 die einkünfte 
des maximiner Kustos zu matten noch mit dem Hofverband der abtei zu 
Fell in Verbindung standen, wurde in der jüngsten Fassung der Klosterbesitz 
in matten als eine eigene curia mit einem Villicus und 9 mansen aufgeführt, 
zu der 2 weitere mansen in thalfang (Centarbers), das Höfchen (curtilla) zu 
mertesdorf und die mühle zu ruwer gehörten.728 Die zuweisung der gesam-
ten einkünfte hieraus an die Kustodie ist vielleicht erst nach 1140 erfolgt, 
als durch die einführung der jungcluniazensischen reform in St. maximin 
dieses Klosteramt an bedeutung gewonnen hatte. Die damalige bindung der 
Klosterhörigen in matten an den Kustos fand auch dadurch ausdruck, dass 
sie 1146 am Fest des hl. maximin ihm im Kloster zur Verfügung zu stehen 
und an den bittprozessionen die Fahnen (vexilla) zu tragen hatten.729

mit anderen abteigütern in Klosternähe übertrug 1256 abt Heinrich iii. 
dem St. elisabethhospital größere Wein- und Getreideeinkünfte des Hofes730 
und abt Heinrich iV. 1269 dort auch 10 morgen land, die das Hospital zuvor 

722 Hilgers, cannis Kenn, S. 61.
723 lHaKo best. 211 nr. 2910.
724 lHaKo best. 211 nr. 2601 und nr. 2573.
725 Stabitr Hs 1676/345, fol. 51; vgl. Heyen, St. marien-Stift pfalzel, S. 266.
726 lHaKo best. 1c nr. 9843.
727 mub 1 nr. 483.
728 Fassung ii bei nolden, urbar, S. 81, Fassung iii ebenda, S. 133 f.
729 Heidelberg, ub urk. nr. 165.
730 mub 3 nr. 1376.
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urbar gemacht hatte, sowie die Hofgebäude.731 Seitdem galt das Hospital als 
eigentümer des Hofes,732 den es im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert 
durch mehrere erwerbungen und Schenkungen vergrößerte733 und ihn 1428 
gegen 15 malter Korn und 3 Sester Öl sowie 1465 gegen 22 malter Korn 
und 6 Sester Öl verpachtete.734 mit dem niedergang des Hospitals gelangte 
der Hof, der 1522 von den trierer metzgern niedergebrannt worden war,735 
wieder in die Verfügungsgewalt der abtei. Diese verpachtete ihn nochmals 
1570,736 ließ ihn danach jedoch eingehen und verwaltete dessen ländereien 
und einkünfte danach durch ihren Hof in mertesdorf. zum Hof gehörten 
ein Friedhof, der durch die einwohner von tarforst mitbenutzt wurde, 
sowie eine 1657 verfallene remigiuskapelle mit eigenen einkünften, die im 
17. Jahrhundert die abtei zu ihrem Vermögen gezogen hatte.737

4. O l k  (10 km nw. trier): lediglich laut dem urbar um 1200 unterhielt 
hier die abtei einen Hof mit 10 mansen, dessen nicht namentlich genannter 
Vogt von den Hörigen als Servitium ein Drittel der Hühner- und eierabga-
ben erhielt.738 um 1440 besaß das Kloster in olk nur noch zehntrechte, die 
es damals gegen jährlich 3 malter Korn verpachtete,739 später aber wieder 
selbst einzog.740

2.2.1.2. außerhalb der Hofverbände

1. Größere und dauernde besitzungen hatte St. maximin zu:

1.1. K ü r e n z  (Curvatia, trierer Vorort ö. des Stadtzentrums): Die 
nachricht um 1180 im jüngeren necrolog zum 4. mai, Kaiser lothar habe 
der abtei einen Weinberg zu Kürenz geschenkt, ist singulär und findet sich 
weder im älteren necrolog noch in späteren memorialeinträgen zu diesem 

731 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 217 f.
732 theresia zimmer, zur Geschichte von matten bei tarforst, in: neues trierJb 21 

(1981), S. 68–73.
733 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 219 und S. 221; best. 211 nr. 2122, S. 4.
734 1428: lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 21; 1465: best. 211 nr. 2118, S. 339.
735 lieser, Historia obsidionis, in: lHaKo best. 700,318 nr. 1.
736 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 223.
737 Schüller, pfarrvisitationen, S. 7 f.
738 nolden, urbar, S. 46 f., S. 64 und S. 112.
739 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 234–236.
740 Stabitr Hs 1644/382, S. 17–29.
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Herrscher. Doch ist der maximiner besitz eines großen teils der unmittelbar 
bei der abtei gelegenen und deshalb nie zu einem Hofverband zusammenge-
fassten Weinberge sicherlich recht alt. er wurde in der zweiten und dritten 
Fassung des urbars um 1200 berücksichtigt,741 da dort die abtei neben den 
zur elemosina des Klosters gehörenden Weinbergen im avelertal (Anval) 
20 landstücke besaß, deren erträge zur Hälfte wahrscheinlich an die St. mi-
chaelskirche (ecclesia nostra) fielen. Die zahlreichen inhaber dieser Güter waren 
an den Schultheißen, den boten, den Weinbergswächter und den Diener der 
abtei, ferner an den Kustos zu weiteren abgaben und erheblichen Diensten 
verpflichtet. einen teil der einkünfte bestimmte 1226 abt bartholomäus 
als entlohnung der tätigkeit des barbiers liefreiz – und eventuell dessen 
nachkommen – beim aderlass742 und einen weiteren teil für den unterhalt 
einer ewigen lampe am marienaltar in der Klosterkirche.743 Ferner erhielt 
hier der Konvent zwischen 1180 und 1250 aus memorienstiftungen zahlreiche 
Wein- und Geldrenten (n3: 2. Januar, 16. Januar, 14. april, 20. mai, 29. Juli, 
12. august, 20. oktober; n4: 5. april, 2. mai, 6. november). auch nach der 
ausstattung des elisabethhospitals um 1256 mit mehreren Weinbergen und 
mit den bisherigen einkünften der elemosina zu Kürenz und im avelertal,744 
dessen erträge am ort später durch zahlreiche Schenkungen vergrößert 
wurden, blieb in Kürenz die besitzstruktur uneinheitlich.745 Die abtei selbst 
war weiterhin besitzerin größerer liegenschaften, die sie verpachtete746 und 
um 1415 verpfändete.747 Daneben waren auch trierer bürger und die ein-
wohner von Kürenz hier begütert, die nicht zur St. maximiner, sondern zur 
Gerichtsbarkeit des erzbischofs gehörten und wegen des Weidgangs sowohl 
mit der Stadt trier wie mit der abtei häufiger in Streit lagen.748 um 1730 
besaß hier St. maximin 13 morgen land, darunter 4330 Weinstöcke, die an 
einwohner von Kürenz gegen 24 rtl. sowie gegen weitere 6 rtl. Frongelder 
verpachtet waren.749

741 nolden, urbar, S. 85 und S. 145 f.
742 nolden, urbar, S. 146, siehe auch § 18.4. Diener.
743 Stabitr Hs 1634/394, fol. 151v.
744 mub 3 nr. 1376.
745 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 54; best. 211 nr. 2118, S. 68 f. und 249 f.
746 So 1396 in lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 97.
747 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 231, und Stabitr Hs 1626, S. 1111.
748 lHaKo best. 211 nr. 2959 und nr. 2961.
749 lHaKo best. 211 nr. 2952.
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1.2. r u w e r  (5 km nö. trier): Die art des Klosterbesitzes scheint vor 
allem durch die lage des ortes ruwer an der einmündung der ruwer in 
die mosel bestimmt worden zu sein, deren unterlauf sich für die errichtung 
von Fischerei- und mühlenanlagen hervorragend eignet. zugleich folgt dem 
unterlauf des Flusses ein alter Straßenzug über den Hunsrück, der in der 
ortschaft ruwer von der hier mit einer brücke ausgestatteten moselstraße 
abzweigt. Wegen der zu vermutenden Konzeption der Karolinger bei ih-
ren Güterschenkungen an die abtei,750 für die sich möglicherweise Spuren 
noch im Weistum um 1400 – bei den hier erwähnten rechten der abtei auf 
dieser landstraße zwischen ruwer und mertesbach – finden,751 sprechen 
einige umstände für den erwerb von Gütern, vor allem aber von rechten 
zu ruwer durch St. maximin im 9. Jahrhundert. auch das Diplom ottos i. 
bestätigte 953 gegen die ansprüche des trierer erzbischofs nicht eigentlich 
den besitz,752 sondern die Fischerei- und mühlenrechte des Klosters zu 
ruwer, die für St. maximin offenbar besonders wichtig waren. in der For-
schung ist vor allem von theo Kölzer die echtheit dieser urkunde gegen 
erich Wisplinghoff bestritten worden.753 Doch vermutet auch Kölzer, dass 
der seiner meinung nach um 990 entstandenen Fälschung ein echtes Diplom 
ottos i. über die maximiner rechte an der ruwer zugrunde liege.754 ebenso 
bestätigte 1140 papst innozenz ii. nicht die Güter der abtei zu ruwer, son-
dern deren Fischerei- und mühlenrechte.755 Dass um diese zeit St. maximin 
hier auch vogteifreien besitz hatte, wird 1135 durch die Vogteiordnung des 
Grafen Konrad deutlich.756 Dieser bereich zählte offensichtlich jedoch zum 
engeren Klosterbereich, weshalb hier das urbar um 1200 nur die mühle 
nannte, die zum Klosterhof in matten gehörte und dem Kustos deshalb 
jährlich 16 malter Korn schuldete.757

auch in späterer zeit beruhten die maximiner einkünfte in ruwer weniger 
auf dem Grundbesitz, obwohl die zunahme der vom nahe gelegenen Kloster 

750 Siehe § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte und § 31. allgemeine besitz-
entwicklung.

751 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 491.
752 mGH D o i nr. 169.
753 Kölzer, Studien, S. 44–57; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 138 f., und gegen 

Kölzers argumente nochmals in seiner rezension zu Kölzer, Studien, in: bDlG 
127 (1991).

754 Kölzer, Studien, S. 55.
755 mub 1 nr. 516.
756 mub 1 nr. 483.
757 nolden, urbar, S. 134.
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bewirtschafteten ländereien unübersehbar ist, sondern auf den Fischerei- und 
mühlenrechten des Klosters sowie auf den abgaben aus dessen Hoch- und 
Grundgerichtsbezirk östlich der ruwer und im Dorf selbst. Durch den 
Flusslauf zerfiel die Siedlung in zwei teile, auf dessen westlichen sich der 
Herrschaftsbereich des trierer Stifts St. paulin erstreckte. Seit dem 16. Jahr-
hundert unterhielt St. maximin vier mühlen in ruwer, aus deren pacht die 
abtei erhebliche Geld- und naturalienbeträge bezog, wie eine Vielzahl von 
seit dem 15. Jahrhundert überlieferten Verträgen zeigt, sowie zwei weitere 
mühlen in der umgebung. zu ihnen gibt es einige lokalhistorische arbei-
ten.758 Sie übersehen freilich, dass die zunahme der Klostermühlen zunächst 
mehr durch die aufteilung des spätmittelalterlichen Klostervermögens auf 
mehrere institutionen bedingt war als durch die massive ausnutzung des 
klösterlichen mühlenregals. Die für die einwohner verbindliche bannmühle 
blieb die wohl um 1200 noch mit der Klostervillikation zu matten verbun-
dene Fronmühle (Spitzmühle), die 1323 selbständig war.759 Die Wissemühle 
dagegen, später St. elisabethsmühle genannt, hatte vor 1258 abt Heinrich iii. 
erworben und aus ihren erträgen sein anniversar fundiert,760 bevor sie zur 
Hälfte dem elisabethhospital geschenkt und die andere Hälfte als erblehen 
ausgegeben wurde.761 im 15. Jahrhundert gelangte sie ganz an das Hospital 
und im 16. Jahrhundert fielen ihre erträge dem allgemeinen Klostervermö-
gen zu. Die spätere Katzendoniermühle war 1284 als anniversarstiftung an 
die St. nikolauskapelle im Klosterbering gefallen762 und wurde noch 1464 
von deren Kaplan verpachtet,763 bevor nach der inkorporation der St. ni-
kolauskapelle 1517 der maximiner abt 1528 erstmals diese mühle vergab.764 
Die Kipgesmühle schließlich war bis ins 16. Jahrhundert ein bestandteil der 
Dienstküsterlehen des Klosters765 und erst danach eine gewöhnliche pacht-
mühle. Die enormen pachtsteigerungen der mühlen im laufe des 17. und des 
18. Jahrhunderts – bei der Kipgesmühle beispielsweise von 2 maltern Korn 

758 zimmer, Die mühlen der trierer abtei St. maximin, S. 46–53; matthias Kordel 
(Hg.), ruwer und eitelsbach. zwei Dörfer im Spiegel ihrer Geschichte (Geschich-
te und Kultur des trierer landes 2), trier 2003, S. 175–184.

759 lHaKo best. 213 nr. 148.
760 mub 3 nr. 1429.
761 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 635, und nr. 2122, S. 45.
762 lHaKo best. 211 nr. 258.
763 Staarchtr best. u nr. 40.
764 lHaKo best. 211 nr. 1045.
765 Hierzu § 17.3.8. Der Küster.
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und 1 fl. im Jahr 1672 auf 9 malter und ein 200 pfund wiegendes Schwein 1794 
oder bei der Katzendoniermühle von 3 maltern und 2 fl. 1660 auf ebenfalls 
9 malter und ein mastschwein von 200 pfund – lassen diese Klostermühlen 
als gewinnbringende anlagen des Klosters erscheinen. Doch waren mit diesen 
einkünften zahlreiche Gerichtsverfahren verbunden. als 1759 beispielsweise 
der trierer Kurfürst den Wassergang seiner unweit der maximiner Fron-
mühle gelegenen mühle erhöht hatte, legte St. maximin das abflussniveau 
für seine eigene mühle mittels eines Wehrs ebenfalls höher. Das Wehr ließ 
der Kurfürst jedoch durch seine truppen niederreißen. Das Verfahren vor 
dem Kurtrierer Hofgericht hierüber verlor zwar die abtei, erreichte jedoch 
beim reichskammergericht hiergegen ein mandat.766 ein Kompromiss der 
parteien 1764 scheiterte schließlich am einspruch des abtes Wittmann,767 der 
zu Wetzlar auf die exekution des mandats drängte, hierbei bis 1777 jedoch 
nur prozesskosten der abtei in Höhe von 1174 fl. und leistungsausfälle von 
3300 malter Korn erreicht hatte.

im 16. Jahrhundert hatte sich die abtei zu ruwer ein zentrum durch 
den bau eines Hauses in dem ihr gehörenden baumgarten (n5: 6. Januar) 
„das Himmelreich“ geschaffen und ihm den namen „das paradies“ gegeben, 
das abt reiner (1581–1613) erneuern ließ.768 Diesen Komplex mit einer 
im 18. Jahrhundert verfallenen Kapelle hatte sie jedoch vor 1663 wieder 
aufgegeben und danach einen teil der Gebäude als Weinkeller benutzt und 
weitere teile als Gastwirtschaft verpachtet.769 zu den ländereien des Klosters 
in ruwer770 gehörten zahlreiche Weinberge, um deren rekultivierung sich 
besonders abt alexander Henn (1680–1698) bemühte. um 1787 besaß hier 
die abtei 15 400 Weinstöcke sowie 49 morgen äcker und 24 morgen Wiesen 
und in dem St. paulin gehörenden Distrikt weitere 5700 Stöcke771 und bezog 
hieraus etwa 3 % seiner Weinerträge.772

766 lHaKo best. 56 nr. 2603.
767 lHaKo best. 1c nr. 7199.
768 novillanius, chronicon, S. 1043.
769 lHaKo best. 211 nr. 2911.
770 Hierzu allgemein Stabitr Hs 1644/382, S. 1211–1334, sowie die pläne über die 

besitzaufteilung im 18. Jahrhundert in einzelnen parzellen zu ruwer in lHaKo 
best. 702 nr. 289 und nr. 290.

771 lHaKo best. 211 nr. 2108.
772 Stabitr Hs 1652b/948b.
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2. Kleinere Güter

Seit dem 13. Jahrhundert besaß die abtei nach der auflösung der älteren 
Villikationen und der Kapitalisierung einzelner erlöse aus Gütern infolge 
Schenkungen, Verpfändungen und aufkäufen nicht nur in der Stadt trier, 
sondern auch in deren umfeld im laufe der Jahrhunderte mehrere kleinere 
liegenschaften und einkünfte, die nicht einem bestimmten Klosterhof zu-
geordnet waren. Genannt seien hier:

2.1. a l t e n h o f  (3 km n. trier): um 1450 erwarben die abteien ech-
ternach und St. maximin den Hof von den Herren von rollingen. beide 
Klöster verpachteten bis 1802 gemeinsam diesen mit 3½ morgen acker- und 
10 morgen Wildland recht unbedeutenden Hof mit einem kleinen Hofhaus.773

2.2. e i t e l s b a c h  (an der ruwer, zwischen mertesdorf und ruwer): Hier 
besaß das St. elisabethhospital seit 1256 einige Weinberge und äcker,774 die 
es im 14. und 15. Jahrhundert an die Kartause St. alban, die hier einen Hof 
unterhielt, und an das Stift St. paulin vertauschte.775

2.3. F u s e n i c h  (5 km w. trier): Den Streubesitz unbekannter Herkunft 
verpachtete 1510 abt thomas der Kartause St. alban.776

2.4. H a m m e l w e i d e  (Gebiet zwischen der St. Simeonspforte und Kü-
renz, auf St. pauliner und St. maximiner Hoheit): in diesem Gebiet waren 
die Weiderechte der Stadt trier und besonders ihrer metzger sowie der abtei 
St. maximin und anderer Klöster immer strittig. nach mehreren ausgleichs-
bemühungen der trierer erzbischöfe im 16. Jahrhundert777 kam es deshalb 
1624 nach tumulten in der Stadt zu einem von der abtei betriebenen Verfah-
ren vor dem reichskammergericht und zu wechselseitigen Viehpfändungen 
und Gewalttätigkeiten.778 1663 folgten erneute unruhen, da die abtei ihre 
Schafherde so ungebührlich vergrößert habe, dass die Herde der Stadt abends 
hungriger zurückkehre, als sie am morgen ausgezogen sei.779 tatsächlich hatte 
St. maximin gegen die überlassung von Weinbergen die Schafgerechtigkeit 

773 Stabitr Hs 1644/372, S. 125–149, und lHaKo best. 211 nr. 2605.
774 mub 3 nr. 1376.
775 lHaKo best. 211 nr. 321; best. 186 nr. 240 und nr. 348 sowie best. 157 nr. 40.
776 Staarchtr best. S nr. 22 und lHaKo best. 211 nr. 291.
777 lHaKo best. 211 nr. 2960.
778 lHaKo best. 211 nr. 2960.
779 So die Stadt trier in lHaKo best. 211 nr. 2959.
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der Gemeinde Kürenz übernommen und unterhielt hier um 1640 über 900, 
um 1740 dagegen noch 450 Schafe.780

2.5. K a s e l  (an der ruwer, zwischen mertesdorf und Waldrach): im 17. 
und 18. Jahrhundert gehörten der abtei ein teil der Grundherrschaft und der 
Viehtriebsrechte zu Kasel, die sie durch ihren Hof zu mertesdorf verwaltete.781 
auch diese rechte stammten aus dem besitz des St. elisabethhospitals, das 
hier nach 1250 einkünfte erhalten782 und später weitere erworben hatte.783 
um die anlage weiterer Weinberge hatte sich die abtei im 16. Jahrhundert 
bemüht.784

2.6. l ü l b a h n  (sw. trier, zwischen St. matthias und löwenbrücken): Hier 
gehörte der abtei seit alters bis zu ihrer aufhebung ein Hochgerichtsbezirk 
mit größeren Weinbergen, Gärten und mehreren Höfen, die zu einem Jahr-
geding unter der leitung des Schultheißen beziehungsweise amtmanns von 
St. maximin verpflichtet waren.785 anrainer waren die Klöster St. matthias, 
die Kartause St. alban und später auch die trierer Karmeliter.

2.7. o l e w i g  (s. Vorstadt von trier): Die abtei besaß hier um 1258 eine 
Kelter, als abt Heinrich aus den einkünften eines dort von ihm erworbenen 
Gartens sein anniversar fundierte;786 um 1448 eine Geldrente787 und 1802 
noch einen halben morgen Wildland.788

2.8. S t .  p a u l i n : in dem unmittelbar an die abtei grenzenden Hoch-
gerichtsbezirk des Stifts St. paulin besaß St. maximin ständig mehrere lie-
genschaften, renten und einkünfte, deren bestand raschen Veränderungen 
unterworfen war. Seit dem späten 13. Jahrhundert wurde das St. elisabeth-
hospital mit einer Vielzahl von einkünften aus Häusern, Gärten und Wein-
bergen in diesem bezirk bedacht oder hatte die hierzu gehörenden objekte 
selbst erworben und damit zu St. paulin, ähnlich wie in der Stadt trier selbst, 

780 lHaKo best. 211 nr. 2961.
781 lHaKo best. 211 nr. 2601 und best. 56 nr. 1583.
782 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 55.
783 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 56 f. und S. 258 f.
784 lHaKo best. 211 nr. 1254.
785 Hierzu Stabitr Hs 1644/379, S. 909–938.
786 mub 3 nr. 1429.
787 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 291.
788 lHaKo best. 276 nr. 3084, Schieder, Säkularisation und mediatisierung 3, 

nr. 6385.
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ein Verfahren zur anlage seines Vermögens in renten benutzt, auf dessen 
einzelheiten hier nicht eingegangen werden kann.789

2.9. tr i m m e l t  (tremeleyt, 3 km sö. trier): Durch einen Vergleich wurde 
1225 St. maximin der zehnt de monte Tremeleth zugesprochen,790 den 1484 
die abtei noch geltend machte und durch ihren Hof zu matten einzog.791 
Hieraus stiftete abt bartholomäus ii. (1213/1215–1231) mehrere pitanzen 
für seinen Konvent.792

2.10. W a l d r a c h  (an der ruwer, 7 km sö. trier): laut dem urbar um 
1200 gehörten zum Klosterhof zu Schönberg/Hunsrück ein Öl- und ein 
Geldzins zu Waldrach.793 um 1256 erhielt hier das St. elisabethhospital durch 
Schenkung einen Weinberg und um 1307 eine Kornrente.794 um 1680 besaß 
St. maximin auch einen kleinen teil des Grundzehnten zu Waldrach.795

2.11. z e w e n  (6 km sw. trier): Seit 1325 bis zu ihrer aufhebung gehör-
ten der abtei durch ankäufe und Schenkungen mehrere Weinberge und 
Felder in zewen,796 über deren Verpachtung zahlreiche Verträge vorliegen.797 
Von den etwa 10 000 Weinstöcken, die sich um 1720 hier befanden, erhielt 
St. maximin von damals 2757 Weinstöcken ein Drittel und von den übrigen 
die Hälfte ihrer erträge.798

2.2.1.3. Vorstadt St. maximin und pfarrei St. michael

im rahmen der monographie kann die anlage und die Geschichte der 
im Spätmittelalter zwischen der trierer Stadtmauer und dem Klosterbering 
nordöstlich der Stadt gelegenen größten der trierer Vororte nur kurz berührt 

789 außer zahlreichen originalurkunden in lHaKo in den best. 211 und 213 und 
in den maximiner und pauliner Kopialüberlieferungen, besonders Stabitr Hs 
1644/382, S. 365 ff.

790 mub 3 nr. 242.
791 Stabitr Hs 1641/389, fol. 130r.
792 n4: 14. September und 7. november sowie Stabitr Hs 1634/394, fol. 151v–152v.
793 nolden, urbar, S. 107.
794 1256: mub 3 nr. 1376; 1307: lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 306 f.
795 lHaKo best. 211 nr. 2601.
796 Stabitr Hs 1644/384, S. 1369–1399.
797 lHaKo best. 211 nr. 643, nr. 1899, nr. 2115, S. 128 f., nr. 2118, S. 157 f. und 

S. 162 f., sowie nr. 2973.
798 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 621 f.
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und für einzelheiten auf die Vielzahl der größeren arbeiten zur trierer 
Stadtgeschichte sowie auf einige Spezialuntersuchungen verwiesen werden.799

Vo r s t a d t : Für ein der Größe und der Wirtschaftskraft von St. maximin 
entsprechendes Kloster war die anlegung einer Handwerker- und Kaufmanns-
siedlung vor seinen toren für seine Selbstversorgung und zur Konzentration 
der produkte der Klosterwirtschaft für den städtischen und regionalen markt 
eine Selbstverständlichkeit. Wegen der nähe der abtei zur Stadt trier mit 
ihrem weiten ökonomischen einzugsgebiet im Spätmittelalter zwischen Köln, 
Koblenz, mainz, metz und lüttich lag die Gefahr einer wirtschaftlichen 
eigendynamik der Vorstadt zum nachteil der trierer Gewerbe nahe und 
wurde nach 1350 von den maximiner äbten zweifellos gefördert, wie das 
starke Wachstum der Siedlung bis 1433 zeigt. Dies brachte sie auf Dauer in 
einen unlösbaren Konflikt mit der Stadt, deren Verhältnis zur abtei vom 13. 
bis zum 15. Jahrhundert wegen der zahlreichen gegen sie verbündeten Stifte 
und Klöster ohnehin gespannt war,800 und bewirkte schließlich das vorzeitige 
ende des maximiner Wirtschaftszentrums vor den toren der abtei. Deut-
lich wurden diese Spannungen schon 1370 bei dem Streit wegen der in der 
Vorstadt aufgestellten Fleischbänke der abtei.801 Weder durch das Schutz-
dekret König Wenzels 1384 für die Weber und metzger im abteidistrikt802 
konnten sie ausgeglichen werden noch durch die zeitweilige annäherung der 
bürgerschaft an das mit der abtei eng verbundene Herzogtum luxemburg, 
mit dessen Hilfe die Stadt hoffte, ähnlich wie die bischofsstädte mainz und 
Köln, eine vom erzbischof unabhängige Stellung zu erlangen. Gegenüber 
dem neuen Selbstbewusstsein der abtei ende des 14. Jahrhunderts, deren 
abt rorich 1408 erklärt hatte, nicht nur das Kloster, sondern auch dessen 
untertanen ständen unter Königsschutz und hätten das recht, auf allen 
märkten ohne zoll und abgaben Handel zu treiben,803 mögen politische 
bindungen der Stadt die völlige zerstörung der Vorstadt bis 1433 lediglich 
hinausgezögert haben. Die überlieferungen legen nahe, dass nach 1433 die 
Vorstadt nicht wieder ihre frühere Größe und wirtschaftliche aktivität er-
reichte. Wie sehr sich diese Verwüstung auch auf das allgemeine Verhältnis 

799 Vor allem Spoo, Die spätmittelalterliche Siedlung, sowie Heit, trier 1433/34; sie-
he auch abb. 2: Das nördliche Suburbium.

800 Siehe § 12. Die jungcluniazensische reform und die zeit der unterordnung unter 
das erzstift trier.

801 lHaKo best. 211 nr. 416.
802 lHaKo best. 211 nr. 433.
803 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 132.
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der abtei zur Stadt auswirkte, zeigen deren necrologe. in ihnen sind im 13. 
und 14. Jahrhundert viele Vermächtnisse und anniversarstiftungen sowohl 
zahlreicher Schöffengeschlechter wie einfacher bürger eingetragen. nach 
1480 erfolgte jedoch nur noch die memoria für die Schöffenfamilie zederwalt 
(n6: 23. november), die lehensträger des Klosters war und damals einen 
maximiner Konventualen stellte.804 abt thomas scheint um 1500 versucht 
zu haben, der abtei das Wohlwollen einiger ratsfamilien durch die Vergabe 
von Klosterlehen zu sichern,805 konnte jedoch dadurch die Feindschaft der 
zünfte gegen das Kloster nicht beseitigen. Die Hauptursache der erneuten 
zerstörung 1522 sah der maximiner Historiker Jodok lieser um 1580 in 
der Feindschaft der angeblich bereits durch die reformation beeinflussten 
zünfte.806 Faktisch bedeutete dies das ende des Suburbiums, denn die Stadt 
verhinderte in der Folgezeit ihren Wiederaufbau, so dass reisende um 1575 
nur aus den trümmern auf seine frühere Größe schließen konnten.807 im 17. 
und 18. Jahrhundert befanden sich vor dem Klosterbering nur noch vereinzelte 
Häuser, jedoch keine eigentliche Siedlung mehr.

Vor 1433 war für das Kloster die Siedlung vor ihren toren ein wichtiger 
administrativer und ökonomischer aktivposten. Für diesen häufig Thumbet 
genannten bereich sowie für die zu ihr in einem Dienst- und rechtsverhältnis 
stehenden trierer Stadtbewohner hatte die abtei vor 1135 einen aus ministe-
rialen und Schöffen bestehenden Gerichtshof geschaffen.808 Die identität von 
Klosterministerialen und maximiner Gerichtsschöffen lässt sich gelegentlich 
noch im 13. Jahrhundert verfolgen,809 doch finden sich vor 1433 unter den 
14 vom abt mit jährlichen zuwendungen bedachten Schöffen zunehmend 
Gewerbetreibende der Vorstadt,810 aber auch angesehene trierer bürger, da-
runter als Schultheiß nach 1295 ortolf Scholer aus einer ratsfähigen trierer 

804 Siehe § 36.1.2.2. pröpste zu taben: Johannes zederwalt.
805 lHaKo best. 211 nr. 726, nr. 835, nr. 896 und nr. 910.
806 lHaKo best. 700,318 nr. 1.
807 abraham ortelius/Johannes Vivianus, itinerarium per nonnullas Galliae belgi-

cae partes. Der reiseweg durch einige Gebiete des belgischen Galliens, übersetzt 
und kommentiert von Klaus Schmidt-ott (europäische Hochschulschriften 3/
Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 841), Frankfurt am main u. a. 2000.

808 mub 1 nr. 483.
809 Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 55 f. und S. 181 f., siehe auch § 18.1. 

Scharmannen, ministeriale, Schultheißen, Schöffen und lehensleute.
810 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 43–45.
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Familie,811 um 1330 der begüterte Kaufmann Johann rinzenberger812 und um 
1414 der städtische rentmeister Johann von Jornitz.813 im Verwaltungsauf-
bau des Klosters bildete das maximiner Schöffengericht zusammen mit den 
Grundgerichten zu mertesdorf, ruwer und tarforst eine einheit,814 dessen 
entscheidungen nach 1415 gelegentlich Sichtvermerke des abtes lamprecht 
trugen. Seit 1304 ist als Siegel der Schöffen die abbildung des sitzenden 
Klosterheiligen im bischofsornat nachzuweisen,815 das nach 1433 jedoch nur 
noch selten und letztmalig 1623 verwendet wurde.816 nach den zerstörungen 
von 1433 behielt das Schöffengericht seine lokale zuständigkeit für die Vor-
stadt bei, wurde daneben von den äbten zunehmend jedoch als ihr oberhof 
speziell für das amt St. maximin, gelegentlich auch für andere Gerichte des 
Klosters verwendet und behielt von seinem tagungsort im Klosterbering die 
bezeichnung „Gericht zur roten tür“.817 als zeichen der Hochgerichtsbarkeit 
des abtes in diesem „potestas“ genannten Distrikt fungierte ein Scharfrich-
ter, der an markttagen in der Vorstadt sein zelt aufschlug.818 ein weiteres 
zeichen war der Galgen des Gerichts bei ruwer. Die Funktionen seines bald 
schon oberschultheiß genannten Vorsitzenden wurden im 16. Jahrhundert 
weitgehend vom maximiner amtmann übernommen.819

Jedes der um 1400 etwa 120 vom Kloster oder seinen angestellten und 
Dienern nicht selbst bewirtschafteten Häuser820 in den acht Straßenzügen der 
Vorstadt,821 an deren Stelle nach 1433 zum großen teil Gärten und unbebau-
tes land traten,822 war dem abt zu einem jährlichen Frontag verpflichtet. 
Gewöhnlich ruhten auf jedem Haus ein oder mehrere zinse, die an einen 
der altäre in der Klosterkirche, an eine zum Kloster gehörende Kapelle 

811 Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 71 f.
812 Holbach, Stiftsgeistlichkeit 2, S. 141–143.
813 laufer, Sozialstruktur, S. 334.
814 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 491.
815 lHaKo best. 215 nr. 164; hierzu § 18.1. Scharmannen, ministeriale, Schulthei-

ßen, Schöffen und lehensleute; siehe auch abb. 19.
816 lHaKo best. 56 nr. 1568.
817 So bereits 1336 lHaKo best. 211 nr. 335; 1409: Grimm, Weisthümer 2, S. 310–

315; 1486: lHaKo best. 211 nr. 2926 und 1544: best. 211 nr. 2939.
818 Stabitr Hs 1626, S. 486; vgl. Kentenich, beiträge zur erläuterung, S. 92.
819 beispielsweise in den zahlreichen Hexenprozessen seit 1580, siehe resmini, He-

xenprozesse, S. 233.
820 Verzeichnis in lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 121.
821 einzelheiten bei Spoo, Die spätmittelalterliche Siedlung.
822 Verzeichnis um 1450 in lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 285 f.
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oder an ein Klosteramt, am häufigsten freilich an die St. michaelskirche und 
an das hier in der tumbetgasse gelegene St. elisabethhospital flossen. in 
der erstaunlichen berufsvielfalt ihrer bewohner mag sich die ursprüngliche 
bestimmung des Suburbiums noch lange erhalten haben. Vertreten waren 
hierbei vor allem neben den bereits erwähnten metzgern das textilgewerbe 
mit mehreren Färbern, tuchscherern und Webern, die lederverarbeitung mit 
Gerbern, Kürschnern, Walkern und Schuhmachern, die metallverarbeitung 
und das baugewerbe. Die Herkunftsbezeichnungen ihrer bewohner legen 
nahe, dass die zahl der hier niedergelassenen Klosterhörigen weit geringer 
war als die der zuzügler aus nicht zur Klosterherrschaft gehörenden Gebieten 
lothringens, der eifel und des Hunsrücks, wobei auch Köln, aachen und 
miltenberg als Herkunftsorte genannt wurden. Schon vor 1286823 bestand hier 
auch eine beginenniederlassung, deren mitglieder durch ihre Vermächtnisse 
im jüngeren necrolog (n3: 26. Juli, 1. oktober, 19. november) gelegentlich 
genannt sind.

p f a r r k i r c h e  S t .  m i c h a e l : aus der allerdings nicht ganz gesicher-
ten erwähnung von mertesdorf als selbständige Kirche des Klosters in der 
liste innozenz’ ii. 1140,824 die zu St. maximin noch keine pfarrkirche kannte, 
könnte angesichts des möglichen hohen alters des für das Dorf namensge-
benden martinspatroziniums der mertesdorfer Kapelle geschlossen werden, 
dass damals noch diese pfarrei auch für den bereich vor der Klosterpforte 
zuständig war. eine gewisse unsicherheit haftet dieser Gleichsetzung deshalb 
an, da der papst in seiner besitzbestätigung eine weitere, damals noch im ma-
ximiner Klosterbering gelegene Kapelle St. michael als pfarrkirche vermutlich 
nicht eigens aufgeführt hätte, da er zuvor bereits den ganzen Klosterbereich 
unter seinen besonderen Schutz gestellt hatte. in der jüngsten Fassung des 
urbars um 1200 wurde dagegen zu mertesdorf keine Kirche mehr erwähnt, 
bei den St. maximin gehörenden Kirchen jedoch eine ecclesia S. Michaelis 
infra ambitum genannt.825 Die einkünfte einer michaelskapelle überwies 1217 
erzbischof Dietrich von trier der infirmarie des Klosters zum unterhalt 
ihrer Kranken und übertrug abt und Konvent gemeinsam die bestellung 
ihres Seelsorgers.826 1238 bestätigten er und 1284 nochmals sein nachfolger 

823 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 81.
824 mub 1 nr. 516: Martini villa: möglich ist hier auch die identifikation mit der hier 

nicht erwähnten pfarrei merzkirchen, die im urbar um 1200 als Martini ecclesia 
bezeichnet wird.

825 nolden, urbar, S. 87.
826 mub 3 nr. 75.
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diese zuweisung für eine michaelskirche.827 Da 1217 nur von einer capella 
… infra murum monasterii und 1238 von einer ecclesia … sita supra portam 
dicti monasterii die rede ist, könnte man in ihr allerdings nicht die spätere 
pfarrkirche, sondern eine Vorläuferin der erst im 16. Jahrhundert bezeugten 
St. michaelskapelle im maximiner pfortenhaus sehen. Doch sprechen für die 
pfarrkirche deren auch noch später belegte bestimmung ihrer einkünfte für 
die infirmarie und die anweisungen für die durch sie auszuübende Seel-
sorge. Hierdurch ist möglich, dass die Kapelle um 1217 formal noch keine 
pfarrrechte besaß und dass sie ihren Standort im laufe des 13. Jahrhunderts 
aus dem Klosterbereich heraus verlegt hat. in den späteren überlieferungen 
vom 14. bis zum 18. Jahrhundert wird die michaelskirche außerhalb des 
abteiberings stets nördlich der über den Klostergraben führenden brücke 
und des späteren pfortenbaus erwähnt.828

Die pfarrei war für die bewohner der maximiner Vorstadt und für die 
Dienerschaft des Klosters zuständig, ferner für die einwohner zu mertesdorf 
und tarforst sowie für die Höfe des Klosters zu Grünhaus, trimmelt, ole-
wig und für den altenhof. mit der Kirche war schon um 1200 ein Friedhof 
verbunden,829 auf dem nach 1794 einige Konventualen ihre letzte ruhe finden 
sollten. ausgestattet wurde die Kirche und ihre im 14. und 15. Jahrhundert 
von den maximiner äbten zumeist an trierer Kleriker oder Kanoniker 
vergebenen altäre mehrmals mit ablässen,830 so 1329 durch avignoneser 
prälaten und 1652 durch papst innozenz x.831 im 14. Jahrhundert war sie 
auch der Sitz der erstmals 1333 und zuletzt 1425 erwähnten corpus-christi-
bruderschaft,832 einer religiösen Vereinigung von zumeist in der Vorstadt 
wohnenden laien mit einem gewöhnlich dem maximiner Schöffenkollegium 
angehörenden bruderschaftsmeister an der Spitze,833 die zeitweilig größere, in 
Hauszinse und Grundstücke angelegte Vermögenswerte besaß. in wesentlich 
stärkere abhängigkeit von der abtei geriet 1517 die St. michaelskirche, als 

827 1238: mub 3 nr. 619; 1284: Staarchtr best. o nr. 12.
828 neyses, baugeschichte 1, S. 274.
829 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 96.
830 So 1392: rep. Germ. 2,1 Sp. 424; 1397: rep. Germ. 2,1 Sp. 633 und 1404 in lHaKo  

best. 211 nr. 2101, S. 19.
831 1329: lHaKo best. 211 nr. 316 mit einer etwas besserwisserischen Korrektur an 

dem papstprivileg durch erzbischof balduin in seinem transfix; 1652: Stabitr Hs 
1644/381, S. 654.

832 1333: lHaKo best. 211 nr. 326; 1425: best. 211 nr. 563.
833 zu ihr § 27. bruderschaften.
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papst leo x. nach zahlung größerer Summen durch das Kloster834 und nach 
der abfindung des damaligen pfarrers835 ihre einkünfte in das Vermögen des 
abtes inkorporierte und diesem gestattete, künftig ohne zustimmung des 
Diözesanbischofs pfarrer aus dem Stand der Welt- oder ordensgeistlichen 
ein- und abzusetzen.836 Seitdem galt der abt als der eigentliche pfarrer,837 
der zu St. michael als Vikar beziehungsweise Sacellan einen Weltgeistlichen, 
gelegentlich ein mitglied eines der trierer Stifte, zunehmend jedoch einen 
seiner mitmönche, einsetzte. 1610 beanstandete der päpstliche nuntius atilio 
amalteo die Selbständigkeit von mönchen als Seelsorger des Suburbiums und 
empfahl statt ihrer die Verwendung weltlicher, von der abtei überwachter 
Kleriker.838 nach 1722 fungierten als provisoren der pfarrei die maximiner 
prioren und einer ihrer Konventualen als Vikar.839 Die Kirche wurde sowohl 
1522 als auch 1674 zerstört.840 nach 1674 wurde sie zunächst nicht wieder 
aufgebaut, sondern in das St. elisabethhospital verlegt, das über eine Kapelle 
verfügte. Für sie schuf um 1700 louis counet das altarbild des hl. michael.841 
Wegen der erfordernis, das alte Hospital wiederherzustellen, ließ von 1777 
bis 1780 abt Wittmann – offiziell freilich der prior namens des Konvents – 
die St. michaelskirche neu erbauen und mit altarbildern, darunter auch von 
Januarius zick, schmücken, wozu die pfarrangehörigen 1600 rtl. beisteuern 
mussten.842 nach 1794 benutzte sie der restkonvent für seine Gottesdienste 
und ließ im Dezember 1796 abt Wittmann vor ihrem St. elisabethaltar im 
rechten Kreuzarm beisetzen, bevor sie nach 1802 als nun überflüssige Kirche 
abgebrochen wurde.

zum festen besitz der pfarrei gehörten zehnte zu Kürenz und mertesdorf,843 
ferner einige Höfe, etwa der nicht genau lokalisierbare Geishof bei mertes-
dorf und der Hof trimmelt (bei olewig, 3 km sö. trier), dessen zehnt 1225 
der trierer offizial der pfarrei, 1466 aber der abtei zugesprochen hatte.844 

834 Stabitr Hs 1626, S. 1192 f.
835 Stabitr Hs 1626, S. 1212.
836 lHaKo best. 211 nr. 983.
837 So 1609: Schüller, pfarrvisitationen, S. 6.
838 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018 ff.
839 Siehe § 28. mönche als Seelsorger.
840 1522: Stabitr Hs 1626, S. 481, und novillanius, chronicon, S. 1035; 1674: 

lHaKo  best. 701 nr. 85.
841 Dühr, barockmalerei an maas und mosel, S. 11 f., und ebd., Katalog nr. 25.
842 Stabitr Hs 1652b/948b.
843 mub 3 nr. 242.
844 1225: mub 3 nr. 242; 1466: lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 391–393.
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Dabei blieb die pfarrei selbst im besitz des Hofes.845 am einträglichsten für 
die pfarrei war freilich der große und kleine zehnt außerhalb der Kloster-
pforte im maximiner Suburbium. zunächst besaß ihn die pfarrei ganz, vor 
1274 verkaufte sie jedoch ein Viertel für 75 pfund trierer pfennige und 1274 
weitere zwei Viertel um 150 pfund an das St. elisabethhospital.846 Schließlich 
bestimmte 1284 der trierer archidiakon ein Drittel des zehnten sowie die 
abgaben an die Kirche als Kompetenz des pfarrers von St. michael, der 
jedoch die leistungen einer pfarrei an das bistum selbst zu tragen hatte.847 
als 1499 der pfarrer das Drittel von der abtei einklagen wollte, wies ihn 
der offizial ab und gewährte ihm dafür eine Jahresrente von einem halben 
Fuder Wein und 11 maltern Korn.848 im 13. und 14. Jahrhundert kamen zu 
diesen von einem gewöhnlich dem maximiner Schöffenkollegium angehö-
renden Kirchenmeister verwalteten pfarreinkünften zahlreiche Haus- und 
Grundzinse in der maximiner Vorstadt. unübersichtlichkeiten im damaligen 
pfarreivermögen ergaben sich durch die existenz von zumindest vier altä-
ren in der michaelskirche (SS. antonius, leonhard und Jodocus, St. maria, 
St. modestus und St. Katharina) mit jeweils einem altaristen beziehungsweise 
Vikar, der mit einem eigenen Vermögensfonds ausgestattet war. Doch ist die 
nachträgliche rekonstruktion des Vermögens der pfarrei infolge ihrer frühen 
inkorporation in das Kloster und im 16. Jahrhundert auch zur mensa des 
abtes schwierig. überdies versuchte nach 1765 die kurtrierische Verwaltung in 
dem bestreben, einen möglichst umfangreichen, ihr zur Verfügung stehenden 
Hospitalfonds zu schaffen, teile des pfarreivermögens als Hospitaleinkünfte 
zu deklarieren.849 abt Wittmann wiederum war geneigt, ehemalige Hospi-
talsgüter der pfarrei zuzuschreiben. er sorgte für weitere Verwirrung, als er 
nach 1777 die neue St. michaelskirche an genau der Stelle errichten ließ, wo 
zuvor das Hospital gestanden hatte.

Filialen hatte die pfarrkirche nicht nur in den Hofkapellen zu Grünhaus, 
trimmelt und Geisdorf, sondern vor allem in den ortskapellen zu mertesdorf 
und tarforst. in den überlieferungen nach 1200 blieb die Kirche St. michael 
bei St. maximin immer die pfarrkirche der mertesdorfer einwohner, auch 
als sie 1445 von abt lamprecht das recht erhalten hatten, in ihrer St. mar-
tinskapelle für gewöhnliche Gottesdienste und Sakramentenspendungen auf 

845 lHaKo best. 211 nr. 2601.
846 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 44.
847 lHaKo best. 211 nr. 260.
848 lHaKo best. 211 nr. 822.
849 lHaKo best. 1c nr. 9843 f.
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ihre Kosten einen Vikar anzustellen, unbeschadet ihrer weiter bestehenden 
baupflichten bei St. michael und ihrer teilnahme an Sendgerichten und 
pflichtprozessionen.850 in der regel war dieser Vikar ein Weltgeistlicher, 
gelegentlich auch ein Franziskaner,851 nach 1775 jedoch ein maximiner Kon-
ventuale.852 Hingegen hatte die marienkapelle zu tarforst bis nach 1770 nur 
gelegentlich einen altaristen als Seelsorger853 und benutzte im 17. Jahrhundert 
neben der St. michaelskirche auch die Kapelle zu matten.854 als die Gemein-
de von 1767 bis 1769 die Kapelle mit einem zuschuss des abtes neu hatte 
erbauen lassen,855 fungierten auch hier nun ebenfalls maximiner mönche als 
Vikare.856 als pfarrkirche diente die 1780 fertiggestellte, von den angehö-
rigen des pfarrbezirks, also auch von den Dörfern mertesdorf und tarforst 
finanzierte St. michaelskirche nur noch der Dienerschaft des Klosters, den 
wenigen in der maximiner Vorstadt verbliebenen einwohnern und einigen 
benachbarten Hofleuten des Klosters.

2.2.1.4. Stadt trier mit dem Haus Fetzenreich

S t a d t  tr i e r : trotz fehlender überlieferungen liegt die frühe Funktion 
der Stadt trier nicht nur als geistliches, sondern auch als Wirtschaftszentrum 
der nahe gelegenen abtei auf der Hand, die durch die eingliederung von 
St. maximin in den Kreis der städtischen Klöster und Stifte nach 1140 sicher-
lich verstärkt worden ist. Für die Vermarktung ihrer naturaleinkünfte muss 
die abtei um 1200 in der Stadt selbst größere, in den überlieferungen nicht 
benannte Vorratsmöglichkeiten für ihr Getreide und ihre Weine unterhalten 
haben, da laut dem urbar zahlreiche Villikationen im luxemburgischen, in 
der eifel, aber auch zu Fell ihre abgaben nicht nach St. maximin, sondern 

850 lHaKo best. 211 nr. 590 und nr. 591 mit lokalhistorisch interessanten einzel-
heiten.

851 So 1609: Schüller, pfarrvisitationen, S. 7.
852 Siehe § 36.2.2. prioren: Konstantin Schmitt und § 37.5. priestermönche 1350–1802: 

nikolaus Watzelhahn.
853 So 1552: lHaKo best. 211 nr. 2932.
854 lHaKo best. 211 nr. 2601.
855 Stabitr Hs 1652b/948b.
856 Siehe § 36.7. Küster: alexander melior und § 36.5. infirmare: ignatius otto.



6. besitz842

nach trier zu liefern hatten.857 ebenso war trier auch der endpunkt des 
bekannten jährlichen Weinschiffes der abtei auf der mosel.858

Durch die zunahme der Geldwirtschaft und damit der notwendigkeit 
und gleichzeitig der Gewinn versprechenden möglichkeit zur anlage der 
wachsenden barkapitalien der institutionen in der abtei und des St. eli-
sabethhospitals wurde vom 13. bis zum 16. Jahrhundert St. maximin zu 
einem der Hauptakteure auf dem städtischen immobilienmarkt. Dies wird 
durch eine Vielzahl von urkunden über Schenkungen sowie über an- und 
Verkäufe von Haus- und Grundzinsen und von teilen oder von ganzen 
Häusern belegt.859 lokale oder wirtschaftliche Schwerpunkte sind bei den 
Kapitalgeschäften ebenso wenig zu erkennen wie die motive des Klosters für 
den zunehmenden erwerb größerer Häuserkomplexe seit ende des 14. Jahr-
hunderts, als die zeichen seines wirtschaftlichen niedergangs nicht mehr zu 
übersehen waren. neben dem 1408 gekauften Haus Fetzenreich brachte es 
beispielsweise um 1400 das münzhaus beim erzbischöflichen palast in seinen 
besitz.860 1507 vertauschte es das Kloster mit dem Hospital und verkaufte es 
1570 dem erzbischof.861 1409 erwarb St. maximin das Haus zu den blauen 
Schildern in der Dietrichstraße.862 Das Hospital kaufte vor 1426 das Haus 
zum roten löwen, das es 1507 an die abtei abtrat, die es 1514 verkaufte,863 
und um 1427 das Haus arenstein in der brotgasse.864 Da im 15. Jahrhundert 
auch andere Häuser (zur traube, nägelchen, Haus des jungen reymann, 
Wormerungen, rockhardshaus, zum pinappel und cronenberg) kürzere zeit 
im Kloster- oder Hospitalsbesitz waren,865 standen damals St. maximin stets 
mehrere Häuser zur Verfügung.

Die zunehmende Konzentration des Klosters auf innermonastische belange 
infolge der auswirkung der monastischen reform nach 1436 sowie auf die 
Sicherung seiner rechte und Güter im späteren amt St. maximin führte zu 
einem schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts spürbaren rückzug 

857 nolden, urbar, S. 47, S. 55, S. 59, S. 64, S. 80, S. 91 und S. 113.
858 nolden, urbar, S. 68 und S. 120.
859 allgemein Stabitr Hs 1644/374, S. 551–961, sowie lHaKo best. 211 originalur-

kunden und Kopiare nr. 2113 und nr. 2118.
860 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 109.
861 1507: lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 86r–87r; 1570: best. 211 nr. 1210.
862 Staarchtr best. Karm. nr. 28.
863 1426: lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 323 f.; 1507: best. 211 nr. 2114, fol. 86r–87r; 

1514: Stabitr Hs 1626, S. 1165.
864 Würth-paquet, table chronologique 26, S. 42.
865 einzelnachweise bei Spoo, Die spätmittelalterliche Siedlung.



§ 33. liste der Klostergüter, Kirchen und zehnten 843

St. maximins aus dem städtischen immobilienmarkt, der sich durch die 1522 
eingetretene Katastrophe verstärkte. Der ankauf des Hauses zur lilie in der 
Flandergasse 1536866 dürfte durch den platzmangel des Konvents im Haus 
Fetzenreich bedingt gewesen sein, da die eigentlichen Klostergebäude noch 
unbewohnbar waren. Wie dieses Haus dienten auch später die beiden durch 
abt reiner 1582 und 1592 erfolgten Hausankäufe in der Wächtergasse867 
nur noch der Vergrößerung und abrundung des Gebäudekomplexes am 
Fetzenreich. bei der aufhebung der abtei 1802 besaß sie zu trier neben 
einigen Gärten als immobilie lediglich die Häusergruppe beim Fetzenreich.868

H a u s  F e t z e n r e i c h : Der um 1270/1280 in der Flandergasse in trier 
errichtete Stadthof869 hieß ursprünglich „zur goldenen Krone“ und wurde 
noch im 13. Jahrhundert nach seinem besitzer, dem trierer Schöffen bonifaz 
dem reichen, Fetzenreich genannt. er hatte im 14. Jahrhundert mehrere 
eigentümer und war in erbanteile aufgeteilt,870 die um 1400 größtenteils 
verpfändet waren.871 Diese anteile, ein Viertel als pfandschaft des jüdischen 
Kaufmanns Gottschalk von montabaur872 und drei Viertel aus dem besitz einer 
erbengemeinschaft,873 die aus dem Wohngebäude mit Scheuern, Stallungen 
und Gärten bestanden, kaufte abt rorich 1408 für insgesamt 1200 mainzer 
fl. zwar war die abtei in den folgenden Jahrzehnten gezwungen, ebenfalls 
Hypotheken auf das Haus zu nehmen,874 doch konnte es nach 1434 dem 
maximiner Konvent für längere zeit zuflucht gewähren. 1447 überließ abt 
lamprecht dessen nutzung seinem Schultheißen peter von Sassenhausen, 
der der abtei hierbei einige räumlichkeiten reservierte.875 bis 1522 diente 
das Haus sowohl den Schultheißen des Klosters wie auch dem abt selbst, 
der hier ebenfalls über Wohnräume verfügen konnte,876 als amtshaus. als 
zuflucht des 1522 aus seinem Kloster vertriebenen Konvents und als Ge-
bäude, das ihm bis etwa 1550 eine einigermaßen monastische lebensführung 
ermöglichte, gewann das Haus Fetzenreich für die abtei an bedeutung. Diese 

866 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 615.
867 1582: lHaKo best. 211 nr. 1260; 1592: best. 211 nr. 2941.
868 lHaKo best. 276 nr. 2567.
869 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 17,1, S. 334–336.
870 zahn, Stadthof Fetzenreich.
871 Hierzu lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 543–589.
872 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 535–538.
873 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 53r–55v.
874 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 527–529, und nr. 2101, S. 213 f.
875 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 250.
876 So 1478 in Staarchtr best. o nr. 17.
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zeitweilige nutzung führte zum umbau des Hauses, in das auch ein refekto-
rium untergebracht wurde, und zu anbauten, etwa eines oratoriums. in der 
Folgezeit wurde auch der mit einer immunität ausgestattete Gebäudekomplex 
vergrößert. nachdem die abtei schon 1521 ein benachbartes Haus gekauft 
hatte,877 erweiterte sie ihn 1536 durch den erwerb eines weiteren Hauses878 
und tätigte auch nach der rückkehr des Konvents nach St. maximin weitere 
immobilienankäufe in der benachbarten Wächtergasse, so 1582 und 1592,879 
sowie einen Gütertausch mit ihrem amtmann musiel 1595.880

ziel der maßnahmen des Klosters war die Sicherstellung eines refugiums 
für seinen Konvent in notfällen, nicht jedoch die Schaffung einer alternative 
an Stelle des aufenthalts der mönche zu St. maximin. eine solche durch das 
Haus Fetzenreich vorhandene möglichkeit entsprach dem Wunschdenken der 
Widersacher des Klosters und wurde deshalb der abtei sowohl 1523 durch die 
trierer Stadtverwaltung als auch 1679 durch den trierer erzbischof vergeblich 
nahegelegt.881 aber auch als bloßer zufluchtsort erwies sich im 17. Jahrhundert 
das Haus Fetzenreich nicht allein wegen seiner geringen Dimensionen als nur 
begrenzt geeignet. Da es im machtzentrum des trierer erzbischofs lag, konn-
ten die mönche während einzelner perioden in den Jahren von 1632 bis 1669 
nicht hier, sondern in ihrem luxemburger Stadthaus Schutz finden. Seitdem 
gebrauchte die abtei bis zu ihrer aufhebung gleichsam demonstrativ für ihr 
luxemburger, nicht aber für ihr trierer Stadthaus die bezeichnung „refugium“ 
und war geneigt, eher zu luxemburg als zu trier Gelder für die ausstattung 
eines möglichen Domizils zu investieren. noch 1755 plante beispielsweise 
abt Schaeffer den völligen neubau von Fetzenreich,882 führte dann jedoch 
den bau der luxemburger niederlassung aus. trotzdem diente Fetzenreich 
in den Jahren 1673 bis 1683 nochmals als aufenthaltsort der wiederum ihrer 
Gebäude zu St. maximin beraubten etwa 30 mönche, die dort unter größerem 
zulauf des Volkes täglich Gottesdienst hielten, jedoch die einzelnen zimmer 
zu viert oder gar zu sechst teilen mussten.883 im 18. Jahrhundert schließlich 
wurden teile des Hauskomplexes von den amtsschreibern, Sekretären und 

877 lHaKo best. 211 nr. 1009.
878 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 615.
879 1582: lHaKo best. 211 nr. 1260; 1592: best. 211 nr. 2941.
880 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 813–815.
881 1523: Spoo, Der trierer offizial Johann von eck, S. 30 f.; 1679: lHaKo best. 1c 

nr. 19070.
882 lHaKo best. 1c nr. 12806, fol. 39–42.
883 brief des abtes Henn, ediert in: aa SS maii bd. 6, S. 385.
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prokuratoren der abtei bewohnt, andere teile waren vermietet und einige 
räume für den bedarf des Klosters reserviert.884

2.2.2. amt St. maximin

Für die Verwaltung der zum trierer erzstift gehörenden Gebiete hatte 
erzbischof balduin (1307–1354) ihre einteilung in ämter durchgeführt, 
hierbei jedoch nicht die geschlossenen Hochgerichtsbezirke der abtei an 
der mittelmosel einbezogen, die nun größtenteils durch das amt pfalzel 
umschlossen waren. Während die Hochgerichte des Klosters selbst spätestens 
im 13. Jahrhundert ihre endgültige organisation erhalten hatten, erfolgte 
ihre zusammenfassung in ein amt erst im frühen 16. Jahrhundert. an Hand 
der Quellen ist hierbei nicht eindeutig zu klären, ob dessen einrichtung 
damals mehr von der kurtrierischen Verwaltung betrieben wurde, die in der 
Gleichmäßigkeit des Verwaltungsaufbaus eine möglichkeit der Durchsetzung 
spezifisch landesherrlicher rechte sehen mochte, oder von der abtei.885 auch 
ihr lag seit dem späten 15. Jahrhundert am aufbau einer zentralen weltlichen 
Verwaltung, wie die umwandlung des lokalen Hochgerichts zu St. maxi-
min zum oberhof der übrigen Gerichte des Klosters und die zunehmende 
Kompetenzverlagerung vom maximiner Schultheißen auf den 1527 erstmals 
genannten maximiner amtmann zeigt.886 abt Johannes iii. hatte noch 1548 
die erste bekannte amtsordnung selbständig erlassen.887 Später wurde jedoch 
die Souveränität des abtes in seinem amt durch die kurtrierische landes-
herrschaft häufiger in Frage gestellt. So ließen sich sowohl 1581 wie 1601 die 
trierer erzbischöfe bei ihrem amtsantritt in Gegenwart der maximiner äbte 
zu longuich von den angehörigen des amtes huldigen und die Heerschau 
durchführen,888 während 1613 die abtei ihren untertanen jegliche Huldi-
gung an den erzbischof und beteiligung an seiner Schatzung verbot.889 1653 
erzwang erzbischof Karl Kaspar erneut die Huldigung und die Heerschau 
der maximiner amtsangehörigen zu longuich. Hierbei erklärte er, dass er 

884 Stabitr Hs 1652b/948b; lHaKo best. 276 nr. 2567.
885 zum aufbau der Klosterverwaltung siehe auch § 18.3. Die amtsverwaltung.
886 lHaKo best. 211 nr. 2910.
887 lHaKo best. 211 nr. 2596, S. 43–54, darin kulturhistorische einzelheiten über 

das damalige leben in den Dörfern.
888 lHaKo best. 56 nr. 1568.
889 lHaKo best. 1c nr. 19052.
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dem maximiner Schöffengericht und den klösterlichen Hochgerichten keinen 
abbruch tun, den Klosteruntertanen durch sie jedoch nicht den Weg zum 
trierer offizialatsgericht verwehren wolle.890 in den folgenden Jahren wurden 
mehrere maximiner Dörfer in das amt pfalzel eingegliedert, was jedoch 1681 
erzbischof Johann Hugo rückgängig machte, der auch die Huldigungspflicht 
der Klosteruntertanen gegen ihre äbte wiederherstellte.891 im 18. Jahrhundert 
anerkannte die kurtrierische Verwaltung im Grundsatz den abt als Hoch-, 
mittel- und Grundgerichtsherrn und als inhaber sämtlicher regalien im 
ganzen amt,892 hatte aber dennoch mit ihm hierüber viele, teilweise beim 
reichskammergericht anhängige rechtshändel.893

Die zugehörigkeit der einzelnen Höfe und Dörfer zu den jeweiligen Ge-
richten des Klosters vor der Durchsetzung der amtsverfassung um 1550 soll 
hier nicht verfolgt werden. Damals befanden sich in der abtei selbst nicht 
nur der Sitz des aus dem alten maximiner Schöffengericht hervorgegangenen 
oberhofs für alle Gerichte des Klosters, sondern auch eines der vier jeweils 
von einem Schultheißen geleiteten maximiner Hochgerichte. zu seinem bezirk 
gehörten die reste der Siedlung vor dem Kloster und der maximiner anteil 
zu ruwer sowie die Hofgerichte zu mertesdorf und tarforst. Seinen Sitz 
hatte es in dem Gerichtsgebäude innerhalb des Klosterberings, gelegentlich 
auch Königsbau genannt.894 Sein Gefängnis befand sich in den Fundamenten 
eines der beiden Kirchtürme und sein richtplatz an der maximiner Straße bei 
ruwer. einen ausgedehnteren Sprengel als dieses Gericht besaß das Hochge-
richt der Grafschaft Fell, einer Herrschaftsbezeichnung, die in den gefälschten 
Schenkungen von Gütern und immunitätsrechten durch die merowinger 
und Karolinger an die abtei ihre Grundlage hatte. Sein mittelpunkt war das 
stattliche burghaus im Dorf Fell, das sowohl für die Wirtschafts- wie für die 
Justizverwaltung des Klosters genutzt wurde. Wegen seiner Weiträumigkeit 
diente es als Gefängnis und neben dem Feller Spielhaus auch als Gerichtslokal 
nicht nur des Feller, sondern auch des Detzemer Hochgerichts, das dorthin 
seine Gefangenen überstellte. zum Feller Hochgericht gehörten die Dorf- 
und Hofgerichte von ober- und niederfell, des Feller bergs, von lörsch, 
Fastrau, riol, longuich, Kirsch, issel, Kenn, lorscheid, meirath, Welschrath 
und Herl. Das Hochgericht Detzem hatte kein wirkliches Gerichtslokal, 

890 lHaKo best. 1c nr. 19052.
891 Staarchtr best. o nr. 15 und lHaKo best. 211 nr. 2496, S. 125.
892 lHaKo best. 211 nr. 2555.
893 lHaKo best. 211 nr. 2533; siehe auch § 19.1. Das reich.
894 Siehe § 3.1.2. Die anderen Gebäude und einrichtungen im Klosterbering.
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sondern nur einen Stock auf dem Klosterhof zur kurzfristigen Verwahrung 
der Gefangenen, wohl aber einen eigenen richtplatz bei büdlich. außer 
Detzem zählten zu ihm die Dörfer longuich, pölich, naurath, büdlich, breit, 
Schönberg und neunkirchen. Der vierte Hochgerichtsbezirk der abtei zu 
oberemmel bestand dagegen nur aus diesem Dorf und benutzte die burg des 
Klosters am ort, auch Weiherburg genannt, als Gefängnis und Gerichtsort.

Die Strukturen der Gemeindeverbände und Hofgerichte im amt waren 
kompliziert, da sie sich nicht immer an den eigentlichen Dorfschaften orien-
tierten. beispielsweise bildeten die Dörfer Herl und lorscheid eine einzige 
Gemeinde, obwohl sie über eine meile auseinanderlagen und ebenso die von-
einander getrennten Dörfer oberfell, niederfell und Fastrau oder longuich 
und Kirsch. Soweit die nutzungsrechte nicht regalien darstellten, waren sie 
häufig zwischen dem Kloster und den Gemeinden geteilt. So beanspruchten 
neben der abtei auch die meisten Gemeinden eigene Schäferei- und Forst-
rechte895 sowie abgaben von ihren einwohnern.896

Für die abtei war ihr amt von geradezu essentieller bedeutung als Hin-
tergrund ihres ansehens in der trierer und luxemburger umgebung, das 
auf ihrer ausgedehnten rechtsstellung in diesem bereich beruhte, sowie als 
Grundlage ihres Wohlstands. Die Konzentration der reichen einkünfte und 
ertragreichen liegenschaften des amtes in ihren Händen sicherten ihr in 
ruhigen zeiten fast die Hälfte ihrer gesamten Gewinne. Die beschreibung 
der rechte und besitzungen der abtei in den einzelnen ortschaften des 
amtes St. maximin muss deshalb zwangsläufig etwas breiter ausfallen, ohne 
die durch die vorzügliche Quellenlage verfügbaren informationen aber voll-
ständig ausschöpfen zu können. 

2.2.2.1. Hochgericht St. maximin

1. Hofgericht M e r t e s d o r f  (6 km ö. von trier): Der als Frühbesitz, 
spätestens jedoch durch die Karolinger zur abtei gekommene vermutlich 
ursprüngliche pfarrort897 wurde erstmals 893 als dem Konvent zur Verfü-
gung stehendes Gut genannt.898 Die 1140 möglicherweise noch als Sitz einer 

895 lHaKo best. 1c nr. 19089–19090.
896 lHaKo best. 211 nr. 2533.
897 Siehe § 33.2.2.1.3. Vorstadt St. maximin und pfarrei St. michael.
898 mGH D arn nr. 114.
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pfarrei bezeichnete ortschaft899 gehörte 1135 zu den vogteifreien Gütern des 
Klosters.900 St. maximin unterhielt in mertesdorf um 1200 jedoch nur einen 
kleinen Hof (curtilla), dessen einkünfte an den Kustos der abtei fielen.901 
außer den Gütern der Kustodie verhinderten hier im 13. und 14. Jahrhundert 
weitere durch die spätmittelalterliche Klosterverfassung bedingte Sonderver-
mögen in und bei der abtei die Konzentration der Verwaltung der abteigüter 
im ort in der Form eines größeren Klosterhofes, etwa die einkünfte der 
pfarrei St. michael zu St. maximin und des Hospitals St. elisabeth902 oder 
des elemosinars und des Kellerars903 sowie des priors (n6: 15. Juli) und der 
bruderschaft in der St. maximiner Krypta.904 nach der Wiedereinlösung der im 
15. Jahrhundert teilweise verpfändeten Klostereinkünfte und der mertesdor-
fer mühle905 sowie der bildung eines eigenen Hofgutes Grünhaus wurde die 
Hauptmasse des Klosterbesitzes am ort von den mertesdorfer einwohnern 
in erbpacht bewirtschaftet. Diese bildeten zusammen mit dem 1306 zuerst 
erwähnten Klostermeier und den Schöffen ein Hofgericht,906 das als zentrum 
keinen größeren Klosterhof hatte, sondern für gewöhnlich unter der Dorf-
linde907 oder im Gemeindehaus908 zusammentrat. laut den ortsweistümern 
hatte es bei den Verfahren vor dem Hochgericht zu St. maximin bestimmte 
Funktionen wahrzunehmen.909 Seine rechte und pflichten gegenüber der 
abtei und dem Hofmann zu Grünhaus waren mehrmals Gegenstand längerer 
bestimmungen.910

Wie zu Grünhaus förderte auch hier die abtei den Weinbau schon früh, 
etwa durch rodungsauflagen 1220 bei einem pachtvertrag.911 um 1680 besaß 
sie selbst auf dem Herrenberg beziehungsweise Steckberg größere Weinberge, 

899 mub 1 nr. 516, vgl. jedoch auch merzkirchen.
900 mub 1 nr. 483.
901 nolden, urbar, S. 134.
902 mub 3 nr. 242 und lHaKo best. 211 nr. 2122.
903 Stabitr Hs 1634/394, fol. 152 f., und lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 381.
904 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 385.
905 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 179, und Stabitr Hs 1626, S. 1125.
906 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 381.
907 So 1391 in lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 385.
908 Spielhaus, so 1517 in lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 580–583.
909 Siehe mertesdorf. landschaft, Geschichte, Kultur, S. 68.
910 So in den Weistümern von 1542 in lHaKo best. 211 nr. 2603 und 1680 in best. 

211 nr. 2601.
911 mub 3 nr. 147.
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die von den mertesdorfer erbpächtern bestellt werden mussten912 und die 
1695 etwa 9500 Stöcke umfassten.913 Der größte teil der Weinberge wurde 
jedoch von den um 1560 aus etwa 20, um 1680 jedoch aus 47 Haushaltun-
gen bestehenden erbpächtern bewirtschaftet.914 im Jahr 1720 besaß hier die 
abtei 153 000 Weinstöcke.915 Von ihnen schuldeten die pächter der abtei 
ein Fünftel oder ein Viertel der erträge, im Durchschnitt jährlich 11 Fuder, 
von den ihnen verpachteten 70 morgen ackerland und 50 morgen Wiesen, 
ferner 56 malter Korn und 19 malter Hafer sowie weitere abgaben aus den 
St. maximin gehörenden zehnten. zwar besaß hier auch das Stift St. paulin 
größere, zumeist jedoch aus Ödland bestehende ländereien, nicht jedoch 
zehnt- und Hoheitsrechte. in der Gemarkung gehörte St. maximin ferner 
die seit 1440 verpachtete Hohbrucker mühle an der ruwer als bannmühle 
für das Dorf und für die Klosterhöfe in der nachbarschaft.916 nach ihrem 
brand bauten sie um 1720 der abt und die Gemeinde gemeinsam wieder 
auf917 und nach 1764 versah sie abt Wittmann mit einem neuen Wohnhaus.918

2. Hofgericht T a r f o r s t  (centabers, 4 km sö. trier): in der nahe der 
abtei, vor dem anstieg zum Hochwald gelegenen, zum maximiner Frühbesitz 
zählenden Siedlung wurde, wie in dem benachbarten mertesdorf, die ausbil-
dung einer eigenständigen Verwaltung der Klostergüter zunächst durch die 
Sondervermögen des hier begüterten elisabethhospitals, der infirmarie und 
der pfarrkirche St. michael zu St. maximin behindert. Die jüngste Fassung 
des urbars um 1200 kannte in dem 1135 ebenfalls unter dem vogteifreien 
abteibesitz erwähnten ort919 neben einem salischen Gut lediglich 8 Höri-
genmansen.920 um 1300 gehörten zehntanteile zu tarforst der pfarrkirche 
St. michael und dem Hospital, das dort als lehen verausgabte Geldeinkünfte 
aufgekauft921 und größere landstücke gerodet hatte.922 trotz des fehlenden 
Verwaltungszentrums bildete sich auch hier das mit den Dorfschöffen besetzte 

912 lHaKo best. 211 nr. 2603 und best. 211 nr. 2601.
913 lHaKo best. 211 nr. 2581.
914 lHaKo best. 211 nr. 2601.
915 lHaKo best. 1c nr. 15165.
916 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 234.
917 lHaKo best. 211 nr. 2828.
918 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,2, S. 87. zu den kirchlichen Verhältnissen 

des Dorfes siehe § 33.2.2.1.3. Vorstadt St. maximin und pfarrei St. michael.
919 mub 1 nr. 483.
920 nolden, urbar, S. 134.
921 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 44.
922 mrr 3 nr. 2274.
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klösterliche Hofgericht heraus, das um 1400 greifbar wurde.923 im 15. und 
16. Jahrhundert konnten die tarforster Klostereinkünfte, die 1416 auf 30 fl. 
geschätzt wurden,924 beträchtlich vergrößert werden, erhielten jedoch erst eine 
feste organisation, als 1636 St. maximin für 900 taler einen größeren Hof im 
ort kaufte.925 in der Folgezeit war der Hof gegen jährlich 10 malter Korn 
und weitere naturalleistungen verpachtet926 mit der Verpflichtung des einzugs 
der zehnten im Dorf, die 1680 neben zahlreichen Hühnern 6½ malter Korn 
und 10 malter Hafer erbrachten,927 sowie des Hütens des Klosterviehs auf 
den Hofweiden, das 1680 aus 8 Schweinen und 6 Stück rindvieh bestand.928 
Kirchlich blieb tarforst immer bestandteil der pfarrei St. michael. Doch 
ließ abt Wittmann um 1779 die dort bestehende Dorfkapelle neu erbauen 
und seitdem in ihr die Gottesdienste durch einen Konventualen versehen.929

2.2.2.2. Hochgericht Detzem

1. Hofgericht D e t z e m : auf seine frühe zentrale Funktion für die abtei-
güter an der mittelmosel weist die nennung von Detzem als Sitz des früheren 
königlichen Fiskus930 und danach als zentralhof des Klosterbesitzes zu Kenn, 
Fell, Kirsch, longuich, riol, pölich, büdlich und thalfang in der vermutlich 
in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts gefertigten Dagobertfälschung.931 
Vermutlich gehörten diese Güter tatsächlich zur maximiner Frühausstattung 
vor 800, bei der sich die Karolinger noch besitz vorbehalten hatten, der 
erst 893 an den Konvent fiel.932 auch nach der sicherlich vor 1200 erfolgten 
abtrennung des später als Grafschaft Fell bezeichneten Hochgerichtsbezirks 
Fell mit Fell, longuich und riol behielt Detzem seine bedeutung als Sitz 

923 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 192, und best. 211 nr. 541.
924 Stabitr Hs 1626, S. 1115.
925 lHaKo best. 211 nr. 1433.
926 lHaKo best. 211 nr. 1504, nr. 1563 und nr. 2935.
927 lHaKo best. 211 nr. 2601.
928 lHaKo best. 211 nr. 2601.
929 Stabitr Hs 1652b/948b; Schüller, pfarrvisitationen, S. 9, und lHaKo best. 1c 

nr. 19075.
930 Hierzu Wisplinghoff, untersuchungen, S. 68.
931 mGH D mer. 1 nr. 29; zum zeitpunkt der Fälschung siehe § 7. Die anfänge und 

§ 10. St. maximin in ottonischer zeit.
932 mGH D arn nr. 114.
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einer pfarrei und des Hochgerichts für den westlichen teil der Klostergüter 
zwischen mosel und Hunsrück.

laut der ältesten und der jüngsten Fassung des maximiner urbars hatte 
die abtei um 1200 zu Detzem größere teile ihres ursprünglichen besitzes an 
mehrere lehensleute vergeben. Sie selbst besaß damals eine Curia mit einem 
meier und einem Schultheißen sowie 20 mansen und 20 Weinbergparzellen, 
die ihr die Hälfte des ernteertrags schuldeten. Ferner hatte sie anspruch auf 
einige Hauszinse und Sachleistungen sowie auf die Hälfte beziehungsweise 
ein Drittel der ernte aus weiteren Weinbergen. nur die jüngste Fassung des 
urbars, die vielleicht aus konkretem anlass sich um eine genauere erfassung 
der leistungen und Dienste der Hörigen bemühte, erwähnte zusätzlich 7 Höfe, 
deren ländereien vielleicht erst um 1200 aus dem Herrenhof ausgegliedert 
wurden.933

Danach bildete das Dorf bis zur aufhebung der abtei den Sitz des ma-
ximiner Hochgerichts für die umliegenden Hofgerichte, dessen zehnten, 
Grundzinse und andere einkünfte, abgesehen von den im urbar erwähnten 
Gütern der Kustodie und später des Hospitals, größtenteils an den maximiner 
abt fielen. Diese einnahmen wurden um 1416 auf jährlich 100 fl. geschätzt.934 
nachdem im 14. Jahrhundert der abt in den besitz einiger im urbar noch 
als lehensgüter genannten liegenschaften gelangt war,935 bewirtschaftete 
um 1720 sein Hof zu Detzem etwa 15 000 Weinstöcke selbst und bezog aus 
weiteren 60 000 Stöcken ernteanteile.936 um 1770 erbrachten die Detzemer 
Weingüter im Jahresdurchschnitt 23 Fuder Wein, die 9,3 % der gesamten 
Weineinkünfte des Klosters entsprachen.937

aus der Vielzahl der für die lokalgeschichte verfügbaren Quellen, vor 
allem aus den zahlreichen Weistümern,938 ergibt sich keineswegs eine gerad-
linig verlaufende entwicklung der maximiner rechte und besitzungen. zwar 
wurde die Grund- und Hochgerichtsherrschaft der abtei zu Detzem und ihre 
organisation durch den Klosterhof und dessen Schöffen unter dem Vorsitz 
des maximiner oberschultheißen beziehungsweise amtmanns939 sowie die 

933 nolden, urbar, S. 44 f., S. 107 f. und S. 151.
934 Stabitr Hs 1644/375, S. 77–79.
935 lHaKo best. 211 nr. 1834 und nr. 2115, S. 815–817.
936 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 469–569.
937 Stabitr Hs 1652 b/948b.
938 Hierzu vor allem Hilgers, ad decimum lapidem, bes. S. 105 f.
939 besonders instruktiv hierfür das Weistum vom 14. april 1597 in lHaKo best. 211 

nr. 2644; auszüge bei Grimm, Weisthümer 1, S. 319 f.



6. besitz852

besitzungen des Hofes und die an ihn zu leistenden abgaben940 vom trierer 
Kurstaat nur gelegentlich941 und ohne Folgen bestritten. im unterschied zu 
anderen orten bot die Vogtei zu Detzem seit dem aussterben der Hunolstei-
ner 1491, die auf sie ebenfalls ansprüche erhoben hatten, den erzbischöfen 
nämlich keine ansatzpunkte zu eingriffen. Die Vogtei war zunächst wohl 
durch die untervögte der luxemburger Grafen und danach – nachweislich 
seit 1333 – durch lehensträger der abtei besetzt. im 14. und 15. Jahrhundert 
nahmen sie in der regel luxemburger adelsfamilien wahr,942 bis sie 1527 an 
die nassauische bastardlinie der nassau zu Detzem gelangte. Diese sonst wenig 
begüterten Freiherren übten die Vogtei bis zu ihrem aussterben 1779 als lehen 
der abtei aus und standen mit ihr zumeist in gutem einvernehmen. Durch 
ihr amt waren die Vögte besitzer der Detzemer burg, einer dreiflügeligen 
Hofanlage,943 und einiger einkünfte, hatten jedoch keinen einfluss auf die 
Herrschaft und die Gerichtsbarkeit des Dorfes. Die abtei selbst wurde durch 
ihre souveräne Stellung im ort sogar noch im 18. Jahrhundert gegenüber 
Kurtrier zu besonderen Demonstrationen ihrer ungeteilten Gerichtsrechte 
veranlasst, beispielsweise zu prätentiösen zeremonien bei der erneuerung 
des Galgens an dem Detzemer Hochgerichtsplatz auf dem Koppberg bei 
büdlich 1712, 1736 und 1766.944 Der stattliche zweigeschossige Klosterhof, 
selbst mit asylrecht am moselufer,945 wurde 1740 unter einbeziehung der 
älteren Gewölbeanlagen großzügig erneuert. Wie bei anderen großen Höfen 
bevorzugte die abtei auch bei ihm bei der pachtvergabe angehörige früherer 
Hofleute, deren namen seit 1345 bekannt sind,946 und erreichte durch solche 
pächterdynastien eine hohe Wirtschaftskontinuität.

mit dem anfall des alten Fiskus Detzem verbunden war auch der besitz 
der pfarrkirche am ort mit dem agritiuspatrozinium, aus dem ebenfalls auf 
den frühen erwerb der pfarrrechte durch St. maximin geschlossen wurde.947 
Der ausgedehnte pfarrbezirk war mit dem bereich des späteren Hochge-

940 Hierzu vor allem die Güterrenovation vom 19. august 1694 in lHaKo best. 211 
nr. 2568.

941 beispiele bei Hilgers, ad decimum lapidem, S. 105, und lHaKo best. 211 
nr. 2644.

942 einzelheiten bei Hilgers, Freiherren von nassau, S. 218–227.
943 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,2, S. 130–137.
944 lHaKo best. 211 nr. 2604 und nr. 2656, siehe § 18.2. Hörige und untertanen.
945 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,2, S. 130–136.
946 Hilgers, ad decimum lapidem, S. 93; pachtverträge in lHaKo best. 211 nr. 1121 

und nr. 2650 sowie Stabitr Hs 1644/373, S. 362–671.
947 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 111–113.
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richts deckungsgleich, da sich beide offensichtlich auf der Grundlage der 
Grundherrschaft entwickelt hatten. Die pfarrei besaß Filialen zu büdlich 
und Schönberg sowie zu pölich am anderen moselufer. zur Deckung der 
leistungen der abtei für die Stadttrierer Stifte bei deren teilnahme an den 
damals installierten prozessionen nach St. maximin am St. agritiustag ge-
stattete 1225 erzbischof Dietrich der abtei die inkorporation der pfarrei, 
was 1228 papst Gregor ix. bestätigte.948 Hierdurch war St. maximin am 
Gründonnerstag auch zu jährlichen zahlungen an die trierer Klostergeist-
lichen und die bedürftigen der Stadt verpflichtet.949 Die aufgliederung der 
Großpfarrei begann im 15. Jahrhundert, als die Filiale zu büdlich mit den 
Dörfern büdlich, breit, naurath und Schönberg einen eigenen noch zum 
Detzemer pfarrverband gehörenden Vikar erhielt und wurde kirchenrecht-
lich 1574 mit der errichtung der selbständigen pfarrei büdlich vollendet. 
Dennoch blieb Detzem eine reiche pfarrei, auf die im 18. Jahrhundert der 
abt mit Vorliebe Verwandte seiner Konventualen950 oder seines Detzemer 
Hofmanns präsentierte und deren Kirche er 1735/1736 unter beibehaltung 
ihres spätgotischen chorraums neu erbauen ließ.951

2. Hofgericht B ü d l i c h , B r e i t  und N a u r a t h : Seit dem 13. Jahr-
hundert bildeten die benachbarten Siedlungen büdlich (ca. 19 km ö. trier) 
und breit (ca. 18 km ö. trier) sowie das etwas weiter entfernte und durch das 
Dhrontal getrennte naurath (Nuwilre, ca. 18 km ö. trier) eine wirtschaftliche 
und jurisdiktionelle einheit. in der ältesten und jüngsten Fassung des urbars 
um 1200 umfasste der Klosterbesitz in büdlich 24 mansen und mehrere kleine 
Höfe (curtillae) ohne einen eigentlichen Hofmann, während die einkünfte zu 
breit noch zur Schönberger Villikation der abtei rechneten.952 in naurath besaß 
St. maximin in der jüngsten Fassung953 ebenfalls 24 mansen, deren leistungen 
ausführlich beschrieben werden, während in dem hier erwähnten Hofmann 
wohl der meier des Detzemer Hofs gesehen werden kann. allerdings scheint 
die abtei nach 1220 auch in büdlich für einige zeit einen eigenen Hof un-
terhalten zu haben, dessen einkünfte größtenteils für den Konvent bestimmt 

948 1225: mub 3 nr. 251; 1228: mub 3 nr. 338.
949 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 567.
950 lHaKo best. 1c nr. 11613 und nr. 19072.
951 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,2, S. 133, und Hilgers, ad decimum la-

pidem, S. 130.
952 nolden, urbar, S. 44, S. 106 f.
953 nolden, urbar, S. 110 f.
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waren.954 Die Herausbildung des Hochgerichts Detzem wie auch die auf den 
Detzemer Klosterhof konzentrierte Wirtschaftsform dürfte daher zwischen 
1220 und 1274 erfolgt sein.955 Denn damals und später bestand das Hofgericht 
nur noch aus den Schöffen der drei Dörfer, das in dem Schöffengericht des 
Detzemer Klosterhofs seine übergeordnete instanz hatte.

zur Sicherung der einkünfte des Klosters in diesen orten bedurfte es ei-
niger anstrengungen. So ließ St. maximin 1277 durch den trierer offizial in 
büdlich neun, in breit elf und in naurath ebenfalls elf säumige zinspflichtige 
namentlich exkommunizieren.956 offenbar hatte die abtei im 13. Jahrhundert 
einen Großteil der zehnten in diesen Dörfern als lehen vergeben, dessen 
rückerwerb ihr im 14. Jahrhundert ebenso gelang wie auch der rückfall 
der im urbar um 1200 erwähnten lehen.957 Hingegen führten nach 1440 
die ansprüche der ebenfalls als Klosterlehen an die Familie von Hunolstein 
vergebenen Vogtei über diese Dörfer und über Schönberg nicht nur auf Fron-
dienste und abgaben der einwohner, sondern auch auf Gerichtsrechte im 
trierer umfeld zu größeren auseinandersetzungen. in die Klagen der abtei 
wegen der Gewalttätigkeit der Vögte waren seit 1450 sowohl das reich wie 
die Kurie und die benachbarten landesherren verwickelt.958 Das aussterben 
der Familie Hunolstein um 1490 verbesserte die lage des Klosters nur wenig, 
da es 1494 mit deren Haupterben, den trierer erzbischöfen, einen Vergleich 
schließen musste. in ihm wurde nicht nur ein teil der seitens der Vogtei von 
den Klosteruntertanen geforderten leistungen bestätigt, er tangierte auch 
den Souveränitätsanspruch des Klosters, da er den trierer landständen das 
recht zu außerordentlichen abgaben zugestand.959 Den anderen miterben 
der Hunolsteiner, den Herren von isenburg, musste die abtei nach längeren 
auseinandersetzungen 1506 einen teil der Fruchtzehnten einräumen.960 Sie 
konnten erst im laufe des 17. Jahrhunderts von deren erben, vor allem den 

954 Stabitr Hs 1634/394, fol. 80v–81r.
955 lHaKo best. 211 nr. 244.
956 lHaKo best. 211 nr. 245.
957 nolden, urbar, S. 151. zu den lehen siehe lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 815–

817, S. 834–835 und S. 841 f.
958 lHaKo best. 211 nr. 592 und nr. 2550, ferner nr. 2101, S. 293, sowie best. 1c 

nr. 16213.
959 lHaKo best. 1a nr. 8936.
960 lHaKo best. 211 nr. 889 f.
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Kratz von Scharfenstein, teilweise961 und 1786 gänzlich962 zurückgekauft 
werden. 

Die schon um 1430 bezeugte Stellung963 des maximiner abtes als alleinigem 
Grundherrn dieser Dörfer und als inhaber des Hoch- und Grundgerichts, dem 
allein die einwohner die Huldigung schuldeten, wurde vom trierer erzstift 
jedoch nur zwischen 1623 und 1670 wirklich bestritten.964 an Grundzinsen 
nahm in diesem Hofgericht die abtei um 1694 neben zahlreichen Hühnern 
und eiern jährlich 20 malter Korn und 30 malter Hafer ein.965 Hinzukamen 
nicht unerhebliche pachterlöse aus der bannmühle der abtei an der Dhron 
zwischen büdlich und naurath, vermutlich eine der beiden im urbar um 
1200 bei naurath erwähnten Klostermühlen,966 zu der größere ländereien 
gehörten und deren instandhaltungspflicht zwischen den einwohnern und 
dem müller geteilt war.

auch kirchlich waren die drei Dörfer zunächst bestandteile der pfarrei 
Detzem. Wegen der beschwerlichkeiten infolge der entfernung zur mut-
terkirche hatten sie im 15. Jahrhundert zusammen mit dem benachbarten 
Dorf Schönberg jedoch einen Vikar an der Kapelle zu büdlich angestellt. als 
hiergegen der Detzemer pfarrer protestierte, setzte 1438 das basler Konzil ein 
Schiedsgericht ein. neben dem trierer offizial bestand es aus dem maximiner 
abt und dem Vogt von Hunolstein, die beide aus ihren einkünften für den 
pfarrer zu Detzem einen Fonds zum unterhalt eines Vikars schufen, der an 
zwei Sonntagen in der Kapelle zu büdlich, die hierfür einen neuen Hochaltar 
(St. barbara und St. Katharina) erhalten hatte, und am dritten Sonntag zu 
Schönberg messe lesen und die Sakramente spenden sollte.967 offenbar hatte 
diese regelung jedoch nur einige zeit bestand. als nämlich 1574 der trierer 
erzbischof die büdlicher Kapelle zur pfarrkirche erhob und die Dörfer aus 
dem Detzemer pfarrverband ausgliederte, nannte er als Grund hierfür erneut 
die Klagen der einwohner wegen der entfernung und der schlechten Wege 
zur Detzemer Kirche.968 Das besetzungsrecht der neuen pfarrei stand dem 

961 lHaKo best. 211 nr. 1392.
962 lHaKo best. 211 nr. 2794.
963 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 180.
964 lHaKo best. 1c nr. 19051.
965 lHaKo best. 211 nr. 2567.
966 nolden, urbar, S. 63 und S. 111.
967 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 225–227.
968 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 127 f.
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maximiner abt zu.969 Doch war das Vermögen der pfarrei so gering, dass es 
zeitweise schwierig war, einen geeigneten bewerber zu finden,970 und dass die 
Versetzung des pfarrers auf eine andere pfarrei eine belohnung darstellte.971

3. Hofgericht P ö l i c h : pölich, neben issel und lörsch das einzige dem 
Kloster gehörende Dorf am nordufer der mittelmosel, dürfte als bestandteil 
des Fiskus Detzem an die abtei gekommen sein, wie das Dagobertspurium 
nahelegt. laut der ältesten und der jüngsten Fassung des urbars um 1200 besaß 
hier das Kloster 3 Joch eigenland und 1 Wiese sowie 20 jeweils mit einem 
Weinberg verbundene mansen.972 in der ältesten Fassung bebaute der meier 
der abtei eine dieser mansen, während die jüngste Fassung, die eingehender 
die leistungen der Hörigen und zusätzlich die abgaben von 10 Weinbergen 
auf der nördlichen moselseite und einer unbestimmten zahl auf der Südseite 
beschreibt, hier auch einen dem Kloster abgabepflichtigen Hof kennt. Dage-
gen konzentriert sich der Wortlaut der mittleren Fassung des urbars auf die 
einkünfte der Kustodie und der Fraternitas des Klosters im ort, die in der 
jüngsten Fassung einen eigenen abschnitt erhalten.973 Die uneinheitlichkeit 
dieser angaben erschwert Feststellungen zur Wirtschaftsorganisation der 
pölicher Klostergüter um 1200, doch scheint hier die abtei keine wirkliche 
Villikation, sondern nur einen Klostermeier unterhalten zu haben. Später 
bildete der meier zusammen mit den Dorfschöffen ein meierei-, dann Hof-
gericht genanntes Grundgericht über den abteibesitz, der jedoch bestandteil 
des Detzemer Klosterhofs blieb, wie dies beispielsweise eine urkunde um 
1274 unmissverständlich ausdrückt.974 zwar gibt es heute in pölich ein als 
maximiner Hof deklariertes Gebäude mit der Jahreszahl 1578 am Giebel.975 
Doch legt das Fehlen jeglichen Hinweises in den im 17. und 18. Jahrhundert 
sehr dichten überlieferungen zur maximiner Wirtschaftsgeschichte auf einen 
solchen Klosterhof im ort den Schluss nahe, dass es sich hierbei um das 1694 
erwähnte Kelterhaus, auch Fronhaus genannt,976 handeln dürfte. 

969 präsentationen in lHaKo best. 211 nr. 1291 und nr. 2603.
970 So 1625 in lHaKo best. 1c nr. 19055.
971 So 1775 in lHaKo best. 1c nr. 19072.
972 nolden, urbar, S. 45 und S. 108 f.
973 nolden, urbar, S. 82 und S. 140.
974 lHaKo best. 211 nr. 244.
975 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,2, S. 222.
976 lHaKo best. 211 nr. 2568.
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Die im urbar ebenfalls erwähnten lehensgüter zu pölich977 konnte die 
abtei um 1280 wenigstens zum teil zurückkaufen,978 während die hier 
genannten einkünfte der Kustodie später als Dienstküsterlehen verausgabt 
wurden.979 Weitere lehen erhielten im 17. und 18. Jahrhundert vor allem die 
meier des Klosters. Wie bei anderem besitz an der mittelmosel hatte die ab-
tei im 15. Jahrhundert auch zu pölich enorme wirtschaftliche und politische 
Schwierigkeiten. So war sie 1446 gezwungen, ihre einkünfte und Güter am 
ort zu verpfänden,980 und musste danach bis 1491 auch hier die eingriffe 
der Herren von Hunolstein als lokale Vögte abwehren.981 nach heftigen Kla-
gen der einwohner zu pölich 1567, die wegen der Höhe ihrer abgaben an 
St. maximin und der bewirtschaftungsschwierigkeiten ihrer teilweise auf der 
anderen moselseite liegenden Grundstücke ihr Dorf zu verlassen drohten,982 
reduzierte 1572 abt matthias schließlich die Grundzinse.983 truppendurchzü-
ge schädigten danach im Dreißigjährigen Krieg die einwohner so sehr, dass 
sie 1644 weitere unterstützung seitens des Klosters benötigten.984 um 1720 
befanden sich in der pölicher Gemarkung etwa 33 000 Weinstöcke, die als 
zehnten ein Fünftel ihres ertrags gaben. zwei Drittel dieses zehnten fielen an 
die abtei und ein Drittel an die pfarrei Detzem. Von den Feldfruchtzehnten 
erhielt ebenfalls zwei Drittel St. maximin, ein Drittel dagegen Kurtrier,985 
vermutlich als erbe der Hunolsteiner Vogtei.

4. Hofgericht S c h ö n b e r g : Wie bereits angemerkt, bestehen bei ein-
zelnen überlieferungen gelegentlich zuordnungsschwierigkeiten zwischen 
dem Hunsrückdorf Schönberg (ca. 20 km ö. trier), das als bestandteil des 
Fiskus Detzem an das Kloster gefallen sein dürfte und später immer zum 
Hochgericht Detzem gehört hat, sowie dem seit dem 16. Jahrhundert weitge-
hend unbewohnten Schönberg(-Kehlen) im luxemburgischen, dem Sitz einer 
St. maximin gehörenden pfarrei.986 laut der ältesten und jüngsten Fassung 
des urbars um 1200 besaß St. maximin 24 mansen in dem Hunsrückdorf 

977 nolden, urbar, S. 151.
978 lHaKo best. 211 nr. 254.
979 Stabitr Hs 1643b/771; zu diesen lehen siehe § 18.1. Scharmannen, ministeriale, 

Schultheißen, Schöffen und lehensleute.
980 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 248 f.
981 lHaKo best. 211 nr. 2550.
982 lHaKo best. 211 nr. 2875.
983 lHaKo best. 211 nr. 1227.
984 lHaKo best. 211 nr. 2877.
985 lHaKo best. 211 nr. 2133, S. 437–468.
986 Siehe § 33.2.1.2.1.9. Schönberg/Kehlen.
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Schönberg, zu dem ursprünglich größere, damals bereits als lehen veraus-
gabte ländereien im Hunsrück (um nonnweiler, Hermeskeil und bierfeld) 
gehört haben dürften.987 Von ihnen waren 3½ mansen lehensgut.988 offenbar 
sind die leistungen der Hörigen auf den der abtei verbliebenen 20½ mansen 
in der jüngsten Fassung gegenüber der ältesten standardisiert worden. Der 
meier des Klosters, der in der ältesten Fassung den zins eines gewöhnli-
chen mansionarius zu entrichten hatte, dürfte den eigentlichen Klosterhof 
bewirtschaftet haben, dessen erlöse im frühen 13. Jahrhundert weitgehend 
an den Konvent fielen.989 Wegen des Fehlens späterer überlieferungen ist 
die Kontinuität zwischen dem im urbar und dem 1546 zu Schönberg erneut 
erwähnten Klosterhof unsicher.990 erst seitdem ist ein solches besitzzentrum 
als ständige einrichtung durch mehrere pachtverträge bezeugt.991 auch 
wenn der Hof der abtei nach dem Dreißigjährigen Krieg zeitweilig nicht 
mehr bewirtschaftet wurde, wie die Verpachtung der Hofgüter an einzelne 
einwohner zu Schönberg nahelegt,992 bestand er doch wieder 1694.993 zu den 
pflichten seines Hofmanns gehörten die für den meier typischen aufgaben, 
beispielsweise der zehnteinzug nicht nur zu Schönberg, sondern auch im 
benachbarten neunkirchen, wo die abtei keinen Hof unterhielt.

Die Vogtei zu Schönberg hatte St. maximin als lehen vergeben. als Vögte 
wurden zwischen 1445 und 1488 zwar mehrmals die um 1500 ausgestorbenen 
Herren von Dullingen genannt,994 doch erhoben hierauf auch die Herren von 
Hunolstein anspruch, wie die Klagen des abtes antonius 1458 zeigen.995 
Deshalb war die abtei 1494 zu einem Vergleich mit Kurtrier gezwungen,996 
der in Schönberg jedoch ohne nachteilige Folgen für die rechte und einkünfte 
des Klosters blieb. Hier bezog die abtei weiterhin alle zehnten,997 von denen 

987 nolden, urbar, S. 44 und S. 106 f.
988 aufzählung bei nolden, urbar, S. 107 und S. 151.
989 Stabitr Hs 1634/394, fol. 80 f.
990 lHaKo best. 211 nr. 1135.
991 lHaKo best. 211 nr. 2916.
992 lHaKo best. 211 nr. 2916.
993 lHaKo best. 211 nr. 2567.
994 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 122r, sowie nr. 1884 und nr. 1937; ferner 

Scheckmann, Speculare feudorum, lehen nr. 63 in Stabitr Hs 1643b/387 und 
Hs 1644/381, S. 1285–1303.

995 lHaKo best. 211 nr. 2550.
996 lHaKo best. 1a nr. 8936.
997 angaben zu ihnen von 1597 bis 1603 in lHaKo best. 211 nr. 2916.
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sie ein Drittel dem pfarrer von Detzem abgab.998 zehntfrei waren die großen 
brachflächen im Hunsrück, auf denen die einwohner im 18. Jahrhundert 
jedoch mit Hilfe der Kalkdüngung zunehmend erbsen und Kartoffeln an-
bauten, weshalb noch 1793 die abtei vor dem trierer Justizsenat gegen die 
Gemeinde einen prozess führte.999

ausführungen über das Filialverhältnis von Schönberg zur Detzemer pfarr-
kirche wurden bereits bei büdlich gemacht. Häufiger wird in den archivalien 
zu Schönberg eine bleihütte erwähnt, nämlich das bergwerk an der Dhron 
zwischen Schönberg und neunkirchen. es lag zwar in der Gemarkung von 
neunkirchen, dessen Verwaltungseinrichtungen in der neuzeit jedoch sehr 
rudimentär waren und häufig in Schönberg selbst wahrgenommen wurden. 
in Schönberg befand sich allerdings noch 1761 ein erstmals 1686 erwähnter 
größerer, von der abtei gegen ein zehntel seiner produkte verpachteter Stein-
bruch.1000 auch ist oberhalb von Schönberg seit 1502 die mühle der abtei 
nachzuweisen.1001 Sie war die bannmühle des Klosters für seine untertanen 
zu Schönberg und neunkirchen, die den mühlenbann allerdings zu umge-
hen suchten,1002 bevor sie vor 1785 boshafter Weise, wie der Klosterkellerar 
formulierte,1003 angezündet wurde und St. maximin hierauf seine neue mühle 
zu neunkirchen zur bannmühle in der region machte.

5. Hofgericht N e u n k i r c h e n : neunkirchen (ca. 21 km ö. trier) war 
sicherlich das unbedeutendste Hofgericht im Hochgericht Detzem und trat 
als selbständige Verwaltungseinheit nur wenig in erscheinung. im urbar um 
1200 wurde die Siedlung nicht erwähnt und der Klosterbesitz in ihr wohl bei 
dem benachbarten Schönberg berücksichtigt. auch später nannten nur wenige 
Quellen das Dorf als Sitz eines Hofgerichts.1004 Vielmehr wurden die rechte 
und liegenschaften des Klosters am ort gewöhnlich unter dem Hofgericht 
Schönberg subsumiert.1005 bemerkenswert in neunkirchen war lediglich das 
dem abt gehörende bleibergwerk an der Dhron, das schon 1528 bestand, 
als es der abt neu verpachtete und seinen oberschultheißen als bergrichter 

 998 einzelheiten in lHaKo best. 211 nr. 2567 und nr. 2133, S. 593–597.
 999 lHaKo best. 1c nr. 18388.
1000 lHaKo best. 211 nr. 2917.
1001 lHaKo best. 211 nr. 838.
1002 So 1598 in lHaKo best. 211 nr. 2917.
1003 lHaKo best. 211 nr. 2917.
1004 So 1509 in lHaKo best. 211 nr. 910.
1005 So 1694 bei der Güterrenovation in lHaKo best. 211 nr. 2567; vgl. auch Stabitr 

Hs 1644/381, S. 1285–1303.
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einsetzte.1006 um 1600 bezog St. maximin aus ihm das für den Wiederaufbau 
des Klosters benötigte blei,1007 doch stellte es im lauf des 17. Jahrhunderts 
seinen betrieb ein.1008 an anderer Stelle als zuvor entstanden um 1756 neue, 
vom Kloster verpachtete erzgruben, an denen der abt zur Hälfte anteilseigner 
war.1009 ebenfalls an der Dhron lag die 1676 errichtete neunkircher mühle 
der abtei.1010 nachdem das Kloster sie 1770 neben der erzhütte neu erbaut 
und sich in ihr ein zimmer zu seiner eigenen Verwendung reserviert hatte,1011 
wurde sie 1785 zur bannmühle für alle Klosteruntertanen zu Schönberg und 
neunkirchen.1012

2.2.2.3. Hochgericht Fell

1. Hofgericht F e l l : an Hand der überlieferungen lässt sich nicht 
entscheiden, ob Fell (ca. 10 km ö. trier) der abtei als bestandteil des kö-
niglichen Fiskus Detzem durch die merowinger zugefallen ist, wie dies das 
Dagobertspurium besagt,1013 oder erst durch die in urkunden nie als solche 
deklarierte auflösung des trierer episcopiums um 800. Deshalb ist die 
argumentation erich Wisplinghoffs,1014 die spätere Dichte des maximiner 
besitzes in den ortschaften am Südufer der mittelmosel könne nur durch 
die Geschlossenheit des merowingischen Kronguts in dieser region bedingt 
sein, ebenso wenig zwingend wie sein Schluss aus dem auch der trierer 
Kirche nicht fremden martinspatrozinium der Kirche zu Fell auf früheres 
reichsgut.1015 ebenfalls keine rückschlüsse auf den erwerb können aus der 
erst seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlichen bezeichnung comitatus Fellensis 
für den bereich des damaligen Hochgerichts Fell gezogen werden, die nun 
vor allem dessen rechtsstellung gegenüber dem umliegenden kurtrierischen 
Gebiet herausheben sollte. Deshalb wurde die Grafschaft nach 1613 als 

1006 lHaKo best. 211 nr. 1980.
1007 lHaKo best. 211 nr. 2846.
1008 lHaKo best. 211 nr. 2848.
1009 lHaKo best. 211 nr. 2847.
1010 lHaKo best. 211 nr. 2848.
1011 lHaKo best. 211 nr. 2848.
1012 lHaKo best. 211 nr. 2917.
1013 mGH D mer. 1 nr. 29.
1014 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 68.
1015 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 92.
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förmliches reichslehen betrachtet und durch sie hatte noch 1641 St. maximin 
auf dem regensburger reichstag auf der rheinischen prälatenbank Sitz und 
Stimme erhalten, bis 1669 St. maximin die kurtrierische landeshoheit über 
sie anerkennen musste.1016

infolge des Fehlens dieses ortes in den besitzlisten der Könige arnulf, 
zwentibold und Karls des einfältigen kann aus der restitution der villa ad 
valles 966 durch otto i. an die abtei geschlossen werden,1017 dass das Kö-
nigtum Fell zuvor längere zeit hindurch der abtei wieder entzogen hatte. 
in der Folgezeit wurde der ort zunächst nur in einigen auf die namen der 
ottonischen und salischen Könige erfolgten Fälschungen erwähnt, weshalb 
einzelheiten zu den Feller Klostergütern erst seit dem 12. Jahrhundert bekannt 
sind, etwa dass hier um 1129 St. maximin einen untervogt eingesetzt hat1018 
und dass um 1171 die maximiner Küsterei mehrere Güter am ort besaß.1019 
einen wirklichen überblick über den Feller Klosterbesitz ermöglicht je-
doch erst das urbar um 1200.1020 laut ihm umfasste die gesamte Villikation 
49 mansen, von denen 18 verlehnt waren, im Dorf selbst 19 mansen, darunter 
3½ verlehnte, 29 Hofstellen (curtes), 1 mühle und eigenland von 48 morgen 
in 7 Fluren sowie weitere mansen zu lörsch, riol und Fastrau. Darunter 
waren 20 der abtei zinspflichtige mansen, bei denen ihre inhaber und deren 
leistungen genauer aufgeführt wurden. außerdem bezog hier der maximiner 
Kustos von den inhabern zweier Häuser und von zwölf benefitia genannten 
und vom Hofmann des Klosters beaufsichtigten Gütern größere einkünfte 
und leistungen, darunter zu lichtmess eine Kerze von sechs ellen. 

Weniger ausführlich ist das urbar hinsichtlich der zu Fell von der ab-
tei verausgabten lehen. Hier erwähnt es nur das Kirchenpatronat und die 
zehnten der ritterfamilie von esch,1021 die 1391 St. maximin von den erben 
der Familie von Schöneck zurückzukaufen suchte,1022 tatsächlich jedoch erst 
1593 von den Grafen von Sayn-Wittgenstein erwerben konnte.1023 Dagegen 
berücksichtigte das urbar nicht den Feller besitz zahlreicher anderer im 
13. und 14. Jahrhundert erwähnter adelsfamilien, der größtenteils ebenfalls 

1016 Hierzu Denkschrift um 1785 in lHaKo best. 211 nr. 2593.
1017 mGH D o i nr. 314.
1018 mub 1 nr. 463; zu diesem tiebaldus auch Kölzer, Studien, S. 300 anm. 236.
1019 nolden, urbar, S. 81 f.
1020 nolden, urbar, S. 42 f., S. 80 f., S. 104 f. und S. 136–138.
1021 nolden, urbar, S. 150.
1022 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 59, und nr. 471.
1023 lHaKo best. 211 nr. 2552.
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Klosterlehen war und den die abtei gelegentlich erwerben konnte, bei-
spielsweise unter abt bartholomäus (1217–1231) die Güter des ulrich von 
Fell,1024 um 1287 die lehensgüter des Wilhelm von Fastrau1025 oder um 1293 
den besitz der Hadewig von Fell.1026 offenbar gelang der abtei in Fell und 
den umliegenden orten dank ihrer hier nie bestrittenen Grundherrschaft 
und Gerichtsbarkeit, ihren eigenbesitz bis zum 16. Jahrhundert erheblich 
zu verdichten. abgeschlossen wurde der prozess allerdings nie. in den ur-
kunden des Klosters1027 wie im lehensspiegel Scheckmanns um 1527 finden 
sich zu Fell und umgebung noch lange mehrere adelige lehen,1028 die, wie 
beispielsweise der Goldmachers Erbe genannte Komplex, erst 1724 aufgekauft 
werden konnten.1029

ein natürlicher Herrschafts- und Wirtschaftsmittelpunkt stand der abtei 
zumindest seit dem frühen 14. Jahrhundert1030 in der Feller burg im ortsteil 
oberfell zur Verfügung, deren Gesamtanlage nach ihrem umbau um 1780 
noch erhalten ist.1031 neben ihr spielte der als Gutshof des hier schon früh 
reich begüterten St. elisabethhospitals entstandene Feller Hof, der 1701 noch-
mals renoviert wurde, nur eine geringe rolle.1032 Die Feller burg diente der 
abtei sowohl als amtsgebäude wie als Wirtschaftshof. zur Wahrnehmung 
des Hochgerichts hatte St. maximin hier neben dem Hochgerichtsmeier 
zeitweise auch einen burggrafen eingesetzt1033 und unterhielt in deren turm 
ein Gefängnis, das hierzu auch für den Sprengel des Hochgerichts Detzem 
diente.1034 Für die Gesamtwirtschaft des Klosters war die burg wichtig, weil 
es in ihr mit Hilfe der allerdings häufiger bestrittenen Verpflichtung der Feller 
einwohner zu Fuhrdiensten die Getreidezehnten der umliegenden Dörfer 
einlagern und vermarkten konnte.1035

1024 Stabitr Hs 1634/394, fol. 151.
1025 lHaKo best. 211 nr. 2539 und nr. 2118, S. 294 f.
1026 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 292 f.
1027 Hierzu Stabitr Hs 1644/380, S. 691–805.
1028 Stabitr Hs 1643a/387.
1029 lHaKo best. 211 nr. 1610.
1030 Staarchtr best. u nr. 37.
1031 Kunstdenkmäler des landkreises trier, S. 110.
1032 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 50 und S. 282, nr. 2539 sowie nr. 2118, S. 292 f., 

S. 305 und S. 319 f.
1033 So 1565 in lHaKo best. 211 nr. 2690.
1034 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1041 f., und nr. 2644.
1035 beispielsweise 1526: lHaKo best. 211 nr. 1024 und 1793: best. 1c nr. 6960.
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Weitere für die Geschichte der abtei aus den burggebäuden sich erge-
bende aspekte können hier nur angedeutet werden, etwa dass sie von 1416 
bis 1428 das zentrum der Vermögensverwaltung Heinrichs von Sayn nach 
seiner resignation als maximiner abt waren,1036 dass auch abt lamprecht 
1446 sie als aufenthalt nach seinem rückzug aus St. maximin vorsah1037 
oder dass sie um 1610 als aufenthaltsort der maximiner mönche beliebt 
waren1038 und nach der zerstörung der abteigebäude 1674 dem Konvent für 
kurze zeit als aufenthalt dienten, bis der französische befehlshaber auch sie 
einäschern ließ.1039 Schließlich dürfte es weniger die Konzentration der Güter 
des abtes in der Feller region gewesen sein als die durch die burg vorhan-
denen räumlichkeiten, die sie als Sitz des Kellerars des abtes bestimmten. 
Dieses Klosteramt, das gewöhnlich durch einen zumeist als Kellerar von Fell 
bezeichneten Konventualen besetzt war, ist von 1433 bis um 1600 nachzu-
weisen.1040 Von 1780 bis 1782 ließ abt Wittmann, der als bestandteil seiner 
titulatur sich häufig als burggraf von Fell bezeichnete, die burg mit einem 
aufwand von 20 000 rtl. neu erbauen,1041 sicherlich nicht aus Gründen der 
wirtschaftlichen rentabilität, sondern als Demonstrationsobjekt der macht 
und der unabhängigkeit seines Klosters. in der burg lag auch die Kapelle 
St. margaretha, die, mit mehreren messstiftungen ausgestattet, von 1333 bis 
nach 1433 von einem vom maximiner abt zu präsentierenden Kaplan betreut 
wurde.1042 Der päpstliche nuntius inkorporierte sie 1476 in das Vermögen der 
abtei.1043 Dennoch war sie um 1508 nochmals mit einem Kaplan besetzt.1044 
eher beiläufig erwähnt sei die Feller burg schließlich als Deponierungsort der 
vom Kloster als überflüssig erachteten archivalien wegen ihrer Weitläufigkeit. 
Hierdurch hat sich die Serie der maximiner Hexenprozesse erhalten, die, wie 

1036 Stabitr Hs 1626, S. 1112.
1037 Stabitr Hs 375, S. 79 f.
1038 Stabitr Hs 1644/375, S. 1018.
1039 lHaKo best. 701 nr. 85.
1040 Siehe § 17.3.4. ämter der Wirtschaftsverwaltung.
1041 So Stabitr Hs 1652b/948b; 1788 bezifferte in lHaKo best. 1c nr. 19077 ein 

Konventsteil die Kosten für das Gebäude, das der abt nur aus ruhmsucht habe 
aufführen lassen und für das 7000 bis 8000 rtl. genügt hätten, sogar auf 50 000 rtl.

1042 1333: Staarchtr best. u nr. 37 und lHaKo best. 211 nr. 329; 1390 ernannte der 
abt diesen Kaplan zum pfarrer von oberemmel, siehe rep. Germ. 2,1 Sp. 551 f.; 
erwähnt wurde der Kaplan nochmals 1433, siehe n5 und n6: oktober 17.

1043 lHaKo best. 211 nr. 690.
1044 lHaKo best. 211 nr. 901.
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bei den meisten anderen institutionen, sonst sicherlich im 18. Jahrhundert 
oder bei der Säkularisierung kassiert worden wäre.

Die Klostergüter zu Fell waren seit 1332 vogteifrei, nachdem die Herren 
von Schönburg nach Vermittlung der mit ihnen verwandten Familien von 
braunshorn, der der damalige abt Dietrich ii. (1305–1352) angehörte, sowie 
von Dhaun, der einst abt Heinrich iV. (1258–1282) entsprossen war, auf ihre 
ansprüche verzichtet hatten.1045 neben dem Hofgericht ist das Feller Hoch-
gericht erst 1509 wirklich bezeugt1046 und setzte sich unter dem Vorsitz des 
maximiner oberschultheißen oder amtmanns aus den Schöffen des ortes 
Fell sowie weiterer 14 Dörfer zusammen. eine beschreibung seiner juris-
diktionellen und administrativen tätigkeit auf Grund der hier recht späten 
Hochgerichtsweistümer würde den rahmen der monographie sprengen.1047 
Schwere Schäden erlitt das Dorf durch die auseinandersetzungen zwischen 
der abtei und Kurtrier nach 1623. Schon 1617 hatte der erzbischof hier die 
erhebung von landes- und reichssteuern beansprucht.1048 im Dreißigjäh-
rigen Krieg wurden das Dorf und die burg zum bevorzugten Quartier der 
kurtrierischen,1049 aber auch schwedischen truppen, deren König Gustav adolf 
1632 den Wild- und rheingrafen otto de iure belli mit der Herrschaft Fell 
belehnte.1050 Der 1669 zwischen Kurtrier und der abtei gefundene Vergleich 
beließ das Hochgericht Fell als eine einheit, in der St. maximin die Grund- 
und Hochgerichtsbarkeit allein zuerkannt und dem Kurstaat die landeshoheit, 
das besteuerungsrecht und die Huldigung zugesprochen wurden.1051 um 1720 
umfassten die eigenländereien der burg etwa 22 morgen äcker und 36 morgen 
Wiesen und Gärten, des Feller Klosterhofs 72 morgen äcker und 5 morgen 
Wiesen.1052 Das Kloster bewirtschaftete über 36 000 Weinstöcke und erhielt 
abgaben aus etwa 200 000 Stöcken. Diese erträge erbrachten in den Jahren 
nach 1762 im Schnitt 23 Fuder Wein,1053 was ungefähr 9,3 % der gesamten 
Weinernte der abtei entsprach. Da zu Fell jährlich auch etwa 16 malter Korn 

1045 lHaKo best. 211 nr. 322.
1046 lHaKo best. 211 nr. 907.
1047 Vgl. hierzu: endesfelder, Hochgericht im mittelalter, S. 192–195, sowie 

Schuhn, Hochgericht zu Fell, S. 132–137.
1048 lHaKo best. 211 nr. 1394 f.
1049 So 1622 in lHaKo best. 1c nr. 16234; 1627 in best. 1c nr. 9844; 1633 in best. 

211 nr. 1428–1429.
1050 lHaKo best. 36 nr. 1736.
1051 lHaKo best. 211 nr. 2533.
1052 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 363–409.
1053 Stabitr Hs 1652b/948b.
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an zehnten1054 und an Grundzinsen 22 malter Korn und 8 malter Hafer zu 
entrichten waren,1055 beschwerte sich 1793 die hochverschuldete Gemeinde 
beim erzbischof und schlug ihm statt der alten rechtsansprüche der abtei 
für künftige abgaben ein neues berechnungsverfahren vor.1056

Weitere einrichtungen zu Fell waren die bereits im urbar um 1200 er-
wähnte mühle der abtei,1057 deren jährliche pacht sich zwischen 1661 und 
1788 von jährlich 5½ auf 10 malter Korn und einem Schwein steigerte,1058 
sowie die Kirche St. martin. Sie lag im ortsteil niederfell, erhielt 1431 einen 
neuen chor sowie 1631 ein neues Schiff1059 und war zunächst eine Filiale der 
alten Großpfarrei St. laurentius zu longuich, weshalb sie in den pfarrei-
verzeichnissen 1140 und im urbar um 1200 nicht erwähnt wird. Da sie im 
14. Jahrhundert ständig mit einem Geistlichen besetzt war, der die Kapelle 
zu Fastrau mit verwaltete und den bereits 1438 das basler Konzil als pfarrer 
bezeichnete,1060 gehörte sie schon damals in die Kategorie der sogenannten 
Halbmutterkirchen.1061 erst um 1560 wurde sie als selbständige pfarrei auch 
formal aus dem longuicher pfarrverband gelöst. ein Drittel ihres Kirchen-
zehnten gehörte bis zu seiner einlösung 1593 durch die abtei1062 verschie-
denen adelsfamilien.1063

2. Hofgericht F a s t r a u : Die zwischen longuich und Fell gelegene Sied-
lung Fastrau (ca. 10 km ö. trier) war wirtschaftlich und verwaltungsmäßig 
immer bestandteil des Feller Hofverbands. laut dem urbar um 1200 gehörten 
der abtei hier 7½ mansen, von denen 2 verlehnt waren, sowie dem Kustos 
des Klosters 14 Weinberge, die ihm bis auf eine ausnahme die Hälfte ihres 
ertrags schuldeten.1064 einen Hof scheint hier St. maximin nicht unterhalten 
zu haben, wohl aber der Kustos ein Wirtschaftsgebäude.1065 Dennoch waren 
die Klosteruntertanen zu Fastrau später beim Feller Hochgericht nominell 
durch ein eigenes Hofgericht vertreten, das freilich kaum wirklich in er-

1054 lHaKo best. 1c nr. 6960.
1055 lHaKo best. 211 nr. 2694.
1056 lHaKo best. 1c nr. 6960.
1057 nolden, urbar, S. 43 und S. 105.
1058 lHaKo best. 211 nr. 2700.
1059 Kunstdenkmäler des landkreises trier, S. 110.
1060 lHaKo best. 211 nr. 2119, 427–430.
1061 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 113–116.
1062 lHaKo best. 211 nr. 1315–1316.
1063 lHaKo best. 2119, S. 411–435.
1064 nolden, urbar, S. 43 und S. 140.
1065 Stabitr Hs 1634/394, fol. 80r–81v.
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scheinung trat. zu seinem bereich gehörten Hofländereien, die an einzelne 
einwohner gegen ein Viertel ihrer erträge verpachtet waren.1066 Sie hatten 
um 1720 einen umfang von 26 morgen ackerland, 55 morgen Wildland und 
3 morgen Wiesen.1067 Hieraus bezog St. maximin jährlich 2,7 Fuder Wein, 
jeweils 2,7 malter Hafer und Korn sowie von der Gemeinde 5½ malter Korn 
für Viehtriebsrechte.

3. Hofgericht L o n g u i c h  und K i r s c h : Wie die meisten anderen 
ortschaften an der mittelmosel sollen auch longuich und Kirsch (ca. 10 km 
nö. trier), früher zwei räumlich getrennte Siedlungen, die zusammen jedoch 
eine Gemeinde bildeten, laut der Dagobertfälschung als bestandteile des 
Königshofs Detzem an St. maximin gefallen sein.1068 außer dem schon 1140 
von papst innozenz ii. erwähnten patronat über die pfarrkirche1069 besaß 
zu longuich die abtei laut dem urbar um 1200 6½ (in der ältesten Fassung 
16½) parzellen salischen landes, 17 mansen, von denen 4½ verlehnt waren, 
weitere mansen und Weinberge in der umgebung sowie zwei mühlen.1070 
Der Kustos des Klosters hatte hier aus mehreren landstücken bestehende 
Güter mit einem eigenen Hofmann,1071 während die abtei weitere 5½ mansen, 
2 landstücke mit 10 morgen, 1 Kelter und den zehnten verlehnt hatte.1072

auch wenn später die Stellung des maximiner abtes als Grund- und 
Hochgerichtsherr zu longuich nie bestritten wurde, scheinen hier noch 
lange die Klosterlehen den eigenbesitz der abtei an umfang und einkünften 
übertroffen zu haben. So kannte das Schöffenweistum vom Februar 1409 
neben dem meierhof des abtes sieben weitere, zumeist dem regionalen 
adel gehörende Höfe, die zusammen das Hofgericht bildeten,1073 und das 
Weistum von 1509 noch sechs solcher Höfe.1074 ein überblick über sie und 
über ihre häufig wechselnden besitzer, etwa die Herren von Schmidtburg, 
Kratz von Scharfenstein, dann die Grafen von rödelheim, von Geisspitzheim, 
bentzerath, merl und den plait von longuich ist hier nicht möglich. auch 
das nonnenkloster St. irminen besaß zu Kirsch nicht nur einen eigenen zu 

1066 Hierzu Stabitr Hs 1644/376, S. 816–842.
1067 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 411–436.
1068 mGH D mer. 1 nr. 29.
1069 mub 1 nr. 516.
1070 nolden, urbar, S. 41 f. und S. 103 f.
1071 nolden, urbar, S. 83 und S. 140.
1072 nolden, urbar, S. 150.
1073 lHaKo best. 211 nr. 533.
1074 lHaKo best. 211 nr. 907.
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ihrem Hofverband zu issel gehörenden Hof und war dadurch mitglied des 
longuicher Hofgerichts,1075 sondern auch mehrere Grundstücke zu lon-
guich, die es 1301 teilweise St. maximin verkaufte,1076 sowie eine später an 
die Herren von Geisspitzheim verlehnte mühle, die um 1633 zerstört und 
danach abgebrochen wurde.1077 Die zentralisierung der abteigüter im ort 
wurde zunächst auch durch die Sondervermögen der Klosterinstitutionen 
behindert. Die im urbar ausführlicher beschriebenen Güter der Kusto-
die, deren Hörige um 1147 vergeblich versucht hatten, ihre dem Kustos 
schuldigen Wachslieferungen durch Geldzahlungen zu ersetzen,1078 wurden 
letztmalig 1342 erwähnt.1079 länger geschieden vom allgemeinen Klostergut 
waren die zahlreichen seit der mitte des 13. Jahrhunderts vom maximiner 
St. elisabethhospital erworbenen Weineinkünfte, renten und liegenschaf-
ten zu longuich.1080 aufgehoben war diese trennung jedoch im 16. und im 
17. Jahrhundert, auch wenn der maximiner abt damals die Hospitalsgüter 
formal noch immer als provisor beziehungsweise prokurator des Hospitals 
verpachtete.1081 unglaubwürdig ist die erklärung der abtei 1765 anlässlich 
der rekonstruktionsbemühungen des Hospitalsfonds durch den trierer 
erzbischof, diese liegenschaften hätten nur einen umfang von 10 morgen, 
von denen der Klosterhof ein Drittel der erträge erhalte.1082

obwohl zu longuich die Quellen eine Quantifizierung der Güter des 
Klosters und seiner institutionen sowie des adels erst spät erlauben, ist 
doch unverkennbar, dass die maximiner äbte schon früh große Geldsummen 
in den rückkauf von lehensgütern investierten und hierbei so erfolgreich 
waren, dass um 1720 der größte teil der ländereien ihnen abgabepflichtig 
war und ihre Hofgüter hinsichtlich ihrer Größe die Gesamtheit der übrigen 
Höfe übertrafen.1083 Solche aufkäufe sind 1269 hinsichtlich der lehensgüter 
und Vogteianteile der Herren von Feltz (laroche) im luxemburger land zu 

1075 So 1397 in Heidelberg, ub urk. nr. 155.
1076 Staarchtr best. ta 62 nr. 19.
1077 lHaKo best. 211 nr. 1559.
1078 mub 2 nr. 596.
1079 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 302v–305r.
1080 allgemein: lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 48; einzelnachweise ferner in: mub 3 

nr. 1376, lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1078 f., S. 1083 f. und S. 1599 f., sowie 
best. 211 nr. 2118, S. 267 und S. 293.

1081 Staarchtr best. ta 62 nr. 76 und nr. 79; lHaKo best. 211 nr. 2892.
1082 lHaKo best. 1c nr. 9843.
1083 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 195–274.
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longuich überliefert,1084 1343 für die lehensgüter der trierer Schöffenfamilie 
tristand,1085 1391 für die zehntanteile der Familie Schöneck,1086 1396 für den 
ursprünglich an die Familie Helfenstein-Spurkenburg verlehnten vierten teil 
des zehnten,1087 1467 für ein weiteres achtel dieses zehnten von der Familie 
Schwarzenburg,1088 1593 für das bisher den Grafen von Sayn-Wittgenstein 
gehörende zehntdrittel,1089 1769 für die lehen der Familie Geisspitzheim1090 
und 1786 für die früheren lehensgüter der Kratz von Scharfenstein.1091 um 
1785 umfasste der Klosterhof 51 morgen äcker, 19 morgen Wiesen und 
101 morgen Wildland, unterhielt 43 000 Weinstöcke und erhielt von weiteren 
155 000 Stöcken abgaben,1092 wodurch St. maximin im Jahresdurchschnitt 
48 Fuder Wein oder 19 % seiner Gesamternte erhielt.1093 auf Grund ver-
schiedener zehnt-, Vogtei- und Grundzinsrechte hatte das Kloster damals 
auch anspruch auf jährlich 54 malter Korn und 13 malter Hafer, erhielt 
aber infolge des Widerstandes der longuicher einwohner nur 32 malter 
Korn und 11 malter Hafer.1094 Hintergrund der ertragsminderung bildete 
ein im 18. Jahrhundert fast permanenter zehntstreit zwischen der Gemeinde 
und dem Kloster sowie die auseinandersetzung um die Viehtriebsrechte der 
abtei in den Gemeindeländereien.1095 Denn obwohl die zunächst durch He-
xenverfolgungen und die Kriegsereignisse des 17. Jahrhunderts ausgedünnte 
longuicher bevölkerung im 18. Jahrhundert wieder stärker angewachsen1096 
und dadurch eine intensivierung der landnutzung einhergegangen war, 
hatte in dieser zeit St. maximin seine Schafherden erheblich vergrößert.1097 
als Klosterhof benutzte die abtei seit dem 17. Jahrhundert den burghof 
der Herren plait von longuich. er stand an der Stelle eines Hauses ne-
ben dem alten Klosterhof bei der Kirche. mit ihm hatte 1370 abt rorich 

1084 Wampach 4 nr. 94.
1085 lHaKo best. 211 nr. 353.
1086 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 59.
1087 lHaKo best. 211 nr. 485.
1088 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 324.
1089 lHaKo best. 211 nr. 1315.
1090 lHaKo best. 211 nr. 2794.
1091 lHaKo best. 211 nr. 2794.
1092 lHaKo best. 211 nr. 2108.
1093 Stabitr Hs 1652b/948b.
1094 lHaKo best. 211 nr. 2782.
1095 lHaKo best. 56 nr. 2601 und best. 211 nr. 2782.
1096 zahlen in Kunstdenkmäler des landkreises trier, S. 194 f.
1097 lHaKo best. 276 nr. 2592.
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den Gerhard, genannt Plaeth, belehnt, der durch seine Schwester mit dem 
1352 verstorbenen abt Dietrich ii. von braunshorn verwandt war1098 und 
selbst nach 1374 für etwa acht Jahre das amt des maximiner Schultheißen 
bekleidete.1099 Dessen gleichnamiger nachfahr, von 1500 bis 1511 ebenfalls 
(ober-)Schultheiß von St. maximin, hatte das Haus zu einer burgförmigen 
Viereckanlage ausgebaut.1100 nach dem rückfall der burg infolge des aus-
sterbens des Geschlechts der plait ließ sie um 1714 abt nicetius umbauen 
und durch eine barocke Flügelanlage erweitern. im pachtvertrag von 1722 
waren größere teile der neuen baulichkeiten für den längeren aufenthalt 
von Konventualen zu longuich reserviert.1101

als früheste Vögte über die Klostergüter zu longuich erscheinen nach 
den Herren von bettingen1102 die Herren von Feltz (laroche), die 1269 mit 
ihrem besitz zu longuich auch die Vogtei der abtei verkauften,1103 1353 
jedoch wiederum als Vögte die Hofleute des Klosters zu longuich von der 
teilnahme an dem alle drei Jahre stattfindenden Vogteigericht befreiten.1104 
Danach fielen zumindest teile der Vogtei an die Herren von Schmidtburg, die 
sie der abtei 1388 gegen 1200 mainzer fl. verpfändeten1105 und sie im gleichen 
Jahr dem Kloster förmlich übergaben.1106 Deshalb bestimmte abt rorich die 
Vogteieinkünfte für fünf propinationen des Konvents.1107 Jedoch kauften 1409 
die Schmidtburger ihren anteil als lehen des Klosters zurück,1108 während 
einen anderen teil der Vogtei, der von den Herren von Feltz 1450 an die von 
bellenhausen gekommen war, 1497 abt otto erwerben konnte.1109 nachdem 
die erben der Herren von Schmidtburg ohne zustimmung des maximiner 
abtes als lehensherrn ihren anteil zunächst 1671 dem trierer erzbischof 
hatten abtreten wollen und danach dem trierer lambertiseminar verpfändet 

1098 lHaKo best. 211 nr. 258.
1099 lHaKo best. 211 nr. 409.
1100 Kunstdenkmäler des landkreises trier, S. 194 f.
1101 lHaKo best. 211 nr. 2801.
1102 lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 166 f.
1103 Wampach 4 nr. 94.
1104 lHaKo best. 211 nr. 372.
1105 lHaKo best. 211 nr. 445.
1106 Staarchtr best. b nr. 18.
1107 n5: 6. mai, 22. Juni, 2. Juli, 21. oktober und 21. november.
1108 lHaKo best. 211 nr. 535.
1109 lHaKo best. 211 nr. 797.
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hatten, erwarb abt nicetius von dem Seminar 1709 auch die Schmidtburger 
Vogteigüter und rechte für 2184 rtl.1110

Für die Herrschaft im Dorf war die Vogtei jedoch ohne besonderes Ge-
wicht. Das älteste Weistum von 1397 räumte dem abt die Huldigung, alle 
Gerichtsbarkeit und ein allgemeines zehntrecht ein.1111 Von ihm waren nur 
die Güter des Vogts ausgenommen. an den Vogt sollten ferner ein Drittel 
der Gerichtsbußen und der erlöse aus der moselfähre des Klosters1112 und 
aus dem longuicher Weinzoll fallen.1113 allerdings räumte das Weistum von 
1409 den Vögten auch das recht zur erhebung von abgaben in den nicht 
zu den Hofgütern des Klosters gehörenden liegenschaften ein.1114 Spätere 
Weistümer sprachen ihm auch das ernennungsrecht des zehnters und des 
boten zu.1115 Weit gefährlicher für die maximiner Dorfherrschaft als solche 
Forderungen der Vögte wurde in der Folgezeit der anspruch der trierer 
erzbischöfe auf die Huldigung der einwohner1116 und nach 1671 auf die 
Heerschau,1117 nämlich auf das aufgebotsrecht bei Krieg, raub, mord oder 
brand. im 18. Jahrhundert entwickelte sich aus diesen Differenzen zwischen 
dem Kurstaat und der abtei ein nie beigelegter Streit um die regalien auf der 
mosel. Hauptsächlich machte er sich auf makabre Weise bei dem strittigen 
recht der bergung von in der mosel verunglückten personen bemerkbar, 
die nach ihrer seitens der abtei veranlassten bestattung auf dem longuicher 
Friedhof vom trierer militär mehrmals exhumiert und auf kurtrierischem 
Gebiet erneut beigesetzt wurden.1118

Wie longuich wurde auch das nahegelegene, heute mit longuich zu-
sammengewachsene Dorf Kirsch in der Dagobertfälschung als bestandteil 
des früheren Fiskus Detzem genannt. Danach bildete es mit longuich eine 
Gesamtgemeinde, zu dessen Villikation es im urbar um 1200 gehörte. außer 
dem bereits erwähnten, noch im 17. Jahrhundert vorhandenen Hof der nonnen 
von St. irminen1119 erwarb auch zu Kirsch das maximiner elisabethhospital 

1110 lHaKo best. 211 nr. 1624–1627.
1111 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 289v–294r.
1112 Hierzu bes. Stabitr Hs 1644/379, S. 155 und S. 423.
1113 zu ihm lHaKo best. 211 nr. 2601.
1114 lHaKo best. 211 nr. 533.
1115 So 1596 in lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1041–1059.
1116 zuerst 1581 und erneut 1601, lHaKo best. 56 nr. 1568.
1117 lHaKo best. 211 nr. 2528.
1118 lHaKo best. 56 nr. 2165, best. 1c nr. 19044–19045, siehe auch § 19.1. Das 

reich.
1119 lHaKo best. 213 nr. 200.
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größeren besitz. neben der mühle der nonnen zu longuich am Fellerbach 
besaß hier St. maximin laut dem urbar um 12001120 und wohl noch 1434 
zwei, später jedoch nur noch eine mühle.1121 Die bau- und reparaturpflicht 
an ihr oblag den longuicher untertanen, die sie nach ihrer zerstörung 1639 
durch die Kriegsereignisse wiederherstellen mussten.1122 Durch einen Vertrag 
zwischen St. maximin, den Herren von Geisspitzheim und den nonnen von 
St. irminen erhielt sie 1683 die Funktion als bannmühle auch für die nicht 
zur abtei gehörenden Hofleute. Die pacht für die mühle steigerte sich von 
6 maltern Korn und 3 fl. im Jahr 1659 auf 12 malter, ein 150-pfündiges 
Schwein, 12 Hühner sowie 2 malter Korn an die Herren von Geisspitzheim 
im Jahr 1778.1123

Vermutlich hat die abtei mit dem erwerb des Dorfes longuich auch dessen 
Kirche St. laurentius erhalten, den Sitz einer alten Großpfarrei mit Filialen 
in Kenn, issel und Kirsch sowie mit Halbmutterkirchen zu riol, die früh 
abgetrennt wurde, jedoch ihre zinspflichtigkeit gegenüber der abtei behielt, 
und zu Fell, die formal erst 1560 zur selbständigen pfarrei erhoben wurde.1124 
1238 inkorporierte erzbischof Dietrich von trier die pfarrei longuich der 
maximiner infirmarie, damit mit den einkünften des pfarrers, der jedoch 
einen genügend großen teil für sich behalten dürfe, die Kranken gepflegt 
werden könnten.1125 als selbständige einnahmen des pfarrers wurden 1360 
nach dessen langwierigen auseinandersetzungen mit dem damaligen infirmar 
und späteren abt rorich durch den trierer offizial die Kirchenzehnten zu 
issel sowie der kleine zehnt und die Weinzehnten aus bestimmten ländereien 
in der umgebung von longuich und Kirsch bestimmt, während alle anderen 
zehnten an die infirmarie fallen sollten.1126 auch wenn die longuicher Kir-
chenzehnten in den Heberegistern des 16. und 17. Jahrhunderts noch lange 
als census infirmarie oder census elemosine bezeichnet wurden,1127 stellten sie 
bereits im 15. Jahrhundert reguläre einkünfte des maximiner abtes dar, dessen 
präsentationsrecht des pfarrers und der beiden Vikare für die ebenfalls mit 
größeren Vermögensfonds ausgestatteten altäre St. Katharina und St. barbara 

1120 nolden, urbar, S. 42 und S. 104.
1121 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 204.
1122 lHaKo best. 211 nr. 2793.
1123 lHaKo best. 211 nr. 2793.
1124 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 113–116.
1125 mub 3 nr. 619.
1126 lHaKo best. 211 nr. 383.
1127 lHaKo best. 211 nr. 2782.
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nach 14081128 sehr häufig bezeugt ist.1129 Wegen ihrer hohen einkünfte war 
die longuicher pfarrstelle sehr begehrt und wurde im 15. Jahrhundert vom 
abt zunächst an den Siegelführer des trierer erzbischofs,1130 dann an einen 
Kanoniker von münstermaifeld,1131 hernach an zwei Familiare des papstes1132 
und schließlich an den Scholaster des Stifts pfalzel vergeben.1133 anfang des 
16. Jahrhunderts setzten die äbte dagegen mit Vorliebe angehörige ihrer 
wichtigsten Klosterbeamten ein,1134 nämlich des langjährigen maximiner 
Schultheißen Johann Hoffernagel (1480–1487) und des Gerhard plait von 
longuich (1500–1510). angesichts des einflusses der luxemburger Gesell-
schaft im 18. Jahrhundert auf die abtei und der luxemburger Fraktion im 
Konvent war es nicht verwunderlich, dass der zu luxemburg gebürtige paul 
pickart die pfarrei von 1739 bis 1793 innehatte, dem der luxemburger Johann 
Jakob ransonnet, zugleich pfarrer der durch St. maximin zu besetzenden 
pfarrei mamer, seit 1753 als Vikar des St. Katharinenaltars zur Seite stand, 
und dass 1793 infolge der mehrheitsverhältnisse im Konvent der bruder des 
maximiner bibliothekars Sandrat müller die pfarrei erhielt.1135

4. Hofgericht K e n n : Wie die meisten Güter an der mittelmosel dürfte 
auch Kenn (an der mosel, 8 km nö. trier) als bestandteil des Fiskus Detzem 
an die abtei gefallen, danach aber im 9. und 10. Jahrhundert im unterschied 
zu Fell und vielleicht auch zu longuich beim Kloster als bestandteil des 
Konventsguts verblieben sein.1136 in der ältesten und jüngsten Fassung des 
urbars um 1200 umfasste die stattliche Villikation 24 morgen eigenland 
und 4 morgen Wiesen, 1 Salgut mit 3 morgen und 1 verkauftes allodgut mit 
9 morgen sowie an zinsgütern 17½ mansen, von denen 7½ verlehnt waren 
und 9½ als medimansi bezeichnet wurden.1137 auch danach blieben die Grund-
herrschaft und sämtliche Gerichtsrechte des Dorfs, dessen Schöffen erstmals 
1266 erwähnt wurden,1138 in Händen der abtei, die es im 14. Jahrhundert 

1128 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 19 und S. 145.
1129 Vor allem in lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 531–566.
1130 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 19 und S. 38.
1131 rep. Germ. 9,1 nr. 2957.
1132 rep. Germ. 9,1 nr. 2295 und nr. 5109.
1133 lHaKo best. 2119, S. 553–556.
1134 So lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 182 und fol. 184.
1135 lHaKo best. 276 nr. 3269; mersch, biographie nationale 10, S. 513.
1136 mGH D arn nr. 114; mGH D zw nr. 14 und recueil des actes de charles iii 1 

nr. 69.
1137 nolden, urbar, S. 41 und S. 103.
1138 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 779 f.
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ihrem Hochgerichtsverband Fell zuordnete. Schon im urbar wurden mehrere 
inhaber von lehensgütern zu Kenn genannt1139 und wie zu longuich dürfte 
im 13. und 14. Jahrhundert auch hier der lehensbesitz umfangreicher als die 
Hofgüter gewesen sein. Der anspruch der zu Kenn heimischen ritterfamilie 
von Guntreve wurde 1266 zwar beschnitten,1140 doch blieb sie im besitz des 
Guntreve genannten, mit renten und zinsen ausgestatteten lehensbezirks 
mit einem eigenen Jahrgeding außerhalb des Hofverbandes.1141 im 16. und 
17. Jahrhundert war das lehen im besitz mehrerer auswärtiger adelsfamili-
en, bevor es die abtei nach 1700 aufkaufen konnte.1142 Daneben wurden als 
lehensträger der abtei zu Kenn eine Vielzahl kleinadliger Familien genannt 
(u. a. von Wolff, von breitscheid, von Kell, von enschringen, von Sötern, 
von Hansen und von Weiler),1143 darunter im 14. Jahrhundert einige trierer 
Schöffenfamilien, etwa die Scholer und tristand, die von Kell zeitweilig den 
ganzen ortszehnten besaßen, bis ihn St. maximin 1335 und 1339 wieder er-
werben konnte.1144 auch hier bemühte sich die abtei um den rückkauf der 
lehen, doch scheinen ihre Hofgüter vor 1700 nie eine mit anderen Dörfern 
vergleichbare Geschlossenheit erreicht zu haben.

nach den seit 1392 erhaltenen Weistümern besaß der abt als Grund- und 
Hochgerichtsherr zu Kenn einen freien Hof mit asylrecht.1145 er bestellte 
den meier, die Schöffen sowie die drei Jahrgedinge der Hofleute und an ihn 
fielen der große zehnt und zwei Drittel der Gerichtsbußen. Das restliche 
Drittel stand dem Vogt zu, dem die bestellung des zehnters und des boten 
oblag und der alle drei Jahre ein Vogteigericht hielt. Von diesem hatte er 
jedoch 1359 die Hofleute des Klosters befreit.1146 er erhielt von den ein-
wohnern jährlich 30 malter Korn und 12 fl. und nahm vor der organisation 
der klösterlichen amtsverwaltung ende des 15. Jahrhunderts im auftrag der 
abtei auch einen teil der Hochgerichtsbarkeit wahr. Vögte waren zunächst 

1139 nolden, urbar, S. 150.
1140 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 779 f.; vgl. lamprecht, Deutsches Wirtschaftsle-

ben 3 nr. 38.
1141 Hierzu und zum Folgenden: Hilgers, cannis Kenn, S. 61 f.; lHaKo best. 211 

nr. 539 und Grimm, Weisthümer 2, S. 310–315.
1142 lHaKo best. 211 nr. 827, nr. 1143, nr. 1192, nr. 1246, nr. 1329, nr. 1502, 

nr. 1554, nr. 1613 und nr. 1829.
1143 Siehe allgemein Stabitr Hs 1644/358, S. 809–910, sowie zahlreiche lehensbriefe 

und -reverse in lHaKo best. 211.
1144 lHaKo best. 211 nr. 336 und nr. 350.
1145 lHaKo best. 211 nr. 465; Grimm, Weisthümer 6, S. 545–549.
1146 lHaKo best. 211 nr. 372.
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die Grafen von luxemburg, untervogt 1135 möglicherweise bereits der in 
der Vogteiordnung des Grafen Konrad genannte tibaldus von bettingen,1147 
danach die luxemburger Herren von Feltz, denen die Herren von bettingen 
die Vogtei weiterverliehen hatten.1148 als solche wurden sie in den urkunden 
von 1269 bis nach 1430 bezeichnet.1149 nach 1500 folgten ihnen die Herren 
von Sierck, Geisspitzheim und Sötern.1150 um 1557 erwarben die Herren 
von Schmidtburg die Hälfte der Vogtei,1151 die St. maximin 1707 schließlich 
zurückkaufen konnte,1152 während nach 1670 die andere Hälfte als Folge der 
Söternschen Händel im Kurstaat nicht mehr geltend gemacht wurde.

Der besitz der abtei entwickelte sich zu Kenn daher mit einer gewissen 
Verzögerung und blieb auch nicht ohne rückschläge. auf dem Höhepunkt 
der monastischen und zugleich der finanziellen Krise des Klosters war es 
1424 zur Veräußerung des ganzen Dorfes um 3750 fl. an die trierer Kartause 
St. alban gezwungen, unter Vorbehalt des rückkaufs sowie der Gerichts- 
und lehenshoheit.1153 nach der Konsolidierung der innerklösterlichen und 
wirtschaftlichen zustände konnte abt antonius das Dorf 1480 um diese 
Summe sowie zwei weitere von den Kartäusern erworbene Güter um 800 fl. 
zurückkaufen.1154 laut der Güterrenovation um 1484 hatten die dem Kloster 
zinsbaren ländereien wieder einen umfang von 422 morgen und die abtei 
konnte mit einkünften von jährlich fast 50 maltern Korn rechnen.1155 ein-
bezogen in diese renovation waren die auch zu Kenn recht beträchtlichen 
ländereien des St. elisabethhospitals,1156 die es zeitweilig durch seinen Hof 
zu Kevenich bewirtschaftet hatte und deren Größe 1765 mit 45 morgen 
angegeben wurde.1157 auch in der Folgezeit verpfändete die abtei mehrmals 
größere einkünfte in dem Dorf, so 1509 an den trierer Fiskalprokurator 
Heinrich pergener,1158 1596 an den pauliner Kanoniker und erzbischöflichen 

1147 mub 1 nr. 483.
1148 lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 166 f., und nr. 2101, S. 180.
1149 Wampach 4 nr. 94; lHaKo best. 211 nr. 372, nr.  539 und nr. 2101, S. 180.
1150 lHaKo best. 211 nr. 1192, nr. 1273, nr. 2860; best. 54S nr. 1524 und nr. 1525.
1151 lHaKo best. 211 nr. 2743.
1152 lHaKo best. 211 nr. 1624–1627.
1153 lHaKo best. 211 nr. 2747.
1154 lHaKo best. 211 nr. 702.
1155 Stabitr Hs 1641/389, fol. 132r–133r.
1156 toepfer, urkundenbuch Hunolstein 3, S. 197–199; lHaKo best. 211 nr. 2122, 

S. 47, ferner nr. 272, nr. 2118, S. 244 f. und S. 296, sowie nr. 2744.
1157 lHaKo best. 1c nr. 9843.
1158 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 113 f.
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Siegelführer Johann colmann1159 und 1598 an den trierer Schöffen Georg 
Dierdorf.1160 Diese pfandschaften konnten jedoch alle abgelöst werden. laut 
der Güterrenovation von 1680 verfügte die abtei daher neben dem jährli-
chen Grundzins von 24 maltern Korn wieder über stattliche einnahmen 
aus zehnten, pachten und lehensgeldern.1161 1787 besaß hier St. maximin 
an Hofgütern 303 morgen ackerland, 33 morgen Wiesen und 61 morgen 
Wildland.1162 aus den zu ihnen gehörenden 31 000 Weinstöcken sowie aus 
den abgaben der zehntpflichtigen Weinberge erhielt die abtei nach 1762 im 
Jahresdurchschnitt etwa 25 Fuder Wein,1163 was 10 % der gesamten maximiner 
Weineinkünfte entsprach.

als Herrschafts- und Wirtschaftsmittelpunkt stand der abtei auch hier 
zunächst eine burg zur Verfügung, die sie im frühen 18. Jahrhundert jedoch 
aufgab und niederreißen ließ.1164 ihre Funktionen hatte vermutlich schon 
längere zeit zuvor ein größerer, mit einem bering versehener Wirtschaftshof 
im Dorf mit nutzungsgebäuden übernommen, den die äbte zwischen 1727 
und 1739 offensichtlich in mehreren anläufen erneuerten und mit barocken 
ausstattungen versahen.1165 Die erstmals 1266 erwähnte Kapelle St. margare-
the zu Kenn blieb bis ins 19. Jahrhundert Filiale der pfarrei longuich.1166 Sie 
verfügte über einen gewissen Vermögensfonds1167 und wurde in der regel 
von einem Vikar betreut.1168

5. Hofgericht I s s e l : Die umstände des erwerbs des Dorfes issel (an der 
mosel, 9 km nö. trier) durch St. maximin – neben pölich und lörsch die 
einzige Siedlung am nördlichen moselufer im abteibesitz und gleichsam eine 
enklave in der alten prümer Grundherrschaft mehring-Schweich1169 – sind 
ungewiss, da es im Dagobertspurium nicht genannt ist. laut den umfangrei-
chen ausführungen der mittleren und jüngeren Fassung des urbars um 1200 
besaß hier die abtei einen Hof mit 6½ mansen, zu dem neben 2½ Höfchen 
(curtillae) und eigenland von 20 morgen zu issel selbst mehrere landstücke 

1159 Staarchtr best. r nr. 26.
1160 Staarchtr best. n nr. 24.
1161 lHaKo best. 211 nr. 2601.
1162 lHaKo best. 211 nr. 2108.
1163 Stabitr Hs 1652b/948b.
1164 Hilgers, cannis Kenn, S. 61 f.
1165 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,2, S. 160 f.
1166 Heidelberg, ub urk. nr. 188.
1167 lHaKo best. 211 nr. 1067.
1168 Hilgers, cannis Kenn, S. 239.
1169 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 113.
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beidseitig der mosel gehörten.1170 angesichts des damaligen Streubesitzes, 
der später offensichtlich nicht mehr zum isseler Hofbezirk rechnete, dürfte 
der zuschnitt des eigentlichen Klosterhofes eher bescheiden gewesen sein. 
Vielleicht lag deshalb die Gastungspflicht des abtes nicht bei ihm, sondern 
bei drei lehensmännern des Klosters.1171 laut dem urbar besaß ferner der 
Kustos des Klosters einen eigenen ihm zu abgaben verpflichteten Kreis von 
Hörigen sowie Güter, die den Forsthütern von Schweich leistungen schul-
deten. unter beibehaltung der an die Kustodie fälligen zinse gelangte nach 
1250 ein teil dieses besitzes an das St. elisabethhospital,1172 das hier weitere 
einkünfte erwarb und nach 1512 zeitweilig einen eigenen Hof unterhielt.1173

Seit dem 15. Jahrhundert war der bezirk des Hofgerichts, der unmittelbar 
hinter dem ebenfalls St. maximin gehörenden Schweicher Fährhaus begann 
und durch die Flussmitte begrenzt wurde,1174 bestandteil des Hochgerichts 
Fell. bezeugt ist das Fortleben auch des Klosterhofs durch die Weistümer 
von 1510 und 1543.1175 um 1680 bestand er jedoch wohl nicht mehr. Damals 
wurde der meier des Hofgerichts mit dem kleinen zehnten entlohnt, während 
der maximiner Schultheiß zu issel die Hofgüter1176 gegen ein Drittel ihres 
ertrags gepachtet hatte.1177 Die Hofgüter umfassten um 1720 26 morgen 
ackerland und 8 morgen Wiesen.1178 Kirchlich gehörte issel zu longuich, 
auch nachdem um 1570 diese pfarrei aufgeteilt war.

Wie in den anderen Dörfern des amtes St. maximin waren die Grund-
herrschafts-, Hochgerichts- und lehensrechte des abtes über das Dorf un-
bestritten. ihm stand formal ein Vogt zur Seite mit dem üblichen anspruch 
auf ein Drittel der Gerichtsbußen. als Vögte wurden allerdings nur in den 
Weistümern von 1510 und 1543, nicht aber in anderen überlieferungen die 
Herren von Feltz (Wiltz) genannt, die gleiche Familie also, die dieses amt 
zeitweilig zu Kenn, lörsch und Detzem innehatte und die es von den Herren 
von bettingen, den ursprünglichen untervögten der luxemburger Grafen, 
erhalten haben werden.

1170 nolden, urbar, S. 79 f. und S. 134–136.
1171 nolden, urbar, S. 150.
1172 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 48.
1173 lHaKo best. 211 nr. 2486.
1174 lHaKo best. 1c nr. 19067.
1175 1510: lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 312r–313v; 1543: best. 1c nr. 19067.
1176 zu ihnen allgemein Stabitr Hs 1644/377, S. 1041–1145.
1177 lHaKo best. 211 nr. 2061.
1178 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 189–194.
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zum Klosterhof in issel gehörte um 1200 in l o n g e n  (an der mosel, 
gegenüber von longuich) ein Weinberg.1179 Weiteren besitz erhielt in longen 
die abtei 1269 durch den erwerb der Güter der Herren von Feltz1180 und 
1709 der Schmidtburger Vogteigüter.1181

6. Hofgericht L ö r s c h : Da in der pfarrorganisation lörsch (an der mosel, 
12 km ö. trier) immer bestandteil der der abtei prüm gehörenden pfarrei 
mehring war, die hier in ihrem urbar von 893 noch Weinberge besaß, bildete 
das Dorf vermutlich nicht einen bestandteil des ehemaligen Fiskus Detzem, 
dessen bereich sich zunächst mit dem Distrikt der pfarrei longuich deckte. 
über den Wechsel der Siedlung lörsch im 10. oder 11. Jahrhundert von der 
prümer zur maximiner Grundherrschaft ist nichts bekannt. im besitz der 
abtei St. maximin erscheint sie erstmals 1140.1182 Das urbar um 1200 nannte 
hier als Klostergüter 8 mansen, von denen jedoch 5 als lehen ausgegeben 
waren. Ferner wurde in ihn der unter abt arnold (1163/1168–1169/1177) 
vor den Feller Schöffen und einwohnern geschlossene Vertrag über die 
leistungen für die zur Kustodie des Klosters gehörenden Güter zu lörsch 
inseriert, die aus einem Haus sowie Kelter und Weinbergen bestanden.1183

Die besitzverteilung zu lörsch um 1200, der im Vergleich zu den lehens-
gütern also geringe eigenbesitz des Klosters und die größeren liegenschaften 
und einkünfte einzelner maximiner institutionen, behinderten noch lange 
die entwicklung der Klostergüter.1184 neben der Kustodie, die hier um 1570 
immer noch das Haus mit der Kelter besaß,1185 erwarben zu lörsch auch das 
Hospital1186 und die marienbruderschaft in der Krypta (n6: 13. Dezember) 
Güter und einkünfte. noch 1512 unterschied die renovation der Kloster-
einkünfte diese Sondervermögen.1187 Die namen der lehensträger von lör-
scher Klostergütern (u. a. benzerath, Geisspitzheim, Hagen, Dune, genannt 
mart, neuerburg, plait von longuich, Scharfenstein und Schmidtburg) sind 
so zahlreich,1188 dass hier auf sie und ihre komplizierten genealogischen 

1179 nolden, urbar, S. 79 und S. 135.
1180 Wampach 4 nr. 94.
1181 lHaKo best. 211 nr. 1624–1627 und nr. 2778.
1182 mub 1 nr. 516.
1183 nolden, urbar, S. 42, S. 81 f., S. 104 f. und S. 139.
1184 zu ihnen allgemein Stabitr Hs 1644/379, S. 491–534.
1185 lHaKo best. 211 nr. 2770.
1186 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 1 f., und nr. 2118, S. 305.
1187 lHaKo best. 211 nr. 2770.
1188 Siehe Stabitr Hs 1644/385, S. 1051–1074.



6. besitz878

zusammenhänge nicht eingegangen werden kann. Größtenteils waren die 
lehen jedoch bereits an die abtei zurückgefallen, als 1786 schließlich auch 
die Grafen von Solms-rödelheim als erben der Herren von Schwarzenberg1189 
der abtei neben ihren longuicher ihre lörscher lehensgüter verkauften.1190

zusammen mit longuich scheint lörsch zunächst eine einheitliche Vogtei 
gebildet zu haben, da bis 1385 in beiden orten die Vögte personengleich 
waren. Deshalb gelangte die abtei von 1385 bis 1409 auch hier in den besitz 
der Vogteieinkünfte. im unterschied zu longuich ist nach der auslösung der 
St. maximin verpfändeten Vogtei von ihrer Wiederbelebung zu lörsch in den 
überlieferungen nicht mehr die rede. ein wirklicher Klosterhof neben dem 
Haus des Kustos wurde zu lörsch wohl erst im 17. Jahrhundert gebildet. er 
wurde 1658 verpachtet und 1743 um 400 rtl. endgültig verkauft.1191

7. Hofgericht R i o l : auch die abteigüter zu riol (an der mosel, 11 km 
nö. trier) lassen sich auf die zugehörigkeit zum ehemaligen Fiskus Detzem 
zurückführen.1192 im besitz dieser villa erschien das Kloster erstmals 1140.1193 
im urbar um 1200 gehörten ihm dort neben 5 Weinbergen des Kustos 
14 mansen,1194 wovon jedoch 8½ mansen an zahlreiche personen verlehnt 
waren.1195 Vom 13. bis zum 15. Jahrhundert ergibt sich aus den besitzverhält-
nissen im Dorf das auch für andere Klostervillikationen an der mittelmosel 
gewohnte bild. Den quantitativ sicherlich kleineren teil bildeten die Güter 
des Klosters,1196 die nun weitgehend dem St. elisabethhospital zufielen.1197 
Das Hospital vergrößerte seine Güter durch Käufe und Schenkungen nicht 
unbeträchtlich1198 und erwarb zwischen riol und Fastrau eine mühle,1199 die 
Vorläuferin1200 der seit 1660 belegten rioler mühle des Klosters.1201 Der größere 
teil der Klostergüter und -einkünfte am ort bestand jedoch aus zahlreichen 

1189 lHaKo best. 211 nr. 2774.
1190 lHaKo best. 211 nr. 2795.
1191 1658: lHaKo best. 211 nr. 2509; 1743: best. 211 nr. 2775.
1192 mGH D mer. 1 nr. 29.
1193 mub 1 nr. 516.
1194 nolden, urbar, S. 43, S. 82 und S. 105.
1195 nolden, urbar, S. 150.
1196 zu ihnen allgemein Stabitr Hs 1644/382, S. 581–741.
1197 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 48.
1198 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 2, und nr. 2118, S. 273 f. und S. 316, best. 211 

nr. 265, nr. 2110, S. 524, und nr. 2539.
1199 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 242 f. und S. 300.
1200 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 569 f.
1201 lHaKo best. 211 nr. 2889.
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lehen, in deren besitz laut den lehensurkunden eine Vielzahl kleinadliger 
Familien sich ablösten, so die Familien benzerath, bergofsky, breder von 
Hoenstein, ellenscheider, Geisspitzheim, Hagen, Hausmann von namedy, 
Horst, irsch, neuerburg, plait von longuich, Scharfenstein, Schmidtburg, 
Schwarzenburg und verschiedene linien der Grafen von Solms.1202 als 
früheste inhaber der Vogtei über die Klostergüter, die mit einkünften von 
jährlich ½ Fuder Wein und 3 maltern Korn ausgestattet war,1203 sind auch 
hier die Herren von Feltz fassbar, die sie um 1450 für 250 fl. an oswald von 
bellenhausen verkauften.1204 als Heiratsgut einer tochter oswalds fiel sie 
vor 1483 an die Herren von milburg,1205 die 1483 aus ihren einkünften der 
abtei eine rente verpfändeten1206 und sie ihr 1497 endgültig verkauften.1207

zwar versicherten die rioler Weistümer beständig, der maximiner abt sei 
Grund-, Hochgerichts- und lehensherr des Dorfes.1208 Doch existierte hier als 
St. Peters Gericht ein weiterer Hochgerichtsbezirk mit eigenen untertanen, 
einkünften und einrichtungen, dessen name auf frühe rechte der trierer 
Kirche zu riol deuten könnte und der vor 1597 wohl nie bestandteil des 
besitzes oder der lehen des Klosters gewesen ist. Dessen oberste lehens-
herren waren die Herzöge von lothringen, von denen Feudalrechte in dieser 
region sonst völlig unbekannt sind. Sie hatten mit dem Gericht zunächst die 
Herren von monkler und dann von münzenberg belehnt, durch die es an die 
Grafen von Sayn-Wittgenstein gefallen war.1209 über den ankauf des Gerichts 
hatte die abtei 1589 mit den Grafen einen Vorvertrag geschlossen,1210 dessen 
Durchführung sich jedoch infolge des Widerstands der Familie Hausmann 
von namedy verzögerte. ihr hatten die Sayner Grafen zuvor das Gericht als 
pfandschaft überlassen und seit 1575 vergeblich seine auslösung betrieben. 
Schließlich verkauften es 1597 die Sayner Grafen mit zustimmung des Her-

1202 allgemein Stabitr Hs 1644/385, S. 1340–1405, daneben zahlreiche in das archi-
vium maximinianum nicht aufgenommene urkunden in lHaKo best. 211.

1203 Scheckmann, Speculare feudorum, in: Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera 
nr. 54.

1204 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 309r–312r.
1205 Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera nr. 3.
1206 lHaKo best. 211 nr. 701.
1207 lHaKo best. 211 nr. 797.
1208 1454 in lHaKo best. 215 nr. 668; 1469: best. 215 nr. 681; 1509: best. 211 

nr. 907; 1537: best. 211 nr. 2596, fol. 8–11, und Grimm, Weisthümer 2, S. 300–
304.

1209 So lHaKo best. 211 nr. 1827.
1210 lHaKo best. 211 nr. 2884.
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zogs von lothringen, jedoch ohne einigung mit den Hausmann der abtei 
um 4500 taler.1211 in den folgenden Jahren konnte die abtei, die diese Summe 
nur mit Hilfe mehrerer anleihen aufzubringen vermochte,1212 in mehreren 
prozessen ihre rechte und ihren besitz erfolgreich gegen die ansprüche der 
Hausmanns verteidigen,1213 zog sich jedoch den unwillen dieser Familie zu. 
Diese stellte in dem für die abtei verhängnisvollen Jahr 1623 den trierer 
Dompropst, der an der Verleihung der abtei als Kommende für den trierer 
erzbischof durch die Kurie maßgeblichen anteil hatte.

auch das patronats- und Kollaturrecht bei der rioler Kirche legt eine frühe 
Störung des maximiner besitzes zu riol nahe. zwar war auch diese Kirche 
zunächst bestandteil der pfarrei longuich und hatte, wie zu Fell, bereits im 
Spätmittelalter als Halbmutterkirche den Status einer pfarreikirche erhalten. 
Die kirchenrechtliche trennung von longuich erfolgte jedoch erst um 1570. 
im unterschied zu allen anderen Filialkirchen von longuich hatte bei ihr 
jedoch nicht St. maximin, sondern alternierend das Herzogtum lothringen 
und die trierer abtei St. matthias das besetzungsrecht.1214

8. Hofgericht L o r s c h e i d , M e i r a t h , We l s c h r a t h , H e r l  und 
F e l l e r  B e r g : Die region zwischen dem moseltal und den Höhen des 
Hunsrücks ist als mittelalterliches ausbaugebiet anzusehen, in dem sich bei 
seinem anfall an St. maximin als Südteil des Fiskus Detzem noch keine 
nennenswerten Siedlungen befunden haben. im urbar um 1200 unterhielt 
dagegen die abtei zu lorscheid (15 km ö. trier) bereits eine größere Villika-
tion und in seiner jüngsten Fassung um 1220 auch zu Herl (13 km ö. trier) 
einen Hof,1215 der deshalb vielleicht erst um 1200 angelegt wurde. Das Hofgut 
des Klosters am Feller berg (2 km sö. Fell) dürfte damals noch zur Feller 
Villikation gehört haben und scheint erst im 15. Jahrhundert von ihr gelöst 
worden zu sein.1216 Während für die Klosterverwaltung diese Siedlungen 
seit dem frühen 16. Jahrhundert immer bestandteile des Feller Hochgerichts 
waren,1217 auch wenn im 16. Jahrhundert die Kurtrierer Verwaltung lorscheid 
und Herl zeitweilig dem amt pfalzel zuzuweisen versuchte, erfolgte die 

1211 lHaKo best. 211 nr. 1328, nr. 1332 und nr. 2884.
1212 Staarchtr best. r nr. 26 und nr. 14 sowie lHaKo best. 211 nr. 1342.
1213 lHaKo best. 56 nr. 1101, best. 211 nr. 2884 und best. 700,295 nr. 153.
1214 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 113–116.
1215 nolden, urbar S. 43, S. 106 und S. 109 f.
1216 lHaKo best. 211 nr. 2164 und Stabitr Hs 1641/389, fol. 134r.
1217 So 1509: lHaKo best. 211 nr. 907; 1547: best. 211 nr. 2596, fol. 35 f., und 1591: 

best. 211 nr. 2806.
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organisation der fünf Klostermeiereien in einem gemeinsamen Hofgericht 
nicht kontinuierlich und lässt sich allenfalls 1591 fassen.1218 unübersichtlich 
wurde die Verwaltungsorganisation der zum teil schon im 17. Jahrhundert 
in Wüstungen übergegangenen Siedlungen auch dadurch, dass die Kloster-
meiereien mit den Gemeindedistrikten nicht zusammenfielen. beispielsweise 
bildeten im 18. Jahrhundert Herl und lorscheid eine einzige Gemeinde mit 
einem gemeinsamen bann.1219

abweichend von dem bei anderen Vogteien üblichen Schema sind mög-
licherweise wegen der novalzehnten auch die einkünfte der Klostervögte 
für die Klostergüter an jenen orten. im 15. Jahrhundert hatten die Herren 
von Hunolstein den größten teil der Vogtei als lehen inne,1220 nach deren 
aussterben ende des 15. Jahrhunderts die Herren von isenburg-neumagen,1221 
über deren zehntforderung sich 1506 abt thomas vertraglich einigte,1222 
und ende des 16. Jahrhunderts die Grafen von Sayn-Wittgenstein.1223 ihnen 
wurde nicht nur ein Drittel der Gerichtsbußen zugestanden,1224 sondern 
auch unterschiedliche zehntanteile in den Dörfern, zu lorscheid um 1720 
beispielsweise ein Drittel des Fruchtzehnten1225 und zu Herl drei achtel.1226 
unabhängig von ihrer späteren Vogtei hatten die Herren von Hunolstein 
solche der abtei lehenspflichtige zehntanteile schon 1276 von den Herren 
von esch und 1371 von den Herren von Schöneck erworben und um 1470 
zeitweilig an das trierer St. Simeonsstift verpfändet1227 und ebenso um 1499 
die Herren von isenburg an das trierer Domkapitel.1228 mit anderen teilen 
der Vogteieinkünfte und zehnten in diesen Dörfern hatte die abtei jedoch 
eine Vielzahl anderer adelsfamilien belehnt, etwa die Herren von Schönburg 

1218 lHaKo best. 211 nr. 2806.
1219 lHaKo best. 1c nr. 19090.
1220 belehnung 1456: lHaKo best. 211 nr. 1863.
1221 belehnung 1494: lHaKo best. 211 nr. 801.
1222 lHaKo best. 211 nr. 889–890.
1223 belehnung 1577: lHaKo best. 211 nr. 1248.
1224 lHaKo best. 211 nr. 2806 und nr. 2722.
1225 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 579, ebenso um 1774 in best. 211 nr. 2552.
1226 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 583 f.
1227 1276: toepfer, urkundenbuch Hunolstein 1, S. 42–45; 1371: lHaKo Fa 

nr. 108; 1470: best. 211 nr. 663.
1228 lHaKo best. 1D nr. 1395.
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1491,1229 von orley von 1515 bis nach 1575,1230 von lontzen 1608,1231 von 
metzenhausen 1623,1232 von puttlingen von 1535 bis nach 1580,1233 nach 1586 
dann deren erben, die Herren von Sötern,1234 und schließlich im 18. Jahrhun-
dert deren erben, die Grafen von Öttingen.1235

Die einkünfte der im urbar um 1200 beschriebenen Villikation der abtei zu 
l o r s c h e i d  mit über 23 mansen,1236 von denen mehr als 3 mansen, darunter 
auch zu meirath, an mehrere personen als lehen vergeben waren,1237 fielen 
im frühen 13. Jahrhundert größtenteils an den Konvent.1238 Später scheint das 
Kloster nicht mehr hier, sondern zu Herl einen eigenen Hof unterhalten zu 
haben, wohl aber für seine Hörigen in lorscheid ein eigenes meiereigericht. 
nach 1759 wurde das sowohl von der abtei wie der Gemeinde beanspruchte 
recht der Schafweide Gegenstand eines langwierigen prozesses, bei dem 
für die aufgeklärten Juristen der Geltungsanspruch der Weistümer mit dem 
römischen recht konkurrierte.1239 in der lorscheider Gemarkung lagen die 
früheren Siedlungen m e i r a t h , die im 18. Jahrhundert bereits aufgegeben 
war, und We l s c h r a t h , die damals noch sieben Haushaltungen zählte.1240 
im 15. und 16. Jahrhundert bildeten sie noch Sitze eigener meiereigerichte.1241 
Da der Hofverband von H e r l  nur in der jüngsten Fassung des urbars um 
1200 beschrieben wurde, als er 24 mansen, darunter 26 morgen eigenland 
und 3 mühlen umfasste,1242 ist er vielleicht erst um 1200 gebildet worden. 
neben den Gütern des St. elisabethhospitals im 13. Jahrhundert1243 blieb 
dieser Hof zunächst erhalten1244 und wurde 1615 nochmals verpachtet.1245 er 
bestand jedoch 1672 offensichtlich nicht mehr, als nur noch seine ländereien 

1229 lHaKo best. 211 nr. 1910.
1230 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 437.
1231 lHaKo best. 54l nr. 579.
1232 lHaKo best. 211 nr. 1403.
1233 lHaKo best. 211 nr. 1080.
1234 lHaKo best. 211 nr. 2860.
1235 lHaKo best. 211 nr. 1634 und nr. 1729.
1236 nolden, urbar, S. 43 und S. 106.
1237 nolden, urbar, S. 150.
1238 Stabitr Hs 1634/394, fol. 80v–81v.
1239 lHaKo best. 1c nr. 19090.
1240 lHaKo best. 1c nr. 19090.
1241 lHaKo best. 211 nr. 889, nr. 907 und nr. 2550.
1242 nolden, urbar, S. 109 f.
1243 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 97, und nr. 265.
1244 zu ihm Stabitr Hs 1644/377, S. 501–555.
1245 lHaKo best. 211 nr. 2722.
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von 14 morgen ackerland und 3 Wiesen verpachtet wurden.1246 um 1764 war 
er verfallen, wurde von den einwohnern jedoch noch immer die Schäferei 
genannt, weil zu ihm ein Schafstall für 250 Schafe gehörte.1247 Der Klosterhof 
auf dem F e l l e r  b e r g  dürfte erst nach 1450 aus der Feller Villikation 
herausgelöst worden sein.1248 Die pachtverträge über ihn sind seit 1525 fast 
kontinuierlich erhalten1249 und weisen, wie auch viele andere Klosterhöfe, 
langlebige pächterdynastien auf, zu deren pflichten im 18. Jahrhundert auch 
die Haltung von 100 Klosterschafen gehörte.

2.2.2.4. Hochgericht oberemmel

1. Hofgericht O b e r e m m e l : Für einzelne teile reicht der maximiner 
besitz zu oberemmel in das 9. Jahrhundert zurück, da der ort auf der lis-
te der dem Konvent zugeteilten Klostergüter von 893 und deren späteren 
bestätigungen genannt wurde.1250 Weniger gesichert dagegen scheint die 
rückführung von liegenschaften bereits auf die Schenkung des basinus, 
also auf den bezüglich seiner zeitlichen einordnung und seines amtes als 
maximiner abt nur unsicher zu erschließenden trierer bischof um 700,1251 
wie dies in der landesgeschichtlichen Forschung häufig der Fall ist.1252 Hierfür 
scheinen die im urbar um 1200 erwähnten drei und ein Viertel beziehungs-
weise drei mansi sancti Basini zu sprechen.1253 Doch ist fraglich, ob sich 
die bezeichnung wirklich auf die provenienz dieser mansen bezieht, deren 
erinnerung dann nach nahezu 500 Jahren noch lebendig gewesen wäre und 
alle zwischenzeitlichen brüche der besitzkontinuität überdauert hätte. auch 
andere Kombinationen mit diesem im trierer umland allgemein verehrten 

1246 lHaKo best. 211 nr. 2722.
1247 lHaKo best. 1c nr. 19090.
1248 Stabitr Hs 1641/389, fol. 134r.
1249 Stabitr Hs 1644/376, S. 1219–1233, und lHaKo best. 211 nr. 2698.
1250 mGH D arn nr. 114; mGH D zw nr. 14 und recueil des actes de charles iii 1 

nr. 69.
1251 Siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: basinus.
1252 Schon Wiltheim, annales, in: Stabitr 1621, S. 580; in neuerer zeit ewig, trier 

im merowingerreich, S. 229; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 13; pauly, 
Siedlung und pfarrorganisation 5, S. 66, sowie Giessmann, besitzungen, S. 361, 
und ders., oberemmel, S. 209 f.

1253 nolden, urbar, S. 78 und S. 132.
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bischof sind denkbar,1254 etwa dass die mansen die ausstattung eines durch 
die überlieferungen freilich nicht gesicherten altars des hl. basinus in der 
abteikirche vor ihrem umbau um 1245 gebildet haben, dessen reliquien 
1621 aus der Krypta wiederum in einen neuen altar transferiert wurden.1255 
Wegen der Herkunft des St. pauliner propstes adalbero aus dem luxem-
burger Grafenhaus könnte man ferner vermuten, der Hauptteil der großen 
und ertragreichen Klostergüter am ort stamme aus seiner testamentarischen 
Schenkung der villa oberemmel mit zubehör an St. maximin um 1036,1256 die 
in der überlieferten Form jedoch eine Fälschung darstellt, deren echten teile 
unsicher sind.1257 Jedenfalls legt die art der aufzählung des umfangreichen 
Klosterbesitzes im urbar um 1200 nahe,1258 dass es sich bei ihm um mehrere, 
ursprünglich voneinander unabhängige Grundherrschaften gehandelt hat.1259

als die wohl größte maximiner Villikation in dem urbar bestand das 
Klostergut damals aus ungemessenem eigenland in sechs parzellen, acht 
salischen Gütern mit 132 beziehungsweise 100 morgen, aus 53¼ mansen, 
aus weiteren 141 morgen eigenland in 8 parzellen, mehreren Wäldern und 
Wiesen, aus 2 mühlen sowie aus lehensgütern, darunter eines mit 30 morgen 
land.1260 ihm benachbart war der ebenfalls angeblich durch propst adalbero 
der abtei St. matthias geschenkte benrather Hof.1261 ausgestattet mit Wei-
derechten zu oberemmel, suchte St. matthias dessen Hofrechte mit Hilfe 
mehrerer Fälschungen zu erweitern1262 und stritt sich noch im 18. Jahrhundert 
mit St. maximin über die Hofgrenzen.1263

1254 zur Verehrung dieses bischofs siehe bauer, Die Verehrung heiliger trierer bi-
schöfe, S. 396–398.

1255 lHaKo best. 211 nr. 1401.
1256 mub 1 nr. 308, Fassung ii.
1257 Heyen, adalbero von luxemburg, S. 9–19; ders., Stift St. paulin, S. 578; 

Wisplinghoff, untersuchungen, S. 80.
1258 nolden, urbar, S. 78 und S. 132.
1259 Giessmann, besitzungen, S. 365.
1260 nolden, urbar, S. 154; einzelheiten bei Giessmann, besitzungen, S. 363–365 

und S. 516.
1261 zu ihm becker, St. eucharius-St. matthias, S. 497.
1262 mub 2 nr. 27 und nr. 233; mub 3 nr. 420; zu den Fälschungen: ewald, Sie-

gelmißbrauch und Siegelfälschung, S. 92–94, und Krüger, zu den anfängen des 
offizialats, S. 55.

1263 lHaKo best. 210 nr. 1322; best. 211 nr. 1632 und nr. 1970.
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laut der Vogteiurkunde des Grafen Konrad 11351264 und den bestimmungen 
im urbar um 1200 gehörte der Hof zu oberemmel zum vogteifreien Kloster-
besitz.1265 allerdings erreichte um 1218 adelin von meisenburg, dass ihm zwar 
nicht die von ihm beanspruchten rechte und leistungen eines Vogtes, wohl 
aber gesonderte einnahmen zuerkannt wurden.1266 auch das älteste Weistum 
der Gemeinde um 1373 kannte noch das recht der meisenburger erben, der 
Herren von clerf und von monkler, auf solche einkünfte, daneben auch auf 
die ernennung eines eigenen meiers und Försters sowie auf anteile an der 
Schafweide.1267 Solche Vogteiansätze fielen jedoch ende des 14. Jahrhunderts 
weg, wie die späteren überlieferungen zeigen. Das Weistum von 1373 legte 
ferner die unbestrittene Stellung des damals persönlich anwesenden abtes 
rorich im Dorf als Grund- und lehensherrn und als inhaber der hohen und 
niederen Gerichtsbarkeit dar, der anspruch auf jährlich 15 malter roggen 
und 5 pfund trierer pfennige seitens der Gemeinde hatte, mit der er die 
Waldnutzung teilte, sowie auf jährliche abgaben von jedem einwohner und 
auf dessen Frondienste. 

Durch die schon bald erloschenen Vogteiansprüche erfuhr die abtei zu 
oberemmel ebenso wenig wie durch die hier vorhandenen größeren lehens-
güter eine beeinträchtigung ihrer rechte, wohl aber bis zum 18. Jahrhundert 
eine beschränkung ihrer einkünfte. einige lehen, etwa der Herren von mer-
tert1268 oder clerf,1269 konnte St. maximin bereits im 13. und 14. Jahrhundert 
zurückerlangen. ein größeres Klosterlehen zu oberemmel mit längerem 
bestand war der roißerhof, den bis 1443 die Herren von Greiffenclau,1270 
danach bis nach 1515 die Herren von löwenstein und vor 1535 bis zum 
rückkauf des Hofs 1706 durch die abtei die Herren von eltz innehatten.1271 
ein weiteres großes Klosterlehen bildete die der abtei lehenspflichtige obe-
re burg zu oberemmel, zumeist jedoch niederste burg genannt, die schon 
vor 1369 im besitz der Herren von orley war1272 und 1397 ihren Wohnsitz 
bildete. nachdem diese burg zwischen 1416 und 1481 mehrere lehensträger 

1264 mub 1 nr. 483.
1265 nolden, urbar, S. 78 und S. 132.
1266 mub 3 nr. 80.
1267 lHaKo best. 211 nr. 405.
1268 Wampach 5 nr. 472.
1269 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 186r–186v.
1270 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 165r.
1271 1535: lHaKo best. 211 nr. 1084; 1706: best. 53b nr. 1578–1579.
1272 lHaKo best. 215 nr. 483 und best. 211 nr. 2101, S. 102.
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gehabt hatte, fiel sie von 1481 bis 1535 an die Herren von Schönberg und 
nach 1517 an die Herren von Sötern.1273 nach deren aussterben 1699 bean-
spruchten sie deren erben, die Grafen von Öttingen-Sötern, die jedoch nur 
mit mühe 1710 zu einer lehensnahme bereit waren1274 und sie schließlich 
1766, zusammen mit der Herrschaft mandern, St. maximin für insgesamt 
11 000 rheinische fl. verkauften.1275

zentrum des klösterlichen besitzes1276 war der Klosterhof in einem eige-
nen bering, zu dem die spätere bannmühle und die Hofgüter gehörten. Sie 
hatten 1787 einen umfang von 78½ morgen ackerland, 18 morgen Wiesen, 
92 morgen Wildland und 108 morgen rodland und trugen 54 000 Weinstö-
cke.1277 Wohl wegen der mühle waren um 1500 im umkreis des Hofes mehrere 
Weiher angelegt.1278 im 18. Jahrhundert waren es gar 7 Weiher,1279 weshalb seit 
dem späten mittelalter seine um 1514 renovierten Hofgebäude als Wasser- 
oder Weiherburg bezeichnet wurden.1280 Gegen ende des 17. Jahrhunderts 
gab das Kloster jedoch die bewirtschaftung des Hofes durch einen eigenen 
meier auf und verpachtete seit 1688 die Hofgüter an mehrere einwohner 
zu oberemmel. Die Hofgebäude dagegen wurden, unter Vorbehalt größerer 
teile für die eigennutzung durch die abtei und durch die ortsschöffen, dem 
müller verpachtet, der nun auch aufgaben des Schultheißen wahrzunehmen 
hatte.1281 trotz der nicht unbeträchtlichen Güter anderer kirchlicher insti-
tutionen in oberemmel, etwa der Kartause St. alban bei trier, des trierer 
Domkapitels oder der Klöster mettlach und eberhardsklausen,1282 waren im 
18. Jahrhundert die erlöse St. maximins aus seinen Gütern und rechten im 
Dorf enorm. allein aus ihren Weineinkünften erhielt die abtei zwischen 
1762 und 1788 im Jahresdurchschnitt 23 Fuder oder 9,3 % seiner Weinrenten, 
wobei die Qualität ihrer oberemmeler Weine ihrem Grünhäuser Wein nur 
wenig nachstand.1283

1273 lHaKo best. 211 nr. 488, nr. 569, nr. 1041, nr. 1910, nr. 1926 und nr. 2860; 
siehe Giessmann, besitzungen, S. 371 f.

1274 lHaKo best. 211 nr. 2861.
1275 lHaKo best. 211 nr. 2861–2862 und best. 1c nr. 8062.
1276 zu ihm allgemein Stabitr Hs 1644/375, S. 481–743.
1277 lHaKo best. 211 nr. 2108.
1278 lHaKo best. 1c nr. 9844.
1279 lHaKo best. 276 nr. 2567.
1280 Stabitr Hs 1626, S. 1180, und lHaKo best. 211 nr. 2858.
1281 lHaKo best. 211 nr. 2858.
1282 lHaKo best. 276 nr. 304.
1283 Stabitr Hs 1652b/948b.
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zu oberemmel gehörte St. maximin auch die alte, von Ferdinand pauly 
als Schenkung des bischofs basinus angesehene pfarrei St. brictius,1284 die 
im besitz der abtei zuerst 1140 und danach im urbar um 1200 erscheint.1285 
Das Kollationsrecht des abtes ist häufig bezeugt.1286 Ferner besaß die abtei 
beziehungsweise ihr Hospital seit dem 13. Jahrhundert in dem nahegelegenen 
Wiltingen mehrere Wein- und Fruchtzehnten.1287 Sie waren teil der Verpfän-
dungen des abtes antonius 1284 an das trierer Domkapitel,1288 konnten 
1508 wieder eingelöst werden1289 und blieben der abtei bis 1802 erhalten.1290

2.2.3. im einzugsbereich der Kyll und in der eifel

Verglichen mit ihren Gütern im bereich des luxemburger territoriums 
der eifel blieb der besitz der abtei im kurtrierischen eifelgebiet nur gering 
und spielte für ihre Wirtschaftskraft insgesamt kaum eine rolle.1291 bezeugt 
ist der größere teil von ihnen erstmals im urbar um 1200, ohne dass sich 
zu ihrem alter und ihrer Herkunft Spuren finden lassen. Wohl infolge der 
präsenz anderer geistlicher und weltlicher institutionen in dieser region 
hat sich St. maximin im Spätmittelalter und in der neuzeit hier mit seinem 
besitzstand begnügt und auf neuerwerbungen weitgehend verzichtet. 

1. M e n n i n g e n  (Wüstung, heute Stadt Wittlich): laut den drei Fassungen 
des urbars um 1200 besaß die abtei in menningen in 3 Fluren 24 morgen 
eigenland, 1 Forst und 1 salisches Gut von 76 morgen.1292 zur Villikation 
gehörten Hörigenmansen zu ürzig, menningen, Dorf, lüxem (Lukesinge), 
Flußbach, Hasdorf und besch sowie ein Gut zu lüxem, dessen Qualität als 
salisches land fraglich ist. beschnitten wurde der abteibesitz vielleicht schon 
um 1046, als St. maximin gegen asselborn dem Kloster malmedy auch besitz 
zu Lukesenges gegeben hat. Diese ortschaft, deren Gleichsetzung mit lüxem 
gelegentlich freilich bestritten und mit losange bei bastogne identifiziert 

1284 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 5, S. 67.
1285 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 87.
1286 Sauerland, urkunden und regesten 6, nr. 236; lHaKo best. 211 nr. 2119, 

S. 1409–1413 und S. 1441 f.; rep. Germ. 2,1 Sp. 551 f.
1287 mub 3 nr. 242, n5: august 7 und Staarchtr best. b nr. 17.
1288 lHaKo best. 1D nr. 149.
1289 Stabitr Hs 1626, S. 1147 f.
1290 Stabitr Hs 1644/384, S. 1341–1349.
1291 Siehe § 33.2.1.3. in der eifel.
1292 nolden, urbar, S. 46, S. 63 und S. 111 f.
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wird,1293 hatte zuvor St. maximin vom bistum bamberg eingetauscht. abt 
Heinrich iii. schenkte 1256 den Hof menningen mit seinem zubehör dem 
von ihm erbauten St. elisabethhospital zu dessen Grundausstattung.1294 in 
dessen besitz war der Hof noch 1344 und 15321295 und brachte ihm jährlich 
ungefähr 11 ohm Wein, 5 malter Korn, 43 Hühner und 6 Schillinge ein. 
Danach scheinen die einkünfte und liegenschaften des Hofes zu den Klos-
tergütern bei Dorf und umgebung gezogen worden zu sein. 

2. D o r f  (3 km n. Wittlich): bereits das urbar um 1200 kannte für den 
Klosterhof zu menningen umfangreichen Streubesitz im raum Wittlich, neu-
erburg und ürzig. bei ihm bleibt unklar, ob er vom 13. bis zum 16. Jahrhun-
dert einen bestandteil des menninger Hospitalhofs bildete und wie die Vogtei 
und die Hochgerichtsbarkeit über ihn geregelt war. Dorf, dessen einkünfte 
in diesem urbar1296 und noch 15321297 zum Hof zu menningen gehörten, trat 
als zentrum der Verwaltung des maximiner Streubesitzes erst im 16. Jahrhun-
dert in erscheinung, als hier im Weistum erstmals 1591 ein eigener Hof der 
abtei erwähnt wurde.1298 zusammen mit den abteigütern im benachbarten 
neuerburg bildete er ein Grundgericht mit einem Schultheißen der abtei und 
sieben aus den verschiedenen Dörfern bestimmten Grundgerichtsschöffen, 
das abwechselnd zu Dorf und zu neuerburg zusammentrat.1299 zu diesem 
Grundgericht mit dem oberhof zu Detzem gehörten einzelne einwohner in 
olkenbach, Flußbach, burg, bombogen, lüxem, börlingen, barsendorf, platten 
und Wittlich, im 18. Jahrhundert auch aus dem moselländischen abteibesitz 
zu ürzig, zeltingen, erden und lösnich, die für bestimmte äcker, Wiesen 
und Weinberge St. maximin zinspflichtig waren. Vögte der Klostergüter wa-
ren vom 16. bis zum 18. Jahrhundert die Grafen von manderscheid-Kayll, 
die hierfür jährlich 1 Fuder Wein, im 17. Jahrhundert stattdessen 5 malter 
und 5 Fass Korn erhielten. Die ursprünge der Vogtei sind unsicher, da diese 
Familie im urbar um 1200 zwar lehensträger mehrerer Klostergüter, nicht 

1293 mGH D H iii nr. 208b; Halkin/roland, recueil des chartes 1, nr. 125; siehe 
auch § 33.1. losange.

1294 mub 3 nr. 1376.
1295 1344: lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 249 f.; 1532: best. 211 nr. 2118, S. 1.
1296 nolden, urbar, S. 46, S. 63 und S. 112.
1297 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 1.
1298 lHaKo best. 211 nr. 2668.
1299 lHaKo best. 211 nr. 2845; weitere Weistümer 1665: best. 211 nr. 2673 und 

1695: best. 211 nr. 2569.
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jedoch eines Vogteiamtes war.1300 im 16. Jahrhundert wurden die abgaben 
aus den der abtei zinspflichtigen Gütern noch als Weinzinse geleistet, die 
um 1660 auf Kornzinse umgestellt wurden und St. maximin zunächst jährlich 
16 malter Korn, 4 malter Hafer und 26 Hühner einbrachten, bevor sie 1697 
auf 12 malter Korn, 2 malter Hafer und 16 Hühner ermäßigt wurden.1301 
Hinzukamen pachteinnahmen von 13 maltern Korn, 3 maltern Hafer und 
27 Hühnern für ländereien von 35 morgen äcker und 6 morgen Wiesen, 
die dem Kloster gehörten.1302 landesherr der Klosteruntertanen in dieser 
region war der trierer erzbischof, der von ihnen jährlich 121 fl. erhielt, und 
daneben das Stift St. Simeon mit einkünften von 69 fl.1303

3. H e y e r  (Heyroth, 11 km n. Daun): im urbar um 1200 hatte richard 
von manderscheid unter den lehen des Klosters zu barweiler zwei Drittel 
der zehnten und 3 mansen zu Heiore inne,1304 das zumeist mit dem späteren 
Hof Heyer auf dem Heyer berg,1305 gelegentlich jedoch mit Heyroth (heute 
ortsteil von üxheim) identifiziert wird.1306 Der lehenscharakter dieses Gu-
tes blieb auch später erhalten.1307 ihre adeligen inhaber errichteten jedoch 
unmittelbar neben ihm im bereich der Kurkölner landeshoheit1308 ein festes 
Haus als Wohnsitz, das Kurkölner lehen war. Die hierdurch bedingten 
komplizierten lehensverhältnisse und die verwickelten genealogischen zu-
sammenhänge ihrer inhaber,1309 zunächst der Herren von Heyer, seit 1473 der 
luxemburger Familie oisseldingen, seit 1519 der Herren von Warfeld, nach 
1553 einer nebenlinie der Herren von Heyer und schließlich der Schenken 
von nideggen, führten zu einem umständlichen Verfahren vor dem reichs-
kammergericht, als die abtei um 1611 vergeblich den Hof als erledigtes le-

1300 nolden, urbar, S. 151.
1301 lHaKo best. 211 nr. 2670.
1302 lHaKo best. 211 nr. 2671 und nr. 2123, S. 661–666.
1303 lHaKo best. 211 nr. 2868.
1304 nolden, urbar, S. 151.
1305 So Giessmann, besitzungen, S. 113, und nolden, urbar, S. 26.
1306 Siehe Janssen, Studien zur Wüstungsfrage 2, S. 220.
1307 lehensurkunden in Stabitr Hs 1644/386, S. 419–467 und S. 653–668, sowie zahl-

reiche lehensreverse in lHaKo best. 211; vgl. auch Scheckmann, Speculare 
feudorum, in: Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera nr. 35.

1308 zum Grenzverlauf lHaKo best. 1c nr. 12928, S. 621, und Janssen, Kurtrier in 
seinen ämtern, S. 263 anm. 47.

1309 Hierzu: peter Haubrich, Haus, Hof und Kapelle Heyer. ein beitrag zur Ge-
schichte des Kreises adenau, paderborn 1878.
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hen einziehen wollte.1310 nach dem aussterben der Schenken von nideggen 
1690 versuchten die Kölner erzbischöfe auch den Hof der abtei unter ihre 
landesherrschaft zu bringen und schließlich sogar einzuziehen,1311 wurden 
hierbei jedoch durch den trierer Kurstaat gehindert. Seit 1751 war die abtei 
in ungestörtem besitz des Hofes, den sie für jährlich 100 rtl. verpachtete.1312 
er umfasste 51 morgen ackerland, 31 morgen Wiesen, 81 morgen Wildland 
und 36 morgen Wald.1313 Seit 1769 war er in erbpacht vergeben,1314 zahlte 
der niederrheinischen ritterschaft matrikularbeiträge1315 und geriet seit 1770 
zunehmend unter den Steuerdruck Kurtriers.1316

4. O b e r - oder N i e d e r e h e  (bei Daun): nur die älteste Fassung des 
urbars um 1200 kannte zu Oea eine Villikation des Klosters mit 8 mansen, 
einer unbenutzten mühle sowie nicht näher beschriebenem eigenland und 
Höfchen.1317 Der Verbleib dieser Güter ist unbekannt.

2.2.4. an der unteren Saar und im Hunsrück

einzelne besitzungen in dieser region, beispielsweise taben, reichen wahr-
scheinlich in das 8. Jahrhundert zurück. mit der ausweitung des maximiner 
besitzes vor allem im Hunsrück im 10. Jahrhundert wird der zwischen dem 
trierer erzstift und der abtei strittige Forstbann, das regal der nutzung 
des noch unbesiedelten landes, in Verbindung gebracht. ursprünglich 
war dieses recht zwischen den Flüssen Dhron, idar, nahe und mosel 897 
dem trierer erzbischof verliehen worden1318 und wurde 949 durch ottos i. 
Forstbannprivileg1319 für ihn im Westen nochmals erweitert, im osten jedoch 
zugunsten von St. maximin verkleinert.1320 Dennoch konnte hier St. maximin 

1310 lHaKo best. 56 nr. 1996.
1311 lHaKo best. 2 nr. 2854.
1312 lHaKo best. 256 nr. 9831.
1313 lHaKo best. 256 nr. 7716.
1314 lHaKo best. 256 nr. 9831.
1315 lHaKo best. 53b nr. 1578.
1316 lHaKo best. 211 nr. 2724.
1317 nolden, urbar, S. 49.
1318 mGH D zw nr. 13; zur echtheit siehe Stengel, Die urkunden zwentibolds, 

S. 20–28, und Schieffer, Die lothringische Kanzlei, S. 73.
1319 mGH D o i nr. 110; zur echtheit siehe die Vorbemerkung von Sickel zur edi-

tion in der mGH.
1320 Hierzu boshof, Das erzstift trier, S. 27.
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zunächst wohl wegen der Konkurrenz der alten Klöster und Stifte, danach 
der weltlichen Herren, etwa der Wild- und rheingrafen, nicht in dem umfang 
Fuß fassen, wie etwa an der mittelmosel oder im Südwesten luxemburgs. 
ausgedehnte rechte und besitzungen besaß die abtei später nur zu taben, 
wo das urbar um 1200 eine entwicklungsstufe dokumentiert, in der wohl 
als Folge der Wirtschaftsintensivierung die Konzentration der Klostergüter 
als villa zugunsten mehrerer gesonderter Villikationen aufgegeben war. Wäh-
rend deren Grundgerichte erhalten blieben, wurden die Hofverbände später 
teilweise wieder aufgelöst. Wirtschaftsaktiv wurde hier die abtei im Grunde 
erst wieder seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert, als ihr der rückerwerb 
größerer rechte und besitzungen gelang.

2.2.4.1. Hof- oder pfarrverbände

1. Propstei T a b e n  (an der Saar, 8 km sö. Saarburg): Die nachricht 
des jüngeren necrologs der abtei (n3: 27. Januar und 16. Februar), König 
pippin (751–768) habe St. maximin neben remich die bereits 634 erwähnte 
villa taben geschenkt,1321 erscheint glaubwürdig.1322 Weniger gesichert ist die 
damals erfolgte translation von reliquien des hl. Quiriacus von St. maximin 
nach taben, wogegen 853 die erwähnung eines Klosters dieses Heiligen ad 
Attavanum sprechen könnte,1323 dessen Verbindung zu St. maximin jedoch 
zweifelhaft ist. in der liste der dem Konvent vorbehaltenen Güter wurde 
taben seit 893 erwähnt und ebenso in der Güterbestätigung ottos i. 940.1324 
Die ansiedlung von 20 maximiner fratres praebendarii 960 oder 962 (n2, 
8. mai) in dem 882 von den normannen zerstörten taben, denen ein teil der 
im 10. Jahrhundert zu St. maximin vom Volk besonders verehrten Quiriacusre-
liquien und überreste des hl. auctor mitgegeben wurden, wirft mehrere, nicht 
hier zu erörternde Fragen auf.1325 Die überlieferungen machen den längeren 
bestand einer außenstelle des maximiner Konvents zu taben jedoch fraglich. 

1321 mub 1 nr. 6; zum Datum siehe Wampach 1 nr. 4.
1322 Wampach 1 nr. 28; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 70; Giessmann, besit-

zungen, S. 141; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 6, S. 61.
1323 Wampach 1 nr. 89; vgl. Sauerland, Das testament der lothringischen Gräfin 

erkanfrida 1, S. 288–296.
1324 893: mGH D arn nr. 114; 940: mGH D o i nr. 31.
1325 Siehe § 3.1.1.3. ausstattungsgegenstände, § 22.5. besondere Heilige des Klosters: 

Quiriacus und auctor sowie § 18.5. präbendare.
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Hierfür könnte sprechen, dass in den auf die Jahre 1056 und 1116 datierten 
Fälschungen von Vogteiregelungen durch die deutschen Herrscher bei der 
Klosterniederlassung zu taben noch immer von einer cellula die rede ist, 
die sowohl von wirklichen mönchen wie von praebendarii bewohnt ist,1326 
und dass kein Grund für eine solche Fiktion des Fälschers um 1110–1120 
auszumachen ist. Doch fehlt dieser passus in dem echten Vogteiweistum 
des luxemburger Grafen Konrad 1135,1327 das sich im allgemeinen an den 
gefälschten Vogteiweistümern orientiert hat. zweifelhaft ist auch die betä-
tigung der abtei zu taben in metallurgischen bereichen, worauf wegen des 
sogenannten St. maximiner Folcardusbrunnens gelegentlich verwiesen wird.1328 
in den urkunden, necrologen oder rechnungen finden sich jedenfalls vom 
12. bis zum 15. Jahrhundert keine Hinweise auf die Fortdauer der Sonder-
stellung tabens im bereich der abtei. nicht auszuschließen ist, dass einige 
der keinem bestimmten Sitz zugeordneten maximiner pröpste des 12. und 
13. Jahrhunderts ihren Wirkungskreis zu taben hatten.1329 Wenn jedoch um 
1407 taben erstmals als propstei bezeichnet wurde (n5, 21. Dezember), dürfte 
es sich hierbei eher um eine umgangssprachliche als um eine organisatorisch 
korrekte bezeichnung gehandelt haben. Die ständige Verpachtung des Hofs 
und seiner einkünfte bis nach 1430, zunächst an das Stift St. Simeon,1330 
dann an die maximiner mönche Werner von löwenstein,1331 nikolaus von 
eppelborn und Heinrich von Sayn,1332 sprechen sicherlich gegen die leitung 
des Hofes im späten 14. und frühen 15. Jahrhundert durch einen propst. als 
wirklicher propst zu taben wurde erstmals 1486 der als Kellerar bekannte 
Jakob Stephelt genannt,1333 mit dem die reihe dieser amtsinhaber begann.

Schon die Formulierung König ottos i. 940 in seiner bestätigungsurkun-
de 940 für St. maximin weist auf einen größeren Güterkomplex der abtei 
zu taben.1334 Das urbar um 1200 kannte hier eine große Villikation mit 
15 morgen eigenland, 23 Höfchen, 1 Fischwehr und 1 Fähre an der Saar 

1326 mGH D H iii nr. 373b und mub 1 nr. 423.
1327 mub 1 nr. 483.
1328 Kentenich, eine maximiner Gießhütte, S. 190 f., hierzu siehe § 35.1. in den 

abtslisten genannte sowie in der Forschung vermutete äbte: Folcardus.
1329 Siehe § 17.3.1. pröpste.
1330 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 139; vgl. Heyen, Stift St. Simeon, S. 752.
1331 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 122.
1332 rep. Germ. 4 Sp. 903 und lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 218.
1333 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 387.
1334 mGH D o i nr. 31; hierzu Giessmann, besitzungen, S. 327.
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mit alleinigen Fischereirechten sowie 1 mühle und größere Güter in einem 
weiten bezirk,1335 nämlich zu rodt (1 km nw. taben), Hausen (Wüstung bei 
taben), merschweiler (15 km sw. taben), ripplingen (3 km w. merzig) und 
merzkirchen (9 km nw. taben). im laufe des 13. und 14. Jahrhunderts lässt 
sich die zunehmende Verwendung der einkünfte aus taben für den maximiner 
Konvent verfolgen.1336 im tabener Güterverzeichnis von 1353 hatte sich die 
zentralfunktion für den Klosterbesitz zwischen Hochwald, Saar und ober-
mosel des nun als integra curtis bezeichneten Hofes nochmals verstärkt, da zu 
ihm nun auch die Klosterhöfe zu losheim, bachem und mechern gehörten,1337 
die im urbar um 1200 noch eigenständige Villikationen der abtei gewesen 
waren. Dies könnte im 14. Jahrhunderts zur zeitweiligen errichtung einer 
propstei als außenstelle geführt haben. infolge der Wirtschaftsprobleme der 
abtei im späten 14. und im 15. Jahrhundert und wegen der oben genannten 
Vergaben des tabener Klosterguts bestand diese einrichtung jedoch sicherlich 
nicht kontinuierlich und konnte erst nach der Sanierung der Klosterökonomie 
um 1486 dauerhaft organisiert werden. Das Fortschreiten des Konzentrati-
onsprozesses zeigt das für den tabener Hof sorgfältig geführte urbar des 
Klosters um 1487.1338 als bestandteile des tabener Grundgerichts, das unter 
dem Vorsitz des Schultheißen aus je drei Schöffen aus taben, Weiten und 
losheim, je zwei Schöffen aus bachem und mechern und einem Schöffen 
aus merzkirchen bestand, zählten nun auch neben dem im Güterverzeichnis 
von 1353 genannten Dörfern die Klostergüter zu Hausbach (6 km ö. merzig), 
merzig, Wellingen (8 km w. merzig), Saarhölzbach (2 km n. mettlach) sowie 
zu remich, bech und merzkirchen.

mit der propstei wurde zwischen der abtei und der Hofwirtschaft eine 
zwischeninstanz geschaffen, die durch gleichzeitige inkorporation der pfarrei 
in das Kloster auch im kirchlichen bereich verstärkt wurde. bedingt war 
sie vielleicht nicht nur wegen des ausgedehnten Streubesitzes der tabener 
Grundherrschaft, sondern auch als Verlagerungsmöglichkeit innerklösterli-
cher Spannungen und wegen der sakralen bedeutung des Quiriacuskultes 
und der tradition von taben als Sitz eines monasterium. Durch sie konnte 
der propst als Vertreter des maximiner abtes in einer relativ abgelegenen 

1335 nolden, urbar, S. 74 f. und S. 127 f.; Karte bei Giessmann, besitzungen, S. 324.
1336 Stabitr Hs 1634/394, fol. 80v–81r; vgl. lamprecht, Deutsches Wirtschafts-

leben 3 nr. 283b; ferner n4: 6. märz und n5: 27. Januar, 16. Februar, 6. märz, 
29. mai, 21. Dezember sowie lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 384 f.

1337 Stabitr Hs 1644/380, S. 1085–1087.
1338 Stabitr Hs 1641/389, fol. 66r–79v.
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region die interessen seines Klosters unmittelbar zur Geltung bringen. Die 
ständige anwesenheit von zwei bis drei maximiner mönchen am ort und die 
repräsentation der neuen Klosterinstitution gegenüber den Klosteruntertanen 
machten schon bald ein eigentliches propsteigebäude neben dem Klosterhof 
erforderlich, das um 1499/1500 abt otto bei der tabener Kirche errichten 
ließ. um 1741/1742 erneuerte es die abtei als dreiflügelige Schlossanlage unter 
einbeziehung der Kirche.1339 bis zu ihrer aufhebung war die propstei eine 
autonome Wirtschaftseinheit, die lediglich zur abgabe ihrer überschüsse an 
die abtei verpflichtet war. zugleich bildete der tabener Hof den oberhof 
für die Klostergüter zwischen der obermosel und der Saar, dessen appel-
lationsinstanz wiederum der oberhof zu St. maximin „an der roten tür“ 
war. Daher entstand bei ihm ein eigenes Gutsarchiv, das nach 1802 verloren 
ging, weshalb überlieferungen zur neueren Gütergeschichte der propstei 
weitgehend fehlen. im 18. Jahrhundert waren allerdings die eigenausgaben 
der propstei beträchtlich und die Hofgüter wohl nicht sonderlich ertragreich. 
Deshalb erhielt die abtei vom tabener propst in den Jahren 1762–1788 im 
Jahresdurchschnitt nur 6 Fuder Wein und etwa 400 rtl. aus Getreidever-
käufen.1340 Hinsichtlich der abgaben an den abt wurde der propst deshalb 
von manchem Klosterhofmann übertroffen, nicht jedoch in dem rang seiner 
Stellung unter den Klosterdignitären.

Die Weistümer bezeichneten den maximiner abt als den alleinigen Grund-, 
Gerichts- und lehensherrn des aus 14 Schöffen der verschiedenen Dörfer 
bestehenden Gerichts.1341 ihm gehörten die regalien, vor allem das alleinige 
Fischerei- und Fährrecht auf einem abschnitt der Saar sowie ausgedehnte 
Weide- und Waldrechte im Hinterland, bei denen allerdings auch die ab-
tei mettlach größere anteile hatte. ihm stand ein Vogt über die tabener 
Klostergüter zur Seite, der im Gericht nach dem Vertreter des abtes, nach 
1486 jedoch des propstes und des maximiner amtmanns den nächsten platz 
einnahm. Dem Vogt, der bei Strafverfolgungen zunächst auf eigene Kosten 
tätig sein musste, waren anteile an den Gerichtsbußen, am rodland und an 

1339 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,1, S. 496–500.
1340 Stabitr Hs 1652b/948b.
1341 um 1399 in lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 33–36: Sciendum est domini de S. Ma-

ximino sunt veri domini de Tauena … est enim ibidem integra curtis, eyn gantz 
hoff, spectantque ad eandem curtem scabini tam de Tauena quam de …; 1486 
in lHaKo best. 211 nr. 2926, vgl. Grimm, Weisthümer 2, S. 73–75; 1504 in 
lHaKo  best. 211 nr. 865 und 1506 in best. 211 nr. 892; vgl. Grimm, Weisthü-
mer 6, S. 431.
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den Weinzapfrechten des abtes eingeräumt sowie bei persönlicher anwe-
senheit auch zehrungsrechte im Klosterhof, während die einwohner zwar 
den abgaben an den Grundherrn unterlagen, persönlich jedoch frei waren 
und freies abzugsrecht hatten. als Vögte sind die Herren von monkler 
(montclair) seit 1353,1342 im 15. Jahrhundert die Herren von Sayn-monkler 
belegt, die 1496 ihr lehen dem maximiner abt verpfändeten,1343 und 1535 
deren erben, die Grafen von isenburg-Grenzau, als sie ihre Vogtei dem 
trierer erzbischof versetzten.1344 nach mehreren weiteren Verpfändungen 
der Vogtei1345 verkauften 1589 die Grafen von Sayn der abtei neben ihrer 
Herrschaft Freudenburg auch ihre Vogteien zu taben und zu rodt,1346 die sie 
zuvor vom trierer erzstift zu lehen genommen hatten. Deshalb war 1591 
abt reiner gezwungen, sie ebenfalls beim trierer erzbischof zu muten.1347 
Seitdem besaßen die maximiner äbte zwar die Vogtei, jedoch nur als Kur-
trierer lehen.1348

Die pfarrei taben war weniger durch ihren umfang und ihre einkünfte 
bedeutend, sondern als zentrum der in der region weit verbreiteten Vereh-
rung des hl. Quiriacus,1349 eines Gefährten und landmanns des Klosterpat-
rons maximin, der in der abtei selbst ebenfalls hohe Verehrung genoss.1350 
ebenso ungewiss wie die Form der Klostergründung am ort bleibt das Jahr 
der transferierung eines teils der Quiriacusreliquien von St. maximin nach 
taben. Für einen frühen zeitpunkt sprechen die nennung des ortes 853 als 
Stätte eines diesem Heiligen geweihten Klosters oder einer Klerikergemein-
schaft sowie der später mehrmals bezeugte tabener bannprozessionsbezirk 
um Saarlouis, Dillingen und Saarbrücken,1351 offenbar mit anklängen an 

1342 Stabitr Hs 1644/380, S. 1085–1087; um 1400: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 35.
1343 lHaKo best. 211 nr. 787 und nr. 788.
1344 lHaKo best. 56 nr. 2127.
1345 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 769–789, und Staarchtr best. ta nr. 55; ein-

zelheiten auch in der maximiner Denkschrift um 1580/90 in lHaKo best. 211 
nr. 2927.

1346 lHaKo best. 211 nr. 2709.
1347 lHaKo best. 211 nr. 1306.
1348 lehensnahmen 1661 und 1678: lHaKo best. 1c nr. 19049; 1711: best. 211 

nr. 1639; 1737: best. 1b nr. 1539 und 1766: im pfarrarchiv taben, best. a 5.
1349 Hierzu liell, Die Kirche des hl. Quiriakus zu taben, sowie Hau, Sankt maxi-

minus, Saarbrücken 1935, S. 26–29.
1350 Siehe § 22.5. besondere Heilige des Klosters: Quiriacus.
1351 liell, Die Kirche des hl. Quiriakus zu taben, S. 27; um 1500 auch lHaKo best. 

211 nr. 2115, S. 403 f.
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noch vorchristliche rituale.1352 Die entsendung von 20 fratres praebendarii 
um 960/962 durch abt Wiker hat zu taben deshalb wohl nicht erst die 
Quiriacusverehrung geschaffen, sondern einem bereits bestehenden Kult 
rechnung getragen und ihn in seine abtei einzubinden versucht. mit erich 
Wisplinghoff kann angenommen werden, dass die Karolinger der abtei mit 
der villa auch die pfarrei geschenkt haben,1353 in deren besitz sie auch im 
ältesten pfarreiverzeichnis um 1140 erschien.1354 Der angebliche Wiederaufbau 
der tabener Kirche um 1056 auf befehl Kaiser Heinrichs iii.1355 lässt sich aus 
dem modernen baubefund nicht rekonstruieren.1356 Sie war sehr baufällig, als 
sie papst innozenz Viii. 1487 wegen der armut der pfarrei, die kaum zehn 
angehörige habe, während St. maximin zu taben über einhundert personen 
unterhalten müsse, der abtei inkorporierte.1357 Deshalb übernahm abt otto 
1488 an ihr die baupflicht und ließ sie 1501 mit ablässen ausstatten.1358 Seither 
fungierte einer der zu taben weilenden maximiner Konventualen als pfarrer 
der Kirche, die um 1742 umgebaut wurde.1359

zum Hofverband taben gehörten folgende Höfe, einzelgüter und pfarreien:
1.1. B a c h e m  (6 km nö. merzig): Die Klostergüter zu bachem dürften 

zunächst ein teil der villa taben gewesen sein, bevor sie vor 1200 zu einer 
eigenen, mit taben jedoch verbundenen Villikation ausgebaut wurden.1360 im 
urbar um 1200 umfasste sie 2 parzellen mit 6½ mansen, 1 Wiese, 2 Waldungen, 
mehrere zinspflichtige Höfchen und Weiderechte jenseits des Flusses.1361 einen 
eigenen Klosterhof scheint später zu bachem die abtei jedoch nicht unter-
halten zu haben, wohl aber eine meierei und ein Gericht mit vier Schöffen, 
von denen zwei 1484 mitglieder des tabener Hofgerichts waren,1362 dem die 
bachemer Klostergüter schon 1353 zugeordnet wurden.1363 im 17. Jahrhundert 
wurden die abteigüter zu bachem zeitweilig unmittelbar von dem ebenfalls 

1352 So Hau, Sankt maximinus, S. 26–29.
1353 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 91.
1354 mub 1 nr. 516.
1355 mGH D H iii nr. 372a und b; siehe Kölzer, Studien, S. 285.
1356 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,1, S. 496–500, siehe auch Josef liell, 

alte altäre in der Diöcese trier, in: trierarch 3 (1899), S. 62 f., hier S. 63.
1357 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 253v–255r.
1358 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 256r–256v.
1359 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,1, S. 496–500.
1360 Giessmann, besitzungen, S. 339–341.
1361 nolden, urbar, S. 76 f. und S. 130.
1362 Stabitr Hs 1641/389, fol. 66 f.
1363 Stabitr Hs 1644/380, S. 1085 f.
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zum tabener Hofverband gehörenden Klosterhof zu losheim verwaltet.1364 
im Weistum von 1491 gehörte das amt des Vogtes zu bachem den Herren 
von Dalheim1365 und fiel vor 1619 auf nicht geklärte Weise an die trierer 
erzbischöfe.1366 in den Güterrenovationen 1697 und 1773 waren hier deshalb 
die Vogtei, die Grundherrschaft und die ländereien zwischen der abtei 
und dem Kurstaat geteilt, und jede der beiden Herrschaften bestellte vier 
Dorfschöffen, gemeinsam jedoch den Gerichtsschreiber und den boten.1367

1.2. H a u s e n  (Wüstung an der Saar, bei taben): im urbar um 1200 
wurde Hausen nicht erwähnt, da es offensichtlich bestandteil der tabener 
Villikation war. als außenstelle des tabener Hofs ist der Klosterbesitz zu 
Hausen auch noch 1353 und 1486 genannt.1368 erst vor 1655 wurde aus ihm 
ein eigener Hof gebildet,1369 zu dem bei seinen Verpachtungen 1777 und 
1782 neben größeren Wirtschaftsgebäuden auch die Fähre des Klosters über 
die Saar gehörte.1370 zuvor wurde die für die abtei einträgliche, im urbar 
um 1200 vermutlich unter dem begriff bannus aquae subsumierte Fähre1371 
vom tabener Hofmann unterhalten,1372 dann gesondert verpachtet.1373 zu 
den abgaben sowohl des Fährmanns und dann des Klosterhofs gehörte 
neben Geldzahlungen die Versorgung der abtei mit aalen. 1577 musste der 
Fährmann 80 aale nach St. maximin und 20 nach taben liefern und 1782 
215 pfund aale nach St. maximin.1374

1.3. L o s h e i m  (ca. 10 km nö. merzig): im urbar um 1200 besaß St. ma-
ximin in losheim eine eigene Villikation mit 15 mansen, 2 Höfchen, Wiesen 
sowie salische Güter und Waldungen.1375 ihre ursprüngliche zugehörigkeit 
zur villa taben ist hier noch erkennbar wie auch der relativ späte ausbau 
der maximiner Grundherrschaft, nachdem die kirchliche organisation bereits 

1364 lHaKo best. 211 nr. 2810 und nr. 2579.
1365 lHaKo best. 211 nr. 749.
1366 lHaKo best. 211 nr. 2810.
1367 1697: lHaKo best. 211 nr. 2579; 1773: best. 211 nr. 2617.
1368 1353: Stabitr Hs 1641/389, fol. 66; 1486: lHaKo best. 211 nr. 2962.
1369 pfarrarchiv taben, best. D 1 und D 3.
1370 lHaKo best. 211 nr. 2719.
1371 nolden, urbar, S. 74 und S. 124; vgl. lamprecht, Deutsches Wirtschaftsle-

ben 2, S. 245.
1372 So 1486: lHaKo best. 211 nr. 2926.
1373 So 1577: lHaKo best. 211 nr. 2509.
1374 lHaKo best. 211 nr. 2509 und nr. 2719.
1375 nolden, urbar, S. 77 und S. 130 f.; einzelheiten bei Giessmann, besitzungen, 

S. 345 f.
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erfolgt war.1376 Dies scheint eher für die Herkunft der Güter aus der Schen-
kung tabens durch die Karolinger als aus einer Dotation der Widonen zu 
sprechen, was theo raach auf Grund der besitzgemeinschaft St. maximins 
mit der abtei mettlach annimmt,1377 die dort seit dem 10. Jahrhundert die 
pfarrei und neben ausgedehnten liegenschaften auch das Hochgericht be-
saß.1378 Für einzelheiten zur entwicklung der Güter der abtei St. maximin 
zu losheim im Spätmittelalter und in der neuzeit ist hier kein raum. Sie 
bildeten im Dorf nur eine von vier Grundherrschaften mit einer eigenen 
Vogtei, waren für die abtei jedoch wegen ihrer Sonderrechte bezüglich der 
Waldnutzung, des besthauptes sowie der markt- und zehntgerechtigkeiten 
durchaus ertragreich. Sowohl die Weistümer1379 als auch die Güterrenovati-
onen zeigen bei den inhabern der drei anderen, sich zumeist in Händen des 
regionaladels befindlichen und teilweise von der abtei lehensabhängigen 
Vogteien eine außerordentlich starke Fluktuation. auch hatte St. maximin 
schon früh die Hofgüter den einwohnern in erbpacht gegeben,1380 die im 
16. und 17. Jahrhundert noch von dem der abtei rechenschaft schuldenden 
Klostermeier,1381 danach jedoch direkt von der propstei taben beaufsichtigt 
wurden. im 18. Jahrhundert hatten sich die Verhältnisse soweit stabilisiert, 
dass die Hochgerichtsbarkeit nun dem trierer erzbischof zustand und die 
abtei mettlach vorab ein Drittel aller einkünfte im Dorf erhielt.1382 Das Dorf 
selbst bestand aus vier Vogteien oder Grundherrschaften, nämlich des trierer 
Kurfürsten, der abteien mettlach und St. maximin sowie der Vierherren-
vogtei, an der der Kurfürst, St. maximin, die Herren von Warsberg und das 
trierer Jesuitenkolleg beteiligt waren.1383 zur meierei losheim gehörten einige 
grundzins- und zehntpflichtige ländereien zu b r o t d o r f  bei losheim1384 
und H a u s b a c h  (8 km nö. merzig).1385

1376 Giessmann, besitzungen, S. 343 f.
1377 raach, Kloster mettlach, S. 39 f. und S. 109.
1378 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 5, S. 126.
1379 zu ihnen Giessmann, besitzungen, S. 343 und S. 347 f.
1380 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 431–435, und Stabitr Hs 1641/389, fol. 76v.
1381 lHaKo best. 211 nr. 2810–2811.
1382 Wilhelm zengerle, aus der Geschichte des Dorfes losheim. Die beziehungen 

des Dorfes zu den ehemaligen benediktinerabteien St. peter in mettlach und 
St. maximin in trier, losheim 1969, S. 73–75.

1383 lHaKo best. 211 nr. 2811 und nr. 2133, S. 695–697, sowie nr. 2812.
1384 lHaKo best. 211 nr. 1592, nr. 2579 und nr. 2631.
1385 Stabitr Hs 1644/372, S. 483 f., und lHaKo best. 211 nr. 2133, S. 699, und 

nr. 2631.
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1.4. M e c h e r n  (3 km s. merzig): Die zuerst im urbar um 1200 erwähn-
te kleinere Villikation umfasste nur 2¾ mansen, 1 mühle und 2 Häuser. 
Ferner gehörten zu ihr zerstreute Güter in verschiedenen Siedlungen mit 
12½ morgen ackerland, 1 Wiese und ein 4 mansen großes Gut zu merzig, 
dessen einkünfte großenteils verlehnt waren.1386 offensichtlich versuchte 
die abtei durch diese Villikation ihren Streubesitz an der Saar bei merzig 
wirtschaftlich zu organisieren.1387 laut den Weistümern von 1487 und 1506 
bestand hier eine Vogtei, die inhaberin des Hochgerichts war und an die das 
besthaupt fiel,1388 während das Grundgericht und die ernennung von drei 
Schöffen, von denen zwei mitglieder des Hofgerichts zu taben waren,1389 dem 
abt zufielen. Die abtei unterhielt hier noch einen Hof, dem vermutlich ein 
Distrikt von 22 morgen zuzuordnen ist und der an die abtei jährlich über 
3 malter Getreide, halb Weizen und halb Hafer, entrichtete. zum Hofverband 
gehörten ferner 8 erbzinsgüter, von denen St. maximin jährlich 6 malter und 
zwei Viertel, halb Weizen und halb Hafer, erhielt. laut der Güterrenovation 
von 1697 gehörte der abtei zu mechern, die hier jährliche einkünfte von 
9 maltern und 12 Hühnern hatte, nur noch die Hälfte der Grundherrschaft 
und das recht der bestellung von drei Schöffen.1390 Die andere Hälfte und 
das Hochgericht besaßen dagegen die Herren von Frommersdorf.

1.5. m e r z k i r c h e n  (6 km sw. Saarburg): St. martin als patron der 
pfarrei merzkirchen1391 sowie die zugehörigkeit des ortes im urbar um 
1200 und später zum tabener Hofverband lassen vermuten, dass das Dorf 
zusammen mit der pfarrei durch die Karolinger der abtei als annex der 
villa taben geschenkt wurde. in der Güterliste des papstes innozenz ii. 1140 
ist der besitz der pfarrei merzkirchen durch St. maximin möglicherweise 
nicht erwähnt, wenn mit der dort Martini villa genannten Kirche nicht sie, 
sondern die Kirche zu mertesdorf gemeint ist.1392 Falls die abtei 1140 wirk-
lich nicht im besitz der pfarrei merzkirchen war, dürfte der Grund hierfür 
nicht in der von Ferdinand pauly vermuteten usurpation der pfarrei durch 

1386 nolden, urbar, S. 76 und S. 129.
1387 Giessmann, besitzungen, S. 351.
1388 1487: lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 125; vgl. lamprecht, Deutsches Wirt-

schaftsleben 2, S. 223; 1506: lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 261r–262r.
1389 Stabitr Hs 1644/380, S. 1085–1087.
1390 lHaKo best. 211 nr. 1592.
1391 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 92.
1392 mub 1 nr. 516, siehe hierzu auch § 33.2.2.1.3. Vorstadt St. maximin und pfarrei 

St. michael.
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die luxemburger Grafen liegen,1393 die im Widerspruch zu ihrer bis 1143 zu 
beobachtenden Verbindung mit der abtei im Kampf gegen erzbischof al-
bero stünde. Gesichert ist der maximiner besitz der pfarrei um 1200 durch 
das urbar.1394 neben ihr kannte es zu merzkirchen als abteigüter nur noch 
einen zum Hofverband zu taben gehörenden mansus,1395 der wie die übrigen 
Klostergüter am ort später nicht mehr nachzuweisen ist. Dennoch war 1487 
ein Schöffe von merzkirchen mitglied des tabener Hofgerichts,1396 vielleicht 
als Vertreter des pfarrverbands.1397

Den besitz der pfarrei merzkirchen konnte St. maximin dagegen bis 
1802 behaupten. in dieser Großpfarrei mit Filialen zu Südlingen, Dittlin-
gen, Körrig, portz und rommelfangen (alle im umkreis von merzkirchen) 
stand der abtei nicht nur die in überlieferungen äußerst schlecht belegte 
Kollatur,1398 sondern auch zwei Drittel der zehnten zu, die sie gelegentlich 
verpachtete oder verlehnte. in ihrer wirtschaftlichen notlage nach 1411 war 
sie 1431 beispielsweise gezwungen, für 1300 fl. dem trierer Stift St. paulin 
ihre zwei Drittel des großen und kleinen zehnts in der pfarrei in Form einer 
Jahresrente von 42 maltern Weizen zu verpfänden,1399 die sie jedoch vor 1496 
zurückkaufen konnte.1400 auch im 18. Jahrhundert befand sich St. maximin 
noch im ungeschmälerten besitz dieser einkünfte.1401

1.6. r o d t  (an der Saar, bei taben): um 1200 gehörte zum Hofverband 
taben auch ein Höfchen zu rodt, dessen inhaber zum transport der Klos-
terweine nach Filzen verpflichtet war.1402 Danach scheint rodt in besitz der 
Vögte des tabener Klosterguts gekommen zu sein, da der ort als eigentum 
der abtei erst wieder genannt wurde, als 1589 die Grafen von Sayn dem 
Kloster neben ihrer Vogtei zu taben auch ihre Vogtei rodt verkauften.1403 
Seitdem besaß St. maximin rodt als lehen des trierer Kurstaats, bei dem es 
zuvor die Sayner Grafen gemutet hatten. Vor 1661 errichtete die abtei hier 

1393 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 6, S. 132.
1394 nolden, urbar, S. 87.
1395 nolden, urbar, S. 75 und S. 128.
1396 Stabitr Hs 1641/389, fol. 89v.
1397 Giessmann, besitzungen, S. 319.
1398 Stabitr Hs 1644/380, S. 441–448.
1399 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 194–199 und S. 309.
1400 Heyen, Stift St. paulin, S. 562.
1401 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 703–709; pauly, Siedlung und pfarrorganisati-

on 6, S. 136.
1402 nolden, urbar, S. 75 und S. 128.
1403 lHaKo best. 211 nr. 2709.
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eine mühle,1404 zu der als bannmühle des Klosters für taben 1782 ländereien 
im umfang von 16 morgen gehörten.1405

1.7. We i t e n  (11 km s. Saarburg): im urbar um 1200 bildete Weiten eine 
eigene Villikation mit 9 mansen, von denen eine der meier und eine halbe 
der Förster innehatte, mit 2 parzellen eigenland von insgesamt 6 morgen, 
4 Wiesen und 1 salischen Gut.1406 Verschiedene bestimmungen verweisen 
auf die zugehörigkeit der Villikation zum tabener Hofverband.1407 auch 
später unterhielt hier die abtei ein Grundgericht, dessen drei Schöffen 1487 
mitglieder des tabener Hofgerichts waren.1408 laut der Güterrenovation um 
1487 besaß das Kloster zu Weiten noch immer eigenland, hatte den größeren 
teil seiner Güter jedoch in der Form von sieben erbpachtgütern ausgegeben. 
an einkünften bezog St. maximin 1681 hieraus 9 malter Korn, 30 Hühner 
und 2 Kapaunen.1409

2. Herrschaft F r e u d e n b u r g  (an der Saar, 7 km sw. Saarburg): mit 
dem erwerb der Herrschaft Freudenburg von den Grafen von Sayn um 
8000 taler im September 15891410 und um weitere 14 000 taler von den Herren 
von brempt von bell als inhaber der Sayner Verpfändungen1411 gelangte abt 
reiner in den besitz eines territoriums, das sich weniger als Wirtschaftsfaktor, 
sondern für die rechtliche Stellung seiner abtei als zukunftsträchtig erweisen 
sollte. über die eigenschaft der Herrschaft als kurtrierisches lehen oder 
aber als lehen des reichs hatte sich die vom trierer erzbischof ratifizierte 
Verkaufsurkunde ausgeschwiegen und nur erklärt, dass die abtei die Herr-
schaft einschließlich ihrer regalien in dem rechtlichen Status übernehmen 
soll, in dem sie 1439 gemeinsam von Kurtrier und luxemburg verpfändet 
worden sei. Seit 1581 befanden sich der Kurstaat und die abtei in einer 
phase einer später nie wieder erreichten eintracht, weshalb wohl auf eine 
präzisere Definition des rechtlichen Standes verzichtet wurde. Wie bei der 
Herleitung der Vogtei über St. maximin1412 hatte Karl iV. auch hinsichtlich 

1404 pfarrarchiv taben, best. e 1.
1405 lHaKo best. 211 nr. 2903; zum letzten pächter auch best. 276 nr. 2567 und 

Schieder, Säkularisation und mediatisierung 3, nr. 6048.
1406 nolden, urbar, S. 75 und S. 128 f.
1407 Giessmann, besitzungen, S. 354 f.
1408 Stabitr Hs 1641/389, fol. 66 f.
1409 lHaKo best. 211 nr. 1544.
1410 lHaKo best. 211 nr. 2709 und nr. 2871.
1411 lHaKo best. 211 nr. 2709.
1412 Siehe § 20. Die Vogtei.
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des Status der Herrschaft Freudenburg so widersprüchliche erklärungen 
abgegeben, dass sich deren ursprüngliche rechtsqualität 240 Jahre später 
kaum mehr bestimmen ließ. Karls Vater, Johann der blinde, hatte den alten 
Hof usme, den ort der späteren Feste Freudenburg auf einem bergsporn 
an der luxemburg-trierer Grenze, als burg zur Kontrolle der Straße von 
trier nach metz ausbauen lassen, sie und die hier entstehende Siedlung jedoch 
1337 von erzbischof balduin zu lehen genommen.1413 unmittelbar nach 
seiner nicht unangefochtenen Königswahl hatte Karl iV. im September 1346 
balduin die dem erzbischof zuvor schon verpfändete burg abgetreten,1414 
ihn danach jedoch im Dezember 1346 damit auch namens des reichs be-
lehnt.1415 Die zeit des ausschließlich kurtrierischen besitzes der Herrschaft, 
in der die Siedlung Stadtrechte erhielt, endete schon 1357, als Freudenburg 
ein trierisch-luxemburgisches Kondominium wurde.1416 im Jahr 1439 ver-
pfändeten und 1460 verkauften beide landesherrschaften unter Vorbehalt 
ihrer Öffnungsrechte Freudenburg an die Herren von Sierck.1417 Von ihnen 
kam die Herrschaft über umwege 1560 an die Grafen von Sayn,1418 die sie 
jedoch ebenfalls teilweise verpfändeten.1419

Den erwerb der Herrschaft, der nur mit Hilfe mehrerer Geldaufnahmen 
finanziert werden konnte,1420 ließ sich abt reiner 1604 von Kaiser rudolf ii. 
bestätigen.1421 zugleich führte er zu Freudenburg neubauten an der Kirche, 
der burg und der meierei durch.1422 in ihren Konflikten mit dem erzstift 
unterhielt die abtei nach 1609 mehrmals spanische truppen auf der burg,1423 
weshalb sie erzbischof philipp christoph von Sötern 1645/1646 zerstören 
ließ.1424 Die späteren auseinandersetzungen zwischen der abtei und dem 
Kurstaat wegen der Qualität Freudenburgs als lehen des reichs oder Kurtriers 

1413 lHaKo best. 1a nr. 4922.
1414 Würth-paquet, table chronologique 24, S. 6 f.
1415 lHaKo best. 56 nr. 2127.
1416 Hierzu petzold, pontifikat erzbischof boemunds ii., S. 30–32.
1417 1439: lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 683–688 und S. 697–701; 1460: best. 211 

nr. 2110, S. 707–710.
1418 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 783–786.
1419 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 708 und S. 809.
1420 Staarchtr best. r nr. 2 und lHaKo best. 56 nr. 2932 sowie Verzeichnis von 

1609 in best. 211 nr. 2709.
1421 Staarchtr best. b nr. 9.
1422 novillanius, chronicon, S. 1043.
1423 lHaKo best. 1c nr. 19047 und best. 211 nr. 1428–1429.
1424 Kentenich, burg Freudenburg, S. 5, sowie lHaKo best. 211 nr. 2543.
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begannen 1684 mit der kurtrierischen Forderung des Freudenburger anteils 
an der türkensteuer.1425 Sie wurden im 18. Jahrhundert von beiden parteien 
unter ausweitung ihres Streits auf die regalienausübung an der Saar, auf 
das bergungsrecht, die Fischerei und das Judengeleit in Freudenburg durch 
mehrere Verfahren vor dem reichskammergericht1426 und dem reichshofrat 
fortgesetzt, die sich in zahlreichen Streitschriften niederschlugen.1427 Der 
Fortgang dieser Verfahren mit ihren umfangreichen und wechselnden argu-
menten, durch die St. maximin 1772 die einstweilige aufnahme Freudenburgs 
in die reichsmatrikel und damit die Stellung der abtei als inhaberin einer 
reichsstandschaft erreichte, kann hier nicht resümiert werden.1428

Für St. maximin blieb der besitz von Freudenburg die einzige möglich-
keit zur bewahrung eines Stücks seiner früheren reichsunmittelbarkeit. Sie 
verleiteten die abtei zur Demonstration ihrer im Grunde recht angreifbaren 
Stellung mit einem geradezu grotesken pomp, wie dies bei der feierlichen 
Huldigung der Freudenburger untertanen gegenüber dem neuen abt Witt-
mann im Juni 1763 mit trompetenschall, Kanonendonner und freier Verkös-
tigung der Fall war.1429 Doch war für die Freudenburger untertanen dieses 
Souveränitätsgehabe ihres abtes auch mit repressalien verbunden, wenn 
er sich in seinem Herrschaftsanspruch tangiert fühlte. als die einwohner 
1769, durch die kurtrierische Verwaltung möglicherweise aufgestachelt, nach 
längerem Streit wegen der Holz- und Weiderechte sowie der aktualisierung 
ihres Schöffenweistums keine einigung mit der abtei erzielen konnten, 
artete die auseinandersetzung rasch in Handgreiflichkeiten gegen die be-
diensteten des Klosters aus. Deshalb ließ abt Wittmann die ortschaft im 
September 1769 durch luxemburger militär belagern und mehrere monate 
hindurch besetzen, was der Kurstaat zähneknirschend hinnehmen musste. 
Die aufrührer flohen daraufhin teils nach Wetzlar, teils in das kurtrierische 
amt Saarburg,1430 während die Gemeinde noch 1794 infolge der prozesse 
vor dem reichskammergericht und wegen der Schadensregulierung mit einer 
Kommunalschuld von 7232 rtl. belastet war.

1425 Stabitr Hs 1644/376, S. 125–127.
1426 lHaKo best. 56 nr. 529, nr. 830, nr. 2127, nr. 2606 und nr. 2607.
1427 Siehe § 2.2. Streitschriften.
1428 Hierzu umfangreiche materialien in den protokollen der Geheimen kurtrieri-

schen Konferenz 1772–1774 in lHaKo best. 1c nr. 10019–10024.
1429 lHaKo best. 56 nr. 830, S. 2833–2837.
1430 umfassende Dokumentationen hierzu in vier umfangreichen bänden in lHaKo 

best. 56 nr. 830.
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als Folge der für die abtei wichtigen Funktion der von ihr zumeist 
burggrafschaft genannten und in der titulatur des abtes geführten Herr-
schaft Freudenburg unterhielt sie dort nicht nur die 1646 zerstörte burg, die 
danach ruine blieb, sondern ein bald nach 1590 erbautes amtshaus sowie 
ein Hofgebäude mit einer zehntscheuer1431 und mit 144 morgen ackerland 
sowie Wiesen und Gärten.1432 zur Herrschaft gehörten auch Grundstücke 
und Fischereirechte in den bei Freudenburg gelegenen Siedlungen Hamm, 
Kastel, wo die abtei bereits 1395 einen Weinberg besessen hatte,1433 und 
Staadt.1434 mit dem Kauf übernahm das Kloster auch die bannmühle der 
Herrschaft Freudenburg zu (Kolles-)leuken bei Freudenburg,1435 wo sie seit 
dem 17. Jahrhundert auch einen Hof unterhielt.1436 ebenfalls bestandteil der 
Herrschaft war die pfarrei. Sie war 1442 nach Freudenburg verlegt worden, 
nachdem der Großteil der einwohner von Kastel hierher gezogen war,1437 und 
hatte Filialen zu Kastel, Staadt, Hamm, trassen, Kollesleuken und pertenbach. 
nachdem noch 1576 die Kollatur von den Sayner Grafen und 1584 von den 
pfandherren von brempt wahrgenommen worden war,1438 bestimmte 1599 
der maximiner abt hierzu den St. pauliner Kanoniker petrus Hauffius1439 
und 1632 Friedrich Delfeld,1440 dessen Verwandter philipp Delfeld sich seit 
1634 als maximiner mönch nachweisen lässt.1441 Wegen der bedürftigkeit der 
abtei nach ihrer zerstörung 1674 erlaubte ihr 1675 der trierer erzbischof, die 
pfarrei mit einem ihrer Konventualen zu besetzen, worauf bis 1684 das amt 
der spätere maximiner Kellerar und Senior paulinus Delfeld bekleidete.1442

3. Herrschaft M a n d e r n  (im Hochwald, 18 km s. trier): nicht mit 
Sicherheit, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit weisen die im urbar 
um 1200 zu mandern genannten Klostergüter auf eine Villikation, die laut 

1431 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,1, S. 312–314.
1432 Schieder, Säkularisation und mediatisierung 3, nr. 5983.
1433 lHaKo best. 211 nr. 472.
1434 lHaKo best. 1c nr. 4888 und nr. 19059 sowie best. 211 nr. 2555.
1435 pachtverträge in lHaKo best. 211 nr. 2711 und nr. 2758.
1436 lHaKo best. 211 nr. 1469; Schieder, Säkularisation und mediatisierung 3, 

nr. 6009 und nr. 6010.
1437 lHaKo best. 211 nr. 1978.
1438 1576: lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 821; 1584: best. 211 nr. 2110, S. 829.
1439 Stabitr Hs 1644/376, S. 324.
1440 Stabitr Hs 1644/376, S. 332.
1441 lHaKo best. 211 nr. 2929.
1442 Stabitr Hs 1644/376, S. 335–343.
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thomas Gießmann bereits anzeichen ihrer auflösung zeigte.1443 laut dem 
urbar besaß hier die abtei 8 zu Geld- und Haferzinsen verpflichtete man-
sen.1444 Sie können als reste der liegenschaften betrachtet werden, die nach 923 
durch die precarie des Gozbert in der villa et marca Callidi an St. maximin 
gefallen sind.1445 entgegen der früheren identifikationen dieser Örtlichkeit mit 
Kail beziehungsweise niederkail oder mit Hermeskeil1446 legen die anderen 
lokalbezeichnungen im precarievertrag von 923 nahe, dass Callidi mit dem 
von mandern etwa 4 km entfernten Kell zu identifizieren ist,1447 auch wenn 
die abtei später dort nicht mehr begütert war. über den Klosterbesitz zu 
mandern und zur Vogtei über ihn stehen nach 1200 nur wenige Quellen zur 
Verfügung. anfang des 16. Jahrhunderts bildete die meierei des Klosters, 
deren oberhof nicht zu taben, sondern zu oberemmel auf ältere Wirtschafts-
strukturen weisen könnte, mit sieben Schöffen und mit eigenem bann und 
Gericht lediglich eine von vier Grundherrschaften im Dorf.1448 aus ihr erhielt 
St. maximin nur bescheidene abgaben.1449 Vögte waren damals die Herren 
von Viltzberg, die in diesem amt auch in dem Weistum von 1537 genannt 
wurden.1450 Deshalb ist die Korrektur der zuordnung dieses ortes zu man-
dern im Hochwald statt zu dem in keiner anderen Quelle als Klosterbesitz 
genannten mandern bei Diedenhofen1451 durch thomas Gießmann sicherlich 
berechtigt, kann aber nicht erklären, weshalb gerade die Schöffen des recht 
entfernten Klosterhofs von monheim das Weistum gesetzt haben. um 1700 
besaß St. maximin zu mandern neben dem trierer Kurfürsten, den Herren 
von Sötern und der abtei St. matthias1452 einen eigenen Grund- und zehnt-
bezirk mit einnahmen von 13 maltern Hafer, 24 broten und 10 Schillingen 
im Jahresdurchschnitt sowie einem Sechstel der Holzerträge und das alleinige 
Fischerei- und Jagdrecht.1453 Diese Güter und einkünfte vergrößerten sich 
wesentlich, als 1774 abt Wittmann für 80 000 rheinische fl. von den Grafen 

1443 Giessmann, besitzungen, S. 376.
1444 nolden, urbar, S. 77 und S. 131.
1445 mub 1 nr. 163.
1446 So Gottfried Kentenich, zur Geschichte von Hermeskeil, in: trierische Hei-

matblätter 1 (1922), S. 98 f., hier S. 98.
1447 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 72, und Giessmann, besitzungen, S. 377.
1448 lHaKo best. 211 nr. 815; Stabitr Hs 1644/380, S. 237–241.
1449 Giessmann, besitzungen, S. 378.
1450 lHaKo best. 211 nr. 2814.
1451 So Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 490–495.
1452 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 530 f.
1453 lHaKo best. 211 nr. 2814.
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von Öttingen, erben der 1655 und 1699 als Vögte zu mandern bezeugten 
Herren von Sötern,1454 deren anteil an der Herrschaft erwarb,1455 nämlich 
die Vogtei mit ausgedehnten Forsten im Hochwald sowie die Söternsche 
Grundherrschaft im Dorf.

4. Hofverband F i l z e n  (7 km sw. trier): Durch die lage vor der einmün-
dung der Saar in die mosel war das Dorf für St. maximin von wirtschaftlicher 
bedeutung. Das urbar um 1200 wies hier noch keinen Klosterbesitz aus, doch 
lässt eine bemerkung in ihm zum Hof in rodt vermuten,1456 dass sich schon 
damals hier eine Sammelstelle des Klosters für seine Weine von der Saar und 
aus oberemmel befand. ein zins mit einem Gastrecht gehörte im ort dem 
St. elisabethhospital schon um 1300.1457 Doch liegt, abgesehen von der Güter-
schenkung der trierer Schöffenfamilie praudom um 1401 an die maximiner 
bruderschaft St. maria in der Krypta,1458 die erwerbsgeschichte der abtei zu 
Filzen weitgehend im Dunkeln. 1407 verfügte hier St. maximin bereits über 
eine meierei1459 und vor 1484 über eine eigene Grundherrschaft.1460 Seitdem 
bestand das Gericht des Dorfes Filzen aus den beiden Grundherrschaften 
des trierer Domkapitels und der abtei mit einem gemeinsamen Jahrgeding 
im Kelterhaus des Domdekans.1461 beide hatten in der Gemarkung einen 
festen bezirk mit einer eigenen Grundgerichtsbarkeit, mit Grundzinsen und 
Fischereirechten, daneben aber bei bestimmten Weinbergen eine abwech-
selnde, mit dem Domkapitel beginnende lesefolge.1462 zu den Hofgütern 
des Klosters zählten 1720 16 300 Stöcke.1463 Hieraus erhielt St. maximin in 
den Jahren 1762 bis 1788 durchschnittlich 4½ Fuder gewöhnlich recht gut 
taxierter Weine, also etwa 2 % der gesamten Weinernte.1464 Das Hofgebäude 
wurde 1748 neu errichtet.1465 Seine nutzung und die leistungen der Hof-

1454 lHaKo best. 211 nr. 2814.
1455 lHaKo best. 211 nr. 1775 und nr. 2817. zu den Schwierigkeiten der bereit-

stellung dieser Summe und zu den zahlungsmodalitäten vgl. best. 211 nr. 1779, 
nr. 1784 und nr. 2817.

1456 nolden, urbar, S. 75 und S. 128.
1457 Staarchtr best. b nr. 17, vgl. § 30. überlieferungen, Der zinsrodel um 1300.
1458 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 267v–268r.
1459 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 268v–269r.
1460 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 325–327.
1461 So 1598: lHaKo best. 211 nr. 2703.
1462 So die Weistümer, siehe Giessmann, besitzungen, S. 372.
1463 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 673–675.
1464 Stabitr Hs 1652b/948b.
1465 lHaKo best. 211 nr. 2703.
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pächter sind ein musterbeispiel für die Sicherung der eigenbewirtschaftung 
der Klosterweinberge und deren bestellung durch Subunternehmer.1466

5. pfarrei t h a l f a n g  (ca. 24 km ö. trier): als besitz des Klosters wur-
de thalfang bereits im Dagobertspurium erwähnt.1467 ob es jedoch wie die 
anderen hier erwähnten orte bestandteil des Fiskus Detzem gewesen ist, 
erscheint angesichts seiner lage zweifelhaft. Seine aufnahme in die nach 950 
gefertigte Fälschung, als die abtei hier außer der pfarrei keine Güter mehr 
hatte, wie die nichterwähnung des ortes in der besitzbestätigung König 
ottos i. 940 nahelegt,1468 könnte als invektive gegen das damals mit ihm riva-
lisierende trierer erzstift aufgefasst werden.1469 Denn 928 hatte der laienabt 
des Klosters, Herzog Giselbert von lothringen, die Klostergüter zu thalfang 
dem trierer erzbischof rotbert als precarie gegeben,1470 zwar nur auf seine 
lebenszeit, doch verblieben die Güter auch nach Giselberts tod im besitz 
der trierer Kirche. Deshalb ist es durchaus möglich, dass thalfang, das wie 
Veitsrodt und Simmern/Dhaun auf der achse zwischen dem Klosterbesitz 
an der mittelmosel und im münstertal liegt, erst im 9. Jahrhundert der abtei 
als baustein der von St. maximin zu gewährleistenden ostwestverbindung 
zwischen lothringen und den rheinischen bischofsstädten geschenkt wurde.1471

auch später, so um 1140 und um 1200,1472 war St. maximin nur noch im 
besitz der pfarrei, während für die Güter zu thalfang erstmals 1223 die 
Wildgrafen als lehensträger der abtei genannt wurden.1473 Die entstehung 
dieser Vogtei ist unbekannt. einzelne erklärungsversuche, etwa in der 
nachfolge der emichonen als untervögte der Grafen von luxemburg1474 
oder als Vereinbarung zwischen luxemburg, Kurtrier und St. maximin beim 
Friedensschluss 1147, können hier nicht untersucht werden. nicht außer 
acht gelassen werden sollte hierbei das enge Verhältnis der Wildgrafen im 
12. und 13. Jahrhundert zur abtei St. maximin, aus deren linie auch abt 
Heinrich iV. (1257–1282) stammte. obwohl die Familie der Wildgrafen und 

1466 resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 226 anm. 44.
1467 mGH D mer. 1 nr. 29.
1468 mGH D o i nr. 34.
1469 Siehe § 10. St. maximin in ottonischer zeit.
1470 mub 1 nr. 169.
1471 Vgl. § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte sowie § 31. allgemeine be-

sitzentwicklung.
1472 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 21 und S. 87.
1473 emil Fröhlich, Geschichte der mark thalfang, thalfang 1895, vgl. Dotzauer, 

Geschichte des nahe-Hunsrück-raumes, S. 114.
1474 So Dotzauer, Geschichte des nahe-Hunsrück-raumes, S. 114.
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danach der Wild- und rheingrafen im späten mittelalter und in der neuzeit 
von der abtei nicht nur die thalfanger Güter, sondern größeren besitz auch 
in rheinhessen, im münstertal und auf dem Hunsrück zu lehen besaß,1475 
können auch die Verschiebungen der besitzanteile infolge der komplizierten 
Genealogie dieses Familienverbandes und seiner erbaufteilungen hier nicht 
verfolgt werden.

auch ihre rechte an der pfarrei konnte die abtei nur zum teil wahren, 
eher jedoch ihre offensichtlich durch den prozess des inneren landesausbaus 
seit dem 13. Jahrhundert erheblich gesteigerten einkünfte aus ihr. Während 
der epoche der engen zusammenarbeit zwischen Kloster und erzstift erklärte 
sich 1231 abt bartholomäus zur inkorporation der pfarrei in das trierer 
zisterzienserinnenkloster löwenbrück bereit, vorbehaltlich jedoch seiner 
und seiner nachfolger rechte und einkünfte als patron der pfarrei.1476 Den 
nonnen standen dadurch die einkünfte des pfarrers und dessen Vorschlags-
recht zu, während dem maximiner abt die pfarreizehnten und die präsen-
tation des pfarrers verblieb. modifiziert wurde diese Vereinbarung erstmals 
1257 durch die aufteilung des großen zehnten zwischen beiden Klöstern, 
da sich die einkünfte des pfarrers als ungenügend erwiesen hatten, weshalb 
er nun auch ein Sechstel des Fruchtzehnten erhielt,1477 und danach 1260, als 
der lehenscharakter der löwenbrücker rechte und einkünfte in der pfarrei 
bekräftigt und den nonnen die präsentation eines seidenen Korporale bei 
jeder belehnung durch einen neuen maximiner abt vorgeschrieben wurde.1478 
als jedoch 1565 der Scholaster von St. paulin und pfarrer zu thalfang, 
michael piesport, gestorben war und der von den nonnen vorgeschlagene 
und vom maximiner abt präsentierte Kellerar und Scholaster von pfalzel, 
Johann römer, von der Kirche besitz ergreifen wollte, verhinderte dies der 
amtmann des rheingrafen. zugleich setzte ein Schreiben des Grafen den 
abt in Kenntnis, dass er zwar das maximiner präsentationsrecht weiterhin 
beachten wolle, dass er jedoch gemäß dem augsburger religionsfrieden be-
rechtigt sei, nur einen pfarrer zu thalfang zu dulden, der zuvor durch ein 
examen geprüft worden und der nicht mit vielen Prebenden die er eygener 

1475 Siehe außer Dotzauer, Geschichte des nahe-Hunsrück-raumes, S. 121, auch 
Hausmann, Die Wild- und rheingrafen, S. 112–116, sowie Fabricius, Die Herr-
schaften des unteren nahegebietes, S. 67.

1476 mub 3 nr. 426.
1477 mub 3 nr. 1381.
1478 novillanius, chronicon, S. 1020; vgl. auch Scheckmann, Speculare feudorum, 

in: Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera nr. 5.
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Person nit bethienen kann versehen sei.1479 andere umstände, die anfäng-
liche uneinigkeit zwischen löwenbrücken und St. maximin bezüglich der 
person des künftigen pfarrers und die spätere passivität der nonnen, hätten 
ihn bewogen, zu thalfang einen reformierten pfarrer einzusetzen, dessen 
präsentation durch den abt er nun fordern müsse. offiziell drohte hierauf 
1567 der trierer erzbischof dem rheingrafen mit der beschlagnahmung 
seiner Güter im erzstift.

Für den zeitpunkt, als abt petrus jedoch Vorbereitungen zur exekution 
des lehensentzugs traf und bei seinen Vasallen militärkräfte zu rekrutieren 
suchte, ist auch die Korrespondenz des rheingrafen otto mit dem neuen 
trierer erzbischof Jakob von eltz (1567–1581) erhalten,1480 die ein merkwür-
diges licht auf den gegenreformatorischen eifer dieses metropoliten wirft. 
in ihr suchte otto die unterstützung Jakobs nicht etwa wegen der pfarrei 
thalfang, sondern wegen der beschaffung von Wein, Wildbret und eines 
Fasses einbecker biers für seine bevorstehende Hochzeit. Hierfür gab Jakob 
seinem lieben Vetter gerne ratschläge und sagte ihm seine unterstützung zur 
ausgestaltung dieses Festes zu. Schließlich trafen 1572 der erzbischof und 
der rheingraf wegen thalfang ein abkommen. es bestimmte, dass es bei 
dem präsentationsrecht des abtes verbleiben, der pfarrer jedoch während der 
Geltungsdauer des augsburger religionsfriedens der augsburger Konfession 
angehören sollte.1481 Die übereinkunft war offensichtlich jedoch im Gehei-
men geschlossen worden, weshalb sich sein text 1595 in der  Kurtrierischen 
Kanzlei nicht finden ließ. auch abt petrus erfuhr erst durch die rheingräfli-
chen beamten, als er 1578 zu thalfang erneut einen katholischen Geistlichen 
einsetzen wollte, dass sein Kandidat gemäß jener absprache reformiert sein 
müsste, während ihm der erzbischof das abkommen verschwiegen und ihm 
geraten hatte, dass der von ihm einzusetzende Geistliche keine messe lesen, 
auch nicht über die Heiligen predigen, sondern allein bei dem text der bibel 
verbleiben möge.1482 unterstützung erhielt die abtei hierbei auch nicht durch 
die löwenbrücker nonnen, denen weiterhin das Vorschlagsrecht zustand. 
Sie lagen bis nach 1718 zwar ebenfalls in Konflikt mit der rheingräflichen 
Verwaltung, die die baupflicht an dem thalfanger pfarrhaus aus dem ihnen 
zustehenden Sechstel des zehnten abzuleiten versuchte. bei ihren beleh-
nungen mit ihren zehntrechten zu thalfang durch St. maximin erwähnten 

1479 lHaKo best. 1c nr. 878, S. 7–16.
1480 lHaKo best. 1c nr. 878.
1481 lHaKo best. 1c nr. 878, S. 135–138.
1482 lHaKo best. 1c nr. 878.
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sie jedoch von 1577 bis 1661 in auffallender Weise ihr Vorschlagsrecht des 
pfarrers nicht mehr.1483 Der maximiner abt hingegen kam auf Dauer nicht 
umhin, zu thalfang einen reformierten prediger zu bestellen, wenn er seinem 
Kloster auch weiterhin die einnahmen aus den beträchtlichen Kirchenzehnten 
sichern wollte.

Die ernennung der vier zwischen 1565 und 1592 zu thalfang amtierenden 
pastoren erfolgte noch ohne mitwirkung der äbte ausschließlich durch die 
rheingrafen.1484 Der erneuten präsentation 1592 stimmte abt reiner zwar 
nicht ausdrücklich zu, lehnte sie jedoch auch nicht mehr ab,1485 während 1619 
abt nikolaus den Kandidaten des rheingrafen regelgerecht präsentierte, bis 
Got der Allmächtige anders damit disponiren möge.1486 auf dem Höhepunkt 
der macht der liga versuchte 1629 St. maximin den Kaiserhof zu bewegen, in 
thalfang einen katholischen Geistlichen einzusetzen.1487 bei der präsentation 
des pfarrers 1650 verwendete abt agritius erstmals die danach stereotype 
Formel mit der Verwahrung seiner abtei vor Gott, wenn der neue pastor 
seine pfarrkinder nicht zur Herde Gottes führe, was er im Jüngsten Gericht 
verantworten müsse.1488 an diesem besetzungsmodus änderte sich bis zur 
aufhebung der abtei nur noch wenig. nach 1737 führten die Wildgrafen 
unter assistenz der evangelischen Schutzmächte hierüber mit der abtei vor 
dem reichskammergericht eine Serie von prozessen,1489 mit der die publikation 
zahlreicher Schriftsätze verbunden war.1490 anlässlich der Kontroverse wegen 
der person des zu thalfang zu präsentierenden pastors ging es zunächst 
um die Frage, ob der Kandidatenvorschlag des Wildgrafen einer bitte oder 
einer Weisung entspreche. bald schon wurde auch die berechtigung einzelner 
anteile der abtei an den Kirchenzehnten prozessgegenstand. Hauptsächlich 
durch die widersprüchlichen interessen der zahlreichen mitbesitzer der rhein-
gräflichen Herrschaft tronecken1491 kamen diese Verfahren nach 1747 jedoch 
größtenteils zum erliegen und ruhten nach dem aussterben der linie der 

1483 1577: Staarchtr best. 43/3; 1661: lHaKo best. 211 nr. 1477.
1484 lHaKo best. 36 nr. 3288 und best. 56 nr. 2611. beide akten enthalten zahlrei-

che Kopien zu pfarrbesetzungen 1565 bis 1740 aus dem rheingräflichen archiv.
1485 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1609 f.
1486 lHaKo best. 56 nr. 2611.
1487 lHaKo best. 56 nr. 2611, fol. 570.
1488 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1610 f.
1489 lHaKo best. 36 nr. 3288, best. 56 nr. 2164, nr. 2198, nr. 2200, nr. 2604 und 

nr. 2611.
1490 Siehe § 2.2. Streitschriften.
1491 Siehe Fabricius, Die Karte von 1789, S. 465–481.
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rheingrafen zu Dhaun um 1750 fast gänzlich. zunehmend verblasste hierbei 
der konfessionelle Hintergrund des Streites wegen der thalfanger pfarrbe-
setzung. Schon 1741 hatte der rheingräfliche anwalt der abtei vorgeworfen, 
sie unterstütze ihren protestantischen Kandidaten für die pfarrei nur deshalb 
so vehement, weil dieser mit dem trarbacher Weinhändler böcking eng liiert 
wäre, der ein Hauptabnehmer der Klosterweine sei,1492 während 1787 der 
trierer Kurfürst die abtei zwingen wollte, den altersschwachen lutherischen 
pfarrer von thalfang im Kloster als pfründner aufzunehmen.1493

Die Grund- und Hoheitsrechte in thalfang standen zwar ausschließlich 
den Wild- und rheingrafen zu,1494 die im 16. Jahrhundert das Dorf in ihr amt 
tronecken eingliederten. Doch waren angesichts des umfangs der pfarrei 
mit den Dörfern bäsch, burtscheid, Hilscheid, lückenburg, etgert, Gielert, 
talling, immert, rorodt und Deuselbach1495 die thalfanger Kirchenzehnten 
beträchtlich, die zu zwei Dritteln an St. maximin fielen. um 1563 hatte der 
ganze zehnt 100 malter Korn und 83 malter Hafer betragen und um 1742 
belief er sich auf insgesamt 280 malter.1496 mit den fast ausschließlich protes-
tantischen bewohnern des zehntbezirks führte die abtei seit 1758 mehrere 
prozesse über ihr zehntrecht bei dem sich ausbreitenden Kartoffelanbau.1497 
Die für die abtei günstigen urteile führten bei ihnen nach 1775 zu einer 
gereizten Stimmung gegen das Kloster und zu dem Vorwurf, dass die von 
natur aus wenig begüterte mark thalfang durch solche prozesse weiter 
verarme und sich nicht gegen eine abtei behaupten könne, die durch ihren 
reichtum mit den angesehensten reichsfürsten wetteifere. im Gegensatz 
zu früher, als das Kloster mit den armen bauern noch mitleid gehabt habe, 
bereite es ihm nun offensichtlich Vergnügen, das Dorf völlig zu ruinieren.1498

1492 additamentum zu den rheingräflichen …, 1741, siehe § 2.2. Streitschriften.
1493 lHaKo best. 1c nr. 19079.
1494 Weistum 1505 bei Grimm, Weisthümer 2, S. 125–128.
1495 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 69; zu ihrer zugehörigkeit zum 

rheingräflichen amt tronecken siehe Fabricius, Die Karte von 1789, S. 474.
1496 1563: Kurtze Facti-Species, 1742, siehe § 2.2. Streitschriften; 1742: lHaKo best. 

56 nr. 2164.
1497 lHaKo best. 56 nr. 2604 und nr. 2676. Die prozessakten enthalten viele ein-

zelheiten zum Kartoffelanbau auf dem Hunsrück seit 1700.
1498 lHaKo best. 56 nr. 2604, fol. 187.
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2.2.4.2. einzelgüter

Keine breitere Darstellung können hier kleinere einzelgüter und einkünfte 
erhalten, die nur zeitweilig im besitz der abtei waren oder die keinen spe-
zifischen zusammenhang mit den größeren Wirtschaftsorganisationen des 
Klosters in diesem raum erkennen lassen:

1. H e l f a n t  (10 km w. Saarburg): Hier kaufte St. maximin um 1480 
mehrere renten, die es um 1510 noch besaß.1499

2. K a h r e n  (4 km sw. Saarburg): Durch den rückkauf der lehensvogtei 
hatte hier St. maximin bereits seit 1496 einkünfte.1500 allerdings kaufte die 
abtei 1597 von den Sayner Grafen weitere Vogteianteile zu Kahren, die der 
trierer abtei St. matthias lehenspflichtig waren.1501 Deshalb muteten die 
maximiner äbte seit 1616 diese einkünfte von jährlich etwa 7 maltern Korn 
und 7 Hühnern1502 bei St. matthias.1503

3. tr a s s e m  (bei Saarburg): Vor 1598 kaufte die abtei hier von ihrem 
amtmann claudius von musiel die Kreuzwiese, die dieser von den Herren 
von Feltz erworben hatte, und verpachtete sie gegen jährlich 4 fl.1504

4. W a w e r n  (3 km w. Wiltingen): Die abtei besaß hier Güter und ein-
künfte unbekannten ursprungs,1505 die bestandteile der 1284 dem trierer 
Domkapitel verpfändeten und 1509 wieder ausgelösten rentverschreibung 
waren.1506 Danach bezog die abtei selbst die einkünfte aus einem 26 morgen 
großen, halb dem trierer Domkapitel und halb St. maximin gehörenden 
Waldstück von jährlich 2 maltern Korn1507 und ließ sie durch ihre Hofmänner 
zu oberemmel oder zu taben einziehen.1508

1499 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 937–942, und nr. 2113, S. 272–274; Würth-pa-
quet, table chronologique 35, S. 102 und S. 266.

1500 lHaKo best. 211 nr. 2459.
1501 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 515 und S. 550.
1502 So um 1681 in lHaKo best. 211 nr. 1544, um 1720 laut best. 211 nr. 2123, 

S. 701, jedoch 7 malter Weizen, 7 malter Hafer und 34 Hühner.
1503 lHaKo best. 210 nr. 2459 sowie best. 211 nr. 1603, nr. 1693 und nr. 1777, sie-

he auch § 18.1. Scharmannen, ministeriale, Schultheißen, Schöffen und lehens-
leute.

1504 lHaKo best. 211 nr. 2915.
1505 Giessmann, besitzungen, S. 380–382.
1506 lHaKo best. 1D nr. 149.
1507 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 677–679.
1508 lHaKo best. 211 nr. 2969.
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2.2.5. an der mittel- und untermosel

Hier besaß St. maximin zunächst nur den Hof zu löf und seit 888 als 
Schenkung des laienabtes Graf megingoz beziehungsweise König arnulfs 
den Hof zu rübenach. beide Höfe waren möglicherweise reste königlicher 
Fiskalhöfe, deren Kirchenpatronate und zehnten der abtei früh verloren 
gingen. Ferner besaß die abtei seit 926 auch den Hof zu brohl durch einen 
Gütertausch. neben ihnen wurde im urbar um 1200 als zusätzliche Villika-
tion lediglich der sehr kleine Hof niederemmel genannt. Wohl infolge der 
Konkurrenz der großen Stifte und Klöster sowie des erzstifts selbst blieben 
auch danach maximiner erwerbungen in dem intensiv bewirtschafteten alt-
siedelgebiet relativ bescheiden und der umfang der neueren Hofverbände 
des Klosters zu Kaimt, mörz, ürzig und Wehlen überschaubar. Der weitere 
besitzausbau vom 16. bis zum 18. Jahrhundert erfolgte seitens der abtei 
nicht als planmäßige arrondierung ihrer Güter im moselbereich, sondern 
scheint eher das ergebnis von zufällen gewesen zu sein, die sich aus erb-
schaften, präbendarverträgen (so in Wehlen) und wohl auch aus günstigen 
Gelegenheiten für Geldanlagen (so etwa in piesport) ergaben. Hierdurch 
schuf sich St. maximin zusätzlich einen räumlich ausgedehnten Streubesitz, 
dessen bewirtschaftung freilich aufwendig gewesen sein dürfte.

2.2.5.1. Hofverbände:

1. b r o h l  (15 km nö. cochem): Güter in dieser abseits der mosel im 
mayengau gelegenen Siedlung erwarb die abtei 926, als sie bei einem tausch 
gegen besitz im Hunsrück 5 mansen bei brohl und bei Karden erhielt.1509 
im urbar um 1200 waren die brohler Klostergüter bestandteile des Hofs zu 
löf.1510 aus der wenig systematischen abfolge in dem urbar lässt sich aber 
noch nicht eine untervillikation des ausgedehnten löfer Hofs in brohl heraus-
kristallisieren. als Klostergut zu brohl sind lediglich 5 mansen, 1 Wiese und 
1 mühle gesichert, während die anderen von erich Wisplinghoff und thomas 
Gießmann ebenfalls als brohler Güter genannten mühlen und Weinberge1511 

1509 mub 1 nr. 166; zur urkunde: Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahe-
gebietes, S. 298; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 186; Dotzauer, Geschichte 
des nahe-Hunsrück-raumes, S. 90 f., und pauly, St. Kastor Karden, S. 164 f.

1510 nolden, urbar, S. 68 f. und S. 117–121.
1511 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 105; Giessmann, besitzungen, S. 101.
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später bestandteile des löfer Hofs waren. ein eigenständiger Klosterhof lässt 
sich in brohl erstmals 1416 feststellen, bei dessen Verpachtung der pächter als 
Klostermeier auch mit dem Hofgericht und der zinseintreibung beauftragt 
wurde.1512 Danach erhielten 1428 der ehemalige abt Heinrich von Sayn und 
1462 der frühere pastor der nun in die abtei inkorporierten pfarrei ospern 
den Hof zu ihrem unterhalt.1513 bei einer der hernach kontinuierlichen 
Verpachtungen leistete 1652 einer dieser pächter der abtei einen Vorschuss 
von 200 talern und erhöhte ihn 1685 um weitere 100 taler, die 1726 jedoch 
insgesamt wieder zurückbezahlt wurden.1514

laut den angaben von Johannes Scheckmann um 1527 waren zunächst 
die Herren von Finstingen Vögte der brohler Klostergüter, die das lehen 
den Herren von eltz weitergegeben haben.1515 als Vögte sind die Herren von 
eltz 1483, 1527 und 1566 bezeugt.1516 Spätere Vögte waren vor 1641 bis nach 
1777 die Herren von der leyen.1517 außer der Verpflegung an Gerichtstagen 
erhielten sie ein Drittel der Gerichtsbußen und der Holzerträge, hatten im 
Dorf jedoch keine eigene Herrschaft mit einem Grundgericht.1518 anders 
dagegen das größere Klosterlehen im Dorf, deren inhaber schon um 14001519 
und noch 17911520 ebenfalls die Herren von eltz waren. zu ihm gehörte ein 
Hof mit der Grundgerichtsbarkeit und mit zahlreichen Grundstücken.

2. K a i m t  (an der mosel, gegenüber von zell): auszuschließen ist, dass 
die abtei zu Kaimt schon im 10. Jahrhundert besitz gehabt oder sogar eine 
niederlassung von mönchen unterhalten hat, wie richard laufner auf Grund 
von Flurnamen in einer reginohandschrift vermutet.1521 Für die provenienz 

1512 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 171.
1513 1428: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 212; 1462: best. 211 nr. 2110, S. 1293–1308.
1514 lHaKo best. 211 nr. 2633.
1515 Scheckmann, Speculare feudorum, in: Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera 

nr. 44.
1516 1483: lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 521 f.; 1527: best. 211 nr. 1026; 1566: best. 

211 nr. 2575.
1517 1641: lHaKo best. 211 nr. 1436; 1777: best. 211 nr. 1784.
1518 Weistümer 1483: lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 521 f., und 1566: best. 211 

nr. 2575.
1519 Stabitr Hs 1644/372, S. 1379, und lHaKo best. 211 nr. 498.
1520 lHaKo best. 211 nr. 1813.
1521 richard laufner, Quellen zur Sozial-, Wirtschafts- und Kirchengeschichte der 

moselorte Kaimt, zell und merl. Drei bisher nur teilweise bekannte nachträge 
aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts, in: KurtrierJb 25 (1985), S. 149–160, 
hier S. 157–160.
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dieses codex zu St. maximin gibt es jedoch keine wirklichen anhaltspunkte. 
in den besitz nicht nur von Gütern, sondern auch eines bereits bestehenden 
Hofes zu Kaimt kam das Kloster wohl 1214, als es um 100 mark den besitz 
des Stifts Kerpen am ort und zu Kröv und ürzig erwarb.1522 in seinem 
testament bestimmte abt bartholomäus von esch (1217–1231) nämlich 
teile der einkünfte des vom Kerpener Stift um 20 pfund gekauften Hofs zu 
Kaimt für den brennstoff des großen Kronleuchters in der Klosterkirche am 
allerheiligenfest.1523 im Spätmittelalter hat der Hof wohl zum Konventsver-
mögen gehört, da dieses in den necrologen n4, n5 und n6 mit auffallend 
vielen Geldzinsen und propinationen aus den Kaimter einkünften bedacht 
war. Der Klosterhof, der den gewöhnlichen landessteuern und Simplen un-
terworfen war, für den jedoch keine Vogtei bekannt ist, scheint kein eigenes 
Grundgericht gebildet zu haben und war um 1680 für einige zeit teil des 
Hofverbands der abtei zu ürzig.1524 um 1773 wurden sein Kelterhaus und 
vor 1787 seine übrigen Gebäude erneuert.1525 Die Hofgüter, die ende des 
15. und zu beginn des 16. Jahrhunderts durch ankäufe und Schenkungen 
erheblich vergrößert wurden,1526 bestanden hauptsächlich aus Weinbergen, die 
an einzelne einwohner verpachtet waren. Sie erbrachten in den Jahren 1762 
bis 1788 der abtei im Jahresdurchschnitt 5½ Fuder Wein. zum Kaimter Hof 
gehörten 1720 und 17861527 Weinberge zu z e l l  (an der mosel): Sie rührten 
aus ankäufen durch abt Vinzenz 1517 und 1519.1528

3. L ö f  (an der mosel, 15 km sw. Koblenz): als maximiner besitz wurde 
löf erstmals 893 genannt, als König arnulf, wie 897 und 912 auch seine 
nachfolger, die löfer einkünfte für den Konvent bestimmte.1529 laut theo 
Kölzer ist löf allerdings ein bestandteil der Dagobertfälschung,1530 doch wird 
der Fälscher mit dem Loauia der urkunde als zubehör des ehemaligen Fis-
kus Detzem kaum diesen Hof an der untermosel, sondern leiwen gemeint 
haben. Da mit der villa löf zunächst auch der besitz der pfarrei verbunden 

1522 mub 3 nr. 25.
1523 Stabitr Hs 1634/394, fol. 151v–152v, vgl. auch n5 und n6: 31. oktober; zum 

Kronleuchter auch § 3.1.1.3. ausstattungsgegenstände.
1524 Stabitr Hs 1644/384, S. 609 f.
1525 lHaKo best. 256 nr. 7485.
1526 lHaKo best. 211 nr. 992 und nr. 2113, S. 339 f. sowie S. 350–353; ferner Stabitr  

Hs 1626, S. 1194.
1527 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 711 f., und nr. 2108.
1528 1517: Stabitr Hs 1626, S. 1194; 1519: lHaKo best. 211 nr. 994.
1529 mGH D arn nr. 114.
1530 Kölzer, Studien, S. 77.
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war, könnte als Vorbesitzer des vor 888 von den anderen liegenschaften der 
abtei geographisch recht isolierten und umfangreichen Klosterguts durchaus 
das karolingische Herrscherhaus in Frage kommen. Spuren des ursprüngli-
chen maximiner Kirchenpatronats finden sich in der Güterbestätigung des 
papstes innozenz ii. 1140,1531 in der löf (Louena) bei den orten vermerkt 
wurde, in denen die abtei die villa und die Kirche besaß. Danach jedoch 
dürfte die abtei ihre pfarrrechte dem archidiakon von Karden übertragen 
haben, da das lehensverzeichnis des Klosters um 1200 ohne weitere aus-
führungen vermerkte, der archidiakon besäße das patronat zu löf und die 
Herren von eltz die tumba,1532 während Johannes Scheckmann noch 1527 
den archidiakon wegen dieses patronats einen Vasallen der abtei nannte.1533

nach der besitzbestätigung ottos i. 9401534 scheinen die löfer Güter ei-
nige zeit hindurch der abtei entzogen gewesen zu sein, bevor sie bei ihrer 
nächsten nennung in einer echten urkunde 1116 durch Kaiser Heinrich V. 
dem Kloster wieder restituiert wurden.1535 im urbar um 1200 bildeten die 
Güter in löf und in den benachbarten orten eine ausgedehnte Villikation 
mit 5 parzellen, mit 86 morgen eigenland zu mörz, 5 morgen eigenland, 
2 Wiesen und 24 mansen zu löf, weiteren 11 mansen zu mörz, moselsürsch, 
Kalt und löf, 4 mansen und 1 salischen Gut zu Kröpplingen, weiteren 
31 mansen in diesen orten, die sich von den vorigen durch die leistungen 
ihrer inhaber unterschieden, 5 mansen, 1 Wiese und 1 mühle zu brohl sowie 
mehreren mühlen und zahlreichen Weinbergen in der umgebung.1536 Ferner 
waren die Hörigen am ort zu Diensten an dem mit Wein beladenen Schiff 
des Klosters verpflichtet, das jährlich moselabwärts nach trier fuhr und von 
zöllen befreit war.1537

im 13. und 14. Jahrhundert dürfte St. maximin den größten teil des be-
sitzes in löf selbst,1538 unter neuformierung der brohler und mörzer Güter 
in eigene Hofverbände, behauptet haben, während bei den außengütern des 
Hofs größere Verluste eintraten. auch hier machte sich im 15. Jahrhundert 
die Wirtschaftskrise des Klosters durch mehrere Verpfändungen von liegen-

1531 mub 1 nr. 516.
1532 nolden, urbar, S. 152.
1533 Stabitr Hs 1643a/387, fol. 80v.
1534 mGH D o i nr. 31.
1535 mub 1 nr. 434; Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3147.
1536 nolden, urbar, S. 68 f. und S. 117–121.
1537 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 36.
1538 zu den löfer Gütern allgemein Stabitr Hs 1644/378, S. 949–1166.
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schaften oder rentenverschreibungen aus ihnen bemerkbar.1539 nach 1470 
konsolidierte sich jedoch der bestand der Hofgüter und veränderte sich bis 
1802 nur noch wenig. Der steuerfreie und mit asylrecht ausgestattete Hof des 
Klosters umfasste im 18. Jahrhundert 6 morgen land mit 9700 Weinstöcken.1540 
Sein pächter hatte das amt des Hofschultheißen wahrzunehmen, das Grund-
gericht des Klosters zu handhaben sowie die boten der abtei aufzunehmen 
und zu verpflegen. zu den Hofgütern gehörten etwa 88 000 Weinstöcke, 
deren pächter wie der Hofmann zur abgabe eines Drittels der ernte an die 
abtei sowie zu den üblichen Schatzungen und Steuern verpflichtet waren. 

laut den erhaltenen Schöffenweistümern von 1535 und 1566 besaßen die 
maximiner äbte in löf die Grundherrschaft und das alleinige recht der 
ernennung der Schöffen ihres Grundgerichts.1541 Hingegen war die Hochge-
richtsbarkeit ungeklärt. ihretwegen führte die abtei von 1714 bis 1753 mit 
dem erzstift prozesse vor dem kurtrierischen Hofgericht, die ohne ergebnis 
endeten.1542 Die Vogtei über die Klostergüter1543 hatten schon im urbar um 
1200 die Herren von eltz und behaupteten sie bis nach 1566.1544 Verbunden 
mit ihr war ein Hof beziehungsweise ein festes Haus mit Weinbergen in löf, 
ein Drittel der Gerichtsbußen sowie von jedem Haushalt jährliche Korn- und 
Weinabgaben.1545 Wie zu brohl wurden die Herren von der leyen auch hier 
erstmals 1641 als Vögte genannt,1546 die dieses amt bis zur aufhebung der 
abtei innehatten,1547 während die Herren von eltz in löf größeren lehens-
besitz behielten.1548

bestandteile des klösterlichen Hofverbands in löf waren nach 1200:
3.1. a l k e n : nur im urbar um 1200 besaß hier St. maximin Weinberge 

und einen als lehen ausgegebenen mansus.

1539 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 90, S. 212, S. 243 f., und nr. 2110, S. 1293–1308.
1540 lHaKo best. 211 nr. 2769.
1541 1535: lHaKo best. 1c nr. 4698, auszug bei Grimm, Weisthümer 2, S. 461 f.; 

1566: lHaKo best. 1c nr. 4698.
1542 lHaKo best. 1c nr. 4698.
1543 urkunden in Stabitr Hs 1644/385, S. 1227–1268, sowie zahlreiche reverse in 

lHaKo best. 211.
1544 um 1200: nolden, urbar, S. 152; 1566: lHaKo best. 211 nr. 2575.
1545 Scheckmann, Speculare feudorum, in: Stabitr Hs 1643a/383: feuda libera 

nr. 44.
1546 lHaKo best. 211 nr. 1436.
1547 letzte belehnung 1791 in lHaKo best. 211 nr. 1784.
1548 letzte belehnung 1777 in lHaKo best. 211 nr. 1748.
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3.2. H a t z e n p o r t : im urbar gehörte der abtei hier ½ mansus, um 
1650 8 Weinberge.1549

3.3. H e i d g e r m ü h l e  (in der Gemeinde Kalt): als zum Hof in löf 
gehörend wurde die mühle im urbar um 1200 erwähnt.1550 Verpachtungs-
kontrakte über sie sind seit 1346 überliefert.1551 ihre pächter waren neben den 
üblichen Steuern an die kurtrierische Kellerei münstermaifeld zu abgaben an 
den Hofmann des Stifts St. Simeon/trier zu lehmen sowie an die Herren von 
eltz, von der leyen und von bürresheim, ferner zur Gastung der boten der 
abtei verpflichtet. Die strittigen zehntrechte auf dem Heidgerfeld wurden 
1467 zwischen der abtei und dem Stift münstermaifeld geteilt.1552 nachdem 
die mühle, die hier das Grundgericht der abtei bildete und Weiderechte 
hatte, um 1646 verfallen war, wurde sie 1687 wieder aufgebaut1553 und 1784 
repariert. St. maximin erhielt 1794 von ihr ein pachtgeld von 8 rtl. sowie 
30 rtl. an zehnten.1554

3.4. K a l t : Die im urbar um 1200 erwähnten mansen und die mühle 
in Kalt1555 waren später vermutlich teile der rechte der Heidgermühle, die 
St. maximin im 18. Jahrhundert erfolgreich verteidigte.1556

3.5. K a r d e n : unter den 926 im tausch an die abtei gefallenen brohler 
Gütern befanden sich Grundstücke in Karden.1557 im urbar um 1200 hatte 
hier die abtei 7 kleinere Weinberge, die zuletzt 1416 bei einer Verpachtung 
erwähnt wurden.1558

3.6. K r ö p p l i n g e n : im urbar um 1200 gehörte St. maximin hier 1 sali-
sches Gut und 4 mansen, später auch ein kleiner Hof,1559 von dem die Herren 
von eltz als Vögte 1581 Schirmgeld forderten.1560

3.7. m ö n t e n i c h : als Klosterbesitz erwähnte hier das urbar um 1200 
1 salisches Gut, das Güterverzeichnis um 1720 1 acker und 1 busch.1561

1549 lHaKo best. 211 nr. 2765.
1550 nolden, urbar, S. 120.
1551 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 238.
1552 lHaKo best 144 nr. 776.
1553 lHaKo best. 211 nr. 2765.
1554 lHaKo best. 211 nr. 2767.
1555 nolden, urbar, S. 118.
1556 lHaKo best. 56 nr. 2067 und best. 211 nr. 2123, S. 753–756.
1557 mub 1 nr. 166.
1558 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 171.
1559 Stabitr Hs 1644/378, S. 1033–1039.
1560 lHaKo best. 48 nr. 1350.
1561 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 765.
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3.8. m o s e l s ü r s c h : Hier besaß um 1200 das Kloster mehrere mansen. 
Später unterhielt es einen kleineren Hof am ort, der 1471 im besitz des Stifts 
Karden war und bei diesem verblieb.1562

4. m ö r z  (3 km nw. löf): Wie bei brohl waren im urbar um 1200 die 
ländereien des späteren Hofs zu mörz noch bestandteile der Villikation in 
löf.1563 einen Hof zu mörz, bei dem allerdings fraglich ist, ob er auch ein 
eigenes Grundgericht besaß, bildete St. maximin schon vor 1296.1564 infolge 
des Fehlens von Weistümern bleibt auch in den späteren Jahrhunderten un-
gewiss, ob der mörzer Hof, der im unterschied zum Hof in löf hauptsäch-
lich Getreideanbau betrieb, weshalb ihm zeitweilig auch die Heidgermühle 
zugeordnet war, ein selbständiges Grundgericht unterhielt. Dies ist erst im 
18. Jahrhundert gesichert.1565 im 15. Jahrhundert, als die einkünfte des Hofs1566 
häufig der abtei entfremdet waren,1567 konnte St. maximin erfolgreich den 
zehntanspruch des löfer pfarrers zu mörz abwehren.1568 Die Hofgüter um-
fassten 1787 91 morgen ackerland und 5 morgen Wiesen1569 und erbrachten 
der abtei nach abzug der Steuern jährlich 40 malter Korn.1570

5. N i e d e r e m m e l  (an der mosel, 11 km sw. bernkastel-Kues): ob im 
urbar um 1200 die abtei zu niederemmel eine wirkliche Villikation besaß, 
ist nicht sicher. laut den angaben seiner jüngsten Fassung war St. maxi-
min zu Embelde eigentümer von 3 mansen.1571 trotz seiner namensform 
kann diese lokalität nicht mit oberemmel gleichgesetzt werden, dessen 
Klostergüter im urbar an anderer Stelle ausführlich beschrieben sind. Da 
zu diesem Embelde auch 2 mansen in Köwerich sowie 2 weitere mansen 
zu trittenheim gehörten, deren lage ebenfalls einen bezug auf oberemmel 
ausschließen dürfte, könnte St. maximin deshalb vor 1220 zu niederemmel 
ein Wirtschaftszentrum für seinen Streubesitz an diesem moselabschnitt 
geschaffen haben. Dessen Form bleibt jedoch ungewiss, da später jegliche 
nachricht über einen Klosterhof am ort fehlt. um 1500 besaß St. maximin 

1562 1471: lHaKo best. 99 nr. 332; vgl. pauly, St. Kastor Karden, S. 273.
1563 nolden, urbar, S. 68 und S. 117–120.
1564 lHaKo best. 1D nr. 183.
1565 lHaKo best. 211 nr. 2555.
1566 allgemein Stabitr Hs 1644/378, S. 1245–1270.
1567 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 90 und S. 212, sowie nr. 2110, S. 1293–1308.
1568 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1017–1021 und 1027–1030; acta cusana 1,2 

nr. 576.
1569 lHaKo best. 211 nr. 2108.
1570 lHaKo best. 256 nr. 7458.
1571 nolden, urbar, S. 109.
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zu niederemmel nur noch Weinzinse.1572 auch die weiteren hier im urbar 
genannten besitzungen gingen der abtei wohl früh verloren. zu K ö w e r i c h 
(an der mosel, 8 km w. Schweich) lassen sich 1459, 1512 und 1720 ebenfalls 
nur noch zahlreiche kleine an die abtei fallende Weinzinse nachweisen.1573 
zu dem damals in Köwerich bestehenden Klosterhof gehörten 1459 auch 
zinspflichtige in K l ü s s e r a t h  (an der mosel, 19 km nö. trier).1574 Wei-
tere zinse zu Klüsserath erwarb 1499 abt otto, die im Güterkopiar um 
1516 noch erwähnt wurden.1575 auch zu tr i t t e n h e i m  (an der mosel, 
23 km nö. trier) hatte St. maximin eine Vielzahl kleiner Weinzinse, genannt 
St. maximinuszinse, als lehen vergeben.1576 Weitere lehen, in Form von 
Weinbergen und einkünften, besaßen hier angehörige des Kleinadels.1577 
einer eigenen untersuchung bedürften die Klostergüter zu l e i w e n  (an 
der mosel, 22 km nö. trier). Sie sind möglicherweise recht alt, da sich der im 
Dagobertspurium genannte Klosterbesitz zu Loauia vermutlich auf diesen 
ort bezieht (vgl. löf). im urbar um 1200 wurden sie jedoch nicht erwähnt. 
1459 gehörten hier St. maximin ebenfalls kleinere Weinzinse, 1720 war die 
Gemeinde jedoch zur jährlichen lieferung von 3 Fass Korn an den Klosterhof 
zu Detzem verpflichtet.1578

6. R ü b e n a c h  (heute Vorort von Koblenz): zur Schenkung der villa 
rübenach 888 durch König arnulf an St. maximin berichtete Sigehard,1579 es 
habe sich hierbei um einen königlichen Fiskus gehandelt, den der im Diplom 
als intervenient genannte laienabt des Klosters, Graf megingoz, vom König 
erworben und ihn hierauf den mönchen geschenkt habe, um deren mangel 
infolge der von ihm selbst beanspruchten abteigüter abzuhelfen.1580 in der 
bestimmung dieser villa zum unterhalt des Konvents fünf Jahre später durch 

1572 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 100.
1573 1459: lHaKo best. 211 nr. 627; 1512: best. 211 nr. 2646; 1720: best. 211 

nr. 2123, S. 641–643.
1574 lHaKo best. 211 nr. 627.
1575 1499: lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 125–140; um 1516: best. 211 nr. 2115, 

S. 873–878.
1576 Scheckmann, Speculare feudorum, in: Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera 

nr. 47, und lHaKo best. 211 nr. 800 und nr. 1096.
1577 lHaKo best. 211 nr. 988, nr. 1092, nr. 1313, nr. 1435, nr. 1616, nr. 1646 und 

nr. 1690.
1578 1459: lHaKo best. 211 nr. 627; 1720: best. 211 nr. 2123, S. 639.
1579 mGH D arn nr. 10; ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 231.
1580 Vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 27.
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arnulf sowie 897 und 912 durch dessen nachfolger1581 kann eine bestätigung 
der erzählung Sigehards gesehen werden. rübenach als vormaliger Sitz eines 
Königshofs ist auch deshalb naheliegend, weil dem Kloster die villa offen-
sichtlich mit der pfarrei übergeben wurde. Für diesen frühen, durch keine 
Quelle gesicherten besitz sprechen das patronat und die zehnten am ort, die 
immer lehen der abtei geblieben sind. als ihre inhaber wurden im urbar 
um 1200 die Grafen von Diez erwähnt,1582 in einer nachschrift von 1438 in 
ihm jedoch die Grafen von eppstein. lehensnahmen der Diezer Grafen sind 
ferner 1357 belegt,1583 der mit ihnen verwandten eppsteiner Grafen 1426, 1438 
und 1451,1584 danach des Grafen adolf von Diez und dessen Verwandten.1585 
Durch das Diezer Grafenhaus fiel das lehen an das Haus nassau-oranien, 
das es seit 1678, zuletzt noch 1767 beim abt von St. maximin mutete.1586

über den in echten urkunden lediglich 940 und 1140 genannten Klos-
terbesitz1587 ist näheres erst durch die jüngste Fassung des urbars um 1200 
bekannt.1588 Damals gehörten zu dem Klosterhof 32 mansen. Von ihnen waren 
5½ mansen verlehnt und 12 mansen hatten ministeriale der abtei inne. Die 
ministerialen waren offensichtlich eine sozial hervorgehobene Schicht, deren 
urteil bereits 1153 abt Siger bei der Vergabe der barweiler zehnten eingeholt 
hatte.1589 Sie unterstanden nicht dem vom Vogt geleiteten Hofgericht, wie 
aus einer urkunde erzbischofs Dietrich von trier um 1225 hervorgeht,1590 
und rangierten in der sozialen Hierarchie zwar nach den ministerialen des 
erzstifts, hatten mit ihnen jedoch vermutlich das Konnubium.1591

eine wichtige rolle spielten im urbar die Dienste der rübenacher Höri-
gen, ähnlich denen der Klosteruntertanen in löf, für das mit Wein beladene 

1581 893: mGH D arn nr. 114; 897: mGH D zw nr. 14; 912: recueil des actes de 
charles iii 1 nr. 69.

1582 nolden, urbar, S. 152.
1583 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1079.
1584 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1079; best. 211 nr. 1846 sowie best. 211 nr. 2101, 

S. 133, und best. 211 nr. 1870.
1585 Scheckmann, Speculare feudorum, in: Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera 

nr. 43.
1586 1678: lHaKo best. 211 nr. 1584; 1767: best. 211 nr. 1769.
1587 940: mGH D o i nr. 31; 1140: mub 1 nr. 516.
1588 nolden, urbar, S. 121 f.
1589 lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 139.
1590 Heidelberg, ub urk. nr. 232.
1591 mub 2 nr. 295; vgl. Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 131, und § 18.1. 

Scharmannen, ministeriale, Schultheißen, Schöffen und lehensleute.
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Schiff der abtei auf seiner durch das erforderliche treideln sicherlich mü-
hevollen Fahrt moselaufwärts von rübenach nach trier, deren leistungen 
und entgelte sowie die risikoverteilung durch das urbar geregelt wurden. 
noch das Weistum von 1584 erwähnte ähnliche Verpflichtungen der rübe-
nacher einwohner für dieses transportschiff.1592 Der bereits 1153 als curia 
erwähnte Hof1593 scheint bald hernach für 80 pfund verpfändet, dann vom 
trierer erzbischof arnold i. (1169–1183) ausgelöst und als Fundierung seines 
Jahrgedächtnisses der abtei zurückgegeben worden zu sein.1594 einträge im 
anhang des necrologs n3 legen nahe,1595 dass im frühen 13. Jahrhundert die 
einkünfte des Hofs an den Konvent fielen. ende des 14. Jahrhunderts wurden 
die Hofgüter durch erwerbungen der Koblenzer Kartause geschmälert1596 und 
nach 1415 verpfändeten die äbte Heinrich von Sayn und sein Gegenspieler 
lamprecht die meisten Hofeinkünfte,1597 die nach 1450 jedoch wieder an die 
abtei zurückfielen.1598 auch danach war der Hofverband, zu dem beispiels-
weise 1467 auch ein in Köln als bäcker niedergelassener Höriger der abtei 
zählte,1599 sehr ausgedehnt.

Vögte der rübenacher Klostergüter waren vielleicht schon um 1225,1600 
mit Sicherheit jedoch vor 14071601 bis zur aufhebung der abtei die Herren 
von eltz, die die Vogtei jedoch nicht als lehen der abtei innehatten, sondern 
vermutlich als untervogtei der Grafen von luxemburg. Wenigstens behaup-
teten sie 1592 und 1711, ihre Vogtei sei ein luxemburger lehen,1602 wogegen 
die abtei allerdings protestierte. Die Weistümer von 1519 und 1584 zeigen 
größere rechte des Vogtes im rübenacher Grundgericht und höhere anteile 

1592 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1329 f.
1593 mub 1 nr. 573, ausstellungsort: in curia nostra Riuenache.
1594 n3 kennt zum 25. mai dieses anniversar von einer Hand, die den erst 1259 ver-

storbenen trierer erzbischof arnold ii. ausschließen dürfte, n4, n5 und n6 
enthalten zum 25. mai konkrete angaben.

1595 Stabitr Hs 1634/394, fol. 80v–81v, vgl. lamprecht, Deutsches Wirtschaftsle-
ben 3 nr. 283.

1596 lHaKo best. 108 nr. 190.
1597 Stabitr Hs 1626, S. 1111, sowie lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 164, S. 212, 

S. 243 f. und S. 299.
1598 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 575–583.
1599 lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 1,2, S. 1246 f.
1600 Heidelberg, ub urk. nr. 232.
1601 lHaKo best. 211 nr. 2110, nr. 221.
1602 1592: lHaKo best. 1c nr. 19065; 1711: best. 56 nr. 713.
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an den einkünften aus der Grundherrschaft,1603 als dies in den meisten anderen 
Vogteien über Klostergüter üblich war. Hierbei verfügten die Vögte über eine 
eigene burg im Dorf, über einen Hof mit ländereien, über eigene abgaben 
der einwohner aus der Kurmut und dem Sommerhafer sowie über anteile 
an der Schäferei und Gerichtsbußen. Für das Grundgericht blieb als oberhof 
zwar das Gericht zu St. maximin „an der roten tür“ bestehen, doch war der 
abt bei dessen besetzung an die zustimmung des Vogts gebunden, der es 
auch selbst einberufen konnte. Das Weistum von 1643 stellte sogar fest,1604 
dass bei der bestellung der Dorf- und Gerichtsschöffen St. maximin vor 
30 Jahren letztmalig tätig gewesen sei, seitdem der Vogt jedoch alle Schöffen 
eingesetzt habe, und dass auf den gewöhnlichen Gerichtstagen der Vertreter 
des abtes, auf den baugedingen jedoch der Vogt die erste Stelle einnehme. 
nach Verfahren auch vor dem reichskammergericht1605 kam es 1712 durch 
die Schaffung eines „erbvogteigerichts“, das abwechselnd im Fronhof der 
abtei und in der eltzer burg im Dorf stattfinden sollte, zwischen dem Kloster 
und den Herren von eltz zu einem ausgleich.1606 auch mit den rübenacher 
Schöffen und einwohnern hatte das Kloster gelegentlich Schwierigkeiten. 
unbekannt ist, auf welchen alten Gewohnheiten die Forderung der Schöffen 
beruhte, dass bei den Schöffenessen auch ihre Kinder teilnehmen dürfen, 
jedoch bleibt ihre Hartnäckigkeit bemerkenswert, mit der sie sowohl 1374 
wie einhundert Jahre später 1470 dieses angebliche recht durchzusetzen 
versuchten.1607 merkwürdig war auch das zapfrecht des abtes, der vor jeder 
Kirchweih 2 Fuder Wein in das Dorf schaffen ließ, deren nicht bei diesem 
Fest getrunkenen reste die einwohner hernach aufkaufen mussten.1608 Die 
Klosterwaldungen bei rübenach hatte St. maximin seit 1670 der Gemeinde 
verpachtet, mit der auflage, dass jeder einwohner dort jährlich drei bäume 
pflanzen müsse.1609 Ferner war jeder bewohner noch im 18. Jahrhundert zu 
einem arbeitstag im Jahr auf den ländereien des Klosters verpflichtet.1610 

1603 1519: lHaKo best. 56 nr. 713; 1566: best. 211 nr. 2110, S. 1387 f.; 1584: best. 
211 nr. 2110, S. 1329.

1604 lHaKo best. 211 nr. 1439.
1605 lHaKo best. 56 nr. 713.
1606 lHaKo best. 211 nr. 1644.
1607 1374: lHaKo best. 211 nr. 406 und nr. 410; 1470: best. 211 nr. 2117, S. 599–

602.
1608 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1329 f.
1609 lHaKo best. 211 nr. 1505, nr. 1506 und nr. 1737.
1610 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 779 f.
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eine genauere Durchsicht der dichten überlieferungen zum Verhältnis der 
abtei zur Gemeinde rübenach könnte in ihnen zweifellos weitere archaische 
elemente feststellen. 

im urbar um 1200 wurden als lehen der Herren von isenburg acht mark 
und 124 Hühner vom Hof genannt.1611 Diese angaben beziehen sich jedoch 
zweifellos nicht auf das lehensobjekt, sondern auf die leistungen des le-
hensträgers, wie sich aus späteren urkunden und reversen ergibt.1612 Durch 
sie wird deutlich, dass die Grafen von isenburg-Grenzau zu rübenach einen 
Hof als lehen der abtei besaßen, von dem St. maximin jährlich am bricti-
ustag (13. november) eine Geldsumme und zahlreiche Hühner und eier, die 
sogenannten brictiuszehnten, erhielt. in den Quellen schwankt die Größe 
des zehnts, wurde häufig jedoch mit 88 Hühnern, 200 eiern und 3½ mark 
brabanter bezeichnet, die, laut Scheckmann, in einer neuen börse überreicht 
werden mussten. Von den isenburgern fiel dieses lehen an die Herren von 
der leyen, dessen angehöriger erzbischof Johann von trier (1556–1567) es 
jedoch als lehen des trierer erzstifts seinen Familienmitgliedern weitergab. 
Doch löste 1677 schließlich der mainzer erzbischof Damian Hartard von 
der leyen (1675–1678) den der abtei schuldigen zins gegen die zahlung von 
200 rtl. an abt maximin Gülich ab.1613 als weiteres lehen der abtei wurden 
von 1481 bis 1582 Güter zu rübenach erwähnt, die zunächst die Herren von 
Schmidtburg1614 und danach die Familie Kolb von Vettelhofen innehatten.1615 
Weitere Klosterlehen besaß der ortsadel, die Knappen von rübenach. Seine 
mitglieder veräußerten der abtei ihre lehensgüter zwischen 1383 und 1394.1616

trotz dieser einschränkungen zählte im 18. Jahrhundert der von abt otto 
(1483–1502) erweiterte abteihof1617 im ort zu den größten Klosterhöfen mit 
zahlreichen nebengebäuden.1618 zum Hofmann, der gelegentlich mit dem 
Hofschultheißen identisch war, bestimmte vor 1580 bis nach 1684 die abtei 

1611 nolden, urbar, S. 152.
1612 1428, 1447 und 1471 in lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 76v–78v; Scheckmann, 

Speculare feudorum, in: Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera nr. 40, und 1520 in 
lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 513.

1613 lHaKo best. 48 nr. 4426.
1614 So 1492 in lHaKo best. 211 nr. 1874 und bei Scheckmann, Speculare feudo-

rum, in: Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera nr. 41.
1615 lHaKo best. 211 nr. 1912, nr. 891, nr. 1098, nr. 2906 und nr. 1270.
1616 1383: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 87; 1394: best. 211 nr. 470 und nr. 473.
1617 lHaKo best. 1c nr. 9844.
1618 lHaKo best. 211 nr. 2906.
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einen angehörigen der Familie moskopp.1619 zu seinen aufgaben gehörten 
auch Fuhrdienste nach Koblenz und die unterbringung und Verpflegung 
der Klosterboten. Falls das amt des Hofschultheißen nicht eigens besetzt 
war, musste er ferner die der abtei geschuldeten abgaben einziehen, vor 
allem von der Gemeinde rübenach jährlich 14 malter Korn an Grundzinse 
und 50 rtl. für die überlassung der Schafweiderechte des Klosters.1620 zum 
Hof, von dem 1786 St. maximin ohne die vom pächter selbst zu tragenden 
landessteuern und abgaben eine Jahrespacht von 46 maltern Korn erhielt,1621 
gehörten im 18. Jahrhundert 133 morgen ackerland und 14 morgen Wiesen, 
ferner 5725 Weinstöcke und weitere 5460 Stöcke auf verpachteten Hofgü-
tern.1622 zum besitz der abtei zählte seit 1410 auch eine mühle,1623 die nicht 
der Vogtei unterstand1624 und die 1787 für 11 malter Korn sowie für weitere 
3½ malter für ihre ländereien von insgesamt 8 morgen verpachtet war.1625

7. ü r z i g  (an der mosel, 8 km ö. Wittlich): Wahrscheinlich besaß in ürzig 
die abtei um 1200 tatsächlich nur die im urbar erwähnten 2 mansen und 
das salische Gut.1626 Die späteren Güter des Hospitals würden somit aus dem 
erwerb der Güter des Stifts Kerpen am ort 1214 rühren.1627 Sie hätten bei 
ihrer übernahme einen Hof gebildet, der von St. maximin bald verpfändet, 
danach von abt bartholomäus von esch (1217–1231) wieder ausgelöst und 
ein teil seiner einkünfte für den Konvent zur begehung seines anniversars 
bestimmt worden wäre.1628 nicht ganz auszuschließen ist jedoch, dass der 
maximiner Hofbesitz schon älter war, als verpfändet in den redaktionen des 
urbars jedoch nicht berücksichtigt wurde. nach 1250 scheinen die ürziger 
Klostergüter sämtlich an das maximiner St. elisabethhospital gekommen zu 
sein, das hier ein Kelterhaus unterhielt1629 und mehrere Weinberge besaß.1630

1619 zur Familie siehe resmini, benediktinerabtei laach, S. 506.
1620 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 39 f.
1621 lHaKo best. 211 nr. 2906 und best. 256 nr. 7485.
1622 lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 779–794, und nr. 2906 sowie best. 256 nr. 9866.
1623 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 40.
1624 lHaKo best. 211 nr. 2905.
1625 lHaKo best. 211 nr. 2905.
1626 nolden, urbar, S. 46, S. 63 und S. 111 f.
1627 mub 3 nr. 25.
1628 Stabitr Hs 1634, fol. 151v–152v.
1629 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 1 und S. 53.
1630 Staarchtr best. ta 62 nr. 67.
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als Grundeigentümerin zu ürzig wurde die abtei wieder im frühen 
16. Jahrhundert erwähnt1631 und hat danach zahlreiche Weinberge erwor-
ben.1632 ein Hof des Klosters am ort wurde erstmals 1650 erwähnt, als eines 
der objekte, das der trierer erzbischof widerrechtlich dem Söternschen 
Familienfideikommiss einverleibt habe.1633 Seit 1695 sind mehrere ausführ-
liche Güterverzeichnisse des Hofs erhalten.1634 um 1680 gehörte zu seinem 
Verband auch für einige zeit der Klosterhof zu Kaimt.1635 Wichtiger als der 
Hof, der im 18. Jahrhundert 5400 Weinstöcke bewirtschaftete,1636 scheint we-
gen des einzugs der abgaben aus den verpachteten Hofgütern das mit ihm 
verbundene große Kelterhaus gewesen zu sein. Sie betrugen in der regel die 
Hälfte des Wachstums.1637 aus ihnen und aus der Hofernte bezog die abtei 
im zeitraum von 1762 bis 1788 im Jahresdurchschnitt 6½ Fuder Wein oder 
2,6 % ihrer gesamten Weinerträge. zum ürziger Hof gehörten 1763 Güter zu 
e r d e n  (an der mosel, bei Kröv).1638 Sie waren vermutlich identisch mit den 
mit abgaben an das Kölner Domkapitel und an das trierer Stift St. Simeon 
belasteten Weinbergen mit 2000 Weinstöcken zu erden und zum teil auch in 
der Gemarkung Kinheim, die 1717 ein ehepaar der abtei verkauft und die 
es gegen die abgabe der Hälfte des ertrags zur bebauung zurückerhalten 
hatte.1639 auch in l ö s n i c h  (an der mosel, bei bernkastel-Kues) besaß der 
Klosterhof in ürzig laut den Verzeichnissen um 1750 und von 1763 einige 
Weinzehnten.1640

8. W e h l e n  (an der mosel, bei bernkastel-Kues): Weinberge erwarb 
die abtei zuerst 1731.1641 Größere Güter erhielt sie hier, als um 1748 der 
wohlhabende Gerichtsschöffe zu Wehlen, nikolaus Haut, als präbendar zu 
St. maximin eintrat und ihr einen teil seiner Weinberge überstellte.1642 Da-

1631 Vgl. die ürziger renovation um 1695 in lHaKo best. 211 nr. 2588: Allda stehet 
ein lange March von Sandtstein mit des Gotteshaus St. Maximin Adlers Zeichen 
und der Jahrzahl de anno 1513 inngehauen.

1632 Stabitr Hs 1644/384, S. 609–672.
1633 lHaKo best. 1c nr. 4698.
1634 1695: lHaKo best. 211 nr. 2588; 1717: best. 211 nr. 2683.
1635 So Stabitr Hs 1644/384, S. 609 f.
1636 lHaKo best. 211 nr. 2123 und nr. 2108.
1637 Verzeichnis um 1750 in lHaKo best. 211 nr. 2683.
1638 lHaKo best. 211 nr. 2868.
1639 lHaKo best. 211 nr. 1652.
1640 lHaKo best. 211 nr. 2683 und nr. 2868.
1641 lHaKo best. 211 nr. 2716.
1642 lHaKo best. 211 nr. 2716 und nr. 2969; siehe § 18.5. präbendare.
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durch besaß sie 1748 in Wehlen 4300 Weinstöcke und hatte ernteanteile bei 
7570 Stöcken. als sie 1756 für 1000 rtl. weitere 1000 Stöcke erwarb, kaufte sie 
ein auch als Hof bezeichnetes Kelterhaus,1643 das zwischen 1765 und 1767 mit 
einem aufwand von 4000 rtl. durch ein neu errichtetes Hofgebäude ersetzt 
wurde.1644 nach dem eintritt einer Witwe in Wehlen 1756 als präbendarin 
zu St. maximin, die der abtei 1250 Stöcke übertrug,1645 und nach dem Kauf 
weiterer Weinberge besaß das Kloster hier schließlich 9825 Weinstöcke,1646 
von denen es im Durchschnitt jährlich 10 Fuder Wein oder 3,8 % seiner 
gesamten Weinernte erhielt.1647

2.2.5.2. außerhalb der Hofverbände

1. b e r n k a s t e l - K u e s : im urbar um 1200 hatte St. maximin anspruch 
auf Weinabgaben der bewohner von bernkastel und von Kues für die be-
nutzung ihrer Fähre bei Schweich.1648 einen Weinzins in bernkastel erhielt 
1285 das St. elisabethhospital.1649

2. b r e m m  (an der mosel, bei zell): laut seinen rechnungsaufzeichnungen 
kaufte hier abt Vinzenz 1518/1519 für 1457 fl. Weinberge.1650 ihr Verbleib 
ist nicht bekannt.

3. b r i e d e l  (an der mosel, bei zell): im urbar um 1200 schuldeten 
auch die einwohner von briedel für die benutzung der Schweicher Fähre 
abgaben.1651 zu den 2 Weinbergen, die St. maximin hier seit 1225 besaß,1652 
kaufte 1520 das Kloster von verschiedenen einwohnern von briedel weitere 
Weinberge,1653 die wohl in seinem besitz blieben, da ihm 1720 hier 3100 und 
um 1784 2000 Weinstöcke gehörten.1654

1643 lHaKo best. 211 nr. 2716.
1644 Stabitr Hs 1652b/948b.
1645 lHaKo best. 211 nr. 2538; siehe § 18.5. präbendare.
1646 Schieder, Säkularisation und mediatisierung 3, nr. 5410.
1647 Stabitr Hs 1652b/948b.
1648 nolden, urbar, S. 83 und S. 140.
1649 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 59.
1650 Stabitr Hs 1626, fol. 1208.
1651 nolden, urbar, S. 83 und S. 140.
1652 1225: mub 3 nr. 267; 1483: lHaKo best. 211 nr. 711; 1519: best. 211 nr. 993.
1653 lHaKo best. 211 nr. 1005.
1654 1720: lHaKo best. 211 nr. 2123, S. 725–732; 1784: best. 211 nr. 2108.
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4. e l l e n z  (an der mosel, bei cochem): in seinem Heimatort erwarb 
1518 und 1519 der maximiner Kellerar Jakob tredheck (zu ihm § 36.1.2.3. 
pröpste zu Schwabenheim) von seinem bruder für die abtei 2 Weinberge,1655 
die St. maximin 1543 wieder verkaufte.1656

5. G r a a c h  (an der mosel, bei bernkastel-Kues): Die erwähnungen von 
Klosterbesitz in Graach in den auf die namen der Kaiser Heinrich ii. 1023 und 
Heinrich iii. 1051 sowie des papstes leo ix. 1051 gefertigten Fälschungen1657 
könnten einen realen Hintergrund haben. laut dem lehensverzeichnis im 
urbar um 1200 hatten die Wildgrafen nämlich den halben Hof der St. maximin 
gehörenden Kirche zu Graach (dimidiam curiam ecclesiae nostrae in Grache) 
als lehen des Klosters.1658 Diese angabe wiederholten Johannes Scheckmann 
um 15271659 ebenso kommentarlos wie zahlreiche lehensurkunden der Wild-
grafen und ihrer Verzweigungen von 1434 bis 1721,1660 ohne konkrete angaben 
über ein früheres patronat der abtei in Graach zu machen. Geringen realen 
besitz am ort erhielt die abtei erst nach 1750 durch den ankauf zahlreicher 
kleiner Weinbergsstücke,1661 deren Verkauf 1804 3625 Francs erbrachten.1662

6. K i n h e i m : siehe ürzig.
7. K o b l e n z : im unterschied zu einigen anderen Klöstern und Stiften 

war für St. maximin diese Stadt ohne besondere bedeutung. Hieran änderte 
sich auch im 15. und 16. Jahrhundert nur wenig, als sich Koblenz zunehmend 
zur residenz des trierer Kurfürsten entwickelte. Vermutlich ließ sich für die 
abtei ein Großteil der in der Stadt anfallenden Geschäfte auch weiterhin von 
ihrem Hof in rübenach aus erledigen, dessen beherbergungspflicht des abtes 
und dessen boten in späteren pachtverträgen häufig hervorgehoben wurde und 
dessen ministeriale schon im 13. Jahrhundert mit denen des erzbischofs in 
der Stadt in engerer beziehung standen.1663 Hausbesitz der abtei zu Koblenz 
ist zwar 1367 und 1591 belegt,1664 der jedoch wohl nur kurzfristig war und 
ohne größeren niederschlag in den maximiner Wirtschaftsüberlieferungen 

1655 Stabitr Hs 1626, fol. 1208 und fol. 1216.
1656 lHaKo best. 211 nr. 2686.
1657 mGH D H ii nr. 502; mGH D H iii nr. 262; mub 1 nr. 333.
1658 nolden, urbar, S. 154.
1659 Scheckmann, Speculare feudorum, in: Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera 

nr. 69.
1660 1434: lHaKo best. 56 nr. 2609; 1721: best. 211 nr. 1668.
1661 lHaKo best. 211 nr. 2716 und Stabitr Hs 1652b/948b.
1662 Schieder, Säkularisation und mediatisierung 3, nr. 5267.
1663 mub 2 nr. 295; Heidelberg, ub urk. nr. 232.
1664 1367: lHaKo best. 1c 8 nr. 357; 1591: Stabitr Hs 1644/380, S. 541–543.
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blieb. Wohl als Kapitalanlage gedacht war schließlich der erwerb zweier 
Häuser in der Koblenzer clemensstadt vor 1790 durch abt Wittmann, die 
gegen jeweils jährlich 200 fl. an zwei räte des Kurfürsten verpachtet waren.1665 
nach der besetzung der Stadt durch die französischen truppen wollte sie 
1797 die abtei wegen ihrer wirtschaftlichen notlage unbedingt verkaufen. 
Dies gelang ihr auch, doch fiel der erlös hieraus wegen des über das Kloster 
verhängten Sequesters an die französische Verwaltung.1666

8. m e r l  (an der mosel, bei zell): siehe liste Frühbesitz (§ 33.1.).
9. p i e s p o r t  (an der mosel, 12 km sw. bernkastel-Kues): unbekannt ist, 

woher die Weinberge und zinse zu piesport stammten, die 1592 St. maximin 
den Sayner Grafen gegen deren anteile am Feller Kirchenzehnten gab1667 und 
die danach die Grafen von der abtei zu lehen nahmen.1668 neuen großen 
besitz erhielt die abtei, als sie 1744 für 5600 rtl. die Weingüter und das Haus 
des trierer ratsherren Friedrich roth zu piesport,1669 1745 für 4200 rtl. die 
piesporter Weinberge des Koblenzer Krämers Johann adam reichmann mit 
über 13 000 Stöcken1670 sowie 1753 für 4000 rtl. ein weiteres Weingut mit 
einem Haus erwarb.1671 Dadurch erhielt St. maximin aus dem ort zwischen 
1762 und 1788 im Jahresdurchschnitt 15 Fuder Wein, also über 6 % seiner 
gesamten Weinerträge.1672

10. r e i n s p o r t  (an der mosel, bei bernkastel-Kues): nur aus den Ver-
steigerungsprotokollen der französischen Domänenverwaltung ist in rein-
sport ein weiteres nach 1750 durch die abtei erworbenes Weingut bekannt, 
in dessen besitz sie 1777 bereits war, als dort einer ihrer Konventualen als 
Herbstherr weilte.1673 es umfasste neben dem Haus mit Scheuer, Ställen und 
einer Kelter zahlreiche Weinberge auch in den Gemarkungen niederemmel, 
piesport, neumagen und Kinheim und wurde 1805 für 24 000 Francs von 
dem trierer Kaufmann Hayn ersteigert.1674

1665 lHaKo best. 256 nr. 7485.
1666 lHaKo best. 270 nr. 263 und Schieder, Säkularisation und mediatisierung 1, 

nr. 1066.
1667 lHaKo best. 211 nr. 2552.
1668 Stabitr Hs 1644/385, S. 756–772.
1669 lHaKo best. 211 nr. 2843.
1670 lHaKo best. 211 nr. 2842 und nr. 2843.
1671 lHaKo best. 211 nr. 2842.
1672 Stabitr Hs 1652b/948b.
1673 lHaKo best. 211 nr. 2970.
1674 Schieder, Säkularisation und mediatisierung 3, nr. 5532, und lHaKo best. 276 

nr. 3054.



6. besitz930

11. S c h w e i c h  (an der mosel, 10 km nw. trier): Der Grundbesitz der 
abtei blieb hier immer unbedeutend. im urbar um 1200 wurde er nicht 
ausgewiesen und auch nicht 1293, als peter von mertert seine Klosterlehen, 
darunter auch zu Schweich, zurückgab.1675 allerdings gehörten der abtei 
bei ihrer aufhebung hier neben dem Fährhaus auch einige äcker und Wie-
sen.1676 ungleich wichtiger waren für die abtei jedoch ihr besitz und ihre 
rechte an der Schweicher Fähre, da an dieser Stelle der alte Straßenzug von 
trier nach Koblenz und nach mainz, der sich erst danach teilte, die mosel 
überquerte. mit Hilfe der überlieferungen ist jedoch nicht zu klären, ob 
diese Fährrechte als bestand des Fiskus Detzem an St. maximin gefallen sind 
oder als eine gezielte Schenkung der Karolinger für die durch das Kloster 
zu gewährleistende Verbindung zwischen lothringen und den rheinischen 
bischofsstädten. im urbar um 1200 wurden nur Fährtarife für die trans-
porte verschiedener moselorte genannt,1677 weshalb unsicher ist, ob damals 
noch der landweg über das münstertal nach mainz frequentiert wurde. Das 
erstmals 1453 erwähnte, 1667 und 1758 neuerbaute Fährhaus,1678 das in der 
Gemarkung issel stand, war ebenso wie die Fähreinrichtungen eigentum 
der abtei. Die Verpachtung der Fähre an Subunternehmer1679 lässt sich seit 
1379 verfolgen.1680 als einkünfte aus dem Fährbetrieb, deren Höhe in der 
region noch zu beginn des 20. Jahrhunderts sprichwörtlich waren,1681 er-
zielte St. maximin hohe pachtsummen. Sie betrugen 1379 12 pfund trierer 
pfennige und 15 fl., 1482 60 rheinische fl., 1674 200 rtl. und 1773 225 rtl.1682 
auch hatte der pächter Frachten und personen der abtei gebührenfrei zu 
befördern, musste auf eigene Kosten das Haus und die Gerätschaften instand 
halten und dem Kloster jährlich 100 Weidenbüsche für dessen Fassbinder zu 
St. maximin liefern.

1675 Wampach 5 nr. 472.
1676 Schieder, Säkularisation und mediatisierung 3, nr. 6236.
1677 nolden, urbar, S. 83 und S. 140 f.
1678 1453: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 268 f.; 1667: Stabitr Hs 1664, S. 446; 1758: 

Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,2, S. 238 und S. 244.
1679 allgemein Stabitr Hs 1644/389, S. 425–464.
1680 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 111.
1681 christoffel, Geschichte des Weinbaus, S. 96.
1682 1379: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 111; 1482: best. 211 nr. 2113, S. 35 f.; 1674: 

Staarchtr best. V nr. 20; 1773: lHaKo best. 211 nr. 2920.
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2.3. Kurmainz sowie die Herrschaften des nahe- und rheingaus

im bereich der mainzer Diözese besaß St. maximin zum teil sehr früh 
Güter in siedlungsgeschichtlich recht unterschiedlich strukturierten Gebieten, 
deren entwicklung deshalb uneinheitlich verlief. im intensiv bewirtschaften 
altsiedelraum um mainz und in rheinhessen gab es für die abtei kaum die 
möglichkeit, ihren alten sowohl vermutlich aus reichsgut wie aus privaten 
Schenkungen stammenden Streubesitz zu konzentrieren und zu vergrößern. 
einer arrondierung der Klostergüter standen hier die übermacht des mainzer 
erzstifts,1683 die Konkurrenz anderer religiöser institutionen und seit dem 
11. Jahrhundert die zunächst vom reich und den bischöfen geförderten mi-
nisterialenfamilien entgegen. Deshalb gingen hier die maximiner Güter und 
einkünfte im lauf des 11. und 12. Jahrhunderts größtenteils verloren, doch 
lassen sich infolge des weitgehenden Fehlens von überlieferungen weder 
ihre Geschichte noch ihre Verluste näher spezifizieren. in den wohl später 
erschlossenen und weniger ertragreichen Gebieten der nahe und am rand 
des pfälzer berglandes erreichte die abtei dagegen durch die unterstützung 
der Herrscher eine gewisse besitz- und im 12. und 13. Jahrhundert auch 
Wirtschaftsorganisation, die ihr erlaubte, die Höfe zu Simmern/Dhaun und 
münsterappel zu halten, während der abgelegene Streubesitz an die aufstre-
benden territorialherren als Klosterlehen fiel.

2.3.1. Hunsrück und nahe

Der umfang des reichsguts und seine ursprüngliche organisation an 
der nahe lassen sich nicht sicher bestimmen.1684 auch der zeitpunkt seiner 
Schenkung an St. maximin wird durchaus kontrovers gesehen. Hauptsächlich 
hängt er von der Gleichsetzung des in der urkunde Karls des einfältigen 912 
genannten Simera1685 mit Simmern im Hunsrück oder mit Simmern an der 

1683 Heinrich büttner, zur Geschichte des mainzer erzstiftes im 10. Jahrhundert, 
in: Jahrbuch für das bistum mainz 2 (1947), S. 260–273, hier S. 266.

1684 Hierzu Seibrich, entwicklung der pfarrorganisation, S. 102 und S. 226, sowie 
Dotzauer, Geschichte des nahe-Hunsrück-raumes, S. 91 und S. 121.

1685 recueil des actes de charles iii 1 nr. 69; zur urkunde siehe Wisplinghoff, un-
tersuchungen, S. 62 anm. 1, und Kölzer Studien, S. 20.
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nahe ab,1686 womit auch die lokalisierung des 926 den edlen nortpold und 
Franco gegebenen Felsens und bergs Kira1687 verbunden ist.1688 Hierbei spre-
chen einige momente für die identifizierung des erst 912 in der liste der für 
den Konvent bestimmten Güter, nicht aber schon in den Güterlisten von 893 
und von 897 erwähnten Simmern mit Simmern an der nahe. Hiermit korre-
spondiert nämlich die nachricht Sigehards in seinen miracula s. maximini,1689 
roubertus, der bruder des 892 ermordeten maximiner laienabtes megingoz, 
sei an der nahe anrainer der maximiner Klostergüter gewesen und wohl 
nach 911 mit der abtei deshalb in Streit geraten. als argument für die 
Gleichsetzung des 912 genannten Simmern mit Simmern im Hunsrück wird 
dagegen eingewendet, dass erst Kaiser otto iii. der abtei Simmern/Dhaun 
geschenkt habe, wie die inschrift eines um 1389 in der maximiner Kirche 
gefertigten bildnisses besagt.1690 angesichts des recht leichtfertigen umgangs 
der mönche mit Herrschernamen, der sich schon in ihrem älteren und ihrem 
jüngeren necrolog beobachten lässt, hat diese aussage vermutlich auf einem 
der 19 mit Herrschern von Konstantin bis otto iii. geschmückten Gewöl-
beschlusssteinen in unchronologischer abfolge in der abteikirche sicherlich 
wenig Gewicht.1691 Die inschrift könnte ebenso gut durch die in das Jahr 992 
gesetzte Fälschung veranlasst worden sein, durch die otto iii. der abtei die 
Güter im nahe-, Worms- und Speyergau restituiert haben soll.1692 Gegen die 
Schenkung von Simmern/Dhaun erst durch otto iii. spricht sicherlich auch 
der umstand, dass St. maximin dort auch die pfarrei mit dem patrozinium 
des Klosterheiligen besaß. Wäre der übergang der Güter zu Simmern/Dhaun 
an St. maximin erst um 992 erfolgt, hätte die abtei ihren eigenen pfarrbezirk 
aus einem bereits bestehenden pfarrverband vermutlich herauslösen müssen, 
wozu sich kaum parallelen finden. Daher ist es angesichts der um 912 noch 
instabilen kirchlichen organisation des naheraums wahrscheinlicher, dass 
damals St. maximin die pfarrei selbst eingerichtet und ihr seinen Hauptheiligen 

1686 Hierzu: Seibrich, entwicklung der pfarrorganisation, S. 221–225, und Giess-
mann, besitzungen, S. 482, bes. anm. 6.

1687 mub 1 nr. 166.
1688 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 298; Seibrich, ent-

wicklung der pfarrorganisation, S. 263; Dotzauer, Geschichte des nahe-Huns-
rück-raumes, S. 90 f.

1689 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 229 f.
1690 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 20.
1691 anders Fuchs, inschriften trier 1, S. 426–431.
1692 mGH D o iii nr. 95.
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als patron gegeben, nicht jedoch ein bereits bestehendes patrozinium durch 
seinen Klosterheiligen verdrängt hat, was einer Vorgehensweise entsprochen 
hätte, die für die abtei ungewöhnlich gewesen wäre.1693

ebenso wenig wie zur übertragung der Klostergüter an der nahe erlauben 
die Quellen aussagen über ihren Verlust. ein Großteil von ihnen dürfte an die 
in der lehensliste des urbars um 1200 für zahlreichen maximiner besitz und 
einkünfte als lehensträger genannten Wildgrafen übergegangen sein.1694 Die 
häufige erwähnung nicht nur von Simmern/Dhaun, sondern auch größerer 
teile des späteren lehensbesitzes der Wildgrafen in den um 1110 bis 1120 
durch berengoz gefertigten Herrscherurkunden mit ihren fiktiven Güterbe-
stätigungen sprechen sicherlich für den Verlust oder doch starke Gefährdung 
dieser Klostergüter im frühen 12. Jahrhundert. Sie geben jedoch keine Hinweise 
zum übergang auf die in den Fälschungen von 1023 mit abteigütern belehnten 
Grafen von luxemburg und auf die ezzonen,1695 noch auf die übertragung 
der lehen von diesen auf die emichonen, den Vorfahren der Wildgrafen. zu 
dem großen ehemaligen Klosterbesitz im nahegau, der als lehensgüter der 
Wildgrafen im ältesten maximiner lehensregister fassbar und in den späteren 
belehnungen stereotyp und ohne genauere Spezifizierung wiederholt wird, 
gesellt sich eine weitere, nicht unbeträchtliche Gruppe wildgräflicher Güter in 
dieser region. Für sie wird ein solcher lehenskonnex nie erwähnt, dennoch 
ist ihre Herkunft aus dem in abteihand gelangten Königsgut wahrscheinlich. 
angesichts der komplizierten Familien- und besitzgeschichte der Wildgrafen 
und der zerrissenheit ihres archivs müssen sie jedoch in dieser Darstellung 
außer betracht bleiben.

1. S i m m e r n / D h a u n  (heute Simmertal, ca. 5 km nö. Kirn, an der 
einmündung des Simmerbachs in die nahe): Wie oben ausgeführt wurde, 
dürfte im späten 9. Jahrhundert, jedenfalls vor 912, Simmern vermutlich als 
reichsgut an St. maximin gefallen sein. Hierbei ist anzunehmen, dass die abtei 
die pfarrei St. maximin selbst eingerichtet hat.1696 Wirkliche auskunft über 
die Klostergüter am ort gibt erst das urbar um 1200, als die Vogtei über sie 
bereits in den Händen der Wildgrafen lag. Damals gehörten zum Hofverband 
der abtei 3 parzellen eigenland, 12 mansen, von denen 8½ durch Scharmannen 

1693 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 92, und Giessmann, besitzungen, S. 506.
1694 nolden, urbar, S. 147–157; zu diesen lehen siehe Giessmann, besitzungen, 

S. 392–394.
1695 mGH D H ii nr. 500.
1696 Giessmann, besitzungen, S. 483; anders Seibrich, entwicklung der pfarrorgani-

sation, S. 222.
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und 3½ durch Hörige bewirtschaftet wurden, 3 mühlen sowie lehensgüter 
in den teilweise recht entfernten orten Veitsrodt, Graach, mandel, Weiler 
(bei monzingen), bruschied und Kirn.1697 Die belehnung der Wildgrafen und 
anderer Familien mit den Klosterlehen in diesen orten lässt sich an Hand 
der urkunden auch in den folgenden Jahrhunderten beobachten, während 
der außenbesitz des Hofverbands selbst nicht durch das urbar, sondern 
mit Hilfe späterer Weistümer und renovationen festgestellt werden kann,1698 
nämlich zu Hennweiler, brauweiler, Sonnschied, Hochstetten, Heinzenberg, 
monzingen, Weitersborn, Welchenborn und reichelhausen. laut den Weistü-
mern des 15. und frühen 16. Jahrhunderts sind die einwohner dieser Dörfer 
zu Diensten auf den ländereien des Klosterhofs verpflichtet sowie, wie auch 
die übrigen Hörigen, zur leistung des besthauptes bei einem todesfall und 
zur benutzung der bannmühle des abtes an der nahe. Der abt besitzt das 
Hochgericht und ernennt den Schultheißen und die sieben Gerichtsschöffen, 
nach einigen Weistümern jedoch der Vogt, während der abt sie bestätigt und 
durch seinen Schultheißen vereidigt.

Vom 13. bis zum 16. Jahrhundert war der einfluss der Klostervögte auf den 
Hofverband der abtei gering. Die Wild- und rheingrafen, die in jenen Jahr-
hunderten ihre einkünfte und besitzungen im naheraum ausbauen konnten, 
blieben für ihre nahegelegene burg Dhaun lehensmänner des Klosters,1699 
die sie von ihm noch 1772 zu lehen nahmen.1700 Gelegentlich überreichten 
sie dem abt bei seiner anwesenheit zu Simmern oder dessen Vertreter den 
Schlüssel zu ihrer burg.1701 auch für ihren übrigen besitz behielten sie das 
lehensverhältnis bei. als beispielsweise wegen der erbstreitigkeiten im Salmer 
Grafenhaus im 18. Jahrhundert die belehnung durch die abtei lange zeit 
unterblieben war, ersuchte noch 1764 Fürst nikolaus von Salm-Salm als erbe 
der Wild- und rheingrafen um sie, obwohl er wegen der unterlassenen le-
hensnahmen eine sechsfache lehenstaxe, nämlich 150 fl., entrichten musste.1702

1697 nolden, urbar, S. 73 f., S. 127 und S. 147–157.
1698 um 1400: lHaKo best. 211 nr. 1831, um 1500: best. 211 nr. 1832, daneben 

nr. 1826 sowie nr. 2120, S. 81–92 und S. 357–370; ferner Stabitr Hs 1641/389, 
fol. 63; vgl. Grimm, Weisthümer 2, S. 145–148, und Fabricius, Die Herrschaften 
des unteren nahegebietes, S. 67.

1699 nolden, urbar, S. 153; Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, 
S. 67, und Giessmann, besitzungen, S. 487, anm. 27.

1700 lHaKo best. 211 nr. 1773.
1701 So 1608 und 1681: nachschriften in Scheckmann, Speculare feudorum, in: 

Stabitr  Hs 1643a/387: feuda libera nr. 69.
1702 lHaKo best. 211 nr. 1762.
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Die Verpachtung des relativ großen und vor allem wegen seiner zehntein-
künfte ertragreichen Simmerner Klosterhofs, weshalb er umgangssprachlich 
häufig zehnthof genannt wurde, ist seit 1398 belegt.1703 Seine zuordnung zu 
einem administrator für die Klostergüter an der nahe, im münstertal und zu 
Schwabenheim um 1286 bestand wohl nur für kurze zeit.1704 Später hatte er 
seinen oberhof zu münsterappel. in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
war er durch mehrere pfandverschreibungen belastet.1705 um 1486 umfasste 
er 36 morgen ackerland und 2 Wiesen1706 und laut den pachtverträgen des 
16. und 17. Jahrhunderts auch einen kleinen Hof, Widemshof genannt, ein 
Kelterhaus und mehrere Scheuern. Seine pächter waren zum unterhalt einer 
lampe in der Kirche zu Simmern, zur einziehung der Wein- und Frucht-
zehnten nicht nur zu Simmern, sondern auch in den umliegenden orten 
sowie des Weinkaufgeldes und des besthaupts verpflichtet. Diese einnahmen 
blieben jedoch immer von den Hofeinkünften separiert und wurden getrennt 
abgeliefert: Ferner mussten die pächter die Schöffenessen ausrichten und den 
Klosterboten unterkunft gewähren. Seit der einführung der reformation 
durch die rheingrafen und des Verlusts der Kirche sowie eines teils der 
zehnten wurde der zehnthof im ort weitgehend als Fremdkörper empfun-
den. auch die abtei selbst vernachlässigte ihn zusehends. 1583, als der Hof 
noch die gleiche Wirtschaftsfläche besaß wie 100 Jahre zuvor, die Gebäude 
jedoch verfallen waren,1707 verlängerte das Kloster seine seit 1564 neben ande-
rem besitz im münstertal und bei Schwabenheim für 6300 oberländische fl. 
bestehende Verpfändung und erhöhte hierbei die pfandsumme.1708 erst 1628 
löste es diese Verpfändung ein. in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges 
berichtete um 1640 ein beauftragter des abtes, dass zur zeit Haus und Hof, 
Güter und Felder gänzlich verwüstet seien, so dass das Kloster aus dem 
Hofverband keinen nutzen ziehen könne. Hingegen falle der abtei sowohl 
zu Simmern wie zu brauweiler, Horbach und Weitersborn die Hälfte der 
Fruchtzehnten zu, also etwa 30 malter Korn und ebenso die Hälfte des großen 
zehnten aus Getreide und Korn, wodurch St. maximin in guten Jahren mit 
40 maltern rechnen könne.1709 Diese Schwerpunktverlagerung der wirtschaft-

1703 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 43.
1704 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 35–37.
1705 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 24, und Stabitr Hs 1626, S. 1125 f.
1706 Stabitr Hs 1641/389, fol. 65r.
1707 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 383 f.
1708 lHaKo best. 211 nr. 1271.
1709 lHaKo best. 36 nr. 2637.
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lichen aktivitäten des Klosters in Simmern auf seine zehnten blieb seitdem 
unübersehbar. auch im Weistum um 1659 wurde der maximiner abt in den 
im urbar um 1200 und in den Weistümern des 15. Jahrhunderts genannten 
Dörfern als Grund-, lehens- und Hochgerichtsherr bezeichnet, als inhaber 
der Jagd- und Fischereigerechtigkeit, dem die Hälfte der Kirchenzehnten 
und des kleinen zehnts sowie der sogenannte abteizehnt zustehe.1710 Die 
zehnterträge beliefen sich 1650 auf 25 malter Korn, 1658 auf 57 malter und 
1689 auf 61 malter Korn.1711 Von diesen einkünften wurden in Simmern im 
18. Jahrhundert im unterschied zu anderen größeren abteihöfen nur geringe 
Gelder in die Hofgebäude investiert, die sich gegenwärtig noch im Dorf als 
weitgehend unbekannte und vielfach verbaute reste im umkreis der Kirche 
nachweisen lassen.

angesichts der reichen einkünfte der abtei, die zum großen teil aus 
den zehntrechten einer inzwischen reformierten pfarrei beruhten, blieben 
übergriffe der rheingräflichen Verwaltung nicht aus. Schon 1660 klagte abt 
alexander Henn, die Grafschaft habe nicht nur ihren eigenen besitz, sondern 
neben den lehens- auch die eigengüter seines Klosters verpfändet.1712 ende 
des 17. Jahrhunderts versuchten die Grafen, die rechte des Klosterhofs zu 
beschränken,1713 wogegen seit 1721 die abtei vor dem reichskammergericht 
klagte.1714 nach 1728 wollten die Wildgrafen den Klosterhof ihrer landessteu-
er unterwerfen, weshalb sich die abtei erneut an das reichskammergericht 
wandte.1715 zur rechtfertigung ihrer argumente entfachten beide parteien 
seit 1721 einen publizistischen Krieg,1716 wobei St. maximin von seinen alten 
urkundenfälschungen reichlich Gebrauch machte. prozessgegenstand wurden 
seit 1750 auch die rheingräflichen Jura circa sacra zu Simmern und damit auch 
die Kirchenzehnten der abtei.1717 nach dem aussterben der rheingrafen 
zu Dhaun traten in dem erbstreit zwischen den Wild- und rheingrafen zu 
Grumbach und den seitens der abtei begünstigten Fürsten von Salm1718 diese 
Verfahren zunehmend in den Hintergrund. auswirkungen auf den besitzstand 

1710 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 371–376.
1711 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 376 f.
1712 lHaKo best. 211 nr. 2839.
1713 lHaKo best. 36 nr. 3286 und best. 56 nr. 2200 sowie nr. 2609, fol. 469.
1714 lHaKo best. 56 nr. 2602 und nr. 2609.
1715 lHaKo best. 36 nr. 2598 und best. 56 nr. 2160.
1716 Siehe § 2.2. Streitschriften.
1717 lHaKo best. 56 nr. 2200.
1718 Dotzauer, Geschichte des rhein-Hunsrück-raumes, S. 362.
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des Klosters in Simmern hatten die prozesse jedoch nicht. Der eigentliche 
Gewinner war schließlich die französische Domänenverwaltung, die 1807 den 
aus einem Wohnhaus, einem Kelterhaus, Stallungen, einer Scheuer und Garten 
bestehenden Klosterhof mit 48 morgen land sowie Wiesen und Weinbergen 
für 34 000 Francs einem Händler zu bad Kreuznach verkaufen konnte.1719

ertragreicher als der eigentliche Hofverband war für die abtei der besitz 
der pfarrei St. maximin in Simmern, der auch 1140 und um 1200 bezeugt 
ist1720 und mit dem ein ausgedehnter zehntbezirk verbunden war. Diese 
zehnten beliefen sich 1495 auf insgesamt 44 malter Korn, 32 malter Hafer 
und 3½ fl.1721 Die baulast an der Kirche war damals noch zwischen dem abt, 
der Gemeinde und dem pfarrer geteilt. Durch überlieferungen belegt ist das 
Kollaturrecht des abtes lediglich im zeitraum von 1506 und 15401722 sowie, 
im einvernehmen mit dem Wild- und rheingrafen, 1658.1723 in den übrigen 
Fällen erfolgte die bestellung des pastors allein durch die rheingrafen in ihrer 
eigenschaft als protestantische landesherren. Da St. maximin in Simmern 
noch einen Fronhof für die einziehung der Kirchenzehnten besaß, die nun 
zwischen dem Kloster und der protestantischen Kirchengemeinde geteilt 
wurden, bedurfte es hier zur Sicherung des abteianteils nicht der teilung 
der Kollaturrechte, wie dies in thalfang der Fall war.

abgesehen von den im urbar genannten, später aufgelassenen Siedlun-
gen1724 hatte St. maximin Güter sowie einkünfte aus seinen zehntrechten in 
folgenden Simmern benachbarten orten:

1.1. a r g e n t h a l  (2 km nö. Simmern): im 15. Jahrhundert befanden sich 
hier zum Hofverband in Simmern gehörende Grundstücke und zinse.1725

1.2. b r a u w e i l e r  (2 km nw. Simmern): zum Hofverband Simmern 
gehörten hier im 15. Jahrhundert einwohner und Grundstücke.1726 Ferner 
besaß die pfarrei Simmern in brauweiler die Hälfte des großen und kleinen 

1719 Schieder, Säkularisation und mediatisierung 3, nr. 5047.
1720 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 21 und S. 87.
1721 lHaKo best. 211 nr. 2556.
1722 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 183v, und nr. 2120, S. 413.
1723 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 415 f., Korrespondenz hierzu ebd. S. 413–415.
1724 Siehe Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 339.
1725 lHaKo best. 211 nr. 1826, nr. 1831 und nr. 1832.
1726 Grimm, Weisthümer 2, S. 145 f.
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zehnten,1727 die um 1495 6 malter Korn und 6 malter Hafer1728 und um 1640 
zwischen 12 und 18 malter Korn erbrachten.1729

1.3. H a u s e n  (11 km n. Kirn): Wie Wolfgang Seibrich wahrscheinlich 
macht, könnte die Kirche zu Hausen im Hunsrück eine Gründung der abtei 
sein.1730 Die pfarrei in Hausen1731 wurde St. maximin 1125 durch Kaiser Hein-
rich V. restituiert und ihr besitz 1140 durch papst innozenz ii. bestätigt.1732 
Danach scheint die abtei das patronat über sie als lehen vergeben zu haben, 
denn im lehensregister des urbars um 1200 besaßen es die Herren von Vel-
denz.1733 lehensnahmen der späteren inhaber des patronats, der Wildgrafen 
und danach ihrer Vasallen bei der abtei, sind nicht bekannt.1734

1.4. H e n n w e i l e r  (4 km nw. Kirn): über das alter des maximiner 
besitzes lässt sich keine aussage machen. Die rückschlüsse, die Winfried 
Dotzauer auf Grund der gefälschten Güterrestitution Kaiser Heinrichs V. 1113 
gezogen hat,1735 bedürften einer genaueren untersuchung. im 15. Jahrhundert 
besaß die abtei zu Hennweiler noch zinspflichtige und liegenschaften,1736 
die um 1710 die Gemeinde zur allmende zog.1737

1.5. H o c h s t e t t e n  (3 km ö. Kirn): auch hier gehörten dem Kloster im 
späten 15. Jahrhundert zinspflichtige einwohner1738 sowie der pfarrei Simmern 
die Hälfte der zehnten.1739

1.6. H o r b a c h  (5 km nö. Kirn): Die Gemeinde zählte ebenfalls zum 
zehntbezirk der pfarrei Simmern und schuldete ihr 1484 die Hälfte des großen 
und kleinen zehntes,1740 der 1495 3½ malter Korn und 3½ malter Hafer und 
um 1640 zwischen 10 und 15 malter Korn betrug.1741

1727 Stabitr Hs 1641/389, fol. 64r.
1728 lHaKo best. 211 nr. 2556.
1729 lHaKo best. 36 nr. 2637.
1730 Seibrich, entwicklung der pfarrorganisation, S. 265.
1731 Vgl. auch niederhausen bei münsterappel (§ 33.2.3.2.1.8.).
1732 mub 1 nr. 452 und nr. 516; vgl. Giessmann, besitzungen, S. 464 anm. 1 und 

S. 491.
1733 nolden, urbar, S. 154.
1734 Seibrich, entwicklung der pfarrorganisation, S. 264.
1735 mub 1 nr. 426; Dotzauer, Geschichte des nahe-Hunsrück-raumes, S. 109.
1736 Grimm, Weisthümer 2, S. 145 f.
1737 lHaKo best. 211 nr. 2713.
1738 Grimm, Weisthümer 2, S. 145 f.; lHaKo best. 211 nr. 744.
1739 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 185–187.
1740 Stabitr Hs 1641/389, fol. 64r.
1741 1495: lHaKo best. 211 nr. 2556; 1640: best. 36 nr. 2637.
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1.7. m ö r s c h b a c h  (5 km ö. Kirn): Der Hofverband Simmern hatte hier 
im 15. Jahrhundert einige zinse.1742

1.8. m o n z i n g e n  (9 km ö Kirn): Dem Hofverband Simmern gehörten 
hier im 15. Jahrhundert Hörige und zinse. Von 241 einwohnern forderte 
1481 St. maximin auch das besthaupt, das bisher die rheingrafen eingezogen 
hatten.1743

1.9. S o n n s c h i e d  (6 km nw. Kirn): im 15. Jahrhundert besaß der Hof-
verband Simmern hier zinse.1744

1.10. We i l e r  (bei monzingen): Das Dorf war vor 1540 teil des Simmer-
ner zehntbezirks. Doch hatten die äbte ihre zehnten an die Herren von 
Heinzenberg schon vor 1200 und 1402 an die Herren von manderscheid 
verliehen.1745

1.11. We i t e r s b o r n  (9 km nö. Kirn): Das Dorf gehörte zum zehntbezirk 
der pfarrei Simmern, weshalb es 1484 dem Kloster die Hälfte des großen 
und kleinen zehnten schuldete,1746 der 1495 2½ malter Korn und 2½ malter 
Hafer und um 1640 zwischen 3 und 5 malter betrug.1747 um 1720 versuchte 
St. maximin offenbar gegen den Widerstand der rheingrafen und der Ge-
meinde vergeblich, hier einen neuen Klosterhof anzulegen.1748

2. V e i t s r o d t  (5 km n. idar-oberstein): aus dem lehensverhältnis der 
Wildgrafen im urbar um 1200 zur abtei für Veitsrodt (Rode) und Kemp-
feld1749 lässt sich ein Gebiet nordwestlich von idar-oberstein als ehemaliger 
besitz der abtei erschließen.1750 bei der anlegung des urbars war hiervon 
der abtei nur noch das patronat über die Kirche zu Veitsrodt verblieben,1751 
während dem Wildgrafen dort außer der Vogtei einkünfte von 25 Schillingen 
zustanden und er in Kempfeld ebenfalls die Vogtei und zwei weitere lehens-
träger der abtei dort 6 mansen hatten. möglicherweise erhielt zu einem 
unbekannten zeitpunkt St. maximin diese außerhalb des altsiedellandes 

1742 lHaKo best. 211 nr. 1831 und nr. 1832.
1743 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 94–126.
1744 Grimm, Weisthümer 2, S. 145 f.; lHaKo best. 211 nr. 1831 und nr. 1832.
1745 Vor 1200: nolden, urbar, S. 154; 1402: lHaKo best. 211 nr. 1839; Fabricius, 

Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 98.
1746 Stabitr Hs 1641/389, fol. 64r.
1747 1495: lHaKo best. 211 nr. 2556; 1640: best. 36 nr. 2637.
1748 lHaKo best. 36 nr. 3286 und best. 211 nr. 2924.
1749 nolden, urbar, S. 153 f.
1750 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 67.
1751 nolden, urbar, S. 21 und S. 87.
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gelegenen ländereien zur urbarmachung1752 und könnte als deren zentrum 
den heute verschwundenen Hof tiefenbach bei Veitsrodt angelegt haben,1753 
der in den gefälschten besitzlisten als Daffindal u. ä. genannt und gelegentlich 
zu unrecht mit einer anderen lokalität bei münsterappel gleichgesetzt wur-
de.1754 Während K e m p f e l d  (ca. 40 km w. trier, 8 km nö. idar-oberstein) im 
urbar jedoch unter den Klosterlehen aufgeführt wurde und diese eigenschaft 
noch 1764 besaß,1755 ist die zugehörigkeit von Vo l l m e r s b a c h  (5 km sw. 
Kempfeld, 3 km n. idar-oberstein) zu diesem Hofverband nur hypothetisch. 
Denn dieser ort wurde als Klostergut lediglich in sechs nach 1100 gefälschten, 
sich auf den zeitraum von 962 bis 1113 erstreckenden besitzbestätigungen1756 
und 1125 in einer zweifelhaften Verfügung Heinrichs V. genannt1757 und war 
auch später kein Klosterlehen.

Vom 12. Jahrhundert bis zur einführung der reformation in den territo-
rien der Wildgrafen konnte St. maximin sein patronatsrecht über die pfarrei 
Veitsrodt behaupten. Kollaturen der pfarrei durch die äbte sind 1417, 1469, 
1505, 1506 und zuletzt 1548 belegt.1758

2.3.2. Das münstertal

einige momente sprechen dafür, dass mit dem 893 erstmals im maximiner 
besitz erwähnten münsterappel1759 die abtei um 800 nicht nur Güter und die 
pfarrei, sondern offensichtlich ein noch bestehendes oder aufgelöstes Kloster, 
möglicherweise ein adeliges eigenkloster, als träger der pfarrei erhalten hat. 
Für die existenz eines Klosters im 9. Jahrhundert zu münsterappel spre-
chen nicht nur seine erwähnung um 853 im testament der erkanfrida,1760 

1752 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 65 anm. 18, und Giessmann, besitzungen, 
S. 497.

1753 baldes, Geschichtliche Heimatkunde, S. 484.
1754 Giessmann, besitzungen, S. 497 anm. 3.
1755 lHaKo best. 211 nr. 1762.
1756 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 124.
1757 mub 1 nr. 452.
1758 1417: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 18; 1469: best. 211 nr. 2101, S. 287; 1505: 

best. 211 nr. 882 und nr. 2112, fol. 182r; 1506: best. 211 nr. 881; 1548: Seibrich, 
entwicklung der pfarrorganisation, S. 251.

1759 mGH D arn nr. 114.
1760 Wampach 1 nr. 89; vgl. Sauerland, Das testament der lothringischen Gräfin 

erkanfrida 1, S. 288–296, und 2, S. 205–234.
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sondern auch die apposition cella bei der bestätigung des Klosterbesitzes 
in der urkunde ottos i. 940 und in der um 1110 gefälschten bestätigung 
Kaiser Heinrichs iii. angeblich aus dem Jahr 1056,1761 ferner die benennung 
münsterappels als ein monasterium im urbar um 12001762 und schließlich die 
analogie des ortsnamens zu anderen münster-bezeichnungen. Für das frühe 
9. Jahrhundert als dem zeitpunkt der Schenkung an St. maximin dagegen 
ist die maximiner ada-tradition der einzige anhaltspunkt. Sie fand ihren 
ausdruck in dem um 1220 gefertigten einband des verlorenen Goldenen 
buches, auf dem die Schenkung von münsterappel auf die bekannte Ada 
ducissa zurückgeführt wurde.1763 Diese tradition steht im einklang mit den 
ergebnissen der untersuchungen von Franz Staab,1764 wonach sich der maxi-
miner besitz in der region auf die Schenkung einer adelsgruppe um richolf 
und Hrabanus maurus zurückverfolgen lässt. Gestützt wird der anfall von 
münsterappel an die abtei bald nach 800 durch den frühen maximiner besitz 
um 815 zu Weinheim und vor 855 zu Wöllstein. beide orte waren noch um 
1200 mit dem zentrum der abtei in münsterappel verbunden und könnten 
dies schon bei ihrem übergang an St. maximin gewesen sein. augenfällig 
ist ferner, dass die Klostergüter um münsterappel schon früh, wohl schon 
als sie in maximiner besitz kamen, sehr umfangreich gewesen sein müssen. 
bereits die bestätigung ottos i. 940 erweckt hinsichtlich münsterappels 
den eindruck größerer besitzkonnexe (quicquid ad ipsam aspicit) und bei 
der aufzählung des papstes innozenz ii. 1140 von jenen orten, in denen 
St. maximin die villa und die Kirche besaß,1765 erhielt lediglich münsterappel 
den zusatz cum suis appendiciis, der als fester begriff auf dem einband des 
Goldenen buchs wiederholt wurde.

laut dem urbar um 1200 umfasste die Villikation zu münsterappel einzelne, 
gelegentlich größere Güter nicht nur zu oberhausen, Winterborn und Wons-
heim, sondern auch in den entfernteren, außerhalb des münstertals gelegenen 
orten albig, Flonheim, Stein-bockenheim, Weinheim und offenheim,1766 die 

1761 mGH D o i nr. 31; mGH D H iii nr. 372b.
1762 nolden, urbar, S. 72 und S. 125.
1763 Vgl. § 3.3. Der Kirchenschatz und § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäb-

te; ferner Giessmann, besitzungen, S. 439, und nolden, ein neuer Fund, S. 145–
150.

1764 Staab, untersuchungen zur Gesellschaft, S. 289 und S. 323, sowie ders., alsenz 
in fränkischer zeit, S. 62–64.

1765 mub 1 nr. 516.
1766 nolden, urbar, S. 72 f. und S. 125–127.
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seit dem 14. Jahrhundert nicht mehr bestandteile des Hofverbands waren. nicht 
im urbar genannt dagegen sind eine reihe weiterer Dörfer im münstertal, 
in denen der abteihof später besitz hatte und in denen eigene rechte und 
einkünfte des Klosters neben den allgemeinen Vogteirechten der Wild- und 
rheingrafen sowie der raugrafen bestanden.1767 Stattliche einkünfte flossen 
in diesem Gebiet der abtei als Kollator der pfarrei münsterappel durch 
die Kirchenzehnten zu, in münsterappel um 1484 ein Drittel der gesamten 
zehnten, in niederhausen, Winterborn, Kalkofen und mörsfeld jedoch zwei 
Drittel.1768 allgemein waren die Güter- und einkunftsverluste der abtei 
durch die Vogteien der Wild-, rhein- und raugrafen, die ihre Vogteilehen 
häufig verpfändeten und verkauften,1769 in den vom zentrum münsterappel 
entfernteren orten, etwa Wöllstein, albig, Fürfeld oder offenheim, ungleich 
größer als im eigentlichen münstertal.1770 erst 1564 war abt petrus vermutlich 
wegen der maßlosen Geldforderungen des trierer erzbischofs Johann von 
der leyen gezwungen, für 6300, später für 7600 oberländische taler teile 
seiner Güter und einkünfte auch zu münsterappel an die rheingrafen zu 
verpfänden,1771 die erst 1628 wieder abgelöst wurden.1772 nach 1640 versuchten 
die rheingrafen durch einquartierungen und truppeneinfälle die einwohner 
zu leistungen an sie zu zwingen, die dem abt als Grund- und zehntherrn 
zustanden, wurden jedoch durch ein urteil des reichskammergerichts 1655 
zu Schadensersatz verpflichtet.1773 im Gegenzug beschränkte St. maximin 
in mehreren Weistümern1774 die rechte der Vögte auf ihre Schirmfunktion, 
trug sich zeitweilig aber auch mit Verkaufsabsichten seines wenig gesicherten 
besitzes,1775 der zudem 1678 durch französische truppen gänzlich ruiniert 
worden war.1776 es war wohl hauptsächlich der Druck der Kurpfalz, der 1682 
nach langwierigen Verhandlungen1777 eine einigung zwischen dem Kloster 

1767 Hierzu Stabitr Hs 1644/381, S. 1003–1006 und S. 1116–1163.
1768 Stabitr Hs 1641/389, fol. 17.
1769 Hierzu Hausmann, Die Wild- und rheingrafen, S. 112–126.
1770 Hierzu Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 348–356, und 

böhn, territorialgeschichte des landkreises alzey, S. 45 f.
1771 lHaKo best. 211 nr. 1271 und best. 56 nr. 2609, fol. 199.
1772 lHaKo best. 211 nr. 1271.
1773 lHaKo best. 56 nr. 2609.
1774 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 22–29, S. 127–135 und S. 183–201.
1775 lHaKo best. 211 nr. 2837.
1776 lHaKo best. 211 nr. 2838.
1777 lHaKo best. 211 nr. 2839.
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und den Grafen zustande brachte.1778 nun wurden die rechte des abtes als 
Grundherr mit einem eigenen Grundgericht und die der Vögte, die nun auch 
hinsichtlich der hohen Gerichtsbarkeit und regalien landesherren wurden, 
präzisiert, wobei die einkünfte aus einzelnen rechten, etwa des besthauptes 
und des Weinschanks, aufgeteilt wurden. Doch beendete der Vertrag keines-
wegs die Spannungen zwischen beiden parteien, die gelegentlich groteske züge 
annehmen konnten, etwa wenn 1698 der abt forderte, der rheingraf müsse 
seinen geplanten Gefängnisneubau für seine untertanen auf Stelzen errichten, 
um die rechte des Klosters als Herrn des bodens nicht zu verletzen. Hierü-
ber äußerte sich der rheingraf zu seinem bruder: Wenn sie [die maximiner 
mönche] herkommen, tractiren sie mich immer indigne und reden hautement 
gleich von Felonie, nicht anders, als wenn ein jeder Pater in individuo mein 
Lehensherr wäre. Dergleichen geschieht mir ja von Churfürsten nicht.1779 Die 
Gereiztheit der parteien führte in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu 
zahlreichen Verfahren und exzessen,1780 auf die hier nicht eingegangen werden 
kann. Sie legten sich etwas, als 1758 Kaiser Franz i. den rückfall der lehen 
zu münsterappel, ober- und niederhausen und Winterborn an St. maximin 
anordnete, da sie der Wild- und rheingraf zu Grumbach ohne Konsens 
der abtei als lehensherrin dem Herzog von pfalz-zweibrücken verkauft 
habe.1781 natürlich blieben die durch die erbauseinandersetzung nach 1740 
unter sich zerstrittenen linien der rheingrafen trotzdem im besitz ihrer 
Vogteien, gingen nun jedoch größeren auseinandersetzungen aus dem Weg. 
Wie wichtig andererseits auch für St. maximin der besitz bei münsterappel 
war, erhellt sich aus seinen jährlichen einkünften aus den Hofgütern, den 
zehnten und rechten. Diese betrugen 1484 162 und 1685 180 malter Korn, 
um 1630 4128 rtl. und um 1700 7396 rtl.1782

1. M ü n s t e r a p p e l  (12 km s. bad Kreuznach): infolge des Klosters und 
der mit ihm offenbar verbundenen pfarrorganisation war münsterappel nicht 
nur das natürliche zentrum des Klosterbesitzes im münstertal, sondern bis ins 
13. Jahrhundert auch für eine reihe kleinerer abteigüter in rheinhessen und 
vor allem der pfarreien albig, Flonheim, Gosselsheim, Weinheim und Wöll-

1778 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 264–273.
1779 lHaKo best. 211 nr. 2839.
1780 lHaKo best. 56 nr. 2537 und nr. 2543; die Dokumente sind teilweise in: acten-

mäßige Geschicht-erzehlung … 1741, siehe § 2.2. Streitschriften, ediert.
1781 lHaKo best. 211 nr. 2537 und nr. 2543.
1782 1484: Stabitr Hs 1641/389, fol. 17; um 1630: lHaKo best. 211 nr. 2837; 1685: 

best. 211 nr. 2120, S. 275; um 1700: best. 211 nr. 2120, S. 75 f.
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stein. bei ihnen vermutet thomas Gießmann, dass sie ursprünglich ebenfalls 
zum Kloster in münsterappel gehört haben, da bei ihnen St. maximin immer 
nur die pfarrei, nie aber die villa besessen hat.1783 Dennoch beschreibt das 
urbar um 1200 zu münsterappel keinen Fronhofverband,1784 den es jedoch 
gegeben haben muss, da in dem zeitraum von 1146 bis 1168 ein Schultheiß 
der abtei in münsterappel bezeugt ist.1785 im urbar wird kein zentraler Hof 
mit eigenland erwähnt, sondern nur die inhaber von 27 zinspflichtigen Hö-
fen am ort sowie die namen von 98 zu leistungen verpflichteten einwoh-
nern, von denen 23 in Winterborn, zwei in albig, fünf in Flonheim, drei in 
Stein-bockenheim, zwei in Wonsheim und je ein Höriger in Weinheim und 
offenheim wohnten. ein eigentliches Hofgut des Klosters bei der Kirche 
ist erstmals 1411 bei seiner Verpachtung gegen 10 malter Korn belegt, zu 
dem 1495 ländereien von 27 morgen gehörten.1786 Sie bildeten sicherlich 
nur einen bruchteil des Klosterguts im münstertal, da die abtei hier – wohl 
als Folge der komplizierten und uneinheitlichen rechte und einkünfte der 
Vögte – einer dezentralisierten Wirtschaftsorganisation durch zinspflichtige 
einzelgüter in den jeweiligen Dörfern den Vorzug gab. unverzichtbar blieb 
der auch heute noch erkennbare, gegenüber der Kirche gelegene Hof jedoch 
als Sitz des Grundgerichts der abtei und als tagungsort seiner Schöffen, als 
unterkunft der Klosterboten und als berufungsinstanz der Klosterhöfe zu 
Simmern/Dhaun und Schwabenheim. Seine pächter, die sich seit 1660 konti-
nuierlich verfolgen lassen,1787 waren mit einer Vielzahl grundherrschaftlicher 
aufgaben belastet und mussten die um 1676 von französischen truppen 
zerstörten baulichkeiten auf eigene Kosten wiederherstellen,1788 während die 
abtei mit ihrem Geld 1767/1768 die Hofgebäude erneuerte.1789 Der Hofkom-
plex umfasste noch immer 27 morgen land, als er 1811 für 24 100 Francs an 
einen mainzer Kaufmann veräußert wurde.1790

Die mit der Herausbildung der ausgedehnten Vogteirechte der Wild- und 
rheingrafen verknüpften probleme wurden bereits bei den abteigütern zu 
Simmern/Dhaun gestreift. Der eintrag über ihre Vogtei im lehensverzeich-

1783 Giessmann, besitzungen, S. 505.
1784 nolden, urbar, S. 72 f. und S. 125–127.
1785 mub 1 nr. 570.
1786 1411: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 39; 1495: best. 211 nr. 2556, fol. 4.
1787 lHaKo best. 211 nr. 2833.
1788 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 225–229.
1789 lHaKo best. 211 nr. 2833 und Stabitr Hs 1652b/948b.
1790 Schieder, Säkularisation und mediatisierung 4, nr. 10803.
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nis des urbars um 1200 beim abschnitt über münsterappel1791 bezieht sich 
wohl nicht nur auf alsenz und den dortigen Klosterhof, sondern auch auf 
ihre Vogtei über die Klostergüter zu münsterappel.1792 urkundlich ist dieses 
lehensverhältnis zuerst 1303 bezeugt, sodann wieder 1376 anlässlich der Ver-
pfändung von Vogteigütern.1793 in den Weistümern der Wild- und rheingrafen 
um 15141794 gehörten zur Vogtei die hohe und niedere Gerichtsbarkeit zu 
münsterappel, ober- und niederhausen und Winterborn sowie die Jagd- und 
Fischereirechte und der mahl- und backzwang in diesen orten. missetäter 
waren zunächst vom Gericht des abtes und der von ihm bestellten Schultheißen 
und Schöffen abzuurteilen und danach den beauftragten des Wildgrafen zu 
überstellen. in der realität war diese klare aufteilung durch die zahlreichen 
Verpfändungen und erbteilungen der Vogteien durch die Grafen1795 und durch 
die Sonderbestimmungen in den einzelnen Dörfern recht unübersichtlich. 
im 17. Jahrhundert wurde sie auch zu münsterappel durch die rivalität der 
abtei und der Grafen, die hier um 1628 sogar den maximiner Schultheißen 
und zwei einwohner enthaupten ließen,1796 in Frage gestellt.

noch schwieriger ist ein überblick über die lehen, die St. maximin in 
münsterappel und im münstertal vergab. Schon im urbar um 1200 waren 
das patronat und der Kirchenzehnt zu Wöllstein an die raugrafen, das 
patronat, ein teil der Kirchenzehnten und 14 mansen zu Fürfeld an zwei 
adelige und ein Fünftel des zehnten sowie Klostergüter zu Fürfeld an die 
boos von Waldeck verliehen.1797 zu späteren Verlehnungen von teilen der 
Kirchenzehnten zu münsterappel und Fürfeld, auch des Hellinger zehnten, 
eines Sonderzehnten für bestimmte ländereien, sowie zu lehensnahmen von 
Höfen zu Winterborn, münsterappel und oberhausen enthält das maximi-
ner archiv eine Vielzahl von urkunden. Das größte Klosterlehen scheint 
der Heppenheimer Hof zu ober- und niederhausen gewesen zu sein, der 
bereits um 1350 erwähnt, vor 1445 bis nach 1490 im besitz der Vögte von 

1791 nolden, urbar, S. 153.
1792 Vgl. Giessmann, besitzungen, S. 446, bes. anm. 52.
1793 1303: lHaKo best. 56 nr. 3006; 1376: best. 36 nr. 204.
1794 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 349.
1795 Hierzu Hausmann, Die Wild- und rheingrafen, S. 112–126.
1796 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 65–70.
1797 nolden, urbar, S. 153.
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Hunolstein war, später an die abtei zurückfiel und 1616 zu den pachtgütern 
des Klosters gehörte.1798

Hauptquelle für die reichen einkünfte der abtei zu münsterappel war 
der besitz des patronats und der Kollatur über die pfarrei und damit über 
größere zehntanteile in dem ausgedehnten pfarreisprengel. es wurde bereits 
ausgeführt, dass diese pfarrei mit dem ursprünglichen Kloster am ort ver-
bunden gewesen zu sein scheint und dass sie und möglicherweise weitere 
pfarreien zusammen mit dem Kloster an die abtei gefallen sind. in ihrem 
besitz erschien St. maximin erstmals 1140 und danach wieder im urbar um 
1200.1799 bei der frühesten erwähnung der maximiner zehntrechte 1225 
waren teile von ihnen bereits verpfändet.1800 um 1500 fielen ein Drittel des 
gesamten großen und kleinen zehnts im pfarrbezirk an die abtei, zu nieder- 
und oberhausen, Winterborn, Kalkofen und mörsfeld jedoch zwei Drittel 
und von dem auf bestimmte ländereien zu erhebenden Hellinger zehnt 
ebenfalls zwei Drittel.1801 um 1700 beanspruchte die abtei allerdings zwei 
Drittel aller Frucht- und Weinzehnten im gesamten pfarrbezirk, während 
dem pfarrer das restliche Drittel verbleiben sollte.1802 Das Kollaturrecht des 
abtes ist erstmals 1424 belegt.1803 im 15. Jahrhundert war das Verhältnis der 
münsterappeler pfarrer zur abtei sehr eng. abt lamprecht sandte 1430 
ihren pfarrer nikolaus Griessen als seinen prokurator an die Kurie,1804 der 
sich 1450 zu St. maximin eine präbende kaufte und danach als Kellerar des 
Klosterhospitals fungierte.1805 Dessen nachfolger Simon arnoldi von 1465 bis 
15061806 vermachte 1489 der abtei sein Vermögen, die ihm dafür versprach, 
ihn im Fall seiner resignation zu St. maximin wie einen Konventualen zu 
behandeln.1807 möglicherweise waren es diese Gelder, die um 1492 abt otto 
zur erneuerung des chorraums der münsterappeler Kirche bewogen haben, 
deren spätgotisches rippengewölbe mit malereien der vier evangelisten und 

1798 um 1350: lHaKo best. 211 nr. 2836; vor 1445: toepfer, urkundenbuch Hu-
nolstein 2, nr. 314; nach 1542: lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 659–664; 1616: 
best. 211 nr. 2833, fol. 3.

1799 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 87.
1800 mub 3 nr. 242.
1801 Stabitr Hs 1641/389, fol. 60v, und lHaKo best. 211 nr. 2556.
1802 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 75 f.
1803 rep. Germ. 4 Sp. 713.
1804 Stabitr Hs 1644/375, S. 1010–1012.
1805 lHaKo best. 211 nr. 604.
1806 1465: lHaKo best. 211 nr. 644; 1506: best. 211 nr. 886.
1807 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 243–247, zu ihm auch § 18.5. präbendare.
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dem schönen farbigen Schlussstein mit dem hl. bischof maximin und seinem 
bären an der Kette noch heute ein Kleinod ist (abb. 6). offensichtlich war 
die münsterappeler pfarrstelle recht ertragreich. Denn nachdem noch 1464 
die abtei die präsentation eines durch die ersten bitten des Kaisers Fried-
rich iii. empfohlenen Kandidaten verhindert hatte,1808 erreichte 1507 der 
Kanoniker von St. Simeon/trier, balthasar von Waldbuch, durch appellation 
an die Kurie seine einsetzung durch papst Julius ii.,1809 ohne dass freilich 
bekannt ist, ob er das pfarramt auch wirklich angetreten hat. Die letzte be-
kannte präsentation durch einen maximiner abt erfolgte 1531.1810 nach der 
einführung der reformation durch die rheingrafen zu münsterappel ruhte 
in der nun protestantischen pfarrgemeinde das Kollationsrecht der abtei, 
wodurch jedoch ihre zehntrechte nicht beeinträchtigt waren. lediglich im 
zeichen des vermeintlichen Siegs der liga präsentierte 1629 abt agritius 
hier, wie auch zu thalfang und Schwabenheim, vergeblich nochmals einen 
katholischen Geistlichen,1811 1656 dagegen, wohl im einverständnis mit dem 
rheingrafen, einen protestantischen pastor.1812

mit dem maximiner Hofverband zu münsterappel waren Güter und ein-
nahmen der abtei in folgenden ortschaften verbunden:

1.1. a l b i g  (3 km n. alzey): besitz hatte hier das Kloster schon vor 815, 
als es als anrainer der abtei Hersfeld zu albig genannt wurde,1813 um 1200 
jedoch nur noch zwei Geldzinse, die zum Hof in münsterappel gehörten.1814 
infolge des patronats der abtei über die albiger Kirche und des späteren 
besitzes der raugrafen am ort1815 war hier der ursprüngliche Klosterbesitz 
vermutlich nicht unerheblich. in unverdächtigen urkunden wurde das ma-
ximiner Kirchenpatronat erstmals 1125 bei seiner restitution durch Kaiser 
Heinrich V. erwähnt, 1140 durch papst innozenz ii. bestätigt und ebenso 1148 
durch papst eugen gegen die ansprüche ottos von reineck.1816 laut einem 
auf das Jahr 1155 datierten Diplom,1817 das eine formale, vielleicht auch inhalt-

1808 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 248 f.
1809 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 54–60.
1810 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 238 f.
1811 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 249–251.
1812 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 71.
1813 urkundenbuch der reichsabtei Hersfeld 1,1 nr. 26.
1814 nolden, urbar, S. 73 und S. 126.
1815 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 194, und böhn, terri-

torialgeschichte des landkreises alzey, S. 107–109.
1816 1125: mub 1 nr. 452; 1140: mub 1 nr. 516; 1148: mub 2 nachtrag nr. 605.
1817 mub 2 nachtrag nr. 650; original in: Heidelberg, ub urk. nr. 309.
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liche Fälschung ist,1818 habe abt Siger seine rechte auf die albiger Kirche vor 
dem mainzer erzbischof verteidigt und sie an Gottschalk von Gosselsheim 
verliehen. als 1191 der mainzer Stuhl erneut die rechte des Klosters auf das 
patronat zu albig gegen die ansprüche Gottfrieds von Schelheven bestätigte, 
hatte abt Konrad die zehntrechte dem Heinrich von Wilstein, die Kollatur 
jedoch dem mainzer Domkapitel gegeben.1819 im urbar um 1200 erschien 
wieder die abtei als besitzerin des patronats,1820 doch hat sie dieses vor 1323 
den Herren von randeck zu lehen gegeben. Denn damals schenkte Dietrich 
von randeck unter zustimmung von St. maximin sein albiger patronat und 
die Hälfte des zehnten der zisterzienserabtei ottersberg, vorbehaltlich der 
anderen zehnthälfte, die er weiterhin von St. maximin zu lehen hatte. Hierbei 
hatte sich St. maximin die präsentation des albiger Vikars vorbehalten,1821 
laut des reverses des abtes von ottersberg 1324 an St. maximin jedoch die 
präsentation des pfarrers in albig.1822 tatsächlich lassen sich im 15. Jahrhun-
dert und im 16. Jahrhundert bis zur einführung der reformation mehrere 
präsentationen der maximiner äbte sowohl für einzelne altäre1823 wie für 
die pfarrei nachweisen.1824 auch 1631 versuchte abt agritius nochmals, zu 
albig einen katholischen Geistlichen einzusetzen.1825

1.2. a l s e n z  (4 km sw. münsterappel): Der ort ist möglicherweise nach 
800 zusammen mit münsterappel durch den adelskreis um richolf und 
Hrabanus maurus an St. maximin gekommen,1826 wahrscheinlich durch die 
Vermittlung der bekannten ada, wie die rekonstruktion des einbands des 
verlorenen liber aureus der abtei nahelegt,1827 auf dem ada als Stifterin 
von alsenz (ALCEI) und nicht, wie fälschlicherweise häufig gelesen wurde, 
von alzey vermerkt war.1828 auf Grund des maximinuspatroziniums der 
Kirche lässt sich hier früh die errichtung einer eigenkirche durch die abtei 

1818 Siehe mainzer urkundenbuch 2,1 nr. 211.
1819 mub 2 nr. 113.
1820 nolden, urbar, S. 87.
1821 lHaKo best. 211 nr. 286.
1822 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 246v–247r.
1823 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 45 und S. 326; ferner best. 211 nr. 714; nr. 2112, 

fol. 184v, fol. 185v und fol. 186r.
1824 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 110; nr. 2112, fol. 182r–182v, und nr. 2120, 

S. 473 f.
1825 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 477.
1826 Staab, alsenz in fränkischer zeit, S. 62–64.
1827 Siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
1828 Kraft, reichsgut, S. 18.
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vermuten,1829 auch wenn später St. maximin nie als Kollator in erscheinung trat. 
erwähnt wurde alsenz als teil des dem Konvent vorbehaltenen Klosterguts 
893, 897 und 912,1830 nicht mehr dagegen in der Güterbestätigung ottos i. 
940.1831 Deshalb wurde vermutet, dass alsenz zu den Gütern gehört habe, 
die König otto seinem Sohn, dem mainzer erzbischof Wilhelm geschenkt 
habe,1832 was um 1116 durch die erwähnung des ortes in den gefälschten 
Güterbestätigungen der deutschen Herrscher rückgängig gemacht werden 
sollte. möglicherweise hatte St. maximin hierbei erfolg, da im urbar um 1200 
alsenz als Gut der abtei genannt wird.1833 Da in ihm jedoch der Wildgraf die 
Vogtei und den Hof von der abtei bereits zu lehen hatte, lässt sich danach 
hier kein maximiner besitz mehr nachweisen. reste der früheren rechte des 
Klosters könnten sich in der zinspflichtigkeit einiger Grundstücke in der 
alsenzer Gemarkung an den abteihof zu münsterappel erhalten haben,1834 
die noch 1662 bestand.1835

1.3. b a d  K r e u z n a c h : lediglich durch den münsterappeler Hofverband 
eingezogen wurde der Hauszins zu bad Kreuznach, den die abtei 1505 durch 
eine Hypothek erworben hatte.1836 Hierbei dürfte es sich um den 1564 und 
um 1600 erwähnten zins von 6 fl. handeln,1837 der in späteren unterlagen 
nicht mehr erwähnt wird.

1.4. F l o n h e i m  (12 km nö. münsterappel): als Grundbesitz zu Flonheim 
erwähnt nur das urbar um 1200 fünf zum Hof zu münsterappel gehörende 
Geldzinse.1838 zeitpunkt und art des erwerbs des patronats über die Flon-
heimer Kirche, die 765/767 der abtei lorsch geschenkt worden war,1839 sind 
nicht bekannt.1840 abgesehen von den erwähnungen angeblich 1051 in den auf 

1829 Staab, alsenz in fränkischer zeit, S. 64 f.
1830 893: mGH D arn nr. 114; 897: mGH D zw nr. 14; 912: recueil des actes de 

charles iii 1 nr. 69.
1831 mGH D o i nr. 31.
1832 Staab, alsenz in fränkischer zeit, S. 64 f.
1833 nolden, urbar, S. 153.
1834 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 356.
1835 lHaKo best. 211 nr. 2837.
1836 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 340.
1837 1564: lHaKo best. 56 nr. 2609, fol. 199; um 1600: best. 211 nr. 2837.
1838 nolden, urbar, S. 73 und S. 126.
1839 Glöckner, codex laureshamensis 1, nr. 940.
1840 Hierzu Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 371, und Dot-

zauer, Geschichte des nahe-Hunsrück-raumes, S. 121.
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die namen des papstes leos ix. und Heinrichs iii. gefälschten urkunden1841 
ist seine bestätigung 1140 durch papst innozenz ii. der früheste sichere be-
leg.1842 Jedoch besaß St. maximin das patronat in Flonheim nur alternierend 
mit der mainzer abtei St. alban, wie aus der urkunde 1181 hervorgeht,1843 
durch die abt Konrad seine Kollationsrechte dem marienstift in Flonheim 
übertrug, während die zehnten am ort die Wildgrafen damals schon als lehen 
besaßen. im lehensverzeichnis des urbars um 1200 gehörte den Wildgrafen 
jedoch das patronat und ein teil der zehnten zu Flonheim.1844

1.5. F ü r f e l d  (5 km n. münsterappel): Vielleicht gehörte auch Fürfeld zu 
der möglicherweise von dem rheinhessischen adelsverband um ada der abtei 
geschenkten Gütergruppe. Denn bei der ersterwähnung des ortes 893 schenkte 
König arnulf der abtei nicht diese Güter,1845 sondern bestimmte lediglich 
den bereits vorhandenen Klosterbesitz für den unterhalt des Konvents.1846 
Das urbar der abtei um 1200 kannte zu Fürfeld ausschließlich lehensgüter 
in Händen von drei Vasallen. einer von ihnen trug das Kirchenpatronat zu 
lehen, das St. maximin schon 1140 offenbar nicht mehr besessen hatte, da es 
papst innozenz ii. nicht erwähnte. Die beiden anderen Vasallen hatten neben 
teilen des Kirchenzehnten weitere abteigüter inne.1847 Dennoch muss um 
1200 die abtei selbst am ort ebenfalls noch eigengüter gehabt haben, mit 
einer eigenen, später dem oberhof zu münsterappel unterstellten Grundge-
richtsbarkeit1848 und einem Hofgut mit zehnt- und Gerichtsrechten, die im 
urbar wohl unter den münsterappeler zinspflichtigen enthalten sind. beim 
Verkauf des Klosterguts mit 22 morgen land erzielte 1812 die französische 
Verwaltung einen erlös von 18 300 Francs.1849 Der größere teil der Fürfel-
der Güter und die Kirchenzehnten waren von der abtei jedoch als lehen 
ausgegeben. ihre in zahlreichen urkunden und reversen im Klosterarchiv 

1841 Jl nr. 4251 und mGH D H iii nr. 262.
1842 mub 1 nr. 516.
1843 mub 2 nr. 46.
1844 nolden, urbar, S. 153.
1845 So böhn, territorialgeschichte des landkreises alzey, S. 146, und Kraft, 

reichsgut, S. 200.
1846 mGH D arn nr. 114.
1847 nolden, urbar, S. 153.
1848 lHaKo best. 211 nr. 2836.
1849 Schieder, Säkularisation und mediatisierung 4, nr. 10344 und nr. 10345.
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dokumentierten inhaber können hier nicht verfolgt werden.1850 immerhin 
belegt eine Güterrenovation um 1662 die ungeschmälerten rechte des abtes 
als Grundherrn zu Fürfeld mit einem eigenen Grundgericht und den an-
spruch auf zwei Drittel der zehnten, von denen ein Drittel noch immer als 
lehen verausgabt war.1851

1.6. K a l k o f e n  (3 km w. münsterappel): ohne dass ein ursprünglicher 
lehenskonnex zur abtei überliefert ist, gehörte der ort zunächst zum 
besitz der raugrafen, dann zur Herrschaft Falkenstein.1852 zu vermuten ist 
in Kalkofen dennoch früher maximiner besitz wegen dessen zugehörigkeit 
zur pfarrei münsterappel und der hier ungeschmälerten, im Vergleich zum 
übrigen pfarreibezirk sogar erhöhten zehntrechte des Klosters, das hier zwei 
Drittel erhielt. Sie betrugen 1495 ungefähr 4½ malter Korn und 4½ malter 
Hafer und 1662 15 malter, halb Korn, halb Hafer.1853

1.7. m ö r s f e l d  (3 km nö. münsterappel): auch mörsfeld war zunächst 
raugräflicher besitz, bevor es 1426 an die pfalz fiel.1854 Die Voraussetzungen 
für die Wahrscheinlichkeit von Frühbesitz der abtei gleichen deshalb denen 
in Kalkofen, dessen zehntaufteilung auch für mörsfeld zutraf. Hierdurch 
erhielt die abtei 1495 einen zehntanteil von 18 maltern Korn und 18 maltern 
Hafer und 1662 von 40 maltern, halb Korn, halb Hafer.1855

1.8. n i e d e r h a u s e n  (1,5 km nö. münsterappel): es ist unsicher, ob 
sich das in mehreren Fälschungen des 11. Jahrhunderts1856 genannte Hausen 
auf niederhausen bei münsterappel oder auf Hausen im Hunsrück bezieht. 
Dagegen besteht kaum ein zweifel, dass nur letzteres sowohl in der resti-
tutionsurkunde Kaiser Heinrichs V. 1125 wie in der besitzbestätigung inno-
zenz’ ii. 1140 gemeint sein kann, da niederhausen immer nur eine Filiale der 
pfarrei münsterappel gewesen ist.1857 im urbar um 1200 wurden keine zinse 

1850 Hierzu: Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 236; böhn, 
territorialgeschichte des landkreises alzey, S. 146 und S. 164 f.; Giessmann, be-
sitzungen, S. 458–461.

1851 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 195–198.
1852 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 356.
1853 1495: lHaKo best. 211 nr. 2556; 1662: best. 211 nr. 2837.
1854 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 356.
1855 1495: lHaKo best. 211 nr. 2556; 1662: best. 211 nr. 2837.
1856 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 118.
1857 1125: mub 1 nr. 452; 1140: mub 1 nr. 516; hierzu: Giessmann, besitzungen, 

S. 464 und S. 491, gegen Wisplinghoff, untersuchungen, S. 118, und gegen 
Hausmann, Die Wild- und rheingrafen, S. 116, die beide darunter Hausen im 
Hunsrück verstehen.
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zu niederhausen genannt, was angesichts seiner nähe zu münsterappel nicht 
verwundert, im urbar um 1450 dagegen 15 zinse.1858 Der größte teil des 
ursprünglichen Klosterguts war jedoch auch hier verlehnt.1859 Doch gehörte 
auch niederhausen zu den orten im pfarreibezirk von münsterappel, von 
denen die abtei zwei Drittel der zehnten erhielt, nämlich 33 malter Korn 
und 33 malter Hafer um 1495 und etwa 80 malter, halb Korn, halb Hafer, 
um 1662.1860

1.9. o b e r h a u s e n  (1,5 km sw. münsterappel): in der zweiten und drit-
ten Fassung des urbars um 1200 gehörten zum münsterappeler Hofverband 
16 Geldzinse und 1 mansus zu oberhausen1861 und im Güterverzeichnis um 
1350 noch sieben zinse.1862 Doch waren auch hier die meisten Klostergüter 
verschiedenen Familien, etwa den Vögten von Hunolstein, den erlenheupt 
von Saulheim oder den lyffrid von Heppenheim, verlehnt.1863 Die abtei 
selbst hatte zunächst anspruch auf zwei Drittel der zehnten, die sie im 
16. Jahrhundert jedoch ebenfalls als lehen ausgegeben hatte.1864 ein großer 
teil der zehnteinnahmen fiel im 17. Jahrhundert an das Kloster zurück, das 
um 1700 aus den Kirchenzehnten jährlich 2 malter Korn, 5 malter Hafer und 
1 malter Spelz im Gesamtwert von 242 rtl. beziehen konnte.1865 Durch das 
aussterben der lehensträger fiel vor 1662 zu oberhausen auch der Hep-
penheimer Hof an die abtei zurück.1866 er war vermutlich identisch mit dem 
sogenannten rudolfhof, den die abtei seit 1665 kontinuierlich verpachtete,1867 
im 18. Jahrhundert gegen jährlich 5 malter Korn, 5 malter Hafer, 4 Wagen 
Holz und 1 Schwein, alles lieferbar nicht mehr nach münsterappel, sondern 
nach Schwabenheim.1868

1.10. S c h i e r s f e l d  (9 km sw. münsterappel): in einer authentischen 
urkunde wurde der besitz der villa und der Kirche durch St. maximin 

1858 lHaKo best. 211 nr. 2836.
1859 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 348; Hausmann, Die 

Wild- und rheingrafen, S. 116, und Giessmann, besitzungen, S. 464 f.
1860 1495: lHaKo best. 211 nr. 2556; 1662: best. 211 nr. 2837.
1861 nolden, urbar, S. 73 und S. 126.
1862 lHaKo best. 211 nr. 2836.
1863 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 348–351; Giessmann, 

besitzungen, S. 467.
1864 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 152.
1865 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 78.
1866 lHaKo best. 211 nr. 2837.
1867 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 29 f. und S. 285–290.
1868 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 285–287.
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lediglich in der besitzbestätigung des papstes innozenz ii. 1140 genannt,1869 
dagegen häufiger in den um 1116 gefertigten Fälschungen.1870 plausibel scheint 
die Vermutung von thomas Gießmann,1871 dass der ort und die Kirche, die 
vielleicht zubehör von alsenz waren,1872 der abtei schon im 11. Jahrhundert 
durch die emichonen entfremdet wurden und sich in den Fälschungen und 
ihrer einfügung in die besitzliste 1140 das bemühen der abtei um ihre 
rückgewinnung widerspiegelt.

1.11. t i e f e n t h a l  (3,5 km nö. münsterappel): Das in den besitzlisten 
der fiktiven Güterbestätigungen des 11. Jahrhunderts mehrmals genannte 
Dieffenbah u. ä. dürfte sich auf den Hof tiefenbach bei Veitsrodt beziehen.1873 
Sicherlich hat auch tiefenthal zunächst zu den Klostergütern um münsterappel 
gehört, doch war dieser besitz schon früh auf die raugrafen übergegangen.1874 
Weder sie noch ihre nachfolger, die Grafen von Sponheim, die Herren von 
bolanden und die Grafen von nassau, muteten ihn später bei der abtei.

1.12. We i n h e i m  (3 km w. alzey): Für die Herkunft der Klostergüter 
ebenfalls aus der rheinhessischen adelsgruppe um ada um 800 spricht die 
erwähnung von St. maximin als anrainer der abtei Hersfeld bereits um 815 
zu Weinheim,1875 worin zumindest ein indiz für das alter des münsterappeler 
Klosterbesitzes gesehen werden kann. Verbunden mit den Gütern war das 
patronat über die Weinheimer Kirche, das im 12. Jahrhundert heftig umstritten 
war. Kaiser Heinrich V. hatte es 1125 der abtei restituiert und 1140 papst 
innozenz ii. St. maximin bestätigt und ebenso 1148 papst eugen iii. gegen die 
ansprüche otto von rheinecks.1876 laut einer auf 1155 datierten urkunde,1877 
die zumindest eine formale, vielleicht auch inhaltliche Fälschung ist,1878 habe 
abt Siger seine rechte an der Weinheimer Kirche vor dem mainzer erzbischof 
verteidigt, der sein Kollationsrecht bestätigt habe. eine spätere Konfirmation 
der maximiner rechte an der Weinheimer Kirche 1191 durch den mainzer 

1869 mub 1 nr. 516.
1870 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 121.
1871 Giessmann, besitzungen, S. 468.
1872 So ewig, trier im merowingerreich, S. 298.
1873 So Giessmann, besitzungen, S. 497; anders Wisplinghoff, untersuchungen, 

S. 123, und böhn, territorialgeschichte des landkreises alzey, S. 200.
1874 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 236; böhn, territori-

algeschichte des landkreises alzey, S. 200.
1875 urkundenbuch der reichsabtei Hersfeld 1,1 nr. 26.
1876 1125: mub 1 nr. 452; 1140: mub 1 nr. 516; 1148: mub 2 nachtrag nr. 605.
1877 mub 2 nachtrag nr. 650, original in Heidelberg, ub urk. nr. 309.
1878 Siehe mainzer urkundenbuch 2,1 nr. 211.
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erzbischof zeigt aber,1879 dass abt Siger einen Gottfried von Schelheven mit 
dem patronat belehnt und dieser, im Glauben oder unter dem Vorwand, er 
habe diese rechte gekauft, sie einem embricho von albig abgetreten hatte. 
im urbar um 1200 war St. maximin eigentümer des patronats,1880 doch war 
es 1324 schon länger an die Herren von randeck vergeben.1881 Weitere le-
hensnahmen unterblieben danach offensichtlich, denn Johannes Scheckmann 
erwähnte dieses patronat unter den Klosterlehen, die schon lange nicht mehr 
gemutet wurden.1882 an Gütern hatte die abtei um 1200 in Weinheim nur 
noch einen zum münsterappeler Hofverband gehörenden größeren zins.1883

1.13. W i n t e r b o r n  (1,5 km nw. münsterappel): Da in Winterborn die 
abtei keine größeren lehen vergab, blieben ihr hier ihre Güter und rechte 
weitgehend erhalten. im urbar um 1200 gehörten zum Hofverband in müns-
terappel 22 Geldzinse zu Winterborn,1884 die, wie die hier vermerkten Visita-
tionsgelder nahelegen, aus der in münsterappel allgemein zu beobachtenden 
auflösung des mansenverbands rühren.1885 auch hier besaß die abtei zwei 
Drittel der zehnten, wodurch sie 1495 jährlich 8 malter Korn und 15 malter 
Hafer und um 1662 10 malter Korn und 20 malter Hafer erhielt.1886 ihre Güter 
hatte sie seit dem 15. Jahrhundert in zwei Höfen organisiert, den Hunsrücker 
Hof mit 90 morgen land mit einer jährlichen pacht von 7 maltern Korn 
14621887 und den vom Kloster zunächst selbst bewirtschafteten Stangenhof 
mit 21 morgen land. Seit 1675 wurden beide Höfe zusammen verpachtet 
gegen jährlich 5 malter Korn, 5 malter Hafer und 5 rtl., 1732 jedoch gegen 
10 malter Korn, 12 malter Hafer und 2 Schweine.1888

1.14. W ö l l s t e i n  (9 km nö. münsterappel): bei der frühesten erwähnung 
von Klosterbesitz in Wöllstein 855 im tauschvertrag mit der abtei lorsch1889 
legt die Formulierung pro opportunitate locorum den Schluss nahe, dass St. ma-

1879 mub 2 nr. 113.
1880 nolden, urbar, S. 87.
1881 lHaKo best. 211 nr. 2533.
1882 Stabitr Hs 1643a/387, fol. 77v.
1883 nolden, urbar, S. 73 und S. 125.
1884 nolden, urbar, S. 73 und S. 126.
1885 Giessmann, besitzungen, S. 474.
1886 1495: lHaKo best. 211 nr. 2556; 1662: best. 211 nr. 2120, S. 192–194.
1887 lHaKo best. 211 nr. 1885; weitere Verpachtungen in Stabitr Hs 1644/381, 

S. 1188–1241.
1888 1675: lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 222–225; 1732: best. 211 nr. 2120, S. 292 f.
1889 Glöckner, codex laureshamensis 2, nr. 1922.
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ximin hier zuvor schon begütert war.1890 Gegen seinen sonst nicht belegten 
besitz zu H a c k e n h e i m  (3 km sö. bad Kreuznach) erhielt St. maximin 
von lorsch neben Gütern zu Gosselsheim und Volxheim hier 1 mansus, etwa 
23 Joch land und 4 Weinberge. Vielleicht besaß St. maximin schon damals 
die rechte über die St. remigiuskirche zu Wöllstein, deren besitz zwar in 
zahlreichen Fälschungen von 966 bis 1113 erwähnt wird,1891 deren frühester 
unverdächtiger beleg aber erst ihre rückgabe 1125 an die abtei durch Kaiser 
Heinrich V. bildet, nachdem sie pfalzgraf Gottfried okkupiert hatte.1892 Diesen 
Kirchenbesitz bestätigte papst innozenz ii. 1140 nochmals,1893 während er in 
der pfarreiliste des urbars um 1200 bereits fehlt und dessen lehensverzeichnis 
lapidar vermerkt, dass der raugraf das patronat über die Wöllsteiner Kirche 
und deren zehnten zu lehen habe.1894 Spätere mutungen des lehens durch 
die raugrafen sind nicht bekannt.1895 Da laut dem urbar die abtei um 1200 
zu Wöllstein nur noch einen großen, an den Hofverband von münsterappel 
fallenden zins von 14 Schillingen und 4 pfennigen besaß,1896 lassen sich auch 
die einstigen Klostergüter am ort, die früh an die raugrafen gefallen sind, 
nicht rekonstruieren.1897 im 14. Jahrhundert bestand für ihre Wöllsteiner Gü-
ter ihr lehenskonnex zur abtei noch, wie die Verpfändungsgenehmigungen 
der maximiner äbte 1326 sowie 13751898 und wie auch ihre bewilligung der 
Verwendung der lehen als Heiratsgut 1346 zeigen.1899 Spätere lehensnahmen 
sind jedoch nicht bekannt.

1.15. W o n s h e i m  (8 km nö. münsterappel): als besitz der abtei 
Wonsheim sind nur im urbar um 1200 zwei Geldzinse belegt, die an den 
Hofverband zu münsterappel fielen.1900

1890 Kraft, reichsgut, S. 195; Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebie-
tes, S. 65; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 67 anm. 40.

1891 Vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 125.
1892 mub 1 nr. 452.
1893 mub 1 nr. 516.
1894 nolden, urbar, S. 153.
1895 Vgl. Giessmann, besitzungen, S. 477, bes. anm. 7.
1896 nolden, urbar, S. 73 und S. 126.
1897 Hierzu Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 64–66, und 

böhn, territorialgeschichte des landkreises alzey, S. 213 f.
1898 1326: mötsch, regesten Sponheim 1 nr. 457; 1375: mötsch, regesten Spon-

heim 2 nr. 1654.
1899 mötsch, regesten Sponheim 1 nr. 882.
1900 nolden, urbar, S. 73 und S. 126; vgl. auch böhn, territorialgeschichte des 

landkreises alzey, S. 221.
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2.3.3. mainz und rheingau

Durch insgesamt sieben erwähnungen von St. maximin als anrainer von 
Gütern der abteien Fulda und Hersfeld in den Jahrzehnten von 750 bis 800 
ist gesichert, dass damals schon ein Grundstock für den Klosterbesitz in der 
rheinhessischen region bestand.1901 angesichts der entfernung zwischen trier 
und mainz und der nicht unbedingt engen Kontakte beider bischofssitze in 
der bonifatiuszeit kann die Häufigkeit des maximiner Streubesitzes in dieser 
region nach 750, den die lückenhaften und unsystematischen überliefe-
rungen belegen, kaum auf zufällen beruhen. Sie dürfte auch schwerlich der 
eigeninitiative des noch jungen, vielleicht noch von den trierer bischöfen 
geleiteten Klosters entsprungen sein, dessen Güterarrondierung in den trier 
benachbarten regionen seinen belangen sicherlich eher entsprochen hätte. 
erklärbar wird der maximiner Frühbesitz im mainzer umkreis deshalb 
nur durch die Förderung des Klosters durch eine in rheinhessen begüterte 
personengruppe oder durch das karolingische Königtum. Für beide Her-
kunftsmöglichkeiten gibt es plausible Gründe. rudolf Kraft und Georg 
Friedrich böhn haben größere teile der Klostergüter infolge ihrer nähe zum 
reichsgut in rheinhessen, besonders von Schwabenheim zum ingelheimer 
Grund, auf die Dotation der abtei durch die Karolinger zurückgeführt.1902 
erich Wisplinghoff dachte wegen der mangelnden Geschlossenheit dieser 
Güter eher an Schenkungen aus privathand,1903 wobei seiner argumentation, 
die Karolinger hätten in dieser region zwar über reichsgut, nicht aber über 
Hausgüter verfügt, freilich eigentumsdefinitionen voraussetzt, die für das 
8. Jahrhundert noch nicht zutreffen dürften. ebenso hat Franz Staab geltend 
gemacht, dass die nachmaligen Klosterländereien um münsterappel der abtei 
wohl kaum als reichsgut, sondern als besitz einer adeligen personengruppe 
zugefallen sind.1904 als die Stifter der Klostergüter im rheingau hat michael 
Gockel den Familienverband der otacare identifiziert,1905 zu der auch die zu 
St. maximin als Wohltäterin gerühmte ada zu rechnen ist.1906 Weniger von 
belang für die maximiner Gütergeschichte ist hierbei die Frage, ob sich in 

1901 liste bei Wisplinghoff, untersuchungen, S. 65 f.
1902 Kraft, reichsgut, S. 195; böhn, territorialgeschichte des landkreises alzey, 

S. 213 f.
1903 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 66.
1904 Siehe § 33.2.3.2. Das münstertal.
1905 Gockel, Karolingische Königshöfe, S. 250.
1906 zu ihrer person in § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte.
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dieser ada wegen des großen zeitlichen abstands, in dem sie auch andere 
Klöster beschenkt hat, nicht zwei unterschiedliche personen dieses namens 
verbergen. Da die otacare in enger Verbindung zum Königshof standen, 
durch die auch ada in den besitz ihres bekannten evangeliars, eines produkts 
der karolingischen Hofschule, gelangt sein wird, können über sie auch teile 
ehemaligen reichsguts, möglicherweise auch reste des Frühbesitzes der 
reimser Kirche an St. maximin gekommen sein.1907 Diese besitzabfolge, die 
die trennung zwischen reichsgut und Hausgut der otacare erschwert, hat 
vielleicht in der abtei die umformung der persönlichkeit adas bereits im 
ältesten necrolog vor 1116 zu einer Schwester Karls des Großen begüns-
tigt.1908 trotz vieler unsicherheiten und überlieferungsdefizite dürfte daher 
der maximiner tradition, die teile des rheinhessischen Klosterbesitzes, vor 
allem die umfangreichen Güter um Schwabenheim, auf die Schenkung der 
ada zurückführt, einige Glaubwürdigkeit eingeräumt werden, falls man unter 
ihrem namen auch ihre Sippe einbezieht. Dies schließt jedoch die Karolinger 
als Vorbesitzer dieser Güter ebenso wenig aus wie die zustimmung, vielleicht 
auch Förderung ihrer Schenkung an St. maximin durch sie.

infolge der für den mainzer raum sehr schlechten maximiner überliefe-
rungen finden sich die gleichen unsicherheiten, mit denen der erwerb der 
maximiner Güter behaftet ist, auch hinsichtlich des Verlustes eines Großteils 
von ihnen. Die nachrichten über ihre restitution durch die ottonen um 973 
und 992 erlauben sowohl wegen der zweifelhaften echtheit dieser Diplome1909 
wie wegen der unbestimmtheit ihres inhalts keine aussagen zum bestand der 
rheinhessischen Klostergüter im 10. Jahrhundert. Wegen des Fehlens echter 
Vorlagen1910 können auch die zahlreichen erwähnungen solchen besitzes in 
den um 1110/1120 gefertigten Fälschungen von urkunden angeblich des zeit-
raums von 962 bis 1100 diese lücke nicht schließen.1911 Konkrete angaben 
enthalten erst die urkunden Heinrichs iV. 1101 mit der restitution der Höfe 
Schwabenheim und ebersheim sowie Heinrichs V. 1125 mit der rückgabe der 
vom pfalzgrafen Gottfried okkupierten Güter,1912 darunter neben den Höfen 

1907 So Staab, untersuchungen zur Gesellschaft, S. 435–438.
1908 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 101.
1909 973: mGH D o ii nr. 57; 992: mGH D o iii nr. 95; zu ihnen: mayer, Fürsten 

und Staat, S. 134 f.; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 143; Kölzer, Studien, 
S. 95.

1910 Siehe § 30. überlieferungen.
1911 liste bei Giessmann, besitzungen, S. 384.
1912 mGH D H iV nr. 465; mub 1 nr. 452.
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in Schwabenheim, ebersheim und bretzenheim die Kirchen von Wöllstein, 
albig, Gosselsheim und Weinheim. Wie aus diesen beiden Kaiserurkunden 
kann für das 12. Jahrhundert der ungefähre besitzstand der abtei, nicht aber 
deren Güterorganisation aus der Güterliste innozenz’ ii. 1140 erschlossen 
werden.1913 Sie kannte Kirchen der abtei ohne weitere Güter in mainz, Wöll-
stein, Gosselsheim, albig, Weinheim und Flonheim, den besitz jeweils der 
villa und der Kirche durch die abtei dagegen in Schwabenheim, ebersheim, 
bretzenheim, Stein-bockenheim, essenheim, münsterappel und Schiersfeld. 
erst um 1200 ermöglichen analysen der einzelnen Fassungen des urbars 
aussagen nicht nur zur Schmälerung des besitzstandes durch lehensvergaben 
und Güterentfremdungen, sondern zur klösterlichen Wirtschaftsverfassung in 
der region, vor allem zur Konzentration auf ihre zentren zu mainz, ebers-
heim, bretzenheim und Schwabenheim.1914 Da bald nach 1200 die ebersheimer 
Güter ebenfalls verlehnt und der bretzenheimer Hof 1258 veräußert wurde,1915 
bildete sich nach 1258 der Schwabenheimer Hof zum zentralort des rhein-
hessischen Klosterbesitzes heraus. Weiter besaß St. maximin um 1200 noch 
die Kirchen St. christophorus in mainz, von Schwabenheim, Gosselsheim, 
albig und von Weinheim. Die drei letztgenannten pfarreien verlor die abtei 
jedoch im lauf des 13. Jahrhunderts oder gab sie als lehen aus. Verlehnt 
waren um 1200 bereits die patronate von Flonheim, Fürfeld und Wöllstein.

als nutznießer des mit großen Güterverlusten der abtei verbundenen 
besitzumschichtungsprozesses vom 10. bis zum 13. Jahrhundert drängen 
sich infolge der territorialen entwicklungen in jenem zeitraum das mainzer 
erzstift, die pfalzgrafen und die Wild- und rheingrafen förmlich auf. Daher 
fehlt es nicht an Versuchen, einige einzelvorgänge aus den spärlichen und 
vagen angaben der echten und gefälschten urkunden zu rekonstruieren. im 
unterschied zu den Wild- und rheingrafen, bei denen die abtei als Vorbe-
sitzerin noch häufig durch das lehensverhältnis kenntlich wird,1916 traten 
andere besitzer früherer Klostergüter jedoch nie in ein ligisches Verhältnis 
zu St. maximin, weshalb lehensurkunden der pfalzgrafen oder mainzer 
Stifte nicht bekannt sind.

nicht nur wegen ihrer entfernung zum Sitz der abtei, sondern auch infol-
ge ihrer Gefährdung durch die benachbarten territorialherren bedurften die 
rheinhessischen Klostergüter einer gewissen überlokalen organisation. bis in 

1913 mub 1 nr. 516.
1914 Giessmann, besitzungen, S. 388 f.
1915 mub 3 nr. 1467.
1916 Hierzu Giessmann, besitzungen, S. 392–394.
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das 15. Jahrhundert war der Klosterhof zu münsterappel zugleich oberhof für 
Simmern/Dhaun und für Schwabenheim. Wohl wegen der unterschiedlichen 
entwicklung der Vogtei in den drei orten und wegen der inkorporation der 
Schwabenheimer Kirche in die abtei wechselte diese Funktion dann auf den 
Schwabenheimer Hof. Das wirtschaftliche zentralisierungsbestreben der abtei 
ist bis 1530 dagegen wenig bekannt. es gab zu St. maximin als Klosteramt 
einige zeit hindurch die propstei im Gau (Gew, Gauw), dessen wenige, 
zeitlich nicht genau einzuordnenden erwähnungen als einer zu leistungen 
für den Konvent verpflichteten einrichtung1917 eine längerfristige institution 
vermuten lassen. Doch ist nur ein einziger dieser pröpste in einer Vermö-
gensangelegenheit zu bretzenheim 1258 namentlich bekannt geworden.1918 
Dessen nachfolger dagegen führte nicht die bezeichnung eines propstes, 
sondern eines administrators der Klostergüter zu Simmern, münsterappel 
und Schwabenheim. als 1286 dieser administrator und maximiner mönch 
nikolaus (zu ihm § 37.4. mönche 1200–1350) vor dem mainzer Stuhl gegen 
den raugrafen wegen entzugs von Klostergütern zu münsterappel klagte, 
legte dagegen Heinrich, ebenfalls maximiner mönch (zu ihm § 37.4. mönche 
1200–1350) und bruder des raugrafen, protest ein, da er vom sanior pars des 
Konvents zum administrator gewählt sei.1919 merkwürdig ist hierbei natürlich 
die bestellung eines mitglieds der Familie der raugrafen als administrator in 
räumen, in denen bereits viele ehemalige Klosterlehen in Händen der rau-
grafen waren, sowie, dass es hierüber im maximiner Konvent offensichtlich 
zu Fraktionsbildungen gekommen war. Sicherlich kann hierin ein Hinweis 
gesehen werden, welcher Gefährdung auch damals noch Klostergüter nicht 
nur durch die begehrlichkeit des adels, sondern auch durch den Familien-
egoismus einzelner Konventsmitglieder ausgesetzt waren. Schließlich ent-
stammte auch abt Heinrich iV. (1258–1283) der Familie der Wildgrafen, die 
ebenfalls viele Klosterlehen an sich gebracht und die er bei der neuvergabe 
von lehen nachweislich bevorzugt hat. Solche verwandtschaftlichen bin-
dungen können das weitgehende Fehlen von protesten des Klosters gegen 
solche entfremdungen erklären, die im 13. und 14. Jahrhundert noch kaum 
formuliert wurden. Hiergegen halfen keine überlokalen institutionen, die 
im 14. und 15. Jahrhundert die abtei zur Verwaltung ihrer rheinhessischen 

1917 n5 und n6: 19. Dezember sowie Stabitr Hs 1626, S. 668.
1918 lHaKo best. 1D nr. 89; vgl. § 36.1.2.1. pröpste im Gau (rhein- und nahegau): 

eberhard.
1919 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 35–37.
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Güter höchstens ansatzweise unterhielt und erst 1530/1531 eine propstei in 
Schwabenheim einrichtete.

1. S c h w a b e n h e i m  (an der Sauer, ca. 15 km sw. mainz, zur unter-
scheidung von Schwabenheim bei bad Kreuznach auch Sauerschwabenheim 
genannt): Die schon früh entstandenen großen lücken des maximiner ar-
chivs für seinen besitz in rheinhessen, die sich auch noch für das 12. und 
13. Jahrhundert bemerkbar machen1920 und durch spätere Kopialüberlieferun-
gen nicht behoben werden können, führen dazu, dass nach dem erwerb der 
Schwabenheimer Güter wohl bald nach 800 bis 1100 über ihre Größe und 
Verluste keine aussagen gemacht werden können. 1101 restituierte Kaiser 
Heinrich iV. abt Folmar die beiden Höfe Schwabenheim und ebersheim, 
die das Kloster wegen der nachlässigkeit seiner äbte und der begehrlichkeit 
böser menschen verloren habe, und stiftete hierdurch für sich und seine 
Vorfahren zugleich ein anniversar mit armenspeisung.1921 Kurz vor seinem 
tod sah sich 1125 Kaiser Heinrich V. genötigt, der abtei diese beiden Höfe 
sowie bretzenheim, die sein ministeriale Wolfger an sich gerissen habe, 
erneut zu restituieren.1922 Die Formulierung in der urkunde verrät hierbei, 
dass St. maximin damals nur noch in Schwabenheim einen Hof unterhielt, 
dem die Klostergüter zu ebersheim und bretzenheim als pertinenzen zu-
geordnet waren. Sie bildeten im urbar um 1200 zwar wieder selbständige 
Villikationen, bretzenheim jedoch als unbedeutender Hof und ebersheim als 
zusammenfassung von Streubesitz außerhalb der Schwabenheimer region, 
der bald nach 1200 als lehen ausgegeben wurde, und waren nicht mit dem 
Klosterhof zu Schwabenheim vergleichbar. zum Schwabenheimer Hof gehörte 
im urbar neben äckern und Weinbergen 61 morgen eigenland in Schwa-
benheim, 8 mansen in Hilbersheim, 2½ mansen in bubenheim und 1 mansus 
in Saulheim.1923 mit dem Verlust des ebersheimer Hofs durch seine Vergabe 
als lehen und durch den Verkauf des bretzenheimer Hofs 1258 stand der 
abtei für die Verwaltung ihres Streubesitzes im nördlichen rheinhessen nur 
noch der Schwabenheimer Hof zur Verfügung.

laut dem Schöffenweistum von 1407 gehörten zum Klosterhof an ver-
pachteten Hofgütern in Schwabenheim etwa 256 morgen, in Hilbersheim 

1920 Siehe § 4. Das archiv.
1921 mGH D H iV nr. 465; zur echtheit siehe die Vorbemerkung in der mGH-edi-

tion sowie Kölzer, Studien, S. 151 f.
1922 mub 1 nr. 452; hierzu auch Schmid, Die Sorge der Salier, S. 680 anm. 84.
1923 nolden, urbar, S. 71 f. und S. 124 f.
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300 morgen und in bubenheim an die 100 morgen.1924 im Weistum von 
1494 betrug der besitz der abtei in diesen orten insgesamt 460 morgen.1925 
Das aus den Vertretern dieser Dörfer zusammengesetzte Hofgericht mit 
dem bereits im urbar um 1200 erwähnten Schultheißen und den sieben 
vom abt bestimmten Schöffen tagte in anwesenheit des Vogts oder dessen 
Vertreters, an den ein Drittel der bußen fielen. Der Fron- oder Hubenhof 
genannte Klosterhof gegenüber der Kirche war seit 1400 verpachtet,1926 
damals noch gewöhnlich an ritterbürtige oder an Kanoniker der mainzer 
Kirchen, die den eigentlichen Hofmann bestellten. zu dessen pflichten ge-
hörten die bezahlung der Kompetenz des pfarrers und des Glöckners, der 
arbeitslöhne und der kurpfälzischen landessteuern. Der Hof war häufiger 
verpfändet, so von 1416 bis nach 14501927 und von 1564 bis 1628.1928 eine 
Vogtei über die Klostergüter wurde ohne die nennung ihres inhabers be-
reits im lehensverzeichnis des urbars um 1200 erwähnt,1929 doch zeigt das 
gleichzeitige lehensverzeichnis der rheingrafen, dass dieses amt damals 
rheingraf Wolfram innehatte,1930 der einen teil der Vogtei jedoch von den 
Wildgrafen zu lehen trug.1931 zwar verkaufte 1276 rheingraf Siegfried der 
abtei die Vogtei für 60 mark Kölner pfennige.1932 Doch enthielt der Vertrag 
eine rücktrittsklausel, von der die rheingrafen wohl Gebrauch machten, 
da sie 1309 St. maximin für weitere 40 mark ihre eigenen lehensrechte zu 
Schwabenheim verkauften mit ausnahme jedoch der teile, die sie von den 
Wildgrafen zu lehen trugen.1933 Die 1398 und 1407 als Schwabenheimer Vögte 
genannten ministerialen hatten das amt von den rheingrafen zu lehen.1934 
aus der zeit von 1476 bis 1515 sind weitere lehensnahmen der rheingrafen 
für die Schwabenheimer Vogtei überliefert.1935 Die Vögte erhielten nun von 
der abtei eine jährliche pauschalzahlung von 3 mark, deren berechtigung 

1924 insert im Weistum von 1494: lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 94 f.
1925 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 94–126.
1926 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 137.
1927 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 123 und S. 182.
1928 lHaKo best. 211 nr. 1271.
1929 nolden, urbar, S. 153.
1930 Fabricius, Güter-Verzeichnisse und Weistümer nr. 33.
1931 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 245.
1932 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1560–1562.
1933 original in Heidelberg, ub urk. nr. 259.
1934 1398: lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 625; 1407: best. 211 nr. 2120, S. 94–126.
1935 nachweise bei Giessmann, besitzungen, S. 393 anm. 29.



6. besitz962

jedoch 1527 Johannes Scheckmann bezweifelte.1936 eine weitere bestellung 
eines Vogtes ist nochmals 1721 überliefert.1937 im Grunde war die Vogtei aber 
damals schon lange überholt, denn bereits 1413 hatten der Schultheiß und 
die Gemeinde Schwabenheim mit dem pfälzischen Kurfürsten einen Schirm-
vertrag geschlossen und ihm Huldigung und die jährliche zahlung von 20 fl. 
versprochen, der 1443 Schwabenheim förmlich in seine landesherrschaft 
im ingelheimer Grund aufnahm.1938 reaktionen der abtei hierauf sind nicht 
bekannt, doch entrichtete sie seitdem eine landessteuer, die sich 1528 auf 
200 rtl. belief, aber auf 90 rtl. ermäßigt wurde.1939 auf längere Sicht sollte die 
pfälzische landesherrschaft der abtei einige Vorteile verschaffen. Sie setzte 
um 1700 die abtei wieder in den besitz der Schwabenheimer Kirche und 
stand mit ihr während des 18. Jahrhunderts zumeist in freundschaftlichem 
Verkehr. abt Wittmann beispielsweise schmückte sich gern mit dem ihm 
1768 verliehenen titel eines kurpfälzischen geheimen rats und elemosinar 
des kurpfälzischen ritterordens zum löwen.1940 im 17. und 18. Jahrhundert 
betrug die Hofpacht jährlich 200 rtl.1941

obwohl in Schwabenheim die Hofgüter ungleich größer waren als in 
Simmern oder in münsterappel, beruhte auch hier ein teil der enormen 
einkünfte der abtei auf ihren zehntrechten und damit auf dem besitz der 
pfarrei. infolge der zahlreichen umbau- und Sanierungsmaßnahmen an 
der Schwabenheimer katholischen Kirche St. bartholomäus außerhalb des 
ortskerns im Gelände der späteren propstei ist nicht zu klären, ob sie bei 
der übernahme des späteren abteiguts nach 800 bereits pfarrfunktionen 
hatte.1942 erwähnt wurde der maximiner pfarreibesitz erstmals durch papst 
innozenz ii. 1140 und danach im urbar um 1200.1943 um 1217 bekräftigte 
der abt sein Kollaturrecht, als er mit den pfarrangehörigen, die auf ihr 
Wahlrecht ausdrücklich verzichtet hatten, vereinbarte, dass die künftig von 
ihm im einverständnis mit dem mainzer Stuhl ernannten Schwabenheimer 

1936 Scheckmann, Speculare feudorum, in: Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera, 
fol. 65r.

1937 lHaKo best. 211 nr. 1668.
1938 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 245.
1939 lHaKo best. 1a nr. 9378.
1940 n7, lHaKo best. 211 nr. 2905, siehe § 17.1. Der abt.
1941 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 635–658.
1942 baubestandsaufnahme in: Gottfried braun, Die St. bartholomäuskirche. mittel-

punkt der katholischen pfarrei Schwabenheim (beiträge zur Geschichte des Gau-
algesheimer raums 30), Schwabenheim 1989, S. 1–5.

1943 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 87.
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pfarrer am ort residieren müssten.1944 Das Kollaturrecht des abtes bei der 
Kirche und der mit ihr verbundenen St. nikolauskapelle ist im 14. und frühen 
15. Jahrhundert mehrmals bezeugt.1945 als im Dezember 1437 erzbischof 
Dietrich von mainz die pfarrei und ihre einkünfte unter Wahrung ihrer 
Verpflichtungen gegenüber dem mainzer Stuhl in die abtei inkorporierte, 
fand in seiner bewilligungsurkunde nicht nur die finanzielle notlage des 
Klosters, sondern auch die Sorge um die Stärkung der monastischen reform 
ausdruck,1946 nachdem sich St. maximin im Jahr zuvor der reformrichtung 
von Johannes rode angeschlossen hatte. bald hernach wurde auch die bau-
pflicht der abtei am pfarrhof und die aus seinen zehnten dem pfarrer zu 
leistende Kompetenz von 22 maltern Korn festgelegt.1947 möglich wurde die 
inkorporation durch die resignation des bisherigen pfarrers.1948 ob jedoch 
dessen nachfolger, der von abt lamprecht häufiger als prokurator und 
Syndicus verwendete clericus coniugatus Johann von der Sonnen (de Sole) aus 
Fell, den erwartungen der pfarrkinder entsprochen hat,1949 scheint zweifelhaft, 
denn 1442 musste der abt den einwohnern erneut die residenzpflicht ihres 
pfarrers bestätigen.1950 nach 1530 führte die besitzverdichtung des abteiguts 
zu Schwabenheim und die seit 1525 fast kontinuierliche anwesenheit des 
maximiner Kellerars Jakob tredheck am ort, dem abt Johannes 1529 die 
einkünfte eines Schwabenheimer altars überließ,1951 zur umgangssprachlichen 
Verwendung des ausdrucks propstei,1952 die dort freilich noch nicht förmlich 
installiert war. in eine schwierige lage geriet die nun zur propstei erhobene 
niederlassung, als die pfalzgrafen nach 1550 zu Schwabenheim die reforma-
tion einführten. zwar waren dadurch auch hier die zehnteinkünfte und der 
Hof der abtei nicht gefährdet, doch beanspruchten von 1556 bis 1698 eine 
reihe von reformierten beziehungsweise lutherischen pastoren die Kirche 
und das pfarrhaus, unterbrochen lediglich 1629/1630 durch den Versuch des 
abtes agritius, wie zu Simmern, thalfang und münsterappel, auch hier einen 

1944 lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 151 f.
1945 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1441 f.; Sauerland, urkunden und regesten 7, 

nr. 20, und rep. Germ. 2 Sp. 513.
1946 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 178 f.
1947 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 241r–241v.
1948 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 301 f.
1949 zu ihm vgl. § 18.4. Diener.
1950 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 623 f.
1951 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 638 f.
1952 So die abtei selbst 1537 in lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1133–1142.
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katholischen Geistlichen einzusetzen. Sonst jedoch ruhte das Kollaturrecht 
der abtei, mit ausnahme 1639, als sie ebenfalls einen reformierten pfarrer 
präsentierte.1953 erst nach der einführung des Simultaneums in der pfalz 1685 
konnte 1693 die abtei drei mönche nach Schwabenheim senden. nach dem 
tod des letzten reformierten pfarrers 1698 restituierten sie die katholische 
pfarrei,1954 die nur ein Viertel der einwohner umfasste, und ihnen wurde 
1705 die alte Kirche zugesprochen,1955 während die reformierte Gemeinde 
eine später zur Kirche ausgebaute Kapelle im ortsinnern beziehen musste. 
Da in dem 1709 fertig gestellten propsteigebäude1956 ständig zwei bis drei 
Konventualen weilten, zu denen häufig noch ein expositus trat, bekleidete 
seitdem einer von ihnen nach seiner präsentation durch den abt und der 
ernennung durch den mainzer archidiakon das Schwabenheimer pfarramt 
und ein weiterer zumeist auch die pfarrei im benachbarten Großwintern-
heim.1957 Für Schwabenheim wurde häufig ein jüngerer und zu diesem amt 
befähigter mönch ausgewählt, weshalb sich in ihren reihen drei spätere äbte, 
zwei pröpste und je ein Kellerar und Subprior finden.1958

Die einkünfte St. maximins aus seinem Schwabenheimer besitz waren 
sehr groß. ein Verzeichnis um 1600 bezifferte sie auf 21 malter Weizen, 
141 malter Korn, 38 malter Hafer, 19 malter Gerste und etwa 1 Fuder Wein 
aus den Hofgütern, ferner auf 20 malter Weizen, 110 malter Korn, 27 malter 
Hafer, 11 malter Gerste und fast 1 Fuder Wein aus den zehnten, von denen 
allein der abtei der Korn- und Weinzehnt sowie der kleine zehnt von allen 
tieren zustand.1959 ein anderes Verzeichnis des 17. Jahrhunderts schätzte die 
Schwabenheimer Klostereinkünfte auf jährlich 24 426 fl., von denen der abtei 
nach abzug der pfarrkompetenz, des für die altarlampe benötigten Öls, der 
besoldung des Glöckners und eines zuschusses für den pfarrer von Groß-
winternheim 21 215 fl. verblieben.1960 in einem gewissen Widerspruch dazu 
stehen die im manuale des abtes Wittmann von 1762 bis 1788 vermerkten 

1953 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 639 f.
1954 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 485 f.
1955 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 348.
1956 zu dem Gebäude: emmerling, propstei und Greiffenklauer Hof, S. 169–178, mit 

der Wiedergabe der einzigen erhaltenen zeitgenössischen ansicht.
1957 einzelheiten bei Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 13–36.
1958 Siehe § 28. mönche als Seelsorger.
1959 lHaKo best. 211 nr. 2837.
1960 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 631–634.
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angaben über die einkünfte der abtei aus Schwabenheim.1961 zwar erhielt 
St. maximin damals im Jahr durchschnittlich 16 Fuder Wein, also 4,5 % sei-
ner Gesamternte, aus Schwabenheim, aber nur geringe barbeträge aus dem 
Schwabenheimer Getreide, das die propstei selbständig auf dem mainzer markt 
verkaufte. Dies beruhte auf dem sehr aufwändigen Haushalt der propstei, in 
dem 1776 beispielsweise einnahmen von 22 113 fl. ausgaben in Höhe von 
22 229 fl. gegenüberstanden. 

mit dem Schwabenheimer Hof war abteibesitz in folgenden orten ver-
bunden:

1.1. b u b e n h e i m  (1,5 km sw. Schwabenheim): als Klostergut erwähnt 
das urbar um 1200 zu bubenheim mehrere mansen und zinse, die sich in 
ihm jedoch nicht gegen die Schwabenheimer Güter abgrenzen lassen.1962 
um 1414 besaß hier die abtei ländereien von 13½ zum Schwabenheimer 
Hof gehörenden morgen, von denen sie, wie auch im 17. Jahrhundert,1963 je 
1½ malter Korn und Hafer sowie 13½ Schillinge erhielt.1964 Der ort selbst war 
schon im 13. Jahrhundert teil der rheingräflichen Vogtei zu Schwabenheim.1965

1.2. G r o ß w i n t e r n h e i m  (2 km nw. Schwabenheim): Die abtei hatte 
hier schon vor 1200 alle Güter als lehen verausgabt und besaß auch später 
keine liegenschaften am ort. Vermutlich gehörte die spätere pfarrkirche 
von Großwinternheim zunächst als Kapelle zur pfarrei Schwabenheim, von 
der ihre ausgliederung wohl erst vor 1312 erfolgte. bei den als lehen des 
Klosters ausgegebenen zehnten in Großwinternheim im lehensverzeichnis 
des urbars um 1200 dürfte es sich deshalb um zehntteile der Schwabenhei-
mer pfarrei handeln,1966 von denen etwa zwei Drittel die rheingrafen und 
ein Drittel die Familie Jude vom Stein zu lehen trugen. als weiteres lehen 
zu Großwinternheim hatte die Familie Jude von der abtei bis ins 18. Jahr-
hundert mehrere schon im urbar erwähnte Weinberge. Durch ein urteil des 
pfälzischen Hofgerichts erhielt St. maximin 1668 jedoch wegen unerlaubter 
lehensveräußerung der rheingrafen ein Viertel der zehnten zugesprochen.1967

als pfarrei wurde Großwinternheim erstmals 1312 erwähnt, als der orts-
adel dem abt von St. maximin nicht nur seine rechte an dem zur Sühne 

1961 Stabitr Hs 1652b/948b.
1962 nolden, urbar, S. 71 und S. 124.
1963 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 542 f.
1964 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 202 f.
1965 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1560.
1966 nolden, urbar, S. 153.
1967 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 641–643.
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eines totschlags errichteten St. marienaltar, sondern auch an der pfarrkirche 
überhaupt abtrat.1968 Seitdem sind bis zur einführung der reformation prä-
sentationen des abts sowohl für einzelne altäre der Kirche1969 wie dessen 
Kollationsrecht für die pfarrei bezeugt,1970 das um 1417 papst martin V. auf 
dem Konstanzer Konzil bestätigte.1971 nach der reorganisation der katholi-
schen pfarrei zu Großwinternheim um 1693, der 1705 auch die Kirche und 
das pfarrhaus zugesprochen wurde,1972 verweilte bis 1802 als ortspfarrer fast 
ständig ein maximiner Konventuale zu Großwinternheim. Gelegentliche 
Synchronismen zwischen den abtswahlen zu St. maximin und der neubeset-
zung der pfarrei sowie die persönlichkeiten dieser neuen pfarrer (besonders 
tandell, D’Hame und brand) erwecken bisweilen den allerdings durch keine 
schriftliche überlieferung gestützten eindruck, dass auf diese pfarrstelle auch 
unterlegene Kandidaten bei den abtswahlen versetzt wurden. 

1.3. H i l b e r s h e i m  (ober- und nieder-, 4 km sw. Schwabenheim): 
im urbar um 1200 wurden hier als zubehör des Schwabenheimer Hofes 
8 mansen genannt,1973 im zinsregister um 1414 wie auch im 17. Jahrhundert1974 
7 Hufen oder 63 morgen, durch die St. maximin je 7 malter Korn und Hafer 
und 63 Schillinge sowie weitere 6 Schillinge von den hier begüterten nonnen 
von ingelheim erhielt. Die Vogtei am ort gehörte zu den rechten, die die 
rheingrafen von den raugrafen zu lehen hatten.1975

2. B r e t z e n h e i m  (heute Stadtteil von mainz): besitz hatte hier St. ma-
ximin schon 752, als das Kloster als anrainer eines Weinbergs der abtei Fulda 
genannt wurde.1976 Diese Güter wurden 912 dem Konvent zugewiesen,1977 
hernach jedoch erst wieder bei der rückerstattung der abteigüter durch 
Kaiser Heinrich V. 1125 als pertinenz des Schwabenheimer Hofs genannt.1978 
Das urbar um 1200 erlaubt keine eindeutige zuordnung der Güter zwischen 
ebersheim, mainz und bretzenheim, da bei der Villikation in ebersheim auch 

1968 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 248r–249r, und nr. 2110, S. 1692 f.
1969 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1385–1407.
1970 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 106 und S. 134, sowie nr. 2112, fol. 182r.
1971 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 106.
1972 Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 36.
1973 nolden, urbar, S. 71 und S. 124.
1974 1414: lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 202 f.; 17. Jahrhundert: best. 211 nr. 2120, 

S. 543.
1975 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1563 f.
1976 urkundenbuch des Klosters Fulda 1,1 nr. 18.
1977 recueil des actes de charles iii 1 nr. 69.
1978 mub 1 nr. 452.
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2 mansen in bretzenheim genannt wurden. auch könnten die für das übrige 
urbar untypischen eintragsformen des besitzes in bretzenheim1979 mit den 
an den mainzer ausfallstraßen gelegenen Klostergütern im Gesamtumfang 
von 160 morgen eher einer liste der um 1258 verkauften liegenschaften ent-
sprechen als einer aufnahme der Hofgüter um 1200.1980 einen eigenständigen 
Hof, dem wohl auch die Klostergüter im unmittelbaren mainzer Stadtbereich 
zugeordnet waren, bildete bretzenheim jedoch bei seiner Veräußerung 1258. 
ihn kaufte ein mainzer bürger um 128 mark zusammen mit den mainzer 
einkünften, einem Haus in der Stadt und wohl auch mit den seitdem nicht 
mehr erwähnten einzelgütern in und bei mainz.1981

lediglich in der liste des papstes innozenz ii. von 1140 erschien die abtei 
auch als besitzerin der pfarrei bretzenheim.1982 möglicherweise besaß St. ma-
ximin sie tatsächlich für kurze zeit, doch ist die annahme eines Versehens 
in der papstbulle plausibler.

3. E b e r s h e i m  (heute mainzer Vorort): Güter der abtei zu ebersheim 
wurden erstmals 893 bei der aufteilung des Klosterbesitzes erwähnt und 897 
sowie 912 als Konventsgüter bestätigt.1983 aus der nennung des ortes in 
zahlreichen, in die Jahre von 962 bis 1066 gesetzten Fälschungen lassen sich 
keine sicheren rückschlüsse für die besitzgeschichte ziehen. Kaiser Hein-
rich iV. gab 1101 St. maximin neben anderen rheinhessischen Gütern auch 
ebersheim zurück,1984 das nun als Hof bezeichnet wurde. bei seiner erneuten 
restitution durch Heinrich V. 1125 fungierte es jedoch nur noch als pertinenz 
des Schwabenheimer Klosterhofs.1985 aus den angaben des urbars um 1200, 
das für ebersheim nicht mehr einen eigentlichen Hof des Klosters, jedoch 
hierzu gehörende Güter in 16 umliegenden orten kannte,1986 ergibt sich bei 
der neuorganisation der rheinhessischen abteigüter im frühen 12. Jahrhundert 
die Funktion ebersheims als zentrum des umfangreichen Streubesitzes.1987 

1979 nolden, urbar, S. 70 f. und S. 123 f.
1980 Giessmann, besitzungen, S. 411.
1981 Hierzu mub 3 nr. 1467: Vollmacht des abtes Heinrich an seinen propst im Gau, 

ferner ein auszug aus der Verkaufsurkunde bei bodman, rheingauische alter-
thümer 1, S. 145.

1982 mub 1 nr. 516.
1983 893: mGH D arn nr. 114; 897: mGH D zw nr. 14; 912: recueil des actes de 

charles iii 1 nr. 69.
1984 mGH D H iV nr. 465.
1985 mub 1 nr. 452.
1986 nolden, urbar, S. 70 und S. 122 f.
1987 perrin, recherches, S. 531 und S. 542; Giessmann, besitzungen, S. 400 f.
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Diese aufgabe war um 1200 jedoch bereits hinfällig, da in dem danach an-
gelegten lehensverzeichnis des urbars St. maximin den ganzen Klosterhof 
zunächst Werner von bolanden1988 und danach Heinrich von Stege zu lehen 
gegeben hatte, ohne dass ersichtlich wird, wie danach die organisation des 
umfangreichen maximiner Streubesitzes erfolgte. belehnungen der Herren 
von Stege, dann der Flach von Schwarzenburg mit dem Hof lassen sich bis 
1672 verfolgen.1989 Da papst innozenz ii. 1140 ebersheim zu den Kloster-
gütern zählte, in denen die äbte auch das Kollaturrecht hatten,1990 könnte 
hier St. maximin ursprünglich auch das Kirchenpatronat besessen haben.1991

als zeitweilige bestandteile des ebersheimer Hofs lassen sich umfangreiche 
Streubesitzungen des Klosters vermuten, die im urbar um 1200 nur noch 
zum teil als Hofgüter erwähnt wurden und über deren Verlust sich kaum 
ein Hinweis findet:

3.1. b e c h t o l d s h e i m  (8 km nö. alzey): Kleineren Klosterbesitz am 
ort, der zu ebersheim gehörte, erwähnt das urbar um 1200.1992 er kam im 
13. Jahrhundert möglicherweise an die mainzer abtei St. alban.1993

3.2. b ü d e s h e i m  (heute Vorort von mainz): Hier erwarb 1181 St. ma-
ximin von der abtei St. alban und vom Wildgrafen zehntrechte gegen die 
überlassung des patronats und der zehnten in Flonheim,1994 was 1186 der 
mainzer erzbischof bestätigte.1995 im urbar um 1200 sind diese einkünfte 
jedoch nicht mehr erwähnt.

3.3. D i e n h e i m  (1 km s. oppenheim): maximiner besitz wurde hier 
zuerst 798 in einer urkunde der abtei Fulda erwähnt,1996 dann als teil der 
Konventsgüter 893 und 897.1997 im urbar um 1200 gehörten zum ebersheimer 
Hof 3 zu Dienheim und rudolfsheim (heute Wüstung) gelegene mansen.1998

1988 nolden, urbar, S. 153; hierzu: Wilhelm Sauer, Die ältesten lehnsbücher der 
Herren von bolanden, Wiesbaden 1882, S. 18; Kraft, reichsgut, S. 161.

1989 lHaKo best. 211 nr. 1841, nr. 2112, fol. 145r–146r, und nr. 2118, S. 398, S. 401 
und S. 609, sowie Stabitr Hs 1644/386, S. 1069.

1990 mub 1 nr. 516.
1991 Hierzu Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 447.
1992 nolden, urbar, S. 70 und S. 123.
1993 böhn, territorialgeschichte des landkreises alzey, S. 118.
1994 mub 2 nr. 46, original im Salm-Salm’schen archiv zu anholt.
1995 mrr 2 nr. 564.
1996 urkundenbuch des Klosters Fulda 1,1 nr. 257.
1997 893: mGH D arn nr. 114; 897: mGH D zw nr. 14.
1998 nolden, urbar, S. 70 und S. 122.
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3.4. e s s e n h e i m  (8 km sö. ingelheim): Die ersterwähnung von Gütern 
und vom besitz der Kirche am ort erfolgte in der Güterbestätigung des pap-
stes innozenz ii. 1140.1999 um 1146 verkaufte der mainzer ministeriale Dudo 
hier ländereien an die abtei eberbach,2000 unter denen sich offensichtlich 
auch maximiner Güter befanden.2001 im urbar um 1200 gehörte St. maximin 
hier nur noch ½ mansus.2002 Das vielleicht von der abtei tholey rührende 
Kirchenpatronat könnte St. maximin schon vor 1200 verloren haben.2003

3.5. G o s s e l s h e i m  (10 km nw. alzey): Vermutlich war hier St. maximin 
bereits begütert, als sein laienabt adalhard 855 durch Gütertausch mit der 
abtei lorsch neben besitz zu Wöllstein zu Gosselsheim 1 mansus, 48 mor-
gen und 4 Wiesen erhielt.2004 Das Schicksal des wohl nicht unbeträchtlichen 
Klosterbesitzes lässt sich an Hand der angaben in mehreren Fälschungen2005 
bis zu seiner restitution durch Kaiser Heinrich V. 1125 nicht zuverlässig 
verfolgen.2006 offensichtlich waren damals bereits größere teile der ehemali-
gen Klostergüter entfremdet, denn im urbar um 1200 besaß in Gosselsheim 
der ebersheimer abteihof nur noch ein Quartarium mit einem Geldzins.2007

bereits Kaiser Heinrich V. hatte 1125 die rechte der abtei auch an der 
pfarrkirche im ort restituiert, die papst innozenz ii. 1140 bestätigte,2008 
die damals jedoch umstritten waren. zunächst verteidigte sie 1148 papst 
eugen iii. gegen die ansprüche ottos von rheineck.2009 um 1155 soll der 
mainzer erzbischof die rechte des maximiner abtes auf sie laut einer nicht 
unverdächtigen urkunde bestätigt haben,2010 worauf abt Siger sie einem otto 
weiterverliehen habe. 1191 wurde als inhaber der ihm von der abtei auf bit-
ten des mainzer erzbischofs verliehenen pfarreirechte ulrich von Saulheim 

1999 mub 1 nr. 516.
2000 original in Heidelberg, ub urk. nr. 326.
2001 meyer zu ermgassen, oculus memorie, S. 147.
2002 nolden, urbar, S. 70 und S. 123.
2003 Giessmann, besitzungen, S. 406 f., bes. anm. 2.
2004 Glöckner, codex laureshamensis 2, nr. 1922; hierzu böhn, territorialge-

schichte des landkreises alzey, S. 157 f., und Wisplinghoff, untersuchungen, 
S. 67 anm. 40.

2005 rekonstruktionsversuche bei Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahege-
bietes, S. 65.

2006 mub 1 nr. 452.
2007 nolden, urbar, S. 70 und S. 123.
2008 mub 1 nr. 516.
2009 mub 2 nachtrag nr. 605.
2010 mub 2 nachtrag nr. 650; hierzu mainzer urkundenbuch 2,1 nr. 211.
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genannt,2011 weshalb die Kirche im pfarreiverzeichnis des urbars um 1200 
noch im maximiner besitz erscheint.2012 über die inhaber der Gosselsheimer 
pfarrei- und zehntrechte im 13. Jahrhundert herrscht unklarheit.2013 Doch 
scheinen sich ihrer neben den Wildgrafen auch die raugrafen bemächtigt zu 
haben. Diese verkauften im frühen 14. Jahrhundert einen teil der zehnten 
dem mainzer Stift St. Viktor, das hierfür nachträglich 1355 die bewilligung 
des maximiner abtes als dominus principalis einholte.2014 Die Wildgrafen 
dagegen verliehen ihre anteile ihren ministerialen, durch die die zehntrechte 
1383 an die zisterzienserabtei eberbach kamen. Der transaktion stimmte abt 
rorich mit der begründung zu, dass seine abtei keine möglichkeit habe, diese 
unrechtmäßig in laienhände geratenen rechte zurückzuerlangen, weshalb es 
besser sei, dass sie nun wieder in geistliche Hände fielen.2015

3.6. H e i d e s h e i m  (10 km w. mainz): laut eberbacher aufzeichnungen 
besaß hier um 1211 St. maximin 4½ mansen unter der Vogtei eines minis-
terialen.2016

3.7. n a c k e n h e i m  (10 km sö. mainz): Das urbar um 1200 erwähnte 
hier zum ebersheimer Hof gehörende Klostergüter von 7 Quartaria.2017

3.8. o b e r o l m  (12 km sw. mainz): Hier besaß St. maximin um 1211 
mehrere zinse.2018

3.9. S t e i n - b o c k e n h e i m  (11 km nw. alzey): Die villa könnte infolge 
ihrer lage aus dem Königsgut stammen,2019 wurde in einer echten urkunde 
aber erstmals 1140 von papst innozenz ii. zusammen mit der Kirche ge-
nannt, die ebenfalls St. maximin gehörte.2020 Das urbar um 1200 kannte als 
bestandteil des ebersheimer Hofs nur noch ½ mansus2021 sowie drei an die 

2011 mub 2 nr. 113.
2012 nolden, urbar, S. 87.
2013 Siehe Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 65, und Giess-

mann, besitzungen, S. 409.
2014 ludwig baur (Hg.), Hessische urkunden 3: Die provinz rheinhessen von 1326 

bis 1399, sowie nachträge zu den drei provinzen von 1133 bis 1335 enthaltend, 
Darmstadt 1863, nr. 1280.

2015 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 252r–252v.
2016 meyer zu ermgassen, oculus memorie, S. 175.
2017 nolden, urbar, S. 70 und S. 122.
2018 meyer zu ermgassen, oculus memorie, S. 163.
2019 Kraft, reichsgut, S. 195.
2020 mub 1 nr. 516.
2021 nolden, urbar, S. 70 und S. 123.



§ 33. liste der Klostergüter, Kirchen und zehnten 971

Villikation zu münsterappel fallende Geldzinse,2022 nicht mehr jedoch den 
besitz des patronats über die pfarrei. Deren Kollatoren waren im 13. Jahr-
hundert die Wild- und rheingrafen, die als Vögte des Klosterguts die pfarrei 
wie auch die ortsherrschaft selbst durch Güterentfremdung an sich gebracht 
haben könnten.2023

3.10. ü l v e r s h e i m  (7 km sw. oppenheim): im lehensverzeichnis des 
urbars um 1200 besaß hier die Familie Jude vom Stein zehntanteile als lehen 
der abtei,2024 die sie bis in das 18. Jahrhundert bei ihr mutete.2025

4. M a i n z : besitz in der Stadt scheint die abtei schon 779 gehabt zu haben, 
da der damals genannte Weinberg der abtei Fulda, bei dem St. maximin als 
anrainer erwähnt ist, zu mainz lokalisiert wird.2026 bei der aufteilung der 
abteigüter 893, 897 und 912 fiel an den Konvent eine Kapelle zu mainz,2027 
die spätere christophoruskirche. Denkbar ist, dass auch sie aus der Schen-
kung der ada stammte, da sie wegen ihres patroziniums auf eine frühere 
eigenkirche des Königshofs, vielleicht auch der reimser abtei St. remy 
zurückgehen könnte.2028 Der rang der Kirche schwankte zunächst. 893, 897 
und 912 sowie im urbar um 1200 selbst2029 wurde sie als Kapelle, in der 
Güterliste innozenz’ ii. 1140 und in der pfarreiliste des urbars dagegen als 
pfarrkirche (ecclesia) bezeichnet.2030 nach 1200 zählte sie zu den städtischen 
pfarreien.2031 laut dem urbar besaß die abtei hier um 1200 daneben einen 

2022 nolden, urbar, S. 73 und S. 126.
2023 böhn, territorialgeschichte des landkreises alzey, S. 196, und Giessmann, be-

sitzungen, S. 470.
2024 nolden, urbar, S. 153.
2025 nachweise bei Giessmann, besitzungen, S. 431 anm. 1.
2026 urkundenbuch des Klosters Fulda 1,1 nr. 87.
2027 893: mGH D arn nr. 114; 897: mGH D zw nr. 14; 912: recueil des actes de 

charles iii 1 nr. 69.
2028 Heinrich büttner, Das fränkische mainz. ein beitrag zum Kontinuitätspro-

blem und zur fränkischen und mittelalterlichen Geschichte, in: aus Verfassungs- 
und landesgeschichte. Festschrift zum 70. Geburtstag von theodor mayer 2: 
Geschichtliche landesforschung, Wirtschaftsgeschichte, Hilfswissenschaften, 
lindau/Konstanz 1955, S. 231–243, hier S. 238 anm. 46; eugen ewig, Die äl-
testen mainzer patrozinien und die Frühgeschichte des bistums mainz, in: Das 
erste Jahrtausend. Kultur und Kunst im werdenden abendland an rhein und 
ruhr 1, hg. von Kurt böhner/Victor H. elbern, Düsseldorf 1962, S. 114–127, 
hier S. 114 f.

2029 nolden, urbar, S. 69 und S. 122.
2030 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 87.
2031 Fabricius, Die Herrschaften des unteren nahegebietes, S. 336.
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Hof (curia), vielleicht das 1258 erwähnte Haus innerhalb der mauern,2032 sowie 
sechs zu einem Geldzins verpflichtete Höfchen (curtillae). möglicherweise 
waren die maximiner liegenschaften in der Stadt dem Klosterhof zu bret-
zenheim zugeordnet, als die abtei 1258 beide Güterkomplexe um 128 mark 
einem mainzer bürger verkaufte.2033 Seitdem besaß die abtei in mainz nur 
noch das Kollaturrecht an der pfarrkirche St. christophorus, die im 14. und 
15. Jahrhundert nur gelegentlich2034 und zuletzt 1528 erwähnt wurde, als 
sich deren pfarrer beim mainzer erzbischof über seine geringen einkünfte 
beschwerte.2035 Für ein eigenes Stadthaus hatte die abtei offensichtlich wegen 
des ausbaus ihres Schwabenheimer Hofs keine Verwendung mehr.

5. b i n g e n : in den erwähnungen bingens in den Fälschungen Heinrichs ii. 
1023 und Konrads ii. 10262036 könnte ein Hinweis gesehen werden, dass im 
11. Jahrhundert St. maximin dort Güter besaß oder beanspruchte und dass die 
Vogtei über diese liegenschaften das lehensobjekt darstellte, das um 1200 die 
Grafen von Diez in bingen von der abtei innehatten.2037 als sie die mutung 
unterlassen hatten und die Vogtei an die abtei zurückgefallen war, verlieh sie 
1438 abt lamprecht den Herren von eppstein.2038 Seit 1678 war die Vogtei 
lehen der Grafen von nassau,2039 das sie 1767 zum letzten mal muteten.2040

ein Haus in bingen mit zubehör erhielt St. maximin zwischen 1139 und 
1168 durch die memorienstiftung des bingener Kanonikers und Subdiakons 
Drusingus für sich und seine Familie.2041 im urbar um 1200 wurde bingen 
jedoch nur als rheinhafen erwähnt, wohin die Klosterweine aus Schwaben-
heim geschafft werden sollten.2042 Deshalb ist unsicher, ob es sich bei dem 
Haus des Klosters in bingen, dessen Steuerpflichtigkeit gegenüber der Stadt 

2032 mub 3 nr. 1467.
2033 überlieferungen siehe bretzenheim (§ 33.2.3.3.2.).
2034 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1409–1413 und S. 1441 f., sowie nr. 2101, S. 88 

und S. 328.
2035 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 501 f.
2036 1023: mGH D H ii. nr. 500 und nr. 502; 1026: mGH D K ii. nr. 48.
2037 nolden, urbar, S. 152.
2038 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 133; vgl. Scheckmann, Speculare feudorum, in: 

Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera nr. 43.
2039 lHaKo best. 211 nr. 1548.
2040 lHaKo best. 211 nr. 1769.
2041 mub 1 nr. 570; zum zeitpunkt siehe Giessmann, besitzungen, S. 425 anm. 1.
2042 nolden, urbar, S. 71 und S. 124.
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1343 abt Dietrich anerkannte2043 und das 1349 als lehen verausgabt war,2044 
um die Schenkung des Drusingus aus dem 12. Jahrhundert handelt. laut 
einem pachtvertrag von 1393 scheint es sich hierbei um einen größeren, zur 
Hälfte für die notwendigkeiten der abtei reservierten Komplex mit mehreren 
Speichern gehandelt zu haben,2045 der zur unterkunft des abtes und seiner 
Diener geeignet und im frühen 15. Jahrhundert der bestimmungsort mehrerer 
Getreidetransporte des Klosters war.2046 erst 1493 ist von zwei Häusern in 
der Stadt die rede,2047 von denen 1495 das größere jedoch baufällig und das 
kleinere gegen jährlich 3 pfund in erbpacht gegeben war.2048 Die pachtein-
künfte fielen um 1600 an den Klosterhof zu münsterappel2049 und danach an 
die propstei Schwabenheim.2050

5.1. K e m p t e n  (1,5 km ö. bingen): im lehensregister des urbars um 
1200 wurde unter den lehen der Familie Jude zum Stein auch ein Weinberg 
zu Kempten bei bingen erwähnt,2051 der die folgenden Jahrhunderte hindurch 
bei dieser Familie verblieb, die ihn 1767 zum letzten mal mutete.2052 Daneben 
gehörte hier der abtei spätestens seit 1526 ein weiterer, ebenfalls als lehen 
verausgabter Weinberg, in dessen besitz sich im 16. und 17. Jahrhundert 
mehrere Familien ablösten.2053

2.4. Kurköln

im bereich des späteren Kölner Kurstaats blieben die maximiner besit-
zungen mit den Gütern um barweiler und den zehnteinkünften der pfarreien 
lessenich und üxheim immer überschaubar. Vielleicht war dies ein resultat 
der karolingischen Konzeption, der zur Steigerung der sakralen, kulturellen 
und wirtschaftlichen intensität für den Kölner und dem sich anschließenden 
niederrheinischen bereich andere religiöse institutionen zur Verfügung stan-

2043 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 123 f.
2044 Stabitr Hs 1644/372, S. 1247; anders Giessmann, besitzungen, S. 426.
2045 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 60 f.
2046 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 32, S. 39, S. 137 und S. 144.
2047 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 249v–250v.
2048 lHaKo best. 211 nr. 2556.
2049 lHaKo best. 211 nr. 2837.
2050 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 542 f.
2051 nolden, urbar, S. 153.
2052 Staarchtr best. V nr. 28.
2053 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 531 f.
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den.2054 Für einen möglichen einfluss St. maximins auf das Kölner episkopat 
bereits ende des 7. und im 8. Jahrhundert, den eugen ewig vermutet hat,2055 
fehlen eigentliche überlieferungen. Gestreift, freilich nicht eingehender be-
handelt werden kann an dieser Stelle allerdings die möglichkeit, dass im 10. 
und 11. Jahrhundert auch im bereich des Kölner erzstifts die maximiner 
besitzungen ausgedehnter waren, im laufe des 12. und 13. Jahrhunderts 
jedoch durch den regionalen adel und durch das erzstift und seine Kirchen 
erheblich beschnitten wurden, so dass später der abtei die barweiler Kloster-
güter lediglich als rudimente früherer Güter verblieben sind. Gestützt wird 
diese möglichkeit durch einen zusammenhanglosen, in der ersten Hälfte des 
10. Jahrhunderts2056 erfolgten eintrag in einer maximiner Handschrift,2057 dass 
bei zülpich (oder ülpenich) der Hauptort Hoven sei, wozu die Siedlungen 
Schwerfen, Floren, elvenich und paffendorf an der erft gehörten. Für die 
Kirche zu Hoven ist allerdings ein maximinuspatrozinium bezeugt, dessen 
alter jedoch ebenso strittig ist wie die Folgerungen bezüglich der maximiner 
präsenz im zülpicher raum auf Grund des eintrags, dessen entstehungs-
grund unbestimmbar bleibt. maximiner besitz in dieser region wird in der 
Forschung deshalb zum teil bejaht,2058 teilweise aber auch abgelehnt.2059 Da 
sämtliche anderen überlieferungen keine Hinweise auf solche Klostergüter 
bei zülpich geben und deren nichterwähnung in den zahlreichen Fälschun-
gen zumindest den Schluss erlauben, dass es um 1110/1120 auch keine 
maximiner revindikationsbemühungen in diesem raum gab, halte ich ihre 
existenz für wenig wahrscheinlich und die an sie geknüpften ausführungen 
über den missionseinsatz maximiner mönche im Jülichgau um 6502060 sowie 

2054 Hierzu: eugen ewig, Das bistum Köln im Frühmittelalter, in: ders., Spätantikes 
und fränkisches Gallien 2, S. 91–125, hier S. 105, und ders., trier im merowin-
gerreich, S. 303 f.

2055 ewig, Das trierer land, S. 264 f.
2056 So Hoffmann, buchkunst 1, S. 447, anders laufner, Vom bereich der trierer 

Klosterbibliothek, S. 26.
2057 Stabitr Hs 2243/2034.
2058 corsten, Fernbesitz; tichelbäcker, Der zülpicher Güterkomplex, S. 9–18; 

rissel, Gründungsgeschichte des zisterzienserklosters Hoven 1, S. 29–37, und 
2, S. 149–174.

2059 Heusgen, Das Dekanat zülpich, S. 150; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 67; 
petry, Der paffendorfer zehntstreit, S. 14–18.

2060 tichelbäcker, Der zülpicher Güterkomplex, S. 14; rissel, Gründungsge-
schichte des zisterzienserklosters Hoven 1, S. 29.
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über den Verlust der Klostergüter um 1023 durch otto von Hammerstein 
für fragwürdig.2061

Die seit dem 13. Jahrhundert bescheidenen Güter und rechte der abtei, 
die seitdem für gewöhnlich verpachtet oder verlehnt waren, unterlagen bis 
zum ende des alten reichs kaum Veränderungen. aus ihnen erzielte St. ma-
ximin in den Jahren 1762 bis 1786 im Jahresdurchschnitt 500 bis 550 rtl.2062

1. B a r w e i l e r  (5 km sö. adenau): Die Schenkungsurkunde der pfar-
rei üxheim mit Kapellen zu barweiler, nohn und ahrdorf 970 durch den 
Grafen Heinrich des bidgaus wird überwiegend von der Forschung als eine 
Fälschung des 13. Jahrhunderts unter missbräuchlicher Verwendung des 
Siegels eines späteren trierer erzbischofs angesehen.2063 Dennoch waren die 
Klostergüter zu barweiler wahrscheinlich bestandteile der 975 im maximiner 
besitz befindlichen pfarrei üxheim.2064 Deshalb wurden sie in den Fälschungen 
auch nicht gesondert erwähnt und noch im urbar um 1200 als einheitlicher 
Komplex behandelt, obwohl bereits 1140 papst innozenz ii. sowohl üxheim 
wie barweiler als gesonderte pfarreiorte genannt hatte.2065 laut dem urbar 
besaß die abtei zu barweiler neben einem Hof 54 erbzinsgüter sowie mehrere 
mansen in den umliegenden orten.2066 Während der Hof danach nicht mehr 
erwähnt wurde, blieb der aus den erbgütern gebildete Hofverband bestehen 
und bildete ein Grundgericht unter dem Vorsitz des Klosterschultheißen 
und dem Vertreter der Vogtei und war mit den Schöffen von barweiler und 
den umliegenden Dörfern besetzt.2067 mehrmals, in neuerer zeit regelmäßig, 
waren die Gesamteinkünfte des Klosters aus der nun Vogtei genannten 
Herrschaft verpachtet.2068 nachdem die abtei im 16. Jahrhundert einige der 
im urbar um 1200 verlehnten zehntanteile zurückerworben hatte, etwa 1503 
den Salzehnten,2069 gehörten ihr zwei Drittel der zehnten. Hieraus bezog 
sie um 1770 jährliche einkünfte von 27 maltern Korn, 34 maltern Hafer, 

2061 corsten, Fernbesitz, S. 43 f.; rissel, Gründungsgeschichte des zisterzienser-
klosters Hoven 1, S. 29–37.

2062 Stabitr Hs 1652b/942b.
2063 mub 1 nr. 233, zur Fälschung: ewald, Siegelmißbrauch und Siegelfälschung, 

S. 55 f., und Wisplinghoff, untersuchungen, S. 198 f.; für die echtheit dagegen: 
Wampach 1 nr. 181.

2064 mub 1 nr. 245.
2065 mub 1 nr. 516.
2066 nolden, urbar, S. 51, S. 67 und S. 116.
2067 Stabitr Hs 1644/372, S. 748–752; lHaKo best. 211 nr. 2566.
2068 So 1386: lHaKo best. 211 nr. 440, seit 1608: Stabitr Hs 1644/372, S. 579–585.
2069 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 217v–218v.
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17 pfund Flachs, 86 Hühnern und 64 Körben Kartoffeln sowie einige Ferkel 
und lämmer, daneben die abgaben aus den inzwischen auf 72 angewach-
senen erblehen und den 14 Sallehen.2070 Der mit dem damaligen maximiner 
Kellerar ambrosius paffrath (zu ihm § 36.2.2. prioren) verwandte barweiler 
Klosterschultheiß wohnte nun in adenau, verwaltete auch den Heyerhof und 
den Streubesitz der abtei in der nordeifel2071 und war zugleich pächter der 
barweiler Klostereinkünfte.2072

im urbar um 1200 wurde noch keine Vogtei über die Klostergüter am ort 
erwähnt. Doch zeigt eine urkunde von 1222, dass die Grafen von nürburg, 
wohl als nachkommen der Grafen von are als frühere Klostervögte,2073 die 
Vogtei beanspruchten und als lehen der abtei zugesprochen erhielten.2074 
Später hatten sie die Grafen von Virneburg inne. Doch war sie bei deren 
aussterben 1551 so bedeutungslos geworden, dass die Kölner erzbischöfe 
als ihre erben in der barweiler region nicht mehr als Vögte, sondern als 
landesherren in erscheinung traten. Dagegen war ein nicht unerheblicher 
teil der ehemaligen Klostereinkünfte zu barweiler als lehen vergeben. Schon 
das urbar um 1200 nannte hier und in den umliegenden Dörfern mehrere 
lehensleute mit zahlreichen mansen und zehntanteilen.2075 auch in den 
folgenden Jahrhunderten lassen sich viele, bei Johannes Scheckmann nur 
unvollständig berücksichtigte, zumeist aus kleineren zehntteilen, seltener 
auch aus liegenschaften bestehende lehen der abtei nachweisen,2076 als 
deren inhaber sich die Herren von zwibel, breitscheid, lancelot von eltz, 
Schmidt von Hoffeld, Kerpen, Kruseler von nürburg, manderscheid, ors-
beck, rodenbach und rodesberg ablösten.

Wie bereits erwähnt, war die barweiler Kirche zunächst eine Filiale der 
pfarrei üxheim. Sie wurde schon 1140 von papst innozenz ii. als selbständige 
pfarrkirche aufgeführt, nicht jedoch im pfarreiverzeichnis des urbars um 
1200. Hinsichtlich ihres Sprengels und damit ihres zehntertrags konnte sie 
sich nicht mit ihrer früheren mutterkirche messen. Das Kollaturrecht ihrer 
pfarrer durch den maximiner abt ist seit dem 15. Jahrhundert, wenn auch 

2070 lHaKo best. 211 nr. 2616.
2071 lHaKo best. 211 nr. 3045 und best. 256 nr. 9831.
2072 lHaKo best. 211 nr. 3045 und nr. 2616.
2073 bader, Geschichte der Grafen von are, S. 130.
2074 mub 3 nr. 186.
2075 nolden, urbar, S. 151.
2076 Scheckmann, Speculare feudorum, in: Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera 

nr. 31, nr. 32 und nr. 38.
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sehr selten, bezeugt.2077 Strittig war zwischen der abtei und den einwohnern 
von barweiler mehrmals die Verteilung der Kirchenbaukosten.2078

zum Grundgericht von barweiler gehörten Güter und einkünfte der abtei 
in folgenden ortschaften:

1.1. H o f f e l d  (8 km w. adenau): 1 mansus erhielt hier St. maximin 
975 durch den precarievertrag mit dem trierer archidiakon Wicfrid.2079 
im urbar um 1200 gehörten zu den barweiler Gütern ein Viertel salischen 
landes am ort.2080 als lehen ausgegeben hatte die abtei damals zwei Drittel 
des zehnten und 8 mansen an die Herren von manderscheid sowie weitere 
lehen an zwei ministeriale.2081 an dieser besitzverteilung änderte sich bis 
1802 nur wenig. Die eigengüter des Klosters blieben gering im Vergleich zu 
ihren lehen.2082 um 1770 gehörte St. maximin ein Drittel der zehnten mit 
jährlich 9 maltern Korn, 9 maltern Hafer, 16 Körben Kartoffeln und 2 rtl., 
während die beiden anderen Drittel noch immer in Händen der inhaber der 
Herrschaft manderscheid waren.2083

1.2. m ü s c h  (7 km w. adenau): ebenfalls durch die precarie 975 mit dem 
trierer archidiakon Wicfrid erwarb hier St. maximin 16 mansen,2084 von denen 
sich im urbar um 1200 keine Spuren mehr finden. in ihm wurde lediglich 
die den Herren von manderscheid als lehen gegebene mühle erwähnt,2085 
deren Gefälle an das Kloster abt Heinrich iV. 1263 zwar für sein anniversar 
bestimmte,2086 die jedoch weiterhin lehensgut blieb. nach belehnungen der 
Herren von rodesberg 1459, der Herren von zwibel 1520 und von Fische-
nich 1542 gelangte sie 1597 an die Herren von orsbeck, bei denen sie bis zu 
deren aussterben 1711 verblieb.2087 Danach zog die abtei diese Frucht- und 
Ölmühle als erledigtes mannlehen ein und verpachtete sie gegen jährlich 15 
beziehungsweise 20 rtl. Die französische Domänenverwaltung veräußerte 
sie 1803 für 1900 Francs.2088

2077 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1441 f., und nr. 2110, S. 76.
2078 Stabitr Hs 1644/372, S. 600; lHaKo best. 211 nr. 2496 und best. 256 nr. 9831.
2079 mub 1 nr. 245.
2080 nolden, urbar, S. 51 und S. 117.
2081 nolden, urbar, S. 151 f.
2082 Stabitr Hs 1644/386, S. 513–615.
2083 lHaKo best. 211 nr. 2616.
2084 mub 1 nr. 245.
2085 nolden, urbar, S. 151.
2086 Wampach 3 nr. 430.
2087 lHaKo best. 211 nr. 2841.
2088 Schieder, Säkularisation und mediatisierung 1, nr. 2638.
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1.3. n o h n  (3 km sö. üxheim): erwähnt wurden im urbar um 1200 bei 
den barweiler lehen zwei Drittel des zehnten zu nohn, die die Herren 
von manderscheid innehatten2089 und deren komplizierte aufsplitterung im 
Spätmittelalter und in der neuzeit hier nicht verfolgt werden kann. Dagegen 
fehlen im urbar Hinweise zu dem der abtei ebenfalls lehensrührigen Hof 
zu nohn. lehensinhaber waren seit 1455 die Herren von Heyer, die 1601 
ausstarben, worauf der Hof an die abtei zurückfiel und seitdem verpachtet 
war.2090 auch um 1790 gehörte St. maximin noch ein Drittel des zehnten zu 
nohn und erhielt hieraus jährlich 8½ malter Spelz und 8½ malter Hafer.2091

1.4. p o m s t e r  (7 km sw. adenau): Hier kannte das urbar um 1200 eben-
falls keinen eigenbesitz der abtei, sondern nur noch lehen, nämlich von 
1 mansus an einen ministerialen und von jeweils einem Drittel des zehnten 
an zwei weitere.2092 Seit dem 15. Jahrhundert ist als weiteres abteilehen ein 
Klosterhof nachzuweisen, den die Herren von neumagen, dann die Kessel 
von nürburg und seit 1490 ein zweig der Herren von Daun innehatten. 
Dieser starb um 1701 aus, worauf der Hof an St. maximin zurückfiel und 
gegen jährlich 3 malter Korn verpachtet wurde. Weitere lehen des Klosters 
waren die sehr zersplitterten zehnten, deren teile die Herren von nech-
tersheim, Dollendorf, orsbeck, rodesberg und Scheleberg innehatten.2093 
Wie um 1200 besaß St. maximin noch um 1770 ein Drittel des zehnten mit 
einem jährlichen ertrag von 15 maltern Korn und 16 maltern Hafer.2094 eine 
weitere lehensgruppe schließlich bestand aus ländereien zu pomster mit 
liegenschaften auch zu Hondelingen, buren, leimbach und Flesten.

2. ü x h e i m  (9 km n. barweiler): laut den maximiner traditionen, die 
auch als rückvermerk des 15. Jahrhunderts auf der auf 970 datierten Fäl-
schung des 13. Jahrhunderts2095 über die Schenkung der pfarrei üxheim durch 
Graf Heinrich festgehalten wurden,2096 habe Kaiser ludwig der Fromme 

2089 nolden, urbar, S. 151.
2090 Stabitr Hs 1644/386, S. 419–467.
2091 lHaKo best. 256 nr. 7716.
2092 nolden, urbar, S. 151 f.
2093 nechtersheim: lHaKo best. 211 nr. 1017; Dollendorf: best. 211 nr. 821, 

nr. 930 und nr. 1916; orsbeck: best. 211 nr. 1250, nr. 1507 und nr. 1573; ro-
desberg: best. 211 nr. 1849, nr. 1858 und nr. 1878; Scheleberg: best. 211 nr. 922 
und nr. 2112, fol. 74r–74v.

2094 lHaKo best. 211 nr. 2616.
2095 Siehe barweiler (§ 33.2.4.1.).
2096 mub 1 nr. 233.
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üxheim der abtei geschenkt.2097 ihnen ist sicherlich wenig Gewicht beizu-
messen, angesichts des geringen alters der memoria dieses Kaisers in der 
abtei. laut seiner frühesten erwähnung im ältesten necrolog der abtei um 
1110/1120 habe er ihr viele Wohltaten erwiesen, wie in der nachtragsschicht 
des Schreibers H7 unter einer falschen tagesangabe (9. april statt 20. Juni) 
bemerkt wurde.2098 Doch besaß hier das Kloster schon vor 845 Güter, als zu 
münstereifel in der Kirche der hll. crysanthus und Daria die zur Familia 
des hl. maximin zu üxheim gehörende bertrada von ihrer lähmung geheilt 
wurde.2099 Vor 975 gehörte auch die pfarrei dem Kloster, die es damals dem 
trierer archidiakon Wicfrid zur lebenslänglichen nutzung überließ.2100 über 
die weitere entwicklung des Klosterbesitzes lassen sich aus den zahlreichen 
nennungen üxheims in den Fälschungen von 962 bis 10662101 keine gesicherten 
Schlüsse ziehen. zuverlässige angaben enthält erst das urbar um 1200, das 
unmissverständlich klarlegt, dass es die pfarrei üxheim im Kölner erzstift 
war, deren Kollaturrechte St. maximin besaß,2102 die Güter im ort jedoch 
im zusammenhang mit dem barweiler besitz aufzählt.2103 zu üxheim selbst 
dürfte St. maximin damals noch 11 morgen eigenland, 1 Wiese und 2 Höfe 
besessen haben, während die lage von 30 weiteren mansen, des Herrenhofs 
und des salischen Gutes unsicher sind. Danach jedoch lassen sich keine lie-
genschaften der abtei mehr nachweisen. Diese könnten bald nach 1200 in 
den besitz der Herren von nürburg als deren Vögte übergegangen sein.2104

Hingegen verblieben der abtei bis zu ihrer aufhebung ihre rechte und 
einkünfte in der pfarrei üxheim, die ihr schon papst innozenz ii. 1140 be-
stätigt hatte,2105 nämlich das Kollationsrecht und gegen die übernahme der 
Kirchenbaukosten zwei Drittel des großen und der gesamte kleine zehnt.2106 
als eine der wohlhabendsten pfarreien in der region war dieser besitz frei-

2097 Hierzu Wisplinghoff, untersuchungen, S. 67.
2098 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 93.
2099 ex translatione SS. chrysanti et Dariae, hg. von oswald Holder-egger, in: 

mGH SS 15,1, S. 374–376, hier S. 375.
2100 mub 1 nr. 245.
2101 zusammenstellung bei Wisplinghoff, untersuchungen, S. 124, in der jedoch 

das auch phonetisch zu trennende ixheim bei zweibrücken enthalten ist, vgl. 
pöhlmann, Das Kloster St. maximin, S. 33–35.

2102 nolden, urbar, S. 21 und S. 87.
2103 nolden, urbar, S. 51, S. 67 und S. 116 f.
2104 bader, Geschichte der Grafen von are, S. 130 f.
2105 mub 1 nr. 516.
2106 mub 3 nr. 774 und Grimm, Weisthümer 2, S. 618.
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lich vom 13. bis zum 17. Jahrhundert durch die benachbarten adelsfamilien 
mehrmals gefährdet, und das gelegentlich heftig umstrittene Kollaturrecht 
auf das ertragreiche pfarramt verwickelte die abtei in langwierige auseinan-
dersetzungen, die hier nur gestreift werden können. aus den umfangreichen 
zeugenaussagen während des Verfahrens 1243, ob sich die Vogtei der Her-
ren von nürburg auch auf die pfarrei erstrecke, ergab sich, dass die pfarrei 
seit Generationen mit angehörigen dieser Familie besetzt gewesen war, 
die jedoch immer vom abt präsentiert wurden.2107 Danach ließen die äbte 
Heinrich iii. und iV. die pfarrei für über 30 Jahre durch einen angehörigen 
beziehungsweise einen Verwandten ihrer Familien verwalten, bis St. maximin 
schließlich 1281/1283 wegen einer strittigen neubesetzung ein Verfahren vor 
der Kurie führen musste.2108 auch die für das 14. und frühe 15. Jahrhundert 
überlieferten pfarrer von üxheim stammten aus adelsfamilien der region 
(von blankenheim, von Kerpen, von Hersdorf), wobei 1331 abt Dietrich ii. 
seinen eigenen bruder Wilhelm von braunshorn zum pfarrer präsentierte.2109 
als 1443 der üxheimer pfarrer gegen eine Jahresrente von 60 oberländischen 
fl. auf sein amt verzichtete, erhielt die abtei vom Kölner erzbischof Dietrich 
das recht, dort künftig einen ihrer mönche zum pfarrer einzusetzen, was sie 
sogleich wahrnahm.2110 Hierdurch war die pfarrei jedoch nicht in die abtei 
inkorporiert, wie gelegentlich gesagt und 1607 auch von der abtei behaup-
tet wurde.2111 Die folgenden pfarrer waren mehrmals Kanoniker in anderen 
Kirchen (St. Simeon/trier, St. Kassius/bonn, St. paulin/trier), bis um 1570 
die Herren von manderscheid-blankenheim in üxheim reformierte prediger 
einsetzten. als 1595 Graf philipp von der mark die region rekatholisierte, 
ernannte papst clemens Viii. rudolf esch, einen am collegium Germani-
cum ausgebildeten Kölner Kleriker und Kanoniker von münstereifel, zum 
pfarrer, der auch die zustimmung des maximiner abtes reiner erhielt, seine 
rechte jedoch in einer sich bis 1606 hinziehenden prozesskette gegen die 

2107 mub 3 nr. 773.
2108 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 216v–217v; hierzu auch aloys Schmidt, Quel-

len zur Geschichte des St. Kastorstifts in Koblenz. urkunden und regesten 857–
1400 1: 857–1334 (publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskun-
de 53), Köln 1953, nr. 261, und Holbach, Stiftsgeistlichkeit 1, S. 234.

2109 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1233–1239.
2110 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 237 f., und nr. 2114, fol. 214v–215r. Die Kon-

ventszugehörigkeit des neuen pfarrers ergibt sich aus den urkunden nikolaus 
von Kues 1449 und 1452 in best. 211 nr. 598 und nr. 608, siehe § 37.5. priester-
mönche 1350–1802: Heinrich Greve.

2111 lHaKo best. 2 nr. 3846.
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ansprüche des trierer chorbischofs und archidiakons philipp Hausmann 
von namedy behaupten musste.2112 Hausmann, den die Kurie im Dezember 
1623 zum maximiner abt providieren und der danach zu den erbittertsten 
Gegnern des abtes agritius zählen sollte, hatte nämlich um 1585 von abt 
reiner die pfarrei üxheim erhalten, sie aber resigniert, als er sich gegen die 
reformierten prediger nicht hatte durchsetzen können. Schließlich gab abt 
reiner 1606 die pfarrei seinem mitmönch, dem langjährigen administrator 
der abtei St. nabor, nikolaus novillanius,2113 und, als dieser die Widerstände 
gegen seine person nicht beseitigen konnte,2114 im april 1608 dem maximiner 
Konventual Gerlach von Saarburg.2115 Doch bestellte die abtei danach wieder 
Weltpriester,2116 da ihr schon 1610 der päpstliche nuntius attilius die beset-
zung der pfarrei mit einem mönch untersagt hatte, wenn dieser sein amt 
nur durch einen Vizekuraten wahrnehmen könne.2117 offensichtlich stieß die 
besetzung der pfarrei durch einen mönch später auch im Kölner Weltklerus 
auf ablehnung, der 1743 verhinderte, dass abt Willibrord i. Schaeffer seinem 
Konventualen basinus Hetzrodt die pfarrei verleihen konnte.2118

3. l e s s e n i c h  (7 km sw. euskirchen): besitz und mit ihm die Kirche 
zu lessenich führten die St. maximiner traditionen auf die Schenkung 
eines Grafen Giselbert von luxemburg zurück,2119 der allgemein mit dem 
1056/1059 verstorbenen Klostervogt Graf Giselbert von luxemburg gleich-
gesetzt wird.2120 Doch scheint fraglich, ob bei einem so späten übergang der 
lessenicher Güter an St. maximin, um 1110/1120 der Fälscher die unge-
schicklichkeit begangen hätte, den besitz von lessenich bereits in den auf die 

2112 lHaKo best 211 nr. 1349 und nr. 1350, ferner nr. 2119, S. 1301 f., und best. 2 
nr. 3846.

2113 lHaKo best. 56 nr. 1103, S. 207, und best. 211 nr. 1369; zu ihm: § 36.2.3. Sub-
prioren: nikolaus novillanius.

2114 lHaKo best. 2 nr. 2854.
2115 Stabitr Hs 1644/372, S. 716; zu ihm § 36.2.3. Subprioren: Gerlach von Saarburg.
2116 präsentationen in Stabitr Hs 1644/372, S. 721 f.
2117 Stabitr Hs 1644/372, S. 717–719.
2118 torsy, regularklerus 1, S. 190, siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802: basinus 

Hetzrodt.
2119 So das älteste necrolog, roberg, Das älteste „necrolog“, S. 123, sowie n5 und 

n6: 14. august.
2120 Wampach 1 nr. 281, der als Schenkung allerdings nicht lessenich, sondern le-

chenich annahm und hierin von Wisplinghoff, untersuchungen, S. 79, korri-
giert wurde, vgl. auch Klaus Krüger, zur Siedlungsgeschichte lessenichs. liez-
niha war nicht der anfang. auf urkunden der trierer abtei St. maximin erstmals 
erwähnt, in: Jahrbuch für den Kreis euskirchen (1989), S. 42–56, hier S. 42.
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namen Heinrichs ii. angeblich 1023 und Heinrichs iii. angeblich 1044 und 
1051 ausgestellten Fälschungen sowie in der unechten bulle papst leos ix. 
angeblich aus dem Jahr 1051 zu erwähnen.2121 als Stifter ist deshalb auch 
der nach 972 verstorbene Graf Giselbert, bruder des Grafen Siegfried von 
luxemburg, in betracht zu ziehen.2122 Die Hintergründe, die Kaiser Hein-
rich V. 1107 mit der angeblichen restitution der St. maximin durch Herzog 
Heinrich von limburg entzogenen lessenicher Güter verbunden haben 
soll,2123 bleiben unsicher.2124 Vermutlich waren die Klostergüter zu lessenich 
einschließlich ihrer Hörigen, die 1169 Gottfried von zievel gegen eine von 
ihm seit einigen Jahren unterlassene zahlung von der abtei zu lehen trug, 
nicht allzu umfangreich, wie sich aus dem Kontext des Schiedsspruchs des 
trierer erzbischofs ergibt.2125 Danach gingen dem Kloster die lehensgüter 
endgültig verloren, während seine 1140 erwähnten2126 und 1169 erfolgreich 
verteidigten patronatsrechte ihm zunächst erhalten blieben.2127 1237 musste 
sich St. maximin jedoch mit den Grafen von Daun auf die alternierung des 
Kollaturrechts verständigen.2128 Vor 1316 traten die Grafen dieses als lehen 
der abtei ausgeübte recht, jede zweite präsentation des pfarrers im einver-
nehmen mit St. maximin selbst vorzunehmen, den Herren von zievel ab,2129 
von denen es später an die Grafen von manderscheid-blankenheim überging. 
laut den überlieferungen erfolgte unter abt thomas (1503–1514) die letzte 
präsentation des pfarrers von lessenich durch St. maximin.2130

4. K ö l n : Die abtei besaß 1386 in der Stadt Köln auf dem alten Holz-
markt in richtung des rheins ein Haus mit einem Garten, dessen erwerb 
unbekannt ist und das sie gegen jährlich 12 fl. verpachtet hatte.2131 Schon 1393 
verkaufte sie es um 400 fl. der abtei Siegburg.2132

2121 1023: mGH D H ii nr. 500 und nr. 502; 1044 und 1051: mGH D H iii nr. 262 
und nr. 391; 1051: mub 1 nr. 333.

2122 zu ihm: Wampach 1 nr. 173.
2123 mGH D H V nr. 17 und Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3014.
2124 Kölzer, ein Fälscher bei der arbeit, S. 161–173.
2125 mub 2 nr. 2.
2126 mub 1 nr. 516.
2127 Siehe nolden, urbar, S. 87.
2128 mub 3 nr. 595.
2129 lHaKo best. 211 nr. 284.
2130 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 489 f.
2131 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 85.
2132 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 24; siehe auch Wisplinghoff, urkunden und 

Quellen Siegburg 1, nr. 556, nr. 558, nr. 564–566, nr. 575 und nr. 583–584.
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2.5. lothringen

Verglichen mit dem Klosterbesitz in den bisher beschriebenen regionen ist 
die zusammenstellung über die lothringischen abteigüter weitaus fragmen-
tarisch und beschränkt sich im Wesentlichen auf die zu Koblenz und trier 
vorhandenen überlieferungen. Für eine genauere maximiner Gütergeschichte 
in jener region bedürfte es sicherlich umfassender Studien im Departemen-
talarchiv zu metz und in anderen lothringischen archiven.

2.5.1. bei montmédy

Die Herkunft dieser Güter ist gänzlich unbekannt. Die Vermutung theo 
raachs von Schenkungen der Widonen bald nach 700 an die Klöster mett-
lach und St. maximin infolge der späteren nachbarschaft der Güter beider 
abteien in der region2133 scheint wenig begründet. es fällt auf, dass sämt-
liche maximiner Güter bei montmédy erst sehr spät erwähnt und weder 
in den zahlreichen Fälschungen noch in der besitzbestätigung des papstes 
innozenz ii. 1140 genannt werden.2134 Das früheste zeugnis für den besitz 
der pfarreien Flassigny, Jametz und Villecloye seitens der abtei bildet das 
pfarreiverzeichnis im urbar um 12002135 sowie für das bestehen von Villi-
kationen des Klosters zu Han, Jametz und Signy die jüngste Fassung dieses 
urbars. Dadurch könnte der eindruck entstehen, dass die Güter und rechte 
erst zwischen 1140 und 1220 an St. maximin gelangt sind, wofür jedoch 
lothringische überlieferungen fehlen.

Die Gewinne des Klosters aus den Gütern, seit dem 13. Jahrhundert zumeist 
nur anteile an den zehnterträgen der vier pfarreien, deren patronatsrechte 
St. maximin besaß, waren recht bescheiden. einer effektiveren nutzung 
standen ihre große räumliche Distanz zur abtei und ihre isoliertheit in der 
region im Wege. einen ausweg suchte St. maximin offenbar 1507 durch einen 
zunächst auf drei Jahre befristeten tauschvertrag mit dem priorat useldange 
(usseldingen, 20 km nw. luxemburg) der abtei molesme, wodurch St. maxi-
min gegen die einkünfte des priorats ihm seine erträge aus seinem besitz bei 
montmédy abtrat,2136 der jedoch eine kurze episode blieb. begründet wurde 

2133 raach, Kloster mettlach, S. 70 und S. 97.
2134 mub 1 nr. 516.
2135 nolden, urbar, S. 21 und S. 87.
2136 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 607 f.
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er mit der Sprachunkenntnis beider partner in ihren jeweiligen Herrschaften, 
was sie zum einzug ihrer einkünfte durch weltliche personen und dadurch 
zu geringen erlösen für ihre Klöster aus ihnen veranlasst habe. 

1. b r e u x  (brues, 7 km nö. montmédy): patronatsrechte der abtei über 
die pfarrkirche zu breux erwähnt die pfarreiliste im urbar um 1200 noch 
nicht. Sie bestanden jedoch 1246, als der trierer elekt arnold St. maximin die 
inkorporation der Kirche in das St. elisabethhospital gestattete,2137 nachdem 
1245 Hraban von breux auf seine eigentumsrechte an ihr verzichtet hatte,2138 
was 1254 der päpstliche Kardinallegat bestätigte.2139 Damals besaß die abtei 
auch ländereien am ort, die sie ebenfalls dem Hospital schenkte2140 und 
die danach nicht mehr erwähnt wurden. noch im 13. Jahrhundert musste 
das Hospital seine rechte an der pfarrei in mehreren Verfahren gegen den 
umliegenden adel verteidigen2141 sowie sich mit dem von ihm bestellten 
Vizekuraten wegen dessen einkünften und mit den pfarrangehörigen wegen 
der Kirchenbaukosten auseinandersetzen.2142 ende des 13. Jahrhunderts war 
bereits die Hälfte der zehnten als lehen verausgabt2143 und 1570 standen den 
adeligen lehensinhabern fünf neuntel der Gesamtzehnten zu, während sich 
St. maximin und der Vizekurat in die restlichen vier neuntel teilen mussten.2144 
Hierdurch erhielt St. maximin ende des 18. Jahrhunderts jährlich 175 livres, 
hatte jedoch die Kirchenreparaturen zu bestreiten.2145 Das Kollaturrecht des 
Hospitals beziehungsweise der abtei ist zwar nicht häufig, aber durchgehend 
bis ins 18. Jahrhundert bezeugt.2146

2. F l a s s i g n y  (8 km sö. montmédy): Die im pfarreiverzeichnis des ur-
bars um 1200 erstmals als maximiner besitz erwähnte pfarrkirche2147 wurde 
1256 dem St. elisabethhospital übergeben.2148 Dieses übertrug vor 1270 seine 

2137 lHaKo best, 211 nr. 2119, S. 93 f.
2138 mrr 3 nr. 451.
2139 lHaKo best. 211 nr. 2116, S. 53.
2140 mub 3 nr. 1376.
2141 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 1, ferner Wampach 4 nr. 523 und nr. 558 sowie 5 

nr. 50.
2142 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 2, und Wampach 5 nr. 188.
2143 Wampach 5 nr. 50.
2144 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 154.
2145 lHaKo best. 1c nr. 9302 und nr. 9843.
2146 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 107–110 und 1441 f.; nr. 2120, S. 72; nr. 1323; 

Kaiser, Das archidiakonat longuyon 1, S. 176–178.
2147 nolden, urbar, S. 21 und S. 87.
2148 mub 3 nr. 1376.



§ 33. liste der Klostergüter, Kirchen und zehnten 985

einkünfte am ort und überhaupt in der region um montmédy dem Scho-
laster eberhard von St. Simeon/trier2149 und verkaufte 1284 ein Drittel des 
zehnten.2150 Später scheint es diesen zehntanteil zurückerlangt zu haben, denn 
1492 war St. maximin wieder im besitz des ganzen zehnten, von dem ein 
Drittel dem Vizekuraten am ort zustand.2151 Der anteil der abtei war 1765 
gegen jährlich 50 livres verpachtet.2152 Das Kollationsrecht des maximiner 
abtes ist nur gelegentlich bezeugt.2153

3. H a n - l e s - J u v i g n y  (5 km sw. montmédy): Die jüngste Fassung 
des urbars um 1200 erwähnte auch hier erstmals eine Villikation der abtei 
mit 3 parzellen Herrenland und 8 mansen,2154 die abt Heinrich 1256 wie den 
anderen Klosterbesitz um montmédy dem elisabethhospital übertrug.2155 als 
Klosterbesitz wurde sie vermutlich jedoch schon 1140 in der besitzbestäti-
gung innozenz’ ii. genannt.2156 Die Vogtei über die Güter hatten die Grafen 
von luxemburg, die ihre einkünfte hieraus 1314 dem ortsadel von Jametz 
abtraten.2157 letztmalig erwähnt wurde der Hospitalbesitz am ort 1431, als 
ein benachbarter adliger ihre einkünfte und die der benachbarten Kloster-
güter an sich zu bringen suchte.2158

4. J a m e t z  (10 km s. montmédy): Das urbar um 1200 nannte die 
abtei sowohl als Kollator der pfarrkirche von Jametz wie als besitzerin 
einer Villikation am ort mit 3 parzellen, Herrenland, 4 mansen mit jeweils 
64 morgen und 1 Wiese.2159 Wie die umliegenden Klostergüter fielen um 1256 
die pfarrei und der besitz an das elisabethhospital.2160 Die Güter am ort 
übergab 1291 das Hospital dem ortsadel von Jametz gegen eine jährliche 
abgabe von 7 maltern, halb Korn und halb Hafer,2161 der sie vom Grafen 

2149 lHaKo best. 700,72 nr. 3, S. 151 f.
2150 Wampach 5 nr. 114.
2151 lHaKo best. 211 nr. 755.
2152 lHaKo best. 1c nr. 9843.
2153 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1441 f.
2154 nolden, urbar, S. 142.
2155 mub 3 nr. 1376.
2156 mub 1 nr. 516: im erzstift trier: Ham cum appendiciis suis, das Giessmann, 

besitzungen, S. 111, wohl zu unrecht mit dem im bistum metz bei Diedenhofen 
gelegenen Ham identifiziert hat.

2157 Würth-paquet, table chronologique 18, S. 37.
2158 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 224.
2159 nolden, urbar, S. 21, S. 87 und S. 143.
2160 mub 3 nr. 1378.
2161 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 2 und S. 43; Wampach 5 nr. 412.
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von luxemburg als maximiner Vogt zu lehen nahm2162 und der auch 1404 
seine Verpflichtung gegenüber dem Hospital nochmals anerkannte.2163 Wie 
zu Han wurden auch zu Jametz die Hospitaleinkünfte zum letzten mal 1431 
bei der bestellung eines prokurators für das anstehende Gerichtsverfahren 
gegen den umliegenden adel erwähnt.2164 laut aussagen bei der Visitation 
von 16242165 soll die Kirche von Jametz 1174 zunächst in die abtei Juvigny 
inkorporiert worden sein, bevor um 1200 St. maximin das Kollationsrecht 
über sie erhielt. obwohl die Visitation von 1570 die maximiner rechte noch 
erwähnte,2166 sind Kollationen der äbte oder zehnteinkünfte des Klosters 
aus der pfarrei nicht bekannt.

5. S i g n y  (-montlibert, 15 km nw. montmédy): in der jüngsten Fassung 
des urbars um 1200 besaß die abtei hier eine Villikation mit 2 parzellen, 
4½ morgen eigenland und 7 mansen (28 Quartaria) sowie das Gut Frémér-
ville, genannt Sciueremunt.2167 Diese liegenschaften wurden lediglich um 
1270 nochmals unter den Hospitalsgütern erwähnt,2168 während die in den 
pfarreiverzeichnissen um 1140 und im urbar um 1200 noch nicht genannten 
rechte an der pfarrei seit dem 13. Jahrhundert den eigentlichen maximiner 
besitz zu Signy bildeten. ursprünglicher besitzer des Kirchenpatronats war 
das priorat Signy der abtei St. ouen zu rouen, danach das priorat Vaux.2169 
Wie es an die abtei St. maximin und danach an dessen Hospital gelangte, ist 
unklar. Schon um 1270 praktizierte das Hospital die später festgeschriebene 
aufteilung der Kirchenzehnten zwischen sich und dem ortspfarrer.2170 ebenso 
wurde in den prozessen zwischen 1278 und 1287 gegen die von der abtei 
St. ouen und dem priorat Vaux präsentierten pfarrkandidaten mehrmals 
betont, dass St. maximin schon seit längerer zeit der rechtmäßige patron der 
Kirche sei, die auf dem Grund der abtei stehe.2171 trotzdem verwickelte der 
pfarreibesitz das Hospital von 1278 bis 1294 in eine Kette von Verfahren vor 
geistlichen und weltlichen Gerichten, zu denen sich eine Vielzahl schriftlicher 

2162 Wampach 5 nr. 417.
2163 lHaKo best. 211 nr. 518.
2164 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 224.
2165 Kaiser, Das archidiakonat longuyon 1, S. 195 f.
2166 Heydinger, archidiaconatus tituli s. agathes, S. 158.
2167 nolden, urbar, S. 142.
2168 lHaKo best. 211 nr. 2122.
2169 müller, Die wallonischen Dekanate, S. 102 f.
2170 lHaKo best. 211 nr. 2122.
2171 So Wampach 4 nr. 461 und nr. 489, Wampach 5 nr. 8 sowie lHaKo best. 211 

nr. 2118, S. 310 f.
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überlieferungen erhalten hat.2172 Hierbei ging es um die zehntrechte des 
Hospitals, nachdem der ortspfarrer von Signy seine anteile ohne dessen 
zustimmung verkauft hatte, um dessen Kollations- und präsentationsrechte 
und um die vom adel einbehaltenen zehntanteile. Durch die präsentation 
eines angehörigen der Herren von montmédy scheint um 1288 das Hospital 
schließlich in eine Fehde mit dem ortsadel von Signy geraten zu sein, der 
die pfarrei und ihre zehnten selbst beanspruchte. Doch konnte es schließlich 
neben dem Kollationsrecht auch seinen anspruch auf die Hälfte der zehnt-
einnahmen behaupten, während die andere Hälfte an den ortspfarrer fiel. im 
15. und 16. Jahrhundert, als St. maximin seinen anteil mehrmals verpachtet 
oder verpfändet hatte,2173 finden sich häufiger präsentationen der pfarrer 
durch die äbte,2174 daneben auch durch Kaiser Karl V.2175 und durch papst 
Gregor xiii.2176 Die Höhe der an die abtei fallenden jährlichen zehntein-
künfte wurden 1793/1794 auf 370 livres berechnet.2177

6. V i l l é c l o y e  (2 km ö. montmédy): laut dem urbar um 1200 hatte 
St. maximin zu Villécloye keinen Grundbesitz, sondern nur die hier erstmals 
erwähnten patronatsrechte über die pfarrei,2178 deren alter ebenso ungewiss 
ist wie die in den benachbarten pfarreien2179 und die 1256 ebenfalls an das 
St. elisabethhospital fielen.2180 ursprünglich hatte das Hospital dadurch auch 
zwei Drittel der Kirchenzehnten erhalten, die es jedoch vor 1270 dem ein-
heimischen adel gegen einen jährlichen, am 30. november (andreas) fälligen 
zins von 18 Schillingen turnosen überlassen hatte.2181 Da dessen leistung 
offensichtlich bald schon eingestellt wurde, hatte die abtei seitdem am ort 

2172 Vor allem bei Wampach 4 und 5, daneben in lHaKo best. 211 nr. 2117–2119 
und Staarchtr best. WW nr. 41.

2173 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 16 f.; Heydinger, archidiaconatus tituli s. aga-
thes, S. 165.

2174 rep. Germ. 4,2 Sp. 1922 und rep. Germ. 6 nr. 3291, ferner lHaKo best. 211 
nr. 1078 und nr. 2119, S. 1073–1075.

2175 lHaKo best. 211 nr. 1083.
2176 Staarchtr best. WW nr. 51 und lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1069–1090.
2177 lHaKo best. 1c nr. 9302.
2178 nolden, urbar, S. 21 und S. 87.
2179 anders müller, Die wallonischen Dekanate, S. 127 f.
2180 mub 3 nr. 1376.
2181 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 42.



6. besitz988

keine einkünfte mehr. ihr verblieb nur das Kollationsrecht bei der pfarrei, 
das sie bis 1628 häufig ausübte.2182 Spätere Kollaturen sind nicht bekannt.

2.5.2. bei Diedenhofen

1. D i e d e n h o f e n  (thionville, 23 km n. metz): Die einkünfte und 
rechte der abtei zu Diedenhofen rührten aus der Schenkung einer Kapelle 
und von 2 mansen land durch König Heinrich i. 930.2183 aus der bestätigung 
dieser zuwendung 940 durch otto i. wird ersichtlich,2184 dass es sich hierbei 
um die nach dem aachener Vorbild errichtete pfalzkapelle gehandelt hat,2185 
die jedoch 939 beim Feldzug ottos in lothringen zerstört wurde.2186 Die 
Gründe, die Heinrich i. bewogen haben mögen, mit der Kapelle zugleich 
auch die von den Karolingern bis zur reichsteilung von 843 häufiger be-
suchte Königspfalz aufzugeben, dürften in ihrer nunmehrigen randlage im 
ostreich zu suchen sein. Da 930 St. maximin noch unter dem laienabbatiat 
des lothringerherzogs Giselbert stand und die Kapelle wohl schon mit ei-
nem größeren zehntbezirk ausgestattet war, bleibt unsicher, ob Heinrich i. 
lediglich Giselbert belohnen wollte oder ob der Schenkung bereits ein kir-
chenpolitisches Konzept zugrunde lag, das erst unter otto i. zum tragen 
kam. neben den zehntrechten könnte die Kapelle schon damals mit den 
markt-, zoll- und Gerichtsrechten ausgestattet gewesen sein, die St. maximin 
hier im Spätmittelalter geltend machte. Vermutlich waren diese rechte nicht 
annexe des königlichen Fiskus zu Diedenhofen, der noch im 10. Jahrhundert 
an die Grafen von luxemburg gefallen war,2187 die deshalb auch die Vogtei 
über die Klostergüter am ort ausübten. in dieser Funktion stellte 1184 der 
luxemburger Graf die maximiner zehntrechte zu Diedenhofen wieder her, 
die die Herren von cattenom der abtei als angebliche lehen zu entziehen 
versucht hatten.2188

2182 lHaKo best. 211 nr. 2496 (archivrepertorium), nr. 2101, S. 310, nr. 693 und 
nr. 2119, S. 1441 f., sowie nr. 1958; ferner Heydinger, archidiaconatus tituli 
s. agathes, S. 169, und Kaiser, Das archidiakonat longuyon 1, S. 198 f.

2183 mGH D H i nr. 24.
2184 mGH D o i nr. 31.
2185 Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 137.
2186 renn, Das erste luxemburger Grafenhaus, S. 29.
2187 michel parisse, Diedenhofen, in: lexikon des mittelalters 3 (2000), Sp. 997 f.
2188 mub 2 nr. 69.
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laut der Güterbestätigung des papstes innozenz ii. 1140 und in der jüngs-
ten Fassung des urbars um 1200 besaß die abtei im 12. Jahrhundert am ort 
neben dem Kirchenpatronat mit zwei Dritteln der zehnten, deren bestandteile 
im urbar ausführlich genannt wurden, 5 mansen, darunter möglicherweise 
die späteren Weingüter des Klosters am Guntringer berg.2189 Wohl infolge 
seiner Stellung in Diedenhofen als Grundgerichtsherr bei der besetzung 
des Gerichts und seiner marktrechte2190 blieben die Klostereinkünfte in der 
Hand des abtes. im unterschied zu anderen lothringischen Klostergütern 
wurden sie also nicht dem elisabethhospital gegeben, dienten jedoch von 
1416 bis 1428 zur abfindung des früheren maximiner Hospitalars nikolaus 
von eppelborn.2191 Die Schöffen des Diedenhofener Gerichts wurden zwar 
vom Herzog von luxemburg ernannt, jedoch auf die abtei vereidigt. ebenso 
geboten am Vorabend des auf den 14. September (exaltatio crucis) festge-
setzten Jahrmarkts am ort die Schöffen Friede von wegen des guden Hern 
sant Maximin als eyns Lehnshern2192 und die auf diesem Jahrmarkt erhobenen 
Kauf- und Verkaufszölle standen ausschließlich dem abt zu, der sie durch 
seinen Schultheißen einziehen ließ.2193 Diese Vorrechte der abtei dürften im 
frühen 17. Jahrhundert erloschen sein und wurden nach der einverleibung 
Diedenhofens in das französische Königreich 1659 nicht mehr erwähnt.

Die für die abtei einträglichste einnahmequelle bildeten jedoch die aus 
der pfalzkapelle abgeleiteten Kollatur- und zehntrechte der zur Diözese 
metz gehörenden pfarrei. Sie sind 1140 belegt sowie im urbar um 1200,2194 
das der abtei zwei Drittel des zehnten zuwies. ihre jährlichen erträge 
wurden um 1401 auf 201 fl. taxiert.2195 im 14. und frühen 15. Jahrhundert 
ist die präsentation des pfarrers durch den abt häufig erwähnt.2196 um 1456 
erbat der Kardinal nikolaus von Kues von der Kurie die pfarrei für seinen 

2189 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 144 f.
2190 Hierzu um 1484 Stabitr Hs 1641/389, fol. 82.
2191 Stabitr Hs 1626, S. 1114, und lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 218, siehe auch 

§ 36.4. Hospitalare: nikolaus von eppelborn.
2192 lHaKo best. 211 nr. 2661 und Grimm, Weisthümer 2, S. 238 f.
2193 überlieferungen in lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 71; nr. 2661 und nr. 2110, 

S. 461–465.
2194 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 21 und S. 87.
2195 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 122.
2196 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 19, S. 41, S. 122 und S. 128–130; ferner nr. 2119, 

S. 393–395 und S. 1441 f., sowie Sauerland, urkunden und regesten 7, nr. 225, 
und rep. Germ. 2,1 Sp. 343 und Sp. 484.
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neffen Simon von Wehlen.2197 Dies wiederholte sich 1462 bei der besetzung 
durch den Kanoniker von St. Simeon, tilman Schupinck von ahrweiler,2198 
und danach durch den mainzer Kanoniker Heinrich von Sötern.2199 Die in-
korporation der reichen pfarrei im mai 1473 in die abtei St. maximin durch 
papst Sixtus iV.2200 stürzte das Kloster in eine heftige, bis nach 1480 währende 
auseinandersetzung mit dem trierer erzbischof Johann von baden. Johann 
wollte die pfarreizehnten seiner neugegründeten trierer universität zuwen-
den und hatte hierfür zeitweilig auch die unterstützung der Kurie gefunden, 
die hiervon jedoch wieder abrückte.2201 mit der inkorporation waren auch 
auseinandersetzungen mit dem metzer ordinarius verbunden, dem die abtei 
1475 neben den für eine pfarrei üblichen abgaben auch 1 mark Silber bei 
jeder neubesetzung versprechen musste,2202 vor allem jedoch mit den bür-
gern von Diedenhofen. Diese waren mit den zehnten seit vielen Jahren im 
rückstand, was sie mit der nachlässigkeit der abtei bei der Seelsorge, bei 
der Sorge um die kirchlichen Gerätschaften und bei deren reparaturpflicht 
an der Kirche begründeten.2203 1483 wurde schließlich ein für St. maximin 
kostspieliger Kompromiss gefunden, als dessen resultat 1492 der neubau des 
chors der Kirche fertiggestellt werden konnte.2204 mehrere rechnungseinträge 
zeigen, dass dem abt im frühen 16. Jahrhundert von dem Diedenhofer pfar-
rer jährlich zwischen 55 und 120 fl. überwiesen wurden,2205 nämlich die ihm 
zustehenden zwei Drittel der zehnten. Wohl wegen des mangels an eigenen 
Subsistenzmitteln ließ St. maximin die pfarrei von 1646 bis 1669 durch ihre 
mönche2206 verwalten,2207 was sie aus anderen Gründen im Jahr 1731 noch-

2197 rep. Germ. 7 Sp. 289.
2198 rep. Germ. 4 Sp. 3610; vgl. Heyen, Stift St. Simeon, S. 787.
2199 lHaKo best. 211 nr. 2119, nr. 32.
2200 lHaKo best. 211 nr. 2660.
2201 zu Quellen und einzelheiten siehe § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbstän-

digkeit.
2202 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 247–258; neuverpflichtung 1496 im best. 211 

nr. 2113, S. 151 f.
2203 überlieferungen in lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 113r–115r, sowie nr. 2119, 

S. 247–268 und S. 367–370; ferner nr. 2116, S. 254–256, sowie nr. 2117, S. 815 f.
2204 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 106 f.
2205 Stabitr Hs 1626, S. 1142–1214.
2206 Siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802: philipp Delfeld, § 36.2.2.prioren: au-

gustinus umbscheiden und § 37.5. priestermönche 1350–1802: matthias Hollin-
ger.

2207 überlieferungen in Stabitr Hs 1644/373, S. 854–861, sowie lHaKo best. 211 
nr. 1485.
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mals für einige monate versuchte.2208 Die durchschnittlichen Jahreserträge 
der abtei aus den ihr zustehenden zwei zehntdritteln wurden 1793/1794 
nach abzug der pfarrkompetenz und der Gebäudekosten sowie der unter 
monheim erfassten Weinzehnten auf 4136 livres berechnet und bestanden 
aus 102 maltern Weizen, 41 maltern Korn, 104 maltern Hafer und 5 maltern 
Gerste.2209 als Grundbesitz gehörte ihr damals nur noch eine Wiese.

trotz fehlender einrichtungen wurde Diedenhofen im 18. Jahrhundert 
in den überlieferungen umgangssprachlich, freilich nicht kirchenrechtlich, 
mehrmals als propstei des Klosters bezeichnet, zu der die einkünfte der abtei 
zu monheim, usselskirch und roussy gerechnet wurden. unmittelbar mit 
dem Diedenhofer besitz verbundene Güter besaß St. maximin jedoch nur in:

1.1. G u n t r i n g e n  (Guntringer berg, unmittelbar bei Diedenhofen): 
Von den ausgedehnten Weinbergen am ort erhielt die abtei nicht nur die 
zehnten, sondern besaß zunächst auch eigene Weinberge, die verpachtet 
waren.2210 Diese veräußerte sie um 1597.2211

1.2. H a m  (Haute-Ham, bzw. basse-Ham, 5 km nö. Diedenhofen): besitz 
des St. elisabethhospitals der abtei zu Ham, der ebenfalls aus den älteren 
Klostergütern stammen könnte, wurde erstmals um 1270 erwähnt.2212 Da-
mals war der maximiner abt Grundherr des Dorfes, dem zwei Drittel der 
abgaben zukamen, während dem luxemburger Grafen als dem Vogt das 
restliche Drittel gebührte. Vermutlich waren es diese Güter, die das Hospital 
1330 dem Kantor des trierer St. Simeonsstifts gegen jährlich 2 malter Weizen, 
2 malter Korn und 30 Schillinge verpachtete.2213 Später waren sie bestandteile 
des Klosterhofs zu monheim.2214

2. m o n h e i m  (monhofen, heute manom, an der mosel bei Dieden-
hofen): erste einnahmen erhielt die abtei 1258, als ihr mönch Johannes 
von berge ihrer infirmarie ein Drittel der zehnten zu monheim vermachte, 
die er dort erworben hatte.2215 Größeren besitz erwarb sie 1266 durch den 
ankauf der Güter und einkünfte des benediktinerinnenklosters Hessen 

2208 Siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: Willibrord Schaeffer.
2209 lHaKo best. 1c nr. 9302.
2210 So um 1400 in lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 218.
2211 Stabitr Hs 1644/373, S. 925.
2212 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 43.
2213 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 111.
2214 Stabitr Hs 1644/381, S. 791 f.
2215 Stabitr Hs 1634/394, fol. 152, siehe § 37.4. mönche 1200–1350: Johannes von 

berge.
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(4 km s. Saarburg)2216 am ort für 400 pfund metzer Währung,2217 was 1267 
papst clemens iV. approbierte.2218 Wahrscheinlich stammte der 1405 erstmals 
erwähnte Hof des Klosters,2219 der Widemshof, aus dieser besitzmasse. er 
bestand noch im 18. Jahrhundert und war in der regel verpachtet.2220

Das nonnenkloster dürfte auch der frühere besitzer des patronats über 
die zur Diözese metz gehörende pfarrei monheim gewesen sein, als dessen 
inhaber St. maximin erstmals 1290 erwähnt wurde.2221 Verbunden hiermit 
waren die einkünfte der abtei von zwei Dritteln des großen und des kleinen 
zehnten sowie des gesamten novalzehnten,2222 die 1360 im Jahresdurchschnitt 
35 pfund trierer Währung beziehungsweise um 1793/1794 2364 livres erbrach-
ten.2223 im 14. und 15. Jahrhundert ist das Kollationsrecht des abtes häufig 
bezeugt,2224 nach 1513 dagegen nicht mehr.2225 mit dem zehnteinzug waren 
im 14. Jahrhundert mehrmals Streitigkeiten mit den pfarrern von monheim 
verbunden,2226 derentwegen 1359 der maximiner abt und sein Konvent für 
kurze zeit sogar exkommuniziert und mit dem interdikt belegt wurden.2227

offensichtlich konzentrierte sich im 18. Jahrhundert die klösterliche Wirt-
schaftsverwaltung im raum Diedenhofen zunehmend auf monheim, wo ihr 
ein Hof zur Verfügung stand. Hier befand sich zumindest seit 1760 die ab-
lieferungsstelle für die erträge aus den zehntweinbergen, die zwischen 1762 
und 1788 mit jährlich etwa 11 Fudern über 3 % der gesamten Weinernte des 
Klosters erbrachte.2228 ihr Wert wurde 1793/1794 auf 5164 livres berechnet.2229

3. u s s e l s k i r c h  (7 km nw. Diedenhofen): laut dem um 1116 redigier-
ten ältesten necrolog soll der spätestens 1047 verstorbene Herzog Heinrich 

2216 1452 in das Stift St. Stephan zu Saarburg inkorporiert, vgl. acta cusana 1 
nr. 2361.

2217 lHaKo best. 211 nr. 233 und nr. 235.
2218 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 109r.
2219 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 56.
2220 Stabitr Hs 1644/381, S. 768–795.
2221 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 33 f.
2222 Stabitr Hs 1641/389, fol. 82.
2223 1360: lHaKo best. 211 nr. 381; 1793/94: best. 1c nr. 9302.
2224 lHaKo best. 211 nr. 380 und nr. 381, ferner nr. 2110, S. 33 f., sowie nr. 2119, 

S. 1409–1413 und S. 1441 f., ferner nr. 2101, S. 310, und rep. Germ. 6 nr. 414.
2225 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 187r–187v.
2226 lHaKo best. 211 nr. 380, nr. 381, nr. 429 und nr. 430 sowie nr. 2117, S. 643 f.
2227 lHaKo best. 211 nr. 380.
2228 Stabitr Hs 1652b/948b.
2229 lHaKo best. 1c nr. 9302.
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von bayern als maximiner Vogt der abtei die pfarrei usselskirch mit ihren 
zehntrechten gegeben haben.2230 besonderes Vertrauen verdient die nachricht 
einer solch späten Schenkung nicht angesichts des maximinuspatroziniums 
der usselskircher Kirche und der zu beobachtenden tendenz des Klosters, 
bereits bestehende patrozinien nicht zu ändern. überdies wäre es von dem 
Fälscher um 1116 fahrlässig gewesen, den besitz zu usselskirch bereits in 
den angeblich 1023 und 1026 ausgestellten Königsdiplomen zu erwähnen,2231 
dessen Stifter erst um 1047 starb. unbestimmbar bleibt auch der Wahrheits-
gehalt der angeblichen restitution der Kirche 1107, die der abtei durch 
zwei ministerialen des metzer bischofs entzogen worden sei,2232 in der auf 
den namen Heinrichs V. gefälschten oder korrumpierten Diplomserie.2233 in 
diesen unsicheren überlieferungen, aber auch in der ersten nicht zweifelhaf-
ten nennung von usselskirch als Klosterbesitz in der Güterliste des papstes 
innozenz ii. 1140, wie auch bei dessen erwähnung im urbar um 1200, ist 
immer nur von der Kirche die rede. Güter am ort scheint die abtei nie 
besessen zu haben.2234

insgesamt sind bis zum 17. Jahrhundert nur wenige präsentationen von 
pfarrern durch die äbte belegt,2235 darunter 1387 die des trierer Domherrn 
Dietrich von urley.2236 Die letzte bekannte Kollatur erfolgte 1686,2237 als der 
metzer bischof den bisherigen pfarrer wegen zahlreicher grober exzesse 
abgesetzt hatte.2238 ursprünglich war in dem größeren pfarrbezirk mit meh-
reren Dörfern2239 die abtei der universaldezimator, der dem pfarrer eine 
Kompetenz zu reichen hatte. Seit dem 17. Jahrhundert erhielt sie aber nur 
noch zwei Drittel des zehnten und der pfarrer ein Drittel.2240

4. r o u s s y - l e - b o u r g  (rüttig, 9 km nw. Diedenhofen): als 1256 abt 
Heinrich iii. dem elisabethhospital zwei Drittel der zehnten zu roussy 

2230 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 138.
2231 1023: mGH D H ii nr. 500 und nr. 502; 1026: mGH D K ii nr. 48.
2232 mub 1 nr. 414.
2233 Hierzu Wisplinghoff, untersuchungen, S. 83–85 und S. 156; Kölzer, Studien, 

S. 207–212.
2234 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 21 und S. 87.
2235 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1441 f., und nr. 2110, S. 1659–1670, sowie Stabitr 

Hs 1644/384, S. 673–737.
2236 lHaKo best. 1D nr. 816.
2237 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1661 f.
2238 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1662–1668.
2239 beschreibung aus dem Jahr 1687 in lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1635–1655.
2240 lHaKo best. 1c nr. 9843.
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schenkte,2241 war das Dorf vermutlich noch bestandteil des usselskircher 
pfarrbezirks2242 und wurde erst danach selbständige pfarrei. Dessen pfarrer 
bestritt 1368 die zehntrechte des Hospitals, musste sich jedoch einem Schieds-
verfahren unterwerfen,2243 dessen nicht bekannter Spruch für das Hospital 
offenbar günstig war. Die abtei bezog nämlich auch noch im 18. Jahrhun-
dert zehntanteile zu roussy,2244 die ihr um 1793/1794 etwa 3345 livres 
einbrachten.2245

2.5.3. bei Vic-sur-Seille

1. B e z a n g e - l a - P e t i t e  (bissingen, Kleinbissingen, 7 km sö. Vic-sur-
Seille): in den maximiner überlieferungen finden sich keine Hinweise, die 
die Vermutung Wolfgang Haubrichs’ unterstützen,2246 dass, ähnlich wie die 
abtei Weißenburg um 700 durch die chrodoinsippe mit besitz im Seillegau, 
damals auch St. maximin von dieser Familie mit bezange begabt worden sei. 
Falls die Schenkung dieses ortes erst durch die Karolinger erfolgt ist, ergeben 
sich wegen der im Frühmittelalter wichtigen nutzung der Salzvorkommen 
im Seillegau weitreichende aspekte für die rolle der abtei im karolingischen 
Wirtschaftsverband. Gegen einen solchen zeitpunkt sprechen nicht allzu viele 
argumente. Das Fehlen der erwähnung von Klostergütern zu bezange in der 
zuweisungsurkunde König arnulfs 893 an den Konvent beispielsweise, die 
erst 912 im Diplom Karls des einfältigen genannt wurden,2247 bildet keinen 
Hinweis auf das alter des besitzes. offensichtlich bedingten heute nicht mehr 
zu rekonstruierende umstände die zusammensetzung der in einzelheiten 
durchaus unterschiedlichen besitzlisten des Konvents von 893, 897 und 912. 
auch könnte vor 912 bezange zu den ständig in der Hand des laienabtes 
verbliebenen Klostergütern gehört haben. zur Geschichte der Konventsgüter 
in bezange im 10. und 11. Jahrhundert existieren keine Quellen. Doch legt 
die häufige nennung des ortes in den Fälschungen für das 11. Jahrhundert 

2241 mub 3 nr. 1376.
2242 So noch um 1270 in lHaKo best. 211 nr. 2122.
2243 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 643 f.
2244 lHaKo best. 1c nr. 9843.
2245 lHaKo best. 1c nr. 9302.
2246 Haubrichs, Die tholeyer abtslisten, S. 120.
2247 recueil des actes de charles iii 1 nr. 69.
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nahe,2248 dass ihr besitz für die abtei auch um 1110/1120 noch von größerer 
bedeutung war.

Wirkliche überlieferungen zum abteibesitz in bezange stehen erst durch 
die Güterliste innozenz’ ii. 1140 zur Verfügung,2249 laut der dem Kloster 
hier die Kirche sowie zubehör gehörte, sowie durch das urbar um 1200, 
das St. maximin ebenfalls als eigentümer der pfarrei auswies.2250 laut sei-
ner jüngsten Fassung besaß hier die abtei ferner eine große Villikation mit 
45 morgen eigenland in 3 parzellen und 2 Wiesen mit 23 Quartaria an die 
Hintersassen ausgegebenen landes und mit einkünften in den nachbarorten 
marsal und xanrey,2251 die auch im 15. Jahrhundert noch bestanden. Für 
bestimmte Dienste bezogen zwei adelige Geldlehen. auch nach 1200 stand 
dem Kloster zur Verwaltung seiner liegenschaften und einkünfte ein intakter 
Hofverband mit Grund- und Hochgerichtsbarkeit sowie einem meierhof mit 
auf den abt vereidigten Schöffen zur Verfügung.2252 Der Hof mit 12 morgen 
salischem land und mit zinspflichtigen Hofgütern erwirtschaftete um 1400 
jährlich 6 bis 7 Fuder Wein und einkünfte von 30 pfund, von denen die 
Vögte ein zehntel erhielten.2253 Die Vogtei hatten gleichzeitig mehrere adels-
familien inne und ihnen stand auch ein Sechstel der Kirchenzehnten zu.2254 
allerdings waren die Güter zu bezange zusammen mit dem Klosterbesitz zu 
blanche-eglise seit ende des 14. Jahrhunderts gegen jährlich 18 fl. an die in 
lothringen begüterte Familie der beyer von boppard verpachtet.2255 ihnen 
verpfändete sie 1415 abt Heinrich von Sayn für 430 fl.2256 zwar konnte 1454 
St. maximin die pfandschaft ablösen,2257 doch besaßen die beyer und ihre 
Verwandten bis nach 1485 die Güter weiterhin in pacht, nun gegen jährlich 
36 fl.2258 zu einem heftigen, teilweise vor dem reichskammergericht ausge-
fochtenen Streit2259 um die Schatzungen und Hoheitsrechte zu bezange kam 

2248 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 104.
2249 mub 1 nr. 516.
2250 nolden, urbar, S. 21 und S. 87.
2251 nolden, urbar, S. 143 f.
2252 Güterverzeichnis um 1400 in lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 101; um 1484 in 

Stabitr  Hs 1641/389, fol. 80 f.; Weistum 1493 in Staarchtr best. Karm. nr. 48.
2253 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 101.
2254 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 44.
2255 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 207.
2256 Stabitr Hs 1626, S. 1111.
2257 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 278 f.
2258 lHaKo best. 211 nr. 2546.
2259 lHaKo best. 56 nr. 2121 und nr. 2175.
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es, als 1560 der Statthalter des Kardinals und administrators des bistums 
metz, charles de lorraine-Guise, das Dorf mit Heckenschützen umstellte, 
35 einwohner wegen Verweigerung von Diensten gefangen nahm und von 
ihnen 6000 Francs sowie von dem meier und Schultheißen der abtei, nikolaus 
musiel, dem Vater des bekannten maximiner amtmanns und Hexenrichters, 
weitere 12 000 Francs erpresste.2260 Hernach jedoch blieb die abtei in ruhigem 
besitz des Dorfes. Schließlich verkaufte sie bezange und blanche-eglise ein-
schließlich ihrer zehnt- und Kollaturrechte 1676 zur Deckung der ausgaben 
nach der zerstörung ihrer Klostergebäude zwei Jahre zuvor und wegen seiner 
abgelegenheit dem Kartäuserkloster bosserville (bei nancy) für 1250 rtl.2261

als patron der Kirche zu bezange stand der abtei die Hälfte des großen 
und kleinen zehnts in dem relativ großen pfarreisprengel zu,2262 in einzelnen 
Dörfern jedoch in abgestufter Höhe.2263 Die einnahmen hieraus wurden 1560 
auf jährlich 180 Francs geschätzt.2264 Die präsentation von pfarrern durch die 
äbte ist lediglich für die Jahre von 1467 bis 1624 in sechs Fällen überliefert.2265

2. B l a n c h e - E g l i s e  (Weißkirchen, ca. 8 km ö. Vic-sur-Seille): besitz 
der Kirche und von Gütern am ort wurden erstmals 1140 und danach im 
urbar um 1200 erwähnt.2266 laut dem urbar unterhielt dort St. maximin eine 
eigene Villikation mit 16 an die Hintersassen vergebenen Quartaria land 
sowie weiteren 10 Quartaria in den nachbarorten xanrey und réchicourt-
la-petite. auch dieser Hofverband, der seinen oberhof in bezange hatte, 
war mit Geldlehen an drei adelige für Dienstleistungen – offensichtlich eine 
Vorform der späteren Vogtei – behaftet. Die Geschichte der Klostergüter 
und des Kirchenpatronats der abtei zu blanche-eglise sind mit der in dem 
benachbarten bezange nahezu identisch. Hier unterhielt St. maximin eben-
falls weiterhin einen Herrenhof, dessen zuschnitt jedoch kleiner war, mit 
einem Grundgericht und mehreren adligen Vögten. Wie bezange war auch 
blanche-eglise im 15. Jahrhundert der Familie beyer von boppard verpachtet 
beziehungsweise verpfändet und wurde 1676 an das Kartäuserkloster bosser-
ville verkauft. infolge des patronats der pfarrkirche hatte die abtei ebenfalls 

2260 Staarchtr best. z nr. 30.
2261 Stabitr Hs 1644/380, S. 832–839.
2262 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 101; Stabitr Hs 1641/389, fol. 80 f.
2263 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 44.
2264 lHaKo best. 56 nr. 2121.
2265 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 310; nr. 2119, S. 1409–1413 und S. 1441 f.; 

nr. 2112, fol. 184r; nr. 2110, S. 71 und S. 75; ferner Staarchtr best. o nr. 4.
2266 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 21, S. 87 und S. 143.



§ 33. liste der Klostergüter, Kirchen und zehnten 997

anspruch auf die Hälfte der Kirchenzehnten, die sie im 16. Jahrhundert 
gegen 336 fl. zeitweilig verpfändete.2267 Die präsentation von pfarrern durch 
die äbte ist lediglich einige male vom 14. bis zum 16. Jahrhundert belegt.2268

3. T i n c r y  (ca. 20 km nw. Vic-sur-Seille): abgesehen von einzelnen 
erwähnungen in Fälschungen,2269 denen man allenfalls entnehmen könnte, 
dass hier um 1110/1120 St. maximin glaubte, ansprüche zu haben, stellt 
auch für tincry die Güterbestätigung der Kurie 1140 die früheste gesicherte 
erwähnung von Klosterbesitz dar.2270 Vermutungen, diese Güter könnten 
der abtei bereits im 8. Jahrhundert durch die Widonen geschenkt worden 
sein,2271 sind mangels wirklicher überlieferungen sehr hypothetisch. erstmals 
wies 1140 die bulle des papstes innozenz ii. und danach auch das urbar 
um 1200 St. maximin als besitzer der patronatsrechte zu tincry aus.2272 auf 
Grund der wohl um 1190 erfolgten Fälschung einer urkunde des abtes Siger, 
angeblich von 1155,2273 könnte man allerdings vermuten, St. maximin habe 
nur ein Drittel des patronats besessen und die anderen teile die abteien 
mettlach2274 und St. arnulf zu metz. Da jedoch bis zu ihrem Verkauf 1348 
überlieferungen zur ausübung des patronats und über die Kirchenzehnten 
zu tincry nicht bekannt sind, lässt sich der maximiner anteil an ihnen nicht 
sicher bestimmen.

laut dem urbar besaß hier die abtei auch eine größere Villikation.2275 
Sie umfasste mit den Gütern in den nachbarorten p r é v o c o u r t  (2 km ö. 
tincry), o r i o n c o u r t  (5 km s. tincry) und m é n i l (5 km nö. tincry) 
51 Quartaria oder 12¾ mansen,2276 mehrere Wiesen sowie in orioncourt wei-
tere 24 Quartaria. Die Vogtei über die Klostergüter in diesen orten trugen 
die Grafen von Viviers zu lehen.2277 Die Güterbeschreibung des urbars bleibt 

2267 nancy, arch. dép. b 285.
2268 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1409–1413 und S. 1441 f.; Stabitr Hs 1641/389, 

fol. 162 f.
2269 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 123.
2270 mub 1 nr. 516
2271 ewig, trier im merowingerreich, S. 183 f. und S. 252; raach, Kloster mettlach, 

S. 97.
2272 mub 1 nr. 516 und nolden, urbar, S. 21 und S. 87.
2273 original in Heidelberg, ub urk. nr. 309; zur Fälschung: mainzer urkunden-

buch 2,1 nr. 211.
2274 Vgl. das mettlacher Güterverzeichnis in mub 2 S. 341.
2275 nolden, urbar, S. 144.
2276 So Wisplinghoff, untersuchungen, S. 123.
2277 nolden, urbar, S. 154.



6. besitz998

die einzige information über den Klosterbesitz in dieser region. Denn 1348 
tauschte St. maximin mit der abtei St. arnulf zu metz seine zehntrechte zu 
tincry, ménil und prévocourt sowie seine patronatsrechte zu tincry und ménil 
gegen die zehnt-, Gerichts- und patronatsrechte zu biwer und Wahl.2278 Die 
im urbar aufgezeichneten Güter, die hierbei nicht mehr erwähnt wurden, 
waren St. maximin wohl schon vor 1348 verloren gegangen.

2.5.4. im niedtal

1. H e i n i n g  (12 km w. Saarlouis): mit ausnahme von bedersdorf um 
1140 wurde besitz von St. maximin im tal der nied, einem nebenfluss der 
Saar, vor 1200 in keiner echten oder gefälschten urkunde erwähnt.2279 in der 
mittleren und jüngsten Fassung des urbars um 1200 verfügte die abtei dort 
jedoch über nicht unerhebliche, aber weit gestreute Güter mit dem zentrum 
in Heining.2280 angesichts des Schweigens früherer überlieferungen und der 
lage der einzelnen Güter in einem umkreis, dessen radius etwa 30 km beträgt, 
fällt es schwer, in ihnen die reste einer früheren großen Grundherrschaft 
zu sehen.2281 ebenso möglich ist die zusammenfassung von unsystematisch 
erfolgten Schenkungen und ankäufen eines längeren zeitraums um 1200 zu 
einem Hofverband, dessen Funktionalität allerdings schwer vorstellbar ist 
und der nur kurze zeit bestand hatte.

im urbar wurden bei Heining insgesamt 108 morgen eigenland, zum 
großen teil Korn- und Weizenländereien, Wiesen, 1 Wald für die mast von 
100 Schweinen sowie 7 mansen vermerkt. Vogt über diese Hofgüter war 
Heinrich von inne.2282

Wie im urbar um 1200 erwähnt, gehörten zum Hofverband mehrere, zum 
teil sehr abgelegene Klostergüter in:

1.1. b e d e r s d o r f  (7 km w. Saarlouis): laut der Güterbestätigung in-
nozenz’ ii. war um 1140 St. maximin im besitz der pfarrei.2283 im urbar um 
1200 dagegen leistete die Kirche am ort der abtei nur eine abgabe.2284 Den 

2278 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 184v–186r.
2279 mub 1 nr. 516.
2280 nolden, urbar, S. 83 f. und S. 141 f.
2281 So perrin, recherches, S. 559; vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, S. 70.
2282 nolden, urbar, S. 154.
2283 mub 1 nr. 516.
2284 nolden, urbar, S. 83 f. und S. 141 f.
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halben zehnten trug 1329 der ritter marsilius von Saarbrücken von der abtei 
zu lehen, als er ihn erzbischof balduin von trier verkaufte.2285

1.2. b i s t e n  (12 km w. Saarlouis):2286 laut dem urbar besaß hier alardus 
von Gulsingen eine mühle als lehen des Klosters.2287

1.3. b i z i n g  (10 km nw. bouzonville): 1½ mansen.2288

1.4. c o u m e  (10 km sö. bouzonville): 1 mansus.2289 Sowohl in der Klos-
terhistoriographie wie in der älteren landesgeschichtsschreibung wurde 
coume gelegentlich mit dem als Schenkung Karl martells bezeugten Küntzig 
(Cumiciacum) verwechselt.

1.5. K e r l i n g e n  (4 km nö. Heining): 1 mansus.2290

1.6. K i r s c h - l e s - S i e r c k  (3 km ö. Sierck-les-bains): 1 mansus und 
1 Weinberg.2291

1.7. r u s t r o f f  (an der mosel, bei Sierck-les-bains): 1 mansus und 
1 Weinberg.2292

1.8. W a l l e r f a n g e n  (an der Saar, bei Saarlouis): 1 mansus.2293

1.9. z e u r a n g e  (10 km n. bouzonville): 1 Hofstatt und 1 Wiese.2294

besitz und einkünfte zu Heining verkaufte 1234 abt Heinrich iii. der 
abtei bouzonville für 20 pfund trierer Währung wegen der entfernung zum 
Kloster und der Gewalttätigkeit der Vögte, der das nahegelegene bouzonville 
besser widerstehen könne.2295 Dieser Gewalttätigkeit werden wohl auch die 
später nicht mehr als Klostergüter erwähnten außenbesitzungen der Villi-
kation zum opfer gefallen sein.

2. l a u n s t r o f f  (11 km w. merzig): St. maximin wurde sowohl 1140 
von papst innozenz ii. wie in den pfarreiverzeichnissen des urbars um 
1200 als besitzer der pfarrei launstroff genannt.2296 angaben zur Dauer und 
zu den besonderheiten des patronats finden sich jedoch in keinen weiteren 
überlieferungen.

2285 Jungk, regesten nassau-Saarbrückischen lande, nr. 1220.
2286 zur ortsidentifikation vgl. Giessmann, besitzungen, S. 99.
2287 nolden, urbar, S. 154.
2288 nolden, urbar, S. 83 f. und S. 141 f.
2289 nolden, urbar, S. 83 f. und S. 141 f.
2290 nolden, urbar, S. 83 f. und S. 141 f.
2291 nolden, urbar, S. 83 f. und S. 141 f.
2292 nolden, urbar, S. 83 f. und S. 141 f.
2293 nolden, urbar, S. 83 f. und S. 141 f.
2294 nolden, urbar, S. 83 f. und S. 141 f.
2295 mub 3 nr. 500.
2296 1140: mub 1 nr. 516; um 1200: nolden, urbar, S. 21 und S. 87.
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abkürzungen und bemerkungen

n1–n7: Vermerk in einem der maximiner necrologe, hierzu § 34.1. necrologe.
necr. echt.: Vermerk im echternacher necrolog.1

l1–l38: Vermerk in einer der mönchslisten, nämlich in der liste unter abt 
ogo i. (l1) oder in den mönchslisten l2–l38 von 961/968 bis 1802, 
hierzu § 34.2. listen.

[diac.], [mon.], [n. c.], [subdiac.]: infolge der et-Verbindung zum folgenden mönchs-
namen als zeugma zu ergänzen.

(st. tr.): im allgemeinen beobachten n5 und n6 bis etwa 1585 konsequent den 
stilus Trevirensis, verwenden bis zum 25. märz also die Jahreszahl des 
verflossenen Jahres. in den personallisten wird für die Jahresangabe 
dagegen der heute übliche circumcisionsstil mit dem Jahresbeginn am 
1. Januar gebraucht und die sich dadurch ergebende abweichung zum 
necrologeintrag mit (st. tr.) kenntlich gemacht.

§ 34. Q u e l l e n  z u r  m a x i m i n e r  p e r s o n e n g e s c h i c h t e

1. necrologe

n 1 : m a r t y r o l o g i u m , Krakau, bibl. Jagiell. lat. oct. 373, fol. 1–27.2 
Wegen der provenienz der Handschrift aus St. maximin3 gilt gelegentlich 
das durch randbeschneidungen und andere Schäden sehr fragmentarisch 
für die zeiträume 18.–25. april sowie 18. mai bis 2. September erhaltene, 
wohl vor 1100 geschriebene necrolog als das älteste der abtei St. maximin. 
Francesco roberg, der diese Fragmente eingehend untersucht hat, zog 
einige wenige, freilich mit sehr unsicheren Konjekturen verknüpfte über-
einstimmungen einzelner ihrer einträge mit in n2 genannten personen in 
erwägung. Hierbei erklärt sich für ihn die unübersehbare Diskrepanz beider 

1 Steffen, Das älteste erhaltene obituar, S. 1–119.
2 beschreibung bei roberg, Wenig bekannte Handschriften, S. 84–100.
3 Siehe Knoblich, bibliothek, S. 87 f., und roberg, Wenig bekannte Handschriften, 

S. 84 f.
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necrologe durch den charakter von n2 als machwerk seiner Haupthand 
H7, die hier in doloser absicht namen von mönchen eingefügt habe, die 
in der übrigen Klostertradition völlig isoliert stünden. in der etwas frü-
her tätigen nebenhand H6 dieses angeblich fiktiven necrologs, die dort 
ihre einträge für bestimmte zeiträume als wirkliche necrologredaktion 
geschlossen vorgenommen hat, erkennt roberg zugleich die Hand, von 
der die Fragmente in n1 rühren, so dass die Hand H6 in Wirklichkeit 
zwei necrologe begonnen habe.

 tatsächlich finden sich unter den 126 einträgen von n1 etwa 18 perso-
nennamen, deren buchstabenbestand bei berücksichtigung der abbrevi-
aturen annähernd vollständig ist, sowie weitere 25 personennamen, deren 
bestand durch ergänzungen und Konjekturen rekonstruierbar erscheint. 
abgesehen von dem eintrag des erzbischofs adalbert von magdeburg zum 
20. Juni in n1, im unterschied zu den wirklichen maximiner necrologen 
bezeichnenderweise ohne den zusatz n[ostre] c[ongregationis], ergibt sich 
bei diesen 43 namen in keinem einzigen Fall eine übereinstimmung mit 
den in n2 zu diesen tagen festgehaltenen mönchsnamen. Da, wie unten 
gezeigt wird, es sich entgegen der ansicht robergs bei n2 nicht um einen 
fiktiven, sondern wirklichen necrolog handelt und da im Widerspruch zu 
den angaben von n1 zu St. maximin vor 1100 weder an einem 31. mai 
noch an einem 23. august äbte verstorben sind, dürfte das necrologfrag-
ment trotz der provenienz der Handschrift nicht in St. maximin entstanden 
sein. auch die identität seines Schreibers mit der Hand H6 im necrolog 
n2 erscheint höchst zweifelhaft. Das ursprüngliche Herkunftskloster des 
Fragments könnte vielleicht mit Hilfe einiger in ihm enthaltener Hinweise 
(so Juli 5: neuweiler im elsass, Juli 6: moyenmoutier) festgestellt werden.

n 2 : n e c r o l o g  in manchester, John rylands ul lat. 116, fol. 1v–7r.4 Das 
necrolog n2 enthält die namen von 333 maximiner mönchen, nämlich 
von 44 äbten, von denen 19 im eigenen und 25 in fremden Klöstern 
diese Würde innehatten, von 144 priestermönchen (sac. beziehungsweise 
presb.), von 68 Diakonen, Subdiakonen und leviten, von 31 Konversen, 
von 22 Knaben oder akolyten und schließlich von 24 nur als monachi 
ohne weitere zusätze bezeichneten mönchen, darunter elf von H2a ende 
des 9. oder im 10. Jahrhundert aufgezeichneten namen, deren Status nur 
vermutet werden kann. 253 der einträge stammen von der von Francesco 
roberg als H7 bezeichneten Hand, 66 einträge von den älteren Händen 

4 beschreibung bei roberg, Das älteste „necrolog“, S. 12–18.
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H2–H6. unter ihnen befinden sich 59 im necrolog sehr ungleichmäßig 
verteilte einträge von H6 sowie 14 einträge von Händen, die nach H7 
tätig waren.5 unter einbeziehung der fast durchwegs von H7 stammenden 
Wohltätermemorien rühren in dem necrolog deshalb über 95% der ein-
träge von den Händen H6 und H7. Da beide Hände den nur beschränkt 
verfügbaren platz des in der mitte des 9. Jahrhunderts zunächst als Ka-
lendar konzipierten ansehnlichen codex6 intensiv nutzen mussten, ist bei 
der anordnung ihrer einträge nur wenig System zu erkennen. bei seiner 
minutiösen edition des necrologs, ohne die eine wissenschaftliche aus-
wertung dieser eminent wichtigen maximiner überlieferung kaum möglich 
wäre, hat Francesco roberg akribisch die zuordnung der einzeleinträge, 
ihre zahlreichen Verzahnungen, zweifelhaften lesarten und ergänzungen 
beschrieben. auf aussagen über seine Gesamtkonzeption dagegen hat er 
in seiner edition verzichtet, da er das necrolog in seiner Gesamtheit für 
ein machwerk hält, das lediglich vorgibt, ein necrolog zu sein.7

 entgegen seiner zweifellos durch die Fälschertätigkeit benzos um 1116 in 
St. maximin und der tätigkeit seiner Hand in ihm veranlassten charak-
terisierung des necrologs als ein zur Vorlage in der Kanzlei Heinrichs V. 
bestimmtes machwerk dürfte es sich bei ihm jedoch um ein wirkliches, 
um 1116 auf Grund älterer Vorlagen beendetes necrolog handeln. in ihm 
ist die tendenz nicht zu übersehen, die sowohl von H7 wie H6 im ersten 
arbeitsschritt übernommenen einträge vielleicht aus einem älteren nec-
rolog nach möglichkeit in den eigentlichen textteil, das heißt, neben- und 
unterhalb der Heiligennamen des Kalendariums aus der mitte des 9. Jahr-
hunderts unter extensiver ausnutzung des rechten pergamentrandes zu 
setzen. mangels weiteren raumes sollten danach als zweiter arbeitsgang 
die bei der Durchsicht des Klosterarchivs ersichtlichen Wohltätermemorien 
an den linken rand gesetzt werden. angesichts des platzmangels in dem 
ehemaligen Kalendar ließ sich diese anordnung nicht immer konsequent 
durchführen, bleibt jedoch zumeist erkennbar. Schon bei der Konzeption 
des um 1080/1090 begonnenen und um 1116 fertiggestellten necrologs 
war die abfolge dieser beiden arbeitsschritte festgelegt, wie sich aus der 
platzierung der memorieneinträge am 2. Juli für König Heinrich i. und 
am 3. Juli für den trierer erzbischof Heinrich bereits durch H6 ergibt.8 

5 Von roberg, Das älteste „necrolog“, S. 46, als H8 und als a bezeichnet.
6 Hierzu roberg, Der sogenannte lorscher prototyp, S. 27–58.
7 roberg, Gefälschte memoria, S. 152.
8 Siehe roberg, Das älteste „necrolog“, S. 113.
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mit der trennung der beiden eintragsarten in memorialaufzeichnungen 
von mönchen und äbten und in Gedenktage für die Wohltäter der abtei 
geht die Scheidung des necrologinhalts in zuverlässige aussagen und in 
angaben einher, die möglicherweise auf traditionen und Fälschungen des 
Klosters beruhen und die historisch überprüft werden müssen. nur für 
einen teil der Wohltätermemorien trifft das Verdikt einer „gefälschten 
memoria“ zu, den Francesco roberg pauschal für das gesamte necrolog 
erhebt.9 Für die zusammenstellung des mönchsnecrologs dagegen sind 
ältere, heute verlorene Vorlagen anzunehmen.

 Die existenz eines älteren necrologs zu St. maximin, die roberg trotz 
der recht plausiblen überlegungen erich Wisplinghoffs10 nicht in be-
tracht gezogen hat, dürfte durch die parallelität von einträgen zahlreicher 
maximiner mönche sowohl im älteren und jüngeren necrolog (n1 und 
n3) wie auch im echternacher necrolog gesichert sein. Die um 1120 
abgeschlossene anlegungsschicht des heute in der nationalbibliothek 
zu paris (paris, bn, lat. 10158) verwahrten, von albert Steffen edierten 
und in der Forschung bisher wenig beachteten echternacher necrologs11 
enthält nämlich ebenfalls zwei Fünftel der im maximiner necrolog durch 
H7 eingetragenen namen maximiner mönche und daneben weitere 51 
nur hier erwähnte maximiner mönchsnamen, die vor 1120 verstorben 
sind. nicht nur das namensmaterial im echternacher necrolog, sondern 
auch das des jüngeren maximiner necrologs (n3) legt die existenz eines 
frühen, heute verlorenen necrologs zu St. maximin nahe. er enthält in 
seiner bald nach 1200 abgeschlossenen anlegungsstufe etwa 1450 einträge. 
es liegt auf der Hand, dass die hier zusätzlich zu n2 genannten etwa 1100 
personen nicht alle zwischen 1110/1120 und 1200 im Kloster gelebt haben 
können. zwar finden sich in der anlegungsstufe von n3 auch 85% der 
in n2 überlieferten mönchsnamen, jedoch mehrmals mit Varianten und 
zusätzen, die die von roberg angenommene schematische übernahme 
aus n2 ausschließt. Dass in n3 auch ältere, von n2 nicht berücksichtigte 
necrologische überlieferungen enthalten sind, macht in einzelfällen auch 
der abgleich mit den 51 zusätzlich überlieferten maximiner mönchsnamen 
des echternacher necrologs wahrscheinlich, ohne freilich den größten teil 
des namensmaterials wegen fehlender Kriterien zuverlässig einordnen 

 9 roberg, Gefälschte memoria.
10 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 39 f.
11 Steffen, Das älteste erhaltene obituar, S. 1–119.
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zu können. Da roberg die echternacher parallelüberlieferung nicht be-
rücksichtigt hat und für seine edition den Wert des jüngeren maximiner 
necrologs „stricto sensu … gegen null“ einschätzt,12 sind ihm nicht nur 
mögliche Spuren eines nicht mehr vorhandenen früheren maximiner ne-
crologs entgangen, sondern die nach seiner meinung traditionslose menge 
von namen hat ihn in der annahme eines fingierten necrologs bestärkt. 

 ein früheres necrolog ist für eine größere mönchsgemeinschaft eigentlich 
naheliegend, die bis nach 1050 den erst danach zum necrolog umgestalteten 
teilcodex noch als Kalendar benutzt hat. bis dahin befanden sich in ihm 
nämlich außer dem Kalendar lediglich die einträge der zwischen 870 und 
950 tätigen Hände H2a und H2b von elf personennamen, in denen man 
maximiner mönche sehen kann, auch wenn ursprünglich nur ein einziger 
als monachus bezeichnet wurde. einen ersten anlauf zu der auch in ande-
ren Klöstern wegen ihres nutzens als zusammenstellung für die tägliche 
liturgiepraxis zu beobachtenden erweiterung des Kalendars durch ein 
necrolog unternahm zunächst H6 wohl vor 1085/1086. Denn von dieser 
Hand rühren alle einträge vom 1. bis zum 9. august, mit ausnahme der 
memoria für den 1106 verstorbenen Kaiser Heinrich iV. und für den 
1085/1086 verstorbenen Grafen Konrad von luxemburg, die beide in n2 
von H7 nachgetragen wurden. Doch ist hierbei weder die arbeitsweise von 
H6 zu klären, die für die zeiträume 3. bis zum 5. Januar, vom 14. Juni bis 
zum 3. Juli, vom 1. bis zum 9. august und vom 17. bis zum 30. august 
nahezu alle hier vorhandenen einträge getätigt hat, noch auch, warum sie 
ihr Werk nicht fortgesetzt hat. nicht nur für die arbeitsweise, sondern 
auch für die zielsetzung der tätigkeit von H7 ist aber entscheidend, dass 
sich zwischen ihr und der Hand H6 keine unterschiede hinsichtlich ein-
tragsform oder überlieferungsbreite der verstorbenen mönche ergeben. 
bereits H6 hat auch als zweiten arbeitsschritt seiner bearbeitung das 
Klosterarchiv herangezogen und die sich aus ihm ergebenden Wohltäter-
memorien nicht im textblock, sondern als marginaleinträge am rechten 
Seitenrand wiedergegeben, auch wenn im eigentlichen textteil genügend 
raum gewesen wäre.

 Für den umfangreichsten teil des necrologs, nämlich für die einträge 
der verstorbenen maximiner mönche, einschließlich ihrer zwar durch 
glorifizierende, keineswegs aber fiktive Details hervorgehobenen äbte, 
die in großen teilen durch den echternacher necrolog bestätigt werden, 

12 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 58.
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trifft Francesco robergs Verdikt, dass „das bisher so genannte necrolog 
lediglich vorgibt, ein solches zu sein, tatsächlich aber eine zielgerichtet und 
parallel zum letzten Komplex von Spuria um 1116 angelegte Fälschung 
ist“,13 gewiss nicht zu, weshalb auch die apostrophierung seines titels in 
der mGH-ausgabe unangebracht erscheint. auch wenn die zusammen-
arbeit des Schreibers von H7 mit dem Fälscher benzo und als indorsator 
einer reihe maximiner Fälschungen seit den untersuchungen theo Kölzers 
feststeht,14 hat er diesen teil des necrologs in seiner normalen tätigkeit 
als archivar oder bibliothekar der abtei, nicht aber als pathologischer 
Fälscher redigiert und keine manipulationen, etwa bei der auswahl oder 
der eintragsform, vorgenommen. zur Gewissheit wird diese Feststellung 
durch den Vergleich seiner 333 einträge für die verstorbenen maximiner 
mönche, die in § 37.2. in der liste der mönche von 934 bis 1110/1120 
wiedergegeben werden, mit den hier ebenfalls angemerkten 134 einträgen 
zu ihnen im echternacher necrolog und mit den 280 einträgen über sie 
in n3. auch der größere teil der memorieneinträge für die nicht dem 
Kloster angehörenden personen bietet für robergs Vermutung kaum an-
haltspunkte. Dies ist bei den acht äbten fremder Klöster der Fall, bei den 
trierer erzbischöfen, deren reihe hier von 930 bis 1101 bis auf Kuno (1066) 
vollständig genannt wurde, vermutlich als übernahme aus einem trierer 
bischofskatalog und ohne aussagewert für das Verhältnis der abtei zu 
ihnen, auf zwölf weitere erzbischöfe und bischöfe anderer Diözesen und 
auf die hier genannten 20 laien und unbestimmbaren personen. Skeptischer 
wird man dagegen neben dem eintrag zu ada einige der elf einträge zu den 
Klostervögten und zu den obervögten aus dem luxemburger Grafenhaus 
sowie seiner engeren Verwandten beurteilen müssen, bei denen roberg 
die teilweise auffälligen anklänge der traditionsnotizen im necrolog an 
die Fälschungen der abtei eingehend untersucht hat.15 uneingeschränkte 
berechtigung hat robergs manipulationsfeststellung nur bezüglich mehrerer 
der insgesamt 21 memorien für deutsche Kaiser und Könige sowie für einige 
ihrer Gemahlinnen, bei deren traditionsnotizen nicht nur die Fälschungen 
des Klosterarchivs absichtsvoll einflossen, sondern die auch unübersehbare 
berührungen mit ihren bekannten und vielfach untersuchten indorsaten 
erkennen lassen. bei ihnen stand nicht die memoria dieser Herrscher und 

13 roberg, Gefälschte memoria, S. 6.
14 Kölzer, Studien, S. 27.
15 roberg, Gefälschte memoria, S. 50 f.
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ihrer Wohltaten im mittelpunkt, sondern die rechtliche absicherung der 
nur durch die auf ihren namen gefälschten urkunden zu begründenden 
besitzansprüche der abtei. Hierbei machte sich das bestreben bemerkbar, 
die in den maximiner traditionen genannten, für die zeitgenossen nur 
schwer zu fassenden persönlichkeiten, etwa ada oder Karl martell, durch 
Stifter mit bekannten namen zu ersetzen. Diese einträge hat der Schreiber 
H7 jedoch alle erst nach der Fertigstellung des eigentlichen necrologs in 
einem gesonderten arbeitsgang eingefügt und hierfür hauptsächlich den 
rechten rand der pergamentblätter verwendet, wobei er freilich wegen 
ihrer länge häufiger mühe hatte, für sie im necrolog selbst noch platz zu 
finden. Denkbar ist durchaus, dass diese nachträge eigens vor der abreise 
des abtes berengoz 1116 zu Kaiser Heinrich V. nach italien eingefügt 
wurden und dass der necrolog in dieser Form bei der anfertigung der 
privilegienbestätigung des Kaisers 1116 für St. maximin vorgelegen hat.16 
Dagegen sprechen jedoch viele umstände gegen robergs annahme, das 
necrolog sei als Ganzes erst 1115/1116 als machwerk zu diesem zweck 
redigiert und absichtsvoll in einen alten, enormen eindruck erweckenden 
prachtkodex eingetragen worden.

 Hinsichtlich der memorialüberlieferungen der mönche und des größten 
teils ihrer Wohltäter handelt es sich hier also um einen wirklichen nec-
rolog, dessen Verwendung in der täglichen Klosterliturgie durch gleich-
zeitige überlieferungen außerhalb von St. maximin und durch spätere 
aufzeichnungen der abtei selbst gesichert ist. unberührt von seinem 
anlegungszweck und ohne Schmälerung seines informationsgehalts blieb 
dagegen die aufnahme einiger nachträge, die sich auf zahlreiche maximiner 
Fälschungen beziehen. 

n 3 : u n e d i e r t e s  n e c r o l o g  in Stabitr 1634/394, fol. 13r–138r.17 Das 
necrolog enthält etwa 3500 einträge. infolge der bekannten todesjahre 
vieler bischöfe und äbte ist eine zeitliche Schichtung der zahlreichen Hän-
de in dem umfangreichen namensmaterial in gewissen Grenzen möglich. 
zur anlegungsstufe, die zwischen 1170 und 1180 einsetzt und die bald 

16 Stumpf, reichskanzler 2 nr. 3147; mub 1 nr. 434; vgl. Gawlik, Das Diplom Kai-
ser Heinrichs V., S. 605–638, und Kölzer, Studien, S. 158.

17 beschreibung bei roberg, Das älteste „necrolog“, S. 58, ferner Keuffer/Ken-
tenich, beschreibendes Verzeichnis 8, S. 122; Geuenich, eine unveröffentlichte 
Verbrüderungsliste, S. 180–195, und lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 2, 
S. 703.
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nach 1200 endet, müssen etwa 1400 einträge gerechnet werden.18 Für die 
abtei St. maximin sind in dieser anlegungsstufe etwa 85% der einträge 
des älteren necrologs (n2) enthalten. Für die nichtübernahme von n2 
in n3 scheinen primär platzprobleme die ursache gewesen zu sein. We-
niger als die priestermönche oder Diakone wurden Konversen und pueri 
berücksichtigt und überhaupt nicht die frühen einträge der Hände H2a 
und H2b, sei es, dass um 1180 ihr mönchsstatus unbekannt war, oder 
weil man, wie übrigens auch H6 und H7 in n2, außerhalb der reform 
lebende mönche nicht aufnehmen wollte. Vergleiche der namensformen 
in n3 der auch in n2 enthaltenen mönche zeigen häufiger auffallende 
ähnlichkeiten mit denen in der mönchsliste unter abt ogo i. und im 
echternacher necrolog, jedoch stärkere abweichungen zu den Formen 
in n2. Deshalb scheint möglich, wenn auch nicht gesichert, dass n3 als 
Vorlage nicht nur n2, sondern weitere überlieferungen benutzt hat. Hierfür 
könnten auch einige in n3 genannte mönche der abtei Stablo-malmedy 
sprechen, mit der St. maximin im 11., nicht mehr aber ende des 12. und 
im 13. Jahrhundert verbunden war.

 in der anlegungsschicht werden die namen von weiteren 82 maximiner 
mönchen greifbar, die nach abschluss des älteren necrologs um 1115/1116 
und vor dem abschluss der anlegungsschicht im neueren necrolog (n3) 
um 1200/1205 starben. mit ausnahme von 14 nachträgen sind sie in n2 
nicht erwähnt, dagegen in der anlegungsschicht von n3, in der mit ihnen 
die apposition n[ostre] c[ongregationis] verbunden ist. übrig bleiben in 
der anlegungsstufe etwa 1000 namen ohne jegliche zuschreibung. bei der 
analyse des necrologs hat erich Wisplinghoff19 diese namen ausnahms-
los maximiner mönchen zugerechnet und sie durch die Vorlage älterer 
verlorener necrologe zu erklären versucht. Die namen sind freilich in 
größeren blöcken eingefügt worden, deren ordnungsprinzip als die ihnen 
gemeinsame Klammer offenbar weniger ihre Herkunft als ihr Weihegrad 
war. nur in einzelfällen lassen sich in ihnen gelegentlich mönche aus 
St. maximin oder aus anderen Klöstern feststellen. möglicherweise können 
künftige Datenbanken mit den necrologinhalten der größeren Klöster hier 
weitere aufschlüsse bringen. bis dahin sollte man sich damit begnügen, 
dass sich bei dieser Gruppe die Herkunft der mönche nur ausnahmsweise 
feststellen lässt und dass man sie sicherlich nicht, wie erich Wisplinghoff 

18 anders Wisplinghoff, untersuchungen, S. 39 f.
19 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 39 f. und S. 48 f.
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dies getan hat, automatisch St. maximin zuschreiben kann. Die von ihm 
genannten zahlen für die Konventsstärke von St. maximin vom 10. bis 
12. Jahrhundert sind deshalb sicherlich nach unten zu korrigieren. in § 37.2. 
mönche von 934 bis 1110/1120 werden diese herkunftslosen mönche nicht 
berücksichtigt.

 außerhalb der anlegungsschicht enthält das necrolog weitere 1700 ein-
träge, die überwiegend dem 13. Jahrhundert zuzuordnen sind. bei ihnen 
lassen sich im allgemeinen zeitliche Schichtungen durchaus erkennen, 
deren unterscheidung jedoch infolge der Vielzahl der hier dokumentier-
ten Hände, die gelegentlich gleichzeitig gearbeitet haben, schwierig und 
unsicher ist. beispielsweise sind die vier necrologeinträge, die sich in das 
Jahr 1212 datieren lassen (4. Januar: abt Sibold von St. matthias, 16. Ja-
nuar: Dekan burkhard von St. paulin, 19. april: abt Gerhard von prüm 
und 14. Juli: erzbischof Johann von trier) von drei unterschiedlichen 
Händen vorgenommen worden. Für die zeitliche Fixierung eines eintrags 
kann häufiger als es paläographische elemente vermögen, dessen positio-
nierung zwischen der anlegungsschicht und den bekannten Sterbejahren 
aufschluss geben. Gelegentlich ist aber auch dieses Hilfsmittel trügerisch, 
da infolge platzmangels spätere einträge einige male über den anfang 
der anlegungsschicht gesetzt wurden (so am 7. Juni der erst nach 1217 
verstorbene prior Walter).

 Schätzungsweise nur ein Viertel der einträge in dieser Gruppe beziehen sich 
auf mönche der abtei St. maximin und deren Wohltäter, der überwiegende 
teil jedoch auf Klöster und Stifte, mit denen die abtei in Verbindung stand. 
Dieter Geuenich hat das maximiner Fraternitätsnetz lediglich an Hand des 
in diesem codex auf fol. 80v inserierten Verbrüderungskatalogs beschrieben. 
erst durch den Vergleich der etwas großspurigen Katalogsankündigung 
mit dem inhalt des necrologs selbst werden jedoch sowohl die zeitlichen 
und inhaltlichen Strukturen der Fraternitates wie die begrenzung der plena 
fraternitas auf wesentlich weniger als auf die im Katalog genannten abteien 
klargestellt. Der anlegungsstufe des necrologs sind die Verbrüderungsein-
träge mit den abteien laach, afflighem, St. eucharius-St. matthias, St. maria 
ad martyres/trier und echternach zuzuordnen, den Jahren von 1200 bis 
1220 mit St. arnulf zu metz, der zeit von 1220 bis 1240 mit St. nabor und 
Siegburg, von 1240 bis 1260 mit St. pantaleon/Köln, eberbach, Himmerod, 
mettlach und Schönstatt (Vallendar) und nach 1280 schließlich St. laurentius/
lüttich, St. thomas, löwenbrücken und ravengiersburg. Hinsichtlich der 
Konfraternitäten gab es zwei Kategorien: einmal die intensive, hier plena 
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fraternitas genannte Verbrüderung, die St. maximin laut dem Katalog mit 
laach, afflighem, St. matthias, St. maria ad martyres/trier, echternach, 
St. arnulf/metz, St. nabor, St. thomas, löwenbrücken und ravengiersburg 
eingegangen ist. Diese art der Konfraternität konnte mit einer präbende, also 
mit einer Stiftung für den unterhalt der maximiner mönche, verbunden sein, 
was freilich nicht immer der Fall war. entscheidend war, dass bei einer solchen 
Fraternitas die namen der Verstorbenen zwischen den Klöstern ausgetauscht, 
für diese toten in den beteiligten Klöstern jeweils das volle totenoffizium 
gehalten und sie in das necrolog der jeweiligen abtei an ihrem todestag 
eingetragen wurden. Daneben gab es die institutionelle Konfraternität, bei 
der man sich für die Verstorbenen der verbrüderten institution mit jährlich 
sieben offizien begnügte. eine solche Verbrüderung unterhielt St. maximin 
laut dem Katalog mit Siegburg, St. pantaleon/Köln, eberbach, Himmerod, 
mettlach, Schönstatt und St. laurentius/lüttich. in dem die monastische 
praxis der Gebetsverbrüderungen widerspiegelnden necrolog selbst ergibt 
sich aber sowohl hinsichtlich der zeitlichen Schichtung wie der Formen dieser 
Konfraternitäten und des teilnehmerkreises ein bild, das von den aussagen 
des Katalogs erheblich abweicht. Die plena fraternitas zu den abteien laach, 
afflighem, St. matthias, St. maria ad martyres/trier bestand sicherlich seit 
1185 und dauerte bis etwa 1320/1340. Dies belegen die 90 einträge von 
mönchen der abtei laach in das necrolog, darunter 24 in der anlegungs-
schicht, die 62 einträge afflighemer Konventualen, die 113 einträge von 
mattheiser mönchen, darunter 23 in der anlegungsschicht, jedoch nur noch 
sechs um 1300 und später, ferner die 44 namen von mönchen aus St. maria 
ad martyres/trier, davon vier vor 1200. Die im Katalog angekündigte plena 
fraternitas mit echternach schlägt sich im echternacher necrolog kaum, in 
n3 dagegen mit 112 einträgen von echternacher mönchen nieder. Da 31 
von ihnen aus der anlegungsschicht und 14 einträge aus dem 14. Jahrhun-
dert stammen, ist zumindest zwischen den beiden abteien der bestand der 
plena confraternitas das ganze 13. Jahrhundert hindurch ersichtlich. zu den 
vielen rätseln der necrologauswertung gehört freilich der umstand, dass 
die intensive Fraternität der beiden Klöster vor 1120 nur im echternacher 
necrolog und nach 1180 ausschließlich im maximiner necrolog zu fassen 
ist. Die plena fraternitas mit den abteien St. arnulf/metz, St. nabor und 
ravengiersburg dagegen ist in der oben beschriebenen Form niemals ins 
leben getreten. im necrolog selbst ist St. arnulf nur mit drei, ravengiers-
burg mit fünf einträgen vertreten, und mönche von St. nabor werden hier 
überhaupt nicht genannt. bei den im Katalog genannten institutionellen 



§ 34. Quellen zur maximiner personengeschichte 1011

Fraternitäten mit Siegburg, St. pantaleon/Köln, eberbach, Himmerod, 
mettlach und Vallendar fehlen im necrolog jegliche Vermerke, die sich hier 
jedoch für Gramont (27. märz), St. laurentius/lüttich (27. april), St. petrus 
in paderborn (4. august) und amorbach (28. mai) finden. Siegburg selbst 
ist im necrolog mit vier personellen einträgen von mönchen, mettlach mit 
16, Himmerod mit einem und Schönstatt mit zwei einträgen vertreten, wäh-
rend St. pantaleon/Köln gänzlich fehlt. nicht erwähnt werden im Katalog 
schließlich die benediktinerabteien prüm, mit der St. maximin zwischen 
1203 und 1212 die bereits bestehende Konfraternität erneuert hat20 und von 
der 31 Konventualen im necrolog genannt werden, St. martin/trier, von der 
sich im necrolog die namen von 19 mönchen finden, ferner St. maria in 
luxemburg mit drei, Sponheim mit sechs, Weißenburg mit sechs und tholey 
mit vier necrologeinträgen. Die namen von vier mönchen aus malmedy 
und zwei aus Stablo stehen alle in der anlegungsschicht des necrologs und 
könnten relikte der engeren Verbindung dieser Klöster zu St. maximin im 
11. Jahrhundert sein.

 Vielleicht mit ausnahme des im Katalog ebenfalls nicht erwähnten bene-
diktinerinnenklosters St. irminen, von dem sich im necrolog 15 namen, 
darunter fünf in seiner anlegungsschicht, finden, sind maximiner Frater-
nitäten mit Frauenklöstern im allgemeinen jünger. Die plena fraternitas 
mit dem zisterzienserinnenkloster St. thomas/Kyll wird im necrolog mit 
36 einträgen dokumentiert, die alle nach 1230, zum größten teil jedoch 
nach 1250 datieren. ähnlich ist die zeitliche Struktur der 32 einträge des 
zisterzienserinnenklosters löwenbrücken bei trier. Von einer engeren 
Verbindung der abtei zum zisterzienserinnenkloster aulhausen bei rü-
desheim zeugen schließlich die zehn einträge seiner nonnen im necrolog.

 neben der Vielfalt der monastischen Fraternitäten der abtei in jener zeit 
bildet das necrolog zugleich eine wichtige Quelle für die engen bezie-
hungen St. maximins zum trierer Klerus und zum umliegenden adel, 
dem seine Konventsmitglieder damals entstammten, sowie für die reichen 
zuwendungen, die das Kloster aus diesen Kreisen erhielt. außer den 
trierer erzbischöfen jener zeit enthält das necrolog die einträge von 21 
mitgliedern des trierer Domkapitels, überwiegend aus den Jahren nach 
1250, von 16 angehörigen des Stifts St. paulin, davon sieben bereits in der 
anlegungsstufe, und von fünf Kapitularen des Stifts St. Simeon, daneben 
von zahlreichen adeligen der region, deren Familienzugehörigkeit jedoch 

20 mub 2 nr. 240; vgl. Geuenich, eine unveröffentlichte Verbrüderungsliste, S. 190.
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häufig kaum festzustellen ist, von trierer bürgern und nicht näher defi-
nierten einwohnern der umgebung. Die zuwendungen dieser personen, 
die seitens der abtei oft mit dem Frater-titel ausgezeichnet wurden, sind 
wegen platzmangels häufig als marginalzusätze festgehalten. Die Verwen-
dung der bezeichnung Frater ist im necrolog daher mehrdeutig. einmal 
wird sie sowohl für laien und Kleriker gebraucht, die der abtei nicht 
wirklich angehören, mit ihr aber durch die Gebetsleistungen der mön-
che an ihrem Sterbetag verbunden sind. neben ihnen gab es die Fratres, 
auf deren zugehörigkeit zum Konvent ausdrücklich durch den zusatz 
n[ostre] c[ongregationis] verwiesen wurde. Schließlich machen einzelne 
necrologeinträge wahrscheinlich, dass eine weitere Gruppe von Fratres 
ohne Gelübde beim Kloster lebte. parallel zu den Fraternitäten der abtei 
mit männern war natürlich auch das Gebetsgedenken für Frauen üblich, 
die nicht in klösterlichen Gemeinschaften lebten. ein teil dieser Frauen, 
nämlich 21, erhielten für ihre Stiftungen den ehrentitel soror, ohne dass 
deshalb, im unterschied zum 9. und 10. Jahrhundert, beim Kloster selbst 
ein religiöses Fraueninstitut vermutet werden kann.

 mit nur etwa 350 einträgen aus dem 14. Jahrhundert schließlich, die sich 
nun stärker auf St. maximin konzentrieren, belegt das necrolog den nie-
dergang der Konfraternitäten in dieser zeit.

n 4 : u n e d i e r t e s  n e c r o l o g  in Stabitr Hs 1634/394, fol. 139v–151v.21 
Die hier der einfachheit halber als n4 bezeichnete, in der literatur bisher 
nur wenig beachtete zusammenstellung des späten 13. Jahrhunderts bildet 
kein eigentliches necrolog oder ein anniversarverzeichnis, sondern die 
aufstellung der täglichen pitanzen, das heißt der zuwendungen für die 
Konventualen aus Stiftungen und anniversaren und aus den pflichtleistun-
gen der inhaber von Klosterämtern an den Konvent. ihr anlegungszweck 
ist also der ausweis der täglichen leistungen an den Konvent. mönche, 
die kein anniversar fundiert haben, werden in ihm nicht erwähnt. Deshalb 
betreffen neun zehntel der anniversare nicht mönche, sondern Wohltäter 
des Klosters, nämlich beim Kloster angestellte Kleriker, Kleriker der Ka-
pitel und der Stadt trier und trierer bürger, daneben auch adelige und 
bewohner der region. ähnlich wie in n3 erhielten auch sie teilweise die 
bezeichnung als Frater. 

21 zu ihm: roberg, Das älteste „necrolog“, S. 58; Geuenich, eine unveröffentlichte 
Verbrüderungsliste, S. 180–195; Keuffer/Kentenich, beschreibendes Verzeich-
nis 8, S. 122; lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 2, S. 707.
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 Die anlegung des Verzeichnisses dürfte zwischen 1270 und 1300 erfolgt 
sein und wurde nach 1300 durch nachtragshände bis 1380 ergänzt. Dies 
ergibt sich aus dem nachtrag des 1303 verstorbenen abtes Gottfried (29. Ja-
nuar) und aus der Verfügung des abtes rorich um 1380 (29. november). 
in ihm umfasst jeder monat eine Doppelseite, auf der im linken teil die 
Klosterfeste und die leistungen des abtes und der ämter an den Konvent, 
im rechten teil die anniversare der mönche, Kleriker und laien und die 
hieraus resultierenden leistungen an den Konvent eingetragen sind.

n 5 : u n e d i e r t e s  n e c r o l o g  in Stabitr Hs 1635/48, fol. 8r–55v.22 auch 
diese memorienüberlieferung ist zunächst nicht als eigentliches necrolog, 
sondern als ein anniversarienkalender angelegt worden.23 nach dem an-
niversareintrag folgt regelmäßig das für die memoria gestiftete Seelgerät 
mit der angabe, ob es sich um eine einmalige zuwendung oder um eine 
wiederkehrende rentenleistung handelt, danach gelegentlich auch der 
Verteilungsmodus und die mit ihm verbundenen propinationen. abge-
sehen von bekannten äbten wurden mönche daher aus n3 und n4 nur 
übernommen, wenn für ihr anniversar damals noch eine Stiftung bestand. 
Die nach 1409 erfolgten nachträge dagegen geben dieses anlageschema 
zumeist auf und beschränken sich vor allem bei den mönchen eher auf 
personalnotizen, wodurch der zinskalender in ein eigentliches necrolog 
umgewandelt wurde.

 angelegt wurde das necrolog durch zwei Hände. Die eine Hand schrieb in 
einer ausgeprägten Fraktur das Kalendar und trug nur in seltenen ausnah-
men auch anniversare ein. Von der anderen Hand mit einer recht runden 
spätgotischen Kursive stammen fast alle einträge der anlegungsstufe. als 
zeitpunkt der anlegung ergeben sich die Jahre nach 1388 und vor 1409, 
da der noch lebende abt rorich damals die 1388 als pfandschaft von den 
Herren von Schmidtburg erworbenen Vogteigüter zu longuich besaß,24 aus 
deren erträgen er dem Konvent propinationen am 6. mai, 22. Juni, 2. Juli, 
21. oktober und 21. november aussetzte. Die longuicher Güter musste 
rorich 1409 jedoch zurückgeben.25 Der anniversareintrag zu seinem tod 
1411 gehört bereits der nachtragsschicht an.

22 zu ihm: Keuffer/Kentenich, beschreibendes Verzeichnis 8, S. 122 f., und lamp-
recht, Deutsches Wirtschaftsleben 2, S. 703.

23 zu diesem im mittelrhein-moselraum häufigen Kalendertypus vgl. lamprecht, 
Deutsches Wirtschaftsleben 2, S. 703.

24 lHaKo best. 211 nr. 445.
25 lHaKo best. 211 nr. 535.
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 in n5 finden sich von zahlreichen Händen nachtragsschichten bis etwa 
1620, vereinzelt sogar bis 1670. erwähnt werden hier zwischen 1390 und 
1500 jedoch nur 43 mönche. zum einen war der maximiner Konvent bis 
1450 sehr ausgedünnt, daneben wurde das necrolog damals aber auch 
nicht kontinuierlich geführt, weshalb in ihm die anniversareinträge meh-
rerer, durch andere überlieferungen bekannter mönche fehlen. Dagegen 
enthalten nach 1520 die bis nach 1620 in n5 eingetragenen todestage der 
mönche nur wenige lücken im Gegensatz zu den eher unorganischen 
einträgen in dem jüngeren necrolog n6. Deshalb hatte n5 nach 1520 bis 
zum frühen 17. Jahrhundert in der abtei selbst zweifellos die Funktion 
eines eigentlichen necrologs. Vor 1520 betreffen dagegen die mehrzahl 
der anniversare nicht die mönche der abtei, sondern die angehörigen 
ihrer Familia, die Kleriker des abtes, zahlreiche Kanoniker der Stifte der 
Stadt und des bistums trier, ferner mitglieder des moselländischen und 
luxemburger adels und besonders der trierer bürgerfamilien. Sie zeigen, 
dass bis 1522, einem Jahr, das auch wegen der danach wesentlich seltener 
werdenden necrologeinträge eine gewisse zäsur bedeutet, St. maximin in 
dem religiösen leben der trierer region vollständig integriert war.

n 6 : u n e d i e r t e s  n e c r o l o g  in lHaKo best. 701 nr. 87, S. 7–161.26 
ein weiteres, noch im 15. Jahrhundert angelegtes maximiner necrolog 
enthält der spätmittelalterliche ordinarius der abtei. aus nicht bekannten 
Gründen ließ die abtei bald nach 1482 (vgl. 31. Juli, an welchem tag n5 
das anniversar für den 1482 verstorbenen abt antonius vermerkt, das in 
n6 jedoch noch fehlt) von n5 eine abschrift erstellen. bei der übernah-
me seines Kalendars fanden jedoch Veränderungen statt, etwa durch die 
Vereinfachung der Heiligenfeste und durch stärkere berücksichtigung der 
oktaven. als ausdruck des neuen Selbstgefühls des Klosters wurden in 
ihm nun auch die memorien der Herrscher wieder stärker berücksichtigt. 
bis kurz vor 1506 scheinen beide necrologe gleichzeitig geführt worden 
zu sein (der am 23. Dezember 1506 verstorbene organist Johann von 
Wittlich fehlt bereits in n6 und ebenso der am 28. Januar 1510 verstorbene 
metzer archidiakon Jakob von ensingen). Danach finden sich in n6 nur 
noch wenige einträge. zusätzliche informationen zu n5 enthält n6 fast 
nur noch bezüglich der Wahl- und Weihedaten der maximiner äbte des 
16. Jahrhunderts. einige dieser zusätze lassen vermuten, dass sich das 
necrolog in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu taben befunden 

26 zu ihm: meckelnborg, mittelalterliche Handschriften, S. 81–85.
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haben könnte. Wie wenig er damals noch eine offiziöse Funktion in der 
abtei hatte, zeigt der zunächst mit n5 gemeinsame eintrag des am 1. mai 
1568 verstorbenen abtes petrus reck. bei ihm fügte in n6 eine spätere 
Hand am rand hinzu, er habe alle Klostergüter in der trierer region mit 
Verpfändungen belastet, wogegen eine weitere Hand bemerkte, man möge 
doch nicht mit den toten streiten, denn tote könnten nicht zurückbeißen.

 Für die biographie der maximiner mönche ist n6 wenig ergiebig, dessen 
letzter eintrag aus dem Jahr 1581 bezeichnenderweise über die Wahl des 
abtes reiner biwer rührt (18. Dezember). infolge seines abschriftscha-
rakters sind seine informationen bis 1482 mit n5 identisch, laufen bis 
1505 mit ihm parallel und enthalten für die zeit danach nur in einzelfällen 
ergänzungen zu ihm. Wichtig ist er jedoch für die zeitliche einordnung der 
im 15. Jahrhundert zumeist ohne angabe von Jahreszahlen in n5 erfolg-
ten einträge. Durch n6 können anniversare in seiner anlegungsschicht 
leichter einzelnen nachtragsschichten in n5 vor 1490 zugeordnet werden, 
wie auch der Synchronismus beider necrologe in den Jahren von 1482 bis 
1505 die zeitliche Fixierung der in ihnen tätigen Hände ermöglicht.

n 7 : a n t o n i u s  G e i s e n ,  C h r o n o l o g i a  f r a t r u m , in Stabitr 
Hs 1637/388, S. 1–177, in lHaKo best. 701 nr. 88, fol. 135–186, und in 
trier, bibliothek des priesterseminars nr. 181. bedingt wohl durch den 
Verfall des anniversarienzeremoniells lässt sich zu St. maximin für die 
zeit nach 1630 die Führung eines necrologs nicht mehr feststellen. Die 
hierdurch spürbare lücke für die Klostergeschichte mag um 1763 den 
1790 verstorbenen maximiner mönch antonius Geisen (zu ihm § 37.5. 
priestermönche 1350–1802) bewogen haben, eine liste der nicht mehr 
in den necrologen erfassten Konventualen zusammenzustellen. Hierfür 
fand er im Schriftgut des nach 1794 verloren gegangenen persönlichen 
archivs des abtes (vgl. § 4. Das archiv), zu dem er als registrator und 
Sekretär des abtes zugang hatte, offensichtlich geeignete unterlagen. in 
der Folgezeit erarbeitete Geisen mehrere Kataloge, die in ihrer Gesamtheit 
der einfachheit halber hier als n7 bezeichnet werden, obwohl sie weder 
in ihrer Funktion noch in ihrem inhalt einem wirklichen necrolog ent-
sprechen. zunächst erstellte er um 1763 eine Chronologia religiosorum 
fratrum, die für den zeitraum von 1623 bis 1763 241 mönche erfasste, 
die nach dem zeitpunkt ihrer conversio geordnet waren.27 Gedacht war 

27 lHaKo best. 701 nr. 88, fol. 135–186.
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diese zusammenstellung als anhang zu seinem caeremoniale,28 in die er 
auch eine liste der angeblichen 81 maximiner äbte bis zu dieser zeit ein-
fügen wollte.29 Geplant war auch die Drucklegung der Chronologia in der 
Klosterdruckerei, die damals der maximiner mönch laurentius collignon 
dilettantisch in seinem Gartenhäuschen betrieb (siehe § 36.5. infirmare: 
laurentius collignon). Gedruckt wurde von ihr jedoch anscheinend nur 
das titelblatt.30 Später arbeitete Geisen seine zusammenstellung in eine 
neue Chronologia fratrum um, die zunächst nur den zeitraum ab 1698 
erfasste und dessen 117 mönche nach ihrem todesdatum ordnete.31 in der 
Folgezeit verlegte er den beginn der liste auf das Jahr 1630, erweiterte 
die angaben zu den jeweiligen mönchen und setzte sie in nachträgen bis 
zum Jahr 1788 fort.32

 bei der auswertung der Kataloge von Geisen ist für die 37 mönche des 
zeitraums von 1623 bis 1637, die im späteren Katalog33 nicht oder nur 
unvollständig überliefert sind, Geisens ursprüngliche liste zu verwenden.34 
Sie muss auch als ersatz bei einigen mönchen nach 1760 herangezogen 
werden. Da um 1770 nämlich drei maximiner mönche ihr Kloster verließen 
(Winckelmann, roth und Staadt), entfernte Geisen die blätter mit ihren 
eintragungen, obwohl sich auf ihnen auch die informationen zu anderen 
mönchen, beispielsweise zu Geisen selbst, befanden, die durch diese 
Damnatio memoriae verloren gingen. Für die anderen 209 Konventualen 
bietet dagegen die spätere, nach ihrem todesjahr geordnete liste Geisens 
wesentlich ausführlichere und bis zum Jahr 1788 reichende informationen 
als seine Chronologia von 1763.35 Die in den listen ohne eigene nachweise 
genannten Daten und sonstigen angaben zu den maximiner mönchen 
nach 1630 rühren aus diesen von Geisen redigierten necrologen.

28 lHaKo best. 701 nr. 88.
29 lHaKo best. 701 nr. 88, fol. 104–122.
30 trier, Sem. bibl. nr. 181.
31 lHaKo best. 701 nr. 88, fol. 81–94.
32 Stabitr Hs 1637/388.
33 Stabitr Hs 1637/388.
34 lHaKo best. 701 nr. 88.
35 Stabitr Hs 1637/388, S. 1–177.
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2. listen

l 1 : mönchsliste unter abt ogo i. (934–945), in: manchester, John rylands 
ul lat. 116, fol. 11r.36 überliefert ist eine 70 namen umfassende mönchs-
liste aus der zeit des abtes ogo i. (934–945), die um 1110 von der Hand 
H7, also des wichtigsten Schreibers und endredaktors des hier ebenfalls 
überlieferten ältesten necrologs (n2), in den codex eingetragen wurde.37 
Für die Forschung ergeben sich aus ihr keine zusätzlichen entwicklungsli-
nien für den Konvent, die nicht auch aus n2 zu ersehen sind. zwar lassen 
sich 40 dieser 70 ohne weitere zusätze aufgeführten namen in dem um 
1110/1116 abgeschlossenen necrolog wiederfinden, verbunden jedoch 
mit großen, durch die Häufigkeit und die Variationsbreite zahlreicher 
mönchsnamen bedingten unsicherheiten, die personengleichsetzungen 
mit einzelnen in ihm erwähnten mönchen fraglich machen. auch fehlen in 
der liste einige der in den miracula Sigehards für die zeit der regierung 
ogos i. erwähnten mönche sowie die namen der meisten der während 
und nach seinem abbatiat in andere Klöster abgeordneten reformer. 
auch die Vorlage, aus der der Schreiber um 1110 dieses namensmaterial 
geschöpft haben könnte, bleibt unbestimmbar. Der anlass für die liste 
wirft einige zusätzliche Fragen auf. Wegen der abfolge der 70 namen kann 
sie weder ein extrakt aus einem verlorenen necrolog noch eine für eine 
Gebetsverbrüderung übersandte aufstellung gewesen sein, die sicherlich 
nach dem eintrittsalter geordnet worden wäre.

l 2 : 961/966, in Gent, ub 301, fol. 91v: namen eines pergamentzubereiters 
und vier Schreiber zu St. maximin.38

l 3 : 11./12. Jahrhundert, in berlin, SbpK lat. fol. 749, fol. 1: in einer Hand-
schrift des 9./10. Jahrhunderts ein nachtrag von sechs namen mit umge-
formten Vergilversen über die tätigkeit der mönche allgemein.39

l 4 : 1135–1136, in: Hontheim, Historia trevirensis 1, nr. 348 und nr. 351: 
namen von sieben maximiner mönchen als Kläger vor der Kurie gegen 
abt Gerhard.

l 5 : 30. Dezember 1373, in lHaKo best. 211 nr. 408: revers von sieben 
maximiner mönchen (tunc capitulum facientes et repraesentantes) gegen 

36 ediert von oswald Holder-egger als nomina monachorum s. maximini treve-
rensis, S. 301 f.

37 Kölzer, Studien, S. 78 anm. 261; roberg, Das älteste „necrolog“, S. 17 f.
38 Hierzu Hoffmann, buchkunst 1, S. 447.
39 Hierzu Knoblich, bibliothek, S. 35 f.
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abt rorich wegen der Schadloshaltung in einem prozess gegen den pfarrer 
von Steinsel.

l 6 : 4. april 1389 und 14. September 1390, in Stabitr Hs 1635/48, fol. 2 
(1389), und in lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 124v–126r (1390): zwei 
unterschiedliche listen von 18 mönchen und sieben Scholaren bei der 
Gründung der marienbruderschaft zu St. maximin.

l 7 : 23. mai 1411, in Stabitr Hs 1644/375, S. 45–47: liste von zwölf mön-
chen bei der Wahl des Heinrich muyl zum abt.

l 8 : 28. august 1434, in lHaKo best. 211 nr. 578 und in Stabitr Hs 
1644/378, S. 499: liste von sechs maximiner mönchen bei der appellation 
an Kaiser Sigismund.

l 9 : 6. oktober 1449, in lHaKo best. 211 nr. 2513: liste von acht maxi-
miner mönchen im protokoll über die Wahlverhandlungen für die Kurie.40

l 1 0 : 10. Juni 1500, in lHaKo best. 211 nr. 820: liste von acht maximiner 
mönchen bei der bestellung eines anwalts.

l 1 1 : 1. mai 1502, in Stabitr Hs 1644/375, S. 121–125: liste von 24 mönchen 
bei der Wahl des thomas von Huisdem zum abt.

l 1 2 : 5. Juli 1514, in Stabitr Hs 1644/375, S. 149: liste von 23 mönchen 
bei der Wahl des Vinzenz von cochem zum abt.

l 1 3 : 12. Januar 1516, original in Staarchtr best. z nr. 28, abschrift in 
lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 609–612: Gewährung eines vollkomme-
nen ablasses durch die päpstlichen Kommissare zur Durchführung der 
Hl.-rock-ausstellung für 27 maximiner mönche, vier Donaten und 22 
präbendare.

l 1 4 : 25. märz 1525, in lHaKo best. 211 nr. 1022: Vollmachtserklärung 
von 24 maximiner mönchen für ihren prokurator vor dem reichskam-
mergericht zur Klage gegen die Stadt trier.

l 1 5 : 28. September 1525, in Stabitr Hs 1644/375, S. 149: liste von 24 
mönchen bei der Wahl des Johannes von zell zum abt.

l 1 6 : 27. Dezember 1532, in lHaKo best. 56 nr. 249, S. 433: Vollmachtser-
klärung von 27 mönchen für ihren prokurator beim reichskammergericht 
zum Vermögensprozess des Jakob tredheck gegen die abtei brauweiler.

l 1 7 : 21. november 1541, in lHaKo best. 211 nr. 2525 und in best. 1D 
nr. 1619: zustimmung von neun mönchen zum revers des trierer Dom-
herrn Johann von isenburg als Koadjutor der abtei.

40 laut Quellenangabe auf den 6. november 1449 datiert, doch wurde sie bereits am 
2. november 1449 in der Supplik eines Konventsteils an die Kurie inseriert.
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l 1 8 : 29. Juli 1551, in lHaKo best. 211 nr. 1163 und nr. 1164: Voll-
machtserklärung von 17 mönchen für ihren prokurator an der Kurie zur 
prozessführung gegen das Herzogtum luxemburg.

l 1 9 : 26. Februar 1556, in Staarchtr best. z nr. 21: liste von 14 mönchen 
bei der Wahl des petrus reck zum abt.

l 2 0 : 14. mai 1564, in lHaKo best. 211 nr. 1988: anwesenheitsliste von 
zwölf maximiner mönchen beim Verzicht des Johann ulrich von raitenau 
auf die abtswürde.

l 2 1 : 4. September 1564, in lHaKo best. 56 nr. 2609, fol. 199, und in 
nr. 2160: anwesenheitsliste von 15 mönchen beim Vertrag der abtei mit 
den Wild- und rheingrafen.

l 2 2 : 19. Juli 1569, in trier, ba abt. 44 nr. 1:41 anwesenheitsliste von zwölf 
mönchen bei der Visitation der abtei.

l 2 3 : 18. oktober 1581, in: novillanius, chronicon, S. 1041: namen von 
16 maximiner mönchen auf einer an diesem tag gegossenen Kirchenglocke 
für St. maximin.

l 2 4 : 15. mai 1583, original in lHaKo best. 211 nr. 1271, abschrift in 
best. 211 nr. 2120, S. 704–709: anwesenheitsliste von 20 mönchen bei der 
Verpfändung von Schwabenheim an die Wild- und rheingrafen.

l 2 5 : 15. Juni 1621, original in Staarchtr best. z nr. 6, abschrift in Stabitr 
Hs 1644/375, S. 280: liste von 20 mönchen bei der Wahl des petrus von 
Freudenburg zum abt.

l 2 6 : 26. oktober 1623, in Stabitr Hs 1644/375, S. 282: liste von 22 mön-
chen bei der Wahl des agritius reckingen zum abt.

l 2 7 : 10. mai 1653, in HHSta Wien rhr ant. Fasc. 988 nr. 5: Kaiserliches 
monitorium gegen 20 namentlich genannte maximiner mönche.

l 2 8 : 10. Juni 1653, in lHaKo best. 1c nr. 19054 und in best. 56 nr. 2165: 
Verwahrung des abtes petrus und 19 namentlich genannter mönche gegen 
die zitation des Kaisers Ferdinand iii.

l 2 9 : ende 1653/beginn 1654, in Stabitr Hs 1644/375, S. 357 f.: bitte von 17 
namentlich genannten mönchen bei der Kurie um die Wahl eines Koadjutors.

l 3 0 : 1. Juni 1654, in Stabitr Hs 1644/375, S. 370: liste von 17 mönchen 
bei der Wahl des maximin Gülich zum Koadjutor.

l 3 1 : 23. Dezember 1654, original in Staarchtr best. o nr. 27, abschrift 
in lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 479–484: zustimmung von 22 mönchen 
zur ernennung des maximin Gülich zum Koadjutor durch den papst.

41 ediert von lichter, Das erzbistum trier 1569/71, S. 118 f.
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l 3 2 : 10. Januar 1680, in Stabitr Hs 1644/375, S. 393: liste von 24 mönchen 
bei der Wahl des alexander Henn zum abt.

l 3 3 : november/Dezember 1773, in lHaKo best. 211 nr. 2518, S. 108 f.: 
unterschrift von 44 mönchen unter die norma (Constitutio).

l 3 4 : 22. märz 1786, in lHaKo best. 211 nr. 2536 und in best. 1c nr. 19076: 
unterschrift von 35 mönchen auf der unterwerfungserklärung unter die 
Jurisdiktion des trierer erzbischofs.

l 3 5 : 3. märz 1790, in lHaKo best. 354 nr. 536: liste der 27 anwesenden 
mönche bei den Verhandlungen im Kapitel über eine Geldanleihe für die 
österreichischen truppen.

l 3 6 : September 1794, in lHaKo best. 276 nr. 2567: erklärung von 17 
mönchen am 11. mai 1798 über den aufenthalt der 30 maximiner mönche 
im September 1794.

l 3 7 : 6. Februar 1797, in Stabitr Hs 1652b/948b: liste von 27 mönchen 
bei der Wahl des benedikt Kirchner zum abt.

l 3 8 : 6. märz 1802, in lHaKo best. 276 nr. 2567: liste der 21 mönche bei 
der aufhebung der abtei.
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§ 35. ä b t e

1. in den abtslisten genannte sowie in der Forschung vermutete äbte

entgegen den ausführungen von eugen ewig1 muss den in der heutigen 
Form erst im 12. Jahrhundert fassbaren maximiner abtslisten ein fiktiver 
charakter ohne einen erkennbaren wirklichen Kern zugeschrieben werden.2 
Sicherlich gehen diese listen auf ältere Vorlagen zurück. Dagegen spricht nicht, 
dass in dem um 1110/1120 redigierten ältesten necrolog n2 als einzige äbte 
vor 934 von einer frühen Hand lediglich adalhard und Waldo eingetragen 
sind, da seine eigentlichen Schreiber H6 und H7 mönche und äbte vor 934 
offenbar bewusst ausgeklammert haben. in den listen des 12. Jahrhunderts 
finden sich ferner die namen der äbte memilius, der auch in der angeblichen 
Schenkung König Dagoberts 634 genannt wird, und maurelius, die durch eine 
ältere Vorlage bedingt sein könnten. Hinter beiden abtsnamen dürften sich 
die in dem maximiner Gräberfeld vorgefundenen inschriften eines marcus 
emilius und eines marcus aurelius verbergen, die in der spätantiken epi-
graphik mit memiliVS und maVreliVS wiedergegeben wurden. Deshalb 
ist naheliegend, dass um 9503 der Fälscher des Dagobertdiploms sich diesen 
abtsnamen nicht erdacht, sondern bereits vorgefunden hat. ebenso bezeich-
neten die Fresken im maximiner Kapitelsaal um 990/1000 den im Katalog 
als nr. 4 genannten tranquillus als den abt, unter dem die reliquien des 
hl. maximin nach trier gebracht wurden. Vor das Jahr 882, als das maximiner 
archiv gänzlich vernichtet wurde, wird man die liste jedoch nicht setzen 
können. Vielmehr scheint ihre zusammensetzung erst zu einer zeit erfolgt 
zu sein, als sich die abtei von ihren anfängen als bischofskloster bereits 
bewusst abgesetzt hatte und wohl schon in opposition gegen die ansprüche 
des trierer metropoliten stand. Gemäß der im 10. Jahrhundert fassbaren 
Gründungslegende von St. maximin durch Konstantin und Helena nennt 
daher der Katalog Johannes von antiochia als ersten abt. Der in der Kirche 
des Klosters bestattete trierer bischof maximin erhielt dadurch lediglich die 
Funktion eines persönlichen patrons des Klosters, der über das Wohl der 
mönchsgemeinde vom 4. bis zum 10. Jahrhundert durch eine Vielzahl von 

1 ewig, trier im merowingerreich, S. 94–96; dagegen schon Haubrichs, Die tholey-
er abtsliste, S. 120 f., und Wisplinghoff, untersuchungen, S. 9 f.

2 Hierzu § 7. Die anfänge.
3 zum zeitpunkt der Fälschung vgl. § 7. Die anfänge und § 10. St. maximin in ottoni-

scher zeit.
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Wundern wachte. Vergeblich sucht man in der liste ferner die namen der 
trierer bischöfe, mit denen im allgemeinen besondere monastische impulse 
verbunden wurden, etwa numerian, vor allem aber den zu St. maximin be-
statteten nicetius. erwähnt wurde vor 700 als nr. 9 des Katalogs lediglich der 
angeblich um 500 als maximiner abt zum trierer bischof erhobene Fibicius. 
bei den äbten nach 700 dagegen ließ sich wegen ihres hohen ansehens im 
Gedächtnis der trierer Kirche und ihres nachlebens in den Klostertraditionen 
die aufnahme der trierer bischöfe basinus und Weomad in den äbtekata-
log nicht umgehen. möglicherweise wurden sie auch früh zu St. maximin 
bestattet, obwohl 942 dort nur die reliquien des nicetius genannt wurden4 
und erst Johannes Scheckmann um 1514 dort auch die des basinus und des 
Weomad kannte.5 als abt von St. maximin wurde basinus jedoch schon in 
der im 11. Jahrhundert gefertigten Fälschung einer auf den namen des paps-
tes Gregor ii. lautenden urkunde genannt.6 Doch betonten die maximiner 
überlieferungen zur Verschleierung der ursprünglichen Stellung der abtei 
als bischofskloster immer, sie hätten als äbte von St. maximin den trierer 
bischofsstuhl erhalten. Hildulf dagegen, der vielleicht nur chorbischof war,7 
wurde in den späteren maximiner zeugnissen ständig nur als Herzog von 
lothringen bezeichnet.8

in der Diskussion um die echtheit einzelner maximiner abtsnamen und 
ihrer zeitlichen ansetzung bildete bisher gewöhnlich die um 1630 von ale-
xander Wiltheim in der laacher bibliothek vorgefundene liste9 die einzige, 
heute jedoch nicht mehr im original nachzuweisende Grundlage. Sie enthält 
aber zweifellos einige nicht der Vorlage entnommene bearbeitungs- und Da-
tierungsvermerke dieses maximiner Historikers, wie ihr Vergleich mit seinen 
umfangreichen origines10 augenfällig macht. Daneben gab es jedoch auch 
zu St. maximin einen weiteren überlieferungsstrang solcher listen, der mit 
dem laacher Katalog eine gemeinsame Wurzel erkennen lässt, hinsichtlich 
des bestands und der Form der abtsnamen und ihrer abfolge aber doch 

 4 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 967.
 5 Gierlich, Grabstätten, S. 50; enen, medulla Gestorum treverensium, ed. Schmid/

embach, S. 259, und Scheckmann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, 
in: Schmid/embach, medulla Gestorum treverensium, S. 400.

 6 mub 1 nr. 9; Kölzer, Studien, S. 89.
 7 Heyen, Die Öffnung der paulinus-Gruft, S. 33.
 8 So noch 1621, lHaKo best. 211 nr. 1401.
 9 Stabitr Hs 1626/401, S. 99.
10 Stabitr Hs 1621.
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merkliche abweichungen zeigt. Solche listen sind zu St. maximin schon 
um 150511 und um 1600 durch novillanius überliefert.12

erörterungen sowohl der Vorstellungen der mönche über die Geschichte 
ihres Klosters wie der kirchenrechtlichen und politischen tendenzen, die sie 
mit den namen der äbte verbanden, können hier nicht in einzelheiten verfolgt 
werden. im Folgenden werden diese bis etwa 700 in ihrer Gesamtheit und 
danach zum größeren teil vermutlich fiktiven äbte lediglich aus Gründen 
der Vollständigkeit der Klostertraditionen genannt und hierbei auch auf eine 
Konkordanz der einzelnen überlieferungszweige verzichtet:
J o h a n n e s  a n t i o c h e n u s
F i b i c i u s  (Felicius)
u t i l a r d u s  (odilardus)
tr a n q u i l l u s
e m e r e n t i a n u s
m a u r e l i u s  (maurilianus)
H o n e s t u s
r e m i g i u s
F i b i c i u s  (Febicius, Felicius)
F o l m e r u s  (Volmarus, Volimer)
r o u d i n g u s  (rodingus)
G u n d i l a n d u s  (Hundilandus)
m e m i l i a n u s
G e r w a r d u s  (bernhardus)
H e r w i n u s  (Herrawinus, Herinnus)
b a s i n u s , siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802
e b e r h a r d u s , frater, siehe basinus
H i l d u l f u s , siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802
o d i l a r d u s
W i o m a d u s  (Weomadus), siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802
Vo c h i l r a d u s
t h e o d o , dux Bauariae
We r i n o l f u s  (reinolfus)
t i e d b o l d u s
r e i n f r i d u s
G u n l a n d u s

11 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 58.
12 Stabitr Hs 1626/401, S. 496.
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H i l d e b e r t u s
W a r n a r i u s
H u m b o l d u s
H e l i s a c h a r , siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802
H a t t a b o l d u s
F o l c a r d u s

nicht genannt wird im Katalog die in der Forschung gelegentlich erwähnte 
angebliche leitung des Klosters um 786 durch abt Wigbold, um 800 durch 
alkuin und um 880 durch den abt des Frankfurter Stifts, Williher, wor-
auf in § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte, näher eingegangen 
wurde. Seit dem nachfolger des Folcardus, abt Waldo (861–879), ist der 
namensbestand des Katalogs durch andere Quellen gesichert, auch wenn 
die regierungszeit einzelner äbte nicht immer genau fixiert werden kann. 
unterschiede in den einzelnen überlieferungen des Katalogs entstehen nur 
noch durch die laienäbte des 9. und 10. Jahrhunderts. Die aus dem 15. und 
16. Jahrhundert stammenden Fassungen erwähnen sie nicht, wohl aber die 
abtsliste bei Wiltheim, der sie, wie schon frühere abtsnamen, als ein resultat 
seiner historischen arbeiten in den Katalog eingefügt hat.

Die überlieferung des zuletzt genannten abtes Folcardus bedarf freilich 
einer bemerkung. mit seiner regierung um 850 haben die abtslisten vor ihrer 
Korrektur durch Wiltheim die Schaffung des Folcardusbrunnens verbunden, 
der bis zur einebnung des Klosterbezirks 1674 durch die französischen trup-
pen im Quadrum des Kreuzgangs gegenüber dem Sommerrefektorium für die 
Händewaschung der mönche vor den mahlzeiten stand. Seine Gestaltung als 
eisenguss mit einer größeren personengruppe, darunter den tugenden, der 
apostel, aber auch eines abtes Folcardus und eines Gießers Gozbertus, sind 
durch novillanius und durch Wiltheim überliefert.13 mit ihm verbindet die 
Forschung mehrere noch offene Fragen. unsicher ist überhaupt, ob er ein 
erzeugnis der künstlerischen Werkstätten der abtei ist, etwa der klösterlichen 
Gießhütte zu taben.14 auch bei der keineswegs gesicherten annahme dieser 
Herkunft15 bleibt die entstehungszeit des brunnens offen. aus stilistischen 

13 Wiltheim, origines, in: Stabitr 1621, S. 733; rekonstruktionen bei Kraus, brun-
nen des Folcardus, S. 94–102; Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 183–186; 
ferner Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 318 f., und Fuchs, inschriften trier 1, 
S. 321–328; abb. in: Kunstdenkmäler der Stadt trier 3, S. 287.

14 So Kentenich, Gozbertus monachus, S. 182–184.
15 Vgl. bayer, zum Gozbertus-rauchfaß, S. 45–88.
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Gründen kann er sicherlich nicht im 9. Jahrhundert gearbeitet und ein beleg 
für einen maximiner abt Folcardus um 850 sein. auch seiner Schaffung unter 
abt Folmar i. (ca. 987–996/999), wie dies Wiltheim und Kentenich vermu-
ten, widerspricht die ausstattung der hier abgebildeten bischöfe mit mitra 
und Stab, die entgegen der maximiner traditionen eher der zeit des abtes 
Folmar ii. (1101–1106) entsprechen würde.16 als beleg für die regierung 
eines abtes Folcardus in der Karolingerzeit kann der brunnen jedenfalls 
nicht herangezogen werden.

2. äbte nach 700 bis 1802

H i l d u l f u s  (698)

Durch zeitgenössische überlieferungen bleiben die meisten biographischen 
Daten zu Hildulf unsicher,17 beispielsweise, ob er in england oder in bayern 
geboren ist, ob er angehöriger der Klerikergemeinschaft zu St. Dié war, ob 
er als nachfolger des 665 verstorbenen numerian den trierer bischofsstuhl 
innehatte oder dort nur chorbischof18 beziehungsweise Hilfsbischof war19 oder 
ob er mit dem metzer bischof chlodulf identisch ist, dem um 664 modesta 
ihren traum anzeigte.20 Schon vor der auf ihn zurückzuführenden Gründung 
des Klosters moyenmoutier nach seinem angeblich 671 erfolgten rückzug 
aus trier dürfte er mit der maximiner Gemeinschaft in Verbindung gestanden 
haben, da er nach moyenmoutier reliquien des hl. maximin gebracht und 
die Gründung von maximinuskirchen im elsass veranlasst haben soll.21 zwar 
ist unbekannt, ob das Kloster moyenmoutier anfänglich noch columbanisch 
geprägt war, doch stand Hildulf mit Willibrord, dem Gründer echternachs, 

16 zu diesem Komplex nun auch rüdiger Fuchs bei seiner kunsthistorischen analyse 
des Gozbert-rauchfasses, in: inschriften trier 2,1, S. 613–621.

17 Drei Viten in: aa SS Julii bd. 3, S. 221–238, sowie der liber de successoribus 
S. Hildulfi, ed. Waitz, S. 86–92; zu ihrer Glaubwürdigkeit Wisplinghoff, unter-
suchungen, S. 16 anm. 78.

18 Heyen, Die Öffnung der St. paulinus-Gruft, S. 33 f.
19 pfeiffer, bischöfe, bistum, kirchliche entwicklung, S. 236 f.
20 De virtutibus sanctae Gertrudis, ed. von bruno Krusch, in: mGH SS rer. merov. 2, 

hg. von dems., Hannover 1888, S. 464–471, hier S. 465.
21 ewig, zu Wimpfen und Worms, St. Dié und trier, S. 1–9; weitere Quellen und li-

teratur bei anton, Klosterwesen und adel, S. 113, und bei Dierkens, abbayes et 
chapitres, S. 98 f.
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in Verbindung und könnte dessen Klosterordnung auch nach St. maximin 
gebracht haben. zusammen mit Willibrord führte er zu St. maximin wohl 698 
die überführung des leichnams des hl. maximin in die neu erbaute Kirche 
durch.22 als abt oder mönch von St. maximin wurde Hildulf in keiner zeit-
genössischen Quelle bezeichnet, und auch sein einfluss auf die umwandlung 
der institution am ort in eine klösterliche Gemeinschaft bleibt unbestimmbar. 
es steht fest, dass Hildulf um 707 in moyenmoutier starb,23 doch hat die 
trierer Geschichtsschreibung des 11. Jahrhunderts für die zeit von 751 bis 
761 einen weiteren fiktiven bischof Hildulf eingeschoben, dessen angebliche 
existenz als maximiner abt in Wiltheims abtsliste Verwirrung angerichtet 
hat.24 nachdem der Heilige 973 zu moyenmoutier seinen Wunsch nach der 
überführung seiner reliquien in das maximinuskloster kundgemacht haben 
soll, seien diese, wie Wiltheim berichtet, dorthin gebracht worden.25 Damit 
in Widerspruch steht allerdings die erzählung des nach 1050 zu moyen-
moutier verfassten liber de successoribus S. Hildulfi,26 wonach der Heilige 
im 10. Jahrhundert zu moyenmoutier einen prächtigen Schrein erhalten hat. 
reliquien von Hildulf wurden zu St. maximin erstmals 1514 erwähnt,27 deren 
späterer Verbleib unbekannt ist. thomas bauer hat zwar die weite Streuung 
der späteren Verehrung Hildulfs und seine frühe Verankerung auch in der 
trierer Kirche festgestellt,28 doch fand sein Fest wohl wegen der zunächst 
fehlenden reliquien zu St. maximin nur geringe resonanz. Sein todestag 
am 11. Juli29 wurde hier erstmals um 1170/1180 im Kalendar des necrologs 
n3 erwähnt, danach jedoch durch die Feier der translatio S. benedicti an 
diesem tag verdrängt und lediglich nach 1550 erneut begangen.30 Doch 
scheint im 17. und 18. Jahrhundert als Folge der endgültigen ausformung 
der Klostertraditionen durch Johannes Scheckmann, vor allem jedoch alex-

22 zum zeitpunkt Wampach, Grundherrschaft echternach 1, S. 53; Winheller, le-
bensbeschreibungen, S. 18, und Wisplinghoff, untersuchungen, S. 16.

23 Gallia christiana 13, Sp. 1398.
24 Wiltheim, annales, in: Stabitr Hs 1626, S. 584; hierzu auch pfeiffer, bischöfe, 

bistum, kirchliche entwicklung, S. 246.
25 Wiltheim, annales, in: Stabitr Hs 1626, S. 584.
26 liber de successoribus S. Hildulfi, ed. Waitz, S. 89 f.
27 enen, medulla Gestorum treverensium, ed. Schmid/embach, S. 259, sowie 

Scheckmann, epitome alias medulla gestorum trevirorum, in: Schmid/embach, 
medulla Gestorum treverensium, S. 400.

28 bauer, Die Verehrung heiliger trierer bischöfe, S. 396.
29 anders bauer, Die Verehrung heiliger trierer bischöfe, S. 396.
30 Stabitr Hs 443/1908, fol. 113 f., und lHaKo best. 701 nr. 307, fol. 3 f.
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ander Wiltheim in der abtei seine Verehrung wiederbelebt worden zu sein, 
die sich in der Wahl seines namens durch mehrere novizen niederschlug. 
St. maximin setzte ihm um 1650 einen gut erhaltenen, heute im rheinischen 
landesmuseum trier verwahrten Gedenkstein, auf dem lediglich sein amt 
als abt des Klosters erwähnt wurde.31

b a s i n u s  (vor 698–705)

als bischof erstmals 698 im zusammenhang mit der Gründung von 
echternach bezeugt, wurde er in zeitgenössischen Quellen nie als abt von 
St. maximin bezeichnet, wohl aber in den späteren überlieferungen der abtei, 
die über sein abbatiat jedoch Widersprüchliches berichten. Da er mehrere 
Jahrhunderte später im Kloster als abt vor allem als empfänger der angeblich 
729 ausgestellten, auf den namen des papstes Gregor ii. lautenden Fälschung 
über die freie abtswahl zu St. maximin bekannt war,32 hat ihm wohl vor 1519 
Johannes Scheckmann eine recht phantasievolle Vita gewidmet.33 bis um 1912 
galt als abfassungszeit dieser Vita das 11. Jahrhundert, obwohl bereits der 
maximiner prior nikolaus Dupgin um 1519 Johannes Scheckmann als deren 
autor genannt hat.34 mangels anderer abtsnamen ließ ihn Wiltheim sogar 
als trierer bischof um 705 zugunsten seines neffen liutwin resignieren und 
danach die abtei bis 762 leiten, während die neuere Forschung die abtslücke 
zwischen ihm und Weomad durch Konjekturen und durch die Versetzung 
erst später genannter personen in der maximiner abtsliste dieser Jahrzehnte 
zu schließen versucht hat.

Die Funktion des zwischen 692 und 705 als trierer bischof durch mehrere 
urkunden bezeugten basinus auch als abt von St. maximin erwähnen zuerst 
um 1070 die im umkreis des erzbischofs entstandenen rezensionen der Gesta 
trevirorum.35 Hierbei bezeichnen sie ihn gewiss nicht ohne Hintergedanken 

31 Siehe Fuchs, inschriften trier 2,2, tafel 133 abb. 455.
32 mub 1 nr. 9; zu ihr Kölzer, Studien, S. 89.
33 aa SS martii bd. 1 (1668), S. 315–321; zu ihr: poncelet, l’auteur de la vie de S. ba-

sin, S. 134 f., und Winheller, lebensbeschreibungen, S. 167–174.
34 berlin, SbpK theol. lat. fol. 729, fol. 67r.
35 zu ihnen § 22.3. agritius.



7. personallisten1028

als Vorsteher nicht der abtei, sondern der Hilariuszelle.36 Wie für Hildulf 
ist zu St. maximin auch sein Grab erst um 1514 und 1517 bezeugt.37 Was 
ihn mit der möglicherweise während seiner regierung als trierer bischof 
entstandenen maximiner Klostergemeinschaft verbinden könnte, dürfte seine 
mitarbeit in dem monastischen reformkreis um Willibrord sein, durch die 
er wohl auch anteil an der Gründung der abtei echternach hatte.38 nicht 
auszuschließen ist auch, dass er der jungen abtei sechs nach ihm benannte 
mansen zu oberemmel geschenkt hat.39

Die erstmals von Johannes Scheckmann 1514 erwähnte bestattung des 
basinus erscheint unsicher. Vielleicht genossen er und Weomad bei der 
überführung der reliquien 942 in die Krypta im unterschied zu maximi-
nus, agritius und nicetius noch keine öffentliche Verehrung, weshalb ihre 
Sarkophage damals nicht eigens erwähnt wurden. Seine Verehrung in der 
abtei lässt sich etwa seit 1100, als im Kalendar am 4. märz bereits vor den 
necrologeinträgen der mönche um 1116 die depositio s. Basini episcopi con-
fessoris eingetragen wurde,40 kontinuierlich verfolgen. mit ausnahme von n3 
findet sich in allen späteren Kalendaren des Klosters am 4. märz sein eintrag, 
während das erzstift, die abtei St. maria ad martyres und das St. Simeonsstift 
seinen Jahrestag erst im 14. Jahrhundert begingen.41 um 1607 hatte papst 
paul V. die übertragung der reliquien des basinus in den chor der neuen 
maximiner Kirche gestattet.42 Sie erfolgte aber erst im august 1621 durch 
den päpstlichen nuntius zusammen mit denen des bischofs Weomad.43 Die 
von ihm über deren authentizität befragten zeugen beriefen sich lediglich 
auf die einhundert Jahre alten angaben von Scheckmann und enen. in dem 
Sarkophag des nur als lothringerherzog bezeichneten basinus und in dem 

36 So die ausschließlich die bischofsnahen rezensionen der Gesta treverorum berück-
sichtigende edition von Waitz, S. 161 f. zur problematik der cella S. Hilarii siehe 
§ 7. Die anfänge.

37 Siehe § 22.5. besondere Heilige des Klosters: Hildulf.
38 Hierzu anton, trier vom beginn des 6. Jahrhunderts, S. 66, in anm. 158 weitere 

literatur.
39 nolden, urbar, S. 78; hierzu § 33.2.2.2.4. Hochgericht oberemmel.
40 zum zeitpunkt des eintrags siehe roberg, Das älteste „necrolog“, S. 85 anm.
41 Hierzu sowie zur frühen Verehrung des basinus zu echternach, zu dem ihm gele-

gentlich, nie jedoch zu St. maximin beigelegten titels eines märtyrers sowie zu Ver-
wechslungen des basinus mit anderen Heiligen siehe bauer, Die Verehrung heiliger 
trierer bischöfe, S. 397 f.

42 Stabitr Hs 1644/375, S. 1000 f.
43 lHaKo best. 211 nr. 1401.
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hölzernen Sarg darin befanden sich noch einige Knochen, die nun in Kap-
seln eingeschlossen und in mehreren altären in der neuen Kirche verwahrt 
wurden. ihr Verbleib nach der zerstörung der Kirche 1674 ist unbekannt.

l i u t w i n  (705–721/722)

Sein durch keine überlieferung bezeugtes abbatiat zu St. maximin ist 
rein hypothetisch und setzt wie auch die regierung seines nachfolgers 
milo voraus, dass St. maximin zu diesem zeitpunkt im unterschied zu den 
damaligen adelsgründungen St. irminen, echternach, prüm und pfalzel ein 
Kloster des trierer bischofs war, dessen amt bis 761/762 die Familie der 
Widonen innehatte. zu ihr hatte wohl schon basinus gehört,44 mit dem er 
mehrfach zusammen als bischof in erscheinung getreten war.45 eine par-
allele mit liutwins Klostergründung mettlach, in der die trierer bischöfe 
lange zeit hindurch auch ihre Stellung als äbte behaupten konnten, liegt 
daher nahe. obwohl weder liutwin46 noch sein Sohn und nachfolger milo 
zu St. maximin bestattet wurden, erscheint deshalb ihre abtsfunktion dort 
wahrscheinlicher als die von eugen ewig und von erich Wisplinghoff vor-
geschlagenen lösungsversuche zur auffüllung der abtslücke zwischen 705 
und 762.47 bestattet wurde er jedoch nicht zu St. maximin, sondern in mett-
lach, obgleich St. maximin 952 von ihm reliquien im St. benedictusaltar der 
außenkrypta verwahrte.48 Seine Verehrung zu St. maximin am 29. September 
ist jünger als zu mettlach, echternach oder zu pfalzel,49 offensichtlich aber 
älter als im trierer Dom50 und wurde erstmals um 1170/1180 erwähnt.51

44 Vgl. Winheller, lebensbeschreibungen, S. 168.
45 pfeiffer, bischöfe, bistum, kirchliche entwicklung, S. 239.
46 zu ihm: Vita liutwini, in: aa SS Sept. bd. 8 (1762), S. 169–172; Gierlich, Grab-

stätten, S. 51 f.; anton, trier vom beginn des 6. Jahrhunderts, S. 66 f.; pfeiffer, 
bischöfe, bistum, kirchliche entwicklung, S. 239–242.

47 ewig, trier im merowingerreich, S. 94 f.; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 7–10.
48 Siehe neyses, baugeschichte 1, S. 158.
49 bauer, Die Verehrung heiliger trierer bischöfe, S. 399 f.
50 miesges, Der trierer Festkalender, S. 88.
51 Kalendar in n3, im frühen 14. Jahrhundert auch in Stabitr Hs 441/1888 und um 

1400 im Kalendar von n5.
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m i l o  (721/722–761/762)

Wie bei liutwin ist die Funktion seines Sohnes und nachfolgers auf dem 
trierer Stuhl milo als abt von St. maximin rein hypothetisch und durch 
keine überlieferung gesichert. bekannt ist milo vor allem durch das Verdikt 
des hl. bonifatius.52 ein sicherlich nur schwaches indiz für sein abbatiat zu 
St. maximin könnte darin gesehen werden, dass er dieses Kloster wie auch 
mettlach, als dessen abt er durch überlieferungen freilich keineswegs gesichert 
ist,53 nicht in den Feudalisierungs- und Vergabeprozess von Kirchengütern 
einbezogen hat, den ihm die Gesta treverorum vorwerfen.54

We o m a d  (761/762–791)

mit dem regierungsbeginn des aus einer wohl am mittel-/oberrhein be-
güterten Familie stammenden trierer bischofs,55 bekannt als mitbegründer 
der karolingischen abtei lorsch, setzte sich im trierer raum der einfluss 
der arnulfinger endgültig durch. Die Frage nach der Dauer und dem ende 
seines abbatiats hängt wesentlich mit der auflösung, vielleicht auch dem 
umbau des trierer episcopiums unter Karl dem Großen oder ludwig dem 
Frommen und dem beginn der Selbständigkeit des Klosters als reichsabtei 
zusammen. bezüglich des zeitansatzes und der intensität dieses umschich-
tungsprozesses hat die Forschung recht unterschiedliche antworten gefunden.56 
Deshalb ist ebenso denkbar, dass Weomad die abtsstellung bis zu seinem 
tod 791 innegehabt, wie auch, dass er sie möglicherweise schon vor 780 
verloren hat. Die maximiner traditionen berichten über ihn lediglich, er sei 
abt gewesen, bevor er den trierer Stuhl erlangt habe, und habe danach seine 
Funktion im Kloster niedergelegt. Wie bei Hildulf und basinus dürfte auch 

52 literatur und Quellen bei ewig, milo et eiusdem similes, S. 189–219; Felten, 
äbte und laienäbte, S. 122; anton, trier vom beginn des 6. Jahrhunderts, S. 67 
anm. 161; pfeiffer, bischöfe, bistum, kirchliche entwicklung, S. 242–246.

53 Felten, äbte und laienäbte, S. 122.
54 Gesta treverorum, ed. Waitz, S. 162; hierzu anton, trier im frühen mittelalter, 

S. 160 f.
55 zur person und seiner Verwandtschaft siehe anton, trier in der hohen und späten 

Karolingerzeit, S. 94 f., und pfeiffer, bischöfe, bistum, kirchliche entwicklung, 
S. 246 f.

56 Vgl. § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte.



§ 35. äbte 1031

diese nachricht durch die spätere umdeutung der abtei über ihre anfänge 
als bischofskloster bedingt sein und bildet kein wirkliches indiz für den 
Verlust der abtswürde schon vor seinem tod. mit seinem Vorgänger basinus 
teilt er die ungewissheit seiner Grablege zu St. maximin, die ebenfalls erst 
1514 durch Johannes Scheckmann bezeugt ist. Wie die überreste des basi-
nus wurden auch 1621 seine im Sarkophag nun völlig zu Staub zerfallenen 
reliquien in Kapseln geborgen und in altäre der neuen Kirche transferiert,57 
wo sie nach 1674 nicht mehr nachzuweisen sind.

als einzigen Vermerk Weomads in einem trierer Festkalender kennt peter 
miesges seinen eintrag in einem maximiner Kollektar des späten 15. Jahr-
hunderts.58 Hieraus zog bauer den Schluss auf die lokal nur auf St. ma-
ximin und zeitlich auf das späte 15. und frühe 16. Jahrhundert begrenzte 
Verehrung Weomads, als er aufnahme in die maximiner abtsliste gefunden 
habe und seine reliquien in der abtei erwähnt wurden.59 Dies ist sicherlich 
korrekturbedürftig, da sich Weomads Gedenktag, der 7. november, bereits 
in maximiner Kalendaren der Jahre 1250/128060 sowie 1270/1300 findet.61 
entgegen der ansicht bauers wurde Weomad zu St. maximin auch im 17. 
und 18. Jahrhundert größere Verehrung zuteil, wie nicht nur die Weihe eines 
altares auf ihn in der neuen Kirche um 1620, sondern auch seine beliebtheit 
bei der Wahl der mönchsnamen des 17. und 18. Jahrhunderts bezeugt.

H e l i s a c h a r  (vor 821 bis nach 830 [?])

zwischen dem um 791 verstorbenen trierer bischof Weomad und dem 
erstmals 853 zu St. maximin als laienabt bezeugten adalhard klafft erneut 
eine lücke von mehreren Jahrzehnten. Sie hat der maximiner äbtekatalog mit 
einer reihe von namen zu füllen versucht, die mit ausnahme von Helisachar 
keine bezüge zu dem karolingischen Herrscherhaus oder zu den Großen 
jener epoche erkennen lassen. Die Vermutung, der leiter der Kanzlei lud-
wigs des Frommen, der dem monastischen reformer benedikt von aniane 
nahestehende Helisachar, habe neben anderen Klöstern bald nach 814 auch 
die abtei St. maximin erhalten, hängt hauptsächlich von der einschätzung 

57 lHaKo best. 211 nr. 1401.
58 Stabitr Hs 364/1026, fol. 5 f.; miesges, Der trierer Festkalender, S. 100.
59 bauer, Die Verehrung heiliger trierer bischöfe, S. 400.
60 Krakau, bibl. Jagiell. lat. quart. 927, fol. 3 f.
61 Kalendar des necrologs in n4.
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der anfangsprovenienz eines noch zu lebzeiten benedikts († 821) nieder-
geschriebenen codex regularium ab,62 der sich schon im 10. Jahrhundert in 
der maximiner bibliothek befand.63 trotz mancher einwände64 sprechen 
einige umstände für die ansicht von Josef Semmler und anderer Forscher, 
dass dieser codex von benedikt von aniane seinem Freund Helisachar ge-
schenkt wurde65 und dass er sich im 10. Jahrhundert deshalb zu St. maximin 
befand,66 weil Helisachar dort vor 821 abt war. als maximiner abt wurde 
Helisachar ferner in zwei auf den namen ludwigs des Frommen ausgestell-
ten Fälschungen bezeichnet.67 Dass für diese Fälschungen unter den acht in 
diesem Katalog für jene Jahrzehnte zur Verfügung stehenden abtsnamen 
gerade Helisachar ausgewählt wurde, ist wohl nicht als zufall oder als Wissen 
des Fälschers um die Funktionen Helisachars in der kaiserlichen Kanzlei zu 
sehen. eher kann vermutet werden, dass zum zeitpunkt der Fälschungen zu 
St. maximin tatsächlich urkunden Kaiser ludwigs für Helisachar greifbar 
waren, wenn auch anderen inhalts als die späteren immunitätsbestrebungen 
des Fälschers. auch befand sich sein name sicherlich auf den um 950 zu 
erschließenden Vorgängern der späteren maximiner abtslisten (§ 35.1. in den 
abtslisten genannte sowie in der Forschung vermutete äbte). zu der durch 
überlieferungen nicht gesicherten Dauer der leitung von St. maximin durch 
Helisachar siehe § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte.

a d a l h a r d  (853–855)

Die regierungszeit des ersten maximiner laienabtes aus dem Geschlecht 
der Grafen von orléans oder Vienne, ursprünglich Seneschall ludwigs des 
Frommen, dann nach dessen tod 843 in beziehungen zu den Herrschern und 
dem adel aller drei karolingischer teilreiche, ist wegen seiner zeitlich nur 

62 Heute münchen, bSb clm 28118.
63 Knoblich, bibliothek, S. 59 f.
64 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 12, S. 24 und S. 128, sowie Felten, Die bedeu-

tung der „benediktiner“, S. 36 f.
65 Semmler, Das erbe der karolingischen Klosterreform, S. 37, sowie ders., episcopi 

potestas, S. 370; Kölzer, Studien, S. 37, und michel Huglo, trois livres manuscrits 
présentés par Helisachar, in: revue bénédictine 99 (1989), S. 272–285, hier S. 284.

66 Hoffmann, buchkunst 1, S. 481–482.
67 mub 1 nr. 47 und nr. 54; vgl. zu diesen Spurien Wisplinghoff, untersuchungen, 

S. 128.
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ungenau zu fixierenden bindung an die Kaiser des mittelreichs nicht exakt 
zu bestimmen. Vermutet wird, dass er zu seinen zahlreichen Klöstern, denen 
er als laienabt vorstand,68 von Kaiser lothar i. 846/847 bei seiner parteinah-
me für ihn neben echternach auch St. maximin erhalten hat.69 als abt von 
St. maximin wurde er am 1. april 853 in der Schenkung der erkanfrida an 
das Kloster genannt,70 als erster maximiner abt überhaupt in einer unver-
dächtigen urkunde, ferner im Juni 855 bei einem Gütertausch zwischen den 
abteien prüm und St. maximin71 und am 18. Juli 855 bei dem tausch von 
ländereien in rheinhessen mit dem abt von lorsch, dem bischof Samuel 
von Worms.72 Vermutlich trat er seinem neffen Waldo vor april 861 die 
abtei St. maximin ab.

W a l d o  (861–879)

im unterschied zu adalhard war Waldo priestermönch, der sich 836 in 
der abtei Fulda aufhielt. Dort bat er damals lupus von Ferrières um eine 
lebensbeschreibung des hl. maximin.73 Hierbei lässt sich nicht entscheiden, 
ob er als maximiner mönch in Fulda nur als Gast weilte oder ob sein onkel 
adalhard bereits zu diesem zeitpunkt abt von St. maximin war, in dessen 
namen er sich als mönch von Fulda diese Vita erbat. Waldos Vater war 
der Konradiner Gerhard.74 als sich Gerhard 861 in eine Fehde mit ludwig 
dem Deutschen verstrickte, liegt die identifikation jenes abtes Waldo, der 
adalhard in das Westreich folgte,75 mit ihm auf der Hand. Deshalb dürfte 
ihm schon zuvor adalhard die abtei St. maximin als eigenkloster übergeben 
haben. Danach scheinen sich jedoch die Konradiner und Waldo mit ludwig 
ausgesöhnt zu haben. um 870 dürfte ludwig vergeblich versucht haben, 
ihn gegen den von Hinkmar von reims erhobenen bertulf als bischof von 

68 Vgl. § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte.
69 Felten, laienäbte in der Karolingerzeit, S. 406; anton, trier im frühen mittelalter, 

S. 171.
70 mub 1 nr. 83; zum Datum Wampach, Grundherrschaft echternach 1, S. 164.
71 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
72 Glöckner, codex laureshamensis 2, nr. 1922.
73 Vita maximini episcopi trevirensis auctore lupo, ed. Krusch, S. 71.
74 Gensicke, landesgeschichte, S. 45; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 25.
75 Dümmler, Geschichte des ostfränkischen reiches 1, S. 463.
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trier einzusetzen.76 zuletzt und zum einzigen mal in einer unverdächtigen 
urkunde wurde Waldo als maximiner abt am 9. november 879 erwähnt, 
als die Konradiner das von ihnen gegründete Stift Gemünden im Westerwald 
dotierten.77 im Westerwald soll er auch zu einem unbekannten zeitpunkt bei 
der Weihe der Kirche in roßbach beteiligt gewesen sein.78 relativ späte, im 
einzelnen unbekannte überlieferungen schrieben ihm eine dreißigjährige 
regierungszeit zu.79 Dies wäre nur möglich, wenn ihm adalhard schon 855 
oder 856 die abtei abgetreten und Waldos nachfolger nicht länger als zwei 
Jahre regiert hätte.

e r c h e n b e r t  (879–888)

als abt von St. maximin ist er nicht in urkunden belegt und wird außer 
in den abtslisten lediglich 80 Jahre später von Sigehard genannt,80 jedoch 
mit chronologischen angaben zu seiner regierungszeit, die Sigehards üb-
rigen ausführungen widersprechen.81 erwähnt als abt wurde er ferner im 
St. Galler Verbrüderungsbuch.82 Sein zu St. maximin möglicherweise nur 
kurzes abbatiat (siehe Waldo) könnte im Winter 887/888 im Verlauf der 
auseinandersetzungen des neuen Königs arnulf mit den lotharingischen 
Großen durch seine Vertreibung beendet worden sein. in der Schenkung 
arnulfs an St. maximin im Januar 888 wurde nämlich nicht mehr er als abt, 
sondern der spätere laienabt megingoz als intervenient erwähnt.83 laut den 
miracula s. maximini soll erchenbert um 890 gestorben sein, doch sprechen 

76 Flodoardi Historia remensis ecclesiae, ed. Heller/Waitz, S. 512: presumptor et 
apostata monachus Walto de monasterio Trevirensis parrochiae; hierzu: Dümmler, 
Geschichte des ostfränkischen reiches 1, S. 731 anm. 47; vgl. auch theo Kölzer, 
trier, St. maximin, Geschichtlicher überblick, in: Germ. ben. 9, S. 1010–1027, hier 
S. 1017 anm. 58.

77 Struck, Quellen zur Geschichte der Klöster und Stifte 2, nr. 667.
78 Vita maximini episcopi trevirensis auctore lupo, ed. Krusch, S. 72 anm. 10, und 

novillanius, chronicon, S. 1004 f., sowie die einwände dagegen bei Wispling-
hoff, untersuchungen, S. 25, ferner Gensicke, Die Kirche zu roßbach, S. 285–
287.

79 novillanius, chronicon, S. 1004 f.
80 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 231.
81 Siehe § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte.
82 libri confraternitatum, ed. pieper, S. 35.
83 mGH D arn nr. 10.
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einige momente für die Vermutung theo raachs,84 dass er sich damals in 
das Kloster mettlach zurückgezogen hat, wo er als dessen Klostervorsteher 
in eine langjährige auseinandersetzung mit dem trierer erzbischof radbod 
geraten ist. Falls dies zutrifft, steht erchenbert sicherlich nicht wie seine 
nachfolger in der reihe der maximiner laienäbte, sondern könnte als pries-
termönch, möglicherweise auf der Grundlage des privilegs Kaiser Karls iii. 
für St. maximin 885,85 vom Konvent gewählt worden sein.

m e g i n g o z  (888–892)

als anhänger des Königs arnulf86 erhielt megingoz (megingaud), der 
Graf des nahe- und mayengaus,87 an Stelle des vertriebenen erchenbertus 
die abtei und besaß sie vermutlich bis zu seiner ermordung am 28. august 
892. Sein von Sigehard berichteter Verzicht auf sie nach seiner bestrafung 
durch den hl. maximin verdient nämlich keine Glaubwürdigkeit.88 Seine von 
erich Wisplinghoff offen gelassene resignation auf das abbatiat ist wenig 
wahrscheinlich.89 megingoz, bei dem sich laut Sigehard die maximiner mönche 
nicht wegen seines laienabbatiats, sondern über die ungerechte aufteilung 
der Klostergüter und der überlassung solcher Güter an seine Frau beklagt 
hatten, wurde nämlich nach seiner ermordung 892 bei rettel zu St. maximin 
beigesetzt. Dies berichtet der spätere erzbischof und maximiner Historiker 
adalbert, der in seinem exemplar der chronik reginos den transport der 
leiche nach St. maximin wohl eigenhändig nachgetragen hat.90 unmittelbare 
Quellenzeugnisse in der Form von urkunden oder berichten zeitgenössischer 
chroniken über die Vergabe von St. maximin existieren für eineinhalb Jahr-
zehnte nach megingoz tod nicht, während die späteren zeugnisse und indi-
zien mehrere Deutungen zulassen, die im Folgenden wiedergegeben werden.

84 raach, Kloster mettlach, S. 39 f.
85 mGH D K iii nr. 133.
86 Dümmler, Geschichte des ostfränkischen reiches 2, S. 357 f., und Hlawitschka, 

lotharingien und das reich, S. 110 f.
87 Dotzauer, Geschichte des nahe-Hunsrück-raumes, S. 72 f.
88 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 231.
89 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 27.
90 regino von prüm, chronicon cum continuatione treverensi, ed. Kurze, S. 140.
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z w e n t i b o l d  (892 [?]/898–900)

Da König arnulf einen teil der ämter und Würden des toten megingoz 
seinem Sohn zwentibold gegeben habe, nimmt ein teil der Forschung an, 
dass hierbei auch die abtei St. maximin eingeschlossen war, die zwentibold 
bis zu seinem tod im august 900 besessen habe.91

r a t b o d  (892–898)

andere Historiker vermuten jedoch, wie echternach habe 892 König 
arnulf auch die abtei St. maximin dem trierer erzbischof radbod, seinem 
erzkanzler für lotharingien, gegeben, da dieser 896 in einer privaturkunde 
und 897 in zwei Diplomen des Königs zwar nicht als abt, aber als inter-
venient des Klosters genannt wurde.92 erst 898 habe der erzbischof nach 
einem vergeblichen empörungsversuch gegen arnulf oder aber auf Grund 
einer übereinkunft zwentibold die abtei überlassen.

G e r h a r d  (892–nach 900)

Dagegen berichtet der nach 1000 verfasste libellus de rebus treverensibus,93 
dass nach 892 König arnulf die abtei St. maximin zusammen mit Ören/
St. irminen und St. petrus zu metz den brüdern Gerhard und matfried aus 
der einflussreichen Familie der matfriedinger gegeben habe. nach zwenti-
bolds tod sei die abtei jedoch an die Konradiner gefallen. Gestützt wird 
diese nachricht durch den maximiner äbtekatalog, dessen ursprüngliche 

91 Quellen- und literaturhinweise hierzu und zu den nachfolgenden Hypothesen in 
§ 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte.

92 896: mub 1 nr. 141, zur echtheit siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 189 f.; 
897: mGH D zw nr. 13 und nr. 14, zur echtheit siehe die Vorbemerkungen des 
Herausgebers Schieffer in der mGH-edition sowie ders., Die lothringische 
Kanzlei, S. 73–79.

93 libellus de rebus treverensibus, ed. Waitz, S. 98–106; zum libellus: Franz-Josef 
Heyen, untersuchungen zur Geschichte des benediktinerinnenklosters pfalzel bei 
trier (ca. 700–1016) (Veröffentlichungen des max-planck-instituts für Geschich-
te 15/Studien zur Germania Sacra 5), Göttingen 1966, S. 61–73; thomas, Studien 
zur trierer Geschichtsschreibung im 11. Jahrhundert, S. 75–90; Kölzer, Studien, 
S. 252–260.
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redaktion wohl wenige Jahrzehnte nach diesen ereignissen erfolgt ist. er 
nennt nach megingoz die äbte Gerhard, Konrad und eberhard. auch die 
Kämpfe der matfriedinger mit den Konradinern an der mosel und in loth-
ringen scheinen diese Darstellung zu stützen.

K o n r a d  (nach 900–906)

nach der Vertreibung Gerhards soll Konrad laut dem libellus de rebus 
treverensibus bis zu seinem tod am 27. Februar 906 in der Schlacht gegen 
die matfriedinger die abtei besessen haben.94 er war ein angehöriger des 
konradinischen Hauses, dem auch die früheren maximiner äbte adalhard 
und Waldo zugeordnet werden.

eberhard (906–911)

nach der niederlage und dem tod Konrads auf dem Schlachtfeld am 
27. Februar 906 sollen sich die matfriedinger nochmals für einige monate der 
abtei bemächtigt haben.95 Doch bestätigte im Herbst 906 eine Gerichtsent-
scheidung König ludwigs des Kindes zu metz die ansprüche eberhards, des 
Sohnes Konrads, auf St. maximin.96 als maximiner laienabt wurde eberhard 
909 in einem precarievertrag genannt.97

r e g i n a r  (912–915)

Dennoch konnte auch eberhard sein laienabbatiat nicht lange behaupten, 
wohl aber seine position im ostreich, wo er noch 918 für die liudolfinger 
tätig war.98 als sich nach dem tode ludwigs des Kindes 911 der König des 
Westreichs, Karl der einfältige, lotharingiens bemächtigte, setzte er am 

94 libellus de rebus treverensibus, ed. Waitz, S. 104.
95 regino von prüm, chronicon cum continuatione treverensi, ed. Kurze, S. 150 f.; 

hierzu anton, trier im frühen mittelalter, S. 173.
96 mGH D lK nr. 51 sowie regino von prüm, chronicon cum continuatione treve-

rensi, ed. Kurze, S. 152.
97 Wampach 1 nr. 141a und b.
98 Hlawitschka, lotharingien und das reich, S. 218.
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1. Januar 912 zu St. maximin an eberhards Stelle den Grafen reginar des 
Haspengaus, seinen wichtigsten Verbündeten.99

G i s e l b e r t  (915–934)

nach dem tod reginars 915 übernahm sein Sohn Giselbert mit dessen 
Herrschaftsräumen auch St. maximin als eigenkloster. er war ein nicht 
ungeschickter magnat seiner lothringischen region, der sich 923 dem auf-
gehenden Stern der liudolfinger im ostreich zuwandte und von ihnen den 
Herzogstitel und die Hand der tochter Heinrichs i. erhielt. als laienabt 
mehrerer lothringischer Klöster war er mit der im frühen 10. Jahrhundert 
nach den unruhen und den Schäden des eigenkirchenwesens immer dring-
licheren monastischen reform nicht nur zu St. maximin konfrontiert, zu 
der seine reaktion nicht einheitlich gewesen zu sein scheint.100 Während im 
Königtum der liudolfinger für die Durchsetzung der monastischen reform zu 
St. maximin uneingeschränkt ein förderndes moment gesehen werden kann, 
lässt die rolle Giselberts hierbei in den im abstand nur weniger Jahrzehnte 
geschriebenen miracula S. maximini Sigehards mehrere Deutungen zu. auch 
die nicht zu St. maximin entstandenen überlieferungen geben hierzu keine 
befriedigende antwort. man wird sich mit der Vermutung begnügen müssen, 
dass bei der Durchsetzung der reform Heinrich i. das fördernde und Giselbert 
das retardierende element war, dessen eher zögerliche Haltung jedoch nicht 
in einem förmlichen Widerspruch artikuliert wurde. Der lothringerherzog 
überlebte seinen Verzicht auf die abtei nur fünf Jahre, da er 939 bei einem 
aufstandsversuch gegen König otto i. im rhein ertrank.

o g o  i .  (934–945)

Für die monastizität der maximiner mönche bereits vor der einführung 
der reform ist bezeichnend, dass ogo, ihr zuvor schon wichtigstes mitglied 
nach dem propst als innerklösterlicher leiter der Gemeinschaft, zum neuen 
abt bestellt wurde. neben dem propst bodo wurde ogo in den precariever-

 99 recueil des actes de charles iii 1 nr. 69; zu den rasuren in diesem Diplom siehe 
Wisplinghoff, untersuchungen, S. 29.

100 einzelheiten in § 8. bischofskloster, reichsabtei und laienäbte sowie § 9. Die re-
form 934.
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trägen des Klosters mehrmals seit 923 als Cancellarius der abtei erwähnt101 
und war 929 noch levita.102 Da er bei der resignation Giselberts auf die 
abtei 934 bereits propst war,103 dürfte er zunächst bodo in seinem amt 
nachgefolgt sein. Die langjährige zusammenarbeit zwischen bodo und ogo 
und die zugehörigkeit zweier späterer maximiner äbte und möglicherweise 
fünf weiterer mönche zum Konvent schon vor 934104 sprechen gegen einen 
stärkeren personenaustausch bei der einführung der reform und gegen einen 
monastischen bruch. auch die nichterwähnung des letzten propstes bodo 
im älteren maximiner necrolog erklärt sich aus dessen tendenz, keine vor 
934 verstorbenen mönche zu berücksichtigen, beispielsweise auch nicht die 
855 beziehungsweise 909 erwähnten pröpste Heriuinus und albuinus. 

mit ogos tätigkeit als abt verbinden sich der bau und die einweihung der 
neuen Klosterkirche am 13. oktober 942,105 die aufstockung des maximiner 
Konvents auf 70 mönche (§ 34.2. listen: l1), das wirtschaftliche Wiedererstar-
ken seines Klosters106 und die besiedlung der abtei St. moritz zu magdeburg 
mit maximiner mönchen.107 nach dem tod des lütticher bischofs richer 
am 23. Juli 945 ernannte ihn otto i. zu dessen nachfolger,108 worauf er seine 
abtei seinem früheren zögling Willer übergab. als bischof starb er laut den 
maximiner überlieferungen am 27. Januar 947109 und wurde auf der rechten 
Seite der maximiner abteikirche beigesetzt, wo im frühen 17. Jahrhundert 
noch novillanius und Wiltheim Spuren seines Grabes entdeckten sowie seine 
wohl beträchtlich spätere Grabinschrift überlieferten.110

101 mub 1 nr. 163, nr. 165, nr. 167 und nr. 170.
102 mub 1 nr. 170.
103 So die Vita iohannis abbatis Gorziensis, ed. pertz, S. 364.
104 Siehe § 37.1. mönche vor 934.
105 Hierzu § 3.1.1. Die Kirche.
106 beispiel in der Vita iohannis abbatis Gorziensis, ed. pertz, S. 365.
107 Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 96–98; margue/Schroeder, aspects, S. 82–85.
108 regino von prüm, chronicon cum continuatione treverensi, ed. Kurze, S. 160.
109 anders die lütticher überlieferungen, siehe Dierkens, abbayes et chapitres, 

S. 154.
110 novillanius, chronicon, S. 1006; Wiltheim, annales, in: Stabitr Hs 1621, 

S. 1210; zur inschrift Fuchs, inschriften trier 1, S. 79 f., der sie eher abt ogo ii. 
zuzuschreiben geneigt ist.
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W i l l e r  (945–957)

Wohl als puer nutritus seit seiner Jugend zu St. maximin und Schüler 
ogos,111 wurde Willer (Willerus) in der liste der mönche unter ogo (l1) 
an zehnter Stelle genannt. recht unsicher ist seine und seines nachfolgers 
Herkunft aus der mit dem luxemburger Grafenhaus verwandten Wigerich-
Sippe,112 auch wenn für solche bezüge angesichts der engen Verbindung der 
abtei zum luxemburger Grafenhaus im 10. Jahrhundert einiges spricht. bei 
seinem Weggang nach lüttich bestimmte ihn ogo 945 zu seinem nachfol-
ger in St. maximin. in den traditionen der abtei lebte er als Vollender der 
unter ogo begonnenen baumaßnahmen fort, der am 29. September 949 in 
der Klosterkirche drei weitere altäre weihen ließ113 und den Hochaltar mit 
einem goldenen antependium ausstattete.114 eine Gebetsheilung durch ihn 
berichtete Sigehard.115 nach seinem tod am 7. oktober 957 wurde er auf 
der linken Seite der abteikirche beim St. martinsaltar bestattet, wo sich im 
frühen 17. Jahrhundert zwei wohl um 1000 gefertigte, beide vermutlich auf 
ihn zu beziehende inschriften befanden.116

W i k e r  (957–966)

er dürfte ebenfalls zum Kreis der bereits vor 934 sich zu St. maximin be-
findlichen mönche gehören, doch ist unsicher, ob der 923 genannte Dia kon 
Uuigerus117 mit dem 926 erwähnten Vuigericus118 identisch ist, da 929 zwei 
unterschiedliche mönche dieses namens erscheinen.119 in der liste der mönche 
unter abt ogo nahm er den zweiten platz ein (l1). mit seiner regierung 
verbanden die traditionen der abtei vor allem die Gründung der Cella in 

111 So seine Grabinschrift bei novillanius, chronicon, S. 1009.
112 So bornheim gen. Schilling, St. maximin in trier, S. 35–55.
113 Hierzu § 3.1.1. Die Kirche.
114 n2 und n3 7. oktober: tabulam auream ante altare; zu ihm § 3.1.1.3. ausstat-

tungsgegenstände.
115 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 234.
116 novillanius, chronicon, S. 1009; Wiltheim, annales, in: Stabitr Hs 1626, 

S. 428; Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 190, und Fuchs, inschriften 
trier 1, S. 84–86.

117 mub 1 nr. 163.
118 mub 1 nr. 165.
119 mub 1 nr. 170.
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taben, die er mit 20 Fratres praebendarii ausgestattet haben soll.120 erwähnt 
wurde er auch mehrmals in den miracula S. maximini, die der maximiner 
mönch Sigehard 962/963 auf sein Geheiß niederschrieb.121 aus den privatur-
kunden seiner regierungszeit ergibt sich ein besonders starkes anwachsen 
der Klostergüter im luxemburger Gebiet,122 dessen Grafen Siegfried er 963 
den platz der späteren Stadt luxemburg überließ.123 auffällig ist ferner, dass 
als erster maximiner abt sein todestag (8. mai 966) auch im echternacher 
necrolog erwähnt ist, obwohl diese damals noch dem luxemburger Gra-
fen als laienabt gehörende abtei erst 973 reformiert wurde. bedingt sein 
könnte die intensive Verbindung des abtes mit dem luxemburger Grafen 
durch die von adalbert erwähnten und in mehreren bezüglich ihrer echtheit 
umstrittenen urkunden angesprochenen übergriffe des trierer erzbischofs 
rotbert gegen St. maximin.124

a s o l f  (966–967)

Die person dieses nur ein knappes Jahr regierenden, am 18. mai 967 
verstorbenen abtes, der schon 963 das amt des propstes wahrgenommen 
hatte,125 bliebe für die Geschichte der abtei ohne belang, wenn sich mit ihr 
nicht einige Fragen verknüpften. als mönch unter ogo bezeugt (l1 nr. 6), 
soll ihn vor 954 abt Willer zusammen mit seinem mitmönch Günter, dem 
späteren abt von Hersfeld, nach rom zu papst agapit ii. gesandt haben. 
Hierauf habe agapit nach der Vorlage einer auf den namen Karls des Großen 
lautenden Fälschung und einer echten urkunde ottos i. von 940126 gegen die 
absichten des hier heftig gerügten trierer erzbischofs rotbert die unmittel-
bare unterstellung von St. maximin unter den Schutz des Königs bestätigt.127 
Die echtheit dieser papsturkunde, für die es ebenso gute Gründe gibt wie 
für die annahme einer Fälschung, muss offen bleiben128 und damit auch die 

120 n2, 8. mai; hierzu § 33.2.2.4.1.1. propstei taben.
121 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 229.
122 mub 1 nr. 205, nr. 206, nr. 210 und nr. 212.
123 mub 1 nr. 211.
124 Siehe § 10. St. maximin in ottonischer zeit.
125 mub 1 nr. 211.
126 mub 1 nr. 46; mGH D o i nr. 31.
127 mub 1 nr. 197.
128 Siehe § 10. St. maximin in ottonischer zeit.
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Verwendung asolfs für eine solche mission. ein Hinweis auf die beachtung 
des freien Wahlrechts des maximiner Konvents ohne den in anderen Klöstern 
verbindlichen Vorschlag des Herrschers könnte ferner in asolfs bestellung 
zum abt gesehen werden. nach dem tode Wikers war für den Konvent 
die Wahl asolfs infolge seines 963 belegten rangs als propst naheliegend.129 
möglicherweise wäre für das Königshaus aber der schon länger außerhalb 
seines Klosters weilende spätere magdeburger erzbischof adalbert der 
geeignetere Kandidat gewesen, der zwischen 953 und 956 als notar in der 
Königskanzlei und wohl auch als Hofkaplan gewirkt hatte und damals nach 
seiner russenmission gerade bei otto ii. weilte, bevor er im Herbst dieses 
Jahres die abtei Weißenburg erhielt. Doch kennen wir natürlich einzelheiten 
des ottonischen personenkarussells nicht.

t h i e t f r i e d  (967–983)

Da er anscheinend nicht mehr zu den unter abt ogo zu St. maximin 
befindlichen mönchen gehörte, wurde er entweder in jüngeren Jahren zum 
abt gewählt oder gehörte ursprünglich einem anderen Kloster an. Wie auch 
sein nachfolger war er bei seinem tod am 16. Juni (n2, auch necr. echt.) 
983 nur Diakon. unter seiner regierung griff die aktivität des maximiner 
reformkreises auf größere abteien außerhalb des Königsguts über, so nach 
echternach, St. emmeram, tegernsee sowie Gladbach, und erreichte ihren 
Höhepunkt überhaupt.130 angesichts der begünstigung der monastischen re-
form durch die Herrscher in diesen und anderen Klöstern, etwa St. Gallen,131 
steht außer Frage, dass thietfried über gute Kontakte zum Kaiserhof ver-
fügte. Schwieriger dagegen ist zu beurteilen, wieweit seine abtei selbst aus 
der nähe des abtes zum Herrscherhaus nutzen gezogen hat. thietfried 
scheint sich bald nach seiner Wahl nach italien begeben zu haben und war 
teilnehmer des romzugs des Kaisers otto i. und wohl auch der Kaiserkrö-
nung ottos ii., wie die bestätigung der freien abtswahl und der immunität 

129 mub 1 nr. 211.
130 literatur zur maximiner reform in diesen abteien allgemein bei margue/

Schroe der, aspects, S. 69–108; zu echternach auch Ferrari, Schulfragmente, 
S. 128 f.; zu Gladbach: Vogtherr, reichsabteien, S. 244, und rosen, leben und 
persönlichkeit, S. 81–104.

131 Hierzu ekkehard iV., St. Galler Klostergeschichten, S. 273–277.
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seines Klosters anfang Januar 968 durch papst Johannes xiii. nahelegt.132 Das 
anlässlich des italienaufenthalts thietfrieds durch otto i. angeblich gewährte 
Verfügungsrecht über die Klostervögte beruht wie auch die zollbefreiung 
der angehörigen der abtei dagegen wohl auf einer Fälschung.133 umstrit-
ten in der Forschung bleibt auch, ob otto ii. bereits 973 St. maximin den 
Klosterbesitz im nahe-, Worms- und Speyergau restituiert hat, worum ihn 
thietfried 970 zu ravenna gebeten habe.134 um 1520 wurde abt thietfried 
eine predigt über die reliquien des Klosters zugeschrieben.135

o g o  i i .  (983–987)

aus seiner kurzen regierungszeit ist nur bekannt, dass ihm im Januar 987 
papst Johannes xV. das abtswahl- und immunitätsprivileg seines Vorgängers 
vom Januar 968 erneut bestätigte.136 Wie sein Vorgänger starb ogo ii. ebenfalls 
als Diakon am 19. oktober (n2) 987 und könnte bei seiner beisetzung in 
der abteikirche eine Grabinschrift erhalten haben, die später auf abt ogo i. 
bezogen wurde (siehe ogo i.).

F o l m a r  i .  (987–996/999)

Da unter abt Folmar die annales S. maximini trevirensis137 und damit die 
überlieferung der todesjahre der einzelnen maximiner äbte enden, stehen für 
die Datierung der späteren äbte in der regel nur ihre erwähnungen in den 
in diesem zeitraum spärlichen urkunden zur Verfügung. bis ins 13. Jahrhun-
dert ergeben sich hierdurch größere zeiträume, die nicht mit bestimmtheit 

132 mub 1 nr. 231; zur echtheit: zimmermann, papsturkunden 1, nr. 185, und 
Wisplinghoff, untersuchungen, S. 51.

133 mGH D o i nr. 391, hierzu Sickel, Vorbemerkung zu seiner edition, sowie 
Kölzer, Studien, S. 95 f.; für die echtheit dieses Diploms: Wisplinghoff, unter-
suchungen, S. 51 und S. 143 f.

134 mGH D o ii nr. 57; zur echtheit: Wisplinghoff, untersuchungen, S. 143 f.; 
oppermann, rheinische urkundenstudien 2, S. 71 f.; Kölzer, Studien, S. 95 f.

135 berlin, SbpK theol. lat. fol. 729, fol. 131–134: Sermo Theofridi abbatis de sancto-
rum reliquiis; beginn: Gaudemus dominum mirabilem in sanctis suis sed mirabili-
orem in eorundem reliquiis …

136 mub 1 nr. 258; siehe auch zimmermann, papsturkunden 1, nr. 291.
137 annales Sancti maximini trevirensis, ed. pertz, S. 5–7.
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der regierung eines bestimmten abtes zugeordnet werden können. So steht 
auch für abt Folmar i. der 14. Dezember als Sterbetag fest (n2 und necr. 
echt.), nicht jedoch sein todesjahr, da er zuletzt am 21. mai 996138 und sein 
nachfolger erstmals im Frühjahr 1000 erwähnt wurden.139 

abt Folmar, der entgegen Wiltheim wegen des zeitlichen abstands sich 
wohl nicht schon unter abt ogo i. zu St. maximin befand und nicht mit 
dem Folmarus in ogos mönchsliste (l1 nr. 27) gleichgesetzt werden kann, 
erscheint mehrmals in der umgebung des Herrscherhauses. So war er 990 auf 
dem Frankfurter Hoftag anwesend, auf dem ihm Kaiser otto iii. das recht 
der freien abts- und Vogtswahl bestätigte.140 als otto iii. am maximinusfest 
992 in der abtei weilte, empfing Folmar von ihm eine neue, später möglicher-
weise geringfügig interpolierte restitutionsurkunde über die Klostergüter im 
nahe-, Worms- und Speyergau.141 unter abt Folmar erhielt ferner die unter 
abt Wiker begründete obervogtei der luxemburger Grafen die endgültige 
ausformung durch ein erbbegräbnis dieser Familie in der abteikirche142 und 
durch die arrondierung der Klostergüter in deren Grafschaft.143

o f t r a d  (996/999–1005/1016)

außer den einträgen in den necrologen von St. maximin und echternach zu 
seinem todestag (n2: 16. Juni; necr. echt.: 17. Juni) wurde oftrad (Ostradus, 
Ofderadus) in den überlieferungen als abt nur in drei urkunden erwähnt. 
im Frühjahr 1000 verlieh ihm Kaiser otto iii. das markt- und münzrecht 
zu Wasserbillig,144 ebenfalls im Jahr 1000 schenkte ihm ein gewisser Warner 
eine Hörige und einen halben mansus, vermutlich zu bettborn,145 und am 

138 mub 1 nr. 273.
139 mGH D o iii nr. 364; zum Datum auch Wampach 1 nr. 212.
140 mGH D o iii nr. 62; zur echtheit oppermann, rheinische urkundenstudien 2, 

S. 67; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 144; Kölzer, Studien, S. 161.
141 mGH D o iii nr. 95: ipso die festivo s. Maximini archiep. … Actum in suburbio 

Treveris, in coenobio praedicti sancti; zur urkunde: oppermann, rheinische ur-
kundenstudien 2, S. 73; mayer, Fürsten und Staat, S. 134; Wisplinghoff, unter-
suchungen, S. 143, und Wagner, Gebetsgedenken der liudolfinger, S. 61.

142 mub 1 nr. 268, siehe Wampach 1 nr. 211.
143 mub 1 nr. 269, nr. 272 und nr. 273.
144 mGH D o iii nr. 364, vgl. Wampach 1 nr. 212.
145 mub 2 regesten nr. 314 S. 639; zur echtheit Wisplinghoff, untersuchungen, 

S. 193; zur lokalisierung Wampach 1 nr. 213.
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9. april 1005 bestätigte ihm König Heinrich ii. die privilegien seiner abtei.146 
Da sein nachfolger erst am 16. oktober 1016 genannt wurde, lässt sich sein 
todesdatum zwischen dem 16. Juni 1005 und dem 16. Juni 1016 nicht näher 
eingrenzen.

W i n r i c h  (1005/1016–1019/1023)

noch weniger nachrichten stehen zu oftrads nachfolger abt Winrich 
zur Verfügung. als abt genannt (Vuinrichi Treverensis [abbas]) wurde er 
zuerst am 17. oktober 1016 in der nicht ganz zweifelsfreien bestätigung 
der Fundation des prümer Stifts durch Kaiser Heinrich ii.147 und danach 
nochmals am 2. märz 1018, als erzbischof poppo von trier zu St. maximin 
die Kapelle des abtes einweihte.148 laut dem ältesten maximiner necrolog 
(n2), in dem sich am 7. märz in einer majuskel noch des 11. Jahrhunderts 
ein eintrag über seine Weihe (ordinatio) findet, die einzige notiz dieser art 
überhaupt in dem späteren necrolog, starb er an einem 28. Februar (so auch 
necr. echt.).149 Hierfür kommen die Jahre 1019 bis 1023 in betracht, da sein 
nachfolger im august 1023 bezeugt ist.

H a r i c h o  (1019/1023–1024 [?])

nur wenige informationen stehen zur biographie Harichos zur Verfügung, 
der in der späteren Historiographie nur in seiner angeblichen Funktion als 
gebrechlicher maximiner abt bei den beiden abtretungen von 6656 Hufen 
der abtei an Kaiser Heinrich ii. genannt wurde. zuerst erwähnt wurde er 
am 13. august 1023 als begleiter des trierer erzbischofs poppo auf der Sy-
node von Seligenstadt, einer protestversammlung gegen die Kirchenpolitik 
Heinrichs ii.150 in den bereich der mutmaßungen gehört, ob um 1110/1120 
der Fälscher bei der Datierung der beiden gefälschten abtretungsurkunden 

146 mGH D H ii nr. 94.
147 mub 1 nr. 291; zur echtheit siehe regesta imperii 2,4 nr. 1895.
148 notae dedicationum, ed. Sauerland, S. 1269.
149 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 86.
150 mGH const. 1, ed. Weiland, nr. 437, S. 633–639; hierzu Johannes Jacobi, erz-

bischof poppo von trier (1016–1047). ein beitrag zur geistigen und politischen 
Situation der reform, in: archmrhKG 13 (1961), S. 9–26, hier S. 23.
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Harichos angeblich im Dezember 1023151 diese Versammlung im auge gehabt 
hat. Falls beide Fälschungen freilich verlorene echte Diplome zur Grundlage 
haben, wie gelegentlich vermutet wird,152 könnten zu Seligenstadt die ab-
sichten des Kaisers bezüglich der Verwendung der maximiner Güter bereits 
bekannt gewesen sein.

Gestorben ist Haricho möglicherweise als abt am 2. märz 1024, da sein 
nachfolger noch von dem am 13. Juli 1024 verstorbenen Kaiser Heinrich ii. 
ernannt wurde.153 Deshalb ist nicht auszuschließen, dass um 1110/1120 
der Fälscher für die Datierung seiner angeblich am 30. november und am 
10. Dezember 1023 ausgestellten Spurien154 den todestag Harichos im auge 
hatte und dass er deshalb auch die bemerkung über die körperliche Hin-
fälligkeit des abtes einfügte. offenbar gab es zu St. maximin jedoch auch 
eine andere überlieferung, nach der Haricho um 1023 als abt resigniert und 
sich mit dem trierer erzbischof poppo auf eine pilgerreise in das Heilige 
land begeben habe, bei der er in myrrhae gestorben und bestattet sei. Diese 
Version haben novillanius und Wiltheim aufgegriffen, brower und masen 
haben sie verbreitet und auch danach wird sie gelegentlich wiederholt.155 
bei ihr liegt die Verwechslung mit dem späteren abt Heinrich i., der um 
1084/1085 wohl tatsächlich auf einer pilgerreise zu myrrhae verschied, zwar 
auf der Hand, doch ist nicht auszuschließen, dass Haricho um 1024 nicht 
starb, sondern nur resignierte. ein beachtenswertes indiz für seinen späteren 
eintritt zu cluny als Konverse hat Joachim Wollasch in dem todestag des 
laut dem älteren maximiner necrolog am 2. märz verstorbenen Haricho 
und eines sonst unbekannten, ebenfalls an diesem tag erwähnten Heiric 
abbas in mehreren cluniazensisch geprägten necrologen gefunden.156 Für 
seinen tod als Konverse könnte auch der auf Haricho bezügliche eintrag im 
echternacher necrolog am 2. märz sprechen: Herico presb. et abbas conu. 
s. Maximini. zwar hat der Herausgeber des necrologs, albert Steffen, die 

151 Hierzu § 11. Die abtei und die Salier.
152 bresslau, über die ältesten Königs- und papsturkunden, S. 45 f.; Schaab, Ge-

schichte der Kurpfalz 1, S. 25; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 36.
153 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 307.
154 mGH D H ii nr. 500 und nr. 502.
155 novillanius, chronicon, S. 1012; brower/masen, metropolis 1, S. 313; Sieg-

fried Hirsch/Harry bresslau, Jahrbücher des Deutschen reichs unter Hein-
rich ii. 3 (Jahrbücher der Deutschen Geschichte 11), leipzig 1875, S. 272.

156 Joachim Wollasch, Kaiser Heinrich ii. in cluny, in: Frühmittelalterliche Studi-
en 3 (1969), S. 327–342, hier S. 341.
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abkürzung conu. mit conventus aufgelöst, doch wird sie im necrolog sonst 
nur für conversus verwendet, abgesehen davon, dass die Formulierung abbas 
conventus sonst an keiner anderen Stelle gebraucht wird.

p o p p o  (1024–1034, 1037–1048)

über die persönlichkeit poppos, über seine tätigkeit im Dienste des 
salischen Königshauses und als charismatischer leiter der monastischen 
Klosterreform im deutschsprachigen reichsteil unterrichten ausführlich seine 
Vita und mehrere neuere untersuchungen.157 zu seinem sowohl in seiner 
nicht untendenziösen und prestigesüchtigen Vita als auch in der Forschung 
eher beiläufig behandelten Wirken als abt von St. maximin stehen dagegen 
nur wenige informationen zur Verfügung. Der um 978 in Flandern geborene 
poppo war Schüler des bekannten reformers richard von St. Vannes und 
wurde 1020 durch Heinrich ii. gegen den Widerstand des Konvents zum 
abt des Doppelklosters Stablo-malmedy und vor dem am 13. Juli 1024 
erfolgten tod dieses Kaisers auch zum abt von St. maximin ernannt. Falls 
zuvor gegen ende des Jahres 1023 wirklich eine durch die Fälschungen si-
cherlich entstellt wiedergegebene teilsäkularisation des maximiner Klosterguts 
durch Heinrich ii. durchgeführt worden ist, könnte in ihr zugleich der erste 
Schritt zur monastischen reform der abtei gesehen werden, die nach dem 
reformverständnis der Salier auch die nutzbarmachung der Kirchengüter 
für die belange des reichs bewirken sollte. Die in poppos Vita genannten 
Gründe für die nichtbeachtung des Wahlrechts des maximiner Konvents, 
der Verfall der Klosterzucht und die intrigen der mönche, die sich danach 
in ihren Vergiftungsversuchen poppos als abt niedergeschlagen hätten, sind 
recht durchsichtig. Sie stammen zum teil aus Gemeinplätzen, die durch die 
benedictusvita auch in anderen Klöstern geläufig waren, und wurden durch 
die zu allen zeiten von monastischen reformkräften betriebene Verleum-
dungspropaganda gegenüber Gemeinschaften außerhalb ihres Wirkungskreises 
aufgegriffen.158

Spannungen zwischen poppo, dem leiter eines großen monastischen 
Verbands und inhaber von zeitweise bis zu 15 abteien, und dem maximiner 

157 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 291–316; Schäfer, Studien zu poppo von Sta-
blo; Hoffmann, mönchskönig und „rex idiota“; Seibert, Herrscher und mönch-
tum, S. 205–266.

158 Siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 54.
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Konvent lassen sich wegen des mangels innerklösterlicher Quellen nicht 
wirklich belegen, können jedoch aus einigen randbemerkungen seiner Vita 
und aus dem Scheitern seines nachfolgers rekonstruiert werden.159 Stein des 
anstoßes scheint sowohl zu St. maximin wie zu Stablo vor allem seine mit 
der regula benedikts nur schwer zu vereinbarende Stellung als abt beider 
abteien gewesen zu sein, verbunden mit der Vermengung der unterschiedli-
chen belange beider Klostergemeinschaften und dem einsatz ihrer mönche 
für die jeweiligen interessen von poppos reformverband. Diese Vermengung 
schien so weit zu gehen, dass poppo beide Konvente zeitweilig als einen 
Gesamtkonvent betrachtet haben könnte. Deshalb ist die Herkunftsangabe 
im älteren necrolog für abt Johannes i. (11. Juli), laut der St. maximin 
sein mutterkloster war (n. c.), nicht sehr zuverlässig und ebenso wenig für 
dessen nachfolger, abt bernhard (21. august), dessen Herkunft aus Stablo 
trotz des gleichen zusatzes (n. c.) im maximiner necrolog infolge anderer 
überlieferungen zu vermuten ist.160 Die hinsichtlich der chronologie wenig 
präzisen angaben in poppos Vita sowie die einführung der monastischen 
reform zu limburg/Haardt 1034, wo Johannes zunächst abt war,161 sprechen 
dafür, dass 1034 poppo infolge seiner anderen Verpflichtungen die maximiner 
abtswürde seinem neffen Johannes übergab, der jedoch bereits am 11. Juni 
1035 starb. nachdem dessen nachfolger bernhard vor seinem Hinscheiden 
am 20. august 1037 poppo um die erneute übernahme der abtei St. maximin 
gebeten hatte, behielt sie dieser bis zu seinem tod am 25. Januar 1048. Sein 
andenken, stets präsent durch den ihm zugeschriebenen großen Kronleuchter 
im Kircheninnern, blieb im Kloster erhalten, das ihn bereits im ältesten ne-
crolog am 25. Januar (Hand H 7) und in den späteren necrologen erwähnte 
und ihm um 1650, nachdem ihn bereits 1624 der bischof von lüttich der 
ehre der altäre gewürdigt hat,162 einen Gedenkstein setzte, dessen Fragmente 
heute im bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum verwahrt werden.163

als maximiner abt ist poppo in echten urkunden nur wenig in erscheinung 
getreten. Die beiden besitzbestätigungen Konrads ii. 1026 und Heinrichs iii. 
1044, in denen er als abt von St. maximin genannt wurde, sind Fälschungen 

159 Siehe § 11. Die abtei und die Salier.
160 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 309, und novillanius, chronicon, S. 985.
161 Hans Fell, limburg, in: Germ. ben. 9, S. 360–397, hier S. 361.
162 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 28–33.
163 Siehe Fuchs, inschriften trier 2,2, tafel 133 abb. 454.
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des frühen 12. Jahrhunderts.164 als intervenient in Königsurkunden wurde 
er nur als abt von Stablo bezeichnet.165 als seine für St. maximin bemer-
kenswerteste urkunde galt lange zeit sein wohl in die Jahre zwischen 1042 
und 1047 zu setzendes Weistum für die Klosterhörigen zu Wasserbillig,166 
bei dem es sich jedoch um eine formale oder inhaltliche Fälschung des frü-
hen 12. Jahrhunderts handeln könnte.167 überliefert ist bei dieser urkunde 
ein Fragment seines angeblich als abt von St. maximin gebrauchten Siegels 
mit dem sitzenden Klosterheiligen St. maximin mit pontifikalgewändern, 
pallium, bischofsstab und evangelienbuch.168 Die abbildungen dieses bei 
Wiltheim noch gut erhaltenen, bei Kindlinger bereits stärker beschädigten 
Siegels mit der umschrift: S(an)c(tu)S maximinVS zeigt den Heiligen 
noch ohne mitra.169 Wie die urkunde selbst scheint auch das Siegel nicht 
zeitgemäß zu sein, doch bedürfte es für seine genauere einordnung einer 
umfassenderen untersuchung der Sphragistik der rheinischen abteien im 
11. und 12. Jahrhundert. nicht auszuschließen ist, dass dieses typar abt 
Gerhard (1126/1127–1138) verwendet hat, wofür dessen kleines erhaltenes 
Siegelbruchstück sprechen könnte.170

J o h a n n e s  i .  (1034–1035)

Der zusatz nostre congregationis im älteren maximiner necrolog (11. Juli) 
kann keineswegs jeglichen zweifel an dem mutterkloster dieses als neffen 
poppos bezeichneten abtes ausräumen.171 laut der Vita poppos wurde 
er von poppo 1034 zur einführung der lothringischen reform aus Stablo 
nach limburg/Haardt gesandt. zuvor soll er zu beginn des Jahres 1033 zur 

164 1026: mGH D K ii nr. 48, hierzu Kölzer, Studien, S. 177; 1044: mGH D H iii 
nr. 391, vgl. bresslau, über die ältesten Königs- und papsturkunden, S. 41.

165 mGH D K ii nr. 209 und nr. 228; mGH D H iii nr. 52 sowie nr. 208a und b.
166 mub 1 nr. 332; neuedition Dahlhaus/Koch/Kölzer, Die „rebellen“ von 

Wasserbillig, S. 124.
167 So rück, Graphische Symbole, S. 40 anm. 267, und Dahlhaus/Koch/Kölzer, 

Die „rebellen“ von Wasserbillig, S. 111–120.
168 in Heidelberg, ub urk. nr. 335.
169 Wiltheim, in: Stabitr Hs 1621 ad annum 1047; Venantius nikolaus Kindlinger, 

Sammlung merkwürdiger nachrichten 1, leipzig 1806, S. 173; Dahlhaus/Koch/
Kölzer, Die „rebellen“ von Wasserbillig, S. 122 f.

170 lHaKo best. 211 nr. 107, siehe abb. 14.
171 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 309.
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abstellung von missständen zu Stablo von St. maximin dorthin versetzt 
worden, dort am Widerstand der mönche aber gescheitert sein. Johannes 
erhielt wohl noch im Jahr 1034 zusätzlich St. maximin, als dessen abt er 
gleichwohl mit poppo in einem gespannten Verhältnis stand,172 dessen ur-
sachen jedoch nicht bekannt sind. er starb bereits am 11. Juli (n2 und necr. 
echt.), wohl des Jahres 1035.173 Diesem Jahr widerspricht allerdings das Datum 
der einzigen urkunde, in der Johannes als maximiner abt genannt wird, 
der bestätigung eines Gütertausches zwischen ihm und poppo als abt von 
Stablo durch Kaiser Konrad ii.174 infolge des itinerars des Kaisers und des 
ausstellungsorts ingelheim kann das Diplom nur im april 1036 ausgefertigt 
sein,175 doch dürfte die kaiserliche bestätigung erst geraume zeit nach dem 
Vertragsabschluss erfolgt sein. zu St. maximin blieb das andenken an abt 
Johannes lebendig durch seine durch novillanius und Wiltheim überlieferte, 
lange zeit im Kreuzgang des Klosters befindliche Grabplatte176 sowie durch 
zwei große unter poppo in auftrag gegebene und unter Johannes vollendete 
Kronleuchter, davon einer in der chormitte der abteikirche mit dem namen 
des abtes Johannes in der umschrift.177

b e r n h a r d  (1035–1037)

als leiter der maximiner mönchsgemeinde setzte poppo nach dem 
tod des abtes Johannes († 11. Juli 1035) zunächst den aus Stablo oder aus 
St. Hubert178 stammenden lambert als propst ein, den er jedoch noch 1035 
auf ersuchen Konrads ii. als abt des Doppelklosters Waulsort-Hastières 
berief (siehe § 36.1.1. pröpste bis 1266). abt zu St. maximin wurde hierauf 

172 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 309.
173 So Halkin/roland, recueil des chartes 1, nr. 100, und die maximiner überlie-

ferungen bei novillanius, chronicon, S. 1015, die von einer knapp zweijährigen 
regierungszeit seines im august 1037 verstorbenen nachfolgers berichten.

174 mGH D K ii nr. 228.
175 Wampach 1 nr. 248.
176 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 191; Fuchs, inschriften trier 1, S. 155–

157.
177 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 182 f., und Fuchs, inschriften trier 1, 

S. 163–166; siehe auch § 3.1.1.3. ausstattungsgegenstände.
178 So Dierkens, abbayes et chapitres, S. 158 anm. 59.
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bernhard, nach der Vita poppos zuvor mönch zu Stablo,179 nach dem maxi-
miner älteren necrolog jedoch mönch zu St. maximin.180 er soll vor seinem 
tod am 20. august (so der maximiner necrolog, der echternacher necrolog 
jedoch 21. august) 1037 poppo um die erneute übernahme der leitung der 
abtei St. maximin gebeten haben.181

D i e t r i c h  i .  (1048–1075)

auf seinem totenbett empfahl poppo als seinen nachfolger zu St. maximin 
seinen Schüler Dietrich, dem er zugleich auftrug, hierfür bei Kaiser Hein-
rich iii. die investitur einzuholen,182 um die poppo selbst zu beginn seines 
zweiten abbatiats zu St. maximin anscheinend nachgesucht hatte.183 über 
Dietrichs mutterkloster ist keine Gewissheit zu erlangen.184 zum zeitpunkt 
seiner ernennung war er propst in St. maximin.185 Die abtei Stablo, für die 
poppo keine anordnung getroffen hatte und die für kurze zeit ein abt pet-
rus geleitet haben könnte,186 übernahm Dietrich wohl erst später. Getreu den 
Grundsätzen seines lehrers leitete Dietrich seine befugnisse als abt nicht von 
seiner Wahl durch den Konvent, sondern von seiner ernennung durch den 
Kaiser ab.187 Dadurch begab er sich in starke abhängigkeit zur interessenpo-
litik der Salier. auf die deshalb vorprogrammierten Konflikte Dietrichs, etwa 

179 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 309; vgl. Wisplinghoff, untersuchungen, 
S. 55 anm. 180.

180 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 125: Bernardus abb[as] pr[esbyter et] 
mo[nachus] n[ostre] c[ongregationis].

181 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 309.
182 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 296 und S. 311.
183 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 309; vgl. Seibert, abtserhebungen, S. 279.
184 laut der bei Halkin/roland, recueil des chartes 1, nr. 125, zitierten Stabloer 

überlieferung war er ursprünglich mönch zu Stablo, im älteren maximiner ne-
crolog erhielt er jedoch den zusatz nostrae congregationis, roberg, Das älteste 
„necrolog“, S. 104.

185 Halkin/roland, recueil des chartes 1, nr. 125.
186 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 55 anm. 186. auch hielt sich im Dezember 

1049 der Stabloer thesaurar Geldulfus an der Kurie auf – vgl. Halkin/roland, 
recueil des chartes 1, nr. 112 –, ob freilich wegen der besetzung seiner abtei ist 
unbekannt.

187 So im Vergleich mit Guntram wegen des Hofes brechen in mub 1 nr. 382: … 
qualiter ego Theodericus in ipso momento cum mihi data esset abbatia a domno 
meo imperatore tercio Henrico multis precibus ab eodem convictus … zum zeit-
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mit dem trierer erzbischof eberhard, dem um 1065 die regentschaft über 
Heinrich iV. die abteien St. maximin und St. Servatius zu utrecht zukommen 
lassen wollte, oder mit erzbischof anno ii. zu Köln in seiner eigenschaft als 
abt von Stablo wegen der propstei malmedy,188 kann hier nicht eingegangen 
werden. Seitens des maximiner Konvents scheint ihm vor allem vorgeworfen 
worden zu sein, dass er infolge des Drucks des Kaiserhauses abteibesitz als 
lehen verschleudert habe. Spätere Fälschungen des Klosters spielen hierauf 
mehrmals an.189 er befand sich wohl noch zu St. maximin, als er einen auf 
den 8. Juni 1075 datierten, als Dorsalnotiz erhaltenen brief des gerade um die 
niederwerfung des Sachsenaufstands bemühten Heinrichs iV. erhielt,190 dürfte 
aber bald hierauf aus St. maximin vertrieben worden sein, obwohl dort sein 
nachfolger erst im oktober 1084 genannt ist.191 laut den überlieferungen 
der abtei Stablo, deren mönche zuvor Dietrich freilich die begünstigung 
von St. maximin vorgeworfen hatten, da er dort zum abt geweiht worden 
sei,192 nahm er zu Stablo das amt des abtes bis zu seinem tod am 1. no-
vember 1080 wahr.193 eine zu Stablo überlieferte Grabinschrift,194 die seine 
Vertreibung aus St. maximin erwähnte, seine vornehme abkunft rühmte, 
aber auch seine simplicitas hervorhob, stammt wohl aus einer späteren zeit. 
Sämtliche in seine regierungszeit datierten Kaiser- und papsturkunden für 
St. maximin erweisen sich als Fälschungen oder Verfälschungen, deren echte 
Kerne nur unter großen Vorbehalten rekonstruiert werden können. Dies 
betrifft auch die Fassungen der angeblich 1056 erlassenen Vogteiordnung 
Heinrichs iii. für die abtei.195 Die einzige echte von Dietrich als maximiner 

punkt der abfassung der urkunde bald nach 1053 Seibert, abtserhebungen, 
S. 284, zu ihrer echtheit siehe Wisplinghoff, untersuchungen, S. 194 f.

188 Jenal, erzbischof anno ii. von Köln, S. 62–86.
189 So Kölzer, Studien, S. 211; z. b. mub 1 nr. 423 = mGH D H V nr. † 88: … qui 

eadem bona a Theoderico abbate quamvis iniuste pro beneficio habuit ...
190 mub 1 nachtrag nr. 5 sowie Die briefe Heinrichs iV., ed. erdmann, nr. 6, und 

Wampach 1 S. 250; zur Datierung: Wisplinghoff, untersuchungen, S. 56.
191 mGH D H iV nr. 309.
192 Halkin/roland, recueil des chartes 1, S. 255–257.
193 So seine Grabinschrift, im älteren maximiner und im echternacher necrolog wird 

als sein todestag jedoch der 26. mai genannt.
194 martène/Durand, Voyage littéraire 2, S. 157.
195 mGH D H iii nr. 372a und b; hierzu Kölzer, Studien, S. 153–155 und S. 184–

205.
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abt ausgestellte urkunde dürfte der oben erwähnte Vergleich wegen des 
Hofes zu brechen sein.196

H e i n r i c h  i .  (1075–1086)

über ihn ist nur gesichert, dass er an einem 22. Juni zu myrrhae in 
Kleinasien auf dem pilgerweg nach Jerusalem gestorben ist und dort in der 
St. nikolauskirche bestattet wurde.197 Da der Vogt von St. maximin, Graf 
Konrad von luxemburg, sich damals ebenfalls ins Heilige land begeben 
hatte und an einem 8. august,198 vermutlich des Jahres 1086 ebenso auf einer 
pilgerreise,199 gestorben war, dürften dessen begleitung durch abt Heinrich i. 
und dessen tod in das Jahr 1086 fallen. merkwürdig ist jedoch, dass zwar 
Graf Konrads leiche nach luxemburg zurückgebracht und dort in dem neu 
gegründeten Kloster St. maria bestattet wurde,200 nicht aber der leichnam 
des abtes. infolge seines vermutlichen todesjahrs war abt Heinrich i. auch 
der empfänger der restitutionsurkunde Kaiser Heinrichs iV. vom 4. okto-
ber 1084 bezüglich des Guts in Gondershausen,201 während mit dem in dem 
undatierten chirograph der uda von reza genannten abt Heinrich auch 
sein nachfolger gemeint sein kann.202

H e i n r i c h  i i .  (1086–1097/1100)

Von ihm ist lediglich sein todestag, der 13. Dezember, bekannt.203 Sein 
tod muss zwischen 1097 und 1100 erfolgt sein, da Heinrichs ii. nachfolger 
zu St. maximin, Folmar, am 5. September 1097 noch als einfacher mönch 

196 mub 1 nr. 382.
197 eintrag im älteren necrolog am 22. Juni von H6, roberg, Das älteste „necrolog“, 

S. 110 f.
198 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 122.
199 Wampach 1 nr. 303.
200 twellenkamp, Das Haus der luxemburger, S. 488.
201 mGH D H iV nr. 369.
202 mub 1 nr. 379; zur echtheit Wisplinghoff, untersuchungen, S. 192, und Dahl-

haus/Koch/Kölzer, Die „rebellen“ von Wasserbillig, S. 115 anm. 39.
203 eintrag im älteren necrolog von H7, roberg, Das älteste „necrolog“, S. 153, dort 

über der zeile nachgetragen iunior und II, zur unterscheidung von Heinrich i. 
aus robergs Vermutung auf Grund eines von ihm als qui aufgelösten q. könnte 
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zum abt von Stablo gewählt und erst am 26. märz 1101 auch als maxi-
miner abt bezeichnet wurde. Von Heinrich ii. befand sich noch um 1620 
eine Grabinschrift im Kreuzgang der abtei.204 in der abtei selbst waren die 
erinnerungen an die Güter- und Vermögensverwaltung durch ihn und durch 
seinen Vorgänger wenig positiv, was in den narrationen der Fälschungen 
aus der zeit von 1110 bis 1116 mehrmals anklingt. noch um 1220 berichtet 
der liber aureus der abtei in seiner Vorrede, beide äbte mit dem namen 
Heinrich hätten pretiosen des Klosters verpfändet.205

F o l m a r  i i .  (1101–1106)

laut den angaben Wiltheims auf Grund Stabloer überlieferungen war 
Folmar ursprünglich mönch zu St. maximin206 und wurde am 5. September 
1097 in Stablo zum abt gewählt, in welchem amt er 1100 nachzuweisen 
ist.207 offensichtlich stand er in engerem Verhältnis zum salischen Herr-
scherhaus208 und könnte ihm seine ernennung wie auch die gleichzeitige 
leitung von St. maximin verdanken, obwohl sich diese personalunion zuvor 
keineswegs bewährt hatte und danach nicht wiederholt wurde. als abt von 
St. maximin erwähnte ihn erstmals am 26. märz 1101 die restitutionsurkunde 
Heinrichs iV. für Schwabenheim.209 Doch trat er in diesem amt selten in 
erscheinung, etwa als zeuge der urkunde Heinrichs iV. im Juli 1103 und 
in einem 1105 ausgestellten Diplom, das als einziges ihn als inhaber beider 
abteien anführte.210 in dieser urkunde nannte er jedoch wohl nicht zufällig 
Stablo an erster Stelle, wo seine tätigkeit weit besser als zu St. maximin 
bezeugt ist.211 abt Folmar starb am 15. Dezember (so das ältere maximiner 

auf eine sowohl H6 wie H7 gemeinsame Vorlage geschlossen werden, deren text 
H7 hier zunächst irrtümlich einfügen wollte.

204 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 190; Fuchs, inschriften trier 1, S. 190 f.
205 Stabitr Hs 1632/396, S. 1 f.
206 Stabitr Hs 1622, S. 682, vgl. auch brower/masen, metropolis 1, S. 350, und 

Wisplinghoff, untersuchungen, S. 56.
207 Halkin/roland, recueil des chartes 1, nr. 130.
208 Vgl. Halkin/roland, recueil des chartes 1, nr. 138 in seinem Streit mit dem 

Kölner erzbischof anno wegen der Stabloer Güter zu Vilich.
209 mGH D H iV nr. 465.
210 1103: mGH D H iV nr. 467; 1105: Halkin/roland, recueil des chartes 1, 

nr. 137.
211 Siehe Halkin/roland, recueil des chartes 1, nr. 130, nr. 132–137.
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und das echternacher necrolog), sicherlich des Jahres 1106, da er noch 
Verfügungen zur memorienbegehung des am 7. august 1106 verstorbenen 
Kaisers Heinrich iV. an seinem ordinationstag, dem 31. märz,212 getroffen 
hat,213 im april 1107 sein nachfolger zu St. maximin jedoch bezeugt ist.214

b e r e n g o z  (1107–1126/1127)

in der mediävistik verfügt abt berengoz als der in einer seiner Spurien 
sich selbst als benzo bezeichnende urkundenfälscher215 über einen hohen 
bekanntheitsgrad. zu ihm sind mehrere untersuchungen erschienen,216 die 
nicht nur seine eher anrüchigen Fälschungstätigkeiten behandeln, sondern 
gelegentlich auch ausblicke auf sein bemühen um die Sicherung von Klos-
terüberlieferungen geben. Die nachwelt verdankt ihm die erhaltung der 
mönchsliste unter abt ogo, den älteren maximiner bibliothekskatalog und das 
älteste necrolog, das entgegen Francesco robergs ansicht das resultat seines 
bemühens um die maximiner anniversartraditionen darstellt, sowie einige für 
die Weiterentwicklung des theologischen Denkens im 12. Jahrhundert nicht 
belanglose Werke,217 auch wenn seine autorenschaft bei mehreren Werken 
zweifelhaft ist. Wie ihre überlieferung in mehreren maximiner Handschrif-
ten zeigten, genossen sie in der abtei auch später ansehen. um 1555 wurde 
eine auswahl von ihnen durch den Kölner Karmeliterprior christian von 
rheineck gedruckt, dem damaligen maximiner Kommendatarabt erzbischof 
Johann von trier dediziert und später erneut aufgelegt.218 Hier müssen die 
für seine biographie wichtigsten Daten genügen.

212 Vgl. mGH D H iV nr. 465.
213 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 91, und ders. Gefälschte memoria, S. 155 f.
214 translatio et miracula S. modoaldi, ed. Jaffé, S. 296.
215 Stumpf, reichskanzler 2, nr. 3095; zur Gleichsetzung von benzo mit berengoz 

vor allem bresslau, über die ältesten Königs- und papsturkunden, S. 41, und 
Kölzer, Studien, S. 162–164.

216 bresslau, über die ältesten Königs- und papsturkunden; Sauerland, trierer Ge-
schichtsquellen, S. 157–171; Kölzer, Studien, S. 161–165, und ders., ein Fälscher 
bei der arbeit, S. 157–171.

217 neuerer Katalog der ihm zugeschriebenen predigten und theologischen Schriften 
bei Krönert, Helena, das Kreuz christi und die Juden, S. 57 f.

218 in der bibliotheca patrum 12, lyon 1672, und in migne, pl 157, Sp. 297 f., und 
160, Sp. 935–1030.
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laut den wenig zuverlässigen chronikalischen angaben der abtei Wer-
den aus dem 15. Jahrhundert soll er ein angehöriger des Grafenhauses von 
Westerburg gewesen sein.219 möglich ist auch seine Verwandtschaft mit dem 
salischen Herrscherhaus,220 wofür seine Förderung durch Heinrich V. und 
seine enge Verbindung zu ihm sprechen könnte. zunächst wohl mönch in 
Fulda,221 wurde er nach dem 15. Dezember 1106, jedoch vor april 1107 abt 
von St. maximin.222 möglicherweise verdankte er seine ernennung Heinrich V., 
der zu jener zeit Fulda besucht haben soll.223 St. maximin blieb der mittelpunkt 
seines Wirkens und das zentrum seiner literarisch-theologischen tätigkeit, 
auch als er später weiteren Klöstern vorstand. Die rechte und besitzungen 
der abtei suchte er durch seine engen beziehungen zur Königskanzlei und 
zu Heinrich V. selbst zu wahren, den er 1116–1118 auf dessen italienzug 
begleitete, aber auch durch seine bekannten, in diesen Kontext zu setzenden 
Fälschungen, größtenteils für St. maximin, gelegentlich jedoch auch für andere 
Klöster, mit denen er in näherem Kontakt stand, nämlich für St. arnulf zu 
metz, für Fulda mit rasdorf und für Werden.224 unklar ist, ob er die abtei 
St. arnulf bei metz schon vor der abtei St. maximin erlangt hatte oder erst 
in den Jahren zwischen 1113 und 1115,225 aus der er schon vor 1119 durch 
die papstfreundliche partei zu metz zeitweilig vertrieben wurde,226 bevor er 
sie vor april 1123 endgültig aufgab oder verlor.227 erst nach 1119 erhielt er 

219 Stüwer, reichsabtei Werden, S. 314.
220 So die translatio et miracula S. modoaldi, ed. Jaffé, S. 298: adiuncto etiam abbate 

sancti Maximini qui erat regiae ditionis.
221 Kölzer, Studien, S. 162–164.
222 Siehe abt Folmar. auch befand sich 1113 berengoz laut Stumpf, reichskanzler 2, 

nr. 3095, im siebten Jahr seiner regierung.
223 Kölzer, ein Fälscher bei der arbeit, S. 161 f.
224 Siehe Kölzer, Studien, S. 158–164.
225 m. müller, am Schnittpunkt von Stadt und land, S. 32 f.; J. müller, Vir reli-

giosus ac strenuus, S. 105; Gawlik, Das Diplom Kaiser Heinrichs V., S. 635 f., und 
michel parisse, la reine Hildegarde et l’abbaye Saint-arnoul de metz, in: actes 
du colloque „autour d’Hildegarde“. recueil d’études, hg. von pierre riché/ca-
rol Heitz/François Héber-Suffrin, paris 1987, S. 41–47, hier S. 46.

226 Gawlik, Das Diplom Kaiser Heinrichs V., S. 635 f.
227 meinert, papsturkunden in Frankreich nr. 13.
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auch die abtei Werden.228 berengoz starb am 23. September des Jahres 1126 
oder 1127.229

G e r h a r d  (1126/1127–1138)

Der beginn seines abbatiats ergibt sich aus dem umstand, dass er sich 
1129 im dritten Jahr seiner regierung befand.230 unter ihm schien sich das 
bisherige enge Verhältnis der abtei zum Königtum zunächst fortzusetzen. 
Sowohl ende 1128 wie im Februar 1129 und im april 1131 befand sich 
Gerhard in der umgebung lothars iii.,231 der 1136 für den abt bei papst 
innozenz ii. einen aufschub des gegen ihn an der Kurie laufenden Verfah-
rens erreichen konnte.232 erst mit dem tod lothars im Dezember 1137 und 
der hauptsächlich durch den trierer erzbischof albero betriebenen Wahl 
des Staufers Konrad iii. im märz 1138 wurde Gerhards position unhaltbar. 

Das Wenige, was über Gerhards regierung bekannt ist, stammt aus den 
Klagen seiner Gegner im Konvent, die sich in den Vorwürfen der Kurie 
gegen ihn spiegeln und auch in der Folgezeit das negative bild über ihn 
geprägt haben.233 Die geringen informationen machen als Hintergrund des 
innerklösterlichen Konflikts während seiner regierung eher persönliche 
Spannungen als sachliche Gegensätze wahrscheinlich. an dem übergangs-
prozess in der abtei von der besitzlosigkeit des einzelnen mönches gemäß 
der regula zum spätmittelalterlichen pfründenwesen orientierten sich die 
Fronten im Kloster jedenfalls nicht. Denn die Gegner des schon 1135 von 
der Kurie mit Simonie- und Verschwendungsvorwürfen bedachten abtes234 
waren ebenfalls inhaber von pfründen, die ihnen Gerhard vor 1136 entzogen 

228 Stüwer, Die reichsabtei Werden, S. 314.
229 Jüngerer maximiner necrolog (n3); necrolog St. arnulf, in: m. müller, am 

Schnittpunkt von Stadt und land, S. 34, sowie Kölzer, Studien, S. 163 f. anm. 33 
und 34, mit auszügen aus den necrologen von Fulda, Werden und Hildesheim.

230 mub 1 nr. 463.
231 1128: J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 384 anm. 480; 1129: mGH D 

lo iii. nr. 15; 1131: mGH D lo iii nr. 36.
232 migne, pl 179, Sp. 255.
233 novillanius, chronicon, S. 1017; brower/masen, metropolis 1, S. 390; die op-

position eines Konventsteils gegen Gerhard wird auch in der vor 1200 erfolgten 
Fälschung in Heidelberg, ub urk. nr. 309, wegen der patronatsrechte des Klos-
ters in bous erkennbar.

234 Hontheim, Historia trevirensis 1 nr. 348.
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hatte.235 auch politische Gruppierungen dürften im Konvent kaum eine rolle 
gespielt haben. abt Gerhard, der 1135 mit Graf Konrad von luxemburg 
den bekannten Vogteivertrag geschlossen hatte,236 stützte sich ebenso auf 
die Hilfe des Grafenhauses wie seine Gegner im Kloster. Diese überließen 
nach Gerhards Vertreibung zur Verteidigung ihrer rechte dem luxemburger 
Grafen Heinrich ihr mobiles Vermögen237 und wählten einen Vertrauten des 
Grafenhauses zu ihrem neuen abt. in der ablehnung der ambitionen des 
trierer erzbischofs albero waren sich offenbar beide teile einig.

zur chronologie und zum ablauf der seit oktober 1133 bezeugten la-
dungen der Kurie238 und zu den einzelnen Schritten innozenz’ ii., die im 
Dezember 1138239 schließlich zur absetzung des zuvor schon vom trierer 
erzbischof exkommunizierten240 abtes führten, stehen mehrere untersuchun-
gen zur Verfügung.241 ende 1138 räumten Gerhard und seine anhänger die 
abtei. Sein späterer Verbleib ist ebenso wenig bekannt242 wie sein todestag.243

Die Form des palliums des bei der urkunde Gerhards von 1129 erhaltenen 
Siegelfragments244 macht deutlich, dass er noch ein institutionelles abteisiegel 
mit der Darstellung des sitzenden hl. maximin gebraucht hat. es entsprach 
dem typus des bei der urkunde des abtes poppo wegen Wasserbillig 
überlieferten,245 möglicherweise nicht authentischen Siegels, wobei offen 
bleiben muss, ob es von dem gleichen typar rührt.

235 migne, pl 179, Sp. 251.
236 mub 1 nr. 483, siehe § 20. Die Vogtei.
237 Gesta alberonis archiepiscopi, ed. pertz, nämlich die Gesta metrica, S. 238, sowie 

die Gesta alberonis archiepiscopi auctore balderico, S. 252.
238 Stabitr Hs 1626, S. 646.
239 mub 1 nr. 500.
240 mub 1 nr. 499.
241 boshof, unbekannte papsturkunde, S. 295–305; Wiech, Das amt des abtes, 

S. 363 anm. 321, und J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 384 f.
242 laut trithemius, Sponheimer chronik, nach J. müller, Vir religiosus ac strenu-

us, S. 390, die abtei Disibodenberg.
243 Das echternacher necrolog erwähnt zum 1. Juni einen Gerardus presb. abbas 

s. Maximini. laut novillanius, chronicon, S. 1017, habe bernhard von clair-
vaux seinen tod an einem 27. august erwähnt.

244 lHaKo best. 211 nr. 107, siehe abb. 14.
245 Heidelberg, ub urk. nr. 335.
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S i g e r  (1139–1163/1166)

Die genaue abkunft Sigers ist unbekannt. Doch entstammte er, laut der 
bei den auseinandersetzungen alberos mit St. maximin recht zuverlässigen 
Gesta alberonis des balderich, aus einer mit dem luxemburger Grafenhaus 
eng verbundenen Familie, in dessen Dienste Sigers brüder standen.246 er 
selbst war zunächst mönch in einem lütticher Kloster, laut Hallinger in der 
von der jungcluniazensischen reformbewegung erfassten abtei St. Jakob zu 
lüttich,247 vielleicht jedoch in der seit 1106 ebenfalls jungcluniazensischen 
abtei St. laurentius,248 zu der damals Graf Heinrich von (luxemburg-)namur 
in beziehung stand249 und mit der St. maximin nach 1180 eine institutionel-
le Konfraternität unterhielt.250 Seine Wahl zum abt durch den maximiner 
restkonvent muss in der ersten Jahreshälfte 1139 erfolgt sein, bleibt aber 
unbestimmbar, da die abtei auf dem Straßburger Hoftag ende mai 1139, 
auf dem König Konrad iii. St. maximin dem trierer erzstift unterstellte, 
gar nicht vertreten war.251 bei seiner Wahl war er noch relativ jung, worauf 
bernhard von clairvaux anspielte.252

ein wesentlicher teil des ringens um die künftige rechtsstellung der abtei 
manifestiert sich in den auseinandersetzungen um Sigers anerkennung als abt. 
Wegen der irrtümlichen zeitlichen einordnung vor allem einiger papstbullen 
wurde die chronologie dieses ringens häufig unrichtig dargestellt, weshalb 
hier darauf breiter eingegangen werden muss. im Herbst oder Winter 1139 
hatte sich Siger nach rom begeben, wo er durch innozenz ii. zum abt ge-
weiht wurde, wie dies der papst am 2. april 1140 albero mitteilte,253 dessen 
empörung hierüber254 wohl nicht nur in der missachtung seines Weiherechts 
begründet,255 sondern der zu diesem zeitpunkt überhaupt nicht gewillt war, 

246 So die Gesta alberonis archiepiscopi, ed. pertz, hier die Gesta alberonis archie-
piscopi auctore balderico, S. 253.

247 Hallinger, Gorze-Kluny 2, S. 252.
248 Vgl. J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 404.
249 mGH D K iii nr. 30.
250 Stabitr Hs 1634/394, fol. 80v, siehe § 34.1. necrologe: n3.
251 mGH D K iii nr. 26.
252 Winkler, bernardus claravallensis 3, brief nr. 323.
253 zum Jahresdatum einleuchtend J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 406 f., ge-

gen andere zeitansätze etwa bei büttner, Der übergang der abtei St. maximin, 
S. 72, oder bei boshof, unbekannte papsturkunde, S. 302.

254 Gesta alberonis archiepiscopi, ed. pertz, hier die Gesta metrica, S. 239.
255 So J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 404.
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Siger als abt anzuerkennen. Hierauf lud innozenz ii. am 28. april 1140 
beide parteien vor sich.256 Während albero jedoch um aufschub bat, befand 
sich Siger bereits in rom, falls er überhaupt im Frühjahr 1140 nach trier 
zurückgekehrt war, und erhielt dort am 6. mai 1140 die bekannte bulle des 
papstes, die nicht nur den Klosterbesitz bestätigte, sondern der abtei auch 
das Wahlrecht des Konvents und ihre unmittelbare unterstellung unter den 
hl. Stuhl sicherte.257 Gegen diesen entscheid gab albero seinen Widerstand 
offen zu erkennen258 und wurde deshalb von seinem bischofsamt zeitweilig 
suspendiert. erst das einwirken bernhards von clairvaux auf die Kurie im 
zusammenhang mit seinem bemühen um eine mitteleuropäische Friedens-
ordnung und der möglichkeit eines großen Kreuzzugs verwandelte Sigers 
anfänglichen Sieg in eine niederlage. Hierbei diskreditierte bernhard Siger 
als abbas non sanctus259 und als jungen menschen, der lieber Führer als 
Soldat, lieber abt als mönch sein wolle und der nicht lenken könne, da er 
sich nicht lenken lasse.260 innozenz ii. revidierte nun seine frühere position 
und teilte am 15. oktober 1140 albero mit, er habe den vom erzbischof 
exkommunizierten abt Siger zur unterwerfung unter die entscheidung des 
metropoliten aufgefordert.261 am 20. Dezember 1140 bestätigte der papst 
schließlich den Spruch Konrads iii. vom mai 1139262 und sprach am 8. mai 
1141 Siger von dem über ihn verhängten bann los, falls er dem erzbischof 
gehorche.263 Während der wegen der unabhängigkeit der abtei begonnene 
Krieg des luxemburger Grafen gegen das trierer erzstift seinen Fortgang 
nahm, erfolgte die endgültige rekonziliation Sigers mit dem erzbischof und 
seine anerkennung als abt auch im erzstift auf der trierer Generalsynode 
im oktober 1142,264 auf der er am 24. oktober 1142 erstmals als abt genannt 
wurde.265 Die Verknüpfung dieses Datums mit der Durchführung der jung-

256 mub 1 nr. 498.
257 mub 1 nr. 516.
258 Gesta alberonis archiepiscopi, ed. pertz, hier die Gesta alberonis archiepiscopi 

auctore balderico, S. 253; zur interpretation J. müller, Vir religiosus ac strenuus, 
S. 407.

259 Winkler, bernardus claravallensis 2, brief nr. 179.
260 Winkler, bernardus claravallensis 3, brief nr. 323.
261 mub 1 nr. 499; zum Datum J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 412 f.
262 mub 1 nr. 518.
263 mub 1 nr. 517; zum Datum J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 419.
264 J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 564 und S. 636.
265 mub 1 nr. 529. zu dem irrtümlichen Datum der urkunde 1143, ix Kal. nov. 

siehe J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 636 anm. 325.
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cluniazensischen reform zu St. maximin ist offensichtlich, da auf der Synode 
auch abt Giselbert von laach, der einzigen abtei dieser reformrichtung 
im rhein-moselgebiet, anwesend war,266 aus dessen Kloster im folgenden 
Jahr mönche nach St. maximin gesandt wurden. auch die zeitgenössischen 
überlieferungen nennen 1143 als das Jahr der Vertreibung,267 aber wohl eher 
des freiwilligen auszugs des reformunwilligen Konventsteils.268

Die unmittelbaren und langfristigen Folgen dieser Konfliktlösung mit den 
sich widersprechenden rechtsfestsetzungen wurden in § 12. Die jungclunia-
zensische reform und die zeit der unterordnung unter das erzstift trier, 
gestreift. Für den rest seiner regierung erschien Siger in den für den leiter 
einer dem erzstift unterstellten abtei gewöhnlichen Funktionen. So wurde 
er als zeuge in den urkunden alberos und seines nachfolgers Hillin etwa 
30 mal erwähnt und nahm dort unter den äbten für gewöhnlich die erste 
Stelle ein. nach der Wiederherstellung der ruhe durch den Frieden zwischen 
Graf Heinrich von (luxemburg-)namur und erzbischof albero im Januar 
1147269 mit ebenso widersprüchlichen resultaten für die zukunft (vgl. § 20. 
Die Vogtei), mit denen seit 1140 das unterstellungsverhältnis der abtei un-
ter das erzstift belastet war, lassen sich initiativen des abtes am ehesten für 
den Klosterbesitz in rheinhessen verfolgen. erwähnt wurde er zuletzt im 
September 1161 als teilnehmer des italienzugs Kaiser Friedrichs i. und 1163 
bei einer besitzbestätigung erzbischofs Hillin für das Kloster arnstein.270 
Da er an einem 8. Juli (jüngerer maximiner und echternacher necrolog) 
verstarb und sein nachfolger vermutlich schon 1166 regierte, lässt sich sein 
todesdatum nur eingrenzen.

Siger führte als erster maximiner Vorsteher ein persönliches Siegel als 
abt. erhalten ist es als rundes, aufgedrücktes Siegel auf seiner undatierten 
urkunde über den Gütertausch zu essenheim mit der abtei eberbach.271 es 
zeigt einen sitzenden abt ohne mitra, mit buch und Stab und trägt die um-

266 mub 1 nr. 527.
267 Gesta alberonis archiepiscopi, ed. pertz, hier die Gesta alberonis archiepiscopi 

auctore balderico, S. 253, und die annales Sancti Disibodi a 891–1200, hg. von 
Georg Waitz, in: mGH SS 17, hg. von Georg Heinrich pertz, Hannover 1861, 
S. 4–30, hier S. 26.

268 So die einleitung des liber aureus, Stabitr Hs 1632/396, S. 4.
269 mGH D K iii nr. 164.
270 1161: mGH D F i nr. 338; 1163: mub 1 nr. 638.
271 Heidelberg, ub urk. nr. 326.
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schrift SeHer[us] Gratia Dei abbaS Sancti maximini.272 Spuren 
einer besiegelung lassen auch seine urkunde vom 24. november 1146 und 
die auf seinen namen unter der Jahreszahl 1155 ausgestellte Fälschung über 
seine patronatsrechte auf rheinhessische pfarreien erkennen,273 über deren 
wohl authentisches, heute verlorenes Siegel Kindlinger eine nachzeichnung 
anfertigte.274

a r n o l d  (1163/1166–1169)

Die Wahrscheinlichkeit seiner identifikation mit dem früheren Küster 
Arnoldus de Lacu, der zu St. maximin zeitweilig auch das priorat bekleidete, 
ist wegen der Seltenheit des mönchsnamens arnold in den beiden maximi-
ner necrologen vor 1200 relativ hoch. Die anderen in diesen necrologen 
am 13. Januar und 31. oktober genannten priestermönche mit dem namen 
arnold kommen für diesen Küster, prior und wahrscheinlich auch abt nicht 
in betracht, weil sie vor 1120 verstorben sind, nämlich die mönche namens 
arnold, die als nachtrag von H8 am 13. Januar im älteren necrolog275 und 
im jüngeren maximiner sowie im echternacher necrolog am 31. oktober 
genannt sind. ebenso wenig kommt der am 7. Dezember verstorbene mönch 
arnold, der nur Konverse war, in Frage. Deshalb kann vermutet werden, dass 
der spätere abt zu den mönchen gehört hat, die um 1143 zur einführung 
der reform von laach nach St. maximin geschickt wurden, und dass er dort 
zunächst das für die liturgie, einem Hauptanliegen der Jungcluniazenser, 
wichtige amt des Küsters erhielt. in einer urkunde vom november 1146 
wurde dieser Küster ausdrücklich als Arnoldus de Lacu genannt.276 in einer 
undatierten urkunde aus der regierungszeit des abtes Siger über die Schen-
kung eines Hauses zu bingen hatte arnold neben dem Kustodenamt auch 
das priorat inne,277 während er in einer weiteren urkunde um 1153 nur als 
prior bezeichnet wurde.278 ein ungefährer Hinweis auf den beginn und die 

272 abb. 7; vgl. Kuhn, Das politische programm, S. 96.
273 1146: Heidelberg, ub urk. nr. 165, vgl. Dahlhaus/Koch/Kölzer, Die „rebel-

len“ von Wasserbillig, S. 114 f.; 1155: Heidelberg, ub urk. nr. 309.
274 mainzer urkundenbuch 2,1 nr. 211.
275 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 46 f. und bes. S. 74.
276 Heidelberg, ub urk. nr. 165.
277 mub 1 nr. 570.
278 mub 1 nr. 573.
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Dauer seines abbatiats findet sich in der 1169 ohne tagesdatum ausgestellten 
urkunde wegen der Klosterlehen zu lessenich, die der offensichtlich bereits 
verstorbene abt arnold vor drei Jahren ausgegeben habe.279 Diese urkunde 
muss nach dem 21. november 1169, dem todestag des abtes, ausgestellt 
worden sein, der noch selbst in einer ebenfalls 1169 ausgefertigten urkunde, 
die jedoch vor dem 23. oktober niedergeschrieben wurde, die zinspflichtigkeit 
der Hazecha bekundet hat.280 Daneben wurde der abt als zeuge lediglich 
1168 in einer urkunde des trierer erzbischofs Hillin erwähnt.281 ungewiss 
bleibt, ob in späterer zeit zu St. maximin eine historische zusammenstellung 
aus seiner Feder vorhanden war.282 in den maximiner und echternacher ne-
crologen ist als sein todestag der 21. november vermerkt. ein Siegel von 
ihm ist nicht bekannt.

a n d r e a s  (1169–1177 [?])

als abt erwähnt wurde er lediglich unter den zeugen der undatierten 
urkunde des trierer erzbischofs arnold (seit oktober 1169) wegen der 
mühle des Klosters usseldingen283 sowie in der urkunde des metropoliten 
wegen der zehnten der abtei St. martin, die 1177, jedoch wohl vor oktober 
ausgestellt wurde.284 Sein todestag wird auffallender Weise nicht im jüngeren 
maximiner necrolog genannt, im echternacher necrolog jedoch als der 
19. oktober bezeichnet. eine urkunde noch des Jahres 1177 erwähnt bereits 
seinen nachfolger.285 unsicher ist daher, ob andreas am 19. oktober 1177 
gestorben ist oder als abt resigniert und St. maximin verlassen hat.

279 mub 2 nr. 2.
280 mub 1 nr. 658, zum Datum auch mub 2 regesten nr. 717 S. 724.
281 mub 1 nr. 653.
282 abtsliste in lHaKo best. 1c nr. 9843: curiosus gestarum sui temporis annotator, 

ebenso in der abtsliste von n7.
283 Wampach 1 nr. 495.
284 mub 2 nr. 26.
285 Hontheim, Historia trevirensis 1, S. 604.
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K o n r a d  (1177–1201/1208)

bereits im Jahr 1177 nennen zwei urkunden den maximiner abt Konrad, 
einmal der Schiedsspruch des trierer erzbischofs arnold über die Weide-
rechte des Hofes benrath,286 bei dem der Verdacht einer mattheiser Fälschung 
naheliegend ist, sodann die urkunde arnolds über die befreiung der abtei 
St. trond vom moselzoll bei Karden.287 in dieser urkunde deutete erzbischof 
arnold an, dass Konrads abtswürde noch jung sei, und verwies besonders auf 
Konrads bitten für St. trond, die ihn zu seiner Konzession bewogen hätten. 
Doch wird man hierin schwerlich einen Hinweis auf die Herkunft des neuen 
abtes sehen können. in seinen echten und zum geringen teil auch verfälsch-
ten urkunden fällt seine beschäftigung mit den rheinhessischen Gütern des 
Klosters und seine Vertrautheit mit dem mainzer Klerus besonders ins auge. 
Für seine abkunft aus einer Familie im umfeld der Wildgrafen könnte vor 
allem die Vermutung sprechen, dass sich der Verlust mehrerer Klostergüter 
als Vogteien der Wildgrafen nicht erst unter dem mit diesem Geschlecht 
verwandten abt Heinrich iV. (1258–1282), sondern schon unter Konrads 
regierung vollzogen hat. Doch bedürfte dies noch näherer untersuchungen.

Wie bei anderen Stadttrierer äbten üblich, wurde auch Konrad bis 1200/1201 
in zwölf urkunden der trierer erzbischöfe als zeuge genannt. unter seiner 
regierung war sein Kloster voll in das trierer erzstift integriert. mit dem 
staufischen Herrscherhaus, das den erzbischöfen in jenen Jahren mehrmals 
die unterstellung des Klosters durch den Spruch Konrads iii. 1139 bekräftigt 
hatte, kam die abtei selbst lediglich 1182 in berührungen, als Kaiser Fried-
rich i. die in das Jahr 1023 gesetzten Fälschungen bestätigte.288 entgegen den 
angaben von Goerz war Konrad niemals päpstlicher legat.289 er starb am 
16. Februar,290 vermutlich nach 1201291 und vor 1209, da 1208 sein nachfolger 
bezeugt ist. nicht erhalten ist sein 1181 angekündigtes Siegel.292 Das an seiner 
urkunde vom märz 1189 erhaltene Siegel ist spitzoval, abhängend und so 

286 mub 2 nr. 27.
287 Hontheim, Historia trevirensis 1, S. 604.
288 mGH D F i nr. 829.
289 mrr 2 nr. 564.
290 n3, dort mit der bezeichnung senex, laut necr. echt. jedoch am 17. Februar.
291 mub 2 nr. 189; zum Datum der urkunde auch die bemerkung in mrr 2 nr. 905.
292 mub 2 nr. 46.
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stark beschädigt, dass seine inschrift nicht lesbar ist.293 es zeigt einen sitzenden 
abt ohne mitra, mit Stab und vermutlich mit einem buch.

[b a r t h o l o m ä u s ]

Genannt wurde ein maximiner abt dieses namens 1201 als berichterstatter 
über den Streit zwischen St. matthias und Ören sowie 1202 als zeuge der 
bestätigung der Schenkungen des trierer erzbischofs Johann an St. mat-
thias.294 beide urkunden sind St. mattheiser provenienz und vermutlich 
Fälschungen dieses Klosters. Deutlich wird dies durch eine dritte urkunde 
mit der nennung eines maximiner abtes bartholomäus durch den angeblich 
vor 1208 ergangenen Spruch des 1212 verstorbenen erzbischofs wegen der 
Weiderechte des Hofes benrath.295 an der urkunde befindet sich das Siegel 
dieses abtes,296 das jedoch mit dem Siegel seines gleichnamigen, erstmals 1213 
bezeugten nachfolgers identisch ist.297 Der annahme, es habe zu St. maximin 
im frühen 13. Jahrhundert zwei äbte des namens bartholomäus gegeben, 
widerspricht ferner das maximiner necrolog (n3), das lediglich den am 
14. november verstorbenen abt bartholomäus von esch kennt. nicht ganz 
von der Hand zu weisen ist für die Jahre 1201 bis 1208 dagegen die kurze 
regierung eines sonst durch keine überlieferungen belegten maximiner 
abtes Heinrich, dessen todestag, der 30. märz in n3, nicht aber in n2, mit 
keinem der übrigen äbte dieses namens übereinstimmt (siehe auch abt 
Heinrich iV. von Dhaun).

a n s e l m  (1201/1208–1213/1214)

nicht auszuschließen ist seine Herkunft aus St. matthias.298 als maximiner 
abt genannt wird er als zeuge in den gewöhnlich ohne tagesdatum ausge-

293 lHaKo best. 211 nr. 137.
294 1201: mub 2 nr. 192; 1202: mub 2 nr. 207.
295 mub 2 nr. 233.
296 lHaKo best. 210 nr. 72 und nr. 73.
297 ewald, Siegelmißbrauch und Siegelfälschungen, S. 92–94.
298 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 685: propst anselm, nach 1190 bezeugt, 

und S. 686: Der St. mattheiser monachus anselm im Fragment des Verbrüderungs-
buches.



7. personallisten1066

stellten urkunden der trierer erzbischöfe lediglich sieben mal zwischen 1208 
und 1213299 sowie in der in die Jahre 1210 bis 1212 zu setzenden urkunde 
erzbischofs Johann über die rechtsstellung der Klosterministerialen zu Ko-
blenz.300 beschrieben wird sein heute nicht mehr nachzuweisendes Siegel in 
Stabitr Hs 1626, S. 1574. er starb an einem 28. november (n3 und necr. 
echt.) der Jahre 1213 oder 1214.

b a r t h o l o m ä u s  v o n  e s c h  (1214/1215–1231)

laut den legaten seines testaments für seine brüder, den propst von 
Falkenberg und Heinrich von esch,301 stammte bartholomäus aus dem Ge-
schlecht der in luxemburg und in der eifel begüterten Herren von esch. 
Die angaben der St. mattheiser Fälschung, sein onkel sei der mattheiser abt 
Gottfried von Kahler (1190–1210) gewesen,302 dürften, entgegen der meinung 
von Hans-Jürgen Krüger,303 den tatsachen entsprechen. Denn nach dem tod 
des abtes Gottfried 1210, der seit 1181 auch abt von echternach war, leitete 
die abtei bereits 1211 ein abt bartholomäus304 und hatte sie bis 1231 inne.305 
bartholomäus wird also seinem am 12. märz 1210 verstorbenen onkel als 
abt von echternach gefolgt sein. im echternacher necrolog wurde seine 
memoria ohne erwähnung seines amtes zu St. maximin am 18. november 
eingetragen, im jüngeren maximiner necrolog dagegen am 14. november als 
abt von echternach, qui quondam abbas huius monasterii. offensichtlich 
war echternach das mutterkloster des bartholomäus, dessen Klosterheiligen 
St. Willibrord er auch zu St. maximin einführte (siehe n3: 7. november). Die 
abtei St. maximin erhielt er vielleicht auf betreiben des trierer erzbischofs 
Dietrich und dessen bruders, des trierer archidiakons meffried, 1214 oder 
aber 1215, in welchem Jahr er erstmals als abt erwähnt wurde.306

299 zuerst 1208: mub 2 nr. 240, zuletzt 1213: mub 3 nr. 12.
300 chirograph ediert in mub 2 nr. 295, andere Fassung in Heidelberg, ub urk. 

nr. 298; vgl. Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 131.
301 Stabitr Hs 1634/394, fol. 151–152.
302 mub 3 nr. 420; zu ihm becker, St. eucharius-St. matthias, S. 595–598.
303 Krüger, zu den anfängen des offizialats, S. 55 anm. 79.
304 lHaKo best. 231,15 nr. 24 und nr. 25 sowie Wampach, Grundherrschaft ech-

ternach 2, nr. 237.
305 brimmeyr, Geschichte echternach 1, S. 270–273.
306 mub 3 nr. 40.
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Die umfangreichen angaben seines testaments307 sowie einzelne bemer-
kungen in den Kalendaren von n4 und n5 belegen seine Sorge für die 
ausgestaltung der Klosterliturgie zu St. maximin ebenso wie die Schaffung 
des maximiner reliquienkreuzes, die anlegung des liber aureus308 und vor 
allem der umbau der spätromanischen abteikirche, die 1231 eingeweiht 
wurde.309 unterstützung erhielt er besonders durch den mit ihm verwandten 
trierer erzbischof Dietrich von Wied (1212–1242),310 der seiner abtei 1217 
die St. michaelskapelle, 1223 die Kirche zu Steinsel und 1225 zu Detzem 
inkorporierte.

bartholomäus, dessen bild sich vor 1674 in der rechten chorhälfte der 
von ihm restaurierten Kirche befand,311 starb am 14. (n3) oder 18. (necr. 
echt.) november 1231. Sein abhängendes, spitzovales Siegel ist mehrfach 
erhalten (abb. 8), am besten auf seiner urkunde für das nonnenkloster 
St. thomas/Kyll.312 es zeigt einen sitzenden abt mit Stab und buch sowie 
die umschrift: +bartholomeVS Dei Gr(ati)a abbaS S(an)c(t)i 
maximini treVeri.

H e i n r i c h  i i i .  v o n  b r u c h  (1232–1258)

Die abkunft des abtes Heinrich iii. aus der im Salmtal und in der süd-
lichen eifel begüterten, seit 1171 erwähnten und um 1360 ausgestorbenen 
Familie von bruch (de Palude), mit dem Stammsitz südlich von Wittlich,313 
ist in zeitgenössischen Quellen mehrmals erwähnt.314 Hierdurch war er mit 
dem trierer Dompropst und archidiakon Dietrich von blankenheim näher 
verwandt315 und hatte den St. pauliner Kanoniker philipp zum neffen, der 
mitglied in der von dem abt gegründeten Hospitalsbruderschaft war. ein 
weiteres mitglied dieser bruderschaft könnte Heinrichs bruder, der mit 

307 Stabitr Hs 1634/394, fol. 151–152.
308 zu beiden siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
309 Hierzu § 3.1.1. Die Kirche.
310 in mub 3 nr. 283 als consanguineus bezeichnet.
311 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 180.
312 lHaKo best. 171 nr. 27; vgl. ewald, rheinische Siegel 4, tafel 92 nr. 1.
313 resch, Die edelfreien des erzbistums trier, S. 30; ferner lHaKo Findbuch best. 

54b, S. 536.
314 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 14, S. 34 und S. 119.
315 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 216v–217v.
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einer claricia verheiratete Dietrich von bruch, gewesen sein.316 als abt von 
St. maximin fungierte Heinrich schon am 1. märz 1232,317 also nur dreiein-
halb monate nach dem tod seines Vorgängers. in diesem amt wurde er vor 
dem 18. märz 1236 auch zum abt von tholey gewählt318 und behielt diese 
abtei bis zu seinem tod.

bekannt ist abt Heinrich iii. vor allem durch seine bautätigkeit. um 1240 
gründete er das St. elisabethhospital, richtete es aber zunächst in den bereits 
bestehenden Klostergebäuden ein, weil vermutlich die Fertigstellung des 
von seinem Vorgänger begonnenen Kirchenbaus alle Kräfte seines Klosters 
in anspruch nahm. am 1. Juli 1245 konnte die neue Kirche mit ihren acht 
zusätzlichen altären unter der assistenz der Kölner und mainzer erzbischö-
fe eingeweiht werden.319 Danach begann er um 1250 im abteibereich, aber 
außerhalb der Klostergebäude mit einem größeren neubau für das zwischen-
zeitlich mit einkünften und mehreren ablässen ausgestattete Hospital, der 
um 1256 beendet war. Die endgültige ausstattung des Hospitals mit besitz 
und einkünften seines Klosters erfolgte um 1256 in so großzügiger Weise, 
dass sie zu einer der ursachen der wirtschaftlichen engpässe der abtei im 
14. und 15. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert zu einer Quelle der ständi-
gen reibereien zwischen der abtei und dem erzstift wurde. Während die 
Verbindungen Heinrichs zum reich offensichtlich sehr gelockert waren und 
das allgemeine Schutzprivileg König Konrads iV. 1242 für die abtei ohne 
bedeutung blieb,320 verfügte der abt über gute Verbindungen zu den trierer 
metropoliten, vor allem jedoch zur Kurie. So weilte er 1244 bei papst in-
nozenz iV. zu lyon und erhielt dort für den trierer elekten das pallium,321 
empfing im november 1245 neben mehreren ablässen für die neue Kirche und 
sein Hospital die bestätigung aller bisher verliehenen päpstlichen privilegien, 
auch wenn St. maximin nicht mehr im besitz der originalurkunden war,322 
und wurde auch in der Folgezeit mit mehreren aufträgen der Kurie bedacht.

abt Heinrich iii. starb am 28. Februar (n3, n4: fundator hospitalis und 
necr. echt.), vermutlich des Jahres 1258, da das Siegelfragment des maximiner 

316 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 34.
317 Hontheim, Historia trevirensis 1, S. 708; Wampach 2 nr. 244.
318 Hübinger, Die weltlichen beziehungen, beil. 3–5.
319 mub 2 nr. 822 und mub 2 nr. 829.
320 mub 2 nr. 741.
321 Stabitr Hs 1626, S. 764.
322 mub 2 nr. 838.
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abtes Heinrich vom 5. September 1257323 noch seinem Siegel und nicht dem 
seines gleichnamigen nachfolgers entspricht. Die initiativen der abtei im 
September 1258 im rheinhessischen raum,324 um den sich Heinrich iii. kaum 
gekümmert hatte, dürften dagegen von dem neuen abt Heinrich aus der Fa-
milie der Wildgrafen ausgegangen sein. Doch erschwert die Gleichnamigkeit 
beider äbte ihre eindeutige trennung, da für sie keine erhaltenen Siegel der 
Jahre 1258 bis 1262 zur Verfügung stehen. bestattet wurde Heinrich iii. in der 
Klosterkirche vor dem St. andreasaltar bei der Sakristei mit einer novillanius 
noch bekannten epitaphinschrift.325 bekannt ist ferner seine Weiheinschrift in 
der Hospitalkapelle.326 Das an einer Hanfschnur abhängende, spitzovale Siegel 
des abtes ist mehrfach erhalten, am besten an einer urkunde vom 1. Juni 
1234.327 Wie bei seinen Vorgängern zeigt das Siegelbild einen sitzenden abt 
ohne mitra mit Stab und buch in der nun nicht mehr am Körper ruhenden 
rechten. Die umschrift lautet: +HenricVS Dei Gr(ati)a abbaS S(an)
c(t)i maximini treVeri.

H e i n r i c h  i V.  v o n  D h a u n  (1258–1282)

Durch die memorienstiftung des abtes für seine eltern am 23. mai 1263 
steht fest,328 dass er den Wildgrafen Konrad ii. († 1263) zum Vater und Gisela, 
die tochter des Grafen Simon ii. von Saarbrücken, zur mutter hatte. brüder 
des abtes waren deshalb der mainzer erzbischof Gerhard (1251–1259), der 
Freisinger bischof Konrad (1258–1279) und der propst Simon von St. mau-
ritius zu mainz.329 Dieser Familienverbindung verdankte er möglicherweise 
seine Wahl zum abt und sie scheint ihn auch bewogen zu haben, sich als 
nepos Friderici secundi imperatoris zu bezeichnen, was zwar nicht durch 
zeitgenössische Quellen, jedoch durch die Klosterhistoriographie gesichert 

323 lHaKo best. 1D nr. 86.
324 mub 2 nr. 1467, siehe auch § 33.2.3.3.2. bretzenheim.
325 novillanius, chronicon, S. 1021; von dieser Grabplatte haben sich kleine, heu-

te im rheinischen landesmuseum trier verwahrte Fragmente erhalten, die bei 
Fuchs, begräbnisse zu St. maximin, anhang abb. 73, abgebildet sind.

326 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 187; novillanius, chronicon, S. 1020 f.
327 lHaKo best. 211 nr. 169; abb. bei ewald, rheinische Siegel 4, tafel 92 nr. 10.
328 lHaKo best. 211 nr. 232.
329 zu ihm: Dotzauer, Geschichte des nahe-Hunsrück-raumes, S. 125.
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scheint.330 Seine teilnahme an der Familienpolitik der Wildgrafen und der 
mit ihnen verwandten rheingrafen ist unübersehbar. So war er 1263 zeuge 
und mitsiegler beim Friedensschluss des trierer elekten Heinrich mit dem 
Vater des abtes, dem Wildgrafen Konrad.331 auf ihn könnte auch die be-
lehnung der Wildgrafen mit der Vogtei über münsterappel zurückgehen.332 
andererseits dürfte der rückkauf der Vogtei Schwabenheim aus den Händen 
der rheingrafen 1276333 ebenfalls durch diesen verwandtschaftlichen Konnex 
gefördert worden sein. im unterschied zu seinem Vorgänger beschränkten 
sich seine Kontakte zur Kurie auf das erforderliche mindestmaß. eher stand 
er mit dem reich in Verbindung, wenigstens hat rudolf von Habsburg am 
3. Januar 1274 seiner abtei die privilegien und den Schutz des reiches in 
einer Form bestätigt, die die von Konrad iii. 1139 verfügte unterstellung 
unter das erzstift beeinträchtigte.334 ebenso beauftragte der König am 27. Juni 
1276 den Vogt der abtei, Graf Heinrich von luxemburg, förmlich mit dem 
Schutz der St. maximin durch das reich verliehenen privilegien.335

Wohl im Spätherbst 1279 trat abt Heinrich eine pilgerreise ins Heilige 
land an. Das von novillanius336 und anderen Klosterhistorikern hierfür 
angegebene Jahr 1276 beruht sicherlich auf einem irrtum, da abt Heinrich 
am 13. Juli 1277 zu St. maximin nachzuweisen ist und noch am 9. September 
1279 persönlich vor dem trierer offizial im Verfahren gegen Gottfried von 
brandenburg erschien.337 Vor seinem abschied hat er die Verwaltung der 
abtei anscheinend mehreren mönchen anvertraut, darunter auch leonius, 
der im august 1281 die leitung des Hospitals erhielt338 und der 1282 auch 
als alleiniger administrator des Klosters genannt wurde.339 auf seiner reise 
verstarb 1282 Heinrich und wurde sicherlich nicht zu myrrhae,340 sondern 

330 So schon vor 1300 im liber hospitalis, lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 119, spä-
ter bei Scheckmann, Speculare feudorum, in: Stabitr Hs 1643a/387: feuda libera 
nr. 15 und bei novillanius, chronicon, S. 1022.

331 Hontheim, Historia trevirensis 1, S. 755.
332 Hausmann, Die Wild- und rheingrafen, S. 112 f.
333 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1561 f.
334 Hontheim, Historia trevirensis 1, S. 801.
335 Staarchtr best. a nr. 13; abschrift lHaKo best. 211 nr. 2121, S. 152 f.
336 novillanius, chronicon, S. 1022.
337 1277: lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 513 f.; 1279: Wampach 4 nr. 484.
338 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 2.
339 Wampach 5 nr. 50.
340 So Wiltheim und novillanius, chronicon, S. 1022, die myrrhae auch als angeb-

liche Grabstätten der maximiner äbte Haricho und Heinrich i. erwähnen.
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an einem unbekannten ort bestattet. Das Jahr 1282 ergibt sich, weil am 
18. Januar 1283 ein als electus bezeichneter, nicht namentlich genannter 
maximiner abt nach rom zitiert wurde.341 Der todestag Heinrichs iV. war 
vermutlich der 12. September. an diesem tag ist nämlich ein abt namens 
Heinrich sowohl im jüngeren necrolog als nachtrag von einer in das späte 
13. Jahrhundert weisenden Hand wie im echternacher necrolog eingetra-
gen, in letzterem mit dem nur bei seinen späten einträgen üblichen zusatz 
Trevirensis hinter Maximini. allerdings vermerkt in diesem necrolog zum 
30. märz eine ebenfalls nicht mehr zur anlegungsschicht gehörende Hand 
oberhalb des zum tagesdatum gehörenden memorienblocks einen weiteren 
maximiner abt namens Heinrich, dessen todestag nicht mit dem der äbte 
Heinrich i., ii. oder iii. übereinstimmt. Deshalb könnte auch der eintrag auf 
den todestag des abtes Heinrich iV. bezogen werden oder aber auf einen 
möglichen abt des gleichen namens für die lücke zwischen 1201 und 1208 
in der maximiner abtsliste.342

erhalten haben sich von abt Heinrich iV. nur Siegelfragmente, die deutlich 
machen, dass er ein spitzovales Siegel mit dem Siegelbild seiner Vorgänger 
und der umschrift: +HenricVS Dei p(er)miSSione ab(ba)S S(an)
c(t)i maximini führte343 sowie seit 1269 auch ein rundes rücksiegel,344 
das die büste eines bischofs mit mitra und nimbus, offensichtlich das re-
liquiar des hl. maximin, zeigt (abb. 9) und dessen umschrift +SiGillVm 
Secret(um) lautet.345

a n t o n i u s  i .  (1282–1286/1287)

nur wenig ist über diesen abt bekannt. Da zu St. maximin 1248 und 1274 
ein Kämmerer346 und 1266 ein propst antonius genannt wurden,347 könnte der 
abt mit einem der beiden mönche personengleich sein, oder aber der spätere 
abt hat zuvor die ämter zunächst des Kämmerers und dann des propstes 

341 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 257–262.
342 Vgl. die bemerkung zu dem wohl fiktiven abt bartholomäus von 1201 bis 1208.
343 am besten erhalten in lHaKo best. 1a nr. 125 und best. 211 nr. 242.
344 abb. bei ewald, rheinische Siegel 4, tafel 92 nr. 7.
345 am besten erhalten in lHaKo best. 211 nr. 242.
346 1248: lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 236–239; 1274: best. 211 nr. 2114, fol. 82v–

83r; siehe § 36.3.4. Kämmerer: antonius.
347 lHaKo best. 211 nr. 235; siehe § 36.1.1. pröpste bis 1266: antonius.
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bekleidet. offensichtlich erfolgte seine Wahl noch vor dem 18. Januar 1283, 
als infolge des präsentationsstreits wegen der pfarrei üxheim ein maximiner 
electus [abbas] nach rom zitiert wurde.348 außer dem erlass einer Hospital-
ordnung349 wurde der abt praktisch nur in der Verschreibung seiner abtei 
1284 erwähnt, bei der sich St. maximin gegen ein Darlehen 600 trierer pfund 
zur jährlichen lieferung von 100 maltern Weizen und 100 maltern Hafer 
an das trierer Domkapitel verpflichtete.350 Die Gründe für diese enorme 
Kapitalaufnahme bleiben im Dunkeln, doch soll die abtei auch beim tod 
des abtes mit hohen Schulden belastet gewesen sein.351 abt antonius, von 
dem kein Siegel bekannt ist, starb am 15. Dezember352 entweder 1286353 oder 
1287. er wurde in der abteikirche vor dem St. martinsaltar beigesetzt, wo 
sich noch im frühen 17. Jahrhundert seine Grabplatte mit fünf Hexametern 
befand, die seine milde rühmten.354

G o t t f r i e d  v o n  H o l f e l s  (1288–1304)

Der bereits im Juni 1278 als maximiner mönch und im Februar 1280 unter 
den administratoren des Klosters genannte spätere abt355 entstammte der um 
1350 ausgestorbenen ritterfamilie Holfels (Hollenfels, Hohenfels), die ihren 
Stammsitz bei tüntingen in luxemburg hatte356 und die mit ludwig, dem 
bruder des abtes, einen einflussreichen Vertrauten der luxemburger Grafen 
stellte.357 als abt zuerst am 1. oktober 1288 genannt,358 begab er sich bald 
nach seiner Wahl, wohl noch im Winter 1288/1289, nach rom, wie sich aus 
einem mandat des papstes nikolaus iV. vom 13. Februar 1289 an den abt von 
St. maria/luxemburg ergibt.359 neben den Spannungen zwischen St. maximin 

348 Stabitr Hs 1644/372, S. 609–612.
349 Wampach 6 nr. 779.
350 lHaKo best. 1D nr. 149.
351 abtsliste in lHaKo best. 1c nr. 9843 und novillanius, chronicon, S. 1023.
352 n3 und Grabplatte, siehe Fuchs, inschriften trier 1, S. 392 f.
353 So novillanius, chronicon, S. 1023.
354 Fuchs, inschriften trier 1, S. 392 f.
355 1278: lHaKo best. 211 nr. 248; 1280: Wampach 4 nr. 518.
356 resch, Die edelfreien des erzbistums trier, S. 38, und G. Kieffer, Geschichte 

der Herrschaft und der ortschaft Hollenfels, in: Hémecht 37 (1931), S. 49–64.
357 reichert, landesherrschaft zwischen reich und Frankreich, S. 681.
358 Würth-paquet, table chronologique 17, S. 38; mrr 4 nr. 1583.
359 lHaKo best. 1D nr. 170.
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und teilen der trierer Kirche360 war sicherlich auch die schwierige lage zu 
trier seit der Vakanz des trierer Stuhls im april 1286 ein Grund seiner rei-
se. Vielleicht hat er zur entscheidung des papstes im märz 1289 zugunsten 
boemunds (1286–1299) als neuem erzbischof beigetragen und dadurch das 
spätere zusammenwirken boemunds mit der abtei begründet, das sich vor 
allem gegen das bis 1307 im interdikt befindliche Domkapitel bewährte.361

laut den maximiner überlieferungen übernahm Gottfried die abtei in 
hochverschuldetem zustand. Deshalb soll er sich 1295 von seinen einkünf-
ten als abt nur die erträge der Höfe zu longuich und mersch vorbehalten 
haben.362 auch danach führte die finanzielle zerrüttung zu Spannungen im 
Kloster (1297) und zu Verpfändungen (1298).363 Der zuletzt am 18. oktober 
1303 genannte abt364 starb am 29. Januar (n3), laut seiner Grabinschrift im 
Jahr 1304. er wurde in der abteikirche vor dem St. andreasaltar beigesetzt 
und erhielt eine im 17. Jahrhundert nur noch teilweise lesbare Grabplatte.365 
Von seinem Siegel haben sich nur zwei kleinere bruchstücke erhalten,366 die 
erkennen lassen, dass das Siegelbild eine sitzende Gestalt mit Stab und buch 
zeigt.

D i e t r i c h  i i .  v o n  b r u n s h o r n  (1305–1352)

er entstammte einem bei Kastellaun ansässigen, 1362 ausgestorbenen rit-
tergeschlecht, das damals auch die burg beilstein an der mosel besaß367 und 
maßgeblich an der Gründung des prämonstratenserinnenklosters engelport 
beteiligt war. Seine eltern waren Johann, Herr zu beilstein, und eine tochter 
des Dietrich von Kerpen,368 von der die engere Verwandtschaft mit seinem 
nachfolger otto von Gennep rührt. als onkel hatte er die pröpste des 
prümer marienstifts und des Stifts St. Gereon in Köln,369 den Großmeister 

360 mrr 4 nr. 1615–1623.
361 Gesta treverorum continuata, ed. Waitz, S. 466; hierzu Holbach, Die besetzung 

des trierer erzbischofsstuhls, S. 18.
362 novillanius, chronicon, S. 1023; eine urkunde hierzu ist jedoch nicht bekannt.
363 1297: Heidelberg, ub urk. nr. 207; 1298: novillanius, chronicon, S. 1024.
364 lHaKo best. 56 nr. 3006.
365 Fuchs, inschriften trier 1, S. 399 f.
366 Heidelberg, ub urk. nr. 274 und nr. 207.
367 resch, Die edelfreien des erzbistums trier, S. 29.
368 möller, Stammtafeln n. F. 2, tafel 47.
369 lHaKo best. 211 nr. 2506.
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des Johanniterordens370 und vermutlich auch den 1327/1328 verstorbenen 
trierer Domherrn alexander von brunshorn,371 die seine Wahl begünstigt 
haben mögen. als abt ist er vielleicht schon am 19. märz 1305, mit Sicherheit 
jedoch am 2. mai 1305 bezeugt.372 beobachtungen über die allgemeine entwick-
lung der abtei unter seiner regierung, der längsten eines maximiner abtes 
überhaupt, sowie über die begünstigung seiner Geschwister durch einzelne 
maßnahmen Dietrichs finden sich in § 12. Die jungcluniazensische reform 
und die zeit der unterordnung unter das erzstift trier. als er im mai 1352 
zugunsten seines neffen, otto von Gennep, damals propst zu Werden, aber 
noch Diakon, resignierte,373 unterschieden sich die monastischen zustände zu 
St. maximin hinsichtlich des pfründenwesens, des finanziellen eigenlebens 
der Klosterämter und der personellen ausdünnung des mit seiner adeligen 
umgebung verfilzten Konvents in nichts von anderen spätmittelalterlichen 
Klöstern dieses zuschnitts. auch als exabt setzte Dietrich sein bemühen um 
memorien für sich und seine angehörigen fort und fundierte solche anni-
versare im Dominikanerinnenkloster marienthal,374 bei den zisterzienserinnen 
zu St. thomas/Kyll,375 bei der Kartause St. alban bei trier und beim prümer 
marienstift.376 er starb am 12.377 oder 13. September378 1358 und wurde ge-
mäß seiner schon 1334 getroffenen Verfügung379 in der abteikirche vor dem 
St. andreasaltar bestattet.380 Von seinem spitzovalen Siegel haben sich mehrere 
beschädigte abdrucke erhalten,381 deren Siegelbild den auf einem Faltstuhl 
nicht mehr starr, sondern leicht nach links gewendet, vor einer gotischen 
Gewölbearchitektur sitzenden abt mit Stab und buch zeigt, der über der 

370 urkundenbuch niederrhein 2 nr. 740, und mrr 4 nr. 734.
371 lHaKo best. 1D nr. 329 und nr. 337.
372 18. märz 1305: Kraft, reichsgut, S. 223; 2. mai 1305: lHaKo best. 211 nr. 2115, 

S. 840–841.
373 Sauerland, urkunden und regesten 3, nr. 1012.
374 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 170r.
375 Staarchtr best. z nr. 38.
376 lHaKo best. 211 nr. 2506.
377 So sein epitaph bei novillanius, chronicon, S. 1024.
378 So n3; laut necrolog marienthal (in: publications de la Section historique de 

l’institut Grand-Ducal de luxembourg 29 [1874], S. 335) dagegen am 22. Septem-
ber und laut necrolog engelport (lHaKo best. 87 nr. 101, Januar 1) am 1. Janu-
ar.

379 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 153–154.
380 novillanius, chronicon, S. 1024, zur Grabplatte: Fuchs, inschriften trier 1, 

S. 417 f.
381 am besten in lHaKo best. 18 nr. 66 und best. 211 nr. 311.
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rechten Schulter von einem sechsstrahligen Stern begleitet wird. unter seinen 
Füßen befinden sich in einem stumpfwinkligen Dreieck drei Hifthörner (2:1), 
das Wappen seiner Familie. Die umschrift lautet: +tHeoDoricVS Dei 
Gra(tia) abbaS S(an)c(t)i maximini treViren(sis).

o t t o  i .  v o n  G e n n e p  (1352–1367)

otto entstammte dem niederrheinischen Grafengeschlecht der Gennep 
an der maas,382 das mit der mutter des abtes Dietrich ii. verwandt war. in 
den maximiner Quellen wird er mehrmals als dessen nepos bezeichnet, doch 
bedürfte es zur Feststellung des genauen Verwandtschaftsgrades näherer ge-
nealogischer untersuchungen. zum bruder hatte er den Kölner erzbischof 
Wilhelm von Gennep (1349–1362). als propst zu Werden 1347 und 1350 
bezeugt,383 war er am 4. mai 1352 noch Diakon, als ihn papst clemens Vi. 
auf betreiben Dietrichs ii., der zuvor auf sein abbatiat verzichtet hatte, und 
wohl auch des Kölner erzbischofs zum abt von St. maximin ernannte.384 
Seine installierung scheint sich etwas verzögert zu haben, da Dietrich ii. 
noch am 23. Juni 1352 als abt urkundete.385 otto, der sein amt zu Werden 
beibehielt und wohl nur selten zu St. maximin weilte, war der erste abt, 
dessen Servitienzahlungen an die Kurie nach seiner ernennung sich von 1352 
bis 1354 verfolgen lassen.386

in den späteren maximiner traditionen galt abt otto als Verschwender,387 
der die Vermögenssubstanz der abtei so zerrüttet habe, dass die Klosterun-
tertanen dem hl. maximin für seinen tod gedankt hätten. Der zwei monate 
vor seinem tod mit dem trierer erzbischof Kuno für seine lebenszeit abge-

382 Wilhelm Kisky, Die Domkapitel der geistlichen Kurfürsten in ihrer persönlichen 
zusammensetzung im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert (Quellen und 
Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen reiches in mittelalter und neu-
zeit 1,3), Weimar 1906, S. 180.

383 Stüwer, reichsabtei Werden, S. 371.
384 Sauerland, urkunden und regesten 3, nr. 1012.
385 Staarchtr best. ta nr. 62 nr. 36.
386 Sauerland, urkunden und regesten 3, nr. 1030; Sauerland, urkunden und re-

gesten 4, nr. 98 und nr. 127.
387 lHaKo best. 1c nr. 9843; novillanius, chronicon, S. 1025, und brower/ma-

sen, metropolis 1, S. 354.
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schlossene übereignungsvertrag der abtei an das erzstift,388 der otto einen 
Großteil des besitzes und der einkünfte zu seiner persönlichen Verwendung 
beließ, könnte dieses harte urteil bestätigen. Glücklicherweise blieb er für 
das Fortbestehen der abtei ohne Konsequenzen, da otto, von dem sich 
kein Siegel findet, schon am 29. april (n5 und n6) 1367 starb und seine 
ruhestätte in der markuskapelle zu bredeney (s. von essen) fand.389 Doch 
ist für die Vorgehensweise der trierer metropoliten der folgenden 70 Jahre 
bezeichnend, dass schon damals erzbischof Kuno, einer der umtriebigsten 
pfründenjäger und Wucherer auf dem trierer Stuhl, die zunächst nur temporär 
gedachte einverleibung der abtei mit seinen monastischen reformvorhaben 
zu bemänteln suchte.

r o r i c h  v o n  e p p e l b o r n  (1369–1411)

rorich, bereits am 28. Juli 1360 und noch im Januar 1369 infirmar zu 
St. maximin,390 erlangte die abtei auf Grund einer provision des papstes 
urban V. vor dem 28. Januar 1369. Vor diesem zeitpunkt hatte ihn jedoch 
auch der maximiner Konvent, dem die päpstliche reservierung nicht bekannt 
war, zum abt gewählt.391 Sogleich versprach der neue abt der Kurie die zah-
lung von 400 fl. und die leistung von fünf Servitien392 und erhielt hierfür die 
bestätigung aller päpstlichen und kaiserlichen privilegien.393 rorich stammte 
aus einer zu eppelborn bei lebach im Saarland ansässigen ritterfamilie.394 

388 überliefert in der Form mehrerer einzelverträge vom 8. bis 11. Februar 1367 in 
lHaKo best. 1c 8 nr. 357 und nr. 358 sowie bei Hontheim, Historia treviren-
sis 2, S. 242.

389 Stüwer, reichsabtei Werden, S. 371.
390 1360: lHaKo best. 211 nr. 383: Sentenz des trierer offizials vom 2. Dezember 

1360, in der die anklageschrift des infirmars rorich vom 28. Juli 1360 zitiert wur-
de; 1369: Sauerland, urkunden und regesten 5, nr. 639.

391 Sauerland, urkunden und regesten 5, nr. 639.
392 Sauerland, urkunden und regesten 5, nr. 640 und nr. 697.
393 Sauerland, urkunden und regesten 5, nr. 642; original in Staarchtr best. o 

nr. 16.
394 zu ihr: Georg bärsch, beiträge zur Geschichte der Herrschaft eppelborn und 

ihrer besitzer, in: treviris oder trierisches archiv für Vaterlandskunde 1 (1840), 
S. 239–268, hier S. 239 f., sowie albert ruppersberg, zur Geschichte der Herr-
schaft eppelborn, in: unsere Saar 3 (1928/1929), S. 98 f.
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Durch seine mutter Jutta von Stein395 wurde rorich erbe des persönlichen 
nachlasses des 1366 verstorbenen maximiner Kämmerers eberhard von 
Stein396 und war wohl auch mit dem maximiner Hospitalar arnold von Stein 
(1365–1398)397 näher verwandt.398 zum bruder hatte er den mainzer, später 
auch trierer Domkapitular und vor 1385 mainzer Domdekan eberhard von 
eppelborn,399 die beide ihre 1384 ausgestorbene Familie beerbten.

mit unserem heutigen Verständnis ist es sicherlich schwierig, den monasti-
schen bestrebungen dieses von der spätmittelalterlichen Gedankenwelt gepräg-
ten abtes,400 vor allem aber seiner gelegentlich geradezu manisch wirkenden 
Heilserwartung durch memorien und Gebetsleistungen gerecht zu werden. 
Seine zahlreichen anniversarstiftungen für sich und seine angehörigen in 
der abtei seit 1370,401 wofür er auch die 1393 erworbenen einkünfte der 
Schmidtburger Vogteigüter zu longuich sowie die 1389 von ihm gegrün-
dete bruderschaft in der Krypta verwendete,402 lassen vermuten, dass er in 
seinem Kloster primär eine Gebetsinstitution für sein Seelenheil gesehen hat. 
Deshalb finden sich sowohl in den späteren maximiner necrologen n5 und 
n6 zahlreiche einträge über Gebetsleistungen des Konvents für ihn (6. mai, 
22. Juni, 2. Juli, 21. oktober, 16. november und 21. november) wie auch bei 
anderen institutionen, etwa im trierer St. barbarakloster, deren nonnen er 
für seine memoria 1390 die einkünfte der pfarrei Dalheim überlassen hat,403 
oder in der Kartause St. alban bei trier.404 teil seines spätmittelalterlichen 
Selbstverständnisses war aber auch die Wiederentdeckung des besonderen 
ranges seiner abtei und deren Klosterheiligen maximin, dessen Körper er 

395 anders Fuchs, inschriften trier 1, S. 456 anm. 3, doch wird Jutta von Stein als 
mutter rorichs ausdrücklich nicht nur in n5 und n6 am 15. September bezeich-
net, sondern rorich selbst erwähnte sie 1389 in Stabitr Hs 1634/394, fol. 3r, na-
mentlich beim anniversar für seine verstorbenen eltern.

396 Siehe § 36.3.1. Kellerare und Subkellerare bis 1728: eberhard von Stein.
397 Siehe § 36.4. Hospitalare: arnold von Stein.
398 lHaKo best. 1c8 nr. 369.
399 testament 1418 in lHaKo best. 1D nr. 864.
400 Hierzu die reformvorstellungen rorichs 1401 in lHaKo best. 211 nr. 2101, 

S. 30.
401 1370: Stabitr Hs 1644/380, S. 618; 1386: lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 166 f.; 

1393: best. 211 nr. 2101, S. 93; 1400: best. 211 nr. 2101, S. 49 f.; 1408: best. 211 
nr. 2101, S. 47 f.

402 Stabitr Hs 1634/394, fol. 3r–4r.
403 lHaKo best. 211 nr. 460.
404 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 76.



7. personallisten1078

in der von ihm mit Gemälden ausgestatteten abteikirche erheben und sein 
Haupt in einem silbernen reliquiar mit edelsteinen einfassen ließ.405 nun 
bekundete er mehrmals öffentlich die Gründung seiner abtei durch Helena 
und den sich hieraus ergebenden Königsschutz einschließlich der befreiung 
von zöllen.406

Für das wirtschaftliche Gedeihen von St. maximin bemühte sich ro-
rich durchaus, wenn auch nicht immer erfolgreich. eine Sanierung der 
Klosterfinanzen bedeutete die bereits 1366 beschlossene, jedoch erst 1370 
durchgeführte aufhebung des Kämmereiamtes.407 mit dem Kauf des Hauses 
Fetzenreich 1383408 schuf er seinem Kloster einen Verwaltungsmittelpunkt 
und ein refugium in der Stadt trier und mit dem erwerb der Vogteigüter zu 
longuich einkünfte, die er für seine anniversarien verwenden konnte.409 Doch 
mehrten sich gegen ende seiner regierung die zeichen des wirtschaftlichen 
niedergangs. So musste sein neffe nikolaus von eppelborn dem Hospital 
zunächst 720 fl. vorstrecken, bevor er dort selbst Hospitalar werden konnte410 
und später auch dem abt größere Summen borgen.411 bis zu seinem tod 
scheint im Konvent eine gewisse eintracht geherrscht zu haben, wie seine 
an die späteren Kontrahenten im Kampf um seine nachfolge gleichmäßig 
verteilten legate nahelegen.412

abt rorich starb am 23. mai (l7) 1411413 und wurde in der abteikirche 
beim St. andreasaltar beigesetzt.414 Von ihm sind zahlreiche Siegelabgüsse 
überliefert. ein rundes, wohl provisorisches Siegel als elekt mit einem Durch-
messer von etwa 30 mm ist als Fragment an einer urkunde vom 18. april 

405 Stabitr Hs 1626, S. 481, und lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 171, siehe auch § 3.3. 
Der Klosterschatz.

406 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 132 und S. 145.
407 lHaKo best 1c5 nr. 303; Sauerland, urkunden und regesten 5, nr. 967; siehe 

§ 17.3.4. ämter der Wirtschaftsverwaltung.
408 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 583, siehe § 33.2.2.1.4. Stadt trier mit dem Haus 

Fetzenreich.
409 lHaKo best. 211 nr. 445, siehe § 33.2.2.2.3.3. longuich.
410 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 30, siehe § 36.4. Hospitalare: nikolaus von eppel-

born.
411 Stabitr Hs 1626, S. 1114.
412 Stabitr Hs 1626, S. 1113.
413 So auch seine Grabinschrift, siehe Fuchs, inschriften trier 1, S. 456.
414 zu den möglichen späteren Spuren seines Sarges vgl. neyses, baugeschichte 1, 

S. 197 f.
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1369 erhalten.415 es zeigt auf der Vorderseite ein brustbild, vielleicht des 
hl. maximin, und auf der rückseite ein nicht erkennbares ringsiegel. Sein 
eigentliches, von 1372 bis 1408 nachzuweisendes spitzovales Siegel416 bildet 
auf der Vorderseite den vor einem spätgotischen maßwerk sitzenden abt mit 
Stab und buch ab und trägt die umschrift S(igillum) rorici abb(at)iS 
S(an)c(t)i max(i)mini treVe(re)nS(is). Gelegentlich findet sich auf seiner 
rückseite ein rundes Sekretsiegel,417 das in dreiteiligem Geflecht einen mit 
einem Schrägbalken belegten Schild zeigt. Die umschrift lautet: secretum 
rorici abb(a)tis s(an)ct(i) maximini.

H e i n r i c h  m u y l  v o n  n e u e r b u r g  (1411–1414)

Die abkunft Heinrichs aus dem trierer burgmannengeschlecht der muyl 
von neuerburg (landkreis bitburg-prüm) ist durch mehrere schriftliche 
Quellen und durch sein Siegel gesichert. offensichtlich war Heinrich nicht 
der Sohn des inhabers der trierer lehen Heinrich muyl, sondern von dessen 
jüngerem bruder, dem 1410 bereits verstorbenen Johann, und dessen Frau 
Grete, geborene zandt von merl.418 Heinrichs gleichnamiger neffe war mit 
aleid von Sassenhausen verehelicht.419 als mönch befand sich Heinrich zu 
St. maximin schon im april 1389 (l6) und war beim tod des abtes rorich 
am 23. mai 1411 Kellerar (l7). noch an diesem tag wählte ihn der Konvent 
einmütig und einstimmig zum abt, wie das Wahlprotokoll sagt (l7), von dem 
die Kurie elf Jahre später allerdings behauptete, der notar habe es pro libito 
ausgefertigt.420 ihn bestätigte erzbischof Werner von trier am 14. Juni 1411,421 
doch befand sich Heinrich zu diesem zeitpunkt in finanziellen engpässen, 
weshalb er nach seiner Weihe sogleich dem Weihbischof seinen abtsstab und 
die große an der cappa des abtes getragene perle verpfändete.422 als lamp-
recht im Dezember 1411 seine provision zum abt durch den pisaner papst 

415 lHaKo best. 215 nr. 483.
416 abb. bei ewald, rheinische Siegel 4, tafel 96 nr. 7.
417 am besten in lHaKo best. 186 nr. 213.
418 Vgl. Findbuch lHaKo best. 54 n.
419 lHaKo best. 1c nr. 10539.
420 rep. Germ. 4,1,2 Sp. 860.
421 Stabitr Hs 1644/375, S. 47.
422 Stabitr Hs 1626, S. 1105 f., und Hs 1643b/771, S. 177, sowie Seibrich, Weihbi-

schöfe, S. 36.
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Johannes xxiii. erreichte und der trierer Stuhl partei für papst Gregor xii. 
ergriff,423 verpflichtete sich Heinrich im Frühjahr 1412 gegen Gregor xii. zu 
hohen Servitienzahlungen,424 während ihn und den noch größtenteils zu Hein-
rich haltenden Konvent lamprecht im auftrag seines papstes im September 
1412 exkommunizierte und mit dem interdikt belegte.425 aussichtslos wurde 
für Heinrich die behauptung seiner abtswürde, als erzbischof Werner im 
Frühjahr 1414 im Vorfeld der einberufung des Konstanzer Konzils ihn durch 
den Grafen Heinrich von Sayn als seinen Kandidaten für den maximiner 
abtsstuhl ersetzte,426 weshalb Heinrich noch im april 1414 resignierte.427 im 
Vertrag lamprechts mit Heinrich von Sayn im april 1416428 wurde Heinrich 
muyl mit einer doppelten präbende und mit Sondereinkünften abgefunden. 
möglicherweise hat er sich 1419 um ein Kanonikat zu St. Florin/Koblenz 
beworben,429 starb jedoch schon am 18. Februar (so sein epitaph) 1420 (1419 
st. tr.) und wurde in der abteikirche vor dem St. Katharinenaltar beigesetzt.430 

erhalten hat sich ein kleines rundes Siegel, das er als abt wohl proviso-
risch am 30. Juni 1411 führte.431 es zeigt unter einer abtskrümme ein Schild 
mit drei (2:1) Hämmern, das Wappen der muyl, und trägt die umschrift: 
S(igillum) Henrici abbatiS in […] maximino. ein ähnliches Siegel, 
freilich nicht mehr mit einer abtskrümme, führte er als einfacher mönch 
am 18. oktober 1415 bei der provendevergabe für seine beiden nichten.432

l a m p r e c h t  v o n  S a s s e n h a u s e n  (1411–1449)

infolge der bedeutung der Wirren nach rorichs tod wegen des maximiner 
abtsstuhls für die spätere Geschichte der abtei wurde bereits in § 13. Das 

423 Jank, erzbistum trier, S. 64 f.
424 rep. Germ. 2,1 Sp. 1364 und Sauerland, urkunden und regesten 7, nr. 764 und 

nr. 765, sowie lHaKo best. 211 nr. 2506.
425 Stabitr Hs 1644/375, S. 69–74.
426 rep. Germ. 2,1 Sp. 1367.
427 Sauerland, urkunden und regesten 7, nr. 785.
428 Stabitr Hs 1644/375, S. 53–56.
429 rep. Germ. 4,1,2 Sp. 1202.
430 novillanius, chronicon, S. 1026, siehe Fuchs, inschriften trier 1, S. 463. Die 

zweifel von Fuchs hieran sind unbegründet, da dieser altar auch in anderen Quel-
len, z. b. in n4 am 9. September, erwähnt wird.

431 lHaKo best. 211 nr. 543.
432 lHaKo best. 79 nr. 3.



§ 35. äbte 1081

ringen der abtei um ihre Selbständigkeit, die Herkunft von lamprechts 
Familie und ihre politische orientierung ausführlicher behandelt. ebenfalls 
eingegangen wurde hierbei die aus dem Schisma des papsttums und der 
brabantisch-luxemburgischen rivalität gegen Kurtrier resultierenden Faktoren, 
die lamprechts Durchsetzung als abt auf dem Konstanzer Konzil begünstigt 
haben. Die weiteren umstände seiner regierung, der wirtschaftliche nieder-
gang seines Klosters und die bedrohung seiner unabhängigkeit durch den 
trierer erzbischof wurden dort ebenso gestreift wie das zunächst durchaus 
ambivalente Verhältnis des abtes und seines Konvents zur monastischen 
reform, die sich zu St. maximin erst durchsetzen konnte, als sie ihres kir-
chenrechtlichen unterstellungsverhältnisses entkleidet war. trotz des Quel-
lenreichtums für diese epoche der Klostergeschichte bleibt die beurteilung 
der persönlichkeit lamprechts zwiespältig, da als motive seines Handelns 
bei seinen wichtigsten entscheidungen das Wohl seines Klosters oder aber 
egoistische Gründe nicht eindeutig zu bestimmen sind. 

Die rasche Karriere des um 1385 geborenen,433 um 1399 wohl als Scholar 
von der abtei limburg/Haardt nach St. maximin gewechselten434 lamprecht 
als Vertrauter des abtes rorich infolge seiner Funktion als dessen persönlicher 
Kellerar,435 dann als infirmar (l7), lassen auf seine besonderen Fähigkeiten 
im Kreis seiner mitmönche schließen. Wenig korrekt scheint sein Verhalten 
bei der neubesetzung des abtsstuhls gewesen zu sein. im mai 1411 dürfte 
er der Wahl Heinrich muyls noch zugestimmt haben, ließ sich dann jedoch 
bereits im Dezember 1411 mit unterstützung des Herzogs von luxemburg-
brabant von der pisaner Kurie zum abt providieren. allerdings könnte sein 
Votum für Heinrich muyl in zweifel gezogen werden, da die Kurie später 
manipulationen in dessen Wahlprotokoll vermutete.436 ebenso unklar ist die 
realität der Verträge zwischen ihm und seinem neuen Gegenspieler Graf 
Heinrich von Sayn im märz 1415,437 in denen er seine bereitwilligkeit zu 
erkennen gab, gegen eine hohe Jahresrente auf seinen anspruch als maximiner 
abt zu verzichten. obwohl durch den mainzer erzbischof vermittelt, wurde 
diese abmachung keineswegs umgesetzt. Während lamprecht sich vermutlich 
bereits am 31. märz 1412438 auch zum abt von St. maria ad martyres hatte 

433 lHaKo best. 1D nr. 4028, S. 377.
434 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 75.
435 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 153, sowie best. 211 nr. 533 und nr. 535.
436 rep. Germ. 4,1,2 Sp. 860.
437 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 208 f.
438 novillanius, chronicon, S. 1026.
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wählen lassen,439 diese abtei um 1417 jedoch wieder aufgab,440 bemühten 
sich beide parteien vor dem Konstanzer Konzil um die Durchsetzung ihrer 
ansprüche. Der anerkennung lamprechts als abt im Frühjahr 1416 folg-
te dessen angeblich einstimmige Wahl durch den Konvent,441 der Verzicht 
Heinrichs von Sayn, der seine Schulden dem Gewählten übertrug und sich 
zugleich eine hohe rente aus den Klostergütern als abfindung sicherte,442 und 
schließlich am 18. april 1416 auch die zustimmung des trierer erzbischofs.443

manche Fragen bleiben auch hinsichtlich der grundsätzlichen Haltung 
lamprechts zur reform seines Klosters offen. Sicherlich kann vermutet 
werden, der trierer erzbischof otto (1418–1430) habe in ihr eher einen 
ansatz zur unterstellung der abtei unter seine Herrschaft gesehen als ein 
religiöses anlegen. Doch lässt sich nicht klären, ob sich lamprecht, der allein 
bei seinem rombesuch 1425 papst martin V. 1631 fl. bezahlt haben soll,444 
der rückendeckung durch die Kurie sicher sein konnte und die Drohungen 
und Gewaltmaßnahmen des erzbischofs nicht wirklich ernst nahm. außer 
zweifel steht, dass er zu lebzeiten ottos die monastischen reformen we-
gen deren politischen implikationen nicht durchführen konnte, was jedoch 
nicht bedeuten muss, dass er ihre notwendigkeit prinzipiell ablehnte. Wenn 
daher vermutlich am 16. Dezember 1428 lamprecht, von otto vor die Wahl 
gestellt, die reform einzuführen oder als abt abzudanken, erklärte: er habe 
seit seiner Jugend nicht in der observanz gelebt und glaube auch, dass er 
nicht verpflichtet sei, vollständige observanz gemäß der benedictusregel zu 
beachten, braucht dies nicht seiner wirklichen einstellung zur reform zu 
entsprechen.445 er könnte durchaus gewusst haben, dass die für seine hier-
durch erzwungene abdankung als abt erforderliche zustimmung der Kurie 
für otto unerreichbar war. Ganz anders war es um die reformwilligkeit 
lamprechts und seines Konvents nach ottos tod im Februar 1430 bestellt. 
über die vorbereitenden Schritte zur einführung der reform des mattheiser 
abtes Johannes rode, der nun nicht mehr als trierer offizial und büttel 

439 Stabitr Hs 1644/375, S. 53 und S. 77.
440 Johannes Simmert, trier, St. maria ad martyres, in: Germ. ben. 9, S. 969–979, hier 

S. 975.
441 Stabitr Hs 1644/375, S. 53–60.
442 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 157.
443 Stabitr Hs 1644/375, S. 77–79.
444 novillanius, chronicon, S. 1028.
445 Stabitr Hs 1644/380, S. 697 f.; siehe § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbstän-

digkeit.
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seines erzbischofs erschien und zu St. maximin ein ehrendes Gedenken 
erhalten sollte (n5 und n6: 1. Dezember), existieren keine klosterinternen 
Quellen. Doch war am 1. Dezember 1436 die reform in der abtei abge-
schlossen. Seitdem machte sich auch die mitarbeit lamprechts im Kreis der 
reformäbte bemerkbar.

abt lamprecht starb am 12. Juni 1449446 und wurde in der abteikirche 
vor dem St. martinsaltar bestattet, wo sich sein epitaph noch im 17. Jahrhun-
dert befand.447 Von ihm lassen sich mehrere Siegel nachweisen. als großes, 
spitzovales Siegel gebrauchte er bis nach 1428 ein typar,448 das einen unter 
einem baldachin sitzenden barhäuptigen abt mit dem Stab in der rechten 
und einem buch in der linken zeigt (abb. 10). zu seinen Füßen befindet 
sich ein geviertelter Schild mit einem topfhelm und einem Schwanenhals 
als Helmzier in den Feldern 1 und 3 sowie einer lilienhaspel über einem 
Querbalken in den Feldern 2 und 4. Von der umschrift dieses Siegels ist 
lesbar: SiGillV(m) la[…] SaSenHVSen abbatiS […]. Seit 1440 
benutzte lamprecht für sein großes Siegel jedoch ein anderes typar,449 das 
ebenfalls einen unter einem baldachin sitzenden, nun jedoch mit einer mitra 
versehenen abt mit dem Stab in der linken und einem buch in der rechten 
zeigt und dessen umschrift lautet: SiGillVm abbatiS lamperti […] 
Sancti maximini. Daneben gebrauchte er seit 1422 als rücksiegel,450 
nach 1438 jedoch als eigenständiges persönliches Siegel ein rundes typar mit 
einem Durchmesser von etwa 30 mm.451 es zeigt sein Wappenschild (siehe 
oben) und trägt die umschrift: S(igillum) lamperti abbatiS S(ancti) 
maximini. Diesem ähnlich sind seine kleinen Verschlusssiegel.452

446 n5, n6 und lHaKo best. 211 nr. 2513.
447 novillanius, chronicon, S. 1028; Fuchs, inschriften trier 1, S. 500.
448 zuletzt in lHaKo best. 211 nr. 1848; beste abdrücke in best. 157 nr. 64 und 

best. 1D nr. 23.
449 zuerst in lHaKo best. 1a nr. 4200; bester abdruck im best. 55a4 nr. 797, Frag-

mente auch in best. 1a nr. 4200 und in best. 211 nr. 590.
450 lHaKo best. 157 nr. 64.
451 bester abdruck in lHaKo best. 186 nr. 348.
452 lHaKo best. 1D nr. 1042 und nr. 1094.
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H e i n r i c h  V i .  v o n  S a y n  (1414–1416)

Wohl die nahe Verwandtschaft des Sayner Grafenhauses mit ihm und mit 
dem mainzer erzbischof Johann von nassau (1397–1419) mögen den trierer 
erzbischof Werner von Falkenstein (1388–1418) bewogen haben, Heinrich, 
Sohn eines Sayner Grafen, vor dem 12. april 1414 als seinen Kandidaten auf 
den maximiner abtsstuhl gegen seinen bisherigen Favoriten Heinrich muyl 
auszutauschen. zuvor war Heinrich von Sayn mönch zu Weißenburg gewesen 
und seit 1395 propst der zur abtei St. rémy zu reims gehörenden propstei 
remigiusberg (bei Kusel), aus der er jedoch um 1405 vertrieben wurde.453 mit 
unterstützung Werners ließ er sich 1415 oder zu beginn des Jahres 1416 vom 
maximiner Konvent zum abt wählen454 und erlangte die anerkennung des 
papstes Johannes xxiii.455 in den überlieferungen tritt sein anspruch auf 
diese abtei erstmals am 12. april 1414 hervor bei seinen Verhandlungen mit 
der päpstlichen Kammer über die zahlung eines Servitiengeldes von 400 fl. 
und fünf Servitien.456 zu St. maximin dürfte er nach dem Verzicht des Hein-
rich muyl die Konventsmehrheit für sich gehabt haben, obwohl sich bereits 
im oktober 1414 dort der Hospitalar nikolaus von lorch zu lamprecht 
bekannt hatte.457 aus den späteren rechnungsauszügen des abtes lamprecht 
ergibt sich,458 dass Heinrich zur behauptung seiner abtswürde und zur be-
friedigung seiner parteigänger so stattliche Klosterhöfe wie Schwabenheim, 
rübenach oder longuich verpfändete und zahlungsverpflichtungen von 
insgesamt über 3000 fl. einging, deren tilgung die abtei noch lange belastete. 
am 24. märz 1415 schloss er mit seinem Konkurrenten um den abtsstuhl, 
lamprecht, einen Vertrag, worauf lamprecht gegen eine jährliche rente 
von 200 fl., die belassung seiner präbende im Kloster und die entpflichtung 
vom klösterlichen Gehorsamsgebot von seinem anspruch auf die abtswürde 
zurücktrat.459 Doch trat dieses abkommen nie in Kraft und das Konstanzer 
Konzil entschied anfangs des Jahres 1416 zugunsten lamprechts. Für den 
nun unumgänglich gewordenen Verzicht wurde Heinrich auf betreiben des 

453 Debus/Stöcklein, Die französischen benediktinerpropsteien, S. 287 f.
454 novillanius, chronicon, S. 1026.
455 laut Sauerland, urkunden und regesten 7, nr. 785, titulierte ihn bereits am 

28. april 1414 die Kammer dieses papstes als abbas electus et confirmatus.
456 rep. Germ. 2,1 Sp. 1367; Sauerland, urkunden und regesten 7, nr. 785.
457 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 3 f.
458 Stabitr Hs 1626, S. 1105–1115; ähnlich auch novillanius, chronicon, S. 1026.
459 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 208 f.
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erzbischofs großzügig mit den Klostereinkünften zu Fell und Kenn und der 
umliegenden region entschädigt, die er im april 1428 gegen die der Höfe zu 
rübenach und löf tauschte.460 am 18. april 1416 erklärte schließlich erzbi-
schof Werner, dass Heinrich rechtmäßig zum abt gewählt worden sei und 
nun rechtmäßig und freiwillig resigniert habe. Hierauf habe der maximiner 
Konvent lamprecht zum neuen abt gewählt und sein Kommissar Johannes 
rode werde nun diese Wahl überprüfen.461 zuvor schon hatte Heinrich am 
31. märz 1416 lamprecht ein register seiner augenblicklichen Schulden 
von 1425 fl. und von 1415 maltern Korn überreicht, zu deren übernahme 
sich die abtei verpflichten musste.462 Danach wandte sich Heinrich seinem 
früheren Wirkungskreis zu. im oktober 1420 wurde er wieder als propst 
des remigiusberges genannt, als er die Kurie bezeichnenderweise um die 
erlaubnis bat, im Stand des Subdiakons bleiben zu dürfen,463 im Juni 1422 
als propst von Weißenburg, als er auf die propstei remigiusberg verzichtet 
hatte,464 und im märz 1426 als Kämmerer zu Weißenburg.465 Gestorben ist er 
1429.466 Sein todestag ist in den maximiner necrologen nicht vermerkt und 
auch ein von ihm als abt geführtes Siegel ist nicht bekannt.

J o h a n n e s  i i .  F o r s t  (1449–1452)

Gegen das bestreben des trierer erzbischofs Jakob, nach dem tod des 
abtes lamprecht am 12. Juni 1449 seinem Verwandten, dem Hospitalar und 
Kämmerer der abtei Weißenburg, rheingraf Konrad, die abtei St. maximin 
zu verschaffen, einigten sich die Konventsteile, die sich um den Fortbestand 
der reform in ihrem Kloster bemühten, auf die Wahl des von dem Kardinal 
nikolaus von Kues vorgeschlagenen abtes von St. pantaleon/Köln, Johannes 
Forst.467 Der um 1405 geborene Spross eines niederrheinischen ritterge-
schlechts war als ehemaliger mönch von St. matthias mit den trierer Verhält-
nissen vertraut. Dort hatte er seit 1437 die ämter des Subpriors, danach des 

460 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 212.
461 Stabitr Hs 1644/375, S. 77–79.
462 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 157.
463 rep. Germ. 4,1,2 Sp. 1288.
464 Debus/Stöcklein, Die französischen benediktinerpropsteien, S. 287 f.
465 rep. Germ. 4,3 Sp. 3805.
466 novillanius, chronicon, S. 1026.
467 zu ihm becker, St. eucharius-St. matthias, S. 621–623.
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priors und von 1439 bis 1447 des abtes bekleidet, bevor er im Frühjahr 1447 
die Kölner abtei St. pantaleon übernahm. Diese führte er der monastischen 
reform zu, zu deren Sicherung und ausbreitung ihm eine Kongregation der 
reformierten Klöster vorschwebte, die erst nach 1455 von bursfelde mit ande-
ren prämissen durchgeführt wurde, als dies von rode und Forst beabsichtigt 
war. Da sich im maximiner Konvent die befürworter der reform und die 
anhänger Konrads die Waage hielten,468 gab schließlich die von nikolaus von 
Kues betriebene provision des Johannes Forst durch die Kurie den ausschlag, 
die vor dem 11. September 1449 erfolgte.469 Die kurze regierungszeit des 
abtes zu St. maximin, der seine frühere abtei St. pantaleon beibehielt, war 
geprägt durch seine vielfältigen bemühungen um die monastische reform im 
Kölner und trierer bereich, durch seine Doppelbelastung infolge der leitung 
zweier voneinander entfernt liegenden abteien und speziell zu St. maximin 
durch die Schuldenlast, die er von seinem Vorgänger übernommen hatte.470 
er starb bereits am 4. Juni471 1452 auf der rückreise von St. maximin, wo 
er noch am St. maximinusfest (29. mai) das Hochamt gehalten hatte,472 nach 
Köln. bestattet wurde er zu St. pantaleon vor dem St. paulusaltar.473 Siegel 
von ihm sind sowohl als abt von St. matthias und St. pantaleon474 wie von 
St. maximin überliefert. Der am besten erhaltene spitzovale Siegelabdruck für 
dieses abbatiat zeigt vor einem spätgotischen Gewölbe einen sitzenden abt 
mit mitra, Stab und buch. zu seinen Füßen befindet sich sein Familienwap-
pen, ein zwölffach geständerter Schild mit einem Herzschild. Die umschrift 
lautet: […]iS abbatiS Sancti maxim(in)i treuer(ensis).475

468 Verschiedene Denkschriften und Wahlakten in lHaKo best. 211 nr. 2513 und 
best. 1c nr. 12515, einzelheiten in § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbstän-
digkeit.

469 laut den auszügen von Schmitz-Kallenberg in lHaKo best. 700,105 aus dem 
Vatikanischen archiv, liber obligationum 7, fol. 72.

470 Hierzu Stabitr Hs 1626, S. 1125 f.; novillanius, chronicon, S. 1028 f., und die 
Klagen des abtes hierüber bei der Verpfändung von zehnten zu Schwabenheim 
am 24. Juni 1450 an das mainzer Domkapitel in lHaKo best. 211 nr. 2101, 
S. 266 f.

471 n5 und n6; zu den necrologeinträgen in St. pantaleon und St. matthias siehe be-
cker, St. eucharius-St. matthias, S. 623.

472 novillanius, chronicon, S. 1029.
473 Hilliger, urbare von S. pantaleon, S. xViii, nr. 37.
474 Hierzu becker, St. eucharius-St. matthias, S. 623.
475 lHaKo best. 186 nr. 352; abb. bei ewald, rheinische Siegel, tafel 103 nr. 1.
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a n t o n i u s  i i .  D r ü b l e i n  (1452–1482)

er entstammte der Straßburger patrizierfamilie Drüblein (de Trubellis) 
und war nach unverbürgten nachrichten, die an Hand der Quellen genauer 
untersucht werden müssten,476 zunächst mönch in ettenheimmünster. Dort 
soll er um 1441 bei der abtswahl Heinrich reiff unterlegen sein, weshalb 
zu seiner person ein Wortspiel über den die trauben schädigenden reif 
verbreitet war.477 Falls er sich hierauf sogleich in die durch rode reformier-
te abtei St. matthias begeben hat, könnte der Grund seines Scheiterns in 
der von ihm erstrebten monastischen reform gelegen haben. eine gewisse 
unsicherheit bleibt hierbei jedoch, da er als mönch dieses trierer Klosters 
erst im oktober 1451 genannt ist.478 zu St. matthias war er bereits prior, als 
er am 9. Juni 1452 vom maximiner Konvent postuliert, am 11. Juli 1452 auf 
betreiben des Kardinals nikolaus von Kues von papst nikolaus V. bestätigt 
und am 31. Juli 1452 vom Konvent abschließend gewählt wurde. Durch das 
ernennungsverfahren sollte vermutlich sichergestellt werden, dass der trierer 
erzbischof hierbei aller einwirkungsmöglichkeiten beraubt war. aus der 
in den meisten provisionsurkunden stereotypen Gehorsamsaufforderung 
des papstes an den Konvent kann sicherlich nicht auf einen anfänglichen 
Widerstand im Konvent gegen ihn geschlossen werden.479 auch im Verlauf 
seiner dreißigjährigen regierung traten Konflikte zwischen ihm und seinen 
mönchen nicht in erscheinung. Sein eintrag im damals aktuellen necrolog 
n5 am 31. Juli besteht vielmehr aus einer ungewöhnlichen lobeshymne und 
seine spätere Verehrung wird noch bei den ausführungen des novillanius 
sichtbar, dass antonius zwischen den Gräbern der äbte Dietrich iV. von 
braunshorn und rorich bestattet worden sei, damit sich diesen beiden um 
das Kloster verdienten äbten noch ein Dritter zugeselle, dessen regierung 
gleichfalls verdienstvoll war.480

auf die mehrfachen Konflikte des abtes mit den trierer erzbischöfen und 
die einbindung seiner abtei in das Kräftefeld zwischen den burgundischen 
Herzögen und dem reich, die in dem bekannten treffen zwischen Kaiser 
Friedrich iii. und Karl dem Kühnen 1473 zu St. maximin ihren besonderen 

476 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 705 f.
477 brower/masen, metropolis 1, S. 357 f.; vgl. Fuchs, inschriften trier 1, S. 591.
478 lHaKo best. 210 nr. 555.
479 So becker, Das monastisches reformprogramm, S. 177 f.
480 novillanius, chronicon, S. 1030.
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ausdruck fand, wurde bereits eingegangen.481 Dort finden sich auch zeugnisse 
für seine mitarbeit an dem ausbau und der Sicherung der monastischen reform. 
trotz seiner Herkunft aus St. matthias ist abt antonius dem Dachverband 
der meisten reformklöster, der bursfelder Kongregation, nicht beigetreten. 
Der Grund des Fernbleibens wird in keiner maximiner überlieferung genannt, 
so dass sich mehrere erklärungsmodelle anbieten.482 einerseits schränkte 
die Kongregation die Selbständigkeit ihrer Konvente gegenüber den äbten 
merklich ein, was den maximiner consuetudines zuwider lief, die auch nach 
den reformen rodes die Gewaltenteilung im Kloster weiterhin praktizierten. 
Sodann konnte die abtei in ihren Kämpfen gegen die umklammerung durch 
das erzstift nicht auf die Hilfe der union zählen, die gegenüber dem höheren 
reichsklerus im allgemeinen eine sehr konziliante Haltung einnahm, was 
wohl auch der Grund war, dass ihr kaum ein größeres reichskloster beitrat. 
ein übriges mag seit 1473 die rivalität zwischen abt antonius und dem 
mattheiser abt Johannes iV. Donre beigetragen haben, der als Kanzler der 
neugegründeten trierer universität und Handlanger des trierer erzbischofs 
St. maximin die reiche pfarrei Diedenhofen zu entziehen suchte.483

maßgeblichen Verdienst erwarb sich abt antonius zweifellos durch die 
Wiederherstellung der zerrütteten maximiner Klosterwirtschaft, was seit 1473 
auch papst Sixtus iV. lobend hervorhob.484 trotz zahlreicher Servitienzah-
lungen an die Kurie485 und großer einbußen durch die Fehden des Klosters 
mit den Herren von Hunolstein, ist die Konsolidierung der Klosterfinanzen 
während seiner regierung unübersehbar. 

Der abt starb am 31. Juli (n4, n5) 1482 und wurde in der Klosterkirche 
vor dem St. andreasaltar bestattet, wo sich im 17. Jahrhundert noch seine 
Grabinschrift und sein epitaph befanden,486 das ihn als Schüler rodes und 
der regeln von St. matthias rühmte.

Von seinem Siegel sind für die Jahre von 1453 bis 1480 zahlreiche abdrücke 
nachgewiesen.487 Sie zeigen alle nicht mehr die spitzovale Form seiner Vor-

481 § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
482 § 24. regel und consuetudines.
483 § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit sowie § 33.2.5.2.1. Dieden-

hofen.
484 lHaKo best. 211 nr. 684, nr. 706, nr. 2660.
485 lHaKo best. 211 nr. 2506, nr. 2494, S. 57 und S. 131 f.; Stabitr Hs 1644/380, 

S. 639–641.
486 novillanius, chronicon, S. 1030; Fuchs, inschriften trier 1, S. 591.
487 am besten in lHaKo best. 211 nr. 611 und nr. 1835.
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gänger, sondern stammen von einem runden typar mit einem Durchmesser 
von 36 mm. in ihm befindet sich ein stehender abt mit mitra, Stab und 
buch, dessen Füße ein mit einem zackenbalken belegter Schild bedeckt. Die 
umschrift lautet: S(igillum) antHonii abbatiS Sancti maximini.

D i e t r i c h  i i i .  v o n  S e h l e m  (1482–1483)

obwohl Dietrich vor seiner Wahl am 1. august 1482 (so sein epitaph) 
zwölf Jahre hindurch Kellerar der abtei war,488 ist nur wenig zu seiner person 
bekannt. er dürfte der erste maximiner abt nichtadeliger oder nichtpatrizi-
scher Herkunft gewesen sein, wie seine benennung nach seinem Heimatort 
Sehlem (im Salmtal, s. von Wittlich) deutlich zu machen scheint. Diese nun 
gewöhnliche namensgebung, die St. maximin für seine äbte und mönche mit 
den übrigen reformklöstern teilte, war vom 15. bis zum 17. Jahrhundert so 
allgemein, dass es häufig nicht möglich ist, deren eigentlichen Familiennamen 
festzustellen, und erschwert gelegentlich die zuordnung von Quelleninfor-
mationen zu einer bestimmten person.

Dietrichs iii. Wahl bestätigte papst Sixtus iV. am 14. oktober 1482,489 der 
hierauf den treueid gegen die römische Kirche ablegte490 und sich im april 
1483 der Kurie gegenüber zur zahlung von 200 fl. Servitien verpflichtete.491 
aus seiner nur einjährigen regierungszeit und aus seiner tätigkeit als Kel-
lerar, welches amt er während seiner regierung beibehielt,492 sind keine 
umstände bekannt, aus denen sich seine spätere Verurteilung in der Klos-
terhistoriographie als ein mit negativen charaktereigenschaften behafteter 
Verschwender begründen lässt.493 abt Dietrich, von dem kein Siegel bekannt 
ist, starb bereits am 10. august494 1483 und wurde vor dem St. andreasaltar 
unter einem epitaph495 bestattet.

488 novillanius, chronicon, S. 1031; in urkunden wurde er als Kellerar lediglich im 
oktober 1479 in lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 22, genannt.

489 Stabitr Hs 1632/396, S. 155.
490 Stabitr Hs 1626, S. 885.
491 lHaKo best. 211 nr. 2506 und nr. 2497, S. 131.
492 novillanius, chronicon, S. 1031.
493 lHaKo best. 1c nr. 9843 und novillanius, chronicon, S. 1032.
494 n5, hier ferner der eintrag zum 31. Juli, der deutlich macht, dass im Kloster sein 

anniversar zusammen mit dem seines Vorgängers antonius begangen wurde.
495 novillanius, chronicon, S. 1032; Fuchs, inschriften trier 1, S. 594 f.
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o t t o  i i .  v o n  e l t e n  (1483–1502)

Der aus elten (zwischen xanten und Goch) stammende abt, der im Kloster 
vor 1483 nicht hervorgetreten war, wurde zu einem nicht bekannten zeit-
punkt vom Konvent gewählt und am 17. oktober 1483 von papst Sixtus iV. 
bestätigt.496 als abt wurde er in den Klosterüberlieferungen vor allem als 
bauherr hervorgehoben, auf den der zellenbau im Quadrum des Klosters 
zurückgehen dürfte, der durch den ersatz des bisherigen Dormitoriums 
durch mönchszellen bedingt war, ferner als restaurator der Klostergebäude 
zu Kevenich, besch, riol, oberemmel, auw und rübenach sowie durch 
den ausbau der Keller in St. maximin selbst und als auftraggeber des noch 
erhaltenen prunkeinbands des ada-evangeliars.497 Hintergrund hierfür war 
der unter seiner regierung spürbare aufschwung der Klosterökonomie, den 
er durch die neustrukturierung der Wirtschaftsorganisation, verbunden mit 
einer allgemeinen Güterrenovation,498 zu fördern suchte. Sein besonderes 
augenmerk galt auch der monastischen reform, deren unter abt antonius 
in St. maximin eingeschlagene richtung nicht mehr verändert wurde, ohne 
jedoch die Kontakte zu anderen reformklöstern abbrechen zu lassen. So war 
er 1484 bei der abtswahl in St. matthias zugegen und führte den Gewählten 
zum Hochaltar,499 richtete 1486 das provinzialkapitel zu St. maximin aus 
und wurde in diesem Jahr von der Kurie auch mit der Durchführung der 
reformen zu Springiersbach betraut.500 Sein wichtigster Schritt hierbei war 
die einführung der reform rodes in der abtei echternach, wozu er 1496 
zwölf seiner mönche abordnete.501 obwohl hier rodes consuetudines nicht 
mit der gleichen Stringenz wie zu St. maximin beachtet wurden, schufen sie 
zwischen beiden abteien eine monastische Verbindung, die sich vom 16. bis 
zum 18. Jahrhundert mehrmals bemerkbar machte.

nachdem abt otto noch im märz 1502 mit den Fundamenten für das 
neue Dormitorium begonnen hatte (Vorwort von Vinzenz von cochem in 
der maximiner riesenbibel 1, fol. 3r), starb er am 30. april 1502 an einem 

496 lHaKo best. 211 nr. 1999, weitere päpstliche Schreiben hierzu und ottos Jura-
ment in best. 211 nr. 2514.

497 Stabitr Hs 22, zu ihm siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
498 Giessmann, besitzungen, S. 59–65.
499 lHaKo best. 1c108, fol. 187.
500 Staarchtr best. Q nr. 16.
501 becker, Das monastische reformprogramm, S. 179; brimmeyr, Geschichte ech-

ternach 2, S. 34–36; novillanius, chronicon, S. 1031.
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infarkt in der Kirche von pfalzel, in der er auf einladung des trierer erzbi-
schofs weilte.502 er wurde vor dem St. martinsaltar zu St. maximin bestattet,503 
zunächst ohne religiöses zeremoniell, da damals papst alexander Vi. über 
die trierer Diözese das interdikt verhängt hatte.

abgebildet ist er als kniender abt mit mitra, Stab und seinem Wappen in 
der rechten oberen ecke des von ihm in auftrag gegebenen einbands für das 
ada-evangeliar. Dieses Wappen, eine schreitende Gans, fand sich auch auf 
einer großen, goldenen monstranz im Schatzverzeichnis der abtei von 1604.504 
ebenfalls überliefert ist das Wappen in dem runden Siegel des abtes, in dem 
es als Schild die beine des stehenden abtes mit mitra, Stab und buch bedeckt, 
dessen häufiger Gebrauch von 1486 bis 1496 nachzuweisen ist505 und das die 
umschrift trägt: S(igillum) ottoniS abbatiS S(an)c(t)i maximini. 
Daneben ist die Verwendung auch eines größeren spitzovalen Siegels mit 
einem sitzenden abt mit mitra, Stab und buch sowie dem Wappenschild zu 
dessen Füßen nur ein einziges mal nachzuweisen.506 es trägt die umschrift: 
SiGillV[…]iS abbatiS monaSteri[i] San(c)ti maximini.

t h o m a s  v o n  H u i s d e m  (1502–1514)

aus Huisdem bei Gent stammend, gehörten er wie sein Vorgänger zu den 
mönchen niederdeutsch-holländischer Herkunft im Konvent,507 über die erst 
nach ihrem eintritt zu St. maximin nachrichten vorliegen. Dort bekleidete 
er zunächst die ämter des novizenmeisters und danach des propstes zu 
taben,508 wobei er in diesen Funktionen durch die Quellen freilich nicht 
nachzuweisen ist. Da er hierauf als Kellerar zu echternach tätig war, dürfte er 
zu den zwölf maximiner mönchen gezählt haben, die 1496 in jene abtei zur 
reform geschickt wurden. lange kann er dort das Kelleraramt jedoch nicht 
ausgeübt haben, da er infolge des Fehlens eines anderen maximiner mönchs 

502 novillanius, chronicon, S. 1032.
503 Stabitr Hs 1626, S. 1131 und S. 1133; zur Grabinschrift siehe Fuchs, inschriften 

trier 2,1 nr. 356.
504 Kentenich, Schatzverzeichnis, S. 187.
505 am besten erhalten in lHaKo best. 54S nr. 982 und best. 215 nr. 695.
506 am 8. mai 1489 in lHaKo best. 215 nr. 721/722.
507 Siehe § 17.2. Der Konvent.
508 prooemium der maximiner riesenbibel 1, fol. 4r, und novillanius, chronicon, 

S. 1032; brower/masen, metropolis 1, S. 358 f.
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dieses namens in jenen Jahren zweifellos mit dem bereits im april 1499 und 
später genannten maximiner Kellerar thomas personengleich ist.509 zum abt 
wählte ihn der Konvent am 1. mai 1502 (l11), nur einen tag nach dem tod 
seines Vorgängers. am 21. Juni 1502 bestätigte ihn papst alexander Vi.,510 
nachdem er sich zur zahlung von 453 fl. und von fünf gewöhnlichen Servi-
tien verpflichtet hatte.511 Der neue abt, der in gutem einvernehmen mit dem 
trierer erzbischof Jakob ii. von baden (1503–1511) stand und der bei dessen 
abwesenheit zeitweilig auch sein Vertreter in der Diözese war,512 empfing 
von ihm am 21. november 1502 die regalien und die lehen des reichs513 
und leistete ihm das Jurament.514

unter seiner regierung, über die eine heute nicht mehr nachweisbare 
beschreibung in Versform durch den unter ihm als mönch eingetretenen 
und 1565 als Senior und Kantor verstorbenen Jakob von Gladbach (siehe 
§ 36.6. Kantoren) existiert hat,515 wurde der von seinem Vorgänger be-
gonnene Konventsbau vollendet. ebenso ließ er die ausschmückung der 
Klosterkirche fortsetzen und ihre Statik durch Säulenreihen verbessern.516 
zeichen der wiedergewonnenen prosperität des Klosters, die sich auch in 
den rechnungsauszügen des abtes widerspiegelt,517 war der rückkauf der 
1284 dem trierer Domkapitel verpfändeten Jahresrente von 100 maltern 
Weizen und 100 maltern Hafer im Jahr 1509 für 4000 fl.518 bei seinem tod 
enthielt die Kasse des abtes neben anderen münzsorten 7513 fl.519 Von seiner 
humanistisch-textkritischen Haltung zeugt sein bemühen, mit Hilfe der zu 
trier greifbaren besten überlieferungen dem Konvent den korrekten bibel-

509 1499: lHaKo best. 211 nr. 810; best. 211 nr. 2114, fol. 107r.
510 Staarchtr best. z nr. 19; weitere Schreiben des papstes in lHaKo best. 211 

nr. 1985 und in Stabitr Hs 1632/396, S. 195–203.
511 laut den auszügen von Schmitz-Kallenberg in lHaKo best. 700,105 aus dem 

Vatikanischen archiv, liber obligationum 12, fol. 172.
512 prooemium der maximiner riesenbibel 1, fol. 4r, und novillanius, chronicon, 

S. 1032 f.
513 lHaKo best. 1c 18 nr. 1702.
514 Stabitr Hs 1626, S. 616.
515 novillanius, chronicon, S. 1033.
516 novillanius, chronicon, S. 1032 f.
517 Stabitr Hs 1626, S. 1124 f.
518 nachtrag in lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 172–174, und Stabitr Hs 1626, 

S. 1147–1150.
519 Stabitr Hs 1626, S. 1165 f.
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text zur Verfügung zu stellen, den er ab 1511 in drei illuminierten bänden 
schreiben ließ.520 

er starb am 4. Juli 1514 an der Wassersucht (n5) und wurde am folgenden 
tag vor dem St. andreasaltar beigesetzt.521 Die Wahl des bestattungsplatzes 
neben dem wenig geachteten abt Dietrich iii. und der personenwechsel in 
allen Klosterämtern bald nach der Wahl seines nachfolgers könnte auf ein 
gespanntes Verhältnis zu seinem Konvent gegen ende seiner regierung weisen.

Von seinem runden, etwa 38 mm großen Siegel sind nur wenige Frag-
mente überliefert.522 es zeigt einen stehenden, leicht nach links gewendeten 
abt mit mitra, einem buch in der linken und dem abtsstab in der rechten 
Hand. auf seinen Knien ruht ein Schild mit der abbildung dreier (2:1) nach 
links gewendeter Vögel (enten). Von der umschrift ist lesbar: […] tHome 
abbatiS […] San(ct)i maxim[…].

V i n z e n z  c o c i  v o n  c o c h e m  (1514–1525)

am tag nach dem tod des abtes thomas wurde am 5. Juli 1514 der 
Subprior Vinzenz523 zum abt gewählt. er war um 1474/1475 geboren (l12). 
Seiner Heimatstadt cochem blieb er verbunden und schenkte ihr ein von 
einem trierer Goldschmied gefertigtes martinusreliquiar.524 ein einziges mal 
führte er auch den Familiennamen coci.525 er soll zu den 1496 nach echter-
nach gesandten maximiner mönchen gehört haben,526 war jedoch im mai 1502 
wieder zu St. maximin (l11) und erlangte dort vor mai 1507 das priorat.527 

520 Früher london, bl, Sammlung loan ms 36; vgl. Stork, eine bibelhandschrift, 
S. 170.

521 novillanius, chronicon, S. 1033; seine Grabinschrift und sein ausführliches epi-
taph bei Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 41–43.

522 am besten in lHaKo best. 211 nr. 983.
523 laut novillanius, chronicon, S. 1034, prior. Doch war Vinzenz zwar 1507 pri-

or, 1514 jedoch laut l12 als dritter der Wähler nur Subprior.
524 Schommers, anmerkungen zur trierer Goldschmiedekunst, S. 51 f.
525 1511 als Schreiber des echternacher martyrologiums in luxemburg, bn ms 1 

nr. 136.
526 novillanius, chronicon, S. 1034, für echternach war er auch 1511 als Schreiber 

des echternacher martyrologiums tätig.
527 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 86r–87r.
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1511 und 1512 ist er als Schreiber sowohl einer bibel528 wie des echternacher 
martyrologs erwähnt. am 1. September 1514 bestätigte papst leo x. seine 
Wahl529 und am 2. november 1514 weihte ihn erzbischof richard von trier 
in der abteikirche. laut seinen rechnungen530 kostete ihn seine Konfirmation 
1247 fl. Diese rechnungen haben für große teile des Jahres 1518 nahezu den 
charakter eines tagebuchs, das auskünfte zu den vielfältigen tätigkeiten des 
abtes gibt, etwa als Vermittler im auftrag des erzbischofs zu andernach, 
auf dem provinzialkapitel zu St. martin in Köln oder auf der burg Dhaun 
als taufpate des neugeborenen Wild- und rheingrafen zusammen mit Franz 
von Sickingen. ebenso gestatten sie einblicke in die persönlichkeit Vinzenz’, 
der auf der rückreise von Köln in seiner Heimatstadt cochem das Hochamt 
in pontifikalgewändern zelebrieren wollte, aber seine sechs Fingerringe nicht 
finden konnte, die nach verzweifeltem Suchen vier monate später in einer 
börse wieder auftauchten.

Die anfangsjahre dieses relativ weltlichen und repräsentationsbewussten 
prälaten531 manifestieren die wirtschaftliche und auch kulturelle, im zeichen 
des Klosterhumanismus stehende blüte in der abtei und zugleich das be-
streben des schon unter seinem Vorgänger spürbaren integrationswillens 
des Konvents sowohl in das erzstift wie in die Stadt trier. Gerade deshalb 
bedeutete die zerstörung der Klosteranlage im September 1522 durch die 
trierer bürger nicht nur einen eminenten wirtschaftlichen Schaden von etwa 
100 000 fl.,532 sondern für den abt und seinen Konvent ein geradezu trauma-
tisches ereignis, das ihre bisherige bereitwilligkeit völlig desavouierte und 
das die abwehrhaltung der abtei gegen ihre umwelt als festen bestandteil 
auf lange zeit, vielleicht bis zu ihrer aufhebung, bewirkte. unvergessen 
blieb zu St. maximin die von Jodok lieser beschriebene Szene in der nacht 
vom 8. zum 9. September 1522,533 als der trierer Stadtrat, unterstützt vom 
Dompropst und Domdekan, erzbischof richard von trier um die erlaubnis 
bat, sein zerstörungswerk in der abtei vollenden zu dürfen. Der erzbischof 
habe zunächst gezögert, als jedoch sein offizial Johann eck mit ihm um ein 

528 Früher london, bl, Sammlung loan ms 36; vgl. Stork, eine bibelhandschrift, 
S. 169.

529 lHaKo best. 211 nr. 1998.
530 Stabitr Hs 1626, S. 1165 f.
531 Siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
532 lHaKo best. 56 nr. 2120.
533 in seiner Historia excidii Maximiniani anno 1522 sub Vincentio abbate, zu ihr sie-

he § 36.3.1. Kellerare und Subkellerare bis 1728: Jodok von lieser.
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ohm Wein wettete, dass er vom reich deshalb nicht belangt würde, habe er 
zugestimmt. Doch habe später der hl. maximin beide bestraft. nicht nur sei 
eck, als er in esslingen vor dem reichsgericht den entschädigungsansprüchen 
der abtei entgegentrat, von einem vorzeitigen tod ereilt worden, sondern 
der erzbischof selbst sei bei einer Schlittenfahrt auf dem eis des maximiner 
Klostergrabens eingebrochen und bald darauf verstorben.

Die letzten regierungsjahre des abtes, die er zusammen mit seinem Konvent 
im trierer Haus Fetzenreich verbringen musste, waren daher angefüllt mit 
Verfahren gegen die Stadt und mittelbar auch gegen den erzbischof, die er vor 
dem Kaiserhof, der luxemburger regierung und den Gerichten des reichs 
zu betreiben gezwungen war. ein ende dieser prozesskette war nicht abzu-
sehen, als er am 26. September (n5) 1525 an der pest starb. Seine beisetzung 
erfolgte in der 1522 erhalten gebliebenen außenkrypta der abteikirche vor 
dem altar St. maria magdalena.534 Die unterschiedlich überlieferte inschrift 
seines Grabes535 nimmt bezug auf die zerstörung seiner abtei.

abdrücke seines runden, etwa 40 mm großen Siegels sind selten.536 Sie 
zeigen einen von ranken umgebenen stehenden abt mit mitra, Stab und 
buch und zu seinen Füßen sein durch einen zackenschnitt geteiltes Wappen 
in einer renaissancekartusche, oben belegt mit drei sechsstrahligen Sternen 
und unten mit einer lilie. Seine umschrift lautet: S(igillum) Vincentii 
abbat[….]ancti ma[…]. 

J o h a n n e s  i i i .  S c h i e n e n  v o n  z e l l  (1525–1548)

zwei tage nach dem tod des abtes Vinzenz wählte der Konvent Johannes 
zum abt, der hierauf der Kurie für seine bestätigung insgesamt etwa 1450 fl. 
bezahlte537 und am 17. april 1526 von erzbischof richard mit den regalien 
und den lehen des reichs investiert wurde.538 Der um 1474 geborene539 neue 
abt stammte aus zell an der mosel und war angehöriger einer Familie, zu 
der auch der trierer Weihbischof nikolaus Schienen (Schenen) gehörte, der 

534 n7; neyses, baugeschichte 1, S. 274.
535 Hierzu Fuchs, inschriften trier 2,1, nr. 395.
536 am besten in lHaKo best. 186 nr. 522.
537 Stabitr Hs 1626, S. 1228 f.
538 lHaKo best. 211 nr. 1025.
539 novillanius, chronicon, S. 1036, sowie l15.
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von 1519 bis 1556 die Hauptlast der bistumsverwaltung trug,540 doch führte 
Johannes selbst nie seinen Familiennamen. Schon vor dem mai 1502 als 
maximiner mönch nachzuweisen (l11), war er wohl nach 1509 zunächst 
propst zu taben,541 bevor er vor Dezember 1514542 als Kellerar von Fell 
Verwalter der Finanzen des abtes wurde. Seine Wahl zum abt erfolgte zu 
einem zeitpunkt, als über die entschädigung der Stadt trier an die abtei 
wegen der zerstörungen noch keine entscheidung gefallen war und bereits 
abt Vinzenz eingesehen haben dürfte, dass sich diese ohne die mitwirkung 
des erzbischofs auch nicht erreichen ließ, weshalb er im april 1525 mit ihm 
ein Stillhalteabkommen vereinbart hatte.543 mit der Wahl ihres mit dem Weih-
bischof und mehreren notaren zu trier verwandten mitmönchs Johannes 
hatte der Konvent daher ein Höchstmaß an Kompromissbereitschaft gezeigt, 
doch wurden die erwartungen an ihn durch seine regierung sicherlich 
enttäuscht. in einem weiteren abkommen 1531 gab er den entschädigungs-
anspruch der abtei zwar nicht formal, aber faktisch auf.544 auch verzichtete 
er im unterschied zu seinen Vorgängern weitgehend auf die betonung der 
Sonderstellung seiner abtei in rechtlicher und finanzieller Hinsicht.545 Den 
tadel über die Willfährigkeit des abtes formulierte schon, obgleich selbst 
trierer bürgersohn, dessen mitmönch Johannes Scheckmann546 und wieder-
holte die spätere Klosterhistoriographie.547 ob er auch an der bestellung des 
damaligen archidiakons Johann von isenburg als Koadjutor der abtei mit 
dem recht der nachfolge durch die Kurie beteiligt war, lässt sich an Hand 
der vorliegenden überlieferungen nicht klären. Dem Konvent wurde am 
21. november 1541 diese personelle entscheidung lediglich präsentiert, die 
er durch seine formlose zustimmung ohne eigentlichen Wahlakt anerkennen 
musste.548

540 Seibrich, Weihbischöfe, S. 70–75.
541 So novillanius, chronicon, S. 1036. Der zeitansatz ergibt sich dadurch, dass 

Johannes zederwalt als sein Vorgänger in diesem amt dort bis 1509 tätig war.
542 Stabitr Hs 1626, S. 1165.
543 novillanius, chronicon, S. 1037.
544 novillanius, chronicon, S. 1037.
545 zahlreiche beispiele über sein auftreten als gewöhnlicher trierer abt auf den 

land- und reichstagen und über seine unterwürfigkeit gegenüber der kurtrieri-
schen Verwaltung in lHaKo best. 56 nr. 887.

546 Scheckmann, excidium imperialis monasterii s. maximini, ediert bei bezner, 
riesenbibel, S. 263.

547 novillanius, chronicon, S. 1037.
548 Stabitr Hs 1644/375, S. 165–170.
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Große mühe gab sich abt Johannes bei der Wiederherstellung der maximiner 
Klosteranlage. unter seiner regierung wurden das abtshaus, das refektorium 
(aedificium novae aulae) und die St. michaelskirche neu erbaut, der chor 
der abteikirche restauriert und Fundamente für einen neuen Konventsbau 
gelegt.549 Doch hatten diese baumaßnahmen keinen bestand, da sie bereits 
1552 beim einfall des markgrafen albrecht von brandenburg größtenteils 
wieder zerstört wurden.550

abt Johannes starb am 11. Juli (n5) 1548 und wurde in der abteikirche 
vor dem St. andreasaltar beigesetzt, wo ihm später sein nachfolger Johann 
von isenburg ein Grabmal mit einem epitaph setzte. Sein häufig überliefertes, 
jedoch nur fragmentarisch erhaltenes rundes Siegel zeigt im rankenwerk 
einen abt mit mitra, Stab und buch und seinem Wappen zu seinen Füßen. 
in ihm befinden sich drei (2:1) Kleeblätter.551 erhalten ist ferner sein kleineres 
Verschlusssiegel mit seinem Wappen.552

J o h a n n  i V.  v o n  i s e n b u r g  (1548–1556)

Der vom Konvent am 21. november 1541 als Koadjutor anerkannte trierer 
archidiakon Johann553 war zum zeitpunkt der übernahme der abtswürde 
1548 bereits seit über einem Jahr erzbischof von trier. Dadurch wurde die 
in seinem revers554 dem Konvent bei seiner bestimmung als Koadjutor ver-
sprochene ablegung der profess und die annahme des ordenskleids hinfällig. 
Doch dispensierte ihn papst Julius iii. 1549 nochmals ausdrücklich von solchen 
Verpflichtungen.555 Der damals ebenfalls dem Konvent zugesicherte Schutz 
der besitzungen und des Vermögens der abtei war freilich so wenig ernst 
gemeint, dass Johanns finanzielle Schäden als abt infolge der Sperrung der 

549 novillanius, chronicon, S. 1037.
550 lHaKo best. 48 nr. 733.
551 am besten in lHaKo best. 211 nr. 1099. abgebildet auch im Haus Fetzenreich 

zu trier, vgl. Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 17,1, S. 337, und auf einem heu-
te im landesmuseum trier verwahrten bogenschlussstein, siehe Fuchs, inschrif-
ten trier 2,2, tafel 34 abb. 307.

552 lHaKo best. 56 nr. 249, S. 37 und S. 539.
553 Stabitr Hs 1644/375, S. 165–170.
554 lHaKo best. 1D nr. 1619, andere Fassungen in best. 211 nr. 2515 und in Stabitr 

Hs 1644/375, S. 173–175.
555 lHaKo best. 1a nr. 9519.
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Klostereinkünfte im Herzogtum luxemburg556 nach seinem tod von seinem 
nachfolger im erzstift, Johann von der leyen, nicht als Vermögensverluste 
des Klosters, sondern als seine persönlichen einbußen reklamiert und von 
St. maximin eingefordert wurden. begründet wurde dieser anspruch da-
durch, dass Johann von isenburg seinem nachfolger als erzbischof, dem 
damaligen trierer archidiakon Johann von der leyen, als seinem Vikar in der 
abtei bereits 1549 die ausübung der maximiner regalien und temporalien 
überlassen habe.557 unüberprüfbar sind spätere berichte, der Kommendator 
habe nach dem tod des alten abtes Johannes von zell dessen Kasse, die 
über 20 000 taler enthalten habe, zu seinem eigenen Vermögen gezogen.558 
Finanzmanipulationen vermuteten auch die dem erzbischof durchaus wohl-
gesinnten zeugen vor dem reichskammergericht,559 da er im Klostergebiet 
die Subsidien für den Kurstaat eingezogen, aber nicht den landständen zur 
Verfügung gestellt habe. Die negativen bewertungen seiner regierung für 
die abtei beschränkten sich nicht nur auf St. maximin,560 wo seit seiner für 
das Kloster äußerst nachteiligen leitung jedes neue Kommendenprojekt eine 
Welle panischer Furcht auslöste, die 1623/1624 schließlich zur Katastrophe 
führte. Sie wurden von der Habsburger regierung in den niederlanden,561 
von Johanns eigenem nachfolger im erzstift562 und wohl auch von der Kurie 
geteilt, die 1551 dem maximiner Konvent versprach, bei der nächsten Vakanz 
die besetzung des abtsstuhls durch die freie Wahl der mönche zu gestatten.563

Während in jenen Jahren der Konvent in den zu großen teilen noch immer 
zerstörten abteigebäuden in ziemlicher armut und ohne eigentliche leitung 
lebte,564 betrachtete der Kommendator selbst, dessen lebensweise wohl wenig 
vorbildlich war,565 seine abtei als eine einträgliche pfründe. entgegen seinem 
Versprechen von 1541 gegenüber dem Konvent wollte er sie 1555 seinem 

556 Stabitr Hs 1626, S. 808 und S. 813, und lHaKo best. 211 nr. 1163; hierzu Just, 
reichskirche 1, S. 46.

557 lHaKo best. 211 nr. 1146; brower/masen, metropolis 1, S. 360.
558 lHaKo best. 1c nr. 9844.
559 lHaKo best. 56 nr. 877, S. 420–462.
560 novillanius, chronicon, S. 1037 f.
561 Stabitr Hs 1626, S. 804.
562 lHaKo best. 1c nr. 19085.
563 lHaKo best. 211 nr. 1162.
564 lHaKo best. 48 nr. 733.
565 novillanius bemerkt in seinen aufzeichnungen in Stabitr Hs 1626, S. 859 f., für 

seine mitwelt sei sein tod weitaus erträglicher gewesen als seine lebensweise.
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bruder, dem Kölner Kanoniker Gerlach von isenburg, übergeben.566 zeitweilig 
hatte er als neuen Koadjutor der abtei jedoch auch seinen nachfolger im 
erzstift, Johann von der leyen, im auge,567 der für kurze zeit tatsächlich 
die erlangung der abtswürde angestrebt hat. als Johann von isenburg am 
18. Februar 1556 zu montabaur starb, war noch offen, wer ihm in der abtei 
St. maximin nachfolgen würde.

als Kommendatarabt führte Johann ein eigenes Siegel,568 das von seinem 
Siegel als erzbischof569 verschieden ist. Die beiden erhaltenen bruchstücke570 
lassen erkennen, dass es die tradition der maximiner äbtesiegel mit einem 
stehenden abt mit mitra, Stab und buch weitergeführt hat, zu dessen Füßen 
das isenburger Wappen mit den zwei balken ruht. 

p e t r u s  i .  r e c k  (1556–1568)

nahezu die gesamte regierungszeit des neuen abtes, dessen persönli-
ches umfeld und die umstände seiner Wahl an anderer Stelle beschrieben 
wurden,571 war durch die Versuche der außenkräfte überlagert, die reichen 
einkünfte seiner abtei für ihre interessen zu nutzen. acht tage nach dem 
tod des Kommendatarabtes und erzbischofs hatte der Konvent, sicherlich im 
Vertrauen auf das Versprechen der Kurie von 1551, für die künftige bestel-
lung eines abtes dessen freie Wahl zu akzeptieren,572 mit der unterstützung 
der spanischen regierung zu luxemburg573 in anwesenheit der äbte von 
tholey und St. martin zu trier sowie des trierer Domdekans und offizials 
seinen langjährigen Kellerar petrus reck (reckschenkel, reccius) zum abt 
gewählt (l19). er war am 7. november 1521 in luxemburg geboren und 
dort aufgewachsen. Doch waren seine Vorfahren überwiegend kurtrierischer 

566 Stabitr Hs 1626, S. 859–861.
567 brower/masen, metropolis 1, S. 360.
568 Vgl. die Siegelankündigung 1549 in lHaKo best. 211 nr. 1149: Unser Commen-

datiien Sigell.
569 ewald, rheinische Siegel 2, tafel 15.
570 lHaKo best. 211 nr. 1150 und nr. 1830.
571 § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
572 lHaKo best. 211 nr. 1162.
573 zillesius, Defensio abbatiae imperialis, S. 126.
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Herkunft und seine angehörigen im Dienste des Kurstaats.574 1539 hatte er zu 
St. maximin die profess abgelegt, wurde dort im april 1540 Küchenmeister 
und im märz 1541 Kellerar, welches amt er bei seiner Wahl noch bekleidete.

als frühester Konkurrent des neuen abtes bemühte sich der neugewählte 
trierer erzbischof Johann von der leyen, unter dem vorigen Kommen-
datarabt inhaber der regalien und temporalien der abtei, der um 1554 
Vorschläge zur behebung der missstände zu St. maximin gemacht hatte,575 
bei der Kurie um die Verleihung der abtei an ihn als Kommende.576 Dieses 
ziel gab er spätestens im august 1556 auf, als abt petrus versprach, ihm 
seinen angeblichen Verlust von 16 000 fl. aus dem ausfall der luxemburger 
Klostereinkünfte zu ersetzen.577 mit den ratenzahlungen der nur mit mühe 
aufzubringenden Geldsumme quälten er und sein nachfolger sich bis zur 
endgültigen tilgung 1575,578 während das Kloster selbst noch immer der 
wichtigsten Gebäulichkeiten entbehrte. Die zur erzwingung der zahlungen 
angewandte erpressungstaktik des erzbischofs belegt eine in das Jahr 1559 zu 
setzende Verhandlungsniederschrift.579 Da der abt den Schutz luxemburgs 
gesucht, seine raten nicht pünktlich bezahlt und ihm auch die einsicht in 
sein archiv verweigert habe, drohte er ihm nun mit der Hintertreibung seiner 
Konfirmation durch die Kurie, bei der er sich um eine neue Kommendation 
mit der abtei bemühen würde, deren Güter im erzstift er zu jenem zeitpunkt 
größtenteils als pfand besetzt hatte. tatsächlich lässt sich abt petrus häufig 
in luxemburg nachweisen, dessen regierung im Juli 1556 das Sequester über 
die Klostergüter aufhob, gegen die Verpflichtung des abtes, in seiner lu-
xemburger niederlassung wegen der Kriege und notfälle ständig 350 malter 
Korn einzulagern.580 zwar ist nicht zu entscheiden, ob die häufigen luxem-
burger aufenthalte des abtes durch das Verhalten des trierer erzbischofs 
erzwungen wurden oder das ergebnis seiner persönlichen Vorliebe waren. 
Doch ist er der erste in einer langen, bis 1762 reichenden reihe maximiner 

574 Hulley, trierer Familienchronik, S. 65–73; weitere angaben zur Familie bei 
Heyen, Stift St. paulin, S. 631 f.; Schneider, Wallfahrt und Kommunikation, 
S. 45–47.

575 lHaKo best. 48 nr. 4006.
576 novillanius, chronicon, S. 1038.
577 Staarchtr best. o nr. 21.
578 lHaKo best. 211 nr. 1242.
579 in lHaKo best. 1c nr. 19087. Die undatierten aufzeichnungen stammen aus 

diesem Jahr, für das die dort genannte angabe: mittwoch, der 8. november, zu-
trifft.

580 lHaKo best. 211 nr. 2813.
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äbte, die seit 1623 vornehmlich luxemburger und nur noch in ausnahmen 
auch trierer Herkunft waren.

einen neuen Konkurrenten um den maximiner abtsstuhl erhielt petrus 
1560 durch die Kurie, die ihr 1551 gegebenes Versprechen missachtet und ihn 
noch nicht konfirmiert hatte. Schon bald nach seiner inthronisation setzte 
der mediceerpapst pius iV. (1559–1565) Johann ulrich von raitenau581 nicht 
nur zum Koadjutor der elsässischen abteien murbach und lure (lüders), 
sondern auch zum Kommendatarabt von St. maximin ein.582 raitenaus bru-
der ulrich war nämlich mit der nichte des papstes verheiratet und er selbst 
dadurch auch mit den einflussreichen Kardinälen mark Sittich von Hohenems 
und Karl borromäus verwandt. es bedurfte schließlich der Vermittlung des 
lazarus von Schwendi, des Vertrauten philipps ii. von Spanien und Kaiser 
maximilians ii.,583 um raitenau am 14. mai 1564 zum Verzicht auf St. maxi-
min zu bewegen.584 allerdings soll er hierfür von abt petrus eine einmalige 
zahlung von 4000 und eine Jahresrente von 300 talern erhalten haben.585 nun 
erst war der Weg für die Konfirmation des abtes agritius durch die Kurie 
frei, die papst pius iV. im September 1564 bekundete.586 am 10. Juni 1565 
weihte ihn schließlich der trierer Weihbischof zum abt.587 Für die Jahre, in 
denen er in der abtei lebte, scheint er aufzeichnungen zur Klostergeschichte 
hinterlassen zu haben. Sie waren noch 1788 vorhanden, als der damalige 
Klosterarchivar Josef Schimper (zu ihm § 36.3.2. Kellerare 1728–1802) aus 
ihnen eine Darstellung der Seuche des Jahres 1540 zitierte, die petrus als 
einfacher mönch erlebt hatte.588

581 zu ihm Käufer, St. Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 51 anm. 76, 
mit weiterer literatur und Quellen.

582 novillanius, chronicon, S. 1040.
583 novillanius, chronicon, S. 1040.
584 lHaKo best. 211 nr. 1988, endgültiger Verzicht am 16. September 1564 in 

Staarchtr best. S nr. 28.
585 So novillanius, chronicon, S. 1040, der angibt, raitenau habe seine pension bis 

zu seinem tod 1570 erhalten. Da raitenau jedoch erst 1587 starb, scheint 1570 die 
zahlung eingestellt worden zu sein.

586 Staarchtr best. o nr. 22 und best. z nr. 13 und nr. 21.
587 Stabitr Hs 1632/396, S. 323 sowie S. 335, mit dem protest des abtes gegen die 

vom Weihbischof hierbei verwendeten Formalien.
588 lHaKo best. 1c nr. 9844.
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abt petrus starb am 1. mai (n5 und n6) 1568 bei einem Gastmahl zu 
pfalzel, angeblich durch Gift, dargereicht durch einen Juden,589 und wurde 
in der abteikirche unter einem epitaph bestattet, das auf seinen bruder, den 
Dekan von St. paulin, bezug nimmt.590

ein Siegel führte er im august 1556 noch nicht,591 benutzte aber im no-
vember 1560 ein rundes, etwa 32 mm großes typar.592 im Gegensatz zu den 
Siegeln seiner Vorgänger zeigt es unter einer abtskrümme nur einen renais-
sanceschild mit seinem Wappen, nämlich in der mitte ein Herz, begleitet 
von drei (2:1) blumen, das sich auch auf einem nun im trierer Dom- und 
Diözesanmuseum befindlichen Schlussstein der um 1603 fertiggestellten neuen 
Kirche findet.593 Den gleichen bildinhalt hat ein 1566 verwendetes kleineres 
Siegeltypar von 28 mm594 und ein ovales lacksiegel.595

m a t t h i a s  r e u t e r  v o n  S a a r b u r g  (1568–1581)

nur drei tage nach recks tod wählte am 4. mai596 1568 der Konvent sei-
nen Kellerar matthias zum abt. Hierbei berichtet novillanius, dass matthias 
dem Konvent vor seiner Wahl versprochen habe, die immediate Stellung der 
abtei nach Kräften zu erhalten, wovon er später jedoch abgerückt sei.597 
in den zeitgenössischen Quellen finden sich jedoch keine Hinweise für die 
opposition eines Konventsteils gegen diese Wahl598 oder für den späteren 

589 So novillanius, chronicon, S. 1040, der auf die parallelität mit dem tod des ab-
tes otto ii. 1502 verweist.

590 novillanius, chronicon, S. 1040; siehe auch Hulley, zwei verloren gegangene 
Grabinschriften, S. 380; zum Grabmal auch Fuchs, inschriften trier 2,1, nr. 490 
und nr. 491.

591 Stabitr Hs 1644/375, S. 456.
592 lHaKo best. 211 nr. 1186, besserer abdruck in best. 54K nr. 146.
593 Fuchs, inschriften trier 2,2, tafel 78 abb. 373 f.
594 lHaKo best. 211 nr. 1197.
595 lHaKo best. 1c nr. 16234.
596 So n6, novillanius, chronicon, S. 1040, dagegen am 3. mai.
597 novillanius, chronicon, S. 1040.
598 So Wey, matthias Saarburg, S. 72, der einen notar Hubertus mit dem von 1562 

bis 1569 erwähnten maximiner prior Hubertus von trier (siehe § 36.2.2. prioren) 
gleichsetzen möchte. laut novillanius, chronicon, S. 1040, habe dieser notar 
Hubertus einen Kanoniker von Verden 1568 aufgefordert, sich zu rom die abtei 
zu sichern. Dagegen spricht sicherlich, dass novillanius bei seinen Vorbehalten 
gegen abt matthias diesen Hubertus nicht als einen unbekannten notar, sondern 
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Widerstand der mönche gegen seine regierung infolge seiner Willfähigkeit 
gegenüber dem erzstift.599 eine gewisse abwehrhaltung des maximiner Kon-
vents gegen die anlehnung ihres abtes an den trierer erzbischof ist durchaus 
möglich, lässt sich jedoch nicht aus den gleichzeitigen überlieferungen her-
auslesen und sicherlich auch nicht aus den einige Jahrzehnte später erfolgten 
Kommentaren des novillanius zu seiner regierung.600 Während richard 
laufer annahm, der Familienname des abtes sei Saarburg gewesen und ihn 
einer trierer, durch mehrere Kleriker bekannten Familie zurechnete, dürfte 
durch die untersuchung von philipp Wey feststehen, dass matthias der um 
1542 geborene Sohn des Fischermeisters Jakob reuter zu Saarburg war.601 
als maximiner mönch ist er erstmals im mai 1564 (l20) und als Kellerar 
der abtei seit märz 1565 erwähnt.602

in den ersten Jahren seiner regierung schien sich die Gefährdung der abtei 
seit 1541 in leicht veränderter Form zu wiederholen. nun hatte der trierer 
erzbischof Jakob von eltz (1567–1581) zwar keine persönlichen ambitionen 
mehr auf die maximiner abtswürde, jedoch zugriff auf teile der Kloster-
einkünfte infolge der durch matthias von seinem Vorgänger übernommenen 
Schuldenlast gegenüber dem Kurstaat, die Jakob 1570 allerdings von 11 200 fl. 
auf 8000 fl. herabsetzte.603 Wegen der Kooperationswilligkeit des abtes 
matthias konnte er damals auch das abteigebiet als einen teil des erzstifts 
betrachten. Das einvernehmen zwischen abt und erzbischof war vor allem 
durch die Haltung der Kurie bedingt, die ihre eigenen finanziellen interessen 
besser durch die unterstützung des trierer Domherrn Wilhelm Quad von 

als den schon lange verstorbenen prior bezeichnet, und dass der prior angesichts 
der in seinem Schreiben in Stabitr Hs 1628/770, fol. 128, an die luxemburger 
regierung 1563 bezeugten Sorge um die Stellung seiner abtei fünf Jahre später 
sicherlich nicht eine provision durch die Kurie betrieben hätte.

599 So Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 90, der aus dem Feh-
len von fünf der 17 maximiner mönche bei der Visitation der abtei am 17. Juli 
1569 auf deren opposition geschlossen hat, gleichsam als ob opponierende mön-
che der Visitation durch einen Kardinallegaten fernbleiben dürften. ihre abwesen-
heit erklärt sich zwanglos durch ihren aufenthalt in den außenstellen des Klosters 
zu taben, Schwabenheim und luxemburg.

600 So Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 90.
601 laufer, Sozialstruktur, S. 325; Wey, matthias Saarburg, S. 72 f. Weys Vermutung 

wird bestätigt durch die abschrift in lHaKo best. 1c37a, S. 693: erzbischof Ja-
kob von trier belehnt 1580 auf bitten des maximiner abtes matthias dessen bru-
der Jakob reuter mit Gütern bei Saarburg.

602 Stabitr Hs 1644/381, S. 403.
603 lHaKo best. 211 nr. 1212.
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landskron gewahrt sah. papst pius V. befahl deshalb am 6. September 1568 
dem trierer erzbischof, er müsse Wilhelm die temporalien und Spiritualen 
der abtei übergeben, bis der Heilige Stuhl hierüber durch eine provision 
entschieden habe, da der vom Konvent Gewählte wenig geeignet sei.604 als 
erzbischof Jakob dieser Weisung nicht nachkam, machte Wilhelm Quad seine 
ansprüche auf die abtei mehrmals durch seinen beschützer, den Kardinal-
nepoten des papstes pius V., geltend,605 während der metropolit der Kurie 
vorstellte, dass eine neuerliche provision das ende des klösterlichen lebens 
zu St. maximin bedeuten würde und dass er ohne den finanziellen beitrag 
der abtei das eindringen der reformation in seinen Staat nicht verhindern 
könne. Gerade das argument der bündelung der katholischen Kräfte wird 
in den Jahren der Wirren zwischen dem erzbischof und seiner zur refor-
mation neigenden bischofsstadt trier bei papst pius V. besonderes Gewicht 
gehabt haben, sollte freilich nicht überschätzt werden, wie das Verhalten 
des erzbischofs im Streit zwischen der abtei und dem rheingrafen um die 
besetzung der pfarrei thalfang zeigt.606 Schließlich bestätigte der papst am 
20. november 1570 matthias als abt,607 der hierauf am 13. mai 1571 vom 
trierer Weihbischof Gregor von Virneburg zum abt geweiht werden konnte.608

Das während der ganzen regierung des abtes bestehende gute einver-
nehmen zwischen dem erzstift und dem Kloster verschaffte St. maximin 
neben der erforderlichen wirtschaftlichen erholung eine Vertiefung des 
monastischen lebens, deren Schäden aus der zeit des Kommendatarabtes 
damals überwunden wurden.609 Die Feststellungen der Visitation der abtei 
im Juli 1569 sind unbekannt.610 Hohes lob zollte der nuntius bartholomäus 
portia der Disziplin in der abtei bei seiner Visitation im märz 1577.611 poli-
tisch ganz auf den Kurstaat orientiert, dessen landesherrschaft matthias bei 
seiner investitur 1572 ohne den sonst üblichen rechtsvorbehalt anerkannt 
hatte,612 nahm der abt beim erzbischof die Stellung eines trierer rates ein 

604 lHaKo best. 211 nr. 1203.
605 lHaKo best. 1c nr. 19085.
606 Siehe § 33.2.2.4. thalfang.
607 lHaKo best. 211 nr. 1995, weitere Schreiben in best. 1c nr. 19073.
608 n6, auch lHaKo best. 1c39, S. 189.
609 Schreiben der erzbischöfe an die Kurie von 1570 und 1582 hierzu in lHaKo best. 

1c nr. 19085.
610 Hüllen, Die erste tridentinische Visitation, S. 52.
611 nuntiaturberichte aus Deutschland 3,1, S. 57–59.
612 lHaKo best. 1c39, S. 261 f.
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und unterschied auf den landtagen nicht zwischen seiner Funktion als abt 
und als Vertrauter des landesherrn.613 engeren Kontakt hielt er auch zum 
trierer Jesuitenkolleg, dessen Schülern er 1577 und 1578 sein Klosterrefek-
torium für theateraufführungen zur Verfügung stellte614 und dem er wohl 
auch seine akademischen Würden, nämlich 1576 als erster benediktinischer 
rektor der trierer universität und 1580 als deren Vizekanzler,615 verdankte. 
nicht zu übersehen war auch die wirtschaftliche Stabilisierung der abtei 
während seiner regierung. nachdem der abt 1575 die Schulden an den 
Kurstaat abgetragen hatte, konnte er den Wiederaufbau der Klosteranlage 
intensivieren, der unter ihm 1581 einen gewissen abschluss fand. Hierzu 
ließ er 1581 drei große Glocken gießen,616 die schwerste mit einem Gewicht 
von 50 zentnern.617 Durch die inschrift auf einer dieser Glocken wurden die 
namen der maximiner mönche (l23) und durch die beschwörungsformel 
auf einer anderen die Furcht des zeitalters vor Vergiftungen und zaubereien 
festgehalten.

abt matthias starb noch nicht 40 Jahre alt bereits am 15. Dezember (n5) 
1581, laut der aussage in einem Hexenprozess sieben Jahre später, von einer 
Frau durch einen zaubertrank vergiftet.618 er wurde in der abteikirche vor 
dem St. martinsaltar beigesetzt.619 als abt führte er im april 1570 noch kein 
Siegel,620 wohl aber im Februar 1573.621 Das runde, ca. 48–50 mm große Siegel 
zeigt einen vor einer Säulenstaffage sitzenden abt mit mitra, Stab und buch. 
zu seinen Füßen befindet sich sein Wappen mit drei (2:1) runden Gegen-
ständen, die als Kugeln, Köpfe, totenköpfe, aber auch blumen interpretiert 
werden können. Die umschrift lautet: S(igillum) matHiae abbat(is) 
imperial(is) monaSteri(i) S(ancti) max(i)mini a treVe(re).622 
Daneben lassen sich von ihm seit Dezember 1568 mehrere unterschiedlich 

613 So naevius in seiner Denkschrift exemptio in temporalibus um 1606 in Stabitr 
Hs 2176/708.

614 Wey, matthias Saarburg, S. 52 f.
615 Keil, promotionslisten, S. 57 und S. 67.
616 novillanius, chronicon, S. 1040–1041.
617 § 3.1.1.3. ausstattungsgegenstände.
618 lHaKo best. 211 nr. 2277.
619 n7; novillanius, chronicon, S. 1042; zur Grabinschrift, zu seinem epitaph und 

möglicherweise seiner Grabplatte siehe Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 293–296, 
und 2,2, tafel 61 abb. 349a und b.

620 Stabitr Hs 1644/375, S. 463.
621 lHaKo best. 215 nr. 857.
622 am besten in lHaKo best. 1a nr. 3426.
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große, runde Sekretsiegel nachweisen,623 die auch als rücksiegel gebraucht 
wurden. Sie zeigen unter einer abtskrümme lediglich sein Wappen und sind 
ohne umschrift.

r e i n e r  b i w e r  (1581–1613)

zum nachfolger des abtes matthias wählte der Konvent angeblich 
einstimmig bereits am 18. Dezember 1581 (n6 sowie nachtrag in n5 bei 
18. Dezember) seinen prior reiner biwer, den der verstorbene abt seinen 
mönchen auf dem totenbett empfohlen haben soll.624 in mehreren Schreiben 
vom Dezember 1581 und Januar 1582 an papst Gregor xiii. und an einige 
Kardinäle bat der trierer erzbischof Johann von Schönenberg (1581–1599) 
eindringlich um die bestätigung reiners,625 der in der lage sei, den Gene-
sungsprozess der abtei fortzuführen. zugleich rühmte er dessen Frömmigkeit 
und Klosterzucht und bat um ermäßigung der Konfirmationsgelder. bereits 
am 19. Februar 1582 bestätigte die Kurie die abtswahl,626 der ersten seit 1525, 
die ohne größere Schwierigkeiten allgemein anerkannt wurde. am 15. Juli 
1582 wurde reiner vom trierer Weihbischof petrus binsfeld geweiht.627 er 
legte am 31. Juli 1582 den Gehorsamseid ab628 und wurde am 28. Dezember 
1582 von erzbischof Johann kraft kaiserlichen auftrags mit den regalien 
und lehen des reichs investiert.629

Der neue, um 1546 geborene abt entstammte einer trierer Familie.630 
als prior ist er erstmals am 18. oktober 1581 nachzuweisen (l23), könnte 
dieses amt jedoch schon längere zeit zuvor erhalten haben. als abt galt 

623 1568: lHaKo best. 211 nr. 1206; 1575: rund 28 mm im best. 54o nr. 60; 1575, 
oval 18 × 20 mm im best. 211 nr. 2730; 1581, rund 30 mm im best. 211 nr. 2879.

624 So der bericht des erzbischofs Johann von trier vom 4. Januar 1582 an die Kurie 
in lHaKo best. 1c nr. 19085.

625 alle in lHaKo best. 1c nr. 19085.
626 lHaKo best. 211 nr. 1960, weitere Schreiben in Staarchtr best. z nr. 5 und 

nr. 45, ferner Stabitr Hs 1647/371, S. 60, und Hs 1632/396, S. 379–403.
627 Staarchtr best. o nr. 24. Wie schon sein Vorgänger reck legte auch reiner hier-

bei protest gegen die bei der Weihe gebrauchten Formalien ein.
628 n2, nachtrag und lHaKo best. 1c43, S. 60 f.
629 lHaKo best. 211 nr. 1269 und best. 1a nr. 11682.
630 brower/masen, metropolis 1, S. 360.
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er allgemein als leutselig,631 aber auch als prunksüchtig und verschwende-
risch, dessen Schulden 1609 auf 100 000 taler angewachsen waren. Der ihm 
beigelegte ruf eines besonders eifrigen Hexenverfolgers, der, von ängsten 
getrieben, die zahlreichen Hinrichtungen zugleich auch zur Demonstration 
seiner Gerichtsbarkeit und daneben zur bereicherung durch Vermögens-
konfiskationen benutzt habe,632 muss sicherlich berichtigt werden.633 Wie die 
mehrzahl der territorialherren von den irrationalen ängsten ihres zeitalters 
befangen, hat er keineswegs die Hexenverfolgung instrumentalisiert, sondern 
es vielmehr versäumt, rechtzeitig der hysterischen panik seiner untertanen in 
den moseldörfern und der seelenlosen bürokratie seiner Verwaltungsorgane 
Grenzen zu setzen, spielte selbst aber keine aktive rolle bei den exzessen. 

Das gute Verhältnis zwischen dem Kurstaat und der abtei, das schon 
1582 seine bestätigung als abt gefördert hatte, konnte reiner bis zum tod 
des Kurfürsten Johann von Schönenberg 1599 erhalten. Hierdurch gelang 
ihm 1589 für insgesamt 25 000 taler der Kauf der Herrschaft Freudenburg, 
ohne dass der Kurstaat seine rechte an ihr genauer definierte,634 ferner die 
ablösung der Vogteirechte zu taben, der Verpfändungen rheinhessischen 
Klosterbesitzes an die Wild- und rheingrafen sowie von zehntanteilen zu 
Fell. in diese Jahre fiel auch der ausbau der maximiner Klosteranlage und der 
neubau der abteikirche, deren Schiff unter seiner regierung fertig gestellt 
wurde und die als die prächtigste Kirche im ganzen erzstift galt. zeichen der 
Wertschätzung im erzstift war auch sein mehrmaliges rektorat der trierer 
universität635 und 1583 seine beauftragung mit der Visitation und reform 
der abtei St. nabor im benachbarten lothringen. mit dem regierungsantritt 
des trierer erzbischofs lothar von metternich (1599–1623) endete jedoch die 
phase der zusammenarbeit. Schon 1600 kam es zu einem heftigen zerwürf-
nis wegen des anteils der abtei an der landessteuer.636 als der erzbischof 

631 So die aussagen der trierer bürger um 1624 in lHaKo best. 211 nr. 2960. auch 
einzelheiten in den zahlreichen maximiner Hexenprozessen weisen auf seinen 
zwanglosen Verkehr mit seinen untertanen.

632 So Voltmer/Weisenstein, Hexenregister, S. 25, und Käufer, Sankt maximin 
zwischen Kurfürst und reich, S. 112–115.

633 Vgl. resmini, Hexenprozesse, S. 229–232.
634 Siehe § 33.2.2.4. Freudenburg.
635 Keil, promotionslisten, S. 75.
636 Hierzu zenz, Gesta trevirorum 7, S. 16, die berichten, zunächst habe der erzbi-

schof dem abt heimlich Steuerbefreiung zugesagt, wenn er als Haupt des trierer 
Klerus öffentlich der neuen landessteuer zustimme, sein Versprechen später je-
doch nicht gehalten.
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deshalb abteigüter beschlagnahmte, rief der abt spanische Kontingente der 
Herrschaft luxemburg zu Hilfe. eine niederlage musste er 1608 hinnehmen, 
als es Kurtrier auf dem reichstag zu regensburg gelang, die abtei aus dem 
Fürstenrat auszuschließen.

anfang des Jahres 1609 beschloss der Konvent, einen Koadjutor für seinen 
hochverschuldeten und kranken637 abt zu wählen, wozu er die zustimmung 
des papstes paul V. erhielt.638 Da der Kurfürst jedoch einen für seinen Staat 
nachteiligen ausgang der Wahl befürchtete, schaltete er den päpstlichen 
nuntius attilius amalteo ein, der am 1. Juli 1609 den Wahlakt vorläufig 
untersagte639 und am 28. September 1609 persönlich in trier eintraf.640 in den 
folgenden Wochen verhandelte er mit dem Konvent, dem erzbischof und der 
luxemburger regierung641 und konnte am 28. oktober 1609642 die Wahl des 
Konvents auf seinen Küchenmeister nikolaus Hontheim, einen gebürtigen 
trierer, lenken, den die Kurie am 15. april 1610 und endgültig am 1. mai 
1610 als Koadjutor bestätigte.643 nach einigen innerklösterlichen unruhen, 
bei denen abt reiner und 16 seiner Konventualen gegen die absichten des 
nuntius und des erzbischofs vergeblich versucht hatten, die Disziplinarrechte 
des priors zu beschneiden,644 erhielt nikolaus Hontheim im September 1610 
schließlich die Verwaltung der abtei übertragen.

abt reiner starb am 8. September (n5, n6) 1613 und wurde in der ab-
teikirche vor dem Hl. Kreuzaltar bestattet, wo sich sein epitaph befand.645

als elekt verwendete er bereits am 21. Dezember 1581 ein rundes, 28 mm 
großes Siegel mit seinem Wappen, einem nach links gewendeten springenden 
Hund (oder Fuchs) und einem sechsstrahligen Stern in der rechten oberen ecke, 
und mit der umschrift S(igillum) reineri electi abbatiae S(ancti) 

637 laut zenz, Gesta trevirorum 7, S. 16, hatte er um 1600 einen Schlaganfall erlitten, 
dessen Folgen ihn seitdem behinderten.

638 Stabitr Hs 1626, S. 816–818.
639 Staarchtr best. t nr. 70.
640 nuntiaturberichte Köln 5,1, S. xliii.
641 Just, reichskirche 1, S. 70, und nuntiaturberichte Köln 5,1, S. 12–16.
642 brower/masen, metropolis 1, S. 362.
643 15. april: Staarchtr best. z nr. 10; 1. mai: lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 495–

499.
644 Siehe § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
645 text bei brower/masen, metropolis 1, S. 362, mit einem chronodistichon, das 

ebenfalls das Datum seines todes angibt, vgl. Fuchs, inschriften trier 2,1, nr. 595.
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max(imini).646 Dieses typar benutzte er später gelegentlich als rücksiegel.647 
als bestätigter abt gebrauchte er offensichtlich das typar seines Vorgängers 
nach den entsprechenden umschrifts- und Wappenänderungen, nämlich ein 
rundes, ca. 50 mm großes Siegel mit einem sitzenden abt mit mitra und 
Stab und seinem Wappenschild zu seinen Füßen. Dessen umschrift lautet: 
S(igillum) reineri abbat(is) imperial(is) monaSteri(i) S(ancti) 
max(i)mini a treVe(re).648 Ferner ist von ihm ein als rücksiegel ver-
wendetes ovales, ca. 12 × 18 mm großes ringsiegel ohne umschrift bekannt, 
mit seinem Wappen unter einer Krümme und unter den buchstaben r und 
a,649 sowie ein kleineres rundes, ca. 27 mm großes aufgedrücktes papiersiegel 
mit seinem Wappen unter der abtskrümme650 und ein ovales, ca. 12 × 16 mm 
großes Verschlusssiegel, ebenfalls mit seinem Wappen unter der Krümme und 
unter den buchstaben r und a.651

n i k o l a u s  i .  H o n t h e i m  (1609–1621)

Der um 1570 geborene Hontheim stammte aus einer ursprünglich trieri-
schen Familie, die erst 1622 nobilitiert wurde und danach auch im luxem-
burgischen begütert war.652 Sein Vater war notar und Syndikus des trierer 
Domstifts. zu seinen brüdern gehörten ein mitglied der Koblenzer Kartause 
sowie der amtmann zu Dagstuhl im rang eines trierischen und speyerischen 
geheimen rats.653 nikolaus selbst ist zu St. maximin erstmals im oktober 
1596 nachzuweisen,654 als er, wie auch im Februar 1605655 und im oktober 
1609, das amt des Küchenmeisters innehatte. bei seiner Wahl zum Koadjutor 

646 lHaKo best. 211 nr. 1259. abgebildet auch auf einem heute im bischöflichen 
Dom- und Diözesanmuseum befindlichen Schlussstein der um 1603 fertiggestell-
ten Kirche, siehe Fuchs, inschriften trier 2,2, tafel 78 abb. 373a.

647 So im april 1584 in lHaKo best. 211 nr. 1279 und noch 1606 im best. 211 
nr. 1370.

648 am besten in lHaKo best. 211 nr. 1262; abb. bei ewald, rheinische Siegel 4, 
tafel 97 nr. 7, siehe auch abb. 11.

649 So 1590 in lHaKo best. 211 nr. 1302.
650 So 1598 in lHaKo best. 211 nr. 2611.
651 So 1598 in lHaKo best. 211 nr. 2916.
652 lousch, armorial, S. 444.
653 laufer, Sozialstruktur, S. 298 f.
654 lHaKo best. 211 nr. 2739.
655 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 385.
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des abtes reiner mit dem recht der nachfolge am 28. oktober 1609 mit 17 
von 27 Stimmen war er ein Kompromisskandidat, da der nuntius auf seinen 
Favoriten für den abtsstuhl, den Dekan von St. Johann zu lüttich, und die 
zu luxemburg neigende Konventsmehrheit auf die benennung des abtes 
von echternach als Kandidaten verzichtet hatten. Dennoch hatte nikolaus 
als Koadjutor noch im Frühjahr 1610 probleme mit der nun von abt rei-
ner gestützten luxemburger Konventspartei, die den damals noch Kurtrier 
zuneigenden prior Hubert Wellen absetzen wollte, hieran jedoch durch den 
erzbischof und den nuntius gehindert wurde. nach seiner bestätigung als 
Koadjutor durch die Kurie am 15. april und am 1. mai 1610656 konnte er 
im Herbst 1610 die Verwaltung der abtei übernehmen. zu beginn seiner 
regierung schienen die auseinandersetzungen der abtei mit dem Kurstaat 
wieder aufzuflammen, die durch den langen aufenthalt des nuntius zu trier 
nur unterbrochen waren. Vermutlich entsprach dies jedoch weniger den 
absichten des abtes, sondern der Konflikt entglitt ihm durch die aktionen 
der spanischen truppen, durch die sich die abtei jedoch im oktober 1613 
ein kaiserliches pönalmandat zuzog.657 Doch beruhigte sich nach 1614 der 
nun nicht mehr nur wegen der Steuern, sondern auch wegen der landes-
hoheit geführte Streit und wurde als juristische auseinandersetzung an den 
reichshofrat verlagert.658

abt nikolaus starb am 13. Juni (n5, n7) 1621 vom Schlag getroffen in 
pontifikalgewändern in einem trierer bürgerhaus, als er nach einer prozession 
des erzbischofs die monstranz wieder in den Dom zurücktragen wollte,659 
und wurde in der abteikirche beim altar St. Weomad beigesetzt (n7).

Von seinem runden, etwa 52 mm großen Siegel sind nur Fragmente erhal-
ten, bei denen lediglich sein geteilter Schild erkennbar ist, oben mit einem 
halben springenden Hund, unten mit zwei pflugscharen.660 Daneben ist von 
ihm ein ovales, ca. 21 × 26 mm großes aufgedrücktes papiersiegel überliefert, 

656 15. april: Staarchtr best. z nr. 10; 1. mai: lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 495–
499.

657 lHaKo best. 1c nr. 19047 mit einem ausführlichen bericht des Kammerboten 
über die annahmeverweigerung in der abtei und über seine notifikationsreise 
durch die einzelnen Dörfer der maximiner Hoheit.

658 Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 143–145.
659 Gesta trevirorum, ed. Wyttenbach, cap. 286.
660 lHaKo best. 211 nr. 1398 und best. 52,19.
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das unter einer von den buchstaben n und a begleiteten abtskrümme sein 
Wappen zeigt.661

p e t r u s  i i .  l e u k e n  v o n  F r e u d e n b u r g  (1621–1623)

infolge seiner anwesenheit zu trier konnte der päpstliche nuntius antonio 
albergati persönlich die Wahl des neuen maximiner abtes leiten. Gewählt 
wurde am 15. Juni 1621 einstimmig der bisherige Kellerar petrus von Freu-
denburg (l25), der einer in kirchlichen bereichen verbreiteten Demutsgeste 
folgend seine Wahl zunächst zweimal ablehnte, bevor er sie nach der auffor-
derung des nuntius schließlich annahm.662 über seine biographie unterrichtet 
der für seine Konfirmation durch die Kurie im Juli 1621 zusammengestellte 
processus de vita et moribus.663 er wurde um 1588 als Sohn des Jakob leuken, 
damals müller der Warsberger mühle zu Kollesleuken (bei Freudenburg), 
später Hofmeier zu Freudenburg, geboren, trat nach einmonatigen exerzitien 
bei den trierer Jesuiten 1604 zu St. maximin ein, legte 1605 dort die profess 
ab und besuchte danach die trierer universität. Hierauf war er einige Jahre 
hindurch Gehilfe des maximiner Kellerars, wurde refektionar und erhielt 
1609 das amt des Kellerars, doch erwies sich schon damals seine Gesundheit 
als wenig stabil. petrus selbst hat nie seinen Familiennamen, sondern stets 
seine Herkunftsbezeichnung von Freudenburg geführt.

Die anwesenheit des nuntius nutzte der neue abt zur einweihung 
der neuen, nach 72-jähriger bauzeit fertig gestellten spätgotischen Kirche, 
die der nuntius am 29. august 1621 zu ehren des evangelisten Johannes 
und der hll. maximin, nicetius und agritius in anwesenheit des trierer 
Weihbischofs sowie der äbte von echternach, St. matthias und St. maria 
ad martyres konsekrierte.664 Hierbei kann die absicht der abtei vermutet 
werden, den trierer erzbischof auf den rang eines bloßen zuschauers zu 
verweisen. zugleich konnte der nuntius seine Gegenwart zur Visitation der 
abtei nutzen.665 infolge seines guten einvernehmens mit abt petrus war 
dessen Konfirmation durch papst Gregor xV. am 24. november 1621 nur 

661 lHaKo best. 211 nr. 2721.
662 brower/masen, metropolis 1, S. 362 f.; Hontheim, prodromus, S. 989.
663 Stabitr Hs 1644/375, S. 257–266.
664 lHaKo best. 211 nr. 2497, S. 56.
665 Stabitr Hs 1644/375, S. 1038–1060.
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noch von formaler bedeutung.666 immerhin belobigte der papst ihn als abt 
eines unmittelbar der Kurie unterstellten Klosters, das nullius diocesis sei, am 
1. Dezember 1621 in einem gesonderten breve und versprach seiner abtei 
den immerwährenden Schutz des Heiligen Stuhls.667

abgesehen von der Weihe der Klosterkirche und der Visitation konnte die 
kurze regierungszeit des abtes jedoch keine bleibenden akzente setzen. Die 
beiden Jahre in der anfangsphase des Dreißigjährigen Krieges waren auch 
im Gebiet der abtei ausgefüllt mit truppenbewegungen, mit der Flucht 
böhmischer und pfälzischer bevölkerungsteile nach trier, vor allem jedoch 
durch das Wiederaufleben der prozesse der abtei gegen den Kurstaat vor 
dem reichskammergericht und dem reichshofrat.668 Vermutlich sammelte 
sich damals in der abtei der Konfliktstoff an, der durch die einseitige Wahl 
des nachfolgers auf betreiben Spaniens und in den Wirren der folgenden 
Jahre zum ausbruch kam.

über den tod des später in der abtei zum muster christlicher Demut 
stilisierten abtes669 am 21. oktober 1623 existieren widersprüchliche Versi-
onen: einmal der fast schon stereotype Vergiftungsverdacht, andererseits das 
erbauliche bild des ansprachen an seine mitbrüder haltenden und Hymnen 
singenden Sterbenden.670 er wurde zwei tage später in der abteikirche beim 
Hl. Kreuzaltar beigesetzt.671

Von seinem Siegel findet sich nur ein kleines Fragment.672 aus ihm lässt 
sich schließen, dass es rund und über 40 mm groß war und einen stehenden 
abt mit seinem Wappen zu seinen Füßen zeigte, dessen geteilter Schild oben 
ein malteserkreuz und unten drei (2:1) rauten (?) zum inhalt hatte. in der 
umschrift ist lediglich FreVDenbVr lesbar. offensichtlich benutzte abt 
petrus ferner ein ovales ringsiegel mit diesem Wappen, dessen Spuren sich 
bei diesem Fragment als rücksiegel finden.

666 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 492–495, und Stabitr Hs 1632/396, S. 439.
667 Staarchtr best. t nr. 89.
668 lHaKo best. 1c nr. 19084 und best. 56 nr. 1568.
669 Hontheim, prodromus, S. 989.
670 So brower/masen, metropolis 1, S. 363, und noch marx, Geschichte des erz-

stifts trier 2,1, S. 153 f.
671 n7; Grabinschrift bei brower/masen, metropolis 1, S. 363; zu ihr auch Fuchs, 

inschriften trier 2,1, nr. 612 und nr. 613.
672 lHaKo best. 54 n nr. 95.
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a g r i t i u s  v o n  r e c k i n g e n  (1623–1655)

über die umstände der Wahl des damaligen Subpriors agritius reckingen 
am 26. oktober 1623 zum abt und über den wechselvollen Verlauf seiner 
durch die auseinandersetzung der mächtegruppierungen im Dreißigjährigen 
Krieg geprägten regierung ist an anderer Stelle berichtet.673 umfassend be-
schreibt auch die arbeit von michael Käufer die teilweise recht turbulente 
abfolge der mehrmaligen Vertreibungen und rückkehr des abtes mit seinem 
Konvent.674 Für diese Jahrzehnte überaus minutiös, fehlt der untersuchung 
Käufers über die machtpolitik der großen nachbarn der abtei in der frühen 
neuzeit jedoch jegliche analyse der von der Karolingerzeit bis zur aufhebung 
der abtei durchgehenden probleme St. maximins in einem kontinuierlich 
sich verändernden, im Grunde aber konstanten Kräftefeld. Hier selbst sollen 
einige biographische angaben zu abt agritius genügen.

alle überlieferungen bezeichnen luxemburg als die Heimat des abtes. Doch 
ist unklar, ob reckingen sein Familienname war675 oder seine Herkunftsbe-
zeichnung.676 angesichts der bei seinen Vorgängern üblichen namensgebung 
in der abtei und deren Selbstbezeichnung in der Öffentlichkeit spricht vieles 
für reckingen als Heimat der Familie des agritius, dessen eigentlicher Fa-
milienname somit unbekannt bliebe. Hiergegen könnte freilich eingewendet 
werden, dass im frühen 17. Jahrhundert zu St. maximin die benennung der 
mönche nach ihrem Familiennamen immer häufiger wurde und um 1650 
bereits überwog.

agritius wurde um 1579 geboren, legte 1602 mit 23 Jahren, also verhält-
nismäßig spät, zu St. maximin seine profess ab und erhielt 1606 die pries-
terweihe.677 im Juni 1621 zum Konvent gehörend (l25), war er zu einem 

673 § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
674 Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 152–288.
675 So laufer, Sozialstruktur, S. 219 f., der als Herkunftsort der Familie Fels (la-

rochette) bei luxemburg annimmt. laut lascombes, la ville de luxembourg, 
S. 411, war von 1650 bis 1700 auch in der Stadt luxemburg der Familienname 
reckingen mehrmals vertreten. Gegen den von Käufer, Sankt maximin zwischen 
Kurfürst und reich, S. 154 anm. 17, vermuteten genealogischen zusammenhang 
mit der ursprünglich luxemburgischen, dann trierer Familie recking sprechen 
mehrere Gründe.

676 So eindeutig n7: Agritius a Reckingen. Gemeint ist damit das heutige reckange 
bei esch-sur-alzette, 10 km südwestlich von luxemburg.

677 So n7 und brower/masen, metropolis 1, S. 364.
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unbekannten zeitpunkt novizenmeister678 und bei seiner Wahl zum abt 
Subprior.679 Den größten teil seiner tätigkeit als abt musste er zur behaup-
tung seiner Stellung gegen die vom trierer erzbischof philipp christoph 
von Sötern (1623–1652) erstrebte und mehrmals auch in der abtei realisierte 
Kommende über sein Kloster verwenden. infolge dessen gewaltsamen Vor-
gehens weilte er seit Januar 1625 mit teilen seines Konvents häufig im asyl 
des Klosters zu luxemburg.680 lediglich die Haft des erzbischofs von 1635 
bis 1645 in kaiserlichem Gewahrsam verschaffte abt agritius eine pause, die 
er zur auffüllung der inzwischen gelichteten reihen seiner Konventualen 
verwendete. Deren erfolge wurden jedoch durch die pest hinfällig. Verbunden 
mit seiner nun wieder ständigen residenz zu St. maximin war eine gewisse 
restauration seiner Stellung als maximiner abt in der Stadt, wie seine Wahl 
zum rektor der trierer universität 1642 und 1643 zeigte. Doch waren ihm 
auch damals weder die trierer bürger sonderlich gewogen, die den abt schon 
1624 als starrköpfig bezeichnet hatten,681 noch das an Stelle des erzbischofs 
regierende Domkapitel, mit dem er zu keiner Verständigung über die regalien 
und die landes- und Gerichtshoheit gelangte. an eine geordnete Finanz- und 
Güterverwaltung durch ihn war während der endphase des Dreißigjährigen 
Krieges ohnehin nicht zu denken. mit der rückkehr des erzbischofs 1645, der 
besetzung triers durch die französische armee 1646 und den Verhandlungen 
der im Westfälischen Frieden eingesetzten Kommission über die zwischen 
der abtei und dem Kurstaat schwebenden Streitigkeiten wurde nicht nur der 
Status der abtei und die rechtmäßigkeit der Stellung von agritius als abt 
erneut in Frage gestellt. er war nun wiederum gezwungen, einen Großteil der 
zeit in luxemburg zu verbringen. Der tod des erzbischofs im Februar 1652 
befreite die abtei keineswegs von dem Druck der Kommission des wegen 
der vom französischen Königreich ausgehenden bedrohung immer stärker 
dem Kurstaat zuneigenden Kaisers, ermöglichte aber dem abt den ständigen 
aufenthalt zu St. maximin. immerhin wurde ihm nun die Genugtuung zuteil, 
dass die Kurie nach der erledigung ihrer 1623 verfügten Kommende ihre 
Stellung gegen die abtei und auch gegen die person des abtes revidierte. 
bereits am 4. mai 1652 wies papst innozenz x. seinen Kölner nuntius an, in 
der vakanten abtei St. maximin entweder den frommen, integeren, ehrbaren 
und von den mönchen gewählten agritius nach der absolution der über ihn 

678 brower/masen, metropolis 1, S. 364.
679 lHaKo best. 1c nr. 9843.
680 einzelheiten bei Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich.
681 lHaKo best. 211 nr. 2960.
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verhängten Kirchenstrafen als abt zu bestätigen oder dort eine neuwahl 
vornehmen zu lassen.682 nach seiner bestätigung legte agritius vor dem 
nuntius den treueid ab,683 bat jedoch zu beginn des Jahres 1654 die Kurie 
um die erlaubnis, durch die Wahl des Konvents einen Koadjutor für die 
abtei bestellen zu dürfen, da er nun 74 Jahre alt und durch die andauernden 
Verfolgungen und exilierungen geschwächt sei (l29). Dies gestattete papst 
innozenz x., weshalb am 1. Juni 1654 die 17 anwesenden der insgesamt 21 
Konventualen zum Koadjutor maximinus Gülich, den wichtigsten Helfer des 
alten abtes und Vertreter der abtei vor auswärtigen institutionen, wählten.684

abt agritius starb am 11. august (n5 und n7) 1655.
ein größeres rundes abtssiegel in der art seiner Vorgänger und nach-

folger scheint er nicht geführt zu haben. mehrfach nachzuweisen ist für 
ihn lediglich ein ovales, etwa 14 × 20 mm großes, als Wachs-, lack- und als 
aufgedrücktes papiersiegel verwendetes ringsiegel.685 abgebildet sind in ihm 
oben die buchstaben a(gritius) r(eckingen) a(bbas), in der mitte ein nur 
schwer zu identifizierender rechteckiger, oben und unten von Geraden, an 
den Seiten von ovalen begrenzter Gegenstand mit zwei ovalen Öffnungen 
und unten ein achtspeichiges rad. Daneben benutzte er mehrmals für seine 
beurkundungen das Siegel des Kellerars, das den der abtei als Wappen um 
1505 verliehenen doppelköpfigen adler zeigt.686 

m a x i m i n u s  G ü l i c h  (1655–1679)

er wurde am 13. mai 1610 zu St. Vith, damals ein Städtchen des Herzog-
tums luxemburg, geboren. Seine Familie stammte ursprünglich aus trier, 
hatte sich im 16. Jahrhundert jedoch in mehrere zweige geteilt, die in trier, 
St. Vith, nürnberg und Köln ansässig waren.687 eine jüngere Schwester des 
maximinus, maria, war zu St. Vith mit dem Kaufmann alexander Henn ver-
heiratet und hatte zu Söhnen neben alexander, den maximiner mönch und 

682 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 488–492.
683 Stabitr Hs 1632/396, S. 463.
684 l30; weitere Vorgänge in Stabitr Hs 1644/375, S. 369 f.
685 am besten in lHaKo best. 211 nr. 1441 und best. 24 nr. 122.
686 So 1629 in lHaKo best. 211 nr. 1426, 1640 in best. 54b nr. 120 und 1643 in best. 

211 nr. 1440.
687 laufer, Sozialstruktur, S. 292, und Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst 

und reich, S. 285 anm. 158.
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nachfolger seines onkels als abt, Wilhelm, abt von St. matthias (1700–1727), 
und benedikt, abt von St. martin/trier (1702–1747). maximinus legte am 
6. august 1631 zu St. maximin die profess ab, empfing 1636 die priesterweihe 
und wurde 1648 Subprior (n7). Schon früh verwendete ihn abt agritius 
als Vertreter der abtei in den auseinandersetzungen mit Kurtrier und der 
kaiserlichen Kommission, an die er 1646 und 1653 bittschriften richtete.688 
in angelegenheiten des Klosters weilte er 1646 zu brüssel689 und wurde als 
dessen Vertreter im Februar 1654 durch den reichshofrat vom reichstag zu 
regensburg verwiesen.690 auch bei seiner Wahl zum Koadjutor des abtes 
agritius am 1. Juni 1654 war er in Geschäften der abtei abwesend, weshalb 
der Konvent seine schriftliche zustimmung einholte und den nuntius hierüber 
informierte (l30). Hierauf ernannte ihn papst innozenz x. nach zahlung von 
400 fl. zum perpetuus et irrevocabilis coadiutor in regimine et administratione, 
dem der Konvent am 23. Dezember 1654 erneut zustimmte (l31). nach dem 
tod des abtes agritius erfolgte daher keine Wahl mehr, sondern der nuntius 
erteilte ihm am 3. September 1655 zu Köln unter überreichung von ring, 
Stab und mitra die Weihe.691

Die zu beginn seiner regierung vorgefundene Situation, dass die abtei 
nun schutzlos dem wachsenden Druck des vom Kaiser unterstützten trierer 
erzbischofs Karl Kaspar von der leyen (1652–1676) ausgesetzt war, vermoch-
te abt maximinus nicht zu ändern. als erster Schritt zur rückgewinnung 
der beschlagnahmten Güter und einkünfte der abtei wurde für ihn die 
investitur mit ihnen immer dringlicher, womit der seit dem 12. Jahrhundert 
schwelende Streit verbunden war, ob der trierer Kurfürst den abt mit den 
regalien und Gütern als landesherr oder im auftrag des reichs investiere. 
Die am 3. november 1661 vom erzbischof erzwungene investiturform war 
nicht nur für die unterstellung der abtei unter die kurtrierische Hoheit bis 
zu ihrer aufhebung richtungweisend, sondern wurde ein Symbol des künf-
tigen Verhältnisses der maximiner äbte zu den erzbischöfen. als Grundlage 
des belehnungs- und eidesformulars dienten die investiturprotokolle der 
maximiner äbte matthias und reiner, die der trierer archivar aber nur 
teilweise im original vorlegen konnte. abt maximinus wollte seinem eid 

688 lHaKo best. 211 nr. 2534. erhalten ist von ihm im Historischen institut zu lu-
xemburg ferner aus dem Jahr 1655 eine teilweise eigenhändige 465 Seiten starke 
zusammenstellung der rechte der abtei.

689 Stabitr Hs 1626, S. 980.
690 Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 280 f.
691 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 486–488.
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eine schriftliche protestation anhängen, was der erzbischof jedoch zurück-
wies. Schließlich leistete maximinus den eid kniend und ohne protest dem 
auf einem schwarzen Samtstuhl sitzenden erzbischof.692 Dieser akt, die 
protestation des abtes, deren zurückweisung, das Formular des eides und 
die modalitäten bei seiner leistung, gewann zeremonielle bedeutung. er 
wurde bei den späteren investituren unter der assistenz der Kurtrierer und 
maximiner Juristen peinlich genau wiederholt und förderte sicherlich nicht 
die unbefangenheit des künftigen Verkehrs zwischen abt und erzbischof. 
Hauptsächlich weil abt maximinus seine unterwerfung durch erneute 
einschaltungsversuche der reichsinstanzen hinfällig zu machen versucht 
hatte,693 dauerte es noch bis zum Januar 1670,694 bis der abt wieder über alle 
Klostergüter verfügen konnte.

als abt bemühte sich maximinus um die Wiederherstellung der Wirtschafts-
strukturen seines Klosters und dessen bauten. neben der erweiterung der 
Schwabenheimer Kirche ist ihm der großdimensionierte, 1663 fertiggestellte 
umbau der maximiner residenz in der Stadt luxemburg zu verdanken, die 
nun die bezeichnung refugium führte, da sie das überleben des Konvents 
zwischen 1625 und 1652 gesichert hatte. Doch waren die Jahre bis zur nächs-
ten und letzten Katastrophe, die die abtei im lauf ihrer Geschichte treffen 
sollte, ihre einebnung durch die französischen truppen, zu kurz für eine 
wirkliche erholung St. maximins nach diesen unruhigen Jahrzehnten. Der 
von dem französischen Statthalter pierre de Vignory planvolle, den ganzen 
monat april 1674 andauernde abriss der Klosteranlage einschließlich der 
St. michaelskirche und der abteikirche selbst außer den Krypten ist von 
maximins nachfolger Henn ausführlich beschrieben worden.695 Dadurch 
waren abt und Konvent gezwungen, in ihrem trierer Stadthaus Fetzenreich 
zuflucht zu nehmen, in dessen räumen der dreißigköpfige Konvent kaum 
untergebracht werden konnte.696

Hier starb maximinus Gülich am 29. Dezember 1679 nach längerer Krank-
heit (Hydropsie) und wurde mangels einer eigenen Klosterkirche in der Kirche 

692 lHaKo best. 211 nr. 19051.
693 Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 294–297.
694 Stabitr Hs 1644/380, S. 824.
695 Stabitr Hs 275/1622 und lHaKo best. 701 nr. 85; auszug bei brower/masen, 

metropolis 1, S. 378–397; vgl. auch die übersetzung seines berichtes durch lager, 
tagebuch der belagerung triers.

696 brief Henns in: aa SS maii bd. 6 (1866), S. 385; siehe auch marx, Geschichte des 
erzstifts trier 2,1, S. 163 f.
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der abtei St. martin/trier bestattet (n5 und n7). als erstem maximiner abt 
dürfte seiner Darstellung auf der 1699 von louis counet geschaffenen abbil-
dung der äbte, der Chronologia,697 portraitcharakter zugeschrieben werden. 
Dort, aber auch am eingang des Hauses Fetzenreich,698 an der luxemburger 
residenz der abtei (abb. 20) und auf der Gedenkplatte der Schwabenheimer 
Kirche findet sich sein Wappen, ein nach links springender Schimmel.

als abt führte er mehrere Siegel. Sein am häufigsten verwendetes, von 1656 
bis 1679 nachzuweisendes 51 mm großes rundes Siegel zeigt einen sitzenden 
abt mit mitra und Stab in der linken unter einer barocken, mit einem Giebel 
bekrönten Staffage. zu seinen Füßen ruht sein Wappen, das links von einem 
Doppeladler und rechts von einem aufgerichteten bären699 begleitet wird, 
den er mit der rechten an einer Kette hält. Die umschrift lautet S(igillum) 
maximini a GulicH abbat(is) imperial(is) monaSt(erii) S(ancti) 
maximini.700 als rücksiegel ist ein ca. 18 × 14 mm großes ringsiegel 
bekannt, das unter der Krümme und der mitra einen geteilten Schild, oben 
mit dem Doppeladler und unten mit dem springenden pferd, zeigt, das er 
auch als lacksiegel verwendet hat.701 Den geteilten Schild unter dem von den 
buchstaben m(aximinus) G(ülich) a(bbas) S(ancti) m(aximini) begleiteten 
Stab und der Krümme zeigt auch ein ovales, etwa 29 × 34 mm großes typar, 
das der abt hauptsächlich für aufgedrückte papiersiegel verwendet hat.702

a l e x a n d e r  H e n n  (1680–1698)

bei kaum einem anderen maximiner abt wurde in der landes- und hei-
matgeschichtlichen literatur die verwandtschaftliche Verflechtung und sein 
Wirken so häufig dargestellt wie bei alexander Henn.703 Schon bei seinem 

697 zu ihr siehe § 17.1. Der abt.
698 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 17,1, S. 336.
699 zu ihm siehe § 22.2. maximin.
700 abb. bei ewald, rheinische Siegel 4, tafel 108 nr. 8; am besten erhalten in 

lHaKo  best. 211 nr. 1505 und best. 54 S nr. 593.
701 ringsiegel: lHaKo best. 211 nr. 1481; lacksiegel: best. 1c nr. 19049.
702 So lHaKo best. 211 nr. 2786.
703 brower/masen, metropolis 1, S. 367 f.; o. V., nr. 40 der historischen nachlese, in: 

trierische Kronik 5 (1820), S. 142–144; Kentenich, Drei Hennen, S. 74–78; Walter 
Scheibler, ein König aus eifler Geschlecht, in: eifelkalender (1952), S. 19–22; pe-
ter Kremer, Die Geschwister Henn aus dem eifelort büllingen, in: eifelkalender 
(1954), S. 144–147; ders., Drei Hennen und drei eicheln. Was ein merkwürdiges 
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tod verglich man ihn mit einem gewissen recht mit abt ogo i., der nach 
einer reihe dunkler Jahrzehnte die Gebäude seiner abtei, die monastische 
Disziplin und die Klosterwirtschaft wieder hergestellt hatte.704 Wie bereits 
ausgeführt, war Henn der neffe seines Vorgängers als maximiner abt und 
hatte als brüder die späteren äbte von St. matthias und St. martin/trier. 
ergänzt wurde dieses schon von den zeitgenossen als den drei Hennen 
bezeichnete personelle Geflecht in den trierer benediktinerklöstern durch 
einen weiteren bruder maximinus als Kellerar der abtei echternach, durch 
seinen neffen arnold Henn, von 1709 bis 1721 propst zu taben, und durch 
eine zu vermutende Schwester des abtes, die von 1724 bis 1731 Vorsteherin 
der trierer Welschnonnen war. Der als amtmann von büllingen (bullange, 
bei St. Vith) bezeichnete Vater alexanders, nikolaus Henn,705 war als Kriegs-
lieferant offensichtlich sehr vermögend.706 So konnte er beispielsweise seine 
tochter theodora mit dem kaiserlichen offizier und westfälischen Gutsbe-
sitzer leopold von neuhof verheiraten. Deren Sohn theodor von neuhof, 
1736–1741 König von Korsika, war eine der schillerndsten Gestalten des 
18. Jahrhunderts, der 1737 seinen noch lebenden onkel, abt benedikt von 
St. martin/trier, besuchte, und dessen leibarzt Dr. Garibaldi, Großvater des 
italienischen revolutionärs, eine andere tochter des leopold von neuhof 
heiratete. Der väterliche reichtum gestattete auch dem am 10. Februar 1643 
wohl zu St. Vith geborenen,707 auf den namen nikolaus getauften späteren 
abt ein Studium auf eigene Kosten an der trierer universität. Dieses schloss 
er am 6. Juli 1662 mit seiner promotion ab,708 bevor er am 10. august 1662 
zu St. maximin die profess ablegte (n7) und am 5. märz 1667 die priester-
weihe erhielt. Während eines nicht bekannten zeitraums hatte er das amt 

moselländisches Wappen erzählt, in: Der Kreis bernkastel 14 (1969), S. 149–154; 
neyses, alexander Henn, abt von St. maximin, S. 40–52.

704 So der Kapuziner benignus loranus in seiner leichenpredigt auf Henn: trau-
render adler (siehe § 2.3. leichenpredigten). nach einem ausführlichen exkurs 
in die Klostergeschichte und damit in die maximiner legendenwelt rühmte er 
die Klosterneubauten des Verstorbenen, also dass man sich gleichsam zu erfreuen 
hatte, dass die ersten Gebäu niedergerissen und geschleifft worden, ut se gaudeat 
quodammodo olim corruisse.

705 Stabitr 1644/375, S. 402 f.
706 o. V., nr. 40 der historischen nachlese, in: trierische Kronik 5 (1820), S. 142–144.
707 So n7 und Stabitr Hs 1644/375, S. 402; zu dem als Geburtsort in der literatur 

häufiger genannten büllingen vgl. Kentenich, Drei Hennen, S. 74–78.
708 Stabitr Hs 1644/375, S. 402 f.
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des novizenmeisters inne,709 bevor er im märz 1675 die pfarrei Freudenburg 
erhielt,710 deren Kollatur St. maximin zustand. Formal wohl nicht propst zu 
taben, nahm er in diesen Jahren gelegentlich dessen Funktion wahr.711 als 
pfarrer von Freudenburg wurde er am 10. Januar 1680 vom Konvent zum abt 
gewählt (l32), am 7. oktober 1680 von papst innozenz xi. konfirmiert,712 
am 15. Dezember 1680 in der Kirche Groß St. martin zu Köln durch den 
Kölner Weihbischof Johann Heinrich von anethan zum abt geweiht (n7) 
und am 31. Januar 1681 zu ehrenbreitstein durch den trierer Kurfürsten mit 
den regalien und lehen des reichs investiert.713

als abt entfaltete er eine rastlose und vielfältige tätigkeit, die für die 
kommenden einhundert Jahre die existenz der abtei und ihre rechte und 
einkünfte sichern und das monastische leben in der Klostergemeinschaft 
zumindest bis 1750 festlegen konnte. im Vordergrund seines Wirkens steht 
in der landesgeschichtlichen literatur natürlich der Wiederaufbau der Klos-
teranlage in nur drei Jahren, die der Konvent bereits am 21. mai 1683 be-
ziehen konnte, und der Kirche, der um 1684 abgeschlossen war, auch wenn 
sich die ausschmückung der bauten länger hinzog.714 ebenso ließ er um 
1690 die Hospitalgebäude neu erstellen, die bis zum bau der neuen micha-
elskirche um 1780 zum teil allerdings als Kirchenraum dienten. Für seinen 
Konvent setzte er nicht nur die consuetudines rodes wieder in Kraft, an 
deren einhaltung im luxemburger exil und danach in der enge des trie-
rer Stadthauses wohl größere abstriche gemacht werden mussten. Hierfür 
erfuhr er schon 1683 bei der Verleihung der privilegien der congregatio 
cassinensis die höchste belobigung durch papst innozenz xi.715 und wurde 
1693 zur reform der ebenfalls gemäß diesen consuetudines lebenden abtei 
echternach zugezogen. unter seiner regierung und durch sein einwirken 
bildete sich auch der die nächsten einhundert Jahre bestimmende barocke 
Habitus der Klostergemeinschaft aus. Hierzu gehörte eine im Vergleich zu 
manch anderen benediktinerklöstern strenge regelbeachtung,716 aber auch 

709 Stabitr Hs 1644/375, S. 402 f., und loranus, traurender adler.
710 Stabitr Hs 1644/376, S. 335 f.
711 lHaKo best. 1c nr. 19050, fol. 38.
712 Staarchtr best. o nr. 28; weitere Schreiben in lHaKo best. 211 nr. 2110, 

S. 471–478.
713 lHaKo best. 1a nr. 11685 und best. 211 nr. 1532.
714 einzelheiten bei § 3.1.1. Die Kirche.
715 Stabitr Hs 1644/375, S. 1002.
716 Vgl. Henns exhortatio capitularis von 1688 in lHaKo best. 1c nr. 9843.
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die Verpflichtung des Konvents zu Studien. Diese sollten die mönche im 
Kloster selbst mit Hilfe einer größeren, von ihm aufgebauten bibliothek 
und durch lektoren betreiben, während für die novizen ein mehrjähriges 
Studium an der trierer universität erforderlich war, deren rektorat Henn 
mehrmals innehatte. So promovierten beispielsweise am 14. September 1693 
an ihr sechs maximiner mönche, darunter Henns nachfolger andreae und 
paccius.717 mit rodes consuetudines verband Henn nun jedoch einen neu-
en Stil, der dem Standesdenken seiner umgebung rechnung trug und sich 
im refektorium niederschlug, in der Kleidung der mönche, ihrem Verkehr 
mit der außenwelt, den gemeinsamen rekreationen des Konvents auf dem 
Grünhaus und anderen einzelheiten. außer der bibliothek galt das besondere 
augenmerk des abtes seinem Klosterarchiv, das er neu ordnen und die nach 
seiner meinung wichtigeren Dokumente zur Sicherung und zur Vermeidung 
ständiger rückgriffe in seinem 15 große bände mit 19 000 Seiten umfassenden 
archivium maximinianum kopieren ließ.718

Schon vor seiner Wahl zum abt hat Henn in drei Schriften die Schicksale 
seines Klosters und der Stadt trier während der besetzung durch die fran-
zösische armee von 1673 bis 1675 zu dokumentieren versucht. aus seiner 
Feder stammen:
Ephemerides Trevericae obsidionis per Gallos 1673 ab Augusto, in Stabitr 

Hs 1626, fol. 919–971,
Excidium vere horribile imperialis ante 1341 annos regia Constantini Augusti 

potentia et pietate fundatae Ludowici vero XIV. imperio eversae abbatiae 
S. Maximini … anno 1674 mense Septembri, conscriptum ab oculari teste 
Alexandro Henn, eiusdem coenobii religioso et postea abbate, in Stabitr 
Hs 1622 nr. 3 und in lHaKo best. 701 nr. 85, übersetzt von lager, 
tagebuch der belagerung triers,

Excidium ecclesiae S. Paulini a Gallis illatum anno 1674, in Stabitr Hs 1626, 
fol. 1013–1083, auszug bei brower/masen, metropolis 1, S. 378–397.
abt alexander starb am 20. mai 1698 und wurde in seiner neuen Kirche 

an dem 1694 von papst innozenz xii. für die dort bestatteten mit einem 

717 loranus, traurender adler; Kentenich, Drei Hennen, S. 74–78.
718 Stabitr Hs 1644; zu ihm Giessmann, besitzungen, S. 77–85, sowie die allgemeinen 

bemerkungen zu seinem historischen Wert in § 30. überlieferungen sowie § 4. Das 
archiv.
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ablass versehenen719 Hl. Kreuzaltar beigesetzt.720 über eine Verlegung oder 
Flüchtung dieses Grabes in das ottonische arkadenfundament, in dem 1988 
seine überreste gefunden wurden,721 ist durch überlieferungen nichts bekannt. 
abgebildet ist Henn auf der chronologie der maximiner äbte des malers 
louis counet, der den abt als auftraggeber gut gekannt hat.

Sein 51 mm großes rundes Siegel entspricht bis auf das Wappen (geteilter 
Schild, oben drei nach links gewendete Hennen in der anordnung 2:1, in 
derselben anordnung unten drei eicheln) und der umschrift S(igillum) 
alexanDri Henn abbaS imperial(is) monaSt(erii) S(ancti) 
maximini genau dem seines Vorgängers.722 Daneben verwendete er mehrere 
unterschiedlich große, ovale ringsiegel, teils als lack-, teils als aufgedrückte 
papiersiegel. Sie zeigen alle unter einer mitra und einer Krümme sowie den 
buchstaben a(lexander) H(enn) a(bbas) sein Wappen, dem als Schildhaupt 
jedoch ein doppelköpfiger adler hinzugefügt ist.

n i c e t i u s  a n d r e a e  (1698–1719)

Der am 30. mai 1698 als pfarrer von Schwabenheim vom Konvent zum 
abt gewählte nicetius andreae (andré) wurde am 14. September 1661 zu 
reckingen (reckange) geboren (n7). Seine Herkunft ist unbekannt, doch 
könnte er ein Sohn des im Februar 1657 als bürger in luxemburg erwähn-
ten nikolaus andreae aus reckingen gewesen sein, der damals in Diensten 
der abtei St. maximin stand.723 Getauft auf den namen bernhard,724 legte er 
am 14. mai 1684 zu St. maximin die profess ab, empfing am 20. Dezember 
1687 die priesterweihe und besuchte hierauf die trierer universität, an der 
er am 14. September 1693 zusammen mit fünf mitbrüdern zum Dr. theol. 
promoviert wurde.725 im oktober 1693 ernannte ihn abt alexander Henn 

719 Stabitr Hs 1644/380, S. 817 f.
720 So n7 und loranus, traurender adler, der sagt, man habe in das Grab auch seine 

petschaft und seinen Siegelring gelegt.
721 neyses, alexander Henn, abt von St. maximin, S. 40–52.
722 am besten in lHaKo best. 211 nr. 1315.
723 lascombes, la ville de luxembourg, S. 304.
724 leichenpredigt des matthias Heimbach SJ, memoria in benedictione, siehe § 2.3. 

leichenpredigten.
725 zenz, trierer universität, S. 199.
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zum pfarrer in Schwabenheim.726 in dieser Funktion nahm er bis zu seiner 
Wahl zum abt auch die Geschäfte der formal erst unter seiner regierung 
installierten propstei Schwabenheim wahr. als abt bestätigte ihn papst 
innozenz xii. am 24. november 1698.727 Das genaue Datum seiner Weihe 
zum abt im Januar oder Februar 1699 in Köln ist nicht bekannt.728 am 
23. märz 1699 investierte ihn der trierer erzbischof in ehrenbreitstein mit 
den regalien und lehen des reichs und belehnte ihn in einer gesonderten 
urkunde mit den Vogteien taben und rodt.729 Schließlich ernannte ihn Kaiser 
leopold i. am 27. august 1700 zu seinem consiliarius (n7), eine Würde, die 
1715 Kaiser Karl Vi. erneuerte und die die maximiner äbte seitdem bis 1794 
fast ununterbrochen bekleideten.

Die regierung des abtes fiel in eine im trierer bereich relativ ruhige ära, 
in der die Gegensätze zwischen dem Kurstaat und der abtei weitgehend 
schlummerten und die wirtschaftlichen und monastischen Schäden des Klosters 
schon unter seinem Vorgänger größtenteils behoben waren. nicht nur die 
benediktiner martène und Durand, auch andere zeitgenossen, rühmen die 
bescheidenheit des abtes und sein gutes einvernehmen mit dem Konvent.730 
Hervorgetreten ist er vor allem als bauherr, der zu St. maximin auf der 
rechten Seite des Konventsgebäudes einen zusätzlichen Flügel errichten und 
durch louis counet die abteikirche ausmalen ließ und der die Klosterhöfe 
zu longuich, Fell, mertert und rittersdorf renovierte oder neuerbaute. Sein 
größtes projekt war der 1709 fertiggestellte bau zu Schwabenheim als Sitz 
der unter ihm etablierten propstei Schwabenheim,731 welchem ort er wegen 
seiner früheren tätigkeit auch als abt verbunden blieb.732

nach einem Schlaganfall733 starb er am 19. oktober 1719 und wurde in 
der abteikirche vor dem St. andreasaltar beigesetzt. Sein bild findet sich 
auf der von ihm 1699 in auftrag gegebenen chronologie der St. maximiner 
äbte. Dort wie auch über den eingangstüren der Höfe zu longuich und 

726 Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 95.
727 Staarchtr best. z nr. 14, nr. 22 und nr. 23.
728 lHaKo best. 211 nr. 2838.
729 lHaKo best. 1c nr. 1950, fol. 67, und best. 1c nr. 4698.
730 martène/Durand, Voyage littéraire 2, S. 278–280; zum aussagewert dieser 

Schilderung siehe § 14. barock und aufklärung in St. maximin; brower/masen, 
metropolis 1, S. 367.

731 emmerling, propstei und Greiffenklauer Hof, S. 169–178.
732 Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 95.
733 laut n7, bemerkung bei paulinus bartz, legten noch am 17. oktober 1719 vor 

dem im bett liegenden, gelähmten abt sieben novizen ihre profess ab.
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Fell734 sowie auf mehreren von counet angefertigten Gemälden735 ist sein 
Wappen abgebildet: auf rotem Grund ein schwarzer amboss, der oben wie 
an beiden Seiten mit je einem goldenen Stern begleitet ist.

als Siegel verwendete er das typar seiner beiden Vorgänger736 mit Verän-
derungen hinsichtlich des Schilds und der umschrift nicetiuS abbaS 
imperial(is) monaSt(erii) S(ancti) maxmini. Daneben benutzte er 
zumindest drei unterschiedliche ringsiegel: zwei ovale737 und ein rundes.738 Sie 
alle zeigen unter mitra und Krümme einen von ranken umgebenen, ovalen 
und geteilten Schild, oben mit einem doppelköpfigen adler und unten mit 
seinem persönlichen Wappen.

n i k o l a u s  i i .  p a c c i u s  (1719–1731)

offensichtlich bestimmten die Jahrzehnte des relativ spannungsfreien 
Verhältnisses der abtei zum erzstift den maximiner Konvent zur Wahl des 
aus dem Kurstaat stammenden und mit dessen Verwaltung verbundenen 
nikolaus paccius (Pack) am 6. november 1719 zu seinem abt. als einziger 
durchbrach er die lange reihe der maximiner äbte ausschließlich luxembur-
ger beziehungsweise Jülicher Herkunft zwischen 1623 und 1762. er stammte 
aus einer vermögenden trierer Familie. Sein Vater Johann war langjähriger 
Kellerar des Kurfürsten in mayen. ein bruder des abtes wurde Kanoniker 
des Stifts münstermaifeld und ein anderer folgte seinem Vater in mayen nicht 
nur als Kellerar, sondern wurde dort auch amtsverwalter.739 Der auf den 
namen Johann Heinrich getaufte spätere abt wurde in mayen am 19. april 
1668 geboren, bezog mit 15 Jahren die universität trier, an der er 1685 den 
magistergrad erhielt, bevor er am 12. mai 1686 in St. maximin die profess 
ablegte. am 20. September 1692 erhielt er die priesterweihe und wurde mit 
fünf weiteren mitbrüdern am 14. September 1693 durch die trierer univer-
sität zum Dr. theol. promoviert.740 Vom September 1696 bis zum Februar 

734 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,2, S. 200 und 147.
735 Dühr, barockmalerei an rhein und mosel, Kat. nr. 25 und nr. 27.
736 abb. bei ewald, rheinische Siegel 4, tafel 103 nr. 9; bester abdruck in lHaKo 

best. 211 nr. 1322.
737 14 × 22 mm, in lHaKo best. 211 nr. 2700, und 18 × 22 mm, in best. 211 nr. 2791.
738 20 mm Durchmesser, in lHaKo best. 211 nr. 2700.
739 laufer, Sozialstruktur, S. 314.
740 n7; vgl. nick, zwei mayener benediktineräbte, S. 154.
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1697 fungierte er in der abtei als lektor der theologie und vom Februar 
1697 bis zum Juni 1698 als Küchenmeister, bevor ihn abt Henn am 23. Juni 
1698 zum pfarrer von Großwinternheim ernannte, einer pfarrei, die damals 
nach dem übertritt der pfalzgrafen zum Katholizismus reorganisiert werden 
musste.741 Seit dem 6. Dezember 1711 war er propst zu Schwabenheim, in 
welchem amt er zum abt gewählt wurde. in dieser Würde bestätigte ihn 
papst clemens xi. am 5. märz 1720742 und am 7. april 1720 weihte ihn der 
päpstliche nuntius in Köln zum abt.743 am 31. august 1720 investierte ihn 
schließlich der trierer erzbischof Franz ludwig mit den regalien und lehen 
des reichs.744 zum rektor der trierer universität wurde er am 10. Februar 
1722 gewählt.745

auch seine regierung stand noch ganz im zeichen des interessenausgleichs 
zwischen Kurtrier und St. maximin und setzte die barocke ausgestaltung 
sowohl der Klostergebäude wie des monastischen lebens fort. bekannt 
wurde der abt durch die anlegung eines großen Gartens im norden des 
abteiberings, den er durchbrach.746 Der Kupferstich von Weiser 1741 zeigt 
seine achsensymetrische anlage mit von bosketts umgebenen rasterförmi-
gen beeten und mit einem großen Fontainebecken als zentrum.747 Wie die 
Gartenwege war er mit obelisken und Formbäumchen, vor allem jedoch mit 
Figurengruppen, nämlich den Kaisern als Wohltätern des Klosters, den sieben 
Kardinaltugenden sowie biblischen Gestalten geschmückt,748 deren reste sich 
heute im städtischen museum Simeonsstift und im trierer palastgarten be-
finden.749 Hierfür ließ abt paccius eine neue Wasserleitung anlegen, die von 
einer brunnenstube in den nahen Klosterweinbergen durch ländereien des 

741 Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 36 und S. 180.
742 Die Konfirmationsbullen selbst in Staarchtr best. z nr. 9 und best. o nr. 30 

wurden erst am 15. april 1720 ausgestellt.
743 nick, zwei mayener benediktineräbte, S. 155, dort auch ein auszug aus der da-

mals anlässlich dieser Weihe im trierer Jesuitenkolleg entstandenen preisschrift: 
Concordia laudem abbatiae et abbatis.

744 lHaKo best. 211 nr. 1659 und best. 1c nr. 19054.
745 n7 sowie zahlreiche Schreiben als universitätsrektor 1722/1723 in Stabitr Hs 

1587/271 und Hs 1589/273.
746 nolden, Gärten, S. 46–49.
747 zu im siehe § 3.1.1.2. Die anderen Gebäude und einrichtungen im Klosterbering.
748 Faas, Gärten im 18. Jahrhundert, S. 111–120; Seewaldt, Johann neudecker d. J., 

S. 303 f.; Seewaldt/Döry, zwei unbekannte bildwerke, S. 181–187.
749 Gottfried rettig, Die barockfiguren im palastgarten, in: neues trierJb (1962), 

S. 40–45.
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erzbischofs in die Hauptachse der Gartenanlage führte.750 bemerkenswert 
waren ferner die interessen des abtes sowohl an der Kirchenmusik, wofür 
die gute akustik der neuen Klosterkirche geeignete Voraussetzungen bot, wie 
an der zeitgenössischen instrumentalmusik, die er in seiner abtei zu kulti-
vieren wünschte und hierzu befähigte novizen ausgesucht haben soll. Dies 
behauptet wenigstens der als Komponist nicht unbekannte benediktiner der 
abtei banz, Johann Valentin rathgeber, dem paccius um 1729 zu St. maximin 
unterkunft gewährt hatte, in seiner Vorrede zu den zehn missae sollemnes, 
die er dem maximiner abt widmete.751 Seitdem gehörte ein gewisses maß an 
musikpflege zu den traditionen der abtei bis zu ihrer aufhebung, ausgeübt 
weniger durch die Konventsmitglieder,752 sondern durch einen Kapellmeis-
ter und einige fest angestellte musiker und Sänger sowie durch zahlreiche 
durchreisende musikergruppen.

abt paccius starb nach längerer Krankheit753 am 25. august 1731 und 
wurde in der abteikirche vor dem altar des hl. basinus bestattet. Sein por-
trait befindet sich auf der Chronologia der maximiner äbte, sein Wappen 
(ein rostförmiges Werkzeug, vielleicht eine egge) auf den heute im trierer 
palastgarten aufgestellten maximiner Gartenfiguren sowie am eingang des 
Klosterhofs in longuich.

Hinsichtlich seines Siegels führte er die traditionen seiner Vorgänger 
fort. Wie diese verwendete er deren typar des großen runden Siegels, das 
den sitzenden infulierten abt mit Krümme sowie den doppelköpfigen ad-
ler und den bären zeigt, bei dem nur das Wappen und die umschrift 1720 
nicolaVS abbaS imperial(is) mon(asterii) S(anc)t(i) maximini 
verändert wurde.754 Daneben führte er auch kleinere, häufig ein achteckiges,755 
gelegentlich auch ovales ringsiegel als lacksiegel.756 Sie zeigen unter der 
abtskrümme, der mitra und nun auch unter einem Schwertknauf einen 

750 lHaKo best. 211 nr. 2587, hierzu neyses, über die Wasserversorgung, S. 48–54.
751 musik in Geschichte und Gegenwart 11 (1963), Sp. 20, dort auch nachweise zu 

diesen messen.
752 Siehe § 17.2. Der Konvent. einzelheiten zur beschaffung von instrumenten und 

noten für Konventualen, ferner zum unterhalt von musikern im manuale Witt-
manns, Stabitr Hs 1652b/948b.

753 n7: Tabe exhaustus, hierzu auch die Schilderung seiner letzten tage, in: o. V., 
nr. 47 der historischen nachlese, hier nr. 11: nicolaus paccius, in: trierer Kronik 
(1820), S. 189.

754 am besten in lHaKo best. 211 nr. 1663.
755 lHaKo best. 211 nr. 2793.
756 lHaKo best. 211 nr. 2698.
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ovalen, geteilten Schild, der oben mit dem doppelköpfigen adler und unten 
mit dem persönlichen Wappen des abtes belegt ist.757

m a r t i n  b e w e r  (1731–1738)

Der am 4. September 1731 in seiner abwesenheit vom Konvent zum abt 
gewählte Schwabenheimer propst, der mit 57 Jahren relativ betagte martin 
bewer, soll bei seiner benachrichtigung vor Schrecken in ohnmacht gefallen 
sein,758 entfaltete jedoch während seiner nur sechseinhalbjährigen regierung 
eine rege tätigkeit. Geboren am 30. Januar 1674 zu monschau, wo sein Vater 
adam Hattard bewer ratsverwandter und inhaber Jülicher lehen war, wurde 
er auf den namen Johann getauft. Durch die Heirat seiner Schwester 1687 
mit einem nikolaus Henn war er möglicherweise mit der Familie des abtes 
alexander Henn verwandt.759 nach dem besuch des Jesuitengymnasiums in 
Düren legte er in St. maximin am 25. Juli 1692 seine profess ab, studierte an 
der trierer universität und erhielt am 22. Februar 1698 die priesterweihe. 
Danach war er in St. maximin zeitweilig novizenmeister und verwaltete 
vermutlich von 1709 bis 1712 die pfarrei taben,760 bevor er am 4. novem-
ber 1712 das amt des lektors der theologie in der abtei erhielt, das er 
bis zum 5. november 1719 wahrnahm, und daneben zur aushilfe in der 
St. michaelskirche eingesetzt wurde. am 20. September 1719 zum propst von 
Schwabenheim ernannt, behielt er dieses amt bis zu seiner Wahl zum abt, 
war aber gelegentlich weiterhin in trier tätig, wo er am 11. September 1721 
promovierte. am 3. märz 1732 bestätigte papst clemens xii. seine Wahl761 
und am 10. mai 1732 weihte ihn zu Köln der päpstliche nuntius Gaetano de 

757 über dieses damals seitens Kurtriers offenbar nicht beanstandete Schwert als zei-
chen der landesherrschaft erhob sich erst 1774/1775 zwischen den Juristen des 
Klosters und des Kurstaats eine umfangreiche Kontroverse, vgl. lHaKo best. 1c 
nr. 10025, § 3759, und Stabitr Hs 1652a/984a.

758 So Franciscus Hunoldt in seiner leichenpredigt, ein Gott und der menschen 
gefälliger Herr, auf ihn, siehe § 2.3. leichenpredigten.

759 nolden, martinus bewer, S. 28.
760 laut der leichenpredigt war er zu taben drei Jahre lang pfarrer. in diesem amt 

ist er im Dezember 1711 belegt: lHaKo best. 1c nr. 19050, fol. 76r, und best. 56 
nr. 2127, fol. 768r. Doch weilte er auch als lektor 1713 zeitweilig zu taben: best. 
1c nr. 19050, fol. 105r.

761 Staarchtr best. o nr. 31 sowie nr. 32, die bulle stellte bewer die Wahl des bi-
schofs für seine Weihe frei.
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cavalieri unter assistenz der gerade beim bursfelder Generalkapitel zu Köln 
weilenden äbte von Groß St. martin zu Köln und St. martin zu trier.762 am 
23. Februar 1733 ernannte ihn Kaiser Karl Vi. zu seinem rat.763

bekannt ist bewer vor allem durch seine bauten. So ließ er bei der abtei-
kirche zwei Glockentürme errichten, zu oberemmel den Hof der abtei und 
die Kirche neu erbauen, das Schiff und den Westturm der Kirche zu Detzem 
erneuern sowie den Kirchenbau zu auw und wohl auch das unter seinem 
nachfolger fertiggestellte tabener propsteigebäude in angriff nehmen.764 
mangels wirklicher überlieferungen lässt sich dagegen die einflussnahme des 
abtes auf das monastische leben in seinem Kloster nicht näher bestimmen. 
mehrere voneinander abhängige Quellen berichten zwar stereotyp, bewer 
habe die etwas vernachlässigte Klosterzucht wiederhergestellt, Hunoldt 
bemerkt auch, in der Handhabung der Disziplin sei er strenger gewesen als 
sein Vorgänger.765 Doch dürfen in diesen eingriffen wohl nur retardierende 
momente bei dem kontinuierlich fortschreitenden eindringen des barocken 
zeitgeistes und der Frühaufklärung in die Klostergemeinschaft gesehen wer-
den, die angesichts des zustands des Konvents dreißig Jahre später weder 
tiefgreifend noch nachhaltig gewesen sein können.

abt bewer starb am 8. april 1738 und wurde in der abteikirche vor dem 
altar St. Weomad beigesetzt. Sein wohl noch von louis counet gemaltes 
portrait und sein Wappen befinden sich ebenfalls auf der Chronologia. Sein 
Wappen zeigt im geteilten Schild oben zwei sich kreuzende zweizinkige 
Gabeln, unten drei fünfblättrige rosen.766

als Siegel verwendete er weiterhin, wenn auch selten, das große runde typar 
seiner Vorgänger, natürlich mit seinem eigenen Wappen und der umschrift 
martinVS abbaS imperial(is) mon(asterii) S(anc)t(i) maximini.767 
Häufiger benutzte er dagegen sein ringsiegel. Schon als elekt ist von ihm ein 
am 25. november 1731 geführtes kleines ovales lacksiegel überliefert, das 

762 Volk, Die Generalkapitels-rezesse 3, S. 303.
763 nolden, martinus bewer, S. 28 f.
764 einzelheiten bei nolden, martinus bewer, S. 28–33, sowie ders., Das Wirken des 

maximiner abtes martinus bewer, S. 106–110.
765 n7; brower/masen, metropolis 1, S. 367, die leichenpredigt Hunoldts, ein 

Gott und der menschen gefälliger Herr, siehe § 2.3. leichenpredigten und unsere 
processionen, S. 435.

766 abgebildet bei Hilgers, ad decimum lapidem, S. 150, ferner in Kunstdenkmäler 
des landkreises trier, S. 83, und in der Kirche von Detzem, siehe Kulturdenkmä-
ler in rheinland-pfalz 12,2, S. 133.

767 am besten in lHaKo best. 211 nr. 1700, siehe auch abb. 12.
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lediglich sein persönliches Wappen zeigt, in dem die plätze der Gabeln und 
der rosen jedoch vertauscht sind, und das die abtsattribute Stab, mitra und 
Schwertknauf sowie den doppelköpfigen adler als obere Schildhälfte seiner 
lacksiegel als abt noch nicht enthält.768 als abt führte er ein achteckiges, 
etwa 22 × 24 mm großes ringsiegel mit einem ovalen Schild, der unter der 
Krümme, der mitra und dem Schwertknauf sein um den doppelköpfigen 
adler vermehrtes Wappen zeigt.769

W i l l i b r o r d  i .  S c h a e f f e r  (1738–1762)

er wurde am 8. oktober 1700 in luxemburg geboren, auf den namen 
Heinrich getauft und hatte zum Vater den dort ansässigen Goldschmied 
Heinrich Schaeffer (Scheffer, Schöffer) und zur mutter anna maria, geb. 
macher, die der Familie des späteren luxemburger Generaleinnehmers 
Johann ignaz von Fels entstammte, zu dem Schaeffer als abt enge bezie-
hungen unterhielt.770 zu St. maximin trat er am 15. august 1720 ein, legte 
dort am 14. September 1721 die profess ab und wurde am 22. Dezember 
1724 zum priester geweiht. Das amt des Küchenmeisters bekleidete er vom 
14. oktober 1728 bis zum 4. oktober 1730. am 4. mai 1731 ernannte ihn 
abt nikolaus paccius zum pfarrer von Diedenhofen, wo der neubau der 
pfarrkirche bevorstand. Doch hatte er dieses pfarramt kaum übernommen, 
als er am 15. november 1731 vom Konvent einstimmig zum propst von 
taben gewählt wurde.771 in diesem amt promovierte er am 4. mai 1732 an 
der trierer universität zum Dr. theol. und erhielt am 21. april 1738 durch 
die Wahl des Konvents die abtswürde (n7). papst clemens xii. bestätigte 
am 26. September 1738 seine Wahl,772 worauf er am 9. november 1738 in 
trier durch den trierer Weihbischof lothar Friedrich von nalbach zum abt 
geweiht (n7) und am 10. Juni 1739 durch den trierer Kurfürsten mit den 
regalien und lehen des reichs investiert wurde.773 am 29. november 1748 

768 lHaKo best. 48 nr. 1254.
769 am besten in lHaKo best. 1b nr. 1539.
770 mersch, biographie nationale, S. 103 f.
771 So der echternacher mönch leopold Steinsel in seiner leichenpredigt trauer-, 

trost- und lob rede (1762) auf Schaeffer, siehe § 2.3. leichenpredigten.
772 Staarchtr best. z nr. 24.
773 lHaKo best. 1c 68, S. 239, best. 1c nr. 19053 und best. 56 nr. 2127.
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ernannte ihn Kaiser Franz i. zu seinem rat und am 17. Januar 1759 maria 
theresia zum luxemburger Staatsrat (n7).

als abt setzte Schaeffer die bautätigkeit seiner Vorgänger fort, wie meh-
rere unter seiner regierung renovierte Klosterhöfe sowie die Fertigstellung 
der tabener propsteigebäude und der pfarrkirche zu Diedenhofen bezeugen, 
versuchte jedoch in diesen bauten dem barocken repräsentationsbedürfnis 
stärkeren ausdruck zu verleihen. Deshalb erhielt nun der ursprünglich spät-
gotische charakter der um 1680/1683 erbauten Klosterkirche eine zusätzliche 
barocke ausstattung, die die zeitgenossen rühmten, die heute jedoch weit-
gehend verloren ist. ebenso unterzog er das von abt maximin Gülich um 
1663 fertiggestellte luxemburger refugium nach 1751 einer vollständigen 
renovation, die einem erweiterten neubau gleichkam.774 Dadurch besaß 
St. maximin das prächtigste Haus in der Stadt luxemburg, später langjähriger 
regierungssitz und heute außenministerium des luxemburger Staates, in 
dem abt Schaeffer gerne Hof hielt und dort mit der Verwaltungsaristokratie 
der österreichischen niederlande und den notabeln der Stadt und der pro-
vinz luxemburg verkehrte, bei deren landständen er den Vorsitz innehatte. 
Während Schaeffer hierdurch in so starkem maße in die niederländische 
Verwaltung integriert war, dass sein späterer Kritiker, der bekannte trierer 
Weihbischof Johann nikolaus von Hontheim, um 1756 mit seiner Hilfe sogar 
das bistum ypern zu erhalten hoffte,775 lebten die alten, lange zeit ruhenden 
Spannungen zwischen seiner abtei und dem trierer Kurstaat wieder auf.776

Die verhängnisvolle entwicklung der Klosterzucht während der regierung 
dieses unter den maximiner Vorstehern am ehesten den typus des barocken 
prälaten verkörpernden abtes wurde bereits an anderer Stelle gestreift.777 
Sicherlich sind die belege hierzu nicht ganz unproblematisch, da die meisten 
aussagen erst einige Jahre nach seinem tod erfolgten und einige von dem 
in dieser Hinsicht suspekten exkonventualen michael Winckelmann rühren, 
der die liberale und weltmännische Haltung Schaeffers gegen die angeblich 
engstirnige und scheinheilige natur seines nachfolgers hervorzuheben 
suchte. allerdings schilderte auch der echternacher mönch leopold Steinsel 
ausführlich in seiner leichenpredigt auf den toten abt den hier ebenfalls als 
positive eigenschaft gewerteten aufwand Schaeffers bei der bewirtung von 

774 Koltz, baugeschichte der Stadt und Festung luxemburg 1, S. 368–373, und ries, 
le refuge de 1751, S. 63–102.

775 Just, reichskirche 1, S. 144 und S. 349 f.
776 lHaKo best. 1c nr. 19043, nr. 19044, nr. 19071.
777 § 14. barock und aufklärung in St. maximin.
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Gästen und dessen großzügige lebensführung.778 Schließlich wurde bereits 
in den Jahren 1764/1765 auch der außenwelt die im Konvent eingerissene 
Disziplinlosigkeit sichtbar, von deren mitschuld der verstorbene abt wohl 
kaum freizusprechen ist.

abt Willibrord Schaeffer starb am 29. oktober 1762, nachdem er einen tag 
zuvor bei der begehung eines requiems einen Schlaganfall erlitten hatte,779 
und wurde am 13. Dezember 1762 in der abteikirche vor dem St. micha-
elsaltar durch seinen nachfolger in Gegenwart der äbte von echternach 
und mettlach feierlich bestattet.780 Sein portrait befindet sich ebenso auf der 
Chronologia der maximiner äbte wie sein Wappen, ein oben und an den 
Seiten von je einem fünfstrahligen Stern begleiteter Kelch, den er als abt in 
einem geteilten Schild unten führte, dessen oberer teil mit dem doppelköp-
figen adler belegt war. es ist auch heute noch am Fährhaus zu Schweich,781 
an den Klosterhöfen zu Grünhaus782 und Kenn783 erhalten.

Das große runde Siegeltypar seiner Vorgänger benutzte er mit den abän-
derungen bezüglich des Wappens und der umschrift 1738 WillibrorDVS 
abbaS imperial(is) monaSt(erii) S(ancti) maximini nur selten,784 
häufiger dagegen ringsiegel als lackabdrucke. ein solches kleines ovales 
Siegel führte er bereits am 2. august 1738 als elekt, das nur sein persönliches 
Wappen ohne Doppeladler und ohne weitere attribute zeigt.785 Seine ring-
siegel als abt sind meist achteckig,786 gelegentlich auch rund.787 Sie alle zeigen 
unter abtskrümme, mitra und Schwertknauf einen ovalen geteilten Schild, 
oben mit dem Doppeladler und unten mit seinem persönlichen Wappen.

778 Siehe § 2.3. leichenpredigten.
779 n7 sowie Steinsel, trauer-, trost- und lob rede.
780 n7 und Stabitr Hs 1652b/948b.
781 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,2, S. 245.
782 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,2, S. 89.
783 Hilgers, cannis Kenn, S. 98.
784 bester abdruck in lHaKo best. 211 nr. 1726a.
785 lHaKo best. 48 nr. 1254.
786 auch von ihnen gibt es hinsichtlich ihrer Größe unterschiedliche abdrücke, 

von einem größeren ringsiegel stammt z. b. der abdruck in lHaKo best. 211 
nr. 2650, von einem kleineren in best. 211 nr. 2552.

787 So der abdruck in lHaKo best. 211 nr. 2767.
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W i l l i b r o r d  i i .  W i t t m a n n  (1762–1796)

zwar stehen über die neuwahl nach dem tod des abtes Schaeffer lediglich 
die wenig zuverlässigen andeutungen michael Winckelmanns zur Verfügung, 
doch scheint Wittmann nach mehreren Wahlgängen als Kompromisskandidat 
der unterschiedlichen Herkunftsgruppen im Konvent und der Gefolgschaften 
einzelner amtsinhaber gewählt worden zu sein. im unterschied zu seinen 
Vorgängern hatte er bis dahin keine einflussreichen positionen wahrgenommen 
oder war mit wichtigeren Funktionen betraut worden, weshalb er damals im 
Konvent wohl nicht über eine eigene Fraktion verfügte, bei seiner Kandida-
tur jedoch durch den trierer Weihbischof von Hontheim unterstützt wurde. 
trotz seiner Herkunft konnte er, der schon vor der Wahl seinen mitmönchen 
Vorträge über die exemtionsrechte ihres Klosters gehalten hatte, sicherlich 
nicht als Kandidat des Kurstaats gelten. Vielmehr verschärften sich bald 
nach seinem regierungsantritt die Spannungen zwischen dem erzstift und 
der abtei.788

Geboren und auf den namen tilmann ignaz getauft wurde Wittmann am 
28. Juni 1717 in trier als Sohn des trierer Schmiedeamtsmeisters und Hoch-
gerichtsschöffen Karl Kaspar Wittmann.789 Seine Familie stammte ursprünglich 
aus Weil, der Stadt in Württemberg. Weshalb Winckelmann in seinen auslas-
sungen über den zu trier angeblich sprichwörtlichen Geiz von Wittmanns 
Vater mehrmals auf dessen jüdische Herkunft anspielt, wird aus den Quellen 
nicht ersichtlich. in den Jahren 1734 und 1735 studierte der künftige abt an 
der trierer universität, dann trat er am 28. august 1737 zu St. maximin ein, 
wo er am 27. September 1738 die profess ablegte und am 17. Dezember 1741 
die priesterweihe erhielt. Vom 25. märz 1745 bis zum 1. mai 1753 fungierte 
er als pfarrer von Schwabenheim,790 während seine tätigkeit als beichtvater 
der nonnen zu St. irminen seit dem 18. mai 1756 in der Klosterhierarchie 
bedeutungslos war. nach seiner Wahl am 11. november 1762 bestätigte ihn 
papst clemens xiii. am 21. märz 1763 als abt.791 am 23. mai 1763 weihte 
ihn der päpstliche nuntius zu St. pantaleon in Köln unter assistenz der 

788 lHaKo best. 1c nr. 19043 und best. 56 nr. 2137 und nr. 2602.
789 laufer, Sozialstruktur, S. 284; sein Wappen ist in Stabitr Hs 555/1393, fol. 7, 

überliefert.
790 Hierzu Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 87, S. 153 und S. 181.
791 urkunden in Staarchtr best. z nr. 12, best. n nr. 11 und nr. 26 sowie best. o 

nr. 12.
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äbte von St. pantaleon und brauweiler,792 und am 30. Juni 1763 investierte 
ihn der trierer Kurfürst zu ehrenbreitstein mit den regalien und lehen des 
reichs.793 rektor der trierer universität war er von märz 1770 bis mai 1773 
und ab märz 1781. Kaiser Josef ii. ernannte ihn am 7. april 1768 zu seinem 
geheimen rat und der pfälzer Kurfürst Karl theodor kurz darauf zum be-
ständigen elemosinar des pfälzischen löwenordens (n7). aus seiner Feder 
stammt eine wenig bedeutende Stoffsammlung: Geistliche Seitenhilf für die 
Kranke und Sterbende, bestehend in Ermahnungen, Tröstungen, Gebeten und 
Litaneien. Zum Gebrauch nicht allein der Kranken und Sterbenden, sondern 
auch der Priester und Seelsorger, trier 1776. ohne jeden historischen Wert ist 
ferner das langatmige, 1779 zu aachen gedruckte Geburtstagsgedicht seines 
patensohns Willibrord ludwig Danner an ihn, das lediglich die poetische 
unfähigkeit des autors und seine gänzliche unkenntnis der wirklichen 
Verhältnisse in der abtei belegt.

ohne den durch das politische umfeld, die geistigen Strömungen und 
durch die wenig monastische Gesinnung seines Konvents vorgegebenen 
rahmen hätte sich die regierung des abtes wohl nur wenig von denen seiner 
Vorgänger unterschieden. Wie diese bemühte sich auch Wittmann um die 
aufwendige präsentation der Herrschaftsrechte seines Klosters,794 war den 
Kulturströmungen seiner zeit795 und einem gewissen luxus796 nicht abge-
neigt und bemühte sich um die anlage der klösterlichen Finanzüberschüsse 
in bauten. So ließ er im Klosterbereich selbst die neuen pferdeställe mit 
Scheunen, remisen und Dienstwohnungen errichten sowie die neubauten 
der St. michaelskirche und des Hospitals und außerhalb der abtei vor allem 
den neubau des Feller burghauses. erst durch die zeitumstände konnte der 
eindruck einer insgesamt recht unglücklichen regierung Wittmanns entste-
hen, deren einzelne phasen an anderer Stelle ausführlicher behandelt sind.797 
Die probleme, zunächst der Widerstand der von der aufklärung erfassten 

792 Hierüber ausführlich Wittmann in seinem manuale in Stabitr Hs 1652b/948b, in 
dem er auch seine Kosten von 4219 rtl. für seine bestätigung durch den papst, von 
895 rtl. für seine Weihe und von 407 rtl. für seine investitur auflistete.

793 umfangreiches protokoll hierüber in lHaKo best. 1c nr. 19053.
794 etwa bei der als Staatsakt inszenierten erbhuldigung der Herrschaft Freudenburg 

1763 in lHaKo best. 56 nr. 830, S. 2833–2837.
795 zu Wittmanns aufwendungen für seine münz- und bildersammlung siehe resmi-

ni, Wirtschaftsstrukturen, S. 215–218.
796 etwa dem Gebrauch von Goldsand bei seinen Schreiben, siehe lHaKo best. 56 

nr. 830, S. 1083.
797 § 14. barock und aufklärung in St. maximin.
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Konventsmajorität gegen sein traditionelles Selbstverständnis als abt, danach 
seit 1785 die eingriffe des erzbischofs in die nun jeglichen äußeren Schutzes 
beraubte Klostergemeinschaft und schließlich seit 1794 die besetzung des 
landes durch die französischen revolutionstruppen, die die abtei an den 
rand ihrer auflösung führten, erwiesen sich als unlösbar. Sicherlich mag 
man auch dem abt hierbei in einzelnen punkten Konzeptionslosigkeit und 
persönliches Versagen vorwerfen, doch konnten die ideologischen Kräfte 
der aufklärung, des episkopalismus und der revolution nicht durch die 
persönlichkeit Wittmanns als einzelkämpfer in Schach gehalten werden. Seit 
1786 nur noch formal abt einer sich bereits als Stift fühlenden Gemeinschaft, 
gelang es ihm trotz der wachsenden Gefahr im Westen nicht, in St. maximin 
den monastischen Geist neu zu beleben. nach der invasion der revolutions-
armee flüchtete er sich im august 1794 in die Stadt luxemburg, nach deren 
eroberung er im mai 1796 nach trier zurückkehrte. Dort verbrachte er seine 
letzten monate im Hospital der abtei, getrennt von seinem Konvent, der zu 
St. paulin zuflucht gefunden hatte. Hier starb er am 15. Dezember 1796 und 
wurde am folgenden tag vor dem St. elisabethaltar in der St. michaelskirche 
bestattet.798

abbildungen des abtes, der sich laut seinem manuale mehrmals, dar-
unter auch von dem brüsseler maler Jean pierre Sauvage, porträtieren ließ, 
finden sich nicht nur auf der Chronologia der maximiner äbte. auch das 
pfarrhaus zu niederingelheim verwahrt von ihm ein Ölbild,799 das Wittmann 
möglicherweise schon vor 1794 dem Schwabenheimer propst dediziert hat. 
Weitere porträts sind im pfarrhaus zu longuich,800 im Stadtmuseum trier 
Simeonsstift801 und als reproduktion unbekannter Herkunft im landeshaupt-
archiv Koblenz802 nachzuweisen. Sein Wappen befindet sich unter anderem 
am Schweicher Fährhaus803 und an der Grünhäuser mühle zu mertesdorf.804 
Sein wohl ursprüngliches Wappen zeigt im gevierten Schild im ersten Feld 

798 n7; lHaKo best. 701 nr. 88 und nr. 571 sowie neyses, baugeschichte 1, S. 247 
und abb. 96.

799 Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 153.
800 Kunstdenkmäler des landkreises trier, S. 225.
801 Siehe Falk, Die St. maximiner zu nieder-ingelheim, S. 100, abgebildet in Stephan 

Schölzel, Kurfürsten und bürger. ein portraitkatalog des Städtischen museums 
Simeonstift trier, trier 1984, S. 203.

802 lHaKo best. 710 nr. 7770.
803 Kunstdenkmäler des landkreises trier, S. 362.
804 Kulturdenkmäler in rheinland-pfalz 12,2, S. 87.
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eine bemäntelte Figur, im zweiten Feld drei Köpfe im Seitenprofil, im dritten 
Feld einen nach rechts gewendeten Vogel mit einem zweig im Schnabel und 
im vierten Feld einen weiteren, nach links gewendeten Vogel. Dieses Wappen 
veränderte der abt jedoch gelegentlich dahin, dass das erste und vierte Feld 
mit einem doppelköpfigen adler, das zweite Feld mit der Figur mit dem 
mantel und das dritte Feld mit einem nach rechts gewendeten Vogel belegt ist.

nur zu beginn seiner regierung ist bei ihm das große runde abtssie-
gel seiner Vorgänger mit der Wappenänderung und der umschrift 1762 
WillibrorD(us) ii abbaS imperial(is) monaSt(erii) S(ancti) ma-
ximini nachzuweisen.805 Später scheint er nur noch mehrere unterschiedliche, 
immer ovale ringsiegel für lackabdrücke verwendet zu haben. Sie sind unter 
der abtskrümme, der mitra und dem Schwertknauf mit einem ovalen Schild 
mit einer der beiden Wappenvarianten belegt und an den Seiten zumeist von 
adlerschwingen, gelegentlich auch von einem adler zur rechten und einem 
löwen zur linken begleitet (abb. 13).

b e n e d i k t  K i r c h n e r  (1797–1802)

in der nahezu aussichtslosen lage nach dem tod des abtes Willibrord ii., 
als sich die auflösung der bisherigen geistlichen und religiösen einrichtungen 
bereits deutlich abzeichnete, bestimmten vor allem profane überlegungen, 
etwa die finanzielle entschädigung seiner mitglieder bei der aufhebung ihrer 
institution, nicht aber der Wille zur Fortsetzung der klösterlichen Gemein-
schaft den Konvent zur Vornahme einer neuwahl. Die militärische lage war 
noch instabil und die künftige politische Gestaltung sowie die einzelheiten 
bei der Durchführung der Säkularisation offen, weshalb es für die Konven-
tualen nur von Vorteil sein konnte, hierbei als mitglieder einer noch intakten 
institution behandelt zu werden. Diese aufgabenzuweisung als platzhalter, 
nicht aber als wirklicher leiter einer bestehenden Gemeinschaft mag der am 
7. Februar 1797 mit der erlaubnis der französischen Verwaltung im zweiten 
Wahlgang von 20 anwesenden und von sieben durch prokuratoren vertretenen 
abwesenden mönchen zum abt gewählte benedikt Kirchner selbst begriffen 
haben. Deshalb begnügte er sich mit seinem bisherigen Wirkungskreis als 
propst und pfarrer von Schwabenheim und griff in die angelegenheiten 
des in trier verbliebenen restkonvents nie wirklich ein. ihm überließ er 

805 So am 2. mai 1763 als aufgedrücktes papiersiegel in lHaKo best. 48 nr. 1254.
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die Geschäftsabwicklung mit den französischen behörden bis zur formalen 
aufhebung seines Klosters, bei der er zum einzigen mal in trier persönlich 
anwesend war.

benedikt Kirchner, dessen taufname Wilhelm war, wurde am 11. Februar 
1741 in Simmern auf dem Hunsrück geboren. Der beruf seines Vaters ist 
nicht bekannt, doch war dieser nicht unvermögend, da er abt Wittmann 
für seinen im august 1764 zu St. maximin eingetretenen Sohn zu dessen 
profess am 20. august 1765 eine größere Geldsumme geben konnte.806 
nach seiner priesterweihe am 4. april 1767 war er für kurze zeit in der 
aushilfe zu Detzem tätig, bevor ihn Wittmann im Juni 1769 zum pfarrer 
von Schwabenheim ernannte. Seitdem hielt sich Kirchner ausschließlich in 
rheinhessen auf, bis zum Juli 1786 als pfarrer und danach als propst von 
Schwabenheim (26. Juli). lediglich während der französischen invasion musste 
er 1794/1795 für kurze zeit Schwabenheim verlassen, das im Gegensatz zu 
der als Hospital benutzten propstei damals von den truppen größtenteils 
eingeäschert wurde. Sowohl als pfarrer wie als propst stand Kirchner wie 
auch die anderen mönche in den propsteien und in luxemburg bei dem 
zerwürfnis Wittmanns mit seinem Konvent auf der Seite des abtes, vermied 
aber eine schroffe parteinahme.807 nach seiner Wahl zum abt am 7. Februar 
1797 in seiner abwesenheit808 erklärte er sich am 18. Februar 1797 schriftlich 
zur annahme dieser Würde bereit809 und wurde trotz des einspruchs eines 
Konventsteils gegen seine Wahl am 23. märz 1797 von dem in Dresden 
weilenden erzbischof clemens Wenzeslaus bestätigt. als abt stand er mit 
seinem Konvent zwar in loser schriftlicher Verbindung,810 bemühte sich zu 
mainz um die rückgabe des dort deponierten archivs und der Wertgegen-

806 Wittmann erwähnt in seinem manuale Stabitr Hs 1652b/948b lediglich, dass von 
diesen professgeldern 336 rtl. für die renovierung der propsteistube in Schwa-
benheim verwendet wurden.

807 mehrere erklärungen Kirchners 1786 zugunsten der beibehaltung der monasti-
schen ordnung zu St. maximin, ohne sich jedoch dem befehl des ordinarius wi-
dersetzen zu wollen, mit der bereitschaft, bei der einführung der Stiftsverfassung 
in ein anderes Kloster einzutreten, in lHaKo best. 1c nr. 19081.

808 Stabitr Hs 1652b/948b sowie lHaKo best. 276 nr. 2567 wegen des portos für 
die benachrichtigung Kirchners durch den Konvent. Hierzu siehe auch § 15. Der 
epilog.

809 laut Stabitr Hs 1652b/948b, mit der begründung: Es sey besser, daß einer für das 
Volk sterbe etc.

810 Schreiben in lHaKo best. 211 nr. 2458.
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stände des Klosters811 und unterstützte, soweit er konnte, seine mönche mit 
Geld, hatte aber nach eigenem bekunden keinen wirklichen einblick in die 
zerrütteten Klosterfinanzen. im Vorfeld der Säkularisation seiner abtei am 
6. märz 1802, deren aufhebungsprotokoll er zu trier persönlich unterschrieb 
(l38), bemühte er sich wegen der erforderlichen inventarisierung um die 
Klärung der verwirrenden maximiner Schuldentitel.812

Durch die untersuchungen von Hans Wolfgang Kuhn scheint gesichert,813 
dass Kirchner nach 1801 nicht nur mehrere maximiner Handschriften, die er 
aus mainz zurückerhalten konnte, veräußert hat, sondern dass er um 1807 
den buchblock des liber aureus vernichtete, um zu verschleiern, dass er zu-
vor die pretiosen seines einbands zu mainz verkauft hatte.814 Selbstsüchtige 
bereicherungsabsichten waren hierbei sicherlich nicht das motiv des letzten 
maximiner abtes, sondern eher die not seiner durch den Krieg schwer 
geprüften pfarrkinder, denen er Kapital vorstrecken konnte. aufgewachsen 
in der aufklärung und frustriert durch die zeitereignisse, waren diesem all-
seits geschätzten Seelsorger mit der aufhebung der traditionsreichen abtei 
auch deren Symbole sinnlos geworden. bis 1807 verwaltete er die pfarrei 
Schwabenheim, dann wurde er als Dekan und pfarrer nach niederingelheim 
versetzt, wo auch sein früherer mitbruder Johannes nepomuk baumgarten 
wirkte. Dort starb er am 28. november 1813 am Fieber und wurde auf dem 
Friedhof vor der Kirche beigesetzt.815 nach seinem tod entstanden sogleich 
Spekulationen über den Verbleib der vermissten literalien der ehemaligen 
abtei, zu deren auffindung sich mehrere personen gegen eine belohnung 
erboten.816

auf der Chronologia beschließt sein portrait die reihe der maximiner 
äbte. ein Siegel als abt benutzte er nur selten.817

Sein runder, nur 14 mm großer abdruck zeigt ohne umschrift einen nach 
rechts gewendeten, auf allen Vieren trabenden bären und verweist dadurch 

811 lHaKo best. 276 nr. 2567.
812 lHaKo best. 276 nr. 3452.
813 Kuhn, anmerkungen zur auflösung der Stifts- und Klosterbibliotheken, S. 115–

126, sowie ders., trierische Kirchenschätze, S. 32 f.
814 Siehe § 5. bibliothek und Skriptorium.
815 Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 153.
816 HSta Darmstadt best. b 3, Konv. 473, Fasz. 2; vgl. Kuhn/Kuhn, untersuchungen 

zur Säkularisation, S. 157 f.
817 So bereits am 15. april 1797 in lHaKo best. 56 nr. 2604 und noch am 5. Januar 

1802 in best. 211 nr. 2458.
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auf ein frühes attribut des Hauptheiligen seines Klosters,818 dessen letzter 
abt er war.

818 Siehe § 22.2. maximin.
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§ 36. i n h a b e r  v o n  K l o s t e r ä m t e r n

Die zu St. maximin erst im 18. Jahrhundert erwähnten Funktionen einzel-
ner mönche als archivare, bibliothekare, Directores chori musici, Praefecti 
granarii, Praefecti fabricae, lektoren und Sekretäre des abtes werden nicht 
unter den eigentlichen Klosterämtern berücksichtigt, sondern, wie auch die 
zeitweilige Wahrnehmung seelsorgerischer tätigkeiten, in den personallisten 
bei den jeweiligen mönchen erwähnt. nicht zu den inhabern von ämtern 
rechnen ferner die Senioren sowie die Kellerare von Fell beziehungsweise die 
Kellerare des abtes. Falls ein mönch mehrere Funktionen wahrgenommen 
hat, werden die überlieferungen zu ihm bei seinem höchsten amt (so äbte, 
pröpste, Dekane und prioren) zusammengestellt beziehungsweise bei dem 
ersten amt der hier zugrunde gelegten, keineswegs hierarchischen reihen-
folge der Klosterämter (§ 36.3. bis § 36.11.). bei seinen anderen Funktionen 
wird hierauf verwiesen.

1. pröpste

zu den unterschiedlichen Funktionen der von 855 bis 1797 bezeugten 
maximiner pröpste siehe § 17.3.1. pröpste.

1.1. pröpste bis 1266 ohne erkennbare regionale zuweisung

H e r i u u i n u s  prepositus et monac[h]us 18. Juni 855.1

a l b u i n u s  prepositus 1. Januar 909.2

b o d o  praepositus Juni 923,3 30. Dezember 926,4 926 im text Bodo praepositus 
sowie Signum,5 929 Bodo praepositus.6

o g o , propst 934, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802.

1 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
2 Wampach 1 nr. 141a und b.
3 mub 1 nr. 163.
4 mub 1 nr. 166 und traditionsnotiz mub 1 nr. 167.
5 mub 1 nr. 165.
6 mub 1 nr. 170.
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r u p e r t u s , propst? 952 bei der einweihung der maximiner Krypten ge-
nannt (presulatum disponente),7 vielleicht identisch mit l1 nr. 36, nr. 41 
oder nr. 43 sowie mit n2 H7 und n3 20. Dezember: Rupertus presb. et 
mon. n. c. oder mit n2 H7 und n3 6. Juni: Rupertus presb. et mon. n. c.

a s o l f , propst 963, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802.
l a m b e r t u s .8 unklar, ob ursprünglich mönch zu Stablo-malmedy oder zu 

St. Hubert, war lambert unter abt poppo zunächst propst zu St. maximin, 
als ihn dieser 1035 zuerst zum propst des Doppelklosters Waulsort und 
Hastière (an der maas zwischen Dinant und Givet) einsetzte und ihm dann 
dieses bisher von ihm selbst innegehabte abbatiat gegen den Widerstand 
des metzer bischofs als eigenkirchenherrn abtrat. Formal blieb lambert 
bis zu seinem tod um 1071/1075 abt des ähnlich wie Stablo-malmedy 
konstruierten Doppelklosters, scheint aber laut den überlieferungen mehr 
Hastière begünstigt zu haben, wo er auch bestattet wurde.

t h e o d e r i c u s , propst 1049, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: Dietrich i.
r e g i m b e r t u s  n2 H7; n3; necr. echt. (20. September, Regin-) 21. Septem-

ber: pie memorie presb. et mon. n. c., prepositus et decanus. möglicherweise 
identisch mit dem 1084/1088 genannten Regimbertus prepositus.9

a r n o l d u s , propst 1107. als propst der abtei empfing er im april 1107 
zusammen mit abt berengoz die abgesandten des Klosters Helmarshausen 
und machte ihnen ausführungen über die trierer Heiligen, vielleicht weil 
der nicht aus dem maximiner Konvent stammende berengoz mit trier 
noch wenig vertraut war. Für die rückreise gab er ihnen drei maximiner 
mönche als begleiter mit sowie eine pyxis als reliquienbehältnis.10 Da sein 
todestag am 13. Januar (sac. et mon. n. c.) in n2 nicht durch H7, sondern 
als irrtümlicher Doppeleintrag durch die nachtragende Hand H8 erwähnt 
wurde,11 könnte er 1115/1116 noch gelebt haben.

a r n o l d u s , propst vor 1177. als propst erwähnt bei dem Vergleich mit 
dem vor 1177 verstorbenen abt arnold wegen der Kustodiegüter zu 

 7 Weiheinschrift ediert bei neyses, baugeschichte 1, S. 157.
 8 zu ihm Historia Walciodorensis monasterii, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 14, 

S. 503–542, hier S. 526 f., und Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 305; siehe auch 
Seibert, abtserhebungen, S. 264, und Dierkens, abbayes et chapitres, S. 195.

 9 mub 1 nr. 379.
10 translatio et miracula s. modoaldi, ed. Jaffé, S. 296 f.
11 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 74.
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lörsch.12 in der anlegungsschicht von n3 findet sich kein maximiner 
priestermönch dieses namens. 

G e r h a r d u s , propst vor 1177 und 1181. ebenfalls als propst erwähnt bei 
dem Vergleich mit dem vor 1177 verstorbenen abt arnold wegen der 
Kustodiegüter zu lörsch13 sowie 1181 als zeuge bei der Schenkung des 
patronats der Flonheimer Kirche.14 er könnte mit dem an einem 29. Juni 
verstorbenen Gerardus presb. et mon. n. c. (n3 anlegungsstufe sowie necr. 
echt. 29. Juni: Gerardus presb. mon. s. Maximini, frater noster) identisch sein.

a n t o n i u s , propst 1266. ein maximiner propst dieses namens wird am 
1. august 1266 als zeuge erwähnt.15 in betracht kommt seine identität 
mit dem 1248 und 1274 als maximiner Kämmerer genannten antonius 
(§ 36.3.4. Kämmerer), aber auch mit dem von etwa 1282 bis 1286/1287 
regierenden abt antonius i. (§ 35.2. äbte nach 700 bis 1802).

1.2. pröpste seit 1258 mit regionaler zuweisung

1.2.1. pröpste im Gau (rhein- und nahegau)

e b e r h a r d , propst 1258 und 1274. am 10. november 1258 bevollmäch-
tigte der maximiner abt Heinrich den propst in Gowe, Magister Ew., 
zur Veräußerung der bretzenheimer Klostergüter.16 er dürfte am 1. mai 
1274 bei der Statutenerweiterung der maximiner Hospitalbruderschaft als 
propst Ewerhardus nochmals erwähnt sein.17

1.2.2. pröpste zu taben

J a k o b  S t e p h e l t , propst 1486. Stephelt stammte aus arlon, wo er der 
abtei ein Haus vermachte.18 er trat vor 1465 zu St. maximin ein und 

12 nolden, urbar, S. 81 f.
13 nolden, urbar, S. 81 f.
14 mub 2 nr. 46.
15 lHaKo best. 211 nr. 235.
16 mub 3 nr. 1467.
17 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 239 f.
18 Stabitr Hs 1641/389, fol. 96r; vgl. § 33.2.1.4.2.1. arlon.
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betätigte sich dort zunächst als Schreiber.19 1484 war er Kellerar der 
abtei,20 als er seine großangelegte renovation der Klostergüter begann.21 
im Schöffenweistum von taben 1486 wurde er als propst von taben be-
zeichnet22 und ebenso ist im rechtsweistum für die Herren von monkler 
1487 von dieser propstei die rede.23 Stephelt selbst erwähnte sein amt als 
propst freilich nie und dürfte angesichts der ausgedehnten reisetätigkeit 
für seine Güterrenovation24 diese Funktion nicht lange innegehabt haben. 
als Kellerar wurde er erst wieder 1500 (l10) und 1502 (l11) bezeichnet 
sowie bei seinem tod am 18. august 1511 (n5) als ehemaliger Kellerar.

t h o m a s  v o n  H u i s d e m , propst vor 1496 (?), siehe § 35.2. äbte nach 
700 bis 1802.

J o h a n n e s  z e d e r w a l t , propst 1502 bis nach 1509 (?), vor 1516–1520 (?). 
er stammte aus einer trierer Schöffenfamilie, die in diesen Jahren kleinere 
lehen der abtei innehatte.25 Sein Vater war der 1512 bereits verstor-
bene trierer Schöffe peter zederwalt, von 1475 bis 1505 häufig trierer 
Schöffenbürgermeister,26 dessen anniversar zu St. maximin am 23. novem-
ber begangen (n5 und n6) und dessen erbanteil für Johannes der abtei 
1513/1514 ausbezahlt wurde.27 Johannes wurde als maximiner Konven-
tuale erstmals am 1. mai 1502 genannt (l11). obwohl er nur am 8. Juni 
1504 im tabener Schöffenweistum als propst bezeichnet wurde,28 könnte 
er das amt bereits 1502 und noch 1509 bekleidet haben, denn in diesem 
zeitraum scheint er ausschließlich in taben tätig gewesen zu sein.29 nach 
1509, jedoch vor 1514, erlangte er das amt des priors, in dem er bei der 
abtswahl des Vinzenz von cochem am 5. Juli 1514 fungierte (l12), das er 

19 Schreibvermerke 1465 in berlin, SbpK lat. qu. 705, fol. 165r und fol. 197v, sowie 
1472 in Gent, ub 9, fol. 24.

20 Stabitr Hs 1641/389, fol. 43r.
21 nolden/Giessmann, Güterrenovation, S. 3–17; Giessmann, besitzungen, S. 59–

65.
22 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 387–395.
23 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 401 f.
24 Vgl. lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 97, S. 113, S. 519–537, und nr. 2113, S. 223–229, 

S. 314–320.
25 So 1512 in lHaKo best. 211 nr. 928.
26 matheus, trier am ende des mittelalters, S. 371.
27 Stabitr Hs 1626, S. 1160.
28 lHaKo best. 211 nr. 865.
29 Stabitr Hs 1626, S. 1131 und S. 1151.
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jedoch am 11. Dezember 151430 und am 12. Januar 1516 (l13) nicht mehr 
bekleidete. Danach weilte er wieder zu taben,31 ob erneut als propst, ist 
unbekannt. er starb am 13. mai 1520 (n5).

J o h a n n e s  S c h i e n e n  v o n  z e l l , propst 1509–1514 (?), siehe § 35.2. 
äbte nach 700 bis 1802.

l a u r e n t i u s  b a b e n h u s e r , propst 1514/1515 (?). er stammte aus 
Kaiserslautern, wo sein bruder, der Seidensticker petrus, 1518 verstarb, 
worauf zwischen laurentius und seinem anderen bruder nikolaus eine 
erbteilung erfolgte.32 unbekannt ist die Verwandtschaft dieses mönchs mit 
laurentius babenhusser, der 1488 zu Kaiserslautern für das Kloster eine 
inkunabel erworben hatte.33 laurentius, der auch den beinamen Creuseri 
führte (l11), gehörte bereits am 1. mai 1502 zum Konvent, war 1509 als 
Kellerar zu Fell Vertreter des abtes in Vermögensangelegenheiten34 und 
wurde bei der Wahl des abtes Vinzenz am 5. Juli 1514 als propst von 
taben bezeichnet (l12). er war im Dezember 1514 auch Senior35 und 
dürfte als propst ende 1514/anfang 1515 abgelöst worden sein.36 er starb 
am 7. Januar 1541 (n5: 1540 st. tr.).

J o h a n n e s  v o n  p ü n d e r i c h , propst 1514/1516. aus pünderich (an 
der mosel, bei zell) stammend (n7), hatte er zu St. maximin seine profess 
vor dem 1. mai 1502 abgelegt (l11). teile seines elterlichen Vermögens 
wurden der abtei 1510 und 1511 ausbezahlt.37 als propst von taben ist 
er lediglich in den rechnungsaufzeichnungen des abtes Vinzenz für die 
Jahre 1514 bis 1516 bezeichnet,38 in den listen l12–l15 und im necrolog 
n5 jedoch nur als einfacher mönch. bei der Wahl des abtes Johannes von 
zell am 28. September 1525 fungierte er als Skrutator der älteren mönche, 
den die anderen Wahlmänner zum einzigen Skrutator bestimmten (l15). 
er starb bald darauf am 14. november 1525 (n5).

30 Stabitr Hs 1626, S. 1169.
31 Stabitr Hs 1626, S. 119.
32 Stabitr Hs 1626, S. 1205 und S. 1216.
33 Stabitr inc. 200 8°, fol. 147v.
34 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 299.
35 Stabitr Hs 1626, S. 1175.
36 Stabitr Hs 1626, S. 1173.
37 Stabitr Hs 1626, S. 1153 und S. 1154.
38 Stabitr Hs 1626, S. 1173 und S. 1182.
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J o h a n n e s  m o d e r s c h e i t , propst 1523–1526. er stammte aus lüt-
tich.39 offenbar war er zunächst Weltpriester und leistete zu St. maximin 
1518/1519 sein noviziat ab, wofür er abt Vinzenz als novitiatskosten 
einen betrag von 20 fl. bezahlte.40 er war wohl schon propst von taben, 
als ihn abt Vinzenz im Juli 1523 mit Schreiben wegen der Verwüstung 
der abtei durch die Stadt trier zu Kaiser Karl V. nach burgos schickte, 
wo er im September 1523 eintraf.41 nach seiner rückkehr über england 
befand er sich im Januar 1524 wieder zu St. maximin.42 er starb als propst 
am 21. mai 1526 (n7).

a d a m  H u m p r e c h t , propst vor 1532 (?) bis nach 1541. aus mersch 
stammend, weshalb er in einigen listen (l14 und l15) adam von mersch 
genannt wird, legte er zu St. maximin vor dem 12. Januar 1516 die profess 
ab (l13). im Sommer 1518 wurde er zum priester geweiht, aus welchem 
anlass sein Vater den abt Vinzenz beschenkte.43 im Jahr 1525 weilte er noch 
in der abtei (l15), im Dezember 1532 jedoch nicht mehr (l16), weshalb 
er sich schon damals zu taben aufgehalten haben könnte. als propst von 
taben wurde er lediglich am 21. november 1541 genannt (l17). Jahr und 
tag seines todes sind nicht bekannt.

F r a n c i s c u s  v o n  H e r m e s k e i l , propst 1562. nachzuweisen ist er im 
Konvent zuerst am 29. Juli 1551 (l18). anscheinend war er im Februar 
1557 noch nicht propst zu taben (l19), als der er lediglich bei seinem tod 
am 17. Januar 1562 bezeichnet wurde (n5: 1561 st. tr.). möglicherweise 
beruht diese angabe jedoch auf einem irrtum oder Franciscus war dort 
nur kurze zeit oder aushilfsweise propst.

D i e t r i c h  r e u l a n d  (ruland), propst 1542–1566 (?). außer seiner zuge-
hörigkeit zum maximiner Konvent 1564 (l21) und 156944 sind nachrich-
ten zu seiner person nur durch die necrologeinträge zu seinem tod am 
12. September 1570 bekannt. laut n5 war er zu St. maximin auch Senior 
und die hier nachträglich erfolgte ergänzung olim bei seinem propsteititel 
könnte vermuten lassen, dass er bei seinem tod dieses amt nicht mehr 

39 novillanius, chronicon, S. 1037.
40 Stabitr Hs 1626, S. 1206.
41 Stabitr Hs 1626, S. 735 f.; novillanius, chronicon, S. 1037.
42 Stabitr Hs 1626, S. 702 f.
43 Stabitr Hs 1626, S. 1189 und S. 1206.
44 l22. Doch könnte mit dem F. Theodericus in dem Visitationsprotokoll auch der 

1579 verstorbene maximiner mönch Dietrich von trier gemeint sein.
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innehatte. n6 dagegen berichtet ohne zusatz, dass er 24 Jahre hindurch 
propst gewesen sei.

n i k o l a u s  v o n  K e n n , propst 1566–1570. über ihn ist nur bekannt, dass 
er, oder aber sein mitmönch nikolaus von neuerburg, am 18. Juli 1543 
als Subdiakon die päpstliche erlaubnis erhielt, seine noch ausstehenden 
Weihen außerhalb der kirchlich festgesetzten zeiten einzuholen.45 am 
4. September 1564 weilte er noch im Konvent (l21). anscheinend wurde 
ihm 1566 die propstei taben verliehen, denn beim eintrag seines todes 
am 16. Februar 1570 berichtet n6, dass er dieses amt vier Jahre hindurch 
bekleidet habe.46

n i k o l a u s  v o n  a r l o n , propst 1587–1600. Vor mai 1564 zu St. maximin 
eingetreten (l20) und im Konvent mehrmals bezeugt (l21–l24), wurde 
er als propst von taben erstmals am 11. September 158747 und danach 
158948 genannt. in diesem amt starb er am 6. märz 1600 (n5: 1599 st. tr.).

b a r t h o l o m ä u s  v o n  b i t b u r g , propst 1608. Der zeitpunkt seines 
eintritts zu St. maximin ist nicht bekannt. als propst von taben wurde er 
1608 lediglich in relativ späten überlieferungen bezeichnet.49 am 15. Juni 
1621 war er Subprior (l25), in welchem amt er am 15. Juli 1623 (n5) 
verstarb. nach ihm scheint das amt des propstes von taben für 100 Jahre 
vakant gewesen zu sein.

a r n o l d  H e n n , propst vor 1707–1721. Geboren am 24. august 1669 zu 
büllingen (bei St. Vith in ostbelgien, damals Herzogtum luxemburg), 
hatte er den maximiner abt alexander Henn (1680–1698) zum onkel, 
da arnolds Vater entweder dessen 1694 verstorbener bruder Wilhelm, 
Schultheiß zu büllingen, oder alexanders weiterer bruder Stefan war, der 
Wilhelm als Schultheiß nachfolgte.50 arnold trat am 8. oktober 1690 zu 
St. maximin ein, empfing am 18. September 1694 die priesterweihe und 
ist seit dem 15. Juli 1707 als propst in taben nachzuweisen.51 in diesem 

45 lHaKo best. 211 nr. 1987.
46 n5: 16. Februar 1569, n6 jedoch 16. Februar 1589, doch war damals bereits niko-

laus von arlon propst.
47 lHaKo best. 211 nr. 2926.
48 lHaKo best. 211 nr. 2709.
49 lHaKo best. 56 nr. 2127, fol. 439r, und best. 1c nr. 19050, fol. 34.
50 Kentenich, Drei Hennen, S. 74 f., sowie Sigrid Jahns, Das reichskammergericht 

und seine richter. Verfassung und Sozialstruktur eines höchsten Gerichts im alten 
reich 2: biographien (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im 
alten reich 26), 2 bde., Köln/Weimar/Wien 2003, hier 1, S. 590.

51 lHaKo best. 56 nr. 2127, fol. 761, und best. 1c nr. 19050, fol. 39v.
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amt starb er am 21. märz 1721 und wurde in der pfarrkirche von taben 
beigesetzt (n7).

a g r i t i u s  H o b s c h e i d t , propst 1721. er wurde am 30. november 1678 
zu reckingen (reckange bei luxemburg) geboren, trat am 19. September 
1700 zu St. maximin ein und erhielt am 19. Dezember 1704 die priesterweihe. 
zu einem nicht bekannten zeitpunkt war er in St. maximin Küchenmeister 
(n7), doch bereitet die unterbringung seiner amtszeit in der liste der 
maximiner Kulinare probleme (siehe § 36.10. Küchenmeister). in den 
Jahren 1708 und 1709 ist er zu Schwabenheim und in der rheingrafschaft 
in der Güterverwaltung nachzuweisen.52 Der zeitpunkt seiner Versetzung 
nach taben ist nicht bekannt, doch hat er dort das amt des propstes, in 
dem er am 10. oktober 1721 starb (n7), nur kurze zeit wahrgenommen. 
er wurde in der pfarrkirche von taben bestattet.

p h i l i p p  H o r s c h  (Horst), propst 1721–1731. am 1. Februar 1668 wurde 
er in ruwer an der mosel geboren, trat am 8. oktober 1690 in St. maximin 
ein und erhielt am 18. September 1694 die priesterweihe. um 1700 trat er 
mehrmals als Gehilfe des Klosterkellerars in erscheinung.53 am 2. april 
1714 verlieh ihm abt nicetius die pfarrei taben, die er bis zu seiner ernen-
nung zum propst von taben am 25. oktober 1721 verwaltete. aus seiner 
tätigkeit sind teile der propsteirechnung des Jahres 1723 erhalten.54 in 
diesem amt starb er am 9. november 1731 und wurde in der pfarrkirche 
von taben beigesetzt (n7).

W i l l i b r o r d  S c h a e f f e r , propst 1731–1738, siehe § 35.2. äbte nach 
700 bis 1802.

m a x i m i n u s  b u d e l e r  (boudeler),55 propst 1738–1759. Geboren am 
11. Juli 1702 zu Wasserbillig und auf den namen Johann Kasimir getauft, 
trat er am 15. august 1720 zu St. maximin ein und legte am 14. Februar 
1721 die profess ab. am 17. September 1726 erhielt er die priesterweihe, 
war vom 30. oktober 1728 bis zum 19. oktober 1731 Subkellerar, zugleich 
vom 4. oktober 1730 bis zum 4. oktober 1731 Küchenmeister, bevor er 
vom 20. oktober 1731 bis zum 2. mai 1738 als Kellerar fungierte. am 
4. mai 1732 promovierte er an der trierer universität und wurde am 4. mai 
1738 zum nachfolger des neuen abtes Schaeffer als propst von taben 

52 lHaKo best. 56 nr. 2164 und nr. 2609, best. 36 nr. 3286 sowie best. 211 nr. 2924.
53 lHaKo best. 56 nr. 2164, Quadr. 28, und best. 211 nr. 2956.
54 in lHaKo best. 56 nr. 830 bd. 2 und best. 211 nr. 2929.
55 zu seiner Herkunft und seiner Verwandtschaft siehe anselm budeler und mauriti-

us budeler (§ 37.5. priestermönche 1350–1802) sowie § 17.2. Der Konvent.
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bestimmt. in diesem amt starb er am 7. oktober 1759 und wurde in der 
pfarrkirche von taben bestattet (n7).

G e r h a r d  p o n c i n , propst 1759–1762. er wurde am 8. april 1705 in 
luxemburg geboren, auf den namen Johann petrus getauft und trat zu 
St. maximin am 22. Juli56 1728 ein. Dort legte er am 12. September 1729 die 
profess ab und erhielt am 24. märz 1731 die priesterweihe. am 1. Juni 1743 
verlieh ihm abt Schaeffer die pfarrei taben, die er bis zu seiner bestellung 
als propst von taben am 10. november 1759 verwaltete. er starb bereits 
am 7. Januar 176257 und wurde in der pfarrkirche von taben beigesetzt.

H e i n r i c h  F e l l e r , propst 1762–1793. Geboren am 18. oktober 1711 zu 
Kayll und auf den namen Johann baptist getauft, dürfte er mit der Familie 
des 1742 durch maria theresia geadelten brabanter ratsschreibers Domini-
cus Feller58 verwandt gewesen sein. Vor seinem eintritt zu St. maximin am 
22. September 1738 errichtete er ein testament, legte am 8. november 1739 
die profess ab und erhielt wohl am 10. märz 1741 die priesterweihe.59 am 
30. märz 1755 wurde er zum expositus und am 10. november 1759 zum 
pfarrer von taben ernannt, wo er am 11. Januar 1762 zum propst bestellt 
wurde. Wie die anderen mönche in den außenstellen des Klosters sprach 
auch er sich 1786 für die beibehaltung der ordensregel zu St. maximin 
aus.60 er starb am 17. Februar 1793 und wurde zu St. maximin bestattet 
(n7), wonach das propsteiamt nicht wieder besetzt wurde.

1.2.3. pröpste zu Schwabenheim

J a k o b  tr e d h e c k  (treding), propst 1537. Jakob war der Sohn des wohlha-
benden, zu Valwig und zu ernst an der mosel begüterten, um 1504 bereits 
verstorbenen Winzers peter tredheck, dessen bruder Johannes mönch 
in brauweiler war.61 nicht auszuschließen ist die Herkunft der Familie 
aus dem umkreis der abtei, da ein tredheck um 1430 im zinsregister 

56 lHaKo best. 701 nr. 88: 22. august.
57 n7 sowie das St. mattheiser mortuarium in lHaKo best. 210 nr. 2400, S. 39.
58 neyen, biographie luxembourgeoise 1, S. 192, zu weiteren möglichen Verwandten 

siehe mersch, biographie nationale 1, S. 123 f.
59 Die überlieferung von n7 in Stabitr Hs 1637/388 stattdessen 1742.
60 lHaKo best. 1c nr. 19081.
61 Vgl. Wisplinghoff, brauweiler, S. 286.



7. personallisten1148

der abtei für riol erwähnt wurde.62 Jakobs bruder antonius verkaufte 
1518/1519 der abtei Weinzinse zu ellenz63 und Weinberge zu ellenz und 
zu Fankel.64 Da Jakobs Großvater dessen Vater peter überlebt hatte, erhob 
die abtei brauweiler namens ihres mönches Johannes anspruch auf einen 
Großteil von dessen auf 2500 fl. geschätzte Hinterlassenschaft, ohne die 
nachkommen peters zu berücksichtigen. Hierüber schwebten zwischen 
den abteien St. maximin und brauweiler seit 1527 zunächst vor dem 
Kurtrierer Hofgericht, dann auch vor dem reichskammergericht mehrere 
Verfahren, die auch 1548 noch nicht beendet waren.65 

 Jakob, in den Quellen zumeist als Jakob von Valwig bezeichnet, legte 
am 15. märz 1517 in St. maximin die profess ab66 und hatte bereits am 
25. november 1518 eines der beiden damals zu St. maximin bestehenden 
Kellereiämter inne.67 Der Schwerpunkt seiner tätigkeit als Kellerar lag 
zunächst im moselraum, von 1525 bis 1539 jedoch fast ausschließlich in 
rheinhessen, vor allem in Schwabenheim, wo ihm abt Johannes 1529 die 
einkünfte eines altars in der Schwabenheimer Kirche überlassen hatte.68 
Dies führte offenbar dazu, dass er umgangssprachlich als propst bezeichnet 
wurde, ein titel, den er selbst nie führte, den jedoch 1537 auch die abtei 
in einer adresse verwandte.69 Die förmliche installierung der propstei 
dürfte jedoch durch die ausbreitung des reformierten bekenntnisses zu 
Schwabenheim um 154070 verhindert worden sein. Seit 1539 war Jakob 
wieder als Kellerar im umkreis der abtei tätig,71 in der er am 25. august 
1541 starb.

m a u r i t i u s  p e n n a y , propst 1698–1711. Geboren am 22. märz 1661 zu 
Hervé bei lüttich trat er am 14. mai 1684 zu St. maximin ein und erhielt 
am 17. april 1688 die priesterweihe. nachdem ihn am 13. September 
1693 die trierer universität zum Dr. theol. promoviert hatte, schickte 
ihn abt alexander Henn als missionarius (so n7) mit zwei mitmönchen 

62 lHaKo best. 211 nr. 2164, fol. 29r.
63 Stabitr Hs 1626, S. 1208.
64 lHaKo best. 211 nr. 2686.
65 lHaKo best. 56 nr. 249.
66 Verrechnung seiner professgelder in Stabitr Hs 1626, S. 1184.
67 Stabitr Hs 1644/380, S. 719–722.
68 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 638 f.
69 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 1133: religioso viro domino Jacobo Tredek praeposito 

in Schwabenheim.
70 Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 12.
71 Stabitr Hs 1644/377, S. 48; lHaKo best. 211 nr. 2714.
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nach Schwabenheim, wo die pfälzische Verwaltung die katholische Kir-
chenorganisation wiederherzustellen bemüht war. Formal war er bis zum 
23. Juni 1698 pfarrer von Großwinternheim.72 nach dem tod des refor-
mierten Schwabenheimer pastors, der die alte Kirche beansprucht hatte, 
konnte er die katholische pfarrei Schwabenheim reorganisieren und war 
dort seit dem 23. Juni 1698 deren pfarrer.73 zugleich begann er mit dem 
Wiederaufbau der 1709 fertig gestellten Gebäude des Schwabenheimer 
Klosterhofs.74 Formal nannte sich pennay nie propst, sondern erst dessen 
nachfolger, nahm jedoch dessen Funktionen ein und wurde von seiner 
mitwelt als solcher betrachtet. am 5. Dezember 1711 wurde er in seinem 
amt abgelöst. er starb am 8. april 1719 zu St. maximin.

n i k o l a u s  p a c c i u s , propst 1711–1719, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 
1802.

m a r t i n  b e w e r , propst 1719–1731, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802.
b e n e d i k t  ta n d e l l , propst 1731–1734. er wurde am 8. Januar 168075 

geboren, doch ist sein Geburtsort unbekannt. am 7. September 1700 trat 
er in die abtei ein und erhielt am 21. September 1704 die priesterweihe. 
Schon 1712 war er in Schwabenheim tätig.76 Der frühere Schwabenheimer 
propst und neue abt nikolaus paccius ernannte ihn am 15. november 
1719 zum pfarrer von Großwinternheim. am 5. September 1731, also 
einen tag nach seiner Wahl zum abt, erreichte der frühere propst bewer, 
dass tandell in Schwabenheim sein nachfolger wurde. als propst starb er 
am 9. Dezember 1734 und wurde in der pfarrkirche von Schwabenheim 
beigesetzt.

i g n a t i u s  m a n h e i m , propst 1734–1742. manheim wurde am 7. Januar 
1696 in Koblenz geboren und auf den namen Johann ignatius getauft. 
am 3. mai 1713 trat er in die abtei ein, legte am 5. Juni 1714 die profess 
ab und wurde am 29. april 1720 zum priester geweiht. in den Jahren 
1727 und 1728 war er pfarrer der St. michaelskirche bei St. maximin, 
dann erhielt er am 30. april 1729 die pfarrei Schwabenheim, die er bis zu 
seiner ernennung zum propst von Schwabenheim am 18. Dezember 1734 
verwaltete. in diesem amt starb er am 6. august 1742 und wurde in der 
pfarrkirche von Schwabenheim bestattet.

72 Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 12.
73 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 485 f.
74 emmerling, propstei und Greiffenklauer Hof, S. 169 f.
75 n7 in lHaKo best. 701 nr. 88 dagegen 1676.
76 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 281–284.
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c h r i s t i a n  b r a n d t  (brand), propst 1742–1754. Geboren am 21. märz 
1699 in Kyllburg und auf den namen christian getauft, trat er am 28. au-
gust 1718 zu St. maximin ein, legte am 17. oktober 1719 die profess ab 
und empfing am 27. märz 1723 die priesterweihe. Vom 3. november 1728 
bis zum 6. mai 1738 fungierte er als novizenmeister, war in dieser zeit in 
St. maximin vom 8. november 1729 bis zum 19. September 1735 auch lek-
tor der theologie, daneben von 1729 bis 1731 Vikar der St. michaelskirche 
vor der abtei und promovierte am 4. mai 1732 an der trierer universität 
zum Dr. theol. möglicherweise als Folge des abtswechsels wurde er am 
10. mai 1738 auf die pfarrei Großwinternheim bei Schwabenheim versetzt, 
am 10. august 1742 jedoch zum propst von Schwabenheim bestellt. Diese 
Funktion nahm er bis zum 30. mai 1754 wahr, als er zum prior gewählt 
wurde. in seinem amt, auf das er erst am 27. april 1775 aus altersgründen 
verzichtete, war er seit 1755 Synodalexaminator und wurde am 15. no-
vember 1764 zum Dekan der theologischen Fakultät der universität trier 
gewählt und am 9. mai 1768 erneut bestätigt.77 als prior galt er als leutselig 
und milde,78 vielleicht als zu milde, wie die missstände im Konvent nach 
1762 nahelegen. nach seiner resignation auf das priorat 1775 zog er sich, 
inzwischen Jubilarius, als expositus nach Schwabenheim zurück, wo er 
zum ehrenpropst ernannt wurde. Dort starb er am 11. august 1781 und 
wurde in der pfarrkirche von Schwabenheim beigesetzt.

b e n e d i k t  W a g n e r  (Wagener), propst 1754–1764. angaben über ihn 
finden sich nur im necrolog n7. nach ihm ist Wagner am 15. mai 1714 
zu pölich geboren, auf den namen Johann getauft und am 28. august 
1737 in die abtei eingetreten, in der er am 22. September 1738 die profess 
ablegte. am 17. Dezember 1740 empfing er die priesterweihe und wurde 
am 25. märz 1745 zum pfarrer von Großwinternheim ernannt. nach der 
Wahl brandts zum prior erhielt er am 30. mai 1754 dessen Stelle als propst 
von Schwabenheim. in diesem amt starb er am 11. September 1764 und 
wurde in der pfarrkirche von Schwabenheim bestattet.

m a u r u s  m ö l l e r , propst 1764–1786. am 4. august 1716 zu mainz gebo-
ren und auf den namen michael getauft, trat er am 28. august 1737 in die 
abtei ein, legte dort am 22. September 1738 die profess ab und erhielt am 
17. Dezember 1740 die priesterweihe. Das amt des infirmars bekleidete 

77 zu seinem einfluss an der universität siehe lHaKo best. 1c nr. 12810 und 
nr. 12813.

78 Vgl. seine Haltung im Juni 1765 bei dem Verfahren des abtes Wittmann gegen mi-
chael Winckelmann in lHaKo best. 1c nr. 19060.
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er vom 4. mai 1752 bis zum 3. mai 1753, bevor er am 8. mai 1753 zum 
pfarrer von Schwabenheim ernannt wurde. Die propstei Schwabenheim 
erhielt er am 21. September 1764 und verwaltete sie bis zu seinem tod am 
26. Juli 1786. er wurde in der pfarrkirche zu Schwabenheim beigesetzt.

b e n e d i k t  K i r c h n e r , propst 1786–1797, siehe § 35.2. äbte nach 700 
bis 1802.

2. Dekane und prioren

2.1. Dekane

W a m b e r t u s  decanus: 1. Januar 909.79

V u f l a i c u s  decanus: Juni 923,80 929: Uuolflaicus decanus.81

r a m w o l d  (Ramuoldus),82 Dekan 963. eintrag im necrolog von St. em-
meram in regensburg zum 16. Juni: Ramvoldus abbas huius loci.83 ram-
wold war bereits mönch zu St. maximin, als er als Kaplan in der Kanzlei 
des 964 gestorbenen trierer erzbischofs Heinrich arbeitete, wo er seinen 
Verwandten und späteren Förderer, bischof Wolfgang von regensburg, 
als Kollegen hatte. in der abtei fungierte er 963 als Dekan.84 er war be-
reits betagt, als ihn 974 bischof Wolfgang zunächst als propst, seit 975 
als abt in das bischöfliche eigenkloster St. emmeram zu regensburg zur 

79 Wampach 1 nr. 141a und b: Wabertus.
80 mub 1 nr. 163.
81 mub 1 nr. 170.
82 zu ihm: arnulf von St. emmeram, ex arnoldi libris de s. emmerammo, hg. von 

Georg Waitz, in: mGH SS 4, S. 543–574; annales et notae S. emmerammi ratis-
bonenses et Weltenburgenses, hg. von philipp Jaffé, in: mGH SS 17, Hannover 
1861, S. 567–576, hier S. 571 (annales S. emmerami brevissimi a 792–1062); otholi-
ni vita sancti Wolfkangi episcopi, ed. Waitz, S. 532, und eckhard Freise, Die äbte 
und der Konvent von St. emmeram im Spiegel der totenbuchführung des 11. und 
12. Jahrhunderts, in: ders./Geuenich/Wollasch, Das martyrolog-necrolog von 
St. emmeram, S. 96–106, hier S. 96; siehe auch Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 618; 
Weinfurter, Heinrich ii., S. 26; althoff, adels- und Königsfamilien, S. 350; 
margue/Schroeder, aspects, S. 80 f.

83 Freise/Geuenich/Wollasch, Das martyrolog-necrolog von St. emmeram, 
taf. 32r.

84 Wampach 1 nr. 173.
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Durchführung der reform berief.85 Gegen den Widerstand einiger mönche 
sowie des Diözesanklerus und trotz seines zeitweiligen rückzugs nach 
St. maximin auf Grund der Kriege gelang es ihm, St. emmeram zu einer 
Hochburg der monastischen reform zu machen, die mit seiner mutterabtei 
St. maximin eng verbunden war, wie Gemeinsamkeiten beider Skriptorien 
und die übernahme trierer litaneien und laudes zu regensburg zeigen. 
Wenig begründet sind überlieferungen, dass er als Hundertjähriger 1027 
nach einer 52-jährigen regierung starb, da sein todesjahr vermutlich 1000 
oder 1001 ist.86 abgebildet ist er auf dem vorderen buchdeckel des codex 
aureus von St. emmeram.87

l u t h e r u s , Dekan 1084/1088. nur genannt als zeuge der traditio der uda 
von reza an die abtei.88

r e g i m b e r t u s , siehe § 36.1.1. pröpste.

2.2. prioren

G e r a r d u s , prior 1120/1200. in der anlegungsschicht des necrologs n3 
am 5. Februar: Gerardus prior sac. et m. nre congg. eingetragen. Da er in 
anderen überlieferungen nicht erwähnt wird, bestehen keine weiteren 
zeitlichen eingrenzungsmöglichkeiten.

a r n o l d , prior 1153, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802.
W a l r a m , prior 1169 und 1181. Der laut n3 und dem echternacher ne-

crolog an einem 5. august verstorbene prior Walramus wurde in diesem 
amt als zeuge 1169 beim Vergleich über die pfarrei lessenich89 und 1181 
bei der Schenkung des patronats über die Kirche zu Flonheim90 genannt. 
Da sein todestag in n3 noch in der anlegungsstufe enthalten ist, wird er 
bald nach 1181 verstorben sein.

85 allgemein: Franz ronig, abt ramwold von St. emmeram in regensburg. Was 
brachte ramwold aus der trierer abtei Sankt maximin nach regensburg mit?, in: 
KurtrierJb 42 (2002), S. 29–45.

86 althoff, adels- und Königsfamilien, S. 350.
87 münchen, bSb clm 14000.
88 mub 1 nr. 379; zum zeitpunkt der ausstellung siehe Wisplinghoff, untersu-

chungen, S. 192.
89 Heidelberg, ub urk. nr. 289.
90 mub 2 nr. 46.
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K o n r a d , prior ca. 1200/1250. erwähnt als prior nur in einer in die Jahrzehn-
te 1200 bis 1250 zu setzenden nachtragsschicht in n3 am 17. mai sowie 
als sac. et mon. von St. maximin im echternacher necrolog am 18. mai.

W a l t e r  (Walbertus), prior ca. 1210 und 1217. Der an einem 7. Juni (n3 
als späterer nachtrag vor beginn der anlegungsstufe) verstorbene prior 
wurde in seinem amt um 1210 und 1217 erwähnt.91

e v e r w i n , prior 1220. Genannt lediglich 1220 als zeuge bei einem 
Verpachtungsvertrag,92 nicht jedoch in n3, da der dort am 19. august 
kommemorierte Everwinus sac. et mon. n. c. einer wesentlich späteren 
nachtragsschicht angehört.

H e i n r i c h , prior ca. 1220/1240. erwähnt in n3 am 3. Dezember in einer 
auf die zeit von 1220 bis 1240 zu setzenden Schreibschicht. einen Hinweis 
auf ihn enthält ein nachtrag des um 1260/1280 angelegten liber hospitalis,93 
dass dem Konvent jährlich am 20. Januar 12 Schillinge aus seinem früheren 
Weinberg (vinea que fuit Henrici prioris) bei rübenach zustünden. Den 
Weinberg selbst hatte er offenbar dem Hospital vermacht, dessen provisor 
deshalb diese leistung an den Konvent übernommen hatte (n4, n5 und 
n6: 20. Januar).

m a t t h ä u s , prior ca. 1220/1240. bekannt nur durch seinen eintrag am 
9. Januar in n3 in einer in die Jahre von 1220 bis 1240 weisenden nach-
tragsstufe.

a n d r e a s , prior 1232. Genannt 1232, als er zusammen mit dem Konvent 
einem eremiten reliquien des Klosters aushändigte.94

F r i e d r i c h , prior 1234. infolge der Häufigkeit des namens ist die per-
sonengleichheit zwischen dem späteren prior und dem bereits um 1210 
erwähnten St. maximiner Kantor Friedrich,95 der 1217 und 1220 erneut 
genannt wurde,96 nicht zwingend. Doch führte auch 1232 der maximiner 
Kantor diesen namen,97 dessen personengleichheit mit dem am 1. Juni 
1234 erwähnten prior Friedrich98 deshalb feststeht, weil die urkunden 

91 um 12010: mub 2 nr. 295; Gudenus, codex diplomaticus 3, S. 1082, sowie als 
Walbertus in Stabitr Hs 1644/377, S. 963 f.

92 mub 3 nr. 147.
93 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 97.
94 mrr 2 nr. 2047; die überlieferung hierzu konnte nicht gefunden werden.
95 mub 2 nr. 295.
96 1217: Gudenus, codex diplomaticus 3, S. 1082; 1220: mub 3 nr. 147.
97 Wampach 2 nr. 244.
98 mub 3 nr. 504.
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sowohl von 1232 wie 1234 das gleiche rechtsgeschäft, die überweisung 
von Klosterländereien bei mersch an den truchsessen der Gräfin von 
luxemburg, betreffen. Vermutet werden kann, dass der prior Friedrich 
auch noch um 1240 im amt war. in der Wohltäterliste des liber hospitalis 
wurden nämlich der rat und die Vorsorge des priors Friedrich bei der 
neuanlegung des Hospitals um 1240 gerühmt.99 Deshalb dürfte sich auch 
der eintrag eines priors Friedrich in n3 am 20. mai auf ihn beziehen, 
über den der eintrag in n4 zu diesem tag erwähnt, dass er sich für die 
bauten, bücherbeschaffung und ausschmückung der abtei eingesetzt 
habe, obwohl man den eintrag in n3 eher auf die zeit von 1260 bis 1280 
als auf 1240–1260 zu setzen geneigt ist. mit den angaben in n4 stimmt 
ferner der Vermerk in einem band des maximiner legendarium aus dem 
13. Jahrhundert überein, dass es der verstorbene prior Friedrich dem 
Kloster geschenkt habe.100 mit dem prior Friedrich bringt schließlich 
Gottfried Kentenich ein aus St. maximin stammendes Kreuzreliquiar 
in Verbindung,101 auf dessen rückseite der in engem Kontakt zur abtei 
stehende trierer erzbischof Dietrich ii. (1212–1242) abgebildet ist und 
das die inschrift trägt: Hoc opuS exeGit FratriS StuDium 
FreDerici.102 offen bleibt als auftraggeber des reliquiars hierbei der 
Frater Friedrich oder der erzbischof.103

b a r t h o l o m ä u s , prior 1274. Genannt lediglich am 25. april 1274 als 
zeuge eines zehntverkaufs.104

n i k o l a u s , prior ca. 1280/1300. bekannt nur durch seinen eintrag am 
1. Dezember in n3 in einer auf die Jahre 1280 bis 1300 weisenden nach-
tragsstufe. Hierbei muss offenbleiben, ob er mit dem 1286 erwähnten 
nikolaus, administrator der Klostergüter im Hunsrück und rheingau,105 
personengleich ist.

e u s t a c h i u s , prior ca. 1280/1300. als prior ist er lediglich in seinem am 
19. november erfolgten eintrag in n3 in einer den Jahren 1280 bis 1300 

 99 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 119.
100 paris, bn lat. 9741, S. 452.
101 Kentenich, Das trierer Kunsthandwerk in seiner geschichtlichen entwicklung, 

S. 62 f.; siehe § 3.3. Der Klosterschatz.
102 Fuchs, inschriften trier 1, S. 346 f.
103 Vgl. Kuhn, Das politische programm des liber aureus, S. 106, der freilich eher an 

den 1217 erwähnten maximiner Kellerar Friedrich denkt.
104 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 82v–83r.
105 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 35–37.
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zuzuordnenden nachtragsschicht genannt. er dürfte mit dem im vor 1280 
angelegten liber hospitalis106 erwähnten maximiner mönch eustachius 
personengleich sein.

W i r i c u s , prior 1284. Der laut dem eintrag in n3 an einem 13. Septem-
ber verstorbene prior beschwor am 10. Juli 1284 namens des maximiner 
Konvents den Verkauf einer jährlichen rente von 200 maltern Getreide 
an das trierer Domkapitel.107

J o h a n n e s , prior 1287. erwähnt 1287 als zeuge in einer Verpfändung 
des trierer nonnenklosters St. Gervasius an das trierer Domkapitel.108 
auf Grund der Schreibschichtung in n3 könnte für ihn der eintrag am 
10. Juni: Johannes sacerdos et monachus nre congr. in betracht kommen.

G e r l a c h , prior ca. 1300. nur bekannt durch seinen eintrag am 25. Juni 
in n3 in einer um 1300 geschriebenen nachtragsschicht.

H e r m a n n , prior ca. 1320/1340. ebenfalls nur durch seinen eintrag am 
29. august in n3 von einer in die Jahre 1320 bis 1340 zu setzenden Hand 
überliefert. Der zusatz antiquus prior noster dürfte ein Hinweis sein, dass 
er das priorenamt bei seinem tod nicht mehr innegehabt hat.

r u d o l f , prior 1323. Der laut seinem eintrag in n3 an einem 30. märz 
verstorbene prior rudolf wurde in diesem amt als zeuge in einer urkunde 
vom 10. Dezember 1323 erwähnt.109

p e t r u s , prior 1336, vor 1345. petrus, der in seinem eintrag in n3 am 
10. mai als Küster, ehemaliger prior, elemosinar und Hospitalar bezeichnet 
wird, der der abtei ein missalbuch und einen Weinberg zu oberemmel 
vermacht habe (in n4 und n5 am 11. mai, dort als weitere Vermächtnis-
se ferner eine monstranz und andere silberne Gefäße), dürfte als erstes 
Klosteramt das priorat erlangt haben. in diesem ist er am 18. Dezember 
1336 nachzuweisen.110 im august und im September 1345 war er dagegen 
Küster111 und wird das priorat nicht mehr innegehabt haben. als Hospita-
lar wird er lediglich im liber hospitalis erwähnt,112 als elemosinar in den 
anderen Klosterüberlieferungen überhaupt nicht. zum zeitpunkt seines 

106 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 37.
107 lHaKo best. 1D nr. 149.
108 mrr 4 nr. 1478.
109 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 34 f.
110 lHaKo best. 211 nr. 335.
111 august 1345: lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 95; September 1345: best. 211 

nr. 2117, S. 169 f.
112 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 118.
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nicht bekannten todes dürfte er gleichzeitig die Klosterämter des Küsters, 
Hospitalars und elemosinars bekleidet haben.

J o h a n n e s , prior nach 1336. als zeuge wurde ein maximiner Schulmeister 
(rector scholarum) und mönch Johannes am 7. Februar 1331 erwähnt.113 er 
ist sicherlich personengleich mit dem am 14. märz in n3 in einer Schrift 
nach 1350 erwähnten prior quondam rector scolarum secularis Johannes, 
der dem Kloster ein auf der rechten chorseite befindliches brevierbuch 
vermacht hat und dessen memoria und Stiftung am 14. märz auch die 
späteren necrologe (n5 und n6) wiederholen, mit ausnahme freilich von 
n4. Dieses necrolog kennt dagegen am 6. märz den maximiner mönch 
und magister secularis in scholis nostris Johannes, der mit zustimmung 
des abtes und des Konvents und mit Hilfe des Hospitals ein Haus im 
obstgarten bei der Quiriacuskapelle errichtet hat, sowie am 21. märz 
einen mönch und magister puerorum nostrorum secularis Johannes, der 
für sein anniversar die einkünfte aus einem Weinberg zu Sevenich ge-
stiftet hat. obwohl in n4 das amt des Johannes nicht erwähnt wird, ist 
es naheliegend, diesen Schulmeister als personengleich mit dem prior und 
Schulmeister der anderen necrologe zu betrachten, der offenbar mehrere 
Stiftungen hinterlassen hat. Johannes war wohl im Jahr 1345 prior. Denn 
bei der rubrizierung des eintrags einer Stiftung für das Hospital, die 
1345 der wahrscheinliche Vorgänger des Johannes, der damalige Küster 
petrus, gemacht hatte, findet sich der Vermerk, dass der prior Johannes 
diese leistungen zu erbringen habe.114

W i l h e l m , prior ca. 1340/1360. überliefert nur durch seinen eintrag am 
22. September in n3 in einer sehr späten, in die Jahre 1340 bis 1360 zu 
setzenden nachtragsschicht.

J o h a n n e s  v o n  l ö s n i c h  (lussenich), prior 1370–1381. er entstammte 
einem kurtrierischen seit 1275 nachzuweisenden ministerialengeschlecht, 
dessen Stammburg lösnich bei bernkastel lag und das auch zu oberemmel 
einkünfte besaß.115 als einfacher mönch verpachtete er 1369 mit zustim-
mung des abtes rorich einen Hof.116 bereits vor dem 1. august 1370117 
dürfte er das priorat erlangt haben, da für den damals wie auch 1373118 

113 lHaKo best. 211 nr. 2539.
114 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 169.
115 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 332–336.
116 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 78.
117 Stabitr Hs 1644/380, S. 618 f.
118 lHaKo best. 211 nr. 407.
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erwähnten prior Johannes keine andere person dieses namens in betracht 
kommt. mit seinem Familiennamen wurde er als prior jedoch erst im 
märz sowie im november 1381 genannt.119 Danach fehlen weitere belege 
zu ihm. Sein todestag dürfte ein 13. august gewesen sein (n5 und n6).

e n g e l b e r t  v o n  b l a n k e n h e i m , prior 1388–1397. aus einer ne-
benlinie der Grafen von manderscheid stammend, wurde engelbert als 
prior erstmals am 29. Juni 1388120 und danach häufiger in diesem amt, 
zuletzt am 3. november 1397, genannt.121 er war 1389 Gründungsmitglied 
der maximiner marienbruderschaft in der Krypta (l6), verwaltete im 
mai 1393 auch die Kustodie des Klosters122 und erhielt von abt rorich 
mehrere wichtige aufträge. am 28. Januar 1398 wurde er als elemosinar 
der abtei,123 am 24. Juni 1398 erstmals124 und danach noch häufiger als 
Hospitalar erwähnt, ohne dass ersichtlich ist, ob er das amt des priors 
aufgegeben hat. er starb vermutlich vor dem 15. mai 1400, als ihm als 
Hospitalar nikolaus von eppelborn nachfolgte.125

J o h a n n e s  b r a n t  (brendelinus, brodelini), prior 1411. er befand sich 
bereits vor april 1389 im Konvent und war am 14. September 1390 Kan-
tor (l6). als am 15. mai 1400 abt rorich seinen neffen nikolaus von 
eppelborn zum Hospitalar ernannte, hatte Johannes (Johannes Brodelini 
monachus et custos) die Kustodie inne und willigte in die übergabe des 
Hospitalamts ein, das er mit zustimmung rorichs zeitweilig verwaltet hat-
te.126 bei der Wahl des Heinrich muyl am 23. mai 1411 zum abt fungierte 
er als prior (l7). zu vermuten ist, dass er, obwohl anhänger muyls, das 
priorat an den rheingrafen Wilhelm verlor oder bereits zwischen 1411 
und 1416 an einem 13. august (n5) gestorben ist.

r h e i n g r a f  W i l h e l m  v o n  [ober-]We s e l , prior vor 1414–nach 1416 
und 1418–1422. Die überlieferungen zu dem maximiner mönch rheingraf 
Wilhelm können wegen des Fehlens jeglicher nachrichten über ihn in den 

119 märz 1381: lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 815–817; november 1381: best. 211 
nr. 425.

120 lHaKo best. 211 nr. 447.
121 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 44.
122 lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 170.
123 lHaKo best. 186 nr. 212–218.
124 lHaKo best. 54n nr. 309, nr. 37.
125 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 140.
126 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 140; in dieser abschrift ist allerdings die zustim-

mungserklärung des Johannes nachträglich kanzelliert.
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Jahren von 1422 bis 1438 zur annahme zweier unterschiedlicher mön-
che dieses namens führen. Danach wäre der bald nach 1422 verstorbene 
prior Wilhelm von dem gleichnamigen angehörigen der rheingrafen zu 
trennen, der 1438 Subprior und seit 1440 Hospitalar war. Gestützt wird 
diese Vermutung durch die nichterwähnung eines mönches Wilhelm in 
den obödienzlisten im Sommer 1432127 und in der appellation des Kon-
vents am 28. august 1434 an Kaiser Sigismund (l8). zwingend ist diese 
argumentation jedoch nicht. Denn rheingraf Wilhelm bezeichnete sich 
am 4. august 1450 in seiner letzten überlieferten urkunde als Hospitalar 
bereits als alt und schwach,128 weshalb künftig der pfarrer von münsterappel 
das Hospital als dessen Kellerar leiten möge. Daher bereitet die Vorstellung 
Schwierigkeiten, Wilhelm sei zwischen 1434 und 1438 als bereits relativ 
betagter mönch aus einem anderen Kloster nach St. maximin gekommen. 
außerdem war Wilhelm als Kind seiner zeit auf pfründen bedacht und 
deshalb 1450 nach dem missglückten Griff seines Verwandten Konrad 
nach der maximiner abtswürde bestrebt, sein amt als Hospitalar in eine 
jährliche rente von 100 fl. umzuwandeln. Wegen ähnlicher einnahmen 
könnte er sich daher durchaus in den Jahren von 1422 bis 1438 in fremden 
Klöstern aufgehalten haben.

 auf der liste der teilnehmer an der abtswahl vom 23. mai 1411 (l7) 
erscheint Wilhelm nicht, doch weilte er am 14. Juni 1411 als prokurator 
des Gewählten beim trierer erzbischof Werner.129 als sein parteigänger 
ernannte ihn Heinrich muyl zwischen 1411 und 1414 zum prior. Doch ist 
unbekannt, ob er oder sein Vorgänger jener prior war, den abt lamprecht 
am 9. September 1412 zusammen mit dem Konvent exkommunizierte130 
und der im Frühjahr 1414 mit teilen des Konvents Heinrich von Sayn zum 
abt wählte.131 auch nach der Durchsetzung lamprechts zu St. maximin 
im märz 1416 behielt Wilhelm zunächst das priorat, in dem er noch am 
6. mai 1416 genannt wurde,132 das er jedoch noch in diesem Jahr an ni-
kolaus von lorch verloren haben dürfte. aber auch nikolaus von lorch 
gab das amt des priors im lauf des Jahres 1417 zurück, auf das danach 

127 meuthen, obödienz- und absolutionslisten, S. 46.
128 lHaKo best. 211 nr. 604.
129 Stabitr Hs 1644/375, S. 47.
130 Stabitr Hs 1644/375, S. 69–74.
131 novillanius, chronicon, S. 1026; Sauerland, urkunden und regesten 7, 

nr. 785.
132 lHaKo best. 215 nr. 574.
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aus nicht ganz geklärten Gründen sowohl Wilhelm wie Johannes von 
Studernheim anspruch erhoben. zum zeitpunkt, als im mai 1422 auch 
die Kurie Wilhelms rechte auf das priorat anerkannt hatte,133 brechen die 
archivischen überlieferungen über den rheingrafen ab. entweder starb er 
bald nach 1422 oder er legte damals sein amt nieder. Denn in den ma-
ximiner urkunden der Jahre 1425 bis 1428 ist das Fehlen eines priors in 
der abtei offensichtlich (siehe nikolaus Hilchen von lorch).

 ein anderer oder dieser rheingraf Wilhelm von [ober-]Wesel wurde als 
maximiner Subprior am 25. april 1438 in einem Verkaufsvertrag als zeuge 
genannt.134 Vor dem 24. Februar 1440135 erlangte er das amt des Hospita-
lars, in dem er bis 1450 häufig urkundete. im Jahr 1449 gehörte er zu den 
betreibern der Wahl des mit ihm in nicht bekanntem Grad verwandten 
rheingrafen Konrad zum abt von St. maximin.136 Das amt des Hospitalars 
hatte er bis nach dem 4. august 1450 inne,137 als er es mit zustimmung 
des abtes Johannes Forst dem pfarrer von münsterappel gegen jährlich 
100 fl. überließ. er starb an einem 18. oktober (n5 und n6).

n i k o l a u s  H i l c h e n  v o n  l o r c h , prior 1416/1417. er selbst nannte 
sich und seine mitwelt ihn nur von lorch, entstammte jedoch der ritter-
bürtigen, im rheingau und im Hunsrück begüterten Familie Hilchen von 
lorch, wie das Fragment seines persönlichen am 2. Februar 1427 geführten 
Siegels deutlich macht,138 dessen Schild das Wappen dieses Geschlechts 
führt, ein durch einen balken geteilter Schild mit oben und unten je drei 
lilien. bei seiner ersterwähnung als maximiner mönch am 23. mai 1411 
(l7) war er Kantor der abtei. noch bevor sich lamprecht zu St. maximin 
als abt durchsetzen konnte, hatte er sich dessen partei zugewandt und trat 
bereits am 1. oktober 1414 als lamprechts Hospitalar in erscheinung.139 
Dieses amt verwaltete er seitdem ständig und wurde in ihm zuletzt am 
28. august 1434 genannt (l8). nach der anerkennung lamprechts als abt 
durch den Konvent im Frühjahr 1416 wurde ihm nach dem 6. mai 1416 das 
priorat übertragen, auf das er jedoch vor dem 3. Januar 1418 verzichtete.140 

133 Stabitr Hs 1644/375, S. 869–876.
134 lHaKo best. 211 nr. 579.
135 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 330 f.
136 lHaKo best. 211 nr. 2513.
137 lHaKo best. 211 nr. 604.
138 lHaKo best. 211 nr. 1847.
139 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 3 f.
140 rep. Germ. 4,2 Sp. 2414.
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bezeugt wird sein kurzes priorat nicht durch gleichzeitige überlieferungen, 
sondern nur im Verlauf des langwierigen prozesses von 1418 bis 1422 um 
dessen Wiederbesetzung (siehe unten Johannes von Studernheim).

 eine eigentümliche Stellung in der abtei, in der das priorat wohl nicht 
besetzt war, nahm nikolaus in den Jahren von 1425 bis 1428 ein, als das 
ringen um die monastische reform und zugleich die eingriffsversuche des 
trierer erzbischofs in das Kloster ihren Höhepunkt erreichten. Damals 
trat er mit zustimmung des Konvents in drei urkunden141 als Verwalter 
(Momper) und Verweser beziehungsweise als prokurator des Klosters 
an Stelle des abtes auf, dessen abwesenheit nur einmal eigens erwähnt 
wurde.142 ausdrücklich betonte abt lamprecht in einem Fall, dass dies 
mit seinem einverständnis geschehen sei.143 ebenso konnte in jenen Jah-
ren nikolaus als Vertrauensmann des Konvents gesehen werden, der ihn 
im oktober 1425 mit der inventarisierung der Sanktualien betraute.144 er 
starb an einem 27. august (n5 und n6), vermutlich im Jahr 1435, da er 
am 28. august 1434 noch als Hospitalar erwähnt ist (l8), am 12. Juni 1436 
aber bereits sein nachfolger im amt war.145

J o h a n n e s  ( v o n )  S t u d e r n h e i m  (Staudernheim), prior 1417/1418–
1422. er gehörte am 23. mai 1411 zum Konvent (l7). als um 1417 nikolaus 
von lorch auf das priorat verzichtete, erhoben auf dieses amt sowohl 
Johannes wie rheingraf Wilhelm anspruch, wobei Wilhelm durch abt 
lamprecht und durch nikolaus von lorch unterstützt wurde. Die ursa-
che der Kontroverse, die zu langen und kostspieligen Verfahren zunächst 
vor dem Konstanzer Konzil und danach bis 1422 vor der Kurie führte, 
ist trotz mehrerer registereinträge,146 prozessakten147 und rechnungen des 
abtes lamprecht148 nicht exakt zu bestimmen. im Verlauf des Verfahrens, 
in dem Wilhelm und seine anhänger zeitweilig der exkommunikation und 
Suspension verfielen, verließ Johannes die abtei. zu seinen anhängern 

141 am 25. Juni 1425 in lHaKo best. 211 nr. 563, am 23. Dezember 1425 in best. 211 
nr. 2101, S. 120, und am 3. Februar 1427 in best. 211 nr. 1847.

142 lHaKo best. 211 nr. 1847.
143 lHaKo best. 211 nr. 1848.
144 Stabitr Hs 1626, S. 110.
145 lHaKo best. 211 nr. 519.
146 rep. Germ. 4,2 Sp. 2414 f.
147 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 210; Staarchtr best. t nr. 43/5; Stabitr Hs 

1644/375, S. 856–876, und Hs 1650/368 einband.
148 Stabitr Hs 1626, S. 1117 f.
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zählten außer dem maximiner mönch Konrad von bommersheim vor 
allem Kleriker, ministeriale und Juristen in den Diözesen trier, metz und 
toul. erst am 25. mai 1422 erging das endurteil des von papst martin V. 
als richter eingesetzten päpstlichen Kaplans capus de laturre zugunsten 
Wilhelms. Hierauf bat Johannes um die erlaubnis, in ein anderes Kloster 
eintreten zu dürfen, die ihm abt lamprecht am 2. Februar 1423 gewähr-
te.149 Johannes hatte im Klosterbering anscheinend ein Haus besessen, das 
noch 1467 als hern Studernheimer hus bezeichnet wurde, als es die abtei 
präbendaren verpachtete.150

p e t r u s , prior September 1424. aus dem insert einer im Dezember 1425 
ausgestellten urkunde ergibt sich,151 dass am 7. September 1424 abt lam-
precht und der maximiner prior petrus einen Vorvertrag über den Verkauf 
der Klostergüter zu Kenn geschlossen haben. petrus war sicherlich nicht 
ursprünglich maximiner mönch und scheint dort auch nicht geblieben 
zu sein. er könnte mit dem in St. matthias von 1431 bis 1439 als propst 
genannten petrus von erpel personengleich sein.152

H e r b r a n d  v o n  G ü l s , prior 1429–1432/1433. er stammte aus einer der 
ritterbürtigen Familien in Güls bei Koblenz.153 nicht ganz auszuschließen 
ist, dass Herbrands ursprüngliches Kloster St. maximin war und er vor 
1411 zu St. matthias eingetreten ist. in der mönchsliste von 1389 (l6) 
findet sich nämlich an 11. Stelle (in der aufzählung der nonnen von 
St. barbara 1390 an vierter Stelle mit dem zusatz custos) ein in St. maxi-
min sonst unbekannter Herbrandus de Leye. Da Herbrands Familie auch 
in dem benachbarten lay begütert und möglicherweise mit den Herren 
von lay verwandt war, könnte er damals diesen Herkunftsnamen geführt 
haben. Von 1416 bis 1419 war Herbrand abt von St. matthias und übergab 
dann sein amt dem trierer erzbischof otto, der dort nach einer über-
gangsphase am 6. Juli 1421 den Kartäuserprior Johannes rode als abt 
einsetzte.154 Der anschließende rückzug Herbrands nach St. maximin ist 
nicht durch zeitgenössische Quellen, sondern nur durch spätere traditio-

149 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 168. Genannt wurde hierbei das Kloster St. petrus 
de beze in der Diözese besançon.

150 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 297 f.
151 lHaKo best. 211 nr. 564.
152 zu ihm becker, St. eucharius-St. matthias, S. 701 f.
153 Holbach, Stiftsgeistlichkeit 2, S. 490.
154 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 615 f.
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nen überliefert,155 deren angaben über seine angebliche Gegnerschaft zur 
monastischen reform ebenso tendenziös erscheinen wie sie hinsichtlich 
seines todesdatums falsch sind. Dagegen hat schon petrus becker darauf 
aufmerksam gemacht,156 dass es rode war, der Herbrand 1427 zum abt 
von St. martin/trier bestimmt hat und der nach seiner resignation 1429 
auch seine bestellung zum prior von St. maximin bewirkt haben könnte. 
zweifelhaft ist, ob er noch prior war, als er im Frühjahr 1432 von den 
anhängern ulrichs von manderscheid in der trierer bischofsfehde miss-
handelt wurde und fliehen musste.157 in der obödienzliste vom 29. april 
1432 wurde nämlich für St. maximin kein prior genannt und Herbrand 
ohne amtsbezeichnung nach dem Kellerar aufgeführt.158 Sicher ist, dass er 
das amt des priors, in dem am 20. Dezember 1433 sein nachfolger genannt 
wurde,159 vor seinem tod abgegeben hat. Denn Herbrand starb nicht am 
7. Februar 1433, wie die Forschung allgemein auf Grund der Wiedergabe 
seiner Grabinschrift durch novillanius annimmt und gelegentlich sogar 
einen zusammenhang zwischen seiner Verwundung durch die truppen des 
manderscheider bistumsaspiranten und seinem tod konstruiert.160 Vielmehr 
gehörte er dem maximiner Konvent noch am 28. august 1434 an, als die 
abtei die Stadt trier gerichtlich vorlud (l8). er starb an einem 7. Februar, 
frühestens im Jahr 1435, wurde im Kreuzgang des Klosters beigesetzt und 
ist in den maximiner necrologen (n5 und n6) als prior und ehemaliger 
abt von St. matthias und St. martin eingetragen.

W i l h e l m  v o n  H e l m s t a d t , prior 1432/1433–1436. er war ein Ver-
wandter (neffe?) sowohl des Speyrer bischofs raban von Helmstadt 
(1396–1438), seit mai 1430 Kandidat der Kurie auf das trierer erzstift, 
der sich 1435/1436 schließlich gegen seinen mitbewerber ulrich von man-
derscheid hatte durchsetzen können, aber 1438 sein erzbistum Jakob von 
Sierck gleichsam verkaufte, wie auch des nachfolgers rabans als bischof 

155 novillanius, chronicon, S. 1027; brower/masen, metropolis 1, S. 414; Gallia 
christiana 13, S. 549 und S. 558.

156 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 616, und ders., Das monastische reform-
programm, S. 19 f.

157 zum zeitpunkt: meuthen, trierer Schisma, S. 121.
158 meuthen, obödienz- und absolutionslisten, S. 51; hierzu: becker, Das monas-

tische reformprogramm, S. 20 anm. 93.
159 trier, Sem. bibl. Hs 28.
160 Stabitr Hs 1651/367, fol. 27v; vgl. Fuchs, inschriften trier 1, S. 470 f. – becker, 

St. eucharius-St. matthias, S. 616; ders., Das monastische reformprogramm, 
S. 20; meuthen, trierer Schisma, S. 121; Heit, trier 1433/34, S. 22.
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von Speyer, reinhard von Helmstadt (1438–1456). Der zeitpunkt des 
eintritts des sicherlich noch jungen Wilhelm zu St. maximin, der erst 1474 
als mainzer Domherr gestorben ist,161 bleibt unbekannt, dürfte jedoch mit 
dem anspruch rabans auf das trierer erzbistum zusammenhängen, der ihn 
auch später nach Kräften förderte. Deshalb ist nicht verwunderlich, dass er 
bei seiner ersterwähnung am 31. Dezember 1430 im maximiner Konvent 
bereits Kellerar war.162 Dieses gewöhnlich recht arbeitsreiche amt scheint 
er jedoch schon vor april 1432 niedergelegt zu haben.163 am 29. april 
1432 bestellte ihn raban zu seinem Vicarius generalis in spiritualibus,164 
in welcher Funktion er eine reihe ehemaliger parteigänger ulrichs von 
manderscheid absolvierte.165 ob Wilhelm bereits im april 1432 auch 
maximiner prior war, ist ungewiss. mit Sicherheit bekleidete er das amt 
jedoch am 20. Dezember 1433, in dem er zuletzt am 12. Juni 1436 genannt 
wird.166 nach Juli 1434 erhielt er unter belassung in seinen übrigen ämtern 
die abtei St. martin in trier,167 deren Finanzen er erschöpfte, bevor er auf 
sie 1440 resignierte.168 Das amt des maximiner Hospitalars, in dem er 
ebenfalls am 12. Juni 1436 erwähnt wird,169 kann er erst nach august 1434 
erlangt haben (l8). Vermutlich führten Wilhelms bemühungen seit beginn 
des Jahres 1437, auch die abtei echternach zu erhalten,170 vielleicht auch 
der wachsende einfluss des Johannes rode zu St. maximin zur aufgabe 
seiner maximiner Klosterämter. Seit 1437 scheint er in keiner berührung 
mehr zu dieser abtei gestanden zu haben, sondern betätigte sich als ein 
typischer pfründenjäger seines zeitalters. zwar verwehrte ihm das basler 
Konzil den besitz der abtei echternach, doch verschaffte ihm im Januar 

161 möller, Stammtafeln 3, tafel 133.
162 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 124.
163 meuthen, obödienz- und absolutionslisten, S. 51.
164 lHaKo best. 1a nr. 3208 und nr. 3209.
165 meuthen, trierer Schisma, S. 16 und S. 119, sowie ders., obödienz- und absolu-

tionslisten, S. 46.
166 lHaKo best. 211 nr. 519.
167 zum zeitpunkt des todes des abtes Heinrich von Gemünden siehe becker, 

St. eucharius-St. matthias, S. 700; alfred Heit, trier, St. martin, in: Germ. ben. 9, 
S. 980–1009, hier S. 986 und S. 1002; ferner Gallia christiana 13, Sp. 558.

168 Gallia christiana 13, Sp. 558.
169 lHaKo best. 211 nr. 519.
170 Hierzu brimmeyr, Geschichte echternach 2, S. 19 f.; Weber, Studien zur abtei 

echternach, S. 43.
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1440 der trierer erzbischof Jakob die abtei mettlach.171 Dessen nachfolger 
im erzstift nötigte Wilhelm 1465 schließlich zum Verzicht auf die abtei, 
nachdem er festgestellt hatte, dass ihre Finanzen völlig zerrüttet seien und 
dass sie viele Jahre hindurch einer geordneten leitung entbehrt habe.172

W a l t e r , prior 1437. ähnlich wie 1424 sein amtsvorgänger petrus wird der 
maximiner prior Walter (Wolterus) nur in der urkunde vom 29. Dezember 
1437 bei der bestellung von prokuratoren beim basler Konzil gegen die 
Stadt trier genannt.173 auch er dürfte aus einem anderen Kloster stammen 
und sich nur kurze zeit zu St. maximin aufgehalten haben.

H e i n r i c h  p a n t a l e o n i s , prior 1444. bei seiner ersten erwähnung als 
maximiner mönch am 26. märz 1444 fungierte er bereits als prior.174 Ver-
mutlich war St. maximin nicht sein mutterkloster. angesichts seines nur 
einmal belegten beinamens175 ist es naheliegend, in ihm einen mönch der 
abtei St. pantaleon in Köln zu sehen. Doch wurden dort die reformen des 
Johannes rode erst 1446/1447 eingeführt.176 Die urkunde vom 29. april 
1444 nennt außer ihn als prior einen weiteren maximiner mönch namens 
Heinrich als Kellerar177 und belegt damit die personelle Verschiedenheit 
beider mönche, die sich im priorat ablösten. auch Heinrich pantaleonis 
war offensichtlich nur kurze zeit in St. maximin und ist in dessen necrolog 
ebenfalls nicht eingetragen.

H e i n r i c h  v o n  K r e u z n a c h , prior 1447/1448. Sicherlich war St. maxi-
min ebenfalls nicht sein ursprüngliches Kloster. bei seiner ersterwähnung 
in den überlieferungen der abtei am 3. märz 1444 fungierte er nämlich 
bereits als Kellerar,178 also als Kollege des am 1. mai 1444 erwähnten Kel-
lerars Johannes von brüssel, und daneben als prokurator des abtes. als 
prior ist er mit Sicherheit am 14. april 1447 als Henricus de Crucennoch 
bezeugt,179 während bei seiner weiteren erwähnung am 25. märz 1447180 

171 Stabitr Hs 1670/349, fol. 57–59.
172 lHaKo best. 1c17 nr. 660.
173 lHaKo best. 1a nr. 4202.
174 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 250.
175 am 29. april 1444 in Stalux best. a xlV, liasse 1–3.
176 Hammer, monastische reformen, S. 21 f.; becker, St. eucharius-St. matthias, 

S. 622.
177 Stalux best. a xlV liasse 1–3.
178 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1022–1027; acta cusana 1,2 nr. 576.
179 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 260.
180 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 167.
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wegen des trierer Stils auch das Jahr 1448 in betracht kommt. er könnte 
in n5 am 8. Juni als pr. Henricus sac. et mon. n. c. eingetragen sein.

a d r i a n  v o n  b r e d a , prior 1449. auch er wurde als prior von St. ma-
ximin nur einmal genannt, nämlich am 6. oktober 1449 bei der zwiespäl-
tigen abtswahl (l9), bei der er zu jenem Konventsteil gehörte, der die 
reform voranbringen wollte. Sein aufenthalt zuvor ist ungewiss, sofern 
man ihn nicht mit dem 1437 als mönch von St. maria ad martyres in trier 
genannten Adrianus de Briilis181 gleichsetzen möchte. Doch dürfte er zu 
St. maximin geblieben und dort an einem 24. Januar als prior verstorben 
sein (n5 und n6).

J o h a n n e s  a p p o t e k e r , prior 1464. er stammte aus einer der abtei 
verbundenen trierer bürgerfamilie,182 deren angehörige nach 1500 das 
wichtigste der vier Dienstküsterlehen des Klosters, nämlich des custos 
sacrosanctarum reliquiarum in summo altari expositarum innehatten, das 
Scheckmann deshalb feudum apothecarii nannte.183 als prior ist er nur 
am 3. September 1464 anlässlich seiner eidlichen einvernahme über einen 
Verkauf bezeugt.184 Da sein todestag, der 13. august (n5), im necrolog 
n6 in der anlegungsstufe eingetragen ist, dürfte er vor 1482 gestorben sein.

H e i n r i c h  v o n  o i r s c h o t , prior 1480. in den überlieferungen der 
abtei wird lediglich am 25. mai 1480 in einem Gerichtsverfahren der 
maximiner prior Heinrich von Oirscheid genannt.185 in ihm kann wohl 
ein aus oirschot in brabant stammender mönch eines fremden Klosters 
gesehen werden, dessen aushilfe in dem noch personenschwachen Kon-
vent sich abt antonius erbeten hatte. nicht sehr wahrscheinlich ist die 
personengleichheit des priors mit Heinrich anseler, der zu St. maximin 
von 1491 bis 1494 nur als Kellerar erwähnt wird.

H e i n r i c h  v o n  S i e g e n , prior 1491–1507. auch bei ihm ist zwei-
felhaft, ob St. maximin sein mutterkloster war, da er dort erstmals am 

181 lHaKo best. 1a nr. 4202.
182 zur Familie und dessen bekanntestem mitglied, dem Kanoniker von St. Simeon 

und St. paulin, 1488/1489 Dekan der trierer juristischen Fakultät und 1492–1494 
rektor der universität, siehe michael embach, Der Humanismus im raum trier-
luxemburg. ein überblick, in: ders./Dühr, Der trierer reichstag von 1512, 
S. 147–200, hier S. 187–189.

183 lHaKo best. 211 nr. 823, nr. 833 und nr. 849.
184 lHaKo best. 211 nr. 640.
185 lHaKo best. 211 nr. 704.
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26. märz 1491 genannt wird, als er bereits als prior fungierte.186 bei seinen 
zahlreichen erwähnungen in dem amt bis 1502 führte er mehrmals die 
Herkunftsbezeichnung von Siegen (de Sygen, de Segen u. a.), so auch in 
seiner auftragserteilung für die erstellung einer buchabschrift 1501.187 er 
starb als prior am 8. Januar 1507 (n5: 1506 st. tr.).

V i n z e n z  c o c i , prior um 1507, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802.
J o h a n n e s  m e d e r s h e i m  (mederschem, modershem), prior 1507–

1513 (?). Wohl aus meddersheim/Hunsrück stammend, befand er sich als 
einfacher mönch am 10. Juni 1500 (l10) und am 1. mai 1502 (l11) im 
Konvent und wurde als Hospitalar erstmals am 17. mai 1507 genannt.188 
Seine tätigkeit in diesem amt bis zu seinem tod hat sich in mehreren 
urkunden niedergeschlagen,189 nicht jedoch als prior oder als Kellerar. 
bei dem eintrag seines todes am 23. September 1513 in n5 wurde er 
nämlich als ehemaliger prior bezeichnet, ohne dass sich diese wohl eben-
falls zwischen den Jahren 1507 und 1513 liegende amtszeit durch andere 
überlieferungen eingrenzen lässt. Dies ist auch hinsichtlich seiner Funktion 
als Kellerar nicht der Fall, die in einer marginalnotiz des 16. Jahrhunderts 
auf einem touronischen bibelfragment der abtei erwähnt wird,190 in der 
auch seine astronomischen Kenntnisse gerühmt werden.

n i k o l a u s  D u p g i n , prior 1507–1513 oder 1514 (?). Schon vor mai 1502 
zum Konvent gehörend (l11), wurde nikolaus in den listen von 1502 
bis 1516 stets als einfacher mönch genannt. im märz und im Juni 1519 
war er neben Jakob tredheck Kellerar der abtei.191 Von ihm stammen 
mehrere einträge um 1519 in dem damals angelegten legendar der abtei 
über Johannes Scheckmann als autor der Vita s. basini.192 beim eintrag 
seines todes am 27. november 1523 bezeichnete ihn n5 als quondam 
prior. Dieses amt könnte er entweder nach 1507 und vor 1513 oder für 
kurze zeit im Jahr 1514 ausgeübt haben.

J o h a n n e s  z e d e r w a l t , prior 1514, siehe § 36.1.2.2. pröpste von taben.
o t t o  n a u t e , prior 1514–1541. erstmals als maximiner mönch wurde er 

bei der Wahl des abtes Vinzenz am 5. Juli 1514 erwähnt. bei den Vorver-

186 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 209r–210r.
187 Stabitr Hs 742/904, fol. 386.
188 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 86r–87r.
189 zuletzt im Februar 1513: lHaKo best. 211 nr. 937.
190 Heute Stabitr inc. 838 4°, abgebildet bei nolden, Die touronische bibel, S. 159.
191 märz 1519: lHaKo best. 211 nr. 993; Juni 1519: best. 211 nr. 994.
192 berlin, SbpK theol. lat. fol. 729, fol. 67r und fol. 119r.
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handlungen im Konvent wurde das Fehlen des mönches Otto ex Treviris 
festgestellt, der jedoch beim Wahlakt zugegen war und als Fr. Otto Naute 
protokolliert wurde (l12). in den späteren überlieferungen wurde er stets 
de Treveri u. ä. genannt, wie sich auch otto selbst bezeichnete. Das amt 
des priors scheint otto schon bald nach der Wahl des abtes Vinzenz 
erlangt zu haben, denn Vinzenz legte ihm als prior und als Vertreter des 
Konvents im Dezember 1514 seine rechnung als elekt vom 5. Juli bis 
zum 11. november dieses Jahres und 1515 eine weitere rechnung vor.193 
zwischen 1516 und 1532 ist otto in den überlieferungen mehrmals als 
prior genannt. er starb vermutlich als prior am 18. april 1541 (n5).

m a t t h i a s  c r u s t z  (crutzt, crusch), prior 1541. matthias stammte aus 
ernst an der mosel und wurde zumeist nach seinem Heimatort, zwischen 
1514 und 1518 aber auch mehrmals mit seinem Familiennamen genannt. im 
Konvent befand er sich schon vor der Wahl des abtes Vinzenz am 5. Juli 
1514 (l12). Hierbei wurde er zwar nicht im eigentlichen Wahlprotokoll, 
jedoch in den Vorverhandlungen zur Festlegung der Kapitulationen als Kan-
tor bezeichnet, ist später in diesem amt aber nicht nachzuweisen. ebenso 
merkwürdig ist, dass er damals schon Senior war, dem abt Vinzenz ende 
1514 seine rechnung vorlegte.194 zwischen 1514 und 1518 ist mehrfach die 
tätigkeit des matthias als buchschreiber dokumentiert.195 1525 noch im 
Konvent (l14 und l15), weilte er 1529 in St. nabor zur Durchführung 
der monastischen reform196 und kehrte von dort vor ende des Jahres 
1532 zurück (l16). am 21. november 1541 wurde er zum einzigen mal 
als prior bezeichnet (l17), im Juli 1546 dagegen als Hospitalar197 und bei 
seinem tod am 23. Januar 1552 (n5: 1551, st. tr.) als Senior, Küster und 
ehemaliger prior. Sein Grabstein ist im rheinischen landesmuseum trier 
erhalten.198

m a t e r n u s  v o n  K a t z e n e l n b o g e n , prior 1551–1558. im Konvent 
zuerst am 21. november 1541 erwähnt (l17), erlangte er vor dem 29. Juli 
1551 (l18) das priorat. ihm als prior gab petrus von luxemburg bei seiner 
Wahl zum abt am 26. Februar 1557 (l19) seine Stimme. Deshalb dürften 
sich die Klagen des abtes am 7. august 1561 über die unterschlagungen 

193 Stabitr Hs 1626, S. 1169 (1514) und S. 1175 (1515).
194 Stabitr Hs 1626, S. 1169.
195 Vermerke in berlin, SbpK lat. qu. 670, fol. 28r, und Stabitr Hs 1626, S. 1190–1205.
196 Stabitr Hs 1626, S. 1230.
197 Staarchtr best. ta nr. 62 nr. 78.
198 Fuchs, inschriften trier 2,1, nr. 450.
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eines früheren, nicht namentlich genannten priors199 nicht auf ihn beziehen. 
maternus starb als prior am 28. Dezember 1558 zu löf (n5).

n i k o l a u s  v o n  n e u e r b u r g , prior 1559–1562. auf ihn oder auf sei-
nen mitmönch, den späteren tabener propst nikolaus Kenn (§ 36.1.2.2. 
pröpste zu taben), bezieht sich die am 18. Juli 1543 vom päpstlichen 
nuntius erteilte erlaubnis, dem maximiner Subdiakon nikolaus außerhalb 
der kirchlich festgesetzten zeiten die weiteren Weihen zu erteilen.200 am 
26. Februar 1557 gehörte er dem Konvent noch als einfacher mönch an 
(l19). Hingegen wurde er beim eintrag seines todes am 23. Februar 1563 
(n5: 1562 st. tr.) als prior bezeichnet.

H u b e r t  v o n  tr i e r , prior 1562–1578. Hubert wird gewöhnlich als von 
trier, einmal auch mit dem zunamen Rennen genannt (l20), was vermut-
lich nicht sein Familienname, sondern nur eine abkürzung für remigius 
ist, gemeint damit die trierer pfarrei St. remigius (l18: de sancto Remigio 
und in n5, märz 8: Hubertus Remigius). im Konvent wurde er erstmals 
am 29. Juli 1551 erwähnt (l18), als prior zuerst am 3. Januar 1562201 und 
danach häufiger bis 1569. zu den angeblichen intrigen des priors 1568 
gegen die Wahl des abtes matthias reuter siehe § 35.2. äbte nach 700 
bis 1802. obwohl sich nach Juli 1569 (l22) keine weiteren belege zur 
beibehaltung seines amtes als prior finden, bezeichnet ihn n5 in dieser 
Funktion beim eintrag seines todes am 8. märz 1578 (n5: 1577 st. tr.).

r e i n e r  b i w e r , prior 1581, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802.
m a x i m i n u s  S c h r a m  (Schraen), prior 1583–1589. er stammte aus 

Vianden, einem damals luxemburgischen Städtchen, erhielt am 23. april 
1563 die priesterweihe202 und ist in den verschiedenen mönchslisten der 
Jahre 1564 bis 1581 (l20–l23) als einfacher Konventuale aufgeführt. Seit 
1578203 war er bis zu seinem tod (n5) Senior des Konvents. Das priorat, 
in dem er erstmals am 15. mai 1583 erwähnt wurde (l24), erhielt er wohl 
nach der Wahl des bisherigen priors zum abt am 18. Dezember 1581. in 
diesem amt wurde er nochmals am 30. September 1589 genannt,204 scheint es 
danach jedoch aufgegeben oder verloren zu haben. in seinem Vermerk von 

199 Stabitr Hs 1628/770, fol. 41r.
200 lHaKo best. 211 nr. 1987.
201 Stabitr Hs 1640/390, S. 341.
202 novillanius, chronicon, S. 1042.
203 novillanius, chronicon, S. 1042.
204 lHaKo best. 211 nr. 2709.
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1592 in einer maximiner Handschrift nannte er sich nur noch Frater205 und 
ebenso in einem eigentumsvermerk auf einem nachträglich in das Diurnale 
der abtei von 1520 eingelegten blatt.206 er starb am 9. april 1616 (n5).

H u b e r t  We l l e n  (Wellenius), prior 1603. er trat in den überlieferungen 
zuerst im august 1591 und im april 1592 als maximiner Subprior in er-
scheinung.207 bei seinem tod am 4. Juli 1603 wird er im necrolog n5 als 
prior bezeichnet. Doch stehen für die Dauer seines amtes ebenso wenig 
Quellen zur Verfügung wie für die Feststellung, ob Wellen sein Herkunfts- 
(Gemeinde Wellen an der mosel, bei Konz) oder sein Familienname war.

m i c h a e l  p r a t z , prior 1607–1628. über michaels Herkunft und eintritt 
zu St. maximin ist nichts in erfahrung zu bringen, weshalb offen bleibt, 
ob er mit dem 1625 verstorbenen maximiner mönch nikolaus pratz, mit 
dem 1612 genannten mattheiser mönch laurentius pratz208 oder mit dem 
anwalt und rat im Herzogtum luxemburg Johannes pratz verwandt war, 
der 1623 den protest der abtei gegen den trierer erzbischof protokolliert 
hat.209 in betracht kommt ferner ein genealogischer zusammenhang mit dem 
1624 belegten trierer Kaufmann balthasar pratz.210 bei michaels frühester 
nennung als maximiner mönch am 9. Juni 1607 war er bereits prior,211 
welches amt er jedoch erst in diesem Jahr erhalten haben dürfte (n7). 
nachdem der päpstliche nuntius im oktober 1609 nikolaus Hontheim 
als Koadjutor des abtes reiner durchgesetzt hatte, versuchte im märz 
1610 eine majorität der hiermit unzufriedenen mönche, vermutlich im 
einverständnis mit dem alten abt, michael als prior abzusetzen, der je-
doch vom nuntius gestützt und schließlich im august 1610 vom Konvent 
mehrheitlich bestätigt wurde.212 bei diesem innerklösterlichen Konflikt 
spielte die auseinandersetzung zwischen dem Kurstaat und luxemburg 
um den einfluss auf die abtei offenbar keine rolle. pratz wandte sich 
nämlich später ebenfalls vehement gegen die kurtrierischen ansprüche, 

205 berlin, SbpK. lat. oct. 246, fol. 148r.
206 Stabitr Hs 479/1613, fol. 1: fr. Maximinus Schraem Uienensis.
207 1591: lHaKo best. 211 nr. 2845; 1592: best. 211 nr. 2669.
208 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 728.
209 lHaKo best. 211 nr. 1964.
210 Gottfried Kentenich, Die trierer bürgerschaft zu beginn und zu ende des drei-

ßigjährigen Krieges. ein beitrag zur Familien- und Wirtschaftsgeschichte der 
Stadt, in: trierchron n. F. 4 (1907/1908), S. 159 f., hier S. 160.

211 lHaKo best. 56 nr. 1103, S. 378 f.
212 nuntiaturberichte Köln 4,2, S. 2, und lHaKo best. 1c nr. 19073.



7. personallisten1170

etwa als er 1613 die aushändigung des kaiserlichen pönalmandats durch 
den Kammerboten verweigerte.213 Hervorgetreten ist er ferner im august 
1621, als er den päpstlichen nuntius über die authentizität der reliquien 
der hll. basinus und Weomad und über die Verbreitung ihrer Verehrung 
informierte.214 er starb am 3. mai 1628 (n5), laut n7 nach einem 21 Jahre 
dauernden priorat, was auf seiner erhaltenen Grabplatte ebenfalls hervor-
gehoben wurde.215 Diese Grabplatte wurde 1665 für den Küchenmeister 
Wilhelm pollo wiederverwendet.216

D o m i n i k u s  W i s s e n d o r f f , prior 1628–1636. Der an einem unbekann-
ten ort um 1565 geborene Dominikus217 trat 1591 in St. maximin ein und 
wurde dort erstmals im September 1613 erwähnt, als er im auftrag seines 
abtes zu regensburg Kaiser matthias eine gegen Kurtrier gerichtete bitt-
schrift überreichte.218 am 15. Juni 1621 führte er noch keine zusätzliche 
bezeichnung (l25), war aber im august 1621 bei seinen aussagen vor dem 
päpstlichen nuntius Kellerar der abtei.219 Dieses amt hatte er noch am 
1. Dezember 1623 und vielleicht noch im Dezember 1627 inne.220 Das amt 
des priors muss er 1628 erlangt haben, da er es im Juni 1636 acht Jahre 
hindurch bekleidet hat (so n5: 8. Juni). am 27. november 1634 legte er 
als prior für den abwesenden abt protest gegen die Visitation des Klosters 
durch den trierer erzbischof ein.221 Deshalb wurde er bei der besetzung 
St. maximins durch die truppen des erzbischofs am 7. Februar 1635 von 
den Soldaten misshandelt und gefangen gesetzt.222 nach seiner Freilassung 
starb er am 8. Juni 1636 (n7), wie zahlreiche seiner mitbrüder, an der pest.223

V a l e n t i n  a d a m i , prior 1642–1653. er stammte aus einer relativ wohl-
habenden Familie aus pölich an der mosel. über seine Herkunft gibt der 
Verkauf von sechs Fudern Wein am 7. Dezember 1644 durch seine mutter 
an den bruder des damaligen maximiner Subpriors Heinrich paschasius in 

213 lHaKo best. 1c nr. 19052.
214 lHaKo best. 211 nr. 1401.
215 Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 448–450.
216 Siehe § 36.10. Küchenmeister: Wilhelm pollo sowie Fuchs, inschriften trier 2,1, 

S. 448–450; 2, tafel 106 abb. 403 a–h.
217 baur, philipp von Sötern 1, S. 456: 1635 ist er 70 Jahre alt.
218 novillanius, chronicon, S. 1043.
219 lHaKo best. 211 nr. 1401.
220 lHaKo best. 56 nr. 2164.
221 Stabitr Hs 1644/375, S. 1060–1063, und lHaKo best. 1c nr. 16243.
222 baur, philipp von Sötern 1, S. 456; Kentenich, burg Freudenburg, S. 5.
223 Schüller, Seuchen in trier (1931/1932), S. 9.
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Gegenwart von adami als prior auskunft sowie die Verfügung des priors 
vom 17. mai 1650, dass die Kaufsumme für diese Weine den durch den 
Krieg hart betroffenen Gemeinden pölich und Waltrach zur Verfügung 
gestellt werden soll.224 um 1600 geboren, trat er 1620 zu St. maximin ein 
(n7), war am 26. oktober 1623 bei der Wahl des abtes agritius Wahlmann 
(scrutator) der jüngeren mönche und wurde 1627 zum priester geweiht 
(n5). ihn und einen mitmönch bevollmächtigte der Weihbischof von metz 
im april 1634 zur Verwaltung der pfarrei Diedenhofen,225 doch ist über 
seine tätigkeit in dieser Stadt nichts bekannt. Das priorat erlangte er im 
Jahr 1642 (n7). als abt agritius im november 1645 St. maximin erneut 
verlassen musste, übertrug er adami die Verwaltung des Klosters. Da die 
dort verbliebenen mönche auch weiterhin den anspruch des aus der Ge-
fangenschaft zurückgekehrten trierer erzbischofs philipp christoph auf 
die abtei nicht anerkannten, ließ dieser am 1. august 1646 die abtei durch 
truppen einnehmen und die zur messe versammelten mönche durch den 
Weihbischof otto von Senheim festsetzen, wobei der prior durch Soldaten 
verwundet wurde.226 Wie die anderen Konventualen weilte danach auch 
adami bis Juni 1649 zu luxemburg und war eine wichtige Stütze des 
abtes agritius in dessen Kampf gegen die bestrebungen der kaiserlichen 
Subdelegation (l27). er starb am 28. Juni 1653 (n7).

a u g u s t i n u s  u m b s c h e i d e n , prior 1654–1686. Geboren 1614 zu 
trier, könnte sein Vater möglicherweise das mitglied der trierer Krämer-
zunft, St. maximiner Schöffe und Schultheiß von St. paulin, Johann Jakob 
umbscheiden, gewesen sein, der mit einer magdalena Saarburg verheiratet 
war.227 Seine nachkommen sowie mitglieder weiterer zweige der Familie 
bekleideten im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert wichtige ämter 
der trierer Stadtverwaltung und des erzstifts.228 augustinus trat 1637 in 
St. maximin ein und erhielt 1639 die priesterweihe. ende 1653 und im 
Juni 1654 verwaltete er zusammen mit seinem mitbruder philipp Delfeld 
zu Diedenhofen die pfarrei und die Schule und konnte deshalb zur Ko-
adjutorwahl zu St. maximin wegen der Kriegsunruhen nicht erscheinen, 
sondern ließ sich durch die Senioren des Klosters vertreten (l29 und l30). 

224 lHaKo best. 211 nr. 2877.
225 Stabitr Hs 1644/373, S. 853.
226 Stabitr Hs 1626, S. 979, und Gesta trevirorum, ed. Wyttenbach, cap. 294.
227 laufer, Sozialstruktur, S. 338; vgl. Stabitr Hs 555/1393, fol. 4.
228 Siehe auch § 36.2.3. Subprioren: augustinus umbscheiden.



7. personallisten1172

bei seiner Wahl zum prior am 4. august 1654 war er jedoch anwesend.229 
als prior vertrat er häufig abt maximin bei wichtigen rechtsgeschäften, 
unterzeichnete 1669 zusammen mit abt Gülich den unterwerfungsakt des 
Klosters230 sowie als Vertreter des Konvents den Verkauf des lothringischen 
besitzes und 1680 die lehensnahme zahlreicher abteigüter bei ludwig xiV. 
Sein amt als prior, das er laut n7 32 Jahre hindurch bekleidete, gab er 
wohl 1686 ab. er starb am 11. September 1691 (n7).

m a x i m i n u s  We c k e r e n , prior 1691–1713. Seine Herkunft wird in 
den Quellen nicht genannt. angesichts der bezeugten Heimatstadt trier 
des späteren Subpriors Simon Weckeren (siehe § 36.2.3. Subprioren) und 
in anbetracht des 1685 als pächter von ländereien bei St. maximin ge-
nannten anton Weckeren231 dürfte maximinus jedoch am 11. mai 1639 bei 
trier geboren sein. in St. maximin trat er am 5. mai 1660 ein und erhielt 
am 22. September 1663 die priesterweihe. Vor Juli 1670232 wurde er zum 
Kellerar gewählt und nahm das amt bis 1685 wahr (so n7), in dem er 
zuletzt am 9. november 1684 erwähnt ist,233 während am 23. Juni 1685 
sein nachfolger Sebastian Winandi genannt wurde.234 obwohl die abtei 
das amt in diesen Jahren, in die die zerstörung des Klosters und sein 
Wiederaufbau fiel, mit ludwig tapprich und danach mit Quiriacus Weiler 
neben Weckeren doppelt besetzt hatte, erforderte seine Wahrnehmung große 
mühen und anstrengungen, wie die gut erhaltene überlieferung über die 
tätigkeit Weckerens in dieser zeit zeigt. Durch die Wahl des Konvents 
erhielt Weckeren am 19. Juni 1691 das priorat, bei dem unbekannt ist, 
wie es in den vorangegangenen fünf Jahren verwaltet wurde. nachdem 
er es 22 Jahre hindurch mit großer leutseligkeit, wie das necrolog n7 
hervorhebt, verwaltet hatte, starb er am 13. märz 1713 an altersschwäche 
(lente tabe exhaustus).

m a u r u s  p a u l i n , prior 1713–1732. Die Heimat des am 24. august 
1658 geborenen und auf den namen Jakob getauften maurus ist nicht 
bekannt. bevor er am 24. mai 1684 in St. maximin eintrat, war er Soldat 
der päpstlichen Garde (cohorte praetoriana pontifica) gewesen. nach seiner 
priesterweihe am 17. april 1688 war er häufiger in der Verwaltung der 

229 Stabitr Hs 1626, S. 1004 f.
230 lHaKo best. 1c nr. 19045.
231 lHaKo best. 211 nr. 2941.
232 lHaKo best. 1c nr. 19090.
233 lHaKo best. 211 nr. 2624.
234 lHaKo best. 211 nr. 2945.
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Klostergüter, etwa zu auw, Schwabenheim und rübenach, tätig und wurde 
am 13. September 1699 zum Speichermeister (praefectus granarii) ernannt. 
Dieses amt gab er auf, als er am 5. april 1713 zum prior gewählt wurde. 
Das necrolog rühmt von ihm, dass er in den 19 Jahren seines priorats in 
der befolgung der regel sehr genau, jedoch vor seinem tod am 9. april 
1732 lange zeit krank und schwach gewesen sei.

n i c e t i u s  l u c a s , prior 1732–1740. er war in trier am 19. September 
1676 geboren, führte zunächst den Vornamen nikolaus, trat im august 
1697 in St. maximin ein und erhielt im Dezember 1701 die priesterweihe. 
zunächst wurde er am 19. märz 1713 novizenmeister und verwaltete 
das amt bis zum 22. Juli 1728, daneben vom 30. oktober 1719 bis zum 
25. april 1732 auch das des Kantors und schließlich vom 21. april 1725 bis 
zum 25. april 1732 das des Subpriors. am 25. april 1732 wurde er zum 
prior gewählt, in welchem amt er sich laut der bemerkung im necrolog 
eifrig um die beobachtung der Klosterdisziplin bemühte. er starb als prior 
am 14. april 1740 (n7).

D a m i a n  d ’ H a m e  (Dhame), prior 1740–1754. er wurde am 12. mai 
1701 zu St. Wendel geboren und auf den namen august Franz getauft. 
Sein Vater war der Stadt- und amtsschultheiß von St. Wendel, Damian 
Hartard d’Hame, aus einer ursprünglich in bitburg beheimateten, 1626 
durch den spanischen König geadelten Familie. Sein 1703 geborener bruder 
theobert d’Hame regierte von 1730 bis 1759 die abtei tholey. zugleich 
hatte Damian den mettlacher abt Ferdinand von Köhler (1693–1734), 
einen bruder seiner mutter maria magdalena, geborene von Köhler, zum 
onkel.235 Damian trat im august 1720 in St. maximin ein und empfing 
im mai 1725 die priesterweihe. nach einer kurzen tätigkeit als novizen-
meister vom 22. Juli bis zum 14. oktober 1728 wurde er am 14. oktober 
1728 zum Kellerar gewählt, legte sein amt jedoch am 19. oktober 1731 
nieder. ein zusammenhang mit der am 4. September 1731 erfolgten Wahl 
des abtes martin bewer kann deshalb vermutet werden, weil nun der nahe 
Verwandte zweier benediktineräbte aus St. maximin entfernt wurde und am 
20. oktober 1731 mit der pfarrei Großwinternheim, die er bis zum 2. mai 
1738 verwaltete, einen unbedeutenden außenposten erhielt. nach bewers 
tod am 8. april 1738 wurde Damian, der inzwischen im mai 1732 zum 
Dr. theol. promoviert worden war, zurückgerufen und wirkte in St. ma-

235 Kurt Hoppstätter/Hans Klaus Schmitt, Die Familie d’Hame in St. Wendel, in: 
Heimatbuch des landkreises St. Wendel 13 (1969/1970), S. 58–62.
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ximin vom 2. mai 1738 bis zu seiner Wahl zum prior am 25. april 1740 
erneut als Kellerar. Die negative beurteilung der entwicklung im Konvent 
unter abt Willibrord Schaeffer dürfte auch für das lange priorat d’Hames 
zutreffen, das den größten teil von Schaeffers regierungszeit einnahm. 
D’Hame starb am 1. Februar 1754 auf dem Weg zwischen St. maximin und 
ruwer an einem Schlaganfall (n7). Sein persönliches Siegel236 zeigt unter 
einem Spangenhelm mit adlerflügeln als Helmzier einen seitlich von je 
einem sechsstrahligen Stern und oben von einer blume begleiteten Schild 
mit einem Herz, aus dem eine blume wächst.

c h r i s t i a n  b r a n d , prior 1754–1775, siehe § 36.1.2.3. pröpste von 
Schwabenheim.

a m b r o s i u s  p a f f r a t h , prior 1775–1780. er wurde am 9. Januar 1731 
zu andernach geboren und auf den namen Kaspar getauft. im novem-
ber 1750 trat er in St. maximin ein und erhielt im Dezember 1754 die 
priesterweihe. Verwandt mit mehreren Konventualen,237 mit Juristen des 
Kurstaats (u. a. mit der Familie lasaulx) und mit pächtern der abtei,238 
war er das wohl umtriebigste Konventsmitglied jener Jahre, das zunächst 
mehrere Karrieren verfolgte. Seine akademische laufbahn bereitete er 
zu St. maximin zunächst als lektor der philosophie vom 31. Dezember 
1756 bis zum 30. Dezember 1759 vor, in welcher eigenschaft er 1758 für 
seine promotion seine Theses philosophicae vortrug, die 1763 durch die 
Klosterdruckerei auf Kosten der abtei publiziert wurden.239 Seit Dezember 
1768 war er assessor der philosophischen Fakultät der trierer universität 
und von September 1769 bis September 1770 deren Dekan. Seine tätigkeit 
als archivar des Klosters vom 5. Januar 1760 bis zum 17. august 1763 
benutzte er zur gründlichen einarbeitung in die zahlreichen maximiner 
rechtshändel, verfasste in dieser zeit mehrere juristische Gutachten,240 fun-
gierte seitdem auch als maximiner lehens- und Kanzleisekretär241 und als 
ansprechpartner der anwälte der abtei bei den verschiedenen Gerichten 
und wurde im august 1763 päpstlicher protonotar. in seinen anfangsjahren 
betrachtete ihn abt Wittmann als wichtige Stütze, nahm ihn mit zu seiner 
erbhuldigung in taben, nach Köln zu seiner Weihe durch den nuntius 

236 lHaKo best. 211 nr. 2633.
237 musiel, Winckelmann und martinengo, vgl. lHaKo best. 1c nr. 19090.
238 lHaKo best. 211 nr. 3045.
239 Stabitr Hs 1652b/948b.
240 u. a. lHaKo best. 33 nr. 9102 und best. 56 nr. 2676.
241 lHaKo best. 48 nr. 1254 und best. 56 nr. 2604.
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und nach ehrenbreitstein zum empfang der regalien und bewirkte, dass 
ihn der Konvent am 15. august 1763 zum Kellerar wählte. trotz vieler 
anderer Verpflichtungen behielt er dieses amt bis zu seiner Wahl als prior 
am 10. mai 1775. zu diesem zeitpunkt war der als ehrgeizig geschilderte 
paffrath242 freilich schon seit langem kein anhänger des abtes Wittmann 
mehr, sondern der Führer der Konventsopposition. in ihm sah der trierer 
erzbischof 1776 einen Hauptverantwortlichen für die in trier angeblich 
inzwischen sprichwörtlich gewordenen exzesse der maximiner mönche.243 
Der abt beschuldigte ihn 1777, ohne sein Wissen mit dem Kölner nun-
tius in Verbindung zu stehen.244 als prior ließ paffrath in den Jahren von 
1777 bis 1780 die St. michaelskirche bei St. maximin namens des für sie 
zuständigen Konvents mit Hilfe von beiträgen der pfarrangehörigen und 
der abtei neu erbauen und fungierte dort seit 1778 als deren pfarrer. of-
fensichtlich schon seit einiger zeit kränklich,245 erlitt er am 7. august 1780 
im chor einen Schlaganfall, an dessen Folgen er sogleich verstarb. außer 
seinen 1763 gedruckten Theses ist er als autor der 1776 zu trier erschie-
nenen Summa doctrinae de cantu chorali bekannt. überliefert ist sein am 
2. november 1768 geführtes Siegel als Kellerar,246 dessen unter mitra und 
Stab von einem adler und einem bären gehaltener gevierter Schild nicht 
mehr nur den doppelköpfigen adler der früheren Kellerarsiegel, sondern 
in den Feldern 2 und 4 auch sein persönliches Wappen zeigt.

r u d o l f  G r a n t z  (Krantz, Grans), prior 1780–1787. er wurde am 16. Fe-
bruar 1734 zu longuich geboren und auf den namen Franz getauft. im 
august 1755 trat er in St. maximin ein und erhielt im Dezember 1757 die 
priesterweihe. nachdem er zeitweilig die pfarrei St. michael bei St. ma-
ximin verwaltet hatte, ernannte ihn am 8. oktober 1764 abt Wittmann 
zum pastor von Großwinternheim. als ihn der Konvent am 14. September 
1780 zum prior wählte, war er bis dahin in keiner Hinsicht hervorge-
treten. als prior gelang es ihm nicht, in dem zerwürfnis des abtes mit 
der Konventsmajorität eigene akzente zu setzen. Sicherlich war seine 
beurteilung am 11. Februar 1786 durch den Domdekan anselm Franz 
von Kerpen zutreffend, als er durch Soldaten vor die Kommission des 
erzbischofs geschleppt werden musste, dass er ein schüchterner, durch den 

242 lHaKo best. 1c nr. 19060: Er strebe nach einer Mitra.
243 lHaKo best. 1c nr. 19080.
244 Stabitr Hs 1652b/948b.
245 Stabitr Hs 1652b/948b.
246 lHaKo best. 211 nr. 3045.
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Konvent verschreckter, im Übrigen aber ein rechtschaffender Mensch sei.247 
Dem Versuch der einführung der Stiftsverfassung zu St. maximin stand 
er zwar ablehnend gegenüber und wünschte mönch zu bleiben, erklärte 
jedoch mehrmals, sich ganz den Wünschen des erzbischofs zu fügen und 
im Fall einer umwandlung nicht in eine andere abtei einzutreten.248 auch 
hinsichtlich der Disziplin im Konvent äußerte er sich bei seiner befragung 
am 22. märz 1786 durch die Kommission sehr zurückhaltend und machte 
keine konkreten aussagen.249 möglicherweise stand er freilich schon damals 
unter dem einfluss seiner langwierigen erkrankung, der er am 10. no-
vember 1787 im luxemburger refugium erlag und auf dem Friedhof vor 
der Stadt beigesetzt wurde (n7).

K o n s t a n t i n  S c h m i t t  (Schmidt), prior 1788–1802. als Spross der 
maximiner pächterfamilie Schmitt zu mertert250 am 5. april 1748 geboren 
und auf den namen matthias getauft, war der letzte prior der abtei am 
8. august 1770 in St. maximin eingetreten und hatte am 10. Dezember 1773 
die priesterweihe erhalten. ähnlich wie sein Vorgänger paffrath erstrebte 
auch er zusätzlich zu seinem mönchsberuf eine akademische laufbahn. 
laut den angaben Wittmanns in seinem manuale251 und im necrolog (n7) 
erstellte er 1777 eine Thesis universae theologiae, die der abt drucken ließ 
und die Schmitt bei seiner promotion im September 1778 in der aula der 
trierer universität verteidigte. nach seinem aufenthalt im Juli 1779 zu 
Würzburg als Delegierter seiner universität beim Jubiläum der Würzburger 
akademie wurde er im September 1780 assessor und von Januar 1783 bis 
September 1784 auch Dekan der trierer philosophischen Fakultät. erste 
Funktionen in der abtei übernahm er erst im Januar 1785 als archivar 
des Klosters. zusammen mit nikolaus Watzelhahn war er vor 1787 auch 
einige Jahre hindurch von der Gemeinde mertesdorf bezahlter Kurator 
der Kapelle am ort.252 im august 1785 schickte ihn abt Wittmann wegen 
der sich abzeichnenden Visitation des erzbischofs vergeblich nach brüs-
sel. Wohl seit seinem eintritt in den maximiner Konvent war Schmitt ein 
Gegner des abtes und wurde bereits im april 1774 mit anderen Konven-
tualen beim trierer Staatsminister wegen der umwandlung der abtei in 

247 lHaKo best. 1c nr. 19075.
248 lHaKo best. 1c nr. 19079 und nr. 19081.
249 lHaKo best. 1c nr. 19076.
250 Vgl. lHaKo best. 211 nr. 2965; zur Familie auch § 17.2. Der Konvent.
251 Stabitr Hs 1652b/948b.
252 lHaKo best. 1c nr. 19076.
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ein Stift vorstellig.253 Seit beginn des Jahres 1786 nahm er als Deputierter 
des Konvents eine Vertrauensstellung bei der kurtrierischen Verwaltung 
und deren Visitationskommission ein, die ihn schon im Februar 1786 als 
ordentlichen und vernünftigen Klostergeistlichen bezeichnete.254 als einer 
der Hauptbetreiber der einführung der Stiftsverfassung versprach er im 
Frühjahr 1787, als dieses projekt wegen des zögerns des Wiener Hofes 
ins Stocken geraten war, dem dortigen kurtrierischen Geschäftsträger im 
Fall seines Gelingens aus der Klosterkasse eine größere Geldsumme255 und 
reiste im Januar 1788 schließlich trotz der Warnungen des trierer Staats-
ministers Ferdinand von Duminique persönlich nach Wien.256 nachdem 
der prior Grantz im november 1787 gestorben war, hatten der erzbischof 
und die Konventsmajorität in der Hoffnung auf die umwandlung von der 
neubesetzung des priorats zunächst abgesehen, sich nach dem misserfolg 
Schmitts zu Wien aber zur neuwahl entschlossen. aus der zwischen Schmitt 
als Kandidaten der majorität und dem Küchenmeister maximin Fuxius 
als Favoriten des abtes heftig umkämpften Wahl ging am 10. april 1788 
Schmitt als Sieger hervor. Die eingriffe des neuen priors in die bisherige 
Klosterordnung sowie die missachtung der verfassungsmäßigen Stellung 
des abtes, die von häufigen Klageschriften beider parteien beim erzbischof 
begleitet wurden, führten rasch zur zerrüttung jeglicher Disziplin in St. ma-
ximin und zu weiteren exzessen der mönche. Deshalb musste bereits im 
november 1788 sogar der Staatsminister von Duminique seinen Schützling 
Schmitt verwarnen, die zügellosigkeit des Konvents habe ihn nicht gerade 
erbaut und ebenso wenig das sittliche Betragen des Priors, wie ihm dies von 
unparteiischen Leuten geschildert worden sei, die mit der Abtei in keiner 
Berührung stünden.257 Seine renitenz nicht nur gegen seinen abt, sondern 
auch gegen die behörden des Kurstaats ging schließlich soweit, dass ihn im 
Juli 1791 der Weihbischof Jean-marie cuchot d’Herbain für einige Wochen 
nach laach verbannte.258 ohne dass hierzu einzelheiten bekannt sind, war 
wohl auch Schmitts persönliche lebensführung nicht einwandfrei. noch 
im September 1793 warf ihm der abt vor, sein bruder bernhard Schmitt 
würde die naturalprodukte des Klosters auf den Kölner, Frankfurter und 

253 lHaKo best. 1c nr. 19080.
254 lHaKo best. 1c nr. 19075.
255 lHaKo best. 1c nr. 19082.
256 lHaKo best. 1c nr. 19080.
257 lHaKo best. 1c nr. 19079.
258 lHaKo best. 1c nr. 10080 § 3,288 und § 435.
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holländischen märkten auf eigene rechnung verkaufen.259 zusammen mit 
seinem bruder war Schmitt auch an der Wiener börse in Finanzspekula-
tionen wegen der österreichischen Kriegsanleihen verwickelt.260 Die lange 
Kette der wechselseitigen Vorwürfe und anschuldigungen zwischen dem 
abt und dem prior wurde erst im august 1794 durch den einmarsch der 
französischen truppen in trier beendet. Wie die mehrzahl der mönche 
begab sich auch Schmitt ins exil, aus dem er im Juni 1795 zurückkehrte 
und mit dem restkonvent zu St. paulin Wohnung bezog. Da sich der am 
7. Februar 1797 gewählte abt Kirchner nie in trier aufhielt, trug Schmitt 
die Hauptlast der Vermögens- und Schuldenabwicklung bis zur formalen 
aufhebung der abtei am 6. märz 1802. Hierbei konnte er der französischen 
Finanzverwaltung über die 1794 von den mönchen geflüchteten Wertgegen-
stände keine rechenschaft ablegen, weshalb ihm zunächst die pension für 
die ehemaligen mönche verweigert wurde.261 Dennoch vermochte er noch 
1802 ein kleineres Haus bei St. paulin als Wohnung für die sechs noch in 
trier lebenden maximiner mönche zu ersteigern.262 in diesem starb er am 
11. märz 1805 und wurde auf dem Friedhof von St. paulin bestattet (n7). 

2.3. Subprioren

r h e i n g r a f  W i l h e l m  v o n  [ober-]W e s e l , Subprior 1438, siehe 
§ 36.2.2. prioren.

V i n z e n z  c o c i , Subprior 1514, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802.
p e t r u s  e t z k o r n , Subprior 1514–1530. laut seinem eintrag am 19. april 

in n5 stammte petrus aus cochem und führte nur hier den Familiennamen 
Etzkorne, während er in den anderen überlieferungen stets von cochem 
genannt wird. im Konvent befand er sich bereits im mai 1502 (l11) und 
wurde vor Dezember 1514 Subprior, als er in diesem amt unter jenen 
mönchen genannt wurde, denen abt Vinzenz seine rechnungen vorleg-
te.263 offenbar behielt er das Subpriorat bis zu seinem tod am 19. april 
1530, auch wenn er in den überlieferungen jener Jahre als solcher nicht 

259 lHaKo best. 1c nr. 19080.
260 Staarchtr best. ta nr. 43/5.
261 lHaKo best. 276 nr. 2567.
262 unsere processionen 2, S. 457.
263 Stabitr Hs 1627, S. 1169.
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immer ausgewiesen wurde.264 in den aus jener zeit nicht erhaltenen Hos-
pitalrechnungen wurde er laut den aufzeichnungen Josef Schimpers im 
Jahr 1528 auch als Hospitalar genannt.265

W i l h e l m  G u l d e n a b t  (Guldennapt), Subprior 1532. Die Gleichsetzung 
des 1514 als novizenmeister und 1514–1516 als Küster erwähnten Wilhelm 
von trier mit dem 1532 als Subprior genannten und 1540 verstorbenen 
Wilhelm Guldenabt ist nicht zwingend. Sie beruht hauptsächlich auf dem 
umstand, dass im necrolog n5 in jenen Jahren nur ein einziger maximiner 
mönch namens Wilhelm, nämlich Guldenabt, vermerkt ist und dass als 
erwähnungen eines Subpriors Wilhelm vor 1532 deshalb nur die belege 
für den Wilhelm von trier genannten Konventualen in betracht kommen. 
nicht auszuschließen ist allerdings, dass der Küster Wilhelm von trier 
zwischen 1516 und 1523 verstorben und in n5 nicht eingetragen ist. Falls 
jedoch die vermutete personelle identität besteht, ist Wilhelm in trier 
geboren, vor dem 1. mai 1502 in den Konvent eingetreten (l11), war im 
Juli 1514 novizenmeister (l12, lediglich in den Vorverhandlungen des 
Konvents, nicht jedoch im Wahlprotokoll ist er als magister novitiorum 
bezeichnet) und im Dezember 1514 sowie 1516/1517 Küster.266 Vor dem 
27. Dezember 1532 erlangte er das amt des Subpriors, das er bei seinem 
tod am 9. april 1540 jedoch wahrscheinlich nicht mehr bekleidete, da es 
in n5 nicht erwähnt wird.

n i k o l a u s  p o e s s e r  (paesser), Subprior 1541. über ihn ist lediglich seine 
zugehörigkeit zum Konvent im September 1525 (l15) und im Dezember 
1532 (l16) bekannt. nur das necrolog n5 nennt beim eintrag seines todes 
am 24. Januar 1541 (1540 st. tr.) sein amt als Subprior.

a d a m  W o l f f , Subprior vor 1557–1569. er stammte aus trier, wurde im 
Konvent erstmals im november 1541 als Adamus Trevirensis erwähnt267 
und als Subprior zuerst im Februar 1557 (l19). in diesem amt wurde er in 
den listen (l20 und l21) bis zu seinem tod am 19. Juli 1569 (n5) genannt. 

264 als Subprior wurde er 1524 in lHaKo best. 211 nr. 1020 und 1525 in l14 be-
zeichnet, nicht jedoch im Juli 1514 in l12, 1516 in l13 und 1525 in l15.

265 lHaKo best. 1c nr. 9844.
266 rechnungsaufzeichnungen des abtes Vinzenz in Stabitr Hs 1626, S. 1173 und 

S. 1184.
267 l17; dort auch der propst adam von taben, der in l14 im märz 1525 und in l15 

im September 1525 noch adam von mersch genannt wurde. Hierdurch lassen sich 
die beiden mönche mit dem namen adam unterscheiden.
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Seine im Juli 1560 erwähnte tätigkeit als Kellerar des abtes zu Fell268 war 
sicherlich nur kurzzeitig. laut novillanius sei er als Subprior zum prior 
von echternach gewählt worden, habe dieses amt jedoch abgelehnt.269

J o d o k  v o n  tr i e r , Subprior 1576. er ist nur bekannt durch den eintrag 
am 8. Juni im necrolog n5, wonach er an diesem tag des Jahres 1576 als 
Subprior gestorben ist.

n i k o l a u s  n o v i l l a n i u s  (neumetzler), Subprior 1583–1585. Wie 
zahlreiche nennungen in urkunden zeigen, war nikolaus’ eigentlicher 
Familienname neumetzler beziehungsweise neuwmetzeler.270 Deshalb stellt 
seine in der abtei geläufige bezeichnung novillanius, unter der er auch 
als Historiker bekannt wurde, eine latinisierung seines Familiennamens, 
nicht aber eine Herkunftsbezeichnung dar.271 ebenso scheint infolge seiner 
Herkunftsbezeichnung „aus luxemburg“ nicht nur in n5, das nie das 
Heimatland, sondern stets den Geburtsort der mönche nennt, sondern 
auch in zahlreichen Dokumenten, die Stadt luxemburg als seine eigentliche 
Geburtsstadt gesichert. eine Verwandtschaft dürfte zu dem als maximiner 
Schultheiß zu luxemburg im Juni 1583 genannten Johann neumetzler 
bestanden haben.272 laut seinen eigenen angaben im chronicon wurde 
er im Dezember 1579 zum priester geweiht. im Konvent ist er erstmals 
im oktober 1581 erwähnt (l23). er dürfte von 1583 bis 1585 Subprior 
gewesen sein und von etwa 1586 bis 1588/1589 Küchenmeister.273

 nach der Visitation der 1513 von St. maximin reformierten abtei St. nabor 
durch den maximiner abt reiner mit zustimmung des Kardinals Karl 
von lothringen wählten deren mönche am 4. Dezember 1590 novillanius 
zum Koadjutor ihres alten abtes mit dem recht der nachfolge,274 was im 

268 lHaKo best. 56 nr. 2164.
269 novillanius, chronicon, S. 1039.
270 lHaKo best. 1a nr. 1822, best. 56 nr. 1103, S. 240, best. 211 nr. 2709 und 

nr. 2810 sowie Staarchtr best. o nr. 25.
271 anders neyen, biographie luxembourgeoise 2, S. 23, der von noville bei bastog-

ne ausgeht, und marx, Geschichte des erzstifts trier 2,1, S. 153, der newel, nova 
villa, bei trier, meint.

272 Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 480–490.
273 laut novillanius, chronicon, S. 1042 f., war er zwei Jahre hindurch Subpri-

or, erhielt danach das amt des Küchenmeisters, in dem er im november 1586 in 
lHaKo best. 211 nr. 2810 nachzuweisen ist, während sein nachfolger in ihm im 
September 1589 in best. 211 nr. 2709 erwähnt wird.

274 lHaKo best. 211 nr. 1989.
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Dezember 1591 der Kardinal bestätigte.275 Danach entstanden zwischen 
beiden abteien jedoch Differenzen,276 weshalb novillanius schließlich auf 
die Koadjutorie vor oktober 1598 verzichtete. er selbst gab als Grund 
seines Verzichts allerdings die unmöglichkeit an, als Koadjutor die päpst-
liche approbation zu erlangen.277 nach der Wahl des maximiner mönchs 
nikolaus peltre als abt von St. nabor 1598 kehrte er nach St. maximin 
zurück.278 1606 ernannte ihn abt reiner zum pfarrer von üxheim,279 doch 
konnte er sich gegen die Wünsche des Grafen philipp von der mark und 
des späteren trierer Weihbischofs philipp Hausmann von namedy nicht 
durchsetzen.280 Während die prozesse wegen dieser pfarrei noch im Gang 
waren, schickte ihn im Januar 1608 abt reiner als seinen Vertreter zum 
reichstag nach regensburg.281 auch diese mission zeitigte kaum erfolge, 
was sicherlich nicht die Schuld des früheren Subpriors war, der sich in 
Worten und Werken stets für die interessen seiner abtei eingesetzt hat. 
als Wortführer des zu luxemburg neigenden Konventsteils musste er sich 
im august 1610 vor dem päpstlichen nuntius wegen seiner äußerungen, 
Kurtrier beabsichtige die inkorporation von St. maximin, verantworten.282

 novillanius starb am 3. märz 1618 in der niederlassung des Klosters in 
luxemburg.

 Seine gegen die trierer erzbischöfe gerichtete, die unabhängigkeit seiner 
abtei betonende tendenz ist auch in seinen Werken unübersehbar, deren 
manuskripte sich größtenteils in Stabitr Hs 1626, fol. 1–911, und in 
Hs 1640/390 befinden. ungedruckt sind seine Collectanea (Hs 1640/390), 
eine Sammlung von Dokumenten zu den rechten und Gerechtigkeiten 
seiner abtei, sowie De rebus gestis et honoribus sancti Maximini archi-
episcopi.283 im auszug publiziert wurde sein Hauptwerk, das Chronicon 
Imperialis Monasterii S. Maximini O. S. B. prope Treviros. Ab anno Christi 
CCCXXXIII ad annum MDLXXXII – Gesta Abbatum S. Maximini ab 

275 Staarchtr best. DmpG nr. 5.
276 Staarchtr best. o nr. 25.
277 novillanius, chronicon, S. 1049.
278 zu peltre siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802; seine Wahl zum abt von St. na-

bor erfolgte nicht 1583, wie becker, Das monastische reformprogramm, S. 181, 
annimmt, sondern laut Gallia christiana 13, Sp. 840, am 29. oktober 1598.

279 lHaKo best. 211 nr. 1369 und best. 56 nr. 1103.
280 Hierzu § 33.2.4.2. üxheim.
281 Hierzu § 13. Das ringen der abtei um ihre Selbständigkeit.
282 Stabitr Hs 1626, S. 824 f.
283 Stabitr Hs 1626, fol. 175–463.
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anno Christi CCCXXXIII.284 es enthält für die Klostergeschichte bis nach 
1582 wichtige informationen, die die originalüberlieferungen ergänzen. 
Größtenteils von seiner Hand stammt auch eine abschriftensammlung 
zahlreicher die Geschichte seiner abtei betreffenden überlieferungen.285 

H u b e r t  We l l e n , Subprior 1591–1592, siehe § 36.2.2. prioren.
G e r l a c h  v o n  S a a r b u r g , Subprior 1611. bei seiner ersten erwähnung 

als Konventsmitglied am 18. oktober 1581 (l23) gehörte er laut der Glo-
ckeninschrift zu der Fratresgruppe, die wohl noch nicht die priesterweihe 
erhalten hatte. Die letzte Stelle in der namensliste der mönche nahm er 
auch noch im mai 1583 ein (l24). am 12. april 1599 wurde er als Hospi-
talmeister bezeichnet, als er einen in der registratur verloren gegangenen 
revers des amtmanns musiel neu anfertigen ließ.286 Dieses amt gab er 
vermutlich auf, als er nach dem Scheitern des nikolaus novillanius287 
im april 1608 von abt reiner zum neuen pfarrer von üxheim ernannt 
wurde.288 Vermutlich hat ihn der befehl des nuntius attilius amalteo vom 
9. april 1610, zu üxheim die pfarrgeschäfte nicht durch einen mönch als 
pfarrer, sondern durch einen Vizekuraten wahrzunehmen,289 zur aufgabe 
der pfarrei veranlasst. Denn diese Funktion hätte sich schlecht mit seinem 
amt als Subprior vertragen, in dem er lediglich am 25. Juni 1611 genannt 
ist.290 bei seinem tod am 21. august 1626 (n5) wird sein Subpriorat jedoch 
nicht mehr erwähnt, so dass offen bleibt, wie lange er es innegehabt hat.

b a r t h o l o m ä u s  v o n  b i t b u r g , Subprior 1621–1623, siehe § 36.1.2.2. 
pröpste zu taben.

a g r i t i u s  v o n  r e c k i n g e n , Subprior 1623, siehe § 35.2. äbte nach 
700 bis 1802.

H e i n r i c h  p a s c h a s i u s , Subprior 1644–1669. Geboren am 19. märz 1610 
in beure (Boeur, Bartz) bei Houfalize, hatte er den abt von echternach, 
richard paschasius (1657–1667),291 und den mattheiser mönch philipp 

284 original in Stabitr Hs 1629/399, gekürzte Versionen in Hs 1625 und Hs 1626; 
gedruckt in: Hontheim, prodromus, S. 995–1048.

285 in Stabitr Hs 1626, fol. 1–174, fol. 464–917 und fol. 1085–1596.
286 Staarchtr best. S nr. 59.
287 lHaKo best. 2 nr. 2854.
288 Stabitr Hs 1644/372, S. 716.
289 Stabitr Hs 1644/372, S. 717.
290 lHaKo best. 1c nr. 19068.
291 zu ihm brimmeyr, Geschichte echternach 2, S. 85.
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paschasius292 zu brüdern. ein weiterer bruder namens petrus, der 1644 
mit der mutter des damaligen maximiner priors adami in Geschäftsbe-
ziehungen stand, verstarb vor 1650 und wurde von seinen Geschwistern, 
den mönchen zu St. matthias und St. maximin, beerbt.293 Heinrich trat in 
St. maximin 1636 ein und empfing im September 1638 die priesterweihe. 
Subprior wurde er vor Dezember 1644294 und ist in diesem amt zuletzt 
am 9. mai 1669 genannt.295 Das necrolog n7 erwähnt auch sein amt als 
novizenmeister, das er vor 1665 ausgeübt haben dürfte, ohne dass es sich 
zeitlich näher fixieren lässt. im Juli 1646 ließ der trierer erzbischof ihn 
und einen weiteren mönch zu taben während einer messfeier festnehmen, 
nach trier schaffen und schließlich aus dem Kurstaat weisen,296 weshalb 
er erst im Juli 1649 nach St. maximin zurückkehren konnte.297 Vor der 
plünderung St. maximins im august 1653 durch kurtrierische truppen, 
gegen die er vergeblich protestierte, hatten ihm der geflüchtete abt und 
der prior die Verwaltung der abtei anvertraut.298 erneut mit Haft bedroht 
wurde er im September 1673 durch die französischen truppen.299 bei der 
Wahl des abtes alexander Henn im Januar 1680 (l32) hielt er sich als 
Senior im refugium der abtei in luxemburg auf und beauftragte wegen 
seiner Kränklichkeit seinen mitmönch Johannes raw mit der abgabe seiner 
Stimme. Dort starb er am 3. oktober 1681 und wurde im luxemburger 
Franziskanerkloster bestattet (n7).

c l a u d i u s  a n t o n i  (anthoni, anthony), Subprior 1669–1681. antoni 
wurde 1621 geboren, möglicherweise in der Stadt luxemburg, falls eine 
Verwandtschaft mit dem 1654 als maximiner amtmann zu luxemburg 
genannten nikolaus antony bestand.300 er trat 1640 in St. maximin ein 
und erhielt 1643 die priesterweihe. Wie andere maximiner mönche wurde 

292 im Konvent seit 1640, seit 1669 prior und administrator in tholey, zu ihm be-
cker, St. eucharius-St. matthias, S. 737.

293 lHaKo best. 211 nr. 2877.
294 lHaKo best. 211 nr. 2877.
295 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1001–1007.
296 Stabitr Hs 1626, S. 978 f.
297 Stabitr Hs 1626, S. 981.
298 Stabitr Hs 1626, S. 983.
299 Henn, excidium vere horribile in: Stabitr Hs 1622 nr. 3 und in lHaKo best. 701 

nr. 85.
300 Stabitr Hs 1644/375, S. 365; zu dieser Verwandtschaft könnte auch der bei Dühr, 

barockmalerei an rhein und mosel, S. 35 und 62 anm. 1, als Schüler counets er-
wähnte trierer maler Damian Heinrich anthoni gehören.
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er im august 1646 vom trierer erzbischof gefangen gesetzt, wobei er 
erkrankte.301 in den listen 1653 und 1654 (l27–l31) noch als einfacher 
mönch erwähnt, war er im april 1660 infirmar und Küchenmeister des 
Klosters, der auch den abwesenden Kellerar vertrat.302 als Subprior wurde 
er erstmals am 21. Dezember 1669 bei einer Kapitalaufnahme der abtei 
genannt303 und danach häufiger, zuletzt am 12. September 1681 bei der le-
hensnahme zahlreicher Klostergüter bei ludwig xiV.304 ob er dieses amt 
bei seinem tod am 22. Juli 1685 (n7) noch innehatte, ist nicht gesichert. 
bekannt ist antoni durch seine zeichnungen des Grund- und aufrisses der 
abteigebäude vor ihrer zerstörung 1674305 und als informant alexander 
Wiltheims über die altertümer zu St. maximin.306

l u d w i g  ta p p r i c h  (Dapprich, tapperich), Subprior 1686–1713. Seine 
Heimatstadt war Koblenz,307 wo er am 18. September 1639 geboren wurde. 
er trat im mai 1658 in St. maximin ein und erhielt im September 1663 
die priesterweihe. zu einem nicht bekannten zeitpunkt nahm er das im 
necrolog (n7: 24. oktober) erwähnte amt des Kantors wahr, das freilich 
seine Funktion als Kellerar nicht kennt. ob ihm neben den eigentlichen 
Kelleraren maximinus Weckeren und danach Quiriacus Weiler dieses amt 
auch formell verliehen wurde oder ob es sich dabei um eine zu St. maximin 
auch sonst gelegentlich festzustellende, formlose beiordnung als Subkellerar 
gehandelt hat, ist unklar. in Güterrenovationen von Klostergütern sowohl 
1680 wie um 1695 wurde er allerdings förmlich als Kellerar bezeichnet,308 
worin auch eine unbewusste reaktion auf tapprichs sehr häufige tätigkeit 
in der Güterverwaltung der abtei gesehen werden kann. am 12. märz 
1686 ernannte ihn abt alexander Henn zum Subprior, doch betreute er 
bis nach 1700 auch weiterhin vornehmlich die bewirtschaftung der Klos-
terliegenschaften. er starb als Subprior am 24. oktober 1713, nur 14 tage 
nach seinem goldenen priesterjubiläum.

301 Stabitr Hs 1626, S. 979.
302 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 189.
303 Staarchtr best. o nr. 56.
304 lHaKo best. 211 nr. 1544.
305 Hierzu neyses, baugeschichte 1, S. 30–32
306 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 189.
307 So lHaKo best. 211 nr. 2742.
308 1680: lHaKo best. 211 nr. 2790; 1695: best. 211 nr. 2584.
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a l e x a n d e r  b o h l e n , Subprior 1713–1725. Geboren am 24. august 1668 
entweder zu Daun in der eifel oder zu Dhaun im Hunsrück,309 trat boh-
len bereits im mai 1684, also noch nicht 16 Jahre alt, in St. maximin ein 
und erhielt im September 1692 die priesterweihe, bevor er im September 
1693 zum Dr. theol. promoviert und im Januar 1694 zum assessor der 
theologischen Fakultät der trierer universität ernannt wurde. Schon im 
november 1693 ernannte ihn abt Henn zum lektor der theologie im 
Kloster. Diese Funktion nahm bohlen seit mai 1701 in der abtei tholey 
wahr. nach seiner rückkehr nach St. maximin zu einem nicht bekannten 
zeitpunkt übertrug ihm abt nicetius am 1. november 1713 das Sub-
priorat, das er bis zum 22. april 1725 innehatte, dabei jedoch wegen der 
Disziplinargewalt des Subpriors mit nicetius’ nachfolger, abt nikolaus 
paccius, in Streit geriet.310 nach dem übergang des amtes an lucas als 
seinem nachfolger wurde bohlen als expositus zum refugium des Klosters 
in luxemburg versetzt. Dort starb er am 2. Februar 1742 und wurde im 
luxemburger Franziskanerkloster bestattet.

n i c e t i u s  l u c a s , Subprior 1725–1732, siehe § 36.2.2. prioren.
S i m o n  We c k e r e n , Subprior 1732–1744. Geboren am 11. Juni 1674 in 

trier, trat er im September 1700, also mit über 26 Jahren, in St. maximin 
ein und erhielt im September 1704 die priesterweihe. in der abtei war er, 
bis auf den umstand, dass er seit Juli 1725 neben dem früheren Kellerar 
Quiriacus Huberti als Senior, consenior beziehungsweise Subsenior war,311 
nicht hervorgetreten, als ihn abt martin bewer am 25. april 1732 zum 
Subprior ernannte. in diesem amt starb er am 6. mai 1744.

a u g u s t i n u s  u m b s c h e i d e n , Subprior 1744–1746. er wurde am 
8. Januar 1683 in trier geboren und auf den namen Damian Heinrich 
getauft. Sein Vater, der um 1710 verstorbene Schuhmachermeister und 
bürgermeister der Stadt trier, Heinrich umbscheiden, war ein bruder 
des 1691 verstorbenen maximiner priors augustinus umbscheiden.312 ein 
bruder des Subpriors, Johannes Heinrich umbscheiden, fungierte bis 1745 

309 n7: in Stabitr Hs 1637/388, S. 40: Dhaun; dagegen in lHaKo best. 701 nr. 88: 
Daun.

310 trierba abt. 63,1 nr. 13; vgl. becker, Das monastische reformprogramm, S. 179.
311 Juli 1725: lHaKo best. 56 nr. 2164; märz 1726 und august 1727: best. 56 

nr. 2601 sowie mai 1728: best. 56 nr. 2160.
312 zur Familie siehe § 36.2.2. prioren: augustinus umbscheiden sowie laufer, So-

zialstruktur, S. 338.
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als Kellerar von St. paulin.313 augustinus trat im Juli 1703 in St. maximin 
ein und erhielt im märz 1707 die priesterweihe. am 6. april 1716 wählte 
ihn der Konvent zum refektionar. Dieses amt behielt er bis zu seiner 
ernennung zum Subprior am 10. mai 1744 bei, war in diesen Jahren je-
doch mehrmals, vor allem zu thalfang, in der Wirtschaftsverwaltung des 
Klosters tätig.314 als Subprior trat er am 5. märz 1746 zurück und wurde 
zum expositus in taben ernannt, starb dort jedoch bereits am 21. märz 
1746 und wurde in der pfarrkirche von taben bestattet (n7).

b e r n h a r d  K a y l l  (Keill), Subprior 1746–1755. er wurde am 18. okto-
ber 1698 in luxemburg geboren und auf den namen philipp getauft. in 
St. maximin trat er im august 1718 ein und erhielt im Dezember 1722 
die priesterweihe. Vom 26. april 1732 bis zum 31. mai 1754 fungierte er 
als Kantor. Geisen (n7) rühmte einige Jahrzehnte später neben seiner 
Frömmigkeit und regeltreue seine musikalität in diesem amt, weshalb er 
im Juli 1750 auch auf die durch den tod Gregor Sommers (siehe § 36.7. 
Küster) vakante Stelle als Director chori musici berufen wurde. Daneben 
nahm er vom april 1737 bis zum Februar 1738 das amt des Thesaurars, 
also eigentlich des Küsters, wahr und vom Juni 1741 bis zum Januar 1752 
des novizenmeisters. abt Schaeffer, der ihm als landsmann sehr gewogen 
war,315 ernannte ihn im april 1746 zum Subprior und schützte ihn im 
Frühjahr 1754 vor der ihm vom trierer erzbischof angedrohten absetzung 
und bestrafung, nachdem er im Kloster dessen boten mit ohrfeigen und 
Fußtritten traktiert hatte.316 Kayll starb als Subprior am 22. april 1755.

n i k o l a u s  W i n c k e l m a n n , Subprior 1755–1765. er stammte aus einer 
in Koblenz ansässigen Kaufmanns- und beamtenfamilie und wurde dort 
am 25. Februar 1704 geboren und auf den namen nikolaus getauft. Sein 
bruder war der Vater des späteren maximiner mönchs michael Winckel-
mann, dessen aufsehen erregende Flucht 1765 nikolaus zur niederlegung 
seiner Klosterämter zwang. in St. maximin trat er im august 1726 ein 
und erhielt im mai 1728 die priesterweihe. im märz 1736 wurde ihm die 
pfarrei Schwabenheim übertragen, die er bis zum mai 1743 verwaltete. 
Von märz 1753 bis zum mai 1755 zog er sich nach taben als expositus 

313 Siehe Gottfried Kentenich, Der tote Stadtrat, in: trierchron n. F. 4 (1907/1908), 
S. 17–20.

314 lHaKo best. 56 nr. 2164, Quadr. 28.
315 lHaKo best. 1c nr. 19060.
316 lHaKo best. 1c nr. 19071 und nr. 19073, vgl. § 14. barock und aufklärung zu 

St. maximin.



§ 36. inhaber von Klosterämtern 1187

zurück, wurde jedoch am 22. mai 1755 zum Subprior ernannt, und zwar 
in abweichung von den maximiner consuetudines mit dem Vorsitz im 
Kapitel (cum potestate praesidendi). Kurz darauf wurde er am 20. Juni 
1755 auch zum novizenmeister bestellt. Dieses amt gab er zwar im Juli 
1761 auf, doch wurde ihm später zum Vorwurf gemacht, er sei in ihm zu 
seinem seit 1753 in der abtei weilenden neffen michael zu nachsichtig 
gewesen. nach der inhaftierung michaels im Juni 1765 zu St. maximin 
war nikolaus’ Stellung als Subprior wohl unhaltbar geworden. am 3. De-
zember 1765 legte er deshalb das amt nieder und wurde zum pastor von 
taben ernannt. Die pfarrei gab er am 21. märz 1770 auf und kehrte nach 
St. maximin zurück, wo er am 25. Juli 1771 starb, gravissimo moerore et 
melancholia exhaustus über die am 13. mai 1771 erfolgte Flucht seines 
neffen aus Köln, wie die Chronologia (n7) besagt. Von ihm sind zwei 
gedruckte leichenpredigten nachzuweisen,317 die er als Subprior gehalten 
hat: 1761 für abt Heinrich cremes von St. maria ad martyres (titel: 
Gerechter, durch das Hinscheiden mit unverhofften Schlag-Fluß zwar 
entrissener, nicht aber … übereylter Tod …) und 1762 für die Gräfin maria 
anna von manderscheid-blankenheim (titel: Der Welt durchdringender 
Tugendt-Schall Ihro … Frauen Mariae Annae …).

G r e g o r  m o s k o p p , Subprior 1780–1793. Geboren am 13. September 
1730 zu mainz und auf den namen adolf getauft, ist über seine Familien-
verhältnisse nur bekannt, dass seine Schwester nonne zu engelport war.318 
im august 1749 trat er in St. maximin ein und empfing im September 1754 
die priesterweihe. zum refektionar am 18. april 1761 gewählt, hatte er 
das amt bis zum 16. Februar 1763 inne und war danach vom 21. Juni bis 
zum 21. Dezember 1765 bibliothekar der abtei, vom 21. Dezember 1765 
bis zum 21. Dezember 1768 deren infirmar und schließlich vom 8. august 
1770 bis zum 29. august 1777 ihr novizenmeister. Schon damals war er 
einer der wenigen mönche, denen abt Wittmann vertraute und dem er 
besondere aufträge erteilte, etwa 1765 als Kerkermeister des gefangenen 
michael Winckelmann.319 am 29. august 1780 berief ihn Wittmann in 
das offensichtlich seit längerem vakante amt des Subpriors. nach der 
Versetzung des Gabriel bartz im april 1785 nach Schwabenheim scheint 
dessen amt als novizenmeister formell nicht wieder besetzt worden zu 

317 beide exemplare: lHaKo bibl. ic W 4 und ic W 23.
318 Stabitr Hs 1652b/948b.
319 lHaKo best. 1c nr. 19060.
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sein, sondern es wurde ebenfalls durch moskopp wahrgenommen, der 
sich deshalb vor der Visitationskommission im Februar 1786 als Magister 
bezeichnete und so auch von seinen mitmönchen genannt wurde.320 Da 
er sich neben dem abt und dessen neffen im Frühjahr 1786 als einziger 
mönch der umwandlung des Klosters in ein Stift verweigerte, bezeichnete 
ihn die Kommission als fromm, aber unbescheiden.321 bei dieser Haltung 
verblieb er während der langwierigen auseinandersetzung in der abtei und 
war auch bereit, in ein anderes Kloster einzutreten. als Gegner des neuen 
priors Konstantin Schmitt wurde er im august 1788 von den Capitula 
causarum ausgeschlossen322 und war in den meisten von 1788 bis 1793 
überlieferten Kapitelprotokollen nicht anwesend. er starb als Subprior 
am 9. Juli 1793 (n7, mit bemerkungen seines Gesinnungsfreunds anto-
nius Geisen über seine integrität und Frömmigkeit). Danach wurde das 
Subpriorat nicht mehr besetzt.

3. ämter der Güter- und Wirtschaftsverwaltung

nicht berücksichtigt wurden hier die Kellerare des abtes beziehungsweise 
Kellerare von Fell, deren Funktion bei den anderen offizianten und mön-
chen erwähnt wird, sofern sie Konventualen waren. unter den Kelleraren 
wurden bis 1728 auch jene mönche erfasst, die eigentlich Subkellerare waren, 
sich terminologisch und in ihren tätigkeitsbereichen von den eigentlichen 
Kelleraren aber kaum unterscheiden lassen.323 eine klare Funktionstrennung 
in den vom Konvent gewählten Kellerar der abtei und in den vom abt 
ernannten Subkellerar gleichsam als Kellerar des abtes lässt sich personell 
erst wieder ab 1728 beobachten, weshalb ab diesem zeitpunkt beide ämter 
getrennt werden. 

320 lHaKo best. 1c nr. 19075.
321 lHaKo best. 1c nr. 19076.
322 lHaKo best. 1c nr. 19077.
323 Vgl. § 17.3.4. ämter der Wirtschaftsverwaltung.
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3.1. Kellerare und Subkellerare bis 1728

b o n e f a t i u s  Juni 923: ministerialis fratrum,324 dagegen Dezember 926 nur: 
Bonifacius monacus325 sowie 929: Bonifacius.326

S a n d r a t ,327 Kellerar april 963. erwähnt in n2 H6 und n3 24. august 
sowie necr. Gladbach 24. august: abbas n. c. mon.328 Der maximiner 
mönch Sandratus, der als beichtvater und Vertrauter der Kaiserin adelheid 
über persönliche beziehungen zum Herrscherhaus verfügte, fungierte am 
17. april 963 zu St. maximin als Kellerar329 und begleitete dann um 964 
abt christian nach St. pantaleon/Köln, wo er ebenfalls als Kellerar tätig 
war. Für die reform der abtei St. Gallen versuchte 971 otto i. nicht den 
vom Konvent gewählten St. Galler mönch notker, sondern Sandrat zum 
abt einzusetzen, der während seines aufenthaltes dort vom oktober 972 
bis anfang Februar 973 jedoch auf den heftigen Widerstand des Konvents 
stieß,330 weshalb der Kaiser auf bitten der Großen kurz vor seinem tod 
im mai 973 sein Vorhaben aufgab. um 974 wurde Sandrat dann abt zu 
Gladbach. aus seinem amt verdrängte ihn 978 der Kölner erzbischof 
Warin, möglicherweise auf Druck ottos ii. infolge dessen politischen 

324 mub 1 nr. 163.
325 mub 1 nr. 166 und traditionsnotiz mub 1 nr. 167.
326 mub 1 nr. 170.
327 als eine die monastische reform in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts prä-

gende persönlichkeit wurde er in der Forschung häufig behandelt, so bei Hal-
linger, Gorze-Kluny 1, S. 165; Kracht, Geschichte St. pantaleon, S. 50 f.; Hans 
bange/Wolfgang löhr, Gladbach, in: Germ. ben. 8, S. 323–351, hier S. 327–329; 
manfred petry, Die Gründungsgeschichte der abtei St. Vitus zu mönchenglad-
bach (beiträge zur Geschichte von Stadt und abtei mönchengladbach 5), mön-
chengladbach 1974, S. 52–62; Wollasch, mönchtum des mittelalters, S. 159; ro-
sen, leben und persönlichkeit; Heribert müller, Die Kölner erzbischöfe von 
bruno i. bis Hermann ii. (953–1056), in: euw/Schreiner, Kaiserin theophanu 1, 
S. 15–32, hier S. 24 f.; Wiech, Das amt des abtes, S. 197; margue/Schroeder, 
aspects, S. 119 f.; Vogtherr, reichsabteien, S. 244; roberg, Gefälschte memo-
ria, S. 23 f.

328 natalie alexandra Holtschoppen, St. Vitus zu Gladbach 2: prosopographische 
erschließung und edition des necrologs der ehemaligen benediktinerabtei St. Vi-
tus zu (mönchen-)Gladbach (beiträge zur Geschichte der Stadt mönchen-Glad-
bach 48), essen 2008, S. 35: 24. august: Depositio dni Sandradi primi abbatis huius 
loci pie memorie.

329 mub 1 nr. 211: Signum Sandrati cellerarii.
330 Hierzu die Sandrat verunglimpfenden ausführungen ekkehards iV., St. Galler 

Klostergeschichten, S. 273 f. und S. 277 f.
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Dissenses mit der Kaiserinwitwe adelheid, vielleicht auch als Folge des 
Köln-lütticher Sprengelstreits wegen Gladbach, da hierbei Sandrat bischof 
notger von lüttich konsultiert hatte. er begab sich hierauf zu adelheid 
und wurde wohl 979 abtsstellvertreter in Weißenburg und nach dem 
tod des abtes 981, des erzbischofs adalbert von magdeburg, dort selbst 
abt. zur Förderung der monastischen reform fungierte Sandrat ferner 
zu einem nicht bestimmbaren zeitpunkt, entweder vor seinem Scheitern 
in St. Gallen 972 oder nach seiner Vertreibung aus Gladbach 978, als abt 
von ellwangen. im oktober 984 kehrte Sandrat schließlich nach Glad-
bach zurück, wo er an einem 24. august, vermutlich 985, starb. Für die 
monastische Weiterbildung der reform erarbeitete Sandrat Statuten, die 
unter dem namen Consuetudines Einsidlenses bekannt sind, und verfasste 
auch einen consuetudineskommentar.331

F r i e d r i c h , Kellerar 1217. erwähnt als zeuge des abtes bartholomäus bei 
dessen Verfügung über die Güter des Hospitalars eberhard 1217.332 nicht 
auszuschließen ist seine personengleichheit mit dem späteren maximiner 
Kantor und prior Friedrich (siehe § 36.2.2. prioren) und mit dem an einem 
17. märz verstorbenen maximiner mönch dieses namens, der unter erzbi-
schof Dietrich ii. von trier (1212–1242) ein reliquienkreuz fertigen ließ.

e b e r h a r d  (Ewerardus), Kellerar 1274. Genannt am 25. april 1274 als 
zeuge beim Verkauf des halben zehnten von St. michael.333

K o n r a d , Kellerar ca. 1250/1300. Genannt wurde er lediglich in der zwi-
schen 1250 und 1280 erfolgten anlegungsschicht des liber hospitalis als 
Stifter eines von ihm erworbenen Hauszinses in der maximiner Vorstadt 
an das St. elisabethhospital.334 auf ihn könnte sich der in den Jahren 1280 
bis 1300 am 6. Februar erfolgte eintrag in n3 beziehen: Conradus sac. et 
mon. nre congreg.

H e i n r i c h  v o n  b ü r r e s h e i m , Kellerar 1302. als Kellerar am 7. De-
zember 1302 erwähnt beim Schiedsspruch im Streit zwischen dem von 
ihm verwalteten officium cellerarie und der elemosinarie wegen der 
einkünfte, die der verstorbene trierer Domkanoniker W., genannt Wolf, 
der abtei vermacht hatte.335 im necrolog n3 wurde er am 9. oktober in 

331 Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 165; corpus consuetudinum monasticarum 7,3, 
S. 273.

332 Stabitr Hs 1644/377, S. 963 f.
333 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 82r–83r.
334 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 68.
335 Stabitr Hs 1634/394, fol. 153.
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der zwischen 1300 und 1320 zu setzenden nachtragsschicht als Henricus 
cellerarius sac. et mon. n. c. erwähnt.

e b e r h a r d  v o n  S t e i n , Kellerar 1336 und 1347. Sowohl am 18. Dezember 
1336 wie am 8. november 1347 wurde als maximiner Kellerar der mönch 
eberhard genannt.336 Vermutlich ist dieser Kellerar mit dem späteren 
Kämmerer der abtei eberhard von Stein personengleich. Der Kämmerer 
eberhard starb an einem 1. november (so n4; in n5 und n6 wurde 
seine memoria wohl wegen des allerheiligenfestes auf den 3. november 
verlegt), vermutlich vor 1366, da er bei der aufhebung des Kämmereiamts 
am 1. oktober 1366 wohl schon tot war.337 Seine memoria hatte er mit 
30 fl. zur Herrichtung des aufenthaltsraums der mönche (stupe conventus) 
fundiert. Wegen seines nachlasses verkündete der trierer erzbischof Kuno 
am 26. Januar 1367 einen Schiedsspruch zwischen der abtei und eberhards 
persönlichen erben, seinem bruder, dem ritter Winand von Stein, dem 
Dekan Johann des prümer Salvatorstifts, dem maximiner Hospitalar und 
späteren abt rorich von eppelborn, der mit eberhard durch seine mutter 
Jutta von Stein verwandt war, und dem maximiner mönch Johannes von 
rommersheim.338

We r n e r  v o n  l ö w e n s t e i n , Kellerar 1373 und 1380. er stammte aus 
einer ritterbürtigen Vasallenfamilie der Wildgrafen und hatte den propst 
Siegfried von Kaiserslautern und den abt Heinrich (iii.) von limburg (ca. 
1360–1368) zu brüdern (n4: 29. november). erwähnt wurde er neben dem 
Kellerar des abtes als mönch und Kellerar von St. maximin erstmals am 
22. august 1373,339 danach am 30. Dezember 1373 (l5) und zuletzt am 
22. Dezember 1380,340 als ihm und einem weiteren mönch abt rorich den 
Klosterhof zu taben gegen jährlich 50 pfund trierer pfennige überließ. als 
infirmar ist er am 4. april 1389 bezeugt (l6). er starb an einem 29. no-
vember (n4), wohl vor 1397, als in diesem amt sein nachfolger belegt ist.

J o h a n n e s  v o n  G y m n i c h , Kellerar 1385 und 1394. er entstammte 
der zum luxemburger adel gehörenden ritterfamilie zu Gymnich an 
der erft,341 der auch die von 1372 bis 1402 nachzuweisende meisterin zu 

336 1336: lHaKo best. 211 nr. 335; 1347: best. 215 nr. 284.
337 lHaKo best. 1c8 nr. 370.
338 lHaKo best. 1c8 nr. 369.
339 lHaKo best. 211 nr. 405.
340 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 122.
341 Holbach, Stiftsgeistlichkeit 2, S. 491; Weber, Studien zur abtei echternach, 

S. 89 f.
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Ören, irmgard von Gymnich, angehörte. zuerst wurde er in St. maximin 
am 14. november 1381 als elemosinar genannt, als er zusammen mit dem 
prior den abwesenden abt im prozess wegen der pfarrei Steinsel vertrat.342 
Vor dem 25. mai 1385 erlangte er das amt des Kellerars,343 in dem er da-
nach mehrmals,344 zuletzt im Februar 1394,345 nachzuweisen ist. Vor dem 
22. Januar 1397 erhielt er das amt des infirmars,346 das er noch am 6. De-
zember 1408 innehatte.347 Sein todestag ist in den maximiner necrologen 
nicht vermerkt, doch starb er vor dem 23. mai 1411, als lamprecht von 
Sassenhausen dieses amt bekleidete (l7).

H e i n r i c h  m u y l , Kellerar 1411, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802.
W i l h e l m  v o n  H e l m s t a d t , Kellerar 1430–1432, siehe § 36.2.2. prioren.
e m m e r i c h  F r a n c k e  v o n  K i r c h b e r g , Kellerar 1432. erwähnt 

wurde er als Kellerar lediglich am 21. april 1432, als der maximiner 
Konvent raban von Helmstadt als trierer erzbischof anerkannte.348 er 
könnte der angehörige einer Kurtrierer ministerialenfamilie auf dem 
Hunsrück gewesen sein349 und dürfte, wie auch seine beiden nachfolger, 
dem maximiner Konvent nicht ursprünglich angehört haben. Wie sich 
dies auch bei anderen reformklöstern jener Jahre beobachten lässt, waren 
sie offensichtlich angesichts der personellen engpässe zu St. maximin aus 
anderen abteien abgeordnet, haben dort ihr amt nur kurze zeit verwaltet 
und sind in den maximiner necrologen nicht berücksichtigt.

F r i e d r i c h  v o n  n a c k e n h e i m , Kellerar 1438. ein maximiner Kellerar 
Friederich von Nacken wurde nur am 25. april 1438 als zeuge eines land-
verkaufs beim Kloster erwähnt.350 er dürfte personengleich sein mit dem 
im Dezember 1437 als mönch von St. matthias erwähnten Friedrich von 
nackenheim,351 dessen Familie im 15. und im 16. Jahrhundert maximiner 
lehen zu Fürfeld innehatte.352

H e i n r i c h  v o n  K r e u z n a c h , Kellerar 1444, siehe § 36.2.2. prioren.

342 lHaKo best. 211 nr. 425.
343 Staarchtr best. Kesselstatt nr. 7588.
344 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 385 f.; Staarchtr best. Kesselstatt nr. 7603.
345 Wisplinghoff, urkunden und Quellen Siegburg 1, nr. 584.
346 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 190r–193r.
347 lHaKo best. 186 nr. 240.
348 meuthen, obödienz- und absolutionslisten, S. 51.
349 becker, Die ständische zusammensetzung, S. 319.
350 lHaKo best. 211 nr. 579.
351 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 703.
352 lHaKo best. 211 nr. 904 und nr. 970 sowie nr. 2112, fol. 161r–161v.
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J o h a n n e s  v o n  b r ü s s e l , Kellerar 1444–1449. auch er wird ursprünglich 
nicht mönch zu St. maximin gewesen und dort auch nicht verstorben sein. 
als Kellerar der abtei wurde er erstmals am 1. mai 1444353 und danach 
häufiger als Johann van Bruessel oder de Brusselis erwähnt, zuletzt am 
2. november 1449.354 Damals stimmte er trotz seiner zu vermutenden frü-
heren zugehörigkeit zu einem reformkloster für die Wahl des rheingrafen 
Konrad zum maximiner abt und protestierte gegen die Kandidatur des 
abtes Johannes Forst von St. pantaleon.

G o t t f r i e d  v o n  m a i n z , Kellerar 1454–1469. Die personengleichheit 
des langjährigen Kellerars mit dem im oktober 1449 (l9) erwähnten 
maximiner mönch Gottfried von oirschot (in brabant) ist wenig plau-
sibel. Der seit dem 3. april 1454355 bis zum 21. november 1469356 relativ 
häufig nachzuweisende Kellerar Gottfried führte nämlich zweimal die 
Herkunftsbezeichnung de Man(t)zo,357 die in gleichzeitigen abschriften 
der abtei auch als Mantze358 beziehungsweise als Mainz359 wiedergegeben 
wurde. auch war der bruder des Kellerars pfarrer zu albig bei mainz.360 
nicht nur in mehreren urkunden spiegelt sich das bemühen des Kellerars 
um die ordnung des Klosterbesitzes wider, durch ihn begann auch die 
anlegung der Kopiare zur besitzsicherung.361 in den necrologen (n5 in 
der nachtrags-, n6 in der anlegungsschicht) wurde als sein todestag der 
11. april eingetragen.

D i e t r i c h  v o n  S e h l e m , Kellerar 1470–1483, siehe § 35.2. äbte nach 
700 bis 1802.

J a k o b  S t e p h e l t , Kellerar 1484–1511, siehe § 36.1.2.2. pröpste zu taben.
H e i n r i c h  a n s e l e r  (anzseler, anslar), Kellerar 1491–1494. über seine 

Herkunft und seine tätigkeit zu St. maximin ist nichts bekannt, bevor er 
vom 12. bis zum 14. november 1491 in mehreren Weistümern als Kellerar 
des Klosters bezeichnet wurde.362 auch in Weistümern der Jahre 1492 und 

353 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 236.
354 lHaKo best. 211 nr. 2513.
355 Heidelberg, ub urk. nr. 190.
356 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1031–1037.
357 lHaKo best. 144 nr. 776 und best. 211 nr. 2110, S. 1031–1037.
358 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 405–407.
359 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 368 f.
360 Stabitr Hs 1626, S. 1153.
361 Vgl. Giessmann, besitzungen, S. 30.
362 lHaKo best. 211 nr. 750 und nr. 752 sowie nr. 2113, S. 143.
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1493 trat er als maximiner Kellerar auf.363 in diesem amt wurde er noch 
beim eintrag seines todes an einem 1. oktober erwähnt (n5), der im Jahr 
1494 erfolgt sein muss, da er am 1. oktober 1493 noch zu bezange weilte,364 
sein eintrag im admonter totenrodel aber vor Juli 1495 erfolgte.365

t h o m a s  v o n  H u i s d e m , Kellerar 1499–1502, siehe § 35.2. äbte nach 
700 bis 1802.

J o h a n n e s , Kellerar Dezember 1504. bei dem am 14. Dezember 1504 als 
maximiner Kellerar genannten mönch Johannes, der beim Kreuznacher 
Stadtgericht um den eintrag einer Hypothek für sein Kloster bat,366 lässt 
sich nicht entscheiden, welcher der damals zahlreichen maximiner mönche 
dieses namens (medersheim, zederwalt, von besch, von luxemburg und 
von pünderich) dieses amt vielleicht nur aushilfsweise wahrnahm.

m a t t h i a s  v o n  b i t b u r g ,367 Kellerar 1504–1512. als maximiner mönch 
ist matthias erstmals am 1. mai 1502 nachzuweisen (l11). er wurde im 
lauf des Jahres 1504 Subkellerar,368 nannte sich im Dezember 1504 auch 
Kellerar369 und war seitdem häufiger in diesem amt vor allem in den lu-
xemburger Gütern der abtei tätig. Vermutlich unterstützte die luxemburger 
regierung, sicherlich aber die 1496 durch St. maximin reformierte und 
seitdem eng verbundene abtei echternach370 die am 2. Juni 1512 erfolgte 
Wahl des matthias zum abt des Klosters St. nabor, als dessen Vorsteher 
er krankheitsbedingt resignierte. als abt festigte matthias die monastische 
reform durch die einführung der consuetudines des Johannes rode zu 
St. nabor und erhielt hierfür von abt thomas von St. maximin im ok-
tober 1513 vier mönche und drei novizen.371 er starb im Jahr 1518 vor 
dem 4. april, als sein nachfolger bereits zum abt postuliert war.372

n i k o l a u s  v o n  S t .  a l d e g u n d , Kellerar 1512–1518. er soll ein 
angehöriger der zu St. aldegund an der mosel ansässigen Familie maes 

363 1492: lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 431–435; 1493: Heidelberg, ub urk. nr. 307, 
lHaKo best. 211 nr. 746 und Staarchtr best. Karm. nr. 48.

364 Staarchtr best. Karm. nr. 48.
365 bünger, admonter totenroteln, S. 217.
366 lHaKo best. 211 nr. 2115, S. 340.
367 zu ihm allgemein: Gottfried Kentenich, matthias von bitburg, in: trierzs 6 

(1931), S. 31–33.
368 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 592.
369 lHaKo best. 211 nr. 2113, S. 618.
370 Siehe § 24. regel und consuetudines
371 novillanius, chronicon, S. 1033; brower/masen, metropolis 1, S. 358 f.
372 Stabitr Hs 1626, S. 1203.
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gewesen sein und als abt der neuen bruderschaft am ort ein ostensori-
um gestiftet haben,373 nannte sich selbst aber nur nach seinem Heimatort. 
zuerst ist er im mai 1509 als maximiner mönch nachzuweisen, als er für 
längere zeit in der klösterlichen Güterverwaltung zu taben eingesetzt 
wurde374 und daneben auch als Schreiber fassbar ist.375 nach der berufung 
seines Vorgängers als Kellerar zum abt von St. nabor ist er in diesem amt 
kontinuierlich von 1512 bis zum Frühjahr 1518 nachzuweisen.376 als abt 
von St. nabor wurde er vor dem 4. april 1518 ebenfalls nachfolger des 
matthias von bitburg und leitete das Kloster bis zu seinem zu vermutenden 
tod im Jahr 1532. nach der zerstörung der maximiner abteigebäude 1522 
durch die trierer bürger gewährte er einem teil des maximiner Konvents 
zeitweilig in seiner abtei unterkunft.377

J o h a n n e s  m e d e r s h e i m , Kellerar vor 1513, siehe § 36.2.2. prioren.
J a k o b  tr e d h e c k , Kellerar 1518–1541, siehe § 36.1.2.3. pröpste zu 

Schwabenheim.
n i k o l a u s  D u p g i n , Kellerar 1519–1523, siehe § 36.2.2. prioren.
J o h a n n e s  l e m e n , Kellerar 1537–1539. Seit märz 1525 im Konvent 

nachzuweisen (l14), nannte er sich gelegentlich (so l14 und l15) nur nach 
seinem Heimatort merl an der mosel, führte daneben jedoch auch seinen 
Familiennamen lemen.378 als Kellerar der abtei wurde er erstmals am 
3. april 1537 in den Weistümern zu Hünsdorf und lintgen bezeichnet.379 
in diesem amt starb er am 1. Februar 1539 (n5: 1538 st. tr.).

p e t r u s  r e c k , Kellerar 1541–1557, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802.
m a t t h i a s  r e u t e r  v o n  S a a r b u r g , Kellerar 1565–1568, siehe § 35.2. 

äbte nach 700 bis 1802.
H e i n r i c h  K r e b s  (Kriebs), Kellerar 1579–1591. laut mehreren eigenen 

bekundungen stammte er aus prüm in der eifel. erstmals im Konvent wurde 
er im mai 1564 erwähnt (l20). in der Güterverwaltung der abtei war er 

373 Schommers, anmerkungen zur trierer Goldschmiedekunst, S. 56, und ders., 
St. aldegund an der mosel. portrait eines Winzerdorfes, bullay 1984, S. 94–97.

374 Stabitr Hs 1626, S. 1151.
375 Stabitr Hs 1090/21, fol. 67v.
376 1512: Stabitr Hs 1644/381, S. 361; 1518: Hs 1626, S. 1192 f.
377 lieser, Historia obsidionis, in: lHaKo best. 700, 138 nr. 1.
378 So l16 und Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 347–351 und S. 451–458.
379 Hardt, luxemburger Weisthümer, S. 347–351, doch beruht der ihm hier beigege-

bene propsttitel auf einer Falschlesung des editors, ferner auf S. 451–458.
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schon um 1570 tätig,380 in der er als Kellerar seit dem 27. april 1579381 und 
später nachzuweisen ist.382 in diesem amt starb er am 7. april 1591 (n5).

J o d o k  v o n  l i e s e r , Kellerar 1586–1624. er führte die bezeichnung 
lieser (Lesura) gelegentlich mit präpositionalsuffixen (von, de) oder in 
adjektivischer Form (Lesuranus) und bezeichnete sich einmal auch nach 
dem lieser benachbarten bernkastel (1583 in l24). Dies zeigt, dass lie-
ser an der mosel sein Heimatort und nicht, wie gelegentlich angegeben, 
sein Familienname war. er gehörte dem Konvent bereits im Juli 1569 an 
(l22) und wurde am 14. november 1586 erstmals als Kellerar genannt.383 
Seitdem war er eine der Hauptstützen der klösterlichen Güterverwaltung 
und hatte dieses amt bis zu seinem tod am 31. august 1624 inne (n5 
und n7). auch als Schriftsteller ist lieser hervorgetreten.384 Von dieser 
tätigkeit findet sich in der trierer Stadtbibliothek ein Sammelband385 mit 
abschriften der agritius- und poppovita Johannes Scheckmanns, mehre-
ren moraltheologischen traktaten und einer eigenständigen, wenn auch in 
teilen von Johann Scheckmanns Historia excidii abhängigen Darstellung 
des untergangs der abteigebäude 1522 mit dem titel: Historia excidii 
Maximiniani anno 1522 sub Vincentio abbate. abschriften dieser vielleicht 
erst 1622 fertiggestellten Darstellung verwahrt die bibliothek des trierer 
priesterseminars und das landeshauptarchiv Koblenz.386

b e r n h a r d  K r a u t h m a n n  (crutman), Kellerar 1607. laut seinem ne-
crologeintrag stammte er aus trier. er war schon im mai 1583 mitglied 
des Konvents (l24). als Kellerar der abtei wurde er nur im Juni 1607 in 
einem Verfahren vor dem reichskammergericht erwähnt.387 er starb am 
2. Januar 1616 (n5: 1615 st. tr.).

380 lHaKo best. 211 nr. 2770.
381 lHaKo best. 211 nr. 2619.
382 lHaKo best. 211 nr. 2910 und best. 213 nr. 550, S. 534–536.
383 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1423–1433.
384 zu seiner tätigkeit und zur Verwechslung seines berichts über die zerstörung des 

Klosters 1522 mit der Schilderung des Johannes Scheckmann nun bezner, riesen-
bibel, S. 151 f., dem freilich die überlieferung von lieser im lHaKo entgangen 
ist.

385 Stabitr Hs 2256/2199.
386 trier, Sem. bibl. Hs. 600, fälschlich auch als z 911 bezeichnet; lHaKo 

best. 700,318, nr. 1. Diese abschrift stammt aus dem nachlass des Weihbischofs 
und Kirchenhistorikers Johannes nikolaus von Hontheim.

387 lHaKo best. 56 nr. 1103, S. 378–383.
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p e t r u s  l e u k e n  v o n  F r e u d e n b u r g , Kellerar 1609–1621, siehe 
§ 35.2. äbte nach 700 bis 1802.

D o m i n i c u s  W i s s e n d o r f , Kellerar 1621–1628, siehe § 36.2.2. prioren.
a n t o n i u s  v o n  l o n g u i c h , Kellerar 1630–1640. Vermutlich war lon-

guich sein Heimatort, wo er laut n7 um 1575 geboren ist. um 1598 trat 
er zu St. maximin ein und erhielt 1601 die priesterweihe. im Juni 1621 
war er bei der Wahl des abtes petrus von Freudenburg der Skrutator 
der mönche des mittleren lebensalters und proklamierte anschließend 
auf Weisung des päpstlichen nuntius petrus zum abt (l25). als Kellerar 
wurde er erstmals am 23. Juni 1630 genannt.388 in diesem amt starb er 
am 30. Juni 1640 (n7).

r e i n e r  F a b e r , Kellerar 1641–1656. Der Heimatort des laut n7 um 1590 
geborenen, 1618 zu St. maximin eingetretenen und 1621 zum priester 
geweihten reiner Faber ist nicht bekannt. als Kellerar wurde er erstmals 
im Juni 1641 genannt389 und danach häufiger. Seit 1653, als er auch einer 
der beiden Senioren des Konvents war, wurde er mehrmals als krank und 
als abwesend, also wohl zu luxemburg weilend, bezeichnet.390 er starb 
am 28. Juni 1656 (n7).

n i k o l a u s  v o n  l o n g u i c h , Kellerar 1655–1670. Wie aus mehreren 
Selbstbezeichnungen ersichtlich ist, stammte auch er aus longuich, wo 
er um 1620 geboren wurde, 1642 zu St. maximin eintrat und 1645 die 
priesterweihe erhielt. im august 1646 flüchtete er vor den truppen des 
trierer Kurfürsten nach mettlach, wurde von ihnen dort jedoch gefangen 
gesetzt und aus dem erzstift vertrieben.391 erstmals am 2. Dezember 1655 
als Kellerar der abtei genannt,392 entfaltete er in seiner amtszeit eine 
rege, gut dokumentierte tätigkeit und verfügte wohl auch über juristische 
Kenntnisse, die dem Konvent zustattenkamen.393 er starb am 16. Juli 1670 
durch einen Sturz vom pferd zwischen Fastrau und longuich bei der 
erledigung seiner amtsgeschäfte (n7).

m a x i m i n u s  We c k e r e n , Kellerar 1670–1684/1685, siehe § 36.2.2. prioren.
l u d w i g  ta p p r i c h , Kellerar 1680, 1695, siehe § 36.2.3. Subprioren.

388 lHaKo best. 211 nr. 2945.
389 Besser begründete Geschichts-Erzehlung, S. 88, siehe § 2.2. Streitschriften.
390 l28 und Stabitr Hs 1626, S. 995, sowie l30.
391 Stabitr Hs 1626, S. 980.
392 lHaKo best. 211 nr. 2867.
393 Stabitr Hs 1644/375, S. 1064–1066; lHaKo best. 56 nr. 2165.
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Q u i r i a c u s  We i l e r  (Weiller), Kellerar 1684. nicht bekannt ist sein 
Heimatort, an dem er am 1. Januar 1639 geboren wurde. im märz 1659 
trat er zu St. maximin ein und empfing im märz 1663 die priesterweihe. 
ähnlich wie der Subprior ludwig tapprich scheint auch Weiler formal 
nie Kellerar der abtei gewesen zu sein, wurde jedoch im Juni 1684 von 
dem maximiner amtssekretär neben maximinus Weckeren ebenfalls als 
Kellerar tituliert.394 Für ihn macht sich eine spezielle zuordnung seines 
Kellereiamtes für den Klosterbesitz auf dem Hunsrück und in rheinhessen 
bemerkbar. Weiler scheint nämlich seit 1670 ohne größere unterbrechun-
gen zu Simmern/Dhaun und münsterappel sowie in dem noch nicht mit 
einer propstei ausgestatteten Schwabenheim tätig gewesen zu sein, vertrat 
mehrmals die abtei bei den Wildgrafen395 und begleitete im november 
1681 abt alexander Henn auf das Schloss Dhaun zur Konferenz mit 
diesen Grafen.396 in der abtei selbst wählte der Konvent Weiler im märz 
1680 zum refektionar. Vermutlich hatte er dieses amt bis zur Wahl eines 
neuen refektionars am 12. Juli 1690 inne, doch ist unbekannt, wie er es bei 
seiner häufigen und längeren abwesenheit von St. maximin wahrnehmen 
konnte. er starb am 12. mai 1691.

S e b a s t i a n  W i n a n d i , Kellerar 1685–1690. ebenfalls unbekannt ist der 
Heimatort des 1639 geborenen Winandi, der verhältnismäßig spät, erst 
1665, zu St. maximin eintrat und 1669 die priesterweihe empfing. er wurde 
von abt alexander Henn (1680–1698) mit wichtigen aufgaben betraut, 
war 1680 und 1682 resident der abtei zu Freudenburg397 und wurde im 
april 1681 nach metz zur leistung des lehenseides für den Klosterbesitz 
gesandt, die in den von ludwig xiV. beanspruchten territorien lagen.398 
er scheint der erste Kellerar gewesen zu sein, den der Konvent am 12. Juli 
1685 mit der ausdrücklichen begrenzung seines amtes auf fünf Jahre wählte, 
weshalb er es am 12. Juli 1690 zurückgab (n7). auch danach war er in der 
Wirtschaftsverwaltung des Klosters tätig,399 bis er am 30. märz 1695 starb.

p a u l i n u s  D e l f e l d  (Deitfeld), Kellerar 1690–1695. ebenso unsicher 
wie der Verwandtschaftsgrad mit dem 1600 geborenen und 1668 verstor-
benen maximiner mönch und pfarrer von Diedenhofen, philipp Delfeld, 

394 Stabitr Hs 1644/376, S. 125–127.
395 So lHaKo best. 49 nr. 433 und best. 211 nr. 2120, S. 418, und nr. 2839.
396 lHaKo best. 56 nr. 2160.
397 lHaKo best. 56 nr. 830.
398 lHaKo best. 211 nr. 1544.
399 So 1692 in lHaKo best. 211 nr. 2641.



§ 36. inhaber von Klosterämtern 1199

ist seine zugehörigkeit zu der in der luxemburger region verbreiteten 
Familie Delfeld. er wurde 1640 geboren, trat zusammen mit Winandi im 
Juli 1665 zu St. maximin ein und erhielt im Juni 1669 gleichzeitig mit ihm 
die priesterweihe. Von 1675 bis 1680 war er als Kaplan (Sacellanus) in der 
pfarrei Freudenburg tätig. Deren pfarrer alexander Henn bestimmte ihn 
im april 1680 nach seiner Wahl zum maximiner abt am 10. Januar 1680, 
bei der Delfeld als einer der drei Wahlmänner fungiert hatte (l32), zu 
seinem nachfolger zu Freudenburg.400 im Februar 1684 verzichtete Delfeld 
jedoch auf diese pfarrei, die die abtei hierauf wieder mit Weltgeistlichen 
besetzte,401 und war hernach in der Wirtschaftsverwaltung tätig.402 am 
12. Juli 1690 wählte ihn der Konvent an Stelle Winandis zum Kellerar, 
welches amt er nach fünf Jahren am 13. Juli 1695 dem Konvent zurückgab 
und in Quiriacus Huberti einen nachfolger erhielt. Dennoch wurde er 
bei seinen späteren tätigkeiten auf einzelnen Klostergütern auch weiter-
hin als Kellerar bezeichnet.403 Vor november 1712 wurde er auch Senior 
des Konvents,404 konnte im august 1715 sein professjubiläum feiern und 
verstarb am 26. oktober 1716 (n7).

Q u i r i a c u s  H u b e r t i , Kellerar 1695–1720. zu trier in der pfarrei 
St. paulin 1665 geboren, war er im oktober 1690 zu St. maximin einge-
treten und dort im September 1694 zum priester geweiht worden, als ihn 
nur ein halbes Jahr später der Konvent am 4. april 1695 zum Kellerar 
wählte, welches amt er am 13. Juli 1695 antrat. Die Gründe für diese 
ungewöhnliche Karriere, die nicht an seinem zu St. maximin auch wei-
terhin geachteten Vorgänger gelegen haben können, werden in den über-
lieferungen nicht ersichtlich. es lag sicherlich nicht nur an dem enormen 
Wirtschaftsaufschwung des Klosters nach den Jahrzehnten der not und 
zerstörung, sondern auch an dem durch zahlreiche Quellen dokumentier-
ten Fleiß und der begabung Hubertis, dass ihn der Konvent viermal als 
Kellerar wiederwählte, so dass er dieses amt 25 Jahre hindurch innehatte 
und es erst am 9. mai 1720 aufgab. auch in dem Jahrzehnt danach war 
er häufig in der Güterverwaltung tätig und wurde hierbei gewöhnlich als 
der ältere Kellerar oder cellerarius emeritus bezeichnet. Vor august 1725 

400 Stabitr Hs 1644/376, S. 339 f.
401 Stabitr Hs 1644/376, S. 342 f.
402 lHaKo best. 56 nr. 2164, best. 211 nr. 2624.
403 lHaKo best. 56 nr. 2164; best. 36 nr. 3286; best. 211 nr. 2814.
404 lHaKo best. 211 nr. 1644.
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war er auch consenior und vor mai 1728 Senior des Konvents.405 nach 
1729 brechen die bis dahin reichen überlieferungen über seine tätigkeit 
ab, offensichtlich die Folge seiner langen Krankheit, die Geisens necrolog 
zu seinem todestag am 9. november 1740 erwähnt.

F r a n c i s c u s  m a n h e i m , Kellerar 1720–1728. Der im Juli 1684 in Ko-
blenz geborene Franciscus manheim trat im mai 1707 zu St. maximin 
ein und empfing im September 1710 die priesterweihe. mit ihm war der 
Hofgerichtsprokurator matthias manheim näher verwandt, den abt nice-
tius 1710 zu seinem Generalprokurator beim kurfürstlichen Hofgericht 
zu Koblenz ernannt hatte406 und mit dessen Hilfe der Kellerar manheim 
dort 1726–1727 einen prozess gegen die Gemeinde longuich führte.407 als 
Gehilfe des Kellerars Huberti war Franciscus manheim um 1718/1719 in 
den Klostergütern vor allem an der unteren Saar tätig, als er am 1. Februar 
1719 zum Küchenmeister gewählt wurde. Dieses amt gab er bei seiner 
Wahl zum Kellerar am 9. mai 1720 formal zurück, nahm es jedoch noch 
länger wahr.408 als Kellerar, dessen amtszeit der Konvent im mai 1725 um 
weitere fünf Jahre verlängerte, führte er für sein Kloster mehrere größere 
prozesse und scheint daneben ein beliebter prediger gewesen zu sein.409 
laut dem necrolog n7, der seine Klugheit und Gewissenhaftigkeit her-
vorhebt, starb er bereits am 10. oktober 1728.

3.2. Kellerare 1728–1802

ohne dass eine Verfügung des Konvents oder des abtes über die ände-
rung der Wirtschaftsorganisation bekannt ist, fand um 1728 die trennung des 
Konvents- vom abtsvermögen sichtbaren ausdruck durch die neubestellung 
von Subkelleraren. Diese waren nun ausschließlich für die einkünfte des abtes 
zuständig, während sich die aufgabe der Kellerare auf die Verwaltung der 
allgemeinen Klostergüter und der Konventseinnahmen verengte.

D a m i a n  d ’ H a m e , Kellerar 1728–1731 und 1738–1740, siehe § 36.2.2. 
prioren.

405 consenior: lHaKo best. 211 nr. 2587; Senior: best. 56 nr. 2160.
406 lHaKo best. 1c nr. 4698.
407 lHaKo best. 56 nr. 2601.
408 lHaKo best. 211 nr. 2969 und best. 56 nr. 2609.
409 Hontheim, prodromus, S. 927.
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m a x i m i n u s  b u d e l e r , Kellerar 1731–1738, siehe § 36.1.2.2. pröpste 
zu taben.

J a k o b  F u s i n i g  (Fusenich), Kellerar 1740–1750. er wurde im april 1705 
in Koblenz geboren, trat im oktober 1728 in die abtei ein und empfing 
im märz 1731 die priesterweihe. bald nach seiner Wahl zum abt ernannte 
ihn Willibrord Schaeffer am 15. mai 1738 zum Subkellerar, von welchem 
amt er zurücktrat, als ihn der Konvent am 28. april 1740 an Stelle des 
zum prior berufenen Damian d’Hame zum Kellerar bestimmte. am 2. mai 
1745 erneut gewählt, gab er am 17. april 1750 dieses amt auf. er starb 
am 14. Januar 1764.

J o h a n n e s  v o n  (de) m u s i e l , Kellerar 1750–1752. er war ein nach-
komme des als Hexenrichter bekannten maximiner amtmanns claudius 
von musiel, der die Herrschaft und das Schloss berg im luxemburgischen 
erworben hatte. Dort wurde Johannes am 6. märz 1705 geboren und auf 
den namen Johann baptist getauft. Seine Schwester war die mutter des 
Hofrats und maximiner Syndicus claudius von lasaulx,410 wodurch sich 
nicht nur ein Verwandtschaftsgeflecht zu späteren maximiner mönchen,411 
sondern auch zu der Koblenzer beamtenfamilie ergibt, die beim späteren 
Schicksal der maximiner Handschriften eine verhängnisvolle rolle spie-
len sollte.412 im Juli 1728 trat Johannes in die abtei ein und empfing im 
märz 1731 die priesterweihe. Von mai 1738 bis Juni 1741 fungierte er als 
novizenmeister und vom november 1739 bis mai 1745 auch als lektor. 
am 17. april 1750 wählte ihn der Konvent zum Kellerar, doch starb er 
bereits am 4. September 1752.

n o r b e r t  S t e i t z , Kellerar 1752–1763. er wurde im Juni 1706 zu engers 
am rhein geboren und auf den namen Johann Heinrich norbert getauft. 
im Juli 1725 trat er in die abtei ein und empfing im Juni 1730 die priester-
weihe. nach 1740 fungierte er mehrmals als Gehilfe des Kellerars Fusinig,413 
bevor ihn abt Schaeffer am 29. märz 1747 zum Subkellerar ernannte. Das 
amt behielt er bis zu seiner Wahl zum Kellerar durch den Konvent am 
27. September 1752 nach dem überraschenden tod seines Vorgängers. nach 
seiner Wiederwahl am 27. September 1757 bleiben die Vorgänge unklar, die 
ihn zur niederlegung seines Kellereiamtes am 17. august 1763 veranlasst 
haben und warum die eigentlich fällige neuwahl im September 1762 in 

410 lHaKo best. 1c nr. 19090.
411 Siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802: augustinus Saarburg.
412 Siehe § 5. bibliothek und Skriptorium.
413 lHaKo best. 211 nr. 1589 und nr. 2703.
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den Quellen nicht erwähnt wird. Da Steitz in den folgenden Jahren zu 
den anhängern des abtes Wittmann zählte und als Kellerar durch den 
ehrgeizigen ambrosius paffrath ersetzt wurde, könnte der Wechsel durch 
die beginnenden Spaltungen im Konvent bewirkt worden sein. Durch seine 
Versetzung an das refugium des Klosters in luxemburg als Oeconomus, 
nämlich als Verwalter der reichen einkünfte des abtes im Herzogtum 
luxemburg, am 27. august 1765 durch abt Wittmann war Steitz in der 
Folgezeit den innerklösterlichen Konflikten entzogen. auch als er dieses 
amt im Juli 1772 niederlegte, blieb er im refugium als expositus, wo er 
1776 sein ordens- und 1780 sein priesterjubiläum feiern konnte. Dort starb 
er am 18. Juli 1785 und wurde auf dem Friedhof bei der marienkapelle 
außerhalb der Stadt beigesetzt (n7).

a m b r o s i u s  p a f f r a t h , Kellerar 1763–1775, siehe § 36.2.2. prioren.
m a n s u e t u s  l e  p a y e n , Kellerar 1775–1780. er wurde im Juli 1731 zu 

Schaumburg bei St. Wendel, einer exklave des Herzogtums lothringen, 
geboren und auf den namen Kaspar getauft. aus seiner Familie gingen 
mehrere amtmänner (prévot) dieser 1787 an Frankreich gefallenen bail-
lage hervor,414 darunter ein 1720 erwähnter Kaspar (Gaspard) le payen,415 
der der Vater oder onkel des späteren maximiner mönches gewesen sein 
könnte. mansuetus trat im august 1755 in die abtei ein und wurde im 
Dezember 1757 zum priester geweiht. in den folgenden Jahren war er 
häufig in der Güterverwaltung tätig, vor allem in Fell, wo er den neubau 
des Hofhauses beaufsichtigte, und in oberemmel. nach der absetzung 
michael Winckelmanns als archivar erhielt er am 8. Februar 1765 dessen 
amt, das er bis zu seiner Wahl als Kellerar am 15. mai 1775 innehatte. 
im Konvent galt er als anhänger des abtes Wittmann,416 weshalb mög-
licherweise seine amtszeit nicht verlängert wurde, sondern am 18. mai 
1780 endete. Der abt versetzte ihn hierauf als expositus nach taben, wo 
mansuetus bereits von 1762 bis 1774 regelmäßig seine Spatiamenta verbracht 
hatte.417 nachdem er schon 1774 wegen seines augenleidens einen augen-
arzt aus paris konsultiert hatte,418 verschlechterte sich nun sein Sehbefund 
so sehr, dass er 1788 als fast blind bezeichnet wurde.419 Wie die anderen 

414 Siehe Fabricius, Die Karte von 1789, S. 615 f.; lHaKo best. 24 nr. 1107.
415 lHaKo best. 56 nr. 1443.
416 lHaKo best. 1c nr. 19060.
417 Stabitr Hs 1652b/948b.
418 Stabitr Hs 1652b/948b.
419 lHaKo best. 1c nr. 19079.
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expositi der abtei gehörte er ebenfalls zu der mönchsgruppe, die 1786 
ihren ordensstand beizubehalten wünschten.420 er starb am 20. mai 1792 
zu taben, wurde jedoch nicht hier, sondern zu St. maximin bestattet (n7).

F e r d i n a n d  H e i n e n  (Heynen), Kellerar 1780–1784. als Heimatort des im 
märz 1735 geborenen, auf den namen antonius getauften, im Juli 1755 in 
die abtei eingetretenen und im märz 1759 zum priester geweihten Heinen 
geben die Quellen übereinstimmend Krautheim an,421 womit eigentlich nur 
das Städtchen an der Jagst im Hohenloher Kreis gemeint sein konnte. Damit 
würde im einklang stehen, dass sich seit der Jahrhundertmitte St. maximin 
um die Gewinnung von novizen auch außerhalb des Kurtrierer und des 
luxemburger Staates bemühte. Doch spricht gegen Heinens fränkische 
Herkunft, dass er sich um 1800 in luxemburg bei Familienangehörigen 
aufhielt.422 in der abtei schlug er als lektor der philosophie vom Dezem-
ber 1765 bis September 1767, dann der theologie von Dezember 1767 bis 
Juni 1771 anfangs eine wissenschaftliche laufbahn ein, die abt Wittmann 
im Januar 1764 fördern wollte, als er ihn, zunächst allerdings vergeblich, 
für die bisher von Jesuiten eingenommene professur für philosophie an 
der trierer universität vorschlug.423 obwohl Heinen erst im Januar 1769 
zum magister und im September 1778 zum Dr. theol. promoviert wurde, 
erhielt er dort im november 1771 einen lehrstuhl für philosophie und 
im november 1773 für theologie und war von Januar 1776 bis September 
1780 assessor der philosophischen Fakultät. mit seiner Wahl zum Kellerar 
an Stelle von le payen durch den Konvent am 18. mai 1780 war das ende 
seiner Hochschullaufbahn verbunden. Doch legte er das amt bereits am 
27. november 1784, also ein halbes Jahr vor dem ende der fünfjährigen 
laufzeit, nieder, entweder freiwillig oder vom Konvent gezwungen. Denn 
Heinen hatte anfänglich keineswegs zu den anhängern des abtes Wittmann 
gezählt, war 1772 mitglied des Konventsausschusses424 und im april 1773 
Deputierter des Konvents bei dessen Klagen gegen den abt vor der Kurie 
und dem päpstlichen nuntius gewesen.425 Danach hatte er sich jedoch 
Wittmanns Standpunkt weitgehend angenähert. nach seinem rücktritt als 
Kellerar ernannte ihn der abt sogleich zum expositus in luxemburg, wo 

420 lHaKo best. 1c nr. 19081.
421 n7; lHaKo best. 276 nr. 585 und nr. 2567.
422 lHaKo best. 276 nr. 2567.
423 lHaKo best. 1c nr. 12810, fol. 38–39.
424 lHaKo best. 211 nr. 2458.
425 Stabitr Hs 1652b/948b.
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er speziell mit der Führung von Vermögensprozessen und der Verwaltung 
der Klosterforsten betraut war.426 Wie die anderen expositi Gegner der 
geplanten umwandlung von St. maximin in ein Stift,427 unterschrieb er als 
einziger Konventuale im märz 1786 nicht die unterwerfungserklärung des 
Konvents an den erzbischof (l34). im Jahr 1787 hintertrieb er schließlich 
im einverständnis mit Wittmann die von der Konventsmehrheit und der 
kurfürstlichen Verwaltung geforderte bestandsaufnahme des Klosterver-
mögens in luxemburg,428 ohne dass der erzbischof in der lage war, ihn 
in seinem luxemburger amt abzulösen.429 beim einmarsch der französi-
schen revolutionstruppen im Juli 1794 verblieb er in luxemburg (l36) 
und nahm am 6. Februar 1797 an der Wahl des abtes benedikt Kirchner 
teil (l37), ohne sich jedoch dem zu trier verbliebenen restkonvent an-
zuschließen. Vielmehr kehrte er nach luxemburg zurück,430 erschien in 
trier auch nicht bei der aufhebung seines Klosters im märz 1802 (l38) 
und starb in luxemburg am 20. mai 1806 (n7).

a d a l b e r t  o t t  (otth), Kellerar 1784–1796. Geboren im Juni 1742 zu 
Heppdiel in unterfranken (bei miltenberg) und auf den namen matthäus 
getauft, trat er im august 1764 in die abtei ein und erhielt im Juni 1767 
die priesterweihe. am 15. mai 1775 ernannte ihn abt Wittmann zum 
Klosterarchivar, womit damals auch die Funktion des lehenssekretärs 
verbunden war, in der ott mehrmals in erscheinung trat,431 und am 21. mai 
1775 zu seinem Subkellerar. in den folgenden Jahren scheint sich ott von 
einem anhänger des abtes zu dessen Gegner gewandelt zu haben, dem 
er im mai 1786 vor der Visitationskommission sein unbescheidenes We-
sen vorwarf.432 Wohl deshalb wählte der Konvent ihn am 29. Dezember 
1784 zum Kellerar, der sogleich sein Subkellerariat niederlegte, das in der 
Folgezeit nicht mehr besetzt wurde. in seinem amt als Kellerar, dessen 
bedeutung seit 1794 wegen der besetzung des landes durch die franzö-
sische okkupationsarmee sehr zurückgegangen war, wurde er letztmalig 
im Januar 1796 genannt.433 in den im Frühjahr 1786 beginnenden ausein-

426 lHaKo best. 1c nr. 19076.
427 lHaKo best. 1c nr. 19081.
428 lHaKo best. 1c nr. 19077 und nr. 19081.
429 lHaKo best. 1c nr. 19077.
430 lHaKo best. 276 nr. 585 und nr. 2567.
431 lHaKo best. 48 nr. 1254 und best. 211 nr. 2610.
432 lHaKo best. 211 nr. 19076.
433 lHaKo best. 211 nr. 2427.
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andersetzungen um die einführung einer Stiftsverfassung zu St. maximin 
befürwortete er mit der Konventsmehrheit diesen plan,434 ohne hierbei 
jedoch besonders hervorzutreten. im Juli 1794 floh er mit dem Großteil 
des Konvents vor den französischen truppen auf die rechte rheinseite, 
kehrte im Juli 1795 jedoch wieder nach trier zurück435 und war seitdem 
mitglied der zu St. paulin wohnenden maximiner mönchsgemeinschaft. 
Hier erkrankte er, weshalb er bei dem aufhebungsakt seines Klosters am 
6. märz 1802 nicht anwesend war (l38). Dadurch war er auch außer Stande, 
sich laut der Verfügung der französischen Verwaltung als ausländer auf 
das rechtsrheinische Gebiet zu begeben, wie er im Juli 1802 dem präfek-
ten des Saardepartements darlegte, als er um die für ehemalige mönche 
ausgesetzte pension einkam.436 er blieb weiterhin bei seinen mitbrüdern 
zu St. paulin, starb dort am 4. mai 1805 und wurde auf dem Friedhof von 
St. paulin bestattet (n7).

J o s e f  S c h i m p e r , Kellerar 1797–1798. über keinen anderen maximiner 
mönch, außer vielleicht über michael Winckelmann, enthalten die archivi-
schen überlieferungen so zahlreiche einzelheiten wie über Josef Schimper. 
Sie ermöglichen angaben zu seinem familiären umfeld, zu seiner ausbildung 
als novize, zu seinen liebhabereien als mönch, zu seiner beeinflussung 
durch die aufklärung, die er zwischen 1786 und 1788 in zahlreichen 
ausführungen bekundete, und geben einblicke in viele aspekte seiner 
persönlichkeit, deren auch nur flüchtige auswertung den rahmen dieser 
monographie sprengen würde. Schimper wurde am 21. oktober 1752 in 
trier als Sohn des 1768 verstorbenen Kammerrats und Kaufmanns Johann 
matthias Schimper und dessen Frau anna maria magdalena geboren, die 
aus der bekannten unternehmerfamilie ebentheuer stammte. abt Wittmann 
hatte zu dem Kammerrat rege Geschäftsbeziehungen unterhalten und im 
august 1770 seinen noch nicht 18-jährigen, auf den namen Johann Jakob 
Wendelin getauften Sohn auf bitten von dessen Witwe als novizen auf-
genommen.437 brüder des maximiner mönchs waren der Kanoniker von 
pfalzel, Johann michael Schimper,438 der prümer mönch und spätere Vikar 
von Schillingen und perl, Franz Heinrich Schimper,439 vermutlich der 1797 

434 lHaKo best. 1c nr. 19061 und nr. 19076.
435 lHaKo best. 276 nr. 2567.
436 lHaKo best. 276 nr. 2567.
437 einzelheiten in Stabitr Hs 1652b/948b.
438 zu ihm Heyen, St. marien-Stift pfalzel, S. 346.
439 Siehe thomas, Weltklerus, S. 297.
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verstorbene mönch zu St. maria ad martyres, Johann Schimper, sowie der 
1786 verstorbene Konventual von St. martin/trier, brictius Schimper.440 
im märz 1777 zum priester geweiht, erhielt Josef Schimper vom abt be-
reits im märz 1779 das amt des Kantors und im Februar 1782 die wohl 
eigens für ihn geschaffene Funktion eines Praefectus fabricae, monetariae 
raritatumque. in seinen auslassungen vor der Visitationskommission im 
Frühjahr 1786 befürwortete er die umwandlung seines Klosters in ein Stift, 
gepeinigt freilich von zweifeln, ob es statthaft sei, die päpstliche exemtion 
von St. maximin zu ignorieren, und zugleich beflügelt von aufklärerischem 
Fortschrittsglauben.441 Vor Februar 1788 wurde er zum Kapitelsekretär 
gewählt.442 als ihm statutenwidrig die Konventsmajorität am 15. april 1788 
das amt des Klosterarchivars verschaffte, beschäftigte er sich gründlich mit 
der Geschichte und den Gütern des St. elisabethhospitals und bezeichnete 
den zugriff der trierer Verwaltung auf diesen Vermögensfonds als unstatt-
haft.443 Für seine weitere tätigkeit als archivar beantragte er im Sommer 
1788 einen einjährigen Studienaufenthalt an der mainzer universität, den 
abt Wittmann ablehnte. Die kurfürstliche regierung befürwortete ihn 
dagegen zunächst lebhaft, ließ sich dann jedoch von dem abt überzeugen, 
dass Schimper von mäßigem Talent und geringem Fleiß sei.444 Dennoch 
wechselte Schimper im Sommer 1789 die Seiten und wurde ein anhänger 
des abtes. als nämlich sich Wittmann wegen des rechts der ernennung 
eines neuen Hospitalars mit der Konventsmehrheit nicht einigen konnte 
und diese ihren prior Schmitt, den erbittertsten Feind des abtes, wählen 
wollte, ernannte der abt eigenmächtig Schimper zum Hospitalar. nach 
längerem Streit der parteien vor dem erzbischof setzten sich 1790 der abt 
und Schimper durch, ohne dass damit das Verfügungsrecht des Hospitalars 
über die Spitalgüter endgültig geregelt war.445 bei der besetzung triers 
durch die französischen truppen im Juli 1794 blieb Schimper in der Stadt. 
in der seit august 1795 bestehenden maximiner mönchsgemeinschaft zu 
St. paulin übernahm er für den anscheinend bereits erkrankten adalbert 
ott die Geschäfte des Klosterkellerars, wobei zweifelhaft scheint, ob es 
hierbei noch zu einer Wahl und zu einer amtsübergabe gekommen ist. als 

440 lHaKo best. 210 nr. 2400.
441 lHaKo best. 1c nr. 19075 und nr. 19076.
442 lHaKo best. 1c nr. 19077.
443 lHaKo best. 1c nr. 9844.
444 lHaKo best. 1c nr. 19077.
445 lHaKo best. 1c nr. 19061.
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Kellerar wurde er im September 1797 und im Januar 1798 genannt.446 bei 
der aufhebung des Klosters im märz 1802 weilte er bei seiner Schwester 
zu bertrich und unterschrieb erst nachträglich das protokoll (l38). am 
22. Juli 1803 wurde er zum pfarrer von reil an der mosel ernannt, in 
welchem amt er am 22. Januar 1814 verstarb (n7). 

 offensichtlich hat er an seinen neuen Wirkungskreis einzelne urkun-
den des Klosterarchivs mitgenommen und vielleicht auch die heute im 
bischöflichen museum zu trier verwahrten portraits einiger maximiner 
äbte.447 aus seiner Feder stammt ein handschriftlicher, 110 blatt starker 
Katalog: Nummi consulum et imperatorum comparati a r. d. Willibrordo 
Wittmann ad S. Maximinum abbate registro digesti a 1782448 sowie eine 
ebenfalls handschriftlich überlieferte arbeit um 1788: Gründlicher Beweis, 
die Abtey St. Maximin bey Trier habe das ehemalige St. Elisabethen-Spital 
erstens frey gestiftet, zweitens pflichtmäßig verwaltet, drittens keine Schuld 
an der bisherigen Vermischung der Güter trage.449 überliefert ist von ihm 
ferner vom april 1789 sein ovales aufgedrücktes papiersiegel mit seinem 
Familienwappen.450

m a u r i t i u s  l e s s e l , Kellerar 1798–1802. Der bei der aufhebung der 
abtei 1802 drittjüngste maximiner mönch und letzte Kellerar wurde am 
9. oktober 1759 zu Grevenmacher geboren und auf den namen Johann 
nikolaus getauft. er trat im august 1781 in die abtei ein und erhielt 
im märz 1784 die priesterweihe. Das sich daran anschließende theolo-
giestudium konnte er nicht in seinem Kloster beenden, sondern musste 
1787 für einige zeit das vom erzbischof gegründete priesterseminar, das 
Seminarium clementinum, besuchen.451 Sein plädoyer im Frühjahr 1786 
vor der Visitationskommission für die einführung der Stiftsverfassung 
zu St. maximin begründete er mit der unmöglichkeit der Klöster, bei 
ihrer nun allgemein spürbaren Verachtung noch geeigneten nachwuchs 
zu finden.452 auch in den innerklösterlichen auseinandersetzungen der 
Jahre 1786 bis 1790 war er stets anhänger der den abt bekämpfenden 

446 lHaKo best. 276 nr. 2567.
447 lHaKo best. 493 nr. 70.
448 Stabitr Hs 1890/1416.
449 lHaKo best. 1c nr. 9844.
450 lHaKo best. 1c nr. 11269, S. 207.
451 lHaKo best. 1c nr. 19079.
452 lHaKo best. 1c nr. 19076.
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Konventsmajorität, trat hierbei jedoch nicht sonderlich hervor.453 bei der 
besetzung triers durch die französischen truppen im Juli 1794 floh er mit 
der mehrzahl seiner mitmönche in das rechtsrheinische Gebiet, kehrte vor 
august 1795 wieder nach trier zurück (l36) und wohnte fortan bei dem 
restkonvent zu St. paulin.454 Dieser übertrug ihm vermutlich formlos und 
ohne reguläre bestellung wahrscheinlich im September 1798 die Geschäfte 
des Kellerars, denn seine der französischen Verwaltung vorgelegten rech-
nungen beginnen zu diesem zeitpunkt.455 angesichts des Sequesters über 
die meisten Klostergüter und der weitgehenden zahlungsunfähigkeit der 
Klosterkasse gestattete ihm sein amt allerdings kaum mehr Wirkungs-
möglichkeiten.456 nach der aufhebung der abtei am 6. märz 1802, bei der 
er anwesend war (l38), forderte von ihm die über das Fehlen größerer 
Sachwerte in der abtei offenbar enttäuschte französische Verwaltung eine 
genaue rechnungslegung und verweigerte ihm zunächst die pension für 
ehemalige mönche.457 obwohl er sich im Sommer 1802 weitgehend ent-
lasten konnte, dürfte er nicht mehr in deren Genuss gelangt sein, denn er 
starb bereits am 14. oktober 1802 zu St. paulin (n7).

3.3. Subkellerare 1728–1784

m a x i m i n u s  b u d e l e r , Subkellerar 1728–1731, siehe § 36.1.2.2. pröpste 
zu taben.

J a k o b  F u s i n i g , Subkellerar 1738–1740, siehe § 36.3.2. Kellerare 1728–1802.
W o l f g a n g  o r t h , Subkellerar 1738–1747. er wurde im april 1697 in 

luxemburg geboren und auf den namen Heinrich getauft. in die abtei trat 
er im august 1718 ein und erhielt im april 1721 die priesterweihe. Vom 
30. oktober 1725 bis zum 14. oktober 1728 fungierte er als Küchenmeis-
ter. am 1. november 1738 ernannte ihn abt Schaeffer zum Subkellerar, 
welches amt er bis zum 28. märz 1747 bekleidete und zwei tage später 
zum Speichermeister (granarii praefectus) ernannt wurde. in dieser Funk-

453 lHaKo best. 1c nr. 19061 und nr. 19077.
454 lHaKo best. 276 nr. 585 und nr. 2567.
455 lHaKo best. 276 nr. 2567.
456 ein seltenes beispiel für seine tätigkeit als Kellerar findet sich in lHaKo best. 256 

nr. 7485: Die Verpachtung des Klosterhofs in löf 1801.
457 mehrere Vorgänge in lHaKo best. 276 nr. 2567.
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tion starb er am 22. oktober 1749 während der ernte zu müstert an der 
mosel (bei piesport) und wurde in der pfarrkirche am ort bestattet (n7).

n o r b e r t  S t e i t z , Subkellerar 1747–1752, siehe § 36.3.2. Kellerare 
1728–1802.

m a u r i t i u s  F r e i m a n , Subkellerar 1752–1760. Geboren im Januar 1721 
in bondorf im luxemburgischen (zwischen arlon und bastogne) und auf 
den namen Franciscus getauft, war er im Juni 1745 in die abtei eingetreten 
und hatte im märz 1748 die priesterweihe erhalten. Vom 22. September 
1752 bis zum 20. Januar 1760 fungierte er als Subkellerar, trat in seinem 
amt jedoch kaum in erscheinung. Danach weilte er als expositus in 
luxemburg, wo er am 23. märz 1766 starb und in dem dem refugium 
benachbarten luxemburger Franziskanerkloster beigesetzt wurde (n7).

p e t r u s  o l i n g e r , Subkellerar 1760–1763. im Juli 1729 zu biwer bei 
Grevenmacher geboren und auf den namen Johann claudius getauft, trat 
er im Juni 1745 in die abtei ein und wurde im märz 1748 zum priester 
geweiht. Vom 30. Dezember 1754 bis zum 14. april 1757 bekleidete er das 
amt des refektionars und wirkte vom Februar 1757 bis zum Dezember 
1769 auch als Gartenpräfekt (praefectus pomarii). am 22. Januar 1760 er-
nannte ihn abt Schaeffer zum Subkellerar, welches amt er am 17. august 
1763 aufgab, ob freiwillig oder von dem neuen abt Wittmann genötigt, 
der ihm als gebürtigem luxemburger möglicherweise wenig gewogen 
war, ist nicht bekannt. Danach war olinger vom 6. august 1764 bis zum 
28. Juli 1770 novizenmeister. Wie sein Vorgänger als Subkellerar gehörte 
auch er, im Gegensatz zu seinem nachfolger, zu den maximiner mönchen, 
die in jenen unruhigen Jahren nicht hervortraten. offensichtlich seit 1775 
erkrankt, starb er am 31. Dezember 1780.

m i c h a e l  W i n c k e l m a n n , Subkellerar 1763–1764. eine eigentliche bio-
graphie dieses seinen trierer mitbürgern als muster eines verkommenen 
mönches geltenden maximiner Konventualen kann hier nicht geboten 
werden, sondern soll später außerhalb dieser monographie erfolgen, 
wenn hoffentlich auch die ergebnisse der zur zeit noch resultatlosen 
Forschungen in englischen archiven vorliegen. Der neffe des Subpriors 
und novizenmeisters nikolaus Winckelmann wurde am 11. april 1734 
zwischen Horchheim und lahnstein geboren,458 trat im Juli 1752 mit 18 
Jahren in die abtei ein und erhielt im Dezember 1757 die priesterweihe. 

458 Hierzu Johann christian Stramberg, Denkwürdiger und nützlicher rheinischer 
antiquarius 2,2, Koblenz 1851, S. 752.
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Seinen vor 1769 verstorbenen, mit der Familie des späteren priors paffrath 
verwandten Vater Heinrich, assessor, dann Hofrat am Koblenzer Hof-
gericht, hatte im mai 1726 abt nikolaus paccius als Syndicus der abtei 
verpflichtet.459 in dieser Funktion war er noch im oktober 1735 tätig.460 
er soll dienstlich den jungen assessor von Hontheim, einen bruder des 
bekannten Weihbischofs, ungünstig beurteilt haben, woraus die auch in 
mehreren unbefangenen Quellen spürbare abneigung des Weihbischofs 
gegen den maximiner mönch rühre. mit seinem bruder Johann nikolaus, 
1782 kurtrierischer Finanz- und 1789 Kammerrat in Koblenz, unterhielt 
michael zwischen 1780 und 1790 eine umfangreichere Korrespondenz.

 noch während seiner 1759 beendeten Studien ernannte ihn abt Schaeffer 
zum Klosterarchivar, welches amt er am 13. märz 1765 abgeben musste. 
auch der neue abt Wittmann war ihm anfänglich wohlgesonnen. er 
nahm ihn im mai 1763 mit nach Köln zu seiner abtsweihe, im Juni 1763 
nach ehrenbreitstein zum empfang der regalien und ernannte ihn im 
august 1763 zum Subkellerar. zu einem ernsten zerwürfnis zwischen 
beiden kam es jedoch im Herbst 1764 wegen des St. elisabethhospitals, 
auf dessen Wiederherstellung Winckelmann drängte, nachdem er dessen 
frühere Güter anhand der archivischen Quellen rekonstruiert hatte. Die 
neugründung des Hospitals war jedoch bis zu ihrer Verwirklichung um 
1790 auch eine den besitzstand der abtei erheblich tangierende Forderung 
der Stadt trier und des erzbischofs. Deshalb legte Winckelmann anlässlich 
seines Spatiamentums in seiner Heimatstadt Koblenz anfang november 
1764 der erzbischöflichen Verwaltung eine reihe von das Hospital be-
treffenden Dokumenten aus dem Klosterarchiv vor und verzögerte seine 
rückkehr nach St. maximin. Der Kurfürst belobigte das zarte Gewissen 
Winckelmanns, erwog, ihn nach prüm zu versetzen, schickte ihn jedoch im 
Februar 1765 auf anraten Hontheims mitsamt den Hospitaldokumenten 
nach St. maximin zurück, nachdem er ihm in seiner abtei Straffreiheit und 
Versetzung auf eine ihrer propsteien versprochen hatte. abt Wittmann nahm 
ihn zähneknirschend auf und machte keinerlei anstalten, den auflagen 
des erzbischofs nachzukommen. Vielmehr ließ er sich vom Weihbischof 
von Hontheim aufstacheln und bezichtigte ihn nunmehr des verbotenen 
umgangs mit trierer Frauen. über die Geschehnisse am 3. Juni 1765, als 
der abt Winckelmann beim Öffnen der abteikasse überraschte, gibt es 

459 lHaKo best. 56 nr. 2601.
460 lHaKo best. 48 nr. 1254.



§ 36. inhaber von Klosterämtern 1211

recht unterschiedliche Versionen. Winckelmanns einlassungen klingen nicht 
sonderlich plausibel, doch ist sein Vorwurf, der abt habe ihm hierbei eine 
Falle gestellt, nicht völlig von der Hand zu weisen. Denn Wittmann hatte 
sich schon vier monate zuvor öffentlich geäußert, laut der ordensregel 
gehöre Winckelmann lebenslänglich eingekerkert, und erhielt nun hierzu 
die möglichkeit, ohne den Widerspruch des Kurfürsten und der Öffent-
lichkeit fürchten zu müssen. mangels einer geeigneten unterbringung saß 
Winckelmann vom 3. Juni bis zum 18. oktober 1765 im Kerker unter dem 
Kirchturm, dann konnte er das eigens für ihn erbaute Gefängnis im ersten 
Stock der infirmarie beziehen. bei seiner Flucht hieraus am 20. September 
1769 kann die mithilfe mehrerer Konventualen vorausgesetzt werden, 
deren namen er jedoch verschwieg. Dagegen ist die mitnahme größerer 
Geldsummen und wichtiger archivalien eine spätere Schutzbehauptung, 
die die zahlungsunwilligkeit der abtei gegenüber dem erzstift verschleiern 
sollte und deren fehlende bereitschaft zur aushändigung der Hospitalur-
kunden, die auch heute bestandteil des maximiner archivs sind.

 Winckelmann begab sich zunächst nach Koblenz, wo er vergeblich den 
Kurfürsten zu einem Verfahren gegen abt Wittmann zu bewegen suchte. 
Dies gelang ihm auch nicht beim päpstlichen nuntius während seines 
eineinhalbjährigen aufenthalts im Kölner alexianerkloster, da diesen an-
geblich abt Wittmann mit einigen Fudern Wein bestochen habe. um seiner 
Festsetzung und dem rücktransport nach St. maximin zu entgehen, floh 
er am 14. märz 1771 von Köln nach amsterdam und später nach paris, 
wo er ende 1772 nachzuweisen ist. Damals stellte er mehrere Wechsel 
auf sein zu St. maximin verbliebenes peculium aus, die abt Wittmann 
einlösen musste, weil sie ihm von den äbten von tholey und St. matthias 
präsentiert worden waren. in paris machte er auch die bekanntschaft mit 
dem sächsischen residenten am londoner Hof, dem Grafen Hans moritz 
von brühl (1736–1809). über diesen Kontakt, seine begleitung des Grafen 
wohl als Hauslehrer nach england und die beziehungen des Grafen zu 
miss Sidney, einer nachfahrin der earls von leicester, die abrupt endete, 
als Graf brühl an den sächsischen Hof gerufen wurde, sind Winckelmanns 
angaben freilich so diskret, dass hier vorläufig einige gesicherte Fakten 
genügen müssen. am 20. april 1778 heiratete er nach anglikanischem ritus 
in der St. andreaskirche zu london miss Sidney, nachdem ihre eltern auf 
bitten des Grafen brühl hierzu ihre einwilligung gegeben hatten. Hierdurch 
wurde er ein vermögender mann, den König Friedrich ii. von preußen 
am 12. September 1782 nobilitierte und mit einer Hofcharge versah und 



7. personallisten1212

der schon bald Vater eines Kindes war. auch die kurtrierische Verwaltung 
fand nun wieder interesse an ihm und blieb mit ihm über seinen bruder 
in Kontakt.461 einmal erhoffte sie in der noch immer nicht gelösten Frage 
des Hospitalvermögens von ihm entscheidende Hinweise. Darüber hinaus 
sah der Kurfürst in Winckelmann aber auch einen geeigneten Vertreter 
seiner merkantilen interessen in england. So waren 1789/1790, als in den 
bekannten überlieferungen die Korrespondenz zwischen ihm und den Kur-
trierer behörden abbricht, beide teile gerade in regem Gedankenaustausch 
über die erlangung eines englischen patentschutzes für das von Kurtrier 
in london vertriebene Selterswasser, das dort durch billigere imitationen 
verdrängt zu werden drohte.

 in diesen Jahren schrieb er wohl als abrechnung mit abt Wittmann und 
seinem Konvent, sicherlich aber auch, um sich beim erzbischof und des-
sen mitarbeitern wieder in erinnerung zu bringen, die 1786 zu london 
im Druck erschienene Historia succincta hospitalis sanctae Elisabeth extra 
muros imp. mon. S. Maximini OSB prope Treviros. Die aufnahme dieser 
Quellensammlung im trierer bereich war zwiespältig. Dort versicherte 
jedermann, dem Werk eines renegaten und Konkubinariers keine größere 
beachtung zu schenken, während gleichzeitig alle parteien seinen inhalt 
akribisch studierten, der erzbischof, um in ihm neue argumente für die 
Wiedererrichtung des Hospitals zu finden, wie auch die abtei, deren ar-
chivar Josef Schimper einzelne behauptungen in ihm zu widerlegen oder zu 
korrigieren suchte. Winckelmann selbst gab vor, er habe die abhandlung 
auch für sein englisches Gastland geschrieben, dessen Öffentlichkeit durch 
sie für die Vernichtung der früheren armenfonds im 16. Jahrhundert unter 
Heinrich Viii. sensibilisiert worden sei.

K a r l  c o e l s , Subkellerar zwischen 1764 und 1775. er wurde im Januar 
1732 zu trier geboren, auf den namen Karl anton maximin getauft, 
trat im mai 1749 in die abtei ein und empfing im Dezember 1755 die 
priesterweihe. Sein Vater war der 1702 geborene Johann baptist coels, 
Generaleinnehmer des oberen erzstifts und bürgermeister von trier,462 
lehensträger der abtei für zehntanteile zu Hoffeld und vor 1740 bis zu 
seinem tod 1772 amtmann zu St. maximin,463 dessen bruder Karl anton 
coels Kurkölner Hofkammerrat und geheimer rat des Herzogs von 

461 So im märz 1788 vgl. lHaKo best. 1c nr. 10063 § 803.
462 laufer, Sozialstruktur, 1973, S. 270.
463 Siehe § 18.3. Die amtsverwaltung.
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arenberg, ebenfalls lehensträger von St. maximin für zehntanteile zu 
Hoffeld.464 zur mutter hatte der künftige maximiner mönch eine nichte 
des abtes nikolaus paccius (1719–1731). Karl coels wurde am 30. Januar 
1764 vom Konvent zum Küchenmeister gewählt und sein amt hernach 
jeweils um drei Jahre verlängert, bis er es am 26. august 1777 niederlegte 
und Speichermeister (granarii praefectus) wurde, welche Funktion er bis zu 
seinem tod behielt. zu einem unbekannten zeitpunkt, wohl vor 1758, war 
er auch archivar.465 Seine amtstätigkeit als Subkellerar, die nur im märz 
1786 im Visitationsprotokoll erwähnt wird,466 dürfte in die Jahre zwischen 
1764 und 1775 fallen, in denen kein anderer Subkellerar bekannt ist. Schon 
vor 1786 erlitt er mehrere Schlaganfälle, deren Spuren der Visitationskom-
mission auffielen,467 und die ihn auch im lauf des Jahres 1786 mehrmals 
ins Krankenbett zwangen. Gegen eine umwandlung seines Klosters in 
ein Stift trug er keine grundsätzlichen bedenken, da es hierdurch möglich 
würde, teile des institutionsvermögens der Verwandtschaft zukommen 
zu lassen.468 er selbst unterwerfe sich völlig dem Willen des erzbischofs, 
würde persönlich freilich gerne mönch bleiben, weil, wie Johann michael 
von pidoll hinzufügte, er von einem neuen Schlaganfall getroffen, seine 
pflege in einem Kloster besser gewährleistet sähe.469 Sein tod erfolgte am 
20. oktober 1787.

a d a l b e r t  o t t , Subkellerar 1775–1784, siehe § 36.3.2. Kellerare 1728–1802.

3.4. Kämmerer

H [ e n r i c u s ], Kämmerer ca. 1214/1215–1231. er wurde in der Depositio 
des abtes bartholomäus (1214/1215–1231) als camerarius H. erwähnt, der 
dem St. Salvatoraltar zu St. maximin eine Geldrente geschenkt hatte.470 
unter den in n3 genannten maximiner mönchen des namens Heinrich 
würde ihm der zwischen 1200 und 1220 am 8. Dezember erfolgte eintrag 
eines Henricus sacerd. et m. nre congregationis am ehesten entsprechen.

464 lHaKo best. 211 nr. 1755 und nr. 1774.
465 lHaKo best. 1c nr. 19075.
466 lHaKo best. 1c nr. 19075.
467 lHaKo best. 1c nr. 19075.
468 lHaKo best. 1c nr. 19081.
469 lHaKo best. 1c nr. 19079.
470 Stabitr Hs 1634/394, fol. 151–152.
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n i k o l a u s , Kämmerer vor 1243. in dem prozess wegen des patronats 
der pfarrei üxheim im Juli 1243 findet sich die aussage des maximiner 
mönchs nikolaus, er habe einst als Kämmerer mit zustimmung des abtes 
die Kirche von üxheim neu erbaut.471

a n t o n i u s , Kämmerer 1248, 1274. 1248 erwähnte die Hospitalsbruderschaft 
unter ihren einkünften Geldzinse aus einem Weinberg zu Kürenz, den ihr 
der dominus et camerarius Antonius geschenkt habe.472 Dieser Kämmerer 
war auch am 1. mai 1274 bei der Statutenerweiterung der bruderschaft 
anwesend, bei der diese Stiftung nochmals erwähnt wurde.473 Seine per-
sonengleichheit mit dem späteren gleichnamigen abt oder mit dem 1266 
genannten propst antonius ist nicht auszuschließen.474

e b e r h a r d  v o n  S t e i n , Kämmerer vor 1366, siehe § 36.3.1. Kellerare 
und Subkellerare bis 1728.

J o h a n n e s  v o n  K l o t t e n , Kämmerer 1411. obwohl das amt des 
Kämmerers zu St. maximin seit 1367 aufgehoben war, führte bei der Wahl 
des Heinrich muyl zum abt im mai 1411 der an zehnter Stelle unter den 
Wählern genannte, hier zuerst als mönch erwähnte Heinrich von Klotten 
den Kämmerertitel (l7). Dieser aus dem in kurtrierischen Diensten ste-
henden ortsadel zu Klotten an der mosel stammende maximiner Kon-
ventuale wurde in den rechnungen des abtes lamprecht 1419 lediglich 
als sein Kellerar bezeichnet475 und ist in n5 in einer nachtragsschicht am 
14. november als Kellerar zu Fell eingetragen.

4. Hospitalare

G a i n a r d u s  susceptor pauperum: Juni 923,476 926 jedoch nur: Gagenhardus.477

e b e r h a r d , Hospitalar um 1217. überliefert ist das transsumpt des abtes 
bartholomäus aus dem Jahr 1217 über die Güter und die anniversarstiftung 

471 auszug in mub 3 nr. 774, Volltext mit der aussage des nikolaus in lHaKo 
best. 211 nr. 2119, S. 1213–1219.

472 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 236–239.
473 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 239 f.
474 Siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: antonius 1282–1286/1287 und § 36.1.1. 

pröpste bis 1266: antonius.
475 Stabitr Hs 1626, S. 1108.
476 mub 1 nr. 163.
477 mub 1 nr. 165.
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des Hospitalars eberhard.478 Die offizielle beurkundung seiner Verfügungen 
durch den abt könnte dadurch bedingt sein, dass eberhard, dessen eintrag 
in n3 zu fehlen scheint, in diesem Jahr gestorben ist.

G o t t f r i e d  v o n  K a s t e l b u r g , Hospitalar 1248–1281. er könnte ein 
angehöriger der Herren von Kasselburg (burg bei pelm, in der nähe von 
Gerolstein) gewesen sein, obwohl er in den Quellen stets de Castelburg 
beziehungsweise de Castelberch genannt wurde. er war der erste Hospitalar 
beziehungsweise provisor des neu erbauten St. elisabethhospitals,479 der in 
dieser eigenschaft zuerst am 25. november 1248 bei der Statutenfestset-
zung für die gerade gegründete Hospitalsbruderschaft genannt wurde.480 
Seine zahlreichen Gütererwerbungen für das Hospital wurden in der bald 
nach seinem tod geschriebenen anlegungsstufe des liber hospitalis481 an 
mehreren Stellen ausführlich erläutert und gewürdigt. er starb am 9. au-
gust 1281482 und wurde in n3 am 10. august als Godefridus sac. et m. nre 
congr. eingetragen. 

l e o n i u s , Hospitalar 1281–1295. leonius, dessen abkunft unbekannt ist, 
wurde als maximiner mönch erstmals am 3. august 1271 erwähnt.483 als 
im Herbst 1279 abt Heinrich iV. von Dhaun zu einer pilgerreise nach 
palästina aufbrach,484 ernannte er vermutlich drei administratoren der 
abtei, darunter leonius. Dieser war im Februar 1280 mit zwei weiteren 
mönchen bei einem Güterprozess anwesend485 und wurde im Jahr 1282 
sogar als alleiniger administrator der abtei genannt.486 zuvor war er schon 
am 10. august 1281, einen tag nach dem tod seines Vorgängers, zum 
Hospitalar beziehungsweise zum provisor des elisabethhospitals ernannt 
worden,487 wobei ungeklärt ist, welches Gremium ihn damit in abwesenheit 
des abtes beauftragen konnte. als provisor dürfte er mit großem erfolg 
gewirkt haben, wie die nachtragsschicht im liber hospitalis bezeugt, 
die nicht nur seine erwerbungen, den bau einer neuen Hospitalspforte 

478 Stabitr Hs 1644/377, S. 963 f.
479 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 119.
480 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 236–239.
481 lHaKo best. 211 nr. 2122.
482 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 1 f.
483 Staarchtr best. ta 62 nr. 7.
484 Siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: Heinrich iV. von Dhaun.
485 lHaKo best. 211 nr. 1823.
486 ohne tagesangabe bei Wampach 5 nr. 50.
487 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 1 f.
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sowie von Scheuern und Kellern beim Hospital erwähnt, sondern auch 
die ausstattung der Hospitalkapelle mit einem Graduale, einem Schrein, 
den er vergolden ließ, einer elfenbeintafel und einem Kristall mit drei 
reliquien. als Hospitalar zuletzt am 13. Juli 1295 erwähnt,488 ist er vor 
dem 10. Februar 1296 verstorben.

n i k o l a u s  v o n  S c h m i d t b u r g , Hospitalar 1296–1301. er entstammte 
einem im Soonwald ansässigen rittergeschlecht und wurde als maximi-
ner mönch erstmals im Juni 1278 als zeuge einer Schenkung an seinen 
vermutlichen neffen, den damals als Scholar zu St. maximin weilenden 
Johannes von Schmidtburg, erwähnt.489 abt Heinrich iV. dürfte ihn, wie 
seinen Vorgänger als Hospitalar, im Herbst 1279 vor seiner pilgerfahrt 
zu einem der drei administratoren des Klosters ernannt haben, weshalb 
er im Februar 1280 vor dem trierer offizialatsgericht als dessen zeuge 
auftrat.490 als Hospitalar wurde er erstmals am 10. Februar 1296 genannt491 
und zuletzt am 18. Februar 1301.492 Sein tod dürfte an einem 16. Septem-
ber erfolgt sein, an welchem tag in n3 in einer beschreibungsschicht des 
frühen 14. Jahrhunderts der einzige maximiner mönch dieses namens 
vermerkt ist.

J o h a n n e s , gen. Timplere, Hospitalar 1305–1322. Von ihm sind lediglich 
zahlreiche urkunden aus seiner tätigkeit als Hospitalar bekannt, die 
früheste vom 9. april 1305493 und die letzte vom 11. august 1322.494 mit 
dem beinamen Timplere wurde er nur ein einziges mal genannt.495 es lässt 
sich nicht entscheiden, welcher der in n3 im frühen 14. Jahrhundert am 
16. Januar und am 20. april erfolgten einträge eines maximiner mönchs 
namens Johannes ihm zugeordnet werden kann.

J o h a n n e s  v o n  l i t t i g , Hospitalar 1323–1324. außer im liber hospi-
talis496 wurde er als Hospitalar nur in vier urkunden genannt, zuerst am 
6. mai 1323497 und zuletzt am 4. august 1324.498 in der letzten urkunde 

488 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1083 f.
489 lHaKo best. 211 nr. 248.
490 lHaKo best. 211 nr. 1823.
491 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 170 f.
492 lHaKo best. 211 nr. 272.
493 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 277.
494 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 175 f.
495 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 182 f.
496 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 119 f.
497 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 264 f.
498 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 314.
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bezeichnete er sich von littig (de Lyttiche), war also ein angehöriger des 
edelfreien ortsadels von littig bei Wittlich. Sein tod könnte am 16. mai 
(n3) 1325 erfolgt sein.

r u d o l f  v o n  D u d e l d o r f , Hospitalar 1325–1331. er entstammte der 
nach der burg und dem Dorf bei Wittlich benannten, um 1375 ausgestor-
benen adelsfamilie Dudeldorf.499 als maximiner mönch wurde er zuerst 
vermutlich am 13. Dezember 1309 erwähnt, als er seiner abtei den ankauf 
der Vogtei Schwabenheim von den rheingrafen vermittelte.500 Hospita-
lar beziehungsweise provisor scheint er erst vor dem 19. oktober 1325 
geworden zu sein.501 aus seiner amtszeit sind im liber hospitalis einige 
baurechnungen überliefert502 und ebenso, dass seine eltern philipp und 
irmgard sowie seine Schwester, die nonne aleyd, mitglieder der St. eli-
sabethbruderschaft waren.503 er starb zwischen dem 22. mai 1331, als er 
zum letzten mal erwähnt wurde,504 und dem 12. Februar 1332, als bereits 
sein nachfolger im amt war.

J o h a n n e s  u l n e r , Hospitalar 1332–1336. Der entweder aus der Familie 
der ulner von Sponheim (naheraum) oder der ulner von Dienheim (pfalz) 
stammende Johannes ist als Hospitalar nur zwischen dem 12. Februar 
1332505 und dem 18. Dezember 1336506 nachzuweisen. er starb an einem 
18. Juli (n3).

p e t r u s , Hospitalar vor 1344, siehe § 36.2.2. prioren.
W i r i c u s , Hospitalar 1344–1358. trotz einer Vielzahl von urkunden aus 

seiner tätigkeit als Hospitalar, die vor dem 24. Juni 1344 begann507 und 
zuletzt am 12. april 1358 belegt ist,508 bleibt die Herkunft des Wiricus 
(Wirich) unbekannt. er starb am 9. mai (n3) 1358 oder 1359 und stiftete 
dem Konvent für sein anniversar ein messgewand, einen Kelch und zehn 
pfund für Vorhänge im chor (pro velatoriis in choro).

499 Siehe resch, edelfreien des erzbistums trier, S. 32.
500 Heidelberg, ub urk. nr. 259.
501 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 475.
502 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 4 f.
503 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 119.
504 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 83.
505 lHaKo best. 211 nr. 321.
506 lHaKo best. 211 nr. 335.
507 lHaKo best. 211 nr. 2117, S. 249 f.
508 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 162 f.
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D i e t r i c h  v o n  b e r g e , Hospitalar 1359–1366. er stammte aus einer 
lothringisch-luxemburgischen ritterfamilie und ist zu St. maximin am 
18. Dezember 1336509 und am 6. oktober 1340510 als Küster bezeugt. Das 
St. elisabethhospital erhielt er als dessen provisor vor dem 19. oktober 
1359511 zur Verwaltung, in welcher Funktion er zuletzt am 18. Septem-
ber 1365 erwähnt ist.512 er starb am 22. april (n5 und n6) 1366 und 
bestimmte zu seinem anniversar Geld und Silberstücke zur anfertigung 
einer monstranz (siehe auch n5 und n6: 18. april). 

a r n o l d  v o n  S t e i n , Hospitalar 1366–1398. zuerst am 3. august 1366 als 
Hospitalar genannt,513 wurde er während seiner über 32 Jahre dauernden 
tätigkeit als provisor des Hospitals in zahlreichen urkunden erwähnt und 
war 1389 auch Gründungsmitglied der marienbruderschaft in der Krypta 
(l5 und l6). naheliegend ist, dass schon unter seiner amtszeit die 1401 
von abt rorich beklagte misswirtschaft und Verschuldung des Hospitals 
begann514 und nicht erst unter seinem von rorich namentlich genannten 
nachfolger, der nur kurze zeit das Hospital leitete. als provisor trat ar-
nold zum letzten mal am 23. Februar 1398 in erscheinung.515

e n g e l b e r t  v o n  b l a n k e n h e i m , Hospitalar 1398–1400, siehe § 36.2.2. 
prioren.

n i k o l a u s  v o n  e p p e l b o r n , Hospitalar 1401–1411. nikolaus, wohl 
ein neffe des abtes rorich von eppelborn (1369–1411), trat im Februar 
1399 zunächst als anwalt der abtei im Verfahren wegen der pfarrei us-
selskirch in erscheinung, als er familiaris rorichs genannt wurde.516 als 
rorich am 15. mai 1401 seinen nun als Kaplan des abtes bezeichneten 
Verwandten als künftigen Hospitalar vorsah, war nikolaus noch nicht 
mitglied des Konvents. auch scheinen die Verhältnisse des elisabethhos-
pitals schwierig gewesen zu sein, da seine Verwaltung damals wohl nur 
kommissarisch durch den maximiner Küster Johannes brant (Brodelini; 

509 lHaKo best. 211 nr. 335.
510 lHaKo best. 1a nr. 3925.
511 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 92 f.
512 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 160.
513 lHaKo best. 211 nr. 2118, nr. 113.
514 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 30.
515 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 226 f.
516 lHaKo best. 1D nr. 817, nr. 819 und nr. 820.



§ 36. inhaber von Klosterämtern 1219

siehe § 36.2.2. prioren) wahrgenommen wurde.517 es bedürfte näherer 
Studien, welche initiativen des abtes und seiner Verwandten schließlich 
dazu führten, dass König ruprecht am 21. Juli 1401 nikolaus auf dem 
in der abteigeschichte singulären Weg der primae preces eine Stelle im 
Konvent verschaffte.518 Die Gründe für diese „ersten bitten“ könnten im 
Widerstand des Konvents gegen die aufnahme des abtsneffen oder darin 
gelegen haben, dass nikolaus nun sein ursprünglich vielleicht für seinen 
einkauf in die abtei bestimmtes Vermögen von 718 fl. zur entschuldung 
des Hospitals verwenden konnte, zu dessen provisor auf lebenszeit ihn 
rorich am 18. September 1401 ernannte.519 erst aus späteren überliefe-
rungen geht hervor, dass abt rorich ihm für das Kapital damals oder bald 
danach mit zustimmung des Konvents die einkünfte des Klosterhofs in 
taben überschrieb.520 Das amt des Hospitalars hatte nikolaus noch bei 
der Wahl des Heinrich muyl zum abt am 23. mai 1411 inne (l7), verlor 
es jedoch vor dem 1. oktober 1414 an den parteigänger lamprechts von 
Sassenhausen, nikolaus von lorch.521 zu diesem zeitpunkt hielt sich 
nikolaus nicht mehr zu St. maximin auf, sondern besorgte aufträge der 
Stadt luxemburg522 und schloss 1415 mit abt Heinrich von Sayn einen 
Vertrag, der ihm auch die einkünfte der nun propstei genannten tabener 
Kirchengüter überließ,523 woraus er 60 fl. an jährlicher rente bezog. Da-
neben hatte er vor Juli 1418524 das priorat über ein Kloster in der metzer 
Diözese (bezeichnet als Irsingen, Ensingen beziehungsweise Enßmyngen) 
erlangt, um 1428 mit lamprecht seine einkünfte zu taben gegen die 
zehnten und Gefälle der abtei zu monheim und Diedenhofen vertauscht 
und betrieb hierauf seine aufnahme in den Konvent der abtei St. michael 
zu St. michel im bistum Verdun.525 Diesem Klosterwechsel stimmte abt 

517 Vgl. lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 140, mit der zustimmungserklärung des pro-
visors pro tempore, des Küsters brodelini, zur erklärung des abtes, die in der 
Kopialüberlieferung jedoch wieder getilgt wurde.

518 HHSta Wien, reichsregistraturbuch a, fol. 134, und lHaKo best. 211 nr. 2101, 
S. 30.

519 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 30.
520 Stabitr Hs 1626, S. 1111 und S. 1114.
521 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 3 f.
522 Würth-paquet, table chronologique 25, S. 199.
523 Stabitr Hs 1626, S. 1111.
524 rep. Germ. 4 Sp. 903.
525 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 218; Stabitr Hs 1626, S. 1114.
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lamprecht 1430 und 1432 mehrmals zu.526 Doch ist nicht bekannt, ob er 
bereits vollzogen war, als nikolaus anfang oktober 1435 verstarb, nach-
dem er, laut der aufstellung des abtes lamprecht, die abtei St. maximin 
insgesamt 2896 fl. gekostet hatte.527

n i k o l a u s  H i l c h e n  v o n  l o r c h , Hospitalar 1414–1434, siehe § 36.2.2. 
prioren.

W i l h e l m  v o n  H e l m s t a d t , Hospitalar 1436, siehe § 36.2.2. prioren.
r h e i n g r a f  W i l h e l m  v o n  [ober-]We s e l , Hospitalar 1440–1450, 

siehe § 36.2.2. prioren.
J o h a n n e s  v o n  l e y d e n , Hospitalar 1461? Die Formen seines zunamens 

(n5 und n6 Leydius, sonst Leydis oder de Leydis) machen wahrschein-
lich, dass er aus der holländischen Stadt leyden stammte. als maximiner 
mönch zuerst 1457 in der Wirtschaftsverwaltung in Detzem genannt,528 
bleibt offen, ob er danach noch in der bisherigen Form als provisor des 
Hospitals eingesetzt war. zwar bezeichnete ihn im Februar 1461 das trie-
rer offizialatsgericht als provisor des St. elisabethhospitals.529 er selbst 
nannte sich dagegen im September 1464 vor dem trierer Schöffengericht 
nur professmönch und führte den in der abtei sonst ungebräuchlichen 
zusatz Zinsmeister,530 während abt antonius sich im mai 1463 als provisor 
des Hospitals bezeichnet hatte.531 Johannes starb zu St. maximin an einem 
26. Dezember (n5 nachtragsschicht, n6 anlegungsstufe, in beiden nur 
als sac. et mon. n. c. bezeichnet).

J o h a n n e s  m e d e r s h e i m , Hospitalar 1507–1513, siehe § 36.2.2. prioren.
D i e t r i c h  v o n  z e l l , Hospitalar 1514–1517/1518. aus zell an der mosel 

stammend, gehörte er bereits im mai 1502 zum Konvent (l11) und wurde 
vor dem 5. Juli 1514 Hospitalar. als bei der Wahl des abtes Vinzenz von 
cochem an diesem tag im Konvent einmütigkeit über die person des 
zu Wählenden herrschte, übertrugen die mönche ihm als Hospitalar ihre 
Stimmen, der hierauf als einziger Wähler in erscheinung trat (l12). auch 
danach wurde er als Hospitalar in den rechnungen des abtes Vinzenz 
mehrmals genannt,532 bevor er am 15. märz 1517 oder 1518 verstarb. Das 

526 Würth-paquet, table chronologique 26, S. 68 und S. 36 nr. 827.
527 Stabitr Hs 1626, S. 1114.
528 lHaKo best. 211 nr. 2646.
529 Staarchtr best. ta 62 nr. 67.
530 lHaKo best. 211 nr. 640.
531 lHaKo best. 211 nr. 639.
532 Stabitr Hs 1626, S. 1184.
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Jahr ist ungewiss, da die rechnungen des abtes, die im allgemeinen 
den trierer Stil negieren, als todestag den 15. märz 1517 angeben. Diese 
Jahreszahl vermerkt jedoch auch das necrolog n5, das den trierer Stil 
konsequent berücksichtigt.

p e t r u s  e t z k o r n , Hospitalar 1528, siehe § 36.2.3. Subprioren.
m a t t h i a s  c r u s t z , Hospitalar 1546, siehe § 36.2.2. prioren.
G e r l a c h  v o n  S a a r b u r g , Hospitalar 1599–1608 (?), siehe § 36.2.3. 

Subprioren.
J o s e f  S c h i m p e r , Hospitalar 1789–1794, siehe § 36.3.2. Kellerare 

1728–1802.

5. infirmare

m a t t h i a s , infirmar 1217. in der urkunde des abtes bartholomäus wegen 
des testaments des Hospitalars eberhard wird in der zeugenankündigung 
ein M. infirmarius,533 in der erklärung der zeugen jedoch ein Mathias ohne 
weiteren zusatz genannt. Dieser infirmar könnte an einem 28. oktober 
verstorben sein (nachtragsschicht in n3: Mathias sac. et m. nre congr.).

to b i a s , infirmar ca. 1250–1300. bezeugt ist er als Thobias infirmarius 
nur durch die Schenkung eines Hauszinses in der maximiner Vorstadt an 
das elisabethhospital in der vor 1300 geschriebenen anlegungsstufe des 
liber hospitalis.534

r e i n e r  v o n  a n t w e i l e r , infirmar um 1328. in der urkunde vom 
20. Januar 1328 über den Kauf eines Hauses in der maximiner Vorstadt 
wurde er unter den maximiner mönchen neben dem elemosinar und 
dem Kantor ohne weiteren zusatz genannt,535 in einem nachtrag auf der 
Wohltäterliste des elisabethhospitals jedoch als Reynerus de Antwylre 
infirmarius sci Maximini.536 er könnte an einem 17. Dezember verstorben 
sein (n3, späte nachtragsschicht).

r o r i c h  v o n  e p p e l b o r n , infirmar 1360–1369, siehe § 35.2. äbte nach 
700 bis 1802.

a d o l f , infirmar 1373. nur am 30. Dezember 1373 (l5) genannt.

533 Stabitr Hs 1644/375, S. 963 f.
534 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 81.
535 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 121–123.
536 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 119.
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a l b e r t , infirmar 1378? Wie sein Vorgänger wurde er in keinem der nec-
rologe erwähnt, im unterschied zu diesem jedoch auch in keiner mönchs-
liste. Daher bleibt fraglich, ob der am 31. august 1378 als anrainer eines 
Weinbergs in eitelsbach genannte Albertus magister infirmorum537 bezug 
zu einem maximiner infirmar hat.

We r n e r  v o n  l ö w e n s t e i n , infirmar 1390 bis vor 1397, siehe § 36.3.1. 
Kellerare und Subkellerare bis 1728.

J o h a n n e s  v o n  G y m n i c h , infirmar 1397–1408, siehe § 36.3.1. Kellerare 
und Subkellerare bis 1728.

l a m p r e c h t  v o n  S a s s e n h a u s e n , infirmar 1411, siehe § 35.2. äbte 
nach 700 bis 1802.

J o h a n n e s  v o n  l u x e m b u r g , infirmar 1514–1516. als er am 5. Juli 
1514 zuerst als maximiner mönch erwähnt wurde, hatte er damals bereits 
die ämter des Küsters und des infirmars inne (l12). mehrere einträge 
in den rechnungen des abtes Vinzenz belegen vom Juli bis november 
1514 seine abrechnungen mit ihm als Küster.538 zuletzt am 12. Januar 
1516 genannt (l13), ist er wohl an einem 29. oktober verstorben (n5, 
nachtragsschicht ca. 1500–1520).

G o b e l i n u s  v o n  a l t e n a h r , infirmar 1528. erwähnt wurde er zuerst 
am 5. Juli 1514, als er bei der Wahl des abtes Vinzenz einer der drei 
Wahlmänner des Konvents war (l12), danach in den rechnungen des 
abtes seit Dezember 1514 als Küchenmeister,539 in welchem amt er zuletzt 
im november 1518 genannt wurde.540 Die mutter des Gobelinus weilte 
schon vor 1517 als präbendarin auf dem Hof der abtei zu longuich und 
verstarb dort im Sommer 1519, worauf abt Vinzenz der Schwester des 
Gobelinus ihr erbe ausbezahlte und Gobelinus im Februar 1520 wegen 
seiner erbschaft nach altenahr reiste.541 in seinen späteren erwähnungen 
wurde ihm keine amtsbezeichnung beigelegt (so l14 und l15). Seine 
tätigkeit als infirmar vermerkte nur n3 bei dem eintrag seines todes am 
9. September 1528.

J o h a n n e s  v o n  K e l l , infirmar vor/um 1652. um 1599 wohl zu Kell 
geboren, trat er 1622 in die abtei ein und empfing 1625 die priesterweihe. 

537 lHaKo best. 186 nr. 916.
538 Stabitr Hs 1626, S. 1165.
539 Stabitr Hs 1626, S. 1189.
540 Stabitr Hs 1644/380, S. 719–722.
541 Stabitr Hs 1626, S. 1189 und S. 1215.
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er starb am 1. Februar 1652 (n7). als infirmar wurde er nur in dem nach 
1654 geschriebenen memoriale der abtei bezeichnet.542

c l a u d i u s  a n t o n i , infirmar 1660, siehe § 36.2.3. Subprioren.
m a r t i n  S i m o n i , infirmar 1660–1680. Geboren 1637, trat er 1655 in die 

abtei ein und wurde 1659 zum priester geweiht. er starb am 7. Februar 
1680, laut n7 an einem lungenleiden (catharro in pectus defluente) und 
wurde in der Kirche der Grauen Schwestern zu trier bestattet. in einem 
Schreiben vom 28. april 1660 an den Historiker alexander Wiltheim be-
richtete claudius antoni, der p. martinus habe sich zur übernahme des 
infirmaramtes bereit erklärt.543 nachrichten über dessen amtstätigkeit 
finden sich in den überlieferungen jedoch nicht.

m a u r u s  m ö l l e r , infirmar 1752–1753, siehe § 36.1.2.3. pröpste zu 
Schwabenheim.

n i c e t i u s  b e a u d v i n  (bodevin), infirmar 1753–1765. er wurde im 
Februar 1719 zu luxemburg geboren und auf den namen Franz getauft. 
erst mit 26 Jahren trat er im Juni 1745 in die abtei ein und wurde im 
märz 1748 zum priester geweiht. am 8. mai 1753 erhielt er das amt des 
infirmars, das er bis zum 21. Dezember 1765 bekleidete. er starb am 
15. Juli 1772 im refugium des Klosters zu luxemburg, wohin ihn abt 
Wittmann im mai 1772 zur erholung geschickt hatte,544 und wurde im 
chor der Franziskanerkirche zu luxemburg bestattet (n7).

G r e g o r  m o s k o p p , infirmar 1765–1768, siehe § 36.2.3. Subprioren.
a n d r e a s  n a g e l  (nagell), infirmar 1768–1770. im Januar 1731 zu lu-

xemburg geboren und auf den namen peter getauft, trat er im Juli 1752 
in die abtei ein und wurde im märz 1755 zum priester geweiht. er war 
ein anhänger des abtes Wittmann, der ihn am 25. Dezember 1768 zum 
infirmar bestellte. Diese Funktion legte er am 22. Juni 1770 nieder, als ihn 
der abt gegen den Widerstand des Konvents, der hierauf ein Wahlrecht 
geltend machte, in das amt des refektionars setzen wollte. Da jedoch der 
damalige vom Konvent gewählte refektionar laurentius collignon bis 
zum 19. Februar 1771 sein amt ausübte und an diesem tag der Konvent 
den Quiriacus Serger zu dessen nachfolger bestimmte, konnte sich nagel 
als refektionar nicht durchsetzen. er verstarb am 29. april 1773.

542 Stabitr Hs 1626, S. 982.
543 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 189.
544 Stabitr Hs 1652b/948b.
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i g n a t i u s  o t t o , infirmar 1770–1776. Geboren im Januar 1731 zu trier, 
wurde er auf den namen Heinrich getauft. nach seinem eintritt in St. ma-
ximin im Juli 1752 erhielt er im märz 1755 die priesterweihe und wurde 
von abt Schaeffer am 13. Januar 1762 zum pfarrer von taben ernannt. 
abt Wittmann gab ihm stattdessen am 28. november 1765 die pfarrei 
Schwabenheim, die er jedoch nach eineinhalb Jahren im Juli 1767 aufgab. 
anscheinend war damals ottos Verhältnis zum abt noch wenig getrübt, der 
ihn am 22. Juni 1770 zum infirmar ernannte. laut seinen eigenen aussagen545 
musste er sein amt wegen seiner schwachen Gesundheit am 3. Januar 1776 
niederlegen. Danach betreute er bis zu seinem tod am 17. September 1791 
als Kurat die von der abtei restaurierte St. michaelskapelle zu tarforst 
und fungierte daneben in der abteikirche als beichtvater.546 Seit Frühjahr 
1786 gehörte er zu den mönchen der Konventsmehrheit, trat jedoch bei 
den Versuchen der einführung der Stiftsverfassung zu St. maximin nicht 
sonderlich hervor.

r a p h a e l  l a z a r u s , infirmar 1776–1779. lazarus wurde im april 1742 
zu amorbach geboren und auf den namen Johann Georg getauft. Die 
umstände seines eintritts als Franke in die abtei sind im manuale des 
abtes Wittmann gut dokumentiert.547 zusammen mit einem Kommilitonen 
aus amorbach hatte sich lazarus nach dem besuch des Kölner Seminarium 
musicum im Sommer 1765 nach trier begeben, wo abt Wittmann beide 
fünf Jahre hindurch als Kammerdiener, Sänger, organisten und Hautboisten 
beschäftigte. als sich der abt im Sommer 1770 entschlossen hatte, sie wegen 
ihrer musikalität in den Konvent aufzunehmen, verstarb der Gefährte des 
lazarus, während lazarus selbst nach einem probejahr im august 1771 die 
profess ablegen konnte und im September 1773 die priesterweihe empfing. 
Schon am 3. Januar 1776 verlieh ihm der abt nach der resignation ottos 
das amt des infirmars. Dieses gab er jedoch am 13. Februar 1779 zurück 
und übernahm danach kein weiteres Klosteramt, da die 1786 angeführte 
Stellvertretung des refektionars548 und die 1788 erwähnte aufsicht über 
den obstgarten (n7: pomarii praefectus) nicht als solche gelten können. 
möglicherweise beherrschte ihn schon früh seine abneigung gegen Witt-
mann, die er im Frühjahr 1786 der Visitationskommission zu erkennen 
gab. Damals befürwortete er die umwandlung der abtei, um die Gelder, 

545 lHaKo best. 1c nr. 19075.
546 lHaKo best. 1c nr. 19075.
547 Stabitr Hs 1652b/948b.
548 lHaKo best. 1c nr. 19075.
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die nun der abt für seine zahlreichen Diener und für seine sechsspännige 
Kutsche verbrauche, seinen Freunden und Verwandten zuzuwenden, die 
sich derzeit in der abtei mit einem becher Wein und einem Stück brot 
begnügen müssten.549 auch in den folgenden auseinandersetzungen mit 
dem abt war lazarus ein eifriges mitglied der Konventsmajorität. im Juli 
1794 floh er mit der mehrzahl seiner mitbrüder auf die rechte rheinseite 
und kehrte im Sommer 1795 nach trier zurück.550 Seitdem wohnte er mit 
dem restkonvent zu St. paulin.551 nach der aufhebung seines Klosters am 
6. märz 1802, bei der er anwesend war (l38), wurde ihm ein reisegeld 
ausgehändigt mit der Weisung, als gebürtiger ausländer das französische 
Gebiet zu verlassen. Doch hat lazarus seine Wohnung in St. paulin ver-
mutlich nie aufgegeben. Dort lebte er noch, als ihm im august 1816 die 
preußische regierung ebenfalls eine pension von 800 Francs aussetzte552 
und als ihn bei der Suche nach dem angeblich verschwundenen maximiner 
archiv im august 1825 der trierer regierungspräsident als den einzigen 
noch lebenden ehemaligen maximiner mönch bezeichnete.553 zu St. paulin 
ist er schließlich wohl als letzter der einstigen maximiner mönche am 
28. September 1828 im alter von 86 Jahren gestorben.554

l a u r e n t i u s  c o l l i g n o n , infirmar 1779–1783. er wurde im august 1724 
in luxemburg geboren und auf den namen nikolaus getauft. Seine Familie 
stand in engen beziehungen zur abtei St. maximin. So war margarethe, die 
Schwester des abtes Willibrord Schaeffer, mit peter collignon in luxem-
burg verehelicht. ein Johann baptist collignon hatte zunächst die pfarrei 
mersch und 1749 die pfarrei Frisange, beides patronatspfarreien der abtei, 
erhalten,555 wo er bis um 1790 tätig war und danach durch Johann petrus 
Heuard, ebenfalls Verwandter eines maximiner mönchs, abgelöst wurde. 
ein weiterer Verwandter war der um 1800 verstorbene mettlacher mönch 
Willibrord collignon, 1781–1785 pfarrer in Wallmünster in lothringen.556 

549 lHaKo best. 1c nr. 19076.
550 lHaKo best. 276 nr. 585.
551 lHaKo best. 276 nr. 2567.
552 Staarchtr b iii 2c.
553 lHaKo best. 403 nr. 70.
554 lHaKo best. 210 nr. 2400: mortuarium von St. matthias, S. 42.
555 Heynen, einige historische nachrichten, S. 234–243; Kaiser, Das archidiakonat 

longuyon 2, S. 214.
556 Guido zengerle, Geschichte und Geschichten aus losheim, ottweiler 1996, 

S. 86.
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laurentius trat im mai 1749 in die abtei und empfing im September 1752 
die priesterweihe. Seit Februar 1757 führte er die aufsicht über die maxi-
miner obstgärten (pomarii praefectus), die er am 17. Februar 1763, als ihn 
der Konvent zum refektionar wählte, formal abgab. er behielt jedoch das 
Gartenhaus, in dem er eine Druckerei aufstellte.557 Diese tätigkeit scheint 
eher seinen neigungen als den bedürfnissen seiner abtei entsprochen zu 
haben, da außer dem Druck der theses philosophicae 1763 des späteren 
priors ambrosius paffrath und 1769 des titelblattes der 1763 von Geisen 
zusammengestellten Chronologia abbatum558 keine weiteren produkte 
aus seiner Druckerei nachzuweisen sind. am 26. Februar 1766 wählte 
ihn der Konvent erneut zu seinem refektionar, ein amt, das er bis zum 
19. Februar 1771 wahrnahm, obwohl abt Wittmann im Juni 1770 einen 
eigenen refektionar einzusetzen versucht hatte.559 Seit längerem körperlich 
leidend und vermutlich gehbehindert,560 ernannte ihn der abt am 17. Feb-
ruar 1779 dennoch zum infirmar, welches amt er am 6. Juni 1783 aufgab. 
bei der Visitationskommission im Frühjahr 1786 gab er sich sehr einsilbig 
und bemerkte nur, der Klosterstand sei nun wohl allgemein verhasst, wie 
die aufhebung zahlreicher Klöster zeige. er fürchte um sein Seelenheil 
wegen der schlechten leitung im Kloster.561 am 29. Januar 1787 starb er, 
vermutlich als opfer einer Seuche, der innerhalb einer Woche auch zwei 
jüngere mitbrüder erlagen.

m o d e s t u s  b o u r g e o i s , infirmar 1783–? modestus wurde im September 
1734 zu luxemburg geboren, genauer wahrscheinlich zu Kockelscheuer, 
einem südlichen Vorort der Stadt, wo er sich nach der aufhebung der abtei 
1802 bis zu seinem tod 1813 zusammen mit dem drei Jahre älteren mönch 
benignus bourgeois (siehe § 37.5.) aufhielt. in den überlieferungen ist dies 
der einzige Hinweis, dass benignus sein bruder gewesen sein könnte. Die 
problematik der Klosterleitung bei brüderpaaren im Konvent, die offenbar 
dadurch entstanden war, dass abt Schaeffer nicht genug seiner landsleute 
als novizen annehmen konnte, und die sich zu St. maximin auch bei den 
beiden Watzelhahns zeigte, versuchte abt Wittmann dadurch zu umgehen, 
dass er benignus 1765 nach taben versetzte und dort bis zum einmarsch 

557 Hierzu Schreiben des michael Franz Josef müller an Wyttenbach vom Dezember 
1828 als lose einlage in Stabitr Hs 1637/388.

558 exemplar in trier, Sem. bibl. nr. 181.
559 Siehe § 36.5. infirmare: andreas nagel.
560 einzelheiten seit 1766 hierzu in Wittmanns manuale Stabitr Hs 1652b/948b.
561 lHaKo best. 1c nr. 19076.
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der französischen armee 1794 beließ. modestus trat im September 1757 in 
die abtei ein und erhielt im September 1759 die priesterweihe. er gehörte 
bald schon zu den Kritikern des abtes Wittmann, die sich im mai 1774 
bei der kurtrierischen regierung über ihn beschwerten,562 und erhielt wohl 
deshalb erst spät ämter. So wurde ihm am 5. august 1777 die bibliothek 
zugewiesen, in der er jedoch wie seine Vorgänger und nachfolger nicht 
hervorgetreten ist. am 25. august 1777 wählte ihn der Konvent zum 
Küchenmeister, welches auf drei Jahre befristete amt er am 25. august 
1780 niederlegte. am 6. Juni 1783 ernannte ihn der abt zum infirmar. 
Formal behielt er sein amt bis zur aufhebung der abtei, da er keinen 
nachfolger erhielt, erwähnte es nach 1789 jedoch nicht mehr. Ferner wurde 
er 1786 neben dem prior und dem Subprior als beichtvater des Konvents 
bezeichnet.563 Vor der Visitationskommission im Frühjahr 1786 fühlte er 
sich als angehöriger eines exemten Klosters der Kurie verpflichtet, der 
er empfahl, das unmittelbare unterstellungsverhältnis aufzulösen und 
befürwortete wegen der Despotie und der rechthaberei des abtes die 
umwandlung St. maximins in ein Stift.564 in den Jahren von 1786 bis 1789 
trat er als mitglied der Stiftsherrenpartei in den zahlreichen eingaben an 
den erzbischof und an den Kaiserhof in erscheinung und versuchte im 
mai 1788 als Vertreter der Konventsmajorität im refugium zu luxemburg 
vergeblich, einblicke in die Finanzen des abtes zu erhalten.565 er gehörte 
im Juli 1794 zu den zahlreichen mönchen, die in das rechtsrheinische Ge-
biet flohen, nach einem Jahr aber nach trier zurückkehrten (l36) und zu 
St. paulin Wohnung nahmen.566 Dort verweilte er bis nach der aufhebung 
der abtei am 6. märz 1802, bei der er anwesend war (l38). Wann er sich 
in seine Heimat begab, wo er am 14. Juni 1813 verstarb, ist nicht bekannt.

562 lHaKo best. 1c nr. 19080.
563 lHaKo best. 1c nr. 19075.
564 lHaKo best. 1c nr. 19075 und nr. 19076.
565 lHaKo best. 1c nr. 19079.
566 lHaKo best. 276 nr. 585 und nr. 2567.
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6. Kantoren

m u o t a r i u s , Kantor 926 und 929. erwähnt am 1. Januar 909,567 im Juni 923: 
Motarius cambrarius,568 am 30. Dezember 926,569 ohne tagesdatum 926570 
und 929.571 Vermutlich lebte er noch unter abt ogo i. zu St. maximin und 
starb an einem 30. Juli (n2 H7: Muthere; n3: Muotarius, presb. et mon. 
n. c.; necr. echt. 29. Juli: Ruotarius).

b e z e l i n u s , Kantor 1084/1088. nur genannt als zeuge der traditio der 
uda von reza an die abtei.572

a l a r d u s , Kantor vor 1169. er war anwesend bei der im urbar um 1200 
erwähnten pachtfestsetzung für die Güter der maximiner Küsterei zu Fell 
und lörsch.573 Sein zeitlicher ansatz ergibt sich aus der regierungszeit 
des ebenfalls anwesenden abtes arnold (1163/1166–1169, siehe § 35.2. 
äbte nach 700 bis 1802).

e z e l i n u s , Kantor 1181. er wurde 1181 als zeuge bei der Schenkung des 
patronats über die Flonheimer Kirche genannt.574 im necrolog n3 ist er 
am 27. Dezember als Escelinus n. c. presb. et mon. eingetragen.

F r i e d r i c h , Kantor 1210, 1217, 1220, 1232, siehe § 36.2.2. prioren.
H e i n r i c h  v o n  H a g e n , Kantor 1234. in einer lehensurkunde der 

Grafen von Sponheim vom 9. oktober 1234 wurde unter den zeugen der 
maximiner Kantor Heinrich genannt.575 Vermutlich ist er mit jenem maxi-
miner mönch Heinrich personengleich, den im Frühjahr 1236 der Konvent 
von tholey zu seinem abt wählte. Dies ergibt sich aus der mitteilung des 
tholeyer Konvents an den bischof und an das Domkapitel von Verdun 
vom 2. april 1236,576 er habe den mönch Heinrich aus St. maximin zum 
abt gewählt. zugleich hat Hübinger klargelegt, dass dieser Heinrich, der 
in der landesgeschichtlichen literatur als abt zumeist zu unrecht die 

567 Wampach 1 nr. 141a, b: Motarius [mon.].
568 mub 1 nr. 163.
569 mub 1 nr. 166 sowie traditionsnotiz in mub 1 nr. 167: Motarius cantor.
570 mub 1 nr. 165: Motarius.
571 mub 1 nr. 170: Motarius cantor.
572 mub 1 nr. 379, zum zeitpunkt der ausstellung siehe Wisplinghoff, untersu-

chungen, S. 192.
573 nolden, urbar, S. 81 f.
574 mub 2 nr. 46.
575 mub 3 nr. 508.
576 ediert von Hübinger, Die weltlichen beziehungen, beil. 4, S. 157 f.; zur überlie-

ferung und Datierung ebenda S. 80.
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ordnungszahl i. erhielt, bis 1261 regiert hat.577 in den tholeyer überlie-
ferungen wird dieser abt Heinrich mehrmals als de Indagine (von Hagen 
zur motten, rittergeschlecht auf dem Hunsrück) bezeichnet.578

D i e t r i c h , Kantor 1274. erwähnt wurde er lediglich am 2. april 1274 als 
zeuge eines zehntverkaufs zu St. michael.579

b a r t h o l o m ä u s , Kantor ca. 1300–1320. überliefert ist er nur durch seinen 
eintrag in n3 am 25. november in einer in die Jahre von 1300 bis 1320 
fallenden nachtragsschicht.

K o n r a d , Kantor 1328. er ist nur als zeuge bei einem Hausverkauf in der 
maximiner Vorstadt am 20. Januar 1328 bekannt.580

We r n e r , Kantor 1373. erwähnt ist er lediglich in der Konventsliste vom 
30. Dezember 1373 (l5).

e b e r h a r d  v o n  S ö t e r n , Kantor 1389. als angehöriger des bekannten 
rittergeschlechts im westlichen Hunsrück waren er und sein mutmaßlicher 
bruder, der damalige maximiner Küster nikolaus von Sötern, mit abt 
rorich von eppelborn verwandt.581 erwähnt wurde er nur in der liste der 
bruderschaft in der Krypta vom 4. april 1389 (l6). Da er in der späteren 
bruderschaftsliste vom 14. September 1390 fehlt, in der Johannes brant 
seine Stelle als Kantor einnimmt, könnte er zwischenzeitlich verstorben sein.

J o h a n n e s  b r a n t , Kantor 1390, siehe § 36.2.2. prioren.
n i k o l a u s  H i l c h e n  v o n  l o r c h , Kantor 1411, siehe § 36.2.2. prioren.
m a t t h i a s  c r u s t z , Kantor 1514, siehe § 36.2.2. prioren.
J o h a n n e s  v o n  e t t l i n g e n , Kantor 1514–1524. er stammte vermutlich 

aus ettlingen (bei Karlsruhe), da seinem namen häufig die apposition von 
beziehungsweise de beigegeben wurde.582 bereits am 1. mai 1502 gehörte 
er dem Konvent an (l11) und war um 1510/1511 zu taben tätig.583 in 
den Jahren nach 1511 malte er die initialen in einer zu St. maximin ge-
schriebenen dreibändigen bibel.584 in den rechnungsaufzeichnungen des 

577 Hübinger, Die weltlichen beziehungen, beil. 6, S. 159 f., und Haubrichs, Die 
tholeyer abtslisten, S. 182 f., siehe § 37.3. mönche 1110/1120–1200: Heinrich, 
abt von tholey.

578 lager, benedictinerabtei tholey, S. 43.
579 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 82r–83r.
580 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 121–123.
581 Siehe novillanius, chronicon, S. 1026.
582 l12, l14 und l15 sowie lHaKo best. 211 nr. 1020.
583 Stabitr Hs 1626, S. 1153.
584 Früher london, bl, Sammlung loan ms 36; vgl. Stork, eine bibelhandschrift, 

S. 169; bezner, riesenbibel, S. 42 f.
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abtes Vinzenz im Dezember 1514 wurde er erstmals als Kantor genannt.585 
letztmalig bezeichnete er sich so am 5. Juli 1524.586 er nahm auch an der 
Wahl des abtes Johannes von zell am 28. September 1525 teil, bei der 
ihn der protokollant an sechster Stelle irrtümlich als Nicolaus de Etlingen 
aufführte (l15), und starb am 10. märz 1535 (n5: 1534 st. tr.).

J a k o b  G l a d b a c h , Kantor 1541–1565. er stammte aus Jülich.587 Da er 
laut novillanius 57 Jahre im Kloster lebte,588 müsste er 1508 zu St. ma-
ximin eingetreten sein. als mönch erwähnt wurde er erstmals am 5. Juli 
1514 (l12). Das amt des Kantors, das ihm vor dem 21. november 1541 
verliehen wurde (l17), behielt er bis zu seinem tod am 23. august 1565, 
da es bei seinem eintrag in n5 ebenso erwähnt wird wie seine Funktion 
als Senior. bei der Wahl des abtes petrus reck am 26. Februar 1557 war 
er einer der drei Skrutatoren (l19), doch beschwerte sich der Gewählte 
im oktober 1560 beim trierer erzbischof über die Disziplinlosigkeit 
seines Kantors, gegen die er nicht vorgehen könne, solange er nicht die 
päpstliche approbation erhalten habe.589 Von Jakob, dessen kalligraphische 
Fähigkeiten gerühmt wurden590 und von dessen Hand die bibeltexte in dem 
vor 1548 fertiggestellten dritten band der maximiner riesenbibel rühren,591 
stammt ein bei novillanius überliefertes Gedicht592 über die regierung der 
maximiner äbte thomas und Vinzenz.

a n d r e a s  D i e k i r c h , Kantor vor/um 1651. Sein Heimatort, in dem er 
1591 geboren wurde, ist nicht bekannt. 1620 trat er in die abtei ein, nahm 
als mitglied des Konvents am 26. oktober 1623 an der Wahl des agritius 
von reckingen zum abt teil (l26) und empfing im Jahr 1625 die priester-
weihe. lediglich der chronikalische bericht der abtei über die ereignisse 
der Jahre 1623 bis 1655 nennt bei seinem tod am 8. oktober 1651 (so 
n7) seine Funktionen in der abtei als Kantor und als Küster und fügt 
hinzu, er habe außer den chorgebeten und den liturgischen offizien in 

585 Stabitr Hs 1626, S. 1175.
586 lHaKo best. 211 nr. 1020.
587 bezner, riesenbibel, S. 43.
588 novillanius, chronicon, S. 1039.
589 Stabitr Hs 1628/770, fol. 88r.
590 brower/masen, metropolis 1, S. 358 f.
591 bezner, riesenbibel, S. 42 f.
592 novillanius, chronicon, S. 1033 f.



§ 36. inhaber von Klosterämtern 1231

der Kirche täglich privat noch das totenoffizium, die sieben bußpsalmen 
und die allerheiligenlitanei gebetet.593

J o d o k  tr o m , Kantor 1663 (?) und 1665. er wurde 1625 in einem un-
bekannten ort geboren, trat bereits 1643 in die abtei ein und empfing 
1650 die priesterweihe. als maximiner mönch zuerst im kaiserlichen mo-
nitorium vom 10. mai 1653 genannt,594 wurde er ende august 1653 von 
kurtrierischen Soldaten in der abtei tätlich angegriffen595 und floh nach 
luxemburg. bei der Wahl des maximin Gülich zum Koadjutor der abtei 
am 1. Juni 1654 war er einer der drei Skrutatoren (l30). in den folgen-
den Jahren war trom in zahlreichen maximiner besitzungen tätig. Seine 
Klosterämter als Kantor und als novizenmeister dagegen wurden nur bei 
dem eintrag seines todes in n7 am 19. november 1665 infolge heftigen 
Fiebers erwähnt. Doch lag zu diesem zeitpunkt seine tätigkeit zumindest 
als Kantor vermutlich schon weiter zurück, da bereits im april 1663 sein 
nachfolger im Kantorenamt genannt wurde. Dieser verstarb jedoch vor 
ihm, weshalb trom entweder das Kantorenamt nur ein dreiviertel Jahr, 
nämlich von Februar bis november 1665, innegehabt oder es im Februar 
1665 erneut übernommen hat.

D i e t r i c h  b u r g  (burgh, bourgh), Kantor 1663–1665. Gebürtig zu nittel 
(landkreis trier-Saarburg, damals noch bestandteil des Herzogtums loth-
ringen) trat er 1630 in die abtei ein und empfing 1634 die priesterweihe. 
laut den mönchslisten der Jahre 1653 und 1654 befand er sich jeweils 
in der abtei und ist in den überlieferungen auch zuvor oder danach nie 
außerhalb des Klosters zu belegen. als Kantor wurde er erstmals am 
2. april 1663 bezeichnet596 und danach im necrolog n7 bei dem eintrag 
seines todes, der am 5. Februar 1665 infolge eines Schlaganfalls im chor 
bei der matutin eintrat.

l u d w i g  ta p p r i c h , Kantor vor 1713, siehe § 36.2.3. Subprioren.
n i c e t i u s  l u c a s , Kantor 1719–1732, siehe § 36.2.2. prioren.
b e r n h a r d  K a y l l , Kantor 1732–1754, siehe § 36.2.3. Subprioren.
F r a n c i s c u s  o f f e m b e r g , Kantor 1754–1779. er wurde im mai 1715 

zu piesport an der mosel geboren und auf den namen Franz getauft. im 
September 1738 trat er in die abtei ein und empfing die priesterweihe am 

593 Stabitr Hs 1626, hier S. 982.
594 l27 und Käufer, Sankt maximin zwischen Kurfürst und reich, S. 272, dort irr-

tümlich: Jacob From.
595 Stabitr Hs 1626, S. 987.
596 lHaKo best. 1c nr. 19051.
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10. märz 1742.597 in seinen frühen mönchsjahren scheint er häufig in der 
pfarrei auw, einer patronatskirche der abtei, tätig gewesen zu sein.598 am 
22. September 1750 erhielt er das amt des damals thesaurar genannten 
Küsters, das er abgab, als er am 29. September 1752 zum Kantor ernannt 
wurde, vermutlich jedoch zunächst nur zum Hilfskantor, da sein Vorgänger 
dieses amt endgültig erst am 31. mai 1754 niederlegte. zweifelhaft scheint 
der Wahrheitsgehalt der invektiven Winckelmanns gegen ihn, er sei zu 
beginn der regierung des abtes Wittmann für kurze zeit aus St. maximin 
ausgetreten, dann wieder zurückgekehrt und habe danach ihn im Komplott 
mit dem abt zum Öffnen der Geldschatulle bewogen.599 allerdings dürfte 
sich offemberg im Juli 1764 ohne Spatiamentum zu Köln, möglicherweise 
beim päpstlichen nuntius, aufgehalten haben.600 auch verschaffte ihm 
unmittelbar nach der Schatullenaffaire anfang Juni 1765 abt Wittmann 
eigene einkünfte, indem er ihn mit dem lesen der sogenannten Weomad-
messen beauftragte.601 Doch spricht die kontinuierliche bekleidung des 
Kantorenamtes durch offemberg von 1752 bis 1779 ohne erkennbare 
zäsur gegen Winckelmanns Version. als Kantor war offemberg sehr 
rührig, unterrichtete 1770 und 1771 die novizen im Gesang, besuchte 
von 1765 bis 1767 die abteien echternach, Himmerod und tholey, führte 
1772 auch die aufsicht über die Gärten und wurde vor mai 1774 Senior 
des Konvents, in welcher Funktion er den prior vertrat, da das Subpriorat 
damals vakant war.602 er starb am 10. märz 1779.

J o s e f  S c h i m p e r , Kantor seit 1779, siehe § 36.3.2. Kellerare 1728–1802.

7. Küster

We n i d o , Küster um 900. laut der miracula s. maximini Sigehards war 
er bei der auffindung der reliquien des hl. maximin um 900 Aedituus. 

597 oder 1741 laut der Chronologia religiosorum in lHaKo best. 701 nr. 88.
598 peter F. Schmidt, Das bruderschaftsbuch von auw a. d. Kyll, in: trierHeimat 7 

(1930/1931), S. 69–71, S. 84–87, S. 104–106, S. 128–137, hier S. 104.
599 lHaKo best. 1c nr. 19060.
600 Stabitr Hs 1652b/948b.
601 messstiftung des im mai 1765 verstorbenen Konventualen Weomad laloire (siehe 

§ 37.5. priestermönche 1350–1802), dessen einkünfte der vom abt zu bestimmen-
de zelebrant für sich verwenden konnte.

602 lHaKo best. 211 nr. 1779.
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bei Sigehards eintritt zu St. maximin lebten dort mönche, die ihn noch 
gekannt hatten.603

W a n b e r t u s , Küster 929. Der 929 genannte Uuanbertus thesaurarius604 
könnte personengleich mit dem maximiner mönch Wambertus sein, der 
um 900 bei der auffindung der reliquien des hl. maximin beteiligt war.605

a m e l o n g u s , Küster nach 934, vor 1110/1120. n2 H8; n3 11. Juni: custos 
huius loci diac. n. c.; necr. echt. (12. Juni, Amelunc).

We n i l o , Küster um 962/963. als noch amtierender Küster um 962/963 
von Sigehard in den miracula s. maximini erwähnt.606

a r n o l d  v o n  l a a c h , Küster 1146, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802.
e b e r w i n  (Euerwinus), Küster 1212–1217. er war als Küster zeuge in 

der urkunde des im Juli 1212 verstorbenen trierer erzbischofs Johann i. 
für ministeriale der abtei.607 in diesem amt wurde er noch 1217 in der 
urkunde über die Kollatur der pfarrei Schwabenheim608 und im gleichen 
Jahr in der Verfügung des abtes bartholomäus wegen des Vermächtnisses 
des Hospitalars eberhard genannt.609

l u d w i g , Küster vor 1231. er war wohl schon tot, als der 1231 verstorbe-
ne abt bartholomäus dem Konvent für sein anniversar zwei Geldzinse 
aus dem Garten des Küsters ludwig überschrieb (n5 und n6: 9. august 
und 14. november). erwähnt wurde er in n3 in einer zwischen 1200 
und 1220 geschriebenen nachtragsschicht am 15. mai als Ludewicus sac. 
et m. nre congregat. und am gleichen tag als maximiner mönch auch im 
echternacher necrolog.

H e i n r i c h  v o n  S t e i n , Küster 1310. erwähnt wurde am 16. Februar 
1310 der maximiner Küster Heinrich von altenbamberg, der gegen einen 
Jahreszins von 2 Schillingen an die Kustodie mit zustimmung seines abtes 
Dietrich dem ritter Johann von braunshorn, bruder des maximiner abtes, 
alle maximiner Hörigen zwischen rhein und mosel sowie zwischen den 

603 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 234.
604 mub 1 nr. 170.
605 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 234.
606 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 233 f.
607 mub 2 nr. 295.
608 lHaKo best. 211 nr. 2111, S. 151 f.
609 Stabitr Hs 1644/377, S. 963 f.
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Wäldern idar und Soon übertrug.610 er dürfte personengleich sein mit 
dem maximiner mönch Heinrich von Stein, der am 7. april 1309 und am 
13. Dezember 1309 genannt wurde.611 Heinrich, dessen todestag wohl nicht 
in n3 erwähnt ist, wird daher zur Familie der rheingrafen von Stein, und 
zwar zu dem nach der burg altenbamberg (altenbaumburg) benannten 
zweig, gehört haben.

e b e r h a r d , Küster ca. 1320/1340. erwähnt lediglich in n3 in einer Schreib-
schicht um 1320/1340 am 3. november als Euerhardus presb. mon. et 
quondam huius mon. custos.

D i e t r i c h  v o n  b e r g e , Küster 1336–1340, siehe § 36.4. Hospitalare.
p e t r u s , Küster 1345, siehe § 36.2.2. prioren.
J o h a n n e s  m e i n f e l d e r , Küster 1374. er stammte aus einem ritterge-

schlecht der pellenz und wurde als Küster nur am 13. Juni 1374 bei einem 
Streit um die Jurisdiktionsrechte zu Detzem erwähnt.612 eingetragen ist 
er in n4 am 26. mai als maximiner Küster Johannes meinfelder, der dem 
Konvent für sein anniversar einen Hauszins in der maximiner Vorstadt 
vermacht hat.

p h i l i p p  b e y e r  v o n  b o p p a r d , Küster 1389. Durch das Schreiben 
des papstes urban V. vom 12. Juni 1365 an philipps bruder, den Wormser 
bischof Dietrich beyer von boppard (1359–1365), er möge dem maximiner 
mönch philipp, gen. beyer, zu St. maximin die volle Konventsmitgliedschaft 
(dignitas, personatus et officium) zukommen lassen,613 ist philipps abkunft 
von den beyer von boppard gesichert. Dieses adelsgeschlecht war im 14. 
und 15. Jahrhundert vor allem im luxemburgisch-lothringischen Grenz-
raum begütert. zugleich ist das papstschreiben die früheste erwähnung 
philipps als maximiner mönch, der ohne ein amt noch zweimal 1373 
genannt wird.614 als Küster fungierte er nur am 4. april 1389 (l6) bei 
der errichtung der marienbruderschaft. ebenfalls als Küster ist er in n5 
am Fest der hl. apollonia (9. Februar) erwähnt, zu dessen ausstattung er 

610 Johannes mötsch (bearb.), regesten der urkunden im archiv des Fürsten von 
metternich im Staatlichen zentralarchiv zu prag 2 (Veröffentlichungen der lan-
desarchivverwaltung rheinland-pfalz 90), Koblenz 2001, nr. 26.

611 7. april: Wampach 7 nr. 1245: H. dicto de Lapide, monacho dicti monasterii; 
13. Dezember: original in Heidelberg, ub urk. nr. 259: Henricus de Lapide.

612 lHaKo best. 211 nr. 409.
613 Sauerland, urkunden und regesten 5, nr. 404.
614 in der liste l5 sowie wegen der Vogteirechte zu bezange in lHaKo best. 211 

nr. 2116, S. 206 f.
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einen zins gestiftet hat. Da am 14. november 1390 bereits sein nachfolger 
amtierte, könnte er 1389/90 gestorben sein.

H e r b r a n d  v o n  l a y  [von Güls], Küster 1390, siehe § 36.2.2. prioren.
n i k o l a u s  v o n  S ö t e r n , Küster nach 1390. Vermutlich ein bruder des 

maximiner Kantors eberhard von Sötern (siehe § 36.6. Kantoren), wurde 
er in den Quellen als maximiner mönch lediglich am 4. april 1389 und am 
14. September 1390 genannt (l6). nur durch die angaben des novillanius 
ist überliefert, dass er zu einem nicht bekannten zeitpunkt das amt des 
Küsters innegehabt hat.615

e n g e l b e r t  v o n  b l a n k e n h e i m , Küster mai 1393, siehe § 36.2.2. 
prioren.

n i k o l a u s  v o n  r e d l i n g e n  (de redelinga), Küster 1397. erstmals im 
april 1389 als maximiner mönch erwähnt (l6), vereinbarte im august 1390 
abt rorich mit ihm, dass er aus der dem abt pfandweise überlassenen 
Vogtei zu longuich jährlich 4 mainzer fl. oder 20 trierer pfund erhalten 
soll.616 als Küster wurde er nur am 22. Januar 1397 bezeichnet.617

J o h a n n e s  b r a n t  (brodelini), Küster 1400, siehe § 36.2.2. prioren.
J o h a n n e s  v o n  r o d e n h a u s e n , Küster 1425–1434. über den wohl 

aus einem rittergeschlecht in der lahngegend stammenden618 maximiner 
mönch sind einzelheiten nur aus seiner amtszeit als Küster bekannt. bei 
seiner frühesten nennung am 27. oktober 1425 beauftragte ihn der Konvent 
mit der inventarisierung der maximiner Heiltümer (sanctuaria).619 ebenfalls 
als Küster genannt wurde er im april 1432 in der obödienzerklärung für 
erzbischof raban,620 im Juli 1434 bei der ladung der Stadt trier621 und 
zuletzt am 28. august 1434 bei der appellation an Kaiser Sigismund (l8).

p e t r u s  v o n  b i t b u r g , Küster ca. 1450/1480. er wurde nur im ne-
crolog n5 am 28. September in einer in die Jahre von 1450 bis 1480 zu 
setzenden nachtragsschicht als Fr. Petrus sac. et mon. de Bideburch custos 
huius ecclesie erwähnt.

J o h a n n e s  v o n  J ü l i c h , Küster 1500–1503. bei seiner frühesten erwäh-
nung als maximiner mönch am 10. Juni 1500 (l10) war er bereits Küster. 

615 novillanius, chronicon, S. 1026.
616 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 41.
617 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 190r–193r.
618 becker, Die ständische zusammensetzung, S. 319.
619 Stabitr Hs 1626, S. 1101.
620 meuthen, obödienz- und absolutionslisten, S. 51.
621 lHaKo best. 211 nr. 578.
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in diesem amt wurde er im oktober 1501 bei einem Vertrag,622 im mai 
1502 bei der Wahl des abtes thomas (l11) und in den rechnungen des 
neuen abtes noch im rechnungsjahr mai 1502 bis mai 1503 genannt.623 
im necrolog n5 ist er am 1. november als Pr. Johannes de Gulyaco custos 
quondam huius ecclesie eingetragen.

J o h a n n e s  v o n  l u x e m b u r g , Küster 1514–1514, siehe § 36.5. infirmare.
W i l h e l m  G u l d e n a b t , Küster 1514–1517, siehe § 36.2.3. Subprioren.
m a t e r n u s  v o n  r i o l , Küster 1551. nur einmal, am 29. Juli 1551 (l18), 

wurde er als maximiner mönch genannt. Damals bekleidete er das amt des 
Küsters. ob sich der Vermerk des 16. Jahrhunderts in einem maximiner 
computus des 9. Jahrhunderts ad usum fratris Materni Rilensis624 auf die 
unterstellung der Klosterbibliothek in seinen tätigkeitsbereich als Küster 
bezieht, ist zweifelhaft.

m a t t h i a s  c r u s t z , Küster 1552, siehe § 36.2.2. prioren.
a n d r e a s  D i e k i r c h , Küster 1651, siehe § 36.6. Kantoren.
m i c h a e l  b ü r d e n , Küster nach 1690 bis vor 1713. Geboren im Dezember 

1663 in luxemburg, trat er im mai 1686 in die abtei ein, wurde im September 
1690 zum priester geweiht und war danach zeitweilig Vikar der St. micha-
elskirche beim Kloster. Sein amt als Küster (thesaurarius) ist nur bei seinem 
eintrag in n7 bezeugt und endete vor 1713, als ihn abt nicetius andreae 
zum Vikar von mersch ernannte.625 Dort starb er am 7. mai 1713 (n7).

c o r n e l i u s  We l t e r , Küster 1716–1724. er wurde im märz 1679 in 
riol an der mosel geboren und stammte aus einer dort ansässigen päch-
ter- und Schöffenfamilie des Klosters, aus der zwei weitere maximiner 
mönche hervorgingen.626 im mai 1707 trat er in die abtei ein und empfing 
im September 1710 die priesterweihe. am 15. mai 1716 wählte ihn der 
Konvent zum Küster (Thesaurar), welches amt er bis zum 17. Juni 1724 
verwaltete. Danach war er mehrmals in der Güterverwaltung der abtei 

622 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 519 f.
623 Stabitr Hs 1626, S. 1130.
624 paris, bn nouv. acq. lat. 2199, fol. 12.
625 reuter, Herrschaft mersch, S. 116.
626 Siehe leopold Welter (§ 36.11. refektionare) und eugen Welter (§ 37.5. pries-

termönche 1350–1802); Familienangehörige waren sicherlich auch der 1728 in 
 lHaKo best. 56 nr. 2607 erwähnte pfarrer von taben, Hermann Welter, und der 
in best. 210 nr. 2400 genannte, 1800 verstorbene tholeyer mönch Kuno Welter. 
eine Verwandtschaft dürfte ferner zu dem 1735 in Klüsserath geborenen letzten 
abt von St. matthias, andreas Welter, bestehen.
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tätig. er konnte sein 50-jähriges ordensjubiläum feiern und starb mit 83 
Jahren am 20. Februar 1762. Geisen hat seine moralischen Qualitäten in 
seiner Chronologia fratrum besonders hervorgehoben (verus Israelita seu 
amator confratrum suorum in quo dolus non erat).

H u b e r t  H i l d t , Küster 1724–1737. er wurde im august 1698 in luxem-
burg geboren, auf den namen paul getauft und trat im august 1718 in 
die abtei ein. nach seiner priesterweihe im Dezember 1722 wurde er am 
17. Juli 1724 in das amt des Küsters (Thesaurars) gewählt, das er bis zum 
27. april 1737 bekleidete. Danach war er lange durch ein asthmaleiden 
behindert, an dem er am 3. märz 1757 starb (n7).

b e r n h a r d  K a y l l , Küster 1737–1738, siehe § 36.2.3. Subprioren.
G r e g o r  S o m m e r , Küster 1738–1749. Geboren im Januar 1706 zu Seli-

genstadt und auf den namen erwin getauft, war er bei seinem eintritt im 
Juli 1725 in die abtei der erste mehrerer maximiner mönche fränkischer 
Herkunft. am 6. Januar 1731 empfing er die priesterweihe, doch schon 
sechs tage zuvor hatte ihn der musikliebende abt paccius in die offensicht-
lich damals geschaffene Funktion des Director(s) musici chori in der abtei 
berufen. Vermutlich war die musikalische begabung Sommers der Grund 
für seine aufnahme in die abtei gewesen. Die leitung der Kirchenmusik 
behielt er bis zu seinem tod am 23. Juli 1750, denn erst danach wird als 
sein nachfolger als musikdirektor bernhard Kayll genannt. am 11. Februar 
1738 erhielt Sommer daneben das amt des Küsters (Thesaurarius), das er 
bis zum 18. mai 1749 innehatte, als er zum refektionar gewählt wurde, 
welches amt er bis zu seinem tod behielt.

a l e x a n d e r  m e l i o r , Küster 1749–1750. Geboren im oktober 1720 zu 
Villmar (landkreis limburg-Weilburg), trat er im Juli 1741 in die abtei 
ein und empfing im april 1745 die priesterweihe. bereits am 20. mai 1749 
wurde er zum Küster (Thesaurar) ernannt, gab dieses amt jedoch schon 
am 21. September 1750 wieder auf. Fortan widmete er sich ganz der theo-
logie und war vom 9. oktober 1750 bis zum 11. September 1763 lektor 
der theologie in der abtei sowie vom 6. Januar 1752 bis zum 19. Juni 
1755 novizenmeister. Von dem neugewählten abt Wittmann übernahm 
er am 20. november 1762 das amt des beichtvaters der nonnen von 
St. irminen, das er bis zum august 1777 ausübte, und war 1769 auch 
Kurator der Dorfkapelle in tarforst.627 am 22. märz 1764 wurde er zum 

627 Schüller, pfarrvisitationen, S. 9.
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Dr. theol. promoviert628 und auf Vorschlag seines abtes am 25. april 1764 
vom trierer erzbischof zum professor der moraltheologie an der trierer 
universität ernannt.629 bis zu seiner emeritierung am 11. november 1777 
war er zumeist für die universität tätig und wurde assessor und examina-
tor, dann vom 18. mai 1771 bis zum 9. mai 1774 Dekan der theologischen 
Fakultät.630 Seit Dezember 1774 verwaltete er auch die pfarrei St. michael 
bei der abtei und war mehrmals Konventsdeputierter. im Sommer 1777 
erkrankte er631 und wurde von seinem abt zur Genesung in das refugium 
zu luxemburg geschickt. Dort starb er am 14. Februar 1778 und wurde 
in der Kirche der abtei münster in luxemburg beigesetzt.

F r a n c i s c u s  o f f e m b e r g , Küster 1750–1752, siehe § 36.6. Kantoren.
m a r t i n  S a c h s , Küster 1752–1752. er wurde im april 1719 zu Wetzlar 

geboren, auf den namen rudolf getauft, trat im Juli 1741 in die abtei ein 
und wurde im april 1745 zum priester geweiht. am 28. Juli 1750 wählte 
ihn der Konvent zum refektionar. Diese Funktion legte er nieder, als er 
am 7. September 1752 für das amt des Küsters (Thesaurars) bestimmt 
wurde. er starb jedoch bereits am 5. Dezember 1752.

a d a l b e r t  l o r s c h , Küster 1752–1762. er wurde im Januar 1702 in 
alfter bei bonn geboren und auf den namen christian getauft. nach 
seinem eintritt zu St. maximin im Juli 1728 empfing er im märz 1731 
die priesterweihe und war vom mai 1743 bis zum märz 1745 pfarrer 
von Schwabenheim. am 8. Dezember 1752 wurde er zum Küster (The-
saurar) ernannt, welches amt er bis zu seinem tod am 26. oktober 1762 
innehatte. Seit dem 27. Juli 1758 war er auch chordirektor (director chori 
musici) der abtei.

b e r n h a r d  l ö h r  (loehr, lehr), Küster 1762–1794. er wurde im Juni 
1730 zu trier geboren, trat erst im September 1757 in die abtei ein und 
empfing im September 1759 die priesterweihe. bereits nach dem oktober 
1762 wurde er zum Küster, nun häufiger Thesaurar geheißen, ernannt, da 
er bei seinem tod 1794 dieses amt 32 Jahre hindurch innegehabt hatte (so 
n7). offensichtlich war löhr ein guter instrumentalist, weshalb ihm 1767 
abt Wittmann ein Klavichord kaufte632 und er vor märz 1786 in der abtei 

628 rechnungen des abtes über seine promotionskosten von 84 rtl. in Stabitr 
Hs 1652b/948b.

629 lHaKo best. 1c nr. 12810, fol. 38–39.
630 zu seiner akademischen tätigkeit: trauth, begegnung, S. 154 f.
631 laut Stabitr Hs 1652b/948b benötigte er damals ein bruchband.
632 Stabitr Hs 1652b/948b.
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die Funktion des director musices erhielt,633 konnte jedoch wegen Mangel 
an Aussprache634 weder vorsingen noch vorbeten. in den Jahren 1773 und 
1774 war er Konventsdeputierter für die rechnungen des abtes635 und 
stand seit 1786 auf Seiten der Konventsmehrheit, die die umwandlung der 
abtei in ein Stift befürwortete, verhielt sich jedoch gegenüber der Visi-
tationskommission des erzbischofs sehr zurückhaltend. beim einmarsch 
der französischen truppen blieb er mit einigen mitbrüdern zu trier und 
starb dort am 18. oktober636 1794.

8. novizenmeister

zu den unterschiedlichen bezeichnungen der zu vermutenden inhaber 
dieser Funktion, die erstmals 1514 novizenmeister genannt wurden, siehe 
§ 17.3.9. novizenmeister.
o h t r i c h , 637 Magister scholarum vor 968. ohtrich war zunächst zu St. ma-

ximin Magister scholarum und übernahm 968 die leitung der magdeburger 
Domschule, die er 978 wieder abgab, ohne dass sein späterer Wirkungskreis 
bekannt ist.

m a r i n u s , Magister scholarum nach 973? über den maximiner mönch 
marinus berichten trithemius und in anlehnung an ihn marx,638 er sei 
zu St. maximin der nachfolger des späteren magdeburger erzbischofs 
adalbert als leiter der Klosterschule gewesen, eine Funktion adalberts, 
die in der abtei durch keine überlieferung bezeugt ist. Ferner schreibt 
trithemius, der die maximiner bibliothek offensichtlich nie besucht hat und 
als weiteren maximiner Schriftsteller nur Wolfhelm, nicht aber berengoz 
oder Scheckmann kennt, marinus sieben exegetische Schriften zu, die in 
den beiden maximiner bibliothekskatalogen ebenfalls nicht nachzuweisen 

633 lHaKo best. 1c nr. 19075. als musikdirektor bezeichnete ihn auch das necro-
log von St. matthias, best. 210 nr. 2229, S. 65.

634 lHaKo best. 1c nr. 19079.
635 lHaKo best. 1c nr. 19081.
636 So l36 und lHaKo best. 276 nr. 586, dagegen am 20. oktober best. 210 

nr. 2229, S. 65.
637 zu ihm: thietmari merseburgensis episcopi chronicon, ed. Holtzmann, S. 98; 

claude, erzbistum magdeburg, S. 126–128; Josef Fleckenstein, Königshof und 
bischofsschule unter otto dem Großen, in: archiv für Kulturgeschichte 38 (1956), 
S. 38–62, hier S. 50 f.; margue/Schroeder, aspects, S. 84.

638 marx, Geschichte des erzstifts trier 2,1, S. 84.
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sind. an der existenz dieses angeblich 999 verstorbenen mönches muss 
daher gezweifelt werden.

r a t h b o d o , Magister scholarum nach 999? lediglich von trithemius als 
leiter der Schule von St. maximin nach 999 erwähnt,639 der aus longuich 
stammen soll und durch seine Gelehrsamkeit in einer Disputation einen 
Ketzer peregrinus überwunden habe, der daraufhin selbst zu St. maximin 
mönch geworden sei. Da weder rathbodo, peregrinus oder rathbodos 
Vorgänger marinus als mönche nachzuweisen sind, erscheint die person 
rathbodos ebenso zweifelhaft wie die des marinus.

p e t r u s , scolasticus vor 1129. als Vorgänger des reinbaldus 1129 erwähnt.640

r e i n b a l d u s , scolasticus vor 1129. als nachfolger des petrus im officio 
scolarum und als elemosinar erwähnt, als 1129 abt Gerhard von St. maximin 
dessen Schenkung an die marienkapelle beim trierer Dom bestätigte.641 
unklar ist, ob reinbaldus 1129 noch im amt war.

W i l h e l m , rector scholarum 1267. er war am 22. September 1267 als rec-
tor scholarum neben zwei weiteren maximiner mönchen zeuge bei der 
Gerichtsentscheidung des trierer landdekans in einem Güterstreit642 und 
könnte personengleich sein mit dem in einer zwischen 1260 und 1290 
geschriebenen nachtragsschicht in n3 am 3. märz erwähnten maximiner 
mönch Willelmus sac. et mon. nre congregat.

J o h a n n e s , rector scholarum 1331, siehe § 36.2.2. prioren.
m i c h a e l , rector scholarum 1361–1368. in mehreren Geschäftsurkunden vom 

7. Dezember 1361 bis zum 24. november 1368 wurde er als rector schola-
rum von St. maximin erwähnt.643 unsicher ist, ob er wie seine Vorgänger 
noch mitglied des Konvents war, da er nie als mönch bezeichnet wurde.

G e r h a r d , magister disciplinae 1373. als Konventsmitglied wurde er mit 
seinem amt lediglich am 30. Dezember 1373 genannt (l5). eine perso-
nengleichheit mit dem in n3 am 7. September erwähnten mönch Gerhard 
von littig kann ausgeschlossen werden, da sich in diesem necrolog keine 
einträge nach 1340 datieren lassen.

J o h a n n e s  W o l f f , Zuchtmeister beziehungsweise magister disciplinae 
1405–1409. Johannes, dessen Herkunft nicht bekannt ist, wurde als maxi-

639 marx, Geschichte des erzstifts trier 2,1, S. 84 f.
640 mub 1 nr. 463.
641 mub 1 nr. 463.
642 mrr 3 nr. 2297.
643 1361: lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 119 f.; 1368: best. 211 nr. 2117, S. 643.
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miner mönch zuerst am 22. Januar 1397 erwähnt,644 nannte sich am 27. mai 
1405 in einem pachtvertrag erstmals Zuchtmeister von St. maximin645 und 
ist als anrainer mit dieser amtsbezeichnung zuletzt am 14. Februar 1409 
bezeugt.646 bei der Wahl des Heinrich muyl zum abt am 23. mai 1411 
(l7) gehörte er ohne amtsbezeichnung noch dem Konvent an.

t h o m a s  v o n  H u i s d e n , novizenmeister vor 1496, siehe § 35.2. äbte 
nach 700 bis 1802.

W i l h e l m  G u l d e n a b t , novizenmeister 1514, siehe § 36.2.3. Subprioren.
a g r i t i u s  v o n  r e c k i n g e n , vor 1623, siehe § 35.2. äbte nach 700 

bis 1802.
H e i n r i c h  p a s c h a s i u s , novizenmeister vor 1665, siehe § 36.2.3. Sub-

prioren.
J o d o k  tr o m , novizenmeister vor 1665, siehe § 36.6. Kantoren.
a l e x a n d e r  H e n n , novizenmeister vor 1675, siehe § 35.2. äbte nach 

700 bis 1802.
J a k o b  e n c k h a u s e n  (eckhausen), novizenmeister 1697–1712. er wurde 

im September 1663 in dem damals luxemburgischen Städtchen St. Vith 
geboren. im mai 1686 trat er in die abtei ein, empfing im September 1690 
die priesterweihe, promovierte im September 1693 zum Dr. theol. und war 
danach professor an der theologischen Fakultät zu trier, welches amt 
er 1712 niederlegte. am 7. november 1697 ernannte ihn abt alexander 
Henn zum novizenmeister und wohl gleichzeitig auch zum lektor der 
theologie in der abtei. Geisen legt in n7 seine emeritierung als profes-
sor 1712 mit seinem abgang als novizenmeister zusammen, doch dürfte 
wohl vor 1709 auch der spätere abt martin bewer dieses amt einige zeit 
hindurch innegehabt haben. bekannt ist der am 11. april 1717 verstorbene 
enckhausen durch seine 1712 fertig gestellte arbeit zur maximiner Klos-
tergeschichte: Chronologia Augusti apud Treviros asceterii divi Maximini 
(333–1138) … extra fundum divi Petri … errecti … nullius diocesis plenae 
exempti … quam … ex diversis historiis et annalibus methodo succinctori 
texere adoritur P. Jacobus Eckhausen anno 1712 …647 inhaltlich zu großen 
teilen ein exzerpt von Wiltheims 1652 fertig gestellten, bis zum Jahr 1100 
reichenden Origines et annales coenobii d. Maximini, liegt der Wert der 
chronik hauptsächlich in dem überblick enckhausens, der sich weder 

644 lHaKo best. 211 nr. 2112, fol. 190r–193r.
645 lHaKo best. 211 nr. 525.
646 lHaKo best. 211 nr. 532.
647 manuskript in Stabitr Hs 1623/404. 
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zu gelehrte, noch zu einfältige leser wünschte, über die Historiographie 
seines Klosters. besonders werden in ihm die bemühungen des trierer 
erzbischofs Karl Kaspar von der leyen (1652–1676) beim General der 
Jesuiten zur unterdrückung der Werke des Jesuiten alexander Wiltheim 
geschildert, um die Fälschungen der trierer annalen und die Verfolgungen 
seines Klosters durch die trierer Kirche zu verschleiern. Daneben finden 
sich in ihm ein Grundriss und einige angaben zu der 1674 zerstörten 
abteikirche (siehe § 3.1.1. Die Kirche).

m a r t i n  b e w e r , novizenmeister vor 1709, siehe § 35.2. äbte nach 700 
bis 1802.

n i c e t i u s  l u c a s , novizenmeister 1713–1728, siehe § 36.2.2. prioren.
D a m i a n  d ’ H a m e , novizenmeister 1728, siehe § 36.2.2. prioren.
c h r i s t i a n  b r a n d t , novizenmeister 1728–1738, siehe § 36.1.2.2. pröpste 

zu taben.
J o h a n n e s  v o n  m u s i e l , novizenmeister 1738–1741, siehe § 36.3.2. 

Kellerare 1728–1802.
b e r n h a r d  K a y l l , novizenmeister 1741–1752, siehe § 36.2.3. Subprioren.
a l e x a n d e r  m e l i o r , novizenmeister 1752–1755, siehe § 36.7. Küster.
n i k o l a u s  W i n c k e l m a n n , novizenmeister 1755–1761, siehe § 36.2.3. 

Subprioren.
p e t r u s  o l i n g e r , novizenmeister 1764–1770, siehe § 36.3.3. Subkellerare 

1728–1784.
G r e g o r  m o s k o p p , novizenmeister 1770–1777, siehe § 36.2.3. Subpri-

oren.
G a b r i e l  b a r t z  (barz), novizenmeister 1781–1785. Geboren im mai 

1750 zu Kruft in der pellenz trat er im august 1770 in die abtei ein und 
empfing im mai 1774 die priesterweihe.648 Danach studierte er theolo-
gie, promovierte am 23. September 1778 zum Dr. theol. und wurde am 
2. august 1781 zum novizenmeister ernannt, welches amt er am 7. ap-
ril 1785 offenbar nach heftigen Differenzen mit der Konventsmehrheit 
niederlegte. abt Wittmann gab ihm hierauf am 10. april 1785 die pfarrei 
Schwabenheim, die er bis zu seinem tod verwaltete. im Konvent dürfte 
bartz immer zu den anhängern des abtes gehört haben, war durch diese 
Versetzung jedoch den innerklösterlichen parteiungen nach 1785 entzogen. 
Von der Visitationskommission 1786 befragt, erklärte er, er wolle mönch 

648 laut Stabitr Hs 1652b/948b schenkte ihm abt Wittmann zur primiz taschentü-
cher.
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bleiben, stelle im Fall der umwandlung St. maximins in ein Stift freilich 
dem erzbischof anheim, ob er in diesem für die Klöster so ungünstigen 
Jahrhundert weiterhin Mönch sein kann.649 beim einfall der französischen 
truppen 1794 blieb er zu Schwabenheim (l36), kam lediglich zur Wahl 
des abtes benedikt Kirchner am 6. Februar 1797 nach trier (l37) und 
kehrte sogleich in seine pfarrei Schwabenheim zurück. Dort starb er am 
23. Februar 1799.

9. elemosinare

p e t r u s , elemosinar vor 1129, siehe § 36.8. novizenmeister.
r e i n b a l d u s , elemosinar 1129, siehe § 36.8. novizenmeister.
K u n o  v o n  Ö r e n , elemosinar Januar 1328. Kuno wurde als maximiner 

mönch am 8. Januar 1317 bei der teilung des erbes der irmengard, Witwe des 
trierer Schöffen Friedrich von Ören,650 unter ihren acht Kindern, darunter 
Kunos bruder, abt Walram von St. maria ad martyres (vor 1299–1325), 
erwähnt.651 Hierbei erhielt er offenbar ein Haus mit Garten bei St. paulin. 
bei dem Kauf eines Grundstücks am ort erwähnte ihn am 20. august 1335 
die Kartause St. alban als bereits verstorbenen anrainer.652 zu St. maximin 
wurde Kuno am 20. Januar 1328 als elemosinar genannt.653 er ist in n3 
am 17. märz als Cono elemosinarius n. c. eingetragen und scheint vor 1450 
der einzige maximiner mönch aus einem Schöffengeschlecht der Stadt 
trier gewesen zu sein.

p e t r u s , elemosinar um 1345, siehe § 36.2.2. prioren.
We r n e r  d e  m e l e w a l t , elemosinar 1361. erwähnt wurde er als elemo-

sinar nur am 18. november 1361, als er für sein amt (nomine elemosynarie) 
einen Hauszins zu trier kaufte.654

J o h a n n e s  v o n  G y m n i c h , elemosinar 1381, siehe § 36.3.1. Kellerare 
und Subkellerare bis 1728.

e n g e l b e r t  v o n  b l a n k e n h e i m , elemosinar 1398, siehe § 36.2.2. 
prioren.

649 lHaKo best. 1c nr. 19081.
650 zur Familie: Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 105 f.
651 lHaKo best. 207 nr. 146.
652 lHaKo best. 186 nr. 35.
653 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 121–123.
654 lHaKo best. 211 nr. 2114, fol. 70r–71r.
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10. Küchenmeister

D i e t r i c h  v o n  tr i e r , Küchenmeister 1514. als maximiner mönch 
wurde er nur in der liste über die Wahl des abtes Vinzenz am 5. Juli 1514 
erwähnt (l12), in der er den zusatz coquinarius führte. er starb bereits 
am 4. September 1514 (n5: Theodericus Treveris sac. et mon. 1514).

G o b e l i n u s  v o n  a l t e n a h r , Küchenmeister 1514–1518, siehe § 36.5. 
infirmare.

J o h a n n e s  S c h e c k m a n n , Küchenmeister 1524. über die abkunft des 
in allen überlieferungen als trierer bezeichneten Johannes Scheckmann 
bedürfte es näherer untersuchungen. aus dem Vermerk des abtes Vinzenz 
in seiner rechnung 1518/1519,655 dass er der Schwester Scheckmanns für ein 
honestum connubium 12 fl. gegeben habe, kann nicht ohne weiteres auf die 
mittellosigkeit ihrer Familie geschlossen werden, da auch andere Deutungen 
möglich sind. abgesehen von seinen 1512 und 1513 erschienenen Schriften 
wurde Scheckmann als maximiner mönch erstmals in einer urkunde am 
5. Juli 1514 bei der Wahl des abtes Vinzenz als bibliothekar erwähnt, 
einer in der abtei sonst noch lange ungebräuchlichen bezeichnung,656 in 
welcher Funktion ihn 1517 auch der trierer Weihbischof Johann enen 
in seinem sicherlich fiktiven briefwechsel mit Scheckmann ansprach.657 
Während er in den listen von 1516 bis 1525 (l13–l15) nur als einfacher 
mönch genannt wird, bezeichnete er sich am 5. Juli 1524 im protokoll 
über die niederlegung des maximiner Schöffenamts zum einzigen mal 
als Küchenmeister der abtei.658 im märz 1516 schenkte der Kanoniker 
von St. paulin, michael von piesport, der abtei auf Scheckmanns bitte 
eine inkunabel.659 Weitere einzelheiten zum leben Scheckmanns, der am 
12. august 1531 starb (n5: Johannes Scekmannus sac. et mon. n. c. 1531), 
sind in den überlieferungen der abtei nicht zu finden.

 als Schriftsteller gehörte Scheckmann zu der in rheinischen benediktiner-
klöstern nicht unbedeutenden Gruppe der Klosterhumanisten, die bis zum 

655 Stabitr Hs 1626, S. 1211.
656 l12: in der eigentlichen Wählerliste nur als Joannes de Treviris, in dem protokoll 

über die Vorbesprechung zur Wahl (Stabitr Hs 1644/375, S. 129) jedoch als Johan-
nes Catnatore librarius bezeichnet.

657 im Vorwort der epitome: apud divum Maximinum bibliothecae curam agenti, 
hierzu auch reichert, trierer Heiltumsschriften, S. 175.

658 lHaKo best. 211 nr. 1020.
659 Stabitr inc. 2048.
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eindringen der reformation in das bewusstsein der Klöster, bei Scheckmann 
speziell bis zur zerstörung seiner abtei durch die Stadt trier 1522, eine 
Synthese zwischen dem Humanismus und der regula benedicti anstrebten. 
unter seinen Schriften haben in der trierer Geschichtsforschung vor allem 
jene abhandlungen stärkere beachtung gefunden, die im zusammenhang 
mit der ausstellung des hl. rocks und der trierer Heiltumsfahrt 1512–1517 
standen,660 auf die deshalb hier nicht näher eingegangen werden soll. es 
sind dies:
– Tractatulus non tam ornatus quam devotus in laudem sancte ecclesie 

Treverensis … maxime pro tunica domini inconsutili editus, mainz 1512
– In hoc libro continentur reliquie cum indulgenciis Monasterii s. Maximini 

Confessoris et Archiepiscopi Trevirorum, nürnberg 1513
– Ein warhafftiger tractat wie man das hochwirdig heiligthum verkündt 

und geweist in der heiligen stadt Trier jm thum …, Straßburg 1513
– Epitome alias medulla gestorum Trevirorum nuper per venerabilem virum 

dominum Johannem Enen … Teutonico sermone edita … in Latinum 
versa fratre Joanne Scheckmanno auctore, metz 1517.

 Weniger bekannt sind seine späteren hagiographischen Schriften, die ohne 
historischen Wert sind:
– die Viten der Heiligen benedikt, maximin und basinus661 
– die 1517 verfasste Historia Popponis archiepiscopi Trevirensis662

– die vor 1519 verfasste Vita Basini.663

 Wichtig für die abteigeschichte sind dagegen seine historischen und le-
hensrechtlichen aufzeichnungen:
– Liber feudorum et vasallorum monasterii S. Maximini,664 erstellt um 

1515 als Vorarbeit zu seinem Speculare feudorum

660 Hierzu: Hontheim, Historia trevirensis 1, S. 546 f.; 2, S. 522; reichert, trie-
rer Heiltumsschriften, S. 167–186; Wolfgang Seibrich, Die Heiltumsbücher der 
trierer Heiltumsfahrt 1512–1517, in: archmrhKG 47 (1995), S. 127–147; Schmid/
embach, medulla Gestorum trevirensium; Schneider, Wallfahrt und Kommuni-
kation, S. 36–39.

661 berlin, SbpK theol. lat. fol. 729, fol. 119–128; vgl. Winheller, lebensbeschrei-
bungen, S. 174.

662 lHaKo best. 700,138 nr. 1.
663 aa SS martii bd. 1 (1668), S. 315–321; zu ihr siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: 

basinus, ferner: poncelet, l’auteur de la vie de S. basin, S. 134 f., und Winhel-
ler, lebensbeschreibungen, S. 167–174.

664 lHaKo best. 211 nr. 2112.
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– Excidium imperialis monasterii s. Maximini sub Vincentio abbate anno 
1522665

– Speculare feudorum, begonnen um 1518, beendet um 1527.666

 Während das excidium ausführlich über die Vorgänge bei der zerstörung 
der abtei 1522 durch die trierer bürger berichtet, geben das Speculare 
feudorum und dessen Vorarbeit, der liber feudorum, einen überblick 
über die Dienstlehen, über die damals noch vorhandenen 92 freien lehen 
und ihre inhaber sowie über die 42 Kirchen und acht altäre, bei denen 
der abtei das besetzungsrecht zustand. als autor kommt Scheckmann 
schließlich für mehrere berichte an den Kaiser und an die Kurie über die 
rechtsstellung der abtei und über ihre zerstörung 1522 in betracht. 

p e t r u s  r e c k , Küchenmeister 1540, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802.
ä g i d i u s  v o n  m a l m e d y , Küchenmeister 1551. er wurde am 29. Juli 

1551 als prefectus culine erwähnt (l18) und starb am 18. august 1555 (n5).
n i k o l a u s  n o v i l l a n i u s , Küchenmeister 1586–1588/1589, siehe § 36.2.3. 

Subprioren.
p e t r u s  ( v o n )  K e l l , Küchenmeister 1589. als Konventsmitglied wurde 

er erstmals am 18. oktober 1581 genannt (l23). am 30. September 1589 
war er als Küchenmeister (coquinarius) anwesend bei der übergabe der 
Herrschaft Freudenburg an die abtei.667 er starb am 18. Januar 1606.

665 zu den einzelnen überlieferungen des 1530/1531 von Scheckmann verfassten Ex-
cidium nun bezner, riesenbibel, S. 145–153, und zum Vergleich des von Scheck-
mann geschilderten ereignisablaufs mit den anderen überlieferungen ebenda 
S. 167–202. bei bezner befindet sich ferner auf S. 219–263 eine neuedition, die die 
teileditionen bei Hontheim, Historia trevirensis 2, S. 552 f., bei ernst münch, 
Franz von Sickingens thaten, plane, Freunde und ausgang 3, Stuttgart 1829, und 
in Gesta trevirorum 2, ed. Wyttenbach, entbehrlich macht, ferner auf S. 265–323 
eine übersetzung. Die früheste, bald nach 1530 aufgezeichnete überlieferung die-
ses zunächst anonymen, seit dem frühen 17. Jahrhundert aber sicherlich zu recht 
Johannes Scheckmann zugeschriebenen Werks stellt seine niederschrift im dritten 
band der maximiner riesenbibel dar, in der sie sich in zwei durch biblische texte 
getrennten blöcken (fol. 1–13 und fol. 235–244) befindet. Hierbei muss offen blei-
ben, ob es sich bei dieser überlieferungsform des untergangs der abtei 1522 um 
eine bewusste einbettung in die in der bibel geschilderten Handlungsabläufe (so 
bezner, riesenbibel, S. 15–20) oder um eine Fehlleistung der maximiner buch-
binderwerkstatt handelt.

666 Stabitr Hs 1643a/387, hierzu § 18.1. Scharmannen, ministeriale, Schultheißen, 
Schöffen und lehensleute, ferner lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 2, 
S. 713, und Giessmann, besitzungen, S. 69–75.

667 lHaKo best. 211 nr. 2709.
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n i k o l a u s  H o n t h e i m , Küchenmeister 1596–1609, siehe § 35.2. äbte 
nach 700 bis 1802.

W i l h e l m  p o l l o  (pollus), Küchenmeister 1657. Geboren 1615, trat er mit 
vier weiteren novizen 1636 in die abtei ein, die bald darauf alle an der 
pest starben.668 er erhielt 1639 die priesterweihe und war seitdem häufiger 
im Konvent nachzuweisen.669 als Küchenmeister pro tempore wurde er nur 
am 10. april 1657 im Weistum des münstertals genannt, das er im auftrag 
des abtes und des Konvents aufzeichnen ließ.670 er starb am 24. Septem-
ber 1665 an Wassersucht (n7: hydropisi exstinctus). Für seine Grabplatte 
wurde die des 1636 verstorbenen priors michael pratz wiederverwendet.671

c l a u d i u s  a n t o n i , Küchenmeister 1660–1669, siehe § 36.2.3. Subprioren.
r i c h a r d  J o d o c i , Küchenmeister 1679. Der ort, in dem er im Dezember 

1639 geboren wurde, ist nicht bekannt. er trat 1660 in die abtei ein und 
empfing 1663 die priesterweihe. als Küchenmeister ist er nur am 11. Juli 
1679 genannt, als er zusammen mit dem prior und dem Subprior an Stel-
le des abwesenden abtes ein Schreiben unterzeichnete.672 im april 1681 
schickte ihn abt alexander Henn zusammen mit dem späteren Kellerar 
Winandi zur französischen intendantur nach metz zur leistung des le-
henseides.673 er starb am 26. märz 1683 im Haus Fetzenreich und wurde 
in der Kirche der grauen Schwestern in trier bestattet (n7), weil die abtei 
damals noch über keine eigene begräbnisstätte verfügte.674

m a t t h i a s  S t o l l , Küchenmeister 1690–1693. Geboren 1650, trat er im 
mai 1670 in die abtei ein und empfing im September 1674 die priester-
weihe. Vor seiner Wahl zum amt des Küchenmeisters am 27. September 
1690, das er drei Jahre hindurch innehatte, war er mehrmals als Gehilfe 
des Kellerars Sebastian Winandi tätig.675 er starb am 23. September 1703.

J o h a n n e s  r a w  (rauw), Küchenmeister 1693–1697. er stammte vermutlich 
aus der luxemburger region, in der er im Dezember 1639 geboren wurde. 

668 Schüller, Seuchen in trier (1931/1932), sowie n7, nämlich: christophorus cae-
sar aus trier, paulus turck aus Wasserliesch, matthias Stephani aus bitburg und 
Johann burlaeus.

669 l29–l31 und Stabitr Hs 1626, S. 1002.
670 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 127–135.
671 Siehe § 36.2.2. prioren: michael pratz; Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 448–450; 2, 

tafel 106 abb. 403 a–h.
672 lHaKo best. 56 nr. 2609, fol. 467.
673 lHaKo best. 211 nr. 1544.
674 Siehe Stabitr Hs 1637/388.
675 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 285–289, und nr. 2883.
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im Juli 1661 zu St. maximin eingetreten, empfing er im Juni 1664 die pries-
terweihe und war hernach mehrmals in der Verwaltung der luxemburger 
Güter der abtei tätig.676 Dort könnte er auch gewohnt haben, als er am 
10. Januar 1680 bei der Wahl des abtes alexander Henn prokurator des 
zu luxemburg weilenden Heinrich paschasius war (l32). 1693, vermutlich 
im September, wurde er zum Küchenmeister gewählt und behielt dieses 
amt wohl bis zum Februar 1697, als er nach luxemburg als expositus 
versetzt wurde. Dort starb er am 13. Februar 1709 und wurde im chor 
der Franziskanerkirche in luxemburg bestattet.

n i k o l a u s  p a c c i u s , Küchenmeister 1697–1698, siehe § 35.2. äbte nach 
700 bis 1802.

b a s i n u s  e h r i n g e r , Küchenmeister vor 1705 bis vor Februar 1719. er 
wurde zu luxemburg im april 1663 geboren, trat im mai 1684 in die 
abtei ein und empfing im Juni 1688 die priesterweihe. im September 
1703 fungierte er noch als Kaplan des abtes,677 bevor er 1703 oder 1704 
das amt des Küchenmeisters erhielt. Der zeitliche rahmen seiner durch 
n7 belegten 15-jährigen amtszeit ergibt sich aus der nennung seines 
nachfolgers im Februar 1719. Doch bekleidete er das amt möglicherweise 
nicht die ganzen Jahre hindurch kontinuierlich, da laut dem necrolog n7 
der erst 1704 zum priester geweihte und 1721 als propst von taben ver-
storbene agritius Hobscheidt (§ 36.1.2.2.) einige zeit hindurch ebenfalls 
Küchenmeister war. Vor Juni 1719 versetzte abt nicetius andreae ehringer 
als expositus nach luxemburg,678 wo er am 25. Februar 1725 starb und 
wie sein Vorgänger raw im chor der luxemburger Franziskanerkirche 
beigesetzt wurde.

a g r i t i u s  H o b s c h e i d t , Küchenmeister nach 1704 bis vor 1721, siehe 
§ 36.1.2.2. pröpste von taben.

F r a n c i s c u s  m a n h e i m , Küchenmeister 1719–1720, siehe § 36.3.1. 
Kellerare und Subkellerare bis 1728.

m a x i m i n u s  b o n j e a n , Küchenmeister 1720. über ihn berichtet Geisen 
in n7, er sei im September 1678 zu Diedenhofen geboren, im September 
1700 in die abtei eingetreten und habe im Februar 1704 die priesterweihe 
empfangen. Diese Daten sind jedoch identisch mit denen, die Geisen für den 
1736 verstorbenen mönch romanus Wolckringen (§ 37.5. priestermönche 

676 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1635 f., und nr. 2854.
677 Stabitr Hs 1644/381, S. 746.
678 lHaKo best. 211 nr. 2761.
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1350–1802) aus Diedenhofen mitgeteilt hat, weshalb eine Verwechslung 
beider mönche wahrscheinlich ist. Da bonjean laut Geisen am 4. mai 
1720 als Küchenmeister starb, könnte er zudem dieses amt nur kurze 
zeit innegehabt haben.

J o s e f  K u b o r n , Küchenmeister 1720–1725. er stammte aus martelange 
im Herzogtum luxemburg,679 wo er im mai 1687 geboren wurde. im mai 
1713 trat er in die abtei ein und empfing im märz 1717 die priesterweihe. 
eine erste Funktion im Kloster erhielt er bereits am 15. april 1719 als 
Gartenpräfekt (praefectus pomarii), die er aufgab, als ihn am 9. mai 1720 
der Konvent zum Küchenmeister wählte. Dieses amt versah er bis zum 
30. oktober 1725, dann versetzte ihn abt paccius nach luxemburg als 
expositus. Dort nahm er vom 5. Februar 1742 bis zum 27. august 1765 
die für die Klosterwirtschaft wichtige Stelle des oeconomus im refugium 
ein. Hier starb er am 28. märz 1766 und wurde im chor der luxemburger 
Franziskanerkirche beigesetzt.

W o l f g a n g  o r t h , Küchenmeister 1725–1728, siehe § 36.3.3. Subkellerare 
1728–1784.

W i l l i b r o r d  S c h a e f f e r , Küchenmeister 1728–1730, siehe § 35.2. äbte 
nach 700 bis 1802.

m a x i m i n u s  b u d e l e r , Küchenmeister 1730–1731, siehe § 36.1.2.2. 
pröpste zu taben.

a n d r e a s  t h i e l e n , Küchenmeister 1731–1738. er wurde im april 1696 
zu pölich geboren, trat im august 1718 in die abtei ein und empfing im 
april 1721 die priesterweihe. Der Konvent wählte ihn am 4. oktober 1731 
zum Küchenmeister, welches amt er bis zum 3. Juni 1738 ausübte. Danach 
erhielt er am 17. Juli 1738 eine neue aufgabe als Speichermeister (grana-
rius), welche Funktion er noch innehatte, als er am 25. märz 1747 starb.

e u g e n  m o s k o p p , Küchenmeister 1738–1761. Geboren im Februar 1700 
in trier und auf den namen Karl getauft, trat er im august 1720 in die 
abtei ein und empfing im mai680 1724 die priesterweihe. nachdem ihn 
der Konvent am 3. Juni 1738 zum Küchenmeister gewählt hatte, wurde 
er in diesem amt 1741, 1744, 1748, 1753 und 1757 bestätigt, so dass er 
es bei seinem tod am 11. april 1761 fast 23 Jahre hindurch bekleidet 
hatte. Geisen nannte ihn deshalb einen geborenen Koch (quodam modo 
ad culinam natus).

679 zur Familie Kuborn in martelange siehe lousch, armorial, S. 486.
680 lHaKo best. 707 nr. 88: april.
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m a r k u s  H i t z l e r , Küchenmeister 1761–1764. Hitzler wurde im mai 1722 
in trier geboren und auf den namen markus getauft.681 nachdem er im 
Juni 1745 in die abtei eingetreten war und im mai 1748 die priesterweihe 
empfangen hatte, war er zunächst als beichtvater der nonnen von St. ir-
minen vom Dezember 1753 bis zum mai 1756 der Vorgänger des späteren 
abtes Wittmann in dieser Funktion. Danach wirkte er einige zeit als pfarrer 
von St. michael in der maximiner Vorstadt, bevor ihn der Konvent am 
21. april 1761 zum Küchenmeister wählte. Dieses amt bekleidete er bis 
zum 30. Januar 1764, als er die Funktion des Speichermeisters (garanarii 
praefectus) übernahm, die er bis zum 12. Dezember 1768 ausübte. er war 
ein anhänger des abtes Wittmann, den er im mai 1763 nach Köln zur 
Weihe durch den päpstlichen nuntius begleitet hatte682 und der ihn am 
13. Dezember 1768 zum expositus und im Juni 1777 sogar zum oeconomus 
in luxemburg ernannte. als oeconomus starb er am 9. november 1784 zu 
luxemburg und wurde auf dem öffentlichen Friedhof der Stadt beigesetzt.

K a r l  c o e l s , Küchenmeister 1764–1777, siehe § 36.3.3. Subkellerare 
1728–1784.

m o d e s t u s  b o u r g e o i s , Küchenmeister 1777–1780, siehe § 36.5. in-
firmare.

m a x i m i n u s  F u x i u s , Küchenmeister 1780–1788. er wurde im märz 
1744 zu trier geboren und auf den namen Franziskus getauft. Sein Vater 
war eisenhändler in trier, von dem die abtei um 1765 einen Großteil 
ihres materialbedarfs bezog.683 im august 1764 trat er in die abtei ein 
und empfing nach Dispens von den altersvorschriften684 im Juni 1767 
die priesterweihe. zunächst gehörte er zu den anhängern des abtes 
Wittmann, der ihn zum leiter seines naturalienkabinetts machte und ihn 
im august 1771 zum bibliothekar ernannte, welche Funktion er bis zum 
Juli 1775 ausübte. im märz 1774 war er jedoch einer der Hauptbetreiber 
der umwandlung St. maximins in ein Stift, stellte hierfür der trierer 
Verwaltung mehrere Denkschriften zur Verfügung685 und blieb einer der 
anführer der Stiftsherrenpartei. in dieser Stellung wählte ihn der Konvent 
am 25. august 1780 zum Küchenmeister und bestätigte ihn in seinem amt 
am 30. august 1783, obwohl ihm später seine Vorliebe für die anlegung 

681 zur Familie siehe Stabitr Hs 555/1393, fol. 8.
682 Stabitr Hs 1652b/948b.
683 einzelheiten in Stabitr Hs 1652b/948b.
684 Stabitr Hs 1652b/948b.
685 einzelheiten in lHaKo best. 1c nr. 19080.
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von Fischteichen, Kleefeldern und Schweizereien vorgeworfen wurde.686 
zu beginn der erzbischöflichen Visitation im Februar 1786 verteidigte er 
zunächst so wortreich und heftig die exemte Stellung seines Klosters, dass 
der anwalt des erzbischofs, Johann baptist Horix, seine einkerkerung 
und absetzung von seinem amt empfahl.687 Dann jedoch erklärte er, 
dass infolge der untätigkeit der Kurie der Kontrakt zwischen dem papst 
und den mönchen, der im exemtionsprivileg seinen ausdruck gefunden 
hatte, unwiderruflich zerbrochen und dass die profess der mönche zu 
einer Verletzung des naturgesetzes geworden sei. Deshalb müsse der 
erzbischof neue, dem Wohl des Staates entsprechende bestimmungen 
hinsichtlich der abtei treffen, in der es im augenblick wegen der enge 
des Klosters keine ausweichmöglichkeiten gegen die Despotie des abtes 
gäbe.688 Diese ausführungen gefielen dem Visitationskommissar anselm 
theodor Kerpen so sehr, dass er teile von ihnen in die begründung der 
für die mönche bestimmten unterwerfungserklärung wörtlich übernahm 
und Fuxius sein Vertrauensmann wurde, der ihm Situationsberichte über 
die zustände in der abtei übermittelte.689 es waren jedoch nicht solche 
zuträgereien, sondern die Selbstherrlichkeit und vielleicht auch misswirt-
schaft des Küchenmeisters, die seit Herbst 1787 eine Koalition von 19 
mönchen aus beiden innerklösterlichen parteien zusammenbrachte, die am 
20. april 1788 seine amtszeit nicht verlängerte.690 Hierauf versuchte die 
Kommission gegen den Widerstand von abt und Konvent, die abordnung 
des Fuxius nach luxemburg zu erreichen, musste sich aber am 13. mai 
1788 mit seiner Versetzung nach taben als Kellerar begnügen. Dort starb 
er am 14. august 1792. 

W o l f g a n g  W a t z e l h a h n , Küchenmeister 1788–1796. er wurde im 
oktober 1739 in Dieburg geboren und entstammte einer zu Großwin-
terheim bei Schwabenheim ansässigen lehrer- und musikerfamilie, die 
zu St. maximin öfters Konzerte gegeben hatte.691 Der musikbegeisterte 
abt Wittmann hatte Wolfgang im august 1764 wohl hauptsächlich wegen 
seiner musikalischen talente zum noviziat zugelassen und lernte durch 
ihn im oktober 1767 anlässlich eines Konzertes in der abtei dessen um 

686 lHaKo best. 1c nr. 19075.
687 lHaKo best. 1c nr. 19078.
688 lHaKo best. 1c nr. 19075.
689 lHaKo best. 1c nr. 19079.
690 lHaKo best. 1c nr. 19079.
691 Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 97.
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zwölf Jahre jüngeren bruder, den späteren maximiner mönch nikolaus 
(siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802), kennen.692 als junger mönch 
scheint Wolfgang häufig musiziert zu haben, wofür ihm der abt im Juli 
1768 eine Geige aus cremona beschaffte. Später war er zumindest nomi-
nell Konzertmeister der abtei und unterrichtete gratis musikschüler,693 
überließ das musizieren jedoch jüngeren mönchen. Wolfgang empfing im 
april 1767 die priesterweihe und wurde am 16. Januar 1778 vom Konvent 
einstimmig zum refektionar gewählt, am 19. Januar 1784 darin bestätigt 
und gab dieses amt am 30. april 1788 auf, als ihn der Konvent an Stelle 
von Fuxius zum Küchenmeister wählte. im Sommer 1794 floh er mit dem 
Großteil seiner mitbrüder auf die rechte rheinseite und kehrte im Juli 
1795 wieder nach trier zurück.694 obwohl nach 1794 die meisten ämter 
gegenstandslos geworden waren, blieb das Küchenmeisteramt bestehen, 
das durch den tod Watzelhahns am 3. august 1796 vakant wurde. bei der 
befragung durch die Visitationskommission im Frühjahr 1786 gab sich 
Watzelhahn als aufgeklärter Geistlicher, der befürwortete, dass die erlöse 
der abtei nicht wie bisher durch Fremde und Durchreisende sowie durch 
den abt verbraucht würden. Vielmehr sollten sie der allgemeinheit zur 
Verfügung stehen und auch den institutionsmitgliedern, die mit ihnen ihre 
häufig wenig bemittelten eltern unterstützen könnten, anstatt auf deren 
finanzielle unterstützung für die peculiumsgelder im Kloster angewiesen zu 
sein.695 auch danach gehörte er zur Konventsmehrheit, was 1788 sicherlich 
eine Voraussetzung für seine Wahl zum Küchenmeister war. 

n i c e t i u s  H e u a r d , Küchenmeister 1797. Heuard, der jüngste der ma-
ximiner mönche bei der aufhebung der abtei, wurde im Januar 1764 zu 
lintgen geboren, wo seine Vorfahren seit dem 16. Jahrhundert als meier 
und Schöffen des Klosters nachzuweisen sind,696 und auf den namen 
Friedrich getauft. bereits im September 1781 trat er in die abtei ein, musste 
jedoch vor seiner priesterweihe im September 1788 auf befehl des trierer 
erzbischofs von Februar 1787 bis September 1788 dessen neugegründetes 
priesterseminar, das Seminarium clementinum, besuchen. bei seiner be-

692 einzelheiten in Stabitr Hs 1652b/948b.
693 So 1786 in lHaKo best. 1c nr. 19075.
694 lHaKo best. 276 nr. 2567.
695 lHaKo best. 1c nr. 19076.
696 § 33.2.1.2.1.4. lintgen; zur Familie auch lousch, armorial, S. 431, sowie Heynen, 

einige historische nachrichten, wonach ein Heuard vor 1794 die pfarrei Frisange 
erhielt, deren Kollatur dem maximiner abt zustand.
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fragung im Frühjahr 1786 durch die Kommission gab er sich wohl wegen 
seiner Jugend recht zurückhaltend, befürwortete jedoch die umwandlung 
der abtei in ein Stift, ohne deshalb mit der eigentlich naheliegenden Frage 
konfrontiert zu werden, weshalb er nicht Weltgeistlicher werden wolle, 
sondern sich in einem Kloster aufhalte. nach 1790 scheint er häufiger 
als Seelsorger in taben geweilt zu haben, wo er vor dem einmarsch der 
französischen truppen den Sarg des hl. Quiriacus verborgen haben soll.697 
Danach floh er mit dem größeren teil seiner mitbrüder auf die rechte 
rheinseite und kehrte mit ihnen im Sommer 1795 wieder nach trier zurück. 
Sein aufenthaltsort zwischen 1795 und 1802 ist unklar. zeitweise hielt er 
sich bei seinen mitmönchen zu St. paulin auf698 und wurde am 27. august 
1797 auch als Küchenmeister der abtei bezeichnet.699 er zählte im märz 
1798 jedoch nicht zur Gemeinschaft der zu St. paulin lebenden 17 mönche 
(l36) und wurde im auflösungsprotokoll der abtei vom 6. märz 1802 
(l38), das er vermutlich erst nachträglich unterzeichnet hat, als abwesend 
und zu taben weilend vermerkt. Da er nicht zu der auch nach 1802 zu 
St. paulin lebenden mönchsgruppe gehörte, ist sein weiteres Schicksal 
unbekannt. aus dem Schreiben des präfekten des Saardepartements vom 
26. mai 1802,700 das ihn und seinen mitmönch placidus Spinola, damals 
präsident der trierer Hospitäler, zu prüfern der früheren Klosterrechnungen 
ernannte, könnte auf seine anstellung in der französischen Departemen-
talverwaltung geschlossen werden.

11. refektionare

H e r m a n n  v o n  K ö l n , refektionar 1514. als maximiner mönch wur-
de er zuerst am 5. Juli 1514 in der liste bei der Wahl des abtes Vinzenz 
erwähnt (l12), in der er als refektionar bezeichnet wurde. Diese amts-
bezeichnung führte er nicht mehr bei seiner späteren nennung im Januar 
1516 (l13), noch im necrolog n5 beim eintrag seines am 24. august 
1517 erfolgten todes.

697 liell, Die Kirche des hl. Quiriakus zu taben, S. 12 f.
698 So im Dezember 1798 und im Februar 1801 in lHaKo best. 276 nr. 585 und 

nr. 2567.
699 lHaKo best. 211 nr. 2631.
700 lHaKo best. 276 nr. 2567.
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m i c h a e l  v o n  D e t z e m , refektionar, 1551. als refektionar (magister 
refectorii) wurde er nur am 29. Juli 1551 bezeichnet (l18). er lebte noch 
am 26. Februar 1557 (l19). Da er in den listen vom mai 1564 (l20) und 
September 1564 (l21) nicht mehr genannt ist, dürfte der im Juli 1569 
(l22) genannte p. michael nicht er, sondern der 1597 verstorbene mönch 
michael von machern sein.

p e t r u s  l e u k e n  v o n  F r e u d e n b u r g , refektionar vor 1609, siehe 
§ 35.2. äbte nach 700 bis 1802.

Q u i r i a c u s  We i l e r , refektionar 1680–1690, siehe § 36.3.1. Kellerare 
und Subkellerare bis 1728.

H u b e r t  m e l l i n g e r , refektionar 1690–1708. er wurde 1649 geboren, 
trat im Juli 1669 in die abtei ein und empfing im Juni 1673 die priester-
weihe. in den Quellen ist er mehrmals, jedoch nur als Gehilfe des Kel lerars, 
genannt, während sein amt als refektionar, zu dem ihn der Konvent am 
12. Juli 1690 gewählt hatte, nur im necrolog n7 erwähnt wird. laut diesem 
necrolog starb er in diesem amt am 27. oktober 1708.

a u g u s t i n u s  u m b s c h e i d e n , refektionar 1716–1744, siehe § 36.2.3. 
Subprioren.

m a t t h i a s  H e g e n e r , refektionar 1744–1747. er wurde im mai 1700 in 
Kues an der mosel geboren und auf den namen Stefan getauft. im Juli 
1725 trat er in die abtei ein und empfing im april 1728 die priesterweihe. 
Von ihm ist nur bekannt, dass ihn der Konvent am 18. mai 1744 zum re-
fektionar wählte und er dieses amt am 14. mai 1747 wieder abgab sowie 
dass ihn abt Schaeffer am 26. april 1755 zum Director chori musici des 
Klosters ernannte. er starb am 26. Juli 1758.

a g r i t i u s  e m b d e n  (empten), refektionar 1747–1749. zu ehrenbreitstein 
im oktober 1703 geboren und auf den namen adam getauft, trat er im 
Juli 1725 in die abtei ein und erhielt im april 1728 die priesterweihe. am 
14. mai 1747 wählte ihn der Konvent zum refektionar, welches amt er 
bis zum 18. mai 1749 ausübte. Speichermeister war er vom 3. november 
1749 bis zum 12. Februar 1753. Wohl als Folge eines Schlaganfalls war 
er seit dem Jahr 1755 gelähmt und weilte zur pflege bei den alexianer-
brüdern zu trier, die hierfür von St. maximin bezahlt wurden, bis er am 
11. Januar 1766 starb.

G r e g o r  S o m m e r , refektionar 1749–1750, siehe § 36.7. Küster.
m a r t i n  S a c h s , refektionar 1750–1752, siehe § 36.7. Küster.
W i l h e l m  b e r g m a n n , refektionar 1752–1754. zu remich im Januar 

1726 geboren und auf den namen Wilhelm getauft, trat er im Juni 1745 in 
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die abtei ein und empfing im märz 1750 die priesterweihe. als refekti-
onar wählte ihn der Konvent am 27. September 1752, welches amt er am 
30. Dezember 1754 niederlegte. eine neue Funktion in der abteiverwaltung 
übernahm er erst wieder am 4. Dezember 1771 als Speichermeister (granarii 
praefectus), die er bis zum 25. august 1777 behielt, als ihn abt Wittmann 
als expositus nach luxemburg versetzte. am 18. november 1784 ernannte 
ihn der abt zum oeconomus am ort. bergmann, körperlich ein riese,701 
war bereits im april 1786 in schlechter gesundheitlicher Verfassung, wes-
halb er nicht vor der Visitationskommission erscheinen konnte, ihr jedoch 
mehrmals seinen Willen kundtat, mönch bleiben zu wollen.702 auf Druck 
des erzbischofs sollte er anfang 1787 als luxemburger Kellerar abberufen 
werden, da angeblich durch seine Schuld bei den luxemburger Getrei-
devorräten der abtei erhebliche Fraßschäden durch mäuse und Würmer 
aufgetreten seien.703 Während die ernennung eines nachfolgers noch in der 
Schwebe war, da der erzbischof der abordnung des Jakob Heitgen nach 
luxemburg widersprach, starb Wilhelm bergmann am 3. Februar 1787.

p e t r u s  o l i n g e r , refektionar 1754–1757, siehe § 36.3.3. Subkellerare 
1728–1784.

l e o p o l d  We l t e r , refektionar 1757–1761. er wurde im Juli 1715 zu 
riol an der mosel geboren und auf den namen Johann getauft.704 nach 
seinem eintritt in die abtei im Juni 1745 und seiner priesterweihe im 
märz 1748 war er häufiger in der klösterlichen Güterverwaltung, vor 
allem zu Grünhaus und in longuich, tätig. ihm kam im november 1762 
die auszeichnung zu, für den verstorbenen abt Willibrord Schaeffer die 
leichenpredigt zu halten.705 am 15. april 1757 wählte ihn der Konvent 
zum refektionar, welches amt er bis zum 18. april 1761 innehatte. er 
starb am 18. november 1779.

G r e g o r  m o s k o p p , refektionar 1761–1763, siehe § 36.2.3. Subprioren.
l a u r e n t i u s  c o l l i g n o n , refektionar 1763–1771, siehe § 36.5. infirmare.
a n d r e a s  n a g e l , refektionar 1770, siehe § 36.5. infirmare.
Q u i r i a c u s  S e r g e r  (Saerger), refektionar 1771–1772. er wurde im 

oktober 1737 zu Koblenz als Sohn des dortigen bürgermeisters und 
Schöffen Johann peter Serger geboren und auf den namen Karl Josef 

701 So Winckelmann in lHaKo best. 1c nr. 19060.
702 lHaKo best. 1c nr. 19081.
703 lHaKo best. 1c nr. 19079 und nr. 19082.
704 zu seiner Familie vgl. § 36.7. Küster: cornelius Welter.
705 Stabitr Hs 1652b/948b.
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nikolaus getauft. im august 1764 trat er in die abtei ein und empfing 
im april 1767 die priesterweihe. am 19. Februar 1771 wählte ihn der 
Konvent zum refektionar, doch gab er bereits am 23. oktober 1772 das 
amt auf, weil es ihm, wie er 1786 der Visitationskommission berichtete, 
zu beschwerlich gefallen sei.706 Danach übernahm er im Kloster kein wei-
teres amt beziehungsweise keine der zahlreichen Funktionen oder machte 
sich in der Wirtschaftsverwaltung bemerkbar, war allerdings häufiger auch 
erkrankt.707 er gehörte bereits im märz 1774 zu den Konventualen, die die 
umwandlung von St. maximin in ein Stift anstrebten,708 vertrat dieses ziel 
auch im Frühjahr 1786 vor der Visitationskommission709 und stimmte in 
den folgenden Jahren stets mit der Konventsmajorität. im Juli 1794 floh 
er mit der mehrheit des Konvents auf die rechte rheinseite, kehrte im 
Sommer 1795 nach trier zurück und lebte danach bis etwa 1801 mit dem 
restkonvent zu St. paulin.710 um 1801 begab er sich zu Verwandten nach 
zell an der mosel, weshalb er bei der aufhebung der abtei am 6. märz 
1802 nicht anwesend war (l38). Von zell verzog er um 1805 zu anderen 
Verwandten nach boppard. im august 1816 setzte ihm die preußische 
regierung eine Jahrespension von 800 Fr. aus, doch verstarb er bereits am 
8. Januar 1817 zu boppard.

We o m a d  b e a u d v i n  (bodevin), refektionar 1772–1778. Geboren im 
Juli 1743 in luxemburg und auf den namen romanus getauft, trat er im 
august 1764 in die abtei ein und empfing im april 1767 die priesterweihe. 
Hinsichtlich seiner Familie bedürfte es noch einiger Studien, doch stand 
abt Wittmann mit ihr in geschäftlichen Verbindungen, übernahm 1771 
für sie eine bürgschaft und streckte ihr 1775 einen größeren Geldbetrag 
vor.711 beaudvin selbst besaß ein größeres peculium, das ihm erlaubte, 
zwischen 1771 und 1775 eine jährliche Kur zu bad bertrich zu gebrau-
chen und in diesen Jahren auch mehrere auswärtige ärzte aufzusuchen. 
Seine Gesundheit scheint nämlich wenig stabil gewesen zu sein, auch 
war er um 1787 so taub, dass er im chor nicht mehr mitsingen konnte.712 
am 16. november 1772 wählte ihn der Konvent zum refektionar und 

706 lHaKo best. 1c nr. 19075.
707 einzelheiten in Stabitr Hs 1652b/948b.
708 lHaKo best. 1c nr. 19080.
709 lHaKo best. 1c nr. 19075.
710 l37; lHaKo best. 276 nr. 2567.
711 einzelheiten in Stabitr Hs 1652b/948b.
712 lHaKo best. 1c nr. 19079.
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verlängerte sein amt am 17. november 1775, das er am 16. Januar 1778 
niederlegte. Vor der Visitationskommission im Frühjahr 1786 erklärte er, 
er fühle sich durch die Konventsmajorität unter Druck gesetzt und wolle 
ihr nicht offen widersprechen, billige ihre Grundsätze jedoch nicht unbe-
dingt. andererseits steigerte er sich hierbei zu förmlichen Wutausbrüchen 
gegen abt Wittmann, der seine mönche zu idioten erklärt habe, die man 
gar nicht beleidigen könne und denen die abgeschmackteste theologische 
Kasuistik genügen müsse.713 aus diesem Grund wohl unterzeichnete er 
in den folgenden Jahren alle eingaben der Konventsmajorität. beim ein-
fall der französischen truppen im Sommer 1794 blieb er in trier (l36), 
wo er am 30. oktober 1798 starb und auf dem Friedhof von St. michael 
bestattet wurde.

W o l f g a n g  W a t z e l h a h n , refektionar 1778–1788, siehe § 36.10. Kü-
chenmeister.

713 lHaKo best. 1c nr. 19076.
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§ 37. m ö n c h e  o h n e  ä m t e r

1. Vor 934

abgesehen von den äbten Waldo und adalhard, eingetragen durch die 
Hand H2b, enthält das ältere necrolog (n2) nur die namen von elf mut-
maßlichen, in ihm jedoch nicht als monachi gekennzeichneten mönchen, die 
vor 934 verstarben. Sie sind alle in einer frühen beschreibungsschicht durch 
die Hand H2a eingetragen und wurden nicht in n3 übernommen. ihre 
nichtberücksichtigung um 1180 besagt nichts zum Status dieser personen, 
der damals in der abtei sicherlich nicht mehr bekannt war. mit ausnahme 
der namen von weiteren acht durch die Hände H6 und H7 überlieferten 
mönchen, die möglicherweise vor 934 in die abtei eingetreten sind und 
dort nach der einführung der reform verstarben, berücksichtigt das ne-
crolog jedoch keine maximiner mönche vor 934. Vielleicht hat die abtei 
vor ihrer reform durch abt ogo kein necrolog geführt oder die Schreiber 
H6 und H7 um 1080/1090 beziehungsweise 1110/1116 hielten als ergebnis 
der propaganda der lothringischen reform maximiner Konventsangehörige 
vor 934 nicht für echte mönche und haben sie darum nicht in ihr neues 
necrolog aufgenommen. Die namen der meisten frühen mönche sind des-
halb häufig nur durch ihre bezeugung oder ihre Subscriptio bei maximiner 
traditionsnotizen überliefert. bei den namenslisten im eschatokoll dieser 
urkunden ist allerdings eine gewisse unsicherheit gegeben, da sich die dort 
genannten personen nicht immer eindeutig den Kategorien mönche, Advo-
cati, Scharmannen oder Hörige zuordnen lassen. Dies ist beispielsweise bei 
der traditionsnotiz über den precarievertrag der abtei mit nortpold und 
Franco 926 der Fall,1 bei dem angenommen wird, dass die aufzählung der 
bei der traditio anwesenden mönche mit Asolphus endet und es sich bei den 
folgenden zahlreichen namen um laien handelt und ebenso bei der precarie 
mit bernacrus 926,2 in der als letzter mönchsname Uuigericus vermutet wird. 

Vor der zerstörung der abtei durch die normannen 882 ist das maximiner 
namensmaterial sehr dürftig. offenbar war hier die Verwüstung des archivs 
und der bibliothek durch die normannen noch größer als in prüm, wo, wenn 
auch zumeist nur abschriftlich, wesentlich mehr überlieferungen vor 882 
erhalten sind. Daher lässt sich vermuten, dass es St. maximin im unterschied 

1 mub 1 nr. 167.
2 mub 1 nr. 165.
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zu prüm nicht gelungen war, wenigstens einige codices auszulagern. infolge 
der unverdächtigen precarieverträge der abtei sind dagegen Quellen zum 
namensbestand der mönche im frühen 10. Jahrhundert reichhaltiger. Diese 
überlieferung versiegt nach 960, als in ihnen nur noch die nennung des 
abtes sowie der Vögte, nicht mehr jedoch einzelner mönche üblich wurde. 
an ihre Stelle tritt das namensmaterial des älteren necrologs, das die im 
zweiten und letzten Drittel des 10. Jahrhunderts zu St. maximin lebenden 
mönche weitgehend berücksichtigt, wie sein Vergleich mit der sogenannten 
mönchsliste unter abt ogo i. (l1) zeigt, und das bei der endredaktion die-
ses necrologs um 1116 sicherlich in einer schriftlichen Form bereits vorlag.

a d a l g a r i u s : n2 H2a (H7 kein zusatz) 9. Februar.
a m u b r i c u s  [mon.]: 1. Januar 909.3

a m u l r i c u s , levita et monachus: trierer Grabinschrift, deren Fundort 
nicht gesichert ist, die aber wegen ihres alters (zweite Hälfte des 8. oder 
beginn des 9. Jahrhunderts4) zu einem maximiner mönch gehören könnte.

a s a n b e r t u s  monachus: 18. Juni 855.5

a s u l f u s  [mon.]: Juni 923;6 30. Dezember 926.7

b e r e n g a r i u s : n2 H2a (H7 kein zusatz) 30. September.
b e r n h a r d u s : 18. Juni 855.8

b e r n i c h o  [mon.]: 909 Januar 1.9

c r i s t i a n u s : n2 H2a (H7 kein zusatz) 16. Februar.
D u d a c : n2 H2a (H7 kein zusatz) märz 30.
e n g i l r i c u s : 929.10 Vielleicht ist er identisch mit dem laut n2, n3 und 

necr. echt. am 10. Dezember verstorbenen engilricus, der noch unter abt 
ogo i. lebte (l1 nr. 5).

F o l c h a r d u s  monachus: 18. Juni 855.11

 3 Wampach 1 nr. 141a.
 4 Fuchs, inschriften trier 1, S. 52 f.
 5 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
 6 mub 1 nr. 163.
 7 traditionsnotiz in mub 1 nr. 167, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: asolf.
 8 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
 9 Wampach 1 nr. 141a.
10 mub 1 nr. 170; zu ihm auch novillanius, chronicon, S. 1007.
11 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
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G e r o l a : bezeugt auf einer 1916 zu St. maximin gefundenen weißen 
Sandsteinplatte,12 vermutlich aus der zeit 780–820, die nach 934 im nörd-
lichen teil der Krypta als baumaterial wiederverwendet wurde,13 mit der 
inschrift (+H)ic paV(Sat in p)ace Gerola no/mine p(reS)
biter atQue mona/cHVS …

G i s a l b e r t u s  monachus: 18. Juni 855.14

G o b a l h a r d u s : n2 H2a (H7 kein zusatz) 8. September.
G o z m a r u s : laut der inschrift seines um 1660 zu St. maximin gefundenen, 

in die zeit von 870 bis 950 zu setzenden Grabsteins15 wurde Gozmar in 
velamine Christi bestattet, worin ein Hinweis auf das mönchsgewand 
gesehen werden kann.16 ein Gozmar wird 909 in einem precarievertrag 
vermutlich unter den Vögten des Klosters genannt.17

G u n l a n d u s : n2 H2a mon.; H7: n. c. 23. Januar.
H e u r a r d u s : n2 H2a (H7 kein zusatz) 17. Dezember.
H u c p a l d u s  monachus: 18. Juni 855.18

H u i d o  monachus: 18. Juni 855.19

H u m b a l d u s  monachus: 18. Juni 855.20

H u o d a l b e r t u s : n2 H2a: presb.; H7: et mon. n. c.21 18. märz.
l i u t a r d u s : n2 H2a (H7 kein zusatz) 16. September.
l u d h e l m , bischof von toul ca. 895–905; lediglich Wiltheim berichtet, er 

sei zuvor mönch zu St. maximin gewesen.22

l u t r a m u s  monachus: 18. Juni 855.23

m a d e l o  diaconus: Juni 923.24

m u t a r i u s  monachus: 18. Juni 855.25

12 Gose, Katalog der frühchristlichen inschriften, nr. 437.
13 Fuchs, inschriften trier 1, S. 53–58.
14 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
15 Fuchs, inschriften trier 1, S. 74–78.
16 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 189.
17 mub 1 nr. 153.
18 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
19 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
20 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
21 zum buchstabenbestand siehe roberg, Das älteste „necrolog“, S. 88.
22 in Wiltheims Vorarbeit De rebus gestis, in: Stabitr Hs 1626, S. 428.
23 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
24 mub 1 nr. 163.
25 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
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n o r p e r t u s  presb. [et mon.]: Juni 923.26

u o g o  cancellarius: Juni 923;27 30. Dezember 926;28 926;29 929.30

r a t p a l d u s  monachus: 18. Juni 855.31

r e g i n o  v o n  p r ü m : aus reginos chronik selbst scheint hervorzugehen, 
dass er sein Werk weder zu St. maximin geschrieben oder redigiert noch 
die bibliothek dieses Klosters benutzt hat.32 auch die benutzung einer 
maximiner Handschrift33 für seine Statuta synodalia wird heute abgelehnt,34 
da sich der fragliche codex35 um 900 noch nicht zu trier befunden hat. 
in der Forschung wird allgemein angenommen, erzbischof ratbod von 
trier (883–915) habe ihm nach seiner Vertreibung als abt von prüm um 
899 durch die matfriedinger die abtei St. martin zu trier gegeben. Dass 
er jedoch 915 zu St. maximin gestorben ist, stützt sich lediglich auf das 
Fragment einer 1581 zu St. maximin gefundenen,36 nun verschollenen Grab-
inschrift: [---] FoSSa reGinoniS continet oSSa / [---] / [---] 
/ abbaS eGreGiVS praeFVit ipSe piVS / coenobio QVon-
Dam prVmienSi moribVS almiS / poStQVam [---] / o(biit) 
[---] DccccxV. Wahrscheinlich ist im älteren maximiner necrolog sein 
todestag37 nicht eingetragen. robergs Vermutung,38 er könne mit dem in 

26 mub 1 nr. 163.
27 mub 1 nr. 163 (fraglich, ob sich die Gruppe der monachi auch auf ihn erstreckt).
28 traditionsnotiz in mub 1 nr. 167: Uoco invicem cancellarii cum iussu domni Bodo-

nis prepositi scripsi.
29 mub 1 nr. 165: Ego Wogo scripsi.
30 mub 1 nr. 170: Ego Ogo humilis levita scripsi, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: 

ogo i.
31 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
32 So Schleidgen, überlieferungsgeschichte, S. 6 und S. 131; vgl. eduard Hla-

witschka, regino von prüm († 915), in: rheinische lebensbilder 6, hg. von bern-
hard poll, Köln 1975, S. 7–27.

33 So nikolaus Kyll, eine trierer Sendpredigt aus dem 9. Jahrhundert, in: KurtrierJb  1 
(1961), S. 10–19.

34 raymund Kottje, Hrabanus maurus – „praeceptor Germaniae“?, in: Da 31 
(1975), S. 534–545, hier S. 541 anm. 47, und Knoblich, bibliothek, S. 69–72.

35 Stabitr Hs 592/1578.
36 novillanius, chronicon, S. 1041; brower/masen, metropolis 1, S. 467; rekons-

truktionsversuch bei Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 189, und bei Fuchs, 
inschriften trier 1, S. 69 f.

37 laut necrolog von St. Hubert der 28. mai, so Kraus, Die christlichen inschrif-
ten 2, S. 189.

38 roberg, Gefälschte memoria, S. 36 f.
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diesem necrolog am 1. november von der Hand H7 kommemorierten 
Reginerus presb. et mon. n. c. et abbas sancti Martini ad litus identisch 
sein, ist nicht nur wegen der unterschiedlichen angabe seines todestages 
wenig wahrscheinlich, sondern auch weil H7 vor 934 verstorbene mönche 
im allgemeinen nicht berücksichtigt. 

r o t b e r t u s  portarius: Juni 923;39 30. Dezember 926;40 926;41 929.42 Vielleicht 
war er noch 934 maximiner mönch43 und starb an einem 15. Januar (n2; n3).

r o t g a r i u s : n2 H2a (H7 kein zusatz) 20. oktober.
t i e t g a u d u s  presb. [et mon.]: Juni 923;44 926.45 er könnte noch unter abt 

ogo i. maximiner mönch46 gewesen und an einem 27. Januar gestorben 
sein (n2; n3; necr. echt.).

t h i e t m a r u s : 30. Dezember 926;47 926.48 auch er könnte noch unter abt 
ogo i. im maximiner Konvent gewesen und an einem 21. april gestorben 
sein.49

t h i o g a r i u s  monachus: 18. Juni 855.50

u d o : n2 H2a (H 7 kein zusatz) 19. oktober.
W i d a r g i l d u s : bezeugt durch einen von Wiltheim zu St. maximin ge-

fundenen Grabstein.51 Seine fragmentarisch erhaltene inschrift [H]ic 
reQuieSc[it ---] / VViDarGilDVS m[on(acHuS)] / in pace 
anno[rum …] / Vii ∙ et FVit […] / ∙ S(an)c(t)i ∙ m(a)x(imi)n(i) 
[---]) dürfte aus der zweiten Hälfte des 8. oder frühen 9. Jahrhunderts 
stammen.52 Je nach den ergänzungsversuchen53 war dieser Widargildus 
entweder ein mönch oder aber ein Höriger von St. maximin.

39 mub 1 nr. 163.
40 mub 1 nr. 166 und traditionsnotiz mub 1 nr. 167: Ropertus monachus.
41 mub 1 nr. 165: Rotpertus.
42 mub 1 nr. 170: Rodbertus.
43 l1 nr. 36, nr. 41 oder nr. 43: Ruotpertus.
44 mub 1 nr. 163.
45 mub 1 nr. 165: Tetgaudus.
46 l1 nr. 16 oder nr. 48.
47 traditionsnotiz in mub 1 nr. 167.
48 mub 1 nr. 165: Tietmarus.
49 n2; n3; necr. echt. 21. april: Thietmarus presb. et mon. n. c.
50 mub 1 nr. 65, zur Datierung siehe mub 2 nachtrag nr. 114 S. 594 f.
51 Wiltheim, annales, in: Stabitr Hs 1621, S. 253; heute im rheinischen landes-

museum trier, inv. nr. G 115e.
52 Fuchs, inschriften trier 1, S. 49–51.
53 Kraus, Die christlichen inschriften, S. 188; Gose, Katalog der frühchristlichen in-

schriften nr. 477, und Fuchs, inschriften trier 1, S. 49–51.
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u u i g e r u s  diaconus: Juni 923;54 30. Dezember 926: Uuigericus;55 926 
Uuigericus;56 929: Uuigericus.57

u u i k e r u s : 929.58

2. 934–1110/1120

Die zusammenstellung der Konventualen dieser epoche ergibt sich aus den 
im ältesten maximiner necrolog (n2) genannten 308 mönchen, die in den 
Jahren von 934 bis 1110/1115 zu St. maximin gelebt haben. Hierbei werden 
die elf vermutlich schon vor 934 durch die Hand H2a und H2b erfolgten 
einträge und die 15 nachträge im necrolog nach 1115 durch die Hände H8 
und a nicht berücksichtigt. Hinzugerechnet werden dagegen 20 mönche aus 
der unter abt ogo erstellten liste (l1), deren namen sich ausschließlich 
hier und in keinem necrolog finden, obwohl die authentizität der liste59 
wie die in ihr überlieferten 70 namen selbst probleme aufwerfen (siehe 
§ 34.2. listen). ebenfalls eingefügt sind hier die namen von 51 mönchen aus 
St. maximin, die nur im echternacher necrolog (abkürzung: necr. echt.) 
genannt werden, da der ältere maximiner necrolog offensichtlich nicht das 
vollständige namensmaterial von 934 bis 1110 berücksichtigt hat (siehe 
§ 34.1. necrologe). Die memoria maximiner mönche wurde zu echternach 
schon vor der einführung der lothringischen reform 973 festgehalten. ihre 
einträge und die todestage aus der zeit nach 973 wurden in die um 1120 
abgeschlossene anlegungsstufe des älteren echternacher necrologs60 über-
nommen. Hierdurch ergibt sich eine große parallelität von anniversarien 
maximiner mönche im maximiner und im echternacher necrolog, der etwa 
zwei Fünftel der im maximiner necrolog kommemorierten Konventualen 
ebenfalls erfasst, jedoch zusätzlich noch 51 mönche aus St. maximin nennt. 

Dagegen werden aus dem nur sehr fragmentarisch und nur für einen ge-
ringen teil des Jahres (18. april–25. april, 18. mai–31. august, 2. September) 

54 mub 1 nr. 163.
55 traditionsnotiz in mub 1 nr. 167.
56 mub 1 nr. 165.
57 mub 1 nr. 170.
58 mub 1 nr. 170, siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: Wiker 957–966.
59 abschrift um 1110 in manchester, John rylands ul lat. 116, fol. 11r; ediert als no-

mina monachorum, ed. Holder-egger, S. 301.
60 Siehe Steffen, obituar, S. 5–102.
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erhaltenen necrolog n1,61 das Francesco roberg als das älteste der maximiner 
totenbücher bezeichnet hat,62 keine namen berücksichtigt. es wurde bereits 
oben (§ 34.1. necrologe) gezeigt, dass dieses necrologische Fragment sicherlich 
nicht aus der abtei St. maximin stammt. ebenfalls unberücksichtigt bleiben 
hier die 14 einträge im laacher Kalendarfragment,63 die rainer reiche für 
namen von maximiner mönchen des 11. Jahrhunderts hält.64 Dies ist jedoch 
infolge der provenienz des Fragments und der isoliertheit der namen in 
der necrologischen überlieferung von St. maximin wenig wahrscheinlich.65

Die liste der maximiner mönche ab der einführung der lothringischen 
reform um 934 bis zur redaktion von n2 um 1115/1116 enthält also die 
namen von 308 mönchen, die durch die überlieferungen von n2, n3, l1 
und des echternacher necrologs teilweise mehrfach belegt sind, ferner 51 
namen, die nur im echternacher necrolog und 20 namen, die allein in l1 
erwähnt werden. Hinzukommen 23 mönche des zeitraums von 934 bis nach 
1110, die in keiner der überlieferungen erwähnt werden, deren ursprüngli-
che zugehörigkeit zum maximiner Konvent jedoch durch andere Quellen 
gesichert ist. Für die 180 Jahre dieser epoche sind deshalb insgesamt 402 
mönche bezeugt. rechnet man 30 Jahre als zeitraum für eine mönchsge-
neration, was infolge der pueri durchaus vertretbar scheint, gelangt man zu 
einer durchschnittlichen Konventsstärke von 68 mönchen. in Wirklichkeit 
mag der Konvent noch etwas größer gewesen sein, da n2 offensichtlich recht 
lückenhaft ist und zu den 51 nicht durch ihn, sondern nur im echternacher 
necrolog erfassten maximiner Konventualen bis ca. 1120 weitere mönche 
treten könnten, die in der anlegungsschicht von n3 um 1180 enthalten, dort 
aber als solche wegen der fehlenden zuschreibung nicht zu erkennen sind. 34 
dieser 402 mönche erlangten in fremden Klöstern die abtswürde, nämlich im 
10. Jahrhundert 16 mönche in insgesamt 22 Klöstern und im 11. Jahrhundert 
18 mönche in 20 Klöstern.

a b r a h a m , vor 938 mönch zu St. maximin, dann vielleicht zu St. mauritius 
in magdeburg. Die zugehörigkeit des Schreibers abraham in der Kanzlei 
ottos i. zu jenen mönchen von St. maximin, die 938 nach magdeburg ent-

61 Krakau, bibl. Jagiell. lat. oct. 373, fol. 1–27.
62 roberg, Wenig bekannte Handschriften, S. 84–100.
63 rapiarium ex diversis, bonn, ub nr. 218, fol. 1r–1v, siehe resmini, benediktiner-

abtei laach, S. 65.
64 reiche, ein rheinisches Schulbuch, S. 238 f.
65 Siehe roberg, Gefälschte memoria, S. 147–151.
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sendet wurden und danach die Hilfskräfte der Königskanzlei gestellt haben, 
ist möglich, aber nicht gesichert. er bekleidet später kein höheres amt.66

a c e l i n u s : n2 H7; n3 (Az-) 5. november: subdiac. n. c.
a c e l o : n2 H7; n3 (Axelo); necr. echt. (Adabo) 17. august: presb. et 

mon. n. c.
a d a l b e r t u s : n2 H7; n3; necr. echt. (presb. et mon.) 28. Februar: n. c. mon. 
a d a l b e r t u s : n2 H7; n3 26. märz: puer n. c.
a d a l b e r t u s : n2 H7; n3 27. november: presb. et mon. n. c.
a d a l b e r t u s : necr. echt. 23. Dezember: diac. mon. sancti Maximini.
a d a l d a g : bekannt als Schreiber in der Kanzlei ottos i., der später kein 

höheres amt bekleidet hat. unsicher ist, ob er vor 938 maximiner mönch 
war und dann nach St. mauritius in magdeburg gesandt wurde.67

a d a l h a r d u s : n2 H7; n3 (Adel-, mon. n. c.) 12. Dezember: conv. n. c.
a d a l m a n n : bekannt als Schreiber in der Kanzlei ottos i., der später kein 

höheres amt bekleidet hat. unsicher ist, ob er vor 938 maximiner mönch 
war und dann nach St. mauritius in magdeburg gesandt wurde.68

a d a l n o d u s : n2 H6; n3 (Adeln-); necr. echt. (4. mai, Adaluodus) 3. mai: 
subdiac. [n. c.].

a d a l r o d u s : n2 H7; n3 18. november: presb. et mon. n. c.
a d e l b e r o : n2 H6; n3 (et mon. n. c.) 16. mai: subdiac.
a d e l b e r t u s :69 n2 H6; n3 Juni 20: archiep. Magedeburgensis n. c. mon. 

Die einzelnen aspekte der Vita des im 10. Jahrhundert wohl bekanntesten 
maximiner mönchs, notars in der Kanzlei ottos i., Slavenmissionars, 
Geschichtsschreibers, abts von Weißenburg und schließlich ersten erzbi-
schofs von magdeburg sind in der Forschung sehr ausführlich aufgearbeitet 
worden, weshalb sich hier eine zusammenfassung erübrigt.

a d e l b e r t u s : n2 H7 12. märz: diac. et mon. [n. c.].
a d e l b e r t u s : n2 H7; n3 20. märz: presb. et mon. n. c.

66 zusammenfassende literatur bei margue/Schroeder, aspects, S. 82–85.
67 Vgl. margue/Schroeder, aspects, S. 82–85.
68 Vgl. margue/Schroeder, aspects, S. 82–85.
69 auch die literatur zu adalbert ist fast unübersehbar, weshalb hier lediglich auf 

claude, erzbistum magdeburg, S. 114–135; theo Kölzer, adalbert von St. ma-
ximin, erzbischof von magdeburg († 981), in: rheinische lebensbilder 17, hg. von 
Franz-Josef Heyen, Köln 1997, S. 7–18, sowie auf Hartmut Hoffmann, nota-
re, Kanzler und bischöfe am ottonischen Hof, in: Da 61 (2005), S. 435–480, hier 
S. 446–449, verwiesen wird.
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a d e l b e r t u s : n2 H7; n3; necr. echt. (21. mai, Adalb-) 20. mai: diac. 
et mon. n. c.

a d e l b e r t u s : n2 H6; n3 15. Juni: diac. et mon. n. c.
a d e l b e r t u s : n2 H6; n3 25. Juni: diac. et mon. [n. c.].
a d e l b o l d u s : n2 H7; n3 (Adal-) 21. Juli: presb. et mon. n. c.
a d e l g a u d u s : n2 H7; n3 15. märz: presb. et mon.
a d e l h a r d u s : l1 nr. 17; n2 H7; n3; necr. echt. (5. oktober, Albhartus) 

6. oktober: presb. et mon. n. c.
a d e l o : n2 H7; necr. echt. (Adolo acol.) 27. mai: puer n. c. 
a d e l o : n2 H6; n3 11. Juni: subdiac. et mon. [n. c.]. 
a d e l o : n2 H7; n3; necr. echt. 7. november: presb. et mon. n. c. 
a d e l u n g u s : n2 H7; n3 23. märz: abbas n. c. presb. et mon. Das Kloster, 

in dem der maximiner mönch adelungus abt wurde, ist der Forschung 
nicht bekannt. er könnte mit dem in l1 nr. 67 genannten Adeluncus 
und mit dem am 12. april 963 erwähnten maximiner mönch adalungus70 
identisch sein.

a d e l u u i n u s : n2 H7; n3; necr. echt. (diac. sowie Adelwinus mon. et 
levita) 5. Februar: levita et mon. n. c. 

a g i l b e r t u s : n2 H6; n3; necr. echt. (Egil-) 12. Juni: conv. 
a g i l o l f u s : n2 H7; n3 (Ailulfus); necr. echt. (Ailulfus) 10. Juli: presb. 

et mon. n. c.
a i l o l f u s : n2 H6; n3; necr. echt. (Eginolfus) 3. mai: presb. mon. n. c.
a l b r i c u s : n2 H7; n3 31. Januar: conv. n. c.; möglich l1 nr. 12 (Aelbericus).
a l b r i c u s : n2 H6; n3; necr. echt. (Albericus) 21. august: presb. et mon. 

n. c.; möglich l1 nr. 12 (Aelbericus).
a l b r i c u s : n2 H7; n3 (Elbricus sac et mon.) 13. Dezember: [abbas?] n. c. 

mon.;71 möglich l1 nr. 12 (Aelbericus).
a l d r a d u s : n2 H7 13. märz: presb. et mon. [n. c.]; möglich l1 nr. 55.
a l d r a d u s : n2 H7; n3 31. märz: [diac. et mon. n. c.]; möglich l1 nr. 55.
a l d r a d u s : n2 H7; n3 29. april: puer n. c.; möglich l1 nr. 55.

70 mub 1 nr. 211.
71 zum eintrag siehe roberg, Das älteste „necrolog“, S. 153: Die Wiedergabe des 

Vermerks am äußersten rechten rand durch roberg als abbas wird durch den 
buchstabenbestand gestützt. Dagegen spricht freilich, dass in keiner anderen über-
lieferung ein maximiner mönch dieses namens als abt eines Fremdklosters über-
liefert ist sowie der eintrag eines Elbricus in n3 zum 13. Dezember als einfacher 
priestermönch.
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a m a l b e r t u s : n2 H7; n3; necr. echt 25. September: subdiac. et mon. 
n. c.; möglich l1 nr. 58. 

a m a l r i c u s : n2 H7; necr. echt. 28. Januar: conv. n. c.
a m b r o s i u s : l1 nr. 69: 934–945.
a m e l o n g u s : n2 H7; n3 13. märz: [presb. et mon. n. c.].
a n g a m u n d u s : l1 nr. 29: 934–945.
a n n o :72 Der angeblich aus einer adelsfamilie des hessischen raumes 

stammende anno wurde 938 von otto i. mit mehreren anderen maxi-
miner mönchen – die überlieferungen sprechen von zwölf, namentlich 
nachzuweisen sind jedoch nur fünf von ihnen – als erster abt seines am 
21. September 937 gegründeten Klosters St. mauritius in magdeburg ge-
rufen.73 950 ernannte ihn otto i. zum bischof von Worms. nach seinem 
tod 979 soll sein nachfolger zu Worms Hiltibold, zugleich Kanzler ottos, 
sein leiblicher bruder gewesen sein.

a n s b e r t u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Anspertus) 1. Februar: presb. et m. n. c. 
a n s e l m u s : n2 H6; n3 19. Juni: diac. n. c.
a n s e l m u s : necr. echt. 20. Juli: levita s. Maximini.
a n s e l m u s : n2; n3 (acol.) 30. november: puer n. c. 
a r b e r t u s : l1 nr. 36: 934–945.
a r b e r t u s : l1 nr. 37: 934–945.
a r g e r u s : necr. echt. 3. november: presb. mon. s. Maximini.
a r n o l d u s : necr. echt. 31. oktober: presb. mon. s. Maximini; möglich 

l1 nr. 20.
a r t o l p h u s : l1 nr. 61: 934–945.
a s c o l f u s : n2 H7; n3 19. September: presb. et mon. n. c.
a z z o : n2 H6; n3; necr. echt. (conv. m.) 24. Juni: conv. n. c.
b a l d e r i c u s :74 Der maximiner mönch balderich führte vermutlich im 

Jahr 1037 als abt zusammen mit neun weiteren maximiner mönchen zu 
St. airy/Verdun die reform durch und starb dort am 6. april 1059.

72 zu ihm: annales magdeburgenses a. 1–1188, 1453–1460, hg. von Georg Heinrich 
pertz, in: mGH SS 16, Hannover 1859, S. 105–196, hier S. 143, und Gesta archi-
episcoporum magdeburgensium, hg. von Wilhelm Schum, in: mGH SS 14, S. 361–
416, hier S. 378; vgl. auch beumann, Die bedeutung lotharingiens, S. 14 f.; Wag-
ner, Das Gebetsgedenken der liudolfinger, S. 71 f.; margue/Schroeder, aspects, 
S. 82–85, und Vogtherr, reichsabteien, S. 238.

73 mGH D o i nr. 14.
74 zu ihm: Gesta episcopum Virdunensium, hg. von Georg Waitz, in: mGH SS 4, 

S. 36–51, hier S. 49, ferner: Gallia christiana 13, Sp. 1304; Hirschmann, Verdun 
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b e b o : l1 nr. 9: 934–945.
b e c e l i n u s : n2 H6; n3; necr. echt. (Bez-) 29. Juni: presb. et mon.
b e c e l i n u s : necr. echt. 17. mai: diac. mon. s. Maximini.
b e n e d i c t u s : n2 H7; necr. echt. (Benedictus scottus s. Maximini conv.) 

15. märz: mon. n. c.
b e n n o : n2 H7; n3 25. mai: subdiac. et mon. n. c.
b e n n o : necr. echt. 28. September: presb. mon. s. Maximini.
b e r i n g e r u s : n2 H7; n3 21. mai: presb. et mon. n. c.
b e r i n g e r u s : n2 H6; n3; necr. echt. 14. Juni: conv. n. c.
b e r n a c e r : laut den miracula s. maximini Sigehards war er um 962/963 

mönch zu St. maximin.75

b e r n a r d u s : n2 H7; n3 28. September: presb. et mon. [n. c.].
b e r n e r u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Beruerus) 5. april: presb. et mon. n. c.
b e r n i n u s : n2 H7; n3 14. april: presb. et mon. n. c.
b e r o : necr. echt. 6. oktober: ex laico conv. s. Maximini.
b e r t o l f u s : n2 H7; n3 5. Februar: presb. et mon. n. c.
b e r t o l f u s : n2 H7 25. märz: diac. et mon. n. c.
b e r t r i c u s : n2 H7; n3 4. oktober: presb. et mon. n. c.
b e r t u l f :76 Da er als Schüler des abtes poppo bezeichnet wird,77 liegt 

sicherlich nahe, dass St. maximin sein ursprüngliches Kloster war, bevor 
er um 1023 abt von St. eucharius-St. matthias wurde. Doch ist nicht 
auszuschließen dass ihn poppo, der selbst erst 1023 den abtsstuhl von 
St. maximin erlangte, aus einem anderen Kloster nach trier gebracht hat. 
Gestorben ist bertulf am 6. Juni 1048.

b e t t o : n2 H7; n3 9. oktober: inclusus n. c.
b e u o : n2 n7; n3 24. Dezember: diac. et mon. n. c.
b i l l u n c u s : l1 nr. 60: 934–945.

im hohen mittelalter 2, S. 532; nicolas-norbert Huyghebaert, Saint-airy de Ver-
dun et la diffusion des coutumes clunisiennes 1037–1139, phil. Diss. louvain 1944; 
Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 306.

75 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 233.
76 zu ihm becker, St. eucharius-St. matthias, S. 585 f.
77 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 305; annales Sancti eucharii trevirensis a 

1015–1092, hg. von Georg Heinrich pertz, in: mGH SS 5, Hannover 1844, S. 10.
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b l i d u l f u s :78 laut dem nicht unbestrittenen bericht der Vita des Johannes 
von Gorze79 war blidulf zunächst mönch in Gorze und wurde zusammen 
mit Gundelach von abt agenold von Gorze zur unterstützung des abtes 
ogo bei der Durchführung der reform nach St. maximin geschickt. nach 
ogos tod kehrte er zunächst nach Gorze zurück, begab sich dann jedoch 
als einsiedler in die Vogesen. Der liber de successoribus S. Hildulfi er-
wähnt ferner seine Stellung als primicerius der metzer Kirche vor seiner 
conversio als mönch und seinen wohl nur zeitweiligen aufenthalt in der 
abtei moyenmoutier.80

b o d d o : n2 H7; n3 (Bodo); necr. echt. (21. Dezember, Bodo) 22. Dezem-
ber: presb. et mon. n. c.; möglich l1 nr. 4 (Bodo).

b u o u o : n2 H7; n3 28. november: presb. et mon. n. c. unzutreffend ist 
die Vermutung von reiche,81 dieser Buouo könne mit dem in den laacher 
Kalenderfragmenten am 28. november vermerkten Buono presb. mon. n. c.82 
identisch sein. Dieser eintrag kann erst nach 1142 erfolgt sein, dem frühes-
ten zeitpunkt, an dem die Fragmente von St. maximin nach laach gelangt 
sind, während der eintrag im ältesten maximiner necrolog mit Sicherheit 
von der spätestens um 1120 noch tätigen Hand H7  vorgenommen wurde.83

b u r c h a r d u s : n2 H7; n3; necr. echt. 16. Februar: presb. et mon. n. c.
c h r i s t i a n u s :84 n2 H7; n3: 21. märz: Christianus abbas presb. et mon. 

n. c. ursprünglich maximiner mönch, so noch am 12. april 963,85 wurde 
er um 963/964 durch erzbischof brun von Köln als abt des von ihm ge-
gründeten Kölner Klosters St. pantaleon eingesetzt. er starb am 21. märz, 
wohl 1001.

c o n s t a n t i u s : n2 H7; n3 23. Januar: presb. et mon. n. c. als Schreiber 
Constantinus vielleicht in l3 erwähnt.

c r i s t i a n u s : n2 a; n3 (Chri-) 27. September: mon. et presb. n. c.
c r i s t i a n u s : n2 H7; n3 (Chri-) 20. oktober: subdiac. et mon. n. c.

78 zu ihm: Gallia christiana 13, Sp. 879; Sackur, Die cluniacenser, S. 167; Hallin-
ger, Gorze-Kluny 1, S. 59 f.; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 31 f.

79 Vita iohannis abbatis Gorziensis, ed. pertz, S. 356.
80 liber de successoribus S. Hildulfi, ed. Waitz, S. 91.
81 reiche, ein rheinisches Schulbuch, S. 262.
82 bonn, ub S 218, fol. 1v.
83 Siehe roberg, Das älteste „necrolog“, S. 149.
84 zu ihm: Kracht, Geschichte St. pantaleon, S. 50; margue/Schroeder, aspects, 

S. 114–116; roberg, Gefälschte memoria, S. 20 f.
85 mub 1 nr. 211.
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D a g a b e r t u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Dagobertus, presb.) 3. oktober: 
conv. n. c.

D a n i h e l : necr. echt. 11. april: subdiac. mon. s. Maximini.
D o m i n i c u s : n2 H6; n3 (presb. et mon.) 17. mai: conv. n. c.; l1 nr. 23.
D u o d o : n2 H7; n3 6. märz: presb. et mon. n. c.
D u o d o : n2 H7; n3; necr. echt. 13. märz: conv. n. c.
e b r o u i m u s :86 n3 14. Juni: abbas n. c. Vor 1018 maximiner mönch, dann 

abt zu tholey (eberwinus iii.), gestorben nach 1036.
e c e l o : n2 H7 22. oktober: subdiac. et mon. n. c.
e f f r e m : l1 nr. 35: 934–945.
e i l b e r t u s : n2 H7; n3 (Ailp-) 25. Dezember: presb. et mon. n. c.
e l l o : n2 H7; n3; necr. echt. (12. mai) 11. mai: presb. et mon. n. c.
e l l o :87 n2 H7; n3 25. mai: Ello piae memoriae presb. et mon. n. c. et primus 

abbas Brunwilrensis. ursprünglich maximiner mönch, 1030 wohl auf be-
treiben poppos von St. maximin zum abt des 1024/1025 vom pfalzgrafen 
ezzo gegründeten Klosters brauweiler gewählt, resignierte er 1053 als abt 
und starb 1054.

e m e l r i c u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Amalr-) 9. november: presb. et 
mon. n. c.

e m i c h o : n2 H7; n3; necr. echt. (13. oktober, puer acol.) 12. oktober: 
puer n. c.

e m i c h o : n2 H7; n3; necr. echt. (sac.) 2. Dezember: presb. et mon. n. c.
e n c e l i n : 1059–1062 abt von Saint airy in Verdun. Verschiedentlich, wegen 

seiner deutschsprachigen Herkunft und weil er vor 1059 zu Saint airy das 
priorat bekleidet hat, als einer der mönche aus St. maximin betrachtet, die 
1037 dorthin zur reform gesandt wurden.88 in den hierfür in betracht 
kommenden necrologen wird sein todestag jedoch nicht erwähnt.

e n g e l b e r t u s : n2 H6; necr. echt. (2. mai Engilbertus sac.) 3. mai: presb. 
et mon. n. c.

86 zu ihm: Haubrichs, Die tholeyer abtslisten, S. 171; althoff, prümer mönchs-
liste, S. 243–245; Karl Schmid/Joachim Wollasch, Societas et Fraternitas. begrün-
dung eines kommentierten Quellenwerkes zur erforschung der personen und per-
sonengruppen des mittelalters, in: Frühmittelalterliche Studien 9 (1975), S. 1–48, 
hier S. 24 anm. 58.

87 zu ihm Wisplinghoff, brauweiler, S. 184; roberg, Gefälschte memoria, S. 25.
88 So Gallia christiana 13, Sp. 1304; Hirschmann, Verdun im hohen mittelalter 2, 

S. 532; marie-paule crochet-thery, nécrologe ancien de Saint-airy de Verdun 
(memoire de maitrise), nancy 1971.
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e n g e l m a r u s : n2 H7; n3; necr. echt. 29. Januar (Engelo): conv. n. c.
e n g e l r a d u s : n2 H6; n3 4. Januar: puer [n. c.].
e n g i l b o l d u s : n2 H6 21. Juni: subdiac. et mon. n. c. Wohl identisch mit 

dem in l2 um 960/970 als Schreiber genannten Engilboldus subdiac. et 
mon. nostre congreg.89

e n g i l r i c u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Engelr-) 10. Dezember: diac. et 
mon. n. c.; l1 nr. 5; möglicherweise personengleich mit dem bereits 929 
erwähnten mönch Engilricus.90

e n g o : n2 H6; n3 (diac. et mon.) mai 17: presb. [n. c.].
e n n o :91 Wegen seiner tätigkeit als Schreiber nach 940 in der Hofkapelle 

ottos i. gelegentlich, aber wohl irrtümlich als mönch aus St. maximin 
bezeichnet, da sein todestag in keinem der necrologe vermerkt wird.

e r e m b e r t u s : n2 H7; n3 (4. november, Irim-) 6. november; möglich 
l1 nr. 51 (Irimbertus). er oder der am 23. Januar verstorbene irimbertus 
wurden am 12. april 963 als maximiner mönch Hirimbertus erwähnt.92

e r m e n o l d u s : n2 H7; n3 14. märz: presb. et mon. n. c.
e r n e s t : necr. echt. 28. September: mon. levita sancti Maximini.
e r n e s t u s :93 ursprünglich zunächst mönch zu mettlach, weilte ernestus 

einige zeit als mönch zu St. maximin bei abt poppo, bevor er um 1040/1060 
abt zu St. martin bei trier wurde. Seinen todestag, den 17. märz, vermerkt 
keiner der maximiner oder echternacher necrologe.

e r n e s t u s : n2 H7; n3 (Hernost) 28. märz: conv. n. c. in der Vita popponis 
gesundete abt poppo auf das Gebet eines quidam Ernostus, ex laico vere 
tam nomine quam officio monachus olim factus.94 abzulehnen ist aber 
sicherlich seine identifikation mit einem mettlacher abt ernost.95

e r p m u n d u s : l1 nr. 35: 934–945.
e r s o : n2 H7; n3 (Erfo); necr. echt. (Erfo) 6. September: [mon. n. c.].
e u d o : n2 H7; necr. echt. (Vdo) 10. november: presb. et mon. n. c., mög-

licherweise identisch mit Eudo in l1 nr. 18 oder nr. 23.

89 Hoffmann, buchkunst 1, S. 447.
90 mub 1 nr. 170; siehe § 37.1. mönche vor 934.
91 zu ihm Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 36; margue/Schroeder, aspects, S. 82–

85.
92 mub 1 nr. 211.
93 zu ihm: Gallia christiana 13, Sp. 555; Hontheim, prodromus, S. 972; alfred Heit, 

trier, St. martin, in: Germ. ben. 9, S. 980–1009, hier S. 1002.
94 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 303.
95 Flesch, Die monastische Schriftkultur, S. 21.
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e u e r h a r d u s : n2 H7; n3 4. märz: puer n. c.
e u e r h a r d u s : n2 H6; n3 3. Januar: diac. et mon. [n. c.].
e u e r h a r d u s : n2 H6; n3 13. Juni: presb. et mon. n. c.
e u e r w i n u s : n2 H7; n3 (-uuinus) 31. Dezember: diac. et mon. n. c.
e u e r w i n u s : n2 H7; n3 27. Januar: presb. et mon. n. c.
e z z o : n2 H7; n3 23. Juli: presb. et mon. n. c.
F o l c a r d u s : n2 H7; n3 (Vo-) 27. april: puer n. c.
F o l c m a r u s : n2 H7; n3 (Uuolc-); necr. echt. 25. oktober: diac. et mon. 

n. c. 
F o l c o l d u s ; l1 nr. 55: 934–945.
F o l c o l t : necr. echt. 23. november: subdiac. mon. s. Maximini.
F o l k e r u s : n2 H7; n3 27. april: subdiac. et mon.
F o l k e r u s : necr. echt. 28. mai: subdiac. mon. s. Maximini.
F o l k o : n2 H7; n3; necr. echt. (Folco) 2. Dezember: diac. et mon. n. c.
F o l m a r u s : l1 nr. 26: laut Wiltheim war er der spätere abt zu St. maximin 

(987–996/999), offensichtlich weil im älteren maximiner necrolog außer 
dem Weißenburger abt kein weiterer mönch namens Folmar erwähnt ist. 
Jedoch wäre Folmar dann vor seinem abbatiat zumindest 42 Jahre, wenn 
nicht länger, mönch gewesen, was nicht sehr wahrscheinlich ist. Hinge-
gen könnte er personengleich sein mit dem am 12. april 963 erwähnten 
maximiner mönch Volmarus.96

F o l m a r u s :97 n2 H7; n3 14. mai: Folmarus presb. et mon. n. c. et abbas 
Wizinburgensis. nur durch seine einträge im älteren und im jüngeren 
necrolog ist gesichert, dass St. maximin sein ursprüngliches Kloster war. 
Durch poppo wurde er 1032 zum abt in Weißenburg eingesetzt und ist 
dort um 1045 gestorben.

F r a n c o : n2 H7; n3 10. September: conv. n. c.
F r a n k o : n2 H7; n3; necr. echt. (Franco) 26. Dezember: sac. et mon. n. c.
F r i d e r i c u s : n2 H7; n3; necr. echt. (18. September) 23. September: 

presb. et mon. n. c. er oder der folgende Friedrich könnten um 1116 der 
maximiner bibliothek einen psalter mit Glossen geschenkt haben.98 Falls 
laut Keuffer dieser Vermerk im Katalog einen nachtrag darstellt,99 käme 

96 mub 1 nr. 211.
97 zu ihm: Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 305; Hallinger, Gorze-Kluny 1, 

S. 107.
98 älteres maximiner bibliotheksverzeichnis in Stabitr Hs 2209/2328 ii, fol. 1, ediert 

bei Knoblich, bibliothek, anhang a nr. 48.
99 Keuffer, bücherei und bücherwesen, S. 52.
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hierfür auch der um 1136 von abt Gerhard vertriebene mönch Friedrich 
in betracht (siehe § 37.3. mönche 1110/1120–1200).

F r i d e r i c u s : necr. echt. 19. august: presb. mon. s. Maximini.
F r i d e r i c u s : necr. echt. 5. april: diac. mon. s. Maximini.
F r i d e r i c u s : necr. echt. 22. Juli: puer s. Maximini eius anno sexto.
F r i d e u u i n u s : n2 H6; n3 4. august: presb. et mon. n. c.
G e i l o : abt zu Weißenburg, gestorben am 20. September 960. Gelegentlich 

wird als sein mutterkloster St. maximin vermutet,100 was nicht nur wegen 
seiner nichterwähnung in den maximiner necrologen wenig wahrschein-
lich ist.101

G e r a r d u s : necr. echt. 6. Februar: presb. mon. s. Maximini.
G e r a r d u s : necr. echt. 26. Juli: presb. mon. s. Maximini.
G e r a r d u s : n2 H7; n3 31. august: n. c. diac. et mon.
G e r b e r n u s : n2 H7; n3 (-bertus) 10. Dezember: presb. et mon. [n. c.]; 

am 12. april 963 erwähnt.102

G e r b e r t u s : n2 H7; n3; necr. echt. 29. oktober: presb. et mon. n. c.
G e r m a n u s : n2 H7; n3; necr. echt. 22. märz: presb. et mon. n. c.
G e r o l d u s : n2 H7; n3 (Beroldus) 2. märz: conv. n. c.
G e u e h a r d u s : n2 H7; n3 (17. Juli); necr. echt. (17. Juli, Geuerh-) 16. Juli: 

presb. et mon. n. c.
G i s e l b e r t u s : n2 H7; n3 (acol. et mon.); necr. echt. (Giselb-, puer) 

15. august puer n. c.; vielleicht l1 nr. 34 (Gisleboldus).
G i s e l b e r t u s : necr. echt. 16. oktober: presb mon. s. Maximini.
G i s i l b e r t u s : n2 H7; n3; necr. echt. 25. September: presb. et mon. n. c.
G i s i l b e r t u s : n2 H7; n3; necr. echt. (levita) 19. oktober: diac. et mon. 

n. c.
G i s i l b o l d u s : n2 H7; n3 (Gieselb-); necr. echt. (12. november) 11. no-

vember: presb. et mon. n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 65 
(Zierboldus) oder mit nr. 34 (Gisleboldus).

G o d e b e r t u s : n2 H7; n3 19. Dezember: presb. et mon. n. c.
G o d e f r i d u s : necr. echt. 24. Juli: subdiac. mon. s. Maximini.
G o d e f r i d u s : necr. echt. 15. September: sac. mon. s. Maximini.
G o u e m a n n u s : n2 H7 26. Juli: conv.

100 albert Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 2: Die Karolingerzeit, leipzig 
3–41912, S. 273; Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 106 und S. 243 anm. 16.

101 Vgl. margue/Schroeder, aspects, S. 116.
102 mub 1 nr. 211.
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G o z b e r t u s : n2 H7, nicht jedoch in n3, 28. Dezember: presb. et mon. n. c. 
auf einem aus stilistischen Gründen zwischen 1050 und 1150 gegossenen 
rauchfass unbestimmbarer trierer provenienz wird als anfertiger oder aber 
als Stifter ein Gozbertus genannt, der auch mit dem monachus Gozbertus, 
dem durch novillanius und Wiltheim überlieferten Gießer des maximiner 
Folcardusbrunnens, nämlich eines nach den äbten Folmar i. (987–996) 
oder aber Folmar ii. (1101–1106) benannten brunnens im Sommerrefek-
torium des Klosters, identifiziert wird.103 Dagegen legt die untersuchung 
von clemens bayer nahe, dass beide Gegenstände nicht von demselben 
Künstler stammen können und dass bei dem monachus Gozbertus eher 
an einen mettlacher mönch zu denken ist.104

G r i m o l d u s : n2 H7; necr. echt. 29. märz: conv. n. c. 
G u m b e r t u s : n2 H7; necr. echt. 27. mai: conv. [n. c.]. Vielleicht perso-

nengleich mit dem in l2 um 960/970 als Schreiber oder als pergament-
zubereiter (furbedarius) genannten Gumbertus.105

G u m p e r t u s : n2 H7: presb. et abbas n. c.; n3: 22. april n. c. presb. et abbas. 
unter abt poppo als mönch eines nicht bekannten Klosters bezeichnet,106 
den poppo nach dem tod des abtes Johannes von St. maximin und von 
limburg/Hardt 1035 zum abt von limburg bestimmte. Sein tod erfolgte 
vor 1047. Der zusatz n. c. in n2 und in n3 spricht für seine Herkunft aus 
St. maximin, während Vogtherr hierfür auch Stablo-malmedy in erwägung 
gezogen hat.107 Doch bleibt Gumberts mutterkloster ungewiss.108 Der ein-
trag in n2 würde eigentlich besagen, dass Gumbert abt zu St. maximin 
war. Dieses missverständnis sucht n3, dessen redaktor offensichtlich 
unbekannt blieb, wo Gumbert abt war, durch die umstellung zu behe-
ben. laut der Vita poppos habe zu limburg nicht poppo, sondern abt 
Johannes von limburg-St. maximin ohne zustimmung poppos Gumbert 
zum abt gemacht und sei bald darauf verstorben. Da gesichert scheint, 
dass Johannes aus Stablo stammte und es gewichtige Gründe gibt, dass 
sein nachfolger bernhard ebenfalls aus Stablo kam, könnte Stablo auch 

103 Siehe § 35.1. in den abtslisten genannte sowie in der Forschung vermutete äbte: 
Folcardus.

104 bayer, zum Gozbertus-rauchfass, S. 45–88.
105 Hoffmann, buchkunst 1, S. 447.
106 Vita popponis, ed. Wattenbach, S. 309.
107 Vogtherr, reichsabteien, S. 66.
108 Siehe roberg, Gefälschte memoria, S. 29.
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Gumberts mutterkloster und seine berufung zum abt ein anzeichen für 
den Widerstand des dortigen Konvents gegen poppo gewesen sein.

G u n c e l i n u s : n2 H7; n3 (acol. et mon.) 28. Dezember: puer n. c. 
G u n d e l a c h :109 l1 nr. 39: Gundelahc. laut dem nicht unbestrittenen 

bericht der Vita des Johannes von Gorze110 war Gundelach zunächst 
mönch in Fulda und dann in Gorze und wurde zusammen mit blidulf 
von abt agenold von Gorze zur unterstützung des abtes ogo bei der 
Durchführung der reform nach St. maximin geschickt. nach ogos tod 
sei er zunächst nach Gorze zurückgekehrt und habe sich danach als ein-
siedler in die Vogesen begeben. Wohl nur zeitweilig war er auch mönch 
zu moyenmoutier.111 Damit durchaus vereinbar scheint seine erwähnung 
in der liste der unter abt ogo in St. maximin lebenden mönche. 1959 
wurde in der außenkrypta im südöstlichen Kryptenraum der Grabstein 
eines mönches Guntlach gefunden, der vor 952 in das Fundament des 
damals erbauten St. calixtusaltars in der außenkrypta verlegt worden zu 
sein scheint. rüdiger Fuchs möchte diesen Guntlach nicht mit dem Gorzer 
mönch gleichsetzen, da die Schrift und der inhalt der platte eher auf den 
zeitraum 870–925 weisen.112 auch widerspricht die bestattung des von 
Johannes von Gorze erwähnten Gundelach zu St. maximin allen anderen 
überlieferungen zu ihm.

G u n d o l f u s : n2 H7; n3 (Gundulfus); necr. echt. 26. September: puer n. c.
G u n t b e r t u s : in l2 um 960/970113 neben anderen maximiner mönchen 

als furbedarius (pergamentbereiter oder Schreiber) genannt.
G u n t e r u s : n2 H6 4. Januar: conv. [n. c.].
G u n t e r u s : n2 H7; n3 14. September: abbas n. c. mon.; möglicherweise 

auch l1 nr. 46: Guntherus. ursprünglich maximiner mönch, ist seine 
Sendung um 960 zusammen mit asolf zu papst agapit in der Forschung 
umstritten.114 959 wurde er abt von Hersfeld.115

109 zu ihm: Gallia christiana 13, Sp. 879; Sackur, Die cluniazenser, S. 167; Hallin-
ger, Gorze-Kluny 1, S. 59 f.; Wisplinghoff, untersuchungen, S. 31 f.

110 Vita iohannis abbatis Gorziensis, ed. pertz, S. 356.
111 liber de successoribus s. Hildulfi, ed. Waitz, S. 91.
112 neyses, baugeschichte 1, S. 152; Fuchs, inschriften trier 1, S. 71–74.
113 Hoffmann, buchkunst 1, S. 447.
114 Vgl. bresslau, über die ältesten Königs- und papsturkunden, S. 62; Wispling-

hoff, untersuchungen, S. 134; Kölzer, Studien, S. 57–62.
115 annales Weissenburgenses, ed. Holder-egger, S. 34; regino von prüm, chroni-

con cum continuatione treverensi, ed. Kurze, S. 170; Vogtherr, reichsabteien, 
S. 89.
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H a d a w i n u s : n2 H7; n3 (Haduuinus) 9. Juli: presb. et mon. n. c.; l1 
nr. 44: Hadawarus.

H a r d i n g  (Herdingus): n2 H6; n3 3. mai: abbas n. c. mon. Harding war 
zunächst maximiner mönch, 938–968 abt von St. mauritius zu magdeburg 
und nach 968 abt von berge.116 Sein tod vor 987 wurde in zahlreichen 
necrologen (St. Gallen, magdeburg, merseburg und lüneburg) am 4. mai 
eingetragen.

H a r t m a n n u s : n2 H7; n3; necr. echt. 31. oktober: diac. et mon. [n. c.].
H a r t w i n u s : n2 H7; necr. echt. (Harduinus) 4. märz; möglicherweise 

personengleich mit l1 nr. 14, falls mit ihm nicht abt Hartwinus von 
tegernsee gemeint war. mit dem Schreiber Harduinus auf fol. 216 in 
berlin, SbpK lat. fol. 741, ist er sicherlich nicht identisch,117 da im älteren 
maximiner necrolog vor 934 gestorbene mönche im allgemeinen nicht 
berücksichtigt werden.

H a r t w i n u s : n2 H7 8. august: presb. et abbas n. c; l1 nr. 14: Hartwinus; 
necrolog von St. emmeram in regensburg 7. august: Hartuuicus abbas de 
sancto Quirino.118 er war ursprünglich maximiner mönch. nicht gesichert 
ist, ob Hartwig direkt von St. maximin nach tegernsee ging oder ob er 
974 ramuold zunächst nach St. emmeram gefolgt ist.119 Sein abbatiat ab 
märz 978 zu tegernsee zur einführung der reform, vermutlich auf Vor-
schlag des regensburger bischofs Wolfgang und des abtes ramwold von 
St. emmeram, ist gut bezeugt.120 Sein tod am 8. august 982 wird nicht nur 

116 Vgl. Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 96; althoff, adels- und Königsfamilien, 
S. 348; rudolf Köpke/ernst Dümmler, otto der Große (Jahrbücher der deut-
schen Geschichte 9), berlin 1876, S. 451; margue/Schroeder, aspects, S. 85 und 
S. 113; roberg, Gefälschte memoria, S. 26.

117 So andreas Fingernagel, Die illuminierten lateinischen Handschriften deutscher 
provenienz der Staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz berlin 1: text (Kataloge 
der Handschriftenabteilung 3), Wiesbaden 1991, S. 101.

118 Freise/Geuenich/Wollasch, Das martyrolog-necrolog von St. emmeram, 
S. 235 und taf. 41v.

119 notae tegernseenses, ed. Waitz, S. 1067.
120 notae tegernseenses, ed. Waitz, S. 1067; mGH D o ii nr. 192; Joachim Wild, 

tegernsee, in: Die männer- und Frauenklöster der benediktiner in bayern 3, 
hg. von michael Kaufmann/Helmut Flachenecker/Wolfgang Wüst/manfred 
Heim (Germania benedictina 2), St. ottilien 2014, S. 2249–2298, hier S. 2253 und 
S. 2289 (hier „Hartwig“ genannt).
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in den maximiner, sondern auch in den necrologen von St. emmeram, 
tegernsee, niederaltaich und admont erwähnt.121

H a t t o : n2 n7; n3; necr. echt. 9. april: presb. et mon. n. c.
H a z z o : n2 H7; n3 necr. echt. 31. märz: subdiac. et mon. [n. c.].
H e i m b e r t u s : n2 H7; n3 (Herbertus) 15. Juli: conv. n. c.
H e i m o : n2 H7; n3 (Henno) 24. Juli: puer n. c.
H e i n r i c u s : n2 H7; n3 8. Januar: diac. et mon. n. c.
H e l e m b e r t u s : n2 H7; necr. echt. (Elebertus) 7. märz: diac. et mon. n. c.
H e n g e l b o l d u s : in l2 um 960/970122 neben anderen maximiner mönchen 

als Schreiber genannt.
H e n r i c u s : n2 H7; necr. echt. 15. Dezember: Henricus mon. et presb. n. c.
H e n r i c u s : necr. echt. 18. Dezember: presb. mon. s. Maximini.
H e r b o r d u s : necr. echt. 16. Dezember: diac. mon. s. Maximini.
H e r e l a n d u s : n2 H6; n3 29. Juni: presb. et mon. n. c.
H e r e u u i n u s : n2 H6; n3; necr. echt. (Heriwinus) 17. mai: diac. et mon. 

[n. c.].
H e r i b e r t u s : n2 H6; n3; necr. echt. 3. august: presb. et mon. n. c.
H e r i b e r t u s : n2 H7; n3; necr. echt. 5. november: diac. et mon.
H e r i m a n n u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Herm-) 31. mai: diac. et mon. n. c.
H e r i m a n n u s : n2 H7; n3 3. September: presb. et abbas S. Mariae ad 

litus. laut Johannes Simmerts beitrag zu St. maria ad martyres ist sein 
ursprüngliches Kloster und die zeit seines abbatiats zu St. maria unsi-
cher. Francesco roberg vermutet wegen der Herkunft seines Vorgängers 
Hildebold und seiner nachfolger ludwig und reinbold aus St. maximin 
ebenfalls St. maximin als mutterkloster dieses Hermann, bei dessen ein-
trag H7 n. c. lediglich vergessen haben könnte.123 Sein abbatiat erfolgte 
vielleicht in den Jahren zwischen 1113 und 1115 und könnte daher für die 
Datierung von H7 einen terminus post quem bilden.

H e r m a n n u s : necr. echt. 28. november: sac. mon. s. Maximini.
H e r m a n n u s : necr. echt. 23. Dezember: subdiac. mon. s. Maximini.
H e r m e n a r d u s : in l2 um 960/970 neben anderen maximiner mönchen 

als Schreiber genannt.124

121 zu ihm: Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 116; margue/Schroeder, aspects, 
S. 129; roberg, Gefälschte memoria, S. 24.

122 Hoffmann, buchkunst 1, S. 447.
123 Johannes Simmert, trier, St. maria ad martyres, in: Germ. ben. 9, S. 969–979, hier 

S. 974; roberg, Gefälschte memoria, S. 36.
124 Hoffmann, buchkunst 1, S. 447.
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H e r r a d u s : n2 H6; necr. echt. (Herrardus) 1. august: diac. n. c.
H e u r a r d u s : n2 H2a; n3 (Heinardus presb. et mon.) 17. Dezember: Der 

regelmäßige Wegfall des zusatzes n. c. bei H2a sowie dessen beifügung 
im necrolog n3, für den neben n2 eine ältere, nicht mehr erhaltene Vor-
lage angenommen werden kann, machen wahrscheinlich, dass Heurardus 
maximiner priestermönch war.

H i l a i b e r t u s : n2 H7; n3 (Hildib-) 12. november: mon. n. c.; möglicher-
weise personengleich mit l1 nr. 29.

H i l a r i u s : n2 H7 2. märz: presb. et mon. [n. c.].
H i l d e b o l d u s : necr. echt. 13. november: acol. mon. sancti Maximini. 

als Schreiber (Hildibalt) vielleicht in l3 erwähnt.
H i l d e m a n n u s : n2 H6; n3 (Hildim-); necr. echt. (Hildim-) 28. august: 

presb. et mon. n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 42 (Hildi-
mannus). als Schreiber (Hildiman) vielleicht in l3 erwähnt.

H i l d e r i c u s : n2 n7; n3 14. märz: presb. et mon. [n. c.].
H i l d e w i n u s : n2 H7; n3 (Hildiuvinus) 4. Juni: sac. et mon. n. c.
H i l d i b e r t u s : n2; n3: 17. Januar: diac. et mon. n. c.; möglicherweise 

personengleich mit l1 nr. 29. 
H i l d i b o l d u s :125 n2 H7; n3 29. mai: presb. et mon. et abbas n. c.; necrolog 

von St. maria ad martyres: 27. mai. möglicherweise zuerst zu St. maximin 
als Schreiber in l3 erwähnt, dürfte der mönch Hildebold um 977 vom 
trierer erzbischof egbert die bereits der lothringischen reform zugewandte 
abtei St. maria ad martyres erhalten haben und ist urkundlich dort 981 
bezeugt.126 Wohl noch vor 981 könnte der Versuch egberts liegen, Hilde-
bold zur Förderung der monastischen reform auch die abtei mettlach zu 
übertragen, was jedoch am Widerstand der dortigen mönche scheiterte.127 
als abt von St. maria ist Hildebold um das Jahr 998 gestorben.

H i l d i w i n u s : l1 nr. 69 [934–945].
H i l d r a d u s : n2 H6; n3; necr. echt. (subdiac.) 3. august: diac. et mon. n. c.

125 zu ihm raach, Kloster mettlach, S. 45; Wisplinghoff, Die lothringische Klos-
terreform, S. 7 f.; margue/Schroeder, aspects, S. 126 f.; roberg, Gefälschte 
memoria, S. 35 f.

126 mub 1 nr. 256; Johannes Simmert, trier, St. maria ad martyres, in: Germ. ben. 9, 
S. 969–979, hier S. 970 und S. 974.

127 ex miraculis s. liutwini, ed. Sauerland, S. 1265.
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H o h o l t  (Haolt):128 er war in der Kanzlei ottos i. nach 938 Kanzlist und 
vermutlich lothringischer Herkunft. möglicherweise ist er danach wieder 
nach St. maximin zurückgekehrt und fungierte als monachus Hildratus 
am 12. april 963 unter den zeugen des tauschvertrags mit Graf Siegfried 
von luxemburg.129

H o u e m a n n u s : n2 H6; n3 9. august: presb. et mon. n. c.; möglicherweise 
personengleich mit l1 nr. 11 (Hoveman).

H u c c e u i n u s : n2 H7; n3 (nur Hucceuinus); necr. echt. (30. Juli, Vo-
zechinus acol.) 29. Juli: conv., qui vitam sancti Maximini scripsit. roberg 
bezieht diesen zusatz von H7 sicherlich zu recht nicht auf Hucceuinus, 
sondern auf den zuvor bei den von H1 unter den tagesheiligen genannten 
bischof lupus, also auf lupus von Ferrières.130

H u g o : necr. echt. 25. Juli: sac. s. Maximini.
H u g o : necr. echt. 19. oktober: presb. s. Maximini.
H u m b e r t u s : n2 H6; n3 (Hup-); necr. echt. 27. Juni: presb. et mon. n. c.; 

vielleicht personengleich mit l1 nr. 67. er oder aber der an einem 6. Sep-
tember verstorbene Humbert könnten ein zum Konvent von St. maximin 
unter abt ogo i. gehörender eremit gewesen sein. laut der von Wiltheim 
wiedergegebenen Grabinschrift in der Kirche unter dem St. andreasaltar 
soll dieser Humbert als eremit 30 Jahre gemäß der regula monastica gelebt 
haben und mit 65 Jahren verstorben sein.131

H u m b e r t u s : n2 H7 6. September: mon. n. c.; möglicherweise personen-
gleich mit l1 nr. 67.

H u m b e r t u s : n2 H6; n3; necr. echt. 12. august: Humbertus abbas 
S. Willibrordi presb. et mon. n. c. zusatz in n2 von H7: qui religionem et 
monasterium ibidem reparavit.132 Durch abt poppo erlangte der maximiner 

128 zu ihm Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 37 f.; margue/Schroeder, aspects, 
S. 82–85.

129 mub 1 nr. 211.
130 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 119, und ders., Gefälschte memoria, S. 138; 

siehe auch § 22.2. maximin.
131 zu möglichen interpretationen der Grabinschrift siehe Kraus, Die christlichen 

inschriften 2, S. 180 und S. 192; Fuchs, inschriften trier 1, S. 97 f.
132 zur tendenz dieses zusatzes siehe roberg, Gefälschte memoria, S. 22 f.; zu 

Humbert allgemein: catalogus abbatum [epternacensium] primus, ed. Weiland, 
S. 32; catalogi abbatum epternacensium, ed. Wattenbach, S. 739; Vita popponis, 
ed. Wattenbach, S. 305; Gallia christiana 13, Sp. 579; ferner Wampach 1, S. 229–
234; brimmeyr, Geschichte echternach 1, S. 241–244; Ferrari, Sancti Willibrordi 
venerantes memoriam, S. 32 anm. 154.
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mönch Humbert wohl 1028 die abtei echternach, wo er die durch brand 
zerstörte Klosterkirche fertig stellen konnte, zu deren Weihe am 19. oktober 
1031 er reliquien aus St. maximin erhielt.133 er starb am 12. august 1051.

H u n g e r u s : n2 H7; n3 27. Januar: presb. et mon.
H u m f r i d u s : als Schreiber vielleicht in l3 erwähnt.
H u o z e c h i n u s : n2 H7; n3 (Johannes Huczint puer de Nuburch) 28. Sep-

tember: puer n. c.
H u o z o : n2 H7; n3; necr. echt. (Vozo) 4. april: presb. et mon. n. c.; als 

Schreiber (Huolo) vielleicht in l3 erwähnt.
H u p e r t u s : n2 n7; n3 14. oktober: n. c. diac. et mon.
i m m o : n2 H7; n3 13. Januar: presb. et mon. n. c.
i r i m b e r t u s : n2 H7; n3 23. Januar: presb. et mon. n. c.; möglicherweise 

personengleich mit l1 nr. 51. er oder der am 4. november verstorbene 
erembertus wurden am 12. april 963 als maximiner mönch Hirimbertus 
erwähnt.134

i s i n h a r d u s : n2 H6 19. Juni: subdiac. et mon. [n. c.].
i s o l f u s : n2 H7 3. Juni: diac. et mon. n. c.
i s r a h e l :135 n2 H7; n3; necr. echt. (episcopus conversus s. Maximini) 

26. april: episcopus mon. n. c. israhel war von Geburt wahrscheinlich 
Schotte, der als Gelehrter zunächst vielleicht am Hof des Königs athelstan 
von england, dann zu rom wirkte, möglicherweise einige zeit hindurch 
das bistum aix-en-provence verwaltete und von otto i. schließlich als 
erzieher seines Sohnes brun, des späteren Kölner erzbischofs, engagiert 
wurde. Danach zog er sich als mönch in die abtei St. maximin zurück, mit 
der er jedoch schon um 947 in Verbindung gestanden hatte.136 Gestorben 
ist israhel um 970 in St. maximin.

133 notitiae dedicationum ecclesiae epternacensis, hg. von nicolas van Werveke, in: 
mGH SS 30,2, S. 770–774, hier S. 771.

134 mub 1 nr. 211.
135 zu ihm: carl Selmer, israel, ein unbekannter Schotte des 10. Jahrhunderts, in: 

StmGbo 62 (1950), S. 69–86; reiche, iren in trier, S. 1–16; Ferrari, Schulfrag-
mente, S. 150, und besonders Vones, Klöster und Stifte, wo auf S. 142 f. weitere 
literatur zu israel genannt wird.

136 Siehe auch § 10. St. maximin in ottonischer zeit. zu den Kontroversen bezüglich 
seines einflusses auf das maximiner Skriptorium allgemein und seiner tätigkeit 
in einzelnen Handschriften der abtei siehe carl Selmer, Herkunft und Frühge-
schichte der navigatio sancti brendani, in: StmGbo 67 (1956), S. 5–17; reiche, 
iren in trier, S. 11; Hoffmann, buchkunst 1, S. 478.
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J o h a n n e s : necr. echt. 30. Januar: sac. mon. s. Maximini; möglicherweise 
personengleich mit l1 nr. 22 oder nr. 27.

J o h a n n e s : n2 H7; n3 4. Februar: [Presb. nachträglich kanzelliert] diac. 
et mon. n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 22 oder nr. 27.

J o h a n n e s : n2 H7; n3 2. Juni: presb. et mon. n. c.; möglicherweise per-
sonengleich mit l1 nr. 22 oder nr. 27.

J o h a n n e s : n2 H7; n3 17. april: abbas presb. et mon. n. c. Das Kloster, 
in dem dieser maximiner mönch vor 1110/1120 abt geworden ist, lässt 
sich nicht feststellen.

J o h a n n e s : necr. echt. 22. September: puer de Lapide mon. s. Maximini.
J u r i l l u s : l1 nr. 19 [934–945].
l a m b e r t u s : n2 H7; n3 (sac.); necr. echt. (14. april) 13. april: presb. 

et mon. n. c. 
l a m b e r t u s : necr. echt. 7. Juli: sac. mon. s. Maximini.
l a m b e r t u s : n2 H7; n3 (acol.); necr. echt. (30. Juli, acol.) 31. Juli: puer n. c.
l i u t e r u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Luterus) 1. Juni: presb. et mon. n. c.
l u d e w i c u s : n2 H7; n3 (Ludeuu-); necr. echt. (Luodw-) 5. Dezember: 

presb. et mon. n. c.
l u i t f r i d u s : n2 H7; n3 (Lufridus) 8. april: diac. et mon. n. c.
l u p e r t u s : n2 H7 10. mai: presb. et mon. n. c.
l u p o : n2 H7; n3 (Liupo); necr. echt. (Liupo) 13. Juli: presb. et mon. n. c.
l u t g a u d u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Liutg-) 17. november: presb. et 

mon. n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 25.
l u t h a r d u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Liuttart) 5. Juli: acol. n. c.
l u t t f r i d u s : necr. echt. 16. September: presb. mon. s. Maximini.
m a g n u s : n2 H7; n3 29. September: conv. n. c.
m a n z u o l : als Schreiber vielleicht in l3 erwähnt.137

m a r c o l f u s : n2 H7; n3 17. Januar: conv. n. c.
m a r q u i n u s : n2 H7; n3; necr. echt. (21. märz Marcuuinus) 22. märz: 

presb. et mon. n. c.
m a r t i n u s : n2 H7; n3; necr. echt. (17. Dezember) 21. Dezember: presb. 

et mon. n. c.
m e g i n e r u s : n2 H6; n3 (Meing-); necr. echt. (Meginhere) 30. august: 

presb. et mon. n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 7 (Megi-
nerus) oder nr. 13 (Meginherus).

137 Siehe Knoblich, bibliothek, S. 36.
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m e g i n e r u s : necr. echt. 1. august: diac. mon. s. Maximini; möglicherweise 
personengleich mit l1 nr. 7 oder nr. 13.

m e g i n f r i d u s : n2 H7; n3 (Meinfr-); necr. echt. (15. Dezember) 16. De-
zember: [presb. mon. n. c.].

m e g i n g a u d u s : n2 H7; n3 22. Juli: presb. et mon. [n. c.].
m e g i n w a r d u s : n2 H7; n3 24. märz: subdiac. et mon. n. c.; necr. 

St. emmeram 24. märz Meginuuardus mon.138 er war also wohl mitglied 
der Gruppe maximiner mönche, die um 974/975 mit ramwold nach 
St. emmeram kam.

m e g i n z o : n2 H7; n3 (Meinzo); necr. echt. (Menzo) 24. Dezember: 
presb. et mon. [n. c.].

m e i n g a u d u s : n2 H6; n3 4. Januar: diac. et mon. n. c.
n i c h o l a u s : necr. echt. 26. September: sac. mon. s. Maximini.
n i d e r o l d u s : n2 H6; n3; necr. echt. (Witheroldus) 16. mai: presb. et 

mon. n. c.
n i l o  n2 H6; n3 20. Juni: presb. et mon. n. c.
n o r b e r t u s : laut dem bericht ekkehards iV. schickte 1034 abt poppo auf 

Geheiß Kaiser Konrads ii. den mönch norbert von Stablo nach St. Gallen 
zur reform der abtei, der er bis 1072 als abt vorstand.139 novillanius 
gibt als mutterkloster dieses norberts St. maximin an,140 ohne dass sich 
weitere belege hierfür finden.

o f t h e r u s : n2 H7; n3 (Ofierus); necr. echt. (Osterus) 28. märz: n. c. 
presb. et mon.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 58.

o g o : n2 H7; n3; necr. echt. (Hugo) 10. april: subdiac. et mon. n. c.
o i r a m m u s : n2 H7; n3 (Oiraminus) 31. Dezember: presb. et mon. [n. c.].
o l g e r u s : n2 H7; n3; necr. echt. 2. april: presb. et mon. n. c.
o n e r a t u s : n2 H7; n3 8. november: presb. et mon. n. c.
o p e r t u s : n2 H7 4. märz: presb. et mon. [n. c.].
o p e r t u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Otbertus) 26. Juli: presb. et mon. n. c.
o p e r t u s : n2 H7; n3; necr. echt. 27. oktober: diac. et mon. n. c.
o p e r t u s : n2 H7; n3 (puer) 7. november: acol. n. c.
o t f o l c u s : necr. echt. 10. Juli: acol. s. Maximini.
o t g i s : n2 H7; necr. echt. (Okis) 9. mai: sac. et mon. n. c.

138 Freise/Geuenich/Wollasch, Das martyrolog-necrolog von St. emmeram, 
S. 192 und taf. 16v.

139 casus sancti Galli, continuatio ii, hg. von ildefons von arx, in: mGH SS 2, 
S. 148–163, hier S. 155.

140 Stabitr Hs 1626, S. 493.
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o t p e r t u s  (Otbert):141 er war in der Kanzlei ottos i. nach 938 Kanzlist 
und vermutlich lothringischer Herkunft, weshalb er mitglied der nach 
magdeburg gesandten maximiner mönchsgruppe gewesen sein könnte. 
Die identität mit einem der im älteren necrolog zum 4. märz, zum 26. Juli 
beziehungsweise zum 27. oktober genannten maximiner mönche namens 
opertus ist jedoch wenig wahrscheinlich, da dieser necrolog offensichtlich 
auch die anderen einfachen maximiner mönche des Gründungskonvents 
von St. mauritius nicht berücksichtigt hat.

p h y l i p p u s : necr. echt. 26. September: diac. s. Maximini.
p i p p i n u s : n2 H7 16. Februar [presb. et mon. n. c.].142

Q u i r e l l u s : n2 H7; n3 16. Dezember: presb. mon. n. c.
r a b a n u s : n2 H7; n3 11. april: diac. et mon. n. c.; möglicherweise per-

sonengleich mit necr. echt. 30. märz: Rabanus diac. m. s. Max. sowie 
mit l1 nr. 8. 

r a d o l f u s : n2 H7; n3 6. Januar: subdiac. et mon. [n. c.].
r a d o l f u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Rodolfus) 3. Juni: [diac. et mon. n. c.].
r a f r i d u s : n2 H7; n3 15. november: presb. et mon. n. c.
r a i n n a l d u s : n2 a 10. oktober: conv.
r a n d o l d u s : n2 H7; n3; necr. echt. (23. november, Randolt, subdiac.) 

24. november: mon. n. c.; vielleicht personengleich mit l1 nr. 53.
r a t f r i d u s : necr. echt. 24. november: presb. mon. s. Maximini; mögli-

cherweise personengleich mit l1 nr. 50: Ratfridus.
r a t w a r d u s : necr. echt. 14. Februar: sac. mon. s. Maximini.
r a t w i n u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Ratwic) 17. Dezember: presb. et 

mon. n. c.
r a v a n g e r u s :143 n2 H7; n3; necr. echt. (Ravangerus) 14. august: Re-

vengerus abbas n. c. presb. et mon. ravanger war maximiner mönch, als 
er im märz 973 auf Veranlassung Kaiser ottos i. und des echternacher 
Vogts, des Grafen Siegfried, in der abtei echternach als abt eingesetzt 
wurde und zusammen mit angeblich weiteren 40 maximiner mönchen dort 

141 zu ihm Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 37 f.; margue/Schroeder, aspects, 
S. 82–85.

142 zum eintrag siehe roberg, Das älteste „necrolog“, S. 82.
143 zu ihm: catalogus abbatum [epternacensium] primus, ed. Weiland, S. 32; Gallia 

christiana 13, Sp. 578; brimmeyr, Geschichte echternach 1, S. 236; Hallinger, 
Gorze-Kluny 1, S. 110–112; Wampach 1, S. 209–222; Wisplinghoff, untersu-
chungen, S. 51 f.; margue, libertas ecclesiae, S. 239–241; margue/Schroeder, 
aspects, S. 118 f.
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unter teilweiser Vertreibung der bisherigen Kanoniker die monastische 
reform durchführte. ein Kontinuitätsbruch der Klosterkultur und des 
monastischen lebens durch dieses für die Geschichte der abtei markante 
ereignis ist jedoch nicht in der Deutlichkeit auszumachen, wie er in den 
späteren echternacher Klosterüberlieferungen beschrieben wurde. Wech-
selseitige einflüsse zwischen St. maximin und echternach im späten 10. 
und frühen 11. Jahrhundert finden sich nicht nur in den Skriptorien beider 
Klöster und in dem nach 973 begonnenen neubau der echternacher Kirche. 
auch die eintragungen zahlreicher maximiner mönche im echternacher 
necrolog zeugen von der engen Verbundenheit beider abteien bis in das 
12. Jahrhundert, die wiederum die Grundlage für die Fraternitas beider 
Klöster sowohl ende des 12. wie im 16. Jahrhundert gebildet haben dürfte. 
ravanger starb als abt von echternach im Jahr 1007.

r a z o : n2 H7; n3; necr. echt. 20. april: presb. et mon. n. c.
r e g i m b e r t u s : n2 H7; n3 2. September: conv. n. c.
r e g i m b o l d u s : n2 H7; n3 29. april: [puer n. c.].
r e g i m b o l d u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Reginbolt diac.) 24. oktober: 

mon. n. c.
r e g i m u n d u s : n2 H7; n3; necr. echt. 13. September: presb. et mon. n. c.
r e g i n b e r t u s :144 n3 4. oktober: Regimbertus abbas; necr. echt. 5. okto-

ber: Reginbertus presb. abbas s. Ferrucii et mon. s. Maximini. Das als mainzer 
eigenkloster ruinierte bleidenstadt wurde durch erzbischof Willigis von 
mainz (975–1011) reformiert, was auch in der Schenkung ottos iii. vom 
9. Dezember 995 anklingt.145 Durch die Kombination der necrologangaben 
von bleidenstadt und echternach steht fest,146 dass die reform durch den 
aus St. maximin stammenden abt reginbert durchgeführt wurde.

r e g i n e r u s : n2 H7; n3 1. november: presb. et mon. n. c. et abbas S. Ma-
riae ad litus. Seine regierungszeit ist in der Forschung unbekannt (siehe 
auch § 37.1. mönche vor 934: regino von prüm).

r e g i n e r u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Reginherus) 25. april: diac. et mon. 
n. c. Vielleicht identisch mit dem in Sigehards miracula s. maximini erwähn-
ten maximiner mönch reginerus, der durch den hl. maximin von einer 
augenkrankheit geheilt wurde147 und zwei Jahre nach der niederschrift 

144 zu ihm margue/Schroeder, aspects, S. 130 f.
145 mGH D o iii nr. 188.
146 Siehe margue/Schroeder, aspects, S. 130 f.
147 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 234.
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der miracula, also 964/965,148 gestorben ist. Deshalb ist die Gleichsetzung 
Wiltheims mit dem nur in n3 erwähnten, an einem 24. Januar verstorbenen 
mönch reinerus wenig wahrscheinlich,149 der ihn zu einem zeitgenossen 
des erst ab 966 regierenden abtes asolf machen würde.

r e g i n f r i d u s : n2 H7; n3; necr. echt. 15. Februar: n. c. mon.
r e g i n h a r d u s : l1 nr. 30 [934–945].
r e g i n h a r t : necr. echt. 27. September: presb. mon. s. Maximini.
r e g i n h e r u s : necr. echt. 9. mai: presb. s. Maximini.
r e g i n o l d u s : n2 H7; n3 (Rein-) 19. Dezember: [presb. et mon. n. c.]; 

möglicherweise personengleich mit l1 nr. 15 (Reginboldus).
r e m i g i u s : laut den angaben von masen in der metropolis war abt re-

migius von St. martin/trier (ca. 1040–1060) ursprünglich maximiner mönch 
und soll auch abt zu mettlach gewesen sein. Dies wurde von Hontheim 
und von der Gallia christiana übernommen.150 Da in mettlach ein abt 
remigius jedoch nur für die zeit 995 bis 1008 bezeugt ist, handelt es sich 
zumindest um zwei unterschiedliche personen. in den überlieferungen 
der abtei St. maximin gibt es jedoch keinen Hinweis, dass einer dieser 
beiden äbte aus St. maximin stammen könnte.

r i c h a r d u s : n2 H7; n3; necr. echt. 10. September: presb. et mon.
r i c h a r d u s : n2 H7; n3 23. Dezember: presb. et mon. n. c.
r i h c w i n u s : n2 H7; n3 (Ricuinus, acol.); necr. echt. (Richwinus, acol.) 

14. november: mon. n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 64.
r i h c w i n u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Rincwinus) 29. november: presb. 

et mon. n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 64. auf ihn als 
einzigen maximiner priestermönch dieses namens könnte sich die durch 
Sigehard in den miracula s. maximini überlieferte Heilung vom Fieber eines 
noch 964/965 lebenden sacerdos et coenobita Richwinus zu St. maximin 
beziehen, die abt Willer (945–957) durch das auflegen der Stola und des 
palliums des hl. maximin bewirkt habe.151

r o t b o l d u s : n2 H7; n3 (Rotbolfus) 26. Dezember: conv. n. c.

148 Vgl. Georg Waitz, Vorwort zur edition der miracula in: mGH SS 4, S. 228, und 
anton, neue Studien, S. 52–57.

149 Wiltheim, annales, in: Stabitr Hs 1621, S. 960.
150 Hontheim, prodromus, S. 967; Gallia christiana 13, Sp. 555.
151 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 234.
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r u d o :152 n2 H7 6. november: mon. et Paderbrunnensis episcopus n. c.; n3 
zum gleichen Datum: Ruooht episcopus. rudo (in den Quellen auch Rotho, 
Ruodo beziehungsweise Rudolf genannt) war unter abt poppo zunächst 
maximiner mönch, dann propst zu Stablo und wurde um 1031 abt zu 
Hersfeld, bevor er dem am 5. Juni 1036 verstorbenen bischof meinwerk 
von paderborn nachfolgte. möglicherweise gehen auf ihn engere bezie-
hungen zwischen St. maximin und paderborn zurück, die sich in der re-
liquientranslation 1107 nach Helmarshausen und in der Kommemorierung 
der abtei abdinghof am 4. august in n3 niederschlugen. rudo starb am 
6. november 1051 oder 1052.

r u d o l f u s  n2 H7; n3 (levita) 3. September: diac. et mon. n. c.
r u d o l f u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Ruod-) 26. Juli: presb. et mon. n. c.
r u d o l f u s : n2 H7 11. august. [sac. et mon. n. c]. im älteren necrolog 

steht dieser name ohne zusatz. Doch dürften mit ihm infolge der et-
Verbindung die bezeichnung als sac. et mon. n. c. des voranstehenden 
maximiner priestermönchs udo gemeinsam sein.

r u d u l f u s : necr. echt. 8. Dezember: sac. mon. s. Maximini.
r u g e r u s : n2 H7; n3 (Ruotherus); necr. echt. (Rukerus) 1. april: presb. 

et mon. n. c.
r u m b e r t u s : l1 nr. 65 [934–945].
r u o t g e r u s : l1 nr. 45 [934–945].
r u o p e r t u s : n2 H7; n3; necr. echt. 10. Juli: diac. et mon. [n. c.]; mög-

licherweise personengleich mit l1 nr. 37, nr. 41 oder nr. 43. er oder die 
folgenden maximiner mönche sind wohl identisch mit dem 963/964 von 
Sigehard als noch lebend erwähnten zeugen Ruotpertus über das Wunder 
des hl. maximin an dem Küster Wenilo.153 Welcher dieser Konventualen 
mit dem schon vor 934 genannten maximiner mönch dieses namens 
gleichgesetzt werden kann,154 lässt sich nicht feststellen.

r u o t h a r d u s : n2 H7 23. Januar: presb. et mon. n. c.; möglicherweise 
personengleich mit l1 nr. 21.

r u o t h a r d u s : n2 H7; n3 31. oktober: conv. n. c.; möglicherweise per-
sonengleich mit l1 nr. 21.

152 zu ihm: Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 302; eckhard Freise, roger von Hel-
marshausen in seiner monastischen umwelt, in: Frühmittelalterliche Studien 15 
(1981), S. 180–293, hier S. 266 anm. 447.

153 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 234.
154 Juni 923 in: mub 1 nr. 163: Rotbertus portarius; 30. Dezember 926 in: mub 1 

nr. 166 und traditionsnotiz mub 1 nr. 167 sowie 929 in: mub 1 nr. 170.
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r u o t p e r t u s : n2 H7; n3 15. Januar: presb. et mon. n. c.; möglicherweise 
personengleich mit l1 nr. 37, nr. 41 oder nr. 43.

r u o z o : necr. echt. 22. oktober: conv. mon. s. Maximini.
r u p e r t u s : n2 H7 23. Januar: presb. et mon. n. c.; möglicherweise perso-

nengleich mit l1 nr. 37, nr. 41 oder nr. 43.
r u p e r t u s : n2 H7; n3 (Robertus); necr. echt. (Ruopertus) 13. april: 

subdiac. et mon. n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 37, nr. 41 
oder nr. 43. 

r u p e r t u s : n2 H6; n3 6. Juni: presb. et mon. n. c.; möglicherweise per-
sonengleich mit l1 nr. 37, nr. 41 oder nr. 43.

r u p e r t u s :155 n2 H6; n3 22. august: Ruopertus abbas S. Eucharii presb. 
et mon. n. c.; necr. echt. 25. august: Ruopertus presb. mon. s. Maximini, 
abbas s. Eucharii. 1061 ernannte erzbischof eberhard von trier den ma-
ximiner mönch rupert zum abt von St. eucharius-St. matthias, der in 
diesem amt bis zu seinem tod am 25. august156 1075 verblieb.

r u p e r t u s : n2 H7; n3 24. november: abbas n. c. mon. Das Kloster, in 
dem dieser maximiner mönch vor 1110 abt wurde, ist der Forschung 
bisher nicht bekannt.157

r u p e r t u s : n2 H7; n3 20. Dezember: presb. et mon. n. c.; möglicherweise 
personengleich mit l1 nr. 37, nr. 41 oder nr. 43.

r u o t w i c h :158 n2 H7; n3 23. november: Ruozo abbas n. c. mon.; necr. 
echt. 23. november: Riutwinus presb., abbas S. Liutwini. Durch die ein-
träge im maximiner und im echternacher necrolog zum 23. november 
ist gesichert, dass ruzo (Ruotwich) ursprünglich maximiner mönch und 
nicht, wie vermutet wurde, Konventuale von Kornelimünster war und 
dass er als abt von mettlach starb. er dürfte um 940/945 als mönch 
zunächst zur reform der abtei Klingenmünster und danach durch den 
trierer erzbischof rotbert (931–956) als abt nach mettlach gekommen 
sein, weshalb hierin, entgegen Wisplinghoffs ansicht,159 nicht ein Versuch 

155 zu ihm becker, St. eucharius-St. matthias, S. 587; Wisplinghoff, untersuchun-
gen, S. 41 und S. 43 anm. 83.

156 So auch die necrologe von St. matthias, siehe becker, St. eucharius-St. matthias, 
S. 587.

157 Vgl. Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 89 f.; roberg, Gefälschte memoria, S. 32.
158 zu ihm: Flesch, Die monastische Schriftkultur, S. 14; raach, Kloster mettlach, 

S. 42; Wisplinghoff, Die lothringische Klosterreform, S. 8; petrus becker, mett-
lach, in: Germ. ben. 9, S. 517–545, hier S. 519; roberg, Gefälschte memoria, S. 35.

159 Wisplinghoff, untersuchungen, S. 6.
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rotberts gesehen werden kann, St. maximin von der reform in mettlach 
auszuschließen. um 977 gab ihm erzbischof egbert von trier den ma-
ximiner mönch Hildebold, später wohl abt von St. maria ad martyres, 
zum Koadjutor, der sich jedoch im mettlacher Konvent nicht durchsetzen 
konnte. Gestorben ist abt ruozo wohl erst nach 977, da die urkunde 
von 976,160 die einen anderen mettlacher abt nennt, eine Fälschung ist. 
irrtümlich sind die ausführungen des novillanius,161 die in diesem ruozo 
einem abt zu Würzburg um 1050 sehen.

r u t b e r t u s : l1 nr. 2 [934–945].
r u t h a r d u s : nach dem ungarneinfall 955 war er um 960 der erste propst 

des benediktinerklosters Wessobrunn. Seine Herkunft aus St. maximin 
wird wegen der einführung eines Kalendars um 960 zu Wessobrunn mit 
größeren anteilen aus dem trierer Festkalender vermutet (so die Heiligen 
celsus, Donatus, abrunculus, modoald und maximinus am 29. mai, später 
als Festum duplex mit zwölf lektionen gefeiert).162

r u t h a r d u s : n2 H7; n3 11. Dezember: presb. et mon. n. c.
S a m b o : n2 H7; n3 5. märz: presb. et mon. n. c.
S e r g i u s : n2 H7; n3; necr. echt. 14. Februar: conv.
S e r v a t i u s : necr. echt. 29. april: conv. mon. s. Maximini.
S i c k e r n u s : n2 H7; n3 (Sikerus); necr. echt. (Sickeruus) 1. oktober: 

conv. n. c.
S i g e h a r d u s : n2 H6; n3 27. august: abbas nostreque c. mon.; necr. echt. 

27. august: abbas s. Eucharii. bekannt als autor der miracula s. maximi-
ni, die er 962/963 im auftrag seines durch die Fürbitten des hl. maximin 
von einer schweren Krankheit geheilten abtes Wiker schrieb, in der 
einige zusätze jedoch von einem continuator stammen könnten.163 laut 

160 mub 1 nr. 249.
161 Stabitr Hs 1626, S. 493.
162 Vgl. reinhard Höppl, Die traditionen des Klosters Wessobrunn (Quellen und 

erörterungen zur bayerischen Geschichte n. F. 32/1), münchen 1984, S. 32 und 
S. 54 f., sowie andrian-Werburg, benediktinerabtei Wessobrunn, S. 191 und 
S. 375.

163 zu der für die frühe Geschichte der abtei wichtigen, gelegentlich mit einigen irr-
tümern behafteten und häufig tendenziösen überlieferung, die in den aa SS maii 
bd. 7, S. 25–33, ungenügend und in den mGH SS 4, S. 228–234, nur in exzerpten 
ediert ist, vgl. Georg Waitz, Vorwort zur edition in den mGH SS 4, und ewig, 
Die älteren miracula, S. 230–233; zu den einzelnen überlieferungszweigen auch 
Winheller, lebensbeschreibungen, S. 10–27; Wisplinghoff, untersuchungen, 
S. 6; Kölzer, Studien, S. 155–157.



§ 37. mönche ohne ämter 1289

becker und margue/Schroeder ernannte wohl erzbischof theoderich i. 
von trier (965–977) zu einem unbekannten zeitpunkt Sigehard, den ein-
zigen maximiner mönch dieses namens, zum ersten abt seiner trierer 
Klostergründung St. eucharius.164 Da 977 hier Gotherius als abt bezeugt 
ist, müsste Sigehard schon vor dem 27. august 977 gestorben sein. eine 
andere ansicht vertritt erich Wisplinghoff, der annimmt, dass Sigehard 
nachfolger des Gotherius war und erst vor 1006 gestorben ist.165 Der späte 
ansatz für Sigehards regierung als abt gewinnt an Wahrscheinlichkeit, 
falls die untersuchungen zutreffen,166 wonach Sigehard der Schreiber 
der maximiner Fälschungen mGH D o i nr. 169 und D o i nr. 179, 
der gefälschten papsturkunde agapits ii. sowie der späteren zusätze in 
einigen urkunden war167 und auch die bekannten Verse im maximiner 
Kapitelsaal verfasst hat (siehe § 22.2. maximin sowie § 7. Die anfänge). 
Die Hand dieses Fälschers soll sich auch in mehreren maximiner codices 
des zeitraums 990–1000 finden.168

S i g e m a n n u s : n2 H7; necr. echt. (Sarmannus) 1. Juni: presb. et mon. n. c.
S i g i f r i d u s : n2 H7; n3 15. oktober: presb. et mon. n. c.
S i g i h e l m u s : n2 H7; n3 (Sygeh-) 6. Juni: presb. et mon. n. c.
S i m e o n  (hl.): Wegen der asketischen lebensform der abtei soll er vor 

seinem aufbruch mit erzbischof poppo von trier nach Jerusalem als 
mönch zeitweilig in maximin gelebt haben.169

S i m o n :170 er war in der Kanzlei ottos i. nach 938 beschäftigt und vermut-
lich lothringischer Herkunft, weshalb er mitglied der nach magdeburg 
gesandten maximiner mönchsgruppe gewesen sein könnte.

S n e l g e r u s : n2 H6; n3 24. Juni: presb. et mon. [n. c.]; vermutlich perso-
nengleich mit l1 nr. 52.

164 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 583; margue/Schroeder, aspects, 
S. 125 f.

165 Wisplinghoff, Die lothringische Klosterreform, S. 8.
166 Hierzu anton, neue Studien, S. 54–56; theo Kölzer, trier, St. maximin, Ge-

schichtlicher überblick, in: Germ. ben. 9, S. 1010–1027, hier S. 1020.
167 mGH D arn nr. 114; mGH D zw nr. 13; recueil des actes de charles iii 1 

nr. 69.
168 Kölzer, Studien, S. 47 anm. 95; anton, neue Studien, S. 52–57; Hoffmann, 

buchkunst 1, S. 470; Knoblich, bibliothek, S. 94.
169 zu seinem angeblichen aufenthalt nach 1028 in der abtei siehe Heyen, Stift St. Si-

meon, S. 477.
170 zu ihm Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 37 f.; margue/Schroeder, aspects, 

S. 82–85.
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S t e p h a n u s : n2 H7; n3; necr. echt. (24. märz) 25. märz: [diac. et mon. 
n. c.].

S t e p h a n u s : n2 H7; n3; necr. echt. 4. mai: presb. et mon. n. c.
S y m o n : necr. echt. 9. Februar: conv. s. Maximini.
ta n c r a d u s : n2 H7; n3 (Tangr-); necr. echt. (8. September, Thangr-) 

9. September: presb. et mon. n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 
nr. 49 (Tangeradus). 

te o d e r i c u s : necr. echt. 28. Juni: diac. mon. s. Maximini.
te r i b e r t u s : n2 a 17. September: mon.
te t m a r u s : n2 H6; n3 (Tiet-) 26. august: diac. et mon. n. c.
t h e o d e r i c u s : n2 H6; n3; necr. echt. (Thiedricus) 22. august: presb. 

et mon. n. c. laut novillanius soll abt poppo einen maximiner mönch 
theodericus als abt des Klosters neuweiler im elsass eingesetzt haben.171 
Der an einem 22. august verstorbene theodericus käme hierfür als einzi-
ger maximiner mönch in Frage, führt aber in keinem der necrologe den 
abtstitel. Statt seiner kommt vielleicht ein frater Theodoricus in betracht, 
der laut zwei Vermerken im älteren maximiner bibliothekskatalog um 
1115/1130 der Klosterbibliothek zwei Handschriften geschenkt hat.172

t h i d o l f u s : n2 H7; n3 (Thied-); necr. echt. (23. mai: Diedolfus diac. et 
mon. s. Maximini a paganis occisus) 22. mai: diac. et mon. n. c.; vielleicht 
personengleich mit l1 nr. 63 (Thiedolfus). Da das ältere necrolog die vor 
934 gestorbenen mönche nicht berücksichtigt und keine anderen ange-
hörigen der 882 ums leben gekommenen mönchsgruppe erwähnt, dürfte 
sich die bemerkung im echternacher necrolog nicht auf die ermordung 
des thidolfus 882 durch die normannen beziehen, sondern eher auf die 
mitte des 10. Jahrhunderts durch die ungarn.

t h i e t f r i d u s : n2 H7; necr. echt. (Thifridus) 18. august: presb. et mon. 
n. c. Vielleicht identisch mit dem in Sigehards miracula s. maximini er-
wähnten maximiner mönch thietfridus, der um 950/960 einen Knaben 
vom teufel befreit haben soll.173

t h i e t g a u d u s : n2 H7; n3; necr. echt. 27. Januar: presb. et mon.; mögli-
cherweise personengleich mit l1 nr. 16 oder nr. 48. Vielleicht war er schon 

171 Stabitr Hs 1626, S. 493.
172 in Stabitr Hs 2209/2328 ii, fol. 1, ediert von Knoblich, bibliothek, anhang a 

nr. 47 und nr. 64.
173 ex miraculis S. maximini, ed. Waitz, S. 234.
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vor 934 maximiner mönch, vgl. die nennungen im Juni 923 Tietgaudus 
presb. [et mon.]174 und am 30. Dezember 926 Tetgaud.175

t h i e t m a r u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Thitmarus) 21. april: presb. et mon. 
n. c. auch er war möglicherweise schon vor 934 mönch zu St. maximin, 
vgl. die beiden auf das Jahr 926 datierten traditionsnotizen des nortpold 
und Franco176 sowie des bernacrus,177 in deren zeugenreihen ein Tetmarus 
beziehungsweise ein Thiethmarus genannt ist.

t h i e t w i n u s : n2 H7; necr. echt. (20. Dezember) 19. Dezember: presb. 
et mon. n. c.

t h i e t w i n u s : n2 H7; n3 (Titiuuinus) 30. Dezember: mon. n. c.
t h i t b e r t u s : necr. echt. 17. november: presb. mon. s. Maximini.
t i d o : n2 H7; 7. mai: puer. 
t i d o : n2 H7; n3 (Tiedo) 11. oktober: puer n. c.
t i e t p e r t u s : n2 a 3. September: mon. Der eintrag der Hand a im älteren 

necrolog ist nicht zu datieren.178 infolge des Fehlens des zusatzes n. c. bei 
den einträgen von dieser Hand könnte es sich trotz der nichtberücksich-
tigung in n3 um einen maximiner mönch handeln. 

t i l m a n n u s : necr. echt. 6. april: diac. mon. s. Maximini Treveri.
tu r i n g u s : n2 H6; n3 (laicus ad n. c.) 11. Juni: conv. n. c.
u d o  (Vdo) n2 H7; n3; necr. echt. (Eudo) 4. Dezember: presb. et mon. 

n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 40.
u d o : n2 H7; n3; necr. echt. (Vdo) 11. august: sac. et mon. n. c. piae 

memoriae; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 40.
u d o : n2 H7; n3 16. Januar: abbas n. c., presb. et mon. Das Kloster, in dem 

dieser möglicherweise auch in l1 nr. 40 erwähnte maximiner mönch abt 
wurde, war schon novillanius nicht mehr bekannt.179

u r o l d u s : abt zu echternach 1007–1027. nach älteren echternacher 
traditionen soll er zuvor zum maximiner Konvent gehört haben.180 als 
echternacher abt sei er zunächst ein muster an Frömmigkeit gewesen und 
habe mit dem aufbau der 1017 durch eine Feuersbrunst zerstörten Kirche 
begonnen. nach echternacher überlieferungen sei er später jedoch, flamma 

174 mub 1 nr. 163.
175 mub 1 nr. 165.
176 mub 1 nr. 167.
177 mub 1 nr. 165.
178 Vgl. roberg, Das älteste „necrolog“, S. 129.
179 Stabitr Hs 1626, S. 493. Vgl. roberg, Gefälschte memoria, S. 32 anm. 121.
180 brimmeyr, Geschichte echternach 1, S. 239.
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libidinis corruptus beziehungsweise propter incontinentiam corporis, als 
abt abgesetzt und nach Weißenburg geschafft worden, wo er nach zwei 
Jahren am 31. oktober 1027 gestorben sei.181

V i t o : necr. echt. 3. Dezember: presb. mon. s. Maximini.
Vo d i l b e r t u s : n2 H7; n3 (Odelb-) 23. märz: diac. et mon. n. c.
Vo d i l b e r t u s : n2 H7; n3 (Hudelb-); necr. echt. (30. oktober, Vadelb-) 

29. oktober: acolytus n. c.
Vo d o : n2 H6; n3; necr. echt. (11. Juni) 12. Juni: presb. et mon. n. c.; 

möglicherweise personengleich mit l1 nr. 40. 
W a c e l i n u s : n2 H6; n3 3. Januar: sac. et mon. n. c.
W a l a h c : n2 H7; n3 (Uualach) 1. Dezember: presb et mon. n. c.
W a l a m a n n u s : l1 nr. 56 [934–945].
W a l p e r t u s : necr. echt. 19. oktober: conv. mon. s. Maximini.
W a l t e r u s : n2 H6; n3 5. Januar: diac. et mon. n. c. er oder einer der vier 

folgenden maximiner mönche des namens Walter könnte um 1000/1025 der 
Schreiber des zweiten teils (fol. 29–122) der Handschrift in Krakau, bibl. 
Jagiell., ehemals berlin, SbpK, lat. qu. 680, gewesen sein, der auf fol. 122r 
sein Werk dem hl. maximin folgendermaßen widmet: Scripsit Wualtherus 
hunc librum iam peregrinus / Hocce loco monachus et in ordine presbiter 
unctus / Maximine tibi … laut Hartmut Hoffmann wäre Walter in einem 
anderen Kloster, vielleicht zu echternach, ausgebildet worden und danach 
zu St. maximin eingetreten.182

W a l t e r u s : n2 H7; n3 24. Januar: mon. n. c.
W a l t e r u s : n2 H6; n3; necr. echt. 25. Juni: presb. et mon. n. c.
W a l t e r u s : n2 H7; n3; necr. echt. 22. Juli: presb. et mon. n. c. 
W a l t e r u s : necr. echt. 27. September: sac. mon. s. Maximini.
W a r n e r u s : n2 H7; n3; necr. echt. 5. Februar: presb. et mon. n. c.; mögli-

cherweise personengleich mit l1 nr. 59. ihm oder einem der untenstehenden 
maximiner mönche mit dem namen Warnerus beziehungsweise Wernerus 
ist sowohl ein zu St. maximin gefundenes Fragment eines Grabsteins des 
10. Jahrhunderts zuzuordnen, auf dem noch zu lesen ist: [---]ernH[--- 
/ ---m]onac[HVS --- / ---] Seclo [--- / ---]erSVS [--- / ---- e]t 
SepV[--- / ----].183 ebenso waren er oder einer der folgenden maximiner 

181 catalogus abbatum [epternacensium] primus, ed. Weiland, S. 32; Gallia christi-
ana 13, Sp. 579: nach fünf Jahren 1033.

182 Hoffmann, buchkunst 1, S. 460.
183 Vgl. Fuchs, inschriften trier 1, S. 135 f.
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mönche des namens Warner/Werner als monachus Vuarnerus am 12. april 
963 beim tauschvertrag mit Graf Siegfried von luxemburg anwesend.184

W a r n e r u s : n2 H7; n3; necr. echt. 14. märz: diac. et mon. n. c.; mögli-
cherweise personengleich mit l1 nr. 59.

Wa r n e r u s : n2 H7; n3 28. Dezember: [presb. et mon. n. c.]; möglicherweise 
personengleich mit l1 nr. 59.

We c e l : n2 H7; n3; necr. echt. (Wezel) 12. märz: subdiac. et mon. n. c.
We c e l : n2 H7; n3 31. märz: presb. et mon. n. c.
We r n e r u s : n2 H7; n3 5. april: presb. et mon. n. c. et abbas Lintburgensis; 

möglicherweise personengleich mit l1 nr. 59. in den überlieferungen für 
limburg an der Haardt ist dieser abt nicht nachzuweisen.185

We r n e r u s : n2 H7; n3 (Var-); necr. echt. (War-) 8. Dezember: presb. et 
mon. n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 59.

We r n e r u s : n2 H7; n3; necr. echt. (War-) 14. Dezember: presb. et mon. 
n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 59.

W i c e l i n u s : n2 H7; n3; necr. echt. (29. märz, Wiz-) 30. märz: diac. et 
mon. n. c.

W i c e l i n u s : n2 H7; n3 (Vuizelinus); necr. echt. (Wiz-) 26. mai: presb. 
et mon. n. c.

W i d e g o : n2 H7; n3 16. September: subdiac. et mon. n. c.
W i g b r a n d u s : l1 nr. 47 [934–945].
W i h c m a n n u s : n2 H7; n3 (Vuickmannus); necr. echt. (27. april, Wich-

mannus) 28. april: presb. et mon. n. c. 
W i l h e l m u s : n2 H7; n3; necr. echt. 28. november: diac. et mon. n. c.
W i l l e h e l m u s : n2 H7; n3 6. Januar: diac. et mon. n. c.
W i l l e r u s : n2 H7; n3; necr. echt. (27. november) 26. november: diac. 

et mon. n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 10. er wurde am 
12. april 963 als maximiner mönch (Vuillerus) erwähnt.186

W i n i f r i d u s :187 n2 H7; n3 (Vinef-); necr. echt. (Wichfrit) 6. Juli: presb. 
et mon. n. c. er könnte mit Wigfrid identisch sein, war in der Kanzlei 
ottos i. nach 938 beschäftigt und vermutlich lothringischer Herkunft, 
weshalb er mitglied der nach magdeburg gesandten maximiner mönchs-
gruppe gewesen sein dürfte.

184 mub 1 nr. 211.
185 roberg, Gefälschte memoria, S. 33.
186 mub 1 nr. 211.
187 zu ihm: Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 37 f.; margue/Schroeder, aspects, 

S. 82–85.
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W i n r i c u s :188 n2; n3 12. april: abbas Indensis presb. et mon. n. c. Vermut-
lich war es noch abt poppo († 1048), der zur Durchführung der reform 
den maximiner mönch Winrich zum abt von Kornelimünster ernannt 
hatte, obgleich dort der einfluss der lothringischen mischobservanz nicht 
zu fassen und der am 12. april 1064 verstorbene Winrich als abt nur am 
2. Juni 1059 nachzuweisen ist.189

W i r i c u s : necr. echt. 11. märz: conv. s. Maximini.
W i t e r u s : n2 H7; n3 (Uutterus) 21. oktober: presb. et mon. n. c.
W i t f r i d u s : l1 nr. 24 [934–945].
W o l f g a n g , bischof von regensburg (972–994). Wegen seines trierer auf-

enthalts in der Kanzlei des erzbischofs Heinrich († 964) und der späteren 
zusammenarbeit zwischen ihm und seinem damaligen Kollegen, dem 
maximiner mönch ramwold, sah in ihm die maximiner Historiographie 
(so novillanius und Wiltheim) ebenfalls einen mönch ihrer abtei. aus 
den überlieferungen ergibt sich jedoch eindeutig, dass er zu trier als 
Weltkleriker im Dienste des erzbischofs stand.190

W o l f h e l m u s :191 Durch seine Vita ist der lebensweg Wolfhelms zur Ge-
nüge bekannt, aber seine monastische ausrichtung als abt von brauweiler 
umstritten. er wurde um 1010 in einer adligen Familie des ripuariergaus, 
die mit den späteren Grafen von are verwandt war, geboren und hatte 
den 1066 verstorbenen abt Heinrich von St. pantaleon, zugleich auch abt 
von Gladbach, zum onkel. ausgebildet wurde er am Kölner Domstift, 
wo er bald mitscholaster war. zu St. maximin trat er als mönch unter 
abt bernhard 1035/1037 ein, kehrte aber, angeblich gegen seinen Willen 
und auf Veranlassung seines onkels, zwischen 1052 und 1056 nach Köln 

188 zu ihm: norbert Kühn, Die reichsabtei Kornelimünster im mittelalter. Ge-
schichtliche entwicklung, Verfassung, Konvent, besitz (Veröffentlichungen des 
Stadtarchivs aachen 3), aachen 1982, S. 28; roberg, Gefälschte memoria, S. 25 f.

189 mGH D H iV nr. 46.
190 othloni Vita sancti Wolfkangi episcopi, ed. Waitz, S. 527–529.
191 zu ihm: ex vita Wolfhelmi abbatis brunwilarensis auctore conrado, hg. von ro-

ger Wilmans, in: mGH SS 12, S. 180–195; migne, pl 154, S. 405–434; ferner 
Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 313–315; erich Wisplinghoff, Die Herkunft des 
abtes Wolfhelm von brauweiler, in: Heimatbuch des Grenzkreises Kempen-Kre-
feld 10 (1959), S. 151–153; Semmler, Die Klosterreform von Siegburg, S. 135–141; 
Kracht, Geschichte St. pantaleon, S. 50 f.; Heinz Wolter, abt Wolfhelm von 
brauweiler (1065–1091) und die einführung der Siegburger reform im Kloster 
brauweiler, in: annHistVerniederrh 189 (1986), S. 35–50; Seibert, abtserhebun-
gen, S. 265 f.; roberg, Gefälschte memoria, S. 25.
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zurück und wurde danach propst der von abt Heinrich verwalteten abtei 
Gladbach. erzbischof anno ii. von Köln (1056–1075) soll ihn ursprüng-
lich als ersten abt für seine neugründung Siegburg vorgesehen haben, 
wovon anno jedoch wegen seiner in der Vita mehrmals hervorgehobenen 
kontemplativen neigung abgesehen habe. Schließlich setzte ihn anno 
1065 unter beibehaltung von Gladbach als abt von brauweiler ein, das 
er bis zu seinem tod am 22. april 1091 regierte. Wolfhelm wird in der 
landesgeschichte häufiger wegen seines Streits mit erzbischof anno um 
die Güter um Klotten an der mosel, die die 1063 verstorbene ehemalige 
polnische Königin richeza brauweiler vermacht hatte, erwähnt. Diese 
liegenschaften wollte anno jedoch der abtei Siegburg zuwenden, bis sie 
schließlich brauweiler nach 1077 nach Vermittlung der Kurie zurückerhielt. 
Sodann wird er in der entwicklung der abendländischen theologie durch 
seinen um 1065 verfassten brief gegen die abendmahlslehre berengars von 
tours erwähnt und schließlich in der monastischen Geschichte des späten 
11. Jahrhunderts als möglicher Förderer der Siegburger reform zu brau-
weiler und Gladbach. bei diesen in der Forschung der letzten Jahrzehnte 
vielleicht zu sehr akzentuierten Differenzen zwischen dem sogenannten 
lothringischen reformkreis und der Siegburger reform ist freilich übersehen 
worden, dass Wolfhelm wohl nicht zu brauweiler, sondern zu St. maximin 
bestattet wurde, wofür die in den annalen Wiltheims wiedergegebene, von 
Kraus edierte Grabinschrift eines zu St. maximin an den x. Kal. des mais 
(22. april) verstorbenen abtes Wolfhelm spricht.192

W o l f r a m m u s : n2 H 6; n3 19. Juni: presb. et mon. [n. c.].
W o l u e r a d : n2 H7; n3 9. oktober: presb. et mon. [n. c.].
z i r b o l d u s : n2 H7; n3; necr. echt. (Heriboldus) 1. november: presb. 

et mon. n. c.; möglicherweise personengleich mit l1 nr. 65 (Zielboldus).

3. 1110/1120–1200

es handelt sich hierbei um die namen von insgesamt 81 mönchen, die 
entweder im älteren necrolog (n2) erst durch die von Francesco roberg 
in die Jahre 1110 bis 1135 gesetzte H8 beziehungsweise durch noch spätere 
Hände (a), vermerkt sind oder die im jüngeren necrolog (n3) in der an-
legungsschicht ausdrücklich mit der zuschreibung n[ostre] c[ongregationis] 

192 Stabitr Hs 1621, buch 2; Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 192.
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genannt wurden. ihr todesjahr muss deshalb nach abschluss der Hand H7 
in n2 um 1110/1120, jedoch vor abschluss der anlegungsschicht von n3 
um 1200 liegen. Hinzukommen weitere neun durch andere überlieferungen 
in diesem zeitraum nachzuweisende mönche. rein rechnerisch würde in je-
nen Jahrzehnten der Konvent also durchschnittlich etwa 35 mönche umfasst 
haben, könnte wegen der fraglichen Vollständigkeit der n. c. zusätze in der 
anlegungsschicht von n3 jedoch größer gewesen sein.193 Sofern mönche 
dieses zeitraums ämter innegehabt haben, werden sie in den listen der 
amtsinhaber erwähnt (§ 36. inhaber von Klosterämtern).

a c e l i n u s : n3 4. Dezember: mon. ad succurendum et sac. n. c., de quo 
habemus singulis annis [zahl nicht ausgefüllt] sol. de vinea in Anual.

a d e l b e r t u s : n3 13. märz: diac. n. c.
a d l a r d u s : n3 11. april: subdiac. n. c.
a l b e r t u s : n3 13. märz: sac. et mon. n. c.
a l b e r t u s : n3; necr. echt. 14. april: conv. n. c.
a n s e l m u s : n3; necr. echt. 27. august: conv. n. c.
a r n o l d u s : n3 7. Dezember: conv. n. c.
a r t u s i u s : n3 21. märz: mon n. c.
b e r e n g e r u s : n3 13. april: sac. et mon. n. c.
b e r n : n3 24. September: sac. et mon. n. c.
b u r c h a r d u s : n3 19. Juni: conv. n. c.
b u r c h a r d u s : n3; necr. echt. (19. Dezember) 21. Dezember sac. mon. n. c. 
c o n r a d u s  d e  r i b i n a i s  [rübenach]: n3 22. Februar: frater n. c.
e g e l o l f u s  (Eilolfus) mon.: laut l4 gehörte er 1135 zu den anklägern des 

abtes Gerhard bei der Kurie und wurde 1136 von ihm seiner einkünfte 
beraubt. möglicherweise personengleich mit n3 29. oktober: Eilolfus 
diac. n. c.

e m b r i c o : n3 18. Juni: frater n. c.
e r n e s t u s  (Hern-): n3 28. September: diac. n. c.
e r p h o : n3 18. September: puer n. c.
e w e r w i n u s : n3 (ohne beifügung n. c.); necr. echt. 11. Juli: abbas. 

Fraglich, ob ursprünglich maximiner mönch, um 1184 abt zu münster/
luxemburg.194

F o l c n a n d u s : n3 6. Dezember: mon. n. c.

193 Siehe bemerkungen zu n3 in § 34.1. necrologe.
194 Vgl. Klein, Die reihe der münsteräbte, S. 386.
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F r i e d r i c h : mon. nicht in n3. laut l4 wurde er 1136 von abt Gerhard 
seiner einkünfte beraubt.

G i s e l b e r t u s : n3 27. Dezember: sac. et mon. n. c.; möglicherweise iden-
tisch mit dem mönch Giselbert, den laut l4 1136 abt Gerhard seiner 
einkünfte beraubte.

G o d e f r i d u s : n3 1. oktober: frater n. c.
G o t t f r i d u s : mon. nicht in n3. laut l4 wurde er 1136 von abt Gerhard 

seiner einkünfte beraubt.
G o z e l o : n3 14. august: puer n. c.
H a r d e r a d u s : n3 15. august: acol. n. c.
H a r t w i n u s : n3 4. märz: sac. et mon. n. c.
H e c e l o : n3; necr. echt. 14. Juni: presb. et mon.
H e c e l o : n3 22. oktober: subdiac. n. c.
H e i d o l f u s : n3 8. august: diac. n. c.; necr. echt. 9. august: Heldolfus 

diac. s. Maximini.
H e i n r i c u s : n2 a [einzeleintrag nach 1114]; n3 23. november: Heinricus 

sac. et mon. n. c. et abbas SS Marcellini et Petri Saligunstat requiescat in 
pace amen. roberg beruft sich auf Heinrich Wagner, wonach abt Heinrich 
nur zwischen 1181 und 1208 regiert haben kann, ohne dass er sich genauer 
eingrenzen lässt.195 in n3 ist er in der anlegungsschicht eingetragen, die 
bald nach 1200 abbricht.

H e l i a s : n3 13. august: mon. n. c.
H e n r i c u s : n3 28. Januar: abbas in Tholeia, sac. et mon. n. c. Da der ein-

trag in der anlegungsstufe von n3 steht, muss er vor 1200 erfolgt sein. 
Das abbatiat Heinrichs und sein todesjahr sind in der Forschung nicht 
bekannt, da dieser nicht mit dem von Haubrichs als abt Heinrich i. (von 
Hagen) (ca. 1235–1260) und von lager als Heinrich iii. (ca. 1292/1294) 
bezeichneten ehemaligen maximiner mönch personengleich sein kann.196

H e n r i c u s : n3 2. mai: frater n. c.
H e n r i c u s  S u e b u s : n3 29. august: sac. et mon. n. c. de quo habemus 

singulis annis 3 sol. de vinea in monte Anual, 4 sol. ad lumen S. Blasii, 
2 amas vini ad supplementum propinationis vini hore none; necr. echt. 
30. august: Henricus sac. et mon. s. Maximini, frater noster; n5 und n6 
26. august: Henricus presb. et mon. n. c. de quo habemus …

195 roberg, Gefälschte memoria, S. 18 f.; Heinrich Wagner, Die äbte des Klosters 
Seligenstadt im mittelalter, in: archmrhKG 53 (2001), S. 393–446, hier S. 425 f.

196 Haubrichs, Die tholeyer abtslisten, S. 182 f.; lager, benediktinerabtei tholey, 
S. 43.
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H e r i m a n n u s : n3 23. Januar: subdiac. n. c.
H e r i m a n n u s : n3 9. Februar: sac. et mon. n. c.
H e z e l : n2 H8; n3 (nur: Hezel presb. et mon.) 12. mai: presb. et mon. 

S. Remacli apud nos sepultus. trotz der tätigkeit von H8 nach 1120 ver-
mutet roberg, Hezel könne wegen der personalunion von Stablo-malmedy 
und St. maximin in das 11. Jahrhundert zu setzen sein.197 in n3 wurde er 
hingegen als regulärer maximiner mönch eingetragen.

H u g o : mon. nicht in n3. laut l4 wurde er 1136 von abt Gerhard seiner 
einkünfte beraubt.

H u g o : n2 a2 23. april: sac. et mon. S. Mariae in Lacu.198 Der paläogra-
phische befund erlaubt die zuordnung des eintrags in die zweite Hälfte 
des 12. Jahrhunderts. Sein tod wurde zu laach ebenfalls am 23. april 
vermerkt,199 muss jedoch wegen der überlieferungen der laacher necro-
log einträge200 vor 1185 erfolgt sein und ist deshalb nicht als einer der 
zahlreichen einträge von laacher mönchen in n3 infolge der Konfra-
ternität zwischen beiden Klöstern zu sehen, sondern in den umkreis der 
tätigkeit laacher mönche zu St. maximin nach 1140 zu setzen. unsicher 
bleibt, ob sich Hugo in St. maximin nach 1140 nur zeitweilig aufhielt oder 
dort geblieben ist.

H u g o : n3 6. September: acol. n. c.
i m m o : n3 16. Januar: diac. n. c.
i m m o : n3 11. September: conv. n. c.
i n g r a n n u s : n3; necr. echt. (Ingrammus, puer acol.) 26. oktober: acol. n. c.
i r i m b e r t u s : n3; necr. echt. (sac.) 4. november: ex laico ad n. c. conversus.
i s e n a r d u s : n2 H8; n3 (Sennardus); necr. echt. (Isewardus, levita) 

25. mai: diac. n. c.
i s e n b a r d u s : n3; necr. echt. 1. September: diac. n. c.
J o h a n n e s : n3 11. april: diac. n. c.
J o h a n n e s : n3 3. Juni: subdiac. n. c.
J o h a n n e s : n3; necr. echt. 18. Dezember: Johannes sac. et mon.
l a m b e r t u s : n3 10. Juni: frater n. c.
l a m b e r t u s : n3; necr. echt. 29. Juni: conv. n. c.
l i s i g e r u s : n2 H8; n3 11. Januar: subdiac. n. c.
l i u t a d u s : n3 5. Juli: acol. n. c.

197 roberg, Das älteste „necrolog“, S. 47.
198 Vgl. roberg, Das älteste „necrolog“, S. 52.
199 resmini, benediktinerabtei laach, S. 462.
200 resmini, benediktinerabtei laach, S. 458 f.
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l u d e w i c u s : n3 11. Juni: diac. n. c.
l u d o l f u s : n3 23. Dezember: conv. n. c.; ca. 1146–1168 zeuge der Schen-

kung eines Hauses in bingen an die abtei.201

l u d w i g : mon. laut l4 wurde der maximiner mönch ludwig als einer 
der Kläger gegen abt Gerhard von diesem 1136 seiner einkünfte beraubt. 
am 4. Februar 1138 befahl papst innozenz ii. dem trierer erzbischof 
albero ludwigs Wiedereinsetzung.202 Die Gleichsetzung dieses maximiner 
mönchs mit dem in n3 am 2. Juni genannten Ludeuuicus abbas s. Marie 
ad litus, also mit dem nach 1142 und bis 1160 bezeugten abt ludwig 
von St. maria ad martyres, wird vertreten von brower/masen und Jörg 
müller.203 Dagegen spricht beim eintrag des abtes ludwig in n3 jedoch 
das Fehlen der bei anderen äbten, die zuvor mönche von St. maximin 
waren, üblichen beifügung n. c.

m a t t h i a s : in dem aus St. maximin stammenden Sentenzenkommentar des 
petrus lombardus findet sich auf fol. 164r als besitzvermerk des 13. Jahr-
hunderts in Spiegelschrift: Fr. Mathias de Treveri.204

m e g e n o l d u s : n2 H8; n3 9. Februar: diac. et mon. n. c.
n i t g e r u s : n3 3. november: sac. et mon. n. c.
o p e r t u s : n3 4. märz: sac. et mon. n. c.
p h i l i p p u s : n3 3. november: subdiac. n. c.
r e i m b o l d u s : n3 30. Januar: abbas S. Mariae ad litus n. c. mon. ur-

sprünglich mönch zu St. maximin, starb reimboldus um 1187 als abt 
von St. maria ad martyres.205

r e i n e r u s : n3 24. Januar: sac. et mon. n. c. Da er nicht in n2 vermerkt ist, 
entfällt jegliche Grundlage für seine Gleichsetzung mit dem um 964/965 
verstorbenen mönch reginerus, die Wiltheim angenommen hat.206

r e i n e r u s : n2 H8; n3 1. mai: puer huius loci.
r e m i g i u s : n3 19. Februar: conv. n. c.
r e y n e r u s : n3; necr. echt. 1. September: subdiac. n. c.

201 mub 1 nr. 570.
202 boshof, unbekannte papsturkunde, S. 295 f.; zur Datierung J. müller, Vir reli-

giosus ac strenuus, S. 305.
203 brower/masen, metropolis 1, S. 452; J. müller, Vir religiosus ac strenuus, S. 391 

anm. 511 und S. 427.
204 berlin, SbpK lat. qu. 692.
205 Vgl. brower/masen, metropolis 1, S. 452; J. müller, Vir religiosus ac strenuus, 

S. 427 anm. 655.
206 Stabitr Hs 1621, S. 960.
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r i c h e r u s : n3; necr. echt. 19. Februar: presb. et mon.
r o d u l f u s : n2 H8; n3 16. Februar: presb. et mon. n. c.
r o r i c u s : n3; necr. echt. (sac. et mon.): 28. mai. er ist 1129 als Stifter 

einer rente für die marienkapelle beim trierer Dom erwähnt.207

r o r i n g u s : n3 16. Januar: frater n. c.
r u d o l f u s : n3 7. mai: sac. et mon. n. c.
r u d o l f u s  d e  e m e l d e : n3; n5; n6 18. mai: conv. mon. n. c. qui dedit 

nobis molendinum solvens 5 sol. et vineam, in anniversario ipsius 30 den. 
dentur et in anniversario uxoris sue Alsindis 30 den.

r u d o l f u s : n3 5. august: conv. n. c.
r u d o l f u s : n3 19. September: conv. n. c.
r u d o l f u s  (Radulfus): n3 24. September: sac. et mon. n. c.
r u d o l f u s : n3; necr. echt. (Ruodolfus) 20. Dezember: sac. et mon. n. c.
r u d o l f u s : n3 26. Dezember: diac. n. c.
r u k e r u s : n3; necr. echt. (23. September, Ruherus) 24. September: sac. 

et mon. n. c. 
S i g e b o l d u s : mon. nicht in n3 erwähnt. als mönch und Stifter einer 

rente für die marienkapelle beim trierer Dom am Fest des hl. maximin 
1129 genannt.208

t h e o d e r i c u s : n3 15. Januar: sac. et mon. n. c.
t h e o d e r i c u s : n3 9. Juli: sac. et mon. n. c.
t h e o d e r i c u s : n3; necr. echt. 18. november: levita n. c.
V i r i c u s : n3 12. Juni: abbas in Tholeia. laut Haubrichs stammte der 

tholeyer abt Viricus (Wiricus) (1186 bis vor mai 1222) aus St. maximin.209

Vo d e l b e r t u s : n3; necr. echt. (diac.) 20. Juni: levita n. c.
W a c e l i n u s : n3 15. Januar: sac. et mon. n. c.
W a l t e r u s : n3 22. märz: sac. et mon. n. c.
W a l t e r u s : n3; necr. echt. 12. Juli: presb. et mon. n. c.
W a l t e r u s : n2 a (nachtrag des 12. Jahrhunderts); n3 (nur Walterus sac. 

et mon.) 17. november: Walterus sac. et mon. sancte Marie in Lacu. Sein 
tod wurde zu laach ebenfalls am 17. november vermerkt,210 muss jedoch 
wegen der überlieferungen der laacher necrologeinträge211 vor 1185 erfolgt 
sein und ist deshalb nicht als einer der zahlreichen einträge von laacher 

207 mub 1 nr. 463.
208 mub 1 nr. 463.
209 Haubrichs, Die tholeyer abtslisten, S. 180.
210 resmini, benediktinerabtei laach, S. 464.
211 resmini, benediktinerabtei laach, S. 458 f.
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mönchen in n3 infolge der Konfraternität zwischen beiden Klöstern zu 
sehen. Für Walters dauernden Verbleib zu St. maximin könnte der Wegfall 
seines Herkunftsklosters in n3 sprechen.

W a r n e r u s : n3 16. Januar: frater n. c.
We r n e r u s : n3 5. april: presb. mon. n. c. et abbas Lintburgensis (limburg/

Hardt). in der Klostergeschichte ist dieser abt bisher unbekannt.212

W i l h e l m u s  d e  c l e e : n3 24. november: conv. n. c., de quo habemus 
singulis annis dimidiam marcam in Loue.

W i n a n d u s  (Vvin-): n3; necr. echt. (Wichandus) 28. august: diac. n. c.
W i r i c u s : n3 25. Januar: conv. n. c.
W i r i c u s : n3 1. august: puer n. c.
W i r i c u s  (Vuir-): n3 11. Dezember: mon. huius loci.
W i z e l i n u s  (Vviz-): n3 7. mai: levita n. c.

4. 1200–1350

Diese mönche werden größtenteils in n3 in den der bald nach 1200 ab-
geschlossenen anlegungsstufe folgenden beschreibungsschichten erwähnt, 
die um 1350 enden. Hierbei wurden nur einträge mit dem zusatz n[ostre] 
c[ongregationis] berücksichtigt, wie dies an anderer Stelle begründet wurde 
(§ 34.1. necrologe: n3). in eckige Klammern gesetzte zeitangaben geben 
Hinweise auf den zeitpunkt, zu dem der eintrag auf Grund seines paläogra-
phischen buchstabenbestandes und seiner einordnung in die Schreibschichten 
von n3 erfolgt sein dürfte, wobei solche Feststellungen nicht immer zwei-
felsfrei erfolgen können. Ferner werden hier auch jene maximiner mönche 
aufgeführt, für die in n3 kein adäquater eintrag gefunden werden konnte, 
die jedoch in diesem zeitraum durch andere überlieferungen nachzuweisen 
sind. mönche mit einem Klosteramt dagegen sind nicht hier, sondern in § 36. 
inhaber von Klosterämtern, berücksichtigt.

a d e l i n u s : n3 18. Februar: subdiac. n. c. [1250–1280].
a d e l i n u s : n3 12. august: presb. mon. [1270–1300]; necr. echt. 14. august: 

Edelinus sac. mon. s. Maximini.
ä g i d i u s  v o n  m a n d e r s c h e i d , mönch 1263. 1263 versuchte der 

trierer elekt Heinrich sowohl der abtei St. matthias als abt einen ma-

212 Vgl. Hans Fell, limburg, in: Germ. ben. 9, S. 360–397, hier S. 378 (abtsliste).
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ximiner mönch aufzudrängen (siehe unten Wilhelm von meisenburg) wie 
auch der abtei St. maria ad martyres. Für diese abtei bestimmte er unter 
Verdrängung des bisherigen abtes robert den maximiner mönch ägidius 
von manderscheid zum abt.213 am 6. november 1263 setzte jedoch ein 
von papst urban iV. konstituiertes untersuchungsgericht beide abwesenden 
maximiner mönche als äbte ab.214

a r n o l d u s : mönch vor 1243. im Verfahren wegen des patronats der pfarrei 
üxheim zitierte am 6. Juli 1243 der maximiner mönch H. die aussage seines 
mitbruders arnold bezüglich der rechte seiner abtei an ihm.215 Fraglich 
ist, ob sich der in einer frühen, auf die Jahre 1200 bis 1220 zu setzenden 
nachtragsstufe von n3 am 26. Februar erfolgte eintrag Arnoldus presb. 
mon. n. c. auf ihn bezieht.

a r n o l d u s : n3 16. Juni: acolitus mon. [1230–1250]; necr. echt. 17. Juni: 
Arnoldus conv. s. Maximini.

a r n o l d u s : n3 28. mai: puer [1280–1300].
a r n o l d u s : n3 1. august: diac. mon. [1280–1300]; necr. echt. 25. Juli: 

Arnoldus diac. mon. s. Maximini.
b a l d e w i n u s : n3 23. Februar: Baldewinus sac. mon. [1220–1250]. erwähnt 

1220 als zeuge der abtei in einem Verpachtungsvertrag zu mertesdorf.216

b a r t h o l o m ä u s : n3 [ca. 1300]; n4; n5; n6 3. november: frater n. c. Von 
seiner anniversarschenkung bezog der Küster einen jährlichen zins von 
5 Schillingen aus einem Weinberg zu Detzem, womit er die beleuchtung 
des St. martinaltars zu unterhalten hatte.

b a r t h o l o m ä u s : n3 10. november: sac. et mon. [1340–1360].
b e r t o l f u s , mönch ca. 1210. n3 2. august [1230–1250]; necr. echt. 

3. august: Bertolfus sac. et mon. n. c. erwähnt um 1210 als zeuge in der 
urkunde des trierer erzbischofs Johann bezüglich der rechte von Klos-
terministerialen.217

b e r t r a m m u s : n3 12. august: sac. et mon. n. c. [1280–1300].
D a n i e l : n3 2. oktober: sac. et mon. [1210–1230].
e b e r h a r d  v o n  S ö t e r n : n3 15. april: Everhardus sac. et mon. n. c. 

de Seuthere [1240–1260].

213 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 259; Johannes Simmert, trier, St. maria ad 
martyres, in: Germ. ben. 9, S. 969–979, hier S. 971 und S. 974.

214 mrr 3 nr. 1922.
215 mub 3 nr. 774.
216 mub 3 nr. 147.
217 mub 2 nr. 295.
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e g i d i u s : n3 28. Juli: puer [1260–1280].
e l d e r i c u s , mönch 1248, 1250. als mönch und mitbegründer des St. eli-

sabethhospitals neben abt Heinrich und dem provisor Gottfried von 
Kastelburg erwähnt am 25. november 1248 und am 15. Juli 1250.218

e m e l r i c u s : n3 13. September: laicus frater n. c. [1190–1210].
e n g e l b e r t u s : n3 18. april: sac. et mon. [1240–1260].
e n g e l r a d u s : n3 4. Januar: puer n. c. [1190–1210].
e v e r w i n u s : n3 31. Dezember: diac. mon. huius loci [1200–1220].
e v e r w i n u s : n3 19. august: sac. et mon. [1280–1300].
F r i e d r i c h  n3 17. märz: sac. et mon. [1190–1210]. Fraglich ist, ob sich 

auf ihn oder den folgenden Friedrich die bemerkung der chronik des 
novillanius bezieht, der mönch Friedrich habe während der regierung 
des abtes bartholomäus ein reliquienkreuz mit der inschrift: Hoc opus 
exegit fratris studium Frederici / Maximine tibi sanctaeque dei genetrici 
… angefertigt beziehungsweise anfertigen lassen.219 laut novillanius war 
der auftraggeber des Kreuzes allerdings erzbischof Dietrich ii. von trier 
(1212–1242), was jedoch auf einer Verwechslung mit abt bartholomäus 
beruhen könnte.220 Deshalb ist unklar, ob das Kreuz im trierer Domschatz 
oder zu St. maximin verblieben ist.

F r i e d r i c h : n3 29. november: sac. mon. [1200–1220].
F r i e d r i c h  v o n  H e l f e n s t e i n , mönch um 1300. er wird im liber 

hospitalis unter den Wohltätern als Dominus Fridericus monachus, dictus 
de Helfensteyn, genannt,221 dürfte aus der im Koblenzer raum begüterten 
adelsfamilie stammen und könnte mit dem in n3 am 15. märz um 1300 
eingetragenen Fridericus, sac. et mon. identisch sein.

G e r a r d u s : n3 15. mai: diac. mon. [1240–1260].
G e r h a r d  v o n  l i t t i g , mönch [ca. 1320–1340]. er entstammte einem 

zu Großlittgen (landkreis bernkastel-Wittlich) ansässigen rittergeschlecht 
und wurde in einem sehr späten, in die Jahre 1320 bis 1340 zu setzenden 
nachtrag in n3 am 7. September als maximiner mönch erwähnt. Da n3 

218 1248: lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 236–239; 1250: mub 3 nr. 1063.
219 novillanius, chronicon, S. 1019; Kuhn, Das politische programm, S. 106, wes-

halb laut ihm hierfür auch der um 1217 bezeugte Kellerar Friedrich in betracht 
kommen könnte.

220 Kraus, Die christlichen inschriften 2, S. 187; Fuchs, inschriften trier 1, S. 346 f., 
und besonders Kuhn, Das politische programm, S. 105; hierzu auch § 3.3. Der 
Kirchenschatz sowie § 36.2.2. prioren: Friedrich.

221 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 120.
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keine einträge nach 1350 enthält, kann eine personengleichheit mit dem 
1373 genannten magister disciplinae Gerhard (siehe § 36.8. novizenmeister: 
Gerhard) ausgeschlossen werden.

G e r l a c u s : n3 25. august: presb. mon. [1320–1340].
G i s e l b e r t u s : n3 1. September: puer de Lorich n. c. [1320–1340].
G o d e f r i d u s : n3 8. Juli: frater n. c. [1190–1210].
G o d e f r i d u s : n3; necr. echt. (21. märz) 22. märz: sac. mon. [1250–1280].
G o d e f r i d u s : n3; necr. echt. (presb.) 23. Juli: diac. mon. [1250–1270]. 
G o d e f r i d u s : n3 26. Juli: puer n. c. [1260–1280].
G o d e f r i d u s : n3 14. September: sac. mon. [1260–1280].
G o d e f r i d u s : n3 20. Januar: puer n. c. [1280–1300].
G o d e f r i d u s : n3; necr. echt. 10. august: sac. mon. [1280–1300].
G o d e f r i d u s : n3; necr. echt. 24. Dezember: sac. mon. [1280–1300].
G o y z w i n u s : n3 25. april: subdiac. et scriptor (fraglich, ob n. c.) [1280–

1300].
G u n t h e r u s : n3 5. Dezember: frater n. c. [1260–1280].
H e i n r i c h  v o n  r a n d e c k , mönch 1308/1309. als maximiner mönch 

wird er in den beiden urkunden über die Schenkung des salischen zehnten 
des Hofes Frisingen durch Gutta von preisch an St. maximin am 12. De-
zember 1308 und am 13. Juni 1309 unter den zeugen genannt.222 auf ihn 
könnte sich der aus der zeit 1300–1320 stammende eintrag in n3 am 
17. Februar beziehen: Henricus sac. mon. Die ministerialen von randeck 
traten häufiger als Vasallen der Wildgrafen in erscheinung, die ihrerseits 
lehensträger der abtei waren.

H e l d e r i c u s : n3 5. oktober: sac. mon. n. c. [1260–1280].
H e n r i c u s : n3 21. märz: conv. n. c. [ca. 1250].
H e n r i c u s : n3; necr. echt. 4. august: diac. mon. n. c. [ca. 1250].
H e n r i c u s : n3 17. april: conv. n. c. [1260–1280].
H e n r i c u s : n3 6. mai: sac. et mon. [1260–1280]. Vermutlich personengleich 

mit dem maximiner mönch Heinrich, leiblicher bruder des raugrafen 
und nach seiner Darstellung von der mehrheit des maximiner Kapitels 
zum administrator der abteigüter im naheraum bestellt, der gegen die 
behauptung des maximiner mönchs nikolaus, ihm stehe die Verwaltung 
der Güter zu, protestiert hatte. Wegen des Streits baten am 16. Juli 1286 
die richter des mainzer Stuhls den Dekan von St. paulin und den prior 

222 1308: Würth-paquet, table chronologique 17,2, S. 136; 1309: Wampach 7 
nr. 1259.
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von St. martin/trier um auskunft.223 in zusammenhang mit dem Streit 
dürfte das Verfahren vor dem päpstlichen legaten stehen, der um 1288 
gegen den raugrafen emicho wegen dessen unrechtmäßiger aneignung 
von Gütern und zehnten der abtei den bann verhängte.224

H e n r i c u s : n3 10. august: sac. et can. [n. c.?] [1260–1280]. Wegen der 
zuordnungsschwierigkeit der beifügung n. c. im necrolog ist fraglich, ob 
er mönch zu St. maximin war.

H e n r i c u s : n4 (anlegungsstufe um 1300) 29. august: presb. mon. n. c., de 
quo habemus vineam in Anval, ferner 4 Schillinge ad lumen S. Blasii sowie 
zwei ohm Wein zur ergänzung der propinatio an diesem tag; n5 und 
n6 26. august: Henrici presb. et mon, n. c., de quo habemus 3 Schill de 
vinea in Anwal, 4 Schill ad lumen s. Blasii, 2 amas vini ad supplementum 
propinationis hora none de eadem vinea.

H e n r i c u s : n4 (anlegungsstufe um 1300) 15. Dezember: sac. et mon., dictus 
Rufus, de quo habemus vineas in Emmelde, n5 und n6: 11. Dezember.

H e r i b e r t u s : n3 18. oktober: sac. mon. n. c. [1300–1320].
H e r i b o r d u s : n3 17. September: frater n. c. [1220–1240].
H e r i b o r d u s : n3 28. Juli laicus frater n. c. [ca. 1260–1280]; n4 28. Juli: 

Heribordus laicus frater n. c., er hat für sein anniversar eine Wiese zu 
Kürenz (Curuacia) geschenkt; n5 und n6: 28. Juli: Herbordus frater n. c., 
er hat für sein anniversar einen Weinberg zu Kürenz geschenkt.

H e r i m a n n u s : n3 25. mai: Herimannus Burcheit sac. mon. n. c. [1240–
1260]; necr. echt. 25. mai: Hermannus sac. m. s. Maximini Trevirensis.

H e r i m a n n u s : n3 24. Januar: conv. n. c. [1250–1280].
H e r i m a n n u s : n3 5. august: diac. mon. n. c. [1270–1290].
H e r i m a n n u s : n3 19. november: subdiac. mon. n. c. [1280–1300].
H e r i m a n n u s : n3 9. Dezember: sac. mon. n. c. [1280–1300].
H u g o : n3; necr. echt. 11. märz: conv. mon. n. c. [1200–1220].
H u g o : n3 1. august: sac. mon. n. c. [1280–1300].
H u g o : n3 9. august: sac. mon. n. c. [1300–1320].
J a c o b u s : n3 31. Juni: acolitus mon. n. c. [ca. 1250].
J o h a n n e s : n3 2. Januar: conv. n. c. [1230–1250].
J o h a n n e s : n3; necr. echt. (21. Juni) 20. Juni: sac. mon. n. c. [1230–1250].
J o h a n n e s : n3 31. märz: conv. n. c. [ca. 1250].

223 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 35–37.
224 lHaKo best. 211 nr. 261.
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J o h a n n e s : n3; necr. echt. (7. Juli) 6. Juli: sac. mon. n. c. [1250–1270]. 
er könnte mit dem frater Johannes von St. maximin personengleich sein, 
der am 1. august 1266 als zeuge bei der beurkundung des mandats des 
nonnenklosters Hessen (bei Saarburg) für den Verkauf seiner Güter zu 
monheim genannt wird.225

J o h a n n e s : n3 16. Januar: diac. mon. n. c. [1260–1280]; vgl. Johannes von 
Schmidtburg.

J o h a n n e s : n3 20. april: subdiac. mon. n. c. [1260–1280]; vgl. Johannes 
von Schmidtburg.

J o h a n n e s : n3 10. Juni: sac. mon. n. c. [1280–1300]; vgl. Johannes von 
Schmidtburg, prior Johannes (§ 36.2.2.) sowie Hospitalar Johannes (§ 36.4.).

J o h a n n e s  v o n  b e r g e , mönch 1258. erwähnt am 16. Januar 1258 als 
frater, als er sein testament machte.226 Für sein und seiner eltern anniversar 
in der Form einer täglichen messe und eines ewigen lichtes am St. paulus-
altar in der Klosterkirche bestimmte er 1258 der infirmarie des Klosters 
zwei Drittel der zehnten zu monheim, die er namens des Klosters dort 
erworben hatte (siehe § 33.2.5.2.2. monheim), sowie einkünfte aus von 
ihm erworbenen Gütern zu olingen. in der gleichen Verfügung schenkte 
er einkünfte aus mehreren anderen von im erworbenen liegenschaften 
zum unterhalt der lampe auf dem maximiner Friedhof, deren Versorgung 
er seinem Verwandten, dem maximiner mönch reiner von der brücke, 
anvertraut hatte. er könnte identisch sein mit dem in n3 wohl in der zeit 
um 1260 am 20. Dezember eingetragenen Johannes sac. et mon., der auch 
im necr. echt. am 20. Dezember als maximiner mönch genannt wird.

J o h a n n e s  v o n  H u n o l s t e i n : n3 8. märz: subdiac. et mon. n. c. de 
Hunolstein [1260–1290].

J o h a n n e s  v o n  m e r t e r t , mönch vor 1231. n3 22. Juli: Johannes frater 
n. c. de Merchedicto. Seine Stiftung am Gründonnerstag von einem malter 
Korn für die armen wird in n4, n5 und n6 erwähnt, ferner in den drei 
necrologen am Fest der hl. Helena (18. august) sein bemühen, diesen 
tag als ein Duplex-Fest zu begehen, wobei n5 und n6 hinzufügen, dass 
hierfür ein jährlicher zins von 20 Schillingen aus dem zehnten zu mer-
tert zur Verfügung stünde, dessen Verteilung dem prior obliege. aus der 
Depositio des 1231 gestorbenen abtes bartholomäus ergibt sich ferner,227 

225 lHaKo best 211 nr. 235.
226 Stabitr Hs 1634/394, fol. 152v.
227 Stabitr Hs 1634/394, fol. 151v–152v.
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dass Johannes für eine immerwährende lampe vor dem altar St. paulus 
in der abteikirche einen zins von zwei maltern Korn aus einem Gut zu 
olingen sowie auch einen Ölzins für die lampe auf dem Klosterfriedhof 
gestiftet hat.

J o h a n n e s  v o n  S c h m i d t b u r g , mönch 1280. er könnte mit dem in n3 
am 10. Juni erwähnten sac. et mon. [ca. 1280–1300] oder mit den in diesem 
necrolog am 16. Januar oder am 20. april genannten maximiner mönchen 
des namens Johannes personengleich sein. erwähnt wurde Johannes von 
Schmidtburg am 25. Juni 1278, als Gertrud, die Witwe des ritters Hermann 
von Veldenz, ihrem neffen, dem Scholaren Johannes zu St. maximin, Sohn 
des ritters bruno von Schmidtburg, ihre von ihrer mutter geerbten Güter 
in der Grafschaft luxemburg, darunter zu Waldbredimus, schenkte.228 
Sie sollten mit einer anniversarverpflichtung der abtei an St. maximin 
fallen, falls Johannes dort mönch würde. Sowohl der rückvermerk auf 
der urkunde (Waltbredimus donatio) wie auch die übergabe der Güter zu 
Waldbredimus am 20. Februar 1280229 lassen den Schluss zu, dass Johannes 
tatsächlich zu St. maximin als mönch eingetreten ist.

K a r o l u s : n3 3. Dezember: subdiac. mon. n. c. [1220–1240].
K o n r a d  v o n  r a n d e c k : n3 21. august: de Randeckin subdiac. mon. 

n. c. [ca. 1350].
K u n o : n3 26. September: acolitus n. c. [ca. 1300].
l a m b e r t u s : n3 10. Juni: laicus frater noster [1250–1270].
l u d e w i c u s : n3 necr. echt 31. Juli: acolitus n. c. [ca. 1250].
m a r q u a r d u s : n3 14. Juni: frater n. c. [1220–1240].
n i c o l a u s : n3 16. mai: sac. mon. n. c. [ca. 1300]. Vermutlich personengleich 

mit dem administrator der abteigüter im nahegau, gegen dessen befug-
nisse der maximiner mönch Heinrich, leiblicher bruder des raugrafen, 
und nach seiner Darstellung von der mehrheit des maximiner Kapitels 
zum Verwalter dieser Güter bestellt, protestiert hatte, worüber am 16. Juli 
1286 die richter des mainzer Stuhls den Dekan von St. paulin und den 
prior von St. martin/trier um auskunft baten.230 in zusammenhang mit 
dem Streit dürfte das Verfahren vor dem päpstlichen legaten stehen, der 
um 1288 gegen den raugrafen emicho wegen dessen unrechtmäßiger 
aneignung von Gütern und zehnten der abtei den bann verhängte.231

228 lHaKo best. 211 nr. 248.
229 Wampach 4 nr. 518.
230 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 35–37.
231 lHaKo best. 211 nr. 261.
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o r t w i n u s : n3; necr. echt. (Orthwinus) 14. September: presb. mon. n. c. 
[1220–1240].

p e t r u s : n3 23. märz: subdiac. mon. n. c. [1260–1280].
p h i l i p p u s : n3 20. november: acolitus mon. n. c. [1220–1240].
p h i l i p p u s  n i g e r , vielleicht mönch 1268. er war am 13. Dezember 1268 

als zeuge der abtei St. maximin zusammen mit dem Kämmerer Heinrich 
anwesend, wurde hierbei jedoch nicht als maximiner mönch bezeichnet.232 
möglicherweise gehörte ihm um 1256 ein im maximiner Distrikt gelege-
nes, nach ihm benanntes landstück, dessen Jahreszins von 20 Schillingen 
damals an das St. elisabethhospital fiel.233 Falls es sich bei niger um einen 
mönch der abtei handelt, kommt für ihn der eintrag der Schreibschicht 
1260–1280 in n3 in betracht: 8. September: Philippus, subdiac. mon. n. c.

p o n c i n u s  v o n  W a m p a c h : n3 8. September: Poncinus diac. mon. n. c. 
de Wampach [1300–1330].

r e i n b o l d u s , mönch 1274. erwähnt als maximiner mönch lediglich am 
1. mai 1274 in der Statutenerweiterung der bruderschaft des Hospitals 
unter den mitgliedern.234

r e i n o l d  v o n  b l i d e n b a c h , mönch um 1280. n3 und n4 4. Juli 
(vor 1300); n5; n6 (3. Juli): Reynoldus de Blidenbach sac. mon. n. c.; 
n4; n5; n6: qui contulit nobis vineas in Emmelde. er war mitglied der 
bruderschaft des St. elisabethhospitals235 und Stifter einer wöchentlich an 
den Samstagen zu St. maximin mit zwölf lektionen und einer feierlichen 
oktav zu begehenden commemoratio der hl. maria.236

r e y n e r  v o n  d e r  b r ü c k e , mönch 1258, 1284. n3 und necr. echt. 
31. Juli: Reinerus diac. mon. erwähnt am 16. Januar 1258 im testament 
des maximiner mönchs Johannes von berge, der der abtei Güter zum 
unterhalt einer lampe auf dem Klosterfriedhof vermachte und hierfür 
seinen Verwandten, den maximiner mönch Reynerus de Ponte, als exe-
kutor einsetzte,237 ferner am 24. September 1284 bei der Schenkung eines 
zinses von insgesamt 18 Schillingen an die St. nikolauskapelle durch den 
laien Heinrich, Kämmerer und ministerialer von St. maximin, den dessen 

232 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 276.
233 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 5.
234 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 239 f.
235 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 37: Reynoldus mon. sci. Maximini.
236 ohne Datum in Stabitr Hs 1634/394, fol. 153.
237 Stabitr Hs 1634/394, fol. 152v.
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Verwandter, der maximiner mönch Reynerus, dictus de Ponte, zeit seines 
lebens verwalten sollte.238

r o r i c u s : n3 8. april: sac. mon. n. c. [ca. 1250].
r u d o l f u s : n3 1. Dezember: sac. et mon. n. c. [ca. 1250]. möglicherweise 

ist er 1220 als zeuge der abtei in einem Verpachtungsvertrag zu mertes-
dorf erwähnt.239

r u d o l f u s : n3 18. august: acolitus n. c. [ca. 1300].
r u d o l f u s : n3 2. Dezember: conv. n. c. [ca. 1300].
S i m o n : n3 18. mai: frater n. c. [1240–1260].
S i m o n : n3 20. Juli: diac. n. c. [1260–1280].
S u i t r a m n u s : n3 12. mai: conv. n. c. [1200–1220].
t h e o d e r i c u s : n3 7. Januar: diac. mon. n. c. [1220–1250].
t h e o d e r i c u s : n3 16. Dezember: sac. de Bawaria frater n. c., de quo 

dantur nobis annuatim [zahl nicht ausgefüllt] sol de curia in Lou[ue] 
[1220–1240]; n4 16. Dezember: Th. sac. frater n. c., qui curiam in Loue 
redemit et 6 den. mensuali servicio addidit; n5 11. Dezember: Theodericus 
sac. frater n. c., qui curia in Loua redemit.

t h e o d e r i c u s : n3; necr. echt. (Tidericus) 21. oktober: subdiac. n. c. 
[1240–1260].

t h e o d e r i c u s : n3; necr. echt. (Tidericus) 5. august: sac. mon. n. c. 
[1250–1270].

t h e o d e r i c u s : n3 17. Juni: sac. mon. n. c. [1280–1300].
t h e o d e r i c u s : n3 22. Juli: sac. mon. n. c. [ca. 1300].
t h o m a s : n3 21. Dezember: sac. et mon. huius loci [1260–1280].
t h o m a s : n4 [anlegungsschicht um 1300] 28. September, n5 und n6: 

26. September: Thomas conv. et mon. n. c. laut den einträgen in n5 und 
n6 gab er zu seinem anniversar der abtei einen halben morgen zu lon-
guich, wovon der Konvent eine jährliche rente von einem malter Korn 
und einer Situla Wein bezog.

t i l m a n n  v o n  e c h t e r n a c h , mönch 1347. nur als zeuge am 18. märz 
1347 Thilmannus de Epternaco, mon. s. Maximini erwähnt.240

238 lHaKo best 211 nr. 258. zu reiners Verwandtschaft mit trierer Schöffenge-
schlechtern siehe Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 121.

239 mub 3 nr. 147.
240 lHaKo best. 186 nr. 105.
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u l r i c h  v o n  W a l d e c k , mönch 1328. nicht in n3 genannt. erwähnt 
am 20. Januar 1328 als zeuge unter anderen maximiner mönchen bei dem 
Verkauf eines Hauses in der maximiner Vorstadt an den Kellerar des abtes.241

u l r i c u s : n3 24. Juni: conv. n. c. er stiftete ein anniversar von jährlich 
einem malter aus der mühle zu ruwer, [1210–1230].

u l r i c u s : n3 20. oktober: sac. mon. n. c. [1250–1270].
u l r i c u s : n3 3. Januar: subdiac. mon. n. c. [nach 1300].
W a l t e r  v o n  m e i s e n b u r g , mönch 1330. als maximiner mönch zeuge 

in einem Vertrag vom 1. Januar 1330;242 vielleicht personengleich mit dem 
Waltherus sac. et mon. s. Maximini Treveris im necr. echt. am 14. Juni.

W a l t e r  v o n  r u l a n t : n3 1. Juni: Walterus acolitus n. c. de Rulant 
[1280–1300].

W a l t e r u s : n3 5. Januar: diac. mon. n. c. [ca. 1230].
W a l t e r u s : n3; necr. echt. (4. September) 3. September: subdiac. mon. 

n. c. [1240–1260].
W a l t e r u s : n3 28. oktober: sac. mon. n. c. [ca. 1250].
W a l t e r u s  d i c t u s  c o m e s : n3 3. Juli: Walterus sac. et frater n. c. 

[1280–1300]; n4 3. Juli: Walterus, dictus comes, sac. et frater noster, qui 
legavit nobis domum in Marcgassen et vineam. Diese necrologeinträge 
sprechen eher dafür, dass der priester Walter mit der abtei verbrüdert, 
aber nicht mönch war. anders dagegen die einträge in n5 und n6 3. Juli: 
Anniversarium Walteri, dicti comes, mon. n. congr., in quo habemus XX 
sol. de domo eius in vico fori …

W a l u a n u s : n3 20. august: diac. mon. n. c. [1240–1260].
W a r n e r u s : n3; necr. echt. 2. Februar: sac. et mon. n. c. [ca. 1230–1250]. 

erwähnt vielleicht 1203/1212 unter den zeugen der abtei in der urkunde 
erzbischofs Johann von trier über die Steuerfreiheit der Söhne des ma-
ximiner ministerialen Kuno.243

W a r n e r u s : n3 20. oktober: frater n. c. [1240–1260].
W a r n e r u s : n3 27. november: sac. mon. [1240–1260]; necr. echt. 26. no-

vember: Varnerus sac. mon. s. Maximini.
W a r n e r u s : n3 10. Dezember: conv. n. c. [1260–1280].
W a r n e r u s : n3 14. august: sac. mon. n. c. [1300–1320].
We r e n b e r t u s : n3 16. Juni: laicus frater n. c. [1200–1220].

241 lHaKo best. 211 nr. 2118, S. 121–123.
242 lHaKo Findbuch best. 54m, bei monkler.
243 mub 2 nr. 295.
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W i l h e l m  v o n  m e i s e n b u r g , mönch vor 1258 bis nach 1273. 1263 
versuchte der trierer elekt Heinrich sowohl der abtei St. maria ad mar-
tyres als abt einen maximiner mönch aufzudrängen (siehe oben ägidius 
von manderscheid) wie auch dem Kloster St. matthias. in dieser abtei 
installierte er unter absetzung ihres bisherigen abtes Dietrich von Wars-
berg den maximiner mönch Wilhelm von meisenburg als abt.244 Wilhelm 
hatte sich bereits 1258, laut den Gesta trevirorum,245 vergeblich um den 
abtsstuhl von St. maximin bemüht. Vorausgegangen war dem eingriff 
des elekten ein längerer Streit zwischen ihm und der abtei St. matthias 
und die Flucht einiger mattheiser mönche nach St. maximin, worauf der 
Konvent von St. matthias seine apostelreliquien flüchten wollte, von den 
maximiner mönchen jedoch daran gehindert wurde. Schließlich hatte der 
elekt St. matthias in seine Gewalt gebracht und dort Wilhelm von mei-
senburg feierlich als mattheiser abt eingesetzt.246 am 6. november 1263 
sprach jedoch ein von papst urban iV. berufenes untersuchungsgericht 
beiden abwesenden maximiner mönchen ihre abtswürde ab und verur-
teilte Wilhelm von meisenburg sowie den Sohn seines bruders zu einer 
entschädigung von 5000 mark Kölner pfennige für die beraubung von 
St. matthias.247 Dagegen appellierte Wilhelm an die Kurie248 und schreckte 
auch nicht vor der Fälschung päpstlicher bullen zurück.249 im September 
1264 war er noch immer im besitz der geraubten und verschleppten Gü-
ter, nämlich der reliquientafel sowie der bücher und der pretiosen der 
mönche von St. matthias, weshalb am 9. September 1264 papst urban iV. 
den Grafen Heinrich von luxemburg einschaltete, dem Wilhelm seinen 
raub wenigstens teilweise auslieferte.250 Schließlich musste Wilhelm, noch 
immer exkommuniziert, nach St. maximin zurückkehren, dessen ihm oh-
nehin nicht wohlgesonnener abt seine regelmäßigen einkünfte als mönch 
zunächst sperrte. laut dem bericht der Gesta starb er in großer Verbit-
terung in jungen Jahren an einem 20. Juli (n3: 20. Juli: Willelmus sac. et 
mon. n. c. de Mesenburg),251 lebte allerdings noch am 31. märz 1273, als er 

244 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 259.
245 zenz, Gesta trevirorum 4, S. 61.
246 zenz, Gesta trevirorum 4, S. 32–34.
247 mrr 3 nr. 1922.
248 potthast nr. 18853; mrr 3 nr. 1971.
249 potthast nr. 18959; mrr 3 nr. 1995.
250 Würth-paquet, table chronologique 15, S. 101.
251 zenz, Gesta trevirorum 4, S. 81.
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wegen der unvollständigen Güterrückgabe vom abt von mettlach erneut 
exkommuniziert wurde.252 Die Stammburg des um 1350 ausgestorbenen 
Geschlechts lag nahe bei luxemburg.253 es war mit den rittern von bruch 
und dadurch mit dem maximiner abt Heinrich iii. (1232–1258) verwandt, 
unter dem er zu St. maximin eingetreten sein wird.

W i l h e l m u s : n3 1. august: Willemus Boszel diac. mon. n. c. [1280–1300].
W i l h e l m u s : n3 4. august: sac. mon. n. c. [1280–1300].
W i l h e l m u s : n3 1. august: sac. mon. n. c. [1300–1320].
W i l h e l m u s : n3 20. august: diac. mon. n. c. [1300–1320].
W i n a n d  v o n  l ü t t i c h  (de Leodio), mönch ca. 1250–1300. erwähnt in 

der Wohltäterliste des liber hospitalis als Wynandus de Leodio monachus 
sci Maximini.254

W i r i c u s : n3 12. Januar: diac. mon. n. c. [1210–1220].
W i r i c u s : n3 27. September: frater n. c. [1240–1260].

5. priestermönche 1350–1802

Für die abfolge ist das Jahr des eintritts oder, falls dieses unbekannt ist, das 
des erstbelegs als maximiner mönch maßgeblich. Die in den überschriften 
angegebenen Jahreszahlen beziehen sich auf den zeitpunkt beziehungsweise 
auf die Dauer der zugehörigkeit des betreffenden mönchs zum maximiner 
Konvent. Falls von dem Konventualen nur der zeitpunkt seines eintritts in 
die abtei bekannt ist, wird von einer regulären einjährigen probezeit vor 
der professablegung und der aufnahme in den Konvent (siehe § 17.2. Der 
Konvent) ausgegangen. mönche mit einem Klosteramt werden nicht hier, 
sondern in § 36. inhaber von Klosterämtern, berücksichtigt.

K o n r a d  g e n a n n t  c r i p p i n  (Crispinus) v o n  S c h w a r z e n b e r g , 
mönch vor 1347 bis nach 1353. bei seiner ersten erwähnung als maxi-
miner mönch am 18. märz 1347 wurde er als Konrad, genannt Crippint 
von Schwarzenberg, bezeichnet.255 als er am 25. april 1353 einen ihm 
gehörenden Hauszins in der martgasse der maximiner Vorstadt verkaufte, 
nannte er sich selbst Crispinus, abgeleitet von dem beinamen crippin seiner 

252 mrr 3 nr. 2809.
253 zur Familie meisenburg siehe resch, Die edelfreien des erzbistums trier, S. 44.
254 lHaKo best. 211 nr. 2122, S. 119.
255 lHaKo best. 186 nr. 105.
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Familie.256 Das rittergeschlecht der Schwarzenberg, genannt crippin, eine 
nebenlinie der Herren von Hagen, hatte seine Stammburg bei Wadern.257

H e i n r i c h  m e u t z e ,258 mönch 1361. erwähnt in der zustimmungserklä-
rung mehrerer mitglieder der trierer Schöffenfamilie meutze vom 9. Juni 
1361 zum testament der phiela, Witwe des Schöffen Heinrich meutze. 
Sie hatte ihrem enkel, dem maximiner mönch Heinrich, einen Hauszins 
von 40 Schillingen trierer pfennige vermacht, der nach Heinrichs tod 
für ein anniversar der phiela und ihrer erben zu St. maximin verwendet 
werden sollte.259

J o h a n n e s  v o n  r o m m e r s h e i m , mönch vor 1367 bis nach 1370. 
aus der Verfügung des trierer erzbischofs Kuno vom 26. Januar 1367 
über das erbe des verstorbenen maximiner Kämmerers eberhard von 
Stein (siehe § 36.3.1. Kellerare und Subkellerare bis 1728) ergibt sich, dass 
der als miterbe genannte maximiner mönch Johannes von rommersheim 
(Rumersheim) sowohl mit eberhard wie mit dem künftigen abt rorich 
(1369–1411) verwandt war.260 erwähnt wurde Johannes als mönch noch-
mals am 24. august 1370, als er Johann von Schöneck für die rückzah-
lung einer vorgestreckten Geldsumme quittierte.261 er stammte aus einer 
in rommersheim bei prüm ansässigen, mit den Herren von Schöneck 
verbundenen ritterfamilie.

J o h a n n e s  v o n  l i e b e n s t e i n , mönch vor 1373 bis nach 1390. am 
30. Dezember 1373 wurde als letzter der maximiner mönche ein Johannes 
von boppard genannt (l5). er ist personengleich mit dem bei der Grün-
dung der marienbruderschaft am 4. april 1389 erwähnten mönch Johannes 
von liebenstein, wie die mönchsliste der nonnen von St. barbara vom 
14. September 1390 zeigt, in der er wiederum als Johannes von boppard 
aufgeführt wird (l6). er entstammte deshalb dem nach der burg lieben-
stein bei Kamp-bornhofen am rhein, gegenüber von boppard, benannten 
burgmannengeschlecht.

256 lHaKo best. 1D nr. 543.
257 resch, Die edelfreien des erzbistums trier, S. 49 f.
258 zur Familie siehe Friedhelm burgard, auseinandersetzungen zwischen Stadtge-

meinde und erzbischof (1307–1500), in: anton/Haverkamp, 2000 Jahre trier 2, 
S. 295–398, hier S. 329, S. 332–333 und S. 371.

259 lHaKo best. 211 nr. 385; rv. 14. Jahrhundert: Littera domini H. Moycze mo-
nachi Sci Maximini.

260 lHaKo best. 1c 8 nr. 369.
261 Würth-paquet, table chronologique 24, S. 121.
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b a u r i u s , mönch 1373. lediglich in der liste der Konventualen vom 
30. Dezember 1373 (l5) findet sich dieser name, der wegen einer poren-
stelle im pergament möglicherweise verstümmelt ist.

J o h a n n e s  v o n  p ö l i c h , mönch 1375. am 13. märz 1375 beauftragte 
erzbischof Kuno von trier abt rorich, seinen mönch Johannes von 
pölich als abt von mettlach einzusetzen.262 zu mettlach ist Johannes als 
abt zwischen 1375 und 1379 belegt.263

J o h a n n e s  v o n  F e l s b e r g , mönch vor 1380 bis vor 1387. er stammte 
aus einem hauptsächlich in lothringen begüterten rittergeschlecht. als 
maximiner mönch wurde er am 22. Dezember 1380 genannt, als abt rorich 
ihm und Werner von löwenstein gegen jährlich 50 pfund trierer pfennige 
den Klosterhof zu taben überließ.264 Weder maximiner noch luxemburger 
überlieferungen setzen ihn mit dem späteren abt Johannes von luxemburg 
gleich, was sich jedoch durch die Kombination mehrerer Quellen ergibt. 
Denn richard, bruder des Johannes und Sohn des arnold von Felsberg, 
schenkte am 14. april 1382 für die begehung des anniversars von ihm 
selbst sowie seiner brüder und Vorfahren dem altar St. nikolaus in der 
nikolauskapelle bei St. maximin eine neue mühle zu ruwer zwischen 
den mühlen des Stifts St. Simeon und des elisabethhospitals.265 laut den 
einträgen in n5 und n6 zum 4. august hat der abt von St. maria in 
luxemburg, Johannes, Sohn des arnold von Felsberg, diese mühle auf 
eigene Kosten wiederhergestellt. Wahrscheinlich um 1387266 wurde also der 
maximiner mönch Johannes von Felsberg abt des luxemburger Klosters 
und starb an einem 4. august nach 1389.

F r i e d r i c h  v o n  b e r g e ,267 mönch vor 1389 bis nach 1390. als Kon-
ventsmitglied wurde er nur bei der Gründung der marienbruderschaft am 
4. april 1389 und am 14. September 1390 genannt (l6).

r i c h a r d  v o n  r a n d e c k ,268 mönch vor 1389 bis nach 1390. als Kon-
ventsmitglied wurde er ebenfalls nur bei der Gründung der marienbru-

262 Stabitr Hs 1670/341 und Goerz, regesten erzbischöfe trier, S. 110.
263 petrus becker, mettlach, in: Germ. ben. 9, S. 517–545, hier S. 538.
264 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 102.
265 lHaKo best. 211 nr. 2119, S. 687–689.
266 Hierzu Klein, Die reihe der münsteräbte, S. 389. abzulehnen ist das von novil-

lanius, Stabitr Hs 1626, S. 493, genannte Jahr 1375. Hontheim nennt in prodro-
mus, S. 982, hierfür das Jahr 1391.

267 zur Familie siehe § 36.4. Hospitalare: Dietrich von berge.
268 zur Familie siehe § 37.4. mönche 1200–1350: Heinrich von randeck.
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derschaft am 4. april 1389 und am 14. September 1390 an viertletzter 
beziehungsweise an letzter Stelle genannt (l6). Vielleicht bezieht sich 
auf ihn der besitzeintrag vom ende des 14. Jahrhunderts: Liber fratris 
Richardi monachi (rasur) Treverensibus in einem Dictionarium vitiorum 
et virtutum,269 das laut einer notiz des späten 14. Jahrhunderts der pastor 
Walter von ospern der abtei St. maximin geschenkt hat.

K o n r a d  v o n  b o m m e r s h e i m , mönch vor 1389 bis nach 1428. er 
stammte aus einem bei oberursel im taunus ansässigen rittergeschlecht, 
wurde erstmals am 4. april 1389 bei der Gründung der marienbruderschaft 
als letzter, also wohl jüngster mönch von St. maximin genannt (l6) und 
war bei der abtswahl im mai 1411 anwesend (l7). in den Jahren 1417 bis 
1422 war er in den Streit zwischen Johannes von Studernheim und den 
rheingrafen Wilhelm um das maximiner priorat (siehe § 36.2.2. prioren: 
Johannes von Studernheim), vermutlich als parteigänger Studernheims, 
verwickelt, weshalb er dreimal den bischof von metz aufsuchte.270 Wohl im 
zusammenhang mit dem Versuch des trierer erzbischofs otto, St. maximin 
seiner kirchlichen Jurisdiktion zu unterwerfen, nahm ihn otto im laufe des 
Jahres 1428 gefangen. bei seiner Freilassung am 11. august 1428 versprach 
er dem erzbischof, sich bis zum 1. oktober 1428 im Kloster St. maria ad 
martyres in trier aufzuhalten und sich danach in das burgverlies zu Saar-
burg zu begeben, falls er sich bis dahin mit otto nicht ausgesöhnt habe.271 
in späteren Konventslisten wird Konrad nicht mehr genannt.

K u n o  v o n  K a i m t , mönch 1389. als maximiner mönch und Subdiakon 
wurde er nur am 4. april 1389 bei der Gründung der marienbruderschaft 
an drittletzter Stelle unter 18 mönchen genannt, nicht jedoch in der bru-
derschaftsliste der nonnen von St. barbara vom 14. September 1390 (l6). 
Kuno dürfte ein angehöriger des mehrfach bezeugten ortsadels von Kaimt 
bei zell an der mosel gewesen sein.

J o h a n n e s  v o n  l o r c h , mönch 1389. als maximiner mönch und Sub-
diakon Johann de Loirche am 14. September 1389 bei der Gründung der 
marienbruderschaft (l6) an zweitletzter Stelle erwähnt.

m a t t h i a s  S t u m p  (von Waldeck), mönch nach 1389 bis nach 1411. als 
er erstmals zu St. maximin am 4. april 1389 bei der Gründung der mari-
enbruderschaft (l6) erwähnt wurde, war er noch Scholar. Dass er danach 

269 berlin, SbpK lat. oct. fol. 164, hier fol. 135r.
270 Stabitr Hs 1626, S. 1117 f.
271 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 215.
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zu St. maximin wirklich die profess ablegte, zeigt das Schreiben des abtes 
rorich vom 28. Juli 1401 an seinen mitbruder matthias, genannt Stump, 
der krank zu luxemburg lag und dem rorich die Wahl eines beichtvaters 
und gegebenenfalls seiner begräbnisstätte freistellte.272 matthias genas 
jedoch wieder und wurde bei der Wahl Heinrich muyls zum abt am 
23. mai 1411 an dritter Stelle der mönche erwähnt (l7). in den maximiner 
überlieferungen wird matthias nur Stump beziehungsweise dictus Stump 
genannt. Dennoch ist seine Gleichsetzung mit dem von 1417 bis 1427 
als abt von St. maria ad martyres in trier nachzuweisenden matthias 
Stump(f) von Waldeck naheliegend. Dieser entstammte einer ritterfamilie 
bei boppard und führte vor seinem tod in seiner abtei die reformen des 
Johannes rode ein.273

F r i e d r i c h  v o n  m u d e l i n g e n , mönch 1395. nur bekannt durch die 
erlaubnis des abtes rorich vom 15. oktober 1395 für seinen mitmönch 
Fridericus de Můdelingen, sich in ein anderes benediktinerkloster zu 
begeben, wo er sub monastica regula et debita disciplina leben könne.274

W i l h e l m  v o n  H o l f e l s  (Hoelfels),275 mönch 1407. Von ihm ist nur 
bekannt, dass abt rorich am 16. mai 1407 ihm als seinem mitbruder die 
erlaubnis zur Subdiakonatsweihe erteilt hat, wie er dem offizial in Ko-
blenz mitteilte.276 Da er am 23. mai 1411 (l7) nicht unter den maximiner 
mönchen genannt wird, ist er entweder jung verstorben oder in ein anderes 
Kloster eingetreten.

ä g i d i u s , mönch vor 1409. überliefert als eintrag in n5 am 13. Septem-
ber von der Hand, die hier sonst nicht die anniversarien, sondern das 
Kalendarium geschrieben hat.

H e i n r i c h , mönch vor 1409. in der anlegungsstufe von n5 wird am 
26. august ein Henricus presb. et mon. n. c. erwähnt, der für die Kerzen 
am blasiustag (3. Februar) einen Weinzins gestiftet hat. er oder der fol-
gende mönch dieses namens könnte personengleich mit dem maximiner 
mönch Heinrich sein, der in der Wählerliste vom 23. mai 1411 (l7) an 
achter Stelle genannt wird, dessen zuname jedoch um 1690 bei der ab-

272 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 72.
273 Johannes Simmert, trier, St. maria ad martyres, in: Germ. ben. 9, S. 969–979, hier 

S. 971, und becker, St. eucharius-St. matthias, S. 624.
274 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 90.
275 zur Familie siehe § 35.2. äbte nach 700 bis 1802: Gottfried von Holfels.
276 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 105.
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schrift des Wahlprotokolls wegen der pergamentschäden offensichtlich 
nicht mehr lesbar war.

H e i n r i c h , mönch vor 1409. in der anlegungsstufe von n5 wird am 
11. Dezember ein Henricus sac. et mon. genannt, der St. maximin für sein 
anniversar Weinberge zu oberemmel geschenkt hat.

F r i e d r i c h  n a h  v o n  a r l o n , mönch ca. 1417–1470? Seine zugehörigkeit 
zum maximiner Konvent ist sehr hypothetisch. Sie beruht darauf, dass sich 
laut dem besitzvermerk auf dem Vorsatzblatt die um 1417 geschriebene 
predigtsammlung des Jacobus de Voragine bereits im 15. Jahrhundert zu 
St. maximin befand. auf diesem codex befindet sich auf der innenseite 
des Vorderdeckels die eintragung Ffredericus Nah est possesor huius libri 
und auf dem rückdeckel Ffredericus Nah de Arluno.277

G o t t f r i e d  m u l l , mönch 1418. als maximiner mönch ist Gottfried 
nur am 16. Juli 1418 genannt in seiner Supplik an die Kurie wegen der 
überlassung der propstei taben, die vakant sei, weil ihr inhaber nikolaus 
von eppelborn inzwischen das priorat in einem Kloster in der Diözese 
metz (§ 36.4. Hospitalare: nikolaus von eppelborn) erlangt habe.278 Seine 
Verwandtschaft mit dem früheren maximiner abt Heinrich muyl ist nicht 
bekannt. er könnte mit Goswin muyl personengleich sein, der 1422 als 
prokurator des maximiner mönchs Johannes von Studernheim an der 
Kurie genannt ist (siehe § 36.2.2. prioren: Johannes von Studernheim). 
möglicherweise war Gottfried 1421 Kanoniker zu St. Florin in Koblenz und 
pfarrer in brechen279 und wurde danach propst von St. Simeon in trier.280

e b e r h a r d  v o n  b e l d e r s h e i m , mönch vor 1428 bis nach 1449. er 
entstammte einem rittergeschlecht der Wetterau, dem 1393 der Komtur 
der ballei lothringen281 und 1448 ein mönch zu St. Viktor in mainz und 
Kantor zu St. Katharina in oppenheim282 angehörten. über die person 
dieses maximiner mönches finden sich für die Jahre 1428 und 1429 wider-
sprüchliche nachrichten. am 25. Februar 1428 erlaubte abt lamprecht, 
vielleicht wegen der Verhaftung maximiner mönche durch erzbischof 

277 Heute berlin, SbpK lat. fol. 777.
278 rep. Germ. 4 Sp. 903.
279 anton Diederich, Das ehemalige Kanonikerstift St. Florin in Koblenz. Grund-

züge seiner Geschichte und seiner Verfassung (mittelrheinische Hefte 2), Koblenz 
1978, S. 253.

280 Heyen, Stift St. Simeon, S. 755–758.
281 lHaKo best. 215 nr. 1288, nr. 22.
282 rep. Germ. 6 nr. 268.
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otto von trier, seinem professmönch eberhard von beldersheim den 
aufenthalt in der abtei Seligenstadt.283 am 21. märz 1429 erhielt jedoch 
der präbendarkanoniker von St. alban in mainz, eberhard von belders-
heim, die erlaubnis, in St. maximin einzutreten.284 er war im august 
1434 mitglied des Konvents (l8) und in einem fragmentarisch und ohne 
Datierung erhaltenen Schreiben urkundeten abt lamprecht, der prior 
und der Konvent an Stelle ihres alten, schwachen und kranken mitmönchs 
eberhard in einer nicht genannten angelegenheit.285 Doch zählte eberhard 
auch nach abt lamprechts tod noch zum Konvent und unterstützte am 
2. november 1449 mit anderen mönchen die Wahl des rheingrafen Konrad 
zum maximiner abt.286

J o h a n n e s  u l n e r , mönch 1437. bei der bestellung von prokuratoren 
der sieben trierer Kirchen (siehe § 13. Das ringen der abtei um ihre 
Selbständigkeit) beim basler Konzil gegen die Stadt trier am 29. Dezem-
ber 1437 war die abtei St. maximin durch ihren abt, ihren prior und 
ihren mönch Johannes ulner vertreten.287 es kann vermutet werden, dass 
er mit einem der drei damals nachzuweisenden maximiner mönche mit 
dem Vornamen Johannes (von brüssel, von neuss und von rodenhausen) 
personengleich ist.

W i l h e l m  F i s c h b a c h  (Fiiszbach), mönch vor 1443–1493. Da beim 
eintrag seines todes am 19. Februar 1493 das necrolog n5 vermerkt, er 
sei über 50 Jahre hindurch mönch gewesen, ist er zu St. maximin vor 1443 
eingetreten. eine für die zukunft seiner abtei entscheidende rolle fiel ihm 
am 6. oktober 1449 zu (l9). als zusammen mit Johannes von brüssel vom 
Konvent gewählter Kompromissar für die Wahl nach dem tod des abtes 
lamprecht stimmte er damals im Gegensatz zu Johannes von brüssel für 
abt Johannes Forst von St. pantaleon.288 Hierdurch trat eine Doppelwahl 
ein, die den reformkreisen um nikolaus von Kues ermöglichte, gegen den 
Willen des trierer erzbischofs Jakob als maximiner abt Johannes Forst 
durchzusetzen. Danach ist Wilhelm nicht mehr hervorgetreten. Vermerkt 
wurde sein tod auch im admonter totenrodel.289

283 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 169.
284 rep. Germ. 4 Sp. 2496.
285 lHaKo best. 211 nr. 2101, S. 259.
286 lHaKo best. 211 nr. 2513.
287 lHaKo best. 1a nr. 4202.
288 lHaKo best. 211 nr. 2513.
289 bünger, admonter totenroteln, S. 217.
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H e i n r i c h  G r e v e , mönch vor 1449 bis nach 1452. erwähnt wurde Heinrich 
erstmals am 6. oktober 1449 (l9), als er zu dem reformfreundlichen teil 
des maximiner Konvents zählte, der für die Wahl des abtes Johannes Forst 
von St. pantaleon eintrat.290 er dürfte personengleich sein mit dem bei der 
inkorporation der pfarrei üxheim am 8. märz 1452 durch den Kardinal 
nikolaus von Kues genannten maximiner mönch Heinrich, der damals 
die pfarrei verwaltete und von nikolaus als pfarrer bestätigt wurde.291

J o h a n n e s  v o n  n e u s s , mönch 1449. als maximiner mönch lediglich 
am 6. oktober 1449 (l9) genannt, als er in der Wahlversammlung des 
Konvents für die Kandidatur des abtes Johannes Forst von St. pantaleon 
eintrat. Vermutlich war St. maximin weder sein mutterkloster noch ver-
blieb er in dieser abtei.

G o t t f r i e d  v o n  o i r s c h o t , mönch 1449. Wenig plausibel ist eine 
personengleichheit mit dem von 1454 bis 1469 als maximiner Kellerar 
genannten Gottfried von mainz (siehe § 36.3.1. Kellerare und Subkellerare 
bis 1728). Der in der Wahlversammlung vom 6. oktober 1449 (l9) genannte 
mönch brabantischer Herkunft und anhänger der reformrichtung dürfte 
deshalb ebenfalls nur kurze zeit dem maximiner Konvent angehört haben.

p e t r u s  F a l k e n b u r g , mönch 1460/1480. erwähnt als maximiner 
mönch lediglich in n5 am 18. Juni (Fr. Petrus Falkenburg sac. et mon. 
n. c.), in einer in die Jahre von 1460 bis 1480 zu setzenden Schreibstufe, 
nicht jedoch in n6.

l u d w i g  v o n  r a t i n g e n , mönch 1461. überliefert ist er nur durch 
den Schreibervermerk in einem maximiner exemplar der Vitae patrum: 
Anno dni 1461 sub ven. patre et dno Anthonio abbate scriptus est liber per 
fratrem Lodwigum Rathingen professum.292

t i l m a n n  p e t r u s  te s z m a n , mönch 1462. er wird als maximiner 
mönch nur in der am 9. mai 1462 erteilten erlaubnis der pönitentiarie 
genannt, in sein Kloster St. maximin zurückzukehren, das er unerlaubt 
verlassen hatte.293

S t e f a n , mönch ca. 1480 bis vor 1495. erwähnt als maximiner mönch nur 
durch den eintrag seines todes in n5 an einem 3. august (Stephanus 

290 lHaKo best. 211 nr. 2513.
291 lHaKo best. 211 nr. 608.
292 brüssel, br 27, fol. 3.
293 repertorium poenitentiariae Germanicum 4 nr. 1466.



7. personallisten1320

mon. professus n. c.) von einer um 1480 bis 1500 tätigen Hand, ferner in 
dem vor dem 22. Juli 1495 erfolgten eintrag im admonter totenrodel.294

ä g i d i u s  v o n  l ö w e n , mönch 1496. laut novillanius war der Frater 
Aegidius Lovanii einer der maximiner mönche, die abt otto ii. im august 
1496 zur reform in die abtei echternach schickte, wo ägidius Küster der 
abtei wurde.295 er ist der einzige dieser echternacher mönche, dessen tod 
in n5 erwähnt wird, und zwar in einer nachtragsschicht am 13. September 
als Egidius sac. et mon. n. c. in n6 fehlt dagegen sein eintrag.

J o h a n n e s  G e i s , mönch 1496. laut novillanius schickte am 24. august 
1496 abt otto ii. neben anderen maximiner mönchen auch Johannes Geis 
aus bitburg nach echternach zur reform der abtei, wo Geis prior wurde.296

J o h a n n e s  v o n  p l a t t e n , mönch 1496. aus platten bei Wittlich stam-
mend, gehörte er laut novillanius zu den von abt otto ii. im august 1496 
nach echternach zur reform der abtei geschickten maximiner mönchen, 
wo er Kellerar wurde.297

m a r k u s , mönch 1496. laut novillanius wurde er mit weiteren maximiner 
mönchen im august 1496 zur reform der abtei nach echternach geschickt 
und erhielt dort das amt des Kantors.298

m a t t h i a s  v o n  S t .  n a b o r , mönch 1496. er wurde im august 1496 
von abt otto ii. nach echternach zur reform der abtei geschickt299 und 
übernahm dort im einverständnis mit dem bisherigen echternacher abt 
burkhard boisswin (boißwin, posswyn) die abtswürde.300

a l b e r t , mönch vor 1500. laut einer in die Jahre von 1480 bis 1500 zu 
setzenden nachtragsschicht von n5 starb er an einem 14. august (Albertus 
diaconus et mon. n. c.) als Diakon. Diesen eintrag wiederholt n6 in der 
anlegungsstufe.

G y s b e r t u s , mönch vor 1500. als maximiner priestermönch nur in n5 
am 3. Juli (Gysberus sac. et mon. n. c.) in einer nachtragsschicht der Jahre 
1480 bis 1500, in n6 jedoch in der anlegungsstufe erwähnt.

294 bünger, admonter totenroteln, S. 217.
295 novillanius, chronicon, S. 1031.
296 novillanius, chronicon, S. 1031.
297 novillanius, chronicon, S. 1031.
298 novillanius, chronicon, S. 1031.
299 novillanius, chronicon, S. 1031, und Wampach 10 nr. 229.
300 petrus becker, eine neue Quelle über das echternacher mönchsleben im 15. Jahr-

hundert, in: Hémecht 37 (1985), S. 75–85; nolden, zu den continet-einträgen, 
S. 71.
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m a t t h ä u s , mönch vor 1500. bezeugt als maximiner priestermönch ist er 
nur durch den eintrag am 29. oktober in n5 (Fr. Matheus sac. et mon. 
n. c.) in einer in die Jahre 1480 bis 1500 zu setzenden nachtragsschicht.

S i b e r t u s , mönch vor 1500. als maximiner priestermönch ist er nur durch 
den eintrag seines todes am 9. mai bekannt, in n5 (Fr. Sibertus sac. et 
mon. n. c.) als nachtrag, in n6 in der anlegungsstufe.

H e i n r i c h  v o n  S t e i n s e l , mönch vor 1500 bis nach 1502. Genannt 
wurde als maximiner mönch am 10. Juni 1500 (l10) ein Henricus de 
Orthen. Da es in jenen Jahren in der abtei offensichtlich keinen weiteren 
mönch mit dem namen Heinrich gab, dürfte er mit dem am 1. mai 1502 
(l11) unter den Wählern des abtes thomas genannten Henricus Steinsell 
personengleich sein. Dieser aus Steinsel bei luxemburg stammende, ver-
mutlich vor 1514 verstorbene Heinrich wurde in n5 am 24. oktober als 
Fr. Henricus de Steynsel sac. et mon. professus eingetragen.

G e r h a r d , mönch ca. 1500/1520. nur bekannt durch seinen eintrag am 
26. September in n5 (Gerardus sac. et mon. n. c.) in einer in die Jahre 1500 
bis 1520 zu setzenden nachtragsschicht.

J o h a n n e s , mönch ca. 1500/1520. in einer auf die Jahre 1500 bis 1520 wei-
senden nachtragsschicht von n5 befindet sich am 26. august der eintrag 
Johannes novicius et mon. n. c. 

p e t r u s  v o n  m ü n s t e r m a i f e l d , mönch vor 1502–1515. als er am 
1. mai 1502 (l11) erstmals als maximiner mönch erwähnt wurde, hatte er 
bereits den elften platz von 24 mönchen inne, und bei der Wahl des abtes 
Vinzenz am 5. Juli 1514 (l12) wurde er als zweiter in der mönchsliste 
genannt. ihm als Konventsdelegierten legte der neue abt am 11. Dezember 
1514 seine rechnungen vor.301 laut n5 starb er am 15. november 1515.

m a t e r n u s  v o n  We h l e n  (Wellen), mönch vor 1502 bis nach 1516. er 
stammte entweder aus Wehlen an der mosel oder aus Wellen bei Saarburg. 
bei seiner frühesten nennung am 1. mai 1502 (l11) muss er bereits einige 
zeit hindurch zum Konvent gehört haben, da er von 24 mönchen den 
zwölften platz einnahm. in der mönchsliste bei der Wahl des abtes Vin-
zenz im Juli 1514 (l12) fehlt sein name, der jedoch wieder am 12. Januar 
1516 (l13) an fünfter position genannt wird. im Dezember 1514 war er 
zusammen mit Johannes zederwalt wohl Konventsdeputierter, da ihnen 
abt Vinzenz damals seine rechnungen vorlegte.302

301 Stabitr Hs 1626, S. 1169.
302 Stabitr Hs 1626, S. 1169.
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K o n r a d  v o n  a r l o n , mönch 1502. als maximiner mönch wurde er nur 
im protokoll der Wahl des abtes thomas am 1. mai 1502 genannt (l11), 
und zwar als Conradus de Arluno. Der in die Jahre von 1510 bis 1530 
fallende nachtrag in n5 am 11. Juli Conradus sac. et mon. n. c. könnte 
ihm zugeordnet werden.

W a l t e r  v o n  o i r s c h o t , mönch 1502. erwähnt wurde er (Walterus 
Orschoit) nur am 1. mai 1502 (l11) als 16. unter 24 mönchen. er dürfte 
in n5 am 13. mai als Walterus sac. et mon. professus eingetragen sein.

J o h a n n e s  r o e d h e i m , mönch 1502. er gehörte bei der Wahl des 
abtes thomas am 1. mai 1502 zum Konvent (l11, 5. Stelle: Johannes 
Roedheim). in n5 (nachtrag) und n6 (anlegung) dürfte er am 27. au-
gust (Fr. Johannes sac. et mon. n. c.) erwähnt sein, da er zwischen 1500 
und 1520 der einzige maximiner mönch dieses namens war, der hierfür 
in betracht kommt. 

t i l m a n n  v o n  We s e l , mönch 1502. bei der Wahl des abtes thomas 
am 1. mai 1502 (l11) wurde er (Tilmannus de Wesalia) als letzter der 24 
mönche genannt. laut n5 starb er an einem 6. Januar (Tilmannus sac. et 
mon. n. c.), vermutlich vor 1514. als sein Herkunftsort kommen sowohl 
Wesel in der niederrheinischen region in betracht, aus der vor und nach 
1500 mehrere maximiner mönche stammten, als auch oberwesel am 
mittelrhein, damals gewöhnlich nur Wesel genannt.

a n t o n i u s  v o n  W i e d e n f e l d , mönch 1502. nur erwähnt als Antonius 
Widenseltt am 1. mai 1502 (l11) als 21. von 24 mönchen sowie als Antho-
nius de Widenfelt an seinem todestag, einem 22. august, in n5 von einer 
bald nach 1500 tätigen Hand. als sein Herkunftsort kommt Wiedenfeld 
bei bergheim in betracht.

J o h a n n e s  v o n  W i t t l i c h , mönch 1506? Vermerkt ist er nur in n5 am 
23. September 1506 als Johannes Witlich organista sac. et mon. ob dieser 
Johannes, der wegen der unterschiedlichen todestage in n5 nicht mit einem 
der anderen damaligen maximiner mönche mit dem namen Johannes (von 
Jülich, von platten, von roedheim, von zell, modersheim, zederwalt, von 
pünderich) gleichgesetzt werden kann, wirklich mönch zu St. maximin 
war, ist zweifelhaft. Dagegen spricht neben dem Fehlen des in n5 sonst 
obligaten zusatzes n[ostre] c[ongregationis] bei Konventsmitgliedern die 
für einen damaligen maximiner mönch singuläre Fertigkeit an der orgel 
sowie das Fehlen eines Konventuals namens Johannes in den listen vom 
Juni 1500 (l10) und vom mai 1502 (l11), der mit Johannes von Wittlich 
identifiziert werden könnte. 
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F r i e d r i c h  v o n  F e r s c h w e i l e r , mönch vor 1512–1540. Die unter-
schiedlichen Varianten seiner Herkunftsbezeichnung (Fyrs, Fyrsche, Fyrsche, 
Fersch, Veyrsen) lassen vermuten, dass Ferschweiler bei bitburg sein Hei-
matort war. er stammte aus wenig begüterten Verhältnissen, denn als um 
1516 ihm sein bruder seinen erbteil von 8 fl. aushändigte, schickte diesem 
abt Vinzenz wegen seiner armut 2½ fl. zurück.303 als maximiner mönch 
ist Friedrich zuerst im oktober 1512 belegt, als er Kellerar zu Fell, also 
Kellerar des abtes thomas, war.304 Diese Funktion bekleidete er noch bei 
der abtswahl im Juli 1514 (l12) und behielt sie auch unter abt Vinzenz bis 
nach 1517 bei.305 bei seinen späteren erwähnungen (l14–l16) wurde sein 
Kelleraramt dagegen nicht mehr erwähnt. er starb am 24. mai 1540 (n5).

J o h a n n e s  b e s c h  (bech), mönch vor 1513–1521. laut den rechnungsauf-
zeichnungen des abtes thomas erfolgte die primiz des Johannes zwischen 
Juni 1513 und Juni 1514.306 auch in den rechnungen des abtes Vinzenz 
wurde Johannes, der am 5. Juli 1514 im Konvent die zweitletzte Stelle ein-
nahm (l12), mehrmals erwähnt.307 er starb laut n5 am 3. november 1521.

H e i n r i c h  v o n  u t r e c h t , mönch 1513. in maximiner überlieferungen 
ist er als mitglied des Konvents nicht genannt. nur durch die angabe des 
novillanius scheint gesichert,308 dass er 1513 als maximiner mönch zusam-
men mit drei weiteren Konventualen und drei novizen von ihrem früheren 
mitbruder matthias von bitburg (siehe § 36.3.1. Kellerare und Subkellerare 
bis 1728), seit 1512 abt von St. nabor, in das Kloster St. nabor gerufen 
wurde. nach dem tod des abtes matthias 1518 verweilte Heinrich dort 
auch während der regierung des abtes nikolaus von St. aldegund (siehe 
§ 36.3.1. Kellerare und Subkellerare bis 1728) und wurde 1532 selbst zum 
abt gewählt.309 er starb 1545.310

G e r l a c h  (d e ) E m b r i c a , mönch vor 1514–1524. Sein mehrmals genannter 
zuname, infolge der gelegentlichen Hinzufügung der apposition de wohl 
sein Heimatort, ist nicht identifiziert. er gehörte bereits im Juli 1514 zum 

303 Stabitr Hs 1626, S. 1187.
304 lHaKo best. 211 nr. 2770 und Stabitr Hs 1644/377, S. 505.
305 Stabitr Hs 1626, S. 1187 f.
306 Stabitr Hs 1626, S. 1160.
307 Stabitr Hs 1626, S. 1162 und S. 1208.
308 novillanius, chronicon, S. 1033.
309 becker, Das monastische reformprogramm, S. 179.
310 Gallia christiana 13, Sp. 840.
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Konvent (l12), reiste 1516/1517 für einige Wochen in seine Heimat311 und 
starb am 2. Dezember 1524 (n5).

l a u r e n t i u s  te x t o r , mönch vor 1514–1543. er stammte aus trier, wie 
mehrmals gesagt wird, während sein Familienname nur im märz 1525 (l14: 
Laurentius Textor de Treveri) angegeben ist. bei seiner frühesten nennung 
am 5. Juli 1514 war er offenbar der jüngste der mönche, aber dennoch 
einer der drei Skrutatoren bei der Wahl des abtes (l12). Seine primiz 
feierte er zwischen Dezember 1514 und Juni 1515.312 in den mönchslis-
ten der folgenden Jahre (l13–l15) wurde er immer, aber stets ohne amt 
aufgeführt. auch bei dem als Senior zu taben genannten Fr. laurentius313 
dürfte es sich nicht um ihn, sondern um den im Januar 1541 verstorbenen 
laurentius babenhuser (siehe § 36.1.2.2. pröpste zu taben) handeln, der 
bis 1514/1515 propst zu taben war. Vor Januar 1537 ernannte ihn abt 
Johannes iii. zu seinem Kellerar zu Fell.314 in dieser Funktion wurde er 
noch am 9. Januar 1543 erwähnt.315 er starb laut n5 am 17. märz 1543 
(1542 st. tr.).

a g r i t i u s  v o n  c o c h e m , mönch vor 1516 bis nach 1532. bekannt nur 
durch seine erwähnung in den listen vom 12. Januar 1516 (l13), als er 
von 27 mönchen noch die viertletzte Stelle einnahm, vom 25. märz 1525 
(l14), vom 28. September 1525 (l15), als er bei der abtswahl als einer 
der drei Skrutatoren fungierte, sowie vom 27. Dezember 1532 (l16) mit 
dem achten platz unter 17 Konventualen.

t h o m a s  v o n  c o c h e m , mönch vor 1516–1533. am 12. Januar 1516 
(l13) nahm er noch die letzte Stelle unter den Konventualen ein und wurde 
zwischen Juni 1517 und Juni 1518 zum priester geweiht.316 er unterschrieb 
am 27. Dezember 1532 noch die erklärung des Konvents (l16) und starb 
am 2. Februar 1533 (n5: 1532 st. tr.).

m a x i m i n u s  v o n  tr i e r , mönch vor 1516–1541. im Juli 1514 unter 
den mönchen noch nicht genannt (l12), nahm er am 12. Januar 1516 im 
Konvent die drittletzte Stelle ein (l13). Seine primiz fiel in den zeitraum 
von Juni 1518 bis Juni 1519.317 abgesehen von einem aufenthalt 1529 in 

311 rechnungen des abtes Vinzenz in: Stabitr Hs 1626, S. 1187.
312 rechnungen des abtes Vinzenz in: Stabitr Hs 1626, S. 1173.
313 Stabitr Hs 1626, S. 1229.
314 lHaKo best. 211 nr. 2596, fol. 13 f.
315 lHaKo best. 1c nr. 19067.
316 Jahresrechnung des abtes Vinzenz in: Stabitr Hs 1626, S. 1189.
317 rechnungen des abtes Vinzenz in: Stabitr Hs 1626, S. 1206.
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der abtei St. nabor,318 erscheint er regelmäßig in den mönchslisten jener 
Jahre (l14–l16). er starb am 1. Februar 1541 (n5: 1540 st. tr.).

b e r n h a r d  v o n  l i s s i n g e n , mönch vor 1518–1525. Die unterschied-
lichen Schreibweisen seines Heimatortes (Liesingen, Leissingen, Lesingen) 
weisen auf lissingen bei prüm. erwähnt wurde bernhard erstmals im 
zeitraum Juni 1518/Juni 1519 in den rechnungen des abtes Vinzenz,319 
als er seine primiz feierte, und danach in den listen vom märz und vom 
September 1525 (l14 und l15). laut n5 starb er am 13. oktober 1525.

r e i n e r  v o n  p r ü m , mönch 1519–1541. er gehörte dem Konvent im 
Januar 1516 noch nicht an (l13) und war 1519/1520 vielleicht noch novize, 
als in den rechnungen des abtes Vinzenz Gelder aus prüm aus dem erbe 
reiners verbucht und beträge für die exequien seiner mutter ausgegeben 
wurden.320 in den mönchslisten der Jahre 1525 und 1532 (l14–l16) wurde 
er als mitglied des Konvents genannt. laut n5 starb er am 23. märz 1541 
(1540 st. tr.).

n i c e t i u s  S l i m p e , mönch vor 1525–1540. er wurde stets nach seinem 
Herkunftsort Derenbach (Dörbach bei Wittlich) genannt, so bei seiner 
frühesten erwähnung am 25. märz 1525 (l14) und am 28. September 1525 
als zweitjüngster der maximiner mönche (l15), am 27. Dezember 1532 
als drittjüngster Konventuale (l16) und in n5 bei dem eintrag seines am 
4. Dezember 1540 erfolgten todes. lediglich aus der rechnung des abtes 
Johannes über den einzug seines erbes 1529 ergibt sich sein Familienname.321

n i k o l a u s  p i c t o r ( i s ) , mönch vor 1525–1540. er stammte aus trier und 
wurde als maximiner mönch (Nicolaus Pictoris de Treveri) nur am 25. märz 
1525 als drittletzter von 24 mönchen genannt (l14), nicht jedoch in den 
listen vom 28. September 1525 (l15) und vom 27. Dezember 1532 (l16). 
Dennoch müsste sich der eintrag in n5 vom 5. Dezember über den tod 
eines Fr. Nicolaus Treverensis sac. et mon. 1540 auf ihn beziehen, da die 
anderen maximiner mönche dieses namens (Dupgin, ettlingen, poesser) 
wegen ihrer Herkunft und ihres todesjahres nicht in betracht kommen.

b a s i n u s  v o n  z e l l , mönch vor 1525–1540. Sowohl am 25. märz 1525 
(l14) wie am 28. September 1525 (l15) nahm er im Konvent die letzte Stelle 
ein. laut den rechnungen des abtes Johannes feierte er erst 1528 oder 

318 Stabitr Hs 1626, S. 1230.
319 Stabitr Hs 1626, S. 1206.
320 Stabitr Hs 1626, S. 1215.
321 Stabitr Hs 1626, S. 1225.
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1529 seine primiz.322 erwähnt wurde er nochmals am 27. Dezember 1532 
als zweitjüngster der mönche (l16). laut n5 starb er am 1. august 1540.

m a r t i n  v o n  tr i e r , mönch nach 1512–1539. er war wohl einige zeit 
nach 1512 zu St. maximin als miniaturmaler der initialen einer dreibändigen 
bibel tätig.323 in anderen überlieferungen wurde er nur am 27. Dezember 
1532 (l16) erwähnt, als er im Konvent die letzte Stelle einnahm. er starb 
laut n5 am 26. September 1539.

J o h a n n e s  v o n  S t .  V i t h , mönch 1539. nur bekannt durch den eintrag 
seines todes am 18. oktober 1539 in n5 (Fr. Johannes de Sancto Vito sac. 
et mon. 1539).

p e t r u s  v o n  p r ü m , mönch 1540. nur bekannt durch den eintrag 
seines am 17. Juli 1540 erfolgten todes in n5 (Fr. Petrus Prumie sac. et 
mon. n. c. 1540).

Q u i r i n u s  a m m e l , mönch vor 1541–1555. er stammte aus St. Vith, 
wie in seiner frühesten erwähnung am 21. november 1541 als jüngster 
maximiner mönch gesagt wird (l17). laut dem necrolog n5 starb er 
am 17. august 1555.

c o l i n u s , mönch 1541. lediglich n5 vermerkt zum 10. Juli 1541 (Fr. Co-
linus sac. et mon. n. c. 1541) den tod dieses sonst gänzlich unbekannten 
mönches, der dem Konvent wohl erst nach 1532 angehört hat.

J o h a n n e s  r u l a n t , mönch vor 1545. als maximiner mönch nur durch 
den eintrag seines am 9. august 1545 erfolgten todes in n5 (Fr. Johann 
Rulant sac. et mon. n. c. 1545) überliefert. er könnte aus rulant an der 
our stammen.

K a s p a r  v o n  S t .  V i t h , mönch vor 1551–1552. Genannt am 29. Juli 
1551 (l18) an drittletzter Stelle unter den mönchen. laut n5 starb er als 
Diakon am 21. april 1552 (Casparus Vitensis diaconus et mon. n. c. 1552).

W o l f g a n g  v o n  tr i e r , mönch vor 1551 bis nach 1556. als mitglied 
des Konvents wurde er nur am 29. Juli 1551 erwähnt (l18), als er von 
17 mönchen bereits die achte Stelle einnahm, sowie am 26. Februar 1556 
(l19), ebenfalls an achter position. Da er im mai 1564 (l20) nicht mehr 
genannt ist, starb er wohl vor diesem zeitpunkt.

322 Stabitr Hs 1626, S. 1225.
323 Früher london, bl Sammlung loan ms 36; vgl. Stork, eine bibelhandschrift, 

S. 169. bei bezner, riesenbibel, wird er als Schreiber dagegen nicht erwähnt.
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p h i l i p p  a f f e l t , mönch vor 1551–1560. zuerst am 29. Juli 1551 als mönch 
genannt, als er als Subkustos fungierte (l18), dann am 26. Februar 1556 
(l19) ohne erwähnung dieses amtes. laut n5 starb er am 1. oktober 1560.

S e b a s t i a n  ( v o n )  H u n s d o r f f  (Hiestorff), mönch vor 1551–1561. 
bei seiner ersten erwähnung am 29. Juli 1551 als zweitjüngster mönch 
des Klosters wurde er als Sebastianus de Hunsdorff bezeichnet (l18), 
bei dem eintrag seines am 25. September 1561 erfolgten todes in n5 
dagegen als Sebastianus Hiestorff. über die Herkunft beziehungsweise 
den Familiennamen des Sebastian sind deshalb keine Feststellungen 
möglich.

J o h a n n e s  ( v o n )  H e i d e n b u r g , mönch vor 1551–1563. Die unter-
schiedlichen erwähnungen dieses mönches Johannes, im Juli 1551 als 
Heidweiler (l18), im Februar 1556 als Heidenburg (l19) und in n5 an 
seinem todestag, den 14. mai 1563, als Heidendorff, lassen sowohl seinen 
zunamen ungewiss erscheinen wie auch, ob dieser sein Familien- oder 
sein Herkunftsname war.

D i e t r i c h  v o n  tr i e r , mönch vor 1551–1579. als er am 29. Juli 1551 
zuerst erwähnt wurde, hatte er bei 17 mönchen noch den 14. platz (l18). 
ebenso wurde er in den folgenden listen (l19–l21) genannt. im Visita-
tionsprotokoll vom 19. Juli 1569 (l22) ist jedoch unsicher, ob mit dem 
unmittelbar auf den abt und den prior folgenden F. Theodericus er oder 
Dietrich rulins gemeint ist. laut seinem eintrag in n5 war Dietrich von 
trier bei seinem tod am 6. Februar 1579 (1578 st. tr.) Kellerar des abtes 
zu Fell und Senior des Konvents.

o t t o  v o n  K o b l e n z , mönch 1551. als maximiner mönch nur am 
29. Juli 1551 an zehnter Stelle von 17 Konventualen erwähnt (l18: Otto 
de Confluentia).

D i e t r i c h  r u l i n s  (reuland), mönch vor 1556–nach 1564. mit Sicherheit 
wurde er lediglich in der liste zur Wahl des abtes petrus reck am 26. Fe-
bruar 1556 an sechster Stelle (l19) und am 4. September 1564 an vierter 
Stelle genannt (l21). unsicher ist, ob sich der eintrag eines F. Theodoricus 
in der liste vom 19. Juli 1569 (l22) unmittelbar nach dem abt und dem 
prior noch auf ihn oder auf den erst 1579 verstorbenen Dietrich von trier 
bezieht.

S e b a s t i a n  v o n  V i a n d e n , mönch 1556. bei seiner einzigen erwähnung 
als mitglied des Konvents am 26. Februar 1556 (l19: Sebastianus Vianden) 
nahm er die zweitletzte Stelle unter den wahlberechtigten mönchen ein. 
in späteren listen ist er nicht mehr genannt.
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S t e f a n  v o n  a r l o n , mönch vor 1564–1567. erwähnt in den listen vom 
14. mai 1564 (l20) und vom 4. September 1564 (l21), starb er laut n5 
am 10. Februar 1567 (1566 st. trev.).

a g r i t i u s  v o n  S a a r b u r g , mönch vor 1564 bis nach 1569. Da in den 
überlieferungen der abtei ein Stefan von Saarburg nicht bekannt ist, wird 
sein eintrag am 14. mai 1564 (l20) auf einem irrtum des Schreibers beru-
hen. Die Stellung Stefans in dieser liste zwischen den anderen mönchen 
ist nämlich identisch mit der des agritius von Saarburg in der liste vom 
4. September 1564 (l21). agritius wurde nochmals am 19. Juli 1569 (l22) 
erwähnt, als er nach dem abt und dem prior die dritte Stelle innehatte.

J o h a n n e s  ly f e n  (lynen) von Kröv, mönch vor 1564–1583. Die jeweilige 
position des in den listen vom 14. mai 1564 als Johannes Lynensis (l20), 
vom 4. September 1564 als Johannes Lyfen (l21) und am 19. Juli 1569 nur 
als Johannes (l22) erwähnten maximiner mönches machen es wahrschein-
lich, dass er mit dem am 15. mai 1583 (l24) genannten Johannes Croue 
personengleich ist. in n5 ist sein tod am 27. august 1583 als Johannes 
Croeff sac. et mon. n. c. eingetragen.

K o n r a d  v o n  a r l o n , mönch vor 1564 bis nach 1583. erwähnt am 
14. mai 1564 (l20) und am 4. September 1564 (l21) als jüngster mönch, 
am 19. Juli 1569 (l22) als sechster von zwölf Konventualen, ferner am 
18. oktober 1581 (l23) sowie am 15. mai 1583 (l24) als fünfter von 16 
beziehungsweise 20 mönchen. in n5 ist er am 11. Juli als confrater Con-
radus sac. et mon. n. c. eingetragen.

m a t e r n u s  v o n  W i t t l i c h , mönch 1564. Sowohl am 14. mai 1564 (l20) 
wie am 4. September 1564 (l21) wurde er im maximiner Konvent an dritt-
letzter Stelle genannt. Die personengleichheit mit dem 1558 verstorbenen 
prior maternus von Katzenelnbogen und mit dem Küster maternus von 
riol kann ausgeschlossen werden.

p e t r u s  v o n  a r l o n , mönch vor 1565 bis nach 1569. als maximiner 
mönch ist er lediglich durch seinen präsentationsvermerk vom 4. mai 
1565 auf der bestätigungsbulle des papstes pius iV. für abt petrus reck 
gesichert.324 Doch dürfte sich auch der eintrag eines maximiner mönchs 
petrus im Visitationsprotokoll vom 19. Juli 1569 (l22) auf ihn beziehen, 
da die späteren Konventualen dieses namens damals vermutlich noch nicht 
dem Konvent angehört haben.

324 Staarchtr best. z nr. 21.
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a n d r e a s  c a r p e n s i s , mönch vor 1569–1579. er wurde 1569 in einem 
benutzungsvermerk in einer inkunabel des Klosters325 und als Konventsmit-
glied im Juli 1569 erwähnt (l22). laut n5 starb er am 8. Dezember 1579.

m i c h a e l  m a c h e r e n , mönch vor 1569–1597. er stammte aus luxemburg 
und dürfte erstmals am 19. Juli 1569 (l22) als maximiner mönch genannt 
sein, da es sich bei dem hier an viertletzter Stelle erwähnten mönch michael 
nicht mehr um den 1551 bezeugten, in den beiden listen von 1564 jedoch 
nicht mehr belegten refektionar michael handeln kann. in den mönchs-
listen vom 18. oktober 1581 (l23) nahm er als Michael Macherentius und 
vom 15. mai 1583 (l24) als Michael Macheren stets den sechsten platz ein. 
Sein beiname lässt vermuten, dass er aus Grevenmacher oder aus machern 
(ldkr. bernkastel-Wittlich) stammte. er starb am 29. mai 1597.

a n t o n i u s  v o n  l u x e m b u r g , mönch vor 1569–1625. er wurde um 1546 
geboren, war 1567 bereits zu St. maximin, als er eine inkunabel der abtei 
benutzte,326 und empfing 1571 die priesterweihe. 1597 war er beichtvater 
der seit 1583 der aufsicht St. maximins unterstellten benediktinerinnenabtei 
St. irminen und zeichnete im auftrag der äbtissin deren constitutiones 
und consuetudines auf.327 im Kloster selbst ist er nur in den mönchslisten 
jener Jahrzehnte bezeugt (l22–l26), in den beiden letzten vom Juni 1621 
(l25) und vom oktober 1623 (l26) auch als Senior und als Skrutator für 
die älteren mönche bei den Wahlen der äbte petrus ii. von Freudenburg 
und agritius von reckingen. er starb am 12. Juni 1625.

J o h a n n e s  (nicetius) v o n  tr i t t e n h e i m , mönch vor 1573–1623. in 
den zahlreichen überlieferungen seiner tätigkeit in der Wirtschaftsver-
waltung wurde er stets nur als Johannes Tritemius bezeichnet, stammte 
also aus trittenheim an der mosel. lediglich in dem Schreibervermerk 
des maximiner ordinarius von 1594,328 der von ihm stammen muss, weil 
der maximiner mönch Johannes lyfen bereits im august 1583 gestorben 
war, nannte er sich Johannes nicetius, vermutlich zur unterscheidung 
von anderen trägern des namens Johann. Da er bei seinem tod 1623 
Jubilarius (vermutlich professionis) war, muss er vor 1573 in die abtei 
getreten sein, doch wird mit dem am 19. Juli 1569 (l22) an siebter Stelle 
genannten Fr. Johannes nicht er, sondern Johannes lyfen gemeint sein. 
bei seiner frühesten gesicherten erwähnung am 15. mai 1583 (l24) nahm 

325 Stabitr inc. 1507.
326 Stabitr inc. 1766.
327 trier, ba abt. 95 nr. 288, S. 350.
328 Stabitr Hs 1638/392.
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er bereits die zehnte position von 20 mönchen ein. bereits vor Dezem-
ber 1587 ernannte ihn abt reiner zu seinem Kellerar zu Fell.329 Seitdem 
wurde bis 1600 sein name in zahlreichen baugedingen, Weistümern und 
rechnungen genannt. er war der Schreiber des maximiner ordinarius von 
1594.330 als wichtige persönlichkeit der Verwaltung entging er auch nicht 
der besagung als Hexer durch die opfer dieser Verfolgungskampagne.331 
nach 1600 finden sich dagegen kaum mehr Spuren seiner tätigkeit in der 
Klosterwirtschaft. er starb am 31. mai 1623.

p e t r u s  D r o n  (Droen), mönch vor 1580–1621. er stammte aus trier (so 
n5: mai 25) und kann als maximiner mönch zuerst 1580 und 1581 durch 
seine Schreibervermerke in einem brevier des Klosters belegt werden,332 
danach auch am 18. oktober 1581 (l23), als er unter 16 maximiner mön-
chen den 14. platz einnahm, und am 15. mai 1583 (l24). Weiteres über 
ihn ist nicht zu ermitteln. er starb am 25. mai 1621 (n5).

p e t r u s  v o n  K ü r e n z , mönch vor 1581–1585. Da er bei seinen erwäh-
nungen am 18. oktober 1581 (l23) als Petrus Curets und am 15. mai 1583 
(l24) als Petrus Currintz unter den maximiner mönchen erst die neunte 
Stelle einnahm, dürfte mit dem am 19. Juli 1569 (l22) genannten mönch 
dieses namens nicht er, sondern petrus von arlon gemeint gewesen sein. 
eingetragen ist sein todestag am 14. Juli 1585 in n5 als: Petrus Curren-
tinus sac. et mon. n. c.

n i c e t i u s  v o n  l e i w e n , mönch vor 1581–1585. als maximiner mönch 
ist Nicetius Leyven nur durch nikolaus novillanius anlässlich der Glo-
ckenweihe am 18. oktober 1581 überliefert (l23), an der novillanius 
selbst teilnahm. ebenso wird auch der laut n5 am 28. September 1585 
verstorbene Nicolaus Liuen sac. et mon. n. c. in keiner anderen Quelle 
erwähnt. angesichts der unwahrscheinlichkeit, dass es zwischen 1581 
und 1585 zu St. maximin zwei mönche des namens nikolaus gegeben hat 
und des besonderen Gewichts der angabe des novillanius in diesem Fall, 
liegt die Vermutung eines irrtums in n5 nahe, so dass am 28. September 
1585 nicht nikolaus, sondern nicetius von leiwen verstorben ist. Dies 
kann freilich nicht erklären, warum in der mönchsliste vom 15. mai 1583 
(l24) kein nicetius und als nikolaus nur novillanius, an vierter Stelle 

329 lHaKo best. 211 nr. 2722.
330 Stabitr Hs 1638/392, fol. 1r.
331 Voltmer/Weisenstein, Hexenregister, siehe register.
332 Stabitr Hs 485/1921, fol. 86 und fol. 177.
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jedoch unter 20 mönchen ein Johannes Lyuen genannt wurde, der in einer 
späteren abschrift den beinamen Coiuon erhielt.333

b e n e d i k t  v o n  c o c h e m , mönch vor 1581–1589. zuerst am 18. ok-
tober 1581 (l23) als maximiner mönch genannt, dann am 15. mai 1583 
(l24), starb er laut n5 am 3. Januar 1589 (1588 st. tr.).

b a s i n u s  v o n  tr i e r , mönch vor 1581–1591. als maximiner mönch 
wurde er zuerst am 18. oktober 1581 erwähnt (l23), als er unter 16 mön-
chen die zehnte Stelle einnahm. möglicherweise war sein Familienname 
Fuhrmann o. ä., denn in einer maximiner Handschrift findet sich auf dem 
vorderen innendeckel der Vermerk: Fr. Basinus Trevirensis auriga a. 1584 
mense Nov.334 er starb am 1. Juli 1591 (n5).

J o h a n n e s  b u r l a e u s , mönch um 1581–1631. Seine Herkunft ist nicht 
bekannt. laut n7 wurde er um 1562 geboren, trat um 1581 in die abtei ein 
und wurde 1588 zum priester geweiht. in den überlieferungen des Klosters 
ist er als Konventsmitglied nur im Juni 1621 (l25) und im oktober 1623 
(l26) bezeugt. er starb als Senior am 4. September 1631.

p a u l u s  S p e i s  (Spies), mönch vor 1583–1588. Genannt ist er nur am 
15. mai 1583 (l24) als 15. von 20 maximiner mönchen.335 Sein tod ist 
am 2. märz 1588 (1587 st. tr.) in n5 als Paulus Speis sac. et mon. n. c. 
eingetragen

p e t r u s  W i n t e r e n , mönch 1583. Der am 15. mai 1583 (l24) an 15. Stelle 
unter 19 mönchen genannte petrus Winteren kann nicht mit den in dieser 
liste ebenfalls aufgeführten maximiner mönchen des namens petrus in 
jenen Jahren (Dron, von Kürenz und von Kell) personengleich sein. Schon 
wegen der platzierung des petrus Winteren scheidet auch die Gleichsetzung 
mit dem vermutlich bereits verstorbenen petrus von arlon aus. in n5 ist 
kein todestag eines petrus vermerkt, der sich auf ihn beziehen könnte.

b a s i n u s  r e c k , mönch 1584. Wahrscheinlich ist er nur durch den eintrag 
seines todes in n5 am 18. märz 1584 (1583 st. tr.) überliefert (Fr. Basinus 
Trevirensis Reckius sac. et mon. 1583). nicht ganz auszuschließen ist je-
doch, dass sich die nennung eines maximiner mönchs Basinus Trevirensis 
am 18. oktober 1581 (l23) auf ihn und nicht auf den 1591 verstorbenen 
basinus von trier bezieht. Die mutter des basinus reck war eine jüngere 

333 lHaKo best. 211 nr. 2120.
334 Stabitr Hs 1253/590.
335 original in lHaKo best. 211 nr. 1271: Spies, in der abschrift in best. 56 nr. 2609, 

fol. 627: Speis.
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Schwester des von 1556 bis 1568 regierenden maximiner abtes petrus 
reck.336

p a u l u s  b o t t b a c h , mönch 1587–1637. er wurde um 1565 geboren, trat 
um 1587 in die abtei ein, erhielt um 1591 die priesterweihe und starb am 
22. Juni 1637. bekannt ist er als Verfasser einer zweibändigen, zu Köln 
1632 erschienenen predigtsammlung: Conciones sacrae ex vetustioribus 
orthodoxis approbatisque autoribus in dominicas totius anni divini verbi 
praeconibus perutiles, einer zusammenstellung für angehende prediger 
unter starker berücksichtigung der bibel und der patristischen literatur.337

n i k o l a u s  p r a t z ,338 mönch 1591–1626. er wurde 1569 geboren, trat 
um 1590 in die abtei ein, wurde 1593 zum priester geweiht und starb am 
4. april 1626 (so n7, n5 dagegen am 12. november 1625).

n i k o l a u s  p e l t r e  (petreius), mönch vor 1593–1595. er stammte aus 
nancy aus einem wohlhabenden elternhaus, das ihm ein erbteil von 
2000 talern vermachte, mit dem St. maximin ländereien zu Freudenburg 
kaufte (n5: 29. Dezember und 6. april). Daten zu seinem eintritt und 
aufenthalt in der abtei lassen sich nicht feststellen, da er als maximiner 
mönch nur durch seine Vermerke in den codices der abtei fassbar wird, 
die er beim ordnen der Klosterbibliothek gefertigt hat (siehe § 5. bib-
liothek und Skriptorium). Diese finden sich gewöhnlich auf dem ersten 
beschriebenen blatt, oben auf der rechten Seite als Signatur, die aus der 
abkürzung N[ummerus] und einer zahl besteht, sowie aus einem am 
unteren rand geschriebenen besitzvermerk der abtei, häufig mit dem 
zusatz Petreius, wie er sich stets genannt hat.339 nur in zwei Fällen ist den 
Vermerken auch eine Jahreszahl beigegeben, beide male 1593.340 So wertvoll 
diese Signaturen und eigentumsvermerke für provenienzfeststellungen 
einzelner Handschriften sind, ergeben sich aus ihnen nur, dass peltre im 
Jahr 1593 mit dem ordnen der maximiner bibliothek beschäftigt war, nicht 
jedoch angaben über den beginn und das ende seiner arbeiten oder zur 
persönlichkeit peltres selbst. Während aus den maximiner überlieferungen 
nur ersichtlich ist, dass er am 29. Dezember 1605 als abt von St. nabor 

336 So Hulley, trierer Familienchronik, S. 65–73.
337 zu ihr: ziegelbauer/legipontius, Historia rei litterariae ordinis s. benedicti 3, 

S. 612, und marx, Geschichte des erzstifts trier 2,1, S. 152.
338 zu seiner möglichen Verwandtschaft siehe § 36.2.2. prioren: michael pratz.
339 Siehe Knoblich, bibliothek, S. 15 f.
340 Stabitr Hs 2500 und berlin, SbpK lat. fol. 138.
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gestorben ist (n5: 29. Dezember), berichten die lothringischen Quellen,341 
er sei 1595 zusammen mit p. agritius auf Veranlassung des Kardinals 
Karl von lothringen in das priorat St. maria in nancy zur monastischen 
reform gerufen worden. am 29. oktober 1598 habe ihn der Konvent von 
St. nabor zu seinem abt gewählt, nachdem offensichtlich die Wahl des 
bisherigen Koadjutors von St. nabor, des maximiner mönchs nikolaus 
novillanius, gescheitert war.342 nach seiner Konfirmation im november 
1598 sei er am 13. april 1599 in metz zum abt geweiht worden.

a g r i t i u s , mönch 1595. als maximiner mönch nur 1595 als begleiter 
peltres von St. maximin nach St. maria in nancy bekannt (siehe peltre).

a d a m  m a y s s  (meiss), mönch 1599–1635. in n7 wird er nach seinem 
Familiennamen mayss genannt, bei seinen erwähnungen in den listen vom 
15. Juni 1621 (l25) und am 26. oktober 1623 (l26) dagegen nach seinem 
Herkunftsort ürzig (Urtzichius), wo in jenen Jahren eine Familie dieses 
namens nachweisbar ist.343 er war um 1577 geboren, trat 1598 in die abtei 
ein, wurde 1602 zum priester geweiht und starb am 5. Dezember 1635.344

n i k o l a u s  v o n  l e i w e n  (leyen), mönch 1600. er ist nur durch das 
maximiner archivrepertorium von 1675 überliefert.345 Damals verwahrte 
das Klosterarchiv noch eine im Jahr 1600 für nicolaus leyen ausgestellte 
Gewährung der mensa (Collatio mensae conventualis) sowie eine ihm in 
dem gleichen Jahr gewährte zulassung zum empfang der Weihen.

p h i l i p p  v o n  We l l e n , mönch 1602–1625. Geboren um 1577, in die 
abtei um 1601 getreten und 1603 zum priester geweiht,346 wurde er als 
maximiner mönch zuerst am 15. Juni 1621 an elfter Stelle von 20 mönchen 
erwähnt (l25), als er einer der beiden Senioren war. Hier wie in seiner 
nächsten nennung am 26. oktober 1623 (l26), diesmal ohne Seniorentitel, 
wie auch bei seinem eintrag in n5 führte er die bezeichnung Wellenius 
beziehungsweise Wellen. er dürfte also aus dem damals zu luxemburg 

341 Gallia christiana 13, Sp. 840.
342 Siehe § 36.2.3. Subprioren: nikolaus novillanius. Die Darstellung der reform zu 

St. nabor bei becker, Das monastische reformprogramm, S. 181, enthält mehre-
re chronologische und personelle irrtümer.

343 Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 474 f. anm. 2.
344 So n7; zu seiner Grabplatte siehe Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 474 f.
345 lHaKo best. 211 nr. 2496, S. 135.
346 Wenn nicht anders vermerkt, stammen diese und die Geburts-, eintritts-, Weihe- 

und todesdaten der folgenden mönche aus der Chronologia fratrum des antonius 
Geisen, siehe § 34.1. necrologe: n7.
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gehörenden Wellen bei Saarburg stammen. n7 vermerkt bei dem eintrag 
seines am 2. märz 1625 erfolgten todes auch den Familiennamen Köning, 
der jedoch nachträglich kanzelliert wurde.

m a t t h i a s  v o n  m e r t e r t , mönch 1603–1640. als maximiner mönch 
zuerst am 15. Juni 1621 genannt (l25), danach am 26. oktober 1623 (l26), 
als er bei der Wahl des agritius von reckingen zum abt Skrutator der 
mönche des mittleren lebensalters war. laut n7 ist er 1582 geboren, 1602 
in die abtei eingetreten und am 23. Januar 1640 gestorben.

m a t t h i a s  D ü n d o r f f  (Dondorff, Dundorff), mönch 1605–1628. Von 
unbekannter Herkunft, wurde er 1582 geboren, trat um 1604 in die abtei 
ein und empfing 1609 die priesterweihe. er starb am 6. September 1628 
(so n7, n5 dagegen am 20. September 1626).

J a k o b  v o n  p r ü m , mönch 1606–1628. laut n7 war er um 1584 geboren 
und trat um 1605 in die abtei ein. in den listen vom Juni 1621 (l25) und 
vom oktober 1623 (l26) wurde er unter den mönchen an 15. beziehungs-
weise 14. Stelle erwähnt. er starb am 14. Juni 1628.347 möglicherweise ist er 
personengleich mit dem im august 1621 erwähnten Sacellan und Sekretär 
der abtei Jacobus cauwenar. bei der damals durchgeführten befragung 
über die echtheit der basinus- und Weomadreliquien waren nämlich alle 
anderen vom nuntius hierfür aufgerufenen zeugen mit ausnahme des 
amtmanns zillesius maximiner mönche.348

b e r n h a r d  b o w e r d i n g e n  (boferdingius), mönch 1606–1636. Seine 
Herkunft ist nicht bekannt. er wurde 1585 geboren, trat um 1606 in die 
abtei ein und empfing 1608 die priesterweihe. in den überlieferungen 
des Klosters erscheint er nur in den listen der abtswahlen im Juni 1621 
(l25) und im oktober 1623 (l26). er starb am 2. Januar 1636.

F r a n c i s k u s  m e r n i n g , mönch 1607–1637. er stammte aus trier, wie 
in der Wahlliste vom 15. Juni 1621 (l25) gesagt wird, die seinen Familien-
namen merning ebenso nennt wie die liste vom 26. oktober 1623 (l26: 
Mernich). laut n7 trat er 1606 in die abtei ein, wurde 1611 zum priester 
geweiht und starb 1637.

J o h a n n e s  e r c k e n s , mönch 1608–1636. er ist lediglich durch den eintrag 
seines todes am 2. Juli 1636 in n7 bekannt, wonach er um 1585 geboren 
ist, um 1607 in die abtei eintrat und 1612 zum priester geweiht wurde.

347 So n5 und n7; zu seiner Grabplatte siehe Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 453 f.
348 lHaKo best. 211 nr. 1401.
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e r n s t  v o n  l u x e m b u r g , mönch 1612. nur bekannt durch den eintrag 
seines am 31. mai 1612 erfolgten todes in n5 (Fr. Ernestus Lutzenburgensis 
sac. et mon. n. c.).

n i c e t i u s  v o n  tr i e r , mönch 1615. er ist ebenfalls nur durch den 
eintrag seines todes am 21. april 1615 in n5 überliefert (Fr. Nicetius 
Trevirensis sac. et mon. n. c.).

p a u l u s  v o n  tr i e r , mönch vor 1621 bis nach 1623. als mitglied des 
Konvents wurde er zuerst am 15. Juni 1621 genannt (l25), als er mit dem 
sechsten platz unter 20 Wahlberechtigten bereits zu den älteren mönchen 
zählte, und danach am 23. oktober 1623 (l26) ebenfalls mit dem sechsten 
rang unter 22 mönchen. Sein todesdatum ist wohl deshalb nicht bekannt, 
weil es in die lücke zu fallen scheint, die mit dem ende der Weiterfüh-
rung von n5 seit 1624 und dem beginn der aufzeichnungen von Geisen 
entstanden ist.

J o h a n n e s  m a t t h i a s  v o n  z e l l , mönch 1621–1653. Geboren 1593, 
trat er 1620 in die abtei ein und wurde 1623 zum priester geweiht. bei der 
Wahl des abtes petrus von Freudenburg am 15. Juni 1621 (l25) hatte er 
unter den 20 wahlberechtigten mönchen die letzte Stelle, war aber Skrutator 
für die jüngeren mönche. bei der abtswahl vom 26. oktober 1623 (l26) 
nahm er unter 22 mönchen den 18. rang ein. zusammen mit Valentin 
adami versetzte ihn vor april 1634 abt agritius nach Diedenhofen zur 
Verwaltung der dortigen pfarrei.349 er starb am 27. Januar 1653 vermut-
lich in der abtei, wurde im monitorium Kaiser Ferdinands iii. gegen die 
abtei am 10. mai 1653 jedoch noch an vierter Stelle der zu St. maximin 
weilenden mönche genannt (l27).

n i k o l a u s  F i n c k , mönch 1621–1668. er wurde 1594 in trier geboren, 
trat 1620 in die abtei ein und wurde 1624 zum priester geweiht. an der 
Wahl des abtes agritius von reckingen am 26. oktober 1623 nahm er 
als zweitjüngstes Konventsmitglied teil (l26). im august 1646 hielt ihn 
der trierer erzbischof für einige zeit bei Wasser und brot in der abtei 
gefangen, wodurch er erkrankte.350 bei der Wahl des maximin Gülich am 
1. Juni 1654 zum Koadjutor war er einer der drei Skrutatoren und einer der 
beiden Senioren, die die abwesenden mönche als prokuratoren vertraten 
(l30). er starb am 26. Juli 1668, tabe senili exhaustus.

349 Stabitr Hs 1644/373, S. 853.
350 Stabitr Hs 1626, S. 979.
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H u b e r t  We l l e n i g , mönch vor 1623–1636. in den überlieferungen 
wurde er als Hubertus Wellenius nur am 26. oktober 1623 (l26) als 19. 
von 22 mönchen bei der abtswahl bezeichnet. laut seinem eintrag in 
n7, bei dem er Wellenig genannt wurde, war er um 1598 geboren und ist 
um 1620 in die abtei eingetreten. er hatte seine profess jedoch erst nach 
dem 15. Juni 1621 abgelegt, da er damals noch nicht zu den zur abtswahl 
berechtigten mönchen zählte. im Jahr 1624 wurde er zum priester geweiht 
und starb am 4. Juli 1636 an der damals in der abtei grassierenden pest. 
Falls Wellenig nicht sein Familienname war, könnte er aus Wellen bei 
Saarburg oder aus Wehlen an der mosel stammen.

p h i l i p p  D e l f e l d , mönch 1623–1668.351 er wurde um 1600 geboren, 
trat 1622 in die abtei ein und wurde 1625 zum priester geweiht. zu-
nächst in der klösterlichen Wirtschaftsverwaltung tätig, weilte er um 1634 
längere zeit in taben.352 Vor märz 1643353 betraute ihn abt agritius mit 
der Verwaltung der pfarrei Diedenhofen, wo er auch nach der eroberung 
der Stadt durch die französischen truppen blieb (l30) und im mai 1663 
durch seinen mitbruder matthias Hollinger abgelöst wurde.354 in die abtei 
zurückgekehrt, starb er am 26. märz 1668.

J a k o b  H o f f m a n , mönch 1625–1634. nur bekannt durch den eintrag 
in n7, wonach er um 1600 geboren ist, 1624 in die abtei eintrat, 1627 die 
priesterweihe empfing und am 7. September 1634 starb.

J o h a n n e s  K i r s c h , mönch 1626–1640. er ist nur durch seinen eintrag 
in n7 bekannt, wonach er um 1602 geboren ist, 1625 in die abtei eintrat, 
1628 zum priester geweiht wurde und am 13. mai 1640 starb.

n i k o l a u s  m o l i t o r , mönch 1627–1633. nur überliefert durch seinen 
eintrag in n7, nach dem er um 1603 geboren wurde und um 1626 in die 
abtei eintrat. er starb als Diakon am 1. mai 1633.

p e t r u s  c l u s t e r u s , mönch 1628–1630. er wurde um 1607 geboren, 
trat 1627 in die abtei ein und war noch Diakon, als er am 8. oktober 
1630 starb (n7).

n i k o l a u s  n i d r u m , mönch 1629–1658. um 1606 in Vianden geboren,355 
trat er 1628 in die abtei ein und wurde 1632 zum priester geweiht. 1650 

351 zu seiner mutmaßlichen Herkunft aus der luxemburger region siehe § 36.3.1. 
Kellerare und Subkellerare bis 1728: paulinus Delfeld.

352 lHaKo best. 211 nr. 2928.
353 Stabitr Hs 373, S. 854.
354 Stabitr Hs 373, S. 856, und lHaKo best. 211 nr. 1485.
355 zu seiner Verwandtschaft siehe Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 510 anm. 1.
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und 1652 ist er in der Verwaltung der Klostergüter an der untermosel, 
zu löf und rübenach, nachzuweisen.356 laut den listen der Jahre 1653 
und 1654 (l27–l31) weilte er in der abtei und wurde am 4. august 1654 
zusammen mit dem Subprior bei der kaiserlichen administration zu trier 
vorstellig.357 er starb am 18. august 1658.358

J o h a n n e s  l ö r s c h , mönch 1631–1637. nur erwähnt in n7, wonach 
er um 1608 geboren und um 1630 in die abtei eingetreten ist, 1634 zum 
priester geweiht wurde und am 31. mai 1637 starb. Fragmente seiner 
Grabplatte befinden sich im rheinischen landesmuseum trier.359

m i c h a e l  v o n  r e c k i n g e n , mönch 1632. laut dem eintrag seines am 
30. august 1632 erfolgten todes in n7 wurde er um 1606 geboren, trat 
1629 in die abtei ein und erhielt 1631 die priesterweihe. eine Verwandt-
schaft mit dem maximiner abt agritius von reckingen (1623–1655) ist 
nicht bekannt.

J o h a n n e s  H e i n r i c h  p i c k i u s  (pickig), mönch 1632–1658. er war 
um 1611 vielleicht in Vianden geboren,360 trat 1631 in die abtei ein und 
wurde 1636 zum priester geweiht. im august 1653 wurde er von kur-
trierischen Soldaten in der abtei tätlich angegriffen.361 abgesehen von 
seiner zugehörigkeit zum Konvent in den listen der Jahre 1653 und 1654 
(l27–l31), enthalten die überlieferungen keine weiteren nachrichten über 
ihn. er starb am 11. Juni 1658.

n i k o l a u s  b e c k , mönch 1637–1664. Geboren 1612, trat er 1637 in die 
abtei ein und erhielt 1639 die priesterweihe. laut den Konventslisten 
(l27–l31) scheint er sich immer zu St. maximin aufgehalten zu haben, wo 
er am 29. april 1664 an einem lungenleiden (catharro in pectore) starb.

b e r n h a r d  e c h t e r n a c h , mönch 1637–1670. Geboren 1615 in trier, trat 
er 1636 in die abtei ein und wurde 1640 zum priester geweiht. ihn und 
seinen mitbruder, den späteren Kellerar nikolaus von longuich (§ 36.3.1. 
Kellerare und Subkellerare bis 1728), setzten im august 1646 die truppen 
des trierer erzbischofs zu mettlach gefangen und trieben sie danach aus 

356 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1446–1448, und best. 211 nr. 2765.
357 Stabitr Hs 1626, S. 1004.
358 So n7; zum oberen teil seiner Grabplatte im rheinischen landesmuseum trier 

siehe Fuchs, inschriften trier 2,1, S. 510–511, 2,2, tafel 107 abb. 405.
359 Siehe Fuchs, inschriften 2,2, tafel 107 abb. 404.
360 Vgl. lousch, armorial, S. 640.
361 Stabitr Hs 1626, S. 989.
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dem land.362 ebenso ließ im august 1653 die trierer Verwaltung bernhard 
inhaftieren.363 in den Jahren 1653 und 1654 noch einfaches Konventsmitglied 
(l29–l31), unterzeichnete er 1669 als Subsenior mehrere Dokumente.364 
er starb am 14. Juni 1670 an einem Schlaganfall (apoplexia tactus).

a g r i t i u s  m i c h a e l i s , mönch 1641–1658. er stammte aus trier, wo er 
um 1623 geboren wurde. in die abtei trat er 1640 ein und empfing 1649 
die priesterweihe. Sowohl im august 1646 wie im august 1653 misshan-
delten ihn in der abtei kurtrierische Soldaten und setzten ihn gefangen.365 
bei der Wahl im Juni 1654 (l30) nahm er unter 17 anwesenden mönchen 
die elfte Stelle ein und im Dezember 1654 (l31) fungierte er als einer der 
drei Skrutatoren. er starb am 15. mai 1658.

J a k o b  l o s s e m , mönch 1641–1659. Geboren um 1614 und um 1640 
in die abtei eingetreten, empfing er 1643 die priesterweihe. im Juli 1646 
nahmen ihn zusammen mit Heinrich paschasius (siehe § 36.2.3. Subprio-
ren) Soldaten des trierer erzbischofs zu taben während der zelebration 
einer messe fest, schafften ihn nach trier und verwiesen ihn hernach des 
landes.366 im Juni 1649 kehrte er aus seinem exil in luxemburg zurück367 
und hielt sich seitdem laut den mönchslisten (l27–l31) ständig in der 
abtei auf. er starb am 28. oktober 1659.

J o h a n n e s  r e u t t e r , mönch 1643–1657. er wurde 1619 geboren, trat 
1642 in die abtei ein und wurde 1645 zum priester geweiht. 1646 musste 
er nach luxemburg fliehen und kehrte erst im Juni 1649 nach St. maximin 
zurück,368 zu dessen Konvent er in den listen der Jahre 1653 und 1654 
gehörte (l27–l31). laut dem eintrag in n7 begab er sich 1657 in die 
abtei Werden an der ruhr und verblieb dort als mönch bis zu seinem 
tod am 17. oktober 1680. überlieferungen über ihn im Klosterarchiv zu 
Werden scheinen zu fehlen.

m a t t h i a s  H o l l i n g e r , mönch 1643–1669. Seine Herkunft ist nicht 
bekannt. um 1620 geboren und 1642 in die abtei eingetreten, wurde er 
1645 zum priester geweiht. Seit 1646 im exil in luxemburg, kehrte er im 

362 Stabitr Hs 1626, S. 980.
363 Stabitr Hs 1626, S. 989.
364 lHaKo best. 56 nr. 2165 und Staarchtr best. o nr. 56.
365 Stabitr Hs 1626, S. 979 und S. 989.
366 Stabitr Hs 1626, S. 978 f.
367 Stabitr Hs 1626, S. 981.
368 Stabitr Hs 1626, S. 981.
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Juni 1649 nach St. maximin zurück369 und nahm in den listen der Jahre 
1653 und 1654 (l27–l31) unter den in der abtei anwesenden mönchen 
den viert- beziehungsweise drittletzten platz ein. Schon vor Dezember 
1656 ist er zu Diedenhofen als Gehilfe seines mitbruders philipp Delfeld 
nachzuweisen,370 den er im mai 1663 als pfarrer von Diedenhofen ablös-
te.371 Dort starb er am 10. Dezember 1669 und wurde in der pfarrkirche 
am ort beigesetzt.

J o h a n n e s  n i c e t i u s  e s c h w e i l e r , mönch 1643–1679. Geboren 
im mai 1622 in trier, trat er 1642 in die abtei ein und empfing 1649 die 
priesterweihe. Wie andere mönche wurde er im august 1653 von kur-
trierischen Soldaten tätlich angegriffen und von ihnen im oktober 1653 
im Kloster gefangen gehalten.372 bei der Wahl des maximin Gülich zum 
Koadjutor 1653/1654 in der abtei anwesend (l29–l31), war er hernach 
mehrmals als Gehilfe des Kellerars tätig.373 er starb am 25. Februar 1679 
im Haus Fetzenreich in trier.

m i c h a e l  D e u m e r , mönch 1644–1677. Die Herkunft des 1622 geborenen, 
1643 in die abtei eingetretenen und 1650 zum priester geweihten Deumer 
ist nicht bekannt. außer gelegentlichen tätigkeiten auf den Klostergütern 
zu Dudeldorf, pölich und Kevenich scheint er immer in der abtei geweilt 
zu haben (vgl. l27–l29), in der er 1676 die Stellung des Seniors hatte.374 
Dort starb er am 6. april 1677 und wurde wie seine mitbrüder in jenen 
Jahren in der Kirche der Grauen Schwestern zu trier beigesetzt.

K a r l  G o a r d t , mönch 1654–1655. er wurde um 1630 geboren, trat 1653 
in die abtei ein und starb als Subdiakon am 9. mai 1655 (n7).

p e t r u s  o l i n g e r , mönch 1654/1655–1676. Geboren 1619 in besch bei 
remich, war er wegen der schlechten Wirtschaftslage der abtei von 1644 
bis 1651 zunächst nur postulant, bis er 1651 als novize aufgenommen 
werden konnte.375 bei der Wahl des maximin Gülich zum Koadjutor am 
1. Juli 1654 (l30) hatte er wegen der ständigen abwesenheit des abtes 
agritius seine profess noch nicht abgelegt und deshalb auch kein Stimm-
recht. nach seiner priesterweihe 1655 wurde die abtei 1657 wegen seines 

369 Stabitr Hs 1626, S. 981.
370 Stabitr Hs 1644/373, S. 855.
371 Stabitr Hs 1644/373, S. 856, und lHaKo best. 211 nr. 1485.
372 Stabitr Hs 1626, S. 989 und S. 994.
373 lHaKo best. 211 nr. 2816 und nr. 1973.
374 Stabitr Hs 1644/380, S. 839.
375 Stabitr Hs 1626, S. 982.
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erbteils zu besch in einen längeren prozess verwickelt.376 in den Jahren 
1663 bis nach 1668 war er auf den Klostergütern zu Simmern/Dhaun und 
münsterappel tätig,377 wobei ihn 1666 die Wildgrafen gefangen setzten und 
misshandelten.378 Die letzten Jahre scheint er im refugium zu luxemburg 
verbracht zu haben, wo er am 4. Juni 1676 starb und in der Kirche der 
Franziskanerniederlassung bestattet wurde.

G e r h a r d  S c h o e m a n n , mönch 1654/1655–1681. er wurde im Februar 
1631 zu treis an der mosel geboren und trat 1651 in die abtei ein.379 Da 
er und petrus olinger bei der Wahl Gülichs zum Koadjutor der abtei am 
1. Juni 1654 (l30) wegen der ständigen abwesenheit des abtes agritius 
ihre profess noch nicht abgelegt hatten, wurde ihnen das Stimmrecht ver-
weigert. nach seiner priesterweihe im Dezember 1655 war er in mehreren 
bereichen der Klostergüter tätig, so von 1669 bis 1671 an der untermosel 
(rübenach, löf und Heidgerhof). in einer späten überlieferung380 wurde 
er 1672 auch als propst von taben bezeichnet, doch scheint er dort eher 
einige Jahre hindurch pfarrer gewesen zu sein. nach 1675 wurde Schwa-
benheim zu seinem hauptsächlichen aufenthaltsort, wo er bis zu seinem 
tod im auftrag des abtes die aufgaben des späteren propstes wahrnahm,381 
ohne jedoch einen solchen titel zu führen. Daneben wurde er wiederum 
an der untermosel tätig382 und war 1681 Delegierter des Konvents.383 im 
Herbst 1681 kehrte er zur Heilung eines hartnäckigen Fiebers in das Haus 
Fetzenreich in trier, den damaligen aufenthaltsort des Konvents, zurück 
(so n7), wo er jedoch am 7. oktober 1681 starb.

F r a n c i s k u s  m e s s e r i c h , mönch 1656–1660. bei ihm ist unklar, ob 
messerich sein Familien- oder sein Herkunftsname (messerich bei bitburg) 
ist. laut n7, der einzigen überlieferung zu ihm, ist er 1634 geboren und 
1655 in die abtei eingetreten. er starb am 6. august 1660, ein Jahr nach 
seiner priesterweihe, gravissima febri.

376 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 282–284, und Stabitr Hs 1644/372, S. 1282 f.
377 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 565 f. und S. 641 f., sowie best. 211 nr. 2833, 

nr. 2837 und nr. 2923.
378 lHaKo best. 211 nr. 2839.
379 Hierzu auch Stabitr Hs 1626, S. 982.
380 lHaKo best. 1c nr. 19050, fol. 39r.
381 lHaKo best. 211 nr. 2120, S. 233–236 und S. 644–647, sowie best. 211 nr. 2838.
382 lHaKo best. 211 nr. 2110, S. 1467 f. und S. 1477.
383 lHaKo best. 211 nr. 1544.
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b e n e d i k t  S t e p h a n i , mönch 1659–1701. Geboren im august 1635 und 
im September 1658 in die abtei eingetreten, wurde er im September 1661 
zum priester geweiht und starb am 30. mai 1701. er ist in den überliefe-
rungen nur als teilnehmer der Wahl Henns zum abt am 10. Januar 1680 
(l32) bekannt, bei der er im Konvent die sechste Stelle von 25 mönchen 
einnahm.

a g r i t i u s  p i s t o r , mönch 1661–1702. Geboren 1636, trat er im mai 1660 
in die abtei ein und wurde im Dezember 1662 zum priester geweiht. außer 
seiner teilnahme an der Wahl Henns am 10. Januar 1680 zum abt (l32), 
bei der er die zehnte Stelle der 25 Konventualen einnahm, erwähnen die 
überlieferungen lediglich 1695 seine tätigkeit zu mertesdorf, Grünhaus 
und ruwer.384 Von Geisen als ein muster der regeltreue gerühmt, starb 
er am 2. Januar 1702 an Wassersucht (hydropisi exstinctus).

p l a c i d u s  p a l e n , mönch 1661–1709. Die Schreibweise seines Familien-
namens (Palen, Pazen, Paien, Packenius) unterliegt starken Schwankungen, 
weshalb seine zuordnung zu bekannten Familien der abteigeschichte, etwa 
(le) payen oder paccius, nicht möglich ist. Geboren im märz 1638, trat 
er im mai 1660 in die abtei ein und wurde im märz 1662 zum priester 
geweiht. er befand sich im September 1673 unter der zu ludwig xiV. 
gesandten Delegation der Stadt trier, musste jedoch in metz verbleiben. 
Dort wurde er bis Jahresbeginn 1676 festgehalten und dann mit einem 
Schreiben des französischen Staatssekretärs Simon-arnauld marquis de 
pomponne an den trierer Kurfürsten zurückgeschickt.385 in den Jahren 
1676 bis 1689 war er häufig bei der Verwaltung der Klostergüter zu 
münsterappel, Schwabenheim, Simmern/Dhaun zu finden, nahm jedoch 
an der Wahl des abtes Henn am 10. Januar 1680 (l32) teil. nach langem 
Gichtleiden starb er am 17. mai 1709 an altersschwäche.

Q u i r i n u s  W u r m , mönch 1662–1672. laut n7 wurde er 1634 geboren, 
trat im Juli 1661 in die abtei ein und empfing im Juni 1664 die priesterwei-
he. er starb am 2. Januar 1672 im Haus Fetzenreich in trier am Fieber.386

K o n s t a n t i n  F i s c h b a c h , mönch 1663–1684. Seine Herkunft ist nicht 
bekannt. im Juli 1638 geboren, trat er im august 1662 in die abtei ein und 

384 lHaKo best. 211 nr. 2574 und nr. 2581 sowie nr. 2909.
385 Henn, excidium vere horribile, in: Stabitr Hs 275/1622 und in: lHaKo best. 701 

nr. 85, auszug bei brower/masen, metropolis 1, S. 378 f.
386 So n7; anders seine Grabplatte im rheinischen landesmuseum trier, laut der er 

1604 geboren ist und um 1624 zu St. maximin eintrat, siehe Fuchs, inschriften 2,1, 
S. 504 f., und 2,2, tafel 107 abb. 406a.
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wurde im april 1666 zum priester geweiht. bei der Wahl alexander Henns 
zum abt am 10. Januar 1680 fungierte er als einer der drei Skrutatoren und 
proklamierte Henn als abt (l32). Wohl erst danach wurde er als expositus 
nach luxemburg versetzt.387 Dort starb er am 22. September 1684 und 
wurde in der Kirche der dortigen Franziskanerniederlassung beigesetzt.

a d r i a n  t i n t e l e r , mönch 1666–1705. er wurde im november 1641 
geboren und trat im Juli 1665 in die abtei ein. nach seiner priesterweihe 
im Juni 1669 sind von ihm nur seine teilnahme an der Wahl Henns zum 
abt am 10. Januar 1680 (l32) überliefert sowie 1695 seine tätigkeit auf 
den Klostergütern zu ürzig und bei neuerburg.388 er starb am 8. Februar 
1705 an Fieber.

J o s e f  S e y t e r  (Seuter), mönch 1670–1710. er wurde im november 1645 
geboren, trat im Juli 1669 in die abtei ein, empfing im Juni 1673 die pries-
terweihe und starb am 25. Dezember 1710. überliefert ist von ihm außer 
seiner teilnahme an der Wahl Henns zum abt am 10. Januar 1680 (l32) 
nur eine gelegentliche beteiligung in der Güterverwaltung (im november 
1695 zu löf, brohl und Heidgerhof und 1699 zu tronecken). im Juli 1703 
wurde er auch als Speichermeister der abtei bezeichnet.389

F r a n c i s c u s  c o e l s c h e n , mönch 1671–1683. Seine Herkunft ist nicht 
bekannt. im September 1645 geboren, trat er im mai 1670 in die abtei ein 
und empfing im September 1674 die priesterweihe. als er am 2. Septem-
ber 1683 starb, wurde er zu trier in der Kirche der Grauen Schwestern 
beigesetzt, da die abtei noch nicht über eine begräbnisstätte verfügte.

a n t o n i u s  e m m e l i u s , mönch 1672–1703. Durch seine mehrfache 
nennung390 ist gesichert, dass emmelius sein wirklicher Familienname ist, 
obgleich er aus (ober-)emmel stammte, wo er im august 1647 geboren 
wurde. er trat im mai 1671 in die abtei ein und erhielt im oktober 1674 
die priesterweihe. im Juni 1682 wurde er als einer der drei zu Freudenburg 
weilenden maximiner mönche bezeichnet391 und im Februar 1684 war er 
zu Wawern tätig.392 er starb am 23. Februar 1703.

J o d o k  r o d e r , mönch 1672–1704. Geboren um 1652 in trier, trat er im 
mai 1671 in die abtei ein und wurde im april 1677 zum priester geweiht. 

387 Vgl. Stabitr Hs 1644/375, S. 402 f.
388 lHaKo best. 211 nr. 2569 und nr. 2588.
389 lHaKo best. 56 nr. 2164, Quadr. 28.
390 n7, l32 und Stabitr Hs 1644/380, S. 839.
391 lHaKo best. 56 nr. 830, S. 1682.
392 lHaKo best. 211 nr. 2969.
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außer seiner teilnahme an der Wahl Henns zum abt im Januar 1680 als 
zweitjüngstes Konventsmitglied sind von ihm nur Verwaltungstätigkeiten 
auf den Klostergütern zu auw und im amt tronecken 1698 und 1699 
bekannt.393 er starb am 30. Dezember 1704.

a n d r e a s  m e y e r , mönch 1672–1713. Geboren im august 1651 in Wel-
lingen bei merzig, trat er im august 1671 in die abtei ein und wurde im 
September 1675 zum priester geweiht. in den überlieferungen der abtei 
ist er nur am 10. Januar 1680 (l32) festzustellen, als er bei der Wahl Henns 
zum abt einer der drei Skrutatoren war, sowie im Juli 1702 als Gehilfe 
des Kellerars.394 er starb am 13. Februar 1713.

H e i n r i c h  V e y d e r , mönch 1685–1727. er wurde im Februar 1664 in 
bickendorf bei bitburg geboren und stammte aus einer in luxemburgischen 
Diensten stehenden, in Vianden ansässigen Familie, die 1732 nobilitiert 
wurde.395 nachdem er im mai 1684 in die abtei eingetreten war und im 
april 1688 die priesterweihe empfangen hatte, wurde er schon bald bis 
zu seinem tod ein wichtiger Helfer seiner abtei bei der Verwaltung ihrer 
Güter und trat bei zahlreichen ihrer besitzungen im luxemburger bereich 
und in der nachbarschaft des Klosters in erscheinung. Von 1710 bis 1727 
nahm er dabei auch die Funktion des Speichermeisters wahr, fungierte 
um 1703 daneben als Kaplan des abtes396 und seit 1725 als Senior des 
Konvents.397 er starb am 23. Juni 1727.

K o n s t a n t i n  l e b k u c h e r , mönch 1685–1737. er wurde im märz 
1660 in echternach als angehöriger einer dort ansässigen Schöffenfamilie 
geboren,398 trat im mai 1684 in die abtei ein und wurde im September 
1687 zum priester geweiht. am 7. mai 1695 ernannte ihn abt Henn zum 
expositus im refugium zu luxemburg. zu seiner langjährigen tätigkeit 
bei der Verwaltung der luxemburger Klostergüter, die er inventarisierte399 
und bei der er häufiger als resident der abtei in luxemburg bezeichnet 
wurde,400 stehen zahlreiche überlieferungen zur Verfügung. nachdem er 
1735 sein 50-jähriges professjubiläum hatte feiern können, starb er im 

393 lHaKo best. 211 nr. 2614 und best. 56 nr. 2164.
394 lHaKo best. 56 nr. 2164, Quadr. 28.
395 lousch, armorial, S. 787.
396 Stabitr Hs 1644/381, S. 746.
397 lHaKo best. 211 nr. 2587 und nr. 2597.
398 lousch, armorial, S. 508.
399 Stalux best. a xlV liasse 6.
400 So in lHaKo best. 211 nr. 2854 und nr. 2607.
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refugium am 11. Februar 1737 und wurde in der luxemburger Franzis-
kanerkirche bestattet. 

J o h a n n e s  H o r g a r d , mönch 1687–1729. er wurde im november 1667 
zu trier geboren, trat im mai 1686 in die abtei ein und wurde im Septem-
ber 1692 zum priester geweiht. am 14. September 1693 promovierte ihn 
die trierer universität zum Dr. theol. zusammen mit dem späteren abt 
nikolaus paccius schickte ihn am 23. Juni 1698 abt Henn nach Schwa-
benheim. Dort reorganisierte er die katholische pfarrei Schwabenheim, 
wirkte als deren pfarrer bis zu seinem tod am 1. november401 1729 und 
war bekannt als eifriger Seelsorger, dem viele Konversionen gelangen. er 
wurde in der Schwabenheimer pfarrkirche bestattet.

G e r h a r d  b i e v e r , mönch 1691–1712. er wurde im november 1665 
in Dasburg (an der our, ldkr. bitburg-prüm) geboren. Seine erklärung 
über sein ihm zustehendes Vermögen, die er nach ablauf seines probe-
jahres zu St. maximin am 9. november 1691 vor ablegung seiner profess 
anfertigte,402 zeigt, dass seine Familie über ein größeres Vermögen verfügte, 
von dem der abtei 600 rtl. ausbezahlt wurden. nach seiner priesterweihe 
im September 1694 war er mehrmals bei der Verwaltung der Klostergüter 
zu auw in der eifel tätig.403 er starb am 12. märz 1712.

p e t r u s  c o r n e t , mönch 1693–1729. zu trier im Februar 1674 geboren, trat 
er im Juli 1692 in die abtei ein und wurde im Februar 1698 zum priester 
geweiht. laut n7 nahm er in St. maximin schon 1697 die Funktion des 
lektors der philosophie wahr und danach bis 1721 auch der theologie 
sowohl im eigenen Kloster wie auch zu St. maria ad martyres in trier und 
in der abtei prüm. Doch scheint zweifelhaft, dass ihn diese aufgaben 
kontinuierlich beanspruchten, denn im Juli 1707 wurde er auch als pfarrer 
(curator) von taben bezeichnet.404 im September 1721 promovierte er an 
der trierer universität zum Dr. theol. Danach hielt er sich als expositus 
in taben auf, wo er am 1. november 1729 starb und in der pfarrkirche 
von taben bestattet wurde.

p a u l u s  m e y e r , mönch 1693–1732. er wurde im Juli 1673 in remich 
geboren, trat im Juli 1692 in die abtei ein und wurde im Februar 1698 

401 So n7, Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 181, dagegen 1. oktober.
402 lHaKo best. 700,30 nr. 22.
403 lHaKo best. 211 nr. 2614.
404 lHaKo best. 56 nr. 2127, fol. 760v.
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zum priester geweiht. im mai 1728 ist er als einer der beiden Senioren 
genannt.405 er starb am 22. oktober 1732.

K a r l  c a s s a l l , mönch 1698–1709. Geboren wurde cassall406 im Dezem-
ber 1677 in luxemburg. im august 1697 trat er in die abtei ein, wurde 
im Dezember 1701 zum priester geweiht und starb am 20. märz 1709 
(terribilibus colicae doloribus exstinctus).

V a l e n t i n  G e i s e n , mönch 1698–1713. Geboren im September 1677 in 
luxemburg, trat er im august 1697 in die abtei ein, empfing im Dezember 
1701 die priesterweihe und starb am 7. Februar 1713.

b e r n h a r d  G i e r , mönch 1698–1717. er wurde im mai 1673 in trier 
geboren, trat im august 1697 in die abtei ein, wurde im Dezember 1701 
zum priester geweiht und starb am 28. mai 1717.

r o m a n u s  W o l c k r i n g e n , mönch 1701–1736. laut n7 soll er im 
november 1678 zu Diedenhofen geboren und im September 1700 in die 
abtei eingetreten sein, worauf er im Februar 1704 die priesterweihe er-
halten habe. zur unsicherheit dieser Daten, die auf einer Verwechslung 
mit dem 1720 verstorbenen Küchenmeister maximin bonjean aus Dieden-
hofen beruhen könnten, siehe § 36.10. Küchenmeister: maximin bonjean. 
romanus Wolckringen starb am 20. September 1736.

a n t o n i u s  S c h a a c k , mönch 1704–1722. Geboren im Januar 1679 in 
Heiderscheid (luxemburg, bei Diekirch), trat er im Juli 1703 in die abtei 
ein und wurde im September 1705 zum priester geweiht. Vermutlich war 
er mit dem 1690 verstorbenen mattheiser mönch Dietrich Schaack407 und 
dem pfarrverweser 1715 zu bitburg, Johann Schaack,408 verwandt. in den 
Jahren 1709 und 1710 waren er und agritius Hobscheidt (siehe § 36.1.2.2. 
pröpste zu taben) auf den Klostergütern im bereich der rheingrafschaft 
tätig.409 im august 1710 schloss er mit den rheingrafen zu Grumbach einen 
Vertrag über deren Vogteilehen.410 zu einem nicht bekannten zeitpunkt 
vor 1714 wurde er zum päpstlichen notar ernannt.411 in den Jahren 1715 

405 lHaKo best. 56 nr. 2160.
406 So n7 in Stabitr Hs 1637/388, in lHaKo best. 701 nr. 81 dagegen Cassal.
407 becker, St. eucharius-St. matthias, S. 742.
408 lHaKo best. 655,252 nr. 585.
409 lHaKo best. 211 nr. 2713, nr. 2924 und nr. 3286, best. 56 nr. 2609, fol. 473, 

und nr. 2164, Quadr. 28.
410 lHaKo best. 211 nr. 2542.
411 lHaKo best. 211 nr. 2657.
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bis 1717 hielt er sich häufig auf den abteigütern im raum rittersdorf-
bitburg auf.412 er starb am 18. mai 1722.

e u g e n  We l t e r , mönch 1708–1716. laut n7, der einzigen überlieferung 
zu ihm, ist er im September 1685 in bettendorf bei Diekirch/luxemburg 
geboren, trat im Juli 1707 in die abtei ein und wurde im September 1710 
zum priester geweiht. er starb am 5. november 1716.

G r e g o r  b r a u n , mönch 1708–1719. Geboren im november 1682 zu 
trier, trat er im mai 1707 in die abtei ein, wurde im September 1710 zum 
priester geweiht und starb am 3. oktober 1719. bei seinen exequien in der 
abteikirche soll abt nicetius andreae einen Schlaganfall erlitten haben, 
an dessen Folgen er am 19. oktober 1719 selbst verschied.413

F r i e d r i c h  m a r t i n i , mönch 1708–1719. er ist nur durch seinen eintrag 
in n7 bezeugt. laut diesem wurde er im april 1689 zu trier geboren, ist 
im mai 1707 in die abtei eingetreten und wurde im September 1713 zum 
priester geweiht. er starb bereits am 13. november 1719.

S e b a s t i a n  K n a u f f , mönch 1709–1742. im april 1691 in trier geboren 
und auf den namen Johann michael getauft, trat er im Juli 1708 in die 
abtei ein und empfing im September 1715 die priesterweihe.414 Spätere 
nachrichten über ihn finden sich nur höchst selten im rahmen der Wirt-
schaftsverwaltung.415 er starb am 1. Februar 1742.

H e r m a n n  b a u m , mönch 1714–1720. er wurde im Januar 1693 zu Ko-
blenz geboren, trat im märz 1713 in die abtei ein, empfing im September 
1717 die priesterweihe und starb bereits am 3. oktober 1720 an den Folgen 
eines Schlaganfalls (apoplexia tactus).

c h r i s t o p h  c h r i s t , mönch 1714–1726. er wurde im april 1689 zu 
Guntershausen geboren und auf den namen Johann getauft. im mai 1713 
trat er in die abtei ein, wurde im September 1717 zum priester geweiht 
und starb am 7. november 1726.

V i t u s  b a u r , mönch 1714–1727. er wurde im Juli 1694 zu trier geboren 
und auf den namen Sebastian getauft. im märz 1713 trat er in die abtei 
ein, empfing im September 1718 die priesterweihe und starb am 30. De-
zember 1727.

412 lHaKo best. 211 nr. 1893 und nr. 2893, best. 655,252 nr. 585.
413 leichenpredigt Heimbach, memoria in benedictione, siehe § 2.3. leichenpredig-

ten.
414 So Geisens exemplar in Stabitr Hs 1637/388, hiervon abweichende Daten in 

lHaKo best. 701 nr. 88.
415 lHaKo best. 211 nr. 1945 und best. 56 nr. 2164, Quadr. 28.
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p l a c i d u s  S t r e f f , mönch 1714–1731. er wurde im Februar 1693 in lu-
xemburg geboren und auf den namen Johann peter getauft. nach seinem 
eintritt im märz 1713 in die abtei und seiner priesterweihe im märz 1717 
ernannte ihn abt paccius am 25. oktober 1721 zum pfarrer von taben. 
Doch starb er am 26. oktober 1731 in der abtei.

K a r l  b a r t h e l l  (barthel), mönch 1714–1748. er wurde im Februar 1697 
zu Diedenhofen geboren, trat im mai 1713 in die abtei ein und empfing 
im September 1717 die priesterweihe. nach 1738 ernannte ihn abt Schaef-
fer zum pfarrer von taben, wo er am 18. Januar 1748 starb und in der 
pfarrkirche von taben beigesetzt wurde.

c ö l e s t i n  e m m e l , mönch 1714–1754. in trier im august 1693 geboren 
und auf den namen Johann getauft, trat er im märz 1713 in die abtei ein 
und wurde im September 1717 zum priester geweiht. im mai 1728 war er 
vermutlich Subsenior des Konvents.416 er starb am 20. mai 1754.

l u d w i g  H e r m e s d o r f f , mönch 1714–1756. Geboren im mai 1686 
in der pfarrei St. remigius in trier und auf den namen Johann arnold 
getauft, trat er im mai 1713 in die abtei ein und wurde im September 
1717 zum priester geweiht. er trat zu St. maximin nie hervor und starb 
am 8. mai 1756.

r u d o l f  b u r g h , mönch 1719–1727. Geboren im april 1696 zu lascheidt 
bei bitburg, trat er im august 1718 in die abtei ein, wurde im april 1721 
zum priester geweiht und starb am 10. Juli 1727.

p a u l i n u s  b u r t z , mönch 1719–1748. Geboren im november 1692 zu 
röser (vermutlich roeß im nasser Kirchspiel bei cochem) und auf den 
namen nikolaus getauft, trat er im august 1718 in die abtei ein. nach 
seiner priesterweihe im april 1721 war er vom Juni 1724 bis zu seinem 
tod am 4. april 1748 Gartenpräfekt (pomarii praefectus).

l u d w i g  J o s e f  l o u v i o t , mönch 1721–1727. er war zunächst mönch 
zu St. airy in Verdun, dann wohl zu St. Vith und novizenmeister zu 
St. urbain (Haute-marne), von wo er wegen seines Widerstands gegen die 
1713 von papst clemens xi. erlassene bulle Unigenitus vertrieben wur-
de.417 um die Jahresmitte 1719 nahm ihn abt nicetius andreae mit der 
erlaubnis des französischen Hofes und der Kurie in seine abtei auf (n7). 
Dort legte er am 18. august 1721 erneut seine profess ab und wurde am 

416 lHaKo best. 56 nr. 2160.
417 Siehe Heribert raab, rezension von tavenneaux, le Jansenisme en lorraine, pa-

ris 1960, in: archmrhKG 19 (1967), S. 382 f.



7. personallisten1348

7. September 1721 von der trierer universität zum Dr. theol. promoviert. 
Hierzu veröffentlichte er seine dem maximiner abt paccius gewidmete, 
den Jansenismus verteidigenden thesen (Theses theologicae de summo 
pontifice et sancta ecclesia, quas … Nicolao Paccius … ad s. Maximinum 
Treviris abbati … dedicatas … propugnabat R. P. Ludovicus Joseph Louviot 
… pro tempore in dicta abbatia degens, trier 1721) und wurde formal in 
den lehrkörper der trierer universität aufgenommen. infolge der zuneh-
menden Kritik an der päpstlichen bulle am französischen und Wiener Hof 
bewirkte 1727 der französische Klerus, dass louviot sein ursprüngliches 
Kloster St. airy als abt zurückerhielt, wofür er am 18. august 1727 zu 
St. maximin die abtsweihe empfing. als abt von St. airy ist er 1740 ge-
storben. zu den Gründen der Sympathie der abtei St. maximin gegenüber 
dem Jansenismus (siehe § 19.2. Die Kurie), die in der aufnahme louviots 
zum ausdruck kommt und die auch in Geisens ausführungen zu louviot 
nicht zu übersehen ist, bedürfte es weiterer Studien.

D a g o b e r t  D i x i u s , mönch 1721–1738. er wurde im September 1693 
zu longuich geboren und auf den namen Johannes getauft. in die abtei 
trat er im august 1720 ein und wurde im mai 1723 zum priester geweiht. 
ihm verlieh am 1. november 1731 der neugewählte abt bewer die pfarrei 
taben. Diese behielt er bis zu seinem tod, starb allerdings zu St. maximin 
am 27. april 1738 febri maligna correptus.

b e n i g n u s  D o e t s c h , mönch 1721–1743. er wurde im Dezember 1698 
in rübenach bei Koblenz in einer pächterfamilie der abtei geboren, auf 
den namen Johannes getauft und war ein onkel des 1756 verstorbenen 
maximiner mönchs romanus Doetsch. aufschlussreich für das Sozial-
gefüge des Klosters ist, dass noch 1768 abt Willibrord Wittmann dem 
rübenacher Schultheißen pachtvergünstigungen gewährte, da dessen 
Frau, eine geborene Doetsch, einen bruder [romanus] und einen onkel 
[benignus] in der abtei gehabt habe.418 benignus trat im august 1720 in 
die abtei ein und wurde im mai 1725 zum priester geweiht. nach dem 
tod des Dagobert Dixius verlieh ihm am 15. mai 1738 abt Schaeffer die 
pfarrei taben. Doch starb er zu St. maximin am 2. mai 1743, wohin er 
wegen einer venae sectio gereist war.

K a s i m i r  e i g e l , mönch 1721–1749. er wurde im Februar 1701 in trier 
geboren und auf den namen adolf getauft. Sein Vater war der trierer 
bäckermeister matthias eigel, der 1726 St. maximin ein landstück auf der 

418 lHaKo best. 211 nr. 2752.
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anderen moselseite im polsberg und einen Steinbruch bei Ören vermach-
te, sein bruder Johann Wolfgang eigel wurde zu Wintrich an der mosel 
Vikar.419 Kasimir trat im april 1720 in die abtei ein, wurde im märz 1725 
zum priester geweiht und starb am 9. oktober 1749.

o s w a l d  K i t s c h , mönch 1721–1759. Geboren im november 1701 in 
manderscheid, trat er im august 1720 in die abtei ein und wurde im 
Dezember 1725 zum priester geweiht. zunächst in der klösterlichen 
Wirtschaftsverwaltung zu thalfang tätig,420 wurde ihm am 25. Juni 1727 
das amt des Speichermeisters (granarii praefectus) übertragen, das er bis 
zum 22. Juni 1738 ausübte. Danach versetzte ihn abt Schaeffer als expo-
situs in das refugium in luxemburg, wo er am 25. Dezember 1759 starb 
und in der dortigen pfarrkirche St. nikolaus vor dem altar St. Johannes 
nepomuk bestattet wurde.

l e o p o l d  F a s b e n d e r , mönch 1726–1732. er wurde am 27. märz 1707 
in trier geboren, auf den namen petrus getauft und trat im Juli 1725 in 
die abtei ein. bei seiner profess am 26. august 1726 schenkte sein Vater, 
der trierer bürger und Wachskrämer Johann Fasbender, der abtei einen 
Garten zwischen dem Kloster und der Stadt und versprach außerdem 
neben der übernahme der professkosten die zahlung von 100 rtl.421 Da 
bei leopolds priesterweihe am 24. märz 1731 noch drei tage zu seinem 
25. lebensjahr fehlten, musste St. maximin hierfür einen Dispens einholen. 
er starb bereits am 21. august 1732 diuturna infirmitate.

a n t o n i u s  G u i l l a u m e  (Guilliaume), mönch 1726–1735. in luxemburg 
im oktober 1702 geboren und im Juli 1725 in die abtei eingetreten, wur-
de er im april 1728 zum priester geweiht. abt bewer ernannte ihn am 
18. Dezember 1734 zum pfarrer von Schwabenheim, wo er jedoch bereits 
am 5. Juni422 1735 an schwerem Fieber starb und in der Schwabenheimer 
pfarrkirche bestattet wurde.

F e r d i n a n d  b a u m , mönch 1726–1745. Geboren im Dezember 1701 
zu Koblenz und auf den namen Kaspar getauft, war er vermutlich ein 
jüngerer bruder des maximiner mönchs Hermann baum. er trat im Juli 
1725 in die abtei ein, erhielt im april 1728 die priesterweihe und starb 
am 21. September 1745.

419 lHaKo best. 211 nr. 2587.
420 lHaKo best. 56 nr. 2164, Quadr. 28.
421 lHaKo best. 211 nr. 2587.
422 Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 181: 5. mai.
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b a s i n u s  H e t z r o d t , mönch 1726–1783. er wurde im november 1706 
in Hirschfeld (bei Kirchberg/Hunsrück), einer Herrschaft der Freiherrn 
cratz von Scharfenstein, geboren, trat im august 1725 in die abtei ein und 
empfing im Januar 1731 die priesterweihe. Seine Familie, die in Diensten 
der auch in longuich begüterten Freiherrn von cratz stand, stammte aus 
longuich und besaß liegenschaften zu longuich und Kues, die sie 1776 
verkaufte. Hiervon erhielt St. maximin erst 1795 den anteil des basinus 
in Höhe von 313 rtl.423 ein bruder des basinus war Kanoniker zu Diet-
kirchen und ein neffe mönch zu laach.424 im Juni 1743 präsentierte ihn 
abt Willibrord Schaeffer für die vakante pfarrei üxheim, konnte sich 
aber gegen den Wunsch der pfarrangehörigen nach einem Weltgeistlichen 
nicht durchsetzen.425 im rahmen der Wirtschaftsverwaltung war basinus 
mit dem Klosterbesitz zu Kenn eng verbunden, wo er sich von 1764 bis 
1783 regelmäßig im Herbst aufhielt,426 weshalb er in n7 von Geisen als 
supremus inspector dictae villae [Kenn] bezeichnet wurde. Daneben galt er 
als mühlensachverständiger.427 in der abtei selbst fungierte er vom april 
1748 bis zum Februar 1764 als Gartenpräfekt (pomarii praefectus) und 
wurde 1761 auch zum Speichermeister ernannt.428 Daneben wählte ihn 
der Konvent zwischen 1766 und 1779 mehrmals zu seinem Deputierten 
und spätestens seit november 1782429 war er bis zu seinem tod Senior 
des Konvents. Hetzrodt, der offenbar nichts von Spatiamenta, aber sehr 
viel von Wasserkuren hielt430 und der 1776 das 50-jährige Jubiläum seiner 
profess und 1781 seiner priesterweihe feiern konnte, galt allgemein als 
muster eines vorbildlichen ordensmannes. als wahren mönch bezeichnete 
ihn 1776 ein anonymer bericht an den erzbischof über die zustände zu 
St. maximin431 und Geisen nannte ihn bei dem eintrag seines am 9. no-
vember 1783 erfolgten todes zelosissimus usque ad ultimum fere vitae 
suae diem chori frequentator.

423 lHaKo best. 211 nr. 3044; zur Familie auch Stabitr Hs 555/1393, fol. 9.
424 Struck, St. lubentius in Dietkirchen, S. 412; resmini, benediktinerabtei laach, 

S. 509.
425 torsy, regularklerus, S. 190.
426 Siehe resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 227 f.
427 lHaKo best. 211 nr. 2846.
428 lHaKo best. 56 nr. 2603 und nr. 2679.
429 lHaKo best. 211 nr. 2458.
430 einzelheiten in Stabitr Hs 1652b/948b.
431 lHaKo best. 1c nr. 19080.
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m a u r i t i u s  b u d e l e r  (boudeler), mönch 1729–1737. Geboren im Sep-
tember 1708 in Wasserbillig und auf den namen petrus getauft, war er 
zweifellos ein Spross der maximiner meierdynastie am ort.432 er trat im 
Juli 1728 in die abtei ein, wurde im märz 1731 zum priester geweiht und 
starb am 30. Juni 1737, maligna febri correptus.

m i c h a e l  m ü s s i g , mönch 1729–1751. er wurde im September 1701 in 
Schönberg (vermutlich Schönberg/Hunsrück) geboren, trat im Juli 1728 in 
die abtei ein und erhielt im märz 1731 die priesterweihe. am 20. august 
1742 ernannte ihn abt Schaeffer zum pfarrer von Großwinternheim. Diese 
pfarrei verwaltete er bis zum 25. märz 1745, kehrte danach in die abtei 
zurück und starb dort am 9. april 1751.

We o m a d  l a l o i r e , mönch 1729–1765. er wurde im Dezember 1704 in 
trier geboren, auf den namen nikolaus getauft und trat im September 
1728 in die abtei ein. nach seiner priesterweihe im märz 1731 trat er 
in der abtei kaum hervor. Vor seinem tod am 28. mai 1765 vermutlich 
durch Hautkrebs (fistula faciem arrodente) hatte er aus seinem peculium 
eine größere Geldsumme für das lesen von Seelenmessen für ihn durch 
einen vom abt zu bestimmenden mönch ausgesetzt.

p a l m a t i u s  D e l a n d e , mönch 1729–1768. in trier im Februar 1712 
geboren und auf den namen andreas getauft, trat er im Juli 1728 in die 
abtei ein und wurde im mai 1736 zum priester geweiht. Seit 1765 mehr-
mals erkrankt,433 starb er am 8. Februar 1768.

p l a c i d u s  K l e i n e r , mönch 1738–1777. er ist im märz 1718 zu bettendorf 
bei Diekirch/luxemburg geboren, auf den namen petrus getauft und im 
august 1737 in die abtei eingetreten. nach seiner priesterweihe im märz 
1742 war er von Juli 1746 bis September 1752 in der abtei lektor der 
theologie. im Dezember 1755 versetzte ihn abt Schaeffer als expositus 
an das refugium in luxemburg. abt Wittmann bestellte ihn im Juli 1772 
zum Wirtschaftsleiter (oeconomus) der luxemburger Klosterniederlassung. 

432 Siehe § 36.1.2.2. pröpste zu taben: maximinus budeler, § 37.5. priestermönche 
1350–1802: anselm budeler und § 17.2. Der Konvent.

433 eine Vielzahl der angaben zu den Gesundheitsverhältnissen, beschäftigungen 
und lebensumständen der folgenden mönche bis 1794 ergeben sich aus der aus-
wertung des manuales des abtes Willibrord Wittmann von 1762 bis 1796 in der 
Stabitr Hs 1652b/948b, der in ihm die auslagen für ärzte, medikamente und 
für die anschaffungen für seine mönche gelegentlich pedantisch vermerkt hat. 
im Folgenden werden diese informationen wie zuvor schon die angaben von n7 
nicht im einzelnen nachgewiesen.
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Dort starb er am 5. Juli 1777 und wurde in der luxemburger Franziska-
nerkirche beigesetzt.

r o m a n u s  D o e t s c h ,434 mönch 1739–1756. Geboren im oktober 1720 
in rübenach, trat er im September 1738 in die abtei ein und wurde im 
Dezember 1744 zum priester geweiht. am 10. august 1754 verlieh ihm 
abt Schaeffer die pfarrei Großwinternheim. Doch starb er bereits am 
31. Dezember 1756 zu Schwabenheim und wurde in der Schwabenheimer 
pfarrkirche beigesetzt.

K o n s t a n t i n  c r o c i u s , mönch 1739–1769. er wurde im oktober 1717 
in Frisange geboren, trat im September 1738 in die abtei ein und erhielt 
im märz 1742 die priesterweihe. trotz seiner langen zugehörigkeit zum 
Konvent trat er in den überlieferungen des Klosters nie hervor. er starb 
am 9. Dezember 1769.

D a g o b e r t  a n d r é , mönch 1745–1785. er wurde am 9. Februar 1723 zu 
Saarlouis geboren und auf den namen matthias getauft. in die abtei trat 
er im Juni 1745 ein und empfing im märz 1748 die priesterweihe. Von 
Februar 1753 bis Februar 1757 und von Februar 1763 bis Februar 1764 war 
er Gartenpräfekt (pomarii praefectus), von Dezember 1768 bis Dezember 
1771 Speichermeister (granarii praefectus). er starb am 17. Februar 1785 
als Senior des Konvents.

S e b a s t i a n  r i t t e r , mönch 1746–1763. Geboren im Januar 1723 in lu-
xemburg, trat er im Juni 1745 in die abtei ein und wurde im märz 1748 
zum priester geweiht. zu St. maximin ist er nie hervorgetreten. er starb 
am 10. September 1763.

p a u l u s  F u c c i u s , mönch 1746–1782. er wurde im Dezember 1720 in 
Koblenz geboren, trat im Juni 1745 in die abtei ein und empfing im märz 
1748 die priesterweihe. am 25. Januar 1757 verlieh ihm abt Willibrord 
Schaeffer die pfarrei Großwinternheim, die er bis zum 19. mai 1764 inne-
hatte. am 10. oktober 1764 wurde er zum pfarrer der St. michaelskirche 
bei der abtei ernannt. Diese pfarrstelle verwaltete er zehn Jahre hindurch 
bis zu seiner ablösung am 3. Dezember 1774 durch alexander melior. 
im Frühjahr 1773 bestimmte der Konvent ihn und Ferdinand Heinen zu 
seinen Deputierten in seiner Klage gegen abt Willibrord Wittmann vor 
der Kurie und der Kölner nuntiatur,435 doch erwuchsen hieraus keine 

434 zu seiner Herkunft siehe § 37.5. priestermönche 1350–1802: benignus Doetsch.
435 Stabitr Hs 1652b/948b.
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Weiterungen, da dieses Verfahren durch die norma 1774 zunächst beigelegt 
werden konnte. Fuccius starb am 14. november 1782.

a n t o n i u s  G e i s e n , mönch 1746–1790. Geboren im mai 1723 in Kirch-
berg/Hunsrück und auf den namen Georg anton getauft, trat er im Juni 
1745 in die abtei ein und wurde 1748 zum priester geweiht. bekannt ist 
er durch seine zusammenstellung der maximiner mönche seit 1623, hier 
der einfachheit halber n7 genannt (siehe § 34.1. necrologe), die jedoch 
gerade hinsichtlich seiner person unvollständig ist infolge der Kassati-
on des blattes mit den angaben zu dem ausgetretenen mönch michael 
Winckelmann. eine erste bearbeitungsstufe schloss er um 1763 ab, die 
er bis 1788 erweiterte und neu redigierte. im Kloster selbst trat Geisen 
wenig hervor. in der Wirtschaftsführung war er mehrmals zu longuich 
und Fell tätig, seit 1775 weilte er häufig zu taben, wo er auch den er-
krankten propst vertrat, und vor 1786 wurde er Senior des Konvents. in 
den innerklösterlichen Konflikten stand er stets auf der Seite des abtes 
Willibrord Wittmann, für den er laut seiner aussage im märz 1786 als 
dessen Kaplan und früher als registrator, Kopist und Sekretär tätig ge-
wesen war.436 Hinsichtlich der umwandlung des Klosters in ein Stift, die 
er für eine Quelle ständiger zwietracht im Konvent hielt, zog er es vor, 
mönch zu bleiben, war aber bereit, sich dem Willen des erzbischofs zu 
unterwerfen.437 auf betreiben der ihm wenig gewogenen Konventsmajo-
rität bestimmte im november 1786 der erzbischof, dass ihm als Senior 
der dritte Schlüssel zur Hauptkasse des Klosters entzogen und einem vom 
Konvent gewählten Vertrauensmann gegeben werde.438 im oktober 1788 
verfügte der neugewählte prior Schmitt sogar seinen ausschluss aus dem 
Capitulum causarum.439 Geisen starb am 10. märz 1790.

p a u l i n u s  r o t h  (rodt), mönch 1750–1764. er wurde im Juni 1716 
zu buda in ungarn geboren, trat erst im Juni 1749 in die abtei ein und 
wurde im Juni 1752 zum priester geweiht. neben michael Winckelmann 
und matthias Staadt war er einer der mönche, die unter abt Wittmann 
das Kloster verließen und die von der mönchsgemeinschaft als apostaten 
bezeichnet sowie von Geisen durch das entfernen ihrer einträge in n7 
mit der damnatio memoriae bestraft wurden. roth, der seit 1762 häufiger 

436 lHaKo best. 1c nr. 19075.
437 lHaKo best. 1c nr. 19076 und nr. 19081.
438 lHaKo best. 1c nr. 19079.
439 lHaKo best. 1c nr. 19077.
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erkrankt war,440 trat vermutlich zu metz am 2. august 1764 aus der abtei 
aus. Später heiratete er eine Witwe aus trier (n7) und soll danach als 
musikalienhändler in amsterdam gelebt haben.441

a n s e l m  b u d e l e r  (boudeler), mönch 1750–1802. Wie der 1759 verstorbene 
maximiner Kellerar und tabener propst maximin budeler (siehe § 36.1.2.2. 
pröpste zu taben) stammte auch der im Februar 1731 geborene anselm 
aus Wasserbillig und wird nach seinem vermutlichen onkel den taufna-
men maximin erhalten haben. Sein Großvater könnte der 1714 erwähnte 
Johann budeler442 und sein Vater der 1727 genannte matthias budeler,443 
beide meier der abtei zu Wasserbillig, gewesen sein. Verwandt mit ihm 
waren zweifellos auch die mönche mauritius budeler aus Wasserbillig, 
gestorben 1737 zu St. maximin, maximilian budeler, 1785–1801 prior zu 
prüm, und der 1798 verstorbene mattheiser Konventuale Valerius budeler 
aus Wasserbillig.444 anselm trat im mai 1749 in die abtei ein, wurde im 
märz 1755 zum priester geweiht und war danach häufiger in der Wirt-
schaftsverwaltung zu oberemmel und Filzen tätig. Vor 1774 wurde er 
Konventsdeputierter, erhielt im august 1776 das amt des Gartenpräfekten 
(pomarii praefectus), das er bis zum april 1788 wahrnahm, und ab oktober 
1787 das des Speichermeisters (granarii praefectus). Daneben oblag ihm 
die in der abtei beim chorgottesdienst sonst nicht belegte aufgabe eines 
Vorsängers oder tonangebers (succentor445), offenbar bedingt durch die 
stimmliche unfähigkeit des damaligen Küsters bernhard löhr. in der seit 
Frühjahr 1786 im Konvent umstrittenen einführung der Stiftsverfassung 
stand er eher auf Seiten seines abtes Wittmann, da auch den Stiften der 
Despotismus nicht fremd und für sein Seelenheil die künftige maximiner 
Klerikerform unwichtig sei.446 Freilich äußerte er, etwa an der länge der 
chorgebete, auch einige Kritik, trat hierbei jedoch keineswegs hervor. 
Danach unterzeichnete er auch einige eingaben der Konventsmajorität, 
unterstützte jedoch bei der umkämpften Wahl des Hospitalars im august 

440 Stabitr Hs 1652b/948b.
441 So Stabitr Hs 1637/388, wo sich ein loses Schreiben des michael Franz Josef mül-

ler an Wyttenbach vom 21. Dezember 1828 mit dieser angabe befindet. in ihm 
wird paulinus roth jedoch irrtümlich als paulinus Schmidt bezeichnet.

442 lHaKo best. 211 nr. 2971.
443 lHaKo best. 211 nr. 2965.
444 zu ihm becker, St. eucharius-St. matthias, S. 775 f.
445 lHaKo best. 1c nr. 19076.
446 lHaKo best. 1c nr. 19076.
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1789 abt Wittmann.447 bei der besetzung triers durch die französischen 
truppen floh er im Juli 1794 mit der mehrzahl des Konvents auf rechtsrhei-
nisches Gebiet und kehrte im Sommer 1795 wieder zurück (l36). Danach 
wohnte er mit seinen mitbrüdern einige zeit hindurch zu St. paulin,448 
scheint aber vor 1798 zu seinen Verwandten nach Wasserbillig gezogen zu 
sein449 und war bei der aufhebung der abtei im märz 1802 nicht anwesend 
(l38). er starb zu Wasserbillig am 30. mai 1803.

a u g u s t i n u s  S a a r b u r g , mönch 1750–1802. Geboren in trier in der 
pfarrei St. antonius im Januar 1731 und auf den namen Georg matthias 
getauft, war er der Sohn des Fassbinderamtsmeisters Johann anton Saar-
burg und durch seine mutter, einer geborenen umbscheiden, neffe des 
maximiner Subpriors augustinus umbscheiden (siehe § 36.2.3. Subprioren). 
eine zu Koblenz lebende Schwester des augustinus war mit dem geheimen 
kurtrierischen rat Johann claudius von lasaulx vermählt.450 er trat im 
mai 1749 in die abtei ein und wurde im September 1755 zum priester 
geweiht. anscheinend reiste er gern, weshalb er 1767 und 1776 zu Kob-
lenz, 1769 und 1773 in mannheim, 1782 in Würzburg und 1783, 1784 und 
1786 bei Wasserkuren in bad bertrich zu finden war.451 nach 1765 war er 
bausachverständiger des abtes Wittmann und leitete zahlreiche Kloster-
bauten, darunter von 1780 bis 1782 den neubau der Feller burg. Vor der 
Visitationskommission 1786 bezeichnete er selbst die bauaufsicht als seine 
eigentliche aufgabe.452 Daneben weilte er von 1767 bis 1788 regelmäßig bei 
den erntearbeiten zu Graach und zu Wehlen. im Kloster selbst übernahm 
er kaum Funktionen, war 1776 für ein halbes Jahr Gartenpräfekt und seit 
august 1777 Kaplan des abtes sowie vor 1788 Subsenior und seit 1791 
Senior des Konvents. Seit 1786 gehörte er zur Konventsmajorität, die die 
umwandlung der abtei in ein Stift anstrebte, scheint hierbei jedoch recht 
moderat gewesen zu sein, da er 1786 auf eine eigene erklärung verzich-
tete453 und sich im august 1789 gegen das bestreben des priors Schmidt 
aussprach, die Stelle des Hospitalars selbständig zu besetzen.454 1792 be-

447 lHaKo best. 1c nr. 19061.
448 lHaKo best. 276 nr. 2567.
449 lHaKo best. 276 nr. 585.
450 Kuhn, anmerkungen zur auflösung der Stifts- und Klosterbibliotheken, S. 115 f.
451 Stabitr Hs 1652b/948b.
452 lHaKo best. 1c nr. 19076.
453 lHaKo best. 1c nr. 19076.
454 lHaKo best. 1c nr. 19061.



7. personallisten1356

gleitete er einen teil der maximiner Handschriften bei ihrer Flüchtung und 
brachte sie im Keller seiner verwitweten Schwester in Koblenz unter.455 
mit dem größeren teil seiner mitbrüder floh er im Sommer 1794 auf die 
rechte rheinseite, kehrte mit ihr im Juni 1795 wieder zurück und wohnte 
zunächst ebenfalls zu St. paulin.456 Vor der aufhebung der abtei, bei der 
er nicht mehr anwesend war (l38), verzog er jedoch zu Verwandten in 
zell an der mosel, wo er noch 1807 wohnte. er starb zu Kaimt bei zell 
am 16. märz 1808.457

m a r t i n  c r e u t z , mönch 1753–1784. in luxemburg im november 1730 
geboren und auf den namen eustachius getauft, trat er im Juli 1752 in 
die abtei ein und erhielt im märz 1755 die priesterweihe. im mai 1764 
wurde er zum pfarrer von Großwinternheim ernannt, vollendete dort 
den bau der pfarrkirche, geriet aber mit der Kirchengemeinde in Streit.458 
Deshalb versetzte ihn abt Wittmann im oktober 1764 als pfarrer nach 
Schwabenheim, rief ihn im august 1765 jedoch in die abtei zurück. 
Wahrscheinlich kann in der Verleihung der beiden pfarreien der Versuch 
des abtes gesehen werden, creutz aus St. maximin zu entfernen, der aber 
wegen seines offensichtlich schwierigen charakters fehlschlug. Denn in 
einem Schreiben vom april 1775 an einen ungenannten höheren trierer 
beamten berichtete creutz, dass ihn der maximiner abt schon 1761 bei 
der Kurie in rom verklagt und er von ihr die erlaubnis zu einem Wechsel 
des Klosters erhalten habe.459 Wahrscheinlich hat creutz jedoch das Jahr 
des Verfahrens bei der Kurie falsch angegeben, da wohl nicht mehr der 
im oktober 1762 verstorbene abt Schaeffer, sondern abt Wittmann die 
Klage angestrengt hatte. letzteren habe hierauf creutz seinerseits vor dem 
nuntius in Köln verklagt, von dem prozess jedoch abstand genommen, 
als ihm Wittmann versprochen habe, seinem bruder statt dessen bisheriger 
pfarrei büdlich die wesentlich wohlhabendere pfarrei Detzem zu geben. 
Dies habe Wittmann freilich nicht eingehalten, ihn vielmehr am 4. april 
1775 im Capitulum culparum sogar heftig beschimpft. Deshalb bat creutz 
den kurtrierischen beamten 1775 um dessen Vermittlung beim erzbischof 

455 Kuhn, anmerkungen zur auflösung der Stifts- und Klosterbibliotheken, S. 115 f.; 
siehe auch § 5. bibliothek und Skriptorium.

456 l36; lHaKo best. 276 nr. 585 und nr. 2567.
457 So die nachschrift in n7, dagegen thomas, Weltklerus, S. 285 und S. 433, sowie 

torsy, regularklerus, S. 190: am 11. märz 1818.
458 Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 98 und S. 182.
459 lHaKo best. 1c nr. 19072.
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für seine Versetzung in die abtei prüm, freilich unter Stillschweigen ge-
genüber dem mit Wittmann sehr vertrauten Weihbischof von Hontheim. 
Dennoch verblieb creutz zu St. maximin,460 wo er am 3. Dezember 1784 
verstorben ist.

J o h a n n e s  b e r r e s h e i m , mönch 1753–1793. er stammte aus einer 
bekannten Kaufmanns- und unternehmerfamilie zu andernach,461 über 
die abt Wittmann seit 1766 einen teil des textilienbedarfs seiner abtei 
bezog.462 Dort wurde er im Dezember 1728 geboren, trat im Juli 1752 in 
die abtei ein und erhielt im märz 1755 die priesterweihe. im rahmen 
der klösterlichen Wirtschaftsverwaltung war er darauf vor allem zu ürzig 
und Kaimt tätig, wo er 1773 den neubau des Kelterhauses beaufsichtigte. 
Doch legt die Häufung seiner arztrechnungen seit 1777 nahe, dass sein 
Gesundheitszustand früh instabil wurde. er war seit 1786 anhänger der 
Konventsmajorität, befürwortete deshalb die umwandlung von St. maxi-
min in ein Stift und unterschrieb alle eingaben dieser partei, gab sich vor 
der Visitationskommission jedoch recht wortkarg. lediglich die länge 
des chorgebetes, die an einzelnen tagen bis zu sieben Stunden betrage, 
kritisierte er ernsthaft.463 er starb am 4. märz 1793.

l u d w i g  d e  H o u t , mönch 1756–1778. er wurde im Juli 1736 zu ech-
ternach geboren, trat im august 1755 in die abtei ein und wurde im mai 
1760 zum priester geweiht. ein Grund für seine aufnahme könnte gewesen 
sein, dass er ein guter Fagottspieler war.464 Doch litt er schon bei seinem 
Klostereintritt an Gicht (Podagra), die er durch mehrere Kuren und arz-
neien zu bekämpfen suchte und an deren Folgen er am 14. Juni 1778 starb.

t h e o d o r  o l i v a  (d’oliva), mönch 1756–1797. Geboren im november 
1732 in aachen und auf den namen theodor getauft, trat er im august 
1755 in die abtei ein und wurde im Dezember 1757 zum priester geweiht. 
Wohl schon frühzeitig traten bei ihm Symptome einer durch die Quellen 

460 anders Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 182.
461 zahlreiche archivalien zu der Familie in: inventar des archivs der Stadt ander-

nach 6: urkunden des Klosters namedy: abschriftlich überlieferte urkunden in 
Kopiaren und amtsbüchern, akten und amtsbücher (mit ausnahme der ratspro-
tokolle und rechnungen), nachlässe und Sammlungen, bearb. von irmtraut eder 
(Veröffentlichungen der landesarchivverwaltung rheinland-pfalz 32), Koblenz 
1979, und 7: rechnungen, bearb. von Hans-Jürgen Krüger (Veröffentlichungen 
der landesarchivverwaltung rheinland-pfalz 38), Koblenz 1986.

462 Stabitr Hs 1652b/948b.
463 lHaKo best. 1c nr. 19075.
464 einzelheiten Stabitr Hs 1652b/948b.
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nicht zu bestimmenden Krankheit auf, die später von seinen mitbrüdern465 
und von der Kommission 1786466 als blödsinnigkeit beziehungsweise 
Schwachsinnigkeit bezeichnet wurde. infolgedessen hat er im Kloster 
nie eine Funktion innegehabt. es scheint, dass ihn 1786 und danach die 
Konventsmajorität mit erfolg für ihre ziele zu manipulieren suchte, wie 
nicht nur seine unterschrift unter allen ihren eingaben der Jahre 1787 bis 
1789 nahelegt, sondern seine Vernehmung durch die Visitationskommission 
im Februar 1786 klarstellt. Vor ihr sollte er eine von diesen mitmönchen 
aufgesetzte protesterklärung, die er zuvor auswendig lernen musste, auf-
sagen, verwendete jedoch statt des ausdrucks ich protestiere ständig das 
Verbum ich prostituiere.467 mit der mehrzahl der Konventualen floh er im 
Sommer 1794 auf die rechte rheinseite, befand sich 1795 zeitweilig auch 
bei Sandrat müller in Hanau und kehrte wohl erst 1796 nach trier zurück, 
wo er ebenfalls zu St. paulin wohnte (l36). Sein Votum am 6. Februar 1797 
(l37) für die Wahl Kirchners zum abt wollten mehrere Konventuale wegen 
seines leidens für die ungültigkeitserklärung des Wahlaktes benutzen,468 
gaben diese absicht jedoch wieder auf. er starb am 23. november 1797 
zu St. paulin und wurde auf dem Friedhof von St. michael beigesetzt.

D a m i a n  r a d e r m a c h e r , mönch 1756–1798. er wurde im november 
1724 zu luxemburg, vielleicht als Spross einer apothekerfamilie in der 
Stadt,469 geboren und auf den namen Heinrich getauft. im Juli 1755 trat 
er in die abtei ein und empfing im Dezember 1757 die priesterweihe. als 
mönch verfügte er offensichtlich über ein größeres Peculium, aus dem er um 
1784 dem Klostermeier zu oberemmel 60 rtl. vorstreckte.470 im rahmen 
der alljährlichen Herbstgeschäfte der maximiner mönche471 überwachte 
er 1764 und 1765 den neubau des Klosterhofs zu mertert und 1766 zu 
Kaimt und war danach bis 1774 auf dem Grünhaus beschäftigt, wo 1770 
die Gartenanlage errichtet wurde, und schließlich bis 1788 zu oberemmel. 
im Kloster selbst verwaltete er bis 1768 die apotheke und besorgte die 
benötigten medikamente.472 auch als abt Wittmann 1768 einen eigenen 

465 trier, ba abt. 63,5: St. maximin.
466 lHaKo best. 1c nr. 19075.
467 lHaKo best. 1c nr. 19075.
468 Stabitr Hs 1652b/948b.
469 Siehe lousch, armorial, S. 659.
470 Stabitr Hs 1652b/948b.
471 Hierzu resmini, Wirtschaftsstrukturen, S. 227 f.
472 einzelheiten in Stabitr Hs 1652b/948b.
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apotheker anstellte, blieb er im medizinalbereich tätig, wurde 1787 von 
der kurtrierischen Verwaltung förmlich als Medicus der abtei bezeichnet473 
und nannte 1786 vor der Kommission die Bereitung und Verteilung von 
Arzneimitteln unter die Armen als seine beschäftigung.474 Sowohl vor 
dieser Kommission wie auch später475 lobte er seinen abt und sprach sich 
entschieden gegen die umwandlung seines Klosters in ein Stift aus, in der 
er die Wurzel der künftigen zwietracht im Konvent sah. mit dem größeren 
teil seiner mitbrüder floh er im Sommer 1794 auf die rechte rheinseite 
und kehrte mit dem restkonvent im Sommer 1795 nach trier zurück 
(l36). Danach wohnte er bei seinen mitbrüdern zu St. paulin, wo er am 
19. Juni 1798 starb und auf dem Friedhof von St. michael beigesetzt wurde.

b e n i g n u s  b o u r g e o i s , mönch 1756–1802. er wurde im mai 1731 in 
luxemburg geboren und auf den namen matthäus getauft. zur Wahr-
scheinlichkeit, dass der maximiner infirmar modestus bourgeois sein 
jüngerer bruder war, und zu dem zu vermutenden Geburts- und nach 1802 
ständigen aufenthaltsort beider mönche in Kockelscheuer, südlich der 
Stadt luxemburg, siehe § 36.5. infirmare: modestus bourgeois. benignus 
trat im Juli 1755 in die abtei ein, empfing im Juni 1757 die priesterweihe 
und war danach gelegentlich in der klösterlichen Güterverwaltung zu 
longuich und zu Grünhaus zu finden. am 30. Juli 1764 erhielt er die 
Funktion eines bibliothekars der abtei, die er jedoch bereits am 21. Juni 
1765 wieder abgab. abt Wittmann ernannte ihn am 23. mai 1767 zum 
pfarrer von taben. Diese pfarrei hatte er bis zum Jahr 1801 oder 1802 
inne,476 als er sie krankheits- und altershalber aufgab und sich zusammen 
mit seinem bruder zu Kockelscheuer niederließ, wo er am 26. Juli 1814 
starb. Wie alle nicht in der abtei weilenden mönche sprach sich benig-
nus 1786 gegen die umwandlung der abtei in ein Stift aus und erklärte, 
mönch bleiben zu wollen.477 beim einfall der französischen truppen im 
Sommer 1794 blieb er zu taben (l36) und war nochmals zu trier im 
Februar 1797 bei der Wahl des abtes Kirchner (l37), jedoch nicht mehr 
bei der aufhebung seines Klosters im märz 1802 (l38).

m a t t h i a s  S t a a d t , mönch 1758–1767. er wurde im mai 1738 zu trier 
geboren, trat im September 1757 in die abtei ein und wurde im märz 

473 lHaKo best. 1c nr. 19079.
474 lHaKo best. 1c nr. 19076.
475 lHaKo best. 1c nr. 19079.
476 lHaKo best. 276 nr. 2567 und l38.
477 lHaKo best. 1c nr. 19081.
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1763 zum priester geweiht. Sein Vater war der durch Holzhandel wohl-
habend gewordene trierer Kaufmann matthias Staadt, sein bruder der 
Hochgerichtsschöffe, trierer Stadtrat und spätere Hofrat Franz Josef 
Staadt.478 nicht geklärt ist, ob es die missstimmung großer Konventsteile 
gegen den neuen abt Wittmann war, die matthias schon bald nach seiner 
priesterweihe bewogen hat, in rom um die befreiung von seinen Gelübden 
nachzusuchen, was die Kurie jedoch abschlägig beschied.479 am 14. august 
1767 trat er schließlich förmlich aus dem Kloster aus. Sein leben danach 
ist ungewiss. nachrichten des frühen 19. Jahrhunderts berichten nur von 
seiner reise nach marokko, nicht aber über sein weiteres Schicksal.480 

r o m a n u s  m a r t i n e n g o , mönch 1759–1802. als Sohn des Koblenzer 
bürgers nikolaus martinengo wurde er im Juli 1731 in Koblenz geboren, 
trat im September 1757 in die abtei ein und wurde im September 1759 zum 
priester geweiht. Vor seinem eintritt hatte er möglicherweise eine liebschaft 
mit einer gewissen rosalie Geng aus Schussenried (ldkr. biberach). in den 
vom trierer erzbischof gesammelten unterlagen findet sich nämlich ein 
Schreiben der rosalie vom Juni 1758, in dem martinengo der Vaterschaft 
ihres nun vierjährigen Sohnes Franz-xaver bezichtigt wurde.481 Sein bruder 
war der kurtrierische Hofrat, später auch Koblenzer Hochgerichtsschöffe 
Fridolin martinengo, der 1759 die abtei in ihrem prozess gegen die Ge-
meinde lorscheid vertreten hat.482 er fungierte 1774 als anlaufstelle bei 
der kurtrierischen Verwaltung für die sechs maximiner mönche, darunter 
romanus selbst, die damals schon die umwandlung ihrer abtei in ein Stift 
anstrebten.483 ein weiterer 1774 in diesen Säkularisationsplan eingeweihter 
bruder war Jesuit, weshalb romanus nach der aufhebung dieses ordens 
1773 der römischen Kurie recht kritisch gegenüber stand, wie 1786 von 
der Visitationskommission anlässlich seiner unterschrift unter ein bild 
festgestellt wurde (siehe § 19.2. Die Kurie). als junger mönch hatte sich 

478 zu ihm: elisabeth Dühr/christl lehnert-leven, unter der trikolore = Sous 
le drapeau tricolore. trier in Frankreich – napoleon in trier 1794–1814, Kata-
log-Handbuch, 2 bde., trier 2004, hier 1, S. 172 f.; sein Wappen in Stabitr Hs 
555/1393, fol. 8.

479 n7 sowie zahlungen für den anwalt des matthias an der Kurie in Stabitr Hs 
1652b/948b.

480 Schreiben des michael Franz Josef müller an Wyttenbach 1828, siehe § 37.5. pries-
termönche 1350–1802: paulinus roth sowie unsere processionen 2, S. 450 f.

481 lHaKo best. 1c nr. 19079.
482 lHaKo best. 1c nr. 19090.
483 lHaKo best. 1c nr. 19080.
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romanus um musikaufführungen und theatervorstellungen in der abtei 
zu kümmern, wie die Gelder des abtes an ihn für Kulissen, theaterkos-
tüme und musikerensembles zeigen.484 Wegen seiner musikalität hatte 
er auch noch 1786 nicht näher definierte aufgaben beim chorgebet.485 
Daneben war er zwei Jahrzehnte hindurch im Herbst zu Detzem bei der 
Verwaltung der ernte tätig. ein eigentliches Klosteramt hat er jedoch, 
Gott sey dank, wie er 1786 der Visitationskommission sagte,486 nie über-
nommen. mit einer sicherlich gespielten naivität begründete er vor der 
Kommission die rechte des erzbischofs über die abtei als landesherr und 
die Forderung nach der umverteilung des Klostervermögens, das bisher 
hauptsächlich dem abt und zwei oder drei Großlieferanten zugute käme, 
auf die künftigen Stiftsherren und deren Familien.487 mit dem größeren 
teil seiner mitbrüder floh er im Juli 1794 auf die rechte rheinseite, kehrte 
mit ihnen im Sommer 1795 nach trier zurück (l36) und teilte zunächst 
die gemeinsame unterkunft in St. paulin.488 Doch verzog er schon vor 
aufhebung der abtei im märz 1802, bei der er nicht mehr anwesend war 
(l38), nach münstermaifeld, wo er am 4. november 1803 verstarb und 
auf dem dortigen Friedhof bestattet wurde.

W i l l i b r o r d  c l e b e r  (Kleber), mönch 1765–1787. Geboren im okto-
ber 1745 in trier und auf den namen Karl getauft, war er ein neffe des 
letzten abtes Wittmann. Seine mutter war Wittmanns Schwester, die den 
späteren kurtrierischen Hofrat Johann peter cleber geheiratet hatte. Dieser 
begleitete im mai 1763 den neugewählten abt auf seiner reise nach Köln 
zur Weihe durch den nuntius489 und versuchte später mehrmals zugunsten 
der abtei bei der trierer Verwaltung einzugreifen, weshalb er 1774 zu-
sammen mit dem Weihbischof von Hontheim und dem professor Georg 
christoph neller vom Kurfürsten abgemahnt wurde.490 Weitere angehörige 
der Familie cleber waren mönche zu St. martin in trier (Willibrord Josef 
anton, geboren 1758, † 1822) und zu St. maria ad martyres (christoph 
Dominicus Franz, geboren 1759, † 1837) und werden in der Forschung 

484 Stabitr Hs 1652b/948b.
485 lHaKo best. 1c nr. 19075.
486 lHaKo best. 1c nr. 19075.
487 lHaKo best. 1c nr. 19076.
488 lHaKo best. 276 nr. 585 und nr. 2567.
489 Stabitr Hs 1652b/948b.
490 lHaKo best. 1c nr. 19056 und nr. 19080.
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gelegentlich mit dem maximiner Konventualen verwechselt.491 Willibrord 
trat im august 1764 in die abtei ein, wurde im September 1769 zum priester 
geweiht und war danach beichtvater in der abteikirche. im märz 1778 
ernannte ihn sein onkel zum beichtvater der nonnen zu St. irminen und 
im September 1780 zum pfarrer von St. michael bei St. maximin, womit 
größere persönliche einkünfte verbunden waren. neben diesen beiden 
aufgaben, die er bis zu seinem tod wahrnahm, war er auch mehrmals 
Konventsdeputierter und äußerte sich in dieser eigenschaft bereits im 
august 1785 hinsichtlich der drohenden Visitation durch den erzbischof, 
sie ziele nur auf die temporalien und auf das Geld der abtei.492 Vor der 
Visitationskommission im Frühjahr 1786, bei der er von mehreren mönchen 
als liebling des zum nepotismus neigenden abtes bezeichnet wurde, trat 
er sehr entschieden für die beibehaltung der klösterlichen Verfassung zu 
St. maximin ein, in der er sich immer glücklich gefühlt habe. Daneben seien 
auch für das Gemeinwohl und für die Wissenschaften ordensleute infolge 
ihrer Disponibilität nützlicher als Stiftsherren. Während zu St. maximin 
die innerklösterlichen Veränderungen noch im Gang waren, starb er am 
5. märz 1787 maligna et acuta febri.

D o n a t u s  m e t t l a c h , mönch 1765–1794. er wurde im Dezember 1740 in 
der pfarrei St. barbara in trier geboren, auf den namen nikolaus getauft, 
trat im august 1764 in die abtei ein und wurde im Juni 1767 zum priester 
geweiht. in den überlieferungen erscheint er als stets kränkelnder und 
nörgelnder Hypochonder, der auch bei den mönchen der Konventsma-
jorität, zu deren mitgliedern er immer zählte, kaum Sympathien genoss. 
Schon 1774 gehörte er zu den Konventualen, die die umwandlung der 
abtei anstrebten.493 im Dezember 1775 übergab ihm abt Wittmann die 
leitung der bibliothek, die er jedoch im märz 1777 niederlegte, nachdem 
sich Wittmann geweigert hatte, ihm hierfür einen Helfer beizugeben, da 
er selbst seine zeit für seine Studien benötige.494 laut seiner Darstellung 
habe der abt danach aus Furcht, er könne zu gelehrt werden, diese Studien 
ständig behindert. obwohl allein der maximiner abt über die besetzung 
der reichen pfarrei Fell zu bestimmen hatte, wandte sich mettlach im 
Vorfeld der drohenden Visitation am 30. September 1785 an den trierer 
erzbischof und bat ihn vergeblich um deren Verleihung. nachdem er 

491 thomas, Weltklerus, S. 181; Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 98.
492 lHaKo best. 1c nr. 19077.
493 lHaKo best. 1c nr. 19080.
494 lHaKo best. 1c nr. 19076.
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nun so lange den Hass seines abtes ertragen habe, werde er sogleich nach 
erlangung der pfarrei dem erzbischof gegen den abt geeignete mittel 
an die Hand geben.495 Seine langatmigen ausführungen vor der Visitati-
onskommission 1786 erschöpften sich nach endlosen nörgeleien am abt 
und an den offizianten in dem bedauern seines ungerechten Schicksals 
und in der Feststellung, die Geschichte des mönchtums sei eine einzige 
Fehlentwicklung. Vermutlich schon längere zeit ernstlich erkrankt, starb 
er am 30. april 1793.

J a k o b  H e i t g e n , mönch 1765–1800. er wurde im oktober 1745 in 
trier geboren, auf den namen Jakob getauft, trat im august 1765 in die 
abtei ein und wurde im September 1769 zum priester geweiht. Seine Fa-
milie stammte aus luxemburg und hielt sich dort zeitweilig auf. So war 
Jakobs bruder Johann matthias, später pfarrer in oberemmel, gebürtiger 
luxemburger.496 Jakobs Vater, ein Kaufmann, war um 1765 im auftrag 
der abtei mehrmals auf den messen zu Frankfurt und zu trier tätig.497 
am 11. oktober 1780 ernannte abt Wittmann Heitgen zum pfarrer von 
Großwinternheim. Diese pfarrei behielt er bis zum 18. Dezember 1786, 
wobei er als Seelsorger auch in dem benachbarten Schwabenheim aushalf. 
Danach versetzte ihn der abt, der sich im Kampf gegen die umwandlung 
seiner abtei in ein Stift auf ihn wie auf die anderen auswärtigen mönche 
stützen konnte, an das refugium in luxemburg, da er sich dessen Finanzen 
ohne die Kontrolle durch die Konventsmajorität sichern wollte. Dagegen 
regte sich der Widerstand im Konvent, der formal mit der unerfahrenheit 
Heitgens in Wirtschaftsangelegenheiten begründet wurde.498 erzbischof 
clemens Wenzeslaus, der für sein umwandlungsprojekt den zugriff auf 
die luxemburger einkünfte der abtei benötigte, ordnete deshalb im Feb-
ruar 1787 die Versetzung von nikolaus Watzelhahn nach luxemburg und 
von Heitgen nach taben als Gehilfen des dortigen pfarrers an.499 Doch 
widersprach die Statthalterei zu luxemburg vermutlich unter dem einfluss 
Wittmanns als primas der luxemburger landstände der Versetzung, da 
Heitgen im land außerordentlich beliebt sei.500 Heitgen blieb daher im 
refugium und scheint dort zusammen mit abt Wittmann die belagerung 

495 lHaKo best. 1c nr. 19074.
496 lHaKo best. 276 nr. 1098.
497 Stabitr Hs 1652b/948b.
498 lHaKo best. 1c nr. 19079.
499 lHaKo best. 1c nr. 19082.
500 lHaKo best. 1c nr. 19077.
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der Stadt 1794/1795 durch die französischen truppen mitgemacht zu ha-
ben, da er nicht zu den auf rechtsrheinisches Gebiet geflohenen mönchen 
gehörte (l36). nach 1795 hielt er sich bei seinem bruder, dem pfarrer von 
oberemmel, auf501 und half ihm bei der Seelsorge. laut dem bericht der 
französischen Verwaltung vom Juli 1798 galten beide nicht als Freunde der 
republik und waren wegen ihrer luxemburger Wurzeln wenig beliebt.502 
zu oberemmel starb Heitgen am 16. märz 1800 und wurde dort in der 
pfarrkirche beigesetzt.

H i l d u l f  e r a s m i , mönch 1765–1800. Geboren 1743 in trier und auf den 
namen balthasar getauft, könnte sein bruder oder sein Verwandter der 
1739 in trier geborene prümer mönch und spätere pfarrer von Kesseling 
und ahrweiler michael erasmi gewesen sein. Hildulf trat im august 1764 
in die abtei ein und wurde im Juni 1767 zum priester geweiht. offenbar 
früh kränklich,503 übernahm er nie ein amt und ist außer gelegentlicher 
aushilfe als beichtvater in der Klosterkirche504 in einer wichtigeren Funk-
tion als Deputierter des Konvents nur im Jahr 1785 nachzuweisen. Damals 
protestierte er im august gegen die drohende Visitation der abtei durch 
den trierer erzbischof und wurde im november deshalb zum päpstlichen 
nuntius nach Köln geschickt. bei der besetzung seines Klosters im Fe-
bruar 1786 durch kurtrierische truppen musste er von vier Soldaten mit 
aufgepflanztem bajonett vor die Visitationskommission geschleppt werden, 
der er erklärte, er hätte sich mit äußerster Gewalt gewehrt, wenn er nicht 
priester wäre.505 Der Visitationskommission galt er deshalb zunächst als 
einer der renitentesten maximiner mönche, der im märz 1786 zusammen 
mit nikolaus Watzelhahn zunächst auch die unterwerfungserklärung 
des Konvents nicht unterschrieb. Seit dem mai 1786 gehörte er jedoch 
zur Konventsmajorität, die für die einführung der Stiftsverfassung zu 
St. maximin eintrat, doch äußerte er sich hierzu nicht persönlich noch trat 
er bei den agitationen ihrer anführer in erscheinung. im Sommer 1794 
floh er mit den meisten seiner mitbrüder in das rechtsrheinische Gebiet, 
begleitete danach Sandrat müller bei dessen transport des archivs und 
der Handschriften nach bayreuth und Hanau, dürfte jedoch spätestens 
1796 nach trier zurückgekehrt sein und wohnte seitdem mit ihnen zu 

501 lHaKo best. 276 nr. 585.
502 lHaKo best. 276 nr. 1098.
503 arztrechnungen in Stabitr Hs 1652b/948b.
504 lHaKo best. 1c nr. 19076.
505 lHaKo best. 1c nr. 19075.
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St. paulin.506 Dort erkrankte er schwer, musste sich mehreren operationen 
unterziehen507 und starb am 29. mai 1800. er wurde auf dem Friedhof von 
St. michael beigesetzt.

a m a n d u s  c ö n e n , mönch 1771–1781. Geboren im Januar 1744 in min-
heim an der mosel, trat er im august 1770 in die abtei ein und wurde im 
September 1773 zum priester geweiht. offenbar ein befähigter organist,508 
lebte er in der abtei sehr zurückgezogen und starb bereits am 28. September 
1781 grassante per totam patriam dissenteria (n7).

a g r i t i u s  K e n n e r , mönch 1771–1802. er wurde im Februar 1750 zu 
trier geboren, auf die namen Kaspar melchior balthasar getauft und trat im 
august 1770 in die abtei ein. mehrere Quellen, vor allem die erwähnung 
seiner armen Schwester mit fünf hungernden Kindern vor der Visitations-
kommission 1786,509 legen nahe, dass die Vermögensverhältnisse seiner 
Familie recht bescheiden waren. Deshalb sind von ihm auch keine Spatia-
menta und im unterschied zu zahlreichen anderen maximiner mönchen 
auch keine Kuren bekannt, derer er bei seiner schwächlichen Gesundheit 
sicherlich bedurft hätte. angehörige seiner Familie sind auch in anderen 
abteien zu finden, etwa der 1802 verstorbene Kellerar von St. martin/trier, 
anselm Kenner, der 1758 verstorbene mettlacher Konventual Jakob Kenner 
oder der 1797 verstorbene mönch zu münster in luxemburg matthias 
Kenner. agritius selbst war von schwacher Gesundheit, wie zahlreiche 
ausgaben des abtes für seine ärzte und arzneien zeigen510 und seine 
bitte um eine pension am 7. april 1802 nahelegt,511 in der er sich als seit 
30 Jahren krank und brustleidend bezeichnete. Doch war er ein geübter 
Klavierspieler, was möglicherweise für seine aufnahme in den Konvent 
durch den musik liebenden abt Wittmann entscheidend war, der für ihn 
mehrere Kompositionen und ein neues Klavier anschaffte. Kenner gab vor 
1786 auch Klavierunterricht, lehrte es damals noch unentgeltlich armen 
Scholaren und betätigte sich daneben als organist.512 Sonst trat er nach 
seiner priesterweihe im September 1773, wofür ihm der abt einen Dispens 
wegen der nichtvollendung des 24. lebensjahres beschafft hatte, in der 

506 l36; lHaKo best. 276 nr. 585 und nr. 2567.
507 arztrechnung in lHaKo best. 276 nr. 2567.
508 Stabitr Hs 1652b/948b.
509 lHaKo best. 1c nr. 19076.
510 Stabitr Hs 1662b/948b.
511 lHaKo best. 276 nr. 2567.
512 lHaKo best. 1c nr. 19075.
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abtei nicht hervor. zwar bezeichnete er sich am 1. Juni 1803 in seinem 
echtheitszeugnis über die nach pfalzel gelangten maximiner reliquien als 
ehemaliger Subthesaurar,513 doch lässt sich die ausübung dieser Funktion 
vor 1802 nicht belegen. er befürwortete seit 1786 die umwandlung der 
abtei in ein Stift514 und unterzeichnete als mitglied der Konventsmajorität 
alle ihre eingaben der Jahre 1787 und 1788. an abt Wittmann rügte er 
dessen aufwand, der im Gegensatz zur mittellosigkeit der mönche und 
ihrer angehörigen stünde.515 im Sommer 1794 floh er mit den meisten 
seiner mitbrüder auf die rechte rheinseite, kehrte mit ihnen im Juni 1795 
nach trier zurück (l36) und wohnte seitdem ebenfalls zu St. paulin.516 
Dort erlebte er die aufhebung seines Klosters im märz 1802, bei der er 
anwesend war (l38), und mietete später eine Wohnung bei St. Simeon, in 
der er am 23. Januar 1807 verstarb.

S a n d r a t  m ü l l e r , mönch 1771–1802. Das leben dieses als mitglied der 
liberalen bürgerlichen Gesellschaft in trier nach 1800 und als zeuge für das 
eindringen der aufklärung in die Klöster vor ihrer aufhebung bekannten 
maximiner mönchs ist so häufig beschrieben517 und sein wissenschaftlicher 
Dilettantismus an anderer Stelle geschildert worden (§ 14. barock und 
aufklärung in St. maximin), dass hier ein knapper überblick über seine 
Stationen als maximiner mönch genügen muss. Sandrat wurde in trier 
am 13. mai 1748 geboren und auf den namen Johann thomas albert 
getauft. Sein Vater, der Kaufmann Johann thomas müller, der bei seinem 
tod 1790 ein Vermögen von 36 000 fl. hinterließ, war ein Schulfreund des 
maximiner abtes Wittmann und hatte außer Sandrat drei weitere, in der 
trierer Stadtgeschichte nicht unbekannte, durchweg musikalische Söhne, 
mit denen Sandrat zeitlebens verbunden blieb, sowie zwei in trierer 
Klöster eingetretene töchter. Durch sein elternhaus erhielt Sandrat einen 
weiten Horizont, der sich nicht nur auf theologie, kanonisches recht 

513 pfarrarchiv pfalzel nr. 20.
514 lHaKo best. 1c nr. 19075.
515 lHaKo best. 1c nr. 19076.
516 lHaKo best. 276 nr. 585 und nr. 2567.
517 So schon der angeblich von J. a. Schröll, aber doch wohl von seinem bruder 

michael Franz Josef verfasste nachruf in: trierische Kronik 5 (1820), S. 69–72, 
nr. 33 der historischen nachlese 1: thomas Sanderat müller, in neuerer zeit vor 
allem durch Gross, p. Sanderad müller oSb, S. 43–61, und ders., Die Gesellschaft 
für nützliche Forschungen, S. 63 f.; weitere einzelheiten bei mersch, biographie 
nationale 10, S. 512 f., und Kuhn, anmerkungen zur auflösung der Stifts- und 
Klosterbibliotheken, S. 115–126.
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und philosophie beschränkte, was er zunächst an der trierer universi-
tät bis zu seiner promotion 1766 zum Dr. iur. studiert hatte. in seinem 
zweiten Studienabschnitt bis zu seinem eintritt in die abtei im august 
1770 beschäftigte er sich hauptsächlich mit naturwissenschaften, vor allem 
Geographie und astronomie518 sowie mineralogie und Geometrie.

 Vermutlich hat Sandrats eintritt in seine abtei abt Wittmann veranlasst, 
in jenen Jahren eine reihe mathematischer und technischer Gerätschaften 
und bücher anzuschaffen.519 eine der ersten arbeiten Sandrats in der abtei 
war 1773 die geometrische aufnahme der Klosterwaldungen bei oberem-
mel.520 Doch beschäftigte er sich schon damals im Kontakt zu zahlreichen 
Gelehrten, darunter auch mit abt Gerbert von St. blasien, so intensiv mit 
mathematik, astronomie, artillerietechnik,521 Feuerwerkskunst,522 Sprachen 
und Kupferstechen, dass er nach seiner priesterweihe im märz 1773 als 
einzige Funktion in der abtei von märz 1777 bis august 1783 das amt des 
bibliothekars übernahm. allerdings finden sich keine Hinweise, dass er sich 
damals mit dem inhalt der Klosterbibliothek näher beschäftigt hat, wozu 
ihm freilich auch die zeit fehlte. Denn ohne einverständnis des Konvents 
erlaubte ihm seit 1778 abt Wittmann Studienreisen in die niederlande 
und nach Wien. letztere dehnte er im September 1779 eigenmächtig zu 
einer reise durch die Schweiz nach italien aus. Sein hierbei geführtes 
reisetagebuch ist veröffentlicht,523 nicht jedoch seine kunsthistorischen 
beobachtungen auf dieser reise.524 in rom besuchte er die Vatikanische 
bibliothek und fand unter den prälaten (u. a. die Kardinäle boschi und 
Danditschi) und dem römischen adel Verfasser für entschuldigungsschrei-
ben an seinen abt, der zu trier zähneknirschend seine Wechsel aus rom 
einlösen musste.525 Von rom aus besuchte er noch monte cassino und 
neapel mit dem Vesuv und brach danach zur rückreise auf. in Venedig 
verlor er einen Großteil seines Gepäcks mit seinen büchern und Skizzen, 

518 Hierzu Gross, Hinweise auf erd- und Himmelsgloben, S. 251.
519 Stabitr Hs 1652b/948b: ein instrumentum electricum, instrumenta mathematica, 

eine pneumatische maschine, thermometer, barometer, eine camera obscura, ein 
telescopum Parisiense, zwei atlanten.

520 Stabitr Hs 1652b/948b.
521 Hierzu Gross, p. Sanderat müller oSb, S. 45.
522 Hierzu J. a. Schöll, nr. 33 der historischen nachlese 1: thomas Sanderat mül-

ler, in: trierische Kronik 5 (1820), S. 69–72.
523 Stabitr Hs 2181/710; Gross, Von ancona nach loreto, S. 131–164.
524 Stabitr Hs 2063.
525 Stabitr Hs 1652b/948b.
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besuchte abschließend Wien und fand sich im Juni 1780 wieder in der 
abtei ein. 

 Das ergebnis dieser reise bestand in der nun beständigen abneigung des 
abtes gegen seinen ungehorsamen mönch und in dem gesteigerten Selbst-
bewusstsein Sandrats. er nahm nun an der trierer universität von april 
1782 bis august 1783 den lehrstuhl für mathematik ein und veröffentlichte 
seitdem eine Vielzahl natur- und altertumswissenschaftlicher abhandlungen 
mit modischen Vulkanismustheorien und Klimalehren, aber auch nützli-
chen beobachtungen zur praxis des Denkmalschutzes. Hierbei wie auch 
in späteren Schriften fehlte ihm bei unzweifelhafter begabung sowie guter 
Vorbildung und beobachtungsgabe die Fähigkeit der einbindung seiner 
vielfältigen Wahrnehmungen in ein größeres naturwissenschaftliches System. 
ebenso überschritten auch seine philosophischen bemerkungen niemals 
den Horizont der damals verbreiteten trivialversionen der aufklärung. 
zugleich radikalisierte sich nun seine Stellung gegenüber dem mönch-
tum überhaupt. Vermutlich war er der Verfasser des von der Kurtrierer 
regierung 1789 unterdrückten Mönchsbriefes.526 bei seiner befragung im 
Frühjahr 1786 durch die Visitationskommission fand Sandrat, der wegen 
seiner Studien schon lange nicht mehr am chorgottesdienst teilnahm,527 
ausgiebig Gelegenheit, dem gleichgesinnten Kommissar anselm Franz 
von Kerpen das aufblühen der Wissenschaften nach der beseitigung 
grillenhafter Obödienzprätensionen und anderer niederträchtiger Kin-
dereien bei der aufhebung der Klöster zu schildern.528 Da 1786 mit der 
raschen Säkularisierung der abtei gerechnet wurde, scheint der Freiherr 
Karl theodor anton maria von Dalberg versucht zu haben, mainz das 
reichhaltige maximiner mineralienkabinett dadurch zu sichern, dass er 
Sandrat damals einen lehrstuhl für mineralogie anbot.529

 Sandrats rolle bei der Flüchtung der Klosterbibliothek im Sommer 1794 
und seine Stationen zu Schwabenheim, aschaffenburg, bayreuth, Hanau 
und mainz bis zu seiner endgültigen rückkehr nach trier 1801 sind mehr-

526 Georg reitz, bücherzensur und -verbote unter dem letzten trierer Kurfürsten, 
in: mittelrheinische Geschichtsblätter 7 (1927) nr. 2, S. 4. Die hierfür von reitz 
benutzte akte lHaKo best. 1c nr. 10852 wurde 1955 in die nr. 19548 umsig-
niert, fehlt jedoch seit 1956; hierzu ferner: marx, Geschichte des erzstifts trier 3,5, 
S. 210–212.

527 lHaKo best. 1c nr. 19079.
528 lHaKo best. 1c nr. 19076.
529 Gross, Die Gesellschaft für nützliche Forschungen, S. 63 f.
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mals ausführlicher beschrieben worden,530 wie auch seine tätigkeit zu trier 
nach aufhebung der abtei als privatgelehrter. er starb am 13. mai 1819 
zu trier an einem Schlaganfall und wurde auf dem öffentlichen Friedhof 
beigesetzt. Sein porträt ist als ein von Wyttenbach angefertigter Scheren-
schnitt erhalten.531 Von einer auflistung seiner zahlreichen Schriften, die 
zur Geschichte seiner abtei jedoch in keiner beziehung stehen, wird hier 
abgesehen.

n i k o l a u s  W a t z e l h a h n , mönch 1771–1802. Der jüngere, im Januar 
1751 zu Großwinternheim bei Schwabenheim geborene und auf den na-
men Johann nikolaus getaufte bruder des maximiner Küchenmeisters 
Wolfgang Watzelhahn verdankte seine aufnahme in die abtei im august 
1770 ebenfalls seiner musikalität.532 im unterschied zu seinem um die 
musikpflege in der abtei bemühten bruder widmete sich nikolaus nach 
seiner priesterweihe im märz 1775 dem Studium der theologie, in der 
er im September 1778 an der trierer universität promovierte und dort 
von September 1782 bis September 1784 in philosophie und danach bis 
1786 in theologie unterrichtete. außerhalb der abtei verwaltete er, vor 
1787 zusammen mit dem späteren prior Konstantin Schmitt, danach al-
lein, die Stelle des Kurators der Dorfkapelle zu mertesdorf.533 im Kloster 
selbst fungierte er zeitweilig als beichtvater in der abteikirche und als 
lektor der theologie,534 daneben war er 1785 Delegierter des Konvents 
und wurde im Herbst 1785 wegen der drohenden Visitation durch den 
erzbischof zweimal zum päpstlichen nuntius nach Köln geschickt.535 
Der Visitationskommission, deren Fragen er zunächst ignorierte und sie 
als ungesetzlich erklärte, erschien er im Februar 1786 noch als einer der 
Hauptanführer der widerspenstigen mönche, dessen unterbringung in 
einer Korrekturanstalt zu überlegen sei.536 Doch erklärte er sich im mai 
1786 mit der umwandlung der abtei in ein Stift einverstanden537 und 

530 Kuhn, anmerkungen zur auflösung der Stifts- und Klosterbibliotheken; Kuhn/
Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation; Kentenich/Jacobs, zum Schicksal 
der bibliothek; Gross, p. Sanderad müller oSb.

531 Wiedergegeben bei Gross, Von ancona nach loreto, S. 133.
532 zur Familie und zu ihren beziehungen zur abtei siehe § 36.10. Küchenmeister: 

Wolfgang Watzelhahn.
533 lHaKo best. 1c nr. 19076 und nr. 19077 sowie nr. 11278, S. 4 f.
534 So 1786 in lHaKo best. 1c nr. 19075.
535 Stabitr Hs 1652b/948b.
536 lHaKo best. 1c nr. 19075.
537 lHaKo best. 1c nr. 19076.
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war seitdem ein mitglied der Konventsmehrheit. Seine im Frühjahr 1787 
geplante Versetzung nach luxemburg scheiterte an dem Widerstand des 
abtes und der luxemburger regierung.538 Stattdessen erhielt er die durch 
clebers tod vakante pfarrei St. michael bei der abtei. im Sommer 1794 
floh er mit dem Großteil seiner mitbrüder auf rechtsrheinisches Gebiet, 
kehrte im Juli 1795 nach trier zurück (l36) und wohnte seitdem ständig 
zu St. paulin.539 Dort erlebte er im märz 1802 die aufhebung seines Klos-
ters, deren protokoll er unterzeichnete (l38), und scheint zu St. paulin seit 
1812 die aufgabe eines pfarrvikars wahrgenommen zu haben.540 nachdem 
ihm die preußische regierung im august 1816 eine jährliche pension von 
800 Fr. ausgesetzt hatte, starb er am 1. Januar 1820 zu St. paulin und wurde 
auf dem dortigen Friedhof bestattet.

p l a c i d u s  S p i n o l a , mönch 1782–1802. er wurde im Januar 1763 zu 
Wetzlar geboren und auf den namen Josef getauft. Sicherlich war er ein 
Spross der zu Wetzlar ansässigen Juristenfamilie Spinola (Spoenla), deren 
angehörige als anwälte vor dem reichskammergericht St. maximin in 
mehreren Verfahren sowohl 1737/1738 wie 1764 vertreten haben.541 als 
zweitjüngster mönch bei der aufhebung von St. maximin trat er im au-
gust 1781 in die abtei ein, studierte an der trierer universität zunächst 
philosophie, dann theologie und wurde im September 1787 zum priester 
geweiht, musste aber trotzdem von Februar 1787 bis november 1788 auch 
das Seminarium clementinum zu trier besuchen. Während der Visitation der 
abtei seit Februar 1786 gab er sich den Kommissaren gegenüber zunächst 
recht widerspenstig und berief sich auf die exemtion seines Klosters, seit 
april 1786 jedoch sehr unterwürfig. Seitdem war er ein eifriger anhän-
ger der Konventsmajorität.542 trotzdem wurde er nicht nur von seinem 
abt, sondern 1788 auch von den Kommissionsmitgliedern wegen seiner 
ausschweifungen zu Wetzlar und zu trier ziemlich negativ beurteilt.543 
Dennoch war es wohl die Konventsmehrheit, die ihm im Sommer 1792 
die einträgliche pfarrei St. michael bei der abtei verschaffte. beim einfall 
der französischen truppen im Sommer 1794 gehörte Spinola zu den ma-
ximiner mönchen, die in trier verblieben (l36). nach der rückkehr der 

538 lHaKo best. 1c nr. 19079 und nr. 19082.
539 lHaKo best. 211 nr. 2567.
540 unsere processionen 2, S. 457.
541 lHaKo best. 56 nr. 2160, nr. 2198, nr. 2606 und nr. 2607.
542 lHaKo best. 1c nr. 19075–19077, nr. 19061.
543 lHaKo best. 1c nr. 19076 und nr. 19077.
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Konventualen wohnte er jedoch vermutlich nicht bei ihnen in St. paulin, 
sondern scheint in trier eine eigene Wohnung gehabt zu haben. Schon im 
Juli 1799 wurde er als pfarrer und als präsident der Hospitienkommission 
bezeichnet, als ihm die französischen behörden seine staatstreue Gesin-
nung attestierten.544 bei der umorganisation der beiden armenhäuser im 
Kanton pfalzel, des St. elisabethhospitals und des Siechenhauses St. Jost, 
im September 1800 wurde er erneut deren präsident.545 Diese Funktion 
hatte er noch im Juni 1802,546 obwohl ihm bei der aufhebung der abtei 
am 6. märz 1802, bei der er anwesend war (l38), als nicht in den vier 
neuen Departements gebürtigem ausländer das reisegeld für die rückkehr 
in seine Heimat ausgehändigt worden war. Danach verlieren sich in den 
überlieferungen die Spuren zu Spinola.

c h r i s t i a n  m a c h e r , mönch 1782–1802. er war der viertjüngste mönch 
bei der aufhebung der abtei und wurde er im märz 1760 zu oberwesel 
geboren, auf den namen christian getauft und trat im august 1781 in 
die abtei ein. Seine Familie könnte luxemburger ursprungs sein.547 Die 
mutter des abtes Willibrord Schaeffer, anna maria, war eine geborene 
macher.548 Wie lessel, Spinola, leibfried und Heuard musste auch er nach 
seiner priesterweihe im märz 1784 von Februar 1787 bis august 1788 
zum theologiestudium das Seminarium clementinum in trier besuchen. 
im Konflikt wegen der umwandlung der abtei in ein Stift seit Frühjahr 
1786 gehörte er immer zu den anhängern der Konventsmajorität, die dies 
anstrebte, unterzeichnete alle ihre eingaben und war 1788 neben Schimper 
Deputierter des Konvents, begründete vor der Visitationskommission 
jedoch seine meinung nicht. im Juli 1794 zählte er zu den zahlreichen 
maximiner mönchen, die auf die rechte rheinseite flohen und im Sommer 
1795 wieder nach trier zurückkehrten (l36). offenbar wohnte er danach 
jedoch nicht kontinuierlich bei ihnen zu St. paulin, sondern 1801/1802 in 
trier zur miete549 und war bei der aufhebung der abtei im märz 1802 
abwesend (l38). am 27. märz 1802, als er die französische Verwaltung 
um einen Vorschuss bat, bezeichnete er sich als Sekretär der Hospitien 

544 lHaKo best. 276 nr. 1098.
545 lHaKo best. 276 nr. 725.
546 lHaKo best. 276 nr. 2567.
547 Siehe lousch, armorial, S. 539.
548 neyen, biographie luxembourgeoise 2, S. 114 f.
549 lHaKo best. 211 nr. 2564.
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St. elisabeth und St. Jost seit drei Jahren.550 offensichtlich schon längere 
zeit kränklich, erfolgte sein tod am 31. Januar 1803 in trier.

J o h a n n e s  n e p o m u k  b a u m g a r t e n , mönch 1782–1802. Geboren 
im mai 1757 zu molsberg (bei Hadamar) und auf den namen adolf ge-
tauft, trat er im august 1781 in die abtei ein und erhielt im September 
1783 die priesterweihe. bei der Visitation im Frühjahr 1786 fungierte er 
in der abteikirche als beichtvater, befürwortete zwar die umwandlung 
der abtei in ein Stift, verweigerte jedoch aussagen über die interna der 
abtei.551 auf betreiben des trierer erzbischofs552 versetzte ihn im Februar 
1787 abt Wittmann als pfarrer nach Großwinternheim bei Schwabenheim. 
Dort blieb er auch bei der besetzung des landes durch die französischen 
truppen im Sommer 1794 (l36) und war auch nicht anwesend bei der 
aufhebung der abtei im märz 1802 zu trier (l38). in diesen Jahren war 
er ein enger mitarbeiter des maximiner abtes und pfarrers von Schwa-
benheim, benedikt Kirchner, in dessen namen er 1801 in mainz wegen 
der auslieferung der maximiner archivalien vorstellig wurde.553 Deshalb 
tauschte er im august 1805554 seine pfarrstelle Großwinternheim mit der 
zu niederingelheim, wo Kirchner als Dekan wirkte. Dort starb er als 
beliebter und geachteter Seelsorger am 20. Juni 1820555 und wurde auf 
dem Friedhof vor der pfarrkirche bestattet. in seinem nachlass wurden 
sieben renovationsprotokolle über abteigüter aus den Jahren 1777–1789 
gefunden,556 die an preußen abgegeben wurden.557 Seine und Kirchners 
Grabstätten wurden 1898 freigelegt.558

p e t r u s  l e i b f r i e d , mönch 1782–1802. Der bei der aufhebung der abtei 
zweitjüngste maximiner mönch wurde im november 1761 zu trier als 
Sohn des Krämers und eisenwarenhändlers michael leibfried geboren, auf 

550 lHaKo best. 276 nr. 2567.
551 lHaKo best. 1c nr. 19075 und nr. 19076.
552 lHaKo best. 1c nr. 19079.
553 lHaKo best. 403 nr. 70, doch wird hier baumgarten mehrmals mit Kirchner ver-

wechselt, wie auch die von der hessischen Domänenverwaltung zu niederingel-
heim beschlagnahmten maximiner Dokumente nicht im besitz von baumgarten, 
sondern von Kirchner gewesen sein dürften.

554 Hellriegel, benediktiner als Seelsorger, S. 155.
555 amtliche todesfeststellung im Speyer, la best. J 43, ferner Hellriegel, bene-

diktiner als Seelsorger, S. 155: 24. Juni.
556 HSta Darmstadt best. b 3, Konv. 473, Fasz. 21.
557 Kuhn/Kuhn, untersuchungen zur Säkularisation, S. 158 f.
558 Falk, Die St. maximiner zu nieder-ingelheim, S. 100.
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den namen Johann peter getauft und trat im august 1781 in die abtei 
ein. Seine jüngeren brüder waren Johann, als thaddäus leibfried mönch 
zu St. matthias,559 und der 1807 als pfarrer von Kirf verstorbene michael 
leibfried. nach seiner priesterweihe im april 1786 musste er auf befehl 
des trierer erzbischofs für sein theologiestudium von Februar 1787 bis 
zum September 1788 das Seminarium clementinum besuchen, obwohl 
ihm hierfür jegliches talent abgesprochen wurde.560 Dieses harte urteil 
scheint einigermaßen verständlich, wenn man seinen unbeholfenen und 
umständlichen briefstil berücksichtigt561 sowie seine erklärung vor der 
Visitationskommission, er sei zu Diskussionen mit ihr nicht gewandt 
genug.562 in dem seit Frühjahr 1786 schwelenden Konflikt wegen der 
umwandlung der abtei vermied er zwar eine klare Stellungnahme, doch 
wollte er im Grunde mönch bleiben. abt Wittmann zählte ihn daher zu 
seinen anhängern,563 obwohl er gelegentlich auch adressen der Konvents-
majorität unterschrieb. im Juli 1794 floh er vor den französischen truppen 
auf die rechte rheinseite (l36) und kehrte im Sommer 1795 mit dem 
Großteil seiner mitbrüder nach trier zurück. auch nach der aufhebung 
der abtei im märz 1802, bei der er anwesend war (l38), wohnte er mit 
einem teil von ihnen weiterhin zu St. paulin.564 erst 1811 ist er zu Ören 
als Vikar (Frühmesser) nachzuweisen und seit 1816 als Vikar zu St. paulin. 
im august 1816 wies ihm die preußische regierung eine jährliche pension 
von 800 Fr. zu565 und um 1822 berichtete er dem trierer bibliothekar Wyt-
tenbach über die Flüchtung der maximiner archivalien, über ihr Schicksal 
in mainz und über den abtransport der ältesten urkunden nach paris.566 
am 6. Juli 1824 starb er zu St. paulin.

559 zu ihm becker, St. eucharius-St. matthias, S. 797.
560 lHaKo best. 1c nr. 19077.
561 originalschreiben in lHaKo best. 1c nr. 19081.
562 lHaKo best. 1c nr. 19075.
563 lHaKo best. 1c nr. 19081.
564 lHaKo best. 276 nr. 585 und nr. 2567.
565 Staarchtr, b iii 2c.
566 lHaKo best. 403 nr. 70.
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6. laienbrüder nach 1350

im unterschied zu den Donaten und Konversen, die im 15. Jahrhundert 
nicht zum Konvent gehörten, sondern unter den präbendaren eine Sonder-
stellung einnahmen (siehe § 18.5. präbendare), hatten die laienbrüder mit 
einer regulären professleistung auch weiterhin Sitz im Konvent.567 Sie bildeten 
einen Konventsteil, der nicht die vollen rechte der priestermönche hatte, zum 
beispiel kein Wahlrecht bei abtswahlen, weshalb sie in den Wählerlisten nicht 
genannt sind. Da die meisten mönchslisten Wahllisten darstellen (ausnahmen 
etwa l23 und l24), sind die laienbrüder der abtei sehr schlecht überliefert. 
auch haben die necrologe n5 und n6 sie, abgesehen von zwei ausnahmen, 
bei denen sie als monachi ohne den sonst obligaten Sacerdos- beziehungsweise 
presbyterzusatz bezeichnet wurden, nicht berücksichtigt. allgemein war seit 
dem 15. Jahrhundert die zahl der laienbrüder zu St. maximin gering, bedingt 
vielleicht durch die Stadtnähe der abtei, durch die für manche im Kloster 
selbst oder auf seinen Wirtschaftsbetrieben regelmäßig anfallenden arbeiten 
städtische Handwerker und arbeiter eingesetzt werden konnten, und durch 
das bestreben der abtei im 17. und im 18. Jahrhundert, die jährlich wieder-
kehrenden aufgaben in der Wirtschaftsverwaltung durch priestermönche zu 
bewältigen. ihre rechtliche Gleichstellung mit den priestermönchen bezeugt 
das Weistum des Hofes brohl 1566 durch die bestimmung, dass beim Hof-
geding ein anwesender geschorner Bruder der abtei die gleiche Gastung wie 
ein Konventuale erhalten soll.568

p e t r u s , ca. 1480–1500. belegt durch den eintrag seines todes am 8. De-
zember in n5 als nachtrag und in n6 in der anlegungsstufe.

p a u l u s  v o n  H a r l e m , ca. 1480–1500. er vermachte der abtei 200 rhei-
nische fl., wie bei seinem eintrag am 23. mai in n5 als nachtrag und in 
n6 in der anlegungsstufe vermerkt ist.

p e t r u s  v o n  K e l l , vor 1581 bis nach 1583. Seine eigenschaft als laien-
bruder geht bei seiner erwähnung in der liste vom 15. mai 1583 (l24) 
hervor. zuvor schon wurde er unter den Konventualen am 18. oktober 
1581 (l23) genannt.

567 Hierzu das caeremoniale der abtei um 1763 in lHaKo best. 701 nr. 88: Modus 
admittendi fratres laicos ad professionem.

568 lHaKo best. 211 nr. 2575.
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J o h a n n e s  l ö w e n s t e i n , 1583. er wurde am 15. mai 1583 (l24) als 
laienbruder genannt.

S e r v a t i u s  p i n e c k e r , 1600. er stammte aus büdlich und wurde nach 
der gewöhnlichen probationszeit im april 1600 als frater conversus an-
genommen, als abt reiner den Kellerar mit dem einzug seiner der abtei 
vermachten erbgüter beauftragte.569

a d a m  S e b a s t i a n i , 1623–1657. laut n7 wurde er 1597 geboren und 
trat 1622 in die abtei ein. er ist 1634 und 1638 in Freudenburg nachzu-
weisen570 und starb am 1. oktober 1657.

n i k o l a u s  H e n r i c i , 1643–1685. er wurde 1613 geboren und trat 1642 
in die abtei ein. Dort war er als Schmied (faber ferrarius) tätig und starb 
am 7. September 1685.

W i l h e l m  l ö r s c h , 1661–1695. er wurde 1640 geboren, legte 1661 zu 
St. maximin die profess ab und war dort bis zu seinem tod am 20. märz 
1695 als Schneider tätig.

J o h a n n e s  c o n r a d i , 1662–1675. Geboren um 1642, legte er 1662 die 
profess ab und übte in der abtei das Kürschnerhandwerk (pellio) aus. er 
starb am 20. Dezember 1675 im refugium in luxemburg.

p a u l u s  tü r c k , gestorben 1672? als laienbuder (conversus) nur bekannt 
durch das Fragment seiner Grabplatte im rheinischen landesmuseum 
trier, dessen Sterbedatum ergänzt werden muss.571

W o l f g a n g  K n a u f f , 1672–1713. Geboren 1642, trat er 1672 zu St. ma-
ximin ein, arbeitete dort als Schneider und starb am 26. april 1713. 

n i k o l a u s , 1685–1719. laut Geisen in n7, der seinen Familiennamen nicht 
kannte, wurde er 1658 geboren und trat 1684 in die abtei ein, wo er als 
Schmied arbeitete und am 20. oktober 1719 starb.

l a u r e n t i u s  b ü x , 1713–1721. um 1685 in St. Vith geboren und 1712 
in die abtei eingetreten, arbeitete er dort als Schneider und starb am 
20. mai 1721.

p e t r u s  K e l l e r s , 1718–1750. er stammte aus Schweich an der mosel, 
wo er 1687 geboren wurde. 1717 trat er in die abtei ein, war dort als 
zimmermann (carpentarius) tätig und starb am 19. märz 1750.

m a t t h i a s  J a c o b s , 1720–1753. Geboren wurde er 1698 in Kenn. er trat 
1719 in die abtei ein, wo er Schneider war und am 7. mai 1753 verstarb.

569 Stabitr Hs 1644/372, S. 1428–1430.
570 lHaKo best. 211 nr. 2929 und best. 56 nr. 830, S. 2849.
571 Siehe Fuchs, inschriften trier 2,2, tafel 107 abb. nr. 406.
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J o h a n n e s  J o s e f  b o n i f e r , 1731–1759. er wurde 1698 in Seligenstadt 
geboren. nach seinem eintritt 1730 in die abtei arbeitete er dort als 
Korbflechter (vietor) und starb am 5. Juni 1759.

p a u l u s  G r o l l m a n n , 1742–1752. Gebürtig 1715 in beckum/Westfalen, 
trat er 1741 in die abtei ein. Dort war er als pförtner (claustralis) beschäf-
tigt, bis er am 21. april 1752 starb.

J o h a n n e s  p e t r u s  m a i l l i e t , 1743–1752. er stammte aus boulay/loth-
ringen, wo er um 1719 geboren wurde. in die abtei trat er 1742 ein, wo er 
als bader und Feldscher (chirurgus) arbeitete und am 29. april 1752 starb. 

c h r y s o s t o m u s , 1763–1764. 1763 und 1764 als laienbruder und brun-
nenbauer zu St. maximin erwähnt.572

p a l m a t i u s , 1763–1778. als laienbruder und Schneider von 1763 bis 1778 
zu St. maximin nachzuweisen.573

572 Stabitr Hs 1652b/948b.
573 Stabitr Hs 1652b/948b.



reGiSter

Das register enthält die personen- und ortsnamen in alphabetischer 
reihenfolge. Der Gewohnheit der Germania Sacra entsprechend wurden die 
namen der vor 1500 verstorbenen personen nach dem Vornamen einsortiert, 
von den Familiennamen wird auf die Vornamen verwiesen. Die nach 1500 
verstorbenen personen sind nach zunamen sortiert, mit ausnahme der 
angehörigen von St. maximin, die bis zur aufhebung der abtei 1802 unter 
ihrem Vor- bzw. ordensnamen aufgeführt werden. mönche, Konversen 
und klösterliche amtsträger ohne ortsangabe gehören zur St. maximiner 
Klostergemeinschaft. Soweit feststellbar werden bei den mönchen nach 
1200 ihre Verweildauer im St. maximiner Konvent als zusatz in Klammern, 
gegebenenfalls ihre gemäß der ämterordnung höheren Klosterämter sowie 
Funktionen in anderen Klöstern angegeben. 

päpste, Kardinäle, (erz-)bischöfe, ferner Kaiser und Könige sowie Herzöge 
werden stets unter ihrem Vornamen bzw. rufnamen aufgelistet. Hierbei wer-
den ihre amtsdaten angegeben und ebenso erfolgt für die übrigen personen 
nach 934 nach möglichkeit ihre zeitliche einordnung.

bei Varianten eines namens stehen die weniger gebräuchlichen Formen in 
Kursive. Sie erhalten, wenn sie nicht in unmittelbarer nähe zu finden sind, 
einen gesonderten eintrag, von dem auf den Haupteintrag verwiesen wird.

bei den aufbewahrungsorten der Handschriften und archivalien werden 
im register trier, Koblenz und luxemburg nicht ausgewiesen.

Die Seitenzahlen des Haupteintrags in den orts- und personenlisten sind 
fett gedruckt.
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A
aachen 90, 165, 193, 623, 635 f., 837, 1133, 

1357
abdinghof  paderborn
aberdeen 147, 163, 185 
abraham, mönch (vor 938), dann viel-

leicht von St. mauritius/magdeburg 
1264 f.

abrunculus, Hl. 1288
acelinus, mönch (934–1110/1120), Subdi-

akon 1265
– mönch (1110/1120–1200) 1296
acelo, mönch (934–1110/1120), priester 

1265
achilleus, Hl. 78 
ada 73, 85, 108, 114, 116, 123, 143, 153, 

182, 183–186, 198, 214 f., 217–219, 316, 
714, 735, 941, 948, 950, 953, 956 f., 971, 
1006 f., 1090 f.

adalbero, bischof von metz (929–962) 232
– propst von St. paulin/trier (1037) 717, 

884
– mönch (934–1110/1120) 1265
adalbero  albero, erzbischof von trier
adalbert lorsch, mönch (1728–1762), 

Küster (1752–1762) 425, 690, 1238
– ott (Otth), mönch (1764–1802), Kel-

lerar (1784–1796), Subkellerar und ar-
chivar (1775–1784) 143, 1204 f., 1206, 
1213

adalbertus (Adelbertus), mönch (vor 
966), dann abt von Weißenburg (966–
968) und erzbischof von magdeburg 
(968–981) 199–201, 226, 234, 238, 240, 
242 f., 247, 253, 518, 545, 1002, 1035, 
1041 f., 1190, 1239, 1265

– mönch (934–1110/1120), priester 1265
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1265
– mönch (934–1110/1120) 1265
– mönch (934–1110/1120), puer 1265
adaldag, mönch (?) (bis 938), dann viel-

leicht von St. mauritius/magdeburg 
1265

adalgarius, mönch (?) (vor 934) 1259
adalgisel-Grimo 67, 187, 189, 711 

adalhard, abt (vor 853–vor 861), auch 
abt von Stablo und echternach 221 f., 
227, 969, 1021, 1031, 1032 f., 1034, 
1037, 1258 

adalhardus, mönch (934–1110/1120), 
Konverse 1265

adalmann, mönch (?) (vor 938), dann 
vielleicht von St. mauritius/magde-
burg 1265

adalnodus, mönch (934–1110/1120), 
Subdiakon 1265

adalrodus, mönch (934–1110/1120), 
priester 1265

adam Humprecht, mönch (1516–nach 
1541), propst von taben (vor 1532 [?]–
nach 1541) 1144 

– mayss (Meiss), mönch (1599–1635) 
1333

– Sebastiani, mönch (1623–1657), laien-
bruder 1375

– Wolff, mönch (vor 1541–1569), Sub-
prior (vor 1557–1569), prior von ech-
ternach 164 f., 1179 f.

adami, Familie 1170, 1183 
–  Valentin (prior)
adelbero, mönch (934–1110/1120), Sub-

diakon 1265
adelbertus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1265
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1265
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1266
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1266
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1266
– mönch (1110/1120–1200), Diakon 

1296
–  auch adalbertus
adelboldus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1266
adelgaudus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1266
adelhardus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1266
adelheid (931/932–999), Kaiserin 238, 

240 f., 253, 395, 520, 523, 1189 f.
adelin von meisenburg (1218) 885 
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adelinus, mönch (1250–1280), Subdiakon 
1301

– (Edelinus), mönch (1270–1300), pries-
ter 1301 

adelo, mönch (934–1110/1120), priester 
1266

– mönch (934–1110/1120), Subdiakon 
1266

– mönch (934–1110/1120), puer 1266
adelungus, mönch (934–1110/1120), 

dann abt eines nicht bekannten Klos-
ters 1266

adeluuinus, mönch (934–1110/1120), Di-
akon bzw. levita 1266

adenau 976
– Kirche 180
adlardus, mönch (1110/1120–1200), Sub-

diakon 1296
admont, abtei 1194, 1277, 1318, 1320
adolf, Graf von Diez (nach 1450) 921
– infirmar (1373) 1221 
adrian von breda, prior (1449) 308, 683, 

1165,  auch adrianus de briilis
– tinteler, mönch (1666–1705) 1342
adrianus de briilis, mönch von St. maria 

ad martyres/trier (1437) 1165,  auch 
adrian von breda 

aedicollus, Servatius, Kölner Schriftstel-
ler (16. Jahrhundert) 610

ägidius, mönch (vor 1409) 1316
– von Fürfeld (1489) 818
– von löwen, mönch (vor 1496), dann 

Küster zu echternach 1320
– von malmedy, mönch (vor 1551–

1555), Küchenmeister (1551) 1246
– von manderscheid, mönch (1263) 

1301 f., 1311
affelt  philipp (mönch) 
afflighem, abtei 275 f., 432, 661, 1009 f.
agapit ii., papst (946–955) 201, 241, 519, 

544, 591 f., 1041, 1289
agatha, Hl. 629
agenold, abt von Gorze (933–959/967) 

232, 1269, 1275

agilbertus, mönch (934–1110/1120), 
Konverse 1266

agilolfus, mönch (934–1110/1120), pries-
ter 1266

agnes, Hl. 629 f., 632, 637
agritius, Hl., bischof von trier (314–

330/335) 66 f., 69, 73, 78, 84, 88, 91, 
115 f., 187, 192, 196–201, 203, 232, 
281 f., 292, 403, 413, 415, 430, 555, 591, 
593–595, 599, 602, 606–610, 612, 615 f., 
624, 626, 628–630, 633 f., 648, 659, 664, 
667, 669–671, 673 f., 679, 852 f., 1028, 
1111, 1196

– mönch (1595) 1333
– von cochem, mönch (vor 1516 bis 

nach 1532) 1324
– embden (Empten), mönch (1725–

1766), refektionar (1747–1749) 1254
– Hobscheidt, mönch (1700–1721), 

propst von taben (1721) 1146, 1248, 
1345

– Kenner, mönch (1771–1802) 411, 
1365 f.

– michaelis, mönch (1641–1658) 1338
– pistor, mönch (1661–1702) 1341
– (von) reckingen, abt (1623–1655), 

Subprior (vor 1623) 300, 332–337, 387, 
397, 399, 402, 483, 496, 525, 538–540, 
565–567, 910, 947 f., 963, 981, 1019, 
1113–1115, 1116, 1170 f., 1182, 1230, 
1241, 1329, 1334–1337, 1339 f.

– von Saarburg, mönch (vor 1564 bis 
nach 1569) 1328

ahn 766 f.
ahrdorf 975
ailolfus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1266
aix, bischof  maximus
aix-en-provence 246, 600, 1280
alardus, Kantor (vor 1169) 1228
albergati, antonio, päpstlicher legat 

(1621) 73, 331 f., 384, 415–417, 420 f., 
424, 428, 434, 453, 563 f., 647, 651, 
696 f., 1028, 1111, 1170, 1197

alberich, Graf (892) 226
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albero (Adalbero) von montreuil, erzbi-
schof von trier (1131–1152) 107, 202, 
269–275, 277–279, 381, 528, 549–551, 
719 f., 900, 1057–1061, 1299

albert, mönch (?), infirmar (1378) 1222
– mönch (ca. 1480–1500), Diakon 1320
albertanus von brixen (brescia), theolo-

ge (ca. 1195–1251) 163
albertus, mönch (1110/1120–1200), 

priester 1296
– mönch (1110/1120–1200), Konverse 

1296
albertus magnus, theologe (ca. 1200–

1280) 171
albig 215, 217, 472, 715, 727 f., 941–944, 

947 f., 954, 958, 1193
– von  embricho
albrecht alcibiades  brandenburg-

Kulmbach
– von Habsburg, spanischer regent der 

niederlande (1596–1621) 562
albricus, mönch (Elbricus) (934–

1110/1120), priester, dann abt (?) 1266 
– mönch (934–1110/1120), priester 1266
– mönch (934–1110/1120), Konverse 

1266
albuinus, propst (909) 1039, 1139
alderborn, Gangolf, abt von St. matthi-

as-St. eucharius/trier (1612–1630) 564 
aldratus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1266
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1266
– mönch (934–1110/1120), puer 1266
aleid von Sassenhausen, verheiratet mit 

Heinrich muyl von neuerburg (1411) 
1079

alexander Vi., papst (1492–1503) 1091 f.
– Vii., papst (1655–1667) 337, 387
– Kardinalnepot (1570) 325, 560
– bohlen, mönch (1684–1742), Subprior 

(1713–1725) 1185
– von brunshorn, trierer Domherr 

(† 1327/28) 1074
– Henn, abt (1680–1698), novizenmeis-

ter (vor 1675) 74 f., 131, 133 f., 137–140, 

157, 166, 168 f., 173, 346 f., 388, 393, 
399 f., 403, 406, 409, 412, 438, 497, 617, 
649, 652, 697, 708, 738, 743, 830, 936, 
1020, 1117, 1118–1122, 1125, 1127, 
1145, 1148, 1183–1185, 1198 f., 1241, 
1247 f., 1341–1344

– melior, mönch (1741–1778), Küster 
(1749–1750), novizenmeister (1752–
1755) 344, 426, 687, 689, 692, 841, 
1237 f., 1242, 1352

alfter 1238
alken 917
alkuin, Gelehrter (735–804) 214 f., 1024
almann, mönch zu Hautvillers (9. Jahr-

hundert) 196, 198, 598, 633
alsenz 116, 473, 941, 945, 948 f., 953
alsindis (12. Jahrhundert), Frau des Kon-

versen rudolfus de emelde 1300
altenahr 1222
–  Gobelinus von (infirmar)
altenbamberg, Herren von  Stein, von
altenhof 757, 831, 838
alzey 116, 948 
amalbertus, mönch (934–1110/1120), 

Subdiakon 1267
amalrich von metz 658
amalricus, mönch (934–1110/1120), 

Konverse 1267
amalteo, attilius, päpstlicher legat 

(1609/1610) 82, 137, 148, 330 f., 376, 
384, 386 f., 417, 419–421, 423, 433, 447, 
449, 453, 456 f., 501–503, 561–563, 647, 
651, 687, 696 f., 824, 839, 981, 1108, 
1110, 1169, 1181 f.

amandus cönen, mönch (1771–1781) 
1365

amantius, Hl. 667
amay, Kirche St. Georg 189, 192 
ambrosius, Hl. 86, 668 f.
– mönch (934–1110/1120) 1267
– paffrath, mönch (1750–1780), pri-

or (1775–1780), Kellerar (1763–1775) 
142, 172, 348, 351, 412, 687, 689, 976, 
1174 f., 1176, 1202, 1226 
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amelongus, mönch (934–1110/1120), 
Küster 1233

– mönch (934–1110/1120), priester 1267
ammel  Quirinus (mönch)
amorbach 1224
– abtei 1011
amsterdam 1211, 1354
amubricus, mönch (909) 1259
amulricus, mönch (vor 934), levita 190, 

1259
andernach 682, 750, 1094, 1174, 1357
– St. maria, benediktinerinnen 682
andré  Dagobert (mönch)
andreae, Familie 1122
– nikolaus, amtmann (1652, 1657) 496, 

1122
–  nicetius (abt)
andreas, Hl. 78 f., 987, 1069, 1073 f., 1078, 

1088 f., 1093, 1097, 1123, 1179
– abt (1169–1177 [?]) 289, 1063 
– prior (1232) 1153
– carpensis, mönch (vor 1569–1579) 

1329
– Diekirch, mönch (1620–1651), Kantor 

und Küster (1651) 1230 f., 1236
– meyer, mönch (1672–1713) 1343
– nagel (Nagell), mönch (1752–1773), 

infirmar (1768–1770), refektionar 
(1770) 1223, 1226, 1255

– thielen, mönch (1720–1761), Küchen-
meister (1731–1738) 1249

anethan  Johann Heinrich von (Kölner 
Weihbischof)

angamundus, mönch (934–1110/1120) 
1267

angers, abtei St. aubin 220 
angersvillers 751
anna, Hl. 78, 629 f.
anno ii., erzbischof von Köln (1056–

1075) 38, 263, 526 f., 1052, 1054, 1267, 
1295

– mönch (vor 938), dann abt von 
St. mauritius/magdeburg (937–950), 
bischof von Worms (950–978) 253, 
518, 1267 

ansbertus, mönch (934–1110/1120), 
priester 1267

anseler  Heinrich (Kellerar)
anselm, abt (1201/1208–1213/1214) 289, 

1065 f.
– propst von St. matthias-St. eucharius/

trier (1190–1210) 1065
– budeler (Boudeler), mönch (1750–

1802) 1146, 1354 f.
– von molsberg 459, 526
anselmus, mönch (934–1110/1120), levi-

ta 1267
– mönch (934–1110/1120), puer 1267
– mönch (1110/1120–1200), Konverse 

1296
– mönch von St. matthias-St. eucharius/

trier (ca. 1210) 1065
antiochia 608
–  Johannes von 
anton, Herzog von brabant-lothringen, 

regent von luxemburg († 1414) 301, 
304, 1081

– arnoldi von neumagen, Kanoniker 
von pfalzel (1514/1515) 511

antoni, Familie 1183
– Damian Heinrich, trierer maler (frü-

hes 18. Jahrhundert) 1183
– nikolaus, maximiner amtmann in lu-

xemburg (1654) 496, 1183
–  claudius (Subprior)
antonius, Hl., abt 629, 668 f., 840 
– i., abt (1283–1286/87) 290, 553, 790, 

887, 1071 f.,  auch antonius (propst) 
und antonius (Kämmerer)

– propst (1266) 1071, 1141,  auch an-
tonius i. (abt) und antonius (Kämme-
rer)

– Kämmerer (1248, 1274) 1071, 1214,  
auch antonius i. (abt) und antonius 
(propst)

– ii. Drüblein (Träublein, de Trubellis), 
abt (1452–1482) 130, 297, 311–315, 
388, 402, 490, 532, 553, 558, 584, 645, 
648, 696, 733, 765, 773, 787, 858, 874, 
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1014, 1087–1089, 1090, 1165, 1220, 
1319 

– emmelius, mönch (1672–1703) 1342
– Geisen, mönch (1746–1790) 128, 141, 

166, 172, 347, 357, 568, 656, 1015 f., 
1186, 1188, 1200, 1226, 1237, 1241, 
1248 f., 1333, 1335, 1341, 1348, 1350, 
1353, 1375

– Guillaume (Guilliaume), mönch 
(1726–1735) 690, 1349

– von longuich mönch (1598–1640), 
Kellerar (1630–1640) 1197

– von luxemburg, mönch (vor 1569–
1625) 1329

– Schaack, mönch (1704–1722) 1345 f.
– von Wiedenfeld, mönch (1502) 1322
antweiler 472
–  reiner von (infirmar)
antwerpen 176 
anwen 782
anzseler (Anslar)  Heinrich anseler
apach 510, 757
–  Johannetta von
apollonia, Hl. 83, 629, 632, 637, 1234
appoteker, trierer Familie 468, 486, 624, 

1165
–  Johannes (mönch)
aprunculus, Hl. 616 
aquitanien 68, 204 f., 595 f., 600 f., 751
– bischof  maximus
arbertus, mönch (ca. 934–945) 1267
– mönch (ca. 934–945) 1267
ardicuus, Kardinaldiakon (1426) 557 
are, Grafen von 976, 1294
argenteuil, abtei 218, 714
– äbtissin  oda
argenthal 937
argerus, mönch (934–1110/1120) priester 

1267
aristoteles, philosoph 86
arius, theologe (4. Jahrhundert) 594, 

596 f., 616 
arles 606
arlon 163, 819 f., 1141, 1145, 1209, 1317, 

1322, 1328, 1330 f.

–  Friedrich nah von (mönch?), 
Konrad von (mönch), nikolaus von 
(propst), petrus von (mönch), Stefan 
von (mönch)

armand-Jean Duc de richelieu (1585–
1642), Kardinal 337

arnold, abt (1163/1168–1169/1177) 206, 
289, 435, 661, 877, 1062 f., 1228,  auch 
arnoldus de lacu (Küster) und arnold 
(prior)

– prior (1153) 1062, 1152,  auch arnold 
(abt) und arnoldus de lacu (Kustos)

– von Felsberg (1382) 1314
– Henn, mönch (1690–1721), propst von 

taben (vor 1707–1721) 412, 1145 
– ii. von isenburg, erzbischof von trier 

(1242–1259) 282, 554, 623, 729, 798, 
801, 984, 1068

– von mertesdorf, Subkellerar (1473, 
1478) 444 

– von mussons (1295) 820
– von Schindels (1314) 786
– von Stein, mönch (vor 1366–1398), 

Hospitalar (1366–1398) 1077, 1218
– i. von Vallecourt, erzbischof von trier 

(1169–1183) 922, 1063 f.
arnoldi  Simon arnoldi von neumagen
arnoldus, propst (1107–nach 1115/1116 

[?]) 435, 622, 637, 1140
– propst (vor 1177) 436, 1140
– mönch (934–1110/1120), priester 1267
– mönch (1110/1120–1200), Konverse 

1062, 1296
– mönch (1230–1250), acolyt/Konverse 

1302
– mönch (vor 1243) 1302
– mönch (1280–1300), Diakon 1302 
– mönch (1280–1300), puer 1302
– de lacu, mönch, Kustos (1146) 278, 

289, 450, 1062, 1233,  auch arnold 
(abt) und arnold (prior)

arnstein, zisterzienserabtei 1061
arnulf, Kaiser (887–900) 116, 225–227, 

230, 373, 668, 693, 715, 786, 796, 803, 
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819, 861, 913, 915, 920 f., 950, 994, 
1034–1036 

arnulfinger, Familie 191, 209, 712 f., 1030
arras, abtei St. Vaast 221 
artolphus, mönch (ca. 934–945) 1267
artusius, mönch (1110/1120–1200) 1296
asanbertus, mönch (855) 1259
aschaffenburg 107, 110, 181, 367 f., 1368 
ascolfus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1267
asolf, abt (966–967), propst (963) 238, 

1041 f., 1140, 1285 
aspelt 462, 472, 528, 759 f., 762 f., 764, 765
– Herren von 462, 760, 763 f.
–  Gerhard von, nikolaus von, peter 

von
assel 780
asselborn 263, 744, 815 f., 887
asteriolus, Hl. 612, 620 f.
asulfus, mönch (923 und 926) 1258, 1259 
athanasius, Hl. 73, 86, 597, 616, 629 
athelstan, englischer König (925–939) 

1280
auctor, Hl., bischof von metz (um 451) 

619 f.
– Hl., (angeblicher) bischof von trier 

612, 616, 619 f., 627, 667–669, 891
audomarus, Hl. 631, 659
auffmann, Joseph anton, Komponist 

(18. Jahrhundert) 425
augsburg 908 f.
augustinus, aurelius, Hl. 86, 88, 150, 193, 

199, 204, 603, 668 
– Saarburg, mönch (1750–1802) 178, 

1201, 1355 f.
– umbscheiden, mönch (1637–1691), 

prior (1654–1686) 990, 1171 f., 1254
– umbscheiden, mönch (1703–1746), 

Subprior (1744–1746), refektionar 
(1716–1744) 1185 f., 1254, 1355 

aulhausen, zisterzienserinnenkloster 
1011

aurelius, Hl. 667
autun, abtei St. Symphorien 221

auw 473, 749, 804–806, 807, 1090, 1128, 
1173, 1232, 1343 f.

avelertal 454, 827 
avignon 103, 803, 838 
azincourt 304 
azzo, mönch (934–1110/1120), Konverse 

1267

B
babenberg, Familie 227 
–  poppo von (erzbischof von trier)
babenhuser, Familie 1143
– petrus, Seidensticker in Kaiserslautern 

(† 1518) 1143
–  laurentius (propst)
bachem 491, 728, 742, 893, 896 f.
bad bertrich 426, 1207, 1256, 1355
bad ems 353
bad Kreuznach  Kreuznach
baden, markgrafen von 312
–  Johann von (erzbischof von trier)
bäsch 911
balderich, autor der Gesta alberonis 

271 f., 275, 1058–1061
baldericus, mönch (vor 1037), abt von 

St. airy/Verdun (1037–1059) 1267
baldewinus, mönch (1220) 1302
balduin von luxemburg, erzbischof von 

trier (1307–1354) 90, 103, 274, 280, 
284, 286, 292, 375, 440 f., 530, 555, 583, 
635, 668, 838, 845, 902

balen, Dietrich, trierer Schöffe (ca. 1600) 
506

bamberg, bistum 257, 263, 600, 631, 
750 f., 888

– Dom St. peter 605, 638
banz, abtei 1126
barbara, Hl. 629, 668, 855, 871
barin  Wilhelm von
barsendorf 888
bartels, Johann, abt von echternach 

(1603) 72 
barthell (Barthel)  Karl (mönch)
bartholomäus, Hl. 78, 629, 674, 962 
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– abt (nur in Fälschungen 1201 und 
1208) 1065, 1071 

– prior (1274) 1154
– Kantor (ca. 1300–1320) 1229
– mönch (ca. 1300) 1302
– mönch (1340–1360), priester 1302
– von bitburg, mönch (vor 1608–1623), 

propst von taben (1608) 1145, 1182
– von esch, abt (1214/1215–1231), auch 

abt von echternach (1211–1231) 70, 
86, 112, 115, 286, 289, 401, 407, 420, 
440, 507, 662, 633, 780, 802, 827, 833, 
862, 908, 915, 925, 962, 1065, 1066 f., 
1190, 1213 f., 1221, 1233, 1303, 1306

bartz  Gabriel (novizenmeister)
barweiler 464, 625, 889, 921, 973 f., 975–

977, 978 f.
basel 147 f., 215, 284, 309, 331, 644, 855, 

865, 1163 f., 1318 
basenbach 752
basilissa, Hl. 667
basinus, Hl., abt (?), bischof von trier 

(vor 698–705), „Herzog von lothrin-
gen“ 73, 79, 87, 89, 205, 207, 209–211, 
413, 544, 547, 564, 612, 667, 669, 674, 
883 f., 887, 1022 f., 1027–1029, 1030 f., 
1126, 1170, 1245, 1334

– ehringer, mönch (1684–1725), Kü-
chenmeister (vor 1705–vor 1719) 1248

– Hetzrodt, mönch (1726–1783) 410, 
981, 1350 

– reck, mönch (1584) 1331 f.
– von trier, mönch (vor 1581–1591) 1331
– von zell, mönch (vor 1525–1540) 

1325 f.
bastogne 711, 751, 887, 1180, 1209
baum, Familie 412
–  Ferdinand (mönch), Hermann 

(mönch)
baumgarten  Johannes nepomuk 

(mönch)
baur  Vitus (mönch)
baurius, mönch (1373) 1314
baustert 751

bayern, Herzöge  Gisela, Heinrich, 
Heinrich von luxemburg, tassilo, 
theodo

bayreuth 110, 182 f., 368, 1364, 1368
beaudvin (Bodewin), Familie 1256 
–  Weomad (refektionar)
bebo, mönch (ca. 934–945) 1268
becelinus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1268
– mönch (934–1110/1120) 1268
bech 893
–  Johannes besch (mönch)
bechtoldsheim 217, 968
beck, Josef ludwig, trierer Generalvikar 

(1786) 357 
–  nikolaus (mönch)
beckum 1376
beda, Hl. 86, 155, 176, 181
bedersdorf 998 f.
beilstein 1073
beldersheim, Herren von 407, 1317
–  eberhard von (mönch)
bellenhausen, Herren von 784, 869 
–  oswald von 
bendorf-Sayn 115
benedictus (scottus), mönch (934–

1110/1120), Konverse 246, 1268
benedikt, Hl. 82 f., 89, 262, 341, 374 f., 

378, 389, 392, 414 f., 418, 422, 430, 440, 
448, 457, 509, 517, 544, 622, 629, 639, 
642, 650, 654, 657, 669 f., 674, 695 f., 
1026, 1029, 1047 f., 1082, 1245 

– Viii., papst (1012–1024) 547 
– von aniane 220 f., 639 f., 657, 1031 f.
– von cochem, mönch (vor 1581–1589) 

1331
– Kirchner, abt (1797–1802), propst von 

Schwabenheim (1786–1802) 110, 117, 
128, 143 f., 182, 185 f., 368–370, 400, 
498, 569, 688, 690, 1020, 1135–1138, 
1151, 1178, 1204, 1243, 1358 f., 1372 

– Stephani, mönch (1659–1701) 1341
– tandell, mönch (1700–1734), propst 

von Schwabenheim (1731–1734) 688, 
690, 966, 1149 
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– Wagner (Wagener), mönch (1734–
1764), propst von Schwabenheim 
(1754–1764) 688, 690, 1150 

benediktbeuren, abtei 600
benignus bourgeois, mönch (1756–1802) 

175, 370, 690, 1226, 1359
– Doetsch, mönch (1721–1743) 411, 690, 

1348
benno, mönch (934–1110/1120), priester 

1268 
– mönch (934–1110/1120), Subdiakon 

1268
benrather Hof 884, 1064 f.
bentzerath, Herren von 866, 877, 879 
benzo, armarius (um 1125) 175, 266, 269, 

460 f., 477 f., 580, 593, 620, 702, 1003, 
1006, 1055 

bereldange (Bereldingen) 796–798, 802
bereldingen, Herren von 462
berengar von tours, theologe (11. Jahr-

hundert) 1295
berengarius, mönch (?) (vor 934) 1259
berengerus, mönch (1110/1120–1200), 

priester 1296
berengoz, abt (1107–1126/1127), auch 

mönch in Fulda und abt in Werden 
(nach 1119–1126/1127) 175, 197, 206, 
260, 263, 265–267, 269, 380, 395, 518, 
522–524, 527, 547–549, 578, 580, 607, 
620, 702, 718 f., 785, 933, 1007, 1055–
1057, 1140, 1239

berg, Herrschaft 492 
– Herren von 768, 784 
berge, abtei 1276
– abt  Harding
berge  Dietrich von (Hospitalar), Fried-

rich von (mönch) 
bergen 751
bergmann  Wilhelm (refektionar)
bergofsky, von, Familie 879
beringerus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1268
– mönch (934–1110/1120), Konverse 

1268

berlin 117, 119 f., 146–168, 176, 181, 185, 
511, 608 f., 656 f., 1017, 1027, 1043, 
1142, 1166, 1169, 1245, 1276, 1332

bern 147 
bern, mönch (1110/1120–1200), priester 

1296
bernacer, mönch (ca. 962/963) 1268
bernacrus (926) 803 f., 1258, 1291
bernardus, Hl. 669
– mönch (934–1110/1120), priester 1268
bernerus (Beruerus), mönch (934–

1110/1120), priester 1268
bernhard, abt (1035–1037) 263, 380, 641, 

1048, 1050 f., 1274, 1294
– mönch in Stablo, abt von limburg/

Haardt? 1274
– bowerdingen (Boferdingius), mönch 

(1606–1636) 1334
– von clairvaux (1090–1153) 269 f., 

274 f., 331, 529, 551, 1058–1060 
– echternach, mönch (1637–1670) 

1337 f.
– Gier, mönch (1698–1717) 1345
– Kayll (Keill), mönch (1718–1755), 

Subprior (1746–1755), novizenmeis-
ter (1741–1752), Kantor (1732–1754), 
Küster (1737–1738) 341, 425, 434, 
1186, 1231, 1237, 1242

– Krauthmann (Crutman), mönch (vor 
1583–1616), Kellerar (1607) 1196

– von lissingen, mönch (vor 1518–1525) 
1325

– löhr (Loehr, Lehr), mönch (1757–
1794), Küster (1762–1794) 1238 f., 1354 

bernhardus, mönch (855) 1259
bernicho, mönch (909) 1259
berninus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1268
bernkastel-Kues 919, 927, 928 f.
–  auch Kues
bero, mönch (934–1110/1120), Konverse 

1268
beroldus  Geroldus 
berperg (Berburg), Herren von 724, 731, 

758, 766, 771–773, 775 
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–  Guda von
berresheim, Herren von 1357
–  Johannes (mönch)
berta, Witwe des Grafen Folkmar 

(10. Jahr hundert) 758, 777 
bertinus, Hl. 659
bertolfus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1268
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1268
– mönch (1210), priester 1302
bertrada, Hörige zu üxheim (845) 979
bertramnus, mönch (ca. 1280/1300), 

priester 1302
bertricus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1268
bertulf, erzbischof von trier (869–883) 

223, 1033
– mönch (?) (vor 1023), abt von St. mat-

thias-St. eucharius/trier (1023–1048) 
1268

besançon 147, 598, 600
– bischof  maximus
besch 471, 491, 493, 604, 727, 744, 749, 

756–758, 780, 887, 1090, 1194, 1323, 
1339 f.

–  Johannes besch (mönch)
beschbach 798
bettborn 1044
bettenburg  margarethe von
bettenburg-Differdingen, Herren von 820
bettendorf 784, 1346, 1351
bettingen, Herren von 462, 586, 795, 805, 

807, 810 f., 869, 874, 876 
–  ewerwinus von, tibaldus von
betto, mönch (934–1110/1120), inkluse 

247, 1268
betzdorf an der Syre 768, 774, 779, 784
beuo, mönch (934–1110/1120), Diakon 

1268
beure 1182
beuvillers 751
bewer, Familie 1127
– adam Hattard, ratsverwandter zu 

monschau, Vater des abtes 1127
–  martin (abt)

beyer, Heinrich, archivar in Koblenz 
(1835–1860) 140 

beyer von boppard, Familie 995 f., 1234 
–  Dietrich (bischof von Worms), Kon-

rad, philipp (Küster)
bezange-la-petite (Bissingen, Kleinbissin-

gen) 215 f., 722, 994–996, 1194
bezelinus, Kantor (1084) 1228
bickendorf 751, 1343
bidgau  Heinrich (Graf)
bierfeld 858
biever, Familie 1344
–  Gerhard (mönch)
biewer, Hans, trierer Schöffe (ca. 1600) 

506 
billuncus, mönch (ca. 934–945) 1268
bingen 54, 217, 581, 972 f., 1062, 1299
– Stift St. martin  Drusingus (Kanoni-

ker)
binsfeld  petrus (trierer Weihbischof)
birkenstock, Karl von, trierer Geschäfts-

träger in Wien (1786/1787) 354, 358, 
361, 1177

bissingen  bezange
bisten 999
bitburg 195, 317, 470, 491, 649, 685, 708, 

711, 728, 785, 804, 806–813, 814 f., 
1145, 1173, 1182, 1194 f., 1235, 1247, 
1320, 1323, 1340, 1343, 1345–1347

–  bartholomäus von (propst), matthi-
as von (Kellerar und abt von St. na-
bor), petrus (Kustos)

biwer 72 f., 84, 88, 92, 105, 188, 326, 328, 
331, 399, 438, 493, 513, 561, 650, 697, 
723, 744, 771 f., 777, 998, 1015, 1106, 
1168, 1209, 1387

–  reiner (abt)
biwerbach 757
bizing 999
blanche-eglise (Weißkirchen) 722, 995, 

996 f.
blankenheim  manderscheid
blasius, Hl. 70, 627, 1305, 1316
bleidenstadt, abtei 254, 1284
– abt  reginbertus
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blidenbach  reinold von (mönch)
blidulfus, mönch (ca. 934–945), zunächst 

in Gorze, schließlich einsiedler 233, 
246, 615, 1269

bliesgau 209, 291, 712 
blittringen  pleitrange
blommaerdt, maximilian, maler 

(1696/1697) 343 
bloomington 171
boccaccio, Giovanni Humanist (1313–

1375) 163, 171 
boddo, mönch (934–1110/1120), priester 

1269
bodewin  beaudvin
bodman, Franz Georg, Historiker (1754–

1820) 121–125, 140, 144, 182–185
bodo, propst (vor 923–nach 929) 229 f., 

1038 f., 1139, 1261 
böcking, trarbacher Weinhändler (1741) 

911
boemund ii. von Saarbrücken, erzbi-

schof von trier (1354–1362) 635 f., 668
– i. von Warsberg, erzbischof von trier 

(1286–1299) 282, 554, 1073 
börlingen 888
boethius, anicius manlius Severinus 86, 

171 
bofferdange 802 f.
bohlen  alexander (Subprior)
boisswin (Posswyn)  burkhard 
bolanden, Herren von 463, 720, 953
–  Werner von
bollandisten 174
bolles, Franz christoph, Syndicus (1763) 

506 
bombogen 751, 888
bommersheim, Herren von 407, 1315
–  Konrad von (mönch)
bonaparte  napoleon
bonaventura, theologe (1221–1274) 171
bondorf 1209
bonefatius (Bonifacius), ministerialis fra-

trum (923), monacus (926) 1189
bonifatius, Hl., anführer der thebäischen 

legion 612–617, 629

– Hl. (673–755) 210, 597, 956, 1030
– Viii., papst (1294–1303) 266
– ix., papst (1389–1404) 470, 733, 470 
bonifaz der reiche, trierer einwohner 

(13. Jahrhundert) 843
bonifer  Johannes Josef (laienbruder)
bonjean  maximinus (Küchenmeister) 
bonn 126, 147, 168, 498, 1264
– Stift St. Kassius 980
bonnevoye, abtei 778 f.
bonosus, Hl. 616
boos von Waldeck, Herren von 463, 945 
boppard 176, 303, 751, 995 f., 1234, 1256, 

1313, 1316
– Johann von  Johannes von lieben-

stein (mönch)
borny 751
borromäus  Karl (Kardinal)
bosenbach 751, 752
bosenheim 751, 752
bosserville, Kartause 722, 996
boszel  Wilhelmus (mönch)
bottbach  paulus (mönch)
botzheim, Johann philipp, Schöffe (ca. 

1600) 506 
boulay 1376
bourbotte, pierre, französischer Kommis-

sar (1794) 110, 369
bourgeois, Familie 412, 1226
–  benignus (mönch), modestus (in-

firmar)
bous 780
bouzonville, abtei 999
bovo (959) 761
bowerdingen (Boferdingius)  bernhard 

(mönch)
boxhorn 816
brandenburg, Herren von 731, 782 f., 1070
–  Dietrich von, Gertrud von, Gott-

fried von
brandenburg-Kulmbach, markgraf von, 

albrecht alcibiades (1552) 72, 104, 
322, 737, 1097

brandt  christian (prior und propst)
brant  Johannes (prior)
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braun, anton, pfarrer von burgen (1786) 
354 

–  Gregor (mönch)
braunsberg 180
braunschweig 620
– benediktinerkloster St. ägidius 605, 

616, 620
– markgräfin  Gertrud
braunshorn  brunshorn
brauweiler, abtei 262, 575, 600, 605, 1018, 

1133, 1147 f., 1270, 1294 f.
– – abt  ello 
– – mönch  tredheck, Johann
brauweiler bei Simmern/Dhaun 934 f., 

937 f.
brechen 334, 416, 459, 527, 693, 715, 752, 

821, 1051, 1053, 1159, 1200, 1317
breda  adrian von (prior)
bredeney, St. markuskapelle 1076
breder von Hoenstein, Herren von 879
breisig  Heinrich von
breit 65, 74, 262, 480, 487, 489, 741, 749, 

847, 853–856
breitscheid, Herren von 873, 976
bremm 927
brempt von bell, Familie 901, 904 
brendan, Hl. 246
brendelinus  Johannes brant (prior)
bretagne 246 
bretzenheim 217, 436, 713, 722, 958–960, 

966 f., 972, 1069, 1141 
breux 686, 693, 730, 821, 984 
–  Hraban von
brictius, Hl. 773, 887, 924 
briedel 484 f., 927
–  Johann von
brixen 163 
– bischof  nikolaus von Kues
brodelini  Johannes brant (prior)
brogne, abtei 233 
brohl 709, 913 f., 916–919, 1342, 1374
broquard (Brocardus, Brockquart), engel-

bert, amtmann (1653–1674) 496, 541 
brotdorf 898

bruch (de Palude), Herren von 805, 
1067 f., 1312 

–  Dietrich von, Heinrich iii. von 
(abt), philipp von (Kanoniker St. pau-
lin/trier)

brücke, von der  reyner
brühl, Hans moritz, Graf von (1736–

1809) 1211
bruerius (Breuer), colin, Kustos von 

St. Simeon/trier (1653–1658) 540
– Johann Dietrich, Dekan von St. Si-

meon/trier (1636–1646), Dekan von 
St. Georg/Köln (1650–1663) 540

brüssel 125, 146, 148, 161, 168, 176, 180 f., 
296, 337, 347, 585, 617, 1116, 1176, 1319 

–  Johann von (Kellerar)
brun, erzbischof von Köln (953–965) 

240 f., 245 f., 253, 573 f., 1269, 1280 
bruno, erzbischof von trier (1102–1124) 

267
– von Schmidtburg (1278) 1307
brunshorn (Braunshorn), Herren von 79, 

864, 980, 1073 f.
–  alexander von, Dietrich ii. von 

(abt), Johann von, Wilhelm von
bruschied 472, 934
bubenheim 217, 960 f., 965 
buchell, Heinrich von, Schultheiß (1544–

1549) 492
buda 1353
budeler (Boudeler), Familie 1351, 1354
– Johann, meier zu Wasserbillig (1714) 

1354
– matthias, meier zu Wasserbillig (1727) 

1354
– maximilian, prior von prüm (1785–

1801) 1354
– Valerius, mönch von St. matthias-

St. eucharius/trier (1745–1798) 1354
–  anselm (mönch), mauritius 

(mönch), maximinus (propst)
bübingen 768, 784
– Herren von 784
büchel, Valentin, Jurist (1757–1810) 144, 

170
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büdesheim 968
büdlich 471, 480, 483, 487–489, 711, 741, 

749, 847, 850, 852, 853–856, 859, 1356, 
1375

büllingen 1119, 1145
bürden  michael (Küster)
bürresheim, Herren von 918
büx  laurentius (laienbruder)
buono, mönch zu laach (nach 1142) 1269
buouo, mönch (934–1110/1120), priester 

1269
burchardus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1269
– mönch (1110/1120–1200), priester 

1296
– mönch (1110/1120–1200), Konverse 

1296
burcheit  Herimannus (mönch)
buren 978
burg 888
–  Dietrich (Kantor)
burgen, pfarrer  braun, anton
burgh  rudolf (mönch)
burgos 320, 1144 
burgund, Herzöge  Karl der Kühne, 

maria, philipp der Gute, philipp der 
Schöne

burkhard, Dekan von St. paulin/trier 
(† 1212) 1009

– boisswin (Posswyn), abt von echter-
nach (1490–1506) 649, 1320 

burlaeus, Johann, novize († 1637/1638) 
1247

–  Johannes (mönch)
burmerange (Burmeringen) 785
burscheid  Soger von
bursfelde, abtei und Kongregation 164, 

275 f., 297, 311, 316, 376, 385, 414, 437, 
642, 645, 646–651, 670, 683 f., 691, 736, 
1086, 1088, 1128 

burtscheid 911
burtz  paulinus (mönch)
busendorf, abtei 722 
butzdorf 448, 730 

C
caesar, christophorus, novize 

(† 1637/1638) 1247
caesarius von arles 155
calixtus, Hl. 82, 1275
cambridge 147, 150 
campo Formio 182 
canach 765, 767, 768
cantilly 161 
caprara, Giovanni battista, Kölner nun-

tius (1773/1774) 350, 352–354, 563, 
569 f.

capus de laturre, päpstlicher Kaplan 
(1422) 1161

carpensis  andreas (mönch)
cassall  Karl (mönch)
cassianus, Hl. 631
castelberch  Kastelburg
cattenom (Kettenhofen), Herren von 791, 

988
cauwenar, Jacobus, Sacellan und Sekretär 

(1621) 1334,  auch Jakob von prüm 
(mönch)

cavalieri, Gaetano de, päpstlicher nunti-
us in Köln (1732) 1127 f.

celsus, Hl. 1288
charles de lorraine-Guise, Kardinal „von 

lothringen“ (1547–1574) 996
chèvremont, abtei 235 
chlodulf (698) 190
– bischof von metz (659–694) 1025
christ  christoph (mönch)
christian brandt (Brand), mönch (1718–

1781), propst von taben (1742–1754), 
prior (1754–1775) 344, 687–690, 966, 
1150, 1174, 1242

– macher, mönch (1782–1802) 699, 
1371 f.

– von rheineck, Kölner Karmeliterprior 
(1555) 1055

christianus, mönch (bis nach 963), dann 
abt von St. pantaleon/Köln (963/964–
1001) 253, 1189, 1269

christoph christ, mönch (1714–1726) 
1346
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christophorus, Hl. 958, 971 f.
chrodoarda (7. Jahrhundert) 192 
chrodoin, Herzog (7. Jahrhundert) 192, 

994 
chrysostomus, mönch (1763–1764), lai-

enbruder 1376
cicero, marcus tulius 171
clairvaux  bernhard von
claricia, Frau des Dietrich von bruch (ca. 

1230) 1068
claudius antoni (Anthoni, Anthony), 

mönch (1640–1685), Subprior (1669–
1681), Küchenmeister (1660–1669), 
infirmar (1660) 74, 79, 83, 87, 90, 92, 
96, 98, 100, 103, 105, 393, 697, 1183 f., 
1223, 1247

cleber, Familie 1361 f.
– christoph Dominicus Franz, mönch 

von St. maria ad martyres/trier 
(† 1837) 1361

– Johann peter, Hofrat, Gemahl der 
Schwester des abtes Wittmann 1361

– Willibrord Josef anton, mönch von 
St. martin/trier († 1822) 1361

–  Willibrord (mönch)
clémency (Küntzig) 116, 209, 215 f., 713, 

715, 802, 820, 999 
clemens, Hl. 78 f., 629 
– iii., Gegenpapst (1084–1100) 527
– iV., papst (1265–1268) 992
– Vi., papst (1342–1352) 1075
– Vii., papst (1523–1534) 696 
– Viii., papst (1592–1605) 980
– xi., papst (1700–1721) 568, 1125, 1347
– xii., papst (1730–1740) 1127, 1129 
– xiii., papst (1758–1769) 569, 1132 f.
– xiV. papst (1769–1774) 572
–  Willibrord (Hl.)
– Wenzeslaus von Sachsen, erzbischof 

von trier (1768–1802) 341, 348–352, 
354, 356 f., 368, 403, 407, 415, 417, 419, 
438, 505, 513, 531, 534, 542–544, 552, 
563, 569–571, 585, 653, 674 f., 696, 698, 
722, 824, 911, 1136, 1175–1177, 1204, 

1206, 1212 f., 1227, 1239, 1243, 1251, 
1255, 1353, 1356, 1362–1364, 1372 f.

clerf, Herren von 800, 885 
clodulfus, Hl. 667
cluny, abtei 231, 256, 275, 374, 417, 432, 

661, 665, 1046 
– äbte  maiolus, odilo
clusterus  petrus (mönch)
cochem 109, 1093 f., 1178 
–  agritius von (mönch), benedikt von 

(mönch), thomas von (mönch), Vin-
zenz coci von (abt)

coci  Vinzenz coci von cochem (abt)
cölestin emmel, mönch (1714–1754) 

1347
coels, Familie 497, 1212 f.
– Karl anton, kurkölnischer Hofkam-

merrat 1212 f.
– Johann baptist, amtmann (vor 1740–

1772) 497, 1212
–  Karl (Subkellerar)
coelschen  Franciscus (mönch)
cönen  amandus (mönch)
colinus, mönch (1541), priester 1326
collignon, Familie 1225
– Johann baptist, pfarrer zu mersch 

(1749), dann zu Frisange 1225
– peter, verheiratet mit margarethe, geb. 

Schaeffer 1225
– Willibrord, mönch zu mettlach 

(† 1800) 1225
–  laurentius (infirmar)
colmann, Johann, Kanoniker von St. pau-

lin/trier (1596) 875 
Comes, dictus  Walterus (mönch?)
concordius, Hl. 667
conradi, petrus, Sekretär (1672–1695) 506
–  Johannes (laienbruder)
conradus, mönch (ca. 1280–1300) 1190, 

 auch Konrad (Kellerar)
– de ribinais, mönch (1110/1120–1200) 

1296
constantius clorus, Kaiser 67
– mönch (934–1110/1120), priester 1269
contern 760
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corbie, abtei 605
cornelius, Hl. 629
– Welter, mönch (1707–1762), Küster 

(1716–1724) 1236 f.
cornet  petrus (mönch)
corswarem 263, 752, 816
corvey, abtei 257, 261, 351, 546 
cosmas, Hl. 78–80 
coume 784, 999
counet, louis (1651–1721), maler 75, 89, 

103, 343, 400, 839, 1118, 1122–1124, 
1128, 1183

cratz von Scharfenstein, Familie 1350
cremes, Heinrich, abt von St. maria ad 

martyres/trier (1756–1761) 1187
cremona 1252
creutz  martin (mönch)
crippin  Konrad crippin von Schwar-

zenberg (mönch)
cristianus, mönch (?) (vor 934) 1259
– mönch (934–1110/1120), priester 1269
– mönch (934–1110/1120), Subdiakon 

1269
crocius  Konstantin (mönch)
crustz  matthias (prior)
crysanthus und Daria, Hll. 979
cugnon, Kloster 191 
curmiringun 752
curtius, Quintus rufus 171
cyriacus, Hl. 78 

D
Dagabertus, mönch (934–1110/1120), 

priester bzw. Konverse 1270
Dagobert i., merowingerkönig (623–639) 

88, 116, 197–200, 202, 205, 207, 209, 
403, 418, 429, 517, 523, 607, 668, 711 f., 
769, 774, 796, 850, 856, 860, 866, 870, 
875, 907, 915, 920, 1021 

– andré, mönch (1745–1785) 1352
– Dixius, mönch (1721–1738) 689, 1348
Dagstuhl 1109
Dalberg, Karl theodor anton maria von 

1368

Dalheim 161, 176, 475, 491, 493, 682, 717, 
744, 758–761, 764, 897, 1077

– Herren von 897
Damian, Hl. 78 f.
– d’Hame (Dhame), mönch (1720–

1754), prior (1740–1754), Kellerar 
(1728–1731, 1738–1740), novizen-
meister (1728) 341, 413, 688–690, 966, 
1173 f., 1200 f., 1242

– Hartard von der leyen, erzbischof 
von mainz (1675–1678) 924

– radermacher, mönch (1756–1798) 426, 
507, 1358 f.

Daniel, mönch (1210–1230), priester 1302
Danihel, mönch (934–1110/1120), Subdi-

akon 1270
Danner, Willibrord ludwig, patensohn 

des abtes Willibrord ii. (1779) 1133
Dapprich  tapprich
Darmstadt 125, 147, 182, 367, 616, 661, 

1137 
Dasburg 1344
Daun/eifel 1185
– Herren von 463, 729, 978, 982 
Davis (d’Avis), Johannes, mönch von 

St. matthias-St. eucharius/trier (1787) 
354, 360, 675 

Delande  palmatius (mönch)
Delfeld, Familie 1198 f.
– Friedrich, pfarrer von Freudenburg 

(1632) 904
–  paulinus (Kellerar), philipp (mönch)
Den Haag 537
Deodatus, mönch zu Gorze, dann abt 

von St. maria ad martyres/trier (vor 
980) 255

– nikolaus, Kanoniker von St. Kastor/
Koblenz 540

Detzem 116, 312, 450, 463, 471 f., 483, 487–
489, 491, 507, 543, 582, 617, 625, 662, 
671, 686, 708, 711 f., 729, 731, 741, 746, 
749, 800, 823, 846 f., 850–853, 854–860, 
862, 866, 870, 872, 876–878, 880, 888, 
907, 915, 920, 930, 1067, 1128, 1136, 
1220, 1234, 1254, 1302, 1356, 1361
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– Herren von 463
– Hochgericht 846 f., 850–860
–  michael von (refektionar)
Deumer  michael (mönch)
Deuren, melchior, Syndicus (1716) 506
Deuselbach 911
D’Hame (Dhame), Familie 413, 1173
– Damian Hartard, Schultheiß von 

St. Wendel (ca. 1700) 1173
– maria magdalena, geb. von Köhler 1173
– theobert, abt von tholey (1730–1759) 

1173 
–  Damian (prior)
Dhaun/Hunsrück 934, 1094, 1185, 1198 
– Herren von 864, 1069 f.,  auch rhein-

grafen
–  Gerhard von, Gisela von, Heinrich 

von (abt), Konrad von, Simon von
Dhron 520
Dieburg 1251
Diedenhofen (Thionville) 116, 139, 235, 

296, 312 f., 399, 436, 506, 515, 558, 583, 
648, 686, 708, 732, 734 f., 743, 756, 795, 
905, 985, 988–991, 992 f., 1088, 1129 f., 
1171, 1198, 1219, 1248 f., 1335 f., 1339, 
1345, 1347

– Heinrich, Sekretär (ca. 1729–1738) 506 
–  Dietrich von
Diedolfus  thidolfus
Diekirch  andreas (Kantor)
Dienheim 217, 713, 968, 1217
–  Johannes ulner von (Hospitalar)
Dierdorf, Georg, trierer Schöffe (1598) 

875
Dietkirchen, Stift 1350
Dietrich i., erzbischof von trier (965–

977) 243, 255, 525, 1289
– i., abt (1049–1075), propst (vor 1049), 

auch abt von Stablo (1048–1080) 256, 
263 f., 266 f., 380, 459 f., 518, 526, 549, 
1140, 1051–1053

– Kantor (1274) 1229
– von berge, mönch (vor 1336–1366), 

Hospitalar (1359–1366), Küster (1336–
1340) 1218, 1234

– beyer von boppard, bischof von 
Worms (1359–1365) 1234

– von blankenheim, trierer Dompropst 
(ca. 1230) 1067

– von brandenburg, propst zu raven-
giersburg (1280) 783

– ii. von braunshorn (Brunshorn), abt 
(1305–1352) 79, 290 f., 381, 401, 408, 
438, 442, 491, 554, 864, 869, 973, 1073–
1075, 1087, 1233 

– von bruch (ca. 1230) 1068
– burg (Burgh, Bourgh), mönch (1630–

1665), Kantor (1663–1665) 1231 
– von Diedenhofen, luxemburger Sene-

schall (vor 1247) 795
– von erbach, erzbischof von mainz 

(1434–1459) 963
– von Kerpen (ca. 1280) 1073
– von moers, erzbischof von Köln 

(1414–1463) 686, 980
– (Dieter) von nassau, erzbischof von 

trier (1300–1307) 284
– von randeck (1323) 948
– reuland (Ruland), mönch (vor 

1542–1570), propst von taben (1542–
1566 [?]) 1144 

– rulins (Reuland), mönch (vor 1556–
nach 1564) 1327

– iii. von Sehlem, mönch (vor 1470), 
Kellerar (1470–1483), abt (1482–1483) 
315, 388, 558, 1089, 1193

– von trarbach, gen. busemann, Diener 
(1390/1398) 501

– von trier, mönch, Küchenmeister 
(1514) 1144, 1244

– von trier, mönch (vor 1551–1579) 
1144, 1327

– von urley, trierer Kanoniker (1387) 
993

– von Warsberg, abt von St. matthias-
St. eucharius/trier (1257–1287) 1311

– ii. von Wied, erzbischof von trier 
(1212–1242) 70, 78, 103, 282, 289, 447, 
464, 477, 602, 607, 609, 662, 664, 671, 
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775, 802, 812, 815, 837, 853, 871, 921, 
1066 f., 1154, 1190, 1303

– von zell, mönch (vor 1502–1517/1518), 
Hospitalar (1514–1517) 1220 f.

Diez, Herren (Grafen) von 921, 972 
–  adolf von
Differdingen, abtei 820
Dijon, St. benigne, abt  Wilhelm
Dill 473 
Dillingen 895
Dilmar 768, 780 
Dinant 292, 531 
Dingolfus, servus (929) 475 
Diogenes, philosph 86 
Diokletian, römischer Kaiser 614
Dionysius, Hl. 613
Dippach 760
Disibodenberg, abtei 1058, 1061
Dittlingen 900
Dixius  Dagobert (mönch)
Doennange 816
Dörbach 1325
Dörner, Josef ignatius, arzt (1777–1794) 

507 
Doetsch, Familie 1348
–  benignus (mönch), romanus 

(mönch)
Dollendorf, Herren von 978
Dominicus, mönch (934–1110/1120), 

priester bzw. Konverse 1270
– Wissendorf, mönch (1591–1636), prior 

(1628–1636), Kellerar (1621–1627 [?]) 
334, 1170, 1197

Donatus, Hl. 1288
– aelius (Grammatiker) 171
– mettlach, mönch (1765–1794) 176, 

1362 f.
Dondelage 801
Donre  Johannes
Donven 139, 479 f., 717, 739, 761 f., 766, 

769
Dorf (bei Wittlich) 340, 483, 618, 724, 757, 

761, 766, 771, 779, 800, 806, 812, 829, 
837, 846 f., 849–851, 855–857, 859, 861, 
864, 870, 874–878, 885, 888 f., 898 f., 

905 f., 911, 914, 923, 936, 939, 994, 996, 
1217, 1263 f.

Dorothea, Hl. 629
Dragebodo, bischof von Speyer (660–700) 

191
Dreckenach 709
Drei hl. Könige 87
Dron (Droen)  petrus (mönch)
Dronke, ernst, Koblenzer Gymnasial-

direktor 180 
Druhdildinga 752
Drusingus, Kanoniker in bingen (ca. 

1139/1168) 972 f.
Dudac, mönch (?) (vor 934) 1259
Dudeldorf 806 f., 1217, 1339
– Herren von 1217
– – aleyd von, nonne 1217
– – philipp und irmgard von, eltern des 

rudolf 1217
– –  rudolf von (Hospitalar)
Dudo, mainzer ministeriale (ca. 1146) 969
Dündorff (Dondorff, Dundorff)  mat-

thias (mönch)
Düren, Jesuitengymnasium 1127
Dullingen, Herren von 858
Duminique, Ferdinand von, Kurtrierer 

Staats- und Konferenzminister (1787) 
361, 364, 1177

Dune, gen. mart, von, Familie 877
Duodo, mönch (934–1110/1120), priester 

1270
– mönch (934–1110/1120), Konverse 

1270
Durand, ursin, mauriner (1718) 148, 151, 

264, 347, 421, 652, 1123

E
ebeno 752, 809
ebentheuer  Schimper, anna maria 

magdalena
eberbach, zisterzienserabtei 276, 722, 

969 f., 1009–1011, 1061 
eberhard, erzbischof von trier (1047–

1066) 197, 258, 576, 668, 1052, 1287
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– abt (Heberardus, Erhard) (?) (723) 211 
– abt (906–911) 227, 1037
– propst im Gau (vor 1258–nach 1274) 

1141
– Kellerar (1274) 1190
– Hospitalar (um 1217) 1190, 1214 f., 

1221, 1233
– Küster (ca. 1320) 1234
– Scholaster von St. Simeon/trier (1270) 

984 f.
– von beldersheim, mönch (vor 1428 bis 

nach 1449) 1317 f.
– von eppelborn, trierer Domherr und 

mainzer Domdekan 292, 1077
– von Sötern (Seuthere), mönch (1240–

1260), priester 412, 1302
– von Sötern, mönch, Kantor (1389) 

1229
– von Stein, mönch (vor 1336–vor 1366), 

Kellerar (1336 und 1347), Kämmerer 
(nach 1347) 291, 441 f., 1077, 1191, 
1214, 1313 

eberhardsklausen, augustinerchorher-
renstift 395, 886 

eberhardus, abt (?) 1023
ebersheim 217, 265, 472, 527, 957 f., 960, 

966, 967 f., 969 f.
eberwin (Euerwinus), mönch (vor 1212–

nach 1217), Küster (1212–1217) 1233
ebrouimus, mönch (vor 1018), abt von 

tholey (um 1018–nach 1036) 1270
ecelo, mönch (934–1110/1120), Subdia-

kon 1270
echternach 1309, 1343, 1357
– abtei 152 f., 160–162, 164 f., 172, 191 f., 

195, 208, 226, 230 f., 235, 238, 245 f., 
248, 250, 252, 254, 262, 276, 289, 308, 
315 f., 332, 359, 365, 384, 386, 389, 395, 
416, 422, 438, 458, 518, 605, 631, 637, 
639, 642 f., 648–650, 652, 654, 656, 659, 
660, 682–685, 717, 741, 757, 774, 831, 
1004 f., 1008–1010, 1025, 1027–1029, 
1033, 1036, 1042, 1066, 1090 f., 1093 f., 
1110 f., 1119 f., 1131, 1163, 1189, 1194, 
1232, 1279, 1283 f., 1291 f., 1320 

– – äbte  adalhard; bartels, Johann; 
bartholomäus von esch; burkhard 
boisswin; Gottfried von Kahler; Hum-
bertus; matthias von St. nabor; pa-
schasius, richard; ratbod; ravange-
rus; richardot, pierre; uroldus

– – prioren  adam Wolff, Johann 
Geis 

– – mönche  ägidius von löwen 
(Küster); Henn, maximinus; Johannes 
von platten (Kellerar); markus (Kan-
tor); Schramm, Willibrord; Steinsel, 
leopold

–  bernhard (mönch)
–  tilmann von (mönch)
eck, Johann, trierer offizial († 1523) 

319 f., 1094 f.
edelinus  adelinus
effrem, mönch (ca. 934–945) 1270
egbert, erzbischof von trier (977–993) 

70, 160 f., 201, 242 f., 251, 255, 525, 633, 
671, 717, 1278, 1288 

egelolfus (Eilolfus), mönch (um 1135), 
Diakon 1296

egidius, mönch (1260–1280), puer 1303
ehrang 210, 605 
ehrenbreitstein 1120, 1123, 1133, 1175, 

1210, 1254
– Festung 109, 177–179, 355
ehringer  basinus (Küchenmeister)
eich 769 
eichhorn, albertine, geb. de la roque 498
– Karl Josef, Kanoniker von St. Simeon/

trier (1792) 498
– Karl theodor Heinrich, amtmann von 

St. maximin (1772–1794) 368 f., 495, 
497 f., 507 

eichstätt, bistum 600, 605 
eifel 287, 472, 520, 532, 559, 715, 804–815, 

821, 837, 841, 887–890, 976 
eigel, Familie 1348
– Johann Wolfgang, Vikar zu Wintrich 

1349
– matthias, trierer bäckermeister (1726) 

1348 f.
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–  Kasimir (mönch)
eilbertus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1270
eilolfus  egelolfus
eimeringen 780
einhorn  nikolaus
einrichgau 548
einsdorf 782
einsiedeln, abtei 252, 517, 1190 
eisenbrouch 802 f.
eitelsbach 831, 1222
ekkehard, mönch von St. Gallen 1189, 

1282
elbricus  albricus
eldericus, mönch (1248 und 1250) 1303
eleonore Gonzaga, Kaiserin (1622–1637), 

Frau Kaiser Ferdinands ii. (1619–1637) 
635

elisabeth, Hl. 104, 668–670, 674, 677 f., 
693 f., 699 f.

– von Görlitz, regentin von luxemburg 
(1414–1430) 301, 304, 583 

ell 817
ellange (Ellingen) 139, 760
elle, Herren von 729
ellenscheider, Herren von 879
ellenz 928, 1148
ello, mönch (934–1110/1120), priester 

1270
– mönch (vor 1030), dann abt von brau-

weiler (1030–1053) 1270
ellwangen, abtei 254, 1190 
– abt  Sandrat 
elten 1090
–  otto von (abt)
eltville 747
eltz, Herren (Grafen) von 473, 768, 885, 

914, 916–918, 922 f.
–  Jakob von
elwenich 753, 974
embden  agritius (refektionar)
embrica, (de)  Gerlach (mönch)
embricho von albig 954
embrico, mönch (1110/1120–1200) 1296
emelde  rudolfus de 

emelricus, mönch (934–1110/1120), 
priester 1270

– mönch (ca. 1190–1210), laicus frater 
1303

emerentianus, abt (?) 1023
emicho, Graf 259 
– mönch (934–1110/1120), priester 1270
– mönch (934–1110/1120), puer 1270
– raugraf (1288) 1305, 1307
emichonen, Familie 259, 575, 907, 933, 

953 
emmel  cölestin (mönch)
emmelius  antonius (mönch)
emmerich Francke von Kirchberg, Kelle-

rar (1432) 683, 1192 
emmordus, servus (929) 475 
encelin, mönch (?) (vor 1037), abt von 

St. airy/Verdun (1059–1062) 1270
enckhausen  Jakob (novizenmeister)
endres, lutwinus, trierer augustiner-

eremit (1789–1799) 428
enen  Johann (trierer Weihbischof) 
engelberg, abtei 605
engelbert von blankenheim, mönch (vor 

1388–1400), prior (1388–1397), Küster 
(1393), elemosinar (1398), Hospitalar 
(1398–1400) 151, 175, 1157, 1218, 1235, 
1243

engelbertus, mönch (934–1110/1120), 
priester 1270

– mönch (ca. 1240–1260), priester 1303
engelhof 782
engelmarus (Engelo), mönch (934–

1110/1120), Konverse 1271
engelport, prämonstratenserinnenstift 

1073, 1187
engelradus, mönch (934–1110/1120), 

puer 1271
– mönch (ca. 1190–1210), puer 1303
engers 1201
engilboldus, mönch (vermutlich 960/970) 

1271
engilricus, mönch (929, vielleicht nach 

934) 229, 1259, 1271 
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engo, mönch (934–1110/1120), Diakon 
bzw. priester 1271

enno, mönch (?) (vor 940) 1271
enschringen, Herren von 491, 805, 808, 

811 f., 873 
ensingen, Jakob von, metzer archidiakon 

(1511) 86, 1014 
epinal 147, 166, 656 
eppelborn, Herren von 1076 f.
–  eberhard von, Jutta von Stein, ni-

kolaus von (Hospitalar), rorich von 
(abt)

eppeldorf 817
eppstein, Herren von 463, 921, 972
erasmi, Familie 1364
– michael, mönch in prüm, dann pfarrer 

von Kesseling (um 1800) 1364
–  Hildulf (mönch)
erchenbert (Herkenbertus), abt (nach 

879–vor 888), vielleicht auch abt von 
mettlach 222–225, 1034 f.

erckens  Johannes (mönch)
erden 888, 926
erembertus (Irimbertus), mönch (934–

1110/1120, vielleicht 963) 1271,  auch 
irimbertus 

erfo  erso (mönch)
erhard, abt (?) 206 
erkanfrida, Witwe des nithard (853) 119, 

187, 206, 218, 221, 618, 787, 796, 798, 
940, 1033

erlenheupt von Saulheim, Familie 952
ermenoldus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1271
ermesinde, Gräfin von luxemburg 

(1197–1247) 795
ermsdorf 817
ernest, mönch (934–1110/1120), levita 

1271
ernestus, mönch (934–1110/1120), Kon-

verse 1271
– (Ernost), mönch von mettlach, dann 

von St. maximin (nach 1023–vor 
1040/1056), abt von St. martin/trier 
(um 1040–1060) 1271

– mönch (1110/1120–1200) Diakon 1296
ernst an der mosel 1147, 1167
ernst von luxemburg, mönch (1612) 

1335
ernster 781 f.
erpho, mönch (1110/1120–1200), puer 

1296
erpmundus, mönch (ca. 934–945) 1271
ersange 783
erso (Erfo), mönch (934–1110/1120) 1271 
escelinus  ezelinus (mönch)
esch, Herren von 462, 731, 782, 861, 881, 

1066
– rudolf, Kanoniker von münstereifel 

(1595) 980
–  bartholomäus von (abt), Heinrich 

von
eschette 817
eschweiler  Johann nicetius (mönch)
essen, Fürstäbtissin  Kunigunde von 

Sachsen 
essenheim 217, 958, 969, 1061
essingen 798
esslingen, reichsstadt 320, 1095 
eßlingen (esslingen) bei bitburg 480, 499, 

785, 807, 811, 1095
etgert 911
ettenheimmünster, abtei 1087
– abt  Heinrich reiff
– mönch  antonius Drüblein
ettlingen  Johannes von (Kantor) 
etzkorn  petrus (Subprior)
eucharius, bischof von trier (um 275) 202 
eudo, mönch (934–1110/1120), priester 

1271
euerhardus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1272
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1272 
– mönch (934–1110/1120), puer 1272
euerwinus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1272
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1272
eugen iii., papst (1145–1153) 947, 953, 

969
– iV., papst (1431–1447) 558
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– moskopp, mönch (1720–1761), Kü-
chenmeister (1738–1761) 1249

– Welter, mönch (1708–1716) 1346
euphrates, bischof von Köln (342/343–

346) 596 f.
euren 176, 605 
eustachius, prior (ca. 1280) 1154 f.,  

auch eustachius (mönch)
– mönch (vor 1280) 1155,  eustachius, 

prior
eutropia, Hl. 78 f.
even 809, 812–815
everbo 188
everlange 139, 476, 817, 819 
everwin, prior (1220) 1153
evrange 762–764, 765
ewerwinus, mönch (vor 1184), nach 1184 

abt von St. maria/luxemburg 1296 
– mönch (ca. 1200–1220), Diakon 1303
– mönch (ca. 1280–1300), priester 1153, 

1303
– von bettingen, untervogt 580 f.
ezelinus (Escelinus), Kantor (1181) 1228 
ezzo, mönch (934–1110/1120), priester 

1272
– pfalzgraf 259 f., 575, 719, 1270
ezzonen, Familie 216, 933

F
Faber  reiner (Kellerar)
Falkenberg 1066
Falkenburg  petrus (mönch)
Falkenstein, Herren von 762, 951 
–  Kuno ii. von (erzbischof von trier)
Falmagne  Hillin von (erzbischof von 

trier)
Fankel 1148
Fasbender, Familie 1349
– Johann, trierer bürger (1726) 1349
–  leopold (mönch) 
Fastrau 450, 471, 487, 490, 749, 846 f., 

861 f., 865 f., 878, 1197
–  Johann von, Wilhelm von
Felix (Felicius, Febicius)  Fibicius

Fell 127, 215, 302 f., 340, 391, 393 f., 418, 
433, 442 f., 450, 455, 471, 483–485, 487–
489, 492, 498 f., 501, 581 f., 686 f., 708, 
711, 716, 723, 735 f., 739, 742, 749, 825, 
841, 846, 850, 860–865, 871–873, 876, 
880, 929, 963, 1048, 1085, 1096, 1107, 
1123 f., 1133, 1139, 1143, 1180, 1188, 
1202, 1214, 1228, 1301, 1323 f., 1327, 
1330, 1353, 1355, 1362

– Hochgericht 846, 860–883
–  Hadewig von, ulrich von
Feller berg 487, 846, 880–883 
Feller, Familie 1147
– Dominicus, ratschreiber (1742) 1147
–  Heinrich (propst)
Fels (a Rupe), ernst von, propst von Ful-

da (1623) 565
– ignaz von, luxemburger Generalein-

nehmer (18. Jahrhundert) 1129
Felsberg, Herren von 1314
–  arnold von, Johannes von (mönch), 

richard von
Feltz (Laroche, de Rupe, von Wiltz), Her-

ren von 586, 731, 760, 763, 787, 867, 
869, 874, 876 f., 879, 912

–  Johann von
Ferdinand i., König/Kaiser (1531–1564) 

319 f.
– ii., König/Kaiser (1619–1637) 290, 

333–335, 396, 525, 530, 537–539, 635
– iii., König/Kaiser (1636–1657) 336, 

539 f., 1019, 1114, 1335
– iV., König (1653–1654) 336, 540 
– baum, mönch (1726–1745) 1349
– Heinen (Heynen), mönch (1755–1802), 

Kellerar (1780–1784) 152, 1203 f., 1352
– von Köhler, abt von mettlach (1691–

1734) 1173
Ferrières  lupus von
Ferschweiler  Friedrich von (mönch)
Feulen 717, 786 f., 817
Fibicius (Febicius, Felicius), bischof von 

trier (?), abt (?) (ca. 510) 194, 203, 615, 
1023
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Fichard, carl, gen. baur von eysseneck 
(1773–1829) 125

Fiedler, nikolaus, Schöffe (ca. 1600) 506 
Filsdorf 758, 760–762
Filzen 681, 709, 723, 742, 746, 749, 900, 

906 f., 1354
Finstingen, Herren von 914
–  Heinrich von (erzbischof von trier)
Fischbach 462, 729, 764, 785, 798, 799, 

1318, 1341
– Herren von 462, 729, 764, 799
–  Konstantin (mönch), udo von Wil-

helm (mönch)
Fischenich, Herren von 977
Fischer, Gotthelf, bibliothekar (1771–

1853) 121–125, 144, 182–184 
Flach von Schwarzenburg, Herren von 

968
Flachsweiler 774
Flassigny 743, 821, 983 f.
Flavius Josephus 171 
Flesten 472, 978 
Fleury, abtei 641
Flonheim 727, 941, 943 f., 949 f., 958, 968, 

1141, 1152, 1228 
– marienstift 950
Floren 753, 974
Florenz 306
Florianus, Hl. 667
Flußbach 887 f.
Folcardus, abt (?) 95, 206, 892, 1024, 1025
– mönch (934–1110/1120), puer 1272
Folchardus, mönch (855) 1259
Folcmarus (Uuolcmarus), mönch (934–

1110/1120), Diakon 1272
Folcnandus, mönch (1110/1120–1200) 

1296
Folcoldus, mönch (ca. 934–945) 1272
Folcolt, mönch (934–1110/1120), Subdia-

kon 1272
Folkerus, mönch (934–1110/1120), Sub-

diakon 1272
– mönch (934–1110/1120), Subdiakon 

1272
Folkmar, Graf (10. Jahrhundert) 758, 777

Folko, mönch (934–1110/1120), Diakon 
1272

Folmar i., abt (ca. 987–996/999) 1025, 
1043 f., 1272, 1274 

– ii., abt (1097/1100–1106/1107), auch 
abt von Stablo (1097–1105) 264–267, 
380, 518, 527, 549, 960, 1025, 1053, 
1054 f., 1274 

Folmarus, mönch (934–945) 1272
– mönch (vor 1032), abt von Weißen-

burg (1032–1043) 1272
– mönch (934–1110/1120) 1044, 1272
Folmerus (Volmarus, Volimer) abt (?) 1023
Folscheid 817
Foltz, barbara, präbendarin (1756) 513
Forst 709 
–  Johannes ii. (abt)
Fracturis 752
Franciscus coelschen, mönch (1671–

1683) 1342
– von Hermeskeil, mönch (vor 1551–

1562), propst von taben (1562) 1144
– manheim, mönch (1707–1728), Kelle-

rar (1720–1728), Küchenmeister (1719–
1720) 1200, 1248

– merning, mönch (1607–1637) 1334
– messerich, mönch (1656–1660) 1340
– offemberg, mönch (1738–1779), Kan-

tor (1754–1779), Küster (1750–1752) 
1231 f., 1238

Francke von Kirchberg, Herren von 1192
–  emmerich (Kellerar)
Franco (926) 932, 1258, 1291
– mönch (934–1110/1120), Konverse 

1272
Frangipani, ottavio mirto, päpstlicher 

nuntius (1595) 561
Franken 410
Frankfurt am main 107, 110, 121, 185, 

243, 300, 365, 517, 522, 545, 747, 1044, 
1177, 1363

– Kanonikerstift 224
Franko, mönch (934–1110/1120), priester 

1272
Franz i., Kaiser (1745–1765) 943, 1130
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– Georg von Schönborn, erzbischof von 
trier (1729–1756) 1129, 1186

– ludwig von der pfalz, erzbischof von 
trier (1716–1729) 1125

Franziscus von paula Herzan von Harras 
(1735–1804), Kardinal 354, 571 

Franzosengrund 782
Freising, bischof  Konrad von Dhaun 
Frémérville 986
Frenkingen 717, 752
Freudenburg 122, 139, 331, 335, 340, 384, 

484, 495, 563–565, 567, 686 f., 749, 901–
904, 1019, 1111, 1120, 1170, 1199, 1254, 
1329, 1332, 1335, 1342, 1375

– Herrschaft 327, 329, 339, 352, 393 f., 
474, 493, 537, 542, 722 f., 744, 895, 901–
904, 1107, 1120, 1134, 1198, 1246

– pfarrer  Delfeld, Friedrich
– petrus von  petrus leuken von (abt)
Fridericus, mönch (934–1110/1120, viel-

leicht vor 1116), priester 1272 f.
– mönch (934–1110/1120), priester 1273
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1273
– mönch (934–1110/1120), puer 1273
Friderun, Schwester Königin mathildes 

241 
Frideuuinus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1273
Friedrich i., König/Kaiser (1152–1190) 

202, 274, 279, 529, 1061, 1064
– ii., König/Kaiser (1212–1250) 290, 

1069
– iii., König/Kaiser (1440–1493) 313 f., 

523 f., 532 f., 584, 947, 1087 
– ii., König in preußen (1740–1786) 339, 

1211
– prior (1234 und 1240 [?]) 112, 1153 f., 

1228,  auch Friedrich (Kellerar), 
Friedrich (mönch [1190–1210])

– Kellerar (1217) 1154, 1190,  auch 
Friedrich (prior), Friedrich (mönch 
[ca. 1190–1210])

– mönch (um 1135) 1297
– mönch (ca. 1190–1210), priester, Stifter 

des reliquienkreuzes 112, 1190, 1303, 

 auch Friedrich (prior), Friedrich 
(Kellerar) 

– mönch (ca. 1200–1220), priester 1303
– von berge, mönch (vor 1389 bis nach 

1390) 1314
– von Ferschweiler (Fyrs, Fersch), mönch 

(vor 1512–1540) 411, 1323
– von Helfenstein, mönch (um 1300), 

priester 1303
– martini, mönch (1708–1719) 1346
– von mudelingen, mönch (1395) 1316
– von nackenheim (Nacken), Kellerar 

(1438), vermutlich mönch von St. mat-
thias-St. eucharius/trier 308, 1192

– nah von arlon, mönch (?) (ca. 1417–
1470) 163, 1317

– von Sassenhausen, trierer burgmann, 
amtmann von Koblenz († ca. 1406) 
300

– von Sassenhausen, bruder des abtes 
lamprecht 301

– Karl Joseph von erthal, erzbischof 
von mainz (1774–1802) 570

Frisange (Frisingen) 244, 451, 479, 717, 
743, 759 f., 762–765, 1225, 1252, 1304, 
1352

– pfarrer  collignon, Johann baptist; 
Heuard, Johann petrus

Frommersdorf, Herren von 899
Fürfeld 749, 818, 942, 945, 950 f., 958, 1192
–  ägidius von
Fuccius  paulus (mönch)
Fulbert, abt von laach (1152–1177) 627 
Fulda, abtei 216 f., 219, 222, 247 f., 257, 

261, 265, 332, 351, 395 f., 404, 524 f., 
546, 600, 605, 713 f., 956, 966, 968, 971, 
1033, 1056 f., 1275 

– äbte  Hadamar, Hrabanus maurus, 
poppo

– propst  Fels, ernst von
– mönche  berengoz, Gundelach 
Fusenich 831, 1201
Fuxius, Familie 1250
–  maximinus (Küchenmeister)
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G
Gabriel, erzengel 628, 635
– bartz (Barz), mönch (1770–1799), 

novizenmeister (1781–1785) 688, 690, 
1187, 1242 f.

Gaeta 300 
Gagenhardus (Gainardus), susceptor pau-

perum (923, 926) 693, 1214
Gallus von Königssaal, Schriftsteller (14. 

Jahrhundert) 165
Garibaldi, arzt (ca. 1740) 1119
Gau (Gowe), propstei 436, 959, 967, 1141 
Gehmer, Johann, Sekretär (ca. 1762–1775) 

506 
Geilo, mönch (?), dann abt von Weißen-

burg († 960) 1273
Geis  Johannes (mönch)
Geisdorf 840
Geisen  antonius (mönch), Valentin 

(mönch)
Geisspitzheim, Herren von 472, 866–868, 

871, 874, 877, 879 
Gelasius i., papst (492–496) 659 f.
Geldulfus, thesaurar von Stablo (1049) 

1051
Gemünden, Stift 222 f., 1034
Geng, rosalie (ca. 1755) 1360
Gennep, Herren von 1075
–  otto von (abt), Wilhelm von (erz-

bischof von Köln)
Gent 146, 148, 150, 156, 158–160, 180, 

199, 215, 1017, 1142 
Gentili, agent der abtei in rom (1763) 

569
Georg von Helfenstein, trierer Weihbi-

schof (1599–1632) 564
Gerardus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1273
– mönch (934–1110/1120), priester 1273
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1273
– mönch, prior (1120/1200) 1152
– mönch (ca. 1240–1260), Diakon 1303
Gerbernus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1273

Gerbert, martin, abt von St. blasien 
(1764–1793) 1367

Gerbertus, mönch (934–1110/1120), 
priester 1273

Gercken, philipp Wilhelm, Schriftsteller 
(1722–1791) 148, 152, 173 

Gereon, Hl. 613 
Gerhard, abt (892 [?] bis 906) 226 f., 1036 f.
– abt (1126/27–1138) 133, 175, 206, 269–

271, 274, 277 f., 382, 401, 428, 462, 550, 
642, 1017, 1049, 1057 f., 1240, 1296 f., 
1299

– abt von prüm (1185–1212) 1009
– mönch (ca. 1500–1520), priester 1321
– mönch, magister disciplinae (1373) 

1240, 1304
– Graf des lahngaus (ca. 861–879) 213, 

222, 1033 
– von aspelt (um 1200) 462, 760
– biever, mönch (1691–1712) 1344 
– von Dhaun, erzbischof von mainz 

(1251–1259) 290, 381, 1069
– von littig, mönch (ca. 1320–1340) 

1240, 1303 f.
– plait von longuich (1370) 869 
– poncin, mönch (1728–1762), propst 

von taben (1759–1762) 688, 690, 1147
– rheingraf, trierer Domscholaster 

(1449) 310 
– Schoemann, mönch (1654) 376, 1340
Gerhardus, propst (vor 1177–nach 1181) 

436, 1141
Gerlach, prior (ca. 1300) 1155
– (de) Embrica, mönch (vor 1514–1524) 

1323 f.
– von Saarburg, mönch (vor 1581–1626), 

Subprior (1611), Hospitalar (1599–
1608) 136, 981, 1182, 1221

– Wildgraf (1414) 301
Gerlacus, mönch (ca. 1320–1340), priester 

1304
Germanus, Hl. 659
– abt von Grandval (7. Jahrhundert) 191 
– mönch (934–1110/1120), priester 1273
Gerola, mönch (vor 934) 190, 1260
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Geroldus (Beroldus), mönch (934–
1110/1120), Konverse 1273

Gerson, Jean de charlier de, theologe 
(1363–1429) 163, 171 

Gertrud von brandenburg, Witwe des 
Hermann von Veldenz (1278) 782 f., 
1307 

– von braunschweig, markgräfin 
(† 1117) 620

Gerwardus, abt (?) 1023
Geuehardus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1273
Gielert 911
Gier  bernhard (mönch)
Gindorf 813
Gisalbertus, mönch (855) 1260
Gisela von bayern (985–1060) 668
– von Saarbrücken, Frau Konrads ii. von 

Dhaun 1069
Giselbert, Herzog von lothringen und 

abt (915–934) 227, 233–236, 244 f., 
514 f., 517, 716, 907, 988, 1038 f.

– abt von laach (1138–1152) 277, 1061 
– mönch (934–1110/1120), priester 1273
– mönch (934–1110/1120), puer 1273
– mönch (?) (um 1135), priester 1297
– mönch (puer de Lorich) (ca. 1320–

1340), puer 1304
– Graf von luxemburg († nach 972) 716, 

982
– Graf von Salm und luxemburg 

(† 1058) 573, 981 
Gisilbertus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1273
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1273
Gisla († 810), Schwester Karls des Großen 

215
Givenich 727, 784 f.
Glabach 797
Gladbach 409 
– abtei 248, 254, 605, 1042, 1189 f., 1294 f.
– – äbte  Heinrich, Sandrat 
Gladbach  Jakob (Kantor)
Goardt  Karl (mönch)
Gobalhardus, mönch (?) (vor 934) 1260

Gobelinus von altenahr, mönch (vor 
1514–1528), infirmar (1528), Küchen-
meister (1514–1518) 1222, 1244

– cornelius, amtmann (um 1641) 496
– von münstereifel, Kellerar des abtes 

(15. Jahrhundert) 443
– raitge, Subkellerar (vor 1408) 444
Goch 315 
Godebertus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1273
Godefridus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1273
– mönch (934–1110/1120), Subdiakon 

1273
– mönch (1110/1120–1200) 1297
– mönch (ca. 1190–1210) 1304
– mönch (ca. 1250–1280), priester 1304
– mönch (ca. 1250–1270), Diakon 1304 
– mönch (ca. 1260–1280), priester 1304
– mönch (ca. 1260–1280), puer 1304
– mönch (ca. 1280–1300) priester 1304
– mönch (ca. 1280–1300), priester 1304
– mönch (ca. 1280–1300), puer 1304
Görres, Josef (von), publizist (1776–1848) 

145, 147, 177–181 
Gösdorf 752
Goethe, Johann Wolfgang von (1749–

1832) 98, 109, 343, 366 
Göttingen 215
Gondelange 783
Gondershausen 527 f., 715, 752, 1053
Gonzaga  eleonore (Kaiserin)
Gorze, abtei 69, 232 f., 237, 255, 631, 

1269, 1275 
– äbte  agenold, Johannes 
– mönche  blidulfus, Gundelach
Gosseldange 471, 765, 789, 790, 798
Gosselsheim 217, 715, 722, 727, 943, 948, 

955, 958, 969 f.
–  Gottschalk von
Gostingen 471, 484, 680, 730, 744, 761 f., 

765–767, 768, 783
Goswin muyl, prokurator der abtei in 

rom (1422) 1317,  auch Gottfried 
mull



register1402

Gotherius, abt von St. matthias-St. eu-
charius/trier (vor 977) 1289

Gottfridus, mönch (um 1135) 1297
Gottfried von brandenburg (1280) 783, 

1070
– von Holfels (Hollenfels), abt (1288–

1304) 290, 553, 1013, 1072 f.
– von Kahler, abt von echternach 

(1181–1210) und von St. matthias-
St. eucharius/trier (1190–1210) 289, 
1066

– von Kastelburg (Castelberch), mönch 
(vor 1271–1295/1296), Hospitalar 
(1248–1281) 1215, 1303 

– von mainz (Mantze, de Mantzo), 
mönch (vor 1454–nach 1469), Kellerar 
(1454–1469) 135, 1193, 1319

– mull, mönch (1418), danach vielleicht 
Kanoniker von St. Florin/Koblenz und 
propst von St. Simeon/trier 1317  
auch Goswin muyl

– von oirschot, mönch (1449) 683, 1193, 
1319 

– pfalzgraf (vor 1125) 955, 957 
– von Schelheven (1191) 948, 954 
– von zievel (1169) 982
Gottschalcus, Kölner Kleriker (1396) 501
Gottschalk von Gosselsheim (ca. 1155) 

948 
– von montabaur, jüdischer Kaufmann 

zu trier (1408) 843 
Gouemannus, mönch (934–1110/1120), 

Konverse 1273
Goyzwinus, mönch (?) (ca. 1280–1300), 

Subdiakon und Schreiber 1304
Gozbert (923) 229, 905
Gozbertus, mönch (934–1110/1120), 

priester, auch mönch zu mettlach 1274
– brunnengießer 1024
Gozelo, mönch (1110/1120–1200), puer 

1297
Gozlin (Gozilo), Graf († vor 943) 762 f., 

788
Gozmar, Vogt (909) 573
Gozmarus, mönch (870–950) 1260

Graach 752, 928, 934, 1355
Gramont, abtei 1011
Grandille, Kammerdiener (1762–1764), 

dann trierer Kapuziner 504
Grandval, abt  Germanus
Gransdorf 813
Grantz  rudolf (prior)
Gregor i., Hl., papst (590–604) 78, 80, 86, 

88, 669 
– ii., papst (715–731) 544, 546, 548, 1022, 

1027
– V., papst (996–999) 546
– ix., papst (1227–1241) 70, 281, 394, 

546, 555, 607, 609, 664, 671, 853
– xii., papst (1406–1415) 300, 302, 556, 

1080
– xiii., papst (1572–1585) 73, 88, 420, 

561, 987, 1106
– xV., papst (1621–1623) 73, 387, 1111 f.
– braun, mönch (1708–1719) 1346
– moskopp, mönch (1749–1793), Sub-

prior (1780–1793), novizenmeister 
(1770–1777), infirmar (1765–1768), 
refektionar (1761–1763) 175, 357, 
1187 f., 1223, 1242, 1255

– Sommer, mönch (1725–1750), Küster 
(1738–1749), refektionar (1749–1750) 
425, 1186, 1237, 1254

– von tours (538–594) 67, 80, 187, 194, 
196, 201 f., 204, 592, 599, 606, 610 f., 
626 

– von Virneburg, trierer Weihbischof 
(1557–1578) 324, 1104 

Greiffenclau, Herren von 885
–  richard von (erzbischof von trier)
Greis, Johann matthias, Sekretär (ca. 

1790–1794) 506 
Gress, Dr. Franz philipp Felix, anwalt 

(† 1797) 403, 498, 507 
Grete  margarethe
Greve  Heinrich (mönch) 
Grevenmacher 774, 1207
–  michael macheren (mönch)
Griessen  nikolaus
Grimo  adalgisel
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Grimoldus, mönch (934–1110/1120), 
Konverse 1274

Grollman  paulus (laienbruder)
Großlittgen 1303
–  Gerhard von littig (mönch), Johan-

nes von littig (Hospitalar)
Großwinternheim 406, 687–690, 964, 

965 f., 1125, 1149 f., 1173, 1175, 1261, 
1351 f., 1356, 1363, 1369, 1372

Grünhaus 422, 451, 708, 742, 746 f., 749, 
821, 822–824, 838, 840, 848, 1121, 1131, 
1255, 1341, 1358 f.

Guda von berperg (1486) 777
Gülich, Familie 1115 f.
– maria, Frau des alexander Henn 1115
–  maximin (abt)
Güls, Herren von 463, 1161 
–  Herbrand von (prior)
Guémar 598 
Günther  Wilhelm arnold (Weihbischof 

von trier) 
Guibhrynus, bernhard, irischer Flücht-

ling (1657) 806
Guldenapt  Wilhelm (Subprior)
Gumbertus, mönch (934–1110/1120, viel-

leicht 960/970), Konverse 1274
– mönch (?) (vor 1035), zuerst mönch 

in Stablo (?), dann abt von limburg/
Haardt (um/nach 1035–vor 1047) 
1274 f.

Guncelinus, mönch (934–1110/1120) 
1275

Gundelach, mönch (nach 934–nach 945), 
zuvor zu Fulda und zu Gorze, nach 
945 zu Gorze, schließlich einsiedler 
82, 233, 246, 615, 1269, 1275

Gundilandus (Hundilandus), abt (?) 1023
Gundlingen 752
Gundolfus, mönch (934–1110/1120), puer 

1275
Gunlandus, abt (?) 215, 1023
– mönch (vor 934) 1260
Guntbertus, mönch (ca. 960/970) 1275
Guntershausen 1346

Gunterus, mönch (934–1110/1120), Kon-
verse 1275

– mönch (vor 959/960), dann abt von 
Hersfeld (959–963) 1041, 1275

Guntherus, mönch (ca. 1260–1280) 1304
Guntlach, mönch (9./10. Jahrhundert) 82, 

1275
Guntram von molsberg 459, 1051 
Guntreve, Herren von 731, 873 
Guntringen 989, 991
Gustav Vii. adolf, König von Schweden 

(1611–1632) 334, 864 
Gutenberg  Johannes
Gutta von preisch (1308, 1309) 1304
Gymnich, Herren von 1191
– irmgard von, meisterin von St. irmi-

nen/trier (1373–1402) 1191 f.
–  Johannes von (Kellerar), Wymar von
Gysbertus, mönch (ca. 1480–1500), pries-

ter 1320

H
Habel, Friedrich Gustav, Sammler (1792–

1867) 125
Habsburg, von, Familie 294 f., 320, 338, 

347, 398, 531, 533–535, 543, 584 f., 1098
–  albrecht, Ferdinand i., Ferdi-

nand ii., Ferdinand iii., Ferdinand iV., 
Friedrich iii., Josef ii., Karl V., leo-
pold i., margarethe, matthias, maxi-
milian i., maximilian ii., maximilian 
Franz, philipp der Schöne, rudolf i., 
rudolf ii.

Hackenheim 955
Hadamar, abt von Fulda (927–956) 247
Hadawinus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1276
Hadewig (Hedwig) († nach 993), Frau des 

luxemburger Grafen Siegfried 573, 
796

– von Fell (1293) 862
Hadrian Vi., papst (1522–1523) 320, 535, 

584 
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Haffner, Sigismund, Syndicus (ca. 1602–
1625) 506

Hagelsdorf 471, 768 f., 784
Hagen 764, 765
– (Hagen zur Motten, de Indagine), 

Herren von 764 f., 877, 879, 1228 f., 
1297, 1313 

–  Heinrich von (Kantor)
Ham  peter von
Ham 985, 991
Hamm 723, 904
Hammelweide 831 f.
Han-les-Juvigny 983, 985
Hanau 182 f., 368, 1358, 1364, 1368
Hansen, von, Familie 873
Hanweiler 715, 752
Haolt  Hoholt
Harderadus, mönch (1110/1120–1200), 

akolyth 1297
Harding (Herdingus), mönch (vor 938), 

dann abt von St. mauritius/mag-
deburg (938–968), abt von berge 
(969/970–vor 987) 253, 1276 

Haricho, abt (1019/1023) 257, 260, 522, 
1045–1047, 1070

Harlem  paulus von (laienbruder)
Hartmannus, mönch (934–1110/1120), 

Diakon 1276
Hartwinus (Hartuuicus, Hartwig), mönch 

(vor 974), abt von tegernsee (978–982) 
254, 518, 1276

– mönch (1110/1120–1200), priester 
1297

Hasdorf 887
Haspengau 227, 1038 
Hassunus, Sohn des arnold von mussons 

(1316) 820
Hattaboldus, abt (?) 206, 1024 
Hatto, mönch (934–1110/1120), priester 

1277
Hatzenport 918
Hauffius, petrus, Kanoniker von St. pau-

lin/trier (1599) 904
Hausbach 893, 898
Hausen  niederhausen

Hausen bei Kirn 938, 951
Hausen bei taben 893, 897
Hausmann von namedy, Familie 879 f.
– philipp, trierer archidiakon (1585–

1606) 981, 1181
– Wilhelm, trierer Domdekan (1623) 

333, 387, 565 f., 880 
Haut, nikolaus, Schöffe in Wehlen (1748) 

513, 926
Hautvillers  almann
Hayn, Kaufmann in trier (1805) 929
Hazecha, Hörige (1169) 1063
Hazzo, mönch (934–1110/1120), Subdia-

kon 1277
Hecelo, mönch (1110/1120–1200), pries-

ter 1297
– mönch (1110/1120–1200), Subdiakon 

1297
Hector, prior der Kartause St. alban/

trier (1621) 563
Hedwig  Hadewig
Heffingen 817
Hegener  matthias (refektionar)
Heidelberg 120 f., 125, 183, 401, 664, 

720, 867, 875, 921 f., 947, 953, 969, 
997, 1049, 1057 f., 1061 f., 1066, 1073, 
1193 f., 1217, 1234

Heidenburg (Heidweiler, Heidendorff)  
Johann (von) (mönch)

Heiderscheid 1345
Heidesheim 970
Heidgermühle (Heidgerhof) 918, 919, 

1340, 1342 
Heidolfus (Heldolfus), mönch 

(1110/1120–1200), Diakon 1297
Heimbach, matthias, trierer Jesuit (1719) 

1122
Heimbertus, mönch (934–1110/1120), 

Diakon 1277
Heimo, mönch (934–1110/1120), puer 

1277
Heinardus  Heurardus (mönch)
Heinen  Ferdinand (Kellerar)
Heining 722, 998, 999
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Heinrich i., König (919–936) 116, 234–
238, 514 f., 574, 988, 1003, 1038 

– ii., König/Kaiser (1002–1024) 58, 120, 
256–262, 274, 321, 326, 373, 380, 522, 
529, 547, 577, 581, 640, 717, 719, 928, 
972, 982, 1045–1047

– iii., König/Kaiser (1028–1056) 183, 
260, 380, 416, 459–461, 508, 521–523, 
526, 528, 548, 577–579, 605, 896, 928, 
941, 950, 982, 1048, 1051 f.

– iV., König/Kaiser (1053–1106) 120, 
257, 260, 265, 274, 379, 522 f., 526 f., 
529, 577, 579, 581, 957, 960, 967, 1005, 
1053–1055 

– V., König/Kaiser (1106–1125) 183, 
265 f., 379 f., 478, 508, 522, 527 f., 549, 
577 f., 580, 620, 661, 762, 764, 785, 916, 
938, 940, 947, 951, 953, 955, 957, 960, 
966 f., 969, 982, 993, 1003, 1007, 1056

– Vii., König/Kaiser (1308–1313) 530 
– Viii., König von england (1509–1547) 

176, 1212
– Graf des bidgaus (970) 975, 978
– Herzog von bayern (948–955), bruder 

ottos i. 234
– (i.), erzbischof von trier (956–964) 

243, 254, 796, 1003, 1151, 1294 
– abt (?) (ca. 1201–1208, nur hypothe-

tisch) 1065, 1071
– i., abt (1075–1086) 107, 264, 576, 1046, 

1053, 1070
– ii., abt (1086–1097/1100) 107, 111, 

264, 1053 f.
– abt von St. pantaleon/Köln und von 

Gladbach (1052–1066) 1294
– abt von tholey (1292–1294) 1297
– prior (ca. 1220/1240) 1153
– Kellerar des abtes (1336 und 1373) 442
– Kämmerer des abtes (1284) 1308
– mönch (vor 1409) 1316 f.
– mönch (vor 1409) 1317
– anseler (Anzseler, Anslar), mönch 

(vor 1491–1494), Kellerar (1491–1494) 
1165, 1193 f.

– gen. augustin, Koch (1357) 455

– von breisig, Schultheiß (1428) 484 f.
– iii. von bruch, abt (1232–1258) 104, 

115, 282, 289, 381, 401, 408, 554, 677, 
693, 730, 798, 801, 825, 829, 832, 888, 
980, 985, 999, 1067–1069, 1303, 1312

– von bürresheim, Kellerar (1302) 1190 f.
– iV. von Dhaun, abt (1258–1282) 113, 

289, 381, 401, 408, 825, 864, 907, 959, 
967, 977, 980, 993, 1064 f., 1069–1071, 
1215 f., 1311 

– von Diemeringen, Schriftsteller (15. 
Jahrhundert) 163 

– von esch (ca. 1231) 1066
– Feller, mönch (1738–1793), propst von 

taben (1762–1793) 688, 690, 1147
– ii. von Finstingen, erzbischof von 

trier (1260–1286) 837, 1070, 1301, 1311 
– Greve, mönch (vor 1449 bis nach 1452) 

980, 1319 
– von Hagen, mönch (vor 1234–1236), 

Kantor (1234), dann abt von tholey 
(1235/1236–1260/1261) 1228 f., 1297

– von Helmdingen, ritter (1268) 765
– von Heluragen (ca. 1200) 819
– von inne (ca. 1200) 998
– Krebs (Kriebs), mönch (vor 1564–

1591), Kellerar (1579–1591) 1195 f.
– von Kreuznach, mönch (vor 1444–

1447/1448), prior (1447/1448), Keller-
ar (1444) 683, 1164, 1192

– Herzog von limburg († um 1119) 259, 
982 

– von löwenstein, abt von limburg 
(1360–1368) 1191

– Graf von luxemburg (998–1026), Her-
zog von bayern (1004–1009, 1017–
1026) 245, 573, 719

– Graf von luxemburg (1026–1047), 
Herzog von bayern (1042–1047) 259 f., 
573, 575, 781, 992 f.

– Graf von luxemburg (1247–1281) 
1072, 1311

– meutze, mönch (1361) 1313
– meutze, trierer Schöffe († vor 1361) 

1313 
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– muyl von neuerburg, abt (1411–1414), 
Kellerar (1411) 111, 300 f., 303, 382, 
385, 405, 556, 1018, 1079 f., 1081, 1084, 
1157 f., 1192, 1214, 1219, 1241, 1316 f.

– muyl von neuerburg (1411), kurtrieri-
scher lehensträger 1079

– muyl von neuerburg (1411), verheira-
tet mit aleid von Sassenhausen 1079

– von namur, Graf von luxemburg 
(1136–1196) 275, 279, 583, 720, 1058, 
1060 f.

– von oirschot (Oirscheid), prior (1480) 
165, 683, 1165

– pantaleonis, prior (1444) 683, 1164
– paschasius, mönch (1636–1681), Sub-

prior (1644–1669), novizenmeister 
(vor 1665) 1170, 1182 f., 1241, 1248, 
1338 

– gen. pres (Preys), Diener (1336) 500
– von randeck, mönch (1308, 1309) 

1304
– raugraf, mönch (1286), administrator 

der nahegüter 959, 1304 f., 1307
– reiff, abt von ettenheimmünster 

(1441–1470) 1087
– von Sayn, abt (1414–1416), auch 

propst von remigiusberg und Weißen-
burg 302 f., 382, 408, 556, 863, 892, 914, 
922, 995, 1080–1082, 1084 f., 1158, 1219 

– von Siegen (de Sygen, de Segen), 
mönch (vor 1491–1507), prior (1491–
1507) 1165 f.

– von Sötern, mainzer Kanoniker (vor 
1473) 990

– von Stege (um 1200) 968
– von Stein (von altenbamberg), mönch 

(vor 1309–nach 1310), Küster (1310) 
1233 f.

– von Steinsel (de Orten), mönch (vor 
1500–nach 1502) 1321

– von ulmen, Kreuzfahrer (ca. 1100–
1120) 112

– von utrecht, mönch (vor 1513), dann 
mönch und abt von St. nabor (1532–
1545) 649, 1323

– Veyder, mönch (1685–1727) 1343
– von Wilstein (1191) 948
Heinricus, mönch (934–1110/1120), Dia-

kon 1277
– mönch (nach 1114, vor 1181), dann 

abt von Seligenstadt (1181–1208?) 
1297

Heinsheim 203
Heinzenberg 934 
– Herren von 939
Heisdorf 473, 475, 717, 779, 787, 788, 802
– Herren von 779
Heitgen, Familie 1363
– Johann matthias, pfarrer von oberem-

mel (ca. 1790) 1363
–  Jakob (mönch) 
Heldericus, mönch (ca. 1260–1280), 

priester 1304
Heldolfus  Heidolfus
Helembertus, mönch (934–1110/1120), 

Diakon 1277
Helena, Hl. 86, 88, 91, 115 f., 196–200, 

204, 293, 531, 600, 606–608, 612, 615 f., 
626, 629, 633, 635, 637, 669 f., 674, 818, 
1021, 1078, 1306

Helenenberg, Kreuzherrenstift 808 
Helfant 912
Helfenstein  Friedrich von (mönch), 

Georg von (trierer Weihbischof)
Helfenstein-Spurkenburg, Herren von 

868
Helias, mönch (1110/1120–1200) 1297
Helisachar, abt (vor 821–nach 830) 206, 

212 f., 215, 219–221, 639 f., 657, 1024, 
1031

Hellange 764, 765
Helmarshausen, abtei 600, 605, 616, 620, 

628, 634 f., 641, 658, 671, 809, 1140, 
1286 

– abt  thietmar
Helmdange (Helmdingen) 802 f.
Helmdingen (Helmendingen), Herren 

von 462, 765, 768, 784, 787
–  Heinrich von, Johann von
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Helmstadt, Herren von  raban von, 
reinhard von, Wilhelm von 

Heluragen  Heinrich von
Hendrik Herp, theologe (ca. 1400/10–

1477/78) 163
Hengelboldus, mönch (960/970) 1277
Henn, Familie 412 f., 1115, 1119, 1145
– alexander, Kaufmann, verheiratet mit 

maria Gülich 1115
– benedictus, abt von St. martin/trier 

(1701–1747) 568, 1116, 1119
– maximinus, Kellerar zu echternach 

1119
– nikolaus, amtmann, Vater des abtes 

1119
– Stefan, Schultheiß von büllingen (nach 

1694) 1145
– theodora, verheiratet mit leopold von 

neuhof 1119
– Wilhelm, abt von St. matthias-St. eu-

charius/trier (1700–1727) 568, 1116 
– Wilhelm, Schultheiß von büllingen 

(† 1694) 1145
–  alexander (abt), arnold (propst)
Hennweiler 934, 938
Henrici  nikolaus (laienbruder)
Henricus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1277
– mönch (934–1110/1120), priester 1277
– mönch (1110/1120–1200), dann abt 

von tholey (vor 1200) 1297
– mönch (1110/1120–1200) 1297
– (H[enricus]), mönch (ca. 1214/1215–

1231), Kämmerer 441, 1213
– mönch (ca. 1250), Diakon 1304 
– mönch (ca. 1250), Konverse 1304
– mönch (?) (ca. 1260–1280), priester 

1305
– mönch (ca. 1260–1280), Konverse 1304 
– mönch (ca. 1300), priester 1305
– dictus Rufus, mönch (ca. 1300) 1305
– Suebus, mönch (1110/1120–1200), 

priester 1297
–  Heinrich, raugraf (mönch)
Hentgen, Gottfried von (1624) 779

Heppdiel 1204
Herbain  Jean-marie cuchot de (trierer 

Weihbischof)
Herbordus, mönch (934–1110/1120), Di-

akon 1277
Herbrand von Güls, mönch (1429–1435), 

prior (1429–1432), zuvor abt von 
St. matthias-St. eucharius/trier (1416–
1419) und St. martin/trier (1427–1429) 
307 f., 683, 1161 f., 1235

– von lay (Leye), mönch (vor 1389), 
Kustos (1390) 1161, 1235, vermutlich 
personengleich mit  Herbrand von 
Güls

Herdingus  Harding
Herelandus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1277
Hereuuinus (Heriwinus), mönch (934–

1110/1120), Diakon 1277
Heribert, erzbischof von Köln (999–

1021) 605
Heribertus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1277
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1277
– mönch (ca. 1300–1320), priester 1305
Heriboldus  zirboldus
Heribordus, mönch (ca. 1220–1240) 1305
– mönch (ca. 1260–1280), frater laicus 

1305
Herimannus, mönch (?) (934–1110/1120), 

abt von St. maria ad martyres/trier 
(ca. 1113–1115) 1277

– mönch (934–1110/1120), Diakon 1277
– mönch (1110/1120–1200), priester 

1298
– mönch (1110/1120–1200), Subdiakon 

1298
– mönch (ca. 1250–1280), Konverse 1305
– mönch (ca. 1270–1290), Diakon 1305
– mönch (ca. 1280–1300), priester 1305
– mönch (ca. 1280–1300), Subdiakon 

1305
– Burcheit, mönch (ca. 1240–1260), 

priester 1305
Heriuuinus propst (855) 1039, 1139
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Herkenbertus  erchenbert (abt)
Herl 487, 492, 708, 749, 846 f., 880–882 
Hermann, prior (ca. 1320/1340) 1155
– baum, mönch (1714–1720) 1346, 1349
– von beinsheim, Kellerar des abtes 

(ende 14. Jahrhundert) 442
– gen. Keye, unterschultheiß (ca. 1338–

1360) 484
– liefreiz, arzt (1226) 507, 827
– von Köln, mönch (vor 1514–1517), re-

fektionar (1514) 1253 
– von Veldenz († vor 1278) 782, 1307
Hermannus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1277
– mönch (934–1110/1120), Subdiakon 

1277
Hermenardus, mönch (ca. 969/970) 1277
Hermes, Johann peter Job, trierer Kunst-

sammler (1765–1833) 126, 185
Hermesdorff  ludwig (mönch)
Hermeskeil 858, 905
–  Franciscus von (propst)
Herodes 630
Herradus, mönch (934–1110/1120), Dia-

kon 1278
Hersdorf, Herren von 980
Hersfeld, abtei 216, 257, 261, 605, 713, 

947, 953, 956, 1041, 1286
– äbte  Gunterus, rudo
Hervé 1148
Herwinus (Herrawinus, Herinnus), abt 

(?) 1023
Herzan von Harras  Franziscus von 

paula (Kardinal) 
Hessen, benediktinerinnenkloster 722, 

991 f.
Hetti, bischof von trier (814–847) 212
Hetzrodt, Familie 1350
–  basinus (mönch)
Heuard, Familie 1252
– Johann petrus, pfarrer von Frisange 

(1790) 1225
–  nicetius (Küchenmeister)
Heurardus, mönch (?) (vor 934) 1260

– (Heinardus), mönch (934–1110/1120), 
priester 1278 

– mönch (934–1110/1120) 1278
Heverardus, abt (?) 206 
Heyer 749, 889 f., 976, 978
– Herren von 889, 978
Heyroth 889
Hezel, mönch (1110/1120–1200), zuvor 

mönch in Stablo 1298
Hezzel, abt von mettlach (ca. 986) 70
Hieronymus, Hl. 86, 162, 176, 668 f.
Hilaibertus, mönch (934–1110/1120) 1278
Hilarion, Hl. 204
Hilarius, Hl., bischof von poitiers (349–

367) 200, 202–204, 279, 529, 659, 1028
– mönch (934–1110/1120), priester 1278
Hilbersheim 217, 960, 966 
Hilbringen, Herren von 805
Hilchen von lorch, Herren von 407, 1159
–  nikolaus (Hospitalar)
Hildebertus, abt (?) 215, 1024 
Hildeboldus, mönch (934–1110/1120), 

akolyth 1278
Hildegard von bingen 185
Hildemannus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1278
Hildericus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1278
Hildesheim 213, 1057
Hildewinus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1278
Hildibertus, mönch (934–1110/1120), Di-

akon 1278
Hildiboldus (Hildebold), mönch (vor 

977), dann abt von St. maria ad mar-
tyres/trier (um 977–998) und zu mett-
lach (um 977/978) 243, 255, 1277, 1278, 
1288

Hildiwinus, mönch (ca. 934–945) 1278
Hildradus, mönch (934–1110/1120), Dia-

kon 1278
Hildrat, Vogt (963) 573
Hildt  Hubert (Küster)
Hildulf, Hl., abt und bischof von trier 

(698), „Herzog von lothringen“ 190, 
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192, 202, 206 f., 210, 403, 413, 599, 608, 
612–614, 617, 620, 1022 f., 1025–1027, 
1030 

– erasmi, mönch (1765–1800) 181, 
1364 f.

Hillin von Falmagne, erzbischof von 
trier (1152–1169) 202, 279, 1061, 1063 

Hilscheid/Hunsrück 911
Hiltibold (Hildebald), bischof von 

Worms (979–998) 1267
Himmerod, zisterzienserabtei 180, 276, 

395, 397, 605, 684, 740 f., 747, 1009–
1011, 1232

– mönch  Johannes philomena
Hinkmar, erzbischof von reims (845–

882) 223, 1033
Hirsau, abtei 605
Hirschfeld 1350
Hitzler  markus (Küchenmeister)
Hobscheidt  agritius (propst)
Hochmüller, leonard, Syndicus (um 

1523) 506 
Hochstetten 934, 938
Hoensbroich  Konstantin von (bischof 

von lüttich)
Hofen (Hoven) 715, 753, 974
Hoffeld 472, 497, 717, 976, 977, 1212 f.
Hoffernagel, Johann, Schultheiß St. maxi-

min (1480–1487) 872
Hoffman  Jakob (mönch)
Hohenaschau 181
Hohenems  mark Sittich von (Kardinal) 
Hoholt (Haolt), mönch (vor 938, viel-

leicht auch 963) 1279
Holfels (Hollenfels), Herren von 1072
–  Gottfried von (abt), ludwig von, 

Wilhelm von (mönch)
Hollinger  matthias (mönch)
Holzhusa 753
Homburg, philipp d. ä. von, Schultheiß 

(1513–1541) 491 f.
– philipp d. J. von, amtmann von 

St. Wendel (1557) 492
Hondelingen 978
Honestus, abt (?) 1023

Honorius, Hl. 632
Hontheim (von), Familie 1109, 1210
– petrus Josef von, Dekan von St. Sime-

on/trier (1797) 368 
–  Johann nikolaus von (trierer Weih-

bischof), nikolaus (abt) 
Horatius, Quintus Flaccus 150, 155, 171
Horbach 935, 938
Horchheim 1209
Horgard  Johannes (mönch)
Horix, Johann baptist, Kirchenrechtler 

(1730–1792) 353 f., 1251
Hornung, Franz Felix, Schöffe und 

Schultheiß (1580–1613) 494, 506
Horsch  philipp (propst)
Horst, Herren von 784, 879
– Jakob, abt von St. maria ad martyres/

trier (1711–1730) 568 
Hosten 804 f.
Hostert 782, 817
Houemannus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1279
Hout  ludwig de (mönch)
Hoven  Hofen
Hraban von breux (1245) 984
Hrabanus maurus, abt von Fulda (822–

846), erzbischof von mainz (847–856) 
941, 948

Hrodara (7. Jahrhundert) 192
Hubert Hildt, mönch (1718–1757), Küs-

ter (1724–1737) 1237 
– mellinger, mönch (1669–1708), refek-

tionar (1690–1708) 1254
– von trier, mönch (vor 1551–1578), pri-

or (vor 1562–nach 1569) 1102, 1168
– Wellen (Wellenius), mönch (vor 1591–

1603), prior (1603), Subprior (1591–
1592) 1110, 1169, 1182

– Wellenig, mönch (vor 1623–1636) 1336
Huberti  Quiriacus (Kellerar)
Hubertus, notar zu trier (1568) 1102
Hucceuinus, mönch (934–1110/1120), 

akolyth 594, 1279
Hucpaldus, mönch (855) 1260
Hudelbertus  Vodilbertus
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Hugo, Kardinal von St. Sabina (1253) 429, 
555

– mönch (934–1110/1120), priester 1279
– mönch (934–1110/1120), priester 1279
– mönch (1110/1120–1200), akolyth 

1298
– mönch (um 1135) 1298
– mönch (nach 1140), ursprünglich 

mönch von laach 1298
– mönch (ca. 1200–1220), Konverse 1305
– mönch (ca. 1280–1300), priester 1305
– mönch (ca. 1300–1320), priester 1305
Huido, mönch (855) 1260
Huisdem 1091
–  thomas von (abt)
Humbaldus, mönch (855) 1260
Humbert von moyenmoutier, Kardinal 

von Silva candida (1006–1061) 614
Humbertus, mönch (934–1110/1120, 

vielleicht 934–945), priester (vielleicht 
eremit) 1279

– mönch (934–1110/1120) 1279
– mönch (vor 1028), abt von echternach 

(1028–1051) 631, 1279 f.
Humboldus, abt (?) 215, 1024
Humfridus, mönch (?) (9./10. Jahrhun-

dert) 1280 
– mönch (934–1110/1120) 1280
Humprecht  adam (propst)
Hundilandus  Gundilandus
Hungerus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1280
Hunoldt, Franciscus (1738) 1127 f.
Hunolstein, Vögte von 102, 312 f., 587, 

725, 852, 854 f., 857 f., 881, 945 f., 952, 
1088 

–  Johannes von (mönch)
Hunsdorf (Hünsdorf) 244, 717, 787 f., 796, 

802, 1195 
–  Sebastian von (mönch)
Hunsrück 259, 287, 289, 290 f., 296, 451, 

469, 472, 520, 559, 731, 821, 828, 837, 
851, 857–859, 890, 907–912, 913, 931–
940, 1154, 1159, 1198, 1229

Huodalbertus, mönch (vor 934) 1260

Huozechinus (Huczint puer de Nuburg), 
mönch (934–1110/1120), puer 1280

Huozo (Vozo), mönch (934–1110/1120), 
priester 1280

Hupertus, mönch (934–1110/1120), Dia-
kon 1280

Hutzbach, Heinrich, Dr. iur., Schöffe (ca. 
1600) 506 

I
idar-oberstein 939
idarbach 520
idarwald 711
igel 772
ignatius manheim, mönch (1713–1742), 

propst von Schwabenheim (1734–
1742) 688–690, 1149 

– otto, mönch (1752–1791), infirmar 
(1770–1776) 69, 688, 690, 692, 841, 
1224

immert 911
immo, mönch (934–1110/1120), priester 

1280
– mönch (1110/1120–1200), Diakon 

1298
– mönch (1110/1120–1200), Konverse 

1298
ingelheim 217, 521, 713, 956, 962 
– nonnenkloster 966
ingrannus (Ingrammus), mönch 

(1110/1120–1200), akolyth (puer) 1298
inne  Heinrich von
innozenz ii., papst (1130–1143) 183, 217, 

260, 269–274, 277, 381, 385, 509, 529, 
550 f., 553, 642, 693, 701, 703, 716, 719, 
728, 762, 778 f., 781, 786, 804 f., 809 f., 
813, 816, 828, 837, 866, 899, 916, 938, 
941, 947, 950 f., 953, 955, 958, 962, 
967–971, 975 f., 979, 983, 985, 989, 993, 
997–999, 1057–1060, 1299

– iii., papst (1198–1216) 266
– iV., papst (1243–1254) 70, 394, 625, 1068
– Vi., papst (1352–1362) 636
– Viii., papst (1484–1492) 896
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– x., papst (1644–1655) 73, 336, 387, 
566 f., 838, 1114–1116

– xi., papst (1676–1689) 346, 567, 651, 
1120

– xii., papst (1691–1700) 73, 1121, 1123 
institoris, Heinrich, theologe (1444–

1514) 171
irenäus, Hl. 667
– mönch (1110/1120–1200), Konverse 

1298
irimbertus, mönch (vielleicht 963), pries-

ter 1280,  auch erembertus
irminard (ca. 993/996) 475, 787
irsch, Herren von 879
irsingen (Ensingen), Kloster 1219
isabella, infantin von Spanien († 1633) 333 
isenardus (Isewardus, Sennardus), mönch 

(1110/1120–1200), Diakon/levita 1298 
isenbard von Kastel (1394) 501
isenbardus, mönch (1110/1120–1200), 

Diakon 1298
isenburg, Herren (Grafen) von 463, 735, 

854, 924 
– Gerlach, Kanoniker von St. Gereon/

Köln (1555) 322, 386, 559, 1099
–  arnold ii. von (erzbischof von 

trier), Johann V. von (erzbischof von 
trier und abt)

isenburg-Grenzau, von, Familie 895, 924 
isenburg-neumagen, von, Familie 881
isinhardus, mönch (934–1110/1120), Sub-

diakon 1280
isolfus, mönch (934–1110/1120), Diakon 

1280
israel, mönch (vor 970), episcopus, Kon-

verse 240, 245 f., 1280
issel 487, 491, 586, 742, 821, 824, 846, 856, 

867, 871, 875–877, 930
ixheim 49, 715, 753, 979

J
Jacobs  matthias (laienbruder)
Jacobus d. ä., Hl. 78 
– d. J., Hl. 78, 629 f.

– mönch (ca. 1250), akolyth 1305
– de Voragine, Schriftsteller (1228–1298) 

163, 1317
Jakob ii. von baden, erzbischof von trier 

(1503–1511) 1092
– iii. von eltz, erzbischof von trier 

(1567–1581) 323–326, 536, 560 f., 652, 
909, 1103 f.

– enckhausen (Eckhausen), mönch 
(1686–1717), novizenmeister (1697–
1712) 79, 494, 166, 1241 f.

– Fusinig (Fusenich), mönch (1728–
1764), Kellerar (1740–1750), Subkelle-
rar (1738–1740) 1201, 1208

– Gladbach, mönch (1508–1565), Kantor 
(1541–1565) 164 f., 1092, 1230

– Heitgen, mönch (1765–1800) 412, 690, 
743, 1255, 1363 f.

– Hoffman, mönch (1625–1634) 1336
– lossem, mönch (1641–1659) 1338
– von mannenbach, trierer bürger (an-

fang 14. Jahrhundert) 510 
– von prüm, mönch (1606–1628) 1334, 

 auch cauwenar, Jacobus
– Scholer, trierer Schöffe (1274) 466 
– i. von Sierck, erzbischof von trier 

(1439–1456) 310 f., 558, 583, 818, 1085, 
1087, 1162, 1164, 1318

– Sprenger, theologe (1435–1495) 171
– Stephelt, mönch (vor 1465–1511), Kel-

lerar (vor 1484–1511), propst zu taben 
(1486) 706, 750, 820, 892, 1141 f., 1193

– tredheck (von Valwig) mönch (1517–
1541), Kellerar (1518–1541), propst zu 
Schwabenheim (1537) 410, 928, 963, 
1018, 1147 f., 1195

Jametz 983, 985 f.
– Herren von 985
Jean-marie cuchot de Herbain, trierer 

Weihbischof (1778–1794) 1177
Jerusalem 84, 264, 317, 576, 1053 
Jesse, prophet 87
Jesuiten 572, 1203, 1242, 1360,  auch 

trier, Klöster und Stifte, Jesuitenkolleg
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Jesus (Herrenreliqiuien) 625, 628–630, 
633–635

Jodoci, adam, amtmann (um 1640) 496
–  richard (Küchenmeister)
Jodocus, Hl. 840
– Johannes, abt von St. maria ad marty-

res/trier (1607–1624) 564 
Jodok von lieser, mönch (vor 1568–

1624), Kellerar (1586–1624) 317–319, 
535, 610, 745, 835, 1195, 1196 

– roder, mönch (1672–1704) 1342 f.
– von trier, mönch, Subprior (1576) 

1180
– trom, mönch (1643–1665), Kantor 

(1663?, 1665), novizenmeister (vor 
1665) 1231, 1241

Johann i., erzbischof von trier (1189–
1212) 464, 604, 1009, 1065 f., 1233, 
1302, 1310 

– Dekan des prümer Stifts (1367) 1191 
– ii. von baden, erzbischof von trier 

(1456–1503) 312–315, 532 f., 584, 818, 
822, 990, 1088, 1091, 1164 

– von briedel, unterschultheiß (ca. 
1419–1439) 484 f.

– von brunshorn (Braunshorn), Herr 
von beilstein (ca. 1300) 1073, 1233

– enen, trierer Weihbischof (1517–1519) 
79, 175, 553, 604, 609, 611–613, 618, 
620, 623, 626, 628–630, 634–637, 647, 
1022, 1028, 1244 f.

– von Fastrau, unterschultheiß (1469) 
490

– von Feltz (1353) 824
– von Helmdingen (1239) 783, 817
– Herolt, theologe (ca. 1380–1468) 163
– Hoffernagel (Huffnagel, Hoifnagel), 

Schultheiß (1478–1487) 490, 872
– V. von isenburg, erzbischof von trier 

(1547–1556), Koadjutor von St. ma-
ximin (1548–1556) 136, 298, 321–323, 
382, 384, 386, 400, 492, 536, 559 f., 652, 
735, 792, 1018, 1055, 1096, 1097–1099

– von Jornitz, Schultheiß (1414) 484, 836

– von Kausheim, unterschultheiß (1402) 
484

– Vi. von der leyen, erzbischof von 
trier (1556–1567) 136, 323 f., 560 f., 
584, 737, 924, 942, 1098–1100, 1230, 
1310

– von luxemburg, der blinde, König 
von böhmen (1311–1346) 301, 902

– von mersch, ritter (1288) 481, 731
– muyl von neuerburg († vor 1411) 1079
– von nassau, erzbischof von mainz 

(1397–1419) 1084
– rinzenberger, trierer Kaufmann 

(1330) 836 
– von Schöneck (1370) 1313
– Vii. von Schönenberg, erzbischof von 

trier (1581–1599) 325 f., 329, 559, 561, 
691, 1106 f.

– von der Sonnen (de Sole, de Aura), cle-
ricus coniugatus (1416–1445) 506, 963 

– von Welschbillig, Schultheiß (1489–
1502) 491 

– von zuzenhausen, theologe (15. Jahr-
hundert) 162

– Heinrich von anethan, Kölner Weih-
bischof (1680–1693) 1120

– (Viii.) Hugo von orsbeck, erzbischof 
von trier (1676–1711) 342, 818, 844, 
846, 1120, 1123, 1341

– michael Joseph von pidoll, trierer 
Weihbischof (1794–1802), Dekan von 
St. paulin/trier (1770–1802) 351, 354, 
356 f., 362, 387, 571 f., 794, 1213

– nikolaus von Hontheim, trierer 
Weihbischof (1748–1790) und Histori-
ker (1701–1790) 145, 151, 167, 241, 284, 
347–349, 352, 395, 519, 524, 534, 539, 
544 f., 656, 691, 698, 1017, 1057, 1063 f., 
1112, 1130, 1132, 1182, 1196, 1200, 
1210, 1245 f., 1271, 1314, 1357, 1361

– (ix.) philipp von Walderdorf, erzbi-
schof von trier (1756–1768) 349, 830, 
1133, 1210 f., 1238 

Johannes, Hl. (der evangelist) 67–69, 73 f., 
78, 87 f., 115 f., 187, 199, 232, 241 f., 413, 
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415, 429, 519, 545, 591–593, 606, 608, 
659, 667, 669, 674, 1111 

– Hl. (der täufer) 627
– xii., papst (955–964) 545
– xiii., papst (965–972) 188, 240, 243, 

517–519, 545, 1043 
– xV., papst (985–996) 518, 546, 1043
– xxii., papst (1316–1334) 555
– xxiii., Gegenpapst (1410–1415) 300 f., 

554, 556, 1079 f., 1084 
– i., abt (1034–1035), auch abt von 

limburg/Haardt (1034–1035), mönch 
von Stablo 84, 262, 380, 1048, 1049 f., 
1274

– abt von Gorze (968–975) 233 f., 237
– prior (1287) 1155, 1306,  auch Johan-

nes (mönch [1280–1300])
– prior (nach 1336, 1345 [?]) 619, 1156,  

auch Johannes (rector scholarum)
– Kellerar (1504) 1194
– rector scholarum (1331) 619, 1156, 

1240,  auch Johannes (prior) 
– magister secularis (ca. 1331/36) 453, 

619, 1156
– mönch (934–1110/1120), priester 1281
– mönch (934–1110/1120), priester 1281
– mönch (934–1110/1120), priester, dann 

abt eines nicht bekannten Klosters 
1281

– mönch (934–1110/1120), Diakon 1281
– mönch (puer de Lapide) (934–

1110/1120), puer 1281
– mönch (1110/1120–1200), priester 

1298
– mönch (1110/1120–1200), Diakon 

1298
– mönch (1110/1120–1200), Subdiakon 

1298
– mönch (ca. 1230–1250), priester 1305
– mönch (ca. 1230–1250), priester 1305
– mönch (ca. 1250), Konverse 1305
– mönch (ca. 1260–1280), Diakon 1306, 

 auch Johannes von Schmidtburg
– mönch (1260–1280), Subdiakon 1306, 

 auch Johannes von Schmidtburg

– mönch (1266), priester 1306
– mönch (1280–1300), priester 1306,  

auch Johannes von Schmidtburg sowie 
Johannes (prior)

– mönch (ca. 1500–1520), novize 1321
– Verfertiger des altarantependiums (10. 

Jahrhundert) 84 
– von antiochia, fiktiver erster abt (um 

333) 88, 199, 205, 1021, 1023
– appoteker, mönch (vor 1464–vor 

1482), prior (1464) 1165
– von berge, mönch (1258) 991, 1306, 

1308
– berresheim, mönch (1753–1793) 1357
– besch (Bech), mönch (vor 1513–1521) 

1194, 1323 
– von boppard  Johannes von lieben-

stein
– brant (Brendelinus, Brodelini), mönch 

(vor 1389–1411/1416), prior (1411), 
Küster (1400), Kantor (1390) 1157, 
1218 f., 1229, 1235

– von brüssel, mönch (vor 1444–nach 
1449), Kellerar (1444–1449) 1164, 1193, 
1318

– burlaeus, mönch (ca. 1581–1631) 1331
– conradi, mönch (1662–1675), laien-

bruder 1375
– Donre, abt von St. matthias-St. eu-

charius/trier (1451–1484) 313, 1088 
– erckens, mönch (1608–1636) 1334
– von ettlingen, mönch (vor 1502–1535), 

Kantor (1514–1524) 164, 1229 f.
– von Felsberg, mönch (vor 1380–vor 

1387), abt von St. maria/luxemburg 
(1387–nach 1389) 1314

– ii. Forst (Vorst), mönch, abt (1449–
1452), auch von abt St. matthias-
St. eucharius/trier (1439–1447) und 
St. pantaleon/Köln (1447–1452) 310 f., 
382, 490, 558, 645, 1085 f., 1159, 1318 f.

– Geis, mönch (vor 1496), dann prior 
von echternach 1320

– Gutenberg, Drucker (ca. 1400–1468) 
164, 171 
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– von Gymnich, mönch (vor 1381–vor 
1411), infirmar (1397–1408), Kellerar 
(1385, 1394), elemosinar (1381) 1191 f., 
1222, 1243

– (von) Heidenburg (Heidweiler, Hei-
dendorff), mönch (vor 1551–1563) 1327

– Horgard, mönch (1687–1729) 690, 1344 
– von Hunolstein, mönch (ca. 1260–

1290) 1306
– von Jülich, mönch (vor 1500–nach 

1503), Küster (1500–1503) 1235 f., 1322 
– von Kell, mönch (1622–1652), infirmar 

1222 f.
– Kirsch, mönch (1626–1640) 1336
– von Klotten, mönch (vor 1411–nach 

1419), Kämmerer (1411) 443, 1214 
– lemen, mönch (vor 1525–1539), Kelle-

rar (1537–1539) 1195
– von leyden, mönch (vor 1457–nach 

1466), Hospitalar (1461?) 1220
– von liebenstein, mönch (vor 1373–

nach 1390) 1313
– von littig (Lyttiche), mönch, Hospita-

lar (1323–1324) 1216 f.
– lörsch, mönch (1631–1637) 99, 1337
– von lösnich (Lussenich), mönch (vor 

1369–nach 1381), prior (1370–1381) 
1156 f. 

– löwenstein, mönch (1583), laienbru-
der 1375

– von lorch, mönch (1389) 1315
– von luxemburg, pfarrer in Steinsel, 

Kellerar des abtes (1303) 442, 803, 1194
– von luxemburg, mönch (vor 1514–

nach 1516), infirmar (1514–1516), Küs-
ter (1514) 1222, 1236 

– lyfen (Lynen) von Kröv, mönch (vor 
1564–1583) 1328, 1329, 1331 

– de mandeville, Schriftsteller (ca. 1300–
1350) 163 

– medersheim (Mederschem, Moders-
hem), mönch (vor 1500–1513), prior 
(1507–1513), Hospitalar (1507–1513), 
Kellerar (vor 1513) 1166, 1194 f., 1220, 
1322 

– meinfelder, mönch, Küster (1374) 1234
– von mertert, mönch (vor 1231) 99, 

1306 f.
– moderscheit, mönch (1519–1526), 

propst zu taben (1523–1526) 320, 1144
– von musiel, mönch (1728–1752), Kel-

lerar (1750–1752), novizenmeister 
(1738–1741) 412, 1174, 1201, 1242

– von neuss, mönch (1449) 683, 1318, 
1319 

– philomena, mönch zu Himmerod 
(1327) 408

– von platten, mönch (vor 1496), dann 
Kellerar zu echternach 1320, 1322 

– von pölich, mönch (vor 1375), abt von 
mettlach (1375–1379) 1314 

– von pünderich, mönch (vor 1502–
1525), propst von taben (1514/1516) 
1143, 1194, 1322 

– raw (Rauw), mönch (1661–1709), Kü-
chenmeister (1693–1697) 1183, 1247 f.

– reutter, mönch (1643–1657), dann 
mönch zu Werden (1657–1680) 1338 

– rode, abt von St. matthias-St. eucha-
rius/trier (1421–1439) 95, 149, 277, 
288, 297 f., 302, 304, 307 f., 316, 346, 
350, 375 f., 382, 384 f., 392, 405, 408, 
413 f., 416, 433, 437, 439, 444 f., 449, 
450, 452–454, 457, 500, 556–558, 563, 
642–650, 652, 655 f., 664–666, 668, 
670, 683, 695, 963, 1082 f., 1085–1088, 
1120 f., 1161 f., 1194, 1316 

– von rodenhausen, mönch (vor 1425–
nach 1434), Küster (1425–1434) 1235, 
1318 

– roedheim, mönch (1502), priester 1322
– von rommersheim, mönch (vor 1367–

nach 1370) 1191, 1313 
– rulant, mönch (vor 1545), priester 1326
– Scheckmann, mönch (1514–1529) Kü-

chenmeister (1524) 71, 126, 131, 137, 
149, 164, 168, 175, 205, 210, 224, 285, 
317 f., 321, 397, 411, 450, 467–471, 547, 
604, 609, 611–614, 617, 619 f., 622–624, 
628–630, 635 f., 669, 696, 745, 820, 862, 
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879, 889, 914, 916, 920, 924, 928, 934, 
954, 962, 972, 976, 1022, 1026–1028, 
1031, 1096, 1165, 1239, 1244–1246 

– iii. Schienen von zell, abt (1525–1548), 
propst von taben (nach 1509–1514) 72, 
168, 321 f., 384, 388, 397, 488, 492, 589, 
792, 848, 963, 1018, 1095–1097, 1098, 
1143, 1148, 1230, 1324 f.

– von Schmidtburg, mönch (1280) 782, 
1216, 1306, 1307

– von St. Vith, mönch (1539), priester 
1326 

– (von) Studernheim (Staudernheim), 
mönch (vor 1411–1423), prior (1418–
1422) 1159, 1160 f., 1315, 1317 

– gen. timplere, mönch (vor 1305–nach 
1322), Hospitalar (1305–1322) 1216 

– trithemius, abt von Sponheim (1483–
1506) 249, 1058, 1239 f.

– (nicetius) von trittenheim (Tritemius), 
mönch (vor 1573–1623) 443, 1329 f.

– ulner (von Sponheim bzw. von Dien-
heim), mönch (vor 1332–nach 1336), 
Hospitalar (1332–1336) 1217 

– ulner, mönch (1437) 1318
– Vedder, Subkellerar (um 1420) 444 
– von Wittlich, mönch (?) (1506), orga-

nist 1014, 1322
– Wolff, mönch (vor 1397–nach 1411), 

Zuchtmeister bzw. magister disciplinae 
(1405–1409) 1240 f.

– zederwalt, mönch (vor 1502–1520), 
propst von taben (1502 bis nach 1509 
[?] und vor 1516–1520 [?]), prior (nach 
1509–1514) 835, 1096, 1142 f., 1166, 
1194, 1321 f.

– Heinrich pickius (Pickig), mönch 
(1632–1658) 1337

– Josef bonifer, mönch (1731–1759), 
laienbruder 1376 

– matthias von zell, mönch (1621–1653) 
1335 

– nepomuk baumgarten, mönch (1787–
1805) 143 f., 690, 1137, 1372

– nicetius eschweiler, mönch (1643–
1679) 1339

– petrus mailliet, mönch (1743–1752), 
laienbruder 1376 

Johannetta von apach, präbendarin 
(1386) 510

Johanniterorden 381
Jornitz  Johann von
Josef, Hl. 635
Josef ii., Kaiser (1765–1790) 349, 353 f., 

358 f., 362, 531, 543, 570, 795, 816, 1133
– Kuborn, mönch (1713–1766), Küchen-

meister (1720–1725) 1249
– Schimper, mönch (1770–1802), Kel-

lerar (1797–1798), Hospitalar (1789–
1794), Kantor (seit 1779) 132, 143, 166, 
343, 346, 365, 370, 412, 427, 699, 737, 
1101, 1179, 1205–1207, 1212, 1221, 
1232, 1371

– Seyter (Seuter), mönch (1670–1710) 
1342

Jude vom Stein, Herren von 965, 971
Jülich 383, 974, 1230 
–  Johannes von (Küster)
Juliana, Hl. 667
Julius ii., papst (1503–1513) 947
– iii., papst (1550–1555) 323, 559, 1097
Jumièges, abtei 220
Jung, Franz peter, Syndicus (1715–1721) 

506
Jurillus, mönch (ca. 934–945) 1281
Jutta von Stein, verheiratete von eppel-

born, mutter des abtes rorich 680, 
765, 1077, 1191 

Juvigny, abtei und Dekanat 203, 986 

K
Kahren 474, 912 
Kaimt 511, 709, 723, 742, 749, 913, 914 f., 

926, 1315, 1356–1358
– Herren von 1315
–  Kuno von (mönch)
Kaiserslautern 1143
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– Stift, propst  Siegfried von löwen-
stein

Kalkofen 942, 946, 951
Kalt 916, 918
Kaltenreifferscheid 472 
Kapellen 801
Karden 740 f., 913, 918, 1064
– Stift 916, 919 
Karl i. der Große, König/Kaiser (774–

814) 85, 116, 193, 206, 210–213, 215, 
217 f., 379, 668, 712, 714, 780, 802 f., 
820, 957, 1030, 1041

– iii. der Dicke, König/Kaiser (876–888) 
68, 214, 221, 224 f., 379, 517, 1035 

– der einfältige, König (893–923) 227, 
230, 235, 373, 514, 715, 767, 861, 931, 
994, 1037 

– iV., König/Kaiser (1346–1378) 280, 
292, 523, 530, 532, 583, 605, 624, 631, 
635 f., 901 f.

– V., König/Kaiser (1519–1556) 88, 188, 
320 f., 533, 535 f., 584, 589, 647, 792, 
987, 1144

– Vi., Kaiser (1711–1740) 1123, 1128
– barthell (Barthel), mönch (1714–1748) 

1347
– borromäus (1538–1584), Kardinal 324, 

560, 1101
– der Kühne, Herzog von burgund und 

luxemburg (1467–1477) 111, 314, 
523 f., 533, 584, 721, 1087 

– cassall, mönch (1698–1709) 1345
– coels, mönch (1749–1787), Subkeller-

ar (1764, 1775), Küchenmeister (1764–
1777) 142, 412, 1212 f., 1250

– Goardt, mönch (1654–1655), Subdia-
kon 1339

– von lothringen, Kardinal (1589–1607), 
bischof von metz (1578–1607) 1180 f., 
1333

– von lothringen-bar (1712–1780) 505 
– martell, Hausmeier († 741) 190, 209, 

211, 712, 802 f., 820, 999, 1007 
– eugen, Herzog von Württemberg 

(1737–1793) 505

– Kaspar von der leyen, erzbischof von 
trier (1652–1676) 336, 389, 540 f., 686, 
845, 869, 904, 1116 f., 1242

– theodor, Kurfürst von der pfalz 
(1724–1799) 1133

Karlsruhe 176 
Karolus, mönch (ca. 1220–1240), Subdia-

kon 1307
Kasel 500, 832
Kasimir eigel, mönch (1721–1749) 1348 f.
Kaspar von St. Vith, mönch (vor 1551–

1552), Diakon 1326 
Kastel 723, 904 
– von  isenbard
Kastelburg (Castelberch, Kasselburg) von 

 Gottfried
Kastellaun 1073
Katharina, Hl. 78, 629, 693, 840, 855, 

871 f., 1080
Katzenelnbogen  maternus von (prior)
Kaunitz-rietberg, von, Wenzel anton, 

österreichischer Staatskanzler (1753–
1792) 359 

Kausheim  Johann von
Kayll 905, 1147
–  bernhard von (Subprior)
Kehlen 744, 795, 800 f., 857
–  auch Schönberg/luxemburg
Keil, Johannes, abt von St. matthias-

St. eucharius/trier (1599–1612) 73, 88 
Keispelt 801
Kell 905, 1222
–  Johannes von (infirmar), petrus von 

(Küchenmeister), petrus von (laien-
bruder)

Keller, anton, Sekretär (ca. 1771–1790) 
506 

Kellers  petrus (laienbruder)
Kempfeld 472, 939 f.
Kempten/allgäu, abtei 396, 525
Kempten bei bingen 973
Kenn 122, 290, 303, 420, 466 f., 471, 487 f., 

491, 543, 586, 708, 711, 731, 733, 742, 
749, 824 f., 846, 850, 871, 872–875, 876, 
1085, 1131, 1145, 1161, 1168, 1350, 1375
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– Herren von 873 
– Johann von, meier (1617) 488
–  nikolaus von (propst)
Kenner, Familie 1365
– anselm, mönch von St. martin/trier 

(† 1802) 1365
– Jakob, mönch zu mettlach († 1758) 

1365
– matthias, mönch von St. maria/lu-

xemburg († 1797) 1365
–  agritius (mönch)
Kerlingen 999
Kerpen, Stift 723, 915, 925
– Herren von 797, 976, 980
– anselm Franz theodor von, trierer 

Domdekan und Statthalter 351, 354–
356, 360, 653, 1175, 1251, 1368

Kersch, cyrill, abt von St. matthias-
St. eucharius/trier (1675–1700) 691

Kessel von nürburg, Herren von 978
Kesseling 1364
– pfarrer  erasmi, michael
Kesselstatt, Herren von 780, 784, 805 
Kettenhofen  cattenom
Kevenich 487, 821, 824 f., 874, 1090, 1339
Keye, gen.  Hermann 
Kilian, Hl. 70, 623, 667, 673
– philipp, Kupferstecher 74
Killburg, Wilhelm, trierer Schöffe (ca. 

1600) 506 
Kindlinger, Johann nikolaus, archivar 

(1749–1819) 185, 1049, 1062
Kinheim 926, 928 f.
Kira 932
Kirchheim 1353
Kirchner, Familie 1136
–  benedikt (abt)
Kirf 1373
– pfarrer  leibfried, michael
Kirn 934
– baltasar, pfarrer in pfalzel (1803) 632, 

635 f.
– Karl Kaspar, trierer Gastwirt (1794) 

632, 636

Kirsch 450, 487, 491, 586, 711, 715, 731, 
846 f., 850, 866, 870 f., 1336

–  Johannes (mönch)
Kirsch-les-Sierck 999
Kitsch  oswald (mönch)
Klaus von luxemburg, baumeister (1458) 

787 
Kleber  cleber
Kleiner  placidus (mönch)
Kleinmacher 780
Klingenmünster, abtei 1287
– – abt  ruotwich
Kloß, Georg, bibliothekar (1787–1854) 

185
Klotten 1295
–  Johannes von (Kämmerer)
– Johann michael, Jurist (ca. 1810) 180 
Klüsserath 920, 1236
Knauff  Sebastian (mönch)
–  Wolfgang (laienbruder)
Koblenz 89, 121 f., 125 f., 132 f., 135, 143–

168, 170, 178, 180 f., 185, 301, 451, 464, 
540, 678, 701, 707, 746, 834, 915, 920, 
925, 928 f., 930, 980, 983, 1066, 1080, 
1134, 1149, 1161, 1184, 1186, 1196, 
1200 f., 1210 f., 1234, 1255, 1316 f., 
1327, 1346, 1348 f., 1352, 1355–1357, 
1360

– alte burg 180
– Gymnasium 180
– Hospital 180
– – Klöster und Stifte
– – – Kartause 922, 1109
– – – St. Florin 741, 1080, 1317
– – – – Kanoniker  Gottfried mull
– – – St. Kastor 741
– – – – Kanoniker  nikolaus Deo-

datus
–  otto von (mönch)
Kockelscheuer 1226, 1359
Köhler, von, Familie 1173
–  Ferdinand von (abt von mettlach)
– maria magdalena, verheiratete d’Hame 

1173
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Köln 66, 81, 109, 147 f., 253, 263, 276, 310, 
330–332, 350, 353, 381, 386, 390, 409, 
420, 494, 537, 540, 558, 561, 569, 573, 
596, 601, 610, 627, 631, 644 f., 747, 834, 
837, 889, 922, 926, 974, 980, 982, 1052, 
1073, 1085 f., 1094, 1108, 1115 f., 1120, 
1123, 1125, 1127 f., 1132, 1145, 1164, 
1169, 1174, 1177, 1187, 1189 f., 1210 f., 
1224, 1232, 1250, 1253, 1261, 1265, 
1269, 1294 f., 1332, 1356, 1361, 1364, 
1369

– erzbischöfe  anno, brun, Diet-
rich von moers, Heribert, maximili-
an Franz von Habsburg, Konrad von 
Hochstaden, Warin, Wilhelm von Gen-
nep

– Weihbischof  Johann Heinrich von 
anethan

– Klöster und Stifte
– – alexianer 1211
– – Kartause 323
– – – prior  reck, Johann
– – St. Georg  bruerius, Johann Diet-

rich
– – St. Gereon 381, 386, 605, 1073 
– – – Kanoniker  Gerlach von isen-

burg
– – St. martin (Groß St. martin) 1094, 

1120, 1128 
– – St. pantaleon 246, 248, 253, 276, 

310 f., 382, 558, 569, 605, 645, 1009–
1011, 1086, 1132, 1164, 1189, 1269, 
1294 f.

– – – äbte  christianus, Heinrich, 
Johannes ii. Forst

– – – Kellerare  Sandrat
– nuntiatur 388, 565, 566, 567, 569–571, 

1114–1116, 1125, 1127, 1132, 1174 f., 
1203, 1211, 1232, 1250, 1352, 1356, 
1361, 1364, 1369

– –  caprara, Giovanni battista; ca-
valieri, Gaetano de

–  Hermann von (refektionar)
Königsberger, maranus, Komponist 

(1708–1769) 424 

Körrig 900
Köwerich 919 f.
Kolb von Vettelhofen, Herren von 924
Kolbach 798
Kollesleuken 904, 1111
Kolumban, Hl., iroschotte (540–615) 191, 

1025
Konrad ii., König/Kaiser (1024–1039) 

260, 262, 522, 526, 577, 579, 668, 815, 
972, 1048, 1050, 1282 

– iii., König (1138–1152) 202, 267, 269 f., 
272 f., 279, 314, 380, 389, 528–529, 533, 
550 f., 582 f., 1057, 1059 f., 1064, 1070

– iV., König (1237–1254) 274, 529, 1068
– abt (?) (900–906) 226 f., 1037
– abt (1177–1201/1208) 206, 289 f., 401, 

948, 950, 1064 f.
– prior (1200/1250) 1153
– mönch, Kellerar (ca. 1250–1300) 1190, 

 auch conradus (mönch)
– mönch, Kantor (1328) 1229
– pfalzgraf bei rhein (1156–1195) 279
– von arlon, mönch (1502), priester 

1322
– von arlon, mönch (vor 1564–nach 

1583) 1328
– beyer von boppard (1454) 303
– von bommersheim, mönch (vor 1389 

bis nach 1428) 1161, 1315 
– gen. crippin von Schwarzenberg, 

mönch (vor 1347–nach 1353) 1312 f.
– von Dhaun, bischof von Freising 

(1258–1279) 290, 381, 1069
– von Dhaun, Wildgraf († 1263) 290, 

1069 f.
– von Hochstaden, erzbischof von Köln 

(1238–1261) 70, 196
– i., Graf von luxemburg (1059–1086) 

258, 263 f., 573, 576, 1005, 1053
– ii., Graf von luxemburg (1129–1136) 

478, 581, 743, 828, 874, 885, 892, 1058 
– von randeck, mönch (ca. 1350) 1307
– rheingraf, mönch zu Weißenburg 

(1449/1450) 310 f., 1085, 1158 f., 1318
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Konradiner, Familie 221–223, 227, 754, 
1033 f., 1036 f.

Konstantin i., Kaiser 66, 75, 86, 91, 100, 
114–116, 192, 196–201, 204 f., 292 f., 
400, 413, 429, 523, 531, 600, 606 f., 612, 
769, 818, 932, 1021, 1121

– crocius, mönch (1739–1769) 1352
– Fischbach, mönch (1663–1684) 1341 f.
– von Hoensbroich, bischof von lüttich 

(1784–1792) 366, 505
– lebkucher, mönch (1685–1737) 1343 f.
– Schmitt (Schmidt), prior (1788–1802), 

archivar (1784–1788) 110, 132, 143, 
361, 364–366, 368 f., 411 f., 427, 653, 841, 
1176–1178, 1188, 1206, 1353, 1355, 1369

Konstanz 301, 382, 388, 506, 556, 644, 791, 
966, 1080–1082, 1084, 1160

Kopenhagen 147, 185 
Kopstal 801 f.
Kornelimünster, abtei 1287, 1294
– abt  Winricus
Korrig, Herren von 800
Krakau 70, 78, 146 f., 149, 158, 162, 654, 

657, 662, 682, 1001, 1031, 1264 
Kratz von Scharfenstein, Familie 472, 855, 

866, 868
Krautheim 1203
Krauthmann  bernhard (Kellerar)
Kretschmar, christian, baumeister 91, 98, 

101, 393 
Kreuznach 937, 943, 949, 955, 960
–  Heinrich von (prior)
Kreuzweiler 728, 753, 767 f., 780, 784
Kribs, nikolaus, magister (1574–1636) 

415 
Kriechingen, Herren von 485, 807 
– Johann Scipio von, amtmann (1566–

1572) 492
Kröpplingen 916, 918
Kröv 723, 915, 1328
–  Johannes lyfen von
Kruchten 753
Kruft 1242
Kruseler von nürburg, Herren von 976
Kuborn  Josef (Küchenmeister)

Kuckeisen, Franz nisius, baumeister 75 
Kuckorn, bernard, Syndicus (ca. 1597–

1602) 506
Küntzig  clémency
Kürenz 454, 694, 708, 730, 742, 822, 826 f., 

831 f., 839, 1214, 1305, 1330 f.
–  petrus von (mönch)
Kues (bernkastel-) 415, 1350
– Hospital 105, 699 
– pfarrei 179
–  nikolaus von (Kardinal)
Kumbd, Kloster (zisterzienserinnen) 682
Kunigunde, präbendarin (1316/1331) 510 
– von Sachsen, Fürstäbtissin von essen 

(1776–1802, † 1826) 505
Kuno, ministeriale der abtei (1203/1212) 

1310
– mönch (ca. 1300), akolyth 1307
– ii. von Falkenstein, erzbischof von 

trier (1362–1388) 291, 441, 532, 551, 
1075 f., 1313 f.

– von Kaimt, mönch (1389) 1315
– von Ören, mönch (vor 1317–vor 1335), 

elemosinar (1328) 1243 
– i. von pfullingen, erzbischof von trier 

(1066) 1006
Kyllburg 195, 814, 1150
Kyllburgsweiler 814
Kyllwald 520

L
laach, abtei 164, 206, 275–277, 334 f., 

350, 395, 409, 432, 605, 616, 626 f., 642, 
661, 681, 741, 1009 f., 1022, 1062, 1177, 
1264, 1269, 1298, 1300, 1350 

– äbte  Fulbert, Giselbert 
– mönche  arnoldus de lacu; buono; 

Hugo; lannau, beda; Walterus
lachs, Johann rudolf, Syndicus (1728) 

506 
ladislaus V., König von ungarn (1444–

1457) 583 
lahngau 213, 222, 259 f.
lahnstein 1209
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laloire  Weomad (mönch)
lambertus, abt von moyenmoutiers 

(1039–1062) 615 
– mönch (934–1110/1120), akolyth 

(puer) 1281
– mönch, propst (1035), mönch in Stablo 

(?), abt von Waulsort-Hastières (1035–
1071/1075) 262, 263, 435, 1050, 1140

– mönch (1110/1120–1200) 1298
– mönch (1110/1120–1200), Konverse 

1298
– mönch (ca. 1250–1270), laicus frater 

1307
lammens pierre, bibliothekar (ca. 1810) 

180 
lamprecht (Lambert) von Sassenhausen 

(Sachsenhausen), abt (1411–1449), 
infirmar (vor 1411), auch mönch in 
limburg/Haardt 79, 111, 123, 126, 131, 
139, 167, 287, 300–310, 382, 388, 396, 
401 f., 405, 408, 443, 485 f., 490, 506, 
532, 554, 556–558, 644 f., 705 f., 732 f., 
766, 791, 808, 813, 836, 840, 843, 862, 
922, 946, 963, 972, 1079, 1222, 1080–
1083, 1084 f., 1158–1161, 1192, 1214, 
1219 f., 1222, 1317 f.

lancelot von eltz, Herren von 976
lannau, beda, laacher mönch (1789) 806
lantbertus, Hl. 659
laon 214
lasaulx, Familie 145–147, 178–180, 1174, 

1201
– anna Katharina von 178 
– Franz Georg Josef von, Jurist und 

Schriftsteller (1781–1818) 145, 179 f.
– Johann adam von, Hof- und regie-

rungsrat (1753–1813) 147, 178 f.
– Johann claudius (von), trierer Hofrat 

(† 1791) 178, 571, 1201, 1355 
– Katharina, ehefrau des Josef Görres 

179 f.
lascheidt 1347
laubuseschbach 715, 753
launstroff 999
laurentius, Hl. 83, 629, 669, 805, 865, 871

– babenhuser (Creuseri), mönch 
(vor 1502–1541) propst zu taben 
(1514/1515) 1143, 1324

– büx, mönch (1713–1721), laienbruder 
1375

– collignon, mönch (1749–1787), in-
firmar (1779–1783), refektionar 
(1763–1771) 158, 172, 412, 1016, 1223, 
1225 f., 1255

– textor, mönch (vor 1514–1543) 1324
lausdorn 753
lay, Herren von 1161
–  Herbrand von (prior)
lazarus, Hl. 629
–  raphael (infirmar)
le clerc, Jaques Sébastian (1734–1785), 

maler 343 
le payen, Familie 1202
– Kaspar (1720) 1202
–  mansuetus (Kellerar)
lebkucher, Familie 1343
–  Konstantin (mönch)
lebrun, andré Jean (1737–1811), bild-

hauer und Grafiker 343 
lechenich 981
lehmen 918 
–  Johannes von lemen (Kellerar)
leibfried, Familie 1372 f.
– michael, trierer Kaufmann (um 1761) 

1372
– michael, pfarrer von Kirf († 1807) 1373
– thaddäus, mönch in St. matthias-

St. eucharius/trier 1373
–  petrus (mönch)
leicester 147, 163 
– Grafen von 1211
leimbach 978
leiwen 915, 920, 1330, 1333
–  nicetius von (mönch), nikolaus 

von (mönch)
lellig 727, 761, 769, 771, 772 f., 775 
lemen  Johannes (Kellerar)
leo Vii., papst (936–939) 242, 544 f., 592
– ix., papst (1049–1054) 120, 183, 260, 

526, 547 f., 928, 950, 982
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– x., papst (1513–1521) 71, 93, 103, 176, 
553, 839, 1094

leonhard, Hl. 840
leonius, mönch (vor 1271–1295/1296), 

Hospitalar (1281–1295), administrator 
(1279–1282) 290, 1215 f.

leopold i., Kaiser (1658–1705) 337, 540 f., 
1123

– Fasbender, mönch (1726–1732) 1349
– Welter, mönch (1745–1779), refektio-

nar (1757–1761) 1255
lérins, abtei 194 
lessenich 729, 973, 981 f., 1063, 1152, 1063 
leudersdorf 715, 753
leuken  Kollesleuken
– Familie 1111
– Jakob, Vater des abtes 1111
–  petrus (abt)
leyden  Johannes von (Hospitalar)
leyen, von der, Familie 914, 917 f., 924
–  Damian Hartard, Johann, Karl Kas-

par
liebenstein, Herren von 1313
–  Johannes von (mönch)
liefreiz  Hermann
liersberg 770, 773, 776
lieser 71, 82, 317–319, 321, 535, 610, 711, 

745 f., 753, 826, 835, 1094, 1196
–  Jodok von (Kellerar)
limburg  Heinrich, Herzog von
limburg/Haardt, abtei 262, 300, 1048 f., 

1081, 1191, 1274 f., 1293, 1301
– äbte  bernhard, Gumbertus, Hein-

rich von löwenstein, Johannes i., Wer-
nerus

– mönch  lamprecht von Sassenhau-
sen

limoges 194, 610
linnius, Friedrich, amtmann (um 1642) 

496
lintgen 411, 695, 731, 788–790, 798, 1195, 

1252
– Herren von 789 f.
lisigerus, mönch (1110/1120–1200), Sub-

diakon 1298

lissingen  bernhard von (mönch) 
littig  Gerhard von (mönch), Johannes 

von (Hospitalar)
liupo  lupo
liutardus, mönch (vor 934) 1260
– mönch (1110/1120–1200), akolyth 

1298
liuterus (Luterus), mönch (934–

1110/1120), priester 1281
liutgard (960) 795, 801
liuttart  luthardus
liutwin, bischof von trier und abt (?) 

(705–721/723) 209 f., 712, 1027, 1029
liuzo 475
löf 303, 709, 711, 723, 742, 749, 913 f., 

915–917, 918–921, 1085, 1168, 1208, 
1301, 1309, 1337, 1340, 1342

löhr  bernhard (Küster)
lörsch 99, 450, 455, 480, 487, 586, 731, 

742, 749, 821, 846, 856, 861, 875 f., 
877 f., 1141, 1228, 1337, 1375

–  Johannes (mönch), Wilhelm (laien-
bruder)

lösnich 888, 926, 1156
–  Johann von (prior)
löwen  ägidius von (mönch) 
löwenstein, Herren von 885, 1191
–  Heinrich von, Siegfried von, Werner 

von (Kellerar)
–  Johannes (laienbruder)
lohmer, reiner, amtmann (1709–1712) 

497, 506
london 146, 161 f., 185, 1093 f., 1211 f., 

1229, 1326 
longen 877
longuich 282, 291, 306, 323, 446 f., 450, 

463, 471 f., 480, 487 f., 491, 499 f., 513, 
543, 586, 589, 624, 662, 668, 686 f., 708, 
711, 715, 729–731, 742, 749, 824, 845–
847, 850, 865, 866–872, 873, 875–880, 
1013, 1073, 1077 f., 1084, 1123, 1126, 
1134, 1175, 1197, 1200, 1222, 1235, 
1240, 1255, 1309, 1337, 1348, 1350, 
1353, 1359

– Herren von 463
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– pfarrer  pickard, paul 
–  antonius von (Kellerar), nikolaus 

von (Kellerar)
longuion, Kloster St. agatha 189 
lontzen, Herren von 882 
loranus, benignus, trierer Kapuziner 

(1698) 173, 1119, 1121
lorch  nikolaus Hilchen von, Johannes 

von (mönch)
lorich  Giselbert (mönch)
lorraine-Guise  charles de (Kardinal)
lorsch, abtei 217, 713 f., 949, 954 f., 969, 

1030, 1033 
– abt  Samuel (bischof von Worms)
–  adalbert (Küster)
lorscheid 340, 352, 471, 483, 487, 749, 

846 f., 880–882, 1360
losange 263, 754, 887 f.
losheim 491, 709, 728, 893, 897 f., 1225
lossem  Jakob (mönch)
lothar i., Kaiser (840–855) 668, 826, 1033
– ii., König (855–869) 222 
– iii. von Süpplingenburg, König/Kaiser 

(1125–1137) 269, 271 f., 549 f., 1057
– von metternich, erzbischof von trier 

(1599–1623) 329 f., 332, 561–564, 864, 
1107 f., 1110 f.

– Friedrich von nalbach, trierer Weih-
bischof (1730–1748) 390, 395, 1129

lothary, Johann, maler (1791) 97, 100 f., 
342

lothringen
– ballei 1317
– Herzogtum 879 f., 1202, 1231, 1314
– – Herzöge  anton von brabant-

lothringen, basinus, Giselbert, Hil-
dulf (abt), Karl (Kardinal), Karl (Her-
zog) 

louviot  ludwig Josef (mönch)
lubentius, Hl. 595, 598, 660 
lucas  nicetius (prior)
lucia, Hl. 629, 679 
lucy 754, 776, 817
ludewicus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1281

– mönch (1110/1120–1200), Diakon 
1299

– mönch (ca. 1250), akolyth 1307
ludhelm, mönch (?), bischof von toul 

(ca. 895–905) 1260
ludolf von Sachsen, theologe (ca. 1300–

1378) 163 
ludolfus, mönch (um 1146/1168) 1299
ludubertus (8. Jahrhundert) 194 
ludwig der Fromme, Kaiser (814–840) 

212 f., 219–221, 517, 519, 639, 978 f., 
1030–1032 

– der Deutsche, König (843–876) 222–
224, 379, 1033 

– der Jüngere, König (876–882) 224
– das Kind, König (900–911) 212, 227, 

1037
– iii. der bayer, König/Kaiser (1314–

1347) 530, 555 
– xiV., König von Frankreich (1643–

1715) 337, 1121, 1172, 1184, 1198, 1341 
– mönch (um 1135), vielleicht abt von 

St. maria ad martyres/trier (1142–
1160) 278, 1277, 1299

– mönch, Küster (vor 1231) 1233
– Hermesdorff, mönch (1714–1756) 

1347
– von Holfels (ca. 1280/1300) 1072
– de Hout, mönch (1756–1778) 1357
– Herzog von orléans (1392–1407), 

Gouverneur von luxemburg 292, 301, 
532, 583 

– von ratingen, mönch (1461) 1319
– tapprich (Dapprich, Tapperich), 

mönch (1658–1713), Subprior (1686–
1713), Kantor (vor 1713), Kellerar 
(1680) 1172, 1184, 1197 f., 1231

– Josef louviot, mönch (1721–1727), 
zuvor mönch in St. airy/Verdun, da-
nach abt von St. airy (1727–1740) 568, 
1347 f.

lückenburg 911
lülbahn 832
lüneburg 1276
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lüttich 241, 271, 275, 291, 332, 496, 505, 
565, 665, 682, 815, 834, 1039 f., 1048, 
1059, 1144, 1190

– bischöfe  Konstantin von Hoens-
broich, notger, ogo i. (abt), richer

– Klöster und Stifte
– – St. Jakob, abtei 275, 1059
– – St. Johannes, Stift 386, 562, 1110 
– – St. laurentius, abtei 275, 276, 

1009–1011, 1059 
–  Winand von (mönch)
lützelkirch 528 
lüxem 887 f.
luitfridus (Lufridus), mönch (934–

1110/1120), Diakon 1281
lupertus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1281
lupo (Liupo), mönch (934–1110/1120), 

priester 1281
lupus von Ferrières (†862/863) 201, 222 f., 

593 f., 598 f., 669, 754, 1033 f., 1279
lure (Lüders), abtei 324, 386, 560, 1101 
– Koadjutor  raitenau, Johann ulrich 

von
– mönch  theodericus (mönch von 

St. matthias-St. eucharius/trier)
luterus  liuterus
lutgaudus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1281
luthardus (Liuttart), mönch (934–

1110/1120), akolyth 1281
lutherus, Dekan (1084/1088) 1152
lutramus, mönch (855) 1260
luttfridus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1281
luxemburg 
– Stadt und region 90, 105, 110, 115, 

120, 123, 126–128, 137, 147, 165 f., 168, 
181, 186, 190, 209, 215, 234, 244, 258, 
263 f., 269, 274, 284, 296, 298, 301, 312, 
314, 316 f., 319 f., 323 f., 329 f., 333–338, 
355, 358 f., 363, 367, 370, 378, 392 f., 
398, 400, 407, 410, 415, 426, 436, 442, 
453, 462 f., 470 f., 481 f., 485, 490, 492, 
496, 499, 529 f., 532, 534 f., 540 f., 561 f., 

566, 568, 573, 575, 577, 581–585, 625, 
647, 655, 658, 666, 682, 691, 698 f., 
702, 708, 712 f., 716–718, 720 f., 723, 
734, 738, 741, 743 f., 747, 748 f., 760, 
762, 771, 777, 781 f., 786, 790–795, 796, 
799–804, 814–816, 819 f., 834, 844, 872, 
874, 884, 901, 907, 922, 933, 981–983, 
985 f., 988 f., 1005, 1011, 1019, 1041, 
1053, 1058, 1066, 1070, 1072, 1093, 
1098–1100, 1103, 1108, 1110, 1113–
1117, 1120, 1129 f., 1134, 1145–1147, 
1154, 1167, 1169, 1171, 1180 f., 1183, 
1186, 1194, 1197, 1203 f., 1219, 1223, 
1225–1227, 1231, 1236–1238, 1248, 
1251, 1256, 1279, 1293, 1296, 1307, 
1311 f., 1316, 1321, 1329, 1333, 1335, 
1338, 1345–1347, 1352, 1356, 1358 f., 
1363–1365

– Grafen bzw. Herzöge  anton Her-
zog von lothringen-brabant, balduin, 
elisabeth von Görlitz, ermesinde, Gi-
selbert, Giselbert von Salm, Heinrich, 
Heinrich Herzog von bayern, Hein-
rich von namur, Johann der blinde, 
Karl V., Karl der Kühne, Konrad i., 
Konrad ii., ladislaus von ungarn, 
ludwig von orléans, philipp der Gute, 
philipp der Schöne, Siegfried, Wenzel

– burg 787, 790, 804 
– Hofgericht 756, 771, 801, 816
– Klöster
– – Franziskaner 791, 1183, 1185, 1209, 

1223, 1248 f., 1340, 1342, 1344, 1352
– – Hl. Geist, nonnenkloster 760
– – St. maria (in münster), abtei 359, 

428, 573, 682, 684, 728, 741, 782, 791, 
1011, 1053, 1072, 1238, 1296, 1314 

– – – äbte  ewerwinus, Johannes 
von Felsberg

– – – mönch  Kenner, matthias
– refugium 341, 345, 347, 355 f., 362 f., 

363, 367, 392, 398, 406, 423 f., 502, 543, 
589, 684, 708, 710, 747 f., 791–795, 799, 
844, 1117 f., 1130, 1136, 1176, 1183, 
1185, 1202–1204, 1209, 1223, 1227, 
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1238, 1248–1250, 1255, 1340, 1342 f., 
1349, 1351 f., 1363, 1370, 1375

–  antonius von (mönch), ernst von 
(mönch), Johannes von (Kellerar), Jo-
hannes von (infirmar), Klaus

luxeuil, abtei 191 f. 
lyffried von Heppenheim, Herren von 

952 
lyon 554, 1068
lyven (Lynen)  Johannes lyfen (mönch)

M
maastricht, abtei St. Servatius 258 
mabillon, Jean, Historiker (1632–1707) 

173, 196
macher, trierer musiker 425
macher, Familie 1371
– anna maria  Schaeffer
–  christian (mönch)
machern  michael macheren (mönch)
madelo, mönch (923), Diakon 1260
madrid 537 
maes, Familie 1194 f.
magdeburg 247–249
– erzbischof  adalbertus
– abtei St. mauritius 229, 235, 239, 253, 

1039, 1264 f., 1276, 1283, 1289, 1293 
– – äbte  anno, Harding
– – mönche  abraham, adaldag, 

adalmann, otpertus, Simon, Winifri-
dus 

magnerich, bischof von trier (566–586) 
195 

magnus, mönch (934–1110/1120), Kon-
verse 1281

mailliet  Johannes petrus (laienbruder)
mainz 
– Stadt und region 115, 117, 122–124, 

126, 135, 143–145, 159, 172, 177, 182–
185, 215–219, 250, 259, 296, 368, 371, 
381, 463, 597, 684, 713–715, 720, 747, 
758, 834, 930 f., 956–958, 960, 963, 
966–968, 970, 971 f., 1064, 1069, 1136 f., 

1150, 1187, 1193, 1206, 1245, 1284, 
1317–1319, 1368, 1372 f.

– bischöfe und erzbischöfe  Damian 
Hartard von der leyen, Dietrich von 
erbach, Friedrich Karl Joseph von er-
thal, Gerhard von Dhaun, Hrabanus 
maurus, Johann von nassau, martin, 
peter von aspelt, richolf, Siegfried 
von eppstein, Wilhelm, Willigis 

– Domkapitel 303, 381, 733, 948, 1086, 
1163

– –  eberhard von eppelborn, Hein-
rich von Sötern

– Kirche St. christophorus 216, 971 f.
– Klöster und Stifte
– – St. alban 968, 1318
– – – Kanoniker  eberhard von bel-

dersheim
– – St. Jakob 176, 684 
– – St. maria in campis 442 
– – St. maria ad gradus 442 
– – St. mauritius, propst  Simon von 

Dhaun
– – St. peter 442 
– – St. Viktor 970, 1317 
– – Welschnonnenkloster 143, 182 
– Kämmerer von, Familie 463
–  Gottfried von (Kellerar)
maiolus, abt von cluny (964–994) 275 
malmedy  Stablo-malmedy, abtei
–  ägidius von (Küchenmeister)
mamer 475, 717, 744, 795 f., 801, 872 
– pfarrer  ransonnet, Johann Jakob
manchester 147, 149, 159, 181, 245, 656, 

659 f., 1002, 1017, 1263 
mandel 528, 754, 934
mandern/Hochwald 479, 724, 728, 886, 

904–906 
mandern bei Diedenhofen 905
manderscheid 1349
– Herren (Grafen) von 463, 939, 976–978 
–  ägidius von (mönch), richard von, 

ulrich von
manderscheid-blankenheim, Herren von 

980, 982, 1067, 1157, 1187
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– maria anna von († 1762) 1187
–  Dietrich von blankenheim, engel-

bert von blankenheim (prior)
manderscheid-Kayll, Herren von 888
mandeville  Johannes de
manheim, Familie 1200
– matthias, prokurator (1710, 1727) 1200
–  Franciscus (Kellerar), ignatius 

(propst)
mannenbach  Jakob von
mannental 472 
mannheim 1355
manon  monheim
mansuetus le payen, mönch (1755–1792), 

Kellerar (1775–1780) 141, 142, 1202 f.
manternach 727, 770 f., 773 f., 775
manzuol, mönch (9./10. Jahrhundert) 

1281
maranus Königsberger (1708–1769) 425
marcellianus, Hl. 78 
marcolfus, mönch (934–1110/1120), 

Konverse 1281
margarethe, Hl. 104, 629, 863, 875
– von bettenburg, Frau des raugrafen 

reinhard (1483) 791
– von Habsburg, Statthalterin der nie-

derlande (1522) 319
– muyl von neuerburg, geb. zandt von 

merl (1411) 1079
maria, Hl. 74, 78, 82 f., 87, 108, 113, 157, 

455, 616, 625–633, 635–637, 666, 668, 
670, 674, 679 f., 693, 640, 966, 1308 

– von burgund († 1482), ehefrau Kaiser 
maximilians i. 96, 314, 533 f.

– magdalena, Hl. 82, 629, 630, 669, 1095 
– theresia, Kaiserin (1745–1765) 1130, 

1147
marienberg, Kloster, benediktinerinnen 

176 
marienburg, Kloster, augustinerinnen 

682
marienthal, Kloster, Dominikanerinnen 

291, 800, 1074 
marinus, mönch (wohl fiktiv), Magister 

scholarum (nach 973–999?) 249, 1239 f.

mark, Graf philipp von der 980, 1181
mark Sittich von Hohenems, Kardinal 

(1561–1589) 324, 560, 1101
markus, Hl. 78, 1076
– mönch (vor 1496), dann Kantor zu 

echternach 1320
– Hitzler, mönch (1745–1784), Küchen-

meister (1761–1764) 689, 692, 1250
marmoutier, abtei 221
marquardus, mönch (ca. 1220–1240) 1307
marquinus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1281
marsal 995
martelange 1249
martène, edmond, mauriner (1718) 148, 

151, 213, 264, 347, 421, 652, 1123
martental, augustinerinnenkloster 682
martin, Hl., bischof von tours (371–397) 

78 f., 597 f., 628 f., 669 f., 837, 840, 860, 
865, 899, 1040, 1072, 1083, 1091, 1105, 
1302

– V., papst (1417–1431) 304 f., 388, 557, 
966, 1082, 1161

– bischof von mainz (um 346?) 597
– begleiter des maximinus 595, 597 f.
– bewer, abt (1731–1738) propst von 

Schwabenheim (1719–1731) 89, 347, 
400, 403, 412, 688–690, 1127–1129, 
1149, 1173, 1185, 1241 f., 1348 

– creutz, mönch (1753–1784) 569 f., 
689 f., 1356 f.

– Sachs, mönch (1741–1752), Küster 
(1752–1752), refektionar (1750–1752) 
1238, 1254

– Simoni, mönch (1659–1680), infirmar 
(1660–1680) 1223 

– von trier, mönch (nach 1512–1539) 
164, 1326

martinengo, Familie 1360
– Fridolin, Hofkammerrat (1759, 1774) 

352, 679, 837, 1360
– nikolaus, Koblenzer bürger (ca. 1731) 

1360
–  romanus (mönch)
martini  Friedrich (mönch) 
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martinus, mönch (934–1110/1120), pries-
ter 1281

maternus von Katzenelnbogen, mönch 
(1541–1558), prior (1551–1558) 1167 f., 
1328 

– von riol, mönch, Küster (1551) 175, 
1236, 1328 

– von Wehlen (Wellen), mönch (vor 
1502–nach 1516) 1321

– von Wittlich, mönch (1564) 1328
matfried, abt (892 [?]-906) 227, 1036 f. 
matfriedinger, Familie 226 f., 1036 f., 1261
mathilde († 968), Königin, mutter ot-

tos i. 241
matten 132, 450, 478, 487, 582, 625, 694 f., 

720, 821, 825 f., 828 f., 833, 841
matthäus, mönch (ca. 1480–1500), pries-

ter 1321
– prior (ca. 1220/1240) 1153
matthias, Hl. 197, 608, 626, 633 f., 669 
– König/Kaiser (1612–1619) 331, 537 f., 

1170
– infirmar (1217) 1221
– von bitburg, mönch (vor 1502–1512), 

Kellerar (1504–1512), dann abt von 
St. nabor (1512–1518) 317, 649, 1194, 
1195

– crustz (Crutzt, Crusch), mönch (vor 
1514–1552), prior (1541), Hospitalar 
(1546), Küster (1552), Kantor (1514) 
153, 1167, 1221, 1229, 1236

– Dündorff (Dondorff, Dundorff), 
mönch (1605–1626/1628) 1334

– Hegener, mönch (1725–1758), refekti-
onar (1744–1747) 425, 1254

– Hollinger, mönch (1643–1669) 990, 
1336, 1338 f.

– Jacobs, mönch (1720–1753), laienbru-
der 1375

– von mertert, mönch (1603–1640) 1334 
– reuter von Saarburg, abt (1568–1581), 

Kellerar (vor 1565–1568) 72, 79, 88, 
299, 325–327, 337, 386, 399, 402, 541, 
560 f., 786, 857, 1102–1106, 1116, 1168, 
1195

– von St. nabor, mönch (vor 1496), dann 
abt von echternach 649, 1320

– Staadt, mönch (1758–1767) 1016, 1353, 
1359 f.

– Stoll, mönch (1670–1703), Küchen-
meister (1690–1693) 1247

– Stump (von Waldeck), mönch (nach 
1389–nach 1411), dann abt von St. ma-
ria ad martyres/trier (1417–1427) 428, 
791, 1315 f.

– von trier, mönch (1110/1120–1200) 
1299

matzen 470, 480, 744, 749, 808 f., 811, 
813 f.

– Hurril von, Herren von 808
maugérard, Jean baptiste (1735–1815) 

123, 125, 147, 179, 184
maurelius (Maurilianus), abt (?) 205, 207, 

625, 1021, 1023 
mauriner 174
–  Durand, martène
mauritius, Hl. 82 f., 613, 629 
– budeler (Boudeler), mönch (1729–

1737) 411, 1146, 1351
– Freiman, mönch (1745–1766), Subkel-

lerar (1752–1760) 1209
– lessel, mönch (1781–1802), Kellerar 

(1798–1802) 1207 f., 1371
– pennay, mönch (1684–1719), propst 

von Schwabenheim (1698–1711) 688, 
690, 1148 f.

maurus, Hl. 669
– möller, mönch 1738–1786), propst von 

Schwabenheim (1764–1786) 688, 690, 
1150 f., 1223

– paulin, mönch (1684–1732), prior 
(1713–1732) 1172 f.

maxentius, bischof von poitiers (?) 
(4. Jahr hundert) 595 f.

maximilian i., König/Kaiser (1493–1519) 
87 f., 96, 314 f., 389, 523, 533–535, 786

– ii., König/Kaiser (1564–1576) 324, 560, 
1101

– Franz von Habsburg, erzbischof von 
Köln (1784–1801) 353, 358, 570
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maximinus, Hl., bischof von trier 
(335/336–346?) 65–69, 73 f., 78, 80, 
83 f., 86, 87–89, 95, 108, 111, 113, 115 f., 
187, 189–193, 195, 198 f., 201–203, 205, 
209, 222, 226, 228 f., 232, 234, 239, 270, 
281 f., 292, 395, 401, 413, 415, 430, 439, 
461, 465, 479, 485, 521 f., 524, 531, 555, 
567, 582, 588, 591 f., 593–605, 607–609, 
611 f., 616–618, 622–624, 628 f., 631–
633, 659 f., 664, 667–674, 676, 679 f., 
692 f., 711 f., 742, 751, 764, 777, 802, 
814, 819 f., 825, 836, 895, 932 f., 947 f., 
974, 993, 1021, 1025 f., 1028, 1033, 
1035, 1044, 1049, 1058, 1071, 1075, 
1077–1079, 1086, 1095, 1111, 1138, 
1232 f., 1245, 1284, 1285, 1288

– bonjean, mönch (1700–1720), Kü-
chenmeister (1720) 1248 f., 1345

– budeler (Boudeler), mönch (1720–
1759), propst zu taben (1738–1759) 
411, 1146 f., 1201, 1208, 1249

– Fuxius, mönch (1764–1792), Küchen-
meister (1780–1788) 176, 343, 412, 456, 
1177, 1250 f., 1252

– Gülich, abt (1655–1679), Subprior 
(1648) 75, 337, 346, 387, 398 f., 402, 
409, 412, 496, 541, 567, 589, 683, 792, 
924, 1115–1118, 1019, 1130, 1172, 1231, 
1335, 1339 f.

– Schram (Schraen), mönch (vor 1563–
1616), prior (1583–1589) 1168 f.

– von trier, mönch (vor 1516–1541) 
1324 f.

– Weckeren, mönch (1660–1713), pri-
or (1691–1713), Kellerar (1670–1685) 
1172, 1184, 1197 f.

maximus (Maximinus), bischöfe zu besan-
çon, aix, tongern und aquitanien 600

mayen 1124
mayengau 226, 716, 913, 1035 
mayss  adam (mönch)
mecher 816
mechern 491, 728, 893, 899
meddersheim (Medersheim)  Johann 

(prior)

medernach 795, 816 f.
medingen 783, 797
meelbaum, trierer Familie 496
– Dietrich, amtmann (1680–1701) 496 f.
– Jakob, trierer Hofrat 497
meersen 223 
meffried, trierer archidiakon (um 1220) 

381, 662, 1066 
megenoldus, mönch (1110/1120–1200), 

Diakon 1299
meginerus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1281
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1282
meginfridus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1282
megingaud (929) 475, 761, 772
megingaudus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1282
megingoz (Megingaud), abt (888–892) 

223–226, 913, 920, 1034, 1035, 1036 
meginwardus, mönch (vor 974/975), dann 

mönch von St. emmeram/regensburg 
1282

meginzo (Meinzo), mönch (934–
1110/1120), priester 1282

mehring 875, 877
meiberg, Herren von 797
meinfelder  Johann (Küster)
meingaudus, mönch (934–1110/1120), 

Diakon 1282
meinwerk, bischof von paderborn (1009–

1036) 1286
meirath 487, 846, 880–882 
meisenburg, Herren von 731, 771, 789, 

800, 1310, 1312
–  adelin von, Walter von (mönch), 

Wilhelm von (mönch)
meispelt 754, 801
melewalt  Werner de (elemosinar)
melior  alexander (Küster)
mellinger  Hubert (refektionar)
memilianus, abt (?) 205, 207, 625, 1021, 

1023
ménil 722, 997 f.
menningen 887 f.
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merl 754, 866, 914, 929, 1079, 1195
– Herren von 866
merning  Franciscus (mönch)
mersch 243, 447, 470, 475, 481, 662, 686 f., 

693, 695, 715, 717, 720, 729–731, 744, 
787–790, 795, 796–799, 801 f., 817, 819, 
872, 1073, 1129, 1144, 1147, 1154, 1179, 
1225, 1236, 1366

– Herren von 729, 795 
– pfarrer  collignon, Johann baptist
–  Johann von
merschweiler 893
merseburg 1276
mertert 99, 116, 209, 258, 290 f., 411, 433, 

437, 462, 482, 485, 490, 712, 724, 726, 
730, 744, 749, 761, 763, 766, 769–777, 
784, 885, 930, 1123, 1176, 1306, 1334, 
1358

– Herren von 462, 885 
–  Johann von (mönch), matthias von 

(mönch), peter von
mertesdorf 103, 444, 447, 455, 465, 478, 

487, 582, 730, 741, 749, 822 f., 825 f., 
831 f., 836–841, 846, 847–849, 899, 
1134, 1176, 1302, 1309, 1341, 1369

– Herren von 465
–  arnold von (Subkellerar)
merzig/eifel 817
merzig/Saar 893, 899 
merzkirchen 303, 728, 733, 837, 848, 893, 

899 f. 
messerich 473, 810, 815, 1340
–  Franciscus (mönch)
metterich 809 f., 811, 813
metternich  lothar von (erzbischof von 

trier)
mettlach, abtei 70, 115, 192, 208–210, 

224 f., 232, 243, 248, 255, 276, 395, 416, 
491, 639, 682, 886, 894, 898, 997, 1009–
1011, 1029 f., 1035, 1131, 1164, 1197, 
1225, 1271, 1274, 1278, 1287 f., 1312, 
1314, 1337 

– äbte  erchenbert, Hezzel, Hildibol-
dus, Johannes von pölich, Ferdinand 

von Köhler, remigius, ruotwich, Wil-
helm von Helmstadt

– mönche  collignon, Willibrord; er-
nestus; Gozbertus; Kenner, Jakob

mettlach  Donatus (mönch)
metz 89, 159, 171 f., 227, 232, 240 f., 260, 

265 f., 287, 303, 373, 407, 549, 600, 605, 
649 f., 658, 682, 722 f., 753, 754, 767, 
772, 776 f., 817, 834, 902, 983, 985, 988–
990, 992 f., 996–998, 1036 f., 1056, 1140, 
1161, 1171, 1198, 1219, 1245, 1247, 
1269, 1315, 1317, 1333, 1341, 1354

– bischöfe  adalbero, auctor, chlo-
dulf, Karl von lothringen (Kardinal)

– Domkapitel 313
– archidiakon  ensingen, Jakob von
– Klöster und Stifte 
– – St. arnulf 69, 232, 265 f., 407, 527, 

549, 605, 722 f., 772, 777, 997 f., 1009 f., 
1056 f.

– – – abt  berengoz 
– – St. martin 232, 817 
– – St. peter 227, 1036 
metz  amalrich von
metzenhausen, Herren von 781 f., 882
meutze, trierer Schöffenfamilie 1313
–  Heinrich (Schöffe), Heinrich 

(mönch), phiela
meyer  andreas (mönch), paulus 

(mönch)
mézières 89
michael, Hl. 78, 89, 103, 618, 669, 839, 

1131, 1224
– mönch (?) (vor 1361–nach 1368), rector 

scholarum (1361–1368) 1240
– bürden, mönch (1686–1713), Küster 

(nach 1690–vor 1713) 689, 1236
– von Detzem, mönch (vor 1551–nach 

1557), refektionar (1551) 1254, 1329 
– Deumer, mönch (1644–1677) 1339
– macheren, mönch (vor 1569–1597) 

1329
– müssig, mönch (1729–1751) 690, 1351
– pratz, prior (1607–1628) 99, 330, 562, 

1169, 1247
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– von reckingen, mönch (1632) 1337
– Winckelmann, mönch (1752–1769), 

Subkellerar (1763–1764) 94, 132, 142, 
347 f., 352, 413, 568, 697–699, 740, 
1016, 1130, 1132, 1150, 1174, 1186 f., 
1202, 1209–1212, 1232, 1353 

michaelis  agritius (mönch)
milburg, Herren von 879
milo, bischof von trier und abt (?) 

(721/722–761/762) 209 f., 597, 1029, 
1030

miltenberg 125, 837, 1204
minheim 1365
moderscheit  Johannes
modesta, Hl. (ca. 664) 1025
modestus, Hl. 840
– bourgeois, mönch (1757–1802), in-

firmar (1783–1802), Küchenmeister 
(1777–1780) 176, 370, 1226 f., 1250, 
1359

modoald, Hl., bischof von trier (614/620–
646/647) 191 f., 195, 202, 204, 616, 620, 
622, 635, 637, 658, 671, 1288

möller  maurus (propst)
möntenich 918
moers  Dietrich (erzbischof von Köln)
mörschbach 939
mörsdorf 448, 797 f.
mörsfeld 942, 946, 951 
mörz 709, 749, 913, 916, 919 
möser, Justus, Staatsrechtler (1720–1794) 

525, 531, 534, 542
mohr vom Wald, Herren von 768
molesme, abtei 820 f., 983
molitor  nikolaus (mönch)
molsberg 1372
– Herren von 279, 548
–  anselm von, Guntram von
mompach 784
monheim (Monhofen, Manon) 447, 722 f., 

730, 732, 743, 749, 756, 905, 991 f., 
1219, 1306

monkler (Montclair), Herren von 879, 
885, 895, 1142 

mons 171 

monschau 1127
montabaur 323, 1099
–  Gottschalk von
monte cassino, abtei 346, 567, 651, 1120, 

1367
montesquieu, charles de Secondat (1689–

1755), philosoph 345
montmédy 985 
– Herren von 987
montoro, pietro Francesco, päpstlicher 

legat (1621–1624) 564–566
montreuil  albero von (erzbischof von 

trier)
monzingen 472, 934, 939
morgan, John pierpont, Sammler 176
moritz, Herzog von Sachsen (1541–1547), 

Kurfürst von Sachsen (1547–1553) 72
moselsürsch 709, 916, 919
moses 631
moskau 122, 124 
moskopp, Familie 413, 925, 1187
–  eugen (Küchenmeister), Gregor 

(Subprior)
mouterre-Silly, Kloster 595, 600 
moutfort-pleitrange 479 f., 717, 744, 758, 

766, 777–779
moyenmoutier, abtei 210, 234, 612–615, 

1002, 1025 f., 1269, 1275 
– abt  lambertus
moyenmoutier  Humbert von 
mudelingen  Friedrich von (mönch)
müller, Familie 1366
– Franz tobias, trierer Stadtchronist 

170, 172 f., 340, 632
– Johann thomas, trierer Kaufmann 

(† 1790) 1366
– michael Franz Josef 172, 1226, 1354, 

1360, 1366
–  Sandrat (mönch)
münchen 147, 179–181, 424, 605, 657, 

1032
– nuntiatur 570 
münster 185
münsterappel 116, 215 f., 289 f., 473, 478 f., 

482, 497, 511, 581, 598, 704, 708, 714, 
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727, 749, 931, 935, 938, 940–942, 943–
947, 948–956, 958 f., 962 f., 971, 973, 
1070, 1158 f., 1198, 1247, 1340 f., 1384

– pfarrer  nikolaus Griessen, Simon 
arnoldi von neumagen

münstereifel, Stift 162, 979 
– – Kanoniker  esch, rudolf 
münstermaifeld 918, 1361
– Stift 686, 741, 872, 918, 1124 
–  petrus von (mönch)
münzenberg, Herren von 879
müsch 977
müssig  michael (mönch)
müstert 1209
mull  Gottfried (mönch)
munsbach 782
muotarius (Ruotarius), Kantor (cambrari-

us) (926, 929, † nach 934) 229, 441, 1228 
murbach, abtei 219, 324, 379, 386, 560, 

1101 
– Koadjutor  raitenau, Johann ulrich 

von
muri, abtei 605 
musiel, Familie 1201
– claudius, amtmann (1594–1609) 106, 

136, 328 f., 483, 492–494, 844, 912, 996, 
1182, 1201

– nikolaus, Schultheiß von bezange 
(1560) 996

–  Johannes von (Kellerar)
mussons  arnold von
mutarius, mönch (855) 1260
muyl  Goswin
– von neuerburg, Herren von 1079
–  Heinrich, Heinrich (abt), Johann, 

margarethe
myrrhae 264, 290, 1046, 1053, 1070

N
nackenheim 217, 308, 970, 1192
– Herren von 1192 
–  Friedrich von (Kellerar)
naevius, anwalt (1606) 1105
nagel  andreas (infirmar)

nah von arlon  Friedrich (mönch)
nahegau 215 f., 225, 239, 259 f., 289 f., 436, 

469, 472, 520, 574, 586, 714, 716, 720, 
731, 931 f., 1035, 1043 f., 1304, 1307

nalbach  lothar Friedrich von (trierer 
Weihbischof) 

namur, Grafen von 107
nancy 89, 154, 314, 997, 1332
– abtei St. maria, prior  nikolaus pelt-

re
napoleon bonaparte, französischer Kai-

ser (1804–1814) 77
nassau, Grafen von 953
–  Johann von (erzbischof von mainz)
nassau-oranien, Grafen von 921, 972 
nassau zu Detzem, Herren von 472, 852
nau, bernhard Sebastian, mainzer Kame-

ralist (1766–1845) 143 f., 182–186 
naurath 480, 487, 489, 741, 749, 847, 853–

856 
nauticus, otto, trierer priester (1559) 

165 
neapel 1367
nechtersheim, Herren von 978
neller, Georg christoph, trierer Jurist 

352, 1361
nennig 768, 784, 785
neresheim, abtei 98 
nereus, Hl. 78, 80
neudecker, Johann d. J., bildhauer 100, 

1125 
neuerburg 888, 1342
– Herren von 877
–  nikolaus von (prior)
neuhof, leopold von, verheiratet mit 

theodora Henn 1119
– theodor von, „König von Korsika“ 

(1736–1741) 1119
neumagen 929
– Herren von 463, 511, 978
–  Simon arnoldi von
neumetzler (Novillanius), Familie 1180
– Johann, maximiner Schultheiß in lu-

xemburg 1180
–  nikolaus novillanius (Subprior) 
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neunkirchen 393, 487, 847, 858, 859 f.
neuss  Johann von (mönch), tilmann 

von
neuweiler, Kloster 1002, 1290
– – abt  theodericus (mönch)
nevelungus 475
new york 147, 176 
nicasius, Hl. 78 f.
nicetius, Hl., bischof von trier (525/526–

566) 67, 69, 73, 78, 84, 115 f., 187, 192–
195, 204, 232, 413, 415, 593, 599, 610 f., 
612, 616, 624, 667, 669 f., 674, 679, 711, 
814, 1028, 1111

– andreae, abt (1698–1719) 79, 103, 
347, 400, 403, 497, 688, 690, 771, 869 f., 
1121, 1122–1124, 1146, 1185, 1200, 
1236, 1248, 1346 f.

– beaudvin (Bodevin), mönch (1745–
1772), infirmar (1753–1765) 1223 

– Heuard, mönch (1781–1802), Küchen-
meister (1797) 411, 1252 f., 1371 

– von leiwen, mönch (vor 1581–1585) 
1330 f.

– lucas, mönch (1697–1740), prior 
(1732–1740), Subprior (1725–1732), 
Kantor (1719–1732), novizenmeister 
(1713–1728) 1173, 1185, 1231, 1242 

– Slimpe, mönch (vor 1525–1540) 1325
– von trier, mönch (1615) 1335
nicholaus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1282
nideroldus (Witheroldus), mönch (934–

1110/1120), priester 1282 
nidrum  nikolaus (mönch)
niederaltaich, abtei 1277
niederbrechen 548 
niederdonven  Donven
niederehe 890
niederemmel 913, 919 f., 929
niederfell 846 f.
niederfeulen  Feulen
niederhausen 473, 938, 942 f., 945 f., 951 f.
niederingelheim 1134, 1137, 1372
niederkayl 905
niederwerth, augustinerinnenkloster 682

niesen, philipp ludwig, amtmann 
(1725–1736) 497

nikolaus, Hl. 413, 523, 618, 629, 637, 
669 f., 693, 963

– iV., papst (1288–1292) 1072
– V., papst (1447–1455) 310, 558, 645, 

1087
– prior (ca. 1280/1300) 1154,  auch ni-

kolaus (administrator)
– Kämmerer (vor 1243) 1214
– mönch, administrator der nahegüter 

(1286) 959, 1154, 1304, 1307,  auch 
nikolaus (prior)

– mönch (1685–1719), laienbruder 1375
– von arlon, mönch (vor 1564–1600), 

propst von taben (1587–1600) 1145
– von aspelt, Dr. iur., Kanoniker von 

St. Simeon/trier (1265–1295) 462
– beck, mönch (1637–1664) 1337
– von Dinkelsbühl, theologe (1366–

1431) 162
– Dupgin, mönch (vor 1502–1523), pri-

or (1507–1513 oder 1514 [?]), Kellerar 
(1519–1523) 1027, 1166, 1195, 1325

– einhorn, pfarrer von St. Gervasius/
trier (1456) 511

– von eppelborn, mönch (nach 1401–
1430/1435), Hospitalar (1401–1411) 
303, 412, 695, 732 f., 892, 989, 1078, 
1157, 1218–1220, 1317 

– Finck, mönch (1621–1668) 1335
– Griessen, pfarrer von münsterappel 

(1430) 946
– Henrici, mönch (1643–1685), laien-

bruder 1375
– Hilchen von lorch, mönch (vor 1411–

1435), prior (1416), Hospitalar (1414–
1434), Kantor (1411) 302, 307, 1084, 
1220, 1229, 1158, 1159 f., 1219 f., 1229

– Hontheim, abt (1613–1621), Koadju-
tor (1609–1613) 330 f., 384, 387, 562 f., 
910, 1108, 1109–1111, 1169, 1247

– von Kenn, mönch (vor 1542–1570), 
propst von taben (1566–1570) 1145, 
1168 
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– von Kues, Hl., bischof von brixen 
(1450–1464), Kardinal 310, 313, 382, 
388, 392, 558, 686, 757, 980, 989, 1085–
1087, 1318 f.

– von leiwen (Leyen), mönch (1600) 
1333 

– von longuich, mönch (1642–1670), 
Kellerar (1655–1670) 1197, 1337 

– molitor, mönch (1627–1633), Diakon 
1336

– von neuerburg, mönch (vor 1557–
1563), prior (1559–1563) 1145, 1168 

– nidrum, mönch (1629–1658) 99, 
1336 f.

– novillanius (Neumetzler), mönch (vor 
1579–1618), Subprior (1583–1585), 
Küchenmeister (1586–1588), dann 
Koadjutor von St. nabor (1590–1598) 
71 f., 82, 84, 88, 96, 166, 168, 205 f., 215, 
222–224, 256, 270, 291, 299, 303, 309, 
316–318, 321–323, 327 f., 383, 388, 391, 
452, 536, 603 f., 617 f., 640, 645, 649 f., 
693, 696, 734, 830, 839, 908, 981, 1019, 
1023 f., 1034, 1039 f., 1046, 1050, 1057 f., 
1069 f., 1072 f., 1075, 1080, 1080–1084, 
1086–1089, 1091–1093, 1095–1098, 
1100–1102, 1105, 1144, 1158, 1162, 
1168, 1170, 1180–1182, 1194, 1229 f., 
1246, 1261, 1274, 1282, 1288, 1290 f., 
1294, 1303, 1314, 1320, 1323, 1330, 1333

– paccius, abt (1719–1731), propst zu 
Schwabenheim (1711–1719) 100, 347, 
383, 397, 399, 403, 412, 424, 568, 617, 
688, 690, 1121, 1124–1127, 1129, 1149, 
1185, 1210, 1213, 1237, 1248 f., 1344, 
1347

– peltre (Petreius), mönch (vor 1593–
1595), dann prior von St. maria/nan-
cy (1595–1598), abt von St. nabor 
(1598–1605) 153–154, 172, 176, 650, 
1181, 1332–1333

– pictor(is), mönch (vor 1525–1540) 
1325

– poesser (Paesser), mönch (1525–1541), 
Subprior (1541) 1179, 1325

– pratz, mönch (1591–1626) 99, 1332
– von redlingen (de Redelinga), mönch 

(vor 1389–nach 1397), Küster (1397) 
1235

– Schienen, trierer Weihbischof (1519–
1556) 321, 1095 f.

– von Schmidtburg, mönch (vor 1278–
nach 1301), Hospitalar (1296–1301), 
administrator (1279–1282) 1216

– von Sötern, mönch, Küster (nach 1390) 
412, 1229, 1235

– von St. aldegund, mönch (vor 1509–
1518), Kellerar (1512–1518), dann abt 
von St. nabor (1518–1532) 153, 165, 
649, 1194 f.

– Watzelhahn, mönch (1771–1802) 370, 
411, 504, 689, 841, 1176, 1252, 1363 f., 
1369 f.

– Winckelmann, mönch (1726–1771), 
Subprior (1755–1765), novizenmeis-
ter (1755–1761) 413, 688, 690, 1186 f., 
1209, 1242

nilo, mönch (934–1110/1120), priester 
1282

nitgerus, mönch (1110/1120–1200), 
priester 1299

nithard († vor 853) 787
nittel 1231
nördlingen 335 
nohn 975, 978
nollet, Jean, romanus benedictus und 

bernhard, luxemburger orgelbauer-
familie 90

nommern 800, 817
nonnweiler 858
norbert Steitz, mönch (1725–1785), Kel-

lerar (1752–1763), Subkellerar (1747–
1752) 1201 f., 1209 

norbertus, mönch (?), oder mönch von 
Stablo (?), abt von St. Gallen (1034–
1072) 1282

norheim 754
normannen 119, 159, 205, 208, 223 f., 231, 

233, 246, 615, 891, 1258, 1290
norpertus, mönch (923), priester 1261
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nortpold (926) 932, 1258, 1291
nospelt 795, 799 f., 801
notger, bischof von lüttich (972–1008) 

1190 
notker, abt von St. Gallen (971–975) 

1189
novillanius  nikolaus (Subprior)
nünnings, Jodoc Hermann 116
nürburg, Herren von 976, 979 f.
nürnberg 125, 172, 1115 
numerian, bischof von trier (646/647–

697/698) 191, 192, 203, 1025

O
oberbillig 770, 775
oberdonven  Donven
oberehe 890
oberemmel 131, 209, 370, 426, 463, 471 f., 

478 f., 483, 487 f., 491, 582, 708, 712, 
717, 723, 731, 742, 746, 749, 847, 863, 
883–887, 905 f., 912, 919, 1028, 1090, 
1128, 1155 f., 1202, 1305, 1308, 1317, 
1342, 1354, 1358, 1363 f., 1367

– Herren von 463
– Hochgericht 847, 883–887
– pfarrer  Heitgen, Johann matthias
–  rudolfus de Emelde (mönch)
oberfell 709, 846 f.
oberfeulen  Feulen
oberhausen 473, 941, 943, 945 f., 952
oberhersdorf 473
oberolm 970
oberstedem (Stedem, Stedeheim) 480, 

749, 810, 811, 815
oberursel 1315
oberwesel  tilmann von (mönch)
oda, äbtissin von argenteuil (828) 218 
odilo, abt von cluny (994–1049) 231, 

262
odilrad, (Odilardus, Utilardus) abt (?) 

(765) 210 f., 1023
Ören 227, 1373
Ören, trierer Schöffenfamilie 1243
– Friedrich von († vor 1317) 1243

– irmengard von (1317) 1243
– Walram von, abt von St. maria ad 

martyres/trier (vor 1299–1325) 1243
–  Kuno (elemosinar)
Öttingen(-Sötern), Grafen von 723 f., 882, 

886, 906 
offemberg  Franciscus (Kantor)
offenheim 941 f., 944 
oftherus (Osterus), mönch (934–

1110/1120), priester 1282
oftrad (Ostradus, Ofderadus), abt 

(996/999–1005/1016) 1044 f.
ogo i., abt (934–945), propst (vor 934), 

bischof von lüttich (945–947) 68, 229–
231, 236, 246–248, 380, 403, 431, 544, 
1001, 1008, 1017, 1038 f., 1040–1044, 
1055, 1119, 1139, 1228, 1258 f., 1262 f., 
1269, 1275, 1279,  auch uogo (can-
cellarius)

– ii., abt (983–987) 247, 390, 1039, 1042, 
1043 

– mönch (934–1110/1120), Subdiakon 
1282

ohtrich, mönch, Magister scholarum (vor 
968), dann bis 978 leiter der magde-
burger Domschule 249, 253, 1239

oirammus (Oiraminus), mönch (934–
1110/1120), priester 1282

oirschot  Heinrich von (prior), Gott-
fried von (mönch), Walter von (mönch)

oisseldingen, Herren von 889
olewig 832, 838 f.
olgerus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1282
olingen 480, 744, 768, 779, 1306 f.
olinger  petrus (mönch)
oliva (d’Oliva)  theodor (mönch)
olk 826
olkenbach 888
olm 801
oneratus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1282
opertus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1282
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1282
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– mönch (934–1110/1120), akolyth 
(puer) 1282

– mönch (1110/1120–1200), priester 1299
oppenheim, Stift St. Katharina 1317
oppinga 754
ordulf Scholer, trierer Schöffe (1295) 

466, 835
orioncourt 997
orléans, Grafen von 103
–  ludwig, Herzog von
orley, Herren von 882, 885 
orosius, paulus 150 
orsbeck, Herren von 976–978 
–  Johann Hugo von (erzbischof von 

trier)
orten, de  Heinrich von Steinsel 

(mönch)
ortwinus (Orthwinus), mönch (ca. 1220–

1240), priester 1308
orval, abtei 395, 568, 684
ospern 312, 510, 512, 558, 686, 734, 744, 

801, 817 f., 819, 914, 1315
– pfarrer  Walter 
oswald, Hl. 629
– von bellenhausen (1450) 879 
– Kitsch, mönch (1721–1759) 1349
otakare, Familie in rheinhessen 219, 

713 f., 956 f.
otfolcus, mönch (934–1110/1120), ako-

lyth 1282
otgis, mönch (934–1110/1120), priester 

1282
otpertus (Otbert), mönch (vor 938), dann 

vielleicht mönch von St.  mau ritius/
magdeburg 1283

ottersberg, zisterzienserabtei 948
otto i., König/Kaiser (936–973) 201, 

234–242, 253 f., 266, 379, 395, 418, 515–
521, 523, 545, 769, 787, 790, 796, 804, 
828, 861, 890–892, 907, 941, 949, 988, 
1038 f., 1041–1043, 1189, 1265, 1267, 
1280, 1283, 1289, 1293 

– ii., König/Kaiser (973–983) 200, 238 f., 
254, 259, 379, 476, 477, 517–523, 577, 
603, 1042 f., 1189 

– iii., König/Kaiser (983–1002) 92, 188, 
239, 259, 518 f., 521 f., 577, 579, 593, 
774, 932, 1044, 1284 

– inhaber der Gosselsheimer pfarrei-
rechte (ca. 1155) 969

– Graf (um 1023) 259 f., 575, 719
– ii. von elten, abt (1483–1502) 79, 96, 

114 f., 198, 308, 315 f., 389 f., 402, 409, 
533, 558, 735, 756, 786, 818, 869, 894, 
896, 920, 924, 946, 1090 f., 1102, 1320

– i. von Gennep, abt (1352–1367), auch 
propst von Werden (1347–1350) 291, 
381, 387, 405, 551, 554, 1073 f., 1075 f.

– von Hammerstein, Graf († 1036) 259, 
575, 975

– von Koblenz, mönch (1551) 1327
– von rheineck, pfalzgraf (1148) 947, 

953, 969 
– von Senheim, trierer Weihbischof 

(1633–1662) 1171
– Wild- und rheingraf († 1607) 909
– Wild- und rheingraf († 1634) 864
– naute, mönch (vor 1514–1541), prior 

(1514–1541) 1166 f.
– von ziegenhain, erzbischof von trier 

(1418–1430) 25, 297, 304–307, 551, 
556 f., 644 f., 776, 1082, 1160 f., 1315, 
1317 f.

–  ignatius (infirmar)

P
paccius, Familie 1124
– Johann, Kellerar zu mayen, Vater des 

abtes 1124
–  nikolaus (abt)
paderborn
– bischöfe  meinwerk, rudo
– abtei St. petrus und paulus (abding-

hof) 605, 1011, 1286
padua 162 
paffendorf 753, 974
paganelli, Giuseppe antonio, Komponist 

(1710–vor 1764) 425
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palen (Pazen, Paien, Packenius)  placi-
dus (mönch)

pallen 817
pallude, de  bruch
palmatius, Hl. 674
– mönch (1763–1778), laienbruder 417, 

1376
– Delande, mönch (1729–1768) 415, 

1351
pancratius, Hl. 78
pantaleon, Hl. 660
paris 115, 120–125, 146 f., 158, 160, 162, 

176, 182–184, 224, 282, 306, 400, 611, 
636, 654, 657, 659 f., 664, 1004, 1154, 
1202, 1211, 1236, 1373

paschalis ii., papst (1099–1118) 549
paschasius, Familie 1182–1183
– philipp, mönch von St. matthias-

St. eucharius/trier (1640–1676) 1182 f.
– petrus († vor 1650) 1183
– richard, abt von echternach (1657–

1667) 1182
–  Heinrich (Subprior)
paul ii., papst (1464–1471) 584, 759
– V., papst (1605–1621) 73, 330, 387, 

562 f., 1028, 1108
paula, von  Franziscus (Kardinal)
paulin  maurus (prior)
paulinus, Hl., bischof von trier (346/347–

358) 592, 594, 598 f., 625 f., 637, 660, 
669, 672

– burtz, mönch (1719–1748) 1347
– Delfeld (Deitfeld), mönch (1665–

1716), Kellerar (1690–1695) 904, 1198 f.
– roth (Rodt), mönch (1750–1764) 1016, 

1353 f.
paulus, Hl. 78, 232, 1086, 1306, 1307
– bottbach, mönch (1587–1637) 1332
– von burgos, exeget (1351–1435) 162
– Fuccius, mönch (1746–1782) 689 f., 

1352 f.
– Grollmann, mönch (1742–1752), lai-

enbruder 1376
– von Harlem, mönch (ca. 1480–1500), 

laienbruder 1374

– meyer, mönch (1693–1732) 1344 f.
– Speis (Spies), mönch (vor 1583–1588) 

1331
– von trier, mönch (vor 1621–nach 1623) 

1335
– türck, mönch († 1672?), laienbruder 

1375
pennay  mauritius (propst)
peregrinus, Ketzer um 1000 (wohl fiktiv) 

1240
pergener, Heinrich, trierer Fiskalproku-

rator (1509) 874
pertenbach 904
peter von aspelt, erzbischof von mainz 

(1306–1320) 462, 760
– von Ham (1387) 765
– von mertert (1293) 930 
– von Sassenhausen, amtmann (1444–

1478) 490, 843
petersburg 147, 163 
petershausen, abtei 288, 408, 605, 644 
petrarca, Francesco, Humanist (1304–

1374) 171
petrus, Hl. 232, 592, 627, 629, 631, 788, 

879
– abt von Stablo (?) (1048) 1051
– prior (1336, vor 1345), Hospitalar, ele-

mosinar, Küster (1345) 1155 f., 1217, 
1234, 1243

– prior (1424) 307, 1161, 1164,  auch 
petrus von erpel

– Hospitalar (vor 1344), prior 1217
– mönch, novizenmeister, scolasticus, 

elemosinar (vor 1129) 454, 1240, 1243
– mönch (ca. 1260–1280), Subdiakon 

1308
– mönch (ca. 1480–1500), laienbruder 

1374
– Schreiber zu trier (1509) 165
– von arlon, mönch (vor 1565–nach 

1569) 1328, 1330 f.
– binsfeld, trierer Weihbischof (1580–

1598) 1106
– von bitburg, mönch, Küster (ca. 1450) 

1235
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– clusterus, mönch (1628–1630), Dia-
kon 1336

– cornet, mönch (1693–1729) 689, 1344 
– Dron (Droen), mönch (vor 1580–1621) 

1330, 1331
– von erpel, propst von St. matthias-

St. eucharius/trier (1431–1439) 307, 
1161,  auch petrus (prior)

– etzkorn, mönch (vor 1502–1530), Sub-
prior (1514–1530), Hospitalar (1528) 
1178 f., 1221

– Falkenburg, mönch (ca. 1460–1480) 
1319

– (von) Kell, mönch (1581–1606), Kü-
chenmeister (1589) 1246 

– von Kell, mönch (vor 1581 bis nach 
1583), laienbruder 1374

– Kellers, mönch (1718–1750), laien-
bruder 1375

– von Kürenz, mönch (vor 1581–1585) 
1330, 1331

– leibfried, mönch (1782–1802) 370, 
632, 1371, 1372 f.

– ii. leuken von Freudenburg, abt 
(1621–1623), Kellerar (1609–1621) 
331 f., 384, 386, 495, 563–565, 1019, 
1111 f., 1197, 1254, 1329, 1335

– lombardus (ca. 1100–1160) 1299
– von münstermaifeld, mönch (vor 

1502–1515) 1321
– olinger, mönch (1654/1655–1676) 

1339 f.
– olinger, mönch (1745–1780), Sub-

kellerar (1760–1763), novizenmeister 
(1764–1770), refektionar (1754–1757) 
410, 1209, 1242, 1255

– von prüm, mönch (1540), priester 99, 
1326

– i. reck (Reckschenkel, Reccius), abt 
(1556–1568), Kellerar (1541–1556) 73, 
88, 136, 323 f., 383, 397, 508, 560, 942, 
1015, 1019, 1099–1102, 1106, 1167, 
1195, 1230, 1246, 1327 f., 1332 

– Winteren, mönch (1583) 1331

pfalz 110, 260, 393 f., 400, 407, 498, 527 f., 
625, 688, 697, 701, 718, 744, 942, 951, 
958, 961–965, 1112, 1125, 1133, 1149

–  ruprecht von der (König)
pfalz-zweibrücken, Herzogtum 353, 473, 

735, 943 
pfalzel 109, 113, 227, 483, 488, 823, 845 f., 

880, 1102 
– Kirche 605, 609, 632, 635, 636 f., 1091, 

1366 
– – pfarrer  Kirn, baltasar
– Stift 192, 283, 395, 672, 696, 803, 825, 

872, 1029, 1205
– – Kanoniker  neumagen, anton; 

römer, Johann; Schimper, Johann mi-
chael

pfalzgrafen  ezzo, Gottfried, Konrad, 
otto von rheineck

pfeddersheim 302, 713, 754
pfullingen  Kuno von (erzbischof von 

trier) 
phiela, Witwe des Heinrich meutze (1361) 

1313
philipp ii., König von Spanien (1556–

1598) 324, 560, 1101
– der Gute, Herzog von burgund (1419–

1467) und luxemburg (1443–1467) 
313, 314, 647 

– der Schöne, Herzog von burgund 
(1482–1506) und luxemburg 314, 533–
535, 588, 647 

– affelt, mönch (vor 1551–1560) 1327
– beyer von boppard, mönch (1365–

1389/1390), Küster (1389) 1234 f.
– von bruch, Kanoniker von St. paulin/

trier (ca. 1230) 1067
– Delfeld, mönch (1623–1668) 904, 990, 

1171, 1336, 1339 
– Horsch (Horst), mönch (1690–1731), 

propst von taben (1721–1731) 688 f., 
1146

– von Wellen, mönch (1602–1625) 1333 f.
– christoph von Sötern, erzbischof von 

trier (1623–1652) und bischof von 
Speyer (1610–1652) 79, 137, 298, 333–
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336, 387, 397, 399, 409, 494, 502, 525, 
530, 537–539, 564–567, 652, 902, 1114, 
1170 f., 1183 f., 1197, 1335, 1337 f.

philippus, Hl. 78
– mönch (1110/1120–1200), Subdiakon 

1299
– mönch (ca. 1220–1240), akolyth 1308
– niger (?), mönch (1268), Subdiakon 

1308
phillipps, thomas, Sammler (19. Jahrhun-

dert) 164
phylippus, mönch (934–1110/1120), Dia-

kon 1283
pickard, paul, pfarrer von longuich 

(1739–1793) 872
pickius (Pickig)  Johann Heinrich 

(mönch)
pickließem 813
pictor(is)  nikolaus (mönch) 
pidoll  Johann michael Joseph von 

(trierer Weihbischof)
piesport 113, 328, 341, 492–494, 908, 913, 

929, 1209, 1231, 1244
– pfarrei 635, 637
– Johann von, amtmann (1576–1593) 

328, 492–494
– michael, Scholaster von St. paulin/

trier († 1565) 908, 1244
pinecker  Servatius (laienbruder)
pippin (d. J.), Hausmeier, König (751–

768) 88, 116, 209, 211, 216, 218, 379, 
668, 713, 715, 780, 891

pippinus, mönch (934–1110/1120), pries-
ter 1283

pisa 300 f., 382, 385, 388, 554, 556, 1079, 
1081

pistor  agritius (mönch)
pitschaft, arzt (um 1802) 144
pius ii., papst (1458–1464) 553, 648, 734, 

818
– iV., papst (1559–1565) 324 f., 386, 560, 

1101, 1328
– V., papst (1566–1572) 325, 386, 561, 

1104
– Vi., papst (1775–1799) 571

placidus, Hl. 669
– Kleiner, mönch (1738–1777) 1351 f.
– palen (Pazen, Paien, Packenius), 

mönch (1661–1709) 1341 
– Spinola, mönch (1782–1802) 152, 170, 

412, 632, 689, 699, 1253, 1370 f.
– Streff, mönch (1714–1731) 689, 1347
plait von longuich, Herren von 291, 866, 

868 f., 877, 879
– Gerhard, Schultheiß (1500–1510) 491, 

872 
–  Gerhard (1370) 
plato, philosoph 86
platten 817, 888
–  Johannes von (mönch)
plautus, titus maccius, Dichter 171
pleitrange (Blittringen) 778
pölich 450, 454, 468, 471, 483, 487, 708, 

711, 715, 730, 749, 821, 847, 850, 853, 
856 f., 875, 1150, 1170 f., 1249, 1314, 
1339

–  Johann von (mönch, dann abt von 
mettlach)

poesser  nikolaus (Subprior)
poitiers 204, 595
– bischof  Hilarius 
pollo  Wilhelm (Küchenmeister)
pomponne, Simon-arnauld, marquis de, 

französischer Staatssekretär (1618–
1699) 1341 

pomster 978
poncin  Gerhard (propst)
poncinus von Wampach, mönch (ca. 

1300–1330), Diakon 1308
ponte  reyner de
poppo, abt von Fulda (1013–1018) 640 f.
– abt (1024–1034, 1037–1048), auch abt 

von Stablo (1020–1048) 84 f., 218, 231, 
252, 256–258, 261, 263, 266, 380, 401, 
407, 428, 476 f., 518, 522, 526, 549, 641, 
718, 726, 774, 1047–1049, 1050 f., 1058, 
1140, 1196, 1268, 1270–1272, 1274 f., 
1279, 1282, 1286, 1290, 1294

– von babenberg, erzbischof von trier 
(1015–1047) 393, 1045 f., 1289 
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portia, bartholomäus, päpstlicher nunti-
us (1577) 561, 1104

portz 900
posswyn  boisswin
prag 605, 624, 635 f.
prangh, Stephan, prior von prüm (1722) 

568
pratz 817
– Familie 1169
– baltasar, trierer Kaufmann (1624) 1169
– Johannes, anwalt zu luxemburg 

(1623) 1169
– laurentius, mönch von St. matthias-

St. eucharius/trier (1612) 1169 
–  michael (prior), nikolaus (mönch)
praudom, trierer Schöffenfamilie 681, 906
preisch 462, 763, 765, 1304
– Herren von 462, 763
–  Gutta von
preist 805
prettingen 789, 790, 798
prévoncourt 722, 997 f.
priscianus von caesarea 150
prosterath 472 
prudentius, aurelius clemens 150, 176
prüfening 605
prüm 1195, 1325
– abtei 119, 192, 195, 208, 212, 215 f., 

221, 228, 248, 261, 276, 288, 299, 305, 
315, 360, 389, 404, 458, 474, 519, 557, 
566, 600, 714, 756, 780, 810, 875, 877, 
1011, 1029, 1033, 1205, 1210, 1258 f., 
1344, 1354, 1357

– – äbte  Gerhard, regino
– – prioren  budeler, maximilian; 

prangh, Stephan
– – mönche  erasmi, michael; Schim-

per, Franz Heinrich
– marienstift (Salvatorstift) 291, 381, 

1045, 1073 f., 1191
– – Dekan  Johann
–  Jakob von (mönch), petrus von 

(mönch), reiner von (mönch)
ptolemaeus, claudius 185 
pünderich 1143

–  Johannes von (propst)
puttlingen, Herren von 760, 799, 801, 882 

Q
Quad von landskron, Wilhelm, trierer 

Domherr (1568) 325, 386, 560, 1103 f.
Quedlinburg 605
Quetzpennick, trierer Familie 486
Quintinus, Hl. 631
Quirellus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1283
Quiriacus, Hl. 79, 84 f., 204, 508, 612, 617–

619, 658, 660, 667, 669, 670, 674, 676, 
764, 891, 895, 1253

– Huberti, mönch (1690–1740), Kellerar 
(1695–1720) 1185, 1199 f.

– Serger (Saerger), mönch (1764–1802), 
refektionar (1771–1772) 412, 457, 
1223, 1255 f.

– Weiler (Weiller), mönch (1659–1691), 
Kellerar (1684), refektionar (1680–
1690) 1172, 1184, 1198, 1254

Quirinus, Hl. 629
– ammel, mönch (vor 1541–1555) 1326
– Wurm, mönch (1662–1672) 99, 1341

R
raban von Helmstadt, bischof von Spey-

er (1396–1438), erzbischof von trier 
(1430–1439) 307–309, 1162 f., 1192, 
1235

rabanus, mönch (934–1110/1120), Dia-
kon 1283

radermacher  Damian (mönch)
radolfus (Rodolfus), mönch (934–

1110/1120), Diakon 1283
– mönch (934–1110/1120), Subdiakon 

1283
rafridus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1283
rainnaldus, mönch (934–1110/1120), 

Konverse 1283
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raitenau, Johann ulrich von, Koadjutor 
von lure und murbach (1560) 324, 
386, 559 f., 1019, 1101

ramwold (Ramuoldus), Dekan (963), 
dann abt von St. emmeram/regens-
burg (974/975–1000/1001) 243, 254, 
605, 631, 641, 1151 f., 1294 

randeck, Herren von 407, 948, 954, 1304
–  Dietrich von, Heinrich von (mönch), 

Konrad von (mönch), richard von 
(mönch)

randoldus (Randolt), mönch (934–
1110/1120), Subdiakon 1283

ransonnet, Johann Jakob, pfarrer zu ma-
mer (ca. 1750) 872

raphael lazarus, mönch (1771–1802), in-
firmar (1776–1779) 411, 457, 504, 1224 f.

rasdorf, nonnenkloster 1056
rastatt 182, 338
ratbod von trier, erzbischof (883–915), 

abt (?) (892–898), auch abt von echter-
nach (?) 81, 212, 225 f., 601, 1036, 1261

ratfridus, mönch (934–1110/1120), pries-
ter 1283

rathbodo, mönch (wohl fiktiv), Magister 
scholarum (nach 999?) 249, 1240

rathgeber, Valentin, musiker (1729) 424, 
1126 

ratingen  ludwig von (mönch)
ratpaldus, mönch (855) 1261
ratwardus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1283
ratwinus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1283
raugrafen 216, 259, 575, 718, 942, 945, 

947, 951, 953, 955, 966, 970 
–  emicho, Heinrich (mönch), rein-

hard
ravacho 475
ravangerus, mönch (vor 973), abt von 

echternach (973–1007) 254, 1283
ravengiersburg, augustinerchorherren-

stift 276, 681 f., 1009 f.
– propst  Dietrich von brandenburg 
ravenna 239, 521, 1043 

raw (Rauw)  Johann (Küchenmeister)
razo, mönch (934–1110/1120), priester 

1284
réchicourt-la-petite 996
reck (Reckschenkel, Reccius), Familie 

1099 f., 1331
– Johann, Dekan von St. paulin/trier, 

dann prior der Kölner Kartause 323, 
1102

– Johannes, neffe des abtes petrus 759
–  basinus (mönch), petrus (abt)
réckange-les-mersch (Reckingen) 798, 

799, 1113, 1122, 1146, 1337 
recking, Familie 1113
reckingen (von), Familie 1113
–  agritius (von) (abt), michael von 

(mönch)
–  auch réckange
redange 754, 777
redlingen  nikolaus von (Küster)
regensburg 222, 329, 337, 496, 536, 540 f., 

1108, 1116, 1170, 1181, 1276 
– bischof  Wolfgang 
– abtei St. emmeram 160, 232, 243, 248, 

254, 448, 605, 631, 638, 640, 654, 1042, 
1051 f., 1276 f., 1282 

– – abt  ramwold 
– – mönch  meginwardus 
regimbertus, propst (1084/1088) 1140, 

1152, 1284
– mönch (934–1110/1120), Konverse 

1284
regimboldus, mönch (934–1110/1120), 

Diakon 1284
– mönch (934–1110/1120), puer 1284
regimundus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1284
reginar, Graf des Haspengaus, abt (912–

915) 226 f., 514, 1037 f.
reginbertus, mönch (vor ca. 990), dann 

abt von bleidenstadt (995–nach 1018) 
254, 1284

reginerus, mönch (934–1110/1120), dann 
abt von St. maria ad martyres/trier 
1262, 1284,  auch regino



register1440

– mönch (934–1110/1120, vielleicht vor 
964/965), Diakon 1284 f., 1299

reginfridus, mönch (934–1110/1120) 
1285

reginhardus, mönch (ca. 934–945) 1285
reginhart, mönch (934–1110/1120), 

priester 1285
reginherus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1285
regino, mönch (?), zuvor abt von prüm 

(892–899), dann abt von St. martin/
trier (899–915) 68, 199, 223, 226 f., 545, 
914, 1035, 1037, 1039, 1261 f.,  auch 
reginerus 

reginoldus, mönch (934–1110/1120), 
priester 1285

reichelhausen 934
reichenau, abtei 176, 219, 250 f., 546 
reichlange 817
reichmann, Johann adam, Kaufmann in 

Koblenz (1745) 929
reiff  Heinrich
reifferscheid 717
reil 1207 
reimboldus, mönch (vor 1187), abt von 

St. maria ad martyres/trier (1182–
1186) 1299

reims 196, 631, 957 
– erzbischof  Hinkmar
– St. rémy, abtei 216, 971, 1084
reinbaldus, mönch, elemosinar (1129), 

scolasticus (vor 1129) 454, 1240, 1243
reinboldus, mönch (1274) 1308
reiner von antweiler, mönch, infirmar 

(1328) 1221
– biwer, abt (1581–1613), prior (vor 

1581) 72 f., 84, 88, 92, 104, 172, 176, 
188, 326–331, 337, 386, 399, 420, 438, 
493 f., 513, 541, 561 f., 650, 691, 697, 
779, 797, 830, 843, 895, 901 f., 910, 
980 f., 1015, 1106–1109, 1110, 1116, 
1168 f., 1180–1182, 1330, 1375

– Faber, mönch (1618–1656), Kellerar 
(1641–1656) 1197

– von prüm, mönch (1519–1541) 1325 

reinerus, mönch (934–1110/1120) 1285
– mönch (1110/1120–1200), priester 1299
– mönch (1110/1120–1200), puer 1299
reinfridus, abt (?) 215, 1023
reinhard von Helmstadt, bischof von 

Speyer (1438–1456) 1162 f.
– raugraf (1483) 791
reinig 723, 770 f., 776 f.
reinold von blidenbach, mönch (ca. 

1280) 1308 
reinolfus  Werinolfus
reinsport 749, 929
remaclus, Hl., abt von Stablo-malmedy 

(7. Jahrhundert) 191
remagen 263, 754, 816
rembrandt (1606–1669), maler 343
remedius, Hl. 659
remich 116, 209, 448, 473, 490, 492, 708, 

713, 716, 728, 730, 744, 756–758, 760, 
767 f., 780 f., 782, 785, 891, 893, 1254, 
1339, 1344

remigius, Hl. 826, 955 
– abt (?) 1023
– mönch (?) (vor 1040), dann abt von 

St. martin/trier (ca. 1040–ca. 1060) 
und von mettlach (?) 1285 

– mönch (1110/1120–1200), Konverse 
1299

remigiusberg, propstei 302, 1084 f.
– propst  Heinrich von Sayn 
remiremont, abtei 191, 234 
renesse-breitbach, Friedrich Felix, Graf 

von (1826) 140
rettel 1035
– Kartause St. Sixtus 758
reuland, Herren von 816
–  Dietrich (propst)
reuter, Familie 1103
– Jakob, Vater des abtes 1103
– Jakob, bruder des abtes (1580) 1103
– matthias, neffe des abtes 787
–  matthias (abt)
reutter  Johannes (mönch)
reyner von der brücke (de Ponte), mönch 

(1258 und 1284) 1306, 1308 f.
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reynerus, mönch (1110/1120–1200), Sub-
diakon 1299

reza  uda von
rheineck  christian von, otto von
rheingrafen 290, 339, 463, 491, 713, 718, 

720, 744, 935–937, 939, 942 f., 947, 961, 
965 f., 1070, 1104, 1158, 1217, 1345

–  Gerhard, Konrad, Siegfried, Wil-
helm von (ober-)Wesel (prior), Wil-
helm von (ober-)Wesel (Hospitalar), 
Wolfram

–  auch Stein von (rheingrafen von), 
Wild- und rheingrafen

rheinhessen und rheingau 190, 215–219, 
244, 259 f., 279, 296, 375, 407, 410, 436, 
469, 472, 525, 574 f., 586, 701, 710, 713–
716, 720, 722, 727 f., 737 f., 746, 908, 
931, 940–973, 1033, 1061 f., 1064, 1069, 
1107, 1136, 1148, 1154, 1159, 1198

richard, abt von St. Vanne/Verdun 
(1005–1046) 256 f., 262, 1047 

– von Felsberg (1382) 1314 
– von Greiffenclau, erzbischof von trier 

(1512–1531) 71, 317–321, 427, 535 f., 
1094–1096

– Jodoci, mönch (1660–1683), Küchen-
meister (1679) 1247 

– von manderscheid (um 1200) 889
– von randeck, mönch (vor 1389 bis 

nach 1390) 1314
richardot, pierre, abt von echternach 

(1607–1628) 562, 564 f., 1110 
richardus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1285
– mönch (934–1110/1120), priester 1285
richbod, erzbischof von trier (791–804) 

219
richelieu  armand-Jean de (Kardinal) 
richer, bischof von lüttich (920–945) 

1039
richerus, mönch (1110/1120–1200), 

priester 1300
richeza, polnische Königin († 1063) 1295
richolf, erzbischof von mainz (787–813) 

219, 941, 948 

rictiovarus, römischer Statthalter 614
rieux, Francois du, luxemburger rats-

präsident (1788) 363
rihcwinus (Rincwinus), mönch (934–1110 

/1120, vielleicht 964/965), priester 1285
– (Ricuinus), mönch (934–1110/1120), 

akolyth 1285
rinzenberger  Johann
riol 175, 411, 471, 487, 711, 715, 749, 846, 

850, 861, 871, 878–880, 1090, 1148, 
1236, 1255, 1328

–  maternus von (Küster)
ripplingen 893
ritter  Sebastian (mönch)
rittersdorf 480, 499, 625, 744, 749, 807 f., 

810–813, 814 f., 1123, 1346
rivenich 454 
robert, abt von St. maria ad martyres/

trier (vor 1261–nach 1263) 1302 
rodarea (7. Jahrhundert) 192
rode  Johannes
rodenbach, Herren von 976
rodenhausen  Johannes von (Küster)
rodenmachern, Herren von 763 
roder  Jodok (mönch)
rodesberg, Herren von 976–978
rodingus, servus (929) 475
–  roudingus
rodolfus  radolfus
rodt 393, 893, 895, 900 f., 906, 1123, 1353
rodulfus, mönch (1110/1120–1200), 

priester 1300
rödelheim (Solms-rödelheim), Grafen 

von 866, 878
roedheim  Johann (mönch)
römer, Johann, Scholaster von pfalzel 908 
roeß 1347
rolling 780
rollingen, Herren von 831
rom 147, 159, 350, 353 f., 385, 388, 501, 

537, 556, 558, 569–571, 595, 597, 624, 
628, 656, 659, 719, 803, 1041, 1059 f., 
1072, 1082, 1280, 1356, 1360, 1367 

romanus Doetsch, mönch (1754–1756) 
411, 690, 1348 
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– martinengo, mönch (1759–1802) 413, 
572, 1174, 1360 f.

– Wolckringen, mönch (1701–1736) 
1248, 1345

rommelfangen 900
rommersdorf, prämonstratenserabtei 

681, 684
rommersheim 195, 814
– Herren von 1313
–  Johannes von (mönch) 
rorich von eppelborn, abt (1369–1411), 

infirmar (1360–1369) 79, 86 f., 106, 
111, 113, 126, 131, 139, 151, 167, 199, 
288, 291–294, 300, 303, 375, 381 f., 388, 
401 f., 405, 412, 428, 441–443, 455, 470, 
484, 501, 524, 531, 554, 556, 602, 609, 
624, 633, 643, 646, 668, 673 f., 679–681, 
695, 705, 709, 730, 732 f., 759, 765, 772, 
801, 807, 816, 834, 843, 868 f., 871, 885, 
970, 1013, 1018, 1076–1079, 1080 f., 
1087, 1157, 1191 f., 1218 f., 1221, 1229, 
1313 f., 1316 

roricus, mönch (1129), priester 1300
– mönch (ca. 1250), priester 1309
– trierer Vasall (10. Jahrhundert) 785 
roringus, mönch (1110/1120–1200) 1300
rorodt 911
roßbach 223, 754, 1034
rotbert (Ruotbert), erzbischof von trier 

(931–956) 69, 78, 81, 232, 241–243, 519, 
545, 796, 907, 1041, 1287 f.

rotbertus, Portarius (923), mönch (926–
929, vielleicht nach 934) 229, 1262, 
1286,  auch ruopertus

rotboldus, mönch (934–1110/1120), 
Kon verse 1285

rotgarius, mönch (?) (vor 934) 1262
rotger (896) 788
roth, Friedrich, ratsherr zu trier (1744) 

929
–  paulinus (mönch)
rothar, bischof von Straßburg (um 665) 

191
rottweil 312

roubertus, bruder des megingoz (ca. 900) 
932

roudingus (Rodingus) abt (?) 1023
rouen, abtei St. ouen 986
rousseau, Jean Jacques (1712–1778), phi-

losoph 345
roussy-le-bourg (Rüttig) 743, 991, 993 f.
rudo (Rotho), mönch (vor 1031), dann 

propst von Stablo, abt von Hersfeld 
(1031–1036), bischof von paderborn 
(1036–1051/1052) 1286

rudolf i. von Habsburg, König (1273–
1291) 274, 282, 529, 1070

– ii., Kaiser (1576–1612) 902
– prior (1323) 1155
– burgh, mönch (1719–1727) 1347
– von Dudeldorf, mönch (vor 1309–

1331), Hospitalar (1325–1331) 1217 
– Grantz (Krantz, Grans), mönch (1755–

1787), prior (1780–1787) 357, 406, 
688 f., 1175 f., 1177 

– von Sassenhausen, Vater des abtes 
lamprecht 301 

rudolfsheim 968
rudolfus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1286
– mönch (934–1110/1120), priester 1286
– mönch (934–1110/1120), Diakon (levi-

ta) 1286
– mönch (1110/1120–1200), priester 

1300
– mönch (Radulfus) (1110/1120–1200), 

priester 1300
– mönch (Ruodolfus) (1110/1120–1200), 

priester 1300
– mönch (1110/1120–1200), Diakon 

1300
– mönch (1110/1120–1200), Konverse 

1300
– mönch (1110/1120–1200), Konverse 

1300
– mönch (ca. 1250, vielleicht 1220), 

priester 1309
– mönch (ca. 1300), akolyth 1309
– mönch (ca. 1300), Konverse 1309
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– de Emelde (oberemmel), mönch 
(1110/1120–1200), Konverse 1300 

rudulfus, mönch (934–1110/1120), pries-
ter 1286

rübenach 116, 230, 303, 373, 411, 464 f., 
485, 487, 493, 709, 716, 723, 726, 731, 
742, 749, 913, 920–925, 928, 1084 f., 
1090, 1153, 1173, 1296, 1337, 1340, 
1348, 1352

– Herren von 924
–  conradus de ribinais
rüttig  roussy-le-bourg
– Herren von 758 
rufinus, Hl. 667
rugerus (Ruotherus, Rukerus), mönch 

(934–1110/1120), priester 1286
rukerus (Ruherus), mönch (1110/1120–

1200), priester 1300
rulant  Johannes (mönch), Walter von
rulins (Reuland)  Dietrich (mönch)
rumbertus, mönch (ca. 934–945) 1286
rumlange 816
ruopertus, mönch (934–1110/1120, ver-

mutlich 963/964) 1286,  auch rot-
bertus (portarius)

– mönch (934–1110/1120), priester 1287
ruotarius  muotarius
ruotgerus, mönch (ca. 934–945) 1286
ruothardus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1286
– mönch (934–1110/1120), Konverse 

1286
ruotherus (Rukerus)  rugerus
ruotpert, erzbischof von trier  auch 

rotbert
ruotwich (Ruozo, Riutwinus), mönch, 

abt (?) von Klingenmünster, dann 
von mettlach (940/945–nach 977) 255, 
1287 f.

ruozo, mönch (934–1110/1120), Konver-
se 1287

rupertus, mönch (934–1110/1120), pries-
ter 1287

– mönch (934–1110/1120), priester 1287
– mönch (934–1110/1120), priester 1287

– mönch (934–1110/1120), Subdiakon 
1287

– mönch (934–1110/1120), dann abt ei-
nes nicht bekannten Klosters 1287

– mönch (?), propst (952) 1140
– mönch (vor 1061), abt von St. euchari-

us-St. matthias/trier (1061–1075) 1287
ruprecht von der pfalz, König (1400–

1410) 1219 
– Graf von Virneburg 301 
rustroff 999
rutbertus, mönch (ca. 934–945) 1288
ruthardus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1288
– mönch (vor 960), dann propst von 

Wessobrunn (ca. 960) 1288
ruwer 93, 132, 215, 242, 335, 349, 478, 

483, 487, 582, 695, 708, 711, 742, 749, 
822–825, 828–830, 833, 836, 846, 849, 
1146, 1174, 1310, 1314, 1341

S
Saarbrücken 895
Saarburg 903, 1315
– St. Stephan, Stift 992
–  agritius von (mönch), Gerlach von 

(mönch), matthias reuter von (abt)
– Familie 1355
– Johann anton, trierer Faßbindermeis-

ter (1731) 1355
–  augustinus (mönch) 
– Grafen von  boemund (erzbischof 

von trier), Gisela, Simon ii. 
Saarhölzbach 893
Saarlouis 895, 1352
Sachs  martin (Küster)
Sachsen 
–  clemens Wenzeslaus von (erz-

bischof von trier), Kunigunde von 
(Fürst äbtissin von essen), moritz von

Sachsenhausen  Sassenhausen
Salm, von, Familie 473 f., 934, 936 
– nikolaus von Salm-Salm, Fürst 

(† 1770) 934
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Sambo, mönch (934–1110/1120), priester 
1288

Samuel, bischof von Worms (841–857), 
abt von lorsch (837–857) 221, 1033

Sandrat, mönch (vor 963), Kellerar (963), 
dann abt von Gladbach (974–984/985), 
Weißenburg (981–985) und ellwangen, 
Kellerar von St. pantaleon/Köln 247, 
252–254, 418, 440, 518, 641, 658, 1189 f.

– müller, mönch (1771–1802) 110, 123, 
143, 152, 166, 169, 176, 181–183, 186, 
346, 362, 368, 412, 872, 1358, 1364, 
1366–1369

Sarmannus  Sigemannus
Sassel 816
Sassenhausen (Sachsenhausen)-praun-

heim, Herren von 300 f.
–  aleid von, Friedrich von (trierer 

burgmann), Friedrich von, lamprecht 
von (abt), peter von (amtmann), ru-
dolf von 

Saulheim 217, 472, 960 
–  ulrich von
Sauvage, Jean pierre, maler († 1770) 1134
Sayn, Graf von  Heinrich von (abt)
Sayn-monkler, Herren von 895
Sayn-Wittgenstein, Grafen von 327, 474, 

723, 861, 868, 879, 881, 895, 900–902, 
904, 912, 929, 1084 

Schaab, Karl anton, Jurist und Sammler 
(1761–1855) 117, 143 f., 182, 186

Schaack, Familie 1345
– Dietrich, mönch von St. matthias-

St. eucharius/trier (1667–1690) 1345
– Johann, pfarrverweser von bitburg 

(1715) 1345
–  antonius (mönch)
Schaeffer (Schöffer, Scheffer), Familie 1129
– anna maria, geb. macher 1129, 1371
– Heinrich, Goldschmied zu luxemburg 

1129
–  Willibrord (abt)
Schandel 817 
Scharfenstein, Herren von 877, 879 
Schaumburg 1202

Scheckmann, trierer Familie 1244
–  Johannes (Küchenmeister)
Schedel, Hartmann, Schriftsteller (1444–

1514) 171
Scheidweiler 805
Scheleberg, Herren von 978
Schelheven  Gottfried von 
Schenk von nideggen, Herren von 889 f.
Schienen, Familie 1095 f.
–  Johann iii. (abt), nikolaus (trierer 

Weihbischof)
Schiersfeld 719, 754, 952 f., 958
Schimper, Familie 413, 1205 f.
– anna maria magdalena, geb. eben-

theuer 1205 
– brictius, mönch von St. martin/trier 

1206
– Franz Heinrich, mönch zu prüm 1205
– Johann, mönch von St. maria ad mar-

tyres/trier († 1797) 1206
– Johann michael, Kanoniker, Kustos 

(1794–1802) von pfalzel 1205 
– matthias, trierer Kaufmann († 1768) 

1205
–  Josef (Kellerar)
Schindels  arnold von
Schmidt von Hoffeld, Herren von 976
Schmidtburg, Herren von 473, 782 f., 866, 

869 f., 874, 877, 879, 924, 1013, 1077, 
1216

–  bruno von, Johannes von (mönch), 
nikolaus von (Hospitalar)

Schmitt, Familie 1176
– bernhard, bruder Konstantins 1177
–  Konstantin (prior)
Schneider, Jakob, mainzer baudirektor 

(1800) 123, 182 
Schoemann  Gerhard (mönch)
Schönberg/Hunsrück 340, 487, 489, 741 f., 

749, 800, 833, 847, 853–855, 857–859, 
860, 886, 1351

– Herren von 864, 881, 886
Schönberg/luxemburg 375, 499, 729, 732, 

800 f., 857
–  auch Kehlen
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Schöneck, Herren von 861, 868, 881, 1313
–  Johann von
Schönecken, Herrschaft 293, 532 
Schönfels 731, 798, 802 
Schönstatt, zisterzienserinnenkloster 

1009–1011
Scholastica, Hl. 629
Scholer, trierer Schöffenfamilie 466, 835, 

873 
–  Jakob, ordulf 
Schoos 797 f.
Schram  maximinus (prior)
Schramm, Willibrord, bibliothekar zu 

echternach (1526–1541) 153 
Schrassig 754
Schupinck  tilman
Schussenried 1360
Schuttrange (Schüttringen) 479 f., 728, 

731, 744, 779, 781 f.
Schwabenheim an der Sauer (Sauerschwa-

benheim) 117, 128, 143 f., 181 f., 185, 
215–217, 265, 290, 303, 317, 367–370, 
410, 479, 527, 686–690, 713 f., 722, 732–
735, 928, 935, 944, 947, 952, 956–959, 
960–965, 966 f., 972 f., 1019, 1054, 1070, 
1084, 1086, 1103, 1117 f., 1122 f., 1132, 
1135–1137, 1146–1151, 1173 f., 1186 f., 
1195, 1198, 1217, 1224, 1233, 1238, 
1242 f., 1251, 1340 f., 1344, 1349, 1352, 
1356, 1363, 1368 f., 1372

– propstei 345, 369, 377, 406, 424, 436, 
503, 684, 687 f., 708, 744, 747, 960, 
962–965, 1123, 1125, 1127, 1134–1136, 
1147–1151, 1340 

Schwabenheim/bad Kreuznach 960
Schwarzenburg (-berg), Herren von 868, 

878 f., 1313
–  Konrad crippin von (mönch)
Schweden 334, 539 
Schweich 101, 471, 543, 673, 709, 875 f., 

920, 927, 930, 1375
– Fähre 542, 601, 673, 876, 927, 930, 

1131, 1134
Schwendi, lazarus von (1522–1584) 1101 
Schweppenhausen 754

Schwepsange 757, 780
Schwerbach 478, 577, 755
Schwerfen 753, 974
Sebastian, Hl. 78, 82 f., 629
– von Hunsdorff (Hiestorff), mönch 

(vor 1551–1561) 1327
– Knauff, mönch (1709–1742) 1346
– ritter, mönch (1746–1763) 1352
– von Vianden, mönch (1556) 1327 
– Winandi, mönch (1665–1695), Keller-

ar (1685–1690) 445, 1172, 1198, 1199, 
1247 

Sebastiani  adam (laienbruder)
Sehlem 1089
–  Dietrich iii. von (abt)
Seillegau 192, 215, 244, 994 
Seinsfeld 744, 809, 811, 813 f.
Seligenstadt, abtei 522, 1045 f., 1237, 

1297, 1318, 1376
– abt  Heinricus
Selters 527, 755, 1212
Seneca, lucius annaeus 171 
Senheim  otto von (trierer Weihbi-

schof)
Sennardus  isenardus
Senningen 782
Serdica 594 
Serger, Familie 1255
– Johann peter, bürgermeister von Kob-

lenz (um 1737) 1255 
–  Quiriacus (refektionar)
Sergius, Hl. 667
– mönch (934–1110/1120), Konverse 

1288
Servatius, Hl. 629, 667
– mönch (934–1110/1120), Konverse 

1288
– pinecker, mönch (1600), laienbruder 

1375 
Severinus, Hl. 667
Severus, bischof von trier (um 445/447) 

194 
Seyter (Seuter)  Josef (mönch)
Sibertus, mönch (ca. 1480–1500), priester 

1321
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Sibold, abt von St. matthias-St. euchari-
us/trier (1211–1212) 1009

Sickernus (Sickeruus), mönch (934–
1110/1120), Konverse 1288

Sickingen, Franz von 65, 71, 298, 318, 696, 
1094, 1246

Sidney, miss, aus dem Grafenhaus leices-
ter 1211

Siegburg, abtei 982, 1009–1011, 1295
Siegen  Heinrich von (prior)
Siegfried von eppstein, erzbischof von 

mainz (1230–1249) 70 
– von löwenstein, propst zu Kaiserslau-

tern (ca. 1350–1400) 1191 
– Graf von luxemburg (963–998) 78, 

201, 234, 240, 244 f., 254, 475, 573, 658, 
668, 786, 790, 796, 804, 1041, 1283

– rheingraf (1276) 961
Sierck, Herren von 874, 902 
–  Jakob von (erzbischof von trier)
Sigeboldus, mönch (um 1129) 1300
Sigehardus, mönch (vor 962/963 bzw. 

vor 977), dann abt von St. matthias-
St. eucharius/trier (vor 977 bzw. nach 
990–vor 1006) 68, 81, 84, 201, 204, 224–
226, 228, 230, 234 f., 255, 373, 476, 594, 
599, 603 f., 606, 617, 622, 640, 669, 715, 
751 f., 780, 920 f., 932, 1017, 1034 f., 
1038, 1040 f., 1232 f., 1268, 1284 f., 
1288 f., 1290 

Sigemannus (Sarmannus), mönch (934–
1110/1120), priester 1289

Siger, abt (1139–1163/66) 206, 269–271, 
273, 275, 277–280, 289, 401, 407, 464, 
550 f., 719, 728, 921, 948, 953 f., 969, 
997, 1059–1062 

Sigibert iii., merowingerkönig (638–656) 
202 

Sigifridus, mönch (934–1110/1120), pries-
ter 1289

Sigihelmus, mönch (934–1110/1120), 
priester 1289

Sigismund, König/Kaiser (1411–1437) 
309 f., 532, 743, 1018, 1158, 1235

Signy(-montlibert) 729 f., 743, 821, 983, 
986 f.

– Herren von 987
Silvester i., papst (314–335) 197, 608, 633 
Simeon, Hl., mönch (?) (nach 1028) 115, 

669, 1289
Simmern/Dhaun 140, 215 f., 340, 480, 497, 

726, 744, 749, 907, 931 f., 933–937, 938 f., 
944, 959, 962 f., 1136, 1198, 1340 f.

Simmern/Hunsrück 931–932, 1136
Simon, mönch (vor 938), danach vielleicht 

mönch von St. mauritius/magdeburg 
1289

– mönch (ca. 1240–1260) 1309
– mönch (ca. 1260–1280), Diakon 1309
– arnoldi von neumagen, pfarrer von 

münsterappel (1465–1506) 511, 946
– von Dhaun, propst von St. mauritius/

mainz (ca. 1260/80) 1069
– von Franchimont, trierer Domherr 

(1256) 801
– ii., Graf von Saarbrücken (1183–1207) 

1069
– Weckeren, mönch (1700–1744), Sub-

prior (1732–1744) 1172, 1185
– von Wehlen, neffe des nikolaus von 

Kues (1456) 989 f.
Simoni  martin (infirmar)
Sittich von Hohenems  mark Sittich 

(Kardinal) 
Sixtus, Hl. 82
– iV., papst (1471–1484) 312, 314, 390, 

553, 734, 990, 1088–1090
Slimpe  nicetius (mönch)
Snelgerus, mönch (934–1110/1120), pries-

ter 1289
Sötern, Herren von 472, 723 f., 873 f., 882, 

886, 905 f., 926, 1229
–  eberhard von (mönch), eberhard 

von (Kantor), Heinrich von, nikolaus 
von (Küster), philipp christoph von 
(erzbischof von trier)

Soger von burscheid (1277) 771
Sokrates, philosoph 86 
Solms, Herren von 735
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–  auch rödelheim, Grafen von
Sommer  Gregor (Küster)
Sonnen, von der (de Sole, de Aura)  Jo-

hann
Sonnschied 934, 939 
Spanien 295 f., 323, 330 f., 333–335, 537–

541, 561–563, 566, 584, 721, 792, 902, 
1099, 1108, 1110, 1112

– infantin  isabella
– König  philipp ii.
Speis (Spies)  paulus (mönch)
Speyer 279, 529, 1372
– bischöfe  Dragebodo, philipp chris-

toph von Sötern, raban von Helm-
stadt, reinhard von Helmstadt

Speyergau 239, 259, 932, 1043 f.
Spinola, Familie 1370
–  placidus (mönch)
Spinola, ambrosio, spanischer General-

leutnant († 1630) 333 
Sponheim, abtei 1011
– – abt  Johannes trithemius
– Grafschaft 312 
– – Grafen von 953, 1228
–  Johannes ulner von (Hospitalar)
Springiersbach, augustinerchorherren-

stift 682, 741, 1090
St. aldegund  nikolaus von (Kellerar, 

abt von St. nabor)
St. avold, abtei 276 
St. blasien, abtei 98, 1367
– – abt  Gerbert, martin
St. Dié, abtei 191, 203, 605 
St. Gallen, abtei 98, 163, 247, 254, 418, 

605, 1034, 1042, 1189 f., 1276, 1282 
– – äbte  norbertus, notker
– – mönch  ekkehard
St. Ghislain, abtei 234 
St. Goar 212
St. Hubert, abtei 69, 232, 262, 1050, 1140, 

1261 
St. maurice d’agaune 613
St. michael, abtei 1219
St. nabor, abtei 165, 172, 276, 308, 

316 f., 319, 329, 535, 642, 649 f., 656, 

659, 682 f., 1009 f., 1107, 1167, 1180 f., 
1194 f., 1323–1325, 1333

– – äbte  Heinrich von utrecht, mat-
thias von bitburg, nikolaus peltre, ni-
kolaus von St. aldegund

– – Koadjutor  nikolaus novillanius
St. nabor  matthias von (mönch)
St. Quentin, abtei 221 
St. riquier, abtei 220 
St. thomas/Kyll, zisterzienserinnenklos-

ter 291, 359, 711, 728, 809, 812–815, 
1009–1011, 1067, 1074

St. trond, abtei 1064
St. urbain 1347
St. Vith 337, 1115, 1241, 1326, 1347, 1375
–  Johannes von (mönch), Kaspar von 

(mönch)
St. Wendel 492
Staadt 723, 904
Staadt, Familie 1360
– Franz Josef, trierer Stadtrat (ca. 1750) 

1360 
– matthias, trierer Kaufmann (ca. 1750) 

1360
–  matthias (mönch)
Stablo-malmedy, abtei 191, 221, 235, 

256 f., 261–265, 549, 600, 637, 684, 755, 
815 f., 817, 887, 1008, 1011, 1047–1052, 
1054, 1140, 1274, 1282, 1298

– äbte  adalhard, Dietrich, Folmar, 
petrus (?), poppo, remaclus, Wibald

– propst  rudo
– thesaurar  Geldulfus
– mönche  bernhard, Gumbertus (?), 

Hezel, Johannes, norbertus (?) 
Stadtbredimus 780
Stedem (Stedemheim)  oberstedem
Stefan von arlon, mönch (vor 1564–1567) 

1328
– mönch († 1495) 1319
Stege, Herren von 968
–  Heinrich von
Stein, Herren von 817, 1077, 1191,  auch 

Wildgrafen
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– Winand von, bruder eberhards (1367) 
1191

–  arnold von (Hospitalar), eberhard 
von (Kämmerer), Heinrich von (Küs-
ter), Jutta von

Stein-bockenheim 941, 944, 958, 970 f.
Steinborn 814
Steinbüchel, trierer buchbindermeister 

158
Steinsel 116, 130 f., 209, 282, 374, 442, 613, 

662, 686, 712, 715, 729 f., 744, 787–789, 
801, 802 f., 1018, 1067, 1129–1131, 
1192, 1321

– Herren von 787, 789
– pfarrer  Johannes von luxemburg
–  Heinrich von (mönch)
Steinsel, leopold, mönch zu echternach 

(1762) 1129–1131 
Steitz  norbert (Kellerar)
Stephani  benedikt (mönch)
Stephani, matthias, novize († 1637/1638) 

1247
Stephanus, Hl. 80, 629 
– mönch (934–1110/1120), priester 1290
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1290
Stephelt  Jakob
Stockem 816
Stoll  matthias (Küchenmeister)
Storck, trierer Kapellmeister 425
Straßburg 147, 161, 165, 171, 272, 311, 

655, 1059
Streff  placidus (mönch)
Stump von Waldeck, Herren von 1316
–  matthias (mönch, abt von St. maria 

ad martyres/trier)
Stuttgart 598
Südlingen 900
Suejerbahc (Swejerbach) 478
Süpplingenburg  lothar iii.
Suitramnus, mönch (ca. 1200–1220), Kon-

verse 1309
Symon, mönch (934–1110/1120), Kon-

verse 1290

T
taben 84, 116, 209, 211, 319, 358, 370, 375, 

393 f., 411, 471, 478–480, 482, 485, 491, 
499, 508, 511, 528, 543, 581, 601, 612, 
617–620, 628, 658, 667, 676, 686–690, 
706, 713, 732, 735, 742, 749, 764, 780, 
785, 835, 890, 891–896, 897, 899–901, 
905, 912, 1014, 1024, 1041, 1107, 
1119 f., 1123, 1127, 1141–1147, 1166, 
1168, 1174, 1179, 1182 f., 1187, 1191, 
1193, 1195, 1208, 1219, 1224, 1226, 
1229, 1236, 1242, 1248 f., 1251, 1253, 
1314, 1324, 1336, 1338, 1340, 1344 f., 
1347 f., 1351, 1354, 1359, 1363

– pfarrer  Welter, Hermann
– propstei 316, 345, 377, 406, 424, 436, 

482, 503, 535, 687 f., 708, 765, 891–901, 
1091, 1096, 1103, 1128–1130, 1142–
1147, 1186, 1202 f., 1219, 1248, 1317, 
1340, 1344, 1353 

talling 911
tancradus (Tangeradus), mönch (934–

1110/1120), priester 1290
tandell  benedikt (propst)
tapprich  ludwig (Subprior)
tarforst 103, 422, 447, 478, 487, 489, 582, 

692, 694, 708, 741 f., 749, 825 f., 836, 
838, 840 f., 846, 849 f., 1224, 1237 

tassilo iii., Herzog von bayern (748–796) 
190, 206, 212 

taunus 300, 701, 1315
tegernsee, abtei 248, 254, 1042, 1276 f.
– abt  Hartwinus
temmels, Kirche St. petrus 189 
teodericus, mönch (934–1110/1120), Di-

akon 1290
teribertus, mönch (934–1110/1120) 1290
teszman  tilmann petrus (mönch)
tetmarus, mönch (934–1110/1120), Dia-

kon 1290
thalfang 215 f., 296, 339 f., 480, 513, 711, 

716, 728 f., 825, 850, 907–911, 937, 947, 
963, 1104, 1186, 1349

thebäische legion, märtyrer 202, 612–
617, 620, 626, 629, 669, 679 
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thekla, Hl. 670
theoderich  Dietrich
theodericus, mönch (934–1110/1120, 

vielleicht vor 1048), danach abt von 
neuweiler (?) 1290

– mönch von St. matthias-St. eucharius/
trier (ca. 1000) 641

– mönch (1110/1120–1200), priester 
1300

– mönch (1110/1120–1200), priester 
1300

– mönch (1110/1120–1200), levita 1300
– mönch (ca. 1220–1250), Diakon 1309
– mönch (Tidericus) (ca. 1240–1260), 

Subdiakon 1309
– mönch (Tidericus) (1250–1270), pries-

ter 1309
– mönch (de Bawaria) (ca. 1280–1300), 

priester 1309
– mönch (ca. 1280–1300), priester 1309
– mönch (ca. 1300), priester 1309
theodo, Sohn des tassilo von bayern, 

mönch (?) (785), abt (?) 206, 212, 215, 
1023 

theodor oliva (d’Oliva), mönch (1756–
1797) 181, 368, 1357 f.

thidolfus (Diedolfus ... a paganis occisus), 
mönch (934–1110/1120) 1290

thiedo (10. Jahrhundert) 758
thielen  andreas (Küchenmeister)
thietfridus, mönch (934–1110/1120, viel-

leicht um 950/960), priester 1290
thietfried, abt (967–983) 239, 247, 390, 

521, 546, 1042 f.
thietgaudus, mönch (934–1110/1120, 

vielleicht schon vor 934), priester 1290, 
 auch tietgaudus

thietmar, abt von Helmarshausen (1080–
1115/1120) 265

thietmarus, mönch (926, vielleicht noch 
nach 934) 229, 1262, 1291 

thietwinus, mönch (934–1110/1120), 
priester 1291

– mönch (Titiuuinus) (934–1110/1120) 
1291

thilo von bies, trierer bäcker (1336) 467
thiogarius, mönch (855) 1262
thionville  Diedenhofen
thitbertus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1291
tholey, abtei 192, 205, 289, 395, 683, 689, 

969, 1011, 1068, 1099, 1173, 1183, 1185, 
1211, 1228 f., 1232, 1270, 1297, 1300 

– äbte  ebrouimus; Heinrich; Hein-
rich von Hagen; Henricus; d’Hame, 
theobert; Viricus (Wiricus)

– mönch  Welter, Kuno 
thomas, Hl. 78 
– mönch (ca. 1260–1280), priester 1309
– mönch (ca. 1300), Konverse 1309
– von cochem, mönch (vor 1516–1533) 

1324
– von Huisdem, abt (1502–1514), propst 

von taben (vor 1496) 71, 95 f., 112, 
164 f., 168, 308, 316 f., 376, 388, 393, 
409, 558 f., 609, 649, 734 f., 831, 835, 
881, 982, 1018, 1091–1093, 1142, 1194, 
1230, 1236, 1241, 1321–1323 

thorn 768 
thyngrich, propstei 436 
thyrsus, Hl., anführer der thebäischen 

legion 613 f., 616, 674
tibaldus von bettingen (1135) 581, 586, 

874 
tidericus  theodericus
tido, mönch (934–1110/1120) 1291
– mönch (934–1110/1120) 1291
tieboldus, untervogt/Vogt (ca. 1115/ 

1135) 581
tiedboldus, abt (?) 215, 1023 
tiefenbach 940, 953
tiefenthal 953
tietgaudus, mönch (923 und 926, viel-

leicht noch nach 934) 229, 1262,  auch 
thietgaudus 

tietpertus, mönch (934–1110/1120) 1291
tilman Schupinck, Kanoniker von St. Si-

meon/trier (1462) 990
tilmann von echternach, mönch (1347) 

1309 
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– von neuss, Kanoniker von xanten 506
– von Wesel (de Wesalia), mönch (1502), 

priester 1322
– petrus teszman, mönch (1462) 1319
tilmannus, mönch (934–1110/1120), Di-

akon 1291
timplere  Johannes gen. (Hospitalar)
tincry 722, 772, 997 f.
tinteler  adrian (mönch)
tobias, mönch, infirmar ca. (1250–1300) 

1221 
tongern, bistum 600
– bischof  maximus
toul 241, 1161, 1260
– bischof  ludhelm
– abtei St. aper 69
– abtei St. evre 232 f.
tours, abtei St. martin 189, 221
– bischof  martin
–  Gregor von, berengar von
träublein (de Trubellis)  antonius ii. 

(abt)
tranquillus, abt (?) 205, 1021, 1023 
trarbach  Dietrich von
trassem 904, 912
tredheck, Familie 1147 f.
– antonius, bruder des Jakob 

(1518/1519) 1148
– Johann, mönch in brauweiler, bruder 

des peter 1147 f.
– peter, Winzer, Vater des Jakob († 1504) 

1147, 1148
–  Jakob (propst)
treis(-Karden) 1340
trépot 598
Trier
– Stadt und Region allgemein 73 f., 

76 f., 79, 83 f., 86–91, 94, 107, 109, 111 f., 
115, 120–122, 124–129, 132, 136, 138, 
146–186, 187–189, 194, 196–198, 204, 
215, 217, 223, 244, 246, 251, 267, 279, 
281, 284, 295, 298 f., 309 f., 312–314, 
317–323, 325 f., 330, 335, 340, 349, 
351, 355, 357, 365–368, 371, 377, 387, 
390, 407–410, 427, 451 f., 464, 467–469, 

483 f., 486, 491–493, 495, 497, 500, 
502 f., 511, 521, 532, 535, 569, 584, 591, 
595, 597 f., 610, 623 f., 629, 633, 635, 
667, 676 f., 681, 694, 696, 698 f., 723, 
735–737, 740, 743, 745, 747, 751, 788, 
791, 821 f., 824, 826 f., 831–837, 841–
845, 902, 930, 1012–1014, 1018, 1024, 
1078, 1094–1096, 1104, 1107, 1109, 
1121, 1137, 1144, 1162, 1164, 1185, 
1195, 1199, 1210, 1224, 1235, 1238, 
1243–1246, 1249 f., 1318, 1337, 1341

– – Hospizien 105, 698 f., 1371
– – Straßen und plätze
– – – brückengasse 428
– – – Flandergasse 106, 843
– – – porta nigra 187
– – – Wächtergasse 106, 843, 844 
– – universität 312 f., 326, 344, 362, 399, 

416, 426, 494 f., 568, 990, 1088, 1105, 
1107, 1111, 1114, 1119, 1121 f., 1124 f., 
1127, 1129, 1132 f., 1146, 1148, 1150, 
1165, 1174, 1176, 1185, 1203, 1238, 
1241, 1344, 1348, 1367–1370

– – maximiner mönche Stadttrierer 
Herkunft: adam Wolff (Subprior 
1557–1569), agritius Kenner (mönch 
1771–1802), agritius michaelis (mönch 
1641–1658), augustin umbscheiden 
(prior 1654–1686), augustin umb-
scheiden (Subprior 1744–1746), au-
gustinus Saarburg (mönch 1750–1802), 
basinus reck (mönch 1584), basinus 
von trier (mönch 1581–1591), bern-
hard echternach (mönch 1637–1670), 
bernhard Gier (mönch 1698–1717), 
bernhard Krauthmann (Kellerar 1607), 
bernhard löhr (Küster 1762–1794), 
cölestin emmel (mönch 1714–1754), 
Dietrich von trier (Küchenmeister 
1514), Dietrich von trier (mönch 
1551–1579), Donatus mettlach (mönch 
1765–1794), eugen moskopp (Küchen-
meister 1738–1761), Franciscus mer-
ning (mönch 1607–1637), Friedrich 
martini (mönch 1708–1719), Hildulf 
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erasmi (mönch 1765–1800), Hubert 
von trier (prior 1562–1569), ignati-
us otto (infirmar 1770–1776), Jodok 
roder (mönch 1672–1704), Jodok von 
trier (Subprior 1576), Johannes Hor-
gard (mönch 1687–1729), Johannes 
Scheckmann (Küchenmeister 1524), 
Johannes zederwalt (propst 1502–
1520), Johannes nicetius eschweiler 
(mönch 1643–1679), Josef Schimper 
(Kellerar 1797–1798), Karl coels (Sub-
kellerar 1764–1775), Kasimir eigel 
(mönch 1721–1749), laurentius textor 
von trier (mönch 1514–1543), leo-
pold Fasbender (mönch 1726–1732), 
ludwig Hermesdorff (mönch 1714–
1756), markus Hitzler ( Küchenmeister 
1761–1764), martin von trier (mönch 
1512–1539), matthias Staadt (mönch 
1758–1767), matthias von trier 
(12.  Jahrhundert), maximinus Fuxius 
(Küchenmeister 1780–1788), maximi-
nus von trier (mönch 1516–1541), ma-
ximinus Weckeren (prior 1691–1713), 
nicetius lucas (prior 1732–1740), 
nicetius von trier (mönch 1615), 
nikolaus Finck (mönch 1621–1668), 
nikolaus Hontheim (abt 1609–1621), 
nikolaus pictor von trier (mönch 
1525–1540), palmatius Delande 
(mönch 1729–1768), paulus von trier 
(mönch 1621–1623), petrus cornet 
(mönch 1693–1729), petrus Dron 
(mönch 1581–1621), petrus leibfried 
(mönch 1782–1802), Quiriacus Hu-
berti (Kellerar 1695–1720), reiner bi-
wer (abt 1581–1613), Sandrat müller 
(mönch 1771–1802), Sebastian Knauff 
(mönch 1709–1742), Simon Wecke-
ren (Subprior 1732–1744), Vitus baur 
(mönch 1714–1727), Weomad laloire 
(mönch 1729–1765), Willibrord cle-
ber (mönch 1765–1787), Willibrord 
 Wittmann (abt 1762–1796), Wolfgang 
von trier (mönch 1551–1556)

– Erzstift
– – bischöfe bzw. erzbischöfe  ag-

ritius, albero von montreuil, arnold 
von isenburg, arnold von Vallecourt, 
auctor, balduin von luxemburg, ba-
sinus, bertulf, boemund von Saarbrü-
cken, boemund von Warsberg, bruno, 
clemens Wenzeslaus von Sachsen, 
Dietrich, Dietrich von nassau, Diet-
rich von Wied, eberhard, egbert, eu-
charius, Fibicius, Franz Georg von 
Schönborn, Franz ludwig von der 
pfalz, Heinrich, Heinrich von Fins-
tingen, Hetti, Hildulf, Hillin von Fal-
magne, Jakob von baden, Jakob von 
eltz, Jakob von Sierck, Johann, Jo-
hann von baden, Johann von isenburg, 
Johann von der leyen, Johann von 
Schönenberg, Johann Hugo von ors-
beck, Johann philipp von Walderdorf, 
Karl Kaspar von der leyen, Kuno von 
Falkenstein, Kuno von pfullingen, li-
utwin, lothar von metternich, mag-
nerich, maximinus, milo, modoald, 
nicetius, numerian, otto von ziegen-
hain, paulinus, philipp christoph von 
Sötern, poppo von babenberg, raban 
von Helmstadt, ratbod, richard von 
Greiffenclau, richbod, rotbert, ruot-
pert, Severus, udo von nellenburg, 
ulrich von manderscheid, Weomad, 
Werner von Falkenstein

– – Weihbischöfe  Georg von Helfen-
stein, Gregor von Virneburg, Jean-ma-
rie cuchot de Herbain, Johann enen, 
Johann michael Joseph von pidoll, 
Johann nikolaus von Hontheim, lo-
thar Friedrich von nalbach, nikolaus 
Schienen, otto von Senheim, petrus 
binsfeld, Wilhelm arnold Günther

– – Generalvikar  beck, Josef ludwig
– – Domstift 282, 290, 292, 309, 316, 

318 f., 333, 335.f, 396, 427, 554, 557, 
602, 607, 635, 663, 673, 682, 728, 734, 
758, 762, 765, 780–782, 822, 880 f., 
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886 f., 906, 912, 1011, 1072 f., 1092, 
1094, 1099, 1109, 1114, 1155 

– – –  blankenheim, Dietrich von; 
brunshorn, alexander von; eppelborn, 
eberhard von; Gerhard, rheingraf; 
Kerpen, anselm Franz theodor von; 
Hausmann von namedy, Wilhelm; 
Quad von landskron, Wilhelm; urley, 
Dietrich von; W., gen. Wolf

– – archidiakone  Hausmann von 
namedy, philipp; meffried; Wicfrid

– – offizialat 470, 489, 557, 569, 643, 
782, 839 f., 846, 854 f., 871, 1070, 1082, 
1094, 1099, 1216, 1220 

– – –  Johann eck, Johannes rode 
– – Seminarium clementinum 1207, 

1252, 1370 f., 1373
– Klöster und Stifte
– – alexianerkloster 1254
– – augustinereremiten 428
– – – mönche  endres, ludwinus
– – Dominikaner 347 
– – Jesuitenkolleg 399, 415, 428, 898, 

1105, 1111, 1125 
– – – rektoren  Wentzler, Gerhard
– – – mitglieder  Heimbach, matthi-

as
– – Kapuziner  Grandille, loranus
– – Karmeliter 832 
– – lambertiseminar 869 f. 
– – löwenbrücken, zisterzienserinnen-

kloster 682, 728, 908–910, 1009–1011 
– – St. alban, Kartause 122, 291, 303, 

308, 683, 733, 831, 832, 874, 886, 1074, 
1077, 1161, 1243 

– – – prioren  Hector, Johannes rode
– – St. barbara, Dominikanerinnen 

681 f., 759 f., 775 f., 1077, 1313, 1315
– – St. eucharius  St. matthias
– – St. Gervasius 511, 1155
– – – pfarrer  nikolaus einhorn
– – St. irminen (Ören), benediktinerin-

nen 191, 682, 691 f., 805, 866 f., 870 f., 
1011, 1029, 1036, 1065, 1132, 1191, 
1237, 1250, 1329, 1362

– – – meisterinnen  Gymnich, irm-
gard von 

– – St. maria ad martyres 73, 187, 243, 
248, 255, 276 f., 281, 283, 302 f., 311, 
350, 605, 614, 616, 632, 649, 663, 671 f., 
682, 684, 733, 1009 f., 1028, 1081 f., 
1111, 1187, 1206, 1277 f., 1284, 1288, 
1299, 1301 f., 1311, 1315 f., 1344 

– – – äbte  cremes, Heinrich; 
Deo datus; Herimannus; Hildibol-
dus; Horst, Jakob; Jodocus, Johannes; 
lamprecht von Sassenhausen; ludwig; 
matthias Stump von Waldeck; regine-
rus; reimboldus; robert; Walram von 
Ören

– – – mönche  adrianus de briilis; 
cleber, christoph Dominicus Franz; 
Schimper, Johann

– – St. martin 69, 71, 113, 187, 195, 234, 
281, 307, 312, 412, 663, 682, 684, 729, 
801, 1011, 1063, 1099, 1118 f., 1128, 
1162 f., 1206, 1271, 1304 f., 1307

– – – äbte  ernestus; Henn, bene-
dictus; Herbrand von Güls; regino; 
remigius; Wilhelm von Helmstadt

– – – mönche  cleber, Willibrord 
Josef anton; Kenner, anselm; Schim-
per, brictius

– – St. matthias-St. eucharius 66, 70, 
73, 147, 164, 176, 187 f., 194, 202–204, 
243, 248, 255, 275–277, 281, 284 f., 287, 
303, 307 f., 311, 332, 344, 376, 384 f., 
397, 398, 412, 414, 449, 474, 553, 599, 
605, 608–610, 615, 626, 646–648, 663, 
665, 670 f., 676, 682–684, 691, 733, 
740 f., 775, 832, 880, 884, 905, 912, 
1009 f., 1064–1066, 1085–1088, 1090, 
1111, 1119, 1147, 1161, 1192, 1211, 
1239, 1287–1289, 1301 f., 1311 

– – – äbte  alderborn, Gangolf; 
bertulf; Dietrich von Warsberg; Go-
therius; Gottfried von Kahler; Henn, 
Wilhelm; Herbrand von Güls; Johan-
nes Donre; Johannes Forst; Johannes 
rode; Keil, Johannes; Kersch, cyrill; 
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rupertus; Sibold; Sigehard; Welter, 
andreas

– – – pröpste  anselm; petrus von 
erpel

– – – mönche  anselmus; budeler, 
Valerius; Davis, Johannes; Friedrich 
von nackenheim (?); leibfried, thad-
däus; paschasius, philipp; pratz, lau-
rentius; theodericus

– – St. Maximin
– – – Der Klosterbering 65–102
– – – amt St. maximin 371, 471, 483, 

487 f., 503, 505 f., 708 f., 724, 742, 823, 
836, 842, 845–847, 848–887 

– – – – Gericht an der roten tür 467, 
485, 487, 836, 894, 923 

– – – Haus Fetzenreich 75, 84, 106 f., 
136, 318, 346, 490, 506, 589, 617, 723, 
737, 842, 843–845, 1078, 1095, 1097, 
1117 f., 1120, 1247, 1339–1341

– – – Vorstadt St. maximin 94, 102–
104, 283, 292, 295, 309, 442, 451, 455, 
461, 464–466, 484 f., 499–501, 510 f., 
521, 619, 646, 672, 678 f., 686, 693, 
695, 697, 729, 742 f., 745, 833–837, 838, 
840 f., 846 f., 849, 899, 1190, 1221, 1229, 
1234, 1250, 1310, 1312

– – – – elisabethhospital 90, 103, 
104 f., 110, 126–128, 132, 135, 167, 289, 
318, 356, 365, 368, 454, 501, 510–513, 
555, 643, 668, 677 f., 693–700, 705, 
729 f., 772, 778, 784, 789 f., 797–799, 
807, 820, 824–827, 829, 831–833, 837, 
839 f., 842, 848 f., 862, 867, 870, 874, 
876–878, 882, 887 f., 906, 925, 927, 984–
987, 989, 993 f., 1068–1070, 1072, 1078, 
1120, 1133 f., 1153, 1190, 1206 f., 1210, 
1212, 1214–1221, 1303, 1308, 1314, 
1371 f.

– – – – St. michael 91–93, 99, 103 f., 
105, 282, 322, 368, 369, 377, 444, 446 f., 
646, 662, 678 f., 686 f., 689, 697, 699, 
729, 822, 827, 837–841, 844–850, 1067, 
1097, 1117, 1120, 1127, 1133 f., 1149 f., 

1175, 1190, 1229, 1236, 1238, 1250, 
1257, 1352, 1358 f., 1362, 1370

– – St. nikolaus („zu den grauen 
Schwestern“), Franziskanerinnen 1223, 
1247, 1339, 1342 

– – St. paulin 76, 93, 105, 145, 194, 
211, 281–283, 303, 323, 354, 368 f., 
397, 408, 462, 465, 491, 494, 602, 605, 
607, 613–617, 625 f., 631, 638, 663 f., 
671–674, 678, 683 f., 686, 699, 733, 
822, 825, 829–831, 832 f., 849, 884, 900, 
908, 980, 1009, 1011, 1100, 1102, 1121, 
1134, 1165, 1171, 1178, 1186, 1199, 
1205 f., 1208, 1225, 1227, 1243 f., 1253, 
1256, 1304, 1307, 1355 f., 1358 f., 1361, 
1365 f., 1370 f., 1373

– – – propst  adalbero
– – – Dekane  burkhard; Johann mi-

chael von pidoll; reck, Johann
– – – Dekanei 76, 368
– – – Kanoniker  colmann, Johann; 

Hauffius, petrus; philipp von bruch; 
piesport, michael; umbscheiden, Jo-
hann Heinrich

– – St. Simeon 101, 281–283, 465, 602, 
607, 612, 620, 625, 663 f., 671–673, 678, 
686, 732, 776, 881, 889, 892, 918, 926, 
980, 991, 1011, 1028, 1165, 1314, 1366

– – – propst  Gottfried mull (?)
– – – Dekane  bruerius, Johann 

Dietrich; Hontheim, petrus Josef von
– – – Kanoniker  aspelt, nikolaus 

von; broquard, engelbert; eberhard; 
eichhorn, Karl Josef; Schupinck, 
tilman; Waldbuch, balthasar von

– – – Kustos  bruerius, colin
– – St. Symphorian 195, 510
– – Welschnonnen 1119
trimmelt (Tremeleyt) 833, 838–840
tristand, trierer Schöffenfamilie 868, 873
trithemius  Johannes (abt von Spon-

heim)
trittenheim 443, 919 f., 1329
–  Johannes (nicetius) von (mönch)
trom  Jodok (Kantor)
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tronecken 910 f., 1342
trutingen, Herren von 760
tüntingen 1072
türck  paulus (laienbruder)
turck, paulus, novize († 1637/1638) 1247
turingus, mönch (934–1110/1120), Kon-

verse 1291
turrecremata, theologe (1388–1468) 331

U
uda, Gräfin, Witwe des Gozlin (943, 963) 

244, 758, 760, 762–765, 788, 819
– von reza, libera (ca. 1084/1088) 476, 

1052, 1228
udenesch, Herren von 768 
udo, mönch (?) (vor 934) 1262
– mönch (Vdo, Eudo) (934–1110/1120) 

1291
– mönch (934–1110/1120), priester 1291
– mönch (934–1110/1120), dann abt ei-

nes nicht bekannten Klosters 1291
– von Fischbach (ca. 1110) 785 
– von nellenburg, erzbischof von trier 

(1066–1078) 70, 619
ülpenich 753, 974
ülversheim 971
ürzig 589, 723, 749, 887 f., 913, 915, 925 f., 

928, 1333, 1342, 1357
üxheim 291, 441, 472, 475, 686 f., 715, 729, 

889, 973, 975 f., 978–981, 1072, 1181 f., 
1214, 1302, 1319, 1350

uffingen, trierer Familie 486
ulner (von Sponheim bzw. von Dien-

heim)  Johannes (Hospitalar)
ulrich von Fell (ca. 1230) 862 
– von manderscheid, elekt von trier 

(1430–1436) 309, 1162 f.
– von Saulheim (1191) 969 
– von Waldeck, mönch (1328) 1310
ulricus, mönch (ca. 1210–1230), Konver-

se 1310
– mönch (ca. 1250–1270), priester 1310
– mönch (nach 1300), Subdiakon 1310
umbscheiden, Familie 1171, 1185 f.

– Heinrich, trierer bürgermeister 1185
– Johann Heinrich, Kellerar von St. pau-

lin/trier († 1745) 1185 f.
– Johann Jakob, trierer Schöffe 1171
– magdalena, geb. Saarburg, Frau des Jo-

hann Jakob 1171
–  augustinus (prior), augustinus 

(Subprior)
ungarn, König  ladislaus
uogo, cancellarius (923), mönch (929–

929) 1261,  auch ogo i. (abt)
urban iV., papst (1261–1264) 1302, 1311
– V., papst (1362–1370) 554, 1076, 1234
– Viii., papst (1623–1644) 332 f., 336, 

387, 564–566 
urley  Dietrich von
uroldus, mönch (?) (vor 1007), abt von 

echternach (1007–1027) 1291 f.
ursula, Hl. 83, 632 
useldange (Usseldingen) 820 f., 983, 1063
usme 902
usseldingen, Herren von 729, 731, 795 
usseldingen-mersch, Herren von 797
usselskirch 991, 992 f., 994, 1218
utilardus  odilrad
utrecht 147, 163, 405, 510
– St. Servatius 1052
–  Heinrich von (mönch) 
uuigerus (Uuigericus), mönch (923–929), 

Diakon 1040, 1258, 1263
uuikerus, mönch (929) 1263,  auch Wi-

ker (abt)
uuolcmarus  Folcmarus

V
Valentin, Hl. 629
– adami, mönch (1620–1653), prior 

(1642–1653) 335, 1170 f., 1183, 1335 
– Geisen, mönch (1698–1713) 1345
Valmy 366
Valwig 1147
– Jakob von  Jakob tredheck
Vaux, priorat 986
Vedastus, Hl. 659
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Veitsrodt 215 f., 472, 907, 934, 939 f., 953
Veldenz, Herren von 463, 983
–  Hermann von
Venantius Fortunatus 67
Vendengias 755
Venedig 1367
Verden, Hochstift 1102
Verdun 241, 256, 568, 1219, 1228 
– abtei St. airy 1267, 1270, 1347
– – äbte  baldericus, encelin, ludwig 

Josef louviot
– – mönch  ludwig Josef louviot
– abtei St. Vanne 568, 650 f.
– – abt  richard
– Kirche St. petrus 189
– Kirche St. Vito 189 
Vergilius, publius maro 150, 155, 1017 
Veyder, Familie 1343
–  Heinrich (mönch)
Vianden 1168, 1336 f., 1343 
– trinitarierkloster 816
–  Sebastian von (mönch)
Victorinus, Hl. 667
Vienne, Grafen von 1030
Vignory, pierre de, General (1674) 173, 

1117
Vilich 1054
Villecloye 821, 983, 987 f.
Villers 767
Villérs-l’orme 753, 755, 767 
Villmar 1237
Viltzberg, Herren von 905
Vincentius, Hl. 629, 667
Vinzenz coci von cochem, abt (1514–

1525), prior (vor 1507) 71, 82, 91, 95 f., 
109, 112, 115, 130, 153, 164 f., 168, 298, 
317, 320 f., 376, 388, 419, 433, 436, 438, 
491, 511, 535, 553, 559, 629, 696, 735 f., 
915, 927, 1018, 1093–1095, 1096, 1142–
1144, 1166 f., 1178, 1220, 1230, 1244, 
1246, 1321, 1323–1325 

Viricus (Wiricus), mönch (vor 1186), abt 
von tholey (1186–vor 1222) 1300 

Virneburg, Herren (Grafen) von 976

–  Gregor von (trierer Weihbischof), 
ruprecht, Graf von

Vito, mönch (934–1110/1120), priester 
1292

Vitus baur, mönch (1714–1727) 1346
Viviers, Herren von 997
Vochilradus, abt (?) (8. Jahrhundert) 215, 

1023
Vodelbertus, mönch (1110/1120–1200), 

Diakon/levita 1300
Vodilbertus, mönch (934–1110/1120), Di-

akon 1292
– (Hudelbertus), mönch (934–

1110/1120), akolyth 1292
Vodo, mönch (934–1110/1120), priester 

1292
Völklingen  Walter von
Vogesen 190 f., 233, 246, 1269, 1275
Vollmersbach 755, 940
Volmar, Vogt (926) 235, 574 
Volmarus (Volimer)  Folmarus
Volxheim 755, 955
Vozo  Huozo 
Vuflaicus (Uuolflaicus), Dekan (923) 1151
Vuickmannus  Wihcmannus
Vuigericus (926), Diakon 1040,  auch 

Wiker (abt)

W
W., gen. Wolf, trierer Domkanoniker 

(† vor 1302) 1190
Wacelinus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1292
– mönch (1110/1120–1200), priester 1300
Wagner  benedikt (propst)
Wahl 777, 817, 998 
Walahc, mönch (934–1110/1120), priester 

1292
Walamannus, mönch (ca. 934–945) 1292
Waldbredimus 723, 731, 780, 782 f., 1307
Waldbuch, balthasar von, Kanoniker von 

St. Simeon/trier (1507) 947
Waldeck  Stump von Waldeck, ulrich 

von (mönch) 
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Walderdorf  Johann (ix.) philipp von 
(erzbischof von trier)

Waldo, abt (861–879) 206, 213, 222 f., 227, 
754, 1021, 1024, 1033 f., 1037, 1258 

– abt von Schwarzach (828) 222 
Waldrach 132, 833
Walferdange 802
Wallerfangen 999
Wallmünster 1225
Walpertus, mönch (934–1110/1120), 

Konverse 1292
Walpurga, Hl. 629
Walram, prior (1169 und 1181) 1152
– von Ören, abt von St. maria ad marty-

res/trier (1303–1325) 1243
Walter (Walbertus), prior (ca. 1210 und 

1217) 1009, 1153
– prior (1437) 1164
– pfarrer von ospern, präbendar (um 

1450) 510, 512, 818, 914, 1315 
– von meisenburg, mönch (1330), pries-

ter (?) 1310
– von oirschot, mönch (1502), priester 

1322
– von rulant, mönch (ca. 1280–1300), 

akolyth 1310
– von Völklingen (1380) 816
Walterus, mönch (934–1110/1120, viel-

leicht 1000/1025), priester 1292
– mönch (934–1110/1120, vielleicht 

1000/ 1025), priester 1292
– mönch (934–1110/1120, vielleicht 

1000/ 1025), priester 1292
– mönch (934–1110/1120, vielleicht 

1000/ 1025), Diakon 1292
– mönch (934–1110/1120, vielleicht 

1000/ 1025) 1292
– mönch (1110/1120–1200), priester 

1300
– mönch (1110/1120–1200), priester 

1300
– mönch (vor ca. 1185), zuvor mönch 

von laach 1300 f.
– mönch (ca. 1230), Diakon 1310

– mönch (ca. 1240–1260), Subdiakon 
1310

– mönch (ca. 1250), priester 1310
– dictus Comes, mönch (?) (ca. 1280–

1300), priester 1310
Waltrach 1171
– Herren von 463
Waluanus, mönch (ca. 1240–1260), Dia-

kon 1310
Wambertus, mönch, Dekan (909) 1151
Wampach  poncinus
Wanbertus, mönch, Küster (thesaurarius) 

(929) 1233
Warfeld, Herren von 889
Warin, erzbischof von Köln (976–985) 

1189
Warnarius, abt (?) 215, 1024
Warnerus (ca. 1000) 475 f., 819, 1044
– mönch (934–1110/1120, vielleicht 963), 

priester 1292
– mönch (934–1110/1120, vielleicht 963), 

priester 1293
– mönch (934–1110/1120, vielleicht 963), 

Diakon 1293
– mönch (1110/1120–1200) 1301
– mönch (ca. 1200–1250, vielleicht 1203/ 

1212), priester 1310
– mönch (ca. 1240–1260) 1310
– mönch (Varnerus) (ca. 1240–1260), 

priester 1310
– mönch (ca. 1260–1280), Konverse 1310
– mönch (ca. 1300–1320), priester 1310
Warsberg, Herren von 898
–  boemund i. (erzbischof von trier)
Warschau 147, 180 
Wasserbillig 120, 249, 258, 290, 370, 411, 

428, 448, 476 f., 521, 526, 718, 726, 731, 
744, 770 f., 773, 774–776, 777, 784, 
1044, 1049, 1053, 1058, 1062, 1146, 
1351, 1354 f.

Wasserliesch 723, 727, 754, 770 f., 773, 
776 f., 1247

Watzelhahn, Familie 412, 1226, 1251
–  nikolaus (mönch), Wolfgang (Kü-

chenmeister)



register 1457

Waulsort (Vaucour)-Hastières, abtei 262, 
1050, 1140 

– abt  lambert (mönch)
Wawern 912, 1342
Waxmann, Kammerdiener des abtes (vor 

1762–nach 1765) 504 
Wecel, mönch (934–1110/1120), priester 

1293
– mönch (934–1110/1120) Subdiakon 

1293
Weckbach, Komponist (18. Jahrhundert) 

425
Weckeren, Familie 1172
– anton, pächter bei St. maximin (1685) 

1172
–  maximinus (prior), Simon (Subprior)
Wehlen 513, 749, 913, 926 f., 990, 1321, 

1336, 1355
–  maternus von (mönch), Simon von
Weierbach 478, 577, 755
Weil der Stadt 1132
Weiler bei monzingen 472, 528, 934, 939, 

1172, 1184, 1198, 1254
Weiler  Quiriacus (Kellerar)
Weiler, Herren von 873
Weimerskirch 116, 209, 211, 712, 716, 802, 

803 f.
Weingarten, abtei 605
Weinheim 217, 715, 727, 941, 943 f., 953 f., 

958
Weiser, Kupferstecher (1741) 97, 100 f., 

342, 1125 
Weißenburg, abtei 192, 238, 242, 248, 253, 

262, 302, 310 f., 994, 1011, 1042, 1084 f., 
1190, 1265, 1272, 1292

– äbte  adalbertus, Folmarus, Geilo, 
Sandrat

– propst  Heinrich von Sayn
– mönche  Heinrich von Sayn, Konrad 

rheingraf
Weißkirchen  blanche-eglise
Weiten 499, 701, 728, 734, 749, 834, 893, 

901, 1366
Weitersborn 934 f., 939
Welchenborn 934 

Welfrange (Welfering) 761, 783
Wellen 723, 770, 772, 777, 1110, 1169, 

1182, 1321, 1333 f., 1336
–  Hubert von (prior), maternus von 

(mönch), philipp von (mönch)
Wellenig  Hubert (mönch)
Wellenstein 780
Wellingen 893, 1343
Wellkyll 806, 807
Welschbillig 331, 537
–  Johann von
Welschrath 487, 846, 880–882
Welter, Familie 411, 1236
– andreas, abt von St. matthias-St. eu-

charius/trier (1773–1802) 1236
– Hermann, pfarrer von taben (1728) 

1236
– Kuno, mönch zu tholey († 1800) 1236
–  cornelius (Küster), eugen (mönch), 

leopold (refektionar)
Wenido, mönch, Küster (aedituus) (um 

900) 1232 f.
Wenilo, mönch, Küster (962/963) 1233
Wentzler, Gerhard, rektor des trierer Je-

suitenkollegs (1621) 563
Wenzel, König (1376–1400) 292 f., 532, 

636, 834
Weomad (Wiomadus), Hl., bischof von 

trier und abt (761/762–791) 73, 79, 
87, 89, 207, 209–212, 215, 413, 564, 612, 
667, 1022 f., 1027 f., 1030 f., 1110, 1128, 
1170, 1232, 1334

– beaudvin (Bodevin), mönch (1764–
1798), refektionar (1772–1778) 412, 
1256 f.

– laloire, mönch (1729–1765) 1232, 
1351

Werden, abtei 266, 291, 527, 549, 605, 
1056 f., 1074 f., 1338 

– abt  berengoz 
– propst  otto von Gennep
– mönch  Johannes reutter 
Werenbertus, mönch (ca. 1200–1220), lai-

cus frater 1310
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Werinolfus (Reinolfus), abt (?) (808) 211, 
215, 1023

Werner, mönch, Kantor (1373) 1229
– von bolanden (um 1200) 968 
– von Falkenstein, erzbischof von trier 

(1388–1418) 300–303, 385, 408, 583, 
681, 1079 f., 1082, 1084 f., 1158

– von löwenstein, mönch (vor 1373–vor 
1397), infirmar (1390 bis vor 1397), Kel-
lerar (1373/1380) 892, 1191, 1222, 1314 

– de melewalt, mönch, elemosinar 
(1361) 1243 

Wernerus, mönch (934–1110/1120), pries-
ter 1293

– mönch (934–1110/1120), priester 1293
– mönch (934–1110/1120, oder 

1110/1120–1200), abt von limburg/
Haardt (zeit unbekannt) 1293, 1301

– mönch (1110/1120–1200) 1301
Wesel  tilmann von (mönch)
Wessobrunn, abtei 605, 631, 1288
– propst  ruthardus
Westerburg, Grafen von 266, 1056
Westerwald 222, 259, 279, 526, 701 
Wetterau 1317
Wetzlar 1370
Wibald, abt von Stablo (1130–1158) 272 f.
Wicelinus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1293
– mönch (934–1110/1120), Diakon 1293
Wicfrid, archidiakon (975) 977, 979
Widargildus, mönch (vor 934) 190, 1262
Widego, mönch (934–1110/1120), Subdi-

akon 1293
Widemhof 817
Widenrode 817
Widonen, Familie 209 f., 712, 898, 983, 

997, 1029
Wiedenfeld  antonius von (mönch)
Wien 147, 340, 347, 353 f., 358 f., 365, 400, 

473, 495, 496, 537, 541, 571, 792, 1019, 
1177 f., 1219, 1348, 1367 f.

Wigbold (786) 212 f., 1024
Wigbrandus, mönch (ca. 934–945) 1293
Wigerich (10. Jahrhundert) 785, 1040

Wigfidus  Winifridus
Wihcmannus (Vuickmannus), mönch 

(934–1110/1120), priester 1293
Wiker, abt (957–966) 229, 238, 476, 508, 

603, 619, 896, 1040 f., 1042, 1044, 1263, 
1288,  auch uuikerus sowie Vuigeri-
cus

Wildgrafen (Wild- und rheingrafen) 289, 
339, 463, 471, 473 f., 497, 713, 735, 891, 
907–911, 928, 933–940, 942–945, 949 f., 
958, 961, 968, 970 f., 1019, 1064, 1069 f., 
1094, 1107, 1191, 1198, 1304

–  Gerlach, Konrad von Dhaun, otto
Wilhelm, abt von St. benigne/Dijon 

(990–1031) 262
– erzbischof von mainz (954–968) 238, 

240, 949
– prior (ca. 1340/1360) 1156
– Kellerar des abtes (1328) 442
– Kellerar des Klosters (1373) 442 
– mönch, rector scholarum (1267) 1240
– von barin (1270) 779
– bergmann, mönch (1745–1787), re-

fektionar (1752–1754) 1254 f.
– von brunshorn, bruder des abtes 

Dietrich ii. (1331) 980
– von Fastrau (1287) 862
– Fischbach (Fiiszbach), mönch (vor 

1443–1493) 1318
– von Gennep, erzbischof von Köln 

(1349–1362) 291, 381, 1075 
– Guldenabt (Guldennapt), mönch (vor 

1502–1540), Subprior (1532), Küster 
(1514–1517), novizenmeister (1514) 
1179, 1236, 1241

– von Helmstadt, mönch (1430–1437), 
prior (1432/1433–1436), Hospitalar 
(1434–1436 [?]), Kellerar (1430–1432), 
abt von St. martin/trier (1434–1440), 
abt von mettlach (1440–1465) 307, 
1162–1164, 1192, 1220

– von Holfels (Hoelfels), mönch (1407) 
1316

– lörsch, mönch (1661–1695), laien-
bruder 1375
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– von meisenburg, mönch (vor 1258–
nach 1273) 1302, 1311 f.

– peraldus, moraltheologe (ca. 1200–
1271) 162 

– pollo (Pollus), mönch (1636–1665), 
Küchenmeister (1657) 1170, 1247

– rheingraf von (ober-)Wesel, mönch 
(vor 1414–nach 1422), prior (vor 1414–
nach 1416, 1418–1422) 310, 1157–1159, 
1160 f., 1315, vielleicht personengleich 
mit dem gleichnamigen Subprior

– rheingraf von (ober-)Wesel, mönch 
(vor 1438 (?)–nach 1450), Subprior 
(1438), Hospitalar (1440–nach 1450) 
1157–1159, 1178, 1220, vielleicht per-
sonengleich mit dem gleichnamigen 
prior

– arnold Günther, archivar in Koblenz 
(1810–1834), Weihbischof von trier 
(1834–1843) 140, 145

Wilhelmus, mönch (934–1110/1120), Di-
akon 1293

– mönch (de Clee) (1110/1120–1200), 
Konverse 1301

– mönch (ca. 1280–1300), priester 1312
– mönch (Boszel) (ca. 1280–1300), Dia-

kon 1312
– mönch (ca. 1300–1320), Diakon 1312
– mönch (ca. 1300–1320), priester 1312
Willehelmus, mönch (934–1110/1120), 

Diakon 1293
Willer, abt (945–957) 84, 229, 591, 617, 

1039, 1040, 1041, 1285
Willibald, Hl. 667
Willibrord (clemens), Hl. 190 f., 195, 

289, 413, 631, 639, 660, 668–670, 685, 
1025 f., 1028, 1066

– cleber (Kleber), mönch (1765–1787) 
353, 357, 412, 689, 692, 1188, 1361 f., 
1370

– i. Schaeffer (Schöffer, Scheffer), abt 
(1738–1762), propst von taben (1731–
1738) 91, 98, 101, 142, 341, 347 f., 390, 
392–394, 398, 400, 403, 410, 412, 421, 
423, 433, 436, 444, 505, 569, 570, 652, 

740, 844, 981, 1129–1131, 1132, 1146 f., 
1174, 1186, 1201, 1208–1210, 1224, 
1226, 1249, 1254 f., 1348–1352, 1356, 
1371

– ii. Wittmann, abt (1762–1796) 76, 90, 
94, 98, 101 f., 104 f., 110, 128, 141 f., 169, 
170, 172 f., 175, 186, 343, 345, 348–368, 
369, 377, 388, 391, 393, 398, 399 f., 403, 
406, 410–412, 414, 416 f., 419–421, 423–
425, 434, 456, 495, 498, 502–505, 534, 
568–571, 624, 652 f., 674 f., 688–690, 692, 
696, 698 f., 710, 722, 740, 744, 746–748, 
771, 794, 823, 830, 839 f., 849 f., 863, 903, 
905, 929, 962, 964, 1126, 1130 f., 1132–
1135, 1136, 1150, 1174–1178, 1187 f., 
1202–1204, 1206 f., 1209–1212, 1223–
1227, 1232, 1238, 1250 f., 1255–1257, 
1348, 1351–1363, 1365–1367, 1372 f.

–  Schramm
Willigis, erzbischof von mainz (975–

1011) 254, 1284 
Williher, abt des Frankfurter Kanoniker-

stifts (880, 881) 224, 1024
Wilstein  Heinrich von
Wiltheim, alexander, Historiker (1604–

1684) 74, 78, 85, 91, 113, 148 f., 151, 
166, 173, 196, 205–207, 215, 224, 246, 
263, 494, 615, 617–622, 630, 635, 637, 
742, 750–752, 755, 883, 1022, 1024–
1027, 1039 f., 1044, 1046, 1049 f., 1054, 
1070, 1072, 1184, 1223, 1241 f., 1260, 
1262, 1274, 1279, 1285, 1294 f., 1299

– Wilhelm (1594–1636), bruder alexan-
ders 617, 621

Wiltingen 887 
Wiltz, von  Feltz von
Wimpfen 203 
Winand von lüttich, mönch (ca. 1250–

1300) 1311 
Winandi  Sebastian (Kellerar)
Winandus (Vvinandus, Wichandus), 

mönch (1110/1120–1200), Diakon 1301
Winckelmann, Familie 1186, 1210
– Heinrich, Hofrat in Koblenz (1726, 

1735) 1210
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– Johann nikolaus, Kammerrat in Kob-
lenz (ca. 1780–1790) 1210, 1212

–  michael (Subkellerar), nikolaus 
(Subprior)

Winifridus (? Wigfridus), mönch (vor 
938), dann in St. mauritius/magdeburg 
1293

Winningen 263, 755, 816
Winrich, abt (1005/1016–1019/1023) 390, 

393, 1045 
Winricus, mönch (vor 1046), abt von 

Kornelimünster († 1064) 1294
Winterborn 473, 749, 941–946, 954
Winteren  petrus (mönch)
Winternheim 217
Wintrange 780 
Wintrich 755, 1349
Wiomadus  Weomad
Wiricus, prior (1284) 1155
– mönch (934–1110/1120), Konverse 

1294
– mönch (1110/1120–1200), Konverse 

1301
– mönch (1110/1120–1200), puer 1301
– mönch (Vuir-) (1110/1120–1200) 1301
– mönch (ca. 1210–1220), Diakon 1312
– mönch (ca. 1240–1260) 1312
– mönch (vor 1344–1358/1359), Hospi-

talar (1344–1358/1359) 1217 
–  auch Viricus
Wissendorff  Dominikus (prior)
Witerus (Uutterus), mönch (934–

1110/1120), priester 1294
Witfridus, mönch (ca. 934–945) 1294
Witheroldus  nideroldus
Wittlich 289, 315, 888
–  Johannes von (mönch?), maternus 

von (mönch)
Wittmann, Familie 1132
– Karl Kaspar, Hochgerichtsschöffe, Va-

ter des abtes 1132
–  Willibrord (abt)
Wizelinus (Vviz-), mönch (1110/1120–

1200), levita 1301
Wochern 757 f.

Wodela, ancilla (ca. 1000) 475 f., 819
Wöllstein 472, 727, 941–943, 945, 954 f., 

958, 969
Wolckringen  romanus (mönch)
Wolf an der mosel 494
– Kloster 495
Wolfenbüttel 147
Wolff, Herren von 873
– Heinrich, trierer Goldschmied (um 

1500) 115, 634 
–  adam (Subprior), Johannes (zucht-

meister)
Wolfgang, bischof von regensburg (972–

994) 243, 254, 1151, 1294 f.
– Knauff, mönch (1642–1713), laien-

bruder 1375
– orth, mönch (1718–1749), Subkellerar 

(1738–1747), Küchenmeister (1725–
1728) 1208 f., 1249

– von trier, mönch (vor 1551 bis nach 
1556) 1326

– Watzelhahn, mönch (1764–1796), Kü-
chenmeister (1788–1796), refektio-
nar (1778–1788) 411, 426, 504, 1251 f., 
1257, 1369

Wolfger, reichsministeriale (vor 1125) 960
Wolfhelmus, mönch (um 1035/1037), 

dann propst zu Gladbach, zuletzt abt 
von brauweiler (1065–1091) 1239, 
1294 f.

Wolfram, rheingraf (um 1200) 961
Wolframmus, mönch (934–1110/1120), 

priester 1295
Woluerad, mönch (934–1110/1120), 

priester 1295
Wonsheim 941, 944, 955
Wormeldange (Wormeldingen) 528, 785, 

807
Worms 203, 215 f., 235, 380, 388, 518, 549, 

715
– bischöfe  anno, Dietrich beyer von 

boppard, Hiltibold, Samuel 
Wormsgau 192, 239, 259, 932, 1043 f. 
Wouwerman, philips († 1668), maler 343 
Württemberg, Herzog  Karl eugen von
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Würzburg 1176, 1287, 1355
Wulfmarus, Hl. 659
Wurm  Quirinus (mönch)
Wymar von Gymnich (1385) 772
Wyttenbach, Johann Hugo, trierer bib-

liothekar (1764–1848) 172, 1226, 1354, 
1360, 1369, 1373

X
xanrey 995 f.
xanten 315 
– Stift  tilmann von neuss
xenophon, Historiker 86 

Y
ypern 352, 1130

Z
zandt von merl  margarethe muyl von 

neuerburg
zederwalt, trierer Familie 486, 835, 1142
– peter, trierer Schöffe († vor 1512) 1142
–  Johannes (propst)
zell 72, 168, 321 f., 384, 397, 488, 492, 589, 

792, 914 f., 927, 929, 1018, 1095, 1098, 
1143, 1220, 1230, 1256, 1315, 1322, 
1325, 1335, 1356

–  basinus von (mönch), Dietrich von 
(Hospitalar), Johannes matthias von 
(mönch), Johannes iii. Schienen von 
(abt) 

zeltingen 888
zendscheid 814
zeurange 999
zewen 93, 833
zick, Januarius († 1797), maler 104, 343, 

839
ziegenhain, otto von  otto (erzbischof 

von trier)
zievel, Herren von 982
–  Gottfried von
zillesius (Zilles), nikolaus, amtmann 

(1613–1638) und Historiker 83, 145, 
172 f., 323, 335, 396, 494 f., 524 f., 530–
536, 658, 1099 

zirboldus (Heriboldus), mönch (934–
1110/1120), priester 1295

zolver, Herren von 462, 820
zülpichgau 711, 715, 753, 974 
zwentibold, König (895–900), abt 

(892/898–900) 212, 226 f., 230, 373, 715, 
861, 1036

zwibel, Herren von 976 f.
zwiefalten, abtei 605
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abbildung 1: Der ottonische Kirchenbau, aus: neyses, baugeschichte 2, taf. 19.



abbildung 2: Das nördliche Suburbium von trier im Spätmittelalter. 
Heit, trier 1433/1434. ix. 2. beilage a, plan.



abbildung 3: Klosteranlage 1794. aquarellierte zeichnung von J. lothary 1794, 
blick nach osten (original bischöfliches Dom- und Diözesanmuseum trier), 

aus: neyses, baugeschichte 2, taf. 23b.



abbildung 4: Gebäudebestandsaufnahme der französischen Verwaltung um 1805. 
lHaKo best. 702 nr. 855.



abbildung 5: Grundriss des abteibereichs der französischen Verwaltung um 1805. 
lHaKo best. 702 nr. 854.



abbildung 6: Darstellung des hl. maximin auf einem Gewölbeschlussstein 
in der Kirche zu münsterappel. Foto: b. resmini.



abbildung 7: Siegel des abtes Siger, 1146, 
ub Heidelberg, alte Sammlung nr. 326.

abbildung 8: Siegel des abtes bartholomäus, ca. 1217, 
lHaKo best. 210 nr. 95.



abbildung 9: Siegel des abtes Heinrich von Dhaun, 
rücksiegel 1269, lHaKo best. 211 nr. 242.

abbildung 10: Siegel des abtes lamprecht von Sassenhausen, 
o. J., ca. 1420, lHaKo best. 1D nr. 23.



abbildung 12: Siegel des abtes martin bewer, 1737, lHaKo best 1b nr. 1539.

abbildung 11: Siegel des abtes reiner biwer, 1582, 
lHaKo best. 211 nr. 1262.



abbildung 13: Siegel des abtes Willibrord ii. Wittmann, 1780, 
lHaKo best. 211 nr. 1781.

abbildung 14: Siegel der abtei, um 1129, lHaKo best. 211 nr. 107.



abbildung 15: Konventssiegel 1440, lHaKo best. 1D nr. 988.

abbildung 16: Siegel des priors, 1426, lHaKo best. 211 nr. 568.



abbildung 18: Siegel des Hospitals St. elisabeth 1379, 
lHaKo best. 186 nr. 164.

abbildung 17: Siegel des Kellerars, 1664, 
lHaKo best. 213 nr. 223.



abbildung 20: Wappen des abtes m(aximin) G(ülich) und der abtei 
am „refugium“ in luxemburg, 1663. Foto: b. resmini.

abbildung 19: Siegel der Schöffen, 1350, lHaKo best. 215 nr. 355.





Karten





Karte 1:  Villikationen der Abtei St. Maximin in den drei Fassungen des Urbars um 1200. 
 Zu dem um 1200 nicht in Villikationen erfassten Klosterbesitz siehe die Karte bei Nolden, Das Urbar um 1200, S. 19–20.
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Karte 2: Hofverbände der Abtei St. Maximin um 1792.

ERZBISTUM TRIER

ERZBISTUM KÖLN

ERZBISTUM MAINZ

BISTUM METZ

BISTUM LÜTTICH

Saar

Sauer

Mosel

Nahe

Ky
ll

Rhein

Dalheim
Frisange

Gostingen

Hagelsdorf
Mertert

Moutfort
Waldbredimus

Heisdorf

Lintgen

Luxemburg

Mersch

Medernach

Grünhaus
Kevenich

Dorf

Heyer

Monheim

Rübenach

Brohl

Kaimt

Löf
Mörz

Simmern/Dhaun

Tarforst

Wehlen

Schönberg

Ürzig

Auw an der KyllEßlingen
Oberstedem

Rittersdorf

Detzem

Fell

Freudenburg

Kenn

Filzen
Oberemmel

Longuich
Mertesdorf

Taben

Münsterappel

Schwabenheim

Besch

Donven
Oberdonven

Pleitrange

Feller Berg

Hausen

0 20 km

Ort zur Orientierung

Hofverbände der Abtei um 1792

St. Maximin, Trier

St. Maximin, Trier

Koblenz

Bistumsgrenzen um 1500



Karte 3: Ältere und jüngere Pfarreirechte der Abtei St. Maximin.
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Monheim

Usselskirch Launstroff

Lessenich

RübenachBarweiler

Hausen

Veitsrodt

Löf

Simmern/Dhaun

Thalfang

Auw an der Kyll

Bitburg

Eßlingen
Messerich

Rittersdorf

Seinsfeld

Üxheim

Detzem

Freudenburg

Oberemmel

Longuich

Kreuzweiler Taben

Merzkirchen

Ebersheim

Albig

Weinheim

Flonheim

Stein‐Bockenheim

Wöllstein

Münsterappel

Schiersfeld

Essenheim
Großwinternheim

Schwabenheim

Besch

Bedersdorf

Diedenhofen

Tincry

Blanche‐Eglise

Bezange‐la‐Petite

Rüttig
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